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Bundesgesetz.
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Botschaft und Gesetzentwurf vom 24. Mai 1946 (Bundes-
blatt II, 365). — Message et projet de loi du 24 mai 1946

(Feuille fédérale II, 353).

Antrag der Kommission.
Eintreten.

Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles.

Berichters tat tung. — Rapports généraux.

Bratschi, Berichterstatter: Ich habe die Ehre,
namens der Kommission den Bericht zum Eintreten
auf die Vorlage zu erstatten. Ich gedenke dabei, zu
einigen vom Entwurf abweichenden Auffassungen
Stellung zu nehmen, soweit sie grundsätzlicher
Natur sind, und nachher kurz die Hauptgesichts-
punkte der Vorlage erörtern.

Die Gefahr, aus irgendeinem Grund, wie Arbeits-
losigkeit, Unfall, Krankheit, Invalidität, Alter oder
Tod den Arbeitsverdienst zu verlieren, weckte im
Schweizervolk frühzeitig das Bedürfnis nach Siche-
rung. Je grösser die Zahl der wirtschaftlich ab-
hängigen Staatsbürger geworden ist, wozu auch
Zehntausende in Gewerbe und Landwirtschaft ge-
hören, desto grösser wurde dieses Bedürfnis. Im

Nationalrat. — Conseil national. ISIS.

-Jahre 1911 hat das Schweizervolk im zweiten 'An-
lauf das Gesetz über die Kranken- und Unfall-
versicherung angenommen. Trotz Mängeln und
Schwächen, die dem Gesetz anhaften, hat es in den
bald 30 Jahren seiner Wirksamkeit unendlich viel
Gutes geschaffen. Im grossen und ganzen hat es
sich bewährt. Das festzustellen-, ist von Bedeutung,
weil damit zum Ausdruck gebracht wird, dass sich
Grundlagen bewährt haben, die im Zusammenhang
mit der Diskussion der Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung Gegenstand scharfer Angriffe sind, ja
dass es sich um Grundlagen handelt, die jetzt gern
der Lächerlichkeit preisgegeben werden möchten.

Nach, dem ersten Weltkrieg folgte die Gesetz-
gebung betreffend Massnahmen gegen die Folgen
der Arbeitslosigkeit. Weil die verfassungsmässige
Grundlage für das Beschreiten eines ändern Weges
fehlte, wurde der Weg der Subventionierung be-
treten. Bund, Kantone und Gemeinde richten an
bestehende öffentliche und private Kassen Beiträge
aus, wobei durch diese Beiträge der öffentlichen
Hand häufig der grösste Teil der Ausgaben dieser
Kassen finanziert wird.
; In der Zeit des ersten Weltkrieges wurde auch

die Forderung nach der Schaffung einer eidgenös-
sischen Alters-, Invaliden- und ^Hinterbliebenen-
versicherung immer nachdrücklicher erhoben. Der
Bundesrat suchte dieser Forderung durch die Bot-
schaft von 1919 gerecht zu werden, in der er sich
über die Möglichkeiten der Schaffung einer solchen
Versicherung aussprach. Die Botschaft atmete den
Geist der Zuversicht, des guten Willens und des ge-
sunden Fortschrittes. Verschiedene Verhältnisse
führten zu einer Verzögerung in der Behandlung.
Immerhin konnte die Arbeit so weit gefördert
werden, dass die verfassungsmässige Grundlage in
Fom des Art. 34quater im Jahre 1925 dem Volke
zur Abstimmung vorgelegt werden konnte. Das
Volk stimmte zu. Der erste, wichtige Schritt für die
Schaffung des Versicherungswerkes war damit ge-
tan. Leider scheiterte der Versuch, dem Verfassungs-
artikel auch das Ausführungsgesetz folgen zu lassen.
Das Volk hat die Vorlage 1931 verworfen.

52



Assurance vieillesse et survivants — 410 — 19 août 1946

Die Gegner des damaligen Gesetzes versprachen,
sofort eine neue, natürlich bessere Vorlage einzu-
bringen. Das Versprechen wurde, wie zu erwarten
war, nicht gehalten. Das Volk blieb ohne Ver-
sicherung. "Es brauchte die schwere Wirtschaftskrise
der Dreissigerjahre und den zweiten Weltkrieg, um
die Sache wieder in Fluss zu bringen. Durch die
Unsicherheit, die Krise' und Krieg auch für den
einzelnen mit -sich bringen, wurde die Verwirk-
lichung der Alters- und Hinterbliebenenversicherung
wieder aktuell. Durch Volksbeschluss von 1938 und
Vollmachtenbeschlüsse des Bundesrates im Jahre
1941 wurde die Altersfürsorge ausgebaut. Es war
aber eine Notlösung, die auf die Dauer weder sach-
lich, noch rechtlich hat befriedigen können. Es ist
verständlich, wenn die Forderung nach der Schaf-
fung des Versicherungswerkes selbst immer kate-
gorischer erhoben worden ist. Die Forderung wurde
in Eingaben und Resolutionen von Verbänden und
Versammlungen geltend gemacht, kantonale Parla-
mente machten von ihrem Vorschlagsrecht an den
Bund Gebrauch und reichten entsprechende An-
träge ein. Schliesslich wurde eine Volksinitiative
mit 180 000 Unterschriften eingereicht, die das
gleiche Ziel verfolgt.

Im Jahre 1944 setzte der Bundesrat zwei
Expertenkommissionen ein; wovon sich die eine mit
der eigentlichen Veisicherungsfrage, die andere mit
der Finanzierung zu befassen hatte. Die Kommis-
sionen haben innert kürzer Zeit umfassende und
aufschlussreiche Berichte vorgelegt, die als brauch-
bare Grundlage für die Ausarbeitung der ent-
sprechenden Gesetze angesehen werden können. Die
Berichte sind den Mitgliedern der eidgenössischen
Räte und der Öffentlichkeit bekanntgegeben worden
und waren Gegenstand eingehender Erörterungen.
Sowohl in Presse und Versammlungen als auch in
zahlreichen Eingaben, die an den Bundesrat ein-
gereicht worden sind, kam die Zustimmung zur
Versicherungsvorlage, wie sie die Experten unter-
breitet hatten, im grossen und ganzen zum "Aus-
druck. Weniger übereinstimmend waren die An-
sichten über den Bericht betreffend die Gestaltung
der Finanzierung. Das kann aber angesichts der
Grosse und Schwierigkeit der Aufgabe und der Ver-
schiedenartigkeit der Interessen auf diesem Gebiet
nicht überraschen.

Die Öffentlichkeit drängt auf rasche" Verwirk-
lichung des Vers^cherungswerkes. Seitens des Bun-
desrates wurde in Aussicht gestellt, das Werk so" zu
fördern, dass es auf 1. Januar 1948 in Kraft treten
kann. Gemessen an der Grosse der Aufgabe ist die
zur Verfügung stehende Zeit recht kurz. Gemessen
aber an der Geduld der an der Versicherung beson-
ders stark interessierten Teile des Volkes wird die
Zeit als zu lang angesehen. Stimmen, die insbeson-
dere in den letzten Tagen zu vernehmen waren,
wonach es dem Volk nicht so pressiere, dürften
kaum den Tatsachen entsprechen. Es ist zu be-
grüssen, dass der Bundesrat der Lage mit seinem
Beschluss vom 9. Oktober 1945 durch Inkraft-
setzung der Übergangsordnung für 1946 und 1947
Rechnung getragen hat. Dadurch wurden die dring-
lichsten Bedürfnisse und der Wille weiter Kreise
unseres Volkes berücksichtigt. Dadurch wurde
auch ein Teil der gesetzlichen Vorlage vorweg-
genommen. Die Verlängerung dieses Proviso-

riums über das Jahr ,1947 hinaus würde aber auf
ernste Schwierigkeiten stossen, insbesondere recht -

' lieber Natur. Ein Unterbruch in den Leistungen
zwischen der heute in Kraft stehenden Übergangs-
ordnung und dem Gesetz würde grosse Enttäu-
schungen auslösen und sicher schärfstem Widerstand
rufen. Damit ist zum Ausdruck gebracht, dass es
unsere Pflicht ist. alles zu tun, um das Gesetz auf
1. Januar 1948 in Kraft treten zu lassen. Die Kritik
darüber, dass der Nationalrat zu rasch handle, ist
sicher unberechtigt. Es soll nichts überstürzt wer-
den, aber es darf auch nichts verschleppt werden. Wir
wollen und müssen die zur Verfügung stehende Zeit
zweckmässig ausnützen. Mit den beiden Botschaften
und Gesetzesentwürfen vom 24. Mai 1946 über die
Versicherung und vom 29. Mai 1946 über die
Finanzierung hat der Bundesrat die Voraussetzungen
für die Durchführung der parlamentarischen Arbeit
geschaffen. Der Vorschlag des Bundesrates, die
beiden Vorlagen in den beiden Räten gleichzeitig,
d. h. gewissermassen über das Kreuz zu behandeln,
hat beim Ständerat bekanntlich keine Gnade ge-
funden. Der Ständerat hat die Priorität für die
Finanzierungsvorlage abgelehnt. Der Natioiialrat
wird also beide Vorlagen verabschieden, bevor sie
an den Ständerat weitergehen können.

Ihre Kommission ist damit vor eine grosse Auf-
gabe gestellt worden. Es war von Anfang an un-
möglich, dass sie beide Vorlagen schon für diese
Session hätte verhandlungsreif gestalten können.
Die Kommission hat in zwei Sessionen mit neun
Sitzungstagen die Ver sicherungs vorläge durch-
beraten. Sie hat es getan, nachdem sie mit 23
Stimmen bei 3 Enthaltungen Eintreten auf die Vor-
lage beschlossen hatte. Die Kommission hat über-
dies die Eintretensdebatte für die Finanzierungs-
vorlage abgeschlossen und mit 22 Stimmen bei 2
Enthaltungen beschlossen, auch auf die Beratung
der Finanzierungsvorlage einzutreten. Die Beratung
selbst musste aber zurückgestellt werden. Beschlüsse
über einzelne Punkte der Finanzierung sind von der
Kommission nicht gefasst worden.

Die Kommission wird zwischen der August- und
der Septembersession erneut zusammentreten, urn
die Einzelberatung über die Finanzierung durchzu-
führen, in der Meinung, dass darüber in der Sep-
tembersession berichtet werden und dass der
Nationalrat selber in der Septembersession auch die
Finanzierungsvorlage behandeln könne.

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung
überragt an Bedeutung sozialer Natur alle Werke,
die der Bund bis jetzt in Angriff genommen hat.
Sie ist auch in finanzieller, wirtschaftlicher und
politischer Hinsicht von ganz aussergewöhnlicher
Tragweite. Es ist daher auch durchaus verständlich,
wenn nicht sofort volle Einigkeit über das Ziel und
besonders über den Weg besteht. Verschiedene Auf-
fassungen machten sich schon in der Experten-
kommission geltend. Indessen ist doch fast in allen
Hauptfragen in diesen Kommissionen eine Ver-
ständigung zustande gekommen. Der Wille war vor-
handen, rasch aus dem Stadium der theoretischen
Erörterungen und Spekulationen herauszukommen
und zu praktischer Arbeit zu gelangen. Der gleiche
Wille kam in der Öffentlichkeit zum Ausdruck, der
seinen Niederschlag gefunden hat in der Mehrzahl
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der Eingaben, die im Laufe des Jahres 1945 dem
Bundesrat eingereicht worden sind.

In der öffentlichen Diskussion, die seit der Publi-
kation der bundesrätlichen Botschaft eingesetzt hat,
machten sich indessen grössere Divergenzen geltend.
Sie fanden ihren Niederschlag zum Teil auch in den
Beratungen der Kommission. Eine offene Opposition
gegen das Werk überhaupt ist zwar kaum festzu-
stellen. Das ist zu konstatieren aus den Beratungen
der Kommission, das ist auch festzustellen gestützt
auf die Diskussion in der Öffentlichkeit. Die Ver-
sicherung scheint also grundsätzlich unbestritten zu
sein; dagegen werden stark abweichende Auf-
fassungen über wichtige Fragen der Gestaltung der
Versicherung und ihrer Finanzierung vertreten.
Würde ihnen zugestimmt, so hiesse das nichts
anderes, als auf die Vorlage nicht einzutreten, wie
sie jetzt den Räten unterbreitet wird, oder sie zur
vollständigen Umarbeitung an den Bundesrat
zurückzuweisen. Wenn formell, bis jetzt wenigstens,
kein solcher Antrag gestellt worden ist, so wohl des-
halb, weil niemand die Verantwortung für die daraus
'entstehenden Folgen übernehmen will. Im. günstig-
sten Falle würde eine Zurückweisung an den
Bundesrat eine grosse Verzögerung nach sich ziehen.

Die Opposition gegen die Vorlage, soweit sie bis
jetzt zum Ausdruck gekommen ist, ist durchaus
nicht einheitlich. Die Widerstände und Bedenken
kommen im Gegenteil aus ganz entgegengesetzten
Richtungen und verfolgen zum Teil diametral ent-
gegengesetzte Ziele. Einerseits wird eine sehr starke
Erhöhung der Renten verlangt. Am weitesten geht
in bezug auf diese Forderung die Partei der Arbeit,
nach welcher Einheitsrenten von monatlich 200 Fr.
für Alleinstehende und 300 Fr. für Ehepaare zur
Ausrichtung gelangen sollen. Anderseits besteht die
Tendenz zu einer einfachen Basisversicherung mit
ganz bescheidenen Renten, also Renten, die nie-
'driger wären als diejenigen, wie sie der Entwurf
vorsieht.

In der ersten Gruppe bewegen sich-auch die Vor-
schläge des sogenannten Genfer Komitees, die in
der Kommission vertreten worden sind, besonders
von Herrn Guinand und von Herrn Dr. Münz. Ich
darf wohl schliessen, dass sich auch der Landesring
ziemlich weitgehend den Gedankengängen des
Genfer Komitees angenähert hat.

Zu der zweiten Gruppe gehören die Kreise, die
die Schwierigkeiten der Finanzierung durch Herab-
setzung der Leistungen überwinden möchten. Nach
ihrer Ansicht wird besonders die Übertrittsgene-
ration, die .keine Beiträge leisten wird oder nur
während weniger Jahre, durch die Vorlage von
Bundesrat und Kommission zu stark bevorzugt.
Diese Auffassung finden wir auch in einer grössern
Zahl von Eingaben von Kantonsregierungen, die
sowohl an den Bundesrat als später an Ihre Kom-
mission gerichtet worden sind.

Ganz ähnlich klaffen die Gegenvorschläge zum
System der Finanzierung auseinander. Einerseits
wird der Standpunkt vertreten, die finanzielle.
Sicherung müsse für eine viel längere Periode als
etwa zwanzig Jahre gewährleistet sein. Von dieser
Seite wird eine stärkere Betonung des Kapital-
deckungsverfahrens empfohlen. Die Folge wäre
natürlich die Schaffung eines Fonds, der viel
grösser, ja um ein Vielfaches grösser wäre als der

Fonds, wie er nach der Vorlage von Bundesrat und
Rommission vorgeschlagen wird. Anderseits wird
die extremste Form des Umlageverfahrens propa-
giert, etwa in dem Sinne, dass jederzeit ein be-
stimmter Prozentsatz des Ertrages der Wirtschaft
für die Versicherung reserviert sein soll.

Die Vorlage bewegt sich auch in der Frage der
Finanzierung auf einer mittleren Linie. Die Renten
sollen den verschieden gearteten Verhältnissen
éinigermassen angepasst werden. Die Einheitsrente
könnte dieser Forderung niemals gerecht werden.
Der hauptsächlichste Benachteiligte wäre bei diesem
System übrigens derjenige, der die Versicherung am
nötigsten hat, nämlich der Arbeiter, denn die ein-
heitliche Rente könnte nach Massgabe der Mittel,
die zur Verfügung gestellt werden können, nie so
hoch sein, wie die Rente nach der Vorlage für einen
Arbeiter mit Deinem durchschnittlichen Arbeits-
einkommen pro Jahr von 3600—4500 Fr. sein wird.

Nach der Vorlage soll die Rente so gestaltet
werden, dass sie 'den Anforderungen nach Möglich-
keit gerecht wird, aber auch so, dass die Finanzie-
rung angesichts der bestehenden wirtschaftlichen
und finanziellen Verhältnisse des Landes und der
politischen Kräfte möglich ist.

Auf mittlerer Linie bewegt sich die Vorlage
auch in bezug auf das System der Finanzierung.
Sie schlägt weder das reine Kapitaldeckungs-
verfahren, noch das reine Umlageverfahren vor.
Empfohlen wird ein gemischtes System, das aber
dem Umlageverfahren viel näher steht als der
Kapitaldeckung.

Die wichtigste Grundlage des Werkes ist nach
Massgabe der Vorlage die Solidarität des ganzen
Volkes, wobei ein Ausgleichsfonds als nötig ange-
sehen wird, der aber, gemessen an der Grosse des"
Werkes, als bescheiden zu bezeichnen ist. Der Fonds
ist tein Bestandteil der Finanzierung. Sein Ertrag
wird aber höchstens etwa ein Siebentel des spätem
Aufwandes für die Versicherung ausmachen. Der Rest
von ungefähr sechs Siebentel wird durch laufende
Beiträge von Versicherten und Staat aufgebracht.
Der Fonds stellt also gar keinen nennenswerten Ein-
bruch in das Umlageverfahren dar. Ohne ihn würde
aber die Finanzierung später wesentlich erschwert.
Entweder müssten die Renten geringer sein als jetzt
vorgesehen, oder aber Bund und Kantone müssten
grössere Aufwendungen machen, als in späteren
Jahren nach Massgabe der Vorlage vorgesehen ist.
De,r Vorschlag, wie er in der Kommission gemacht
worden ist, hauptsächlich von den Herren Münz,
Guinand und Konsorten, und wahrscheinlich auch
jetzt im Plenum des Rates vertreten wird, ist viel
zu unsicher und zu unbestimmt, um ernsthaft als
Grundlage für ein^-Werk' von dieser Bedeutung
angenommen werden zu können. Unser Kollege
Dr. Münz hat seine Gedanken übrigens auch in einer
S'chrift zusammengefasst. Leider ist der polemische
Teil dieser Schrift viel ergiebiger ausgefallen als der
konstruktive. Ich hätte lieber das- Umgekehrte ge-
sehen; jedenfalls möchte ich nicht mithelfen, auf
Diesen Gedankengängen ein Versicherungswerk von
aer Grosse der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung aufzubauen und dafür die Verantwortung zu
übernehmen. Auch in den Minderheitsanträgen, die
eingereicht worden sind, werden nur Andeutungen
gemacht, wie das gestellte Problem gelöst werden soll.
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Herr Dr. Münz hat in der Kommission erklärt,
die Geschichte des Geldes sei die Geschichte der
Entwertung des Geldes. Gegenwärtig ist zwar in
verschiedenen Ländern Aufwertung des Geldes
'Trumpf. Auch i.n der Schweiz wird darüber ge-
sprochen. Aber es ist wahr, dass wir leider keinen
festen Geldwert haben und dass mit Schwankungen
im Geldwert gerechnet werden muss. Diese Tatsache
stellt uns auf allen Gebieten der Wirtschaft und der
Sozialpolitik vor schwierige Aufgaben. Solange ein
stabiler Geldwert, der das Ideal wäre, nicht erreicht
ist, muss den Schwierigkeiten durch gelegentliche
Anpassung begegnet werden, sowohl auf dem Ge-
biete der Versicherungen wie auf'allen ändern Ge-
bieten. Unmöglich aber ist es, die Rente oder den
Beitrag oder gar beides in der Schwebe zu lassen,
um ihre Höhe je nach den Verhältnissen so oder
anders zu gestalten. Diesen Weg aber wollen die
Herren Münz, Guinand und Mitunterzeichner gehen,
indem die Beiträge der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer periodisch von der Bundesversammlung
festgesetzt werden sollen. Auf welche Schwierig-
keiten man dabei praktisch stossen wird, werden
wir sehen, wenn wir die Anträge im einzelnen be-
sprechen. Für den Augenblick möchte ich lediglich
sagen, dass man kaum Prophet zu sein braucht, um
festzustellen, dass eine so gestaltete Vorlage von
.unserem Volke niemals angenommen würde. Das
erste, was gefragt und verlangt wird in den Dis-
kussionen mit den Leuten, die an der Versicherung
interessiert sind, die zahlen sollen und Renten er-
halten wollen, ist: was müssen wir zahlen und was
erhalten wir dafür ? Wenn wir vor das Volk treten
müssen mit der Antwort: Was wir bezahlen müssen,
wissen wir nicht, das wird das Parlament später
festsetzen, oder wenn wir gar noch beifügen müssen,
wie die Rente aussehen wird, •wissen wir ebenfalls
nicht, das wird auch im Parlament festgesetzt, so
können Sie ganz sicher sein, dass eine derartige Vor-
lage mit erdrückender Mehrheit verworfen würde.
Ich wüsste auch niemand, der für eine solche Vor-
lage im Ernst vor das Volk treten und sie zur
Annahme empfehlen wollte.

Es stellt sich die weitere Frage, ob der Ertrag
der Wirtschaft, worauf die Herren Münz, Guinand
und Konsorten aufbauen, eine feste Grosse sei. Wir
wissen, dass das nicht der Fall ist. Seine Schwan-
kungen sind in unserem Lande kaum kleiner als die
Schwankungen des schweizerischen Geldwertes. Ein
Blick auf die schweizerische Wirtschaftsgeschichte
der letzten Jahrzehnte genügt, um das zu beweisen.
Also auch hier wäre sicher irgendeine Anpassung
notwendig. Frage: Wie sollte sie erfolgen? Sollen
in Zeiten der Krise die Beiträge, eventuell die
Steuern, wenn mit Steuern finanziert wird, erhöht
werden, damit die zugesicherten Renten bezahlt
werden können, oder soll die Rente in diesen Zeiten
der Not gekürzt werden ? Beides wäre sozial un-
verständlich und ungerecht sowie wirtschaftlich
falsch, denn dadurch würde die Krise weiter ver-
schärft. Wenn das aber vermieden werden muss,
brauchen auch die Antragsteller für ihr Systern,
irgendeinen Ausgleich zwischen fetten und mageren
Jahren. Und da wäre wohl irgendein Fonds not-
wendig, wie er vom Bundesrat und von der Kom-
mission vorgeschlagen, aber von den Antragstellern
der Minderheitsanträge abgelehnt wird.

Aber auch in bezug auf die Form der Beschaf-
fung der Mittel müssten bei Annahme der Anträge
Münz-Guinand und Konsorten ähnliche Wege be-
treten werden wie nach den Anträgen, wie sie jetzt
von der Kommission und vom Bundesrat vorge-
schlagen werden. Mit der Feststellung, dass 4 oder 6
oder mehr Prozent vom Ertrag der Wirtschaft für
die Versicherung erträglich seien, ist noch gar nichts
erreicht. Diese Feststellung machen wir auch. Aber
die entsprechenden Beträge müssen irgendwie er-
hoben werden. Das kann nur durch Beiträge oder
Steuern oder durch eine Mischung von beiden ge- -
schehen. So oder anders sind dafür Verfassungs-^
bestimmungen und Gesetze notwendig, die vom
Volke anzunehmen sind. Eine Kombination von
Beiträgen und Steuern aber stellt auch die geplante
Finanzierung der Vorlage dar. Sie weicht in bezug
auf 'die Höhe gar nicht so weit von dem ab, was
nach den Minderheitsanträgen geschehen müsste.
Der Unterschied ist letzten Endes kaum sehr gross.
Jedenfalls ist mir der Aufwand, mit dem das System
der Vorlage bekämpft wird, unverständlich, sofern
man wirklich eine Versicherung will.

Sollte die Absicht bestehen, die Einnahmen der
Versicherung inskünftig in der Hauptsache durch
Steuern zu beschaffen, dann hätte das zur Folge,
dass eine wichtige Bestimmung des Art. 34quater
geändert werden müsste, gerade eine der umstrit-
tensten Bestimmungen bei der Beratung des
Art. 34quater, die Bestimmung nämlich, wonach
Bund und Kantone zusammen, d. h. die öffentliche
Hand nicht mehr als die Hälfte der Kosten der Ver-
sicherung aufbringen. Würde man den grösseren
Teil der Kosten durch Steuern decken, müsste diese
Verfassungsbestimmung geändert werden und wir
kämen zu Verfassungskämpfen, die Bundesrat und
Kommission und auch die Experten haben ver-
meiden wollen, weil bekannt ist, dass gerade eine
Änderung dieser Verfassungsbestimmung auf gröss-
ten Widerstand stossen würde.

Wie hoch die Prämien und die Steuern im
Rahmen der Verfassung sein sollen, bestimmt das
Gesetz. Zu bestimmen hat auch das Gesetz, wie der
Bund die nötigen Mittel aufbringt, wobei auf'die
übrigen Aufgaben des Bundes natürlich Rücksicht
zu nehmen ist. Das geschieht in der Vorlage durch
die sog. Treppenmethode, wie sie in Art. 84 vor-
geschlagen wird. Durch diese „Treppenmethode"
werden die Lasten, die Bund und Kantone zu tragen
haben, im Laufe der Jahre vergrössert, in der Mei-
nung, dass die Leistungsfähigkeit grösser werde,
bzw. dass andere Lasten der Öffentlichkeit zurück-
gehen werden. Wir werden im übrigen auf die
Bundesfinanzreform vertröstet, man wolle einmal
die Versicherung einführen, in der Meinung, dass
die Finanzierung im Zusammenhang mit der
Bundesfinanzreform kommen werde. Abgesehen
davon, dass dieser Weg politisch nicht zum Ziele
führen wird, sicher nicht die geringste Aussicht auf
Erfolg hat, so ist zu sagen, dass mit dem Betreten
dieses Weges sachlich auch nichts gewonnen würde.
Es hiesse einfach, die Überwindung einer Schwierig,
keit auf später verschieben, wobei nicht gesagt ist,
dass diese Schwierigkeit dann leichter zu lösen wäre
im Zusammenhang mit der Finanzreform, sondern
wahrscheinlich werden die Schwierigkeiten noch
grösser. Sie wissen ja, dass die Bundesfinanzreform
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ohnedies Schwierigkeiten genug bietet; es ist nicht
nötig, dass Fragen, die jetzt gelöst werden konnten,
verschoben werden, um die Lösung dieses grossen
Problems weiter zu erschweren. Also auch dieser
Weg ist ein Holzweg, er führt nicht zum Ziel.

Eindeutig muss auch die Anregung des Vor-
standes der kantonalen Finanzdirektoren abgelehnt
werden, die dahingeht, dass die Behandlung der
Versicherungsvorlage überhaupt zu verschieben sei,
bis die Bundesfinanzreform Wirklichkeit geworden
sei. Diesem Vorschlag kann aus Gründen sozialer
und politischer Natur, auf die ich im einzelnen nicht
einzutreten brauche, unmöglich zugestimmt werden.

In diesem Zusammenhang ist vielleicht noch ein
Wort zur' Frage zu verlieren, ob nicht zuerst die
Finanzierung hätte behandelt werden sollen, eine
Frage, die auch in der Öffentlichkeit immer wieder
gestellt wird. Die Frage ist verständlich, indessen
ergibt sich bei näherer Prüfung, dass über die
Finanzierung erst konkret gesprochen werden kann,
wenn bekannt ist, welche Mittel die Versicherung
erfordert. Zuerst ist also die Frage zu beantworten,
welches soziale Bedürfnis die Versicherung zu be-
friedigen hat. Diese Abklärung ist nötig, um über
die Finanzierung sprechen und entscheiden zu
können.

Häufiger in der Presse als in den Kommissions-
beratungen hört man den Einwand, die Vorlage sei
zu etatistisch, oder sie suche die Frage der Ver-
sicherung zu sehr auf politischem Wege zu lösen.
Indessen ist ohne intensive Mitwirkung der staat-
lichen Organe keine schweizerische Volksversiche-
rung möglich. Die Mitwirkung muss natürlich in
erster Linie finanzieller Natur sein. Ohne die grossen
Zuwendungen von Bund und Kantonen ist eine
leistungsfähige Versicherung, die das ganze Volk
erfassen soll, also auch die Ärmsten erfassen muss,
und die besonders, nicht möglich. Aber auch die
organisatorische Mitwirkung des Staates ist nicht
zu vermeiden. Sie wäre auch bei einem einfachen
Subventionsgesetz nötig. Das zeigt sich schon bei
der Durchführung der Arbeitslosenversicherung, nur
mit dem Unterschied, dass die Dinge bei der Alters-
und Hinterlassenenversicherung ungleich kompli-
zierter sein würden. Ein Vergleich ist also fast nicht
möglich. Die Durchführung eines Werkes von der
Bedeutung der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung unter Mitwirkung grosser staatlicher. Mittel
durch private Kassen oder Vereine, wirtschaftlicher,
politischer, konfessioneller oder sonst irgendwelcher
Art, wäre(organisatorisch sicher gänzlich unmöglich,
es müsste ein Kontrollapparat geschaffen werden,
der wirklich unerträglich wäre.

Ein solches System kommt also ernsthaft kaum
in Frage. Aber auch in dieser Frage fehlt es nicht
an direkt entgegengesetzten Auffassungen. Nach
dem System, wie es von der Minderheit vor-
geschlagen wird, dem auch das Genfer Komitee
nahesteht, und wie es in der Presse vertreten worden
ist, würde die Bundesversammlung, also der Staat,
die Beiträge festsetzen, und, wie ich mir vorstelle,
auch einziehen. Bund und Kantone würden die
Steuern beschliessen, die notwendig wären, und
durch ihre Organe einziehen lassen. Die Gemeinden
würden die Renten auszahlen. Das wäre wirklich ein
etatistisches System, es würden nur die Organe von

Bund, Kantonen Und Gemeinden in Erscheinung
treten.

Die Vorlage bewegt sich auch hier zwischen den
beiden Extremen; sie zieht den Staat heran, soweit
das finanziell und organisatorisch nötig ist, im
übrigen stellt sie auf das Bestehende ab, nämlich auf
die Organisation der Lohn- und Verdienstersatz-
kassen. Die Alters- und Hinterlasse.nenversicherung
ist gewissermassen die Tochter der Lohn- und Ver-
dienstersatzkassen; ohne Lohn- und Verdienstersatz-
organisation wäre der Entwurf in der heutigen
Form kaum denkbar gewesen. Sich vollständig da-
von zu lösen, ohne die Vorlage zurückzuweisen und
neu zu bearbeiten, wäre unmöglich.

Welches sind nun die Hauptgesichtspunkte der
Vorlage? In erster Linie stellt sich die Frage, wer
überhaupt versichert werden soll. Soll eine allge-
meine Volksversicherung oder eine Klassenversiche-
rung eingeführt werden ? Die Klassenversicherung
beschränkt sich auf die Teile des Volkes, für die die
Versicherung ganz besonders nötig ist. In Frage
könnten unselbständig oder selbständig Erwerbende
kommen oder Teile davon; es liesse sich denken,
dass die Eingliederung in die Versicherung von der
Höhe des Einkommens abhängig gemacht würde, wie
das etwa bei der Krankenversicherung geschieht.
Die Vorlage sieht aber die allgemeine Volks-
versicherung vor und- die Kommission steht ein-
stimmig auf diesem Boden; auch in der Öffentlich-
keit hat dieser Standpunkt allgemein Zustimmung
gefunden. Die Struktur unseres schweizerischen
Volksstaates erfordert die allgemeine Volksver-
sicherung. Richtig ist, dass das Bedürfnis -auch in
der Schweiz nicht für alle gleich gross ist, wenn auch
zu sagen ist, dass das Bedürfnis durchaus nicht etwa
nur beim Arbeiter vorhanden ist. Wir stellen auf
Grund zahlreicher Zuschriften gerade in den letzten
Tagen, aus Gewerbekreisen und aus Kreisen der
Landwirtschaft fest, wie gross das Bedürfnis auch
in diesen Teilen unseres Volkes ist, und wie sehr
man in diesen Kreisen Wert darauf legt, dass die
Versicherung rasch verwirklicht wird. Wenn aber
ein Werk der Solidarität und des sozialen Aus-
gleiches und auch der vermehrten sozialen Gerech-
tigkeit geschaffen werden soll, dann ist das nur
möglich auf dem Boden der Volksversicherung und
des allgemeinen Obligatoriums, auf den sich die
Vorlage stellt.

Die am meisten besprochene Frage ist natürlich
diejenige nach der Gestaltung der Renten. Ent-
sprechend der verbindlichen Vorschrift in Art.
34quater der Verfassung kommen in diesem-Gesetz
nur Renten im Falle des Erreichens einer bestimm-
ten Altersgrenze und des Todes in Frage. Es handelt
sich also nur um eine Alters- und,Hinterbliebenen-
versicherung ; die Invalidenversicherung als Zwi-
schenglied zwischen der Krankenversicherung und
der Altersversicherung wird später geschaffen
werden müssen. Die Renten sollten eine gute Grund-
lage für die Sicherung der Existenz unserer Greise,
Witwen und Waisen bieten; sie können nicht die
Existenz schlechthin sichern, es werden auch nach
der Einführung des Versicherungswerkes zusätz-
liche Massnahmen verschiedener Art notwendig
sein. Es kommen Massnahmen des einzelnen und
seiner ^Angehörigen in Frage, soweit die Kraft dazu
reicht, es ist besonders an zusätzlicheVersicherungs-
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einrichtungen von Arbeitgebern, von Verbänden
— ich denke ganz besonders an die Gewerkschaften
— von Kantonen und Gemeinden zu denken. Es
kommt aber auch ein zusätzliches Arbeitsein-
kommen in Betracht, wie es besonders in der Land-
wirtschaft, im Kleingewerbe, in der Heimarbeit
usw. vorkommt. Daher ist ja auch die Ruhestands-
rente nicht möglich. Darauf werde ich in anderem
Zusammenhang noch zurückkommen.

Die Festsetzung der Renten im Einzelfalle folgt
den Gesetzen der Sozialversicherung, wobei die
Solidarität eine ausschlaggebende Rolle spielt.
Allerdings ist die Beitragsleistung dabei ein wich-
tiger Faktor, aber nur ein Faktor, andere spielen
mit und wirken ausgleichend. Je kleiner der Bei-
trag, bzw. das Einkommen ist, desto höher ist die
Rente im Verhältnis zu diesem Beitrag bzw. zum
Einkommen. Ich verweise auf die Tabelle auf
Seite 78 der Botschaft, in der Sie die Zahlen finden,
wie sich die Renten im Verhältnis zum Einkommen
gestalten. Bei einem sehr niedrigen Einkommen von
z. B. 1000 Fr., das vorher versteuert wurde, beträgt
die Rente 86 %, bei sehr hohen Einkommen sinkt
sie auf 5 und weniger Prozent.

Die Rente soll ein unbedingter Rechtsanspruch
sein. Die einzigen Bedingungen, die nach der
Übergangszeit gestellt werden, sind : Erreichung der
Altersgrenze bzw. Eintritt der Witwenschaft bzw.
Tod der Eltern, wenn es sich um Waisenrenten
handelt. Dieses Prinzip steht ini Gegensatz zur sog.
Ruhestandsrente, die ich soeben erwähnt-habe.
Diese hat zur Voraussetzung, dass der Renten-
bezüger kein Arbeitseinkommen mehr hat. Vom
Standpunkt einzelner Berufsklassen, z. B. Fest-
besoldeter oder der sonst über ein einziges, regel-
mässig fliéssendes Einkommen verfügenden Per-
sonen, lassen sich für die Ruhestandsrente gute
.Gründe ins Feld führen. Die Konnmission hat diese
Art der Versicherung aber abgelehnt, weil dadurch
einer der tragenden Pfeiler, nämlich der Rechts-
anspruch auf die Rente; ins Wanken und schliesslich
zum Einsturz gebracht werden müsste, ferner weil
sie in der Landwirtschaft, im Kleingewerbe, in der
Heimindustrie, bei Gelegenheitsarbeitern usw. über-
haupt nicht angewendet werden könnte, oder nur
mit grössten Ungerechtigkeiten, mit Hilfe eines
gross.en, umständlichen Verwaltungsapparates.

Ein Abweichen vom allgemeinen Prinzip des un-
bejdingten Rechtsanspruches ist nur im Fall der sog.
Übergangsrente, der Bedarfsrente, wie es im Ent-
wurf des Bundesrates heisst, vorgesehen. Hier han-
delt es-sich um Personen, die keine Beiträge leisten
werden, weil sie bei Inkraftsetzen der Versicherung
das 65. Altersjahr schonüberschritten haben werden.
In dieser Sache hat die provisorische Ordnung für
1946 und 1947 wichtige Aufklärungsarbeit geleistet.
Dieser Ordnung kommt sowohl als vorläufige Hilfe
wie auch als Vorarbeit für das Versicherungswerk
grösste Bedeutung zu. Dass sie auch a u f . Kritik
gestossen ist, kann kaum überraschen. Sie müsste
sehr rasch und auf kümmerlichen Grundlagen ge-
schaffen werden.

Besonders unbefriedigend an dieser Übergangs-
ordnung ist die Aufteilung ' der Rente nach
städtischen, halbstädtischen und ländlichen Ver-
hältnissen. Schon die kurze Zeit der Erfahrung zeigt,
wie unmöglich eine Gestaltung der Dauerrent'e nach

diesen Prinzipien gewesen wäre. Ich sage das, weil
noch vor kurzer Zeit in Publikationen dieses Renten-
system für die Dauerrente empfohlen worden ist.
Ich sage es auch, weil auf dieses Rentensystem
zurückgekommen werden müsste, wenn man den
Beitrag als Kriterium für die Rentenbemessung
fallen lassen wollte. < s

Die Kritik an dei provisorischen Ordnung
kommt besonders vom Land her. Es wird von Eid-
genossen zweiter und dritter Klasse gesprochen.
Indessen zeigen die Zahlen, dass die Landbevölke-
rung in Wirklichkeit besser abschneidet, als aus der
Kritik geschlossen werden könnte. Jedenfalls trifft
das in bezug auf die Zahl der Bezüger zu. Von den
möglichen Bezügern — das sind alle Personen, die
das 65. Altersjahr überschritten haben, 'sowie die
Witwen und Waisen — beziehen nach der bestehen-
den, provisorischen Ordnung in Wirklichkeit Ren-
ten: Im Kanton Schaffhausen 31,67 %, Genf
32,60%, Basel-Stadt 33,36%, Zürich 34,98%,
Neuenburg 37,35 %, Graubünden 49,46 %, Uri
52,10 %, Appenzell I.-Rh. 52,67 %, Tessin 56,34 %,
Wallis 62,61 %.

Diese Zahlen zeigen, dass in Städten und stark
industrialisierten Kantonen ungefähr ein Drittel der
in Betracht fallenden Personen, gestützt auf die
Übergangsordnung, Renten beziehen. In Land-
kantonen, im flachen Lande und besonders in Berg-
gegenden sind es die Hälfte und mehr, nämlich bis
annähernd zwei Drittel im Kanton Wallis. Richtig
ist, dass die Rente in städtischen und halb-
städtischen Verhältnissen höher ist. Es kann aber
nicht im Ernst bestritten werden, dass das Geld in
diesen Gegenden weniger Kaufkraft hat. Man denke
nur an die Wohnungsmiete. In Wirklichkeit ist die
Kritik vom .Lande her mehr auf psychologische
Faktoren als auf tatsächliche Verhältnisse zurückr
zuführen. Indessen soll ihr doch Rechnung getragen
werden, und zwar zum Teil schon bei der provi-
sorischen Ordnung, wie in der Märzsession in Aus-
sicht gestellt worden ist, und noch mehr durch die
gesetzliche Regelung. Bei den Bedarfsgrenzen, die
in der gesetzlichen Regelung für die ländlichen Ver-
hältnisse vorgesehen sind, wird es so sein, dass nach
der Inkraftsetzung des Gesetzes die überwiegende
Mehrzahl der Personen, die das 65. Altersjahr über-
schritten haben, Üb'ergangsrenten erhalten werden.

In diesem Zusammenhang noch ein kurzes Wort
über die Einheitsrente : Würden Einheitsrenten und
Einheitsbeitrag als so gerecht empfunden, wie geltend
gemacht wird, so wäre wahrscheinlich der Entscheid
im Jahr 1931 anders ausgefallen. Ich bin überzeugt,
dass die Einheitsrente und der Einheitsbeitrag eine
der Ursachen der Verwerfung der Vorlage im Jahre
1931 war. Die Einheitsrente ist angesichts der
grossen Verschiedenheiten, die m unserm Land nun
einmal bestehen, unmöglich. Sie könnte nie allen
Verhältnissen auch! nur -einigermassen gerecht
werden. Ein Rentensystem, auch wenn es nicht
vollständig gerecht sein kann, wie es in der Vorlage
vorgesehen ist, trägt den bestehenden Verhältnissen
ungleich besser Rechnung, ohne gegen das Prinzip
der Solidarität zu verstossen.

Die Höhe der Renten gibt natürlich zu Dis-
kussionen Anlass. Es ist interessant, dass dabei viel
mehr die „Ubergangsrente" diskutiert wird als die
ordentliche Rente. Es können natürlich gute



19. August 1946 — 415 Alters- und Hlinterlassenenversicherung

Gründe für die Erhöhung dieser Übergangsrente ins
Feld geführt werden. Indessen wurden in der Kom-
mission und in der Öffentlichkeit auch Meinungen
vertreten, die „Übergangsrente" sei schon zu hoch.
Es geht dabei nicht zuletzt um die Frage der Soli-
darität. Das Gesetz fordert eine Solidarität der
hohen mit den kleinen Einkommen. Sie kommt beim
Beitrag zum Ausdruck. Das Gesetz kennt eine Soli-
darität der Geschlechter, d. h. der Männer mit den
Frauen, eine Solidarität der Ledigen mit den Ver-
heirateten und auch eine Solidarität der Gene-
rationen, d. h. der Jungen mit den Alten. Es stellt-
sich nun die Frage, wie weit die Jungen bereit seien,
gegenüber den Alten, d. h. gegenüber der Gene-
ration, die keine Beiträge mehr bezahlen wird,
Solidarität zu üben.

Vorausgesetzt, dass im ganzen nicht mehr Mittel
zur Verfügung stehen,, geht die Erhöhung der
Übergangsrente" nämlich auf Kosten der ordent-
lichen Rente, d .h . des Ausgleichsfonds ; dessen
späterer Ertrag ist kleiner und als Folge davon auch
die späteren Renten. Der Hinweis auf den grössern
Ertrag der Wirtschaft in späterer Zeit ist ein
Wechsel, von dem wir nicht wissen, ob er honoriert
werden wird; jedenfalls glaube ich nicht daran, dass
wir den jungen Versicherten damit einen starken
Eindruck machen würden.

Die Kommission hat nach eingehender Beratung
gefunden, die im Entwurf vorgesehene Aufteilung
sei im grossen und ganzen richtig. Immerhin hat sie
noch einige Korrektüren angebracht, die die Minima
betreffen. Der Rat wird sich über diese Fragen bei
der Behandlung der einzelnen eingereichten Anträge
auszusprechen und zu entscheiden haben.

Die Höhe der Ausgaben des ganzen Werkes wird
durch die Gestaltung der Renten bestimmt. Das
Gegenstück müssen die Einnahmen bilden. Keine
Versicherung kann mehr ausgeben als sie einnimmt.
Dieser fundamentale Grundsatz gilt immer; ob die
Versicherung selbständig organisiert sei, ob sie in
den allgemeinen Staatshaushalt eingebaut werde,
ob die Einnahmen aus Beiträgen oder Steuer-
beträgen bzw. Staatszuschüssen bestehen. Der Satz
ist immer richtig.

Der wichtigste Teil auf der Einnahmenseite sinä
die Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber.
Durch sie wird die Höhe der Leistung der Wirtschaft
bestimmt. Weil nach der Verfassung Bund und
Kantone nicht mehr als die Hälfte der Kosten über-
nehmen dürfen, ist durch diese Beiträge automa-
tisch auch die obere Grenze für die staatlichen Zu-
schüsse an das Versicherungswerk festgelegt. Die
Vorlage des Bundesrates beruht auf der Annahme,
dass Bund und Kantone dieses verfassungsmässige
Maximum an Zuschüssen leisten.

Diesen Beiträgen kommt also entscheidende Be-
deutung zu. .Es ist ein glücklicher Zufall, dass dafür
ein bereits bestehendes Beitragssystem übernommen
werden kann. Es ist lediglich der Zweck dieser Bei-
träge zu ändern. Die Heranziehung der Beiträge
aus der Lohn- und Verdienstersatzordnung und die
Verwendung für die Altersversicherung ist im
grossen und ganzen unbestritten geblieben. Ich
darf darauf hinweisen, dass die erste Organisation,
die die Verwendung dieser Beiträge für die Alters-
versicherung verlangt hat, ' der Schweizerische
Gewerkschaftsbund war. Er tat es durch einen Be-

schluss seines Ausschusses vom Juli 19.40. Seither , '
haben sich viele andere Organisationen und auch
kantonale Parlamente auf diesen Boden gestellt.

Die Kommission stimmt dem vorgeschlagenen
Beitragssystem zu. Das Arbeitseinkommen hat also
grundsätzlich 4 % zu leisten, wobei bei .den Un-
selbständigerwerbenden ein Anteil'von je 2 % vom
Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer zu leisten sind.
Eine Abweichung von dem, was die Experten vor-
geschlagen haben, ist in der bundesrätlichen Vorlage .
insofern enthalten, als keine obere Grenze gezogen
worden ist. Die^ Experten ~h'aben. einen Maximal-
beitrag von 100'Fr. im Monat vorgeschlagen. Der
Bundesrat hat diese Bestimmung' gestrichen. Die
Kommission steht einstimmig auf dem jStandpunkt .
der bundesrätlichen Vorlage.

Eine weitere Abweichung wird in_dem.Sinne vor-
geschlagen, dass die Beitragsleistungen bei kleinem
Einkommen herabgesetzt werden. Die entsprechen-
den Bestimmungen finden Sie in Art. 6 und 8. Es •
ist vorgesehen, dass bei Einkommen von weniger" .
als 4800 Fr. eine Degfession des Beitrages eintritt,
von 4 bis auf 2 % bei den selbständig Erwerbenden
und 'bei unselbständig Erwerbenden, für die kein
Arbeitgeber beitragspflichtig ist. Ob in dieser Be-
ziehung noch weitergegangen werden soll, darüber
wird sich der Rat bei den Anträgen, die bei den
genannten Artikeln gestellt sind, zu entscheiden
haben.

Eine wichtige Frage betrifft die Belastung des
Kapitaleinkommens mit Beiträgen. Sie wurde schon
in der Expertenkommission eingehend erörtert.
Weiter hat sich der Bundesrat mit der Sache be-
fasst, nachdem verschiedene Organisationen sich in
ihren Eingaben an den Bundesrat dafür ausge-
sprochen "hatten. Schliesslich hat auch die Kom-
mission darüber eine gründliche Aussprache ge-
pflogen. Alle drei Instanzen kamen schliesslich zur /
Ablehnung. Der Rat wird sich 'bei der Behandlung
des entsprechenden Antrages Spühler und Mit-
unterzeichner über diese Frage zu entscheiden
haben. •,'

Eine Frage von grösster Tragweite ist natürlich
.die der Kosten des ganzen "Werkes. Entscheidend
für die Höhe de/ Kosten ist die Gestaltung der
Renten. Die Experten- legten drei Varianten vor,
wobei sie auf Grund gründlicher Berechnungen und
Untersuchungen mehrheitlich die Variante I mit den
höchsten Renten empfohlen haben. Wertmässig
weicht jede, der drei Varianten 'von der nächsten,
vom Standpunkt der. ewigen Rente aus gesehen,
also der durchschnittlichen Belastung, um 42 Mil-
lionen Franken ab ; d. h. Variante I kostet im Durch-
schnitt gerechnet im Jahre 84 Millionen mehr als
Variante III, die ursprünglich in der Diskussion ge-
standen hatte. Der Bundesrat hat sich der Auf-
fassung der Experten angeschlossen und schlägt die
Variante I vor. Er hat überdies von sich aus noch
einige Verbesserungen angebracht, die die Mindest-
renten, sowie die Witwen- und die Waisenrenten
betreffen. Die grosse Mehrheit der Vernehm-
lassungen an den Bundesrat hat sich ebenfalls für
Variante I ausgesprochen.

Die Kosten für die Variante I betragen nach den
Berechnungen der Experten 518 Millionen im Jahr, '
immer als Durchschnittswert gerechnet. Sie sind
gedeckt, wenn Bund und Kantone, das Verfassungs-
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massige Maximum ih'rer Zuschüsse leisten. Die
Experten haben eine durchschnittliche Einnahme
aus den Beiträgen von 260 Millionen Franken an-
genommen. Wenn Bund und Kantone gleich viel
leisten, haben wir eine Durchschnittseinnahme von
520 Millionen Franken zur Verfügung. Soviel kostet
die Variante I, wie sie von den Experten vor-
geschlagen worden ist. v

Nun habe ich aber darauf hingewiesen, dass der
Bundesrat bereits an dieser Variante I gewisse Ver-
änderungen in bezug auf die Minima und die
Witwen- und die Waisenrenten vorgenommen hat.
Weitere Änderungen schlägt die Kommission vor.
Die wichtigste bezieht sich auf den Zeitpunkt der

' Auszahlung der Renten. Nach der Vorlage des
Bundesrate's wird die Altersrente ausbezahlt auf
Beginn des Kalenderjahres, das der Erreichung des
65. Altersjahres folgt. Die Kommission schlägt vor,
die Altersrente bereits nach Beginn des nächsten
.Kalenderhalbjahres auszubezahlen. Diese Änderung
hat eine Mehrausgabe von^ etwa 11 Millionen
Franken zur Folge.

Die weiteren Änderungen, die die Kommission
beschlossen hat, sind finanziell weniger bedeutend
und werden übrigens durch andere Änderungen zum
Teil wieder ausgeglichen. Die entstehende Mehr-
belastung aus den Vorschlägen des Bundesrates und
der\ Kommission gegenüber den der Experten-
kommission beträgt ungefähr 30 Millionen Franken,
wovon etwa die Hälfte auf die Änderungen durch
den Bundesrat zurückzuführen ist, die andere Hälfte
auf diejenigen der Kommission. Die Gesamtkosten
der Vorlage, wie sie jetzt dem Rat^empfohlen wird,
werden durchschnittlich* also ungefähr 550 Millionen
Franken ausmachen.

Nun stellt sich natürlich die Frage, wie die Mehr-
ausgaben von 30 Millionen Franken gedeckt
werden sollen.

Als die Experten ihre Beratungen durchführten,
waren wir noch mitten im Kriege. Man hat damals
für die Zeit unmittelbar nach dem Kriege mit einer
Wirtschaftskrise gerechnet. An deren Stelle haben
wir nun eine ausgesprochene Hochkonjunktur. Wie
lange sie anhalten wird, weiss niemand. Immerhin-
scheint eine etwas optimistischere Einschätzung der
Lage berechtigt zu sein. Die Experten nahmen einen
durchschnittlichen Prämienertrag von 260 Millionen
Franken an. Wendete man das Beitragssystem, das
in der Vorlage enthalten ist, auf die Verhältnisse des
Jahres 1946 an, so ergäbe sich eine Einnahme von
rund 350 Millionen Frankem Setzte man nun an
Stelle der 260 Millionen Franken in der Finanzierung
einen Betrag von etwa 290 Millionen ein, dann wäre
die Deckung für die 30 Millionen Franken gefunden,
und es bliebe immer noch eine Sicherheitsmarge von
etwa 20 % gegenüber der Einnahme, wie. sie im
Jahre 1946 erwartet werden konnte. An den Lei-
stungen von Bund und Kantonen braucht in diesem
Falle nichts geändert zu werden. Auch die „Treppe"
wie sie in Art. 84 enthalten ist, könnte bleiben.
Allerdings hätte diese Änderung zur Folge, dass
Bund und Kantone nicht, mehr gleich viel leisten
würden wie die Wirtschaft, d. h. sie würden nicht
mehr 50 % der ganzen Kosten aufwenden, sondern
nur noch 47,3 %. Natürlich wäre das'kein Wider-
spruch mit der Verfassung, weil die Verfassung nur
vorschreibt, Bund und Kantone dürfen nicht mehr

als die Hälfte leisten. Sie würden also in diesem
Falle etwas unter der Hälfte bleiben. Die fehlenden
2,7 % könnten als Sicherheitsmarge oder als Re-
serve für spätere Verbesserungen angesehen werden.

Über die Art und Weise, wie die Leistungen der
öffentlichen Hand auf Bund einerseits und Kantone
anderseits verteilt werden sollen, ferner wie der
Bund seinen Anteil aufbringt, wird im Zusammen-
hang mit- der Vorlage über die Finanzierung im
September zu sprechen sein. Ebenso wird zu
sprechen sein über den Schlüssel für die Verteilung
des Kantonsanteils auf die verschiedenen Kantone.

Ein kurzes Wort sei mir nur noch über den Fonds •
erlaubt. Über seine Notwendigkeit habe ich in
anderem Zusammenhang eine Andeutung gemacht
und möchte auf das nicht zurückkommen. Dagegen
möchte ich die-Bemerkung anbringen zu den Be-
fürchtungen bzw. Hoffnungen, die an dieÄufnung des
Fonds geknüpft werden. Die einen befürchten und
die ändern hoffen, der Fonds werde zu einer weitern
Senkung der Zinssätze führen. Angesichts des
grossén Geldbedarfes von Bund, Kantonen und
Gemeinden ist vielleicht der Einfluss dieses Fonds
doch nicht so entscheidend, wie befürchtet, gehofft
und gewünscht wird, insbesondere, wenn die gute
Wirtschaftskonjunktur bleibt und wenn die Grenzen
wieder offen sein werden. Es ist ja auch nicht zu
übersehen, dass dieser Fonds erst nach und nach
entsteht und dass er sehr langsam wächst.

Nicht zu vergessen ist auch, dass private Gesell-
schaften heute schon viel grössere Fonds verwalten.
So verfügen die Versicherungsgesellschaften gegen-
wärtig über Fonds von zirka 5,5 Milliarden Franken.
Die Alters- und Hinterbliebenenversicherung wird
aber an Bedeutung etwa viermal grösser sein als die
gegenwärtig bestehenden privaten Versicherungs-
gesellschaften. Man kann daraus ersehen, wie gross
der Fonds sein müsste, wenn bei dieser Versicherung
ein ähnliches System angewendet würde wie bei den
privaten Versicherungsgesellschaften, was ja nicht
in Frage kommen kann. Aber die Befürchtungen
und Hoffnungen, die an diesen Fonds geknüpft
werden in bezug auf seine finanzpolitischen Aus-
wirkungen, sind sicher unbegründet oder wenig-
stens übertrieben. «

Es ist im weitern die Befürchtung geäussert
worden, dass für andere soziale Werke kein Geld
mehr vorhanden sein könnte. Genannt, wurde der
Familienschutz. Wie verhält es sich damit? Der
Familienschutzartikel ist im Dezember 1945 an-
genommen worden, der Verfassungsartikel über die
Versicherung im Jahre 1925. Ich glaube, wir
brauchen nicht lange darüber zu diskutieren, welcher
Vorlage der Vorrang gehört. Übrigens glaube ich
nicht, dass die Altersversicherung die übrigen Vor-
lagen störe. Wir haben uns in der Kommission be-
richten lassen, dass die Arbeiten z. B. über die Ein-
führung eines Gesetzes betreffend den Mutterschutz
sehr weit gediehen sind und dass sich das Parlament
in absehbarer Zeit mit dieser Vorlage wird befassen
können. Es wird sich um eine Ergänzung der
Krankenversicherung handeln.

Schwierigkeiten, die beim 'Wohnungswesen zu
überwinden sind, stehen kaum im Zusammenhang
mit der Altersversicherung. Sie liegen auf ändern
Gebieten.
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Was die Kinderzulagen und die entsprechenden
Ausgleichskassen anbetrifft, so sind Arbeiten im
Gange bei Kantonen und Verbänden und auch Vor-
bereitungen beim Buride. Indessen ist nicht zu ver-
gessen, das Kernstück der Sozialpolitik und des
Familienschutzes ist schliesslich die Alters- und
Hinterlassenenversicherung. Sie ist die wichtigste
Massnahme auf dem Gebiete des Familienschutzes
und der schweizerischen Sozialpolitik der nächsten
Zeit. Ohne ihre Verwirklichung kann nach meiner
Überzeugung nicht an die Verwirklichung der ändern
Postulate gedacht werden. Wem also die ändern
Postulate am Herzen liegen, der muss mithelfen,
dass die Altersversicherung unter Dach gebracht
werden kann.

Es ist Ihnen ein kleines Heft vom Genfer Komitee
verteilt wor'den, das sich mit der Finanzierung be-
fasst. Es handelt sich um die Frage, wie die Vor-
schläge finanziert werden sollen, die uns vom Genfer
Komitee unterbreitet werden. Es geht daraus her-
vor, dass die Kosten sich von 534 Millionen Franken
im Jahre 1948 auf etwa 688 Millionen Franken im
Jahre 1968 steigern würden. Die Finanzierung ist
bei diesem Vorschlage so gedacht, dass an Beiträgen
aus der Wirtschaft 350 Millionen Franken ange-
nommenwerden. Der Bund hätte 123—225 Millionen
Franken zu leisten, die Kantone 61—113 Millionen
Franken, steigend von 1948—1968. Sie entnehmen
diesem Vorschlag, dass als Beitrag bis zum Jahre

. 1968 das angenommen wird, was maximal im Jahre
1946 bei der Hochkonjunktur erwartet werden
kann,. also die 350 Millionen Franken. Bei den
Leistungen der öffentlichen Hand-besteht gegenüber
der Vorlage gar kein grosser Unterschied bis zum
Jahre 1968. Was später käme, davon wird nicht
gesprochen. Es ist a€ch keine Rede davon, wie der
Bund die neuen Mittel von 53—155 Millionen
Franken im Jahre aufbringen soll. Wahrscheinlich
soll das eine Aufgabe der Finanzreform sein. Auch
keine Rede davon ist, wie die Kantone mit ihren
finanziellen Problemen fertig werden sollen, die nach
diesem Vorschlag nicht kleiner wären 'als nach der
Vorlage. Ich kann nicht verstehen, dass man im
Ernste glauben kann, auf einer so wenig seriösen
Grundlage ein Werk,von der Bedeutung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung aufbauen zu kön-
nen. Von Genf hört man sonst immer Kritik daran,
dass die Finanzpolitik des Bundes zu wenig seriös
sei; aber man muss sich fragen, wie denn dieser
Vorschlag zu charakterisieren wäre.

Wir könnten dem Vorschlage auch kaum zu-
stimmen vom Standpunkt der Verteilung der Lasten
aus. Im Anfang hätte die Wirtschaft zwei Drittel
aufzubringen, und erst nach etwa 20 Jahren würde
sich die Leistung der öffentlichen Hand immer noch
in respektablem Abstand den Leistungen der Wirt-
schaft (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) nähern. Die
Gewerkschaften haben die sog. Genfer Initiative
unterstützt; aber ich muss sagen, ich glaube nicht,
dass sie den Herren im Komitee auf dem Wege
folgen könnten, der jetzt eingeschlagen werden will.
Die Kommission kann das auch nicht.

Zum Schluss noch eines zu diesem Punkte: Es
wird in der Presse geltend gemacht, es sei ein grosser'
Nachteil, dass die Vorlage, wie sie unterbreitet wird,
als Ganzes anzusehen sei, d. h. dass keine grossen
Änderungen mehr vorgenommen werden können.

Nationalrat. — Conseil national. 19Ì6.

Das Heft, das Ihnen unterbreitet wird, zeigt, dass
das mit jeder Vorlage so ist. Jede Versicherungs-
vorlage, die uns unterbreitet wird, ist ein in sich
abgeschlossenes Ganzes. Man sieht, dass das Genfer
Komitee sich von seinen Vorschlägen überhaupt
nichts abmarkten lassen will. C'est à prendre ou à
laisser. Ähnlich ist es mit der Vorlage des Bundes-
"rates und der Kommission. Sie ist in bezug auf die
Berücksichtigung anderer Vorschläge so weit ge-
gangen, als das materiell und sachlich möglich ist.
Aber im übrigen stellt auch sie eine bestimmte
Konzeption der Versicherung dar: Entweder muss
man dieser Konzeption zustimmen oder sie eben
ablehnen und dann wohl auch für den Augenblick
auf die Versicherung verzichten. '

Was die Organisation anbetrifft, so habe ich
mich über diesen Punkt bereits in anderem Zu-
sammenhang ausgesprochen. Ich möchte hier ledig-
lich noch sagen, dass praktisch nur zwei Systeme
in Frage kommen können, nämlich das System etwa
nach der eidgenössischen Zentralanstalt, wie die
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt eine ist.
Beständen die Lohn- und die Verdienstersatzkassen
nicht, so würde dieses System der Zentralanstalt wahr-
scheinlich im Vordergrund stehen. Nachdem aber die

'Lohn- und Verdienstersatzkassen da sind, haben
sie den Weg gewiesen, in bezug auf die Beiträge und
auch auf die Organisation. Die 'Vorlage sieht einen
dreifachen Ausgleich vor: beim Arbeitgeber, bei der
Ausgleichskasse und beim Zentralfonds. Das System
ermöglicht eine starke Dezentralisation der Arbeit
und ein Minimum des Geldverkehrs. Es wird ihm.
vorgeworfen, dass die Renten von den Arbeitgebern
ausbezahlt werden oder dass die Gewerkschaften
ausgeschaltet werden, oder es ist von den hohen
Kosten die Rede.

Die Auszahlung der Renten durch die Arbeit-
geber ist im System begründet, dadurch wird, der
Ausgleich auf der ersten Stufe ermöglicht. Immer-
hin zeigt sich, dass die Auszahlung der Renten durch
Arbeitgeber in ganzen Zweigen der Wirtschaft kaum
in Frage kommen wird, so z. B. in der Landwirt-
schaft. Es wird so sein, dass in der Landwirtschaft
in der Hauptsache die Ausgleichskassen auszahlen
werden, aber auch in Industrie und Gewerbe werden
viele Arbeitnehmer wünschen, dass die Ausgleichs-
kasse ausbezahle. Man sollte sich an das halten, was
uns die Experten empfohlen haben, indem man die-
sen Wünschen nach Möglichkeit Rechnung trägt.
Es wird wesentliche Abweichungen vom Prinzip
geben, ich betrachte das nicht als nachteilig.

Was die Mitwirkung der Arbeitnehmer betrifft,
wird darüber zu reden sein beim Art. 53 über die
Gestaltung der Parität bei den Ausgleichskassen.
Aber viel wichtiger scheint mir, dass die Mitwirkung
ermöglicht wird im Zusammenhang mit den be-

. bestehenden Versicherungseinrichtungen. Es sind
heute schon 420 000 Personen bei bestehenden Ver-
sicherungseinrichtungen versichert, und 90 000 Per-
sonen beziehen Renten. Davon sind etwa zwei
Drittel Privatangestellte und ein Drittel öffentlich
Bedienstete. Es ist von grösster Wichtigkeit, dass
der Entwurf die -Gründung weiterer solcher Ein-
richtungen begünstigt und erleichtert. Es wäre zu
wünschen, dass auf diesem Weg möglichst weit
gegangen wird, um auf dem Weg der Anerkennung
solcher Institutionen die Mitarbeit an der Alters-

1 " ö S
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und Hinterlassenenversicherung zu organisieren. Es
'wird auch den Gewerkschaften mit der Schaffung
solcher Organisationen ein neues und weites Tätig-
keitsfeld eröffnet.

Was die Verwaltungskosten betrifft, so müssen
wir uns damit abfinden, dass ein Werk von dieser
Bedeutung nicht ohne Kosten geschaffen -werden
kann, sondern dass gewisse Auslagen entstehen, eine"
Organisation da sein muss, damit das Werk funktio-
nieren kann. Ob Zentralanstalt, ob Ausgleichskasse,
ob ein anderes System, es wird immer eine Organi-
sation da sein, und es werden minimale Kosten
nicht zu vermeiden sein. Auch wenn ein rein
etatistisches System gewählt würde, benötigen wir
die ordentlichen Amtsstellen des Bundes und der
Kantone, die'die Steuern einziehen, und Amtsstellen
der Gemeinden, die die Renten auszahlen. Darüber
liesse sich reden, aber nicht vom Standpunkt der
Kosten; diese wären kaum kleiner als beim vor-
geschlagenen System. In kleinern und grössern
Gemeinden würden Kosten entstehen, grössere Ge-
meinden müssten besondere Dienstzweige einrichten,
um die Versicherung durchführen zu können.

Wenn gefragt wird, welche Verwaltungskosten
die Versicherung heute verursacht, so kann man
abstellen auf die Organisation von Lohn- und Ver-
dienstersatz. Die .Kosten betragen dort zirka
15 Millionen Franken im Jahr. Die Altersversiche-
rung wird Mehrarbeit einerseits und Minderarbeit
anderseits nach sich ziehen, so dass ein gewisser
Ausgleich da sein wird. Man kann annehmen, dass
die Kosten sich in ähnlichem Umfang bewegen
werden wie beim Lohn- und Verdienstersatz.

Es wird eingewendet, es werde ein ganzes Heer
von Menschen beschäftigt. Nehmen wir an, es seien,
wie erwähnt wird, zirka 1500 Personen, so ist das
an sich gewiss eine grosse Zahl; wenn sie aber in
Vergleich gesetzt wird zur Zahl der Versicherten
oder Beschäftigten, dann ist es weniger als l Pro-
mille, es wird eine Person auf etwa 1500 Versicherte
nötig sein. Wahrscheinlich wird kein System mit
weniger Arbeit und Aufwand auskommen können.
Übrigens kommen auch die privaten Versicherungen
nicht ohne Aufwand aus, sonst betrachte man einmal
die Paläste der Versicherungsgesellschaften. Auch
dort braucht es eine Organisation und auch dort
gibt es Kosten, die nicht vermieden werden können.

Ich komme zum Schlüsse meiner Ausführungen.
Die Vorlage, so wie sie vom Bundesrat und der
Kommission dem Parlament und der Öffentlichkeit
unterbreitet wird, ist auf Kritik gestossen, aber sie
hat im Volk im grossen ganzen gute Aufnahme ge-
funden. Die Kritik ist besonders in letzter Zeit laut
geworden, sie ist aber nicht einheitlich, sondern
hebt sich zum Teil gegenseitig auf. Die Vorlage geht
den einen zu weit und bietet den ändern zu wenig.
Die Kritik, soweit sie grundsätzlich ist, bietet wenig .
Neues und vor allem keine ausführungsreifen Ge-
danken. Niemand aber wagt, das Ganze abzulehnen.
Wer es doch tun sollte, ladet eine schwere Verant-
wortung auf sich. Es ist nicht wahr, dass innert
kurzer Zeit etwas Anderes, Besseres an Stelle eines
verworfenen Gesetzes gesetzt werden könnte. Die
neueste Geschichte unserer Referendumsdemokratie
beweist das Gegenteil. Seit dem letzten negativen
Entscheid über die Versicherung sind 15 Jahre ver-
flossen; ohne den zweiten Weltkrieg würden wiro

heute kaum über eine neue Vorlage sprechen. Wird
auch dieses Gesetz verworfen, so wird es lange
dauern, bis ein dritter Anlauf gemacht werden kann.
Wahrscheinlich würde unsere' Generation die Ver-
sicherung nicht mehr erleben. Es ist leicht, eine Vor-
lage zu Fall zu bringen, schwerer ist es, etwas
Besseres an ihre Stelle zu setzen. Es ist aber auch
leichter, etwas Bestehendes zu verbessern, als von
vorn zu beginnen. Auch die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung wird verbessert werden, wie
viele Gesetze und Einrichtungen in unserm Land
verbessert worden .sind, wenn wir fähig sind, den
Grundstein dazu zu legen.

Denen aber, die sagen, die Schweiz könne die
Last der Versicherung nicht tragen, möchte ich ant-
worten: Unser Volk ist heil durch zwei Weltkriege
gekommen, unsere Volkskraft ist unberührt, unsere
Dörfer und Städte sind unversehrt, die Wirtschaft
ist gesund und stark. Gewiss, die finanzielle Last
des Krieges ist auch bei uns gross. Gemessen an dem,
was andere Völker tragen, gemessen an den Um-
ständen, unter denen andere Völker ihre Last tra-
gen, ist aber unsere Last gering, und doch schaffen
andere Völker auch Sozialwerke; sie können es,
weil sie müssen. Auch wir müssen, unser demokra-
tischer Staat darf in dieser grossen Sache nicht ver-
sagen. Eine ernste Vertrauenskrise müsste die Folge
sein. Sieben schwere Jahre liegen hinter uns, sieben
Jahre des Krieges, der Einschränkung und der Not
in vielen Familien, sieben Jahre aber auch der
treuen Pflichterfüllung des' kleinen Mannes gegen-
über dem Staat, des Mannes und der Frau, die auf
Sicherheit im Alter warten. Der Staat darf ihnen
gegenüber nicht versagen. Unsere Generation hat
die Chance, das grosse Werk zu schaffen. Eine solche
Chance bietet sich einer Generation nur einmal. Wir
können sie unmöglich unbenutzt vorbeigehen lassen.
Gewiss, ich übersehe nicht, die Folgen des Krieges
lasten schwer auf der Welt. Die Völker haben Mühe,
ihr Gleichgewicht und ihre alte Vitalität zurückzu-
gewinnen. Es geht ein Strom der Niedergeschlagen-
heit, der Verdriesslichkeit und, des Pessimismus
über die Menschen. Wir dürfen uns davon nicht mit-
reissen lassen. Wir müssen unsere Zuversicht und
unser Selbstvertrauen behalten. Auch diese kri-
tische Periode wird vorbeigehen. Wir wollen nicht
'vergessen, dass noch nie in der(neuen Geschichte,
unseres Landes die Augen des ganzen Volkes auf
uns gerichtet gewesen sind wie in diesen Tagen. Das
Volk erwartet nicht Theorien, es erwartet nicht
negative Kritik, nicht endlose Auseinandersetzungen
über hundert andere Möglichkeiten. Das Volk er-
wartet einen Entschluss, eine mutige Tat, 'es er-
wartet die Schaffung der Versicherung.

Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen,
auf die Vorlage einzutreten.

Präsident: Ich beantrage Ihnen, hier die Sitzung
zu unterbrechen, um den Fraktionen intern Ge-
legenheit ' zur Stellungnahme zu geben. Sie sind
damit einverstanden. '

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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#ST# Vormittagssitzung vom 20. August 1946.
Séance du 20 août 1946, matin.

Vorsitz -— Présidence : Hr. Grimm.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

For t se t zung . — Suite.
Siehe Seite 409 hiervor. — Voir page 409 ci-devant.

M. Hirzel, rapporteur: La session extraordinaire
des Chambres fédérales convoquée le 19 août 1946,
est destinée à accélérer la mise sur pied de l'assu-
rance vieillesse et survivants.

C'est lé premier janvier 1948 que ce projet d'une
haute valeur sociale doit passer du plan de la
théorie, au demaine de l'application. Pour atteindre
ce but, trois conditions préalables doivent être
remplies :

La première 'condition est une préparation
sérieuse et objective d'un système d'assurance
tenant compte, à la fois, des possibilités financières
des contribuables et cotisants, et des aspirations
sociales de l'ensemble du peuple. Cette condition
est remplie d'ores et déjà. Le rapport de la Com-
mission fédérale d'experts, déposé le 16 mars 1945,
constitue indubitablement un fondement solide à
tout l'édifice, tant en regard des calculs techniques,
qu'en ce qui concerne les formules adoptées pour
les rentes et cotisations. Ce rapport a été abondam-
ment discuté et critiqué. Les bases du raisonnement
des experts n'ont pu être mises sérieusement en
discussion. Les critiques ont touché certains élé-

' ments. Aucune n'a pu, à notre connaissance, réduire
à néant ce travail, par une argumentation irré-
futable.

Un autre rapport important est celui qui a été
déposé le 2 mars 1946, par l'Office fédéral des
assurances sociales. Il examine à fond la situation
des institutions d'assurance, existantes et futures,
dans l'assurance vieillesse et survivants. Cet ex-
posé met au point le régime des caisses publiques
et privées. On en tire la conclusion que le projet
a su réaliser une liaison harmonieuse avec les insti-
tutions d'assurance et éviter un écueil qui avait
contribué à l'échec du projet dit « Schulthess » en 1931.

Après avoir recueilli les avis de larges cercles
politiques et professionnels, le Conseil fédéral, à
son tour, nous a saisi d'un premier message volumi-
neux, daté du 24 mai 1946, suivi d'un deuxième
message du 29 mai 1946. Le premier, dont nous
nous occupons au cours de la présente session, con-
sacre le système technique et juridique de l'assurance
vieillesse. Le deuxième message règle la question
épineuse du financement du projet par les pouvoirs
publics. Ces deux documents sont fortement étayés
par une argumentation objective. Constatons d'em-

blée qu'il avait, été prévu primitivement de les traiter
simultanément au cours de la présente session
extraordinaire. Dans ce cas, le Conseil des Etats
aurait eu la priorité pour le financement. Mais les
sénateurs ont décidé de ne pas aborder l'assurance
vieillesse selon cette ̂ procédure, et de né la traiter
qu'après décision préalable de notre Conseil sur les
deux messages. En conséquence,,1e Conseil national
a la lourde tâche de mettre au point .sans désem-
parer, l'ensemble du problème. Cette session est
consacrée uniquement au message numéro 1 con-
cernant la technique du projet. Au cours de la
session de septembre, nous étudierons le finance-
ment.

"Cette répartition du travail sur deux sessions
était indispensable,..déjà pour permettre à votre
commission d'étudier sérieusement ces questions
complexes. Nous avons déjà tenu deux sessions
d'une dizaine de jours au total, pour mettre au
point l'aspect technique et ébaucher la controverse
financière. La commission se réunira à nouveau
après cette session pour terminer-l'examen du plan
de financement par les pouvoirs publics.

Disons d'emblée que nous n'avons pas tranché
encore les deux points névralgiques du'financement,
à savoir la quote-part des cantons et l'impôt sur
les masses successorales. Ces deux.éléments feront
l'objet de nos délibérations au cours d'une session
nouvelle de la commission. 1.1 serait prudent de ne
pas s'égarer sur ce terrain au cours de la discussion
sur l'entrée en matière, de façon à pouvoir con-
sacrer notre temps à l'objet précis de cette ses-
sion, à savoir, l'économie technique du projet.(

C'est par vingt-trois voix, sans opposition, et
trois abstentions, que la commission a voté l'entrée
en matière. Puis ses délibérations ont embrassé les
divers aspects du problème. Elle' a adopté les
articles de la loi, sous la réserve de quelques amélio-
rations en faveur des classes modestes en particulier,
dont nous fixerons l'ampleur au cours du débat
principal. ' •

• La première condition préalable à là réalisation ;

de l'assurance vieillesse et survivants, soit la pré- -
paration sérieuse et objective, est remplie. La
deuxième condition est la. sanction parlementaire.
Elle est en voie d'exécution dans les délais prévus, J
grâce à la bonne volonté de l'Assemblée fédérale.
Nous nourrissons l'espoir que le parlement suivra
sans désemparer aux délibérations sur cet imposant
objet, malgré le surcroît de travail que cela nous
cause, et la nécessité de traiter également les objets
normaux de nos sessions de septembre et de décem- •
bre. Ainsi le parlement pourra dire au peuple suisse
au début de l'an 1947: «Nous avons tenu notre
promesse à ton égard et mis sur pied avec le maxi-
mum de diligence, tout en étudiant sérieusement
la question, une assurance vieillesse et survivants
acceptable pour tous. Il t'appartient désormais de
dire si tu es décidé, toi même à réaliser ce progrès
social, attendu avec impatience par toute une
génération d'hommes et de femmes de notre pays.'»

Il incombera dès lors au peuple suisse de prendre
la décision définitive. Lancera-t-on le referendum ?
Et qui en assumera la responsabilité ? Ne nous
faisons pas d'illusion. En cas de referendum, il se
trouvera nombre de citoyens qui, pour un motif
honorable ou pour des raisons égoïstes, repousseront
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ce projet. En 1931, le conseiller fédéral Schulthess
en fit l'expérience. Un ancien parlementaire vàudois
me confiait récemment avoir assisté à une confé-
rence tenue par M. Schulthess en pays vàudois, à
l'occasion de la votation populaire du 6 décembre
1931. Il avait parlé devant une assemblée profes-
sionnelle et avait été fort applaudi. Ce qui n'em-
pêcha pas l'assistance de voter non par la suite,
affirma mon interlocuteur.

La troisième condition préalable à la réussite
de notre assurance vieillesse est indiscutablement
l'existence d'un climat politique favorable. Pour
créer ce climat, bien des efforts seront nécessaires.
Il suppose la bonne volonté des partisans d'autres
systèmes éventuels d'assurance.vieillesse. Un sys-
tème exclut nécessairement un autre. Il faut choisir.
Le choix décidé, ceux qui ont succombé technique-
ment devraient se rallier à l'œuvre commune, tant
il est vrai que la dispersion des efforts entraînera
la faillite de l'assurance vieillesse dans son principe.
Puissions-nous obtenir non seulement une majorité
parlementaire imposante, mais une action solidaire
des parlementaires devant l'opinion? Nous osons

^l'espérer. Les partisans sincères de ce bienfait social
devront se présenter unis devant l'électeur. A cette
condition seulement, notre génération verra enfin
ce problème passer du plan dés spéculations théo-
riques à celui de la pratique.

Mais pour atteindre ce but, combien de préjugés
devront être éliminés, de malentendus dissipés, de
méfiances apaisées. Pour notre compte, nous nous
y employerons dans la mesure de nos forces. Et, si
aucun referendum ne surgit, le peuple acceptant
tacitement notre œuvre, nous aurons la satisfaction
d'avoir mérité cette marque de confiance par l'esprit
de solidarité que nous aurons su insuffler à nos
travaux.

Pour -terminer ces remarques liminaires, nous
tenons à féliciter M. Stampfli, le conseiller fédéral,
et ses experts qui ont présenté un projet d'une pa-
reille envergure, dans un temps record. Nos remer-
ciements vont en particulier aux experts de notre
commission M. Arnold Saxer, directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales, et à tous ses colla-
borateurs.

2. Les étapes antérieures au projet actuel. La
recherche d'une plus grande sécurité sociale est un
phénomène mondial connu. Le plan Beveridge en
a popularisé l'image partout. Un statut social
généreux est une condition de l'existence d'une
véritable démocratie. Sans démocratie à base sociale,
la formule est vide de'sens. Elle se corrompt. En
travaillant à réaliser l'assurance vieillesse et sur-
vivants, les autorités fédérales agissent en réalité
dans le sens de la permanence d'une démocratie
helvétique.

Mais, tout statut social est lui-même dépendant
de bonnes conditions économiques et financières.
Où fleurissent la misère et l'anarchie, il n'y a pas
de progrès social possible. Beveridge l'avait forte-
ment souligné dans son plan. C'est un élément
fondamental que l'on perd quelque fois de vue.
Il en découle que tout système d'assurance( vieillesse
doit être établi en fonction du temps et des ressour-
ces moyennes dont dispose une génération d'hom-
mes et de femmes. Il faudra tenir compte des crises
cycliques et du chômage inévitable qu'elles entraî-

nent. Etabli dans une période peut-être brève de
haute conjoncture industrielle, comme celle que
nous vivons actuellement, le système aboutira à la
catastrophe s'il est basé exclusivement sur les
données d'une prospérité exceptionnelle. En outre,
il doit limiter son emprise à ce qui est supportable
par la masse, sans que le fardeau social n'écrase
l'Etat ou le contribuable en période de dépression
économique. Une assurance qui paralyserait la
marche économique de l'Etat en cas de crise indus-
trielle aboutirait à la négation même de l'idée
qu'elle prétend réaliser.

L'assurance vieillesse populaire est une idée qui •
a déjà 60 ans d'existence en Suisse. Elle est pré-
conisée le 26 juin 1886 par l'ancienne Société du
Griitli. Mais l'assurance accidents a le pas sur elle.

En 1918, le Conseil national adopte une motion
invitant le Conseil fédéral à présenter sans retard
à l'Assemblée fédérale un projet pour la création
d'une assurance vieillesse et invalidité générale.

En 1924, le Conseil fédéral présente un projet
qui renonce à l'introduction immédiate de l'assu-
rance invalidité au profit de la vieillesse et des sur-
vivants. Et le 6 décembre 1925, l'article 34quater
de la Constitution fédérale est adopté par 410 988
citoyens contre 212 483 et par quinze cantons et
trois demi-cantons contre quatre cantons et trois
demi-cantons. Il est utile de dégager les principes
du texte constitutionnel qui nous régit, déjà pour ,
la raison qu'ils limitent la liberté d'action parle-
mentaire.

Tout d'abord l'article 34quater prescrit l'insti-
tution de l'assurance vieillesse et survivants, d'une
façon imperative. Quant à l'assurance invalidité,
elle ne figure qu'en deuxième ligne et à titre facul-
tatif. Le projet actuel est dans la logique consti-
tutionnelle, puisqu'il laisse de côté l'invalidité.
Cette assurance ne devra pas être abandonnée
cependant, car elle est justifiée socialement autant
que l'assurance en faveur des survivants, à notre
avis.

L'article prévoit que les deux premières bran-
ches d'assurances seront introduites simultanément.
Le législateur n'a donc pas le droit de dissocier '
l'assurance vieillesse de celle des survivants.

La notion du caractère facultatif ou obligatoire
de l'assurance n'est par contre pas tranchée par la
Constitution. Celle-ci se borne à accorder au légis-
lateur la possibilité de décréter l'obligation générale
ou pour certaines catégories de citoyens. On sait
que cette question a été vivement débattue. Au-
jourd'hui, la force obligatoire de l'assurance est
reconnue généralement indispensable à toute ré-
forme utile. Les expériences faites avec le système
facultatif, ainsi dans le canton de Vaud, ont été
décevantes.

Le texte constitutionnel prévoit expressément
que les assurances seront réalisées avec le concours
des cantons. La notion du concours implique des
apports financiers. Cette phrase justifie en principe
et postule même les propositions tendant à faire
participer financièrement les cantons au coût de
l'assurance. Cette exigence, est corroborée dans les
textes par la mention que les contributions de la -
Confédération et des cantons n'excéderont pas, en
tout, la. moitié du montant total nécessaire. Il est
prévu- également le concours possible de caisses
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d'assurances publiques ou privées. Le système issu
des délibérations des experts fait appel fort juste-
ment à ce concours et d'une manière assez souple
pour que les assurés actuels puissent adhérer sans
arrière-pensée à notre projet.

Enfin, l'article constitutionnel affecte à l'assu-
rance le produit total de l'imposition du tabac et
la part de la Confédération aux recettes provenant
des eaux-de-vie. On sait que cette disposition
financière n'a pas été respectée puisque le produit
de ces impositions a été versé à la caisse fédérale,
avec le consentement du peuple lui-même.

La Constitution fédérale enferme ainsi la notion
de l'assurance vieillesse et survivants dans certains-
compartiments. En particulier, elle prévoit que les
assurés devront payer de leur poche, au moins la
moitié des dépenses. On a tendance à oublier quel-
quefois que le peuple suisse a voulu une véritable
assurance comportant le paiement de primes et non
une assistance, aux seuls frais du contribuable. Le
24 mai 1925, le corps électoral a appuyé ce point
de vue en repoussant par 386 000 voix contre-
282 000 l'initiative Rothenberger prévoyant le ser-
vice d'une rente aux vieillards par un prélèvement
fiscal de 250 millions sur les bénéfices de guerre.

Mais un article de Constitution ne représente
encore qu'une ébauche et non une réalisation. On
s'en rendit compte quelques années plus tard, lors-
que la loi d'application, dite loi Schulthess, succomba
en votation populaire le 6 décembre 1931, par
510 695 voix contre 338 838. Le parlement l'avait
pourtant adoptée à la quasi unanimité.

Cet échec fut attribué à la conjugaison d'oppo-
sitions diverses. Les uns trouvaient les rentes in-
suffisantes. La rente de vieillesse était en effet de
600 francs par an, à l'échéance encore d'une
période transitoire de quinze ans. D'autres esti-
maient les charges financières de la Confédération
trop lourdes. Elles étaient pourtant modiques, vues
à l'échelle de nos conceptions actuelles. Elles vari-
aient- de 20 millions par an la première année à
76,5 millions au bout de quinze ans.

Mais, si nos souvenirs sont exacts, la loi succomba
sous les coups assénés au cours d'une campagne
vigoureuse des milieux de -l'assurance privée. On
craignait la concurrence. Aujourd'hui, heureusement,
le temps a fait œuvre de raison. Les compagnies
d'assurances privées ne marquent aucune hostilité
au projet. La co-existence de l'assurance vieillesse
d'Etat et des assurances individuelles est dans
l'ordre normal des choses. Il suffit de lire les statis-
tiques des assurances privées pour se convaincre que
leur activité est essentiellement vouée à l'assurance
mixte attribuant un capital à l'assuré en cas de
survenance du fait assuré (vieillesse ou décès). C'est
ainsi que, durant l'année 1941, par exemple, les
compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie
ont versé 105 millions en capital à leurs assurés et
36,7 millions sous forme de rente. On peut donc
admettre que la mise' sur pied de l'assurance vieil-
lesse et invalidité ne saurait provoquer des craintes
fondées et partant, une hostilité de la part des
compagnies suisses de la branche.

La Confédération devait attendre jusqu'à la
récente conflagration guerrière pour reprendre ab
ovo cet épineux problème. Premier en date, le can-
ton de Genève proposa le 27 août 1941 d'utiliser les

\

caisses' de compensation pour la réalisation de la
retraite vieillesse. C'est l'évident mérite de nos amis
genevois d'avoir saisi les premiers tout le bénéfice
social durable à tirer de l'institution des caisses de
compensation militaires. f

On voudrait que Genève, premier partisan de
la reprise de l'assurance vieillesse, se joigne aux
efforts des créateurs du système fédéral présenté,
même si, à quelques égards, ce lui-ci lui paraît dis-
cutable. Il serait regrettable que l'on s'en tienne
à des -querelles byzantines sur les mérites comparés
du système de la répartition pure et de la capitalisa-
tion partielle par hypothèse. L'essentiel, à notre avis,
est de réaliser le palier 1948. Les assurés pourront,
par la suite, améliorer encore l'édifice s'ils ont les
fonds en suffisance pour le faire.

L'idée genevoise fait mention expressis verbis de
la «retraite-vieillesse». Or, qui dit «retraite» sous-
entend possibilité de vivre avec là pension attribuée.
De là une source évidente de malentendus. Le projet
fédéral ne va pas aussi loin. Il ne le peut, faute de
moyens financiers. L'assurance vieillesse envisagée
n'est pas synonyme de pension de retraite au sens
commun du terme. Elle tend essentiellement à
garantir un minimum de rente, sans que ce mini-
mum représente nécessairement celui de l'existence.
Il faut avoir cette conception nette dans la perspec-
tive du projet sous peine de parler un autre langage
que celui des experts. La garantie d'une retraite
assurant un minimum d'existence avec l'abandon
de tout travail n'est pas encore possible. Elle sub-
siste à titre de deuxième palier social éventuel.
L'exiger d'ores et déjà dans le système actuel c'est,
de toute évidence, provoquer son effondrement. Au
surplus, ce principe ne trouverait pas d'écho à la
campagne où le contact avec le domaine familial
ne peut pas être arrêté arbitrairement, même à
soixante-cinq ans.

Après Genève vient Neuchâtel, dont l'initiative
porte la date du 14 novembre 1941. Puis nous eûmes
l'initiative populaire du 25 juillet 1942, signée par
179 910 citoyens. Elle propose la transformation
des caisses de compensation dans le but de fournir
à tout vieillard des deux sexes des rentes assurant
des conditions d'existance suffisantes. L'idée est
sans doute analogue à celle du Grand Conseil de
Genève. Elle appelle les mêmes réserves financières.
La notion des conditions suffisantes d'existence est
au surplus variable. Elle implique des variations
au gré des appréciations personnelles ou même des
conditions locales. Ains, le Dr Laur a estimé rai-
sonnable pour la campagne, une rente d'un franc"
par jour. Ce seul critère marque toute la difficulté
d'une notion subjective, susceptible de varier aussi
dans le temps. Quel que soit notre sentiment de
solidarité à l'égard de la vieillesse, la raison pure
nous dicte d'établir la base de l'assurance sur un
terrain plus ferme que l'a notion mouvante des
besoins personnels.

Les dernières interventions cantonales furent
celles de Berne (4 juin 1943) et Argovie (24 septem-
bre 1943).

Avant de nous présenter le message' du 24 mai
1946, le Conseil fédéral a donné suite aux vœux
émis en faveur d'une aide transitoire aux vieillards.
Il a notamment accordé des subventions aux can-
tons et aux institutions de secours et d'assurance
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vieillesse à raison de 18 millions par an dès le 1er jan-
vier 1939 sur la base de l'arrêté fédéral du 30 sep-
tembrel938 concernant le régime financier transitoire
des finances fédérales, qui fut adopté par le peuple et
les cantons le 27 novembre 1938. Par des arrêtés pris
le 30 avril 1940 et le 24 décembre 1941, la Confédé-
ration consacra 20 millions en 1942 à soutenir les
vieillards et les survivants. En 1943, la même somme
fut distribuée. Nous eûmes en supplément l'aide aux
chômeurs âgés, soit une dépense de quelque cinq
millions en 1943. Ces dépenses furent renouvelées
et augmentées. Et, le 9 octobre 1945, un arrêté
fédéral pris en vertu des pleins pouvoirs a réglé
l'aide aux vieillards jusqu'à la fin de l'année 1947.
Mais passé cette date, pourra-t-on persévérer dans
la voie des pleins pouvoirs ? C'est exclu si l'on veut
enfin retourner ä la procédure législative normale.
C'est un motif impérieux qui, au point de vue du
respect -de la Constitution, oblige le parlement à
faire cesser, fin 1947, l'état provisoire actuel.

Rappelons que l'arrêté du Conseil fédéral du
9 octobre 1945 soumet la rente à certaines condi-
tions qui disparaissent dans le système des rentes
de la loi. Dans la situation provisoire actuelle, il est
octroyé, en fait, des rentes de besoin. Or, la loi
donnera, à tous les assurés ayant versé au moins
une prime annuelle, une rente vieillesse sans con-
sidération de la situation personnelle. La notion du
besoin ne subsistera que pour les rentes dites transi-
toires, versées aux vieillards âgés de plus de 65 ans
lors de l'entrée en vigueur de la loi et n'ayant pas
cotisé.

Le régime actuel différencie les rentes d'après
les régions urbaines, mi-urbaines et rurales. Il en
découle' des inégalités portant à la critique. La loi
abolit cette différenciation selon les régions, tou-
jours pour les assurés ayant cotisé. Ainsi la solidarité
entre ville et campagne s'affirme efficacement dans
le système légal définitif.

3. Caisses publiques et privées et assurances
individuelles. • * ,

Cet exposé serait incomplet s'il négligeait de
faire au moins allusion au développement actuel
des assurances publiques cantonales, des caisses
professionnelles, ainsi qu'à l'œuvre des compagnies
concessionnées. On tirera de cette incursion la con-
clusion que les réalisations sont déjà fructueuses,
mais qu'il y a largement place pour une assurance
fédérale obligatoire.

Trois cantons romands Genève, Vaud et Neu-
châtel, et trois cantons alémaniques, Claris, Appen-
zell Rhodes extérieures et Baie-ville, ont légiféré
en matière d'assurance vieillesse et survivants.

Ce n'est sans doute pas par hasard, mais ques-
tion de tempérament, si nous voyons les cantons
romands instituer l'assurance facultative tandis que
les alémaniques prescrivaient l'obligation. Les ré-
sultats pratiques sont insuffisants chez les uns et
les. autres.

Le canton de Baie-ville, dont l'institution est
la plus récente, accorde des rentes de vieillesse à
65 ans, qui varient entre 120 francs et 720 francs
par an pour les hommes et 100 francs à 600 francs
pour les femmes. Ses primes mensuelles sont de
5 francs pour les hommes et de fr. 4.20 pour les
femmes.

A Appenzell, la rente est encore plus faible. Elle
ne peut dépasser 300 francs par an pour les hommes
et 240 francs pour les femmes. Quant à Claris, il
accorde au maximum 260 francs pour les hommes
et 240 francs pour les femmes.

Dans les cantons romands, Genève a l'assurance
la plus ancienne; elle prévoit une rente maximum
de 1200 francs l'an mais sur la base de tarifs indivi-
duels. Ce système n'a donné que des résultats trop
modestes. L'effectif des assurés est de 1077 pour
1-943, celui des bénéficiaires de rentes de 791. Ce
dernier chiffre ne représente que le 3% des habi-
tants du canton, âgés de 60 ans et plus.

A Neuchâtel, le nombre des assurés est beaucoup
plus grand. Il est de 37 132 à fin 1942. Mais plus
de la moitié concerne des assurances de capitaux
au décès, d'un montant moyen de 200 francs seule- '
ment par an en moyenne pour les assurances indivi-
duelles, et de 300 francs pour les assurances collec-
tives. Là aussi, la vieillesse n'est pas protégée avec
efficacité sur le plan social, malgré toute la bonne
volonté du canton.

Quant au canton de Vaud, il crée une caisse de
retraites populaires en 1907 déjà. L'affiliation est
facultative. Au 31 décembre 1942, elle compte
66 668 assurés et 1400 rentiers. L'effectif total re-
présente le cinquième de la population. Mais la
rente moyenne est de 380 francs par an alors que
la fortune de la caisse est déjà de 38,4 millions de
francs.

Que signifient ces chiffres cantonaux ? Que les •
normes sont trop faibles pour constituer une garan--
tie sérieuse. Facultative ou obligatoire, l'assurance
vieillesse cantonale n'a pas atteint son but. A ceux
qui voudraient remettre aux cantons, à l'exclusion
de la Confédération le sort de la vieillesse, un e,xa-
men attentif de l'expérience actuelle ne pourra
que les encourager à.se rallier au projet fédéral.

Les institutions de prévoyance publiques et pri-
vées, sont au nombre de 4326, se répartissant entre
3569 entreprises au 31 décembre 1941. Ce 'chiffre
est imposant. Le nombre des assurés est de 420 000,
au total, avec 81 921 bénéficiaires de rente. Ce
nombre ne représente cependant qu'une fraction
du peuple suisse. La rente moyenne touchée est de
1612 francs par an dans les entreprises privées. Cette
moyenne est comparable aux prescriptions de la
loi fédérale qui accordent une rente individuelle de
1500 francs à partir d'un salaire de 7500 francs.

Les caisses de la Confédération et des autres
administrations publiques donneront en moyenne
'des rentes plus élevées, c'est-à-dire 2327 francs par
an.

. Enfin, si nous prenons la totalité des institutions
assurant la vieillesse, nous avons une rente annuelle
moyenne de 2309 francs. En 1925, cette rente
moyenne était de 1839 francs.

C'est une sómme de près de 500 millions de francs
par an que les assurés sociaux consacrent chaque
année à la garantie de 'leurs Vieux jours. Dans ce
total, les compagnies d'assurances concessionnées
entrent pour la moitié. Sur l'ensemble des salariés
suisses, 27% sont déjà assurés en tant que membres
d'une institution, soit 33% des hommes et 16% des
femmes.

La conclusion de ces quelques chiffres, c'est l'im-
portance des institutions d'assurance profession-

i



20. August 1946 — 423 — Alters- und Htinteiiâssenenversicherung

nelles publiques ou concessionnées qui s'occupent
déjà de garantir le. sort des vieillards prévoyants.
Ces institutions doivent continuer à se développer
harmonieusement. La loi le permet par la recon-
naissance des caisses existantes qui leur laisse, une
grande liberté d'action.

Mais on conviendra .aussi que, malgré le progrès
de l'assurance privée ou1 professionnelle, la néces-
sité d'une assurance générale et "obligatoire est
frappante. Eh effet, près des trois quarts des tra-'
vailleurs suisses des deux sexes ne bénéficient d'au-
cune assurance vieillesse. C'est le devoir de notre

» génération de'combler cette lacune.
4. Les traits essentiels de la loi. Nous voudrions

maintenant dégager les principes fondamentaux de
la loi, en laissant de côté, dans la mesure du pos-
sible, le détail et là statistique.

En étudiant le rapport des experts, les statis-
tiques de l'Office fédéral des assurances sociales et,
les deux messages fédéraux, on éprouve un senti-
ment d'inquiétude. Est-il 'matériellement possible
de donner une image exacte du système sans dé-
veloppements excessifs ? Et le peuple suisse consulté
aura-t-il confiance dans les thèses issues des raisonne-
ments abstraits et souvent incontrôlables des ex-
perts ? Il faut cependant que l'essai soit tenté loyale-
ment. «Ce qui.se conçoit bien s'énonce clairement»
disait Boileau, au temps du 'beau parler. Mais il
n'avait pas à lutter pour l'assuranqe vieillesse!...

La clef de voûte du système fédéral d'assurance
vieillesse et survivants, ce sont les données tirées
de l'expérience des caisses de compensation. Pen-
dant six ans le peuple suisse a pu en contrôler
l'efficacité et le sens social. L'esprit de solidarité qui
les animait procédait de celui de l'armée.

C'est ainsi que les experts ont fondé leur édifice
sur le principe que les salariés payeraient leurs con-
tributions au taux de 4 % des salaires, soit 2 % à
leur-charge et 2 % à celle du patron. Ce taux est
celui des caisses de compensation. Il a pour ainsi
dire une valeur symbolique. Ayant réussi à garantir
économiquement la famille du mobilisé, il a eh lui,
pense-t-on, la capacité de garantir le sort du vieil-
lard, de la veuve ou de l'orphelin.

De cette prémice idéologique et technique à la
fois, découlent toutes sortes de conséquences inéluc-
tables que l'on rencontrera tout le long du texte
législatif.

Tout d'abord, le taux de 4 % de prélèvement sur
le salaire est appliqué par analogie au gain profes-
sionnel du travailleur'indépendant, que ce soit celui
des professions libérales, de l'artisanat ou du com-
merce.

Le taux passé en slogan ne pourra pas varier en
plus ou en moins. Il est garanti pour ou contre les
uns et les autres. Le patronat a fait de son maintien
intangible et fixe dans la loi la condition de son
ralliement à l'assurance vieillesse. Le salarié et
l'artisan eux-mêmes veulent connaître exactement,
d'avance, la part du salaire et du gain qui leur sera
prélevée. Si l'on fait entrevoir une augmentation
éventuelle du taux de la contribution, la crainte se
manifeste que l'assurance fédérale ne devienne trop
coûteuse. Le taux fixe de 4 % a pour lui la simpli-
cité, la clarté et l'expérience.

L'assurance est basée financièrement sur le re-
venu du travail et non sur celui du capital. C'est

l'hérit-âge moral du régime des caisses de compen-
sation. L'assuré sans gain professionnel payera une
contribution modeste de 1 franc par mois que la
commission a cependant portée à 25 francs par mois
pour les personnes plus aisées. Les rentes ne seront
pas payées' sur le revenu de la fortune, mais unique-
ment par les prestations faites au titre du travail,
outre les contributions publiques. C'est logique puis-
qu'elles suppléeront, partiellement tout au moins, à
la diminution de la capacité de travail d'un homme
de 65 ans.

Cette exemption de principe du revenu de la
fortune donnera lieu, ici et dans le,peuple, à des
controverses et à des malentendus. Il faut savoir
qu'en introduisant un système de prélèvement des
primes au prorata du revenu de la fortune, on boule-
verserait toutes les notions acquises sous l'empire
des caisses de compensation. L'apport du 4 % du
revenu de la fortune ne donnerait pas au système
une assise financière beaucoup plus large. On a cal-
culé que le supplément de ressource ne dépasserait
pas une quarantaine de millions par an.

L'épargne suisse, grande ou petite est l'objet, au
surplus, de la sollicitude très intéressée des divers
fiscs. Les taux d'imposition additionnés font de
notre pays un pressoir fiscal' sur le revenu de la
fortune, plus dur que celui de maint pays ex-belli-^
gérant. Il est donc sage de faire abstraction des
contingences ou de sentiments honorables qui ten-
draient à faire entrer coûte que coûte le revenu de la
fortune dans la corbeille de l'assurance vieillesse.
Nous savons que le sentiment prévaut, chez de nom-
breux citoyens, que la fortune doit être mise égale-
ment à contribution. C'est la raison pour laquelle
nous attirons votre attention sur la nécessité de
ramener le problème d'ensemble à l'expérience des
caisses de compensation, qui sert de clé à toute la
démonstration.

Le message explique aussi les difficultés adminis-
tratives considérables qui naîtraient d'une prise en
considération de la fortune dans le calcul des primes
et des rentes. Enfin si le capital doit être mis à con-
tribution, ce devrait être par voie fiscale, dans le
cadre des contributions fédérales et cantonales à
l'assurance. Il y a là une notion de principe et de
souveraineté fiscale aussi qu'il convient de ne pas
négliger.

La commission d'experts avait proposé d'arrêter
à 100 francs par mois la contribution des assures,
ce qui aurait constitué une limitation du taux de
4 % favorable aux gains professionnels dépassant
30 000 francs par an. La loi n'a pas adopté ce point
de vue. Le taux de 4 % est prélevé jusqu'à la limite
des gains supérieurs. C'est un sacrifice des classes les
plus aisées en faveur de l'œuvre, car la rente servie
aux bénéficiaires de gros salaires sera loin de corres-
pondre au montant réel des primes perdues. Ceux
qui critiquent le système de l'assurance et procla-
ment son insuffisance dans les minima devraient
reconnaître que si l'échelle des rentes varie de 1 à 3,
celle des primes donne une marge quatre fois plus
grande, soit de 1 à 12, d'après les calculs statistiques.
Cela signifie que la solidarité joue pratiquement en
faveur des'assurés les plus, modestes, déjà dans le
jeu des contributions. Cette solidarité est encore
renforcée par l'apport des pouvoirs publics.
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Avant d'aborder maintenant le délicat problème
de l'échelle des rentes, situons tout d'abord quelques
principes de solidarité qui sont liés à toute l'œuvre
technique. La solidarité joue premièrement entre
les classes sociales. Au-dessous d'un gain profes-
sionnel de 7500 francs l'an, l'assuré bénéficie en
plein de tous les avantages financiers de la loi. Il
reçoit non seulement la rente correspondant à ses
versements plus la part des pouvoirs publics, mais
encore une aide directe prise sur les contributions
des salariés et des indépendants dont le gain dépasse
7500 francs l'an. Le maximum de la rente est, en
effet, atteint, avec des contributions annuelles
moyennes de 300 francs correspondant au gain
de 7500 francs l'an.

La solidarité joue également entre générations.
La jeunesse actuelle payera proportionnellement
plus que notre génération. Au bout de vingt ans de
contributions déjà la rente maximum est acquise.
Donc les hommes nés en 1903, âgés de 45 ans en
1948, toucheront une rente complète à 65 ans.
Toutes les classes d'âge plus jeunes devront cotiser
plus longtemps pour atteindre le même résultat.
Nous insistons sur cet aspect du problème, car il
serait inéquitable et même dangereux au point de
vue social et politique de charger les jeunes généra-
tions d'un poids encore plus lourd au profit des
classes plus âgées comme le préconisent un peu im-
prudemment certains politiciens.

Enfin la solidarité jouera entre le citadin et le
campagnard, l'ouvrier, l'employé, l'artisan, l'intel-
lectuel des professions libérales ou le commerçant.
Tous sont solidaires devant la loi. Il n'y a pas de
discrimination fâcheuse entre les travailleurs, selon
leur genre de travail ou leur domicile. Cette solida-
rité interprofessionnelle est une conception très
élevée de notre vie publique. Elle ajoutera un ciment
solide à l'édifice démocratique de notre pays. Elle
constituera aussi un exemple pratique de collabora-
tion des classes, par opposition à la lutte des classes.

A ceux qui regretteraient cette unification tech-
nique, nous leur dirions de réfléchir objectivement
aux avantages, non seulement matériel, mais mo-
raux de cette conception de la solidarité suisse.

On devra aussi noter que l'esprit de solidarité
joue entre les sexes, en ce sens que les femmes béné-
ficient des mêmes rentes que les hommes. C'est
naturel en équité. Sur le plan technique, cette égalité
de traitement entraîne des charges plus lourdes pour
les cotisants masculins. La femme vit plus longtemps
que l'homme, dit la statistique. La valeur actuelle
d'une rente vieillesse, pour une femme s'élève à
douze fois environ le montant d'un terme annuel,
et seulement à dix fois pour un homme. En pure
mathématique, les rentes des femmes devraient être
plus faibles que les nôtres. Ainsi le peuple suisse sait
reconnaître le mérite féminin dans sa loi d'assurance
et donner aux suffragettes une première victoire
économique sur le sexe fort. Notre projet est em-
preint d'une galanterie que nous saluons au pas-
sage... au nom des futures citoyennes.

Le message rappelle opportunément que la soli-
darité joue en faveur des assurés mariés de la part
des célibataires. Enfin on verra encore une certaine
solidarité dans le fait que les étrangers sont égale-
ment assurés, s'ils sont domiciliés en Suisse, ou
s'ils exercent chez nous une activité lucrative. Ce-

pendant les rentes qu'ils recevront seront réduites
d'un tiers si leur Etat national n'accorde pas la
réciprocité à nos compatriotes établis sur son sol.

Rappelons que l'assurance est obligatoire pour
toutes les personnes physiques do'miciliées en Suisse
ou qui exercent une activité lucrative. Cette obliga-
tion s'étend même à nos compatriotes de l'étranger
travaillant pour un 'employeur suisse. Les autres
Suisses de l'étranger auront, au surplus, la faculté de
s'assurer s'ils le désirent.

Le point névralgique de la loi que nous abordons
maintenant est celui du montant des rentes. Tout
récemment encore, le comité suisse~~d'initiative a .
manifesté son désir d'amélioration des taux. Votre
commission a tenu compte déjà du dessein généreux
qui se manifeste, en élevant les rentes minima à
480 francs pour les rentes viagères simples, 770 francs
pour les rentes dé couples et 375 francs pour la
rente de veuve. Chaque intéressé touchera ce mini-
mum à la seule condition qu'une prime annuelle ait
été payée. Ainsi, un couple âgé de 64 ans en 1948,
à l'entrée en vigueur'de la loi, obtiendra une rente
viagère de 770 francs après avoir payé une seule
contribution annuelle,. par exemple de 4 % d'un
salaire de 4000 francs, soit 160 francs. On peut dire
que dans ce cas, la rente est sans relation avec la
prime versée et que la collectivité fait le principal
apport. N'oublions pas que la rente est due, qu'elle
constitue une assurance, ce qui, moralement, facilite
aussi le bénéficiaire.

. Votre commission n'a pu modifier plus large-
ment le régime des rentes, sous peine d'aggraver la
situation financière et de bouleverser toute l'éco-
nomie de la loi. Il vous appartiendra de prendre
position à ce sujet, vu les propositions qui vous
seront présentées. Il sera prudent, dans ce débat,
de ramener la controverse sur le terrain positif et
d'éviter le rêve généreux et utopique sous lequel
succomberait notre loi d'assurance.

La loi adopte le système des rentes échelonnées,
par opposition à celui des rentes uniformes du projet
Schulthess de 1931. La rente uniforme postule des
primes uniformes également. Pour être suppor-,
tables par la masse des petits salariés, les primes
sont modestes, et les rentes très modestes mêmes
disent les experts.

Avec la rente échelonnée, on peut à la fois tenir
compte de la valeur de la contribution personnelle
et de la durée, tout en limitant les écarts entre les
rentes attribuées. Le principe d'équivalence entre
cotisation et prestation est tempéré par celui de la
solidarité sociale. Les rentes attribuées aux faibles
ne sont pas inférieures à un minimum, tandis
qu'elles ne dépassent pas un maximum pour les
classes économiques supérieures. La,solution de la
loi se rattache à la fois au principe de la solidarité
et à celui de l'équivalence. Elle s'inspire, disent les
experts, d'une justice collective, ce qui n'exclut pas,
socialement parlant, l'idée d'une justice individuelle.

Le peuple comprendra-t'il les vues des experts ?
Nous le souhaitons. Sachons en conséquence rap-
peler ici,- cela est nécessaire, que le système des
rentes est basé sur les trois postulats ci-après:

a) Chaque franc versé en sus, de la cotisation
minimum doit permettre, jusqu'à une certaine limite,
une augmentation de la rente, ce qui nécessite un
accroissement continu de celle-ci;
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b) a une même cotisation moyenne, doit tou-
jourfe correspondre une même rente;

c/ les besoins des diverses classes de la popula-
tion doivent être largement pris en considération.

Tenant compte de ces principes, d'une part, et des
ressources à disposition, d'autre part, les rentes de
vieillesse iront de 480 francs à 1500 francs pour une
personne isolée, de 770 francs à 2400 francs pour un
couple, de 145 francs à 360 francs pour un orphelin.
La rente de veuve évoluera en pour-cent de la rente
vieillesse. Elle sera au minimum de 375 francs.
Sans nous attarder ici à une démonstration mathé-
matique, dont le rapport des experts et le message
donnent la substance, situons plutôt quelques exem-
ples typiques. L'assuré veut savoir ce qu'il obtiendra
pour sa peine. Voici quelques cas pratiques:

1. Un petit paysan, marié, a cotisé pendant
vingt ans ou plus. Il a droit à la rente de couple cal-
culée sur une cotisation annuelle moyenne de
80 francs, qui représente le 4 % d'un gain profes-
sionnel de 2000 francs. Il touchera à 65 ans une
rente annuelle de 1248 francs pour lui et sa femme.

Bien des petits paysans seront heureux de rece-
voir cet appoint financier dans leurs vieux jours,
sans être contraints, pour autant, de quitter leur
domaine. 'j

2. Une dactylographe célibataire travaillant en
ville, gagne 4000 francs par an. Sa cotisation an-
nuelle est de 160 francs, dont la moitié à la charge
de son patron. Ayant cotisé au moins pendant
vingt ans, elle touchera une rente annuelle de
1220 francs. Cette rente est modeste, certes, mais
elle n'est pas négligeable, vu la contribution rela-
tivement basse versée pour l'obtenir.

3. Un ouvrier maçon travaille dans une entre-
prise de construction. Son gain annuel est de ,4500
francs .En payant 15 francs par mois ou 180 francs
par an durant vingt ans, ou plus, dont la moitié
à la charge de son patron, il obtient une rente de
1260 francs. S'il est marié, cette rente est de
2016 francs.

Cette somme n'est-elle pas intéressante, même
si l'ouvrier âgé doit bricoler un peu pour la complé-
ter à 65 ans?

4. Celui qui entre jeune dans l'assurance fédé-
rale et qui cotise le plus longtemps bénéficie égale-
ment d'un avantage financier considérable par
comparaison à ce qu'il obtiendrait dans une assu-
rance privée.

Un ouvrier est entré à 19 ans dans l'assurance.
Il a cotisé quarante-six ans, soit durant la période
entière, jusqu'à 65 ans. Son salaire primitif de
1800 francs l'an, a passé successivement à 2400,
3500, 4200 et enfin 4800 francs. Le total' des
primes versées par lui et ses patrons successifs est
de 6992 francs. Célibataire, il obtient à 65 ans une
rente de vieillesse simple de 1204 francs soit 100
francs par mois. Cette rente, modeste certes, est

. cependant de 520 francs plus élevée que s'il s'était
assuré auprès d'une compagnie privée. C'est dire
que la collectivité et les assurés des classes plus
élevées ont fait un apport financier en sa faveur
qui constitue une majoration sociale de 5200 francs
en capital. Cette majoration est bien supérieure au
montant total des cotisations qu'il a versées per-
sonnellement à raison du 2 % du salaire, soit
3400 francs.

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

S'il est marié, l'ouvrier en question touchera une
rente de couple de 1926 francs par an.

Cet exemple tiré du rapport des experts indique
que tous les assurés, jeunes et moins jeunes, obtien-
nent une majoration sociale importante du fait de
l'assurance.

5. Un avocat âgé de 35 ans lors de la mise en
vigueur de la loi paie des cotisations représentant
le 4 % de son gain annuel moyen.

Les experts lui attribuent gentiment un gain
professionnel de 10 000 francs durant dix ans, puis
de 15 000 francs pendant dix ans et enfin de 20 000
francs les dix dernières années. Sa cotisation moyenne
est ainsi de 600 francs par an correspondant à un
gain moyen de 15 000 francs. Il touchera une rente
de 1500 francs dite simple ou de 2400 francs dite
de couple.

Peut-être estime-t-il, à première vue, que la
rente n'est pas copieuse, vu son activité antérieure.
Mais il oublie que s'il s'était assuré ailleurs, le
résultat serait moins satisfaisant. L'assurance vieil-
lesse et survivants est relativement avantageuse pour
notre avocat, parce qu'il bénéficie de rentes com-
plètes, en ne cotisant qu'à partir de trente-cinq ans,
tandis que dans l'assurance de groupes il jouirait
d'une rente plus élevée à la condition d'avoir cotisé
dès l'âge de 19 ans.

En outre, s'il décède prématurément, sa femme
bénéficie d'une rente de veuve de 50 à 90 % de la
rente du mari, selon l'âge de l'assurée.

6. Prenons l'exemple d'une garde-malade, âgée
de 60 ans lors de l'entrée en vigueur de l'assurance.
Elle aura cotisé cinq ans sur la base d'un salaire
global de 3000 francs. Sa rente de vieillesse à 65 ans
est de 818 francs. Une compagnie privée ne lui
aurait accordé que 57 francs comme rente pour
les mêmes primes. Ainsi cette garde-malade béné-
ficie d'une majoration sociale de plus de 800 francs
par an, soit de.9100 francs en capital.

7. Et l'employé âgé de 60 ans en 1948 ? Il paie
cinq ans de cotisations sur un gain annuel moyen
de 7200 francs. La rente individuelle sera de 932
francs. S'il est marié, il obtient 1491 francs. Une
compagnie d'assurance privée pourrait lui servir,
dans ce cas, une rente de 98' francs, seulement.
Celle qu'il obtient par notre loi est donc près du
décuple de ce que l'assurance privée pourrait faire.

.On mesure sans autre toute la portée sociale de
notre système.

N'oublions pas que, dans les exemples cités, il
faut ajouter le bénéfice de l'assurance en faveur de
la femme et des enfants, en cas de décès du père
de famille.

On a dit, un peu imprudemment que cette
assurance serait misérable. Ce n'est certainement
pas l'avis des gens qui réfléchissent. Faire mieux ?
Oui, si l'état de la caisse le permet. Sinon, il est
préférable de se limiter. Considérons aussi l'addition
présentée aux pouvoirs publics qui font la moitié
des frais à eux seuls, soit 260 millions par an. Avec
le maximum possible à la charge de la Confédération
et des cantons, soit une somme égale aux cotisations
privées, on obtient le total annuel de 520 millions
à disposition.

Mais déjà la répartition des frais entre la Con-
fédération et les cantons soulève des débats diffi-
cultueux. Les argentiers cantonaux estiment insup-

54
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portable le fardeau que la Confédération s'apprête
à mettre sur leurs épaules, soit 63 millions par an,
pour commencer. La caisse fédérale, de son côté,
devra payer 127 millions chaque année jusqu'en
1967. Ces participations publiques iront en augmen-
tant. Même si l'on augmentait les cotisations des
assurés par l'élévation du taux de 4 à 5 %, par
exemple, ou si une réserve tacite substantielle venait
à se manifester par l'augmenta* ion des salaires et
partant des cotisations, il est douteux que l'on
puisse exiger plus de la collectivité publique.
N'oublions pas que l'assainissement des finances
fédérales n'est pas effectué et qu'il exigera des
sacrifices fiscaux très lourds de la part des contri-
buables. Il faudra trouver un milliard deux cents
millions de recettes annuelles pour sauver la caisse
de la Confédération, sous peine de marcher à la
catastrophe. Les indications données à la commis-

_sion par M. Nobs, conseiller fédéral, nous incitent
à ne pas surestimer la capaciterete sacrifice des cais-

"ses publiques fédérales et cantonales, en faveur de
l'assurance vieillesse. C'est dire qu'on ne saurait
attendre, en définitive, une possibilité d'améliora-
tion sérieuse des rentes par l'aide du fisc fédéral ou

ï cantonal, aide limitée constitutionnellement à la
moitié des frais.

C'est ici qu'interviennent de hardis demandeurs,
bien intentionnés sans doute, qui proclament:.«Votre
système est trop prudent. Vos statistiques sont
médiocres. En fait, vous encaisserez 350 millions
de cotisations par an et non 260 millions. Vous
n'avez pas besoin d'alimenter un fonds qui atteindra
3 milliards dans vingt ans. Distribuez chaque année
toute la recette, selon le principe de la répartition
et vous pourrez vous montrer beaucoup plus géné-
reux.»

Ces critiques, à vrai dire, visent plus spéciale-
ment les chiffres des rentes partielles ou des rentes
transitoires.

Rappelons à ce sujet que la génération des
hommes et femmes âgés de 65 ans et plus à l'entrée
en vigueur de la loi ne cotisera pas. Pour ces vieil-

f lards, il ne s'agit pas d'assurance, même partielle, au
... sens commun du terme. C'est pourquoi la loi leur

accorde des rentes dites de besoin. Pourquoi donner
des rentes à celui qui est dans une position aisée et
n'a au surplus versé aucune contribution à,l'œuvre
commune? En toute équité, ce serait illogique. Du
reste, le calcul du besoin sera effectué de façon très
large, puisque le 60 % de tous les vieillards, veuves

/ et orphelins en bénéficieront immédiatement. Et les
prestations de l'assurance seront de 20 à 25% supé-

. rieures à celles du régime actuel. La commission, on
le sait, a élevé les rentes minima. Elle l'a fait avec
une prudence empreinte de solidarité, car ces rentes
font un tout organique avec les rentes complètes
ou partielles du régime définitif. Toucher les rentes
de besoin — appelées transitoires dans les proposi-
tions de,la commission — c'est' modifier ipso facto
les deux autres catégories de rentes du système dé-
finitif. Et chaque fois, la plus légère augmentation
se traduit par une dépense nouvelle de plusieurs
millions.

Les rentes transitoires ou de besoin sont établies
selon le barème différentiel des régions urbaines,
mi-urbaines et rurales. On sait que cette différencia-
tion a donné lieu à maintes critiques fondées. On ne

saurait cependant comment l'éliminer dans la me-
sure où ce besoin individuel est pris en considération
pour les vieillards n'ayant pas cotisé. Les rentes
transitoires sont, en ville de 1200 francs pour un
couple, 750 francs pour un vieillard isolé, 600 francs
pour une veuve et 340 francs pour un orphelin de
père et mère. Tout le monde admettra que ces taux
sont très modestes, d'autant plus qu'ils sont sus-
ceptibles de réduction selon le revenu des intéressés.
Mais personne n'a trouvé à ce jour la panacée lui
permettant de distribuer plus aux non-cotisants
sans charger d'une façon insupportable les futurs
assurés des générations plus jeunes ou les contri-
buables.

Quant aux rentes partielles, elles sont l'apanage
de la génération âgée de 45 à 64 ans lors de l'entrée
en vigueur de la loi. Cette génération cotise. Elle ne
peut cependant le faire durant vingt ans, période
fixée pour l'obtention des- rentes complètes. Elle
reçoit en conséquence des rentes partielles, en pour-
cent de la rente complète et d'après le nombre de
cotisations versées.

Ce qu'il jmporte de relever ici, c'est le traitement
relativement favorable de cette classe d'assurés. Il ••
suffira d'avoir cotisé une seule année pour détenir
un droit absolu à la rente partielleçUn seul exemple
démontrera facilement le sort relativement géné-
reux qui est fait à la génération qui est la nôtre :
un homme marié, âgé de 64 ans eri 1947 a cotisé
une seule année et a versé 300 francs, soit 4 % d'un
salaire de 7500 francs. Il touchera, un an plus tard,
une rente annuelle de couple de 1260 francs.

Là rente reçue en une seule année représente un
multiple de la cotisation versée. Si ce ménage vit
paisiblement plusieurs années, le bénéfice social est
pour lui encore plus grand. Or, cette rente est due
sans condition par la caisse. Aucune assurance pri-
vée ou de groupe ne pourrait se permettre une telle
générosité à l'égard de la génération dite de transi-
tion, sans faire faillite.

Si les bénéficiaires de rentes partielles devaient,
financer eux-mêmes leur rente, ils devraient payer
non pas le 4 %, mais le 22 % de leur gain. Car cette
génération transitoire est importante, non seulement
par la qualité de la partie qui occupe cet auditoire,
mais par le nombre. Elle représente 930 000 per-
sonnes entre 45 et 65 ans en 1948. Dix ans plus tard,
nous nous retrouverons 801 000. Et dans quarante-
deux ans, en'1988, nous serons encore 33 500 rentiers
partiels, solides au poste. Je souhaite du moins que
les parlementaires soient de ce nombre, en récom-
pense des efforts qu'ils auront fait pour suivre les
exposés ardus des rapporteurs.

Revenons maintenant aux suggestions géné-
reuses qui voudraient mettre à terre tout l'édifice
pour lui substituer la panacée de la répartition dont,
]usqu'ici, nous n'avons pas parlé.

Le système de la capitalisation qui exigerait la
constitution d'un fonds de quelque 20 milliards, ,
n'a pas rencontré d'écho auprès des experts. Per-
sonne ne suppose qu'on puisse faire admettre un
principe de calcul qui accumulerait un pactole pareil
en mains des pouvoirs publics tout en sacrifiant
toute la génération transitoire.

Ce que l'on ignore peut-être, par contre, c'est que
la loi adopte.à raison de 90 % la répartition et de
10 % seulement la capitalisation. La suppression
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éventuelle de 10 % en faveur de la répartition pure
n'augmenterait pas sensiblement le taux des rentes.
Les chiffres du message le prouvent. Par contre, les
inconvénients d'un tel abandon seraient évidents.
Donnons-en un seul.

La distribution sous forme de rentes, du produit
total des recettes annuelles exige un effort supplé-
mentaire des cotisants en faveur des rentiers en
période de dépression économique, si l'on entend
maintenir le niveau constant des rentes. Au moment
où le chômage sévit à nouveau et où la pression
sur les salaires devient effective, les salariés doivent
prélever un montant supérieur à 4 % des salaires
pour faire face à.la situation. De leur côté, les pou-
voirs publics déjà engagés dans des dépenses impor-
tantes de lutte contre le chômage, sont difficile-
ment en mesure de soutenir financièrement plus forte-

4 ment l'assurance vieillesse, même si l'on prétend
négliger l'impératif constitutionnel qui ..limite la
part publique à la moitié de la dépense totale.

La répartition pure est une^ arme à deux tran-
chants: elle permet un avantage immédiat mais peu
important; par contre, elle exclut toute stabilité
technique et financière et ferme les yeux aux diffi-
cultés économiques futures actuellement prévisibles.
Pour tout dire, elle sacrifie le futur au présent. Elle
fait de la politique et non de l'assurance.

La constitution d'un fonds moyen de 2,5 mil-
liards permettra de parer à ces inconvénients. Le
fonds représente la dixième partie de celui qui
s'accumulerait dans le cadre de la capitalisation.
Il est possible et apparemment probable que les cal-
culs des experts seront dépassés et qu'en réalité
nous nous trouverons déjà en 1953, cinq ans après
l'entrée en vigueur de la loi, avec une fortune supé-
rieure au montant de 1,2 milliard prévu par nos
techniciens. On doit, en effet, comptabiliser en tout
cas une somme de 440 millions à prélever sur le
fonds actuel des caisses de compensation. Il serait
inadmissible que le fonds déjà constitué ne soit pas
affecté en grande partie à l'œuvre de l'assurance
vieillesse. Nous attendons sur ce point les proposi-
tions du Conseil fédéral. Le fonds, d'après le message
est destiné principalement à compenser les charges
découlant du vieillissement futur de la population
dans son ensemble. Il a aussi la fonction de couvrir,
par ses intérêts, les déficits annuels prévus selon les
calculs des experts. Il serait téméraire de prétendre
que ce fonds n'a pas sa justification dans le système,
même si, d'autre part, l'évolution des cotisations
donne raison aux .optimistes. La crainte du déficit
technique et des assainissements des caisses d'assu-
rances publiques aux frais du contribuable n'a-t-elle
pas déjà trouvé sa justification? Certaines expé-
riences cantonales et même fédérales sont encore
dans la mémoire des citoyens contribuables. La meil-

£ leure chance d'adoption de la loi consiste encore
dans l'affirmation, étayée sur des faits concrets, que
l'assurance vieillesse fédérale ne connaîtra pas de
déficits techniques et d'assainissements coûteux,
puisqu'elle est calculée avec le maximum de pru-

- dence. Pour cela, le maintien d'un fonds de compen-
sation est indispensable.

Nous avons examiné jusqu'ici quelques-uns des
thèmes essentiels de la controverse et du projet
d'assurance vieillesse. Ce rapport prendrait une ex-
tension démesurée s'il devait analyser en détail l'or-

ganisation administrative. Aussi nous limitons-nous
à quelques traits indispensables.-

Dans son principe," l'organisation sera décentra-
lisée. La Confédération surveillera le tout, avec un
état-major réduit de fonctionnaires.' On a renoncé,
fort heureusement à créer un organisme étatisé,
comme celui de l'assurance accidents. L'initiative
populaire du 25 juillet 1942 avait prévu également
le fonctionnement, selon le régime -des allocations
pour perte de salaire et de gain. C'est donc* le sys-
tème de la compensation qui a été adopté; il a pour
lui le mérite d'avoir subi l'épreuve des faits.

La compensation* s'établira aux divers échelons
à l'intérieur de l'entreprise, puis au stade des caisses
de compensation cantonales et professionnelles. Au
sommet de la pyramide, il y aura la centrale de
compensation, unique organe administratif de la
Confédération. Une commission de quinze membres
veillera à la bonne gestion de l'assurance. Elle com-
prendra dans son sein des représentants de diverses
régions dû pays et des grandes associations profes-
sionnelles. •

Les frais d'administration sont supputés à 4 ou
5 % environ des cotisations encaissées. A ceux qui
critiquent cette évaluation et prévoient une gestion
plus coûteuse, nous disons que ce chiffre n'a pas été
articulé en l'air. Il est basé sur l'expérience. Les
caisses de compensation ont coûté 10,5 millions en
frais d'administration pour l'année 1945. Or, le
régime nouveau sera l'héritier administratif des
dites caisses.

On a dit aussi que le système des rentes indivi-
duelles différenciées aboutirait à une paperasserie
tracassière. Votre commission s'est fait expliquer la
documentation nécessaire. Elle a constaté la simpli-
cité de toute l'organisation. Des barèmes seront
publiés qui permettront à chacun et à l'administra-
tion de se retrouver-facilement dans chaque cas,
sans calculs compliqués. Pour autant que cela> est
en notre pouvoir, nous souhaitons que l'esprit qui
régnera du haut en bas de l'échelle soit celui de la
rapidité, de l'économie et de la simplicité. Le peuple
suisse tout entier est ennemi de: l'esprit bureau-
cratique, mais précisément, le système établi sur" le
plan des caisses de compensation nous rassure. Nous
n'en voyons pas de meilleur.

Nous avons hâte de conclure. Si vous le voulez
bien, nous quitterons les rivages arides de la tech-
nique pour faire un peu de politique et répondre
d'avance à quelques' esprits critiques.

Notre dernier chapitre s'intitulera donc:
IV. La critique des critiques. En faisant la revue

des suggestions, requêtes, préavis et critiques, cons-
tructives ou destructives, objectives ou subjectives,
superficielles ou documentées, on pense involon-
tairement au célèbre poème de José-Maria de Héré-
dia sur les «conquistadors» du moyen âge. Comme
ces navigateurs de légende, nos conquérants du
vingtième'siècle s'en vont «conquérir le fabuleux
métal, que Cypango mûrit dans ses mines loin?
taines».

«Chaque soir espérant des lendemains épiques
L'azur phosphorescent de la mer des tropiques
Enchante leur sommeil d'un mirage doré.. .»

(«I1 suffit, proclament-ils, de prendre l'or, du
capitaliste.» Et le mirage doré sert à l'enchantement
de pauvres vieillards qui demeureront persuadés,
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envers et contre tout, par la vertu de ce sophisme,
que la collectivité.n'a pas fait son devoir à leur
égard. C'est l'envers de la médaille démocratique.

Nous pensons tout spécialement aux propositions
du parti du travail. On donne, tout de suite et à tous
2400 francs par vieillard et 3600 francs par couple.
Et si vous éprouvez quelques craintes pour la dé-
pense, vous êtes un réactionnaire et un saboteur de
l'assurance vieillesse.

Le parti du travail lancera-t-il l'anathème sur la
loi qui vous est présentée ? Nous osons croire qu'il
se trouvera dans son sein des esprits réfléchis, dé-
sireux de collaborer à l'assurance vieillesse dans
l'intérêt public. Créer l'assurance vieillesse, c'est
sortir du domaine de l'utopie. Or, c'est une utopie
de laisser entendre qu'aujourd'hui le peuple suisse
serait en mesure d'accorder 2400 francs à tout
rentier, 3600 francs à un couple, 1920 francs à une
veuve ou 780 francs à un orphelin. C'est une utopie
parce que la seule dépense de 1948 atteindrait déjà
le montant de 1125 millions et cette annuité ira
augmentant pour atteindre 1559 millions dans
vingt ans.

Pour acquitter la facture née de la promesse dé-
magogique du parti du travail, il faudrait fixer à
8 % des salaires et des gains professionnels la con-
tribution annuelle des cotisants. Ce serait le double
de l'actuelle. Trouverait-on beaucoup de cotisants
des jeunes classes en particulier pour payer une
pareille prime pendant plusieurs lustres, en sachant
d'avance que c'est un minimum et que la cotisation
passera à 9 % après .dix ans et 11 % après vingt
ans ? .

Le parti du travail lui-même ne pourra pas per-
suader les cantons suisses de payer trois fois plus
que la contribution prévue par notre loi. Or, ce
serait le cas avec son projet: la quote-part cantonale
aux dépenses passerait de 63 millions de francs par
an, selon la loi à 201 millions de francs pour com-
mencer. Elle irait ensuite en augmentant. Il est pro-
bable que même le corps électoral genevois repous-
serait cette contribution. Que dire aussi de la part
à la charge de la caisse fédérale, soit plus de 400 mil-
lions de francs par an? Elle représenterait presque
la totalité du budget fédéral d'une année normale
d'avant-guerre, au temps où nous n'avions pas
commencé, à regret, la course aux armements.

«Vous avez bien pu consacrer des sommes plus
considérables à la défense nationale pendant la
guerre», dit le parti du travail. Hélas, doit-on ré-
torquer, la facture n'est pas payée encore. Nous
avons une traite sur l'avenir. Or, on ne construit pas
une assurance vieillesse à crédit.

Plus sérieux est le système proposé par le comité
genevois dont notre collègue, M. André Guinand, s'est
fait le champion au sein de la commission. Nous
savons qu'il est soutenu par de nombreux milieux
de la grande cité riveraine du bleu Léman. Nous
serions heureux de l'appuyer. Mais, ici également,
nous sommes arrêtés par la raison financière. La
proposition genevoise accorde des rentes de vieil-
lesse simples de 1560 francs et pour un couple de'
2400 francs. Ses rentes de veuves sont fixées à
700 francs et celles d'orphelins à 236.francs. Il n'y
aura pas de période transitoire. Le bénéfice de la
fente est immédiat pour tous.

Mais il s'agit, d'une retraite vieillesse, versée à
ceux qui cessent leur activité professionnelle. Le
but est louable en soi. Il ne peut cependant être
atteint avec une rente de 1560 francs. La notion
de la retraite vieillesse interdisant à l'assuré tout
travail professionnel est liée nécessairement à l'oc-
troi d'une rente assurant un minimum d'existence.
Avec les propositions du comité de Genève, ce but
n'est pas atteint. La réalisation demeure ainsi à mi-
chemin entre les propositions du parti du travail et
celles de la loi. Il faut choisir: ou bien on accorde
une retraite vieillesse généralisée à tout le peuple
suisse, sans se soucier du prix d'acquisition, et on
admet les chiffres du parti du travail; ou bien on
renonce à ce principe, faute de moyens financiers et
on se rallie à la proposition des experts fédéraux,
qui attribue une rente plus basse que le minimum
d'existence, en supprimant alors la condition qui «
obligerait l'assuré à quitter tout travail professionnel.

A notre avis, il serait difficile de faire admettre
partout la condition de cessation de toute activité
professionnelle, par exemple, à la campagne. Nous
ne voyons pas comment la Confédération pourra
faire respecter cette condition dans chaque pro-
fession, sans instaurer un régime policier de contrôle
sur l'ensemble du pays. Pourra-t-on empêcher un
vieux paysan de donner un coup de main à son fils,
fermier de son domaine ? Ou l'artisan de nos cités
de continuer à bricoler dans l'atelier familial? En
fait, le système soutenu par nos amis genevois est
applicable aux salariés du commerce et de l'indus-
trie dans son essence. Il est difficilement conciliable
avec le caractère des professions indépendantes. En
outre, il attribue une retraite gratuite et immédiate,
aux frais du peuple suisse, à un certain nombre de
personnes qui n'en ont pas besoin, ainsi les gens
fortunés.

Plus grave est cependant l'aspect financier des
propositions en discussion ici. C'est selon nous l'in-
convénient majeur. La base du calcul genevois est,
fragile : elle admet, en principe, que le 40 % des
hommes et des couples âgés de 65 ans renonceront
à l'assurance parce qu'ils préféreront conserver une
activité lucrative. Si, par hypothèse, cette estima-
tion n'était pas corroborée par les faits, les dépenses
à la charge de la caisse de compensation enfleraient
dans une mesure peut-être importante. Il est dange-
reux de bâtir tout le plan financier sur une esti-
mation, dont, aujourd'hui, personne ne peut affir-
mer la valeur réelle.

L'Office fédéral des assurances sociales admet
que la deuxième variante du projet genevois, celle
dont nous avons cité les chiffres plus haut, causera
une charge annuelle de 600 millions de francs la
première année. La dépense ira en augmentant: ce
sera 710 millions de francs dans dix ans, 640 mil-
lions de francs dans vingt ans et 950 millions de
francs pour la suite.

Comment payer ? Dans son plan de financement;
le comité genevois admet une dépense de 534 mil-
lions de francs la première année. Il lui manque ainsi
66 millions de francs. Mais il y a plus : II suppute le
produit total de la cotisation des assurés à 350 mil-
lions de francs, chiffre qui plafonne à 90 millions
de francs au-dessus de l'estimation des experts.
Ceux-ci, il est vrai, ont tenu compte, dans leurs
calculs, de la conjoncture économique moyenne sem-
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blable à celle des années d'avant-guerre. Le comité
genevois base son appréciation sur la conjoncture
industrielle et économique actuelle qui, pour beau-
coup d'économistes avertis, est exceptionnelle. Est-il
prudent de baser tout un système d'assurance so-
ciale sur le résultat économique d'une période de
prospérité exceptionnelle d'après-guerre ? Le citoyen
appréciera.

Pour nous, c'est courir une aventure que de
partir avec une comptabilité aussi flottante.

Quoi qu'il en soit, et en admettant les plans
optimistes du calcul genevois, la Confédération et
les cantons devraient contribuer par 250 millions
de francs à l'assurance vieillesse, déjà la première
année. Les caisses fédérale et cantonale auraient à
supporter un fardeau supplémentaire annuel de
60 millions de francs au moins.

Si, par contre, on prend les calculs de l'office
fédéral des assurances sociales, la charge publique
serait encore plus lourde dans le cadre du projet
genevois. La Confédération et les cantons auraient
à payer 300 millions de francs en 1948. Dix ans plus
tard, la contribution publique passerait déjà à
360 millions de francs. Il est douteux que le peuple
suisse et surtout lesv cantons, acceptent de pareils
sacrifices qui provoqueraient une cascade d'imposi-
tions. Aujourd'hui, les cantons proclament déjà
qu'ils ne pourront pas payer les 63 millions de francs
prévus par la loi. Par quel sortilège, le comité gene-
vois fera-t-il adopter à son propre corps électoral
une dépense du double à la charge des cantons, donc
du sien également ?

Notons aussi qu'il serait nécessaire d'envisager
sérieusement une • augmentation du taux de con-
tribution sur les salaires et les gains, dans le dé-
veloppement du système genevois. L'office fédéral
des assurances sociales s'est livré à divers calculs,
en prenant pour base, par exemple, un taux moyen
pendant vingt ans. Dans ce cas, la cotisation sur les
salaires doit être portée à 5 % dès le début. Elle
passera à 6,6 % après vingt ans. Nous ne voulons
pas répéter ici les arguments déjà indiqués sur l'avis
de la jeune génération en présence de charges pro-
gressives qui grèveront son travail durant trente ou
quarante ans. Et le patronat est-il en mesure de
souscrire immédiatement à l'augmentation de son
pour-cent ?

Tout en rendant hommage à l'esprit qui anime
les initiateurs genevois, on est contraint de ne pas
les suivre, pour des raisons financières. Puissent-ils
eux-mêmes se rallier de bon gré à l'opinion qui pré-
vaudra sans doute dans ce conseil et qui dit: créons
une assurance sur des bases solides. Seul le projet
de loi est de nature à réaliser objectivement ce
dessein.

Il est vrai que le comité genevois reçoit un ren-
fort inespéré des bords de la Limmat, qui annonce
une nouvelle ère dans les relations entre nos deux
grandes cités suisses. Notre collègue, M. Münz, nous
a adressé son intéressant point de vue au cours
duquel il développe des arguments parallèles à ceux
de notre collègue, M. André Guinand. Pour lui égale-
ment, il convient d'adopter le principe pur de la
répartition. Les rentes devraient correspondre à un
minimum d'existence de 1200 à 1500 francs pour
les rentes simples et de 2000 à 2400 francs pour les
rentes de couples.

M. Münz s'attaque essentiellement à la rente
minimum prévue par la loi, qu'il estime ridicule.

Nous ne voulons pas réfuter à nouveau les argu-
ments déjà discutés. Bornons-nous à constater qu'il
est politiquement faux de prendre pour critère les
rentes minima pour les employer à détruire l'en-
semble de l'œuvre. Les experts ont fait remarquer
déjà que l'assurance vieillesse suisse peut être com-
parée aux prestations prévues par le dernier plan
anglais d'assurances sociales, pour peu que l'on
prenne pour critère suisse, non pas les rentes minima,
mais les rentes moyennes générales.

D'après la variante I, adoptée par la loi, la rente
de vieillesse simple sera en moyenne de 1034 francs
et celle pour couple de 1654 francs. Le système
anglais prévoit une pension de 900"francs suisses
pour personne isolée et de 1575 francs pour un
couple, au taux du change actuel.

Ainsi notre projet supporte la comparaison avec
• ce qui est prévu par une nation à gouvernement
travailliste. Nous n'en tirons pas, du reste, la con-
clusion que les chiffres suisses représentent le pla-
fond du progrès social. Bien au'contraire, nous pen-
sons avec les experts que les solutions admises pré-
sentent le maximum de compatibilité avec les habi-
tudes et les besoins du peuple suisse. Ces solutions
s'en tiennent à ce qui est réalisable.

Nous devons créer un palier social pour 1948
qui soit à l'épreuve du temps. La pyramide qui nous
est présentée rappelle celle de feu le professeur
Pareto. Si vous coupez son sommet, elle s'élargit
à la base. Si vous touchez la base, elle s'effondre.

Si votre commission a accepté dans ses grandes
lignes le projet présenté, c'est qu'elle a acquis dans
sa grande majorité la conviction qu'en bouleversant
l'économie du projet, on en détruit l'équilibre. Et
en fin de compte, le peuple suisse a le droit d'exiger
de ses autorités un système d'assurance qui ne soit
pas construit sur des hypothèses fragiles.

L'assurance vieillesse et survivants èst la plus
vaste réalisation sociale de notre génération. Elle
a besoin de notre appui inconditionnel et aussi,
permettez-moi de le dire, de notre conviction iné-
branlable. Nous ne commettrons pas la faute d'en
discréditer les bienfaits sous prétexte que la loi ne
contient pas tout ce que nous voudrions y voir.
L'esprit qui dirigera nos débats sera aussi celui qui
animera nptre peuple.

Nous n'oublierons pas que, quelle que soit son
importance, l'assurance vieillesse et survivants ne
constitue qu'un chapitre du statut social moderne
que nous avons l'espoir d'édifier. D'autres chapitres
s'y ajouteront. Ils traiteront de la protection de la
famille inscrite dans la Constitution fédérale. Nous
pensons en particulier à l'assurance maternité, aux
allocations familiales ou encore à l'invalidité et à la
maladie. ,

Cette première épreuve sociale d'après-guerre
servira de critère pour juger notre capacité d'établir
une société meilleure et solidaire. Dans le creuset
de nos passions, de nos scepticismes et de nos doc-
trines, elle exige que, selon la parole de Vinet,
l'homme soit maître de lui-même, pour être mieux
le serviteur de tous.

C'est dans cet esprjt que nous vous proposons,
Messieurs les conseillers, d'entrer en matière sur le
projet de loi sur l'assurance vieillesse et survivants.
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l
Allgemeine Bera tung. — Discussion générale.

Vizepräsident: Nach den umfassenden Aus-
führungen der beiden Herren Berichterstatter, die
beide Eintreten beantragt haben, gehen wir zur
allgemeinen Diskussion über. Es sind 26 Herren
eingetragen. Ich mache schonend auf Art. 26 des
Geschäftsreglements aufmerksam, der vorschreibt:
„Die Redezeit beträgt 20 Minuten." Ich werde mich
nicht sklavisch an diese'Vorschrift halten, mit Rück-
sicht auf die Wichtigkeit der Vorlage. Aber ich bitte
Sie, diese Vorschrift doch nicht ganz zu vergessen.
Ich bitte, auch darauf Rücksicht zu nehmen, dass
das, was bereits vier- oder fünfmal gesagt worden
ist, nicht unbedingt ein sechstes oder siebtes Mal
wiederholt we'rden muss.

M. Guinand: II m'appartient aujourd'hui d'ex-
primer à cette tribune l'opinion d'une minorité de
la commission. Cette minorité n'est pas opposée à la
réalisation, en Suisse, de l'assurance vieillesse, tout
au contraire. Mais elle estime que le projet actuel
ne répond pas au désir exprimé par le peuple suisse
dans l'initiative constitutionnelle déposée le 25 juillet
1942 et qui revêtit 179 910 signatures.

Certes nous tenons, au début de cet exposé, à
rendre un hommage sincère à l'énorme travail réa-
lisé'par le Dr Saxer et l'Office fédéral des assurances
sociales, le Dr Kaiser et ses collaborateurs en ma-
tière technique, ainsi que par les commissions d'ex-
perts sous l'impulsion magistrale de M..le conseiller
fédéral Stampili, qui est celui qui a mené à chef
l'établissement de ce projet. Si l'on admet que la
base choisie est la bonne il faut reconnaître que le
projet qui nous est présenté est un modèle de travail
bien fait et sérieusement étudié.

Mais justement nous ne pouvons pas nous rallier
aux principes qui ont servi de base à ce projet et
notre critique principale à son égard peut s'exprimer
ainsi : Avant de construire un pareil monument légis-
latif, on aurait dû étudier tous les systèmes proposés

T de réalisation de l'assurance vieillesse et seulement
ensuite choisir celui qui serait apparu le meilleur.
On aurait ainsi évité un écueil devant lequel nous
nous trouvons aujourd'hui sans pouvoir y échapper.

Sans doute, nous ne nous faisons pas beaucoup
d'illusions sur l'issue de notre opposition ou des cri-
tiques' que nous apportons aujourd'hui à cette tri-
bune: cela permettra à M. le conseiller fédéral
Stampfli de nous faire une réponse comme il en a
l'habitude détaillée, peut-être ou même probable-

• ment assez passionnée, mais, d'autre part, cela per-
mettra aussi d'étudier la question sous tous ses
aspects.

Notre tâche parlementaire est conditionnée au-
jourd'hui par deux facteurs désagréables: le premier,
c'est la nécessité de travailler vite, par conséquent

. sans pouvoir faire un grand travail de valeur ; le se-
'cond -c'est l'obligation où nous sommes de renoncer
à discuter les principes fondamentaux qui sont à
la base du projet, nous sommes obligés d'accepter
comme vérité d'Evangile le système retenu dans le
projet soumis à nos délibérations. Nous sommes en
face d'un menu déjà tout préparé, tout cuit, dans
lequel, sans doute, il nous sera permis de mettre un
peu plus de poivre ou de sel, .mais il nous faut le
dévorer tel quel, très vite, ou alors le renvoyer à

la cuisine, c'est-à-dire à l'administration en de-
meurant le ventre vide. Comme socialement le
peuple suisse a faim de l'assurance vieillesse, et
on ne saurait l'en blâmer, nous allons être obligés
d'absorber ce menu même s'il doit nous faire mal.
Voilà la situation avec le projet actuel ; il faut avouer
qu'elle n'est pas très réjouissante.

Il est vraiment dommage que nous ne puissions
même pas examiner et discuter ici, avant de nous
prononcer sur un texte, les principes essentiels.
Beaucoup de questions auraient dû être tranchées
avant la-rédaction du projet dans ses détails. Or,
cela n'a pas été fait clairement, tout au moins on
ne nous en parlé pas d'une manière satisfaisante.

On peut concevoir la réalisation de l'assurance
vieillesse sur des bases très diverses, car il n'y a
pas qu'une solution de ce problème, comme sem-
blent l'admettre l'office fédéral des assurances
sociales, le Conseil fédéral et la commission d'ex-
perts. Nous ne sommes pas du tout persuadés que
le système adopté dans le projet soit le meilleur.
Nous pensons même qu'au point de vue social et
financier il y en avait d'autres qui auraient mieux
valu. Des groupements importants opt proposé des
solutions qui n'ont pas été étudiées d'une manière
approfondie, sauf peut-être sous l'angle purement
financier.

C'est ainsi que le comité genevois pour la réalisa-
tion de l'assurance vieillesse par la transformation
des caisses de compensation pour mobilisés a pro-
posé d'édifier l'assurance vieillesse sur des bases
toutes différentes, à savoir: rentes uniformes assu-
rant un minimum de vie, principe de la répartition
totale, cessation de l'activité économique. Ce comité
qui est l'artisan de l'initiative qui a réuni près de
180 000 signatures, a demandé à plusieurs reprises
que l'on étudie ses propositions du point de vue
technique. Sa voix n'a pas été entendue de l'ad-
ministration qui semble ne pouvoir réaliser qu'on
puisse avoir d'autres conceptions que les siennes.

Les principaux systèmes en présence pour la réa-
lisation de l'assurance vieillesse sont les suivants:

1. Tout d'abord le principe de l'assurance pure;
dans ce cas il faut adopter la méthode, en vigueur
dans les caisses de retraite de fonctionnaires: les
primes doivent couvrir les rentes, la capitalisation
est la base technique, il n'y a pas de solidarité
sociale, c'est-à-dire d'effort des possédants au profit
de ceux qui n'ont point ou que peu de fortune,
l'entraide n'existe que par l'accumulation des capi-
taux. Dans ce système, l'effort financier de certains
correspond à la rente que chacun reçoit. Son défaut
est le manque de principe social, d'une part, d'autre
part, une accumulation dangereuse de capitaux.

2. Le second système repose sur le principe de
la retraite vieillesse. Dans cette hypothèse, il ne
saurait être question de rente correspondant exacte-
ment aux primes versées : la rente est d'un montant
uniforme. Ce montant est fonction du nombre de
vieillards ainsi que de l'importance des ressources
annuelles provenant des cotisations ' et des fonds
fournis par les pouvoirs publics. La répartition- pure
est, la base technique. Ajoutons que normalement
dans chaque cas la rente doit être suffisante pour
assurer un minimum d'existence. Le doit à l'attribu-
tion d'une rente est conditionné par l'abandon de
l'activité professionnelle. C'est ce système qui est
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préconisé par le comité genevois, avec des normes
modérées, ainsi que par le parti du travail, mais
alors avec dès-taux de rentes qui sont malheureuse-
ment inapplicables aujourd'hui. Notre collègue, le
Dr Münz, le recommande également dans une étude
fort intéressante qu'il a publiée récemment.

3. Le troisième principe est celui de l'assurance
par la profession. Ce mode de faire consisterait à
transposer dans le domaine de l'assurance vieillesse
ce qui existe aujourd'hui pour l'assurance chômage:
l'assurance vieillesse serait organisée dans chaque
profession par des caisses paritaires. Chaque pro-
fession aurait ainsi ses cotisations et ses rentes
particulières. Ce serait en quelque sorte une des
premières réalisations sur le terrain de la commu-
nauté professionnelle. Les pouvoirs- publics se con-
tenteraient de fixer des normes générales et d'assurer
l'apport de subventions. Cette solution a été pré-
sentée avec talent à la commission par notre col-.
lègue le Dr Ilg. Elle offre de sérieux avantages quant
au montant des rentes et en ce qui concerne la parti-
cipation effective des assurés, mais malheureuse-
ment elle ne réalise pas l'assurance vieillesse généra-
lisée.

4. Le quatrième mode de faire procède du prin-
cipe de l'assurance par les cantons avec subven-
tion par la Confédération. Cette solution n'est pas
satisfaisante, car sa réalisation serait impossible
dans les petits cantons. D'autre part, les rentes
seraient différentes d'un canton à l'autre et les bases
techniques de l'assurance seraient par trop fragiles.

5. Enfin le cinquième système est le principe
mixte, dans lequel on réalise un compromis entre
l'assurance pure et la retraite, entre la capitalisation
et la répartition. C'est cette solution qui a été adop-
tée dans le projet actuel.

Nous nous permettons de regretter, je parle au
nom d'une minorité de la commission, qu'une étude
complète de tous ces systèmes ne nous ait pas été
présentée, parce que cela nous aurait permis de
nous rendre compte de la valeur exacte des avan-
tages et des inconvénients de chacune des méthodes
envisagées. On s'est borné à étudier à fond une seule
solution, c'est-à-dire le système mixte en semblant
admettre que toutes les autres ne valaient rien.
Pour justifier ce point de vue, le message du Conseil
fédéral déclare qu'il fallait adopter une solution de
compromis parce que cela était conforme au tempé-
rament démocratique de notre pays. Je'me permets
de douter du sérieux d'un tel argument. Mais il
illustre bien l'idée qui a présidé à l'élaboration du
projet. Au lieu de partir d'une base de principe sûre,
l'administration a admis comme seul possible le
système des caisses de compensation pour pertes de
salaires des mobilisés avec un taux fixe de cotisation,
sans se rendre compte que les conditions d'assurance
vieillesse sont toutes différentes. On pouvait prendre
comme base technique l'organisation de ces caisses
de compensation ce que l'initiative demandait, mais
non pas la prendre comme base de principe pour
l'assurance elle-même, car on en arrive ainsi à des
rentes ridiculement basses et à des cotisations in-
suffisantes. On fait un appareil administratif énorme.

Un autre défaut du projet actuel, c'est d'avoir
tout calculé sur une période de temps beaucoup trop
longue. Les calculs s'étendent, en effet, jusqu'en l'an
2008 comme si nous savions ce que sera l'Europe

en 2008 ! Le comité genevois a proposé de se limiter,
pour les prévisions, à une période de trente années,
ce qui semble très raisonnable.

Les rapporteurs de la majorité de la commission
nous ont dit les avantages du projet. Il m'appartient
maintenant de vous en signaler les inconvénients
majeurs. Les voici:

1. Les rentes sont trop basses. A la commission,
je les ai qualifiées de misérables. Je dois malheureuse-
ment maintenir ce terme. Le maximum que pourra
toucher un assuré est de 1500 francs par an à con-
dition qu'il ait payé pendant vingt ans au moins les
cotisations sur un salaire d'au moins 7500 francs par
an. Pouvez-vous me dire quel est le jeune homme
qui, à l'heure actuelle, touch'e un tel salaire? Le
maximum sera donc l'exception. Or, les rentes
s'échelonnent entre 480 francs et 1500 francs par
an pour un vieillard isolé et 770 francs et 2400 francs
pour un couple. Qui donc pourrait vivre avec
480 francs par an, même à la campagne ? Ces chiffres
démontrent que les rentes prévues sont totalement
insuffisantes pour permettre de vivre, même modes-
tement.

Le comité genevois a proposé de fixer les rentes
à 1500 francs, soit 130 francs par mois pour un
vieillard isolé et à 2400 francs, soit 200 francs par
mois pour un couple.

Ces chiffres ne sont pas des chimères. Ils sont
appliqués aujourd'hui même dans le canton de
Genève pour le régime transitoire. Le comité gene-
vois s'en est tenu à des taux de rente compatibles
avec les ressources de notre peuple sans augmenta-
tion d'impôt. Les taux préconisés par le parti du
travail, soit : 200 francs par mois pour les vieillards
isolés et 300 francs par mois pour un coupe semblent,
en revanche, incompatibles avec la situation finan-
cière dû'pays.

2. Les rentes seront toutes différentes les unes
des autres, si bien que deux vieillards qui auront
pratiqué la même profession pendant toute leur vie
et seront domiciliés dans le même endroit toucheront
des rentes différentes parce que, à un moment donné
de leur vie, ils n'auront pas eu exactement le même
salaire. Ces différenciations de rentes se justifient
d'autant moins que le projet admet une rente de
base unique et que ce n'est qu'une partie très petite
de la rente qui est variable.

Le compromis est -déplorable et il se répercute
par le désavantage suivant: frais d'administration
énormes. Le système envisagé oblige la Confédéra-
tion à. créer un organisme central doué d'un phéno-
ménal fichier qui comprendra une fiche comptable
par habitant de la Suisse assuré, soit au début
2 500 000 fiches comptables et plus tard 3 millions
et demi à 4 millions de fiches. Vous voyez la com-
plication. Il sera nécessaire d'avoir, pour le fonc-
tionnement de cette assurance près de 2000 fonc-
tionnaires rétribués, soit par la Confédération, les
cantons, les communes et les caisses de compensa-
tion. Si le traitement de ces fonctionnaires est cal-
culé en moyenne à 6000 francs, cela représente une
dépense de salaire de 12 millions de francs pour la
gestion de l'assurance vieillesse. Il faut ajouter à
cela les frais de locaux, de matériel, de voyages, etc.,
qui représentent environ 8 millions de francs par an,
soit une dépense totale, en frais d'administration,
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de 20 millions de francs par an. Ce chiffre m'a été
confirmé par quelqu'un qui travaille dans les caisses
de compensation et qui sait ce que sont actuellement
les dépenses seulement pour les caisses de compensa-
tion pour mobilisés. Ce chiffre n'est malheureuse-
ment pas exagéré. L'avenir se chargera de nous en
montrer la réalité. Une première indication à ce
sujet nous est donnée par le rapport du gérant des
caisses de compensation vaudoise, M. Buffat, qui
apporte des précisions très intéressantes en ce qui
concerne ces frais.

3. Un autre désavantage: les rentiers pourront
continuer à travailler. Le fait que les bénéficiaires
de re.nte pourront continuer à travailler aura un
effet désastreux sur le marché du travail. Dans un
grand nombre de professions, non seulement les
vieillards ne feront aucune place aux jeunes, mais
constitueront une concurrence à bas prix très dan-
gereuse. Je pense notamment aux professions d'en-
caisseur, de magasinier, de comptable, de commis
dans lesquelles il n'y a aucune différence entre la
main-d'œuvre jeune et âgée, be plan Beveridge
avait prévu du reste que pour toucher la rente, il
fallait une renonciation à une activité profession-
nelle. En admettant la possibilité de travailler pour
les rentiers, nous agissons exactement à l'opposé de
ce que nous avons proclamé dans cette salle à propos
de la question de l'initiative pour la protection de
la famille.

4. Enfin autre inconvénient, le fonds de compen-
sation de 3 milliards de francs. Le projet prévoit la
constitution d'un fonds de compensation de 3 mil-
liards de francs au moins ce qui constitue une adhé-
sion partielle au système de la capitalisation. Il
s'agit là d'une augmentation énorme de capitaux
qu'il faudra placer. Souhaitons que nous n'ayons
pas trop de gens du genre Stavisky en Suisse pour
s'occuper de placements de cette nature comme dans
d'autres pays. Mais il faut avouer que de tels place-
ments ne sont pas faciles. L'association suisse des
banquiers qui constitue incontestablement le ras-
semblement le mieux qualifié pour donner son avis
en matière de placements de capitaux et d'argent
a tenu à signaler le danger d'une telle accumula-
tion de.capitaux. Elle s'est adressée à notre com-
mission par lettres du 24 mai et du le.r juillet de
cette année où elle affirme ce qui suit (c'est l'Asso-
ciation des banquiers qui parle): «Nous saisissons
l'occasion de vous signaler le sérieux danger créé
par la constitution d'un fonds aussi gigantesque en
main de l'Etat. C'est notre devoir de vous rendre
attentifs avec un sérieux tout particulier aux grosses
responsabilités et au travail que comporte l'adminis-
tration d'un fonds atteignant des milliards qui
s'identifieront avec une partie importante de la for-
tune du peuple suisse. Les banques attribuent au mon-
tant de ce fonds une importance capitale. Elles se
rendent compte que si un tel fonds est nécessaire pour
permettre de faire face à des variations économi-
ques et démographiques, son montant ne devrait
jamais dépasser le millard.»

Ceci nous montre qu'en acceptant la création de
ce fonds énorme, nous prenons un risque que les
banquiers eux-mêmes estiment très, dangereux.

Enfin, le dernier désavantage est le financement
même du projet. Ce financement est franchement

mauvais. Le point de départ est faux. Au lieu de
se demander quelles sont les dépenses et d'essayer
de les couvrir par des cotisations adéquates, on fait
le contraire. Le projet fixe d'abord le taux des
cotisations à un chiffre immuable et intangible de
2 % parce que c'est le taux admis à l'heure actuelle
pour les caisses de compensation pour pertes de
salaire des mobilisés. Cela fait, on comble le déficit
des recettes par des impôts, ces impôts étant ré-
partis entre la Confédération et les cantons. Ce sont
donc les pouvoirs publics qui supporteront directe-
ment tous les risques. Si le montant total des cotisa-
tions diminue par suite d'une crise, il faudra en
conséquence augmenter les impôts au moment où
ce sera le plus difficile. C'est exactement le contraire
qui aurait dû être fait. Si la Confédération voulait
respecter la logique fiscale et technique, elle aurait
dû proposer de fixer le taux des cotisations chaque
année en tenant compte des dépenses et des résul-
tats financiers. C'est ainsi seulement qu'on ne met-
trait pas en péril les finances fédérales.

Malgré tous mes efforts, ce taux fixe, éternel, de
2 % a été maintenu sans aucune possibilité de modi-
fication. Quand on nous dit que les salariés et que
les patrons refuseraient toute augmentation de ce
taux, nous savons que dans certaines parties du
pays, les salariés sont prêts à accepter une augmen-
tation de ce taux pour autant qu'on leur serve des
rentes convenables. Chez certains patrons,.le même
raisonnement a été fait; naturellement si les rentes
actuelles sont maintenues, on oblige les patrons et
les cantons à parfaire à l'insuffisance des rentes
actuelles. Mais cette erreur de taux fixe de cotisa-
tion est encore aggravée par les moyens proposés
pour couvrir le déficit des cotisations. Le projet nous
apporte deux moyens de couverture qui sont, à eux
seuls, capables de faire échouer toute l'affaire. Le
premier, c'est l'impôt fédéral sur les successions. Cet
impôt rencontrera une opposition unanime et fa-
rouche en Suisse romande, ainsi que dans plusieurs
petits cantons. Tous les députés romands de la com-
mission, même ceux qui sont partisans du projet,
se sont exprimés très clairement à ce sujet: l'impôt
fédéral sur les successions sera insupportable dans
les cantons qui l'ont déjà. De plus, il constitue une
nouvelle emprise de la Confédération dans le do-
maine de la souveraineté financière des cantons.
D'autre part, pour pouvoir créer cet impôt il faudra
une votation constitutionnelle préalable et nous
verrons certainement alors un renouvellement de ce
qui s'est passé avec l'article 23ter. A ce moment,
même si nous avons voté le projet technique, il ne
pourra pas entrer en vigueur parce que le finance-
ment n'existera pas. Le second moyen consiste à
charger les cantons d'une partie de la. dépense sans
leur dire comment ils devront s'y prendre pour satis-
faire à cette exigence. Les directeurs cantonaux des
finances, dans une conférence qu'ils ont tenue il y a
quelque temps, ont voté une résolution qui montre
l'opposition formelle des cantons à ce sujet. La Con-
fédération prend trop l'habitude de voter des dé-
penses et de les mettre partiellement à la charge des
cantons sans les consulter au préalable, bouleversant
ainsi d'année en année l'édifice des finances can-
tonales. Nous savons que l'on envisage le même
mode de faire pour l'assainissement financier de la
Confédération.
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Le financement est, comme vous le voyez, la
partie la moins bonne, on peut même dire la plus
dangereuse, du projet actuel.

Telles sont, messieurs, les critiques fondameii-
'tales que la minorité de la commission que je repré-
sente adresse au projet. Nous nous permettons de
formuler ces critiques parce que tout en reconnais-
sant l'immense travail accompli par le chef et les
organes du, Département de l'économie publique,
travail qui, en soi, a toute notre admiration, nous
pensons qu'avant de faire cette œuvre énorme, il
eût d'abord fallu démontrer que les autres solutions
suggérées ou proposées étaient moins bonnes, moins
avantageuses. Or, cette démonstration n'a pas été
faite. Des groupements importants ont pourtant
proposé des systèmes intéressants et qui semblent
meilleurs que celui qui nous est présenté par le
Conseil fédéral. Le comité genevois, par exemple,
vous a adressé ces jours-ci un projet qui, s'il est
réalisable, ce que je pense, répondrait beaucoup
mieux aux vœux de la population suisse. Ce travail
démontre clairement que l'on aurait pu construire
une retraite vieillesse sur le principe de la répartition
pure avec des rentes uniformes constituant un mini-
mum d'existence. Mais le projet genevois ne se con-
tente pas d'émettre des principes : il donne des pré-
cisions, des chiffres qui ne sont pas dus à des experts
genevois, mais bien à un expert actuaire zurichois le
Dr Nabholz, sur ce point Genève fait confiance à
Zurich. Le projet genevois se base sur le principe de
la répartition pure (reine Umlage-Verfahren); il
écarte l'idée d'une période de transition, estimant
que la solidarité sociale doit être poussée jusqu'au
bout; il admet ensuite le système d'une rente de
retraite vieillesse versée seulement à ceux qui cessent
leur activité professionnelle. Le montant des rentes
prévues est'fixé à 1560 francs par an pour un vieil-
lard isolé, à 2400 francs pour un couple, cela à l'âge
de 65 ans. La rente est unique, uniforme, il n'y a pas
de classes différentielles, selon le nombre des cotisa-
tions versées; la Tente est une rente minimum
d'existence égale pour tous. Quant à l'organisation,
elle est basée sur le système existant des caisses de
compensation professionnelles qui doivent être gé-
rées paritairement. Enfin le financement est assuré
sans impôts nouveaux.

Le comité genevois et son expert le Dr Nabholz,
arrivent aux chiffres de dépenses suivants:

En 1948, donc au début de l'assurance (charge
totale) : 534 millions de francs ; en 1953: 574 millions
de francs; en 1958: 605 millions de francs; en 1963:
641 millions de francs; en 1968: 888 millions de
francs.

Voyons maintenant si ces chiffres de dépenses
présumées "sont compatibles avec les ressources à
disposition.

Le comité genevois estime avec raison que l'on
peut admettre que le rendement des caisses de com-
pensation et des cotisations calculé, comme jusqu'à
présent, au taux de'2 % sera d'au moins 350 mil-
lions de francs. J'insiste sur ce montant de 350 mil-
lions de francs: nous savons déjà aujourd'hui que,
pour cette année (ou alors j'aimerais qu'on m'en
donne le démenti) le rendement sera supérieur à ce
chiffre; celui de 261 millions de francs qui a été
retenu par les experts remonte, m'a-t-on dit, à-1929
et il constitue donc un minimum. Mais comment
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peut-on s'arrêter à ce chiffre de 261 millions de
francs et tabler sur ce montant jusqu'à l'année
2008! Pense-t-on donc que notre économie rie chan-
gera pas d'ici là ? Il semble qu'il y a là véritablement
une erreur fondamentale commise par la commission
d'experts. En tout cas, le chiffre de 350 millions de
francs n'est pas exagéré actuellement. Le complé-
ment à fournir par les pouvoirs publics serait:

En 1948 de 184 millions de francs ; en 1953, de
224 millions de francs; en 1958 de 255 millions de
francs; en 1963.de 291 millions de francs; en 1968
de 338 millions de francs.

Ces chiffres peuvent être envisagés dans le cadre
de notre économie nationale, pour assurer des rentes
minimales convenables ; on pourrait les réduire sen-
siblement en proportionnant fnieux Les cotisations
aux dépenses, c'est-à-dire en'ayant le courage d'éle-
ver à 2% ou à 3 % le montant des cotisations au
lieu de s'en tenir —; et cela jusqu'à l'année 2008! —
à ce taux fatidique de 2 % sans jamais tenir compte
des résultats financiers de l'assurance vieillesse.

Il est vrai, et je le reconnais, que les chiffres du
comité genevois et de son-actuaire le Dr Nabholz,
sont contestés par le chef du service mathématique
de l'office fédéral des assurances sociales, le Dr

Kaiser; mais dans cette controverse de chiffres il
est impossible de savoir au juste qui a vraiment
raison, car les uns probablement voient les choses
trop en rosé et les autres trop en noir. Il s'agit dans
ce domaine non pas de calculs basés sur des résultats
certains, mais d'appréciations, de prévisions. C'est
pourquoi il aurait été utile d'examiner à fond le
projet genevois, car s'il était réalisable, ce que je
pense, il aurait apporté une solution bien meilleure
et plus conforme aux vœux du peuple suisse.

La minorité que je représente s'est abstenue au
vote sur l'entrée en matière, ainsi qu'au vote final.
En effet, nous ne voulons pas nous opposer à une
réalisation de l'assurance vieillesse si peu satisfai-
sante soil-elle. Nous disons franchement que -nous
trouvons le projet actuel insuffisant, compliqué,
coûteux et ne répondant que de très loin à ce que
le peuple suisse réclame en cette matière. L'avenir
montrera sans doute qu'il faudra complètement re-
manier les conceptions officielles d'aujourd'hui dans
ce domaine et que le comité de Genève aura été un
précurseur incompris. Il faudra revenir au système
de la rente unique pour éviter de monstrueux frais
d'administration, revenir au système de la réparti-
tion pure.

Nous avons hésité à vous proposer de renvoyer
tout le projet au Conseil fédéral pour le construire
à nouveau sur les bases que je viens d'énoncer. Sui-
vant le développement de la discussion, suivant
aussi, le sort qui sera fait aux propositions que nous
présenterons, nous nous réservons de le faire.

Permettez-moi, pour terminer, de poser au Con-.
seil fédéral deux questions précises qui présentent
pour nous une très grande importance dans ce
débat :

Le Conseil fédéral soumettra-t-il au peuple suisse
l'initiative déposée le 25 juillet 1942 et revêtue de
179 910 signatures en même temps que le texte cons-
titutionnel relatif à l'impôt sur les successions?
Nous désirons savoir si ces deux votations auront
lieu simultanément ou bien si, une fois de plus, on
ajournera le vote sur le projet constitutionnel qui

55



Assurance vieillesse et survivants ' — 434 20 août 1946

aurait dû intervenir depuis trois ans déjà conformé-
ment à la loi. J'aimerais, être fixé de façon précise
sur cette question à laquelle on n'a jamais répondu
d'une façon tout à fait claire.

La seconde question est de savoir si le Conseil
fédéral a l'intention de proposer l'affectation à
l'assurance vieillesse des 600 millions de francs en-
viron de bénéfices réalisés par les caisses de compen-
sation pour pertes de gain des mobilisés. Nous
n'avons jamais pu obtenir de réponse quant à l'em-
ploi envisagé pour ces 600 millions de francs. C'est
je crois, l'occasion de poser la question d'une ma-
nière tout à fait claire, pour qu'une fois on nous dise
où sont ces 600 millions de francs et ce qu'on en
compte faire. Maintenant que le projet est là, il
semble tout naturel'que ces 600 millions de francs
soient versés à ce fameux fonds de compensation
de plusieurs milliards qu'on veut créer. Ce serait
une base de départ utile pour l'assurance vieillesse.

Tel est le point de vue de la minorité la plus
extrême de la commission, une minorité qui veut
Une véritable assurance vieillesse et qui, tout en
reconnaissant le grand travail accompli, craint la
machine fiscale compliquée, coûteuse et à rende-
ment insuffisant, qu'on nous présente aujourd'hui.

Schtîlid-Zurich : Nachdem Herr Kollega Guinand
seine. Missbilligung des vorliegenden Gesetzent-
wurfes ausgesprochen hat, möchte ich meiner Ge-
nugtuung darüber Ausdruck geben, dass wir heute
hier ein Werk behandeln können, auf das das
Schweizervolk seit langem wartet. Sie werden es
mir nicht übel nehmen, wenn ich bei dieser Gelegen-
heit doch einen ganz kurzen Rückblick auf die
Arbeiten werfe, die im Lauf von 4% Jahren ge-
leistet wurden und speziell auf die Arbeiten eines
Komitees, in dem ich die Ehre habe, mitzuarbeiten.

Herr Guinand hat auf das Genfer Komitee hin-
gewiesen, das ein grosses Verdienst besitzt, da -es
die Volksinitiative auf Umwandlung der Lohn-
ersatzkassen in Altersversicherungskassen lanciert
hat. Dieses Genfer Komitee ist am 3. September
1941 gegründet worden, hat aber dann, als es diese
Arbeit an die Hand nahm, feststellen müssen, dass
es allein nicht imstande wäre, eine schweizerische
Volksinitiative zu einem guten Ende zu führen, so
dass im Februar 1942 ein schweizerisches Aktions-
komitee zustande kam, das die Volksinitiative dem
Bundesrat am 25. Juli 1942 überreichen konnte,
fnit einer Unterschriftenzahl von 180 000.

. Dieses schweizerische Komitee hat natürlich
dann genau gesehen, dass es sehr schwer halten
werde, in unserm Lande ein Projekt zu verwirk-
lichen, das allen unsern Bevölkerungsschichten
passt. Wir haben deshalb selber versucht, ein Pro-
jekt auszuarbeiten, und dieses Projekt „Gesichertes
Alter" in Broschürenform den Bürgern zur Ver-
fügung gestellt. Aus den einigen tausend Antworten,
die eingegangen sind, haben wir allerhand lernen
können. Diese sind von Herrn Dr. Nabholz, der
soeben erwähnt worden ist, verarbeitet worden;.
Wir konnten feststellen, dass in erster Linie der
Wunsch bestand — es war 1942/43 —• dass die
Alters- und Hinterlassenenversicherung so rasch wie
möglich verwirklicht werde. Zweitens stellen wir
fest, dass die Bürger erklären, die Organisation der
Lohn- und Verdienstersatzordnung und deren

Finanzierung solle auch für die Altersversicherung
übernommen werden. Im weitern konnten wir fest-
stellen, dass der Wunsch vorhanden war, nicht nur

, die unselbständig Erwerbenden, sondern das ganze
Volk zu versichern. Denn das Projekt „Gesichertes
Alter".hatte nur das Obligatorium für die Lohn-
erwerbenden vorgesehen. Im weitern stellten wir
fest,-dass wenigstens im Land draussen der drin-
gende Wunsch bestand, die Differenzierung zwischen
städtischen, halbstädtischen und ländlichen Ver-
hältnissen nicht in das definitive Projekt aufzu-
nehmen.

Nachdem wir mit den Vertretern des Schweiz.
Gewerbeverbandes und des Schweiz. Bauernsekre-
tariats Fühlung genommen hatten, stellten wir fest,
dass sich ein Wandel vollzogen hatte. Denn zuerst,
1942, haben die Vertreter des Bauernsekretariats
erklärt, die Bauern wollten nicht obligatorisch ver-
sichert sein, und Herr Kollega Gysler und seine Mit-
arbeiter vom Gewerbeverband erklärten ebenfalls,
Handel und Gewerbe wollten nicht obligatorisch
versichert sein, weil sie für sich etwas Eigenes
schaffen wollten. Von der Landwirtschaft wurden
aber Bedingungen an' die künftige Alters- und
Hinterlassenenversicherung geknüpft, die wir nicht
vergessen dürfen: die Versicherungsbeiträge der
Landwirtschaft sollten äusserst niedrig bleiben, und
die Grundrenten der öffentlichen Hand sollten in
gleicher Höhe und ungeschmälert allen Versicherten
zuteil werden: also eine allgemeine gleiche Ver-
teilung, was in diesem Projekt vorgesehen ist. Dann
aber haben die Vertreter der Landwirtschaft erklärt,
sie verlangten gleichzeitigen Familienschutz für sich,
weil für die Landwirtschaft der Familienschutz
ebenso sichtig sei wie die Altersversicherung.

Das Aktionskomitee hat darauf mit einer Ein-
gabe an den Bundesrat vom 23. Mai 1944'neu
Stellung genommen und erklärt: Die eidgenössische
Versicherung soll auf alle ausgedehnt werden, die
in der Lohn- und Verdienstersatzordnung beteiligt
sind, und im weitern — das war etwas Neues —
Abstufung der Renten nach Höhe der Beiträge und
Beitragsdauer. Hiezu muss ich feststellen, dass das
Genfer Komitee, für das mein Freund Andre Gui-
nand plädiert, am 23. Mai 1944 damit einverstanden
war, dass eine Abstufung der Renten eintrete, je
nach Dauer und Höhe der Beitragsleis'tung. Denn
wir haben in jenem Komitee, in dem etwa 30
Organisationen vertreten waren, unsere Auffas-
sungen ändern müssen, nachdem die sozialdemo-
kratische Partei und der Schweiz. Gewerkschafts-
bund erklärt hatten : Glaubt Ihr, dass die Solidarität
im Schweizerland schon so weit gediehen sei, dass
man für Einheitsrenten eintreten werde ? Glaubt
Ihr, die Jungen seien bereit, 40 oder 30 Jahre lang
Prämien zu bezahlen, um dann die gleichen kleinen
Renten zu bekommen, wie die, die nichts bezahlt
haben — und dass die'Solidarität in unserm Land
so gross sei, dass die, die von 7000 und 10 000 Fr.
Beiträge bezahlten, zufrieden seien mit den Renten,
die die erhalten, die nur von 2000 Fr. Einkommen
Prämien bezahlten ? Daher haben wir den Vorschlag
gemacht, die Renten sollten abgestuft werden nach
Dauer und Höhe der Leistung. Wenn Sie aber die
Ansicht von Herrn Guinand teilen, dass der Soli-
daritätsgedanke bei uns derart verbreitet sei, dass
wir eine Einheitsrente schaffen können, und wenn
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Sie dabei wirklich den Volkswillen vertreten, wird
auch der Bundesrat bereit sein, ein neues Projekt
auszuarbeiten. Aber, dass der Egoismus vollständig
ausgerottet ist, soweit geht mein Optimismus nicht.

Dann hat der Bundesrat die Expertenkommission
eingesetzt, über die man bis in die letzte Zeit nur
Lob gehört hat, da sie in kurzer Zeit, vom 1. Juni
1944 bis zum März 1945 die Grundsätze ausgearbeitet
und dem Bundesrat und der Öffentlichkeit in einem
dicken Buch zur Verfügung gestellt hat. Diese
Arbeit der Expertenkommission, die die Grundlage
des heutigen Werkes ist, ist bis in die letzte Zeit
nirgends angegriffen worden. Die Eingaben, die die
Parteien und Organisationen gemacht haben, weil
der Bundesrat sie dazu eingeladen hatte, haben sich
immer lobend über die Arbeit der Kommission aus-
gesprochen. Die Grundsätze der Expertenkommis-
sion, die jetzt in diesem Gesetzesentwurf enthalten
sind, sind Ihnen selbstverständlich ebenso bekannt
wie mir.. Ich will sie nur festhalten: Volksobliga-
torium, Beitragssystem à la Lohnersatzordnung;
Rentensystem: Einfache Altersrenten, Ehepaars-
renten, Witwen- und Waisenrenten, Renten der
Übergangsordnung für die Generation, die bis 20
Jahresbeiträge bezahlt hat, und Übergangsrenten
für die Generation, die keine Beträge bezahlt hat.

Was die Expertenkommission besonders Grosses
geleistet hat, darf hier vielleicht doch noch fest-
gehalten werden. Es betrifft dies den Einbau der
bestehenden und künftigen Versicherungseinrich-
tungen. Die Expertenkommission hat dieser Frage
die grösste Beachtung geschenkt, denn wir wissen
ja alle genau, dass die 400 000 Personen, die jetzt,
schon versichert sind, bei einer Volksabstimmung
ausschlaggebend sein können. Diese. 400 000 werden
nicht bereit sein, Beiträge zu bezahlen, ohne zu
wissen, dass sie, wenn sie Beiträge bezahlen, auch
etwas bekommen. Bei der Volksabstimmung vom
Jahre 1931 haben die schon Versicherten zweifels-
ohne eine massgebliche Rolle gespielt. Da hat nun
die Expertenkommission eine Lösung gefunden, die
nachher noch verfeinert wurde. Vielmehr hat man
zum Schlüsse zwei Lösungen im Gesetzesentwurf,
die alle befriedigen können: Einbau der bestehenden
und zukünftigen Pensionseinrichtungen, oder eben
Nichteinbau.

Über die Finanzierung sind die Verhältniese uns
allen gegenwärtig, wie sie von der Experten-
kommission vorgeschlagen und vom Bundesrat und
der nationalrätlichen Kommission angenommen
worden ist.

Wenn ich hier diese Ausführung gemacht habe,
so tat ich dies, weil ich die Überzeugung habe, dieses
Werk muss nun gelingen, und wir dürfen meiner
Meinung nach mit Vertrauen vor das Volk gehen,
und das Volk wird diesen Gesetzesentwurf, wenn er
noch in der einen oder ändern Form verbessert
wird, annehmen. Dass es ein Idealwerk ist, wird ja
niemand behaupten wollen. Ich persönlich und
meine Freunde in unserer Gruppe haben allerhand
Wünsche. Ich bin mit verschiedenen Lösungen, die
getroffen worden sind, persönlich nicht einver-
standen, und ich werde mit meinen Freunden in
der Minderheit versuchen, hier im Rate am einen
oder ändern Ort die Ideen, die wir vertreten, hinein-
zubringen. Ich mache darauf aufmerksam, dass
z. B. die Einkommensgrenzen, wie sie nun der

Bundesrat und die Kommission festgesetzt haben,
nicht befriedigen können. Diese Einkommens-
grenzen sind zu niedrig. Ich persönlich mochte
sagen, dass ich mit unsern Genfer Freunden immer
für die Ruhestandsrenten gekämpft habe. Diese
sind aber von der Expertenkommission, vom
Bundesrat und von der nationalrätlichen Kommis-
sion verworfen worden.

Ich bin nicht einverstanden, dass man die werk-
tätigen Frauen nicht besser behandelt, weil ich die
Überzeugung habe, nicht nur die Ehefrauen, son-
dern auch die berufstätigen Frauen würden es ver-
dienen, noch besonders gut behandelt zu werden.
Wir als die „Stärkeren" sollten doch dem schwäche-
ren Geschlechte gegenüber eben noch eine Geste
machen.

Ich bin auch nicht einverstanden mit den Bei-
trägen, die für die nichterwerbstätigen Reichen vor-
gesehen sind. Auch hätte ich es gerne gesehen, wenn
das Umlageverfahren noch stärker -zum Ausdruck
gekommen wäre. Die Übergangsrenten sollten un-
bedingt noch verbessert werden.

Dann aber mache ich darauf aufmerksam, dass
in unserer demokratischen Fraktion' gestern mit
Vehemenz für eine Verkürzung der Übergangszeit
plädiert wurde. Diese 20 Jahre, ist gesagt worden,
sind zu lang. Man sollte mit 10 Jahren Übergangs-
zeit auskommen können, obwohl ich darauf hin-
weisen will, dass Beveridge auch eine zwanzigjährige
Übergangszeit für die Lösung in England vorge-
schlagen hatte.

Unsere Gruppe möchte aber auch, was ich schon
für mich sagte, eine Erhöhung der Minimalrenten.
Das sind die Übergangsrenten. Hier sollte versucht
werden, eine Verbesserung herbeizuführen. Wir
haben die Meinung, dass das daraus entstehende
Defizit wieder wettgemacht werden könnte, wenn
auch die Kapitalerträgnisse zur Finanzierung heran-
gezogen würden. Herr Kollege Spühler wird ja
einen entsprechenden Antrag im Rate verfechten,
und unsere Gruppe wird diesen Antrag unter-
stützen.

Wir glauben auch, dass diese riesige Fonds-
bildung nicht nötig wäre, dass wir eben die Mittel
oder einen Teil dieser Mittel, die man jetzt für die
Fondsbildung vorsieht, zuerst verwenden sollte für
die Verbesserung dieser Übergangsrenten.

Was nun diese Übergangsrenten oder Minimal-
renten anbetrifft, so mache ich immerhin darauf
aufmerksam — ich will gerecht sein — dass im Pro-
jekt „Gesichertes Alter", das auch vom Genfer
Komitee unterstützt wurde, diese damals vorge-
.sehene Eintrittsrente für städtische, halbstädtische
und ländliche Verhältnisse eigentlich nicht be-
deutend weitergeht als die Rente, wie sie hier im
Entwurf vorgesehen ist. Es ist schon darauf hin-
gewiesen worden, ich glaube von Herrn Guinand,
dass die Renten des Regierungsprojektes von Eng-
land eigentlich nicht bedeutend höher sind : Ehe-
paarsrenten 1550 Fr., Alleinstehende 885 Fr. Wir
^tehen zweifelsohne mit diesen Vorschlägen nicht
schlecht da. Wenn es gelingt, die Übergangsrenten
und die Minimalrenten noch zu erhöhen, glaube ich,
dürfen wir mit gutem Gewissen vor das Volk
treten. t

Es ist von Herrn Kollege Guinand gesagt
worden — das hat er übrigens in der Kommission
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ausgeführt, Herr Bundesrat Stampili hat zwar sehr*
scharf dagegen reagiert — das sei eine «rente misé-
rable». Und Herr Guinand hat heute in diesem
Saale die «rente misérable» mit einem sehr netten
Lächeln wiederum erwähnt. Ich kenne Personen,
die in Weltfirmen während 40—45 Jahren nicht als
Arbeiter, sondern als Angestellte arbeiteten, und
die eine Rente von 1500 Fr. bis 1600 Fr. erhalten.
Da sagt man nicht, das sei eine «rente misérable».
Was werden dann die vielen Tausende, die über-'
haupt nichts bekommen, sagen, wenn sie wenig-
stens durch das eidgenössische Werk Renten ei>
halten, die es ihnen ermöglichen, noch einigermassen
den Lebensabend ohne zu grosse Not verbringen
zu können ?

Herr Kollege Bratschi hat darauf hingewiesen,
dass diese Renten, wie sie hier vorgesehen sind, nicht
den Lebensabend unbedingt sichern werden, sondern
dass eben jeder noch selber Vorsorgen müsse. Zwei-
tens ist der Prinzipal auch noch da, um etwas nach-
zuhelfen, und drittens der Kanton und die Ge-
meinde, um eventuell die Rente zu verbessern.

Trotz dieser Aussetzungen, die ich gemacht
habe, und der Mängel, die ich feststellte, habe ich
die Überzeugung, diese können im Laufe der Zeit
behoben werden. Es ist ja nicht möglich, beim
ersten Anhieb .ein Musterwerk zustande zu brin-
gen. Das ist bei unsern Verhältnissen im Schwei-
zerlande einfach nicht möglich. Da müssen wir
versuchen, schrittweise vorzugehen. Das gefähr-
lichste ist, ich muss das meinem verehrten Kol-
legen Münz sagen, wenn, man heute die Parole
ausgibt: Verwerfen wir diese Vorlage und setzen
wir an Stelle dieser unbefriedigenden Vorlage eine
bessere. Das ist ein ausserordentlich gefährliches
Unterfangen. Wir werden einen Scherbenhaufen
schaffen, und wann werden Sie dann ein neues Werk
aufbauen können ? 1931 wurde das erste Gesetz ver-
worfen, es sind 15 Jahre her. An diesem Werk
arbeitet man schon 4—5 Jahre, und es wäre wahr-
scheinlich gar nicht vor unsern Rat gekommen, wenn
nicht während des Krieges allerhand Neues ge-
schaffen worden wäre, wie die Lohnersatzordnung,
wenn nicht der Beveridgeplan aufgetaucht wäre,
wenn man sich nicht gesagt hätte, nach Kriegsende
soll unser Land etwas schaffen, damit unser Volk
in alten Tagen nicht darben muss. In der Broschüre
des Eidgenössischen Aktionskomitees „ Gesichertes
Alter" haben wir auf diese Verhältnisse hingewiesen.
Wir wussten, dass kein ideales Gesetz geschaffen
werden kann, und ich stehe auch heute noch ,zu
jenen Sätzen. Wir haben dort gesagt: „Unsere
Lösung musste gemeinsam gefunden werden, sie ist
ein Kompromiss. Der schweizerische Weg ist aber
stets mit diesem Merkmal behaftet, denn als Weg
der Verständigung muss er ein Weg der Mitte sein.
Um ihn zu finden, müssen die verschiedenen
Gruppen und die einzelnen Bürger ihre Opfer
bringen." Dann haben wir gesagt, und dies ist heute
schon eingetreten, wir stellen es zu unserem grossen
Bedauern fest : „Es wäre verfehlt anzunehmen, der
Kampf für die eidgenössische Altersversicherung
sei dem Ende nahe. Der Weg zum Ziel ist steinig
und steil, viele Gegner werden uns auf uaserem
Marsch noch behindern und vom Wege locken
wollen." Das sage ich meinem Freund Guinand und
auch meinem verehrten Kollegen Dr. Münz, dass

es ausserordentlich gefährlich ist, heute zu sagen:
Verwerfen wir diese Vorlage, denn es kommt etwas
Besseres. Das werden wir in 10 Jahren nicht be-
kommen, es wird nicht in 20 Jahren kommen, es
wird überhaupt nichts kommen als eine Alters-
fürsorge, gegen die besonders die Mittelschichten
unbedingt eingestellt sind.

Mit vereinten Kräften wird aber schliesslieh
dieses Ziel, das wir uns hier gesteckt 'haben, er-
reicht werden. Ich komme zum Schluss und möchte
nur noch darauf hinweisen, dass die englische Re-
gierung zu ihrem Vorschlag zur Sozialversicherung
auch ein paar gewichtige Sätze geschrieben hat. Sie
sagt: „Sozialversicherung stellt lediglich ein Mittel
dar zur Erhöhung produktiver Tatkraft und Wohl-
befindens, sie ist jedoch ein unentbehrliches Mittel
dazu. Wenn der neue Plan einmal in Kraft ist, so
wird es an der Nation sein, ihrerseits jene schöpfe-
rischen Energien neu erstehen zu lassen, durch die
unsere grössten geschichtlichen Epochen gekenn-
zeichnet sind und wie es für die Jahre, die vor uns
liegen, von vitaler Notwendigkeit sein wird."

Es warten Tausende von Alten auf die endliche
Verwirklichung der Altersversicherung, sie werden
nicht daran herumnörgeln, 'ob der eine Punkt zu
ihrer vollen Zufriedenheit und der 'andere nicht zu
ihrer vollen Zufriedenheit gelöst wird, sondern sie
wollen un einmal wissen, dass sie nicht eventuell
noch ins Armenhaus müssen. Die. Arbeitnehmer-
schaft, die Arbeiter sowohl wie die Angestellten,
werden sich mit einem Nein zu dieser Vorlage, um
angeblich etwas Besseres an ihre Stelle zu setzen,
nicht zufrieden geben, sie verlangen heute die end-
liche Schaffung der Altersversicherung. Es ist schon
lange genug gegangen, wir schaffen eine ausser-
ordentlich gefährliche soziale Stimmung, wenn wir
nicht alle, die es mit dem Volk gut meinen, ver-
suchen, diese Vorlage unter Dach zu bringen. Ich
erkläre namens der demokratischen Fraktion Ein-
treten auf die Vorlage.

Schneider: Die Schaffung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung ist das grösste Sozialwerk der
Schweizergeschichte, die Fortsetzung jener sozialen
Tat, die den Familien unserer Wehrmänner mate-
rielle Sicherheit während des letzten Weltkrieges
bot. Diese Feststellung klingt schon bald wie eine
banale Phrase, obwohl sie den Tatsachen entspricht.
In der vollen Auswirkung wird die zur Beratung
stehende Vorlage Kosten im Wert von etwa
700 Millionen Franken verursachen. Darin spiegelt
sich die gewaltige materielle Bedeutung des zu
schaffenden Werkes. Mit ihr verbunden, und das
ist für uns wichtig, ist das Ethos der Selbsthilfe und
der Solidarität, beides Fundamente eines freien und
selbständigen, gesunden Volkes. Das muss doch
gegenüber den Kritiken, die auch heute schon hier
aufgetreten sind, mit der grössten Deutlichkeit be-
tont werden.

Leider ist das Werk noch nicht Wirklichkeit, es
stehen ihm grosse Schwierigkeiten im Wege und es
bedarf ausserordentlicher Anstrengung, um sie zu
beseitigen. Aber ussere Fraktion steht auf dem
Standpunkt: Mag im einzelnen an der Vorlage
allerhand auszusetzen sein, sie ist das Zeugnis des
guten Willens und der Entschlossenheit der Be-
hörden, ein Versicherungswerk nach den Wirtschaft-
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liehen und volkspsychologischen Möglichkeiten zu
schaffen, womit gleichzeitig ein Versprechen ein-
gelöst wird, das wie eine Hypothek auf dem ver-
gangenen Vierteljahrhundert der Geschichte un-
seres Landes lastete. Natürlich, von der grundsätz-
lichen Forderung bis zu einer Gesetzesvorlage ist
ein weiter und schwieriger Weg, der allerhand Ent-
täuschungen mit sich bringt. Diese Erfahrung hat
auch die zur Beratung stehende Vorlage machen
müssen, und es sind Kenner der Materie, die auf
dem Standpunkt stehen, dass mit den zur Ver-
fügung stehenden Mitteln mehr geleistet werden
könnte. Alte Befürworter der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung fühlen sich in ihrer Be-
wegungsfreiheit etwas gehemmt, denn jedes Wort
der Kritik kann zur Waffe bösartiger Gegner ge-
macht werden. Mehr als notwendig ist diese Situa-
tion vom Bundesrat und Kommissionsmehrheit be-
nützt worden, um weitergehende Anträge, die nicht
aus dem Versicherungssystem an sich fallen, zu be-
kämpfen, wobei sie nicht bedachten, dass damit nur
der guten Sache gedient" werden sollte.

„Freiheit von Not", betitelten das Bundesamt
für Sozialversicherung und das Aktionskomitee für
die Altersversicherung ihre Publikation des eng-
lischen Weissbuches über die künftige Gestaltung
der Sozialversicherung. Freiheit von Not, das ist der
Kampfruf gegen die bisherigen Verhältnisse, eine
Anklage und eine Verheissung auch für unser Land.
Der Ruf nach sozialer Sicherheit ist nie verstummt.
Zuerst nur von der organisierten Arbeiterschaft zu
Zeiten eines Hermann Greulich ausgehend, haben
ihm auch weitere Schichten des Volkes volle Be-
rechtigung zuerkannt. Schon Männer, wie Christian
Rothenberger und Landammann Mächler haben
ihn in einer Front mit Heinrich Scherer, Paul
Pflüger und vielen anderen kräftig unterstützt.
Nach der grossen Wirtschaftskrise der dreissiger
Jahre und dem Erlebnis des zweiten Weltkrieges
ist er lauter geworden denn je. Krise und Krieg
haben auch bei uns das soziale Gefüge von anno*
dazumal verändert, aber auch den Willen der grossen
Mehrheit des Volkes gestärkt, zu einer sozialen
Demokratie zu gelangen. Das unselbständig arbei-
tende Volk hat zweifellos die Hauptlast der gewal-
tigen Erschütterungen von Krise und Krieg ge-
tragen. Man darf ihm deswegen das' Recht auf
soziale und wirtschaftliche Sicherheit nicht be-
streiten. Die Wege mögen verschieden sein, um sie
zu schaffen, aber nur wenige werden den Grundsatz
ablehnen. Die Initiative „Wirtschaftsreform und
Recht auf Arbeit" ist mit der Forderung nach Ver-
wirklichung der Altersversicherung ein deutlicher
Ausdruck dieses Strebens, und es ist erfreulich, dass
breite Schichten des Volkes damit einiggehen, ja
es bedauern, dass nicht gleichzeitig die Invaliden-
versicherung geschaffen werden kann, die ein wich-
tiges Element der sozialen Sicherheit des Volkes
bedeutet.

Der Beveridgeplan, wie die darauf fussenden
Vorlagen der englischen Labour-Regierung haben
auch in unserem Lande starken Widerhall aus-
gelöst, an und für sich einBeweis der Aufgeschlossen-
heit für grosszügige Lösungen. Freilich haben sie
auch viele Illusionen über das englische Ausmass
der sozialen Sicherheit gerufen. Eine jährliche Ruhe-
standsrente von 1820 sh. für Ehepaare und 1040 sh-

für Alleinstehende sind für den Anfang eine beacht-
liche Leistung, doch aber nichts Überwältigendes.
Sie reichen nicht an die Vollrenten unserer Vorlage
heran, die für Alleinstehende 1500 Fr. und für Ehe-
paare 2400 Fr. betragen. Vor dieser Leistung muss,
von den absehbaren Verhältnissen aus betrachtet,
die Kritik verstummen. Sie sind ausserdem Lei-
stungen einer Versicherung, auf die ein fundierter
Rechtsanspruch besteht, nicht eine Fürsorge mit
allen ihren Nachteilen, die wir kennen. Es ist des-
wegen sicher unnötig, ausländische Lösungen ko-
pieren zu wollen. Eine Kopie der englischen Vor-
schläge wäre übrigens kaum möglich, weil sie ein
umfassendes Versicherungswerk darstellen, dessen
einzelne Teile wie Zahnräder ineinander greifen.
Man darf übrigens auch nicht vergessen, dass bei
uns das Parlament, glücklicherweise, möchte ich
sagen, nicht autonom ist, sondern dass das Volk zu
entscheiden hat, und dass deswegen eine Lösung
gefunden werden muss, die die Mehrheit des Volkes
für sich gewinnen kann.

So befriedigend die Vollrenten der Vorlage auch
sind, die Übergangsgeneration hat leider einigen
Grund, enttäuscht zu sein. Das Volk erwartet von
der Altersversicherung die Sicherheit der Existenz
der Alten. Diese Erwartung ist die gesunde Emp-
findung, dass Männer und Frauen, die ein Leben
harter Arbeit hinter sich haben, nicht darben, nicht
Not leiden und nicht auf Almosen von Staat und
Privaten angewiesen sein sollen.

Wie kann nun die Vorlage des Bundesrates und
der Kommissionsmehrheit von der prüfenden
Blicken der lebenden Generation betehen ? Es wäre
falsch, eine gewisse Enttäuschung verschweigen zu
wollen, die dem Erscheinen der bundesrätlichen Bot-
schaft folgte. Freilich, es ist zuzugeben : Am meisten
wurden jene enttäuscht, die sich Illusionen machten
und sich keine Rechenschaft über das gaben, was
möglich ist. Aber auch ernsthaftere Teile des Volkes
wurden enttäuscht, weil sie jetzt eine wirkliche
Sicherung der Existenz für die lebenden Alten er-
wartet hatten. Nach den Vorschlägen des Bundes-
rates und der Kommissionsmehrheit ist das aber
sicher nicht der Fall. Die Übergangsrenten betragen
in städtischen, also teureren Verhältnissen 750 Fr.
für Alleinstehende und 1200 Fr. für Ehepaare. Auch
die Renten in ländlichen und halbstädtischen Ver-
hältnissen sind unzulänglich. Ich will in diesem Zu-
sammenhang nicht weiter darauf eingehen, behalte
mir aber vor, bei Art. 43 das Nötige zu sagen. Aber
schon jetzt muss mit aller Deutlichkeit gesagt
werden, dass diese Renten ungenügend sind und
unbedingt einer Erhöhung rufen.

Auch dann, wenn Sie unsere Minderheitsanträge
annehmen, bleibt den Kantonen und den Gemeinden
noch ein grosses Wirkungsfeld, um die Renten zu
dem zu machen, was sie geeignet erscheinen lässt,
die soziale Sicherheit der Alten wirklich zu garan-
tieren. Man hat uns allerdings gesagt: die 65jährigen
haben keine Beiträge bezahlt, und deswegen dürfe
die Übergangsgrenze nicht zu hoch sein. Das ist
richtig. Aber dafür haben diese 65jährigen zwei
Weltkriege mit allen ihren materiellen und see-
lischen Belastungen hinter sich. Sie sind es letzten
Endes gewesen, die mitgeholfen haben, unser Land
aus den Bedrängnissen dieser Kriege fernzuhalten.
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Für diese nicht ganz befriedigende Lösung wird
weitgehend das gewählte System, verantwortlich
gemacht, das die zukünftigen Generationen auf
Kosten der Lebenden begünstige. Es ist richtig,
Bund und Kantone leisten in Zukunft mehr als am
Anfang. Dazu kommen noch die Erträgnisse des
Fonds. Diese Mischung von Umlage- und Kapital-
deck'ungsverfahren, wobei der Kapitaldeckung die
Hauptaufmerksamkeit geschenkt wird, kann nicht
befriedigen. Aber am System kann leider nichts
mehr geändert werden, soll nicht das ganze Werk -
gefährdet werden.

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass es sich
um eine allgemeine Volksversicherung und nicht um
eine Klassenversicherung handelt, wobei gefragt
werden darf, ob das reine Umlageverfahren dafür
nicht besser gewesen wäre als das gewählte System.
Insofern hat Herr Dr. Münz recht, wenn er erklärt,
das Volkseinkommen wird immer da sein — ich füge
bei: Werde es nun mit kapitalistischen oder sozia-
listischen Methoden erworben — so dass mit einem
gewissen Prozentsatz davon die Existenz der Alten,
Witwen und Waisen gesichert werden kann. Aber
dieser Vorschlag kommt zu spät, wenigstens dann,
wenn Sie dem Ruf nach einer wirklichen Alters-
versicherung Folge leisten wollen. Wenn wir jetzt
auf die Vorlage nicht einträten, wenn wir s^e zurück-
weisen wollten, mit dem Auftrag, sie auf einem
ändern System neu aufzubauen, dann gäbe das eine
Verzögerung von Jahren.

Es liesse sich auch noch eine weitere kritische
Bemerkung anführen, die aber auch nicht zur
Zurückweisung der Vorlage führen kann. Ich bin
nie ganz befriedigt, wenn in einem solchen Gesetz
Ansätze, also hier Renten, in Franken genannt
werden. Die Beiträge der Versicherten gehen in
Prozenten des Einkommens ein, während die Renten
in Franken festgesetzt sind. Es wird also den Geld-
wertschwankungen — die haben wir in der Ver-
gangenheit erlebt! — keine Rechnung getragen. Die
Beiträge (Prämien) können in guten Franken be-
zahlt sein, während die Möglichkeit besteht, dass
die Renten in entwerteter Währung ausgerichtet
werden. Das ist an sich zweifellos nicht befriedigend.
Es ist vielleicht nicht ganz überflüssig, die Frage
nochmals zu prüfen, ob nicht im Rahmen dieser
Vorlage noch eine Änderung vorgenommen werden
könnte. Aber ein Wechsel des Versicherungssystems
ist nicht mehr möglich. Niemand wird die Verant-
wortung für eine weitere Verzögerung übernehmen
wollen. Soll die Versicherung auf 1. Januar 1948
in Kraft treten, so ist, ich wiederhole es ausdrück-
lich, eine Änderung des Systems unmöglich.

Das veranlasst die sozialdemokratische Fraktion,
auf die Vorlage einzutreten, obwohl sie im Hinblick
auf .die Übergangsrenten zu wünschen übrig lässt.
Das System hat aber auch seine Vorzüge, die
Lösung ist, man darf es sagen, demokratisch und
schweizerisch, weil sie auch der Selbstverwaltung
breiten Räum gewährt. Wenn Sie dem Minderheits-
antrag in Art. 53 bis zustimmen wollten, würde
diesem Gedanken noch mehr Rechnung getragen.

Unsere Fraktion steht auf dem Standpunkt,
dass eine auch nicht voll befriedigende Alters- und
Hinterlassenenversicherung besser ist denn gar
keine. Wir bleiben damit konsequent, da von uns
auch die Vorlage Schulthess-Giorgio mit aller Ent-

schiedenheitbefürwortet wurde, trotzdem sie weniger
weit ging als die heutige. Wenn der heilige St. Nikiaus
am 6. Dezember d. J. 1931 den Eidgenossen beider-
lei Geschlechtes die Altersversicherung nicht be-
scherte, so sind wir Sozialdemokraten dafür nicht
verantwortlich.

Es ist in einer Zuschrift an unsern Herrn Rats-
präsidenten das böse Wort «assurance misérable»
enthalten und geprägt worden. Das ist eine unver-
antwortliche Kennzeichnung des Willens, eine gute
Versicherungsvorlage zu schaffen. Wir sind über-
zeugt, dass durch diese Art des Kampfes unserm
Volk und der Arbeiterschaft nicht gedient ist. Wir
glauben nicht an die Verheissung eines bessern
Gesetzes, wenn diese Vorlage nicht die Zustimmung
des Volkes erhielte. Wer sie verwirft, in der Meinung,
es komme in kürzester Zeit etwas Besseres, wird
sich sehr täuschen. Es ist jetzt der psychologische
Zeitpunkt gekommen, wo gehandelt werden muss.

Die Vorlage ist nicht vollkommen, das bezeugen
wir durch unsere Minderheitsanträge; aber sie ist
eine Grundlage, auf der weiter gebaut werden kann.
Ein verneinender Entscheid müsste zu einer argen
politischen Krise von unabsehbaren Folgen führen.
Ich behaupte, er würde eine Stärkung der Reaktion
bringen und den sozialen Fortschritt in unserm
Land auf lange Zeit stoppen. Da wir eine solche
Katastrophenpolitik ablehnen, treten wir auf die
Vorlage ein, in der dringenden Erwartung allerdings,
dass unsere Minderheitsanträge angenommen wer-
den. Alle Kräfte, die eine soziale Demokratie an-

• streben und das Schweizerhaus für alle, wohnlich
gestalten wollen, müssen sich nun zu der Kraft
vereinigen, die alle Hindernisse überwindet und
endlich die Alters- und Hinterlassenenversicherung
schafft. Ich glaube, das sind wir unserem schaffenden
Volke schuldig, und ich habe den Optimismus, dass
es uns gelingen wird, dieses Werk auch in einer
eventuellen Volksabstimmung durchzusetzen und
beantrage Ihnen deswegen im Namen unserer

«Fraktion, auf die Vorlage einzutreten.

Häberlin: Ich habe Ihnen zunächst die Erklärung
abzugeben, dass die radikal-demokratische Fraktion

•einstimmig, bei vereinzelten Enthaltungen, be-
schlossen hat, für Eintreten auf die. Vorlage des
Bundesrates zu stimmen. Wir tun dies, weil wir die
materielle Sicherstellung .unserer alten Leute, der
Witwen und Waisen, auch wenn sie nur in einem
bescheidenen Masse erfolgen kann, als eine sozial-
politische Notwendigkeit betrachten. Dieses Ziel zu
erreichen durch eine umfassende Solidaraktion aller
Starken zugunsten der Schwachen, betrachten wir i
überdies auch als eine staatspolitische Notwendig-
keit. Unsere Demokratie hat sich in den vergangenen
Kriegszeiten erfreulich immun gezeigt gegen fremde <
Ideologien. Diese Stärke in der Abwehr muss nun
ihre Ergänzung finden in einer grossen schöpfe-
rischen Tat, deren grundlegende Idee im ursprüng-
lichsten Sinn unserer Eidgenossenschaft wurzelt.
Wir sind schliesslich für Eintreten auf die Vorlage
des Bundesrates, weil wir darin eine Arbeit er-
blicken, vorbildlich in der Gründlichkeit ihrer Vor-
bereitung, vorbildlich aber auch in der Gross-
zügigkeit ihrer materiellen Ausgestaltung, ein Werk
also, das seinen Urhebern in hohem Masse zur Ehre
gereicht.
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Und nun gestatten Sie mir, einige Ausführungen
anzuschliessen, die ich im persönlichen Namen
mache. Jedermann in diesem Saale muss es spüren :
Wir gehen mit der Behandlung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung an ein gewaltiges Werk.'
Gewaltig und in seiner Rückwirkung kaum zu über-
schätzen ist der soziale Fortschritt, wenn es gelingt,
dieses Werk zu einem guten Ende zu führen; nicht
minder gewaltig und in seinen Folgen wiederum
kaum zu überschätzen ist die Enttäuschung, wenn
dieses Werk auch bei einem zweiten Anlauf wiederum
scheitern müsste. Es ist gleicherweise unsere Pflicht,
aufzurufen zu grosszügiger Tat, aber auch die
Stimme zu erheben zur mahnenden Vorsicht. So
wäre es meines Erachtens durchaus verantwortbar
gewesen, bescheidener anzufangen und erst nach
einer gewissen Zeit der Konsolidierung einen wei-
teren Schritt zum Ausbau der Versicherung zu tun.
Ich hoffe, man könne diese Überzeugung hier aus-
sprechen, ohne Gefahr zu laufen, als versteckter
Gegner der Versicherung bezeichnet zu werden. Ich
möchte überhaupt dringend warnen vor einem
solchen System der Verketzeruiig. Mit jener Un-
duldsamkeit, die keine Auffassung neben der eigenen
Auffassung gelten lässt, kommen wir bestimmt nicht
zum guten Ziel, sondern schaffen dem Werk nur
verärgerte Gegner.

Die Wahl der Variante III der Expertenkommis-
sion, die ich in der Kommission noch einmal ernst-
haft zur Diskussion gestellt habe, hätte auch die
Finanzierung des Beitrages der öffentlichen Hand
gewaltig erleichtert. Ich will aber mit dem Bundes-
rat heute nicht darüber rechten, dass er diese Ent-
wicklungsphase übersprungen hat und von Anfang
an gleichsam aufs Ganze gehen will, aber ich glaube,
man hätte unter diesen Umständen erwarten dür-
fen, dass dann das übliche Spiel des parlamen-
tarischen Sich-gegenseitig-Überbietens unterblieben
wäre. Leider ist diese Erwartung enttäuscht worden.
Es hat nichts genützt, dass schon der Bundesrat
in seiner Vorlage bei der Festsetzung der ländlichen
Rente in der Übergangsperiode und damit der mini-
malen Rente im Dauerzustand von 372 Fr. auf
450 Fr. gegangen ist, also den Ansatz der Experten-
kommission um 20 % erhöht hat'. Die Kommissions-

^mehrheit ist dann noch weitergegangen, von 450 Fr.
auf 480 Fr., 30 % mehr als der Ansatz der Experten-
kommission, und trotzdem ist es nicht gelungen,
auf dieser Basis zu einer Einigung zu kommen. Herr
Kollega Schneider hat soeben die Minderheits-
anträge für die Detailberatung angekündigt, die
60% über'die Ansätze der Expertenkommission
hinausgehen wollen, Anträge, die nur in diesem
Einzelpunkt jährlich wiederkehrende Mehrkosten
von 30 Millionen Franken verursachen, das Sechs-
fache dessen, was man glaubt, aus der Alkohol-
besteuerung für die Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung flüssig machen zu kön-
nen.

Diese weitergehenden Anträge sind mir — offen
gestanden — unverständlich; unverständlich an-
gesichts der gewaltigen und keineswegs gelösten
Schwierigkeiten, auch nur die Vorlage des Bundes-
rates genügend zu finanzieren. Sie wiessen, dass der
Bundesrat angesichts dieser Schwierigkeiten sich
darauf beschränken will, die Finanzierung nur für
20 Jahre sicherzustellen. Sie wissen, dass Pfeiler im

bundesrätlichen Finanzprogramm umstritten sind.v

Sie wissen, dass die Mehrheit der Kantone behaup-
tet, die ihnen zugemuteten finanziellen Lasten nicht
übernehmen zu können. Ich frage deshalb noch
einmal: Wie ist es zu verantworten, unter solchen
Umständen Anträge zu stellen, die jährliche Mehr-
ausgaben mit sich bringen, die in die Dutzende von
Millionen gelien ?

Diese Haltung ist mir auch deshalb unverständ-
lich, weil es eine Zeit gegeben hat, die noch nicht
lange zurückliegt, wo die Einsicht, dass die Variante I
der Expertenkommission unter den heutigen Um-
ständen das Maximum des Tragbaren ist, keineswegs
etwa auf bürgerliche Kreise beschränkt war. Ich
erinnere daran, dass das Bundeskomitee und der
Ausschussdes Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
am 11./12. Mai 1945 erklärt haben: „Dem Renten-
system wird zugestimmt, und zwar unter Annahme
der Variante I, die das Maximum dessen darstellt,
was im Augenblick an Nehmen und Geben möglich,
ist". Und unser Kommissionsreferent, Herr Kollege
Bratschi, hat noch am Gewerkschaftskóngress vom
März 1946 in Zürich erkärt, Variante I sei nach
seiner Auffassung zwar das Minimum dessen, was
sozial notwendig, aber auch das Maximum dessen,
was unter den heutigen Verhältnissen finanziell und
politisch möglich sei. •

Gestatten Sie mir, noch einen kurzen Blick ins
Ausland zu tun. Herr Kollega Schneider hat schon
daran erinnert, dass die Vorlage des Bundesrates
sich neben dem vielgerühmten Plan Beveridge,
durchaus sehen lassen darf. Zu einem ganz ähnlichen
Resultat kommt man bei einem Vergleich, mit dem
neuen Altersversicherungsprojekt in Schweden. Dort
wird vorgeschlagen, jedem Schweden —- aber vom
67. Altersjahr an — eine Rente auszurichten, und
zwar an Ehepaare 1600 Kronen (Projekt des Bundes-
rates: 770 Fr. bis 2400 Fr.) und an Alleinstehende
1000 Kronen (Projekt des Bundesrates 480 bis
1500 Fr.); und der Verfasser des Projektes, der der
sozialdemokratischen Partei angehörende Sozial-
minister Moeller, hat erklärt, dass Schweden, wenn
dieses Projekt verwirklicht sei, als sozialpolitischer
Musterstaat gelten dürfe !

Wir dürfen uns also vor uns und vor der Welt
mit der Vorlage des Bundesrates wahrlich sehen
lassen. Sie ist grosszügig. Nicht" nur dies, sie geht
bis an die äusserste Grenze dessen, was heute und
auf absehbare Zeit als tragbar erscheint. Seien wir
uns dessen bewusst, wenn wir ans Werk gehen. Wir
wollen zwar mit kühner Zuversicht, abe,r auf soliden
Grund aufbauen. Wir wollen gleicherweise schwäch-
liche Verzagtheit meiden, aber auch lotterhaften
Leichtsinn. Die Richtschnur unseres Handelns seien
die prächtigen Worte, mit denen Gottfried Keller
seinen Prolog zur Schillerfeier in Bern 1859 ge-
schlossen hat:

„Was unerreichbar ist, das rührt uns nicht,
Doch was erreichbar, sei uns goldne Pflicht !"

Miville: Die Notwendigkeit einer ausreichenden
Altersversicherung ist heute wohl ebensowenig be-
stritten, wie die Tatsache, dass die gesetzliche Rege-
lung rasch, und zwar sehr rasch erfolgen muss.

Es ist heute vom Recht der Alten auf ein sorgen-
freies Alter und von der Pflicht der Gemeinschaft,
des Staates gesprochen worden, für diese Sicherung
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'zu sorgen. Romain Rolland hat in einem Aufruf an
die französische Nation dieser Auffassung Ausdruck
gegeben. Er erklärte: „Es gereicht einer Nation zur
Schande, wenn sie ihre alten Arbeiter vergisst und
im Elend leben lässt. Dies ist doppelte Schande für
eine Demokratie, die erst durch die Solidarität des
ganzen Volkes ihren Sinn erhält. Wenn das Volk
diejenigen vergisst, die ihm ihr Arbeitsleben ge-
widmet haben; wenn es, ohne zu widersprechen, die
ungeheure Gleichgültigkeit seiner Regierung gegen-
über den Alten duldet, begeht es das feigste aller Ver-
brechen. Seine Folgen werden schicksalsschwer auf
das Volk zurückfallen. Denn das Schicksal seiner
Greise harrt seiner unerbittlich. Ein gesicherter
Lebensabend ist für sie nicht eine Gunst, es ist ein
Recht, und für den Staat, für die Nation eine
Schuld, sie sie einlösen müssen. Das fordern wir.
Der Staat und die Nation können sich ihr nicht ent-
ziehen, ohne ein Verbrechen zu begehen; und solange
diese Schuld nicht pflichtgemäss beglichen ist,
werden wir gekennzeichnet sein. Das Gewissen wird
uns keine Ruhe lassen, wir werden sein wie die ent-
arteten Söhne, die ihre alten Eltern sich selbst über-
lassen. Denn die alten Männer und Frauen sind
unsere Familie, sie sind unsere Väter und unsere
Mütter."

Die Notwendigkeit einer ausreichenden Alters-
versicherung ist, wie ich gesagt habe, unbestritten.
In der Schweiz leben zur Zeit ungefähr 360 000 Per-
sonen im Alter von über 65 Jahren, und" bei der
überwiegenden Mehrheit dieser Alten handelt es sich
um Leute, die kein Vermögen besitzen. Viele von
ihnen sind noch heute auf die Armenpflege mit all
ihren Bitternissen und Unzulänglichkeiten ange-
wiesen. Anstatt dass sie einen Rechtsanspru'ch auf
ein gesicherte^ Alter besitzen, müssen sie den un-
würdigen Bittgang zur Armenpflege antreten. Nach
einem Leben voller Mühe und Arbeit sind sie davon
bedroht, in die Heimatgemeinde abgeschoben zu
werden, weil es ihnen nach all den magern Jahren
des Krieges und der Teuerung nicht möglich war,
einen Sparbatzen beiseite zu legen. Andere bringen
es nicht über sich, die sogenannte Wohltätigkeit in
Anspruch zu nehmen und sich auf der Armen-
fürsorge zu melden. Sie suchen Unterschlupf in den
Familien ihrer Kinder, wo sie geduldet sind und es
oft jeden Tag zu spüren bekommen, dass sie lästig
und überflüssig sind. Die glücklichsten unter diesen
Alten sind noch jene, die trotz hohem Alter in einem
Betriebe arbeiten können und sich so ihr Brot selber
verdienen. Sie stehen am Arbeitsplatz, bis ihnen der
Tod das Werkzeug aus den Händen nimmt.

Es war die Partei der Arbeit, die besonders und
mit grossem Nachdruck für die sofortige Ausrichtung
von Alterspensionen an alle bedürftigen Alten und
für die beschleunigte Verwirklichung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung eingetreten ist. Der
Bundesrat hat denn auch durch Beschluss vom
9. Oktober 1945 die provisorische Ausrichtung von
Altersrenten für 1946 und 1947 verfügt, in der
Meinung, dass es gelingen dürfte, auf den 1. Januar
1948 das Bundesgesetz über die Alters- und Hinter-
bliebenenversicherung unter Dach zu bringen. Die
Botschaft hierzu datiert vom 24. Mai 1946, und die
Anträge der nationalrätlichen Kommission zur Vor-
lage sind uns erst vor wenigen Tagen übergeben
worden. Es ist so, dass man nun in eine gewisse

Zeitnot geraten ist, wenn das Gesetz, was unbedingt
geschehen muss, auf den 1. Januar 1948 in Kraft
treten soll. Der Präsident der Kommission, Kollega
Bratschi, hat in seinem Referat auf diese Zeitnot
aufmerksam gemacht. Bei der Würdigung der
bundesrätlichen Vorlage und dem Hinweis auf die
verschiedenen Abänderungsanträge der Kommission
wies er darauf hin, dass es sich hier um ein Ganzes
handle, das als solches gutgeheissen oder abgelehnt
werden müsse. Ein Drittes gebe es nicht. Die An-
träge der Minderheit seien kaum genügend über-
legt, sie würden den Rahmen des Ganzen sprengen,
und ähnlich verhalte es sich mit den Wünschen,
welche die Partei der Arbeit in der Presse zur Gel-
tung gebracht habe.

Es stimmt, dass die Zeit drängt. Aber diejenigen,
die für unsere Gesetzgebung die Verantwortung
tragen, haben sich eben allzu lange Zeit gelassen,
bis sie an die Verwirklichung des Projektes heran-
traten. Ich brauche nicht im einzelnen die Leidens-
geschichte der Altersversicherung zu zeichnen, sie
ist Ihnen und dem Volke genügend bekannt.

Das Sozialwerk der Altersversicherung wurde
dem Volke mit Bestimmtheit versprochen, nachdem
es im Verlaufe des ersten Weltkrieges in den Vorder-
grund gerückt war. Der Bundesrat gab damals die
Zusicherung, dass die Altersversicherung auf rasche-
stem Wege verwirklicht würde. Es war Bundesrat
Calonder, der kurz nach dem Generalstreik erklärte,
der Bundesrat sei entschlossen, jenem Teil der
Schweizerbürger, der durch das Schicksal benach-
teiligt sei, ein sorgenfreies Alter zu sichern.

Am 21. Juni 1919 richtete der Bundesrat eine
Botschaft an die Räte, worin gesagt wurde: „Wir
sind glücklicherweise vom Kriege verschont ge-
blieben-und schulden der Vorsehung. Dank dafür.
Äussern wir diesen Dank, indem wir beitragen zur
raschen Schaffung der Volks versicher un g als einem
grossen Werke der Nächstenliebe, der Solidarität
unter den Volksgenossen." Den vielversprechenden
Worten folgten aber keine Taten. Es dauerte bis 1925,
also sechs Jahre vom Erscheinen der bundesrät-
lichen Botschaft, bis zur Schaffung der verfassungs-
mässigen Grundlage des Versicherungswerkes. Ich
brauche auf die Verschlechterungen, die im Ver-
fassungsartikel gegenüber den ursprünglichen Ver-'
sprechungen angeführt waren, nicht einzutreten,
ich stelle fest, dass der Verfassungsartikel am 6. De-
zember 1925 angenommen wurde. Sechs weitere
Jahre dauerte es, bis das Gesetz dem Volke zum
Entscheid unterbreitet wurde. Dabei wurde die Vor-
lage von Jahr zu Jahr verschlechtert, so dass statt
einer durchgreifenden Hilfe für die Alten eigentlich
nur deren Verhöhnung übrig blieb. Resultat: In
der Volksabstimmung vom 6. Dezember 1931 ist
dieses Gesetz verworfen worden. Mit der Ablehnung
des Gesetzes war das Kapitel der Versprechungen
zunächst beendet. Ich brauche nicht im einzelnen
darauf einzugehen, was dann geschah mit den Gel-
dern, die gemäss dem Verfassungsartikel seit 1926
zum «Zwecke der Sicherung der Altersversicherung
geäufnet und widerrechtlich verbraucht wurden.

Das Ende des zweiten Weltkrieges und der Um-
stand, dass die Schweiz wiederum vom Kriege ver-
schont blieb, trieben zur endlichen Verwirklichung
der Altersversicherung an. Wie bereits gesagt, der
Bundesrat sorgte zunächst für eine provisorische
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Lösung für die Jahre 1946/47 und legte dann den
Räten die Botschaft zum Gesetz über die Alters-
und Hinterlassenenversicherung vor. Der National-
rat bestellte seine vorberatende Kommission. Lang
vergeudete Zeit musste aufgeholt werden, wenn das
Werk auf den 1. Januar 1948, auf das Jubeljahr
der Verfassung von 1848, gelingen sollte. Man denke :
,, Hundert Jahre liberale Demokratie, hundert Jahre
Geschichte der Schweiz, ohne innere und äussere
kriegerische Verwicklungen, hundert Jahre eines
unerhörten wirtschaftlichen Aufstieges. Jetzt muss
sich bewähren, was-bewahrt werden soll; jetzt soll
sich zeigen, dass der Liberalismus nicht nur schnöde
Ausbeutung ist, sondern dass er auch sozialer
Leistungen fähig ist." Diese Auffassungen sind es,
die den Bundesrat' und die von ihm vertretenen
Schichten veranlassten, das „Geschenk für 1948"
dem Schweizervolk bereit zu 'Stellen. Ich gestehe
offen, dass ich und wohl der überwiegende Teil der
werktätigen Bevölkerung unseres Landes von dem
„Geschenk" eher enttäuscht sind. Die Vorlage ent-
spricht nicht den Erwartungen, die in sie gesetzt
waren." Aber Kollega Bratschi weiss von den Män-
geln und erklärt: Dieses Gesetz, wie jedes andere,
wird nicht bleiben, so wie es geschaffen wurde, es
wird revidiert und verbessert werden; doch jetzt
drängt die Zeit, jetzt kann es nur als Ganzes an-
genommen oder abgelehnt werden. Wer hätte den
Mut, die Vorlage zu Fall zu bringen ? So die Auf-
fassung des Kommissionsreferenten.

Ich kann diesen Standpunkt nicht teilen. Wir
treten ohne Begeisterung auf die Beratung der Vor-
lage ein, weil die Vorlage unseren Erwartungen nicht
entspricht. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf,
dass es gelingen möge, hier im Plenum des Rates
jene Verbesserungen vorzuschlagen und durchzu-
bringen, die wir in einem früheren Stadium nicht
zur Diskussion stellen und von den Behörden über-
prüfen lassen konnten, weil wir unverständlicher-
weise von der Teilnahme an den Beratungen der
Kommission ausgeschlossen waren. Aber die Auf-
fassung: „Jetzt ist es zu spät mit Abänderungs-
anträgen, können wir nicht gelten lassen, wir werden
unsere Abänderungsanträge stellen, und wir hoffen,
mit Jhrer Unterstützung eine Verbesserung der Vor-
lage zu erzielen, denn nur eine verbesserte Vorlage
hat Aussicht, vom Volke gebilligt zu werden. Der
6. Dezember 1931 ist eine deutliche Warnung.

Herr Bratschi wies auf die mutmasslichen Gegner
der Altersversicherung hin. Es sind die gleichen
Kreise, die sich vor 15 Jahren um alt Bundesrat
Musy scharten, Ihnen gilt es, das Volk gegenüber-
zustellen, und das Volk wird bereit sein, für das
Gesetz mit Erfolg einzustehen, wenn die notwen-
digen Verbesserungen angebracht werden. Aber die
Verbesserungen müssen jetzt geschaffen werden!
Wir können im Kampfe um das Gesetz nicht auf
spätere Revisionen vertrösten; das Werk, das jetzt
geschaffen wird, darf nicht von Anfang an so aus-
sehen, dass es zum Spruche reizt: „Meister, die
Schuhe sind gemacht,' sollen wir gleich mit der
Reparatur beginnen?"

Wir sind also für Eintreten auf die Vorlage und
stellen Ihnen heute jene Abänderungsanträge, die wir,
wenn es an uns gelegen hätte, in der Kommission
eingebracht hätten. Ich lege diese Anträge dem
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Präsidenten vor und bitte ihn, sie vervielfältigen zu
lassen und den Mitgliedern des Rates auszuteilen.

Welches sind, kurz gesagt, die notwendigen
Korrekturen ? Sie beziehen sich auf folgende
Punkte: Die Renten müssen anders gestaltet werden,
sie sollen die Alten vor Not und Entbehrung
schützen, darum verlangen wir Renten von 200 Fr.
bzw. 300 Fr. im Monat. Herr Guinand und andere
Redner haben erklärt, dass die Wirtschaf t'derartige
Renten nicht ertrage, aber sie sind uns den Beweis
dafür schuldig geblieben. Wir vertreten die Auf-
fassung, da-ss vom Inkrafttreten des Gesetzes an
Vollrenten, ausgerichtet werden müssen. Diejenigen
Bürger, die nicht mehr in der Lage sind, noch 20
Jahre Beiträge zu leisten, dürfen nicht bestraft
werden, dass Bundesrat und Behörden die Ver-
wirklichung der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung bis dahin verhindert haben. Die Leute mit
kleinem Einkommen, die nicht in der Lage waren,
Ersparnisse zurückzulegen, können nicht dafür be-
straft werden, dass ihnen seitens der Arbeitgeber
zu kleine Löhne ausgerichtet worden sind. Wir ver-
langen die Ausrichtung von Einheitsrenten, ohne
Rücksicht auf den Wohnsitz des Rentenansprechers,
denn das gegenseitige Ausspielen' von Stadt ujid
Land ist sozial unberechtigt und gefährdet die Ver-
wirklichung der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung. In der Beitragsleistung muss der soziale
Gesichtspunkt verwirklicht werden, die unselb-
ständig Erwerbenden mît kleinen Löhnen und die
kleinen selbständig Erwerbenden mit niedrigem
Einkommen müssen entlaste.t werden, und der ein-
tretende Ausfall ist durch stärkere Belastung des
Besitzes wettzumachen. Wir stehen auf dem Stand-
punkt des Umlageverfahrens, wir sind der Meinung,
das Umlageverfahren müsse ausgebaut werden, weil
es nur auf diesem Wege möglich ist, vom Beginn
des Inkrafttretens des Gesetzes an anständige
Renten auszurichten. Es ist ein Unsinn, heute schon
die Finanzierung für das Jahr 2000 festzulegen.
Selbstverständlich kann bei Anwendung des Um-
lageverfahrens ein bescheidener Schwankungsfonds
errichtet werden.

Eine Verkuppelung des Inkrafttretens der Alters-
und Hinterlassenenversicherung mit der Annahme
der Nachlassteuer und der Erhöhung der Tabak-
steuer weisen wir zurück. Diese Verkuppelung dürfte
die Verwirklichung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung weitgehend sabotieren; die indirekten
Steuern haben bereits einen so grossen Umfang an-
genommen, dass eine Erhöhung der Tabaksteuer
vom Volk mit grösster Wahrscheinlichkeit verwor-
fen würde. Die geplante .Nachlassteuer ist unge-
nügend, und es wäre geradezu lächerlich, die Ver-
wirklichung der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung von der Annahme dieser kleinen Ein-
nahmequelle abhängig zu machen, denn im Ver-
gleich zu den jährlichen Ausgaben des Bundes von
1,5 Milliarden sind 30 Millionen, die die Nachlass-
steuer einbringen sollte, so gering, dass es nicht an-
geht, die Alters- und Hinterlassenenversicherung
und ihre Inkraftsetzung von diesem Betrag ab-
hängig zu machen. In den nächsten 20 Jahren
werden sich soziale, wirtschaftliche und finanzielle
Änderungen ergeben, die die Möglichkeit einer zu-
künftigen Finanzierung, einer definitiven Finan-
zierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
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ohne weiteres schaffen. Wir denken dabei an zweck-
bedingte Steuern auf grosse'n Einkommen und Ver-
'mögen, an eine erträgliche eidgenössische Erb-
schaftssteuer und an eine Spezialsteuer auf den
Gewinnen der Versicherungsgesellschaften.

Im Gegensatz zum Vorschlag des Bundesrates
'sind wir der Auffassung, dass die öffentliche Hand
von allem Anfang an ebensoviel aufzubringen hat,
wie die Wirtschaft, und wir sind ferner der Auf-
fassung, dass die Teilung der Lasten mit den
Kantonen so gesucht werden muss, dass' der Bund
drei Viertel und die Kantone ein Viertel der öffent-
lichen Belastung aufzubringen haben. Wenn wir
das fordern, so nicht, um die Kantone zu entlasten,
sondern weil den Kantonen ermöglicht werden soll,
kantonale Zusatzversicherungen zu schaffen, oder,
wo solche bereits bestehen, weitgehend auszubauen.

Endlich sind wir der Auffassung, dass die In-
kraftsetzung der Alters- und' Hinterlassenenver-
sicherung, unbedingt am 1. Januar 1948 erfolgen
muss. Die Voraussetzungen, die der Bundesrat für
die Inkraftsetzung erfüllt haben will, müssen meines
Erachtens fallen. Nach rund 30 Jahren Verspre-
chungen ist es endlich Zeit, dieses'Sozialwerk zu
verwirklichen. Der Bundesrat hat durch seine
Redner in den letzten Jahren wiederholt erklären
.lassen, dass er anlässlich des 100jährigen Bestehens
des schweizerischen Bundesstaates dem Volke die
Alters- und Hinterlassenenversicherung bereitlegen
werde. Dieses Versprechen muss zur Tat werden.
Ich beantrage Ihnen also Eintreten auf die Vor-
lage; ich werde mir erlauben, in der Detailberatung
meine Abänderungsanträge zu begründen.

Zeli: Chi ha l'onore di parlare, senza vantare una
speciale competenza in materia, non è però un
novellino in fatto di assicurazioni 'sociali. Difat-ti
egli ha già avuto occasione di, seguire la discussione
svoltasi alle Camere federali, in qualità di membro
di questo onorando consesso, attorno al primo mes-
saggio del Consiglio federale del 21 giugno 1919,
messaggio che permise di dare la base costituzionale
ad un'assicurazione federale per la vecchiaia e per
i superstiti e che il popolo accettò il 6 dicembre
1925, ed ha ancora presente le vivaci discussioni
che si svolsero in seno al nostro Consiglio, tra coloro
che volevano il meglio e quelli che, invece, si sareb-
bero accontentati di un primo passo timido in materia,
e che, in cuor loro, forse, non erano completamente
convinti della necessità di realizzare quest'opera di
solidarietà nazionale nel segno dell'unione indefetti-
bile che regnò, durante il grave pericolo, per la
nostra patria, costituito allora dalla guerra del
1914—1918. Ha poi partecipato con tutto l'entu-
siasmo alla campagna orale.e scritta in favore della
legge sullo stesso oggetto del -17 giugno 1931 e nes-
suno forse più di lui è stato dolorosamente sorpreso
del voto negativo dato dal popolo il 6 dicembre
1931, quando una forte maggioranza respingeva la
legge Schulthess.

Per carità di patria vogliamo tacere le caratteris-
,. tiche di quella votazione memorabile e che certo
non ha fatto onore al popolo svizzero, durante la
quale ha trionfato la demagogia più sbracata,
fenomeno questo purtroppo non rimasto unico nella
storia dell'esercizio del diritto di voto nella più
vecchia democrazia.

Dico questo per dimostrare che non sono un
convcrtito dell'ultima ora e che l'idea che ispira
l'oggetto ora in discussione, è sempre* stata colti- "
vata da me con convinzione ed amore''tanto nella
mia qualità di uomo politico, quanto in quella di
esponente del sindacato, ciò che rende-superflua
una mia dichiarazione nel senso di essere favorevole
all'entrata in materia. '

'Ma se ho preso la parola, quale membro della
commissione speciale che ha esaminato il progetto
di.legge-'sull'assicurazione vecchiaia e superstiti, si
è per fissare, per così dire ufficialmente, quale rap-
presentante della classe lavòratrice del mio cantone,
alcuni punti, ad orientamento della stessa su questo '

, problema, così semplice nella sua concezione e così
complicato nella sua realizzazióne.

E dico'subito che il progetto, sottoposto all'esame
di questo onorando Consiglio, è tutt'altro che per-
fetto ed è"molto lontano ancora da quelle che sono,
le nostre aspirazioni in materia. Ma è mia profonda
convinzione che esso costituisce quanto era possibile
realizzare in questo difficile momento storico. Certo
che la Confederazione avrebbe dovuto fare di più
per poter migliorare le rendite ed alleviare le quote
da pagarsi dai meno abbienti. Ma come pretenderlo,
se le sue finanze sono state così terribilmente provate
da due guerre mondiali, intercalate da una profonda
crisi economica ? Certo che il 'capitale, e non solo
il consumo, avrebbe dovuto concorrere, in modo
adeguato al finanziamento dell'opera: m'a su questo
punto l'ultima parola non è ancora stata detta e
spero che, nella discussione davanti alle camere, un
notevole miglioramento venga introdotto anche su
questo punto, sì da rendere la legge più simpatica
ancora alla classe lavòratrice. Ma non dobbiamo
dimenticare che siamo agli inizi ; che si tratta di
fare il primo passo, che, per timido esso sia, si
presenta non esente da serie difficoltà, come ci
insegna la triste esperienza del dicèmbre 1931. Se
questo primo passo potrà essere effettuato, sarà
nostra premura di migliorare continuamente, in
campo federale, l'edificio che avremo solo abbozzato
e se poi ci saranno dei cantoni e dei comuni in
condizioni di poterlo fare, ad essi spetterà il compito
di colmare con prestazione propria, le lamentate in-
sufficienze. E l'esperienza insegna appunto che è
precisamente imprimo passo il più difficile. Ecco, > '
perché, moderando le nostre vive aspirazioni verso
il meglio, facciamo di necessità virtù, accontentandoci
per il momento del bene, per .piccolo e modesto esso
sia, nel fermo proposito di prodigare in futuro le
nostre migliori energie per il suo miglioramento.
Ed è questa l'unica riserva, comunque positiva e
non negativa, che accompagna il mio voto favore-
vole all'entrata in materia.

Del resto, il progetto ha pregi notevoli, che non
possono essere misconosciuti e che testimoniano la
cura, la competenza e meticolosità con cui è stato
studiato in ogni suo dettaglio. Soluzioni veramente
geniali sono state trovate per risolvere situazioni
particolarmente scabrose : cito ad esempio quella
adottata, entro il margine 'della legge, per regolare
la posizione delle 420000 persone già ora al bene-
ficio di un'assicurazione, soluzione che permette
ad ogni cassa pensione di scegliere quella forma che
più le conviene e di guadagnare così all'opera
dell'assicurazione il consenso di tutta questa massa
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imponente di persone, già affiliate ad una cassa,
che troverà nella legge, se non altro, almeno la
possibilità di garantirsi un supplemento di rendita,
con l'assicurazione, di tutte quelle indennità di
diversa natura che oggi non entrano in linea di
conto, per il computo della pensione, alla quale si
ha diritto, come le indennità di rincaro ed m gene-
rale tutti i proventi accessori, che costituiscono
oggi una parte non indifferente dell'entrate degli
assicurati, e mettere assieme un complesso di rendite
che pongano al sicuro da .ogni disagio economico
il giorno in cui, per ragione di età, si dovrà abban-
donare il posto di lavoro. Alludo qui in modo speciale
a tutto il personale della Confederazione', dei can-
toni, dei comuni e di altri enti e servizi pubblici.

Un altro punto mi permetto di accennare breve-
mente a giustificazione del nostro atteggiamento
favorevole al progetto di legge, cioè quello della
sua importanza morale, e materiale per tutta la
compagine elvetica.

Abbiamo detto morale: infatti l'assicurazione
vecchiaia e superstiti, è la più grande opera si
solidarietà nazionale che finora sia stata tentata
nella Svizzera. Solidarietà della giovane generazione,
alla quale sorride un avvenire migliore di pacifica
convivenza, sotto gli auspici di una pace giusta che
bandisca per sempre il flagello terribile della guerra,
e gli anziani, che hanno dietro a sé un lungo periodo,
funestato da due guerre e da una profonda crisi
economica: solidarietà fra le diverse classi sociali,
in quanto tutte devono contribuire nel limite delle
loro forze, al funzionamento perfetto di questo
superbo e complicato organismo sociale: solidarietà
tra i cantoni ed i comuni, finanziariamente meglio
situati, con quelli rimasti più deboli, non per colpa
loro, ma per un complesso di circonstanze sfortunate,
non facilmente sormontabili. Quindi solidarietà
veramente riazionale, che contribuirà efficacemente
a creare nel nostro paese quella atmosfera di com-
prensione reciproca che costituisce il primo elemento
della tanto auspicata pace sociale.

Solidarietà che assicuri ai vecchi, alle vedove
ed agli orfani un'esistenza decorosa, non grazie'ad
una carità più o meno pelosa ed interessata, o ad
un'assistenza pubblica non sempre sufficiente, ma
per diritto acquisito con regolare patto assicurativo,
che stabilisce doveri e diritti di ogni assicurato.
Quindi rafforzamento del sentimento della dignità
in tutti i cittadini svizzeri, membri della cassa, che
si vedono l'esistenza garantita decorosamente;
quindi riabilitazione ed elevazione della personalità
umana in< generale, già così tanto misconosciuta ed
offesa nel triste periodo della dittatura, ciò che
avrà una ripercussione incalcolabile sulla formazione
del carattere del futuro cittadino svizzero.

Ma la introduzione dell'assicurazione vecchiaia
e superstiti porterà pure un grande giovamento al
complesso della nostra economia nazionale, rappre-
sentato dalla immissione nella circolazione monetaria
di circa un miliardo di franchi in più all'anno, con
la corrisponsione delle rendite agli aventi diritto.

Dirò pure, come rappresentante di un cantone
povero, che la introduzione dell'assicurazione fede-
rale vecchiaia costituisce una vera provvidenza
per l'amministrazione cantonale e per tutto il popolo
ticinese. L'assistenza pubblica è sempre stata per
noi il problema più grave e più difficile a risolversi.

Lasciata fino a due anni fa ai comuni, non ha mai
potuto garantire, per mancanza di mezzi adeguati,
un funzionamento normale e sopratutto sufficiente
e decoroso, pur avendo ridotto parecchi comuni in
situazioni finanziarie gravissime e qualche volta
fallimentari. Per questa ragione il cantone si è
deciso a fare il passo, ardito, precedendo>in questo
gli altri cantoni confederati, di assumere tutta,
l'assistenza pubblica. Che cosa ciò voglia dire per
un cantone che haj ab immemorabili, un deficit
cronico di 4 000 000 di franchi all'anno., si può im-
maginare, tanto più che, con l'assunzione da parte
dello-Stato, tutto il servizio dell'assistenza pubblica
è stato notevolmente migliorato. L'importanza delle
assicurazioni sociali per il nos.tro cantone, che non
è in grado di risolvere il problema sul terreno can-
tonale, per mancanza di mezzi, e che deve quindi
rimettersi esclusivamente alle opere di previdenza
della Confederazione, è stata dimostrata dall'entrata
in vigore dell'ordinamento transitorio per l'aiuto
ai vecchi ed ai superstiti, che, non solo è venuto
ad alleviare non poche miserie, ma ha permesso al
cantone di economizzare sul bilancio dell'assistenza
pubblica circa 500 000 franchi nel suo primo anno
di applicazione. Domani, quando l'assicurazione
funzionerà in pieno; il beneficio finanziario per il

. cantone e per i cittadini sarà certamente ingente
e compenserà anche abbondantemente lo Stato
per i sacrifici che dovrà sopportare col suo contri-
buto al finanziamento dell'opera. Si aggiunga che
il nostro popolo ha un tenore di vita modestissimo:
e mentre altrove le rendite sono ritenute come
insufficienti, da noi esse significano un apporto
tutt'altro che diiprezzabile per le nostre economie
domestiche, che conoscono bilanci di un'esiguità
estrema.

Per queste ragioni, che pure toccano solo alcune
facce del problema, ; raccomando l'entrata in
materia, esprimendo in pari tempo l'augurio vivis-
simo per una sollecita realizzazione di questa
grande opera sociale, che farà epoca nella storia
della nostra democrazia.

Schmid-Oberentfelden: Es ist leicht, ein Gesetz
zu schaffen oder eine Massnahme zu treffen, wenn
ein einzelner darüber entscheidet, oder wenn ein
Parlament mit Mehrheit Gesetze schafft. Es ist aber
nicht leicht, in einer Demokratie eine Vorlage von
der Vielgestaltigkeit der Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung so aufzubauen, dass das Volk, das oft
Stimmungen unterliegt und das man hin und wieder
mit Hoffnungen, die von Demagogen genährt
werden, irreführen kann, Ja sagt. Denn das Volk,
das zu Zeiten gläubig auf seine Regierung blickt,
kann ebenso oft ihr das grösste Misstrauen entgegen-
bringen und aus ändern Gründen als aus sachlichen
Nein sagen. Ich erblicke deshalb die Bedeutung der
Eintretensdebatte darin, -dass Sie in der ganzen
Beratung den ernsten Willen dokumentieren sollten,
längst gegebene Versprechungen einzulösen, und das
Bewusstsein zum Ausdruck zu bringen, dass die Zeit
da ist, wo das Werk der Altersversicherung ge-
schaffen werden muss.

Ich glaube, dass die Diskussion, die jetzt geführt
wird, mit dazu beitragen wird, ob das Werk, das
der Bundesrat anstrebt, verwirklicht werden kann
oder nicht. Ich glaube deshalb, dass wir in dieser
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Debatte etwas verlangen dürfen: nämlich, dass eine
gewisse Klarheit in der Vertretung des Standpunktes
gegenüber der Vorlage zum Ausdruck kommt. Es
ist besser, wenn jemand Nein sagt, als wenn er nur
bedingt Ja sagt, um im entscheidenden Moment
abzufallen und eine Vorlage, auf die man grosse
Mühe und Arbeit verwendet hat, zu Fall zu bringen.

Ich erinnere daran, dass eine Vorlage, von der
einer der Herren Vorredner erklärte, dass man sechs
Jahre brauchte, bis man sie der Abstimmung unter-
breiten konnte, nämlich jene, die 1931 verworfen
wurde, nicht nur von denjenigen Kreisen abgelehnt
wurde, die sie von Anfang an bekämpft hatten,
sondern auch von jenen, für die Herr Miville ge-
sprochen hat. Es ist allerdings richtig, dass auch
Herr Bundesrat Musy und seine Freunde eine sehr
zweifelhafte Haltung eingenommen und sich zunächst
auf den Boden gestellt haben, dass sie für die Alters-
versicherung seien, um dann im entscheidenden
Augenblick gegen sie Stellung zu nehmen. Ich hoffe
und wünsche sehr, dass man in dieser Debatte seine
Voten mit grosser Offenheit abgibt und sich nicht
darauf verlegt, seine endgültige Stellungnahme zu
tarnen oder Anträge einzubringen, um sie nachher
in der Volksabstimmung für die Verwerfung be-
nützen zu können.

Wenn wir die Altersversicherung verwirklichen
wollen, ist es notwendig, dass wir eine gemeinsame
Anstrengung des ganzen Volkes zustande bringen.
In der Debatte braucht es für die Annahme einer
Vorlage die Mehrheit. Wir müssen uns bewusst sein,
dass keine Partei im gegenwärtigen Moment in
unserm Lande die Mehrheit besitzt, und dass keine
Partei, sogar wenn sie die Mehrheit besässe, in der
Lage wäre, ein so grosses Werk ohne die Mithilfe
der ändern Parteien durchzubringen. Dieser Aus-
gangspunkt scheint mir sehr wesentlich zu sein.
Denn wir müssen damit rechnen, dass in der Volks-
abstimmung, die sehr wahrscheinlich kommen wird,
die Demagogie eine grosse Rolle spielen wird. Sie
hat es heute noch viel leichter als je zuvor, in einem
Europa, das durch den Krieg derart zerrüttet und
verwüstet worden ist, und bei den Propaganda-
methoden und Geldmitteln, die heute einzelnen zur
Verfügung stehen.

Wenn wir also heute für Eintreten stimmen,
dann müssen wir nachher auch alles tun, damit auch
das Volk auf Grund dieser Debatte das Gefühl be-
kommt, dass es dieser Vorlage zustimmen muss,
wenn es nicht noch lange Jahre warten will, eine
unbestimmte Zeit, die niemand zum voraus be-
messen kann, bis es wieder Gelegenheit hat, über
eine solche Vorlage abzustimmen.

Ich weiss, wie es 1931 war. Ich weiss, wieviel
Menschen, auch ältere, damals glaubten: Diese
Renten, die so klein sind, können wir nicht akzep-
tieren; wir müssen die Vorlage verwerfen; in zwei
bis drei Jahren haben wir wieder Gelegenheit, einer
neuen Vorlage zuzustimmen. Ein grosser Teil jener,
die damals Nein stimmten, ist heute tot. Und wenn
es von der Annahme des Verfassungsartikels im
Jahre 1925 an sechs Jahre dauerte, bis man ein
Gesetz über die Altersversicherung zur .Abstimmung
brachte, so werden es jetzt 16 Jahre sein — im Jahre
1947 — seit man die letzte Abstimmung über die
Altersversicherung hatte ! Ich gebe zu, der Krieg ist
•dazwischen gekommen. Aber man hat auch ohne

Krieg noch mehr Zeit gebraucht, um dem Volke eine
neue Vorlage unterbreiten zu können, als das erste
Mal.

Es ist ja nicht so, dass erst Herr Bundesrat
Stampfli vor einigen Jahren das Versprechen ab-
gegeben hätte, die Altersversicherung müsste jetzt
geschaffen werden. Das war schon lange vorher der
Fall. Wenn wir wollen, dass auf den 1. Januar 1948
das Versprechen eingelöst wird, dann muss man
trotz aller Zeitnot, trotz der Situation, die einem
nicht -gefällt, sich jetzt mit dieser Vorlage ausein-
andersetzen und zu ihr ein klares Ja oder Nein
sagen.

Nochmals: Besser, Sie sagen jetzt Nein, als Sie
tun dergleichen, Sie seien auch für die Vorlage, und
dann kommen Sie im entscheidenden Moment vor
der Abstimmung mit Ihrem Nein. Die Lage von
heute scheint mir ganz ähnlich zu sein wie vor
27 Jahren. In der bundesrätlichen Botschaft von
1919 steht zu lesen: „Wir begnügen uns mit der
Feststellung, dass heute alle politischen Parteien die
Einführung der Altersversicherung verlangen, dass
ein Widerstand sich von keiner Seite gemeldet hat
und dass die Frage in den weitesten Kreisen der
Bevölkerung als eine dringliche angesehen wird.
Wenn demnach der Bundesrat, als er seinerzeit es
ablehnte, die Verfassungsvorlage des Artikels 34bis
auf weitere Versicherungszweige als auf die Kranken-
und Unfallversicherung auszudehnen, sich gleich-
zeitig bereit erklärte, soviel an ihm, am weiteren
Ausbau der damals geplanten Sozialversicherung
mitzuwirken, sobald die erforderlichen Voraus-
setzungen vorhanden sein werden, so ist heute für
ihn der Zeitpunkt zur Einlösung dieses Versprechens
gekommen."

Das war am 21. Juni 1919. Das hätte ebensogut
in der jetzigen Botschaft stehen können, denn alle
Parteien verlangen die Versicherung, alle Parteien
sind der Meinung, dass die Vorlage eine dringliche
sei. Der Bundesrat ist dafür, dass man jetzt diese
Frage löse. Der gleiche Bundesrat des Jahres 1919
schrieb u. a. über die Bedeutung der Vorlage: „Wir
wissen, dass wir mit unseren Vorschlägen von allen
Schichten der Bevölkerung grosse Opfer verlangen.
Wir zweifeln aber nicht daran, dass sie alle bereit
sein werden, diese Opfer willig auf sich zu nehmen,
wo es sich um eine Finanzierung eines so grossen
und edlen Werkes handelt, wie es die Sozial-
versicherung ist. Wir sind glücklicherweise vom
Krieg verschont geblieben und schulden der Vor-
sehung Dank dafür. Äussern wir diesen Dank, indem
wir alle, jedes nach seiner Kraft, beitragen zur
raschen Schaffung der Volksversicherung als einem
grossen Werke der Nächstenliebe, der Solidarität
unter Volksgenossen." Das war die Meinung des
Bundesrates im Jahre 1919.*

Und wie ist es nachher gekommen ? Nachher kam
es so, dass die Finanzierung grosse Differenzen
brachte, dass man nicht einmal aus der Kriegs-
gewinnsteuer die bescheidene Zahl von Millionen,
die Rothenberger in seiner Initiative verlangte, für
einen Fonds der Alters-, Hinterbliebenen- und
Invalidenversicherung guthiess, dass man im Jahre
1922 die Vermögensabgabeinitiative, die leicht hätte
getragen werden können, als ein Werk der De-
struktion erklärte und mit gewaltigem Mehr ab-
lehnte.
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Und ist es nicht so gekommen, dass man im
Jahre 1931, zum Teil wegen dem, was das Ver-
sicherungskapital und das Kapital überhaupt tragen
sollte, und was anderseits der Einzelne tragen sollte,
die Vorlage verworfen hat? Ich bin der Meinung,
dass die Situation heute noch nicht wesentlich ge-
ändert hat. Die Interessen, die der Einzelne hat,
können nicht in den Vordergrund gestellt werden,
wenn wir das Sozialwerk verwirklichen wollen. Wenn
nicht alle Opfer bringen, dann ist es gar nicht mög-
lich, diese Vorlage durchzusetzen. Stellen Sie sich
vor, dass die Arbeiterschaft immerhin durch die
2 %, die sie zur Finanzierung dieser Vorlage bei-
tragen wird, ein ihrer Kraft weitgehend ent-
sprechendes Opfer bringt. Es geht viel weiter als
das, was man von ändern verlangt, die eine viel
grössere wirtschaftliche Kraft besitzen und die in
einem viel weiteren Ausmass zu der Leistung der
Finanzierung herangezogen werden könnten. Ich
bin überzeugt, dass wenn wir die Vorlage vor dem
Volke annehmbar machen wollen, wir den Anträgen
der Minderheit zustimmen müssen, weil sie in der
heutigen Zeit nicht nur zeitgemäss, sondern auch
tragbar sind.

Aber abgesehen von all dem, was an Differenzen
über die einzelnen Artikel besteht, ist im Vorder-
grund doch die grosse Frage immer und immer
wieder die: Es handelt sich bei dieser Vorlage um
eine staatspohtische, nicht um eine parteipolitische
und auch nicht um eine Frage, wo der Egoismus des
Einzelnen entscheidend zur Auswirkung kommen
darf. Wenn der Bundesrat des Jahres 1919 schrieb :
„Schliesshch hegt die Fürsorge des Staates für die
arbeitende Bevölkerung auch in seinem eigenen
Interesse. Die Arbeiterschaft, die ohne Aussicht ajif
einen sorgenfreien Lebensabend, ohne die Gewiss-
heit des Schutzes gegen unvorhergesehene Erwerbs-
unfähigkeit, von Zukunftssorgen für die Familie
bedrückt, von der Hand in den Mund lebt, wird
nicht die Arbeitsfreudigkeit aufbringen, die es ihr
ermöglicht, ihre Arbeitskräfte im Interesse der
Volkswirtschaft voll zu verwerten. Sodann wird
diese Arbeiterschaft in den Tagen der Erwerbs-
unfähigkeit vielfach gezwungen sein, die öffentliche
Fürsorge, insbesondere die staatliche Armenunter-
stützung in Anspruch zu nehmen und damit den
Haushalt des Staates zu belasten. Endlich ist die
gedrückte Lage ganzer Bevölkerungsschichten ge-
eignet, die Klassenunterschiede zu verschärfen und
durch den Aüsbruch der Unzufriedenheit den für
das Gedeihen des Staates erforderlichen sozialen
Frieden ernstlich zu gefährden." Es ist zu sagen,
wir haben allerdings inzwischen die Arbeitslosen-
versicherung erhalten. Aber das, was der Bundesrat
vor 27 Jahren schrieb, gilt in dem verarmten Europa,
in dem zerstörten Gesellschaftskörper unseres Kon-
tinentes in viel stärkerem Masse. Wenn diese Vor-
lage, die wir jetzt beraten, verzögert wird, wenn
man auf sie nicht einträte, wenn man sie so be-
kämpft, dass sie in der Volksabstimmung verworfen
wird, dann wird das die Auslösung einer staatlichen
Krise bedeuten, wie wir sie wohl noch nie erlebt
haben. Wer dafür die Verantwortung übernehmen
will und kann, der soll allerdings gegen diese Vor-
lage auftreten. Wir Sozialdemokraten haben die
Meinung, dass man versuchen muss, die Vorlage zu
verbessern, soweit das möglich ist; aber dass man

die Kräfte sammeln muss, um sie in der Volks-
abstimmung durchzubringen und das Versprechen
einzulösen, das schon vor Jahrzehnten 'dem

' Schweizervolk gegeben worden ist, damit wir am
1. Januar 1948 dieses Werk des Aufbaues, des sozia-
len Friedens haben, das selbstverständlich auch
nachher noch verbessert werden kann.

Spühler: Der mächtige Ruf unseres Volkes nach
einer Altersversicherung, die ihres Namens würdig
ist, ist der Ausdruck des umfassenden Sehnens nach
sozialer Sicherheit. Dieses Verlangen nach sozialer
Sicherheit ist zweifellos die beherrschende Trieb-
feder der gesellschaftlichen Gestaltung in der ge-
samten Welt. Auf dem Wege zu einer umfassenden
Sozialversicherung .treffen sich gegenwärtig poli-
tische Parteien und Wirtschaftsgruppen-im über-
einstimmenden Willen zur Sicherung des Alters vor
Not. In die Freude ob dieser Einmütigkeit im
blossen Grundsatz mischt sich die ernste Skepsis,
ob sich Parteien und Wirtschaftsgruppen im Prak-
tischen zur Tat, zur Verwirklichung finden können.
Allzu häufig erscheint das Bekenntnis zum Prinzip
der Altersversicherung als leere Deklamation, hinter
der ein ungenügender Wille zur Verständigung steht.
Das eine ist sicher, und die sozialdemokratische
Partei ist sich dessen bewusst, und hat es an ihrem
letzten Parteitag auch ausdrücklich erklärt: Die
Alters- und Hinterlassenenversicherung kann nur
als Werk der Verständigung verschiedener Volks-
kreise unseres Landes die Zustimmung der grossen
Mehrheit unseres Volkes finden.

Aus dieser Situation heraus haben sich die Ver-
treter der organisierten Arbeiterschaft zur Zu-
sammenarbeit mit allen jenen, denen es mit der
Verwirklichung der Altersversicherung ernst ist,
von Anfang an bereit gefunden. Aus dem ganzen
Verantwortungsbewusstsein für eine entscheidende
und, dauernde Besserung der Lebenslage der
Arbeiterschaft setzen wir uns mit Leidenschaft, für
die Altersversicherung ein, denn das unmittelbarste
Interesse an der Altersversicherung hat die Arbeiter-
schaft. Dem Arbeiter und dem Angestellten ist es
verwehrt, für die alten Tage aus eigener Kraft zu
sorgen. Die Einführung einer genügenden Alters-
versicherung ist denn auch bekanntlich eine alte
Forderung der Gewerkschaften und der Sozial-
demokratie. Ich sage, wir wollen uns mit Leiden-
schaft dafür einsetzen. Um das zu können, muss aber
eine Lösung getroffen werden, die von der Arbeiter-
schaft als wirkliche und würdige Altershilfe aner-
kannt wird.

Ausgangspunkt der Gestaltung des Gesetzes-
werkes müsste eigentlich der Versuch der Einigung
über einige Grundsätze und Ziele der Alters-
versicherung sein. Die gegebene Methode der parla-
mentarischen Beratung eines detaillierten Gesetzes-
entwurfes macht den Versuch einer vorgängigen
Einigung auf die Hauptgrundsätze praktisch un-
möglich. Wir können deshalb lediglich Stellung
nehmen zum konkreten Gesetzesprojekt. Da dieses
auf bestimmten versicherungstechnischen Grund-
lagen beruht und gewissermassen ein geschlossenes
Ganzes darstellt, bei dem Änderungen in Einzel-
heiten sofort auch Änderungen in ändern Einzel-
heiten hervorrufen, scheinen sogar grundsätzliche
Änderungen äusserst schwierig. Ich habe allerdings
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gelegentlich den Verdacht bekommen, dass allzu
leicht diese Geschlossenheit des Systems als Argu-
ment, ja als Vorwand benutzt wird, um gegen Vor-
schläge auf Verbesserung an bestehendem Projekt
aufzutreten.

Wenn ich versuche, die Grundsätze, zu denen
sich die sozialdemokratische Partei in bezug auf die
Altersversicherung bekennt, zu formulieren, . so
möchte ich folgende Punkte herausarbeiten : Erstens
stehen wir auf dem Standpunkt der Altersversiche-
rung in Form der Versicherung und nicht der Für-
sorge. Der Sinn der Sozialversicherung ist die Ge-
währung eines individuellen Rechtsanspruches jedes
versicherten Einwohners, gegen die Folgen unver-
schuldeter Not zufolge der sozial anerkannten Risi-
ken des Lebens gesichert zu . sein, ohne an die
öffentliche Wohltätigkeit appellieren zu müssen.
Es gehört zum Wesen der Versicherung, dass der
Versicherte auf Grund seiner persönlichen Beitrags-
zahlung einen Rechtsanspruch auf die Leistung der
Versicherung erhält, ohne den Bedürftigkeitsnach-
weis erbringen zu müssen. Der Bedürftigkeits-
nachweis ohne Vorleistung des Unterstützungs-
empfängers is_t das Merkmal der blossen Fürsorge,
der Rechtsanspruch auf Grund von persönlichen
Leistungen ist charakteristisch für die Versicherung.
In dieser Richtung geht ja zweifellos die Entwick-
lung in der ganzen Welt, wobei übrigens darauf hin-
zuweisen ist, dass interessanterweise bereits eine
gewisse Gegenströmung in sozialpolitisch fortschritt-
lichen Ländern, beispielsweise in Neuseeland und
Australien sich zeigt, wo Gesetze in Kraft getreten
.sind, die ausgedehnte Systeme sozialer Sicherheit
darstellen, aber keinen Versicherungscharakter
haben.

In zweiter Linie stehen wir auf dem Standpunkt
der Allgemeinheit und des Obligatoriums der Ver-
sicherung. Alle Einwohner, nicht bloss die unselb-
ständig Erwerbenden in Industrie, Gewerbe und
Handel gehören in die Versicherung.; sie soll keine
Klassenversicherung sein.
'. Drittens sollen die Rentenleistungeii den Greisen,

Witwen und Waisen eine Existenzgrundlage bieten.
Mit Rücksicht auf den föderativen Staatsaufbau,
die Aufgabenteilung in Wohlfahrtspflege und Sozial-
politik zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden,
sind nötigenfalls Ergänzungsleistungen von Kan-
tonen und Gemeinden in industriellen Gegenden
nötig. -'

Viertens müssen die Beiträge der öffentlichen
Hand im vollen verfassungsmässig zulässigen Um-
fang erhoben werden, d. h. entsprechend dem
Art. 34quater soll die Hälfte des gesamten Finanz-
bedarfs .durch den Staat aufgebracht werden. Es
soll keine Einsparung zu Lasten der Versicherten
vorgenommen werden.

Fünftens stehen wir entsprechend dem Ver-
sicherungsgedanken grundsätzlich auf dem Boden
der' Beitragspflicht aller Versicherten. Die Ver-
sicherungsbeiträge der Versicherten dürfen allge-
mein gesprochen keine, zu schwere Belastung dar-
stellen, sowohl vom Standpunkt der finanziellen
Tragbarkeit für den Versicherten als auch im Hin-
blick auf das Verhältnis zwischen Versicherungs-
prämie und zu erwartender Versicherungsleistung.
Das letztere Moment gilt ganz besonders für die
Prämien der jungen, in das Erwerbsleben ein-

tretenden Generation. Der Zusammenhang zwischen
Versicherungsprämie und Versicherungsleistung
muss vom Versicherten empfunden und anerkannt
werden, sonst wird die Versicherung als Last inner-
lich abgelehnt und findet im Falle der Volks-
abstimmung keine Gnade vor dem Volk. Wenn ein
junger Arbeiter die Aussicht hat, während 40 Jahren
Monat für Monat eine beträchtliche Prämie für seine
Altersversicherung zahlen zu müssen, ohne eine
genügende Rente zu erhalten, die ihm ein gesichertes
Alter garantiert, so wird er eine solche soziale Insti-
tution ablehnen. In bezug auf die Deckung des
staatlichen Bedarfes und die Lastenverteilung auf
die einzelnen Einwohner steht die sozialdemo-
kratische Partei nicht auf dem Grundsatz der Pro-
portionalität, sondern dem der progressiven Be-
lastung der wirtschaftlich Stärken und der Ent-
lastung der wirtschaftlich Schwachen. In der Alters-*
Versicherung wird von diesem Grundsatz auch bei
prozentual gleichbleibendem-Prämiensatz, berechnet
auf dem Einkommen, nicht abgewichen, sofern im
Rentenaufbau der soziale Ausgleich getroffen wird,
indem durch Maximalrenten versicherungstech-
nische Minderleistungen in den oberen Einkommens-
kategorien, durch Minimalrenten verhältnismässig
höhere Renten in den untern Kategorien ver-
sicherungstechnische Mehrleistungen an diese aus-

, gerichtet werden. Die Proportionalität der Prämien
wird korrigiert durch die versicherungstechnische
Bevorzugung der unteren Einkommensbezüger auf
dem Wege der Abzweigung der Solidaritätsleistung
der oberen Kategorien. Von diesem Gesichtspunkt
aus ist die Übernahme der Grundsätze der Lohn-
und Verdienstersatzordnung in bezug auf die Er-
hebung einer einheitlichen Prämie von 4 % des
Arbeitseinkommens gerechtfertigt.

Eine weitere Korrektur dieser Einheitsprämie
ist aber auch auf andere Art vorzunehmen — und
damit nenne ich den sechsten Grundsatz — durch
die Heranziehung des Kapitaleinkommens zur
Prämienleistung der Versicherten, nicht nur aus
finanziellen Gründen, nicht nur, um die Ergiebig-
keit" der Beiträge zu erhöhen, sondern auch aus
Gründen der sozialen Gerechtigkeit und des Lasten-
ausgleiches. Es ist zweifellos, dass im Volks-
empfinden das Einkommen unbekümmert darum,
ob es aus Arbeit oder aus Kapital stammt, als Mittel
zum Verbrauch als Einheit gilt. Im Volksempfinden
hat es etwas Stossendes, dass der Arbeiter mit einem
Arbeitseinkommen von 4000 Fr. mit dem Arbeit-
geber zusammen 4 %, also 160 Fr. an Prämien
zahlen muss, während ein Kapitaleinkommen von
4000 Fr. auf Grund eines Vermögens von 100 000
bis 140 000 Fr. — je nach dem Zinssatz — prämien-
frei ist. Es wird im Volk als stossend empfunden,
dass wohl der einfache Arbeiter und Bauer seine
Prämien auf seinem ganzen Einkommen zahlen
muss, der Millionär aber vollständig prämienfrei
bleibt, soweit wenigstens der Einkommensteil be-
trachtet wird, der aus seinem Vermögen fliesst. Ich
habe die Überzeugung, dass es referendumspolitisch
sehr wichtig ist, das Kapitaleinkommen zur Finan-
zierung der Altersversicherung, und zwar auf Seite
der Prämienleistung, heranzuziehen. Dagegen wird
der EJnwand. vorgebracht, eine solche Heran-
ziehung des Kapitaleinkpmmens sei nicht system-
gerecht. Aber die Versich'erungssysteme sind nicht
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sakrosankt, es sind Konstruktionen der Versiche-
rungsmathematiker, der Nationalökonomen und
Juristen, und so gut ihre Elemente in ein System
gebracht werden können, so gut können sie auch
geändert werden. Wesentlich ist, dass durch Heran-
ziehung des Kapitaleinkommens mehr Mittel be-
schafft werden und damit auch ein weiteres Element
der sozialen Gerechtigkeit in die Altersversicherung
hineingetragen wird. • \ •

Wie "weit wird der Gesetzesentwurf den dar-
gelegten Grundsätzen gerecht? Es sei von vorn-
herein anerkannt, dass der Bundesrat ohne allzu
grosse Bedenken sich zur besten Variante, die die
Expertenkommission vorgelegt hatte, zu Variante l,
bekannt hat. Wir danken ihm .dafür, dass er diese
Einsicht an den Tag gelegt hat.

Der Bundesrat ist im grossen und ganzen einfach
dem Expertenprojekt gefolgt. Dadurch ist die
Auseinandersetzung mit ändern Lösungsmöglich-
keiten etwas zu -kurz gekommen. Das ist schade.
Wir sind durch die ausgiebige und anerkennens-
werte Arbeit der Expertenkommission in einem ge-
wissen Grad von vornherein auf eine bestimmte Linie
festgelegt worden. Es wäre auch interessant ge-
wesen, wenn der Bundesrat eine vergleichende Dar-
stellung der modernen Altersversicherungsinsti-
tutionen im Ausland vorgelegt hätte, weil diese
Systeme uns manche Anregungen geboten und sich
auch im Sinne einer Befruchtung unserer eigenen
Gesetzgebungsarbeit ausgewirkt hätten.

In einigen wichtigen Grundsätzen besteht zwi-
schen dem Gesetzesprojekt, das der Bundesrat vor-
legt, Übereinstimmung mit den Auffassungen der
Arbeiterschaft. In einigen ändern, nicht weniger
wichtigen Grundsätzen, besteht diese Überein-
stimmung nicht. Sie besteht nach unserer Auf-
fassung in sehr wichtigen Dingen nicht oder nicht
in genügendem Masse.

Einmal in bezug auf die Rafitenleistungen. Der
Grundsatz der Existenzsicherung, der für jede
Altersversicherung massgebend sein muss, ist zwei-
fellos durch die Vorlage nicht verwirklicht, beson-
ders nicht bei den Renten der sog. Übergangs-
generation. Die Renten, wie sie hier ausgerichtet
werden sollen, werden, für sich allein betrachtet,
d. h. für diejenigen Alten, die keine ändern Existenz-
mittel besitzen oder nicht im Familienverband
wohnen, ungenügend sein und als Existenzgrund-
lage nicht ausreichen. Die Behandlung der gegen-
wärtigen Greisengeneration wird zweifellos für das
Schicksal des Gesetzeswerkes entscheidend sein. Wir
halten daher, wie bereits Herr Schneider ausemander-

• gesetzt hat, dafür, dass die Übergangsrenten erhöht,
an die vorgeschlagenen Vollrenten angeglichen und
dass auch die Einkommensgrenzen, bis zu denen sie
ausgerichtet werden dürfen, heraufgesetzt werden
sollen. Es werden entsprechende Anträge unserseits'
gestellt werden.

Auch dann, wenn Sie die Minderheitsanträge
annehmen, werden, in Städten und Industriekan-
tonen zusätzliche Leistungen ' der Kantone 'und
Gemeinden notwendig werden, wenn man dem Ge-
danken der Existenzsicherung zum Durchbruch ver-
helfen will. Höhere Renten sind möglich, wenn Sie
dem ergänzenden Finanzierungsvorschlag auf Er-
fassung des Kapitaleinkommens zustimmen. Das
Bundesamt für Sozialversicherung hat Berech-

nungen- über den voraussichtlichen'Ertrag "ange-
stellt, der bei Erfassung des Kapitaleinkommens
herausschauen würde. Es hat etwa 28—39 Millionen
Franken errechnet, je nach der Ausgestaltung.! Ich
habe die Überzeugung, dass diese Berechnung zu
pessimistisch «ist und dass auf Grund der neueren
wirtschaftlichen Entwicklung die Zahlen zu niedrig
angesetzt sind. Ich wäre nicht erstaunt, wenn die
Praxis das Doppelte dieses Betrages ergäbe. Wenn
Sie das Kapitaleinkommen erfassen, haben Sie auf
Grund der Berechnungen des Bundesamtes für
Sozialversicherung ohne weiteres die Möglichkeit,
die Anträge auf Erhöhung der Übergangsrenten zu
finanzieren. Sie haben auch die Möglichkeit, die
Übergangszeit, d.h. die Mindestbeitragsdauer"von
20 Jahren zur Erlangung der Vollrenten zu ver-
mindern. Es wäre auch die Möglichkeit gegeben, die
maximalen Vollrenten schon bei niedrigeren Ein-
kommen als 7500 Fr. auszurichten.

Die Berechnungen des Bundesamtes für Sozial-
versicherifng, die den Prämienleistungen zugrunde
liegen, sind im allgemeinen sehr vorsichtig gehalten.
Das ist kein Vorwurf, sondern eine Anerkennung
für die Arbeit des Bundesamtes und des Volks-
wirtschaftsdepartementes. Es ist damit gleichzeitig
auch der Hinweis gegeben, dass ' darin ' gewisse
Reserven enthalten sind, und dass' darum eine
optimistischere Haltung in bèzug auf die Einnahmen-
und Ausgabenseite durchaus gerechtfertigt wäre.
Ich habe die Überzeugung, dass die' Finanzierungs-
quellen höhere Erträge abwerfen werden, und dass
auch geringere Beanspruchungen auf der Ausgaben-
seite möglich sind. Ich möchte nur ein Beispiel
heranziehen, nämlich die Lohnersatzordnung. •

Auf Grund der Einnahmen der Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung wird durchschnittlich mit 261
Millionen Franken Prämieneinnahmen gerechnet.
Wir dürfen auf Grund der neuesten Zahlen heute
schon annehmen — in dieser Richtung ging auch"
eine Bemerkung des Herrn Kommissionsreferenten
— dass im Jahre 1946 mit nahezu 350 Millionen
Franken gerechnet werden kann, also mit rund
90 Millionen Franken mehr, als die Botschaft des
Bundesrates annimmt. Sowie mit dieser Zahl, wird
es auch mit ändern Berechnungsgrundlagen sein,
dass nämlich sehr vorsichtig gerechnet wurde.

Bei Beurteilung der rechnerischen Grundlagen
ist es sicher gestattet, darauf hinzuweisen, dass das
Versicherungswerk wohl mit der ganzen Prätention
versicherungsmathematischer Präzision in Erschei-
nung tritt, dass aber viele Elemente auf unsichern
versicherungstechnischen Faktoren beruhen. • Die
Höhe der Prämiensummen, die Ergiebigkeit, der
vorgesehenen Steuern sind abhängig von der wirt-
schaftlichen Entwicklung der nächsten Jahre und
Jahrzehnte. Die Zahl der Prämienzahler und der
Rentenbezüger hängt ab von der Entwicklung im
Bevölkerungsaufbau. Prognosen in bezug auf diese
Elemente zu stellen, ist äusserst schwierig, und es
gibt sehr sachkundige, seriöse und verantwortungs-
bewusste Leute, die sich schon, ganz gehörig ver-
hauen haben. Wir haben darüber genügend Er-
fahrungen.

Jeaiach der pessimistischen oder optimistischen
Einstellung und Einschätzung der Entwicklung aller
dieser Momente kommt man dazu, höhere oder nied-
rigere Rentenleistungen annehmen zu dürfen. Man
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vergleiche doch die wirtschaftliche Entwicklung der
letzten zwanzig oder vierzig Jahre und denke daran,
dass wir heute ein Gesetzeswerk aufstellen, das eben-
falls für zwanzig und mehr Jahre Gültigkeit hat.
Wie haben sich doch in den letzten zwanzig oder
vierzig Jahren die Steuererträgnisse entwickelt ! Wie
sehen die Budgets aus von Bund, Kantonen und
Gemeinden! Welche Entwicklung hat das Volks-
einkommen gemacht! Ich glaube, wenn man das
betrachtet, ist ein Optimismus in bezug auf die
Gesamtentwicklung durchaus gerechtfertigt. Ich
bin überzeugt, dass wir mit steigenden Einnahmen
rechnen dürfen. Ich weiss, dieser Optimismus gilt
nicht nur in bezug auf die Einnahmen, sondern auch
auf die Ausgaben, d. h. den steigenden Einnahmen
des Staates werden auch steigende Ausgaben folgen.
Aber das eine gehört zum ändern.

Die Schaffung der Altersversicherung ist nicht
in erster Linie das Werk der Versicherungstechniker,
es ist eine politische Aufgabe. Dabei haben wir es
mit zwei Tatsachen und Erscheinungen^zu tun, die
in ihrer«politischen Tendenz einander zuwiderlaufen :
die Altersversicherung muss so gestaltet sein, dass
sie durch das Mass der Alterssicherung die An-
erkennung des Volkes findet. Anderseits müssen
aber auch die Kosten wirtschaftlich tragbar sein.
Besser gesagt, die Lastenverteilung muss derart
sein, dass auch sie die Zustimmung des Volkes findet.
Es gibt zweifellos einen Punkt, in dem diese beiden
Linien einander am nächsten kommen. Es muss die
ernste Aufgabe aller an der Verwirklichung der
Altersversicherung ernsthaft Interessierten sein,
diesen Punkt zu 'finden und als Werk der Ver-
ständigung die Altersversicherung zu realisieren.

Meier-Eglisau : Im Namen der Bauern-, Gewerbe-
und Bürgerfraktion kann ich die Erklärung ab-
geben, dass wir für Eintreten stimmen und es uns
in der Detailberatung zur Aufgabe machen werden,
positiv an der Ausarbeitung dieses bedeutungs-
vollen und notwendigen Sozialwerkes mitzuarbeiten.

Diese Erklärung muss ich mit einigen reali-
stischen, nüchternen Worten begleiten, denn wir
sind uns unsererseits wohl bewusst, dass es noch
grosser Anstrengungen bedarf, um die von uns ver-
tretenen Bevölkerungskreise von der Richtigkeit
der vorgeschlagenen Lösung und damit auch von
der Richtigkeit unserer Stellungnahme zu überzeu-
gen. Wir wissen auch, dass wir in einem provozierten
Referendumskampf grosse Aufklärungsarbeit leisten
müssen, um auch den ländlichen Stimmbürger für
die Ja-Parole zu gewinnen.

Man darf sich nicht täuschen, die Vorlage, die
wir hier beraten, wird weitherum kühler Aufnahme,
ja ablehnender Haltung begegnen, die ernst genom-
men .werden muss. Die Beweggründe dazu sind bis
zu einem gewissen Grade zum mindesten psycho-
logisch verständlich. Wenn ich diese kurz anhand
einiger weniger Punkte zu umschreiben versuche,
so geschieht dies nur, um das Verständnis für unsere
jeweilige Stellungnahme zu wecken.

Zunächst erwähne ich dabei eine eher instink-
tive Skepsis der Sozialpolitik gegenüber, eine
Skepsis, die wohl Gemeingut aller manuell selb-
ständig Erwerbenden sein dürfte. Mit ganz geringen
Ausnahmen erhoffen diese Kreise auch heute noch,
dass die Sicherung ihres menschlichen Existierens

viel mehr von einer .befriedigenden und fördernden
Produktions- und Marktpolitik herkommen soll,
die ihnen durch ihrer Hände Arbeit das direkt
verschafft, was hier in kollektiver Form die Sozial-
politik der staatlich organisierten Vorsorge indirekt
zuhalten muss.

Aber auch in einer weitern - Form knüpft, die
Frage des Eintre'tens Verbindungen zwischen unse-
rem Werke mit den Gefilden der Wirtschaft. Die
Vorlage, die wir hier beraten, verdient ohne jeden
Zweifel die Bezeichnung „grosszügig", und zwar
prämien- wie rentenseits. Sie ist kein Anlaufobjekt,
das sukzessive das Verständnis für noch grössere
Werke und noch grösseres Hinzutun auslösen
könnte. Sie ist vielmehr eine Hauptprobe, die einer-
seits grosse Aufklärungsarbeit, aber auch — irren
wir uns darüber nicht — eine gutgehende.Wirtschaft
voraussetzt. Es ist zum neuralgischen Punkt ge-
worden, dass man mit der Ablehnung der Varian-
ten II und III und der vollumfänglichen Veranke-
rung auf dem grossen I der Expertenkommission
die Wirtschaft direkt und indirekt zu grossen
Leistungen verpflichtet.

Die uns jetzt beschäftigende Alters- und Hinter-
lassenenversicherung kann nur von einer gut
leistungsfähigen Wirtschaft und von Wirtschafts-
gruppen getragen werden, die, wenn sie besonders
krisenempfindlich sind, auch den notwendigen
staatlichen Schutz gemessen.

Aus diesen Überlegungen haben .wir in .einer
Vernehmlassung unserer Partei ein gewisses Ab-
hängigkeitsverhältnis zwischen der Alters- und
Hinterlassenenversicherung und den Wirtschafts-
artikeln festgestellt, das weder die „Nation" in
Kritiklust, wie sie es getan hat, noch der „Nebel-
spalter" in belustigender Kritik praktisch abstreiten
und wegwischen können. Vorerst sehen wir ja nur
die erste Etappe der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung vor uhs, die aufbauen und auch teil-
weise aufhäufen muss, und dies kann nur aus
geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen heraus
geschehen. Leider können wir aber 'die bäuerlichen
Nachkriegsperspektiven, die man uns aus ver-
schiedenen Lagern und aus verschiedenen wirt-
schaftlichen Kraftzentren vorzeichnet, nicht mehr
in der wünschenswerten und nötigen Parallelität
zu den heutigen.Notwendigkeiten feststellen, eine
Tatsache, die kaum zu den, guten Sternen, die wir
über diesem Sozialwerk gerne sähen, gezählt werden
kann. ..

Und nun noch ein weiterer Gesichtspunkt. Die
bäuerliche Sozialpolitik kennt heute noch keine
gesamtschweizerische Konzeption, die allgemein*
anerkannt ist. Immerhin erkennen wir heute einen
Grundsatz als Gemeingut, nämlich den der sozial-
politischen Abwehr der aufs neue zur Tatsache
gewordenen Land- und Bauernstandsflucht. Wir
müssen es darum bedauern, dass sowohl in der
Kommission wie hier im Rate die Tendenz einer
zusätzlichen Begünstigung der^ Grosstädte im
Ralimen der Übergangsrenten festgestellt werden
muss. Die wirtschaftlich stärkeren Kantone und
Städte, die eigene zusätzliche Altersbeihilfen durch-
halten können, müssten, wenn ihnen ein solches
Bundesgeschenk zufallen würde, zu andauernden
gefährlichen Anziehungszentren werden, denen
keine ländlichen Widerstände mehr Meister werden
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können. Wir werden deshalb demgegenüber jener
Orientierung folgen, die des Bundes Stärke dort
einsetztj wo Kanton und Gemeinde einfach ge-
hemmt sind, Grösseres aus eigener Kraft zu schaf-
fen. Dabei sind wir uns auch der finanziellen Konse-
quenzen und Verbindungen zwischen dem Bedarf
und den Vollrenten und damit auch zur Finanzie-
rung bewusst. Das Zustandekommen dieser letz-
teren, einer soliden Finanzierung auf sicherer, ver-' D '

antwortbaren Basis wird uns in der Schlussabstim-
mung mit wegleitend sein in unserer Stellungnahme.
Wir werden also für Eintreten stimmen und uns
dabei aber bewusst sein, dass wir aus unseren Ver-
hältnissen diktierte Voraussetzungen vor uns haben,
die ernst genommen werden müssen.

M. Perrin-La Chaux-de-Fonds: II y a quelques
années un élan général poussait le peuple suisse à
l'assurance vieillesse. Je rappelle à ce sujet l'initia-
tive de certains cantons, celle de Neuchâtel en
particulier, mais au fur et à mesure que l'on se
rapprochait du but, on a vu surgir, hors du parle-
ment, il'est vrai, des attaques d'abord sournoises,
obliques puis plus ou moins directes1* les formules
envisagées ne sont et ne seront jamais bonnes aux
yeux de certains. Quoi qu'il en soit, constatons
que le climat politique qui était très favorable à
l'assurance vieillesse au début, tend maintenant à
se brouiller, à se gâter. Raison d'aller vite. Or,
précisément à cause d'un ensemble de circonstances
nous sommes aujourd'hui plus ou moins en pré-
sence d'une carte forcée car si nous voulons réaliser
rapidement le projet qui nous tient à cœur, force
nous est de faire Abstraction de certaines préférences
personnelles pour nous" rallier au principe tout au
moins du projet du Conseil fédéral, quitte à y
apporter quelques retouches de détail.

Et je le regrette tout spécialement à cause de
la proposition genevoise qui présente des aspects
extrêmement intéressants et certainement mérite
mieux qu'un rejet pur et simple plus ou moins
courtois. Et cependant les nécessités sont là. Les
conceptions à la base dur projet genevois sont à
certains points de vue si différentes de l'économie
du projet du Conseil fédéral que l'on ne peut pas1

songer à insérer par voie d'amendement l'ensemble
de ces propositions dans le texte (gouvernemental.
Si l'on voulait admettre le principe des propositions
genevoises, force serait de renvoyer le tout au Con-
seil fédéral pour bâtir une nouvelle construction
d'assurance, chose à laquelle, pour ma part, je ne
saurais me résoudre.

Je crois cependant que, sur un point tout au
moins, nous pouvons entrer dans les vues du projet
genevois et voici lequel :

II est entendu que l'assurance vieillesse est wne
œuvre de solidarité sociale qui ne dépend que pour
une part relativement faible de la notion stricte de
l'assurance. Le but est de fournir à tous les vieillards
une aide substantielle et cela surtout à ceux qui en
ont le plus besoin. Or, ce sont précisément ceux qui
paieront les plus faibles cotisations et qui, par consé-
quent, toucheront les plus petites rentes. Ceci du
reste est tout à fait conforme à l'orthodoxie actua-
rielle et, de ce point de vue, il n'y arien à objecter;
mais mon sentiment de l'équité sociale se trouve
froissé de constater que justement ceux qui ont le
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plus besoin d'un appui, ceux en faveur de qui la
solidarité doit jouer au maximum, se trouvent être
aussi ceux qui toucheront les plus faibles rentes.
Il me semble qu'il y a là quelque chose qui est
absolument contraire à la notion de vaste solidarité
sociale à laquelle le peuple suisse dans son ensemble,
est attaché. M. Schmid tout à l'heure disait que
c'était trop présumer de l'altruisme de beaucoup
dans le peuple suisse en général, de penser que l'on
pourrait admettre qu'en payant une cotisation
supérieure à un collègue, on aura cependant .la
même rente que lui... Je suis moins pessimiste que
notre collègue à cet égard, tout en ne méconnaissant
pas que, dans certains milieux où l'on parle volon-
tiers de solidarité, on n'admet celle-ci que lorsqu'elle
joue en sa propre faveur, solidarité à sens unique.
Néanmoins tentons l'expérience. Il sera extrême-
ment intéressant de voir les réactions qui pourront
se produire dans certains milieux.

Pour ma part, je conçois l'aide aux vieillards
comme un service public. Or, tous ont accès, à titre
égal, à un service public alors même que les frais
de ce service sont supportés très inégalement par
les contribuables assujettis à les couvrir au moyen
de multiples impôts et, à mon avis, un des grands
avantages de l'uniformité des rentes, c'est la simpli-
fication, comptable et administrative pour tous les
échelons qui auront à s'occuper de l'assurance
vieillesse.

Je me permets de formuler ici une suggestion
à l'adresse de la présidence. Lorsque nous aborde-
rons le chapitre III qui a trait aux rentes, je pense
qu'il .conviendrait de consulter préalablement le
Conseil avant d'entrer dans la discussion des
articles, en lui posant la question suivante: rentes
uniformes ou rentes différentielles ? Et si le principe
des rentes uniformes prévalait, on pourrait-alors
envisager divers montants qui ne seraient pas
nécessairement ceux que proposent les Genevois
et M. Guinand. On pourrait proposer plus, on
pourrait proposer moins. De toute façon, pour nous
prononcer en toute connaissance de cause, il serait
nécessaire de prier le Conseil fédéral de donner des
renseignements circonstanciés après étude, afin que
l'on puisse se rendre compte exactement de la
portée financière des modifications qui seraient
apportées. Quoi qu'il en soit, puisque l'on réduirait
de ce fait les rentes supérieures je pense qu'on
pourrait être assez large dans la fixation des rentes
inférieures et c'est là un but de politique sociale
auquel 'nous devons tous tendre.

Präsident: Wir werden von der Anregung Perrm
Notiz nehmen; wir können aber nur über Anträge
abstimmen, die eingereicht worden sind.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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#ST# Vormittagssitzung vom 21. August 1946.
Séance du 21 août 1946, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Grimm.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

For t se tzung . — Suite.
Siehe Seite 419 hiervor. — Voir page 419 ci-devant.

Münz: Der Fahrplan für die Absolvierung der
verschiedenen gesetzgeberischen Stadien der'Alters-
versicherung liegt fest, und zwar sind die Fristen
ausserordentlich kurz bemessen. Die Lage ist unter
diesen Umständen für alle jene nicht beneidenswert,
die an den Grundlagen des ganzen Baues zu rütteln
sich verpflichtet fühlen und damit gewissermassen
den Fahrplan gefährden. Es ist wohl unvermeidlich,
dass die Opponenten den ungeduldigen Befürwortern
hier recht mühsam werden. Ich glaube, dass sich
deshalb ein1 Wort des Dankes geziemt namentlich
an die Adresse des Kommissionspräsidenten, Kol-
lege Brätschi, der zwar während allen Kommissions-
sitzungen seine Linie treu und streng bewahrte, aber
immerhin jederzeit gelten liess, dass es eine andere
Art, die Dinge zu sehen, wohl geben kann.

Schon Herr Bundesrat Dr. Stampfli hat in Pon-
tresina darauf hingewiesen, ,dass es nicht ungefähr-
lich sei, die Vorlage öffentlich zu attackieren. Im
Interesse der Sache riet V aber doch zur Offen-
herzigkeit; er wolle keine Kopfnickergesellschaft.
Ein tour d'horizon in der schweizerischen Presse
wird Herrn Bundesrat Stampfli übrigens zum Ein-
druck kommen lassen, dass die Geister, die er rief,
wicklich gekommen sind und kaum mehr loszu-
werden sein werden. Immerhin sollte man darin
einig gehen, dass mit den Kritikern nicht allzu un-
billig umzugehen wäre. Ein Kritiker der Alters-
versicherung ist ja ein eigentlicher Munitions-
lieferant für die politische Konkurrenz.,Setzen sich
denn die Opponenten nicht dem Risiko aus, als
Gegner der Altersversicherung schlechthin abge-
stempelt und als solche politisch umgebracht zu
werden, obwohl sie, was wenigstens die Minderheit
der Kommission betrifft, lediglich eine vollwertige
Versicherung wollen an Stelle einer völlig unge-
nügenden ? ,

Die Einstellung der unabhängigen Fraktion ent-
springt der ernsten Sorge, eine Altersversicherung,
wie «sie geplant ist, könnte keine Gnade vor dem
Volke"finden. Da sagen wir uns : Was bedeutet denn
den Einhaltung jenes Fahrplanes, wenn es zur Ab-
lehnung durch den Souverän käme ? Was bedeutete
eine Verzögerung der parlamentarischen Behand-
lung um' einige Monate oder um ein Jahr gegenüber
der Gefahr, dass nach der Ablehnung durch das '
Volk die Hoffnungen den Unbemittelten auf ein ge-

sichertes% Alter für. Jahre oder, wie Herr Bratschi
mehrfach erklärt hat, auf Jahrzehnte zunichte ge-
macht wären ? .

Wir müssen bei dieser Gelegenheit feststellen,
dass die Volksvertreter heute erstmals Gelegenheit
haben, offiziell zu einer offiziellen Vorlage Stellung
zu nehmen. Wir haben uns in der Demokratie damit
abzufinden, dass die Meinungen über diesen Be-
ratungs.gegenstand ausserordentlich gegensätzliche
sind. Das ist nicht verwunderlich; weder in der
Schweiz, noch im Ausland haben sich bisher allge-
mein anerkannte Auffassungen darüber durchsetzen
können, wie eine obligatorische und wirksame
staatliche Altersversicherung beschaffen'sein soll.
Heute stehen wir bei der bundesrätlichen Vorlage
indessen einer ganz bestimmten Altersversicherungs-
konzeption gegenüber. In den Hauptfragen haben
die Versicherungsexperten und der Bundesrat, der
sich ihren Vorschlägen im grossen und ganzen an-
geschlossen hat, den Entscheid bereits endgültig
festgelegt. Wir müssen feststellen — ein stolzes und
bewunderungswürdiges Gebäude ist vor uns auf-
gerichtet worden. Wenn wir nun aber kämen und
ein wesentliches Teilstück herausbrechen, müsste
das Ganze ins Wanken kommen. Das ist in der
Kommission unzählige Male vom Bundesrat und

'von Herrn Bratschi gesagt worden, und mit diesem
Mémento gelang es denn 'auch ohne weiteres, alle
wirklich einschneidenden Abänderungsanträge zu
Fall zu bringen. Das wird wahrscheinlich auch hier
so gehen. Nun werden es uns aber die Väter dieser
Vorlage nicht verdenken, wenn wir feststellen, dass
die ihr zugrunde liegenden Auffassungen nur von
relativer Gültigkeit sind und dass es eine andere
Art, diese Dinge zu sehen,'durchaus geben kann.
Ich muss aufs wärmste*unterstützen, was darüber
gestern hier mein „Leidensgenosse" Guiriand gesagt
hat. \i

Dem Bundeshauskorrespondenten der „Basler
Nachrichten" kann ich voll und ganz zustimmen,
wenn er die frühzeitige Festlegung hinsichtlich des
grundlegenden Aufbaues der Vorlage bedauert.
„Weder das Parlament", schreibt er, „noch- der
Stimmbürger ̂ haben zu "diesem etwas zu sagen ge-
habt." Er meint, dass dieses Einzäunen des Weges
sich bestimmt rächen werde. Anders geartete Vor-
schläge seien so ja schon in diesem Anfangsstadium
der parlamentarischen Beratung nicht mehr an-
nehmbar. Sie passten nicht in das festgelegte Ge-
häuse, auch wenn sie im übrigen noch so vernünftig
seien. Es war bestimmt auch ein verhängnisvoller
Fehler der bundesrätlichen Expertenkommission,
den Behörden nur eine Art staatlicher Alters-
versicherung vorzuschlagen und dazu noch eine
stark vom privaten Versicherungswesen inspirierte.
Man sprach wohl von drei Varianten. Aber es waren
ja nur drei Abarten eines in seinen Grundlagen
gleichen Planes. Warum hat man dem Bundesrat
und dem Parlament nicht ein auf dem reinen
Umlageverfahren beruhendes Projekt mit zur Aus-
wahl präsentiert ? Die Expertenvorschläge hätten
jedenfalls noch gewisse Wahlmöglichkeiten im
Grundsätzlichen offen lassen müssen. Herr Bundes-
rat Stampfli verlangte seinerzeit in einem Briefe
ausdrücklich Bericht'über die „bestehenden Mög-
lichkeiten". Warum hat man eine dieser Möglich-
keiten in einer geradezu apodiktischen Art so quasi
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als einzigen vernünftigen und realisierbaren Ver-
sicherungstyp ausgegeben ?

Es hätte sich wohl gelohnt, im Parlament vor
der endgültigen Ausarbeitung der Vorlage einmal
eine Aussprache über die Zielsetzung des grossen
Sozialwerkes durchzuführen. Damit wäre denn den
Experten der Weg schon bedeutend klarer vor-
gezeichnet gewesen. ' Unseres Erachtens soll die
Altersversicherung eine Korrektur in der Volks:
einkqmmensverteilung bringen. Die arbeitende Ge-
neration soll der ausruhenden so viel von ihrem Ein-
kommen überlassen, dass den Alten und Hinter-
lassenen auf alle Fälle ein knappes Existenzmini-
mum gesichert ist. Dieses Ziel erfordert ein ganz'
gehöriges Solidaritätsopfer. Nur bei sehr bedeuten-
den Leistungen der Bemittelten kann ausreichend
für die Unbemittelten gesorgt werden. Wir finden
daher, dass es auch kein ängstliches Abwägen beim
einzelnen Schweizer geben soll, ob das Zahlen von
.Prämien sich immer im Einklang mit den zu er-
wartenden spätern Renten befinde.

Mit diesen Vorstellungen von der Sache ist aller-
dings das private Versicherungsprinzip von der
Kapitalansammlung jedes Einzelnen zugunsten
seiner eigenen spätern Rente unvereinbar. Unseres
Erachtens sollen die jeweils Jungen für die jeweils
Alten zahlen, und zwar hauptsächlich die Bemittel-
ten für die Unbemittelten. Lehnt man dieses Prinzip
grossherzigen Ausgleichs zwischen Reich und Arm
ab, will man doch so etwas wie bei der privaten
Versicherung, dann ist nicht einzusehen, wieso der
Staat unserm leistungsfähigen privaten Versiche-
rungswesen eine so einschneidende Konkurrenz
machen soll. Aus dem Durcheinander zwischen den
Prinzipien reiner Solidaritätsversicherung und reiner
Privatversicherung ergeben sich denn auch die
grössten Blössen unserer Vorlage.

Die geplante Altersversicherung —'und damit
komme ich .zum ersten Punkt — tritt leider allzu
lange nicht in volle Wirksamkeit. Von den ein-
gehenden Mitteln soll anfänglich nicht einmal die-
Hälfte zu Versicherungsleistungen herangezogen
werden. Es geht volle 20 Jahre, bis Einnahmen und
Ausgaben einigermassen ins Gleichgewicht kommen.
Die gewaltigen Einnahmenüberschüsse dienen zur
Bildung eines Ausgleichsfonds, der 1968 etwa
3 Milliarden Franken erreichen soll. Auf Grundlage
des heutigen Arbeitseinkommens des Volkes und
bei gleichen Renten würde der Fonds sogar 4 oder
5 Milliarden Franken erreichen. Diese Kapital-
anhäufung geht auf Kosten der Bedarfs- und Teil-

• rentner. In 25 Jahren, d. h. 1973, ist noch nicht
einmal die Hälfte der alten Leute im Genuss der
vorgesehenen Vollrenten. Selbst in 40 Jahren gibt
es in der Schweiz immer noch Greise, die sich im
Teilrentenstadium befinden.

Eine solche Lösung kann uns nicht befriedigen.
Wir halten das sofortige oder in absehbarer Zeit
erfolgende Inkrafttreten des Vollrentensystems für
Unerlässlich. Das Kapitalaufstapeln mit allen Ri-
siken der Geldentwertung und ändern Ungewiss-
heiten der Zukunft auf Kosten der Alten der

^nächsten Jahrzehnte ist unseres Erachtens nicht,zu
verantworten. Was man von den Löhnen und Ge-
hältern "der kommenden Jahre abzieht, würde zu-
nächst für völlig versicherungsfremde Zwecke ver-
wendet. Legte man dieses Geld in Sachwerten an

oder verwendete man es im grossen zur Erstellung
vorbildlicher Landsiedlungen für alte Leute, könn-
ten wir uns allenfalls mit diesen Ideen befreunden.
Das Kapital würde in diesem Fall direkt in den
Dienst des Alters gestellt und nicht zur fragwürdigen .
Zinsmühle gemacht. Eine hohe Persönlichkeit im
Bundeshaus hat sich gesprächsweise sehr zugunsten
von Siedlungen für alte Leute ausgesjjrochen. Leider
ist aber ein derartiger Plan in keinem offiziellen
Dokument auch nur andeutungsweise enthalten.
Vielmehr.betrachten es die bundesrätlichen Finanz-
experten als selbstverständlich, dass die vom Volke
für Versicherungszwecke aufgebrachten Milliarden
dazu dienen werden, den künftigen Kreditbedarf des
Bundes zu einem bedeutenden Teil zu decken.

Ein freisinniger welscher N.ationalrat hat in der>
Kommission die geplante Altersversicherung mit .
ihren kärglichen Renten als eine «assurance misé-
rable» bezeichnet.. Da soll,.man sich aber keinen
Illusionen hingeben: in der Rentenbemessung liegt
natürlich das eigentliche Herzstück der Vorlage, und
zwar nicht in den Renten, die in 30 oder 40 Jahren,
sondern in jenen, die in den nächsten 5, 10 oder
15 Jahren ausgerichtet werden. Will man die ge-
samte alte Generation von der Armenpflege'und
damit von der Gnade befreien, oder denkt man sich
die Renten lediglich als einen willkommenen Zu- '

.stupf zu anderweitigen Mitteln? Offenbar ist das
letztere der Fall, denn die minimale Altersrente der
Vorlage von 450 bzw. 720 Fr. für Ehepaare ist
nirgends mehr existenzsichernd, auch dann nicht,
wenn die alten Leute in einem sehr-billigen Alters-
heim wohnen oder bei ihren Kindern sein-können.
Bei einer obligatorischen Altersversicherung haben-
indessen die Minimalrenten die grösste Bedeutung.
Sie sind jenen zugedacht, die die Versicherung am ,
nötigsten haben. Für jene, die im Leben ein grosses
Einkommen gehabt haben und für sich reichlich vor- '
sorgen konnten, ist die staatliche Altersversicherung
wohl nicht gedacht. Die Leute, die immer arm ge-
wesen sind, die nicht haben Ersparnisse machen
können, würden auf Grund dieser Vorlage leider in

"weitem .Umfang nach wie vor der Fürsorge der
Öffentlichkeit anheimfallen. Wäre es aber nicht eine
Hauptaufgabe unseres Sozialwerkes, das Alter''
grundsätzlich vom Bittgang zu befreien ? In
Schweden beträgt ab 1948 die' einfache Alters-
pension, abgesehen von den dort vorgesehenen Orts-
zuschläge^, mindestens 1000 Kronen. Ich frage
mich, ob die reiche Schweiz den alten Leuten nicht
etwas Ebenbürtiges bieten könnte.

Die Rentenbemessung in der bundesrätlichen
Vorlage steht in engstem Zusammenhang mit den
Zukunftserwartungen. Auch dazu wäre noch einiges
zu sagen. Man ist mit den Berechnungen bis in ferne
Jahrzehnte vorgedrungen. Man hat unserer Kom-
mission kunstvoll aufgemachte Graphiken vorgelegt
über den mutmasslichen Verlauf der Dinge bis ins
Jahr 2008! Es ist nicht ganz überflüssig, sich diese
Grundlagen, auf denen ein grosser stolzer Bau er-
richtet wurde, denn doch noch etwas näher-anzu-
sehen.

"Die Hauptquelle der Finanzierung liegt be-
kanntlich in der 4 %igen Belastung des-nationalen
Arbeitseinkommens. Man budgetiert diese ' Ein-
nahmen mit 261 Millionen Franken, Ich lege ein
gewisses Gewicht auf die Genauigkeit! 261 Millionen
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Franken —• diese Summe ist in den Graphiken bis
zum. Ende dieses Jahrhunderts aufgeführt. Man
rundet nicht einmal auf die nächsten 5 oder 10 Mil-
lionen Franken. Schon heute, längst vor Inkraft-
treten des Gesetzesentwurfes, ist aber die Wirklich-
keit dieser Annahme weit davongelaufen. Es ist
schon von Herrn Kollege Bratschi darauf hinge-
wiesen worden, dass auf Grundlage des Arbeits-
einkommens von 1946 bereits fast 100 Millionen
Franken mehr herausschauen werden. Es ist dann
und wann zu lesen und zu hören, man könne nicht
immer mit diesem Arbeitseinkommen rechnen. Aber
ich glaube, dass man mit der Deflation und mit dem
Lohnabbau in den dreissigcr Jahren so vernichtende
Erfahrungen gemacht hat, dass ein wirklich ent-
scheidender Abbau des Arbeitseinkommens nicht zu
befürchten ist. Auch haben wir hier ja Wirtschafts-
artikel angenommen, in denen die staatliche Ver-
pflichtung statuiert ist, eine grössere Arbeitslosig-
keit unter keinen Umständen mehr zuzulassen. Ich
glaube also niemals, dass wir wieder einmal auf
diese 261 Millionen Franken zurückfallen werden.

Eine andere wichtige Einnahme bilden die Zinsen
aus dem Ausgleichsfonds. Der Ausgleichsfonds soll
in einem bestimmten Zeitpunkt gegen 100 Millionen
Franken aufbringen. Man rechnet dabei mit einem
3 %igen Ertrag. Auch das ist vollkommen ungewiss.
Am Ende des ersten-Weltkrieges hat der Bund Geld
zu 5% % aufgenommen, in Amerika hat man 7 und
8 % bezahlt; jetzt, wo der Kreditbedarf unendlich
viel-grösser gewesen ist, hat der Bund nur 3 oder
3% % für das Geld zahlen müssen. Und in 10 oder
20 Jahren ? Was wissen wir von den Zinssätzen, die
dann bestehen ? Vielleicht beträgt der landesübliche
Satz dann 2 oder l %. Oder hat vielleicht dann die
ganze Zinswirtschaft ohnehin bereits völlig abge-
wirtschaftet ?

Auch über die Absterbeordnung und Geburten-
häufigkeit lässt sich für fernere Zeiten nichts Ge-
naueres aussagen. Der Bundesrat und die Experten
rechnen mit einer Verdoppelung der Greisenzahl in
den siebziger oder achtziger Jahren. Es wird später
sicher mehr Greise geben. Aber seit- einer Reihe von
Jahren schwillt auch die Geburtenziffer an. Wir
haben heute pro Jahr wieder etwa 90 000 Geburten.
In der kritischen Zeit, an die man heute denkt, ste-
hen dann diese Leute bereits irti Erwerbsalter und
werden ein willkommenes Gegengewicht gegenüber'
der breiter gewordenen* Greisenschicht bilden.

Der unsicherste Faktor in all diesen Berech-
nungen ist aber zweifellos der Geldwert. Zu unserem
Erstaunen haben wir im ganzen Entwurf keinerlei
Sicherung gegen die Geldentwertung vorgefunden.
Die Erfahrung, dass selbst in unserem kriegs-
verschonten und goldgesegneten Land in den letzten
30—40 Jahren der Franken kaufkraftmässig wirk-
lich ein Fränklein geworden ist, d. h. dass aus diesem
Franken kaufkraftmässig 40 oder 45 Rp. geworden
sind, hätte man zunutze ziehen sollen- Ich frage
mich, ob die heutige Preis- und Konjunktursituation
uns nicht zwingend davon abhalten müsste, ein
System starrer Geldwerte über "ganze Jahrzehnte
hin vorzusehen. Und wenn man schon in ferne Jahr-
zehnte vorstösst mit dieser ganzen Kette frag-
würdiger Prognosen, dann hätte man unbedingt
einen ändern Faktor mit ins Kalkül ziehen sollen,
über den denn doch mit einem weit grösseren Mass

von Sicherheit Aussagen gemacht werden können:
die Entwicklung der Technik, die fortgesetzte
Steigerung der Produktivität der Wirtschaft. Seit
100 Jahren nimmt das Volkseinkommen ständig zu.
Wenn man schon mit jenen so Ungewissen Daten
rechnet, so sollte man wirklich auch berücksichtigen,
dass in den nächsten Jahrzehnten höchst wahr-
scheinlich, nicht zuletzt unter dem Einfluss einer
besseren Konjunkturlenkung, mit einer viel er-
giebigeren Wirtschaft gerechnet werden kann.

Alle diese Erwägungen führen uns zur Befür-
wortung des reinen Umlageverfahrens. Dieses ist für
eine obligatorische Altersversicherung das natür-
lichste System. Es ist gewissermassen durch die
Natur der Dinge gegeben. Die Altersversicherung
wird ja in jedem Falle gespiesen durch das Volks-
einkommen. Wir haben heute ein Volkseinkommen,
wir werden es auch in 10, auch in 20 Jahren haben.
Das reine Umlageverfahren erfordert, wie auch die
bundesrätlichen Experten gesagt haben, kein „Rech-,
neu auf'ewig". Abgesehen von einem Schwankungs-
fonds, wie er ja in den Lohnausgleichsmitteln und
dann in den bereits geäufneten y\ltersversicherungs-
reserven besteht, sollen die Einnahmen Jahr für
Jahr dem Alter Zugeführt werden. Es wäre die reinste
Illusionspolitik, annehmen zu wollen, dass die wirt-
schaftlichen Verhältnisse nicht ohnehin eine An-
passung der Renten und Beitragssätze an neue Ver-
hältnisse erzwingen würden. ,

Ein weiterer Punkt bezieht sich auf die Ver-
waltung. Wir sind uns wohl bewusst, dass jede zu-
sätzliche Sozialpolitik ihren zusätzlichen Apparat
braucht. Kein wahrer Freund der Altersversicherung
wird sich davon abschrecken lassen, für diese einzu-
treten, weil es mehr Funktionäre braucht. Was man
fordern kann, ist lediglich das, dass eine möglichst
rationelle kräftesparende Ordnung vorgesehen wird..
Leider hat uns die Prüfung dieser Frage zur Über-
zeugung gebracht, dass die geplante Versicherung
unweigerlich zu einem Übermass administrativer
•Komplikationen führen müsste. Ich muss aus zeit-
lichen Gründen darauf verzichten, näher auf den
kostenfressenden Arbeitsaufwand ausserhalb' der
eigentlichen Ausgleichskassen einzugehen, auf den
riesigen Arbeitsaufwand bei den Arbeitgebern für
Prämienbezug, Rentenauszahlung und die kompli-
zierten Abrechnungen mit den Kassen, auf die
Kosten der zentralen Ausgleichskasse, auf die ausser-
ordentlichen Umtriebe bei den privaten Kassen, die
sich zur „Rückversicherung" entschliessen, auf die
Aufwendungen für die Bundesaufsicht, die gericht-
lichen Organe usw. Im Mittelpunkt der ganzen Frage
steht vielmehr etwas anderes, nämlich die Führung
der vielen Millionen Beitragskonten. Während 45 bis
50 Jahren müssen von allen Versicherten die Bei-
träge, die sie an die Kassen bezahlt haben, zu-
sammengetragen, addiert und schliesslich die l—5
schlechtesten Jahre aussortiert werden. Hundert-
tausende von Versicherten wechseln in ihrem Leben
unzählige Male ihren Arbeitgeber, ihren Wohnort,
ihren Beruf, und sind schliesslich im Laufe des
Lebens den verschiedensten Ausgleichskassen an-
geschlossen gewesen. Für viele Versicherte müssen
Dutzende von Beitragskonten eröffnet und geführt '
werden. Jährlich werden 40—60 Millionen einzelne
Beitragseintragungen vollzogen werden müssen.
Was geschieht am Ende ? In ferner Zeit, wenn die



21. August 1946 — 453 Alters- und Hinterlassenenversicherung

Geldwertänderungen ohnehin schon alles auf den
Kopf gestellt haben, dienen die auf Grund Hunderter
oder Tausender von einzelnen Buchungen ermit-
telten durchschnittlichen Beitragsleistungen dazu, t
auszurechnen, ob für den Betreffenden die Rente
für einige Jahre etwas höher oder niedriger an-
gesetzt werden soll. Das ist unseres Erachtens ein
völlig untragbares System. .Auch wenn man sich
heute dafür entschliesst, ist zu erwarten, dass kom-
mende Generationen für die Ökonomie der Kräfte
grösseres Verständnis aufbringen als wir und dieser
ganzen Komödie ein vorzeitiges Ende bereiten.
Stellen Sie sich vor,/wir hätten die Versicherung
schon vor 45 Jähren anlaufen lassen. Dann hätte
man doch die Franken, die z. B. vor 1914 bezahlt
worden sind, nicht auf eine Linie mit den später
stark entwerteten stellen können. Hätte man nicht
in ungeheurer Arbeit mit einem Index die Franken
auf gleiche Kaufkraft umrechnen müssen ?

Diesem fürchterlichen Leerlauf gegenüber be-
deutete die Einheitsrente, wie sie fast im gesamten
Ausland üblich ist, eine einschneidende Verein-
fachung. Das ganze System ausgetüftelter Berück-
sichtigung verschiedener Versicherungsdauer und
durchschnittlicher Beitragsleistung fiele dahin. Die
Rechtslage wäre bei der Einheitsrente für alle Greise,
Witwen und Waisen ohne langwierige Erhebungen
und Nachforschungen ohne weiteres zu bestimmen.
Gewöhnlich würde es genügen, vom Versicherten
das Alter, den Zivilstand und den Wohnort zu
kennen. Zwischen Rente und Beitragsleistung sollte
keine Äquivalenz bestehen. Das neue Sozialwerk
sollte nicht die Summe zahlloser Einzelversiche-
rungen, sondern eine grossartige Kollektivinstitution
sein. Ihr gegenüber.sollte allen Staatsbürgern ein
gleiches Recht zustehen, wie gegenüber den ändern
Institutionen des modernen Sozialstaates ein gleiches
Anrecht besteht, ohne Rücksicht auf die Steuer^
leistungen und die Einkommensverhältnisse.

Ich komme damit zum Schluss. Die Opposition
gegen die bundesrätliche Altersversicherungsvorlage
nimmt mehr und mehr ein beängstigendes Ausmass
an. Die Frage drängt sich auf, ob wir mit einem so
umstrittenen Projekt überhaupt vor das Volk gehen
dürfen. Uns scheint es nicht mehr das Wichtigste,
unbedingt vor der Jahrhundertfeier unseres Bundes-
staates die Altersversicherung unter Dach und Fach
zu bringen und so eventuell aus lauter Terminangst
den zustimmenden Volksentscheid zu verscherzen.
Die „Neue Zürcher Zeitung" schreibt, dass die
„gegenwärtige Konjunktur der allgemeinen Stim-
mung" zu „grosser Besorgnis" Anlass gebe. Die frei-
sinnige „Appenzeller Zeitung" meint, dass sich kurz
,vor unserer Extra-Session die Situation „ziemlich
hoffnungslos" präsentiere. Von der äussersten
Linken bis zur äussersten Rechten marschierten
Gruppen getrennt gegen die Vorlage, um vereint zu
schlagen. Die „Appenzeller Zeitung" kommt mit
einigem Recht zum Schlüsse, es habe keinen Sinn,
„eine Ordnung durchzustieren, die in einer, Ab-
stimmung nur wenig Erfolgsaussichten besitze."
Der Arbeitsausschuß des Eidgenössischen Komitees
für die Altersversicherung, das sich bekanntlich aus
ergebenen Freunden des Sozialwerkes zusammen-
setzt, erklärt sich mehrheitlich auch unbefriedigt.
Die «Gazette de Lausanne» und andere west-
schweizerische Zeitungen schildern die Lage in der

Westschweiz wenn möglich noch düsterer. In den
parlamentarischen Kreisen, ineint die «Gazette de
Lausanne », klatsche man wohl offiziell diesem Sozial-
versicherungswerk — mit schlechtem Gewissen —-
Beifall. Im Grunde missbillige man es. Die Volks-
vertreter seien sich wohl bewusst, dass die Vorlage
beim Souverän keine Gnade finden werde.

Man mag nun seine Prognose stellen _wie man
will. Man -wird um die Feststellung nicht herum-
kommen, dass die Situation kritisch ist. Das möchte
ich gegenüber meinem verehrten Kollegen Schmid
sagen: Ich glaube, dass man der Altersversicherungs-
vorlage mit einem übertriebenen Optimismus keines-
wegs nützt. Darf derjenige, der zu schweigen ver-
steht, ohne weiteres als ein Freund der Alters-
versicherung gelten ? Gefährdet, wer offen und ehr-
lich seine Bedenken kundtut, diese wirklich ? Ich
glaube, dass nur eine offenherzige Aussprache und
eine elementare Revision des Werkes ihm wirklich
zum Erfolg verhelfen können. Wir sollten vor allem
eine Vorlage als Variante vor uns haben, die auf
dem reinen Umlageverfahren beruht, die Übergangs-
zeit mit Bedarfs- und Teilrenten völlig fallen lässt
oder nur auf wenige Jahre beschränkt und die mini-
male einfache Altersrente ( nicht unter 1000 Fr.
ansetzt. Eine kleine Minderheit Ihrer Kommission
hat in der Voraussicht, dass ein Rückweisungsantrag
vermutlich vom Rate abgelehnt wird, in Wengen
entsprechende Abänderungsanträge eingebracht.

Ich hoffe, dass diese Kritik nicht eine falsche
oder gar demagogische Auslegung erfährt. Wir sind
seit- jeher energisch und überzeugt für eine Alters-
versicherung eingetreten. Wir werden es auch jetzt
tun. Aber wir fühlen uns verpflichtet, für eine voll-
wertige-an Stelle einer ganz ungenügenden Vorlage
zu kämpfen. Das Schweizervolk kann sich eine
solche leisten und ist sie den Mitbürgern auf der
Schattenseite schuldig.

Ruoss: Wir beginnen heute mit der Beratung
einer in jeder Hinsicht bedeutungsvollen^Vorlage.
Sowohl vom finanziellen, wirtschaftlichen, als auch
vom sozialpolitischen Standpunkt aus kennt sie
ihresgleichen in der Geschichte der Eidgenossen-
schaft nicht. Es handelt sich um den zweiten Vor-
stoss zugunsten einer Verwirklichung des Artikels
34quater der Bundesverfassung betreffend die
Alters- und Hinterlassenenversicherung. In dieser
Eintretensdebatte kann es sich nicht darum handeln,
auf Einzelheiten einzutreten. Hingegen sollen die
hauptsächlichsten Richtlinien, auf denen das Pro-
jekt des Bundesrates aufgebaut ist, einer Betrach-
tung unterzogen werden. In dieser Beziehung
möchte ich ganz allgemein feststellen, dass wohl zur
Zeit eine Vorlage auf anderer Grundlage kaum Aus-
sicht auf Erfolg haben würde. So glaube ich niemals,
dass ein blosses Rahmengesetz durchzudringen ver-
möchte. Ein Rahmengesetz kann sozial einfach nicht
befriedigen. Wenn der Bund die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung ordnet, so muss er selbst etwas
Ganzes schaffen und darf 'sich nicht damit be-
gnügen, den Kantonen und Berufsverbänden Richt-
linien zu geben. Ich halte auch dafür, dass das
allgemeine Volksobligatorium das Richtige trifft.
Es wäre in unseren politischen Verhältnissen nicht
tragbar, eine Altersversicherung nur für einzelne
Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Das geht., schon
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deswegen nicht, weil ja die Alters- und Hinter-
bliebenenversicherung grosse öffentliche Mittel er-
fordert. Diese müssen allen zugute kommen und
nicht nur einem beschränkten Kreis. Es ist wohl
auch das einzig Richtige, wenn der Bundesrat bei
seinem System weitgehend auf dem Lohn- und
Verdienstersatz aufbaut.

Es muss doch daran erinnert werden, dass eine
Volksinitiative besteht, die die Umwandlung der
Lohn-,und Verdienstausfallkassen fördert. Hätte der
Bundesrat die Richtlinien der Volksinitiative über-
gangen, so kann man sicher sein, dass ein solches
System nicht zu befriedigen vermöchte. Endlich ist
noch hervorzuheben, dass der Bundesrat gut daran
getan hat, etwas Ganzes, Umfassendes vorzu-
schlagen, das wirklich das soziale Problem der
Alters- und Hinterlassenenversicherung zu lösen
vermag. Ich bin fest überzeugt davon, dass wenn der
Bundesrat eine schwächere Lösung vorgeschlagen
hätte, diese niemals Aussicht' hätte, angenommen
zu werden. Wenn man im Gebiete der Alters- und
Hinterlassenenversicherung etwas tun will, dann
soll es etwas Ganzes sein, das sich wirklich sehen
lassen darf. Es steht eine Lösung vor uns, die, vom
sozialpolitischen Standpunkt aus, als ein ganz ge-
waltiger Fortschritt zu werten ist. Auch wenn man
einen Blick ins Ausland tut, ist unverkennbar, dass
unser Land mit der neuen Alters- und Hinter-
lassenenversicherung mit an der Spitze aller fort-
schrittlichen Staaten marschieren wird.

Nun ist freilich nicht zu verkennen, dass eine
wirklich wertvolle Versicherung erhebliche Mittel
erfordert. Die Beiträge der Beteiligten dürfen nicht
unterschätzt werden. Schon die jetzigen Beiträge der
Arbeigeber müssen als eine spürbare Belastung für
dieselben bezeichnet werden. .Der Sprechende kann
es daher nicht verstehen, wie es Leute geben kann,
die der Ansicht sind, man könne die Leistungen der
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber beliebig auf je
4—5 % erhöhen. Dadurch würde der Vorlage be-
stimmt das Grab geschaufelt. Die vorgesehenen Bei-
träge sind unbedingt nötig für die Finanzierung
einer wirklich wertvollen Lösung. Das Beitrags-
system entspricht meines Erachtens den gestellten
Anforderungen. Es muss gerecht sein und auf die
Einkommensverhältnisse abstellen. Das ist bei dem
vorgesehenen System der Fall. Durch das Fallen-
lassen der oberen Einkommensgrenze für die Be-
zahlung der Beiträge ist das Solidaritätsprinzip noch
erheblich verstärkt worden. Sicher ist das eine, dass
ein Einheitsbeitrag, wie dies bei der Vorlage von
1931 der Fall war, nicht zu befriedigen vermag.

Von besonderer Bedeutung ist'im Rahmen einer
Alters- und Hinterlassenenversicherung die Gestal-
tung des Rentensystems. Der Bundesrat hat ein auf
das differenzierte Beitragssystem aufgebautes Ren-
tensystem gewählt. Ich halte dafür, dass dies richtig
ist. Wenn man von den Versicherten so verschie-
dene Beiträge verlangt, kann man nicht Einheits-
renten ausrichten; dies ginge absolut nicht und
würde auch .von niemanden verstanden. Das vor-
gesehene Rentensystem ist auf der ändern Seite
äusserst sozial. Die Staatsbeiträge kommen nur den
untern Bevölkerungsschichten zugut, währenddem
die oberen keine Staatsbeiträge mehr bekommen
oder noch Sozialbeiträge bezahlen müssen. Dies ist

der Zweck und Sinn einer Sozialversicherung im
Gegensatz zur Privatversicherung.

Von Wichtigkeit ist natürlich die Minimalrente.
Sie/entspricht dem kleinsten Beitrag. Die kleinsten
Beitragszahler sind mit Recht die stärksten Nutz-
niesser der Staatsbeiträge. Im übrigen habe ich die
Überzeugung, dass das vorgesehene System sozial
wirklich wertvolle Renten zu vermitteln vermag:

Es sei an dieser Stelle noch ein Wort gesagt über
die Übergangsrenten. Die Behandlung der Über-
gangsgeneration ist von grosser politischer Bedeu-
tung. Die Übergangsrenten sind an Vermögens- und
Einkommensgrenzen geknüpft. Es ist unbedingt
notwendig, dass gerade der kleine Sparer bei der
Übergangsrente nicht durch eine allzu harte An-
.rechnung von Vermögensteilen benachteiligt wird.
Zu begrüssen ist besonders die Annäherung zwischen
Stadt und Land, die von der Kommission noch vor-
genommen wurde. Ich muss zwar offen gestehen,
dass ich es persönlich begrüssen würde, wenn die
Ansätze für die ländlichen und.halbstädtischen Ver-
hältnisse noch etwas erhöht werden könnten. Die
Differenz sollte nicht allzu gross sein, weil sonst die
Gefahr besteht, dass die Landflucht gefördert wird. '

Ganz grundsätzlich gesehen, begrüsse ich sodann
den vorgesehenen Aufbau der Versicheruhg auf dem
Ausgleichssystem. Dieses garantiert einen Einbau
der Berufsorganisationen und gestaltet das System
beweglich. Auch das wichtige Problem der Ein-
gliederung der bestehenden Versicherungseinrich-
tungen ist meines Erachtens glücklich gelöst. Es
ermöglicht einen weitern Ausbau dieser Ein-
richtungen. Die eidgenössische Versicherung ist ja
nicht dermassen ausgestaltet, dass eine Weiterung,
nicht mehr möglich oder nötig wäre, sie vermittelt
ja nur ein soziales Minimum.

' Ganz allgemein möchte ich noch erwähnen, dass
der Aufbau dieser Gesetzesvorlage ein Meisterwerk
darstellt und dem Bundesrat, insbesondere dem
Chef des eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
mentes, Herrn Bundesrat Stampfli, dem Direktor
des eidgenössischen Sozialversicherungsamtes, Herrn
Dr. Saxér, und seinen nächsten Mitarbeitern, sowie .
der eidgenössischen Expertenkommission, deren
Präsident wiederum Herr Direktor Dr. Saxer war,
Dank und Anerkennung des Schweizervolkes ge-
bührt.

Nach allen Überlegungen komme ich zum
Schlüsse, dass auf die Vorlage eingetreten werden
sollte. Sie befriedigt nicht alle vorhandenen
Wünsche. Auch der Sprechende hätte noch eine
Reihe solcher anzubringen; alle Wünsche können
jedoch nicht befriedigt werden. Aber es darf gesagt
werden, dass die Gesetzesvorlage ein Maximum an
Befriedigung zu bieten vermag und bestimmt auch
das Maximum bedeutet, was heute überhaupt er-
reichbar ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass jedes
Weitergehen finanzielle Konsequenzen nach sich
zieht. Wir müssen uns gerade auch aus finanziellen
Überlegungen an das Mögliche halten. In diesem
Sinne empfehle ich Ihnen Eintreten auf die Vorlage.

Escher: Kurz nach Erscheinen der Botschaft zur
Vorlage, die uns jetzt beschäftigt, ist ein heftiger
Angriff gegen die schweizerische konservative Volks-
iartei erfolgt, indem man aus der Botschaft lesen

wollte,, diese Partei sei eine geschworene Gegnerin
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' der Altersversicherung und sie habe sich durch ihre
Vorschläge an das Volkswirtschaftsdepartement der
Sabotage dieses grossen'Sozialwerkes schuldig ge-
macht. Dieser Angriff hat uns veranlasst, in der
Kommission die Frage aufzuwerfen, und es hat
damit Herr Bundesrat Stampfli Gelegenheit er1

halten, dazu Stellung zu nehmen. Ich kann hier
sagen, dass er es in unmissverständlicher Weise ge-
tan hat. Er erklärte des bestimmtesten, dass kein
-Wort der Botschaft den Angriff gerechtfertigt hätte,
und er betonte, was bereits in der Botschaft gesagt
ist, es müsse anerkannt werden, dass die Anträge,
die die konservative Volkspartei gestellt habe, wirk-

1 lieh von den besten Absichten geleitet gewesen seien.
Wir haben mit Genugtuung von dieser Erklärung

des Bundesrates Kenntnis genommen und betrach-
ten die Incidenz als erledigt.

Es ist richtig, dass wir unter dem Datum des
26. Juli 1945 eine Eingabe gemacht haben, nifcht
spontan, nicht von uns aus, sondern, wie alle ändern
Parteien und grossen Verbände, sind wir eingeladen
worden, uns zu dem, Berichte der Experten ver-
nehmen zu lassen. Wir haben uns die Aufgabe nicht
leicht gemacht, wir haben zwei Kommissionen er-
nannt, von denen die eine die technischen Fragen,'
die andere die Finanzierung behandeln sollte. Diese
Kommissionen haben sogar Experten herbeige-
zogen, und das Resultat dieser ernsten Arbeiten
haben wir dann in einer Eingabe an das Volks-
wirtschaftsdepartement niedergelegt.

Wir hätten es machen können wie andere, wir
hätten eine schöne Resolution fassen und sagen
können: „Wir sind selbstverständlich für die Alters-
versicherung und im grossen und ganzen mit dem
Expertenbericht einverstanden.'-' Ich glaube aber,
damit wäre weder der Frage selbst, noch dem Amt
für Sozialversicherung gedient gewesen. Wir haben
es vorgezogen, offen, ehrlich und eingehend zum

• ganzen Problem Stellung zu nehmen.
Es ist nun richtig, dass wir verlangten, oder nahe-

legten, man könnte sich mit einem Rahmengesetz*
begnügen, einem Gesetz, das das Obligatorium der
Versicherung statuiere, die Minimalleistungen fest-
setze und im übrigen die Versicherung den Kan-
tonen und Verbänden überlassen sollte. Wir haben
hinzugefügt, wenn das nicht möglich wäre, dann
würden wir eine Basisversicherung prekonisieren.
Ich kann mich nicht über dieses, System eingehend
äussern, meine Zeit ist zu kurz bemessen. Aber eine
Versicherung dieser Art, die es erlaubt hätte, von der
schwierigen Frage der, Verteilung der Beiträge
zwischen Bund und Kantonen abzukommen, hätte
die Zustimmung der Kantone wesentlich leichter
gestaltet. Endlich haben wir erklärt, wenn auch
dieser Anregung nicht Folge geleistet werden könne,
dann unterbreiten wir Abänderungsanträge, An-
regungen'zu dem heutigen System, wie es vorliegt.
Wir haben hinzugefügt; in welchem Sinn und in',
welchem Geist wir diese Anträge gemacht haben,
indem wir bemerkten, die vorgebrachten kritischen
Bemerkungen,zu den Expertenvorschlägen, wie die
gemachten Anregungen, dienen nur dem einen Ziel,
eine Altersversicherungsvorlage zu erhalten, die
Aussicht hat, im Volk eine Mehrheit zu finden. Weil
wir eine Altersversicherung wollten, suchten, wir
gleich von Anfang an alles aus dem Wege zu schaffen,'
was die Versicherung gefährden/könnte. Wir be-

finden uns hier im Einklang mit der Botschaft des
Regierungsrates des Kantons Zürich vom 17. No-
vember 1943 bezüglich Ausbau der Altersbeihilfe im
Kanton Zürich, eine Botschaft, die von unserm
Kollegen Kägi unterzeichnet ist. Der Regierungsrat
des Kantons Zürich sagt darin : • '

„Der Bundesrat hat aus den bisherigen Er-
fahrungen ersehen müssen, dass kaum ein Werk so-
'schwer in einer Volksabstimmung durchzubringen
ist, wie dasjenige einer konstruktiven und auf lange
Sicht gesehen befriedigenden und ausbaufähigen
Altershilfe. Die Erfahrungen haben auch gezeigt,
dass es viel leichter is_t, ein solches Werk zu Fall zu
bringen, als an seiner Stelle ein besseres vorzu-
schlagen. Die Zustimmung zu einem Werk, das von

"jedem Einzelnen verlangt, dass er Beiträge leiste für
ein fernes Ziel, von dem er nicht sicher weiss, ob er
es je erreichen wird, erfordert grosse staatsbürger-
liche Einsicht, und zwar sowohl von denen, die eine
solche Versicherung ihres Alters dringend nötig
haben, denen in der Regel aber die Aufbringung
ihrer Beiträge schwer fällt, wie auch von denen, die
die Beiträge leichter zahlen können, dafür aber,
wenn auch vielleicht nur scheinbar, auf die vom
Gesetz vorgesehenen Leistungen im Alter weniger
angewiesen sind."

Wir teilen diese Auffassung; es nützt nichts,
schöne Worte zu machen und Grundsätze zu pro-
klamieren, es gilt'heute, eine Vorlage zu schaffen,
die wir mit gutem Gewissen und mit Aussicht auf
Erfolg vor dem Volk vertreten können. Es genügt
auch nicht, eine sozial ideale Lösung mit möglichst
hohen Renten zu schaffen und anzustreben, • wir
müssen mit der Wirklichkeit rechnen, mit den im
Volke vorhandenen Strömungen. Auch zu diesem
Punkt ha* sich der Regierungsrat von Zürich in der
gleichen Botschaft ausgesprochen, indem er sagt:
„Man wird ferner stets danach trachten müssen,
sich von den Realitäten leiten zu lassen. Dabei fallen
als Realitäten nicht nur die Grosse der Altersnot

-und das Bedürfnis^ dieser Not durch staatliche
Massnahmen zu steuern, in Betracht. Man wird bei
der Wahl der Massnahmen stets auch Rücksicht
nehmen müssen auf die" Leistungsfähigkeit des Ein-
zelnen, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand."

Die Haltung unserer Partei war von Anfang an
klar umschrieben. Schon 1930 hat der Sprecher
unserer Fraktion hier in diesem Saal anlässlich der
Eintretensdebätte zur Lex Schulthess folgendes
gesagt:

„Unsere Gruppe hat einstimmig Eintreten auf
die Vorlage beschlossen. Sowohl die politischen als.
die sozialen Grundsätze, die für unsere Partei
wegleitend sind, führen uns zu diesem Beschluss."

Die Volkspartei hat von Anfang an, schon im
Jahre 1944, durch eine Entschliessung festgestellt,
wie sie sich zur Altersversicherung einstellt und der
Parteitag vom 7. Mai 1944 hat diesen Beschluss be-
stätigt. Seither sind noch eine Reihe von Be-
schlüssen gefasst worden. Der beste Beweis für
unsere Einstellung ist aber, dass wir'dem schweize-
rischen Aktionskomitee zur Realisierung der Alters-
versicherung beigetreten sind. Wenn also nach die-
ser Feststellung jemand noch behauptet, die
schweizerische -konservative Volkspartei — man hat
das in der Diskussion zwar nicht offen gesagt, aber
mehrmals insinuiert —• sei eine Gegnerin, und zwar
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eine grundsätzliche Gegnerin der Alters Versicherung,
dann spricht er wieder besseres Wissen und handelt
wider Treu und Glauben, denn diese Behauptung
widerspricht der klaren, unzweideutigen Haltung
unserer Partei von jeher und auch der offiziellen
Eingabe, die wir an das Volkswirtschaftsdeparte-
ment gerichtet haben.

Etwas anders ist nun die Situation der Fraktion.
Unsere Fraktion befindet sich nicht allein in
Schwierigkeiten, sondern jede andere Fraktion wird
auch gewisse Schwierigkeiten zu überwinden haben.
Es gilt für die Fraktion nun nicht mehr, die Alters-
versicherung einfach zu bejahen oder zu verneinen,
wir stehen einem bestimmten Projekt gegenüber und
müssen zu dieser Vorlage Stellung nehmen. Das ist
eine etwas heiklere Frage. Die Frage ist um so
schwieriger, als es, wie mehrmals angetönt wurde,
ausserordentlich schwer ist, an der uns vorgelegten
Vorlage wesentliche Änderungen anzubringen, die
die Struktur, das System, betreffen. Es ist so, wie
man gesagt hat: man muss entweder zustimmen im
grossen und ganzen oder man muss ablehnen. Diese
Alternative stellt jede Fraktion und jeden Parlamen-
tarier vor eine äusserst schwierige, folgenschwere
Aufgabe. Es ist so, wie Herr Münz geschrieben hat,
es handelt sich hier um eine Gewissensfrage, mit der
sich jeder Einzelne abzufinden hat. Nach unserer ,
Auffassung steht, wie die Situation heute ist, nur
mehr ein klares ehrliches Ja oder ein ehrliches Nein
in Frage. Enthaltung, Rückweisung kann für den
Einzelnen noch in Frage kommen; für eine Gruppe,
eine Fraktion ist dies aber im jetzigen Stadium der
Behandlung nicht mehr angängig.

Diese unerquickliche Situation, in der wir uns
heute befinden, war nicht absolut notwendig, sie
hätte vermieden werden können. Wer trägt die
Schuld daran? Die Herren Experten. Diese haben
vom Volkswirtschaftsdepartement den Auftrag er-
halten, die Möglichkeiten zu prüfen, die zur Ein-
führung der Altersversicherung Grundlage bilden
könnten. Sie sagen zwar, sie hätten die Möglich-
keiten geprüft, das Resultat kennen wir aber nicht.
Siatt dessen haben sie ein vollständiges System
ausgearbeitet, kunstvoll ausgebaut, das muss an-
erkannt werden, ein System, das in mathematischer
und technischer Hinsicht einwandfrei und wahr-
scheinlich hieb- und stichfest ist, an dem schwer zu
rütteln sein wird. Der Bundesrat hat sich not-
gedrungen auf dieses Projekt festlegen müssen, denn
nachdem einmal ausgemacht war, dass die Ver-
sicherung am 1. Januar 1948 in Kraft treten sollte,
war es nicht möglich, noch ein anderes Projekt zu
studieren, man musste das Vorgeschlagene als Basis
der Vorlage annehmen.

Wir müssen uns damit abfinden und darum ge-
statten Sie mir, dass ich im Namen meiner Fraktion
hier einige Feststellungen mache. Wir haben am
7. Mai 1944 das Begehren gestellt, es möge uns die
Mitarbeit in der Expertenkommission ermöglicht
werden. Leider konnte diesem Wunsche nicht ent-
sprochen werden. Es wird gesagt, dass nur Fach-
leute zu dieser Kommission herangezogen worden
seien. Andere Parteien waren so glücklich, Parla-
mentarier zu besitzen, die, wie es scheint, zugleich
Fachleute waren, in der Expertenkommission ihre
Stimme erheben konnten. Unsere Partei war, wie
gesagt, nicht in der glücklichen Lage.

Das System, das zur Realisierung der Alters-
versicherung gewählt wurde, entspricht tatsächlich
nicht unseren Wünschen. Die fast rein staatliche
Lösung des Versicherungsproblems trägt unserer "
Grundkonzeption zuwenig Rechnung. Es wird
schwer sein, ein System zu finden, das allen passen
würde. Wir sind uns auch bewusst, dass wir ein
Verständigungswerk schaffen müssen und dass wir
auch in dieser Richtung Opfer zu bringen haben.

Durch das notwendige Festhalten an dem von
den Experten gewählten System konnte selbst-
verständlich unseren Abänderungsanträgen nur in
bescheidenem Masse Rechnung getragen werden.
Wir bedauern, diese Feststellungen machen zu
müssen, sehen uns aber angesichts der heute sich
schon geltend machenden Opposition, von der so-
eben Herr Kollege Münz gesprochen hat, dazu ab-
solut genötigt. Trotzdem haben wir beschlossen, auf
diese Vorlage einzutreten, und zwar ohne Gegen-
stimme. Wir taten das nicht etwa, weil wir die Ver-
antwortung scheuen würden, durch eine gegenteilige
Haltung dieses Werk überhaupt zum Scheitern zu
bringen. Wenn wir überzeugt gewesen wären, dass
die Vorlage unannehmbar ist, hätten wir die ent-
sprechende Stellung eingenommen. Aber wir be-
antragen Eintreten, weil wir innerst überzeugt sind,
dass dieses Sozialwerk eine Notwendigkeit ist. Diese
tiefste Überzeugung hat uns nun geholfen, über
schwerwiegende Inkonvenienzen hinwegzukommen.
Wir befinden uns ungefähr in der gleichen Situation,
in der sich die sozialdemokratische Fraktion im
Jahre 1931 gegenüber der Lex Schulthess befunden
hat. Der damalige Sprecher der Fraktion, Herr
Ständerat Klöti, hat hier ausdrücklich erklärt:

,,Es wird wohl niemand erwarten, dass unsere
Fraktion das, was die Vorlage bringt, mit lautem
Jubel begrüsst. Die Fraktion wird aber trotz den
Enttäuschungen für Eintreten stimmen."

Ö

Als damals diese Erklärung von der Seite ge-
macht worden ist, hat wohl niemand gewagt zu be-
•haupten, dass die Fraktion darum eine Gegnerin der
Altersversicherung sei. Wir befinden uns in einer
ähnlichen Situation. Wir hoff en aber, ja wir erwarten
bestimmt, wenn wir für Eintreten stimmen, dass
in dieser Vorlage noch im Laufe der Verhandlungen
Verbesserungen angebracht werden. Ich möchte
diese nur stichwortartig erwähnen:

Man erwartet allgemein eine Erhöhung der
Minimalrenten, weil man diese als absolut unge-
nügend betrachtet, besonders weil die Mittel, die
von der öffentlichen Hand fliessen, eine höhere
Rente rechtfertigen würden. Die Botschaft sagt,
dass die 260 Millionen Franken, die von der öffent-
lichen Hand aufgebracht werden, verteilt unter die
Anzahl Rentenbezüger, eine Summe von 430 Fr.
ausmachen, und wenn nun die Minimalrente auf
450 oder 480 Fr. erhöht wird, ist der Sozialbeitrag
gerade für die Ärmsten der Armen klein. Man er-
wartet diesbezüglich eine Verbesserung.

Ferner erwartet man eine Entlastung der Land-
wirtschaft, weil erklärt wird, sie sei heute schon so
schwer belastet, dass mit Rücksicht auf die dortigen
Verhältnisse eine Annahme der Vorlage unter den
gegenwärtigen Voraussetzungen nicht gesichert
wäre.

Man erwartet ganz besonders eine andere Rege-,
lung für die Übergangsrente, die Ausmerzung der
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ominösen Differenz zwischen Stadt und Land, be-
sonders im angegebenen Umfang. Schhesslich er-
wartet man eine andere Regelung bei der Finan-
zierung. Wir können uns diesbezüglich heute noch
nicht äussern, wir befinden uns überhaupt in einer
Hypothese. Alles was wir nun tun, geschieht immer
in der Voraussicht, dass die Finanzfrage wirklich
geregelt werde. Darüber werden wir erst in einer
späteren Session entscheiden können. Wir sagen
aber heute schon, dass wir mit der vorgeschlagenen
Finanzierung nicht einig sind.

Nun noch eine Frage, die der Abklärung während
der Verhandlungen bedarf. Sie betrifft einmal die
Finanzreform. Wir wissen, dass eine Finanzreform
des Bundes fällig ist. Was heisst das? Nachdem wir
die Situation kennen, wissen wir, das bedeute neue
Einnahmen des Bundes, neue Opfer der Kantone.
Man spricht von einer Neuverteilung der Aufgaben.
Was heisst das ? Es bedeutet neue Belastungen der
Kantone. Wir gehen nicht soweit wie die Finanz-
direktoren, dass wir erklären, es müsse zuerst die
Finanzreform unter Dach und Fach gebracht werden
und erst dann könne die Versicherung kommen.
Nein, aber Klarheit muss geschaffen werden. Wir
wissen, dass das Finanzdepartement einen Plan hat.
Es weiss selbstverständlich, wie es sich die Finanz-
reform vorstellt. Dieser Plan muss in grossen Zügen,
nicht in Details, das wäre nicht möglich, hier be-
kannt gegeben werden; denn die Kantone müssen,
bevor sie zu diesem grossen Werk Ja sagen, das von
ihnen grosse Opfer verlangt, wissen, mit welchen
Finanz- und Steuerquellen sie in der Zukunft noch
rechnen können. Besonders muss die Verteilung des
Anteiles der öffentlichen Hand zwischen Bund und
Kanton bezüglich der Quote, die dem Kanton zu-
fällt, und bezüglich des Verteilungsschlüssels gere-
gelt werden. Es ist unangängig, einer Vorlage zuzu-
stimmen, die einen Verteiler .vorsieht, aber diesen
nicht erwähnt. Dieser Schlüssel muss wenigstens in
den Hauptzügen bekannt gegeben werden.

Schliesslich kommt das Verhältnis der Alters-
versicherung zu den ändern sozialen Aufgaben zur
Sprache. Auch diesbezüglich muss Klarheit ge-
schaffen werden. Unter diese ändern sozialen Auf-
gaben, die klargestellt werden müssen, zähle ich in
erster Linie den Wehrmannsschutz. Wie stellt man
sich die Regelung des Lohn- und Verdienstausfalls
für die Wehrmänner vor, nachdem nun die 4 % für
die Altersversicherung absorbiert werden ? Ich ver-
weise diesbezüglich auf das hier angenommene
Postula't Boner, das zu dieser Frage Stellung ge-
nommen hat. Ferner muss die Frage der Beihilfe
abgeklärt werden. Wir haben heute'die Wertvolle
Beihilfe für die landwirtschaftlichen Dienstboten
und die Gebirgsbauern. Diese Ordnung geht am
31. Dezember 1947 zu Ende. Wie denkt man sich
die Fortsetzung dieses unerlässlichen Werkes ? Ich
verweise diesbezüglich auf das Postulat Favre, das
vor einiger Zeit eingereicht worden ist. Endlich
kommen die Postulate des Familienschutzes, im
Sinne des Art. 34quater. Sie werden sich nicht
wundern, dass ich diese Fragen hier zur Sprache
bringe. Sie be-treffen die Mutterschaftsversicherung,
die Familienzulagen und die Hilfe im Wohnungs-
wesen, gemäss dem Art. 34quinquies.

Es ist uns in der Kommission ein Bericht des
Amtes für Sozialversicherung gegeben worden. Wir
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haben davon Kenntnis genommen. Er war aber
mehr für den internen Gebrauch in der Kommission
bestimmt, wurde nicht publiziert. Unsere Fraktion
wünscht, dass der Bundesrat hier zu dieser Frage
Stellung nehme und seine Absicht kundgebe. Wir
verlangen nicht, dass diese Postulate simultan mit
dieser Vorlage behandelt werden, wir können ja
nicht das Unmögliche verlangen; aber eine Klar-
stellung- ist nötig. Eine unzweideutige Zusicherüng
von seilen des Bundesrates würde uns*die ohnehin
sehr schwere Aufgabe vor dem Volk ungemein
erleichtern.

Ich erlaube mir, in Erinnerung zu rufen, dass im
Programm des Aktionskomitees für die Alters-
versicherung, von dem Herr Schmid-Zürich hier
ausführlich gesprochen hat, betitelt „Gesichertes
Alter", geschrieben steht: „Der Familienschutz ist
eine unentbehrliche Vorbedingung für das Bestehen
der Altersversicherung. Beide Forderungen können
ohne gegenseitige Beeinträchtigung gleichzeitig ver-
wirklicht werden." Diesem Aktionskomitee gehören,
wie ich orientiert bin, auch der Schweiz: Gewerk-
schaftsbund und der Föderativverband an, zwei
Organisationen, bei denen unser Komniissions-
präsident das entscheidende Wort zu sprechen hat.
Der Ausspruch wird auch die Zustimmung dieser
Organisationen gefunden haben.

Dieses gleiche Organisationskomitee hat unter
dem Titel „Freiheit von Not" eine Broschüre ver-
öffentlicht, welche das englische Weissbuch über die
zukünftige Gestaltung der Sozialversicherung publi-
ziert hat. In dieser Broschüre lesen wir wiederum:
„Als weitere Bedingung für das Bestehen seines
Planes setzt Beveridge den Familienschutz voraus,
wie auch unser Aktionskomitee für die eidgenössische
Altersversicherung in seiner Broschüre „Gesichertes
Alter" ausdrücklich darauf hinweist:

„Als weitere Bedingung für das Bestehen seines
Planes setzt Beveridge den Familienschutz voraus,
wie auch unser Aktionskomitee für die Eidgenös-
sische Altersversicherung in seinem Projekt „Ge-
sichertes Alter" ausrücklich darauf hinweist, dass
es nicht um die Frage Familienschutz oder Alters-
versicherung, sondern um die Verwirklichung beider
sozialen Werke gehe, dass dieExistenz der Generation
der Alten jeweilen nur beim Vorhandensein einer
genügend starken Generation von Jungen gesichert
werden könne."

Auch diesbezüglich haben die genannten Organi-
sationen zugestimmt. Ich weiss, dass sp.äter in diesem
Komitee Differenzen entstanden sind, 'aber nicht
wegen dieser Fragen, sondern w(egen anderer Dinge.

So sprach man, als wir Arm in Arm zusammen
kämpften für die Realisierung des Verfassungs-
artikels über den Familienschutz. Man wusste ganz
genau, wenn dieser Artikel verworfen worden wäre,
dass es dann unmöglich gewesen wäre, überhaupt
die Altersversicherung durchzubringen. Beide Pro-
bleme müssen gelöst werden ! Es wäre heute unfair,
wenn man eine andere Haltung einnähme. Es wäre
im höchsten Grade gefährlich, heute eine andere
Haltung überhaupt einzunehmen, jedenfalls müss-
ten wir diesbezüglich die Verantwortung abìehnen.

Man spricht so gerne vom Alter der beiden Ver-
fassungsartikel. Man stellt das Alter von Art.
34quater und von Art. 34quinquies einander gegen-
über und sagt, der eine sei ein Jahr alt, der andere
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20 Jahre alt usw. Das ist ein Trugschluss, ich glaube,
es ist nicht nötig, dass ein Vecfassungsartikel zuerst
eine Zeitlang im Salz gelegen haben muss, um reali-
siert werden zu können, sondern es entscheidet die
Notwendigkeit, Es ist heute eine Notwendigkeit, für
die Familie etwas zu tun, besonders für die kinder-
reiche Familie, darüber kann kein Mensch im
Zweifel sein. Die Erhebungen, -die verschiedene
Sozialämter gerade in letzter Zeit gemacht haben,
sprechen eine zu deutliche Sprache.

Wie steht es mit dem Art. 34quater? Er ist am
6. Dezember 1925 angenommen worden. Der Auf-
trag des Bundesrates, diesen Artikel sofort zu reali-
sieren, erfolgte am 11. Dezember 1925, also fünf
Tage später. Man hat damals nicht gefragt nach dem
Alter des Verfassungsartikels. Die Botschaft des
Bundesrates konnte sagen, die Arbeiten seien von
den beauftragten Stellen unverzüglich an die Hand
genommen und intensiv gefördert worden. Wer
trägt die Schuld daran, dass wir trotzdem erst heute
nochmals ernstlich über die Altersversicherung dis-
kutieren? Nicht wir, sondern der Buhdesrat von
damals, das Parlament von damals, die eine Vorlage
ausgearbeitet haben, welche das Schweizervolk nicht
wollte. Das gleiche Schweizervolk, das in unzweideu-
tiger Art und Weise die Altersversicherung bei der
Verfassungsabstimmung bejaht hat, hat in gleicher
Weise die Vorlage damals abgelehnt, weil sie seinem
Willen nicht entsprach. Das sollte ein Fingerzeig
sein'für uns, damit wir nicht die gleichen Fehler
begehen. -

Wenn man also heute erklären würde, es gehe
nun um die Altersversicherung, es müsse dieses
Werk unter Dach gebracht werden, die Postulate
des Familienschutzes könnten dann warten, der
Art. 34quinquies sei'eigentlich noch ein Säugling,
dann stiesse man damit Hunderttausenden von
Wählern auf das gröblichste vor den Kopf. Davor
möchte ich warnen.

Die Alters- und Hinterbliebenenversicherung ist
ein Werk von gewaltiger Bedeutung, das muss von
jedermann anerkannt werden. Es ist so, wie man
schreibt und sagt, die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung ist das gröbste Sozialwerk des Schwei-
zervolkes und der Schweizergeschichte; aber es ist
auch ein Werk von bisher nie geahnten Opfern, die
dem Volk auferlegt werden. Machen wir nur den
Vergleich zwischen 1931 und jetzt! Die Vorlage von
1931 verlangte im Dauerzustand vom Bund ein
Opfer von 72 Millionen, von den Kantonen 18
Millionen, zusammen von der öffentlichen Hand
also 90 Millionen. Die heutige Vorlage verlangt im
Dauerzustand vom Bunde 220 Millionen* von den
Kantonen 110 Millionen, zusammen 330 Millionen
gegenüber 90 Millionen. Die Vorlage 1931 verlangte
von den Versicherten 60 Millionen und die heutige
Vorlage 260 Millionen, und, wie wir vom Herrn
Präsidenten gehört haben, wird die Wirtschaft im
Anfange nicht 260 Millionen, sondern sogar bis 350
Millionen Franken opfern. Sie sehen, das sind
Zahlen, die Eindruck machen müssen.

Der Entschluss, diese gewaltigen Opfer auf sich
zu nehmen, wird vielen Schweizern heute noch
nicht leicht fallen. Es .ist unsere Aufgabe, die not-
wendige .Opferbereitschaft zu schaffen. Das kann,
nun nicht geschehen auf Kommando, durch schöne
Worte, es bedarf der Schaffung der Überzeugung,

der inriern Bereitschaft jedes einzelnen. Diese Be-
reitschaft zu schaffen, verlangt kluges Abwägen
aller Eingaben und »Anträge und nicht schroffe Ab-
weisung von der einen und andern'Seite. Wir müssen
alle Eingaben und Vorschläge ernstlich prüfen. Das
erfordert aber auch -eine gerechte Verteilung der
Lasten und eine gerechte Verteilung der Mittel, die
heute das Schweizervolk zur Verfügung hat, unter
ganz besonderer Berücksichtigung der Kleinsten
und Ärmsten. In diesem Punkt kann nach unserer
Auffassung eine • Verbesserung eintreten. 'Das er-
heischt aber auch eine Berücksichtigung aller bren-
nenden sozialen Probleme, von denen ich Ihnen ge-
sprochen habe. Das grosse Werk der. Alters- und
Hinterlassenenversicherung muss kommen, und es
wird endlich kommen, wir sind davon überzeugt,
aber .nur, wenn es wirklich ein Werk der Verständi-
gung ist. Ich darf Ihnen sagen, dass unsere Fraktion
in diesem Sinne zur Mitarbeit bereit ist.

'Bundesrat Stampili: Die Versicherung ist die
organisierte Vorsorge gegen die. ökonomisch nach--
teiligen Folgen der Wechselfälle des menschlichen
Lebens. Ihre Wurzeln hat sie in dem Genossen-
schaftsgedanken. Die ersten Versicherungseinrich-
tungen beruhten denn auch auf Gegenseitigkeit.
Erst später wurde die Versicherung Gegenstand er-
werbswirtschaftlicher Unternehmungen. Anfänglich
war der Abschluss einer Versicherung eine reine An- •
gelegenheit privater Initiative. Dem einzelnen war
es freigestellt, eine Versicherung abzuschliessen oder
darauf zu verzichten.-Diese Freiwilligkeit hatte den
Nachteil, dass gerade diejenigen, die den' Schutz-
einer Versicherung am nötigsten hatten, seiner nicht
teilhaftig wurden. Entweder fehlte es ihnen an der
nötigen Einsicht oder an den erforderlichen Mitteln.,

Diese Erfahrung hat der öffentlichen Versiche-
rung oder der. Sozialversicherung mit Beteiligung
der Gemeinschaft an der Aufbringung der Mittel ge-
rufen. So ist es zur Mitwirkung der öffentlichen
Hand bei -der Kranken- und' Unfallversicherung
sowie bei der Arbeitslosenversicherung^gekommen,
von denen in erster Linie die Unselbständigerwer-
benden profitieren. ( ,

Aber auch an Versicherungen, deren Selbständig-
erwerbende zum Schütze gegen Ungemach ^be-
dürfen, wie die Viehversicherung und(die Hagelver-
sicherung, leisteten Bund und Kantone Beiträge.
Ebensowenig vermöchte eine Alters- und Hinter-

Jassenenversicherung .ohne finanzielle Beteiligung
der öffentlichen Hand ihren Zweck in ausreichender
Weise zu erfüllen.

Wenn aber der Charakter der Versicherung als
Selbstvorsorge gewahrt bleiben soll, so muss ein an-
gemessenes Verhältnis zwischen den Fieiträgen.der
Versicherten und dem Aufbringen der öffentlichen
Hand gewährleistet sein. Treten die Leistungen der
Versicherten gegenüber denjenigen der Gemein-
schaft stark zurück, so kann von einer Versicherung
kaum mehr die Rede .sein. Dann haben wir es viel-
mehr mit einer öffentlichen Fürsorge zu tun. Von
dieser Erkenntnis hat sich der Gesetzgeber leiten
lassen, als er bei'der Aufstellung des für .die Alters-
und Hinterlassenenversicherung massgebenden Ver-
fassungsartikels 34quater bestimmte, dass die Auf-
wendungen von Bund und Kantonen nicht mehr als
die Hälfte des Gesamtbedarfes der Versicherung
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ausmachen dürfen. An diese Schranke ist das Aus-
führungsgesetz gebunden.

Die erste Frage, die sich bei der Einführung einer
öffentlichen Alters- und Hinterlassenenversicherung
stellt, ist die Abgrenzung des Kreises der Ver-
sicherten. Wenn die Versicherung alle Personen um-
fassen soll, die ihres Schutzes in allererster Linie be-
dürfen, so ist ein Obligatorium unentbehrlich,- und
es bleibt nur noch zu entscheiden, ob ein teilweises
Obligatorium für die Erfüllung des Versicherungs-
zweckes genügt oder ob hiefür die Einführung eines
allgemeinen Volksobligatoriums notwendig ist. Der
Entwurf, den wir Ihnen unterbreiten, hat ein allge-
meines , Volksobligatorium zur Grundlage. Ent-
scheidend war bei dieser Wahl, dass das allgemeine
Volksobligatorium die Durchführung der Versiche-

• rungspflicht' wesentlich erleichtert. Es trägt auch
der sozialen Gliederung unserer Bevölkerung am(
besten Rechnung. Eine Beschränkung der Ver-
sicherungspflicht auf bestimmte Kreise der Unselb-
ständjgerwerbenden würde den Grundsatz der
Rechtsgleichheit verletzen. Eine grosse Zahl Selb-
ständigerwerbender der Landwirtschaft und des
'Kleingewerbes, namentlich in Gebirgsgegenden,
haben eine Altersversicherung mindestens so nötig
wie die Unselbständigerwerbenden. Schliesslich

• haben die Erfahrungen der. beiden letzten Weltkriege
in eindringlicher Weise gelehrt, dass niemand, auch
der Wohlhabende nicht, in seiner Jugend die unum-
stössliche Gewähr hat, in seinen^alten Tagen ohne
fremde Hilfe in auskömmlicher Weise für seinen
Unterhalt sorgen zu können. Diese Feststellung
rechtfertigt es auch, die Nichterwerbstätigen in die
Versicherungspflicht einzubeziehen. Befindet sich
darunter scheinbar auch eine Minderheit, welche die
Versicherung entbehren könnte, so bedarf die über-
wiegende Mehrheit infolge Erwerbsunfähigkeit einer
Altersfürsorge in noch weit höherem Masse als die
Erwerbstätigen. Schliesslich hat die Lohn- und Ver-
dienstersatzordnüng dem Gedanken fast allgemeine
Anerkennung verschafft, dass bei einem grossen

' Werk der Solidarität jene nicht ausserhalb bleiben
dürfen, die davon zwar keinen adäquaten persön-
lichen Vorteil zu erwarten haben, wohl aber in der
Lage sind, einen Sozialbeitrag zugunsten derjenigen
zu leisten, deren eigene Beiträge für angemessene
Versicherungsleistungen nicht ausreichen würden.
In dieser Richtung geht der Entwurf bedeutend viel
weiter als die im Jahre 1931 verworfene Gesetzes-
vorlage. • • . - '

Die Beitragspflicht des Entwurfes deckt sich
grundsätzlich mit der Versicherungspflicht. Dem-
gemäss erfasst sie Erwerbstätige und Nichterwerbs-
tätige, immerhin mit der Ausnahme, dass davon be-
freit sind die nichterwerbstätigen Ehefrauen und
Witwen, Jugendliche bis zum 31. Dezember des
Jahres, in welchem sie das 15. Altersjahr zurückge-
legt haben, minderjährige Lehrlinge und mit-
arbeitende Familienglieder, soweit sie keinen Bar-
lohn beziehen,'sowie alle Personen, die beim Inkraft-
treten der Versicherung das 65. Altersjahr zurück-
gelegt haben oder die nach Vollendung des 65. Alters-
jahres keinen Barlohn mehr beziehen. Die Be-
schränkung der Beitragspflicht einzelner Katego-
rien auf deren Barlohnbezüge trägt Wünschen
Rechnung, die aus der Landwirtschaft geäussert
worden sind. Die Bemessung der Beiträge lehnt sich

an das Beitragssystem der Lohn- und Verdienst-
ersatzordnung an, stellt aber in Abweichung von
diesem für die Selbständigerwerbenden nicht auf be-
stimmte objektive Tatbestandsmerkmale, sondern
zur Vermeidung von Ungleichheiten zwischen den
einzelnen Erwerbsgruppen auf 'das reine Erwerbs-
einkommen ab. Für Selbständigerwerbende sowie
Unselbständigerwerbende, deren Arbeitgeber nicht
beitragspflichtig ist, tritt, wenn ihr Einkommen
Fr. 4800.— unterschreitet, eine Degression des Bei-
trages' von 4 bis auf 2 % ein. Dieser beträgt für
Erwerbstätige und Nichterwerbstätige jährlich min- •
destens Fr. 12.—. Uneinbringliche Beiträge sind vom
Wohnsitzkanton mit dem • Mindestbeitrag zu er-
setzen. Für Nichterwerbstätige, die imstande sind,
aus eigenen Mitteln für sich zu sorgen, ist ein Ein-
heitsbeitrag vorgesehen, der von der Kommission
gegenüber dem Entwurf des Bundesrates von
Fr. 10.— auf Fr. 25.— im Monat erhöht worden ist.
Das ist der Betrag, der erforderlich ist, um auf
Grund der eigenen Beitragsleistung, also ohne
öffentliche Zuschüsse, die Höchstrente beanspruchen
zu können. * '

Von der Höhe der Beitragsleistung der Ver-
sicherten und der Arbeitgeber einerseits, der von
Bund und Kantonen zur Verfügung gestellten Mittel
anderseits^ hängt die Höhe der Versicherungs-
leistungen ab. In' der Versicherung gilt der Grund-
satz der Gleichheit von Leistung und Gegenleistung.
Er hat auch für die Sozialversicherung Geltung,
allerdings nicht wie in der Privatversicherung für »
das einzelne Versicherungsverhältnis, wohl aber füro '

die Versicherten als Gesamtheit. Die Versicherung
kann den Versicherten nicht mehr geben, als sie von
allen Beitragspflichtigen, privaten und öffentlichen,
empfangen hat. Auf diese Abhängigkeit muss bei der
Festsetzung "der Höhe der Versicherungsleistungen
Rücksicht genommen werden. Darüber gibt man
sich vielfach im Volke und selbst in Ihrem Rate ' •'•
nicht genügend Rechenschaft. Man hält sich vor
Augen; dass -bestehende öffentliche und, .private *
Pensioiiskasseh 60, 70 und mehr Prozent des Ge-
haltes als Pension ausrichten, und glaubt, dass ;auch
die Eidg. Alters-'und Hinterlassenenversicherung ;
imstande sein sollte, mit ihren. Leistungen gleich
weit zu gehen. Dabei wird aber übersehen, dass
Pensionen in.dieser Höhe von den beteiligten Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern nicht nur Beiträge von
4 %, sondern von 12—18 % erfordern. Es ist ganz
ausgeschlossen, mit einer aus gleichen Beiträgen der
Wirtschaft und der öffentlichen Hand sich erge-
benden Beitragssumme von 8 % für alle Versicherten
Altersrenten von 50, 60 und mehr Prozent des.
Arbeitseinkommens sicherzustellen. Dagegen erfor-
dert es das soziale Bedürfnis, dass für die-niedrigsten
Einkommensstufen sogar prozentual wesentlich
höhere Renten ausgerichtet/werden. Im Rahmen der
zur Verfügung stehenden .Mittel müssen die Ver-
sicherungsleistungeirnach der sozialen Bedürftigkeit
abgestuft werden. Die Versicherten, die die nied-
rigsten Beiträge, entrichten, sollen der höchsten Zu-
schüsse aus öffentlichen Mitteln- teilhaftig werden,
damit sie trotz der Geringfügigkeit ihrer eigenen
Leistungen zu angemessenen Renten gelangen. Es
bestünde zwar auch die Möglichkeit, nach auslän-
dischen Vorbildern an alle Renten einen gleich
hohen öffentlichen Zuschuss zu leisten. Für die
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untern Einkommensschichten musste eine solche
Verwendung der öffentlichen Mittel zu ganz unge-
nügenden Versicherungsleistungen führen. Der vor-
gesehene Rententarif weist daher einen ausge-
sprochen sozialen Charakter auf. Er bevorzugt die
Bezüger von cinemi durchschnittlichen Erwerbsein-
kommen bis zu 3750 Franken auf Kosten der
höheren, 7500 Franken übersteigenden Einkommen.
Das übersehen alle jene, die nicht müde werden,
einfache Altersrenten von 450 bis 1500 und Ehe-
paarsaltersrenten von 720 bis 2400 Franken als un-
genügend zu diskreditieren. Sie lassen dabei auch
ausser acht, dass die an der untern Grenze sich be-
wegenden Renten nur für primitive Verhältnisse in
Betracht kommen, in denen die Erwerbseinkommen
selber unter diesen Rentenansätzen liegen. So ergibt
sich die vielen Kritikern wohl entgangene Tatsache,
dass bei dem von der Kommission vorgeschlagenen
Mindestbetrag der einfachen Altersrente von 480
Franken für Einkommen bis zu diesem Betrage ein-
fache Altersrenten von 100 bis 160 % und Ehepaars-
altersrenten von 160 bis 255% des Arbeitsein-
kommens zur Auszahlung gelangen. Darin liegt
eine besondere Berücksichtigung der ländlichen Ge-
biete, in denen sich noch in erheblichem Umfange
eine Naturalwirtschaft erhalten hat. Es ist deshalb
nicht einzusehen, was für diese Volkskreise ge-
wonnen würde, wenn nach erneuten Vorschlägen die
Landwirtschaft aus der allgemeinen Versicherung
herausgenommen und einer separaten Regelung
unterstellt würde. Die unmittelbare Folge wäre
doch die, dass die vorwiegend aus anderen Berufs-
arten stammenden Sozialbeiträge der Landwirt-
schaft entzogen würden und diese sich durch-
schnittlich mit wesentlich niedrigeren Renten be-
gnügen musste. Die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung vermag ihre Aufgabe als Solidaritätswerk
in vollem Umfange nur innerhalb einer das ganze
Volk umfassenden Versicherungsgemeinschaft zu er-
füllen. Die Aufteilung in mehrere nach Produktions-
ständen gegliederte Versicherungsgemeinschafteii
musste zwangsläufig die Wirkungen der Solidarität
beeinträchtigen.

Andere Versicherungsleistungen als Renten kom-
men, von den als Ausnahmen vorgesehenen Witwen-
abfindungen abgesehen, nicht in Betracht. Die
Rente ist diejenige Form der Versicherungsleistung,
die dem sozialen Bedürfnis des Alters, aber auch der
Witwen und Waisen, ani besten angepasst ist. Ent-
sprechend den Unterschieden in der Beitrags-
leistung müssen auch in der Festsetzung der Ver-
sicherungsleistungen Unterschiede gemacht werden.
Es liesse sich nicht rechtfertigen — das sage ich mit
allem Nachdruck gegenüber den Ausführungen von
Herrn Nationalrat Dr. Münz — und wäre dem Ver-
sieherungsgedanken abträglich, wenn die Alters-
klassen, die keine Beiträge zu- leisten haben, die
sogenannte Übergangsgeneration, Anspruch auf
gleich hohe Renten hätten, wie Versicherte, die
während einer langen Reihe von Jahren Beiträge
entrichtet haben. Nur Versicherten, die mindestens
einen Jahresbeitrag bezahlt haben, soll ein unbe-
dingter Rechtsanspruch auf eine Versicherungs-
leistung zustehen. Alle ändern, die keinen Beitrag
geleistet, haben bloss einen bedingten Anspruch,
nämlich nur soweit ihr Einkommen aus Erwerb und
Vermögen mit der Rente bestimmte, nach den ört-

lichen Verhältnissen abgestufte Einkornmensgrenzen
nicht übersteigt. Aber auch zwischen den Renten
derjenigen, die nur wenige Beiträge geleistet haben,
der sogenannten Teilrent»er, und jener, die während
20 bis.45 Jahren ihre Beitragspflicht erfüllt haben,
der sogenannten Vollrentner, muss ein Unterschied *
gemacht werden. Einen unbedingten Anspruch auf
Versicherungsleistungen haben nach dem Entwurf
nur jene, die mindestens einen Jahresbeitrag ge-
leistet haben.

In der Kommission sind gegen die Regelung der
Versicherungsleistungen an die Teilrentner einer-
seits und an die .Vollrentner anderseits keine Ein-
wendungen erhoben worden. Um so grösser war
meine Überraschung, als ich gestern hören musste,
dass Herr Nationalrat Schmid-Ruedin sich durch
die' überwältigende Mehrheit .der demokratischen
Fraktion dazu verleiten Hess, eine Abkürzung der
Wartefrist für die Vollrentner von 20 auf 10 Jahre
zu empfehlen. Herr Nationalrat Schmid-Ruedin ge-
hörte der Expertenkommission an, er war auch Mit-
glied der nationalrätlichen Kommission ; aber er hat
in der letzteren keinen Hauch eines Sterbenswört-
chens ausgeströmt, das auf diese Improvisation
hätte schliessen lassen.

Ich glaube, feststellen zu können, dass die für die
Teilrentner getroffene Regelung für diese Kategorie
von Versicherten eine ausserordentlich günstige ist,
eine weit günstigere als in irgendwelcher auslän-
dischen Gesetzgebung. Herr Nationalrat Schmid-
Ruedin hat gestern selber zugegeben, dass auch der
Beveridge-Plan eine Wartefrist für die Vollrentner
von 20 Jahren vorsieht. Es gibt ausländische Gesetz-
gebungen, die 25, 30 bis 45 Jahre vorschreiben, bis
die Vollrenten beansprucht werden können.

Aber weit stürmerische Wellen als das Verhältnis
der Teilrenten zu den .Vollrenten wirft die Ordnung
der Renten für die Übergangsgeneration. Während
aus ländlichen Kreisen die völlige Beseitigung oder
doch wesentliche Komprimierung der bestehenden
Unterschiede zwischen ländlichen, halbstädtischen
und städtischen Verhältnissen verlangt wird, for-
dern die Herren Nationalräte Schneider und Spühler
eine Erhöhung der Ansätze für die halbstädtischen
und städtischen Verhältnisse, wodurch die Differen-
zen, die man von der ändern Seite zusammen-
drücken möchte, noch ganz erheblich ausgeweitet
würden. Ich weiss noch nicht, wie diese auseinander-
strebenden Tendenzen auf einer mittleren Linie ver-
einigt werden sollen. Würde die Auswirkung des An-
trages der Herren Schneider und Spühler auf Er-
höhung sämtlicher Ansätze für die Übergangs-
generation sich auf die letztere beschränken, dann
könnte man ja noch darüber reden, denn innert 10,
spätestens 20 Jahren tritt ja diese Übergangs-
generation vom Schauplatz alles Irdischen ab, und
mit ihr werden auch die Unterschiede zwischen
ländlichen, halbstädtischen und städtischen Verhält-
nissen, wenigstens in der Altersversicherung, ver-
schwinden. Die Erhöhung der Ansätze der Über-
gangsrenten hat aber ihre Wirkung auf die Teil- und
Vollrenten, denn es wäre doch nicht wohl angängig,
dass wir bei der Festsetzung der Mindestrente für
die Dauerlösung unter den Mindestbetrag der Über-
gangsrente gingen, weil es nicht zu verantworten
wäre, dass diejenigen, die Beiträge bezahlt haben —
und das sind die Teil- und Vollrentner — geringere
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Renten erhielten als diejenigen, die keine Beiträge
entrichten mussten.

Deshalb wären wir gezwungen, einen neuen
Rententarif für die Teil- und Vollrentner aufzu-
stellen, dessen Mindestbetrag bei der Mindestrente
für die Übergangsgeneration beginnt. Aber nachher
wären wir auch gezwungen, um die Relation
zwischen Beiträgen und Renten nicht allzusehr zu
strangulieren, wenigstens für die Einkommens-
stufen bis 3750 oder vielleicht sogar bis 5000
Franken die Rentenansätze wesentlich zu erhöhen.
Das würde sich für die Gesamtbelastung in einer
ganz wesentlichen Erhöhung auswirken. Für den
Antrag von Herrn Nationalrat Schneider haben wir
bereits eine Mehrbelastung von 30 Millionen Fran-
ken errechnet. Wenn aber die Rentenansätze der
untern Einkommensstufen bis 3750 oder sogar 5000
Franken noch entsprechend erhöht würden, um den
früheren Kurvenverlauf wieder einigermassen her-
zustellen, würden diese Mehrausgaben noch einige
Millionen Franken mehr betragen. Eine solche
Mehrbelastung könnten wir in einem • Augenblicke
nicht verantworten, in dem nicht einmal für die
Ausgaben, wie sie aus dem Entwurf des Bundes-
rates sich ergeben, die nötige Deckung gesichert ist.
Der BundeSrat ist mit der Wahl der Variante I be-
reits an die oberste Grenze gegangen, und es können
die von ihr vorgesehenen Renten nur aufrecht-
erhalten werden, wenn es gelingt, den Anteil des
Bundes durch die vorgesehenen Finanzmassnahmen
sicherzustellen und wenn keine Kürzung des Anteils
der Kantone eintritt.

Herr Nationalrat Dr. Spühler hat dem Bundesrat
ein Kompliment gemacht, dass er so mutig war,
sich von Anfang an für die Variante I zu bekennen.
Ich habe den Eindruck, dass das von Seiten des
Herrn Dr. Spühler ein falsches Kompliment ist.
Der Bundesrat muss sich heute ernstlich fragen, ob
er klug beraten war,- als er entsprechend dem allge-
meinen Verlangen die Variante I wählte. Der Bun-
desrat wollte die Renten nicht auf das Markten ein-
stellen, weil er einen solchen Schacher als unwürdig
betrachtet hätte. Nun haben wir dieses bemühende
Schauspiel der Überbietung dennoch, nur ein Stock-
werk höher. Das ist selbstverständlich das gute
Recht des Parlamentes, ich fürchte aber sehr, dass
mit diesen Anträgen und mit der Diskussion im
Volk der Eindruck erweckt wird, dass höhere
Renten möglich wären, wenn nur dieser böse Bun-
desrat nicht wäre. Nein, höhere Leistungen sind
erst möglich, wenn auch die höheren Einnahmen ge-
sichert sind. Das ist aber noch keineswegs der Fall.

Aus den angeführten Gründen muss auch von
Einheitsrenten abgesehen werden. In der Botschaft
finden sich darüber einlässliche Ausführungen,
warum Einheitsrenten nicht in Betracht kommen,
und ich möchte Herrn Nationalrat Perrin ersuchen,
vor der Behandlung des Chapitre 3 diese Ausfüh-
rungen noch nachzulesen, da das bis heute offenbar
unterblieben ist. (Heiterkeit.) Herr Nationalrat
Perrin wird vielleicht dann mit dem Bundesrat zum
Schluss gelangen, dass Einheitsrenten niemals der
Vielgestaltigkeit der sozialen Bedürfnisse unserer
Bevölkerung entsprechen können. Setzt man sie nur
so hoch fest, dass sie finanziell tragbar sind, dann
genügen sie vielleicht für einfache ländliche Verhält-
nisse, aber keineswegs für halbstädtische und städ-

tische, und niemals werden die Bezüger mittlerer und
höherer Löhne diese Renten so interessant finden,
dass sie die ihnen in der Vorlage zugemuteten Bei-
träge bezahlen. Setzen wir aber die Renten so fest,
dass sie auch für die halbstädtischen und städtischen
Verhältnisse und für die gehobenen Lohnkategorien
der Unselbständigerwerbenden ausreichen, dann
gelangen wir zu einer Rentenbelastung, für welche
die Mittel niemals aufzubringen sind.

Das habe ich nun auch gegenüber den Vor-
schlägen, die gestern namens des Genfer Komitees
Herr Nationalrat Guinand empfohlen hat, einzu-
wenden. Einmal muss ich ein grosses Fragezeichen
hinter die Ziffern setzen, die uns gestern Herr
Nationalrat Guinand aufgetischt hat, der für die
ersten Jahre von einer Ausgabe von 350 Millionen
und für die Zeit in 20 Jahren von etwa 600 Millionen
spricht. Herr Nationalrat Guinand geht dabei von
Ruhestandsrenten aus. Es ist aber ganz ausge-
schlossen, heute schon zu sagen, welche Einsparun-
gen die Ruhestandsrenten gegenüber den automa-
tischen Altersrenten bringen würden. Das ist noch
eine viel grössere Unbekannte als die von Herrn
Nationalrat Guinand so^ gering eingeschätzte Über-
alterung. Wir haben auch Berechnungen über die
finanziellen Folgen der Vorschläge des Genfer
Komitees anstellen lassen ; sie kommen zum -
Schluss, dass im ersten Jahr die Rentenaufwendung
etwa 440 Millionen betragen und im Beharrungs-
zustand die astronomische Ziffer von- etwa 934
Millionen erreichen würde. Ich möchte Herrn
Nationalrat Guinand, aber auch Herrn Perreard,
der ihm Sekundantendienste leistet, die beide die
Nachlassteuer, ja überhaupt neue Steuern ab-
lehnen, bitten, mir zu sagen, woher sie dieses Geld
nehmen wollen ohne zu stehlen.

(M. Perréard: En tout cas dans la caisse des
cantons.)

Von dem Schicksal, ^das der bekannten Lex
Forrer über die Kranken- und Unfallversicherung
in der Volksabstimmung bereitet wurde, wissen wir,
dass die Organisation einer Sozialversicherung bei
der föderalistischen Struktur unseres Landes von
grösster politischer Bedeutung ist. Bei der während
der Kriegsjahre keineswegs verblassten Abneigung
gegen weitere Bundesbetriebe kommt eine eidge-
nössische Monopolanstalt als Trägerin der Alters-
und Hinterlassenenversicherung nicht in Betracht.
Dagegen lag es nahe, den Ausgleichskassen der
Lohn- und Verdienstersatzordnung die Durchfüh-
rung der Alters- und Hinterlassenenversicherung zu
übertragen, nachdem die Übernahme ihres Beitrag-
systems für die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung allgemein als eine Selbstverständlichkeit be-
trachtet worden ist. Die Lohn- und Verdienstersatz-
kassen haben während des Krieges die Probe der Be-
währung in administrativer Hinsicht durchaus be-
standen, so dass auch eine Volksinitiative ihre
Heranziehung für die Durchführung der .Alters- und
Hinterlassenenversicherung verlangt. Um so über-
raschender ist es, dass in letzter Zeit diese Lösung
als bürokratisch-etatistisch angeprangert und an
ihre Stelle eine auf den Berufsgemeinschaften
fussende Organisation empfohlen wird. Dabei wird
nur übersehen, dass derartige Organisationen noch
nicht existieren und es gar nicht möglich sein wird,
bei einem allgemeinen Volksobligatorium alle Ver-
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Sicherungspflichtigen in bestimmte Berufe einzu-
gliedern. Neben den beruflichen Versicherungs-
gemeinschaften müssten noch andere Organisa-
tionen geschaffen werden, um die lückenlose Er-
füllung der Versicherungspflicht durchzusetzen. Mit
der Schaffung einer derartigen Organisation würde
aber viel Zeit verloren gehen und der Zeitpunkt der
Inkraftsetzung der Versicherung hinausgeschoben.
Wenn man dem stürmischen Verlangen nach unver-
züglicher Verwirklichung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung nachkommen wollte, blieb
nichts anderes übrig, als sich auf eine bestehende
Organisation zu stützen. Eine solche ist in den von
den Kantonen und Verbänden errichteten Aus-
gleichskassen der Lohn- und Verdienstersatzordnung
bereits vorhanden. Es ist mir nicht verständlich,
wie ein so hervorragender Parlamentarier wie Herr
Nationalrat Guinand uns gestern mit der Eröffnung
überraschen konnte, die Durchführung der Alters-
,und Hiriterlassenenversicherung mit der bestehenden
Organisation der Lohn- und Verdienstausgleichs-
kassen werde einen Apparat erfordern, der min-
destens 2000 staatliche Funktionäre mit einem
jährlichen Salär von 12.Millionen Franken nötig
machen werde. Wer hat wohl Herrn Nationalrat
Guinand diesen Bären aufgebunden ? Die Lohn-

" und Verdienstausgleichskassen werden mit dem
gleichen Personal, das sie bisher benötigten, auch
die neuen Aufgaben bewältigen können. Es wird als
staatliches-Organ einzig eine zentrale Ausgleichs-
stelle erforderlich sein, die etwa ein Dutzend Funk-
tionäre beschäftigen wird. Wenn schon Herr
Nationalrat Guinand das 'Bedürfnis hatte, die Er-
findungen eines leichtsinnigen Schwätzers hier
weiter zu kolportieren, als ob es sich um eine den'
Weissagungen des Orakels von Delphi ähnliche
Offenbarung handeln würde, hätte es ihm gut ange-
standen, sich zuerst bei den kompetenten Stellen zu
erkundigen. Wir sind überzeugt, gestützt auf die Er-
fahrungen der Lohn- und Verdienstersatzordnung,
dass die Lohn- und Verdienstausgleichskassen die
geeignete Organisation für die Alters- und Hinter-
bliebenenversicherung abgeben werden. Herr Na-
rionalrat Dr. Münz hat heute allerdings seinerseits
die Aufgabe dieser Organisationen damit Dramati-
siert, dass er auf die in die Millionen gehende Zahl
von individuellen Beitragskonten hingewiesen hat.
In der Expertenkommission, in der diese Frage ein-
lässlich diskutiert wurde, waren auch Versiche-

i rungssachverständige, Versicherungsdirektoren ver-
treten. Es hat darin auch der Sektionschef der
Lohn- und Verdienstersatzordnung mitgewirkt, dem
die Zentralverwaltung dieser Einrichtung über-
tragen ist. Ich nehme an, alle diese Herren waren
imstande, sich darüber1 ein Urteil zu bilden, ob die
Führung der individuellen Beitragskonten in diesem
Umfang technisch möglich sei oder nicht. Auf dieses
Urteil, glaube ich, dürfen wir abstellen und uns
gegenüber den Ausführungen des Herrn Dr. Münz
auf den Standpunkt stellen: „Bangemachen gilt in
diesem Fall nicht."

Grösste. Sorgfalt ist.einer befriedigenden Ein-
ordnung der bestehenden Versicherungseinrich-
tungen in die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung gewidmet worden. Ihre Entwicklung soll durch
die Alters- und Hinterlassenenversicherung nicht
gehemmt, sondern gefördert werden. Wir aner-

kennen damit, was durch private Initiative und
Opferwilligkeit auf diesem Gebiet geschaffen wurde
und "geben uns Rechenschaft darüber, dass für die
beteiligten Versicherten die eidgenössische Alters-
und Hinterlassenenversicherung nur eine Ergän-
zung sein kann. Sie sollen deshalb der der Alters-
undHinterlassenenversicherung zufliessenden öffent-
lichen Mittel nicht verlustig gehen. Anderseits darf
ihr Eigenleben nicht über Gebühr angetastet werden.
Es gereicht mir zur grossen Genugtuung, feststellen
zu können, dass nach eingehender Prüfung zahl-
reicher Vorschläge eine Regelung gefunden werden
konnte, die auch von. dem Verbände für Personal-
fürsorge privatwirtschaftlicher Unternehmungen als
annehmbar erachtet wird. Der Entwurf lässt den
bestehenden, Versicherungseinrichtungenj die Wahl
von zwei Möglichkeiten, nämlich der Anerkennung
oder Nichtanerkennung. Die Anerkennung hat die
Wirkung, dass die betreffende Versicherungseinrich-
tung für die bei ihr versicherten Personen die gesetz-
lichen Beiträge zu bezahlen hat und dafür die den
Versicherten zukommenden Renten beanspruchen
•kann. Die Versicherungseinrichtung tritt somit im
Verhältnis zu, der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung an die Stelle der Versicherten und allen-
falls ihrer Arbeitgeber. Die ihr zufallenden Renten
kann sie zur Verstärkung der eigenen Versicherungs-
leistungen oder für eine allfällig notwendige Sanie-
rung verwenden. Für den weitaus grössten Teil der
bestehenden Versicherungseinrichtungen wird daher
die Anerkennung mit einer spürbaren Verbesserung
der finanziellen Leistungsfähigkeit verbunden sein.
Die vorgesehene Saldomethode sichert die aner-
kannten Versicherungseinrichtungen gegen eine Be-
einträchtigung ihrer Liquidität. Die Versicherungs-
einrichtungen, welche auf die Anerkennung ver-
zichten, können ihr bisheriges Dasein völlig unbe-
rührt fortsetzen oder durch eine Revision ihrer
Statuten die Beiträge ihrer Mitglieder und deren
Arbeitgeber höchstens unì die gesetzlichen Beiträge
an die Alters- und Hinterlassenenversicherung her-
absetzen und ihre Versicherungsleistungen ent-
sprechend kürzen. •

Von grundsätzlicher Bedeutung ist bei jeder Ver-
sicherung die Wahl des anzuwendenden Beitrags-
verfahrens. In Frage kommt das Umlageverfahren
oder das Kapitaldeckungsverfahren. Im allgemeinen
eignet sich das erstere für die Sachschadenversiche-
rung, während das Kapitaldeckungsverfahren —
das muss ich den Ausführungen von Herrn Dr.
.Münz entgegenhalten — für die Lebensversicherung
das Gegebene ist. Wenn wie bei der Todesfall- oder
Altersversicherung mit zunehmender Versicherungs-
dauer die Zahl der Schadenfälle stark steigt, so
wären bei Anwendung des Umlageverfahrens die
Prämien.der Versicherten in den ersten Jahren sehr
bescheiden, um später eine fast unerschwingliche
Höhe zu erreichen. Das ist keineswegs etwa bloss
graue Theorie, sondern wird "erhärtet durch Erfah-
rungen, die auf dem Gebiete der Todesfallver'siche-
rung sogenannte Sterbegeldvereine und mit der
Altersversicherung private und selbst' öffentliche
Pensionskassen gemacht haben, die gezwungen
waren, ihre' anfänglichen Prämien später zu ver-
doppeln und zu verdreifachen. Diese Erfahrungen
lassen es als ratsam erscheinen, bei der Alters- und
Hinterlassenenversicherung von der Anwendung des
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reinen Umlageverfahrens, das Herr Dr. Münz so
vehement empfiehlt, abzusehen und einer Kombi-
nation mit dem Kapitaldeckungsverfahren den Vor-
zug zu geben, be; der freilich das Umlage,verfahren
mit 90% stark überwiegt. Bei Gebrauch dieses
kombinierten Verfahrens fhessen der Versicherung
seitens der Beitragspflichtigen und der öffentlichen
Hand mehr Einnahmen zu, als sie in den ersten Jah-
ren für-die Auszahlung*der Renten braucht, so dass
aus den .'Überschüssen ein Ausgleichsfonds ge-
bildet werden kann, der bei der vorgesehenen Ab-
stufung der Leistungen der öffentlichen Hand nach
einer Versicherungsdauer von 20 Jahren mit zirka
3 Milliarden seinen Höchststand erreichen wird, um
später wieder auf etwa 2,4 Milliarden abzusinken.
Ist' das ein Unglück ? Ich glaube nicht. Wir kommen
damit dem, Bunde entgegen und geben ihm( die
Möglichkeit, m der Zeit, in der er mit der Schulden-
abtragung über Gebühr in Anspruch genommen ist,
zu entlasten, in der Meinung, dass später der Bun-
desbeitrag erhöht werden kann. Für die Erhaltung
des Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Aus-
gaben der VeiSicherung spielt der Ausgleichsfonds
mit seinen Zinsabflüssen vom Zeitpunkte ab, da die
jährlichen Rentenaufwendungen die Beiträge der
Wirtschaft und der öffentlichen Hand überschreiten,
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Trotzdem
werden gegen die Ansammlung eines in die Milliarden
gehenden Fonds allerlei Einwände erhoben. Die
Banken befürchten.von seiner Existenz eine unliéb-

~same Konkurrenzierung bei der Vermittlung von
Anleihen: ändern erscheint es 'bedenklich, durch
einen solch hohen Fonds die Gelüste der Versi-
cherten nach Rentenerhöhung ständig zu rei-zen
und selbst den Bund in Firianznöten in Versuchung
zu führen. , ~ . • .- v

Demgegenüber kann darauf hingewiesen werden/
dass nach dem Entwurfe Verwaltung und Anlage des
Ausgleichsfonds einem von der. Bundesverwaltung
unabhängigen Verwaltungsrat übertragen werden,
der sich bei Erfüllung seiner Obliegenheiten einzig
und allein von den Interessen der Versicherten
leiten lassen wird.

Herrn Nationalrat Guinand kann ich die beruhi-
gende -Versicherung geben, dass der Buhdesrat bei

. der Wahl dieses Verwaltungsrates darauf Bedacht
nehmen wird, ihn nicht vorwiegend aus Staviskys
zusammenzusetzen. Und um Herrn Nationalrat
Guinand noch -völlig zu beruhigen, gebe ich Ihnen
die weitere Versicherung, dass wir uns bei der all-
fälligen Wahl von Genfern der grössten Vorsicht be-
fleissigen werden. (Heiterkeit.1) Zugunsten des Um-
lageverfahrens hat Herr Dr. Münz hauptsächlich
geltend gemacht, dass es die Kürzung der Renten in
der Übergangszeit verhüte. Es ist richtig, dass wir,
wenn wir keinen Ausgleichsfonds äufnen, für den
Anfang höhere Renten zahlen können. Aber später,
in 20 Jahren, fehlen uns dann auch die Zinsen dieses
Ausgleichsfonds, die bei 3% 90 Millionen aus-
machen. Auf'welche Weise soll dieser Ausfall ge-
deckt werden ? Aber das ist nicht das einzige. Wenn
wir das reine Umlageverfahren .unter Vermeidung
von Rückstellungen dazu verwenden, für den An-
fang wesentlich höhere Übergangsrenten zu zahlen,
so ist ganz unvermeidlich, dass wir auch die Rentén-
ansätzevfür die künftige Generation ganz wesentlich
erhöhen müssen. Das wird eine bedeutende Mehr-

belastung bringen, das wird zur Folge haben, dass
wir im Beharrungszustand nicht mit 700, sondern
jährlich, wie wir bereits haben ausrechnen lassen,
mit 800 oder noch mehr Millionen zu rechnen haben.

• - Herr Nationalrat JDr. Münz macht sich die
Frage der Deckung dieser Ausgaben sehr leicht. Er
erklärt, das Volkseinkommen1 sei nun einmal da, und
das Volkseinkommen werde immer die nötige
Garantie für die Beschaffung der erforderlichen
höheren Einnahmen darstellen. Wenn wir derart
über das Volkseinkommen verfügen könnten, dann «
wäre ja die Lösung der Finanzreform im Bund ein
Kinderspiel. Das Volkseinkommen ist auch für
dieses Problem vorhanden, aber eine ganz andere
Frage ist es, die Bezüger dieses Volkseinkommens zu
bewegen, einen Teil davon für bestimmte öffentliche
Zwecke zur Verfügung zu stellen. Das scheint Herr
Dr. Münz vollständig übersehen zu haben.

Ganz entschieden möchte ich Sie davor warnen, •
dem Rückweisungsantrag der Fraktion -der Unab-
hängigen zuzustimmen. Wenn dieser Rückweisungs-
antrag einen vernünftigen Sinn haben.soll, so kann
seine.Ausführung doch nur darin bestehen, dass das
Bundesamt . für Sozialversicherung einen neuen
Rententarif mit Deiner Mindestrente von 1000 Fran-
ken konstruiert. Wir haben bereits durch dieses
Amt eine überschlagsweise • Berechnung machen
lassen. Das Ergebnis ist, dass mindestens eine jähr-
liche Erhöhung von 100 Millionen resultiert; die
nächste Folge wird sein, dass wiederum eine Ver-

•

zögerung eintritt, dass die Verwirklichung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung auf den
vorgesehenen Zeitpunkt ausgeschlossen ist. Es wird
dann nach 1947 ein Vakuum in der Auszahlung der
Renten eintreten, aber auch in, der Erhebung der
Beiträge. Ob es darin, wenn einmal die Beitrags-
erhebung vorübergehend sistiert war, so leicht sein
wird, die zweimal 2 % von Arbeitnehmer und ;
Arbeitgeber wieder zu erheben, das ist eine andere
Frage.

Herr Dr. Münz hat die von uns vorgesehenen
Übergangsrenten als absolut ungenügend und unzu-
länglich hingestellt. Das ist doch merkwürdig.
.Unter den vielen Projekten, die für eine kommende
Alters- und Hinterlassenenversicherung ausgearbei- '
tet. .worden-sind, befindet sich auch eines, das die
Unterschrift von Herrn Nationalrat Otto Pfändler
trägt. Ich will die Fraktion der Unabhängigen nicht
für alles verantwortlich machen* was Herr National-
rat Otto Pfändler verbrochen hat. Aber ich glaube
doch, in der Annahme nicht fehlzugehen, dass seiner-
zeit. Herr Natidnalrat Pfändler, als er sich an die
Ausarbeitung eines Projektes machte, in Überein-
stimmung mit dem Willen seines grossen Herrn und
Meisters, Herrn Nationalrat Gottlieb Duttweiler,
gehandelt hat. Herr Nationalrar Pfändler gehörte
doch zu jenen, die als Apostel Herrn Gottlieb Dutt-
weiler umgeben haben; Herr Nationalrat Dr. Münz
ist einer späteren Generation zuzuzählen-, er ist des-
halb wohl eher als Kirchenvater zu betrachten.
(Heiterkeit.)

Was für Renten sieht nun dieses Projekt des
Herrn Nationalrat Pfändler, das übrigens auch die
Unterschrift — und das bitte ich Herrn Nationalrat
Guinand^zu beachten —: eines Herrn Dr. Paul Nab-
holz, Versicherungsexperte _ in Erlenbach, trägt,
vor? In diesem Projekt sind drei Kategorien von
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Renten vorgesehen: Altersrenten, und zwar nicht
einfache Altersrenten und Ehepaaraltersrenten,
sondern einfach Altersrenten, also auch für Ehe-
paare. In der untersten Kategorie glaubt man sich
mit einer Altersrente von 600 Franken begnügen
'zu können; nach dem Entwurf sind es 770. In der
zweiten Klasse ist eine Altersrente von 800 Franken
in Aussicht genommen; wir sehen 960 vor,- einen
Fünftel mehr. Für die höchste Kategorie wird die
Altersrente auf 1000 Franken festgesetzt ; in unserer
Vorlage auf 1200. Ebenso sind die in diesem Projekt
enthaltenen Witwenrenten wesentlich niedriger als
die in unserem Entwurf, vorgesehenen. Wenn ich
feststelle, „dass auch Herr Dr. Nabholz diesem
Projekt zu Gevatter gestanden hat, ist das vielleicht
doch geeignet, die wissenschaftliche Autorität des
versicherungsmathematischen Kronzeugen, auf den
sich das Genfer Komitee beruft, etwas zu er-
schüttern. Auf jeden Fall gehört Herr Nabholz zu
jenen Sachverständigen, die sich von der Devise
leiten lassen : ,, Gott helfe mir, ich kann auch anders-. ' '
(Heiterkeit.)

Abschliessend kann ich, glaube ich, aus tiefster
Überzeugung sagen, dass der Entwurf, den wir
Ihnen vorlegen, ein sorgfältig vorbereitetes Werk
darstellt. Der Direktor des Bundesamtes für Sozial-
versicherung, Herr Dr. Arnold Saxer, hat im Verein
mit hervorragenden Mitarbeitern die ersten Ent-
würfe ausgearbeitet, die dann von einer aus er-
probten Sachverständigen und Vertretern der Wirt-
schaft bestehenden Expertenkommission überprüft
und verbessert wurden. Ich erachte es als eine
Ehrenpflicht, allen Beteiligten für ihre verdienst-
volle, fruchtbare Arbeit von dieser Stelle aus den
wohlverdienten Dank auszusprechen, und ich muss
dagegen Verwahrung einlegen, wenn Herr National-
rat Escher zum Danke für ihre Arbeit den Mitglie-
dern der Expertenkommission den Vorwurf macht,
sie hätten Bundesrat und eidgenössische, Räte in
eine geradezu ausweglose Situation gebracht. Worin
bestand die Aufgabe dieser Expertenkommission?
Sie hatte zunächst dem Bundesrat Vorschläge über
die Gestaltung eines künftigen Versicherungsent-
wurfes zu unterbreiten. Diese Vorschläge wurden in
einem ausführlichen Bericht zusammengefasst. Den
letztern haben wir den Kantonsregierungen, den
wirtschaftlichen und sozialen Organisationen des
Landes und den politischen Parteien zugestellt. Alle
diese Organisationen wurden zur Vernehmlassung
eingeladen. Die Vernehmlassungen lauteten, soweit
sie eingingen, fast durchwegs positiv. Eine Aus-
nahme machte die von Seite der Unabhängigen.
Nicht aus Bosheit, sondern des historischen Inter-
esses wegen wird in der Botschaft folgendes festge-
stellt: Vernehmlassungen haben alle Kantone und
eingeladenen Organisationen eingereicht, mit Aus-
nahme des Kantons Graubünden, der liberal-demo-
kratischen Partei der Schweiz — ich will hier nie-
manden an den Pranger stellen —, des Landesrings
der Unabhängigen, des Kartells nationaler Arbeit-
nehmerorganisationen usw. Ich stelle fest, die
Partei, der Herr Nationalrat Münz angehört und in
deren Auftrag er offenbar gehandelt hat, als er er-
klärte, das Einzäunen des Weges habe es weiten
Kreisen unmöglich gemacht, einen aktiven Anteil
an der Vorbereitung dieser Vorlage zu nehmen, hat
gegen diese Stigmatisierung in einem Schreiben aus-

drücklich protestiert und erklärt, sie hätte ihre
Stellungnahme zu den Vorschlägen der Experten-
kommission in ihrer Presse urbi ed orbi umschrieben,
so dass es .uns möglich gewesen wäre, uns darüber zu
orientieren. Ich stelle aber fest^dass diese Stellung-
nähme vollständig abweicht von derjenigen, die
heute Herr Dr. Münz einnimmt, dass sich die Presse
der Partei der Unabhängigen positiv zu den Vor-
schlägen der Expertenkommission ausgesprochen
hat. Es ist nun schon sonderbar, dass erst heute die
kritische Note der Partei der Unabhängigen zur
Geltung kommt. Der Verdacht ist nicht ganz ab-
wegig, dass dahinter eine Absicht steht, über die ich
mich höflichkeitshalber hier nicht weiter verbreiten
will.

Der Bundesrat war nie so prätentiös, zu glauben,
dass die Verfasser des Gesetzesprojektes mit ihrer
Lösung den Stein der Weisen gefunden hätten, der
allen Wünschen zu entsprechen vermöchte. Unbe-
streitbar aber auch, dass sowohl der Bericht der
Expertenkommission als das auf ihm fussende
Gesetzesprojekt in weiten Kreisen hohe Anerken-
nung gefunden haben.

Wenn ich auch nie damit gerechnet habe, dass
der Entwurf des Bundesrates lauter Beifall finden
werde, so habe ich doch die feste Überzeugung, dass
die Mehrheit der eidgenössischen Räte und des
Schweizervolkes sich auf seinen wesentlichen Inhalt
einigen müssen, wenn in absehbarer Zeit die
Alters- und Hinterbliebenenversicherung Wirklich-,
keit werden soll. Wir wissen aus der Erfahrung, dass
grosse nationale Gesetzeswerke nur dann Aussicht
haben, vom Schweizervolk gutgeheissen zu werden,
wenn sie dem grossen Landesdurchschnitt ent-
sprechen. Sonderwünsche und Aspirationen, die von
den grossen Linien abweichen, müssen zurückge-
stellt werden.

Der Bundesrat, ist auch heute wieder von Herrn
Nationalrat Escher gefragt worden, wie es um die
Vorarbeiten für dringliche Postulate des Familien-
schutzes bestellt sei. Darauf kann geantwortet
werden, dass der Vorentwurf einer Expertenkom-
mission für ein Gesetz betreffend die Mutterschafts-
versicherung vorliegt, der demnächst den Kantons-
regierungen zur Begutachtung unterbreitet wird.
Die für "die Erleichterung der Gründung von
Familienausgleichskassen erforderlichen gesetzgebe-
rischen Massnahmen sind in einer ersten Konferenz
mit den beteiligten Kreisen besprochen worden. Sie
werden fortgesetzt werden. In Aussicht genommen
ist ein Rahmengesetz. Die Vorarbeiten für ein Bun-
desgesetz über die Förderung des Siedlungs- und
Wohnungswesens sollen an die Hand genommen
werden, sobald ein Fachmann ausserhalb der Bun-
desverwaltung für diese Aufgabe gefunden ist. Das
ist noch nicht der Fall. Da die Ausführung all dieser
Postulate in den Kompetenzbereich des Volkswirt -
schaftsdepartementes fällt, werden sie in den eidge-
nössischen Räten so lange nicht behandelt werden
können, als die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung nicht verabschiedet ist. Über den Wehrmanns-
schutz und die Beschaffung der dafür erforderlichen
Mittel wird von den-eidgenössischen Räten zu be-
stimmen- sein, wenn sie über die* Verwendung des
Fonds der Lohn- und Verdienstersatzordnung, der
etwas über 600 Millionen Franken beträgt, zu be-
finden haben.
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Der Gesetzgebungsweg der schweizerischen De-
mokratie ist ein langer, steiler und mühsamer. Wenn
wir in der vorliegenden Frage zum Ziel kommen
wollen, so werden wir mit aufrichtigem und uner-
schütterlichem Willen an die Aufgabe' herantreten
müssen. Sollte uns der Erfolg versagt bleiben, dann
wären schwerwiegende Folgen unausbleiblich: Ent-
mutigung und Zweifel an der Fähigkeit unserer
Demokratie, die grossen bevorstehenden Aufgaben
überhaupt lösen zu können, müssten in weiten
Kreisen einkehren. Daran könnten nur die Feinde
der Demokratie Freude haben, deren es rechts und,
Herr Miville, auch links noch mehr als genug im
Lande-gibt.

Daher richte ich an alle, die noch an die schöp-
ferische Kraft der Demokratie glauben, an alle auf-
bauwilligen Elemente unserer Volksgemeinschaft
den dringenden Appell, sich ihrer Verantwortung
bewusst zu sein und für die Alters- und Hinter-
lassenehversicherung, so wie wir sie Ihnen in diesem
Entwurf vorschlagen, mit aller Kraft einzutreten.
(Beifall.)

s Müller- Grosshöchstetten : Wir stimnien für Ein-
treten auf die Vorlage. Dieser Entschluss ist uns
nicht leicht gefallen. Unsere Arbeit und der Einsatz
unserer Bewegung gerade in dieser Frage geben uns
die Berechtigung, Ihnen gegenüber zu sagen, warum
wir für Eintreten auf die Vorlage stimmen werden
und warum uns dieser Entschluss nicht leicht ge-
fallen ist.

Wir haben 1942 im .Kanton Bern eine Unter-
schriftensammlung für die Einführung einer Alters-
und Hintefbliebenenversicherung auf 'dem Boden
des Kantons durchgeführt. Unsere Bewegung hat,
einzig vom Landesring unterstützt, diese Initiative
gegen alle grossen Parteien durch den Abstimmungs-
kampf hindurchgetragen. Gegen uns wurde damals
vor allem ein Argument ins Feld geführt: „Was die
Initiative will, ist nicht mehr nötig, jetzt kommt die
Altersversicherung auf eidgenössischem Boden."

Das Berner Volk stellte sich am Abstimmungs-
tag auf .unsere Seite, die Initiative wurde ange-
nommen.

Unsere St. Galler Freunde haben eine ähnliche
Initiative vor dem St. Galler Volk vertreten. Mit
dem Hinweis auf die kommende eidgenössische Ver-
sicherung wurde sie im~ Kantonsrat und auch vor
dem Volk von den Parteien bekämpft. Wir ver-
fehlten nicht, den Bundesrat auf den Ernst der
Fragen aufmerksam zu machen, die eine rasche und
sozial gerechte Lösung dieser Schicksalsfrage des
Landes erheischen. Wir verweisen auf das, was wir
hier am 1. April 1944 gesagt haben. Was wir da und
in den beiden Abstimmungskämpfen zugunsten der
Verwirklichung dieser grossen Idee schrieben und
vor dem Volk verteidigten, ist heute ebenso richtig
wie damals, im Gegenteil, die Last, die die Kriegs-
jahre auf breite Kreise unseres Volkes abwälzten, ist
immer grösser geworden. Die Teuerung wuchs. Die-
jenigen unter den kleinen Leuten, die nach einem
Leben voll Arbeit glaubten, in ihren alten Tagen von
ihren Ersparnissen leben zu • können, sehen sich
heute um grosse Teile des Wertes ihres Erarbeiteten
betrogen. '

In der schweizerischen Landwirtschaft ist ein
grösser Teil aller Betriebe Klein- und kleinere
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Mittelbetriebe. Wir vergessen, dasà diese sowohl in
den Bergen wie im Flachland von der sogenannten
Kriegskonjunktur kaum profitiert haiien. Dafür
haben sie mit der Arbeit der Familie die ganze
Schwere der Kriegsteuerung getragen. Kriegsjahre
und Mehranbau stellten an Männer und Frauen
sowie an dje Kinder in diesen Betrieben Übermensch^
liehe Anforderungen. Auf Kosten ihrer Gesundheit
haben sie Übermenschliches geleistet. Die Kinder
wurden um ihre Jugendzeit gebracht. Die Frauen
opferten ihre Gesundheit, wenn die Männer im
Militärdienst waren. Sie wissen selbst, was diese
Bauernfamilien von der Zukunft zu erwarten haben.
Aus der Sicherung ihrer Nachkriegsexistenz wurde
nichts. Wir wissen, es gibt eine Schicht im Bauern-
volk, die nicht allzusehr auf eine Altersversicherung
angewiesen ist. Diese Schicht ist nicht allzu gross.
Anders die Teile des Bauernvolkes — sie sind
grösser -—, von denen ich. gesprochen habe. Die
Stimmung in diesen Kreisen wird ernst werden,
wenn auch noch diese Hoffnung zerstört werden soll.

Nicht anders ist es im Kleingewerbe. Wie viele
kleine Meister standen Hunderte von Diensttagen
im Wehrkleid, bei vielen musste das kleine Ge-
schäft geschlossen werden. Diese Kreise haben
nichts von der Kriegskonjunktur gemerkt, welche
ändern für ihr Alter-sorgen half. Von den nichtver-
sicherten Arbeitern hier gar nicht zu reden.

Wenn wir wollen, dass den heute Versicherten
bleibt, was sie den ändern voraus haben, müssen
wir auch den ändern nach einem Leben voll Arbeit
und Sorge zu einem Alter ohne Not verhelfen.

Wenn wir uns in den vergangenen Jahren leiden- '
schaftlich für die Verwirklichung dieser grossen
Idee, die heute hier zur Diskussion steht, eingesetzt
haben, dann geschah es nicht zuletzt im Blick auf
unsere landwirtschaftlichen Dienstboten. Über 80 %
von ihnen sind ledig. In dieser Zahl spiegelt sich die
ganze Tragik dieses Standes. Wie manchen treuen
Arbeitskameraden des Bauern könnte eine Alters-
rente in seinen alten Tagen vor dem Armenhaus '
bewahren! Ich muss Ihnen gestehen, dass ganz be-
sonders das Schicksal gerade dieser Leute mich in
den vergangenen Jahren in meinem Einsatz für das
Werden der Altersversicherung nie erlahmen liess.

Das gesagt, werden Sie sich vielleicht wundern,
dass uns trotz alledem das Eintreten auf die Vorlage
nicht allzu leicht fällt. Weshalb nicht? Unsere Be-
denken : Wir hätten uns ein Versicherungswerk ge-
wünscht, das viel mehr, als es der bundesrätliche
Vorschlag vorsieht, auf dem Umlageverfahren auf-
gebaut sein würde. Nach den Ausführungen von
Herrn Dr. Münz habe ich es nicht mehr nötig, über
diesen Punkt zu sprechen. Noch einmal verweise ich
auf das, was nicht nur er, sondern die Experten!
darüber geschrieben haben: „Beim reinen Umlage-
verfahren besteht ohne weiteres die dauernde An-
passungsmöglichkeit der Rentensätze ah die wirt-
schaftlichen Verhältnisse." Über das Kapital-
deckungsverfahren schrieben sie: „Dieses Verfahren
setzt einen stabilen Zinsfuss und einen gleichblei-
benden Geldwert voraus." Fügen wir gleich bei:
Beides wird es in Zukunft bei uns sowenig geben wie
in der Vergangenheit.

Das vorliegende Versicherungswerk ist viel zu
sehr von der Zinswirtschaft abhängig. Studieren wir
die Geschichte, des Geldwertes in der hinter -uns
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liegenden Zeit: Sie ist die Geschichte der Geldent-
wertung. Sie werden vielleicht einwenden, es werde
anders kommen. Die Verantwortlichen werden aber
nicht morgen etwas tun, was sie gestern verdammt
haben. Deshalb setzen wir unsere Zweifel in den be- •
rühmten grossen Geldberg, den wir zuerst zu-
sammengetragen, bevor einigermassen anständige
Renten ausbezahlt werden sollen. Wer sagt uns, was
dieser Fonds in 20 Jahren noch 'wert sein werde ?
Wer weiss, was die an sich bescheidenen Renten bei
fortschreitender Geldentwertung in 20 Jahren wert
sein werden ? Wir glauben nicht, dass die Völker
nach all dem Schweren auch noch eine neue De-
flation mit ihrer Not ohne Erschütterung hinnehmen
würden. Herr Bratschi sagte sehr richtig: „Wir
haben leider noch keine Sicherheit über den Geld-
wert."

Daher bedauern wir zweitens, dass die Vorlage
die Indexklausel ausser acht gelassen .hat. So er-
wecken wir Hoffnungen, die sich nicht mit Sicher-
heit erfüllen werden, um nicht mehr zu sagen. Wir
haben einen entsprechenden Antrag eingebracht.

Wir bedauern drittens ganz besonders, dass die -
Vollrenten einem schönen Teil der heute lebenden
werktätigen Generation nicht zugute kommen wer-
den. Auf Kosten des Fonds sollte diese viel zu lange
Wartefrist abgekürzt, sollten auch die Übergangs-
renten erhöht, werden!

y.nserer Ansicht nach sind viertens die Mindest-
ansätze der Renten überhaupt zu niedrig. 'Wir be-
grüssen deshalb den Antrag der Minderheit, der das
Kapitaleinkommen ebenfalls zur Leistung herbei-

• ziehen will. Es ist ein Mittel, wenigstens die .kleinen
Mindestansätze den heutigen Bedürfnissen einiger-
massen anzupassen. Der Kommissionspräsident hat
recht: die Renten können nicht die Existenz
schlechthin sichern, aber sie müssen einen grösseren
Anteil und einen grösseren Beitrag an diese Siche-
rung leisten, als die vorgesehenen Renten es tun.

Auch wir stossen uns fünftens ah der Abstufung
der Übergangsrenten nach dem Wohnort- der Ren-
tenbezüger. Alles, was uns hilft, der Verstädterung
•unseres Volkes zu wehren, müssen wir unterstützen, ,
deshalb sollten wir nicht kleinlich ausrechnen, wie-
viel billiger die Wohnungen, der Kabis und der
Salat auf dem Land zu, stehen kommen als in der
Stadt. Die grossen sozialen Leistungen ' der Städte
üben eine starke Anziehungskraft auf das Landvolk
aus. Wenn einmal nicht mehr Konjunktur sein wird,
werden die Städte mit ihrer Arbeitslosen- und an-
derer Not nicht mehr fertig werden, wenn es nicht
gelingt, den Zustrom vom Lande einzudämmen. An-
ständige Altersrenten auch auf dem Land sind ein
Mittel, der Landflucht zu wehren. An dieser Frage '

'sind die Städte ebensosehr interessiert wie das
Landvolk. Der Kommissionspräsident sagte, die
Vorlage entspreche einer bestimmten Konzeption
der Versicherung. Er wollte uns mit diesem Hinweis
auf die Schwierigkeiten aufmerksam machen, die
'einer Änderung wichtiger Punkte der Ordnung ent-
gegenstehen. Und trotzdem, wenn wir die verschie-
denen Bedenken'angeführt haben, wenn wir selbst
einen Antrag eingebracht haben, wenn wir allen
Anträgen, die den von uns hier vorgetragenen Be-
denken und Überlegungen Rechnung tragen, zu--,
stimmen werden, dann geschieht es ausschliesslich,
um-die Vorlage so. gestalten zu helfen,-dass mög-

lichst viel Gutwillige, denen die Schaffung einer
wirklichen Volksversicherung nicht nur Herzens-
sache ist, sondern nicht weniger staatspolitischer
Überlegung entspringt, sich. in den kommenden
Auseinandersetzungen vor dem Volk dafür ein-
setzen können.

'• M. Gottret: Après le discours remarquable de M.
Stampfli, conseiller fédéral, qui a réponse à tout et
qui manie l'ironie avec une maestria incomparable,
mon intervention manque un peu d'opportunité.
Elle vient un peu comme moutarde après dîner. Je
resterai donc dans des généralités.

Partisan convaincu de l'assurance vieillesse,
dans laquelle je vois un progrès social en même
temps qu'une nécessité, je tiens à présenter quelques
brèves observations.

L'initiative populaire partie de Genève, qui a ,
recueilli 180 000 signatures, prouve que l'opinion
du peuple suisse est acquise à cette réforme: II n'y
a qu'une voix dans la presse, dans le patronat
comme dans le monde ouvrier, pour exalter ses
bienfaits.

La série d'études approfondies à laquelle se sont,
voués des experts compétents, triés sur le volet, a
donné naissance au projet de loi soumis aux délibé-
rations de notre assemblée.

Nous rendons un public hommage à la com-
mission qui, sous l'experte présidence de M.
Bratschi, a examiné dans tous ses détails le projet
que nous discutons.

M. Stampfli, conseiller fédéral, et son honorable
collègue M. Nobs l'ont défendu avec une belle
crânerie et une ardente conviction. Assistée du Dr.
Saxer, directeur de l'office des assurances, de MM.
Kayser, Studer et Wyss, la commission a été abon-
damment instruite sur le sens et la portée des
articles figurant dans la loi.

En toute justice, on ' ne saurait contester les
mérites du projet. Il forme un ensemble de dispo-
sitions parfaitement cohérentes, un tout si homo-
gène qu'il est'quasi impossible d'en changer un
article sans compromettre la solidité de l'édifice. De
telle manière que parmi les nombreux amendements
proposés, ceux qui ont été adoptés, du reste en
petit nombre, n'altèrent en rien le sens .général.

On n'a voulu ni du système intégral de la répar-
tition, ni de celui de la capitalisation pure. On a
fondu les deux systèmes ; on a pris certaines données
à l'un et à l'autre et finalement on a inventé un
système^hybride,spécifiquement suisse.

La solution adoptée contraint la Confédération à
constituer une réserve de trois milliards sur laquelle
nous reviendrons dans un instant.

Le financement de l'institution est opéué au
moyen des caisses de compensation, des intérêts du
fonds des assurances provenant des impôts sur le
tabac et sur l'alcool. Mais il manquait une somme
d'une trentaine de millions que l'on demande aux
masses successorales et à une majoration de l'impôt
sur le tabac. Sur ce point, nous différons d'avis. La
souveraineté des'cantons est mise en péril par cette
mesure fiscale intempestive. Cette proposition est
fort mal accueillie. Il est vain de se le dissimuler, les
contribuables les mieux disposés en faveur de
l'assurance vieillesse auront beaucoup de peine à se
rallier à cette solution.
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Jusqu'ici, jamais la Confédération' n'a osé
porter une main sacrilège sur des recettes qui de tout
temps sont considérées comme l'apanage des cantons.
En dépouillant ceux-ci de leur autonomie finan-
cière et d'une partie de leurs responsabilités, on les
découronne et on les réduit au rang humiliant de
clients et d'assistés. Il n'est pas d'impôt qui ne se
prête moins à une unification centralisatrice.

Notre pays est, par excellence, celui de la diver-
sité. Les mœurs comme les conditions de vie varient
d'une région à l'autre. Dans les cités industrielles et
commerçantes où l'épargne consiste en dépôts et
valeurs bancaires, la perception d'un impôt sur les
successions s'avère plus facile et moins douloureuse;
mais à la campagne, où il importe de maintenir uii
domaine intact et de ne point le diviser à l'infini,
tout partage successoral entraîne moult difficultés
et le versement d'une soulte en argent liquide; cause
de gros soucis aux cohéritiers.

Un autre aspect de la question sollicite notre
examen.

La plupart des cantons qui appliquent les droits
de succession diffèrent de taux et ceux-ci varient à
l'infini. A Genève, par exemple, ils grèvent lourde-
ment les héritages: 3,7% en moyenne en ligne,
directe. Et j'ai sous les yeux un tableau qu'a bien
voulu me remettre mon collègue M. Perréardr| chef
du département des finances, d'où il ressort que
pour un héritage en ligne directe de 5000 francs les
droits de succession ne sont que de .2,5 %'. Mais ce
taux est de 3 % pour 50 000 francs, 3,5 % pour
100000 francs, 6% pour un million, etc. Ces
partages-là ne sont, il est Vrai, .pas très nombreux,
mais je constate que dans les autres catégories, par
exemple la troisième, quand il s'agit de frères et
sœurs, le taux d'imposition va jusqu'à 7, 8 et 10%.
Si, par surcroît, la Confédération perçoit en ligne
collatérale une contribution sur la même matière, on
dépasse la norme où finit l'impôt et où commence la
spoliation.

En outre, il existe encore deux cantons privi-;

légiés qui ignorent jusqu'ici toute redevance à
l'Etat lors de la transmission de propriété après
décès. Le .mode de financement de l'assurance
vieillesse va lui susciter tout un monde d'opposants
résolus.

La commission d'experts qualifiés, qui a fourni
des preuves manifestes de son entregent et de sa
fertilité d'imagination, aurait dû rechercher et in-
venter un autre système pour se procurer les
ressources indispensables à la mise en marche de
cette grande œuvre de solidarité.

La Suisse romande, la Suisse primitive notam-
. ment et la Suisse italienne, toutes fortement atta-

chées au principe fédéraliste, ne se résoudront que
difficilement à adopter le projet qu'on leur présente
et risquent de faire sombrer le bateau. Ce serait une
véritable catastrophe puisque le rejet renverrait
aux calendes grecques la réalisation d'une idée de
solidarité chère au peuple suisse.

L'établissement d'un impôt fédéral sur les masses
successorales est vraiment le point crucial et la
pierre d'achoppement du progrès social ardemment
désiré.

Dans leur conférence du 10 juillet dernier, les
directeurs cantonaux des finances ont présenté' de
judicieuses objections au mode de financement. Ils

auraient voulu connaître la situation qui leur sera
faite lors de la réforme financière de la Confédé-
ration, savoir comment les finances cantonales en
seront affectées par cette réforme avant de prendre
une décision. Ils refusent d'assumer le tiers des
frais qu'entraînera l'application de la loi; ils dé-
clinent toute responsabilité concernant les contri-
butions non recouvrables et les pertes causées par
les organes de l'assurance vieillesse. Enfin, ils
s'opposent catégoriquement à l'impôt fédéral sur les
successions.

De son côté, l'Union suisse des paysans formule
toute une série de vœux et de réserves. Elle croit

'que l'aide à la famille, qu'elle considère comme là
première de ses revendications, se trouvera en
danger lorsque le projet qui nous est soumis sera'
admis et appliqué. . ,

En plus des millions que doit fournir l'impôt sur
les masses successorales, le projet frappe le tabac et
l'alcool de taxes supplémentaires. Le tabac a produit
58 millions en chiffres ronds en 1945. De l'avis des
experts, cette industrie peut et doit rapporter à
l'Etat 85 millions. Les fabriques de cigarettes four-
nissent le 80% des recettes totales. Si l'on n'élève
pas le prix de détail, on peut compter que les recettes
se maintiendront au même niveau. Si. au contraire,
le fumeur paie son paquet plus cher, la consomma-
tion diminuera et le montant des recettes prévues
subira une réduction proportionnelle: • ' ; t -

Les fabricants de cigarettes se sont offerts à ad-
mettre une augmentation de la taxe de 2 fr. par
mille cigarettes, ce qui correspond à fr. 1.75 par kilo;
de tabac brut. L'industrie sera à même d'absorber
cette charge supplémentaire, sans modifier "le prix
de, détail. Le Conseil fédéral accepte-t-il ce com-
promis ?

Pourquoi n'élèverait-on pas le droit aUquel sont
soumis les cigarettes .américaines et anglaises im-
portées ? Le fisc trouverait là un surcroît de recettes
appréciable.

Enfin, l'alcool est appelé à apporter sa part. Les
chefs cantonaux des finances font des réserves sur
ce point et se demandent si l'imposition d'autres
boissons ne pourrait pas être prise en considération
comme source financière. Les eaux minérales qui
ne coûtent rien à ceux qui les exploitent, pourquoi ne
les taxerait-on pas ? Mais il serait d'une souveraine
imprudence de toucher le vin et le cidre et de
majorer le prix du petit verre que tout Suisse a
l'habitude de savourer.

Que penser du fonds de réserve de 3 milliards
que l'on se propose de constituer?

On a vu loin comme 011 a vu grand. Dans dix,
vingt ans et plus, où en serons-nous ? Dans quel état
se trouveront ïes finances publiques ? Notre franc
aura-t-il la même valeur ? Et dans le domaine écono-
mique, quelle sera la situation ? Prévoir à trop
longue échéance, c'est s'exposer à commettre bien
des erreurs. .

«Sans doute, dit une personnalité particulière-
ment compétente, M. Paul Jabert, à la réunion des
actionnaires de l'Union des banques suisses, est-il
utile de créer un fonds d'égalisation destiné à servir
de masse de manœuvre. Les avis diffèrent sur l'im-
portance de ce fonds. L'association suisse des ban-
quiers propose de ne pas dépasser un milliard.»
Nous serions curieux de savoir comment on placera •



Assurance vieillesse et survivants — 468 — 21 août 1946

cette somme énorme; car elle doit rapporter des
intérêts.

Enfin que coûtera l'administration qui'veillera à
la stricte application de la loi sur l'assurance
vieillesse au fédéral, au cantonal, au communal?
Une armée de fonctionnaires seront investis de
cette lourde tâche. Sans doute, on ne fait pas
d'omelette sans casser des œufs. Mais le peuple,
avant de donner son blanc-seing voudrait savoir
exactement le prix qu'il paiera les rentes qu'il
touchera dès l'âge de 65 ans. Le chapitre VI de la
loi sur la couverture financière me confère lé droit de
poser ce point d'interrogation.

Je termine ce bref exposé en me demandant si
l'on a choisi le meilleur moyen de réaliser la grande
œuvre sociale et si le projet préconisé par les auteurs
de l'initiative, fondé sur la répartition, n'aurait pas
conduit le législateur plus rapidement et plus sûre-
ment au résultat escompté.

: L'opinion a été émise de disjoindre la loi que
nous discutons de son financement. A mon sens, ce
serait une erreur. Ce serait comme si on isolait une
phrase de son contexte, l'effet de sa cause, la fon-
taine de sa source, la marchandise que vend un
commerçant de son prix d'achat. Ce serait illogique
et le peuple qui est appelé à bénéficier de l'assurance
vieillesse ne .comprendrait pas qu'on lui soumette
l'œuvre législative sans lui indiquer le montant de la
prestation financière corrél'ative qui en résultera
pour lui.

En présentant ces quelques observations, je
risque de passer aux yeux de certains pour un négatif
et un réactionnaire. C'est précisément parce que
l'institution . de l'assurance vieillesse me tient à
cœur que je désire supprimer de la loi tout ce qui
est de nature à lui susciter des adversaires et à
éviter un échec. Je souhaite donc que, dans la
mesure du possible, on l'améliore sous divers
rapports et qu'elle soit adoptée par la majorité des
cantons et du suffrage populaire.

Le projet que propose le comité genevois est
moins compliqué, plus simple, et moins coûteux.
M. Guinand l'a analysé et commenté d'une façon
nette et claire et je n'y reviens pas.

Mais je voudrais aussi connaître l'intention du
Conseil' fédéral concernant la manière dont tout le
problème sera soumis au suffrage populaire. Sou-
mettra-t-on simultanément la loi que nous discutons
et le projet du comité genevois qui a réuni, je le
répète, 180 000 signatures ?

Nous aurions mauvaise grâce à nous opposer à
l'entrée en matière. Nous manquerions de logique
puisque M. Guinand s'est réservé de présenter des
amendements. Notre vote final dépend donc du sort
qui sera fait à nos propositions.

Si aucun apaisement ne nous est donné, nous
nous réservons d'appuyer, par notre vote, la propo-
sition de renvoi de la loi au Conseil fédéral.

Hg: Wenn ich mich zur Eintretensdebatte zum
Worte gemeldet habe, so geschah es nicht aus lauter
Freude am Reden. Nachdem Herr Bundesrat
Stampfli sich bereits geäussert hat, ist es noch um
so schwieriger, die Aufmerksamkeit auf sich zu
ziehen, also jetzt noch etwas sagen zu wollen. Wenn
ich daher, trotzdem ich weiss, dass ich mit meinen
Ausführungen auf Widerspruch stosse, rede, so des-

halb, weil'ich mich verpflichtet fühle, hier im Rat mei-
Überzeugung zur Gesetzesvorlage über die Alters-ner

und Hinterlassenenversicherung Ausdruck zu geben.
Herr Bundesrat Stampfli hat in der Kommissions-
sitzung die Mitglieder ersucht, sie möchten sich offen
aussprechen. Ich weiss nicht, wie weit das nun ge-
schehen ist; jedenfalls scheint es mir, dass der Herr
Bundesrat am offensten gesprochen hat. Es ist
sicher recht und schön und geziemt sich für Parla-
mentarier, ohne Furcht und Sorge um ihre eigene
Person sich, off en auszusprechen; immerhin darf
doch bemerkt werden, dass eine offene Aussprache
nur dann ihien Zweck erfüllen kann, wenn sie eine
gegenteilige Stellungnahme zu beeinflussen vermag.
Ich bin mir aber bewusst, dass dies kaum möglich
sein wird.

Der vorliegende Gesetzesentwurf ist namentlich
in bezug auf die Organisation nach einem System
geformt, gemäss welchem prinzipielle Änderungen
zum voraus ausgeschlossen sind. Gemäss abgege-
benen Versprechungen ist die Prüfung von Ände-
rungen grundsätzlichen Charakters infolge Zeit-
mangels nicht möglich. Aus Gründen, die mir zwar
keineswegs als unbedingt stichhaltig erscheinen,
muss das Gesetz im Wahljahr 1947, also vor den
Neuwahlen des Nationalrates, zur Abstimmung ge-
bracht werden. Die zur Beratung stehende Vorlage
entspricht einem rein politischen Gesetz. Wenn ich
von einem solchen spreche, möchte ich damit unter-
streichen, dass das Gesetz in, die Obhut der politi-
schen Parteien gelegt wird, ohne dass die Versiche-
rung eine staatliche Institution zu sein brauchte.
Jede Änderung muss von den politischen Behörden,
'beziehungsweise vom Gesetzgeber, vorgenommen
werden und bleibt dem Referendum unterstellt.
Dass sich die politischen Parteien, parteipolitisch
gesehen, von einem Sozialversicherungsgesetz etwas
versprechen, ist verständlich, auch wenn 'ihre Er-
wartungen trügerisch sein mögen.

In politischer Beziehung hielten sich die Ver-
fasser der Vorlage an der bisherigen Tradition;
den Berufsverbänden, beziehungsweise den Unter-
nehmer- und Gewerkschaftsverbänden, wird wenig
„Eigenleben" eingeräumt. Die letzteren sind sogar
so gut wie ausgeschlossen.

Es stellt sich also die grosse Frage, ob mit der
Vorlage der richtige Weg beschritten wird. Ich
möchte mich nicht eingehend darüber äussern, ich
möchte nur bemerken : Ich hätte mir auch eine
andere Vorlage vorstellen können, namentlich eine
solche, wo eine Solidarität sich besser hätte aus-
wirken können, als das bei der jetzigen Vorlage der
Fall ist. Es ist überhaupt sehr fraglich, ob bei einem
Gesetz, das jedem Bürger vorschreibt, was er zu tun •
und zu lassen habe, die Solidarität überhaupt eine
Rolle spielen kann. Jedenfalls finde ich es nicht so
besonders solidarisch, dass, nachdem zum Beispiel
aus dem Fonds für Altersversicherung Summen von
500 bis 600 Millionen für andere Zwecke verwendet
worden sind, diese jetzt wieder von den Versicherten
ersetzt werden müssen. Eine solidarische Handjung
besteht z. B. darin, wenn der Stärkere den Schwä-
cheren unterstützt, z. B. der Berufsverband den
Arbeiter, sei es mit oder ohne Arbeitgeber.

JEs ist einleuchtend, dass eine Sozialversicherung
von der Wichtigkeit der Alters- und Hinterblie-
benenversicherung für ein Land, und dies dürfte für
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uns besonders zutreffen, richtunggebend werden
kann. Diese ausschlaggebende Bedeutung, scheint
mir, habe im Gesetz wenig Berücksichtigung ge-
funden. Die Gewerkschaften sind darin mit keinem
Wort erwähnt, und doch haben diese, beziehungs-
weise ihre Mitglieder, am meisten dazu beigetragen,
dass die gewaltigen Summen für die Verdienst- und
Lohnersatzkassen aufgebracht worden sind. Aber
vielleicht noch wichtiger waren die vertraglichen
Abmachungen zwischen den Unternehmern und Ge-
werkschaftsverbänden, die wohl am meisten dazu
beigetragen haben, die sehr gespannte Lage unseres
Landes während des Krieges nicht zu verschärfen.
Es scheint, dass weder die Expertenkommission
noch die vorberatenden Behörden sich mit solchen
höchst wichtigen Problemen befasst haben( oder,
was sogar wahrscheinlicher ist, es wurden die Ge-
werkschaften, weil diese in vielen Kreisen immer
noch als unerwünscht oder gar als schädlich gelten,
in Überlegungen und in Übereinstimmung mit Un-
ternehmerkreisen, aus der Vorlage eliminiert. Darin
erblicken wir einen kräftigen Schlag gegen unsere
Bestrebungen der vertragliehen Vereinbarungen
und eine Verkennung der grossen Aufgaben der Ge-
werkschaften und Unternehmerverbände. Beim Ab-
schluss von Verträgen in der Maschinen- und Uhren-
industrie und im Metallgewerbe liessen wir uns nicht
etwa von Zweideutigkeiten leiten. Die Verträge
wurden allerdings nicht nur abgeschlossen, um die
Löhne und Arbeitsbedingungen vertraglich zu
regeln, sondern im Vordergrund stunden die Be-
strebungen, der Gewerkschaftsbewegung einen neuen
Sinn zu geben und der Arbeiterschaft ein grösseres
Mitspracherecht zu verschaffen. Nun kann man
fragen, was diese Hinweise mit der Versicherung zu
tun haben. Ich gebe zu, dass für uns gerade darin
der schwache Punkt liegt, dass grosse Kreise der
Bevölkerung und auch der Parlamentarier, ebenfalls
ein Teil der Unternehmer, Mühe hat, sich in diese
höchst wichtigen Fragen hineinzudenken. In Wirk-
lichkeit handelt es sich aber um Fragen, die für die
Zukunft für die schweizerische Wirtschaft aus-
schlaggebend sind. Wir empfinden es als ein Un-
recht, dass die schweizerischen Gewerkschaftsver-
bände, die in solidarischem Sinne nicht nur der
Arbeiterschaft, sondern ebensosehr dem Lande ge-
genüber unendlich viel geleistet haben, nun von dem
grossen sozialen Werk einer Ahfers- und Hinter-
bliebenenversicherung ausgescklossen werden sollen.
Wir können uns in diesem Sinne den Aufbau einer
Alters- und Hinterbliebenenversicherung anders vor-
stellen. Wie das gemacht werden sollte, darauf will
ich jetzt nicht eintreten, weil die Zeit fehlt. Ich
würde die zwanzig Minuten überschreiten, die mir
zur Verfügung stehen.

Die sozialdemokratische Fraktion hat beschlos-
sen, zu Art. 74 Abänderungsanträge zu stellen, der
die Frage betrifft, was für Kassen sich vom Bunde
anerkennen lassen können. Vorläufig möchte ich
folgendes dazu ausführen: Nach dem Wortlaut des
Art. 74 werden wohl die Pensionskassen, Vereine,
Genossenschaften und öffentlich-rechtlichen An-
stalten anerkannt, fallen dann unter das Gesetz und
werden dessen Vorteile teilhaftig. Wenn aber eine
Gewerkschaft eine solche Kasse gründen wollte, so
würde sie nach dem jetzigen Wortlaut des Gesetzes
nicht anerkannt. Dementsprechend besteht auch in

dieser Beziehung nicht gleiches Recht für alle. Ich
hoffe gerne, dass unsere Anträge vom Parlament an-
genommen werden, weil ich nicht glaube, dass man .
einen solchen Rechtsunterschied machen kann,
nämlich dem einen einen Vorteil zu bewilligen und
ihn dem ändern vorzuenthalten. Der eingeschlagene
Weg, wie dieser im Gesetz vorgesehen ist, müsste
dazu führen, dass die Gewerkschaften ihre Ver-
tragspolitik, die sie seit einigen Jahren verfolgen,
nicht mehr durchzuführen imstande wären.

Ich bin sicher, es gibt viele Leute, die das
wünschen. Es würde dies bedeuten, dass an Stelle
der vertraglichen Verabredungen wieder zum Streik
gegriffen werden müsste.

Das sind die Bedenken, die wir haben, besonders
sind es meine persönlichen Bedenken. Ich stelle
keinen Rückweisungsantrag. Aber ich konnte nicht
verzichten, meinen Sorgen Ausdruck zu geben. Ich
glaube nicht, wie dies behauptet wird, wenn das Ge-
setz angenommen wird, die Arbeiterschaft habe
etwas Grosses erkämpft. Die Arbeiterschaft muss
ihre Versicherung bezahlen. Ich bin überzeugt,.dass, :

wenn die Altersversicherung berufsweise durchge-
führt würde, mit den geleisteten Beiträgen und mit
den gesetzlichen Leistungen des Bundes hätte
mindestens ebensogut eine Alterskasse gegründet
werden können.

Zur Bekräftigung dieses Hinweises möchte ich
noch auf die Leistungen der Wehrmänner-Lohn-
und Verdienstausgleichskasse der schweizerischen
Maschinen- und Metallindustrie verweisen. Dabei
handelt es sich nur um den Lohnersatz. In der
Maschinenindustrie wurden während der Zeit vom
Februar 1940 bis März 1946 annähernd 125 Millionen
Franken Beiträge geleistet und 113 Millionen Fran-
ken an Lohnausfallentschädigung ausbezahlt. An "
den zentralen Ausgleichsfonds wurden rund 12
Millionen Franken an Überschuss abgeliefert. In der
Maschinenindustrie ist demnach der ganze Lohn-
ersatz von der Wirtschaft (Arbeiter und Unter-
nehmer) ohne Beiträge der öffentlichen Hand selbst,
bezahlt worden. Eine Unternehmer- und Arbeiter-
schaft, die solche Leistungen vollbringt, wäre im-'
stände, auch eine Altersversicherung zu "schaffen.

Mit meinen Ausführungen wollte ich auf den
politischen Charakter des Gesetzes sowie auf die
grossen Leistungen der Gewerkschaftsverbände
resp. ihrer Mitglieder verweisen und behalte mir
vor, in den Beratungen Abänderungsanträge zu (
stellen.

Wey: Wer die Untersuchungen, die zu dieser Vor-
lage geführt haben, etwas verfolgte, die Experten-
berichte und die anderen Arbeiten, wird zum
Schlüsse kommen, dass es sich hier wirklich um ein
monumentales Werk handelt. Ich bin überzeugt,
dass in den letzten Jahrzehnten kaum eine Vorlage,
ein Gesetzesentwurf an die eidgenössischen Räte ge-
langt -ist, der so gründlich vorbereitet wurde, wie
diese Altersversicherungsvorlage. Die langen Ex-
pertenberichte, die gründliche Botschaft, die vielen
Tabellen, die der Kommission vorgelegt worden
sind, zeugen dafür, dass Herr Direktor Saxer und
seine Mitarbeiter hier wirklich eine treffliche Arbeit
geleistet haben. Als wir in Wengen waren und diese
vielen Tabellen den Saal zierten, da kam am ersten
Morgen ein Engländer in dieses Lokal, vor Sitzungs-
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beginn. Er hat sich etwas umgesehen, dann sagte er :
„Sieh da, der ganze Beveridge-Plan hängt hier!"
Ich möchte mich dem Dank anschliessen, der
gestern und heute dem Bundesrat ausgesprochen
worden ist. Wenn die Vorlage zurückgewiesen oder
gar abgelehnt würde, so habe ich Zweifel, ob der
jetzige Chef des Volkswirtschaftsdepartementes nach
Jahr und Tag wieder mit seiner Kraft und Gründ-
lichkeit und seiner Überlegenheit — er ist ja auch
im Versicherungsfach diplomiert — eine spätere Vor-
lage hier vertreten wird. Ich möchte wirklich dem
Wunsche Ausdruck geben, dass Herr Bundesrat
Stampfli, diese überragende politische Persönlich-
keit, auch vor dem Volke dieses Altersversicherungs-
gesetz vertritt.

Nun hat Herr Münz heute den Fahrplan für die
Alters- und Hinterlassenenversicherung kritisiert.
Es ist ja schon etwas tragisch im Leben eines Parla-
mentariers, wenn man bei jeder Vorlage ein altes
Fernrohr hervorziehen muss, um festzustellen, ob
nicht doch noch um Himmels willen etwas ausgesetzt
werden könne, wenn nicht am Zug und seiner Kom-
position, um beim Beispiel dès Herrn Münz zu
bleiben, dann ganz sicher am Fahrplan. Es ist keine
„Komödie", der man ein vorzeitiges Ende bereiten
müsse, die hier gespielt wird^ sondern es sind ganz
ernste Fragen. Freunde und Gegner, jene, die Be-
denken haben, äussern sich mit Gewissenhaftigkeit,
und ich darf auch dankbar anerkennen,, dass auch
die Presse mit Gewissenhaftigkeit über diese Ver-
handlungen berichtet.

Herr Münz verlangte eine vollwertige Versiche-
rung. In Zürich haben vor einigen Jahren die

. ' , politischen Parteien — ich glaube, es waren alle bis
zu den Unabhängigen in dieser G.m.b.H. — eine

- Altersversicherung, oder so etwas vorgeschlagen,
wobei der Bürger, der Versicherte, Prämien be-
zahlen sollte. Dann geschah das Tragische, dass zu
den Opponenten, die eine vollwertige Versicherung
wollten, auch noch die Versicherungsgesellschaften
kamen und durch ein Zirkular den Ast noch vollends
absägten, so dass er herunterfiel. Kurze Zeit nachher
•kam eine andere Vorlage, die viel weiter ging, nach
der aber niemand mehr Beiträge zahlt. Ich fürchte
sehr, dass auch auf eidgenössischem Gebiete ein

. solcher Weg beschritten werden wollte, wobei zu
sagen ist, dass der so geordnete Stand Zürich sich so
etwas leisten kann-, die finanziell weniger geordnete
Eidgenossenschaft hätte da schon grössere Schwie-

/ rigkeiten.
Für mich ist die Vorlage nicht ein Minimum,

sondern ein Maximum. Die, die nach uns kommen,
mögen, vielleicht bald, vielleicht erst später, die
Vorlage verbessern. Die Erfahrungen werden zeigen,
was zu ändern ist. Vielleicht sind dann auch noch

* grössere Mittel vorhanden. Ich teile durchaus die
Ansicht des Herrn Kommissionspräsidenten, dass
es leichter ist, etwas Bestehendes zu verbessern als
etwas Verworfenes neu aufzubauen.

Herr Schmid, der verdiente Präsident des .
grossen Komitees, das für die Altersversicherung
kämpfte, sagte, die Vorlage sei „kein Musterwerk".
Ich weiss nicht, was man unter einem Muster ver-
steht. Als ich die Erklärung dieses Komitees las, in
welcher vieles ausgesetzt wurde, habe ich mich eines
Wortes erinnert, das von einem Herrn Goethe
stammt: „Du sprichst vergebens viel, um zu ver-

sagen, der andere hört von allem nur das Nein."
Es ist gefährlich, wenn Freunde an dieser Vorlage
heute allgemeine Aussetzungen machen. Da kann
es dann gehen, wie es mir gegangen ist, als ich
einem befreundeten Zeitungsmann sagte, er sollte
doch etwas wärmer für eine gewisse eidgenössische
Vorlage schreiben. Er antwortete mir, er hätte doch
dafür geschrieben, und ich erwiderte ihm: „Ja,
49%'dagegen und 51% dafür. Aber das versteht
der kleine Mann nicht, ,er hört vor allem nur das
Nein'." Die Vorlage hängt nun, deshalb habe ich das
Wort verlangt, in besonderem Masse auch mit der
Übergangsordnung für die Altersversicherung zu-
sammen. Diese, beruht auf einem Vollmachten-
beschluss d*es Bundesrates. Er läuft am 31. De-
zember 1947 ab. Wenn also dieser Bundesratsbe-
schluä's, gestützt auf den die Übergangsrenten aus-
bezahlt werden, abläuft, kann dann der Vollmach-
tenbeschluss, wenn das Gesetz verworfen würde,
verlängert werden ? Das ist kaum mehr möglich. Sie
können dann nicht sagen, wir haben keine Zeit, um
auf dem ordentlichen Weg der Gesetzgebung hier
eine Lösung zu suchen, deshalb müsse ein Voll-
machtenbeschluss her, denn die ordentliche Lösung,
das Gesetz, hat das Volk verworfen. Dann kann
man sich nicht mit einem Vollmachtenbeschluss be-
helfen. Darauf möchte ich aufmerksam machen.

Durch die Über'gangslösung erhalten die Kan-
tone, resp. ihre Bedürftigen, die jetzt unterstützt
werden, 1946 folgende Beiträge (in vielen Kantonen
sind noch nicht alle Gesuche erledigt) : Zürich
12,19 Millionen, Bern rund 11,7 Millionen, Luzerh
3,7 Millionen, Uri 410 000, Schwyz über l Million,
Obwalden 330 000, Nidwaiden 240 000, Glarus rund
Y2 Million, Zug rund % Million, Freiburg 2,4
Millionen, Solothurn 2,3 Millionen, Basel-Stadt
3,4 Millionen, Basel-Land 1,6 Millionen, Schaff-
hausen 900 000, Appenzell A.-Rh. 1,4 Millionen,
Appenzell I.-Rh. 300 000, St. Gallen 6 Millionen.
Graubünden 2,7 Millionen »(auch da liegen noch
keine definitiven Zahlen vor), Aargau 4,2 Millionen,
Thurgau rund 2 Millionen, Tessin 4,6 Millionen,
Waadt 7,9 Millionen, Wallis 3,3 Millionen, Neuen-
burg 2,7 Millionen und Genf r/und 4 Millionen. Das
sind die Beiträge bei 80 Millionen, die auf 100
Millionen Franken erhöht werden sollen, die an die
Bedürftigen in den Kantonen fliessen. Da werden
Sie mit mir einig*gehen, dass der eine oder andere
Finanzdirektor es sjch noch überlegen wird, ob
diese Beiträge nicht mehr fliessen sollen, insbeson-
dere in die ärmeren Gemeinden. Wann werden die
Kantone wieder Belastungen übernehmen müssen,
die zu einer kräftigen Erhöhung der Steuern
führen? Wird die Vorlage verworfen'und tritt sie
nicht als Fortsetzung der Übergangslösung in
Kraft, dann fällt auch die Übergangslösung dahin.
Glauben Sie auch nicht — Bundesrat Stampfli hat
schon darauf hingewiesen —, dass, wenn die Alters-
und Hinterbliebenenversicherung verzögert oder gar
verworfen wird, da die kleinen Leute, auch die
Bauern, die bei uns jetzt schon rumoren wegen
diesen Beiträgen, unzufrieden sind, die 2 und 4%
weiter bezahlen. Sie werden das nicht mehr tun, und
kein Mensch wird sie dazu bringen. Wie wollen Sie
dann eine neue Vorlage finanzieren ? Und wenn die
Übergangslösung verlängert werden könnte, sollen
die 100 Millionen dann aus der Bundeskasse zur
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Verfügung gestellt werden, ohne' dass Beiträge
fliessen ?

• Nochr etwas von - den Renten.1 Herr Kollege
Schneider sprach mit 'offenbar hoher Achtung -von
den vollen Renten. Aber er lehnt die Übergangs-
renten ab. Das Volk, meint er, verlange eine Er-
höhung der Übergangsrenten. Zum Volk gehören
nun auch die Finanzdirektoren und die Finanz-

, direktorenkonferenz. (Zwischenruf Schneider :'Das
ist ein kleiner Kreis.) Vorsicht von Basel! Ich will'
die Anregung der Finanzdirektoren wiederholen, v
eine Lösung zu wählen, die weniger Mittel erfordert
und die lautet: „In der technischen Vorlage ist die
Übergangsgeneration ausserordentlich günstig be-
handelt, und es wird ihr ein Rentenanspruch zuge-
billigt, der vielfach erheblich über das hinausgeht,
was heute in den Kantonen mit ausgebauter Alte'rs-

1 fürsorge geboten wird. Eine etwas weniger large Be-
handlung der Übergangsgeneration würde wesent-
lich dazu beitragen, den Finanzhaushalt der Alters-
und Hinterbliebenenverslcherung zu konsolidieren."
— Regierungsrat Miville, der übrigens ein nettes
Kränzchen dem Liberalismus auf die Jahrhundert-
feier in der Eidgenossenschaft gewunden .hat, der den
Krieg und auch im Lande grosse Schwierigkeiten
vermieden habe — ich wurde fast zu Tränen ge- -.
rührt, als ich diese Ausführungen hörte : ein altes

- liberales Basler Herz ist einfach nicht zu töten —
ist mit den Renten auch nicht zufrieden. Vor mir
liegt ein Brief aus Basel vom 26. Juli 1946: „Der
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt an die
nationalrätliche und die ständerätliche'Kommission

.- für die Vorlagen zur Alters- und Hinterbliebenen-
•" ' Versicherung, Bern, Bundeshaus." Es wird Bezug

'genommen auf die Eingaben der Finanzdirektoren-
konferenz. Dann schreibt der fortschrittliche, es
heisst jeweilen nach den Wahlen der ."mehrheitlich
rote Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, der ja
durch den „Gump" des Herrn Miville noch röter ge-
worden ist : „Wir legen Wert darauf, Ihnen mitzu-
teilen, dass wir die Eingabe des Vorstandes der
Finanzdirektorenkonferenz in allen Punkten unter-
stützen und beehren uns, Ihnen im gegenwärtigen
Augenblick folgende Ergänzungen zu machen..."
Es heisst also „in allen Punkten", und die Finanz-
direktorenkonferenz spricht zuerst von den zu
grpssen Leistungen an die Übergangsgeneration!
Ich teile die Ansicht nicht, dass diese zu gut weg-
kommt. Aber wenn so etwas vom grünen Holz
kommt, wobei zu fragen wäre, ob der Basler Regie-
rungsrat nicht zürn dürren gehört — wie können
dann wir Basler und übrige Eidgenossen sagen,
diese Renten seien zu klein ? ' *

Nun will ich nicht weiter sprechen, die Zeit ist
abgelaufen. Ich muss mich an das Reglement halten,
für das ich hier- kämpfte. Ich will nicht Fragen be- "
handeln, die in die Detailberatung gehören. Noch
einmal will ich' unterstreichen; dass mit der Ver<
werfung dieser Vorlage oder mit deren. Verschie-
bung Schwierigkeiten entstehen, mit denen wir den
alten1 armen Leuten einen schlechten Dienst. .e*r-
weisen. Wird die Übergangsprdnung nicht durch,
das Gesetz abgelöst, dann werden'die alten be-
dürftigen Leute in erster Linie getroffen. Neben der
Sorge um die Altersversicherung steht auch hier die
Sorge, um die Übergangslösung, neben dem Sarg
der Altersversicherung wird auch der Sarg der t

Übergangslösung stehen. Deshalb möchte ich Sie
bitten, für da-s Werk einzutreten und ihm zum
Durchbruch zu verhelfen. Es ist eine gute gründliche
Vorlage, die sicher unsere Unterstützung verdient.

Hier wird die Beratung abgebrochen. • • ;
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 21. August 1946.
Séance du 21 août 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence: HT.Grimm.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

F o r t s e t z u n g - — Suite.
Siehe Seite 450 hiervor — Voir page 450'ci-devant.

Präsident: Es sind noch 9 Redner einge-,
schrieben, ohne die Berichterstatter. Ich- denke,
Sie sind mit mir einverstanden, dass wir die Ein-
tretensdebatte heute abend abschliessen und die
Abstimmung auf. morgen früh festsetzen.

Zustimmung. — Adhésion. , • • ,

Scherrer: Es liegt mir daran, Ihnen in aller
Kürze den Standpunkt des Christlich-Sozialen-.
Arbeiterbundes der Schweiz zu dieser Gesetzes-
vorlage bekannt zu geben. Wir Christlich-Sozialen
sehen in der Vorlage • die Erfüllung eines alten
sozialen Postulates. Wir wissen zwar, zum vorne-
•herein, dass nicht alle unsere Wünsche befriedigt
•werden; dennoch möchten wir der Vorlage des ..
Bundesrates eine etwas positivere Wertung geben,
als das in manchen uns nahestehenden Kreisen
der Fall ,ist. Wir sehen in der Alters- und Hinter-
lassenenversieherung ein Werk ' der Solidarität,
des notwendigen sozialen Ausgleichs, der pflich- -
tigen. durch die Volksgemeinschaft zu sichernden
sozialen Sicherheit, wenn wir uns auch bewusst
sind, dass die Alters- und Hinterlassenenversi- "
cherung nicht das einzige Mittel bildet, um' diese
Sicherheit zu 'bewerkstelligen. Wir legen grössten

.Wert darauf, dass auch fernerhin das Postulat
'der gerechten Entge'ltung der Arbeit" (genügender
Arbeitslohn, gerechte Preise) weiter und in ver-
mehrtem Masse ver-wirklich't werde, dass neben
die Sozial-Versicherung auch die eigene Vorsorge,
die Pflege des Sparsinnes und des Familien-Zu-
sammenhaltes kommen und andauern muss.

Vom familien-politischen Standpunkt aus, dem ^
wir besondere Aufmerksamkeit schenken,- möchte
ich darauf verweisen, dass uns in der Botschaft
des Bundesrates -eine Motion des bernischen
Grossen Rates 'bekanntgegeben und mit der Stan-
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Verfügung gestellt werden, ohne' dass Beiträge
fliessen ?

• Nochr etwas von - den Renten.1 Herr Kollege
Schneider sprach mit 'offenbar hoher Achtung -von
den vollen Renten. Aber er lehnt die Übergangs-
renten ab. Das Volk, meint er, verlange eine Er-
höhung der Übergangsrenten. Zum Volk gehören
nun auch die Finanzdirektoren und die Finanz-

, direktorenkonferenz. (Zwischenruf Schneider :'Das
ist ein kleiner Kreis.) Vorsicht von Basel! Ich will'
die Anregung der Finanzdirektoren wiederholen, v
eine Lösung zu wählen, die weniger Mittel erfordert
und die lautet: „In der technischen Vorlage ist die
Übergangsgeneration ausserordentlich günstig be-
handelt, und es wird ihr ein Rentenanspruch zuge-
billigt, der vielfach erheblich über das hinausgeht,
was heute in den Kantonen mit ausgebauter Alte'rs-

1 fürsorge geboten wird. Eine etwas weniger large Be-
handlung der Übergangsgeneration würde wesent-
lich dazu beitragen, den Finanzhaushalt der Alters-
und Hinterbliebenenverslcherung zu konsolidieren."
— Regierungsrat Miville, der übrigens ein nettes
Kränzchen dem Liberalismus auf die Jahrhundert-
feier in der Eidgenossenschaft gewunden .hat, der den
Krieg und auch im Lande grosse Schwierigkeiten
vermieden habe — ich wurde fast zu Tränen ge- -.
rührt, als ich diese Ausführungen hörte : ein altes

- liberales Basler Herz ist einfach nicht zu töten —
ist mit den Renten auch nicht zufrieden. Vor mir
liegt ein Brief aus Basel vom 26. Juli 1946: „Der
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt an die
nationalrätliche und die ständerätliche'Kommission

.- für die Vorlagen zur Alters- und Hinterbliebenen-
•" ' Versicherung, Bern, Bundeshaus." Es wird Bezug

'genommen auf die Eingaben der Finanzdirektoren-
konferenz. Dann schreibt der fortschrittliche, es
heisst jeweilen nach den Wahlen der ."mehrheitlich
rote Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, der ja
durch den „Gump" des Herrn Miville noch röter ge-
worden ist : „Wir legen Wert darauf, Ihnen mitzu-
teilen, dass wir die Eingabe des Vorstandes der
Finanzdirektorenkonferenz in allen Punkten unter-
stützen und beehren uns, Ihnen im gegenwärtigen
Augenblick folgende Ergänzungen zu machen..."
Es heisst also „in allen Punkten", und die Finanz-
direktorenkonferenz spricht zuerst von den zu
grpssen Leistungen an die Übergangsgeneration!
Ich teile die Ansicht nicht, dass diese zu gut weg-
kommt. Aber wenn so etwas vom grünen Holz
kommt, wobei zu fragen wäre, ob der Basler Regie-
rungsrat nicht zürn dürren gehört — wie können
dann wir Basler und übrige Eidgenossen sagen,
diese Renten seien zu klein ? ' *

Nun will ich nicht weiter sprechen, die Zeit ist
abgelaufen. Ich muss mich an das Reglement halten,
für das ich hier- kämpfte. Ich will nicht Fragen be- "
handeln, die in die Detailberatung gehören. Noch
einmal will ich' unterstreichen; dass mit der Ver<
werfung dieser Vorlage oder mit deren. Verschie-
bung Schwierigkeiten entstehen, mit denen wir den
alten1 armen Leuten einen schlechten Dienst. .e*r-
weisen. Wird die Übergangsprdnung nicht durch,
das Gesetz abgelöst, dann werden'die alten be-
dürftigen Leute in erster Linie getroffen. Neben der
Sorge um die Altersversicherung steht auch hier die
Sorge, um die Übergangslösung, neben dem Sarg
der Altersversicherung wird auch der Sarg der t

Übergangslösung stehen. Deshalb möchte ich Sie
bitten, für da-s Werk einzutreten und ihm zum
Durchbruch zu verhelfen. Es ist eine gute gründliche
Vorlage, die sicher unsere Unterstützung verdient.

Hier wird die Beratung abgebrochen. • • ;
(Ici, le débat est interrompu.)
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Präsident: Es sind noch 9 Redner einge-,
schrieben, ohne die Berichterstatter. Ich- denke,
Sie sind mit mir einverstanden, dass wir die Ein-
tretensdebatte heute abend abschliessen und die
Abstimmung auf. morgen früh festsetzen.

Zustimmung. — Adhésion. , • • ,

Scherrer: Es liegt mir daran, Ihnen in aller
Kürze den Standpunkt des Christlich-Sozialen-.
Arbeiterbundes der Schweiz zu dieser Gesetzes-
vorlage bekannt zu geben. Wir Christlich-Sozialen
sehen in der Vorlage • die Erfüllung eines alten
sozialen Postulates. Wir wissen zwar, zum vorne-
•herein, dass nicht alle unsere Wünsche befriedigt
•werden; dennoch möchten wir der Vorlage des ..
Bundesrates eine etwas positivere Wertung geben,
als das in manchen uns nahestehenden Kreisen
der Fall ,ist. Wir sehen in der Alters- und Hinter-
lassenenversieherung ein Werk ' der Solidarität,
des notwendigen sozialen Ausgleichs, der pflich- -
tigen. durch die Volksgemeinschaft zu sichernden
sozialen Sicherheit, wenn wir uns auch bewusst
sind, dass die Alters- und Hinterlassenenversi- "
cherung nicht das einzige Mittel bildet, um' diese
Sicherheit zu 'bewerkstelligen. Wir legen grössten

.Wert darauf, dass auch fernerhin das Postulat
'der gerechten Entge'ltung der Arbeit" (genügender
Arbeitslohn, gerechte Preise) weiter und in ver-
mehrtem Masse ver-wirklich't werde, dass neben
die Sozial-Versicherung auch die eigene Vorsorge,
die Pflege des Sparsinnes und des Familien-Zu-
sammenhaltes kommen und andauern muss.

Vom familien-politischen Standpunkt aus, dem ^
wir besondere Aufmerksamkeit schenken,- möchte
ich darauf verweisen, dass uns in der Botschaft
des Bundesrates -eine Motion des bernischen
Grossen Rates 'bekanntgegeben und mit der Stan-
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desinitiative des Kantons Bern unterbreitet wird.
Die von der grossen 'Mehrheit des bernischen
Grossen Rate« erheblich -erklärte Motion sagt:
„Die beste Grundlage für eine wirksame und solide
Hilfe für das Alter ist eine grosszügige Familien-
politik. Es ist deshalb zweckmässig, für die Ver-
wirklichung der verschiedenen Fragen der Alters-
versicherung und des Familienschutzes eine ge-
meinsame Lösung zu .suchen, um endlich ein
grosses soziales und kulturelles Werk zu schaffen."

Wir möchten in aller Form anerkennen, dass
der Alters- und Hinterlassenenversioherung eine
wesentliche familien-politische Bedeutung' zu-
kommt. Die Sorge für die Witwen und Waisen
ist eine erste soziale Pflicht. Wo die Familie ihres
Ernährers beraubt wird, da muss alles getan
werden, dass die Familiengemeinschaft weiterhin
aufrecht erhalten werden kann, dass die Erziehung
und die ausreichende 'berufliche Ausbildung der
Kinder gesichert werden. Hier wird in entschei-
dender Weise das Lebenssehicksal der Waisen
gestaltet.

Dann möchte ich auch die eine Tatsache fest-
halten, dass der Altersschutz im Familienverbande,
in der natürlichsten und ursprünglichsten Ge-
meinschaft, ermöglicht werden muss. Es sollen
die alten Eltern nicht nur ein „Gnadenbrot" haben.
sie s-ollen ihr Recht haben und über jene Unter-
haltsmittel auch verfügen können, damit sie dem
Familienverbande der Kinder nicht zur Last
fallen und ihnen das Dasein im Alter erträglich
machen. Die Ausrichtung der Altersrenten er-
leichtert in sehr vielen Fällen die Aufnahme alter
Eltern, des Vaters oder der Mutter, in der Familie
der Söhne oder der Töchter.

Wir geben uns auch Rechenschaft darüber,
dass nur sittlich und wirtschaftlich gutgestellte,
starke Familien die solide Fundierung der Gesell-
schaft und des Staates ermöglichen. Sie bilden
eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine
tragbare Alters- und Hinterlassenenversicherung.

Die Folgerung, die wir aus dieser Feststellung
ziehen, ist die, dass doch heute schon, wie das
übrigens Herr Kollega Escher nachdrücklich ge-.
sagt hat, daran gedacht wird, besonders für die
Ausrichtung von Kinderzulagen die nötigen Mittel
zu sichern. Sie werden Gelegenheit haben, bei der
Verteilung der Mittel des Ausgleichsfonds einen
gewissen Betrag für diesen Zweck auszuscheiden.
Darin liegt auf keinen Fall eine Zweckentfrem-
dung dieses Fonds, und diese Geste allein wird
auch in den Kreisen, die den Familienschutz in
die erste Linie rücken, Vertrauen erwecken und
für das Werk der Altersversicherung werben, das
nur dann zustande kommen kann, wenn wir
alle zusammenstehen und gegenseitig uns ver-
ständigen.

'Es ist in der öffentlichen Diskussion die Frage
gestellt worden, ob ein derartiger Solidaritäts-
beitrag, wie er vorgesehen ist, rechtlich zulässig
sei. Ich glaube, das bejahen zu dürfen. Begriff und
Inhalt der Sozialversicherung schliessen eine we-
sentliche Solidaritätsleistung der Bessergestellten
zugunsten der weniger oder gar nicht Begüterten
in sich. Wir möchten anerkennen, dass die Vor-
lage die Solidaritätsleistung in hervorragendem
Masse realisiert. Wir haben immer den sozialen

Ausgleich gefordert. Dass er nicht vollständig
sein kann und nie alle Schatten des Lebens zu
beseitigen vermag, wissen wir. Das Ziel der christ-
lichen Sozialreform ist die Entproletarisierung der
breiten, besitzlosen Massen. Sie wieder zu festen, so-
zial starken und gleichberechtigten GKedern, der
Gesellschaft zu machen, setzen wir uns zur Abgabe.
Was nottut, das ist die Beseitigung der lähmen-
den Unsicherheit hinsichtlich der Existenz. Wir
müssen für den Arbeiter und für die kleinen
Leute insgesamt, welche das Opfer der wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Entwicklung ge- •
worden .sind, die Existenzsicherheit gewinnen.
Als ein Mittel für eine feste wirtechaftliche und
soziale Standortgewinnung des Arbeiters be-
trachten wir auch die Sozialversicherung^

Eine breite Diskussion hat sich darüber er-
gangen, welches der Träger dieses Sozialwerkes
sein soll, der Staat oder die Wirtschaft, eine pri-
vatwirtschaftliche Lösung oder eine gemischtwirt-
schaftliche. Wir glauben, eine Verbindung von
Staat und Wirtsdhaft zur Verwirklichung dieses
Werkes sei nötig. Die berufsgemeinschaftliche Lö-
sung wäre für viele Zweige und Gruppen des
Volkes die vorbildlichste und erstrebenswerteste
Lösung, sie toedingt eine paritätische Organisa-
tion. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können»und
sollen sich hier zur Arbeitsgemeinschaft zusam-
menfinden. Das Arbeitsverhältnis ist eine der
wichtigsten Gemeinschaftsheziehungen. Dieses Ar-
beitsverhältnis in zunehmendem Masse zu einem
Vertrauensverhältnis zu entwickeln, sollte die
Aufgabe aller jener sein, die Gesellschaft und
Staat auf naturgegebener Grundlage sichern sol-
len. Die SchickS'älsveribundenheit von Arbeitgeber"
und Arbeitnehmer findet ihren wirklichen Aue-
druck in der gemeinsamen Abwehr von Gefahren
und Schäden,'in der solidarischen Deckung von
unabwendbaren Risiken, die durch die Wechsel-
fälle des Lebens bedingt sind. Wir möchten daher
die Selbstverwaltung des Volkes fordern, sie lässt
eine Entlastung des Staates zu. Seine Autorität,
darin dürften wir einig sein, wird nur gewinnen,
wenn die Bindung des einzelnen Bürgers und
ganzer Klassen an den Staat eher gelockert als
gefestigt wird.

Man macht nun. vielleicht z. T. mit Recht, der
Vorlage gegenüber den Vorhalt, sie sei rein eta-
tistisch aufgezogen. In dieser Allgemeinheit
scheint mir der Vorwurf aber übertrieben zu sein.
Die staatliche Mitwirkung und Kontrolle können
bei diesem grossen Werk nicht entbehrt werden.
Die Tatsache, dass dieses Werk Generationen ver-
pflichten und deren soziale und wirtschaftliche

.Sicherung massgebend herbeiführen soll, recht-
fertigt hier eine führende Stellung des Staates
und die Kontrolle der Durchführung der Versi-
cherung durch den Staat. Es stehen zu grosse
Werte auf dem Spiel, als dass der Staat sich von
dieser • grossen sozialen Aufgabe distanzieren
dürfte. Wir haben uns für den Wohlfahrtsstaat
eingesetzt, und wenn er zu verwirklichen ist, dann
hat er bei der Altersversicherung ein entschei-
dendes Wort" mitzusprechen.

Die Vorlage -ist nach einer Richtung für uns
nicht befriedigend, weil sie nur schüchtern und
mit allzu grosser Zurückhaltung die beruf-
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liehe Lösung des Problems ermöglicht. Wir
wissen, es ist nach der Vorlage die Bildung pari-
tätischer Kassen möglich, aber die Bedingungen
sind so gestaltet, dass -es schwer ist, eine Kasse
zur Anerkennung zu bringen. Es scheint mir bei
aller Notwendigkeit der 'Mitwirkung des Staates
und der Kontrolle durch den Staat wünschbar,
dass hier noch eine Lockerung eintritt. Wenn
ArbeitgeberT und Arbeitnehmerverbände sich ver-
binden, können sie hier wichtige soziale Funk-
tionen gemeinsam aueüben. loh thabe von dieser
Stelle aus schon öfter gesagt, die 'Wirtschaft sollte .
in weitgehender Weise die sozialen Aufgaben
selber lösen. Das wäre in den meisten Fällen der
billigere und richtigere Weg. Aber wenn von einer
Mehrheit der Arbeitgeber und des Volkes dieser
Weg nicht .besehritten wird und dem sozialen
Fortschritt der Weg verriegelt wird, dann hat
nach meiner Ueberzeugung der Staat selbst die
Aufgabe an die Hand zu nehmen und sie zu lösen.
Wenn man den Etatismus nicht will, dann muss
man die sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben
auf einem ändern Weg lösen, man darf sie nicht
einfach 'hängen lassen. Ich stehe an sich auf dem
Standpunkt, dass der Staat nur subsidiär ein-
greifen soll. Aber wenn die Wirtschaft und der
Beruf versagen, dann muss ich wohl oder übel,
wenn ich das Ziel der Sozialreform und der so-
zialen Sicherheit erreichen will, die Staatsinter-
vention bejahen. Herr Kollege Ilg hat heute vor-
mittag bedauert, dass die Vorlage es nicht zulasse,
dass die Gewerkschaften, die Verbände der Ar-
beiter, die Träger der Sozialversicherung sein
können. Ich glaube nicht, dass es das Ideal wäre,
diese Alters- und Hinterlassenenversicherung ein-
fach den Gewerkschaften allein .zu übergeben. Das
Ideal liegt im Zusammengehen der Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerverbände. Daher ist für mich
auch die- Lösung, wonach reine Verbandskassen
der Arbeitgeber in den Vordergrund treten, kei-
neswegs erwünscht. Vollwertig schiene mir die
gemeinschaftliche Verwaltung der Kasse durch
die Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Es wird weiter der .Vorlage vorgeworfen, dass
sie eine zentralistisetfe1 Ordnung gewählt habe
oder eine solche. schaffe. Das Schwergewicht
müsste ' entsprechend der föderativen Struktur
unseres (Staates im wesentlichen auf die kantonale
oder berufliche Ordnung gelegt werden. Dann
kann aber nach meiner festen Ueberzeugung eine
wesentliche Funktion der Sozialversicherung nicht
spielen oder nicht in gewünschtem Umfang, näm-
lich die Herbeiführung des sozialen Ausgleichs
im Volksganzen, in der Totalität der Volksge-
meinschaft. Das muss in gewissem Masse auch
gegenüber der Basisversicherung gesagt werden;
sie würde vor allem den Arbeiter und die kleinen
Leute auf dem Land dauernd benachteiligen, die
Landflucht würde damit nicht abgestoppt, sondern
gefördert. Für den Arbeitnehmer hat die zentrale
Ordnung eine besondere Bedeutung, weil er
durch den Zwang der wirtschaftlichen Verhält-
nisse, durch das Auf- und Niedergehen der wirt-
schaftlichen Wogen immer wieder zur Wanderung.
zum Wechsel seines wirtschaftlichen Standortes
gezwungen wird. Daher ist die Schaffung der
vollen Freizügigkeit ein unerlässliches Postulat?

Nationalrat. — Conseil national. 194S.

Viele wohlgemeinte, soziale Institutionen, auch
Versicherungsinstitutionen, werden in einem ge-
wissen Sinne sozial entwertet, wenn die Freizügig- *
keit nicht besteht. Die Vorlage sichert diese Frei-
zügigkeit. Sie enthebt den Arbeitnehmer gewisser,
unter- Umständen drückender und unzulässiger -
Bindungen. ' ' .

Ich gebe zu, und freue mich darob, dass diese
Vorlage eine* grosse Solidaritätsleistung derje-
nigen in sich sch'liesst, die vom Schicksal besser
begünstigt sind als andere. Dass hier grosse Opfer
gefordert werden, ist zuzugeben. Ohne sie wird
dieses Werk nicht erstehen. Aber wenn wir diese
Opfer würdigen und sie an den Opfern messen, die
die Völker rings um uns zu bringen haben, erschei-
nen sie gering. Wenn heute inmitten der Kriegsfol-
gen, der Verrichtung, der Katastrophe und des
Elends, das sich an den Laridesgrenzen zeigt, doch
ein Lichtpunkt zu verzeichnen ist, dann ist es mei-
nes Erachtens der, dass dlie Arbeit und damit der
schaffende Mensch wieder in den Mittelpunkt des
Geschehens gestellt wird. Der Ruf nach Frieden,
nach sozialer Sicherheit, Solidarität und sozialer
Gerechtigkeit, darf auch in unserem Lande nicht
überhört werden. Im Zuge der Erfüllung dieses
Rufes liegt der Entwurf. Daher beantrage ich
Ihnen Eintreten auf die Vorlage.

Dellberg: Wenn wir es noch nicht gewusst
•hätten, dass die Einkommens- und Vermogens-
verhältnisse unseres Volkes nicht ausreichen zur
Sicherung eines bescheidenen Lebensabends, dann
hätten wir heute und gestern in der Diskussion
und in den Referaten erfahren müssen, dass dem
leider so ist. Die Zahlen, die uns der Präsident der
Kommission hierüber bekannt gab, beweisen das
mehr als zur Genüge, sind es doch nach Kollege
Bratschi Vs bis2/s der möglichen Bezüger, über
65jährige Personen, bzw. Witwen und Waisen, die
nach der provisorischen Ordnung für die Jahre
1946 und 1947 die- Bedarfsrente beziehen. Dass
die Berg- und Landkantone, wie Graubünden,
Uri, Appenzell-Ausserrhoden. Tessin, Wallis, ver-
hältnismässig die höchsten Bezügerzahlen auf-
weisen, liegt im kargen Boden, den kleinen Ver-
dienstmöglichkeiten, der Armut dieser Kantone
begründet. Aber auch die Verteilung der. 80 Mil-
lionen für das Jahr 1946, die Herr Wey heute mor-
gen bekanntgab, beweist, dass 30-, 40- und selbst
50jährige, harte Arbeit weiteste Volkskreise nicht
vor einem sorgenvollen Alter ,zu schützen vermag.
Sie beweisen aber auch, dass unser Land, die alte
'Demokratie Schweiz,-weit entfernt.ist, sozial ge-
rechte ̂ Verhältnisse zu haben. Die Zahlen der
Kollegen Bratschi und Wey beweisen auch un-
widerleglich die unbedingte Notwendigkeit .des
sozialen Werkes der AHV. Die Hilfe für die Alten
ist eine unbedingte Notwendigkeit.-Die AHV muss
jetzt kommen. Das Volk erwartet sie. Sie war
schon fällig nach dem ersten Weltkrieg 1919. Ver-
sprochen wurde sie. Jetzt darf es nicht mehr beim
Versprechen bleiben. Soziale und .gesellschaftliche
Erschütterungen müssten die Folge eines blossen
Versprechens sein. Nach all den grossen Ver-
sprechen über Freiheit von Not, das Jahrhundert
des kleinen Mannes, Arbeit koste es was es wolle,
den Reden vom ewig einigen Volk von Brüdern
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muss 'jetzt unbedingt die mutige Tat folgen, die
das Alter wirklich sichernde AHV.

Der. vorliegende Gesetzesentwurf kann nicht
als das Alter wirklich sicherndes Werk bezeichnet
werden. Trotzdem darf er beim heutigen Stand
der Dinge nicht zurückgewiesen, muss aber ver-
bessert werden, aus Gründen der sozialen Not-
wendigkeit. Auch in Berücksichtigung der mehr
oder weniger offenen Gegnerschaft 'der Bankiers-
vereinigung und der Versicherungsgesellschaften
muss das Gesetz so verbessert werden, dass es
vom Volk angenommen wird. Dafür ist nötig, dass
die Minderheitsanträge unserer 'Fraktion, unserer
Demokraten und teilweise auch der Konserva-
tiven, die von Herrn Bundesrat Stampf li leider
heute morgen restlos abgelehnt wurden, angenom-
men werden. Für die Verbesserung der Einnahmen
für die AHV kommt dem Minderheitsantrag auf
Beitragspflicht des Kapitalertrages von wenig-
stens 30 Millionen d'ie grösste Bedeutung zu.
Diese Beitragspflicht ermöglicht die Auszahlung,
nach den Minderheitsanträgen, von einfachen
•Renten von 600, Ehepaarrenten von 920. Wit-
wenrenten von 460 Franken. Diese verbes-
serten Renten sind aber-das Minimum dessen, was
zum Leben unbedingt nötig ist. Diese sind nötig,
sie decken nicht die'Hälfte der Zwangsausgaben
für Ernährung, Kleidung und Wohnung. Zur Siche-
rung des Alters reichen sie nicht, ausser im Fami-
lienverband. Herr Kollege Bratsohi vertritt die
gleiche Auffassung, glaubt aber, die vorgesehenen
Renten müssen durch Zusatzrenten, Arbeitsein-
kommen usw. ergänzt werden. Aber nach unserer
Erfahrung können wir behaupten, dass für wenig-
stens die Hälfte der Alten die gesetzlich vorge-
sehenen Renten das einzige Einkommen bleiben
werden. 'Mit den gesetzlichen Renten, nach An-
trag der Mehrheit der Kommission, von 480
für Einzelpersonen, 720!

v Franken für zwei Per-
sonen, müssen die Ausgaben für den ganzen
Lebensunterhalt bestritten werden. Ich frage Sie:
Hand aufs Herz, welches Mitglied des Bundes-
rates, welches Mitglied unseres Rates übernimmt
es, praktisch dem Manne des Volkes zu beweisen,
dass eine Einzelperson, ein Bundesrat, ein Natio-
nalrat mit 480' Franken Rente, wenn er das 65.
Altersjahr erreicht hat, leben kann, und wie er
leben kann. Wenn dieser Beweis von diesen Her-
ren erbracht wird, wird das Volk sich auch zu-
frieden geben. Die Rente von 480 Franken ver-
dammt den alten Mann oder die alte Frau nach
40 oder 50 Jahren harter Arbeit und Entsagung
zur Armengenössigkeit. Die Rente ist zu klein,
sie muss erhöht werden.

Dass dem so ist, kann wirklich leicht bewiesen
werden anhand der Haushaltungsrechnungen, die
jetzt jahrzehntelang geführt worden sind. Ich
will es aber nicht tun anhand der Rechnungen,
die ich früher selber führte für meine Gewerk-
schaft. Aber heute morgen hat man uns die Mo-
natsschrift „Helvetia", politisch-literarische Hefte
der Studentenverbindung Helvetia Nr. 3 vom

vt März dieses Jahres ausgeteilt: Ich weiss nicht, ob
Sie Zeit gefunden haben, einen Blick in dieses
Heft zu werfen.- Aber dieses Heft beweist aufs
neue, wie sehr ungenügend diese Rente von 480
für Einzelne, bzw. 720 Franken für Ehepaare ist.

In diesem Heft werden Berechnungen über die
Zwangsausgaben für die Ernährung, Kleidung,
Wohnung usw. angestellt. Die Ausgaben, wie es
im französichen Text heisst, für das «strict mini-
mum pour vivre» werden hier berechnet und ent-
sprechend eine Minimalrente vorgeschlagen. Zu
iwelchem Ergebnis kommt diese Untersuchung,
die von der waadtländischen iSektion der Studen-
tenverbindung Helvetia an den hohen Bundesrat
gerichtet ist? Sie kommt zum Schlüsse, dass für
die Zwangsausgaben: Ernährung, Kleidung und
Wohnung allein die Rente in ländlichen Gegenden
für Einzelpersonen 1320, für Ehepaare 2388, die
Witwenrente 660 Franken betragen müsse. Selbst
die Anträge der Minderheit, die auf 600 für die
einfache Rente gehen, für die Ehepaarrente auf
1320, für Witwenrenten auf 460 Franken, bleiben
bedeutend, zur Hälfte, unter den Ansätzen, wie
sie hier errechnet werden, und wie wir sie alle
aus den Haushaltungsrechnungen des BIGA
kennen.

Die Uebergangs- und Bedarfsrenten müssen
daher unbedingt verbessert werden. Das .Volk
würde es nicht verstehen, dass die Behörden ihm
gegenüber die nötige Einsicht nicht aufbringen.
Darin liegt aber die grösste Gefahr für die Ge-
setzesvorlage vor dem Volke. Die Uebergangs-
renten und Bedarfsrenten sind einfach unge-
nügend.

Aber auch der Präsident unserer Kommission
hat erklärt, dass die Uebergangsrenten nicht be-
friedigen könnten. Gleich äusserten sich unsere
Kollegen Schmid-Zürich, Schneider, Spühler,
Escher usw. Herr Schmid wies sodann auf die
Umfrage in „Gesichertes Alter" hin, auf die Ant-
worten auf die Frage, ob die Uebergangs- oder
Bedarfsrenten weiter ausbezahlt und ob sie für
Stadt und Land abgestuft werden sollen. Alle, die
diese Frage beantwortet haben, haben' sie ver-
neint. Herr Kollege Schneider hat darauf hinge-
wiesen, dass die Nutzniesser der Uebergangsrente,
die heute 65jährigen, zwei Weltkriege hinter sich
und grosse Opfer gebracht haben. Aber wir gehen
noch weiter und behaupten^. Die Bezüger der heu-
tigen Uebergangsrente unii Bedarfsrente haben
durch ihre Arbeit den relativen Wohlstand, den
sozialen und kulturellen Fortschritt für die heu-
tigen Jungen und die heutige Generation ge-
schaffen. Die heute Alten erkämpften die bezahlten
Ferien, die 48-Stunden-Woche, die Lohnerhö-
hungen, die Unfall- und Krankenversicherung, das
Fabrikgesetz, anständige Preise für alle Arbeit
usw. Sie haben durch ihre Arbeit, die oft mit
schwerer Entsagung verbunden war, ein Anrecht
auf die höhere Rente erworben, weil die heutigen
Ansätze einfach nicht genügen.

Die Jungen werden begreifen, dass sie in eine
Zeit hineingeboren wurden, wo sie Nutzniesser
des: Kampfes und des Erstrittenen ihrer Väter und
Vorväter sind. Die Teilrenten und die Bedarfs-
renten müssen daher unbedingt erhöht werden.
Sie decken, wie ich nachwies, nicht einmal die
Hälfte der Zwangsausgaben für Ernährung, Klei-
dung und Wohnung. Zur Existenzsicherung, zur
Freiheit von Not reichen sie nicht. Für das Volk
bedeutet die Bedarfsrente im wesentlichen das
einzige Einkommen. Wohl werden Kantone mit
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sozialem Verständnis — und ich füge sofort bei:
mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet
— die Bedarfsrenten, ergänzen. Das grossc Un-
recht, auf den schon Herr/Kollega Escher heute
morgen hinwies, besteht aber darin, dass bei der
Bedarfsrente zwischen Land und Stadt ein Unter-
schied von 30 auf 50 Franken je Monat besteht,
im Gesetzesentwurf also gleich geblieben ist, eine
Differenz von 66 % zwischen Stadt und Land, die
durch die Teuerungsunterschiede nicht gerecht-
fertigt ist. Die Unterschiede zwischen Maxima
und Minima 'bei den Lohnausgleichskassen waren
viel kleiner, für ländliche Verhältnisse 17, halb-
städtische 18 und städtische 19 Franken, d. h.
6—12 %; (hier aber ist weiter eine Differenz von
66 % vorgesehen. Diese Ungerechtigkeit muss
verschwinden. Vergessen Sie nicht, auch aus
abstimmungspolitischen Gründen, dass die Mehr-
heit des Schweizervolkes auf dem Lande wohnt,
dass die Mehrheit der Schweizerbürger auf dem
Land und in den kleinen Städten lebt, die aus-
schlaggebend -sein können für die Volksabstim-
mung über dieses wichtige Gesetz.-

Eine weitere Bemerkung, auf die jetzt soeben
Herr Kollege Scherrer im Zusammenhang mit der
Rede von Herrn Kollege Hg heute morgen hin-
gewiesen hat: Unbedingt müssen in diesem Gesetz
neben der Erhöhung der Teilrenten und der Be-
darfsrenten, die Heranziehung des Kapitalertrages
an die Kosten dieses Werkes, die Gewerkschaften
der Angestellten und Arbeiter auch zur Führung
der Verbandsausgleichskassen herangezogen wer-
den. Der berühmte Art. 53 gibt dieses Eecht nur
den Beruf&verbänden der Arbeitgeber und der
selbständig Erwerbenden. Art. 74 regelt sodann
die anerkannten Versicherungseinrichtungen. Er
setzt die Voraussetzungen für die Anerkennung
fest. Aber bei der Arbeitslosenversicherung ist
die Regelung eine andere, mir scheint, der Macht
der Gewerkschaften entsprechend vernünftigere.
Ich könnte es nicht verstehen, wenn die Gewerk-
schaften nicht auch wie die Unternehmerverbände
und die Verbände der selbständig Erwerben-
den dazu berechtigt würden, Verbandsausgleichs-
kassen zu führen und die Zahlungen an ihre Mit-
glieder selber zu leisten. Heute sind in der Schweiz
weit über 1/2 Million Arbeiter und Angestellte ge-
werkschaftlich organisiert. Ihnen muss dasselbe
Recht wie den Unternehmerverbänden und den be-
stehenden Versicherungs- und Pensionskassen ein-
geräumt we-rden. 500000 Gewerkschafter sind im
Abstimmungskampf eine Macht. Schlussendlich
werden die Gewerkschafter das ganze Ver-
sicherungswerk der Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung retten müssen. Kommission und
Bundesrat sind gut 'beraten, wenn sie den Antrag,
den Herr Kollega Ilg diesen Morgen in Aussicht
gestellt hat, annehmen.

•Die Mehrausgaben aus all den Anträgen der
Minderheit der Sozialdemokraten und Demokraten
können heute schon als gedeckt 'betrachtet wer-
den. Der Antrag auf die Beitragspflicht des Ka-
pitaleinkommens von 4 %, wobei Kapitaleinkom-
men bis 500 Franken abgabefrei sind, bringt jähr-
lich ca. 30 Millionen, nach unserem Kollegen
Spühler sogar 60 Millionen Franken ein. Die 4 %
aus. Volkseinkommen berechneten die Experten

auf 260 Millionen Franken. Hier hat Herr Kollege
Bratschi, als Präsident der Kommission, in seinem
Eintretensreferat darauf hingewiesen, dass für das
Jahr 1946 «a. 350 Millionen Franken erwartet
werden dürfen. Wir dürfen ohne weiteres an-
nehmen, und andere Volksvertreter vertreten den-
selben Standpunkt, dass das Volkseinkommen
auch weiter steigen wird, wie es in den letzten
30, 40 und 50 Jahren gestiegen ist.

Wenn somit die Zahl, die uns Herr Bratschi
mit 350 Millionen für das Jahr 1946 angegeben
hat, richtig ist, haben wir hier weitere 90 Millionen
zur Verfügung, zusammen mit den 30 Millionen
Beitragspflicht aus Kapitaleinkommen 120p Mil-
lionen Franken. Das genügt für die Deckung der
Erhöhung der Minimalrente; das. genügt für die
Erhöhung der Bedarfsrenten; das genügt für die
gleiche Behandlung in der Bezahlung der Be-
darfsrenten für Stadt und Land. Wenn das nicht
genügen sollte, haben wir noch andere Mittel zur
Verfügung, um hier die nötigen Einnähmen zu
beschaffen. Ich erinnere daran und Herr Kollege
Ilg hat es heute morgen ebenfalls getan, dass seit
dem .Jahre 1934 rund 800 Millionen Franken aus
dem Tabak- und Zollsteuerergebnis in die Bundes-
kasse geflossen sind. Warum würde der Bund
nicht diese 800 Millionen Franken dem Fonds zu-
rückgeben, dem sie eigentlich gehören, nämlich
dem Alters- und Hinterlassenenfonds? ES fragt
sich auch, ob es nicht angebracht wäre, den Aus-
gleichsfonds, der 6'50 Mili, beträgt — Herr Kollege
Ilg hat diesen Betrag ebenfalls herangezogen, und
andere Redner sind ihm gefolgt — gleichfalls in
den Alters- und Hinterlassenenversicherungsfonds
zu legen. Für die Jahre 1946 und 1947 ist wei-
ter beschlossen, dass die Überschüsse aus den
Ausgleichs- und Verdienstkassen dem Alters- und
Hinterlassenenversicherungsfonds überwiesen
werden. Mit diesen Beträgen und dem bereits
bestehenden 200-Millionenfonds für die Alters-
versicherung kämen wir auf rund zwei Milliar-
den Franken. Zu 3 % sind! das jährlich 60 Mil-
lionen, die zur Verfügung stünden, wenn die 120
Millionen, von denen ich Ihnen vorhin sprach,
nicht ausreichen sollten.

Der Kampf um die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung wird schwer sein. Er wird erleich-
tert, wenn berechtigte Begehren, wie sie in den
Anträgen der sozialdemokratischen und demokra-
tischen Minderheit enthalten sind, in das Gesetz
aufgenommen werden, wenn auch die Anglei-
chung der Bedarfsrenten zwischen Stadt und
Land berücksichtigt wird. Das vorliegende Werk
kann und muss aber erheblich verbessert werden
können, wenn das Volk ihm endlich zustimmen
soll. Nur eine Vorlage, die genügende, existenz-
sichernde Renten vorsieht und) den berechtigten
Begehren der Arbeiter, kleinen und mittleren
Bauern, kurz, der kleineren Leute Rechnung
trägt, wird vom Volke angenommen werden.

Die AHV wird würdig und grosszügig sein,
oder sie wird nicht sein.

Gysler: Nachdem sich bereits 21 Redner und
insbesondere der Chef des eidgenössischen Volks-
wirtschaftsdepartementes in der Eintretensdebatte
zur Vorlage geäussert haben, ist ja tatsächlich
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nicht'mehr viel Neues zu sagen. Immerhin glaube
ich als Interpret der Stimmen des schweizerischen
Gewerbes auch einige Hinweise geltend machen zu
dürfen. Wir haben in allen Organen des Schweize-
rischen Gewerbeverbandes die durch das bundes-
rätliche Projekt aufgeworfenen Fragen einlässlich
geprüft und kamen dabei zu einigen wichtigen
Schlüssen; So mussten wir feststellen, dass auch
im schweizerischen Gewerbe ein dringendes Be-
dürfnis nach einer eidgenössischen Altersversiche-
rung nicht be&tritten werden kann. Die Überal-
terung des Volkes macht vor dem Gewerbe nicht
Halt. Im Gegenteil: Es gibt hier Berufe, die eine
besonders grosse Quote älterer Leute aufweisen,
wobei gerade diese Quote mit -der Unmöglichkeit
zusammenhängt, in den alten Tagen aus den Er-
sparnissen leben zu können. Es wird nur einer
Verschlechterung der Konjunktur für manche Be-
triebsinhaber bedürfen, damit auch die Schwierig-
keiten dort immer wieder grösser • werden. Wir
brauchen uns ja nur zu vergegenwärtigen, dass im
Verdienstersatz nicht weniger als 31 000 Gewerbe-
treibende unter Berufung auf ihr. geringes Einkom-
men um den teilweisen oder gänzlichen Erlass des
sogenannten Betriebsbeitrages nachsuchen muss-
ten. Herr Dr. Binswanger, Sektionschef im Bundes-
amt für Sozialversicherung, hat vor wenigen Wo-
chen anlässlich eines Vertrages folgendes wörtlich
erklärt: «Man geht wohl kaum fehl mit der An-
nahme, dass sich bei den Selbständigerwerbenden
mit unterdurchschnittlichem Einkommen viele Ge-
werbetreib'ende finden. Diese Annahme wird ge-
stützt durch die Erfahrungen bei der Herabsetzung
der Betriebsbeiträge in der Verdienstersatzord-
nung. Von 185000 beitragspflichtigen Gewerbe-
treibenden haben im Jahr 1944 31 519 die Herab-
setzung der Betriebsbeiträge verlangt und zu die-
sem Zweck nachgewiesien, dass ihr monatliches Ar-
beitseinkommen unter 300 Franken lag. 16 147 Ge-
werbetreibenden gelang sogar der Nachweis, dass
ihr monatliches Arbeitseinkommen nicht mehr als
150 Fr. betrug. Wir können also feststellen, dass
ein sehr ansehnlicher Teil der 'Gewerbetreibenden
sich in Einkommensverhältnissen befindet, welche
eine ausreichende Selbstvorsorge gegen Alter und
Tod nicht erlauben.»

Darüber hinaus würden die Gewerbetreibenden
durch die eidgenössische Alters- und Hinterlas-
senenversicherung endlich auch. in den Stand ge-
setzt, ihren Arbeitern und Angestellten, die während
vieler Jahre ihren Platz im Betrieb versahen, jene
ökonomische Sicherung zu bieten, zu der sie s'ich
heute schon moralisch verpflichtet fühlen und die
sich je 'länger desto mehr schon zur Erhaltung ei-
nes tüchtigen Nachwuchses, aufdrängt. Manch
einer fühlt sich bis jetzt tatsächlich ausserstande,
die entsprechenden Aufwendungen in seinen Un-
kosten unterzubringen. Nun würde d'ie gleichmäs-
sige Unterwerfung aller Konkurrenten unter die-
selben Bedingungen den nötigen Spielraum für
diese Vorsorge schaffen. Gerade auch im Gewerbe
wüsste man den Vorzug 'zu schätzen, statt bloss an
einen Bedürftigkeitsnachweis geknüpfte staatliche
Altersunterstützungen, unabdingbare .Rechtsan-
sprüche auf Tegelmässige und sich nach fest-
stehenden Grundsätzen bestimmende Rententói-

stungen zu erhalten. Ebenso dürfen wir den Ein-
fluss dieser Vorsorge auf die geographische Ver-
teilung des Volkes nicht unterschätzen. Nachdem
einzelne Kantone und vor allem eine Reihe von
Städten bereits eine gewisse Altersversicherung
aufbauten, wäre heute vom Ausbleiben einer eidge-
nös'ischen Versicherung die erneute Verstärkung
der Landflucht, ein zusätzlicher Anreiz zur Abwan-
derung aus den wirtschaftlich weniger entwickel-
ten Landesteilen und Kantonen in die Städte zu
gewärtigen. Zudem entbehrt das uns vorgelegte
Versicherungsprojekt nicht einer imponierenden
Grosse und Gestalt.

Man kann sich ja fragen, ob es angemessen
und opportun war, sich von vornherein für die
Rente in der Höhe nach der Variante I zu ent-
scheiden und der Differenziertheit der wirtschaft-
lichen und sozialen Verhältnisse nicht noch mehr,
als es in Aussicht genommen ist, Rechnung zu
tragen. Aber ich muss Ihnen bekennen, dass die
Art, wie der Anschluss an den Lohn- und Ver-
dienstersatz mit Abgaben für die Lohnempfänger
an der Quelle gesucht und gefunden wird, die ein-
heitliche und wenigstens grundsätzlich gerechte
Bemessung der Beiträge der Selbständigerwerben-
den in Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie, Gross-
handel usw. nach dem reinen Erwerbseinkommen,
die Wahl des Eintopfsystems mit entsprechender
Freizügigkeit, das individuelle Beitragskonto und
die damit erreichbare automatische Abstimmung
der Rentenleistungen nach der jeweiligen wirt-
schaftlichen Lage der Versicherten, meine anfäng-
liche Skepsis in Zustimmung zu verkehren ver-
mochte, Das nähere Studium bestätigt die innere
Folgerichtigkeit und Geschlossenheit des ganzen
Werkes; es gibt fast keine Aufgabe, die anders,
als jetzt vorgeschlagen, zu lösen wäre, ohne dem
ganzen System Eintrag zu tun. Das soll nicht heis-
sen, dass wir im Gewerbe keinerlei Bedenken ge-
gen die Vorlage mehr anzumelden hätten. Jede
allgemeine, 'obligatorische Alters- und Hinterla-s-
senenversicherung wird die Fernwirkung haben,
den Sinn für die Selbstvorsorge für das Alter und
damit den Sinn für die Notwendigkeit eines aus-
reichenden Erwerbes in den guten Tagen abzu-
schwächen, nicht überall, aber bei den leichtfer-
tigeren Leuten,' die der Versuchung erliegen, in
den Tag hinein zu leben und ihre Unternehmen
weniger sorgfältig zu führen. Besonders aber
scheint mir das Versicherungsprojekt in einem
Masse, das verdächtig anmuten könnte, an die So-
l'idaritätsgefühle zu appellieren. Es schliesst nicht
nur jene Solidaritäten, welche die Botschaft auf
den Seiten 77 und 78 aufzählt, sondern eine Reihe
weiterer in sich. Da muss lieh vor allem feststellen
und unterstreichen, was bereits teilweise gesagt
wurde : Die Übergangsgeneration erfährt eine
ausserordentlich starke Begünstigung, was sich
darin zeigt, dass über 70% der massiv einzuset-
zenden öffentlichen Mittel für diese aufzuwenden
sein werden. Diese Begünstigung bildet, von der
anderen Seite betrachtet, eine Mehrbelastung der
jüngeren Generation. .

Ich. möchte da, besonders an die Adresse des
Herrn Dellberg, doch sagen, diese .Solidaritäts-
ansprüche dürfen nach meinem Dafürhalten zu
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Lasten der Jugendlichen nicht überspannt werden,
sonst werden wir bei der Finanzierung der Alters-
und H'interlassenenversicherung noch grosse
Schwierigkeiten bekommen. Ich sage: Die Vor-
lage zeichnet sich durch Grosszügigkeit aus, ist
aber mit dem Nachte'il jeden grosszügigen Projek-
tes behaftet, sehr'kostspielig zu sein. Das Gewerbe
hätte ebenfalls einer Lösung mit bescheideneren
Renten zugestimmt, die dann vermehrten Spiel-
raum für die private, autonome Vorsorge, even-
tuell auf der Grundlage paritätisch verwalteter
Kassen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder
der beruflichen Kassen geboten hätte.

Ich möchte zu dem, was heute morgen Herr
Kollege Dr. Ilg ausgeführt hat, sagen: Wenn wir

' uns^ beispielsweise zu der Variante III entschlies-
sen könnten oder wenn die Variante III in Aus-
sicht genommen worden wäre, hätte man zweifel-
los dem Gedanken des Herrn Dr. Ilg Rechnung
tragen können. Diejenigen, die heute aus Un-
zufriedenheit mit den vorgesehenen Rentenansät-
zen der Vorlage den Kampf ansagen oder jetzt
schon erklären, es sei eigentlich gar nichts, es
müsse bedeutend mehr herausschauen, sollten und
dürften sich auch darüber klar sein, dass eine spä-
tere Vorlage be'im Scheitern der jetzt zu behan-
delnden nur kleinere, nicht aber grössere Leistun-
gen in Vorschlag bringen wird. Die Herren, welche
eine Erhöhung der Renten und damit der Beiträge
der Wirtschaft postulieren, scheinen wenig be-
triebswirtschaftliche Erfahrungen zu besitzen. Ich
unterstreiche: Nach meinem Dafürhalten stellt die
Belastung der Wirtschaft das Maximum dar, das
heisst schon die 2% Arbeitgeberbeitrag nebst den
4%i aus dem Erwerbseinkommen für die Selb-
ständigerwerbenden stellen eine recht bedeutende
Belastung dar. Eine weitere Steigerung dieser Bei-
träge würde gerade die lohnintensiven Betriebe
noch stärker, als es jetzt der Fall ist, gegenüber
den kapitalintensiven Betrieben benachteiligen
und mit aller Wahrscheinlichkeit auch zu Preis-
steigerungen führen. Ich mache darauf aufmerk-
sam, dass die 2% nicht etwa vom Einkommen,
sondern eben von den Lohnkosten in den Betrie-
ben abzuführen sein werden, weshalb sie eine
starke Belastung für die Betriebe darstellen.

Dann mache ich noch auf etwas aufmerksam,
über das man, wenigstens so weit ich hörte, bis
jetzt nichts sagte: Zu den 2% Arbeitgeberbeiträgen
werden sich; jetzt schon ein weiterer Beitrag an
den Wehrmannschutz in Friedenszeiten und die
Abgaben aur Deckung der Verwaltungskosten der
Versicherung gesellen.

Ich werfe endlich auch die Frage auf, • was
dann geschehen soll, wenn ein neuer Krieg wie-
derum Abgaben in der Höhe von 4% der Lohn-
summe für den Wehrmannsschutz notwendig ma-
chen sollte. Wenn Sie nicht mit der einen Hand
nehmen wollen^ was S'ie mit der ändern mehr zu
bieten versprechen, so ersuche ich Sie dringend,
das woh'lausgewogene Projekt nicht im Sinne der
weitern Anspannung der Abgaben und Rentenlei-
stungen zu ändern und der Gefahr auszusetzen,
immer mehr Gegner zu bekommen. Es hat docl\
wirklich keinen Sinn, auf der einen Seite so zu
tun, als ob man besonders grosszügig sein wolle.

um auf der ändern Se^te durch entsprechende Be-
lastungen der Wirtschaft Preisüberwälzungskämp-
fen, Preissteigerungen und damit der Verschlech-
terung der Kaufkraft unserer Währung Vorschub
zu leisten. . ' -

Im Hinblick auf die vielfältigen Verhältnisse
im Gewerbe ist es schwer, dessen Stellungnahme
kurz und bündig etwa vorweg zu nehmen. : Ich
glaube aber, voraussehen zu dürfen, dass es zur
Vorlage Ja sagen werde, und möchte Ihnen auch •
persönlich Eintreten auf den bundesrätlichen Ent-
wurf empfehlen. Aber dann unterstreiche ich
gleichzeitig, dass die Vorlage, wie ich bereits vor-
hin sagte, das Maximum dessen darstellt, was für

.die Wirtschaft heute tragbar ist. Allerdings wird
das 3$ des schweizerischen Gewerbes an die aus- '
drückliche Bedingung einer gleichzeitig, bereits '
jetzt mit grösster Umsicht geordneten Finanzie-
rung geknüpft bleiben, eine' bessere; und zuver-
lässigere, als sie der bundesrätliche Entwurf vom
29. Mai 1946- verspricht. Ich glaube niemals, dass
auf Grund jener Botschaft die Finanzierung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung sicherge-
stellt werden könnte. Das Gewerbe ist zu einem
grossen Einsatz für das einzigartige Sozialwerk
bereit, will aber die daraus fliessenden Verpflich-
tungen jetzt schon genau abschätzen können. An-
gesichts der grossen ihm zugemuteten Solidaritäts-
leistungen ist es in Zukunft auch darauf gespannt,
zu sehen, wann und wieweit dieser gute Wille
durch die ändern Bevölkerungskreise ihm gegen-
über anerkannt, und erwidert werden wird. Ferner
verlangen wir volle Klarheit über die Absichten
betreffend die Durchführung der Alters- und Hin-
terlassenenversicherung. Ich muss daher der Er-
wartung Ausdruck geben, dass die 44 Hinweise
im Gesetzesentwurf auf bundesrätliche Verordnun-
gen und Ausführungserlasse durch deren Fixie-
rung spätestens auf den Zeitpunkt der Inkraft-
setzung bereits einen eindeutigen Inhalt gewinnen.
So möchte'ich Ihnen mit diesen Vorbehalten Ein-
treten auf die Vorlage beantragen.

Weber: Ich möchte in erster Linie meiner Ge-
nugtuung darüber Ausdruck geben, dass wir heute
so weit sind, über diese Vorlage beraten zu können.
Ich will nicht sprechen über den langen, jahr-
zehntelangen Leidensweg, den die Altersversiche-
rung in unserm Land bereits hinter sich hat, doch
wenn diese Vorlage mit noch einigen Verbesserun-
gen, die durchaus möglich sind, Wirklichkeit wird,
dann wird auch dieser Leidensweg nicht ganz um-
sonst gewesen sein. Ich bekenne Ihnen offen, dass
die jetzt vorliegende Vorlage besser ist als die
Vorlage, die verworfen wurde in der Volksabstim-
mung 1931. Der Sprechende darf vielleicht darauf
hinweisen, dass er im September 1940 eine Mo-
tion eingereicht hat, die verlangte, dass die Al-
ters- und Hinterlassenenversicherung auf Kriegs-
ende ausgearbeitet werde, 'und zwar aufgebaut auf
dem System der Lohnersatzordnung. Als er diese
Motion begründete im Sommer 1941 und nament-
lich das allgemeine Volksobligatorium für alle
Kreise verlangte, konnte er da und dort noch ein
ungläubiges Lächeln wahrnehmen.

Heute, ein Jahr nach Kriegsende, haben wir
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diesen Gesetzentwurf vor uns, und ich anerkenne:
Es ist dine grosse, bedeutende Leistung. Es ist seit
Kriegsende rasch gearbeitet worden, und die Ex-
pertenkommission wie das Bundesamt, das Volks-
wirtschafts département und der Bundesrat verdie-
nen Dank für diese Arbeit. Es liegt nun am Parla-
ment, dafür zu sorgen, dass das Volk nicht ent-
täuscht wird und dass keine Verschleppung mehr
eintritt.

Es ist bere'its gesagt worden, dass es sich um
ein grosses Werk handelt. Ein grosses Werk ist
es nicht nur wegen der Summe, die es erfordert,
sondern auch wegen der sozialen Ideen, die darin
verkörpert sind. Ich habe bereits bemerkt, dass
mir diese Vorlage in verschiedener Hinsicht besser
erscheint, d. h. gerechter als d'ie Vorlage von 1931,
und ich möchte auch anerkennen, dass sie, soweit
es die Altersversicherung betrifft, auch besser und
gerechter ist als der Beveridge-Plan und die 'Ge-
setzesvorlage der englischen Regierung. Man kann
den Beveridge-Plan als Ganzes nicht mit dieser
Vorlage vergleichen, weil er Viel umfassender ist,
ein viel grösseres Soziälwerk ist, das noch ganz
andere Gebiete ergreift wie Krankenfürsorge usw.
Aber soweit die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung in Frage steht, ist diese Vorlage meines
Erachtens besser. Warum? Wir haben statt ein-
heitlicher Beiträge .eine Abstufung nach dem Lohn,
zwar nicht progressiv, wie das viele schon ge-
wünscht haben, aber prozentual nach dem Lohn
abgestuft, und es war ein Faktor, der der Vorlage,
von 1931 zum Verhängnis wurde, dass wir dort
Einheitsprämien hatten für alle, gleichgültig, ob
sie arbeiten konnten und Verdienst hatten oder ar-
beitslos waren, gerade in einem Moment, wo die
grosse Krise der dreissiger Jahre ihren Anfang
nahm. Das ist jetzt nicht mehr so: wenn einer
wenig verdient, wird er weniger Beitrag leisten
müssen.

Der zweîite grosse Vorzug ist der, dass wir statt
Einheitsrenten ebenfalls eine Abstufung haben,
eine bescheidene, aber immerhin eine gewisse Ab-
stufung. Man hat zwar hier den Anschein zu er-
wecken gesucht, als ob das eine Art mangelnder
Solidarität sei. Ich bin nicht dieser Auffassung,
ïch glaube, dass diese bescheidene Abstufung nach
den Löhnen auch eine bessere Anpassung an die
Lebensverhältnisse gestattet, auf dem Land, in der
Stadt, je nach den örtlichen Verhältnissen. Damit
kommen wir darum herum, andere Abstufungen,
die viel härter wirken würden, vorzusehen.

Nun ist es allerdings eine schweizerische Eigen-
art, wir können auch sagen Unart, dass 'immer
dann, wenn wir an eine grosse Aufgabe heran-
treten, die wir gemeinsam lösen sollten, jeder
etwas anderes will. Es wird auch heute wieder
gesagt: Wir sind nicht zufrieden, das Projekt ist
unannehmbar in dieser oder jener Beziehung. Die

" einen sagen, die Übergangsgeneration bekomme
zu wenig, die ändern behaupten, die Renten seien
zu klein, wieder andere finden, die Jungen kom-
men zu kurz, während andere behaupten, die alten
Leute erhalten zu wenig. Wenn solche Stimmen
ertönen im Volke draussen und vielleicht nachher
auch durch die Vorlage da und dort Hoffnungen
nicht ganz erfüllt werden, kann man das noch

begreifen, denn diese Meinungen entspringen der
Unkenntnis über die Vorlage und das ganze Prin-
zip der Versicherung. Es ist aber unsere Aufgabe,
Aufklärung zu schaffen über das Wesen der Ver-
sicherung und das Wesen des vorliegenden Sy-
stems. Die Versicherung kann nicht mehr leisten,
als was sie einnimmt, das ist schon betont worden.
Wir sind nicht in der Lage, wie bei einer Budget-
beratung Ausgaben zu besehliessen, in der Mei-
nung, der Finanzminister habe nachher dafür zu
sorgen, dass auch die entsprechenden Einnahmen
kommen. Ich bin erstaunt, dass Leute, die sonst
sehr für solide Finanzpolitik im Bundeshaushalt
eintreten, der Meinung sind, s'ie können hier ein-
fach Ausgaben festsetzen, unbekümmert um das,
was nachher auf der Einnahmenseite hereinkommt.
Ich bin auch erstaunt darüber, dass solche Kolle-
gen, die sonst hier sehr individualistische und li-
berale Ideen vertreten, nun auf einmal für mehr
etatistische oder kollektivistische Lösungen sich
einsetzen. Herr Dr. Münz z. B. hat gesagt, man
müsse das grösste Kollektivinstitut schaffen durch
eine Vereinheitlichung der Leistungen. Ich bin
nicht sicher, dass, wenn wir diesen Vorschlägen
folgen würden, nachher die Vorlage aus den glei-
chen Kreisen, wenn nicht gerade von den gleichen
Leuten als ein iSystem der Gleichmacherei, des
Kollektivismus und der «Vermassung» hingestellt
würde.

Wir müssen uns in erster Linie klar sein, dass
wir eine Versicherung schaffen und dass uns das
Versicherungsprinzip, in e'inem gewissen Ausmass
wenigstens, durch die Verfassung bereits vorge-
zeichnet ist. Was nun die Leistungen anbetrifft,
so ist es eine Rechnungsaufgabe, sie zu bemessen.
Die staatlichen Beiträge s'ind auf die Hälfte be-
schränkt, also ist die Höhe der Beiträge der Ver-
sicherten entscheidend. Wir wollen sie auf 2%
bemessen. Es ist der Wunsch geäussert worden,
sie zu erhöhen. Ich bin sicher, dass viele Ver-
sicherte einverstanden wären mit rfner Erhöhung,
wenn sie höhere Renten bekämen. Andere würden
die Erhöhung ablehnen, vor allem die Arbeitgeber.
Wir haben vorhin ihre Stimme gehört. Ich bin der
Meinung, dass in diesem Punkt keine'Unsicherheit
und Unklarheit geschaffen werden darf. Wir dür-
fen an diesem Punkt heute nicht rühren. Man
hat sich an das 2%-System gewöhnt, das scheint
als gegeben, etwas,- das man einfach fortsetzen
kann, ohne dass ein neues System eingeführt wer-
den muss. Nun ist es ja durchaus möglich, dass
Zusatzversicherungen geschaffen werden, private
oder eventuell durch Kantone oder Gemeinden,
wodurch die Leistungen ergänzt werden. Ich
möchte auch nicht die Möglichkeit der Erhöhung
d'ieser Prämien ohne Gesetzesänderung schaffen.
Auf dem Weg der Gesetzesänderung können wir
das immer besehliessen; wir sollten aber nicht vor-
sehen, dass das durch Bundesrat oder Parlament
ohne den legalen Weg geschehen kann.

Trotzdem die Höhe der Einnahmen anscheinend
durch die Prämienhöhe bestimmt ist, so sind wir
doch nicht gewiss über die künftige Höhe d'ieser
Einnahmen. Auch der Realwert der Renten ist
nicht bestimmt, auch dann nicht, wenn wir ihn
in Franken genau festsetzen. Es ist in der Diskus-
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sion von verschiedenen Votanten von den mög-
lichen Schwankungen des Geldwertes und der Ein-
kommen gesprochen worden. Die Botschaft sagt
darüber sehr wenig. Doch das ist meines Erach-
tens eine entscheidende Frage. Ich möchte ihr des-
halb einige Bemerkungen widmen.

Es kann erstens der 'Geldwert schwanken, indem
die Preise steigen, also der 'Geldwert sinkt und da-
mit auch der Realwert der Renten. Allerdings wird
später vielleicht ein Ausgleich möglich sein, wenn
sich die Einkommen der Teuerung anpassen. Aber
es wird sicher vorübergehend eine Einbusse ge-
ben, die sehr empfindlich wirken kann. Die zweite
Möglichkeit der Veränderung des Geldwertes ist
die, dass die Lebenskosten sinken, also der Geld-
wert steigt. Man kann das für die Rentenbezüger
als günstig betrachten. Aber es ist nur günstig,
wenn, nicht eine Senkung der Einkommen damit
verbunden 'ist, sonst kommt die Versicherung aus
dem Gleichgewicht. Wir haben in den Jahren 1930
bis 1936, also innerhalb sechs Jahren, eine Senkung
der Lebenskosten und auch der Einkommen um
20%; erlebt. Ich möchte Ihnen mit diesen Be-
merkungen nur die Bedeutung eines stabilen Preis-
niveaus gerade für dieses grosse Werk der Sozial-
versicherung vor Augen führen.

Als zweite Gefahr; die der Versicherung droht,
sind die Schwankungen der Erwerbseinkommen zu
nennen. Die Erhöhung der Einkommen wird auf
die Versicherung nicht schädlich wirken. Sie bringt
höhere Einkünfte, weil die Prämien prozentual
entrichtet werden. Die Anpassung auf der Aus-
gabenseite kann entsprechend durch Erhöhung der
Renten erfolgen, wenn die höheren Einkommen
für längere Zeit bestehen ibleiben. Ganz anders
wirkt aber eine Senkung der Erwerbseinkommen,
namentlich im Fälle einer Wirtschaftskrise, und
das wird für unser Versicherungswerk wohl die
grösste Gefahr werden. Ich weise wiederum darauf
hin, dass in den Jahren 1929—1936 die Einkom-
men der Arbeitnehmer um insgesamt 18 % zurück-
gegangen sind. Heute sind sie wieder um etwa
50% höher und auch um 20%; höher als 1929, in
Franken gerechnet. Die Verschiebungen im Real-
wert will ich jetzt nicht in Betracht ziehen.

Nun zeigen die Ergebnisse der Lohn- ud Ver-
dienstersatzordnung der ersten Monate dieses Jah-
res, dass im Laufe von 1946 mit einer Einnahme
von über 300 Milionen Franken gerechnet wer-
den kann, währenddem die Botschaft nur auf 261
Millionen abstellt und theoretisch annimmt, dass
die Prämieneinnahme bis 1998 gleich bleiben
werde. Das ist eine Hypothese. Aber wir müssen
auf der ändern Seite doch auch fragen, ob diese
300 Millionen dauernd eingehen werden. Ich bin
der Meinung, dass wir etwas vorsichtig rechnen
müssen, wenn auch eine Steigerung der Einkom-
men im Laufe der Jahrzehnte unbedingt zu er-
warten ist. Aber dass die heutige Vollbeschäfti-
gung und die heutigen Einkommen ohne weiteres
auf Jahre und Jahrzehnte hinaus bleiben, ist doch
eine etwas gewagte Annahme.

Ich möchte aus diesen Bemerkungen nicht die
Folgerung ziehen, dass wir, wie das von einzelnen
angedeutet wurde, eine Art gleitender Skala der
Beiträge und Renten einführen, weil ich vermeiden

möchte, dass wir bei der Abstimmung mit unsiche-
ren Faktoren rechnen müssen, so dass niemand
weiss, was er bekommt und bezahlen muss. Wir
wessen ja, das Misstrauen ist gross. Man nimmt
dann immer an, dass Veränderungen eintreten
könnten, die einem unangenehm werden. Das will
man nicht in Kauf nehmen. Die Folgerung, die ich
daraus ziehe, ist die, dass unsere Behörden alles
tun müssen, um erstens Schwankungen des Geld-
wertes zu verhüten und um zweitens Wirtschafts-
krisen und damit eine Senkung der Einkommen
zu verhindern. Das sind die grossen, wirts.cb.afts-
politischen Aufgaben unserer Landesregierung, die
gerade auch im Hinblick auf diese Sozialversiche-
rung von ausserordentlicher Tragweite sind. Da-
neben gibt es andere unsichere Faktoren. Da ist
der Zinsfuss, der zwar nicht eine grosse Rolle
spielt, weil wir nur zu geringem Prozentsatz das
Kapitaldeckungsverfahren haben. Dann ist die
Sterblichkeit, bzw. die Lebensdauer zu nennen, die
man auch nur schätzen kann. Die Statistiker neh-
men ja an, dass die Lebensdauer zunehme. Vor
einiger Zeit hat ein Statistiker in einer Arbeit
festgestellt, dass der Rückgang der Sterblichkeit
«zum Aufsehen» mahne. Nun wissen wir ja nicht,
wie die Lebensdauer in den nächsten Jahrzehnten
in unserem Volke sein wird. Immerhin ist auch
da eine gewisse Vorsicht geboten, wenn auch un-
sere Schweizerbürger noch nicht solche Lebens-
künstler sind wie Bernhard Shaw, der am 90. Ge-
burtstag gesagt haben soll, dass er glaube, mit sei-
ner Lebensführung es auf 300 Jahre zu bringen.
Das würde unser Versicherungswerk verunmög-
lichen. Es ist aber doch damit zu rechnen, dass
die heutigen Angaben der Statistiker sich nicht
ganz bewahrheiten werden. Ich begreife deshalb,
dass man da etwas vorsichtig 'ist. Trotzdem scheint
mir, dass die Annahme in bezug auf die Erträgnisse
der Prämien, die die Botschaft macht, etwas zu
pessimistisch ist, und dass wir deshalb gewisse
Verbesserungen noch vornehmen können, ohne
dass wir Gefahr laufen, dass das Versi'cherungs-
werk finanziell aus dem Gleichgewicht kommt.

Nun möchte ich mir noch einige Bemerkungen
zu den Voten der grundsätzlichen Opponenten ge-
statten. In erster Linie ein Wort an die sogenann-
ten Vertreter des Genfer Komitees, Herrn Guinand
und seine Freunde. Sie haben hier und auch in
ihrem Zirkular an die Ratsmitglieder erwähnt, dass
sie im Namen der 180 000 Bürger sprechen, die ihre
Initiative unterzeichnet haben. Ich bestreite ihnen
in aller Form das Recht, 5m Namen dieser 180 000
Bürger zu sprechen. Ich muss daran erinnern, was
übrigens Herr Kollege Schmid bereits mit einigen
Worten getan hat, dass das Genfer Komitee in
einer sehr misslichen Lage war, weil es nur eine
sehr bescheidene Zahl von Unterschriften beisam-
men hatte; es gelangte dann an die Gewerkschaf-
ten, ob man helfen würde, die Unterschriftenzahl
zu steigern. Wir haben uns dazu bereit erklärt,
obwohl uns der Text der Initiative nicht voll be-
friedigt hat. Aber wir haben die Unterschriftenzahl
mindestens verdoppelt. Der Verband, dem ich da-
mals vorstand, derjenige der Bau- und Holzarbei-
ter, hat allein etwa 15 000 Unterschriften geliefert.
Diese standen aber nicht hinter den Vorschlägen
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des Genfer Komitees, waren damit nicht einver-
standen. Auch der Text der Initiative lässt nicht
nur dies-e Lösung zu, w'ie sie von Mitgliedern des
Komitees vorschlagen wird, sondern auch die Lö-
sung, wie sie im Gesetzesentwurf enthalten ist.

Nun schlagen diese Kreise vor, und auch der
Antrag des Landesringes geht in dieser Richtung,
dass man das reine Umlageverfahren zur Anwen-
dung bringe. Ich bin durchaus einverstanden,
dass die Vorlage 1931 viel zu weit ging nach der
Richtung des 'Kapitaldeckungsverfahrens und dass
das auch mit zur Verwerfung beigetragen hat.
Diese Vorlage weist das Kapitaldeckungsverfahren
in enge Schranken. Aber anderseits ist es ganz
unmöglich, das Umiageverfahren vollständig rein,
durchzuführen. Das wäre nur möglich, wenn wir
die Renten jedes Jahr nach den Einkünften, oder
umgekehrt die Beiträge ständig nach den Bedürf-
nissen der Versicherung festsetzten. Das ist ganz
unmöglich.

Nun habe ich bereits gesagt, dass wir Schwan-
kungen lin den Einkommen und damit in den Prä-
mieneinnahmen nicht vollständig vermeiden kön-
nen.- - Schon aus diesem Grunde ist es notwendig,
dass wir gewisse Reserven, d. h. einen Ausgleichs-
fonds schaffen, der einen zeitlichen Ausgleich er-
möglicht. Sonst müssten Wir bei jedem Rückgang
der Prämieneinnahmen eine Revision des Gesetzes
anstreben. Das müssen wir unbedingt vermeiden.
Es wäre aber auch ungerecht, das reine Umlage-
verfahren anzuwenden. Die Solidarität zwischen
alt und jung ist ja schön und gut. Aber wir dür-
fen sie nicht ins Extrem übertreiben und zu einer
schematischen Gleichbehandlung werden lassen.
Sonst wäre es dann keine Versicherung mehr. Wir
müssen eine Abstufung haben.

Nun sagt der Antrag des Landesrings, man
solle die Vorlage an den Bundesrat zurückweisen
mit dem Auftrag, einen Entwurf aufzustellen, der
auf dem reinen Umlageverfahren beruhe, die jahr-
zehntelange Uebergangszeit mit Bedarfs- oder Teil-
renten fallen 'lasse oder auf din Minimum be-
schränke und die minimale Altersrente nicht unter
1000 Fr. ansetze. Man kann sich fragen, warum
die Herren, die diesen Text aufgestellt haben, nicht
auch die Maximalrente vorgeschrieben haben. Ich
nehme an, sie wissen gut genug, warum nicht.
Denn diese Maximalrente wäre wahrscheinlich
etwas lächerlich ausgefallen, wenn sie wenigstens
von den möglichen Einkünften ausgingen. Wenn
Sie die Botschaft nachlesen, Seite 72 ff., können Sie
sehen, dass, wenn man eine Einheitsrente ausrich-
tet, sie s'ich auf 860 Fr. für Einzelne und auf
1376 Fr. für Ehepaare belaufen würde. Wenn man
sie nicht für einig« Jahrzehnte, sondern nur für
höchstens 10 Jahre berechnet, könnte man mit
den Einzelrenten vielleicht auf 1000 Fr. gehen
und auf 1600 Fr. für Ehepaare. Aber das wäre
dann eine Durchschnittsrente. Und wenn man die
Prämieneinnahmen mit etwa 310 Millionen an-
nimmt, könnte man noch etwa 10% mehr ausrich-
ten. Ich möchte schon sagen, dass die Herren des

' Landesrings, wenn sie Minima vorschreiben wollen,
auch die Maxima nennen sollen, sonst wird es
nachher bittere Enttäuschungen geben.

Nun hat Herr Muna das Umlageverfahren noch

aus einem ändern Grunde empfohlen. Er sagt, es
werde hier ein grosser Fonds angesammelt, aber
das Aufstapeln von Kapital sei gefährlich. Wenn
das ein Volkswirtschafter wie Herr Dr. Münz sagt,
so nimmt sich das etwas sonderbar aus. Denn
wenn man die wirtschaftliche Entwicklung be-
trachtet, so erkennt man, dass sie nur möglich 'ist
durch die Ansammlung von Kapital; aus dieser
resultiert auch die Erhöhung des Volkseinkom-
mens, mit der Dr. Münz für die Zukunft rechnet.
Wo sollte diese herkommen, wenn nicht aus Er-
sparnissen? Als Volkswirtschafter müssen diese
Überlegungen ihm doch klar sein: Oder soll nur
die Privatwirtschaft Kapital ansammeln dürfen,
der Staat aber nicht? Soll dieser nur Schulden
aufstapeln dürfen?

Herr Dr. Münz sagt ferner, er könnte einem sol-
chen Fonds noch zustimmen, wenn man ihn wenig-
stens für die alten Leute verwendete. Aber er
werde ja für versicherungsfremde Zwecke verwen-
det. Vom Versicherungsstandpunkt aus ist es, aber
gänzlich irrelevant, w'ie diese Anlagen gemacht
werden, vorausgesetzt, das sie sicher sind, und
dass die Mittel liquid genug bleiben, damit man
sie verwenden kann, wenn man sie braucht. Wenn
Herr Dr. Münz vorschlägt, man solle Siedlungen
für die alten Leute bauen, so nimmt sich das ja
schön und gut aus. Stellen Sie s'ich aber einmal
vor, dass ein Einkommens- und - Beitragsausf all
eintritt und infolgedessen dieser Fonds in An-
spruch genommen werden muss, der ja nicht auf
ewige Zeiten als Fonds beisammen bleiben soll:
Müssen wir dann diese Siedlungen verkaufen, d!ie
alten Leute draus vertreiben usw.? Es ist ganz
offensichtlich, dass alle diese Vorschläge volks-
wirtschaftlich nicht durchdacht sind.

Wenn der Antrag des Landesrings angenom-
men würde, würde er dazu führen, dass uns eine
Vorlage vorgelegt werden müsste, die ganz un-
möglich wäre. Wenn man diese Mndestrenten vor-
sieht; ist keine Erhöhung mehr möglich, die Mini-
malrenten' wären auch Maximalrenten. Ich weiss '
nicht, ob die Herren vom Landesring dann nicht
die ersten wären, die d'iese Vorlage bekämpfen
würden mit der Begründung, die Maximalrenten
seien ja viel zu klein, man könne mit einer solchen
Vorlage mit ganz ungenügenden Renten doch nicht
vor das Volk treten. Ich kann mir deshalb nicht
versagen, zu erklären, dass dieser Antrag des Lan-
desring einer Sabotierung des Werkes gleich-
kommt, ob bewusst oder unbewusst, will ich nicht
untersuchen. Vielleicht rechnen die Antragsteller
damit, dass er abgelehnt werde. Damit rechne ich
auch. Dann ist es aber jedenfalls der Versuch
zur Sabotierung.

Ich wiederhole zum Schiusa: Das jetzt vorlie-
gende System ist besser als das der Vorlage von
1931, aber auch als alle ausländischen Systeme,
d'ie mir bekannt sind. Es gilt jetzt Farbe zu beken-
nen: Ja oder Nein. Ist man für oder gegen die
Alters- und Hinterlassenenversicherung? Man kann
gewiss in guten Treuen über die Verteilung im
einzelnen verschiedener Meinung sein, da und dort
noch Verbesserungen beantragen. Wir werden das
auch tun und dafür kämpfen. Aber es ist nun ein
ehrliches Bekenntnis notwendig; Nicht wahr, man
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kann den alten Leuten mehr versprechen, wenn
man auf der ändern Seite der heutigen Generation
weniger geben will, und dieser das auch sagt.
Oder man kann der jungen Generation mehr ver-
sprechen für die Zukunft, und dafür dann der
Uebergangsgeneration weniger geben. Man kann
auch dem Lande mehr versprechen oder noch
mehr zu geben versuchen^, obwohl das Land durch
die Vorlage stark bevorzugt .ist.' 'Dann müsste man
aber den Städtern noch weniger geben. Man kann
auch sagen, da'ss man die Leute mit. den kleinen
Einkommen noch mehr begünstigen will; s'ie sind
sehr stark begünstigt, wie es durchaus richtig ist.
Dann muss man den ändern weniger geben. Aber
man kann nicht gleicherweise den einen und den
ändern mehr versprechen und mehr geben wollen.
Das wäre Demagogie. Deshalb sage ich: Wir müs-

•sen ehrlich für die Vorlage einstehen. Man kann
einzelnen Kreisen noch gewisse Verbesserungen
zukommen lassen, auf Kosten einer ändern
Gruppe. Nach meiner Meinung ist aber der Aus-
gleich ïm-grossen und ganzen nicht schlecht.

Verschiedene haben damit operiert, dass diese
Vorlage nicht angenommen werde, dass sie im
Volke nicht verstanden werde. Ich habe
diese Meinung nicht festgestellt; im Gegenteil, ich
habe überall in Kreisen der Arbeitnehmerschaft
bemerkt, dass man auf die Vorlage drängt, dass
man sagt: Jetzt muss einmal etwas kommen: es
darf nicht mehr sabotiert werden.

Die Verantwortung für das Schicksal dieser
Vorlage liegt vor allem bei Ihnen, bei uns allen.
Es kommt darauf an, nicht nur wie wir hier stim-
men, sondern wie wir uns nachher verhalten, wie
wir das Volk über die Bedeutung der Sozialver-
sicherung und dieses Gesetzes aufklären. Diese
Hältung wird entscheidend sein für das Schicksal
der Vorlage.

M. Picot: Je ne vous demande que quelques
minutes d'attention.. Comme membre de la com-
mission des experts du Département fédéral des
finances pour le financement de l'assurance
vieillesse et survivants, j'ai eu l'occasion .d'étudier
de près le problème de l'assurance vieillesse dès
le début des travaux poursuivis par l'Office fède-1

rai des assurances. Je tiens avant tout ici à par-
ler comme conseiller national de .Genève en toute
franchise, comme partisan tout à fait décidé de
l'assurance vieillesse, comme un partisan qui veut
aboutir demain et non pas seulement dans un long
délai.

Le problème de l'assurance vieillesse -— nous
nous en rendons tous compte — est un des plus
difficiles à résoudre qui soit. Ce problème est
difficile à résoudre tout d'abord en soi. C'est le
témoignage du célèbre professeur Beveridge et
c'est aussi le témoignage de son commentateur
le professeur Milhaud. Le nombre des vieillards
de plus de 65 ans est très grand. Il est toujours
croissant. Par conséquent la charge est lourde.
Une crise de chômage nous obligerait, comme en
1935, momentanément, à soutenir 100.000 per-
sonnes, tandis que l'assurance vieillesse nous
oblige à aider d'une façon permanente environ
400.000 personnes. De là la grandeur et la diffi-
culté du problème.

Nationalrat. — Conseil national. 19Î6.

Le-problème est encore difficile à résoudre .à
cause de l'époque où nous l'abordons, à un mo-
ment où le compte capital de la Confédération '
est débiteur de près de 11 milliards, chiffre de
M. Nobs. conseiller fédéral, au moment où des
déficits chroniques sont prévus pour de longues
années, au moment où nous, ne voyons pas encore
clair dans la réforme des finances1 et au moment
où les impôts sont très lourds et où beaucoup de
citoyens voudraient avant tout être libérés de
charges. j '

Nous sommes aussi dans une époque difficile
parce que l'humeur du peuple — la votation sur
l'article 23ter nous l'a révélé — est négative.

Mais en face de ces difficultési que l'on ne peut
pas nier, nous devons mesurer la grandeur du
résultat. L'octroi de rentes à la population de
plus de 65 ans constitue um progrès consi-
dérable dans la lutte contre la dureté de la vie
dans le pays. L'assurance vieillesse constituera
une véritable victoire de la paix sociale. Elle ap-- -
portera la fin de toute une pratique d'assistance
communale qui, certes, n'a riien d'édifiant et qui
complique l'existence. C'est évidemment mr dé-
placement de capitaux, déplacement important,
mais qui améliore l'équilibre social et qui, sans
doute aussi, facilite la vie de l'économie. Enfin
l'assurance vieillesse, disons-le encore une fois,
c'est la réalisation de promesses .solennelles qui
ont été faites au peuple, en 1910, en 1925, lors-
qu'on a voté l'article 34 quater et surtout de pro-
messes que tous les partis, tous les vôtres' et le
mien en particulier, ont faites de 1939 à 1945,
lorsqu'on a promis qu'on ferait cette réforme so-
ciale. Je ne pourrai pas prendre la responsabilité
de renier ces promesses qui ont été faites solen-
nellement dans tous les milieux de la population.

Pour cela il faut vouloir. Voilà la question.
'«That is thé question!» disait Shakespeare: Veut-
on ou ne veut-on pas?

En face de cette question cruciale, il y a trois
attitudes :

II y a d'abord l'attitude de ceux qui sont \
nettement négatifs. 'Ils invoquent leurs soucis
financiers, ils invoquent leurs soucis fédéralistes ;
ils invoquent leurs soucis d'individualistes.. Ils
n'ont pas la foi. Pour le moment, dans tout le
pays, ils se taisent. Mais nous savons, par les
révélations des isoloirs de décembre 1931, que
ces hommes, qui sont négatifs en face d'un pro-
grès social,, sont nombreux et j'estime que nous
ne devons rien faire pour les aider.

Après cette première catégorie négative, nous
avons ceux qui sont positifs sur le terrain du
projet fédéral. J'estime qu'ils sont sur un
terrain solide. Le projet fédéral a été étudié
par des esprits1 extraordinairement variés et cela
d'une façon sérieuse. On s'est bien mieux rendu
compte qu'au moment de la loi Schulthess de tous
les obstacles et l'on a cherché à lés éviter les uns
après les autres. On a mis dans la balance tous
les pour et tous lesi contre de chaque solution. Le
rapport d'experts a apporté là un document re-
marquable. Le projet a des qualités réelles préci- "
sèment pour répondre aux objections qui sont
faites en général contre d'aussi vastes édifices.
J'y reviendrai tout à l'heure.

ci
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Et j'en arrive à la troisième catégorie. Les
positifs qui sont pour l'assurance vieillesse, qui le
sont s-ans doute sincèrement même mystiquement,
même religieusement, mais qui sont pour leur so-
lution, pour une solution autre que celle qui est
présentée par le Conseil fédéral. D'un côté des
solutions fédéralistes qui demanderaient que les
fonds soient simplement répartis entre les cantons.
C'est là une solution impossible car nous savons
que les petits cantons, les cantons- montagnards
n© pourraient pa« faire face à ces difficultés. Ou
bien solution corporative qui serait sans doute
facile, relativement facile, de réaliser dans de
grands métiers (horlogerie, métallurgie,- etc.) mais
qu'on ne réalisera pas dans les arts et métiers.
Voyons les faits. Quels sont les , résultats des
caisses purement corporatives dans toute une ca-
tégorie de professions. On doit rendre hommage
au grand effort qui a été fait dans les grandes
professions mais il y a quantité de professions qui

'n'ont rien pu réaliser.,
Parmi ces positifs qui veulent une .autre solu-

tion, nous trouvons notre collègue, M. Guinand, et
le comité genevois.

Je voudrais leur dire très franchement mon
impression: par les solutions qu'ils apportent, ils
risquent d'aider les1 négatifs en divisant le front
des partisans des oui, et en jetant le doute dans
les esprits.

Je voudrais rendre hommage au comité gene-
vois dont je connais les membres. Ce sont des
enthousiastes. Ce sont des hommes qui depuis
cinq ou six ans ont consacré un temps considé-
rable, toutes leurs forces, tous, leurs loisirs à l'idée
de l'assurance vieillesse. Ils ont travaillé ensemble.
Ils ont poussé à l'initiative, ils ont poussé aux ini-
tiatives des grands conseils et c'est certainement
à cause d'eux que nous sommes ici en plein mois
d'août pour discuter de l'assurance vieillesse car
ce sont eux qui ont tenu l'épée dans les reins des
pouvoirs publics. Si nous voulions faire une com-
paraison lacustre, nous pourrions dire qu'ils sont
la voile qui entraîne le bateau de l'assurance vieil-
lesse. Mais1 il ne suffit pas d'avoir une voile, il faut
que le bateau ait une quille solide et que la base
soit mieux étudiée. Or, je suis persuadé que les
solutions qui sont apportées répondent à toutes
sortes d'objections que l'on peut faire et aux-
quelles! le comité genevois ne peut pas répondre.

Permettea-moi une autre comparaison. L'assu-
rance vieillesse c'est une dame qui doit réussir sa
partie., si elle arrive à faire une promenade jusqu'à
un certain point sur une route qui ade nombreuses
croisées de chemins. Elle part avec cent personnes
et doit arriver au but avec cent personnesi. Mais
il y a toutes les croisées de chemins et à chaque
croisée il en est qui veulent une autre solution,
qui l'abandonnent et la laissent à son triste sort.
On se séparera à cause de la question du fonds de
capitalisation qui n'est pourtant pas une question
de principe. Avec la capitalisation, comme nous
l'avons étudiée à la commission des experts finan-
ciers, on arrive facilement à un résultat sansi aller
jusqu'à la capitalisation du projet Schulthessi
Dans un pays où1 il y a 11 millions de titres fédé-
raux, il sera facile de constituer ce fonds <de capi-

talisation avec des fonds fédéraux et l'économie
boursière n'en sera pas modifiée pour autant.

Une autre croisée desi chemins c'est la question
de l'inégalité des rentes, une troisième celle des
frais d'administration. Et là, je voudrais relever
une contradiction dans l'attitude du comité de
M. Guinand. On se plaint de ce qu'il y aura de trop
gros frais d'administration. Je ne le crois pas.
Nous avons, fait des expériences avec les caisses
de compensation qui devaient discuter avec tous
les fourriers du pays dans des centaines d'unités,
au milieu d'une paperasse invraisemblable, et ce
sont ces mêmes personnes qui travailleront. Nous
pouvons par conséquent déjà savoir à peu près
ce que coûtera le système. Mais le projet de M. Gui-
nand, qui nous propose d'enlever les rentes
aux vieillards qui ont dépassé 65 ans et qui tra-
vaillent encore, un tel .système nous coûtera extxa-
ordinairement cher puisqu'il faudra savoir après
65 ans si le vieillard travaille ou s'il ne travaille
pas. Irez-vous dans les fermes voir si la vieille
dame qui touche une rente donne à manger le soir
aux poules ou aux cochons1 et lui enlèverez-vous
sa rente parce qu'elle aura travaillé? Il importe
dans 'cette matière d'en rester aux principes qui
ont été posés par le plan Beveridge, lequel dit en
Angleterre: «By no ineans test» pour qu'on puisse
obtenir la rente en arrivant avec son acte d'état
civil, sans être l'objet d'une longue enquête pour
savoir si l'on travaille ou si l'on ne travaille pas.

Il y a enfin la croisée des chemins sur la ques^
tion de la hauteur des rentes. Nous sommes peut-
être dans une situation paradoxale. Si l'on nous
avait dit il y a dix ou quinze ans qu'on créerait
une institution qui coûtera 460 millions par an,
nous aurions trouvé ces chiffres formidables et
nous aurions eu une série, de propositions pour
en rester à la variante H où à la variante III. Or
ce n'est pas sur ce point-là qu'on attaque le projet;
on l'attaque en demandant qu'il soit plus onéreux,
c'est-à-dire que pendant les dix premières années
il coûte quelque 100 millions de plus et peut-être
quelque 200 à 250 millions les années suivantes.
Il y a là évidemment une situation qui sera appré-
ciée aussi par le peuple.

Je crois que ceux qui veulent aujourd'hui une
autre formule que le projet fédéral, lequel peut
sans doute être amélioré sur des points de détail,
ceux qui veulent une autre formule aident les
négatifs. Et je me demande si vous n'entendez pas
déjà le rire méphistophélique de ceux qui encou-
ragent les partisans d'un autre projet pour mieux
étrangler l'assurance vieillesse, comme dans la
tragédie de Shakespeare Othello étrangle Des-
démone.

Je voudrais pour terminer, attirer votre atten-
tion sur le fait que le projet qui vousi est présenté
n'est pas un projet hâtivement préparé; ce n'est
pas une œuvre faite à la légère par une seule per-
sonne. Le projet fédéral est bon; il est bon parce
qu'il répond à un grand nombre de difficultés qui
se sont dressées continuellement sur la route de
l'assurance vieillesse. Nous avons d'abord — cela

. paraît une banalité de le dire, mais ce n'aurait
pas été une 'banalité il y a sept ou huit ans —
nous avons la base solide des 260 à 300 millions
des caisses de compensation. Il est vraiment heu-
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reux que le peuple suisse se soit si facilement
haibitué à ce 2 % patronal et ouvrier et qu'il soit
accepté, d'un côté comme de l'autre, sans pleurs
ni grincements de dents. Nous avons ensuite la
possibilité d'utiliser largement les recettes qui ont
été affectées à l'assurance vieillesse en 1925 déjà
dans l'article 34 quater. Nous allons utiliser le
tabac à son'plein rendement. Et pourquoi nïrions-
nous pas plus loin avec l'alcool, auquel nous ne
demandons que 5 millions. J'ai eu l'occasion de
faire plusieurs conférences sur l'assurance vieil-
lesse et lorsque je signalais, devant un auditoire
varié, que l'on ne demandait que 5 millions à l'al-
cool, tout le monde estimait que l'on pourrait aller
plus loin. NOUSI y arriverons.

Sur la route des problèmes financiers' nous
n'avons qu'une grosse difficulté : c'est le fait que
le Conseil fédéral et la commission semblent ac-
cepter l'idée d'une votation constitutionnelle pour
avoir 30 millions de plus en prélevant ces 30 mil-
lionsi sur les successions. Je ne comprends pas que
pour un projet qui coûtera quelque 500 millions
on fasse pour une trentaine de millions une pa-
reille entorse aux principe«' généraux et qu'on
oblige le peuple à une votation .spéciale pour la
modification de la Constitution. Il y a là pour
ma part une erreur qui pourrait coûter cher au
projet et sur laquelle nous aurons encore à dis-
cuter.

Cependant, je> voudrais souligner encore un
•côté intéressant du projet fédéral. M. Weber l'a
fait tout à l'heure et je ne m'y arrêterai pas long-
temps. Je veux parler de la balance intelligente du
côté individuel et du côté social de l'institution.
Le système des rentes échelonnées répond à toutes
les difficultés qu'on a dans la législation fédérale
du fait de la diversité des conditions du peuple
suisse. Avec des rentes variables, nous' pouvons,
dans une région qui a un standard de vie modeste,
demander de petites contributions et payer des
rentes relativement plus modestes ; dans les villes,
dans des régions plus prospères, nous pouvons au
contraire demander-des contributions un peu plus
fortes et payer des rentes un peu plus élevées. Le
côté individuel des rentes correspond aux aspira-
tions du peuple suisse. Il est pourtant normal
qu'un ouvrier qualifié qui a travaillé toute sa vie
avec énergie obtienne une rente légèrement supé-
rieure à' celle d'un homme qui n'a pensé qu'à
fumer des cigarettes et à boire des 'bouteilles de
vin. Il y a là un élément qui plaira certainement
à l'opinion publique.

Quelle est la principale critique que l'on
adresse au projet fédéral ? On lui reproche de pré-
voir des rentes trop faibles. .Je crois, messieurs,
que ceux qui font cette critique, ceux qui deman-
dent des rentes beaucoup plus élevées ne se ren-
dent pas compte du caractère de l'institution que
nous voulons créer. Noue ne pouvons pas, nous ne
voulons pas passer d'une économie individuelle
qui ne connaît encore que l'assistance, comme il y
a trente ou quarante ans, à une économie d'Etat
providence où .tout le monde, après 65 ans, vit par
les rentes de l'Etat. Il va sans dire que la famille
a encore son rôle à jouer ; il va sans dire que le
carnet de caisse d'épargne a encore son utilité,
mais les rentes que nous payons sont tout de

même infiniment plus sérieuses que celles que l'on
prévoit dans une quantité d'autres législations. Je
crois qu'en prenant la variante I nous avons prévu
des chiffres raisonnables.

J'ai terminé. Je déclare que je ne prendrai
pas la responsabilité de demander une autre solu-
tion que celle du projet fédéral et je voterai l'en-
trée en matière.

Mœschlin : In der wohl vorbereiteten, schriftlich
nierdergelegten, von einem arbeitsreichen Studium
zeugenden, durch aktuelle Improvisationen noch
lebendiger gestalteten Rede unseres Herrn Bundes-
rates Dr. Stampfli von heute morgen findet sich
eine Stelle, die mich zwingt, an das westschweize-
rische Sprichwort zu erinnern: «II n'y a que le bon
Dieu et les imbéciles qui ne changent pas d'avis.»
Ist es wirklich so schlimm, wenn ein Mann seine
Meinung ändert? Ist es nicht ein Vorteil, wenn ein
Mann, ja ein Bundesrat sogar, se'ine Meinung än-
dert? Was wäre aus dem Mehranbau geworden,
wenn Herr Bundesrat Stampfli nicht damals seine
Meinung geändert hätte? Eine Meinungsänderung,
die er in einer lobenswerten Offenheit an dieser
Stelle vor dem Parlament eingestanden hat. Wol-
len w>ir nun einem Manne, wie Dr. Nabholz, einen
Vorwurf machen, we'il er seine Meinung etwa ge-
ändert hat? Das wollen wir nicht, denn dass wir
Herrn Bundesrat Stampfli keinen Vorwurf gemacht
haben, das 'zeigt sich schon aus der Tatsache, dass
er bei der Wiederwahl Anno 1943 auf die ehren-
vollste Weise mit 194 Ja wieder zum Bundesrat
gewählt worden ist,'trotzdem er einmal se'ine' Mei-
nung geändert hat. Und nun der arme „Apostel"
Pfändler. Dieses Aschenbrödel des Parlaments !
Ich kann es nicht anderers nennen. Man ist reichlich
stark auf ihm herumgetreten. Er ist eine leichte
Beute gewesen. Wehren! konnte er sich nicht.
Wenn er sich wehrte, hat- er es auf eine unge-
schickte Weise getan. Was hat dieser Apostel
verbrochen? Er hat 'im Januar 1943 von diesen
600 Fr. gesprochen. Das war im gleichen Jahr, in
dem die Herren Direktor Oetiker von der eidge-
nössischen Finanzverwaltung und Direktor Saxer
die Meinung ausgesprochen haben, dass auf Jahre
hinaus an eine Verwirklichung der Altersversiche-
rung nicht zu denken se'i, weil die nötigen Mittel
nicht zur Verfügung stünden! Seien wir also barm-
herzig und verzeihen wir Herrn Pfändler sein
Versehen, so gut wie wir auch Herrn Saxer ver-
zeihen, am Anfang des Jahres 1943 noch nicht
das gesagt zu haben, was er heute sagt.

Was nun den Umstand betrifft, dass der Lan-
desring nicht auf den Expertenbericht geantwor-
tet hat, bedaure ich, dass es n'icht in ausreichender
Weise geschehen ist. Es beruht auf einem Ver-
sehen, das wir zu entschuldigen bitten.

Was nun aber eine Verdächtigung betrifft, die
von Herrn Bundesrat Stampfli ausgesprochen wor-
den ist, resp. nicht ausgesprochen worden ist, so
möchte ich folgendes sagen: Es wäre eines Bun-
desrates nicht würdig, Verdächtigungen auszu-
sprechen'j für die keine Beweise vorhanden sind.
Es ist aber eines Bundesrates auch nicht würdig,
eine Verdächtigung auszusprechen, die durch die
unbestimmte Art ihrer Formulierung jeder Art
von Diffamierung des Landesrings des Unabhän-



Assurance vieillesse et survivants — 484 — 21 août 1946

gigen in der öffentlichen. Meinung Tür und Tor
öffnet. Sollte Herr Bundesrat Stampfli mit dem
Satz, dass hinter unserer kritischen Haltung eine
Absicht stecke, über die er sich nicht weiter ver-
breiten wolle, gemeint haben, unsere Kritik wolle
eine Altersversicherung verumöglichen, so weisen
wir diese I>eutung aufs schärfste zurück. Die
gleiche Bemerkung gilt Hrn. Weber, der leider
nicht hier ist, wenn er davon sprach, dass wir die
Altersversicherung sabotieren möchten. (Zwi-
schenruf: Er steht dahinten!) Um so besser !

Doch nun zur Sache selbst. Ich glaube, es
steht einem Schriftsteller nicht übel an, wenn er
Ihnen eine kleine -GescMchte erzählt.' Ich wähle
die Märchenform. Es war einmal ein Mann. Die-
ser Mann ging zu einem Architekten und sagte
zu ihm: Bitte, bauen Sie mir ein Haus, d. h. zeigen
Sie mir ein paar Pläne, machen Sie mir Vor-
schlage! Gut. Der Mann hat gewartet. Er hat
ziemlich lange gewartet,.aber plötzlich kam Leben

- in die Bude, wie man sagt. Der Architekt erschien
und brachte einen Plan. Er brachte nicht ver-
schiedene Pläne, sondern nur einen Plan, der bis
auf das letzte Detail und im kleinsten' Masstab
l : 50 und l : 20 ausgearbeitet war. Der Architekt
hielt dem Mann, der den Plan bestellt hatte, eine
kleine Vorlesung und sagte: Sehen Sie, mein Herr,
das ist gerade das, was .Sie brauchen! Ich habe
Ihre finanziellen Verhältnisse untersucht, ich habe
mir ihre Fam'ilienverhätnisse genau schildern las-
sen, ich weiss, wann Sie geboren sind, ich weiss,
wann Sie sterben. — So, Sie wissen, wann ich
sterbe? — Ja, wir haben ganz genaue Untersu-
chungen gemacht, die garantiert zeigen, wann Sie
sterben. S'ie haben 2 Kinder, aber später werden
Sie 3^ Kinderhaben. Das zeigt die Statistik ganz
genau. Dieser Plan entspricht allen gegenwärtigen
und künftigen Bedürfnissen für Sie und Ihre Kin-
deskinder bis ins Jahr 2008 hinein.

Der Mann war etwas verblüfft, aber er war
ein bescheidener Schweizer und hat sich gesagt:

' Wenn Fachleute das alles wissen, steht es mir
eigentlich nicht an, überhaupt eine Meinung zu
äussern. ImmerMn schien es ihm etwas bedenklich,
dass man alles so genau wusste, und er sagte:
Das ist ein schöner Plan. Was kostet der Bau?
— Genau 80 000 Fr. Der jährliche Unterhalt ist
ganz genau fixiert bis ins Jahr 2008. — Nun, es
gibt ein schönes Gefühl, zu wissen, dass bis 2008
alles in Ordnung ist, ob es einen Atqmbomben-
kr'ieg gibt oder ob es. keinen gibt. Alles ist klar,

. ob es trockene, dürre oder nasse Jahre gibt. Es
ist wundervoll, die Welt läuft weiter, dag Haus

/ steht da. Man weiss, was man zu tun hat. Für
die künftigen Kinder und auch für die Nichtge-
borenen ist gesorgt. Immerhin sagt der Mann: Ihre
mathematische Wahrscheinlichkeitsrechnung zeigt,
wie viele Kinder ich haben werde. Wenn es mir
aber einfällt, mehr Kinder zu haben? Man weiss
nicht, was einem einfällt, wenn man älter wird.

' Und wie wäre es, wenn ich überhaupt nicht stürbe?
Stellen Sie sich vor, wir haben das Öibazol, das
hat das Leben verlängert. Die Erwartungen bei
den Geschlechtskrankheiten sind zwar nicht ganz
erfüllt worden. Wir haben aber nun das Penicillin,
das ist wunderbar! Die Bakterien kommen nicht

mehr dazu, sich anzupassen. Ausgezeichneter Er-
folg! Und es gibt noch ganz neue Dinge. Es gibt an-
dere PilznPräparate. Man spricht von der Bekämp-
fung des Krebses, von der Bekämpfung der Tu-
berkulose, der Kinderlähmung! Wer bürgt Ihnen
dafür, dass ich nicht 100 oder 120 Jahre alt werde?
Auf alle Fälle möchte ich an diesem Haus gewisse
Dinge ändern. Es hat zwei Stockwerke, das ist
ganz nett, aber ich hätte lieber 10 statt 8 Zim-
mer. Ich hätte gern einen bessern Ausbau des
Dachstockes. Ich wünsche einen Balkon auf der
Südseite. Der Keller.ist etwas zu klein. Ich möchte
einen besondern Weinkeller. Er muss eine be-
stimmte Grosse haben. Zudem habe ich noch dies
und jenes zu ändern.

Aber, mein lieber Herr, sagt der Architekt, da
ist nichts mehr 'zu ändern. Das ist ein genau
fixierter Plan. Wenn Sie nur ein Steinlein heraus-
lösen, fällt die ganze Fassade zusammen. Da ist
nichts mehr zu machen-, da gibt es nichts mehr zu
ändern.

Es entspinnt sich zwischen diesen beiden Män-
nern, d. h. zwischen dem Architekten und dem
Mann, der das Haus bestellt hat, eine Diskussion;
ich sage Ilnen, eine Diskussion, die nicht so rasch
zu Ende geht. Ich kann Ihnen heute 'noch nicht
mitteilen, w'ie diese Diskussion endet. Das kann
ich Ihnen erst am Ende der nächsten Woche ver-
raten.

Jetzt kommt ein anderer Mann, der auch ein
Haus haben will. Er bestellt verschiedene Pläne.
Der Architekt bringt nur einen Plan. Dieser an-
dere Mann verwahrt sich dagegen, dass man ihm
nur einen Plan bringt. Er schickt den Architekten^
wieder nach Hause und bittet: Legen Sie eine An-
zahl Pläne vor, damit ich wählen kann!

Was will ich damit sagen? Folgendes : Im Par-
lament sind eine" Reihe von lieben Kollegen auf-
getreten, die sich für die Altersversicherung aus-
gesprochen haben, d.h. für den vorliegenden, ge-
nauen Plan der Altersversicherung. Aber fast jeder
von ihnen hat gesagt: Im Gru«de meines Herzens
bin iich mit diesem Plan nicht ganz einverstanden.
Ich werde zwar tun, was ich kann, um im Volk
diese Vorlage zu befürworten, aber ich habe we-
sentliche Einwendungen zu machen, und ich hoffe
bloss, dass die Detailberatung wirklich das alles
verwirklicht, was ich gerne verwirklicht haben
möchte. Ich könnte hier z'itieren, was Herr Mi-
ville, Herr Spühler, Herr Schneider und vor allem
Herr Escher und Herr Ilg gesagt haben. Sie wer-
den immer heraushören, dass eine Kritik geübt
wird, die im Grunde der Kritik ganz nahesteht,
welche vom Landesring ausgesprochen worden ist.
Vor allem hat mich die Kritik von Herrn Natfional-
rat Escher sehr interessiert. Er ist ein Vorkämp-
fer der Familie, für die ich hier auch schon ein-
getreten ' bin. Es wird jeder Schweizer für, die
Familie kämpfen. Es war für mich sehr interes-
sant, zu vernehmen, wie der katholische Stand-
punkt in dieser Frage lautet, denn man darf getrost
sagen, was Herr Nationalrat Escher ausführt, ist
der katholische Standpunkt. Wenn die Katholiken
die Vorlage nicht annehmen, dann ist sie .von vorn-
herein gefährdet, sozusagen verneint, denn die
katholische Organisation ist die beste parteipoli-
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tische Organisation, die vir in der Schweiz .haben.
Da kann sogar die PdA noch lernen !

Aber wir haben diesmal bei.der Abstimmung
nicht die Möglichkeit, die Katholiken zu besiegen,
wie wir sie Anno 1874 gehabt haben, als nur dank
einer kathoKkenfeindlichen Strömung die revi-
dierte neue Verfassung mit ihrem erweiterten Je-
suitenartikel angenommen wurde. Das ist heute
nicht der Fall.

Was mich im Votum von Herrn 'Kollega Escher
noch weiter interessiert hat, waren jene Worte,
die ungefähr den Sinn haben: «Wir sind für die
Altersversicherung, aber nur unter gewissen Vor-
aussetzungen, nämlich wenn die Postulate, die die
Familie betreffen, einer Verwirklichung entgegen-
gehen.» Ich betrachte das als einen etwas gefähr-
lichen Standpunkt in e'inem Abstimmungskampf;
Stellen Sie sich vor, wenn jede Partei vor das Volk
hin träte und sagte: «Wir sind nur für diese, be-
stimmte Vorlage, wenn wir dafür Gewähr haben,
dass andere Vorlagen, die uns mehr am Herzen
liegen, verwirklicht werden.» Das ist in einer
Demokratie nicht ein sehr guter und günstiger
Standpunkt für eine objektive Beurteilung einer
Sachlage, sondern es ist ein Standpunkt, der leicht
dazu führen kann, eine Vorlage zu gefährden, wenn
sie nicht mit den Versprechungen des Bundes-
rates verknüpft ist, dafür andere Dinge zu schaf-
fen. Alle diese Kritik, die in den nächsten Tagten
hier an der Vorlage geübt werden wird, ist ja
eigentlich von vorneherein zu einem Misslingen
verurteilt, denn wir haben die Verkündigung des
Bundesrates vom letzten Montag, dass der Bun-
desrat nur in zwei ganz bestimmten Dingen nach-
geben könne, und wir haben die-heutige Rede von
Herrn Bundesrat Stampfli, die ungefähr • das.
gleiche .sagt. /

Eine grosse Gefahr für eine Vorlage ist es im-.
mer. wenn sie mit einer Nötigung verknüpft wird.
Der schweizerische Demokrat pflegt gegen Nöti-
gungen zu revoltieren. Eine solche Nötigung liegt
in der Tatsache, düe durch unsern Vizepräsidenten
Wey sehr ausführlich dargestellt worden ist. Es
wurde uns gesagt: Wenn wir die Vorlage nicht an-
nehmen, so entsteht ein Loch in der Unterstützung
der alten Leute in der Schweiz. Man zwingt uns
also gewissermassen, aus Mitleid und aus Fürsorge
für die alten Leute, die Altersversicherung anzu-
nehmen, nur damit im Jahre 1948 diese Ueber-
gangsordnung, die dann weggefallen sein wird,
ersetzt ist. Ich möchte folgendes sagen: Es muss
unbedingt unser Bestreben sein, diese Sachlage
für 1948 nicht eintreten zu lassen, d. h. beizeiten
dafür zu sorgen, dass dieser Vollmachtenbesehluss,
der am 31. Dezember 1947 zu Ende geht, durch
einen ändern Beschluss, vielleicht einen dring-
lichen Bundesbeschluss, abgelöst wird. «Es besteht
immerhin die Möglichkeit, dass die Altersversiche-
rung in der Volksabstimmung verworfen wird.
Für diese Eventualität müssen wir gerüstet sein,
denn es ist unser aller Wille, dass die alten
Leute auch fernerhin versorgt und unterstützt
werden: Es wird also nötigenfalls die Notwendig-
keit einer Motion vorliegen, damit nicht das
eintritt, was Herr Wey geschildert. hat mit dem
Satze: «Neben dem. Sarge der Altersversicherung

wird auch noch der Sarg der Übergangsordnung
stehen.» Über dieses Loch müssen wir hinaus-
kommen. Das ist natürlich der wichtigere Ge-
sichtspunkt, als dass im Festjahr 1948 die Alters-
versicherung unbedingt vorliegen müsse, damit
wir die Hundertjahrfeier in einer'um so gehobe-
neren Stimmung feiern könnten ! ,

Unterdessen haben Wir dann Zeit, wenn dem
Antrage der Unabhängigen stattgegeben wird, die
ganze Vorlage nochmals genau zu überdenken und
uns all die Unsicherheitsfaktoren, die sie enthält,
vor Augen zu führen: Geldwert, Geburtenentwick-
lung, Altersaufbau, Zins, Konjunktur und Löhne.
Diese Unsicherheitsfaktoren sind zugegeben nicht
nur in der Rede von Herrn Bundesrat Oelio vom
letzten Sonntag, wo er von der Möglichkeit sin-
kender Löhne gesprochen hat, denn die heutigen
Löhne seien zum Teil künstlich gesteigert, sondern
auch zugegeben in der Vorlage 5062 über die Ge-
währung von Teuerungszulagen an das Bundes-
personal und die Bezüger von Renten beider Per-
sonaiversicherungskassen des Bundes.. .

Wenn hier immer gesagt worden ist, wir müs-
sen dem Volke etwas Bestimmtes, versprechen und ^
ganz bestimmte Richtlinien und Summen nennen,
so widerspricht gerade die Vorlage 5062 diesem
Begehren. In dem bewegten, veränderlichen Leben
können wir nicht ein starres System aufrichten.
Es muss auch ein System der Versicherung bewegt
und veränderlich sein. Wenn immer wieder be-
hauptet worden ist, das Volk sei nicht dam'it ein-
verstanden, dass die Ansätze sowohl der Ein- und
Auszahlungen sich ändern dürfen, so muss es sich
davon überzeugen lassen, dass bei den Unsicher-
heiten auf so vielen Gebieben nicht etwas. Si chères
versprochen werden kann, ohne eine Lüge zu be-
gehen. Das wäre so, wie wenn ein Mann in den
weiten Ozean hinaussegeln wollte, an einem be-
stimmten Tage mit einem bestimmten Wind, und
er würde ein für allemal sein Steuer und Segel
festlegen, diesem Winde entsprechend, ohne daran
zu denken, dass sich der Wind ändern kann.

Wichtiger als all die mathematischen Über-
legungen und grossen Berechnungen, die gemacht
werden, um die Sache sicherzustellen, ist etwas
ganz anderes: das Vertrauen auf die schweize-
rische Solidarität, die wir wecken und fördern
müssen. Das ist etwas, das jenseits aller Mathe-
matik steht, das ist das,Ewige, auf das man sich
verlassen kann. Wenn man sich darauf nicht mehr
verlassen kann, fäl'lt auch jegliche Mathematik
dahin.

Diese gegenseitige Hilfe wird aber bezweifelt,
es wird gesagt, man dürfe es den Jungen nicht zu-
muten, so grosse Opfer auf sich zu nehmen. Es
wird eben unsere Aufgabe sein, dafür zu sorgen,
dass die Jugend begreift, um was es heute geht,
den Gedanken der Lohnausgleichskassen auf ein
noch grösseres Gebiet zu übertragen und damit
etwas zu verwirklichen, was wirklich bis dahin
kein Volk auf Gottes Erdboden verwirklicht hat.

Wenn man sagt, man solle sich von Realitäten
leiten 'lassen, darf man nicht vergessen, dass die
Solidarität die grösste Realität ist, die es über-
haupt gibt. Wenn man findet, die Forderungen des
Landesringes gingen zu weit, zum Beispiel in be-
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zug auf die Fr. 1000.— als Existenzminimum, so
kann man daran erinnern, dass in der heute schon
einmal zitierten Schrift, dem Märzheft der Studen-
tenverbindung Helvetia, -die Sektion des Waadt-
landes erklärt hat, dass ein striktes Minimum, un-
abhängig von der Wertveränderung, da sein
müsse, um unter allen Umständen die 65jährigen
vor Not bewahren zu können.

Wenn wir gegen.die Fondsbildung sind, so ha-
ben wir gute Gründe dafür. Die Erfahrungen ha-
ben gezeigt, wie die Geldentwertung diese Fonds
entwertet. Ich möchte daran erinnern, dass ich als
Mitglied des Organisationskomitees der Landesaus-
stellung Anno 1940 geg'en einem Fonds gekämpft
habe, mit-der Begründung, dass man nicht wisse,
ob dieser Fonds in einigen Jahren noch immer den
Wert von 1,4 Millionen Franken haben werde. Was
'ich damals sagte, ist heute eingetreten. Wenn wir
aber pessimistisch sind und glauben, wir dürften
nicht hoffen, dass die Veränderung der Welt wie-
der neue Dinge schaffe, neue Produktionsmöglich-
keiten eröffne, so möchten wir uns doch an das
erinnern, was beispielsweise wlir Männer äug den
80er Jahren erlebt haben: Diese ungeheure Ent-
wicklung vom 'Gas bis zur Elektrizität, von der ein-
fachsten Wasserturbine bis zur komplizierten Was-
ser- und Dampfturbine, zur Ausnützung der Was-
serkräfte, wie wir sie nie erwartet haben, bis zu
dieser letzten Erfindung auf dem Gebiete der
Atomenergie. Das alles spracht dafür, dass wir
noch Unendliches erwarten können und dass es
wahrhaft überflüssig ist, Prophezeiungen für die
Zukunft auszusprechen, Prophezeiungen, die sich
bis auf das Jahr 2008 erstrecken. Begnügen wir
uns damit, für die nächsten 20 bis 30 Jahre eine
Einrichtung zu schaffen, die dem entspricht, was
in Schweden unter dem Titel «Volkspensionie-
rung» geschaffen worden ist, und zwar schon im
Jahre 1935. «Volkspensionierung» ist im Grunde
der bessere Ausdruck als das Wort «Versicherung»
Bis jetzt sind nur die Staatsbeamten pensioniert
worden; in Zukunft soll das gesamte arbeitende
Schweizervolk eine Pension erhalten!

Maspoli : Voi mi concederete sicuramente
venia s'io pure — abusando un'ultima volta della
vostra pazienza — oso esprimere brevemente e
modestamente il mio parere su un progetto di
legge la cui importanza eccede' di gran lunga i
limiti tracciati alle opere legislative che sostan-
ziano abitualmente la vita di questo parlamento.

L'opera cui stiamo per infondere la vita è
senza esagerazione gigantesca in un doppio senso.
Gigantesca per il largo respiro sociale che la per-
vade : mai prima d'oggi si sono applicate in Isviz-
z'era e forse ! anche all'estero provvidenze sociali

.così generose nei confronti dei cittadini debilitati
dalla vecchiaia e di quelli cui la morte ha rapito
il materiale sostegno. Gigantesca altresì per
l'enorme sacrificio finanziario che impone a tutta
la collettività confederata.

Compito nostro precipuo è quello di trovare
un giusto equilibrio fra due esigenze entrambe
essenziali anche se opposte : da una parte la ne-
cessità ed il dovere di assicurare alle generazioni
ohe volgono al crepuscolo e che non sono normal-
mente più in grado di provvedere alle esigenze

materiali della vita e a quegli altri derelitti che la
morte del capo famiglia lascia insufficientemente
agguerriti per combattere la dura' lotta dell'esi-
stenza, la possibilità di ottenere senza umiliazione
di che vivere, dall'altra il dovere di commisurare
il sacrificio finanziario, anche se ingente, alle pos-
sibilità economiche del paese, onde evitare che
un provvedimento che si prefigge di migliorare
le sorti di alcuni membri bisognosi, torni fatale
all'intero organismo statale e ne comprometta la
sua futura esistenza.

Teniamo pure conto, in. questa nostra funzione,
del fatto che essendo stati, per una innegabile e
forse immeritata protezione divina,, risparmiati
dalla guerra e dalle distruzioni morali e materiali
che essa inevitabilmente comporta, non dobbiamo
affrontare sacrifici per le indispensabili opere di
ricostruzione come si può dire di tutti gli altri
popoli europei e. che quindi non dobbiamo lesinare
— presentandosene l'occasione — il nostro valido
contributo di solidarietà nei confronti di quei
nostri concittadini meno fortunati che versano nel
bisogno, ma non dimentichiamo neppure che l'assi-
curazione vecchiaia e superstiti non è l'unico pro-
blema di natura sociale che dovrà essere affron-
tato nei prossimi anni (ed alludo particolarmente
all'assicurazione contro le malattie e l'invalidità,
alla lotta contro la tubercolosi, alla protezione
della maternità e della famiglia) per cui non
abbiamo il diritto di assorbire per una sola opera,
per quanto nobile e generosa essa sia, tutte le
nostre risorse, anche se è notorio che in materia
di possibilità di pagamento delle imposte il punto
di saturazione sia assai più difficile da raggiun-
gere di quanto non pretendano le abituali queri-
monie dei contribuenti.

Dopo attento e scrupoloso esame dobbiamo
riconoscere che la soluzione proposta dal Consìglio
federale raggiunge, se non già supera il limite
massimo al di là del quale non è possibile andare.
Basti, per comvincersene, tener presente ohe il
confine posto dalla Costituzione federale per
l'apporto degli enti pubblici — che non deve in
nessuno caso sorpassare il 50 % delle spese di
assicurazione — è stato raggiunto e, come ve-
dremo, anche superato e si ricordi inoltre che
non è stato finora possibile trovare un finanzia-
mento soddisfacente di parte almeno dei carichi
della Confederazione e dei cantoni. Si ponga
mente altresì che nel suo generoso intento di fare
opera di grande stile, il Consiglio federale ha
rasentato, se non addirittura travolto, gli stessi
argini imposti dalla Costituzione federale. E valga
il vero : l'art. 34 quater stabilisce che i contributi
finanziari della Confederazione et dei cantoni non
supereranno, complessivamente, la metà dell'im-
porto totale necessario all'assicurazione. Si è
discusso e "si discute con entusiasmo e con pas-
sione la questione relativa al reparto degli oneri
fra la Confederazione ed i cantoni, ma si dimen-
tica sovente che è questa una controversia di
mera forma, giacché in definitiva è sempre lo
stesso che paga : intendo alludere al contribuente.

Se si esamina l'art. 34 quater della Costìtu-
zlione federale nel quadro della sua evoluzione
storica, si addiviene immediatamente alla persua-
sione che il legislatore d'allora ha voluto ripartire
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gli oneri dell'assicurazione vecchiaia e superstiti
come segue : la metà al massimo a caricò del con-
tribuente e< per esso degli enti pubblici e l'altra
metà a carico dell'assicurato. Ora è chiaro ohe
nella prestazione di quest'ultimo non si intendeva
quanto egli paga sotto forma di imposte, bensì la
prestazione di carattere assicurativo, il premio
d'assicurazione al quale fa riscontro sempre una
controprestazione dell'assicurazione, -nel caso con-
creto una rendita.

Ma il progetto federale considera invece come
versamento dell'assicurato l'importo che ogni cit-
tadino paga, vale a dire generalmente il 4 % del
suo reddito netto. Questo contributo che non
conosce limiti verso l'alto,, è assai di frequente
superiore e di molto alla rendita cui _dà diritto, la
quale — come è risaputo — non può superare i
fr. 1500.— all'anno. Esso non può più dirsi un
premio ed opportunamente è stata forgiata per lui
la definizione di contributo di solidarietà. Si
tratta in altre parole di una vera e propria imposta
a carico del contribuente, cosicché l'onere a carico
di questi, rispettivamente degli enti pubblici, non
limitasi al 50 % delle spese, coinè prescrive la
Costituzione federale, ma si estende assai al di
là di detti confini.

Questo ragionamento ha yoluto essere fatto
affinchè non si possa domani argomentare che
nella precipitazione abbiamo omesso perfino di
vagliare la legge dal punto di vista della sua costi-
tuzionalità e per dimostrare, sulla scorta di consta-
tazioni di fatto, .che il volere, in queste condizioni,
andare ancora più in là, significherebbe, a nostro
giudizio, fare opera pericolosa di demagogia, rom-
pere quello spirito di solidarietà indispensabile
agli svizzeri, non soltanto in guerra, ma eziandio
in tempo di pace, se si vogliono realizzare riforme
di qualche rilievo, compromettere la sorte di tutto

-l'istituto colla conseguenza che intanto nulla viene
fatto e non trovano allievamento coloro che già
ora versano nel bisogno.

Come è stato ripetuto a più riprese dentro e
fuori del parlamento e .come hanno onestamente
ammesso gli stessi oppositori, il progetto di legge
del Consiglio federale è un'opera veramente mo-
numentale, uno studio serio, profondo e diligente
che merita da parte nostra attenzione e rispetto.
Se anche — come è naturale — non tutte le solu-
zioni di dettaglio possono essere da noi condivise,
se anche, su determinate questioni di principio,
avremmo preferito proposte più aderenti alle
nostre concezioni filosofiche ed alla nostra dot-
trina di partito, dobbiamo riconoscere in tutta
lealtà ch'esso non costituisce una improvvisazione
ma è, invece, il frutto di un lavoro improbo ed
ingrato, di calcoli difficili e completi compendia-
tisi in una costruzione architettonicamente logica
ed armoniosa.

Una cosa pertanto non è riuscita a soddisfarci
completamente : la precipitazione con la quale
Consiglio federale e certi esponenti politici hanno
voluto procedere alla trattazione del progetto.

Se l'idea di celebrare in modo più solenne e
vorrei quasi dire intcriore, realizzando un'opera
sociale di ampio respiro, il centenario della Costi-
tuzione federale è lodevole, essa non è però tale
da giustificare il sacrificio di un numero cospicuo

di inconvenienti. Accenno sultano ai più impor-
tanti :

a) al sospetto che non si intendesse dar tempo
agli oppositori di preparare un contro-progetto o
per lo meno sostanziali proposte di variazione le
quali, data la delicatezza e la complessità della
materia, non possono essere improvvisate ;

b) al pericolo della creazione d'un grave pre-
cedente insito nel fatto che, con la convocazione
di sessioni straordinarie del parlamento e la
tenuta d'un tempo così veloce, si toglie ai singoli
deputati, specie nelle questioni più importanti, la
materiale possibilità di dedicare alle stesse lo
studio e la preparazione necessarie ;

e) alla decisione invero peregrina di separare
in due tronconi distinti, con due messaggi e due
progetti di legge separati, un tutto unico ed inscin-
dibile ;

d) all'intralcio della discussione determinato
dal fatto ch'essa deve pure avvenire separata-
mente, quantunque le questioni sono sovente di
natura mista e rilevano -contemporaneamente dal-
l'aspetto materiale e da quello finanziario ;

e) all'impossibilità di trattare preliminarmente
o .almeno contemporaneamente la questione del
finanziamento in modo da consentire, nel caso in
cui la copertura del fabbisogno non avesse potuto
essere conseguita, di ridurre in conformità l'ap-
parato dell'assicurazione, . ' ,

A quest'ultimo inconveniente si riallaccia una
delle preoccupazioni maggiori del mio cantone.
Favorevole per principio all'introduzione dell'assi-
curazione vecchiaia, favorevole anche •— perché
non dirlo — nella consapevolezza di essere fra
quelli che più hanno bisogno di tale provvidenza
sociale, esso versa in una situazione economica
allarmante ed assiste con terrore al delinearsi di
nuove uscite. Ai 3 milioni di disavanzo cronico, di
cui ebbe a parlare il collega on. Zeli, verrà ad
aggiungersi prossimamente un balzello quasi cor-
rispondente di nuove spese. Come vedete, siamo
assai lungi la quella prosperità economica dei can-
toni, cui ha alluso nel suo referto il consigliere
federale Nobs,. e la nostra situazione è ben più
precaria di quella della Confederazione. E non si
faccia per carità — di fronte alla constatazione
della nostra povertà — ricorso all'ormai abusata
« boutade » d'una pretesa latitanza ticinese nel
pagamento delle imposte. Essa ci offende perché
inveritiera, il cantone Ticino essendo •— lo pro-
clamo qui senza tema di smentita — il paese che
maggiormente soffre sotto la pressione fiscale e
certe recenti sentenze del Tribunale federale, così
come'opportuni confronti con quanto versano per
le imposte federali cantoni notoriamente più pro-
sperosi ve ne danno conferma.

Consapevole di non potersi sottrare all'obbligo
di contribuire, il Cantone Ticino domanda di non
essere depauperato del cespite delle tasse di suc-
cessione, l'unico che gli rimane per finanziare la
sua partecipazione, avendo ormai copiosamente
•attinto a tutte le possibili altre fonti.

E domanda altresì che di questa speciale sua
situazione sia tenuto conto quando sarà fissata ed
.ancorata nella legge la chiave di riparto degli
oneri dei cantoni. Alla corona fiorita di solida-
rietà tanto diverse, di.cui vi ha parlato il relatore
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di lingua francese on. collega Hirzel e che ricinge
il pur giovane capo dell'assicurazione vecchiaia e
superstiti, una ne manca, quella fra i cantoni ed
io non dubito che anche questa lacuna sarà final-
mente colmata.

M.a queste due riserve, per quanto giustificate
•esse siano,, non consentono di temporeggiare.
Quando penso che intanto ci -potrebbero -essere
vecchi bisognosi cui nessuno soccorre, vedove e
bimbi costretti a bussare alle porte, talvolta afone,
della pubblica assistenza — ed il pensiero corre,
per un processo di associazione di idee, a persone
che mi sono care sopra ogni cosa al mondo —
sento che ogni indugio è una colpa e voto l'entrata
in materia.

Präsident: Es haben bis jetzt 24 Redner gespro-
chen, ohne die Berichterstatter und der Herr Bun-
desrat. Wir haben die Redezeit nicht streng nach
Reglement gehandhabt. Jetzt sind noch 4 Redner
eingeschrieben. Ich möchte Sie bitten, diese 4 Red-
ner heute noch anzuhören, die Debatte nachher
zu S'chliessen, und morgen 'früh den beiden Kom-
missionsberichterstattern das Wort zu geben.

Zustimmung. — Adhésion.

M. Graber : Plusieurs des orateurs qui ont dé-
filé à cette tribune ont déclaré que l'assurance
vieillesse et survivants était la plus, vaste 'réalisa-
tion sociale de notre génération-, voire de notre
siècle. Le répéter serait répéter un lieu commun,
mais ce serait dir-© du même coup l'importance
qu'il y a pour notre démocratie suisse que cette
œuvre soit non seulement discutée mais réalisée.
Ce serait dire du même coup les efforts que tous
devraient entreprendre pour assurer cette réalisa-
tion. Si véritablement il en est ainsi, si véritable-
ment l'assurance vieillesse et survivants est la plus
vaste réalisation sociale de notre génération, 'Com-
ment alors- ne pas être déconcerté par le caractère
un peu terne de ces débats, par.le peu de chaleur
et le peu de foi qui s'en dégage.

Je vous assure que les milieux populaires qui
attendent avec impatience la réalisation de cette
œuvre seraient profondément déçus s'ils avaient
participé à ces débats et s'ils avaient vu tomber
de cette tribune cette pluie d'objections-, de réti-
cences et de réserves de toute, nature. Je pense
que le rapporteur de langue française, M. Hirzel.
avait mille fois raison lorsque dans son rapport,
d'ailleurs excellent, il disait que l'une de* condi:
tions préalables de la réussite, était la création
d'un climat politique favorable, d'un climal qui
dépendait notamment de la (bonne volonté de tous
les partisans de l'assurance vieillesse, y compris
de la bonne volonté des- partisans d'autres systè-
mes que le système qui nous est soumis. Je pense
qu'il avait mille fois raison aussi dei dire que tous
devraient se rallier à l'œuvre commune. La dis-
persion des efforts ne peut qu'entraîner la faillite
du projet et partant de l'assurance'vieillesse elle-
même. Il exprimait l'espoir qu'il serait possible non
seulement d'obtenir une majorité imposante à l'is-
sue de ce débat maiis., au delà, une action solidaire
des parlementaires devant l'opinion-. Je ne sais pas
si l'honorable rapporteur de langue française ca-

resse encore cet espoir à l'issue d© ce débat d'en-
trée en matière.

C'est répéter une autre vérité première que de
dire qu'une œuvre de la nature et de l'envergure
de celle qui nous occupe ne peut pas être autre
chose qu'un vaste compromis ; un vaste compro-
mis entre les conceptions, les désirs, les besoins
des diverses catégories sociales et dei divers mi-
lieux politiques de notre peuple. Ce compromis est
comme tous les autres. Par définition, il ne peut
satisfaire complètement personne. Personne n'ima-
gine, je suppose, que nous autres socialistes soyons
au comble de l'enthousiasme. Dans les milieux que
.nous représentons, il .ne fait pas l'ombre d'un
doute que le projet que nous défendons a suscité
une certaine désillusion. Il est très au-dessous, si
vous voulez, des vœux que l'on avait formulés et
des espoirs qu'on avait caressés. D'autant plus au-
dessous que pendant des années on s'était imaginé
un peu à la légère,1 je veux 'bien, mais on s'était
imaginé tout de même que l'assurance vieillesse et
survivants permettrait de garantir aux vieillards
quelque chose qui correspondrait à peu près au
minimum d'existence.

Nous sommes évidemment loin de ce compte
et c'est ce qui fait que notre tâche, à nous autres,
n'est pas particulièrement facile dans les milieux
ouvriers. Elle est compliquée encore par le fait que
ces milieux sont travaillés- par la surenchère dé-
magogique du parti du travail.

Nous avons déposé un certain nombre d'amen-
dements, par lesquels nous nous efforçons de rap-
procher c-e projet de nos vues et de nos concep-
tions. Nous ne savons pas ce qu'il adviendra de
ces amendements-. Mais ce que nous savons et ce
que -nous ne cachons pas- d'ores et déjà, c'est
qu'en tout état de cause, nous défendrons le projet
de toutes nos forces, nous le; défendrons parce que
nous le considérons- comme une nécessité politique
et sociale absolue et parce que nous redoutons les
conséquences d'un échec.

Nous avons la certitude que; si la démocratie
suisse subissait un échec dans cette première
épreuve sociale d'après guerre, on aurait fait en
réalité le jeu de ceux qui défendent dans notre
pays d'autres conceptions de la démocratie. Nous
défendons ce projet, je dois le dire d'ailleurs, en
étant d'autant plus à l'aise que nous considérons
qu'il représente une espèce de minimum helvéti-
que, aujourd'hui possible, sur le plan fédéral, parce
que nous considérons qu'il correspond aux possi-
bilités financières et politiques • actuelles sur le
plan fédéral et parce que nous nous disons que
ce projet pourra être amélioré très sérieusement
et très substantiellement par le moyen des assu-
rances complémentaires dans le cadre de la pro-
fession ou dans le cadre de la commune, dans les
professions ou dans les communes où des besoins
plus grands existent mais où, en règle générale,
des ressources plus grandes sont présentes.

' A' suivre ces débats; on dirait que beaucoup des
députés de cette Chambre persistent à fermer obs-
tinément les yeux pour ne pas voir ces éléments du
problème, qui sont des éléments essentiels. Trop
d'entre nous persistent à juger cette œuvre à tra-
vers l'optique particulière de leur groupe social, de
leur milieu politique, c'est-à-dire en se servant
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d'une optique beaucoup plus étroite. Je ne crois
pas que c'est ainsi qu'on peut édifier et mettre sur
pied une œuvre nationale. Si l'on voulait vérita-
blement entraîner le peuple vers un succès, il fau-
drait que les dirigeants de tous les milieux politi-
ques eussent le courage de braver dans leur milieu
respectif les incompréhensions, les préjugés ou,
ici et là, l'ignorance d'une partie des électeurs. Si.
de cette Chambre-,% des milieux dirigeants des par-
tis politiques on ne sent pas partir un certain élan,
une certaine foi, je crainsi bien que nous marchions
à un échec. Je sais bien que c'est peut-être beau-
coup demander aux dirigeants de tous les milieux
politiques de faire acte de courage, sinon d'hé-
roïsme, au cours d'une période (j'entends celle de
1947) qui est une période électorale. Je crois ce-
pendant que le iSuccès de cette œuvre n'est possi-
ble qu'à ce prix.

Je voudrais m'adresser,-une fois de plus d'ail-
leurs, aux promoteurs du projet genevois., en par-
ticulier à.celui qui s'en est fait ici le champion,
m'adresser à eux pour Tendre hommage aux efforts
qu'ils ont déployés. Ils ont beaucoup et bien, tra-
vaillé pour la cause de l'assurance vieillesse, nous
devons rendre hommage à leur .sincérité incontes-
table et absolue. 'Mais on doit aussi constater le
fait suivant qui est un peu décevant. Les concep-
tions particulières de ce comité genevois n'ont pas
prévalu et parce qu'elles n'ont pas prévalu, on
assiste aujourd'hui à ce spectacle un peu para-
doxal que ces champions N° 1 de l'assurance
vieillesse se retournent avec vigueur contre le pro-
jet qui nous est soumis. Ils le criblent de leurs
sarcasmes1, de leurs critiques passionnées et pas
toujours objectives et en fin de compte pour
aboutir à quoi ? Ils vont guider, 11 faut le crain-
dre, les électeurs de leur canton, berceau de l'as-
surance vieillesse, vers le refus du projet qui sera
soumis désormais au peuple suisse. Je sais bien
qu'au dernier moment, in extremis, et du bout
des lèvres,, on donnera le mot d'ordre : Faute de
mieux, votez ce projet. Mais ce sera trop tard. On
sera victime de la psychose qu'on aura créée, on
sera victime peut-être .aussi des contingences de
la politique locale dont on est prisonnier aujour-
d'hui déjà dans une certaine mesure. Je sais bien
que la Voix ouvrière éperonne .ces messieurs.
Je voudrais donc m'adresser à eux pour leur de-
mander de s'efforcer de se dégager de ces contin-
gences particulières pendant qu'il en est temps,
de se raviser pendant qu'il en est temps encore
pour permettre d'entraîner derrière eux et der-
rière le projet, dans leur canton, tous les partisans
de l'assurance vieillesse.

Je pense qu'ils pourraient se raviser d'autant
mieux qu'aucun d'entre eux ne se berce de cette
illusion que le projet genevois comme tel, s'il était
admis ici et proposé au peuple suisse, aurait plus
de chances qu'un autre d'être accepté. Je crois
même que ce serait le contraire.

Je m'abstiens de parler du financement hypo-
thétique et contesté de ce projet pour ne dire à
nos amis genevois que ceci: c'est que dans les mi-
lieux des salariés, jamais on ne pourrait se. rallier
à l'un des principes de ce projet genevois.qui est
le principe de la retraite vieillesse en lieu et place
de la rente-vieillesse. On aurait pu concevoir, on
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pouvait concevoir ce principe, à notre avis, aussi
longtemps qu'on avait l'espoir de mettre sur pied
une assurance vieillesse dont les. rentes se seraient
rapprochées du minimum d'existence. Dans ce cas,
on aurait pu dire aux vieux: De deux choses l'une:
ou bien vous touchez une rente et vous cessez le
travail, ou bien vous continuez à travailler et vous
ne touchez pas de rente. Mais on ne peut plus
placer les salariés devant un .tel dilemme avec les
rentes du projet fédéral et on ne le pourrait pas
davantage avec celles du projet genevois. On ne
peut pas dire à un. travailleur de 65 ans et plus
qui gagne 2000' à 3000, francs" par an : Vous allez
renoncer pour toujours à votre gain et vous vous
contenterez des 1500 francs de rentes que vous
versera l'assurance vieillesse. J'ajoute que si les
salariés, dans leur immense majorité,, sont hostiles
au principe de la retraite vieillesse, c'est qu'ils ont
la certitude qu'ils seraient les dindons de la farce.
Il est extrêmement facile de contrôler chez les
salariés s'ils ont cessé le travail ou s'ils le pour-
suivent. Mais ce contrôle est en fait impossible
dans l'agriculture et dans l'artisanat, tant et si
bien qu'il y aurait là moyen de s'arranger avec le
ciel tandis, que des milliers de salariés "seraient
sans aucun doute les victimes de ce système. .

J'ajoute qu'une autre raison me paraît suffi- •
santé pour susciter contre le projet genevois une
opposition extrêmement vive, c'est le principe de
la répartition pure que Ton persiste à vouloir
maintenir. Je crois que s'en tenir à ce principe
c'est, en réalité, faire beau le jeu des adversaires
de l'assurance vieillesse. Je pense que si l'on adop-
tait un tel système, ces derniers n'auraient pas de
peine à répandre dans le peuple l'idée que tout
est bâti en réalité sur une espèce de sable mou-
vant, que tout est incertain et que les bases de
l'assurance vieillesse ne sont pas sérieuses. Au-
jourd'hui déjà, avec le projet qui nous est soumis.
on peut lire dans la presse de nombreux articles
qui reprochent à,ce projet son financement insuf-
fisant, par quoi ils entendent que. le financement
n'est pas prévu pour une période assez longue: Ces
voix deviendraient autrement plus imperatives et
autrement plus critiques avec un projet comme
celui de Genève s'en tenant au principe .de la pure
répartition. Il serait trop facile aux' adversaires
de dire à ce momenWà : « Oui, nous partons au-
jourd'hui avec des primes de 2%, mais étant
donné l'augmentation du nombre des vieillards et
les crises économiques qu'il faudra traverser., étant
donné peut-être ces deux raisons cumulées, nous
aurons peut-être dans dix, vingt ou trente ans des
taux de 4, 6 ou 8%. » II serait facile aux adversai-
res du projet d'épouvanter les électeurs et de les
faire se dresser contre l'assurance vieillesse.

Je m'abstiens d'ailleurs de parler plus longue-
ment de ce projet. Je n'ai retenu ces deux points
que pour dire qu'il n'est en tout cas pas de nature
à réduire le nombre des opposants. Au contraire,
je suis personnellement convaincu que le projet du
comité genevois, s'il était soumis au peuple, susci-
terait des oppositions autrement plus, vives que le
projet fédéral dont nous discutons et il aurait
encore ce grave inconvénient, à mon avis, de sus-
citer des oppositions dans les milieux précisément
des salariés, dont l'apport massif est.indispensable
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si l'on veut constituer une majorité populaire en
faveur de l'assurance vieillesse.

J'ai dit deux mots du projet de Genève. Je
voudrais ajouter brièvement deux mots aussi sur
la proposition qui nous a été soumise par le groupe
des indépendants et qui a été défendue tout à
l'heure avec beaucoup dé verve et de fantaisie
par notre honorable.collège, M. Mœschlin.

Au début, la presse du parti des indépendants
avait observé à l'égard du projet fédéral une atti-
tude objective et positive qui nous avait, nous ne
le cachons pas, heureusement surpris; II semble
aujourd'hui qu'on se repente d'avoir chassé le na-
turel et que celui-ci revienne au galop. Loin de moi
l'idée d'affirmer que les indépendants sont des
adversaires de l'assurance vieillesse. En revanche,
je pense que le moins que l'on puisse dire, c'est
que leur proposition de renvoi au Conseil fédéral,
à.un 'Conseil fédéral qui devrait revenir rapide-
ment avec un nouveau projet et s'en tenir au sys-
tème de la répartition pure avec un minimum de
1000 francs, le moins que l'on puisse dire, c'est
que cette proposition sent les préoccupations élec-
torales mille lieues à la ronde. Je comprends très
bien que le parti des indépendants ait des préoc-
cupations de cette nature. Il est manifeste que
depuis un certain temps ses affaires) ne vont pas
trop fort — j'entends ses affaires politiques. Mais
je voudrais dire aux indépendants qui sont, eux
aussi, au nombre des partisans de l'assurance vieil-
lesse', je voudrais leur demander «'ils ne pour-
raient pas décidément trouver, pour essayer de
mettre un terme à la débandade des électeurs, un
.autre cheval de bataille, et s'ils ne pourraient
vraiment pas, puisqu'ils sont partisans de l'assu-
rance viieillesse, s'abstenir de concourir, eux aussi,
qu'ils le veuillent ou non, à jeter par terre tout
l'édifice en discréditant le projet actuel et en
répandant cette idée qu'il ne vaut pas cher et
qu'il serait aisé de mettre à sa place quelque
«hose de beaucoup mieux. '

Je veux espérer que là aussi on se ravisera et
qu'en fin de compte l'union au moins-de tous les
partisans de l'assurance vieillesse sera possible,
parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il y
aura suffisamment d'autres oppositions sérieuses
et profondes qui font qu'en fin de .compte la chose
la plus difficile encore, dans l'ensemble du pro-
blème, sera de trouver une majorité populaire. Et
c'est parce qu'il sera difficile de trouver une ma-
jorité populaire que la situation deviendrait quasi
désespérée si la zizanie éclatait encore dans le
camp des partisans, si l'on se_ mettait à tirer à
hue et à dia et si l'union était impossible sur un
projet qui, je le répète, ne peut pas satisfaire com-
plètement tous les milieux — c'est impossible —
mais sur un projet qui est acceptable par tous et
qui est en définitive — et c'est cela seul qui doit
compter — le seul qui ait quelques chances d'être
accepté par le peuple suisse.

Duttweiler: Ich habe den Rückweisungsantrag
unserer Fraktion kurz zu begründen. Wir verlan-
gen, wie der Text des Antrages besagt, Rückwei-
sung an den Bundesrat, um .diesem Gelegenheit
zu geben, einen ändern Entwurf einzubringen, der
auf dem Umlageverfahren beruht, und ferner ein

Minimum der einfachen Altersrente von Fr. 1000.—
vorsieht. Es ist richtig, dass eine Mindestrente
von Fr. 1000.— höhere Ausgaben bedingt; es muss
aber auch gesagt werden, dass diese gerade den
Bedürftigsten zukommen, und es wird niemand im
Ernste behaupten, dass selbst mit Fr. 1000.— ge-
lebt werden kann. Das bedingt automatisch, dass
die Fürsorgeeinrichtungen usw. in Kraft bleiben,
also eine Doppelspurigkeit, die ganz abgesehen von
der menschlichen Seite nicht empfehlenswert ist.
Da, wo die Familie einen gewissen Rückhalt bietet,
mögen Fr. 1000.— zum Durchhalten helfen, aber
da, wo mit Fr. 1000.— selbständig gelebt werden
muss, ist das ganz einfach nicht möglich, und
etwas Unmögliches .zu machen, halte ich nicht für
empfehlenswert, und zwar gerade im Interesse des
Durchbringens der Vorlage.

Was das Umlageverfahren anbelangt, kann
man wohl sagen, dass die alte Versicherungsma-
thematik nicht mehr modern ist. Vergessen wir
nicht, dass selbst die Versicherungen nicht • mehr
an den Geldwert glauben. Sie begnügen sich nicht
mehr mit der Anlage in Hypotheken, sondern kau-
fen die Häuser, weil sie wissen, dass der Geldwert
zurückgeht. Nachdem man sich so weitgehend an
die kapitalistischen Versicherungsgesellschaften
gehalten hat, können wir auch von ühnen lernen,
und dazu empfehlen wir das reine Umlageverfah-
ren, wobei noch darüber zu reden ist, wie die Jahre
der Übergangszeit eingerechnet werden müssen.

Wir sind auch nicht entzückt, dass der Bund
Treuhänder der angesammelten Milliardenfonds
sein soll. Ich möchte selbstverständlich dem Staat
nicht allzu nahe treten, aber doch daran erinnern,
dass er ke'in getreuer Treuhänder war, was die
Einahmen aus den gebrannten Wassern und dem
Tabak anbelangt. Als nämlich der Bund sich in
Finanzschwulitäten befand, hat man diese für
die Altersversicherung bestimmten Einkünfte ©in--
fach zuhanden der Bundeskasse .konfisziert. Mit
der Lohnausgleichskasse ist es nicht vfel anders;
man hat aus einem gewissen Titel Gelder einge-
nommen und gedenkt sie nun für etwas ganz an-
deres auszugeben. Man muss mir schon verzeihen,
wenn ich hier etwas das Gefühl habe, man sam-
melt einen Milliardenfonds an. Das ist die erste
Phase, wo die Leute zahlen müssen, das ist sehr
schön, zu Beginn des Jubeljahres beginnt das Zah-
len für weitaus die meisten und dann zahlt man
20 Jahre lang, nachher redet man dann vielleicht
darüber, wie' man so sagt. Die Vergangenheit
gibt mir das Recht, diese Befürchtung auszuspre-
chen, und auch deshalb sind wir eher 'für das Um-
lageverfahren, damit das eingehende Geld auch
wieder an die Berechtigten ausgeht und nicht in
ein Kässelein fliesst, wo doch immerhin Möglich-
keiten der Änderung, der Reduktion der Renten
usw. offen sind. Das haben wir alles schon erlebt,
namentlich bei eintretender Überalterung. Wir
haben so und soviel e sanierungsbedürftige Kassen,
und wir wiis&en, wie das jeweilen geordnet wird.

Wir sind uns absolut bewusst, dass der Rück-
weisungsantrag eine gewisse Verantwortung be-
deutet,- ja eine verhältmismässig schwere Verant-
wortung, aber wir haben nach langen Beratungen
gefunden, dass wir nicht einfach zustimmen dür-
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fen, weil jedermann zustimmt. Wir haben uns ge-
sagt, wenn wir schon überzeugt sind, dass das der
falsche Weg ist, so haben wir auch das parlamen-
tarische Mittel zu ergreifen, um eine halbe Lösung
zugunsten einer ganzen zu verhindern. Ich möchte
doch daran erinnern, dass die Lex Schulthess nicht
zuletzt wegen ihrer Halbheit, wegen der sehr
geringen Renten und wegen anderer Mängel ab-
gelehnt wurde. Ich möchte daran erinnern, dass
im Kanton Zürich vor einigen Jahren eine Alters-
versicherung vom Volk mit sehr starker Mehrheit
abgelehnt worden ist. Auch damals hatten wir den
Mut, dem Zürcher Regierungsrat und dem Kan-
tonsrat zu sagen, dass das Werk unzulänglich
ist. Das Volk hat meines Wissens mit 2/a-Mehrheit
uns recht gegeben, obwohl wir damals gar keine
Agitation gegen das Gesetz betrieben. Es zeigt
sich, dass es in der Luft liegt, dass das Volk
kühne Lösungen viel eher akzeptiert, als halbe
Lösungen, mit allen Lasten, die damit verbunden
sind. Das wird sich in der Volksabstimmung
wahrscheinlich zeigen. Es l'iegt in der Luft und in
der Zeit. . & ;

Herr Bundesrat Stampfli hat mit einiger Ironie
auf dde Widersprüche hingewiesen, in die wir uns
tatsächlich verfangen haben. ES lüegt mir total
fern, mich von Herrn Pfändler zu distanzieren. Im
Gegenteil, wie Herr Mceschlin anerkenne ich, dass
Herr Pfändler jahrelang unermüdlich geweibelt
hat für die Idee der Altersversicherung. Natürlich
haben das nachher die grossen Parteien übernom-
men, als feststand, wie sehr das Schweizervolk
eine Altersversicherung wünscht, als sie sahen,
dass es eine-rentable politische Angelegenheit ist.
Das sind natürliche Entwicklungen. Aber Herr
Pfändler hat tatsächlich das Verdienst, dass er
die Altersversicherung nach anderthalb Jahrzehn-
ten wieder aufgenommen und in ein .aktuelles 'Sta-
dium gebracht hat. Was die Widersprüche anbe-
langt, so möchte ich verraten, dass Herr Direktor
Saxer die obligatorische allgemeine Volksversiche-
rung vor kurzem noch ablehnte und die Klassen-
versicherung befürwortete und nachher ist er auch,
wie man so sagt, gescheiter geworden, wie .wir
auch. Und dann hat man das Ding anders .gemacht.
Auch die Geschichte der produktiven Arbeitslosen-
fürsorge ist eine Geschichte des G'escheiterwerdens.
Man hat seinerzeit 20 Millionen Kredit für die
produktive Arbeitslosenfürsorge abgelehnt und hat
erklärt, die Arbeitslosenunterstützung komme bil-
liger. Dann hat man such nachher bekanntlich in
die Millionen entwickelt und kam mit dem Plan
Zipfel in die Milliarden hinein, sogar ohne dass
diese im Budget in Erscheinug träten. Es zeigt
auch Mer die Budgetgeschichte die Wendung der
Ideen. Einst malte man 30 Millionen Budgetdefizit
als Grund für den Währungszerfall und den Zu-
sammenbruch der Bundesfinanzen an die Wand,
um später 500 Millionen Budgetdefizit mit einer
Art heiterer Ergebenheit an einem Morgen zu
schlucken. Das sind, Herr Bundesrat Stampfl'i,
allerhand elastische Leistungen.

Auch wenn man von aktiver Konjunkturpolitik
sprach, wurde man als ein halber Hanswurst be-
trachtet. Jetzt haben die Herren das in einem
erschreckenden Ausmass erfässt. Da pumpt man

Geld in die Wirtschaft, furchtbar viel, zahlt Sn ge-
wissen Ländern etwa 25 % Exportprämien, ja nach
gewissen Zwangskursen, die wir vereinbarten, noch
viel mehr. Man weiss sich jetzt n'icht mehr zu
helfen, hat Angst vor dem Goldzustrom, den De-
visen, steht wie der Zauberlehrling inmitten der
wild gewordenen aktiven Konjunkturpolitik und

• hat nicht einmal gemerkt, dass das aktive Kon-
junkturpolitik Jist. Das alles sind auch Wandlun-
gen, die man denen des Herrn Pfändler und der
kleinen Fraktion des Landesrings gegenüberstellen
darf. Heute wohnte ich einer Sitzung bei — ich
begehe mit grösstem Vergnügen eine kleine Indis-
kretion —, in der von der Aufwertung gesprochen
wurde, dann von einer nochmaligenAbwertung, die
reinste Sauna — heiss-kalt-heiss — der Wirtschaft
über die Währung. Man hat nicht gemerkt, dass
das das Rezept des Werner Schmid ist. Die Na-^
tionalbank hat sich dagegen gewehrt. Die Auf-*
wertung kommt also nicht. In dieser Beziehung
kann meine Indiskretion nicht ausgewertet wer-
den. Man sieht immer wieder, wie alles evolutio-
niert. Früher durfte man von* der Währung nicht
sprechen, weil der Ruf dieser Dame sofort, kom-
promittiert worden wäre, durch die 'einzige Tat-
sache, dass man davon sprach. Heute spricht man
sehr viel darüber. Wir dürfen uns gegenseitig nicht
vorwerfen,' wir seien gescheiter geworden, sonst
riskieren wir, dass wir uns alle nicht mehr ernst
nehmen und das würde die Basen des Nationalra-
tes schlieslich untergraben. Wir erinnern uns auch
dieses Communiqués, wo es iin der N. Z. Z. hiess,
es werde nicht abgewertet, und in der gleichen
Auflage stand, es sei .abgewertet worden. Ich
möchte die Beispiele nicht vermehren und nur sa-
gen, man dürfe es uns nicht übelnehmen, dass wir
uns zu dem durchgerungen haben, 'was wir als
die Wahrheit und für richtig betrachten.

In der Expertenkommission waren zu viele
Fachleute und Statistiker dabei, die bis zum Jahr
2008 alles voraussahen, die ganze Versicherungs-
mathematik. Wir können nicht mehr sehr viel
daran ändern, und geben auch ohne weiteres zu,
dass wir keine Chancen haben, dass dieser Rück-
weisungsantrag angenommen werde. Dagegen
glauben wir, die Zukunft werde beweisen, dass
unsere Auffassung die richtige ist. Der Herr Refe-
rent hat selbst gesagt, man werde in 5, 10 Jahren
oder später dieses Gesetz auch wieder ändern. Wir
werden uns dann in dieser Angelegenheit wieder
sehen. Dann werden Sie beurteilen können, dass
wir diesen Antrag aus Ernst gestellt haben, weil
wir es anders nicht für richtig hielten. Nun sagte
Herr Bundesrat Stampfli, es sei politisch gefähr-
lich, gegen diese Vorlage zu sein. Das haben wir
auch eingesehen. Es ist entschieden nicht empfeh-
lenswert, diesen' Rückweisungsantrag zu stellen.
Aber gerade daraus geht die Ehrlichkeit- dieser
Bestrebung hervor. Das fet ganz einleuchtend, dass
unser Vorgehen an und für sich nicht gerade klug
ist. Wir tun das rein als unsere Pflicht. Dagegen
können wir Ihnen versichern, dass, wenn wir es
in der Hand hätten, diese Versicherung anzuneh-
men, wir sie annehmen würden. Wir sind mit Ih-
nen der Auffassung, dass das Werk besser ist als
n'ichts. Aber wir sind bei weitem nicht überzeugt,
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dass das Schweizervoìk die Vorlage mit den
Schwächen, mit denen sie offensichtlich behaftet
ist, .annehmen wird. Dagegen werden wir uns
auch der Agitation gegen die Alters- und Hinter-
bliebenenversicherung absolut enthalten und hof-
fen nur, dass sie Erfolg haben werde. Man unter-
schätzt aber nach unserer Auffassung dag Volk.
Es kommt nämlich hinter diese statistischen Zahlen
und glaubt Ihnen diese Mathematik nicht mehr.
ES weiss, was es heisst, heute Geld auszulegen
und zu hoffen, es, in 20 Jahren wieder z'u emp-
fangen. Das ist die grosse Gefahr für die Vorlage.
Ich möchte damit schliessen, dass wir der Hoff-
nung Ausdruck geben, das Werk möge durchgehen,
aber wir warnen davor, es in dieser Form vorzu-
legen und glauben, e^ sei besser, eün Jahr länger
zu warten und dann nachher eine Vorlage zu ha-

,ben, die der Volksauffassung besser entspricht,
sowie der menschlichen Substanz, die jeder Alters-
versicherung innewohnen muss, und so bessere
Gewähr zu haben, dass sie auch angenommen
wird.

\

M., Kuntschen : Je prends ici la parole au nom
de mon collègue, M. 'Gressot, et de quelques amis
romands qui sont partisans du renvoi. J'entends

. du reste limiter cette intervention à la seule ques-
tion du renvoi.. Il me paraît intéressant de soutenir
une proposition de renvoi, puisqu'elle a surgi.
mais alors en l'élargissant et en lui donnant une
plus grande ampleur. A notre avis, si le Conseil
fédéral se ressaisissait du problème, il ne pourrait
pas se borner 'à s'occuper de la seule proposition
de notre collègue, M. Münz. Si le renvoi était ac-
cepté, le Conseil fédéral'devrait reprendre aussi
l'étude d'un projet basé sur l'activité de la pro-

. f ession et dès milieux économiques privés, idée
certainement réalisable, aussi bien qu'une autre,
si l'on en poursuit la recherche technique avec
l'intention d'aboutir. En effet, la solution-actuelle
trop rigide, « à prendre ou à laisser » comme l'a
dit le rapporteur de la commission lui-même, cette
carte forcée et imposée, n'est pas admissible sans
autre, en une matière aussi importante et pour un
projet de pareille portée et d'aussi vaste enver-
gure quant au temps et à l'argent. La manière de
le présenter ainsi a presque une allure totalitaire
et relève d'une démocratie de l'exécutif pour le
moins autoritaire. La vraie démocratie n'est pas
impuissante au point d'être liée à une seule possi-
bilité et à la présentation d'un projet quasi-intan-
gible.

Il vaudrait donc la peine de rechercher une
solution meilleure.

A côté du projet genevois, il y a la proposition
de M'. Münz. M. Ilg, déjà, dans son journal, de-
mandait autre chose. L'« Helvetia » vient de dé-
poser un livret préconisant le système pur de la
répartition et souhaitant un institut autonome.
Et M. Escher a développé à cette tribune ce qu'au-
rait désiré notre parti.

D'autre part, il est assez naturel que le Conseil
fédéral se soit de prime abord appuyé sur les
experts par lui choisis et mandatés. C'est normal :
dans la règle, on ne fait pas appel au médecin pour
ne pas suivre ses conseils. Mais pourquoi refuser

: aujourd'hui tout autre suggestion? Si le parle-

ment le demande formellement, il est certain que
le Conseil fédéral pourra édifier un projet diffé-
rent dans sa tendance de base, moins étatiste,
meilleur et plus social.

Pour réussir à coup sûr, il faudrait, à notre
avis, une base sociale solide, moderne, sympathi-
que et plus fédéraliste : celle de l'appel généralisé
aux associations professionnelles et à l'activité
privée, éliminant du même coup le formidable
appareil administratif d'Etat qui nous menace di-
rectement — on a parlé de pas moins de 2000 fonc-
tionnaires fédéraux et cantonaux qui seraient né-
cessaire pour la mise en œuvre de l'assurance
d'après le projet que nous discutons, avec une
dépense annuelle de ,20 millions si l'on tient
compte des déplacements et frais accessoires qu'en-
traînerait ce fonctionnariat.

La question du renvoi ne sera probablement
qu'une escarmouche, mais elle est délicate parce
que l'on soupçonne injustement tous ceux qui ne
marchent pas délibérément pour le projet techni-
que édifié, d'être hostiles à l'assurance vieillesse et
survivants elle-même. Pour moi, j'ai défendu dans
un milieu hostile:, et j'ai voté en son temps le-pro-
jet Schulthess ; ce reproche ne saurait donc m'at-
teindre et je repousse avec sérénité toute accusa-
tion de sabotage, tout en étant partisan du renvoi.

Mais en réalité le temps n'est pas le facteur
capital dans toute cette affaire. L'obligation qu'on
veut s'imposer de pouvoir mettre en vigueur l'as-
surance au 1er janvier 1948 ne saurait être abso-
lue. Ce n'est pas là le principal, le point culminant.
Cette hâte est pour moi manifestement le produit
de la politique, mais non pas la déduction de con-
sidérations objectives. Le principal est d'aller de
l'avant et de mettre sur pied le projet le meilleur
et le plus apte à recueillir l'approbation du peuple
qui, fort probablement, sera consulté. Un renvoi à
terme rapproché permettrait un choix par le par-
lement, qui tient à une large liberté d'apprécia-
tion ; il conduirait à d'autres décisions et nous
amènerait à une solution sans doute préférable et
plus facile à défendre lors d'un vote populaire,
ivote auquel il faut s'attendre, si nous en croyons
les leçons de l'expérience. J'ajoute, au surplus, que
les partisans du renvoi, s'il n'était pas admis, pour-
ront, en bons démocrates Convaincus et soumis,

-se rallier au projet officiel (qui. du reste, peut
encore être amélioré dans les détails) comme un
pis-aller et pour avoir quelque chose permettant
tout au moins de venir en, aide aux vieux, aux
veuves et aux orphelins. Car il vaudrait mieux, à
nos yeux, admettre le projet du Conseil fédéral,
malgré sa base par trop étatiste et trop ignorante
des cantons, que de n'avoir rien du tout.

Il va de soi enfin que la solution financière
jusqu'ici inabordée, conditionnera encore l'adhé-
sion d'un .chacun au projet.

Je me résume : il faut introduire l'assurance
vieillesse et survivants ; cela est unanimement ac-
quis. Mais, pour réussir, il faudrait ne rien négli-
ger. Imposer un seul projet, déjà combattu de
divers côtés par la presse et devant l'opinion pu-
blique, c'est vouloir courir un nouveau danger
d'échec, alors qu'on pourrait l'éviter par l'étude
immédiate d'une solution meilleure.
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A notre avis, il vaut mieux ne pas faire courir
encore une fois ce danger à un projet aussi impor-
tant, aussi capital, demandé et attendu depuis si
longtemps.

C'est dans cet esprit que je me range à lïdée
d'un renvoi, mais dans un sens plus large que la
proposition Münz, par trop- étroite et limitative.
A mon sens, le renvoi doit permettre la recherche
technique d'un projet qui tienne mieux compte
des cantons et des forces économiques profession-
nelles et privées de notre pays.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 22. August 1946.
Séance du 22 août 1946, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Grimm.
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Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 471 hiervor. — Voir page 471 ci-devant.

Bratschi, Berichterstatter : Ich möchte zu einigen
Punkten der Diskussion Stellung nehmen. Herr
Münz sprach 'Von meiner Linientreue. Ich weiss
nicht, ob das ein Kompliment oder ein Vorwurf hat
sein sollen.-Ich habe es als Kompliment aufgefasst.
Tatsächlich möchte ich einer Linie treu sein, der
Linie nämlich, die zur möglichst raschen Verwirk-
lichung der Altersversicherung führt.

Die Herren Moeschlin und Duttweiler haben so-
dann die Wandlungen des Landesringes in der Frage
der Altersversicherung verteidigt. Entsprechend
seinem Beruf hat Herr Moeschlin das in Märchen-
form getan. Er hat gezeigt, dass er ein tüchtiger
Märchenerzähler ist, und sollten wir ein neues
Märchenbuch herausgeben, so würden wir uns
wahrscheinlich an Herrn Moeschlin wenden; aber
weil es sich hier .um sehr reale Dinge handelt, um
eine Versicherung, werden wir uns an die Fachleute
auf diesem Gebiete halten müssen. Herr Duttweiler
hat uns versichert, dass man im Landesring ge-
scheiter geworden sei. Das ist an sich ausserordent-

o

lieh zu begrüssen, aber immerhin ist zu sagen, dass
diese Erleuchtung etwas spät gekommen ist. Jeden-
falls darf man der Expertenkommission keinen Vor-
wurf machen, wenn sie zu den neuesten Geistes-
blitzen nicht mehr hat Stellung nehmen können.
Das, was uns Herr Münz jetzt empfiehlt, ist seit
etwa 6 Wochen bekannt. Die Expertenkommission
hat aber ihre Arbeiten vor einem Jahr abgeschlossen.
Sie hat zu allen Vorschlägen, die bis dahin in irgend-

einer Form in der Öffentlichkeit oder durch "Ein-
gaben bekannt geworden sind, Stellung genommen
und hat diese Vorschläge verarbeitet. Vom Komitee,
in dem auch die Herren von Genf und der Landes-
ring vertreten sind, war damals, als die Experten-
kommission ihre Beratungen durchführte, die Bro-
schüre „Gesichertes Alter" bekannt. In dieser
Broschüre werden Dauerrenten empfohlen mit der
Unterscheidung nach städtischen, halbstädtischen
und ländlichen Verhältnissen. Das war der damalige
Vorschlag des Komitees. Ein anderer Vorschlag war
der Expertenkommission seitens des Genfer Ko-
mitees nicht bekannt. Zu diesem Vorschlag hat'die
Expertenkommission Stellung genommen. Sie hat
diesen Vorschlag für Dauerrenten als unbrauchbar
abgelehnt. Wie richtig sie gehandelt hat, hat sich
seither gezeigt. Die Einheitsrente ist erst später von
den Herren von Genf Vorgeschlagen 'worden. Die
Expertenkommission hat aber von sich aus zur
Einheitsrente Stellung genommen. Die Herren, die.
den Bericht gelesen haî>en — ich hoffe, dass es eine
grosse Zahl sei —, haben feststellen können, dass
sich die Experten mit der Frage der Einheitsrente
sehr eingehend auseinandergesetzt haben und dass
sie zum Schluss gekommen sind, dass die Eiriheits-
rente keine brauchbare Lösung darstellt. Es ist
daher meines Erachtens unrichtig, wenn den Ex-
perten Vorwürfe gemacht werden, weil sie alle diese
Fragen, die später diskutiert worden sind, nicht in
ihren Betrachtungsbereich haben ziehen können.

Es wird gesagt, sie hätten auch andere Projekte
vorlegen sollen. Herr Dr. Münz denkt wohl an ein
Projekt des reinen Umlageverfahrens. Das hätten
die Experten neben dem gemischten Verfahren dem
Bundesrat vorlegen sollen. Aber die Experten
hätten -nicht nur ein Projekt des reinen Umlage-
verfahrens vorlegen müssen, sondern auch ein
Projekt des reinen Kapitaldeckungsverfahrens, denn
diese Auffassung besteht auch. Sie wird heute noch
vertreten. Ich mache darauf aufmerksam, dass man
in Basel immer noch der Meinung ist, die Alters-
versicherung auf dem Boden des reinen Kapital-
deckungsverfahrens wäre der richtige Weg. Ich füge
bei, dass die kantonale Altersversicherung in Basel:
Stadt auf dem reinen Kapitaldeckungsverfahren
aufgebaut ist. Damit ist bewiesen, dass man auch
auf der Grundlage des Kapitaldeckungsverfahrens
eine Völksversicherung aufbauen kann. Die Ex-
perten hätten also auch diese Variante berücksich-
tigen und ein Projekt für die Durchführung der
Altersversicherung auf der Grundlage des Kapital-
deckungsverfahrens vorlegen müssen. Sie hätten
wahrscheinlich auch noch andere Varianten be-
rechnen und durcharbeiten müssen. Ich denke an
andere Organisatorische Formen der Versicherung,
die in Frage kommen könnten. Indessen sind all
diese Fragen in der Expertenkommission • erörtert
worden. Die Zeit, für jede Variante ein Projekt aus-
zuarbeiten, stand der Kommission nicht zur Ver-
fügung, denn auch sie hat möglichst rasch einen
brauchbaren Vorschlag unterbreiten müssen. Daher
kam sie dazu, alle unbrauchbaren und undurchführ-
baren Anregungen auszuscheiden und dem Bundes-
rat das vorzuschlagen, was nach ihrer Ansicht
möglichst rasch durchgeführt werden kann % und
einige Aussicht auf Erfolg hat,, im Parlament und
später vom Volk angenommen zu werden. Die Vor-
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A notre avis, il vaut mieux ne pas faire courir
encore une fois ce danger à un projet aussi impor-
tant, aussi capital, demandé et attendu depuis si
longtemps.

C'est dans cet esprit que je me range à lïdée
d'un renvoi, mais dans un sens plus large que la
proposition Münz, par trop- étroite et limitative.
A mon sens, le renvoi doit permettre la recherche
technique d'un projet qui tienne mieux compte
des cantons et des forces économiques profession-
nelles et privées de notre pays.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
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Bratschi, Berichterstatter : Ich möchte zu einigen
Punkten der Diskussion Stellung nehmen. Herr
Münz sprach 'Von meiner Linientreue. Ich weiss
nicht, ob das ein Kompliment oder ein Vorwurf hat
sein sollen.-Ich habe es als Kompliment aufgefasst.
Tatsächlich möchte ich einer Linie treu sein, der
Linie nämlich, die zur möglichst raschen Verwirk-
lichung der Altersversicherung führt.

Die Herren Moeschlin und Duttweiler haben so-
dann die Wandlungen des Landesringes in der Frage
der Altersversicherung verteidigt. Entsprechend
seinem Beruf hat Herr Moeschlin das in Märchen-
form getan. Er hat gezeigt, dass er ein tüchtiger
Märchenerzähler ist, und sollten wir ein neues
Märchenbuch herausgeben, so würden wir uns
wahrscheinlich an Herrn Moeschlin wenden; aber
weil es sich hier .um sehr reale Dinge handelt, um
eine Versicherung, werden wir uns an die Fachleute
auf diesem Gebiete halten müssen. Herr Duttweiler
hat uns versichert, dass man im Landesring ge-
scheiter geworden sei. Das ist an sich ausserordent-

o

lieh zu begrüssen, aber immerhin ist zu sagen, dass
diese Erleuchtung etwas spät gekommen ist. Jeden-
falls darf man der Expertenkommission keinen Vor-
wurf machen, wenn sie zu den neuesten Geistes-
blitzen nicht mehr hat Stellung nehmen können.
Das, was uns Herr Münz jetzt empfiehlt, ist seit
etwa 6 Wochen bekannt. Die Expertenkommission
hat aber ihre Arbeiten vor einem Jahr abgeschlossen.
Sie hat zu allen Vorschlägen, die bis dahin in irgend-

einer Form in der Öffentlichkeit oder durch "Ein-
gaben bekannt geworden sind, Stellung genommen
und hat diese Vorschläge verarbeitet. Vom Komitee,
in dem auch die Herren von Genf und der Landes-
ring vertreten sind, war damals, als die Experten-
kommission ihre Beratungen durchführte, die Bro-
schüre „Gesichertes Alter" bekannt. In dieser
Broschüre werden Dauerrenten empfohlen mit der
Unterscheidung nach städtischen, halbstädtischen
und ländlichen Verhältnissen. Das war der damalige
Vorschlag des Komitees. Ein anderer Vorschlag war
der Expertenkommission seitens des Genfer Ko-
mitees nicht bekannt. Zu diesem Vorschlag hat'die
Expertenkommission Stellung genommen. Sie hat
diesen Vorschlag für Dauerrenten als unbrauchbar
abgelehnt. Wie richtig sie gehandelt hat, hat sich
seither gezeigt. Die Einheitsrente ist erst später von
den Herren von Genf Vorgeschlagen 'worden. Die
Expertenkommission hat aber von sich aus zur
Einheitsrente Stellung genommen. Die Herren, die.
den Bericht gelesen haî>en — ich hoffe, dass es eine
grosse Zahl sei —, haben feststellen können, dass
sich die Experten mit der Frage der Einheitsrente
sehr eingehend auseinandergesetzt haben und dass
sie zum Schluss gekommen sind, dass die Eiriheits-
rente keine brauchbare Lösung darstellt. Es ist
daher meines Erachtens unrichtig, wenn den Ex-
perten Vorwürfe gemacht werden, weil sie alle diese
Fragen, die später diskutiert worden sind, nicht in
ihren Betrachtungsbereich haben ziehen können.

Es wird gesagt, sie hätten auch andere Projekte
vorlegen sollen. Herr Dr. Münz denkt wohl an ein
Projekt des reinen Umlageverfahrens. Das hätten
die Experten neben dem gemischten Verfahren dem
Bundesrat vorlegen sollen. Aber die Experten
hätten -nicht nur ein Projekt des reinen Umlage-
verfahrens vorlegen müssen, sondern auch ein
Projekt des reinen Kapitaldeckungsverfahrens, denn
diese Auffassung besteht auch. Sie wird heute noch
vertreten. Ich mache darauf aufmerksam, dass man
in Basel immer noch der Meinung ist, die Alters-
versicherung auf dem Boden des reinen Kapital-
deckungsverfahrens wäre der richtige Weg. Ich füge
bei, dass die kantonale Altersversicherung in Basel:
Stadt auf dem reinen Kapitaldeckungsverfahren
aufgebaut ist. Damit ist bewiesen, dass man auch
auf der Grundlage des Kapitaldeckungsverfahrens
eine Völksversicherung aufbauen kann. Die Ex-
perten hätten also auch diese Variante berücksich-
tigen und ein Projekt für die Durchführung der
Altersversicherung auf der Grundlage des Kapital-
deckungsverfahrens vorlegen müssen. Sie hätten
wahrscheinlich auch noch andere Varianten be-
rechnen und durcharbeiten müssen. Ich denke an
andere Organisatorische Formen der Versicherung,
die in Frage kommen könnten. Indessen sind all
diese Fragen in der Expertenkommission • erörtert
worden. Die Zeit, für jede Variante ein Projekt aus-
zuarbeiten, stand der Kommission nicht zur Ver-
fügung, denn auch sie hat möglichst rasch einen
brauchbaren Vorschlag unterbreiten müssen. Daher
kam sie dazu, alle unbrauchbaren und undurchführ-
baren Anregungen auszuscheiden und dem Bundes-
rat das vorzuschlagen, was nach ihrer Ansicht
möglichst rasch durchgeführt werden kann % und
einige Aussicht auf Erfolg hat,, im Parlament und
später vom Volk angenommen zu werden. Die Vor-
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Instanzen, das Departement, die Ämter, die sich
damit befasst haben, sowie die Experten haben ihre
Pflicht bei der Vorbereitung erfüllt. Sie haben den
Dank des Parlaments und der Öffentlichkeit ver-
dient.

Vom Standpunkt des Umlageverfahrens aus
wird gesagt: Der Ertrag der Wirtschaft ist ja immer
da — gemeint ist das Volkseinkommen —, und das
Volkseinkommen wird immer grösser. Nehmen wir
an, es sei so, so ist damit, dass das Volkseinkommen
da ist und sogar wächst, für die Altersversicherung
noch nichts erreicht, sondern dass konkret gesagt
werden muss, wie der Teil, den man vom Volksein-
kommen braucht, erhoben werden soll, um ihn für
die Altersversicherung einsetzen zu können. Ich bin
der Auffassung, dass wir für die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung, wie wir sie jetzt schaffen
sollen, nicht'alles in Anspruch nehmen dürfen, was
für soziale Zwecke in Frage kommen kann. Sie

.haben von katholisch-konservativer und auch von
anderer Seite gehört, dass es noch andere Aufgaben
zu erfüllen gibt. Es ist noch eine andere wichtige
Aufgabe auf dem Gebiet der Versicherung zu er-
füllen. Mit der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung wird das weite Gebiet der Invalidenversiche-
rung noch nicht erfasst. In späteren Jahren' werden
die Begehren kommen, dass auch die Invalidenver-
sicherung durchgeführt wird, die in der Verfassung
vorgesehen ist. Wir müssen einen Teil dessen, was
vom Volkseinkommen für soziale Zwecke zur Ver-
fügung gehalten werden kann, für zukünftige Auf-
gaben reservieren.

Interessant war für mich die Berufung des
Herrn Münz auf die Wirtschaftsartikel, um den
Ausgleich in Krisenzeiten zu finden. Einerseits ist
zu sagen, dass die Wirtschaftsartikel noch nicht an-
genommen sind, und zweitens ist mir neu, dass der
Landesring für die Wirtschaftsartikel eintreten will.

Dass Schwankungen in der Wirtschaft und damit
im Volkseinkommen vorhanden sind, wird nicht be-
stritten. Die Frage ist, wo die Schwankungen grösser
sind, beim Geldwert oder im Ertrag der Wirtschaft.
Wenn wir die Di'nge etwas näher betrachten, stellen
wir fest, dass der Ertragder Wirtschaft, d. h. das Volks-
einkommen und die Geldwertschwankungen in sehr
enger Verwandtschaft miteinander sind, dass Ver-
änderungen im Geldwert oft Ursache oder Folge der
Änderungen in der Wirtschaft sind. Die letzten zwei'
Jahrzehnte unserer Wirtschaftsgeschichte haben
uns darüber interessante Belehrungen erteilt. Der
Ertrag des Volkseinkommens, der schweizerischen
Wirtschaft, ist in den letzten 20 Jahren kaum
stabiler gewesen als der schweizerische Geldwert.
Herr Dr. Weber hat gestern auf die Schwankungen
des Geldwertes in den Dreissigerjahren hingewiesen.
Der Geldwert ist damals gestiegen, nicht gesunken,
während der Ertrag der Wirtschaft in dieser Krisen-
zeit katastrophal zusammengebrochen ist. Gehen
wir etwas weiter zurück, nehmen wir die Periode
nach dem ersten Weltkrieg im Vergleich zu heute
und setzen wir den Index einander gegenüber. Nach
dem ersten Weltkrieg hatten wir einen Index von
etwa 220, heute 210, die Differenz ist also sehr
klein, der Geldwert ist sogar heute eher etwas
grösser als unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg.
Dagegen haben in der Zwischenzeit grosse Schwan-
kungen nach unten und nach oben stattgefunden.

Man stelle sich die Verhältnisse vor, wenn die Alters-
versicherung in den letzten 20 Jahren bestanden
hätte und die Renten jedesmal, wenn der Geldwert
um 10% gestiegen oder gesunken ist, entsprechend
hätten geändert werden müssen! So hätte in den
Dreissigerjahren durch die Anpassung der Renten
an den Geldwert eine starke Senkung durchgeführt
werden müssen. Wir hätten bei den Renten den
gleichen Kampf gehabt, den wir bei den Löhnen
hatten.

Ich möchte damit nur zum Ausdruck bringen,
dass der Ertrag der Wirtschaft, sowenig wie der
Geldwert, eine feste Grosse ist; er ist in unserem
Land mindestens so schwankend wie der Wert un-
seres Geldes. Wenn der Geldwert sinkt, ist die An-
passung der Renten zu vollziehen, wie es z. B. bei
den Unfallrenten und bei den Militärpensionen ge-
schehen ist. In solchen Zeiten müssen Zulagen be-
willigt werden.

Herr Kollege Guinand scheint zu glauben, dass
es verhältnismässig leicht wäre, die Beiträge der
Wirtschaft zu erhöhen, also mehr als 2 % von
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu erhalten. Er be-
findet sich im Irrtum, das wäre ausserordentlich
schwer. Wir haben auf Arbeiterseite diese Frage ge- *
prüft und festgestellt, dass es Gruppen von Arbeitern
gibt, die erklären, sie seien bereit, mehr als 2 % zu
bezahlen. Es sind insbesondere Gruppen, wo gegen-
wärtig bessere Löhne ausgerichtet werden, die von
der Konjunktur besonders profitieren. Ob sie auch
noch so reden würden und werden, wenn die Kon-
junktur weniger günstig ist und wieder Lohnkämpfe
kommen, das ist eine Frage für sich. Es gibt aber
grosse Gruppen von Arbeitern, die uns erklärt
haben, sie können und wollen nicht mehr als 2 %
bezahlen. Sobald wir mehr als 2 % einsetzen, würden
wir auf den Widerstand dieser grossen Arbeiter-
gruppen stossen. Aber der Widerstand ist noch viel
grösser bei den Arbeitgebern, dort hat man uns ganz
kategorisch erklärt, über 2 % hinaus gehe man nicht.
In allen entscheidenden Verhandlungen, wo diese
Frage zur Diskussion stand, hat man uns diese
kategorische Erklärung von Arbeiterseite abge-
geben. Das will nicht sagen, dass nicht einzelne
Arbeitgeber bereit gewesen wären oder auch weiter-
hin bereit sind, mehr als 2% zu bezahlen, aber das
nützt uns nichts, es müssten dann schon die Ge-
samtheit und die verantwortlichen Verbände der
Arbeitgeber dafür eintreten. Dass dem nicht so ist,
haben wir aus dem Votum von Herrn Dr. Gysler
gehört. Er hat uns gesagt, dass 2 % die obere Grenze
sei, die z. B. für die grosse Gruppe des Gewerbes in
Frage komme und dass wir bei den Selbständig-
erwerbenden erst recht nicht weiter gehen können,
das beweist die Voi-lage selbst. Schon sie sieht im
Artikel 8 vor, dass bei einem Einkommen von
4800 Franken oder weniger degressive Beiträge er-
hoben werden. Dort sollen also nicht einmal die 4 %
bezahlt werden, sondern es soll eine Degression bis
auf 2 % eintreten. Die Herren Seiler und Konsorten
wollen noch weiter gehen und diese Degression
schon von 6000 Franken, an eintreten lassen. Daraus
geht hervor, dass es leider nicht möglich ist, im
jetzigen Stadium anzunehmen, dass eine allge-
meine Bereitschaft vorhanden wäre, mehr als 2%
je auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zu be-
zahlen. Diese Bereitschaft ist heute nicht vornan-
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den, vielleicht wird dies spater der Fall sein; das
wäre dann ein Anlass und eine Gelegenheit, die
Versicherung zu verbessern.

D

Ich habe am Montag gesagt, dass die Einheits-
rente auf Kosten derjenigen gehe, die die Versiche-
rung am nötigsten haben, nämlich der Arbeiter. Ich
hatte damals nicht Zeit, näher auf diese Frage einzu-
treten, ich will es heute mit einigen Zahlen belegen.
Angenommen, dass der Versicherung die Mittel zur
Verfügung stehen, die vorgesehen sind, d. h. durch-
schnittliche jährliche Leistungen von 520 Millionen,
erhalten wir nach den neuesten Berechnungen eine
einfache Altersrente von 825 und eine Ehepàar-
'Altersrente von 1320. Auf der Grundlage der
gleichen zur Verfügung stehenden Mittel erhält der
Arbeiter nach dem System der Vorlage bei einem
durchschnittlichen Jahreseinkommen von 3750 —
das ist ein Arbeiter, wie wir ihn kennen — eine
einfache Altersrente von 1200 und eine Ehepaar-
Altersrente von 1920 Franken, gleichgültig, ob er
in der Stadt oder auf dem Lande wohnt. Diese
Renten nach der Vorlage sind also um 50%" höher
als sie bei Einheitsrenten wären. Also ist es so, dass
der Arbeiter in der Hauptsache die Kosten der
Einheitsrente bezahlen würde. Das können Sie dem
Arbeiter nicht zumuten, er würde beim System der
Einheitsrente praktisch vom Staatszuschuss nichts
erhalten. Dieser Staatszuschuss würde vollständig
an die ändern Volkskreise gehen, der Arbeiter würde
ungefähr den Gegenwert seiner eigenen Leistungen
erhalten. Die Meinung kann es sicher nicht haben.
Die Altersversicherung muss ein Werk der Solida-
rität sein, von der der Arbeiter, der die Versi-
cherung am nötigsten hat, auch profitieren soll.

Ein kurzes Wort noch zu den Verwaltungs-
kosten. Es sind zwar gestern und in der ganzen
Debatte seitens der Kritik keine Zahlen genannt
worden. Dagegen sind die Dinge in allgemeinen
Ausführungen von Herrn Dr. Münz und Herrn
Guinand sehr düster dargestellt worden. Ich habe
erklärt, dass nach den Erfahrungen bei der Lohn-
und Verdienstersatzordnung ungefähr 1500 Per-
sonen beschäftigt sein^ werden. Ich bin überzeugt,
dass die Altersversicherung nicht mehr Personal
nötig haben wird.

Wieviel Personal wird aber in der privaten Ver-
sicherungsbranche beschäftigt ? Ich habe mich seit-
her etwas erkündigt. Nach den Volkszählungen der
Jahre 1930 und 1941, soweit die Zahlen vorliegen,
und nach der Betriebszählung vom Jahre 1939 sind
gegenwärtig 12 000 Personen.in der Versicherungs-
branche voll beschäftigt. Ich habe mich noch beim
eidgenössischen Versicherungsamt, also nicht beim
Amt für Sozialversicherung, erkundigt. Man er-
klärte mir, es seien in der genannten Branche min-
destens 10 000 Personen beschäftigt. Setzen Sie
diese Zahlen in Vergleich mit den 1500, die wahr-
scheinlich bei der Altersversicherung beschäftigt
sein werden und vergleichen Sie auch die Bedeutung
der kommenden Altersversicherung mit der heute
bestehenden privaten Versicherung. Wir haben be-
reits festgestellt, dass die Altersversicherung an Be-
deutung etwa viermal grösser sein wird als alle
heute bestehenden, privaten Lebensversicherungs-
gesellschaften. Das Urteil können Sie sich selber
bilden, ob die vorgeschlagene Versicherung einen
unverhältnismässigen Aufwand erfordere.

Gewiss wäre die Sache ohne individuelles Bei-
tragskonto noch einfacher. Das ist unbestritten.
Dann aber müsste man die Ungerechtigkeiten der
Einheitsrente oder des Systems der Abstufung nach
städtischen und halbstädtischen Verhältnissen in
Kauf nehmen. Das ist vollständig unmöglich, denn
schliesslich geht die Gerechtigkeit der Einfachheit
vor. Auch die Organisation der individuellen Bei-
tragskonti wird nicht so schwierig sein wie es darge-
stellt .wird. Es ist nicht zu übersehen, dass Fach-
leute die Sache organisieren werden, die auch den
Lohn- und Verdienstersatz vernünftig haben organi-
sieren können.

Die Eintretensdebatte war ausserordentlich in-
teressant, aber sie hat das Bild, das sich bereits ge-
stützt auf die Debatte in der Kommission geboten
hat, nicht verändert. Es sind Wünsche nach ver-
schiedener Richtung angemeldet worden. Der Rat
wird sich bei der Einzelberatung darüber auszu-
sprechen haben. Aber soweit die Anregungen, die
gemacht worden sind, grundsätzlich von der Vorlage
abweichen, so habe ich durch die Debatte meine
Überzeugung bestärkt, dass sie nicht reif sind, um
in verhältnismässig kurzer Zeit durchgeführt werden
zu können. Bundesrat und Kommission sind mit der
Vorlage auf dem richtigen Wege.

Nun haben wir den Rückweisungsaiitrag von
Herrn Duttweiler. Der zeigt auch keinen Weg.
Gestern hat er von Dingen gesprochen, die abge-
klärt werden sollten, flie aber längst abgeklärt sind.
Die Abklärung ist in den Berichten der Experten •
und zum Teil in der Botschaft enthalten. Eine
Rückweisung, um Dinge abzuklären, mit denen
sich die Experten eingehend befasst haben, hat
keinen Sinn. Wenn aber vollständig neue Vorschläge
ausgearbeitet werden, sollen, wie das gewünscht
wird, ist sicher eine Verzögerung um ein bis zwei
Jahre die Folge. Anders liesse sich ' das nicht
machen. Dafür kann die Verantwortung nicht über-
nommen werden.

Herr Duttweiler hat es sich gestern als Verdienst
angerechnet, die zürcherische Versicherungsvorlage
zu Fall gebracht zu haben. Ein Verdienst wäre es
meines Erachtens, wenn er eine Versicherung
irgendwo ermöglicht hätte.

Der Rückweisungsantrag wird von Herrn Kunt-
schen unterstützt. Aus seiner Begründung haben
wir nämlich vernommen, dass er vom Bundesrat
etwas ganz anderes erwartet als Herr Duttweiler.
Das, was die beiden Gruppen, die den Rückwei-
sungsantrag unterstützen, verlangen, steht sich
diametral gegenüber. Ich möchte die Experten, den
Bundesrat und die Kommission sehen, die uns eine
Vorlage unterbreiteten, die den Wünschen der bei-
den Gruppen entspräche.

Die Kommission hat zum Rückweisungsantrag
nicht mehr besonders Stellung nehmen können. Da-
gegen war das, was im Zusammenhang damit ge-
sprochen worden ist, in der Kommission bekannt.
Ich glaube daher im Namen der Kommission bean-
tragen zu dürfen, es sei der Rückweisungsantrag
abzulehnen und möchte Ihnen erneut beantragen,
auf die Beratung der Vorlage einzutreten.

t
M. Hirzel, rapporteur: Le débat sur l'entrée en

matière est épuisé. Je n'aurai pas la mauvaise idée
de le prolonger longuement, les positions sont déjà
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prises. La plupart des orateurs admettent de passer
à la discussion des articles. Les indépendants
proposent en fait'de ne pas entrer en matière. Ils
sont soutenus par M. Kuntschen, et quelques amis,
si je ne fais erreur. M. Duttweiler ne croit pas
sérieusement lui-même au succès de sa proposition.
Nous devons admettre que celle-ci tend à des fins
plutôt électorales et non parlementaires: on désire
visiblement garder sa distance pour le cas d'un
referendum. L'allusion faite par M. Duttweiler au
vote zurichois illustre cette tactique. Ce calcul,
espérons-le, sera vain. Personne ne pensera ici
après réflexion qu'en renvoyant le projet au Conseil
fédéral on rendra le moindre service à l'esprit de
solidarité suisse en général et à l'assurance vieillesse
en particulier. On renverrait tout simplement la
réalisation de l'assurance vieillisse de plusieurs
années sinon aux calendes grecques.

L'étude nouvelle du système de la répartition
pure exigée par les indépendants obligerait les
experts à recommencer leur travail et cela prendrait
combien de temps ? Sans doute plusieurs mois.
Puis on devrait nécessairement consulter à nouveau
les milieux politiques et professionnels sur leur
attitude. On sait que le système de la répartition
s'est heurté à de vives oppositions tout spécialement
de la part de ceux qui exigent un statut financier
quelque peu solide. Enfin les cantons devraient être
consultés à nouveau car la garantie d'une rente
minimum de 1000 francs préconisée par les indé-
pendants implique des sacrifices fiscaux encore plus
considérables que ceux découlant de la loi. Ils im-
pliquent des primes à taux prohibitifs.

M. Duttweiler et ses indépendants, M. Kunt-
schen et quelques-uns de ses amis politiques, ont
pris la responsabilité de proposer ou d'appuyer un
renvoi au Conseil fédéral. Si leur avis l'emporte,
c'est alors le parlement élji à fin -1947 qui reprendra
la controverse, dans deux, trois ou quatre ans.
Notre parlement pourra se clore avec la conviction
de son incapacité totale en matière sociale.

Les détracteurs du projet qui ne veulent, disent-
ils, même pas l'examiner, au fond ne sont pas si naïfs
que d'espérer cette solution trop dangereuse. Ils
escomptent se trouver en minorité dans ce conseil
et laisser à la majorité la responsabilité d'une loi
difficile à faire accepter par le peuple. Alors ils
pourront se tourner vers le souverain au jour du
règlement des comptes avec la conscience tranquille
en proclamant: «Nous n'avons pas voulu cela. C'est
la faute au Conseil fédéral .qui ne nous a pas écoutés,
c'est la faute aux experts qui n'ont pas su travailler,
aux partis et à l'administration fédérale, bref à tout
le monde, sauf à nous-mêmes...»

Puisque l'on a évoqué à cette tribune l'opinion
sceptique d'un ancien correspondant de Berne d'un
grand organe lausannois, la Gazette de Lausanne,
— opinion qui, j'en suis certain, est loin de repré-
senter celle du parti libéral vaudois — je m'en
voudrais de ne pas mentionner ici l'avis d'un autre
journaliste de talent exprimé dans la Revue de
Lausanne du 16 courant et qui me paraît répondre
à certains de nos antagonistes. Sous le titre «.Inquié-
tudes trop habiles» ce journaliste écrit:

«II y a en fait .deux moyens sûrs de torpiller une
innovation, surtout sur le plan social. La première
consiste à oharger le bateau. Alors de deux choses

l'une: ou bien on réussit à faire adopter ses propo-
sitions, et ceux d'en face ont alors beau jeu de
signaler les exagérations et de s'en servir pour
justifier une attitude négative; ou au contraire, on
ne réussit pas à faire-passer ses propositions dans le
projet définitif. On en est quitte alors pour expli-
quer à sa clientèle politique que les autres font du
sabotage. Il, y a de cela dans l'affaire qui nous inté-
resse et je vois pas mal de gens que la question ne
passionne plus car on les a persuadés que les rentes
prévues sont dérisoires.»

Poursuivant son raisonnement, l'auteur fait
le procès de ceux qui disent: «Oui, l'assurance vieil-
lesse est absolument nécessaire. Oui, nous sommes
de chaleureux partisans, oui mais...»

«Ce scepticisme entraînera le rejet de la loi par
amour pour l'assurance vieillesse... Comme ces
héros d'Ibsen ajoute notre auteur, qui se suicident
parce qu'ils s'aiment, afin que la triste réalité n'ait
pas le temps d'abîmer leur grand aìnour...»

Voilà posé en fait devant l'opinion publique et
sous une forme apparemment paradoxale le problème
de la responsabilité des élites. Si je dis autour de
moi: cette loi d'assurance est le modèle de l'étatisme,
nous pouvons1 facile'ment la remplacer par un
système cantonal ou professionnel, alors l'électeur
ne demandera pas son reste et il votera non avec,
conviction. Si je lui dis: Cette loi est une misère.
Ces rentes sont une comédie, j'ai dans ma poche un
talisman mirifique. Alors le citoyen ne demandera
qu'à croire aux contes arabes des mille et une nuits
et il votera non avec fermeté. La loi sera par terre
par la faute essentielle de l'élite qui n'aura pas eu le
courage de dire au peuple que le temps des mirages
est passé. La preuve que le temps des mirages est
passé a été administrée hier et avant-hier dans cette
salle par les contempteurs de la loi. En nous invitant
à remettre la toile sur le métier et à jouer le rôle de
Pénélope, aucun des opposants ne nous a donné un
moyen propre à maintenir vivantes les caisses de
compensation au delà de l'année 1947. Or ces caisses
furent créées sans la sanction populaire. Elles ne se
justifient plus, à moins de servir à l'assurance
vieillesse; les cotisants forcés ne continueront pas
indéfiniment à payer pour grossir un pactole sans
destination. Et le maintien de ce système par les
pleins pouvoirs pourrait bien être une comédie
beaucoup moins appréciée dans les milieux popu-
laires que l'imaginent certains.

On ne doit pas se hâter, a-t-il été dit hier à cette
tribune. «Très bien, alors cessons de contribuer aux
caisses de compensation», diront les cotisants. Et le
bel élan civique né de la guerre sera arrêté. Il sera
bien difficile de reconstituer plus tard par une dé-
cision populaire une idée de solidarité abandonnée
en cours de route.

On a fait allusion aux propositions des étudiants
de l'Helvetia vaudoise. Elles ont toute ma sym-
pathie, pour la raison déjà qu'elles évoquent pour
moi le temps où je portais la casquette rouge
helvétienne — et il y a ici, pas loin de moi, un
magistrat fédéral qui l'a portée également. Ces
propositions sont.marquées de l'enthousiasme de la
jeunesse qui ne connaît pas d'obstacle. Qu,e nos
étudiants lausannois soient félicités ici pour leur bel
esprit civique.
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Mais on ne peut pas, hélas, pulvériser le rapport
des experts avec cette artillerie estudiantine. Tout
le système suggéré par l'Helvetia est basé sur le
principe de la retraite vieillesse dont le coût serait
exorbitant. Ce seraient 750 millions pour la première
année et les cotisations devraient être portées à
8%. En-outre, les différences par régions, urbaine,
mi-urbaine et rurale seraient définitives et chaque
année on fixerait des rentes, mobiles, ainsi que le
pourcentage des primes, d'après l'évolution du coût
des denrées de première nécessité.

Ce système a été évoqué ici parce que l'on a
insisté sur son principe de répartition. Il faut avouer
qu'il constituerait une belle plate-forme démago-
gique parlementaire. Chaque année on fixerait le
minimum d'existence à la charge de la collectivité.
Tout serait remis en question: primes, rentes et
impôts.

Quant au projet genevois, son vigoureux prota-
goniste, M. Guinand, a admis qu'il postule une
augmentation immédiate du taux de contribution.
On ne voit pas comment le comité de Genève peut
se bercer de l'espoir que le peuple paiera plus facile-
ment 5 ou 6 % sur les salaires que 4 %. Je me
réfère au surplus aux chiffres que j'ai donnés dans
mon rapport au sujet des sacrifices fiscaux impor-
tants que le projet en question, exigerait du contri-
buable. Il faut d'abord effectuer la réforme des
finances fédérales, ont dit entre autres MM. Escher
$t Gottret. Ils ont entendu l'un et l'autre les décla-
rations de M. Nobs. conseiller fédéral, à la com-
mission, déclarations extrêmement nettes et je dois
le dire extrêmement courageuses dans l'ensemble,
qui reviennent à nous dire ceci: Lier l'assurance
vieillesse à la réforme des finances de la Confédé-
ration, c'est en réalité paralyser la loi pendant
plusieurs années. Il est inutile de se leurrer à ce
sujet. La réforme indispensable des finances fédé-
rales exigera encore du temps, une sérieuse étude
et, de la part des contribuables, des sacrifices fis-
caux qu'il y aura lieu de présenter et de faire voter
par le peuple. Ce ne. sera pas une chose extrême-
ment facile. Si donc nous voulons aujourd'hui lier
la question de l'assurance vieillesse à celle de l'assai-
nissement des finances fédérales, c'est encore un
moyen excellent pour renvoyer la réalisation de
l'assurance vieillesse de quelques années-et nous ne
voulons pas en prendre la responsabilité.

Je termine ces quelques notes extrêmement
brèves pour ne pas allonger la discusion, en vous
priant d'écarter la proposition de renvoi présentée
par M. Duttweiler et les indépendants et de passer
à la discussion des articles. , ' . ,

Präsident: Wir haben zwei Anträge, einen An-
trag auf Rückweisung, den ich als Ordnungsantrag
selbständig-zur Abstimmung bringen'werde und den
Antrag auf Eintreten. Ein Antrag auf Nichtein-
treten ist nicht gestellt. Für den Alitrag auf Ein-
treten ist der Namensaufruf von 45 Mitgliedern ver-
langt worden. *

Abs t immung . — Vote.
Für den Rückweisungsantrag f 16 Stimmen
Dagegen 148 Stimmen

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

N a m e n t l i c h e Abs t immung . —• Vote nominal.
Mit Ja, d. h. für Eintreten stimmen die Herren:

. — Votent oui, c'est-à-dire pour le passage à la dis-
cussion des articles, MM. :

Addor, Aeby, Aeschbach, Agustoni, Albrecht,
Allemann, von Almen, Anderegg, Anet, Barben,
Bärtschi, Baudat, Beck, Berthoud, Bircher, Boner,
Boerlin, Borella, Bratschi, Brawand, Bringolf-La
Tour-de-Peilz, Bringolf-Schaff hausen, Brochon,
Broger, Bühler, Burgdorfer, Bürki, Burri, Claya-
detscher, Condrau, Cottier, Dellberg, Dietschi-
Basel, Dietschi-Solothurn, Duttweiler, Eder, Eggen-
berger, Escher, Favre, Fenk, Fischer, Flisch, Frei,
Freimüller; Fröhlich, Furrer, Gabathuler, Gadient,
Gfeller, Giroud, Gitermann, Graber, Graf, Gressot,
Gutknecht, Gysler, Häberlin, Helbling, Held, Heng-
geler, Herzog, Hess, Hirzel, Hofer, Holenstein,
Höppli, Huber, Ilg, Isenschmid, Jaquet, Jost, Kägi,
Kappler, Kästli, Keller, Knobel, Köhler, Kuntschen,
Lanicca, Leuenberger, Leupin, Mann, Maspoli,
Mauroux, Meier-Baden, Meier-Netstal, Meier-Olten,
Meier-Eglisau, Meierhans, Meister, Meyer-Murten,
Meyer-Roggwil, Miville, Moser, Muheim, Müller-
Grosshöchstetten, Müller-Olten, Nadig, Nieder-
hauser, Odermatt, Oeri, Oldani, Oltramare, Oprecht,
Perret, Perrin-Corcelles, Perrin-La Chaux-de-Fonds,
Philipona, Picot, Pini, Piot, Quartenoud, Reichling,
Reinhard, Renold, Riedener, Riva, Robert, Rohr,
Roth, Roulet, Rubatici, Ruoss, Ryser, Ryter, Sap-

-peur, Scherrer, Schirmer, Schläpfer, Schmid-Ober-
entfelden, Schmid-Dieterswil, Schmid-Solothurn,
Schmid-Zürich, Schmidlin, Schmutz, Schneider,
Schnyder-Brig, Schnyder-Zürich, Schümperli,
Schwendener, Seemattei*, Segessenmann, Seiler,
Siegrist-Aarau, Sigerist-Schaffhausen, Speiser,
Spindler, Sprecher, Spühler, Stähli, Steinmann,
Stiefel, Stirnemann, Studer-Burgdorf, Studer-
Escholzmatt, Stutz, Trüb, Ueltschi, Uhlmann,
Wagner, Wartmann, Weber, Wey, Wick, Widmer,
Zeli, Zigerli (167).

Mit Nein, d. h. gegen Eintreten stimmt — Vote
non, c'est-à-dire contre le passage à la discussion
des articles, M. : • .

Moeschlin •(!). .,
' ' t

.Herr Grimm, Präsident, stimmt nicht (1). —
M. Grimm, président, ne vote pas.

/
Der Stimme enthalten sich die Herren — S'abs-

tiennent MM. :
•Burrus, Gottret, Guinand, Lachenal, Münz, Pas-

quier, Perréard, Pugin, de Senarclens (9).

Abwesend sind die Herren — Sont absents MM. :
Carron, Chaudet, Crittin, Devenoges, Eugster,

Humbert, Janner, Maag, Meìli, Melly, Moine,
Müller-Amriswil, Peclard, Schuler, Winniker, Zwei-
fei (16): , _

Herr Müller-Amriswil erklärt, dass er .mit „Ja"
gestimmt hätte, falls ers anwesend gewesen wäre.

M. Müller-Amriswil déclare qu'il ' aurait voté
«oui» s'il avait été, présent.

63
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Art ikelweiseBera tung. - Discussion des articles.

Präsident: Wir haben das Reglement bei der
Eintretensdebatte sehr extensiv interpretiert. Ich
habe nicht die Absicht, über das Reglement hinaus-
zugehen bei der Detailberatung. Ich habe ferner
darauf aufmerksam zu machen, dass längstens bis
Ende nächster Woche die Detailberatung abge-
schlossen sein muss. Wenn nötig werden wir nächste
Woche mit Nachtsitzungen arbeiten müssen.

Titel und Ingress. — Titre et préambule.

Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. •—• Adoptés.

, Ers ter Abschni t t .
Der Kreis der Versicherten.

Art. 1.
Antrag der Kommission. '

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Chapitre premier.
Les personnes assurées.

Article premier.
Proposition de la commission.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter: Durch den Art. l
wird das wichtige Prinzip der Volksversicherung
und d.es allgemeinen Obligatoriums verwirklicht. Es
findet Ausdruck im 1. Absatz des Artikels. Es geht

•daraus hervor, dass natürliche Personen mit zivil-
rechtlichem Wohnsitz in der -Schweiz, ferner natür-
liche Personen mit Wohnsitz" ausserhalb der Schweiz,
aber in der Schweiz erwerbstätig, sowie Schweizer-
bürger, die im Ausland für Arbeitgeber in der
»Schweiz tätig sind, obligatorisch versichert sind.

Im • Zusammenhang • mit dem Art. l ist wohl
etwas zu sagen über die wichtige Frage der Nicht-
erwerbstätigen. Die Frage, ob die Nichterwerbs-
tätigen von der Versicherung erfasst werden sollen,
ist in der Expertenkommission, später vom Bundes-
rat und dann von Ihrer Kommission sehr eingehend
besprochen worden. Trotz den bestehenden Schwie-
rigkeiten ist die Frage von allen Vorinstanzen bejaht
worden. Es handelt sich um eine relativ grosse
Gruppe. Es kommen rund 50 OPO Mähner und
120 000 Frauen in Frage. Die Schwierigkeit der
Einbeziehung der Nichterwerbstätigen besteht
hauptsächlich in bezug auf die Festsetzung der
Beiträge. Das Erwerbseinkommen, das sonst mass-
gebend ist für diese Festsetzung, fehlt hier. Die
Schwierigkeiten müssen aber überwunden werden.
Darüber wird zu sprechen sein bei der Behandlung
des Abschnittes II, insbesondere bei Art. 10. Der
Ausschluss dieser Gruppe würde ebenfalls zu
Schwierigkeiten, Nachteilen und Ungerechtigkeiten
führen. Der grösste Teil dieser Gruppe ist nicht
während des ganzen Lebens erwerbsunfähig, son-

dern ein grosser Teil davon ist während Jahren
erwerbsfähig und erwerbstätig. Wenn die Nicht-
erwerbsfähigen ausgeschlossen würden, ergäben sich
grosse Abgrenzungsschwierigkeiten. Es ist wohl der
kleinere Teil, der das ganze Leben erwerbsunfähig
ist. Eine weitere Gruppe, die während des ganzen
Lebens aus ändern Gründen nicht erwerbstätig ist,
sind reiche Leute.

Der Ausschluss hätte den Nachteil zur Folge,
dass Leute, die nicht erwerbsfähig sind, also die
Ärmsten, von der Wohltat der Versicherung aus-
geschlossen würden. Das soll vermieden werden.
Die Schwierigkeiten betr. den Beitrag sind im Zu-
sammenhang mit Art. 10 zu besprechen. Es müsste
anderseits als Ungerechtigkeit angesehen werden,
wenn reiche Leute, die nicht erwerbstätig sind, vom
Beitrag befreit würden. Das würde sicher in der
Öffentlichkeit nicht verstanden. Es wäre sozial
ungerecht. Die Kommission beantragt mit dem
Bundesrat, die Nichterwerbstätigen miteinzube-
ziehen.

Eine Bemerkung ist hier noch in bezug auf die
Stellung der Ausländer zu machen. Ausländer mit

•Wohnsitz in der Schweiz sind dem Obligatorium
unterstellt, gleichgültig, ob der entsprechende Staat
Gegenrecht hält oder nicht. Wenn der fremde Staat
nicht Gegenrecht hält, wird allerdings die Rente
um einen Drittel gekürzt. Ausländer mit Wohnsitz
im Ausland sind dann versichert,' wenn ihr Arbeit-
geber in der Schweiz ist. Es handelt sich insbeson-
dere um ausländische Grenzgänger, die in def
Schweiz arbeiten. Wenn sie einbezogen werden, so
in der Hauptsache deshalb, weil sonst die Arbeit-
geber solcher Ausländer in bezug auf den Beitrag
günstiger behandelt würden als Arbeitgeber, die
Schweizerbürger beschäftigen.

Nicht versichert sind Ausländer, die nur vor-
übergehend in der Schweiz arbeiten, wie Saison-
arbeiter, Erntearbeiter usw. Nicht versichert sind
auch Schweizerbürger, die im Ausland für Schwei-
zerbürger arbeiten, z. B. bei Tochtergesellschaften
von schweizerischen Unternehmungen, die sich aber
im Ausland befinden. Diese können schon deshalb
nicht versichert sein, weil ja auch ihr Arbeitgeber
im Ausland ist und die Abzüge nicht gemacht wer-
den können. Die Einzelheiten werden in der Ver-
ordnung geordnet werden. Nicht versichert sind
sodann Ausländer, die mit diplomatischen Privi-
legien ausgestattet sind, sowie Angestellte, die
staatlichen ausländischen Versicherungen ange-
schlossen sind und bei denen eine unverhältnismässig
hohe Leistung entstünde, wenn sie auch obliga-
torisch der schweizerischen Altersversicherung an-
geschlossen wären.

Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig,
den Art. l in der vorliegenden Fassung zu genehmi-
gen.

• •
M. Hirzel, rapporteur: L'article premier du projet

de loi contient.le principe de l'assurance obligatoire.
' La commission ne l'a pas modifié si bien que je me
borne à quelques observations de principe. L'assu-
rance est obligatoire. Elle vise toutes les personnes
qui se trouvent domiciliées en Suisse sans faire de
distinction de nationalité, de sexe ou d'âge. Les
personnes domiciliées à l'étranger mais qui travail-
lent en Suisse sont également visées.
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La questioTi des frontaliers a donné lieu à des
précisions. Ceux qui franchissent chaque 'jour la
frontière pour travailler dans nos usines suisses sont
également compris dans l'assurance. Seuls des sai-
sonniers1, les employés ou ouvriers qui viennent en
Suisse faire une saison, disons, par exetnple, les
effeuilleuses savoyardes qui viennent dans le canton
de Vaud, dans le vignoble, feront l'objet de dispo-
sitions précises de l'ordonnance d'exécution. Les
saisonniers doivent en principe être exclus.

Les Suisses de l'étranger qui travaillent pour
une entreprise suisse sont également compris. Les
autres qui travaillent à- l'étranger pour le compte
d'une entreprise étrangère ou même pour une entre-
prise dépendant d'une entreprise »suisse, mais au-
tonome, étrangère, ne sont pas compris. Ils peuvent
s'assurer facultativement.

La grande question qui a. été longuement débat-
tue est celle de l'assurance des personnes qui n'ont
pas d'activité lucrative. Je n'insiste pas sur ce point
puisqu'elle a été résolue d'une façon affirmative dans
tout le système de la loi. Ce groupe est très impor-
tant et comprend 170 000 personnes, soit 120 000
femmes et 50 000 hommes.

La question des étrangers dont je viens de parler
a donné lieu à quelques discussions. J'attire votre
attention sur le fait que les étrangers qui bénéficie-
ront de notre système d'assurance et qui sont traités
de façon très favorable par notre nouvelle législation
bénéficieront aussi des mêmes rentes que nous-mêmes
mais à la condition que leur Etat national nous
accorde la réciprocité. Si leur Etat national ne nous
accorde pas cette réciprocité et n'assure pas les
mêmes garanties sociales à nos nationaux qui se
trouvent établis chez lui, à ce moment les rentes
qui seront servies aux étrangers seront d'un tiers
plus faibles que les nôtres.

Les exceptions de l'alinéa 2 s'expliquent d'elles-
mêmes. Je n'y reviens pas. En définitive, la com-
mission unanime vous propose d'adopter cet article.

Angenommen. —' Adopté.

Art. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Buiidesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 2 befasst sich
mit der freiwilligen Versicherung. Es handelt sich
nicht um einen Einbruch in das Obligatorium, son-
dern um eine Ergänzung desselben. Die freiwillige
Versicherung ist eine Einrichtung, die besonders
Auslandschweizern zugute kommen soll, eine Art
Privileg für Auslandschweizer. Freiwillig versichern
kann sich entweder, wer Schweizer Bürger ist, aber
nie in der Schweiz gewohnt hat und daher dem
Obligatorium nie unterstellt war oder wer dem
Obligatorium unterstellt war, weil er in der Schweiz
gewohnt hatte und sich ins Ausland begibt, wo er
dem Obligatorium nicht mehr unterstellt ist.

Der Vorschlag der freiwilligen Versicherung
stammt von den Experten. Er ist vom Bundesrat
trotz gewisser Schwierigkeiten der Durchführung

übernommen worden, und die Kommission stimmt
zu. Eine Einschränkung ist nötig, nämlich die, dass
die freiwillige Versicherung grundsätzlich nur mög-
lich i'st, wenn derjenige, der davon Gebrauch
machen will, die entsprechende Erklärung vor zu-
rückgelegtem 30. Altersjahr abgibt. Anspruch auf
eine Hinterlassenenrente besteht bei freiwilliger Ver-
sicherung nur dann, wenn diese mindestens 3 Jahre
bestanden hat. Es handelt sich darum, Missbräuchen
nach Möglichkeit vorzubeugen. Von diesen Ein-,
schränkungen gibt es zwei Ausnahmen. Die eine1

tritt ein im Zeitpunkt der Inkraftsetzung des Ge-
setzes. Dann haben alle Auslandschweizer, die das
65. Altersjahr nicht erreicht haben, die Möglichkeit,
sich der freiwilligen Versicherung anzuschhessen.
Die zweite Ausnahme gilt für Schweizer Bürger, die
in der Schweiz versichert gewesen sind, d. h. dem
Obligatorium unterstellt waren, nach zurückge-
legtem 30. Altersjahr aber ins Ausland gehen. Die
Kommission beantragt Zustimmung.

M. Hirzel, rapporteur: La commission vous
propose d'adopter l'article 2 sans modification. Il
règle spécialement la situation des ressortissants
suisses de l'étranger qui peuvent s'assurer d'une
façon facultative. Le sens de l'économie du projeTt
est de permettre à nos nationaux à l'étranger d'être
rattachés au système suisse, en conséquence de
pouvoir entrer dans le giron de l'économie suisse, ce
qui est un geste en faveur de nos compatriotes.

La question très délicate detsavoir comment il
fallait les rattacher a été débattue. Quel droit
d'option peuvent-ils avoir? L'article 2 tranche la
situation en disant qu'ils ont le droit de demander
leur affiliation lorsqu'ils ont moins de trente ans.
Evidemment, pour la génération actuelle, la géné-
ration de plus de trente ans, une exception est con-
sentie dans la loi si bien qu'ils pourront s'assurer en
indiquant leur 'volonté de s'assurer dès que la loi
sera sur pied.

Je n'ai pas d'autres observations à présenter.

Angenommen. — Adopté.

Zwei ter A b s c h n i t t .
Die Beiträge.

A. Die Beiträge der Versicherten.
/. Die Beitragspflicht.

Art. 3.
Antrag der Kommission.

Marginale: Zustimmung zum Entwurf des Bun-
desrats.

1 Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange
sie eine Erwerbstätigkeit ausüben, auf jeden Fall
aber vom ersten Tag des der Vollendung des- 20. Al-
tersjahres folgenden Kalenderhalbjahres bis zum
letzten Tag des Kalenderhalbjahres, in welchem sie
das 65. Altersjahr vollendet haben.

2 Von der Beitragspflicht sind befreit:
a) die erwerbstätigen Kinder bis zum 31. Dezember

des Jahres, in welchem sie11 das 15. Altersjahr
zurückgelegt haben;

b) die nichterwerbstätigen Ehefrauen von Ver-'
sicherten sowie die im Betriebe des Ehemannes
mitarbeitenden Ehefrauen, soweit sie keinen
Barlohnlbeziehen ;
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c) die nichterwerbstätieen Witwen ;
X o • '

d) Lehrlinge und mitarbeitende Familienglieder bis ,
zum Beginn des der Vollendung des 20. Alters-
jahres folgenden Kalender halbjahres und mit-
arbeitende Familienglieder ausserdem vom Be-

O

ginn des der Vollendung des 65. Altersjahres fol-
genden Kalenderhalbjahres, soweit sie keinen
Barlohn beziehen;

e) alle Personen, die beim Inkrafttreten dieses Ge-
setzes das 65. Altersjahr zurückgelegt haben
oder innert sechs Monaten nach dem Inkraft-
treten zurücklegen werden.

Antrag Miville.
1 Die Versicherten sind beitragspflichtig. Die

Beitragspflicht beginnt am ersten Tag des der Voll-
endung des 20. Altersjahres folgenden Monats und
hört auf mit dem Monat, in welchem das 65. Alters-
jahr vollendet wird.

Antrag Trüb.
2 Von der Beitragspflicht sind befreit:

a) die erwerbstätigen Kinder bis zum 31. Dezember
des Jahres, in welchem sie das 18. Altersjahr zu-
rückgelegt'haben.

»
Antrag Meister.

1 Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange
sie ein Erwerbseinkommen haben vom^ersten Tag
des der Vollendung des 20. Altersjahres folgenden
Kalenderhalbjahres bis zum letzten Tag des Kalen-
derhalbjahres, in welchem sie das 70. Altersjahr
vollendet haben. Bei Versicherten ohne Erwerbsein-
kommen endet die Beitragspflicht am letzten Tag
des Kalenderhalbjahres, in welchem sie das 65.
Altersjahr vollendet haben.

Chapitre II.
A. Les cotisations des assurés.

I. L'obligation de payer des cotisations.
Art. 3.

Proposition de la commission.
Note marginale: Adhérer au projet du Conseil

fédéral.
1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations

tant qu'ils exercent une activité lucrative et dans
tous les cas du premier jour du semestre de l'année
civile suivant celui où ils ont accompli leur 20e

année jusqu'au dernier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel ils ont accompli leur 65e

annéei
2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations :

a) Les .enfants qui exercent une activité lucrative,
jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont
accompli leur 15e année;

b) les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exercent pas
d'activité lucrative, ainsi que les épouses travail-
lant dans l'entreprise du mari pour autant
qu'elles ne touchent aucun salaire en espèces;

c) les veuves qui n'exercent pas d'activité lucra-
tive;

d) les apprentis et les membres de la famille
travaillant dans l'entreprise familiale jusqu'au
début du semestre de l'année civile suivant celui

où ils ont accompli leur 20e année, ainsi que les
membres de la famille travaillant dans l'entre-
prise familiale dès le début du semestre de
l'année civile suivant-celui où ils ont accompli
leur 65e année, pour autant qu'ils ne reçoivent
pas de salaire en espèces;

e) toutes les personnes qui, au moment de l'entrée
en vigueur de la présente loi, ont accompli leur
65e année .ou qui l'accompliront au cours des
six mois suivant l'entrée en vigueur.

!*•

Proposition Miville.
1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations.

Cette obligation commence pour eux le premier
jour du mois suivant celui où ils ont accompli leur
20e année et prend fin le mois où ils ont accompli
leur 65e année.

Proposition Trüb.
2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations :

a) Les enfants qui exercent une activité lucrative,
jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont
accompli leur 18e année.

Proposition Meister.
1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations

tant qu'ils exercent une activité • lucrative, du
premier jour du semestre suivant celui où ils ont
accompli leur 20e année jusqu'au dernier jour du
semestre où ils ont accompli leur 70e année. Pour
les assurés qui n'ont pas de revenu provenant d'une
activité lucrative l'obligation de payer des cotisa-
tions prend fin le dernier jour du semestre où ils ont
accompli leur 65e année.

Bratschi, Berichterstatter: Abschnitt 2 des Ge-
setzes befasst sich mit der Finanzierung der Vorlage,
soweit es sich um die Beiträge der Versicherten
handelt.

Ich schicke voraus, dass der Bundesrat den An-
trägen, wie sie von der Kommission gestellt werden,
zugestimmt hat.

Nach Art. 34quater der Bundesverfassung dür-
fen die Leistungen von Bund und Kantonen maximal
die Hälfte der Kosten ausmachen. Über Einzelheiten
der Aufbringung der Mittel durch die Versicherten
enthält die Bundesverfassung keine Bestimmungen,
sie überlässt das dem Gesetz, insbesondere sagt sie
nichts darüber, wie die Leistungen zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer aufzuteilen seien. Dass
Arbeitgeberbeiträge zulässig -sind, hat schon die
Botschaft von 1919 klargestellt und die entspre-
chenden Vorschriften dem Gesetz überlassen. Das
war so bei der Vorlage, die 1931 verworfen wurde,
das ist auch bei der neuen Vorlage des Bundesrates
der Fall. Die Frage der rechtlichen Zulässigkeit der
Arbeitgeberbeiträge ist also unbestritten. Im übrigen
bilden Versicherungsobligätorium, die allgemeine
Beitragspflicht und der Rechtsanspruch auf die
Renten ein geschlossenes Ganzes, es sind drei
tragende .Säulen des ganzen Werkes.

Für die Gestaltung der Beiträge. 'haben die
Lohn- und Verdienstersatzordnung, wie das schon
in der Eintretensdebatte von allen Seiten anerkannt
worden ist, den Weg gewiesen; sie sind bestimmend
für das ganze Beitragssystem ; sie haben die Wieder-
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aufnähme der Diskussion über die Versicherung in
hohem Grad erleichtert.

Alle vorberatenden Behörden, Experten, Bun-
desrat und Ihre Kommission beantragen die An-
passung des Beitragssystems an das bestehende
System der Lohn- und Verdienstersatzordnung.
Diskussion und Abänderungsanträge beziehen sich
ausschliesslich auf Einzelheiten, und praktische
Fragen der Durchführung. Das ganze Beitragssystem
wird durch die Anträge, die gestellt werden, nicht
berührt.

Eine Frage, die von den Experten und in der
Kommission diskutiert wurde, betrifft Beginn und
Ende der Beitragspflicht. Die Experten haben vor-
gesehen, dass die Beitragspflicht vom 20. bis
65. Altersjahr bestehen soll, die weitern Unter-
suchungen haben ergeben, dass dadurch nicht un-
wesentliche Schwierigkeiten der Durchführung ent-
stehen, insbesondere ergeben sich Schwierigkeiten
in dem, Sinne, dass der Arbeitgeber nicht mehr vom
ganzen Lohnkonto die 2% abliefern kann, sondern
dass eine Ausscheidung des Arbeitseinkommens von
Jugendlichen mit weniger als 20 Altersjahren und
von noch beschäftigten Personen mit 'über 65
Jahren stattfindet. Aus diesen praktischen Über-
legungen ist der Bundesrat zum Schluss gekommen,
dass grundsätzlich jedes Arbeitseinkommen bei-
tragspflichtig sein soll, und die Kommission hat zu-
gestimmt.

Die Kommission beantragt, den vom Bundesrat
vorgeschlagenen Katalog von Ausnahmen zu erwei-
tern. Man hat zunächst die Frage der Gestaltung der
Beiträge für die unter Zwanzigjährigen diskutiert.'
Von den jugendlichen 16- bis 19jährigen besitzen un-
gefähr 70 % ein' Einkommen und sollen nach der
Vorlage der Beitragspflicht unterliegen. Eine weitere
Frage stellte sich mit Bezug auf die mitarbeitenden
Familienglieder, besonders in Landwirtschaft und
Gewerbe.

Die Kommission suchte den Einwendungen in
der Weise Rechnung zu tragen, dass die Jugend-
lichen bis zum zurückgelegten 15. Altersjahr von der
Beitragspflicht ausgenommen sind. Das stimmt mit
den Bestimmungen der Fabrikgesetzgebung überein.
Im weitern ist vorgesehen, dass Ehefrauen, die im
Betrieb des Ehemannes mitarbeiten, nur beitrags-
pflichtig sein sollen, wenn sie einen Barlohn be-
ziehen. Damit ist den Verhältnissen im Kleinge-
werbe und in der Landwirtschaft nach Ansicht der
Kommission genügend Rechnung getragen. Mit Be-
zug auf die nicht erwerbstätigen Witwen tritt keine
Änderung ein. Neu ist sodann lit. d, aus der hervor-'
geht, dass Lehrlinge und auch weitere mitarbeitende
Familienglieder vor der Vollendung des 20. Alters-
jahres sowie mitarbeitende Familienglieder nach
Vollendung des 65. Altersjahres ebenfalls nur bei-
tragspflichtig sind, sofern sie einen Barlohn be-
ziehen. Damit dürfte wieder den besonderen Ver-
hältnissen, wie sie insbesondere in der Landwirt-
schaft bestehen,"Rechnung getragen sein. Das sind
die Anträge, die von der Kommission gestellt werden.

Der Antrag in lit. c steht im Zusammenhang mit
dem Beschluss der Kommission, wonach die Renten
schon zu. Beginn des Kalenderhalbjahres, nach der
Zurücklegung des 65. Altersjahres, voll ausbezahlt
werden sollen.

Nun haben wir drei neue Anträge. Einen Antrag
Meister, den ich soeben erhalten habe, einen Antrag
Miville und einen Antrag Trüb. Alle diese Anträge
befassen sich mit Beginn und Ende der Beitrags-
leistung. Herr Miville nimmt den Antrag der Ex-
perten wieder auf. Aus den Gründen, die ich bereits
auseinandergesetzt habßj möchte ich namens der
Kommission beantragen, den Antrag abzulehnen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch beifügen,
dass der Jugendliche dadurch, dass er Beiträge vor
dem 20. Altersjahr leistet, nichts verliert. Die Bei-
träge werden ihm natürlich bei der. späteren Be'-
rechnung der Renten angerechnet. Dadurch steigt
der massgebende Durchschnittsbeitrag. Anders ver-
hält es sich mit dem Beitrag, der nach dem 65. Alters-
jahr geleistet wird. Er.kann auf die Höhe der Rente
keinen Einfluss mehr haben, weil sie bereits ausbe- ,
zahlt wird. Die Kommission ist aber der Ansicht,
dass dem Mann oder der Frau, die nach dem 65.
Altersjahr noch ein Arbeitseinkommen haben, zuge-
mutet werden könne, den Beitrag weiter zu leisten,

t. ohne Rücksicht auf das Alter. Die Kommission be-
antragt also, den Antrag Miville, der dem Sinn nach
in der Kommission eingehend besprochen worden
ist, abzulehnen. . •.,

Der Antrag Meister geht einen Schritt weniger,,
weit. Er will alle vor dem 20. Jahre und nach dem
70. Alters jähre vom Beitrag befreien. Auch dieser
Antrag kann nicht angenommen werden. Denken
Sie an einen Industriellen,, der nach dem 70. Alters-
jahr noch ein hohes Einkommen hat. Ich sehe nicht
ein, warum er keinen Beitrag bezahlen soll. Das
würde in der Öffentlichkeit nicht verstanden.

Schliesslich ist noch der Antrag des Herrn Trüb
da, der statt beim 16. Altersjahr die Grenze beim
18. ziehen will. Die Kommission hat die Frage der
Grenzziehung eingehend besprochen.;Sie ist auch im
Blick" auf die Gesetzgebung über den Schutz der
Jugendlichen dazu gekommen, dass das abge-
schlossene' 16. Altersjahr richtig sei. Ich glaube,
man darf 'das ruhig so beschliessen, nachdem ja
Lehrlinge nur für den Barlohn bezahlen, im Gegen-
satz zum sonstigen Prinzip, wonach der Natural-
lohn auch beitragspflichtig ist. Wenn es ein Familien-
angehöriger ist, bezahlt er auch nur vom Barlohn.
In der Regel werden diese Barlöhne vom 16. bis
18. Jahre belanglos sein. Herr Trüb könnte sich
daher mit dem Antrag zufrieden geben, der von der
Kommission gestellt wird, wonach die Grenze beim
16. Jahre gezogen wird. \

Ich beantrage, Art. 3 anzunehmen mit den Vor-
schlägen, die Ihnen von der Kommission unter-
breitet werden, unter Ablehnung der weitergehenden
Anträge.

M. Hirzel, rapporteur: L'article 3 qui prévoit
de payer des cotisations fait partie du chapitre II
lequel traite des cotisations des assurés, des em-
ployeurs, ainsi que du mode de perception. .

L'obligation de verser des cotisations est géné-
rale. Tout le monde y est assujetti dès l'âge de 20
ans jusqu'à 65 ans quelle que soit l'activité exercée
et même s'il n'y a pas d'activité lucrativp. Elle
existe aussi longtemps que l'on exerce une telle;
activité. Par conséquent pour ceux qui travaillent
et qui bénéficient d'un gain professionnel l'obligation
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précède déjà l'âge de 20 ans pour les mineurs et elle
peut exister encore au delà de l'âge de 65 ans.

La commissiona fait diverses propositions qui, à
son avis, améliorent le texte primitif.

La première consiste en ceci qu'il ne doit pas y
avoir de cotisations à la charge'des enfants jusqu'au
31 décembre de l'année dans laquelle ils atteignent
l'âge de 15 ans, cela par analogie avec les dispo-
sitions de la loi sur les fabriques.

La commission a examiné la possibilité d'exemp-
ter tous les mineurs de l'obligation de cotiser et elle
est arrivée à la conclusion que pour des motifs pra-
tiques et sociaux à la fois elle ne pouvait, d'une
façon générale, adopter cette solution. Motif pratique :
dans les fabriques il aurait été extrêmement difficile
d'établir des comptes spéciaux de contribution en
distinguant deux catégories, une pour les mineurs et
une autre pour les majeurs. Motif social: les contri-
butions des mineurs s'ajoutent à leurs primes ulté-
rieures dont il est tenu compte pour la fixation de la
rente définitive si bien qu'elles viennent augmenter
le montant de rente. D'autre part, a été examinée
aussi la question de savoir si au moyen d'une dis-
crimination selon les métiers on aurait pu exempter
totalement les mineurs de l'obligation de cotiser, par
exemple, dans l'agriculture et les arts et métiers.
Nous avons étudié très sérieusement cette idée. La
commission pour des motifs pratiques également a
dû se résoudre à l'écarter afin de ne pas créer des
inégalités entre les diverses professions. Logique-
ment il n'y a pas de raison en effet de renoncer
au paiement de cotisations dans des professions
commerciales ou industrielles et de l'imposer à
d'autres catégories. Une telle disposition ne pourrait
que créer des malentendus dans le public.

Une femme mariée travaillant dans son ménage
ne sera pas astreinte au paiement de cotisations. De
même celles qui travaillent dans l'entreprise du
mari en seront exemptées d'après les propositions
de la commission. Celle-ci a examiné aussi la situa-
tion des apprentis et des membres mineurs de la
famille travaillant pour le compte des parents. Elle
vous propose de décider que les uns et les autres
seront exempts du paiement des cotisations dans la
mesure où ils ne reçoivent pas de salaires en espèces.
Cet élément nous paraît spécialement intéressant
pour les milieux de l'agriculture.

En résumé, nous vous proposons d'adopter le
texte de l'article 3 tel que la commission vous le %

présente amendé et par ailleurs d'écarter les amende-
ments présentés par MM. Meister, Miville et Trüb;
non pas qu'ils ne présentent pas en soi un certain
intérêt du point de vue social, mais parce qu'il faut
bien arriver à fixer une limite et à édifier un système
qui se tienne logiquement. Or ces propositions dépas-
sent sensiblement ce qui est proposé dans le projet.
En effet, l'une d'elles prévoit l'exemption des
mineurs. Je viens d'en parler. La seconde voudrait
affranchir du paiement des cotisations toutes les
personnes à partir de 65 ans. Cette disposition ne
nous paraît pas très logique. Il faut songer en effet
qu'il y a aussi des personnes qui, au delà même de
cet âge, jouissent encore d'un gain professionnel très
appréciable, voire considérable, et qui, par consé-

< quent, peuvent encore très bien payer des cotisa-
tions. Quant à la troisième, qui propose de sus-
pendre complètement le paiement des contributions

à compter de l'âge de 70 ans, nous n'en voyons
pas bien la raison d!être. Pourquoi à 70 ans plutôt
qu'à un autre âge ? Nous estimons bien préférable
le système que nous vous proposons et qui, d'après
les calculs mêmes des experts, nous paraît mieux
répondre aux données du problème et aux exigences
de la situation. Telles sont les raisons pour lesquelles
nous ne pouvons que vous recommander d'écarter
ces trois amendements.

Miville: Ich möchte Ihnen nach den Voten der
Kommissionsreferenten empfehlen, meinen^ Antrag
zu Art. 3, Abs. l, gutzuheissen. Er lautet: „Die Ver-
sicherten sind beitragspflichtig. Die Beitragspflicht
beginnt am 1. Tage des der Vollendung des 20. Alters-
jahres folgenden Monates und hört auf mit dem Mo-
nat, in welchem das 65. Altersjahr vollendet wird."

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass dieser An-
trag im Zusammenhang mit dem Abänderungs-
antrag steht, den ich'zu Art. 21 stelle. Wir werden
darauf noch zu sprechen kommen. Ich stehe auf
dem Standpunkt, entweder ist man beitragspflich-
tig oder man hat die Beitragspflicht vollendet und
dann beginnt das Recht auf die Rente, und zwar
soll das nicht hinausgeschoben, sondern auf einen
Termin verlegt werden, der möglichst nahe der
Vollendung einerseits des 20r, ' anderseits des
65. Altersjahres ist. Wichtig scheint mir im Antrag,
den ich stelle, vor allem, dass ich den Nebensatz
weglasse „solange sie eine Erwerbstätitgkeit aus-
üben". Diesem Weglassen des Nebensatzes kommt
meines Erachtens eine ganz besondere Bedeutung

•zu. Wir regeln in Art. l und 2 den Kreis der Ver-
sicherten, in Art. 4ff. die Beiträge der erwerbs-
tätigen Versicherten und in Art. 10 die der nicht
erwerbstätigen Versicherten. Diese Einteilung
scheint mir durchaus richtig zu seid, passt aber nicht
in den Art. 3 hinein. Die Versicherten sind ja bei-
tragspflichtig ohne Rücksicht darauf, ob sie eine
Erwerbstätigkeit ausüben oder nicht, sondern es
kommt nur darauf an, dass sie ein gewisses Alter
erreicht, 'bzw. nicht überschritten haben. In der
Spanne zwischen diesen beiden Terminen sind sie
beitragspflichtig, seien sie nun erwerbstätig oder
nicht. Sie sind nur dann von der Beitragspflicht
ausgenommen, wenn ihnen Abs. 2 von Art. 3 zu-
gute kommt.

Mit meinem Antrag erziele ich folgendes: Vor
dem 20. Altersjahr keine Beitragspflicht. Und mit
Recht. Wohl hat Herr Bratschi darauf hingewiesen,
dass derjenige, der schon als Jugendlicher Beiträge

.leistet, der Vergünstigung, die aus dieser Zahlung
entsteht, nicht verlustig gehe. Aber es ist zu berück-
sichtigen, dass der Minderjährige ja rechtlich-
gesehen für die Familie verdient, für den Inhaber
der elterlichen Gewalt, ui^d es ist nicht richtig, dass
gerade derjenige, der infolge sozialer Verhältnisse
gezwungen ist, vor dem 20. Altersjahr eine Erwerbs-
tätigkeit auszuüben, statt dass er höhere Schulen
besuchen könnte, in dieser Zeit, wo er also frühzeitig,
um nicht zu sagen allzufrüh, in den Erwerbsprozess
eingespannt wird, irgendwelche Beiträge zu bezah-
len hat. Das wollen wir ihm überlassen in der Zeit,
wo er das 20. Altersjahr erreicht hat. Wenn er dann
bis zum 65. Jahr, also 45 Jahre lang bezahlt, hat
er meines Erachtens das geleistet, was von ihm
billigerweise verlangt werden kann.
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Ich möchte Sie also bitten, der Fassung von
Art. 3, Abs. l, nach meinem Vorschlage zuzustim-
men, zunächst einmal, weil sie die Jugendlichen
von jeder Beitragspflicht enthebt. Es braucht dann
die Abänderung der Kommission zu Abs. 2 nicht.
Ich glaube, die Regelung, wie ich sie vorschlage,
ist einfach, deutlich und vor allem billig und
gerecht. Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Meister: In der Vorlage des Bundesrates ist in
bezug auf die Beiträge der Versicherten mit Er-
werbseinkommen keine obere Altersgrenze fest-
gesetzt worden. Es ist so, dass jeder Versicherte,
so lange er überhaupt ein Erwerbseinkommen hat,
seine Beiträge leisten muss, auch wenn seine Er-
werbszeit vielleicht weit über die Altersgrenze von
65 Jahren hinausreicht. Für viele Fälle bedeutet
dies eine gewisse Härte, besonders wenn man
bedenkt, dass diese Beiträge, die über das 65. Alters-
jahr hinaus bezahlt werden müssen, keine ent-
sprechende Erhöhung der Rente bringen. Ich gebe
ohne weiteres zu, dass vielleicht ein Industrieller,
ein Bankdirektor oder ein Direktor einer Versiche-
rungsgesellschaft mit hohem Einkommen sehr wohl
weiterhin Beiträge bezahlen könnte, wenn er nach
65 oder sogar 70 Jahren im Amte bleibt. Aber für
Leute, die in weniger günstigen Stellungen sich
befinden und auch nach dem 65. Altersjahr für
ihren Unterhalt arbeiten müssen, ist die Lage ganz
anders. Nehmen wir das Kleingewerbe — es han-
delt sich um den Beitrag als Betriebsinhaber —
oder das Handwerk. Hier haben wir viele Betriebe
gerade auf dem Lande, deren Inhaber trotz ihren
65 Jahren die Arbeit einfach nicht aufgeben können.
Die Rente ist zu klein, Ersparnisse haben sie nicht,
und so müssen sie weiterhin durch Arbeit für ihren
Unterhalt sorgen. Vielerorts sind auch im Gewerbe
die Hilfskräfte weggezogen, so dass sich diese
älteren Betriebsinhaber noch vermehrt der Arbeit
annehmen müssen, um ihr Auskommen zu finden.
Das gleiche gilt für Familienglieder über 65 Jahre
alt, die in diesen Betrieben gegen Entgelt mitarbei-
ten. Wenn diese Leute auch die Rente bekommen,
auf die sie gestützt auf ihre früheren Beiträge ein
Anrecht haben, so darf man sie unbedingt nicht
allzulange mit weiteren Beiträgen belasten. Gegen-
über einem vermöglichen Mann, der aus Zins und
Kapital seinen Unterhalt,bestreiten kann,, jedoch
nach dem 65. Altersjahr keine Beiträge mehr ent-
richtet, wäre dies sogar eine Ungerechtigkeit.

Noch ungünstiger liegt der Fall in der Land-
wirtschaft. Sie kennen alle die Landflucht. Es gibt
grössere Betriebe heute, die überhaupt keine frem-
den Hilfskräfte mehr zur Verfügung haben, und
wo die Altern erst recht wieder eingreifen müssen,
um der Anbaupflicht zu genügen. Das Einziehen
ins Stöckli kennen viele älteren Bauern nur vom
Hörensagen. Die Arbeit geht für sie weiter, auch
wenn sie 65 oder sogar 70 Jahre überschritten haben.
Besonders als Ungerechtigkeit würde die ins Alter
hinein dauernde Belastung von Klein- und Berg-
bauern empfunden. Viele haben eine Zeitlang in
Fabrikbetrieben gearbeitet, um sich in späteren
Jahren noch ihrem Bauernbetriebe allein zu widmen.
Man darf hier nicht mit einer Hand geben, um mit
der ändern wieder einen Teil zurückzunehmen.

Es gibt aber auch besondere Fälle. Nur einer als
Beispiel. Ein Landwirt hat sein Heimwesen einem
Sohne in Lehen gegeben. Der Sohn wird krank
oder verunfallt und stirbt. Der über 70 Jahre alte
Vater muss nun das Geschäft wieder übernehmen
und als Betriebsinhaber neuerdings Beiträge an die
Versicherung bezahlen. Dies wird unbedingt als
stossend empfunden. Ich weiss, dass in der Kom-
mission über diese Frage diskutie/t worden ist.
Herr Kollege Meier hat den Antrag gestellt, man
möchte bei 65 Jahren mit den Beiträgen aufhören.
Der Antrag wurde abgelehnt. Man verwies ihn auf
die Ausführungsbestimmungen. Auf die Ausfüh-
rungsbestimmungen können wir uns jedoch nicht
verlassen. Dazu haben wir nicht mehr zu sagen.
Wir müssen diese Frist, wenn wir sie ändern wollen,
ins Gesetz aufnehmen. Ich nehme nicht an, dass
das Referendum gegen die Altersversicherung er-
griffen wird. Sollte dies aber der Fall sein, so haben
wir im Abstimmungskampf auf dem Lande sehr
grosse Mühe, unsere Leute zu überzeugen, dass die
Beitragspflicht sogar über die Altersgrenze von
70 Jahren hinaus besteht. Ich schlage Ihnen daher
die Mittellösung Vor, man möchte bei 70 Jahren
bleiben. Eventuell wäre in Abänderung meines
Antrages die Frage zu prüfen, ob wir hier vielleicht
eine Grenze im Erwerbseinkommen festlegen soll-
ten, sagen wir, dass diese Grenze von 70 Jahren
nur gilt für Leute, die ein kleineres Einkommen
haben, dass aber Leute, die ein grösseres Einkom-
men haben, dessen Grenze man noch festlegen sollte,
auch weiterhin über 70 Jahre hinaus ihre Beiträge
leisten müssen. Ich möchte daher bitten, vielleicht
den vorliegenden Artikel, soweit er diese Bestim-
mungen angeht, durch die Kommission in meinem
Sinne weiter prüfen zu lassen.

Trüb: Nur in Art. 3, und zwar in der Fassung
der Kommission, erscheinen als eine besondere
Altersgruppe die Kinder und als eine Zeitgrenze das
15. Altersjahr. Sonst aber finden wir, ausser dem
normalen Fall der über 20jährigen nur noch die
Gruppe der Lehrlinge und. Studenten. Ich möchte
nun vorschlagen, in diesem Art. 3, Fassung der
Kommission, das 15. Altersjahr durch das 18. Alters-
jahr zu ersetzen. Es ist mehr als ein Schönheits-
fehler, es ist auch sozial nicht gerechtfertigt, dass
man Kinder .in die Beitragspflicht einbezieht, selbst
wenn man diese Beiträge später bei der Berechnung
der Renten wieder mitberücksichtigt. Eine Be-
günstigung von alten Leuten, die seinerzeit in ihrer
Jugend schon vom 15. bis 19. Altersjahr arbeiten
mussten, ist auch sonst möglich ohne Beitrags-
leistuhgen und sie ist auch erwünscht. Ich will
gewisse Schwierigkeiten in einzelnen Betrieben, die
sich bei der Ausscheidung der 15—19jährigen er-
geben, nicht bestreiten, aber ich glaube kaum, dass
die Ausfertigung der Lohnlisten hier massgebend
sein soll bei der Bemessung unserer sozialen Lei-
stungen. Besonders geordnet ist die Frage für die
Lehrlinge und für die mitarbeitenden Familienmit-
glieder. Beide Kategorien sind bis zum 20. Alters-
jahr frei von Beiträgen. Die Renten für Waisen
und Vollwaisen laufen bis zum 18. Altersjahr, und
wenn die Ausbildung noch nicht beendet ist, sogar
bis zum 20. Altersjahr. Wie ist es nun aber, wenn
dieses Kind weder Lehrling noch Familienmitglied
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ist ? Dann wird es belastet mit Beiträgen, es wird
ihm in der Jugend, wo sicher die paar Franken
nötig sind, etwas weggenommen, damit es 'später
im Alter, wenn es dieses überhaupt erreicht, ein
paar Franken mehr beziehen kann. Und wenn nun
dieses Kind gerade ein Waisenkind wäre, das schon
vom 15. bis 17. Altersjahr arbeiten muss, dann er-
hält es wohl eine Rente, muss aber schon in diesem
jugendlichen Alter Beiträge für seine Altersversiche-
rung abliefern. Wir geben wohl mit der einen Hand,
nehmen aber mit der ändern sofort wieder weg. Und
zwar trifft das gerade die ärmsten Kinder, die nicht
einmal eine Lehrzeit absolvieren dürfen, denn sonst
wären sie durch die besondere Bestimmung über
die Lehrlinge geschützt. Gerade in der heutigen
Zeit ist die Gefahr gross, dass viele Kinder in das
Erwerbsleben einbezogen werden, ohne Lehrzeit; es
mag momentan ein grosser Lohn an solche Kinder
bezahlt werden, aber es wäre sicher richtig,,'wenn
wir in Art. 3 eine sozial bessere Lösung sichern
würden.

Bundesrat Stampf li: Die Erstreckung der Bei-
tragsdauer auf die Dauer der Erwerbstätigkeit hängt
mit ' dem gewählten Beitragssystem zusammen.
Wenn wir einzelne Kategorien der Erwerbstätigen
von der Beitragspflicht befreien, dann ist es, wie
bereits Herr Kommissionspräsident Bratschi fest-
gestellt hat, nötig, dass wir bei der Ermittlung
der Beiträge von der Lohnsumme diejenigen Be-
standteile ausscheiden, die von der Beitragspflicht
befreit sind. Das wird insbesondere bei einem Gross-
betrieb ganz wesentliche Umtriebe verursachen. Es'
ist nun sonderbar, dass gerade vom Vertreter der
Fraktion der Unabhängigen erklärt wird, das habe
nichts zu bedeuten, -nachdem vom Sprecher dieser.
Fraktion auf die gewaltige administrative Arbeit
hingewiesen wurde, welche mit dem Versicherungs-

• System verbunden sei, das wir gewählt haben. Nach
jeder Zahltagsperiode hat der Arbeitgeber ganz
automatisch 4 % der gesamten Lohnsumme an
die Alters- und • Hinterlassenenversicherung abzu-
liefern; müsste er einzelne seiner Arbeitnehmer
ausnehmen, so ist das mit unproduktiven Um-,
trieben verbunden. Deshalb ist der Grundsatz,
dass die Beitragsdauer mit der Dauer der Erwerbs-
tätigkeit zusammenfallen soll, dem gewählten Bei-
tragssystem in-härent. Ist das nun wirklich so
unsozial, wie hier dargetan werden wollte ? Ist es
so, wie Herr Nationalrat Miville ausgeführt hat,
dass die Beitragspflicht zwischen zwei Altersgrenzen
sich einlagern muss, zwischen dem 20. und dem
65. Altersjahr, weil etwas anderes unsozial wäre ?
Ist es so, dass man dem Jugendlichen, wenn er vor

«dem 20. Altersjahr ein Bareinkommen bezieht, einen
Beitrag nicht zumuten kann ? Ich glaube, gerade
die heutige Zeit beweist uns das Gegenteil. Die Er-
werbstätigkeit ist nicht an die' Zurücklegung eines
bestimmten Alters gebunden, sie ist vielmehr eine
Funktion der physiologischen Verfassung des Indi-
viduums. Es gibt Sechzehnjährige, die körperlich
viel mehr zu leisten vermögen, als vielleicht Herr
Nationalrat Miville mit seiner svelten Figur, es gibt
sechzehn- und siebzehnjährige» Bauarbeiter, die
einen Stundenlohn von Fr. 1.50 und mehr verdienen
und es gibt jugendliche Uhrmacher und Uhr-
macherinnen, die mit 17 und 18 Jahren monatlich
250 bis 300 Franken, und noch mehr verdienen.

Dafür" kann ich Ihnen den Nachweis erbringen,
wenn Sie es wünschen.

Darf man diesen jugendlichen Arbeitern .nicht
zumuten^" dass sie 2 % von ihrem Einkommen für
die Tage des Alters zurücklegen ? Ist es nützlicher,
wenn sie das, was wir von ihnen für die Alters-
und Hinterlassenenversicherung abfordern, in Rauch

. O '

und Dunst aufgehen lassen ? Was sie in diesen
Jähren abliefern, das trägt zur Erhöhung ihrer
späteren Altersrente bei,' ohne dass ihnen in der
Jugend etwas Notwendiges abgeht. Die Zahl der
Beitragsjahre, die massgebend sind für die Bestim-
mung der Höhe der Rente, beginnt allerdings erst
vom 20. Altersjahr an. Wir dividieren nicht durch
die Zahl der Beiträge vom Beginn der Beitrags-
leistung an, sondern gezählt werden nur die Bei-
tragsjahre vom zurückgelegten 20. Altersjahre an.

Die Argumentation von Herrn Miville kann ich
nicht gelten lassen, man kann dem Jugendlichen,
der einen Barlohn verdient, durchaus zumuten, dass
er etwas zurücklegt für die Tage des Alters, dadurch
wird auch rein moralisch sein Sinn für die Vorsorge
für die Zukunft geweckt. Erzieherisch ist das sicher
nicht .schädlich.

. Das gleiche muss ich Herrn Nationalrat Trüb
sagen, der sich übrigens in einem Irrturn befindet,
wenn er glaubt, die Lehrlinge und mitarbeitenden
Familienmitglieder würden schlechthin bis zum
20. Altersjahr von der Beitragspflicht ausgenom-
men. Das ist nur dann der Fall, wenn sie keinen
Barlohn beziehen, das hat Herr Trüb in seinen
Ausführungen total übersehen. Wenn diese Jugend-
lichen einen Barlohn beziehen, sind sie für diesen
Barlohn auch beitragspflichtig. Art. 3 verfolgt ja
nicht den Zweck, einen weitergehenden Arbeiter-
schutz zu garantieren, sondern das ist Sache des
Mindestaltersgesetzes. Dort haben wir das Mindest-
alter für den Eintritt in das Wirtschaftsleben auf
15 Jahre festgesetzt. Das gilt allerdings nur für
Gewerbe, Industrie (Verwaltung usw., nicht für die
Landwirtschaft/Deshalb haben wir hier die Bestim-
mung aufgenommen, dass Jugendliche bis zum
Ende des Kalenderjahres, in welchem sie das
15. Altersjahr vollendet haben, von der Beitrags-
pflicht schlechthin ausgenommen sein sollen. Das
geschah mit Rücksicht auf die Landwirtschaft, weil
das Mindestaltergesetz für die Landwirtschaft nicht
gilt, weil dort die Möglichkeit besteht, auch Jugend-
liche unter 15 Jahren zu beschäftigen. Um zu ver-
hindern, dass diese auch noch Beiträge entrichten
müssen, haben wir die. Bestimmung aufgenommen,
dass Jugendliche bis zum Ende des Kalenderjahres,
in welchem sie das 15. Altersjahr vollenden, von
der Beitragspflicht ausgenommen, sein sollen.

Weiter muss ich Herrn Trüb gegenüber fest-
stellen, dass es Jugendliche unter 18 Jahren gibt,
die schon ganz erhebliche Löhne beziehen. Ich habe
bereits die Uhrenindustrie genannt, erwähnte das
Baugewerbe, aber auch in der Maschinenindustrie
beziehen die jugendlichen Arbeiter Löhne, von
denen sie gut einen Beitrag an die Altersfürsorge
ablieferen können. Deshalb ist der Antrag Trüb
überflüssig. Es gereicht der Vorlage nicht zur
sozialen Unehre, wenn wir den Artikel so bestehen
lassen, wie er Ihnen von der Kommission, deren
Fassung namentlich auf die Wünsche der Land-
wirtschaft Rücksicht nimmt, vorgeschlagen wird.
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Zum Antrag Meister muss ich das Gleiche sagen.
Die Weiterbezahlung der Beiträge über das 65. Al-
tersjahr hinaus ist eine Folge des Beitragssystems.
Herr Nationalrat Meister hat einige Fälle aufge-
zählt, von denen man den Eindruck erhalten.
könnte, dass die Bestimmung stossende Auswir-
kungen hätte. Er hat von Berg- und Kleinbauern
gesprochen. Aber für diese wird ohnehin ein kleines
Einkommen in Frage kommen. Sie werden in den
meisten Fällen nur den Mindestbeitrag von 12 Fr.,
vielleicht im besten Fall das Doppelte als Beitrag
bezahlen. Dafür bekommen sie aber, Ehepaar-
Altersrenten, die vielleicht das Zehn- oder Mehrfache
vom versicherungstechnischen Gegenwert ihrer
Beitragsleistung ausmachen. Wenn diese Leute
nach dem Vorschlag 770 Franken Altersrente im
Jahr beziehen, an die sie so wenig geleistet haben,
kann man von ihnen auch verlangen, dass sie sich
monatlich einen Franken als Beitrag abziehen
lassen? Ich mache noch darauf aufmerksam, dass,
wo sich Fälle zeigen, in denen man feststellen müsste,
dass der Beitrag eine untragbare Belastung zur
Folge hätte, die Möglichkeit besteht, den Beitrag
auf l Fr. im Monat herabzusetzen. Das dürfte auch
in denjenigen Fällen, die Herr Nationalrat Meister
im Auge hat, genügen.

Die Vertreter der Landwirtschaft in der Kom-
mission haben sich damit zufrieden gegeben, dass
die Bestimmung aufgenommen wurde, dass für
Personen, die bereits das 65. Altersjahr erreicht
haben, nur dann noch ein Beitrag in Frage kommt,
wenn sie ein Bareinkommen beziehen. Das ist in
allen Fällen, in denen sich der Vater bereits ins
Stöckli — ich meine das richtige Stöckli (Heiterkeit)
— zurückgezogen hat, und ein Barlohn nicht mehr
ausgerichtet wird. Der Vater arbeitet mit und be-
kommt in der Regel die Milch und die Kartoffeln
und am Ende, wenn es ein guter Sohn ist, etwa
ein--oder zweimal im Jahr ein gerupftes Suppen-
huhn. — Mit dieser Bestimmung haben wir alle
Fälle, die Herr Nationälrat Meister im Auge hat,
berücksichtigt. Stossend wäre es, wenn man, nach
dem Antrag des Herrn Meister, mehr als 70jährige,
die ein grosses Einkommen beziehen, von der Bei-
tragspflicht für dieses Einkommen ausnehmen
würde. Eine Ausnahme, wie er sie angedeutet, aber
nicht formuliert'hat, wird schwer zu finden sein. Die
Bestimmung, wonach in Fällen, wo die Bezahlung
nicht zumutbar wäre, auf begründetes Gesuch, eine
Reduktion des Beitrages gewährt werden kann,
muss für diese Fälle als genügendes Entgegenkom-
men betrachtet werden. Daher möchte ich Ihnen
empfehlen, alle 3 Anträge abzulehnen.

Bratschi, Berichterstatter: Ich möchte nur noch
eine Bemerkung anbringen und die drei Herren An-
tragsteller darauf aufmerksam machen, dass mit
den Anträgen • von Bundesrat und Kommission

o

gegenüber dem heutigen Beitragssystem bei Lohn-
und Verdienstersatz keine Änderung eintritt. Be
diesem System -ist auch das Arbeitseinkommen,
gleichgültig, wie alt der Erwerbstätige ist, beitrags-
pflichtig. Es besteht allerdings bei Jugendlichen
ein Unterschied, und bei den Alten auch. Bei den
Jugendlichen liegt er darin, dass bei der Lohn- und
Verdienstersatzordnung dem Beitrag kein indivi-
duelles Recht gegenübersteht, während bei der

Nationalrat. — Conseil national. 1940.

Altersversicherung dem Beitrag die höhere Rente
gegenübersteht, wie das Herr Bundesrät Stampfli
auseinandergesetzt hat. Es ist überhaupt das Merk-
mal des ganzen Beitragssystems, dass kein- Beitrag
verlorengeht. Jeder geleistete »Beitrag wird auf
Grund des individuellen Beitragssystems für die Be-
rechnung der Prämie angerechnet. Beiträge vor dem
20. Altersjahr führen dazu, dass der durchschnitt-
liche Beitrag höher und damit die Rente höher wird.
Ein solcher individueller Anspruch besteht bei-der
Lohn- und Verdienstersatzordnung nicht. Beim
über 65jährigen ist es so, dass er, wie Herr Bundesrat
Stampfli sagte, die Rente bezieht. Er erhält sie un-
gekürzt vom 65. Jahr hinweg, gleichgültig, ob er
noch einen Arbeitsverdienst habe oder nicht. Das
ist das Kennzeichen der Altersrente, die von der
Ruhestandsrente abweicht. Man wollte den Wün-
schen der Anhänger der Ruhestandsrente immerhin
dadurch entgegenkommen, dass das Einkommen
von über 65jährigen mit dem Beitrag belastet wird.
Die Anhänger der Ruhestandsrente haben nämlich
die Befürchtung, die Auszahlung der Altersrente
könne dazu führen, dass die Bezüger zu Lohn-
drückern werden. Durch die weitere Beitragspflicht
vom Arbeitseinkommen soll auch dieser Gefahr be-
gegnet werden.

Präsident: Zwischen Kommission und Bundesrat
besteht keine Differenz. Ein Unterschied besteht zwi-
schen dem Antrag Miville und dem der Kommission.
Herr. Miville will die Erwerbstätigkeit als Voraus-
setzung der Beitragspflicht streichen. Kommission
und Bundesrat beantragen das Gegenteil. Bei Be-
ginn der Beitragspflicht will Herr Miville den
Monat wählen, in dem das 20. Altersjahr erreicht
worden ist, während nach der Kommission das
Kalenderhalbjahr gewählt werden soll.

Beim Ende der Beitragspflicht ist dieselbe Diffe-
renz zwischen dem Antrag der Kommission und dem
von Herrn Miville, plus die Differenz im Antrag
Meister betreffend die 65 Jahre, die Herr Meister
auf 70 Jahre hinaufsetzen will. Gesetzlich besteht
eine Differenz bei Ziff. 2, AI. a, wo die Kommission
das Alter der erwerbstätigen Kinder mit 15 Jahren
bestimmt, während Herr Trüb auf 18 Jahre gehen
will.-Wir haben diese ' Differenzen zu bereinigen.

Abst immung. —• Vote.
Eventuell — Eventuellement :

I. Für den Antrag der Kommission Mehrheit
Für den Antrag Miville. betr.

Erwerbstätigkeit Minderheit
II. Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Für den Antrag Miville betr. das
65. Altersjahr Minderheit

III. Für den Antrag der Kommission Mehrheit
Für den Antrag Meister Minderheit

IV. Für den Antrag der Kommission 89 Stimmen
Für den Antrag Trüb 32 Stimmen

Definitiv — Définitivement :
Für den Antrag der Kommission Mehrheit
Dagegen , Minderheit

//. Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten.
Art. 4.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

64
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. //. Les cotisations des assurés exerçant une
activité lucrative.

Art. 4.
Proposition de la commission.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 4 befasst sich
mit der Bemessung der Beiträge. Er schreibt vor,
dass die Beiträge festzusetzen sind in Prozenten des
Erwerbseinkommens. Zu erfassen ist die Erwerbs-
tätigkeit jeder Art, also unselbständig und selb-
ständig Erwerbender. Nicht darunter fallen die Be-
stimmungen über die Nichterwerbstätigen. Darüber
wird bei Art. 10 besonders zu sprechen sein.

In der Kommission wurde im Zusammenhang
mit Art. 4 auch die Frage erörtert, ob der Kapital-
ertrag mit Beiträgen belastet werden soll. Diese
Frage bildet nun aber Gegenstand eines besonderen
Antrages der Herren Dr. Spühler und Konsorten zu
Art. 13bis. Sie wird dort behandelt werden. Die
Kommission beantragt, Art. 4 ohne Änderung an-
zunehmen.

M. Hirzel, rapporteur: L'article 4 n'appelle pas
de long commentaire. Il règle le calcul des cotisations
en pourcent du revenu provenant de l'activité
exercée, à titre dépendant ou indépendant. C'est
en fait le système des caisses de compensation qui
est bien connu et il serait donc superflu d'y insister.
La commission vous propose purement et simple-
ment d'adopter cet article sans modification.

Angenommen. -^ Adopté.

Art. 5.
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
Abs. 1. Zustimmung zum Entwurf des Bundes-

rats.
Minderheit (Guina'nd, Münz):

i
1bis Die oben genannten Beiträge können durch

die Bundesversammlung je- nach der finanziellen
Lage der Versicherung oder im Bestreben, eine Ver-
besserung der Rentenleistungen herbeizuführen, er-
höht oder herabgesetzt werden. Diesbezügliche Be-
schlüsse der Bundesversammlung können nicht
dringlich erklärt werden.

Abs. 2, 3. Zustimmung zum Entwurf des Bun-
desrats.

Abs. 2 bis. Für Lehr linge" "und mitarbeitende
Familienglieder gilt bis zum Beginn des der Voll-
ejidung des, 20. Altersjahres folgenden Kalender-
halbjahres nur der Barlohn als massgebender Lohn;
Das gleiche gilt für mitarbeitende Familienglieder
vom Beginn des der Vollendung des 65. Altersjahres
folgenden Kalenderhalbjahres an sowie für mit-
arbeitende Ehefrauen. *

Antrag Gysler.

Beiträge des Arbeitgebers , an eine Fürsorge-
einrichtung zugunsten seiner Arbeitnehmer werden
nicht als massgebenden Lohn angerechnet. Der
Bundesrat kann auch weitere Sozialleistungen, ...

Antrag Miville.
3 (neu) : ..Erreicht das gesamte Einkommen des

• alleinstehenden Versicherten nicht Fr. 3000.— und
des verheirateten Versicherten nicht Fr. 4500.— im
Jahr, so reduziert sich die Beitragspflicht auf den"
festen Beitrag von Fr. 1.— im Monat.

Antrag Odermatt.
1...
.. . bleibt Art. 6. Bei einem Einkommen von

über Fr. 7500.— beträgt der Beitrag 4 %.

Antrag Trüb.
2 ... der massgebende Lohn umfasst auch

Teuerungszulagen, Lohnzulagen, Provisionen, Gra-
tifikationen, Naturalleistungen, Ferien- und Feier-
tagsentschädigungen und ähnliche Bezüge.

3 Sozialleistungen sowie anlässlich besonderer
Ereignisse erfolgende Zuwendungen eines Arbeit-
gebers an seine Arbeitnehmer sind vom Einbezug
in den massgebenden Lohn ausgenommen.

«
Art. 5.

Proposition de la commission.
M a j o r i t é : - .

Al. 1. Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Minor i t é (Guinand, Münz):

i
1bis. Le montant des cotisations prévu ci-

dessus en pour-cent pourra être élevé ou réduit par
l'Assemblée fédérale suivant le résultat financier de
l'assurance vieillesse ou dans le but d'obtenir une
amélioration des rentes. Toute décision de l'Assem-
blée fédérale à ce sujet ne pourra pas être revêtue
de la clause d'urgence.

Al. 2, 3. Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Al. 2bis. Pour les apprentis et les membres de la

famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le
salaire en espèces est considéré comme salaire déter-
minant jusqu'au début du semestre de l'année
civile faisant suite à-l'accomplissement de la 20e

année. Il en est de même des membres de la famille
travaillant dans l'entreprise familiale et cela dès le
début du semestre de l'année civile faisant suite à
l'accomplissement de la 65e .année, ainsi que des
épouses travaillant dans l'exploitation de leur mari.

Proposition Gysler.
3 Les contributions de l'employeur à une institu-

tion de prévoyance en faveur de son personnel ne
sont pas comptées dans le salaire déterminant. Le
Conseil fédéral peut excepter du salaire déter-
minant d'autres prestations sociales... -

Proposition Miville.
3 (nouveau) : Si le revenu total de l'assuré

vivant seul n'atteint pas 3000 francs par an, ou
celui de l'assuré marié 4500 francs.par an, la coti-
sation est réduite au montant fixe de 1 franc par
mois.

Proposition Odermatt.
i •
... est réservé. Si le revenu est supérieur à 7500

francs, la cotisation est de 4 %. •
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Proposition Trüb.
2... Il englobe les allocations de rechérissement,

les allocations de salaire, les commissions, les grati-
fications, les prestations en nature, les indemnités
de vacances ou pour jours fériés et autres prestations
analogues.

3 Les prestations sociales, ainsi que les prestations
uniques d'un employeur en faveur de ses employés
ou ouvriers, à l'occasion d'événements particuliers,
sont exceptés du salaire déterminant. |

.^Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Dieser
Artikel béfasst sich mit den Beiträgen der Unselb-
ständigerwerbenden. Er wird uns, wie Sie "schon aus
den Anträgen ersehen mögen, etwas länger be-
schäftigen. Er setzt den Beitrag des Unselbständig-
erwerbenden auf 2% fest in Übereinstimmung mit
der Lohn- und Verdienstersatzordnung. Ich habe
heute morgen schon in Beantwortung eines Votums
von Herrn Guinand darauf hingewiesen, dass die
Frage der Erhöhung dieser Beiträge wiederholt er-
örtert worden sei und dass man immer wieder davon
abgekommen sei.

Der Abs. 2 dieses Artikels umschreibt das bei-
tragspflichtige Einkommen, den massgebenden
Lohn, wie das hier in der Vorlage genannt wird. Bei-
tragspflichtig ist jedes Einkommen aus irgendeiner
Anstellung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit,
Arbeitseinkommen aus dauernder oder lediglich aus
vorübergehender oder ganz gelegentlicher Betäti-
gung. Beitragspflichtig ist der Lohnbestandteil jeg-
licher Art, der irgendwie im Zusammenhang mit der
Arbeit steht. Beitragspflichtig ist auch das Natural-
einkommen. Eine Ausnahme von der Beitragspflicht
des Naturaleiiikommens macht das Naturalein-
kommen der Lehrlinge vor dem 20. Altersjahr und
der Familienangehörigen vor dem 20. bzw. nach

. dem 65. Altersjahr.
Das sind die Bestimmungen, die Sie soeben in

Abänderung der bundesrätlichen Vorlage bei 'Art. 3
angenommen haben. Diese Bestimmungen nehmen
besondere Rücksicht auf die Landwirtschaft und
das Gewerbe. In Abs. 2bis beantragt die Kom-
mission eine neue Vorschrift, die im Wortlaut über-
einstimmt mit dem, was bei Art. 3 unter Abs. 2,
lit. d beschlossen worden ist, bezieht sich also auf
diese Beitragspflicht bzw. Befreiung des Natural-
einkommens bei den Lehrlingen und Familienglieder,
unter 20 bzw. über 65 Jahren.

Weitere Ausnahmen sind vorgesehen in Abs. 3.
Der Bundesrat kann Sozialleistungen sowie an-
lässlich besonderer Ereignisse erfolgende Zuwen-
dungen von der Beitragspflicht befreien. Es soll
sich dabei aber nur um Leistungen ganz besonderer
Art handeln, die gelegentlich oder einmal zur Aus-
richtung gelangen, wie bei besonderen Ereig-
nissen: Heirat, Geburt eines Kindes usw. Es hat
also nicht die Meinung, dass dauernd wiederkeh-
rende Sozialleistungen wie Familienzulagen und
Kinderzulagen beitragsfrei sein sollen. Diese Lohn-
bestandteile 'sollen im Gegenteil beitragspflichtig
sein. Die Befreiung dieser dauernden und immer
wiederkehrenden Sozialleistungen würde zu bedeu-
tenden Nachteilen führen. Einmal haben diese
Sozialleistungen einen Umfang erreicht, dass die
Einnahmen der Altersversicherung durch ihre Be-
freiung bedeutend herabgesetzt würden. Die Be-

treffenden würden als Folge davon kleinere Renten
beziehen, und es ist'möglich, dass eine'solche Be-
freiung sogar " lohnpolitische Nachteile nach sich
ziehen könnte, d. h. eine allzu starke Begünstigung
Hes Soziallohns in seinem Verhältnis .zum eigent-
lichen Leistungslohn. ' Der Bundesrat hat in der
Botschaft und Herr Bundesrat Stampfli hat auch
in, der Kommission erklärt, dass der Bundesrat die
Absicht habe, bei Anwendung-von Art. 3 eher Zu-
rückhaltung zu' üben. Die Kommission hat davon
mit Genugtuung Kenntnis genommen.

Von besonderer Tragweite ist der Antrag, der
gestellt wird von den Herren Guinand und Münz.
Er ist der Niederschlag der Ausführungen, die beim
Eintreten gemacht worden sind, er sieht ein neues
Beitragssystem vor. Es soll nach Ansicht der An-
tragsteller mit dieser Vorlage definitiv die Rente fest-
gesetzt werden, und zwar eine Einheitsrente, während»
die Beiträge laufend von der Bundesversammlung
bestimmt würden. Daraus werden sich möglicher-
weise rechtliche Schwierigkeiten ergeben im Blick
auf Art. 34quater der Bundesverfassung, wonach
Bund und Kantone höchstens die Hälfte der Kosten
der Versicherung aufbringen dürfen. Der Antrag
scheint auf die Bestimmung der Bundesverfassung
keine Rücksicht zu nehmen.

Bei Annahme dieser Bestimmung- ergibt sich
aber eine andere, sehr ernste Schwierigkeit. Der An-
trag will der Bundesversammlung die Kompetenz
geben, die Beiträge festzusetzen, aber er verbietet
in seinem letzten Satz die dringlichen Bundesbe-
schlüsse. Es würde sich also um allgemein verbind-
liche Bundesbeschlüsse handeln, die den gleichen
Rang einnehmen wie Gesetze; jedenfalls würden
sie dem Referendum unterliegen. Die Bestimmung
wird dadurch gegenstandslos, weil ihre Anwendung
ja âoch immer eine Revision des Gesetzes notwendig
machen würde. Die Ausschaltung der Dringlichkeit
würde aber zu praktischen Schwierigkeiten führen.
Wenn es sich darum- handelte, die Beiträge herab-
zusetzen, ohne auch die Renten zu tangieren, würde
ein solcher Beschluss kaum angefochten werden,
aber wenn wir dazu kommen müssten, was bei
diesem System denkbar ist, das dem Antrag zu-
grunde liegt, die Beiträge zu erhöhen, ohne dass
auch die Rentenansprüche erhöht werden könnten,
weil sich die frühern Einnahmen als ungenügend er-
wiesen hätten, um die gesetzlichen Renten zu be-
zahlen, könnte es vorkommen, dass das Referendum
ergriffen würde und dass das Volk die Beitragser-
höhung verwerfen würde. Was geschieht in diesem
Fall? Sind auch die Renten zu kürzen, und in
welchem Umfang? Wer entscheidet darüber, wo
würde die Kompetenz dazu hergenommen? Oder
sollen höhere _ Auf Wendungen auf andere Weise ge-
macîit werden ? Wären neue Mittel von'Bund und
Kantonen heranzuziehen? Wer würde das bestim-
men, und gestützt auf welche Kompetenz, und
woher würden die Mittel genommen ?

Sie mögen aus diesen Andeutungen entnehmen,
dass der neu vorgeschlagene Abs. Ibis praktisch
kaum durchführbar wäre. Die Versicherten wüssten
nicht mehr, welche Beiträge sie zu bezahlen haben,
und sie wüssten auch nicht, ob sie auf die-gesetz- ,
liehen Renten, die in Aussicht gestellt werden,
wirklich rechnen könnten. Es müsste immer mit der
Möglichkeit gerechnet werden, dass notwendige Bei--
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tragserhöhungen in einer Volksabstimmung abge-
lehnt würden und dass auch andere Mittel fehlen
würden, um die Renten auszubezahlen.

Würde der Antrag angenommen, so wäre im
übrigen die Rückweisung an den Bundesrat nötig.
Die Vorlage müsste vollständig umgearbeitet wer-
den. Es müsste eine Reihe anderer Bestimmungen
abgeändert werden. Wird der'Antrag aber abgelehnt,
so bedeutet das, dass alle damit im Zusammenhang
stehenden Anträge auch als abgelehnt zu betrachten
sind.

Ein neuer Antrag wird gestellt von Herrn Gysler,
der eben ausgeteilt worden ist. Er will Abs. 3 dahin
abändern, dass Beiträge des Arbeitgebers an eine
Fürsorgeeinrichtung zugunsten der Arbeitnehmer
nicht als massgebender Lohn angerechnet werden.
Mir scheint das von so untergeordneter Bedeutung,
dass man darauf verzichten sollte. Auch kann man
das, was Herr Dr. Gysler im Gesetz verankert haben
möchte, wohl als gegeben ansehen. Vielleicht wird
Herr Bundesrat Stampfli eine entsprechende Er-
klärung abgeben.

Wichtiger ist der Antrag, der von Herrn Oder-
matt gestellt wird. Er will bei Einkommen, die
7500 Franken übersteigen, eine Progression ein-
führen. Bei allen Einkommen über 7500 Franken
würde der Arbeitnehmer statt 2% 4% bezahlen.
Ich weiss nicht, ob diese Konsequenz auch über-
tragen werden soll auf den Arbeitgeber, ob auch er
4% bezahlen soll. Wäre das der Fall, so würde der
Widerstand nicht nur bei den Arbeitnehmern, son-
dern bei den Arbeitgebern stark, bei letztern sogar
noch stärker sein. Ich möchte Ihnen empfehlen,
diesen Antrag abzulehnen. 7500 Franken ist die
Grenze, von der ab der Arbeitnehmer nicht mehr
aus der Altersversicherung zurückerhält, als er und
sein Arbeitgeber zusammen einbezahlen, d. h. Bei-
trag und Rente sind im Durchschnitt gerechnet bei
Einkommen, die 7500 Franken übersteigen, ent-
weder gleichwertig, oder der Beitrag ist mehr wert
als die Rente. Der Mann mit 7500 Franken und
mehr Einkommen erhält von der Altersversicherung
gerade seinen Beitrag zurück, oder er bezahlt sogar
Sozialbeiträge, die zugunsten der Kleinrentner ver-
wendet werden. Der Antrag Odermatt will nun mit
Bezug auf die Leistung solcher Sozialbeiträge noch
weiter gehen. Mir scheint, das sei nicht annehmbar.
Wir haben den Antrag in der Kommission nicht be-
handeln können, weil er nicht vorlag, aber ich
glaube namens der Mehrheit der Kommission
sprechen zu können, wenn ich Ablehnung empfehle.

Herr Miville will die Einkommen, die bei Allein-
stehenden 3000 und bei Verheirateten 4500 Franken
betragen, nur mit einem Beitrag von monatlich
l -Franken belasten. Er beantragt «die höchsten
Leistungen und die kleinsten Beiträge. Dabei ist zu
sagen, dass dieser Antrag, abgesehen von den viel
höhern Leistungen, die Herr Miville beantragt, auch
beim vorliegenden Rentensystem absolut unmöglich
wäre. Herr Miville hat wohl übersehen, dass Ver-
sicherte mit'kleinsten Einkommen bei öffentlichen
und privaten Pensionskassen nicht nur 2 %, sondern
oft 5 bis 6 % und mehr bezahlen müssen. Es wäre
sicher nicht verständlich und ginge viel zu weit,
wenn für alle diese Einkommen eine Reduktion auf
l Franken im Monat beschlossen würde. Das ist
finanziell absolut unmöglich. Das ganze Finan-

zierungssystem würde vollständig über den Haufen
geworfen. Ich empfehle Ihnen, den Antrag abzu-
lehnen.

Ich möchte Ihnen also empfehlen, den Abände-
rungsantrag der Minde'rheit Guinand/Munz sowie
die Anträge Miville und Odermatt abzulehnen und
der Vorlage in der Fassung der Kommission zuzu-
stimmen. Vielleicht kommt Herr Gysler selber zum
Schluss, seinen Antrag zurückzuziehen.

M. Hirzel, rapporteur de la majorité: L'article 5
appelle quelques commentaires étant donné les di-
verses propositions d'amendement dont nous sommes
saisis. Cet article fixe le taux des contributions en
pour-cent sur les salaires provenant d'une activité
dépendante et qui sont les salaires déterminants.
(L'article 13 prévoit la contribution de 2 % à la
charge des employeurs.)

C'est l'ordonnance d'exécution qui pourra fixer
les salaires globaux par simplification pour quelques
catégories de travailleurs tels que le personnel des
hôtels, cafés, restaurants, les garçons-coiffeurs, etc.
Le salaire déterminant comprendra toute la rémuné-
ration obtenue y compris les gains accessoires, de
même que certaines prestations en nature. La com-
mission a proposé l'adjonction d'un alinéa 2bis qui
traite de l'exemption de prestations en nature en ce
qui concerne les mineurs travaillant dans la famille
et les apprentis. Cette exemption de caractère social
s'explique d'elle-même. Elle va au bénéfice de l'agri-
culture et des métiers.

Quid des prestations sociales prévues au troisième
alinéa ?

La commission et le Conseil fédéral ont prévu
ici que l'on peut excepter du salaire déterminant les
prestations sociales. Il s'agit donc d'une possibi-
lité non d'une obligation imperative. En effet, il
serait extrêmement difficile de dresser une liste
complète des prestations sociales qui seraient
susceptibles de bénéficier de l'exemption et il est
plus prudent de laisser ce point à la discrétion
et à la pratique de l'autorité fédérale.

Cela dit, je constate que nous sommes en face
de propositions de la minorité présentées par MM.
Guinand et Münz. Je ne veux pas revenir mainte-
nant sur ce thème qui, je pense, a déjà été suffi-
samment débattu dans le débat d'entrée en matière.
Ce qui est certain, c'est que l'adoption de semblables
propositions aurait évidemment pour conséquence
de ruiner complètement l'économie de notre loi,
puisque l'on prévoit que le pourcentage des taux
serait variable, que l'on pourrait le réduire ou
l'augmenter selon les circonstances. Ainsi, au lieu
d'avoir un système fixe et présentant des garanties
comme le veut le projet actuel, on serait en présence
d'un système qui varierait suivant les circonstances
et les contingences annuelles. Or, c'est précisément
ce qu'il importe d'éviter.

D'avance je me permets de faire remarquer que
l'invocation de la clause d'urgence, lorsqu'on dit que
l'Assemblée fédérale ne pourra en aucun cas modifier
les taux par voie de la clause d'urgence, ne me paraît
pas de nature à apporter la garantie qu'une telle
disposition soit sympathique aux citoyens. Je rap-
'pelle en particulier que dans la loi rail-route dont
on a vu l'échec devant le peuple, figurait-une dis-
position semblable, que l'on a commentée et dé-
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fendue en public en disant: «Voyez, le peuple est
protégé, parce que le parlement renonce à certains
droits qu'il s'était arrogés, soi-disant indûment, en
particulier la clause d'urgence.» Mais cela n'a pas
empêché le peuple souverain de rejeter la loi en ques-
tion à une forte majorité. Je dis donc à notre ami
Guinand qu'en réalité la garantie vqu'il a voulu
mettre dans le texte du point de vue électoral ne me
paraît pas de nature à jouer véritablement un rôle,
étant donné l'expérience qu'il connaît comme nous.

Nous avons à cet article d'autres propositions
encore qui viennent seulement de nous être sou-
mises.

L'une est de M. Gysler qui voudrait que les con-
tributions de l'employeur à des instituts de pré-
voyance en faveur du personnel ne fussent pas comp-
tées dans le salaire déterminant. Ici je pense avec
le rapporteur de langue allemaftde qu'il s'agit de cas
qui n'ont pas pratiquement une très grande impor-
tance économique. Du reste, on se rend bien compte
qu'il serait difficile de fixer ce point par un texte
impératif. Dans ces conditions, il est préférable de
renoncer à une obligation inscrite dans la loi et de se
borner à une faculté donnée au Conseil fédéral.

Je passe à la proposition de M. Trüb. Celui-ci
considère que les prestations sociales et uniques d'un
employeur en faveur de son personnel à l'occasion
d'événements particuliers ne devraient pas être com-
prises dans le chiffre du salaire déterminant. Si je
comprends bien, il veut que la loi en fasse un prin-
cipe impératif, au lieu de s'en rapporter à cet égard
aux décisions du Conseil fédéral. Quelle que soit la
valeur sociale, indiscutable sans doute, de l'idée
formulée par notre collègue, j'estime qu'il est préfé-
rable de laisser en cette matière la compétence au
Conseil fédéral au lieu d'en faire l'objet d'une dis-
position imperative dans la loi, déjà pour éviter
d'avoir à interpréter la notion des prestations de ce
genre et à en établir des listes, ce qui serait pratique-
ment fort malaisé.

Reste la proposition de M. Odermatt. Si je com-
prends bien sa portée économique, elle aurait pour
conséquence d'entraîner une sensible augmentation
(de 2 à 4 %) de la cotisation demandée aux personnes
jouissant d'un gain annuel supérieur à 7500 francs.
Ce serait donc un supplément de charge pour les
cotisants se trouvant dans une situation relative-
ment favorable: je dis relativement, car enfin, no-
tamment dans les centres urbains, un gain de
7500 francs l'an, surtout si l'on a deux ou trois en-
fants ne donne pas encore de quoi vivre très très
largement. D'autre part, dans l'économie du projet
tel qu'il nous est proposé, ceux qui jouissent d'un
gain supérieur à 7500 francs se trouvent déjà mis
très largement à contribution, davantage que ceux
qui n'atteignent pas ce chiffre, étant donné qu'ils
ne bénéficient pas des contributions dites sociales
alors que ceux dont le revenu est inférieur à
7500 francs jouissent en plein de tous les avantages
de ces prestations qui proviennent en réalité des
autres cotisants. Vouloir modifier ici le régime du
projet en frappant plus lourdement encore les per-'
sonnes gagnant plus de 7500 francs alors que déjà
elles reçoivent proportionnellement moins pour ce
qu'elles paient, serait aggraver à l'excès le sacrifice
qui leur est demandé. Cela deviendrait véritable-
ment inéquitable. Nous n'avons pas le droit de

charger ainsi le poids financier reposant sur les
épaules d'une partie de la population qui n'est pas
dans une situation très aisée, étant donné la limite
du gain qu'on indique ici: C'est pourquoi nous pro-
posons d'écarter la proposition de M. Odermatt.

Quant à la proposition de M. Miville, elle tend
au contraire à dégrever encore plus considérable-
ment les petits gains si le revenu''total de l'assuré
vivant seul n'atteint pas 3000 francs ou de l'assuré
marié 4500 francs; la cotisation serait dans ce cas
de 1 franc par mois. Autrement dit M. Miville admet
que les traitements, les gains et les salaires -de
3000 francs, respectivement de 4500 francs pour les
mariés, sont déjà des traitements de misère..Nous
sommes ainsi chez les personnes besogneuses puis-
qu'on les remet à la portion congrue. Je n'insiste
pas sur ce point. Je ne pense pas qu'il s'agit de
traitements importants et je crois que ces citoyens et
ces citoyennes peuvent difficilement «nouer les deux
bourts», comme on dit en langue française. Il faut
remarquer cependant que si l'on fait une exception
aussi large, il y aura ainsi des contributions qui ne
rentreront pas dans la caisse et sur lesquelles nous
devons compter. Ces contributions seraient nom-
breuses. Nous ne pouvons pas .faire le calcul exact
mais nous pensons que ce sont probablement des
millions qui manqueront à la caisse. En conséquence,
il faudra où diminuer les rentes ou augmenter les
impôts. On ne voit pas comment on pourrait s'en
sortir autrement. >

D'autre part, il ne faut pas exagérer l'impossi-
bilité, même pour les classes modestes, de contri-
buer dans la mesure du possible à leur rente d'assu-
rance. Dans les assurances privées, assurances
groupes ou assurances d'Etat, les petits qui gagnent
3000, 3500, 4000 ou 4500 francs consentent déjà
volontairement à payer des primes pour garantir
leurs vieux jours. Ces primes se montent à 4,5 ou
6 % de leur salaire. Pour ce cas les petits salariés
consentent pour s'assurer des sacrifices relativement
importants. Ils le font volontiers. Nous retournons
l'argument que nous venons de dire. Ce sont pré-
cisément" les petites classes, les gagne-petits qui,
faisant un effort que nous reconnaissons sensible,
obtiennent dans notre système d'assurance une
rente bien supérieure, proportionnellement, à celle des
classes plus aisées. Cette rente est intéressante et elle
est en tout cas supérieure à n'importé quelle rente
que les intéressés pourraient obtenir d'une caisse à
capitalisation, privée ou publique. Il ne faut pas
l'oublier. Nous pensons que la collectivité et les
classes aisées font déjà en faveur des petites classes
un effort très sensible. Aller plus loin, serait boule-
verser tout le projet sans pouvoir garantir une base
suffisamment, solide à l'œuvre de l'assurance vieil-
lesse.

C'est en vertu de ces quelques considérations un
peu à l'impromptu, et je m'en excuse, que je conclus
en vous demandant de suivre la commission et
d'écarter les propositions divergentes qui ont été
faites.

M. Guinand, rapporteur de la minorité: La pro-
position que M. Münz et moi-même avons faite à cet
article vise également les articles 6, 8 et 13. En
conséquence le vote que vous allez émettre mainte-
nant liquidera aussi la question aux articles 6, 8 et
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13. Nous n'aurons pas à y revenir. Le but de ma
proposition qui est une atténuation de celle que
j'avais faite à la commission, est d'assurer un finan-

..cemént correct et une sécurité dans ce financement.
Il ne vous échappe pas que vouloir fixer à 4 % la
cotisation jusqu'en l'an 2008 est quelque chose
d'anormal. Pourquoi fixer ce taux immuable dans
la loi alors que nous savons déjà à l'heure actuelle
que le montant des rentes variera. Cela ressort du
rapport même" du Conseil fédéral et de l'Office
fédéral des assurances sociales. Si nous avons pro-
posé des rentes qui soient des rentes véritables à
notre sens, nous savon's quîil faut les payer et nous
savons qu'on ne peut pas les payer uniquement par
des impôts et des prélèvements sous forme d'impôts
directs ou indirects. On ne fait pas une assurance
sans payer des cotisations qui soient en rapport avec
les- dépenses. C'est pourquoi «nous estimons qu'une
couverture loyale de la dépense doit être examinée.

A mon sens, il est impossible de mettre à la charge
de la Confédération tout le risque de l'opération.
C'est ce qu'on fait en déterminant une cotisation
fixe. C'est la Confédération qui supportera les varia-
tions démographiques et économiques qui survien-
dront jusqu'en cette fameuse année 2008 si l'on fixe
un taux de cotisations immuable. Il semble qu'on
devrait faire le contraire: fixer d'une manière cer-
taine les ressources que la Confédération met à la
disposition de l'assurance vieillesse et parfaire par
des cotisations qui tourneront toute la partie varia-
ble. Je ne sais pas si je dis là une chose extra-
ordinaire, mais au point de vue de la logique finan-
cière, il me paraît assez raisonnable de parler ainsi.

Ma proposition actuelle, qui, je le répète, est une
atténuation de la proposition que j'avais faite à la
commission, ne demande pas de fixer chaque année,
par décision,'de l'Assemblée fédérale, le taux des
cotisations en regard de la situation financière de
l'assurance vieillesse et des résultats de l'année pré-
cédente, c'est la possibilité d'arriver à un ajustement
des cotisations quand la situation financière sera
mauvaise où bonne. Nous y tenons essentiellement
parce^ que nous estimons que c'est par ce 'moyen-là
que nous pourrons, plus tard, améliorer le projet
actuel, arriver à des augmentations de rentes .et
peut-être, dans un certain temps, si vous adoptez
le projet d'assurance vieillesse qui vous est soumis,
permettre à ceux qui ont fait des propositions diver-
gentes et que nous estimons meilleures, d'arriver à
leurs fins. Par contre si nous en restons à ce taux
fixe de cotisation, nous paralysons l'amélioration de
l'assurance vieillesse jusqu'en l'an 2008. Nous nous
en tenons à un système absolument immuable.

Ma proposition a encore un autre avantage. C'est
de permettre de renoncer à ce fameux impôt fédéral
sur les successions qui est la plus grande menace
qui existe contre l'assurance vieillesse. Cela est in-
contestable. J'apporte ainsi une contribution loyale
et active à la réalisation de l'assurance vieillesse
en vous demandant de renoncer'à cet impôt et en
ayant le courage de proposer le seul moyen équi-
table qui_est la variation des cotisations suivant les
résultats de l'assurance vieillesse.

Je n'ai 'pas besoin d'en dire plus. Vous avez
compris le sens de la proposition que je vous fais.
On m'a reproché d'avoir prévu l'interdiction de la
clause d'urgence. Si vous y tenez absolument, mes-

sieurs les rapporteurs, je pourrais renoncer à cela
pour arriver à vous permettre un plan financier de
l'assurance vieillesse qui soit absolument certain.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir faire
suite à ma proposition. Si vous l'acceptez je suis
certain qu'elle permettra, dans la partie du pays
qui n'est pas^très favorable au projet officie], de se
rallier en partie au projet actuel parce que nous y
verrons la possibilité d'améliorer plus tard le projet. .
Par contre, si vous maintenez un taux fixe nous
savons que-nous serons condamnés à ne jamais pou-
voir supporter aucune amélioration au projet actuel.

Miville: Das Resultat'der Abstimmung zu Art. 3
hat deutlich bewiesen, dass der Rat kaum gewillt
ist, Abänderungsanträge, die von einer gewissen
Bedeutung sind, ernsthaft in Erwägung zu ziehen,
und dass er um das» Schicksal der Vorlage besorgt
ist, wenn derartige Anträge angenommen würden.
Ich habe ;bei der Eintretensdebatte die andere Auf-
fassung vertreten, nämlich dass man den Gegnern
der Vorlage das Volk gegenüberstellen müsse, das
dann mit Begeisterung für das Werk eintreten
werde, wenn Verbesserungen an der Vorlage vor-
genommen werden. Ich stelle einen derartigen Ver-
besserungsantrag zu Art. 5. Er ist bereits von den
Kommissionsreferenten abgelehnt worden. Ich halte
ihn aufrecht. Wir haben bei der Eintretensdebatte
ausgeführt, dass bei der Beitragsleistung der soziale
Gesichtspunkt verwirklicht werden müsse, dass die
unselbständig Erwerbenden mit kleinen Löhnen und
die selbständig Erwerbenden mit niedrigen Ein-
kommen zu entlasten seien und dass der hier ein-
tretende Ausfall durch stärkere Belastung des Be- ,
sitzes wettgemacht werden müsse. Eine Entlastung
sehe ich ausser in Art. 5 in Art. 8 vor, dagegen baue
ich den Art. 10 anders auf, wo ^iah die Auffassung
habe, dass eine gewisse Mehrbelastung einsetzen
könrite, und zwar über das hinaus, was die Kom-
mission Ihnen vorschlägt. Sollte mein Abänderurigs-
antrag zu Art. 5 nicht akzeptiert werden, so würde
mein Antrag zu Art. 8 ohne weiteres dahinfallen,
denn sie stehen miteinander indeutlichemZusammen-
hang. Dagegen werde ich auf jeden Fall zu Art. 10
meine Auffassung und meine Anträge vertreten.

Was den neuen Abs. 3 zu Art. 5 anbetrifft, so
handelt es sich um folgendes: Wir stehen auf dem
Standpunkt, dass es bei der Lohn- und Verdienst-
ersatzordnung als drückend empfunden wurde, dass
auch diejenigen mit kleinem Einkommen gleich be-
lastet werden wie die Grossbezüger, nämlich ein-
fach mit 2 % des Lohnes. Wir haben schon in einem
kantonalen Gesetz mit einer derartigen Regelung
gewisse Schwierigkeiten; es handelt sich um den
Arbeitsrappen, der im Kanton Basel-Stadt'einfach
in der Höhe von l % des Lohnes erhoben wird.
Immer und immer wieder wird uns vorgeworfen,
dass diese Sondersteuer unsozial sei, weil sie die
niedrigen Einkommen zu hoch belaste, und dass
der Arbeitsrappen für die nächsten Jahre nur dann
Aussicht habe durchzukommen, wenn nach unten ^

•Entlastungen stattfinden. Ganz gleich ist es beim
Lohn- und Verdienstersatz. Es hat keinen Wert, dass
wir die Unbilligkeit bei 'der Lohn- und Verdienst-
ersatzordnung in dieses neu zu schaffende Gesetz
hineinnehmen, sondern es muss von Anfang an für
eine gewisse Entlastung nach unten gesorgt werden.
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Nun erklärt man, dass wenn unserem Antrage
stattgegeben würde, das ganze Finanzierungs-
system gefährdet sei. Wir sind noch nicht bei
Art. 83 des Gesetzes, wo eben eventuell ein gewisser
Ausfall wieder eingebracht werden muss. Aber sicher

" ist eines: Ein Verdienst von 3000 Franken für den
Alleinstehenden und von 4500 Franken für Ver-
heiratete stellt heute angesichts der Teuerung keine
genügende Entlöhnung mehr dar. Heute kann mit
3000—4500 Franken, mindestens in städtischen Ver-
hältnissen, nur noch knapp durchgehalten werden.
Es ist schon so, dass auch derjenige, der nach un-
serem Antrag nur l Fr. im Monat aufzubringen
hätte, bei dieser Entlöhnung immer noch ein wirk-
liches Opfer bringen müsste. Ich möchte also drin-
gend bitten, meinen Antrag zu Art. 5 auf Auf-
nahme eines neuen Abs. 3, der eine gewisse Ent-
lastung für die untersten Einkommen bringt, Ihre
Zustimmung nicht zu versagen.

Trüb: Zu Art. 5 habe ich zwei Anträge gestellt:
Der erste betrifft eine Kleinigkeit redaktioneller
Art. Es wird in Ziff. 2 der massgebende Lohn um-
schrieben, und zwar als jedes Entgelt für geleistete
Arbeit. Er umfasst naturgemäss auch die Teuerungs-
zulagen. Nun hält man es für nötig, alle übrigen
Geldzuwendungen genau zu nennen, von den Lohn-
zulagen weg über die • Provisionen und Gratifi-
kationen bis zu den Trinkgeldern. In dieser Enu-
meration fehlen die Teuerungszulagen. Sie sind
vielleicht heute eine vorübergehende Erscheinung.
Aber wenn wir das ganze Gebäude bis zum Jahre
2008 betrachten, ist es denkbar, dass wieder einmal
Teuerungszulagen ausbezahlt werden müssen. Ge-
rade diese bewirken ja, dass das ganze System etwas
weniger starr wird, weil man immer in Zeiten der
Geldentwertung einen gewissen Ausgleich schaffen
kann mit den Teuerungszulagen, die auch mit Bei-
trägen belastet werden. Es sollten also auch die
Teuerungszulagen in dieser Enumeration besonders
erwähnt werden. Ein Gesetz muss auch für den ein-
fachen Mann klar und eindeutig sein. Herr Bratschi
hat mir bereits persönlich mitgeteilt, dass die vor-
geschlagene Änderung ohne weiteres möglich sei.

Nach Ziff. 3 kann der Bundesrat Sozialleistungen
und anlässlich besonderer Ereignisse erfolgende Zu-
wendungen vom Einbezug in den massgebenden
Lohn ausnehmen. Ich möchte das als Prinzip ein iür
allemal festlegen lassen. Warum soll der Bundesrat
mit solchen Entscheiden belastet werden, warum
sollen besondere Vorschriften und Réglemente all
diese Dinge bis in die letzten Einzelheiten hinein
ordnen und reglementieren ? Warum soll man Sozial-
leistungen mit Beiträgen belasten, damit man später
im Alter diese Beiträge bei der Berechnung- der
Altersrente wieder in die Berechnung hineinziehen
kann? Also den einen Sozialbeitrag belasten, um
einen ändern auf ein paar Franken genauer zu er-
mitteln; das ist wohl eine unnötige Arbeit. Warum
soll man die Freude an einem Hochzeitsgeschenk
vom Prinzipal oder an einer Jubiläumsgratifikation
wieder verderben, indem man das alles melden, regis-
trieren und in die Rentenberechnung irgend einmal
nach Jahren einbeziehen muss. Ich glaube, es sollte
genügen, wenn der Bundesrat eine klare Definition
von Sozialleistungen festlegt, damit man ein für
allemal weiss, was unter diesem Titel nach Art. 5,

Ziff. 3, besonders behandelt werden kann. Ich weiss,
die Kinderzulagen sind heute noch umstritten als
Sozialleistung, aber man wird festlegen müssen,
dass diese naturgemäss genau wie die Teuerungs-
zulagen für die Familien ein- für allemal in das Ent-
gelt hineingerechnet werden.' Ich möchte dem
Bundesrat nicht irgendwie Kompetenzen weg-
nehmen, sondern den ganzen Apparat vereinfachen
und. den Bundesrat entlasten.

Odermatt: Ich habe heute Morgen den Antrag
unterbreitet, dass bei Art. 5 eine Abänderung ge-
troffen werde, in dem Sinne, wie der Text vor Ihnen
liegt. Vielleicht könnte ein Irrtum entstehen, indem
angeschlossen worden ist bei der Abfassung- des
Antrages an den bisherigen Text von Art. 5. Des-
wegen wurde zuerst geschrieben : „Bleibt Art. 6"..
Das ist der letzte Teil des Art. 5, wie es bisher in
der Vorlage gewesen ist.

Ich habe den Antrag eingereicht, nicht etwa,
weil ich zum grossen Teil als ehrenamtlich besol-
deter Regierungsrat tätig bin oder als gutbezahlter
Nationalrat, sondern aus dem Gründe, -weil ich als •
Selbständigerwerbender für ein Einkommen zu
sorgen habe. Wir müssen bei der Altersversicherung
alles vermeiden, was in bezug auf die' Beitrags-
leistung dazu führen könnte, in irgendeinem Volks-
kreis das Gefühl aufkommen zu lassen, dass bei
gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen eine un-
gleiche Belastung entsteht. Im Altersversicherungs-
gesetz wird das Volk in zwei grosse Teile geschieden,
in Selbständigerwerbende und in Unselbständig-
erwerberide. Was unter 'dem Begriff Unselbständig-
erwerbender oder untei* dem Begriff Selbständig-
erwerbender zu subsumieren ist, ist nicht ganz
klar. Jedenfalls wird sich nicht eine genaue Defi-
nition für alle Volkskreise geben lassen. Nach dem.
Begriff weiter Volkskreise würde wahrscheinlich
ein Bundesrat oder ein Bankdirektor als Selbständig-
erwerbender gelten. Es hat keinen Zweck, hier
lange Ausführungen über die Vorteile und Nachteile
der Selbständig- oder der Nichtselbständigerwerben-
den zu machen. Für beide ist ja letzten Endes das
finanzielle Resultat ihrer .Beschäftigung, der Lohn
massgebend als Arbeitnehmer oder das Erwerbs-
einkommen als Selbständigerwerbender. Aus dieser
Summe wird er nachher für deri Unterhalt seiner
Familie, für sich selbst und für weitere Verpflich-
tungen aufzukommen haben.

Bei 'der Altersversicherung soll nun gemäss
dem Solidaritätsprinzip jeder den Beitrag nach
seinen Kräften leisten. So verstehe ich das Soli-
daritätsprinzip in seinen Auswirkungen.' Ungleiche
Beitragsbelastung muss für die oberen Einkommens-
klassen vermieden werden. Also hier Solidarität
vor! Wenn man den Spruch: „Einer trage des ändern
Last", in Wirklichkeit hier praktisch anwenden will,
dann soll man ihn dementsprechend zur Aus-
wirkung gelangen lassen. Es könnte bestimmt nie
verstanden werden, w.enn ein Bankdirektor oder
ein höherer Bundesbeamter nur 2 % zahlt, während
ein Handwerker, ein Schuhmacher, ein Schreiner 4%
seines Einkommens zahlen würde. Hier besteht der
grosse Unterschied. Es wird schwer halten, diesen
Unterschied, besonders in Gewerbekreisen und über-
haupt in Kreisen Selbständigerwerbender, klar zu
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legen und sie nachher zu begeistern, ihre 4 % zu
bezahlen.

Selbstverständlich berührt mein Antrag den
Beitrag, den der Arbeitgeber auf die ausbezahlte
Lohnsumme zu leisten hat, nicht. Der Arbeitgeber
hätte nach wie vor 2 % von der ausbezahlten Lohn-
summe zu bezahlen. Es wäre dann selbstverständ-
lich so, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu-
sammen 6 % Beitrag leisten. Aber es sind immerhin
zwei getrennte Kategorien. Es ist der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer. Deswegen dürfte dieser
Unterschied und diese Mehrbelastung auch gerecht-
fertigt sein. Ich glaube doch, dass diese Mehr-
belastung einige Millionen der Altersversicherungs-
kasse, also dem Bunde, eintragen würde. Ich habe
mir von einem Fachmanne überschlagsweise die
Auswirkungen dieses Antrages berechnen lassen.
Er kommt zu dem Resultat, dass an Mehreinnahmen
50—60 Millionen Franken resultieren würden. Da-
von waren selbstverständlich auch die Mehraus-
gaben in der Höhe von zirka 25 Millionen Franken
für die erhöhten Renten, die dann auch zur Aus-
zahlung gelangen müssten, abzurechnen. Effektiv
'käme man also auf einen Nettomehrbetrag von
ungefähr 25—30 Millionen Franken zugunsten der
Altersversicherungskasse. Voraussetzung für diese
Berechnungen sind selbstverständlich mittlere Kon-
] unkturbedingungen.

Nun würde der Einbau dieser Abgabe von 4 %
von seiten des Arbeitnehmers bei den Pensionskassen
einige Schwierigkeiten machen. Das sei hier zuge-
geben. Es kommt beim Einbau dieser 4 % ganz auf
die Statuten der betreffenden Pensionskassen an. Es
sei auch zugegeben, dass der Solidaritätsbeitrag der
Pensionskassenmitglieder schon bei einem Lohn, der
unter 7500 Franken liegt, beginnen würde. Vielleicht
würde dieser vierprozentige Beitrag des Arbeit-
nehmers organisatorisch auch bedingen, dass eine
Zusatzkarte geführt werden müsste. Nun hat Herr
Kommissionsreferent Bratschi in der Replik heute •
morgen gesagt, dass die Bereitschaft beim Arbeit-
nehmer für weitere Opfer nicht da sei. Ich möchte
aber doch sagen, dass diese Bereitschaft für die
gleichen Leistungen bei gleichen Einkommens-
beträgen in allen Volksschichten vorhanden sein
muss, wenn überhaupt das ganze Versicherungs-
werk zustande kommen soll. Ich glaube, bei den
Selbständigerwerbenden ist dieser Wille da, sie
werden ganz sicher ihre Beiträge an die Alters-
versicherung voll leisten, sie wollen sich dieser Ver-
pflichtung bestimmt nicht entziehen. Aber sie
wollen nur, dass die Volkssolidarität wirklich in
allen Teilen zum Ausdruck und zur Verwirklichung
gelangt. Man wird mir vielleicht auch einwenden,
dass bei der Taxation des Einkommens beim Arbeit-
nehmer der Lohnausweis geleistet werden muss, so
dass steuertechnisch das Einkommen des Arbeit-
nehmers viel eher erfasst werden könnte als das-
jenige des Selbständigerwerbenden. Aber ich
möchte doch betonen, dass heute der Fortschritt
der Steuertechnik so gross ist, dass ihr bald nichts
mehr entgehen wird. Da ist die Gleichstellung sicher
vorhanden und da, wo sie noch nicht vorhanden
sein sollte, wird sie bestimmt noch kommen.

Ich möchte Sie also bitten, meinem Antrag
zuzustimmen und hier erklären, dass ich den Antrag

zu Art. 6 zurückziehe, da er in keinem Zusammen-
hang mit dem Antrag, den ich zu Art. 5 gestellt
habe, steht.

Gysler: Herr Kommissionspräsident Bratschi hat
durchaus recht, wenn er ausführt, dass mein Antrag
ja von untergeordneter Bedeutung sei. Er hätte
schliesslich auch noch beifügen können, ich hätte
Gelegenheit gehabt, ihn in der Kommission vorzu-
bringen. Das ist durchaus richtig. Aber der Antrag
hat doch eine gewisse grundsätzliche Bedeutung
und wenn wir uns an die Diskussionen im Rahmen
der Lohnersatzordnung über das Thema, was unter
massgebendem Lohn zu verstehen ist, erinnern, so
scheint es mir eben doch wünschenswert zu sein,
im Gesetz eine klare Umschreibung zu erhalten.
Es geht darum, im Gesetz klar festzulegen, was als
massgebender Lohn zu gelten hat. Dabei scheint
es ja nach dem Wortlaut der Botschaft unbestritten
zu sein, dass Beiträge, die der Arbeitgeber an eine
Fürsorgeeinrichtung zugunsten seiner Arbeitnehmer
zahlt, Bestandteil des für die Bemessung des Bei-
trages des Arbeitgebers massgebenden Lohnes sein
sollen. In dieser Richtung bezweckte der Antrag,
den ich Ihnen gestellt habe, keine Änderung, son-
dern ich stehe nur auf dem Boden, die Formulierung
des Art. 5, Abs. 3, sei ungenügend, weil zu wenig
klar. Materiell wird damit keine Änderung herbei-
geführt. Ich würde den Antrag zurückziehen, wenn
Herr Bundesrat Stampfli eine entsprechende Er-
klärung abgäbe.

Weil ich schon das Wort habe, gestatten Sie mir
einige Bemerkungen zum Antrag der Herren Gui-
nand und Münz. Es ist durchaus richtig, was Herr
Nationalrat Guinand ausgeführt hat, dass der An-
trag Guinand/Munz im Zusammenhang steht mit
den Art. 6, 8 und 13. Wenn Sie hier der Minderheit
zustimmen, dann müssen Sie folgerichtig auch bei
jenen Artikeln, der Minderheit zustimmen. Da
möchte ich erklären, dass die Antragsteller einfach
die Türe offen lassen wollen, dass jederzeit durch
Beschluss die Beiträge der Wirtschaft, also der
Arbeitnehmer und der, Arbeitgeber und der Selb-
ständigerwerbenden erhöht werden 'können, um
die Leistungen der Versicherung zu vergrössern
oder ein eintretendes Defizit zu decken. Da muss
ich sagen, bei aller Anerkennung des Prinzips, dass
Versicherungen in erster Linie von jenen zu tra-
gen seien, die daraus den. Nutzen ziehen, kann
doch nicht nachdrücklich genug auf die Gefahren
hingewiesen werden, die aus einem solchen Manö-
vrieren mit den Beiträgen der Wirtschaft erwachsen
müssen. Da wiederhole ich, was ich gestern hier
angeführt habe, dass ganz besonders die Arbeit-
geberbeiträge von 2 %/übrigens auch die Arbeit-
nehmerbeiträge von 2 %, eine nicht zu unter-
schätzende Belastung der Betriebe einerseits und
der Arbeiterschaft anderseits sind, und dass vor
allem bei den Arbeitgebern die lohnintensiven Be-
triebe bedeutend stärker erfasst werden als die
kapitalintensiven. Eine solche Unsicherheit in der
Beitragserhebung müsste in breitesten Kreisen der
Wirtschaft Misstrauen gegenüber der Alters- und
Hinterlassenenversicherung schaffen, weshalb ich
dringend davon abraten möchte, diesem Minder-
heitsantrag zuzustimmen. Ich glaube, ich darf
ruhig sagen, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer haben
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nach mühevollen Auseinandersetzungen sich
schliesslich auf diese 2 % geeinigt. Die Wirtschaft
will wissen, woran sie ist, sie hat in einer Zeit, wo
man vom Arbeitgeber, vom kleinen wie vom gros-
sen, rationelles und umsichtiges Disponieren ver-
langt, einen vollgültigen Anspruch darauf, dass
nicht hier in einem Gesetzeserlass eine Lücke offen
bleibt, die in der Zukunft uns den grössten Risiken
und Gefahren aussetzen und damit zu einer gewissen
Unsicherheit führen würde. Ich möchte Ihnen da-
her, in Übereinstimmung mit den Kommissions-
referenten, dringend beantragen, dem Minderheits-
antrag nicht zuzustimmen.

M. Baudat: Que les prestations sociales soient
exceptées .du salaire déterminant par la loi ou que
le Conseil fédéral reçoive seulement la faculté de le
faire, il n'en reste pas moins que la notion même
des prestations sociales ne fait pas l'objet d'une
définition dans le texte qui nous est soumis. Je consi-
dère que cette lacune est infiniment regrettable.
Elle est regrettable parce qu'elle ouvre la porte,
dans un domaine où, comme le disait très justement
le rapporteur de langue française tout à l'heure, on
sera livré à la discrétion du Conseil fédéral, à toutes
les interprétations possibles et imaginables. Et, si
j'ai demandé la parole, ce n'est point pour faire
une proposition dans un sens ou dans l'autre, ou
pour appuyer tel point de vue ou tel autre, c'est
uniquement parce qu'il me tient à cœur, dans un
-domaine que je connais, de prendre position et de
le faire à temps.

Vous n'ignorez pas que le canton de Vaud, par
sa loi du 23 mai 1943, a frayé la voie en Suisse
au régime des allocations familiales. Le canton de
Vaud — c'est un honneur que je ressens comme
Vaudois — a été un pionnier dans ce domaine.
Il a été suivi très rapidement par les cantons de
Genève, de Lucerne, de Neuchâtel, de Fribourg,
et il le sera bientôt par le canton du Valais, qui
s'est attaché à cette affaire, mais ne l'a point encore
résolue; de telle façon qu'en tout cas dans un avenir
très proche (et même déjà actuellement, à l'excep-
tion du Valais) la Suisse romande compacte connaît
ou va connaître le régime des allocations familiales
légales et obligatoires.

Or si, dans ce domaine, au début, même dans
le canton de Vaud, l'idée que l'allocation familiale
est une prestation sociale, qu'elle ne peut pas
raisonnablement être considérée autrement, a ren-
contré des obstacles chez les employeurs, chez les
employés et même chez les dirigeants, nous pouvons
affirmer qu'aujourd'hui l'idée que l'allocation
familiale est une prestation sociale qu'elle rentre
dans cette notion et que c'est une grave erreur de
la considérer autrement, c'est-à-dire comme un
élément supplémentaire ou complémentaire du
salaire, a gagné "droit de cité.

Or jusqu'ici, sous le régime actuel de la compen-
sation pour perte de salaire et de gain, nous nous
sommes heurtés à un point de vue différent auprès
de l'administration fédérale qui a. en réalité, imposé
les allocations familiales, comme s'il s'agissait de
salaires. Nous le regrettons. Nous pensons (et c'est
pourquoi j'ai tenu à prendre position), que la même
évolution qui s'est faite en Suisse romande, lorsque
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l'on a inauguré ce nouveau domaine social, s'accom-
plira peu à peu chez ceux qui le connaissent moins
bien et qui doivent apprendre à le connaître — pour
une fois, mon Dieu, l'initiative est venue de la Suisse
romande — et que petit à petit ils arriveront à faire
cet effort qui consiste à penser d'abord l'institution
et ensuite à la pratiquer. Il faut la vie et l'expé-
rience, il faut voir les multiples problèmes qui se
posent dans ce tout p'etit secteur de la solidarité
sociale pour progressivement parvenir à y voir clair.
Nous-mêmes, dans le canton de Vaud, après trois
ans d'expérience, nous y voyons plus clair qu'au
départ. ^

Que l'on ne s'imagine pas, par exemple, que
cela n'a pas d'importance matérielle et digne de
considération! Dans le canton de Vaud,, actuelle-
ment, les allocations familiales versées en appli-
cation de la loi de 1943 représentent une somme
dont le montant oscille entre 5 et 6 millions par

tan. Ainsi la cotisation de 4 % au total prise sur cette
masse représente 200 000 à 250000 fr.ancs annuelle-
ment. C'est 250 000 francs dont les enfants ne béné-
ficient pas parce que ceux qui doivent fournir les
allocations sont obligés de commencer par prélever
la moitié de cette contribution et que ceux qui doi-
vent les recevoir sont obligés d'en abandonner
également la moitié.

Sans doute, la plupart des caisses, et la caisse
générale en tout premier lieu, ont décidé de prendre
à leur charge exclusive l'entier de ce 4 %. Mais cela
n'empêche pas que, si les bénéficiaires ont touché
l'intégralité de l'allocation prévue, la cotisation^
pour perte de salaire a été retenue, bien entendu,
sur la somme totale; et c'est autant de moins à
disposition, notamment pour l'élévation de l'allo-
cation familiale. Eh bien, cela représente tout de
même déjà un chiffre important et il est assurément
regrettable que deux institutions, toutes deux inté-
ressantes et dignes d'appui, entrent ainsi en colli-
sion, l'une, venant prélever dans le champ de l'autre
une part qui viendra en moins aux bénéficiaires de
cette seconde institution.

N'oublions pas qu'il faut tout spécialement
arriver à comprendre que, si les^ parents sont les
attributaires des allocations familiales, les vrais
bénéficiaires, en réalité, ceux qui légitiment même
l'institution par leur présence, ce sont en définitive
les enfants.

C'est cela que je tenais à affirmer très nettement
ici, pour pouvoir le retrouver dans les discussions
futures que nous aurons certainement, un jour ou-
l'autre, si le projet soumis à nos délibérations devient
définitif après approbation par le 'peuple. Il fallait
prendre rang, il fallait pouvoir invoquer le fait
qu'à un moment donné le point de vue contraire
à ce qui m'a paru être l'opinion de M. le rapporteur
Bratschi, tout à l'heure, a été affirmé ici, au nom
de ceux qui savent ce que sont les allocations
familiales, c'est-à-dire qu'il ne s'agit point d'une
prestation assimilable au salaire ou à considérer,
par voie d'analogie, comme un supplément ou un
complément de salaire, mais bien d'une véritable
prestation sociale qui, par conséquent, aura le droit
d'être soumise aux dispositions, quelles qu'elles
soient, qui régiront ces prestations sociales pour le
moment indéfinies dans le texte légal.

65



Assurance vieillesse et survivants — 514 — 22 août 1946

Bundesrat Stampili: Zwischen dem Entwurf des
Bundesrates, dem auch die Kommission zustimmt
und dem Antrag der Herren Guinand und Münz
besteht ein fundamentaler Unterschied. In dem Ent-
wurf des Bundesrates werden die Beiträge an die
Versicherung ein «für allemal festgelegt und auch
die Versicherungsleistungen, auf welche die Ver-
sicherten Anspruch haben, während die Herren
Guinand und Münz die Möglichkeit vorsehen, dass
je nach der Entwicklung der finanziellen und öko-
nomischen Verhältnisse die Bundesversammlung
berechtigt sein soll, die Beiträge sämtlicher Bei-
tragspflichtiger einer Revision* zu unterziehen.

Dieser Antrag Gumand/Munz lässt jedes Ver-
ständnis für die Natur und den Zweck einer Ver-
sicherung vermissen. Eine Versicherung hat den
Zweck, für einen Versicherungsfall, der für den
Versicherten mit einem ökonomischen Nachteil
verbunden ist, einen ganz bestimmten Schutz zu
gewähren. Gegen die Gefahr, dass einem Versicher-
ten das "Haus abbrennt, und er damit auch die'
Möbel verliert^ will er sich sichern, indem er eine
Brandversicherungspolice abschliesst, die die Ge-
währ bietet, dass er bei Eintritt des Schadens nach
den Bestimmungen der Police entschädigt wird.
Er will mit einer ganz bestimmten Versicherungs-
summe rechnen können. Nicht anders ist es auf dem
Gebiet der Lebensversicherung, wobei dann immer
noch die Möglichkeit bleibt, dass die Versicherungs-
summeim Zeitpunkt ihrer Auszahlung nicht mehr den
gleichen realen Wert hat, der zur Zeit des Abschlusses
der Versicherung angenommen werden konnte. Des-
halb muss auch zwischen Beitragsleistung und Ver-
sicherungsleistung eine feste Relation bestehen. Es
ist nicht-möglich, dass man im Laufe der Versiche-
rung diese Relation willkürlich ändert. Das ist dem
Charakter der Versicherung inhärent, dass während
deren Dauer zwischen der Prämienleistung und der
Versicherungssumme ein festes Verhältnis besteht.
Mit einer solchen Stabilität will auch der Versicherte
rechnen können. Sie würden, wenn Sie so schlecht
beraten wären, dem Antrag der Herren Guinand
und Münz zuzustimmen, zum vornherein das Ver-
trauen der Versicherungspflichtigen in die Alters-
und Hinterlassenenversicherung erschüttern, denn
jeder Versicherte, der eine Prämie bezahlen muss,
will einmal wissen, wie hoch diese ist und zweitens,
was er später für seine Leistungen erhält. Wenn
man ihm nun zum vornherein erklärt, er habe damit
zu rechnen, dass die Bundesversammlung, wenn sie
guter oder schlechter Laune ist, seine Beiträge her-
absetze oder erhöhe, die Versicherungsleistungen je
nach dem Bedürfnis ändere, wird die grosse Mehr-
heit der Stimmberechtigten sagen, für eine solche
Versicherung danken wir, von der wollen wir nichts
wissen. Das ist psychologisch doch so klar, dass es
unverständlich ist, dass, ich will nicht sagen, Herr
Münz, aber Herr Nationalrat Guinand, der sich
sonst in der Volksstimmung nicht so schlecht aus-
kennt, einem solchen Antrag .zu Gevatter stehen
kann. Das ist versicherungstechnisch einfach nicht
möglich.' Noch weniger verständlich ist mir dann
allerdings, dass Herr Nationalrat Guinand als aus-
gezeichneter Jurist dieser verfassungsrechtliche
Monstruosität zu Gevatter stehen konnte, die den
Schlussatz enthält: ,,Die diesbezüglichen Be-
schlüsse der Bundesversammlung können ' nicht

dringlich erklärt werden." Herr Nationalrat Brat-
schi, meines Wissens nicht Jurist, hat den Juristen
Guinand schon belehrt, dass, wenn solche Be-
schlüsse nicht dringlich erklärt werden können, sie
ja dem gleichen Prozedere unterliegen wie Gesetze,
so dass gegenüber Gesetzesänderungen gar kein
Unterschied besteht. Dann ist ja dieser ganze Zusatz
überflüssig. Die Bundesversammlung kann ja jeder-
zeit versuchen, ein Gesetz zu ändern. Ob dann bei
Ergreifung des Referendums die Gesetzesänderung '
vom Volk gutgeheissen wird, ist eine andere Frage,
diese Überlegung wird beim Entschluss der Bundes-
versammlung, das Gesetz zu ändern oder nicht,
immer eine Rolle spielen. Deshalb hat dieser Satz
gar keinen Sinn, weil ja. die Bundesversammlung
immer die Initiative zu Bundesbeschlüssen oder zu
Bundesgesetzen ergreifen kann, die dem Referen-
dum unterstehen. Ein Unterschied zwischen einem
Bundesbeschluss, der nicht dringlich erklärt werden
kann, der ohnehin dem Referendum untersteht und
der gewöhnlichen Gesetzesänderung besteht nicht.
Dieser Satz hätte im Gesetz wirklich keinen Sinn
und keinen Platz. Ich möchte Ihnen aus den ge-
nannten Überlegungen empfehlen, den Antrag, weil
materiell und formell unannehmbar, abzulehnen.

Nun hat zum Abs. l Herr Odermatt den Antrag
gestellt, dass für Einkommen von Uriselbständig-
erwerbenden der Beitrag auf 4% zu fixieren sei.
Dabei hat Herr Nationalrat Odermatt übersehen,
dass er mit dieser simplistischen Differenzierung
ganz ungeheure Ungerechtigkeiten schaffen würde.
Es würden Grenzfälle entstehen. Für ein Einkommen '
von 7500 Franken würde der Beitrag 150 Franken
ausmachen, für ein Einkommen von z. B. 7550
Franken, also nur 50 Franken mehr, jedoch 302
Franken, also mehr als das Doppelte. Sie sehen,
dass dieser Antrag kaum überlegt ist. Wenn man
dem Antrag des Herrn Odermatt Folge geben
wollte, müsste man doch eine Degression eintreten
lassen; damit " nicht Mehrleistungen erbracht wer-
den müssten, die weit' über den Mehrlohn hinaus-
gehen. Herr Nationalrat Odermatt geht von ganz
falschen Überlegungen aus. Er sagt, durch die
Alters- und Hinterbliebenenversicherung werde das

. Schweizervolk in zwei Kategorien geschieden, in
Selbständigerwerbende und in Unselbständiger-
werbende. Das sei praktisch nicht möglich. Herr
Odermatt vergisst nur, dass der Beweis für die
Durchführbarkeit bereits mit der Lohn- und Ver-
dienstersatzorcinung erbracht wurde. Der Lohn-
ersatzordnung haben'alle Unselbständigerwerben-
den angehört, während der Verdienstersatzordnung
alle Selbständigerwerbenden zugeteilt wurden. Diese
Unterscheidung ist also nichts Neues. Wir sehen für
die Alters- und Hinterbliebenenversicherung genau
die gleiche Ordnung wie für die Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung Vor. Nun hätte bei der^ ge-
troffenen Grenze der Antrag des ^Herrn Odermatt
gerade .die Folge, dass ausgerechnet diejenigen Kate-
gorien von Unselbständigerwerbenden den doppelten
Beitrag zu zahlen hätten, deren Beitrag bereits für
ihren Versicherungsanspruch ausreicht. Sie be-
ziehen keine öffentlichen Zuschüsse. Für Unselb-
ständigerwerbende mit 7500 Franken und mehr Ein-
kommen sind keine öffentlichen Zuschüsse mehr
nötig, um die ihnen zustehende maximale Rente
von 1500 Franken als einfache Altersrente oder
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2400 Franken als Ehepaarsrente zu sichern. 'Sie
bezahlen sogar mehr. Je mehr ( sich das Einkom-
men von 7500 Franken entfernt, um so grösser
ist der Sozialb'eitrag, der geleistet wird. Mit ändern
Worten: Alle diejenigen Unselbständigerwerbenden,
die ein Einkommen von über 7500 Franken be-
ziehen, - bezahlen bereits einen Sozialbeitrag an die
unteren Einkommenskategorien. Wäre es da ge-

• recht, von diesen den doppelten Beitrag zu ver- •
langen ? Herr Nationalrat Odermatt hat sich aus-
rechnen lassen, dass das eine jährliche Mehreinnahme
von 50 bis 60 Millionen Franken brächte. Das wäre
ja recht schön, aber bloss, wenn diese Lohnemp-
fänger auch bereit wären, die 4%, d. h. den dop-
pelten Beitrag, zu bezahlen. Sie haben aber damit
zu rechnen, dass sich diese in d#r Volksabstimmung
— ich;glaube, sie machen auch noch eine ansehnliche!
Schar aus — gegen 'eine solche ungerechte Be-
lastung mit Recht zur Wehr setzen werden. Ich
möchte Ihnen nur andeuten, welche Schwierig-
keiten Sie dadurch bei den bestehenden Pensions-
kassen schaffen würden. Wenn alle Mitglieder dieser
Pensionskassen, /die ein Einkommen von 7500
Franken beziehen, nach dem Antrag von Herrn
Odermatt noch 2% mehr zu bezahlen -hätten,
wären ja die Pensionskassen in vielen Fällen ge-
nötigt, die Beiträge dieser Mitglieder nicht nur um
2%, sondern um noch mehr zu senken, denn viele
Mitglieder werden erklären: Es ist uns einfach nicht
möglich, neben dem Beitrag, den wir schon bisher
bezahlt haben, der 7, 8, 9. und 10% ausmachen
kann, noch 4%', also 2% zu- dem bisher an den
Lohnersatz bezahlten Beitrag hinzu an die Alters-
und Hinterbliebenenversicherung zu leisten. Wir
würden mit dem geschlossenen Widerstand dieser
Kreise zu rechnen haben. Die Beschaffung von 60
Millionen Mehreinnahmen auf diesem Wege wäre
einfach-eine Ungerechtigkeit. Wenn wir schon 60
Millionen Franken mehr beschaffen wollten, müssten
wir sfe jedenfalls aus ändern Kreisen holen als aus
denjenigen, die als Unselbständigerwerbende ein
Einkommen von 7500 Franken und mehr beziehen.
Herr Nationalrat Odermatt stösst sich daran, dass
der Unselbständigerwerbende nur 2 % zu bezahlen
hat, der Selbstähdigerwerbende aber 4%. Ja, das
rührt daher, dass für den Unselbständigerwerbenden
sein Arbeitgeber 2 % übernimmt. Diese 2 % sind ja
schliesslich auch ein Teil des Entgelts für die ge-
leistete Arbeit. Sie haben ein Dienstverhältnis zur
Voraussetzung. Es hat eben ein jeder die Wahl, ob
er Selbständig- oder Unselbständigerwerbender
werden will. Wenn einer einen solchen Horror vor
den 4 % hat, muss er natürlich nicht Veterinär
studieren, sondern in eine Fabrik oder auf ein Bureau
gehen. Das können wir nicht ändern. Das ist nun
einmal so! (Heiterkeit.)

Nun tut es mir ausserordentlich leid, schon
wieder Herrn Miville ' den Schmerz zu bereiten,
einen von ihm gestellten Antrag ablehnen zu
müsben. Aber das liegt ja nicht an mir, sondern an
Herrn Miville, weil er das tragische Mandat hat, hier
als einziger Vertreter seiner Partei jeden noch so un-
möglichen Antrag vertreten zu müssen. (Heiter-
keit.) Was beantragt Herr Nationalrat Miville?
Dass die Beiträge sämtlicher unverheirateter Un-
selbständigerwerbender bis zu einem Einkommen
von 3000 Franken-und aller verheirateter Unselb-

ständigerwerbender bis zu einem Einkommen von
4500 Franken nicht 2 %, sondern nur l Franken pro
Monat oder 12 Franken im Jahr betragen sollen. Da-
für sollen sie aber weit grössere Renten bekommen als
wir sie vorsehen, im Monat 200 Franken, wenn sie
ledig sind, und 300 Franken, wenn sie eine Familie
haben. Dann hätten wir es aber doch nicht mehr mit
einer Versicherung zu tun, wenn man mit sage und
schreibe l Franken im Monat sich eine Rente von
monatlich 200 bzw. 300 Franken verschaffen kann.'
Das ist dann eine Fürsorge. Ich gebe zu, Herr
Miville bleibt damit nicht nur etwa der Linie der ,
PdA, sondern dem Kommunismus in Reinkultur
treu, wenn er einen solchen Vorschlag macht. Das
ist eine rein kommunistische Lösung. Darüber
müssen wir uns Rechenschaft geben. Dann würden
wir allerdings ungezählte Gegner schaffen, wenn
wir einem solchen Antrag zustimmen wollten. Dann
hätten wir auch kein Recht mehr, hier von einer
Versicherung zu sprechen. Das wäre ganz einfach
So'zialkommunismus, nichts anderes. Weil ich diese
Überzeugung habe, bin ich gezwungen, den Antrag
des Herrn Miville abzulehnen. •

Der Antrag des Herrn Trüb unterscheidet sich in
drei Punkten-von dem Entwurf des Bundesrates.
Einmal will .Herr Trüb ausdrücklich als Bestandteil
des beitragspflichtigen Einkommens auch die Teue-
rungszulagen erwähnen. Das ist meines Erachtens
nicht notwendig. Nach dem Entwurf ûmfasst der
massgebende Lohn auch Naturalleistungen, Lohn-
zulagen usw. In den Lohnzulagen sind auch Teue-
rungszulagen juristisch absolut eingeschlossen. Dar-
über kann gar kein Zweifel sein. Um aber bei der
Fraktion der Unabhängigen nicht den Eindruck zu
erwecken, dass jeder Antrag abgelehnt werde, wenn
er aus ihrem erlauchten Kreise stammt, so lehne ich
ihn nicht ab, sondern akzeptiere die Erweiterung,
trotzdem ich sie für vollkommen überflüssig halte.
(Heiterkeit.) v

Einen ändern Teil des Antrages Trüb kann ich
zu meinem grossen Bedauern nicht akzeptieren. Das
ist die Weglassung der .Trinkgelder. (Zwischenruf
Trüb: Das fällt weg!) Haben Sie das nicht bean-
tragt? (Zwischenruf Trüb: Das ist ein Fehler der
Kanzlei!) Ach, diese arme Kanzlei! (Heiterkeit.)
Also kann ich ein abgekürztes Verfahren ein-
schlagen. -,

Dann hat Herr Nationalrat Trüb noch einen An-
trag zu Ziffer 3 gestellt. Er will hier positiv be-
stimmen, dass Sozialleistungen sowie anlässlich be-
sonderer Ereignisse erfolgende Zuwendungen vom
Einbezug in den massgebenden Lohn auszunehmen
seien. So kategorisch und bestimmt können wir
diese Ausnahme nicht formulieren. Wir haben ja
alle eine Vorstellung von den Sozialleistungen. Sie
deckt sich nur nicht in allen Fällen. Die einen gehen
in dieser Beziehung etwas weiter, die ändern etwas
weniger weit. Der Begriff muss doch irgendwo um-
schrieben werden. Das muss der Bundesrat nicht in
jedem einzelnen Falle tun, sondern, und damit er-
füllen wir ja den Wunsch des Herrn Nationalrat
Baudat; wir werden das in einer Verordnung regeln,
um die Vorlage nicht mit weitgehenden Einzelbe-
stimmungen zu belasten. Das sollten wir schon in der
Hand haben. Es könnte doch zu weit gehen, wenn
es ganz einfach im Belieben der Betriebsinhaber,
also der Arbeitgeber, stünde, selbst zu entscheiden,
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was als Sozialleistung zu betrachten ist, die nicht
beitragspflichtig ist. Das muss vom Bundesrat,
nicht wie Herr Nationalrat Trüb vielleicht ange-
nommen hat, von Fall zu Fall entschieden, son-
dern durch Verordnung allgemein geregelt wer-
den. Damit kommen wir, wie gesagt, auch einem
Wunsch von Herrn Baudat entgegen. Leider bin ich
nicht in der Lage, gegenüber Herrn Nationalrat
Baudat, dem Kanton Waadt und ändern Kantonen,
die durch die kantonale Gesetzgebung Familien-
zulagen eingeführt haben, die Zusicherung zu
geben, dass diese Zulagen von der Beitragspflicht
ausgenommen werden. Dabei handelt es sich um
beitragspflichtige Lohnzulagen, um einen Bestand-
teil des Einkommens ; auf die Form kommt es nicht
an. Es wäre absolut ungerecht, wenn wir diese Zu-
lagen ausnehmen wollten, ungerecht gegenüber
ändern Kantonen, welche diese Einrichtung nicht
eingeführt haben und in welchen deshalb die Löhne
eine ganz andere Entwicklung eingeschlagen haben.
Aus Gründen der Gleichbehandlung und weil es
sich hier zweifellos um Bestandteile des Lohnes
handelt, können' wir die Familienzulagen, auch
wenn sie durch die kantonale Gesetzgebung ge-
ordnet werden, von der Beitragspflicht nicht aus-
nehmen.

Nun hat Herr Nationalrat Gysler noch einen An-
trag gestellt, wonach Beiträge des Arbeitgebers an
eine Fürsorgeeinrichtung zugunsten seiner Arbeit-
nehmer nicht als massgebender Lohn in Anspruch
genommen werden dürfen. Herr Gysler hat aller-'
dings durchblicken lassen, dass, wenn der Sprecher
des Bundesrates in der Lage sei, ihm eine beruhi-
gende Erklärung abzugeben, er vielleicht seinen
Antrag zurückziehen könnte. Ich kann darauf er-
klären, dass es sich bei der Beitragspflicht immer
nur um Bestandteile des Entgeltes für eine in un-
selbständiger Stellung geleistete Arbeit handeln
kann. Es muss sich also um eine Zuwendung han-
deln, die aus dem Arbeitsverhältnis fliesst, die für
den einzelnen genau festgestellt und feststellbar ist.
Aber es kann sich nicht um eine Zuwendung an eine
soziale Institution handeln, die ja nicht ein be-
stimmter Bestandteil des Lohnes des einzelnen
Arbeitnehmers ist. Darüber kann gar kein Zweifel
bestehen. Einer solchen extensiven Auslegung
würde der erste Satz in Ziffer 2 absolut entgegen-
stehen. Ich glaube, dass sich Herr Nationalrat Dr.
Gysler mit dieser Erklärung begnügen kann und
dass es ihm möglich sein sollte, seinen Antrag zu-
rückzuziehen.

M. Quartenoud: Je m'excuse d'improviser une
intervention. J'avais d'abord songé à ne point le
faire, mais je crois qu'il n'est pas mauvais, lorsqu'on
discute de problèmes tels que ceux qui nous pas-
sionnent ces temps, de faire un peu de doctrine.
C'est, mon excellent ami et collègue, M. Baudat, qui
me pousse à la tribune.

Je vous demanderai en toute simplicité d'ajouter
un mot seulement à la proposition de la commission.
Je remercie la commission d'avoir, par souci social
et aussi sans doute pour ne pas mettre en conflit la
loi sur l'assurance vieillesse avec les tendances de
protection à la famille, introduit son alinéa 3 qui
dit: «Le Conseil fédéral peut excepter du salaire
déterminant les prestations sociales ainsi que... etc.»

M. Baudat est monté à la tribune avec ce besoin
de clarté qu'il a et que beaucoup possèdent (pas
tous malheureusement peut-être) (rires). 'Il a bien
fait de_vouloir faire préciser la notion dé-prestations
sociales. Je l'en félicite parce qu'il ne faut pas
laisser des notions comme celle-là dans le vague.
Seulement il me permettra de lui dire que je ne
partage pas, mais pas du tout, sa manière de voir
concernant sa notion des allocations familiales. Dans'
notre doctrine, je le dis franchement, je n'ai pas
à mettre mon drapeau dans ma poche, dans notre
doctrine chrétienne sociale les allocations familiales
rie sont pas conçues comme dans la doctrine libérale,
ne sont pas même comme dans la doctrine socialiste
ou syndicaliste — vous voyez que je ne cherche
pas à faire des adeptes puisque je me définis moi-
même d'une façon très crue — dans notre doctrine,
dis-je, les allocations familiales font partie inté-
grante du salaire. Nous estimons en effet que lors-
qu'un homme travaille, son travail n'est pas une
marchandise. Lorsqu'on achète quelque chose, on
le paie évidemment selon, sa qualité, en ne considé-
rant que 'sa valeur marchande. Mais il en va tout
autrement du travail humain. C'est une prestation
de nature supérieure. C'est pourquoi dans notre
doctrine, nous estimons que le salaire doit permettre
de vivre; il doit être suffisant pour assurer la vie
non seulement du travailleur lui-même, mais encore
celle de sa famille et lui permettre son plein épa-
nouissement. Cela est marqué dans plusieurs de nos
textes pontificaux, et c'est une des thèses essentielles
de notre doctrine. Et je suis sûr que, lorsque nous
voulons bien descendre dans les réalités et les
apprécier sincèrement, nous ne pouvons penser
autrement. Je suis persuadé que même toute la
socialo-démocratie est d'accord avec moi, que le
travail humain doit garantir à celui qui l'exécute,
doit garantir à chaque personne, sa pleine'dignité,
doit faire vivre non pas seulement l'individu isolé,
mais toute sa famille.

La doctrine de l'allocation- familiale faisant
partie intégrante du salaire est donc, à mon avis,
très soutenable même de la part de ceux qui, pour
des raisons peut-être plus tactiques que profondes,
se sont séparés jusqu'à ce jour de cette notion.
Je leur demande aujourd'hui de me faire une con-
cession bien simple. Je demande aussi à M. Baudat
non pas'de se convertir, cela n'est pas nécessaire,
mais d'entrer dans nos vues. Je ne fais qu'ajouter
aux prestations sociales les allocations familiales.
Je voudrais simplement qu'on fît un sort à ce
terme. Cela, me donnera satisfaction du point de
vue doctrinal et cela précisera les positions. Les
notions sociales évoluent rapidement et il se peut
qu'un jour on soit bien aise de trouver dans un
texte légal des précisions comme celle-là.

Et puis, qu'on me permette de dire encore
ceci": on a mis dans ce débat tellement de notions
vagues qu'il" n'était pas mauvais d'apporter ces
fameuses précisions. C'est ainsi que M. Trüb parle
-— du moins dans le texte français de son amende-
ment —• d'«allocations de salaires». Je crois deviner
ce que cela signifie: cela veut dire allocations supplé-
mentaires. Tous ces termes ont l'inconvénient de
créer quelque confusion. Et je ne voudrais pas que
l'on mît sur le même plan les gratifications, par
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exemple, avec ce qui a, pour moi, une valeur essen-
tielle: l'allocation familiale.

Je vous demande donc de bien vouloir ajouter
ici ce terme.

Je m'excuse d'avoir fait-cette proposition seule-
ment après l'intervention de l'honorable conseiller
fédéral chef du Département de l'économie publi-
que; mais j'avais hésité et c'est finalement ce souci
de doctrine dont je viens de parler qui m'a poussé
à prendre la parole. x

C'est un souci pratique aussi, et ici je crois
rendre service aux partisans du projet. Ces temps
derniers, en parcourant les campagnes de mon
canton, j'ai entendu beaucoup parler de l'assurance
vieillesse et, contrairement à ce que l'on a pu dire, car
on a présenté dans le message le canton de Fribourg •
comme étant le seul qui aurait répondu négative-
ment (je mets cela sur le compte sans doute d'une
mauvaise traduction faite peut-être par la chan-
cellerie ou je ne sais par qui). En réalité, la lettre
du canton de Fribourg'— c'est moi-même qui l'ai
rédigée — se bornait à énoncer quelques réserves,
des réserves faites dans l'intérêt même du projet.
Mais nous avons conclu énergiquement en faveur
du principe de l'assurance vieillesse et nous avons
même dit à la fin de cette lettre : S'il s'agit de réaliser
rapidement ce progrès social, nous sommes d'ac-
cord, nous sommes disposés à entrer en matière
sur le projet qui nous est présenté. Aussi ai-je été
passablement étonné de voir que nous étions ainsi'
affichés et rangés dans la catégorie des opposants.

Je tiens à dire également ceci à ces messieurs
de la socialo-démocratie, car j'ai encore sur le cœur
un article de la Berner Tagwacht où l'on nous traitait
de schwarze Freiburger Cela est faux, mais peut-
être faut-il voir, là aussi une mauvaise traduction.
En réalité, nous sommes partisans de l'assurance
vieillesse.

En parcourant les campagnes fribourgeoises ces
temps passés, j'ai entendu formuler de nombreuses
adhésions à cette grande œuvre sociale, mais il m'est
aussi venu l'écho de certains scrupules, en parti-,
culier parmi les paysans qui m'ont posé des ques-
tions auxquelles il convient de s'arrêter, par exem-
ple au sujet des prestations pour les allocations
familiales. Il faut dire que les allocations familiales
sont très importantes pour les domestiques de
campagne. tPlus d'un paysan, chez nous, n'arrive-
rait pas à conserver son personnel sans le bénéfice
de ces allocations instituées dans notre canton par
une loi spéciale. Or, ces allocations sont alimentées
par les prestations sociales des patrons, qui prennent
à leur charge non seulement leur part, mais celle
du domestique et cela, vous le comprenez facile-
ment, représente une charge assez lourde. S'il devait
s'ajouter des prestations trop fortes pour l'assu-
rance vieillesse, la conséquence serait de'charger à
l'excès, de paralyser la situation du paysan déjà
difficile à l'heure actuelle. La question des prix est
intimement liée à la loi que nous discutons mainte-
nant. Hier encore, j'entendais un de nos collègues
intervenir ici pour dire au Conseil fédéral: «Atten-

* tion, il faut surtout maintenir les prix au niveau
où ils sont...». Eh bien, je vous le déclare, nos paysans
sont dans l'impossibilité absolue d'assumer des
charges sociales nouvelles. Le paysan aujourd'hui
ne peut même plus construire, il ne peut même plus

transformer sa maison sans recourir à l'intervention
de l'Etat. Il lui est donc impossible d'assumer de
nouvelles charges, à moins que les prix ne, soient
enfin adaptés à la situation du marché et au coût
de la production.

Dans ces discussions, on m'a souvent demandé
quel serait le sort des allocations familiales. On m'a
dit: «Pourrons-nous conserver cette institution ou
faudra-t-il la laisser tomber, faute de pouvoir payer
les deux à la fois?» Si maintenant il doit être ques-
tion non seulement de faire face à ces deux charges
superposées mais encore de calculer comme élément
du salaire les allocations familiales versées aux
domestiques de campagne, alors on commettra,
je regrette de le dire, une faute psychologique
extrêmement grave'.

Cela sans doute ne tranche pas la question de
doctrine et je laisse à M. Baudat le soin de la con-
server pour lui-même, mais j'ai la ferme conviction
que, psychologiquement, il serait indiqué de dire
clairement, dans le texte même de la loi, que les
allocations familiales ne sont pas comprises dans
le calcul du salaire déterminant.

Abs t immung. -— Vote.
Abs. l. Für den Zusatzantrag Oder-

matt Minderheit
Dagegen Mehrheit
Abs. Ibis. Für den Antrag der Minder-

heit 9 Stimmen
Dagegen 93 Stimmen
Abs. 2. Antrag Trüb Angenommen. — Adopté.
Abs. 2 bis. Antrag der Kommission

Angenommen. •— Adopté.

Abs. 3. Präsident: Der Antrag Gysler ist zurück-
gezogen worden.

Bundesrat Stampf H: Noch ein Wort zum Antrag
Quartenoud. Nach den Ausführungen, die ich zum
Votum Baudat gemacht habe, kann kein Zweifel
bestehen, dass ich den-Antrag Quartenoud ab-
lehnen muss. Er hätte .ganz weittragende Konse-
quenzen, die wir heute nicht übersehen können.
Wenn irgend etwas zugunsten der Familienaus-
gleichskassen gemacht werden soll, so muss das im
Rahmengesetz geschehen, das wir dafür in Aussicht
genommen haben. Aber heute können wir unmög-
lich hier eine Ausnahme machen. Wir würden das
ganze System der Ermittlung der beitragspflichti-
gen Einkommen über den Haufen werfen.

'Abst immung. — Vote.
Eventuell —• Eventuellement:

Für den Antrag Miville Minderheit
Dagegen •. Mehrheit
Für den Antrag Quartenoud 27 Stimmen
Dagegen 69 Stimmen
Für den Antrag Trüb Minderheit
Dagegen . Mehrheit

Definitiv — Définitivement:
Für den Antrag der Mehrheit Mehrheit

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.) .•
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#ST# Nachmittagssitzung vom 22. August 1946.
Séance du 22 août 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Grimm.

4865. Alters- und
Hinter lassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 493 hiervor. — Voir page 493 ci-devant.

Art. 6.
Antrag der Kommission.

M e h r h e i t :
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

M i n d e r h e i t : {Seiler, Escher, Maspoli,
Scherrer, Winiker)

Die Beiträge versicherter Arbeitnehmer, deren
Arbeitgeber nicht der Beitragspflicht unterliegt,
betragen 4 % des massgebenden Lohnes. Beträgt
der massgebende Lohn weniger als Fr. 6000.—
im Jahr, so vermindert sich der Beitragsansatz
nach einer vom Bundesrat aufzustellenden; sin-
kenden Skala bis auf 2°/o.

Antrag Renold:
. . . weniger als Fr. 6000.— im Jahr, so steht

es dem Beitragspflichtigen frei, nur 2 % zu ent-
richten.

Proposition de la commission.
M a j o r i t é :

Adhérer au projet du 'Conseil fédéral.

M i n o r i t é : (Seiler, Escher, Maspoli, Scherrer,
' 'Winiker-.)

Les cotisations des assurés dont l'employeur
n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales
à 4 °/o du salaire déterminant. Si le salaire déter-
minant est inférieur à 6000 francs par an, le taux
de cotisation est réduit jusqu'à 2 %, selon un
barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Proposition Renold:
... est inférieur à 6000 francs par an, il est

loisible à l'assuré de ne payer que 2 %.

Bratschi, Berichterstatter der Minderheit: Beim
Art. 6 handelt es sich um Beiträge von Arbeit-
nehmern, deren Arbeitgeber nicht beitragspflich-
tig ist. Das ist eine relativ kleine Zahl von Ver-
sicherten. Es betrifft schweizerisches Personal vpn
fremden Gesandtschaften; der Arbeitgeber .ist
in diesem Falle nicht beitragspflichtig", weil er die
diplomatischen Privilegien geniesst; ferner um
schweizerische Grenzgänger, also Schweizerbür-
ger, die in der Schweiz wohnen, aber im Ausland

arbeiten. In diesem Falle ist der Arbeitgeber nicht
beitragspflichtig, weil er Ausländer-ist und keine
Betriebsstätte in der Schweiz hat. Bei diesen bei-
den Gruppen —' vielleicht gibt es noch andere, es
sind mir gegenwärtig 'keine, bekannt — ist kein
Arbeitgeber vorhanden, der die 2 % übernehmen
kann. Das Gesetz, muss natürlich diesen Fall
ebenfalls ordnen. Es . ordnet ihn so, dass der
Arbeitnehmer den ganzen Beitrag allein bezahlen
muss. Er ist /damit in der gleichen Situation wie
der selbständig Erwerbende und hat 4 % zu ent-
richten.

Im zweiten Satz de.s Art. 6 ist vorgesehen,
dass für Einkpmmen, die weniger als Fr. 4800.—
betragen, der Beitrag herabgesetzt werden kann,
und zwar bis auf 2 %. Auf Seite 32 der Botschaft
ist eine Skala, aus der die Gestaltung oder Degres-
sion der Beitragsleistung hervorgeht.

Von Seite der 'Herren Seiler und Mitunter-
zeichner — dag ist die zweite Minderheit — ist
ein Antrag eingereicht, der vorsieht, dass die
Degression der Beiträge nicht erst bei Fr. 4800.—
beginnt, sondern schon bei Fr. 6000.— einsetzt.
Der ursprüngliche Antrag verlangte, dass bei Löh-
nen von weniger als Fr. 6000.— der Beitragssatz
einheitlich 2%i sein soll. Es'istnunein abgeänderter
Antrag der zweiten Minderheit verteilt worden, aus
dem hervorgeht, dass im Prinzip die Skala ange-

.nommen wird, wie sie vom Bundesrat auf Seite 32
der Botschaft vorgeschlagen wird. Das hätte also
zur Folge, dass die-- Degression bei Fr. 6000.:—
beginnt, statt bei Fr. 4800".—, wie das der Ent-
wurf vorsieht. Die Kommission beantragt Ihnen,
diesen Antrag abzulehnen. Er, hätte'ja, wenn es
sich nur um Art. 6 handeln würde, keine' sehr
grosse Bedeutung, indem es"sich um eine kleine
Versichertengruppe handelt. Aber der Antrag hat
weitgehende Konsequenzen, weil er durch die An-
tragssteller auf Art. 8 übertragen werden möchte. '
Dort werden dann alle selbständig Erwerbenden
davon erfasst. Ueber die Wirkung, die der An-

'•trag zu Art. 8 hätte, werden wir bei Besprechung
dieses Art. '8 diskutieren. Ich möchte Ihnen be-
antragen, die Fassung so anzunehmen,' wie sie
vorliegt und den weitergehenden Antrag abzu-
lehnen.

' M. Hirzelj. rapporteur de la majorité : L'arti-
cle 6 prévoit spécialement la situation du per-
sonnel domestique des représentants diplomati-
ques et des ouvriers ou employés dont l'employeur
est à l'étranger. Par analogie à la situation faite
aux professions indépendantes, on réclame 4 % dû
gain à titre de contribution. Le texte prévoit une
échelle dégressive. A', partir d'un traitement de
4800 fr et au-dessous, on arrive ainsi à l'échelle
publiée dans le message, soit 2 % lorsqu'on a un
salaire de 6QOO fr. C'est un système qui en vaut un
autre. Il a le mérite d'avoir été étudié et de ren-
trer dans le système général de la loi. On en con-
naît les conséquences financières. La seconde^
minorité'propose un système dégressif à partir de '
6000 fr. qui se rapproche davantage du système

-de la loi. Du reste il n'a pas une importance
extrême étant donné qu'on a très peu d'assurés
de cette catégorie. • • ' .



22. August 1946 — 519 — Alters- und Hinterlassenenversicherung

Par contre, lorsque nous aborderons l'article 8
et l'article 30 surtout, l'importance': du problème'
sera grande.

Ce système, en effet, nous obligerait à ac-
corder des rentes sur des contributions fictives
et non pas sur des contributions réelles, ce qui
saperait- toute l'économie de la loi et-accentuerait
les divergences de traitement entre ceux qui se
trouvent en dessus et en dessous du plafond de
l'échelle dégressive.

'J'attire l'attention de notre Conseil sur cette
conséquence et je propose de nous en tenir au
texte de la loi.

Seiler, Berichterstatter der Minderheit: Ich
möchte Sie bitten, und zwar nicht nur im Namen
der Unterzeichner des 2. Minderheitsantrages, son-
dern im Namen unserer Fraktion, diesen abge-
änderten 2. Minderheiteantrag .anzunehmen. Sie
haben aus den Ausführungen des Referenten, Herrn
Bratschi, bereits entnommen, um was es geht. Es
handelt sich um die Arbeitnehmer, die bei nicht
beitragspflichtigen Arbeitgebern beschäftigt sind.
Es ist ja richtig, dass die Zahl dieser Arbeitneh-
mer nicht gross sein wird. Es wird «ich um Dienst-
boten bei ausländischen Diplomaten in der
Schweiz oder Arbeitnehmer handeln mit Wohn-
sitz in der Schweiz, die im angrenzenden Aus-
lande beschäftigt sind. Es sind vielleicht 3 bis
5000 Arbeitnehmer. Also handelt es sich an sich
um .eine Bagatelle und man kann sich fragen, ob
hiefür viel Zeit versäumt werden solle? Aber es
geht hier nicht nur um die kleine Zahl von Arbeit-
nehmern, sondern um einen 'Grundsatz. Wir kön-
nen wohl sagen, dass diese Arbeitnehmer das
Opfer des Systems werden. Der grosse Grundsatz
in der Beitragsleistung ist ja die Bezahlung von
4 %. Nun hat wohl heute Morgen Herr Bundesrat
Stampfli erklärt, auch der Arbeitnehmer zahle
grundsätzlich 4 % wie der selbständig Erwer-
bende. Nur muss der Arbeitnehmer,, der tatsäch-
lich nicht 4 %, sondern nach Art. 5 nur 2 % zu
bezahlen hättte, 4 % bezahlen, weil er, das Pech
hat, keinen Arbeitgeber zu besitzen, der für ihn
die weiteren 2 % bezahlt. Man fragt nun nicht
weiter, ob er auch in der Lage sei, diesen Betrag
aufzubringen. Ich möchte auf die Botschaft ver-
weisen. An sich ist sich auch der Bundesrat dar-
.über im klaren, dass man diesen Arbeitnehmern
nicht wohl ein solches Opfer auferlegen,, sollte.
Deshalb hat er selber einen Einbruch in diesen
grossen Grundsatz der Beitragsleistung vorgenom-
men und die Degression in der Vorlage aufge-
führt. Es ist sehr bezeichnend, dass die Botschaft
erwähnt, schon die Expertenkommission habe
eigentlich den Arbeitnehmern die • Wahl. -lassen

' wollen, ob sie 2 oder 4 % bezahlen sollen. Nun
möchten wir mit unserem Antrag,- den wir ur-
sprünglich anders formuliert hatten, der Vorlage
weitgehend entgegenkommen. Wir wollen ja bis
Fr. 6000.— Einkommen nur 2 %> und erst hernach
4,%. Wir sind uns darüber klar geworden, dass,
wenn wir wirklich mit diesem 2. Minderheitsan-
trag noch einige Chancen haben wollen, wir uns
der Vorlage besser angleichen müssen. Daher
haben wir in der Fraktion den Antrag so for-
muliert, wie er heute abgeändert 'vorliegt'. 'Wir

wollen deshalb bis Fr. 6000.— gehen, um mög-
lichst diese .soziale«. Angleichung zu finden, die
hier am Platze ist, auch dann, wenn es sich nur
um wenige Arbeitnehmer handelt. Wir möchten
Ihnen empfehlen, nun diesem Antrag zu entspre-
chen, nicht nur au& den Gründen, die ich bereits
erwähnte, sondern auch deshalb, weil er finan-
ziell absolut keine Tragweite hat. Der Referent,
Herr Bratschi, erklärte, man könnte an sich diesem
Antrag zustimmen, denn er habe keine weittra-
genden Konsequenzen,-da wir aber in Art. 8 von
unserer Seite auch für die Selbständigerwerbenden
einen entsprechenden Antrag stellen, könne man
diesem Antrag nicht zustimmen. Ich möchte Sie
bitten, diesen Antrag . unabhängig vom Antrag
zu Art. 8 aufzunehmen und. nun nicht die Selb-
ständigerwerbenden bereits im Auge' zu haben,
sondern die Arbeitnehmer, die zu Unrecht, weil
sie keinen beitragspflichtigen Arbeitgeber haben,
4 % anstatt 2 % bezahlen sollen. Diese1 Gründe
sollten Sie bewegen, unserem abgeänderten An-
trag zuzustimmen.

Renold: Mein Antrag ist -leider noch nicht aus-
geteilt, weil ich ihn etwas spät eingereicht .habe.
Ich «habe einen Antrag zu Art. 6 und einen zu
Art. 8 eingereicht. Mein Antrag xzu Art. 6 bringt
eine Abänderung des zweiten Satzes und lautet:
«Beträgt der massgebende Lohn weniger als
Fr. 6000.— im Jahr, so1 steht es den Beitrags-
pflichtigen frei, nur 2 % zu entrichten.» Mein An-
trag ist in einem gewissen Sinne ein Eventual-
antrag zum Antrag des Herrn Seiler für den Fall,
dass dieser Antrag aus verschiedenen Gründen
nicht genehm sein sollte. Ich sehe nicht ein," warum
man Versicherte, die weniger als Fr. 4800.— im
Jahr verdienen, zwingen will, nur 2 % zu zahlen,
wobei .sie dann natürlich auch nur die reduzierte
Rente erhalten. Mir scheint, man sollte es diesen
Leuten freistellen,, ob sie 4 % zahlen, also auch
den Beitrag des Arbeitgebers, oder aber, ob sie,
wie es hier vorgesehen ist, auf die 2 % zurück-
gehen wollen. Es ist doch so, dass es gerade unter
diesen Leuten viele gibt, die sparen können und
sich anheischig machen werden, diese 4 % zu ent-
richten, um später die erhöhte Rente zu erhalten.
Ich habe davon abgesehen, eine Skala vorzuschla-
gen, um die Sache nicht zu komplizieren. Es scheint
mir, der Beitragspflichtige sollte sich entscheiden
können, ob er 4 % zahlen will mit Anspruch auf
erhöhte Rente, oder nur 2 %. mit reduzierter
Rente. Dagegen bin ich mit 'Herrn Dr. Seiler der
Auffassung, dass man den Betrag von Fr: 4800.—
aus den vorgebrachten Gründen auf Fr. 6000.—
erhöhen sollte. y

Bundesrat Stampfli: Es ist bereits von zwei
Vorrednern hervorgehoben worden, dass die Frage
der Degression des Beitrages von 4 auf 2 % für
die Unselbständigerwerbenden keine' erhebliche ,
Rolle spielt. Ihre Zahl ist ohne grosse Bedeutung.
Man darf sogar .annehmen, dass heute derjenige,
der bei einer Gesandtschaft Dienst nimmt,' welche
also den Arbeitgeberbeitrag nicht zu entrichten
hat, nicht von einem Pech reden kann, wie Herr
Dr. Seiler gesagt hat. Diese Hausangestellten sind
so gesucht, dass, solange diese Verhältnisse an-
dauern, es dem Dienstnehmer oder der Dienst-
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nehmerin nicht allzu schwer fallen wird, noch diese
2 % Arbeitgeberbeitrag von einem die Exterri-
torialität und ihre Vorteile geniessenden Arbeit-
geber zu erlangen.

' Etwas anderes ist es für die Grenzgänger, die
von der Schweiz aus Arbeit in Betrieben verrich-
ten, die jenseits der Grenze liegen. Auch diese
werden sicher ihre Gründe haben. Dass es aber
ein besonderes Pech sei, wenn man unter solchen
Umständen bei einem Arbeitgeber arbeitet, der
nicht beitragspflichtig ist, dürfte in der Mehrheit
der Fälle nicht zutreffen.

Nun hat Herr Nationalrat Dr. Seiler erklärt,
man müsse diese Frage getrennt für die unselb-
ständig und selbständig Erwerbenden betrachten
und beurteilen. Ich habe das leise Empfinden,
dass die unselbständig Erwerbenden der Sache
des Herrn Dr. Seiler als Vorspann dienen müssen
und dass es sich für ihn. und seine Fraktion in der
Hauptsache um die selbständig Erwerbenden han-
delt. Deshalb müssen wir die Frage im gesamten
unter Berücksichtigung der unselbständig und
selbständig Erwerbenden behandeln. -Sodann ist
/u sagen, dass die Reduktion des Beitrages für die
Versicherung keine Bagatelle ist, denn bei den
selbständig Erwerbenden wird diese Reduktion
ins gute Tuch gehen, namentlich wenn mit dem
Antrag des Herrn Dr. Seiler und Mitunterzeichner
der Antrag des Herrn Nationalrat Dr. Escher ver-
bunden wird, wonach den selbständig Erwerben-
den, die nicht den vollen Beitrag von 4 % zu ent-
richten haben, dennoch die volle Versicherungs-
leistung, die dem vollen 4prozentigen Beitrag
entspricht, zuteil werden soll. Das bringt für die
Versicherung erhebliche Mehrlasten. Eine über-
schlagsweise Berechnung des Amtes hat -bereits
ergeben, dass sich diese 'Mehrbelastung auf ca.
18 Millionen Franken belaufen wird. Es ist aber
auch' ein Einbruch in das ganze System der Ver-
knüpfung von Durchschnittsbeitrag und Renten-
höhe, was grundsätzlich nicht unbedenklich ist.
Der Antrag des Herrn Dr. Seiler und Mitunter-
zeichner würde, wenn er auch auf die selbständig
Erwerbenden ausgedehnt wird — das ist- ja die
Absicht — mit einer erheblichen Rentenmehr-
belastung verbunden sein. Wenn ich recht unter-
richtet bin, sind es etwa 18 Millionen Franken.
Darin liegt eine Begünstigung dieser Kategorie
gegenüber der grossen Kategorie der unselbständig
Erwerbenden. Die Begünstigung käme hauptsäch-
lich der Landwirtschaft zu, die schon von den
öffentlichen Zuschüssen weit mehr profitiert als
•eine andere Berufsgruppe, als das Gewerbe oder
die unselbständig Erwerbenden. Es sind beson-
ders die Kategorien, deren Einkommen unter
Fr. 4800.— oder Fr. 6000.— liegt. Die Folge wird
sein, dass der Beitrag der Landwirtschaft prozen-
tual bedeutend geringer sein wird als ihr pro-
zentualer Anteil an den Renten. Nun ist es ab-

solut richtig, was Herr Nationalrat Weber gestern
erklärt hat: Aus allen Kategorien von Renten-
berechtigten kommen Vorwürfe, sie seien nicht
genügend berücksichtigt, ihre Renten seien zu
niedrig. Unsere Sache ist es, für einen gerechten
Ausgleich zu sorgen, aber der wäre nicht mehr
vorhanden, wenn eine Gruppe auf der einen Seite,
sagen wir etwa an den Beiträgen noch mit 3 %

beteiligt ist. dagegen am Total der Renten mit
10 oder noch mehr Prozent partizipiert. Das wäre
ein Missverhältnis, und deshalb muss ich den An-
trag des Herrn Dr. Seiler ablehnen. Er hätte eine
einseitige Begünstigung einer gewissen Kategorie
von Rentenberechtigten zur Folge.

Ich bestreite aber nicht, dass dem Antrag eine
gewisse Berechtigung nicht abzusprechen ist. Man
kann sagen, es sei stossend-, dass derjenige, der
keinen beitragspflichtigen Arbeitgeber hat, nun
die ganzen 4 % bezahlen muss. Deshalb habgn wir
eben die Degression von Fr. 4800.— abwärts, und
zwar von 4 auf 2 % vorgesehen. Und auch für
die selbständig Erwerbenden haben wir eine
solche Entlastung ausdrücklich in den Entwurf
aufgenommen. Aber wenn man. dann gleichwohl

• die volle Rente verlangt, die einem Beitrag von
4 % entspricht, dann stellt man an die Ver-
sicherung Ansprüche, die eine einseitige Privi-
legierung einer Kategorie von Versicherten dar-
stellen und dazu kann ich nicht Hand bieten. Um
aber dem Gedanken, der im Antrag liegt und dem
eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen
werden kann, weiter entgegenzukommen, wäre ich
bereit, dem Antrag von Herrn Dr. Renold zu ent-
sprechen. Nur hätte ich die Meinung, dass man
nicht auf Fr. 6000.— gehen soll. Ein selbstän-
dig Erwerbender, der ein Einkommen von
•Fr. 4800.— und mehr bezieht, ist in der Lage,
die 4 % auf sich zu nehmen. Ich wäre also bereit,
den Antrag Renold entgegenzunehmen, aber un-
ter der selbstverständlichen Voraussetzung, dass
die -Renten entsprechend den effektiv bezahlten
Beiträgen festgesetzt werden. Wer lieber weniger
zahlt, und sich mit einer bescheidenen Rente zu-
frieden gibt, dem wollen wir diese Möglichkeit
geben.

Nun möchte ich doch darauf aufmerksam ma-
chen, dass diese Frage für die Kreise, die Herr
Dr. Seiler und die katholisch-konservative Frak-
tion im Auge haben, nich't von dieser grossen
Bedeutung ist. Vergessen Sie nicht, dass nach
unserem Vorschlag die Ehepaar-Altersrente minde-
stens Fr. 770.— beträgt. Ich möchte doch fragen, ob
diese Fr. 770.— für Gebirgskantone und ländliche
Gegenden nicht schon eine ganz respektable Lei-
stung sind. Ich möchte namentlich Herrn Dr.
Seiler und der katholisch-konservativen Fraktion'
entgegenhalten, dass, wenn wir auf ihre Kon-
zeption eintreten und ein Rahmengesetz erlassen'
würden, das sich darauf beschränken würde, die
Bundesleistungen an die kantonalen Versiche-
rungen festzusetzen, aber es den Kantonen über-
liesse, die Höhe der Rente festzusetzen, gerade
die Kantone mit bescheidenen Verhältnissen, die
Gebirgskantone, niemals in der Lage wären, eine
Mindestaltersrente von Fr. 480 für Einzelpersonen
und Fr. 770.— für Ehepaare zu gewährleisten. Die
Renten solcher kantonaler Versicherungen, an die
die .Kantone wahrscheinlich aus eigenen Mitteln
nicht viel leisten würden, wären in einer Reihe
von Kantpnen, von den kleinen und den ländli-
chen, niemals zu erreichen, auch deshalb nicht,
weil gerade in diesen Kantonen die Altersklasse
über 65 Jahre viel zahlreicher vertreten ist als im'
grossen eidgenössischen Durchschnitt.

Das möchte ich -Sie bitten zu bedenken, dann
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werden Sie dazu kommen anzuerkennen, dass
gerade von Ihrem Standpunkt aus dieser Frage
nicht die Bedeutung zukommt, die Sie ihr zumes-
sen. Ich möchte Ihnen deshalb empfehlen, den An-
trag des Herrn Dr. Seiler abzulehnen, dagegen dem
Antrag von Dr. Renold zuzustimmen.

Escher: Gestatten Sie mir nur eine Bemerkung,
um nochmals festzustellen, um was es,geht, zwei-
tens um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass
wir die Angelegenheit nicht dramatisieren können.
Ich will nicht antworten auf das, was Herr Bun-
desrat Stampfli zuletzt gesagt hat. Es ist richtig,
dass wir vielleicht in diesem oder jenem Punkt
nicht die gleich günstige Lösung hätten, wenn ein
anderes System gewählt worden wäre. Das steht

. aber heute nicht zur Diskussion. Was steht zur
Diskussion? Die Vorlage des Bundesrates ver-
langt, dass jedermann nach seinem Einkommen
auch einen Beitrag bezahlt und dieser Beitrag ist
4 % • Nun hat der Bundesrat aber eingesehen, dass
die 4 % für gewisse Kategorien eine Härte bedeu-
ten, und zwar einmal für die Arbeiter, welche
nicht das Glück haben, einen Arbeitgeber zu
haben, der ebenfalls die 2 % bezahlt, weshalb sie
also selbst die ganzen 4 % bezahlen müssen. Die
zweite Kategorie ist die der selbständig Erwer-
benden, die nicht über ein gewisses Einkommen
verfügen, so dass man sagen kann, für sie sei es
eine Härte, wenn man 4 % verlangt. Nun sieht
selbst der Entwurf vor, diese Härte auszumerzen.
Der Bundesrat hat eine Grenze von 4800 Franken
angenommen. Von denen, die nicht soviel ver-
dienen, kann man nach seiner Ansicht nicht 4 %
fordern, sondern es tritt eine Degressipn von 4
bis zu 2 % ein. Das trifft,nach Art. 8 für die selb-
ständig 'Erwerbenden ebenfalls zu. Diejenigen, die
nicht ein Einkommen von 4800 Franken haben,
sollen auch nur nach einer Degression bezahlen.

Nun bezeichnet Herr Seiler in seinem Antrag
diese Grenze als zu niedrig, er verlangt, dass die
Degression schon ab 6000 Franken einsetze. Das
ist die ganze Frage und das ist eine Ermessens-

. frage, ob wir bei 4800 oder 6000 Franken beginnen
wollen.

Art. 30 werden wir begründen, wenn wir zur
Behandlung desselben kommen; das ist eine an-
dere Frage, die von grosser finanzieller Bedeutung,
sein wird. Wir sagen, wenn es arme Leute gibt,
die nicht in der Lage sind, ihre Beiträge zu be-
zahlen, soll man ..sie nicht strafen, wenn sie alt
werden, sondern soll ihnen eine anständige Rente
geben. Darüber reden wir jetzt nicht, jetzt han-
delt es sich bloss darum, zu entscheiden, ob wir
die Grenze bei 4800 oder 6000 Franken ziehen
wollen. Da halte ich den Antrag Seiler für berech-
tigt, denn die kleinen Leute sollten etwas entlastet
werden, und als kleine Leute betrachten wir die-
jenigen mit einem Einkommen unter 6000 Fran-
ken, und zwar selbständig und unselbständig
Erwerbende genau gleich. Darum bitte ich Sie.
diesen Antrag zu unterstützen.

Herr Bundesrat Stampfli hat sofort auf den
Antrag Renold gegriffen und dessen Annahme
empfohlen. Er bringt keine Lösung, denn die Un-
gleichheit kommt damit in die Kreise der kleinen
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Leute. Der eine ist in der Läge, weil er vielleicht
ein Vermögen hat, seine 4 % zu bezahlen, und
sein Arbeitskollege daneben kann die 4 % nicht
bezahlen. Dann hätten wir zwei Arbeiter, die
genau in der gleichen Situation sind^ wobei der
eine die 4 % bez'ahlen könnte und der .-andere
nicht. Das bringt die Lösung nicht;

Dag gleiche gilt für den selbständig Erwer-
benden. Deshalb bitten wir Sie, «ine einheitliche
Lösung zu wählen:' entweder'Fr. 4800.— oder
Fr. 6000.—. Wir empfehlen Ihnen. Fr.. 6000.—.

" Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Ich
habe heute Morgen die Anregung gemacht, die
Anträge zu den Art. 6, 8 und 30, Abs. 5 (Antrag
Escher), gemeinsam zu, behandeln. Die Diskussion
zeigt, dass diese drei Anträge so sehr zusammen-
hängen, dass man sie, wenigstens in der Diskus-
sion, nicht vollständig trennen kann. Man muss
Auskunft geben, was hat das B Und C zur Folge,
wenn man bei Art. 6 A sagt:!Man kann-aber nicht
beim Art. 6 A sagen, ohne bei den Art': 8.und 30
B und C zu sagen. Die Herren Escher und Kon-
sorten schlagen beim Art. 30 vor,- trotz Degression
der Beiträge die Renten zu bezahlen, 'wie wenn
die Degression nicht spielte, d. h. der volle Bei-
trag bezahlt würde. » ' . ,

Was die Erhöhung der Grenze auf; Fr. 6000.— ,
anbetrifft, so verweise ich darauf, dass die klei-
nen Leute in sehr vielen privaten und öffent- *
liehen Pensionskassen .viel'mehr bezahlen. Per-
sonen mit einem Einkommen von 3000.—, 4000.—
und weniger Franken zahlen 5. 6 und-'T % .und
sie bezahlen sie im Blick auf die'zukünftigen Lei-
stungen. (Zwischenruf Escher: Diese haben ein
Bareinkommen!) Die Personen, von denen wir;-
beim Art. 6 reden, haben auch ein Bareinkom-
men! Der Antrag zu Art. 6 bzw. 8 ist übrigens
nicht entscheidend. Entscheidend ist etwas an- .<
deres, nämlich der Antrag Escher zu Art. 30,
Abs. 5. Hier müssen wir uns einigermasseri-,ver- ,
gegenwärtigen, was dieser Antrag kostet. Man
hat die Kosten berechnet. Nach den Berechnungen
bringt der unabgeänderte Antrag der Herren •
Seiler und Escher (kombiniert) bei den Art. 6
und 8 eine Mindereinnahme an Prämien von 13
Millionen Franken. Das ist schon sehr wesentlich', ,
bedenklich aiber wird die Sache, wenn der Antrag
Escher bei Art. 30 mit in Betracht gezogen wird.
Würde dieser unveränderte Antrag Seiler-Escher
bei den Art. 6 und 8, und würde nachher auch
Abs. 5 von Art. 30'angenommen, dann käme zu
dem Ausfall von 13 Millionen Franken an Prämien
eine Mehrausgabe an Renteu gegenüber der Vor-
lage von 22 Millionen Franken, So betrachtet,
bringt der ganze Antrag, wie er lautet (Art. 6, 8
und 30), Mehrausgaben (bzw. Mehreinnahmen von
35 Millionen Franken. Die Vorlage wird also um
35 Millionen Franken verschlechtert.

Nun ist allerdings der Antrag etwas gemildert
worden. Der korrigierte Antrag macht diese Ver-
schlechterung etwas kleiner. Def Beitragsaugfall
würde beim korrigierten Antrag nicht 13. son-
dern 9 Millionen 'Franken betragen, und die ver-
mehrten Ausgaben bei .den Renten würden nicht
22, sondern 18 Millionen Franken erreichen, so
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dass die Totalverschlechterung durch die An-
nahme des veränderten Antrages Seiler-Escher
(kombiniert) für die Art. 6, 8 und 30 27 Millionen
Franken betrüge.

Das geht nun nach Ansicht der Kommission,
die die Sache sehr eingehend besprochen hat, zu
weit. Man hatte damals die Zahlen noch nicht
vor Augen, man wusste nicht, dass das so weit-
tragende Konsequenzen hat. Das wird aber ver-
ständlich, wenn> man in Betracht zieht, dass bei
den selbständig Erwerbenden auf dem Lande so-
zusagen alles in diese reduzierte Beitragsklasse
käme, die weniger Prämien bezahlt und doch die
volle Rente bezieht. Wenn das nun allen Ver-
sicherten mit einem Einkommen von weniger -als
Fr. 6000.— zugute käme, so würde wenigstens
keine Ungleichheit entstehen; aber es ist eine
Privilegierung eines Teiles unseres Volkes, na-
mentlich der selbständig Erwerbenden mit weni-
ger als Fr. 6000.— Einkommen. Die unselbständig
Erwerbenden mit gleichem Einkommen hätten
aber den Vorteil nicht.

Wir müssen also diese drei Anträge im Zu-
sammenhang betrachten, weil sie nur im Zusam-
menhang für die Antragsteller von Interesse sind.
Dann sind sie eben vom Standpunkt der Kosten
und der Gleichbehandlung der Versicherten aus
gesehen unannehmbar. Wenn wir über 30 Millio-
nen Franken mehr zur Verfügung hätten, sollten
sie für Zwecke verwendet werden, die eine ge-
rechtere Verteilung zur Folge haben würden. Im
Blick auf die zwangsläufige Vermehrung, muss
der Antrag bei Art. 6 abgelehnt werden.

M. Hirzel, rapporteur de la majorité : Je ne
_ voudrais pas paraphraser ce qu'a dit excellem-
ment il y a un instant le rapporteur de langue
allemande.

J'ai attiré votre attention sur le fait qu'en effet
la discussion de cette proposition, à l'article 10,
allait forcément retroagir sur les articles 8 et 30.
Il faut voir les choses dans leur ensemble, sinon
nous sommes dans un marécage. Or, il est certain,
à vues humaines, que la question de plafonner à
4800 ou à 6000 francs n'a pas une très grosse im-
portance maintenant que les proposition« qui nous
sont faites comportent une échelle dégressive et
ne sautent pas d'un taux de 4 % à 2 %. Tout
dépendra de l'échelle que l'on établira et du sys-
tème de la régression.

En revanche, la question devient extrêmement
importante avec la proposition qui nous sera faite
à l'art. 30, C'est une proposition annexe à celle qui
est rappelée ci-dessus, et qui consiste à dire: Ceux
qui, en dessous de ce plafond, auront payé moins

. et devraient logiquement toucher par conséquent'
des primes plus modestes, ceux-là toucheront des
rentes qui seront calculées sur les taux de presta-
tions qu'ils n'auront pas payées. Autrement dit,
on leur versera des rentes sur le 4 % d'un salaire
qu'ils auront touché, mais sur un 4 % qu'ils n'au-
ront pas payé. Toute la question est là et un tel
système peut évidemment engendrer une assez
grande inégalité entre les diverses classes. La loi
est déjà suffisamment lourde pour ceux qui ont
un gain moyen ou supérieur pour ne pas l'aggra-
ver encore sans nécessité. Et comme l'a fort bien

dit le rapporteur de langue allemande, il est cer-
tain que nous risquons d'aboutir à des résultats
financiers extrêmement durs. Je ne prends même
pas l'échelle du 2 % direct qui a été abandonné,
mais avec l'échelle dégessive on arrivera, avec une
diminution des contributions et une augmentation
des rentes, à une dépense totale de 27 millions. Je
•crois que nous devons faire très attention si nous
ne voulons pas porter à l'ensemble de la loi un
coup qui lui serait mortel.

Bundesrat Stampfli: Gegenüber den Aus-
führungen von Herrn Nationalrat Dr. Escher
möchte ich doch die Frage stellen, ob wirklich
alle selbständig Erwerbenden, die weniger als
Fr. 6000.— Einkommen haben, als kleine Exi-
stenzen zu betrachten sind, die nicht imstande
wären, einen Beitrag von 4 % zu bezahlen? Gilt
das für alle Verhältnisse, gilt das auch für die
Gebirgskantone und für die ländlichen Gegenden?
Darüber würde uns die Wehrsteuerstatistik Aus-
kunft geben, welche Einkommen für die selbstän-
dig erwerbenden Landwirte im Kanton Wallis
und im Kanton Graubünden in Betracht kommen.
Die Taxation für die Wehrsteuer soll ja die Grund-
lage für die Ermittlung der beitragspflichtigen
Einkommen bilden.

Wir wollen einmal diese Statistik konsultieren;
ich bin überzeugt, wir werden dann, wenn der
Antrag Seiler-Escher angenommen wird und selb-
ständig Erwerbende mit einem Einkommen von
nicht über Fr. 6000.— einen reduzierten Beitrag
bezahlen müssen, in ganzen Dörfern und Bezir-
ken überhaupt keinen selbständig Erwerbenden
haben, und zwar gerade in dem Kanton des Herrn
Dr. Escher, der den vollen Beitrag bezahlt. Aber
nach den Intentionen der Antragsteller hätten sie
Anspruch auf die volle Rente.

Nun haben Ihnen die beiden Kommissions-
referenten die Konsequenzen der Annahme dieser
Anträge auseinandergesetzt. Auch bei dem modi-
fizierten Antrag Seiler, 'also bei der Degression,
hätten wir mit einem Einnahmenausfall von 9 Mil-
lionen Franken zu rechnen. Das fällt immerhin ins
Gewicht und bedeutet eine ganz wesentliche Ver-
schiebung der Beiträge dieser selbständig Erwer-
benden einerseits und des Anteiles ihrer Renten-
ansprüche anderseits. Würde man, entsprechend
dem Antrag des 'Herrn Dr. Escher zu 'Art. 30, die
volle Rente für diese selbständig Erwerbenden
mit einem Einkommen von weniger als Fr. 6000.—
zuerkennen, so brächte das eine Rentenmehr-
belastung von -18 Millionen Franken, also eine
Verschlechterung der Bilanz von jährlich 18 +
9 'Millionen = 27 Millionen Franken. So können
wir nicht weiterfahren. Es werden auch noch an-
dere Anträge mit Mehrausgaben kommen. Des-
halb muss ich, so leid es mir tut, diese Anträge
wegen der Konsequenzen ablehnen. Ich könnte
mich höchstens mit dem Antrag des Herrn Renold
abfinden, aber an 'Stelle von Fr. 6000.— müssten
Fr. 4800.— wie im ursprünglichen Entwurf vor-
gesehen werden.

Präsident: Wir stehen vor folgender Situation:
Der erste Satz von Art. 6 ist unbestritten.
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Im zweiten Absatz ergeben eich zwei Differen-
zen. Bundesrat und Kommission schlagen die
Grenze von Fr. 4800.— vor, die Minderheit und
Herr Kenold die Grenze von Fr. 6000.—.

Die, zweite Differenz besteht darin, dass eine
sinkende Skala bis auf 2 % den Beitragssatz ge-
stalten soll, während Herr Renold die 2 % fest-
legt, wie sie in seinem Antrag genannt sind.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Eventuell — Eventuellement:

1. Für den Antrag der Mehrheit 79 Stimmen.
Für den Antrag der Minderheit

und Kenold 46 Stimmen.

Renold: Ich glaube, es besteht hier ein Miss-
verständnis. Wir haben nun meinen Antrag be-
reinigt, d. h. Fr. 4800.— festgesetzt, und die
Skala hinzugenommen. Nun muss mein Antrag
demjenigen des Bundesrates entgegengestellt wer-
den. Der Bundesrat und die Kommission haben
in der ursprünglichen Fassung vorgeschlagen,
dass der Beitragssatz herabgesetzt werden muss.
Ich schlage vor, und Herr Bundesrat Stampfli hat
'sich damit einverstanden erklärt, dass es den
Beitragspflichtigen freistehen soll, auf 2 % oder nun
nach Skala hinunterzugehen. Über diese beiden
Anträge muss jetzt abgestimmt werden.

Präsident: Wir haben folgende Situation. Der
Antrag der Kommission lautet: «Beträgt der mass-
gebende Lohn weniger als Fr. 4800.— im Jahr,
so vermindert sich der Beitragssatz nach einer
vom Bundesrat aufzustellenden sinkenden Skala
bis auf 2 %.» Der Antrag Renold lautet: «Wenn
der massgebende Lohn weniger als Fr. 6000.—
jährlich beträgt, so steht es dem Beitragspflich-
tigen frei, nur 2 % zu entrichten.» Das ist die
Gegenüberstellung. Damit alle Zweifel behoben
sind, stelle ich die beiden Anträge einander ge-
genüber. Dann besteht absolute Klarheit.

2. Für den Antrag der Mehrheit 75 Stimmen.
Für den Antrag Renold 36 Stimmen.
Definitiv — Définitivement:

3. Für den Antrag der Mehrheit
84. Stimmen (Mehrheit).

Art. 7.
Antrag der Kommission.

. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter: Der Art. 7 befasst
sich mit den Fällen, in denen das Einkommen
nicht ohne weiteres festgestellt werden kann.
Der massgebende Lohn soll in jenen Fällen ge-
stützt auf ein System von Globallöhnen festge-
stellt werden. Dieses System hat sich bereits bei
der Lohn- und Verdienstersatzordnung bewährt.
Es ist vorgesehen, es in die Altersversicherung
hinüberzunehmen. Es handelt sich um Hotelper-
sonal. Coiffeurgehilfen, Taxichauffeure usw.. bei

welchen Berufen es schwer ist, das effektive Ein-
kommen im Einzelfall zu bestimmen. Die Vor-
schriften werden im einzelnen vom Bundesrat er-
lassen werden, wobei die Erfahrungen,, welche
in der Lohn- und Verdienstersatzordnung während
der letzten Jahre gemacht wurden, wertvoll sein
werden. Die Kommission beantragt Zustimmung
ohne Änderung.

M. Hirzel, rapporteur : La 'Commission vous
propose d'adopter sans y apporter aucune modifi-
cation cet article 7 qui règle selon les indications
du message le cas de certaines professions où le
gain n'est pas aisé à déterminer, comme celles de
garçons coiffeurs, employés d'hôtel, garçons 'de
café dont lé revenu repose sur un pourcentage.
Dans ces cas-là, le Conseil fédéral pourra, par,
simplification, fixer des chiffres de salaire glo-
baux. Cette solution s'explique d'elle-même. Pour
éviter toute équivoque, je m'empresse d'ajouter
que, évidemment, un tel système ne devrait pas
être interprété extensivement et servir par .hypo-
thèse à fixer des salaires globaux par analogie
dans les professions libérales, artisanales ou com-
merciales.

M. Baudat : Je ne saurais dissimuler que j'ai
été extrêmement surpris de constater que cet
article n'avait donné lieu, de la part de la com-
mission, à aucune proposition quelconque de mino-
rité, et c'est pourquoi je me lance dans la bagarre.

Je considère eh effet que cette disposition est
une de celles — il y en a plusieurs autres — qui
sont les moins bienvenues dans le projet qui nous
est proposé. Elle est de nature à prêter le flanc
aux plus sérieuses critiques et à amener, le cas
échéant, de l'eau au moulin des adversaires. Je
n'ignore pas, par expérience professionnelle déjà,
qu'elle est empruntée à la pratique des caisses de
compensation. Mais, si cette pratique a peut-être
donné satisfaction à l'administration dans sa poli-
tique de facilité en lui simplifiant le travail, il
serait faux de prétendre qu'elle a satisfait égale-
ment les intéressés. Au contraire. Dans certains
milieux, elle a déjà provoqué ces dernières années,
spécialement ces derniers mois, dés remous assez
profonds et des mécontentements assez vifs.

Or, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une solution
destinée à durer seulement un petit nombre d'an-
nées, mais d'un régime dont la vie doit être lon-
gue, puisque des caisses de compensations dues à
la guerre on passe au régime de l'assurance vieil-
lesse. N'oublions pas que l'on a cherché, prétend-
on, à ne pas donner à ce projet un caractère d'or-
ganisation étatiste, antifédéraliste, antiindividuel.
Or, la disposition dont je parle constitue précisé-
ment la preuve du contraire. Il n'y a aucun doute
qu'avec la manière dont le système est conçu,
c'est-à-dire la possibilité d'arrêter des chiffres de
salaires globaux par la voie d'ordonnances du
Conseil fédéral, on tend à mettre un peu tout le
monde dans le même moule, bien entendu en
réservant ce sort malheureux à quelques groupe-
ments professionnels, qui sont d'ailleurs désignés
dans le message.

• A supposer, ce que je ne veux pas nier, qu'il
y ait à la base de cette disposition une idée mèri-
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tant examen, je ne comprends pas que l'on n'ait
pas songé alors à appliquer les principes dont,
prétend-on, on voulait s'inspirer, en renvoyant
la fixation de ces salaires globaux aux caisses can-
tonales de compensation. Il y a encore des can-
tons en Suisse et c'était le moment ou jamais de
faire appel à leur concours. Pourquoi ? Parce qu'il
est absolument impossible, spécialement dans les
groupements professionnels ici visés, d'arriver,
sans créer un arbitraire et une injustice absolu-
ment inacceptables, à fixer des- salaires globaux
qui soient valables aussi bien dans les plus petites
vallées de nos montagnes que dans les plus modes-
tes villes et dans les villages de nos campagnes,
et ,en même temps dans les grandes villes, en par-
ticulier dans les métropoles économiques de notre
pays.

On me dira : C'est bien simple, l'ordonnance
comprendra 50 ou 60 articles, on entrera dans
tous les détails voulus, en prévoyant des régions,
des sous-régions, voire des sous-sous-régions. Ce
système est très mauvais et il valait mieux envi-
sager la délégation de cette compétence, si on vou-
lait la créer, aux caisses de compensation canto-
nales.

Je crois par conséquent que la solution — car
j'ai l'impression très nette que cet article n'a pas
été suffisamment médité et ce- sera ma première
proposition — consiste dans le renvoi à la com-
mission, 'ce 'que je propose par voie de motion
d'ordre. Il faut que la commission (à moins que
l'on ne me dise qu'elle a déjà, examiné la possi-
bilité de déléguer une telle compétence aux can-
tons et que cette solution a été repoussée), il faut,
dis-je, que la commission ait au moins l'occasion
d'examiner cette possibilité de donner un carac-
tère un peu plus fédérante à l'organisation pré-
vue.

On se heurtera d'ailleurs — il-ne faut pas se
le dissimuler — à des difficultés considérables. A
la page 36 de son message, le Conseil fédéral
indique un certain nombre des groupements pro-
fessionnels qui sont visés. Tout à l'heure, on a
parlé du personnel des Mtels et des restaurants,
des garçons coiffeurs mais on n'a pas cité une
autre catégorie, également visée, qui vient ensuite,
celle des vendeurs de journaux. En passant, on
peut se demander s'il est très intelligent de cha-
touiller actuellement la presse, ce pouvoir qui
représente tout de même en démocratie quelque
chose de significatif. Et nous savons — on ne peut
pas l'ignorer dans les cercles autorisés — que la
presse précisément a «té alertée récemment à l'oc-
casion du régime des allocations pour perte de
gain et de salaire par lés différences qui ont surgi
dans ce domaine. S'il est vrai que dans tel ou tel
journal les vendeurs, au numéro reçoivent un
traitement fixe, auquel s'ajoutent peut-être des
suppléments, il n'en reste pas moins que dans la
plus grande partie des cas les vendeurs, à moins
que l'on ne force les choses par un artifice juri-
dique improvisé, ne sont pas dès dépendants ; ce
sont des indépendants. Ils. ne touchent rien du
journal dont ils sont censés dépendre. Dans la
pratique, on s'apercevra bien de l'impossibilité
d'appliquer le système des salaires globaux dans
ces cas-là, car comment s'y prendra-t-on lorsqu'on

voudra ultérieurement faire jouer ce'système?
Pour les dépendants, la contribution est calculée
sur le salaire ; il faut donc qu'il y ait un salaire.
La cotisation de 2 % doit être retenue lors de
chaque paie ; cela signifie par conséquent qu'il y
a une paie, qu'il y a quelqu'un pour opérer la
retenue sur ce qui doit être versé. 'C'est tellement
vrai qu'il est dit à l'article 12 que sont considérées
comme employeurs les personnes qui versent une
rémunération. Et la cotisation de l'employeur, je
le rappelle également, s'élève à 2 % du salaire;
déterminant qui est Versé ; il faut donc un verse-
ment. Sans versement, pas de possibilité de rete-
nir, parce qu'il n'y a pas de paie et, par consé-
quent, pas de possibilité d'appliquer 'le système.

Je crois que l'on ne s'est pas suffisamment
rendu compte des conséquences pratiques, des dif-
ficultés auxquelles on risque de se heurter, peut-
être beaucoup plus considérables que celles que
l'on voudrait éviter. Ce n'est pas une raison, parce
que l'on éprouve quelque difficulté, dans tel cas
donné, à vérifier ou à établir le montant d'un sa-
laire ou d'un gain, pour vouloir faciliter à l'excès
les choses à l'administration, quelle qu'elle soit,
en faisant supporter les conséquences aux inté-
ressés. On arrive dans ce cas toujours à une'
moyenne ; une moyenne, cela signifie que certains
sont des prétérités et que d'autres sont des bénéfP*":
ciaires. Le risque, c'est que les prétérités' soient-,
précisément ceux qui, en réalité, gagnent le moins
et dont, par le système de la moyenne, les salaires
seraient artificiellement élevés, au profit de ceux
qui, en fait, ont des salaires supérieurs ou égaux,
lesquels artificiellement seraient réduits ; ainsi, ce
sont les plus faibles économiquement qui paient
les pots cassés, c'est-à-dire 'la différence, au profit
de ceux qui se trouvent être économiquement plus
forts.

La question reviendra d'ailleurs à l'article 9 '
de façon plus aiguë. C'est en vain que le rappor,-
teurjrançais, tout à l'heure, a cherché à rassurer
ceux qui appartiendront, le cas échéant, à la caté-
gorie des bénéficiaires de rentes à titre de travail-
leurs indépendants. Car la commission, si elle ne
paraît pas avoir examiné l'article 7 très à fond,
a commis, je n'hésite pas à le dire, l'impardon-
nable imprudence d'aggraver le système du Con-
seil fédéral en introduisant à l'article 9 une dis-
position parallèle, mal conçue dans sa rédaction,
et que le projet, avec sagesse, ne prévoyait pas.

Je propose en tout premier lieu le renvoi de
l'article 7 à la commission, pour qu'elle puisse
étudier la possibilité de le modifier et de faire
régler cette question par la voie d'ordonnances
cantonales, puis nous faire rapport.

Il va sans dire que, si la proposition que je
présente comme motion d'ordre devait être re-
poussée, je vous demanderais sur le fond de rejeter
cet article, qui ne saurait être considéré comme
satisfaisant et qui risque d'augmenter le nombre
des adversaires du projet. • '

Präsident: Die Diskussion beschränkt sich ge-
mäss Art. ,67 des Réglementes auf den Rück-
weisungsantrag. " '

Bratschi, -Berichterstatter: Mir scheint, dass,
eine Rückweisung ah die Kommission nicht nötig
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sei, sondern dass diese Angelegenheit mit einem
zweiten Absatz im Art. 7 erledigt werden kann,
indem zum Ausdruck gebracht wird, dass der
Bundesrat die Kantonsregierungen und die be-
teiligten Berufsverbände anhört, bevor er seine
Verordnung erlässt. Dann kann sicher den Wün-
schen, wie sie von Herrn Baudat berechtigterweise
zum Ausdruck gebracht wurden. Rechnung ge-
tragen werden. Ich glaube, die Kommission ist
damit einverstanden. Wir haben nicht in dieser
Sache, aber in anderem Zusammenhang über die
Mitwirkung der Kantone gesprochen und die
Kommission hat sich jeweilen auf diesen Boden
gestellt. Wir brauchen die Sache nicht -an die
Kommission zurückzuweisen, sondern können sie
jetzt erledigen. Herr Baudat wird wohl zustim-
men können. • •

M. Baudat: Non.
*

Bundesrat" Stampfli: Herr Nationalrat Baudat
hat schon heute Vormittag «ine Anregung ge-
macht, ohne einen formulierten Antrag zu stellen.
Er wiederholt dieses Procedere, macht wieder
eine sachliche Anregung, ohne einen formulierten
Antrag zu unterbreiten. Ich weiss nicht, ob das im
Grossen Rat des Kantons Waadt- Usanz ist. Hier
kommen wir damit nicht weit, sondern man sollte
uns die Anregungen materieller Art auch formu-
liert zur Kenntnis bringen. ',..

Die Notwendigkeit der Festsetzung von Glo-
ballöhnen für die unselbständig Erwerbenden ge-
wisser Berufsarten kann nicht bestritten werden.
Es hat sich ja gezeigt, dass auch für die'selbstän-
dig Erwerbenden diese Notwendigkeit vorhanden
ist, und dem haben wir dann in Art. 9 Rechnung
getragen. Unbestritten ist also, dass,für gewisse
Berufsarten, für welche das Einkommen .nicht
oder nur schwer ermittelt werden kann, die Fest-
setzung von Globallöhnen eine Notwendigkeit ist.
Selbstverständlich ist auch, dass für die Fest-
setzung von Globallöhnen einheitliche Normen für
das ganze Gebiet der Eidgenossenschaft aufge-
stellt werden müssen, dass wir das nicht den' ein-
zelnen Kantonen und ihren Behörden überlassen
können. Nun liegt es aber dem Bundesrat absolut
ferne, beim Erlass der Ausführungsvorschriften
die Kantone oder etwa die Organisationen der in
Frage kommenden Berufsarten auszuschalten,
sondern es ist eine althergebrachte Übung, auch
wenn es nicht ausdrücklich im Gesetz steht, diese
zu konsultieren. Um aber alle Bedenken zu be-
schwichtigen, sind wir gerne bereit, der Anregung
des Herrn Nationalrat Baudat dadurch Folge zu
geben, dass^wir einen Zusatz des Inhaltes bei-
fügen: «Beim Erlass der. Ausführungsbestim-
•mungen sind die Kantone und die Berufsverbände
anzuhören.» Damit glaube ich, ist dem Wunsche
des Herrn Nationalrat Baudat, soweit er überhaupt
e'rfüllt werden kann. Rechnung getragen.-1 Mit
einem solchen Zusatz könnte ich mich also ein-
verstanden- erklären. Die Eückweisung an die
Kommission wäre Zeitverlust. Ich muss sie eben-
falls bekämpfen.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Rückweisungsantrag Baudat Minderheit:.

Präsident: Sie haben nun über Art. 7 mit dem
Zusatz zu entscheiden, wie ihn Herr Bratschi und
Herr Bundesrat Stampfli vorgeschlagen haben.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Eventuell —' Eventuellement-:

Für den Antrag 'des Bundesrates Mehrheit
Dagegen - Minderheit

Definitiv — Définitivement :
Tür den ergänzten Antrag der Kommission:

87 Stimmen
Für den Verwerfungsantrag Baudat Minderheit

Art. 8.
Antrag der Kommission.

M e h r h e i t :
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

. i
M i n d e r h e i t

(Seiler, Escher, Maspoli, Scherrer, Winiker):
v Vom Einkommen aus selbständiger Erwerbs-

tätigkeit wird ein Beitrag von 4 Prozent erhoben.
Beträgt dieses Einkommen weniger als 6000 Fr.,
aber mindestens '600 Fr. im Jahr, so vermindert
sich der Bditragsansatz nach einer vom Bundes-
rat aufzustellenden sinkenden Skala bis auf, 2 Pro-
zent.

Antrag Renold.
1... im Jahr. ;-Es ist jedoch dem Versicherten

freigestellt, den vollen Betrag von 4% zu bezahlen.

Proposition de la commission.
- -Ma j o, r i t è : -.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.
M i n o r i t é

'• (Seiler, Escher, Maspoli, Scherrer, Winiker) :
II est perçu, Sur le revenu provenant d'une

activité indépendante une cotisation de 4 pour cent.
Si ce revenu est inférieur à 6000 francs mais su-
périeur à 600 francs par an, le taux de cotisation
est réduit jusqu'à 2 pour, cent, selon un barème
dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Proposition Renold.
... par an. Il est toutefois loisible à l'assuré

de payer 4%.

»Präsident: Hier ist mitzuteilen, dass der An-
trag Guinand/Munz nicht mehr besteht, ebenso
nicht mehr der Antrag Miville und dass eine neue
Fassung des Antrages der Minorität Serler vorliegt.

\ . \ '
Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Beim

unselbständig Erwerbenden ist düe Festsetzung des
massgebenden Lohnes relativ einfach, auch der
Einzug des Beitrages. Er erfolgt an der Quelle
durch den Arbeitgeber. Bei den selbständig Erwer-
benden ist die Sache komplizierter. Der Art. 8 be-
fasst sich indessen lediglich mit der Höhe dieses
Beitrages. Er bestimmt diesen auf 4%. Das sind
die zweimal 2%, die vom Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer bezahlt werden, sofern es sich beim
Versicherten um einen Arbeitnehmer handelt. Wir
haben heute Morgen über diese Frage bereits im
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Zusammenhang mit dem Antrag Oderniatt ge-
sprochen. Die Aufteilung beim nicht selbständig
Erwerbenden ergibt sich, weil dort auch eine Auf-
teilung des Ertrages der Arbeit zwiischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer erfolgt. Beim selbständig
Erwerbenden trifft das nicht zu, also kann eine
Aufteilung nicht in Frage kommen. Anderseits
aber muss die Versicherung für gleiche Renten
den gleichen Beitrag erhalten, also die vollen 4 %.
Wir stossen .nun beim Art. 8 auf die Frage, dies
beim Art. 6 bereits besprochen worden ist, nämlich
ob die Degression der Beiträge bei 4800 Fr. oder
bei 6000 Fr. beginnen soll, * nach Massgabe des
Antrages der Minderheit. Ich möchte nicht alles
wiederholen, was bereits beim Art. 6 gesagt wor-
den ist, aber darauf hinweisen, dass es sich hier
im Gegensatz zu Art. 6, wo eine kleine Zahl von
Angestellten und Arbeitern in Frage war, um eine
sehr grosse Zahl von Versicherten handeln wird.

Es wird sich in gewissen Gegenden um sozu-
sagen alle selbständig Erwerbenden handeln, in
der Landwirtschaft und vielelicht zum Teil auch
im 'Kleingewerbe. Nun, vom Standpunkt der Ver-
sicherung aus gesehen, wäre die Sache finanziell
weniger wichtig, wenn die. entsprechende Reduk-
tion einträte bei der Rente. Aber wir haben be-
reits bei Art. 6 dargelegt, dass das eben nicht er-
wünscht ist. Der Antrag der zweiten Minderheit
würde, wie schon gesagt worden ist, einen Prä-
mienausfall von 9 Millionen herbeiführen. Würde
der Antrag kombiniert mit dem Antrag Escher zu
Abs. 5 des Art. 30 angenommen, so ergäbe sich
eine Mehrausgabe auf der Rentenseite von 18 Mil-
lionen Franken; es würde also eine Totalbelastung
von 27 Millionen eintreten.

Ich möchte auch jetzt schon darauf hinweisen,
dass ein weiterer Unterschied besteht zwischen
selbständig und unselbständig Erwerbenden. Bei
den unselbständig Erwerbenden wird das volle
Einkommen ohne weiteres erfasst, weil ja der Ar-
beitgeber an der Quelle bezahlt. Bei den selbstän-
dig Erwerbenden handelt es such um das Steuer-
einkommen, das der Pflichtige selbst angegeben
hat, und das dann von der* Steuerbehörde festge-
setzt worden ist. Ich glaube sagen zu dürfen, dass
auch im Hinblick auf diese verschiedene Art der
Einschätzung, die sich aus den Verhältnissen er-
gibt, eine gewisse Ungleichheit iin dem Sinne ent-
steht, dass bei den unselbständig Erwerbenden das
volle Einkommen sicher erfasst ist, währenddem
das bei den selbständig Erwerbenden nicht ohne
weiteres gegeben ist.

Im Namen der Mehrheit möchte ich Ihnen
beantragen, -auch den modifizierten Antrag der
zweiten Minderheit abzulehnen, und zwar im Hin-
blick auf die finanziellen Konsequenzen, wie auch
im Hinblick auf die ungleiche Wirkung bei den
Versicherten. Von diesem Antrag könnte die ge-
samte Arbeiterschaft nicht profitieren, weil sie
nicht unter den Art. 8 fällt. Sie fällt unter Art. 6
und die ändern Artikel betreffend die unselbstän-
dig Erwerbenden. Der ganze Vorteil, der sich er-
gäbe, würde sehr einseitig den selbständig Erwer-
benden zugute kommen. Auch aus diesem Grunde
scheint uns eine Annahme des Artikels unmöglich.

M. Hirzel, rapporteur de la majorité : L'article
8 prévoit la cotisation de 4 % concernant les per-
sonnes qui exercent une activité indépendante et
qui, par conséquent, avec le système actuel des
caisses de. compensation, paient moins. Il faut re-
connaître que la classe moyenne (artisans, com-
merçants, professions libérales) avec le système
de 4 %, fera une contribution importante à l'œuvre
commune, surtout si elle a un revenu supérieur à
7500 francs (je reviens toujours à ce barème). Il
n'en reste pas moins que pour des motifs logiques,
l'équilibre de la loi exige que la contribution des
professions indépendantes soit exactement la
même que celle des salariés, eoit 2 plus 2 % =
4 %. Le barème est dégressif jusqu'à 2 % depuis
4800 francs. Nous avons tout à l'heure déjà exa-
miné cette question; je n'y reviens donc pas.

La proposition de la deuxième minorité, nous
l'avons aussi examinée il y a un instant. Je ne
veux pas répéter ce que nous avons dit à ce pro-
pos mais simplement préciser, pour situer la ques-
tion, après M. Bratschi, que si nous acceptions
cette proposition qui, au point de vue des prin-
cipes, est évidemment discutable, nous ouvririons
la porte à l'arbitraire. En effet où s'arrêter, où
commencer à fixer la régression. Chacun peut
avoir une opinion qui est aussi sociale l'une que
l'autre. Nous ne voulons pas faire de cette ques-
tion une sorte de guerre de tarifs. Il faut s'arrêter
à un moment donné, et le chiffre de 4800 francs
proposé par la commission et par le projet paraît
raisonnable étant donné la situation de la cam-
pagne et de la montagne. C'est un chiffre moyen.
Sitôt qu'on s'en écarte on lèse un groupement ou
un autre: le groupe urbain, le groupe campagnard
ou le groupe montagnard. Ce serait là une situa-
tion illogique. C'est pourquoi il -vaut mieux s'en
tenir aux chiffres du projet, chiffres qui ont été
mûrement étudiés, et ne pas accepter la dégression
à. partir de 6000 francs qui, je le répète, coûterait
au projet la bagatelle de 27 millions par an.

Seiler, Berichterstatter der Minderheit : Ich
glaube, es bedarf nach der gewalteten Diskussion
zu Art. 6 eines ganz übertriebenen Optimismus, um
noch einmal ans Pult zu treten, um einen Antrag
zu Art. 8 in ähnlichem Rahmen zu begründen. Es
wäre vielleicht besser, man ginge mit Herrn Hg
unter die grossen Schweiger. Die bisher gewaltete
Diskussion in der Detailberatung hat sicherlich
ergeben, dass die überwältigende Mehrheit des
Rates, vor allem aber auch Hr. Bundesrat Stampfli,
wenig Sympathien hat für einen Minderheitsan-
trag. Es besteht, wie in der Kommissionsberatung,
die Absicht und der Wille, möglichst alle Minder-
heitsanträge zu erschlagen. Man hat bis jetzt
die Minderheitsanträge erschlagen, entweder mit
der Begründung, sie seien systemwidrig oder finan-
ziell nicht tragbar. Nun aber werden Sie mir recht
geben: Diese beiden Argumente hatten bis jetzt
beim Art. 6 nicht verschlagen, sondern der An-
trag unserer Minderheit zu Art. 6 ist, nachdem wir
uns der Vorlage angeglichen haben, weder sy-
stemwidrig — wir haben ihn doch voll und ganz
an das gleiche System angeglichen, welches mit
der Vortage gewählt wurde — noch war er finan-
ziell untragbar für das Werk selbst. Man hat ihn
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aber erschlagen mlit dem Antrag, der zu Art. 8 ge-
stellt ist. In Wirklichkeit besteht .sachlich zunächst
keine Verbindung zwischen Art. 6 und Art. 8. Das
hat ohne weiteres die Stellungnahme des Herrn
Bundesrat Stampf li ergeben zum Antrag Renold.
Ich wundere mich, dass, Herr Bundesrat Stampf li
diesem Antrag zustimmen konnte, denn wenn wir
die Botschaft auf Seite 26 nehmen, so heiïsst es
hier zu der Meinung der Expertenkommission, die
genau .dieselbe war: «Dem gegenüber sind wir -der
Ansicht, dass man von' den Arbeitnehmern nicht
beitragspflichtiger Arbeitgeber grundsätzlich
ebenfalls 4 % für dfese Beiträge erheben sollte, da

• es dem Wesen der obligatorischen Versicherung
widersprechen würde, wenn es einer besondern
Kategorie anheimgestellt wäre, ob sie 2 % oder
4% ihres Einkommens an Beiträgen entrichten
will.» Ich bedaure. dass man den Antrag zu Art. 6
deshalb abgelehnt hat, weil unser Minderheitsan-

' trag zu Art. 8 gekommen ist. Es haben da eine
wenn auch kleiine Zahl von Arbeitnehmern ein
offensichtliches Unrecht erfahren. Ich bedaure
aber auch, dass Herr Bundesrat Stampfli mir die
Absicht unterschob, dass unser Antrag zu Art. 6
bei ihm das leise Empfinden wachgerufen habe,
dass wir die unselbständig Erwerbenden als Vor-
spann für Art. 8 benützen. Herr Bundesrat Stampfli
wird verstehen, dass ich eine solche Unterschie-
bung zurückweisen moiss. Ich muss, mich hier im
Bäte ja nicht darüber ausweisen, dass ich in meiner
bisherigen politischen Tätigkeit sehr viel Ver-
ständnis für unsere Arbeitnehmerschaft gehabt
habe. Wenn wir Art. 8 nehmen, so haben wir hier
das, genau gleiche Verhältnis wie bei • Art. 6. Wir
stimmen mit der Vorlage in allen Punkten "überein;
lediglich beim Betrag, von welchem an 2% zu
bezahlen sind, gehen, wir auseinander, also in der
Limitierung des Betrages; anstatt 4800 schlagen
wir 6000 Fr. vor. Nun wollen Sie doch beachten:
Der Bundesrat hat in der Vorlage beim Beitrag
der Arbeitnehmer mit Recht erklärt, dass dieser
Betrag von 2% eine fühlbare Belastung bedeutet.
Nun frage ich Sie: Wenn wir schon bei der glei-
chen Kategorie der Arbeitnehmer bei 2 % eine fühl-
bare Belastung haben, haben wir sie dann nicht
um so mehr bei den selbständig Erwerbenden, die
anstatt 2% 4% zu entrichten haben?

Sie haben aus den gestrigen Ausführungen des
Herrn Kollegen Gysler sehr deutlich entnehmen
können, dass die Verhältnisse bei den selbständig
Erwerbenden, vor allem bei den Gewerbetreiben-
den, z. T. sehr prekär sind. Von 180 000 Gewerbe-
treibenden haben 30 000 um Befreiung vom Be-
triebsbeitrag von l Promille nachgesucht, und diese
30000 haben nachgewiesen, dass sie nicht einmal
ein Monatseinkommen von 300 Fr. haben. Der
Franken, den der Arbeitnehmer verdient, ist doch
gewiss derselbe wie derjenige, den der selbständig
Erwerbende verdient, und wir sollten bei dieser
Kategorie von selbständig Erwerbenden, die bis
6000 Fr. Einkommen haben, tatsächlich das soziale
Verständnis aufbringen, und dafür sorgen, dass
diesen noch weiter entgegengekommen wird als
dies durch Bundesrat und Kommission geschieht.
Wir wollen hier in der Vorlage soweit entgegenkom-
men, dass auch nach unserem Antrag die Degres-

sion gelten soll. Wir hatten im ursprünglichen An-
trag diese nicht, weil wir der Meinung waren, man
sollte die selbständig Erwerbenden bis zum Be- -
trag von 6000 Fr. nur mit 2%. belasten. Nach un-
serem abgeänderten Antrag hätte es der Bundesrat
in der Hand, die Degression so zu gestalten, dass
die unteren Kategorien noch mehr berücksichtigt
werden.

Also von selten des Systems kann man diesem
Antrag nicht entgegentreten. Er passt in das Sy- •
stem, auch der Bundesrat Und die Kommission
haben lihn in dieses System hineingepasst. Man
kommt nun aber von der finanziellen Seite. Da
muss ich zugeben, dass die Berechnungen, wenn
sie wirklich stimmen, zu Bedenken Anlass geben, .
aber ich weis« nicht, O'b hier nicht ein Irrtum vor-
liegt, denn die Berechnungen haben sehr rasch
erfolgen müssen. Wir müssen mlit restlosem Glau-
ben- an diese Berechnungen herantreten, aber wir
dürfen uns wohl die bescheidene Frage an unsere
Experten gestatten: Wenn berechnet wird, dass
durch Annahme dieses Antrages an Prämien neun
Millionen weniger eingenommen werden, dann
frage ich mich, ob auf der ändern Seite die Ren-
ten, die gemäss Antrag Escher zu Art. 30 gewährt
werden müssen, den hohen Betrag ausmachen, um
dann auf 18 Millionen zu kommen.- Aber abge- .
sehen davon hat Herr Bratschi und auch Herr
Bundesrat Stampfli erklärt, es werden noch an-
dere Anträge kommen, die hier eine Mehrausgabe
oder einen Prämienausfall zur Folge haben wef-
den. Wir wollen hier nicht immer nur diese finan-
zielle Frage vom Standpunkt des Staates aufwer-
fen, sondern wir wollen sie aufwerfen vom Stand-
punkt der betreffenden Beitragspflichtigen aus.
Wenn wir der Auffassung sind, dass die Ausg'abe
für sie nicht-tragbar ist, dann werden wir uns
sagen müssen, dass auch -der Beitragspflichtige
sich fragen wird, -zu wessen Gunsten unsere Ent-
scheidung 'fällt, zugunsten des Beitragspflichtigen
oder der Kasse.

Aber angenommen, wir hätten den Ausfall von
18 Millionen, dann müssen wir ihn wieder herein-
bringen, und da stellt sich die Frage: wie? Wir
haben heute laut Schätzungen mit einem Arbeits-
einkommen unseres Volkes von 9 Milliarden zu
rechnen, 4% geben 360 Millionen, und wenn wir
18 Millionen jährlich mehr auszugeben haben,
dann finden wir noch lange die Mittel, die hier
aufzubringen sind. Aber anderseits'möchte ich den
Gedanken des Herrn Odermatt aufnehmen und Sie'
bitten, die Frage einmal von dieser Seite zu prü-
fen: ob wir nicht den Solidaritätsgedanken, den
Herr Odermatt in seinem Antrag zu Art. 5 ausge- «
sprechen hat, wirklich durchführen wollen, indem
wir nur von den 7000 Fr. übersteigenden Lohn-
beträgen 4% für die unselbständig Erwerbenden
bestimmen. Dann haben wir durch die Verwirk-
lichung einer höhern-Solidarität eine Einnahme-
quelle geschaffen. 'Gestatten Sie mir nur mit ganz
wenigen Worten diesen Gedanken dahin zu erwei-
tern: Wenn Sie sagen, unser -Gesetz gründe sich
auf die Grundsätze der Solidarität, die Sozialver-.
Sicherung habe zum. Grund die Solidarität, so ist
das richtig, aber die Solidarität ist vielseitig, nicht
einseitig, sie spielt zwischen reich und arm, alt und
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jung, oben und unten, zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, und vor allem wollen wir hier fest-

' halten, dass die Solidarität, so wie sie heute in
diesem Gesetzesentwurf zum Au dsruck gekommen
ist, nicht den idealen Ausdrück gefunden. Es -steht
fest, dass der Solidaritätsbeitrag beim selbständig
Erwerbenden schon bei Einkommen von über 7500
Franken beginnt, beJim unselbständig Erwerbenden
erst bei 15 000 Fr. Denn wir müssen das klar fest-
halten, der Beitrag des unselbständig Erwerben-
den beträgt 2%, der des selbständig Erwerbenden
4 %, Herr Bundesrat Stampili hat erklärt, der Bei-
trag des Arbeitgebers bedeute einen Teil des Loh-
nes. Rechtlich lässt sich diese Auffassung nicht
mit unserm Gesetz begründen, denn nach Art. 5
beträgt der Beitrag des unselbständig Erwerben-'
den.2% und nach Art. 13 hat der Arbeitgeber wei-
tere 2% zu zahlen. Wo in unserem Lande wurde
bis jetzt der Teil, der vom Arbeitgeber an-die
Pensionskasse bezahlt wurde, als Lohn deklariert?
Welcher Arbeitnehmer, der zu einer Pensionskasse
seinen Beitrag leistet, hat in seiner Deklaration
den Beitrag des Arbeitgebers als Lohn deklariert?
Rechtlich ist diese Auffassung nicht haltbar. Und
wenn wir von dieser eindeutigen Tatsache aus-
gehen, dass der Arbeitnehmer .2% zu bezahlen hat,

, dann würde sich die Solidarität noch viiel idealer
auswirken,' wenn der unselbständig wie der selb-
ständig Erwerbende seinen sogenannten Solidari-
tätsbeitrag früher bezahlt.

Wenn wir dem Antrag Odermatt die von Hrn.
Bundesrat Stampfli gerügte Schärfe nehmen und
nur den 7500 Fr. überschreitenden Lohnbetrag mit
4 % belasten, dann haben wir bereits eine gewisse
Degression. An Hand einiger Beispiele kurz den Be-
weis: Bei 7500 Fr. bezahlt der unselbständig Er-
werbende 150 Fr., der selbständig Erwerbende
300 Fr. Nehme ich das Beispiel des Herrn Bundes-
rat Stampfli von heute morgen beim Antrag Oder-
matt von -7550 Fr., so bezahlt nach Fassung des
abzuändernden Antrages Odermatt der unselbstän-
dig Erwerbende 152 Fr. und'nicht etwa 302 Fr.,-
wie Herr Bundesrat Stampfli nach Antrag Oder-

"matt errechnete. Der selbständig Erwerbende be-
zahlt dann aber immer noch beim gleichen Ein-,
kommen 320 Fr. Bei 10 000 Fr. bezahlt der unselb-
ständig Erwerbende 250 Fr. und der selbständig
Erwerbende immer noch 400 Fr., bei 15 000 Fr.
der unselbständig Erwerbende 450 Fr. und der
selbständig. Erwerbende 600 Fr.

Nun frage ich Sie: s Wäre das eine untragbare
Belastung für unsere unselbständig Erwerbenden
•bei einem Einkommen von 7500 Fr. und mehr.

« wenn sie diese Beiträge zu leisten hätten? Und
wenn Sie meiner, Meinung' sind, dann glaube ich,
hätten wir die |Finanzqüerie gefunden, und ich
möchte Herrn Odermatt — wie soll ich es sagen?
— direkt stimulieren, dazu anregen, seinen Antrag
wieder-/aufzunehmen-und. zu korrigieren und in
einem Rückkommensantrag diese Formulierung zu'
finden. Dann hätten wir diese Finanzierung, die
hier so viel zu bedenken gibt.. ~

Aber-abschließend nur noch das folgende: Es
würde vom Herrn Kommissionsreferenten Bratschi
und auch von Herrn'Bundesrat Stampfli beson-
ders darauf verwiesen, dass wir hier bei Annahme

unseres Antrages eine grosse Kategorie der unselb-
ständig Erwerbenden eigentlich benachteiligen.
Ich kann dieser Auffassung nicht folgen. Ich
möchte hier vor allem das eüne betonen: Wenn wir
die Grenze von 4800 Fr. auf 6000 Fr. erhöhen,
dann wird ganz sicherlich von unserer Landwirt-
schaft noch ein ganz bedeutsames Kontingent von
Landwirten diese Vergünstigung erhalten. ' Aber
in Wirklichkeit bezahlen sie doch limmer noch viel
mehr als 2%. Wenn wir die Degression nehmen,
wie sie der Bundesrat auf Seite 32 Ihnen mitge-
teilt hat, dann stellen wir doch fest, dass nach
dieser Degression der selbständig Erwerbende be-
relits bei 3000 Fr. Einkommen 3,3% zu bezahlen
hat, bei 4000 Fr. Einkommen 3,8% und das sind
doch immerhin 154 Franken. Wenn wir nun durch
die Erhöhung von 4800 auf 6000 Fr. die Degres-
sion ebenfalls aufnehmen, dann hat die Degression
einen grösseren Spielraum, und wir können den
selbständig Erwerbenden noch etwas weiter entge- '
genkommen. Aber deswegen ist doch kein einziger
der selbständig Erwerbenden gegenüber dem un-
selbständig Ei werbenden besser gestellt

Schlussendlich wollen Sie beachten, dass refe-
rendumspolitisch dieser Antrag, den wir gestellt
haben, vielleicht bedeutend mehr ins Gewicht fal-
len wird, als wir heute in diesem Momente glauben.

Aus all diesen Gründen möchte ich Ihnen noch-
mals im Namen unserer Fraktion beantragen, dem
zweiten Minderheitsantrag zuzustimmen.

Renold: Man kann sich ja fragen, ob es noch
einen Zweck hat, den Antrag, den ich zu Art. 8
gestellt habe, aufrecht zu erhalten, nachdem Sie
bei Art. 6 meinen Antrag abgewiesen haben. Wenn
ich es trotzdem tue, so deswegen, weil eben dem
Art. 8 viel grössere Bedeutung zukommt als dem
Art. 6. Er umfasst einen viiêl grösseren Kreis von
Versicherten als der Art. 6.

Das, was ich als Begründung zu Art. 6 gesagt
habe, trifft in noch vermehrtem Masse für Art. 8
zu. Ich möchte daher das dort Gesagte nicht wie-
derholen; dagegen möchte ich eine Modifikation
meines Antrages vornehmen. Nachdem Sie in Ar-
tikel 6 am massgebehden Lohn von 4800 Fr. fest-
gehalten haben, möchte ich bei Art. 8 ebenfalls,
wie das die bundesrätliche Vorlage vorsieht, an
einem Eintkommen von 4800 Fr. festhalten. Ich
glaube nicht, dass es angängig ist, hier auf 6000
Franken zu gehen, wenn man in Art. 6 bei 4800 Fr.
bleibt, ' "'

Sodann Jiaben Sie in Art. 6 die Skala, welche
vom Bundesrat aufzustellen ist, beschlossen. Ich
hatte diese Skala'weggelassen, weil ich glaubte, es
sei einfacher, wenn der Versicherte sich für 4 oder
2% entscheide. Die gleiche Argumentation trifft
auch für Art. 8 zu. Aber nachdem Sie sich für die
Skala entschieden haben,'so habe ich schliesslich
nichts dagegen, wenn süe auch in Art. 8 aufgenom-
men wird.

So bleibt denn eigentlich von meinem Antrag
nur noch die Bestimmung übrig, dass es dem Ver-
sicherten freigestellt werden soll, 4, 3 oder 2 % zu
wählen. Diesem Gedanken kann in der Weise
Rechnung getragen werden, dass Art, 8 belassen
wird, wie er hier ist, dass ihm jedoch beigefügt
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wird: „Es ist jedoch dem Versicherten"freigestellt,
den vollen Beitrag von 4 % zu bezahlen." In die-
sem Sinne modifiziere ich.meinen Antrag.

Bundesrat StampHi: Wenn ich hier einen An-
trag -ablehne, so tue ich es niemand zulieb und
niemand zuleid. Ich tue es aus «achlichen Grün-
den und nicht, weil -ich den Entwurf des Bundes-
rates als tabu betrachte, als ein Werk, an dem
überhaupt nichts geändert werden darf, sondern

, ich lehne Anträge ab, wenn ich überzeugt, bin,
dass s'ie sachlich nicht akzeptabel sind. Ich lehne
nicht alle Anträge ab. Ich habe den Antrag des
Herrn Dr. Renold unterstützt; dafür bin ich aber
gerade von Herrn Dr. Seiler getadelt worden.
Merkwürdige Logik ! "* .

Nachdem Sie bei Art. 6 die Grenze auf 4800 Fr1,
festgesetzt haben, von welcher an eine Degression
des Beitrages eintritt, werden Sie hier nicht auf
6000 Fr. gehen dürfen. Das wäre nicht logisch.

Im übrigen verweise ich noch einmal auf meine
Ausführungen, die ich gemacht habe. Eine ziem-
l'ich zuverlässige Berechnung hat ergeben, dass,

."wenn die Degression schon von 6000 Fr. an ein-
tritt, -ein Ausfall von 9 -Millionen Franken resul-
tieren wird. Zahlen sind Zahlen, sie sind unbe-
stechlich, und 'man kann' daran nicht deuteln.

Dann kommt noch die andere Frage: Soll dann
nach dem Antrag Escher "Artikel 30 so abgeändert
werden, dass auch beim reduzierten Beitrag die
volle Rente ausgerichtet wird? ,Auf eines möchte
ich noch aufmerksam machen, das ist wohl bei
obiger Berechnung noch nicht berücksichtigt: Ich
bin überzeugt, wenn der Antrag des Herrn Dr.
Seiler angenommen wird, so gibt es in gewissen
Gegenden überhaupt keinen einzigen selbständig
Erwerbenden, der sein Einkommen auf höher als
6000 Fr. einschätzt. Um in den Genuss des redu-
zierten Beitrages zu kommen, werden sie sich mit
einem wesentlich niedrigeren Einkommen «begnü-
gen». Das würde es notwendig machen, dass die
Kontrolle wesentlich verschärft werden müsste,
was zu Plackereien und Vexationen führen würde,
die wir vermeiden möchten. Nachdem Sie bei Ar-
tikel 6 dem bundesrätlichen Entwurf zugestimmt
haben, wird logischerweise hier nichts anderes
übrig bleiben.

Präsident: Wir stehen vor folgender Differenz:
Der Antrag der Kommission und 'des Bundesrates
setzt die Einbommensgrenze auf 4800 Fr. fest, die
Minderheit beantragt, diese Grenze auf 6000 Fr.
festzusetzen.

Dann hat Herr Renold in Abänderung seines
ersten Antrages'-einen Zusatzantrag gestellt, der
lautet: « Es ist jedoch dem Versicherten freige-
stellt, den vollen Betrag von 4% zu bezahlen.»

A b s t i m m u n g — Vote.
Eventuell — Eventuellement :

1. Für den Antrag der Mehrheit
(Einkommensgrenze 4800 Fr.) 78 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit
(Einkommensgrenze 6000 Fr.) 36 Stimmen

2. Für den Zusatzantrag Renold 46 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 38 Stimmen
Nationalrat. — Conseil national. 19Ì6.

Definitiv — Définitivement :
3. Für Annahme des so bereinigten

Artikels 95 Stimmen
(Mehrheit)

Art. 9.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. l, 2, lit. a, b, c, c.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Lit. d. Die Zuwendungen', die Geschäftsinhaber

in der Berechnungsperiode für Zwecke der Wohl-,
fahrt ihres Personals machen, sofern'sie für diese
Zwecke derart sichergestellt s'ind, dasg jede spätere
zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist, so-
wie Zuwendungen für ausschliessïich gemein-
nützige Zwecke. Ausgenommen hievon sind die
auf Grund von Art. 8 dieses 'Gesetzes zu entrich-
tenden Beiträge.

Abs. 2bis Für die Fälle, in denen sich das Ein-
kommen aus. selbständiger Erwerbstätigkeit nicht
oder nur mit grossen Schwierigkeiten ermitteln
lässt; kann der Bundesrat Globaleinkommen auf
Grund bestimmter Faktoren festsetzen, die der Be-
rechnung der Beiträge zugrunde zu legen sind.

Abs.3 Der Bundesrat kann kantonale Behörden
m'it der Ermittlung des Einkommens aus selbstän-
diger Erwerbstätigkeit beauftragen sowie eidge-x
nössische und kantonale Behörden zur Auskunfts-
erteilung an die zur Festsetzung der Beiträge
zuständigen Organe verpflichten. v

Proposition de la commission.
Note marginale et al. l, 2, lit., a, b, c, e.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Lettre d. Les sommes que l'exploitant verse,

durant la période de calcul, pour des buts de
bienfaisance en faveur de son personnel, si cette
affectatJion est assurée de telle sorte que tout em-
ploi ultérieur contraire soit impossible, ou pour des
buts de pure utilité publique, à l'exception des coti-
sations dues, en vertu de l'article 8 de la présente
loi;

Al. 2kis. Lorsque le , revenu provenant d'une
activité indépendante ne peut pas être établi ou ne
peut l'être qu'avec de grosses difficultés, le Conseil
fédéral peut fixer des revenus globaux sur la base
de facteurs déterminés qui serviront de base au
calcul des cotisations.

Al.3 Le Conseil fédéral peut charger des au-
torités cantonales de déterminer le revenu des as-
surés exerçant une activité lucrative indépendante,
et obliger des autorités cantonales ou fédérales à
donner tous renseignements utiles aux organes
compétents pour fixer les cotisations.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 9 umschreibt den
Begriff des Einkommens des selbständig Erwerbs-
tätigen in Abs. l negativ, d. h. er bestimmt, dass
jedes Arbeitseinkommen, das nicht unter den Be-
griff des Einkommens von unselbständig Erwer-
benden fällt, unter Art. 9 fällt.

Was als massgebender Lohn im Sinne von
Art. 5 zu gelten hat, wird in Abs. 2 näher um-
schrieben. Sie finden hier Umschreibungen, wie sie
in jedem modernen 'Steuergesetz enthalten sind,1

insbesondere bei der eidgenössischen Wehrsteuer.
Ein grundsätzlicher Unterschied gegenüber der

67
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Welirsteuer und ändern Steuergesetzen besteht
aber darin, dass es sich hier nur um das Ein-
kommen aus Erwerb handelt, während bei der
Wehrsteuer und den kantonalen Steuern das Ein-
kommen aus Erwerb und Kapital zusammengezo-
gen wird.

Die Experten schlugen in bezug auf die Fest-
stellung des massgebenden Lohnes für die selb-
ständig Erwerbenden eine andere Lösung vor,
nämlich die Beibehaltung des Systems beim Ver-
dienstersatz, ., Gruppe Landwirtschaft, und even-
tuell Ausdehnung auf das Gewerbe. Beim heutigen
System wird in der Landwirtschaft von objektiven
Masstäben ausgegangen, d. h. es wird nicht Rück-
sicht auf den einzelnen Fall genommen, sondern
eingeschätzt nach der Zahl der bewirt-
schafteten Hektaren, der Zahl der Arbeits-
kräfte, der Zahl der Grossvieheinheiten
in Berggegenden usw. Man hat die Frage disku-
tiert, ob etwas Aehnliches beim Gewerbe möglich
wäre, und dort objektive Masstäbe. wie Umsatz,
Lohnsumme, Zahl der Angestellten usw. zu berück-
sichtigen. Man ist aber davon abgekommen. Die
beteiligten Verbände selber, Gewerbeverband und
Bauernverband, wünschen das System, wie es in
der Vorlage enthalten 'ist. Der Bauernverband be-
sonders hat sich in einer Eingabe dahin geäussert,
das bisherige System, wie es in der Verdienst-
ersatzordnung Landwirtschaft angewendet wurde,
möge geändert werden und als Grundlage der
Beitragsleistungen das durch die Steuerbehörde
festgesetzte Einkommen angenommen werden. Das
hat natürlich auch Nachteile, z. B. denjenigen, dass
die Beiträge in der Landwirtschaft zunächst ge-
stützt auf die vom Versicherten selber durchge-
führte Einschätzung eingezogen werden müssen,
und erst später, wenn die Steuerbehörde die defini-
tive Einschätzung durchgeführt 'hat, der defini-
tive Beitrag erhoben werden kann. Es ist also
damit zu rechnen, dass entsprechend gegenüber
der ursprünglichen Einschätzung Änderungen ein-
treten werden.

In Abs. 2, lit. d, sind zwei Präzisierungen ent-
halten, die nur redaktioneller Natur sind.

Der Abs. 2bis enthält die Bestimmung, die in
Art. 7 für die unselbständig Erwerbenden enthal-
ten ist. Ich möchte hier an die Adresse von Herrn
Baudat sagen, dass es die selbständig Erwerben-
den selber sind, die wünschen, die Möglichkeit zu
schaffen, auch^bei ihnen das Einkommen global
festzusetzen', um die ganze Einschätzung zu ver-
einfachen. Wir haben in Art. 7 ein Alinea 2 auf-
genommen, im Zusammenhang mit dem Antrag
Baudat, in welchem die Mitwirkung der Berufs-
verbände und der' Kantone bei der Festsetzung
des Globaleinkommens vorgesehen ist. Ich nehme
an, dass wir die gleiche Ergänzung in Art. 9 über-
nehmen.

Abs. 3 enthält eine kleine Änderung, die sich
auf die Mitwirkung der Kantone bezieht. Der Bun-
desrat und die Kommission hatten immer die Mei-
nung, dass bei der Ermittlung des Einkommens
die kantonalen Behörden herangezogen werden.
Im Entwurf des Bundesrates ist das aber nicht
ausdrücklich gesagt. Die Kommission hat das
auf Antrag eines ihrer Mitglieder nachgeholt in

der Fassung, wie sie Ihnen in Art. 3 def Kommis-
sionsfassung vorgeschlagen wird.

Die Kommission beantragt Ihnen, die Fassung
anzunehmen, wie sie von ihr beantragt wird, aber
noch weiter modifiziert und durch einen Zusatz
zum neuen Absatz 2bis ergänzt, wonach die Kan-
tone und die beteiligten Berufsorganisationen ein
Mitspracherecht erhalten sollen.

M. Hirzel, rapporteur : Etant donné l'heure
avancée, je me.borne au strict minimum, en sou-
lignant simplement que le système qui a été choisi
pour déterminer le revenu d'une activité indépen-
dante me paraît logique et devoir donner les résul-
tats individuels les meilleurs. Pour ce qui con-
cerne la'Campagne, je crois savoir que c'est l'Union
des paysans, de Brougg, qui a demandé que l'on
instaure un système de ce genre-là.

A cet article, la commission propose une modi-
fication rédactionnelle et, sous chiffre 3, un amen-
dement tendant à biffer les mots «l'autorité fède-"
raie». On ne laisse subsister que l'autorité canto-
nale lorsqu'il s'agira de déterminer le revenu d'un
assuré, car on entend laisser plus de compétences
aux cantons et éviter si possible une intrusion" des
bureaux fédéraux. La commission est donc allée
ici au-devant des vœux des fédéralistes.

Elle vous propose enfin un article 2 bis destiné
à pouvoir fixer, sous la compétence du Conseil
fédéral, des revenus professionnels globaux dans
les cas où l'activité indépendante ne -donne pas
des résultats assez précis pour qu'on puisse déter-
miner le revenu'réel.

L'intervention de tout à l'heure de notre col-
lègue, M. Baudat, n'a pas été inutile; il n'est pas
parti en guerre en enfant perdu mais, au con-
traire, il a abouti à ce résultat que .nous savons
maintenant que les organisations professionnelles
et les cantons seront consultés par le Conseil
fédéral. Cette adjonction, qui figure maintenant
à l'article précédent figurera également, à titre de
complément, dans la disposition 2 bis, celle-ci
donne une certaine satisfaction à ceux qui
craignent, à tort ou à raison, que l'autorité fédé-
rale ne s'empare de cette possibilité pour fixer
arbitrairement des revenus dans les professions
qui ne demandent pas qu'on s'occupe d'elles de
cette façon-là. J'ai indiqué tout à l'heure les pro-
fessions libérales, artisanales et commerciales et
je suis persuadé que dans ces professions-là on
préfère une taxation individuelle. C'est donc bien
celle qui, en principe, est le critère déterminant.
Je m'empresse de le répéter ici au nom de la com-
mission.

Angenommen. — Adopté.
Ì

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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///. Die Beiträge der nichterwerbstätigen Versicherten.
Art. 10.

Antrag der Kommission.
. Marginale : Zustimmung zum Entwurf des Bun-

desrats.

Abs. 1. Für nichterwerbstätige Versicherte, die
aus öffentlichen Mitteln oder von Drittpersonen un-
terhalten oder dauernd unterstützt werden, sowie
für Lehrlinge, die keinen Barlohn beziehen, und
für Studenten beträgt der Beitrag l Franken im
Monat. Der Bundesrat kann die Beiträge für weitere
Gruppen Nichterwerbstätiger, welchen die Ent-
richtung höherer Beiträge nicht zugemutet werden
kann, insbesondere für Invalide, auf l Franken im
Monat festsetzen.

Mehrhei t :
Abs. 2. Für,die übrigen Nichterwerbstätigen be-

trägt der Beitrag 25 Franken im Monat. Vorbehalten
bleibt Art. 11.

Minderheit:
Schmid-Zürich, Graber, Guinand, Moser, Münz,

Scherrer, Schneider, Siegrist, Spühler, Zeli) :
2 ... Beitrag je nach den sozialen Verhältnissen

l bis 100 Franken im Monat.

Antrag Miville.
1 Von den nichterwerbstätigen Versicherten mit

einem Vermögen von 20 001 Franken und mehr
beim Alleinstehenden und von 30 001 Franken und
mehr beim Verheirateten sind Beiträge von 4% auf
den Vermögenserträgnissen zu leisten. Beträgt das
Vermögen des Alleinstehenden 10001 bis 20000
Franken und des Verheirateten 15 001 bis 30 000
Franken, so reduziert sich der Beitragssatz auf 2 %.

2 Für die übrigen Nichterwerbstätigen beträgt
der Beitrag l Franken im Monat.

Antrag Trüb.
Falls Art. 3 nach Antrag der Kommission ange-

nommen wird, sind die Lehrlinge von der Beitrags-
pflicht befreit, soweit sie keinen Barlohn beziehen.
Also ist der Passus: „sowie für Lehrlinge, die keinen
Barlohn beziehen" zu streichen.

///. Les cotisations des assurés n exerçant aucune
activité lucrative.

Art. 10.
Proposition de la commission.

Note marginale: Adhérer au projet du Conseil
fédéral.

Al. 1. Les cotisations des assurés n'exerçant
aucune activité lucrative, qui sont entretenus ou
assistés d'une manière durable au moyen de fonds
publics ou par des tiers, celles des apprentis qui ne
reçoivent pas de salaire en espèces et celles des
étudiants s'élèvent à 1 franc par mois. Le Conseil
fédéral peut également fixer, notamment pour les
invalides, à 1 franc par mois les cotisations d'autres
groupes de personnes n'exerçant aucune activité
lucrative, pour lesquelles des cotisations plus élevées
constitueraient une charge trop lourde.

Majori té :
Al. 2. Pour les autres personnes n'exerçant

aucune activité lucrative, les cotisations s'élèvent à
25 francs par mois. L'article 11 est réservé.

Minor i té :
(Schmid-Zurich, Graber, Guinand, Moser, Münz,

Scherrer, Schneider, Siegrist, Spühler, Zeli) ;
2... les cotisations s'élèvent suivant la situation

socialc.de 1 à 100 francs par mois...

Proposition Miville.
1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucra-

tive et qui, vivant seuls, ont une fortune de 20 001
francs et plus ou, étant mariés, une fortune de
30 001 francs et plus, paient une cotisation de 4 %
du produit de la fortune. Si la fortune de l'assuré
vivant seul est de 10 001 à 20 000 francs, ou celle de
l'assuré marié de 15 001 à 30 000 francs, la coti-
sation est réduite à 2 %.

2 La cotisation des autres personnes n'exerçant
aucune activité lucrative est de 1 franc par mois.

Proposition Trüb.
Si l'art. 3 est adopté dans la teneur proposée par

la commission, les apprentis ne sont pas tenus de
payer des cotisations, pour autant qu'ils ne reçoivent
pas de salaire en espèces. Il y aurait donc lieu de
biffer: «celles des apprentis qui ne reçoivent pas de
salaire en espèces.» «

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Art. 10
befasst sich mit der wichtigen Frage der Fest-
setzung der Beiträge für die Nichterwerbstätigen. t
Es. handelt sich um eine recht grosse Gruppe, die
nach der Volkszählung von 1930 170 000 Personen
umfasst," die nichterwerbsfähig oder erwerbstätig
waren und sich im Alter von 20 bis .65 Jahren be-
fanden. Ein Teil dieser Personen ist in Armen- und
Strafanstalten usw. versorgt. Zu dieser Gruppe ge-,
hören ferner die Unfallrentner, Bezüger von Militär-
pensionen, Invalidenrentenbezüger, Pensionierte,
Lehrlinge, Studenten und Personen unbekannten
Erwerbs. Für den grössern Teil dieser Gruppe ist die
Sache verhältnismässig einfach, nämlich soweit es
sich um Leute ohne oder mit einem bedeutungs-
losen Einkommen und mit bescheidenem Vermögen
handelt. Für diese grosse Gruppe soll der Beitrag
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einheitlich l Franken betragen. Das ist das Prinzip,
wie es in Abs. l des Art. 10 verankert ist.

Eine zweite Gruppe mit zirka 30 000 Personen
hat keinen Erwerb, lebt aber in guten oder sehr
guten Verhältnissen. Bei diesen beginnt die Schwie-
rigkeit. Wie sollen sie behandelt werden ? Die
Expertenkommission hat vorgeschlagen, es sei ein
Beitrag von l bis 100 Franken im Monat vorzu-
sehen, in der Meinung, dass es Sache des Bundes-
rates sei, in diesem weit gespannten Rahmen eine
Skala aufzustellen. Als Kriterium für die Ein-
schätzung dieser Personen in diese Skala hat die
Expertenkommission von der Lebenshaltung und
vom Aufwand gesprochen. Solche Kriterien hat
man etwa früher in Steuergesetzen gefunden oder
findet sie heute noch in alten Steuergesetzen. Sie
wurden aber als zu unsicher befunden. Auch in der
Expertenkommission waren diese Bedenken vor-
handen, aber man hat keine bessere Grundlage aus-
findig machen können.

In der Kommission wurde auch ein Antrag
gestellt, bei den reichen Leuten dieser Gruppe auf
den Kapitalertrag abzustellen. Das wäre einfach.
Man hätte sich an die Grundlagen halten können,
die für die Steuerbehörden massgebend sind, aber
diese Beitragsberechnung wäre im Widerspruch mit
der Grundauffassung des Entwurfes gestanden,
wonach der Kapitalertrag nicht zur Beitragsleistung
herangezogen wird. Würde bei Behandlung des
Art. 13bis der Antrag Spühler und Konsorten an-
genommen, dann wäre die Behandlung des Beitrages
für diese Gruppe gegeben, soweit ein Kapitalertrag
vorhanden ist.

Der Entwurf geht einen ändern Weg. Er sieht
Einheitsbeiträge vor, und zwar beantragt der Bun-
desrat l Fr. für Leute, die überhaupt kein oder ein
völlig bedeutungsloses Einkommen haben und einen
Einheitsbeitrag von 10 Franken für alle übrigen.
Das war der Antrag des Bundesrates. In der Kom-
mission hat man gefunden, 10 Franken sei zu niedrig.
Man sagte sich, es sei stossend, wenn ein Millionär
keine Sozialleistungen trage, und noch stossender,
wenn^er sich mit 10 Franken eine Rente kaufen
könne, ' zu der auch die Öffentlichkeit Beiträge
leisten müsse. Die Kommission schlägt auf Antrag
von Herrn Bundesrat Stampfli 25 Franken vor,
als Einheitsbeitrag für die zweite Gruppe. Wie ist
man zu diesem Einheitsbeitrag gekommen? 25 Fr.
Beitrag pro Monat entsprechen einem 4 %igen Bei-
trag von einem Jahreseinkommen von 7500 Fran-
ken. Das ist von der Dauerrente aus gesehen ,die
Grenze, von der keine Staatsleistungen mehr an
die Rente gemacht werden, d. h. solche Einkommen
bezahlen mit' 4 % Beitrag ihre Rente selber. Es
werden-also, wenn der Antrag auf 25 Franken an-
genommen wird, von öffentlichen Mitteln keine
Gelder mehr in solche Renten fliessen. Diese ;Ver-
sicherten würden mindestens ihre eigene Rente
selber finanzieren. Auch dieser Satz von 25 Fr.
passt natürlich nicht für alle Verhältnisse. Er ist
für den reichen Mann immer noch niedrig. Er ist
für kleine Rentner und Invalide zu hoch. Für letz-
tere sollte ein Weg gefunden werden, damit sie die
Möglichkeit hätten, zusätzliche Renten aus der
Alters- und Hinterbliebenenversicherung zu erhal-
ten. Solche sind bei den Invaliden nötig. Der Bei-
trag muss aber angemessen bleiben. Es muss vor

allem vermieden werden, dass der Beitrag in Art. 10
für solche Invalide so gestaltet wird, dass sie nach
dem Invalidwerden höhere Beiträge bezahlen müs-
sen, als sie vorher gestützt auf ihr Arbeitseinkom-
men bezahlt haben. Die Untersuchung in der Kom-
mission hat ergeben, dass diese Möglichkeit besteht.
Wenn z. B. ein Mann, der sein"Arbeitseinkommen
gemäss den Bestimmungen über -die Beiträge für
Nichtselbständigerwerbende mit 2 % versteuert hat,
5000 Franken Lohn hatte, so hat er 100 Franken
Beitrag bezahlt. Wenn er invalid wird und nachher
eine Rente von Z; B. 3000 Franken bezieht und
gemäss Vorschlag 25 Franken im Monat bezahlen
müsste, dann würde er dreimal mehr bezahlen, als
er vorher von seinem Arbeitseinkommen bezahlte.
Das ist offensichtlich nicht richtig. Daher sieht
Art. 10, Abs. l, einen Zusatz vor, wonach für Inva-
lide der Beitrag auf l Fr. angesetzt werden kann.
Im Zusatz der Kommission ist vor dem Wort „auf"
noch das Wort „bis" einzufügen. Der Satz hat dann
folgenden Wortlaut: „Insbesondere für Invalide bis
auf l Fr. im Monat". Damit erhält der Bundesrat
die Möglichkeit, eine Staffelung einzuführen. Die
Verhältnisse sind auch bei diesen Invaliden sehr
verschieden. Es wäre nicht im Interesse der Inva-
liden, wenn'es in allen Fällen l Fr. wäre, weil dar-
aus eine zu bescheidene zusätzliche Rente entstehen
kann. ' -

Beifügen möchte ich, dass die Einreihung der
Versicherten in die Gruppe l oder 2 Sache der Aus-
gleichskassen ist. Das werden die kantonalen Kassen
sein. Es sind,also Amtsstellen, die sich damit befas-
sen. .Demnach wird dafür Sorge getragen werden
müssen, dass Ungleichheiten und Ungerechtigten
vermieden werden. Es.muss.eine einheitliche Praxis
gesichert werden. Das'kann nur dadurch geschehen,'
dass seitens des Bundesrates entsprechende Vor-
schriften erlassen werden'. • ' - .

Die Kommission stellt den Antrag, es sei .der
bundesrätliche Antrag in zwei Punkten zu ändern,
in Abs. M' in der Weise, dass eine Ergänzung betref-
fend die Invaliden aufgenommen wird, und im
Abs. 2 dadurch, dass die Zahl 10 durch die Zahl
25 ersetzt wird. Der'Vorbehalt in bezug auf Art/11
muss natürlich bleiben. ,

Die Minderheit stellt Ihnen den Antrag, es sei
auf den Vorschlag zurückzukommen, der von den
Experten gemacht worden ist. Dieser Antrag der
Minderheit hat den Vorteil, dass er mehr Bewe-
gungsfreiheit gibt, aber er hat den Nachteil, dass
kein brauchbares Kriterium.vorgeschlagen werden
kann, nach dem die Einreihung erfolgen soll. Es ist
im Text der Minderheit von sozialen Verhältnissen
die Rede, währenddem die Experten von Aufwand
und Lebenshaltung sprachen. Wenn der Antrag der
Minderheit angenommen würde, müsste noch näher
umschrieben werden, wie die Einreihung erfolgen
soll. Es müssen Kriterien gefunden werden, die
massgebend'wären für- die Einreihung in die ein-
zelnen Beitragsklassen, die geschaffen würden. Die
Kommission ist der Ansicht, dass man es bei den
beantragten Einheitssätzen belassen soll, wobei es
in der Praxis insbesondere für die Invaliden auch
zu einer Skala kommen wird, aber zu einer Skaja
von l bis 25. , .

Sie finden sodann zwei Anträge zu Art. 10, die
erst im Plenum des Rates eingereicht worden sind.



23. August 1946 -r- 533 Alters- und Hinterlassenenversicherung

Der eine Antrag stammt von Herrn Trüb, der die
Worte „sowie für Lehrlinge, die keinen Barlohn
beziehen" streichen möchte. Ich.glaube, die Strei-
chung kommt nicht in Frage. Diese Lehrlinge müs-
sen irgendwo erfasst sein, entweder bei Art. 3 oder
Art. 10. Man kann vom Standpunkt der Logik aus
sich darüber unterhalten, ob.'sie bei Art. 3 oder 10
aufgenommen werden sollen, insbesondere nach der
Änderung,; die von der Kommission bei Art. 3: vor-
geschlagen worden ist. Materiell ist die Sache in
Ordnung, auch wenn die Lehrlinge hier genannt
werden. Es handelt sich also mehr um eine redak-
tionelle Frage. Wenn die Lehrlinge hier genannt
werden, so hauptsächlich deshalb, weil die Lehr-
linge mit den Studenten'zusammen aufgenommen
worden sind als Nichterwerbstätige. Es handelt sich
ja um solche, die keinen Barlohn beziehen.

Deri zweiten Antrag hat Herr Miville unterbreitet.
Der Antrag geht dahin, es sei der Kapitalertrag als
Grundlage für die Berechnung des Beitrages anzu-
nehmen für diejenigen Nichterwerbstätigen, die
über einen Kapitalertrag verfügen. Ich machte
darauf aufmerksam, dass diese Frage in der Kom-
mission bereits behandelt und abgelehnt worden
ist aus Gründen, die ich Ihnen mitteilte. Aus diesen
Gründen lehnt die Kommission auch den Antrag
Miville-, ab. Es stellt sich die'Frage, ob der Antrag
nicht besser* im 'Zusammenhang mit Art. 13 bis
behandelt würde, wo die Frage, ob der Kapitaler-
trag mit einem Beitrag belastet werden.soll, gründ-j
sätzlich erischieden werden rnuss. '

M. Hirzel, rapporteur de la majorité: L'article 10
pose( quelques questions de principe. Il y a eu une
longue controverse au sein dé votre commission
au sujet de la question des cotisations des assurés
n'exerçant aucune activité lucrative. Comme
M. Bratschi, on peut estimer qu'en effet il peut pa-
raître choquant qu'un millionnaire soit traité'sur le
même pied qu'un homme beaucoup moins fortuné.
Mais il faut se souvenir que le projet de loi est basé
sur.les gains professionnels et non pas sur la fortune.
C'est une ligne de conduite qu'il faut toujours avoir
dans l'œil, sinon on risque de commettre des erreurs.
Si l'on prend le revenu de la fortune comme base
d'une partie des contributions, à ce 'moment-là,
l'ensemble des cotisants qui ont un gain profession-
nel et qui constituent la très grosse majorité de
ceux qui épauleront l'assurance,- devront payer des
cotisations plus fortes à la fois sur la fortune et sur
leur gain professionnel. Il en découlerait évidem-
ment qu.'une partie des cotisants, spécialement
ceux qui ont quelques économies, la classe moyenne
des artisans et commerçants, sans compter la classe
paysanne, si elle devait payer sur la valeur du
domaine, seraient prétérités.

Le système de la loi est donc de ne faire payer
que sur le, gain professionnel. Mais ceux qui n'ont
pas de gain professionnel et qui sont assurés —
chacun étant assuré, qu'il travaille ou qu'il ne tra-
vaille pas. — comment leur fera-t-on payer leur
cotisation? Toutes les controverses sont possibles.
Le système de la loi prévoyait une prime unique
de • 10 francs par mois à la charge de toutes les
personnes sans activité lucrative.

La commission, après avoir examiné à fond et
soigneusement ce problème — qui tout à l'heure, du

reste, sera remis sur le tapis grâce à notre ami,
M. Schmid-Ruedin qui s'est fait le champion de
l'échelle mobile — a- finalement trouvé une solu-
tion: la commission ,s'est ralliée, dans sa majorité,
au système du projet de loi prévoyant une prime
fixe mais en l'augmentant à 25 francs. Pourquoi,
dira-t-on, aller de 10 à 25 francs? Et pourquoi pas
20, 40 ou 50 francs ? C'est simplement parce qu'on
a pris — si on compare avec les taux de ceux qui
ont des gains professionnels —- le quotient que cons-
titue un gain de 7500 francs: 300 francs par année,
25 francs par mois. C'est la limite à laquelle l'assuré
ne bénéficie pas, de contributions dites sociales.
Autrement dit, c'est pour l'assuré qui a une certaine
fortune, une contribution moyenne, une prime for-
faitaire qui lui permet de retirer une rente mais qui
ne le fait pas participer au sacrifice de la collectivité.
On tient ainsi compte, dans une certaine mesure,
du vœu -qui est de ne pas favoriser les personnes
qui ont de la fortune. • •/

Nous nous rendons du reste bien compte que
sur ce point-là, aucun système n'a pour lui entière-
ment la logique. Mais nous croyons que le système
prévu par la majorité de la commission soutient
avantageusement la comparaison avec celui qui
vous sera présenté tout à l'heure, et cela 'pour des
motifs pratiques. En effet, poussons par hypothèse
l'échelle à 100 francs par mois — ce qui au fond
n'est pas excessif — on pourrait d'emblée l'admettre
pour une personne qui aurait un milion de fortune
Personne ne le conteste, question' de principe de
base mise à part. Mais si nous fixions, dis-je, l'échelle
à 100 francs par mois, vous ne pourriez pas empêcher
tous les gens possédant ' une fortune importante,
d'esquiver l'obligation de payer le montant fixé.
Il sera extrêmement facile à un monsieur qui devra
payer une contribution qu'il estimera trop élevée
de déclarer un gain professionnel très bas. Personne
au monde, aucun appareil policier fédéral, cantonal
ou communal ne pourra l'en empêcher et au lieu
de payer 100 francs par mois il paiera par exemple
sur 20000 francs, le gain éventuel, soit 80 francs par
année. La collectivité aura perdu ainsi 1120 francs.

C'est cet argument pratique . qui fait que la '
commission ne peut admettre aucune échelle, même
la plus belle, parce que cette échelle serait inopé-
rante au delà d'un certain chiffre. On ne pourra
jamais empêcher un monsieur qui ne travaille pas,
ou qui ne veut pas travailler, de déclarer un gain
fictif très modeste. Dans ces conditions, du moment
qu'il est impossible d'imposer pratiquement des
cotisations élevées sur la fortune des assurés, il est
préférable d'admettre le système de la commission
et de la loi, qui est en quelque" sorte un système
forfaitaire..

Je termine en disant que la commission a traité
la question des invalides en faveur desquels M. Brat-
schi est intervenu vigoureusement à la suite des
expériences qu'il a faites dans les syndicats qu'il
préside. Nous avons décidé de proposer que pour
les invalides qui touchent une toute petite pension,
et même pour ceux qui auraient quelques économies,
la cotisation irait jusqu'à 1 franc par mois. Le texte
français, et même le texte allemand, doivent être
améliorés. Il faut dire: «jusqu'à 1 franc par mois...»,
autrement dit nous aurons une échelle dégressive
dont le minimum sera de 1 franc, cela pour tenir
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compte des personnes qui auraient la possibilité
de payer une somme plus élevée. Les étudiants
paieront également un franc.

Quant à la proposition de M. Trüb — je ne sais
pas si j'en ai bien compris l'idée déterminante —
mais je suis d'un avis un peu divergent de celui de
M. Bratschi. Je crois que M. Trüb a raison, étant
donné que nous avons fait tomber les cotisations
des apprentis qui ne touchent aucun salaire en
espèces. Ces apprentis ne paient aucune cotisation,
et il n'y a plus lieu dès lors de les mentionner à
l'article 10. Il est inutile de dire par conséquent
que leur cotisation sera réduite à 1 franc puis-
qu'ils ne paieront plus. Personnellement, je suis
d'accord avec M. Trüb et je soutiendrai sa propo-
sition, dans la mesure où elle touche les mineurs.

Schmid-Zürich, Berichterstatter der Minderheit:
Beim Abschnitt l haben wir keine Differenzen.
Die Kommission ist da einstimmig. Der Abschnitt
behandelt die Nichterwerbstätigen, die von der
Öffentlichkeit oder von Drittpersonen unterstützt
werden. Die Differenz entsteht beim zweiten Ab-
schnitt, der die anderen Nichterwerbstätigen
betrifft, also sagen wir einmal die reichen Nicht-
erwerbstätigen. Da hat eine starke Minderheit einen
Antrag eingereicht. Diese Minderheit setzt sich zu-
sammen aus den Vertretern der Sozialdemokratie,
ferner aus den Herren Guinand, Münz und Scherrer
und meiner Wenigkeit. Sie sehen also, dass 10 Ver-
treter der Kommission diesen Minderheitsantrag
unterstützen, und die Ausführungen der Herren
Kommissionsreferenten zeigen, dass auch bei ihnen
eigentlich eher das Herz beim Minderheitsantrag
ist, und zwar aus begreiflichen Überlegungen. Die
einfachste Lösung wäre gewesen, wenn man die
nichterwerbstätigen Reichen einfach nicht in die
Versicherung aufgenommen hätte. Allein, da wir
ein allgemeines Volksobligatorium anstreben, war
das nicht möglich. Der Bundesrat — das ist heute
schon gesagt worden — schlug einen Einheitsbeitrag
von 120 Franken im Jahre für die riichterwerbs-
tätigen Reichen vor. Das bedeutet einen Beitrag,
wie ihn ein Versicherter bei einem Einkommen von
3000 Franken zu bezahlen hat. In der Kommission
ist es nicht verstanden worden, dass man diese
Gruppe, die immerhin etwa 30 000 Versicherte zählt,
so wenig stark belasten wollte. Die Intervention der
Minderheit hat dann' erreicht, dass Herr Bundesrat
Stampfli einen Vermittlungsantrag stellte, von
10 Franken auf 25 Franken im Monat, d. h. auf
300 Franken im Jahre zu gehen. Herr Kollege
Bratschi hat erklärt, diese 300 Franken bedeuten
den Beitrag eines Einkommens von 7500 Franken.
Damit sichert sich der Betreffende die Maximal-
leistung der Versicherung. Allein, das ist meiner
Meinung nach das Stossende, dass diese Gruppe der
Reichen keinen roten -Rappen Solidaritätsbeitrag
bezahlt. Das möchten wir verhindern. Die Minder-
heit glaubt, dass man zurückgreifen sollte auf den
Vorschlag der Expertenkommission, die sagte, es
sollte eine Abstufung für diese Gruppe von l Franken
bis 100 Franken" erfolgen. Nur hat die Experten-
kommission gesagt, die Kriterien sollten dann
Lebenshaltung und Aufwand sein. Das verstehen
wir sehr gut, dass es nicht so leicht sein wird,
festzustellen, was für einen Beitrag ein solcher

Reicher nach Lebenshaltung und Aufwand zu be-
zahlen hat. Aber es sollte aus psychologischen Über-
legungen von dieser Gruppe unbedingt ein höherer
Beitrag verlangt werden. Herr Kollege Escher hat
in unserer Kommission erklärt, es würde direkt in
einem Dorfe aufreizend wirken, wenn dort solche
reiche Nichtstuer einfach nur diesen kleinen Beitrag
bezahlen, während die anderen' mehr bezahlen
müssen. Herr Siegrist hat dann ein aufreizendes Bei-
spiel in seiner Nachbarschaft erwähnt. Hierauf hat
Herr Bundesrat Stampfli versucht, Herrn Siegrist
zu beruhigen und hat gesagt, das seien eben solche
Sonntagsreiter. Aber es ist sicher so, dass die Leute
in einer Ortschaft, wenn solche 'Fälle vorkommen
sollten, es einfach nicht verstünden, dass diese
Bürger verhältnismässig wenig bezahlen, aber sich
die Maximalrente sichern können. Die Kommissions-
minderheit hat infolgedessen versucht, den ursprüng-
lichen Antrag der Expertenkommission aufzu-
nehmen, nur mit der Änderung, dass wir nicht sagen
„Lebenshaltung und Aufwand" seien die Kriterien,
sondern dass wir erklären, die Beiträge sollen nach
sozialen Verhältnissen abgestuft werden. Da möch-
ten wir der Meinung der Kommissionsreferenten
entgegenkommen, dass man kleine Rentner, Inva-
lide, berücksichtigt und sie nicht stärker belastet,
weil sie eine kleine Rente beziehen. Ich glaube, dass
diese Lösung zweifelsohne den Verhältnissen am
besten gerecht wird. Ich bitte deshalb den Rat,
dem Antrag der Minderheit zuzustimmen*

Miville: Ich habe mir ebenfalls erlaubt, zu
Art. 10 einen Antrag einzureichen, der für nicht
Erwerbstätige mit Vermögen von Bedeutung ist.

Die nicht erwerbstätigen Versicherten,' die aus
öffentlichen Mitteln unterstützt werden, habe ich
in Abs. 2 versetzt und werde mich in Abs. l nun-
mehr mit den Rentnern befassen.

Dass die Lösung, wie sie vom Bundesrat vor-
geschlagen wird, nicht befriedigt, nämlich dass die
Rentner einfach den Beitrag von 10 .Franken je
Monat zu entrichten hätten, erhellt schon daraus,
dass die Kommission nach einer ändern Lösung
suchte und sie so zu finden glaubte, dass sie den
Beitrag auf^25 Franken erhöhte. Aber auch diese
Lösung kann bei näherer Prüfung nicht unsere
Billigung finden. So hat denn die Minderheit einen
Antrag eingereicht, nach dem die Rentner einen
Beitrag von l Franken bis 100 Franken im Monat zu
leisten haben. Eine Lösung, gewiss, aber eine
Lösung, die ausserordentlich wenig präzis ist. Denn
es wird in diesem Antrag nicht erklärt, ob der Bei-
trag abgestuft werden soll nach dem Aufwand oder
nach dem Kapitalertrag, von dem der Rentner lebt ;
das ist alles offen gelassen, weil eben offensichtlich
auch die Minderheit, wie der Herr Kommissions-
referent gesagt hat, der Auffassung war, dass grund-
sätzlich bei den Beiträgen der Nichterwerbstätigen
das Vermögen nicht versteuert werden soll. Darum
diese unpräzise Fassung. Ich glaube, es wäre richtig,
eine Lösung ins Auge zu fassen, die Ordnung schafft.

Der Antrag der Kommission, 25 Franken Beitrag
seitens der Rentner, wird folgendermassen begrün-
det : 25 Franken pro Monat entsprechen dem Beitrag
von einem Einkommen von 7500 Franken, d. h.'
einem Beitrag, der Beiträge der öffentlichen Hand
unnötig macht, um die Rente auszahlen zu können.
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Sie werden aber alle mit mir der Auffassung sein,
dass diese Lösung nicht befriedigen kann. Denn es
gibt nicht nur Rentner, deren Rente sich auf
7500 Franken im Maximum beläuft. Wir haben unter
diesen 30 000 Rentnern, von denen Herr Kollege
Bratschi gesprochen hat, solche mit sehr grossem
Einkommen. Diese Einkommen müssen bei der
Beitragsleistung erfasst werden, wenn dem Soh-
daritätsgedanken wirklich Rechnung getragen wer-
den soll.

Aber Herr Bratschi hat mich darauf hingewiesen,
dass meinem Antrag vielleicht entsprochen werden
könnte bei der Behandlung von Art. 13 bis der Vor-
lage. Nun mache ich darauf aufmerksam, dass wir
zunächst einmal bei Art. 10 stehen und dass wir
jetzt die Beiträge der nicht erwerbstätigen Ver-
sicherten zu behandeln haben. Zudem ist auch hier
wieder wie schon bei Anlass der Eintretensdebatte
darauf hinzuweisen, dass wir gewöhnlichen Sterb-
lichen, als wir unsere Anträge ausarbeiteten, von
den Anträgen der Kommission und der Minderheit
überhaupt noch keine Ahnung hatten. Denn mir wie
jedem anderen pflichtbewussten Mitglied dieses
Rates lag doch die Aufgabe ob, als die bundes-
rätliche Botschaft mit der Vorlage erschien, diese
Vorlage zu prüfen, und mir nach eingehendem
Studium der Botschaft zu überlegen, ob und was
für Änderungen vorgenommen werden könnten. Was
dann die nationalrätliche "Kommission in ihrer All-
wissenheit beschliessen würde, stand für uns ge-
wöhnliche Mitglieder des Nationalrates durchaus
nicht fest. Davon wussten wir ja gar nichts,. Es blieb
mir gar nichts anderes übrig, als gestützt auf die
bundesrätliche Botschaft und den Entwurf des
Bundesrates hin meine Anträge so sorgfältig als
möglich auszuarbeiten. Ich habe übrigens bei der
Eintretensdebatte schon'darauf, hingewiesen, wie
lange es gedauert hat, bis wir die Anträge der
Kommission in den Händen hatten. Sie 'kennen
zudem die weiteren Schwierigkeiten, die für die
Nichtkommissionsmitglieder bestehen, nämlich dass
wir zwar im letzten Moment die Abänderungsanträge
der Kommission in die Hand bekamen, aber ohne
irgendwelche Motive, während bei der bundesrät-
lichen Vorlage wenigstens eine Botschaft beigegeben
ist. In vielen Kantonen ist die Behandlung der
gesetzgebenden Räte eine bessere und gerechtere.
(Zwischenruf Bundesrat Stampili: Nationalräte sind
eben gescheiter.) Das nehme ich für mich auch in
Anspruch. ^

Ich möchte mich aber überhaupt nicht auf die
Beratung von Art. 13 bis vertrösten lassen und ge-
stützt darauf, dass dort die Frage der Besteuerung
der Kapitalerträgnisse behandelt wird, etwa meinen
Antrag zurückziehen. Ich mache darauf aufmerk-
sam, wie es bis jetzt im Plenum bei der Behandlung
der Vorlage gegangen ist. Jeder Antrag — ich
glaube mit Ausnahme''des Antrages Renold: ihm
allein ist es bis jetzt gelungen, eine Bresche zu
schlagen — jeder Antrag ist von den Kommissions-
referenten und dem Vertreter des Bundesrates er-
folgreich abgeschlagen worden. Ich bin nicht so sehr

'überzeugt, dass wir bei der Behandlung von Artikel
13bis einen Erfolg der Minderheit erleben werden.
Darum ist es mir lieber, wir sprechen hier, bei der
Behandlung von Art. 10, davon, ob die Vermögens-
erträgnisse besteuert werden sollen, und zwar wenn

sie grösser sind, mit einem Beitragssatz von 4 %,
und wenn es sich um kleinere Rentner handelt, mit
einem Beitragssatz von 2 %. Ich möchte also drin-
gend bitten, meinem Antrag zuzustimmen.

Der Vertreter des Bundesrates hat, als ich die
kleineren Einkommen entlasten wollte, erklärt, das
sei einfach unmöglich. „Herr Miville beantragt die
höchsten Leistungen, aber die kleinsten Beiträge."
Hier habe ich nun von Anfang an in Aussicht ge-
stellt, dass ich die Entlasung unten durch eine Be-
lastung nach oben wieder wettmachen wolle —
schlage ich vor, die mittleren und grösseren Rentner
zweckentsprechend zu besteuern. Aber ich be-
fürchte (ich weiss es zwar noch nicht), dass Herr
Bundesrat Stampfli, so wie bei der Frage der Ent-
lastung nach unten auch bei der Frage der Belastung
nach oben; mir wiederum den Vorwurf machen wird,
das sei reiner Kommunismus. (Bundesrat Stampili:
Nicht ganz!) Ich mache in aller Bescheidenheit
darauf aufmerksam, dass die Frage der Beitrags-
leistung und ihrer Abstufung mit Kommunismus
und Sozialismus ausserqrdentlich wenig zu tun hat,
und ich bin überzeugt, dass Herr Bundesrat
Stampfli das auch weiss. Für ihn gilt doch einiger-
massen die Formel : „Allwissend bin ich nicht, doch
ist mir viel bewusst", aber es passt so in die Zeit
hinein, mit einem derartigen Schlagwort einen wohl-
überlegten Antrag verdächtig zu machen und zu Fall
zu bringen. Aber das gehört sich im Grund nicht,
vielleicht gerade noch für einen Mann der Opposition
hier im Rat, aber doch nicht für Herrn Bundesrat
Stampfli. Ich möchte richtig verstanden sein, ich
möchte damit die Aussprüche, die Herr Bundesrat
Stampfli an die Adresse des einen oder ändern
Ratsmitgliedes richtet, nicht etwa eindämmen, denn
wir sind froh um diese Aussprüche, wenn es auch
nicht Sprüche von Salomonischer Weisheit sind, wir
sind darüber darum so froh, weil der Nationalrat
bei dieser Vorlage doch eigentlich Tag für Tag nur
zusammensitzt, um schliesslich brav Ja zu sagen.
Da tut uns jede Abwechslung, gerade in der Form,
wie sie Herr Bundesrat Stampfli vorbringt, wohl.

Trüb: Art. 10 ist in Ziff. l weder materiell, noch
formell in Ordnung. Es sind zwei Unstimmigkeiten
enthalten, die entstanden sind durch die in der
Kommission beantragte erweiterte Fassung von
Art. 3. Nach Art. 3 ist beitragspflichtig, wer eine
Erwerbstätigkeit ausübt, und nach der Ziff. 2 des
Kommissionsvorschlages sind von der Beitrags-
pflicht ausgeschlossen Lehrlinge bis zum 20. Alters-
jahr, sofern sie keinen Barlohn beziehen. Nach
Art. 10 aber ist ein Beitrag von l Franken im Monat
für alle Lehrlinge festgesetzt. Es ist keine Alters- •
grenze genannt. Damit ist die Unstimmigkeit da.

Was ist nun richtig ? Sollen die Lehrlinge grund-
sätzlich l Franken im. Monat bezahlen oder sollen
sie nach Art. 3 befreit sein bis zum 20. Altersjahr?
Nimmt man an, dass die Lehrlinge über 20 Jahre
sowieso einen Barlohn beziehen ? Art. 3 ist nur für
die Lehrlinge bestimmt, die keinen Barlohn be-
ziehen. Was will man nun ? Wenn man nach der
neuen Fassung von Art. 3 logisch handeln will, so
sind die Lehrlinge'befreit bis zum 20. Altersjahr,
dann aber, auch wenn sie immer noch keinen Bar-
lohn beziehen, müssen sie l Franken im Monat be-
zahlen. Eine Ergänzung muss auf alle Fälle statt-
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finden,'denn in Art. 10 ist die. Altersgrenze von
20 Jahren nicht genannt.

Dann die zweite..Unstimmigkeit. Warum wird
der erwerbstätige Lehrling, so wie er nach Art. c
definiert ist, auf einmal nach dem 20. Altersjahr
zum nicht erwerbstätigen Versicherten ? Art. IC
steht ja unter einem ganz ändern Titel: „Die Bei-
träge der Nichterwerbstätigen". Es ist daher nach
meinem Antrag im Art. 10 der Passus betreffend
die Lehrlinge wegzustreichen. Will man die Sonder-
lösung für Lehrlinge nach Art. 3 bestehen lassen,
so ist in Art. 5, wo die Erwerbstätigen mit ihren
Beiträgen genannt werden, eine neue Ziffer aufzu-
nehmen, mit dem Inhalt, dass die Lehrlinge über
20 Jahre ihren Franken Beitrag per Monat ent-
richten müssen. Das ist die einfache Überlegung,
die eine redaktionelle Ergänzung begründet. '

Gysler: An und für sich bildet ja schon der
Mehrheitsantrag einen Einbruch in das Prinzip der
Bemessung der Beiträge nach dem reinen Erwerbs-
einkommen, welches ein tragender Pfeiler des ganzen
Versicherungswerkes darstellt. Dieser Einbruch er-
scheint aber bei einem Beitrag von 300 Franken
jährlich noch tragbar, er hält sich auf einer Höhe,
bei der weder Solidaritätsbeiträge geleistet werden,
noch Zuschüsse des Staates dem Rentenbezüger
zugute kommen. Ganz anders würde es sich ver-
halten bei der Bemessung der Beiträge nach dem
Antrage der Minderheit. Wenn man eine Spanne
von einem bis hundert Franken offen lässt, so
schafft man nicht nur grosse,- gegen jeden gesunden
Menschenverstand "gehende Durchführungsschwie-
rigkeiten und das Risiko der willkürlichen Einschät-
zung durch die zuständigen Organe, sondern man
legt der Beitragspflicht andere Masstäbe als das
Erwerbseinkommen zugrunde. Das Bundesamt für
Sozialversicherung hat kürzlich"1 in einem Bericht
darüber folgendes gesagt: „Es wäre falsch, wenn
für die wenigen wirklich vermöglichen Nicht-
erwerbstätigen aus politischen Gründen ein Bei-
tragssystem gewählt würde, das in grundsätzlicher
wie in durchführungstechnischer Hinsicht zu grossen
Schwierigkeiten führen müsste." Wir dürfen auch
die Darlegung des Chefs des eidgenössischen Finanz-
und Zolldepartementes nicht ganz in den Wind
schlagen, der in Wengen, für uns allerdings merk-
würdigerweise, zugeben müsste und erklärte, dass
der Kapitalertrag kaum in einem Land in dem
Masse steuerlich herangezogen werde, wie es in der
Schweiz, vorab in einigen Kantonen, der Fall sei.
Im übrigen dürfen wir ruhig sagen, dass Vermögens-
besitz und Vermögensertrag auf dem Wege über die
Beiträge der öffentlichen Hand an die Alters-
versicherung doch auch zur Finanzierung heran-
gezogen werden. Ich möchte Ihnen daher dringend
empfehlen, sowohl die Anträge des Herrn Dr. Miville
wie den Antrag der Minderheit abzulehnen und der
Mehrheit zuzustimmen.

Bundesrat Stampf li: Die Einbeziehung der Nicht-
erwerbstätigen in das Versicherungsobligatorium
war sehr umstritten; es sind gute Gründe dagegen
ins Feld geführt worden. Schliesslich hat man sich
doch für die Einschliessung der Nichterwerbs-
tätigen in die Versicheruiigspflicht entschieden.
Damit stellt sich die Frage ihrer Beitragspflicht,

und diese ist ungleich schwieriger zu ordnen als für
die Erwerbstätigen, für die das System der Lohn-
und Verdienstausgleichskassen zugrunde gelegt
wurde. Dieses können wir für diejenigen Kreise, die
keine Erwerbstätigkeit ausüben, nicht anwenden,
wir müssen nach einer ändern Ordnung suchen.

Da hätte es nahegelegen, einfach einen Einheits-
beitrag festzusetzen. Ich erinnere Sie an die im
Jahre 1931 verworfene sogenannte Lex Schulthess,
die allgemeine Einheitsbeiträge vorsah, für die
männlichen Beitragspflichtigen 18 Franken im
Jahr, für die weiblichen 12 Franken und für die
Arbeitgeber 15 Franken. Man hätte also in bezug
auf die Nichterwerbstätigen ganz gut auf dieses
System zurückgehen können. Wir haben es auch
getan, soweit es sich um die Nichterwerbstätigen
handelt, die nicht aus eigenen Mitteln für sich sorgen
können. Stossend wäre es nach der Meinung ins-
besondere der Expertenkommission gewesen, wenn
man ,auch für die wohlhabenden Nichterwerbs-
tätigen, die aus eigenen Mitteln für sich sorgen
können, einen minimalen Einheitsbeitrag,, von
12 Franken festgesetzt hätte.-

So ist die Expertenkommission, wie Sie heute
gehört haben, dazu gekommen, für diese Kategorie
von Nichterwerbstätigen, für die Wohlhabenden,
eine Abstufung von 12—1200 Franken im Jahr
vorzusehen. Der Bundesrat hat gefunden, eine solche
Regelung würde in der Praxis auf ausserordentliche
Schwierigkeiten stossen. Man müsste eine Abstufung
des Beitrages für die wohlhabenden Nichterwerbs-
tätigen von 12—1200 Franken nach den sozialen
Verhältnissen, wie die Minderheit beantragt, durch-
führen. Es wäre aber sehr schwierig, einen Masstab
für diese massgebenden sozialen Verhältnisse zu
finden. Man würde die Organe, die sich damit zu
befassen hätten, vor ausserordentliche Schwierig-
keiten stellen.

Wenn Herr' Miville mit seiner salomonischen
Weisheit, -der ich alle Bewunderung zolle, nament-
lich nach seinem Auftreten" bei der Beratung dieser
Vorlage, annimmt, dass alle ledigen Nichterwerbs-
tätigen, die ein Vermögen von mehr als 20 000 Fr.
besitzen, und alle Verheirateten, die .ein 30 000 Fr.
übersteigendes Vermögen besitzen, Leute repräsen-
tieren, die in Saus und Bïaus leben können, die den
Neid aller Kommunisten und Popisten zu erregen
imstande sind, so hat er sich geirrt. Das ist nicht
der Fall. Sie haben gehört, dass wir etwa 170 000
Nichterwerbstätige in unserm Lande haben. Davon
gibt es nur 30 000, die imstande sind, aus eigenen
Mitteln für ihren Unterhalt zu sorgen. Aber dar-
unter gibt es noch sehr viele, die, trotzdem sie
als Ledige 20 000 Franken- und als Verheiratete
30 000 Franken Vermögen besitzen, viel bekla-
genswerter sind als viele der Leute, die hinter
Herrn Nationalrat Dr. Miville herlaufen; Leute,
die in Irrenanstalten versorgt sind, Gelähmte, Epi-
leptiker usw., bedauernswerte Leute, die gern ei-
nen so edlen Beruf ausübten wie denjenigen, den
Herr Miville ausübt, die aber dazu nicht imstande x

sind wegen ihrer beklagenswerten Gebrechlichkeit.
Wäre es gerecht, diese Leute, die in Anstalten ver- •
sorgt werden müssen, die ein Vermögen von 20 000
3Ìs 30 000 Franken haben, dafür noch zu bestrafen,
dass man von ihnen einen 4 %igen Beitrag von
hrem Vermögensertrag einfordert? Sie sehen, wie
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man aus einer antikapitalistischen Voreingenommen-
heit, wie sie den salomonisch weisen Herrn Miville
ziert (Heiterkeit), zu ganz falschen Schlüssen ge-
langen kann.

Das ist 'der Grund, weshalb der Bundesrat der
Lösung, die von der Expertenkommission vor-
geschlagen worden ist, nicht zustimmen konnte.
Der Bundesrat hat sich folgendes gesagt: Wenn wir
nach dem Antrag der Minderheit Beiträge für die
wohlhabenden Nichterwerbstätigen festsetzen von
12—1200 Franken im Jahr, dann müssen wir eine
Abstufung vornehmen nach Kriterien, nach Normen,
die zu finden sehr schwierig ist. Als die ersten kan-
tonalen Steuergesetze erlassen wurden und man sehr
unzulängliche Taxätionsmethoden besass, hatte man
als Notbehelf in die Steuergesetze die Bestimmung
aufgenommen, dass wenn das Einkommen und das
Vermögen nicht ermittelt werden können, auf den
sozialen Aufwand abgestellt und entsprechend ver-
sucht werden soll, das Einkommen oder Vermögen
festzustellen. Man hat diesen Notbehelf längst
fallen lassen, weil er in der Praxis keine brauchbare
Grundlage für die Einschätzung der Steuerfaktoren
geliefert hat. Das wäre auch hier so, wir hätten die
grössten Schwierigkeiten, wenn wir nach dem An~
trag der Minderheit, gestützt auf die sozialen Ver-
hältnisse, den Versuch unternehmen müssten, die
Beiträge der Nichterwerbstätigen festzusetzen.

Dazu käme noch die Möglichkeit, auszuweichen.
Wer ein bedeutendes Vermögen hat, aber einem
Beitrag von 1200 Franken ausweichen will, der
hat die Möglichkeit, eine Tätigkeit vorzutäu-
schen. Er besitzt die Möglichkeit, sich in den
Verwaltungsrat einer bescheidenen Unternehmung
wählen zu lassen, und dann ist er plötzlich kein
Nichtstuer mehr, sondern im Sinne dieser Vor-
lage ein Erwerbstätiger, und er hat den Beitrag
nicht zu leisten, sondern dann 2 oder 4 % seines
Einkommens aus Erwerbstätigkeit zu entrichten.
Das kann aber nur der Gesunde, Erwerbsfähige.
Diese Ausweichmöglichkeit besitzt der Gebrech-
liche, der Irre, der versorgt ist, nicht, den trifft
es dann unvermeidlich, und darin würde" die Un-
gerechtigkeit der Lösung, wie sie die Minderheit
der Kommission vorschlägt, liegen.

Wir haben in der Kommission zugeben müssen,
dass es stossend wäre, wenn der Einheitsbeitrag nur
auf 10 Franken festgesetzt würde. Daher habe ich
selber vorgeschlagen, den Beitrag auf 25 Franken
im Monat oder 300 Franken im Jahr festzusetzen. Ich
gebe zu, das befriedigt insoweit nicht ganz, als
Leute, die über ein bedeutendes Vermögen ver-
fügen und keine Erwerbstätigkeit ausüben, dann
keinen Sozialbeitrag entrichten. Aber sie würden
ihn auch nicht leisten, wenn wir die Nichterwerbs-
tätigen vom Obligatorium ausgenommen hätten.
Wie gesagt, weil die» Möglichkeit des Ausweichen_s
besteht, können ja diese sogenannten reichen Nicht-
erwerbstätigen dem Sozialbeitrag entrinnen, indem
sie einfach eine Tätigkeit vortäuschen. Deshalb
glaube ich doch, dass die Lösung, die die •Kom-
missionsmehrheit vorschlägt, akzeptabel ist. Es
kann sich nur darum handeln, für die besser situ-
ierten Nichterwerbstätigen einen einheitlichen Bei-
trag festzusetzen, und es bleibt dann nur noch die
Frage, welcher Beitrag angemessen sei; da bin ich
zum Schlüsse gekommen, dass es logisch richtig

Nationalrat. — Conseil national. 194S.

wäre, denjenigen Beitrag zu wählen, der der Rente
entspricht, die' keine Zuschüsse der Allgemeinheit
beansprucht. Das ist bei einem Beitrag von 25 Fran^
ken monatlich, der einem Einkommen von 7500
Franken entspricht, der Fall. So sind wir zu diesem
Antrag gekommen. Er stellt einen annehmbaren
Kompromiss,.dar. Ich möchte Sie deshalb bitten,
dem Antrag der Kommissionsmehrheit zuzu-
stimmen.

Den Antrag des Herrn Nationalrat Miville habe
ich bereits abgelehnt. Nun bleibt noch der Antrag
von Herrn Nationalrat Trüb. Ich verstehe, dass
Herr Nationalrat Trüb findet, es bestehe ein ge-
wisser Widerspruch zwischen Art. 10 und Art. 3,
soweit diese beiden Artikel sich auf die .Lehrlinge
beziehen. Immerhin muss ich darauf aufmerksam
machen, dass in Art. 3 die Befreiung von der Bei-
tragspflicht geregelt und festgestellt wird, dass
lediglich die minderjährigen Lehrlinge, soweit sie
keinen Barlohn beziehen, befreit sind. Also bleibt
doch noch eine Sonderregelung für die majorennen
Lehrlinge nötig, und für die hat Art. 10 seine Be-
deutung. Nur müsste man dann, um jedes Missver-
ständnis zu vermeiden, hier sagen: „sowie für voll-
jährige (oder für mündige) Lehrlinge". Für diese
wollen wir, wenn sie keinen Barlohn beziehen, dass
sie vom 20. Altersjahr an de'n Mindestbeitrag von
12 Franken bezahlen. Also muss man das nicht
streichen, sondern beifügen: „die mehrjährigen
(oder die mündigen) Lehrlinge". Dann ist es absolut
klar; dann ist Art. 10 genau gegenüber Art. 3 abge-
grenzt. Aber grundsätzlich hat Herr Nationalrat
Trüb vom Standpunkt der Logik aus recht. Man
müsste also beifügen „majorenn". Es gibt Kan-
tone, die den Ausdruck „mehrjährig" kennen. So-
weit ich orientiert bin, haben wir in der Bundes-
gesetzgebung nur den Ausdruck „mündig", wobei
aber „mündig" sich nicht unbedingt mit 20jährig
deckt, indem nach dem Zivilgesetzbuch einer auch
mündig erklärt werden kann, bevor er 20 Jahre alt
ist. Ich glaube also, dass man mit einer solchen Er-
gänzung dem an sich berechtigten Einwand von
Herrn Nationalrat Trüb Rechnung tragen könnte.
Zum,Schlüsse möchte ich nochmals bitten, dem An-
trag der Kommission als einem Kompromiss zuzu-
stimmen, den Antrag Dr. Miville abzulehnen und
dem Antrag des Herrn Nationalrat Trüb Rechnung
zu tragen, indem in Art. 10 gesagt wird „voll-
jährige oder mündige Lehrlinge". Das müssen wir
dann noch redaktionell abklären. •

Siegrist-Aarau : Gestatten Sie mir noch ein paar
kurze Worte zu den drei vorliegenden Anträgen. Sie
sehen aus dem Umstand, dass die Mehrheit zu die-
sem empfohlenen und berüchtigten Kompromiss von
25 Franken gekommen ist, dass der ursprüngliche
Vorschlag des Bundesrates nicht befriedigen konnte.
Der Vertreter des Bundesrate«"selber stellt sich auch
hinter den neuen Antrag der Mehrheit. Nun finden
Sie aber, dass schon im ursprünglichen Antrag,
lautend.auf 10 Franken, erst recht aber im neuen
Antrag der Mehrheit, die Bedingung hingesetzt
werden muss, dass eine Änderung des Beitrages von
10 Franken je nach Umständen vorbehalten bleibe.
Es muss also ohnehin in jedem Fall nach der bundes-
rätlichen Vorlage oder nach.dem Antrag der Mehr-
heit untersucht werden, ob bei Erhebung eines Bei-
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träges von 10 oder 25 Franken monatlich soziale
Härten vorliegen. Das führt in einer riesigen Zahl
von Fällen dazu, dass die Last von 10 respektive
25 Franken im Monat ohnehin wesentlich herabge-
setzt werden muss. Diesem Umstand trägt nun
hauptsächlich der Antrag der Minderheit Rechnung,
indem wir bei Beitragsleistungen von l bis 100
Franken die Möglichkeit vorsehen, vor Festsetzung
dieses Beitrages die sozialen Verhältnisse, die nach
dem Mehrheitsantrag mit Hilfe des Vorbehaltes be-
rücksichtigt werden müssen, in Rechnung zu
setzen. Wenn es dabei Herrn Bundesrat Stampfli
nicht sympathisch ist, für die Erhebung der Bei-
träge im Rahmen von l bis 100 Franken eine Skala
aufstellen zu müssen, so glaube ich, dass für die
endgültige Handhabung dieses Gesetzes sich diese
Mühe doch lohnen würde, weil dann zum vorn-
herein den finanziellen, wirtschaftlichen Verhält-
nissen des einzelnen angemessen Rechnung getragen
werden kann, so dass dann viel weniger die Not-
wendigkeit eintreten wird, Korrekturen, entspre-
chend dem Vorbehalt nach Mehrheitsantrag, vor-
nehmen zu müssen. Ich glaube, dass sich diese Skala
wohl lohnen würde. Der Bundesrat befindet sich ja
da in den Fusstapfen vorangegangener Paragraphen,
wo wir zwischen 2 bis 4% auch ähnliche Bedin-
gungen eingesetzt haben. Was aber das Wesent-
liche ist, ist doch der Umstand, dass man billiger-
weise dort, wo die Gelder vorhanden sind, über die
25 Franken hinausgehen kann, wenn das ange-
messen, richtig und nötig ist. Das möchten wir bei
diesem Artikel um so mehr begrüssen, als bis jetzt
im Gesetz eine Leistung des Kapitalbesitzes über-
haupt nicht vorgesehen ist. So glauben wir, dass der
Kapitalbesitz dort herangezogen werden darf, wo
er in reichem Austnass vorhanden ist. Der Beitrag
soll über 25 Franken im Monat, d. h. bis zu 100
Franken betragen, wenn wirklich „das Geld im
Kasten klingt". Darum möchte ich Sie ersuchen,
unverzagt dem Antrag der Minderheit, der allen
Varianten Rechnung trägt, zuzustimmen.

Schmid-Zürich, Berichterstatter der Minderheit:
Ich möchte beantragen, dass die Kommission bis
zur nächsten Woche prüft, ob nicht ein Vermitt-
lungsantrag angängig wäre, und zwar l bis 50 Fran-
ken. Die Minderheit legt grossen Wert darauf, und
zwar aus psychologischen Überlegungen beim Ajb-
stimmungskampfe, dass wir diese etwas sehr Unbe-
friedigende Situation ändern können. Wie ich vom
Präsidenten der Kommission vernommen habe,
würde er nicht sehr grosse Opposition machen, bis
zur nächsten1 Woche noch einmal zu prüfen, ob
nicht dieser Vermittlungsantrag angängig wäre.
Herr Bundesrat Stampfli ist heute auch etwas
milder gesinnt als gewöhnlich (Heiterkeit), so dass
ich hoffe, dass auch er nicht zu grosse Opposition
macht.

Präsident: Mit diesem Ordnungsantrag er-
klären sich Bundesrat und Kommission einverstan-
den in der Meinung, dass die Sache in der nächsten
Woche erledigt wird. Wird Opposition gemacht ?

Giternianti: Bei diesem Ordnungsantrag möchte
ich doch darauf hinweisen, dass die Behandlung des
Artikels, über den wir eben beraten, mit der Frage

zusammenhängt, ob wir überhaupt das Einkommen
aus Kapitalbesitz heranziehen wollen oder nicht.
Herr Kollege Siegrist hat ja soeben darauf hinge-
wiesen, dass im bisherigen Text des Gesetzes das
Einkommen aus dem Kapitalbesitz nicht belastet
wird. Wir aber hoffen, bei der Behandlung in
Art. 13bis eine solche Heranziehung des Kapitalein-
kommens durchzusetzen. Für uns hängen also diese
beiden Dinge zusammen. Ich möchte deshalb, wenn
dieser " Ordnungsantrag angenommen wird, die
Kommission ersuchen, die Diskussion auf das
nächste Mal so vorzubereiten, dass diese beiden
Artikel zusammen behandelt werden, weil sie inhalt-
lich zusammen gehören.

Präsident: Ich möchte demgegenüber bemerken,
dass wir die Frage bereits geprüft haben, ob Dinge,
die materiell miteinander zusammenhängen, ge-
meinsam zu diskutieren sind. Wenn wir das an-
fangen, verlieren wir überhaupt jede Übersicht, und
es ist dem Präsidium unmöglich, die Verhandlungen
zu dirigieren. Die Kommission kann immerhin die
Sache prüfen und wird uns nächste Woche be-
richten. Ein Widerspruch gegen den Ordnungsantrag
wird nicht erhoben. Er ist somit angenommen, der
Artikel ist erledigt.

An die Kommission zurückgewiesen. — Renvoyé
à la commission.

i

IV. Herabsetzung und Erlass von Beiträgen.
Art. 11.

Antrag der Kommission.
Marginale: Zustimmung zum Entwurf des Bun-

desrats.
1 Obligatorisch Versicherten, denen die Be-

zahlung der Beiträge gemäss Art. 8, Abs. l, oder
Art. 10, Abs. 2, nicht zugemutet werden kann,
können die Beiträge auf begründetes Gesuch hin für
bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen,
jedoch nicht unter l Franken im Monat, herabgesetzt
werden.

2 Obligatorisch Versicherten, für welche die. Be-
zahlung der Beiträge gemäss Art. 8, Abs. 2, oder
Art. 10, Abs. l, eine grosse Härte bedeuten würde,
können diese auf begründetes Gesuch hin erlassen
werden. An ihrer Stelle hat der Wohnsitzkanton
einen monatlichen Beitrag von l Franken zu ent-
ri chten; Die Kantone sind befugt, die Wohnsitzge-
meinden zur Mittragung heranzuziehen.

IV. Réduction et remise des cotisations.
Art. 11.

Proposition de la commission.
Note marginale: Adhérer au projet du Conseil

fédéral.
1 Les personnes obligatoirement' assurées pour

lesquelles le paiement des cotisations conformément
à l'article 8, 1er alinéa, ou 10, 2e alinéa, consti-
tuerait une charge trop lourde pourront obtenir sur
demande motivée, une réduction équitable des
cotisations pour une période déterminée ou indé-
terminée. Ces cotisations seront toutefois de 1 franc
par mois au minimum.

2 Les personnes obligatoirement assurées que le
paiement des cotisations conformément à l'article 8,
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2e alinéa, ou 10, 1er alinéa, mettrait dans une
situation intolérable, pourront obtenir sur demande
motivée, la remise des cotisations. Le canton de
domicile versera pour elles une cotisation de 1 franc
par mois. Les cantons peuvent faire participer les
communes de domicile au paiement de ces coti-
sations.

Herr Vizepräsident Wey übernimmt den Vorsitz.
— M. Wey, vice-président, prend la présidence.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 11 befasst sich
mit der Herabsetzung und den Erlass von Beiträgen.
Er steht in engem Zusammenhang mit Art. 10. Er
sieht vor, dass Beiträge herabgesetzt werden können,
die gemäss Art. 8, Abs. l, festgesetzt werden — das
sind die Beiträge der Selbständigerwerbenden —
oder gemäss Art.- 10, Abs. 2, das sind die Beiträge
der Nichterwerbstätigen. Wenn sich Härten ein-
stellen, kann der Beitrag herabgesetzt oder erlassen
werden. Wenn wir beim Einheitsbeitrag des Art. 10
bleiben, stelle ich mir vor, dass »der Bundesrat in
Anwendung des Art. 11 dazu kommen wird, irgend-
eine Skala aufzustellen. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass in der Praxis jeder einzelne Fall für sich
von den Ausgleichskassen behandelt werden müsste,
sondern es wird diesen Ausgleichskassen irgendeine
Wegleitung zu geben sein für die Anwendung des
Art. 11. Sonst laufen wir Gefahr, dass grosse Unge-
rechtigkeiten entstehen. Es sind schliesslich 25
kantonale Ausgleichskassen, die sich damit be-
fassen. Um eine gewisse Einheitlichkeit zu garan-
tieren, müssen sie für die Anwendung des Art. 11
bestimmte Anweisungen erhalten. Das wird wahr-
scheinlich dazu führen, dass so oder anders eine
Skala aufgestellt werden muss. Deshalb habe ich
mich auch nicht gegen den Rückweisungsantrag bei
Art. 10 aussprechen wollen. Die Kommission kann
so diese Frage noch einmal genau prüf en __ und
bei Art.' 10, Abs. 2, dem Bundesrat eine entspre-
chende Kompetenz einräumen, vielleicht im Sinne

i der Anregung, wie sie Herr Schmid-Ruedin zuletzt
gemacht hat.

Der Abs. 2 des Art. 11 sieht sodann den voll-
ständigen Erlass des Beitrages vor, also auch den
Erlass des Beitrages von l Franken im Monat. Es
werden relativ seltene Fälle sein, wo dieser "Art. 11,
Abs. 2, angewendet werden muss. Sie werden auch
nicht von finanzieller Bedeutung sein, weil es sich
hier nur ,um den einfränkigen Beitrag handelt. In
diesem Fall hat der Kanton in die Lücke zu treten
und den Beitrag zu übernehmen. Er hat die Mög-
lichkeit, auf die Gemeinden zurückzugreifen. Die
Anwendung liegt, wie ich bereits angedeutet habe,
bei den kantonalen Ausgleichskassen. Eine Gewähr,
dass eine richtige Praxis möglich ist, ist in erhöhtem
Massé vorhanden, weil es kantonale Behörden sind,
die sich damit befassen, aber die Einheitlichkeit
wird durch Vorschriften des Bundes garantiert
werden müssen.

Es sind zwei kleine Änderungen von der Kom-
mission vorgeschlagen. In beiden Absätzen schlägt
die Kommission vor, dass ein begründetes Gesuch
eingereicht werden soll. Das Gesuch hat ja nur
einen Sinn, wenn es irgendwie begründet ,ist. Die
Kommission beantragt Ihnen mit diesen beiden Än-
derungen den Art. 11 anzunehmen.

M. Hirzel, rapporteur: L'article 11 est un article
à base sociale; il prévoit la réduction des contribu-
tions pour raison d'économie pour les classes moins f or-
tunées, mais à titre individuel. Cette réduction est
destinée à éviter ce qu'on appelle en langage courant
allemand les Harlfâlle. On peut réduire la cotisation
ou même en être complètement exempté. Mais, dans
ce dernier cas, c'est le canton qui devra payer un
franc par mois. J'attire votre attention sur le fait
que cette réduction ou remise de cotisation n'est
vala"ble que dans le cadre de l'assurance obligatoire;
elle ne jouera pas en faveur des assurés volontaires
ou facultatifs.

La commission a examiné cet aspect du problème
et s'est ralliée au projet, parce qu'il est extrêmement,
difficile, sinon impossible, de contrôler la situation
économique, réelle dé'ceux qui sont à l'étranger et
qui constitueront la majeure .partie des assurés
volontaires. Ce n'est donc pas par manque d'esprit
social, mais simplement pour des raisons d'ordre
pratique .qu'on a exclu du bénéfice de cet article les
assurés libres.

La commission a apporté deux petites modifi-
cations à cet article 11. L'exemption ou une réduc-
tion équitable pourrait être obtenue sur demande
motivée. Le texte de la commission est moins im-
pératif que celui d.e la loi puisqu'il dit «pourront
obtenir» et non pas «obtiendront». C'est une nuance
en faveur peut-être d'une certaine mesure dans
l'octroi de cette facilité.

•Au deuxième alinéa, la commission a tenu à
marquer le même désir de prudence en mettant dans
son texte «... pourront obtenir si la situation est
intolérable», et non pas «... obtiendront». J'attire
votre attention sur cette nuance que la commission
a tenu à insérer dans le texte.

Präsident: Zu Art. 11 liegt ein Antrag Miville
vor. Herr Miville scheint nicht da zu sein. Nachdem
ein Abänderungsantrag vorliegt,-so ist über den An-
trag, sofern das Wort nicht verlangt wird, abzu-
stimmen.

Das Wort wird nicht verlangt.

Abstimmung. — Vote. ^
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Miville: Ich bin soeben zu Art. 11 aufgerufen
worden. Auf dem Präsidententisch liegt ein Zettel,
dass ich meinen Antrag zurückgezogen habe.

Präsident: Ich habe diesen Zettel nicht gelesen.
Es ist das Schicksal des Vizepräsidenten, dass er
nicht über alles orientiert ist.

B. Die Beiträge der Arbeitgeber.
Art. 12.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

B. Les cotisations d'employeur.
Art. 12.

' Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil'fédéral.
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. Bratschi, Berichterstatter: Art. 12 befasst sich
mit den Arbeitgeberbeiträgen. Über die verfassungs-
mässige Zulassigkeit solcher Beiträge haben wir uns
bereits bei Art. 3 geäussert. Art. 12 enthält nur die
Vorschrift darüber, wer beitragspflichtiger Arbeit-
geber ist: „Als. Arbeitgeber gelten alle natürlichen
und juristischen, Personen, die beitragspflichtigen
Personen zum massgebenden Lohn gehörende
Arbeitsentgelte ausrichten." Pflichtig sind also
natürliche und juristische Personen. Die weitern
Voraussetzungen der Beitragspflicht sind, dass'eine
Betriebsstätte in der Schweiz vorhanden ist oder
dass der Arbeitgeber in der Schweiz seinen Wohn-
sitz hat.

Abs. 3 befasst-sich mit der Befreiung von der
'Beitragspflicht. Eine solche ist denkbar aus Grün-
den völkerrechtlicher Art, z. B: diplomatische Privi-
legien, über die wir schon in anderem Zusammen-
hang gesprochen haben, oder gestützt auf zwischen-
staatliche Vereinbarungen. In solchen Fällen tra-
gen die Arbeitnehmer den ganzen Beitrag. Darüber
ist bei Art. 6 gesprochen und beschlossen worden.

Eine besondere Frage erhebt sich in bezug auf
die Beiträge der Landwirtschaft. Es stellt sich die
Frage, wie die Löhne behandelt werden sollen —
und die entsprechenden Beiträge —, die erst bei der
Erbteilung ausbezahlt werden. Diese Frage ist in
der Kommission von Herrn Kt>llega Meier aufge-
griffen worden.. Es ist in Aussicht genommen, die
Beiträge gestützt auf fiktive Löhne festzusetzen,
wobei als fiktiver Lohn der ortsübliche Knechte-
lohn angenommen wird. Von diesen Löhnen werden
die Beiträge bezahlt. Natürlich ist dann der Beitrag
nicht noch einmal zu bezahlen, wenh<die Erbteilung
wirklich eintritt und der Lohn bezahlt wird. Er ist
ja vorher gestützt auf den fiktiven Lohn erhoben
worden. Diese besondere Angelegenheit wird in
einer Verordnung des Bundesrates geregelt werden.

Die Kommission beantragt Ihnen, dem Art. 12
zuzustimmen.

M. Hirzel, rapporteur: La commission vous
propose d'adopter cet article qui règle les cotisations
des employeurs. Le système de la loi a déjà été
expliqué et je n'y reviens pas. Tout employeur, per-
sonne physique ou personne morale, qui a une entre-
prise en Suisse, dans laquelle travaillent des per-
sonnes soumises à l'assurance devra payer une con-
tribution de 2 %, Je signale en particulier qu'il
devra payer aussi les prestations pour les personnes
employées dans son ménage. Il ne s'agit donc pas
seulement des commerces et des fabriques.

Un Cas spécial, dont vient de parler notre collègue
M. Bratschi, est celui, à la campagne, des fils majeurs
qui ont travaillé dans le domaine à partir de 20 ans.
Nous savons que la situation est souvent réglée
pratiquement et juridiquement lors du partage suc-
cessoral, très longtemps — quelquefois dix, quinze
ou vingt ans — après que la prestation de salaire est
née. Tous ceux qui pratiquent quelque peu le droit
successoral paysan sont au courant de ces questions.
Comme il s'agit d'un problème assez délicat, la loi
ne veut pas le régler sous un angle trop rigide. On
s'en tient à l'ordonnance d'exécution et aux direc-
tives qui seront données par le Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

An. 13.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 13 befasst sich
mit der Höhe des Arbeitgeberbeitrages, der auf 2%
festgesetzt wird, gleich wie der Arbeitnehmerbeitrag.
Bemerkungen dazu sind nicht anzubringen.

Ich möchte lediglich noch ein Wort sagen zur
Frage der Möglichkeit der Erhöhung des Arbeit-
geberbeitrages. Wir haben festgestellt, dass diese
Möglichkeit zur Zeit nicht besteht. Es ist aber in der
Debatte geltend gemacht worden, dass es sicher
Arbeitgeber gebe, die gerne mehr-als 2% bezahlen
würden. Ich mache darauf aufmerksam, dass diese
Möglichkeit jederzeit besteht. Arbeitgebern, die die
Möglichkeit und den Willen haben, für die Ver-
sicherung ihrer Arbeitnehmer mehr zu leisten, steht
es frei, eine Zusatzkasse, d. h. eine nichtanerkannte
oder anerkannte Pensionskasse zu schaffen. " Sie
sind vollständig frei, diese Kassen 'auszugestalten,
wie das ihren Kräften, ihren wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten und ihren Absichten entspricht. Also'die
Alters- und Hinterlassenenversicherung wird die
Freiheit der Arbeitgeber, die weitergehen wollen
und können, in keiner Weise beschränken. Diese
Freiheit besteht in vollem Umfang auch nach der
Schaffung der Versicherung. Es ist sehr zu wün-
schen, dass die Arbeitgeber, die die Möglichkeit und
den Willen haben, weiterzugehen, das in Wirklich-
keit auch tun.

Die Kommission beantragt Ihnen, Art. 13 zu-
zustimmen.

M. Hirzel, rapporteur: La commission vous
propose d'adopter l'article 13 qui règle le taux des
cotisations (2%), selon le système des caisses de
compensation. Je n'y reviens donc pas, car nous v
avons déjà discuté de ce problème ces derniers
jours.

J'attire simplement votre attention, ainsi que
l'a fait M. Bratschi, sur le fait que les employeurs
ont accepté d'une façon générale, dans les consul-
tations, ce taux de 2 % qui est admis par le patronat,
ce qui est une garantie de sécurité à la fois écono-
mique et politique. Si certaines entreprises veulent
faire plus, elles le 'peuvent facilement en consti-
tuant des assurances complémentaires au profit de
leurs employés et ouvriers, en versant naturellement
une cotisation plus forte que 2 %.

Präsident: Der Minderheitsantrag fällt nach dem
Entscheid bei Art. 5 dahin.

Angenommen. — Adopté. \

Antrag der Kommissionsminderheit.
(Spühler, Graber, Moser, Münz, Schmid-Zürich,

Schneider, Siegrist, Zeli.)
B bis. Die Beiträge des Kapitaleinkommens.

Art. 13bis.
1 Vom Einkommen aus Kapitalbesitz wird ein

Beitrag von 4 % des Kapitalertrages erhoben.
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2 Beitragspflichtig sind alle natürlichen und
juristischen Personen.

3 Beitragsfrei sind 500 Franken jährlichen Ver-
mögensertrages.

Antrag Barben und Spindler.
Sollten sich künftig grundlegende Verhältnisse

der Versicherung wesentlich ändern, so ist die
Bundesversammlung befugt, sämtliche Beiträge um
höchstens 10 % herauf- oder herabzusetzen.

Proposition de la minorité de la commission..
B bis. Les cotisations perçues sur le revenu

du capital.
» . Minori té .

(Spühler, Graber, Moser, Münz, Schmid-Zurich,
Schneider, Siegrist, Zeli) :

1 II est perçu, sur le revenu du capital, une cotisa-
tion de 4 % de ce revenu.

2 Sont soumises à l'obligation de payer cette
cotisation toutes les personnes physiques ou morales.

3 Est exempt de cotisations un montant de
500 francs du revenu annuel du capital.

Art. 13 bis.
Proposition Barben et Spinder.

Si des changements notables se produisaient
dans des bases de l'assurance, l'Assemblée fédérale
pourra élever ou réduire, de 10 pour cent au plus,
toutes les cotisations.

Moser, Berichterstatter der Minderheit: Da Herr
Kollega Dr. Spühler wegen Abwesenheit im Ausland
verhindert ist, den vorliegenden Minderheitsantrag
zu begründen, hat er mich ersucht, diese Aufgabe
zu übernehmen. •- "

Ich bemerke dazu, dass der Antrag von der
sozialdemokratischen Fraktion unterstützt wird und
auf einen Beschluss des sozialdemokratischen Partei-
tages vom 1. Juli 1945 zurückgeht.

Die Vorlage für die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung sieht die Erhebung von Beiträgen aus
dem Erwerbseinkommen vor. Für die Versicherten
ohne Erwerbseinkommen ist eine Minimalregelung
in Art. 10 vorgesehen, Das Kapitaleinkommen als
solches wird für die Prämienleistung von 4 % nicht
erfasst. Weite Volkskreise sind aber der Auffassung,
dass die Finanzierung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung als des wichtigsten, und gröss-
ten Sozialwerkes nicht ohne Heranziehung des
Kapitaleinkommens für die Prämienleistungen be-
werkstelligt werden soll und darf. Das Einkommen
aus Kapitalertrag soll in gleicher Weise, mit 4 %
belastet werden wie das Einkommen aus Erwerb.
Wenn das Kapitaleinkommen der natürlichen und
juristischen Personen die gleiche Belastung erfährt
wie das Erwèrbseinkommen, so stehen der Alters-
und Hinterlassenenversicherung .vermehrte Mittel
zur Verfügung, und ihre Leistungen können ent-
sprechend erhöht werden. Es ist ja der Wunsch
weiter Kreise, dass die an sich sehr bescheidenen
Renten erhöht werden. Das ist aber nur möglich,
wenn dafür vermehrte Mittel zur Verfügung gestellt
werden. Wir sind der Meinung, dass es ein Akt der
Billigkeit ist, dass auch das Kapitaleinkommen
herangezogen wird.

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung
stellt ein Sozialwerk besonderer Art dar. Sie bringt-
das Obligatorium der Versicherun'g für alle Volks-'
kreise. Was liegt da näher, als dieses Obligatorium
'auch auf alle Einkommen, also auch auf das
Kapitaleinkommen auszudehnen ? Das Kapital-
einkommen soll auf die Privilegierung, die ihm der
Entwurf des Bundesrates und der Mehrheit der
Kommission zukommen lässt, verzichten. Zeigen
wir dem Volk die Solidarität auch von dieser Seite.
Das wird im Volke Eindruck machen und mehr als
gute Worte die bestehende Unzufriedenheit be-
heben helfen.

Es ist nicht einzusehen, warum nur jene, die ihr
Einkommen im Schweisse ihres Angesichtes ver-
dienen müssen, ihre Prämien bezahlen sollen, und
jene ändern, die mit Vermögen verschiedener Art
gesegnet sind, das daraus fliessende Einkommen
unbeschwert durch die Schaffung der Alters- und
Hinterbliebenenversicherung behalten sollen.

Das Eidgenössische statistische Amt hat in einer
Publikation das schweizerische Volkseinkommen
für 1942 auf 9,8 Milliarden Franken geschätzt. Diese
Zahl, die eine vorsichtige Schätzung darstellt, ist
ja heute bereits überholt. Sie beruht auf einem
Arbeitseinkommen von 5 Milliarden Franken, einem
gemischten Einkommen von 2,4 Milliarden Franken
und einem'.reinen Kapitaleinkommen von 2,4 Mil-
liarden Franken. In-einem bezüglichen Bericht des
Volkswirtschaftsdepartementes an 'die Kommission
wird gesägt, dass vom Kapitaleinkommen zirka die
Hälfte nicht als pfämienpflichtig in Betracht fallen
könne, da es sich um Vermögen der öffentlichen
Hand: des Bundes, der Kantone, der Gemeinden
und Korporationen und Anstalten handle. 'Fach-
leute erklären, dass vom gemischten Einkommen
die Hälfte als Kapitalertrag' gerechnet werden
könne. So kämen wir immerhin auf ein prämien-
pflichtiges Einkommen aus Vermögensertrag von
2 Milliarden und, zu 4 % gerechnet, auf eine Prä-
mieneinnahme von 80—90 Millionen Franken. Es
handelt sich nicht darum, ob der Ertrag einige
Millionen mehr oder weniger sei. Ich möchte mit
diesen Zahlen lediglich auf die grosse Bedeutung der
Frage auch für die Gestaltung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung aufmerksam machen. Es ist
dabei zu beachten, dass die Erhöhung des Prämien-
anteils auch eine, entsprechende Erhöhung des Bei-
trages von Bund und Kantonen'zur Folge hätte.
Das würde erlauben, der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung respektive den Rentenansätzen ein'viel
angemesseneres Bild zu geben. Es würde auch be-
deuten, dass für die Rentenansätze neue Berech-
nungen angestellt und neue Formulierungen ge-
sucht werden müssen. . . 4 •

Gestatten Sie mir zum Schluss noch einen ändern
Hinweis. Die selbständig und unselbständig Er-
werbenden leisten sozusagen bis zum kleinsten Ein-
kommen 4 % an Prämien. Diese Solidarität .haben
sie schon seit 1939 in schönster Weise zugunsten
der Wehrmänner und ihrer Familien gezeigt. Sie
haben sich im grpssen und ganzen auch einver-
standen erklärt. Prämien nach Aufhebung der
Mobilmachung weiterzuzahlen, im Hinblick auf die
Schaffung der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung und auf deren finanzielle Fundierung. Die
gleichen Volksschichten zahlen bei der Aufbringung
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des öffentlichen Anteils an die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung durch die Belastung von Tabak
und Alkohol nochmals einen wesentlichen Anteil.
Der kleine Anteil von etwa 30 Millionen Franken,
der durch die Nachlassteuer aufgebracht werden
soll, ist aus den Kreisen der Kapitalbesitzer und der
Kantone sehr umstritten. Man muss sich fragen:
Wo bleibt der Anteil des Kapitals und des Kapital-
ertrages an die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung, wenn wir hier nicht Gleichstellung in der
Beitragsleistung beschliessen ?

Ich will nicht weiter ausholen. Der Antrag, über
den Sie jetzt zu entscheiden haben, ist von grund-
sätzlicher Bedeutung. Es handelt sich um die Auf-
bringung der Mittel nach möglichst gerechten Grund-
sätzen, um eine Verteilung'auf alle Schultern, auch
auf jene der Besitzenden, es handelt sich aber auch
darum, der Alters- und Hinterlassenenversicherung
vermehrte Mittel zur Verfügung zu stellen. Ich
empfehle Ihnen daher die Annahme des Minderheits-
antrages.

Barben: Die ganze bisherige Beratung hat deut-
lich gezeigt, dass das Fundament, auf das man das
Gebäude der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung stellen will, nicht überall als sicher bezeichnet
werden'kann. Wohl geben uns die weitläufigen
versicherungstechnischen Berechnungen bis ins Jahr
2008 gewisse wertvolle Hinweise, die wir den Fach-
leuten anerkennen wollen, doch vermögen sie uns
nicht restlos zu überzeugen. Die versicherungs-
technischen Grundlagen sind und bleiben unsicher.
Als unsichere Faktoren erwähne ich u. a. die künf-
tige Geburtenzahl, die Überalterung, die Entwick-
lung der. Technik, die Schwankungen der Wirtschaft,
des Geldwertes, des Zinses und der Lebenskosten.
Hier können sich .Fehler in die Rechnung einschlei-
chen, die wohl niemand abstreiten kann.

Die Vorlage rechnet mit Einnahmen aus dem
Erwerb von durchschnittlich 261 Millionen Franken.
Dazu weiss man, dass allein der Lohnersatz 1945
zirka 35 Millionen Franken mehr eingetragen hat,
und Herr Münz schätzt die Mehreinnahme für 1946
auf zirka 100 Millionen Franken. Aber auch schwan-
kende Zinssätze werden beim Fonds, der auf 3 bis
4 Milliarden Franken anwachsein soll, wesentliche
Summen ausmachen, l % Schwankung bei 3 Mil-
liarden Franken macht 30 .Millionen Franken aus.
Teuerung und Geldentwertung sind heute so ein-
drücklich, dass sich lange Erörterungen erübrigen.
Ich frage nur, was bloss in 10—20 Jahren Renten
von 480 Franken noch bedeuten werden?

Hier sind Fehlerquellen möglich, sowohl bei den
Einnahmen, also bei den Beiträgen, wie auch bei
den Ausgaben, den Renten. Wir glauben, eine ge-
wisse Anpassungsfähigkeit sollte in der Vorlage ge-
schaffen werden, damit solche unvorhergesehene
Fehlrechnungen im Interesse der Zahlenden und der
Bezüger möglichst rationell beseitigt werdenkönnen.
Zu diesem Zweck stellen wir den vorliegenden An-
trag, der in enger Beziehung zu Art. 34bis, der die
Höhe der Renten anzupassen erlaubt, steht. Der
Antrag lautet: „Sollten sich künftig grundlegende
Verhältnisse der Versicherung wesentlich ändern,
so ist die Bundesversammlung befugt, sämtliche
Beiträge um-höchstens 10 % herauf- oder herabzu-
setzen." Wir haben festgestellt, dass Fehlerquellen

möglich und wahrscheinlich sind, und der Antrag
bezweckt, die Bundesversammlung zu ermächtigen,
im Rahmen von 10%/die Einnahmen zu beein-
flussen, also Fehler in den Grundlagen zu korri-
gieren, die sich später zeigen sollten, vielleicht nicht
allzu lange nach der Inkraftsetzung. Sollte dies nicht
nötig sein, so wollen wir uns freuen. Über die Höhe
des Kompetenzsatzes kann man verschiedener Auf-
fassung sein, wir halten den Rahmen von 10 % für
tragbar, sowohl im Hinblick auf die Leistungen wie
auf die Kompetenzübertragungen des Volkes an die
Bundesversammlung.• CT

Gestützt auf die Grundlage des Experten:
berichtes handelt es sich um 10 % von 261 Millionen
Franken, also um 26,1 Millionen Franken, sagen wir
rund 30 Millionen Franken, besonders bei Mit-
berücksichtigung des Kapitalertrags, was wir be-
grüssen. Die Zuschläge oder Abschläge von 10 %
bedeuten Grenzfälle; Zwischenstufen sind möglich.
Für ein Werk wie die Altersversicherung ist diese
Zumutung nicht untragbar. Die Kritik der letzten
Zeit am Lohn- und Verdienstersatz richtete sich fast
weniger gegen die Höhe der Ansätze an sich, als
gegen die Abgabe in einer Zeit, wo die eigentliche
Zweckbestimmung fehlt. Dies wird mit der Alters-
versicherung anders werden. Der Antrag gestattet
in einem gewissen Rahmen eine Anpassung an die
Zukunft, er wäre ein Sicherheitsventil in bezug auf
die Finanzierung und damit auch für die Deckung
des grossen Werkes. Der Antrag gestattet aber auch
eine rationelle Korrektur der Renten, besonders
wenn sich Härten zeigen sollten, die heute noch
nicht in Erscheinung treten. Das wird das Vertrauen
in die Versicherung nicht unterhöhlen, sondern
unserer Ansicht nach untermauern. Es wäre auch
nicht ausgeschlossen, dass die vorgeschlagene Be-
stimmung später dazu dienen würde, das Gleich-
gewicht der privaten Beiträge mit denen der öffent-
lichen Hand besser und leichter in Einklang zu
bringen.

Man kann einwenden, das Volk wolle von An-
fang an klar wissen, welche Beiträge es zu bezahlen
habe. Daran ändert unser Antrag nichts, er soll nur
in Funktion treten (gemäss Wortlaut), wenn sich
künftig grundlegende Verhältnisse der Versicherung
Wesentlich ändern, also erst in einem Moment, wo
die Organe, die für die Versicherung und die Be-
rechnungen die Verantwortung tragen, aber auch
das Volk bereits beunruhigt sind. Es ist also falsch,
wenn gesagt wird, durch den Antrag würde Un-
sicherheit entstehen, im Gegenteil, die Bestimmung
hat den Zweck, Vorsorge zu treffen, die entstan-
dene Unsicherheit möglichst rasch und rationell zu
beheben.

Selbstverständlich kann diese Anpassung auch
ohne diese Bestimmung erfolgen, also durch spätere
gelegentliche Revisionen, aber sicher nur'unter er-
schwerten Umständen und nicht in so kurzer Zeit.
Aus diesen Gründen sind wir der Überzeugung, dass
der Antrag eine Verbesserung bedeutet und auch
in einem Abstimmungskampf nicht von Nachteil
sein Würde. Ich glaube, dass Bundesrat und Parla-
ment, aber auch das Volk für diese vorsorgliche
Sicherheitsklausel später dankbar wären. Die Zu-
kunft wird zeigen, wer recht hat. Ich ersuche Sie
um wohlwollende Zustimmung.
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Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Sie
wissen, dass die Finanzierung der Altersversicherung
auf zwei Hauptpfeiler aufgebaut werden soll : wir
haben einerseits die Beiträge der Wirtschaft (Ver-
sicherten) und anderseits die Zuwendungen der
öffentlichen Hand (Bund und Kantone). Die Ver-
fassung schreibt vor, dass der Pfeiler, der aus den
Zuwendungen der öffentlichen Hand entsteht, nie
höher sein darf als der Pfeiler der Beiträge. Er kann
niedriger, darf aber nicht höher sein.

Es stellt sich die erste Frage: Auf welcher Seite
wären diese Leistungen, wie sie von der Minderheit
vorgeschlagen werden und die sich aus dem Kapital-
ertrag ergäben, einzustellen ? Nach dem Antrag, wie
er gestellt ist, kämen diese Leistungen zu den
Leistungen der Wirtschaft und gehörten zum Ab-

, schnitt „Beiträge". Um den Ertrag dieser Beiträge
aus dem Kapitalertrag würde also der Pfeiler auf der
Seite der Beiträge der Wirtschaft höher. Es ergäbe
sich theoretisch die Möglichkeit, dass auch Bund
und Kantone wieder mehr leisten könnten, höch-
stens in dem Ausmasse, wie der Pfeiler um die Bei-
träge aus dem Kapitalertrag höher wird.

Indessen sollen doch diese Beiträge, wie sie hier
im Art. 13bis vorgeschlagen werden, nicht die
gleiche Eigenschaft haben wie die übrigen Beiträge,
wie die Beiträge, die sich aus dem Arbeitsertrag
ergeben, nämlich insofern nicht, als sie keine Aus-
wirkung auf die Renten haben sollen. Sie wissen,
dass die Beiträge, die sich aus dem Arbeitseinkom-
men ergeben, automatisch die Rente erhöhen bis
zum Maximum von 1500 Franken für Allein-
stehende und von 2400 Franken für Ehepaare. Diese
Wirkung sollen die Beiträge, wie sie hier vor-
geschlagen werden, nicht mehr haben. Man will also
vermeiden, dass sich die Rente eines Millionärs auto-
matisch aus den Kapitalertragsbeiträgen erhöht.
Es ist daran gedacht worden, dass dieser Ertrag
verwendet werden soll für die Erhöhung der Über-
gangsrenten, für die Verkürzung der Übergangszeit
oder überhaupt für Verbesserungen im Aufbau der
Renten. Es ist klar, dass dieser Beitrag nicht erhoben
werden könnte, wie der Beitrag z. B. beim Arbeit-
nehmer. Ich stelle mir vor, dass es eine Erhebungs-
art gäbe ähnlich wie bei der Quellensteuer. Es würde
dann ein Rückerstattungssystem für die kleinen
Erträgnisse geschaffen werden müssen, nämlich
dort, wo der Ertrag weniger als 500 Franken be-
trägt.

Es ist nicht zu bestreiten, dass weite Kreise im
Volk in bezug auf den Beitrag aus dem Kapital-
ertrag die Auffassung der Minderheit teilen. Das
ist auch aus einzelnen Eingaben an den Bundesrat
hervorgegangen.

Expertenkommission, Bundesrat und Ihre Kom-
mission haben sich mit der Sache sehr eingehend
befasst, und alle drei Instanzen sind schliesslich
zur Ablehnung des Antrages gekommen, die Exper-
tenkommission und auch Ihre Kommission mit sehr
grosser Mehrheit. Die wichtigsten Gründe, die für
die Ablehnung ins Feld geführt werden, sind die
folgenden: Der Beitrag vom Kapitalertrag ist auf
der Beitragsseite ein Fremdkörper. Das ganze Bei-
tragssystem der Altersversicherung beruht auf dem
Ertrag der Arbeit. Das ist darauf zurückzuführen,
dass die Rente ja einen teilweisen Ersatz des frühe-
ren Arbeitsertrags darstellen soll. Daher stellen

auch die Prämien einen Teil des Arbeitseinkom-
mens dar.

Es wird geltend gemacht, die Belastung des Er-
trags des Kapitals sei dem Wesen nach eine Steuer,
weil ihm ja auch keine direkte Leistung der Alters-
versicherung gegenübersteht. Der Ertrag werde ja
nicht verwendet, um die Rente des Bezahlenden zu
erhöhen, sondern er würde verwendet, um andere
Renten zu finanzieren. Das sei also dem Wesen
nach eine Steuer, deshalb gehörten diese Beiträge
eher zum ändern Pfeiler, nämlich dorthin, wo-der
Staat (Bund und Kantone) Beiträge leistet. Es wird
ferner geltend gemacht, dass • die Belastung des
Kapitalertrages in der Schweiz schon ausserordènt-
lich hoch sei, nicht durch den Bund allein, aber
unter Berücksichtigung der Steuern, die Bund,
Kantone und Gemeinden erheben. Wir wissen ja,
dass wir die schweizerischen Steuern mit auslän-
dischen Steuern immer nur vergleichen können
unter Berücksichtigung aller Steuern, die in der
Schweiz erhoben werden, nämlich der Steuern von
Bund, Kantonen und Gemeinden. Unser Staats-
system weicht in bezug auf die Steuern sehr wesent-
lich von dem Bilde ab, das die meisten ändern
Staaten auf weisen.

Man befürchtet auch, dass diese Belastung
ungünstige referendumspolitische Einflüsse aus-
üben könnte. Das ist sehr schwer abzuwägen. Die
Freunde des Minderheitsantrages behaupten, dass
die Annahme ihres Antrages die Vorlage feferen-
dumspolitisch günstig beeinflussen würde, die
Gegner des Antrages sind auf dem gegenteiligen
Standpunkt.

Herr Moser hat als Ertrag dieses Beitrages einen
Betrag von 80—90 Millionen genannt. Die Unter-
suchungen, die vom Anjt für Sozialversicherung
angestellt worden sind und die übrigens in Überein-
stimmung mit dem stehen, was sich gestützt auf
die Untersuchungen ergibt, die auf Grund des Er-
gebnisses des Wehropfers durchgeführt wurden,
gehen nicht so weit. Man schätzt den Rohertrag
auf 40—50 Millionen. Bei 4 % Belastung wären
es vielleicht 44—45 Millionen. Davon gingen 5 Mil-
lionen wegen des Wegfalles der kleinen Vermögen
ab. Würden die juristischen Personen ebenfalls weg-
gelassen, entstünde ein weiterer Ausfall von unge-
fähr 10 Millionen. Man kam nach diesen zwei ver-
schiedenen Erhebungen ungefähr zum gleichen
Ziele, nämlich, dass der Reinertrag dieses Beitrages
ohne juristische Personen etwa 30 Millionen Franken
im Jahre betragen würde und mit juristischen Per-
sonen etwa 40 Millionen. Das sind die Zahlen, die
wir in der Expertenkommission erhalten, haben und
von denen ich glaube, dass sie richtig seien, weil
von zwei ganz verschiedenen' Ausgangspunkten
ungefähr das gleiche Ergebnis erzielt worden ist.
Die Kommission beantragt Ihnen, in Übereinstim-
mung mit dem Bundesrat, den Antrag der Minder-
heit abzulehnen.

- Nun der Antrag, der von ,den Herren Barben
und Spindler gestellt wird, der einen zweiten Absatz
zum Antrag der Minderheit beifügen möchte.
Eventuell wäre er gesetzestechnisch als besonderer
Artikel aufzunehmen; er hat eigentlich mit der
Kapitalbelastung nichts zu tun. Er wäre eher als
Art. 13ter aufzunehmen, oder die Bestimmung wäre
irgendwo an passender Stelle unterzubringen. Es
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lässt sich nicht bestreiten, dass Schwankungen im
Laufe der Zeit eintreten werden. Die Frage, wie man
ihnen begegnen soll, hat schon die Expertenkom-
mission ausserordentlich intensiv beschäftigt. Man
hat sich sehr lange damit befasst, ob irgend eine
Kompetenz in das Gesetz aufgenommen werden
solle, wonach die Bundesversammlung Anpassungen
durchführen könnte. Die Expertenkommission und
nachher auch Ihre Kommission sind nach eingehen-
den Beratungen zum Schlüsse gekommen, davon
abzusehen. Herr Barben hat bei der Begründung
seines Antrages der Meinung Ausdruck gegeben,
dass durch diesen Antrag nicht ein Element der
Unsicherheitj sondern der Sicherheit in das Gesetz
käme. Das trifft wohl zu, wenn wir das, Werk, die
Versicherung für sich ins Auge fassen, aber nicht,
wenn wir den Einzelnen und seine persönlichen
Ansprüche betrachten. Was wird der Einzelne
sagen, wenn er eine Bestimmung sieht, wonach
die Beiträge höchstens 10 % herauf- oder herab-
gesetzt werden. Er wird natürlich viel mehr ah die
Heraufsetzung als an die Herabsetzung denken,
wird das Gefühl der Unsicherheit erhalten. Aber
in Verbindung mit dem Artikel hier steht der
Art. 43bis, wie.er vorgeschlagen wird, und das geht
die Rente an. Dieser Vorschlag ist meines Erach-
teris noch viel gefährlicher. Wir würden damit zur
gleitenden Rente kommen. Das wäre wie beim
System des gleitenden Lohnes die Anpassung an
die Schwankungen der Lebenshaltungskosten. Dazu
kämen wir zwangsläufig bei Art. 43bis. Dagegen
hätte ich die allergrössten Bedenken. Einem Gesetz
mit gleitender Rentenskala würde der grösste Wider-
stand erstehen, so gross, wie er gegen die gleitende
Lohnskala ist. Was hätten wir in den letzten
20 Jahren erlebt, wenn eine Altersversicherung mit
gleitender Rentenskala in Kraft gewesen wäre ? Wir
haben zwei grosse Deflationsperioden durchge-
macht. In der ersten, von 1921—1924, ist der
Lebenshaltungskostenindex von 220 auf etwa 160
gesunken. Das hätte entsprechende Wirkungen auf
die Renten haben müssen. In der zweiten Defla-
tionsperiode, 1931-—1936, sank er, nachdem er;vor-
her wieder auf 165 gestiegen war, binnen weniger
Jahre auf etwa 125. Das hätte möglicherweise die
Renten wieder in gleichem Verhältnis gesenkt. Wir
würden den Gegnern der Versicherung in einem
Abstimmungskampf ein ausserordentlich wirksames
Instrument an die Hand geben," wenn wir' die
gleitende Rentenskala ins Gesetz aufnähmen.

Es ist klar, dass dem Gesetz mit dem Argument
opponiert würde, die Rentenbezüger hätten von
Preisherabsetzungen keinen Vorteil, man werde
ihnen das durch Herabsetzung der Rente ausglei-'
chen. Alle Instanzen, in denen ich Gelegenheit hatte

1 mitzuwirken, haben anerkannt, dass vom Stand-
punkt der Möglichkeit aus, die Schwankungen der
Kosten der Lebenshaltung auszugleichen, es wün-
schenswert wäre, wenn eine solche Bestimmung auf-
genommen würde. Aber es kann nicht bestritten
werden, dass vom Standpunkt des Anspruches des
Einzelnen dadurch" ein wesentliches Element der
Unsicherheit in die Versicherung hineingetragen
würde, das referendumspolitisch ausserordentlich
gefährlich werden könnte.

Die Kommission hat sich zu diesem Antrag
konkret nicht aussprechen können, weil er ihr nicht

vorgelegen hat, aber man hat das Problem sehr
eingehend erörtert. Ich bin überzeugt, dass, wenn
der Antrag in der Kommission gestellt worden wäre,
er dort aus den genannten Gründen abgelehnt
worden wäre. Ich glaube daher, in Übereinstimmung
mit der ganzen Diskussion, die in der Kommission
stattgefunden hat, namens der^ Kommission sagen
zu können, dass der Antrag abzulehnen sei.

M. Hirzel,. rapporteur de la majorité: L'article
13 bis qui nous est proposé par la minorité de la
commission a été longuement débattu. Je ne vou-
drais du reste pas prolonger aujourd'hui ce.débat
mais seulement résumer les motifs pour lesquels
nous ne pouvons pas admettre que l'on frappe d'une
cotisation de"4 % le revenu de la fortune. A première .
vue, il y a une logique apparente dans le fait de
frapper de 4 % de cotisation un revenu de la fortune
comme on frappe de 4 % de cotisation un revenu
du travail. Mais le système du projet est uniquement
basé sur le système des caisses de compensation,
soit le revenu du travail. C'est un plan que nous
ne voulons pas abandonner. Si nous le quittions
pour frapper une fortune moyenne ou grosse, en
faisant du reste les exceptions de base comme le
prévoit la minorité, nous n'arriverions pas à modifier
sensiblement les possibilités financières, donc l'attri-
bution des rentes. On a calculé —• pour autant que
les calculs soient décisifs et je pense que sur ce point
il y a des bases suffisantes — que cela donnerait
peut-être une contribution supplémentaire d'une
quarantaine de millions. Il ne faut pas se faire d'illu--
sions sur le revenu financier que pourrait donner le
4 % frappant le revenu de la fortun'e.

Ori peut tenir aussi un autre raisonnement. En
frappant le revenu de la fortune on frappe l'épargne,
forcément l'épargne moyenne. L'exception de base
prévue par la minorité d'un montant de 500 francs
de revenus annuels correspond, d'après mon calcul,
au taux actuel de l'argent 3 % à 17 000 francs de
fortune, si bien que ceux qui auront des économies f
dépassant une vingtaine de mille francs devront
payer. Il s'agit de la grosse partie de la classe
moyenne, artisans, commerçants et campagnards
pour lesquels le revenu d'une certaine épargne n'est
pas utilisé. Il est incorporera l'entreprise artisanale
ou familiale. On arriverait ainsi en réalité à frapper
doublement déjà une partie des cotisants qui, par
leurs gains professionnels, moyens ou plus élevés,
apportent déjà à l'œuvre de l'assurance une très
forte contribution. Et pourquoi ? Pour atteindre
éventuellement ces fameux ..millionnaires dont on
veut absolument rogner encore le revenu, dont je ne
veux pas prendre ici la défense mais qui en Suisse,
il faut le reconnaître, sont, d'une façon générale,
assez mal partagés en ce qui concerne précisément
les impôts sur le revenu. M. le conseiller fédéral
Nobs nous a donné à la commission des chiffres
assez symptomatiques, d'après lesquels la Suisse
prélève sur le revenu du capital des impôts extrême-
ment lourds. On arrive dans certains cantons, en
additionnant les impôts cantonaux et communaux
à 50, 60 et 70 % de prélèvements fiscaux, alors que,
par exemple dans les pays anglo-saxons, on arrive,
à New-York ou à Londres, à des taux de 5 à 10 %.
Nous sommes le pays qui, par notre jeu fiscal,
frappe déjà énormément le revenu du capital. Dans
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ces conditions nous pensons que des motifs pratiques
evt logiques doivent nous inciter à ne pas frapper
encore plus lourdement, pour le bénéfice de l'assu-
rance vieillesse, le revenu de l'épargne. Si, par
hypothèse, on, veut faire entrer encore dans une
fiscalité plus forte le revenu du capital, on pourra
toujours laisser aux cantons le soin de le faire,
parce qu'il faudra bien que les cantons trouvent
également le moyen de payer à l'assurance vieillesse
les 63 millions de francs qu'on leur réclame et que
les argentiers cantonaux déclarent ne pas savoir
où trouver. Il y a donc 'là aussi Une question de
principe. Les cantons pourront peut-être frapper
les millionnaires d'une façon plus forte en faveur
de l'assurance vieillesse.

C'est pourquoi, la commission, après un débat
nourri et sans du reste contester l'intérêt social

, qui est à la base de la proposition de. la minorité
— nous le reconnaissons — s'est ralliée au projet
du Conseil fédéral qu'elle vous propose d'adopter.

Quant à la proposition de M. Barben, dont -le
rapporteur de langue allemande a déjà parlé, je tiens
à dire que si l'on donne à l'Assemblée fédérale la
possibilité de modifier le taux des contributions,
on obtient une certaine garantie que l'échelle mobile
ne sera pas dépassée. En revanche, on porte atteinte
à un principe que'nous avons toujours observé, à
savoir que le taux des contributions est fixe. On
sait ainsi où l'on va et il est préférable quant à
nous de rester sur ce terrain-là. Si 'l'Assemblée
fédérale veut un jour, suivant les résultats qui
seront obtenus, modifier les taux, elle pourra tour
jours le faire. La loi ne sera jamais intangible et le
peuple pourra décider par un referendum s'il y a
lieu d'abaisser ou au contraire d'augmenter les
contributions dans le cas où il sera question d'accor-
der des rentes supérieures ou bien, en période de
déflation, des rentes moins élevées tout en exigeant
des contributions moins fortes.

Aujourd'hui, je crois qu'il faut nous en tenir
au projet qui a été étudié et communiqué à toutes
les branches de l'activité économique du pays. Le
principe, un peu symbolique, du 4 % des caisses
de compensation a été admis. Tenons-nous-en à
ce système qui sera certainement valable pour un
certain nombre d'années.

Nous vous proposons donc, sans que la com-
mission ait été réunie, de repousser également la
proposition de M. Barben.

Winiker: Ich möchte mich mit dem vorge-
schlagenen Art. 13bis befassen, wonach auch Bei-
träge des Kapitaleinkommens beigezogen werden
sollen. Herr Kollege Moser hat die grossen Vorteile
geschildert, welche der Alters- und Hinterbliebenen-
Versicherung aus der Heranziehung des Kapital-
einkommens erwachsen und darauf hingewiesen,
wie weite Kreise des Volkes verlangen, dass auch
das Kapital beigezogen werde. Er hat den Ertrag
auf 90 Millionen geschätzt. Allerdings hat der
Kommissionsreferent einen Abstrich gemacht, nach
seinen Berechnungen resultieren bloss 30 bis 40
Millionen, je nachdem, ob auch die juristischen Per-
sonen unterstellt werden oder nicht. Das wäre ja
glänzend, wenn wir aus dieser Quelle 90 oder auch
nur 40 Millionen Franken für die Alters- und Hin-
terlassenenversicherung erobern könnten! Damit

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

wäre dem Bundesrat sicher gedient. Er könnte dann
vielleicht die hart umstrittene Nachlassteuer, fahren
lassen. Aber es kommt hier nicht darauf an, ob die
Besteuerung des Kapitaleinkommens der Alters-
und Hinterlassenenversicherung nützlich sei. Es
kommt auch nicht darauf an, ob4referendums-
politisch die Sache vorteilhaft sei oder nicht, sondern
nach meiner Auffassung ist die Frage der Heran-
ziehung des Kapitaleinkommens eine solche des(
Rechtes. Es fehlt nach meiner Überzeugung dafür

. die verfassungsmässige Grundlage, auch stellt der
Beizug des Kapitaleinkommens einen Einbruch in die
kantonale Steuerhoheit dar. Wir'müssen uns doch
vergegenwärtigen, dass die vorliegende 'Vorlage
ein Versicherungswerk darstellt. Es wird ge-
schaffen aus den Beiträgen der Versicherten, zum
Teil der Arbeitgeber, und aus Mitteln der öffent- .
liehen Hand. Aus der Botschaft des Bundesrates

> über den Verfassungsartikel vom Jahr 1919 ergibt
sich, dass damals Einheitsprämien und eine ein-
heitliche Rente in Aussicht genommen waren. Das
gleiche hatte ja auch das erste Ausführungsgesetz,
die verworfene Lex Schulthess, vorgesehen. Dort
bestand eine konstante Proportionalität zwischen
dem Beitrag des Versicherten und der in Aussicht
genommenen Rente. Der Bundesrat hat in seiner
Botschaft zum Versicherungswerk ausgeführt:,,Von
einzelnen Seiten ist vorgeschlagen worden, diese
Beiträge (Prämien) wenigstens nach den Einkom-
mens- und Vermögensverhältnissen der einzelnen
Beitragspflichtigen abzustufen. Wir müssen auch
dieses Postulat entschieden ablehnen. Eine ' Be-
messung der Beiträge nach Einkommen und Ver-
mögen würde ihnen stark steuerrechtlichen Charak-

' ter verleihen. Eine'Bemessung des Prämienbeitrages'
nach der Höhe des Einkommens und nach Kapital-
einkommen widerspricht dem Versicherungsbegriff. "
Auch die in der vorliegenden Gesetzesvorlage vorge-
sehenen sogenannten Solidaritätsbeiträge stellen
eine Art Einkommens- und Lohnsteuer dar. Denn •
von einem Einkommen von 7500 Franken an und
darüber entsprechen die in Aussicht genommenen
Renten nicht mehr der geleisteten Einzahlung, d. h.
der Prämie. Der :Beitrag der höheren Einkommen
zergliedert sich in eine Prämie einerseits und in den
sogenannten Solidaritätsbeitrag anderseits. Der
letztere ist eine sehr • euphemistische Tarnung für
eine Steuer. Er ist gar nichts anderes als eine
Steuer. Ich frage mich, ob schon die Statuierung
dieses Solidaritätsbeitrages eine verfassungsmässige
Grundlage hat. Ich möchte das bestreiten, und ich
werde mir erlauben, in den Beratungen über die
Finanzvorlage einen Antrag zu stellen, dass die ver-
fassungsmässige Grundlage für den Bezug des Soli-
daritätsbeitrages statuiert wird. Um wieviel mehr
gilt für den Beizug des Einkommens aus Kapital der
Grundsatz, dass es sich um eine steuerrechtliche
Massnahme handelt und nicht um eine Prämien-
zahlung im Sinne eines VersicherungsWerkes. Wenn
daher die Minderheit auf ihrem Antrag beharren
sollte, so müsste sie korrekterweise bei der Vorlage
über die Finanzierung einen Antrag stellen auf Ab-
änderung der Bundesverfassung in dem Sinne, dass
der Bund berechtigt sei, das Kapital beizuziehen
und zu belasten. Diese 40 Millionen stellen eine ge-
waltige Steuer dar. Die Kantone können sicher nicht
zusehen, wie der Bund, ohne dass eine verfassungs-
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massige Grundlage besteht, hier eine Einkommens-
steuer bzw. eine neue Kapitalsteuer bezieht. Wir
dürfen uns beim Entscheid über die Frage des Bei-
zuges des Kapitaleinkommens nicht von der Frage
der Nützlichkeit für die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung leiten lassen, sondern von der Frage
des Rechts, ausgehend von der verfassungsmässigen
Grundlage. Wenn wir ein sozialer Rechtsstaat
bleiben wollen, so gilt es, auch hier in erster Linie
den Grundsatz des Rechtes zu wahren.

Bundesrat Stampili: Das Beitragssystem der
Alters- und Hinterlassenenversicherung ist dem-
jenigen der Lohn- und Verdienstersatzordnung
nachgebildet. Die Lohn- und Verdienstersatzord-
nung kennt nur Beiträge aus dem Erwerbsein-
kommen. Darin liegt die Einfachheit der Erhebung,
dass von der Lohnsumme aller Unselbständiger-
werbenden in der Lohnersatzordnung ein Beitrag
von 4% erhoben wird. Das ist ein einfaches Ver-
fahren und gestattet, mit möglichst geringen Um-
trieben auszukommen. Nachdem wir dieses Bei-
tragssystem für die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung gewählt haben, ist es logisch, die Beiträge
ebenfalls nur vom Erwerbseinkommen zu erheben,
nicht vom Kapitaleinkommen. Die Einbeziehung des
Kapitaleinkommens würde einen Fremdkörper für
das gewählte System bedeuten und erheblich mehr
Umtriebe verursachen, Umtriebe gleicher Art, wie
man sie bei der Vermittlung des steuerpflichtigen
Einkommens zu überwinden hat.

Es gibt noch einen ändern Beitrag — nicht in
der Schweiz allgemein, aber im Kanton Basel-
Stadt, wo die Sozialdemokratische Partei einen sehr
grossen Einfluss.hat. Das ist der bekannte Arbeits-
rappen. Dieser Arbeitsrappen wird ebenfalls aus-
schhesslich vom Erwerbseinkommen erhoben und
nicht vom Kapitaleinkommen. Dieser Arbeits-
rappen ist bekanntlich eine Erfindung von zwei be-
rühmten Baslern. Der eine war Vertreter der Arbeit-
geber, der andere der Gewerkschaften. Beide sind
für dieses Verdienst, das sie sich mit der Erfindung
des Arbeitsrapperis erworben haben, mit dem
Ehrendoktor der Basler'Universität ausgezeichnet
worden. Das ist bekanntlich die höchste Auszeich-
nung, die einem Irdischen in der Schweiz -zuteil
werden kann. (Heiterkeit.) Wir haben also bereits
ähnliche Beiträge, die für soziale Zwecke bestimmt
sind und ausschliesslich aus dem Erwerbseinkom-
men, unter Ausschluss des Kapitaleinkommens, be-
zogen werden.

Nun hat Herr Nationalrat Moser die Einbezie-
hung des Kapitaleinkommens damit begründet, dass
er erklärte, das Beitragsobligatorium müsse aus
Gründen der Gerechtigkeit auf alle Einkommen aus-
gedehnt werden. Das ist doch eine Überlegung, die
bei der Beratung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung keinen Platz hat. Das ist eine Über-
legung, die in das Steuergesetz gehört. In der
Steuergesetzgebung muss dafür gesorgt werden, dass
das gesamte Einkommen sowohl aus Erwerb wie
aus Vermögen, das fundierte und das nicht fundierte
Einkommen, der Steuerpflicht unterworfen wird,
und zwar nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit.
Dort muss das, was hier Herr Moser fälschlicher-
weise postuliert, realisiert werden. Tatsächlich
würde es sich bei einem Beitrag aus dem Kapital-

einkommen um gar nichts anderes als um eine
Steuer handeln. Darüber kann gar kein Zweifel be^-
stehen. Wir haben darüber eine anerkannte Autorität
konsultiert, Professor Blumenstein, der zum Schluss
gekommen ist, dass ein Beitrag von 4% aus dem
Kapitaleinkommen eine Steuer und deshalb ver-
fassungswidrig sei. Da stimmt Professor Blumen-
stein mit Herrn Nationalrat Winiker absolut über-
ein. Hier handelt es sich nicht mehr um einen' Bei-
trag, der gestützt auf Art. 34quater erhoben und
gerechtfertigt werden könnte. Hier handelt es sich,
wie gesagt, um eine Steuer. Für diese Steuer müsste
eine besondere Verfassungsbestimmung als ver-
fassungsrechtliche Grundlage angerufen werden
können. Darüber kann kein Zweifel bestehen. In
dieser Beziehung sind die Ausführungen meines
Herrn Vorredners schlüssig. Sie stimmen mit der
Auffassung t von Herrn Professor Blumenstein
überein.

Ich sage aber weiter : Wenn man schon das
Kapitaleinkommen zu vermehrten Leistungen für
die Solidarität heranziehen will, dann hat das in der
Steuergesetzgebung zu geschehen. Nun darf man
aber hier der Meinung Ausdruck verleihen, dass das
Kapitaleinkommen in der Schweiz schon jetzt mit
Steuern genug belastet ist. Ich würde das hier gar
nicht auszusprechen wagen, weSl Sie es mir doch
nicht glauben würden, wenn nicht schon wiederholt
Herr Bundesrat Nobs, Chef des eidgenössischen
Finanzdepartementes, diese Feststellung gemacht
und sie neuerdings in der nationalrätlichen Kom-
mission für die Alters- und Hinterbliebenenversiche-
rung in Wengen wiederholt und erklärt hätte, die
Vergleiche mit ändern Staaten hätten unzweideutig
ergeben, dass es zwar Länder gibt, in denen das Er-
werbseinkommen noch stärker belastet ist als in der
Schweiz, dass es aber keine ausländische Steuer-
gesetzgebung gibt, die insgesamt das Kapitalein-
kommen so stark belastet wie in der Schweiz die ver-
schiedenen Gesetzgebungen des Bundes, der Kan-
tone und der Gemeinden. Deshalb sage ich: Auch
von diesem Gesichtspunkt ist es nicht gerecht-
fertigt, das Kapitaleinkommen in die Beitragspflicht
einzubeziehen.

Es ist aber auch nicht logisch; es widerspricht
dem Charakter der Versicherung; und es würde ins-
besondere dem Charakter der Versicherung wider-
sprechen, wenn man noch die juristischen Personen
einbezöge. Denn die Zugehörigkeit zu einer Versiche-
rung setzt doch leibliche Existenz voraus, und es
muss ein persönliches Verhältnis zwischen Beitrags-
pflichtigen einerseits und Rentenberechtigten an-
dererseits bestehen. Das ist beim Kapitaleinkommen
nicht mehr der Fall.

Und dann vergessen Sie nicht, dass dieser Frage
eine grosse psychologische Bedeutung zukommt.
Herr Nationalrat Moser hat erklärt, man würde es
in den Kreisen der Arbeiterschaft, insbesondere der
sozialdemokratischen Arbeiterschaft, nicht ver-
stehen, wenn man nur das Einkommen aus dem
Beruf einbezöge, nicht aber das aus dem Kapital-
ertrag. Es gibt aber auch in den Kreisen der sozial-
demokratischen Partei sehr viele Leute, die „ver-
schämte Arme" sind, die Ersparnisse besitzen. Wir
haben gerade bei der Übergangslösung feststellen
können, dass man in der Arbeiterschaft viel mehr
kleine Kapitalisten finden kann, als es hier vielleicht



23. August 1946 547 Alters- und Hinterlassenenversicherung

Herr Miville und andere wahrhaben möchten, weil
es ihnen nicht in ihre Theorie passt. Auch mit diesen
Leuten müssen wir rechnen. Sie würden es sicher
ablehnen und als ein Unrecht empfinden, dass man
im gleichen Moment, wo man eine Altersfürsorge
für jene schaffen will, die nicht in der Lage waren,
selber für ihre alten Tage zu sorgen, diejenigen be-
strafen will, die aus eigener Anstrengung, dank ihrer
Sparsamkeit und dem Umstand, dass sie auf
manches verzichten konnten, was andere sich nicht
versagen wollten, Ersparnisse angesammelt haben,
sie dadurch" bestrafen will, dass sie von dem Ertrag
ihrer Ersparnisse noch 4% für diese Altersfürsorge
abladen müssen. Das ist ein Widerspruch, der in der
Abstimmungskampagne mit Erfolg ausgebeutet
werden könnte. Im Interesse des Zustandekommens
des Gesetzes möchte ich davor warnen, dem Antrag
der Minderheit zuzustimmen.

Es bleibt nur noch übrig, kurz zum Antrag
Barben Stellung zu nehmen. Da habe ich das gleiche
zu sagen wie gegenüber dem Antrag der Herren
Guinand und Münz: es geht nun einmal einfach
nicht an, dass man hier eine derartige Unsicherheit
in bezug auf die Beiträge einerseits und die Ver-
sicherungsleistungen anderseits dadurch schafft, dass
man dem Parlament ohne Referendumsvorbehalt
das Recht gibt, die Beiträge zu erhöhen oder herab-
zusetzen und auch an den Renten entsprechende
Änderungen vorzunehmen. Ich habe bereits gegen-
über dem Antrag der Herren Guinand und Münz
dargetan, dass in der Versicherung zwischen Bei-
trägen und Versicherungsleistiingen eine feste Re-
lation bestehen muss. Eine Versicherung ist keine
Ziehharmonika, die man nach Belieben auseinander-
ziehen und wieder zusammendrücken kann. (Heiter-
keit.) Das würden Sie den Referendumsbürgern nie-
mals mundgerecht machen können.' Sie würden den
einzelnen Interessenten, den Referendumsbürger,
damit vor die grösste Ungewissheit stellen ; er würde,
darauf hat Herr Bratschi mit Recht aufmerksam
gemacht, vom Parlament nicht glauben, dass es
etwa gelegentlich die Beiträge heruntersetzen und
gleichzeitig die Renten hinaufsetzen werde, sondern
eher erwarten, dass dieses Parlament •— das ja im
Volk lange nicht das hohe Ansehen .geniesst, wie
viele hier glauben (Heiterkeit) — leicht geneigt sei,
die Beiträge heraufzusetzen und dazu noch die
Renten zu senken.

Ich muss auch auf eine Schwäche der Formu-
lierung hinweisen. Es heisst da: ,,. . . wenn sich die
grundlegenden Verhältnisse wesentlich geändert
haben." Also in einem Satz zwei Ermessensfragen!
Sie hätten zu entscheiden, was ist grundlegend, was
ist wesentlich ? Und dann erst dürften Sie solche Be-
schlüsse fassen. Das wäre für Sie ein Danaer-
geschenk, gerade so gut wie seinerzeit die. Fest-
setzung des Weizenpreises. Die war ja auch kein
Glück für das Parlament. Vor solchen Aufgaben
möchten wir Sie bewahren, indem wir Ihnen emp-
fehlen, den Antrag Barben abzulehnen.

Präsident: Wir sind jetzt bei Art. 13bis und
werden nächste Woche noch ein paar Sitzungen
über dieses Geschäft halten müssen. Ich bitte Sie
dringend, Art. ISbis noch zu erledigen und darüber
abzustimmen.

Moser, Berichterstatter der Minderheit: Ich
werde Sie nicht lange hinhalten. Ich möchte gegen-
über den Voten, die in der Diskussion gefallen sind,
lediglich betonen, dass ich in meinen früheren Aus-
führungen erklärt -habe, dass es sich beim Antrag
der Minderheit um eine grundsätzliche Frage han-
delt, darum, das Kapital ebenfalls zur Lasten-
tragung herbeizuziehen. Dann möchte ich weiter
dem Kollegen Winiker sagen, wenn er mit der Ein-
wendung kommt, damit sei ein Einbruch in die kan-
tonale Steuerhoheit beabsichtigt, dass auch «die
Schaffung der Lohnausgleichskasse ein Einbruch in
angestammte Rechte war. Ich konstatiere, dass jene,
die dort betroffen wurden, seit Jahren diesen Ein-
bruch aus Solidarität zu den ändern getragen haben.
Wir können nichts Neues schaffen, wenn wir nicht
da und dort alte überlieferte Sachen einfach ändern
und den neuen Verhältnissen anpassen. Man kann
nicht immer damit kommen, das, was bisher war,
müsse weiter bestehen bleiben. Es kommt schliess-
lich auf den Willen an, ob man etwas Gutes, etwas
Rechtes, etwas der heutigen Zeit Angepasstes
schaffen will. Das gleiche möchte ich Herrn Winiker
sagen, wenn er hinsichtlich der Belastung der Ein-
kommen ohne Rücksicht auf die Höhe bei der
Prämienzahlung die verfassungsrechtliche Frage
aufwirft. Es sind meist jene mit den höheren Ein-
kommen, die bereits bisher privilegiert sind, wo die-
jenigen, die bisher keine Rente und keinen Pensions-
anspruch hatten, immer aus Solidarität mitge-
stimmt und mitgeholfen haben, Pensionsansprüche
zu schaffen, oder es sind jene, die über grosse Ein-
kommen verfügen -und damit zu den Privilegierten
gehören. Es gehört sich nicht, dass man in dieser
Debatte, durch die wir ein Werk der Volkssolidari-
tät schaffen wollen, mit derartigen Momenten der
Sache entgegentreten will.

Noch ein letztes Wort zur Frage der Schätzung
des in Frage kommenden Ertrags der Besteuerung
des Vermögensertrages. Wenn man die verschie-
denen Schätzungen hört, wäre es das beste, wenn
man es wagen würde, das Experiment zu machen.
Darum empfehle ich Ihnen, dem Antrag der Minder-
heit zuzustimmen. Dann sehen wir in einigen Jahren,
wer recht hat mit seiner Schätzung.

Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag der Minderheit 55 Stimmen
Dagegen 86 Stimmen •

Präsident: Wird der Antrag Barben trotzdem
aufrechterhalten ?

Barben: Ja. .

Für den Antrag Barben 9 Stimmen
Dagegen ' » Mehrheit

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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#ST# Nachmittagssitzung vom 26. August 1946.
Séance du 26 août 1946, après-midi.

4865. Alters- und
Hinterbliebenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

Vorsitz — Présidence : Hr. Grimm.

Siehe Seite 531 hiervor. — Voir page 531 ci-devant.

C. Der Bezug der Beiträge.
Art. 14, 15, 16.

Antrag der Kommission.
Art. 14. Zustimmung zum Entwurf des Bundes-

rates. ,
Art. 15. Marginale und Abs. 2. Zustimmung zum

Entwurf des Bundesrates.
Abs. 1 Beiträge, die auf erfolgte Mahnung hin

nicht bezahlt werden, sind ohne Verzug auf dem
Wege der Betreibung einzuziehen, soweit sie nicht
mit fälligen,Eenten verrechnet werden können. ' •

Art. 16. Zustimmung 'zum Entwurf des Bun-
desrates.

C. .La perception des cotisations.
Art. 14.

Proposition de la commission.
Art. 14. Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Art. 15. Note marginale et al. 2. Adhérer au

projet du Conseil fédéral.
Al.1 Les cotisations non versées après somma-

tion sont perçues sans délai par voie de poursuites,
à moins qu'elles ne puissent être compensées avec
des rentes échues.

Art. 16. Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

, . ' Art. 17.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral. "

Bratschi, Berichterstatter:,Art. 17 befasst sich
mit der wichtigen Frage des 'individuellen Beitrags-
kontos. Diese Frage ist bereits im Zusammenhang
mit der Entretensdebatte sehr einlässlich disku-
tiert worden. Ich möchte mich dazu nicht mehr
grundsätzlich äussern.

Art. 17 ist das Instrument, das ermöglicht, die
Renten für den einzelnen Versicherten berechnen
zu können. Auf das Konto werden alle Beiträge
aufgetragen, gleichgültig ob sie der Versicherte
selbst bezahlt, ob der Kanton sie an seiner Stelle
'in Anwendung des Art. 11 bezahlt oder ob der
Arbeitgeber sie für ihn bezahlt. Wenn der Ver-
sicherte während der ganzen Dauer seines Lebens

den gleichen Beruf ausübt und in der gleichen
Branche tätig ist, dann ist die Sache sehr einfach.
Es besteht nur ein.Konto. Das wird indessen der
seltenere Fall sein; gewöhnlich ist es so, dass im
Laufe eines Lebens sowohl Berufswechsel wie Ar-
beitgeberwechsel eintritt. Infolge davon entstehen
verschiedene Konti. Der gleiche Versicherte wird
vielleicht auch gleichzeitig verschiedene Konffi auf-
weisen, indem er in verschiedenen Berufsgebieten
tätig ist.

Alle diese Beiträge, die geleistet werden, wer-
den von der zuständigen Ausgleichskasse, mög-
licherweise also gleichzeitig von verschiedenen
Ausgleichskassen gutgeschrieben. Die Gutschrift
erfolgt bei allen Kassen auf die gleiche Nummer, '
indem jeder Versicherte eine besondere Nummer
erhalten wird. Die Sache ist indessen nicht so
kompliziert, wie es auf den ersten Blick scheint,
weil ja der Zusammenzug dieser Konti für jeden
Versicherten nur einmal nötig ist, nämlich im Zeit-
punkt des Todes oder der Erreichung der Alters-
grenze 'von 65 Jahren. In 'diesem Zeitpunkt sind
die Meldungen der Ausgleichskassen an die zen-
trale Ausgleichskasse zu machen, und von dieser
aus wird dann die Rente festgesetzt, gestützt auf
alle Einzahlungen, die der Versicherte gemacht hat.

Die Kosten, die aus der Durchführung des Sy-
stems entstehen, verteilen sich auf Bund, Kantone,
Ausgleichskassen und Arbeitgeber. Die Schaffung
eines grossen Verwaltungsapparates an zentraler
Stelle kommt nicht in Frage, weil diese Konti
nicht an zentraler 'Stelle, sondern von den einzel-
nen Ausgleichskassen geführt werden. Die Kom-
mission beantragt Ihnen Zustimmung zu Art. 17
ohne Aenderung.

M. Hirzel, rapporteur : L'article 17 pose le sys-
tème des comptes individuels qui sont en quelque
sorte la rançon de tout le système individualiste
de la loi : chaque assuré aura son compte. Cela
est d'une grande simplicité si l'assuré demeure
pendant toute sa carrière dans la même profession.
.Mais dans la pratique ce sera chose assez rare ; il «
y aura au contraire des changements d'activité et
il s'ensuivra naturellement quelques complications.

•Je n'entre pas dans le détail de cette question
technique et administrative, afin de ne pas pro-
longer la discussion. Mais je crois pouvoir dire
qu'il n'y a cependant pas à redouter une trop
lourde bureaucratie. La commission a examiné de
près ce point particulier "et, comme-'rapporteur de
langue française, je ,me permets d'insister sur le
fait que-, d'une façon gêné-raie, on veut éviter, con-
formément au vœu du peuple et du parlement,
toute paperasserie inutile. Nous avons la convic-
tion que techniquement la question est au point
et qu'il n'y a pas lieu de s'attendre à des compli-
cations sérieuses.

En ce .qui concerne le coût de cette organisa-
tion, les chiffres lës'plus variables ont été énoncés,
Vous savez que.' dans l'ensemble, on admet une
proportion de 4 à 5 % des cotisations. Sera-ce
15 millions, sera-ce 12 millions seulement ou sera-
ce 20 millions ? En tout cas, on peut dire que la
proportion demeurera, à vues humaines, dans les
limites du coût .actuel des caisses de compensation.
C'est l'avis des techniciens.
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. Quanta la répartition du coût de cet appareil,
elle se fera entre la Confédération, les cantons, les
caisses de 'Compensation et les employeurs, cha-
cun supportant une partie de la dépense.

Angenommen. — Adopté.

' D r i t t e r A b s c h n i t t .
Die Renten.

A. Der Rentenanspruch.
. 7. Allgemeines.

Art. 18.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
i

Antrag Oltramare.
2(neu) : Ausländer jedoch, die mindestens zehn

Jahre in der Schweiz zugebracht haben, besitzen,
die gleichen Rechte wie die Schweizerbürger, vor-
ausgesetzt, das» -sie einem Staate angehören, wel-
cher gegenüber den Schweizern Gegenrecht übt
oder heimatlos sind.

t

Chapitrelll •.
.J^es rentes.

A. .Le droit à la rente.
I. Dispositions générales.

. Art. 18.
Proposition de la commission.

Adhérer au projet du Conseil fédéral,

» Proposition Oltramare. ,
2(nouveau): Cependant les étrangers qui ont

séjourné pendant dix ans au moins en Suiss'e ont
les mêmes droits que les nationaux, sous réserve
qu'ils soient ressortissants d'un pays accordant
aux Suisses la réciprocité ou qu'ils soient apatrides.

Bratschi, Berichterstatter: Dieser Abschnitt be-
fasst s'ich mit den ( Renten. Er wird wohl der
wichtigste Abschnitt der ganzen Gesetzesvorlage
sein, Schliesslich schaffen wir die Altersversiche-
rung wegen der Renten. Er ist - auch der Ab-
schnitt, der am meisten Anlass zur Diskussion und
zur Kritìik gegeben hat, -auch, in der Eintretens-
debatte hier im Ratssaal. Er hat auch die Kom-
mission sehr eingehend beschäftigt.

Der Art. 18, der hier zur Diskussion steht, be-
fasst sich im allgemeinen nur mit dem Anspruch
auf die Renten. .Er-schreibt vor, dass Anspruch
auf die Renten primär alle Versicherten haben.

Es gibt zwei Ausnahmen. Eine Ausnahme tritt
dann ein, wenn Schweizerbürger, die obligatorisch
versichert gewesen sind, aus der Versicherung aus-
scheiden, weil sie auswandern, ohne von der Mög-
lichkeit Gebrauch zu machen, die Versicherang
freiwillig weiterzuführen.

Eine zweite Ausnahme besteht, je nach Mass-
gabe der Vorlage, für Ausländer, .die während we-
niger als 10 Jahren Beiträge entrichtet haben.

Weder 'Schweizer, noch Ausländer, die d'ie Prä-
mien bezahlt haben, ohne sich einen Anspruch auf

Versicherungsleistungen zu erwerben, erhalten ei-
nen Anspruch auf eine Rückerstattung der Bei-
träge oder eine Abfindung, Der Versicherungsfall
ist damit, dass der Anspruch auf Prämien n'icht
entstanden ist, erledigt.
j In einem früheren Stadium stellte sich die
'Frage, ob nicht die Ruhestandsrente eingeführt
werden sollte. Es ist darüber beim Eintreten das
Notwendige gesagt worden, und sofern -kein An-
trag gestellt wird, was zu erwarten ist, möchte ich
rii'Cht weiter auf diese Frage eingehen.

Dagegen ist ein Antrag von Herrn Oltramare
eingereicht worden, der wünscht, einen neuen Ab-
satz 2 aufzunehmen, wonach Ausländer, die min-
destens 10 Jahre in der Schweiz gewohnt haben,
die gleichen Rechte besitzen, wie Schweizerbürger, •
vorausgesetzt, dass der entsprechende Staat Ge-
genrecht hält. Ferner sollen die Staatenlosen gleich
behandelt werden wie Schweizerbürger. Die zweite
Gruppe wäre offensichtlich sehr klein und hätte
'für die Versicherung keine nennenswerte Bedeu-
'tung. '

Ich möchte, bevor ich zum Antrag des Herrn
Oltramare Stellung nehme, doch die Begründung
des Antragstellers hören. Die Kommission hatte
natürlich keine Möglichkeit, zu diesem Antrag
Stellung zu nehmen. Vielleicht ist der Bundesrat
in der Lage, uns einen Antrag vorzulegen, worin
ohne Gedanken des Herrn Oltramare Rechnung
getragen wird, soweit das möglich ist. • Ich,per-
sönlich bin der Auffassung, dass die -von Herrn
Oltramare aufgeworfene Frage der Prüfung wert

;ist und dass man versuchen sollte, eine angemes- ,
sene Lösung herbeizuführen.

M. Hirzel, rapporteur : L'article 18 fixe le prin-
cipe du droit à une rente de vieillesse, de veuve
ou d'orphelin. Ce droit: est évidemment absolu et
il devient conditionnel pour les étrangers, dans
ce sens que les étrangers ne recevront leur rente
qu'à la condition d'avoir cotisé pendant dix ans.
De même, les ressortissants suisses qui ont cessé
d'être obligatoirement assurés ou ne sont pas res-
tés assurés à titre facultatif, ne -pourront bénéficier
des rentes que s'ils ont cotisé pendant dix ans.

Je voudrais attirer votre attention sur le cas
où les cotisés ne touchent pas leur rente parce
qu'ils en^ont perdu le .droit. Les cotisations ne leur
sont pas ""restituées ; elles profitent donc à l'ensem-
ble des assurés.

Nous avons une proposition de notre collègue, .
M. Oltramare, et je me réserve éventuellement de
la discuter sur la base de ses explications, Cette
.proposition tend à améliorer là1 situation de;s étran-
gers domiciliés depuis de nombreuses années en
Suisse. Je ne veux pas prendre encore personnel-
lement position à ce sujet. Je veux attendre les
explications qui seront données devant votre Con-
,seil. . :

M. Oltramare: Le texte de ma proposi-
tion concernant l'article 18 doit être corrigé.
Il / . faut le préciser, en ajoutant à la pre-
mière ligne les mots « lors de l'entrée en

/vigueur de la loi» après «les étrangers qui...».
Le texte allemand, qui n'est pas exactement tra-
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duit à la dernière ligne, devient donc : «Ausländer,
die bei der Einführung dieses Gesetzes mindertens
10 Jahres in der Schweiz zugebracht haben, be-
sitzen die gleichen Rechte wie die Schweizer-
Bürger, vorausgesetzt, dass sie einem Staate ange-
hören, welcher gegenüber den Schweizern gegen-
recht übt, oder dass sie staatenlos s'ind. »

Comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'une
transformation importante au point de vue maté-
riel et le rapporteur a souligné ce fait tout à
l'heure. L'influence de cet amendement pour l'équi-
libre financier sera momentanée et minime. Il
s'agit seulement d'accorder le bénéfice dp l'assu-
rance vieillesse aux étrangers établis déjà avant la
guerre en Suisse, ressortissants d'u,n pays accor-
dant la réciprocité et âgés en 1948 de 55 à 64 ans.

'De combien d'individus s'agit-il ? Seul le Dé-
partement fédéral de justice et police pourrait le
préciser d'une façon exacte. Après le recensement
de 1941, il y avait alors en Suisse, entre 55 et
64 ans d'âge, 30.333 étrangers contre 415.079
Suisses de même âge.

Cela fait un peu plus de 7 %. Combien avaient
alors plus de dix ans de séjour en Suisse ? Un sta-
tisticien interrogé répondit qu'il estimait leur nom-
bre à 15.000 environ. Il faut encore réduire ce
nombre de plus de la moitié si l'on restreint la
portée de l'amendement aux ressortissants des
pays accordant aux Suisses la réciprocité. Nous
reviendrons sur cette réserve à propos de l'arti-
cle 40, qui donne aux étrangers dont les pays
n'accordent pas la réciprocité une rente complète
réduite d'un tiers. Je proposerai d'étendre cette
mesure aux rentes partielles. Pour l'instant, res-
tons-en à l'article 18. Dans sa teneur actuelle, il
est à la fois d'une libéralité qu'on pourrait juger
excessive et d'une intransigeance nationaliste in-
supportable. On peut en effet envisager que cer-
tains viendront en Suisse pour ajouter à leur rente
nationale, la rente de la Confédération suisse. Je
demande à la commission si elle a bien mesuré
toutes les conséquences de la ''clause des dix ver-
sements.

Ce qui me préçccupe davantage, c'est l'injus-
tice dont sont frappés les étrangers ayant vécu
depuis de longues années en Suisse ou y étant
peut-être nés et qui, en 1948, atteindraient l'âge
de 63 ou 64 ans et qui seraient exclus du bénéfice
de la loi.

Si l'âge ou la maladie les empêchent de faire
les dits versements qui les mettraient en mesure
de recevoir une rente à 73 ou 74 ans, ils ne rece-
vront jamais rien.

Par contre, un jeune étranger entrant en Suisse
en 1948 et quittant la Suisse dix ans plus tard
après avoir effectué dix versements annuels, aura
droit, à 65 ans, à la rente, même s'il habite encore
à l'étranger.

Ceux qui participent depuis longtemps à notre
vie nationale n'ont-ils pas plus de droit à notre
sollicitude ? Méritent-ils l'ostracisme dont ils sont
l'objet dans cet article? Je ne le crois pas. S'ils ont,
en 1948, travaillé depuis plus de dix ans en Suisse,
ils ont participé depuis l'origine aux versements vde
la caisse de compensation. N'ont-ils pas droit à
bénéficier maintenant, dans l'après-guerre, de ce

' que nous considérons comme la suite normale de
l'organisation du temps de guerre ? Or, l'article 18-
impose à tous les étrangers «ans distinction, c'est-
à-dire à tous ceux que l'article premier soumet,
comme les Suisses, à l'obligation de payer à l'assu-
rance vieillesse des cotisations, un temps de carence
de dix années, alors que les Suisses n'ont qu'une
année à attendre avant de toucher la rente pour
la première fois. Pourquoi aux mêmes devoirs les
mêmes droits ne correspondent-ils pas ?

Pourquoi les étrangers doivent-ils avoir effec-
tué dix versements annuels et les Suisses un seul ?

. On a sans doute voulu éviter que le ressortis-
sant d'un autre pays ne vînt en Suisse à l'âge de
63 ou 64 ans en 1947 pour y payer une seule prime
et bénéficier immédiatement des mêmes avantages
que ceux qui ont contribué pendant une longue
vie par leur travail à la prospérité de la Suisse.

Il faut empêcher, je le'reconnais, un tel abus.
Le texte que je propose, imposant dix années de
séjour préalable, écarte tout risque de ce genre.
Ces dix années antérieures à 1948 permettront aux
étrangers installés depuis longtemps chez nous de
bénéficier immédiatement de l'assurance. Avec le
texte qui a été soumis à nos délibérations par la
commission et le Conseil fédéral, c'est seulement
après 1958, après dix versements annuels, que les
étrangers pourraient avoir drftit à une rente. Re-
connaissons que ce serait inique. Un Français, par
exemple, qui est né chez nous et incorporé à notre
vie a pourtant, depuis de longues années, payé les
mêmes impôts que nous. Il a participé à la résis-
tance économique de notre pays. Si vous acceptez
ma proposition, il pourra être mis dès l'âge de
65 ans au bénéfice d'une rente partielle, comme
ses camarades suisses du même âge que lui. '

La proposition que je fais a, d'autre part, un.
double avantage pour les Suisses. Notre loi sur
l'assurance vieillesse doit être pour notre pays un .
titre d'honneur au point de vue social. Il serait
bien fâcheux, n'est-il pas vrai, qu'on nous fît ob-
server que nous contrevenons par elle à des con-
ventions internationales à l'élaboration desquelles
nous avons nous-mêmes participé.

Je fais allusion à la conférence internationale
du travail de 1933, où furent signées deux conven-
tions concernant l'assurance vieillesse des ouvriers
de l'industrie et de l'agriculture. M. Giorgio y re-
présentait le gouvernement suisse et a reconnu
publiquement qu'on était resté raisonnablement
dans des limites modestes.

Cette convention n'a sans doute. pas encore
été • ratifiée par la Confédération comme elle le
fut, par exemple, selon les indications qui m'ont
été données par M. le directeur Sax'er, par la
France et la-'Grande-Bretagne. 'Mais nous aurons
prochainement un grand intérêt à ratifier cette
convention. Si l'article 18 n'est pas modifié comme
je le propose, il faudrait alors soumettre notre loi
concernant les rentes partielles à une revision. En
effet, l'article 12, deuxième alinéa, de la conven-
tion contient la disposition suivante : « Tous les
étrangers doivent être mis dans les mêmes condi-
tions que les nationaux au bénéfice des presta-
tions résultant des cotisations. » L'article 18 est
donc en flagrante contradiction avec ce texte.
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II va sans dire qu'on ne peut pas accorder à
des étrangers l'avantage intégral des rentes sans
réciprocité au bénéfice de nos compatriotes de
l'extérieur. Il s'agit au contraire, par cette mesure.
d'encourager d'autres pays à adopter des disposi-
tions de solidarité internationale dont un Etat
neutre comme :le nôtre a tout intérêt à prendre
l'initiative..

•C'est seulement dans la proportion sans doute
assez faible au début où les autres Etats feront
pour des Suisses le service de rentes analogues
que nous aurons à" faire un geste de solidarité
effectif aussi à Jeur égard. /

Pourquoi ai-je parlé dans ma proposition des
apatrides et pourquoi ces malheureux paraissent-
ils, pour une fois, relativement privilégiés ? Pour
la raison bien simple que si, comme on le dit vul-
gairement en France, « la plus "belle fille du monde
ne peut donner que ce qu'elle a », ceux qui n'ont
pas de patrie ne peuvent nous indiquer un pays
dont ils seraient ressortissants et qui pourrait ac-
corder à des Suisses des mesures de réciprocité.
C'est donc seulement pour qu'ils ne soient pas à
jamais exclus d'une mesure équitable qu'il con-
viendra de faire une réservé ici i concernant les
apatrides. Et songez que ce sont eux qui ont le
moins de tous les hommes la possibilité en Suisse
de défendre leurs droits humains et leur droit au
travail en particulier.

Au lieu donc d'excepter brutalement les étran-
gers des avantages de la loi alors que nous avons'
tout intérêt à nous montrer libéraux à leur égard,
il faut dire : En principe, les étrangers établis
depuis plus de six ans chez nous et ressortissants
de pays accordant aux Suisses la réciprocité sont
mis -sur le même pied que les Suisses.

Qu'en serait-il des étrangers ayant plus de dix
ans de séjour et ressortissant d'un pays qui n'ac-
corderait pas la réciprocité aux Suisses ? Il me
semble que le principe fixé à l'article 40 en ce qui
concerne les rentes partielles devrait leur être
appliqué et ils devraient subir sur celles-ci une
réduction d'un tiers. Nous reviendrons d'ailleurs
sur ce sujet à propos de l'article 40.

En résumé, si vous voulez bien faire droit à
ma proposition, il y aurait trois catégories d'étran-
gers pour le régime des rentes partielles :

1. 'Ceux qui, en 1948, n'auront pas eu dix ans
de séjour autorisé en Suisse. Ils sont soumis aux
dispositions actuelles du projet qui est en délibé-
ration et doivent attendre d'avoir accompli leurs
dix versements annuels pour avoir droit à la rente
partielle.

2. Ceux qui ont dix ans de séjour au moins et
sont ou bien ressortissants d'un pays qui accorde
à la Suisse la réciprocité ou bien apatrides. Ils sont
mis sur le même pied que les Suisses.

3. Ceux qui ont dix ans de séjour au moins et
sont ressortissants d'un pays n'accordant pas aux
Suisses la réciprocité. Ils auront la rente partielle
réduite d'un tiers selon l'article 40 que nous mo-
difierons, je l'espère.

Quand j'ai discuté de cette proposition avec
lui, M. Saxer m'a fait part de l'inconvénient
d'avoir à envoyer éventuellement hors de notre
pays de très petites sommes à des étrangers qui
quitteraient la Suisse après avoir été mis au béné-

fice de rentes partielles. Cet inconvénient est le
même pour les Suisses qui quitteraient éventuelle-
ment leur patrie. D'ailleurs, il se produira fort
rarement pour des étrangers établis de façon sta-
tole en Suisse. Quant à l'envoi de si petites som-
mes, je parierais volontiers que le Département
des finances redouterait bien davantage l'envoi de
sommes considérables.

Monsieur le président, monsieur le conseiller
fédéral, messieurs, les contacts de la Suisse avec
les pays étrangers se rétablissent peu à peu. Ils
sont une nécessité vitale pour nous. Au mois de
septembre prochain, nous aurons le plaisir de re-
cevoir à Genève et à Berne les délégués des gran-
des fédérations des sociétés pacifistes' dé plusieurs
pays. Ceux d'entre nous qui auront à leur parler
de- la Suisse voudraient pouvoir leur citer à l'actif
de notre patrie, relativement privilégiée dans cet
après-guerre, un exemple de collaboration inter-
nationale dans une grande réalisation sociale.

Bundesrat Stampf li: Die Stellung der Auslän-
der in der Alters- und Hinterlassenenversicherung
wird in den Artikeln 18 und 40 geregelt. Art. 18
setzt die Anspruchsberechtigung auch für die
Ausländer fest und bestimmt, dass, nur Ausländer
anspruchsberechtigt sind, die während mindestens
10 Jahren Beiträge bezahlt haben. Anderseits be-
stimmt Art. 40, dass Angehörige von Staaten, die
nicht ungefähr gleichwertige Leistungen verabfol-
gen wie die schweizerische Alters- und Hinterlas-
senenversicherung, eine Leistung bekommen, die
um einen Drittel gekürzt wird. Dann heisst es
aber am Schlüsse noch: «Vorbehalten bleiben ab-
weichende zwischenstaatliche Vereinbarungen ».
Was will das besagen? Wenn ein ausländischer
Staat mit der Schweiz eine Abmachung trifft, wo-
nach er den Angehörigen der Schweiz, die in sei-
nem Gebiete wohnen, ungefähr gleiche Leistungen
zusichert wie die schweizerische Alters- und Hin-
terlassenenversicherung ihren Versicherten, so
Wird der Versicherungsanspruch der Angehörigen
dieses Staates in der Schweiz nicht um einen Drit-
tel gekürzt, sondern ungekürzt bleiben.

Was will nun Herr Oltramare mit seinem An-
,trag? Er will erreichen, das» die Angehörigen
'des betreffenden ausländischen Staates gleich be-
handelt werden wie die Schweizer selber, wenn
dieser ausländische Staat den Schweizern, die in
seinem Gebiete niedergelassen sind, ungefähr die
gleichen Leistungen wie die schweizerische Alters-
und Hinterlassenenversicherung gewähren kann.
Das entspricht der Regelung in Art. 40. Nur passt
die Redaktion, wie sie von Herrn Oltramare zu
Art. 18 vorgeschlagen wurde, nicht zu Art. 40. Sie
muss deshalb mit Art. 40 in Einklang gebracht
werden. Das geschieht am besten, wenn wir eine
ganz ähnliche Formulierung anwenden. Der Bun-
desrat schlägt Ihnen daher folgenden Absatz 3 zu
Art. 18 vor: «Angehörige von Staaten, deren Ge-
setzgebung den Schwöizerbürgern und ihren Hin-
terlassenen nicht Vorteile bietet, die denjenigen
dieses Gesetzes ungefähr gleichwertigsind, Staaten-
lose und Hinterlassene solcher Personen sind nur
rentenberechtigt, sofern die Beiträge während min-
destens 10 vollen Jahren entrichtet worden sinJ.»
Ich bedaure, dass es nicht möglich war, Ihnen die-
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sen neuen Antrag des Bundesrates, auszuteilen,
aber ich hoffe, er werde Ihnen innert weniger Mi-
nuten zugehen können. t

Insoweit würde der Antrag mit der Regelung
des Entwurfes übereinstimmen; dazu kommt aber
der gleiche Nachsatz wie im Art. 40: «Vorbehalten
bleiben abweichende zwischenstaatliche Vereinba-
rungen». Was müssen diese zwischenstaatlichen
Vereinbarungen enthalten ? Sie müssen im
Sinne des Antrages Oltramare jenen Schwei-
zern, die im Gebiet des betreffenden Staates

^ niedergelassen sind, ungefähr gleiche Versicher
rungsleis.tungen gewährleisten wie die '^schwei-
zerische Alters- und Hinterlassenenversicherung.
Unter dieser'Voraüssetzung würde die Anspruchs-
berechtigung der Ausländer sich mit derjenigen
der Schweizer decken. Damit kann dem Antrag
Oltramare, den ich als berechtigt erachte, Rech-
nung getragen werden. Wir wählen auch in Ar-
tikel 18 die gleiche Formulierung wie 'in Art. 40.
Die beiden Artikel befinden sich redaktionell in
Übereinstimmung, und es wird erreicht, was Herr
Oltramare will. Ich möchte vorschlagen, die Ab-
stimmung zurückzustellen, bis die neue Formulie-
rung von Art. 18 ausgeteilt ist.

Zurückgestellt. — Renvoyé.

Art. 19. •
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Agenommen. — Adopté.

Art. 20.
Antrag der Kommission.

Marginale: Zustimmung zum Entwurf des Bun-
desrats.

1 Jeder Rentenanspruch ist unabtretbar, unver-
pfändbar und der Zwangsvollstreckung entzogen.
Jede Abtretung oder Verpfändung ist nichtig. Vor-
behalten bleibt Art. 45.

2 (neu) Die Übergangsrenten dürfen.weder mit'
öffentlichen Abgaben belegt, noch mit geschuldeten
öffentlichen Abgaben verrechnet werden.

3 (neu) Geschuldete Beiträge, zurückzuerstat-
tende Renten und rechtskräftige Ordnungsbusoen
können jedoch mit fälligen Renten verrechnet wer-
den.

Proposition de la commission.
Note marginale: Adhérer au projet du Conseil

fédéral.
1 Le droit aux rentes est incessible et ne peut

être donné en gage; il est soustrait à toute exé-
cution forcée. Toute cession ou mise en gage est
nulle et de nul effet.

L'article 45 est réservé.
^(nouveau). Les rentes transitoires sont exemp-

tes1- de tout impôt ou taxe et ne peuvent être com-
pensées avec aucun impôt ou taxe échu.

3 (nouveau). Les cotisations dues, les rentes à
restituer et les amendes d'ordre infligées par un

prononcé passé en force de chose jugée, peuvent
toutefois être compensées avec les rentes échues.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 20 erklärt die
Renten als unabtretbar, unverpfändbar und der
Zwangsvollstreckung entzogen. Die Kommission

• beantragt, in Abs. l noch anzubringen: «Vorbehal-
ten bleibt Art. 45». Art. 45 gibt dem. Bundesrat
das Recht, dafür zu sorgen, dass die Renten nicht
ihrem Zweck entzogen werden.

Die Kommission beantragt weiter zwei neue
Absätze, einen neuen Abs. 2, welcher Renten auch
von öffentlichen Abgaben befreien will. Das be-
schränkt sich aber auf die Übergangsrente. Für
die übrigen, ordentlichen Renten, wie sie im Ent-
wurf genannt werden, werden keine entsprechen-
den Bestimmungen aufgenommen. Es ist Sache
der'Kantone, zu bestimmen, ob solche Einkommen
abgabefrei sein sollen. Die kantonalen Steuerge-
setze werden gegebenenfalls entsprechende Vor-
schriften enthalten.

Der neue Abs. 3 schreibt vor, dass geschuldete
Beiträge und zurückzuerstattende Renten sowie
rechtskräftig gewordene Ordnungsbussen mit fälli-
gen Renten verrechnet werden können. Selbstver-
ständlich handelt es sich bei den Ordnungsbussen
nur um solche, die mit der Anwendung dieses. Ge-
setzes in Verbindung stehen. Die Kommission be-
antragt Ihnen, Art. 20 mit diesen Ergänzungen an-
zunehmen.

M. Hirzel, rapporteur : La commission propose,
à l'article 20, deux dispositions nouvelles qui fe-
raient l'objet d'alinéas numérotés respectivement
2 et 3.

La première prévoit que les rentes transitoires
sont exemptes de tout impôt ou taxe et ne peu-
vent être compensées avec aucun impôt ou taxe
échu. Il s'agit d'une disposition en faveur de la
rente transitoire ou rente dite de besoin. C'est une
question sociale.

Quant à la seconde, elle prévoit que les cotisa-
tions dues, les rentes à restituer et les amendes
d'ordre, peuvent toutefois^ être compensées avec
les rentes échues. Cette s'econde disposition est
destinée à simplifier le contentieux. Au surplus, il
est naturel que si la caisse doit verser une rente,
elle puisse la compenser avec des prestations dont
elle-même serait créancière à l'égard de l'assuré.

Angenommen. — Adopté.

H. Der Anspruch der Altersrente.
Art. 21.

, ' Antrag der Kommission.
Marginale: Zustimmung zum Entwurf des Bun-

desrates.
1 Anspruch auf eine einfache Altersrente haben

ledige, verwitwete oder geschiedene Männer und
Frauen sowie Ehemänner, denen gemäss Art. 22
kein Anspruch auf eine Ehepaar-Altersrente zu-
steht. Anspruch auf eine einfache Altersrente kön-
nen ferner Ehefrauen nicht rentenberechtigter
Ehemänner erheben, sofern sie während der Dauer
der Ehe selbst Beiträge von mindestens 12 Fran-
ken im Jahresdurchschnitt entrichtet haben.
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M e h r h e i t :
2 Der Anspruch auf eine einfache Altersrente

entsteht am 1. Tag des der Vollendung des. 65.
Altersjahres folgenden Kalenderhalbjahres. Für
Personen, die nach diesem Zeitpunkt verwitwen
oder geschieden werden, entsteht .der Anspruch
am 1. Tag des der Verwitwung oder Scheidung
folgenden Monats. Der Anspruch auf eine einfache
Altersrente erlischt mit der Entstehung des An-
spruches auf eine Ehepaar-Altersrente oder mit
dem Tode des Berechtigten.

M i n d e r h e i t
(Schmid-Zürieh, Gräber, Moser, Münz, Schneider,

Siegrist, Spühler, Zeli) :
2 ... entsteht für Männer am 1. Tag des der

Vollendung des 65. für Frauen am 1. Tag des der
Vollendung des 62. Altersjahres folgenden Kalen-
derhalbjahres.

Antrag Mivüle.
2 Der Anspruch auf eine einfache Altersrente

entsteht am ersten Tag des der Vollendung des
65. Altersjahres folgenden Monats. Der Anspruch
auf eine einfache Altersrente erlischt mit der Ent-
stehung des Anspruchs auf eine Ehepaar-Alters-
rente oder mit dem Tode des Berechtigten.

77> Le droit à la renie vieillesse.
Art. 21.

Proposition de la commission
Note marginale. Adhérer au projet du Conseil

fédéral.
La modification à l'alinéa 1 ne concerne que le

texte allemand.
M a j o r i t é :

2 Le droit à une rente vieillesse simple prend
naissance le 1er jour du semestre de l'année civile
qui suit celui où la 65e année a été accomplie. Pour
les personnes qui deviennent veuves ou divorcent
après cette date, le .droit à la rente prend naissance
le premier jour du mois faisant suite au décès du
conjoint ou au divorce. Le droit à la rente de vieil-
lesse simple s'éteint par l'ouverture du droit à
une rente de vieillesse pour couple ou par le décès
de l'ayant droit.

M i n o r i t é :
(Schmid-Zurich, Graber, Moser, Münz, Schneider,

Siegrist, 'Spühler, Zeli)
2 ... vieillesse simple prend naissance, pour les

hommes, le 1er jour du semestre de l'année civile
qui suit celui où la 65e année a été accomplie et
pour les femmes le 1er jour du semestre de l'an-'
née civile qui suit celui où la 62e année a été ac-
complie. Pour...

Proposition Miville.
2 Le droit à une rente de vieillesse simple prend

naissance le premier jour du mois suivant celui où
l'assuré a accompli sa 65e année. Le droit à la
rente de vieillesse «impie s'éteint par l'ouverture
du droit à une rente de vieillesse pour couple ou
par le décès de l'ayant droit.

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Art. 21
enthält die Vorschriften über die Festsetzung der
einfachen Altersrente. Diese ist von grösster Wich-
tigkeit. Sie bildet die Grundlage des ganzen Ren-

. Nationalrat. — Conseil national. 1946,

tensys.tems. Von der einfachen Altersrente werden
alle ändern Renten abgeleitet. Art. 21 setzt den
Anspruch auf die einfache Altersrente -fest und
schreibt vor, dass Anspruch haben: Ledige, ver-
witwete und geschiedene Männer und Frauen so-
wie Ehemänner, denen gemäss Art. 22 kein An-
spruch auf eine Ehepaar-Altersrente zusteht. Fer-
ner kann dieser Anspruch erhoben werden von
Ehefrauen, sofern der Mann noch nicht rentenbe- •
rechtigt ist und unter der weitern Bedingung, dass
die Frau selbst Beiträge gezahlt habe von wenig-
stens durchschnittlich Fr. 12.-— im Jahr. Diese
Beiträge können vor oder während der Ehe ge-
zahlt worden sein, das spielt keine Rolle, aber sie
mussten im Durchschnitt Fr. 12.— im Jahr aus-
machen.

Der Anspruch entsteht grundsätzlich nach dem
> zurückgelegten 65. Altersjahr. Die Kommission hat
sich eingehend mit dieser Sache befasst. Sie hat
gestützt.auf die gestellten Anträge die Frage be-
sprochen, ob die Frau nicht anders behandelt wer-
den soll als der Mann, und zwar in dem Sinn, dass
der Rentenanspruch früher eintreten würde als
beim Mann. Entsprechende Anträge wurden in der
Kommission gestellt. Der Minderheitsantrag liegt
gedruckt vor Ihnen. Er wird damit begründet, dass
die Frau früher erwerbsunfähig werde als der
Mann. Die Kommission hat diese Frage eingehend
geprüft und die Berechtigung des Antrages nicht f
ohne weiteres von der Hand gewiesen., Aber
schliesslich waren Gründe finanzieller Natur und
auch Schwierigkeiten der Durchführung massge-
bend für den ablehnenden Standpunkt, den die
Mehrheit der Kommission einnimmt. Finanziell
liegen die Dinge ungefähr wie folgt: Wenn allge-
mein, d. h. für Männer und Frauen die Altersgrenze
auf 62 Jahre angesetzt würde, würde das eine
jährliche Mehrausgabe von 90 Millionen Franken
nach sich ziehen. Daraus geht hervor, wie ein-
schneidend die Folgen aller Änderungen sind, die
sich auf die Altersgrenze beziehen. Der Antrag,
der hier gestellt wird, bezieht sich nur auf die
Frauen. Praktisch werden das die berufstätigen
Frauen sein, denn die Rente der Ehefrau richtet
sich nach dem Beitrag des Ehemannes, kann über-
haupt nur als Folge des Beitrages des Ehemanes
ausgerichtet werden. Die Mehrkosten, die durch
Annahme des Antrages der Minderheit entstehen
würden, wonach für alleinstehende Frauen das
62. Altersjahr zugrunde gelegt werden sollte, wür-
den jährlich ca. 18 Millionen betragen. Es ist
also immer noch eine erhebliche Mehrausgabe. Die
Mehrheit der Kommission ist der Ansicht, dass sie
nicht verantwortet werden könne.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige Pen-
sionskassen ähnliche Bestimmungen enthalten.
Das ist durchaus richtig. Aber es ist zu beachten,
dass bei diesen Pensionskassen die Zahl der Ver-
sicherten weiblichen Bediensteten im Verhältnis
zu den männlichen klein ist. Es sind z. B. die bei-
den eidg. Pensionskassen (die der Bundesbahnen
und die der eidg. Versicherungskasse), die ähn-
liche Bestimmungen enthalten und einen früheren
Pensionsanspruch der Frauen anerkennen. Gerade
bei diesen Kassen ist die Zahl der beschäftigten
Frauen im Verhältnis zur Zahl der beschäftigten

70 /
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Männer sehr kle'in, so dass dieses Privileg zu-
gunsten der Frauen finanziell keine nennens-
werte Rolle spielt. Die Kommission beantragt
Ihnen, den Antrag der Minderheit, hauptsächlich
aus Gründen der finanziellen Konsequenzen, ab-
zulehnen.

Eine andere Frage stellt sich in der Kommis-
sion, nämlich wann dlie Rente zur Auszahlung ge-
langen soll. Das zurückgelegte 6'5. Altersjahr als
Prinzip ist unbestritten geblieben. Dagegen stellt
sich die Frage, ob die Rente am ersten. Tag des
dem zurückgelegten 65. Altersjahr folgenden Ka-
lenderjahres, wie es der Entwurf des Bundesrates
vorsieht, ausgerichtet werden soll, oder auf ein
.anderes, früheres Datum. In der Kommission wur-
den 'verschieden« Anträge besprochen, u. a. auch
ein Antrag, es sei bereits auf den 1. des Monats,
der dem zurückgelegten 65. Altersjahr folgt, die-
Rente auszurichten. Nach sehr eingehender Be-
ratung und nachdem der Bundesrat den Artikel
nochmals überprüft hatte, hat die Kommission be-
schlossen, Ihnen den Antrag zu stellen, es sei die
Rente auf den ersten Tag des folgenden Kalender-
halbjahres nach Zurücklegung des 65. Alters-
jahres auszurichten. Wer also im ersten Halbjahr
geboren ist, erhält die Rente vom 1. Juli an, wer
in der zweiten Jahreshälfte geboren ist, erhält
sie vom 1. Januar des folgenden Jahres an. Das

^ ist der Antrag, der von der Kommission gestellt
wird. Sie wollte damit die Härte, die der bundes-
rätlicheri Vorlage anhaftet, beseitigen, 'die darin
besteht, dass ein Tag Altersunterschied ein ganzes
Jahr Unterschied im Rentenanspruch zur'' Folge
haben kann.

Diese Härte ist nun beseitigt. Die Differenz
kann nach dem Antrag der Kommission höchstens
ein halbes Jahr betragen. Die Kommission hat da-
bei natürlich auch die finanzielle Seite in Be-
tracht gezogen. Die Dinge liegen in dieser Hin-
sicht wie folgt: Der Antrag der Kommission be-
dingt eine Mehrausgabe von etwa 10 bis 11 Mil-
lionen Franken. Würde man das Quartal statt das
Halbjahr zugrunde legen, so würde die Mehraus-
gabe -auf Fr. 15 Millionen steigen; würde man so-
gar auf den 1. des folgenden Monats gehen, würde
die Mehrausgabe 18 Millionen betragen. Der letz-
tere Antrag wird nun von Herrn Miville aufge-
nommen. Die Kommission hat diesen Antrag ge-
stützt rauf einen Antrag des Herrn Winiker sehr
eingehend geprüft. Sie hat sich aber auf eine Lö-
sung verständigt, wie sie vorgeschlagen wird. Der
Antrag, auf den 1. des folgenden Monats zu gehen,
ist in der Kommission fallen gelassen worden.

Ich möchte Ihnen beantragen, der Fassung
des Art. ' 21 zuzustimmen mit der redaktionellen
Aenderung in den Absätzen l und 2, wie sie von
der Kommission vorgeschlagen wiird, dagegen den
gedruckten Antrag der Kommissionsminderheit
und andere weitergehende Minderheitsanträge ab-
zulehnen.

M. Hirzel, rapporteur de la majorité : L'arti-
cle 2l est celui qui fixe les rentes de vieillesse
simples. C'est la 'base de tout le -système, sur la-
quelle sont aussi calculées les autres rentes.

Le droit à une rente de vieillesse simple prend
naissance lorque l'assuré a 65 ans révolus. Pour-

quoi a-t-on adopté cette limite de 65 ans plutôt
que 64, voire 60 ou un autre âge encore ? Parce
que l'on-a reconnu que c'est là un âge à partir
duquel le droit à la rente devient légitime, un
âge où, dans la plupart des cas, les facultés écono-
miques sont moindres et le salaire baisse. Il faut
bien en effet fixer une limite et si cette limite était
ramenée au-dessous de l'âge de 65 ans, il s'ensui-
vrait que le coût de toute l'assurance serait con-
sidérablement plus élevé. C'est ainsi que, si l'on
s'en rapporte aux calculs des statisticiens — mais
les statistiques ont «té tant débattues que l'on
n'ose presque plus les citer ici — un report de la
limite à l'âge de 64 ans entraînerait une dépense
supplémentaire de 60 millions. C'est dire que sitôt
que l'on abaisse l'âge d'admission à la rente, on
arrive à une dépense beaucoup plus élevée et tout
le système de l'assurance pourrait s'en trouver
dangereusement menacé.

Il est prévu que l'homme marié a droit à une
rente de couple si la femme est âgée de 60 ans.
Ce sont des normes déjà appliquées dans d'autres
catégories d'assurancet

Dans le cas d'une femme dont le mari n'a pas
lui-même droit à la rente, le projet fait cependant
à celle-ci une situation passablement avantageuse:
elle aura droit à une rente simple, à la'seule con-
dition d'avoir payé une cotisation de' 12 fr. par
an pendant la durée de l'union conjugale. C'est
dire qu'elle recevra une rente bien supérieure aux
cotisations qu'elle'aura fournies..

La commission propose de prévoir que la rente
vieillesse simple prendra naissance le premier jour
du semestre de l'année civile qui suit celui où la
65e année a été accomplie, alors que le projet du
Conseil fédéral fixe la naissance de ce droit au
1er janvier de l'année suivant celle où cet âge
.aura été atteint. L'amendement proposé ici par la
commission présente un sérieux avantage pour les
assurés, car ceux qui sont nés au commencement
de l'année n'auront pas à attendre comme dans le
projet primitif presque une année, onze mois ou
dix mois avant d'entrer en jouissance de la rente.
La commission vous propose donc de calculer pai-
semestre. Sans doute, on pourrait aller plus loin,
calculer par trimestre, voire par mois. Mais il est
évident que cette façon de faire entraînerait un
surcroît de dépenses très considérable. Déjà la
proposition de la commission ramenant le calcul
au semestre, au lieu de l'année civile, entraînera
une charge supplémentaire qui est estimée à 10
millions. Si l'on voulait. calculer par trimestre, ce
serait encore 5 millions de plus. Ce sont donc des
motifs financiers qui ont empêché la commission
d'aller plus loin et l'ont décidée à s'en tenir au
calcul par semestre;

Une proposition de la minorité tend à accorder
la rente à partir de l'âge de 62 ans pour les fem-
mes. Cette proposition n'a pas prévalu au-sein de
la commission. C'est pour des motifs financiers
également que nous avons été obligés de la com-
battre. Toujours d'après les calculs qui ont été
établis, l'adoption de la proposition de la mino-
rité entraînerait une dépense supplémentaire que
l'on peut estimer à 18 millions par an en moyenne.
Au surplus, du point de vue social, il n'y a pas
de raison de donner de plu« larges avantages.en-
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core à nos aimables compagnes. Déjà «Iles se
trouvent avantagées du fait qu'en général la
femme ivit plus longtemps que l'homme. Autrement
dit, les assurés du sexe féminin grèveront la caisse
d'assurance plus longtemps, donc plus lourdement
que ceux du sexe dit fort.- Déjà le projet fait pas-
sablement de concessions au sexe féminin pour
qu'iljne soit'pas nécessaire d'aller plus 'loin encore
dans cette voie. Nous vous recommandons la dis-

position d'après laquelle tous les assurés, hommes
et femmes, auront droit à la rente après l'âge de
65 ans. . •

Quant à la proposition présentée par M. Miville,
elle est analogue à celle qui a été formulée pour
les rentes de veuve« et d'orphelins. Nous ne pou-
vons pas l'accepter. Nous devons vous recomman-
der de ï'écarter.

Schmid-Zürich, Berichterstatter der Minderheit: '
Der Referent der Kommissionsmehrheit hat schon
auf diese Auseinandersetzungen !in der Kommission
hingewiesen. Wir haben tatsächlich in der Kom-
mission sehr lange gesprocHen über die Behand-
lung der Frauen bei Eintritt der Rentenberechti-
gung. Die Mehrheit der Kommission hatte die Mei-
nung, man dürfe nicht den Frauen weiter entge1

genkommen als den Männern. Wir haben in der
Kommission den Vorschlag gemacht, bei der Frau
auf das 60. Altersjahr zurückzugehen, d. h. die
Rentenberechtigung beim 60. Alters jähr beginnen
zu lassen. Wir haben dabei darauf hingewiesen,
dass für die Ehepaarrente beim Mann das 65. und
bei der Frau das 60.NAlters.jahr vorgesehen sei.
In der Kommission hat man aber mit Zah-
len erreicht, t dass eine grosse Mehrheit ge-
gen -, einen 'früheren Rentenbeginn war. Ein
Antrag des ^Berrn Kollegen Dr. Siegrist, der
weniger .weit' ging als meiner und der unge-
fähr das sagte, was wir heute im Minderheitsantrag
vorschlagen, vereinigte immerhin eine ansehnliche
Zahl von Stimmen. Wir möchten nun hier an das
Plenum des Rates appellieren in der Meinung, dass
im Rate vielleicht doch eine grössere Zahl Freunde
vorhanden sind für den. Vorschlag, den wir un-
terbreiten. Wir haben die Überzeugung, dass man
den Frauen, • und besonders den berufstätigen
Frauen, unbedingt weiter entgegenkommen sollte.
Es Ost nun in der Kommission gesagt worden, und
zwar auf Grund der Statistiken, - welche ja
nicht lügen, dass die Zahl der Frauen über
65 Jahre bedeutend grösser sei als die Zahl
der Männer, und dass ein Heruntergehen
auf 62 Jahre für die Versicherung eine starke
Belastung bedeute. Herr Kollege M'Oser* hat
aber mit Recht erklärt, es gebe zahlreiche Pen-
sionskassen, in denen das Rücktrittsalter für die
Frau mit 60 Jahren angesetzt ist, es gebe sogar
Pensionskassen, d'ie die Rentenberechtigung der
Fra« mit 55 Jahren ansetzen, weil bekanntlich
die berufstätige Frau rasch'er ihre Kräfte ver-
braucht als der Mann. Wir haben das Gefühl,
dass die alleinstehende Frau bei diesem Geschäft
einfach ungerecht behandelt werde. Bei der so-
genannten Ehepaarrente bezahlt der Mann seinen
Beitrag von 2 oder 4 %, für die Frau wird nüchts
bezahlt, aber mit diesem einfachen Beitrag des
Mannes sichert er sich und seiner Frau die Ehe-

paarrente; er sichert sich aber noch mehr, er
sichert seiner Frau eine Witwenrente, er sichert '
auch seiner Familie Waisenrenten. Die allein-
stehende Frau bezahlt gemäss ihrem Einkommen,
aber sie sichert ihrer Familie dadurch nicht mehr
als sich selbst die Altersrente mit 65 Jahren. Da
ist doch dine Ungerechtigkeit vorhanden. Deshalb
hat die Minderheit die Meinung, man dürfte der
alleinstehenden Frau die Rente.mit 62 Jahren.'aus-
bezahlen.

Die Kommissionsreferenten, sowohl der deutsche
wie der .welsche, haben die Mehrbelastungen ge-
nannt. Es heisst nach den Berechnungen des Am-
tes, dass dadurch'eine jährliche Mehrausgabe von
18-Millionen Franken entstehe. Ich verstehe sehr
gut, dass diese Summe ins Gewicht fällt und dass
mancher in 'diesem Rate, der- gerne den alleinste-
henden Frauen' weiter entgegenkäme, vielleicht
durch diese Mehrausgabe erschreckt wird. Aber
aus Gerechtigkeitsgründen sollten wir .den allein-
stehenden Frauen entgegenkommen und das. An-
spruchsalter, auf die Rente auf das 62. Jahr an-
setzen. Ich möchte „Ihnen deshalb empfehlen, dem .
Minderheitsantrag zuzustimmen.

• " ' • ' " • ,

Präsident: Herr Miville hat seinen Antrag zu
Art. 21 zurückgezogen. Erjällt. somit dahin.

Bundesrat Stampf li: Ich -muss Ihnen ebenfalls,
in Übereinstimmung mit der Kommissidnsmehr-
hèit beantragen,.den Antrag der Minderheit, .d.h.
die Anspruchsberechtigung für die Frau schon- mit
dem zurückgelegten 62. Altersjahr eintreten zu
lassen, abzulehnen. Solanges nicht einmal1 der An-
teil der öffentlichen Hand an den Versicherungs-
lästen sichergestellt ist, geht es einfach/nicht an,
dass Sie-Beschlüsse fassen, die eine weitere jähr-
liche Mehrbelastung zur Folge haben. Die jähr-
liche Mehrbelastung, welche die Annahme-,des An-
trages der Minderheit zur Folge hätte, beträgt, wie
Ihnen ausgeführt wurde, 18 Millionen Franken.
Das geht ins gute Tuch. . Solche Mehrleistungen
können wir unmöglich verantworten, solange wir
nicht einmal die Garantie haben, dass der- Anteil
der öffentlichen Hand gesichert ist. Das' wfesen
wir solange nicht, als die Nachlaßsteuer nicht ge-
sichert ist,. und solange wir nicht die Garantie
haben, dass der kantonale Anteil % bleibt, dass
er nicht gekürzt wird. Wird er auf % reduziert,
wie von den Finanzdirektoren und auch von Mit-
gliedern Ihres Rates beantragt wird, so hat das
einen weiteren Ausfall von jährlich über 20 Mil-
lionen Franken zur Folge. Solange hierüber-also
noch nicht entschieden ist, müssen wir es des
bestimmtesten ablehnen, Anträge anzunehmen, die
jährliche Mehrbelastungen von 18 'Millionen nach
sich ziehen. Das ist nicht ein Mangel an Galan-
terie gegenüber der Frauenwelt. Wir sind auch
Freunde der Frauenwelt, und zwar nicht nur in
Gänsefüsschen, sondern wirkliche -Freunde. Wir
glauben auch, das durch die 'Gestaltung der Vor-
lage bewiesen zu. haben. Es fet ja nicht ganz so,
wie Herr Nationalrat Schmid ausgeführt hat. Es
besteht im gesamten genommen eine sehr weitge-
hende Solidarität der Männerwelt, mît dem schö-
neren Geschlecht, denn die Frauen bedeuten mit
ihrer längeren Lebensdauer eine Belastung der
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Versicherung. Wenn eine bestimmte Rente von
Männern mit dem zehnfachen Betrag gekauft wer-
den könnte, so 'ist für die gleiche Versicherungs-
leistung wegen ihrer längeren Lebensdauer für die
Frauen das Zwölffache notwendig. Es ist eine
statistisch interessante Erscheinung, dass schon
vom 20. Altersjahr an die Frauen in der Bevölke-
rung überwiegen, trotzdem weniger Frauen als
Männer auf die Welt kommen. Das ist eine soge-
nannte statistische Relativzahl normaler Disper-
sion. Das habe ich mir noch aus dem Kolleg über
mathematische Statistik gerettet. Es ist ganz
gut, dass man manchmal hier als Bundesrat noch
etwas mehr weiss, als was in der 'Botschaft steht.
Das macht sich gut. (Heiterkeit.)

Es ist eine Tatsache, dass regelmässig auf 100
weibliche Geburten etwa 103 bis 104 männliche
entfallen. Das ist seit Jahrzehnten oder seit Jahr-
hunderten festgestellt worden. Es ist eine interes-
sante Erscheinung, dass auf 100 weibliche Ge-
burten immer etwa 104 männliche entfallen, aber
die Frauen sind viel widerstandsfähiger. Schon
nach 20 Jahren ändert sich das Verhältnis, und
zwar ständig zum Nachteil der Männer. Sie kön-
nen sich selbst ein Urteil über die Ursachen dieser
Erscheinung bilden (Heiterkeit). Die Frauen haben
sich also nicht zu beklagen. Es besteht in der vor-
geschlagenen AHV eine weitgehende Solidarität
der Männer augunsten der Frauen, und deshalb
dürfen wir auch vom Standpunkt der Galanterie
aus diesen Antrag ablehnen (Heiterkeit).

Kappler: Es ist zwar ein Wagnis, noch etwas
zu dieser Sache hinzuzufügen, nachdem sich der
Bundesrat bereits zum Thema ausgesprochen hat.
Ich meinerseits möchte den Gedanken, den Herr
Kollege Schmid zum Ausdruck gebracht hat, nur
unterstützen. loh habe die Meinung, dass er trotz
der entgegengesetzten Äusserungen, die vorhin
gefallen sind, das Richtige getroffen hat. Da nun
aber die -Gefahr besteht, dass der Antrag des
Herrn Kollegen. Schmid nicht angenommen wer-
den könnte, möchte ich Ihnen einen Eventualan-
trag unterbreiten, nämlich zu sagen, «mit dem 6'3.
Altersjahr» statt wie die Kommission «mit dem
65. Altersjahr» oder mit Kollege Schmid «mit dem
62. Altersjahr». Art. 21, Abs. 2, könnte dann lau-
ten: «Für Frauen am I.Tage des der Vollendung
des 63. Altersjahres folgenden Kalenderhalbjah-
res». Wenn ich m'ich nun äussere, so deshalb,
weil ich speziell die Berücksichtigung der allein-
stehenden Frauen im Auge habe. Das sind viel-
fach Leute, die ein Leben lang gearbeitet haben,
ein Leben lang der Fabrikarbeit nachgegangen
sind, gelegentlich sich auch für andere geopfert
haben, alt geworden sind und für sich keine Er-
sparnisse machen konnten.' Dieses Schicksal un-
verheirateter Frauen ist das, was mich veranlagst,
den Vorschlag zu unterstützen. Ich möchte Sie
bitten, ihn anzunehmen oder eventuell, wenn Sie
glauben, das nicht tun zu können, meinem Even-
tualantrag zuzustimmen, nämlich auf 63 Jahre
zu gehen. Ich verweise auch auf die einschlägigen
Wünsche der Frauenvereine, wie auch der Ar-
beiterinnenvereine.

Siegrist-Aarau : Es ist nicht bloss so, wie der Herr
Vorredner soeben gesagt hat, dass. es schwer und
gefährlich sei, sich nach Herrn Bundesrat Stampfli
noch einzusetzen für etwas, das er bekämpft, son-
dern es ist sogar noch schwieriger, den Frauen
gegenüber galanter zu sein, als Herr Bundesrat
Stampfli soeben gewesen ist. Aber so leid es mir
gerade Herrn Bundesrat Stampfli gegenüber tut,
muss 'ich diesen Versuch doch kurz unternehmen.

Ich möchte namentlich betonen, dass wir ja,
mit jedem Antrag auf Verbesserung des Versiche-
rungswerkes glatt am Hag sind, wenn wir hören
müssen, dass die Mittel aus der öffentlichen Hand
für weitergehende Anträge nicht gesichert seien.
Dann müssen wir mit allen Verbesserungen ein-
fach einpacken. Ich möchte aber sagen, dass nicht
nur für Verbesserungsanträge die Mittel heute
noch nicht .gesichert sind, sondern überhaupt für
alle Vorschläge und Ideen, die im bundesrätlichen
Entwurf enthalten sind.

Ich halte dafür, dass die Eingaben der Frauen
und der Frauenverbände absolut richtig sind, und
dass wir eben infolgedessen, weil wir diese Rich-
tigkeit anerkennen müssen, uns doch zugunsten
der nicht verheirateten Frauen einzusetzen haben.
Für die ändern Frauen sorgen wir ja als Ehemän-
ner in reichlichem. Masse. Ihre Existenz ist infolge
der Ehepaaraltersrenten und der Witwen- und
Waisenrenten doch ganz anständig gesichert. Das
Solidaritätsprinizijp, das reichliche Leistungen der
erwerbstätigen Frauen zugunsten der verheirateten
Frauen gewährleistet, ist ,im Versicherungswerk
sehr weit getrieben. Dass die Frauen vielleicht in-
folge ihrer grösseren Solidität älter werden als
die Männer, dafür können sie ja nichts. Es. kommt
darauf an: Wann fängt es im Erwerbsleben bei der
Frau an, brenzlig zu werden? Da ist uns allen be-
kannt, dass aus physiologischen Gründen die
Frau tatsächlich früher im Erwerbsleben, in ihrem
Beruf, sei es in der Fabrik, sei es im Bureau, sei
es im Gewerbe, verbraucht ist als wir Männer.
Ich glaube, dass die bestehenden Versicherungs-
werke zeigen, dass dieser Grundsatz richtig ist,
indem vielerorts allmählich immer mehr Alters-
versicherungen bei der Frau ^ein bescheideneres
Alter als beim Mann annehmen.

Es ist in der Expertenkommission erwähnt wor-
den, man müsse auch daran denken, dass die ver-
heiratete Frau mit Neid auf die unverheiratete
blicken könnte, die schon mit dem 63. oder 62.
Alters jähr in den Genuas der Renten käme. Es
gibt aber auch Gründe, warum die nicht verheira-
tete Frau mit Neid auf die verheiratete blicken
kann. Das hängt aber wesentlich von uns Män-
nern ab. Aber ich glaube, es ist doch in dieser
Beziehung festzustellen, dass wenn eine Frau an-
ständig und recht verheiratet ist, für sie besser
gesorgt ist als nur durch die Altersversicherung,
und zwar durch den Ehemann, in einer Art und
Weise, die schon längst vor dem 62. Jahr wirk-
sam ist, für das wir hier eintreten. Ich glaube also,
auch dieses. Argument ist nicht so schwer zu neh-
men.

Was uns am meisten Eindruck machen muss,
ist ganz selbstverständlich die Kostenfrage, und
doch, wenn wir den Grundsatz als richtig erachten,
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müssen wir den Mut aufbringe^ dafür einzustehen
und darnach trachten, die Mittel zu finden, die
durch diese Mehrbelastung des Versicherungswer-
kes auf Grund des Minderheitsantrages nötig wer-
den.

Mit Rücksicht darauf bitte ich Sie, diesen Min-
derheitsantrag sehr ernst zu überlegen und ihm
Wohlwollen entgegenzubringen. Sie haben ja dann
bis zur nächsten Einstellung den Frauen gegen-
über wieder während vielen Sessionen Zeit zum
Nachdenken, um ihnen gegenüber galant zu sein,
nämlich Ms zum Zeitpunkt, da wir die Frage der
Stellung der Frau im öffentlichen Leben, ihrer
politischen Gleichstellung, ihres Stimmrechts usw.
zu behandeln- haben. Heute haben wir Gelegen-
heit, einen Anfang zu machen, der politisch nichts
zu bedeuten hat, der aber doch der Frau Gerech-
tigkeit widerfahren lassen würde.

A b s t i m m u n g . — Vote
Eventuell — Eventuellement:

1. Für den Antrag der Minderheit 54 Stimmen
Für den Antrag Kappler 75 Stimmen

2. Für den Antrag der Mehrheit 74 Stimmen
Für den Antrag Kappler 59 Stimmen

Defiinitiv — Définitivement:
Für den Antrag der Mehrheit 104 Stimmen

(Einstimmigkeit)
Art. 22.

Antrag der Kommission.
Marginale und Abs. 2: Zustimmung zum Ent-

wurf des Bundesrats.
1 Anspruch auf eine Ehepaar-Altersrente haben

Ehemänner, sofern sie das 65. Altersjahr und die
Ehefrau das 60. Altersjahr zurückgelegt haben.

3 Der Anspruch auf eine Ehepaar-Altersrente
entsteht am 1. Tag des der Erfüllung der in Abs. l
genannten Voraussetzungen folgenden Kalender-
halbjahres. Er erlischt mit der Scheidung der Ehe
oder mit dem Tode eines Ehegatten.

Antrag Miville.
1 Anspruch auf eine Ehepaar-Altersrente haben

Ehemänner, sofern sie das 65. Altersjaihr und die
Ehefrau das 55. Altersjahr zurückgelegt haben.

2 Sorgt der Ehemann nicht für die Ehefrau, so
hat diese einen selbständigen Anspruch auf die
halbe Ehepaar-Altersrente. Leben die Ehegatten
dauernd getrennt, so haben beide Ehegatten einen
selbständigen Anspruch auf die einfache Alters-
rente.

3 Der Anspruch auf eine Ehepaar-Altersrente
entsteht am ersten Tag des der Erfüllung der in
Abs. l genannten Voraussetzungen folgenden Mo-
nats. Er erlischt mit dem Tode eines Ehegatten
oder mit der Scheidung der Ehe.

Proposition de la commission.
Note marginale et Al. 2. Adhérer au projet du

Conseil fédéral.
Al. 1 Ont droit à une rente de vieillesse pour

couple les hommes mariés qui ont accompli leur
65e année, dont l'épouse a accompli sa 60e année.

Al.3 Le droit à la rente de vieillesse pour
couple prend naissance le premier jour du semestre
de l'année civile qui suit celle où les conditions
énumérées à l'alinéa premier ont été remplies." Il
s'éteint par le divorce ou la mort de l'un des
conjoints.

Proposition Miville.
1 Ont droit à une rente de vieillesse pour

couple les hommes mariés qui ont accompli leur
65e année et dont l'épouse a accompli sa 55e

année.
2 Si 'le mari ne subvient pas à l'entretien de

son épouse, celle-ci a un droit personnel à la moitóé
de la rente de vieillesse du couple. Si les époux1

vivent séparés de façon durable, chacun d'eux à
un droit personnel à la rente de vieillesse simple. ,

• 3 Le droit à la rente de vieillesse pour couple
prend naissance le premier jour du mois suivant
celui où se trouvent remplies les conditions énon-
cées à l'alinéa premier/ II s'éteint par la mort d'un
des conjoints ou par le divorce.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 22 befasst sich
mit den Ehepaar-Altersrenten. Er umschreibt wie
die vorausgegangenen Artikel auch hier nur den
Anspruch. Anspruch auf eine Ehepaar-Alterar ente
hat grundsätzlich der Ehemann; eine Ausnahme
tritt gemäss Abs. 2 des Artikels dann ein, wenn
der Ehemann nicht für seine Frau sorgt. In diesem
Fäll geht die Hälfte des Anspruches auf die Frau
über.

Wie bei der einfachen Rente entsteht der An-
spruch auch hier nach zurückgelegtem 65. Alters-
jahr, und zwar ist das Alter des Ehemannes mass-
gebend. Nach dem bundesrätlichen Text sind zwei
weitere Bedingungen daran geknüpft, nämlich,
dass die Ehefrau das 60. Altersjahr zurückgelegt
habe. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, hat der
Ehemann nur Anspruch auf die einfache Alters-
rente und erhält den Anspruch auf Ehepaar-Alters-
rente von dem Zeitpunkt hinweg, wo seine Frau
das 60. Altersjahr zurückgelegt hat.

Im bundesrätlichen Text ist aber eine zweite
Bedingung enthalten, die nämlich, dass die Ehe
mindestens fünf Jahre gedauert haben müsse. Wie
S'ie dem Kommissionstext entnehmen können, be-
antragt die Kommission, auf diese zweite Bedin-
gung zu verzichten. Ich möchte darauf aufmerk-
sam machen, dass dieser Beschluss auf Antrag des
Bundesrates selbst zustande gekommen ist, und
zwar gestützt auf Erfahrungen, die mit der Über-
gangsordnung gemacht wurden, die für die Jahre
1946/47 gilt..

Die Kommission empfiehlt Ihnen also den Text
von Abs. l miit der Streichung der Worte «und
die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat».

Absatz 2 bleibt unverändert und in Absatz 3
ergibt sich eine Änderung, die im Zusammen-
hang steht mit dem Besehluss, den Sie gefasst ha-
ben beim Art. 21 oder bei einem früheren "Artikel,
wonach die Rente bei Beginn des folgenden Ka-
lenderhalbjahres fällig ist. Das gilt bei den Ehe-
paar-Altersrenten und bei der einfachen Alters-
rente. Mit diesen Änderungen beantragt die Kom-
mission Annahme.
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M. Hirzel, rapporteur : L'article 22 prévoit la
rente vieillesse pour couples. La commission, d'en-
tente avec le Conseil fédéral, a supprimé l'obliga-
tiion de la durée de cinq ans de mariage lorsque les
deux époux ont l'un, 65 ans (le mari) et l'autre
60 ans (la femme). Le projet amendé est donc plus
généreux que le texte primitif. :

Le.deuxième alinéa prévoit le cas de la femme
qui vit séparée de corps ou de fait de son mari.
Celle-ci a droit à la moitié de la .rente de vieillesse
pour couples. Les calculs font prévoir que dans
ce cas cela donne le 80 % de la rente simple. Biais
comme, cette rente <est calculée sur les cotisations
des deux époux, la femme qui est dans cette situa-
tion vivant séparée de fait et qui a une rente
personnelle, est cependant avantagée par rapport

• à la femme divorcée. -Cette dernière ne reçoit en
effet sa rente que sur ses propres, cotisations,.

L'alinéa 3 a été modifié par la commission de
façon à faire correspondre le début de l'entrée en
jouissance de la rente au premier semestre et non
pas au début de" l'année ainsi que tout 'à l'heure
nous l'avons décidé dans un autre article.

Miville: Dei- Antrag, den ich Ihnen eingereicht
habe, hat folgenden Wortlaut:

Absatz 1. «Anspruch auf eine Ehepaar-Alters-
rente haben Ehemänner, sofern sie das 65. Alters-

•jahr und die Ehefrau- das 55. Altersjahr zurück-
gelegt haben.» Eg 'ist vorher eingehend dar-'
über gesprochen worden, was noch in das
Kapitel der Galanterie gehöre und . was nicht.
Ich persönlich bin der Auffassung, dass es
in diesem Falle durchaus .nicht mangelnde Ga-
lanterie des Bundesrates und der Kommission ist,
wenn sie unseren Verbesserungsanträgen entge-
gentreten, sondern ich bin -der Meinung, dass. jeder
weitergehende Antrag abgelehnt wird, von dem
zu befürchten ist, oder von dem man zum voraus
weiss, dass er mehr 'Mittel -beansprucht. Es ist vor-
hin deutlich darauf hingewiesen worden, dass eben
die Mittel für weitergehende Anträge nicht gesichert
seien. Wir stehen heute nicht in -der Beratung der
Finanzierungsvorläge; die Mittel müssen und kön-
nen gesichert werden, sofern der Bundesrat und die
gesetzgebenden Räte gewillt sind, den Weg der
Mittelbeschaffung zu 'beschreiten. Der gegenteilige
Standpunkt des Bundesrates kann uns keineswegs
hindern, die erforderlichen Anträge zu stellen.

Nun möchte ich zu Abs. Ì des Art. 22 folgen-
des sagen: Wenn die bundesrätliche Vorlage —
und die Kommission stimmt bei — erklärt, der
Anspruch auf eine Ehepaarsaltersrente bestehe
nur, sofern der Ehemann des 65. Altersjahr und düe
Ehefrau das 60. Altersja'hr zurückgelegt habe, dass
dagegen die einfache Altersrente -bezahlt werde,
wenn der Mann zwar 65 Jähre zurückgelegt hat,
die Frau aber das 60. Altersjahr noch nicht er-
reicht hat, so ist dem entgegenzuhalten, dass die
Familie die gleichen Auslagen hat, ob die Frau
des 65jährigen Mannes das 60. Altersjahr zurück*
gelegt hat oder nicht. Aber man kann der Ehefrau,
wenn sie ein gewisses Alter ereicht hat, nicht zu-
muten, dass sie noch für das Einkommen dieser
Ehe besorgt ist; mir scheint, dass dann dieses An-
sinnen nicht gestellt werden kann, wenn die Ehe-

frau das 5.5. Altersjahr erreicht oder überschritten
hat. Darum dieser Verbesserungsvorschlag.

Dann will die bundesrätliche Vorlage den An-
spruch auf di« Ehepaar-Altersrenten nur zugeste-
hen, wenn die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert
hat. Immerhin wird von dieser Bestimmung eine
Ausnahme zugestanden, nämlich sofern beide Ehe-
gatten das .65. Ältersjahr zurückgelegt haben..In
diesem Falle wird die Ehepaar-Altersrente ausge-
richtet ohne Rücksicht auf die Dauer der Ehe.
Mein Antrag zu Abs. l sieht eine derartige Rege-
lung nicht vor; der Anspruch auf Ehepaarsalters-
renten besteht in allen Fällen, sofern nur das zu-
rückgelegte Alter von 65 bzw. 55 Jahren gegeben
ist. Der Anspruch besteht also ohne Rücksicht auf
die Dauer der Ehe. Wenn die bundesrätliche Vor-
lage in Abs. 2 vorsieht, dass, sofern der Ehemann
nicht für die Ehefrau sorgt und sofern die Ehegat-
ten getrennt leben, die Frau befugt sein soll, für
sich die halbe Ehepaarsrente zu beanspruchen, so
geht mein Antrag etwas weiter. Es heisst durch-
aus deutlich: «Sorgt der Ehemann nicht für die
Ehefrau, so hat diese einen selbständigen An-
spruch auf die halbe Ehepaar-Altersrente», und
weiter heisst es: « Leben die Ehegatten dauernd
getrennt — gerichtlich oder de facto — so haben
beide Ehegatten einen selbständigen Anspruch auf
eine einfache Altersrente.» Ich bin überzeugt, dass
diese Regelung etwas mehr Kosten (verursacht.
Ich möchte aber auch hier sagen, dass das nicht
massgebend dafür sein darf, ob diese Regelung
gutgeheissen wird oder nicht.

• Dietschi- Solothurn: Ich wollte von mir aus
den, Antrag stellen, es sei die Ehepaarsrente aus-
zubezahlen, sofern der Ehemann das 65. und die
Ehefrau das 55. Altersjahr zurückgelegt haben,
nicht das 60. wie hier vorgesehen ist. Ich habe
nicht gemerkt, dass Herr Miville diesen Antrag
bereits gestellt hatte, und so kann ich mich darauf
beschränken, den' Antrag von Herrn Miville zum
Absatz l zu unterstützen. Ich habe unversehens
einen Bundesgenossen erhalten, oder er hat einen
Bundesgenossen bekommen, und ich hoffe, dass
wir mit vereinten Kräften vielleicht doch Sie bit-
ten dürfen, diesen Antrag ernsthaft zu prüfen.

Es geht hier um eine Einschränkung der Ehe-
freiheit, wenn die Ehepaar-Altersrente nur er-
hältlich sein soll, falls die Ehefrau 60 Jahre alt
geworden ist. Aber Amor macht bekanntlich nicht
Halt bei 2, 3 oder 5 Jahren, sondern er schiesst oft
über die 5 Jahre hinaus. Die Folge davon ist, nach
der heutigen Vorlage, dass diejenigen Ehemänner,
die das Unglück hatten, in der Jugend oder spä-
ter sich in eine Frau zu verlieben, die mehr als
5 Jahre jünger war,, nun zurückgesetzt sind und
das im Alter Mssen müssen! Ich glaube, das ist
unrichtig. Grundsätzlich soll man nicht dafür be'
straft werden, dass die Frau, die man heiratet,
jünger oder älter ist.

Es geht aber auch gegen den Sinn der Ehe-
paars-Rente. Die Ehepaars-Rente wird ausge-
richtet als Hilfe für ein Ehepaar, dessen Ernährer
das erwerbslose Alter erreicht hat. Nun ist die
wirtschaftliche Situation genau gleich, ob die Frau
65 oder 70 oder 60 oder 55 Jahre alt ist, beson-
ders dann, wenn sie noch Kinder gehabt hat oder
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vielleicht jetzt noch Kinder hat, die noch nicht
volljährig geworden sind. Eine 50jährige Frau
kann körperlich viel weniger leistungsfähig sein,
wenn sie 12 Kindern das Leben geschenkt hat, als
eine 65jährige Frau, die kinderlos geblieben üst.
Also ist es einfach grundsätzlich unberechtigt .und
unbegründet, eine künstliche Grenze zu ziehen
und auf das Alter der Ehefrau abzustellen, denn
man kann der Ehefrau doch nicht zumuten, dass
sie neu einem Verdienst nachgeht, wenn der Mann
in das Alter gekommen ist, wo er die Altersrente
beziehen kann.'

Nun hört man etwa die Einwendung, — sie ist
auch heute gefallen —, die Ehefrau sei ohnehin
schon privilegiert. Sie sei sogar doppelt privile-
giert. Einmal müsse sie keine Prämien bezahlen,
wenigstens dann, wenn sie verheiratet ist, vorher
schon, wenn sie gearbeitet hat. Zum Zweiten er-
hält sie ihren Renten-Anteil bereits mit 60, statt
mit 65 Jahren, im Gegensatz zu den ledigen
.Frauen. Ich glaube aber, so richtig dieser Hinweis
ist, so unrichtig ist es, daraus irgendwelche fal-
schen Konsequenzen zu ziehen, denn eine Ehe-
paarsrente weckt sonst falsche Illusionen. Man hat
denn auch richtig die Frau unter 65 Jahren be-
rücksichtigen wollen, indem man den Familien5

schutzgedanken einbaute. .Es ist ja-der Gedanke
des Familienschutzes,- dass die Ehefrau zum
Manne, zur Familie gehört. Wer eine Familie un-
terstützt, soll auch eine höhere Rente erhalten.
Man ist aber nicht konsequent geblieben und hat
•eine künstliche Grenze bei 60 Jahren gesetzt,

Nun gebe ich zu, man wird nicht so weit gehen
können, au« rein finanziellen Gründen nicht; über-
haupt keine Altersgrenze für'die Ehefrau festzu-
setzen; aber ich glaube,. 55 Jahre, wie Herr Mi-
ville vorschlägt, ist mehr oder weniger eine na-
türliche Grenze, denn in der Regel heiratet eine
Frau, die älter oder bis zu 10 Jahren jünger ist als
der Mann. Wer über die Grenze hinausspringt, wie
ich persönlich, soll die Busse für diesen, besondern

> «Seitensprung» auf sich nehmen. Man kann das
vielleicht nicht so nennen, ich will sagen, für diese
besondere Entscheidung, und er muss auf'einiges
verzichten.

Es ist auch gesagt worden, das gibt eine Re-
volution unter den erwerbstätigen Frauen, wenn
hier die Ehefrau noch mehr begünstigt wird. I"h
glaube, das wäre eine schöne «Solidarität», wenn
die ledigen erwerbstätigen Fiaueu die alten Ehe-
frauen noch in das Erwerbsleben ziehen wollten!
Ich glaube es ist im Gegenteil auch im Interesse
der ledigen erwerbstätiigen älteren Frau, dass sie
•nicht noch von einer verheirateten Frau Konkur-
renz erhält, die gezwungen ist, mit 55 Jahr-en ei-
nen Verdienst zu suchen, weil ihr Ehemann, der
nicht mehr arbeitsfähig ist, bloss die einfache Al-
tersrente erhält. Ich glaube vielmehr, es wäre ein
Grund für die ledige erwerbstätige Frau, zu rebel-
lieren, dass die kinderlose Witwe — fast hätte ich
gesagt die kinderlose lustige Witwe — nach der
Vorlage des Bundesrates schon mit 30 Jajiren eine
Rente erhalten soll. Nun wurde, nach Vorschlag
der Kommission, die Zahl auf 40' hinauf gesetzt;
aber es scheint mir immer noch ein kolossales Ent-
gegenkommen zu sein, wenn man schon so wenig

Geld zur Verfügung hat, dass kinderlose, 40jäh-
rige Witwen eine dauernde Rente erhalten, auch
wenn diese Rente abgestuft ist. Ich glaube, hier
könnte ein gewisser Ausgleich gefunden werden.
Es ist ein Widerspruch, mit 40 Jahren der kinder-
losen Witwe eine Rente zu gewähren und dann
einem 6'Sjährigen Manne nur die einfache Alters-
rente zu geben, bloss weil seine Frau 59jährig ist.
Ich glaube, die «Witwenverehrung» in der Schweiz
geht zurück bis auf Winkelried. Aber Winkelried
hat nicht gesagt: «Sorget für mein Weib», sondern
er sagte: «Sorget für mein Weib und meine Kin-
der!» Der Witwenschutz ist also gedacht für eine

• Witwe1, die selber nicht verdienen kann und die
Kinder hat. Ich glaube, man kann bedenkenlos die
kinderlose Witwe etwas-schlechter, stellen. Wenn
man schon auf 40 Jahre hinaufgerutscht ist, so
könnte man weiter gehen, vielleicht bis auf 45.
Das gäbe eine Ersparnis.

Man könnte scaliesslich die Karenzfrist, die der
Bundesrat grosszügig fallen gelassen hat, wieder
aufnehmen, wonach eine'Ehe mindestens 5 Jahre •
dauern muss, bevor die Ehepaar-Altersrente in
Kraft tritt. Im Grunde sehe ich nicht ein,- weshalb
man, wenn man schon zu wenlig Geld hat, nicht
dort eine gewisse Einschränkung machen kann.
Wenn ein fünfundsechzigjähriger Herr noch hei- ^
ratet, so ist es nicht so ungerecht, wenn er erst
nach 5 Jahren eine Ehepaar-Altersrente für sich
'und seine Frau bekommt. "

Ich glaube, es gäbe eine grosse Enttäuschung,
wenn nun wirklich eine grosse Anzahl von Ehe-
paaren die Ehepaar-Altersrente nicht erhielte we-
gen dieses zufälligen Altersunterschieds.

Wenn es nicht möglich sein sollte, die finan-
ziellen Konsequenzen heute auszurechnen, so
körinte vielleicht die Kommission noch einmal be-
raten und die genaue Grenze festsetzen. Aber ich
glaube, 55 Jahre wären die richtige Grenze.

Trüb: Durch die Verknüpfung der Art. 21 und
22 ist nach meiner Meinung eine Unstimmigkeit
entstanden. Einmal ist es ja typisch schweize-
risch, wenn es in Art. 22 heisst: «Anspruch auf
eine Ehepaar-Altersrente haben Ehemänner ...»
Die Ehepaar-Altersrente kommt also nicht etwa
solidarisch den • Ehegatten zugute, sondern dem
Ehemann. Wahrscheinlich ist das vorläufig nicht
zu ändern.

In Art. 21 heisst es: «Anspruch auf eine ein-
fache Altersrente haben Ehemänner, denen gemäss
Art. 22 kein Anspruch auf eine Ehepaar-Alters-
rente zusteht.»

Der zweite Absatz von Art. 22 lautet: «Sorgt
der Ehemann nicht für die Ehefrau, oder leben
die Ehegatten getrennt, so ist die Ehefrau befugt,
für sich die halbe Ehepaar-Altersrente zu bean-
spruchen -. . .» Der Mann hat dann nicht mehr An-
spruch auf die volle Ehepaar-Rente, sondern nur
auf die halbe. Nun kann man davon ableiten, dass,
wenn er diesen Anspruch auf die Ehepaar-Rente
nicht mehr hat, er nach Art. 21 Anspruch auf eine
einfache Altersrente bekommt. Das ist auf keinen
Fall gewollt und daher muss man in Art. 21 sagen:
«. . . denen gemäss Art. 22, Abs. l, kein Anspruch
zusteht:» Andernfalls entstände die merkwürdige
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Kombination, dass, wenn der Mann nicht für die
Frau sorgt, die Frau die halbe Ehepaar-Altersrente
bezieht und der Herr der Schöpfung die einfache
Altersrente, die ja grösser ist. Es ist auch, wenn
man die Art. 22 und 21 unter sich vergleicht, eigen-
artig, dass die geschiedenen Ehegatten je eine ein-
fache Altersrente beziehen, statt je die Hälfte
einer Ehepaar-Rente. In der guten Ehe müssen
sich Mann und Frau zusammen mit der Ehepaar-
Rente begnügen; die geschiedenen Ehegatten er-
halten aber zusammen mehr. Sie werden damit
begünstigt. Ich glaube, es ist kaum richtig, wenn
man die geschiedene Ehe besser dotiert als die
solid zusammenlebenden Ehegatten. Ich behalte
mir vor, noch Anträge zu stellen,, vorläufig möchte
ich die Antwort auf diese Darlegungen anhören.

Präsident: Herr BratscM erklärt, die Kommis-
sion sei einverstanden, die Frage nochmals zu prü-
fen und im Laufe der Session zu berichten. In
diesem Falle beantrage ich Ihnen, die Verhandlun-
gen über diesen Artikel abzubrechen.

Bratschi, Berichterstatter: Ich will nur einen
Irrtum korrigieren, den Herrn Miville unterlaufen
ist. Er meint, das nach dem Kommissionsantrag
die ganze Ehepaar-Altersrente nur fällig sei, wenn
die Ehe 5 Jahre gedauert habe, oder sofern beide
Ehepartner das 65. Altersjahr überschritten haben.
Dieser Satz wird nach Antrag der Kommission
gestrichen.

An die Kommission zurückgewiesen.
Renvoyé à la commission.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 27. August 1946.
Séance du 27 août 1946, matin.
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///. Der Anspruch auf Witwenrente.
Art. 23.

Antrag der Kommission.
Marginale und Abs. 2. Zustimmung zum Ent-

wurf des Bundesrats.
AI. 1. Anspruch auf eine Witwenrente haben:

a) Witwen, die im Zeitpunkt der Verwitwung eines
oder mehrere leibliche oder an Kindes Statt an-
genommene Kinder haben ;

b) Witwen ohne leibliche oder an Kindes Statt an-
genommene Kinder, die im Zeitpunkt der Ver-
witwung das 40. Altersjahr zurückgelegt haben
und mindestens 5 Jahre verheiratet gewesen
sind; war eine Witwe mehrmals verheiratet, so.
wird auf die Gesamtdauer der Ehen abgestellt.
Ibis. Die geschiedene Frau ist nach dem Tode

ihres geschiedenen Ehemannes der Witwe gleich-
gestellt, sofern der Mann ihr gegenüber zu Unter-
haltsbeiträgen verpflichtet war.

///. Le droit à la rente de veuve.
Art. 23.

Proposition de la commission.
Note marginale et alinéa 2. Adhérer au projet

du Conseil fédéral.
Al. 1. Ont droit à une rente de veuve:

a) Les veuves qui ont, au décès de leur conjoint un
ou plusieurs enfants de leur sang ou adoptés;

b) les veuves qui n'ont pas d'enfants de leur sang,
ou adoptés, lorsque, au décès de leur conjoint
elles ont accompli leur 40e année et ont été
mariées pendant cinq années au moins; si une
veuve a été mariée plusieurs fois, il est tenu
compte, dans le calcul de ce chiffre, de la durée
totale des différents mariages.
Ibis. La femme divorcée est assimilée à la veuve

en cas de décès de son ancien mari, lorsque ce der-
nier était tenu envers elle, en vertu d'une décision
judiciaire, à une pension -alimentaire.

Bratschi, Berichterstatter: Der Art. 23 befasst
sich mit dem Anspruch auf Witwenrenten. Es darf
als unbestritten angesehen werden, dass die Hinter-
lassenenfürsorge im Gesetz gut ausgebaut werden
muss. Es bestehen aber noch Differenzen darüber,
wieweit man gehen solle. Dass solche bestehen,
zeigte sich in den Kommissionsberatungen, sie
kommen auch in den Anträgen zu den folgenden
Artikeln zum Ausdruck.

Ziemlich übereinstimmend herrscht die Auf-
fassung, dass Witwen mit Kindern ohne Rücksicht
auf ihr Alter eine Witwenrente zugesichert erhalten
sollten. Für den Fall, dass die Witwen nicht für die
Kinder sorgen würden, bleibt Art. 45 vorbehalten,
wonach der Bundesrat die Möglichkeit hat, einzu-
greifen. Die Anschauungen gehen aber darüber aus-
einander, wie die W'itwen ohne Kinder zu behandeln
sind. Wie soll in diesen Fällen der Rentenanspruch
geordnet werden? Die Experten haben in diesem
Fall für Witwen, die das 50. Altersjahr zurückgelegt
haben, eine Rente vorgesehen. Für jüngere Witwen
hatten die Experten nur gestaffelte Abfindungen in
Aussicht genommen. Der Bundesrat ist in seiner
Vorlage diesen Witwen weiter entgegengekommen.
Er hat Renten bereits für Witwen vorgesehen, die
das 30. Altersjahr zurückgelegt haben, in der Mei-
nung, dass die Renten gestaffelt werden. Der Bundes-
rat hat diesem Vorschlag auch im Hinblick auf die
Pensionskassen gemacht, weil dadurch die Zu-
sammenarbeit mit ihnen besser geordnet werden
kann.

In der Kommission hat darüber eine Diskussion
stattgefunden. M,an war der Auffassung, dass der
Vorschlag des Bundesrates zu weit gehe, indem
Witwen ohne Kinder zwischen 30 und 40 Jahren
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Kombination, dass, wenn der Mann nicht für die
Frau sorgt, die Frau die halbe Ehepaar-Altersrente
bezieht und der Herr der Schöpfung die einfache
Altersrente, die ja grösser ist. Es ist auch, wenn
man die Art. 22 und 21 unter sich vergleicht, eigen-
artig, dass die geschiedenen Ehegatten je eine ein-
fache Altersrente beziehen, statt je die Hälfte
einer Ehepaar-Rente. In der guten Ehe müssen
sich Mann und Frau zusammen mit der Ehepaar-
Rente begnügen; die geschiedenen Ehegatten er-
halten aber zusammen mehr. Sie werden damit
begünstigt. Ich glaube, es ist kaum richtig, wenn
man die geschiedene Ehe besser dotiert als die
solid zusammenlebenden Ehegatten. Ich behalte
mir vor, noch Anträge zu stellen,, vorläufig möchte
ich die Antwort auf diese Darlegungen anhören.

Präsident: Herr BratscM erklärt, die Kommis-
sion sei einverstanden, die Frage nochmals zu prü-
fen und im Laufe der Session zu berichten. In
diesem Falle beantrage ich Ihnen, die Verhandlun-
gen über diesen Artikel abzubrechen.

Bratschi, Berichterstatter: Ich will nur einen
Irrtum korrigieren, den Herrn Miville unterlaufen
ist. Er meint, das nach dem Kommissionsantrag
die ganze Ehepaar-Altersrente nur fällig sei, wenn
die Ehe 5 Jahre gedauert habe, oder sofern beide
Ehepartner das 65. Altersjahr überschritten haben.
Dieser Satz wird nach Antrag der Kommission
gestrichen.

An die Kommission zurückgewiesen.
Renvoyé à la commission.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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///. Der Anspruch auf Witwenrente.
Art. 23.

Antrag der Kommission.
Marginale und Abs. 2. Zustimmung zum Ent-

wurf des Bundesrats.
AI. 1. Anspruch auf eine Witwenrente haben:

a) Witwen, die im Zeitpunkt der Verwitwung eines
oder mehrere leibliche oder an Kindes Statt an-
genommene Kinder haben ;

b) Witwen ohne leibliche oder an Kindes Statt an-
genommene Kinder, die im Zeitpunkt der Ver-
witwung das 40. Altersjahr zurückgelegt haben
und mindestens 5 Jahre verheiratet gewesen
sind; war eine Witwe mehrmals verheiratet, so.
wird auf die Gesamtdauer der Ehen abgestellt.
Ibis. Die geschiedene Frau ist nach dem Tode

ihres geschiedenen Ehemannes der Witwe gleich-
gestellt, sofern der Mann ihr gegenüber zu Unter-
haltsbeiträgen verpflichtet war.

///. Le droit à la rente de veuve.
Art. 23.

Proposition de la commission.
Note marginale et alinéa 2. Adhérer au projet

du Conseil fédéral.
Al. 1. Ont droit à une rente de veuve:

a) Les veuves qui ont, au décès de leur conjoint un
ou plusieurs enfants de leur sang ou adoptés;

b) les veuves qui n'ont pas d'enfants de leur sang,
ou adoptés, lorsque, au décès de leur conjoint
elles ont accompli leur 40e année et ont été
mariées pendant cinq années au moins; si une
veuve a été mariée plusieurs fois, il est tenu
compte, dans le calcul de ce chiffre, de la durée
totale des différents mariages.
Ibis. La femme divorcée est assimilée à la veuve

en cas de décès de son ancien mari, lorsque ce der-
nier était tenu envers elle, en vertu d'une décision
judiciaire, à une pension -alimentaire.

Bratschi, Berichterstatter: Der Art. 23 befasst
sich mit dem Anspruch auf Witwenrenten. Es darf
als unbestritten angesehen werden, dass die Hinter-
lassenenfürsorge im Gesetz gut ausgebaut werden
muss. Es bestehen aber noch Differenzen darüber,
wieweit man gehen solle. Dass solche bestehen,
zeigte sich in den Kommissionsberatungen, sie
kommen auch in den Anträgen zu den folgenden
Artikeln zum Ausdruck.

Ziemlich übereinstimmend herrscht die Auf-
fassung, dass Witwen mit Kindern ohne Rücksicht
auf ihr Alter eine Witwenrente zugesichert erhalten
sollten. Für den Fall, dass die Witwen nicht für die
Kinder sorgen würden, bleibt Art. 45 vorbehalten,
wonach der Bundesrat die Möglichkeit hat, einzu-
greifen. Die Anschauungen gehen aber darüber aus-
einander, wie die W'itwen ohne Kinder zu behandeln
sind. Wie soll in diesen Fällen der Rentenanspruch
geordnet werden? Die Experten haben in diesem
Fall für Witwen, die das 50. Altersjahr zurückgelegt
haben, eine Rente vorgesehen. Für jüngere Witwen
hatten die Experten nur gestaffelte Abfindungen in
Aussicht genommen. Der Bundesrat ist in seiner
Vorlage diesen Witwen weiter entgegengekommen.
Er hat Renten bereits für Witwen vorgesehen, die
das 30. Altersjahr zurückgelegt haben, in der Mei-
nung, dass die Renten gestaffelt werden. Der Bundes-
rat hat diesem Vorschlag auch im Hinblick auf die
Pensionskassen gemacht, weil dadurch die Zu-
sammenarbeit mit ihnen besser geordnet werden
kann.

In der Kommission hat darüber eine Diskussion
stattgefunden. M,an war der Auffassung, dass der
Vorschlag des Bundesrates zu weit gehe, indem
Witwen ohne Kinder zwischen 30 und 40 Jahren
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doch noch die Möglichkeit hätten, wieder eine eigene
Existenz aufzubauen, einen Beruf auszuüben. Die
Kommission hat daher, gestützt auf eine gründliche
Aussprache beschlossen. Art. 23 in der Weise abzu-
ändern, dass der Anspruch kinderloser Witwen auf
Renten nicht vom 30., sondern vom 40. Altersjahr
hinweg gewährt werden soll, und zwar in der Mei-
nung, dass dann zwischen dem 30. und 40. Alters-
jahr eine erhöhte Abfindung vorgesehen werde.

Der Bundesrat hat sich dieser-Auffassung in der
Kommission angeschlossen.

Eine weitere Frage, die im Zusammenhang mit
Art. 23 behandelt worden ist, betrifft die geschie-
dene Frau. Die Frauenverbände sind bei der Kom-
mission vorstellig geworden. Die Eingabe der
Frauenverbände befasst sich mit zwei Haupt-
punkten, einmal mit der Höhe der Rente und dann
mit dem Anspruch an sich. Bei Art. 23 ist die Frage
des Anspruches der geschiedenen Frau auf eine
Witwenrente zu prüfen. Die Kommission hat nach
gründlicher Beratung diese Frage bejaht und schlägt
Ihnen vor, im neuen Abs. Ibis, die geschiedene Frau
nach dem Tode ihres geschiedenen Ehemannes der
Witwe gleichzustellen, wenn die Frau an der Schei-
dung unschuldig und der Mann durch Gerichtsurteil
zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet worden ist. Als
Unterhaltsbeiträge werden solche im Sinne yon
Art. 152 des Zivilgesetzbuches betrachtet, nicht
etwa Entschädigungen nach anderen Bestimmungen,
die nicht als Unterhaltsbeiträge zu betrachten sind.

Im Art. 41, Abs. 2, ist vorgesehen, dass die
Witwenrente gekürzt werden kann, wenn sie höher
wäre als diese Unterhaltsbeiträge. Damit will er-
reicht werden, dass die Witwe nach dem Tode ihres
geschiedenen Mannes nicht günstiger behandelt
wird, als vor dem Tode des Mannes.

Andere Fragen, die die Stellung der geschiedenen
Frau der Versicherung gegenüber betreffen, werden
im Zusammenhang mit anderen Artikeln behandelt.

Die Kommission beantragt Ihnen, Art. 23 zuzu-
stimmen mit den beiden Änderungen in Abs. l
betreffend das 40. Altersjahr und unter Beifügung
von Abs. Ibis betreffend die geschiedene Frau. Die
Änderung in lit. a des Absatzes l hat rein redak-
tionelle Bedeutung.

M. Hirzel, rapporteur: Monsieur le Président et
Messieurs. La commission vous fait deux proposi-
tions :

1. La première consiste en une précision du texte
légal.

En effet, ce texte ne prévoyait l'attribution
d'une rente qu'aux veuves n'ayant qu'un enfant.
Il s'agirait d'y ajouter ce texte: «...veuves ayant un
ou plusieurs enfants».

Sous lettre b on nous propose de ne pas donner
de rente aux veuves sans enfant âgées de moins de
quarante ans. Cela s'explique naturellement. Nous
estimons que les jeunes veuves sans enfant peuvent
trouver quelque gain et n'ont pas besoin de l'assu-
rance à cette époque de leur vie. Je m'empresse
d'ajouter que cet alinéa est compensé par l'article 24
qui prévoit une allocation unique aux veuves qui,
au moment du décès de leur conjoint, ne remplissent
par les conditions d'obtention d'une rente de veuve.
La commission vous propose en outre un alinéa Ibis
concernant les femmes divorcées. La femme divor-
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cée est assimilée à la veuve en cas de décès de son
ancien mari, lorsque ce dernier était tenu envers
elle, en vertu d'une décision judiciaire, à une pension
alimentaire. Je précise en outre que, en aucun cas,
la rente de la veuve ne pourrait dépasser le montant ,
de là pension alimentaire allouée à la femme par le
divorce. La commission propose d'adopter la sup-
pression de l'alinéa Ibis. \

M. Gressot: En quoi consiste cet alinéa ? Il con-
siste à assimiler les femmes divorcées aux veuves
— alors qu'elles ne sont peut-être veuves que de
leur vertu — donc à les avantager aux dépens des
femmes célibataires, alors qu'elles devaient être
classées, à mon avis, dans la catégorie de ces der-
nières.

Voilà comment me semble-t-il, à l'heure où la
protection de la famille a été consacrée par la Cons-
titution, voilà comment le parlement, en ce moment,
encourage l'anarchie familiale en favorisant, le vou-
lant ou ne le voulant pas, le divorce plus que la
famille, l'infidélité plus que la fidélité. C'est une
aberration, Messieurs.

Si l'on s'imagine par ces mesures rendre plus
populaire le projet de l'assurance vieillesse et le
faire mieux accepter par certaines classes de la popu-
lation, on se trompe. Notre peuple n'est pas encore
à ce point gangrené et s'élèvera contre cette mesure,
défi au bon sens, à l'équité, au christianisme aussi.
On veut à tout prix que la loi passe. Les catholiques
le désirent autant que quiconque. D'ailleurs, ne vous
y méprenez pas, la notion familiale s'avère com-
plètement conforme à l'opinion fort répandue dans
la population. Ce serait manquer d'intelligence poli- •
tique que de ne pas vouloir s'en rendre compte. En
outre, on ne peut reprocher à ma proposition de
vouloir enterrer l'assurance vieillesse, au contraire,
elle l'améliore. Aucune raison valable ne s'oppose à
la suppression de l'alinéa dont il s'agit, ni raison
financière, ni autre raison. Le Conseil fédéral dans
son premier projet ne L'avait, au surplus, pas prévue.
Messieurs, si la commission l'a ajoutée, c'est avant
tout pour des raisons de courtoisie et de galanterie
dont on a fait état à cette tribune. Je crois que la
galanterie et la courtoisie n'ont rien à faire dans une
loi qui doit s'inspirer de principes solidaires et équi-
tables. Or, il n'est, ni solidaire, ni équitable de vou-
loir assimiler les femmes divorcées aux veuves.
Voulez-vous donner raison à ce qu'écrivait, il y a
trois semaines, un organe syndicaliste bien connu:
« La faiblesse du projet de l'assurance réside dans la
méconnaissance' des forces spirituelles fondamen-
tales sans lesquelles aucune œuvre sociale n'est
viable, ni durable.» M. Hirzel, rapporteur ne dissi-
mulait pas tout à l'heure que cette nouvelle dis-
position pourrait mener assez loin. J'ajouterai, Mes-
sieurs, que M. Hirzel aurait pu dire que cette dis-
position nous mènera trop loin!

Mais cet alinéa implique encore un autre scan-
dale auquel a fait allusion M. Hirzel: Un homme
peut avoir été divorcé deux ou trois fois et être ainsi
condamné à payer une pension alimentaire à ses
deux ou trois ex-femmes. De ce fait, l'Etat aurait
dès lors l'obligation de se substituer à lui s'il venait
à décéder et devrait payer deux ou trois pensions
à ces divorcées. Ne trouvez-vous pas, Monsieur le
irésident et Messieurs, qu'il y a là un abus manifeste
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de solidarité de l'Etat et des contribuables envers
les divorcées ? Je vous propose donc de biffer pure-
ment et simplement l'alinéa Ibis. Il s'agit d'une
question sociale, morale et familiale à laquelle nous
attachons une grande importance et aussi d'une
question d'opportunité en faveur de la loi et qu'il
n'y a pas lieu de négliger, ni de minimiser.

Bundesrat Stampili: Ich habe in der Kommission
gegen die Gleichstellung der geschiedenen Frau mit
der Witwe Bedenken geäussert, weil ich mir
Rechenschaft gab, dass sich dagegen im Volke ge-
wisse Bedenken und Widerstände weltanschaulicher
Art erheben können. Ich bin aber von niemandem
unterstützt worden, auch nicht von den politischen
Freunden des Herrn Gressot. Ich blieb allein auf
weiter Flur. Wieder einmal mehr hatte mich mein
Ahnungsvermögen nicht betrogen. Sofort stellte
sich in einem Teil der Presse die von mir erwartete
Opposition ein. Ich gebe mir Rechenschaft darüber,
dass diese Bestimmung nicht in allen Volkskreisen
die Anerkennung auslösen wird, wie wahrscheinlich
die Befürworter des Antrages in der Kommission
erwartet haben. Ich überlasse den Entscheid dem
Rate. Ich habe schon in der Kommission darauf
hingewiesen, dass die Bestimmung in der Volks-
abstimmung nicht so populär sein werde, wie in der
Kommission, wo sie auf gar keinen Widerstand
gestossen ist.

Bratschi, Berichterstatter: Ich muss doch zum
Standpunkt der Kommission noch etwas beifügen.
Herr Gressot will Absatz Ibis streichen. Wir müssen

• uns die Frage vorlegen, was die Alters- und Hinter-
bliebenenversicherung wolle. Sie will Ersatz schaffen
für die wirtschaftlichen Nachteile, die in ganz be-
stimmten Fällen durch den Ausfall des Einkommens
eingetreten sind. Bei der verheirateten Frau ist die
Sache klar. Der Ernährer ist der Mann; wenn er
stirbt, fällt der Unterhalt für die Frau weg, die
Altersversicherung will teilweise Ersatz schaffen
durch die Witwenrente. Das ist unbestritten. Die
Frage ist nur, wie die Witwenrente gestaltet werden
soll. In welchem Zeitpunkt soll sie eintreten ? Bei
der ledigen Frau ist die Sache auch klar. Sie hat
ihren Beruf, ihr Einkommen ; davon wird die Rente
berechnet, und zwar tritt sie ein wie beim ledigen
Manne, wie Sie gestern beschlossen haben, beim
65. Altersjahr. Die Rente ist der Ersatz des in Weg-
fall gekommenen Einkommens.

Weniger einfach ist die Sache bei der geschie-
denen Frau. Das ist nicht zu bestreiten. Die Kom-
mission hat sich mit der Sache befasst, gestützt auf
eine Eingabe der Frauenvereinigungen. Sie ist zum
Schlüsse gekommen, dass ein Entgegenkommen an

.die geschiedene Frau dann am Platze sei, wenn aus
dem Scheidungsurteil hervorgeht, dass die Frau
der unschuldige Teil ist. Wie ist dann die Sache ?
Solange die Ehe bestanden hat, hatte der Mann die
Unterhaltspflicht. Er hat sie durch Gerichtsurteil
nach der Ehescheidung behalten, weil er der schul-
dige Teil ist, das ist die Voraussetzung des Ab-
satzesibis. Wenn nun dieser Mann stirbt, stellt sich
die Frage, ob die geschiedene Frau nicht so zu be-
handeln sei wie die nicht geschiedene Frau. Ist sie
nicht in der gleichen Situation, ist nicht ihr Er-
nährer, mit dem sie allerdings nicht mehr verheiratet

gewesen ist, gestorben, und hat nicht die Alters-
versicherung hier Ersatz zu schaffen? Die Kom-
mission hat diese Frage bejaht. Sie hat sich mit sehr
grosser Mehrheit auf den Boden gestellt, dass die
Altersversicherung in diesem Fall die geschiedenen
Frauen gleich zu behandeln hätte wie die Witwen.
Sofern die Frau der schuldige Teil ist, wird die Frau
nichts erhalten; das Gericht wird dem Mann keine
Unterhaltsbeiträge auferlegt haben; die Anwendung
des Art. Ibis kommt nicht in Frage. Dieser Artikel
kann nur in Betracht fallen, wenn ein Gericht fest-
gestellt hat, dass der Mann der schuldige Teil ge-
wesen ist, und daher diesem Manne Unterhalts-
beiträge auferlegt hat, die durch den Tod dieses
Mannes in Wegfall kommen.

Ein Vergleich mit der ledigen Frau kann nicht
gezogen werden. Die ledige Frau hat sich von An-
fang an eingerichtet auf ihren Beruf, sie hatte ihr
eigenes Einkommen und von .diesem Einkommen
wird später die Rente berechnet.

Die Frage, was geschehen soll, wenn ein Mann
von zwei Frauen geschieden ist und sogar von drei,
ist in der Kommission auch erörtert worden. Man
hat sich gefragt, wenn dieser Mann mehr als eine
Frau betrogen hat, ob nachher die Altersversiche-
rung die von diesem Manne betrogenen Frauen be-
strafen dürfe. Weil das ein offensichtliches Unrecht
wäre und weil es sich um Ausnahmefälle handelt,
hat die Kommission keine besondere Bestimmung
dafür vorsehen wollen. Man hat sich zwar gefragt, ob
nicht eine Bestimmung aufgenommen werden soll,
wonach in solchen Fällen nicht mehr als ein be-
stimmtes Maximum an Witwenrenten auszurichten
sei, aber das ist praktisch auf Schwierigkeiten ge-
stossen, und da glücklicherweise solche Fälle höchst
selten sind, hat die Kommission auf eine Bestim-
mung verzichtet. Aber der Beschluss der Kommis-
sion, der, wie gesagt, mit sehr grosser Mehrheit ge-
fasst wurde und in der Kommission ohne grund-
sätzlichen Widerspruch geblieben ist, ist meines
Erachtens begründet. Die Kommission hat mit
Recht der Eingabe der Frauenverbände Rechnung
getragen. Ich möchte Sie also bitten, diesem Antrag
zuzustimmen, weil er in sehr vielen Fällen Frauen
vor weiterem Unglück bewahrt, wo sie infolge der
unverschuldeten Scheidung schon unglücklich genug
sind.

M. Hirzel, rapporteur: Je m'excuse, après la bril-
lante .philippique de mon ami M. Gressot, de re-
prendre la parole. Je ne veux pas du reste soutenir
une discussion sur les mérites et les vertus, plus ou
moins avouables d'après M. Gressot, des femmes
divorcées. '.

Je voudrais simplement attirer votre attention
sur le fait qu'il y a tout de même des cas dans 'les-
quels la femme divorcée mérite une certaine protec-
tion. Il ne faut pas bagatelliser la situation. Tous
ceux qui, comme avocats, ont une certaine pratique
dans ces questions-là estiment que la femme divor-
cée est quelquefois dans une situation lamentable.
On voit passer souvent des femmes — non pas des
veuves joyeuses —•- mais des femmes qui pendant
vingt ans ont élevé leurs enfants et qui disent: «J'ai
dû reprendre ma liberté parce que ma vie est devenue
impossible. »
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Or, la commission a tenu compte dans une cer-
taine mesure non pas de son sentiment personnel,
mais des vœux précis .et pressants exprimés par
l'alliance des sociétés féminines.

Mais je me demande, étant donné que nous
n'avons pas eu au sein de la commission l'opposition
qui vient de se manifester ici devant le Conseil, je
me demande si on ne ferait pas bien de renvoyer
l'article à la commission pour nouvelle discussion.
Il est évident que si nous faisons tomber cette dis-
position-là il en résultera non pas un trouble légal,
mais en tout cas des discussions sur d'autres articles
qui, en principe, découlent de celui-ci. C'est la raison
pour laquelle je me demande personnellement si on
ne devrait pas réexaminer cette question étant
donné que la commission doit se réunir à nouveau
à 14 heures 30.

M. Aeby; Je voudrais insister pour que le Conseil
se rende aux arguments très sérieux qui ont été
développés tout à l'heure par notre collègue, M.
Gressot.

Nous nous trouvons, on l'a dit, non point en pré-
sence d'une loi d'assistance, mais devant une loi
d'assurance. Or, le* projet de loi a prévu pour les
veuves un système d'assurance dont nous voyons
l'expression à l'article 23. tylais il serait formellement
contraire à un système d'assurance, à moins que la
chose n'ait été spécialement prévue dans la loi, que
l'organisation d'assurance puisse être obligée de
servir des pensions à plusieurs femmes divorcées au
lieu d'en faire bénéficier une veuve seule.

Il s'agit là aussi d'une question morale contre
laquelle se dresseront un grand nombre de citoyens
suisses lors du vote populaire. Ne multiplions
pas, M. Gressot l'a très bien dit, les adversaires

, du projet.
Le système proposé, je le répète, serait contraire

au principe fde l'assurance. Nous devons ou bien
nous opposer, comme l'a proposé M. Gressot, à la
disposition que je combats ici ou, en tout cas, de-
mander à la commission de revoir la question, comme
l'a suggéré M. Hirzel.

Il est significatif que le représentant du Conseil
fédéral, qui tient avec une telle autorité au projet
lui-même, vous ait laissé la responsabilité de dé-
cider si une rente doit être payée à une femme
divorcée. Chacun de nous a compris, ce que vient
de nous dire M. le conseiller fédéral Stampfli.

Je vous prie donc de vous opposer ^l'adjonction,
de cet article Ibis et si vous estimez ne pas pouvoir
prendre maintenant cette décision, d'adopter la pro-
position de renvoi de M. Hirzel.

Niederhâuser: Mir scheint, wir, müssen uns davor
hüten, uns in moralischer Entrüstung über Dinge
und Verhältnisse zu ergehen, wo eine solche mora-
lische Entrüstung gar nicht angebracht ist. Wir
müssen uns auch davor hüten, solche falschen Auf-
fassungen im Volke zu wecken und zu fördern. Es
ist doch, glaube ich, klar, dass wir uns über eine
unschuldig geschiedene Frau nicht zu entrüsten
haben. Wir dürfen sie nicht anklagen, sie ist un-
schuldig. Ich sehe nicht ein, warum sie schwere
Nachteile erleiden soll, weil ihr Mann der schuldige
Teil war. Darum verstehe ich durchaus, wenn die

Kommission allgemein dazuTgekommen ist, zu
sagen, die unschuldig geschiedene Frau, die eben,
weil sie unschuldig ist, vom Richter einen Unterhalts-
beitrag zugesprochen erhielt, soll auch, wenn dieser
Mann stirbt, eine Rente erhalten. Die Schwierigkeit
kommt erst dann, wenn dieser Mann'sich wieder
verheiratet hat. Es brauchen gar nicht zwei oder
drei geschiedene Frauen miteinander zu konkur-
rieren. Ich wiederhole^: Die Schwierigkeit kommt
schon, wenn der Mann ein zweitesmal heiratet.
Stirbt der Mann während dieser zweiten Ehe, dann
ist schon eine Witwe da, und es konkurrieren die
Witwe und die geschiedene Frau miteinander. Nun
entsteht die Frage, wie man sich verhalten soll. Es
ist von katholischer Weltanschauung gesprochen
worden usw. Wenn wir von dieser Weltanschauung
ausgehen, so scheint mir die Lösung gar nicht so
schwierig zu sein. Die katholische Weltanschauung
verurteilt nicht die unschuldig geschiedene Frau,
aber sie erklärt, man dürfe geschiedene Leute nicht
heiraten. Infolgedessen würde es mir persönlich gar
nicht schwer fallen, einer Lösung zuzustimmen, die
besagt, die zweite Frau habe e'ben mit der ersten
Geschiedenen die Rente zu teilen. Wenn das im
Gesetz steht, weiss jede, die einen geschiedenen
Mann heiratet, der Unterhaltsbeiträge an seine erste
Frau bezahlen muss, was sie zu erwarten hat. Und
wenn die zweite Frau an der Scheidung nicht un-
schuldig war, was ziemlich häufig der Fall ist, so
geschieht ihr ganz recht, wenn sie nachher eine
reduzierte Rente erhält. Das ist die Lösung, auf die
die Kommission kommen sollte und die im Volke
allgemein verstanden würde.

,: Wey: Es ist falsch, Wenn hier behauptet worden
ist, dass es sich bei Art. Ibis um die Privilegierung
der geschiedenen Frau handelt. Es ist auch falsch,
wenn gesagt, wird, die geschiedene Frau .werde ein-
fach der Witwe gleichgestellt. Wie der Herr Kom-
missionspräsident schon ausgeführt hat — ich
möchte t das unterstreichen — handelt es sich hier
um jene Frauen, die schuldlos geschieden worden
sind, weshalb1 ihr früherer Mann ihnen Unterhalts-
beiträge bezahlen muss. Die katholische Presse hat
diesen Abs. Ibis stark angegriffen. Die Katholiken
aber hätten Grund, hier zuzustimmen, denn es han-
delt sich um jene Frauen, die schuldlos geschieden,
wurden. Auch die katholische Kirche schliesst ja
diese Frauen nicht aus, solange sie nicht heiraten;
sie fühlen sich immer noch verheiratet und die Ehe
ist ohne ihre Schuld gelöst worden. Es handelt sich
also nicht darum, dass man die Frauen, die ge-
schieden worden sind, den Witwen gleichstellen will.
Deshalb glaube ich, dass man diesem Artikel mit
guten Gründen zustimmen kann. Es handelt sich
um ein soziales Gesetz. Gerade bei diesen schuldlos
geschiedenen Frauen handelt es sich ja sehr häufig
um recht arme Menschen, die nicht nur materiell
durch die Ehescheidung geschädigt worden sind,
d^e auch seelisch gebrochen sind. Deshalb finde ich
es nicht recht, wenn die schuldlos geschiedene Frau
beim Ableben ihres früheren ^Mannes, der, weil er
der schuldige Teil gewesen ist, verpflichtet war, der,
Frau etwas zu geben,'sie zu unterhalten, durch dieses
soziale Gesetz von jeder Rente ausgeschlossen
würde. Ich möchte Sie bitten, dem Kommissions-
antrag zuzustimmen.
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M. Robert: Je n'ai pas l'intention de retenir
longuement votre attention. Seulement, comme deux
députés déjà ont parlé en français en faveur de la
proposition de M. Gressot, je ne voudrais pas laisser
l'impression que vos collègues de langue française
sont tous du même avis que lui. Puisque l'on envisage
de renvoyer la question à la commission, je ne m'y
oppose pas, mais je voudrais dire ceci.

C'est par une sorte de détour un peu curieux que
l'on oppose ici le problème du droit au divorce. On
a parlé tout à l'heure de moralité, on a semblé
vouloir faire entendre que la femme qui divorce
serait de piètre moralité. C'est en tout cas l'inter-
prétation que l'on pouvait donner à ces propos.
Pour ma part, je ne partage pas du tout cette
opinion. Dès l'instant où, au sein du ménage, l'en-
tente a cessé complètement d'exister, où la vie
commune devient impossible, le divorce s'impose,
et cela justement pour des raisons de moralité. Et,
par conséquent s'imposent aussi des mesures parti-
culières en faveur de celui des conjoints qui est
victime d'un mauvais procédé de la part de l'autre.

On a parlé également — et c'était là le seul argu-
ment ayant quelque apparence de valeur — de
l'obligation où l'on pourrait se trouver de verser des
rentes à deux ou à trois femmes divorcées du même
homme. Mais n'arrive-t-il pas que des dégénérés, des
ivrognes, ont de nombreux enfants lesquels doivent
ensuite être entretenus aux frais de la collectivité?
Déclare-t-on alors parce que le père a pu être un
homme indigne, que ses enfants ne sont pas dignes
d'être soutenus? L'argument invoqué en faveur des
enfants peut être également soutenu en faveur d'une
femme divorcée qui aura été la victime d'un
bellâtre, d'un homme indigne, d'un de ces individus
qui savent se faire aimer des femmes, alors qu'ils
ne le méritent pas.

Je pense donc que dès l'instant où l'on se trouve
en présence d'une femme divorcée, victime de pro-
cédés indignes de la part de son conjoint, il est nor-
mal que la collectivité vienne à son aide, aussi bien
qu'elle vient à l'aide d'une veuve.

M. Gressot: On a surtout argumenté à cette
tribune autour de la question d'innocence de la
femme divorcée...

A cet égard, fort de l'expérience pratique que j'ai
acquise au temps où j'avais mon bureau d'avocat, je
puis dire que c'est bien la question la plus délicate
qui se pose dans toutes les affaires de divorce.
Lequel des conjoints est innocent? Pour ma part,
j'ai remarqué ceci, c'est que c'est bien souvent celui
qui ment le mieux qui a le plus d'avantages. Dès
lors une disposition telle que celle qui est prévue par
la commission, aurait certainement pour consé-
quence de favoriser la course au mensonge car,
comme l'a dit, le rapporteur de langue française,
c'est surtout la femme qui a le plus de propension .à
altérer la vérité. Et cette tendance se trouverait
favorisée par une clause comme celle qui vient
d'être proposée vu l'avantage qu'elle donnerait à
«l'innocent». De plus, elle compliquerait singulière-
ment la tâche des tribunaux et c'est là encore' une
raison que je jette dans le. débat et dans vos cons-
ciences.

Bundesrat Stampf li: Dagegen, dass nur eine ge-
schiedene Frau eine RenTîe in der Höhe des Unter-
haltsbeitrags erhält, wenn ihr früherer Gatte ver-
storben ist, kann nichts eingewendet werden. Herr
Nationalrat Niederhauser hat ausgeführt, dass auch
vom katholischen Standpunkt aus dagegen nichts
eingewendet werden könnte. Etwas anderes ist es
— aber das werden nur seltene Fälle sein — wenn
zwei oder drei geschiedene Frauen desselben Mannes
Renten beziehen sollten. Darüber würde man sich
in der Umgebung doch aufhalten und sagen, dafür
sei die Alters- und Hinterlassenenversicherung nicht
da. Daher frage ich mich, ob man nicht diesen Be-
denken dadurch Rechnung tragen könnte, dass man
einfach sagt: Die geschiedene Frau ist nach dem
Tode ihres geschiedenen Ehemannes der Witwen-
rente teilhaftig, sofern der Mann — nun kommt eine
Einschaltung — in seiner ersten Ehe mit ihr ver-
heiratet und ihr gegenüber zu Unterhaltsbeiträgen
verpflichtet war. Dann ist nur eine Rente möglich,
und zwar an die zuerst geschiedene Frau. Das
würde weitgehend den katholischen Anschauungen
Rechnung tragen. Denn diese Frau konnte nichts
dafür, dass sie geschieden wurde; die Schuld lag am
Mann. Aber dass daneben weitere Frauen, die
diesen geschiedenen Mann heirateten und wiederum
das gleiche Schicksal erlitten haben, alle eine Rente
haben sollen, kann beanstandet werden. Darum
möchte ich Ihnen diesen Vermittlungsantrag stellen.
Damit könnte sich wohl auch Herr Gressot abfinden,
dass man sagt, dass nur diejenige geschiedene Frau,
die in erster Ehe mit ihrem verstorbenen Gatten
verheiratet war, Anspruch auf eine Rente hat.

M. Gressot: Je suis d'accord avec la proposition
transactionnelle de M. le conseiller fédéral Stampfli,
que je considère comme le Nicolas de Flue de 1946!

Huber: Ich möchte Ihnen den Vorschlag machen,
den Antrag von Herrn Bundesrat Stämpfli abzu-
lehnen. Ich verstehe seine Erwägungen. Es soll be-
stimmten konfessionellen Anschauungen Rechnung
getragen werden. Aber ich denke, wir müssen un-
serer Rechtsordnung Rechnung tragen, und diese
kennt eine derartige Disqualifizierung der zweiten
Ehefrau nicht. Es könnte eine solche Regelung zu
sehr grossen Ungerechtigkeiten führen: Ein pflicht-
vergessener Ehemann wird geschieden. Er wird ver-
pflichtet, seiner Ehefrau Alimente zu zahlen. Es ge-
lingt ihm, eine zweite Frau zu gewinnen, die nichts
von dem weiss, was vorausgegangen ist. Sie glaubt an
diesen Mann ; sie glaubt seiner Versicherung, dass er
der schuldlose Teil gewesen, dass er das Opfer eines
richterlichen Irrtums sei. Während der Mann in der
ersten Ehe, die ganz kurze Zeit gedauert hat, seine
Frau während verhältmsmässig kurzer Zeit schlecht
behandelt hat, hält es die zweite Frau vielleicht
20 Jahre bei ihm aus, aus Pflichtgefühl: vielleicht
hat sie Kinder, während aus der ersten Ehe keine
Kinder hervorgegangen sind. Nachdem es nun
immer schlimmer geworden ist, verlangt die zweite
Frau schliesslich ebenfalls Scheidung, und der
Richter stellt fest, dass der Mann gegenüber dieser
zweiten Frau ungleich viel gewissenloser und rück-
sichtsloser gehandelt habe als gegenüber der ersten,
und verurteilt ihn zu viel grössern Verpflichtungen
gegenüber der zweiten Frau. Nun soll diese zweite
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Frau, die es 20 Jahre lang ausgehalten hat, keine
Witwenrente bekommen, aber die erste Frau, die
während ganz kurzer Zeit mit dem Mann verheiratet
war und sehr rasch das Eheband gelöst hat, den An-
spruch darauf besitzen? Das ist offensichtlich ein
schweres Unrecht.

Das ist auch gegenüber dem salomonischen Vor-
O D

schlag von Herrn Niederhauser zu sagen. Er sagt:
Wenn eine Frau einen geschiedenen Mann heiratet,,
so muss sie ihn halt haben. Das ist auch nicht der
Standpunkt unseres Rechtes. Wenn eine Frau einen
geschiedenen Mann heiratet, müsste nach der Logik
des Herrn Niederhauser der Ehemann für die zweite
Frau höchstens sorgen, 'soweit die Erfüllung der
Alirnentationspflicht gegenüber der ersten Frau das
noch gestatten würde. Das ist nicht der Standpunkt
unseres Gesetzes. Sondern durch die Ehe wird der
Mann zur Erfüllung seiner Unterhaltspflichten ange-
halten, gleichgültig, ob er früher geschieden war
oder nicht. Man muss sich davor hüten, Überlegun-
gen zu berücksichtigen, die direkt in unverein-
barem Widerspruch stehen mit Grundsätzen, die
unser Recht in bezug auf die Ehe aufgestellt hat.

Es ist verständlich, dass man sich daran stösst,
dass unter Umständen beim Tod eines Ehemanns
eine ganze Anzahl Frauen Anspruch auf die Witwen-
rente ableiten könnte. So allgemein betrachtet, be-
rührt das merkwürdig. Aber es ist doch nicht der
Brauch, dass einer drei, vier geschiedene Frauen
hinterlässt. Die Bedeutung der Sache wird über-
trieben. Wenn Sie das statistisch abklären wollten,
würde sich ergeben, dass die Zahl solcher Fälle sehr
gering ist. Es ist nicht so, dass wenn eine Frau ein-
mal geschieden ist, sie dann nicht wieder heiratete.
Sobald aber eine Frau sich wieder verheiratet, ent-
steht für sie selbstverständlich kein Anspruch mehr
auf Witwenrente, auch" wenn der frühere Mann ge-
storben ist. Dieser Anspruch kann nur für die unver-
heiratet gebliebenen geschiedenen Frauen bestehen.
Damit reduziert sich die finanzielle Tragweite
ausserordentlich.

Überrascht hat mich, im Votum von Herrn
Aeby, die Unterstreichung des Versicherungscha-
rakters der Vorlage. Wenn man diese Auffassung
konsequent durchführte, könnte man diesen Stand-
punkt verstehen. Aber es liegen im Gesetz eine ganze
Menge von Bestimmungen, vor allem verschiedene
Anträge aus dem Schoss der Fraktion des Herrn
Aeby, die gerade darauf hinweisen, dass das Gesetz
nicht ein reines Versicherungsgesetz, sondern ein
Sozialwerk ist. Es wird auch nicht lange dauern, bis
wir wieder derartige Anträge zu behandeln haben.
Wir müssen der Tatsache Rechnung tragen, dass
dieses Gesetz tatsächlich nicht ein reines Versiche-
rungsgesetz ist, sondern auch ein wichtiger Bestand-
teil unserer Sozialgesetzgebung sein wird.

Ich empfehle Ihnen daher, dem Antrag der
Kommission zuzustimmen und die Zwischenlösung,
wie sie Herr Bundesrat Stampfli und Herr Nieder-
hauser vorgeschlagen haben, abzulehnen, weil sie
nicht auf dem Boden des Zivilgesetzbuches steht,
den Grundsätzen unseres Zivilrechtes nicht ent-
spricht, sondern eine Konzession an konfessionelle
Auffassungen ist, wobei ich mit Herrn Wey etwas
erstaunt darüber bin, dass man von einer Seite, die
die Unlösbarkeit der Ehe als einen Grundsatz aner-

kennt, der Frau, die unschuldig geschieden worden
ist, die Rente verweigern will.

Präsident: Gestatten Sie mir zwischenhinein
eine Mitteilung. Wir stehen bei Art. 23. Wir haben
20 Artikel bis jetzt erledigt, 2 Artikel sind an die
Kommission zurückgewiesen, bei einem Artikel
steht die Abstimmung noch aus. Es sind noch 17
gedruckte Minderheitsanträge vorhanden. Daneben
bestehen 26 im Laufe der Beratung eingereichte
neue Anträge. Wenn das so weitergeht und die Rede-
zeit so häufig in Anspruch genommen wird, dann
werden wir diese Woche überhaupt nicht fertig. Ich
glaube jetzt schon sagen zu können, dass die Session
unbedingt bis Samstag dauern wird. Ich würde auf
5 Uhr eine Nachmittagssitzung und auf 20.30 Uhr
eine Nachtsitzung ansetzen, sonst kommen wir
nicht vorwärts.

M. Picot: Dans cette question, on pourrait
chercher chicane à M. Gressot-sur son interprétation
de la doctrine catholique. Puisque le droit canon
n'a pas reconnu le divorce c'est précisément la doc-
trine romaine qui doit protéger cette femme à
laquelle la société a imposé le divorce et qui reste
unie encore à son ancien époux par les liens spirituels
et le sacrement. Mais je ne ferai pas cette chicane
pour en tirer argument car en somme M. Gressot a
raison. Comme l'a dit M. Huber, nous devons nous
en tenir à notre droit. Or notre droit civil suisse
admet la dissolution du mariage et lorsque le
mariage est dissous il ne reste entre les époux que les
liens qui ont été fixés par le juge. Les deux époux
ne font plus partie de la même famille et ce n'est pas
à une loi d'assurance vieillesse à revenir sur nos
institutions qui ont été votées dans le code de 1912
en confirmation de la loi de 1874.

Par conséquent, c'est la solution du Conseil
fédéral qui est la meilleure. Nous n'avons pas à
régler cette question dans la loi et lorsque des époux
ont divorcé, la femme reçoit sa rente simple,
l'homme reçoit sa rente simple. Il appartient au
juge de fixer si, sur une partie de la rente du mari,
une part doit être payée à la femme en vertu des
règles de la pension. C'est là une question qui ressort
des tribunaux et non de la loi. La meilleure solution,
je.le répète, est celle du Conseil fédéral et nous
n'avons pas à voter l'article premier bis présenté
par la commission.

Präsident: Herr Hirzel teilt mit, dass er einen
formellen Rückwersungsantrag stellt.

Abs t immung . — Vote.
Für den Rückweisungsantrag Hirzel 72 Stimmen
Dagegen 34 Stimmen

Art. 24.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.
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IV. Der Anspruch auf Waisenrente.
Art. 25.

Antrag der Kommission.
Marginale und Abs. 1. Zustimmung zum Ent-

wurf des Bundesrats.
Abs. 2. Der Anspruch auf eine einfache Waisen-

rente ensteht am ersten Tag des dem Tode des
Vaters folgenden Monats und erlischt mit der Ent-
stehung des Anspruches auf eine Vollwaisenrente,
mit der Vollendung des 18. Altersjahres oder mit
dem Tode der Waise. Für Kinder, die noch in Aus-
bildung begriffen sind, dauert der Rentenanspruch
bis zum Abschluss der Ausbildung, längstens aber
bis zum vollendeten 20. Altersjahr. Für Kinder, die
wegen körperlicher oder geistiger Gebrechlichkeit
erwerbsunfähig oder nur zu höchstens 20 % erwerbs-
fähig sind, dauert der Rentenanspruch bis zum
vollendeten 20. Altersjahr.

Antrag Baudat.
Abs. 2. .. .20. Altersjahr. Für Kinder, die wegen

körperlicher oder geistiger ' Gebrechlichkeit nicht
auf ein Erwerbserträgnis von mehr als 600 Franken
kommen, dauert...

IV. Le droit àia rente d'orphelin.
Art. 25.

Proposition de la commission.
Note marginale et alinéa 1. Adhérer au projet du

Conseil fédéral.
2. Le droit à la rente d'orphelin simple prend

naissance le premier jour du mois suivant le décès
du père et s'éteint par l'ouverture du droit à la rente
d'orphelin .double, par l'accomplissement de la dix-
huitième année, ainsi que par le décès de l'orphelin.
Pour les enfants qui font un apprentissage ou des
études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de
l'apprentissage ou des études, mais au plus jusqu'à
l'âge de 20 ans révolus. Le droit à la rente dure
jusqu'à 20 ans révolus pour les enfants qui, pour
cause d'infirmité physique ou mentale, sont in-
capables d'exercer une activité lucrative ou ne le
sont que pour vingt pour cent au maximum.

Proposition Baudat.
Al. 2.... pour les enfants qui, par suite d'infirmité

physique ou mentale, ne sont pas capables d'exercer
une activité lucrative procurant un revenu supé-
rieur à 600 francs.

Bratschi, Berichterstatter : Art. 25 bef asst sich
mit dem Anspruch auf Waisenrenten, und zwar ein-
fache Waisenrenten. Unter einfacher Waise wird
gewöhnlich die Vaterwaise Verstanden. Der-Art. 25
enthält aber eine Vorschrift^ die dem Bundesrat die
Möglichkeit gibt, auch Massnahmen zugunsten der
Mutterwaisen zu treffen, was von der Kommission
sehr begrüsst wird. Zu bemerken ist, dass auch
Kinder von geschiedenen' Eltern/ Anspruch auf
Waisenrenten haben, wenn diese geschiedenen
Eltern sterben, also Vaterwaisen-, Mutterwaisen-
oder Vollwaisenrenten. ,

In der Kommission wurde die Frage erörtert, ob
Waisenrenten nicht bis zum zurückgelegten 20. Al-
tersjahr gewährt werden sollen. Sie wissen, dass vor
einiger Zeit in diesem Rate ein Postulat Roth an-

genommen worden ist. Herr Roth hat damals den
Antrag gestellt, dass die Grenze, innerhalb welcher
Zulagen und Waisenrenten gewährt werden, allge-
mein auf 20 Jahre festgesetzt werden soll, statt auf '>
18 Jahre. Es ist klar, dass diese Frage im Zusammen-
hang mit der Altersversicherung auch geprüft .
werden muss. Würde die Altersversicherung ' auf
20 Jahre gehen, so wäre die Folge davon, dass

.allgemein die 18-Jahrgrenze durch die 20-Jahr-
grenze ersetzt würde, bei Pensionskassen, Teuerungs-
zulagen usw. -(

Die Kommission ist aber mehrheitlich zum
Schluss gekommen, dieses allgemeine Postulat abzu-
lehnen. Sie hat sich darauf beschränkt, den vom
Bundesrat vorgeschlagenen Text zu ergänzen. Die-
sem Text entnehmen Sie, dass die Waisenrente aus-
gerichtet wird bis zum 20. Altersjahr, wenn sich die •
Waise in Ausbildung befindet, wenn es sich um
Lehrlinge oder Studenten usw. handelt. In der Kom-
mission ist der Antrag gestellt worden, und dieser
Antrag wurde unterstützt durch eine Eingabe der
Organisation „Pro Infirmis", dass dieses Privileg
auch den Kindern gewährt werden soll, die erwerbs-
unfähig oder doch nur sehr beschränkt erwerbs-
fähig sind. Dieser Antrag ist von der Kommission
angenommen worden. Sie finden eine entsprechende
Ergänzung als Mehrheitsantrag zum Absatz 2, wo-
nach bei Kindern, die wegen körperlicher oder gei-
stiger Gebrechlichkeit erwerbsunfähig oder hoch- .
stens 20 % erwerbsfähig sind, der Rentenanspruch
bis zum vollendeten 20. Altersjahr dauert. Diese
Kinder werden den Waisen gleichgestellt, die in Aus-
bildung stehen.

Zu diesem Art. 25 ist ein Antrag Baudat ein-
gereicht worden, der keine grundsätzliche Änderung
darstellt, sondern der lediglich bei Kindern mit
körperlicher und geistiger Gebrechlichkeit die
Rentenberechtigten etwas anders ordnen will. Statt,
dass er auf eine Erwerbsfähigkeit von bloss 20 %
abstellt, möchte er auf ein Einkommen von 600
Franken abstellen. Die Annahme des Antrages
Baudat würde die Sache eher komplizieren. Es
müsste auf-zwei Faktoren abgestellt werden. Er-
stens müsste-nachgewiesen werden, dass eine Waise
gebrechlich ist. Dazu braucht es ein Arztzeugnis;
aber überdies müsste sich die Waise dann noch über
ihr wirkliches Einkommen ausweisen, und sie hätte
den Anspruch nur, wenn das Einkommen 600
Franken nicht übersteigt. Die Vorlage verzichtet
auf diese zweite Bedingung. Wenn ein Kind sich aus-
weist, dass es zu höchstens 20 % erwerbsfähig ist,
würde die Rente ohne weiteres gewährt. Ein wei-
terer Ausweis wäre nach der Vorlage nicht not-
wendig.

Die Kommission hat sich mit dem Antrag Bau-
dat nicht befassen können. Ich halte den Kommis-
sionsvorschlag für zweckmässiger und beantrage
Ihnen, dem Antrage, wie er seitens der Kornmission
vorliegt, zuzustimmen.

!
• M. Hîrzel, rapporteur: L'article 25 règle la situa- .

tion des orphelins et spécialement la rente d'or-,
phelins simple. Le droit à la rente simple intervient
au décès du père. La question des enfants adoptifs
est réglée à l'article 28. Nous la verrons plus loin.
L'expression «père de sang», au point de.vue fran-
çais, n'est pas très .heureuse. La commission a
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cherché dans son carquois juridique une autre
expression meilleure. Elle n'y est pas arrivée. Si
quelqu'un dans ce conseil peut nous donner une
expression qui serait plus adéquate nous pourrions
nous y rallier. Nous espérons toutefois que la com-
mission de rédaction de la loi, au point de vue
français, trouvera une expression plus précise que
«père de sang» qui est une traduction littérale de
l'allemand. Le décès de la mère peut entraîner
l'attribution d'une rente. La commission a modifié
la situation pour les infirmes: la rente est perçue
et donnée jusqu'à l'âge de 18 ans et non pas jusqu'à
20 ans. La commission des experts avait envisagé
la rente jusqu'à la majorité; la loi, elle, a augmenté
les attributions jusqu'à 20 ans, dans les cas d'ap-
prentissage et pour les étudiants.

Sur la demande de la société Pro Infirmis, la
commission envisage une troisième possibilité en
faveur des enfants infirmes. M. Baudat a fait une
proposition à ce sujet.

L'infirmité est une notion relative, une notion
médicale. La proposition prévoit que l'infirme doit
être atteint d'une incapacité de travail de 80 %, soit
en possession d'une capacité de travail de 20 % au
maximum. Vous savez tous, par expérience, que ces
questions d'incapacité de travail sont traitées par
des médecins et qu'elles donnent souvent lieu à des
surprises.

Je m'en tiens au texte de la commission et je
serai heureux d'entendre les explications de notre
collègue, M. Baudat. ,

Je préavise en faveur de l'adoption de l'article
avec les adjonctions prévues par la commission.

M. Baudat: Je salue très volontiers, pour ce qui
me concerne, l'extension proposée par la-commission
en ce Sens que la prolongation de 18 à 20 ans du
droit à la rente d'orphelin pour les apprentis et les
étudiants, profite également aux infirmes' Mais,
pour ce qui me concerne, je ne considère pas que le
critère choisi par la commission soit heureux, parce
qu'il est d'une application trop difficile. Contraire-
ment à ce que le rapporteur disait tout à l'heure,
je ne prétends pas ajouter un critère à un autre, mais
substituer à celui qui est prévu par la commission un
autre critère'qui me paraît préférable: en d'autres
termes, remplacer un critère médical d'une appli-
cation laborieuse par un critère économique dont la
vérification est plus aisée et l'application plus
simple. ,

II y a cent raisons pour ne pas insérer dans la loi
des dispositions prévoyant des pourcentages de
capacité de travail; elles ont leur place ailleurs, —
je pense par exemple à la législation relative à
l'assurance maladie et accidents, — mais pas ici.

Remarquez en outre que la caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents a à sa dispo-
sition un service médical qui peut contrôler les
déclarations des médecins appelés à s'occuper d'un
cas déterminé, 'tandis que la caisse de compensation
pour l'assurance vieillesse ne disposera pas d'un tel
personnel.

Si l'on admet pour l'enfant normal, au maxi-
mum, un gain annuel de 3000 francs, l'infirme
partiel devrait gagner la somme de 600 francs, qui
représente mathématiquement le 20% de ce mon-
tant, pour perdre le droit à la fente d'orphelin.

C'est le chiffre fatidique que vous retrouvez dans
plusieurs autres dispositions de la loi qui nous
occupe. Il me semblerait infiniment préférable,
parce que d'une application beaucoup plus simple,
de déterminer si tel enfant, chez lequel un médecin
aurait diagnostiqué une infirmité morale ou phy-
sique, est cependant capable d'accomplir un travail
lui assurant un gain d'au moins 600 francs, à défaut
de quoi il bénéficiera de la rente d'orphelin jusqu'à
20 ans.

Bundesrat Stampf H: Ich möchte Ihnen'empfeh- *
len, dem Antrag der Kommission zuzustimmen und
den Antrag von Herrn Nationalrat Baudat abzu-
lehnen. Nach dem ursprünglichen Vorschlag des
Bundesrates würde die Waisenrente bis zum zurück-
gelegten 18. Altersjahr bezahlt, und darüber hinaus
würde noch bis zum 20. Altersjahr die Rente an
solche Halb- und Vollwaisen ausgerichtet, die noch
in der Ausbildung begriffen sind. .
• Nun .findet die Kommission, es sollten Kindern,
die noch in der Ausbildung begriffen sind, gleich-
gestellt .werden Gebrechliche, die entweder über-
haupt nichts verdienen können oder nur zu 20 %
erwerbsfähig sind. Dem hat der Bundesrat zu-
gestimmt. '

Mit diesem grundsätzlichen Gedanken ist Herr
Nationalrat Baudat einverstanden. Er findet aber,
es bereite Schwierigkeiten, festzusetzen, ob die
Erwerbsfähigkeit nur 20 oder 30 oder mehr Prozent
betrage. Dieses Problem wird schon heute von den
Gerichten gelöst. In der Unfallversicherung müssen
die Gerichte bei der Bemessung der Unfallentschä-
digung sogar noch feinere Distinktionen machen.
Sie stellen eine Erwerbsunfähigkeit von 10, 15, 20
bis 25 % fest. Dieses Problem ist also technisch ge-
löst, und das bildet keinen Grund, um den Antrag
Baudat anzunehmen und denjenigen der Kommis-
sion abzulehnen.

Aber es besteht doch ein grundsätzlicher Unter-
schied : Herr Baudat will schon eine Gebrechlichkeit
annehmen, die eine Waisenrente rechtfertigt, wenn
der Verdienst der Waise nur 600 Franken beträgt.
Herr Baudat hat unterlassen, zu sagen, in welchem
Zeitraum diese 600Franken verdientwerdenmüssen.
Ich nehme an, das sei jährlich gemeint. Also will
Herr Nationalrat Baudat, wenn ich seinen Antrag
richtig interpretiere, eine Gebrechlichkeit, die einen
Anspruch auf eine Waisenrente rechtfertigt, schon
dann annehmen, wenn eine 18—20jährige Waise nur
600 Franken im Jahr verdient. Wenn die Erwerbs-
fähigkeit trotzdem mehr als 20 % beträgt, so ist der
Zustand der Gebrechlichkeit eben nicht vorhanden.

Nun mache ich noch auf etwas anderes aufmerk-
sam. Wenn man einen Betrag von 600 Franken
fixiert, so könnte das leicht zu Lohndrückereien
führen; es könnte der betreffende Arbeitgeber in
einem Wirtschaftszweig dem Waisenkinde sagen:
„Ich gebe dir etwas weniger als 600 Franken, dann
hast du Anspruch auf die Waisenrente." Wenn der
Antrag von Herrn Nationalrat Gitermann an-
genommen wird, bestände ein Anspruch auf minde-
stens 240 Franken.' Dann trifft der Dienstherr eine
Abmachung und sagt der Witwe oder der Waise:
„Ich gebe dir weniger als 600 Franken, dafür be-
kommst du die Rente." Diese kann' bei einer ein-
fachen Waise bis 360 Franken betragen. Das kann
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also im konkreten Falle zur Lohndrückern führen
Darum ist der Antrag des Herrn Baudat nicht zu
empfehlen, derjenige der Kommission trifft das,
was man will, besser, weil er sagt, es muss eine
Gebrechlichkeit vorhanden sein, bei der die Er-
werbsfähigkeit nur noch 20 % beträgt. Wenn Sie
aber nur sagen, dass die betreffende Waise nicht
mehr als 600 Franken verdienen dürfe, ist noch
nicht gesagt,' dass die Erwerbsfähigkeit nur 20 %
beträgt, dann kann vielleicht die Erwerbsfähigkeit
bedeutend höher sein, und vielleicht leitet man
gerade aus dem Umstand, dass der Verdienst nur
600 Franken beträgt, die Gebrechlichkeit ab, die
gar nicht existiert.

Deshalb halte ich dafür, dass der Vorschlag der
Kommission das, was die Vereinigung „Pro In-
firmis" will, treffender zum Ausdruck bringt, als
dies der Antrag Baudat tut, der deshalb abgelehnt

- werden muss.

Abstimmung. — Vote.
Abs. 1. .

' Angenommen. — Adopté.

Abs. 2.
Für den Antrag der Kommission Mehrheit
Für den Antrag Baudat Minderheit

Art. 26.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 1. Zustimmung zum Em>
wurf des Bundesrats.

Abs. 2. Der Anspruch auf eine Vollwaisenrente
entsteht am 1. Tag des dem Tode des überlebenden
Elternteiles folgenden Monats und erlischt mit der
Vollendung des 18. Altersjahres oder mit dem Tode
der Waise. Für Kinder, die noch in Ausbildung be-
griffen sind, dauert der Rentenanspruch bis zum
Abschluss der Ausbildung, längstens aber bis zum
vollendeten 20. Altersjahr.

Für Kinder, die wegen körperlicher oder geistiger
Gebrechlichkeit erwerbsunfähig oder nur zu -höch-
stens 20 Prozent erwerbsfähig sind, dauert der
Rentenanspruch bis zum vollendeten 20. Alters jähr.

Antrag Baudat.
2

. .. 20. Altersjahr. Für Kinder, die wegen körper-
licher oder geistiger Gebrechlichkeit nicht auf ein
Erwerbserträgnis -von mehr als 600 Franken
kommen, dauert. . .

Proposition de la commission.
Note marginale et al. 1. Adhérer au projet du

Conseil fédéral.
2 Le droit à la rente d'orphelin double prend

naissance le premier jour du mois suivant le décès
du parent survivant et s'éteint par l'accomplissement
de la dix-huitième année, ainsi que par le décès de
l'orphelin. Pour les enfants qui font un apprentis-
sage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à
la fin de l'apprentissage ou des études, mais au
plus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.

Le droit à la rente dure jusqu'à 20 ans révolus
pour les enfants qui, pour cause d'infirmité physique
ou'mentale, sont incapables d'exercer une activité
lucrative ou ne le sont que pour 20 % au maximum.

Proposition Baudat.
2 ... pour les enfants qui, par suite d'infirmité

physique ou mentale, ne sont pas capables d'exercer
une activité lucrative procurant un^ revenu supé-
rieur à 600 francs.

Bratschi, Berichterstatter: Zu Art. 26 sind keine
weiteren Bemerkungen anzubringen. Sie finden die
gleiche Ergänzung wie bei Art. 25 und den gleichen
Antrag des Herrn Baudat. Ich beantrage Ihnen,
dem Antrag der Kommission zuzustimmen.

Präsident: Hält Herr Baudat seinen Antrag auf-
recht? (Zwischenruf Baudat: Non). Er zieht also
seinen Antrag zurück.

Angenommen. — Adopté.

Art. 27.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 28.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

B. Die ordentlichen Renten.
Art. 29.

Antrag der Kommission.
•Mehrheit :

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Minderheit
(Guinand, Gottret, Münz, Rubattel):

Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes an haben die berechtigten Versicherten An-
spruch auf einfache Altersrenten von 130 Franken
im Monat, d. h. 1560 Franken im Jahr beziehungs-
weise auf Ehepaar-Altersrenten von 200 Franken
im Monat, d. h. 2400 Franken im Jahr.

Antrag Miville.
Sämtliche Renten erhalten die Form der Ein-

heitsrenten. Diese betragen für die Versicherten wie
für die im Zeitpunkt der Inkraftsetzung dieses Ge-
setzes über 65jährigen 200 Franken für den Allein-
stehenden und 300 Franken für das Ehepaar im
Monat.,

Antrag Sprecher.
'Für den Fall der Ablehnung des Minderheits-

antrages zu Art. 29) :
a) Vollrenten für Versicherte, die während minde-

stens zehn vollen Jahren... ;
b) Teilrenten für Versicherte, die während minde-

stens eines vollen Jahres, aber während weniger
als zehn vollen Jahren. ..
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B. Les rentes ordinaires.
Art. 29.

Proposition de la commission.
M a j o r i t é :

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minor i t é
(Guinand, Gottret, Münz, Rubattel) :

Les assurés ont droit, dès l'entrée en vigueur de
la présente loi, à une rente de vieillesse simple de
130 francs par mois, soit 1560 francs par an ou à une
rente de vieillesse pour couple de 200 francs parmois,
soit 2400 francs par an.

Proposition Miville.
Toutes les rentes sont servies sous forme de

rentes uniformes. Pour les assurés comme pour }es
personnes âgées de plus de 65 ans au moment
de l'entrée en vigueur de la présente loi, les rentes
sont de 200 francs par mois pour les personnes vi-
vant seules et de 300 francs par mois pour les couples.

Proposition Sprecher.
(Pour l'éventualité du'rejet de la proposition de la

minorité concernant l'art. 29) :
2...

a) Rentes complètes aux assurés qui ont payé des
cotisations pendant dix années -entières au
moins...;

b) Rentes partielles aux assurés qui ont payé des
cotisations pendant une année entière au moins,
mais pendant moins de dix années entières...

Ordnungsantrag Perrin-La Chaux-de-Fonds.
Bevor der Nationalrat zur Behandlung von

Art. 29 schreitet, beschliesst er über folgende grund-
sätzliche Frage:

Werden die Renten unterschiedlich sein, d. h. in
ihrer Höhe von den Prämien des einzelnen Ver-
sicherten abhängen oder aber einheitlich, d. h. ohne
Berücksichtigung der Prämien der einzelnen Ver-
sicherten ?

Motion d'ordre Perrin La Chaux-de-Fonds.
Au moment d'aborder l'article 29, le Conseil

national décide la question de principe suivante:
Les rentes .seront-elles différentielles, c'est-à-dire

influencées par les cotisations payées par chaque
assuré —• ou uniformes, c'est-à-dire établies sans
tenir compte des cotisations payées par chaque
assuré ?

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Bei
diesem neuen Abschnitt müssen wir uns zunächst
mit der Terminologie vertraut machen. Die Vorlage
spricht hier von ordentlichen Renten. Eine ordent-
liche Rente erhält, wer überhaupt Beiträge bezahlt
hat, d. h. wenigstens während eines vollen Jahres.
Die ordentlichen Renten zerfallen in die Vollrenten
und in die Teilrenten. Die Vollrente erhält, wer
wenigstens 20 Jahre lang Beiträge bezahlt hat, die
Teilrente erhält, wer mindestens ein Jahr und läng-
stens 19 Jahre Beiträge entrichtete.

Dem Begriff „ordentliche Rente" steht der Be-
griff „Bedarfsrente" gegenüber, wie er vom Bundes-

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

rat vorgeschlagen worden ist. Die Kommission be-
antragt Ihnen allerdings, die Bezeichnung ,,Be-
darf srente" zu ersetzen durch „Übergangsrente,".
Die Gründe, warum dieser Antrag gestellt wird,
werden wir später besprechen.

Bei Art. 29 beantragen die Herren Guinand und
Mitunterzeichner, es sei den Renten eine andere
Gestaltung zu geben, d. h. es seien Einheitsrenten
von 1560 Franken für die Alleinstehenden und von
2400 Franken für Ehepaare festzusetzen. Man'kann
sich fragen, warum gerade diese Beträge vorge-
schlagen werden. Ich denke, sie stehen im Zusam-
menhang mit der Auffassung, wie sie vom soge-
nannten Genfer Komitee vertreten wird. Man hält
auf dem Platze Genf diese Renten für Alleinstehende
und'Ehepaare für angemessen und schlägt sie dann
in freundeidgenössischer Weise für die ganze
Schweiz als gültig vor, wobei es allerdings die Mei-
nung hat, dass der Bund die Kosten trage. Ich
anerkenne, dass diese Renten für die Verhältnisse
in Genf richtig sein können. Die Frage ist nur, ob
sie auch für alle übrigen Kantone und Landesteile

o

richtig seien. Diese Frage verneine ich. Es ist rich-
tiger, ein Rentensystem zu wählen, das dem Landes-
durchschnitt besser entspricht. Genf kann, wie das
andere Städte auch werden machen müssen, die
Rente dann auf den von jenen Kreisen gewünschten
Betrag erhöhen. Auch andere Kantone werden
Ergänzungen beschliessen. Aber auf ihre Kosten.

Über die grundsätzliche Frage der Einheits-
rente selbst will ich mich nicht mehr äussern. Wir
haben darüber in der Eintretensdebatte eingehend
gesprochen. Es wäre Zeitverlust, wenn die Dis-
kussion wiederholt würde.

Dagegen bin ich dem Rate einige Auskünfte
über die finanziellen Auswirkungen schuldig, so-
wohl der Vorlage als auch der Anträge der Herren
Guinand und Mitunterzeichner, wie schliesslich des
Antrages Miville, der den Vorschlag aufnimmt, den
die Partei der Arbeit in der Öffentlichkeit vertritt,
nämlich eine Einheitsrente von monatlich 200
Franken fürden Alleinstehenden und von SOOFranken
für Ehepaare in Aussicht zu nehmen.

Die finanziellen Auswirkungen sind ungefähr
die folgenden: Nach der Vorlage würden im Jahre
1948, wenn das Gesetz auf 1. Januar 1948 in Kraft
tritt, Ausgaben von ungefähr 180 Millionen Franken
oder etwas mehr entstehen, im Jahre 1958 380 Mil-
lionen Franken, 1968 etwa 550 Millionen Franken
und 1978 etwa 700 Millionen' Franken, im Durch-
schnitt rund 550 Millionen Franken, wie das bereits
,beim Eintreten gesagt worden ist. >

Nach den Anträgen der Herren Guinand und
Konsorten würden die Ausgaben im Jahre 1948
450—460 Millionen Franken betragen, 1958 etwa
710 Millionen Franken, 1968 840 Millionen Franken,
1978 950—960 Millionen Franken, im Durchschnitt
würde die Ausgabe 780—800 Millionen Franken im
Jahre betragen, also etwa 250 Millionen Franken
mehr als nach der Vorlage.

Die Anträge der Partei der Arbeit, die von
Herrn Miville aufgenommen werden, würden finan-
ziell noch viel weiter gehen. Im ersten Jahr müssten
etwa 1125 Millionen Franken ausgegeben werden,
1958 zirka 1330 Millionen Franken, 1968 1560 Mil-
lionen Franken, 1978 1760 Millionen Franken, im
Durchschnitt etwa 1% Milliarden im Jahr.

72
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Es dürfte wohl klar sein, dass wir nicht in der
Lage sind, Beschlüsse mit derart weitgehenden
finanziellen Konsequenzen zu fassen, weil die finan-
ziellen Mittel nicht aufgebracht werden könnten.
Die Zahlen, die hier gegeben werden, sind durchaus
nicht aus der Luft gegriffen. Die Berechnungen, die
dazu führen, sind nicht so kompliziert, wie es auf
den ersten Blick etwa scheinen mag. Man kennt die
Zahl der Einwohner der Schweiz und ihr Alter,
kennt die Sterbeziffern aus der Vergangenheit. Man
kann sicher damit rechnen, dass das Alter nicht
zurückgeht. Wenn aber das Durchschnittsalter
weiter steigt, werden diese Zahlen nicht niedriger,
sondern höher sein. Wenn man aber auf die-bishe-
rigen Sterbeziffern abstellt, ergeben sich die ge-
nannten Zahlen. Man weiss also ziemlich genau, in
welchem Tempo die Zahl der Greise grösser wird.
Die Greise, die 1958—1978 da sein werden, leben
ja heute schon alle. Dazu wird auch ein Teil von uns
gehören. Diese Berechnungsgrundlage ist also ziem-
lich genau bekannt. Man tappt durchaus nicht im
Dunkeln, wie das geltend gemacht werden möchte.
Aber auch die Höhe der Rente ist bekannt. Hierüber
sind überhaupt keine Unbekannten vorhanden.

Die Mittel für die Verwirklichung der Anträge
der Minderheit und erst recht des Antrages von
Herrn Miville können zur Zeit nicht beschafft wer-
den. Weder der Rat noch das Volk wird willens
sein, sie in absehbarer Zeit zur Verfügung zu stellen.
Die Annahme der Anträge Guinand und Konsorten
Hätte eine vollständige Umarbeitung der Vorlage
zur Folge. Es müssten in bezug auf die Finanzierung
ganz neue Wege betreten werden, indem alles, was
jetzt vorgeschlagen ist, in keiner Weise genügen
würde, um diese Vorschläge verwirklichen zu
können.

Übrigens ist durch die Annahme des Art. 17,
der das individuelle Beitragskonto betrifft, das
Rentensystem weitgehend festgelegt. Damit ist die
Einheitsrente bereits abgelehnt worden.

Es ist sodann ein Antrag von Herrn Sprecher
verteilt worden,'der das Ziel verfolgt, die Übergangs-
zeit abzukürzen. Hierüber ist in allen vorherrschen-
den Behörden eingehend gesprochen worden. Der
weitestgehende Antrag ist der der vollständigen
Beseitigung einer Übergangsperiode; es isj das
•System des einfachen Umlageverfahrens und der
sofortigen Gewährung der vollen Rente. Das andere
Extrem ist das Kapitaldeckungsverfahren, das eine
Übergangszeit von 46 Jahren hätte, indem erst der-
jenige, der alle Be'iträge bezahlt, die volle Rente er-
hielte. Beide Auffassungen sind vertreten worden.*
Insbesondere ist die letztere Auffassung gegen-
wärtig im Kanton Basel-Sta dt verwirklicht.

Die Kommission geht- einen mittleren Weg mit
diesen 19 Jahren. Der Vorschlag ist natürlich auch
abgestimmt auf das ganze System der einheitlichen
Rente. Die Konsequenzen werden auch hier nicht
ausbleiben. Der Antrag Sprecher lag der Kommission
nicht vor. Die Kommission hat sich aber grundsätz-
lich mit der Sache befasst und hat der Vorlage zuge-
stimmt. Ich beantrage Ihnen, dem Art. 29 zuzu-
stimmen, unter Ablehnung des gedruckten Minder-
heitsantrages Guinand und Konsorten, wie er vor
Ihnen hegt, unter Ablehnung des entsprechenden
Antrages Miville und unter Ablehnung des Antrages
Sprecher.

Herr Vizepräsident Wey übernimmt den Vorsitz.
M. Wey, vice-président, prend la présidence:

Präsident: Ich bemerke, dass mir Herr Perrin-
La Chaux-de-Fonds, soeben mitteilt, dass er seinen
Ordnungsantrag zurückzieht.

M. Hirzel, rapporteur de la majorité: L'article 29
traite du chapitre important des rentes ordinaires.
Du point de vue de la terminologie, nous avons donc
les rentes ordinaires qui sont opposées aux rentes de
besoin, lesquelles sont basées sur l'état économique
de l'assuré et que la commission propose d'appeler
«rentes transitoires», ce qui, du point de vue moral,
constitue un allégement en faveur de ceux qui les
reçoivent.

Les rentes ordinaires sont les rentes complètes
et les rentes partielles. Les rentes complètes, ainsi
que le dit l'article, sont attribuées lorsqu'on a payé
vingt ans de cotisations; si l'on a payé d'une à
dix-neuf cotisations annuelles, on obtient une rente
partielle. Telle est l'économie de l'article que nous
examinons en ce moment.

Ce traitement, je m'empresse de le dire, tient
compte à la fois des charges respectives des généra-
tions et du système individuel. Les propositions qui
vous sont faites, et qui sont divergentes, ont pour
la plupart la tendance, regrettable aux yeux de la
commission, de charger encore plus la jeune généra-
tion. Il faut faire très attention de ne pas aller trop
loin et de ne pas trop charger les jeunes, ceux qui
ont actuellement entre 20 et 45 ans, par rapport à
la charge de la génération actuelle qui est la nôtre.

Dans cet ordre d'idées, j'aborde immédiatement
la proposition dé M. Sprecher qui voudrait, à l'ar-
ticle 29, réduire de ving à dix ans la durée des cotisa-
tions qui justifient l'attribution de la rente complète.
Si vous réduisez à dix ans cette période intermé-
diaire, vous provoquez d'abord une aggravation des
dépenses de l'ordre de 15 millions de francs, ce qui
est déjà extrêmement sensible, et vous chargez d'au-
tant plus, dans le système général, la jeune généra-
tion, comme je le disais tout à l'heure. Nous devons
remarquer que la génération transitoire actuelle, les
assurés donc qui ne cotiseront pas pendant 20
ans, est déjà favorisée de telle façon que l'on calcule
que si cette génération, devait payer la part fixée
des cotisations qui lui donnerait "éventuellement les
rentes qu'on lui attribue, elle devrait payer des coti-
sations de 22 %. Cela situe au fond de quelle façon
on a tenu compte précisément de la classe des assu-
rés, hommes et femmes, qui sont maintenant dans
la force de l'âge. C'est pourquoi nous vous deman- %.
dons de ne pas aller plus loin et de ne pas admettre
le point de vue de M. Sprecher, cela au nom des
jeunes générations qu'il ne faut pas sacrifier com-
plètement, car elles constituent latgrosse majorité
du corps électoral et elle aura son mot à dire lors
de la votation populaire.

Comme vient de l'annoncer le président, M. Per-
rin (La Chaux-de-Fonds) a retiré sa motion d'ordre
à l'article 30.

C'est la même proposition, sous une autre forme,
qui est faite par M. Miville. Nous avons discuté
longuement de la rente uniforme; elle a été finale-
ment écartée par le projet de loi- et cela, croyons-
nous, à juste titre, car on peut faire valoir des argu-
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ments sérieux contre elle, des arguments détermi-
nants. La rente uniforme postule des cotisations
uniformes: c'est, au fond, la base de tout le système.
Si vous accordez à l'ensemble du peuple suisse une
rente de X francs, vous ne pouvez plus à ce moment-
là faire une discrimination dans le versement des
cotisations, chacun voulant recevoir la même rente,
mais en payant la même cotisation. C'était en parti-
culier ce que M. Beveridge avait prévu dans son
plan, mais avec ce correctif que le fisc devait sup-
porter les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la
dépense. C'est ce que notre système ne fait pas. Dans
notre projet, la dépense des corporations publiques,
cantons et éventuellement communes et Confédéra-
tion ne peut pas dépasser 50 % de la dépense totale.
Les assurés doivent fournir la moitié. Il faut donc
faire très attention, car il est clair que si l'on veut
des rentes uniformes importantes, il faut que les
pouvoirs publics demandent des contributions ex-
cessives qui, en Suisse, ne pourraient pas être sup-
portées étant donné les exigences actuelles du fisc.
D'autre part, la rente uniforme ne peut pas tenir
compte de la diversité des régions et des situations
économiques. On s'est plaint quelquefois dans notre
pays de ce qu'on ne tienne pas assez compte de la
diversité régionale, de ce que, par exemple, la situa-
tion d'un village des hautes Alpes n'est pas la même .
que celle de Zurich ou de Genève. Le projet que vous
avez sous les yeux a été établi par une administra-
tion, par des experts et par le Conseil fédéral qui,
justement sur ce point-là, vous donnent une idée du
particularisme local. Il devrait nous être agréable
de constater que le système différentiel de la loi tient
compte largement des circonstances individuelles et
même régionales, en partant de l'idée qu'en effet
l'attribution d'une rente de 100 francs à Genève ou
à Zurich n'a pas la même valeur qu'une rente de
100 francs dan^ un village du haut pays d'Uri ou
d'une vallée des Grisons ou du Valais.

Un autre défaut de la rente uniforme, c'est
qu'elle ne permet pas de tenir compte de ces cir-
constances locales, et qu'elle serait forcément très
basse, inférieure à la moyenne des rentes prévues
par le projet. Vous mécontenterez encore plus sé-
rieusement les cercles urbains, lesquels estiment déjà
que les moyennes actuelles sont insuffisantes pour,
les villes. Je ne crois donc pas que nous améliorerons
politiquement notre projet en adoptant le système
de la rente unique. Ce sont là des éléments qui sont
certainement à considérer dans le cadre de la situa-
tion politique actuelle. Je n'insisté pas; nous'avons
déjà longuement examiné cette face du problème
au cours de précédentes discussions.

Deux mots pour terminer sur la proposition de
la minorité de la commission dont notre collègue,
M. Guinand, s'est fait le porte-parole. M. Guinand
reprend les taux du comité de Genève qu'il a déjà
défendus. • .

Je voudrais seulement faire remarquer que l'on
commet peut-être une erreur à Genève en indiquant
toujours les minima des rentes comme étant lé
système-type de la loi suisse. Les minima prévus
dans le projet ne constituent pas un plafond, ni une
moyenne des rentes qui seront attribuées dans une
ville- comme Genève, où les salaires sont relative-
ment élevés. La moyenne des rentes qui seront attri-
buées dans les villes sera certainement déjà inté-

ressante et ne sera pas à comparer avec les minima
de 480 ou 770 francs. Il ne faut pas avoir dans l'œil
uniquement les minima lorsqu'on discute du projet
dans les cercles urbains; il faut calculer la moyenne
que recevront les assurés des centres urbains. Nous
sommes persuadés qu'on se rendra compte ainsi que
cette moyenne n'est point du tout négligeable. J'ai
la certitude qui si on se donnait la peine, à Genève,
d'examiner les cas individuels on remonterait facile-
ment le courant de scepticisme dont onparle quelque-
fois en disant que les rentes prévues^sont manifeste-
ment insuffisantes.

Il y a un dernier argument, nous l'avons donné
déjà tout à l'heure, mais^je tiens à le répéter; si
nous acceptions ces chiffres pour l'ensemble du pays,
il en résulterait des dépenses considérablement plus
élevées que celles qui sont prévues dans le projet.
Cela rendrait inévitable en tout cas une augmenta-
tion des cotisations de l'ordre de 1, 2 ou 3 %, de
sorte que, déjà pour commencer, nous devrions
augmenter à 5, à 6 ou à 7 % les cotisations fixées
actuellement à 4 .%. Du point de vue de la politique
générale dû-projet, le peuple suisse, nous en sommes
convaincus, n'admettra pas une pareille majoration.

M. Guinand, rapporteur de la minorité: La propo-
sition de la minorité ne touche pas seulement
l'article 29. Elle affecte également les articles 30, 31,
32, 34, 35, 38, 42 et 43. De sorte que le vote que
nous allons émettre liquidera également les propo-
sitions de la minorité à ces divers articles. Je tiens
à le préciser en notant que cela pourrait permettre
d'accélérer un peu le débat en nous épargnant de
revenir à chacun des dits articles sur nos propo-
sitions.

Sans doute, nous savons, et à. cet égard, nous
ne nous faisons aucune illusion, que les'propositions
de la minorité bouleversent les principes même du
projet gouvernemental puisqu'elles prévoient une
rente unique suffisante qui doit constituer un mini-
mum d'existence et qu'elles impliquent surtout la
suppression du régime transitoire. Je dois dire que
j'hésite un peu à continuer à soutenir ici ce point de
vue puisqu'il m'a valu des réponses qui n'étaient
pas spécialement tendres et au canton de Genève
quelques coups de griffes qui nous font penser, par
moment, qu'au lieu de nous trouver dans la salle du
parlement, nous sommets tombés dans la fosse aux
ours. Mais cela -dit, je pense qu'il est néanmoins
naturel et légitime de présenter ici le point de vue
de la minorité, cette minorité qui, plus tard, sera
peut-être devenue une majorité quand-les temps
auront évolué.

Que proposons-nous? Une rente unique de
1560 francs' par an pour un vieillard isolé et de
2400 francs pour un couple. D'aucuns peuvent
penser, que dans certaines régions rurales ou de
montagne, ces sommes représentent quelque chose
de trop considérable; mais dans l'ensemble du pays
il en est •autrement et on ne peut plus parler que
d'un strict minimum d'existence qui devrait être
alloué à un vieillard pour lui permettre de cesser son
activité économique et de se retirer. Nous estimons
en effet qu'en dessous de ces sommes, on ne saurait
exiger d'un vieillard qu'il renonce à tout travail car
il lui serait impossible de subsister.
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Nous avons demandé la suppression du régime
transitoire mais tout cela évidemment, en partant
de la base que nous avons préconisée, c'est-à-dire le
système de la répartition pure, de la répartition des
dépenses sur l'ensemble des recettes, les taux des
cotisations pouvant être variables. Evidemment, je
reconnais que cette proposition est plus difficile à
défendre aujourd'hui, étant donné qu'à l'article 5,
vous avez émis un vote fixant d'une manière ab-
solue et définitive le taux de la cotisation à 4%. Il
est sûr que, si l'on voulait adopter notre proposition,
il faudrait équilibrer les dépenses par des recettes
nouvelles. Je voudrais dire à ce propos qu'il ne faut
pas les chiffrer uniquement sur les données du
rapport fourni par l'Office fédéral et par le Dr
Kayser qui, sans doute, voient les choses trop en
noir tandis que le Dr Nabholz, actuaire du comité
genevois, les voit peut-être un peu trop rosés.
Toujours est-il que certainement le rapport financier
exagère l'importance de la dépense. Quoi qu'il en
soit, je reconnais sans autre que l'adoption du
système que nous proposons entraînerait des dé-
penses plus élevées que la réalisation du projet
officiel. Néanmoins, même si on peut penser que
pour l'instant le système que nous préconisons est
peut-être prématuré, il faudrait pourtant lui accor-
der quelque attention et y songer pour l'avenir. ,

Tout d'abord il offre cet immense avantage de
permettre la suppression d'une grande partie de
l'appareil administratif dont j'ai parlé précédem-
ment. A ce propos, je maintiens que les chiffres que
j'ai énoncés sont exacts. Ils m'ont été indiqués par
des fonctionnaires de l'administration. Il ne fau-
drait pourtant pas, que chaque fois que nous
apportons ici des chiffres émanant de l'adminis-
tration elle-même, on vienne prétendre qu'ils sont
faux ! Ou alors les fonctionnaires fédéraux sont des
gens qui ne comprennent rien du tout et qui four-
nissent aux parlementaires des chiffres inexacts...?

Je retiens en particulier un chiffre qui a été
articulé par le Conseil fédéral, à savoir qu'avec le
système du projet officiel, il suffirait de douze fonc-
tionnaires pour remplir la tâche de l'administration
centrale de l'assurance. Je suis certain qu'à l'énoncé
de ce chiffre les fonctionnaires fédéraux qui se
trouvaient à la tribune ont eu des sueurs froides et
se sont demandé comment il serait possible de gérer
le fonds central d'assurance avec un effectif de
personnel aussi réduit. Il est permis de croire que ce
chiffre était au moins d'ordre aussi électoral que
ceux qui ont été donnés, par certains comités
opposants.

Toujours est-il qu'il y a, j'en ai la conviction,
une autre façon d'envisager les choses et la possi-
bilité d'apporter certaines simplifications au système
administratif en adoptant le principe de la rente
unique. A ce propos, je constate également qu'au-
cune réponse n'a été faite aux deux questions que
j'avais posées au Conseil fédéral dans le débat
d'entrée en matière, à savoir, d'une part, quand
serait soumise au peuple l'initiative de 1942, si ce
serait en même temps que le vote constitutionnel
concernant l'impôt sur les successions, et, d'autre
part, ce que l'on allait faire des 600 millions du
bénéfice de compensation. Il est probable qu'à ces
deux questions je n'aurai jamais de réponse. Or ce
sont des points sur lesquels on nous interroge fré-

quemment un peu partout et il faudrait pourtant
bien qu'une réponse fût donnée une fois, que ce soit
dans un sens ou dans l'autre, mais enfin que l'on
ait une réponse!

J'arrive à la fin de mon exposé. Nous vous pré-
sentons ce mode de faire parce qu'il constitue cer-
tainement une simplification administrative con-
sidérable, il permet de réaliser la rente unique de
retraite-vieillesse. C'est d'ailleurs une chose que
nous n'avons pas inventée, ce système existe déjà
actuellement dans d'autres pays. C'est par exemple
ce qu'a été réalisé en France avec la retraite des
vieillards, sans doute avec des chiffres de rente
beaucoup plus modestes, extrêmement modestes,
mais enfin cela existe et cela est appliqué. Il est
juste de dire aussi, comme d'ailleurs le rapporteur
français l'a relevé, que les contributions, en France,
sont beaucoup plus fortes.

Le principal argument que l'on nous oppose, je
reconnais qu'il n'est pas sans valeur, c'est que le
financement du système que nous préconisons n'est
pas assuré... Mais pensez-vous donc que le finance-
ment du projet officiel le soit? Déjà le fait que
l'on nous présente séparément les deux projets,
maintenant le projet technique et ensuite le projet
financier, ne manquera pas d'amener un débat qui,
je pense, sera pour le moins curieux: nous pouvons
à présent voter le projet technique, c'est entendu,
mais la plupart d'entre vous ne voudront pas du
mode de financement envisagé s'il doit comporter
un impôt fédéral sur les successions. Le tour de
passe-passe consistant à dissocier les deux projets,
est peut-être d'une grande habilité électorale, mais
je crains qu'il ne conduise à la catastrophe, car s'il
arrive qu'après avoir voté maintenant le projet
technique, on repousse ensuite le projet de finance-
ment, toute l'affaire restera en suspens et nous
savons bien que le mode de financement tel qu'il est
envisagé, risque fort d'être rejeté par le peuple, en
tout cas pour ce qui est de l'impôt fédéral sur les
successions.

Il est possible que le projet que je vous présente
aujourd'hui au nom de la minorité n'ait pas- un
financement très solidement assuré. Mais j'éprouve
également des doutes en ce qui concerne la solidité
du financement prévu par le projet officiel. C'est
pourquoi je demande qu'au moins, si l'on n'accepte
pas notre proposition aujourd'hui, on reconnaisse
comme l'ont dit à cette tribune MM. Bratschi et
Hirzel, que c'est parce que les normes que nous
proposons se trouvent peut-être en avance sur les
temps actuels qu'elles ne peuvent être acceptées mais
qu'elles ne doivent pas être définitivement écartées
et que l'avenir permettra d'arriver à réaliser ces
propositions de la minorité qui doivent être faites
et défendues ici parce qu'elles constituent dans tous
les cas une précieuse indication à retenir quant à
ce qu'il faudra réaliser plus tard afin d'améliorer le
projet actuel.

, C'est pourquoi, au nom de la minorité, nous vous
demandons de. vous prononcer sur nos proposi-
tions, c'est-à-dire le principe de la rente unique
constituant un minimum de retraite.

Mi ville: Wie die Minderheit stehe ich auf dem
Standpunkt, dass vom Inkrafttreten des Gesetzes
an die sämtlichen Versicherten gleich behandelt
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werden sollen, dass also Einheitsrenten ausgerichtet
werden müssen. Der Unterschied zwischen meiner
Auffassung und derjenigen der Minderheit der
Kommission besteht lediglich darin, dass wir
Renten von 200 Franken für Alleinstehende und
von 300 Franken für Ehepaare verlangen.

Herr Bratschi hat Ihnen kurz den Aufbau des
Gesetzes geschildert:_ordentliche Renten, die sich in
Voll- und Teilrenten scheiden, und daneben die Be-
darfsrenteri. Wir halten dafür, dass die Regelung,
wie sie in der bundesrätlichen Vorlage vorgeschlagen
wird, dem nicht gerecht wird, was das Initiativ-
begehren von 1942 gefordert hat. Damals haben
180 000 stimmberechtigte Bürger unseres Landes
Renten gefordert, die so bemessen sein sollten, dass
Greisen und Hinterbliebenen beiderlei Geschlechts
eine genügende Existenzmöglichkeit gesichert werde.
Mir scheint, wir sind an diese Forderung gebunden.
Es geht nicht an, dass wir heute davon abweichen,
weil uns wieder erklärt wird, nicht nur der Stand-
punkt der Minderheit, sondern vor. allem die von
mir vertretene Auffassung stehe nicht in Einklang
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Wenn es
wirklich so ist, dass wir wegen der zur Verfügung
stehenden Mittel vollkommen ausserstande sind,
Abänderungs- und Verbesserungsanträge zu stellen,
so frage ich mich, warum unsere Beratungen über die
Gesetzesvorlage in dieser Breite durchgeführt wer-
den. Da braucht es keine Nachmittagssitzungen, es
braucht keine Nachtsitzungen, wir könnten uns
darauf einigen, dass wir der bundesrätlichen Vorlage
und den Anträgen der Kommissionsmehrheit in
globo zustimmen. Ich möchte Sie dringend bitten,
liei Beratung des Art. 29 sich schlüssig zu werden,
ob Sie am Prinzip der Bedarfsrenten, so wie es der
Bundesrat und die Kommission vorschlagen, fest-
halten wollen oder ob Sie nicht mit mir der Auf-
fassung sind, dass wir jetzt in diesem Moment —
die Mittelbeschaffung kommt nachher zur Sprache
— für eine Lösung zu sorgen haben, die vor dem
Volk Bestand hat. Ich möchte wiederholen, was ich
bereits in der Eintretensdebatte erklärt habe: wir
werden das Gesetz vor dem Volk nur durchbringen,
wenn es einigermassen den Erwartungen des Volkes
entspricht. Ich bin sehr erstaunt darüber, dass der
französische Referent, Herr Hirzel, erklärt hat, die
Einheitsrente sei an sich ausgeschlossen, weil sie
gleiche Beiträge seitens der Versicherten zur Vor-
aussetzung habe. Das ist mir ganz neu. Bis jetzt
war ich der Auffassung, dass — bis zu einem ge-
wissen Grad wenigstens — das Gesetz, das wir hier
schaffen, ein Werk der Volkssolidarität sein soll;
aber wenn wirklich die Auffassung, die Herr Hirzel
hier vorher vertreten hat, die Auffassung der Kom-
mission sein sollte, so muss ich sagen, dass der
Solidaritätsgedanke, dem Rechnung getragen wer-
den soll, nicht vorhanden ist. Dann können wir
ebensogut auf das System der privaten Versiche-
rung zurückgreifen, wenn wirklich die Renten nur
dann die gleiche Höhe erreichen dürfen, wenn die
Beiträge der Versicherten die gleiche Summe aus-
machen. Ich bin sehr erstaunt, dass wir so weit von
dem, was in der Botschaft vertreten wurde, zurück-
gegangen sind. Ich möchte Sie dringend bitten,
meinem Antrag zuzustimmen. Sollten Sie meinen
Antrag ablehnen, so würde ich der Minderheit zu-
stimmen.

Sprecher: Der Antrag, den wir Ihnen zu Art. 29
für den Fall unterbreiten, dass der Minderheits-
antrag der Kommission abgelehnt wird, berührt
nicht die Höhe der Rente, sondern zielt darauf hin,
die Übergangsdauer von 20 auf 10 Jahre zu redu-
zieren. Bereits in der Eintretensdebatte hat der
Vertreter unserer Gruppe dem Bedauern über das
Unbefriedigende einzelner Punkte in der Gesamt-
konzeption der Vorlage Ausdruck gegeben und auf
verschiedene Wünsche und Anregungen hinge-
wiesen, die wir einbringen oder unterstützen würden,
um, wenn schon am ganzen System nichts mehr ge-
ändert werden darf und kann, wenigstens einige
notwendige Korrekturen anzubringen. Diesen Wün-
schen und Anträgen war allerdings bis heute so
ziemlich ein einheitliches Schicksal beschieden, in-
dem sie einfach .abgelehnt wurden. Es mag daher
fast vermessen erscheinen, hier noch einen Antrag zu
stellen, der, wenn auch nicht so weit wie dieser '
Antrag der Minderheit, doch etwas weiter geht "als
einige andere Anträge, die bereits als unbedeutend
oder systemswidrig auf dem Scheiterhaufen gelandet
sind.

Etwas vom Unbefriedigend_sten an der ganzen
Vorlage ist die überaus lange Übergangsdauer von
20 Jahren, eine Unzukömmlichkeit, die wir der engen
Anlehnung an den Gedanken des Kapitaldeckungs-
verfahrens verdanken und dessen Einbezug in das
Versicherungssystem jenen 3-Milliarden-Fonds be-
dingt, auf dessen Fragwürdigkeit bereits mehrmals
hingewiesen wurde. Wir. haben immer wieder der
Wahl eines reinen Umlageverfahrens den Vorzug
gegeben, eines Systems, das es uns erspart hätte,
die eigentliche Vorsorge für die Alten um eine ganze
Generation hinauszuschieben. Die Frage des Systems
ist heute endgültig entschieden. Um so notwendiger
erscheint es uns aber, die aus der Wahl eines um-
strittenen Systems entstandenen Unzukömmlich-
keiten auf ein tragbares Minimum zu reduzieren
und deshalb hier die Übergangszeit von 20 auf 10
Jahre herabzusetzen.

Dieser Anregung kommt einmal grundsätzliche
Bedeutung zu. Niemand wird sich mit Wärme und
Begeisterung für eine Versicherung einsetzen, die
noch in 40 Jahren Versicherte kennt, die keinen An-
spruch auf eine volle Rente erheben können. Eine
Generation aber, die nicht fähig sein sollte, so viel
von ihrem Einkommen auf die Seite zu legen, dass
sie ihren Alten daraus würdige und sorgenfreie
Tage zu gewährleisten vermöchte, müsste sich den
Vorwurf gefallen lassen, versagt zu haben.

Der Versuch, diese Vorsorge um zwei Genera-
tionen hinauszuschieben, erscheint uns nicht nur
unwürdig, sondern volkswirtschaftlich gesehen auch
als arge Selbsttäuschung. Während bald eines
Vierteljahrhunderts hat man dem Volk immer und
immer wieder die Altersversicherung versprochen.
Besonders während der vergangenen Jahre ist mit
diesem Versprechen nicht gekargt worden, und
jedermann hat erwartet, dass der Gedanke so ge-
wissermassen als Friedens- und Dankopfer in der
Nachkriegszeit verwirklicht würde. Um so grösser
ist die Ernüchterung bei allen heute schon über
45jährigen, die nicht oder nur mehr teilweise in die
Versicherung einbezogen werden können. Hier
kommt dem Antrag auch abstimmungspolitische
Bedeutung zu. Vergessen wir nicht, dass wir zur
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Verwirklichung des Werkes der Mithilfe aller be-
dürfen, ganz besonders aber auch-der ̂ beachtlichen
Zahl derjenigen, die sich nicht mehr zu den eigent-
lichen Nutzniessern zählen" dürfen. Nach diesem
Kriterium vor allem wird sich die Einstellung des
Stimmbürgers in hohem Masse richten. Um so
grösser aber wird die Gefährdung der Vorlage sein,
je weiter wir die Kreise jener ziehen, die ihr gleich-
gültig oder bis zu einem gewissen Grade uninter-
essiert gegenüberstehen.

Man wird gegen eine derartige Verkürzung der
Übergangsdauer .vermutlich dieselben Argumente
ins Feld führen, deren man sich bisher auf der ganzen
Linie bedient hat, um Anträge abzulehnen. Man
wird darauf hinweisen, dass es stossend wäre, wenn
die einen bereits nach zehnjähriger Beitragsleistung,
die ändern aber erst nach 45 Jahren in den Besitz
des vollen Rentengenusses gelangen würden. Ganz

i abgesehen davon, dass die Mittel vorhanden sein
werden, dieses Entgegenkommen den heute dem
Versicherungsalter entgehenden Leute -zu sichern,
ist zu sagen, dass de,r Solidaritätsgedanke zwischen
jung und alt wohl der ist, der in der Vorlage am
ungenügendsten zum Ausdruck kommt, und den
Reichtum, den wir den Alten an Gütern, Erfah-
rungen und Wissen verdanken, zu wenig würdigt.

Man wird darauf hinweisen, dass eine derart
kurze Übergangszeit dem Versicherungsgedanken
widerspreche, und vergisst dabei, dass private Ver-
sicherung und obligatorische Altersversicherung
nicht ohne weiteres vergleichbare Dinge sind; die
eine rein auf dem Sicherheitsstreben des einzelnen
aufgebaute Erwerbsunternehmungen, die andere
ein solidarisches und gemeinschaftliches Sozial-
werk der Generationen.

Aber auch Bedenken finanzieller Natur dürften
in der Ausgestaltung des Werkes nicht in erster
Linie ausschlaggebend sein. Solange unsere Wirt-
schaft auf vollen Touren läuft, wird es auf ein paar
Millionen mehr oder weniger tatsächlich nicht an-
kommen. Das beweisen die augenblicklichen Verhält-
nisse, die Tatsache, dass die Leistungen der Wirt-
schaft schon heute weit über das hinausgeschritten
sind, was wir auf Grund der Vorlage von ihr an Bei-
trägen glaubten fordern zu müssen. Sollte uns die
Gesunderhaltung der Wirtschaft nicht gelingen,
sollten Rückschläge und Depressionen eintreten,
dann wird aber auch das, was man heute als
Maximum betrachtet, nichts als ein schöner Traum
gewesen sein. Darüber wollen wir uns nicht hinweg-
täuschen. • , ' " -

Im übrigen ist es aber doch etwas eigenartig, vor
allem mit finanziellen Bedenken zu operieren, gleich-
zeitig aber jede in der Vorlage nicht vorgesehene
Möglichkeit, allfällige Mehrausgaben durch Mehr-
einnahmen zu decken, von der Hand zu weisen.
Vielleicht überlegen wir uns doch noch einmal, ob
nicht auch die Solidarität des Kapitals zu den
Pfeilern der Altersversicherung gehört hätte.

Wir sind allerdings überzeugt, dass es zur Reali-
sierung unserer Vorschläge solcher heu zu er-
schliessender Finanzquellen nicht bedarf. Bereits
heute kann damit gerechnet werden, und diese
Rechnung ist von keiner Seite bestritten worden,
dass die Beiträge der Wirtschaft das bereits um
jährlich gegen 100 Millionen überschreiten werden,
was ihr eigentlich zugedacht war. Das bedeutet

anderseits, dass- der 3-Milliarden-Fonds voraus-
sichtlich schon 1958 die geplante Höhe erreicht
haben wird, womit sich die vorgeschlagene Reduk-
tion der Übergangszeit ohne Einbruch in das
System und ohne entscheidende Neu- oder Mehr-
belastung ermöglichen liesse. Es dürften deshalb
weder nennenswerte formelle noch materielle Ein-
wendungen sein, die es verhindern müssten, die
Vorlage in einem ganz entscheidenden Punkte zu
verbessern und sie der eigentlichen Aufgabe und
Zweckbestimmung eines nationalen Versicherungs-
werkes so näherzubringen, dass ihr überall, auch
dort Freunde und Befürworter geschaffen werden,
wo heute noch Enttäuschung und Erbitterung
herrschen. ,

Unser Antrag stellt eine Verständigung dar
zwischen der starren und allzusehr den Grundlagen
des privaten Versicherungswesens verhafteten Vor-
lage und einem Solidaritätswerk, das die Pflicht der
in der Arbeit stehenden Generation, wenn nötig für
die Alten zu sorgen und sich für das Erhaltene dank-
bar zu erweisen, in weitergehendem Masse anerken-
nen wird als die Vorlage, wie sie uns unterbreitet
wurde. Im Interesse des Ganzen bitten wir Sie,
diesen Vorschlag ruhig und sachlich zu prüfen und
ihm Ihre Zustimmung zu geben.

Gabathulef: Ich gestatte mir, zu Art. 29 das
Wort zu nehmen, ohne einen bestimmten Antrag
zu stellen.

Der erste Absatz des Art. 29 lautet: „Anspruch
auf eine ordentliche Rent'e haben die rentenberech-
tigten Personen, die während mindestens eines
vollen Jahresbeiträge geleistet haben, oder ihre
Hinterlassenen." Diese'Bestimmung hat, in Ver-
bindung mit ändern Bestimmungen, die schon be-
schlossen wurden, fatale Auswirkungen, mit denen
ich mich etwas befassen möchte. Die Auswirkung
der Verpflichtung zu mindestens einer vollen
Jahresleistung an Beiträgen trifft besonders die
Ehefrauen. Der Artikel ist in Beziehung zu bringen
zu Art. 3, wo die ohne Barlohn" mitarbeitende Ehe-
frau und die Witwe von der Beitragspflicht aus-
drücklich befreit sind. Es betrifft aber auch die
ändern mitarbeitenden Familienglieder, die ohne
Barentgelt mitarbeiten.

Der Fall, dass die Ehefrau im Betriebe des Ehe-
mannes ohne Barlohn mitarbeitet, kommt in der
Landwirtschaft und im Gewerbe häufig vor. Das
Betriebseinkommen ist die Grundlage der Prämien-
leistung. Wenn die Frau mitarbeitet, ist es das Er- -
gebnis der gemeinsamen Arbeit von Mann und
Frau, erscheint aber nach aussen als Einkommen des
Ehemannes. In der Prämie, die der Mann leistet,
ist auch der Anteil am Arbeitseinkommen der Frau
mitberücksichtigt. Das gleiche gilt für andere ohne
Barlohn mitarbeitende Familienglieder.

Aus der Befreiung der Frau, die nicht gegen Bar-
lohn im Betriebe des Mannes mitarbeitet, von der
Beitragsleistung nach Art. 3 des Gesetzes, kann
die falsche Meinung entstehen, als ob die Frau wirk-
lich keine Beiträge leisten würde und deshalb von
sich aus keinen Anspruch auf eine Altersrente hätte.
In der Auseinandersetzung über die Rentenberech-

•tigung und über die Höhe der Rente muss dieser
Eigenart gerechterweise Rechnung getragen werden.
Es ist erwünscht, dass dieser Fall noch besser abge-
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klärt wird, z. B. in der Form einer Erklärung seitens
der Referenten oder des Vertreters des Bundesrates.

Schwieriger ist der Fall, wenn es sich um die
Frau eines Mannes handelt, der im Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Gesetzes das pensionsberechtigte
Alter überschritten hat, also mindestens 64% Jahre
alt ist. Mann und Frau bilden für die Versicherung
eine Einheit. Sie erhalten die Ehepaarrente und die
Frau, nachdem der Mann gestorben ist, die Witwen-
rente. Die verheiratete Frau, deren Ehemann im
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes nicht
mehr rentenberechtigt, weil zu alt, ist, kommt über-
haupt nicht mehr in den Genuss einer Altersrente,
sofern sie nicht ausgesprochen bedürftig ist.

Dieser Fall ist dann besonders stossend, wenn
die verheiratete oder verwitwete Frau im Zeitpunkt
des Inkrafttretens des Gesetzes noch nicht das
rentenberechtigte Alter erreicht hat. Ihre gleich-
.altrigen Kolleginnen, die nicht verheiratet sind,
sind gestützt auf eigene Beitragsleistungen berech-
tigt, die Wohltat der Rentenberechtigung zuv er-
werben. Die verheiratete Frau wird als Witwe nicht
die Möglichkeit haben, mit der spätem Erreichung
des rentenberechtigten Alters eine Rente zu er-
werben. Denn die Witwen sind nach Art. 3c von der
Beitragsleistung befreit. Sie haben auch kein Recht,
durch Beitragsleistung sich in eine Rente einzu-
kaufen.

Wie gross die Zahl der so benachteiligten Ehe-
frauen und Witwen sein wird, ist mir nicht bekannt;
sicher ist es eine bedeutende Anzahl. Durch den Be-
schluss, die rentenberechtigte Altersgrenze um ein
halbes Jahr herabzusetzen, ist die Zahl der Ausge-
schlossenen noch um einen halben Jahrgang ver-
mehrt worden. Diese Frauen werden sich mit Recht
zurückgesetzt und benachteiligt fühlen. Sie haben,
wie ihre gleichaltrigen Kolleginnen mit Jüngern
Ehemännern, ihre Pflichten erfüllt. Sie haben mit
dem Ehemann .zusammen gearbeitet und Kinder er-
zogen. Das höhere, Alter des Ehemannes wird ihnen
zum Verhängnis. Die Möglichkeiten eines selbstän-

. digen Verdienstes sind in diesem Alter selten. Ein
Teil dieser Ehefrauen ist überhaupt nicht mehr ver-

^ dienstfähig. Ein anderer Teil arbeitet auch dann,
wenn der Ehemann das 65. Altersjahr erreicht
hat, im gemeinsamen Betriebe weiter. Aber das
nützt diesen Ehefrauen nichts für die Erreichung
der Wohltat einer Altersrente. Das Alter des Mannes
ist entscheidend.

Durch .das Zusammenspielen verschiedener Be-
stimmungen entsteht diese Situation. Die gerechte
Berücksichtigung der Ehefrauen, die wegen der Er-
reichung der Altersgrenze der Ehemänner keine
Ehepaarrente mehr erhalten, muss jedenfalls im
Gesetze erfolgen. Ich habe an zwei Möglichkeiten
gedacht: Entweder die Gleichbehandlung dieser
Ehefrauen mit den übrigen Einzelpersonen nach
Art. 10 oder die Ermöglichung des freiwilligen Bei-
trittes zur Versicherung durch Beitragszahlung.
Vielleicht bestehen noch andere Möglichkeiten. Die
Rentenberechtigung der ohne Barlohn mitarbei-
tenden Ehefrauen und anderer Familienglieder kann,
soweit notwendig, im Verordnungswege geregelt
werden, sofern das Alter des Ehemannes und Be-
triebsinhabers nicht als Hindernis für den Einbezug
in die ordentliche Versicherung darstellt.

Weil diese Unebenheiten durch das Zusammen-'
wirken mehrerer Gesetzesbestimmungen entstanden
sind, bin'ich nicht in der Lage, einen bestimmten
Antrag auf Abänderung oder Ergänzung irgendeines
Artikels zu stellen. Ich bitte deshalb das Departe-
ment, die Angelegenheit noch näher zu prüfen und
der Kommission bei nächster Gelegenheit Bericht
zu erstatten.

Münz: Der Antrag der Minderheit umfasst nur
gut vier Zeilen. Aber diese vier Zeilen wären freilich
geeignet, .dem ganzen Versicherungswerk ein völlig
anderes Gesicht zu geben, und zwar ein Gesicht, das
höchst wahrscheinlich breite oppositionelle Volks-
schichten zu Freunden der Vorlage machen würde.
Der Antrag stammt von Angehörigen von vier ver-
schiedenen Fraktionen ; es kann sich also nicht bloss
um das -Steckenpferd einer hartköpfigen Splitter- ,
gruppe handeln. Ein Freisinniger, ein Katholisch-
Konservativer, ein Liberaler und ein Unabhängiger
treten für eine Ordnung ein, die rechte /Renten
brächte für jene, die ihrer am meisten bedürfen,
ferner die sofortige volle Wirksamkeit der Institu-
tion, da 'keine Übergangszeit \bestunde und- dazu
eine ganz entscheidende Vereinfachung beim Verwal-
tungsapparat.

So, wie die Dinge momentan liegen, können wir
in der Anfangszeit mit etwa 600 Millionen Ein-
nahmen für das Versicherungswerk rechnen, wenig-
stens wenn wir von 'den heutigen stark erhöhten
Arbeitseinkommen ausgehen. Bis zum Jahre 1960
würden aber jährlich nur rund 200 bis 400 Millionen
Franken dem Alter wirklich zugeführt. Herr Bun-
desrat Stampfli hat immer und immer wieder die
gleiche Rechtfertigung dafür vorgebracht: „Die
Greise dieser Anlaufszeit haben keine .oder .nur ge-
ringe Beiträge bezahlt. Deshalb bekommen sie wenig
oder überhaupt nur etwas, wenn sie bedürftig sind."
Vergessen wir aber, ganz abgesehen von allen ändern
Erwägungen, nicht, dass an sofortigen Vollrenten
nicht nur die Alten hängen. Die Jungen sind daran
fast ebensosehr interessiert wie die eigentlichen
Nutzniesser. Wenn die Jungen vom Jahre ,1948 an
ihre hohen Beiträge bezahlen und dazu via Steuern
auch zur Aufbringung der öffentlichen Zuwendun-
gen beitragen müssen, so erwarten sie eine sofortige
und nachhaltige Entlastung in ihren Unterstützungs-
pflichten; Die Jungen messen den Wert der Alters-
versicherung mindestens so sehr daran, wie ihre
Eltern und ihre Grosseltern jetzt behandelt werden,
wie an dem, was man ihnen selbst für ferne Zeiten
in Aussicht stellt.

Ich erinnere auch daran, dass die Finanzdirek-
toren behaupten, nicht wesentlich in ihren Armen-
lasten entlastet zu werden. Wenn wir nun aber den
über 65 Jahre alten armen Teufeln nicht nur 30 oder
40 Franken, sondern nach dem Minderheitsantrage
130 Franken "gäben, dann könnten die Finanzdirek-
toren nicht mehr zu Recht von einer mangelnden
Entlastung reden. Ihr bestes Argument, mit dem sie
sich bisher gegen den kantonalen Anteil von einem
Drittel an den öffentlichen Zuwendungen gewendet
haben, fiele dahin.

Dann befreit die Einheitsrente aber auch vom
individuellen Beitragskonto. Ich bin überzeugt, dass
man diese Sache hier stark bagatellisiert hat. Die
vielen Millionen Beitragskonten müssten auf Grund
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• des Minderheitsantrages nicht geführt werden. Ver-
gessen Sie nicht, dass nach dem bundesrätlichen
Entwurf jährlich 50 bis 60 Millionen Beitragsver-
buchungen in diesen Konten vorzunehmen wären.
Es ist eben zu berücksichtigen, dass die Versicherten
gewöhnlich vierzehntäglich oder monatlich ihren
Lohn bekommen. Jeder einzelne Abzug führt un-
weigerlich zu einer Buchung im Beitragskonto. Der
Vollzug dieser Arbeit ist ohne die Aufziehung eines
monströsen Apparates nicht möglich. Das wird man
noch erleben.

Die Annahme des Minderheitsantrages würde im
übrigen auch den Wegfall des famosen Ausgleichs-
fonds mit sich bringen, der Herrn Bundesrat
Stampfli so sehr am Herzen liegt. Der Fonds hängt
ja unmittelbar mit der Entscheidung zusammen:
Umlageverfahren oder Kapitaldeckungsverfahren ?
Herr Bundesrat Stampfli erklärte, nur blutige
Dilettanten in Versicherungsfragen könnten ein-
treten für die reine Umlage. Wenn diese Behaup-
tung zutrifft, dann müssen es sich allerdings nicht
nur die Befürworter des Minderheitsantrages, son-
dern auch die Mitglieder des überparteilichen eid-
genössischen Komitees gefallen lassen, als „blutige
Laien" abgekanzelt zu werden. In der Schrift
„Gesichertes Alter" hat nämlich dieses Komitee
klipp und klar das Umlage verfahr en gefordert und
gar nichts anderes.

Ich glaube, dass etwas Wesentliches in der Rede
von Herrn Bundesrat Stampfli nicht gesagt worden
ist. Er hat vergessen, einen ganz entscheidenden
Unterschied zwischen einer privaten Pensionskasse
und einer obligatorischen Altersversicherung zu
nennen. Es gibt keine einzige private Altersver-
sicherung, die, wie unsere staatliche Versicherung,
auf einen kontinuierlichen Zustrom neuer Mitglieder
zählen kann. Jede private Versicherung muss damit
rechnen, dass dieser Zustrom von Versicherten eines
Tages aufhört oder gar eine Liquidation nötig wird.
Wir können hier das Prinzip: „Die Jungen zahlen
für die Alten" tatsächlich nur vertreten, weil ja
gesetzlich festgelegt wird, dass die jungen Genera-
tionen dauernd zwangsläufig und obligatorisch der
Versicherung angeschlossen werden. Deshalb ist die
Deckung durch die Beiträge der Jungen dem Wesen
dieser Versicherung nach absolut gesichert.

Und dann dieser Ausgleichsfonds! Nehmen Sie
an, wir hätten ihn vor 30 oder 40 Jahren zu äufnen
begonnen. Bei der Geldentwertung, die wir in den
letzten 30 bis 40 Jahren erlebt haben, hätte er be-
reits mehr als die Hälfte seiner Kaufkraft verloren.
Diese „Sicherheit", die er angeblich ausstrahlt,
wäre heute ganz ausserordentlich dezimiert.

Ganz anders ist es, wenn man konsequent die
jeweils Jungen für die jeweils Alten zahlen lässt.
Die Jungen haben einen Erwerb, bekommen einen
Lohn, ein Gehalt, die sich immer mehr oder
weniger den Lebenskosten anpassen. So verändern
sich automatisch auch die Beiträge auf diesen Ein-
kommen einigermassen im Einklang mit den
Lebenskosten. Sie bieten so wahrhaftig eine viel
sicherere Deckung als ein Ausgleichsfonds, der un-
weigerlich allen Kaufkraftverlusten des Geldes un-
terliegt.

Ein anderes wichtiges'Moment hat Herr Bundes- '
rat Stampfli gleichfalls ganz unerwähnt gelassen:
das Moment der Zweckentfremdung. Ich glaube, er

wird es mir nicht verdenken, wenn ich an eine Rede
erinnere, die er im März 1944 hier gehalten hat. Er
hat damals die Zweckentfremdung der Tabak- und
Branntweineinnahmen zugegeben und — leider
auch verteidigt. Er hat in seiner blumigen Sprache
wörtlich erklärt: „Hätten wir diese Summe nicht für
dringendere Aufgaben aufwenden müssen, so wäre
es uns nicht im Traume eingefallen, den Alters- und
Hinterlassenenfonds seiner gesetzlichen Zuwendun-
gen zu berauben. Jede Zeit hat ihre Aufgaben, und
wenn eine so lange andauernde Krise die Wirtschaft
lahmlegt, dann ist es die erste Aufgabe des Staates,
die Krise und ihre Folgen zu bekämpfen. Allein der
Priorität dieser Aufgabe ist es zuzuschreiben..."
Nach der Finanzbotschaft gingen dem Alter auf
diese Weise weit über eine halbe Milliarde Franken
verloren. Der Fonds wies Ende 1945 nur 250 anstatt
800 Millionen auf. Ich habe wörtlich zitiert. Sind
wir nun berechtigt oder nicht, angesichts der ge-
planten Häufung v.on noch viel massiveren Kapi--

tauen die Frage zu stellen, ob vielleicht in näherer
oder fernerer Zukunft wieder irgendeine Priorität
auftaucht, die eine Beraubung, wie Herr Bundesrat
Stampfli wörtlich sagte, recht wohl rechtfertigen
könnte ?

Es mag wohl sein, dass der Ablehnung des
Minderheitsantrages schicksalshafte Bedeutung zu-
käme. In breiten sozial gesinnten Volksschichten
würde nämlich Kritik und Bemängelung gegenüber
der Vorlage auf einen Schlag zur begeisterten Zu-
stimmung, wenn Sie dem Minderheitsantrag bei-
pflichteten. Ich bin mir bewusst, dass diesem funda-
mental aufs Ganze gehenden Abänderungsantrag in
einwandfreier Weise allerdings nur durch eine Total-
revision des Entwurfs Rechnung getragen werden
könnte. Aber aus diesen Schwierigkeiten gesetzes-
technischer Art einen Ausweg zu finden, wäre wohl
eine einfache Sache, wenn man sich schon zu dem
grossen Wurf entschlösse.

Ich will nicht schliessen, ohne an das Wort
Bundesrat Schulthess' während' der Schlussbera-
tung des bundesrätlichen Altersversicherungspro-
jekts Nr. l vom Juni 1931 zu erinnern. Er sagte
damals: „Meine Herren, um den Entscheid des
Volkes ist uns nicht bange." Es sitzen auch heute
wieder Herren hier, die sich als echte Freunde der
Altersversicherung ausgeben und nicht wahr haben
wollen, dass sie einer Vorlage zu Gevatter stehen,

«

die vor dem Volk schwer gefährdet ist. Sie haben
es jetzt noch in der Hand, die Chancen entscheidend
zu verbessern.

Jaquet: Wenn ich mir erlaube, mich gegen den
Grundsatz der Einheitsrente auszusprechen, so über-
sehe ich dabei die Tatsache nicht, dass der Gedanke
an und für sich wegen seiner Einfachheit weit im
Land herum Sympathien geniesst. In der Tat hat
er etwas Bestechendes. Alle Vertreter der Minderheit
verlangen übereinstimmend die Einheitsrente, mit
der Begründung, dass damit eine Versicherung ge-
schaffen werde, die im Alter für alle das gleiche
Existenzminimum bringe und damit dem Postulat
der sozialen Gerechtigkeit am nächsten komme.

Obwohl in der Botschaft die Gründe gegen die
Einheitsrente recht eingehend dargelegt sind, soll
auf folgende Punkte kurz eingegangen werden: Zu-
nächst ein Wort zur Frage des Versicherungs-
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gedankens. Mit der Einheitsrente wird der Grund-
satz der Versicherung, der bei der Sozialversicherung
ohnehin gewisse Einbrüche erfahren muss, voll-
ständig aufgegeben. An dessen Stelle tritt eine staat-
liche Garantie eines festen Alterseinkommens,
welches durch eine 2—4% ige Einkommensteuer auf
das Arbeitseinkommen finanziert wird. Zum ändern
wäre es unrichtig, zu glauben, dass gleiche Renten
ein gleiches Existenzminimum bieten. Ich will in
dem Zusammenhang nicht auf die Tatsache eingehen,
dass die Altersversicherung kein Existenzminimum
als solches garantieren soll, sondern einen Beitrag
an den Lebensunterhalt im Alter bringen will. Ent-
scheidend scheint mir, dass es unmöglich ist, ein
schweizerisches Existenzminimum überhaupt fest-
zulegen. Das Existenzminimum wird immer schwan-
ken nach örtlichen Verhältnissen, Landesgegenden
und nach den auch in bescheidenen Verhältnissen
angestammten Lebensgewohnheiten. Solange ein
Existenzminimum nicht nach dem Masstab von
Ernährungskalorien ermittelt werden kann, wird es
nie möglich sein, einen Einheitssatz für den Mindest-
unterhalt, den einer im Schweizerland braucht, von
Staates wegen festzulegen.

Was im weitern die Behauptung anbetrifft, die
soziale Gerechtigkeit werde am ehesten durch die
Einheitsrente erfüllt, so scheint das Gegenteil der
Fall zu sein. Der Tüchtige, der bestrebt ist, vor-
wärts zu kommen und entsprechend mehr verdient,
wird aus seinem bescheidenen Einkommen an die
Rente derjenigen beitragen, die ihr ganzes Leben
über eine unterste Einkommensstufe nicht hinaus
gelangen. Wenn dieses Verfahren bei den höhern
Einkommen im Sinne eines sozialen Ausgleichs
wirkt, so bringt es bei den untern und mittlern
Verdienststufen eine Bestrafung von Fleiss und
Tüchtigkeit zugunsten der nicht in gleicher Weise
eingestellten Bevölkerungsteile.

Eine Einheitsrente, und das scheint mir ent-
scheidend, schafft eine vollständige Loslösung des
innern Verhältnisses des Bürgers zu seiner Alters-
rente. Sie wird nicht mehr das Ergebnis eigener
Arbeit, die ihren berechtigten Ausdruck in der Ab-
stufung findet. Die Einheitsrente entspricht den
Bedürfnissen und Empfindungen des Volkes be-
stimmt nicht. An Stelle eines wohlerworbenen An-
spruchs im wahren Sinne einer Rente tritt die
Gleichschaltung des Lebensabends des Schweizer-
volkes durch eine sogenannte Einheitsrente. Aus
diesem Grund möchte ich Sie bitten, auf den Ge-
danken nicht einzutreten.

Schmutz: Wir haben nicht ohne gewisse Be-
denken für Eintreten gestimmt. Wir taten das aber
besonders im Interesse unserer Klein- und Berg-
Bauern und unseres landwirtschaftlichen .Dienst-
personals, das auf eine solche Versicherung schon
seit langer Zeit gewisse Hoffnungen gesetzt hat.
Vor wirtschaftlichen Schicksalsschlägen ist niemand
absolut gesichert, so dass eine Altersversicherung
für jedermann eine Wohltat werden kann. Bedenken
kann man im Hinblick auf die finanzielle Belastung
haben, die sie bringt, vielleicht weniger im Hinblick
auf den einzelnen Prämienzahler, sondern die des
Bundes und der Kantone. Viele unter uns sind der
Auffassung, dass es vielleicht klug gewesen wäre,
nicht von Anfang an die teuerste Variante zu
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wählen. Die Erfahrungen einiger Jahre hätten ge-
zeigt, inwieweit Änderungen, ein Ausbau möglich
und angezeigt wäre. Sogar Herr Bundesrat Stampfli
hat diesem Gedanken Ausdruck gegeben. Wenn wir
der Überzeugung sind, dass das, was uns heute vor-
liegt, das absolute Maximum dessen sei, was in der
gegenwärtigen Zeit vorab vom Bund verantwortet
werden könne, müssen wir alles, was eine weitere
Belastung zur Folge hätte, genau ansehen. Eine
andere Stellungnahme wäre eine unverantwortliche
Vabanquepolitik. Die Altersversicherung bringt der
Verwaltungsrechnung des Bundes den jährlichen
Ausfall von Millionen ausserordentlicher Ein-
nahmen, für die Ersatz gesucht werden muss. Es
ist unrichtig, die Finanzierung der heutigen Vorlage
ganz ohne Hinblick auf die übrige Finanzordiiung
des Bundes, der gegenwärtigen und der zukünftigen,
deren Regelung eine sehr schwere Aufgabe bedeuten
wird, zu treffen. Das ist ein Grund, weshalb wir den
Antrag Miville ablehnen, trotzdem mir eines darin,
im Gegensatz zum Vorredner, sympathisch er-
scheint, nämlich die gleiche Rente für Stadt und
Land. Wir halten die bedeutenden Differenzen in
den Renten zwischen Stadt und Land nicht nur für
einen Schönheitsfehler. Der Antrag bringt aber eine
so grosse Mehrbelastung, dass Zustimmung nicht
verantwortet werden könnte.

Auch die zu bezahlenden Prämien müssen in
erträglicher Höhe gehalten werden. Wir brauchen
Mittel nicht nur im Alter von über 65 Jahren, wo
man an der Schwelle des Sterbens steht, sondern
auch in der Zeit, wo z. B. ein Geschäft, geführt wird,
die Kosten der Lebenshaltung für die Familie be-
stritten werden müssen, und nicht zuletzt auch, um
die Steuern zu bezahlen.

Erhöhte Renten bedingen höhere Prämien, das
ist der zweite Grund zur Ablehnung.

Der dritte Punkt: wir kennen die Entwicklung
der Lebenshaltungskosten der kommenden Jahre
nicht. Es ist anzunehmen, dass wenn in ein paar
Jahren in ausländischen Staaten wieder Ordnung ge-
schaffen und die Arbeit wieder richtig eingesetzt
hat, die Konkurrenz um den Absatz in unserem
aufnahmefähigen und zahlungsfähigen Lande eine
Verbilligung der Lebenshaltung zur Folge haben
wird.

Der vierte Grund liegt für uns in der Auffassung,
es dürfe eine Lücke bleiben zwischen dem Aufwand
für eine normale Lebenshaltung und der zugebil-
ligten Rente, weil der Selbstfürsorge und der Selbst-
verantwortung des Einzelnen zwangsläufig auch
noch Raum gelassen werden soll. Es gibt Menschen,
und sie wachsen auch bei uns, für die es nicht gut
ist, wenn sie von vorneherein wissen, ich kann mich
für spätere Jahre, 'in unserem Falle wenigstens
hälftig, auf die öffentliche Fürsorge verlassen. Wir
leisten unserm Volke einen schlechten Dienst, wenn
eine solche Einstellung durch Annahme von An-
trägen, wie sie hier vorliegen, gefördert wird. Wir
möchten wie für Eintreten gerne auch in der Schlüss-
abstimmung für die Vorlage stimmen, aber über
eines täusche man sich nicht. Man mag über die-
jenigen, die etwas bremsen, schimpfen wie man will,
das Schweizervolk wird sich gegen eine Vorlage auf-
lehnen, die ein finanzielles Abenteuer bedeutet. Ein
finanzielles Abenteuer aber würde es bedeuten, wenn
Anträge mit grossen finanziellen Auswirkungen
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angenommen würden, für die die nötige Grundlage
und Deckung nicht vorhanden ist und auch durch
die Finanzierungsvorlage für die Altersversicherung
nicht geschaffen wird. Das gleiche gilt übrigens
auch für einzelne andere Anträge.

Schmid-Zürich: Es ist heute wiederholt das Pro-
jekt „Gesichertes Alter" erwähnt worden und damit
auch das Aktionskomitee für die Altersversicherung.
Ich lege doch Wert darauf, dass wir hier nicht ein-
fach falsche Behauptungen hinnehmen. Dieses
Komitee „Gesichertes Alter" oder eidgenössisches
Aktionskomitee für die Altersversicherung hat tat-
sächlich im ersten Entwurf für eine Altersversiche-
rung — eben „Gesichertes Alter" genannt — eine
Abstufung der Rente nicht nach Leistungen des
Einzelnen, sondern nach den Verhältnissen städtisch,
halbstädtisch, ländlich, vorgenommen. Wir haben
also auch im „Gesicherten Alter" keine Einheits-
rente vorgeschlagen. Das Komitee, das aus 30 Par-
teien und Organisationen zusammengesetzt ist, hat
über idiese Frage sehr lange diskutiert und die
Genfer, Herr Kollega Guinand, haben sich mit dem
einverstanden erklärt, was das Komitee später dem
Bundesrat unterbreitet hat. Man hat im Projekt
„Gesichertes Alter" — ich möchte das noch einmal
betonen — unterschieden zwischen städtisch, halb-
städtisch und ländlich. Man hat nicht unterschieden
zwischen denjenigen, die höhere oder kleinere Bei-
träge bezahlt haben. Man sagte also, da ja die
Löhne und Einkommen in den städtischen Verhält-
nissen grösser sind, ist es gegeben, dass diese Ver-
sicherten sowieso mehr zu leisten haben. Wir haben
ausdrücklich im „Gesicherten Alter" gesagt, und
ich glaube, das hat seine Bedeutung auch jetzt:
„Wenn wir uns der Frage der festzusetzenden Höhe
der Renten zuwenden, so drängt sich uns sofort der
grosse Unterschied auf zwischen der Kaufkraft, die
ein Franken in der Stadt und derjenigen, die derselbe
Franken in einer Land- oder Berggemeinde hat. Der
Geldbetrag, der in städtischen Verhältnissen vor
Not zu schützen vermag, Wäre in der Berggemeinde
ungewohnter und sozial unnötiger Überfluss ; um-
gekehrt könnte der Geldbetrag, der in der Berg-
gemeinde vor Not zu schützen vermag, dies in der
Stadt allein schon der Höhe der Wohnungsmiete
wegen nicht mehr erreichen. Dann kommt noch die
grosse Verschiedenheit der Geldbedürfnisse in den
Leistungen der Altersfürsorge augenfällig zum Aus-
druck. Während im Jahre 1941 der durchschnitt-
liche Jahresbetrag für Ehepaare im Kanton Uri für
Altersfürsorge 106 Franken betrug, erreichte der
gleiche Betrag im Kanton Basel-Stadt 861 Franken,
also mehr als das Achtfache." Das war schon die
Ansicht im Komitee, als das Projekt „Gesichertes
Alter" aufgestellt worden ist. Unsere Genf er Freunde
haben hier ebenfalls ihre Zustimmung gegeben.
Später haben wir, am 23. Mai 1944, was ich schon
in der" Eintretensdebatte sagte, eine Ergänzungs-
eingabe an den Bundesrat gemacht zu diesem Pro-
jekt „Gesichertes Alter", weil wir durch die Inter-
vention der sozialdemokratischen Partei und des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes feststellen
mussten, dass die einfache lapidare Lösung: Ein-
heitsrenten in städtischen Verhältnissen, Einheits-
renten in halbstädtischen Verhältnissen, Einheits-
renten in ländlichen Verhältnissen, nicht akzeptiert

wird. Die Vertreter der Sozialdemokratie und der
Gewerkschaften — diese kennen ja das Volk, sie
'stehen dem Volke vielleicht näher als manche, die
hier im Rate sprechen •— haben uns erklärt — das
möchte ich besonders meinem verehrten Herrn
Kollega Münz sagen — es sei nicht möglich, den
Jungen zuzumuten und sie zu einem Ja zu ver-
anlassen, wenn sie 40, 30-und 25 Jahre lang die Bei-
träge bezahlen müssen und bloss die gleiche Rente
erhalten wie diejenigen, die nur l Jahr, 5 Jahre oder
10 Jahre bezahlt haben. Gleichzeitig haben die
Herren erklärt, auch diejenigen, die die Beiträge
von höheren Einkommen bezahlen, würden nicht
für ein solches Projekt einstehen, wenn sie für diese
höheren Beiträge nicht etwas mehr bekommen als
diejenigen, die von ganz kleinen Einkommen be-
zahlen. So sind wir im Aktionskomitee überzeugt
worden, dass wir einen falschen Weg gegangen
waren. Auch unsere Genfer im Komitee haben sich
überzeugen lassen. So haben wir in der Eingabe
vom 23. Mai des Jahres 1944 an den Bundesrat
eingangs wörtlich erklärt: „Wir sind aber davon
überzeugt, dass wir durch die Herbeiführung einer
Einigung für die Verwirklichung dieses' sozialen
Werkes wertvolle Zeit gewonnen haben." Hierauf
haben wir in der Abänderung — und da sind die
Genfer, ich will das wieder betonen, dabei gewesen
— gesagt: „Für sämtliche Versicherten soll aus
•ihren eigenen Beiträgen eine zusätzliche Rente aus-
gerichtet werden, welche nach ,der Versicherungs-
klasse abgestuft ist. Die Altersversicherung soll
ausserdem noch nach der Dauer der Beitragsleistung
abgestuft werden, und zwar in der Weise, dass jeder
Jahresbeitrag einen bestimmten Rentenanspruch
erwirkt.

Ich möchte zum Schlüsse nur sagen: Persönlich
habe ich Kontakt mit grossen Kreisen des unselb-
ständigen Mittelstandes, aber ich 'bin überzeugt,
dass dort eine scharfe Opposition entstünde, wenn
man erklären würde, ja, ihr in euren städtischen,
in euren mittelständischen Verhältnissen, bekommt
gleichviel wie diejenigen, die in Berggebieten leben.
Das wäre eine Lösung, die zweifellos nicht gerecht
wäre und bewirken würde, dass ein Grossteil des
Volkes nicht für dieses Werk eintreten könnte.
Dagegen ist — das wurde schon gesagt — durch
diese Abstufung der Rente, die durch eigene Bei-
träge und durch die Dauer der Leistungen entsteht,
zweifellos eine ausserordentlich gerechte Lösung
entstanden. Ich möchte deshalb, .so leid es. mir tut,
unserem Herrn Kollegen Guinand sagen, dass die
Genfer eigentlich im letzten Moment abgeschwenkt
sind, und zwar zu Nicole und zu unserem verehrten
Herrn Kollegen Miville.

Bundesrat Stampili: Wir sind bei dem Kapitel
des Entwurfes angelangt, das wir als -pièce de résis-
tance bezeichnen können. Es ist auch dasjenige
Kapitel, gegen das,sich in erster Linie der Vorwurf
richtet, dass Bundesrat und Kommission die Bundes-
versammlung vor vollendete Tatsachen stellten, ihr
eine Vorlage präsentieren, an der nicht mehr viel zu
ändern sei, von'der es also heisse : C'est à prendre ou
à laisser. Dieser Vorwurf ist allerdings nicht richtig;
er hat auch an Begründetheit nichts durch die dich-
terische Darstellung gewonnen, mit der Herr
Nationalrat Moeschlin den Rat unterhalten hat. Die
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Dichter und Schriftsteller arbeiten bekanntlich
gerne mit Parabeln und Hyperbeln. Das kommt gut
heraus, wenn man nicht gleichzeitig mit Beiden
arbeitet. Sonst übertreibt man: eben, und der Ver-
gleich hinkt. So ist es Herrn Nationalrat Moeschlin
ergangen. Sein Vergleich hinkt nach verschiedenen
Seiten.

Wenn Herr Moeschlin ausgeführt hat, es handle
sich bei dem Vorgehen des Bundesrates bei der
Alters- und Hinterlassenenversicherung um einen
ähnlichen Vorgang, wie wenn irgendein Baulieb-
haber ein Haus bauen wolle, deshalb einen Archi-
tekten bestelle und dieser ihm einfach einen Plan
vorlege, an dem nichts mehr geändert werden dürfe,
so stimmt dieser Vergleich nicht. Wir haben das
Ergebnis der Beratung der Expertenkommission
in einem ausführlichen Bericht weitesten Kreisen
zur Kenntnis gebracht. Wir haben nicht nur in
üblicher Weise die wirtschaftlichen Organisationen
zur Vernehmlassung eingeladen; wir haben auch den
sozialpolitischen Verbänden, . aber auch den poli-
tischen Parteien Gelegenheit gegeben, sich auszu-
sprechen, haben sie ausdrücklich eingeladen, sich zu
dem Entwurf und dem Bericht und den darin auf-
gestellten Grundsätzen zu äussern. Der Bericht ent-
hielt noch keinen formulierten Gesetzesentwurf. Es
waren darin nur die grossen Grundlinien der Ver-
sicherung, so wie sie die Expertenkommission als
richtig erachtet hatte, dargestellt. Es hat Verbände
und Parteien gegeben, die sich gar nicht geäussert
haben. Die Partei, in deren Namen Herr Nationalrat
Moeschlin gewisse Rechtsverwahrungen auch an
meine Adresse gerichtet hat, hat nicht geantwortet.
Diese Partei ist also vergleichbar, wenn man im
Bilde des Herrn Moeschlin bleiben will, einem Bau-
liebhaber, der einen Architekten kommen Und sich
von ihm einen Plan vorlegen lässt, um ihn darauf
in irgendeiner Schublade zu verwahren, und zum
Architekten sagt: Bau du jetzt — und wenn dann
der Rohbau erstellt ist und der Bauliebhaber den
Plan aus der Schublade hervorzieht, bemerkt, dass
dieser Plan und deshalb auch der Rohbau gar nicht
seinen Wünschen und Vorstellungen entspricht. Das
ist das Gleichnis, das auf das Verhalten der Partei,
deren Sprecher Herr Moeschlin war, zutrifft.

'Wenn wir weiteste Kreise des Volkes, insbeson-
dere auch die politischen Parteien eingeladen haben,
zu den Grundsätzen, die von der Experten-
kommission für die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung aufgestellt wurden, Stellung zu neh-
men, so wollten wir damit einem viel erhobenen Ein-
wand gegen unsere Abstimmungsdemokratie be-
gegnen: dem Einwand, dass es nur eine Schein-
demokratie sei, wenn man dem Volk einen Gesetzes-
entwurf vorlege, zu dem es nur Ja oder Nein sagen
könne, be'i dessen Entstehung es aber keinenEinfluss
geltend machen konnte. Diesem nicht ganz un-
berechtigten Vorwurf, der gelegentlich von Gegnern
der Demokratie gegen unsere Abstimmungsdemo-
kratie erhoben wird, wollten wir den Wind aus den
Segeln nehmen, indem wir schon im Stadium der
Entstehung des Gesetzes weitesten Kreisen Ge-
legenheit gaben, sich darüber zu äussern,. ob die
Grundsätze, wie sie von der Expertenkommission
vorgeschlagen wurden, zweckmässig seien oder nicht.
Wir konnten darüber keine Abstimmung veran-
stalten. Wir hätten vielleicht das Gallupinstitut in

Anspruch nehmen können, das uns dann möglicher-
weise gesagt hätte: Für jeden einzelnen Grundsatz
beträgt die Mehrheit, ungefähr so und soviel Prozent
Pro oder Contra. Allein ich stelle fest, dass nach
diesem Vorgehen der Vorwuff, wir hätten die eid-
genössischen Räte vor vollendete Tatsachen ge-
stellt, vor ein Gesetzgebungswerk, an dem nichts
mehr zu ändern sei, unbegründet ist.

Nun zum Rentensystem selber. Bei der Fest-
setzung der Renten sind wir an gewisse Grundlagen
und Voraussetzungen gebunden: einmal an die vor-
handenen Mittel auf der einen Seite, und auf der
ändern Seite haben wir Rücksicht zu nehmen auf
die Tatsache, dass wir verschiedenen Rentner-
kategorien gegenüberstehen, und dass es unsere Auf-
gabe ist, die vorhandenen Mittel in einer gerechten
Weise auf die verschiedenen Kategorien von An-
spruchsberechtigten zu verteilen. .

Über die vorhandenen Mittel sind Sie im klaren.
Gleichwohl sind zu verschiedenen Bemerkungen, die
hier gefallen sind, doch noch einige Ausführungen
nötig. Einmal bestehen sie aus den Beiträgen der
Versicherten und ihrer Arbeitgeber, soweit diese
beitragspflichtig sind; das nennen wir die Beiträge
der Wirtschaft. Der Entwurf ist bei der Festsetzung
der Renten^ der Variante I von einer jährlichen
Einnahme von 260 Millionen Franken ausgegangen.
Nun ist in der Diskussion wiederholt darauf hin-
gewiesen worden, dass schon jetzt diese Summe von
260 Millionen Franken durch die tatsächlichen Ein-
gänge aus den Beiträgen der Wirtschaft überschritten
sei; sie habe im Jahre 1945 300 Millionen Franken
überschritten, und es könne damit gerëchnet.werden,
dass im laufenden Jahre, ein Gesamtbetrag- von
350 Millionen Franken resultieren werde. Man könne
also mit dieser Einnahme rechnen und weil mehr
Mittel zur Verfügung stehen als dem Entwurf
zugrunde gelegt wurden, sei es durchaus zU verant-
worten, an den Versicherungsleistungen Verbesse-
rungen anzubringen, die Mehrausgaben- zur Folge «
haben, und zwar bis zu 90 Millionen Franken jähr-
lich.

Ich habe bereits in meinem ersten Votum darauf
aingewiesen, dass wir diese Einnahmen eines Re-
kordjahres nicht in'der Bilanz aktivieren können,
dass wir sie nicht schon jetzt bis zum letzten Rappen

.für künftige Leistungen festlegen können. Eine solche
Finanzierung könnte mit Recht angegriffen werden.
Wir müssen damit rechnen, dass Rückschläge ein-
treten, dass die Wirtschaft nicht, wie sich Herr
Nationalrat- Sprecher ausdrückte, ewig- auf dieser
hohen Tourenzahl laufen wird. Herr Nationalrat -
Dr. Münz hat in einer früheren Sitzung ausgeführt,
das alles hätten wir selber in der Hand. Wenn wir
keine Deflationspolitik treiben würden, dann würde
keine Verminderung des Volkseinkommens ein-
treten, und die Beitragssumme würde die gleiche
bleiben. Ich bedaure, mich dieser Auffassung nicht
anschliessen zu können. Die Frage, ob Deflation
oder nicht, betrifft in erster Linie die interne Verr
teilung des. Volkseinkommens. Aber es wird nie-
mand hier anwesend sein, der glaubt, dass wir
damit : rechnen können, dass z. B. unsere Uhren-
industrie auf Jahrzehnte hinaus imstande is't, so viel
Erwerbstätige zu beschäftigen und dass sie auf
Jahrzehnte hinaus in der Lage sein wird, aus dem

. Ausland so viele Millionen hereinzubringen, wie das



Assurance Vieillesse et survivants — 580 27 août 1946

heute der Fall ist. Das Gleiche gilt von der Ma-
schinenindustrie und ändern Industrien. Da kommt
es nicht darauf an, ob wir die Löhne herabsetzen
oder nicht, ob wir eine Deflat'ionspolitik betreiben
oder nicht; das gesamte Einkommen wird zurück-
gehen, die Exportindustrie wird nicht mehr mit den
gleichen Einnahmen rechnen können, und das wird
für irgend jemand Einkommens Verminderungen zur
Folge haben, die sich auch in der Höhe der Beitrags-
summe an die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung äussern werden. Deshalb geht es nicht an, und
es wäre eine nicht zu verantwortende leichtsinnige
Finanzierungspolitik, wenn wir damit rechnen woll-
ten, dass die Beiträge, die heute auf Grund einer
ausserordentlich günstigen Konjunktur vielleicht
350 Millionen Franken erreichen, auch in Zukunft
und auf Jahrzehnte so viel einbringen werden. Wir
können heute schon mit Sicherheit voraussagen,
dass das nicht der Fall sein wird, und deshalb dürfen
wir uns bei unseren Berechnungen nicht auf eine
Einnahme aus den Beiträgen der Wirtschaft von
350 Millionen Franken verlassen.

Aber auch von dem, was wir voraussichtlich bei
vorsichtiger Schätzung an Einnahmen erzielen,
müssen wir einen Teil in Reserve stellen, mindestens
10 %, wenn nicht 20 % als Sicherheitsmarge, um
etwas in unserer Rechnung zu haben gegen un-
vorhergesehene Ereignisse, gegen die Überalterung
z. B., die wir auf lange Sicht nicht genau abschätzen
können, aber auch gegen andere möglichen Ab-
weichungen, die wir heute nicht voraussehen können.
Wenn wir das noch abziehen, dann bleibt sehr wenig
mehr übrig für Verbesserungen einer Vorlage, die
auf der Variante I beruht. Das ist nun einmal eine
Folge des Umstandes, dass wir die Variante I dem
Entwurf zugrunde gelegt haben. Auf dieser Grund-
lage bieten die vorhandenen Einnahmemöglich-
keiten wenig Raum mehr für Verbesserungen. Wir
haben schon solche vorgenommen mit Bezug auf das
Datum der Anspruchsberechtigung auf die Alters-
rente. Das verursacht Mehrauslagen von 10 Mil-
lionen Franlen. Wir haben andere Verbesserungen
bei den Hinterlassenenrenten schon vom Bundesrat
aus vorgeschlagen. Alle diese Verbesserungen werden
zwischen 20 und 30 Millionen Franken mehr er-
fordern. Deshalb ist es nicht Zugeknöpftheit oder
Mangel an Aufgeschlossenheit, wenn wir weiter-
gehende Anträge ablehnen, sondern das Gefühl der
Verantwortlichkeit, die Überzeugung, dass auf der
Grundlage der Variante I die vorhandenen Mittel
nicht die Möglichkeit lassen, noch wesentliche Ver-
besserungen anzubringen. Wenn Sie den Entwurf
verbessern, die Bestimmungen zugunsten der Ver-
sicherten mildern, so hätte das doch zur Folge, dass
wir ganz einfach auf eine ungünstigere Variante,
auf Variante II oder III zurückgehen müssten. Was
hätten wir dann gewonnen ?

Neben den Einnahmen der Wirtschaft haben wir
Zuschüsse der öffentlichen Hand. Diese dürfen nach
Art. 34quater die Hälfte des Gesamtbedarfes der
Versicherung nicht übersteigen, also nicht mehr be-
tragen als die Beiträge der Wirtschaft. Daran sind
wir gebunden, darauf müssen wir Rücksicht nehmen.

Soviel zur Einnahmenseite. Und nun die Aus-
gabenseite. Da haben wir es, wie ich bereits fest-
gestellt habe, mit verschiedenen Kategorien von
Anspruchsberechtigten zu tun. Einmal mit der soge-

nannten Übergangsgerenration. Das sind diejenigen
Personen, die im Zeitpunkte des Inkrafttretens dçr
Versicherung bereits das 65. Altersjahr zurück-
gelegt haben, die nicht mehr beitragspflichtig sind,
die gar keine Beiträge bezahlen, gleichwohl aber
erwarten, dass sie aus der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung ebenfalls Leistungen erhalten.
Dann eine zweite Kategorie, jene Personen, die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Versicherung schon
ein so vorgerücktes Alter erreicht haben, dass sie
bis zur Zurücklegung des 65. Altersjahrs nur noch
wenig Beiträge zu leisten in die Lage kommen, einen,
zehn oder höchstens 19 Beiträge. Das sind die Teil-
rentner. Dann kommt noch die dritte Kategorie der-
jenigen, die mindestens 20—45 Jahresbeiträge ge-
leistet haben. Das ist die Kategorie der Vollrentner.

Es ist klar und ein Gebot der Billigkeit, dass
wir diese drei Kategorien differenziert behandeln
müssen. Es kann keine Rede davon sein, dass die-
jenigen, die überhaupt keine Prämie bezahlt haben,
die gleichen Ansprüche gegenüber der Alters- und
Hinterlassenenversicherung machen können wie die-
jenigen, die 45 Beiträge bezahlt haben. Eine Diffe-
renzierung muss eintreten.

Ebensowenig wäre es zu verantworten, Ver-
sicherten, die nur wenige Beiträge (4, 5, 10 oder 15)
bezahlt haben, den gleichen Rentenahspruch zuzu-
erkennen, wie Rentnern, die 30, 40 oder sogar 45
Jahresbeiträge entrichteten. Wir haben die Aufgabe,
eine gerechte Verteilung unter diesen verschiedenen
Kategorien zu gewährleisten, nach dem Grundsatz:
Jedem das Seine, jeder Kategorie dasjenige, was ihr

•nach allgemeinen Anschauungen über Billigkeit und
Gerechtigkeit zukommt.

Die Herren Guinand und Miville sind der Mei-
nung, dieses Ziel, diese Gerechtigkeit sei dann am
ehesten garantiert, wenn man Einheitsrenten vor-
sehe. Die Frage, ob für die eidgenössische Alters-
und Hinterlassenenversicherung Einheitsrenten in
Betracht kommen, ist im Bericht der Experten-
kommission einlässlich erörtert worden. Es sind
alle Gründe pro und contra gründlich auseinander-
gesetzt worden. Es ist sehr bedauerlich, dass damals,
als dieser Bericht erschienen ist, nicht Herr National-
rat Münz aufstand und die gegenteilige Meinung
verfocht, sondern dass er bis heute gewartet hat.
Ich stelle fest, dass nicht in einer einzigen Eingabe
das System der abgestuften Renten, das von der
Expertenkommission empfohlen wurde, beanstan-
det worden ist. Das war kein Punkt, der Anlass zu
gegenteiligen Ausserungen gab. Ich bin zwar über-
zeugt, dass eine nochmalige Prüfung zu keinem
ändern Ergebnis geführt hätte, als dass die Einheits-
rente für eine eidgenössische Alters- und Hinter-
lassenenversicherung niemals in Betracht kommen
kann. Einmal — das habe ich schon ausgeführt, ich
kann mich daher kurz halten — vermag eine Ein-
heitsrente unmöglich den mannigfaltigen sozialen
Bedürfnissen unseres Landes Rechnung zu tragen.
Es hat keinen Sinn, die gleichen Renten, die man
in Zürich, Genf oder Basel ausrichtet und die man
für diese Verhältnisse als angemessen erachtet, auch
in den Bergdörfern des Kantons Wallis oder Grau-
bündens auszuzahlen. In den Gegenden, in denen
sich die Naturalwirtschaft noch in grossem Um-
fang erhalten hat, ist der Bedarf für eine Barrente
wesentlich geringer als in städtischen Verhältnissen.
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Daher erspare ich mir weitere Ausführungen über
die Einheitsrente. Vom Standpunkt des sozialen
Bedürfnisses aus betrachtet, kann eine Einheits-
rente den schweizerischen Verhältnissen niemals
angepasst sein. Daher ist das Komitee „Gesichertes
Alter" dazu gekommen, die Einheitsrente abzu-
stufen für ländliche, halbstädtische und städtische
Verhältnisse. Wir haben diese Abstufung nur für die
Übergangsgeneration vorgesehen, und mit dem Ver-
schwinden der Übergangsgeneration-innerhalb von
20 Jahren wird diese Abstufung dahinfallen, die ja
den grössten Stein des -Anstosses der Vorlage bildet,
weil die Unterschiede namentlich auf dem Lande
als übersetzt, als ungerecht betrachtet werden. Wir
werden nie dazu kommen, eine Differenzierung zwi-
schen ländlichen, halbstädtischen und städtischen
Verhältnissen zu finden, die von allen als gerecht
anerkannt wird. Daher ist es als ein wahres Glück
zu betrachten, dass wenn die Vorlage angenommen
wird, mit der Übergangsgeneration innerhalb von
20 Jahren auch diese Differenzen verschwinden.

Wollten wir aber eine Einheitsrente auch für die
Dauerlösung einführen, dann bliebe nichts anderes
übrig, als für diese Dauerlösung die Differenzierung
zwischen ländlichen, halbstädtischen und städtischen
Verhältnissen vorzusehen, um der Mannigfaltigkeit
der sozialen Bedürfnisse Rechnung zu trägen. Soviel
über die Einheitsrente vom Standpunkt des sozialen
Bedürfnisses aus.

Weiter erhebt sich die Frage: Ist die Einheits-
rente überhaupt mit einem System von abgestuften
Beiträgen vereinbar ? Herr Nationalrat Miville hat
sich daran gestossen, dass von der Kommission, und
ändern Mitgliedern erklärt wurde, eine Einheits-
rente hätte auch einheitliche Beiträge zur Voraus-
setzung. Das sei die Preisgabe der Solidarität! Herr
Nationalrat Miville befindet sich auch hier in einem
Irrtum. Auch in der Vorlage, die von der Kommis-
sion befürwortet wird, ist noch ein weiter Raum für
die Solidarität vorhanden. Sie kommt darin noch
weitgehend zur Geltung. Aber es ist nicht möglich,
mit einem System der abgestuften Beiträge, wie wir
es in der von der Lohn- und Verdienstersatzordnung
übernommenen Beitragsordnung vorsehen, Ein-
heitsrenten zu verbinden. Das ist ausgeschlossen,
wir würden die Bezüger von mittlern und grössern
Lohneinkommen der Arbeiterschaft niemals dazu
bringen, ihre höhern Beiträge dafür zu bezahlen,
dass sie nicht mehr bekommen als alle jene Ein-
kommensempfänger von weniger als zirka 2500
Franken. Das wäre nämlich das Resultat, wenn die
Einheitsrente eingeführt würde.

In der Botschaft haben Sie lesen können, dass
wenn man der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung eine Einheitsrente zugrunde legte, dann die
vorhandenen Beiträge der Wirtschaft und die
öffentlichen Zuschüsse für eine Einheitsrente von
860 Franken ausreichen würden, welcher eine Ehe-
paaraltersrente von 1376 Franken entspräche. Die
860 Franken einfache Altersrente erhält nach un-
serm Entwurf ein Versicherter, der ungefähr ein
Einkommen von 2300 Franken bezieht. Das können
Sie sehr einfach ausrechnen. Wie wird die Rente
ausgerechnet? 300 Franken plus das Sechsfache
des Jahresbeitrages ergibt die Rente. Also müs-
sen Sie einmal von diesen 860 Franken 300 Fran-
ken abziehen, bleiben 560 Franken; diese werden

durch 6 dividiert, ergibt den Jahresbeitrag von
93 Franken. Wenn Sie nun wissen wollen, für welches
durchschnittliche Einkommen diese 93 Franken
Jahresbeitrag bezahlt werden müssen, so ist einfach
mit 100 zu multiplizieren und durch 4 zu dividieren;
das ergibt 2325 Franken Einkommen. Also be-
kommen alle Versicherten mit einem Einkommen
von mehr als 2325 Franken weniger als nach der
Vorlage, wenn eine Einheitsrente von 860 Franken
ausbezahlt wird. Das ist schon der Schnittpunkt.
Alle mit mehr als 2300 Franken wären die Leid-
tragenden. Glauben Sie, dass die grosse Masse der
Lohnempfänger dafür zu haben wäre, dass man ihr
zumutet, trotzdem 2 % ihres Lohneinkommens
weiter zu bezahlen ? Das wäre ein Irrtum. Darüber
hilft auch die Lobpreisung der Solidarität nicht.
Selbst wenn man mit Engelszungen statt mit dem
eindrucksvollen Predigerton von Herrn Nationalrat
Dr. Münz das unserer Arbeiterschaft begreiflich
machen wollte, hätte man nicht den geringsten Er-
folg, weil eine derartige Finanzierung der Altersrente
eine Überspannung des Solidaritätsgedankens wäre.
Deshalb, Herr Miville, begreifen Sie vielleicht jetzt,
warum wir der Meinung sind, dass eine Einheits-
rente niemals mit abgestuften Beiträgen finanziert
werden kann, sondern dass die zwangsläufige Folge
von Einheitsrenten Einheitsbeiträge wären. Herr
Nationalrat Guinand hat zugegeben, dass in der
Versicherung Frankreichs eben ein Einheitsbetrag
entrichtet werden müsse, der dann allerdings auch
zur Folge hat, dass sehr minime Renten ausbezahlt
werden. Nachdem Herr Guinand gefunden hat, dass
die von uns vorgeschlagenen Renten der Alters-
und Hinterlassenenversicherung «rentes misérables»
seien, möchte ich ihn fragen, ob die französische
Sprache auch ein Wort besitze, um die Rente, wie
sie in Frankreich ausbezahlt wird, richtig zu kenn-
zeichnen ?

Einheitsrenten mit abgestuften Beiträgen, wie
wir sie vorsehen, sind nicht möglich, weil die Bei-
tragspflichtigen niemals bereit sein werden, die vor-
geschlagenen, abgestuften Beiträge zu bezahlen.
Was wäre dann die Folge ? Dann müssten wir eben
niedrigere Einheitsbeiträge verlangen. Dann dürfte
aber nach Art. 34quater auch der Bund nicht mehr
leisten. Das Schlussresultat wäre, dass wir nicht
einmal die 860 Franken einfache Altersrente und
1376 Franken Ehepaarsrente hätten. So sieht die
Wirklichkeit aus und nicht so, wie die Vertreter der
Einheitsrente es dargestellt haben.

Nun bleibt es mir nur noch übrig, mich darüber
auszusprechen, ob die Differenzierung, die wir vor-

Smommen haben, zwischen den Renten für die
bergangsgeneration, die Kategorie der Teilrentner

und die der Vollrentner gerecht ist, so dass man sie
gegenüber allen drei Kategorien verteidigen kann.
Das ist nach meiner vollendeten. Überzeugung der
Fall, und ich werde Ihnen auch dafür den Beweis
erbringen.

Die Übergangsgeneration kann, das habe ich
schon gesagt, unmöglich auf die gleichen Leistungen
wie die Vollrentner oder die Teilrentner Anspruch
erheben. Das wäre nicht gerecht. Wir sind bei der
Festsetzung der Leistungen an die Übergangs-
generation, an diejenigen, die keine Beiträge be-
zahlen müssen, von der Absicht ausgegangen, sie
wohlwollend zu behandeln; denn wir geben uns
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darüber .Rechenschaft, dass die Versicherung in den
nächsten Jahren ja vorwiegend danach beurteilt
wird, was sie an die Übergangsgeneration leistet.
Vollrenten kommen ja noch nicht'zur Auszahlung.
Wir verstehen auch, dass die junge Generation
diesen Leistungen, die ihren Eltern zugute kommen,
nicht teilnahmslos gegenübersteht. Aber auf der
ändern Seite müssen wir bei allem Wohlwollen für
die Übergangsrentner auch darauf Rücksicht neh-
men, dass die Jungen nicht Grund haben, sich über
Benachteiligung zu beklagen. Deshalb muss eine
Differenzierung nach zwei Richtungen vorgenommen
werden. Es ginge nicht an, dass Übergangsrenten
an Personen ausgerichtet würden, die aus eigenen
Mitteln, aus Einkommen aus Erwerb oder aus Ver-
mögen für sich selber sorgen könen. Das wäre eine
Verwendung der Mittel der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung, die wir nicht wohl vertreten
könnten.

In zweiter Hinsicht müssen die Übergangsrenten
niedriger sein als diejenigen der Vollrentner, weil
ihre Bezüger keine Beiträge zu entrichten hatten.
Wir haben die Abstufung so gewählt,- dass die Ehe-
paaraltefsrente in städtischen Verhältnissen gerade
die Hälfte des Maximalbetrages der Ehepaaralters-
rente in der Dauerlösung ausmacht und dass die
einfache Altersrente für die Übergangsgeneration
in städtischen Verhältnissen mit 750 Franken eben-
falls genau der Hälfte der höchsten einfachen Alters-
rente der Dauerlösung entspricht. Wir glauben, dass
das eine gerechte Relation ist. Sie hat immer noch
eine Bevorzugung der Übergangsgeneration gegen-
über den Vollrentnern zur Folge.

Aber ebenso gerechtfertigt und notwendig er-
scheint es, einen Unterschied in den Versicherungs-
leistungen zu machen, je nachdem es sich um Ver-
sicherte handelt, die nur einige wenige Beiträge be-
zahlt haben, oder um solche, die 20, 30 oder 45
Jahresbeiträge bezahlt haben. Herr Nationalrat
Sprecher findet, dass die Regelung der Versiche-
rungsleistungen für die Teilrentner nicht zu befrie-
digen vermöge. Nichts ist unrichtiger als eine solche
Behauptung. Die Ordnung für die Teilrentner muss
als eine ausserordentlich wohlwollende bezeichnet
werden. Geben Sie sich Rechenschaft darüber, dass
nach dieser Ordnung schon mit einem einzigen
Jahresbeitrag von 300 Franken — das ist der Jah-
resbeitrag, der bei unselbständig Erwerbenden
einem Einkommen von 7500 Franken" entspricht —
der betreffende Versicherte einen unbedingten An-
spruch auf eine einfache Altersrente von Fr. 787.50'
hat oder auf eine Ehepaaraltersrente von 1260
Franken. Mit einem einmaligen Beitrag von 300
Franken erkauft er sich also einen unbedingten
Anspruch auf eine jährliche Rente von 1260 Franken,
sofern er verheiratet ist. Man kann vielleicht mit
Recht einer solchen Regelung entgegenhalten, dass
sie zu large, zu weitherzig sei. Ursprünglich war auch
vorgesehen — darüber hat man in der Experten-
kommission ebenfalls lange diskutiert — ob man
nicht für Teilrentner, die nicht mehr als 5 Jahres-
beiträge bezahlt haben, das Prinzip der Bedarfs-
rente vorsehen sollte mit der Folge, dass Teilrentner,
die nicht mehr als 5 Jahresbeiträge bezahlt haben,
auf eine Rente nur Anspruch erheben können, wenn
sie, wie die Übergangsrentner, nicht aus eigenem
Einkommen oder aus Vermögenserträgnissen für

ihren Unterhalt sorgen können. Es hätten sich für
eine > solche separate Regelung gute Gründe an-
führen lassen. Deshalb ist es eine gänzliche Ver-
kennung der Tatsachen, wenn von Herrn National-
rat Sprecher behauptet wurde, die Regelung der
Teilrentner vermöge nicht zu befriedigen.

Ich möchte hier nur ein Beispiel anführen, um
Ihnen zu zeigen, zu welchen Ungerechtigkeiten die
Annahme des Antrages Sprecher führen müsste.
Herr Sprecher stellt Ihnen den Antrag, dass schon
mit 10 Jahresbeiträgen, statt mit 20 Jahresbei-
trägen, wie wir es in der Vorlage vorgesehen haben,
der Anspruch auf eine volle Rente erworben werden
kann. Nehmen wir wieder einen Beitragspflichtigen
mit einem Einkommen von 7500 Franken, also mit
demjenigen Einkommen, bei dem schon das Maxi-
mum der Rente erreicht wird. Dieser Versicherte
müsste nach dem Antrage Sprecher 10 Jahres-
beiträge, also 10 mal 300 Franken = 3000 Franken
im ganzen bezahlen, um die volle Rente, nämlich
1500 Franken jährlich, wenn er alleinstehend ist,
und 2400 Franken Ehepaaraltersrente, wenn er ver-
heiratet ist, zu beanspruchen. Nehmen wir nun
einen, der auch eine Gesamtbeitragssumme von
SOOOJFranken bezahlt, der aber 40 Jahre seinen Bei-
trag entrichtet. 3000 : 40 ergibt 75 Franken. Wenn
also einer 40 Jahre lang 75 Franken Jahresbeitrag
bezahlt,- hat er genau gleich viel bezahlt wie dieser
Glückliche, der nach dem Antrage Sprecher mit
10 Jahresbeiträgen 3000 Franken bezahlen müsste
und die Höchstrenten erhielte. Welchem durch-
schnittlichen Einkommen entspricht nun ein Jahres-
beitrag von 75 Franken ? Die einfachste Sache von
der Welt': Sie multiplizieren mit 100 und dividieren
durch 4; 7500:4=1875 Franken. Also müsste
einer, der ein Einkommen von 1875 Franken hat,
40 Jahresbeiträge entrichten, um im ganzen gleich
viel bezahlt zu haben wie derjenige, der 10 Jahre
lang seine 300 Franken bezahlt. Aber welche Rente
würde nun ein solcher für seine 40 Jahresbeiträge
erhalten? Das ist bald ausgerechnet. Die Rente
setzt sich zusammen aus 300 Franken plus dem
sechsfachen Betrag des Jahresbeitrages: 6 X 75=
450 Franken. Der Leistung von 3000 Franken in
40 Jahren würde für diesen Mann, der 1875 Franken
Einkommen hat, eine einfache Altersrente von
750 Franken, also die Hälfte von demjenigen, das
der andere erhält, oder von 1200 Franken Ehepaar-
altersrente, also wiederum die Hälfte desjenigen,
was derjenige entrichtet hat, der nicht mehr ge-
leistet hat als der bescheidene Mann mit 1875
Franken Einkommen, entsprechen. Derjenige mit
7500 Franken Einkommen, der noch die Möglich-
keit hatte, Ersparnisse zu machen, erhält für seine
3000 Franken gesamte Beitragssumme eine Ehepaar-
altersrente, die doppelt so hoch ist wie diejenige des
kleinen Mannes, der bei 1875 Franken durchschnitt-
lichem Einkommen keine Ersparnisse machen konnte
und doch nur die Hälfte, nämlich 750 respektive
1200 Franken Rente erhält.

Wenn in diesem Saale einer behaupten kann,
dass das gerecht sei, dann würden Sie sicher vom
Gerechtigkeitssinn 'dieses Herrn eine -ganz sonder-
bare Vorstellung erhalten. Die Behandlung der Teil-
rentner ist also eine sehr wohlwollende und ent-
gegenkommende, wie sie in keiner ausländischen
Gesetzgebung zu finden ist. Ich stelle deshalb mit
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Genugtuung fest, dass Herr Schmid-Ruedin darauf
verzichtet hat, den von ihm in der Eintretens-
debatte angekündigten Antrag Sprecher zu be-
gründen. Ich will deshalb auch Herrn Schmid-
Ruedin Gerechtigkeit widerfahren lassen, Reue und
Leid erwecken, mein schuldbewusstes Haupt in
Demut vor ihm verneigen und versprechen, so etwas
nie wieder zu tun (Heiterkeit).

Noch kurz einige Ausführungen über die Ver-
teilung der- vorhandenen Mittel unter die verschie-
denen Generationen. Da kann ich mich nun aber auf
Zahlen berufen, die unbestechlich sind. Wir wollen
einmal die Eintrittsbilanz unter die Lupe nehmen
und feststellen, wie darin die Mittel auf die ver-
schiedenen Generationen verteilt werden. Dann er-
gibt sich folgendes :

Auf die Übergangsgeneration entfallen von dem
Total der Rentenansprüche, berechnet als Barwert,
7 %; an der Beitragsleistung ist sie überhaupt nicht
beteiligt. Der Anteil der Teilrentnergeneration
macht nicht weniger als 34 % aus, mehr als ein
Drittel. Es wird niemand behaupten können, dass
diese Kategorie ungünstig wegkomme. Die Voll-
rentner mit 20—45 Jahresprämien, deren Beitrag
an die Leistungen 38 % ausmachen, sind dagegen
nur mit 33 % beteiligt. Für die Neuzugänge, die-
jenigen, welche von 1948 an, wenn die Versicherung
auf diesen Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden kann,
Prämien bezahlen werden, macht der Anteil nur
26 % aus. Fassen wir zusammen, so stellen wir fest,
dass für die Übergangsrentner, die nichts bezahlt
haben, und die Teilrentnergeneration der Anteil am
Barwert der Renten 41 % ausmacht, während die
beiden ändern Beiträge nur mit 59 % partizipieren.
Der Anteil der gesamten Eintrittsgeneration beträgt
nicht weniger als 74 %. Das beweist doch deutlich,
dass diese Generation gegenüber der Vollrentner-
generation und den neuen Zugängen ganz gewaltig
bevorzugt ist,; und dass sie sich sicher zu allerletzt
beklagen kann; ferner dass wenn jemand Grund
zum Klagen über Verkürzung hätte, es in erster
Linie jene sind, die nach Inkrafttreten in die Ver-
sicherung eintreten, und in zweiter Linie von der
Eintrittsgeneration die 20—45jährigen.

Das ergibt sich auch mit eklatanter Deutlichkeit,
wenn wir feststellen, wie diese verschiedenen Kate-
gorien an den öffentlichen Zuschüssen beteiligt sind.
Dann ersehen wir, dass von den öffentlichen Zu-
schüssen 16 % auf die Übergangsrentner entfallen,
und nicht weniger als 56 % auf die 'Teilrentner, so
dass von den öffentlichen Zuschüssen im ganzen
72 % allein .für die Übergangs- und Teilrenten ver-
wendet werden, und für diejenigen, die im Zeitpunkt
des Inkrafttretens der Versicherung zwischen 20 und
45 Jahre alt sind, neu 27 %, so dass für die Neu-
zugänge nur l % übrig bleibt.

Kann man angesichts einer solchen Verwendung
der öffentlichen Zuschüsse mit Recht behaupten,
die Übergangsgeneration und die Teilrentnerwürden
benachteiligt und ungerecht behandelt? Diese
Zahlen sprechen doch eine eindeutige Sprache und
machen einen weiteren Kommentar überflüssig.

Nun hat Herr Nationalrat Münz noch das Be-
dürfnis verspürt, auf meine Ausführungen über den
Ausgleichsfonds zurückzukommen; er hat auch
heute der Versuchung nicht widerstehen können,
den Verdacht auszusprechen, es könnte dem Bundes-

rat wieder einmal einfallen, den Ausgleichsfonds für
Zwecke in Anspruch zu nehmen, die der Versiche-
rung fremd sind, wenn er finde, dass diesen Zwecken
die Priorität gebühre. Der Sprecher der Fraktion
der Unabhängigen hat in der Eintretensdebatte er-
klärt, dass es eines Bundesrates unwürdig sei, auch
nur eine Andeutung zu machen, die als eine Ver-
dächtigung aufgefasst werden könnte. Es bleibt aber
wohl den Vertretern und speziell den Sprechern der
Unabhängigen unbenommen, ganz beliebige Ver-
dächtigungen gegenüber dem Bundesrat auszu--

sprechen, ohne dass Herr Nationalrat Moeschlin das
Bedürfnis verspürte, aufzustehen und zu erklären,
das sei eines Nationalrates unwürdig!

Herr Nationalrat Münz hat einen wesentlichen
Unterschied übersehen. Schon damals, als der
Bundesrat der Bundesversammlung — die übrigens
mitschuldig ist, denn sie hat es gutgeheissen — die
Überführung des Ertrages der Tabakbesteuerung in
die ordentliche Rechnung vorschlug, hat ein Fonds
bestanden, der aus diesen Zuweisungen gebildet
worden war bis zum Zeitpunkt, wo sie in die allge-
meine Staatskasse flössen. Haben wir jemals diesen
Fonds seinem Zwecke entfremdet ? Das können Sie
doch nur in Vergleich setzen mit dem Fonds, den
zu schaffen wir in dieser Vorlage beabsichtigen. Wir
haben damals, weil notwendigere Aufgaben sich der
Eidgenossenschaft stellten, geglaubt, es recht-
fertigen zu können, vorübergehend die Einnahmen
aus der Tabakbesteuerung der Altersversicherung
zu entziehen und für die Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit zu verwenden. Warum ? Kurz vorher war
die erste Vorlage über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung verworfen worden. Deshalb
hatten wir uns gesagt: die Frage der Alters- und
Hinterlassenenversicherung werde sich in den näch-
sten Jahren nicht wieder stellen, sondern erst später,
und dann werden wir eine ganz neue Finanzierung
zu suchen haben; bis dahin hatte es gar keinen Sinn,
die Einnahmen aus der Tabakbesteuerung, solange
die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit so grosse Opfer
erforderte, weiter dem Fonds zuzuführen. Wir sind
dann, sobald die Verhältnisse es wieder einiger-
massen erlaubten, dazu übergegangen, die Erträg-
nisse aus Tabak wenigstens zum Teil wieder der
Alters- und Hinterlassenenfürsorge zuzuführen. Aber
die Verdächtigung weise ich zurück, dass : wenn ein-
mal der Ausgleichsfonds gesetzlich festgelegt ist, es
jemals einem Bundesrat einfallen könnte oder dürfte,
der Bundesversammlung eine andere Verwendung
vorzuschlagen. Wir haben den Fonds fût die Alters-
und Hinterlassenenversicherung, der aus den Ein-
nahmen der Tabakbesteuerung geäufnet wurde, un-
angetastet gelassen, deshalb ist der Vergleich auch
völlig abwegig.

Herr Dr. Münz hat auch gesagt, ich hätte bei
meinen Ausführungen einen wesentlichen Unter-
schied zwischen der allgemeinen Volksversicherung,
der Alters- und Hinterlassenenversicherung und den
Pensionskassen übersehen, den nämlich, dass bei der
Alters- und Hinterlassenenversicherung jeder zum
Beitritt gezwungen und dadurch der Nachwuchs
ohne weiteres gewährleistet sei, während das bei den
Pensionskassen nicht der Fall sei. Ich weiss nicht,
woher Herr Nationalrat Dr. Münz diese Weisheii
hat; es sollte ihm wenigstens als Mitglied dn-
Bundesversammlung bekannt sein, dass jeder Be-
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amte des Bundes oder der Bundesbahnen, wenn er
ein festes Anstellungsverhältnis hat, verpflichtet ist,
der Pensionskasse beizutreten, dass der Beitritt
nicht in seinem Belieben steht, dass also der Zu-
strom, solange Bundesbahnen und Bundesverwal-
tung bestehen, zu diesen Pensionskassen gesichert
ist. Nicht anders steht es mit den Pensionskassen
der Kantone und Gemeinden und auch nicht anders
mit den Pensionskassen der privaten Unterneh-
mungen. Diese schreiben auch jedem, der von ihnen
angestellt wird, den Beitritt vor. Ich sehe daher den
fundamentalen Unterschied zwischen dem Zustrom
zu den Pensionskassen und zur eidgenössischen
Alters- und Hinterlassenenversicherung, den Herr
Dr. Münz entdeckt hat, nicht, ich vermag ihn nicht
zu erkennen.

Herr. Dr. Münz hat am Schluss seiner Rede er-
klärt, schon einmal hätte an dieser Stelle ein
Bundesrat, einer meiner Amtsvorgänger, erklärt,
um das Schicksal der Versicherungsvorlage in der
Volksabstimmung sei ihm nicht bange. Ich bin
nicht unvorsichtig genug, um eine solche Prophe-
zeiung aussprechen zu können. Ich gebe mir
Rechenschaft darüber, dass noch allerlei Wider-
stände und Missverständnisse zu überwinden sind
und dass diese Missverständnisse und Widerstände
durch die Reden des Herrn Münz nicht kleiner,
sondern viel grösser geworden sind. Das ist ihr
einziger Erfolg. Ich gebe mir auch Rechenschaft
darüber, dass es noch viel Arbeit und Aufklärung
erfordern wird, um der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung in der Volksabstimmung die Annahme
zu sichern. Aber auch davon bin ich überzeugt, dass,
wenn diese Vorlage, wie wir sie Ihnen vorgelegt
haben, scheitern sollte, dann das, was Herr Dr.
Münz als Ersatz anbietet, noch viel geringere Aus-
sicht auf Annahme durch das Schweizervolk haben
wird.

Abst immung. — Vote.
Eventuell —• Eventuellement:

Für den Antrag der Mehrheit
(20 Jahre) ' 103 Stimmen

Für den Antrag Sprecher
(10 Jahre) 21 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit
(130 und 200 Franken) 44 Stimmen

Für den Antrag Miville
(200 und 300 Franken) 15 Stimmen

Definitiv — Définitivement :
Für den Antrag der Mehrheit 123 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 22 Stimmen

Für Annahme von Art. 29 Grosse Mehrheit

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 27. August 1946.
Séance du 27 août 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Grimm.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

Fort se tzung . ;— Suite,
Siehe Seite 560 hiervor. — Voir page 560 ci-devant.

/. Grundlagen der Berechnung der ordentlichen Renten.
Art. 30.

Antrag der Kommission.
Marginale und Abs. 3, 4. Zustimmung zum Ent-

wurf des Bundesrats.

Mehrhei t :
Abs. 1. Zustimmung zum Entwurf des Bun-

desrats.
Abs. 2. Der durchschnittliche Jahresbeitrag wird

ermittelt, indem an Hand der individuellen Beitrags-
konten des Versicherten alle bis zur Entstehung des
Rentenanspruches geleisteten Beiträge zusammen-
gezählt und durch die Anzahl Jahre geteilt werden,
während welchen der Versicherte seit dem ersten
Tag des der Vollendung des 20. Altersjahres fol-
genden Kalenderhalbjahres Beiträge bezahlt hat.

I. Minderhei t (Guinand, Gottret, Münz, Rubattel)
Abs. 1. Streichen,

II. Minderhei t (Escher, Gottret, Maspoli, Münz,
.Scherrer, Seiler, Winiker) :

5 (neu) Versicherte, die infolge ungenügenden
Einkommens nicht die vollen Beiträge bezahlt
haben (Art. 6 und 8) oder denen die Beiträge herab-
gesetzt werden mussten (Art. 11), erhalten Renten,
die den normalen Jahresbeiträgen entsprechen.

Antrag Perrin-La Chaux-de-Fonds.
Die Renten1 sind einheitlich ohne Rücksicht auf

die vom einzelnen Versicherten geleisteten Beiträge.
Sie werden nach Massgabe der durchschnittlichen
Jahresbeiträge aller Versicherten berechnet.

/. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires.
Art. 30.

Proposition de la commission.
Note marginale et al. 3, 4. Adhérer au projet du

Conseil fédéral.
Major i t é :

Al. 1. Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Al. 2. Pour déterminer la cotisation annuelle

moyenne, on additionne, sur la base des comptes
individuels des cotisations de l'assuré, toutes les
cotisations payées jusqu'à l'ouverture du droit à la
rente et l'on divise ce total par le nombre d'années
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amte des Bundes oder der Bundesbahnen, wenn er
ein festes Anstellungsverhältnis hat, verpflichtet ist,
der Pensionskasse beizutreten, dass der Beitritt
nicht in seinem Belieben steht, dass also der Zu-
strom, solange Bundesbahnen und Bundesverwal-
tung bestehen, zu diesen Pensionskassen gesichert
ist. Nicht anders steht es mit den Pensionskassen
der Kantone und Gemeinden und auch nicht anders
mit den Pensionskassen der privaten Unterneh-
mungen. Diese schreiben auch jedem, der von ihnen
angestellt wird, den Beitritt vor. Ich sehe daher den
fundamentalen Unterschied zwischen dem Zustrom
zu den Pensionskassen und zur eidgenössischen
Alters- und Hinterlassenenversicherung, den Herr
Dr. Münz entdeckt hat, nicht, ich vermag ihn nicht
zu erkennen.

Herr. Dr. Münz hat am Schluss seiner Rede er-
klärt, schon einmal hätte an dieser Stelle ein
Bundesrat, einer meiner Amtsvorgänger, erklärt,
um das Schicksal der Versicherungsvorlage in der
Volksabstimmung sei ihm nicht bange. Ich bin
nicht unvorsichtig genug, um eine solche Prophe-
zeiung aussprechen zu können. Ich gebe mir
Rechenschaft darüber, dass noch allerlei Wider-
stände und Missverständnisse zu überwinden sind
und dass diese Missverständnisse und Widerstände
durch die Reden des Herrn Münz nicht kleiner,
sondern viel grösser geworden sind. Das ist ihr
einziger Erfolg. Ich gebe mir auch Rechenschaft
darüber, dass es noch viel Arbeit und Aufklärung
erfordern wird, um der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung in der Volksabstimmung die Annahme
zu sichern. Aber auch davon bin ich überzeugt, dass,
wenn diese Vorlage, wie wir sie Ihnen vorgelegt
haben, scheitern sollte, dann das, was Herr Dr.
Münz als Ersatz anbietet, noch viel geringere Aus-
sicht auf Annahme durch das Schweizervolk haben
wird.

Abst immung. — Vote.
Eventuell —• Eventuellement:

Für den Antrag der Mehrheit
(20 Jahre) ' 103 Stimmen

Für den Antrag Sprecher
(10 Jahre) 21 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit
(130 und 200 Franken) 44 Stimmen

Für den Antrag Miville
(200 und 300 Franken) 15 Stimmen

Definitiv — Définitivement :
Für den Antrag der Mehrheit 123 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 22 Stimmen

Für Annahme von Art. 29 Grosse Mehrheit

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 27. August 1946.
Séance du 27 août 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Grimm.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

Fort se tzung . ;— Suite,
Siehe Seite 560 hiervor. — Voir page 560 ci-devant.

/. Grundlagen der Berechnung der ordentlichen Renten.
Art. 30.

Antrag der Kommission.
Marginale und Abs. 3, 4. Zustimmung zum Ent-

wurf des Bundesrats.

Mehrhei t :
Abs. 1. Zustimmung zum Entwurf des Bun-

desrats.
Abs. 2. Der durchschnittliche Jahresbeitrag wird

ermittelt, indem an Hand der individuellen Beitrags-
konten des Versicherten alle bis zur Entstehung des
Rentenanspruches geleisteten Beiträge zusammen-
gezählt und durch die Anzahl Jahre geteilt werden,
während welchen der Versicherte seit dem ersten
Tag des der Vollendung des 20. Altersjahres fol-
genden Kalenderhalbjahres Beiträge bezahlt hat.

I. Minderhei t (Guinand, Gottret, Münz, Rubattel)
Abs. 1. Streichen,

II. Minderhei t (Escher, Gottret, Maspoli, Münz,
.Scherrer, Seiler, Winiker) :

5 (neu) Versicherte, die infolge ungenügenden
Einkommens nicht die vollen Beiträge bezahlt
haben (Art. 6 und 8) oder denen die Beiträge herab-
gesetzt werden mussten (Art. 11), erhalten Renten,
die den normalen Jahresbeiträgen entsprechen.

Antrag Perrin-La Chaux-de-Fonds.
Die Renten1 sind einheitlich ohne Rücksicht auf

die vom einzelnen Versicherten geleisteten Beiträge.
Sie werden nach Massgabe der durchschnittlichen
Jahresbeiträge aller Versicherten berechnet.

/. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires.
Art. 30.

Proposition de la commission.
Note marginale et al. 3, 4. Adhérer au projet du

Conseil fédéral.
Major i t é :

Al. 1. Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Al. 2. Pour déterminer la cotisation annuelle

moyenne, on additionne, sur la base des comptes
individuels des cotisations de l'assuré, toutes les
cotisations payées jusqu'à l'ouverture du droit à la
rente et l'on divise ce total par le nombre d'années
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pendant lesquelles l'assuré a payé des cotisations dès
le 1er jour du semestre de l'année civile suivant celui
où il a accompli sa 20e année.

Ire Minor i t é (Guinand, Gottret, Münz, Rubattel):
Al. 1. Biffer.

IIe Minor i té (Escher, Gottfet, Maspoli, Münz,
Scherrer, Seiler, Winiker) :

5 (nouveau) Les assurés qui, par suite d'un
revenu insuffisant, n'ont pas payé les cotisations
entières (art. 6 et 8) ou dont les cotisations ont été
réduites (art. 11) reçoivent des rentes qui corres-
pondent aux cotisations normales annuelles.

Proposition Perrin-La Chaux-de-Fonds.
Les rentes sont uniformes, sans égard aux coti-

sations payées par chaque assuré individuellement.
Elles sont calculées sur la base des cotisations
annuelles moyennes de l'ensemble des assurés.

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Art. 30
enthält die Vorschriften über die Berechnung der
ordentlichen Renten. Ausgangspunkt dieser Be-
rechnung ist der durchschnittliche Jahresbeitrag.
Dieser wird festgestellt gestützt auf die indivi-
duellen Beitragskonten, über die die notwendigen
Vorschriften in Art. 17 der Vorlage enthalten sind,
dem Sie zugestimmt haben. Das System des durch-
schnittlichen Jahresbeitrages macht beim Aufbau
der Renten frei von dem System der städtischen,
halbstädtischen und ländlichen Verhältnisse. Weil
es ein Durchschnitt der Beiträge während des ganzen
Lebens ist, macht es auch frei von den Wechsel-
fällen des Lebens. Dieser Gesamtdurchschnitt
schaltet einzelne Unglücksjahre usw. aus, die eine
starke Rückwirkung auf die Renten haben könnten.
Die Vorlage kommt in dieser Hinsicht aber noch be-
sonders entgegen, indem sie in Abs. 3 vorsieht, dass
vom 8. Versicherungsjahr hinweg eine bestimmte
Anzahl von Jahren mit besonders niedrigen Bei-
trägen gestrichen werden kann. Die Tabelle, nach
der die Streichung erfolgen kann, ist in Abs.. 3
enthalten.

Die Kommission schlägt Ihnen lediglich vor, es
sei in Abs. 2 eine Änderung vorzunehmen, die im
Zusammenhang steht mit dem Beschluss, der
früher gefasst wurde, wonach die Rente auf den Be-
ginn des folgenden Kalenderhalbjahres auszurichten
ist, nachdem das 65. Altersjahr erreicht wurde.
Dieser Antrag ergibt sich automatisch aus dem
früheren Beschluss.

Dagegen liegt ein wichtiger Antrag der Herren
Escher und Mitunterzeichner vor. Es ist der Antrag
zum neuen Abs. 5. Diese Bestimmung, die von der
Minderheit vorgeschlagen wird, war bereits Gegen-
stand der Erörterung bei Behandlung der Art. '6 und
8, bzw. der Anträge, die von der gleichen Minderheit
gestellt worden sind. Ich möchte den Rat darüber
informieren, welche Konsequenzen, kostenmässig
gesehen, die Annahme des Minderheitsantrages
hätte. Wir haben den Antrag bereits untersucht, als
die beiden Anträge in Diskussion standen, wonach

.

bei Art. 6 und 8 die degressive Beitragsskala bereits
bei 6000 statt bei 4800 Franken hätte beginnen
sollen. Wären diese beiden Anträge angenommen
worden, haben wir festgestellt, so würde sich eine
Mehrausgabe'auf der Rentenseite von 22 Millionen

Nationalrat. — Conseil national. 194B.

Franken ergeben haben. Das war der ursprüngliche
Antrag, wie er von der Minderheit gestellt war. Der
Antrag wurde dann modifiziert. Gestützt auf diesen
modifizierten Antrag hätten die Mehrausgaben auf
der Rentenseite 18 Millionen Franken betragen.

Nun sind aber die Anträge bei den Art. 6 und 8
abgelehnt worden. Das hat zur Folge, dass die Bei-
tragsdegression nach dem Wortlaut der Vorlage bei
4800 Franken beginnt. Die weitere Folge ist, dass
bei Annahme des Antrages Escher natürlich nur
die Einkommen von 4800 und weniger Franken
profitieren würden (statt 6000 und weniger). Da-
durch sinkt auch die Mehrausgabe, die durch die
Annahme des Antrages entstünde. Sie würde bei der
Situation, vor der wir jetzt stehen, noch etwa
12 Millionen Franken betragen. Dabei entfielen etwa
10 Millionen auf die Landwirtschaft, und der Rest in
der Hauptsache auf das Gewerbe. Es ist also zuzu-
geben, dass die finanzielle Wirkung bei der An-
nahme des Antrages dadurch bedeutend geringer
geworden ist, dass die Anträge bei den Art. 6 und 8
abgelehnt wurden. Aber man kann nicht behaupten,
dass sie unbedeutend sei. Es handelt sieh bei der ge-
spannten Lage, in der wir uns mit der Finanzierung
der ganzen Vorlage befinden, immer noch um einen
sehr bedeutenden Betrag, der 10 Millionen Franken
übersteigt. Er bewegt sich in der Grössenordnung
von etwa 12 Millionen Franken.

Schon bei den Art. 6 und 8 habe ich darauf hin-
gewiesen, dass die Annahme dieser Anträge, ins-
besondere bei Art. 30, der zur Diskussion steht,
zwangsläufig eine weitgehende Privilegierung be-
stimmter Kreise unseres Volkes zur Folge hätte. Es
wäre zum voraus sozusagen die ganze Arbeiter-
schaft von den Vorteilen dieses Antrages ausge-
schlossen, weil die Arbeiterschaft am Art. 8, der die
degressive Beitragszahlung vorsieht, so gut wie un-
beteiligt ist. Die Gruppe Arbeiter, die unter die
Wirkung des Art. 6 fällt, ist sehr gering, so dass man
sagen kann, die Arbeiterschaft wäre zum vornherein
von den Vorteilen der Annahme dieses Artikels aus-
geschlossen. Die Vorteile würden fast ausschliesslich
der Landwirtschaft und zu einem kleinen Teil dem
Gewerbe zugute kommen. Wenn der ursprüngliche
Antrag, wie er gedruckt vorliegt (kombiniert Art. 6,
8 und 30), angenommen worden wäre, so hätte das
zur Folge gehabt, dass die Landwirtschaft auf der
Beitragsseite 3% der Gesamteinnahmen bezahlt
und auf der Ausgabenseite bei den Renten 11 % der
gesamten Ausgaben bekommen hätte. Daraus geht
hervor, dass das nicht" möglich gewesen wäre.

Eine gewisse Privilegierung der Landwirtschaft
ist auch jetzt in der Vorlage enthalten. Sie ist aber
nicht so, dass man sie beanstanden muss. Aber sie
ist immerhin so, dass die Landwirtschaft, gestützt
auf die Vorlage, besser dasteht, als sie dastünde,
wenn für sie eine besondere Kasse geschaffen würde.
Sie ist heute bei den. Beiträgen mit etwa 5 bis 6%
beteiligt und bei den Renten mit etwas mehr als 7 %.
Dieses Verhältnis ist tragbar, aber es noch weiter zu
verändern — es kann immer nur zuungunsten an-
derer Gruppen geschehen —, wäre sicher ungerecht
und auch referendumspolitisch nicht ungefährlich.

Alle diese Zahlen zeigen, dass die Vorlage auf
dem richtigen Boden ist. Man kann diese Zahlen
nicht etwa beanstanden und sagen, sie seien unge-
wiss, man habe^keine genügende Grundlage für die

74
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Berechnungen. Man hat für die Berechnungen sehr
genaue Grundlagen, nämlich die Grundlagen der
Lohn- und der Verdienstersatzordnung. Das sind
die allerneuesten und allerumfassendsten Grund-
lagen, die wir überhaupt in bezug auf das Ein-
kommen unseres Volkes besitzen. Und die Zahlen',
die ich Ihnen soeben gegeben habe, stützen sich auf
die Erhebungen, die beim Lohn- und Verdienst-
ersatz gemacht wurden und .die .absolut zuverlässig
sind.

Die Kommission beantragt Ihnen, dem Artikel,
wie er vor Ihnen liegt, zuzustimmen und den
Minderheitsantrag abzulehnen. Ich weiss nicht, ob
die Minderheit des Herrn Guinand und Mitunter-
zeichner ihren Antrag aufrechterhalten wird. Er ist
aber durch die Abstimmung im Art. 29 hinfällig ge-
worden. Ich weiss auch nicht, ob Herr Perrin seinen
Antrag aufrechterhält. Es handelt sich um die
Frage der Einheitsrente, die beim Art. 29 bereits
entschieden worden ist. Jedenfalls möchte ich
darüber keine weiteren Worte verlieren. Sofern
diese beiden Anträge aufrechterhalten werden, be-
antragt Ihnen die Kommission deren Ablehnung.,

M. Hirzel, rapporteur de la majorité: L'article 30
fixe le principe de la cotisation annuelle moyenne
qui, évidemment du point de vue -social, donne le
meilleur résultat en ce qui, concerne les rentes
puisque celles-ci sont calculées non pas sur ' les
dernières années, ce qui aboutirait à un résultat
favorable pour les uns et moins favorable pour les
autres, mais sur l'ensemble des cotisations, ce qui
permet d'arriver à une moyenne correspondant
réellement à l'apport social de l'intéressé. Et cette
moyenne est encore améliorée en ce sens que si on a
cotisé pendant un nombre d'années suffisamment
grand, (il y a une année qui n'est pas comptée
jusqu'à 15 ans, puis 2 jusqu'à 23 ans, bref, il y a là
.un système permettant d'éliminer les cotisations les
plus basses dans les calculs des rentes), on obtient
une amélioration de la moyenne générale de
l'assuré, donc pour lui un avantage financier qui
n'est certainement pas à négliger.

Je rappelle que la «contribution sociale» versée
aux assurés par l'ensemble "de l'organisation est
dégressive; elle est la plus forte pour les assurés
dont le gain ne dépasse pas 625 francs par an et qui
dès lors par le jeu de l'assurance obtiennent la plus
grosse participation sociale de la part des pouvoirs
publics et des autres assurés; entre 625 francs et
3750 francs de gain annuel, la contribution sociale
est un peu moins forte; elle diminue encore lorsque
le gain est compris entre 3750 et 7500 francs. Enfin,
à partir de 7500 francs de gain ou de revenu annuel,
il n'y a plus de contribution sociale proprement dite.
Autrement dit, ce sont les classes supérieures qui
cotisent davantage et apportent ainsi un supplé-
ment de rente aux plus faibles. Il y a donc là un
élément de solidarité qui joue du haut en bas de
l'échelle.

Quant aux propositions de modification pré-
sentées du côté de la minorité, la commission vous
recommande de les écarter.

En ce qui concerne celle de la minorité I qui
tend à biffer l'alinéa, je n'y reviens pas. Ce point
a déjà été longuement discuté; au surplus, jene sais
si elle sera maintenue.

La minorité II propose de calculer les rentes sur
des contributions qui n'ont pas été payées. Ici,
comme l'a relevé il y a un instant le rapporteur
de langue allemande, il y a deux éléments: d'un
côté, il est assez choquant d'attribuer une rente sur
des cotisations qui sont fictives, puisqu'elles n'ont
pas été réellement versées; c'est un système qui,
du point de vue de la logique et même de la justice
sociale, ne paraît pas très équitable puisque les
autres assurés ne toucheront de rentes qu'en pro-
portion des cotisations versées. C'est un premier
élément. Secondement, ce système jouerait unique-
ment en faveur de l'agriculture. Nous ne sommes
pas opposés à ce que les milieux d'une branche qui
est parmi les-plus importantes de notre économie
nationale, bénéficient de certains avantages; mais
l'agriculture les trouve déjà avec le projet actuel
par le jeu général des rentes attribuées et il n'y a
pas lieu d'aller plus loin dans cette voie. Enfin, on
a calculé que l'adoption de cette proposition se tra-
duirait par une dépense annuelle supplémentaire de
12 millions de francs, dont 10 millions de francs
uniquement en faveur des milieux campagnards.
Nous pensons qu'eux-mêmes devraient renoncer à
réclamer un pareil privilège qui irait au détriment
des autres classes de la population et constituerait
un déséquilibre économique et social dans l'œuvre
générale de l'assurance vieillesse. ,

Nous avons enfin une proposition de M. Perrin
qui sans doute, va la défendre dans un instant. Nous
en avons discuté déjà à l'article 29. Il s'agit du sys-
tème des rentes uniformes qui malheureusement
— je dis malheureusement pour M. Perrin — ne
peut entrer dans lé cadre de la loi. Nous ne pouvons
pas, en effet, recommencer tout le travail, que nous
avons déjà accompli. Il faudrait, pour suivre M. Per-
rin, modifier presque toute l'économie du projet. Et,
à supposer que nous l'adoptions, le résultat obtenu
serait sans,doute décevant, car d'après les calculs
qui nous ont été communiqués, on aboutirait à une
rente moyenne (rente simple) de seulement
850 francs par an, chiffre extrêmement modeste pour
les milieux urbains, tandis qu'il serait déjà intéres-
sant pour les populations 'campagnardes. On risque-
rait d'accentuer encore cette espèce d'hostilité qui
se manifeste ça et là chez les citadins contre le pro-
jet. Je crois qu'il n'est pas dans l'intérêt de la réali-
sation de l'œuvre de s'engager dans une pareille voie
et je ne m'arrête donc pas davantage à cette pro-
position, car je pense que l'opinion de l'assemblée
est faite. Comme on l'a dit hier, le système des
rentes'différentielles est bien celui qui correspond
le mieux à l'intérêt général aussi'bien qu'à l'intérêt
individuel des assurés.

Präsident: Herr Guinand hat seinen Antrag
zurückgezogen. Es bleibt noch der Antrag Escher,
d. h. der Antrag der zweiten Minderheit, und der
Antrag Perrin.

Escher,. Berichter statter der II. Minderheit: Be-
vor ich Ihnen den Minderheitsantrag begründe,
möchte ich noch eine Frage aufwerfen. Es ist mehr-
mals der Wunsch ausgesprochen worden, dass bei
Berechnung der Renten und der Anzahl der Jahre
auch die Jahre 1946 und 1947 der ' Übergangs-
periode in Betracht gezogen werden könnten. Das
ist eine Frage, die noch zu prüfen wäre.
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Nun der Minderheitsantrag. Es ist richtig, dass
der Grundsatz besteht, dass die Rente eigentlich
mathematisch genau nach den durchschnittlichen
Jahresbeiträgen berechnet wird. Darüber haben wir
hier gesprochen. Aber dieses Prinzip hat bereits ver-
schiedene Ausnahmen erlitten. Einmal werden die
niedrigsten Jahresbeiträge gestrichen, wenn es sich
um Leute handelt, die während einer gewissen Zeit
um einen kleinen Lohn arbeiten müssen. Man hat hier
den typischen Fall der Assistenzärzte angerufen, die
mehrere Jahre im Spital um eine ganz geringe Ent-
löhnung arbeiten müssen. Man hat gefunden, es
wäre sozial nicht richtig, wenn diese geringen Bei'
träge in Betracht gezogen würden. Da hat man
gestattet, dass eine Ausnahme stattfinden könne,
indem man die geringen Jahre streichen kann. So-
dann ist das Prinzip auch durchbrochen worden bei
den Jahresbeiträgen unter 75 Franken für die Teil-
renten, indem man aufgenommen hat, dass bei den
armen Leuten, also bei denjenigen, die nur 75
Franken Jahresbeitrag bezahlen können, die Voll-
rente ausbezahlt wird. Schliesslich haben wir eine
Ausnahme vorgesehen bei den geschiedenen Frauen,
indem bei diesen die Jahre, während welchen sie als
Ehefrauen keine Beiträge bezahlt haben, nicht als
fehlende Jahresbeiträge gezählt werden. Endlich
haben wir die Ausnahme bei den Übergangsrenten.
Hier werden die Renten ausbezahlt, ohne dass
man irgendwelche Beiträge bezahlt. Es kann also
nicht gesagt werden, dass das Prinzip intakt sei.
Wir haben bereits eine Reihe von Ausnahmen ge-
macht.

Diese vonmir erwähnten Ausnahmen und andere,
die vom System der Versicherung eigentlich ab-
weichen, gehen nach meiner Auffassung in Ordnung.
Sie sind gerechtfertigt, aber wir müssen sagen : Man
hat hier keine rein rechtliche, keine rein versiche-
rungstechnische Lösung angenommen, sondern eine
soziale Lösung. Wir sind damit einverstanden.
Niemand fragt: Welches ist der Ausfall, welches
sind die Mehraufwendungen, die wir zu leisten
haben ? "< .

Nun haben wir eine Kategorie von Versicherten,
denen die vorgeschriebenen Beiträge, wie der
Bundesrat sagt, nicht zugemutet werden können.
Wir haben hier—das möchte ich nun feststellen —
nicht nur etwa Landwirte, sondern in erster Linie
Arbeiter. Diejenigen Arbeiter, die nicht einen
Meister, einen Arbeitgeber in der Schweiz haben,
einen Arbeitgeber, der.nicht zur Zahlung seiner 2 %
herangezogen werden kann, müssen also von sich
aus die 4 % leisten. Man sagt, es handle sich um
eine kleine Zahl. Heute mögen es einige tausend
sein. Je nach der Konjunktur und nach der Wirt-
schaftslage werden es in ein paar Jahren vielleicht
viele tausend sein. Wir wissen das nicht. Dann haben
wir die selbständig Erwerbenden, also jene Kate-
gorie, von denen der Bundesrat in seiner Botschaft
folgendes sagt: „Wir haben nicht übersehen, dass
die Belastung mit einem Beitrag von 4 % des reinen
ErwerbseinkommensfürvieleselbständigErwerbende
eine grosse Belastung bedeuten kann. Wir haben
daher entsprechend den Vorschlägen der Experten-
kommission eine Degression der Ansätze für selb-
ständig Erwerbende mit Einkommen unter 4800
Franken vorgesehen gleich wie bei den Arbeitern.
Immerhin soll auch den selbständig Erwerbenden

zugemutet werden, dass sie wenigstens 2 % be-
zahlen."

Nun hat der Bundesrat gefunden, .diesen Leuten
müsse entgegengekommen werden. Er hat die De-
gression eingeführt, indem Beiträge zwischen 4 %
und 2 % zu bezahlen sind. Von Herrn Kollege Seiler
wurde der Antrag gestellt und von uns unterstützt, '
dass diese Degression beginnen soll bei Einkommen
von 6000 Franken. Der Bundesrat hat gefunden,
das sei zuviel, die Summe sei zu hoch. Er hat diese
auf 4800 Franken zurückgeführt. Wir haben uns
damit abgefunden. Heute haben wir es ..also nur
mit jenen Leuten zu tun, die ein Einkommen unter
4800 Franken haben.

Wie sieht nun bei diesen die Degression aus?
Es wäre eine falsche Auffassung, wenn man etwa
glauben wollte, dass nun schon die Leute mit
4800 Franken oder 4000 Franken profitieren
würden. Derjenige, der z. B. ein Einkommen von
4750 Franken hat, sollte einen Beitrag von 190
Franken bezahlen. Infolge der Degression zahlt er
aber nur Fr. 180.50. Das ist eine Differenz von
Fr. 9.50, eine unbedeutende Sa ehe.^Derjenige, der;
3900 Franken hat, bezahlt 175 Franken. Hier be-
trägt die Differenz 15 Franken. Interessant wird
die Frage erst, wenn es sich um Einkommen han-
delt um die 2000 Franken herum. Wenn einer ein
Einkommen von 2500 Franken hat, zahlt'er statt
100 Franken nur 75 Franken, also 25 Franken
weniger. Das ist die Hauptdifferenz.

Nun aber die Renten. Wie gestalten sich die.
Renten auf Grund dieses Systems der Degression ?
Derjenige, der 4750 Franken Einkommen hat, be-
kömmt nur 19 Franken weniger Rente. Auch das
ist unbedeutend. Derjenige, der 3500 Franken Ein-
kommen hat, erhält eine Rente von 69 Franken
weniger. Aber nun die Kleinen. Wenn einer ein Ein-
kommen von 2500 'Franken hat-, erhält er nicht die
Rente von 900 Franken, die ihm gehören würde,
sondern nur 750 Franken. Hier besteht also eine
Differenz,von 150 Franken. Derjenige, der nur ein
Einkommen von 2000 Franken hat, hätte eine
Rente von 780 Franken zugut, wenn er die 4 %
bezahlt hätte. Weil er das nicht konnte, erhält er

-eine Rente von 616 Franken.'Das macht eine Diffe-
renz von 164 Franken. Was darunter ist, spielt
wieder keine Rolle, weil die Lage korrigiert wird •
durch die Minimalrente von 480 Franken, die wir
angenommen haben. Da muss die Rente aufgewertet
werden, so dass die Degression keine Wirkung .hat.
Sie sehen also, die Lösung wirkt sich hauptsächlich
aus bei den Leuten, die ein Einkommen zwischen
1500 und 3000 Franken haben, also bei jehenLe'uten,
die ein Einkommen beziehen, das tatsächlich unter
dem Existenzminimum liegt^und.die infolgedessen
nicht in der Lage sind/während.ihres Lebens ;— das
ist doch klar -— irgend etwas auf die Seite zu legen.
Es stehen hier also Versicherte in Frage, die arm
sind, die unvermögend sind, die normalen Beiträge
zu bezahlen, wie es der Bundesrat selbst festgestellt
hat, und denen man nun durch die Degression ent-
gegenkommen will. Es stellt sich aber heraus, dass
diese Degression ein wahres Danaergeschenk ist.
Weil man ihnen gestatten muss, weniger zu bezahlen,
weil sie nicht bezahlen können, werden die Renten
automatisch gekürzt. Sie werden nicht behandelt,
wie die anderen, von denen ich gesprochen habe,
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wie z. B. die Assistenzärzte, denen man eine Ver-
günstigung eingeräumt hat, wie die geschiedenen
Frauen, denen man gestattet, dass die Jahre als
Ehefrau als Beitragsjahre gezählt werden, wie die
Bezüger von Teilrenten, die nur 75 Franken Jahres-
beitrag bezahlen, nein, man sagt: Bei diesen muss
das System angewandt werden, das ist nach der
Versicherung nicht anders möglich, sie müssen die
kleineren Renten erhalten.

Es sind noch andere Ungleichheiten, die hier
hervorzuheben sind. Nehmen Sie die zwei Beispiele :
Der Arbeiter, dessen Arbeitgeber in der Schweiz ist
und der Arbeiter, bei dem der Arbeitgeber nicht in
der Schweiz ist. Nehmen wir ein Einkommen von
2500 Franken für beide. Derjenige, der den Arbeit-
geber in der Schweiz hat, zahlt von diesen 2500
Franken 2 %, also 50 Franken Beitrag. Wer da-
gegen den Arbeitgeber nicht in der Schweiz hat,
muss 3 % bezahlen, nach der Degression also
75 Franken, 25 Franken mehr als der andere. Wie
ist nun die Rente ? Der Arbeitnehmer, der 3 %
bezahlt hat, also mehr als der andere, bekommt eine
Rente von 750 Franken, und der Arbeiter, der 2 %
bezahlt, eine Rente von 900 Franken, also 150
Franken mehr. Sie werden dem ersten lang sagen
können: Ja, du hast eben den Arbeitgeber nicht in
der Schweiz; du musst deshalb selber bezahlen —
der wird das schwerlich begreifen. Der Mann sieht
nur, dass er zwar 3 % bezahlen muss, l % mehr als
der andere, dass er aber 150 Franken weniger be-
kommt als jener.

Gleich ist es zwischen dem Arbeiter und dem
Landwirt oder dem Gewerbetreibenden. Wenn einer
ein Einkommen von 2000 Franken hat und ist
Arbeiter, bei dem der Arbeitgeber ebenfalls 2 % be-
zahlt, wie er selbst, bekommt eine Rente von
780 Franken. Der selbständig Erwerbende aber
muss 2,6 %, also 52 Franken bezahlen und bekommt
eine Rente von 612 Franken oder 168 Franken
weniger.

'Nun hat man den Antrag Renold angenommen.
Da ist in formeller Hinsicht etwas passiert, was
nicht ganz konsequent ist, indem wir den Antrag
Renold bei Art. 6 ablehnten, so dass der Arbeiter
heute nicht die Möglichkeit hat, selber mehr zu be-
zahlen, wenn er noch könnte, aber der Selbständig-' ' o

erwerbende kann es gemäss Art. 8; diese Anomalie
muss korrigiert werden. In materieller Hinsicht
bringt aber der Antrag keine Lösung. Denn wie ich
gezeigt habe, handelt es sich um Leute mit Ein-
kommen unter dem Existenzminimum ; wie-können
Sie von diesen verfangen, dass sie freiwillig mehr be-
zahlen als sie nach Gesetz müssen? Das ist ja un-
möglich. Wenn es sich um selbständigerwerbende
Landwirte handelt, 'dann müssen sie ja auch noch
verschiedenes andere bezahlen: Er ist in der Kran-
kenkasse, hat Feuerversicherung, die Hagelver-
sicherung, die Unfallversicherung usw. zu bezahlen.
Dabei wissen Sie, wie wenig Bargeld bei diesen
kleinen Leuten überhaupt zu holen ist. Also können
sie nicht noch freiwillig etwas mehr bezahlen. Das
ist nach meiner Meinung wohl eine Möglichkeit, die
im Gesetz geschaffen ist, aber ausgenützt werden
kann sie nicht. ,

Nun sind wir der Auffassung, dass durch unsern
Antrag eine Korrektur stattfinden kann. Sofort
wird aber die Frage gestellt: Ist das finanziell trag-

bar ? Sie haben gehört, dass das eine Mehrausgabe
von etwa 12 Millionen Franken ergeben sollte. Was
die Rechnung anbelangt, so will ich mich nicht
weiter ergehen. Ich habe volles Zutrauen in die
Mathematiker des Bundesamtes für Sozialversiche-
rung. Sie haben gesagt, es seien 12 Millionen. Ich
habe auch versucht, die Rechnung zu machen, habe
aber nicht alle Elemente' gehabt, habe aber die
volle Überzeugung, dass es sich nicht etwa um eine
mathematisch genaue Ausrechnung handeln kann,
sondern um eine Schätzung, die im grossen und
ganzen richtig sein mag, aber mit einer grossen
Sicherheitsmarge. Also sind die 12 Millionen jeden-
falls das grosse Maximum.

Ist nun diese Mehrbelastung von 12 Millionen
Franken tragbar? Bisher hat man gesagt, dass die
Altersversicherung, das Gesetz, das wir jetzt be-
raten, sich nicht nach den finanziellen Mitteln zu
richten habe, von denen man etwa gesprochen hat.
Gerade der Herr Kommissionspräsident hat mehr-
fach erklärt: Wir haben eine solche Vorlage zu
schaffen, die sozial verantwortet werden kann, die
gerecht ist; wir haben gerechte Lösungen zu treffen.
Und wenn wir das getan haben, dann müssen die
Finanzen dafür gefunden werden, um sie auch
wirklich durchzuführen. So hat man bei ändern
Punkten gesprochen. Wir waren von Ariîang anderer
Auffassung; wir sagten: Nein, wir wollen zuerst die
Finanzen haben; wir wollen wissen, über wieviel wir
zu verfügen haben; und in diesem Rahmen wollen

.wir ein Sozialwerk schaffen. Aber was für die eine
Frage gilt, muss auch für die andere gelten. Wenn
man für die einen sagt: Es kommt nicht darauf an,
wieviel Geld man braucht, dann muss das auch für
die ändern gelten, wo die Not vorhanden und offen-
kundig ist und anders nicht beseitigt werden kann.

Was die Finanzen anbelangt, so braucht uns das
übrigens nicht zu schrecken. Ich will nicht von den
350 Millionen reden, die die Wirtschaft allein auf-
bringen wird, 90 Millionen mehr, als in den Berech-
nungen des Bundesamtes figurieren, von denen
durch die jetzt beschlossenen Mehraufwendungen
30 Millionen Franken i'n Anspruch genommen sind,
so dass sich die Marge auf etwa 60 Millionen redu-
ziert hat. Ich möchte auf etwas anderes hinweisen.
Der Bundesrat beantragt nach einem Bericht, der
Altersversicherung 440 Millionen Franken aus dem
„zentralen Ausgleichsfonds" zuzuweisen. Wenn
auch vielleicht noch '40 Millionen Franken abge-
strichen werden, so bleiben immerhin 400 Millionen
Franken. Diese 400 Millionen bringen für den Fonds
nach dem gleichen Zmsfuss, 3 %, 12 Millionen
Franken. Diese 12 Millionen Franken sind in der
technischen Bilanz nicht inbegriffen. Sie sind heute
noch vollständig frei und unabhängig von allem
Ändern und würden nur dazu dienen, den grossen
Fonds von 3 Milliarden, der von verschiedenen
Seiten angefochten worden ist, noch rascher zu
äufnen und noch zu erhöhen. Darum glaube ich: Es
ist nicht angezeigt, zu sagen : Wir haben die
Mittel nicht.

Wir haben in der Eintretensdebatte Vorbehalte
gemacht bezüglich der ganzen Vorlage. Ich erlaube
mir noch einmal, dazu zwei Worte zu sagen. Herr
Kollega Moeschlin hat uns^Komplimente gemacht.
Wir danken ihm dafür. Wir sind ja nicht schuld
daran, dass wir so vor ihm dastehen; das hängt von
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der Güte der Sache ab, die wir vertreten. Aber er
hat dann noch etwas gesagt, was unsere Auffassung
denaturiert hat. Ich habe alles Verständnis für
poetische Lizenzen. Aber ich glaube, wenn es sich
um politische und um so wichtige Fragen handelt,
müssen wir die Wahrheit sofort wieder herstellen.
Es ist bezüglich des Familienschutzes gesagt worden,
wir hätten daraus eine conditio sine qua non
gemacht. Wir haben erklärt, dass die vorausgehende
Realisierung des Familienschutzes nicht zu einer
ultimativen Bedingung unsererseits zu machen sei,
dass aber der vom Schweizervolk angenommene
Artikel 34quinquies das Parlament und den Bundes-
rat verpflichtet, und dass wir das, was versprochen
worden ist, auch realisieren müssen. Wir haben
sodann gesagt, dass wir von Seiten des Bundesrates
eine bestimmte Erklärung wünschen, mit der Be-
gründung, dass eine Erklärung von dieser Seite hin-
sichtlich des Familienschutzes uns unsere Aufgabe,
die ohnedies schon sehr schwer ist, gegenüber den
Wählern ausserordëntlich erleichtern würde. Wir
haben die Antwort des Bundesrates 'erhalten und
sind davon nicht restlos befriedigt. Ausgeblieben ist

•z. B. die Antwort über die Beihilfeordnung. Der
Bundesrat wird Gelegenheit haben, sich bei der Be-
handlung des Postulates Favre darüber zu äussern,
so dass diese Frage heute nicht mehr zur Dis-
kussion steht.

Wir haben aber weiter erklärt, dass wir Ver-
besserungen an der Vorlage verlangen und Anträge
zu diesem Punkt einbringen würden. Dieser Antrag,
den ich jetzt zu vertreten die Ehre habe — er ist
nicht ein persönlicher Antrag, sondern einer, der
von der Fraktion einmütig angenommen wurde —,
ist nun eine solche Verbesserung, und wir erwarten,
dass er angenommen werde. Denn ohne das würde
es uns ausserordëntlich schwer fallen, vor die
kleinen Leute hinzutreten und ihnen zu erklären,
sie müssten gleichwohl für die Vorlage eintreten.

Es interessiert uns nun, die Haltung des Parla-
mentes zu kennen, derer, die hier erklärt haben, die
Renten seien ja an sich schon unbedeutend und voll-
ständig ungenügend; derer, die eine Altersversiche-
rung verlangen unter dem Motto „Gesichertes
Alter"; derer, die ihr Programm verbreitet haben
unter der Überschrift „Freiheit vor Not". Es handelt
sich um Rentenbezüger, die ihr Leben lang am
Rande der Armengenössigkeit sind, die in ihrem
Alter, sobald sie nicht mehr arbeiten können, ganz '
sicher armengenössig werden, wenn wir ihnen nicht
eine entsprechende Rente geben. Nun will, man
diesen Leuten die Rente noch verkürzen, weil sie
nicht in der Lage waren, selbst die nötigen Beiträge
zu bezahlen. Auf diese Leute ist ganz besonders an-
wendbar, was Herr Kollega Münz erklärt hat:
„Sollen jene, die immer wenig verdienten und
schlechterdings nichts ersparen konnten, eine gänz-
lich ungenügende Rente, und jene, die ein rechtes
Einkommen hatten und Vorsorgen konnten, drei-
und viermal soviel bekommen? Das widerspricht
der Idee des Altersversicherungswerkes, die doch nur
im grossherzigen Ausgleich liegen kann."

Wir haben gestern abend anstandslos den abge-
änderten Art. 21 angenommen. Um was ging es
dort? Um die Vorschiebung der Auszahlung der
Rente. Statt am Ende des Kalenderjahres, sollen
diejenigen, die in der ersten Hälfte des Jahres ge-

boren werden, die Rente schon in der Mitte des
Jahres erhalten. Herr Kollega Bratschi, Präsident
der Kommission, hat erklärt, die Kommission habe
eingesehen, dass es sich um eine Härte handelt, sie
habe diese Härte ausgemerzt. Die Ausmerzung dieser
Härte kostet 10 bis 12 Millionen Franken pro Jahr.

Nun vergleichen Sie diese zwei Härten: auf der
einen Seite die Härte, dass der eine zum erstenmal
seine Rente ein halbes Jahr später oder früher be-
kommt, und auf der ändern Seite die Härte, dass
diese Leute, die ihr ganzes Leben lang immer arm
dran waren, jetzt, wo sie rentenbezugsberechtigt
sind, ständig eine Rente von 150 Franken weniger
erhalten sollen. Wo ist die grössere Härte ? Für die
Behebung der ersten opfert man 10 bis 12 Millionen
Franken, und für die zweite sagt man, die Mittel
seien nicht da. Das ist nicht ganz logisch!

Es ist heute vom Herrn Präsidenten hier betont
worden, von diesen 12 Millionen profitiere die Land-
wirtschaft 10 Millionen und das Gewerbe 2 Millionen.
Vorab möchte ich eines sagen: Ich habe nie unter-
sucht, ob die Nutzniesser dieses Antrages die Land-
wirte oder die Arbeiter sind, sondern für mich war
nur eines wegleitend, nämlich das geringe Ein-
kommen, die armseligen Verhältnisse, in denen diese
Leute sich befinden, die ihr ganzes Leben lang nur
2500 oder 3000 Franken im Jahr verdienen. Ob es
sich hier um Landwirte, Arbeiter oder Gewerbe-
treibende handelt, ist ganz egal, ich habe nur den
Menschen im Auge. Ich finde, es sei nicht angezeigt,
den einen Stand gegen den ändern ausspielen zu
wollen, uni so mehr, als diese Angaben nicht richtig
sind, denn die ersten Betroffenen wären Hie Arbeiter,
die selbst gemäss Art. 6 4 % bezahlen müssen.

Nun ist heute gesagt worden, in welchem Um-
fang die Landwirtschaft an der Alters-" und Hinter-
bliebenenversicherung interessiert sei. Es würde
mich und auch viele andere interessieren, aus dem
Munde des Bundesrates zu vernehmen, ob es richtig
ist, dass die Landwirtschaft bei den 'Beiträgen mit
6% und,bei den Renten mit 7% beteiligt ist. Die
Landwirtschaft stellt 25 % der Bevölkerung dar. Ist
das wirklich das ganze Interesse, das die Landwirt-
schaft hat ? Wenn wir das bestätigen, wird wahr-
scheinlich die Begeisterung etwas abgekühlt werden!
Ich glaube, mit dem sollte man nicht spielen, nach-
dem wir von Anfang an sagten, wir wollten ein
Werk der Solidarität schaffen. Die Solidarität soll
sich in erster Linie gegenüber den Kleinen und
Armen auswirken. Hier haben wir Gelegenheit,
etwas in dieser Richtung zu tun. Wir sollten es nicht
mit Worten bewenden lassen, es müssen die Taten
folgen. "' . '

Es ist absolut falsch, wenn man heute von Privi-
legierten spricht. Darf man wirklich sagen, dass die
kleinen Selbständigerwerbenden, die'4% bezahlen
müssen, wenn sie es können, schliesslich die Privile-
gierten sind gegenüber den Arbeitern, die ständig
nur 2 % zahlen müssen ? Offenbar ist es deplaciert,
so etwas gegenüber der Landwirtschaft und ein-
zelnen Gewerbetreibenden zu sagen, die ein Ein-
kommen von jücht mehr als 2500 Franken haben.

Ich möchte Sie dringend bitten, uns zu helfen,
bei den Kleinen und Schwachen, vor denen wir die
Vorlage zu vertreten haben, mit Erfolg auftreten zu
können. Dies kann geschehen durch Annahme un-
seres Antrages.
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M. Perrin-La Chaux-de-Fonds : Voici le texte de
mon amendement: «Les rentes sont uniformes sans
égard aux cotisations payées' par chaque assuré
individuel. Elles sont calculées sur la base des coti-
sations annuelles moyennes de l'ensemble des
assurés.»

Ce texte reproduit, en l'atténuant considérable-
ment, l'un des principes des propositions genevoises.
Ma proposition rend' ce principe compatible avec le
financement prévu. Les propositions genevoises im-
pliquaient une uniformité intégrale tandis que je
prévois une uniformité relative; en particulier le
régime des rentes transitoires ou de besoin n'est pas
touché. C'est donc un amendement à effet limité. Le
principe fondamental du projet est maintenu pour
les rentes ordinaires. Il y aura des rentes complètes
et des rentes partielles, mais toutes les rentes com-
plètes seront égales, toutes les rentes partielles au
même échelon, le seront également. Ainsi tous ceux
qui auront payé trois cotisations toucheront le même
montant; ceux qui auront versé quatre cotisations
annuelles toucheront le même montant, et ainsi de
suite jusqu'au bout.

Le financement prévu par le projet n'est pas
touché. Seule la répartition est modifiée par l'uni-
fication du montant des rentes ordinaires complètes
et partielles d'échelon en échelon. Il y a ainsi de très
grandes différences entre ma proposition et la propo-
sition genevoise. Cette dernière bouleversait en
somme l'ensemble du projet. La mienne entraîne
des modifications, c'est certain, mais seulement d'un
des chapitres, celui qui a trait aux rentes ordinaires;
si j'ai renoncé à la motion d'ordre que j'avais
déposée, c'était pour éviter d'englober ma propo-
sition dans le même débat avec celle du comité
genevois parce qu'il y a, je le répète, des différences
essentielles, considérables entre elles.

Aussi bien, contrairement à l'avis du rapporteur,
M. Bratschi, la décision prise ce matin pour l'ar-
ticle 29 n'entraîne en aucune manière par avance le
rejet de la proposition que j'ai l'honneur de défendre
en ce moment devant vous.

Je rends absolument hommage au projet qui a
été présenté par le Conseil fédéral et par la com-
mission. Il est issu d'un travail scientifique. C'est
une monument scientifique. Il est impeccable au
point de vue de la science actuarielle, mais le peuple
suisse, dans sa majorité, et je lui donne raison,
attend non pas un chef-d'œuvre d'équilibre scienti-
fique, mais une simple œuvre de solidarité sociale
qui vienne avant tout en aide aux humbles de ce
monde. Nous ne devons jamais perdre de vue ce but
unitial et essentiel. N

On a dit à juste titre — c'est M. Hirzel qui s'est
exprimé de la sorte — que la loi n'entend pas ins-
tituer des pensions de retraite mais plus modeste-
ment créer une base d'existence. Pour des pensions
de retraite, j'admettrais le principe différentiel
pour tenir compte des grandes différences de situa-
tion et du coût de la vie, mais je ne saurais l'ad-
mettre pour une simple base d'existence car la base
d'existence est la même pour tous. C'est la loi de
la nature. Ici, la règle d'égalité et de fraternité hu-
maines doit jouer en plein. Le principe de solidarité
doit s'appliquer sans restriction. Le projet représente
une solidarité trop diluée. Je demande une loi de
solidarité plus concentrée. En deux mots, je reproche

au projet de faire trop de chiffres, d'être imprégné
d'un esprit trop scientifique et de ne pas assez obéir
aux impulsions du cœur, d'un tempérament plus
généreux. La déception éprouvée dans de nombreux
milieux à l'apparition du projet procède de l'insuffi-
sance des rentes, mais cela surtout au bas de
l'échelle. Les adversaires de la loi dans la campagne
référendaire ne manqueront pas d'insister sur les
chiffres inférieurs et à mon tour j'y insiste égale-
ment. Ici on parle beaucoup trop de rente maxi-
mum. Or, beaucoup n'atteindront jamais le plafond
de 1500 ou 2400 francs. Ils resteront sur le plancher
de 450 à 720 francs et les plus favorisés, si tout va
bien, toucheront les rentes maximum dans vingt
ans. Est-il judicieux de forger un argument aux
adversaires de la loi, argument qui ne manquera pas
d'impressionner? Ne convient-il pas en bonne
tactique, comme en toute équité, de renforcer la base

' d'existence des plus besogneux quitte à réduire les
rentes des mieux lotis.

Pour ne pas charger le financement au delà des
prévisions du projet force est de réduire les rentes
les plus élevées pour augmenter les plus basses afin
de les égaliser. C'est là ma proposition.

Nul ne conteste que des rentes uniformes dans
le sens que je viens d'indiquer auraient pour
corollaire de grandes simplifications administratives
par la suppression des comptes individuels détaillés

. qui se monteront à plusieurs millions. Les entreprises,
les administrations des caisses différentielles en
seraient, à tous les degrés, et non seulement la caisse
centrale, soulagées d'une besogne ardue. Dans cer-
tains milieux on ne paraît pas se soucier beaucoup
d'accroître le fonctionnarisme, mais le peuple dans
son ensemble, guidé par un sûr instinct, y voit un
des plus gros dangers de l'évolution actuelle et de
notre époque et je vise aussi ici les caisses inter-
médiaires. La simplification administrative se tra-
duira par des économies, ce qui est-loin d'être négli-
geable. Mais il y aura encore une autre simplification,
celle du texte légal qui, pour une loi qui devrait
être populaire, est terriblement complexe. Un
citoyen moyen se perdra dans les méandres de ce
texte touffu.

Pour toutes ces raisons, je demande au Conseil
national de se prononcer pour le principe de l'uni-
formité des rentes dans le sens et dans la mesure que
j'ai indiqués. Ce vote entraînerait évidemment un
remaniement de plusieurs articles en sorte qu'il
s'agirait alors de renvoyer ces articles au Conseil
fédéral et à la commission pour mise en harmonie
avec le nouveau principe admis et pour déterminer
le montant des rentes égales dans le cadre du finan-
cement prévu, en tenant compte au besoin des
différences régionales. Entre temps, nous pourrons
continuer l'étude des autres articles du projet et
M. Saxer possède certainement une documentation
largement suffisante pour que très rapidement le
texte remanié, et simplifié de ce fait considérable-
ment, puisse être soumis au Conseil national au
cours de cette session. Je conçois fort bien qu'il soit
peu agréable pour tous ceux qui ont collaboré à
l'établissement du projet que nous discutons de
devoir reprendre toute une série de dispositions,
mais c'est là un inconvénient mineur. Pour terminer
je rappelle à tous le conseil de Boileau : Vingt fois sur
le métier remettez votre ouvrage.
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Bundesrat Stampili: Nachdem Sie heute Vor-,
mittag mit grosser Mehrheit beschlossen haben, die
Einheitsrente abzulehnen, glaube ich mich über den
Antrag von Herrn Nationalrat Perrin kurz äussern
zu können. Ich muss ihn ablehnen, weil er die
bereits heute von Ihnen abgelehnte Einheitsrente
wiederum aufnimmt. Herr Perrin hat erklärt, sein
Antrag berühre nur die Leistungen, an der Finan-
zierung rüttle er nicht. Es ist ein Irrtum, zu glauben,
da ss man eine Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung einführen kann, die sich auf die Einheitsrente
stützt, um dann gleichzeitig den Versicherten abge-
stufte Beiträge'zuzumuten. Das-ist aus psycholo-
gischen Gründen nicht möglich, dagegen werden
sich alle diejenigen wenden, denen ein Beitrag zuge-
mutet wird, der höher ist als derjenige von dem
Einkommen, das der Einheitsrente entspricht. Sie
werden sich mit aller Macht gegen höhere Beiträge
zur Wehr setzen;1 darüber darf• man sich keiner
Täuschung hingeben.

Nun der Antrag des Herrn Escher. Leider muss,
ich ihn ablehnen. Er würde eine Mehrbelastung
zwischen 12 und 13 Millionen Franken bringen. Das
können wir einfach nicht verantworten. Er brächte
auch einen Einbruch in den Grundsatz, wonach sich
die Rentenhöhe nach der Höhe des durchschnitt-
lichen Beitrages zu richten hat. Herr Nationalrat
Escher hat dargelegt, dass dieser Grundsatz nicht
strikte durchgeführt werde, dass eine Reihe von
Ausnahmen gemacht werden, so für die Teilrenten,
für alle jene, für welche der durchschnittliche Bei-
trag weniger als 75 Franken betrage. Für sie sei die
Teilrente gleich der Vollrente. Das ist richtig. Dabei
handelt es sich aber um Einkommen von weniger als
1875 Franken.

Ich möchte fragen, wer von dieser Ausnahme in
erster Linie profitiert. Es sind die ländlichen Ge-
biete! Nun ist-es sicher nicht notwendig und ge-
rechtfertigt, wenn man schon durch eine Ausnahme
die ländlichen Gebiete privilegiert, diese Ausnahme
als Argument für eine weitere Ausnahme zu ver-
wenden, die wiederum, eine Privilegierung für die
gleichen Gebiete zur Folge hätte. Ich mache darauf
nicht gerne aufmerksam; aber da mich Herr
Nationalrat Escher gefragt hat, ob es richtig sei,
was vom Herrn Präsidenten der Kommission be-
hauptet wurde, dass die Beiträge der Landwirt-
schaft etwa 5 % ausmachen und das, was sie von
dem gesamten Kuchen erhalten, 7 %, muss ich
schon sagen, dass Herr Nationalrat Bratschi diese
Feststellung nicht aus den Fingern gesogen hat,
sondern dass sie sich basiert auf Berechnungen des
Amtes. Ich kann sie nur bestätigen. Sie fussen auf
den Beiträgen- der Lohn- und Verdienstersatz-'
Ordnung, die ja die gleichen sind wie für die Alters-
versicherung.

Herr Nationalrat Escher hat darauf hingewiesen,
dass man sich nicht strenge an den durchschnitt-
lichen Beitrag halte, auch infolge der Ausnahme, die
darin besteht, dass man gestatte, ungünstige Bei-
tragsjahre zu streichen, aber nicht im beliebigen
Masse, sondern im Maximum 5 Jahre und nur l un-
günstiges Jahr auf 8 Beitragsjahre. Diese Regelung
war doch notwendig. Wenn wir schon Versicherten,
die während 20 Jahren Beiträge geleistet haben, den
Anspruch auf die vollen. Renten zusichern, dann
wäre es kaum zu verantworten, dass jemand, der

während 40 Jahren Beiträge geleistet hat, darunter
auch ganz ungünstige, diese sich anrechnen lassen
müsste, mit der Wirkung, dass sein durchschnitt-
licher Jahresbeitrag ganz erheblich gekürzt wird.
Das wäre doch eine nicht zu verantwortende Unge-
rechtigkeit gegenüber demjenigen, der 20 Jahre
lang Beiträge bezahlt hat und dafür die volle Rente
erhält. Es bleiben ja für denjenigen, der während
40 Jahren Beiträge bezahlt hat und sich 5 Jahre
streichen lässt, immer noch-35 Jahre Beiträge, also
15 mehr als für den, der während nur 20 Jahren
Prämien bezahlt hat und dennoch die volle Rente
erhält.

Dann die geschiedenen Frauen, die sich fiktive
Jahresbeiträge anrechnen lassen können. Hier kann
es sich nur um erwerbstätige Frauen handeln. Die
Nichterwerbstätigen sind ohnehin von der Beitrags-
pflicht ausgenommen. Das scheint hier ein beschei-
denes Entgegenkommen zu sein, eine Ausnahme,
von der man sicher nicht behaupten kann, dass sie
auch nur entfernt die Bedeutung hat wie die, welche
Herr Nationalrat Escher anstrebt.

Nun hat Herr Nationalrat Escher sich auf einen
Satz von Herrn Münz berufen, um Ihnen klarzu-
machen, dass der Entwurf und die Ablehnung seines^
Antrages eine ungerechte Verkürzung der, Renten
der Beitragspflichtigen zur Folge hätte, die nicht die
vollen 4 % bezahle'n können. Das ist zum mindesten
eine erhebliche Übertreibung. Ich werde Ihnen das
zahlenmässig nachweisen. Bei einem Einkommen
von 600 Franken —> es kommen natürlich nur
wenige Beitragspflichtige in Frage, aber es gibt
immerhin solche, für welche kein höheres beitrags-
pflichtiges Einkommen in Betracht kommt —
würde nach dem Antrag der Kommission eine ein-
fache Altersrente von 480 Franken ausbezahlt.
Nach dem Antrag Escher würden diese Leute auch
nicht mehr bekommen, nämlich ebenfalls 480 Fran-
ken. Trotzdem also infolge der Degression diese
Beitragspflichtigen nur 50 % des Beitrages von
4%, also des normalen Beitrages bezahlen', erhalten
sie genau gleichviel wie nach Annahme des An-
trages Escher. Wie ist es bei einem Beitragspflich-
tigen, . der ein durchschnittliches Einkommen von
1200 Franken bezogen hat? Für ihn beträgt der
Beitrag nicht 4%. Er hätte 54% vom normalen
Beitrag von 4% zu entrichten. Er würde nach dem
Entwurf aber gleichwohl 80% von dem erhalten,
was er nach dem- Antrag Escher beanspruchen
könnte. Wie ist es bei einem Einkommen von 2400
Franken ? Da bezahlt er nach der Degression, wie
wir sie vorgesehen haben, schon 73 % des normalen
Beitrages. Er erhält aber 80% desjenigen, was er
nach idem Antrag Escher beanspruchen könnte. Bei
3000 Franken beträgt sein Beitrag 83% des nor-
malen Beitrages von 4 %. Er erhält nach dem. Ent-
wurf 88% desjenigen, was er nach dem Antrag
Escher zugute hätte. Ist das nun wirklich ein so
grosser Unterschied, dass man behaupten kann, es
finde eine ungerechte Verkürzung statt ? Wenn es
sich um ein Einkommen von 3600 Franken handelt,
beträgt der Beitrag^ 91 % von 4 % des normalen
Beitrages. Dieser Beitragspflichtige erhält nach dem
Entwurf 95% desjenigen, was ihm Herr National-
rat Escher zuerkennen will. Bei 4200 Franken
macht das, was ihm nach Entwurf zukommt,
schon 99% desjenigen aus, was ihm der Antrag
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Escher gewähren würde. Sind das so grosse Unter-
schiede, dass man sagen könnte, der Entwurf habe
eine ungerechte Benachteiligung der Beitragspflich-
tigen zur Folge, für welche eine Degression des Bei-
trages vorgesehen ist ? Das ist doch eine gewaltige
Übertreibung. Diese relativ kleinen Unterschiede
rechtfertigen eine Mehrausgabe von 12 bis 13
Millionen Franken nicht. Deshalb glaube ich aus
guten Gründen, den Antrag Escher ablehnen zu
müssen.

Abstimmung. — Vote.
Eventuell. — Eventuellement.

Für den Antrag der II. Minderheit 56 Stimmen
Dagegen 64 Stimmen

Definitiv. — Définitivement:
Für den Antrag der Mehrheit 82 Stimmen
Für den Antrag Perrin 17 Stimmen

Art. 31.
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Minderhe i t (Guinand, Gottret, Münz, Rubattel):
Streichen. ,

Proposition de la commission.
M a j o r i t é :

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minor i té (Guinand, Gottret, Münz, Rubattel):
Biffer.

Präsident: Herr Guinand hat seinen Antrag zu-
rückgezogen, weil bei Art. 29 sein Antrag nicht an-
genommen wurde.

Angenommen. — Adopté.

Art. 32.

Antrag der Kommission.
Mehrheit:

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Minderhe i t (Guinand, Gottret, Münz, Rubattel):
Streichen.

Proposition de la commission.
M a j o r i t é :

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minor i té : (Guinand, Gottret, Münz, Rubattel):
Biffer.

Präsident: Auch hier lässt Herr Guinand seinen
Antrag fallen.

Angenommen. — Adopté.

Art. 33.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Art. 34.
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
Marginale und Abs. l, 2. Zustimmung zum Ent-

wurf des Bundesrats.
3 Die einfache Altersrente beträgt jedoch min-

destens 480 Franken und höchstens 1500 Franken
im Jahr.

I. Minderhe i t
(Schneider, Graber, Guinand, Moser, Schmid-

Zürich, Siegrist, Spühler, Zeli) :
3
... mindestens 600 Franken und. . .

I1. Minderhe i t
(Guinand, Gottret, Münz, Rubattel)

Streichen.

Proposition de la commission.
Majo r i t é :

Note marginale et Al. 1, 2. Adhérer au projet du
Conseil fédéral.

Al. 3. La rente de vieillesse simple s'élève toute-
fois à 480 francs par an au moins et à 1500 francs
au plus.

Ire Minor i t é
(Schneider, Graber, Guinand, Moser, Schmid -

Zurich, Siegrist, Spühler, Zeli) :
3 toutefois à 600 francs par an au moins

et. . .
IIe Minor i té

(Guinand, Gottret, Münz, Rubattel):
Biffer.

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Die
nächsten Artikel befassen sich mit der Berechnung .
der Vollrenten. Art. 34 befasst sich mit der ein-
fachen Altersrente. Sie ist sehr einfach. Sie finden
die Formel in Abs. 2 dieses Art. 34. Die Rente be-
steht aus einem einheitlichen festen Bestandteil von
300 Franken und einem variablen Bestandteil. Der
variable Teil der Rente wird so berechnet, dass der
durchschnittliche Jahresbeitrag, soweit er 150 Fran-
ken nicht erreicht, mit 6 multipliziert wird; soweit
er diesen Betrag übersteigt, wird der Überschuss
noch mit 2 multipliziert. Aus diesen 3 Teilen, dem
'Grundbetrag von 300 Franken, dem Ergebnis der
Multiplikation des Betrages bis 150 Franken mit 6
und dem der Multiplikation des Überschusses mit 2
setzt sich die Rente zusammen.

Dabei ist zu bemerken, dass der einzelne Ver-
sicherte seine Rente nicht selber berechnen muss;
sondern es werden Tabellen herausgegeben, von
welchen die Renten, gemessen am durchschnitt-
lichen Beitrag bzw. der durchschnittlichen Besol-
dung, abgelesen werden können.

Da das Maximum der Rente 1500 Franken nicht
überschreiten kann, spielt die Rechnung nur bis zu
einem Beitrag von 300 Franken. Ist der durch-
schnittliche Jahresbeitrag höher, so ergibt sich
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daraus keine höhere Rente mehr. Wer sein Leben
lang ein durchschnittliches Einkommen von 7500
Franken erreicht, erzielt damit das Maximum der
Rente von 1500 Franken der einfachen Rente. Auf
die Festsetzung des Minimums kommen wir noch
zurück. Ich verweise'im übrigen auf die Beispiele,
die in der Botschaft auf Seite 54 und 55 gegeben
sind.

Zu Art. 34 liegen ein Mehrheits- und zwei Min-
derheitsanträge vor. Einer der Minderheitsanträge
(Guinand und Mitunterzeichner) ist soeben zurück-
gezogen worden. Es bleibt also der Antrag der
ersten Minderheit, der Herren Schneider und Mit-
unterzeichner. Dieser bezieht sich auf die Fest-
setzung des Minimums.

Es ist interessant, einen Blick auf die Entwick-
lung dieses Minimums zu werfen, seit diese Vorlage
diskutiert wird. Die erste Vorlage, die der Experten-
kommission unterbreitet wurde, enthielt ein Mini-
mum von 300 Franken. Das war die Variante, die
unter der Bezeichnung „Variante 3" in die Ge-
schichte eingegangen ist. Die Expertenkommission
hat dieses Minimum und somit die damit verbun-
denen Renten als ungenügend empfunden. Sie
stimmte mehrheitlich der Variante l zu, die von
Bundesrat und Kommission im Prinzip über-
nommen worden ist. Diese Variante l hatte in der
Expertenkommission ein Minimum von 372 Fran-
ken. Das war der berühmte „Bauernfranken", wie
er von Herrn Professor Laur und dem Bauernver-
band längere Zeit als die eigentlich natürliche Rente
für die Landbevölkerung erklärt worden ist. Aber
auch diese Minimalrente ist aus verständlichen
Gründen als ungenügend empfunden worden. Der
Bundesrat ging auf 450 Franken, und schliesslich
schlägt die Kommission, wie Sie dem Mehrheits-
antrag entnehmen mögen, eine weitere Erhöhung
auf 480 Franken vor. Die Minimalrente ist also im
Lauf der Diskussion vom Beginn der Beratungen in
der Expertenkommission bis zum Abschluss der
Beratungen in Ihrer Kommission um volle 60%
erhöht worden, d. h. von 300 auf 480 Franken.

Entsprechende Erhöhungen ergeben sich bei den
folgenden Artikeln, über die wir noch sprechen
werden: bei der Ehepaar-Altersrente und bei den
Waisenrenten. Der Bundesrat stimmt der Änderung,
wie sie von der Mehrheit der Kommission beantragt
wird, zu. Durch die Änderung soll bis zu einem ge-
wissen Grad den Beanstandungen gegenüber der
Übergangsordnung Rechnung getragen werden, die
wir gehört haben, im Rat und anderweitig, wobei
zum Ausdruck gebracht wurde, dass die Minimal-
rente, wie sie für ländliche Verhältnisse vorgesehen
war und ausbezahlt wird, ungenügend sei.

Der Minderheitsantrag, der noch vorhanden ist,
schlägt ein Minimum von 600 Franken vor. Dieser
Antrag ist die Rückwirkung des Hauptantrages der
Minderheit zu Art. 43. Die finanziellen Auswirkungen
dieses Minderheitsantrages auf das ganze System, das
mit ihm verbunden ist, betragen zirka 30 Millionen
Franken gegenüber der Vorlage des Bundesrates
und etwas weniger gegenüber der Vorlage der
Kommission, weil auch der Mehrheitsvorschlag
gegenüber dem Bundesrat eine gewisse Mehrausgabe
bedingt. Gegenüber dem Mehrheitsvorschlag würde
der Minderheitsantrag eine Mehrausgabe von 27 bis
28 Millionen Franken zur Folge haben.

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

Der Minderheitsantrag bei Art. 34 ist, wie ge-
sagt, die Rückwirkung eines Hauptantrages, der in
der Kommission gestellt worden ist. Er wurde zu
Art. 43 gestellt, weil dort die Übergangsgrenzen als
ungenügend empfunden worden sind._ Eine Er-
höhung der Übergangsrenten hat automatisch zur
Folge, dass sämtliche Minimalrenten im definitiven
Rentensystem erhöht werden müssen. Weil diese
Konsequenz aus dem Antrag zu Art. 43 entsteht, ist
auch die Mehrausgabe so gross. Könnte man die
Übergangsrente erhöhen ohne Auswirkung auf die
Dauerrente, dann wären die finanziellen Konse-
quenzen in Art. 43 bedeutend weniger weitgehend.

Die Mehrheit der Kommission ist der Ansicht,
dass es wünschbar wäre, wenn die Renten noch
etwas erhöht werden könnten, dass die finanziellen
Konsequenzen des Antrages aber zu weit gehen. Die
Minderheit hatte ursprünglich die Absicht, die
Deckung zu suchen und zu finden durch Art. 13 bis,
der eine ungefähr äquivalente Mehreinnahme ge-
bracht hätte. Er ist aber von der Mehrheit des Rates
abgelehnt worden, so dass diese Möglichkeit der
Deckung wegfällt. Es müssten also neue Möglich-
keiten der Deckung gefunden^werden.

Die Kommission beantragt, diesen Minderheits-
antrag aus finanziellen Gründen abzulehnen.

Richtig ist, dass dem System ein Schönheits-
fehler anhaftet. Dieser besteht darin, dass die in
Art. 34ff vorgesehenen Dauerrenten unter ganz be-
stimmten Voraussetzungen niedriger sein können als
die Übergangsrenten, nämlich die Dauerrenten in
Stadt und Halbstadt. Diese Dauerrenten können
dann niedriger sein, wenn sie berechnet werden ge-
stützt auf sehr bescheidenes Einkommen. Dieser
Fall tritt ein, wenn es sich in der Stadt um eine
Rente handelt, die berechnet wurde vom Durch-
schnittseinkommen von 1875 Franken und in der
Halbstadt vom Durchschnittseinkommen von 1250
Franken. Bei diesen niedrigen Dauerrenten ist die
Übergangsrente etwas höher, w^as zweifellos eine
Anomalie ist, denn für die Übergangsrente wird
kein Beitrag bezahlt, währenddem für die Dauer-
rente Beiträge entrichtet werden. Die Anomalie ist
allerdings nur vorübergehender Natur, solange
Übergangsrenten vorhanden sind. Diese Anomalie
haftet jedem Antrag an, auch dem Antrag der Min-
derheit. Nur steht die Sache dort auf einer etwas
anderen Ebene.

Da es sich um wenige Fälle handeln wird,
möchte die Kommission darauf verzichten, im Ge-
setz eine besondere Bestimmung aufzunehmen, um
diese Anomalie auszumerzen, in der Meinung, dass
der Ausgleich durch Massnahmen von Städten und
Kantonen durchgeführt werden könne. Namens
der Mehrheit beantrage ich Ihnen, dem Antrag der
Mehrheit zuzustimmen und den weitergehenden
Antrag der Minderheit abzulehnen.

M. Hirzel, rapporteur de la majorité: L'article 34
situe et explique le calcul des rentes, calcul extrême-
ment simple puisque nous avons: d'une part le
quotient fixe (300 francs) et d'autre part, un chiffre
variable selon les cotisations versées.

J'attire votre attention sur le fait que d'après le
système de calcul variable — cotisation annuelle
jusqu'à 150 francs — on a un plafond de gain de
3750 francs l'an multiplié par 6, alors qu'au-dessus

75
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de 3750 francs la multiplication se fait par 2, ce qui
signifie un avantage à raison de 6 contre 2 en faveur
des petits traitements inférieurs à 3750 francs. Il
y a donc là, du point de vue social une mesure
favorable'aux gagne-petit, et il'convenait de le
signaler ici.

Un correctif général réside dans le fait que l'on
a fixé un minimum et un maximum. Le maximum
est de 1500 francs; il est atteint sur la base d'un gain
de 7500 francs représentant une cotisation moyenne
de 300 francs l'an. Je note encore en passant que la
commission d'experts avait fait d'autres proposi-
tions; je n'y reviens pas puisqu'elles ne figurent pas
dans le projet.

Le minimum a été porté par votre commission de
450 à 480 francs, cela pour des nîotifs compréhen-
sibles. On a tant critiqué les minima prévus par la
loi. Je voudrais encore attirer votre .attention sur le
fait qu'on a un peu trop tendance à ne considérer,
dans le jugement que l'on se fait au sujet de la loi,
que les'minima. Ceux-ci ne sont là que pour donner
un avantage sérieux aux tout petits cotisants.
Cependant, dans la moyenne des cotisations, même
pour les petits salaires, on atteindra des chiffres
bien supérieurs aux minima dans les rentes obtenues.
Il ne faut donc pas n'avoir queMes minima dans
l'œil pour juger l'ensemble de l'assurance qui vous •
est présentée.

Toutefois, la commission, et le Conseil fédéral est
d'accord sur ce point, a augmenté la base minimum
à 480 francs par an, ce qui coûtera 4 millions de
dépenses supplémentaires. Il faut reconnaître que
l'augmentation des minima causera peut-être une
collision avec certaines rentes transitoires. La rente
sera plus basse, ou plus élevée, dans certains cas.
Je n'y reviens pas. Il y aura des cas-limites, sur
lesquels on ne peut pas construire un jugement con-
cernant l'assurance.

Quant à la proposition de la minorité qui vou-
drait voir porter lé minimum à 600 francs, elle pro-
cède d'un excellent esprit. Elle donne une plus
grande satisfaction à ceux qui voudraient que les
tout petits eussent encore un minimum plus élevé.
C'est compréhensible au point de vue social et
psychologique.- Malheureusement, nous devons re-
connaître, quel que soit notre sens de la générosité,
que nous'sommes dans une situation d'assurance et
non d'assistance. Il faut présenter au peuple suisse
un équilibre financier qui lui paraisse solide, et non
une œuvre qui soit construite dans des conditions
trop mouvantes. Si l'on acceptait la proposition de
la minorité, il en résulterait une dépense supplé-
mentaire annuelle de 30 millions. L'assurance telle
que nous la prévoyons est hors d'état de pouvoir
encore supporter une dépense semblable qui repré-
sente, à elle seule, tout le revenu éventuel du fameux
impôt sur les masses successorales. A mon point de
vue personnel, je préférerais éviter cet impôt qui
sera impopulaire. C'est donc une raison de faire
attention à ces aggravations de dépenses qui porte-
ront préjudice au projet.

En définitive, la commission vous propose
d'accepter l'article 34 avec la modification du
minimum qui sera porté de 450 à .480 francs, mais,
pour des motifs financiers, d'écarter tout autre
proposition.

Schneider, Berichterstatter der I. Minderheit:
Ich möchte auf eine Begründung der Minderheits-
anträge zu den Art. 34, 35, 36 und 37 verzichten,
und zwar deshalb, weil sie einfach Rückwirkungen
des Minderheitsantrages zu Art. 43 sind. Wird der
Minderheitsantrag bei Art. 43 angenommen, er-
geben sich diese Änderungen, die in den Minderheits-
anträgen zu den Art. 34, 35, 36 und 37 enthalten
sind, von selbst.

«

Häberlin: Ich verzichte hier auf das Wort und
werde dann beim Art. 43 sprechen.

i ••
Abst immung. — Vole.

Für den Antrag der Mehrheit , 60 Stimmen .
Für den Antrag der, I. Minderheit 42 Stimmen

Präsident: Der Antrag der. II. Minderheit ist hin-
fällig geworden.

Art. 35.
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
Marginale: Zustimmung zum Entwurf des

Bundesrats.
Die Ehepaar-Altersrente beträgt 160 % der dem

massgebenden durchschnittlichen Jahresbeitrag ent-
sprechenden einfachen Altersrente ; sie beträgt min-
destens 770 Franken und höchstens 2'400 Franken
im Jahr.

I. Minderheit
(Schneider, Graber, Guinand,Moser, Schmid-Zürich,

Siegrist, Spühler, Zeli) :
. . . mindestens 920 Franken und . . .

II . Minderhe i t
(Guinand, Gottret, Münz, Rubattel):

Streichen.

Proposition de la commission.
Major i té :

Note marginale. Adhérer au projet du Conseil
fédéral.

La rente de vieillesse pour couple s'élève à
160 % de la rente de vieillesse simple correspondant
à la cotisation annuelle moyenne déterminante.
Elle ne peut toutefois ni être inférieure à 770 francs
par an, ni dépasser 2400 francs par an.

Ire minori té
(Schneider, Graber, Guinand,Moser, Schmid-Zurich,

Siegrist, Spühler, Zeli) :
...ni être inférieure à 920 francs par an, ni dé-

passer...
IIe minor i t é

(Guinand, Gottret, Münz, Rubattel):
Biffer.

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Im
Art. 35 wird die Ehepaar-Altersrente festgesetzt.
Sie berechnet sich auf der Grundlage der einfachen
Altersrente und beträgt 160 % derselben.

Es bestehen auch hier zwei Anträge. Der Antrag
des Bundesrates ist weggefallen. Der Bundesrat
schliesst sich dem Antrag der Mehrheit der Kom-
mission an.
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Die Kommission beantragt Ihnen, das Minimum
der Ehepaar-Altersrente auf 770 Fr. anzusetzen.
Dieser Betrag ergibt sich aus der Erhöhung der ein-
fachen Altersrente von 450 auf 480 Franken.

Die Minderheit möchte auf 900 Franken gehen.
Die Frage des Minderheitsantrages wird weiter bei
Art. 43 behandelt werden.

Im Auftrag, der Kommission beantrage ich
.Ihnen, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen.

M. Hirzel, rapporteur de la minorité: Je n'ai
qu'une seule observation à présenter à propos de
l'article 35.

La commission a augmenté le minimum de la
rente de vieiellesse pour couplé, en le portant de
720 à 770 francs par an. C'est une augmentation
de 50 francs. Il n'est pas nécessaire de justifier
longuement cette mesure. Il s'agit du même prin-
cipe que celui qui a présidé à l'augmentation de la
rente simple. Nous avons fixé un chiffre qui est en
même temps, au point de vue social, un geste qui
s'impose, et au point de vue des frais de l'assurance,
une mesure qui n'est pas trop coûteuse.

•Nous vous proposons d'accepter l'article 35, avec
^augmentation prévue, en écartant toute augmenta-
tion supérieure, et cela poiirTdes motifs financiers.

Präsident: Herr Schneider wird seine ablehnen-
den Bemerkungen zu Art. 43 machen. ,4 ' .

Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 61 Stimmen
Für den Antrag der.I. Minderheit 47 Stimmen

Präsident: Der Antrag der II. Minderheit ist hin-
fällig geworden. ',

Art. 36.
Antrag der Kommission.

Marginale. Zustimmung zum Entwurf des Bun-
desrats.

Mehrhei t :
Abs. 1. Die Witwenrente' wird nach Massgabe

des Alters der Witwe im Zeitpunkt der Verwitwung
abgestuft und beträgt in Prozenten der dem rnass-
gebenden durchschnittlichen Jahresbeitrag ent-
sprechenden einfachen Altersrente: ;

für Frauen, die verwitwet! Prozentsatz

vor Vollendung des 30. Altersjahres 50
nach Vollendung des 30., aber vor Vollendung * •

des 40. Altersjahres 60
nach Vollendung des 40., aber vor Vollendung

des 50. Altersjahres 70 -
nach Vollendung des 50., aber vor Vollendung

des 60. Altersjahres 80
nach Vollendung des 60. Altersjahres . . . . . . 90

Die Witwenrente beträgt jedoch mindestens
375 Franken im Jahr.

Abs. 2. Die einmalige Witwenabfindung ist, falls
.die Frau Vor Vollendung des 30. Altersjahres ver-
witwet, gleich dem Jahresbetreffnis, falls sie nach
Vollendung des 30. Altersjahres verwitwet, gleich,
dem doppelten Jahresbetreffnis der dem mass-
gebenden durchschnittlichen Jahresbeitrag ent-
sprechenden einfachen Altersrente.

Minderhe i t
(Schneider, Graber, Guinand,Moser, Schmid-Zürich,

Siegrist, Spühler, Zeli):
. :. mindestens 460 Franken. . .

Proposition de la commission.
Note marginale. Adhérer au projet du Conseil

fédéral.
Al. 1. La rente de veuve est échelonnée selon

l'âge atteint par l'intéressé au moment du décès du
conjoint et s'élève, en pour-cent de la rente de vieil-
lesse simple correspondant à la cotisation annuelle
moyenne déterminante, à:.

Pour les femmes qui devienuent veuves Pour-cent

Avant 30 ans-accomplis 50
Après 30 ans, mais avant 40 ans accomplis .. 60
Après 40 ans, mais avant 50 ans accomplis .. 70 ,
Après 50 ans, mais avant 60 ans accomplis .. 80
Après 60 ans accomplis 90

Le montant minimum de la rente de veuve est
toutefois de 375 francs par an.

Al. 2. L'allocation unique versée à la veuve est
égale, lorsque le veuvage intervient avant l'accom-
plissement de la 30e a'nnée, au montant annuel de
la rente de vieillesse simple correspondant à la coti-
sation annuelle moyenne déterminante ; elle est égale
au double de "ce montant, lorsque le veuvage inter-
vient après l'accomplissement de la 30e année.

Minor i t é
(Schneider, Graber, Guinand,Moser, Schmid-Zurich,

Siegrist, Spühler, Zeli) :
...est toutefois de 460 francs par an.

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Art. 36
befasst sich mit den Witwenrenten. Die Witwen^
renten haben eine wesentliche Entwicklung durch-
gemacht vom Zeitpunkt der ersten Diskussion an.
Für die Witwen mit Kindern haben alle vor-
beratenden Behörden den Anspruch auf Rente vor-
gesehen, ohne Rücksicht auf das Alter. Die Experten-
kommission sah vor, nur der Witwe von über 50
Jahren, sofern keine Kinder vorhanden sind, «ine
Rente von einheitlich 80 % auszurichten.

In Art. 36 finden Sie nun eine Skala von
Witwenrenten. Der Prozentsatz variiert von 50 bis
9 0 %. ' . . . . ' •

Die Kommission schlägt Ihnen hier zwei Ände-
rungen vor. Die eine Änderung steht in Zusammen-
hang mit dem veränderten Minimum, das bei den
beiden vorhergehenden Artikeln behandelt wurde.
Das Minimum der Witwenrente ist vom Bundesrat
vorgesehen auf 360 Franken. Aus dem neuen Vor-
schlag der Kommission zu. Art. 34 ergibt sich ein
Minimum von 375 Franken.

Dann ist eine Änderung notwendig im Abs. 2.
Sie steht im Zusammenhang mit dem Beschluss,
der vom Rate auf Antrag der Kommission gefasst
wurde, wonach Witwen ohne Kinder die Rente erst
erhalten sollen vom 40. Altersjähr hinweg, statt
vom 30., wie es in der Vorlage ursprünglich vor-
gesehen gewesen ist. Diese Änderung macht es not-
wendig, dass die Abfindungen überprüft werden.

Die Kommission schlägt Ihnen vor, dass die
Witwe abgefunden werden soll, wenn sie weniger
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aïs 30 jährig ist, mit einer Jahresrente, und wenn sie
mehr als SOjährig ist (zwischen 30 und 40) mit einer
doppelten Jahresrente. Ist sie mehr als 40jährig,
kommt die Rente nach der Rentenskala dieses
Artikels in Betracht.

Die Kommission beantragt Ihnen, diesen beiden
Änderungen zuzustimmen, unter Ablehnung des
Minderheitsantrages.

M. Hirzel, rapporteur de la majorité: A l'ar-
ticle 36 qui traite des rentes de veuve, la commission
vous propose deux modifications.

Il s'agit d'abord de porter la rente annuelle à
375 francs au lieu de 360 francs, soit une augmenta-
tion de 15 francs.

Ensuite, s'agissant de l'allocation unique versée
à la veuve qui ne se trouve pas dans les conditions
légales requises pour recevoir une rente annuelle,
la commission l'a portée au double dans le cas où
la veuve est âgée d'au moins 30 ans au moment où
survient le décès de son mari.

La commission s'est prononcée pour ces deux
modifications afin d'améliorer quelque peu le sort
matériel des veuves dans certains cas.

Präsident: Herr Schneider wird auch hier auf das
Wort verzichten. Die Diskussion ist eröffnet. Sie
wird nicht benützt, wir wollen daher abstimmen.

Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit - 73 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 49 Stimmen

S

Art. 37.
Antrag der Kommission.

Marginale. Zustimmung zum Entwurf des Bun-
desrats.

Mehrheit :
1 Die einfache Waisenrente beträgt 30 % der dem

massgebenden durchschnittlichen Jahresbeitrag ent-
sprechenden einfachen Altersrente, mindestens 145
Franken und höchstens 360 Franken im Jahr.

2 Die Vollwaisenrente beträgt 45 % der dem
massgebenden durchschnittlichen Jahresbeitrag ent-
sprechenden einfachen Altersrente, jedoch minde-
stens 215 Franken und höchstens 540 Franken im
Jahr.

Minderhe i t
(Schneider, Graber, Guinand, Moser, Schmid-Zürich,

Siegrist, Spühler, Zeli):
Festhalten am Entwurf des Bundesrats.

Antrag Gitermann.
l
..., jedoch mindestens 240 Franken und höch-

stens ...
2
..., jedoch mindestens 360 Franken und höch-

stens ...
3 (neu). Findelkinder erhalten das Maximum der

Vollwaisenrente.
Art. 37.

Proposition de la commission.
Note marginale. Adhérer au projet du Conseil

fédéral.

Ma j ori té :
1 La rente d'orphelin simple s'élève à 30 % de

la rente de vieillesse simple correspondant à la
cotisation annuelle moyenne déterminante. Elle
est toutefois de 145 francs par an au minimum et
de 360 francs par an au maximum.

2 La rente d'orphelin double s'élève à 45 %
de la rente de vieillesse simple correspondant à
la cotisation annuelle moyenne déterminante. Elle,
est toutefois de 215 francs par an au minimum et
de 540 francs par an au maximum.

Minor i t é :
(Schneider, Graber, Guinand,Moser, Schmid-Zurich,

Siegrist, Spühler, Zeli) :
Maintenir.

Proposition Gitermann.
i «
..., toutefois d'au moins 240 francs, et de 360

francs... \
2
...toutefois d'au moins 360 francs, et de 540

francs...
3 (nouveau). Les enfants trouvés reçoivent le

maximum de la rente d'orphelin double.

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Art. 37
enthält die Bestimmungen für die Waisenrenten.
Die Minima dieser Waisenrenten werden als Folge
der Änderung zu Art. 34 ebenfalls automatisch ge-
hoben.

Wir haben zwei weitere Anträge; einen Antrag
des Herrn Gitermann, der bedeutend weiter gehen
möchte. Das Minimum der einfachen Waisenrente
soll auf 240 Franken, dasjenige für die Doppelwaisen
auf 360 Franken festgesetzt werden. Er sieht .sodann
vor, dass bei der Berechnung der Rente der Findel-
kinder immer das Maximum gewährt werde.

Die Waisenrenten, die entstehen würden aus dem
Antrag Gitermann, kommen in ein gewisses Miss-
verhältnis zu den ändern Renten. Wir würden z. B.
die Situation erhalten, dass die Doppelwaisenrente
drei Viertel der einfachen Altersrente ausmachen
würde, und dass die Doppelwaisenrente fast gleich
hoch wäre wie die Witwenrente. Sie wäre'auch fast
die Hälfte der Ehepaar-Altersrente.

Es ist festzustellen, dass die Pensionskassen in
bezug auf die Waisenrenten im Verhältnis der Höhe
der Waisenrenten zu allen übrigen Renten bei
weitem nicht so weit gehen, wie der Antrag Giter-
mann gehen möchte. Ich hätte persönlich einer
gewissen Erhöhung gerne zugestimmt. Wenn sich
Herr Gitermann hätte bereit erklären können, seinen
Antrag etwas zu modifizieren, so hätte man diesen
Antrag vielleicht annehmen können. So wie er jetzt
gestellt ist, scheint er mir zu sehr aus dem ganzen
System herauszufallen.

Der Antrag zu Punkt 3, Findelkinder, kann an-
genommen werden. Es ist finanziell völlig belanglos,
ob man den wenigen Findelkindern das Minimum
oder das Maximum der Rente gibt. Es lässt sich für .
das Minimum etwas ms Feld führen, aber auch für
das Maximum. Es liesse sich für eine durchschnitt-
liche Rente ebenfalls etwas sagen. Finanziell spielt
es also keine Rolle. Man kann diesem Antrag ruhig
zustimmen.
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M. Hirzel, rapporteur de la majorité: A l'ar-
ticle 37, qui traite des rentes d'orphelins, la commis-
sion vous propose de. prévoir des minima de 145
francs, respectivement 215 francs pour les rentes
doubles et d'adopter cet article ainsi amendé.

M. Gitermann a proposé un autre texte augmen-
tant les minima et il demande spécialement pour que
les enfants trouvés bénéficient de la rente maximum.

Il invoque pour cela un intérêt social qui n'est
d'ailleurs pas contestable.

Je crois que la commission n'a pas pris position
au sujet de sa proposition. Personnellement, je dé-
fends le .système du. projet, tout en laissant à
M. Gitermann le soin de développer ses arguments.

Gitermann: Zunächst einige Worte zu Abs. 3 von
Art. 37, den ich Ihnen beantragt habe.»Man hat im
Gesetzesentwurf bedauerlicherweise eine Lücke ge-
lassen. Man .hat in Art. 28 bestimmt, .dass Findel-
kinder die Vollwaisenrente bekommen sollen. Nun
richtet sich die Vollwaisenrente nach den Beiträgen,
die seinerzeit der Vater bezahlt hat. Ist der Vater
aber bei einem ausserehelichen Kinde, das Voll-
waise wird, nicht bekannt, so richtet sich die Rente
dieses Kindes nach den Beiträgen der Mutter. Man
hat nun offenbar übersehen, dass beim Findelkind
weder der Vater noch die Mutter bekannt ist, und
dass infolgedessen keine Beiträge festgestellt werden
können,-die für die Abstufung der-Vollwaisenrente
in diesem Falle massgebend sein könnten.- Ich bean-
trage deshalb, den Findelkindern das Maximum der
Vollwaisenrente zuzubilligen. Es ist ein grosses Un-
glück, ein Findelkind zu sein, weder Eltern noch
andere Angehörige zu besitzen, noch zu kennen.
Deswegen rechtfertigt sich diese Bevorzugung des
Findelkindes, das durch sein Schicksal ja benach-
teiligt genug ist. Die Zahl der Findelkinder ist so
gering, dass die finanzielle Seite dieses Antrages
ohne Belang ist. Ich glaube nicht, dass jemand ein-
wenden wird, durch diese Bestimmung würde ge-
wissermassen ein Anreiz zur Vermehrung der Findel-
kinder geschaffen. '

Was nun die Waisenrente anbetrifft, so müssen
wir feststellen, dass diese Waisenrenten ausseror-
dentlich niedrig angesetzt sind. Nach dem bundes-
rätlichen Antrag, wie er vorliegt, ist überhaupt kein
Minimum vorgesehen, d. h. dieses Minimum ist ge-
geben durch das Minimum der Altersrente. Rechnet
man es so aus, kommt man auf den Betrag von
Fr. 11.25 monatlich bei der einfachen Waisenrente.
Wenn man einen höheren' Betrag ansetzt, kommt
man vielleicht auf 12 Franken und 08 Rappen. Der
kleinste Betrag, der für eine Waise noch als Hilfe
betrachtet werden kann, muss doch mindestens auf
20 Franken monatlich angesetzt werden, für eine
Vollwaise auf 30 Franken. In Art. 33 des Gesetzes
ist übrigens noch bestimmt, dass die Vollwaisen-
rente für aussereheliche Kinder, deren Vater nicht
bekannt war, sich nach den Beiträgen der Mutter
richten soll. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass
in solchen Fällen die Beiträge der Mutter, die ein
aussereheliches Kind gehabt hat und vom Erzeuger
des Kindes im Stiche gelassen wurde, zweifellos sehr
gering sein werden, so dass gerade aussereheliche
Vollwaisen noch besonders benachteiligt erscheinen.
Das sollte man vermeiden. Ich gestehe Ihnen, dass
mir die Ansätze, die Herr Miville für die Halb-

waisen vorschlagen wollte, viel lieber wären. Ich
sehe aber ein, dass wir nicht über eine Wohlfahrts-
einrichtung, nicht über eine Waisenfürsorge be-
raten, sondern über eine Versicherung. Da darf
doch darauf hingewiesen werden, dass die verstor-
benen Väter und Mütter dieser Waisen selbst nicht
mehr in den Genuss einer Altersrente gelangen
werden und dass es nun wirklich ein gerechtes
Äquivalent der von ihnen geleisteten Beiträge dar-
stellt, wenn man wenigstens für ihre hinterlassenen
Kinder in einigermassen annehmbarer Weise sorgt.
Wenn wir einerseits ein Minimum der Waisenrente
fixieren, so tun wir nur das, was in bezug auf die
Witwenrente auch getan worden ist. Auch dort hat
man es für notwendig gehalten, ein Minimum anzu-
nehmen, das höher ist, als sich aus dem normalen
Schema ergeben müsste. Die Ansetzung eines
Minimums, wenn sie auch eine Mehrausgabe zur
Folge hat, wird kompensiert dadurch, dass wir an-
derseits ein Maximum anwenden, das die Waisen-
rente auf 360 Franken begrenzt. Diese Begrenzung
nach oben lässt sich damit rechtfertigen^ dass
Waisen von Vätern, die seinerzeit gut verdient
haben, in den meisten Fällen seitens ihrer Ange-
hörigen eher zu einer wirksamen Unterstützung
gelangen können als Waisen aus ganz armen
Familien. Im übrigen haben mir Fachleute be-
stätigt, dass die Konten der Waisenrenten finanziell
überhaupt keine grosse Rolle im Budget der Ver-
sicherungsanstalten spielen. Daher fallen sie nicht
ins Gewicht.

Wir dürfen uns aber grundsätzlich nicht nur auf
finanzielle, materielle Erwägungen beschränken.
Das Gesetz über die Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung, das wir jetzt behandeln, wird, wenn es
in Kraft tritt, wie kein' anderes das Bewusstsein des
ganzen Volkes beeinflussen und in dieses Bewusst-
sein eindringen, weil das Volk sich mit diesem Gesetz
intensiv beschäftigen wird. Da scheint es mir sehr
wichtig zu sein, auch die erzieherische Wirkung
nicht ausser acht zu lassen, die das Gesetz ausüben
kann. Wenn Sie sich an die verschiedenen Skandale
erinnern, die sich im Zusammenhang mit dem Ver-
dingkinderwesen ereignet haben, Skandale, von
denen die Öffentlichkeit stark beeindruckt worden
ist, werden Sie zugeben, dass es nicht überflüssig ist,
im Gesetzestext selbst zu betonen, dass Waisen und
Findelkinder nicht als «quantité négligeable» be-
handelt werden dürfen. •

Wir feiern dieses Jahr ein Pestalozzi-Jubiläum.
Wir veranstalten Jubiläumsausgaben der Werke von
Pestalozzi. Da glaube ich, dass wir auch verpflichtet
sind, uns von diesem Geiste leiten zu lassen, wenn es
gilt, die Verhältnisse der Waisen und Findelkinder
zu regeln. Der Kommissionspräsident, Herr Bratschi,
hat darauf hingewiesen, dass durch meinen Antrag
ein gewisses Missverhältnis zu den ändern Renten
geschaffen werde. Das mag sein. Aber ich erkläre
Ihnen offen, dass ich mich in diesem Fall, wo es sich
um die Waisen und Findelkinder handelt, für Über-
legungen, die sich auf einen mathematischen
Schematismus stützen, überhaupt nicht inter-
essiere. Ich habe das Gefühl, dass die Beträge, die
ich Ihnen vorgeschlagen habe, das äusserste Mini-
mum dessen darstellen, was man verantworten
kann, wenn man für Waisen und Findelkinder ein
soziales Gefühl besitzt.
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Bundesrat Stampili: Ich kann mich damit ein-
verstanden erklären, Ziff. 3 des Antrages von Herrn
Gitermann, der den Findelkindern das Maximum
der Vollwaisenrente zuerkennen will, anzunehmen.
Nur möchte ich redaktionell bitten, nicht von einem
Maximum, sondern von einem Höchstbetrag zu
reden. Es wird im Entwurf des. Bundesrates be-
stimmt, dass Vollwaisenrenten „höchstens" 540
Franken betragen dürfen. Also handelt es sich um
einen Höchstbetrag, nicht um ein Maximum.

Finanziell ist die Annahme dieser Bestimmung
nicht von grosser Bedeutung. Nach den Erhebungen
des Bundesamtes soll in den letzten 20 Jahren ein
einziges Findelkind das Licht der Welt erblickt
haben, also eine einmalige Erscheinung.

Dagegen bin ich nicht in der Lage, die beiden
ersten Ziffern zu akzeptieren, weil ein eklatantes
Missverhältnis entstehen müsste, wenn die einfache
Mindestwaisenrente 50% der Mindestaltersrente
betrüge und die Mindestvollwaisenrente 75 % des
Mindestbetrages der einfachen Altersrente. Das
wären stossende Relationen, die man auch nicht mit
der Berufung auf Pestalozzi mundgerecht machen
kann. Ich bitte also, die beiden ersten Ziffern des
Antrages Gitermann abzulehnen, Ziff. 3 dagegen zu
akzeptieren mit der redaktionellen Änderung, die
ich vorgeschlagen habe.

Präsident: Die Anträge der Kommissionsminder-
heit und des Herrn Miville sind zurückgezogen.
Ziff. 3 des Antrages Gitermann wird vom Bundesrat
und von der Kommission akzeptiert mit der Ände-
rung: „Findelkinder erhalten den Höchstbetrag der
Vollwaisenrente."

Abs t immung . — Vote.
Ziff. 3. Angenommen. — Adopté.

Ziff. 1.
Für den Antrag der Kommission 68 Stimmen
Für den Antrag Gitermann 43 Stimmen

Ziff. 2. •
Für den Antrag der Kommission 74 Stimmen
Für den Antrag Gitermann 46 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachtsitzung vom 27.-August 1946.
Séance du 27 août 1946, nuit.

Vorsitz — Présidence: Hr. Grimm.

4865. Alters- und
HinteHassenenversicherijng.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et surviants. Loi.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite ^584 hiervor. — Voir page 584 ci-devant.

///. Die Teilrenten.
Art. 38.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

///. Les rentes partielles.
Art. 38.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit : Art. 38
befasst sich mit den Teilrenten. Teilrenten erhalten
diejenigen Versicherten, die während nicht mehr als
19 Jahren Beiträge bezahlt haben. Es ist besonders
aufmerksam zu machen, dass auch diese Teilrenten
den gleichen Rechtsanspruch geben wie die Voll-
renten. Es besteht also in bezug auf die rechtliche
Stellung des Teilrentners gegenüber dem Bezüger
der Vollrente kein Unterschied. Es ist weiter darauf
aufmerksam zu machen, dass Versicherte mit sehr
kleinem Einkommen, die infolgedessen die nied-
rigsten Beiträge bezahlt haben, von der Kürzung
der Teilrenten nicht betroffen werden, sofern der
Beitrag 75 Franken nicht überschritten hat. Das ist
der Fall, wenn das Einkommen nicht höher war als
1875 Franken. In diesen Fällen ist die Rente gleich
hoch wie die Vollrente. Erst der Überschuss dieser
Rente erfährt eine Kürzung je nach der Zahl der
Jahre, während denen tdie Beiträge bezahlt worden
sind.

Die Kommission beantragt Ihnen, dem Art. 38,
wie er vorliegt, in Übereinstimmung mit dem Bun-
desrate zuzustimmen.

*
M. Hirzel, rapporteur.de la majorité: La com-

mission vous propose d'adopter l'article 38 qui
prévoit le calcul des rentes partielles.

Je résumerai la situation en faisant remarquer
que ces rentes sont accordées à ceux qui ont versé
une seule prime annuelle. L'échelle va de 1 à 19
primes annuelles.

• L'alinéa 2 prévoit en pratique que les rentes
seront délivrées d'une façon complète pour tous les
revenus inférieurs à 1875 francs, soit 75 francs de
cotisation annuelle à raison de 4%. On a voulu ainsi
tenir compte des petits revenus. Pour les autres,
pour les classes supérieures à un gain annuel de
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Bundesrat Stampili: Ich kann mich damit ein-
verstanden erklären, Ziff. 3 des Antrages von Herrn
Gitermann, der den Findelkindern das Maximum
der Vollwaisenrente zuerkennen will, anzunehmen.
Nur möchte ich redaktionell bitten, nicht von einem
Maximum, sondern von einem Höchstbetrag zu
reden. Es wird im Entwurf des. Bundesrates be-
stimmt, dass Vollwaisenrenten „höchstens" 540
Franken betragen dürfen. Also handelt es sich um
einen Höchstbetrag, nicht um ein Maximum.

Finanziell ist die Annahme dieser Bestimmung
nicht von grosser Bedeutung. Nach den Erhebungen
des Bundesamtes soll in den letzten 20 Jahren ein
einziges Findelkind das Licht der Welt erblickt
haben, also eine einmalige Erscheinung.

Dagegen bin ich nicht in der Lage, die beiden
ersten Ziffern zu akzeptieren, weil ein eklatantes
Missverhältnis entstehen müsste, wenn die einfache
Mindestwaisenrente 50% der Mindestaltersrente
betrüge und die Mindestvollwaisenrente 75 % des
Mindestbetrages der einfachen Altersrente. Das
wären stossende Relationen, die man auch nicht mit
der Berufung auf Pestalozzi mundgerecht machen
kann. Ich bitte also, die beiden ersten Ziffern des
Antrages Gitermann abzulehnen, Ziff. 3 dagegen zu
akzeptieren mit der redaktionellen Änderung, die
ich vorgeschlagen habe.

Präsident: Die Anträge der Kommissionsminder-
heit und des Herrn Miville sind zurückgezogen.
Ziff. 3 des Antrages Gitermann wird vom Bundesrat
und von der Kommission akzeptiert mit der Ände-
rung: „Findelkinder erhalten den Höchstbetrag der
Vollwaisenrente."

Abs t immung . — Vote.
Ziff. 3. Angenommen. — Adopté.

Ziff. 1.
Für den Antrag der Kommission 68 Stimmen
Für den Antrag Gitermann 43 Stimmen

Ziff. 2. •
Für den Antrag der Kommission 74 Stimmen
Für den Antrag Gitermann 46 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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Siehe Seite ^584 hiervor. — Voir page 584 ci-devant.

///. Die Teilrenten.
Art. 38.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

///. Les rentes partielles.
Art. 38.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit : Art. 38
befasst sich mit den Teilrenten. Teilrenten erhalten
diejenigen Versicherten, die während nicht mehr als
19 Jahren Beiträge bezahlt haben. Es ist besonders
aufmerksam zu machen, dass auch diese Teilrenten
den gleichen Rechtsanspruch geben wie die Voll-
renten. Es besteht also in bezug auf die rechtliche
Stellung des Teilrentners gegenüber dem Bezüger
der Vollrente kein Unterschied. Es ist weiter darauf
aufmerksam zu machen, dass Versicherte mit sehr
kleinem Einkommen, die infolgedessen die nied-
rigsten Beiträge bezahlt haben, von der Kürzung
der Teilrenten nicht betroffen werden, sofern der
Beitrag 75 Franken nicht überschritten hat. Das ist
der Fall, wenn das Einkommen nicht höher war als
1875 Franken. In diesen Fällen ist die Rente gleich
hoch wie die Vollrente. Erst der Überschuss dieser
Rente erfährt eine Kürzung je nach der Zahl der
Jahre, während denen tdie Beiträge bezahlt worden
sind.

Die Kommission beantragt Ihnen, dem Art. 38,
wie er vorliegt, in Übereinstimmung mit dem Bun-
desrate zuzustimmen.

*
M. Hirzel, rapporteur.de la majorité: La com-

mission vous propose d'adopter l'article 38 qui
prévoit le calcul des rentes partielles.

Je résumerai la situation en faisant remarquer
que ces rentes sont accordées à ceux qui ont versé
une seule prime annuelle. L'échelle va de 1 à 19
primes annuelles.

• L'alinéa 2 prévoit en pratique que les rentes
seront délivrées d'une façon complète pour tous les
revenus inférieurs à 1875 francs, soit 75 francs de
cotisation annuelle à raison de 4%. On a voulu ainsi
tenir compte des petits revenus. Pour les autres,
pour les classes supérieures à un gain annuel de
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1875 francs il y aura réduction. Pour le reste, le
Conseil fédéral publiera un barème explicatif qui
pourra être facilement consulté.

Präsident: Der Antrag der Minderheit ist zu-
rückgezogen worden. '

^ Angenommen. — Adopté.

IV. Kürzung der ordentlichen Renten.
Art. 39.

Antrag der Kommission.
* Marginale und Abs. l und 2. Zustimmung zum

Entwurf des Bundesrats.
1bis Bei der Berechnung der einer geschiedenen

Frau zukommenden Rente werden diejenigen Jahre,
während welchen die Frau auf Grund von Art. 3,
Abs. 2, lit. b, keine Beiträge entrichtet hatte, nicht
als fehlende Beitragsjahre gezählt.

IV. Réduction des rentes ordinaires.
• • .. Art. 39. . . .

Proposition de la commission.
Note marginale et al. l et, 2. Adhérer au projet

1 du Conseil fédéral.
1bis Lors du calcul de la rente revenant à une

femme divorcée,-les années durant'lesquelles la
femme n'a pas payé de cotisations en vertu de
l'article 3, 2e alinéa, lettre b, ne sont pas considérées
comme années de cotisations manquantes.

Bratschi, Berichterstatter : Artikel 39 bef asst
sich mit der Kürzung wegen unvollständiger Bei-
tragsdauer. Diese Kürzung wird nicht überall ohne
weiteres verstanden. Es können gemäss Art. 39
sowohl die Vollrenten als die Teilrenten-gekürzt
werden. Die Kürzung tritt dann ein, wenn ein Ver-
sicherter weniger lang Beiträge bezahlt hat, als
seinem Jahrgang entspräche. Wenn z. B. ein Ver-
sicherter, dessea Jahrgang 30 Beitragsjahre auf-

i weist, während 10 Jahren im Ausland gewesen'ist
• und sich nicht freiwillig hat versichern lassen, also
keine Beiträge bezahlte, so tritt eine Kürzung der
Vollrente ein. Das gleiche tritt bei einer Teilrente
ein, wenn ein Versicherter, dessen Jahrgang 15 Bei-
tragsjahre aufweist, ebenfalls 10 Jahre im Ausland
gewesen ist und während dieser Zeit keine Beiträge
bezahlt hat.

Ausgenommen von diesen Kürzungen sind die
Waisenrenten. Diese werden in allen Fällen als Voll-
renten ausbezahlt.

Über die Art und Weise, wie die Kürzung vor
sich geht, will ich mich im einzelnen nicht auslassen.
Ich verweise auf die Botschaft"(Seiten.62 bis 65).

. Der Mechanismus der Kürzung ist dort sehr ein-
gehend dargestellt. Sie geht auch aus der Tabelle 3
auf Seite 63 der Botschaft hervor. ,

Die Kommission beantragt einen neuen Abs.l bis.
Er sieht vor, dass die Beitragsjahre, die die Frau
verloren hat, weil sie verheiratet war und nachher
geschieden wurde, bei der Berechnung der Rente
nicht in Anrechnung gebracht werden. Mit ändern
Worten, die Rente der geschiedenen Frau wird des-
halb, weil die Frau während der Jahre der Verheira-
tung keine Beiträge hat bezahlen können, nicht ge-
kürzt. Die Frauenvereinigungen, die. sich in dieser

Sache an die Kommission gewandt haben, sind mit
dieser Lösung einverstanden.

Die Ausführungen in der Botschaft (Seite 62)
betreffend die geschiedene Frau werden mit den
neuen Anträgen der Kommission gegenstandslos.

Ich beantrage Ihnen, dem Art. 39 mit der von
der Kommission beantragten Ergänzung zuzu-
stimmen.

M. Hirzel, rapporteur: L'article 39 prévoit la
réduction des rentes pour cause de non-paiement
des cotisations pendant un certain temps. Cet article
s'applique aussi bien aux rentes complètes qu'aux
rentes partielles., Il s'explique de lui-même, étant
donné qu'un assuré qui n'a pas cotisé pendant un
certain temps, ne "peut pas logiquement bénéficier
des années pendant lesquelles il n'a rien payé. Le cas
peut se présenter, i par exemple, lorsqu'un Suisse
habitant en Suisse, assuré obligatoirement, quitte
le pays et se rendvpour un certain temps à l'étran-
ger; puis il revient en Suisse au bout d'une dizaine
d'années pendant lesquelles il n'a payé aucune coti-
sation. On peut aussi'admettre qu'un Suisse habitant
l'étranger, qui n'est, donc pas obligé de s'assurer,
vient en Suisse et,commence à payer ses cotisations
suivant sa classe d'âge. Dans tous ces cas, il y a donc
réduction.

Les rentes d'orphelins ne sont pas touchées; les
orphelins bénéficient d'un traitement généreux.

La commission vous propose un alinéa; Ibis
qui est évidemment la conséquence de l'article ren-.
voyé précédemment à la commission et concernant
les épouses divorcées dont le mari décède par la
suite. Cet alinéa Ibis suivra le sort qui sera fait par
la suite à la disposition concernant les épouses divor-
cées. Le calcul qui est fait ici assimile donc la femme
divorcée à la veuve. Il n'y aura pas de réduction de
sa rente pour les années pendant lesquelles elle n'a
pas cotisé, c'est-à-dire pendant lesquelles èlle a été
mariée.

J'insiste sur le fait que l'article ' 1 bis est une
conséquence de la décision de principe qui n'a pas
encore été prise.

Angenommen. ^7- Adopté.

Art. 40. \
' Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Antrag Oltramare.
.. . gleichwertig sind, werden die- ordentlichen

Renten... •
Antrag-Dietschi-Solothurn.

Der Passus „sowie den Staatenlosen" ist zu
streichen.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Oltramare.
... de la présente loi, sont réduites...

Proposition Dietschi-Soleure.
Biffer les mots «et les rentes ordinaires de*

apatrides».
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Bratschi, Berichterstatter: Artikel 40 befasst
sich mit den Waisenrenten. Zu diesem Artikel haben
wir vorläufig keine Bemerkungen anzubringen.

Es sind zwei Anträge der Herren Gitermann und
Dietschi-Solothurn eingereicht worden. Ich möchte
zunächst die Begründung dieser Anträge hören, sie
sind der Kommission nicht vorgelegen.

M. Oltratnare: Au cours de la séance d'hier, j'ai
eu l'occasion, à propos de l'article 18. de parler déjà
des apatrides.

Je vous propose de biffer les mots «...comme pour
les apatrides» — sowie für die Staatenlosen. Pour-
quoi cette suppression?'Je vous l'ai déjà expliqué
et je vais me résumer très brièvement. Mais j'ai
encore une autre raison d'être concis: M. Dietschi
va prendre la parole sur le même sujet.

Les apatrides sont mis dans la catégorie de ceux
qui doivent avoir une rente ordinaire réduite, qu'elle
soit complète ou partielle, s'ils sont ressortissants
d'un pays qui n'a pas accordé aux Suisses le régime
de la réciprocité. Exiger cela des apatrides c'est
presque une ironie amère. Ils n'ont pas d'Etat qui
puisse parler en leur nom, aucun Etat dont ils
puissent se réclamer pour qu'on transforme les con-
ditions des rapports internationaux, au point de vue
juridique et qu'on améliore la situation sociale des
étrangers et des nationaux dans les deux pays
simultanément.

Je crois en conséquence qu'il est anormal de
fixer une condition qui ne peut pas normalement
être remplie par l'intéressé.

On va sans doute nous parler des accords inter-
nationaux qui pourraient intervenir dans l'avenir.

On parlera de la conférence internationale du
travail qui s'est déjà occupée de l'assurance vieil-
lesse et l'on nous fera entrevoir pour un avenir plus
moins lointain un accord concernant les apatrides.
Vous devez vous rappeler que l'accord de 1933 sur
l'assurance vieillesse n'a pas encore été ratifié par
la Suisse. Et pourtant nous avions l'occasion de le
faire depuis plusieurs années puisque nous avions
déjà un régime d'assurance vieillesse provisoire que
nous sommes en train de transformer; nous aurions
donc déjà été en mesure de ratifier cette convention
internationale. Il ne faut pas renvoyer à beaucoup
plus tard toute possibilité pour les apatrides d'ob-
tenir une rente complète.

Je vous propose donc de supprimer ces mots
dont le maintien constituerait véritablement un
déni de justice.

Dietschi-Solothurn: Ich habe übersehen, dass
Herr Oltramare bereits den Antrag gestellt hat, den
ich nachträglich auch stellte und schon in der
Fraktion vertreten habe; aber ich glaube, ich darf
mir erlauben, als zweiter Redner diesen Antrag zu
unterstützen, weil es sich hier um eine kleine
Gruppe handelt, die weder beruflich, noch politisch
organisiert ist. Die Staatenlosen sind so etwas wie
die Findelkinder des Herrn Gitermann. Ich glaube,
es ist richtig, dass ein Abzug von eine^n Drittel für
die Ausländer gemacht wird, deren Staaten nicht
Gegenrecht halten. Es ist wirklich nicht angebracht,
dass die Schweiz hier Zuschüsse für Ausländer
macht, wo der andere Staat den Schweizern nicht
das gleiche Recht einräumt. Aber die Staatenlosen

haben kein Vaterland. Sie haben nur ein Asyl, und
das Asyl ist die Schweiz. Wir sind stolz, in der Ge-
schichte das Land des Asylrechtes, das Land des
.Roten Kreuzes, der Humanität und der Menschlich-
keit geheissen zu werden. Wir müssen uns daher
immer wieder dieses schönen Rufes durch die Tat
würdig erweisen. Es ist ein nobile officium unseres
kleinen Landes, uns im Kleinen gross zu zeigen.
Ich glaube, es ist zwar richtig, dass Heimatlose,
welche nur wenige Jahre in der Schweiz verbringen,
ihre Prämien zahlen, aber keinen Versicherungs-
anspruch erhalten, wie es in Art. 18 vorgesehen ist.
Man könnte zwar vielleicht sogar dort noch etwas
grosszügiger sein; aber ich glaube immerhin, diese
Voraussetzung ist begründet. Es gibt Passanten,
welche einige Jahre hier sind, und dann weiter»-
wandern. Diesen braucht man keine Rente auszu-
richten oder eine Rückerstattung zu machen. Sie
haben ihr kleines Opfer gebracht für das Land, das
ihnen Gastrecht gewährt hat. Die Leute aber, welche
10 Jahre ihre Prämien bezahlt haben, welche nach
dem Vorschlag des Bundesrates und der Kommis-
sion in die Versicherung aufgenommen werden,
sollen dann auch voll aufgenommen werden und
gleiches Recht gemessen wie die Schweizerbürger.
Sie gehören jetzt zu uns. Die Schweiz ist ihre neue
Heimat!

Ich glaube, der Antrag hat keine grosse Bedeu-
tung, aber auf der ändern Seite auch keine grosse
Mehrausgabe zur Folge. Es handelt sich um einen
kleinen Schönheitsfehler. Es geht um die symbo-
lische Bedeutung, welche hier zum Ausdruck
kommen soll. Es geht darum, 'den ändern Staaten
etwas wie Vorbild zu sein im Kleinen, damit sie ihre
Heimatlosen, welche zu Tausenden in der Welt
herumirren, liebevoll aufnehmen, möchte ich sagen,
und ihnen Recht und Obhut angedeihen lassen. Für
uns aber geht es auf einem kleinen Gebiet darum,
das Ideal der Schweiz hochzuhalten.

Bundesrat Stampili: Die beiden Anträge der
Herren Dietschi-Solothurn und Oltramare zielen
darauf hin, die Staatenlosen den Schweizern gleich-
zustellen, also eine Ausnahme zu machen gegenüber
den Ausländern. Wenn Staatenlose sich J.O Jahre
in der Schweiz aufgehalten haben, sollen sie nach
diesem Antrage Anspruch auf eine ungekürzte Ver-
sicherungsleistung haben, wie unter gleichen Ver-
hältnissen die Schweizer auch. Ich glaube denn
doch, das geht zu weit. Vergessen wir nicht, dass
diese Leistungen nur möglich sind dank den erheb-
lichen Zuschüssen, welche die öffentliche Hand
leistet. Ich sehe keinen wesentlichen Grund, um die
Staatenlosen besserzustellen als die Ausländer. Die
Ausländer erhalten die ungekürzte Leistung, wenn
ihr Heimatstaat Schweizerbürgern gegenüber, die
sich in ihrem Gebiete niedergelassen haben, Gegen-
recht hält. Nun erklärt Herr Nationalrat Oltramare,
für die Staatenlosen bestehe diese Möglichkeit
nicht, weil der Heimatstaat fehle, der das Gegen-
recht zusichern könne. An die Stelle dieser Gegen-
rechtsversicherung des Heimatstaates muss aber
über kurz oder lang eine internationale Konvention
treten, welche die öffentlich-rechtlichen Verhältnisse
der Staatenlosen regelt. Das ist ein internationales
Problem, das nicht durch irgendeine Landesgesetz-
gebung geregelt werden kann, sondern eben durch
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internationale Abmachungen geordnet werden muss.
Diese werden kommen und dann werden wir durch
die Ratifikation eines solchen Abkommens die Stel-
lung der Staatenlosen in unserer Alters- und Hinter-
lassenenversicherung so ordnen können, wie es die
Herren Antragsteller wollen, d. h. sie werden dann
gleichgestellt wie Ausländer, deren Heimatstaat
Schweizern gegenüber das Gegenrecht zusichert.
Unter diesen Umständen glaube ich, o'hne dass ich
der Xenophobie bezichtigt werden kann, garz ruhig

, die beiden Anträge ablehnen zu dürfen.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Antrag Dietschi-Solothurn

und Oltramare 47 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 72 Stimmen

Art. 41.
Antrag der Kommission.

v Marginale und Abs. 1. Zustimmung zum Ent-
wurf des Bundesrats.

Abs. 2. Die gemäss Art. 23, Abs. Ibis, einer ge-
schiedenen Frau zukommende Witwenrente wird
gekürzt, soweit sie den der Frau gerichtlich zuge-
sprochen gewesenen Unterhaltsbeitragüberschreitet.

Antrag Meier-Eglisau.
. .., soweit sie zusammen den Durchschnitt der

letzten drei normalen Jahreseinkommen des ver-
storbenen Vaters übersteigen.

Proposition de la commission.
Note marginale et al. 1. Adhérer au projet du

Conseil fédéral..
Al. 2. La rente de veuve.revenant à une femme

divorcée, conformément à l'article 23, alinéa Ibis,
est réduite dans la mesure où elle dépasse la pension
alimentaire qui avait été accordée à la femme par
décision judiciaire.

Proposition Meier-Eglisau.
..., dans la mesure où leur total dépasse le revenu

moyen obtenu par le père -décédé durant les trois
dernières années de son revenu normal.

, Bratschi, Berichterstatter: Im Art. 41 ist vor-
gesehen, dass die Hinterlassenen eines Versicherten
nicht mehr als 90 % des Einkommens des Ver-

' sicherten an Renten beziehen dürfen. Die Witwen-
renten und die Waisenrenten zusammen sollen also*
nach dieser Bestimmung nicht mehr als 90 % des
früheren Verdienstes des Versicherten ausmachen,
wobei als Verdienst der Durchschnitt der drei letzten
Jahre mit normalem Einkommen angesehen werden
soll. Es ist eine Sicherung eingebaut, wonach die
Kürzung, wenn sie eintreten muss, nicht mehr als
ein Drittel der gesetzlichen Renten ausmachen darf.
Würde also eine Kürzung eintreten müssen von
mehr als ein Drittel, um diese 90 % zu erreichen,
können diese 90% auch überschritten werden.

Der in diesem Absatz vorgesehene Fall wird sehr
selten vorkommen. Voraussetzung, dass Witwen-
rente und' Waisenrenten den früheren Verdienst
überschreiten könnten, ist eine sehr grosse Zahl
von anspruchsberechtigten Waisen. Mankann sagen,
dass die Fassung, so wie sie vorgeschlagen wird,

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

nicht kleinlich ist. Indessen stellt Herr Meier-
Eglisau einen- etwas weitergehenden Antrag. Er
möchte die Bestimmung dahin modifizieren, dass
die Rente für Witwe und Waisen zusammen nicht
mehr als 100 % ausmachen darf, also den Betrag
des früheren Lohnes erreichen darf und nicht '10 %
darunter bleiben muss.

Die Kommission hat sich mit dem Antrag nicht
befasst. Eine Frage von grösserer finanzieller Be-
deutung ist es nicht. Ein wichtiges Prinzip steht auch
nicht, im Spiele. Man kann sogar geltend machen,
dass 100 % schon in den Fällen vorgesehen wird,
wo Renten der Altersversicherung mit Renten von
der Unfallversicherung oder mit Pensionen der
Militärversicherung oder mit beiden zusammen-
fallen. In diesem -Fall dürfen die Renten aus diesen
verschiedenen Quellen zusammen 100 %' des Ver-
dienstes erreichen. Das ist eine loyale Ordnung. * v

Wenn man hier auch auf 100 % gehen würde, wäre
also Übereinstimmung herbeigeführt. Meines Er-
achtens würden der Annahme des Antrages von
Herrn Meier-Eglisau keine wichtigen Gründe ent-
gegenstehen. Der Standpunkt des Bundesrates ist
mir nicht bekannt. Eine Ansicht der Kommission
liegt nicht vor. Persönlich könnte ich den Antrag
unterstützen.

Im Abs. 2 ist eine Bestimmung enthalten, die
sich mit der Witwenrente der geschiedenen Frau
befasst. Mit dieser Bestimmung soll verhindert
werden, dass eine geschiedene Frau durch die Alters-
versicherung besser behandelt wird als durch die
Unterhaltsbeiträge, die ihr vom ' Gericht zuge>:

sprochen worden waren. ,
Man kann sich fragen, ob man diesen Abs. 2 »

jetzt behandeln will, weil er im Zusammenhang
steht mit dem an die Kommission zurückgewiesenen
Art. 23. Sie können es so oder anders machen. Wenn
Sie jetzt zustimmen, gilt das nur unter, dem Vor-
behalt, dass die Änderung bei Art. 23, die die Haupt-
bestimmung ist, angenommen wird. Wird- sie ab-
gelehnt, so fällt natürlich auch dieser Abs. 2 wieder
dahin. Es ist ja nur eine Ergänzung der- Haupt-
bestimmung bei Art. 23.

Ich hätte die Auffassung, dass nichts im Wege
steht, dem Art. 41 zuzustimmen, unter dem Vor-
behalt, dass später das Prinzip im Art. 23 auf-
genommen wird. Wenn gewisse Modifikationen am
Art. 23 vorgenommen würden, hätte-das keinen Ein-
fluss auf diese Bestimmung. Diese müsste auf alle
Fälle auch aufgenommen werden.

Die Kommission beantragt Ihnen Zustimmung
zu Art. 41, mit Vorbehalt der Änderung, die von
Herrn.Nationalrat Meier-Eglisau beantragt wird.

M. Hîrzel, rapporteur: L'article 41 prévoit la ré-
duction pour rentes de survivants (veuves et orphe-
lins). Le sens général de l'article a trait à une réduc-
tion calculée de telle façon que la famille ne se trouve
pas, après le décès de son chef, du pater familias
dans une situation meilleure économiquement que
celle qu'elle avait de son vivant. Il n'est pas besoin
d'insister sur les motifs d'ordre moral qui veulent
que la mort du chef de famille ne vienne pas cons-
tituer un élément actif et affecter de* nouveaux avan-
tages pour les siens. Au reste, le cas envisagé ici èst
assez rare dans la pratique. Nous pensons plutôt.à
des familles comptant de'nombreux enfants dont le

76
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père est un ouvrier ou un tout petit paysan avec un
gain par conséquent très modeste. En multipliant
la rente de veuve et'd'orphelins par x on obtiendrait
ainsi une somme supérieure au gain du de cujus et
c'est .pourquoi on a réduit la totalité de ces rentes
au 90% du gain du disparu.

L'amendement présenté ici par M. Meier-Eglisau
est d'admettre le 100 %, mais sans dépasser cette
proportion. Personnellement je m'en tiens au texte
du projet, car la fixation au 90 % tient déjà large-
ment compte de la situation d'une famille se trou-
vant dans un tel cas, étant donné déjà que le défunt
n'est plus une charge de la collectivité familiale.
J'estime que l'on ne doit pas aller plus loin. Ce disant
j'exprime mon opinion personnelle, la commission
n'ayant pas délibéré au sujet de cette proposition.

En ce qui concerne l'alinéa 2, je le laisse de côté
pour l'instant étant donné qu'il est la conséquence
de la question de principe de savoir, si nous voulons
ou non accorder aux femmes divorcées des rentes
de veuves en cas de décès de leur ex-mari. Ce point
est donc dépendant de la solution définitive que vous
adopterez à l'article 23.

Meier-Eglisau : Zu Art. 41 habe ich einen kleinen,
die Vorlage nicht sehr stark befrachtenden Antrag
gestellt. Es ist eine Anregung, die keine millionen-
schweren Folgen haben und trotzdem aus unserem
grossen Sozialwerk eine soziale Ungerechtigkeit
ausmerzen wird. Nach den Ausführungen, die
soeben von unserem Herrn Kommissionsreferenten
Bratschi gemacht worden sind, glaube ich, dass
keine langen Ausführungen darüber notwendig sind

Der Bundesrat hat hier den allgemein üblichen
Grundsatz des Selbstbehaltes des Versicherungs-
nehmers im Hinblick auf die Dotierung der Witwen-
und Waisenrenten in diesem Art. 41 verankert, und
die Kommission hat dies stillschweigend passieren
lassen. Ich bekenne mich mitschuldig und be-
schönige mein Hintennachkommen nur mit der Zu-
gehörigkeit zu einem Stande, wo nicht nur das
materiell einträgliche, sondern auch das geistige
Kraut bisweilen etwas langsam wächst.

Der Bundesrat führt auf Seite 64 seiner Bot-
schaft zu dieser Bestimmung folgendes aus: „Eine
weitere Kürzungsmöglichkeit soll hinsichtlich der
Hinterlassenenrenten vorgenommen werden, um
verhindern zu können, dass die Familie sich durch
den Tod ihres Ernährers besserstellt." Mit dieser
Auffassung, dass die sozialen Zuwendungen nach
dem Tod des Ernährers nicht höher sein dürfen als
das frühere Einkommen desselben, gehe ich durch-
aus einig. Aber ich sage, dass in einigen sozial
wirklich harten Fällen die Kürzung um weitere 10 %
als ausserordentlich hart und stossend empfunden
werden muss, zwar nicht in erster Linie wirtschaft-
lich, sondern vor allem gefühlsmässig. In Frage
kommen ja nur kinderreiche Familien in niederen
und niedersten Erwerbsgruppen, und was bedeutet
da der Tod des Ernährers und Hausvorstandes ?
Schon rein materiell gesehen, sicher keine Reduk-
tion, sondern in den meisten Fällen ein Anwachsen
der Schwierigkeiten und Verpflichtungen. Werden
nun in solchen Fällen die nach dem allgemeinen
Berechnungsmodus berechneten Renten unter demo

früheren Erwerb des verstorbenen Vaters gekürzt,
so wird das zu einer unbegreiflichen Härte, die nicht

mit dem Hinweis auf den allgemein gebräuchlichen
Selbstbehalt im Versicherungswesen verständlich
gemacht werden kann.

Die Botschaft erläutert die Berechtigung dieses
Abstriches mit einem einzelnen Beispiel, wobei ein
Versicherter mit 3750 Franken und acht Kindern
angenommen wird. Es ist in diesem Saale aber
wiederholt ajuf noch niedrigere Einkommen kleiner
Existenzen hingewiesen worden, bei denen auch
solche Kinderzahlen durchaus möglich sind. Hier
sollten wir nicht in Befolgung eines formalen Grund-
satzes Einsparungen und Abstriche machen. Unter
den Kennzeichen unseres Werkes hat ja das der
sozialen Auswirkung eine ebenso grosse Bedeutung
wie das des versicherungstechnischen Aufbaues.

Diese Verbesserung, die ich hier vorschlage,
wird keine grosse Mehrbelastung bringen. Sie wird
aber den Sozialwert unserer Vorlage in ausge-
sprochenen Notfällen erhöhen. Darum ersuche ich
den Bundesrat, und Sie, meine Herren Kollegen,
um wohlwollende Zustimmung.

M. Gressot: II faudrait pourtant être tout à fait
.au clair en ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 41.
Il dépend de l'alinéa Ibis de l'article 23 qui a été
renvoyé à la commission. Par conséquent il me
paraît tout à fait logique de le réserver à son tour
jusqu'à ce que la commission et le Conseil aient pris
une décision sur l'article 23. Il est évident que l'on
ne peut pas bâtir sur le sable. Ce serait faire œuvre
vaine que- de se prononcer dès à présent sur cet
alinéa 2.

Au surplus, se prononcer sur ce point serait
déjà, qu'on le veuille ou non et malgré toutes les
réserves possibles et imaginables que l'on pourrait
faire, serait, dis-je en quelque s'orte déjà se pro-
noncer sur le fond de l'alinéa Ibis de l'article 23.

C'est' la raison pour laquelle je vous propose
fermement de réserver le second alinéa de l'article 41.
Des deux rapporteurs, M. Bratschi était assez
indécis, tandis que son collègue, M. Hirzel, était tout
à fait d'accord. Dès lors je crois qu'il n'y a aucun
inconvénient à admettre ma proposition.

Bundesrat Stampili: Mit der Begrenzung der der
Witwe und ihren Kindern zufallenden Witwen- und
Waisenrenten auf 90 % des Einkommens des ver-
storbenen Vaters glaubte der Bundesrat den Hinter-
lassenen weitgehend entgegenzukommen. Eine so-
ziale Ungerechtigkeit, wie von Herrn Nationalrat
Meier behauptet wurde, kann in dieser Regelung
unter keinen Umständen erblickt werden. Dass der
Bundesrat damit irgendwelche Schuld auf sich ge-
laden und andere in die Lage gebracht hätte, dass
sie eine Mitschuld zu tragen haben, muss ich mit
aller Entschiedenheit bestreiten. Die Regelung im
Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallver-
sicherung geht in bezug auf die Unfallversicherung
viel weniger weit. Witwen und Waisen können dort
höchstens 60% des Lohnes erhalten, also nur zwei
Drittel dessen, was wir hier vorsehen. Ich mache
aber dem Antrag von Herrn Nationalrat Meier keine
Opposition. Er ist finanziell nicht von grosser Trag-
weite. Ich überlasse den Entscheid dem Rat.

Diesen Absatz l können wir heute schon unab-
hängig und gemäss dem Wunsche des Herrn
Nationalrat Gressot erledigen. Dagegen würde ich
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auch empfehlen, den Absatz 2, der von der Kom-
mission vorgeschlagen wird, zurückzustellen bis
Artikel 23 erledigt ist. Denn sie stehen tatsächlich
miteinander im Zusammenhang. Ich würde Ihnen
also empfehlen, Absatz l heute zu erledigen,, wobei
ich es Ihnen anheimstelle, ob Sie den Antrag von
Herrn Nationalrat Meier annehmen wollen.

Abstimmung. -^ Vote.
Abs. 1.

Für den Antrag Meier-Eglisau Mehrheit
(100 Stimmen)

Für den Antrag der Kommission Minderheit

Abs. 2. Zurückgestellt. — Renvoyé.

Präsident: Ich möchte vorschlagen, Art. 18,
dessen Erledigung wir verschoben haben, in Angriff
zu nehmen. Zu Art. 18 nach Vorschlag des Bundes-
rates hat Herr Oltremare zu Ziff. 3 eine andere
Formulierung vorgeschlagen.

Art. 18. '
Antrag des Bundesrats.

(in Berücksichtigung des Antrages Oltramare)
Marginale. Rentenberechtigung. 1. Obligatorisch

Versicherte.
1 Anspruch auf Alters-, Witwen- und Waisen-

renten gemäss den nachstehenden Bestimmungen
haben alle versicherten Schweizer Bürger, Aus-
länder und Staatenlosen.

2 Schweizer Bürger, die nach ihrem Ausscheiden
aus der obligatorischen Versicherung diese nicht
freiwillig fortgeführt haben sowie ihre Hinter-
lassenen, sind nur rentenberechtigt, sofern die Bei-
träge während mindestens 10 vollen Jahren ent-
richtet worden sind.

3 Angehörige von Staaten, deren Gesetzgebung
den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen
nicht Vorteile bietet, die denjenigen dieses Gesetzes
ungefähr gleichwertig sind, Staatenlose und Hinter-
lassene solcher Personen'sind nur rentenberechtigt,
sofern die Beiträge während mindestens 10 vollen
Jahren* entrichtet worden sind. Vorbehalten bleiben
abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen.

Antrag Oltramare.
3 Angehörige, von Staaten, deren Gesetzgebung

den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen
Vorteile bietet, die denjenigen dieses Gesetzes unge-
fähr gleichwertig sind, sind nur rentenberechtigt,
sofern sie bei der Einführung des Gesetzes 10 volle
Jahre in der Schweiz zugebracht haben. Vorbehalten
bleiben...

Proposition du Conseil fédéral
(compte tenu de la motion Oltramare).

Note marginale. Droit aux rentes. 1. Assurés
obligatoires.

1 Ont droit aux rentes de vieillesse, de veuves et
d'orphelins, conformément aux dispositions ci-après,
tous les ressortissants suisses, les- étrangers et les
apatrides qui sont assurés.

2 Les ressortissants suisses qui, ayant cessé
d'être obligatoirement assurés, ne le sont pas restés
à titre facultatif, ainsi que les survivants de ces

personnes, n'ont droit à une rente que si les coti-
sations ont été payées pendant au moins dix années
entières.

3 Les ressortissants des Etats dont la législation
n'accorde pas aux ressortissants suisses et aux sur-
vivants de ces personnes des avantages à peu près
équivalents à ceux de la présente loi, ainsi que les
apatrides et leurs survivants, n'ont droit à une
rente que si les cotisations ont été payées pendant
au moins dix années entières. Demeurent réservées
les conventions internationales contraires..

Proposition Oltramare.
I Le's ressortissants des Etats dont la législation

accorde aux ressortissants suisses et aux survivants
de ces personnes des avantages à peu près équiva-
lents à ceux de la présente loi, n'ont droit à une
rente que s'ils ont séjourné en. Suisse, lors de
l'entrée en vigueur de la présente loi, pendant au
moins dix années entières. Demeurent réservés...

M. Oltramare: Hier, M. Stampfli, conseiller
fédéral, m'a répondu avec une bienveillance à
laquelle je ne m'attendais pas. Je croyais que je
serais frappé des foudres de son ironie, comme
d'autres députés, et j'ai été agréablement surpris
par le fait qu'il voulait bien accepter le principe
général que je proposais. Mais, comme les divinités
bienfaisantes de l'Olympe, il a repris d'une main ce
qu'il nie donnait de l'autre.

Le premier alinéa du texte officiel que nous
avons reçu va au-devant de tous mes désirs et je
l'accueille, comme je l'ai dit déjà, avec la plus
grande gratitude. Le deuxième alinéa ne concerne
pas ma proposition. Quant au troisième, il m'a fait
tomber de bien haut. Nous y retrouvons les dix
versements annuels dont j'ai montré hier qu'il était
absolument injuste de les réclamer à des étrangers
qui vivaient en Suisse depuis de nombreuses années.
Ceux qui ont ainsi versé pendant bien des années leur
quote-part à la caisse de compensation et qui, en
1949, atteindront l'âge de 65 ans, ne seront pas mis
sur le même pied que les Suisses du même âge. Ils
devront attendre dix ans de plus que les autres
pour avoir droit à une rente partielle.

M. le conseiller fédéral Stampfli croit que les
traités internationaux dont il est question à la fin du
texte qu'il vous a soumis, résoudront de la façon la
plus judicieuse la contradiction entre l'alinéa 1er et
l'alinéa 3 du texte. Je ne le crois pas. Avec ma propo-
sition, la Suisse prenait une initiative, elle fixait un
droit nouveau en empêchant du reste tout abus.

A ce propos, je rappelle que ma première propo-
sition — présentée avant celle du Conseil fédéral —
fixait déjà qu'il ne s'agissait que des étrangers
ressortissant d'un pays accordant la réciprocité à la
Suisse. Par suite d'une erreur, un premier texte de
ma proposition a été distribué sans que cela fût
précisé. C'est pourquoi on vient de distribuer le
texte exact que j'ai déposé.

II est faux de dire que ma proposition n'offre
aucune possibilité de faire pression sur les Etats
étrangers pour obtenir la réciprocité. Les ressor-
tissants d'un de ces pays ont droit à la mesure que
je propose.

J'aimerais que vous compariez le sort de deux
étrangers. L'un venu en Suisse en 1948, payant une
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dizaine de fois la cotisation de l'assurance vieillesse,
sera traité exactement de la même manière qu'un
étranger qui pourrait être chez nous non pas seule-
ment depuis dix ans, mais depuis vingt*ou trente
ans, ou même qui serait né dans notre pays. Est-ce
juste? L'«n s'est intégré dans notre vie, l'autre est
vraiment encore un étranger venu s'ajouter à la
collectivité suisse. On ne peut pas les traiter de la
même'manière.

Au début en tout" cas, la mesure proposée ne
touchera'qu'à un très petit nombre de cas. Si vous
voulez bien me suivre, nous ferions certainement un
geste qui serait accueilli avec faveur, comme le signe
d'une entente internationale meilleure au point de
vue social. .

. Je m'abstiens d'insister sur le sort des apatrides,
que • vous avez malheureusement condamnés tout
à l'heure.

Bundesrat Stampili: Der Unterschied zwischen
dem Antrag des-Bundesrates und demjenigen, den
soeben Herr Nationalrat Oltramare begründet hat,
besteht darin, dass nach ersterem ein Ausländer,
wennlceine Konvention vorliegt, zuerst 10 Jahres-
beiträge bezahlt haben muss, bevor er rentenberech-
tigt wird. Herr Nationalrat Oltramare will einem
Ausländer schon die Rentenberechtigung zuge-
stehen, wenn er einfach 10 Jahre in der Schweiz
zugebracht hat. Das scheint mir eine übertriebene
Freigebigkeit, dass wir lediglich, weil der Ausländer
10 Jahre in der Schweiz war, aber vielleicht nur
einen oder zwei Jahresbeiträge bezahlt hat, ihn für
rentenberechtigt erklären, auch wenn sein Heimat-
staat Schweizern gegenüber kein Gegenrecht hält.
Die Renten, die in Betracht kommen, sind Teil-
renten, sie profitieren in einem solchen Masse von
den öffentlichen Zuschüssen, dass es nicht gerecht-

' fertigt ist, dass man Ausländer, weil sie 10 Jahre in
der Schweiz waren, aber nur einen oder zwei
Jahresbeiträge bezahlt haben, für rentenberechtigt
erklärt. Das ist nicht ohne finanzielle Konsequenzen.
Wir haben auch das ausrechnen lassen, und es hat
sich herausgestellt, dass bei der immerhin noch
respektablen Zahl von Ausländern, die sich in un-
serm Lande aufhalten, der Antrag des Herrn Oltra-
mare eine Mehrausgabe von zirka 10 Millionen
Franken jährlich zur Folge hätte. Das ist eine un-
angebrachte Liberalität.

Wir wollen die Zurückstellung der Renten-
berechtigung der Ausländer für unsere Verhand-
lungen mit den Auslandsstaaten als Kompen-
sationsobjekt verwenden, um zu erreichen, dass
unsere Landsleute im Ausland die gleichen Vorteile
gemessen wie die Bürger des betreffenden Staates.
Wenn wir^rmn schon, ohne dass das Ausland uns
Gegenleistungen bieten muss, Aulsänder nach einem
Beitragsjahr, lediglich deshalb, weil sie 10 Jahre in
der Schweiz zugebracht haben, als rentenberechtigt
erklären, gehen wir ohne'Waffen in die Verhand-
lungen mit ändern, Staaten, wir verschlechtern
unsere Verhandlungssituation. Daran haben wir
kein Interesse, dafür leistet die öffentliche Hand
nicht diese grossen Beiträge. Aus diesem Grund
muss der Antrag Oltramare abgelehnt werden. Ich
empfehle den Antrag des Bundesrates, er trägt dem
Gedanken, der von Herrn Oltramare in .seinem An-

trag niedergelegt wurde, so weit als es verantwortet
werden kann, Rechnung.

Bratschi, Berichterstatter: Die Kommission hat
sich heute nachmittag mit dieser Sache noch kurz
befassen' können. Sie hat grundsätzlich der Formu-
lierung, wie sie vom Bundesrat neu vorgelegt wird,
zugestimmt. Der Text ist' damit auch viel klarer
geworden, als der ursprüngliche Text war. Aber es
scheint mir doch noch ein Missverständnis vorzu-
liegen nach den Ausführungen der Herren Oltra,-
mare und Bundesrat Stampfli. Wenn ich die Aus-
führungen von Herrn Oltramare richtig verstanden
habe, ist auch er der Meinung, dass die Vorteile,
die er den Ausländern bieten will, nur dann geboten
werden,^ wenn der betreffende Staat ungefähr
gleiches' Recht den Schweizerbürgern bietet. In
diesem Punkt lauten die beiden Anträge Bundesrat
und Oltramare gleich. Die Frage ist dann, welche
praktische Bedeutung der Unterschied hat, der
darin besteht, dass nach Antrag Bundesrat 10 Jahre
Beiträge bezahlt werden müssen und nach Antrag
Oltramare der Ausländer nur 10 Jahre in der
Schweiz gewohnt haben muss. Es scheint mir hier
noch ein Missverständnis vorzuliegen.

M. Oltramare: Je tiens seulement à préciser que
les explications que M. Bratschi, rapporteur, vient
de donner correspondent exactement à mon senti-
ment et que c'est dans la mesure où des conventions
internationales accorderaient à la Suisse des avan-
tages équivalents que les étrangers auraient droit,
à l'entrée en vigueur de la loi, à des rentes au cas
où ils auraient déjà passé plus de dix ans en Suisse.

Präsident: Es stehen sich zwei Anträge gegen-
über. Ziff. l und 2 des Art. 18 sind unbestritten.
In Ziff. 3 haben Sie die Fassung des Bundesrates
und als Gegenantrag den Antrag Oltramare, wie er
Ihnen neu ausgeteilt worden ist. Ich stelle die beiden
Fassungen der Ziff. 3 einander gegenüber.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Ziff. l, 2.
Angenommen. — Adoptés.
Ziff. 3. . :

Für den Antrag des Bundesrates 88 Stimmen
Für den Antrag Oltramare 38 Stimmen

C. Die Übergangsrenten. f

Antrag der Kommission. * '
Marginale und Abs. 2, 4 und Tabelle. Zustim-

mung zum Entwurf des Bundesrats.
Abs. 3. Über die Bewertung und Anrechnung,

des Einkommens und Vermögens erlässt derBundes-
ra't nähere Vorschriften. Zusätzliche Alters- und
Hinterlassenenbeihilfen von Kantonen und Ge-
meinden dürfen nicht auf das Einkommen ange-
rechnet werden.

M e h r h e i t :
Abs. 1. Anspruch auf eine Übergangsrente haben

die in der Schweiz wohnhaften Schweizerbürger,
welche nicht mindestens einen vollen Jahresbeitrag
geleistet haben, oder deren Hinterlassene, mit Aus-
nahme der kinderlosen Witwen, welche das 40. AI-
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tersjahr noch nicht zurückgelegt haben, soweit das
Jahreseinkommen, unter Hinzurechnung eines an-
gemessenen Teiles des Vermögens folgende Grenzen
nicht erreicht:

I. Minde rhe i t
(Spühler, Graber, Guinand,,Moser, Münz. Schmid-

Zürichl Schneider, Siegrist, Zeli) :

Art. 42.
1 Anspruch auf eine Übergangsrente haben.. .
.. ./welche das 40. Alte-rsjahr noch nicht zurück-

gelegt haben, soweit das Jahreseinkommen unter
Hinzurechnung eines angemessenen Teiles des Ver-
mögens folgende Grenzen nicht erreicht:

Für Bezüger von
einfachen Fhpnaar

Ortsverhältnisse Altersrenten und *i£r?„„,l„
Witwenrenten Altersrenten

Fr. Fr.

Städtisch 2250 3600
Halbstädtisch . . . 1975 3150
Ländlich 1700 2700 .

I I . M i n d e r h e i t
(Guinand, Gottret, Münz, Rubattel):

Streichen.
Antrag Beck.

i
. . .folgende Grenzen nicht überschreitet:

Für Bezüger von »
einfachen -pi,„n<,<,,.

Ortsverhältnisse Altersrenten und iit?lpj:„«l.,
Witwenrenten Altersrenten

v Fr. Fr.

Städtisch 2000 3200
Hälbstädtisch . . . 1850 ' 2960
Ländlich 1700 ' 2720

Antrag Miville.
1 Anspruch auf eine Übergangsrente haben die

in der Schweiz wohnhaften Personen, welche...
folgende Grenzen nicht überschreitet:

Für Bezüger von -
einfachen Fhpnaar einfache und

Ortsverhältnisse Altersrenten und »5^%.«^*^ Vollwaisen-
Witwenrenten Altersrenten Renten

^ Fr. Fr. Fr.

Städtisch . . . 3000 4500 1200
Halbstädtisch 2700 . 4050 1090
Ländl ich. . . . 2400 3600 980

C. Les rentes transitoires.
Proposition de la commission.

Note marginale et al. 2, 4 et tabelle. Adhérer au
projet du Conseil fédéral.
^ Al. 3. Le Conseil fédéral édictera les prescrip-
tions complémentaires relatives à l'évaluation et à
la prise en compte du revenu et de la fortune. Les
prestations complémentaires d'aide à la vieillesse et
aux survivants accordées- par les cantons et les
communes ne doivent pas être prises en compte dans
le calcul du revenu. ''

Maj 'o r i t é : .
. Al. 1. Ont droit à une rente transitoire les ressor-

tissants suisses habitant en Suisse qui n'ont pas
payé au moins une cotisation annuelle entière, ou
leurs survivants, à l'exception des veuves sans en-
fants qui n'ont pas encore accompli leur quaran-

tième année, si leur revenu annuel, compte tenu
pour une part équitable de leur fortune,,n'atteint
pas les limites suivantes : ' V •

lre minor i té >• ""
(Spühler, Graber, Guinand, Moser, Münz,-Schmid- ,

, Zurich, Schneider, Siegrist, Zeli) :

Art. 42. .
1 Ont droit à une rente transitoire...

. ...qui n'ont pas encore accompli leur quaran- '
tième année, si leur revenu annuel, compte tenu pour
une part équitable de leur fortune, n'atteint pas les
limites suivantes :.

Pour les bénéficiaires de
Rentes de vieillesse Rentes de

Régions simples ' vieillesse pour
et rentes de veuves couples »

Fr. . Fr.

Urbaines ~2250-, . 3600
Mi-urbaines 1975 - 3150
Rurales 1700 2700 .

2e m ino r i t é ' . •
' (Guinand, Gottret, Münz, Rubatt'el) :

Biffer. . " ' • • r .
Proposition Beck.

i
...ne dépassé pas les limites ci-après: '

Pour les bénéficiaires de
Rentes de vieillesse Rentes de

Régions >simples vieillesse pour
et rentes de veuves couples

• Fr. - Fr.

-.' Urbaines ". 2000 * 3200" . •
Mi-urbaines 1850 2960
Rurales 1700 . 2720

Proposition Miville.
1 Ont droit à une rente de transition les per-

sonnes domiciliées en Suisse qui..-, ne dépasse les
limites ci-après:

Pour les bénéficiaires de
Rentes dé vieillesse Rentes de Rentes d'orphelins

Régions simples vieillesse pour simples .
et rentes de veuves couples et doubles

Fr. - • <: Fr., Fr.

Urbaines .. 3000 4500 1200
Mi-urbaines 2700 4050 1090
Rurales . . . 2400 3600 _ :. 980

Präsident: Hier besteht ein Antrag der Mehrheit-
und ein Antrag der Minderheit. Der Antrag der
II. Minderheit ist zurückgezogen. Dagegen sind
zwei weitere Anträge, Beck und Miville, in Dis-
kussion zu ziehen. V '

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Der
Art. 42, überhaupt der Abschnitt B, ist einer der -
umstrittensten Abschnitte des ganzen Gesetzes". Es
handelt sich um die wichtige Frage der Bedarfs-
rente, i

Die Kommission hat zunächst dazu einen for-, '
mellen Antrag zu stpllen. Er betrifft die Bezeich-
nung dieser Rente. Ich habe .Ihnen schon kurz
davon gesprochen, als wir über die -ordentliche
Rente diskutierten. Man findet, däss die Bezeich-
nung „Bedarfsrente" nicht besonders glücklich sei.
Diese Bezeichnung erinnert- an Bedürftigkeit, und
Armengenössigkeit macht die Rente etwas an-
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rüchig. Die Kommission ist der Meinung, es sollte
eine' neutralere Bezeichnung gewählt werden. Man
will ja gerade der Rente diese Anrüchigkeit nehmen.
Es ist auf die Bedarfsrente ein Rechtsanspruch vor-
handen, wie auf die ordentliche Rente; sobald aus-
gewiesen ist, dass das vorgeschriebene Einkommen
nicht erreicht wird, besteht der Rentenanspruch.
Die Kommission schlägt Ihnen vor, es sei statt
Bedarfsrente die Bezeichnung „Übergangsrente" zu
wählen. Der Bundesrat stimmt dieser Änderung zu.

Die Frage der Übergangsrente war schon Gegen-
stand eingehender Erörterungen bei Anlass der Be-
handlung des 14. Vollmachtenberichtes des Bundes-
rates in der Frühjahrssession. Darin ist eine um-
fassende Berichterstattung des Bundesrates über
den Bundesratsbeschluss vom 9. Oktober 1945 be-
treffend die Übergangsordnung enthalten, wie sie
für die Jahre 1946 und, 1947 in Kraft steht. Bei
Anlass der Behandlung dieses Berichtes ist von ver-
schiedener Seite an dieser Übergangsordnung Kritik
geübt worden. Die entgegengesetzten Auffassungen
zwischen Stadt und Land sind auch in der Kommis-
sion aufeinandergestossen und haben eine ganze
Reihe von Anträgen zur Folge gehabt. Die' Ver-
treter der ländlichen Bevölkerung machen geltend,
dass die ländliche Bevölkerung zu kurz komme. Die
Vertreter der Städte haben darauf hingewiesen,
dass die Zahl der Bezüger auf dem Lande viel grösser
sei. Wir haben bei der Eintretensdebatte darüber
einige Zahlen genannt. Ich möchte einige davon
wiederholen: Wir haben im Kanton Uri 52 % aller
Personen, die da's 65. Altersjahr überschritten
haben bzw. Witwen oder Waisen sind, die heute
schon die Übergangsrente beziehen. Im Kanton
Tessin sind es 56 %, im Wallis 52 %, in Genf 32 %,
in Basel-Stadt 33 %, in Zürich 34 %. Daraus geht
hervor, dass auf dem flachen Lande und in Berg-
gegenden mehr als die Hälfte der in Betracht fal-
lenden Personen solche Renten beziehen, in der
Stadt sind es knapp ein Drittel. Auf diese Zahlen
wurde natürlich in der Kommission von den Ver-
tretern der städtischen Bevölkerung nachdrücklich
hingewiesen.

Ein Antrag in der Kommission zielte in diesem
Zusammenhang auf die Einheitsrente ab. Das war
das eine Extrem. Auf der ändern Seite war ma-n der
Auffassung, dass weitere Klassen am Platze wären.
Es war die Rede von einer Klasse mit niedrigster
Rente für Berggegenden und auf der ändern' Seite
von einer Oberklasse für Grosstädte mit besonders
hohen Renten. Sie mögen aus diesen kurzen Mit-
teilungen entnehmen, dass die Meinungen sehr stark
auseinandérgegarigen sind, auch in der Kommission.

Wir wissen ja, dass diese Übergangsrenten nicht
befriedigen können. Schon das ganze System, die
Klassifizierung nach städtischen, halbstädtischen
und ländlichen Verhältnissen, befriedigt nicht. Man
hat auch in der Kommission nach ändern Systemen
gesucht. Schon die Expertenkommission hat sich
Mühe gegeben, etwas zu finden. Weder sie, noch
Ihre Kommission sind aber in der Lage, ein besseres
System vorzuschlagen, so dass wir gezwungen sind,
bei diesem zu bleiben und zu versuchen, es so ge-
recht und vernünftig als möglich zu gestalten.

Bei der heutigen Übergangsordnung sind im
Durchschnitt der ganzen Schweiz 40 % aller Per-
sonen, die das 65. Altersjahr überschritten haben

oder Witwen oder Waisen sind, rentenberechtigt.
Rund 125 000 Personen beziehen gegenwärtig be-
reits Renten nach Massgabe der Übergangsordnung.
Es stellt sich nun die Frage, wie gross die Zahl der
Bezüger wäre, wenn es bei den Bedarfsgrenzen
bliebe, wie sie in Art. 42 vorgeschlagen werden. Man
rechnet — Sie können die entsprechenden Zahlen
auf der Seite 68 der Botschaft entnehmen — dass
es nach der Inkraftsetzung im Landesdurchschnitt
ungefähr 60 % sein würden, oder etwa 210000 Per-
sonen. Die Lage würde sich also im Gesamt-
durchschnitt des Landes um ungefähr ein Drittel
verbessern, d. h. es würden 60 statt 40 % bezugs-
berechtigt werden.

Die Mehrheit der Kommission ist der Auffas-
sung, dass man "sich mit dieser Lösung zufrieden
geben sollte. Die Minderheit möchte einen Schritt
weitergehen. Die Herren Spühler und Mitunter-
zeichner haben vorgeschlagen, dass höhere Grenzen
eingesetzt werden. Sie haben die Grenzen über-
nommen, die von der Expertenkommission vor-
geschlagen worden sind und die Sie im grossen
Bericht der Expertenkommission ebenfalls finden.
Bei diesen Grenzen ist das Verhältnis zwischen
Stadt und Land gleich geblieben, wie es in der Vor-
lage ist; dagegen werden die Abstände, in absoluten
Zahlen gesehen, grösser, weil die Zahlen höher sind:
Diese Änderung hat natürlich nicht den Beifall der
Vertreter der ländlichen Bevölkerung gefunden.

Auffällig ist, dass sich beider jetzigen Übergangs-
ordnung auch der Kanton Zürich gegen die Er-
höhung der Bedarfsgrenzeii gewendet hat. Die
Regierung des Kantons Zürich hat in ihrer Eingabe
an den Bundesrat, die auch an die Kommission
gelangt ist, der Meinung Ausdruck gegeben, dass
für Zürich eine Bedarfsgrenze von 2800 Franken das
Richtige wäre. Die Vorlage geht bekanntlich weiter,
sie geht auf 3200 Franken in städtischen Verhält-
nissen.

Es ist uns ein neuer Antrag von Herrn' Beck
unterbreitet worden, der die gegenteilige Tendenz
des Antrages der Minderheit verfolgt. Herr Beck
möchte den Antrag der Minderheit übernehmen,
soweit er sich auf die ländlichen Verhältnisse be-
zieht. Er möchte in dieser Beziehung also gemein-
same Sache mit der Minderheit machen, aber ohne
die Anträge der Minderheit auch für die städtischen
Verhältnisse zu übernehmen. Damit wird natürlich
die Minderheit in keiner Weise einverstanden sein.
Die beiden Tendenzen stehen sich also auch hier
diametral gegenüber. Die Kommission ist der Mei-
nung, man sollte sich auf der mittleren Linie der
Vorlage einigen.

Übereinstimmung besteht in bezug auf den
Charakter der Übergangsrente. Sobald der Ausweis
über das Einkommen vorliegt und sobald aus diesem
Einkommen hervorgeht, dass es sich innerhalb der
Bedarfsgrenzen bewegt, die im Gesetz einmal fest-
gesetzt sein werden, so stellt die Übergangsrente
einen Rechtsanspruch dar, genau wie die ändern
Renten. Der Rente haftet also nicht etwa der
Geruch der Armengenössigkeit an.

Eine Bemerkung möchte ich noch anbringen
über die Art und Weise der Anrechnung der vor-
handenen Einkommen und kleinen Vermögen in der
Übergangsordnung. Ich erinnere an die Diskussion,
die im Zusammenhang mit der Behandlung des
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14. Vollmachtenberichtes stattgefunden hat. Die
Praxis hat zu sehr vielen Beanstandungen geführt.
Es kommen auch Rekurse bis an die Oberrekurs-
kommission, um eine bessere Lösung herbeizu-
führen, was natürlich nicht möglich ist, solange der
in Kraft stehende Bundesratsbeschluss nicht ge-
ändert wird. Diese Änderung sollte sobald als
möglich eintreten. Man hat sie vom Bundesrats-
tisch aus im Frühjahr in Aussicht gestellt. Jedenfalls
sollte bei der Versicherung vermieden werden, dass
der Eindruck entsteht, es würden kleine Leute, die
einige Franken auf dem Sparheft haben oder eine
kleine Liegenschaft besitzen, benachteiligt und für
ihre Sparsamkeit bestraft. Man sollte eine Lösung
finden, die den bestehenden Verhältnissen unserer
kleinen Leute, seien es nun Kleinbauern, Arbeiter
oder Kleingewerbetreibende, in vermehrtem Masse
Rechnung trägt als das gegenwärtig der Fall ist.

Die Kommission schlägt eine Ergänzung vor,
und zwar in dem S:nne, dass zusätzliche Beihilfen
der Kantone und Gemeinden nicht als Einkommen
im Sinne des Art. 43 zu betrachten sind. Der Zweck
dieser Änderung ist klar. Man will vermeiden, dass
das, was die Kantone aus ihren Mitteln in. der Über-
gangszeit zur Verbesserung der Renten mit der
einen Hand geben (Beihilfen), mit der ändern da-
durch wieder weggenommen wird, dass die Bei-
hilfen von Kantonen und Gemeinden als Ein-
kommen betrachtet werden und in die Einkommens-
grenzen fallen, wie sie im Gesetz vorgesehen sind.
Die Kommission beantragt Ihnen, dem Artikel mit
dieser Änderung in Abs. 3 zuzustimmen. Die Ände-
rung beim Abs. l ist formeller Natur. Sie steht im
Zusammenhang mit dem Beschlüsse, den Sie ge-
fasst haben, wonach eine Witwenrente erst ausge-
richtet wird, wenn eine Witwe ohne Kinder das
40. Altersjahr erreicht hat (statt 30 Jahre, wie der
Bundesrat beantragt hatte).

Die" Komrnission beantragt Ihnen also Zu-
stimmung unter Berücksichtigung des Mehrheits-
antrages und unter Ablehnung der beiden weiter-
gehenden Minderheitsanträge.

M. Hirzel, rapporteur de la majorité: Je tâcherai
d'être aussi bref que possible étant donné l'heure
avancée.

L'article 42 traite des rentes de besoin. C'est un
des chapitres, peut-être le chapitre le plus critique de
tout le projet de loi. Je remarque que cette différen-
ciation des rentes entre les situations agricoles, mi-
agricoles et citadines a donné lieu à des malen-
tendus, à des critiques de la part de la campagne.
J'ai reçu moi-même une lettre d'un syndic d'une de
nos communes montagnardes qui attire mon atten-
tion, en ma qualité de rapporteur, sur la désillusion
de la campagne au sujet du système actuel de
différenciation.

«Pensez-vous, écrit-il, que dans les régions
rurales où on a cruellement ressenti l'injustice 'de
faire trois classes de citoyens, on votera pour une
loi créant des privilèges pour une longue période
encore, alors q'u'ils ont déjà trop duré. La Constitu-
tion voulait tous les citoyens égaux. Il ne faut pas
qu'ils le soient seulement pour payer et qu'en fin de
compte on puisse leur dire: «Selon que tu seras de
ville ou de campagne, le pain de tes vieux jours te
sera mesuré.»

Cet état d'esprit n'est certainement pas isolé.
Mais il faut reconnaître —• et je tiens à lui répondre
tout de suite — que la commission et le projet de loi
ont tenu largement compte de cet état d'esprit,
puisque les rentes de besoin, qui sont basées encore
sur les différences entre les régions agricoles, demi-
urbaines et urbaines, ne sont destinées . qu'à la
génération des hommes ayant atteint 65 ans,
laquelle ira évidemment en s'éclaircissant. On a
essayé, mais en vain, de trouver un autre système.
Je comprends personnellement que les représen-
tants de la campagne veuillent encore améliorer
leur situation. M.ais, disons-le franchement, on ne
peut aller plus loin que le texte du projet, lequel a
déjà, avec l'approbation de la commission, amélioré
la situation existant actuellement, puisque les
rentes de besoin sont, d'après la loi, de 25 % plus
élevées que celles du légime transitoire. En outre, la
différence entre les minima de la campagne et de la
ville a été réduite de 25 %. On a donc élevé le
plafond pour tout le monde et, outre cette augmen-
tation, resserré encore l'échelle, de telle façon qu'on
est arrivé maintenant' à la limite de ce qui est com-
patible avec la différenciation des systèmes si on ne
veut pas les supprimer complètement. Or, ce n'est
pas possible, étant donné le critère économique du
besoin qui règne pour cette génération transitoire. "
C'est la raison pour laquelle nous vous demandons
de ne pas voter les propositions qui ont été faites, qui
s'expliquent par l'état d'esprit auquel je viens de
faire allusion mais qui, du point de vue financier, ne
sont pas soutenables.

Nous remarquons à ce sujet que d'après le projet
le nombre des bénéficiaires de ces rentes de besoin
sera augmenté, autrement dit nous avons actuelle-
ment 125 000 bénéficiaires dans l'ensemble du pays,
ce qui représente 40% de la classe d'âge envisagée.
Avec la loi quç nous allons voter nous aurons 60 %,
c'est-à-dire une augmentation d'un bon tiers. C'est
déjà une forte amélioration de la situation actuelle,
amélioration qui ira tout spécialement à la cam-
pagne, il faut le reconnaître.

Dans ces conditions, la majorité de la com-
mission vous propose d'adopter les textes qui vous
sont soumis avec les quelques adjonctions de détail
qu'il est inutile de rappeler et qui s'expliquent
d'elles-mêmes, entre autres l'alinéa 3, dans lequel
il est dit que les prestations sociales complémen-
taires accordées par les cantons et les communes ne
doivent pas être prises en compte dans le calcul du
revenu. Cela va sans dire; c'est une question d'ordre
social sur laquelle il est inutile de donner de longues
explications.

Siegrist-Aarau, Berichterstatter der I. Minder-
heit: Ich spreche für' die Minderheit der Kom-
mission. Wir stehen jetzt im Gesetz an der inter-
essanten Stelle, da auch das Volk die Konsequenzen
lesen kann, indem es in den Art. 42 und 43 klipp und
klar Zahlen vor Augen geführt bekommt. Diese
Zahlen zu interpretieren, ist auch für uns eine wich-
tige Ermessensfrage.

Es ist sicher richtig, dass in bezug auf das an-
rechenbare Jahreseinkommen eine Abstufung ge-
macht worden ist. Soviel ich weiss, ist kein Antrag
mehr aufrechterhalten, der von diesem System ab-
kommen will; aber was wir als Minderheit bean-
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standen, das ist, dass wir die Ansätze als zu gering
ansehen. Wohl wissen wir, dass auf dem Lande ab-
solut und verhältnismässig viel mehr Rentenbe-
züger vorhanden sind als in den Städtekantonen;
aber man muss daraus einen bedeutenden Schluss

t ziehen, der dahin geht, dass man sein Erstaunen
darüber ausdrücken muss, dass auf dem Lande die
sozialen und finanziellen Verhältnisse derart ge-
spannt sind, dass bei diesen niedrigen Einkommens-
ansätzen ausserordentlich viele Leute heute bei der
Übergangsordnung genussberechtigt sind. Ich ziehe
diesen Schluss aus der Statistik, die der Herr
Referent uns dargelegt und das Sozialversicherungs-
amt unterbreitet hat. Ich ziehe weiter daraus den
Schluss, dass es eine erste, und schönste Aufgabe
dieses Versicherungswerkes ist, die sozialen Rück-
stände unserer Landbevölkerung zu verbessern. Ich
weiss, dass die Delegation der Tessiner Regierung
vorgesprochen und zu meinem Erstaunen das Be-
dauern darüber ausgedrückt hat,-dass in tessinischen
Landschaften schon 100% der Bevölkerung ange-
sichts der heutigen Einkommensansätze bei der
Übergangslösung genussberechtigt werden. Was
heisst das ? Ich habe bereits gesagt, was das be-
deutet. Unser Antrag, etwas höher zu gehen, ist
ausserordentlich bescheiden, weil wir wenig mehr

"verlangen in bezug auf die Einkommensarisätze. Es
kommt dazu eine Beobachtung aus der Anwendung
der Grundsätze für die Übergangsordnung, die uns
zu denken gibt. Zu dem Einkommen muss ein Teil
des Vermögens angerechnet werden. Wer einige
tausend Franken auf 'seinem Häuschen, abgezahlt
hat, dem wird ein Teil dieses Vermögens angerechnet.
Es ist wohl festzustellen, dass die Praxis des Eidge-
nössischen Sozialversicherungsamtes nach dieser
Richtung sehr loyal und anständig ist; aber trotz-
dem begegne ich immer wieder bei der heutigen
Übergangsordnung den berechtigten Klagen, wo-
nach die paar tausend Franken Ersparnisse auf dem
Haus, ohne dass andere Ersparnisse vorhanden
sind, angerechnet werden, d. h. in das anrechenbare
'Einkommen einberechnet werden. Was bleibt dann
den Leuten in diesem Falle übrig? Entweder trotz
der Altershilfe armengenössig zu werden oder ihre
Hypothekarbelastung auf dem Hause sukzessive
wieder zu erhöhen. Es besteht eine absolut begrün-
dete Befürchtung, ja Sicherheit, dass diese Berech-
nung auch unter dem neuen Gesetze platzgreifen
muss. Ziehen Sie diese Tatsache in Rechnung, dann
müssen Sie unter Umständen von den Ansätzen,
wie sie von der Mehrheit im Art. 42 vertreten
werden, einige hundert Franken in Abzug bringen.
So ist es denn begreiflich, dass die Expertenkom-
mission selbst seinerzeit auf den Ansatz für städtische
Verhältnisse gekommen ist, die wir hier eingestellt
haben, nämlich auf 3600 Franken. — Wir wollten
aber nicht bloss diese Verbesserung entsprechend
der Expertenkommission für die städtischen Ver-
hältnisse ansetzen, sondern sind im Unterschied
zum Vorschlag der Expertenkommission in länd-
lichen Verhältnissen von 2400 auf 2700 Franken ge-
gangen. Die Zahl 3600 Franken für städtische Ver-
hältnisse ist nicht übersetzt. Wenn Sie heute nach-
sehen, was heute beispielsweise in Zürich als Ein-
kommensansatz festgelegt wird, um die Teuerungs-
beihilfen -und Notstands%hilfen zu erhalten, dann
sind das nicht 3600, sondern 3800 Franken. Ich ver^

stehe deshalb die Bedenken und die Eingabe der.
Zürcher Kantonsregierung nur zum Teil. Glück-
licherweise ist mir bekannt, dass die Kollegen der
Zürcher Regierung, die hier sitzen, nicht in dem
Ding sind, sondern den Standpunkt der Minderheit '
vertreten. Es ist klar, dass man sich nach aussen
und gegenüber dem Bundesrat als Regierung soli-
darisch erklärt. Das machen wir auch, aus Anstand !
(Heiterkeit.)

Noch ein Wort zum Antrag des Herrn Kollegen
Beck. Dieser Antrag hat die erfreuliche Eigenschaft,
dass die Ansätze unten genau den Ansätzen' der
Minderheit entsprechen: 1700 Franken und 2700
Franken. Ich stelle das mit Freuden fest. Aber diese
Verbesserung auf dem Lande geht beim Antrag des
Herrn Nationalrat Beck, verglichen mit .dem Min-
derheitsantrag, auf Kosten der Ansätze für die
Stadt. Das sollte nicht geschehen. Man darf sicher
bei den städtischen Verhältnissen nicht auf Kosten
der Verbesserung der ländlichen so tief gehen. Die
Tendenz des Minderheitsantrages geht doch darauf
hinaus, unter Berücksichtigung der Kostenverhält-
nisse für Stadt und Land eine Hebung der sozialen .
Zustände auch im Alter herbeizuführen. Es ist beim
Antrag Beck 'zu berücksichtigen, dass 80 % der
Gelder für die Finanzierung der Übergangsordnung
aus der Lohn- und Verdienstkasse bestritten werden
müssen. Bedenken wir, was das heisst! Das heisst,
dass diese Gelder von den Lohnempfängern, und •
zwar von denjenigen, die in städtischen Verhält-
nissen die grösseren Löhne beziehen, in verstärktem
Massé gespendet werden. Infolgedessen geht es
schlechterdings nicht an, diese vermehrten Lohn-
prozente aus .städtischen Verhältnissen den Leuten
wegzunehmen,, die die Leistungen für sich selber
machen und sie stark einseitig auf die ländlichen
Verhältnisse mit geringeren Lohnansätzen zu über-
tragen. Darum ist es ja eigentlich so, dass der An-
trag der Minderheit sehr hübsch zwischen dem
Antrag der Mehrheit und dem Antrag Beck steht,
so dass es scheint, dass man trotz der späten Abend-
stunde diesem Antrag ruhig zustimmen dürfte.

'. t
Beck: Ich habe die Ehre, im Namen der konser-

vativen Fraktion zu Art. 42 einen Antrag vorzu-
legen, der den Zweck verfolgt, die ländlichen und
halbstädtischen Einkommensgrenzen angemessen
zu erhöhen, um damit die Stellung der kleinen Leute
auf der Landschaft in dieser Vorlage zu verbessern.
Danach würden die städtischen Einkommensgren-
zen gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates und
der Kommission nicht verändert, die halbstädti-
schen würden für die einfache Altersrente um 100 •
Franken und für die Ehepaarsaltersrente um 160
Franken erhöht. Endlich die ländlichen würden
sich, wie mein Herr Vorredner festgestellt hat, mit
den Vorschlägen der Kommissionsminderheitdecken;
Ich habe den Antrag aufgenommen, den Kollega
Meier-Eglisau in der Kommission eingereicht hat.
Dieser Antrag wurde mit einer Stimme Mehrheit
abgelehnt.

Grundsätzlich sollte vom landwirtschaftlichen
Standpunkt aus jede Abstufung abgelehnt werden.
Da ein solcher Vorschlag aber in der Praxis kaum
zum Ziel führen würde, sollte Art. 42 den Verhält- ,
nissen auf der Landschaft durch eine spürbare Ver-' .
minderung der Differenz Rechnung tragen. Sie
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müssen bedenken, dass mit dieser Abstufung in
Art. 42 und 43 die ländliche Bevölkerung durch eine
doppelte Prozedur unwillkürlich zu Bürgern zweiter
Klasse gestempelt wird.

Auch'vom landwirtschaftlichen Standpunkt aus
ist diese massive Abstufung unberechtigt. Die Lohn-
begutachtungskommission des Eidg. Volkswirt-
schaftsdepartementes hat in einer'Arbeit zur Frage
des existenzminimalen Bedarfs Stellung genommen.
Dort wird mit Bezug auf die Beeinflussung der Exi-» • c3 . i O

stenzkosten durch die Siedlungsverhältnisse darauf
hingewiesen, dass Unterschiede zwischen Stadt und
Land nicht nur im Sinne tieferer Kosten auf dem
Lande, sondern zum Teil im gegenteiligen Sinne
festgestellt werden müssen. Von 13 Gruppen der
Lebenshaltungskosten ist ein wirklich ins Gewicht
fallender Unterschied zwischen Stadt und Land
einzig bei der Miete einwandfrei ausgewiesen. Die
übrigen Verschiedenheiten sind unerheblich. Wenn
man auf dem Land weniger'anspruchsvoll ist als in
der Stadt, sollte die Landbevölkerung nicht mehr

' oder weniger dafür bestraft werden, indem man sie
im grössten .Sozialgesetz des Landes benachteiligt.
Angesichts der Tatsache, dass dieser Teil unserer
Bevölkerung eine sechsjährige Anbauschlacht zum
Nutzen des Landes mit Auszeichnung durchge-
halten hat, verdient- sie wenigstens ' eine gleich-
massige Berücksichtigung mit den übrigen Teilen
der Bevölkerung.

Die Ausführungen in der Kommission'über die
prozentuale Berücksichtigung der Greise, Witwen
und Waisen sind kein Beweis, 'dass die Abstufung
zugunsten der Landwirtschaft nicht weiter verbessert-
werden soll. Die verschiedenartigen Abstufungen,
die vorgeschlagen wurden, beweisen das Bedürfnis
zur Verbesserung der Situation für die Bevölkerung
auf der Landschaft. .

Mein Vorschlag will in keiner Weise die städti-
schen Interessen beschneiden. Es ist unrichtig,
wenn mein Vorredner behauptet, mein Antrag gehe
zu Lasten der Städte. Mein Antrag verfolgt nichts
anderes als eine Verbesserung der ländlichen Ein-
kommensgrënze, ohne' die Stadt in irgendeiner
Weise' zu beschneiden. Herr Direktor Saxer hat in
der Kommission die Möglichkeit bestätigt, dass 'bei
den Einkommensgrenzen eine Erhöhung ohne
Schwierigkeit möglich sei, weil das System der
ordentlichen Renten dadurch nicht* berührt wird. '
Es wäre bedauerlich, wenn durch die massive Ab-
stufung in diesen Art. 42 und 43 die herrschende>
verheerende Landflucht durch staatliche Mass-
nahmen hoch gefördert würde und das Verständnis
für den Versicherungsgedanken Einbusse erlitte.
Die Leute lassen sich aber bekanntlich bei ihren
Überlegungen von solchen augenfälligen Zahlen be-
einflussen,' ohne da-ss sie Berechnungen über die

' Entstehung dieser Zahlen anstellen. Wer einmal in
die Stadt gezogen ist, der kehrt nicht mehr aufs
Land zurück. Wir müssen uns jetzt bemühen, einer
weiteren Zunahme und Verschärfung der Landflucht
in der Schweiz, die einen Bruch des kulturellen und
wirtschaftlichen Gleichgewichts zwischen den ver-
schiedenen* Landesteilen befürchten lässt, in der
Praxis und mit der Tat entgegenzutreten. Ich er-
suche Sie, ïneinem Antrag vom Standpunkt der
Billigkeit aus, aber auch vom Standpunkt der Be-
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völkerungspolitik und besonders von der psycho-
logischen Seite her gebührend Rechnung zu tragen.

Ich gestatte mir noch zu Abs. l eine Bemerkung.
Sie geht dahin, dass die Bemerkung „unter Heran-
ziehung eines angemessenen Teils des Vermögens"
bei der praktischen Durchführung in wohlwollendem
Sinne zugunsten der kleinen Liegenschaftenbesitzer
ausgelegt werden sollte. Denn diesen Passus kann
man in der Praxis mehr oder weniger mit einem ge-
wissen Druck begleiten. Es ist wünschbar, dass in
dieser Hinsicht eine loyale Handhabung des Ge-
setzes zugesichert wird.

Miville: Sie kennen den Standpunkt, den ich in
der Eintretensdebatte und bei Beratung von Art. 29
vertreten habe. Ich. habe in meinem Antrag zu
Art. 29 den Zweck verfolgt, jeden Unterschied-
zwischen den ordentlichen. Renten und Bedarfs-
renten zu verhindern und Einheitsrenten zu schaffen,
ohne Rücksicht darauf, wie alt einer geworden jst,
bis dieses Gesetz in Kraft tritt. Nachdem mein An-
trag und auch derjenige der Kommissionsminderheit
nicht akzeptiert worden sind, müssen wir uns jetzt
doch noch mit den Bedarfsrenten befassen.

Art. 42 regelt den Bezügerkreis. Im Gegensatz
zu den ordentlichen Renten ist hier der B.ezüger-
kreis auf solche Personen eingeschränkt, deren
Jahreseinkommen bestimmte Grenzen nicht über-
schreitet. Nebenbei: hier finden wir auch die Ab-
stufung nach den örtlichen'Verhältnissen: städti-
schen, halbstädtischen und ländlichen Verhältnis-
sen, eine Abstufung, die bei den ordentlichen Renten
keine Geltung hat. Es handelt sich bei den Über-
gangsrenten um etwas anderes als bei .den ordent-
lichen Renten. Hier handelt es sich in Tat und Wahr-
heit um Fürsorge für diejenigen, die aus gewissen
Gründen nicht unter die eigentliche Versicherung
fallen. Die Botschaft des Bundesrates sagt dazu:
„Der Bezug der Bedarfsrente kommt für alle Per-
sonen in Betracht, die nicht mindestens einen vollen •
Jahresbeitrag geleistet haben, und deren Hinter-
lassene, praktisch somit für die Personen, die bei
Inkrafttreten des Versicherungsgesetzes das 65. AI;
tersjahr bereits zurückgelegt haben und die Hinter-
lassenen derjenigen Männer, die vor Inkrafttreten
des Versicherungsgesetzes gestorben sind oder innert
eines Jahres nach diesem Zeitpunkt sterben, und
endlich für die weder obligatorisch," noch freiwillig
versichert gewesenen Auslandschweizer, die nach
Zurücklegung des 65. Altersjahres in die Schweiz
zurückkehren."

Im Gegensatz zu den ordentlichen Renten wer-
den die Bedarfsrenten, die „Übergangsrenten", wie
sie nach Auffassung der Kommissionsminderheit ge-
nannt werden sollen, nur an bedürftige Personen aus-
gerichtet, d. h. Personen, deren Einkommen unter
Einschluss eines angemessenen Teils ihres Ver-
mögens bestimmte Grenzen nicht überschreitet.

Die Botschaft des Bundesrates sagt, die Bedarfs-
renten sollen grundsätzlich nur an in der Schweiz
wohnende Schweizerbürger ausgerichtet werden.
Vom Bezug ausgeschlossen sind somit die Ausländer,
sowie die Auslandschweizer.

Wir haben bei den ordentlichen Renten das
Ausländerproblem behandelt, wir haben dort Unter-
schiede gemacht, je nachdem es sich um Schweizer-
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bürger, Ausländer mit Staatsangehörigkeit oder um
Staatenlose handelt. Hier handelt es sich um etwas
anderes, um Fürsorge, und der Bundesrat selbst
erklärt in bezug auf die Ausländer in seiner Bot-
schaft: ,,Der Ausschluss der seit langem in der
Schweiz niedergelassenen Ausländer mag als hart
erscheinen, da sie vielleicht während Jahrzehnten
ihre Arbeitskraft der schweizerischen Volkswirt-
schaft zur Verfügung gestellt und ihre Steuerpflicht
erfüllt haben. Doch werden auch die Schweizer-
bürger im Ausland allgemein vom Bezug beitrags-
loser Renten ausgeschlossen. Abweichende zwischen-
staatliche Vereinbarungen bleiben aber vorbehalten,
und es ist nur zu hoffen, dass es gelingen wird, durch.
ein entsprechendes Entgegenkommen unserseits den
Auslandschweizern in möglichst vielen Staaten das
Recht auf den Bezug reiner Altersfürsorgeleistungen
zu sichern."

Gerade diese Hoffnung, die der Bundesrat hier
äussert, halte ich besonders heute für durchaus un-
begründet, und darum sind nach meinem Antrag
zu Art. 42 Ausländer den Schweizern gleich-
gestellt. Es heisst in Art. 42, Abs. l, nach meinem
Antrag: „Anspruch auf eine Übergangsrente haben
die in der Schweiz wohnhaften Personen, welche..."

Der Festsetzung von Vermögensgrenzen kommt,
weil es' sich um Bedarfsrenten handelt, eine ganz
besondere Bedeutung zu. Wie bereits gesagt, wird
der Anspruch auf Bedarfsrenten an die Voraus-
setzung der Nichtüberschreitung von Einkommens-
und Vermögensgrenzen geknüpft. Nun kennen Sie
aus der Botschaft die vom Bundesrat vorgesehenen
Grenzen. Dazu haben wir die Anträge der Minder-
heit, den Antrag Spühler und Konsorten. Mein An-
trag geht etwas weiter, und zwar aus folgendem
Grund: 'Die Fürsorge soll meines Erachtens Be-
dürftigen zugute kommen, vor allem soll sie jenen
zugute kommen, welche ein Vierteljahrhundert ver-
geblich auf die Altersversicherung gewartet haben.
Nach dem Vorschlag des Bundesrates ist die nicht
anrechenbare Einkommens- und Vermögensgrenze
für ein Ehepaar in städtischen Verhältnissen auf
3200 Franken festgesetzt, die Minderheit geht auf
3600 Franken. Ich gehe von den Verhältnissen aus,
wie sie nun einmal gerade in den Städten gegeben
sind und gelange dabei auf jene 4500 Franken, von
denen ich bereits bei der Beratung von Art. 5 ge-
sprochen habe. Ich will mit meinem Antrag er-
zielen, dass ein möglichst grosser Kreis von Alten
der Armenfürsorge entzogen wird. Kantone und
Gemeinden sind auf diese Entlastung dringend an-
gewiesen; müssen sie doch nach Inkrafttreten der
Alters- und Hinterlassenenversicherung grosse Bei-
träge an die auf Grund des Gesetzes aufzubringenden
Leistungen der öffentlichen Hand bezahlen.

Endlich finden Sie in meinem Antrag eine Weg-
lassung jeglicher Differenzierung bei einfachen und
Vollwaisen, notabene bei Art. 42, nicht bei Art. 43.
Bei Art. 42 halte ich die Differenzierung für durch-
aus unlogisch.

Meier-Eglisau : Es ist mir eine grosse Freude, dass
hier Herr Kollege Beck meinen Antrag wieder auf-
genommen hat, der mir in der Kommission schon
im Embryonalstadium mit 11 gegen 10 Stimmen
abgewürgt worden ist. Welche Überlegungen trieben
mich damals und wohl auch hier den neuen Antrag-

steller zu diesen abgeänderten Bezugsberechtigungs-
grenzen ? Sie hegen in zwei verschiedenen Betrach-
tungszentren. Einmal spielt hier die-allen ländlichen
Ratsmitgliedern zur Pflicht gewordene Tendenz der
sozialpolitischen Abwehr der Landflucht eine Rolle.
Diese neuzeitliche Aufgabe kann nicht nur mit
wirtschaftlichen Massnahmen und ethisch-kultu-
rellen Inspirationen gemeistert werden, wir müssen
vom sozialpolitischen Wohltun der öffentlichen
Hand demjenigen, dem man die Treue zur länd-
lichen Heimat zur Pflicht machen will, eine stärkere
Dosis zuteilen, damit letzten Endes eine annähernde
Parität zur Stadt hergestellt werden kann. Die
zweite Überlegung kommt aus der Eigenart dieses
Versicherungswerkes selber. Wir wissen, dass es
ausserordentlich schwer halten wird, in Art. 43
Stadt und Land einander näher zu bringen, da die
ländlichen Übergangsrenten unbedingt die Minimal-
rente der Volksversicherung nicht übersteigen
dürfen. Jede kleine Erhöhung in diesem schicksals-
schweren Art. 43 erhält Millionenschwere.

Was liegt nun im Bestreben, von den wohltuend *
auszuschüttenden grossen Beträgen der Übergangs-
zeit dem Landvolk einen grössern Anteil zuzuhalten,
näher, als dass man den Kreis der Bezüger erweitert,
dies um so mehr, als damit keine dauernde Mehr-
belastung verbunden ist.

Selbstverständlich darf es nicht bei diesen will-
kürlichen und im Grunde genommen machtpoli-
tischen Überlegungen bleiben. Es bleibt aber auch
nicht dabei, denn es gibt genügend Gründe, die diese
Bestrebung moralisch rechtfertigen und in reinere
Sphären emporheben. Einmal sind es wirtschaft-
liche Gesichtspunkte, die hier soeben Herr Kollege
Beck erwähnt hat und denen ich vollinhaltlich zu-
stimmen kann. Ich möchte aber noch darüber hinaus-
gehen und darauf hinweisen, dass die Kurve des
bisher sozialpolitisch Erreichten ziemlich ungleich,
und zwar zugunsten der Stadt verläuft. In wirt-
schaftlich bevorzugten Zentren bestehen mehr Mög-
lichkeiten, jene Kleinen und Schwachen im Grenz-
gebiet der Bezugsberechtigung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung zu stützen als in den
wirtschaftlich schwächeren Gegenden. Ich mache
auch darauf aufmerksam, dass der Eintritt'in die
Bezugsberechtigung in den Städten und Städte-
kantonen mit ihren zusätzlichen Altersbeihilfe-
institutionen ungleich mehr öffentliche Mittel er-
schliesst, als in ländlichen Gegenden. Daraus ergibt
sich einerseits die Notwendigkeit, in diesen benach-
beteiligten Gegenden die eidgenössischen Türen an-
nähernd so offen zu halten wie in den sozial-politisch
fortschrittlicheren Gegenden. Anderseits können wir
uns dessen bewusst sein, dass diese bessere Öffnung
lange nicht solche Möglichkeiten erschliesst und
damit nicht so viele öffentliche Mittel beansprucht,
wie das bei einem Heraufsetzen der städtischen
Bezugsgrenzen der Fall wäre.

Nun hat uns das Sozialversicherungsamt Zahlen
von der Auswirkung der heutigen Übergangsordnung
in den verschiedenen Kantonen vorgelegt. Sie sind
bereits auch hier im Saale wiedergegeben worden.
Es sind Zahlen, die eindrücklich belegen, dass in
Land- und Gebirgskantonen heute schon ungleich
mehr Bezüger sind, als in den Städtekantonen. Ver-
gegenwärtigen wir uns aber die geschichtlichen
Hintergründe dieser Tatsache. Wo und für wen
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wurden in den letzten Dezennien soziale Kämpfe aus-
getragen? Doch vor allem in' den wirtschaftlichen
Kraftzentren und für die Unselbständigerwerbenden.
Nur wenig von dem Erreichten floss dem abgelegenen
Land und den ländlichen Nutzniessern der Über-
gangslösung zu. Wir können ruhig sagen, dass diesen
Alten und Armen zum erstenmal eine Institution
sozialpolitischer Art zugute kommt. Diese erste
Begegnung muss nun viel Unterlassenes und Nach-
hinkendes aufholen. Nur darum erfasst die Über-
gangsordnung so ausserordentlich viele Bezüger in
den Gebirgskantonen. Nun aber dieses Nachholen
einmal zur Tatsache geworden ist, ist es unsere
Pflicht, nicht nur halbe, sondern ganze Arbeit zu
leisten. Das geschieht nur, wenn wir aus den wirt-
schaftlichen Gegebenheiten, die Herr:. Kollege Beck
geschildert hat, die Schlüsse ziehen und die an-
nähernde Parität der ländlichen mit der städtischen
Berechtigungsgrenze schaffen.

Schliesslich möchte ich mich mit einem Ein-
wand auseinandersetzen, der namentlich schon in
der Kommission aus Armenpflegerkreisen zur Ent-
kräftung unseres Antrages aufgeführt wurde.*Ich
meine den Hinweis auf die Begehren der Heim-
schaffung, die von ländlichen Armenpflegen gegen-
über in Städten wohnenden Armengenössigen ge-
stellt werden. Daraus müsse man ableiten, dass
ländliche Behörden selber eindrücklich und prak-
tisch vordemonstrieren, dass das Leben auf dem
Lande weitaus billiger sei. Es liegt mir daran,
einmal darauf hinzuweisen, ,dass der wichtigste Be-
weggrund dieser Begehren eine bessere Kontrolle
der Unterstützten ist, und eng damit verbunden
geht das Bestreben, diese Leute in eine Lebens--
haltung zu fügen, die einem -öffentlich Unter-

" stützten angepasst ist. Es ist darum vollständig ver-
fehlt, wenn man hier die Heimschaffungsbegehren
ländlicher Armenbehörden als ein Argument zu-
gunsten der stark differenzierten Berechtigungs-
grenze ins Feld führt.

Nun hat die Minderheit ebenfalls den Antrag
gestellt, die ländlichen Bezugsberechtigungsgrenzen
heraufzusetzen. Ich möchte aber, um das Wort zu
gebrauchen, feststellen, dass landfluchtpolitisch
damit gar nichts erreicht, ist, sondern der Anreiz,
der Stadt entgegenzutreiben, weiter besteht. Diesen
grossen Nachteil hat der Antrag der Minderheit für
die Landschaft. Aus diesen Gründen komme ich
dazu, Ihnen zu empfehlen, dem Antrag des Kol-
legen Beck zuzustimmen.

Ryser: Ziff. 4 lautet: „Die Einteilung der Ort-
schaften nach städtischen, halbstädtischen und
ländlichen Verhältnissen wird vom Bundesrat nach
Anhörung der Kantonsregierungen vorgenommen."
Dieser unscheinbare Satz.ist von ausserordentlich
grosser Wichtigkeit. Je nach der Einteilung in eine
der drei Kategorien steigt oder sinkt die Rente. Der
Versicherte hat selbstverständlich ein Interesse, in
eine möglichst hohe Kategorie zu kommen. Ander-
seits wird der Bundesrat eher geneigt sein, hier bei
der Einteilung eine Bremse anzusetzen, und zwar
aus haushälterischen Gründen. Es besteht die Ver-
mutung, dass bei der Einteilung einfach diejenige
übernommen wird, wie sie bei der Lohnersatz-
ordnung gegolten hat. Dieser Zustaiîd befriedigt
aber nicht. Die Einteilung hat bereits bei der Ein-

führung der Lohnersatzordnung gar nicht in' allen
Teilen befriedigt, weil man der Auffassung war, dass
sie in sehr vielen Fällen nicht den Lebenshaltungs-
kosten entspreche. Nur ein kleines Beispiel: Von
den fünf Vororten von Basel-Stadt sind vier
städtischen.und einer halbstädtischen Verhältnissen'
entsprechend erklärt worden. Die Lebensverhält-
nisse sind in allen fünf Gemeinden genau gleich.
Wenn ein Wehrmann zu einer höheren Unter- •
Stützung kommen wollte, so musste er eben von der
einen Gemeinde in die andere ziehen. Aber Sie sehen
aus diesem Beispiel, was eventuell kommen könnte.
Wenn diese unbefriedigende Einteilung bleibt,
werden die Leute, wenn sie ins Alter- kommen, recht-
zeitig sehen müssen, dass sie ihren Wohnort von den
ländlichen in die halbstädtischen oder städtischen
Wohnorte verlegen. Seit dem Inkrafttreten der
Lohnersatzordnung haben sich die Verhältnisse ganz
wesentlich verändert. Verändert haben sich einmal
die Einkommen. Es ist festzustellen, dass die Löhne
auf dem Lande prozentual mehr erhöht wurden als
in der Stadt. Vor dem Kriege war die Differenz
zwischen städtischen und ländlichen Löhnen weit-
aus grosser als das heute der Fall ist. Ich möchte
behaupten, dass wir viele Industrien haben, deren
Löhne auf dem Lande annähernd, zum Teil sogar
gleich hoch sind, wie in städtischen Verhältnissen.
Aber diese Lohnveränderung der Arbeiterschaft hat
auch eine Veränderung in den Lebenshaltungskosten
mitgebracht. Das ist ganz logisch, wer mehr ver-
dient, gibt auch mehr aus. Aber speziell in diesen
Industriegegenden mussten viele neue Wohnungen
erstellt werden. Die neuen Wohnungen weisen er-
höhte Mietzinse auf, so dass bei der Neueinteilung
diese Faktoren unbedingt in Berücksichtigung ge-
zogen werden sollten.

Der Nationalrat hat zu der Einteilung in die
verschiedenen Kategorien nichts zu sagen. Um so
mehr habe ich den dringenden Wunsch an den
Bundesrat, hier die Erklärung abzugeben, dass nicht
einfach die bisherige Einteilung nach der Lohnersatz-
ordnung übernommen wird, sondern eine neue
generelle Überprüfung stattfindet, denn sie ist, wie
bereits gesagt, von ganz ausserordentlicher .Bedeu-
tung. Wenn der Bundesrat diese Erklärung abgibt,
dann dürfte auch den Wünschen der Herren Kol-
legen Beck und Meier weitgehend Rechnung ge-
.tragen werden. •

Es ist noch zu sagen, dass es nicht absolut rich-
tig ist, einfach nur ^die Lebenshaltungskosten in
Rechnung zu stellen, sondern es sollte auch das
Verdienstniveau mit in Betracht gezogen werden.
Wenn zwei Kategorien gleichviel verdienen, dar-
unter'eine in ländlichen Verhältnissen, wobei aber
die Lebenshaltungskosten zufällig etwas geringer
sind, warum sollen dann nicht vdie Arbeiter in diesen
Gebieten ebenfalls die erhöhen Renten bekommen ?

Ich möchte ^ also den Bundesrat dringend er-
suchen, hier eine konkrete Erklärung abzugeben.

Schuler: Diese grosse Differenzierung ist für uns
auf dem Lande etwas Unbegreifliches und Un-
verständliches. Warum ? Man sagt, in der Stadt sei
das Leben teurer als auf dem Lande. Das ist aber
nicht der Fall, wenn ich etwas Geschirr, Kleider
usw. nötig habe, so gehe ich in die Stadt, ich be-
komme es dort viel billiger als auf dem Lande.
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Auch'wird oft gesagt, der Bauer lebe billiger als die
Leute in der Stadt. Scheinbar! Aber in Wirklichkeit
ist das ganz und gar nicht der Fall. Der Bauer muss,
um während der langen Zeit, da er schaffen muss,
durchzuhalten, zwei Mahlzeiten mehr essen als in

vder Stadt. (Grosse Heiterkeit.) Jawohl, mit Recht!
Und die zwei Mahlzeiten, die er mehr haben muss,
weil er 12—16 Stunden schafft gegenüber" vielleicht
8'Stunden in der Stadt, gleichen das aus, was er
billiger hat als die Leute in der Stadt. Das ist etwas,
was man immer übersieht. In der Stadt sind höch-
stens die Wohnungen teurer, dafür ist aber der Ver-
dienst viel grösser als auf dem Lande. So ist der
Ausgleich wieder da.

Wenn wir auf dem Lande all die hygienischen
Dinge auch wollten, die man in der Stadt verlangt
(Bäder, schöne Zimmer usw.), so brauchte das eine
Masse Geld. Warum wandert alles in die Stadt?
Wenn es umgekehrt wäre und alles auf das Land
wanderte, würde ich sofort sagen: Auf dem Lande
ist es besser. Aber es will alles in die Stadt ab-
wandern. Folglich muss es dort viel besser sein!
Auf dem Lande haben wir fast keine Leute mehr.

Man kommt nun und sagt, das sei ein eidgenös-
sisches Solidaritätsgesetz. Ist das wirklich ein eid-
genössisches Solidaritätsgesetz, wenn man die Leute
vom Lande wie zweitklassige Bürger behandeln
will ? Wenn wir ein Volk von Brüdern sein wollen,
müssten wir.die Gleichheit haben. Ich möchte von
mir aus den Antrag stellen, es solle Gleichheit be-
stehen, keine Unterschiede mehr geben. Ich sehe
aber, dass ich allein auf weiter Flur in diesem Saale
bin, bei den Stimmbürgern wahrscheinlich aber
nicht! Deshalb stelle ich den Antrag, es sei der
Antrag des Herrn Beck zu unterstützen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 28. August 1946.
Séance du 28 août 1946, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Grimm.
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Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 598 hiervor. — Voir page 598 ci-devant.

Art. 42. .- -
For tse tzung. — Suite. '

^ Bundesrat StanïpfH: Ich möchte Sie bitten,
sämtliche zu Art. 42 gestellten Anträge abzulehnen.
Die Einkommensgrenzen, wie wir sie .Ihnen vor-

schlagen, sind nicht aus dem Ärmel geschüttelt
worden. Sie wurden aufs sorgfältigste- vorbereitet.
Dazu war insbesondere der Direktor des Bundes-
amtes für Sozialversicherung, Herr Dr. Saxer, sehr
legitimiert und vorbereitet. Als Chef des Kriegs-
fürsorgeamtes hatte er die Einkommensgrenzen für
'die individuellen Notstandsaktionen festzusetzen.
Es ist im Einvernehmen mit den Kantonen und mit
den grösseren Gemeinden geschehen. Herr Dr. Saxer
konnte sich so auf eine reiche Erfahrung stützen,
als er diese Einkommensgrenzen vorschlug. Sie sind
dann von der Expertenkommission noch erhöht
worden. Sie entsprechen weitgehend dem sozialen
Bedürfnis. Ich möchte Sie dringend warnen, ein-
zelne Positionen zu ändern, weil damit das ganze
Gefüge aus dein Leim ginge.

Vor allem möchte ich Ihnen empfehlen, den An-
trag von Herrn Nationalrat Miville abzulehnen,
nicht, weil er von Herrn Dr. Miville stammt, son-
dern weil er jeder sachlichen Berechtigung entbehrt
und keinem sozialen Bedürfnis entspricht, sondern
höchstens den Bedürfnissen der höhern Partei-
strategie der Partei der Arbeit.

Ich muss aber auch den Antrag der Minderheit
ablehnen, die hier Herr Dr. Sigerist verteidigt hat.
Wie die von ihm zitierte Intervention der Zürcher
Regierung beweist, gibt es sogar noch städtische
Kantonsregierungen, die finden, die von uns vor-
geschlagenen Einkommensgrenzen seien zu hoch.
An eine solche Vernehmlassung einer .Regierung
müssen wir uns auch dann halten, wenn sie nur eine
Mehrheit hinter sich hat und eine Minderheit nicht
zugestimmt hatte. Im Verkehr mit den Kantonen
kennen 'wir nur die Vernehmlassungen der Re-
gierungen. Es interessiert uns nicht, ob sie nur mit
Mehrheit oder einstimmig gefasst worden sind. So
halten wir es auch mit der^Regierung, die hier von
Herrn Nationalrat Siegrist vertreten wird. Es ist
übrigens noch nirgends geschrieben, dass diese
Regierung, nämlich die des Kulturkantons Aargau,
Herrn Dr. Siegrist .nicht desavouieren wird. Ich
möchte Ihnen also empfehlen, auch den Antrag der
Minderheit abzulehnen. ;

Ich sehe mich aber zu meinem Bedauern auch
in die Notwendigkeit -versetzt, den Antrag von
Herrn Nationalrat Beck genau gleich wie in der
Kommission gegenüber Herrn Nationalrat Meier zu
bekämpfen. Auch für die von Herrn Nationalrat
Beck befürwortete Erhöhung der Einkommens-
grenzen für ländliche und halbstädtische Verhält-
nisse besteht kein sachliches Bedürfnis. Das beweisen
die kantonalen Anteile an den Rentenleistungen der
Übergangsordnung. Im Kanton. Wallis erfassen
diese Rentenleistungen nicht weniger als 62 % der
Bevölkerung, im_ Kanton Tessin sind es nicht weni-
ger als 56 %, die von. den Renten der Übergangs-
ordnung profitieren, in Uri 52 %. Infolge der Er-
höhung der Einkommensgrenzen ' der Übergangs-
ordnung durch die ,von uns vorgeschlagene Vorlage
werden die Prozentsätze sich noch steigern. Wir
können mit Sicherheit annehmen, dass sie infolge
der höheren Grenzen der Vorlage gegenüber der
Übergangsordnung um 10—15 % zunehmen werden,
so dass wir dann-Kantone haben, in denen 70 bis
80 % der Bevölkerung in den Genuss der Übergangs-
renten gelangen. Und da fragt uns Herr Nationalrat
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Auch'wird oft gesagt, der Bauer lebe billiger als die
Leute in der Stadt. Scheinbar! Aber in Wirklichkeit
ist das ganz und gar nicht der Fall. Der Bauer muss,
um während der langen Zeit, da er schaffen muss,
durchzuhalten, zwei Mahlzeiten mehr essen als in

vder Stadt. (Grosse Heiterkeit.) Jawohl, mit Recht!
Und die zwei Mahlzeiten, die er mehr haben muss,
weil er 12—16 Stunden schafft gegenüber" vielleicht
8'Stunden in der Stadt, gleichen das aus, was er
billiger hat als die Leute in der Stadt. Das ist etwas,
was man immer übersieht. In der Stadt sind höch-
stens die Wohnungen teurer, dafür ist aber der Ver-
dienst viel grösser als auf dem Lande. So ist der
Ausgleich wieder da.

Wenn wir auf dem Lande all die hygienischen
Dinge auch wollten, die man in der Stadt verlangt
(Bäder, schöne Zimmer usw.), so brauchte das eine
Masse Geld. Warum wandert alles in die Stadt?
Wenn es umgekehrt wäre und alles auf das Land
wanderte, würde ich sofort sagen: Auf dem Lande
ist es besser. Aber es will alles in die Stadt ab-
wandern. Folglich muss es dort viel besser sein!
Auf dem Lande haben wir fast keine Leute mehr.

Man kommt nun und sagt, das sei ein eidgenös-
sisches Solidaritätsgesetz. Ist das wirklich ein eid-
genössisches Solidaritätsgesetz, wenn man die Leute
vom Lande wie zweitklassige Bürger behandeln
will ? Wenn wir ein Volk von Brüdern sein wollen,
müssten wir.die Gleichheit haben. Ich möchte von
mir aus den Antrag stellen, es solle Gleichheit be-
stehen, keine Unterschiede mehr geben. Ich sehe
aber, dass ich allein auf weiter Flur in diesem Saale
bin, bei den Stimmbürgern wahrscheinlich aber
nicht! Deshalb stelle ich den Antrag, es sei der
Antrag des Herrn Beck zu unterstützen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 28. August 1946.
Séance du 28 août 1946, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Grimm.
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Art. 42. .- -
For tse tzung. — Suite. '

^ Bundesrat StanïpfH: Ich möchte Sie bitten,
sämtliche zu Art. 42 gestellten Anträge abzulehnen.
Die Einkommensgrenzen, wie wir sie .Ihnen vor-

schlagen, sind nicht aus dem Ärmel geschüttelt
worden. Sie wurden aufs sorgfältigste- vorbereitet.
Dazu war insbesondere der Direktor des Bundes-
amtes für Sozialversicherung, Herr Dr. Saxer, sehr
legitimiert und vorbereitet. Als Chef des Kriegs-
fürsorgeamtes hatte er die Einkommensgrenzen für
'die individuellen Notstandsaktionen festzusetzen.
Es ist im Einvernehmen mit den Kantonen und mit
den grösseren Gemeinden geschehen. Herr Dr. Saxer
konnte sich so auf eine reiche Erfahrung stützen,
als er diese Einkommensgrenzen vorschlug. Sie sind
dann von der Expertenkommission noch erhöht
worden. Sie entsprechen weitgehend dem sozialen
Bedürfnis. Ich möchte Sie dringend warnen, ein-
zelne Positionen zu ändern, weil damit das ganze
Gefüge aus dein Leim ginge.

Vor allem möchte ich Ihnen empfehlen, den An-
trag von Herrn Nationalrat Miville abzulehnen,
nicht, weil er von Herrn Dr. Miville stammt, son-
dern weil er jeder sachlichen Berechtigung entbehrt
und keinem sozialen Bedürfnis entspricht, sondern
höchstens den Bedürfnissen der höhern Partei-
strategie der Partei der Arbeit.

Ich muss aber auch den Antrag der Minderheit
ablehnen, die hier Herr Dr. Sigerist verteidigt hat.
Wie die von ihm zitierte Intervention der Zürcher
Regierung beweist, gibt es sogar noch städtische
Kantonsregierungen, die finden, die von uns vor-
geschlagenen Einkommensgrenzen seien zu hoch.
An eine solche Vernehmlassung einer .Regierung
müssen wir uns auch dann halten, wenn sie nur eine
Mehrheit hinter sich hat und eine Minderheit nicht
zugestimmt hatte. Im Verkehr mit den Kantonen
kennen 'wir nur die Vernehmlassungen der Re-
gierungen. Es interessiert uns nicht, ob sie nur mit
Mehrheit oder einstimmig gefasst worden sind. So
halten wir es auch mit der^Regierung, die hier von
Herrn Nationalrat Siegrist vertreten wird. Es ist
übrigens noch nirgends geschrieben, dass diese
Regierung, nämlich die des Kulturkantons Aargau,
Herrn Dr. Siegrist .nicht desavouieren wird. Ich
möchte Ihnen also empfehlen, auch den Antrag der
Minderheit abzulehnen. ;

Ich sehe mich aber zu meinem Bedauern auch
in die Notwendigkeit -versetzt, den Antrag von
Herrn Nationalrat Beck genau gleich wie in der
Kommission gegenüber Herrn Nationalrat Meier zu
bekämpfen. Auch für die von Herrn Nationalrat
Beck befürwortete Erhöhung der Einkommens-
grenzen für ländliche und halbstädtische Verhält-
nisse besteht kein sachliches Bedürfnis. Das beweisen
die kantonalen Anteile an den Rentenleistungen der
Übergangsordnung. Im Kanton. Wallis erfassen
diese Rentenleistungen nicht weniger als 62 % der
Bevölkerung, im_ Kanton Tessin sind es nicht weni-
ger als 56 %, die von. den Renten der Übergangs-
ordnung profitieren, in Uri 52 %. Infolge der Er-
höhung der Einkommensgrenzen ' der Übergangs-
ordnung durch die ,von uns vorgeschlagene Vorlage
werden die Prozentsätze sich noch steigern. Wir
können mit Sicherheit annehmen, dass sie infolge
der höheren Grenzen der Vorlage gegenüber der
Übergangsordnung um 10—15 % zunehmen werden,
so dass wir dann-Kantone haben, in denen 70 bis
80 % der Bevölkerung in den Genuss der Übergangs-
renten gelangen. Und da fragt uns Herr Nationalrat
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Meier, warum wir dem Land nicht, noch mehr zu-
kommen lassen wollen! Was wollen denn die Herren,
die den Antrag Beck verteidigen? Ist ihr Ziel, dass
nicht nur 70 oder 80 %, sondern 100 % der länd-
lichen Gegenden in den Genuss der Übergangsrenten
kommen? Das kann unmöglich ihre Absicht sein.
Dagegen sollte sich der Bauernstolz der Herren
Nationalräte Meier und Beck auflehnen. Ich '"bin
auch überzeugt, dass es selbst auf dem Land nie-
mand verstehen wollte, wenn dann1 der letzte hab-
liche Bauer auch noch in den Genuss dieser Renten
käme. Dadurch könnten der Vorlage neue Gegner
erwachsen, und zwar in intellektuellen Kreisen, in
denen man ohnehin in dieser Vorlage und der Rege-
lung der Übergangsrenten, die ja ausschliesslich aus
öffentlichen Mitteln bestritten werden, den Anfang
zu einem Staatssozialismus erblickt. Ich habe be-
reits zu viele schriftliche und mündliche Urteile in
diesem Sinne gehört, als dass ich mich nicht "ver-
pflichtet fühlte, auf diese Gefahr aufmerksam zu
machen, wenn man uns vorhalten könnte, dass wir
öffentliche Mittel einfach'verschleudern, ohne sach--
liehe Notwendigkeit.

Es ist behauptet worden, die vorgesehenen ört-
lichen Unterschiede seien nicht, gerechtfertigt. Ich
stelle fest, dass diese Unterschiede zwischen länd-
lichen und städtischen Verhältnissen bei allen
Fürsorgeleistüngen bestehen: bei der Altersfürsorge,
bei der Armenfürsorge, bei den ändern Fürsorge-
einrichtungen. Also müssen sie sicher einen sach-
lichen Grund haben.

Es ist übrigens auch nicht richtig,, wenn die
Herren Nationalräte .Beck, und' Schuler die Unter-
schiede in den Lebenshaltungskosten zwischen Stadt
und Land nur in dem Unterschied bei den Mieten
erblicken wollen. Wenn man jede Salatstaude, jede
Tomate, jedes Kilo Obst und Kartoffeln kaufen
muss, und zwar zu den, durch die nicht unerheb-
lichen Handelszuschläge erhöhten Preisen, ist das
nicht ohne Einfluss auf das Haushaltungsbudget.
Das merkt jeder, der vom Land in die Stadt zieht',
selbst ein Bundesrat, wenn er vorher auf dem Lande
gewohnt hat, wie ich. Dies"en Unterschieden in den
Lebenshaltungskosten wird auch bei der Lohn-

.bemessung Rechnung getragen. Herr Ryser mag
recht haben,- dass bei der heutigen intensiven Nach-
frage nach Arbeitskräften diese. Unterschiede etwas
gemildert worden sind, aber sie'- bestehen, und wir
tragen ihnen ja auch in der Gesetzgebung Rechnung.
Wir haben in dem Bundesbeschluss über die All-
gemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsver-
trägen ausdrücklich vorgeschrieben, .dass bei. der
Normierung der Arbeitsbedingungen, für welche die
Allgemeinverbindlicherklärung nachgesucht wird,
den örtlichen Unterschieden Rechnung getragen
werden müsse. Ich stelle .fest, dass in allen Gesamt -
arbeitsverträgen, sowei^ Lohnansätze verbindlich
erklärt wurden, besondere Ansätze für städtische
und ländliche Verhältnisse vorgesehen waren. Also
bestehen diese Unterschiede, auch in der Lohn-
bemessung.

Nun hat Herr Nationalrat Schuler die erhöhten
Aufwendungen in ländlichen Verhältnissen mit dem
Bedürfnis nach einer vermehrten Nahrungszufuhr
begründet, die* in einem Plus von zwei Mahlzeiten
täglich zum .Ausdruck gelangt. Dieses Bedürfnis
nach einer vermehrten Nahrungszufuhr besteht

auch in ändern Volkskreisen, sonst wären wir wahr-
scheinlich während der Kriegs jähre nicht genötigt
gewesen, den Schwerarbeitern zusätzliche Lebens-
mittelrationen, zu gewähren. Im Sommer ist das
Plus von zwei Mahlzeiten für die Landwirtschaft
sicher ein Bedürfnis ; im Winter ist es wahrschein-
lich schon mehr eine Gewohnheit als ein physiolo-
gisches Bedürfnis! (Heiterkeit.)

Im übrigen habe ich es ja gestern auch auf etwa
13 Arbeitsstunden gebracht. Es ist mir aber deshalb
nicht eingefallen,, zwei Mahlzeiten mehr zu mir zu
zwängen als gewöhnlich, trotzdem ich es wahr-
scheinlich gestern so strenge hatte wie Herr Josef
Schuler, wenn er im Heuet .auf der 'Höchsttouren-
zahl läuft. (Heiterkeit.)

Wenn wir, wie Herr Ryser befürchtet, die Ab-
sicht hätten,' einfach die bisherige Einteilung der
Ortschaften in ländliche, halbstädtische und städti-
sche zu übernehmen, dann.hätten wir ja die Be-
stimmung nicht nötig, mit welcher wir festlegen,
dass der Bundesrat nach Anhörung der Kantons-
regierungen die Einteilung der Ortschaften 'vor-
nehmen werde. Das gibt Herrn Ryser eine Garantie,
dass die Einteilung genau überprüft und ent-
sprechend den Verhältnissen und Bedürfnissen fest-
gesetzt wird.

Gestützt auf diese Ausführungen empfehle ich
Ihnen, sämtliche Abänderungsanträge abzulehnen.

Präsident: Wir haben folgende Anträge: Antrag
der Mehrheit, Antrag der Minderheit, Antrag Beck
und Antrag Miville.

Die drei ersten Anträge beziehen sich auf die
Renten für Erwachsene (Ehepaare), ohne die Waisen-
renten zu berücksichtigen. Der Antrag Miville will
auch bei den Waisenrenten Änderungen eintreten
lassen.

Ich gedenke so vorzugehen, dass wir zunächst
die Anträge Minderheit-Beck und Mivijle bereinigen.
Was aus dieser Abstimmung hervorgeht, würde ich
dem Antrag der Mehrheit der Kommission gegen-
überstellen.

A b s t i m m u n g . - — Vote..
1. Eventuell. — Eventuellement:

Für den Antrag Miville 14 Stimmen
Für den Antrag Beck 83 Stimmen

2. Eventuell. — Eventuellement:
Für den Antrag der 1. Minderheit 57 Stimmen
Für Festhalten am Antrag Beck 76 Stimmen

3. Eventuell. — Eventuellement:
Für den Antrag der Mehrheit 64 .Stimmen
Für den Antrag Beck 74 Stimmen

Definitiv. — Définitivement:
Für Annahme des bereinigten

Artikels 88 Stimmen
Dagegen 4 Stimmen

Art. 43. '
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 3. Zustimmung zum Ent-
wurf des Bundesrats.
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Abs. 2. Die Renten werden gekürzt, soweit sie
zusammen mit dem Jahreseinkommen einschliess-
lich des anzurechneden Teiles des Vermögens die in
Art. 42 festgesetzten Grenzen übersteigen. Vor-
behalten bleibt die Kürzung der Witwenrente ge-
mäss Art. 41, Abs. 2.

M e h r h e i t :
Abs. 1. Die Übergangsrenten betragen, vor-

behaltlich Abs. 2, jährlich
Ein- Ehe- .,,.. v ,, Ein-

Orts- fache paar- Wit- Voll- {ache

Verhältnisse Alters- Alters- *?" «nten Waisen

renten renten renten renten renten
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Städtisch ... 750 1200 600 340"̂  225
Halbstädtisch 600 960 480 '270 180
Ländlich .... 480 770 375 215 145

I. Minde rhe i t
(Schneider, Graber, Guinand,Moser, Schmid-Zürich,

Siegrist, Spühler, Zeli) :
^Die Übergangsrenten betragen . . .

• Ein- Ehe- wif_ v ,, Ein-
- Orts- fache paar- W1_ wa°Sen facne

Verhältnisse Alters-, Alters- „„IL" renten Waisen-
renten renten ren'en renten

 renten
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Städtisch ... 900 1400 700 340 225
Halbstädtisch 750 1160 580 270 180
Ländlich .... 600 920 460 200 135

II. Minderhe i t
(Guinand, Gottret, Münz, Rubattel):

Streichen.
Antrag Dellberg.

1 Die Übergangsrenten betragen...
Ein- Ehe- .,,., v .. Ein-

Orts- fache paar- ""*' J£" fache
Verhältnisse Alters- Alters- ™" „nten Waisen-

renten renten renten renten renten
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Städtisch ... 900 1400 700 340 225
Halbstädtisch 850 1300 650 320 210
Ländlich .... 800 1200 600 300 195

Antrag Piot.
1 Die Übergangsrenten betragen...

Ein- Ehe- w!f Vol,_ Ein-
Orts- fache paar- ™"_ wlisen_ fache

Verhältnisse Alters- . Alters- *'" ^nteV, Waisen"
renten renten renten renten renten

Fr. Fr. Fr. Fr. ' Fr.

Städtisch ... 750 1200 600 340 225
Halbstädtisch 675 1080 540 305 200
Ländlich . . . . . 600 960 480 270 . 180

Art. 43.
Proposition de la commission.

Note marginale et al. 3. Adhérer au projet du
Conseil fédéral.

Al. 2. Elles sont réduites dans la mesure où, avec
le revenu annuel et la part de la fortune prise en
considération, elles dépassent les limites fixées à

' l'article 42. Est réservée la réduction de la rente de
veuve conformément à l'article 41, deuxième alinéa.

Major i té :
Al. 1. Les rentes transitoires s'élèvent annuelle-

ment, sous réserve du deuxième alinéa, aux mon-
tants suivants :

Rentes Rentes de D»r,»»c Rentes Rentes
Régions de vieillesse Ke

d
ntes d'or- d'or-

negions vieillesse pour "„es phelins phelins
simples couples vcuvr!> doubles simples

Fr. ' Fr. Fr. Fr. Fr.

Urbaines . . . . 750 1200 600 340, 225
Mi-urbaines . 600 960 480 270 ' 180
Rurales 480 770 375 215 145

ïre minor i t é
(Schneider, Graber, Guinand,Moser, Schrrtid-Zurich,

x Siegrist, Spühler, Zeli) :
1 Les rentes transitoires s'élèvent...

Rentes Rentes de n„_((„. Rentes Rentes
Réeions àe vieillesse KePtes d'or- d'or-
«egions vieillesse pour ve°'es phelins phelies

simples couples doubles simples
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Urbaines.... 900 1400 700 340 225
Mi-urbaines . 750 1160 . 580 270 180
Rurales 600 920 460 200 135

2e m i n o r i t é
(Guinand, Gottret, Münz, Rubattel.):

Biffer.
Proposition Dellberg.

1 Les rentes transitoires s'élèvent...
Rentes Rentes de D.-»... Rentes Rentes

RéPion^ de vieillesse Ke
d

n
e
tes d'or- d'or-

Kegions vieillesse pour „. * phelins phelins
simples couples veuves doubles simples

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Urbaines . . . . 900 1400 700 340 225
Mi-urbaines . 850 1300 650 320 210
Rurales 800 1200 600 300 195

Proposition Piot.
1 Les rentes transitoires s'élèvent...

Rentes Rentes de o»««« Rentes Rentes
Di„!„„„ de vieillesse KeJ"es d'or- d'of-
Kegions vieillesse pour °' phelins phelins

simples couples veuv" doubles simples
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Urbaines.... 750 1200 600 340 225
Mi-urbaines . 675 1080 540 305 200
Rurales 600 960 480 270 180 ,

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Art. 43
setzt die Höhe der Übergangsrenten fest. Wir haben
bei Art. 42 eingehend über das Verhältnis Stadt/Land •
gesprochen, und der Rat hat soeben eine Änderung
zugunsten des Landes beschlossen. Das wird zur
Folge haben, dass der Prozentsatz der Bezüger von
Übergangsrenten auf dem Land grösser wird. Ich
bin zur Zeit nicht in der Lage, zu sagen, welche
finanziellen .Konsequenzen dieser Beschluss nach
sich zieht. Aber aus der Botschaft zur Übergangs-
ordnung, die im 14. Vollmachtenbericht den Räten
unterbreitet wurde, geht hervor, dass die Verteilung
Stadt/Land gegenwärtig nach Massgabe der Über-
gangsordnung durchaus nicht ungerecht ist. Die
Zahl der Bezüger ist auf dem Land prozentual be-
deutend grösser als in der Stadt. Aber'auch wenn
man auf die verteilte Summe abstellt und die Höhe
der Renten in Betracht zieht, die in der Stadt höher
sind, so ergibt sich ein Bild, das in einem ver-
nünftigen Verhältnis zu den Beiträgen steht, die
geleistet werden. Aus der genannten Botschaft geht
hervor, dass 47 % der auszuzahlenden Renten-
summen in Städte fliessen, 20 %* in Orte mit halb-
städtischen Verhältnissen und 33% in ländliche
Verhältnisse, während das Beitragsverhältnis fol- •



28. August 1946 -' 615 - Alters- und Binterlassenenversicherung

gendes ist : 48 % der Beiträge fliessen aus städtischen
Verhältnissen, 20% aus halbstädtischen und 32%
aus ländlichen. Es ist also fast genau das gleiche
Verhältnis bei Rente und Beitrag; das Land ist
sogar auch bei der gegenwärtigen Übergangsord-
nung mit den jetzigen Einkommensgrenzen gegen-
über der Stadt und unter Berücksichtigung der ver-
teilten Summen etwas begünstigt, allerdings ist das
eine Begünstigung, die keine nennenswerte Rolle
spielt.

Man kann also feststellen, dass unter Berück-
sichtigung der .Einkommensgrenzen und unter Be-
rücksichtigung der Höhe der Renten die Verteilung
des Geldes ziemlich genau dem entspricht, was in
den verschiedenen Teilen des Landes an Prämien
bezahlt wird. Der Beschluss, der soeben gefasst
worden ist, wird hier eine Verschiebung zugunsten
des Landes herbeiführen, weil der Prozentsatz der
Bezüger auf dem Lande im Verhältnis zur Stadt
grösser werden wird bei der Übergangsordnung.

Was die Höhe der Übergangsrente anbetrifft, s,o
ist sie gemäss dem Vorschlag der Mehrheit organisch
eingebaut in das ganze Rentensystem. Das Minimum
der Übergangsordnung entspricht dem Minimalan-
satz des Rentensystems, das ist das, was als Minimal-
ansatz auf dem Land bei den niedrigsten Löhnen
üblich sein wird. Die Renten in der Stadt ent-
sprechen nach dem zukünftigen System den unge-
kürzten Grundbezügen der Teilrenten, so dass jede
Änderung, die wir durchführen, sich automatisch
auswirken muss auf das zukünftige Rentensystem.
Wir können also nicht beliebig Änderungen be-
schliessen, ohne dass wesentliche Auswirkungen
sich ergeben.

Die Anträge, die der Bundesrat stellte, bringen
eine Verbesserung der Renten von 20 bis 25 % gegen-
über dem, was heute ausbezahlt wird. Würden die
gleichen Einkommensgrenzen gelten, wie das gegen-
wärtig der Fall ist,,so würden die entsprechenden
Mehrausgaben ebenfalls im Rahmen von 20 bis 25 %
liegen. Nun sind aber die Einkommensgrenzen
höher, so dass der Bezügerkreis grösser sein wird.
Ich habe gestern gesagt; d*ass gegenwärtig etwa
145 000 Rentenbezüger sind, dass es nach dem in der
Vorlage vorgeschlagenen Grenzen etwa 210 000 sein
werden. Wie gross die Zahl nach Annahme des An-
trages Beck sein wird, entzieht sich meiner Kennt-
nis; sicher ist nur, dass sie grösser sein wird als
210 000 und dass die Vergrösserung ausschliesslich
der Landschaft zugute'kommt.

Die Kommission hat eine Reihe von Anträgen
behandelt; die, wie das schon bei den Grenzen der
Fall war, entgegengesetzte Tendenzen verfolgten.
Die einen wollten die Renten nur. auf der Landschaft
erhöhen, die ändern wollten sie nur in der Stadt er-
höhen; schhesslich hat die Kommission sich nach
eingehenden Diskussionen entschlossen, die Minimal-
renten noch etwas zu erhöhen, und zwar auf die Be-
träge, wie wir sie im Mehrheitsantrag finden, auf
480 Franken für die einfache Rente, 770 Franken
für die Ehepaar-Altersrente, 375 Franken für die
Witwenrente, 215 Franken für die Vollwaisen- und
145 Franken für die einfache Waisenrente. Das
bringt eine weitere Verschiebung zugunsten des
Landes. Gegenüber dem, was gegenwärtig in Kraft
ist, ergibt sich eine wesentliche Verbesserung, ins-
besondere in ländlichen Verhältnissen. Seit dem Be-

ginn der Diskussion in der Expertenkommission ist
das Minimum der einfachen Altersrente von 300 auf
480 Franken, also um volle 60%, die Ehepaars-
altersrente von 600 auf 770, die Witwenrente von
300 auf 375 Franken erhöht worden, etwas weniger
stark die Vollwaisen- und die einfache Waisenrente.
Immerhin ist interessant, festzustellen, dass die
Waisenrenten im Übergangssystem zu relativ wenig
Aussetzungen Anlass geben, was sich auch in der
Beanspruchung der Rekursinstanzen zeigt.

Das Endergebnis der Beratung der Kommission
war die Erhöhung der Minimalrenten. Was die
Kosten anbetrifft, habe ich Ihnen bereits mitgeteilt,
dass der Antrag der Minderheit eine Mehrausgabe
von 30 Millionen zur Folge hätte, die zum grössten
Teil zurückzuführen ist auf die Auswirkung, über die
bereits im Zusammenhang mit dem vorhergehenden
Artikel gesprochen worden ist. Würde die Zustim-
mung zum Antrag der Minderheit beschlossen wer-
den, hätte das die Folge, dass wir auf die bei ändern
Artikeln gefassten Beschlüsse zurückkommen müss-
ten, damit das System wieder ins Gleichgewicht ge-
bracht würde. Wenn man die Anträge auf die Über-
gangszeit beschränken könnte, wäre die Sache
weniger schlimm, es wäre im Durchschnitt mit einer
Ausgabe von 9 Millionen im Jahr zu rechnen, aber
weil die Auswirkungen auf die Dauerlösung da sind,
wird die Ausgabe dreimal grösser, sie steigt auf
rund 30 Millionen.

Es sind inzwischen noch zwei weitere Anträge
ausgeteilt worden, der Antrag Dellberg, der die An-
träge der ersten Minderheit übernimmt, soweit die
Stadt in Frage kommt, aber höhere Ansätze für
halbstädtische und ländliche Verhältnisse vorsieht,
und ein Antrag Piot, der für die Stadt die Anträge
der Mehrheit übernimmt, aber für halbstädtische
und ländliche Verhältnisse höhere Renten vorsieht.
Diese beiden Anträge sind der Kommission nicht
vorgelegen, aber ähnliche Anträge wurden in der
Kommission diskutiert. Anträge, die dahin ten-
dierten, die Renten einseitig auf dem Land weiter
zu erhöhen, sind schliesslich zurückgezogen worden,
nachdem die Kommissionsmehrheit sich zur Er-
höhung der Minimalrenten für ländliche Verhält-
nisse entschlossen hat, so dass nur noch der erste
Minderheitsantrag blieb. Ich muss Ihnen bean-
tragen, die beiden Anträge Piot und Dellberg abzu-
lehnen. Die Kommission hat gegenüber ähnlichen
Anträgen einen ablehnenden Standpunkt einge-
nommen.

In Abs. 2bis ist noch ein Vorbehalt anzubringen
in bezug auf die Kürzung der Witwenrenten, die in
Abs. 2 vorgesehen ist. Mit dieser Änderung unter
Zustimmung zu den Änderungen, die die Mehrheit
bei den Minimalrenten vorschlägt, beantrage ich
Ihnen, Art. 43 zuzustimmen.

M. Hirzel, rapporteur de la majorité: L'article 43
détermine le montant des rentes appelées de besoin
que nous appellerons désormais transitoires. Il a
ceci d'intéressant qu'il fixera la répartition de ces
rentes entre les campagnards, ceux qui habitent les
petites villes et cités de nos régions mi-paysannes,
mi-urbaines et les grandes villes. Je ne reviens pas
sur l'ensemble du problème. Ensuite de la décision
que vous avez prise tout à l'heure il semble qu'il y a
dans la salle une majorité pour resserrer l'échelle
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entre la campagne et la ville. C'est un thème qui a
été longuement débattu. J'examinerai la question
au point de vue financier. En effet, il ne faut pas se
'faire beaucoup d'illusions. Si nous voulons réelle-
ment faire passer cette loi, il ne faut pas trop charger
le bateau, même sous le prétexte — avouable et
défendable au point de vue social — d'améliorer la
situation de la campagne par rapport à celle de la
ville. La proposition de la minorité de la commission,
par exemple, par le jeu d'une simple amélioration de
base qui rétroagit sur tout le système — non seule-
ment les rentes transitoires mais les rentes com-
plètes — causerait une dépense supplémentaire
.annuelle de 30 millions, dont 9 millions pour les
rentes transitoires et 21 millions pour les rentes com-
plètes ou partielles. Voilà le plan sur lequel on doit
toujours se mouvoir. Lorsqu'on veut donner pour
une génération une situation meilleure à ceux qui
sont dans le besoin, il faut reprendre en parallèle

'tous les éléments du projet définitif et les équilibrer
car on ne peut pas améliorer le système transitoire
sans augmenter le système définitif, de façon à em-
pêcher des collisions dans le cas où, dans un même
village ou une même ville, on aurait des rentes
transitoires plus élevées que des rentes définitives.
' J'attire sérieusement votre attention sur l'aspect
financier du problème, pour ceux qui veulent
vraiment que l'assurance - vieillesse trouve grâce
devant le peuple.

La. commission propose de resserrer les échelles.
.Nous avons augmenté les minima de toutes les
rentes pour la campagne: de 450 à 480 francs pour
les rentes-simples; de 720 à 770 francs pour les
rentes de couples ; de 360 à 375 francs pour les rentes
de veuves, etc. Avec cette augmentation en faveur
des régions campagnardes, nous améliorons déjà de
20 à 25 % le système de la loi. '

Je note que le système transitoire actuel et le
système de la loi ne sont pas identiques. La loi a
déjà amélioré le système actuellement en vigueur
par une amélioration, du système des caisses de
compensation. Nous avons déjà apporté ainsi une
deuxième amélioration. Voulez-vous en apporter
une troisième? De l'avis de la majorité de la com-
mission, il ne faut pas aller plus loin car ce serait
méconnaître les circonstances financières.

Je relève que les propositions faites par MM.
Dellberg et Piot vont encore plus loin que celles de
la majorité de la commission. Nous ne les avons pas
étudiées et je ne puis par conséquent pas les
chiffrer, mais elles provoqueraient certainement
une dépense supplémentaire importante et il con-
vient d'en tenir compte.

M. Dellberg maintient le régime urbain prévu
par la minorité qui fixe une augmentation par
rapport au projet. Mais, il améliore encore les rentes
mi-urbaines et rurales. Par conséquent, par rapport
aux propositions de la minorité, celle qui est faite
par M: Dellberg augmente encore l'ensemble des
charges.

M. Piòt est plus modéré. Il garde les rentes
urbaines qui sont celles de notre projet. Par contre,
il resserre l'échelle au bénéfice des régions mi-
urbaines et rurales. Comparativement à notre
projet, il améliore donc les rentes de ces régions-là.

Je vous engage à voter les propositions de la
majorité de la commission, même si, par sentiment

personnel,^ vous estimez que l'échelle doit être discu-
tée. Toute échelle peut être discutée, mais il faut tenir
compte du système et si on considère celui qui a été
prévu pour les villes.et les campagnes, il faut re-
connaître qu'il existe des diversités économiques
telles — ne serait-ce que le coût des loyers par
exemple — que les conclusions de la majorité de la
commission se justifient entièrement.

Schneider, Berichterstatter der Minderheit: In
der Eintretensdiskussiori hat Herr Bundesrat
Stampfli, gewünscht, • dass kein Markten um die
Höhe der Renten stattfinde; es würde sonst ein un-
würdiges Schauspiel geboten. Wenn die Minderheit
zu ändern (Anträgen kommt als Bundesrat-und
Mehrheit der Kommission, dann nicht darum, weil
sie aus 'irgendwelchen unsachlichen Gründen über
die Höhe der Übergangsgrenzen markten will. Im
Gegenteil, wir sind der Meinung, dass der Minder-
heitsantrag jene mittlere Linie trifft, die man als gut
eidgenössisch bezeichnet, nicht die Bevorzugung
eines Teiles der Bevölkerung auf Kosten anderer
Teile.

Der Minderheitsantrag zu Art. 43 hat übrigens
eine etwas- seltsame Geschichte. Er war nämlich
einmal Mehrheitsbeschluss' der Kommission. Die
Mehrheit der Kommission hatte offenbar einge-
sehen, dass die • Übergangsrenten der bundesrät-
lichen Vorlage zu klein sind, obwohl sie ihnen in der
ersten Session der Kommissionsberatungen zuge-
stimmt hatte. In /Wengen beschloss sie die Renten
des heutigen Minderheitsantrages auf dem Wege des
Zurückkommens auf ihren Beschluss von Pontre-
sina. Allerdings hat dieser Beschluss nur etwa
anderthalb Tage vorgehalten. Dann ist die Mehrheit
der Kommission, nach meiner Meinung nicht hun-
dertprozentig mit dem Reglement übereinstimmend,
auf diesen Beschluss wieder zurückgekommen und
hat den vorhergehenden Beschluss zum heutigen
Minderheitsantrag gemacht, allerdings nicht- ohne
auch am Antrag des Bundesrates und der Mehrheit
der Kommission von Pontresina eine Änderung vor-
zunehmen: Man ist in 'den Renten für ländliche Ge-
biete bei der einfachen Altersrente um 30 Franken
'hinaufgegangen. Das war der Preis, der bezahlt
wurde, um den vorherigen nicht konvenierenden
Beschluss in einen Minderheitsantrag umzuwandeln.

Wir sind in Übereinstimmung mit unserer Frak-
tion gezwungen, am Minderheitsantrag festzuhalten,
auch gegenüber dem Abänderungsantrag Dellberg
sowohl wie gegenüber dem Antrag Piot, und zwar
aus folgenden Überlegungen.

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass wir der
Überzeugung sind, dass dieser Antrag einer mitt-
leren Linie fofgt und deswegen jedenfalls den Vorzug
gegenüber den ändern Abänderungsanträgen ver-
dient. Die Übergangsrenten sind allgemein, aber
besonders für städtische Verhältnisse zu klein. Ich
habe bereits in der Eintretensdebatte darauf auf-
merksam gemacht, dass man im Grunde genommen
den Alten eine Sicherung ihrer Existenz versprochen
habe. Dass die Vorlage eine solche nicht bietet, geht
aus den Zahlen selbst hervor. Auch die Renten der
Übergangsgeneration sollten doch eigentlich die
Alten vor dem Armenhaus bewahren. Das ist aber
tatsächlich nicht der Fall. Ich glaube, es hat doch
keinen Sinn, hier den Kopf vor den Tatsachen in den •
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Sand zu stecken. Ich glaube, es ist vernünftiger,
wenn wir das offen und ehrlich zugeben. Wer nur auf
eine einfache Altersrente oder auf die Ehepaarsrente
nach dem Mehrheitsantrag angewiesen ist, hat von
der Altersversicherung nicht sehr viel ; denn er muss
nach wie vor von den Armenbehörden unterstützt
werden, die dann seine Rente, die er zu beanspruchen
hat, zu geehrten Händen nehmen und ihm vielleicht
ein kleines Trinkgeld lassen. Die Gegner dieser Vor-
lage werden diese Tatsache ausnützen und daraus
eine demagogische Kampfwaffe machen.

Die Übergangsrente nach dem Mehrheitsantrag
ist wesentlich kleiner als vielerorts die ausbezahlten
Armenunterstützungen. Ich will Ihnen nur zwei
Beispiele, allerdings aus städtischen Verhältnissen,
aus Basel, zur Kenntnis bringen. An Einzelpersonen
bezahlt das Bürgerliche Fürsorgeamt bis zu Franken
120.-— monatlich, die Allgemeine Armenpflege
Fr. 121.50. Ein Ehepaar ohne Kinder erhält vom
Bürgerlichen Fürsorgeamt Fr. d80.—, von der All-
gemeinen Armenpflege bis Fr. 182.50. Ich bitte Sie,
diese paar Zahlen in Vergleich zu setzen mit den
Zahlen der Vorlage, und Sie werden ohne weiteres
die Feststellung machen können, dass die Unter-
stützungen der Armenbehörde wesentlich höher
sind als die Übergangsrenten, wie sie vorgeschlagen
werden. Die einfache Unterstützung beträgt also
ohne Miet- und Anschaffungszuschüsse, die auch
noch üblich sind, beim Bürgerlichen Fürsorgeamt
Fr. 1440.—, bei der Allgemeinen Armenpflege
Fr. 1458.—, die Ehepaarsunterstützung, wiederum
ohne Mietzins und Anschaffungszuschuss, beträgt
beim Fürsorgeamt Fr. 2160.—, bei der Allgemeinen
Armenpflege Fr.-2190.—. Dazu kommen »für ein-
zelne Personen Mietzinszuschüsse, beim Fürsorge-
amt bis zu Fr. 45.—, bei der Allgemeinen Armen-
pflege je nach dem Fall. Der Ehepaarzuschuss ist
beim Fürsorgeamt bis zu Fr. 60.—, bei der Armen-
pflege in ähnlicher Höhe. Dazu kommen dann noch
besondere Zulagen für Anschaffungen, die aus den
ordentlichen Unterstützungen nicht bestritten wer-
den könnten.

Ich fühie das nicht an, um die Vorschläge, die in
der Vorlage gemacht werden, herabzuwürdigen; ich
mache diese Ausführungen nicht, um die Altersver-
sicherung irgendwie zu treffen, sondern um Ihnen
zu zeigen, dass die Notwendigkeit vorhanden ist, bei
den Übergangsrenten noch eine Erhöhung eintreten
zu lassen. Denn die Übergangsgeneration entscheidet
letzten Endes auch im Volke über diese Vorlage.
Ihre erwachsenen Söhne sind es, die unter Um-
ständen durch ihre Eltern belastet werden und die
den Entscheid in einer Volksabstimmung zu fällen
haben. Es ist daher vertretbar, wenn die Übergangs-
rente eine Erhöhung erfährt.

Nun ist es richtig, dass auch unser Minderheits-
antrag nicht überwältigend ist, dass er nur eine ver-
hältnismässig geringe Erhöhung bringt. Da ist Herr
Dr. Miville in einer ganz ändern Situation. Er kann
eine einfache Altersrente von 200 Franken und eine
Ehepaarsaltersrente von 300 Franken im Monat
verlangen. Das kostet allerdings soundso viel, aber
das ist der Partei der Arbeit gleichgültig, ob. das
Geld dazu vorhanden ist. Wir können das nicht tun,
sondern wir wollen und müssen auf die vorhandenen
Möglichkeiten abstellen.

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

Immerhin sinS die Erhöhungen, die wir bean-
tragen, für die Rentenempfänger sehr fühlbar. 200
Franken für ein Ehepaar in städtischen Verhält-
nissen mehr oder weniger ist von grosser Bedeutung.
Wir sind aber nicht nur Vertreter der städtischen
Bevölkerung, wir wollen auch den ländlichen und

.halbstädtischen Verhältnissen durch unsern Antrag
Rechnung tragen. Die Anträge Piot und Dellberg
werden unter Umständen dazu beitragen, dass die
Vorschläge, die wir' gemacht haben, nicht 'zu
realisieren sind. Ich würde es gerne sehen, wenn die
Herren ihre Anträge zugunsten des Antrages der
Minderheit zurückzögen, sonst kann ein Entscheid
gefällt werden wie bei Art. 42, der eine Begünsti-
gung des flachen Landes zuungunsten der städtischen
Bevölkerung bedeutet. Wir haben kein Interesse,
das Land gegen die Stadt und umgekehrt auszu-
spielen, wir wollen aber die Berücksichtigung der
wirklichen Verhältnisse. ,

Nun ist es richtig, dass die Gliederung in
städtische, halbstädtische und ländliche Verhältnisse
nicht sehr befriedigen kann. Es wäre viel besser und
vernünftiger, wenn wir die Übergangsrente, ähnlich
wie bei der Dauerrente, an die tatsächlichen Verhält-
nisse anpassen könnten. Das ist aber nicht möglich,
weil sonst ein Apparat geschaffen..werden-müsste,
der dem Effekt nicht entspräche. Daher akzeptieren
wir die Gliederung in städtische, halbstädtische und
ländliche Verhältnisse, obwohl sie uns* nicht be-
friedigt.

Man hat uns in der Kommission mit d.er Mög:
lichkeit trösten wollen, dass die Städte und Kantone
in der Gewährung von Zusatzrenten auf eigene
Kosten volle Freiheit besitzen. Das ist richtig, und
wir geben zu, dass die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung das starke Fundament-bilden muss,
auf dem Gemeinden und. Kantone je nach ihren Be-
dürfnissen weiterbauen können. Grundsätzlich sind
wir mit dieser Auffassung durchaus einverstanden,
aber wir finden,'das Fundament, wie es von der
Kommissionsmehrheit vorgeschlagen wird, sei etwas
zu schwach und sollte daher, im Sinn des Minder-
heitsantrages verstärkt werden. Im übrigen-ist es
selbstverständlich, dass diese Zusatzleistungen von
Kantonen und Gemeinden dann auf deren eigene
Kosten zu gehen haben, neben den Leistungen, die
sie sonst auf Grund des jetzt vorliegenden Gesetzes
tragen müssen.

Gegen den Minderheitsantrag ist in der Kom-
mission mit den Kosten gefochten worden, die er
verursacht. Wie verhält es sich damit ? Das Bundes-
amt für Sozialversicherung hat sie genau berechnet,
und wir sind als Vertreter des Minderheitsantrages
in der glücklichen Situation, feststellen zu können,
welche Wirkungen auch finanzieller Natur, unser
Antrag hat. Das ist bei den Anträgen Dellb'erg und
Piot nicht der Fall. Es ist ein Tappen ins Dunkle,
wenn wir diesen Anträgen zustimmen wollten. Nach
den Berechnungen des Bundesamtes für Sozialver-
sicherung würde der Minderheitsantrag, in durch-
schnittlichen Jahresausgaben ausgedrückt, folgende
Mehrbelastung zur Folge haben: Eine Erhöhung der
Übergangsrente kostete" im Sinne unseres. Antrages
9 Millionen Franken, die Erhöhung der Minimalrente
als Folge davon weitere 8 Millionen Franken, und
die Erhöhung der Teilrente (städtisches Minimum)
12 Millionen Franken, so dass zusammen 29
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Millionen Franken mehr ausgegeßen werden müss-
ten, wovon aber für die Erhöhung der Anlaufsüber-
gangsrente nur 9 Millionen benötigt werden. Wenn
der Minderheitsantrag angenommen werden sollte,
dann sind entsprechende Änderungen bei den
Art. 34, 35 und 36 anzubringen, die wir gestern nicht
begründet haben. Das wäre die automatische Folge.

Nun geben wir ohne weiteres zu, dass'eine Mehr-
belastung von 29 Millionen Franken ernsthaft be-
trachtet werden muss. Wir haben versorgen wollen,
indem wir den Art. 13bis beantragten, den Sie
leider abgelehnt haben. Er hätte jedenfalls diese
Summe von 29 Millionen Franken eingebracht, so
dass auch nach dem Deckungsprinzip die Ange-
legenheit in Ordnung gewesen wäre.

Aber Sie dürfen dem Minderheitsantrag trotz-
dem zustimmen. Wenn man auch die Meinung ver-
tritt, dass Reserven vorhanden sein sollen, ist darauf
zu verweisen, dass nach der Botschaft schon für
1946 eine Einnahme von 300 Millionen Franken an-
genommen wird. Es ist sogar anzunehmen, dass
diese Summe noch grösser sein dürfte. Alle Berech-
nungen, auf die .wir uns hier stützen, fussen auf
einer Summe von genau 261 Millionen Franken. Die
Mittel für die Erhöhung der Übergangsrenten sind
also vorhanden.

Sie werden der ganzen Vorlage einen sehr guten
Dienst leisten, wenn Sie dem Antrag der Minderheit
zustimmen. Letzten Endes sind in den städtischen
und halbstädtischen Verhältnissen unsere Stimm-
berechtigten in sehr grösser Zahl beisammen, und
auf sie wird es in erster Linie ankommen, ob dieses
grosse Werk, dem man historische Bedeutung bei-
misst, zustande kommen soll. Sie tun gut daran,
wenn Sie dem Antrag der Minderheit zustimmen,
der eine bescheidene Erhöhung der Übergangsrenten
wünscht. Ich möchte Sie bitten, ihn anzunehmen
und die Anträge Dellberg und Piot abzulehnen.

Dellberg: Ich habe zu diesem ausserordentlich
wichtigen Art. 43 einen Verbesserungsantrag einge-
reicht für ländliche und halbstädtische Verhältnisse.
Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass
ich ohne weiteres anerkenne, dass für die städtischen
Verhältnisse die Beträge, die nach dem Antrag der
1. Minderheit vorgesehen sind, das Minimum dessen
darstellen, was in der Stadt notwendig ist, aber ich
gehe von der Überzeugung aus, und ich werde es
nachher beweisen, dass die Differenzen zwischen
Stadt, Halbstadt und Land viel zu gross sind. Ich
muss erstens einen Hinweis wiederholen, der gestern
von Kollege Miville gemacht worden ist, dass tat-
sächlich nur bei den Bedarfsrenten dieser Unter-
schied gemacht wurde. Für die Teilrente und die
Vollrente besteht dieser Unterschied zwischen
Stadt und Land nicht mehr, oder nur insofern, als
die Löhne differenziert sind. Das ist aber der einzige
Unterschied in dieser Frage. Dann möchte ich
weiter darauf hinweisen, dass für die Bedarfsrente
das Versicherungsprinzip nicht mehr spielt, nicht
mehr als Grundlage dient. Hier handelt es sich
nicht mehr um Versicherungsleistungen, sondern
um Fürsorgeleistungen. Ich möchte in diesem Zu-
sammenhang an ein Wort unseres Kollegen Huber
erinnern, der darauf hinwies, dass die Alters- und
Hinterlasseneiiversicherung nicht nur eiji Versiche-
rungswerk ist, sondern in der Hauptsache ein

Sozialwerk. Also müssen wir denen helfen, die es
am nötigsten haben, insbesondere bei den Bedarfs-
renten, bei den Übergangsrenten, die nicht auf dem
Grundsatz der Versicherung aufgebaut sind.

Die Unterschiede, die hier zwischen Stadt und
Land gemacht werden, entsprechen den tatsäch-
lichen Verhältnissen in keiner Weise. Was sehen
diese Übergangsrenten und die in Kraft stehende
Übergangsordnung für die Jahre 1946/47, was der
Antrag des Bundesrates in seinem Art. 43, was die
Mehrheit, was die Minderheit vor ? Nach Antrag des
Bundesrates soll die einfache Rente für städtische
Verhältnisse^ 750 Franken betragen, für halb-
städtische 600 Franken, für ländliche 450 Franken,
das sind von unten 66% Differenz. Ist es irgend-
wie jemand eingefallen, den Nachweis zu erbringen,
dass die Verhältnisse zwischen Stadt und Land so
grosse Unterschiede rechtfertigen? Ich möchte
den Herrn sehen, der hier den Beweis erbringt.
Wenn Sie von oben rechnen, sind das immer noch
40 % bei der einfachen Altersrente, städtisch 750,
ländlich 450 Franken. Ähnlich ist das Verhältnis bei
den Ehepaars-, Witwen-, Vollwaisen- und einfachen
Waisenrenten. Diese ungeheure Differenz ist ein-
fach untragbar, sie entspricht in keiner Weise dem
Unterschied der Lebenskosten, der zwischen Stadt
und Land besteht.

Und nun der Beweis hiefür. Ich habe ihn bereits
zu erbringen versucht für den Bundesratsbeschluss
über die Übergangsrente, aber Herr Bundesrat
Stampfli und die Herren Bundesräte haben diesen
tatsächlichen Verhältnissen keine Rechnung ge-
tragen. Ich weise darauf hin, dass bei der Lohnaus-
gleichskasse, deren System wir jetzt übernehmen
für die Altersversicherung, folgende Differenzen be-
stehen: Höchstbetrag in der Stadt, Maximaltaggeld
19 Franken, halbstädtisch 18 Franken, ländlich
17 Franken. Bitte rechnen Sie nach, ob das 66%
ausmacht, wie es hier von Kommission und Bundes-
rat vorgeschlagen wird. Die Kommission hat diese
Differenz auf 56% ermässigt, weil sie für die ein-
fache Rente 480 statt 450 Franken vorsieht. Bei der
Lohnausgleichskasse beträgt die Differenz 6 bis 12 %
gegenüber rund 66 % in dieser Vorlage. Das gleiche
zeigt sich bei Betrachtung der Verdienstersatz-
ordnung für das Gewerbe. Dort sind Beihilfen vor-
gesehen von 9, 8 und 7 Franken, die Differenzen be-
tragen 12 und 30%, in dieser Vorlage das Doppelte.

Es geht also nicht an, dass man derart verschie-
dene Masstäbe anwendet. Wie steht es bei den
Gewerkschaften? Das ergibt sich aus einer Be-
trachtung der kollektiven Arbeitsvertrage. Kollege
Giroud hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass
im Metallarbeiterverband, der heute nahezu 100 000
Mitglieder zählt, also die grösste Arbeitervereinigung
eines Industriezweiges ist, der Lohn in ländlichen
Verhältnissen rund Fr. 2.—'betrage, in der Stadt
Fr. 2.35, Differenz rund 17 %• Beim Bau- und Holz-
arbeiterverband beträgt die Differenz zwischen
Stadt und Land nach den letzten Kollektivarbeits-
verträgen vom Monat Mai 1946 ganze 12 %. Der
Stundenlohn in den Städten Genf, Lausanne, Bern,
Basel und Zürich ist nur 5 Rappen höher. Nun die
grosse Lötschbergbahn, die ich ebenfalls kenne. Dort
sind keine Differenzen zwischen Bern, Thun, Spiez
und Brig vorgesehen. Der Lohn ist derselbe. Wie
steht es beim eidgenössischen Personal ? Nach dem
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Gesetz von 1927 sind die Grundlagen für Stadt und
Land dieselben. Es gibt Ortszulagen von 0 bis
600 Franken, diese sollen jetzt nach dem Antrag
des Bundesrates um 25 % erhöht werden. Die
600 Franken entsprechen beim eidgenössischen Per-
sonal einem Prozentsatz von 15 % bei einer Be-
soldung von 4000 Franken, von 12 % bei 5000
Franken, von 10 % bei 6000 Franken, von 8,5 %
bei 7000 Franken und von 7,5 % bei 8000 Franken.
Das ist doch die Differenz, die sich tatsächlich aus
den Unterschieden der Lebenskosten in Stadt und

' Land ergibt. Das entspricht ungefähr der Differenz
der Lebenskosten. In dem aber, was hier vorgesehen
ist für die Übergangsordnung, für die Bedarfsrenten,
besteht diese grosse Differenz von 66 %, nach An-
trag des Bundesrates.

Nun habe ich meinen Antrag so formuliert:
900 Franken einfache Rente städtisch, 850 Franken
halbstädtisch, 800 Franken ländlich; die Ehepaar-
renten 1400 Franken, 1300 Franken und 1200
Franken. Das entspricht ungefähr 6—17 %, für
Witwen 8—16 %, für Vollwaisen 6—13 %, einfache
Waisenrenten 7-—-15 %. Sie sehen, dass meine An-
träge mit dem übereinstimmen, was in der Verdienst-
ersatzordnung, in der Lohnersatzordnung, was bei
den Kollektivarbeitsverträgen des Baugewerbes,
was im Metallarbeiterverband, was beim eidgenös-
sischen Personal bereits Gesetz oder Vertrag ist.
Die Anträge sind durchaus gerechtfertigt. Sie gehen
nicht auf Kosten der Stadt. Aber die Ärmsten der
Armen, die wir heute haben, sind nach meiner tiefen
Überzeugung und nach meiner Kenntnis der tat-
sächlichen Verhältnisse die Berg-, Klein- und
Schuldenbauern, und neben ihnen die Textil-
arbeiter. Das sind die untersten Schichten der Be-,
völkerung. Diesen untersten Schichten der Bevöl-
kerung müssen wir mit diesen Übergangsrenten
helfen. .

Ich bedaure ausserordentlich, dass Herr Bundes-
rat Stampfli soeben die Arbeiten der Bauern im
Winter dargestellt hat, wie es den tatsächlichen
Verhältnissen nicht entspricht. Ich möchte Herrn
Bundesrat Stampfli ersuchen, jetzt im Oktober,
November, Dezember, Januar, Februar, März und
April mit uns ins Walli^ oder in den Kanton Grau-
bünden zu kommen und dor.t in den Tälern diese
Arbeiter und Klein- und Schuldenbauern und Berg-
bauern sich'etwas anzusehen und etwas mitzuhelfen,
Holz, Kies und Steine heimzuschaffen. Ich sehe es
alle Winter, nicht täglich, aber wöchentlich, wie
diese Leute in ungeheuer schwerer Arbeit, in ausser-
ordentlich bescheidenen Verhältnissen ihr Leben
verdienen müssen. Was tun diese Leute im Winter ?
Vorerst müssen sie dafür sorgen, dass Brennholz
heinigeschafft wird. Dann heisst es, den Mist aus-
führen, oft unter schwierigsten Verhältnissen. Nach-
her sind Sand, Kies und Steine zuzuführen, für all-
fällige Reparaturen an Haus und Stall und Scheune.
Dann muss weiter Holz herbeigeschafft werden für
den Verkauf. Dann ist der Kampf mit der Witterung
zu führen: in Sturm und Schneegestöber werden
diese-Arbeiten ausgeführt. Und unter welchen sozia-
len Verhältnissen wird diese Arbeit gelei stet? Neben
dem Kampf mit der Witterung, bei Sturm und
Wetter, müssen diese Leute mit der einfachsten
Nahrung sich begnügen: Polenta, Herr Bundesrat
Stampili, und etwas dünnem Kaffee oder etwas

Kakao ohne Zucker. Das ist, was die Holzarbeiter
als Nahrung haben, und wenn es gut geht, haben
sie den fetten Käse verkaufen müssen und dafür
von Müdespacher in Zürich den Magerkäse für
80 Rappen per Kilo einkaufen können. Das ist die
Nahrung. Und die Kleidung? Sehen Sie die Leute
an, in welcher Kleidung sie zu arbeiten haben, bei
grösster Kälte ! Und wo wohnen sie ; in abgelegenen
Alphütten, und wenn es gut geht, haben sie ein
bisschen Stroh und dazu eine oder zwei verlöcherte
Decken. Das sind die Wohnungsverhältnisse dieser
Schwerarbeiter im Winter. Ich glaube, der Ausfall
von Herrn Bundesrat Stampfli ihnen gegenüber war
ungerecht. Er trug den tatsächlichen Verhältnissen
keineswegs Rechnung.

Nun kommt Genösse Schneider und gibt uns
Zahlen über die Armenfürsorge in der Stadt. Nach
Genösse Schneider erhält der einfache Arme 1440
Franken in Geld und zirka 40 Franken monatlich
für die Wohnung, das sind rund 2000 Franken; das
Ehepaar bezieht 2360 Franken, dazu wieder die
Mietzinszuschläge, zusammen rund 3000 Franken.
Unsere kleinen Leute verdienen das kaum in ihrem
Taglohn, wenn sie überhaupt arbeiten können, wenn
man nämlich noch Sonn- und Feiertage und
Schlechtwettertage in Betracht zieht, an denen sie
nicht arbeiten können.

Die Anträge, die, ich Ihnen unterbreite, sind
sozial gerecht. Sie sind eine unbedingte Notwendig-
keit für dieses Gesetz, insbesondere deshalb, weil
Bundesrat und Kommission bisher über alle Anträge
gesiegt haben, die Anträge der Partei der Arbeit,
die Anträge der Unabhängigen, die Anträge des
Genfer Komitees, die Anträge der sozialdemokra-
tischen und der demokratischen Minderheit, die
Anträge der Katholiken, mit Ausnahme des kleinen
Antrages von Kollega Beck. Vorgesehen ist noch
die Rückweisung, d. h. Ablehnung des Antrages Ilg
für die Gewerkschaften! Wer soll da noch mit Be-
geisterung für diese Vorlage eintreten, wenn alle
diese Bevölkerungskreise derart vor den Kopf ge-
stossen, besiegt werden ? Ich habe Besorgnisse um
diese Vorlage wegen aller dieser Siege von Bundesrat
und Kommission über alle diese Volkskreise, deren
Interessen hier vertreten worden und deren Anträge
unterlegen sind.

Das Jahr 1948, das berühmte Jubiläumsjahr der
radikalen Revolution von 1848 wird sehr wahrschein-
lich nicht die Alters- und Hinterlassenenversicherung
verwirklichen, sondern uns vor einem Scheiterhaufen
sehen, wenn wir nicht die nötige soziale Einsicht
jetzt endlich aufbringen und die Minimalrenten für
ländliche und halbstädtische Verhältnisse erhöhen.
Ich mache nochmals darauf aufmerksam — ich habe
es bereits im Votum bei der Eintretensdebatte
getan — dass Sie doch die Zusammensetzung un-
serer Bevölkerung im Auge betalten müssen. Wer
wohnt in der Stadt ? Wenn es gut geht, anderthalb
Millionen Menschen. Wer wohnt auf dem Lande und
in der Kleinstadt ? Zweieinhalb Millionen Menschen !
Aus abstimmungspolitischen und volkspsycholo-
gischen Gründen müssen Sie hier endlich eine Geste
machen. Stimmen Sie unserem Antrage zu.

M. Piot: Lorsque les modalités de paiement
d'allocations aux vieillards pour le régime transitoire
1946/1947 furent connues, elles soulevèrent des re-
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mous dans les régions rurales et mi-urbaines. On cria
à l'injustice et un grand mécontentement en résulta.

Le projet du Conseil fédéral pour les rentes tran-
sitoires reprend à peu près les mêmes normes. La
commission a jugé bon de révéler légèrement les
rentes pour les régions rurales. Certes, c'est déjà
quelque chose, mais c'est insuffisant.

Hier, M. Hirzel a donné lecture d'un passage
d'une lettre d'un syndic vaudois. Cela traduit exacte-
ment les sentiments qui animent les habitants des
régions rurales et mi-urbaines. Nous avons égale-
ment reçu une lettre d'un syndic d'une importante
commune de la vallée de Joux, dans laquelle il nous
fait part de l'indignation et de l'opposition des auto-
rités de son village. Partout on crie à l'injustice et
on voit dans le projet de loi le plus grand encourage-
ment de tous les temps à l'exode rural.

Certes, l'égalité n'est pas de ce 'monde. Mais nous
devons travailler à atténuer les inégalités et non pas
à en créer de nouvelles. Sans toucher aux chiffres
prévus par le Conseil fédéral et la commission pour
les rentes transitoires urbaines, nous proposons de
diminuer de 50 % les différences de traitement pour
les régions mi-urbaines et rurales.

Il ne faut pas exagérer les différences du coût
de la vie entre les villes et la campagne. A plusieurs
reprises déjà, M. le conseiller fédéral Stampfh a re-
levé combien les .besoins étaient restreints dans les
régions montagneuses. Mais, aujourd'hui, les mon-
tagnards descendaient dans les vallées. Les cam-
pagnards ne sont plus collés à leur sol, car les nom-
breux et excellents moyens de communication
exercent leurs effets. Le campagnard a abandonné
la blouse de toile pour le veston. C'est en donnant
un peu plus de variété et d'agrément à la vie à la
campagne que l'on retiendra les jeunes à la terre.
Le temps où le soleil servait d'horloge pour marquer
le commencement et la fin du travail est passé!

Les arguments avancés hier par MM. Beck et
Meier nous permettent d'être^bréfs, car ils appuient
notre proposition. Les différences qui existent entre
villes et campagne iront en diminuant toujours
davantage. Nous répétons que la publication des
chiffres prévus à l'article 43 a produit un choc psycho-
logique, ausi bien à la campagne que dans les régions
mi-urbaines. Il est difficile de faire comprendre à nos
concitoyens que seule la génération actuelle aura à
subir les différences de traitement prévues et que,
dans vingt ans, elles auront disparu.

On peut et oh doit demander d'un homme de
gouvernement et même d'un parlementaire de voir
loin et d'agir en conséquence. Il faut prendre le
citoyen moyen comme il est. On ne peut pas lui
demander de songer à ce que sera la situation dans
vingt ans; Seul le proche avenir l'intéresse. Pensez-
vous que l'électeur moyen étudiera et comprendra
entièrement la loi qui lui sera soumise ? Vous savez
fort bien qu'il n'en sera rien. Seuls certains chiffres
frapperont l'électeur et, en particulier, ceux qui sont
fixés par le présent article.

Nous croyons savoir que les articles 42 et 43 ont
donné lieu à de laborieuses discussions au sein de
la commission. Celle-ci, triée sur le volet, était com-
posée dans sa très grande majorité de représentants
des milieux citadins. Nous voulons bien admettre
que c'est des villes que nous vient la lumière, mais
il serait imprudent de penser que les campagnards

ou les habitants des localités mi-urbaines manquent;
(d'intelligence. On se livrerait là à un jeu dangereux.

La commission a déjà fait un petit'pas dans la
voie que nous préconisons, mais nous demandons
plus et mieux.

M. le conseiller fédéral Stampfli de même que
MM. les rapporteurs Bratschi et Hirzel ont.l'habi-.
tude de triompher au cours de nos délibérations.
Nous.tenons à les rendre attentifs aux risques que
court la loi que nous examinons. Les milieux cam-
.pagnards et mi-urbains y sont hostiles, surtout à
cause de l'article 43, .qui révolte leurs sentiments
intimes.

Nous faisons nos propositions non pas 'dans le
but d'augmenter les rentes des milieux que nous
avons l'honneur de représenter ici, mais afin d'ac-
croître les chances d'acceptation de la loi par ces
mêmes milieux. La loi est en danger. Nous voulons
faire tous nos efforts pour qu'elle arrive à bon port.
Mais, en cas d'échec de nos propositions, nous dé-
clinons d'ores et déjà toute responsabilité.

Häberlin: Ich habe schon in der Eintretens-
debatte auf die entscheidende Wichtigkeit von
Art. 43 hingewiesen. Tatsächlich legen wir hier mit
der Fixierung der Bedarfsrente in ländlichen Ver-
hältnissen, die korrespondiert mit der minimalen
einfachen Altersrente in der Dauerlösung, gleichsam
den Grundstein, auf dem wir finanziell das ganze
Gebäude der Altersversicherung errichten wollen.

'Nun stehen wir hier, stichwortartig gesagt, vor
folgender Situation : Die Variante I der Experten
schlug 372 Franken vor, der Bundesrat 450 Franken,
die Kommissionsmehrheit 480 Franken, die Kom-
missionsminderheit und Herr Piot 600 Franken,
Herr Dellberg 800 Franken. Das ins Parlament ver-
pflanzte, sonst an Jahrmärkten beliebte Spiel des
„Haut ihn, den Lukas", steht also in voller Blüte!
Und bisher hat Herr Dellberg den kräftigsten
Schlag geführt und den Satz bis auf 800 Franken
hinaufgetrieben, mehr als 100 % mehr als die
Variante I mit 372 Franken vorgeschlagen hat.
Dieser extreme Antrag hat Herrn Schneider erlaubt,
eine taktisch geschickte Position zu beziehen und zu
behaupten, er nehme mit seinem Antrag eine mitt-
lere Linie ein. Ich kann dem nicht zustimmen, son-
dern* höchstens sagen, Herr Schneider ist etwas
weniger sorglos als Herr Dellberg, eine bessere
Qualifikation kann ich ihm leider nicht zuerkennen.

Nun muss ich Sie doch daran erinnern, wie diese
Variante I zustandegekommen ist. - Ich erinnere
daran, dass , Herr Bratschi in einem Referat vor
seinem Verbarid, dem Schweizerischen Eisenbahner-
kongress, gesagt hat: „Diese Variante I ist in der
Expertenkommission auf meinen Antrag zustande-
gekommen, und' ich stehe auch heute dazu. So
leicht war es nicht, in der Kommission eine Mehr-
heit dafür zu finden. Schliesslich ist ein solcher Be-
schluss doch zustandegekpmmen, wenn auch mit
äusserst knappem Mehr." Ich stelle also fest, von
diesen 372 Franken könnte man sagen, dass das.
„Bratschi-Franken" sind oder wenigstens gewesen
sind.

Ich führe ein weitere* Zeugnis an: Bundesrat
Nobs, Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdeparte-
mentes, der in einer Zuschrift an die ,,St. Galler
Volksstimme" festgestellt hat, der • Bund stecke
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heute derart in den Schulden, dass „es mir nicht
gerade leicht gefallen ist, die Verantwortung für die
Variante I der Altersversicherung zu übernehmen
und dafür die nötige Finanzierung vorzusehen". Sie
sehen, Herr Bundesrat Nobs sagt, es sei ihm.schwer
gefallen, die Verantwortung für die Finanzierung
von 372 Franken zu übernehmen. Ich glaube, schon
allein, mit dieser Feststellung erledigen sich die
rhetorischen Tiraden des Herrn Dellberg.

Ich stehe vor einer undankbaren Aufgabe,'aber
ich empfinde es als eine unausweichliche Pflicht,
hier vor jeder Überspannung zu warnen. Ich muss
mit aller Eindringlichkeit darauf hinweisen, dass
wir bei dieser Vorlage vor einer doppelten Verant-
wortung stehen. Es nimmt ein jeder eine schwere
Verantwortung auf sich, der aus Kleinmut oder aus
mangelndem Opferwillen diese Vorlage bekämpft;
aber dicht daneben muss ich die Verantwortung
jener stellen, die mit unerfüllbare^! Anträgen im
Volke illusionäre Hoffnungen erwecken und damit
dieses Werk gefährden. Und als solche unerfüllbaren

.Anträge muss ich alle bezeichnen, die über den
Antrag der Kommissionsmehrheit hinausgehen.

Ich bitte Sie deshalb, diese Anträge abzulehnen
und der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
;

Bundesrat Stampf li: Als der Bundesrat sich zur
Wahl der Variante I entschloss, war er sich dar-
über im Klaren, dass er damit an die obere, über- •
haupt verantwortbare Grenze gegangen ist. Er hat
das nicht leichten Herzens getan. Schliesslich hat
er sich gesagt, dass die weitaus'überwiegende Mehr-
heit der eingegangenen Vernehmlassungen sich für
die Variante I ausgesprochen hat.

Es ist darüber nicht nur in der Kommission,
sondern auch aus den verschiedensten Kreisen der
Verwunderung Ausdruck gegeben worden, und es
haben mir erfahrene Politiker aus allen Lagern,
selbst weit links stehende, ihre Bedenken und Be-

'sorgnisse darüber zum Ausdruck gebracht, dass der
Bundesrat von Anfang an die Diskussion auf die
Grundlage der Variante I der Expertenkommission
gestellt hat, trotzdem er sich doch auf Grund der
Erfahrung sagen musste, dass dann von diesem
Niveau aus weitergehende Anträge im Parlament
gestellt würden und es für den Bundesrat nicht
leicht sei, die Variante I, so wie sie von derExperten-
kommission vorgeschlagen wurde", auch durchzu-
bringen.

Leider haben diese Prophezeiungen und War-
nungen recht; behalten. ". ~

Nun wird behauptet, dass die von uns vorge-
schlagenen Übergangsrenten ungenügend seien, und
zwar nicht nur für die städtischen, sondern auch für
die ländlichen Verhältnisse. Herr Nationalrat Piot
hat von der grossen Erbitterung gesprochen, welche
diese Ansätze speziell in ländlichen Kreisen hervor-
gerufen hätten. Da erlaube ich mir doch, daran zu
erinnern, dass gerade vom Bauernsekretariat der
„Bauern-Franken" als der Masstab für Renten
empfohlen wurde, wie sie für ländliche Verhältnisse
genügen. Nach und nach wurde dieser „Bauern-
Franken", der im Jahre 365 Franken ergibt, auf
450 Franken und nun nach der Kommission-auf
480 Franken erhöht. Dem stimmt der Bundesrat
zu, trotzdem diese Verbesserung von 450 Franken
auf 480 Franken jährlich eine Mehrbelastung von

3 Millionen Franken zur Folge hat. Wir haben ge-
glaubt, unsere Zustimmung geben zu können, weil
wir uns sagten, dass die ländlichen Kantone, für
welche diese Rente in Betracht kommt, nicht in der
Lage sind, aus eigenen Mitteln korrigierend einzu-
greifen, dass aber wohl die industriellen und städti-
schen Kantone diese Möglichkeit besitzen, und dass
wir hier in einem»eidgenössischen. Gesetz nicht die
Pflicht haben, Ansätze festzulegen, die auch den
fortgeschrittensten, teuersten Verhältnissen in den
Städten in allen Fällen Rechnung tragen. Wo die
Ansätze dieses eidgenössischen Durchschnittes nicht
genügen, da haben, die industriellen und die städti-
schen Kantone die Möglichkeit, aus eigenen Kräften
nachzuhelfen.

Es ist im übrigen ein Irrtum, wenn Herr
Nationalrat Schneider der Meinung ist, dass die
vorgesehenen Übergangsrenten so bemessen werden
müssten, dass sie die Existenz der Rentenberech-
tigten im vollen Umfange sicherstellen. Das können
wir nicht, und das wollen wir nicht. Wir wollen das
nicht, um nicht den berechtigten Vorwurf entgegen-
nehmen zu müssen, dass man jeden Sinn für Selbst-
hilfe, für Selbstverantwortlichkeit töten wolle, dass
wir den Sparsinn ersticken wollen, indem wir aus
öffentlichen Mitteln einem jeden soviel geben, dass
er ohne Ersparnisse und ohne selbst für seinen
eigenen Unterhalt noch etwas dazuzutun, wenn er
dazu imstande ist, durchkommt.

Diesen Erwägungen müssen wir auch Rechnung
tragen, wir müssen sagen können, dass diese Vor-
lage für die Selbsthilfe, für die Selbstverantwort-
lichkeit, für den Sparsinn auch noch etwas übrig
lässt. Wir dürfen nicht von der Auffassung aus, wie
sie von Herrn Nationalrat Schneider, geäussert
worden ist, an die Beurteilung dieser Rentensätze
herantreten. " ' '

Nun hat mit Recht Herr Dr. Häberlin auf die
Verknüpfung zwischen den Übergangsrenten und
den Renten der Dauerlösung hingewiesen. Hätten
die Anträge, die hier zu Art. 43 gestellt wurden,
nur eine Auswirkung auf die- Übergangsrente, dann
könnte man sie ja, wenigstens die weniger weitge-
henden, noch diskutieren, aber es besteht eine
Relation zwischen diesen Übergangsrenten und den
Renten der Dauerlösung. Die einfache Altersrente
der Übergangsordnung für ländliche Verhältnisse
stimmt überein mit der Mindestrente der Dauer-
lösung, aus begreiflichen Gründen: Wir können doch
nicht Versicherten, die Beiträge bezahlt haben,
weniger« geben als das Mindeste, das wir'den Über-
gangsrentnern zusichern, die überhaupt keinen Bei-
trag geleistet haben.

Und noch einen gemeinsamen Eckpfeiler haben
wir bei den beiden Systemen: Das sind die 750
Franken einfache Altersrente derÜbergarigsordnung
für'städtische Verhältnisse und der Mindestbetrag
von Teilrenten von 750 Franken. Auch da ist es
doch nicht möglich, dass wir. einem Teilrentner, und
wenn er auch nur einen Beitrag bezahlt hat, eine
geringere Rente zuerkennen als einem Übergangs-
rentner in städtischen Verhältnissen, der nie einen
Beitrag entrichtet hat.

Aus dieser Verknüpfung der Rentensätze der
Übergangsrenten einerseits und der Dauerlösung
anderseits resultiert die schwere Mehrbelastung der
gestellten Anträge. Ich möchte Sie darauf aufmerk-
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sam machen, dass die Annahme des Antrages Beck,
die Erhöhung der Einkommensgrenze für ländliche
und halbstädtische Verhältnisse nicht ohne finan-
zielle Auswirkung bleibt. JDie Mehrbelastung, die
aus der Annahme des Antrages Beck resultiert,
beträgt jährlich 2% Millionen Franken; diese wird
aber sofort grösser, wenn wir höhere Rentensätze
für ländliche Verhältnisse vorsehen. Nach dem An-
trag Picot oder gar nach dem Antrag Dellberg,
selbst nach dem Antrag des Herrn Schneider
werden auch höhere Übergangsrenten für länd-
liche Verhältnisse die Folge sein. Dann beziffert
sich aber die Auswirkung des Antrages Schneider
nach Annahme des Antrages Beck nicht mehr
auf 29 Millionen, sondern auf 29 plus 4 Millionen,
weil die Auswirkung des Antrages Beck noch grösser
ist. Die Mehrbelastung steigt also auf jährlich
33 Millionen Franken. Aber auch der Antrag Piot
hat finanziell viel weitergehende Folgen als sich der
Antragsteller jemals vorgestellt hat. Der Antrag
hätte eine .jährliehe Mehrbelastung von 18 Millionen
Franken zur Folge, nach Annahme des Antrages
Beck. Noch viel weiter würde die Mehrbelastung
gemäss Antrag Dellberg gehen, nämlich auf 41 Mil-
lionen Franken. Das sind Mehrausgaben, die einfach
nicht tragbar sind, die wir nicht akzeptieren können,
besonders in einem Stadium, wo wir ja über die
Aussichten der vorgeschlagenen Finanzierung, ins-
besondere der Nachlasssteuer noch vollständig im
Dunkeln sind, zusätzliche Belastungen, die wir nie-
mals verantworten und niemals akzeptieren können.
Wir könnten die weitere Beratung einstellen, wenn
die Anträge, die in Diskussion stehen, genehmigt
würden.

Und nun noch ein Wort über das Verhältnis der
Übergangsrenten für die ländlichen, halbstädtischen
und städtischen Verhältnisse. Darüber haben wir
uns Rechenschaft gegeben, dass wir nie eine Ab-
stufung finden werden, welche die Zustimmung und
den Beifall aller 'Beteiligten erlangt. Wir haben
immerhin gegenüber der Expertenkommission noch
eine Annäherung dieser Rentensätze vorgenommen.
Die Vorschläge der Expertenkommission basierten
auf der Relation 2 : 3 : 4 , d.h. die ländliche Über-
gangsrente wäre nur halb so gross wie die städtische
gewesen. Der Bundesrat hat nun diese Differenz
komprimiert, den untersten und obersten Satz ein-
ander angenähert. Wir sind auf 3 : 4 : 5 gekommen.
Wie nun allerdings Herr Nationalrat Dellberg bei
diesem Verhältnis 3 : 4 : 5 sagen kann, die Differenz
zwischen dem untersten, für lendliche Verhältnisse
geltenden Satz und dem obersten betrage 66% %,
kann ich mit all meinem Talent für Mathematik
nicht erkennen. Ich möchte nur den Lehrer kennen
lernen, der Herrn Dellberg Mathematik erteilt hat.
Denn da die Ansätze 3 : 4 : 5 sind, so beträgt die
Differenz zwischen dem obersten Ansatz und dem
niedrigsten a/5. Ein Ganzes minus 3/5 sind doch
immer 2,/&, d. i. 40 % und nicht 66% %. Wenn man
eine Differenz berechnet, Herr Dellberg, ermittelt
man sie von oben nach unten. Das ist die Differenz
zwischen dem Grössern und dem Kleinern, und nicht
umgekehrt. Deshalb gibt es nicht eine prozentuale
Differenz von unten,- sondern nur eine solche von
oben. Lassen Sie sich das von einem guten Dorf-
schullehrer aus dem Kanton Wallis bestätigen.
(Heiterkeit.)

Im übrigen habe ich hier keine Ausfälle gegen
die Bergbauern gemacht. Gegen eine solche Unter-
schiebung, muss ich mit allem Nachdruck Verwah-
rung einlegen. Ich habe allgemein gesagt, ich ver-
stehe, dass'man in Schwerarbeiterkreisen bei der
längern Arbeitszeit, besonders inderLandwirtschaft,
das Bedürfnis nach einem Supplement von zwei
Mahlzeiten habe; im Winter möge das eher eine
Gewohnheit als ein physiologisches Bedürfnis sein.
Das hat sich sicher nicht speziell an die Adresse der
Bergbauern gerichtet.

Ich bedaure sehr, von der Einladung von Herrn
Dellberg, einmal der Arbeit der armen geplagten
Bergbauern zusehen zu wollen, nicht Folge leisten
zu können. Mein Amt und die Belastung desselben
gestatten es mir nicht, zuzusehen, wie andere
arbeiten. (Heiterkeit.) Das überlasse ich Herrn
Nationalrat Dellberg, der wahrscheinlich dazu die
nötige Zeit zur 'Verfügung hat. (Heiterkeit.)

Ich möchte Sie noch einmal aus den angeführten
Gründen dringend bitten, alle gestellten Abände-
rungsanträge abzulehnen. Sie lassen sich finanziell
nicht verantworten.

Weber: Wir stehen vor einer etwas heiklen Si-
tuation. Wir haben vier Anträge vor uns: den An-
trag der Kommissionsmehrheit, der auf der einen
Seite, sagen wir, das Mindestmass dessen ist, was
hier beschlossen werden soll —ich glaube nicht, dass
jemand hinter diesen Antrag zurückgehen will —
dann den Antrag von Herrn Piot, der für ländliche
und halbstädtische Verhältnisse etwas weitergehen
will, ferner den Antrag der Minderheit, der für alle
drei Kategorien eine Aufbesserung vorsieht, und den
Antrag Dellberg, der für halbstädtische und länd-
liche Verhältnisse noch etwas weiter geht.

Nun bedaure ich, dass bei dieser Ausscheidung
städtische und ländliche Verhältnisse gegeneinander
ausgespielt werden. Es sind bisher alle Verbesse-
rungsvorschläge zugunsten einer Gruppe oder Be-
völkerungsschicht abgelehnt worden. Man hat die
Anträge zugunsten der Landwirtschaft abgelehnt,
diejenigen zugunsten der Frauen, diejenigen zu-
gunsten anderer Kreise, und beim Antrag Beck
zum erstenmal eine Entscheidung getroffen, die die
bisherige Verteilung, ich will nicht sagen: aus dem
Gleichgewicht bringt, aber doch verändert. Ich sehe
voraus, dass hier wieder ein ähnliches Resultat
herauskommt.

Das scheint mir unbefriedigend zu sein. Wir
müssen versuchen, dass das Gleichgewicht, das in
der Vorlage herrscht — ich habe das in der Ein-
tretensdebatte betont — einigermassen bestehen
bleibt. Nun glaube ich auch, dass eine gewisse Ver-
besserung hier möglich ist. Ich habe schon in der
Eintretensdebatte gesagt: So sehr die Finanzen die
Leistungen der Versicherung bestimmen, so scheint
mir eine Reserve vorhanden zu sein. Aber so, wie
die Anträge heute einander gegenübergestellt wer-
den, befürchte ich, dass das nötige Gleichgewicht
nicht gewahrt bleibt.

Ich möchte daher, so unangenehm das im
jetzigen Moment erscheinen mag, beantragen, diesen
Artikel an die Kommission zurückzuweisen, damit
sie versucht, ob nicht eine Verbesserung der Anträge
der Mehrheit möglich ist, die das Gleichgewicht
einigermassen bewahrt, aber auf der ganzen Linie
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eine gewisse Verbesserung bringt, nicht dass nach-
her grosse Kreise — ich will nicht abzählen, ob das
die Mehrheit des Volkes, ob es 2, 2% oder 1%
Millionen Franken sind: es kommt auf jedes Hun-
derttausend, vielleicht auf jedes Zehntausend, ja
jedes Tausend Stimmen an — von der ganzen Vor-
lage nichts mehr wissen wollen. Es ist wertvoller,
dass wir hier die richtige Taktik einschlagen und
nochmals eine vorsichtige Abwägung der gestellten
Begehren vornehmen, als eine Stunde Zeit zu ge-
winnen und die Vorlage rasch übers Knie zu
brechen.

Bundesrat Stampili: Ich möchte Sie bitten,
diesen Ordnungsantrag abzulehnen. Dieser Art. 43
hat uns in den Sitzungen von Pontresina und
Wengeh endlos beschäftigt. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass die Mehrheit der Kommission zu ändern
Beschlüssen kommen würde. Der Rat muss ent-
scheiden. Es bleibt nichts anderes übrig. Jedenfalls
wird der Bundesrat auf seinem bisherigen Stand-
punkt beharren und alle weitergehenden Anträge
ablehnen. Ich möchte Sie daher bitten, heute zu
entscheiden und diesem grausamen Spiel ein Ende
zu machen.

Abst immung. — Vote.
Für den Ordnungsantrag Weber 46 Stimmen
Für Ablehnung des Ordnungsantrages 84 Stimmen

Präsident: Das Wort ist zu Art. 43 nicht mehr
gewünscht. Die Diskussion ist geschlossen. Wir
schreiten zur Bereinigung.

Wir stehen vor 4 Anträgen: Antrag der Mehrheit,
Antrag der Minderheit, Antrag Dellberg und Antrag
Piot. Ich schlage Ihnen vor, in folgender Weise ab-
zustimmen, entsprechend der Bedeutung der An-
träge :

In erster eventueller Abstimmung wird der An-
trag Dellberg dem Antrag der Minderheit gegenüber-
gestellt. Das Ergebnis der ersten Eventualabstim-
mung wird in einer zweiten Eventualabstimmung
dem Antrag Piot gegenübergestellt. Was bei dieser
Abstimmung herauskommt, wird in einer dritten
Eventualabstimmung dem Antrag der Mehrheit
gegenübergestellt, und schliesslich folgt die Haupt-
abstimmung über Annahme oder Ablehnung des
Artikels.

Abs t immung. — Vote.
1. Eventuell — Eventuellement:

Für den Antrag Dellberg 22 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 116 Stimmen

Präsident: In einer zweiten Eventualabstim-
mung wird der Antrag der Minderheit dem Antrag
Piot gegenübergestellt.

2. Eventuell — Eventuellement:
Für den Antrag der Minderheit 85 Stimmen
Für den Antrag Piot 60 Stimmen

Präsident: Dieser Beschluss wird nun dem An-
trag der Mehrheit gegenübergestellt.

Kägi: Ich stelle den Antrag auf Namensaufruf.

Abst immung. — Vote.
Für den Namensaufruf 48 Stimmen

N a m e n t l i c h e Abs t immung. — Vote par appel
nominal.

Mit Ja, d. h. für den Antrag der Mehrheit,
stimmen die Herren: — Votent oui, c'est-à-dire
pour la proposition de la majorité:

MM. Aeby, Agustoni, von Almen, Anderegg, Anet,
Baudat, Berthoud, Bircher, Börlin, Brochon, Burg-
dorfer, Bürki, Burri, Burrus, Carron, Clavadetscher,
Condrau, Devenoge, Dietschi-Basel, Dietsehi-Solo-
thurn, Eder, Eugster, Favre, Flisch, Gabathuler,
Gfeller, Gottret, Graf, Gressot, Gutknecht, Gysler,
Häberlin, Helbling, Held, Hess, Hirzel, Hofer,
Holenstein, Isenschmid, Kappler, Kästli, Keller,
Knobel, Kuntschen, Lachenal, Maspoli, Meier:
Ölten, Meier-Eglisau, Meili, Meister, Melly, Meyer-
Murten, Müller-Amriswil, Müller-Olten, Nadig, Nie-
derhauser, Odermatt, Oeri, Pasquier, Perréard,
Perrin-La Chaux-de-Fonds, Philipona, Picot, Quar-
tenoud, Reichling, Renold, Riedener, Riva, Rohr,
Rubattel, Ruoss, Scherrer, Schirmer, Schläpfer,
Schmid-Dieterswil, Schmutz, Schnyder-Brig, Schny-
der-Zürich, Schuler, Schwendener, Seematter, Seiler,
Sigerist-Schaffhausen, Speiser, Stähli, Stiefel, Stir-
nemann, Studer-Burgdorf, Studer-Escholzmatt,
Stutz, Ueltschi, Wagner, Wartmann, 'Wey, Wick,
Widmer, Winiker (97).

Mit Nein, d. h. für den Antrag der Minderheit,
stimmen die Herrer : — Votent non, c'est-à-dire
pour la proposition de la minorité:

MM. Aeschbach, Allemann, Barben, Bòrella,
Bratschi, Brawand, Bringolf-La Tour-de-Peilz, Brin-
golf-Schaff hausen, Dellberg, Duttweiler, Fenk,
Fischer, Frei, Freimüller, Fröhlich, Furrer, Gadient,
Giroud,' Gitermann, Graber, Henggeler, Herzog,
Höppli, Huber, Ilg, Jost, Kägi, Kohler, Lanicca,
Leupin, Mann, Mauroux, Meier-Baden, Meier-Nets-
tal, Meierhans, Meyer-Roggwil, Miville, Moine,
Moser,^ Müller-Grosshöchstetten, Münz, Oldani,
Oltramare, Oprecht, Perret, Perrin-Corcelles, Rein-
hard, Robert, Roth, Ryser, Ryter, Sappeur,
Schmid-Oberentfelden, Schmid-Solothurn, Schmid-
Zürich, Schmidlin, Schneider, Schümperli, Segessen-
mann, Siegrist-Aarau, Spindler, Sprecher,,Stein-
mann, Trüb, Uhlmann, Weber,.Zeli, Zigerli (68).-

•
Herr Grimm, Präsident, stimmt nicht. —

M. Grimm, président, ne vote pas.

Der Stimme enthält sich: — S'abstient:
M. Piot. -

* *

Abwesend sind die Herren: — Sont absents:
MM. Addor, Albrecht, Bärtschi, Beck, Boner,

Broger, Bühler, Chaudet, Cottier, Crittin, Eggen-
berger, Escher, Guinänd, .Humbert, Janner, Jaquet,
Leuenberger, Maag, Moeschlin, Muheim, Péclard,
Pini, Pugin, Roulet, de Senarclens* Spühler (26).

l Sitz vakant. — l siège vacant.

Hauptabs t immung. — Vote prirtcipal.
Für den Antrag der Mehrheit • 103 Stimmen

( Einstimmigkeit)
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Antrag Barben und Spindler.
Art. 43bis (neu).

Im Hinblick auf künftige mögliche, wesentliche
Schwankungen von Versicherungsgrundlagen (Le-
benskostenindex usw.) wird die Bundesversamm-
lung ermächtigt, -im Rahmen des Gesetzes die Renten
entsprechend anzupassen.

* Proposition Barben et Spindler.
Art. 43bis (nouveau)

Pour l'éventualité de variations notables tou-
chant les bases d'assurance (chiffre-index du coût
de la vie, etc.), l'Assemblée fédérale est autorisée à

- ajuster les rentes, dans les limites de la loi, à la
situation nouvelle.

Spindler: Das ganze Versicherungsgebäude ist
auf der Annahme ziemlich .gleichbleibender Sterb-
lichkeit, sinkender Geburtenzahlen, fester Zins-
sätze und eines durchschnittlich konstanten Volks-

• einkommens und Geldwertes aufgebaut. Wenn Herr
Bundesrat Stampfli und Herr Nationalrat Bratschi
etwas nicht widerlegen konnten und nicht wider-
legen können, ist es die Tatsache, dass alle diese

, tragenden Säulen mehr oder weniger srossen unbe-
E5 O O

rechenbaren Veränderungen unterworfen sind. Die
Sterblichkeit und mit ihr die Auszahlungen ändern.
Noch viel mehr tut es der Geburtenüberschuss. Wie
wir wissen, hat die Einführung der die Verheirateten
bevorzugenden Lohnausgleichs- und Verdienster-
satzkasse genügt, um die von den Herrn Direktor
Brüschweiler und ändern Statistikern aufgestellte
These vom sterbenden Volk in wenigen Jahren über
den Haufen zu werfen. Würden bei uns für Arbeiter,
Angestellte, landwirtschaftliche Dienstboten und
vor allem für kinderreiche Familien ebenso gross-
zügig wie in Schweden Wohnungen und Siede-
lungen erstellt, würde der Geburtenüberschuss noch
grösser. Veränderlich ist auch das Einkommen des
einzelnen wie des ganzen Volkes. Bei der Annahme,
dass 80 % der Alten und Hinterbliebenen die für die
Übergangszeit berechneten Einkommensgrenzen
nicht erreichen, hat 'sich schon jetzt herausgestellt,
dass die Expertenkommission 100 % daneben ge-

.schössen hat. Wie Sie wissen, fussen die bis ins Jahr
2008 angestellten Berechnungen auf einem durch-
schnittlichen jährlichen Ertrag aus der Lohn- und
Verdienstersatzkasse von 261 Millionen. Wie schon
von" verschiedenen-Rednern und auch vom Herrn
Kommissionspräsidenten festgestellt wurde, werden
die Beiträge schon dieses Jahr gegen 350 Millionen,
d. h. rund 40% mehr ergeben, als die Experten an-
genommen haben. D.ie letzten Jahrzehnte haben be-
wiesen, 'dass das Volkseinkommen als Funktion der
durch Technik, wachsende Bevölkerungszahl, damit
verbundene Zunahme der Produzenten und durch
Rationalisierung gesteigerten Produktion auto-
matisch auch grösser wird. Ein gleichbleibendes
Nationaleinkommen würde überdies Stagnation be-
deuten.-An dieser Entwicklung konnte die in den

•Jahren 1920/1922 und 1929/1936 zugegebenér-
rnassen von Bundesrat, Nationalbank und Parla-
ment durchgeführte Deflation, durch die das Volks-
einkommen nach den Angaben. von Herrn Dr.
Weber bis 20 und mehr Prozent gesenkt worden ist,
nichts ändern. Herr Bratschi lehnt unsern Antrag

vor allem mit der Begründung ab, dass mit neuen
Deflationen gerechnet werden müsse. Nette Aus-
sichten! Glauben Sie, dass unser Volk noch einmal
eine solche Hunderttausende und noch mehr
Arbeitslose machende und die privaten und öffent-
lichen Schulden zu untragbarer Last aufwertende
Rosskur auf sich nehmen wird, die einige tausend
Handwerker und Gewerbetreibende ruinierte und
jeden achten Bauer nötigte, sich bei den Bauern-
hilfskassen zu melden? -Die aussenwirtschaftlichen
Schwierigkeiten werden unserm Land ohne sie
mehr zu'tun geben als uns lieb ist.

Worum es bei einem dritten überflüssigen Ver-
such dieser Art geht, können Sie in der „Neuen
Zürcher Zeitung", Nr. 226, März Ì943, nachlesen,
wo der Überzeugung Ausdruck gegeben wurde, dass
die Völker eher auf die Demokratie verzichten
werden als eine neue Massenarbeitslosigkeit zu er-
tragen. Wo wollen Sie überhaupt bei einer neuen
Krise die öffentlichen und privaten Mittel her-
nehmen, um die Renten weiter auszuzahlen ?

Einige haben von der am 3. Dezember 1931 ver-
worfenen Altersversicherungsvorlage gesprochen.
Mir ist es geblieben, Sie darauf aufmerksam zu
machen, dass selbst jene sehr bescheidene Versiche-
rung in den nachfolgenden Krisenjahren gar nicht
hätte durchgeführt werden können, weil die bis
100 000 Arbeitslosen und vielen tausend Bauern
und Handwerker, die unterstützt werden mussten,
nicht mehr in der Lage gewesen wären, die Prämien
zu bezahlen. Wo nichts oder nichts mehr ist, kann
auch nichts geholt werden.

Die Durchführung der Versicherung setzt also
einen ziemlich ausgeglichenen Wirtschaftsablauf
voraus. Der aber hat zur Folge, dass auf der einen
Seite Reserven gebildet und auf der ändern Seite
Schulden zurückbezahlt werden. Dem grösser wer-
denden Kapitalangebot steht eine kleinere Nach-
frage gegenüber. Der Preis für das Kapital, der
Zins, wird sinken. Kapitalexport und andere von
unsern Banken und Geldbesitzern dagegen er-
griffene Massnahmen haben auf die Dauer diese Ent-
wicklung nicht aufzuhalten vermocht. Der Zins
sank von 5 und mehr Prozent während und nach
dem ersten Weltkrieg auf 3 Prozent. Wenn er heute
trotzdem für viele eine untragbar schwere Last be-
deutet, so darum, weil die Verschuldung prozentual
viel stärker gestiegen ist. Vor allem, wenn der kon-
junkturelle Wirtschaftsablauf nur einigermassen an-
hält, ist es möglich, dass der Zins bis in weitern
20 Jahren auf 2, wenn nicht gar auf noch weniger
Prozent gesunken sein wird, es sei denn, dass durch
weitere Kriege und Krisen so viel Kapitalgüter ver-
nichtet werden, dass das kleinere Angebot und die
grössere Nachfrage nach Kapital eine Zinserhöhung
zur Folge haben. Wie weit die Überlebenden dannzu-
mal noch eine Altersversicherung nötig haben und
wünschen, ist eine Frage für sich. Wenn, wie wir
hoffen, unser Volk in den nächsten, 20 Jahren seiner
Arbeit nachgehen, produzieren, Reserven bilden
und Schulden abzahlen kann, muss damit gerechnet
werden, dass der Zins bis in 20, 30 Jahren wesentlich
sinken wird. Gestützt auf die Entwicklung der
Zinssätze in den letzten Jahrzehnten muss mit
weiterem Sinken gerechnet werden. Es kann von
keinem der Herren, die der Versicherung zu Ge-
vatter gestanden sind, aufgehalten werden. Es. muss
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also damit gerechnet'werden, dass der Zinsertrag-
aus dem Fonds in 20 Jahren nicht, wie angenom-
men, 90, sondern vielleicht' nur 30 oder bis 60
Millionen oder noch weniger betragen wird. Wenn
keine weitere Deflation eingeleitet und der durch-
schnittliche Preisstand,, d. h. Geldwert, als elemen-
tarste Voraussetzung eines einigermassen gleich-
massigen Wirtschaftsablaufs stabilisiert wird, könnte
dieser Ausfall durch den Mehrertrag des wach-
senden Volkseinkommens mehr als wettgemacht
werden. Der Bundesrat und die Nationalbank
müssten nur eine Finanz--" und Währungspolitik
treiben, die zum Ziel hätte, den innern Wert des
Frankens zu stabilisieren. Wie die Tatsachen be-
weisen, tun sie das leider nicht. Sie bezweifeln es.
Steht nicht' uhwiderle'glich fest, dass ein Sparer
heute mit seinem Sparbatzen nicht einmal mehr
halb so viel kaufen kann wie vor dem Krieg? Wäre
der Meter in der-Zeit von f939 bis heute um mehr als
die Hälfte verkürzt worden, wäre ein heilloser Wirr-
warr entstanden. Wieviel mehr muss es immer
wieder zu Auseinandersetzungen, Störungen und
Spannungen führen, wenn der innere Geldwert,
dessen Festsetzung ja ganz in unserer .Macht liegt,
derart verändert wird, wie es nach den überein-
stimmenden Feststellungen von Freunden und
Gegnern der Vorlage, angefangen bei Herrn Bratschi
über Herrn Dr. Münz und Herrn Schneider bis zu
Herrn Dr. Weber in den letzten Jahrzehnten bei
uns der Fall war.

Herr Bundesrat Stampfli sagt, der Versicherte
wolle wissen, was er einzahlen müsse und was er be-
komme. Man dürfe keine Unsicherheitsfaktoren im
Gesetz verankern. Sehr richtig, einverstanden.
Zwischen den Prämien und den Renten sollte^ eine
feste Relation bestehen. Was wir einbezahlen
müssen, wissen wir, nicht aber, was wir bekommen,
wenn wir 20—45 Jahre lang einbezahlt haben. Oder
wer kann uns die Gewähr dafür geben, dass mit den
1500 bzw. 2400 Franken, die man uns in Aussicht
stellt, dann, wenn sie zur Auszahlung kommen, nicht
nur noch halb so viel gekauft werden kann wie
heute ?

Herr Bundesrat Stampili, der die'Forderungeines
Frankens mit ziemlich gleich bleibender Kaufkraft
als überflüssig und utopisch abgelehnt hat, kann
uns diese Gewähr nicht geben.

Ich will nicht wiederholen, was die Herren Dr.
Münz und Dr. Weber übereinstimmend festgestellt
haben. Herr Bratschi hat in seinem Eintretens-
referat wörtlich gesagt: „Es ist nicht1 zu bestreiten,
dass mit Schwankungen des Geldwertes gerechnet
werden muss. Solange ein stabiler Geldwert, der das
Ideal wäre, nicht erreicht ist, muss den gelegènt-

, liehen Anpassungen begegnet werden." Ich unter-
streiche: Herr Bratschi sagt nicht: „kann", er sagt
auch nicht „soll", sondern „man muss". Also aucfi
er ist mit uns der Ansicht, dass all die Grundlagen,
auf denen die Versicherung aufgebaut ist, Anpas-
sungen nötig machen werden. Dann darf man aber
auch nicht die Schaffung der Möglichkeit dazu ab-
lehnen. Daher haben wir den Antrag ges'tellt, die
Renten dann, wenn sich Versicherungsgründlagen
wesentlich ändern, von der Bundesversammlung im
Rahmen dieses Gesetzes den Veränderungen an-
passen zu können. Diese Anpassung haben wir,
allerdings in ungenügendem Ausma.ss, u. a. bei der

Nationalrat. — Conseil national. 19Ì6.

Militärversicherung, aber auch bei der Unfall-
versicherung und den zivilrechthchen Renten. Auch

D

diese können nach dem Zivilgesetzbuch den ver-
änderten Verhältnissen angepasst werden. Esmüsste
als ein grosser Mangel und eine grosse Schwäche an-
gesehen werden, wenn bei dieser Versicherung die
Möglichkeit der Anpassung an die Änderungen, mit
denen zu rechnen ist, ja die sich schon vor Inkraft-
setzung der Versicherung herausgestellt haben, nicht
als Sicherheitsfaktor vorgesehen und geschaffen,
würden.

Aus all diesen unwiderleglichen Überlegungen
ersuchen wir Sie, unserm Antrag, der diese Möglich-
keit der Anpassung schaffen will, zuzustimmen.

Bratschi, Berichterstatter: Herr Spindler rennt
mit seiner Begründung weit offenstehende Türen
ein. Der Sprechende hat nie behauptet, dass es keine
Schwankungen gebe. Ich habe sowohl beim Ein-
treten als auch bei Behandlung des Antrages, den.
die Herren Barben und Spindler bei Art. 13ter ge-
stellt haben, nachdrücklich auf diese möglichen
oder wahrscheinlichen Schwankungen hingewiesen.
Dass solche Schwankungen möglich sind, darüber
braucht es keine Unterhaltung, das ist von allen
Seiten anerkannt und festgestellt. :

Ich habe beim Hinweis auf die Schwankungen,
die in den letzten zwanzig Jahren vorgekommen
sind, insbesondere auf die beiden Dei'lationsperioden
von 1921 und folgende Jahre und von 1931 und
folgende Jahre hingewiesen. Das haben wir ja alle
miterlebt, und ich bin der letzte, der die Tatsache
dieser Schwankungen bestreiten würde.

Dagegen habe ich nicht gesagt, wie mir Herr
Spindler auf die Zunge "legt, dass man mit neuen
Deflationsperioden rechnen müsse. Ich hoffe, dass
keine solchen neuen Deflationsperioden kommen,/
aber. ich habe von möglichen Rückschlägen ge-
sprochen. Es könnten Rückschläge eintreten,, die
nicht auf eine Deflation zurückzuführen sind. Es
könnte Rückschläge in unserer Exportindustrie
geben, z. B. bei der Uhrenindustrie und auf ändern
Gebieten, die nun wirklich mit Deflation nichts zu
tun zu haben brauchen, denn wir wissen, dass die
Konjunktur, die gegenwärtig, in der Schweiz
herrscht, mit Inflation oder Deflation nichts zu tun
hat, sondern sie steht in Verbindung mit der Ver-'
sorgung einer zerstörten Welt. Es müssen in einem
Ausmass neue Güter wieder geschaffen werden, wie
das nur nach den Zerstörungen der letzten Jahre
möglich ist. Es ist denkbar, dass das nicht ewig
dauert. An solche Rückschläge habe ich gedacht.
Ich bin gegen die Deflation,, habe sie immer be- -
kämpft, das ist bekannt; ich brauche mich da nicht
zu verteidigen; aber ich entscheide schliesslich nicht,
was in der Welt geschieht.

^ Ich habe erklärt und erkläre es neuerdings, wir
lehnen auch in den Gewerkschaften die gleitende
Lohnskala ab, weil sie praktisch, sozial und reallohn-
mässig gesehen, ein Treten am Ort ist. Die glei-
tende Lohnskala' verhindert uns daran, Vorteile
auszunützen, die sich z. B. durch das Sinken des
Preises usw. ergeben. Wenn die Preise steigen, gibt
die gleitende Lohnskala uns höchstens das, was die
Preissteigerung uns vorher weggenommen hat,
aber wirkliche Verbesserungen bringt sie uns nicht.
Deshalb haben die Gewerkschaften die gleitende
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Lohnskala immer abgelehnt und werden, soweit ich
die Dinge überblicken kann, ihren Standpunkt nicht
ändern. Ob die Gewerkschaften in einem spätem
Zeitpunkt einen ändern Standpunkt einnehmen,
dazu äussere ich mich nicht. Ich kann mich nur zu
den Verhältnissen äussern, wie sie heute sind.

Die gleichen Wirkungen hätte die gleitende
Rentenskala. Auch sie könnte zu Rückschlägen
führen. Ich möchte die Möglichkeit einer solchen
Unsicherheit nicht schaffen helfen. Diese Unsicher-
heit des Anspruches des Einzelnen müsste zwangs-
läufig entstehen, sobald wir die gleitende Renten-
skala hätten.

Übrigens steht Art. 43bis im Zusammenhang
mit Art. 13ter, der vom Rate bereits abgelehnt
wurde.

Ich will nicht auf weitere Einzelheiten eintreten
und • beantrage Ihnen, den Antrag der Herren
Barben und Spindler aus den Gründen, die schon
bei Art. 13ter geltend gemacht wurden, abzulehnen.
Ich beantrage Ihnen das auch namens der Kom-
mission.

Wenn sie auch diese Anträge nicht vor sich
hatte, so ist doch das Problem der gleitenden Skala
von ihr wiederholt erörtert worden.

Dass Anpassungen nötig sind, ist klar. Anpas-
sungen werden kommen, und ich hoffe, sie werden
kommen nach oben. Ich hoffe auch, dass die Wirt-
schaft stärker und der Ertrag der Wirtschaft der
kommenden Jahrzehnte grösser sein wird. Ich mute
den Generationen, die da sein werden — oder wenn
es rasch kommt, auch uns — die Kraft zu, das
Gesetz zu verbessern, wenn die Möglichkeit dazu
besteht.

Wenn ich auf unserem Kongress — dies an die
Adresse des Herrn Dr. Häberlin — gesagt habe,
dass ich zur Variante I stehe, so gilt das auch heute
noch. Ich habe auch ausgeführt, dass, vom sozialen
Standpunkt aus gesehen, ich gerne weitergehende
und grössere Renten schaffen helfen möchte. Aber

"ich habe beigefügt, dass wir uns nicht über die Ver-
hältnisse hinwegsetzen können, wie sie in unserm
Lande sind, dass wir Rücksicht nehmen müssen auf
die finanziellen Möglichkeiten und das politische
Kräftespiel.

Mir geht es nicht darum, dass Kommission und
Bundesrat den Rat veranlassen, Anträge nieder-
zustimmen, um mit Herrn Dellberg zu sprechen.
Mir geht es darum, dass wir das Gesetz als grossen
Anfang durchbringen können. Das ist meines Er-
achtens im jetzigen Zeitpunkt das Entscheidende.
Es geht viel weniger darum, ob Einzelheiten ge-
ändert werden können, ob dieses oder jenes System
angewendet wird, sondern darum, dass der grosse
Wurf gelingt und das Gesetz in Kraft gesetzt
werden kann, dass wir mit dem Werk beginnen
können. Ich bin überzeugt, wenn er einmal gemacht
ist, dass die Verbesserungen später kommen werden.
Aber es darf nicht jeder, der irgendeinen Sonder-
wunsch hat, schon die Drohung äussern, wenn dieser
Sonderwunsch nicht erfüllt werde, so sei das Ganze
in Gefahr. Es darf nicht jederzum Ausdruck bringen,
dann sei er gegen das Ganze. Ich sage das, weil Herr
Piot und auch Herr Dellberg ähnlich sprachen und
durchblicken Hessen, wenn ihre Sonderwünsche
nicht Zustimmung fänden, werden sie das Gesetz
ablehnen. Wer das will, soll dann die Verant-

wortung für die Ablehnung des Gesetzes über-
nehmen. Wenn 5 % nicht bewilligt werden, sollen
die ändern 95 % auch ablehnen ! Es muss ein Gleich-
gewicht geschaffen werden von Gruppe zu Gruppe,
von Stadt zu Land, ein Gleichgewicht unter den
Berufen und auch ein finanzielles Gleichgewicht,
wenn das Ganze gelingen soll.

Es nützt mir nichts, zu wissen, dass die Wirt-
schaft vielleicht etwas mehr tragen könnte. Ich
möchte wissen, ob das Maximum, das von den wirt-
schaftlichen Kräften getragen werden könnte, dann
wirklich auch beschlossen würde. Nur dann hätten
alle diese schönen Reden einen Sinn.

Ich möchte wünschen, dass das Gedränge um
höhere Beiträge und Mehrleistungen bei 'der Finan-
zierung so gross wäre, wie das Gedränge bei der
Erhöhung der Renten. Hier hört man, dass die
gleichen Kreise, die eine Erhöhung der Renten for-
dern, viel bescheidener sind, wenn wir über die
Finanzierung sprechen.

Die schwierigste Aufgabe bei der Verwirklichung
des Werkes ist der Anfang. Dieser Anfang muss jetzt
gemacht werden. Ob er mit 550 oder 600 Millionen
Franken Durchschnittsausgabe im Jahr gemacht
wird, ist nicht entscheidend, entscheidend ist, dass
«r gemacht wird.

Deshalb hat die Kommission und ich in ihrem
Namen zu vielen Anträgen den Standpunkt ein-
genommen, wie es geschehen ist ; es geschieht in der
Meinung, dass wir den Anfang verwirklichen können,
und in der sichern Erwartung und Überzeugung,
dass später verbessert wird und viele Wünsche, die
heute nicht erfüllbar sind, erfüllt werden können.

Ich beantrage Ihnen, den Antrag der Herren
Barben und Spindler abzulehnen.

M. Hirzel, rapporteur: II s'agit de la proposition
de M.M. Barben et Spindler. Je la situe simplement
en disant qu'elle cherche à instaurer une sorte
d'échelle mobile des rentes d'après le chiffre index
du coût de la vie. C'est du reste en principe une
arme à deux tranchants. Lorsqu'on veut instaurer
un système mobile des rentes d'après le coût de la
vie et que, par hypothèse, ce qui peut arriver, le
coût de la vie baisse quelques années après la guerre,
ceux qui, à ce moment-là, croient tirer un avantage
de cette échelle mobile, y voient au contraire un
inconvénient. En réalité, une échelle mobile de ce
genre est un nid à disputes continuelles, un nid à
démagogie.

D'autre part, nous avons repoussé l'article 13bis,
dans lequel on aurait fait figurer l'élément corres-
pondant, à savoir l'échelle mobile des prestations
ou des primes. Du moment qu'on refuse l'échelle
mobile des prestations ou des primes, on doit logi-
quement repousser également l'échelle mobile des
rentes.

Je ne reviens pas sur l'ensemble de la situation,
sur la valeur du franc et sur notre politique finan-
cière. Je me résume en disant que ce n'est pas à
nous à donner, dans un texte législatif de cette im-
portance, une sorte de priorité ou de droit supérieur
à ceux qui doutent de la stabilité de notre régime
financier, à ceux qui, d'ores et déjà, disent que le
franc suisse ne pourra pas tenir ou que le coût de
la vie.ira progressant sans que nos autorités puissent
le freiner. Je pense que nous pouvons tout de même
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avoir une certaine confiance dans la politique éco-
nomique et financière de l'Etat et qu'en admettant
le système des rentes fixes, nous faisons d'une façon
générale confiance au Conseil fédéral et à sa poli-
tique financière.

Dans ces conditions, je résume la situation en
disant.que de toute façon la proposition de MM.
Barben et Spindler pourra toujours être reprise un
jour ou l'autre, sous une autre forme. Rien n'em-
pêchera, les Chambres fédérales d'ici quatre ou cinq
ans, ou même avant, de reviser l'échelle des rentes
ou des primes si à ce moment-là des faits nouveaux
se produisent. Rien n'est immuable sur cette terre
et toute loi humaine est susceptible de changer sui-
vant les événements. Nous ne prétendons pas au-
jourd'hui que cette œuvre soit parfaite et qu'elle
restera en vigueur sans modifications pendant vingt
ou trente ans. Ce serait imprudent. Mais lés Cham-
bres fédérales auront toujours la possibilite.de re-
voir la question des prîmes et des rentes et le peuple
pourra dire, si réellement il veut payer plus pour
recevoir davantage. Je suis persuadé que si l'on
proposait d'augmenter le taux des primes dans l'état
actuel du problème, le peuple répondrait par un re-
fus catégorique.

Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag Barben-Spindler . 12 Stimmen
Dagegen 64 Stimmen

Präsident: Es hängt vom Tempo unserer Be-
ratungen ab, ob wir am Freitag die Session schlies-
sen können oder nicht. Ich lege deshalb das zeitliche
Schicksal in Ihre Hände.

D. Verschiedene Bestimmungen.
Art. 44.

Antrag der Kommission.
Marginale und Abs. l, 2. Zustimmung zuhi Ent-

wurf des Bundesrats.
Abs. 3. Die Auszahlung der Renten erfolgt in der

Regel durch Vermittlung der Post.

Antrag Gressot.
1 Die Auszahlung der Renten erfolgt durch Ver-

mittlung der Post und der Banken.

D. Dispositions diverses.
Art. 44.

Proposition de la commission. *
Note marginale et al. I, 2. Adhérer au projet du

Conseil fédéral.
,<U. 3. Elles sont, dans la règle, versées par l'inter-

médiaire de la poste.

Proposition Gressot.
1 Elles sont versées par l'intermédiaire de la

poste et des banques.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 44 sieht die
monatliche Auszahlung der Rente vor, und zwar soll
nach Vorschlag des Bundesrates die Rente durch
Vermittlung' der- Post ausbezahlt werden. Dieses
System ist gegenwärtig in Kraft bei der'Übergangs-
ordnung, und es wird allseitig festgestellt, dass es
sich ausserordentlich gut bewähre. Die Schwei-

zerische Bankiervereinigung hat in einer Eingabe
an die Kommission das Begehren gestellt, dass auch
die Banken zur Auszahlung der Renten herange-
zogen werden sollen. Die Kommission hat das Be-
gehren geprüft, sie hat einen Antrag, Abs. 3, wonach
die Rentenauszahlung durch Post erfolgen solle, zu
streichen, abgelehnt, dagegen eine Ergänzung in
dem Sinne vorgeschlagen, dass die Auszahlung in
der Regel durch die Post stattfinden soll. Sie will
damit also eine Tür öffnen, dass, soweit das zweck-
rhässig und praktisch ist, die Banken herangezogen
werden können. Es kann vorkommen, dass Banken
z. B. Versicherungsinstitutionen verwalten und die
Pensionen von anerkannten Kassen ausbezahlen.

Herr Gressot möchte in seinem Antrag weiter-
gehen und möchte die Banken gleichstellen wie die
Post. Die Kommission hat diesen Antrag nicht be-
handeln können, dagegen hat sie einen sinngemäss
gleichlautenden Antrag abgelehnt. Ich glaube daher,
namens der Mehrheit der Kommission'sprechen zu
können, wenn ich empfehle, den Antrag Gressot ab-
zulehnen. Es genügt vollständig, wenn die Worte
„in der Regel" beigefügt werden. Es können übri-
gens auch andere Möglichkeiten der Auszahlung in
Frage kommen als nur Post und Bank. Insbesondere
bei den anerkannten Kassen wird es in sehr vielen
Fällen so sein, dass die Auszahlung weder durch die
Post, noch durch die Bank erfolgt. Die Auszahlung
durch Pensionskassen kann auch direkt an die An-
spruchsberechtigten erfolgen. So ist es also nicht
gesagt, dass nur Post oder Bank in Frage kommen
können, es bestehen andere Möglichkeiten der Aus-
zahlung. Deshalb entspricht der Antrag der Kom-
mission den Verhältnissen besser, und ich beantrage
Ihnen Zustimmung zum Kommis'sionsantrag.

M. Hirzel, rapporteur: A l'article 44, relatif au
paiement des rentes, la question du versement de
celles-ci par l'intermédiaire de la poste donnera lieu
tout à l'heure à une intervention de M. Gressot qui
propose d'ajouter les banques.

La commission s'est occupée de cette question
du paiement des rentes: elle n'a pas une importance
déterminante, mais plutôt psychologique. En effet,
le projet tient compte dans une certaine mesure
d'une suggestion de l'Association suisse des ban-
quiers qui trouvait que le privilège accordé à la
poste était par trop étendu et qu'on pouvait très
bien concevoir que les banques aient aussi l'occasion
d'effectuer les paiements des rentes. Ce serait tout
spécialement le cas, à mon humble avis, pour les
rentiers futurs de l'assurance vieillesse appartenant
a'ux professions libérales, aux métiers indépendants,
et qui ont des comptes en banque. Le système du
paiement par la poste est celui des caisses de com-
pensation actuelles. Je crois, sans en être certain,
qu'il a été surtout la conséquence du vœu dés
salariés d'être payés par la poste pour ne pas avoir à
aller retirer leurs allocations à la caisse.

Quoi qu'il en soit, la commission a fait droit
déjà à l'avance à la suggestion de M. Gressot en
disant que, dans la règle, la prestation est versée par
la poste. Tous les cas particuliers pourront .être
réglés par l'ordonnance d'exécution. Je crois que la
commission a déjà suffisamment tenu compte de ce
vœu et que vous pouvez vous rallier sans autre au
texte du projet.
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M. Gressot: II est certain que l'alinéa 3 de
l'article 44, modifié par la commission, et qui prévoit
que les rentes sont dans la règle versées par l'inter-
médiaire de la poste, peut consister a pfiori en une
amélioration à apporter à l'exclusive du projet
gouvernemental. Cependant, il me paraît que cette
amélioration, à l'examiner .de plus près, n'est pas
satisfaisante. Je n'aime pas beaucoup cette ex-
pression «dans, la règle» qui, en somme, ne signifie
rien du tout. Une telle disposition reste dans le-
vague et donnera lieu à des interprétations diverse^
qui pourraient nuire à la claire application de cet
article. C'est en somme un terme diplomatique qu'on
emploie pour voiler l'imprécision d'une pensée ou
d'une idée.

Au surplus, en vertu de cette disposition, les
banques, avec leur réseau considérable de filiales,
au nombre de près de 3000, ne pourront pas verser
les rentes à leurs bénéficiaires, sauf sans doute à
leurs employés, grâce à ce système de la porte
entr'ouverte dont vient de parler le rapporteur.
Mais il est difficile à mon avis, de s'expliquer, les
raisons de l'exclusion des banques comme inter-
médiaires de paiement. Nombreux seront les assurés,
propriétaires de carnets d'épargne, de livrets de
dépôts et de comptes courants auprès des banques
et qui désireront que les montants qui leur sont dus
soient versés ou déposés dès leur échéance à leur
compte. Si les banques elles-mêmes pouvaient' entre-
prendre le paiement des rentes dues, il leur serait
possible de bonifier immédiatement un intérêt sur
celles-ci. Ainsi, le versement des rentes par l'inter-
médiaire des banques me paraît devoir être dans
l'intérêt bien compris des assurés eux-mêmes.

**
En outre, de nombreuses caisses de compen-

sation professionnelles qui entreront en ligne de
compte pour le paiement de l'assurance vieillesse,
verseront une partie en tout cas de leur liquidité à des
comptes en banque. L'on simplifierait notablement
le système de paiement si les versements effectués à
ces banques pouvaient être bonifiés directement à
leurs bénéficiaires, au lieu de passer par l'intermé-
diaire de la poste.

Enfin, la possibilité donnée aux banques de
servir d'intermédiaires au versement des rentes,
leur apporterait un travail bienvenu et mettrait à
profit les compétences de leurs services. Ceci ne
serait que normal, car les banques, d'une part, con-
tribueront par leurs versements au fonctionnement
de l'assurance vieillesse et, d'autre part — et sur-
tout — exercent aujourd'hui de nombreuses activités
au bénéfice des pouvoirs publics, par exemple en ce
qui concerne la perception de l'impôt anticipé, qui
leur occasionne une grande perte de temps sans
aucune compensation. On est heureux d'avoir re-
cours aux banques dans ce domaine.

Voilà, me. semble-t-il, des raisons suffisantes
pour mettre les banques en tout cas sur le même
pied que la poste, d'où ma proposition.

Je voudrais enfin vous signaler que différents
milieux voienf dans l'exclusive jetée contre les
banques une tendance étatiste susceptible d'écarter
tout ce qui n'est pas bureaucratique et d'administra-
tion publique pour établir une sorte de monopole en
faveur des postes, ce qui ne se justifie d'aucune
façon. -

Votre assentiment à ma proposition prouverait
qu'il n'en est rien.

'.• A b s t i m m u n g . — Vole. »
Für den Antrag Gressot 26 Stimmen
Dagegen - , 4 0 Stimmen

. Art. 45.
Antrag der Kommission.

Marginale. Zustimmung zum Entwurf des Bun-
desräts. .

Der Bundesrat ist befugt, nach Anhörung der
Kantone Massnahmen zu treffen, damit die Rente,
soweit notwendig, zum Unterhalt des Berechtigten
und der Personen, für die er zu sorgen hat, ver-
wendet wird.

- Proposition de la commission.
Note marginale. Adhérer aü projet du Conseil

fédéral.
Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les

cantons, prendre les mesures propres à garantir que
la rente serve, si cela, est nécessaire, à l'entretien du
bénéficiaire et des personnes à sa charge.

Bratschi, .Berichterstatter: Art. 45 gibt dem
Bundesrat die Kompetenz, Massnahmen zu treffen,
damit die Rente zweckentsprechend verwendet
wird. Es handelt sich um eine Vorschrift, wie sie fast
in allen Gesetzen und Reglementen über Wohl-
fahrtseinrichtungen zu finden ist. Einzelheiten des
Vollzuges werden vom Bundesrat geordnet: Da-
gegen schlägt die Kommission vor, es sei den Kan-
tonen im Gesetz das Recht einzuräumen, dass sie
angehört werden, bevor- solche Massnahmen ge-
troffen werden. Diese Absicht hatte der. Bundesrat
ohnehin, aber es ist in der Kommission gewünscht
worden,- dass es im Gesetz ausdrücklich gesagt
werde. Die Kommission möchte darauf verzichten,
weitere Einzelheiten ins Gesetz aufzunehmen, da-
gegen ist in den Kommissionsberatungen darauf hin-
gewiesen worden, dass auch die Möglichkeit be-
stehen sollte, Massnahmen zu treffen, dass Renten
an Fürsorgestellen oder an Vormünder gehen, damit
eine Garantie dafür geschaffen wird, dass sie zweck-
entsprechend verwendet werden. Die Kommission
beantragt Zustimmung zum Art.-45 mit der kleinen
Änderung.

-s,
M. Hirzel, rapporteur: La commission propose

d'adopter l'article 45, dans-' lequel nous avons;
inscrit une modification concernant l'intervention
des cantons.

On a souligné de différents côtés, en commission,
l'intérêt qu'avaient certaines institutions cantonales
.de bienfaisance d'être protégées dans le cas où les ^
vieillards hospitalisés auraient fait un usage indu ou
non conforme de leur rente. On a cherché à donner
des garanties 'à ces' institutions1 et on est arrivé à
faire intervenir les cantons — à titre consultatif
simplement — -pour, l'établissement des mesures
d'exécution et de contrôle qui seront prises par le
Conseil fédéral.

La garantie crue la rente serve à l'intéressé et
' • • * T. ' \ ' • - . . . -

aux personnes à sa -charge est une condition impor-
tante de la loi. Il ne s'agit pas là d'un article

i mineur. Je suis persuadé qu'il- se révélera très im-
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portant par la suite, car on »peut, sans être compé-
tent eh matière d'assurance, imaginer les nombreux
cas dans lesquels des rentes seront vilipendées de
telle façon que l'autorité publique devra intervenir.
La rente doit faciliter la personne elle-même qui la
touche, le vieillard, la veuve, l'orphelin. Il faut, par
exemple, que la rente-d'orphelin qui est versée à la
veuve ayant la puissance paternelle serve bien à
l'orphelin et non pas à une veuve qui serait, une
veuVe joyeuse! On peut'imaginer des cas dans les-
quels l'autorité publique devra intervenir 'd'une
façon énergique pour'que la rente aille vraiment-au
profit de celui qui en est digne et la mérite. C'est

-pourquoi nous avons complété l'article, sans donner
d'autres précisions, dans l'idée qu'à l'expérience les
ordonnances d'exécution du Conseil fédéral pour-
raient envisager les cas pratiques. Il ne faut pas
hésiter à prendre les mesures nécessaires pour que
le.s rentes profitent exclusivement _à leurs bénéfi-
ciaires et que l'assurance vieillesse et survivants
atteigne bien son but.

Angenommen. — Adopté.*

Art. 46.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

i. ^Art. 47.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

M. 01 tramare: Je veux simplement attirer l'at-
tention dû-rapporteur de langue française, M. Hirzel,
sur le fait que le texte français des articles 47 et 48
n'est pas clair. Je n'ai aucune compétence pqur cri-
tiquer le texte allemand. Màis, d'après la rédaction
qui nous est proposée dans le texte français, on ne
comprend pas -s'il s'agit de rentes ou 'd'arrérages.
Qn parle, à l'article 48 de rentes où il est évidem-
ment question de pensions. Cet article est presque
illisible sous sa forme actuelle. Je propose donc que
la commission revoie la rédaction française de ces
deux articles. '

Präsident: Die Redaktionskommission wird für
ein sauberes Französisch sorgen.

Angenommen. —, Adopté.

Art. 48.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
•̂

t

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 48 enthält die
Bestimmungen, die notwendig jsind für die Fälle;

wo Renten der Alters- und Hinterbliebenenversiche-
rung mit solchen, der Schweizerischen Unfall-
versicherung oder mit Pensionen der Militär-
versicherung zusammentreffen. Der Artikel will
diese Kumulation verschiedener Renten nicht etwa
verhindern. Wie Sie den Seiten 81/82 der Botschaft
entnehmen können, steht die Vorlage im Gegenteil
auf dem Standpunkt, dass solche Kumulationen in
bestimmten Fällen vorkommen dürfen, ja .dass sie
sogar notwendig sind. Dagegen sollen stossende Fälle
ausgemerzt werden.

, Bundesrat und Kommission stellen sich auf den
Standpunkt, dass das gesamte Einkommen, das aus/
verschiedenen Renten entstehen kann, also. Alters-
versicherung und Unfallversicherung oder Alters-
versicherung und Militärpensionen, zusammen nicht
höher sein soll, als das Arbeitseinkommen vorher
war. Ich glaube, man darf diese Ordnung als loyal
bezeichnen. Sie befindet sich übrigens in Überein-
stimmung mit dem, was der Rat bereits durch An-
nahme des Antrages Meier im Zusammenhang mit
den Renten der Witwen und Waisen in der Über-
gangsordnung beschlossen hat. Wenn die Kürzung
eintritt, soll sie nicht zugunsten der Altersversiche-
.rung gehen; diese wird also ihre Renten unter allen
Umständen voll auszahlen. Die Kürzung wird ent-
weder bei der Pension der Militärversicherung oder
bei der Rente der Unfallversicherung eintreten.

• f ' •
M. Hirzel, rapporteur: J'ai pris note de la sug-

gestion de M. Oltramare relative au texte' français
des articles 47'et 48. Mais je dois dire qu'à mon avis
il n'y a aucune possibilité d'hésitation. «Les rentes
duement touchées» cela signifie en français l'en-
semble des rentes des trois catégories. C'est clair.
Nous reverrons cependant la question, selon le désir
de M. Oltramare.

En ce qui concerne, l'article 48, il s'agit ici du,
,cumul des rentes avec les rentes versées par l'as-
surance militaire et l'assurance accident. En prin-
cipe, le cumul est admis, car il peut arriver en
pratique que des bénéficiaires de rentes d'accident
ou de rentes militaires ne touchent que 10, 15 ou
25 % de leur ancien traitement. Il serait donc abusif
de ne pas autoriser le cumul dans ces cas-là. Cepen-
dant, la loi contient une garantie, de façon qu'on ne
puisse aller trop loin. En effet, on réserve' le cas
où l'intéressé, par le cumul de deux rentes, se trou-
verait dans une situation économique meilleure que
celle qu'il aurait eue abstraction faite de l'accident
ou du sinistre qui l'a atteint. Dans ces conditions-là,
il y aura réduction. Mais j'attire votre attention sur
le fait que, d'après le projet, ce n'est pas lairënte de
l'assurance vieillesse qui sera réduite, mais la rente
militaire ou celle de l'assurance accidents. De toute
façon, la caisse de l'assurance vieillesse .devra tou-
jours payer.

Gitermann: Beim Art. 48 erlaube ich mir, darauf
hinzuweisen, dass er einen Begriff enthält, der in der
Praxis sehr schwer anzuwenden ist. Es ist der Be-
griff des mutmasshchen Erwerbseinkommens, das
der Verunfallte erzielt hätte, wenn das schädigende
Ereignis nicht eingetreten wäre. Da besteht nun
eben die Gefahr grosser Ungerechtigkeiten. Bei den
Eisenbahnen, z. B..bei den Angestellten der, SBB,
wird die Sache so gehandhabt, dass, wenn,einer ver-
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unglückt ist, die Rente nicht ein für allemal fest-
gelegt wird; sondern es wird supponiert, dass der
Verunfallte, wenn der Unfall nicht eingetreten wäre,
seine ganze Karriere absolviert hätte. Es wird dem-
zufolge ausgerechnet: nach so und so vielen Jahren
wäre er z. B. Zugführer geworden, mit dem und dem
Einkommen, und die Rente wird entsprechend er-
höht.

Bei den Berufen der Privatwirtschaft, wo eine
solche Stufenleiter nicht besteht, haben wir keine
Möglichkeit, mit solcher Exaktheit festzustellen,
was ein Mann, der beispielsweise mit 35 Jahren ver-
^unglückte, mit 45, 55 Jahren oder in noch höherem
Alter verdient hätte. Überdies ist zu beachten, dass
der Verunfallte, der von der Militärversicherung
oder der Unfallversicherungsanstalt eine Rente be-
kommt, nicht nur den Schaden erlitten hat, dass er
zum Krüppel geworden ist; sondern es sind ihm
auch viele Lebenschancen verloren gegangen, die
man nicht exakt erfassen kann, und ausserdem
hat er sehr viel an seiner Lebensfreude einbüssen
müssen.

Deshalb glaube ich, dass wir den Art. 48 nicht
in dieser Form akzeptieren sollten. Es besteht ja
sonst die Gefahr, dass nachher bei der Kürzung der
Rente allzu bürokratische Gesichtspunkte ange-
wendet werden, auf Grund von Grossen, die man
gar nicht genau zu errechnen vermag.

Es gibt im Leben übrigens Fälle, wo das Ein-
kommen sich in sehr unvorhergesehener Weise
ändern kann. Man kann z. B. in England einmal
Milchführer gewesen sein und später Minister für
auswärtige Angelegenheiten werden. Man kann auf
der ändern Seite in der schweizerischen Industrie
eine erfolgreiche Karriere gemacht haben und später
das Unglück haben, Bundesrat zu werden und sich
mit einem viel bescheideneren Einkommen be-
gnügen zu müssen. (Heiterkeit.)

Nun möchte ich darauf hinweisen, dass es an-
gebracht wäre, um allzu krassen Fällen bei der
Rentenberechnung für einen Invaliden vorzubeugen
— ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es sich
hier wirklich nur um schwer Verunfallte handeln
kann, denn es sind nicht Bagatellfälle, die solche
Nachteile nach sich ziehen und wo die Renten ent-
sprechend bedeutend sind — in der fünften Zeile
des Art. 48 die Worte einzufügen: „das mutmass-
liche Erwerbseinkommen um mindestens ein Sechstel
übersteigen." Es ist schon in der-Botschaft zum
Ausdruck gebracht worden, dass nur krasse Miss-
bräuche durch Kumulation von Renten verhindert
werden sollen. Da möchte ich durch diese' Ein-
schaltung „ein Sechstel" eine gewisse Marge sichern,
damit nicht nachher durch eine bürokratische Be-
handlung einem invalid Gewordenen ein Unrecht
zugefügt wird. Ich bitte Sie, sich in diesem Zu-
sammenhang jener Soldaten zu erinnern, die vor
einigen Jahren durch Genuss von giftigem Maschi-
nengewehröl körperlich ruiniert worden sind. Stellen
Sie sich vor, diese Leute werden 65 Jahre alt ge-
worden sein; sie werden bis dahin sehr vieles von
ihren Lebensplänen aufgegeben haben müssen;
sollen sie nachträglich dann noch dafür bestraft
werden, dass sie doch 65 Jahre alt geworden sind
und jahrzehntelang nicht mehr verdienen konnten
wie andere ?

Auch ich bin der Auffassung, dass niemand
durch Rentenkumulation besser gestellt werde, als
er sonst situiert wäre. Aber wenn einer schwer ver-
unfallt ist und sein vermutliches Einkommen nach-
her nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden
kann, dann soll durch die von mir beantragte Be-
stimmung verhindert werden, dass krasse Ungerech-
tigkeiten entstehen.

Präsident: Ich bitte, den Antrag schriftlich einzu-
reichen.

Abs t immung. — Vote.
Eventuell — Eventuellement:

Für den Antrag Gitermann 36 Stimmen
Dagegen • 35 Stimmen

Definitiv — Définitivement :
Für den ergänzten Antrag der

Kommission . Mehrheit

Vierter Abschnit t .
Die Organisation.
A. Allgemeines.

Art. 49.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des. Bundesrats.

Antrag Miville.
Die Durchführung der Alters- und Hinter-

lassenenversicherung erfolgt unter der Aufsicht des
Bundes durch die Ausgleichskassen der Kantone,
des Bundes, die zentrale Ausgleich'sstelle, die an-
erkannten Versicherungseinrichtungen, unter Mit-
hilfe der Arbeitgeber.

Antrag Dellberg.
. . .durch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer,

anerkannte Versicherungseinrichtungen...

Chapi t re IV.
L'organisation.

A. Dispositions générales.
v Art. 49.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral. -

Proposition Miville.
L'assurance vieillesse et survivants est appli-

quée, sous la surveillance de la Confédération et avec
la coopération des employeurs, par les caisses de
compensation des cantons, les caisses de compensa-
tion de la Confédération, la centrale de compensa-
tion et les institutions d'assurance reconnues. .

Proposition Dellberg.
. .. par les employeurs et les employés ou ou-

vriers, les institutions d'assurance reconnues,...

Bratschi, Berichterstatter: Art. 49 leitet das
Kapitel über die Organisation ein. Wie diese Or-
ganisation sein soll, darüber gibt die Botschaft auf
Seiten 83—102 erschöpfend Auskunft. Ich möchte
nicht wiederholen, was dort steht, auch nicht, was
in der Eintretensdebatte bereits über diesen wich-
tigen Abschnitt gesagt worden ist.
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Die Wahl des Systems steht ja fest, und zwar
aus zwei Gründen. Der erste Grund ist sachlicher
Natur: das System der Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung hat sich im grossen und ganzen bewährt;
der zweite Grund ist politischer Natur: in weiten
Kreisen lehnt man eine eidgenössische Zentralanstalt
ab, weil damit argumentiert wird, dass man keine
Vergrösserung der staatlichen Apparatur wünsche.
Der zweite Grund ist vielleicht sogar der ent-
scheidende. Es hätte keinen Sinn, lange Aus-
führungen über andere Möglichkeiten zu machen,
weil die Wahl des Systems feststeht. Das System
ist bekannt, "es beruht auf dem dreifachen Ausgleich
beim Arbeitgeber, bei der Ausgleichskasse und beim
zentralen Fonds. Auch die Hauptvorteile sind be-
reits in der Eintretensdebatte hervorgehoben wor-
den: Die Beschränkung des Geldverkehrs auf ein
Minimum und die weitgehende Dezentralisation der
Arbeit.

Einen wichtigen Faktor in der ganzen Organi-
sation werden wahrscheinlich die anerkannten Ver-
sicherungseinrichtungen darstellen. Sie bieten die
Möglichkeit, die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung zu ergänzen, sie stellen auch den sicher-
sten Weg dar, die Mitwirkung der Versicherten und
ihrer Organisationen zu gewährleisten. Diese Ver-
s^cherungseinrichtungen haben bereits eine grosse
Bedeutung erlangt. Ihr weiterer Ausbau wird durch
das Gesetz.erleichtert, und man sollte auch von den
Behörden aus das möglichste tun, um die Ent-
wicklung solcher Einrichtungen zu fördern, weil
dadurch am zweckmässigsten die notwendige Er-
gänzung der staatlichen Versicherung herbeigeführt
werden kann.

Über die ganze Struktur der Organisation und
über das Spielen, dieser Organisation hat sich die
Kommission von Herrn Sektionschef Studer in
Genf, der gegenwärtig den Fonds für Lohn- und
Verdienstersatz verwaltet, orientieren lassen. Die
Kommission hat eingesehen, dass die Organisation
nicht sehr einfach ist, aber sie ist überzeugt, dass
sie zweckmässig sein wird.

Sie hat bei dieser Gelegenheit übrigens auch fest-
gestellt, dass das individuelle Beitragskonto, das die
Grundlage der Rentenberechnung darstellt, auch
bei allen ausländischen Versicherungen vorhanden
ist. Eine Ausnahme macht die kürzlich in Schweden
eingeführte provisorische Versicherung.

Zu Art. 49 an sich hat die Kommission weitere
Bemerkungen nicht zu machen, sie stellt auch keine
Anträge.

Anträge werden gestellt von den Herren Miville
und Dellberg. Wenn ich den Antrag Miville richtig
verstehe, so will er die Verbandsausgleichskassen
ausschalten. Das würde aber eine bedeutende
Änderung in der ganzen Struktur der Organisation
zur Folge haben. Ob Herr Dellberg das gleiche Ziel
verfolgt, ist nicht ganz klar. Wir werden es hören
in der Begründung seines Antrages.

Ich beantrage Ihnen, dem Art. 49 zuzustimmen.,
o ' '

M. Hirzel, rapporteur: L'article 49 est l'article
tête du chapitre IV relatif à l'organisation.

On peut se demander si, au point de vue organi-
sation, la loi n'est pas surcomplète et si on n'aurait
pas pu se limiter à fixer quelques principes, quitte à
laisser à l'ordonnance d'exécution le soin de légi-

férer d'une.façon plus souple. Mais, puisque nous
devons préciser toutes les bases, les détails d'exé-
cution, nous devons nous lanceV dans l'examen de ce
problème, peut-être pas très captivant pour l'en-
semble de l'assemblée, mais qui pose deux ou trois
importantes questions de principe, notamment à
propos des caisses paritaires ou ouvrières. Nous
vous proposons d'adopter l'article 49, en rappelant
que tout le système d'organisation est basé sur
l'expérience des caisses de compensation. On évite
ainsi de créer un lourd appareil administratif cen-
tralisé. C'est un bon point que l'on doit donner au
projet et aux experts qui ont organisé ce système,
beaucoup moins bureaucratique que l'on pourrait
le croire, car les trois stades sont déjà connus.

Plus loin, un sujet fort important sera traité. Il
s'agit de la reconnaissance des institutions d'assu-
rance, spécialement des caisses de pension. Je ne
reviens pas sur la question du coût, ni du nombre de
personnes que le système occupera ou occupe. Je
relève simplement que lorsque l'on parle de 1500 à
2000 employés, on fait allusion à l'ensemble de
toutes les caisses et que ce chiffre est actuellement
déjà atteint.

La proposition Dellberg tend à ajouter les mots
«employés ou ouvriers» à côté des employeurs, dans
les principes d'organisation. M. Dellberg va nous
exposer tout à l'heure son point de vue. Je ne crois
pas me tromper beaucoup en disant qu'il est un peu
éclaireur, qu'il va en combattant isolé au devant des
propositions de M. Ilg. Pour l'instant, je m'abstiens
de prendre position à ce sujet et préfère attendre
qu'il développe sa proposition. Il en est de même en
ce qui concerne la proposition de M. Miville.

Miville: Die Organisation der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung nimmt im Gesetzesvorschlag
einen ziemlich breiten Raum ein. Die Begründung
hiezu finden Sie in der Botschaft auf den Seiten 83
bis 102. Ich will Sie mit der Verlesung der Botschaft
nicht hinhalten, da ich überzeugt bin, dass Sie sie
alle genau bis ins Detail gelesen und studiert haben.

Sicher kommt dieser Organisation eine Sehr
grosse Bedeutung zu. Doch muss ich erklären, dass
für mich die Höhe der Beiträge und der Renten
sowie der Umfang der Bezugsberechtigten weit-
gehend im Vordergrund standen.

Nur zu einem Punkte der Organisation mache
ich Einwendungen. Ich verstehe, dass das System
aus der Organisation der Lohn- und Verdienst-
ersatzordnung übernommen wird. Aber es muss
nicht tel quel übernommen werden. Nach der Vor-
lage lautet Art. 49 dahin, dass die Durchführung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung unter Auf-
sicht des Bundes erfolgt durch die Arbeitgeber, und
dann folgen die verschiedenen Kassen. Ich möchte
hier die Arbeitgeber etwas zurückstellen. Deshalb
lautet mein Antrag dahin: „Die Durchführung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung erfolgt unter
Aufsicht des Bundes durch die Ausgleichskassen der
Kantone und des Bundes, die Zentrale Ausgleichs-
stelle und die anerkannten Versicherungseinrich-
tungen, unter Mithilfe der Arbeitgeber." Was in der
Vorlage zu vorderst steht (Arbeitgeber), stelle ich
hier an den Schluss.

Mit Herrn Bratschi bin ich der Auffassung, dass
die Verbandsausgleichskassen ebenfalls hinein ge-
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hören, ändere also in dieser Beziehung meinen An-
trag ab. Es soll also heissen: „Die Durchführung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung erfolgt unter
Aufsicht des Bundes durch die Ausgleichskassen der
Kantone, des Bundes, der Versicherungseinrich-
tungen, der Verbandsausgleichskassen. . . usw., un-
ter Mitwirkung der Arbeitgeber."

Man wird mich fragen, .warum ich die Arbeit-
geber derart in den Hintergrund dränge. Ich bin der
Auffassung — und das kommt dann auch bei
meinem Antrag zu Art. 51, Abs. 2, zum Ausdruck —
dass nach Auflösung des Dienstvertrages, überhaupt
jedes Vertragsverhältnisses zwischen dem Arbeit-
geber einerseits und dem nunmehr Rentenberech-
tigten anderseits, jede Verbindung mit dem früheren'
Arbeitgeber dahinfallen muss. Diese Verbindung
wird in der Organisation, wie sie durch den Bundes-
rat und die Kommission vorgesehen wird, nicht ab-
geschnitten. Ich verweise Sie speziell auf Art. 51,
Abs. 2, wonach den Arbeitgebern die Auszahlung
der Renten an die Versicherten obliegt. Das möchte
ich beseitigen und sagen, dass die vorgesehene Rege-
lung des (Bundesrates mich doch irgendwie an die
Zeiten vor 1798 erinnert: Nur ist an Stelle des feu-
dalen Grundherrn, dem der Leibeigene bis zum
Tode verbunden war, in der bundesrätlichen Vorlage
der Arbeitgeber mit seiner besondern Stellung gegen-
über dem Arbeitnehmer getreten.

Das ist der einzige Punkt, bei dem ich mich zur
Organisation der Alters- und Hinterbh'ebenenyer-
sicherung äussere. Im übrigen überlasse ich hier
gerne das Kampf- oder Schlachtfeld den Verbands-
funktionären.

Dellberg: Die Alters- und Hinterbliebenenver-
sicherung ist nach der Botschaft und nach dem Ge-
setzesentwurf einzig aufgebaut auf den Arbeitgeber-
kassen und nach Art. 49 aus all den Kassen, die Sie
dort nachlesen können.

Ich habe die Überzeugung, dass wir hier den
Gewerkschaften entgegenkommen sollten. Mein An-
trag erfolgt in Verbindung mit dem Antrag des
Genossen Hg zu den Artikeln 53 und 74bis.. Ich
möchte, wie das bei den Arbeitslosenversicherungs;
kassen der Fall ist, auch hier bei der Alters- und
Hinterbliebenenversicherung den Gewerkschaften
ermöglichen, eigene Kassen für die Lohnbezüger
(Arbeiter und Angestellte) zu haben, unter gleichen
Bedingungen, wie die Arbeitgeberkassen nach
Art. 53 organisiert sind. Ich wünsche das in erster
Linie wegen der grossen "Bedeutung, die die Gewerk-
schaften in unserem Lande erreicht hab.en. Ich habe

. bereits darauf hingewiesen, .dass die Beamten-,
Angestellten- und Arbeitergewerkschaften heute
über 500 000 Mitglieder zählen und das Recht
haben, die Auszahlungen für die Alters- und
Hinterbliebenenversicherung an ihre Mitglieder und
Familien direkt und selber zu besorgen, wie sie
heute die Arbeitslosenbeiträge ausrichten. Die
Frage ist die, welcher Aufgabenkreis diesen Ge-
werkschaften überbunden wird. Man kann sich gut
denken, dass die gewerkschaftlichen Ausgleichs-
kassen sowohl die 2 % der Arbeiter wie der Unter-
nehmer beziehen, d. h. sie zahlen die Ansprüche der
Arbeiter aus und präsentieren nachher ihre Ab-
rechnung der Ausgleichskasse. Das wäre ein
Weg; ein anderer Weg, ähnlich" wie heute, besteht

bei den Arbeitslosenkassen, dass. die ' Gewerk-
schaften einen gewissen Teil des Beitrages für die
Arbeitslosenkassen einziehen und die Gesamtaus-
zahlung besorgen, wofür sie von Bund, Kanton und
Gemeinde Subventionen zurückvergütet erhalten.
Ein ähnlicher Weg ist hier denkbar, indem die Ge-
werkschaften den Einzug der 2 Lohnprozente des
Arbeiters besorgen und die Auszahlung gemäss
Gesetz machen.

Das ist der Grund, warum ich bei Art. 53 nur das
Marginale ändern will. Wir müssen den Gewerk-

O

Schäften das Recht geben, die Auszahlung zu be-
sorgen. Es geht nicht an, dass selbst nach dem Tod
des Arbeiters Witwen und Kinder .vielleicht auf
Jahrzehnte hinaus zum letzten Arbeitgeber gehen
und dort die Entschädigung aus der Alters- und
Hinterlassenenversicherung beziehen müssen. Der
Antrag ist so einfach und selbstverständlich, dass
ich hoffe, die Mehrheit des Rates werde ihm zu-
stimmen. Ich wünsche also neben den Arbeitgeber-
kassen auch die Arbeitnehmerkassen berücksichtigt,
dazu dann die anerkannten Versicherungseinrich-
tungen, Verbandsausgleichskassen, kantonale Aus-
gleichskassen, Ausgleichskassen des Bundes und die
zentrale Ausgleichsstelle, wie sie in Art. 53 vorge-
sehen ist. Neben dem heute abgelehnten Minder-
heitsantrag zu Art. 43 ist dieser Art. 49 mit den
Art. 53 und 54 einer der wichtigsten Artikel. Hier
wird sich entscheiden, ob das Volk, insbesondere die
Gewerkschaften, wirklich mit Eifer für die Vorlage
eintreten können. Ich möchte Sie. dringend bitten,
meyiem Antrag zuzustimmen und den Grundsatz in
Art. 49 aufzunehmen, wonach die Gewerkschaften
berechtigt sind,- Kasse zu führen und die Auszah-
lungen durch ihre Kassen selbst zu besorgen.

Bratschi, Berichterstatter: Wir haben gehört,
was Herr Dellberg mit seinem Antrag will. Der
Antrag steht zum Teil irn Zusammenhang mit
dem Antrag, der von ' Herrn Miville angemeldet
worden ist, aber nur zum Teil. Auch wenn der An-
trag Miville abgelehnt wird, sollte der Antrag Dell-
berg berücksichtigt werden, weil die Arbeitnehmer
auch im System, wie es da ist, eine Mitwirkung be-
anspruchen können. Auch wenn die Anträge zu
Art. 53bis und 53 abgelehnt würden, so ist im Ent-
wurf des Bundesrates und der Kommissionsmehr-
heit, Art. 53, die Mitwirkung der Arbeitnehmer vor-
gesehen, allerdings unter' bestimmten Vorausset-
zungen. Es scheint mir daher richtig, dass die
Arbeitnehmer neben den Arbeitgebern in Art. 49
genannt werden. Ich beantrage Zustimmung zum
Antrag Dellberg,

M. Hirzel, rapporteur: Je ne voudrais pas
répéter ce que vient de vous dire M. Bratschi. Il me
semble que, comme on l'a prévu, la proposition de
M. Dellberg dépend du sort que nous ferons à la
proposition de M. Ilg ä ^article 53 et que pratique-
ment on aurait mieux fait de les traiter ensemble.

Personnellement, je' dois dire que je n'ai pas
d'objection à ce que l'on situe les employés et les
ouvriers dans les organes qui auront à dire leur mot
dans la gestion de tout ce système. Je n'ai pas l'im-
pression qu'on veuille les en exclure. Au contraire il
faut que l'œuvre soit assez large pour que toutes les
classes sociales y soient réellement représentées. La
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commission ne voit donc là aucune objection de
principe. Mais il faut réserver le sens qu'on donnerait
à cette proposition suivant les dispositions qui
seront prises à l'égard de l'article 53, lesquelles
donneront évidemment lieu à des controverses dans
lesquelles les représentants des associations sont
beaucoup mieux documentées que votre rapporteur
de langue française.
. Je ne m'oppose donc pas à l'adjonction proposée

par M. Dellberg, mais je réserve mon • opinion
définitive jusqu'au moment où nous connaîtrons le
sort qui sera fait à la proposition de M. Ilg à l'ar-
ticle 53.

Bundesrat Stampili: Wenn der Ergänzungsan-
trag Dellberg so interpretiert wird, wie der Kom-
missionspräsident das getan hat, so kann man ihn
akzeptieren, wenn also der Zusatz den Sinn hat,
dass auch die Arbeitnehmer bei der Verwaltung der
Ausgleichskassen beteiligt werden sollen. Das ist
vorgesehen, darauf haben diese ein Recht, sie zahlen
auch Beiträge. Aber nicht möglich und nicht verein-
bar mit dem ganzen System wird es sein, dass die
Arbeitnehmerverbände Träger der gesetzlichen
Alters- und Hinterlassenenversicherung sein können.
Darauf werden wir bei Behandlung des Antrages Ilg
zu sprechen kommen. Wenn Sie dem Antrag des
Herrn Dellberg keine andere Bedeutung beimessen
als die, dass auch die Arbeitnehmer an der Ver-
waltung der'Ausgleichskassen beteiligt sein sollen,
dann ist er akzeptabel, aber damit ist noch nichts
präjudiziert.in bezug auf den Antrag Ilg. Das muss
ich hier mit aller Deutlichkeit feststellen.

Abs t immung. — Vote.
Für den Antrag Dellberg 67 Stimmen
Dagegen Minderheit
Für den Antrag der Kommission 96 Stimmen
Für den Antrag Miville l Stimme

Art. 50.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen^— Adopté.

8. Die Arbeitgeber.
Art. 51.

Antrag der Kommission.
Marginale und Abs. l, 3, 4. Zustimmung zum

Entwurf des Bundesrats.
2 Den Arbeitgebern obliegt die Auszahlung der

Renten an die Versicherten mit unselbständiger
Erwerbstätigkeit, die im Zeitpunkt der Entstehung
des Rentenanspruches mindestens zwei Jahre bei
ihnen in Anstellung waren, oder an deren Hinter-
lassene. Bietet ein Arbeitgeber keine Gewähr für
eine ordnungsgemässe Rentenzahlung, oder werden
sonst triftige Gründe gegen die Auszahlung durch
den Arbeitgeber geltend gemacht, so hat, auf Ver-
langen des Rentenberechtigten oder des Arbeit-
gebers, die Ausgleichskasse die Renten auszuzahlen.

Nationalrat. — Conseil national. 1946. i

Antrag Miville.
2 Streichen.
3 Die Arbeitgeber haben mit der Ausgleichskasse,

der sie angeschlossen sind, über die abgezogenen
und die selbst geschuldeten Beiträge abzurechnen.

4 Streichen.
Antrag Gitermann.

An. 51.
? Die Auszahlung der Renten erfolgt nach freier

Wahl des Rentenempfängers, entweder durch eine
anerkannte Versicherungskasse, durch eine Aus-
gleichskasse oder durch den Arbeitgeber, bei welchem
der Rentenberechtigte zuletzt in Stellung war.

4 Streichen.
B. Les employeurs.

Art. 51.
Proposition de la commission.

Note marginale, al. 1, 3, 4. Adhérer au projet du
Conseil fédéral.

2 Le versement des rentes aux assurés exerçant
une activité lucrative dépendante ou à leurs sur-
vivants incombe à l'employeur, si, au moment de la
naissance du droit à la rente, ces assurés ont déjà
travaillé pendant deux ans au moins chez cet em-
ployeur. Lorsqu'un employeur n'offre pas les garan-
ties voulues pour un bon fonctionnement du service
des rentes ou s'il existe des motifs s'opposant au
versement des rentes par un employeur, ce verse-
ment-sera, à la demande de Payant droit ou de l'em-
ployeur, effectué par la caisse de compensation.

Proposition Miville.
2 Biffer.
3 Les employeurs doivent régler périodiquement,

avec la caisse de compensation à laquelle ils sont
affiliés, le compte des cotisations, retenues sur les
salaires et des cotisations dues par eux.

4 Biffer. .
Proposition Gitermann. '

Art. 51. :
2 Les rentes sont payées, au choix du bénéfi-

ciaire, par une caisse d'assurance reconnue, ou par
une caisse de compensation ou par l'employeur chez
lequel l'ayant droit travaillait' en dernier lieu.

* Biffer.
»

Bratschi, Berichterstatter: Art. 51 ordnet die
Aufgaben der Arbeitgeber im Zusammenhang mit
der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Sie be-
stehen im wesentlichen im Einzug der Beiträge und
in der Auszahlung der Renten. Das ist die unterste
Stufe des Ausgleichs. Wenn mehr Beiträge ein-
gezogen worden sind, wird der Überschuss abge-
liefert, wenn weniger eingezogen worden sind, als
Renten auszuzahlen sind, muss die Ausgleichskasse
einen Zuschuss leisten, damit die Renten bezahlt
werden können.

Gegen die Auszahlung der Renten durc'h den
Arbeitgeber sind von verschiedenen Seiten Be-
denken geäussert worden. Einmal von Arbeitgebern
selbst. Das betrifft besonders zu für die Landwirt-
schaft. Es wird geltend gemacht, es sei zweck-
mässig, dass das Prinzip der Auszahlung der Renten
durch die Arbeitgeber konsequent durchgeführt
werden könne.

80
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Es ist verständlich, dass es sinnlos wäre, wenn
ein Landwirt, der während kurzer Zeit einen Knecht
beschäftigt hat, unmittelbar bevor dieser das
65. Altersjahr erreicht hat, während vielen Jahren
die Rente auszuzahlen hätte, wenn der Knecht
nachher vielleicht anderswo wohnt. Das würde die
Sache komplizieren. Wahrscheinlich wird man für
die Landwirtschaft allgemein zu einer ändern Ord-
nung kommen. Vielleicht wird bei der Regelung im
Vollzug die Auszahlung der Rente allgemein durch
die Ausgleichskasse angeordnet. Diese Frage bleibt
also noch offen.

Aber auch die Auszahlung der Renten durch die
O

Arbeitgeber in Industrie, Gewerbe usw. hat zu Dis-
kussionen Anlass gegeben, und zwar in allen Behör-
den, die sich mit der Sache zu befassen hatten. Diskus-
sionen .darüber fanden in der Expertenkommission
statt und ergaben sich auch wieder in unserer Kom-
mission. Es ist den Arbeitnehmern nicht beson-
ders sympathisch, dass der Arbeitgeber die Renten
ausbezahlt. Man kam denn auch in der Experten-
kommission zum Vorschlag, dass dem Arbeitnehmer
weitgehend Freiheit gegeben werden soll. Die Ex-
pertenkommission empfiehlt in ihrem Berichte, dass
auf Wunsch eines Arbeitnehmers die Rente ohne
weiteres von der Ausgleichskasse und nicht von
seinem letzten Arbeitgeber ausbezahlt werden soll.
Der Entwurf hat dieses Recht des Arbeiters eingeengt.
Es ist darin von „triftigen Gründen" die Rede, die
der Arbeiter geltend machen soll. Die Kommission
.streicht das Wort „triftig", weil es ohnehin'nicht
klar ist, was damit gemeint sei. Immerhin müssen
nach dem Text der Kommission Gründe.ins Feld
geführt werden, damit die Rente durch die Aus-
gleichskasse ausbezahlt wird. '

Persönlich stehe ich auf dem Standpunkt der
Expertenkommission. Man sollte in dieser Beziehung

.möglichst weitgehende Freiheit schaffen. Das hat
allerdings den "Nachteil, dass vielleicht eine grössere
Zahl von Versicherten wünscht, dass sie die Rente
direkt durch die Ausgleichskasse erhalten, und dass
deshalb der 'Ausgleich auf der untersten Stufe viel-
leicht nicht so weit gehen kann. Das ist aber kaum
ausschlaggebend. Psychologisch kommt dieser Sache
jedoch grosse Bedeutung zu, so dass ich lieber ge-
sehen hätte, wenn man beim Text der Experten-
kommission geblieben wäre und mehr Freiheit ge-
lassen hätte.

Herr Kollege Gitermann stellt einen-Antrag. Er
entspricht ungefähr dem, was die Experten-
kommission empfohlen hat. Ihre Kommission steht
auf dem Standpunkt des korrigierten Textes, wie er
hier vorliegt. Der Rat mag entscheiden; ob er hier
etwas weiter entgegenkommen soll, in der Richtung
des Antrages Gitermann, oder ob er.einfach beim
Antrag der Kommission bleiben will, um das weitere
der Praxis zu überlassen. ;

M. Hirzel, rapporteur: L'article 51 règle le sys:
téme de'paiement par les employeurs des rentes qui

*:sont dues à leurs employés, salariés ou ouvriers, ce
qui est assez logique, étant donné que ce sont les
employeurs qui doivent payer de leur côté 2 % des
salaires.

Dans l'agriculture, je m'empresse de le dire en
-passant, il est possible que l'on préconise un autre
système, selon les vœux de certains milieux paysans.

Il y aura heu de régler l'a question par voie d'or-
donnance d'exécution.

Chez les salariés, si je suis bien informé, il y a eu
quelque résistance à laisser au monde patronal la
compétence de verser les rentes. Pour des motifs
psychologiques peut-être, la commission d'experts
voulait faire verser les rentes par les caisses de com-
pensation.

La commission a tenu compte partiellement des
vœux dès salariés en facilitant encore le passage à la
caisse de compensation. La loi prévoyait que s'il y
avait des motifs sérieux, les assurés salariés pou-
vaient demander de ne plus être dépendants du paie-
ment du patron, mais de passer à une caisse de com-
pensation. La commission a biffé le terme de
«sérieux». Il suffira donc qu'il ,y ait des motifs
qui s'opposent au versement. Ainsi, en pratique, les
bénéficiaires auront le choix, je pense, entre la caisse
de compensation ou le paiement par le patron.

M. Gitermann veut encore aller plus loin puis-
qu'il prévoit la suppression du privilège patronal en
principe et le choix libre du bénéficiaire entre la
caisse d'assurance reconnue, la caisse de compensa-
tion ou l'employeur.

Personnellement, je n'ai aucune objection à for-
muler contre cette proposition. Je ne suis pas une
compétence en matière d'organisation de bureau.
Je pense toutefois que dans la pratique la proposi-
tion de M. Gitermann pourrait donner lieu à quel-
ques difficultés. Il peut, en effet, arriver qu'un béné-
ficiaire change d'idée facilement. Tantôt il veut avoir
affaire à son patron, tantôt à une caisse de com-
pensation ou à une caisse d'assurance. Il faut en tout
cas que le choix soit fixé une fois pour toutes. Il ne
faut pas que l'intéressé ait la possibilité, après coup,
de revenir sur sa décision. Je pose la question à
M. Gitermann puisqu'il va nous exposer tout à
l'heure les bases de son raisonnement. Pour l'ins-
tant, je m'en tiens aux propositions de la commis-
sion.

Miville: Ich habe Ihnen bei Art. 49 ausgeführt,
welches nach meiner Auffassung die Rolle der
Arbeitgeber innert der Organisation sein darf und
kann. Sie haben leider meinen Abänderungsantrag
nicht angenommen. Ich glaube aber, dass wir nun
bei Art. 51 in dem von mir beantragten Sinn Ord-
nung schaffen müssen, und zwar dadurch, dass wir
Abs. 2 streichen.

In Abs'. 2 von Art. 51 wird ausgeführt: „Den
Arbeitgebern obliegt die Auszahlung der Renten an
die Versicherten imt unselbständiger Erwerbstätig-
keit, die im Zeitpunkt der Entstehung des Renten-
anspruches zwei Jahre bei ihnen in Anstellung
waren, oder an deren Hinterlassene." Schon Herr
Dellberg hat darauf hingewiesen, dass es unerträg-
lich wäre, wenn der Arbeitgeber auch noch als Zahl-
stelle für die Hinterlassenen seines früheren Arbeit-
nehmers in Frage käme. Mir scheint, dass wir am
besten Ordnung schaffen durch Streichung von
Abs. 2, d. h. indem wir den Arbeitgeber von dieser
Verpflichtung vollkommen entbinden. Das hätte
zur Folge, dass m Abs. 3 eine kleine Änderung er-
folgen muss. Es heisst dort nach Vorlage desBundes-
rates: „Die Arbeitgeber haben mit der Ausgleichs-
kasse, der sie angeschlossen sind, über die abge-
zogenen und die selbstgeschuldeten Beiträge sowie
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über die „ausbezahlten Renten periodisch abzu-
rechnen." Selbstverständlich fallen die Worte „so-
wie über die ausbezahlten Renten"'<weg, sofern Sie
meinem Antrage entsprechend Abs. 2 überhaupt
streichen. Ich möchte Sie um Zustimmung bitten.
Es ist nicht notwendig, dass wir die Arbeitgeber für
dieses Amt in Anspruch nehmen.

Der Chef einer der grössten Ausgleichskassen
schreibt mir folgendes: „Die Auszahlung der Renten
durch die Arbeitgeber gemäss Art. 51 dürfte 'höch-
stens dort am Platze sein, wo der Arbeitgeber Pen-
sionen oder Fürsorgebeiträge (von sich aus aus-
bezahlt. In allen übrigen Fällen wird zum weitaus
grössten Teil aus praktischen Erwägungen die Aus-
gleichskasse die Renten direkt auszahlen. Die
meisten kantonalen Ausgleichskassen haben sich bei
der Rentenauszahlung gemäss Übergähgsordnung
maschinell —r ich darf sagen : auch organisatorisch —
so eingerichtet, ^ dass-Auszahlungen auch in weit
grösserem Ausmass mit Leichtigkeit ausgeführt
werden können."

. Wenn Sie meinem Antrag auf Streichung von
Abs. 2 und entsprechende Abänderung von Abs. 3
nicht Folge geben wollten, so würde ich dem Antrag
Gitermaim zustimmen, der immerhin eine, wenn
auch ungenügende Besserstellung gegenüber dein
bundesrätlichen Vorschlag darstellt.

Gitermann: Namens der sozialdemokratischen
Fraktion habe ich den Antrag zu begründen, dem
Art. 51, in Abs. 2, eine andere Fassung zu geben und
Abs. 4 des Artikels zu streichen.

Es handelt sich bei Abs. 2 des Art. 51 zunächst
einmal um die psychologische Seite der Sache. Die
Alters- und Hinterlassenenversicheruhg wird finan-
ziert durch Beiträge der Arbeitnehmer, der Arbeit-
geber und der öffentlichen Hand. Erfolgt nun die
Auszahlung .der Rente durch den Arbeitgeber, so
entsteht, nicht juristisch, aber eben psychologisch,
der Eindruck, als ob der "Arbeitgeber auch im Alter'
noch der Brotgeber, der Spender der Altersrente
wäre. Besonders auf'einfache Leute ist diese psycho-
logische Wirkung nicht zu verkennen, und diese ist
uns unerwünscht. Wir wünschen, dass der Renten-
berechtigte die Rente in einer 'würdigen Form
empfange, mit dem Bewusstsein, Bürger eines
Staates zu sein, der für sein Alter gesorgt habe, und
er soll auch nicht die leiseste Andeutung dafür
empfinden, dass es der Arbeitgeber sei, der ihm
diese Altersrente verabreiche.

Es muss auch noch darauf hingeweisen werden,
dass ja bei der Auszahlung der Rente unter Um->
ständen Differenzen vorkommen und Reklamationen
notwendig werden können. Und wenn das Verhältnis
des Arbeiters der die Rente bezieht, zu seinem ehe-
maligen Arbeitgeber nicht gut war, so bedeutet es
für ihn immer eine unangenehme seelische Be-
lastung, sich mit diesem Arbeitgeber auseinander-
setzen zu müssen.

Aus diesem Grunde schlagen wir Ihnen die
Fassung vor, dass die Auszahlung der Rente nach
freier Wahl des Rentenempfängers erfolgen soll, ent-
weder durch eine anerkannte Versicherungskasse,
durch die Ausgleichskasse oder durch den Arbeit-
geber, den ich nicht ganz ausschalten will, eben des-
wegen, weil im bereits genehmigten Art. 3 diese
Funktion der Unternehmer schon festgelegt ist.

Zur Begründung dieses Antrages möchte ich
noch auf etwas anderes hinweisen. In Art. 62,
Abs. 2, ist festgesetzt, dass den kantonalen Aus-
gleichskassen die Kontrolle über die Erfassung aller
Beitragspflichtigen auferlegt ist. Die Ausgleichs-
kasse hat also die gesamte Masse der dabei not-
wendigen Verwaltungsarbeit zu leisten, und es ist
daher berechtigt, die Tendenz zu fördern', dass die
Ausgleichskasse auch möglichst mit der Auszahlung
der Renten beauftragt werde. Ebenso ist im Art. 77
davon die Rede, dass anerkannte Versicherungs-
einrichtungen im Sinne des Rentenanspruches
Leistungen auszurichten haben, und unser Antrag
liegt ganz in dieser Richtung.

Was nun den Abs. 4 anbetrifft, so beantragt
Ihnen die sozialdemokratische Fraktion, ihn zu
streichen, und zwar deswegen, weil die Tragweite
dieses Absatzes in der Zukunft gar nicht ermessen
werden kann. Wir können von unserem Standpunkt
aus dem Bundesrat in seiner heutigen Zusammen-
setzung nicht carte blanche geben, in dem Sinne,
dass er den Arbeitgebern beliebige weitere Aufgaben,
die mit dem Beitragsbezug oder der . Renten-
auszahlung im Zusammenhang stehen, überträgt.
Zwar ist m der Botschaft angedeutet,".es sei vor
allem" die Führung von individuellen Hilfskonteno

gemeint; aber das „vor allem" schliesst nicht aus,
dass tnan den Unternehmern immer weitere Köm-,
petenzen überträgt, so dass schliesshch der Eindruck
entstehen könnte, dass die Kassen sich quasi in den
Händen der Unternehmer befinden.

Der Antrag, den wir stellen, gibt die Möglich-
keit, paritätisch zu organisieren, sowohl durch den
Unternehmer die Rente auszuzahlen als auch durch
andere Institutionen.. In diesem Sinne bitte ich Sie,
dem 'von mir begründeten Antrage zuzustimmen.

Ich möchte zum Schlüsse bemerken, ich sehe
sehr wohl ein, dass dieser Antrag vielleicht re-
daktipnell einen Mangel aufweist. Es ist närnlich im
Art. 51 immer die Rede davon, was der Arbeitgeber
zu tun habe, und nun beginnt der von uns beantragte
Absatz mit den Worten: „Die Auszahlung der
Rente. . ." usw. Ich hätte nichts dagegen, wenn man
das redaktionell in dem Sinne änderte, dass es un-
gefähr hiesse:' „Auf Verlangen des Rentenberech-
tigten oder des Arbeitgebers ist die Rente durch eine
anerkannte Versicherungskasse oder eine Ausgleichs-
kasse auszuzahlen." Das ist lediglich eine redaktio-
nelle Änderung, die mit Leichtigkeit noch getroffen
werden .könnte. • -

Bundesrat Stampf H: Ich muss Sie bi'tten, den
Antrag des Herrn Nationalrat Miville abzulehnen,
nicht, weil er von Herrn Miville kommt, sondern
weil wir unmöglich den Arbeitgeber von Gesetzes
wegen von der Auszahlung der Rente ausschliessen.
können. Der Arbeitgeber hat sehr viele Funktionen,
die ihn belasten, die für ihn einen Unkostenfaktor
bedeuten. Er hat die Beiträge einzuziehen, er hat
sie abzuliefern, er hat in der dreistufigen Organi-
sationjganz bestimmte und keinesfalls unbedeutende
Funktionen zu erfüllen, die für ihn eine Belastung
bedeuten. Ihn dann aber auf der ändern Seite von
der, Auszahlung der Renten auszuschliessen, das
wäre doch nicht gerecht.

Im übrigen ist die Auszahlung der Renten durch
den Arbeitgeber lange nicht so odiös, wie man etwa
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aus den Ausführungen von Herrn Nationalrat Dell-
berg hätte schliessen können. Die Rentenberech-
tigten müssen keinen Bittgang zum Arbeitgeber
antreten und keinen Kniefall tun, damit sie in den
Besitz ihrer Rente kommen, nachdem wir festgesetzt
haben, dass die Auszahlung in der Regel durch Ver-
mittlung der Post erfolgt. Es hat deshalb keine
grosse Bedeutung, ob das Mandat vom Arbeitgeber
oder von der Ausgleichskasse oder von einer aner-
kannten Versicherungseinrichtung der Post über-
geben wird. Das wird mir doch auch der ehemalige
Postbeamte und Posthalter Herr Nationalrat D.ell-
berg bestätigen.

Ich halte auch dafür, dass, weil dem nicht mehr
eine so grosse Bedeutung zukommt, wer auszahlt,
wenn die Auszahlung durch die Post erfolgt, man
die Fassung des Bundesrates beibehalten könnte.
Ich mache aber auch dem Antrag von Herrn
Nationalrat Dr. Gitermann keine Opposition, mit
Ausnahme der Streichung der Ziff. 4. Da muss ich
Sie bitten, diese Streichung unter allen Umständen
abzulehnen. Wenn wir sagen, dass der Bundesrat
den Arbeitgebern weitere Aufgaben übertragen
könne, so denken wir an die Führung von Hilfs-
konten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeit-
geber keineswegs auf eine solche administrative
Mehrbelastung erpicht sind. Wir wollen aber immer-
hin die Möglichkeit haben, den Arbeitgebern solche
administrative Arbeiten zur finanziellen Entlastung
der Ausgleichskassen übertragen zu können. Die
Ziff. 4 sollte daher unter allen Umständen aufrecht
erhalten werden.

Präsident: Ich schlage Ihnen vor, Ziffer für
Ziffer zu bereinigen. (Zustimmung.)

Ziff. l ist unbestritten und angenommen.
Bei Ziff. 2 liegt der Antrag des Herrn Gitermann

vor, der vom Bundesrat entgegengenommen wird.
Wir haben abzustimmen, ob der Rat nach Antrag
Gitermann oder nach Antrag der Kommission vor-
gehen will.

Ziff. 1.
Angenommen. — Adopté.

Ziff. 2.
Für den Antrag Miville Minderheit
Dagegen \ Mehrheit

Abstimmung. •— Vote.
Für den Antrag Gitermann 53 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 45 Stimmen

Ziff. 3.
Für den Antrag der Kommission Mehrheit
Für den Antrag Miville Minderheit

Miville: Zur Abstimmung möchte ich bemerken,
dass ich einen Streichungsantrag in bezug auf Abs. 2
gestellt habe.

Präsident: In diesem Fall müssen wir darüber
abstimmen, ob wir Abs. 2 streichen wollen oder
nicht.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Streichungsantrag Miville 2 Stimmen
Dagegen Mehrheit

Ziff. 4.
Für den Antrag der Kommission 69 Stimmen
Für den Streichungsantrag

Gitermann/Miville 34 Stimmen

Art. 52.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Die Änderung betrifft nur den französischen

Text.
Proposition de la commission.

Note marginale. Adhérer au projet du Conseil
fédéral.

L'employeur qui, intentionnellement ou par né-
gligence grave, n'observe pas des prescriptions et
cause ainsi un dommage à la caisse de compensation
est tenu à réparation.

Angenommen. — Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 28. August 1946.
Séance du 28 août 1946, après-midi.
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C. Die Ausgleichskassen.
/. Die Verbandsausgleichskassen.

Art. 53.
Antrag der Kommission.

Abs. 1. Befugt zur Errichtung von Verbandsaus-
gleichskassen sind schweizerische Berufsverbände
sowie schweizerische oder regionale zwischenberuf-
liche Verbände von Arbeitgebern oder von Selb-
ständigerwerbenden oder mehrere solche Verbände
gemeinsam, wenn . . .

Für den Rest des Absatzes Zustimmung zum
Entwurf des Bundesrats.

Mehrhe i t :
Marginale und Abs. 2. Zustimmung zum Ent-

wurf des Bundesrats.

Minde rhe i t
(Moser, Graber, Schmid-Zürich, Schneider, Siegrist,

Spühler, Zeli) :
Marginale. Errichtung. 1. Voraussetzungen,

a) Kassen der Arbeitgeber.
Abs. 2. Streichen.
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aus den Ausführungen von Herrn Nationalrat Dell-
berg hätte schliessen können. Die Rentenberech-
tigten müssen keinen Bittgang zum Arbeitgeber
antreten und keinen Kniefall tun, damit sie in den
Besitz ihrer Rente kommen, nachdem wir festgesetzt
haben, dass die Auszahlung in der Regel durch Ver-
mittlung der Post erfolgt. Es hat deshalb keine
grosse Bedeutung, ob das Mandat vom Arbeitgeber
oder von der Ausgleichskasse oder von einer aner-
kannten Versicherungseinrichtung der Post über-
geben wird. Das wird mir doch auch der ehemalige
Postbeamte und Posthalter Herr Nationalrat D.ell-
berg bestätigen.

Ich halte auch dafür, dass, weil dem nicht mehr
eine so grosse Bedeutung zukommt, wer auszahlt,
wenn die Auszahlung durch die Post erfolgt, man
die Fassung des Bundesrates beibehalten könnte.
Ich mache aber auch dem Antrag von Herrn
Nationalrat Dr. Gitermann keine Opposition, mit
Ausnahme der Streichung der Ziff. 4. Da muss ich
Sie bitten, diese Streichung unter allen Umständen
abzulehnen. Wenn wir sagen, dass der Bundesrat
den Arbeitgebern weitere Aufgaben übertragen
könne, so denken wir an die Führung von Hilfs-
konten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeit-
geber keineswegs auf eine solche administrative
Mehrbelastung erpicht sind. Wir wollen aber immer-
hin die Möglichkeit haben, den Arbeitgebern solche
administrative Arbeiten zur finanziellen Entlastung
der Ausgleichskassen übertragen zu können. Die
Ziff. 4 sollte daher unter allen Umständen aufrecht
erhalten werden.

Präsident: Ich schlage Ihnen vor, Ziffer für
Ziffer zu bereinigen. (Zustimmung.)

Ziff. l ist unbestritten und angenommen.
Bei Ziff. 2 liegt der Antrag des Herrn Gitermann

vor, der vom Bundesrat entgegengenommen wird.
Wir haben abzustimmen, ob der Rat nach Antrag
Gitermann oder nach Antrag der Kommission vor-
gehen will.

Ziff. 1.
Angenommen. — Adopté.

Ziff. 2.
Für den Antrag Miville Minderheit
Dagegen \ Mehrheit

Abstimmung. •— Vote.
Für den Antrag Gitermann 53 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 45 Stimmen

Ziff. 3.
Für den Antrag der Kommission Mehrheit
Für den Antrag Miville Minderheit

Miville: Zur Abstimmung möchte ich bemerken,
dass ich einen Streichungsantrag in bezug auf Abs. 2
gestellt habe.

Präsident: In diesem Fall müssen wir darüber
abstimmen, ob wir Abs. 2 streichen wollen oder
nicht.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Streichungsantrag Miville 2 Stimmen
Dagegen Mehrheit

Ziff. 4.
Für den Antrag der Kommission 69 Stimmen
Für den Streichungsantrag

Gitermann/Miville 34 Stimmen

Art. 52.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Die Änderung betrifft nur den französischen

Text.
Proposition de la commission.

Note marginale. Adhérer au projet du Conseil
fédéral.

L'employeur qui, intentionnellement ou par né-
gligence grave, n'observe pas des prescriptions et
cause ainsi un dommage à la caisse de compensation
est tenu à réparation.

Angenommen. — Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 28. August 1946.
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C. Die Ausgleichskassen.
/. Die Verbandsausgleichskassen.

Art. 53.
Antrag der Kommission.

Abs. 1. Befugt zur Errichtung von Verbandsaus-
gleichskassen sind schweizerische Berufsverbände
sowie schweizerische oder regionale zwischenberuf-
liche Verbände von Arbeitgebern oder von Selb-
ständigerwerbenden oder mehrere solche Verbände
gemeinsam, wenn . . .

Für den Rest des Absatzes Zustimmung zum
Entwurf des Bundesrats.

Mehrhe i t :
Marginale und Abs. 2. Zustimmung zum Ent-

wurf des Bundesrats.

Minde rhe i t
(Moser, Graber, Schmid-Zürich, Schneider, Siegrist,

Spühler, Zeli) :
Marginale. Errichtung. 1. Voraussetzungen,

a) Kassen der Arbeitgeber.
Abs. 2. Streichen.
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Antrag Häberlin.
1 ... solche Verbände gemeinsam, wenn der Be-

schluss über die Errichtung einer Ausgleichskasse
von dem zur Statutenänderung zuständigen Ver-
bandsorgan mit einer Mehrheit von drei .Vierteln der
abgegebenen Stimmen gefasst und öffentlich beur-
kundet worden ist.

2 Die Errichtung von Verbandsausgleichskassen
durch schweizerische oder regionale zwischenberuf-
liche Verbände von Arbeitgebern und von Selbstän-
digerwerbenden oder durch mehrere solcher Ver-
bände gemeinsam ist nur zulässig, wenn auf Grund
der Zahl und Zusammensetzung der Verbandsmit-
glieder anzunehmen ist, dass die zu errichtende Aus-
gleichskasse mindestens 2000 Arbeitgeber bzw.
Selbständigerwerbende umfassen oder Beiträge von
mindestens 400 000 Franken im Jahr vereinnahmen
wird.

Abs. 3 = Abs. 2 des Entwurfes des Bundesrats.i
\

Antrag Dietschi-Solothurn.
. . .mindestens 3000 Arbeitgeber bzw. Selbstän-

digerwerbende umfassen oder Beiträge von min-
destens 800 000 Franken...

Antrag Siegrist-Aarau.
1. .. mindestens 4000 Arbeitgeber bzw. Selb-

ständigerwerbende umfassen oder Beiträge von
mindestens 800 000 Franken.. .

2 Streichen.
• Antrag Hg.
3 (neu) Vorbehalten bleibt das Recht der freien

Wahl der Mitgliedschaft bei einer anerkannten Kasse
durch den Arbeitnehmer (gemäss Art. 74bis).

Art. 53 bis (neu)
Antrag der Kommissionsminderheit.

(Moscr, Graber, Schmid-Zürich, Schneider, Siegrist,
Spühler, Zeli) :

Marginale, b. Paritätische Ausgleichskassen.
1 Einzelne oder mehrere Arbeitnehmerverbände

gemeinsam, denen mindestens die Hälfte der von
einer zu errichtenden oder bereits bestehenden Ver-
bandsausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer ange-
hört, haben das Recht, die paritätische Mitwirkung
an der Verwaltung dieser Ausgleichskasse zu ver-
langen. Dieses Recht steht auch Arbeitnehmerver-
bänden zu, die weniger als die Hälfte der von der
Ausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer umfassen,
sofern alle ändern Arbeitnehmerverbände, denen
mindestens 10 % der von der Kasse erfassten Arbeit-
nehmer angehören, der paritätischen Kassenver-
waltung ausdrücklich zustimmen. ,

2 Machen Arbeitnehmerverbände von dem ihnen
gemäss Abs. l zustehenden Recht Gebrauch, so
haben die beteiligten Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerverbände gemeinsam ein Kassenreglement
aufzustellen, in welchem alle für die Kassenführung
bedeutsamen Fragen abschliessend geregelt sind.

3 Für die Beurteilung von Streitigkeiten, die bei
der Aufstellung des Kassenreglementes entstehen,
ist ein von der eidgenössischen Alters- und Hinter-
lassenenversicherungskommission aus ihrer Mitte zu
bestellendes Schiedsgericht, in welchem Arbeitgeber
und Arbeitnehmer in gleicher Zahl vertreten sein
müssen, zuständig. Dieses Schiedsgericht entschei-

det endgültig, wobei es alle aus der Kassenführung
erwachsenden Rechte und Pflichten zu gleichen
Teilen auf die Arbeitgeber- und auf die Arbeit-
nehmerverbände zu verlegen hat. Der Bundesrat
ordnet das Schiedsverfahren.

4 Arbeitnehmerverbände, welche dem Entscheid
des Schiedsgerichtes nicht zustimmen, verwirken
das Recht auf paritätische Mitwirkung an der
Kassenverwaltung; Arbeitgeberverbände, welche
dem Entscheid des Schiedsgerichtes nicht zu-
stimmen, das Recht auf Errichtung einer Verbands-
ausgleichskasse.

Antrag Dellberg.
Art. 53ter (neu)

. Marginale. Lit. c) Kassen der Arbeitnehmer.

C. Les caisses de compensation.
/. Les caisses de compensation professionnelles.

Art. 53.
Proposition de la commission.

Al. 1. Sont autorisées à créer des caisses de com-
pensation professionnelles les associations profes-
sionnelles suisses, ainsi que les associations inter-
professionnelles suisses, centrales ou régionales,
formées d'employeurs ou de personnes exerçant une
activité lucrative indépendante, ou plusieurs de ces
associations en commun:

Pour le reste de l'alinéa. Adhérer au projet du
Conseil fédéral.

Ma jo r i t é :
Note marginale et Al. 2. Adhérer au projet du

Conseil fédéral.
Minor i t é

(Moser, Graber, Schmid-Zurich, Schneider, Siegrist,
Spühler, Zeli) :

Note marginale. Création. 1. Conditions, a) Cais-
ses de compensation des employeurs.

Al. 2. Biffer.

Proposition Häberlin.
1 . . . de ces associations en commun. La décision

de créer une caisse de compensation doit avoir été
prise par Tergane de l'association coïnpétent pour
modifier les statuts à une majorité des trois quarts
des voix émises et elle doit avoir fait l'objet d'un
acte authentique.

2 Les associations interprofessionnelles suisses,
centrales ou régionales d'employeurs et de personnes
exerçant une activité lucrative indépendante, ou
plusieurs de ces associations en commun, ne
peuvent créer une caisse de compensation profes-
sionnelle que lorsque, selon toutes prévisions et
d'après l'effectif et la composition des associations,
la caisse comptera au moins 2000 employeurs ou
personnes exerçant une activité lucrative indépen-
dante, ou encaissera des cotisations s'élevant au
moins à 400 000 francs par an ;

3e al. = 2e al. du projet du Conseil fédéral.

Proposition Dietschi-Soleure.
... associations, 3000 employeurs ou personnes

exerçant une activité lucrative indépendante, ou
encaissant des cotisations s'élevant au moins à
800 000 francs...
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Proposition Siegrist-Aarau.
1... des associations, 4000 employeurs ou per-

sonnes exerçant une activité lucrative indépendante,
ou encaissera des cotisations s'élevant au moins à
800 000 francs par an; ' • , r

2 Biffer. *
Proposition Ilg.

8 (nouveau). Demeure réservé le droit qu'a l'em-
ployé ou .ouvrier (selon l'art. 74bis) de choisir la
caisse reconnue a laquelle il entend s'affilier. ' »

Art. 53 bis (nouveau)
Proposition de la minorité de la commission.

(Moser, Gräber, Schmid-Zurich, Schneider, Siegrist,
Spühler, Zeli.)

Note marginale, b. Caisses de compensation
paritaires.

. l Une association d'employés et d'ouvriers ou
plusieurs de ces associations en commun, groupant
la moitié au moins des employés et ouvriers englobés
par une caisse de compensation à créer ou existant
déjà, ont le droit d'exiger la participation paritaire
à l'administration de cette caisse de compensation.
Ce droit appartient également aux associations
d'employés et d'ouvriers groupant moins de la
moitié des employés et ouvriers englobés par la
caisse de compensation, si toutes les autres associa-
tions d'employés et d'ouvriers auxquelles appar-
tiennent 10% au moins des employés et ouvriers
englobés par la caisse de compensation consentent
expressément à l'administration paritaire de la caisse.

2 Si les associations d'employés et d'ouvriers font
usage du droit que leur confère le premier alinéa,
les »associations d'employeurs et les associations
d'employés et d'ouvriers intéressées doivent établir
en commun un règlement de la caisse dans lequel
toutes les questions importantes pour sa gestion sont
entièrement réglées.

3 La compétence de trancher les différends
s'élevant lors de l'établissement du règlement de la
caisse appartient à un tribunal arbitral choisi dans
son sein par la commission fédérale de l'assurance
vieillesse et survivants, et dans lequel les employeurs
et les employés et ouvriers doivent être représentés
en nombre égal. Ce tribunal arbitral prononce sans
appel; il est tenu de répartir à parts égales entre les
associations d'employeurs et les associations d'em-
ployés et d'ouvriers les droits et les devoirs résul-
tant de la gestion de la caisse. Le Conseil fédéral
règle la procédure d'arbitrage.

4 Les associations d'employés et d'ouvriers qui
n'acceptent pas la décision du tribunal arbitral
perdent le droit à la participation paritaire à î'ad-
ministration de la caisse; les associations d'em-
ployeurs qui n'acceptent pas la décision du tribunal
arbitral perdent le droit de créer une caisse de com-
pensation professionnelle.

. " ' M
Proposition Dellberg.
Art. 53ter (nouveau)

Note marginale. Lit. c. Caisse de compensation
des employés et ouvriers.

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Die
Frage der Gestaltung der Verbandsausgleichskassen

hat die Kommission ausserordentlich intensiv be-
schäftigt; sie hat sich in beiden Sessionen, 'die sie
durchgeführt hat, mit dieser Sache befasst. Der
Absatz l der Vorlage enthält die Bedingungen,
unter denen Verbandsausgleichskassen geschaffen
werden können. In der Kommission sind auch hiezu
Anträge gestellt worden, die nach entgegenge-
setzten Richtungen gingen. Nach einer Auffassung
sollte die Schaffung von solchen Kassen erleichtert
werden. Diese Auffassung wurde in der Kommission
von Herrn Dr. Häberlin vertreten; sie ist Gegen-
stand eines vorliegenden Antrages, den Herr Dr.
Häberlin begründen wird. Es gab aber auph ent-
gegengesetzte Bestrebungen, die auf Erschwerung
der Gründung solcher Kassen tendierten, in der
Kommission u. a. vertreten von Herrn Dr. Gysler.
Anträge in dieser Richtung liegen vor von. den
Herren Dietschi-Solothurn und Siegrist; sie werden
ihre Auffassung bei Begründung der Anträge dar-
legen. ,

Die Kommission hat sich nach längeren Bera-
. tungen in beiden Sessionen schliesslich auf den
Boden der Vorlage gestellt, die auch in dieser Sache
einen Mittelweg geht. Der Kommissionsantrag hätte
zur Folge, dass die Zahl der Ausgleichskassen etwas
herabgesetzt würde gegenüber dem gegenwärtigen
Zustand bei der Lohn- und Verdienstersatzordnung.
Gegenwärtig bestehen ungefähr 70 derartige Aus-
gleichskassen, darunter auch sehr kleine. Es ist nun
beabsichtigt, die kleinsten Ausgleichskassen auszu-
merzen. Die Anwendung der vorgeschlagenen Vor-
schriften würde dazu führen, dass in Zukunft noch
etwa 50 Kassen bestehen würden. Sehr einschnei-
dend ist die Vorschrift nicht; wenn ein Verband
einige Bedeutung besitzt, so hätte er die Möglich-
keit, auch nach der neuen Vorschrift eine Aus-
gleichskasse zu gründen. Es sind 2000 Arbeitgeber
vorgesehen, bzw. mindestens 400 000 Franken Ein-
nahmen pro Jahr. Diese Bedingungen sind nicht
sehr streng, es würde eine kleine Reduktion der
Zahl der Kassen eintreten, die aber zu begrüssen ist.

Abs. 2 von Art. 53 befasst sich mit der Möglich-
keit der.Schaffung paritätischer Ausgleichskassen,
also gemeinsam von den Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerorganisationen verwalteter Kassen. Diese
paritätischen Kassen sollen möglich sein, wenn die •
beteiligten Arbeitnehmerorganisationen mindestens
die Hälfte der Versicherten in einem solchen Ver-
bandsgebiet umfassen. Das ist die eine Bedingung,
die andere besteht darin, dass die Arbeitgeber damit
einverstanden sein müssen.. Die beiden Gruppen
müssen sich auf ein Kassenreglement verständigen
können. Diese Vorschrift hat natürlich zur Folge,
dass die Arbeitgeber, wenn sie keine paritätische
Kasse wollen, jederzeit die Schaffung einer solchen
verhindern können, auch wenn die sonstigen Voraus-
setzungen gegeben sind, indem sie dem Kassen-
reglement nicht zustimmen. Die Verständigung
kann so verhindert werden und die Gründung einer
paritätischen Kasse wird vefunmöglicht.

Diese Möglichkeit ist in der Kommission be-
sprochen worden, und um ihr zu begegnen, ist das
Volkswirtschaftsdepartement ersucht worden, die
Frage zu prüfen, ob nicht eine Vorschrift vorgelegt
werden könnte, nach welcher die Parität auch ohne
Zustimmung der Arbeitgeber herbeigeführt werden
kann, wenn die übrigen Bedingungen dazu erfüllt
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sind, d. h. wenn die in Betracht fallenden Arbeit-
nehmerorganisationen mindestens 50 % der Ver-
sicherten umfassen. Das Departement hat in ver-
dankenswerter Weise einen Text ausgearbeitet, der
die Schaffung paritätischer Kassen ermöglicht,
ohne dass die Arbeitgeber ausdrücklich zustimmen,
sobald die an die Arbeitnehmerverbände gestellten
Bedingungen erfüllt sind. Sie finden den entspre-
chenden Text in Art. 53bis. Würde er angenommen,
dann würde Abs. 2 des Art. 53 fallen und an seine
Stelle würde der Wortlaut des Art. 53bis treten.

In den ersten beiden Absätzen des Art. 53bis
wird der Fall behandelt, wo die Verständigung
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zustandeo

kommt. Die beiden Organisationen sind frei, die
Verhältnisse dieser "paritätischen Kasse, so zu ge-
stalten, wie sie das für gut finden, z. B. in bezug auf
die Verteilung der Lasten. Es wäre durchaus zu-
lässig, dass in freier Verständigung sich die Arbeit-
geber bereit erklären würden, die finanziellen Ver-
pflichtungen zu übernehmen, wie wenn eine nicht-
paritätische Kasse bestünde. Einer so geschaffenen
paritätischen Kasse würde also in bezug auf ihre
innere Gestaltung weitgehende Freiheit gelassen.

Der Absatz 3 befasst sich dann mit den Vor-
schriften, die notwendig sind, wenn die Kasse auf
Grund der Freiwilligkeit nicht zustande kommt,
d. h. wenn die Arbeitgeber sich weigern, eine pari-
tätische Kasse zu schaffen, trotzdem. auf Arbeit-
nehmerseite die Bedingungen erfüllt sind. In diesem
Falle müsste sich die Altersversicherungskommission
damit befassen, d. h. ein aus ihrer Mitte zu be-
stellendes Schiedsgericht hätte über den Streitfall
zu entscheiden. In diesem Falle wäre auch die Pari-
tät in bezug auf die Pflichten vorgeschrieben.

Wir haben in der Kommission diesen nach-
träglich vorgelegten Art. 53 bis eingehend be-
sprochen. Die Kommission hat sich in ihrer Session
in Wengen schliesslich mehrheitlich auf den Boden
der bundesrätlichen Vorlage gestellt; Art. 53bis
wird nun dem Rate als Minderheitsantrag unter-
breitet. Wir haben heute Nachmittag die ganze
Frage im Zusammenhang mit den verteilten An-
trägen von Herrn Ilg erneut in Beratung gezogen.
Die Kommission war allerdings zu schwach besetzt,
um mit "der genügenden Kompetenz ein Rück-
kommen zu beschliessen und materiell einen ändern
Beschluss zu fassen, was angesichts der Bean-
spruchung der Ratsmitglieder • während dieser
Session auch durch Kommissions- und Fraktions-
sitzungen nicht zu überraschen braucht. Die Kom-
mission war aber der Meinung, dass es ausserordent-
lich wünschbar wäre, wenn auf der Grundlage des
Art. 53bis eine Verständigung herbeigeführt werden
könnte. Würde der Rat dem Antrag der Minderheit
zu Art. 53 bis zustimmen, wäre die Voraussetzung
geschaffen, um den Versuch zu einer Gesamtver-
ständigung, d. h. unter Berücksichtigung der Ver-
sicherungseinrichtung, in der Frage de'r Verwaltung
weiterführen zu können. Eine Verzögerung brauchte
dadurch nicht einzutreten ; die Beratung kann doch
in dieser Woche" zu Ende geführt werden. Wird
Art. 53 bis angenommen, dann wäre eine ähnliche
Lösung wie für Art. 74, d. h. für die Versicherungs-
einrichtungen, zu-suchen, eventuell im Zusammen-
hang mit den Beratungen im Ständerat.

Sie haben zu diesem Art. 53 einen Antrag des
Herrn Ilg erhalten, der dem Arbeitnehmer das
Recht auf die freie Wahl der Mitgliedschaft bei den.
anerkannten Versicherungskassen vorbehalten will.
Es ist schon in anderm Zusammenhang darauf hin- ,
gewiesen worden, dass der Artikel im Falle der An-
nahme * vielleicht anderswo untergebracht werden,
müsste. Darüber kann bei der Redaktion definitiv
entschieden werden. Die Konimission hat sich -mit
diesem Antrag des Herrn Ilg ebenfalls befasst. Sie
hat keinen definitiven Beschluss gefasst, würde es
aber sehr begrüssen, wenn eine Lösung herbeige-
führt werden könnte. Sie ist allerdings der Auf-
fassung, dass das, was auf der Grundlage dés Antra-
ges Ilg formell vorgesehen wird, nicht möglich,sei.
Es müsste also im Sinn meiner Ausführungen nach
ändern Lösungen gesucht werden. '

Ein Antrag von Herrn Dellberg steht in Zu-
sammenhang mit dem Antrag Ilg; .Es heisst hier:
„Art. 53ter, lit. d, Kasse der Arbeitnehmer." Ich
habe keinen Art.-53ter gefunden. Herr Dellberg
wird uns vielleicht noch aufklären, wohin diese Be-
stimmung gehören würde. Aber auch darüber
könnte später entschieden werden. Der Antrag, der
von Herrn Dellberg gestellt wird, steht in engstem
Zusammenhang mit dem Antrag Ilg zu Art. 74, im
Gegensatz. zum Antrag, der heute morgen bei
Art. 49 angenommen worden ist — dort handelt es
sich nur darum, die Arbeitnehmer ebenfalls als Mit-
wirkende bei der Verwaltung der, Kassen aufzu-
führen —, weil ja mit oder ohne Annahme der An-
träge Ilg diese Arbeitervertreter mitzuwirken .haben.
Hier ist es anders: hier handelt es sich um einseitige
Kassen der Arbeitnehmer. Solche Kassen könnten
nur geschaffen werden, wenn der Antrag Ilg in der
vorgeschlagenen Form angenommen würde. Der
Antrag Dellberg steht und fällt daher mit dem An-
trag Ilg. ' •.: _ •

Die ändern Anträge der Herren Häberlin,
Dietschi-Solothurn und Siegrist verfolgen ein dia-,
metral entgegengesetztes Ziel. Der Antrag Häberlin
möchte die Gründung der Kassen erleichtern, die
beiden ändern erschweren. Der Antrag der :Kom-
missionsmehrheit liegt ungefähr in der Mitte.
Namens der Kommission beantrage ich Ihnen, der
Fassung der Vorlage zuzustimmen.

M. Hirzel, rapporteur de la majorité: L'article 53
donnera lieu très probablement à une discussion'
que je ne voudrais pas pour mon compte allonger
d'emblée inutilement. Il prévoit la constitution des
caisses de compensation professionnelles patronales
et,cette création est soumise à diverses conditions:
nombre d'adhérents, puissance financière, etc. La
conséquence des conditions formelles de cet article .
sera que des septante caisses qui existent actuelle-
ment en Suisse, une'vingtaine disparaîtront. Leur
nombre sera donc d'ores et déjà limité à cinquante.
Je me permets d'attirer votre attention sur ce. point
parce que si l'on aggrave encore lés conditions re-
quises, il s'ensuivra une nouvelle diminution1 des
caisses au détriment évidemment des corporations
ou des associations les plus faibles, ce qui', 'dû point
de vue psychologique et social, n'est pas désirable.

La loi constitue une moyenne entre les 'diffé-
rentes tendances. A l'alinéa 2, le texte du projet
prévoit la constitution des caisses paritaires et cela
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sous l'angle de la faculté et non pas de l'obligation.
Si les associations d'employeurs, d'employés et de
salariés sont d'accord, elles peuvent constituer des
caisses paritaires. Nous entrons évidemment ici
dans un domaine qui est vivement discuté, celui de
la communauté professionnelle, sur lequel je n'aurai
garde d'épiloguer aujourd'hui mais, qui m'est per-
sonnellement très sympathique. Et je connais des
milieux très étendus de la population qui désirent
vivement que le système des caisses paritaires soit
accéléré, protégé et favorisé d'une façon ou d'une
autre dans la législation. Peut-on le faire d'une
façon définitive sous le couvert de l'assurance
vieillesse ? C'est peut-être là une question qui est en
marge du problème général. Mais la tendance à
créer des caisses paritaires doit être évidemment en-
visagée avec faveur.

La loi ne va pas jusqu'à faire de cette création
une sorte d'obligation; autrement dit, elle n'entend
pas imposer les caisses paritaires au monde patronal,
cela pour différents motifs qui" ont été exposés dans
le message et que les experts ont examinés. On a
rétorqué du côté patronal qu'il fallait la bonne
volonté des deux-parties, que si une partie n'est pas
pleinement d'accord, il est impossible de lui imposer
l'obligation de collaborer. Il faut au préalable une
entente psychologique réciproque. Si cette entente
n'existe pas, il est évident que la caisse paritaire
sera paralysée d'avance.

Nous avons la proposition de la minorité de la
commission qui prévoit, en revanche, la constitution
de caisses de compensation paritaires et sous une
forme, peut-on dire, imperative. L'idée de la minorité
de la commission se défend certainement, mais cette
proposition a été repoussée par la commission.
Aujourd'hui, dans une séance qui n'était pas, il est
vrai, très revêtue, la commission est moins caté-
gorique dans son raisonnement négatif; elle laissera
volontiers au Conseil le soin de trancher ce débat.

Pour l'adoption de l'article minoritaire, on peut
soutenir qu'en effet il faut créer cette sorte d'obli-
gation afin de contraindre malgré tout les deux
parties à s'entendre sur les caisses paritaires. La
conséquence, c'est la création d'une juridiction arbi-
trale jugeant sans appel, qui obligera les deux parties
en cause, patrons et ouvriers, à créer cette caisse. Si
l'une des parties n'admet pas cette création, elle
sera alors préténtée, en ce sens que la caisse patro-
nale ne pourra plus être créée, ou alors que les
ouvriers, si ce sont eux qui refusent le verdict du
tribunal arbitral, n'auront plus le droit de parti-
ciper à la gestion paritaire de la caisse du patron.
Que vaut ce système ? Je ne suis pas un spécialiste
et j'avoue que je n'en sais rien du tout. Mais c'est
un essai qu'il n'est pas inutile de discuter. Selon la
proposition de la minorité, si la caisse est créée
d'une façon libre par le consentement mutuel des
parties, les responsabilités du patronat et du
salariat seront évidemment fixées librement. Si, en
revanche, nous adoptons un système d'obligation
par un jugement d'arbitre, c'est le tribunal qui
fixera les conséquences de l'obligation. Dans le cas
d'une'caisse paritaire découlant d'une sorte de
jugement, les ouvriers et les salariés devront
supporter pour la gestion de cette caisse •— et le
texte le prévoit —• des responsabilités, des frais et des
charges à l'égard de la Confédération. C'est normal.

Ils en supporteront la moitié, comme les patrons
prendront à leur charge l'autre moitié.

Il y a encore quelques propositions qui viennent
de nous être délivrées. L'une de M. Dietschi-Soleure
prévoyant de porter à 3000 employeurs le chiffre des
membres nécessaires pour pouvoir constituer une
caisse paritaire, ou à 800 000 francs les cotisations,
au lieu de 400 000 comme prévu dans le projet. On
aggrave ainsi les conditions requises.

M. Siegrist-Aarau est exactement dans les mêmes
dispositions; mais il va encore plus loin puisqu'il
tions it 4000 employeurs et 800 000 francs de cotisa-
prévoannuelles. J.e fais remarquer à ce propos que
les avis sont assez divergents sur ce point. En effet,
certains des membres de la commission voulaient
au contraire adoucir ces conditions pour favoriser
dans une certaine mesure les petits syndicats pa-
tronaux. Si l'on va trop loin, on risque d'éliminer
de nombreuses caisses qui peut-être se justifient
pour des raisons syndicales ou régionales. Je crois
qu'il n'y a aucun intérêt à trop concentrer et à vou-
loir à tout prix constituer en Suisse trois, quatre
ou cinq énormes caisses, en tuant les petites. Je
pense que l'intérêt social exige que nous nous en
tenions au système de la commission qui maintient
une certaine quantité de caisses moyennes.

M. Ilg a, lui aussi, déposé un amendement qu'il
défendra tout à l'heure. Sa proposition part d'une
idée que j'ai cherché à comprendre et qui serait
évidemment une conséquence du système paritaire.
Il me semble que cette proposition pourrait tomber
si nous adoptions l'amendement de la minorité.
M. Ilg craint que la paix du travail ne soit menacée
et que le système envisagé ne soit trop favorable aux
patrons; il voudrait laisser toute liberté d'adhésion
aux institutions d'assurance reconnues. Autrement
dit, on créerait ainsi un quatrième échelon dans le
système de la compensation, soit les caisses de re-
traite reconnues, auxquelles pourraient adhérer
librement les salariés d'une même fabrique, si bien
que, dans une grosse entreprise, les ouvriers et les
employés adhéreraient à différentes caisses, ce qui
compliquerait encore la situation. M. Ilg nous expo-
sera tout à l'heure son point de vue. Je me borne
pour l'instant à ces quelques remarques.

Je laisse également à M. Hseberlin le soin'de dé-
velopper sa proposition que la commission n'a, sauf
erreur, ni discuté à fond, ni repoussée. M. Haeberlin
était absent lorsque nous avons examiné son amen-
dement en deuxième lecture et je ne veux pas
prendre position maintenant à son égard.

Je laisse également de côté la proposition de
M. Dcllberg, et je vous propose, en conclusion, d'a-
dopter les propositions de la majorité de la commis-
sion ou éventuellement — mais j'attends sur «e point
la décision qui sera prise par le représentant du
Conseil fédéral en ce qui concerne la création des
caisses paritaires —'ou éventuellement de vous ral-
lier au projet de la minorité si le gouvernement est
d'accord de l'accepter, ce que j'ignore en ce moment.

Moser, Berichterstatter der Minderheit: Die
Kommissionsminderheit stellt zwei Anträge. Ich
möchte eingangs feststellen, wie es bereits die Herren
Referenten angetönt haben, dass es im gegenwärtigen
Moment fraglich ist, ob es noch eine Minderheit ist
oder ob sie nicht zur Mehrheit geworden ist. Aber
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leider hat die Überlastung des Rates dazu geführt,
dass die Kommission nicht mehr beschlussfähig war.
Wir konnten nur konstatieren, dass einige Kollegen,
die in der, letzten Kommissionssitzung gegen den
Minderheitsantrag gestimmt hatten, sich den Be-
gehren der Minderheit angenähert haben.

Ich möchte nun, nachdem ich auf diesen Um-
stand hingewiesen habe,darauf aufmerksam machen,
dass die Kommissionsminderheit in erster Linie be-
antragt, dass die Marginale geändert werden, und
dass bei Abs. l von Art. 53 als Lit. a gesagt wird :
,,Kassen der Arbeitgeber" und dann, wenn Art. 53
bis zum Beschluss erhoben würde, dort als Lit. b
beigefügt wird: „paritätische Ausgleichskassen".
Es ist der redaktionellen Bereinigung zu überlassen,
ob Art. 53bis eventuell als selbständiger Artikel-
aufgenommen werden soll.

Dann habe ich weiter zu beantragen, dass der
Abs. 2 von Art. 53 in der Vorlage des Bundesrates
und der Kommissionsmehrheit gestrichen und er-
setzt wird durch Art. 53bis.

Dazu möchte ich mir erlauben, auf folgendes
hmzuweis.en.

Art. 53 sieht in Ziff. 2 die Möglichkeit der Bil-
dung von paritätischen Ausgleichskassen vor. We-
sentlich ist darin, dass nach Abschnitt b die betei-
ligten Verbände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
sich auf ein Kassenreglement einigen müssen. Es
fehlt darin aber ein Element, das der Gesetzgeber
für die Regelung der Verhältnisse zwischen Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerverbänden bisher immer
als notwendig befunden hat, nämlich die vermit-
telnde resp. entscheidende Stelle. Im Fabrikgesetz
sind es die Einigungsämter, die zu diesem Zweck
geschaffen werden. Sie haben sich im grossen und
ganzen bewährt als nützliche, friedenstiftende Ein-
richtungen. Unser Antrag, der übrigens einer For-
mulierung entspricht, die das Bundesamt für Sozial-
versicherung im Auftrag der Kommission gesucht
hat, will nun diesen Mangel beheben. Im dritten
und vierten Teil unseres Antrages finden Sie Be-
stimmungen über die Einsetzung des Schieds-
gerichtes, das bei eventuellen Differenzen zwischen
den Beteiligten als letzte Instanz entscheiden soll.
Unser Ari. 53bis, der an Stelle von Art. 53, Abs. 2,
treten soll, präzisiert die Voraussetzungen für die
Bildung paritätischer Kassen weitgehend, doch
möchte ich auf Details nicht weiter 'eingehen. Da-
gegen erlaube ich mir einige grundsätzliche Äusse-
rungen.

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung ist
insbesondere für die unselbständig Erwerbenden
von überragender Bedeutung. Trotzdem wird die
Alters- und Hinterlassenenversicherung ohne Be-
rücksichtigung der Gewerkschaftsverbände als Trä-
ger der Versicherung geschaffen. Herr Kollega Ilg
hat sich dazu in der Kommission und in der Ein-
tretensdebatte bereits geäussert. Als Träger der Ver-
sicherung sind die sogenannten Verbandsausgleichs-
kassen, die öffentlichen kantonalen Kassen und
andere Versicherungseinrichtungen vorgesehen, die
sich anerkennen lassen. Für die ersteren geht man
weitgehend von den bisherigen Lohnausgleichskassen
aus. Immerhin werden die Anforderungen schärfer
gefasst, dies, um nicht zu viele Kassen zu erhalten.

Obwohl die Gewerkschaften seinerzeit bei der
Schaffung der Lohnausgleichskassen weitgehend
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mitgewirkt haben, wurden sie vom Mitspracherecht
weitgehend ausgeschlossen. So sehr wir die Arbeit
der Arbeitgeberschaft auf dem Gebiete der Lohn-
ausgleichskassen anerkennerij so muss doch gesagt
werden, dass es viele Gewerkschafter als' einen
Mangel empfinden, dass die Verwaltung der Lohn-
ausgleichskassen so eindeutig den Arbeitgeber-
verbänden überlassen wurde.

Wohl aus einem gewissen Verständnis für .diese
Sachlage und weil ja die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung eine Angelegenheit des ganzen Volkes
sein soll, nahm der Entwurf des Bundesrates die
Möglichkeit der Schaffung paritätischer Kassen auf.
Sein Entwurf ist aber ungenügend und sollte un-
bedingt im Sinne des Antrages der Minderheit er-
gänzt werden,. Wer die Entwicklung der Zusammen-
arbeit zwischen Arbeiterschaft und Arbeitgeber-
schaft begrüsst, der muss jede Gelegenheit wahr-
nehmen, um diesen Gedanken zu untermauern und
zu fördern. Auch Sie wissen, wie sehr die Schweizer
Individualisten sind und nicht immer im guten
Sinne. Nicht nur wir Gewerkschafter könnten
dabei auf üble Beispiele hinweisen, auch die Ge-
schichte unserer Volkswirtschaft weist trübe Er-
fahrungen auf. Wir hätten ja auch die Institution
der Allgemeinverbindlichkeit nicht nötig, wenn der
Solidaritätsgedanke bei den Arbeitgebern allge-
meiner verkörpert wäre. Eine paritätische Kasse
kann aber an einzelnen Köpfen scheitern. Schaffen
wir daher in dieser Frage die Vermittlungsstelle im
Gesetz gemäss dem Antrag der Minderheit.

Es handelt sich bei diesem Antrag der Minder-
heit um einen Antrag, der kein Geld kostet. Er soll
lediglich in der organisatorischen Entwicklung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung die Mög-
lichkeiten schaffen, die als'gegeben erscheinen. In
einer Demokratie sollen auch demokratische Aus-
baumöglichkeiten für die Träger der Alters- und
Hinterlassenenversicherung geschaffen werden.

Im Namen von Hunderttausenden von Gewerk-
schaftern in verschiedenen Verbänden, ersuche ich
Sie, dem Minderheitsantrag Ihre Zustimmung zu
geben. Wir wollen die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung nicht quasi als Geschenk von Arbeit-
geberseite. Wenn schon jeder Arbeiter seine 2%
zahlen muss, dann darf man auch erwarten, dass
ihm respektive seinen Organisationen die Möglich-
keit der Mitwirkung und das Mitspracherecht bei der
Durchführung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung gegeben wird.

Häberlin: Wenn wir von der Vorlage des Bundes-
rates sagen, sie sei nicht zentralistisch, sondern
föderalistisch, sie sei nicht ctatistisch, sondern
privatwirtschaftlich orientiert, so trifft das in erster
Linie zu für den Abschnitt „Organisation", denn
tatsächlich ist ja hier nicht etwa die Errichtung
einer Bundesanstalt geplant, sondern als Pfeiler
dieser Organisati°n smd vorgesehen auf der einen
Seite Ausgleichskassen der Berufsverbände und auf
der ändern Seite Ausgleichskassen der Kantone.

Wir begrüssen von unserm Standpunkt aus
selbstverständlich diese Stellungnahme, halten aller-
dings dafür, dass sie auch gegeben war, nachdem
gerade auch die Verbandsausgleichskassen beim
Lohn- und Verdienstersatz ausserordentlich gute
Dienste geleistet haben. Ich darf darauf hinweisen,
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dass sich die Expertenkommission über diese Tätig-
keit in ihrem Bericht folgendermassen geäussert
hat: „Auf der ändern Seite ist zu sagen, dass sich
die Verbandsausgleichskassen der Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung sehr gut bewährt und das Ver-
trauen, das in sie gesetzt wurde, vollauf gerecht-
fertigt haben."

Wir hätten sogar erwartet, dass die Vorlage des
Bundesrates vielleicht noch weiter gegangen wäre
in der Richtung, dass diesen Verbandsausgleichs-
kassen etwas mehr Bewegungsfreiheit gelassen
worden wäre. Wir anerkennen, dass die Kommis-
sion, wenigstens in einigen Punkten, in dieser Hin-
sich noch Verbesserungen angebracht hat.

.Nach meiner Auffassung- sollte die Tätigkeit
dieser Verbandsausgleichskassen nur an zwei Haupt-
bedingungen gebunden sein:

1. Es muss Gewähr dafür geboten sein, dass sie
ihre Aufgabe korrekt, absolut objektiv durchführen,
und es muss 2. die nötige Sicherheit für den Fall
vorhanden sein, dass irgendeine Verbandskasse
ihren Pflichten nicht nachkommt. Aber im Rahmen
dieser beiden grossen Richtlinien sollte diesen
Verbandsausgleichskassen möglichste Freiheit ge-
lassen werden. Das liegt im Interesse des Bundes,
weil dann aus dieser privatwirtschaftlichen Lösung
der grösstmögliche Nutzen gezogen wird. Es hegt
selbstverständlich auch im Interesse der Verbands-
ausgleichskassen, weil eine solche Bewegungsfreiheit
ihre Aufgaben viel dankbarer gestaltet.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen nun zu
meinem speziellen Antrag. Ich schicke voraus, dass
ich mit diesem Antrag keinerlei persönliche Inter-
essen verfolge, nicht einmal Interessen der mir
nahestehenden Kreise. Ganz im Gegenteil, trotzdem
ich, verbandspolitisch gesprochen, vielleicht zu den
«big four» gehöre, spiele ich hier etwas die Rolle des
australischen Delegierten Ewatt an der Pariser
Friedenskonferenz ein und will meine Stimme für
die Kleinen erheben. ;:

Noch eine letzte Vorbemerkung: Mein Antrag
. Ö O

—- nicht genau so formuliert, wie heute, aber dem
Sinne nach der gleiche ;— ist in der Kommissions-
sitzung in Pontresina zunächst mit 11 gegen 7
Stimmen angenommen worden. Nach einer kraft-
vollen Intervention des Vorstehers des Volkswirt-
schaftsdepartementes ist dann aber, wie es in den
Heeresberichten jeweils geheissen hat, die Lage
wieder hergestellt und in einer zweiten Abstimmung
der Antrag mit 12 gegen 10 Stimmen verworfen
worden.

Die Vorlage des Bundesrates unterscheidet
zwischen schweizerischen Berufsverbänden auf der
einen Seite und schweizerischen oder regionalen
zwischenberuflichen Verbänden von Arbeitgebern
oder von selbständig Erwerbenden auf der ändern
Seite. Die Vorlage des Bundesrates will nun diesen
beiden Kategorien genau die gleichen Voraus-
setzungen vorschreiben, wenn sie eine Ausgleichs-
kasse gründeÄ wollen, d.h. 1. Das'zur Statuten-
änderung zuständige Verbandsorgan muss diesen
Beschluss mit einer Mehrheit von drei Viertel der
abgegebenen Stimmen fassen und öffentlich beur-
kunden; 2. muss das Quorum von 2000 Arbeit-
gebern und 400 000 Franken Beiträgen im Jahr
erfüllt sein. .

Ich will nun mit meinem Antrag in dem Sinne
differenzieren, dass ich für die schweizerischen Be-
rufsverbände lediglich die erste Bedingung'erfüllt
sehen will, dass also das zur Statutenänderung zu-
ständige Organ mit der nötigen Mehrheit diesen
Beschluss fasst. Weil mein Antrag in der Form, wie
er ausgeteilt wurde, etwas unklar ist, möchte ich
verlesen, wie Al.l meines Antrages heisst. Es lautet:
„Befugt zur Errichtung von Verbandsausgleichs-
kassen sind schweizerische Berufsverbände, sowie
schweizerische, oder regionale, zwischenberufliche
Verbände von Arbeitgebern und von selbständig
Erwerbenden oder mehreren solchen Verbänden
gemeinsam, wenn der Beschluss. . ." und dann geht
es weiter wie es im Antrag heisst.

Wenn ich'diesen Antrag stelle, so deshalb, weil
ich grundsätzlich die Ansicht vertrete, dass bei den
schweizerischen Berufsverbänden gleiches Recht
für alle gelten soll, für die Grossen wie für die
Kleinen. Ich halte dafür, dass, wenn eine so wichtige
Aufgabe wie die Durchführung der Altersversiche-
rung, Berufsverbänden übertragen werden soll, es
auf jeden Fall willkürlich sei, eine bestimmte Grenze
zu ziehen hinsichtlich der Grosse dieser Verbände.

Anders mit der zweiten Kategorie, mit den
schweizerischen oder regionalen zwischenberuflichen
Verbänden. Hier bin ich durchaus dafür, dass das
vom Bundesrat vorgeschlagene Quorum ange-
nommen werde. Ich könnte mich eventuell auch
mit einer Erhöhung dieses Quorums einverstanden
erklären, denn es liegt tatsächlich nicht im Inter-
esse der Versicherung, dass diese Kassen ins Un-
gemessene vermehrt werden, und es besteht auch
vom verbaiidspolitischen Standpunkt aus kein
Interesse, dass durch diese Vorlage etwa die
schweizerischen Berufsverbände aufgesplittert wer-
den.

Gegen meinen Antrag richtet sich eine gewisse
Jalousie der kantonalen Ausgleichskassen, die das
Quorum möglichst hoch setzen wollen, damit ihnen
nicht zuviele Mitglieder weggenommen werden. Es
können nach meinem Antrag in der Tat etwas mehr
Verbandskassen entstehen als nach dem Antrag des
Bundesrates.- Bedenken sind da aber nicht am
Platz. Die Gründung einer solchen Verbandsaus-
gleichskasse ist nämlich nicht ein reines Vergnügen.
Wir haben schon Art. 52 erledigt, wo eine sehr
schwere Verantwortung der Organe dieser Kassen
festgelegt wird. Wir kommen nachher zum Art. 54,
Abs. 3, wo sehr weitgehende finanzielle Sicher-
stellung für eine korrekte Führung dieser Ausgleichs-
kassen verlangt wird. Endlich müssen diese Ver-
bandskassen ihre Verwaltungskosten selber tragen.
Es ist also keineswegs zu befürchten, dass aus einem
gewissen Übermut oder leichtfertig solche Verbands-
ausgleichskassen gegründet werden. Aber auch,
wenn ein paar Kassen mehr entstehen sollten, so
sehe ich darin kein Unglück, nachdem man uns
erklärt hat, dass die Führung von Hunderttau-
senden von individuellen Beitragskonti mit Hilfe
der modernen, technischen Büromittel gleichsam
ein Kinderspiel sei, mit einem Personalbestand von
weniger als einem Dutzend durchgeführt werden
könne. Daher glaube ich, es werde auch die Korre-
spondenz mit einem Dutzend Verbandsausgleichs-
kassen mehr keine unerträgliche administrative
Belastung darstellen.
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Aus diesen Erwägungen möchte ich Ihnen be-
antragen, meinem Antrag zuzustimmen.

Dietschi-Solothurn: Als Vorsteher eines kanto-
nalen Departementes, welches die Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung' durchzuführen hatte, gegen-
wärtig die Übergangsordnung durchzuführen hat
und hoffentlich auch bald die eidgenössische Alters-
versicherung auf kantonalem Boden verwirklichen
kann, möchte ich Ihnen auf Grund meiner Er-
fahrungen und nach Rücksprache mit meinen Mit-
arbeitern empfehlen, eine Zersplitterungen allzu-
viele Kassen zu vermeiden und allgemein die Min-
destzahl für Mitglieder und Beitragssumme zu er-
höhen. Wenn wir in der Sozialgesetzgebung vor-
wärtskommen wollen, dann brauchen wir eine mög-
lichst rationelle Verwaltung, sonst gibt es unnötige
Lasten, die erschwerend wirken für alle neuen,
sozialen Einrichtungen. Diese Lasten summieren
sich mit der Zeit, und es gibt einen begründeten
Widerstand des Volkes, das auf diese Überorgani-
sation hinweist. Daher hat die internationale
Arbeitskonferenz, der auch die Schweiz angehört,
den Staaten empfohlen, möglichst zentrale Ver-
waltungen der Soziahyerke zu errichten. Es ist ganz
klar, dass wir auch andere Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen haben'und dass wir unseren schweize-
rischen Weg gehen müssen. Aber wir wollen nicht
über das gesunde Mass hinausgehen. Vorab scheint
mir, hat die Industrie alles Interesse an einer ratio-
nellen Verwaltung, denn sie bezahlt natürlich die
Hauptlast der Steuern und verlangt deshalb mit
Recht immer wieder eine möglichst rationelle Ver-
waltung des Staatsapparates qder irgend welcher
Organisationen.

Nun glaube ich, kann auch hier die Industrie
um so mehr Verständnis für diese Gesichtspunkte
aufbringen, die sie sonst immer vertritt, weil es
hier nicht um eine echte Selbstverwaltung geht.
Es geht ja nicht um ein Rahmengesetz, wo die
Verbände oder 'die Korporationen dann in.einem
gewissen Rahmen eine möglichste Freiheit der Ver-
waltung entfalten könnten und ein freies Ermessens-
spiel gelassen wäre, sondern sie haben rein technisch
ein materielles Bundesgesetz durchzuführen. Es gibt
eine kleine Ausnahme, das ist der Erlass der Prämien
für minderbemittelte oder unbemittelte selbständig
Erwerbende und für die Arbeitnehmer, die im Aus-
lande arbeiten. Gerade hier ist es gut, wenn nicht
allzusehr die Gnade und das Ermessen der Kassen
verschieden ist. Aber sonst ist es eine rein technische
Angelegenheit, eine Schein-Selbstverwaltung.

Dennoch verstehe ich immerhin den Willen zum
Mitspracherecht seitens der Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerverbände; denn sie bezahlen ihre Prä-
mien und leisten einen wesentlichen Anteil an die
Versicherung. Das verstehe ich. Aber ich finde, dass
diese Anliegen besser grundsätzlich gelöst werden
könnten. Deshalb hat auch unsere Vereinigung für
Sozialpolitik bei der Vernehmlassung den Vorschlag
gemacht, es sollten 25 kantonale, aber autonome,
paritätische Kassen gegründet werden, die von den
Verbänden der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer ver-
waltet würden. So könnte das föderalistische Moment
und das berufsständische Moment in einfachster,
rationeller Weise miteinander verbunden werden.
Leider ist dieser Antrag nicht angenommen worden,

die Entwicklung ging anders. Wir haben nur reine
Berufskassen. Ich habe auch dafür Verständnis. Es
hat alles seine zwei Seiten. Alles hat seine Vorteile. /
Wir haben nun eine grössere Freiheit dieser Kassen
vom Staat. Wir brauchen weniger Staatspersonal.
Aber hüten wir uns vor einer zu grossen Zersplit-
terung. Warum ? Erstens ist es allgemein unwirt-
schaftlich, zu viel Arbeitskräfte in einem Apparat zu
verwenden. Jede Kasse -aber hat ihre fixen Spesen.
Es gibt dann vor allem sehr unrentable Revisionen,
wenn zuviele Kassen bestehen. Wir werden min-
destens 50 Berufskassen haben, nach dem Antrag
Häberlin sogar poch mehr. Es wird dannvorkommen,
dass an einen Ort, z. B. Solothurn, von 50 oder mehr
Revisionsbeamten verschiedene Male im Jahr Reisen
gemacht werden müssen, obwohl vielleicht nur ein-
oder wenige Mitglieder an diesem Orte vorhanden
sind, während sonst eine kantonale Kasse die Revi-
sion an Ort und Stelle vornehmen könnte. Zweitens
ist es aber eine Verteuerung der staatlichen Aufsicht'.
Der Bund hat statt 25 Kassen 100 Kassen zu kon-
trollieren. Je mehr Kassen aber auf der einen Seite,
um so grösser der Kontrollapparat auf der ändern
Seite und um so mehr Bundespersonal muss auch
wieder angestellt werden. Dann gilt aber auch die
umgekehrte Gleichung oder Ungleichung: Je mehr
kleinere Kässelein, um so mehr Möglichkeiten- zu
Unordnungen, und Unregelmässigkeiten! Wir haben
hier gewisse Erfahrungen, auch innerhalb der kan-
tonalen Kassen, bei den kleinen Gememdestellen '
usw. Drittens ist die Folge eine zu starke Schwächung
der kantonalen Kassen. Die kantonalen Kassen, sind
kein Luxus. Wenn sie sich für ihren Bestand
wehren, tun sie es nicht aus eigenem Interesse. Sie
sind ja Diener des Staates und des Volkes. Die
kantonalen Kassen sind notwendig. Man kann sie
nicht auflösen — wäre das der Fall, dann könnte
man darüber sprechen —• aber es wird immer einen
Volksrest geben, der in kantonalen Kassen zu-
sammengeschlossen werden muss. Die kantonalen
Kassen sind aber noch für etwas anderes notwendig,
für die Durchführung der allgemeinen Admini-
stration der Altersversicherung. Naturgemäss haben
die kantonalen Kassen die schlechtesten Risiken.
Sie haben die kleinsten Arbeitgeber und kleinsten
Arbeitnehmer. Das ist keine Schande im Jahr-
hundert des kleinen Mannes, aber es ist klar, dass
die Verwaltung .teurer ist als bei Grossunterneh-
mungen, als z. B: bei einem Unternehmen, das einige
tausend Arbeiter beschäftigt, was selbstverständlich
die ganze Verwaltung viel billiger macht. Deshalb
hat der Bundesrat vorgesehen, dass ein Verwaltungs-
kostenausgleich vorgenommen werden soll, weil es
finanzstarke Kassen geben wird, welche vorteilhaft
verwalten können, aber auch finanzschwache Kassen
mit schlechten Risiken. Dazu gehören auch die
Kantone. Dazu kommt, dass die Gemeindestellen
jeder Gemeinde obligatorisch errichtet werden
müssen, denn es sind noch andere Aufgaben zu
lösen. Wenn nur einige Versicherte in einer Ge-
meinde da sind, muss eine Gemeindestelle bestehen.
Der natürlichste Verwaltungskostenausgleich be-
steht aber darin, Kassen' zu schaffen, die eine
gewisse Grosse haben und eine anständige Mit-
gliederzahl besitzen.

Schhesshch ist noch folgendes zu berücksich-
tigen: Die kantonalen Kassen und die Gemeinde-
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stellen haben, wie ich schon gesagt habe, allgemein
das Gesetz der Altersversicherung anzuwenden. Sie
haben die Aufsicht auszuüben, sie haben die Er-
fassung der Versicherungspflichtigen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer vorzunehmen, sie haben die An-
gaben zu machen für die Beitragserhebung, für die
Bemessung der Übergangsrente, sie haben die Mel-
dungen zu erstatten an die Verbandskassen und an
den Bund über Mutationen, über die Änderungen im
Zivilstand, sie haben die Erteilung von Rechts-
auskunft vo'rzunehmen usw. Die Bürger kommen
natürlich in die Gemeindestellen, sie kommen zum
Kanton, sie gehen nicht zu ihren. Verbandskassen
nach Zürich oder Bern. Kurz, die kantonalen Kassen
haben stets den lebendigen Kontakt mit dem Volke
herzustellen. Damit sie nicht bürokratisch werden,
ist es gut, wenn sie selbst in der Praxis stehen, und
deshalb brauchen sie eine gewisse Sicherung ihres
Bestandes. Wenn sie eine gewisse .Grosse haben,
werden sie um so mehr mit dem Volke verbunden
sein.

Daher brauchen wir. eine vernünftige Teilung.
Das sieht die Vorlage der Kommission und des
Bundesrates in gewissem Sinne vor, aber mir
scheint, dass 2000 Arbeitgeber zu wenig sind.
Wenigstens ein Begiment Soldaten, wenigstens 3000
Arbeitgeber sollten das Minimum sein, wenn nicht
wenigstens auf der ändern Seite ein grösserer Um-
satz als nur 400 000 Franken da ist, nämlich
800 000 Franken, wie es Herr Gysler, der doch auch
Arbeitgebervertreter' ist, in der Kommission des
Nationalra1.es vertreten hat.

Die kantonalen Kassen würden es auch gerne
sehen, wenn die Bestimmung nicht Bechtens würde,
dass Versicherungskassen die Möglichkeit haben,
sich zusammenzuschliessen und eine Verbandskasse
zu gründen, wenn die Voraussetzungen dann zahlen-
mässig erfüllt sind. Ich glaube, so weit sollte man
nicht gehen. Man soll möglichst die . Freiheit im
Zusammenschluss walten lassen. Hier eben ist ein
Korrektiv gegen die zahlenmässige Erschwerung
derart, dass kleinere Kassen sich zusammen-
schliessen und eine grössere Kasse gründen können.
Dann ist ihren Bedürfnisseh auch geholfen, wenn sie
wirklich diese Quasiselbstverwaltung durchführen
wollen, aber die Zersplitterung in viele kleine
Kassen wird doch vermieden. Um so mehr ist es
dann aber begründet, die zahlenmässigen Voraus-
setzungen zu erhöhen. Im Sinne einer gesunden Ver-
waltung möchte ich Ihnen meinen Antrag zur Be-
rücksichtigung- empfehlen.

Siegrist-Aarau: Wie Sie aus meinem Antrag er-
sehen, läuft er in der gleichen Richtung wie der
meines Herrn Vorredners. Er hat aber ausgesprochen
den Sinn eines Eventualantrages zu Art. 53, weil
ich persönlich für Art. 53bis eingestellt bin. Die
Organisation, die wir hier beschliessen, gibt in
mancher Beziehung Anlass zur Kritik. Einen Föde-
ralismus hineinzutragen, im Sinne einer starken
Dezentralisation, in das Verwaltungswesen des
Bundes und der Kantone ist vor allem nicht wirt-
schaftlich, aber auch nicht praktisch. Vom kauf-
männischen Standpunkt aus, dem ich unbedingt
auch in Staatsbetrieben Rechnung tragen möchte,
ist die Auflösung einer Verwaltung in ungezählte
Unterverwaltungen sicher zu beanstanden. Dieser

Nachteil zeigt sich, um aus meinen Erfahrungen zu
sprechen, heute schon bei der Verwaltung der
Übergangsordnung. Ich zähle nicht ab, wieviel Per-
sonal überflüssig, als Überbein bei Zusammen-
zählung aller Verwaltungen vorhanden ist, sondern
ich stelle nur fest, welcher Leerlauf vorhanden ist,
dadurch, dass Gesuche, Wiedererwägungen und
Beschwerden von Bezügern an die kantonale In-
stanz kommen, die nicht zuständig ist, von dort
weitergeleitet werden an die kantonale Ausgleichs-
kasse, die wieder nicht zuständig ist, um schliesslich
bei einer ändern Ausgleichskasse, die ausserhalb des
Kantons liegt, in Empfang genommen zu werden.
Ich weiss, dass uns die politischen, gewerbe- und
fabrikpolitischeii Verhältnisse diese merkwürdige,
wahrscheinlich einzigartige eidgenössische Organi-
sation aufgezwungen haben. Ich bedaure das aus
wirtschaftlichen Erwägungen heraus, weiss aber
auch, dass es einen Kampf gegen Windmühlen be-
deuten würde, hier eine sorgfältige zentrale Ver-
waltung schaffen zu wollen, wie wir das für eine
Menge von Versicherungswerken in der Eidgenossen-
schaft eigentlich unbedingt schaffen müssten. Viel-
leicht kommt später einmal die Einsicht. Ich hoffe
darauf. Ich bin Föderalist; aber im Verwaltungs-
wesen, wo es einfach um die Technik geht, ist das
System nicht am Platze. Da ist es nicht angezeigt,
den Föderalismus in Form einer dezentralisierten
Verwaltung zu diskreditieren. Da mein Kollege Dr.
Dietschi von Solothurn die hauptsächlichsten
Gründe angeführt hat, warum er zu einem ähnlichen

\Antrag gekommen ist, der etwas weniger weit geht
als mein Antrag, kann ich mich kurz fassen. Ich
gebe zu, dass ich dabei gemäss der Einleitung, die
ich soeben gemacht habe, eine Lanze breche zu-
gunsten der kantonalen Kassen. Diese sollten nicht
auf den Aussterbeetat gesetzt werden, sondern es
sollte ungefähr in der-Richtung weitergehen müssen,
wie das ursprünglich bei der Schaffung von Aus-
gleichskassen gemeint war. Es gab eine Zahl von
70 Verbandskassen gegenüber 25 Kantonskassen,
wobei durch die neue Formulierung zu erwarten ist,
dass die Zahl von 70 auf 50 hinuntergehen kann.
Aber auf der ändern Seite wird doch wieder die
Möglichkeit geschaffen, durch Zusammenlegung
verschiedenartiger Kassen neue Verbandskassen zu
gründen. Das ist eine Tatsache, die bisher nicht,
bestanden hat.

Mit Rücksicht darauf komme ich zur logischen
Folgerung, dass Abs. 2 des Art. 53 gestrichen werden
sollte, die Bestimmung nämlich, wonach mehrere
Verbände sich zu einer Kasse zusammenschliessen
können. Ein solcher Zusammenschluss entbehrt
jedes innern Zusammenhangs und jeder aus Berufs-
interessen abgeleiteten Berechtigung. Es ist nicht
einzusehen, welchen beruflichen Wert es hat, wenn
Metzger, Coiffeure, Kaminfeger und Konditoren-
sich zu einer Kasse zusammenschliessen, nur damit
die Verbandskasse gerettet ist, während dadurch den
kantonalen Kassen, die grosse Aufgaben haben, die
die ganze Kontrolle des gesamten Unterstützungs-
und Versicherungswesens auch über alle privaten
Kassen im Kanton ausüben müssen^ die Leute weg-
genommen werden.

Aus diesen Gründen habe ich in aller Kürze
beantragt, Abs. 2 zu streichen, betone aber noch-
mals, dass ich auf dem Boden von Art. 53bis stehe,
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weil das eine bessere Lösung zu sein scheint und
diesen Antrag nur als Eventualantrag begründet
haben möchte.

Ilg: Ich habe bereits in der Eintretensdebatte
darauf verwiesen, dass es uns unverständlich ist,
class die Alters- und Hinterlassènenversicherung
durchgeführt werden soll ohne die Mitwirkung der
Arbeiterschaft bzw. der Gewerkschaften. Über „die
Organisation", wie dieselbe im Wortlaut vorliegt,
ist bereits viel gesprochen worden; es ist richtig,
dass verschiedene Bestimmungen nicht ohne wei-
teres klar sind, namentlich nicht für alle diejenigen,
die im Betriebsfürsorgewesen nicht zu Hause und
somit nicht in der Lage sind, über die Verhältnisse
sich ein Urteil zu bilden. So wird z. B. immer von
Berufsverbänden gesprochen. Wenn man bisher von
Berufsverbänden sprach, hat man darunter fast
ausschliesslich die Berufsverbände der Arbeiter-
organisationen gemeint, im vorliegenden Falle han-
'delt es sich aber um Berufsverbände der Unter-
nehmer. Es wird nicht bestritten werden, dass die
ganze Vorlage organisatorisch einseitig auf die
Rechte der Unternehmer aufgebaut ist. Weiter
haben die Unternehmer das Recht, aus ihren
Pensionskassen anerkannte Kassen zu schaffen,
während die Gewerkschaften überhaupt ausge-
schlossen sind. Ich möchte für diese Behauptung
nochmals den Beweis antreten. Einmal wird fest-
gelegt, was der Arbeitgeber für Rechte und Pflichten
hat. Es wird gesagt, die Arbeitgeber haben von
jedem Lohn im Sinne von Art. 5 2 % abzuziehen;
ferner wird bestimmt, dem Arbeitgeber liege die
Auszahlung der Renten an die Versicherten mit
unselbständiger Erwerbstätigkeit, also an die Ar-
beiter ob. Darin liegt eine grosse Verpflichtung, aber
es liegt darin auch der moralische Vorteil, weil so
die Meinung erweckt wird, es sei der Arbeitgeber,
der dem Arbeiter die Renten bezahle.

Nach meinen Ausführungen könnte man an-
nehmen, ich richte mich gegen die Unternehmer-
verbände. Ich mache dies aber nicht, aus dem
Grunde, weil ich gegen die Nichtbeteiligung der
Unternehmerverbände an der Durchführung bin,
sondern weil ich das. Bestreben habe, dass die
Gewerkschaften und die Unternehmerverbände
solche Versicherungswerke durchführen sollten, und
zwar könnte dies noch viel autonomer geschehen,
als allgemein angenommen, wird. Aber in diesem
Gesetz sind die Gewerkschaften, wie bereits, be-
merkt und wiederholt gesagt, ausgeschlossen, und
das scheint mir ein Unrecht zu sein. Aber es scheint
mir auch politisch nicht klug zu sein.

Ich habe hier darauf hingewiesen, was die Pflich-
ten und Rechte des einzelnen Arbeitgebers sind. In
bezug auf die Ausgleichskassen im Art. 53 bestan-
den und bestehen auch heute noch verschiedene
Auffassungen. Die Ausgleichskassen sind ja keine
materiellen Kassen, sondern wie das schon wieder-
holt ausgeführt worden ist, nur Verwaltungs-
instânzen. Sie haben die Verwaltung der Alters- und
Hinterlassènenversicherung durchzuführen. Dazu
haben sie die gesetzlichen Vorschriften und werden
auch noch die Vorschriften der Ausführungsbe-
stimmungen zu beachten haben. Also dürfen wir
nicht etwa annehmen, dass wenn die Arbeiter
dabei mitwirken, dass sie damit den Unternehmer-

organisationen gleichgestellt seien. Das ist das
einzige, wo den Arbeitern bzw. den Gewerkschaften
jetzt noch die Möglichkeit offensteht, sich in die
Verwaltung einzuschalten. Die Rechte der Unter-
nehmerorganisationen und auch der einzelnen
Betriebsorganisationen gehen materiell viel weiter.
Ich möchte deshalb den Art. 53bis, im Gegensatz
zu dem, was erklärt worden ist, zur Annähme
empfehlen. Es ist behauptet worden, ich hätte mich
in der Kommission daran desinteressiert. Das war
nicht der Fall, sondern ich habe nur darauf ver-
wiesen, dass mit den Ausgleichskassen nicht erreicht
wird, was wir anstreben, weil eben diese Mitarbeit
sich auf die Verwaltung allein bezieht. Aber ich bin
dennoch mit dem Art. 53bis einverstanden; ich
habe ihn in der Kommission zur Annahme emp-
fohlen und war deshalb nicht wenig erstaunt, als
eine ziemlich grosse Mehrheit ihn ablehnte.

In der Tagung zu Wengen 'stand dann der Vor-
schlag zum zweitenmal zur Diskussion. Es war ein
Vorschlag des Sozialamtes, d. h. ervwurde damals
von ihm neu formuliert. 'Aber auch der Art. 53 bis ,
spricht nur von der paritätischen Mitwirkung an der
Verwaltung. Weiter wurde gesagt, dass, wenn eine
paritätische Verwaltung zustandekomme, dann die
Mitwirkenden, in diesem Falle also die Gewerk-
schaften, Mitträger der Ausgaben seien. Es könnte
also, wenn tatsächlich die Unternehmer die Aus-
gaben nicht selber übernehmen, gar nicht anders ge-
macht werden, als dass eine paritätische Verwal-
tung geschaffen wird, ansonst ja keine andere
Organisation da wäre, die bei den Ausgaben mit-
tragen würde.

Ich bestehe darauf: Wir haben tatsächlich ein
Recht, eine Gleichbehandlung zu verlangen. Ich
kann mir einfach nicht vorstellen, wie es möglich
sein sollte, dass in unserer Demokratie die Gewerk-
schaften zurückgesetzt werden, die jedenfalls in-
jeder Beziehung nicht nur für ihre Mitglieder,
sondern man/wird wohl auch sagen dürfen, im Inter-
esse der Volkswirtschaft und des Landes gewirkt
haben. Das haben sie besonders auch beim Lohn-
ersatz getan. Es ist den Behörden genügend bekannt,
was geleistet wurde. Auch hier, bei der Alters- und
Hinterbliebenenversicherung, müssen doch die Ar-
beiter vieles beitragen, ich bin überzeugt, das meiste.
Ich lasse das gar nicht gelten, dass am Ende den
Arbeitern so etwas wie ein-Geschenk gemacht werde.
Das stimmt einfach nicht, sondern es kalin bei
Franken und Rappen ausgerechnet werden, was sie
selber leisten, namentlich wenn wir den Ausgleichs-

. fonds für den Lohnersatz mitberücksichtigen. .
Wenn man in Betracht zieht, was dort geleistet
wird, dann kann man doch nicht sagen, den Arbei-
tern werde mit der Alters- und Hinterbliebenenver-
sicherung etwas geschenkt.

Ich bin ein grosser Befürworter der Alters- und
Hinterbliebenenversicherung. Ich habe diesen Stand-
punkt schon vor Jahren vertreten. Wenn es auf
mich angekommen wäre, bestände in der Industrie
schon längst die Altersversicherung. Ich bin über-
zeugt, die Unternehmerverbände und die Gewerk-
schaften zusammen hätten die Versicherung ein-
führen können; sie hätten dazu die Kraft gehabt.
Es handelte sich gar nicht um das Können, sondern
nur um das Wollen. Auch was die Greise und
Greisinnen anbetrifft, so hätte man ihnen schon vor
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Jahren den Betrag ausrichten können, der ihnen
jetzt ausgerichtet, werden soll. Ich wollte das noch
einmal unterstreichen, weil man riskiert, verdäch-
tigt zu werden, man sei gegen die Alters- und
Hinterbliehenenversicherung.

Nach meiner Auffassung sollte die Versicherung
von den Berufsverbänden getragen werden, aber
nicht einseitig, sondern von den beiderseitigen Ver-
bänden. Das ist das, was wir eigentlich anstreben.

Meine Anträge zielen auf gar nichts anderes ab
als auf die Schaffung von paritätischen Kassen. Ich
befürchte, dass, wenn meine Anträge abgelehnt
würden, wir überhaupt keine paritätischen Kassen,
nicht blosse Verwaltungskassen, sondern tatsäch-
liche Kassen, zustande bringen werden. Es ist doch
bei den Unternehmern wie überall. Diese werden
sagen: Das Gesetz gibt uns alle Vorteile. Sie werden
in jedem Betrieb mit ihrer Pensionskasse operieren,
und wenn sie keine haben, eine solche gründen;
diese können sie anerkennen lassen. Sie können sie
nach Art. 73 und 74 zu Versicherungen machen oder
können, sie als Pensionskassen beibehalten und
daraus eine Zuschusskasse machen. Also sind ihnen
damit alle Möglichkeiten gegeben.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bürger-
lichen am Ende diese Vorlage ablehnen. Ich glaube
kaum, dass sie wieder eine so günstige Vorlage be-
kommen werden. Ich möchte mich nicht allzugern
dem Zorn von Herrn Bundesrat Stampfli aussetzen;
ich möchte aber doch sagen-: Ich bin überzeugt, die
Unternehmerverbände und die Gewerkschaften
hätten mindestens eine solche Kasse schaffen können,
wo vielleicht die öffentliche Hand nicht so stark be-,
lastet würde wie sie mit der vorliegenden Vorlage
belastet wird. Das ist meine Überzeugung, und ich
kann damit nicht hinter dem Berg halten, auch
wenn dies nicht überall Gefallen erweckt.

Ich habe auch noch eine weitere Überzeugung:
Ich glaube, dass das Gesetz, so wie es jetzt ge-
schaffen wird, sich nicht zum Vorteil der weitern
Zusammenarbeit zwischen Unternehmern und Ar-
beitern in bezug auf d]ß Verträge auswirken würde.
Ganz im Gegenteil, das kann direkt hinderlich
werden. Ich will nicht mehr näher darauf eintreten,
ich habe darüber schon in der Eintretensdebatte ge-
sprochen. Das ist nicht mein Steckenpferd oder
ein-böser Wille oder irgend etwas. Nein, ich bringe
meine Sorgen hier zum Ausdruck, denn es ist klar,
dass eine Vorlage wie dieses Gesetz in der Zukunft
einigermassen richtunggebend sein wird. Es ist
jedenfalls noch nicht sicher, dass das Richtige ge-
troffen wird.

Aus diesen Gründen und nach vieler Überlegung
konnte ich zu gar keinem ändern Antrag kommen,
als dass den Gewerkschaften das Recht eingeräumt
werden muss, ebenfalls Kassen zu schaffen.

Nun wird gesagt, das sei nicht möglich, liege
nicht im System usw. Ja gewiss, es kann sein, dass
es nicht im System liegt, so wie der Aufbau ist.
Jedenfalls war es nicht vorgesehen, sonst wäre es
darin. Aber dass es nicht möglich sein soll, wird im"
Ernste genommen niemand behaupten wollen.

Um was handelt es sich eigentlich, ganz genau
gesagt ? Es handelt sich nur darum, dass eine Ge-
werkschaftskasse, die die gesetzlichen Bestimmun-
gen erfüllt und eine Stiftung oder Kasse gründet,
anerkannt wird, dass dann der Unternehmer dem .

Arbeitnehmer die 2% abziehen muss, die ja dann,
zusammen mit den von ihm zu zahlenden 2 % ein-
zuzahlen sind. Mir ist es gleich, wo er sie einbezahlt,
ob bei der Gewerkschaft oder bei der Ausgleichs-
kasse oder bei der zentralen Ausgleichskasse. Das ist
auch nicht der springende Punkt, sondern es handelt
sich nur darum, dass der Unternehmer veranlasst
würde, das zu tun. Wäre das wirklich unmöglich?
So, wie jetzt die Sache liegt, kann sie allerdings
nicht durchgeführt werden, weil ja die Gewerk-
schaft keine anerkannte Kasse schaffen kann, weil
bei einer anerkannten Kasse nicht nur Arbeiter-
beiträge, sondern auch Unternehmerbeiträge entrich-
tet werden müssen.

Selbst wenn die Gewerkschaft die Beiträge
selber einziehen wollte, so kann sie es nicht. Weshalb
nicht ? Weil es sich um keinen festen Beitrag han-
delt, sondern um 2% vom jeweiligen Lohn. Und
dieser jeweilige Lohn kennt nur der Unternehmer,
natürlich der Arbeiter auch, aber man müsste noch
einen Ausweis haben, dass diese Angaben richtig
sind usw. Es handelt sich also einfach nur darum,
ob in einem Fall, wo eine Gewerkschaftskasse aner-
kannt ist, dann der Unternehmer, veranlasst ist, eben
die 4% abzuliefern, sei es dieser oder jener Kasse.

Nun glaube ich zwar nicht, wenn das Gesetz
wird, dass dann jede Gewerkschaft käme und eine
Kasse gründen würde, abgesehen davon, dass .man
ja sowieso eine Mitgliederzahl vorschreiben könnte.
Es wären auch noch andere Bedingungen zu er-
füllen. Aber auch ohne dies würde das nicht ein-
treten. Aber es würde dadurch doch die Möglichkeit
vorliegen, paritätische Kassen zu schaffen. Wenn
im Gesetze gar nichts vorgesehen ist, dass die Ge-
werkschaften ebenfalls irgendwie Mitträger dieser
Kassen werden können, so hängt es vollständig vom
guten Willen der Unternehmer ab, ob sie das ermög-
lichen wollen oder nicht. Wenn sie dann Ausgleichs-
kassen mit grossen Unternehmerverbänden gründen,
so ist gar keine Gewähr vorhanden, dass es überhaupt
den Gewerkschaften möglich sein wird, paritätische
Kassen zu schaffen, d. h. paritätische Kassen im
Sinne einer Trägerkasse, nicht nur einer Verwalter-
kasse.

Ich habe damit auch gleich den Antrag zu
Art. 74 begründet. Ich habe nicht im Sinne, beim
Art. 74 noch einmal auf die Sache zurückzukommen.

Die Frage bleibt offen, ob man den Zusatz-
artikel zu Art. 53 einem ändern Artikel beifügen
müsse. Hier handelt es sich ja nur um die grund-
sätzliche Frage. Vorbehalten bleibt das Recht der
freien Wahl der Mitgliedschaft bei einer anerkannten
Kasse durch den Arbeitnehmer. Es handelt sich also
um einen grundsätzlichen Beschluss, und der Wort-
laut selbst kann dann dort angefügt werden, wo
man das für richtig erachtet.

Zum Schlüsse möchte ich nur noch Herrn Bun-
desrat Stampfli ersuchen, wenn er die Anträge be-
handelt, etwas gnädig zu verfahren, und zwar des-
halb: Sie lehnen, Herr Bundescat, eine gute Sache
ab. Was hier bezweckt werden will, ist gut, es 'wird
niemandem schaden. Es bringt auch keine finanzielle
Belastung, sondern vielleicht eher das Gegenteil. Es
handelt sich darum, eine Ungerechtigkeit zu ver-
meiden, indem man eben doch zwei Organisationen
(Unternehmerorganisationen und. Gewerkschaften)
ganz verschieden behandelt. Es scheint mir, das .ist
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einfach nicht mehr möglich. Jedenfalls bin ich über-
zeugt, dass die Annahme meiner Anträge der Sache
keinen Schaden, sondern einen grössen Dienst er-
wiese.

Präsident: Wir diskutieren über Art. 53. Art. 74
und die ändern Artikel kommen dann später daran.

Eder: Ich stelle Ihnen den Antrag, die Anträge
der Herren Kollegen Dietschi und Siegrist-Aarau
abzulehnen, und zwar möchte ich mich möglichst
kurz auf folgende Bemerkungen beschränken :
Art. 53 hat meiner Auffassung nach den Zweck, eine*
gewisse Ordnung in die Ausgleichskassen hineinzu-
bringen, in der Meinung, dass es möglich sei, Kassen,
die wegen ihrer Kleinheit, oder weil sie aus än-
dern Gründen nicht als geeignet befunden wurden,
von der Übernahme weiterer Aufgaben auszu-
schliessen.

Nun geht dieser Artikel davon aus, dass diese
Kassen 2000 Arbeitgeber oder eine Einnahme-
summe von 400 000 Franken pro Jahr ausweisen
müssen. Ob nun gerade diese Kriterien die richtigen
sind oder ob man nicht weiter hinauf oder hinunter-
gehen, könne, wage ich nicht zu beantworten. Ich.
möchte immerhin zu bedenken geben, dass diese
Kassen mehr oder weniger nur Inkassostellen sind.
Es handelt sich nicht um Versicherungskassen,
nicht darum, einen Risikoausgleich zu suchen wie
beispielsweise bei einem .Gewerbebetrieb, einer
ßankunternehmung oder einem landwirtschaft-
lichen Anwesen. Immerhin glaube ich, dass diese
Ansätze etwa den gegenwärtigen Bedürfnissen und
Erfahrungen entsprechen.* Nun möchten aber, die
beiden Votanten, die Herren Dietschi und Siegrist,
wesentlich weitergehen, die Ansprüche erhöhen auf
3000 Arbeitgeber und 800 000 Franken' Beiträge
resp. 4000 Arbeitnehmer und 800 000 Franken Bei-
träge. *

Wenn Sie den beiden Vorrednern in ihren inter-
essanten Ausführungen gefolgt sind, kann es Ihnen
nicht entgangen sein, dass ihre Argumentationen;
ziemlich konträr gewesen sind. Herr Dietschi hat
erklärt, dass die Verwaltungskostenbeiträge inter-
essant seien. Man müsse Kassen haben, die eine
rationelle Verwaltung garantieren; auch die Industrie
habe ein Interesse daran, nur Kassen zuzulassen,
die eine solche Verwaltung haben, und dass es sich
um eine re.in technische Angelegenheit handle. Ich
glaube, dass dem einiges zu entgegnen wäre. Was
die Verwaltungskostenbeiträge anbetrifft, so habe
ich aus meiner eigenen Erfahrung feststellen können,
dass es kleine Kassen gibt, die mit viel kleineren
Verwaltungskostenbeiträgen auskommen als grosse
Kassen. Ich habe eine grosse Kasse im Auge,' die
5 % Verwaltungskostenbeiträge verlangt, -und weiss
eine ganz kleine Kasse, die gerade-so noch knapp
den Bedingungen der bundesrätlichen Vorlage ent-
spricht, die mit 1,5% auch auskommt. Ich glaube
also, dass das Argument, das Herr Kollega Dietschi
in bezug auf rationelle Verwaltung und das grosse
Interesse der Industrie vorbringt, widerlegt'ist.

Es ist auch behauptet worden, dass man eine
Organisation schaffen müsse, die Unregelmässig-
keiten möglichst ausschliesse. Dieses Argument
würde mir sehr einleuchten. Aber ich habe bis anhin
von keiner kleinen Kasse gehört, bei welcher irgend-

welche interessanten Unregelmässigkeiten hätten
festgestellt werden müssen. Aber bedauerlicherweise
sind solche .bei grössen Kassen bereits vorgekom-
men,'obwohl mir Kollege Dietschi vielleicht ent-
gegnen-möchte, dass gerade bei den grössen Kassen
die Kontrolle besser sei, was mir aber nicht ein- .
leuchtet. Ich glaube, eine kleine Organisation lässt
sich viel besser durchleuchten und kontrollieren
und in der Hand halten als ein sehr grosses Unter-
nehmen. Es ist auffällig, dass man plötzlich an-
nimmt, eine besonders grosse Inkassoorganisation
wäre zweckmässiger, billiger, rationeller. Ich habe
mir sagen lassen, dass in der schweizerischen Land-
wirtschaft die Grossbetriebe weniger gut rentieren,
weil die Verwaltungskosten relativ höher sind als
bei den mittleren Betrieben und den grösseren Klein-
betrieben. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass
es beim Gewerbe anders sei. Es ist kein Nachweis
geleistet, dass das Grossgewerbe im Durchschnitt
der Jahre gerechnet besser rentiere als ein anständig
geführter Mittelbetrieb. Was das Bankwesen anbe-
trifft, wäre es eine Illusion, zu glauben, dass eine
Weltbank oder eine ausgesprochene Grossbank
deswegen, weil sie Grossbank ist, besser geleitet sei •
oder ihren Einlegern grössere Sicherheiten biete als
eine sorgfältig geleitete Lokal- oder Kleinbank.

Im Gegensatz zur Argumentation Dietschi, die
dahin ging, der Grossbetrieb sei dem kleineren über-,
legen, hat Herr Regierungsrat Siegrist ungefähr das
Gegenteil erklärt, nämlich, dass man darnach trach-
ten müsse, die kantonalen Kassen zu stärken, und
das könne man dadurch, dass man die gutgeleiteten
und billig verwalteten kleinen Verbandskassen oder
Spezialkassen in die kantonalen Kassen inkorpo-
riere. Gerade das Beispiel, das mir vor Augen
schwebt, wo eine grosse Kasse mit. grösseren Bei-
trägen rechnen muss und eine kleinere Kasse mit
'•l//2% auskommt, zeigt, wie Herr Siegrist ausge- .
; führt hat, dass es im Interesse der grössen Kassen
gelegen wäre, die kleinen Kassen zu inkorporieren,
um davon zu profitieren, indem man hier gute
Risiken hätte, die man in die ändern einbauen
könnte. Mit ändern Worten, der Erfolg wäre der,
dass eine kleinere Kasse, die mit -kleineren Un-
kostenbeiträgen ausgekommen ist, in einer grösseren
Kasse mit grösseren Unkostenbeiträgen aufgehen
müsste, und dass dann eventuell, was noch zu be-
weisen wäre, der Einheitssatz für die neue, noch
grössere Kasse, um einen kleinen Bruchteil herab-
gesetzt werden könnte. '

-Ich glaubej die Kassen, die sich bis heute mit
dem 'Lohn- und Verdienstausgleich befasst haben,
bis anhin ihre Sache richtig machten, die von ihren
kantonalen. Revisoraten und von Genf aus gute
Vornoten bekommen haben, die zur Zufriedenheit
ihrer Mitglieder und der Aufsichtsorgane gearbeitet
haben, es nicht verdienen, dass sie plötzlich ver-
schwinden sollen, nur deswegen, weil man plötzlich
eine Vorliebe für die Grosse hat. Hüten Sie sich vor
der Anbetung des Mammut und der Grösseneinheit.
Das wäre falsch. Ich glaube vjelmehr, dass eine
kleinere Kasse an und für sich privilegiert ist bei
der Lösung solcher Aufgaben, weil sie die Leute viel
besser kennt, weil'die Kontrolle viel leichter ist und
weil ihr Betrieb, der Kontakt der Kassenorgane mit
den angeschlossenen Leuten, Verbänden, Versi-
cherten, Firmen ein viel persönlicherer, angeneh-
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inerer ist, und daher scheint mir, dass es absolut
falsch wäre, die Tendenz zu verfolgen, es sollen nun
in Zukunft alle kleinen oder mittleren Kassen ver-
schwinden und in den grossen aufgehen.

Der Vorlage, die sicher im grossen und- ganzen
für sich beanspruchen darf, dass sie absolut konse-
quent und logisch aufgebaut ist, wird da und dort
zum Vorwurf gemacht, dass sie einem gewissen
Schematismus nicht entgangen sei.

Ich lasse das dahingestellt, aber ich glaube, es sei
nicht nötig, die Zahl derjenigen zu vermehren, die
schon gegen diesen organisatorischen Aufbau einge-
stellt sind. Ich glaube nicht, dass die grossen Kassen
deswegen schreien und reklamieren werden, weil es
ihnen versagt sein wird, auch diese kleinen Kassen
noch zu verschlucken. Sie werden sich trotzdem für
diese Vorlage erwärmen können. Wenn Sie aber die
Angehörigen der kleinsten Kassen, die Verwaltungs-
organe und die dort angeschlossenen Versicherten
überflüssigerweise vor den Kopf stossen, um sie den
grossen Kassen zu opfern, werden Sie wahrscheinlich
die Zahl derjenigen, die mit einer gewissen Reserve
an diese Umwandlung an der bestehenden Lohn-
ersatz- und Verdienstausgleichskassen herangehen,
vermehren. Das hätte keinen Sinn. Ich glaube, dass
Sie gut beraten sind, wenn Sie die weitergehenden
Anträge Dietschi und Siegrist ablehnen und sich an
die Ansätze der Vorlage mit den 2000 Arbeit-
gebern und 400 OJ30 Franken Beiträgen als Mini-
mum anschliessen, einer Vorlage, die materiell, wie
ich festgestellt habe, auch von Herrn Häberlin un-
terstützt worden ist.

Gysler: Nachdem über den Abs. l des Art. 53
bereits ausgiebig gesprochen wurde, möchte ich nur
wenige Worte dazu sagen, mich dafür aber etwas
einlässlicher mit dem Art. 53, Abs. 2, dem Strei-
chungsantrag und dem neuen Antrag der Minder-
heit, beschäftigen.

Ich habe in der Kommission — ich sage das
deutlich, ohne Rücksicht auf sehr energische Vor-
stellungen einzelner Kassen — den Standpunkt
vertreten, dass die im bundesrätlichen Vorschlag
vorgesehenen Mindesterfordernisse hinsichtlich der
Grosse der Kassen noch keine Gewähr für eine
rationelle Geschäftsabwicklung seitens dieser Kasse
bilden. Ich habe in der Kommission, nachdem ein
anderer Antrag des Herrn Cottier vorlag, vor-

' geschlagen, die Mindesterfordernisse gegenüber dem
bundesrätlichen Vorschlag' zu verdoppeln und vor
allem vorauszusetzen, dass Kassen nur errichtet
werden dürfen, wenn sie zum mindesten über eine
Lohnsumme von 20 Millionen Franken verfügen.
Ich muss aber sagen, dass mich die Prüfung, die ich
seither,bei einzelnen Kassen vorgenommen habe,
davon überzeugte, dass der Vorschlag des Bundes-
rates das Richtige trifft, besonders auch mit der
Ergänzung, die Kollege Häberlin angebracht hat.
Dieser Vorschlag garantiert einen rationellen und
betriebswirtschaftlich richtigen Betrieb der Kassen.

Zu den Vorschlägen der Herren Dietschi und
Siegrist möchte ich nur sagen : Es besteht nicht die
geringste Gefahr für die kantonalen Kassen! Es ist
im Gegensatz zur Lohnersatzordnung vorgesehen,
dass die Aussenseiter den kantonalen Kassen an-
geschlossen sind, ebenso die Berufe, die keine be-
sondern Kassen bilden können. Wir müssen davon

ausgehen, auf den bestehenden Kassen aufzubauen,
die staatlichen Kassen nicht allzu stark zu ver-
grössern und private Kassen zu verkleinern, wie das
der Fall wäre, wenn Sie dem Antrag der Herren
Siegrist und Dietschi Folge gegen wollten.

Nun zu Abs. 2 des Art. 53. Da möchte ich sagen,
dass in letzter Zeit und heute zwischen den Zeilen
die Behauptung aufgestellt wurde, dass durch die
Organisation der Ausgleichskassen den Wirtschafts-
oder besser gesagt den Arbeitgeberverbänden ein
willkommenes Mittel in die Hand gegeben würde,
um ihre egoistischen Bestrebungen nachhaltiger als
"bisher durchsetzen zu können. Es ist das auch in
der Kommission mit aller Deutlichkeit gesagt
worden. Um Missverständnissen vorzubeugen, stelle
ich fest: Nach dem Entwurf des Bundesrates sollen
im Unterschied zur Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung nur noch Mitglieder der Verbände — das
habe ich vorhin schon gesagt — den Verbands-
ausgleichskassen angeschlossen sein. Die Aussen-
seiter würden also dem Einflussbereich der Ver-
bandsausgleichskassen entzogen und den kantonalen
Kassen zugewiesen. Daher sollte ein Hauptbedenken
gegen eine ungehörige Machtentfaltung der Organi-
sationen von vornherein dahinfallen. Das gilt auch
für das Verhältnis zu den Verbandsmitgliedern, die
der Verbandsausgleichskasse angehören, denn wenn
ein Verbandsmitglied sich einem ungehörigen Druck
ausgesetzt sehen sollte, so hat es jederzeit die Mög-
lichkeit, aus dem betreffenden Verband auszutreten
und sich der kantonalen Kasse anzuschliessen. Wenn
sich die Verbände trotzdem nachdrücklich für den
Aufbau der Alters- und Hinterlassenenyersicherung
über das Mittel der Ausgleichskassen einsetzen, so
geschieht es aus ändern Überlegungen und Er-
fahrungen. Sie erheben den Anspruch, die beste-
hende Apparatur für die Durchführung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung rationeller über-
nehmen zu können. Sie sind anpassungsfähiger und
kennen die Betriebe besser. Die Erfahrungen mit der
Lohn- und Verdienstersatzordnung haben gezeigt,
dass der direkte Verkehr zwischen Ausgleichskasse
und Mitglied mit einem Kassenleiter eines Ver-
bandes eine von Misstrauen und Störungen weniger
belastete Abwicklung des Verwaltungsverkehrs er-
möglicht und zur Erwartung berechtigt, die Ab-
wicklung werde auch sparsamer sein als bei einem
grossen, staatlich zentralisierten Apparat. Dabei
fallen diesen Ausgleichskassen zur Hauptsache
— das ist von Herrn Ilg heute auch gesagt worden —
nur noch administrative Massnahmen zu, wiederum
im Unterschied zur Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung, wo die Kassen nicht unbedeutende Er-
messensentscheide über die Beitragspflicht, die Höhe
der Entschädigungen usw. zu treffen hatten. Es
wird ihnen jetzt die Durchführung bis in die Einzel-
heiten durch das Gesetz vorgeschrieben: Höhe der
zu leistenden Beiträge, das Entstehen des Renten-
anspruchs und die Höhe dieser Renten. Es bleibt
also nur noch die Abwicklung der Abrechnung mit
den Arbeitgebern einerseits und die Abrechnung mit
dem zentralen Ausgleichsfonds und der Mitglieder-
kontrolle anderseits. Es bleibt also neben der reinen
Verwaltungstätigkeit kein Raum für andere Be-
tätigung.

Was die paritätischen Kassen betrifft, so ver-
weise ich in erster Linie darauf, dass mit dem in
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Art. 57, Abs. 2, in Aussicht genommenen Mitsprache-
recht der Arbeitnehmerverbände allen Bedürfnissen,
welche die Arbeitnehmerschaft haben kann, weit-
gehend Rechnung getragen ist. Im Kassenyorstand
vertreten, werden sie sofort einen wichtigen Einfluss
auf die interne Organisation der Kasse .und die
Ernennung des Kassenleiters sowie auf die Fest-
setzung der Verwaltungskostenbeiträge und Normen
der Kassenrevision, die Arbeitgeberkontrolle, die
Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahres-
berichtes ausüben können. Wenn wir besonders
beim Gewerbe auf dem Boden der paritätischen
Kassenverwaltung stehen, so geschieht es haupt-
sächlich aus der Überlegung heraus, dass alle jene
Berufsverbände der Arbeitnehmer die vermehrte
Verantwortlichkeit für die Durchführung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung übernehmen und
auf gesamtarbeitsvertraglicher Basis noch ergän-
zende Altersfürsorgeeinrichtungen mit den Arbeit-
geberverbänden damit schaffen können. Die ent-
sprechenden Möglichkeiten sind im Gesetz- gegeben.
Da muss ich sagen: Anderseits lässt sich die Parität,
wie das die Minderheit verlangt, nicht erzwingen.
Es hat keinen Sinn, das Risiko zu schaffen, dass die
paritätische Verwaltung von Ausgleichskassen dazu
missbraucht werden kann, um die Abwicklung der
Verbandsgeschäfte systematisch zu behindern und
zu sabotieren. Ich habe in der Kommission darauf
hingewiesen, dass wenn der Minderheitsantrag im
Gesetz stehen bleibt, jederzeit die Möglichkeit vor-
handen ist, dass die bestehenden Ausgleichskassen
sabotiert werden und zur Auflösung gelangen kön-
nen. Ich war heute etwas erstaunt über die Ausr
führungen von Herrn Ilg — ich will mich jetzt nicht
dazu aussprechen, es gibt dazu Gelegenheit bei
Art. 74 — weil mir scheint, dass daraus eine
Prestigeangelegenheit gemacht werden sollte, und
so sei in aller Bescheidenheit vermerkt, dass die
Arbeitgeber dann das Gleiche tun könnten bei den
Arbeitslosenversicherungskassen. Gewisse -Kreise
der Arbeitgeber haben auch dort immer die Auf-
fassung, diese Kassen sollten nur paritätisch ver-
waltet werden. Heute sind sie in der Hauptsache
ja in den Händen der Gewerkschaften:1 Wir haben
dagegen nie opponiert, weil wir immer die Auf-
fassung hatten, sie seien dort in rechten Händen.
Aber wenn schon erklärt wir'd, es gehe nicht an,
dass die Ausgleichskassen in der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung in die Hände der bestehenden
Verbände gelegt werden, wenigstens zum Teil, und
in die kantonalen Kassen, dafür weniger in die
gewerkschaftlichen Kassen, so muss doch darauf
hingewiesen werden, dass die Parität bei den
Arbeitslosenversicherungskassen auch nicht vor-
handen ist. Der letzte Absatz schafft die Möglich-
keit, dass Arbeitgeberverbände, die nun schon Jahre
hindurch mit Erfolg Ausgleichskassen geführt
haben, durch einen Arbeitnehmerverband, wie ich
schon vorhin sagte, gezwungen werden -könnten,
diese Ausgleichskassen zu liquidieren und das Ab-
rechnungsverfahren der staatlichen Bürokratie zu
übertragen*. Eine solche Aushöhlung des dreistufigen
Ausgleichssystems des Lohn- und Verdienstaus-
gleichs werden sich sicher die Berufe, die heute eigene
Kassen unterhalten, nicht gefallen lassen, sie werden
nicht dafür zu haben sein, dass man wohl den Kredit
der Lohn- und Verdienstersatzordnung für die
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Alters- und Hinterlassenenversicherung auszunützen-
trachtet, zugleich aber bestimmte» Elemente der
Lohn- und Verdienstersatzordnung ausser Kraft
setzt. Wenn gewisse Kreise das Recht auf Parität
über alles stellen, möchten, so werden , Sie ; der
Arbeitgeberschaft ja nicht verübeln dürfen, wenn
sie vor der Aussicht, bewährte Institutionen zu:.
gunsten einer weiteren vermehrten Staatsein:

mischung opfern zu müssen, dem Verzicht auf die
ganze Alters- und Hinterlassenenversicherung wahr-
scheinlich den Vorzug geben. Ich wiederhole, dass
ich mich durchaus auf den Boden der paritätischen
Verwaltung stelle, ich habe den Beweis für die
Zusammenarbeit, ganz im Gegensatz zu ändern
Gruppen, ja längst abgelegt, soweit sich diese pari-
tätische Verwaltung auf dem Boden einer Vertrags-
gemeinschaft erzielen lässt. Ich habe auch den
Wunsch, dass dies in einem, grossen Rahmen der'
Fall sein möge, aber der Wille zur Zusammenarbeit,
der das Wesen der Parität ausmacht, lässt sich nach
meinem Dafürhalten eben nicht erzwingen unds es
führt zu ganz unhaltbaren Zuständen, wenn man
die Parität erzwingen will, wenn nicht dier,Voraus:,
Setzungen in der Vertragsgemeinschaft vorhanden
sind. Ich möchte Ihnen daher empfehlen, dem An-
trag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen und
den Antrag der Minderheit abzulehnen.

Dellberg: Ich bin etwas-erstaunt, dass ich erst
jetzt das Wort erhalte, nachdem ich zu Art. 53
einen Antrag eingereicht habe, der dahin geht, im
Nachgang zu Art. 53bis einen Art. 53ter einzu-
schalten, der zum Zweck hat, Gewerkschaftskassen
schaffen zu können, wie wir sie bei der Arbeitslosen-
versicherung kenne'n. Nachdem Kollege Ilg hier
ebenfalls diesen Standpunkt vertreten hat und seine
Schlussfolgerung dahin'geht, dass das Gesetz un-
bedingt ergänzt werden müsse durch die Schaffung
von Gewerkschaftskassen, muss unbedingt dieser
Art. 53ter eingeschaltet werden mit dem Marginale e,
„Kassen der Arbeitnehmer".

Welche Aufgaben sind diesen zu überbinden ?.
Nach meiner Überzeugung müssen sie dieselben
Rechte und Pflichten haben wie die Kassen der
Arbeitgeber ' nach Art. 53, lit. a; wo die ;Voraus;-
setzungen für die'Errichtun'g der Kassen vermerkt
sind. Kollege Moser hat den Antrag der Minderheit
'begründet, er sieht vor, dass in lit. a im Art.'53
erstens die Kassen der Arbeitgeber geordnet werden,-
unter lit. b in Art. 53bis die paritätischen Kassen.
Mein Antrag geht" auf Einschaltung eines neuen
Art. 53ter, in' dem die Organisation der Arbeit-
nehmerkassen, der.Gewerkschaftskassen, wie wir sie
bei der Arbeitslosenversicherung kennen, geregelt
wird. Nach meiner Überzeugung müssen sie die
gleichen Rechte und Pflichten haben wie die. Kassen
der. Arbeitgeber. Diese sind unter lit. a aufgeführt-
Die Arbeiterverbände sollen das Recht haben,
Kassen zu gründen, wenn- sie 2000 Arbeitnehmer '
umfassen oder ihr Beitrag mindestens 400000
Franken im Jahr ausmacht. Diese Bestimmung
wünschen wir auch für die Gewerkschaften; dann
hat eine Gewerkschaft das Recht, eine Kasse zu
gründen, wenn sie 2000 Mitglieder zählt 'oder
400 000 Franken an Beiträgen einnimmt. Bei zirka
5000 Franken Lohn zu 4 % ergibt sich ein Beitrag
von 200 Franken, diese 400 000 Franken entsprechen
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also 2000 Mitgliedern. Wenn der Antrag Ilg an-
genommen wird, muss auch mein Antrag ange-
nommen werden, damit umschrieben wird, welche
Rechte und Pflichten diese Gewerkschaftskassen
haben.

Nun hat sich Herr Kommissionspräsident Brat-
schi dahin ausgesprochen, dass die Kommission
zum Antrag Ilg und zu der Schaffung der Gewerk-
schaftskassen, die im Gesetzesentwurf nicht vor-
gesehen sind, sich nicht definitiv ausgesprochen
habe, aber er hat darauf hingewiesen, dass diese
Gewerkschaftskassen sich nach der Ansicht der
Kommission nicht einbauen lassen. Wir sind der
Überzeugung, dass sie eingebaut werden können.
Und nun unterstreiche ich, was Herr Ilg ausgeführt
hat: Die Gewerkschaften haben tatsächlich ein
Recht, Träger der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung zu sein, und sie müssen für dieses Recht
hier kämpfen. Bezüglich des Einzuges der Arbeit-
geberbeiträge kann ich mir denken, dass die Arbeit-
geber in vielen Fällen auch ihre 2 % an diese Kassen
einbezahlen. Herr Kollege Bratschi hat darauf hin-
gewiesen, dass die Annahme meines Antrages zu
Art. 49, wo ich Beifügung der Arbeitnehmer vor-
schlug, den Sinn habe, dass die Durchführung der.
Alters- und Hinterlassenenversicherung unter Auf-
sicht des Bundes nicht nur durch die Arbeitgeber,
sondern auch durch die Arbeitnehmer erfolge.
Dieses Recht sollen sie aber haben, nicht nur im
Sinne der Ausführungen von Herrn Bundesrat
Stampfli von heute morgen, die übrigens den Aus-
führungen der Botschaft und dem Votum Gysler
entsprechen, dass die Arbeitnehmerverbände sich
damit begnügen sollen, im Vorstand vertreten zu
sein zu einem Drittel und von hier ein Kontrollrecht
auszuüben.

Mit dieser Beschränkung kann sich die Gewerk-
schaft nicht befriedigt erklären. Kollege Gysler hat
der Meinung Ausdruck gegeben, dass nach Art. 57
die zwei Interessen der Arbeitnehmer und der
Gewerkschaften mit dieser Vertretung im Kassen-
vorstand genügend berücksichtigt seien und alle
berechtigten Begehren der Arbeitnehmer damit er-
füllt seien. Ich teile diese Auffassung nicht, kann sie
nicht teilen, und mit mir werden sie die rund 500 000
Gewerkschafter nicht teilen. Ich möchte Sie des-
halb bitten, dass wir nach Art. 53bis einen neuen.
Art. 53ter beifügen, der ausdrücklich in der Mar-
ginale die Kassen der Arbeitnehmer vorsieht. Und
dann soll die Kommission ähnlich wie in Art. 53,
lit. a, Kassen der Arbeitgeber, die Pflichten dieser
Kassen regeln und auch die Pflichten der Arbeit-
nehmerkassen umschreiben. Ich möchte Sie drin-
gend bitten, diesem Antrag zuzustimmen.

Präsident: Ich mache darauf aufmerksam, dass
wir jetzt bei Art. 53 stehen.

Dellberg: Ich habe dazu gesprochen.

Präsident: Nein, Sie haben zu Art. 53 ter ge-
sprochen. Nachher, wenn Art. 53 erledigt ist, kommt
Art. 53 bis an die Reihe und dann kommt Art. 53 ter.
Dann mache ich auch darauf aufmerksam, dass
Herr Dellberg hier nur das Marginale angeführt hat,
allein nicht sagt, was im Artikel selber stehen soll.

Bundesrat Stampfli; Der Antrag des Herrn Dr-
Häberlin einerseits, die Anträge der Herren Dr.
Dietschi und Siegrist anderseits, verfolgen direkt
entgegengesetzte Tendenzen. Herr Nationalrat Dr.
Häberlin will die Errichtung von Verbandsaus-
gleichskassen erleichtern, die beiden ändern Herren
Antragsteller wollen die Anforderungen verschärfen
und damit auch die Errichtung von Verbands-
ausgleichskassen erschweren.

Herr Nationalrat Dr. Häberlin hat mit einem
leisen Unterton der Klage festgestellt, dass sein
Antrag in der Kommission einer kraftvollen Inter-
vention des Sprechenden zum Opfer gefallen sei.
Dieses Schauspiel wird sich heute nicht wiederholen.
Nach den Strapazen und Anstrengungen der letzten
Sitzungen fühle ich mich so abgekämpft (Heiterkeit),
dass schon das Gesetz der Ökonomie der Kräfte mir
gebietet, zu dem Antrag Dr. Häberlin mit der
ganzen Moderation, deren ich fähig bin, Stellung
zu nehmen. (Heiterkeit.)

Herr Dr. Häberlin hat das Prinzip aufgestellt,
dass man für die Gründung von Verbandsausgleichs-
kassen möglichste Freiheit gewähren solle, während
die Herren Dr. Dietschi und Dr. Siegrist der Mei-
nung sind, dass dabei das Hauptgewicht auf eine
rationelle Verwaltung zu legen sei, und dass eine
rationelle Verwaltung in der. Alters- und Hinter-
lassenenversicherung nur bei einer möglichst weit-
gehenden Zentralisation gewährleistet sei. Diese
beiden Thesen sind überspitzt und extrem und
können in dieser Extremität unmöglich als richtig
anerkannt werden. Gewiss entspricht es dem
Wunsche, eine dezentralisierte, der föderativen
Struktur unseres Bundesstaates entsprechende Or-
ganisation zu gewährleisten, wenn wir, wie es Herr
Dr. Häberlin verlangt, für die Gründung von Ver-
bandsausgleichskassen eine gewisse Freiheit ge-
währen. Aber wir können sie nur innerhalb der
Schranken einer rationellen Verwaltung zugestehen.
Und da entspricht eine allzu grosse Zahl von Ver-
bandsausgleichskassen sicher keiner rationellen Ge-
staltung der Verwaltung. Wir kaben kein Interesse
an Zwergkassen. Gegenüber dem Vorschlag des
Bundesrates würde die Annahme des Antrages Dr.
Häberlin den Unterschied bringen, dass schweize-
rische Berufsverbände ohne irgendwelche weiteren
Anforderungen, ohne dass sie 2000 Arbeitgeber oder
selbständig Erwerbende umfassen müssen oder dass
sie sich über eine Jahreseinnahme vori 400 000
Franken ausweisen könnten, das Recht haben, eine
Verbandsausgleichskasse zu gründen. Das würde zu
weit gehen. Das hätte nach einer überschlagsweisen
Schätzung zur Folge, dass wir etwa 20 Verbands-
ausgleichskassen mehr erhalten würden als nach
dem Entwurf. Dafür ist kein Bedürfnis vorhanden.
Deshalb tut es mir leid, den Antrag von Herrn
Häberlin zwar nicht kraftvoll, sondern in aller Ruhe
ablehnen zu müssen.

Ich muss aber auch die Anträge der Herren Dr.
Dietschi und Dr. Siegrist ablehnen. Es ist eine
Überspitzung des von ihnen angerufenen Prinzipes,
wenn man in einer möglichst weitgehenden Zen-
tralisation das Heil einer sozialen Versicherung er-
blickt. Und völlig unverständlich ist mir, wie Herr
Dr. Siegrist erklären kann, er sei zwar ein überzeugter
Föderalist, im übrigen aber habe er die Meinung,
dass die Zweckmässigkeit einer Verwaltung eine
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möglichst weitgehende Zentralisation notwendig
mache. Wir können mit nichts den Föderalismus
leichter totschlagen als mit einer auf die Spitze ge-
triebenen Zentralisation der Verwaltung. Eine zen-
tralisierte Bürokratie ist der grösste Feind des
Föderalismus. Monsieur le Bureau fédéral — nicht
wahr, meine verehrten Freunde aus Genf usw. — ist
der grösste Feind des schweizerischen Föderalismus.
Da stimmen wie wieder einmal miteinander über-
ein.

Die Anträge der Herren Dr. Dietschi und Dr.
Siegrist hätten zur Folge, dass gegenüber dem Ent-
wurf die Zahl der Verbandsausgleichskassen um 10
bis 12 vermindert würde. Auch darnach ist kein
Bedürfnis vorhanden. So können wir wieder einmal
mehr feststellen, dass' in der Schweiz die Wahrheit '
in der Mitte liegt. Die Mitte ist in diesem Falle der
bundesrätliche Entwurf, der Ihnen von der Kom-
missionsmehrheit zur Annahme empfohlen wird.
Ich bitte Sie daher, alle diese auseinandergehenden
Anträge abzulehnen.

Nun hätte ich mich noch in aller Kürze zu
Art. 53 bis auszusprechen. Ich habe Verständnis für
die Ausführungen der Herren Moser und Dr. Ilg.
Herr Dr. Ilg täuscht sich, wenn er glaubt, dass seine
Ausführungen meinen Zorn erweckt hätten. Ich
werde sie mit genau der gleichen Moderation, mit
der ich den Antipoden von Herrn Ilg, Herrn Dr.
Häberlin, behandelt habe, behandeln. Ich habe Ver-
ständnis für den Einwand, dass Arbeitgeber und
Arbeitnehmer nach dem gewählten Beitragssystem
gleiche Beiträge zu bezahlen haben, dass aber die
Parität nach unserm Vorschlag nicht restlos ge-
währleistet ist, dass wohl den Arbeitnehmern eine
Mitwirkung in der Verwaltung zugesichert ist und
der Vorstand unter gewissen Voraussetzungen zu
einem Drittel aus Vertretern der Arbeitnehmerschaft
zusammengesetzt werden muss. Ich verstehe, dass
Sie erklären, das sei keine Parität.

• Wir haben daher in unserm Entwurf den Ver-
such unternommen, die Voraussetzungen für die
Errichtung paritätischer Kassen festzulegen. Diese
Ordnung hat allerdings —• das kann wiederum mit
Recht eingewendet werden — einen Mangel, und der
besteht darin, dass, wenn die eine Partei nicht Hand
bieten will zur Errichtung einer paritätischen Kasse,
die andere nichts anfangen kann.

Man hat diejenigen, die diesen Einwand erhoben
haben, damit zu trösten versucht, dass man ihnen
sagte: Das liegt nun einmal in der Parität; wenn
man jemand zur Gründung einer paritätischen
Kasse zwingen wollte, so wäre das ein Widerspruch,
es wäre gegen den Sinn und Geist der Parität.

Ich verstehe, dass die Herren Moser und Ilg sich
auf diese Weise nicht trösten lassen wollen und er-
klären, es sollten im Gesetz die nötigen Garantien
geschaffen werden, damit, wenn auf der einen Seite
der Wille zur Gründung einer paritätischen Kasse
vorhanden ist, die Durchführung von der ändern
Seite nicht sabotiert werden kann. Wenn wir schon
gleich viel Beiträge bezahlen wie die andere Seite,
haben wir ein Anrecht darauf, bei den Trägern der
Versicherung, den Verbandsausgleichskassen, gleich
viel mitreden zu können. Daher habe ich für den
Antrag der Minderheit (Art. 53bis) Verständnis, ich
billige ihm die sachliche Berechtigung zu. Ich könnte
ihm meinerseits zustimmen, wenn ich die Gewähr

hätte, dass dann Herr Dr. Ilg seinen Antrag zurück-
zöge. Denn das muss ich sagen, im gewählten
System haben gewerkschaftliche Ausgleichskassen,
wie sie sich Herr Ilg vorstellt, keinen Platz. Herr
Ilg erklärt, bei der jetzigen Organisation, wo das
Schwergewicht des Einflusses in den Händen der
Arbeitgeber liege, werde der Anschein erweckt, als
ob es der Arbeitgeber sei, der allein die Rente auf-
bringe. Mit dem gleichen Grund kann man Herrn
Ilg entgegenhalten, mit seinem Antrag bezwecke er
nichts anderes, als den Eindruck zu erwecken, als
ob die gewerkschaftlichen Kassen allein die Renten
aufbringen.

Wir müssten im Interesse der Gleichbehandlung
verfügen, dass bei diesen Gewerkschaftskassen auch
die Arbeitgeber, sofern sie Beiträge bezahlen, in der
Verwaltung mitreden können. Das wird Herr Ilg
nicht wollen. Herr Ilg hat erklärt : Auch in bezug auf
die Versicherungseinrichtungen sind wir nicht
gleichgestellt, wir können nicht, wie die Arbeit-
geber, Versicherungseinrichtungen ins Leben rufen,
die sich anerkennen lassen können.

Das ist unrichtig, diese Möglichkeit haben auch
die Gewerkschaften! Allerdings können sie keine
Arbeitgeberbeiträge vorschreiben. Wenn sie von
ihren Mitgliedern 4 % Mitgliederbeiträge aufbringen
können und in der Lage sind, ihnen die gleichen
Versicherungsleistungen zu gewährleisten wie die
Alters- und flinterlassenenversicherung, dann haben
sie die Möglichkeit der Anerkennung gerade so gut
wie die Arbeitgeber.

Ich mache also meine Stellungnahme zu Art.
53bis davon abhängig, ob Herr Ilg seinen Antrag
zurückzieht. Zieht er ihn zurück, dann bin ich be-
reit, dem Art. 53bis, der von der Kommissions-
minderheit empfohlen wird, zuzustimmen.

Präsident: Nachdem Herr Bundesrat Stampfli
Art. 53bis behandelt hat, erteile ich das Wort noch
Herrn Giroud. Er hat sich zu diesem Artikel zum
Wort gemeldet.

M. Giroud: Je voudrais à mon tour appuyer la
proposition de notre collègue Ilg, et celle de la
minorité de la commission, ces deux propositions ne
s'excluant pas, contrairement à l'avis de certains de
nos collègues.

Je dois en effet constater que. dans l'élaboration
des dispositions de la loi, on s'est efforcé de tenir
compte de l'existence de caisses aux formes très
diverses. Mais on a ignoré l'existence des caisses
pure'ment syndicales que des ouvriers, par leurs
seuls efforts, ont créées il y a bien des années déjà.

On a tenu compte de l'existence de telles caisses
lorsqu'on a légiféré en matière d'assurance chômage.
On peut donc se demander pourquoi on ne l'a pas
fait pour l'A. V. S. Les caisses syndicales ont-elles
démérité? Personne n'oserait l'affirmer. On peut
même soutenir le contraire car en bien des cas leur
administration s'est révélée supérieure à celle de
caisses publiques et même paritaires.

Il nous est pénible de constater que l'ouvrier,
qui supportera la plus grosse part des frais de cette
assurance est évincé et verra toute cette organisa-
tion passer en d'autres mains, alors qu'il espérait légi-
timement voir son syndicat être porteur de cette
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assurance, c'est-à-dire fonctionner comme assureur
dans le cadre de la loi.

Sur ce point, le projet du Conseil fédéral et de la
commission ne nous laissait aucun espoir. L'accep-
tation des amendements Dellberg à l'article 49, et
Gitermann à l'article 51 entr'ouvre la porte. Nous
demandons au Conseil d'accepter aussi les propo-
sitions que fait notre collègue Ilg aux articles 53
et 74.

En ce qui concerne la possibilité pour les organi-
sations ouvrières de participer paritairement à la
gestion des caisses professionnelles, l'article 53
proposé par le Conseil fédéral et la majorité de la *
commission est insuffisant à notre avis.

On semble en effet ne pas avoir pensé que des
conflits peuvent surgir à ce sujet et qu'il faut déter-
miner les moyens d'en prévenir le développement.
Comme on a oublié aussi, en décidant de conserver
la forme actuelle des caisses de compensation, qui
sont, pour la plus grosse part, entre les mains du
patronat, que l'initiative populaire déposée le
25 juillet 1942 demandait expressément l'institution
de caisses professionnelles à gestion paritaire.

La principale objection qu'on oppose dans -le
public à l'institution d'une assurance fédérale géné-
ralisée est qu'on ne veut pas d'une nouvelle institu-
tion d'Etat comine celle qui est créée par la loi sur
l'assurance en cas d'accident.

Désireux de faire accepter ce projet d'assurance,
il fallait compter avec cette opposition. Le texte de
cette initiative populaire devait donc indiquer
quels seraient les organes d'exécution de la loi et
tout en désignant -les caisses de compensation,
parce qu'il faut compter avec leur existence,
l'accord a été facilement réalisé chez les initiateurs
pour demander que l'exécution de la loi soit confiée,
dans toute la mesure du possible, aux associations
professionnelles des différents métiers qui auraient
alors à créer les organismes paritaires indispensables.

A notre sens, une assurance comme celle-là,
créée à l'intention des salariés surtout, financée en
bonne partie grâce aux contributions directes et
indirectes fournies par l'élément travail, ne devrait
pas être mise davantage dans les mains du patronat
que des pouvoirs publics. Ce devrait être l'affaire de
tous, des organisations de salariés comme de celles
des employeurs, sous le contrôle de l'Etat.

Qu'en est-il en réalité avec le projet qui nous est
présenté ? La Confédération légifère et organise la
compensation, mais c'est :le patronat qui encaisse les
primes et qui paie les rentes et ce sont les ̂ associa-
tions patronales qui créeront les organismes de com-
pensation au premier échelon, qui engageront le
personnel de ces organismes et qui exerceront, le
premier contrôle. Et quand la Confédération aura
des décisions de principe à -prendre ou des dispo-
sitions d'exécution à édicter, c'est encore l'avis des
dirigeants de ces caisses patronales qu'elle entendra
et qu'elle retiendra très probablement avant tout
autre.

Ce n'est pas cela que les salariés du secteur privé
de l'industrie et du commerce attendaient de cette
loi. Ce n'est pas une augmentation de l'autorité
patronale et de sa puissance de disposition qu'ils
voulaient. Ils attendaient qu'on réalise enfin, grâce
à cette institution éminemment nationale, les pro-
messes d'entente et de collaboration qui leur furent

largement prodiguées pendant la guerre, en con-
fiant à leurs organisations ou tout au moins à des
organismes réellement paritaires dans l'esprit autant
que dans la forme, l'exécution de cette tâche que
personne ne voulait confier à l'Etat.

Combien de fois n'a-t-on pas entendu dire pen-
dant la guerre, par les magistrats les plus hauts
placés du pays, que les organisations professionnelles
auraient de grandes tâches à accomplir après la
guerre, qu'elles devaient se préparer à exécuter cer-
taines fonctions économiques et sociales qu'elles
étaient mieux à même d'accomplir que l'Etat. Nous
avons cru à ces promesses, et en développant le
régime des contrats collectifs ou des conventions de
travail, en favorisant la création de commissions
paritaires professionnelles, les syndicats se sont
préparés à l'exécution de cette tâche. Dans bien des
métiers, l'outil est là, prêt à fonctionner. Mais les
experts ont méprisé cet outil, ce moyen qui devait
servir de rapprochement entre le travail et le capital
pour sauvegarder la paix professionnelle, et lui ont
préféré les caisses patronales ou publiques. C'est
une grave erreur, car la politique d'entente dans le
cadre professionnel ne peut pas vivre de l'air du
temps. Il faut l'alimenter en multipliant les occa-
sions de contact entre les responsables patronaux et
ouvriers et en leur confiant l'exécution des tâches
sociales qu'ils sont parfaitement à même de remplir
en commun.

On nous dira peut-être que l'article 53, deuxième
alinéa, du projet du Conseil fédéral prévoit que des
associations d'employeurs peuvent créer en commun
avec des organisations d'employés ou d'ouvriers,
des caisses de compensation paritaires si les associa-
tions de salariés remplissent certaines conditions, et
lorsque les employeurs et ouvriers intéressés se
seront mis d'accord sur un règlement; Mais comme
les caisses de compensation sont entre les mains des
employeurs, la proposition d'instituer la parité ne
viendra certainement pas d'eux. Elle ne peut venir
que des organisations de ' travailleurs. Et comme
aucune disposition ne contraint les employeurs à
accepter cette parité, il est à craindre qu'elle ne soit
refusée dans la plupart des cas. Ici encore, la
volonté patronale est déterminante.

C'est pour éviter que des conflits ne surgissent à
ce propos que la minorité de la commission vous
propose un article 53bis accordant à un tribunal,
choisi par la commission fédérale de l'A.V. S., la
compétence de trancher les différends qui pourraient
surgir à ce sujet entre les organisations patronales et
ouvrières d'un même métier.

Cette proposition ne diminue en rien la valeur de
celle qui a été faite par notre collègue, M. Ilg, qui
répond aux mêmes préoccupations de justice et
d'équité à l'égard des organisations des salariés.-Je
vous recommande donc son acceptation,

i
Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Ich

habe in der ersten Session der Kommission in Pon-
tresina den Antrag gestellt, es möge untersucht
werden, ob nicht eine Bestimmung in das Gesetz
aufgenommen werden könne, wie sie jetzt in
Art. 53bis vorliegt. Ich danke dem Bundesrat und
speziell dem Departement, dass es uns eine solche
Bestimmung unterbreitet hat. Ich danke besonders
Herrn Bundesrat Stampfli für die Erklärung, die er
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soeben abgegeben hat, und die dahin geht, er sei
bereit, Art. 53bis zuzustimmen, sofern sich Herr Ilg
bereit erklären könne, seinen Antrag fallenzulassen.

Ich möchte von meiner Stelle aus Herrn Ilg
bitten, seinen Antrag fallenzulassen, um das zu er-
möglichen, was jetzt gemacht werden kann. Sein
Antrag hat keine Aussicht, angenommen zu werden,
er weiss das so gut wie ich; dagegen hat der Art. 53bis,
so wie er jetzt vorliegt, nach der Erklärung von
Herrn Bundesrat Stampfli Aussicht, verwirklicht
zu werden. Ich betrachte Art. 53 bis als Grundlage
einer Verständigung überhaupt.' Ich stelle mir vor,
dass, wenn Art. 53bis angenommen wird, hier im
Rate und wenn nötig im Zuge der Beratungen des
Ständerates geprüft werden kann, ob nicht eine
analoge Bestimmung aufgenommen werden kann
bei Art. 74, damit auch dort die genügende recht-
liche Grundlage für paritätische Kassen bei der
Versicherungseinrichtung geschaffen werden kann.
Wenn es gelänge, so wäre das nach meiner Meinung
für die Gewerkschaften von besonderer Wichtigkeit,
und es wäre das Maximum dessen, was überhaupt
in absehbarer Zeit praktisch verwirklicht werden
kann. Aus diesen praktischen Gründen möchte ich
Herrn Ilg bitten, sich zu überlegen, ob er seinen An-
trag nicht zurückziehen kann, wenn Art. 53 bis an-
genommen wird, in der Meinung, dass die Sache
weiter geprüft wird bei Art. 74.

Ich habe auch einige Erfahrungen in gewerk-
schaftlichen Dingen, ich arbeite seit 30 Jahren in
den Gewerkschaften, und weiss auch, was die Ge-
werkschaften von diesem Gesetz erwarten. Ich
muss sagen, dass ich nicht in der Lage wäre, für die
Gewerkschaften so kategorische Erklärungen abzu-
geben, wie sie Herr Dellberg abgegeben hat. Ich
weiss nicht, wer ihm Auftrag gegeben hat,i dies zu
tun. Ich möchte nicht im Namen der Gewerk-
schaften solche Erklärungen abgeben, weil ich
hierzu keinen Auftrag habe, möchte aber den Rat
bitten, in dieser Sache entgegenzukommen, so weit
es irgendwie möglich ist. Was möglich ist, ist die
Annahme des Art. 53bis und die Aufnahme einer
entsprechenden Vorschrift bei Art. 74.

Hg: Ich hatte nicht im Sinne, meinen Antrag zu-
rückzuziehen, und ohne die Erklärungen des Kom-
missionspräsidenten hätte ich dies • nicht getan.
Nachdem er abe* darin eine Verständigungsmöglich-
keit sieht, möchte ich dieser nicht entgegenstehen.
Mein Kollege Bratschi weiss, dass diese Frage ja bei
uns schon viel zu sprechen gegeben und nicht immer
die beste Atmosphäre geschaffen hat. Um so mehr
will ich jetzt seinem Rate Folge leisten und ziehe
meinen Antrag zurück.

Häberlin: Bei dieser neuen Situation möchte ich
Ihnen beantragen, die Abstimmung über Art. 53bis
auf morgen zu. verschieben. Die radikaldemokra-
tische Fraktion hat heute noch eine Fraktions-
sitzung, und die Frage ist so wichtig, dass wir gerne
noch einmal darüber sprechen würden. Es entsteht
dadurch keine Verzögerung. Ich stehe auf dem
Standpunkt, die Diskussion sei geschlossen, und es
bleibt morgen höchstens noch Raum für eine kurze
Fraktionserklärung, und dann folgt die Abstim-
mung. Der Zeitverlust ist also ausserordentlich ge-

ring. Aber es ist vielleicht der Sache doch nützlich,
wenn wir uns heute abend in der Fraktion noch
einmal in aller Ruhe aussprechen können.

Zustimmung. — Adhésion.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzungxvom 29. August 1946.
Séance du 29 août 1946, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Wey, Vize-Präsident.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 636 hiervor. — Voir page 636 ci-devanta

- Art. 53, 53 bis und 53ter.
Fortse tzung. —• Suite.

Präsident: Herr Nationalrat Grimm ist heute
verhindert, die Geschäfte zu leiten. Er befindet sich,
wie Sie wissen, an einer Versammlung der Inter-
parlamentarischen Union.

Wir stehen bei Art. 53 der Vorlage. Die Diskus-
sion ist gestern abend über Art. 53 und 53 bis ge-
schlossen worden. Wir müssen nun die beiden
Artikel bereinigen. Ich mache darauf aufmerksam,
dass gestern Herr Bundesrat Stampfli erklärte, dass
er dem Art. 53 bis, wie ihn die Minderheit der Kom-
mission vorschlägt, zustimme, sofern Herr Ilg seine
Anträge zu Art. 74 und 53 zurückziehe. Nach einer
Intervention des Kommissionspräsidenten Bratschi
hat Herr Ilg seine beiden Anträge zurückgezogen,
in der Meinung, dass der Rat dem Art. 53bis zu-
stimme. Ich fühlte mich verpflichtet, Ihnen diese
Situation zu erklären, weil es mir gestern abend
gegangen ist wie jenem Philosophieprofessor, der
sein Auditorium überblickte und dann erklärte:
„Ich sehe viele, die nicht da sind." Ich habe das für
jene gesagt, die gestern nicht da waren.

Das Wort hat zu einer Erklärung Herr National-
rat Häberlin.

Häberlin: Ich habe Ihnen folgende Erklärung
abzugeben:

1. Die radikaldemokratische Fraktion hat be-
schlossen, für den Art. 53bis zu stimmen, wobei wir
der Erwartung Ausdruck geben, es möchte in spä-
teren Verhandlungen gelingen, die Rechte der
Minderheitsgewerkschaften in der Verwaltung dieser
paritätischen Ausgleichskassen noch besser zu sichern
als es bei der jetzigen Fassung des Artikels der
Fall ist.
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soeben abgegeben hat, und die dahin geht, er sei
bereit, Art. 53bis zuzustimmen, sofern sich Herr Ilg
bereit erklären könne, seinen Antrag fallenzulassen.

Ich möchte von meiner Stelle aus Herrn Ilg
bitten, seinen Antrag fallenzulassen, um das zu er-
möglichen, was jetzt gemacht werden kann. Sein
Antrag hat keine Aussicht, angenommen zu werden,
er weiss das so gut wie ich; dagegen hat der Art. 53bis,
so wie er jetzt vorliegt, nach der Erklärung von
Herrn Bundesrat Stampfli Aussicht, verwirklicht
zu werden. Ich betrachte Art. 53 bis als Grundlage
einer Verständigung überhaupt.' Ich stelle mir vor,
dass, wenn Art. 53bis angenommen wird, hier im
Rate und wenn nötig im Zuge der Beratungen des
Ständerates geprüft werden kann, ob nicht eine
analoge Bestimmung aufgenommen werden kann
bei Art. 74, damit auch dort die genügende recht-
liche Grundlage für paritätische Kassen bei der
Versicherungseinrichtung geschaffen werden kann.
Wenn es gelänge, so wäre das nach meiner Meinung
für die Gewerkschaften von besonderer Wichtigkeit,
und es wäre das Maximum dessen, was überhaupt
in absehbarer Zeit praktisch verwirklicht werden
kann. Aus diesen praktischen Gründen möchte ich
Herrn Ilg bitten, sich zu überlegen, ob er seinen An-
trag nicht zurückziehen kann, wenn Art. 53 bis an-
genommen wird, in der Meinung, dass die Sache
weiter geprüft wird bei Art. 74.

Ich habe auch einige Erfahrungen in gewerk-
schaftlichen Dingen, ich arbeite seit 30 Jahren in
den Gewerkschaften, und weiss auch, was die Ge-
werkschaften von diesem Gesetz erwarten. Ich
muss sagen, dass ich nicht in der Lage wäre, für die
Gewerkschaften so kategorische Erklärungen abzu-
geben, wie sie Herr Dellberg abgegeben hat. Ich
weiss nicht, wer ihm Auftrag gegeben hat,i dies zu
tun. Ich möchte nicht im Namen der Gewerk-
schaften solche Erklärungen abgeben, weil ich
hierzu keinen Auftrag habe, möchte aber den Rat
bitten, in dieser Sache entgegenzukommen, so weit
es irgendwie möglich ist. Was möglich ist, ist die
Annahme des Art. 53bis und die Aufnahme einer
entsprechenden Vorschrift bei Art. 74.

Hg: Ich hatte nicht im Sinne, meinen Antrag zu-
rückzuziehen, und ohne die Erklärungen des Kom-
missionspräsidenten hätte ich dies • nicht getan.
Nachdem er abe* darin eine Verständigungsmöglich-
keit sieht, möchte ich dieser nicht entgegenstehen.
Mein Kollege Bratschi weiss, dass diese Frage ja bei
uns schon viel zu sprechen gegeben und nicht immer
die beste Atmosphäre geschaffen hat. Um so mehr
will ich jetzt seinem Rate Folge leisten und ziehe
meinen Antrag zurück.

Häberlin: Bei dieser neuen Situation möchte ich
Ihnen beantragen, die Abstimmung über Art. 53bis
auf morgen zu. verschieben. Die radikaldemokra-
tische Fraktion hat heute noch eine Fraktions-
sitzung, und die Frage ist so wichtig, dass wir gerne
noch einmal darüber sprechen würden. Es entsteht
dadurch keine Verzögerung. Ich stehe auf dem
Standpunkt, die Diskussion sei geschlossen, und es
bleibt morgen höchstens noch Raum für eine kurze
Fraktionserklärung, und dann folgt die Abstim-
mung. Der Zeitverlust ist also ausserordentlich ge-

ring. Aber es ist vielleicht der Sache doch nützlich,
wenn wir uns heute abend in der Fraktion noch
einmal in aller Ruhe aussprechen können.

Zustimmung. — Adhésion.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzungxvom 29. August 1946.
Séance du 29 août 1946, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Wey, Vize-Präsident.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 636 hiervor. — Voir page 636 ci-devanta

- Art. 53, 53 bis und 53ter.
Fortse tzung. —• Suite.

Präsident: Herr Nationalrat Grimm ist heute
verhindert, die Geschäfte zu leiten. Er befindet sich,
wie Sie wissen, an einer Versammlung der Inter-
parlamentarischen Union.

Wir stehen bei Art. 53 der Vorlage. Die Diskus-
sion ist gestern abend über Art. 53 und 53 bis ge-
schlossen worden. Wir müssen nun die beiden
Artikel bereinigen. Ich mache darauf aufmerksam,
dass gestern Herr Bundesrat Stampfli erklärte, dass
er dem Art. 53 bis, wie ihn die Minderheit der Kom-
mission vorschlägt, zustimme, sofern Herr Ilg seine
Anträge zu Art. 74 und 53 zurückziehe. Nach einer
Intervention des Kommissionspräsidenten Bratschi
hat Herr Ilg seine beiden Anträge zurückgezogen,
in der Meinung, dass der Rat dem Art. 53bis zu-
stimme. Ich fühlte mich verpflichtet, Ihnen diese
Situation zu erklären, weil es mir gestern abend
gegangen ist wie jenem Philosophieprofessor, der
sein Auditorium überblickte und dann erklärte:
„Ich sehe viele, die nicht da sind." Ich habe das für
jene gesagt, die gestern nicht da waren.

Das Wort hat zu einer Erklärung Herr National-
rat Häberlin.

Häberlin: Ich habe Ihnen folgende Erklärung
abzugeben:

1. Die radikaldemokratische Fraktion hat be-
schlossen, für den Art. 53bis zu stimmen, wobei wir
der Erwartung Ausdruck geben, es möchte in spä-
teren Verhandlungen gelingen, die Rechte der
Minderheitsgewerkschaften in der Verwaltung dieser
paritätischen Ausgleichskassen noch besser zu sichern
als es bei der jetzigen Fassung des Artikels der
Fall ist.
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2. Wir haben diese Stellung bezogen, weil wir bei
der Beratung des Gesetzes über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung in einer wichtigen Frage
unseren Teil beitragen möchten zu einer loyalen
Verständigung.

3. Schliesslich glauben wir die Möglichkeit zu
sehen, durch die Schaffung solcher paritätischer
Ausgleichskassen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in
der Lösung einer gemeinsamen Aufgabe einander
näherzubringen und damit dem Arbeitsfrieden zu
dienen.

Präsident: Wir bereinigen nun Art. 53 und 53 bis
gemeinsam. Ich will Sie über die Sachlage orien-
tieren. Einmal liegt ein Antrag der Minderheit vor,
der nur das Marginale betrifft. Die Minderheit will
es durch die Worte „Kassen der Arbeitgeber" ver-
vollständigen. Ich lasse darüber, eventuell, zuletzt
abstimmen, je nachdem der Artikel bereinigt wird.
Wenn Art. 53bis angenommen wird, so kann das
Marginale dann von der Redaktionskommission
bereinigt werden. Es wird dann nicht nötig sein,
darüber abzustimmen.

Dann liegen zu Ziff. l drei Anträge vor, einmal
der Antrag der Kommission, wonach Ausgleichs-
kassen errichtet werden können von mindestens
2000 Arbeitgebern bzw. selbständig Erwerbenden
mit Beiträgen von mindestens 400 000 Franken. Für
Lit. a liegt çin Abänderungsantrag vor, einmal von
Herrn Dietschi-Solothurn, der die Zahl von 2000
Arbeitgebern durch 3000 ersetzen will und die Zahl
von 400 000 Franken durch 800 000 Franken.

Dann ist hier ein Antrag von Herrn Siegrist-
Aarau, der die 2000 Arbeitgeber nicht wie Herr
Dietschi durch 3000, sondern durch 4000 ersetzen
will und die Mindestbeiträge wie Herr Dietschi auf
800 000 Franken. '

Das sind die Anträge, die zur Ziff. i vorliegen.
Wenn Ziff. l bereinigt ist, werde ich sie in defini-
tiver Abstimmung dem Antrag Häberlin gegenüber-
stellen.

Bei Ziff. 2 ist folgende Situation: Es liegt ein
Antrag der Kommissionsmehrheit vor, die offenbar
nach den Erklärungen von Herrn Häberlin nicht
mehr Kommissionsmehrheit wäre. Die Minderheit,
an deren Spitze, Herr Moser steht, beantragt
Streichung von Ziff. 2. Ich würde nun vorschlagen,
dass die Minderheit auf diesen Streichungsantrag
verzichtet. Ich würde dann der Ziff. 2 den Art. 53bis
gegenüberstellen. Die Minderheit will ja Ziff. 2
durch Art. 53 bis ersetzen. Ich glaube, so könnten
wir vorgehen. Je nach dem Ergebnis fällt dann der
Antrag Ilg weg. Er verzichtet auf seine Anträge,
sofern Art. 53bis an Stelle von Ziff. 2 des Art. 53
gesetzt wird. Ich glaube, Herr Moser und die ändern
Mitunterzeichner könnten sich mit diesem Vorgehen
einverstanden erklären.

Abs t immung. — Vote.
Eventuell —• Eventuellement :
1. Für den Antrag-Dietschi 72 Stimmen

Für den Antrag Siegrist 35 Stimmen

2. Für den Antrag der Mehrheit
Grosse Mehrheit

Für den Antrag Dietschi Minderheit

Definitiv — Définitivement :
Für Festhalten am soeben

gefassten Beschluss Grosse Mehrheit
Für den Antrag Häberlin Minderheit

Ziffer 2.
Präsident: Da stelle ich nun der Fassung der

früheren Kommissionsmehrheit den Antrag 53bis
gegenüber.

Dellberg: Über Ziff. 2 ist nicht mehr abzu-
stimmen, sie ist erledigt.

Präsident: Das werden wir in den nächsten paar
Sekunden sehen!

Abst immung. — Vote.
Art. 53bis.

Für den Antrag der Minderheit Grosse Mehrheit
Für den Antrag der Mehrheit

(Art. 53, Abs. 2) Minderheit

Präsident: Der Antrag von Herrn Ilg zu Ziff. 3
ist zurückgezogen. (Zwischenruf: Und die Abstim-
mung über das Marginale ?) Ich glaube, darüber
brauchen wir nicht abzustimmen, das wird Sache
der Redaktionskommission sein. Das ist eine Selbst-
verständlichkeit.

Art. 54.-
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. l, 2, 4. Zustimmung zum
Entwurf des Bundesrats.

Abs. 3. Die Sicherheit ist zu leisten in der Höhe
eines Sechstels der Summe der Beiträge, welche die
Ausgleichskasse voraussichtlich im Jahr verein-
nahmen wird; sie muss jedoch mindestens 100000
Franken betragen und darf l 000 000 Franken nicht
übersteigen. Weicht die tatsächliche Beitragssumme
um mehr als 10 % von der Schätzung ab, so ist die
Sicherheit entsprechend anzupassen.

Proposition de la commission.
Note marginale et al. I, 2, 4. Adhérer au projet

du Conseil fédéral.
Al. 3. Les sûretés doivent s'élever à un sixième

du total des cotisations que la caisse de compensation
encaissera annuellement, selon toutes prévisions;
elles doivent toutefois s'élever à 100 000 francs au
minimum et ne pas dépasser 1 000 000 francs. Lors-
que la différence entre le total effectif des cotisations
et les prévisions dépasse dix pour cent, les sûretés
devront être adaptées.

Bratschi, Berichterstatter: Die Ausgleichskassen
haben für die Verwaltung der ihnen anvertrauten
Gelder der Alters- und Hinterlassenenversicherung
Sicherheit zu leisten. Der Art. 54 enthält die nötigen
Vorschriften darüber.

Im Abs. 3 wird das Ausmass der zu leistenden
Sicherheiten umschrieben. Vom Bundesrat war vor-
gesehen, dass als Sicherheit ein Viertel eines Jahres-
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beitrages bestimmt werde. Die Kommission hat
diesen Antrag besprochen. Gestützt auf einen An-
trag, der aus der Mitte der Kommission gestellt
wurde, hat sie schliesslich in Aussicht genommen
und beantragt Ihnen entsprechend, dass man sich
mit einer etwas weniger weitgehenden Sicherheit
zufrieden geben könne. Sie schlägt Ihnen einen
Sechstel des Jahresbeitrages vor. Sie finden einen
entsprechenden Antrag zu Abs. 3.

Im übrigen stimmt die Kommission dem Wort-
laut, wie er vom Bundesrat vorgeschlagen wird, zu
und beantragt Ihnen, den Artikel mit der erwähnten
Änderung anzunehmen.

M. Hirzel, rapporteur : La commission vous pro-
pose à .cet article 54 d'abaisser d'un quart des
cotisations 'annuelles à un sixième le plafond des
sûretés exigées de la part des associations. ' Cette
mesure est prise pour faciliter ces associations.

i Angenommen. — Adopté.

Art. 55.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter: Der Art. 55 ordnet
das Verfahren bei der Errichtung von Ausgleichs-
kassen. Das Wesentliche geht aus den Bestimmungen
des Artikels selber hervor. Der Bundesrat wird in
den Ausführungsbestimmungen vorzuschreiben ha-
ben, ob Neugründungen von Kassen jederzeit Vor-
genommen werden können oder ob solche Neu-
gründungen nur periodisch durchgeführt werden
dürfen.

Es liegt mir daran, darauf hinzuweisen, in der
Kommission bestand die Auffassung, dass die Um-
gestaltung einer bestehenden einseitigen Kasse in
eine paritätische Kasse jederzeit solle erfolgen
können. Diese Ansicht erhält durch die Annahme
des Art. 53 bis natürlich besondere Bedeutung, weil
anzunehmen ist, dass ursprünglich einseitige Kassen
im Laufe der Zeit sich zu paritätischen Kassen ent-
wickeln. Diese Umgestaltung soll nicht an bestimmte
Fristen gebunden sein.

Die Kommission stimmt zu und beantragt Ihnen,
das gleiche zu tun.

Angenommen. — Adopté.

Art. 56. ;
Antrag der Kommission. '

Zustimmung zum Beschluss des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral. .
Angenommen. — Adopté.

Art. 57.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Brâtschi, Berichterstatter : Der Art. 57 enthält
die Vorschriften über die Zusammensetzung des
Kassenvorstandes, der die wichtigste Behörde ist.
Der Artikel enthält auch die Vorschriften über die
Befugnisse dieser Kommission. Bei einer paritä-
tischen Kasse wird man den zuständigen Behörden
der Kasse weitgehende Freiheit einräumen in der
Zusammensetzung des Vorstandes. Dagegen ist bei
der einseitigen Kasse vorgeschrieben, dass ein
Drittel der Mitglieder des Vorstandes aus organi-
sierten Arbeitnehmerkreisen stammen müsse, sobald
10 % der beschäftigten Arbeiter den entsprechenden
Organisationen angeschlossen sind. Damit will er-
reicht werden, dass der Arbeitnehmerseite die not-
wendige Kontrolle über die Führung solcher Kassen
eingeräumt werden kann.

Die Kommission beantragt Ihnen, dem Artikel,
wie er vorliegt zuzustimmen. ^

Ich möchte mir aber erlauben, zu diesem Artikel
einen persönlichen Antrag zu stellen. Im letzten
Satze des Abs. 2 ist vorgesehen, dass als Vorstands-
mitglieder ' nur Schweizerbürger gewählt werden
dürfen, welche der betreffenden Ausgleichskasse als
Versicherte oder Arbeitgeber angeschlossen sind.
Ich möchte Ihnen beantragen, den letzten Teil dieses
Nachsatzes zu streichen.

Diese Frage ist gestern in der Kommission kurz
"besprochen worden, ohne dass ein Beschluss gefasst
worden wäre. Ich habe mir die Sache inzwischen
überlegt und möchte Ihnen doch den Antrag stellen,
die letzten Worte zu streichen. Wir haben es ja in
der Hauptsache bei diesen Kassen mit Organi-
sationen zu tun, und zwar sowohl auf Arbeitgeber-
ais auf Arbeitnehmerseite. Man sollte daher ge-
statten und die Möglichkeit schaffen, dass in diesen
Behörden die Vertrauensleute der Organisationen
sitzen können. Wenn die Bestimmung bestehen
bleibt, wie sie hier ist, wird es so herauskommen,
dass allerdings auf Arbeitgeberseite die Vertrauens-
leute der Organisationen im Vorstand sitzen werden,
weil sie gleichzeitig dieser Kasse angehören. Anders
wird es aber auf Arbeitnehmerseite (Gewerkschaften)
sein. Da werden nicht die Vertrauensleute im Vor-
stand sitzen können, sondern es müssen eben Mit-
glieder der Kasse sein. Wir haben dann einerseits, auf
Arbeitgeberseite, die Fachleute, und anderseits,'auf
Arbeitnehmerseite, die Laien. Die Spiesse sind dann
nicht gleich lang. Die Frage, ob Vertrauensleute der
Gewerkschaften in solchen Behörden sitzen sollen
oder nicht, haben wir seinerzeit bei Anlass der Be-
ratung des Gesetzes über die Disziplinar- und Ver-
waltungsrechtspflege sehr eingehend besprochen.
Schliesslich wurden die Vertreter der Gewerk-
schaften als Mitglieder der paritätischen Disziplinar-
kommissionen in der Bundesverwaltung wählbar

'.erklärt. Das gleiche geschah bei der Schaffung der
paritätischen Kommissionen des Beamtengesetzes
und des Arbeitszeitgesetzes. Man ist schliesslich dazu
gekommen, dass in diesen Behörden die Vertrauens-
leute der Gewerkschaften sitzen sollen. Man hat in
diesen Kommissionen mehr als zwanzigjährige Er-
fahrungen. Sie sind so, dass niemand zu einem
ändern System zurückkehren möchte. Nur auf diese
Weise wird Gewähr geboten, dass die verantwort-
lichen Personen in den Kommissionen sitzen, und
dass den von den Kommissionen gefasstenBeschlüs-

o

sen der nötige Nachdruck verliehen wird. Ich möchte
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-Ihnen, gestützt auf diese Erfahrungen, und um zu
erreichen, dass die Spiesse wirklich gleich lang sind,
beantragen, den Nachsatz zu streichen. Der letzte
Satz würde einfach heissen: ;,Zu Vorstandsmit-
gliedern dürfen nur Schweizerbürger gewählt wer-
.den." '

x M. Hirzel, rapporteur: L'article 57 vise les nor-
mes concernant la composition du comité de direc-
tion et assure la majorité aux patrons, mais il in-
dique une minorité d'un tiers au profit des salariés.
Les étrangers sont exclus du comité.

Concernant les caisses paritaires, on renvoie au
règlement établi librement entre les deux groupes,
patrons et ouvriers. On pourrait se demander main-
tenant si étant donné que nous avons voté l'ar-
ticle 53 bis qui soumet à un tribunal arbitral la
question de la réglementation interne des caisses
paritaires, lorsque les intéressés n'ont pas pu s'en-
tendre, il ne faudrait pas compléter les dispositions
pour donner à ce tribunal des indications plus pré-
cises en ce qui concerne les obligations", en parti-
culier, des membres des deux groupes. Mais nous

• n'avons pas maintenant la possibilité de le faire.
Je signale simplement cette conséquence de la vota-
tion de l'article 53bis.

M. Bratschi, président de la commission, tout à
l'heure, a fait une proposition personnelle qui n'a pas
été discutée à' la commission et sur. laquelle per-
sonnellement je ne veux pas prendre position dans
l'ignorance où je suis de sa portée pratique, poli-
tique et technique. Si je l'ai bien compris, notre
collègue estime que la disposition qui exclut les re-
présentants des salariés, qui ne sont pas en même"
temps assurés de la caisse, en qualité de membres
du comité est trop draconienne. Il fait remarquer
que la dernière phrase prévoyant que «ne peuvent
être choisis comme membres du comité de direction
que les ressortissants suisses», est suffisante; par
contre la phrase qui stipule: «appartiennent à la
caisse en qualité d'assurés ou d'employeurs» devrait
tomber. A son avis; les patrons "auraient la faculté
de déléguer des membres de leurs associations alors
.que ce ne serait pas le cas pour les salariés qui, eux,
• en général, sont représentés, si je comprends bien,
par des hommes de confiance qui ne sont pas syn-
diqués de la caisse. C'est pour permettre une plus
grande liberté d'action dans la désignation des re-
présentants des ouvriers dans ces caisses que
M. Bratschi fait la proposition de supprimer les der-
niers .mots de cet article. C'est sur ce point que nous
avons entendu quelques doléances du côté patronal.
On craint que la politique professionnelle vienne un
peu ternir la bonne, entente qui doit régner dans ces
caisses. Je ne fais que citer cette crainte. 'Je ne sais

:pas si elle est justifiée ou non. Mais le texte de la,
loi donne de ce côté toute garantie puisque le repré-
sentant des ouvriers doit être un assuré.'Quoi qu'il
en soit, personnellement je ne fais pas d'objection
à la proposition du président de la commission; j'ai
simplement voulu souligner son caractère réel au
point de vue pratique.

Abst immung. •— Vole.
Ziff. 2. '

Für den Anträ g der Kommission 47 Stimmen
Für den Streichungsantrag Bratschi 30 Stimmen

• Art. 58.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. —• Adopté.

Art. 59.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

IL Die kantonalen Ausgleichskassen.
Art. 60.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Antrag Siegrist-Aarau.
l bis. Er kann Gemeinden mit der Führung von

Zweigstellen beauftragen.

//. Les caisses de compensation cantonales.
Art. 60.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Siegrist-Aarau.
Ibis. Il peut charger des communes de diriger

des agences.

Siegrist-Àarau: Möglicherweise besteht ja die
Absicht, das zu machen, was durch den Zusatz, der
hier vorgeschlagen wird, beabsichtigt ist, nämlich zu
ermöglichen, dass die Kantone mit Hilfe von
Zweigstellen die Ausgleichskassen in ihrer Verwaltung
dezentralisieren können. Eine Dezentralisation ist
möglich und entspricht auch der heutigen Praxis,
indem die Kantone einzelne Aufgaben der kantonalen
Ausgleichskasse den Gemeinden zur Durchführung
als Gemeindeaufgaben bereits heute übertragen.
Damit aber diese Möglichkeit später nicht be-
stritten wird, mache ich Ihnen den Vorschlag, den
Sie gedruckt vor sich haben.

* l-t

T
Bratschi, Berichterstatter: Die Kommission hat

sich mit dem Antrag nicht befasst, persönlich
könnte ich mich damit einverstanden erklären. Ich
glaube, insbesondere in grösseren Gemeinden wäre
das Bedürfnis vorhanden, so vorzugehen, wie Herr
Siegrist'wünscht.

M. Hirzel, rapporteur: La proposition de M.
Siegrist que son auteur vient de développer très
brièvement est de nature à permettre une décen-
tralisation administrative qui peut être excellente
puisqu'il sîagit d'autoriser les cantons à créer des
agences plus ou moins indépendantes. Pour mon
compte personnel, je pense qu'on peut l'accepter.
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Bundesrat Stampili: Ich muss darauf aufmerk-
sam machen, dass nach Art. 64 die kantonalen Aus-
gleichskassen in der Regel für jede Gemeinde eine
Zweigstelle unterhalten. Nun möchte offenbar Herr
Nationalrat Siegrist erreichen, dass das auch in
bezug auf die Verbandsausgleichskassen vom Bun-
desrät angeordnet werden kann. Dagegen haben wir
nichts, wir möchten uns nur noch vorbehalten, uns
die Redaktion anzusehen und auch zu prüfen, ob
der Antrag des Herrn Siegrist wirklich in, Art. 60
oder aber nicht besser in Art. 64 berücksichtigt
werden muss. Das isj der einzige Vorbehalt, den ich
anzubringen habe.

Siegrist: Einverstanden. '

Präsident: In diesem Falle ist der Antrag nicht
bestritten und der Art. 60 angenommen.

///. Die Ausgleichskassen des Bundes.
Art. 61.

Antrag der. Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.» i

///. Les caisses de compensation de la Confédération..
Art. 61.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter : Art. 61 sieht vor, dass
der Bundesrat je eine besondere Ausgleichskasse für
das Personal der Bundesverwaltung und der Bun-
desanstalten und eine weitere für die Ausland-
schweizeV schaffen kann. Die Kasse für die Ausland-
schweizer wird u. a. auch "den Verkehr mit den
Schweizer Konsulaten im' Ausland zu besorgen
haben, soweit Geschäfte der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung in Frage kommen.- Bezüglich
der Kassen für das Personal der Bundesverwaltung
stelle ich mir vor, dass das Mitspracherecht der Ver-
sicherten nach Massgabe der Vorschriften geordnet
werden wird, die in den vorausgegangenen Artikeln
enthalten sind, d.h. dass auch das Personal der
Bundesverwaltung im Vorstand dieser Kassen ver-
treten sein wird. In diesem Falle ist sozusagen das
ganze Personal gewerkschaftlich organisiert. Hier
wird es so herauskommen, wie ich bei Art. 57 sagte:
Der Bundesrat wird natürlich in den Vorstand
Personen abordnen, die sich berufsmässig mit den
entsprechenden Aufgaben beschäftigen, das Per-
sonal kann das aber nicht, weil Personen, die nicht
in dieser Kasse versichert sind, nicht in den Vor-
stand abgeordnet werden können. Das wird ein
Beispiel sein, das zeigen wird, dass die Fassung von
Art.,57, wie Sie ihn beschlossen haben, nicht be-
friedigen kann. • .

M. Hirzel, rapporteur: Je n'ai pas d'observation
spéciale à présenter sur l'article 61 qui prévoit des
caisses de compensation de la Confédération. Il
s'agit principalement de créer une telle caisse pour
les Suisses à l'étranger (laquelle doit naturellement
dépendre du pouvoir central et non des cantons)
ainsi que des caisses.pour le personnel fédéral.

Angenommen. — Adopté.
Nationalrat. — Conseil national. 19Ì6.

IV. Gemeinsame Vorschriften.
Art. 62.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

IV. Dispositions communes.
. Art. 62.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. —: Adopté.

Art. 63.
Antrag der Kommission. •

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Antrag Siegrist-Aarau.
1. . . . Gründerverbände ,im Hauptberuf ange-

hören und deren Betrieb branchenmässig dem Ver-
bände zugehört.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

'r

Proposition Siegrist-Aarau.
1. ...indépendante qui, de par leur profession

principale, sont membres d'une association fonda-
trice et dont l'exploitation relève professionnelle-
ment de cette association.

Siegrist-Aarau: In Art. 63 wird bestimmt, dass
den durch die schweizerischen Berufsverbände er-
richteten Ausgleichskassen alle Arbeitgeber und
selbständig Erwerbenden angeschlossen werden, die
einem der Gründerverbände angehören. Man kann

,-sich nun mit Recht fragen, ob eine solche Ein-
schränkung der Freizügigkeit geboten sei. Jeden-
falls scheint mir, es sollte im Interesse!einer klaren
Abgrenzung die Bestimmung aufgenommen werden,
dass für die Kassenzugehörigkeit der Hauptberuf

,massgebend ist, wie° dies schon bei der Lohn- und
Verdienstersatzordnung: der Fall ist. Um Miss-
bräuche zu verhindern, sollte, gesagt werden, dass
nur Betriebe, die branchenmässig einem Berufs-
verbande angehören, sich dessen Verbandskasse
anschliessen können. Der Antrag, den ich hier ge-
stellt habe, hat diesen Sinn.

! t

Häberlin: Ich muss gestehen, dass ich den An-
trag Siegrist, wenigstens in seinem zweiten Teil,
nicht recht verstehe. Ich begreife, dass man vor-
schreiben kann, dass die Leute im Hauptberuf dem
Verband angehören, aber dass eine Bestimmung
auf genommen wird, dass die Betriebe auchbranchen-
mässig dem Verbände angehören müssen, ist mir
unverständlich. Der Verband wird doch selbst, ent-
scheiden können, ob ein Betrieb seiner Branche an-
•gehöre oder nicht. Ich kann mir z. B. nicht vor-
stellen, dass der Konditorenverband einen Kamin-
feger aufnimmt, nur damit dieser seiner Ausgleichs-
kasse angehören kann. Das halte ich für aus-
geschlossen. Ich weiss nicht, was für Missbräuche
Herr Siegrist im Auge hat. Auf jeden Fall halte ich
den Antrag Siegrist für vollkommen überflüssig.

83
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Gysler: Ich verstehe den Antrag Siegrist schon:
Er hat diejenigen Betriebe im Auge, die einen
Doppelberuf führen, sagen wir einmal Gastwirt-
schaft und Bäckerei, Gastwirtschaft und Metzgerei.
Ich halte nun doch dafür, dass es in diesem Falle
dem einzelnen Betriebsinhaber überlassen werden
sollte, zu entscheiden, welcher Kasse er sich an-
schliessen will, einer kantonalen oder einer Ver-
bandsausgleichskasse. Ich beantrage, dem Antrag
Siegrist nicht zuzustimmen.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 55 Stimmen
Für den Antrag Siegrist 27 Stimmen

Art. 64.
Antrag der Kommission.

• Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Antrag Kägi.
2 bis. Die Kantonsregierungen sind befugt, für

das Personal der kantonalen Verwaltungen und Be-
triebe sowie für die Angestellten und Arbeiter der
Gemeinden Zweigstellen der kantonalen Ausgleichs-
stellen zu errichten.

3 Streichen.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Kägi.
2bis. -Les gouvernements cantonaux peuvent

créer pour le personnel des administrations et entre-
prises cantonales, ainsi que pour les employés et les
ouvriers communaux, des agences des caisses can-
tonales de compensation.

3 Biffer.

Kägi: Ich stelle den Antrag, als Ziff. 2 bis eine
Bestimmung aufzunehmen, laut welcher die Kan-
tonsregierungen als befugt erklärt werden, für das
Personal der kantonalen Verwaltungen und Be-
triebe, sowie für die Angestellten der Gemeinden
Zweigstellen der kantonalen Ausgleichskassen zu er-
richten. Bis heute hat mir noch niemand sagen
können, ob nach dem bestehenden Gesetzesentwurf
das zulässig ist oder nicht. Aus diesem Grunde habe
ich diesen Antrag zu Art. 64 gestellt, der als Abs.
2 bis einzureihen wäre, damit der bisherige Zustand
aufrechterhalten werden kann, denn heute haben
die Kantone mit den Gemeinden zusammen eine
eigene Lohnausgleichskasse. Ich möchte noch bitten,
den Abs. 3 zu streichen, der sagt: „Den Zweig-
stellen darf der Erlass rekursfähiger Kassen-
verfügungen nicht übertragen werden." Auch heute
besteht dieser Zustand, dass die Zweigstellen solche
Rekursverfügungen erlassen können. Herr Bundes-
rat Stampfli hat gestern wunderbar erklärt, dass
man die Bürokratie nicht zu weit treiben solle. Ich
glaube, wenn Sie diesen Abs. 3 streichen, so verein-
fachen Sie die Sache und machen, dass auch die
Zweigstellen Rekursverfügungen erlassen können,
wie das bisher schon der Fall war. Ich bitte, auch
da der Bürokratie nicht die Reverenz zu erweisen,
sondern durch die Vereinfachung der Rekurs-

möglichkeit das zu erreichen, was Herr Bundesrat
Stampfli gestern erklärt hat.

M. Hlrzel, rapporteur: II me semble que les pro-
positions de M. Kägi se justifient. Il veut décentra-
liser et donner plus de souplesse aux compétences
cantonales; cela me paraît normal. Pour ce qui me
concerne personnellement, je me rallie très volon-
tiers à ses suggestions. La première consiste à per-
mettre aux cantons de constituer des agences com-
cunales; la seconde, biffant le troisième alinéa,
permet de donner aux agences cantonales la compé-
tence de prendre des décisions susceptibles de re-
cours. C'est une décentralisation que l'on doit ad-
mettre en laissant cette compétence aux cantons.

Siegrist-Aarau: "Der Bundesrat hat sich beim
Art. 60 vorbehalten, zum Antrag noch im Zu-
sammenhang mit Art. 64 Stellung zu nehmen. Ich
bin inzwischen vom Direktor des Sozialversiche-
rungsamtes dahin orientiert worden, dass Abs. 2 des
Art. 64 denselben Sinn hat wie der Zusatz, den ich
zu Art. 60 beantragt habe. Ich 'habe gemeint, dass
man ausdrücklich die Führung in die Gemeinden
verlegen könne. Es wird mir erklärt, dass mit dem
Ausdruck „unterhalten" in Abs. 2 in Art. 64 das
gleiche vorgesehen sei, wie mit dem Ausdruck
„Führung". Damit ist dem Wunsch, den ich 'zu
Art. 60 angebracht habe, Rechnung getragen, und
ich lasse den Antrag zu Art. 60 fallen.

Präsident: Sie haben wieder einmal mehr ge-
sehen, wie vorzüglich diese Vorlage vorbereitet ist.
Ich bitte Sie, überhaupt keine Abänderungsanträge
mehr zu stellen.

Bundesrat Stampfli: Wir können den beiden
Anträgen von Herrn Nationalrat Kägi zustimmen.
Nach unserer Vorlage waren wir der Meinung, dass
ohnehin die Kantonsregierungen befugt seien, für
das Personal der kantonalen Verwaltungen Zweig-
stellen zu errichten. Aber wenn Sie Wert darauf
legen, dass das ausdrücklich gesagt wird, so haben
wir nichts dagegen. Wir können auch auf Ziff. 3
verzichten und dem Streichungsantrag von Herrn
Nationalrat Kägi zustimmen.

Angenommen. — Adopté.

Art. 65.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 1. Zustimmung zum Ent-
wurf des Bundesrats.

Abs. 2. Der Kassenleiter einer Verbandsaus-
gleichskasse sowie sein Stellvertreter dürfen in
keinem Dienstverhältnis zu den Gründerverbänden
stehen.

Antrag Häberlin.
Absatz 2 streichen.

Proposition de la commission.
Note marginale et al. 1. Adhérer au projet du

Conseil fédéral.
Al. 2. Aucunlien de service ne doit rattacher le

gérant d'une caisse de compensation professionnelle
de même que son suppléant aux associations fon-
datrices.
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Proposition Häberlin.
Biffer l'alinéa 2.

Bratschi, Berichterstatter: Das'Personal dieser
Ausgleichskassen hat wichtige, öffentlich-rechtliche
Funktionen zu erfüllen. Es ist daher nötig, dass es
den gleichen strafrechtlichen Bestimmungen unter-
stellt wird, wie Behördemitglieder und Beamte. Die
entsprechende Vorschrift ist im Abs. l enthalten.
Sie ist unbestritten.

Abs. 2 befasst sich mit der Stellung des Kassen-
leiters und des ihm unterstellten Personals. Nach
der Vorlage des Bundesrates war vorgesehen, dass
dieser Kassenleiter, sowie das gesamte ihm unter-
geordnete Personal in «keinem Abhängigkeitsver-
hältnis zu den Gründerverbänden stehen darf. Diese
Vorschrift ist in der Kommission beanstandet wor-
den. Man hat gefunden, dass das zu weit gehe,
besonders bei kleinen Kassen; bei denen sei heute
schon der Zustand vorhanden, dass das Personal,
das sich mit der Verwaltung solcher Gründer-
verbände befasste, auch gleichzeitig die Geschäfte
der Ausgleichskasse besorge. Es wäre eine Kompli-
kation, wenn vorgeschrieben würde, dass für die
Ausgleichskassen immer besonderes Personal da sein
müsse, das in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu
den Gründerverbänden stehen dürfe. Es ist in der
Kommission ein Streichungsantrag gestellt worden,
der in der ersten Session zurückgelegt worden .ist,
d. h. vom Bundesrat zur nochmaligen Prüfung ent-
gegengenommen wurde. In der zweiten Session ist
vom Bundesrat die neue Fassung vorgeschlagen
worden, wie Sie sie im Abs. 2 im Antrag der Kom-
mission finden. Er sieht vor, dass Kassenleiter und
Stellvertreter von Ausgleichskassen in keinem
Dienstverhältnis zu den Gründerverbänden stehen
dürfen. Damit ist zweierlei geändert. Erstens ent-
hält diese neue Vorschrift-keine Bestimmung mehr
über das gewöhnliche Kanzleipersonal. Nach dieser
Vorschrift könnte also das Kanzleipersonal gleich-
zeitig für Kasse und Gründerverband arbeiten und
sie lässt den Begriff „AbhängigkeitsVerhältnis"
fallen, der nicht sehr klar ist und ersetzt ihn mit
„Dienstverhältnis". Das ist wenigstens ein klarer
Begriff.

Das, was der Antragsteller in der Kommission
hat erreichen wollen, ist natürlich mit diesem Antrag
noch nicht erreicht worden. Deshalb hat Herr Dr.
Häberlin, der in der Kommission den Streichungs-
antrag gestellt hat, den Antrag wieder aufge-
nommen, nämlich, es sei der Abs. 2 überhaupt zu
streichen.-Eine Streichung schlechthin könnte nicht
in Frage kommen, auch wenn man das nicht wollte,
was jetzt die Kommission vorschlägt. Das Gesetz
müsste wenigstens vorschreiben, dass der Kassen-
leiter und sein Stellvertreter für die Tätigkeit im
Dienste der Kasse nur den Kassenorganen verant-
wortlich sind und nicht den Gründerverbänden.
Eine Vorschrift dieser Art müsste auf alle Fälle
im Gesetz enthalten sein. Vorderhand beantrage
ich Ihnen, dem Antrag der Kommission zuzu-
stimmen. Man wird nun die Argumentation von
Herrn Dr. -Häberlin hören und eventuell dazu
Stellung nehmen.

M. Hirzel, rapporteur: A cet article 65, nous
avons les dispositions sur la situation des organes

de revision et de contrôle. La question est que le
personnel ayant une grande compétence, il est évi-
dent qu'on doit lui imposer certaines obligations.
On lui inflige une responsabilité analogue à celle qui
est prévue par le Code pénal pour certains organes.
C'est une responsabilité assez lourde, il faut le re-
connaître, mais il faut savoir que les compétences
du personnel sont très larges; le système étant dé-
centralisé, il s'ensuit nécessairement une respon-
sabilité spéciale. C'est la rançon de la décentralisa-
tion de tout le système.

A l'alinéa 2, la commission a précisé la situation
de gérant de la caisse en ce sens qu'au lieu de dire
qu'il «ne doit dépendre en aucune façon des associa-
tions fondatrices», on a trouvé une autre expression
en disant «aucun lien de service ne doit rattacher
le gérant aux associations fondatrices». Cela est
prévu afin de le rendre le plus possible indépendant
de l'organisation qui constitue la caisse en question.

Notre collègue, M. Hœberlin, entend biffer cette
disposition. Il expliquera tout à l'heure les excel-
lents motifs qu'il a d'obtenir ce résultat. Person-
nellement, je m'en tiens au texte de la commission,
sans en faire toutefois une question de principe. Si
l'on vote la proposition Hœberlin, on allégera la
situation pour quelques caisses. Je tiens à souligner
ici, d'après ce que j'ai cru comprendre de la part
de M. Saxer, l'actif dirigeant de notre système social
fédéral, qu'il verrait quelque inconvénient à ce que
la proposition Hœberlin soit acceptée. D'après lui,
pour des caisses qui ne sont peut-être pas aussi bien
organisées que celles que connaît M. Hseberlin, il y
aurait intérêt, paraît-il à ce que l'indépendance du
gérant fût marquée. Il y aurait donc, entre les
grandes et les petites caisses, celles qui sont bien
ou moins bien organisées, un certain décrochement;
les organes fédéraux insistent pour que le texte de
la commission soit maintenu, cela dans l'idée de
pouvoir mieux contrôler la façon dont la gestion
de la caisse est effectuée.

Häberlin: Ich verspreche Ihnen, meinenAntrag
mit der allergrössten Moderation zu vertreten, zu-
nächst aus tiefster Dankbarkeit darüber, dass mein
Streichungsantrag in der Kommission wenigstens
bewirkt hat, dass man mir ein gutes Stück ent-
gegengekommen ist und wenigstens nun das unter-
geordnete Personal in diesem AI. 2 ausnehmen will.
Ich gebe auch zu, dass mein Antrag etwas von seiner
praktischen Bedeutung deshalb verloren hat, weil
mein Antrag zu Art. 53 nicht durchgedrungen ist
und weil deshalb weniger kleine Kassen entstehen
können, als ich es eigentlich hätte ermöglichen
wollen. Mein .Streichungsantrag will auch wieder
diesen kleinen Kassen entgegenkommen, für die es
bedeutend schwieriger ist als für die grossen Kassen,
einen eigenen Kassenleiter und eventuell einen
eigenen Stellvertreter zu bestimmen, der absolut
unabhängig sein soll vom Gründerverband. Wenn
ich meinen Antrag trotzdem aufrecht erhalte, so
deshalb, weil ich nach wie vor überzeugt bin, dass
er zum mindesten keine Inkonvenienzen mit sich
bringen würde.

Es ist befürchtet worden, dass diese Doppel-
stellung als Funktionär des Trägerverbandes und
als Kassenleiter diesem Herrn gestatten würde,
Kenntnisse, die er in seiner Eigenschaft als Leiter
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der Kasse erhält, nachher in unzulässiger Weise in
seiner Eigenschaft als Verbandsfunktionär auszu-
nützen. Wer die praktischen Verhältnisse kennt,
wird sagen dürfen, dass diese Bedenken durchaus
abwegig sind. Ich bin nach wie vor davon überzeugt,
dass wir mit einer solchen absoluten Ausschliessung
dieser Doppelstellung in diesem und jenem Falle die
sachlich richtigste Lösung verhindern. Ich weise
darauf hin, dasfgerade dann, wenn eine Kasse pari-
tätisch verwaltet wird, es doch die Vertreter der
Gewerkschaften oder der Arbeitnehmerverbände
durchaus in der Hand hätten, ihr Veto gegen die
Bestellung des Kassenleiters aus den Funktionären
des Gründerverbandes einzulegen. Wenn aber in
einer paritätischen Kommission Einstimmigkeit
darüber herrscht, dass ein bestimmter Funktionär
des Verbandes zugleich sachlich der bestausge-
wiesene Leiter der Kasse wäre, so wäre es doch
ausserordentlich schade, wenn durch eine solche Be-
stimmung diese beste Lösung verunmöglicht würde.

Eine Bestimmung, von der Herr Kommissions-
präsident Bratschi gesprochen hat, wonach festge-
legt werden müsste, dass der Kassenleiter für die
Tätigkeit, die er in dieser Eigenschaft ausübt, ledig-
lich dem Kassenvorstand verantwortlich ist und
nicht auch dem Gründerverband, ist eine Selbst-
verständlichkeit. Ich wäre also damit ohne weiteres
einverstanden.

Sie sehen, ich verfechte meinen Antrag nicht mit
heiligem Feuer, und ich stosse auch nicht die
Drohung aus, dass ich :die ganze Vorlage ablehnen
werde, wenn Sie etwa meinem Antrag nicht zu-
stimmen sollten.

Bundesrat Stampf H: Der Art. 65 lässt sich von
der Erkenntnis des alten Sprichwortes leiten, dass
man nicht gleichzeitig zwei Herren dienen kann.
•Auch dieser Grundsatz kann natürlich nur innerhalb
gewisser Grenzen Geltung haben. In seiner Anwen-
dung ging der ursprüngliche Vorschlag des Bundes-
rates zweifellos zu weit, wenn er allen untergeord-
neten Angestellten verbieten wollte, gleichzeitig für
die Verbandsausgleichskasse und für den Verband
tätig zu sein. Das ist sicher nicht notwendig; aber
für den Leiter und seinen Stellvertreter ist es er-
wünscht, dass sie nur im Dienste der Kasse stehen
und nicht auch noch abhängig sind vom Verbände
selber und von diesem nach Belieben für andere
Aufgaben in Anspruch genommen werden können.

Natürlich hat Herr Nationalrat Häberlin recht,
wenn er sagt, paritätische Kassen haben ja die
Möglichkeit, das zu ordnen; aber bei einseitigen
Verbandsausgleichskassen hätten dazu die Arbeit-
nehmer nichts zu sagen, und schon deshalb, damit
bei ihnen nicht eine Spur von Misstrauen in die
Leitung entsteht, ist es doch wünschenswert, dass
der Leiter der Kasse vom Verband absolut unab-
hängig ist. Das ist der Sinn des Antrages der Kom-
mission. Der vollständigen Streichung'könnten wir
nicht zustimmen. Deshalb muss ich Sie bitten, den
Antrag des Herrn Nationalrat Häberlin abzulehnen
und demjenigen der Kommission Ihre Zustimmung
zu erteilen.

' 4.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Ziffer l von Artikel 65 ist unbestritten und an-

genommen.

Abs t immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission . Mehrheit
Für den Antrag Häberlin Minderheit

Art. 66.
\ Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
. Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Art. 67.
Antrag der Kommission. .

1 Jede Ausgleichskasse, einschliesslich ihren
Zweigstellen, ist periodisch zu revidieren. Die Revi-
sion hat sich auf die Buchhaltung, die formelle ,und
die materielle Geschäftsführung zu erstrecken. Sie

-hat durch eine den Anforderungen des Abs. 3 ent-
sprechende Revisionsstelle zu erfolgen. Die Kaiitone
können die Revision ihrer Ausgleichskasse einer ge-
eigneten kantonalen Kontrollstelle übertragen. Der
Bundesrat ist befugt, nötigenfalls ergänzende Revi-
sionen vornehmen zu lassen.

3 Die der Ausgleichskasse angeschlossenen Arbeit-
geber sind periodisch auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen hin zu kontrollieren. Die Kon-
trolle hat durch eine den Anforderungen des Abs. 3
entsprechende Revisionsstelle oder durch eine be-
sondere Abteilung der Ausgleichskasse zu erfolgen.
Werden die vorgeschriebenen Arbeitgeberkontrollen
nicht oder nicht ordnungsgemäss durchgeführt, so
ordnet der Bundesrat ihre Vornahme auf Kosten der
betreffenden Ausgleichskasse an.

3 Die gemäss Abs. l und 2 für die Durchführung
der Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen
vorgesehenen Revisionsstellen dürfen an der Kassen-
führung nicht beteiligt sein und für die Gründer-
verbände keine ausserhalb der Kassenrevisionen
und der Arbeitgeberkontrollen stehenden Aufträge
ausführen; sie müssen ausschliesslich der Revisions-
tätigkeit obliegen, und in jeder Beziehung für eine
einwandfreie und sachgemässe Durchführung der
Revisionen und Kontrollen Gewähr bieten.

4 Der Bundesrat erlässt die näheren Vorschriften
über die Zulassung von Revisionsstellen sowie über
die Durchführung der Kassenrevisionen und Arbeit-
geberkontrollen.

5 Streichen.

Proposition de la commission. .
1 Chaque caisse de compensation, y compris ses

agences, doit être revisée périodiquement. La
revision doit comprendre la comptabilité et la gestion
formelle et matérielle. Elle doit être effectuée par
un bureau de revision remplissant les exigences du
3e alinéa. Les cantons peuvent confier la revision de
leur caisse de compensation à un service cantonal
de contrôle approprié. Le Conseil fédéral peut faire
procéder, en cas de besoin, à des revisions complé-
mentaires.

2 L'application des dispositions légales par les
employeurs affiliés à la caisse de compensation doit
être contrôlée périodiquement. Le contrôle doit être
effectué par un bureau de revision remplissant les
exigences du 3e alinéa ou par un service spécial de la •
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caisse de compensation. Si les contrôles des em-
ployeurs ne sont pas effectués'ou ne le sont pas con-
formément aux prescriptions, le Conseil fédéral
ordonne leur exécution aux frais de la caisse de
compensation en cause.

3 Les bureaux de revision prévus pour effectuer
les revisions des caisses et les contrôles des,em-
ployeurs conformément aux 1èr et 2e alinéas, ne
doivent pas participer à la gestion' de la caisse ni
effectuer pour le compte des associations fondatrices
d'autres missions que les revisions des caisses et les
contrôles des employeurs ; ils ne doivent exercer que
la fonction de reviseurs et offrir à tous points de vue
une garantie absolue pour une exécution irrépro-
chable et objective des revisions et des contrôles.^

4 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions
complémentaires relatives à l'autorisation de bu-
reaux de revision ainsi qu'à l'exécution des revisions
des caisses et des contrôles des employeurs.

5 Biffer. ' '

Bratschi, Berichterstatter: Das dezentralisierte
Verwaltungssystem, das für die Durchführung der
Altersversicherung gewählt worden ist,, erfordert
eine strenge Kontrolle, und zwar sowohl bei den
Ausgleichskassen als auch bei den Arbeitgebern.
Ohne diese Kontrolle wäre die reibungslose Durch-
führung des Gesetzes nicht denkbar.

Sie finden für den Art. 67 eine völlig neue Fas-
sung, die zurückzuführen ist auf eine längere Dis-
kussion in der Kommission. Die Kontrolle, die
durchgeführt werden soll, ist formeller und mate-
rieller Natur. Die Frage, von wem sie durchgeführt
werden soll, ist in der Kommission sehr eingehend
geprüft worden. Unter anderem wurde geprüft, in
welchem Ausmasse Bundesstellen für die Durch-
führung der Kontrolle herangezogen werden können.
In der Botschaft (Seiten 95 und 96) wird die weit-
gehende Heranziehung von Bundesstellen verneint.
Persönlich vermag ich den Gründen, die dort ge-
nannt sind, nicht in allen Teilen zu folgen, ich hälfe
sie mehr für politischer als sachlicher Natur und
hätte es durchaus für möglich angesehen, dass die
zentrale Ausgleichsstelle mehr für die Revisions-
arbeit herangezogen worden wäre.

Nun liegt aber die neue Fassung vor, die klarer
und übersichtlicher ist und die gegenüber dem bun-
desrätlichen Vorschlag auch einige materielle Ände-
rungen enthält.

Absatz l schreibt die periodischen" Revisionen
vor. Ferner bestimmt er — und das ist gegenüber
dem Vorschlag des Bundesrates neu —, dass die
Kantone auch kantonale Kbntrollinstanzen heran-
ziehen können, um ihre Kassen zu revidieren. Es
gibt Kantone, die eine Finanzkontrolle besitzen,
und diese Finanzkontrolle kann natürlich herange-
zogen werden, wie sie auch zur Kontrolle anderer
kantonaler Verwaltungsstellen herangezogen wird.
Es kann aber auch eine andere Revisionsstelle in der
kantonalen Verwaltung sein, die für die Revisionen
dieser kantonalen Ausgleichskassen geeignet ist.

Im Absatz 2 wird vorgeschrieben, dass die Arbeit-
geber einer periodischen Kontrolle unterworfen
werden. Der Absatz schreibt auch vor, was zu kon-
trollieren ist, nämlich die Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen.

Es jst klar, dass die Arbeitgeber zu allen Aus-
künften verpflichtet sind, die notwendig sind, um
die Kontrolle durchzuführen und wirksam zu ge-
stalten, auch wenn eine solche Vorschrift im Gesetz
nicht ausdrücklich enthalten ist. Diese Pflicht der
Arbeitgeber ergibt sich aus ihrer ganzen Stellung in
der Durchführung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung.

Die Aufgaben, die den Revisoren Überbunden
sind, sind in Abs. 3 umschrieben^ wo auch die An-
forderungen genannt werden, die an die Revisions-
stellen gestellt werden. Abs. 3 hält sich ziemlich
stark an die Vorschriften des Bankengesetzes. Im
übrigen wird der Bundesrat die Vorschriften auf
dem Wege der Vollzugsverordnung aufstellen.

Die Kommission beantragt, dem von ihr neu
vorgeschlagenen Wortlaut zuzustimmen unter Strei-
chung des Absatzes 5 im Text der bundesrätlichen
Vorlage.

M. Hirzel, rapporteur: L'article 67, réglant le
système de revision des caisses, qui a certainement
son importance puisque la décentralisation postule
un contrôle sérieux, a été modifié par la commission
de façon à préciser mieux encore ce qu'il faut
entendre pair ce contrôle.

Une autre modification essentielle est celle qui
vous est proposée à l'alinéa premier et précisant que
la revision peut être effectuée par un service cantonal
de contrôle. En effet, à l'heure actuelle, les cantons
ou du moins certains d'entre eux, possèdent, des
institutions de revision et de contrôle financier
extrêmement sérieuses et qualifiées. Dans ces con-
ditions, on peut faire confiance aux cantons en leur
accordant la faculté „de faire procéder par leurs
propres moyens au contrôle prescrit par la loi.

A l'alinéa 2, la modification apportée par la
commission tend à préciser que le contrôle doit être
effectué par un bureau de revision remplissant les
exigences fixées au troisième alinéa ou .bien par un
service spécial de la caisse de compensation.

Quant à la modification qui fait l'objet du
troisième alinéa, elle a pour but de rendre le con-
trôle tout à fait indépendant de façon qu'il offre
toute garantie.

La commission vous propose d'accepter l'article
67 ainsi modifié et de biffer le cinquième alinéa qui
figurait dans le projet du Conseil fédéral, en partant
de l'idée que les précisions apportées dans l'en-
semble du système sont de nature à assouplir et à
alléger d'une façon générale l'appareil et le fonc-
tionnement de la revision.

Angenommen. -— Adopté.

; Art. 68.
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Minderhei t
(Winikef, Escher, Maspoli, Rubattel, Scherer, Seiler) :

2 Der Bundesrat hat die nötigen...
... Er wird zu diesem Zweck einen Verwaltungs-

kostenausgleich nach objektiven Gesichtspunkten
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Antrag Bürki.
5 Den Ausgleichskassen werden- an die Ver-

waltungskosten feste und abgestufte Beiträge aus
dem Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung (Art. 70) gewährt. Deren Höhe be-
stimmt der Bundesrat.

Proposition de la commission.
Major i té :

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minori té:
(Winiker, Escher, Maspoli, Rubattel, Scherrer,

Seiler) :
2 Le Conseil fédéral prendra les mesures...
...Il ordonnera, à cet effet, une compensation

partielle... e
Proposition Bürki.

5 Les caisses de compensation reçoivent du fonds
de compensation de l'assurance vieillesse et sur-
vivants (art. 70) des contributions, fixes et dégres-
sives, à leurs frais d'administration. Le montant de
ces contributions est fixé par le Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Inbezug
auf die Kostendeckung lehnt sich die Vorlage stark
an das heute Bestehende an, d. h. an die Lohn- und
Verdienstersatzordnung. Die Ausgleichskassen er-
halten Geld und geben Geld aus, aber sie haben kein
eigenes Geld, auch kein eigenes Geld für die Ver-
waltungskosten. Also müssen sie für die Deckung
dieser Kosten besondere Beiträge erheben. Es han-
delt sich im ganzen um nicht unerhebliche Summen.
Im Jahre 1945 betrugen die Kosten der Ausgleichs-
kassen für Lohn- und Verdienstersatz 10,5 Millionen
Franken. Wie wir in der Eintretensdebatte gesagt
haben, werden sich die Kosten der Altersversiche-
rung bei diesen Ausgleichskassen ungefähr im
gleichen Rahmen bewegen. Die Beiträge werden von
den Arbeitgebern, den selbständig Erwerbstätigen
und den nicht Erwerbstätigen erhoben.

Die Belastung der einzelnen Ausgleichskassen
wird sehr verschieden sein. Es stellt sich daher die
Frage, ob nicht ein Kostenausgleich durchgeführt
werden soll. Diese Frage wird in Abs. 2 der Vorlage
geregelt. Er gibt dem Bundesrat die Vollmacht,
einen solchen Ausgleich durchzuführen. Die Minder-
heit der Kommission, die Herren Winiker und Mit-
unterzeichner wollen in dieser Beziehung Weiter-
gehen; sie wollen dem Bundesrat nicht nur das
Recht geben, einen solchen Ausgleich durchzu-
führen, sondern sie möchten den Ausgleich in im-
perativer Form in das Gesetz aufnehmen. Sie wollen
auch das Wort „teilweiser" streichen und wollen
damit einen vollständigen Kostenausgleich ermög-
lichen.'Die Kommission hat sich zu diesem Antrag
nicht ausgesprochen. Der Antrag war allerdings in
der Kommission gestellt, damals aber wieder zurück-
gezogen worden, so dass eine Stellungnahme der
Kommission nicht erfolgte. Persönlich bin ich der
Meinung, dass dem Antrag der Minderheit nicht
jede Berechtigung abzusprechen ist. Herr Winiker
denkt wahrscheinlich an kantonale Ausgleichskassen
mit weniger günstigen Risiken und entsprechend
grossen Kosten. Ich kann mich nicht im Namen"
der Kommission äussern, weil die Kommission sich

dazu nicht ausgesprochen hat. Vielleicht wird Herr
Bundesrat Stampfli sich zur Sache noch äussern
und der Rat wird zu entscheiden haben.

Es Hegt ein weiterer Antrag vor von Herrn
Bürki, der soeben ausgeteilt worden ist und von der
Kommission auch nicht behandelt werden konnte.
Wenn ich den Antrag recht verstehe, so will er er-
reichen, dass den Ausgleichskassen Zuschüsse ge-
macht werden aus dem Ausgleichsfonds. Das wären
Mittel, die der Versicherung gehören. Ich bezweifle,
dass ein solcher Antrag angenommen werden kann.
Immerhin interessiert es mich, die Auffassung von
Herrn Bundesrat Stampfli zu der Sache zu ver-
nehmen. Im übrigen beantragt die Kommission,
Art. 68, wie er vorliegt, zuzustimmen.

N

M. Hirzel, rapporteur de la majorité: La question
de la couverture des frais des caisses de compensa-
tion a déjà préoccupé la commission. Ces organismes
qui ont à encaisser les primes et à décaisser les ren-
tes, ne possèdent pas de fortune et de revenu en
propre et, pour faire face aux frais d'administration,
elles sont donc obligées de prélever des contributions.
Ces contributions en principe sont à la charge des
employeurs, étant donné que le système est basé
sur les caisses patronales.

Mais dans le cas des caisses paritaires, surgit
naturellement la question de savoir si la contribu-
tion aux frais d'administration ne doit pas être
partagée entre les deux groupes, soit patrons et
ouvriers, ce qui paraîtrait assez logique. A titre
d'indication je rappelle qu'en 1945 dans le système
actuel des caisses de compensation, les dépenses
administratives se sont élevées déjà à 10,5 millions
de francs.

L'article 68 prévoit la compensation éventuelle
et partielle des frais entre les caisses. Dans lapratique,
il sera évidemment fort délicat de fixer les modalités.
Ce sera la tâche du Conseil fédéral. A ce propos une
minorité avec M. Winiker voudrait souligner davan-
tage encore la nécessité d'une telle compensation
en rendant plus impératif le texte adopté par la
commission. Celui-ci dit que «...le Conseil fédéral
peut prendre les mesures nécessaires...» alors que la
proposition de cette minorité voudrait voir ce mem-
bre de phrase rédigé ainsi: «...le Conseil fédéral
prendra les mesures...». Ainsi, le Conseil fédéral serait
tenu de faire le nécessaire pour obtenir cette com-
pensation partielle des frais. On dit «partielle» et
pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas non plus, en
adoptant le principe de la compensation totale, que
des caisses qui sont gérées économiquement, ration-
nellement, soient pour ainsi dire punies de leur pru-
dence et de leur sagesse par l'obligation de contri-
buer d'une façon trop large à la gestion d'autres
caisses gérées avec peut-être moins de soin.

Je vous signale ce point pour la raison suivante :
la question a déjà été débattue au sein de l'a com-
mission à la suite d'une lettre que le président du
gouvernement vaudois nous avait adressée et que
nous avons transmise à la commission. Dans notre
canton, en effet, certaines craintes se sont mani-
festées au sujet des frais de la caisse cantonale et
cela pour de nombreux motifs : entre autres, on con-
sidère que cette caisse devra assumer un travail
supplémentaire assez considérable, de sorte que les
frais d'administration paraissent devoir augmenter.
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Je dois donc attirer spécialement votre attention
sur la proposition consistant à faire un prélèvement
sur le fonds central de compensation — il s'agira de
voir encore sous quelle forme — afin de donner aux
caisses publiques cantonales dont le rôle va être
extrêmement délicat et étendu, cette satisfaction de
savoir que, si leurs frais augmentent dans de fortes
proportions, le fonds fédéral de compensation y con-
tribuera. Je crois que du point de vue psychologique
ce serait une bonne chose. J'attire votre attention
sur ce fait à la suite de la lettre du gouvernement
vaudois, car le canton de Vaud est un canton géo-
graphiquement et économiquement important dont
l'opinion en la matière n'est pas contestable. Je crois
que l'on pourrait tenir compte de sa démarche.
J'attendrai avec sympathie le développement de la
proposition de la minorité pour voir si, par ce
moyen, il sera peut-être possible d'apaiser dans une
certaine mesure des craintes justifiées, semblables
à celles qu'a manifestées le gouvernement vaudois.

Präsident: Ich bitte um mehr Ruhe und Auf-
merksamkeit. Dringliche und laute Gespräche, auch
von Regierungsräten, sollten in den Wandelgängen
abgehalten werden. Ich will von der Glocke mög-
lichst wenig Gebrauch machen, denn sonst schreckt
man jene auf, die am ruhigsten da .sind.

WJniker, Berichterstatter der Minderheit : Vorab
besten Dank dem Präsidenten für die Liebens-
würdigkeit, mir durch seine Intervention eine gute
Stimmung und Aufmerksamkeit verschafft zu
haben. Zur Begründung meines Antrages möchte
ich auf die Botschaft .des Bundesrates verweisen.
Dort wird die dringliche Notwendigkeit eines Ver-
waltungskostenausgleichs nachgewiesen. Ich ver-
weise auf Seite 98 der Botschaft. Dort wird aus-
geführt, dass nach den Erfahrungen der Lohn- und
Verdienstersatzordnung die Belastung der Arbeit-
geber und der selbständig Erwerbenden sehr ver-
schieden ist, je nachdem, welcher Ausgleichskasse
sie angehören. Die Verwaltungskosten sind ungleich,
je nach der Zusammensetzung des Mitglieder-
bestandes. Die Ausgleichskassen der Industrie und
des Grosshandels mit wenig Mitgliedern, aber be-
deutenden Arbeitnehmerzahlen und Beitragslei-
stungen vermögen mit einer kleinern und daher
billigern Kassenverwaltung auszukommen. Dagegen
haben die kantonalen Ausgleichskassen und die
Verbandsausgleichskassen des Kleingewerbes mit
bedeutend höhern Kosten zu rechnen. Es wird fest-
gestellt, dass die Verwaltungskosten oft ein Viel-
faches der Ansätze der Ausgleichskassen der In-
dustrie und des Handels betragen.

Heute werden die vermehrten Verwaltungskosten
der kantonalen Ausgleichskassen und der Kassen
des Kleingewerbes durch Kostenbeiträge aus dem
zentralen Ausgleichsfonds gemildert. Es ist fest-
gestellt, dass 90 % dieser Subvention von Seiten des
Ausgleichsfonds an die kantonalen Ausgleichskassen
und jene des Kleingewerbes fliessen. Die Beiträge
fallen aber in Zukunft dahin. Nach dem Vorschlag
des Bundesrates sind die Verwaltungskosten der
Kasse durch die Mitglieder, die selbständig Er-
werbenden, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu
bezahlen, allerdings unter Vorbehalt des Abände-
rungsantrags von Herrn Kollege Bürki.

Nach der heutigen Vorlage zieht der Bundesrat die
Konsequenz, dass ein Verwaltungskostenausgleich
eintreten muss, nicht, indem der Bundesrat nur die
Befugnis hat, diesen Kostenausgleich vorzunehmen,
nicht die Pflicht. Dieses Resultat ist unbefriedigend,
vor allem für die kantonalen Ausgleichskassen. Wie
werden sich die Verhältnisse unter dem Regime der
Alters- und Hinterlassenenversicherung hinsichtlich,
der Verwaltungskosten gestalten? Auch hier wird
sich das gleiche Bild zeigen wie unter der Lohn-
und Verdienstersatzordnung. Das efgibt sich einmal
aus der Zusammensetzung der Mitglieder der kan-
tonalen Ausgleichskassen. Sie enthalten die kleinen
Leute, jene, die nicht in den grossen Organi-
sationen, den Berufsverbänden, sind. Denken wir
nur an das Kleingewerbe auf dem Lande. Soll ich
Ihnen die Leute vorstellen ? Es handelt sich um
Berufe, die den Leuten aus den Städten nicht mehr
ganz bekannt sind, die Klauenschneider, .Säuli-
putzer, Baumwärter ? Kesselflicker, Kundenmetzger,
Köhler, Hausierer, Feldmauser, Schnapsbrenner
usw., bei den Nichterwerbsfähigen finden wir jene,
die mit körperlichen und geistigen Gebrechen be-
haftet oder in Anstalten versorgt sind. Die ge-
nannten Kleingewerbetreibenden auf dem Lande
sind eine ehrenwerte Gesellschaft, sehr nützliche
Leute, unentbehrlich für die Landwirtschaft. Aber
man wird ihnen nicht nachreden können, dass sie
besonderes Verständnis für Obligatorien, für Ein-
gliederung in Kassen und staatliche Massnahmen
aller Art haben, durch die sie betroffen werden.
Diese Leute werden den kantonalen Ausgleichs-
kassen sehr viel Arbeit verursachen und die Ver-
waltungskosten in die Höhe treiben, j

Zu diesen aus dem Charakter der Mitglieder der
kantonalen Ausgleichskassen entstehenden Mehr-
kosten kommt noch ein Zweites hinzu. Wir haben
nun Art. 62 der Vorlage angenommen. Dort wird
in Abs. 2 festgestellt, dass den kantonalen Aus-
gleichskassen die Kontrolle über die Erfassung aller
Beitragspflichtigen obliegt. Den kantonalen Aus-
gleichskassen wird hier eine Spezialaufgabe über-
tragen, nicht nur in ihrem Interesse, sondern im
Interesse aller Ausgleichskassen, auch jener der Ver-
bände. Das ist eine kostspielige Arbeit, und nach
der heutigen1 Ordnung müssten die daraus ent-
stehenden Verwaltungskosten von den Mitgliedern
der kantonalen Ausgleichskassen getragen werden.
Das wäre eine offensichtliche Benachteiligung.

Nun die Frage: Wie kann diese offensichtliche
Benachteiligung, diese Ungleichheit behoben wer-
den? Es gibt zwei Wege: Der vom Bundesrat in
Aussicht genommene des Verwaltungskostenaus-
gleiches, verstärkt durch meinen Zusatz, dass es sich
nicht nur um eine Befugnis handelt, diesen Aus-
gleich herbeizuführen, sondern um eine Pflicht dès
Bundesrates, oder dann nehmen Sie den Antrag des
Herrn Kollegen Bürki an, der dahin geht, dass den
Kassen abgestufe Beiträge an die Verwaltungskosten
geleistet werden, nach dem Muster der bisherigen
Ordnung der Lohn- und Verdienstersatzordnung.

Wenn wir nun zu wählen haben zwischen diesen
beiden Möglichkeiten, glaube ich, läge es im Inter-
esse des Versicherungswerkes und würde dem Ge-
danken der Solidarität, den wir ja immer so hoch
preisen, am besten entsprechen, wenn der Kosten-
ausgleich obligatorisch erklärt würde. Wenn wir den
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Weg des Herrn Bürki wählen, hat das zur Folge,
dass das Versicherungswerk mit neuen Kosten be-
lastet wird, und wir wissen, dass die Finanzierung
der Vorlage schon auf grosse Schwierigkeiten stösst.
Es läge ,deshalb im Interesse des Versicherungs-
werkes und der leichtern Finanzierung, wenn der
Kostenausgleich obligatorisch erklärt würde. Die
kantonalen Ausgleichskassen müssen auf eine Lö-
sung nach der einen oder ändern Seite hin dringen.
Ich würde den Weg des Ausgleiches im Sinne der
Solidarität der Kassen als eines Postulates der aus-
gleichenden Gerechtigkeit bevorzugen. Sollte aber
dieser Vorschlag nicht genehm sein, müssten wir
uns dem Antrag von Herrn Bürki anschliessen.

Bürki: Warum bin ich zu meinem Antrag ge-
kommen ? Die Verfügung Nr. 22 des eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartementes zur Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung sagt in Art. i folgendes: „Den
Lohn- und Verdienstausgleichskassen werden an die
Verwaltungskosten für die Durchführung der Lohn-
und Verdienstersatzordnung feste und abgestufte
Beiträge aus dem zentralen Ausgleichsfonds ge-
währt."

Art. 3 dieser Verfügung bestimmt nun die ab-
gestuften Beiträge nach einer gewissen Skala, je
nach der Struktur der Kasse. Diese Ordnung hat
sich meines Wissens sehr gut bewährt. Die abge-
stuften Beiträge gehen von %—10 °/00.

Ich hätte mir eine ähnliche Ordnung auch für
die Alters- und Hinterlassenenversicherung vor-
gestellt. Die Gründe, warum sie ausgeblieben ist,
sind mir nicht bekannt. Ich gebe zu, dass AI. 2 von
Art. 68 und t AI. 3 von Art. 70 dem Bundesrat ge-
wisse Kompetenzen geben. Ich möchte aber doch
eine Abklärung schaffen.

Ich wollte zuerst eine Anfrage darüber stellen.
Nach Rücksprache mit einigen Herren habe ich mich
zu diesem Antrag, neu als AI. 5, entschlossen, damit
man heute darüber diskutieren und die Sache ab-
klären kann, und die Ausgleichskassen auch wissen,
woran sie sind.

Ich glaube, es wäre recht und billig, meinem
Antrage zuzustimmen. Es darf nicht vergessen
werden, dass namentlich die Beiträge der selbständig
Erwerbenden sehr gross sind. Wir haben da einmal
4 % Beitrag der Wirtschaft, dazu kommen 2 % der
Lohnsumme und dann immer noch die Beiträge
an die bestehenden Lohn- und Verdienstausgleichs-
kassen, und dann eben noch gewisse Beiträge für die
Verwaltungskosten der Ausgleichskassen.

Ich bitte Sie also, meinem Antrage zuzustimmen,
ich glaube, er ist am Platze.

- Gysler: Ich möchte nur, um Missverstähdnissen
vorzubeugen, mit einem Satze sagen, dass ich beim
Art. 53bis der Minderheit nicht beigepflichtet habe;
und zwar deshalb, weil nach meinem Dafürhalten
Voraussetzung für die Parität die Zusammenarbeit
ist. Ich hätte daher eine freiheitlichere Lösung be-
grüsst, als der Zwang, der jetzt durch Annahme
des Minderheitsantrages entstanden ist. Ich hoffe,
dass Sie, wenn wir die Parität für die Arbeits-
losenversicherungskassen verlangen, dieser Parität
mit der gleichen Grosszügigkeit auch zustimmen
werden. .

Herr Regierungsrat Winiker rührt beim Art. 68
tatsächlich an einen heiklen Punkt. Ich muss sagen,
die Frage des Verwaltungskostenausgleichs zwischen
den Verbandsausgleichskassen und den kantonalen
Kassen muss unter dem Gesichtspunkt der ratio-
nellen, d. h. möglichst sparsamen Durchführung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung beurteilt
sein. Deshalb dürfen wir uns nicht einfach vom Ver-
gleich der Verwaltungskostenbeiträge bei den Ver-
bandsausgleichskassen einerseits und den kantonalen
Ausgleichskassen anderseits leiten lassen, sondern
nach meinem Dafürhalten ist die einzig richtige
Würdigung die, dass in der Gesamtheit die Ver-
waltungskosten so niedrig als möglich ausfallen und
alle Gelegenheiten benützt werden, die Kosten mit
der Zeit eben zu senken.

Da möchte ich sagen, Herr Regierungsrat
Winiker hat wohl auf die Schwierigkeiten der kan-
tonalen Kassen in der Verwaltung aufmerksam ge-
macht, im Verkehr mit vielen kleinen Leuten. Aber
er ist eigentlich doch den Beweis dafür schuldig
geblieben, dass die bisher relativ grossen und hohen
Verwaltungskosten der kantonalen Ausgleichskassen
etwa von besondern zusätzlichen Aufgaben her-
rührten, die die kantonalen Kassen zu erfüllen
hätten. Wenn nun von Seiten der kantonalen Kassen
darauf aufmerksam gemacht wird, wie das Herr
Winiker soeben getan hat, dass ihre bunte, zu-
sammengewürfelte Mitgliedschaft, die sich zum
guten Teil eben aus kleinen Betriebsinhabern zu-
sammensetzt, die sich keinem Verband anschliessen
wollen, die Schuld an den hohen Verwaltungskosten-
beiträgen trage, so werden Sie die Mitglieder der
Organisationen sicher begreifen müssen, wenn sie
si'ch dafür bedanken, für die ihres Erachtens aso-
zialen Elemente auch noch Beiträge an die Ver-
waltungskosten leisten zu müssen. Bisweilen tönte
es seitens der Kantone gegenüber den Aussenseitern
meistens anders. Es wird beispielsweise bei der
Übertragung der Bauarbeiten regelmässig seitens
der kantonalen Regierungen darauf verwiesen, die
Aussenseiter seien mindestens so gut ausgewiesen
und. meistens noch besser qualifiziert als die
Verbandsmitglieder. Heute hat es doch eigentlich
ganz anders getönt.
O O '

Da glaube ich, es gibt nur ein klares Entweder-
Oder, entweder man erhebt Anspruch auf die
Früchte der Zusammenarbeit und nimmt auch die
entsprechenden Verpflichtungen auf sich, oder man
hat die Hände von beiden zu lassen, um die Not-
wendigkeit gesunder Verhältnisse zwischen der Füh-
rung der Verbandsausgleichskassen und der kanto-
nalen Kassen darzutun, nicht ihre Konkurrenzie-
rung im Sinne der gegenseitigen Abspenstigmachung
der Mitglieder, was ja nach dem Gesetzestext über-
haupt nicht mehr möglich ist, wohl aber im Sinne
einer Massnahme gegen das Überwuchern büro-
kratischer Formalitäten und Kontrolle.

Grundsätzlich .könnte ich mich mit dem Antrag
des Herrn Winiker einverstanden erklären, denn
man wird diese objektiven Gesichtspunkte mit ge-
sundem Menschenverstand ja nur so deuten können,
dass ein Verwaltungskostenausgleich nur soweit in
Betracht fallen dürfte, als die Unterschiede der Ver-
waltungskosten eindeutig nachweisbar auf zusätz-
liche Aufgaben und nicht etwa auf die Zusammen-
setzung der Mitgliedschaft, auf die Art der Kassen-
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führung zurückzuführen sind. Dabei müsste auch
der Nachweis geleistet werden, dass die grösseren
Kosten der kleineren Ausgleichskassen nicht davon
herrühren, dass sie Obliegenheiten zu erfüllen haben,
die in ändern Kassen von den Mitgliedern selbst
wahrgenommen werden können. Ich glaube, nur ein
gesunder Wettbewerb wird uns vor einem immer
grösseren, immer bürokratischeren und immer kost-
spieligeren Leerlauf bewahren. Deshalb bin ich der
Meinung, dass wir die Chancen des Systems der Ver-
bandsausgleichskassen nur dann richtig einschätzen,
wenn wir das Prinzip verfolgen, dass die Mitglied-
schaft jeder Kasse für ihre eigenen Verwaltungs-
kosten aufkommen muss. Das wird auch den Kan-
tonen zugute kommen, die ihrerseits auf eine spar-
same Verwaltungstätigkeit ihres Behördenapparates
halten:

Nun muss ich anderseits zugeben, dass Herr
Winiker in einigen Punkten natürlich auch recht hat.
Die Schwierigkeiten, denen die kantonalen Kassen
begegnen, sind uns auch bekannt. Die beste Lösung
in dieser Situation wäre meiner Ansicht nach Zu-
stimmung zum Antrag Bürki, der den Kantonen ab-
gestufte Beiträge leisten lassen will und die Zu-
ständigkeit dafür in die Hand des Bundesrates legt.
Herr Winiker hat durchblicken lassen, dass er für
den Fall der Annahme des Antrages Bürki auf
seinen Antrag verzichten könnte. Ich betrachte den
Vorschlag Bürki als eine gegebene und gute Mittel-
lösung und möchte Ihnen empfehlen, diesem Antrag
zuzustimmen.

Bundesrat Stampili: Weder der Antrag Winiker
noch der Antrag Bürki vermag meine ungeteilte
Freude zu erregen. Ich habe Verständnis für die
Sorgen und Schwierigkeiten kantonaler Ausgleichs-
kassen, die viele schlechte Risiken, kleine Leute um-
fassen, deshalb auch mit vermehrten Umtrieben und
infolgedessen mit erhöhten Verwaltungskosten be-
lastet sind, und ich verstehe auch, dass der Wunsch
laut wird, die Kassen, die vermöge ihrer grösseren
Ausdehnung, ihres einfacheren Betriebes, der sche-
matischeren Abwicklung ihrer Aufgaben begünstigt
sind, verhalten werden sollten, Beiträge an die
Kosten jener Kassen zu entrichten, die eben in einer
weniger bevorzugten Lage sind. Würde nun aber
allen Kassen mit höhern Verwaltungskosten nach
Antrag Winiker eine Garantie gegeben, dass sie
unter allen Umständen mit Ausgleichsbeiti ägen
rechnen können, dann wird ihr Wille, zu sparen und
eine rationelle Verwaltung zu führen, nicht gerade
gestärkt, und. das ist dasjenige, was mir am Antrag
des Herrn Nationalrat Winiker nicht gefällt, ob-
wohl ich dem Grundgedanken die Berechtigung
nicht abspreche.

Herr Nationalrat Bürki will.diesen Schwierig-
keiten dadurch aus dem Wege gehen, dass er die
Möglichkeit einer Beitragsleistung aus dem Aus-
gleichsfonds vorsieht. Was wir dem Ausgleichsfonds
für Verwaltungszwecke entziehen, das geht der Ver-
sicherung, den Versicherten verloren. Das ist der
Grund, warum wir in Abweichung von der Lohn- und
Verdienstersatzordnung davon abgesehen haben, aus
den Einnahmen der Versicherung selbst, aus den
zweimal 2 % etwas für die Verwaltung abzuspalten.
Ich muss ihnen sagen, es ist mir unsympathisch und.
geht mir wider den Strich, dass wir von den Mitteln,

Nationalrat. — Conseil national. 19ie.

die den Versicherten allein zugute kommen sollten,
etwas für die Verwaltungskosten zur Verfügung
stellen. Das tun wir aber mit der Annahme des An-
trages Bürki, deshalb kann ich mich nur mit Wider-
streben entschliessen, ihm keine Opposition zu
machen. Aber ich ziehe ihn immerhin dem Antrag
Winiker vor. Ich nehme an, nach dieser Erklärung

'wäre vielleicht Herr Winiker in der Lage, seinen An-
trag zurückzuziehen.

Winiker; Ich ziehe meinen Antrag zurück unter
der Voraussetzung, dass der Antrag Bürki ange-
nommen wird.

Weber: Ich bin sehr erstaunt, dass Herr Bundes-
rat Stampfli die Opposition gegen den Antrag Bürki
aufgibt. Ich nehme nicht an, dass er so abgekämpft
ist von den bisherigen Verhandlungen, dass es aus
diesem Grunde geschieht. Ich möchte immerhin-be-
antragen, auch den Antrag Bürki abzulehnen. Wie
Herr Bundesrat Stampfli ausgeführt hat, wäre es
stossend, wenn man bestimmen würde, dass aus
dem Fonds auch noch Beiträge an die Verwaltungs-
kosten der Kassen gewährt werden. Man würde dann
das Argument hören, dass die Verwaltung sehr viel
von den Beiträgen verschlinge. Nun glaube ich doch,
dass man sagen kann, dass jene, die an diese Ver-
waltungskosten beitragen müssen, seien es Kantone
oder Arbeitgeberorganisationen, die übrigens ja die
Möglichkeit haben, das auch der Wirtschaft aufzu-
erlegen, grosse Vorteile aus dem ganzen Versiche-
rungswerk ziehen, dass es ihnen andere Verpflich-
tungen und Lasten abnimmt, so dass man annehmen
darf, dass sie diese bescheidenen Verwaltungskosten
zu tragen vermögen und dann auch ein Interesse
haben, sie möglichst gering zu lassen. Ich möchte
Ihnen beantragen, die beiden Anträge abzulehnen.

Präsident: Ziff. l ist unbestritten und damit an-
genommen. ,

Nachdem Herr Winiker namens der Minderheit
den Mindefheitsantrag zurückgezogen hat, ist auch
Ziff. 2 unbestritten und angenommen.

Ziff. 3 und 4 sind ebenfalls unbestritten und an-
genommen.

Nun stimmen wir über den Antrag des Herrn
Bürki ab, der dem Art. 68 eine Ziff. 5 beifügen will.

Abs t immung. — Vole.
Für den Antrag Bürki ' 44 Stimmen
Dagegen 49 Stimmen

Winiker: Ich habe meinen Antrag zurückge-
zogen unter der Voraussetzung, dass der Antrag
Bürki angenommen werde. Wider(Erwarten ist er
nicht angenommen worden. Nun muss über meinen
Antrag abgestimmt werden. Ich stelle diesen An-
trag .in aller Form. Er lautet: „Der Bundesrat hat
die nötigen Massnahmen zu treffen, und er wird zu
diesem Zweck einen Verwaltungskostenausgleich
nach objektiven Gesichtspunkten...", statt bloss
,,Der Bundesrat ist befugt. . ."

Präsident: Das sind zwei verschiedene Anträge. .
Lesen Sie sie einmal. Ich kann nicht alles durch-
einanderbringen. Es sind nicht alle von der leichten

: 84
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Auffassungsgabe wie die Zürcher. Dem Rück-
kommensantrag des Herrn Winiker wird nicht op-
poniert. Jetzt stimmen wir noch einmal über Ziff. 2
ab. Wir wollen korrekt sein.

Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 64 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 37 Stimmen

- Art. 69.
' Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. l, 2, 4. Zustimmung zum
Entwurf dés Bundesrats.

Abs. 3. ' Schäden, für welche die Gründerver-
bände einer Verbaridsausgleichskasse haften, sind
aus der geleisteten Sicherheit zu decken. Die Sicher-
heit ist nötigenfalls innerhalb von drei Monaten auf
den vorgeschriebenen Betrag zu ergänzen. Soweit
der Schaden die geleistete Sicherheit übersteigt,
haften die Gründerverbände der Ausgleichskasse
solidarisch.

Proposition de la commission.
Note marginale et al. l, 2, 4. Adhérer au projet

du Conseil fédéral.
Al. 3. La couverture des dommages dont les

associations fondatrices d'une caisse de compen-
sation professionnelle sont responsables, doit' être
prélevée sur les sûretés. Celles-ci devront être com-
plétées, dans le délai de trois mois, au montant fixé.
Les associations fondatrices de la caisse de compen-
sation répondent solidairement du montant des
dommages dépassant les sûretés.

Präsident: Hier liegt ein Antrag des Herrn Giter-
mann. vor. Er konnte noch nicht vervielfältigt
werden. Herr Gitermann beantragt Ersetzung des
Wortes „grobfahrlässiger" durch „fahrlässiger" in
Abs. l, lit. l.

Gitermann: Der Antrag, den ich Ihnen zu stellen
die Absicht'habe, bezieht sich auf Abs. l, lit. b des
Art. 69. Es ist die Rede von der Haftung für
Schäden, und zwar unter lit. ' b für Schäden, die
infolge vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Miss-
achtung der Vorschriften entstehen. Mein Antrag
geht dahin, das Wort „grob" zu streichen und sich
zu begnügen mit der Vorschrift „infolge vorsätz-
licher oder fahrlässiger Missachtung der Vor-
schriften entstanden sind". Wenn es sich um eine
strafrechtliche Bestimmung handeln würde, hätte
ich nichts dagegen, nur die grob fahrlässige Miss-

• achtung der Vorschriften zu treffen* Aber es handelt
sich nicht um strafrechtliche Bestimmungen, sondern
um die Regelung der Haftung, um die Deckung'von
Schäden. Nun weiss man aus Erfahrung, dass auch
eine subjektiv leichte Fahrlässigkeit unter Um-
ständen erhebliche Schäden zur Folge haben kann.
Wenn solche Schäden entstehen, ist es nach Abs. 2
dieses Artikels das Bundesgericht, welches daraus
entstehende Streitigkeiten wird zu beurteilen haben.
Ich bin der Meinung, man soll es ruhig dem Bundes-
gericht überlassen, zu entscheiden, ob eine Fahr-
lässigkeit im konkreten Fall erheblich genug sei, um
eine Haftung zu begründen. Sonst wird es vor-
kommen,- dass durch Fahrlässigkeit Schadenfälle

entstehen, für die niemand haftet, weil das Tat-
bestandsmerkmal der. groben Fahrlässigkeit nicht
erfüllt ist. Wenn Sie die vom Bundesrat und der
Kommission vorgeschlagene Fassung annehmen,,
wird es sehr schwer sein, Schadenersatzforderungen
durchzusetzen. Das Bundesgericht wird sich daran
halten müssen, dass der Gesetzgeber ausdrücklich
grobe: Fahrlässigkeit im Auge hatte. Das sind die
Gründe, warum ich Ihnen beantrage, das Wort
„grobfahrlässig" durch „fahrlässig" zu ersetzen.

Bundesrat Stampf li: Der Antrag des Herrn
Gitermann geht zu weit. Ich verstehe, wenn man
sagt, es sollte nicht nur in denjenigen Fällen, wo von
grober Fahrlässigkeit gesprochen werden kann, eine
Haftung eintreten. Aber für jede Fahrlässigkeit die
Haftung vorzusehen, ginge auch zu weit. Das sind
dann richtige Fussangeln für'die Gründerverbände
und die Kantone. Das französische Wort „grave"
geht weiter als „fahrlässig". Wir haben eben nicht
die feine Ponderierung, wie sie unsere welschen
Freunde haben. Aber wenn man schlechthin wegen
jeder Fahrlässigkeit die Haftung eintreten lassen
will, s o geht d a s z u weit. . v

Wir wollen versuchen, an die Stelle von „grob-
fahrlässig" vielleicht einen Ausdruck zu finden, der
dem französischen „grave" besser entspricht. Des-
halb muss ich den Antrag Gitermann ablehnen.
Vielleicht kann man doch eine andere Redaktion
finden. Das wird Sache der Redaktionskommission
sein.

Gitermann: Ich hin bereit, auf meinen Antrag zu
verzichten, unter dem Vorbehalt, dass den Erwä-
gungen, die ich auseinandergesetzt habe, Rechnung
getragen wird durch einen passenden Ausdruck, der
bagatellhafte Fahrlässigkeit ausschliesst und doch
nicht schwere Fahrlässigkeit erfordert. In diesem
Sinne ziehe ich also meinen Antrag zurück.

Angenommen. —-Adopté.

D. Die zentrale Ausgleichsstelle.
Art. 70.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

D. La centrale de compensation.
Art. 70.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

•Bratschi, Berichterstatter: Art. 70'enthält die
Vorschriften über die zentrale Ausgleichsstelle, die zu
schaffen seirf wird. .Diese zentrale Ausgleichsstelle ist
ein Bestandteil der Bundesverwaltung. Es ist daher
auch klar, dass der Bund die Kosten für sie zu
tragen hat. Aber, wie Herr Bundesrat Stampfli be-
reits, in anderem Zusammenhang sagte und wie
auch aus der Botschaft hervorgeht, handelt es sich
nicht um eine grosse Verwaltungsabteilung. Es ist
in der Botschaft von 10 Angestellten die Rede.

Ich persönlich habe die Auffassung, dass man
vielleicht mit 10 Angestellten nicht auskommen
wird, aber jedenfalls wird es eine völlig unbedeu-
tende Vermehrung des Bundespersonals sein.
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Der zentralen Ausgleichsstelle liegt im besondern
ob die Abrechnung mit den Ausgleichsstellen, die
Überwachung des Abrechnungsverkehrs, die An-
ordnung von Stichproben bei den Ausgleichskassen
und Arbeitgebern, die Überweisung der Saldi und'
insbesondere die Führung des Registers über die
individuellen Beitragskonten. Das sind die wich-
tigsten Aufgaben dieser Ausgleichsstelle. Die Auf-
gaben sind nicht so umfangreich wie diejenigen der
Ausgleichskassen, aber immerhin so, dass man
vielleicht mit mehr als 10 Angestellten rechnen
muss.

Auf Seite 100 der Botschaft ist sodann die An-
regung enthalten, die Fondsverwaltung' von der
zentralen Ausgleichskasse zu trennen. Diese Anre-
gung wird damit begründet, dass für die Fondsver-
waltung ein besonderer Verwaltungsrat geschaffen
werden soll.

Persönlich würde ich eine Trennung dieser
Fondsverwaltung weder für nötig noch für zweck-

• massig ansehen. Der Umstand, dass ein besonderer
Verwaltungsrat geschaffen wird, der über die finanz-
politischen Fragen dieses-Fonds entscheiden wird,
macht eine Trennung dieser Verwaltung, die ohne-
hin klein sein wird, nicht notwendig. Die Kommis-
sion hat sich damit nicht befasst, weil kein Antrag-
vorliegt. Es wird Sache des Bundesrates 'sein, nach-
her darüber zu entscheiden.

Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen,
Art. 70 unverändert zuzustimmen.

M. Hirzel, rapporteur: La commission vous
propose d'adopter l'article 70 qui règle la création
et les tâches de la centrale de compensation.

Oh a beaucoup discuté sous l'angle administratif
de la question de savoir si cette centrale exigerait,
pour fonctionner, un nombre élevé de fonctionnaires.
Personnellement je n'en sais absolument rien.

* D'après les chiffres qui nous ont été indiqués offi-
ciellement, il suffirait d'une dizaine ou d'une
douzaine de personnes. C'est possible, mais cela
n'est pas certain. Enfin, admettons, à la rigueur,

, qu'il en faille le double; il ne faut pas dans une
question pareille et pour une œuvre aussi vaste
peindre l'épouvantail sur la muraille pour quelques
employés de plus ou de moins. Il est bien évident
d'ailleurs qu'une pareille institution d'Etat, avec
un mouvement de fonds de plusieurs centaines de
millions annuellement et un capital se chiffrant par
des milliards, ne saurait fonctionner convenable-
ment sans un personnel suffisant: En revanche,

" certains chiffres qui ont été articulés d'un certain
côté et qui parlaient de 1200 ou 1500 fonctionnaires
sont considérablement exagérés ; ils sont absolument
faux; dans la mesure bien entendu où ils peuvent
concerner l'organisation centrale, ce que dans le
public on a généralement cru. Je tiens à préciser
que lorsqu'on articule des chiffres de cet ordre et
(je crois que sur ce point nous sommes d'accord
avec une partie de l'opposition), il ne peut s'agir
que de l'ensemble des vcaisses de compensation

. réparties sur toute l'étendue du pays, y compris les
employés et fonctionnaires de caisses publiques et
des caisses d'association professionnelles. Mais,
encore une fois, l'effectif du personnel de la centrale
elle-même pourra être limité à quelques fonction-

naires. D'autre part, cette centrale de compensation
n'aura pas la gestion du fonds même qui repré-
sentera', vous le'savez, 2,5 milliards dans la période
moyenne : un conseil d'administration spécial sera
désigné pour gérer ce fonds et c'est là, à mon sens,
une solution heureuse: je suis convaincu qu'en
désignant pour cette tâche un conseil d'administra-
tion spécial indépendant de l'administration pur.e,
on donnera à cette centrale une indépendance plus
grande et à son administration plus de sécurité par
rapport aux éléments administratifs et politiques'.'
C'est pourquoi personnellement cette solution me
plaît beaucoup. ,

Bundesrat Stampili: Ich habe in der vorausge-
gangenen Debatte'erklärt, dass die zentrale Aus-
gleichsstelle nicht mehr als etwa ein Dutzend Ange-
stellte erfordern werde.

^ Es sind Zweifel darüber geäussert worden, ob
nicht ein grösserer Apparat nötig würde.,Ich möchte
hier, damit man mich nicht einmal an dieser Be-
hauptung aufhängt, ausdrücklich bemerken, dass
lediglich die zentrale Ausgleichsstelle mit einem
Dutzend Einheiten auskommen kann. ,Das glauben
wir annehmen zu dürfen, gestützt auf die Tatsache,
dass die zentrale Abrechnungsstelle der Lohn- und
Verdienstersatzordnung auch nicht einen grössern
administrativen Apparat erforderte.

• • Neben der zentralen Ausgleichsstelle werden
aber noch für die Registerführung über die in den
Ausgleichskassen geführten individuellen Beitrags-
konten einige Funktionäre nötig sein. Das kann ein
Dutzend, kann aber auch mehr sein. Ich will das
hier ausdrücklich feststellen. .Was ich in èineni
meiner früheren Voten sagte, bezog sich ausschliess-
lich auf die zentrale Ausgleichsstelle. Es lag mir
daran, das ausdrücklich festzustellen, nicht damit
man später kommt und sagt, ich hätte Sie getäuscht.

Angenommen.—Adopté.

E. Die Aufsicht des Bundes. :
'Art. 71. . "'

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

E. La surveillance par Ja Confédération.
Art. 71.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Art. 72.
Antrag der Kommission.

Mehrhe i t :
Zustimmung zum Entwurf des Bündesrats.

Minde rhe i t
(Moser, Graber, Schmid-Zürich, Schneider, Siegrist,

Spühler, Zeli) :
1 Der Kommission obliegt ausser den in den

Art. 9, Abs. 2, lit. e, 53bis, Abs. 3, 87, Abs. l, und
88 genannten Aufgaben. . .
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Proposition de la commission.
— Major i té :

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minori té
(Moser, Graber, Schmid-Zurich, Schneider, Siegrist,

Spühler, Zeh) :
1 Outre les tâches prévues' aux articles 9, 2e

alinéa, lettre e), 53bis, 3e alinéa, 87, premier alinéa,
et 88, la commission est chargée de...

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit : Art. 72
sieht eine eidgenössische Alters- und Hinterlassenen-
versicherungskommission vor. Die Schaffung dieser
Kommission wird von Ihrer Kommission sehr be-
grüsst. Es ist ein ausserordentlich glücklicher Ge-
danke, dass eine solche Kommission vorgesehen
wird, die sich laufend mit den Geschäften der
Altersversicherung befassen kann. Welche Ge-
schäfte ihr zufallen, geht aus dem Artikel selber
hervor. Im Abs. 2 werden die Geschäfte im ein-
zelnen aufgezählt, die der Kommission zur Behand-
lung zugewiesen werden.

Die Minderheit hat einen ergänzenden. Vor-
schlag gemacht, der sich auf Art. 53bis bezieht.
Nachdem Art. 53bis vom Rate angenommen wurde,
ergibt sich die Ergänzung im Art. 72 ohne weiteres.

Es ist aufmerksam zu machen, dass dieser Kom-
mission, gemäss Abs. 3 des angenommenen Art.
53bis, noch die wichtige, Funktion zukommen kann,
ein Schiedsgericht zu bestellen, wenn über die Frage
der Schaffung paritätischer Ausgleichskassen keine
Verständigung zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern zustandekommt. Der Artikel ist also
'durch Beifügung der Worte: „Art. 53bis, Abs. 2"
zu ergänzen.

Aber die Kommission hat sich nicht nur mit
einzelnen Fragen der Ausführung zu befassen, son-

. dem es fällt ihr die; viel wichtigere Aufgabe zu, die
Frage des Ausbaues der Altersversicherung, des
Erlasses wichtiger Vollzugsvorschriften usw. vor-
zubereiten. Dass die Altersversicherung auch nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes noch ausbau-
fähig sein wird, das hat die Debatte der beiden
Wochen sehr deutlich gezeigt. Bei der Vorbereitung
eventueller Revisionen des Gesetzes wird der Alters-
versicherungskommission eine wichtige Rolle zu-
fallen.

Es ist in der Kommission die Frage erörtert
worden, wie die Altersversicherungskommission zu-
handen der Öffentlichkeit Bericht erstatten soll.
Herr Bundesrat Stampfli hat uns mitgeteilt, dass
uns über die Tätigkeit dieser Kommission, wie über
die Tätigkeit aller ändern ähnlichen Kommissionen,
im Geschäftsbericht des Bundesrates Auskunft ge-
geben werden wird. Bei Behandlung des Geschäfts-
berichtes hat das Parlament Gelegenheit, zu der
Tätigkeit der Kommission Stellung zu nehmen,
wenn es das wünscht.

Über die Zusammensetzung der Kommission
enthält der Artikel die nötigen Vorschriften. Es
sollen vertreten sein: die Versicherten, die Wirt-
schaftsverbände, die anerkannten Versicherungs-
einrichtungen sowie Bund und Kantone.

Die Kommission beantragt' Ihnen Zustimmung
zur vorliegenden Fassung mit der in Abs. 2 vorge-
schlagenen Ergänzung.

M. Hirzel, rapporteur de la majorité: L'article 72
concerne la commission fédérale d'assurance vieil-
lesse et survivants, qui a certainement une impor-
tance considérable. Le nombre des commissaires
n'est pas déterminé et l'on estime qu'il y aura lieu
de représenter d'une façon équitable les divers
milieux économiques et, je dois le dire aussi, les
diverses régions du pays.

Je n'ai pas d'autres observations à formuler au
sujet de cette création, mais je tiens à attirer votre
attention sur le fait qu'elle constitue certainement,
au point de vue de la gestion générale de l'assurance
vieillesse, une institution bienfaisante.

Präsident: Nachdem die Mehrheitsreferenten dem
Antrag der Minderheit zugestimmt, haben, be-
trachte ich diesen Minderheitsantrag sals unbe-
stritten und daher angenommen.

Fünf t e r Abschni t t .
Die Versicherungseinrichtungen.

Art. 73.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

.Capitre V.
Les institutions d'assurance.

Art. 73.
Proposition de la commission.

Adhérer au projet du ConseiHédéral.

Bratschi, Berichterstatter: Dieser Abschnitt war
vor allem in der Expertenkommission einer der um-
strittensten und meist besprochenen. Die Frage der
Gestaltung des Verhältnisses der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung zu den .bestehenden Versiche-
rungseinrichtungen hat die Expertenkommission
ausserordentlich stark beschäftigt. Den Niederschlag
der Tätigkeit dieser Kommission haben Sie nicht
nur gefunden im eigentlichen Expertenbericht in
einem umfassenden, Abschnitt, sondern im zweiten
Bericht vom 2. März 1946, der allein gegen 300 Seiten
umfasst und in welchem das ganze Verhältnis
zwischen Altersversicherung und den bestehenden
und zukünftigen Versicherungseinrichtungen dar-
gestellt wird. Es kann mit grosser Befriedigung fest-
gestellt werden, dass dem zweiten Bericht, soviel
Arbeit er auch verursacht hat, doch das grosse Ver-
dienst zukommt, diese Frage gründlich geklärt und
dazu geführt zu haben, dass die Expertenkommis-
sion mit sehr grosser Mehrheit der vorgeschlagenen *
Lösung zugestimmt hat, und dass diese wichtige
Frage weder Ihre Kommission, noch den Rat ein-
gehend beschäftigen muss. Weil sie aber doch von
sehr weittragender Bedeutung ist, möchte ich einige
Bemerkungen allgemeiner Natur anbringen.

Man war über zwei wichtige Grundsätze .von
allem Anfang der Beratungen an einig. Der erste
Grundsatz war, dass die Mitglieder bestehender oder
noch zu schaffender Versicherungseinrichtungen
wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer solchen Ver-
sicherungseinrichtung durch die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung weder benachteiligt, noch be-
vorzugt werden sollen. Wenn sich jemand bereits
'versichert hat, sei es bei einer Gruppenversicherung,
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sei es bei einer öffentlichen oder privaten Pensions-
kasse, so darf er deshalb von der Altersversicherung
nicht benachteiligt werden, er soll aber auch nicht
bevorzugt werden. Er soll also im Prinzip, vom
Standpunkt der Altersversicherung aus gesehen,
gleich behandelt werden, wie wenn er nicht ver-
sichert wäre. Er wird also alle Vorteile, die die
Altersversicherung den Nichtversicherten bietet,
auch geniessen, entweder direkt, wenn einer einer
Versicherungseinrichtung angeschlossen ist, die sich
nicht anerkennen lässt, oder indirekt über seine
Versicherungseinrichtung, seine Gruppenversiche-
rung oder Pensionskasse, wenn sich diese Ver-
sicherungseinrichtung von der Altersversicherung
anerkennen lässt. In diesem Falle wird es so sein,
dass die Versicherungsbedingungen dieser Ver-
sicherungseinrichtung als Folge der Anerkennung
günstiger gestaltet werden können, als wenn die
Anerkennung nicht erfolgen würde. Es wird der
bereits Versicherte alle1 Vorteile, die die Alters-
versicherung bietet, in gleicher Weise geniessen wie
der Nichtversicherte. Selbstverständlich ist, dass
der bereits Versicherte auch alle Lasten zu tragen

• hat in gleicher Weise, wie wenn er nicht versichert
wäre. Ich denke an bereits Versicherte mit Ein-
kommen von mehr als 7500 Franken. Diese haben
den sogenannten Sozialbeitrag an die Alters- und
Hinteriassenenversicherung in gleicher Weise zu
leisten wie die Nichtversicherten. Darin kommt zum
Ausdruck, dass sie nicht bevorzugt sein sollen. Sie
sollen gleiche Rechte und Pflichten geniessen und
tragen wie der Nichtversicherte.

Das ist der eine Grundsatz, der von Anfang an
unbestritten war. Dazu kommt der zweite, wonach
öffentliche und private Pensionskassen und Ver-
sicherungseinrichtungen grundsätzlich gleich zu be-
handeln sind. Es soll eine kantonale Kasse oder eine
Gemeindekasse nicht ungünstiger behandelt werden
als irgendeine private Kasse und umgekehrt. Ob
sich ein Bürger einer öffentlichen oder privaten
Pensionskasse angeschlossen hat und dort seine
Beiträge bezahlt-und seine Rechte geniesst, soll vom
Standpunkt der Altersversicherung aus gesehen
gleichgültig sein. Er soll gleich behandelt werden.
Das gleiche trifft für diebetreffenden Versicherungs-
einrichtungen zu.

Diese beiden Grundsätze haben zu wenig Dis-
kussionen Anlass gegeben. Dagegen bietet die Präge
der Gestaltung der Zusammenarbeit und der Ein-
gliederung in die Altersversicherung erhebliche
Schwierigkeiten, mit denen sich die Experten-
kommission in grundsätzlicher Weise auseinander-
gesetzt hat. Wie ich bereits sagte, hat sie eine für
alle Teile befriedigende Lösung gefunden. Ich ver-
weise auf die Botschaft und die beiden umfassenden
Berichte der Expertenkommission, die sich im Be-
sitz der Ratsmitglieder befinden. Es ist mit Be-
friedigung festzustellen, dass von Seiten der Ver-
sicherungsgesellschaften und Verbände, die Pen-
sionskassen führen, offiziell mitgeteilt oder an Ver-
sammlungen erklärt worden ist, dass sie sich mit
der Lösung, wie sie im Gesetz enthalten ist, abfinden
können, d. h. dass sie dieser Lösung zustimmen.

Es ist im letzten Stadium der Beratung der
Expertenkommission aus Kreisen der Versicherungs-
gesellschaften allerdings noch ein Vorschlag gemacht
worden, der nach ebenso gründlicher Beratung aber

nicht hat verwirklicht werden können. Dem Vor-
schlag kommt das Verdienst zu, dass er zu der sehr
gründlichen Abklärung geführt hat, die jetzt vor-
liegt. Wichtig ist auch, dass die Versicherungs-
gesellschaften sich heute mit den Lösungsmöglich-
keiten, die im Entwurf gegeben sind, einrichten und
abfinden können.

Es ist eine vollständige Klärung eingetreten und
gleichzeitig eine sehr einfache Lösung gefunden
worden. Die Versicherungseinrichtungen haben
zwischen zwei Möglichkeiten zu wählen. Sie können
sich anerkennen lassen, sofern sie die Vorausset-
zungen dazu erfüllen, die in diesem Abschnitt um-
schrieben sind, oder sie können auf die Anerkennung
verzichten. Wenn sie sich anerkennen lassen, sind
sie gewissermassen, soweit die Altersversicherung
in Frage kommt, ausführende Organe der Alters-
und Hinteriassenenversicherung. Sie leisten 'an
Stelle des Einzelnen den Beitrag an die Alters-
versicherung und sind auf die Altersrente an Stelle
des Einzelnen anspruchsberechtigt. Weil in der
Rente auch andere Zuwendungen'enthalten sind als
nur die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern, so ist der-Rentenwert als Ganzes natürlich
grösser als der Prämienwert. Der Rentenwert be-
trägt im Durchschnitt zweimal den Prämienwert,
vorausgesetzt, dass Bund und Kantone gleichviel
übernehmen wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Eine anerkannte Versicherung erhält im Durch-
schnitt von der Altersversicherung das Doppelte
von dem zurück, was sie gibt. In diesem Rahmen
kann sie ihre eigenen Renten günstiger gestalten
als sie das vorher hat tun können, oder, wenn sie
will, kann sie ihre Mitglieder von Beiträgen ent-
lasten. Das ist eine Angelegenheit der internen Ge^-
staltung.bei einer solchen Versicherungseinrichtung.
Selbstverständlich sind die Dinge von Kasse zu
Kasse verschieden. Je kleiner das Durchschnitts-
einkommen der Versicherten bei einer Kasse ist,
desto günstiger schneidet sie bei der Anerkennung
ab; je höher das Durchschnittseinkommen ist, desto
weniger günstig wird sie abschneiden.Wenn wir z. B.
eine Pensionnasse für Prokuristen hätten, die ein
Durchrchnittseinkommen von z. B. 10 000 Franken
oder mehr aufweisen würde, hätte sie durch die
Anerkennung nichts zu gewinnen. Der Einzelne-'
hätte dann aber auch von der Altersversicherung
nichts zu gewinnen. Er erhält von ihr, ob-er einzel-
versichert oder der Pensionskasse angeschlossen ist,
nicht mehr, als was er an Beiträgen einzahlt, oder
bei sehr hohem Einkommen noch weniger; er leistet
einen Sozialbeitrag zur Finanzierung der kleineren
Renten.

Wenn sich die Kasse nicht anerkennen lässt,
ist die Sache noch einfacher. Dann bestehen zwei
Versicherungsverhältnisse nebeneinander. Der Ver-
sicherte, der einer solchen Kasse angehört, hat die
Beiträge an seine Kasse zu leisten und erhält von
ihr die Rente. Beiträge und Renten gestalten sich
ausschliesslich nach den Statuten dieser Kasse. Der
Versicherte hat neben diesem Versicherungsverhält-
nis seine Mitgliedschaft bei der eidgenössischen
Altersversicherung. " Er bezahlt dort als Arbeit-
nehmer 2 % oder als selbständig Erwerbender 4 %
und hat Anspruch auf die gesetzliche Rente. Dieser
Versicherte bezahlt also an zwei Orten Beiträge und
bezieht zwei Renten, genau gleich wie ein Ver-
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sicherter, der bei zwei Lebensversicherungsgesell-
schaften Verträge abschliesst; er bezahlt bei beiden
Prämien und erhält von beiden die entsprechenden
Summen.

Diese nichtanerkannten Kassen — das werden
im allgemeinen die kleinen Kassen sein — erhalten
die Möglichkeit, sich in bezug auf die Prämien der
Alters- und Hinterlassenenversicherung anzupassen.
Darauf kommen wir aber im Zusammenhang mit
einem ändern Artikel zu sprechen.

Die glückliche Lösung, die schliesslich'von der
Expertenkommission auf Antrag des Amtes für
Sozialversicherung, und gestützt auf die gründ-
lichen Untersuchungen dieses Amtes hat vorge-
schlagen werden können, ist nicht nur sachlich von
grosser Wichtigkeit. Es kommt ihr auch politisch
die grösste Bedeutung, zu. Die Ausführungen auf
Seite 103 der Botschaft weisen darauf hin. Es geht
daraus hervor, welche Wichtigkeit diese Ver-
sicherungseinrichtungen in unserem Lande bereits
erreicht haben. Die Zahl dieser Einrichtungen über-
steigt 4000, wovon 3000 eigentliche Pensionskassen
sind. Dif Fonds in allen diesen Kassen erreichen
annähernd die Summe von 3 Milliarden Franken.
Sie mögen an dieser Summe wieder die Bedeutung
des Fonds abschätzen, der später bei der Alters-
versicherung geäufnet wird. Diese Pensionskassen,
die, alle zusammen genommen, an Bedeutung bei
weitem nicht an die Altersversicherung heran-
reichen, verwalten heute schon, einen-Fonds von
rund 3 Milliarden Franken. Die Zahl der bei solchen
Pensionskassen Versicherten erreicht heute un-
gefähr 420 000, die jährlich 320 Millionen Franken
an Beiträgen bezahlen. Gegen 100 000 Personen sind
bereits pensioniert und beziehen Renten, oder er-
hielten Kapitalabfindungeh im Gesamtbetrage von
ungefähr 210 Millionen Franken im Jahr. Die Auf-
teilung auf Öffentlich-rechtliche und private Kassen
nach der Zahl der Versicherten dieser Kassen ist

'ungefähr' so, dass etwa zwei Drittel Privatange-
stellte sind und ungefähr ein Drittel öffentliche
Angestellte von Bund, Kantonen, Gemeinden oder
sonst öffentlich-rechtlichen Korporationen.

Wenn wir uns diese grossen Zahlen vor
«Augen halten, wird die Bedeutung dieses Abschnit-
tes und der Versicherungseinrichtungen ohne wei-
teres verständlich. Dabei ist zu beachten, dass die
ganze Sache noch in der Entwicklung begriff en. ist.
Sie hat ja erst in den beiden letzten Jahrzehnten
den gewaltigen Aufschwung genommen und ist zu
der Bedeutung gelangtem der-sie sich gegenwärtig
.befindet. Nach dem Ende des" ersten Weltkrieges
war die Zahl solcher Pensionskassen noch sehr ge-
ring. Die meisten der bestehenden Kassen sind in
neuerer Zeit gegründet worden, und man darf er-
warten, dass die Entwicklung weitergeht. Es ist
insbesondere zu wünschen, dass die Altersversiche-
rung erneut einen Ansporn gibt, die Schaffung und
den Ausbau solcher Versicherungseinrichtungen
weiterzuführen.

Die Kommission hat zum Art. 73 keine Anträge
zu stellen; sie beantragt Ihnen Zustimmung. Ich
hielt es aber für zweckmässig, bei der Einleitung der
Beratung dieses Abschnittes einige allgemeine Be-
merkungen über die Bedeutung dieser Kassen anzu-
bringen.

M. Hirzel, rapporteur: Après les explications pré-
cises données par M. Bratschi, je n'aurai pas à re-
tenir longtemps votre attention. -

Ce chapitre consacré aux institutions d'assurance
existantes, a certainement une grande importance
et c'était peut-être le point le plus délicat dans le
cadre de la loi dans l'économie générale de l'en-
semble du problème: comment, en effet, pouvait-on
coordonner, faire jouer les institutions d'assurance
privées, collectives et aussi publiques, avec le sys-
tème général de l'assurance vieillesse et survivants
d'Etat ? Il y avait là un élément redoutable qui, sans
doute, aura déjà pesé d'un bon poids sur le plateau
négatif de la balance lors de la fameuse votation
sur la loi Schulthess en 1931, car, à l'époque, on
n'avait pas pu ou.su résoudre ce problème de la
façon harmonieuse dont on le fait ici.

La solution que lui apporte la présente loi est
très intéressante. Elle permet aux caisses de retraite
et institutions d'assurance existantes de se faire re-
connaître ou non — la terminologie employée n'est
peut-être pas des plus heureuses, car une institution
d'assurance non reconnue n'en existe pas moins.
Enfin, on les appelle ainsi. Celles qui sont donc •
«non reconnues» et qui ne voudront pas entrer dans
le circuit de l'assurance vieillesse fédérale, qui préfé-
reront vivre leur vie propre en marge de cette assu-
rance, en ont parfaitement le droit, comme elles en
ont d'ailleurs aussi les moyens. Elles pourront con-
tinuer leur activité indépendamment de tout le sys-
tème général de l'Etat, elles continueront à perce-
voir des cotisations et à payer les rentes. Bien
entendu, dans certains cas, il y aura double assu-
rance: chacun étant, d'une part, assuré par l'assu-
rance d'Etat, d'autre part, ceux qui possèdent une
assurance personnelle continueront à en payer les
primes ou les cotisations ; et ils bénéficieront ainsi
à la fin de leur existence — s'il s'agit d'une assurance
en cas de viei^esse — d'un cumul de pensions, chose
d'ailleurs absolument l'égitime du point de vue social
et économique. Dans bien des cas, les rentes pro-
venant de l'assurance d'Etat ne seront qu'un mini-
mum encore insuffisant qu'il sera normal de pouvoir
compléter par ses moyens personnels, ce que l'on ne
peut pas faire dans le cadre de l'assurance d'Etat.

Mais les caisses qui demanderont à être recon-
nues feutreront dans le circuit de notre organisation
d'assurance où elles constitueront un élément de
base. Chacune d'elles constituera une collectivité
sui generis, une sorte de famille ayant ses droits
et ses devoirs propres, qui agira auprès de l'orga-
nisme central au nom de tout ses membres, dès lors
englobés individuellement dans l'organisme que sera
la caisse reconnue. Celle-ci dépendra aussi de l'or-
gane central et y représentera ses propres assurés.

Pour se faire reconnaître, les caisses devront
naturellement remplir certaines conditions de forme
et de fond. Cela n'est que légitime," car les caisses
reconnues -..auront des compétences très étendues,
étant dès lors considérées comme des organes appe-
lés, à encaisser des cotisations et à payer des rentes,
le tout représentant des sommes énormes, comme
les caisses de compensation. Dans ces conditions, il
est clair et normal que les caisses reconnues qui vou-
dront entrer dans le circuit de l'assurance vieillesse
soient astreintes à des obligations nettement définies.
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En terminant, je voudrais souligner l'importance
de ce chapitre qui permet aux associations privées
et à leurs caisses d'accepter sans aucune arrière-
pensée l'œuvre de l'assurance vieillesse d'Etat, étant
donné la large liberté de choix qui leur est laissée.

A ce propos, précisons que nous possédons déjà
en Suisse 4000 de ces institutions d'assurance. C'est
un chiffre considérable. Elles groupent 420 000
membres en chiffre rond et comptant actuellement
déjà 100 000 pensionnés. D'après les chiffres les plus

' récents, elles encaissent par an 320 millions de
francs de cotisations et elles décaissent 210 millions
de francs, soit à titre de rente, soit à titre de verse-
ment en capital à leurs assurés. Ces chiffres suffisent
à témoigner de l'importance, non seulement démo-
graphique, mais aussi économique et sociale, de ces
institutions d'assurance existant déjà en Suisse. On
peut se féliciter que la loi d'assurance vieillesse,
reconnaissant leur-importance, leur fasse une place,
permettant ainsi, dans des conditions harmonieuses,
la coordination de l'institution fédérale avec les
entreprises d'assurance privées que nous comptons
déjà dans notre pays. :

Rohr: Ich habe das Wort nicht verlangt, um
einen Antrag zu stellen, sondern um von kompe-
tenter Seite orientiert zu werden und um meine
Auffassung, und auch die Auffassung, die in einer
breiten Öffentlichkeit besteht, eventuell richtig-
stellen zu lassen.

Nach dem bisherigen Ergebnis der Beratungen
sind drei Arten von Beitragspflichtigen zu unter-
scheiden: Einmal die Selbständigerwerbenden, zu.
denen die Landwirtschaft, das Gewerbe, die freien
Berufe (Ärzte, Anwälte usw.) gehören, die aus der
eigenen Tasche 4% Beiträge zu bezahlen haben.
Dazu leisten sie für ihre eventuellen Angestellten
weitere 2% der Lohnsumme. Die zweite Kategorie
sind die Unselbständigerwerbenden, die keiner aner-
kannten Versicherungsinstitution angehören. Diese
bezahlen aus der eigenen Tasche nur 2 % Beiträge
und 2 % zahlt der Arbeitgeber. Die dritte Kategorie
sind die Unselbständigerwerbenden, die einer aner-
kannten Versicherungsinstitution im Sinne des
Art. 74 des' Gesetzes, wie wir ihn soeben beraten,
angehören, -Diejenigen, die dieser Kategorie ange-
hören, .bezahlen wie bisher, zusammen mit dem
Arbeitgeber, die Prämien, die für die Finanzierung
ihres Pensionsanspruches notwendig sind. Darüber
hinaus bezahlen sie nichts. Sie werden sogar von
den bisherigen Leistungen in die Wehrmannsaus-
gleichskasse befreit. Aber diese Kategorie erhält
eine wirkliche Altersrente, die offenbar über das
hinausgeht, was der Höchstleistende aus der Alters-
versicherung erhalten kann.

Welches sind nun die Auswirkungen dieser Rege-
lung auf die Solidaritätsleistungen, von denen im
Zusammenhang mit dieser Versicherung sehr viel
gesprochen worden ist ? Nach den Berechnungen
der Experten beginnt die Solidaritätsleistung bei
Jahresbeiträgen, die 300 Franken übersteigen. Der
Selbständigerwerbende zahlt bei einem Erwerbs-
einkommen von über 7500 Franken mehr als
300 Franken aus der eigenen Tasche. Für ihn be-
ginnt somit die Solidaritätsleistung bei einem Ein-
kommen von 7500 Franken. Der Unselbständiger-
werbende — und dazu gehören auch die Direktoren

von Banken, von privaten Unternehmungen, dazu
gehören die höheren Staatsbeamten — zahlt aus der
eigenen Tasche nur 2 %. Für ihn beginnt somit die
So'lidaritätsleistung erst bei einem Einkommen von
über 15 000 Franken.

Wie wirkt sich das aus ? Ein Selbständigerwer-
bender mit einem Erwerbseinkommen von 15-000
Franken bezahlt 600 Franken Beiträge, er leistet
also einen Solidaritätsbeitrag von 300 Franken.. Der
Unselbständigerwerbende, ein Direktor einer Bank
oder eines Unternehmens oder ein höherer Staats-
beamter mit 15 000 Franken Erwerbseinkommen
zahlt aus der eigenen Tasche nur 300 Franken Bei-
träge. Er leistet also keinen Solidaritätsbeitrag. Der
Selbständigerwerbende mit 25000 Franken Ein-
kommen zahlt 1000 Franken Beitrag. Er leistet
einen Solidaritätsbeitrag von 700 Franken. Der
unselbständigerwerbende Gutbezahlte rnit einem
Erwerbseinkommen von 25 000 Franken zahlt 500
Franken Beitrag. Er leistet somit einen Solidaritäts-
beitrag von nur 200 Franken gegenüber dem Selb-
ständigerwerbenden, der aus der eigenen Tasche
700 -Franken Solidaritätsbeitrag -leistet. Ist dieser
Unselbständigerwerbende noch in einer anerkannten
Versicherungsinstitution, dann'zahlt er überhaupt
keinen Solidaritätsbeitrag, denn die P.rämien, die er
zusammen mit dem Arbeitgeber leistet, stellen den
Gegenwert des Rentenbetrages dar, eines Renten-
betrages, der eine.wirkliche Altersversicherung ist,
die nicht auf einen Höchstbetrag von 1500 Franken
beschränkt bleibt. <>

Diese Regelung scheint mir stossend zu sein und
wird jedenfalls von den Selbständigerwerbenden
nicht recht verstanden, die ihren vollen Beitrag aus
der eigenen Tasche zu bezahlen haben. Diese Bei-
träge, die sie zu leisten haben, erreichen bei höheren
Einkommen das Vielfache dessen, was notwendig
wäre, um ihre eigene Rente zu finanzieren.

• •

Es ist durchaus verständlich und eine Notwen-
digkeit, dass ein Werk, wie die Altersversicherung,
nur mit Solidaritätsbeiträgen geschaffen werden
kann. Das ist absolut klar; aber die Solidarität
sollte nach Auffassung der Freierwerbenden auf
einen etwas breitern Boden gestellt werden, als das
nach dieser Vorlage der Fall ist.

Herr Odermatt hat schon bei der Beratung des
Art. 8 auf diese Situation aufmerksam gemacht.
Man hat seinen Antrag, der auf eine Änderung ab-
zielte, abgelehnt. Ich hoffe, dass er Rückkommen
beantragt und dass dann der Rat diese Diskrepanz
in der Solidaritätsbeanspruchung eiiiigermassen aus-
gleicht. Dabei gebe ich ohne weiteres zu, dass sein
ursprünglicher Antrag zu weit gegangen ist ; aber er
kann abgeändert werden. Wenn Sie die Angleichung
in der Solidaritätsbeanspruchung nicht in diesem
Zusammenhang vornehmen wollen, so kaxm der
Weg in der Finanzierungsvorlage gefunden werden.

'Nach meiner Auffassung liegt also in dieser engen
Solidaritätsbasis noch eine Finanzquelle, indem
z. B. beim Erwerbseinkommen Unselbständigerwer-
bender, das 7500 Franken übersteigt, von dem
diesen Betrag übersteigenden Erwerbseinkommen,
wie von den Selbständigerwerbenden, der volle
Beitrag von 4% aus der eigenen Tasche ebenfalls
verlangt wird.

Ich kann, wie bereits eingangs erwähnt, keinen
Antrag stellen, hielt es aber für notwendig, auf diese
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Diskrepanz in der Beanspruchung der verschiedenen
Versichertem in diesem Zusammenhange aufmerk-
sam zu machen, in der Meinung, dass bei Gelegen-
heit der Beratung der Finanzierungsvorlage das
Stossende in der sehr ungleichen Belastung mit
Solidaritätsbeiträgen auszugleichen versucht wird.

Bundesrat Stampf li: Der Kern der Ausführungen
von Herrn Nationalrat Dr. Rohr würde in einem An-
trag auf Rückkommen auf den Antrag Odermatt
bestehen, denn Herr Dr. Rohr hat in gleicher Weise
wie Herr Nationalrat Odermatt seinem Missbehagen
darüber Ausdruck gegeben, dass ein Unselbständig-
erwerbender nur 2 % zu bezahlen hat, während ein
Selbständigerwerbender 4% entrichten muss und
dass infolgedessen der Selbständigerwerbende schon
von 7500 Franken hinweg einen Solidaritätsbeitrag
zu leisten hat, während der Unselbständigerwer-
bende, der nur die Hälfte des Beitrages des Selb-
ständigerwerbenden zu bezahlen hat, erst von dem
doppelten Betrag, d. h. von 15 000 Franken hinweg,
den Solidaritätsbeitrag zu leisten hat.

Das ist unrichtig. Man muss den Beitrag des
Arbeitgebers und des Unselbständigerwerbenden
immer zusammenzählen, es sind immer 4%. Der
Selbständigerwerbende hat keinen Arbeitgeber, der
zu einem Arbeitgeberbeitrag verpflichtet ist. Aber
die Regelung ist genau die gleiche. Wenn Sie den
gesamten Beitrag, der für Unselbständigerwerbende
in Betracht kommt, denjenigen des Arbeitnehmers
und des Afbeitgebers, zusammenfassen, wird auch
für die Unselbständigerwerbenden von 7500 Franken
weg ein Solidaritätsbeitrag geleistet. Der Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberbeitrag muss als eine Einheit
betrachtet werden. Anders lässt sich das gar nicht
ordnen. Nun ist es auch nicht so, wie man aus den
Ausführungen des Herrn Nationalrat Dr. Rohr
schliessen könnte, dass eigentlich die Mitglieder von
Pensionskassen ohne irgendwelche Opfer zu ihren
Leistungen kommen. Sie müssen ganz beträchtliche
Beiträge zahlen, die von 7 bis zu 10 % gehen, und es
ist auch gar nicht gesagt, dass für diese Mitglieder
ohne weiteres der bisherige Beitrag an die Lohn-
crsatzordnung wegfällt. Das wird der Fall sein bei
allen Kassen, die heute schon einen Beitrag von 7,
8 und 9% erheben. Die werden wahrscheinlich den
Beitrag ihrer Mitglieder nicht um 2% erhöhen,
sondern sie werden die Versicherungsleistung nicht
erhöhen, sie werden die Leistung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung dazu verwenden, die
bisherigen Leistungen aufrechtzuerhalten und dafür
dann den Beitrag an die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung bezahlen, um zu verhindern, dass die
Mitglieder zum bisherigen Beitrag noch 2% be-
zahlen müssen. Das kann jede Kasse machen wie sie
will, aber es wird nicht ohne weiteres eintreten, dass
die Mitglieder der Pensionskassen den bisherigen
Beitrag von 2 % an die Lohnersatzordnung nicht
mehr zu bezahlen haben. Das ist Sache der be-
treffenden Pensionskassen, die können das nach
ihren Verhältnissen regeln, je nachdem sie von ihren
Mitgliedern schon bisher einen höheren Beitrag ein-
gefordert haben.

Aber als ganz ausgeschlossen und unangebracht
würde ich es betrachten, wenn man ,noch mehr
Mittel für die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung dadurch beschaffen wollte, dass man von

allen Arbeitnehmern, die ein beitragspflichtiges Ein-
kommen von mehr als 7500 Franken haben, einen
Beitrag von 4% fordern würde. Damit würden wir
doch alle diese Arbeitnehmer in die Opposition
treiben. Ich habe es schon einmal gesagt, aber ich
will es nun genauer sagen, weil Herr Nationalrat
Dr. Seiler behauptet hat, ich hatte erklärt, die 2 %,
die der Arbeitgeber leiste, seien eben ein Bestandteil
des Lohnes. Das stimmt nach diesem Gesetz nicht,
das habe ich auch nicht behauptet, sondern ich habe
lediglich gesagt, die 2 %, die der Arbeitgeber an die
Versicherung leiste; seien eine Leistung aus dem
Dienstverhältnis. Der Arbeitgeberbeitrag hat zur
Voraussetzung ein Dienstverhältnis, diese Leistung
des Arbeitgebers ist eine ähnliche wie diejenige eines
Lohnes. Ich habe aber nicht gesagt, dass das etwa
ein Lohnbestandteil sei. Voraussetzung für den
Arbeitgeberbeitrag ist ein Dienstverhältnis. Ich
sage das nur zur Aufklärung als Antwort an Herrn
Dr. Rohr, aber ich wollte damit keineswegs etwa
einen Antrag auf Zurückkommen auf den Antrag
Odermatt unterstützen.

Angenommen. — Adopté.
r

A. Die anerkannten Versicherungseinrichtungen.
Art. 74.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

A. Les institutions d'assurance reconnues.
Art. 74.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 74 schreibt vor,
wie die Anerkennung von Versicherungseinrich-
tungen vor sich zu gehen hat. Er ist der Niederschlag
dessen, was in der Botschaft auf den Seiten 110
bis 121 ausführlich dargestellt wird, und enthält die
Bedingungen für die Anerkennung. Die Kommission
begrüsst es sehr, dass jede Kasse anerkannt werden
kann, die wenigstens gleichviel Beiträge erhebt wie
die Alters- und Hinterlassenenversicherung, und
deren Leistungen den Leistungen der Alters- und
Hinterlassenenversicherung wenigstens gleichwertig
sind. Damit wird die Schaffung solcher Kassen be-
günstigt. Eine solche Kasse braucht nicht mehr zu
leisten als ohnehin für die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung geleistet werden müsste. Die
Neugründung wird also sehr stark erleichtert. Wenn
eine solche Kasse dann einmal besteht, dann hat sie
das Bestreben, sich zu verbessern und ausgebaut zu
werden, in sich selber. Dabei mitzuwirken, wird eine
grosse und dankbare Aufgabe der Arbeitnehmerver-
bände, also der Gewerkschaften, sein.

Die Frage, die Herr Hg in seinem ursprüng-
lichen Antrag zu Art. 74bis aufgeworfen hat, der
nun zurückgezogen worden ist, nachdem Art. 53bis
angenommen worden ist, ist natürlich mit Annahme
von Art. 53bis noch nicht erledigt. Ich habe gestern
abend ausdrücklich gesagt, dass es notwendig
werde, im Zusammenhang mit den Versicherungs-
einrichtungen eine ähnliche Lösung zu finden, wie
wir sie bei den Ausgleichskassen mit Art. 53bis ge-
funden haben. Genau gleich wird die Lösung nicht



29. August 1946 — 673 Alters- und Hinterlassenenversiclierung

sein können. Wir haben uns die Sache überlegt und
besprochen; in der Kommission konnten wir leider
dazu nicht mehr Stellung nehmen, weil seither keine
Sitzung mehr stattgefunden hat. Ich möchte Ihnen
aber persönlich einen Antrag stellen, der nicht mehr
hat verteilt werden können, weil die Sache erst
heute vormittag abgeklärt werden konnte. Es ist
nötig, im Art. 74 ausdrücklich auf die paritätischen
Kassen hinzuweisen, damit im Gesetz bereits ent-
halten ist, dass es sich um einseitige oder paritä-
tische Kassen handeln kann. Ich beantrage zu
diesem Zweck, in der Einleitung von Abs. l vor dem
Wort „Versicherungseinrichtungen" einzuschalten,,
einseitige oder paritätische Versicherungseinrichtun-
gen". Damit ist zum Ausdruck gebracht, dass

'sowohl einseitige als paritätische .Versicherungsein-
richtungen anerkannt werden können und dass für
die beiden im Prinzip die gleichen Bedingungen
gelten. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter-
gehen und eine neue Bestimmung vorschlagen, und
zwar als Abs. Ibis etwa mit dem Wortlaut: „Der
Bund fördert die Schaffung von Versicherungsein-
richtungen mit paritätischer Verwaltung." Dem
Bund soll also die Aufgabe überbunden werden, die
Schaffung paritätischer Kassen zu begünstigen.
Wenn wir schon so viel von Zusammenarbeit
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sprechen
und wenn im Zusammenhang mit der Behandlung
von Motionen und Postulaten in diesem Ratsaal
vom Bundesratstisch aus ausdrücklich gesagt wor-
den ist, dass diese Zusammenarbeit gefördert
werden soll, dann dürfen wir diese wichtige Gelegen-
heit, das gleiche Ziel zu verfolgen, bei der Alters-
versicherung nicht vorbeigehen lassen. Es ist für
die Gestaltung einer dauernden guten Zusammen-
arbeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern von
aussergewöhnlicher Bedeutung, dass das Versiche-
rungsverhältnis gemeinsam geregelt wird. Das
kann am besten dadurch geschehen, dass paritä-
tische Kassen, die von der Altersversicherung aner-
kannt werden, geschaffen werden. Ich denke nicht
daran, dass der Bund solche Kassen mit finanziellen
Mitteln besonders fördere. Die finanziellen Mittel
des Bundes kommen den Kassen via Altersver-
sicherung zugute. Diese finanziellen Leistungen des
Bundes sind für die Versicherten gleich wie für die
Nichtversicherten. Aber der Bundesrat soll mit
seinem Einfluss und auch in der Gestaltung der
Vollzugsvorschriften zum Gesetz die paritätische
Verwaltung in diesen Kassen fördern und begün-
stigen. Eine solche Bestimmung wird dem Gesetz
gut anstehen, sie kann für die ganze Entwicklung
in unserm Lande — Verhältnis von Arbeitgeber zu
Arbeitnehmern — von grosser Bedeutung werden.
Sie wird auch Herrn Ilg befriedigen.

Ich möchte Ihnen empfehlen, diese Bestimmung
aufzunehmen, bedaure nur, dass nicht die Möglich-
keit bestand, sie vorher in der Kommission zu be-
raten. Sollte in der Formulierung noch etwas ge-
ändert werden müssen, so böte das keine Schwierig-
keit, im Hinblick darauf, dass alle Formulierungen
nochmals von der Redaktionskommission durch-
gesehen werden und der Ständerat sich noch mit der
Sache befassen wird, der sich ohnehin sehr gründ-
lich mit Formulierungen zu befassen gewohnt ist.
Im Namen der Kommission beantrage ich. Ihnen,
Art. 74 in der vorliegenden Form zuzustimmen, und

Nationalrat. — Conseil national. 19t6.

persönlich beantrage ich Ihnen die Ergänzungen,
von denen ich eben gesprochen habe.

M. Hirzel,,'rapporteur: L'article 74 précise les
conditions d'obtention de la reconnaissance pour les
institutions d'assurance. Je m'empresse d'ajouter
que les caisses de pension et autres reconnues n'au-
ront pas de privilèges spéciaux, mais seulement des
droits et des devoirs bien définis et il leur incombera
d'estimer et de juger si elles veulent, ou non, obtenir
cette reconnaissance et entrer dans le circuit de
la loi.

M. Bratschi vient de formuler une proposition
qui n'a pas été distribuée parce qu'elle est la consé-
quence des idées de M. Ilg, concernant les caisses
paritaires. M. Bratschi voudrait aller au-devant des
idées de M. Ilg et permettre que les institutions
d'assurance, caisses de pension paritaires, soient
d'une façon ou d'une, autre favorisées, dans ce
chapitre.

La proposition de M. Bratschi consiste simple-
ment à indiquer par un alinéa spécial que ces caisses
seront favorisées, sans dire ni comment, ni quand,
mais que le principe soit défini dans la loi.

Personnellement, je n'ai pas d'objection à ce que
l'on favorise en principe les caisses paritaires. Il
faudrait évidemment que la commission en délibé-
rât. Sur ce point, il s'agit d'une question d'ordre
général. Si on peut favoriser les caisses paritaires
dans le cadre des caisses d'assurance privées selon
le système de la communauté professionnelle, je
pense que l'on peut aller au-devant de ces désirs.

M. Oltramare tout à l'heure prendra la parole
au sujet de ces deux questions. Je ne puis donc pas
répondre dès maintenant à son argumentation.
J'attends la précision qu'il donnera dans un instant.

M. Oltramare: Je n'ai pas de proposition à for-
muler, mais j'ai à poser deux questions. Il va se
produire dans toutes les caisses d'assurance de
Suisse un mouvement de curiosité pour savoir
jusqu'à quel point la reconnaissance par l'assurance
vieillesse entraînera des modifications pour le statut
de leurs membres. Je voudrais donc demander ici:

1. Si une caisse d'assurance qui a des statuts
différents pour deux catégories de membres peut
éventuellement se faire reconnaître seulement pour
une partie de la caisse et non pour l'autre. Je re-
connais que, pour la Confédération, il serait extrême-
ment dangereux de laisser cette possibilité ouverte.
Ce serait éventuellement l'accumulation des mau-
vais risques seulement pour la caisse fédérale de
pension. Cependant, étant donné la possibilité de
diviser une caisse et de récréer deux caisses à la
place d'une seule, pour faire reconnaître une partie
des membres, la question que je pose présente un
certain intérêt. On pourrait prendre une disposition
garantissant la Confédération contre tout abus.

2. Etant donné que la Confédération surveille les
institutions d'assurance reconnues, je voudrais sa-
voir si, les statuts étant acceptés, une garantie peut
être donnée par la Confédération, ou plus exacte-
ment par la caisse centrale de compensation, contre
tout changement éventuel qui serait entraîné par la
reconnaissance même de la caisse. En d'autres
termes, les droits acquis au moment de la reconnais-
sance par un membre d'une institution d'assurance
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reconnue sont-ils, ouï ou non, garantis par la cen-
trale de compensation ?

La reconnaissance ne devrait, me semble-t-il,
entraîner en aucun cas, la diminution des droits
statutaires acquis au moment de cette reconnais-
sance. Le montant des pensions d'une institution
reconnue, tel qu'il est prévu par les statuts appliqués
au moment de l'entrée en vigueur de la loi, ne doit
pas être.diminué au détriment .des personnes affi-
liées à une caisse. Il me paraît que la réponse que
je demande peut avoir une assez grande influence
sur l'opinion 'de ceux qui seront appelés à voter plus
tard, lors d'une consultation populaire, au sujet de
l'assurance vieillesse. Certaines-inquiétudes; ont été
exprimées par une partie des membres de la Caisse
genevoise d'assurance des fonctionnaires de l'ad-
ministration et de l'enseignement (la C.I.A.) et c'est
pour les rassurer que je pose cette question.

< Speiser: Die Zusatzanlräge des Präsidenten der
Kommission, Herrn Bratschi, liegen in der Linie
der fortschrittlichen Politik und der vertrauensvollen
Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern, wie wir sie seit langem u. a. in der
Maschinenindustrie verfolgen. Ich möchte diese An-
träge nachdrücklich und wärmstens unterstützen.
Richtig angewendet, werden sie auf einem neuen
Teilgebiet dem allgemeinen Verständnis zwischen
Arbeitnehmern und Arbeitgebern und damit dem
Arbeitsfrieden dienen. Ich bitte Sie, diese Anträge
anzunehmen.

Bundesrat Stampili: Ich habe nichts dagegen,
wenn Sie einen Zusatz annehmen, durch den aus-
drücklich erklärt wird, dass einseitige und pari-
tätische Versicherungseinrichtungen anerkannt
werden können. Nötig ist es nicht. Wir schliessen
weder die einen, noch die anderen aus, wenn wir von
Versicherungseinrichtungen reden. Wir haben aber
nichts dagegen, wenn Sie das ausdrücklich sagen
wollen. Wir haben auch nichts gegen den Antrag,
den Ihnen der Kommissionspräsident, Herr Bratschi,
persönlich gestellt hat. Soeben ist er von Herrn
Speiser unterstützt worden. Nur können wir nicht
den Ausdruck „fördern" gebrauchen. Wenn es in
einem Bundesgesetz heisst, der Bund fördere eine
Sache, dann wissen wir, dass damit eine finanzielle
Unterstützung verstanden ist. Gebrannte Kinder

.fürchten das Feuer. Daher kann hier der Ausdruck
nicht in Betracht kommen. Es' müsste heissen
„erleichtert", aber von fördern wollen wir lieber
nichts sagen, denn das würde 4en Eindruck er-
wecken, als ob wir auch da noch Beiträge geben
müssten. Was sonst vorgesehen ist, ist schon genug.

Nun noch die beiden Anfragen von Herrn Oltra-
mare. Er stellt die Frage, ob eine Kasse, die sich
anerkennen lassen wolle, dies nur für einen. Teil
ihrer Mitglieder tun könne. Diese Möglichkeit sieht
das Gesetz nicht vor. Der Bericht der Experten-
kommission sah u. a., auch als Variation, die teil-
weise Rückversicherung einer anerkannten Kasse
vor. Von dieser Variante haben wir im Entwurf
abgesehen, weil die Expertenkommission zum
Schluss gekommen ist, 'es wäre sehr schwierig, eine
Ausscheidung der Risiken vorzunehmen, bei der die
Alters- und Hinterlassenenversicherung nicht zu
Schaden käme, und dass es immer sehr eingehende,

umständliche und zeitraubende versicherungstech-
nische Berechnungen nötig machen würde, um
nachteilige Folgen der teilweisen Rückversicherung
für die Alters- und Hinterlässenenversicheruna; zu
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vermeiden. Wenn es eine Kasse gibt, die heute schon
zwei Kategorien hat, von denen nur die eine für
die Anerkennung in Betracht kommt, bleibt nichts
anderes übrig, als zwei Kassen daraus zu machen,
von denen nur eine für die Anerkennung in Frage
käme.

Was die Garantie der wohlerworbenen Rechte,
nach der sich Herr Oltramare erkundigt, betrifft,
so muss ich auf Art. 77 verweisen. Nach diesem
Artikel hat der bei einer anerkannten Versicherungs-
einrichtung Versicherte u. a. Anspruch auf die ihm
zukommenden ' statutarischen oder réglementa- '
rischen Renten. 'Diese in den Statuten festzusetzen,
ist Sache der Pensionskasse. Diese Leistungen setzen
wir nicht fest. Wir mischen uns nicht" in diese An-
gelegenheit. Wenn das einzelne Mitglied findet, seine
wohlerworbenen Rechte seien verletzt, hat es die
Möglichkeit, an den Richter zu gelangen. Ich glaube,
dieser Hinweis auf Art.-.77 dürfte Herrn Oltramare
genügen.

Bratschi, Berichterstatter: Es besteht da zwi-
schen der Auffassung von Herrn Bundesrat Stampili
und der Ansicht des Sprechenden in bezug auf die
Fassung, die von mir neu vorgeschlagen wurde, ab-
solute Übereinstimmung. Wir haben damit nicht
die finanzielle Förderung dieser Institutionen im
Auge, sondern wir denken an die Förderung der
paritätischen Verwaltung dieser Kassen. Das könnte
man vielleicht noch etwas deutlicher wie folgt sagen :
„Der Bund fördert die paritätische Verwaltung der
Versicherungseinrichtungen." Dann könnte jeden-
falls kein Zweifel mehr darüber bestehen, was mit
dem „fördern" gemeint ist. Die Möglichkeit, dass
später einmal geltend gemacht, würde, der Bund
müsse finanzielle Mittel zur Förderung solcher
Kassen einsetzen, wäre ausgeschaltet. Aber ich
glaube, man könnte die Fassung aufnehmen, in der
Meinung, dass die Sache redaktionell noch genau
überprüft wird. Jedenfalls möchte ich Sie dringend
bitten, der Fassung zuzustimmen, und ich 'freue
mich, dass auch Herr Dr. Speiser sie vom Stand-
punkt der Arbeitgeber aus unterstützt.

Präsident: Wir bereinigen nun Art. 74. Sie haben
gehört, dass Herr Bratschi ' zwei Abänderurigs-
anträgej eingereicht hat, einmal bei Ziff. 1. Dort
sollen dem Worte . „Versicherungseinrichtungen"-
vorangestellt werden die Worte „einseitige oder
paritätische Versicherungseiririchtungen". Herr
Bundesrat Stampfli ist mit dieser Abänderung ein-
verstanden, da es sich lediglich um eine redaktio-
nelle Festigung handelt.

Wird diese'r Antrag von Herrn Bratschi aus der
Mitte des Rates bekämpft? Es ist nicht der Fall.

Nun Ibis. Da beantragt Herr Bratschi den neuen
Absatz: „Der Bund fördert die Schaffung von Ver-
sicherungseinrichtungen mit paritätischer Verwal-
tung."

Herr Bundesrat Stampfli hat Bedenken wegen
de.r „Förderung", und Herr Bratschi teilte sie, weil
das vielleicht später auf das Finanzielle hinausläuft.
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Über die Redaktion kann man reden. Das Harm-
loseste wäre: „Der Bund begrüsst die Schaf-
fung. . ." usw. Der Gruss kostet nicht, mit dem Hute
in der Hand, kommt man durch das ganze Land!
(Zwischenruf: Das bringt aber nichts ein.) Das
macht auch gar nichts, aber die „Förderung" wollen
wir der Redaktionskommission überlassen. (Zu-
stimmung.) Wird dem Zusatzantrag Bratschi aus
der Mitte des Rates opponiert ? Auch hier erhebt
sich kein Widerspruch.

Die Ziff. 2 und 3 sind angenommen. Damit ist
Art. 74 bereinigt.

Angenommen. — Adopté.

ArL 75.
• Antrag der Kommission;

Zustimmung zum Entwurf des Buridesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet dû Conseil fédéral.

i
Angenommen. — Adopté.

+

Art. 76.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
» _. ' _.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Art. 77.'
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. l, 2. Zustimmung zum Ent-
wurf des Bundesrats.

Abs. 3. Bis zur Höhe der der anerkannten Ver-
sicherungseinrichtung gemäss Abs. l-zukommenden
Rente haben der Versicherte oder' seine Hinter-
lassenen einen unentziehbaren, unabtretbàren, un-
verpfändbaren und der Zwangsvollstreckung ent-
zogenen gesetzlichen Anspruch. Jede Abtregung
oder Verpfändung dieser Rententeile ist nichtig. «*

•Proposition de la commission.
Note marginale et al. l, 2. Adhérer au^projetjdu

Conseil fédéral. ,
Al. 3. La rente revenant conformément au

1er alinéa à l'institution d'assurance -reconnue cons-
titue pour l'assuré ou ses survivants un droit qui'
ne peut être ni enlevé, ni cédé et qui ne peut être
ni mis en fjage, ni être l'objet d'une exécution for-
cée. Toute cession ou mise en gage de cette partie
de la rente est nulle. '

Bratschi, Berichterstatter: Ich mache nur auf-
merksam, dass die Kommission in Abs. 3 eine kleine
Ergänzung vorschlägt. Es ist ein Nachsatz mit der
Fassung: „Jede Abtretung oder-Verpfändung dieser
Rentenleistungen ist nichtig." Damit erhalten wir
Übereinstimmung mit den betreffenden Vorschrif-
ten, die im vorhergehenden Abschnitt über die
Renten enthalten sind, die direkt von der Alters-
versicherung ausbezahlt werden.

Die Kommission beantragt Zustimmung mit
dieser Änderung.

M. Hirzel, rapporteur: A l'article 77, la commis-
sion a modifié l'alinéa 3 relatif -à la protection du
rentier. Cette protection est prévue d'une façon
générale, déjà à l'égard de sa propre caisse et ensuite '
à l'égard des tiers. Elle est'renforcée en ce sens que
d'après la proposition de la commission «...toute ces-
sion ou mise en gage de cette partie de là rente és't^
nulle». La partie de la rente dont il est question ici
c'est celle qui correspond à la rente fédérale. Nous :.
vous recommandons d'accepter cette modification.

Angenommen. — Adopté.

Art. 78. ' .
' Antrag der Kommission.

Marginale : Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrats. • ,

Tritt ein Versicherter vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles aus der anerkannten Versicherungs- '
einrichtung aus, so ist diese befügt, die von ihr für
diesen Versicherten und gegebenenfalls seinen Arbeit-
geber gemäss Art. 76, Abs. l, geleisteten Beiträge
mit der ihm zustehenden statutarischen oder regle-
mentarischen Abgangsentschädigung zu verrechnen.
Wird die'Abgangsentschädigung nur-nach Massgabe •.
der vom Versicherten selbst an die Versicherungs-
einrichtung geleisteten Prämien bemessen, so dürfen
auch nur die von der arierkannten Versicherungs-
einrichtung für den Versicherten entrichteten Bei-
träge mit der -Abgangsentschädigung verrechnet
werden.

Proposition de la commission.
Note marginale: Adhérer au projet du Conseil

fédéral. ;
Si un assuré sort de l'institution d'assurance re-

connue avant la réalisation du risque assuré, l'insti-
tution est autorisée à compenser les cotisations
payées par elle pour cet assuré et. le cas échéant,
pour son employeur conformément à l'article 76,
1er alinéa, avec l'indemnité de sortie statutaire ou
réglementaire revenant à l'assuré. Si l'indemnité de
sortie n'est calculée que sur la base des primes pa-
yées par l'assuré lui-même à l'institution d'assu-
rance, seules les cotisations payées par l'institution
d'assurance reconnue pour l'assuré peuvent être
compensées avec l'indemnité de sortie.

Angenommen. — Adopté.

Art. 79.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 1. Zustimmung zum Ent-
wurf des Bundesrats. * .

Abs. 2. Die Kontrolle der Arbeitgeber gemäss
Art. 67, Abs. 2, erstreckt sich auch auf die Ver-
sicherungseinrichtungen, soweit es sich um die Be-
rechnung und Verbuchung der gesetzlichen Beiträge •
und die Ausrichtung der gesetzlichen Renten han-
delt. - . .

Proposition de la commission.
• Note marginale^et al. l. Adhérer au projet du

Conseil fédéral.
Al. 2. Le contrôle des employeurs conformément

à l'article 67, deuxième alinéa, s'étend également
aux. institutions d'assurance, dans la mesure où il
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s'agit du calcul et des inscriptions comptables des
cotisations légales, et du versement des rentes lé-
gales.

Angenommen. — Adopté.

Art. 80.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 2, 3. Zustimmung zum Ent-
wurf des Bundesrats.

Abs. 1. Ergibt sich bei der Abrechnung ein Saldo
zugunsten der Ausgleichskasse, so ist die anerkannte
Versicherungseinrichtung vorbehaltlich Abs. 2 durch
den Bundesrat auf Gesuch hin vom Ausgleich dieses
Saldos zu entbinden. Der nicht ausgeglichene Saldo
ist zu dem der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung zugrunde gelegten technischen Zinsfuss zu ver-
zinsen.

Proposition de la commission.
Note marginale et al. 2, 3. Adhérer au projet du

Conseil fédéral.
Al. 1. Si le relevé de comptes fait ressortir un

solde en faveur de la caisse de compensation, l'ins-
titution d'assurance à sa demande, et sous réserve
du deuxième alinéa, libérée du versement de ce solde
par le Conseil fédéral. Le solde non versé doit porter
intérêt au taux technique .adopté pour l'assurance
vieillesse et survivants.

Bratschi, Berichterstatter: Es handelt sich bei
Art. 80 um die wichtige Bestimmung über die sog.
Saldomethode. Diese Methode ist notwendig ge-
worden, um Kassen über möglicherweise eintre-
tende Tresorerieschwierigkeiten hinwegzuhelfen. Es
kann und wird Kassen geben, die einen Verhältnis-
massig jungen Mitgliederbestand haben. Diese
Kassen haben im Aufbau gegenüber der Alters-
versicherung, wenn sie sich anerkennen lassen, nur
Pflichten, d. h. sie haben nur Beiträge zu bezahlen,
währeriddem die Renten erst in späterer Zeit zurück-
fliessen. Es ist denkbar, dass solche Kassen im An-
fang, weil sie nur Geld abzuliefern haben, in Tresore-
rieschwierigkeiten geraten könnten. . .

Um dieser Schwierigkeit zu begegnen, ist die sog
Saldomethode eingeführt worden. Die Kassen er-
halten dann die Möglichkeit, dass ihnen die Beiträge
so lange gestundet werden, bis ein Anspruch auf
Renten entsteht, .der den Ausgleich bringt. Natür-
lich müssen die Beträge, die eine Kasse an die
Altersversicherung schuldet, sichergestellt sein und
verzinst werden, aber eine Einzahlung der Gelder
an die Altersversicherung ist nicht notwendig.

Dieser Saldomethode kommt eine ausserordent-
lich grosse Bedeutung zu. Sie ermöglicht es allen
Kassen, die Anerkennung durchzuführen und zu
verlangen, weil nun Tresererieschwierigkeiten voll-
ständig überwunden werden können. Also auch
Kassen mit einem ganz jungen Mitgliederbestand,
die auf lange Zeit hinaus keine Renten beziehen
können, können die Anerkennung verlangen, wenn
sie das wünschen und wenn sie davon Vorteile er-
warten, was ja für sozusagen alle Kassen der Fall
sein wird.

Die Kommission beantragt Ihnen Zustimmung
mit der Änderung, die in Abs. l angebracht ist.

M. Hirzel, rapporteur: L'article 80 est relatif au
règlement des soldes. Il est essentiellement destiné
à assurer la liquidité des caisses. On peut, en effet,
concevoir le cas de caisses groupant surtout des
jeunes qui sont donc des cotisants et non pas encore
des rentiers. Ces caisses recevront alors fort peu de
l'assurance fédérale au début et il importe d'assurer
leur liquidité. L'article 80 prévoit que le Conseil
fédéral pourra leur octroyer la possibilité de ne pas
verser les soldes débiteurs •— à certaines conditions.
On constituera donc une dette, laquelle devra être
garantie. Cela permettra à ces caisses de se faire
reconnaître et cette clause donne au système davan-
tage de souplesse. La commission a voulu renforcer
la position des caisses dont il s'agit en précisant que
la libération du versement du solde «sera» accordée
non'pas «pourra être »accordée si, d'autrfc part, bien
entendu, les garanties requises sont données. Il y a
là un geste libéral de la commission en faveur de la
reconnaissance de caisses qui, peut-être, pour des
raisons financières, hésiteraient à demander d'être
reconnues.

Angenommen. — Adopté.

B. Die nichtanerkannten Versicherungs-
einrichtungen.

Art. 81. '
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs."2. Zustimmung zum Ent-
wurf des Bundesrats.

Abs. 1. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes be-
stehenden Versicherungseinrichtungen, die nicht
gemäss den vorstehenden Bestimmungen anerkannt
werden, sind berechtigt, unter Befolgung der für die
Revision ihrer Bestimmungen geltenden formellen
Vorschriften, die Prämien der bei ihnen Versicherten
und deren Arbeitgeber herabzusetzen, insgesamt
aber höchstens um den Betrag, der auf Grund dieses
Gesetzes zu entrichtenden Beiträge, und ihre Lei-
stungen anzupassen, auch wenn ihre Bestimmungen
eine solche Änderung nicht vorsehen.
* i

B. Les institutions d'assurance non reconnues.
Art.' 81.

Proposition de la commission.
Note marginale et al. 2. Adhérer au projet du

Conseil fédéral. t

Al. 1. Les institutions d'assurance existant au
moment de l'entrée en vigueur de la présente loi,
et qui ne sont pas reconnues conformément aux
articles 74 à 80, sont autorisées, à condition d'ob-
server les prescriptions formelles relatives à la revi-
sion de leurs dispositions, à réduire les primes des per-
sonnes assurées auprès d'elles, et des employeurs de
ces personnes, mais au maximum, au total du mon-
tant des cotisations dues en vertu de la présente loi,
et à y adapter leurs prestations, même si une telle
modification n'est pas prévue par leurs dispositions.

Bratschi, Berichterstatter : Art. 81 enthält Vor-
schriften über die nichtanerkannten Versicherungs-
einrichtungen, Wie sich die Beziehungen zwischen
den nichtanerkannten Versicherungseinrichtungen
und der Altersversicherung allgemein gestalten, habe
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ich in den einleitenden Bemerkungen zu diesem Ab-
schnitt dargestellt. Hier ist lediglich noch beizu-
fügen, welche Möglichkeiten die Einrichtungen
haben, um sich den neuen Verhältnissen anzu-
passen. Eine Anpassungsmöglichkeit muss insbe-
sondere geschaffen-werden mit Bezug auf die Prä-
mien. Es kann Versicherungseinrichtungen geben,
bei denen die Prämien, die jetzt bezahlt werden,
plus die Prämien, die in Zukunft bezahlt werden
müssen an die Altersversicherung, zu hoch werden
könnten. In diesem Fall1-muss der Versicherungs-
einrichtung die Möglichkeit gegeben werden, ihre
Statuten und Réglemente anzupassen. Sie finden
im Art. 81 im Text dés Bundesrates die Vorschrift,
dass es sich um eine einmalige Änderung handeln
müsse. Die Kommission möchte dieses Wort „ein-
malige" streichen. Es kann sich als notwendig er-
weisen, dass die Anpassung nicht durch eine einzige
Revision erfolgt, sondern sukzessive durchgeführt
wird; die Kommission möchte das nicht verhindern.
Aber auch durch die sukzessive Anpassung darf,
gestützt auf die Bestimmung dieses Gesetzes, die

. Herabsetzung der Beiträge nicht um mehr erfolgen,
als die Versicherungsbeiträge an die Alters- und
Hinterlassenenversicherung ausmachen. Wenn son-
stige Änderungen eintreten, kann sich jedenfalls
eine Kasse nicht auf das Gesetz berufen.

Eine weitere Änderung bezieht sich sodann auf
die Worte „Statuten und Réglemente" im bundes-
rätlichen Text. .Die Kommission ist zum' Schluss
gekommen, dass diese Worte nicht umfassend genug
sind. Ein Teil der Versicherungseinrichtungen ist in
Form der Stiftung gekleidet. Es kann vorkommen,
dass Stiftungsurkunden geändert werden müssen,

' weil sie z. B. Einzelheiten über die Beiträge usw.
enthalten. Die Kommission will die Möglichkeit
schaffen, auch solche Stiftungsurkunden zu ändern.
Sie schlägt daher eine allgemeinere Fassung vor.
Wenn die Stiftungsurkunde geändert werden muss,

. so kann sich die Stiftung, auf dieses Gesetz nur in
bezug auf materielle Änderungen berufen, in bezug
auf die zu erfüllenden Formalitäten bleibt die Stif-
tung an die Vorschriften des Zivilgesetzbuches ge-
bunden. Die Kommission beantragt Zustimmung
mit den Änderungen, wie sie in Abs. l hier vor-
geschlagen werden.

M. Hirzel, rapporteur: A l'article 81 la .notion de
l'institution de caisses d'assurance non reconnues
est précisée dans l'amendement de la commission
que nous vous proposons d'adopter. A remarquer
que les membres des caisses qui ne seront pas re-
connues auront le bénéfice d'une double assurance:
d'une part, l'assurance fédérale à laquelle ils coti-
seront, d'autre part, leur assurance privée. Mais
alors il peut arriver — on le conçoit — que cette
double assurance ne soit pas du goût de tout le
monde étant donné qu'il s'ensuivra des cumuls de
cotisations peut-être trop lourds pour certains.
Pour cette éventualité, l'article 81 doit permettre
aux caisses à qui leurs statuts n'offriraient pas la
possibilité d'adapter leurs cotisations et rentes au
système nouveau, de le faire même si, par hypo-
thèse, certains membres n'étaient pas d'accord. Il
faut qu'elles aient un droit absolu d'opérer une
modification pour que leur système puisse continuer
parallèlement au système fédéral. C'est un avantage

donné à ces caisses non reconnues pour leur per-
mettre de subsister.

Quant à la question de l'adaptation, le projet
prévoit une solution plus stricte que celle qui est
proposée par notre commission. Il prescrivait une
adaptation unique et l'on devait modifier «les
statuts et les règlements». La commission, après en
avoir discuté, est arrivée à vous proposer un texte
plus souple, plus général, d'une interprétation plus
facile, en ce sens qu'il ne s'agira plus d'une adapta- 4

tion unique, mais qui pourra se faire en deux étapes
si c'est nécessaire;, d'autre part, nous avons sup-
primé l'indication des «statuts et règlements» et
nous parlons de modifier «les prescriptions».
Pourquoi ? Parce que certaines caisses ont la forme
de fondations, de sorte qu'elles auraient à modifier
non pas leurs règlements et statuts, mais leur acte
même de fondation qui rentre dans le cadre général
des prescriptions.

M. Picot: Je voudrais faire une simple observa-
tion relative à la rédaction française. Il s'agit en
somme de réduire les primes pour les institutions
d'assurance n'ayant pas l'aide de l'Etat. Or il est
dit au premier alinéa que ces institutions seront
autorisées à réduire des primes «... au maximum du
montant des cotisations dues en vertu de la présente
loi...». Cette rédaction donne l'impression en quelque
sorte qu'il s'agit de descendre tandis que le mot
.«maximum» éveille l'idée de monter. Je pense qu'au
lieu de «... au maximum...» il faudrait dire: «... en
maintenant en tout cas le 'montant des cotisa-
tions...» '

M. Hirzel, rapporteur: Je fais remarquer que la
réduction peut être inférieure à ce montant de coti-
sations. Je suppose que, assuré, je paie une cotisa-
tion de 100 francs par an à l'assurance fédérale; ma
caisse privée peut réduire de 100 francs la cotisation
que je lui verse à titre personnel, mais elle peut aussi
la réduire de seulement 50 francs, par exemple. Tel
est le sens de l'article. Cela va de 1 à X et jusqu'au
maximum du montant de la cotisation due à l'or-
ganisation centrale.

Präsident: Herr Picot ist einverstanden, dass
seine Anregung der Redaktionskommission über-
wiesen wird. * .

Angenommen. — Adopté.

C. Die kantonalen Versicherungseinrichtungen.
Art. 82.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

C. Les institutions d'assurance cantonales.
An. 82.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter: Ich möchte nur eine
kurze Präzisierung anbringen. Sie betrifft die
Arbeitgeberbeiträge; Art. 82 gibt den Kantonen die
Freiheit, eigene Altersversicherungen zu schaffen, in
Ergänzung der eidgenössischen. Einzelne Kantone
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haben das bereits gemacht. Diese Kassen bleiben
natürlich unberührt, aber Abs. 2 schreibt vor, dass
die Erhebung von Arbeitgeberbeiträgen ausge-
schlossen sei. Das hat da und dort zu Missverständ-
nissen geführt und die Meinung aufkommen lassen,
dass die Kantone überhaupt nicht kompetent seien,
zu irgendeinem Zweck Arbeiterbeiträge zu erheben.
Die Bestimmung bezieht sich nur auf Arbeitgeber^
beitrage zum Zwecke der Versicherung; für andere
Zwecke sind die Kantone vollständig frei, die Bei-
träge oder Abgaben auch von Arbeitgebern- zu
verlangen.

M. Hirzel, rapporteur: Je précise également,
comme l'a fait M. Bratschi, rapporteur de langue
allemande, que la perception de cotisations d'em-
ployeurs prévue comme étant interdite à l'alinéa 2
dans le cadre des dispositions cantonales, doit être
restreinte à cette loi ; ce qui signifie que dans le cas
d'une institution d'assurance vieillesse éventuelle,
les caisses cantonales ne pourront pas percevoir des
cotisations d'employeurs. Cela ne signifie pas que de
toute façon on interdirait aux cantons de percevoir
des cotisations d'employeurs dans d'autres questions
sociales.

Angenommen.—Adopté.

Sechster Abschni t t .
Die Aufbringung der Mittel.

Art. 83.
Antrag'der. Kommission.

Mehrhei t :
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Minderheit
(Guinand, Münz, Rubatici) : •

Lit. c streichen.

Chapitre VI.
La couverture financière.

Art. 83.
Proposition de la commission.

M a j o r i t é :
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

'. ' /.
Minor i t é ,,

(Guinand, Münz, Rubattel):
Biffer la lettre c.

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit: Mit
Art. 83 kommen wir zum 6. Abschnitt über die Auf-
bringung der Mittel. Es handelt sich allerdings in
diesem Abschnitt nur um die Aufstellung einiger
Grundsätze. Die Beiträge der Versicherten haben
wir in einem ändern Abschnitt behandelt, und die
nötigen Beschlüsse darüber gefasst. Die Einzel-
heiten darüber, wie Bund und Kanton ihre Leistun-
gen aufbringen wollen, werden Gegenstand einer be-
sondern Vorlage bilden, die vom Rat in der Öktober-
session behandelt werden soll. Der Versicherungs-
mathematiker muss uns sagen, was die Renten
kosten, die in Aussicht genommen werden. Herr
Sektionschef Dr. Kaiser vom Amt für Sozialver-
sicherung, der das ganze Rentensystem bearbeitet

und virtuos beherrscht, gibt uns darüber Auskunft,
Es sind natürlich Irrtümer möglich; Die Entwick-
lung kann etwas anders verlaufen als angenommen
worden ist, aber immerhin sehr starke Abweichungen
sind in bezug auf diese' Kosten kaum zu erwarten.
Die Grundlagen der Berechnungen sind zuverlässig
genug, um sich ein Bild für eine längere Zukunft
schaffen zu können.

Die Aufbringung der Mittel, das ist eine poli-
tische Aufgabe; sie zu lösen ist unsere Sache. Wie
wir die 4% des Erwerbseinkommens einschätzen,
hat viel mehr mit allgemeiner Volkswirtschaft als
mit Versicherungsmathematik zu tun. Da können
wir abschätzen, wie sich die Dinge entwickeln
werden. Wie und wann der Staat seine Mittel auf-
bringt, das ist auch eine politische Angelegenheit.
Damit im Zusammenhang steht die Gestaltung der
Treppe, wie sie im Art. 84 vorgesehen ist, und
ebenso ist es eine Frage der politischen Entschei-
dung, ob ein Ausgleichsfohds geschaffen werden
soll oder nicht. Das hat mit Versicherungsmathe-
matik weiter nichts zu tun, sondern mit der Finanz-
politik.

In diesen volkswirtschaftlichen und finanz-
politischen Fragen vertreten Bundesrat und Kom-
mission einen ganz bestimmten Standpunkt,'der im
6. Abschnitt zum Ausdruck kommt. Es handelt sich
natürlich auch hier wieder um ein Ganzes. Man
kann den Fonds allerdings streichen, aber das hat
sofort weitgehende Konsequenzen in bezug auf die
Bedeutung anderer Faktoren, d. h. in bezug auf die
Gestaltung der Beiträge und insbesondere die Zu-
wendungen der öffentlichen Hand, weil die Zinsen
des Fonds bei der späteren Finanzierung eine Rolle
spielen.

Art. 83 nennt die drei tragenden Pfeiler der
Finanzierung. Es sind die Beiträge der Versicher-
ten und Arbeitgeber, Zuwehdungen der öffent-
lichen Hand und Zinsen aus dem Ausgleichsfonds.
Fallen diese Zinsen weg, so sind sie-in späterer Zeit •
durch höhere Leistungen von Bund und Kantonen
zu ersetzen. Es wäre die Treppe in Art. 84 ent-
sprechend zu ändern. Die Funktion des Fonds wird
vielfach verkannt und nicht verstanden. Er ist ein
Bestandteil der Finanzierung. Wenn dieser Be-
standteil wegfällt, so muss -ein anderer an seine
Stelle treten. Es wird von der Minderheit beantragt,
es sei lit. c zu streichen. Das sind die Zinsen des Aus-
gleichsfonds. Wir haben über diese Frage beim Ein-
treten eingehend gesprochen; es ist nicht nötig, das
alles, was im Lauf der letzten Woche darüber gesagt
wurde, in diesem Zusammenhang zu wiederholen.
Es sind zwei verschiedene Auffassungen zum Aus-
druck gekommen. Die eine wird von Bundesrat und
Kommissionsmehrheit vertreten, die andere von der
Minderheit. Die Argumente der beiden Auffassungen
sind bekannt. Die Kommission beantragt Ihnen,
Art. 83 zu genehmigen, wie er vorliegt.

M. Hirzel, rapporteur de la majorité: La commis-
sion vous propose d'adopter l'article 83 comme il est
présenté dans le texte original. La question est
maintenant liquidée de fixer les principes de la cou-
verture financière. Nous les avons abondamment
discutés par toutes les questions qui ont été posées
à propos de la suppression du fonds de compensa-
tion. Nous avons, d'une part, les cotisations des em-
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ployeurs et des employés ; d'autre part, les presta-
tions des pouvoirs publics, Confédération et cantons
et la troisième part est ce fameux fonds de com-
pensation qui devra atteindre un plafond de 3 mil-
liards' de francs dans sa belle époque pour descendre
ensuite à 2'milliards et demi de francs. Ce fonds
donnera, lorsqu'il aura atteint son plafond, un
montant d'intérêts qu'on peut estimer entre 90 et
100 millions de francspar an. Nous ne savons évidem-
ment pas comment évoluera lé taux moyen d'épar-
gne pour l'époque envisagée. Ce fonds descendra à
2,5 milliards de francs, Son intérêt servira — je
m'empresse de le répéter — à garantir les rentes, en
compensant le vieillissement de la population, qui
est quand même une circonstance connue dès main-
tenant.

M. Guinand.a déjà développé et développera
! encore brièvement, je le sais, son point de vue sur

le principe. Je n'insiste pas pour ne pas lasser
l'attention des conseillers nationaux. Nous deman-
dons de voter la Création du fonds de compensation.
Nous avons repoussé la répartition pure pour ad-
mettre le système mixte, capitalisation à 10 %, ré-
partition à 90 %.

M. Gtlinand: Nous'vous avons proposé la sup-
pression du fonds de compensation, fidèle à notre
principe qui est la répartition pure. Nous justifions
cette demande parce que nous estimons que ce fonds
de compensation de 3 milliards de francs est essen-
tiellement dangereux. Comme on vient de vous le
dire, il ne s'agit pas d'un fonds unique destiné à
s'enfler et à disparaître suivant le risque démogra-
phique consistant en le vieillissetnent de la popula-
tion suisse. Il s'agit d'un fonds qui atteindra un
montant de 3 milliards de francs et qui ensuite sera
stabilisé à un montant de 2,5 milliards de francs.
,11 s'agit là nettement de l'adoption, dans le projet,
du principe de la capitalisation alors que nous avons
toujours défendu que ce système de capitalisation
était incompatible avec une assurance vieillesse
normale dans notre pays.

Tout d'abord, comme l'a dit M. Münz il y. a
quelque temps, ce fonds vaudra ce que vaudra la

' monnaie. Or, la monnaie n'a jamais été dans le
monde aussi instable qu'à l'heure actuelle. Alors on
va prendre maintenant des sommes en monnaie or

i ou en monnaie suisse qui, sur le cours de l'or est assez
haute et peut-être, dans un certain temps, cet argent
ne vaudra plus grand-chose. On pourrait le distri-
buer à l'heure actuelle. Oh s'est arrêté dans le projet,
vous vous en souvenez, à un chiffre fatidique de
261 millions de francs comme produit des caisses
de compensation. Or, nous savons déjà aujourd'hui,
M. Stàmpfli, conseiller fédéral, l'a dit, que pour
cette année le chiffre de 350 millions de francs sera
probablement dépassé. Il y a là près de 90 millions
de francs qui pourraient être mis à disposition des
assurés sous forme d'augmentation des rentes.

On nous dira; II y a le risque démographique,
le risque économique, c'est-à-dire le risque d'une
activité économique moins grande. Nous' avions pro-
posé à la commission d'étudier un mode de faire
qui eût été intéressant. Il est bien entendu que ce
risque doit tomber, selon le projet, à chargé de la
Confédération et des pouvoirs publics, mais si à
l'heure actuelle les pouvoirs publics ont très peu

d'efforts à faire dans ce domaine, étant 'donné la
situation de l'assurance vieillesse avec le régime tran-
sitoire, on peut se demander si l'on n'aurait pas pu
concevoir un plan financier en liaison avec l'assai-
nissement des finances fédérales qui aurait prévu
un amortissement très fort de la dette fédérale pen-
dant les premières années et un financement faible
dé l'assurance vieillesse. Ensuite, le contraire se ;

serait produit: une échelle dégressive de l'amortisse-
ment de la dette fédérale et une augmentation du
financement de l'assurance vieillesse.

J'ai posé le problème. L'expert fédéral, M. Kay-
ser a dit qu'a priori il ne pouvait pas s'opposer
à une semblable idée, mais elle n'a pas été étudiée.
Il est bien évident, comme,vous le constatez, que
nous allons nous trouver devant un surplus énorme
de millions dès le début du fonctionnement de
l'assurance. Nous aurons, en effet, cette somme de
près de 100 millions de francs d'augmentation des
recettes des caisses de compensation, plus la part
des pouvoirs publics versée dès le'début sur la base
du projet actuel qui constituera aussi un nombre
de millions à disposition et qui seront non employés.
Il faudra bien les mettre quelque part. Deux sys-
tèmes seuls le conçoivent: Ou bien les répartir aux
assurés sous forme d'augmentation des rentes ou les
mettre dans ce fonds de compensation. Je reconnais
qu'étant donné le 'système adopté actuellement,
M. Stàmpfli, conseiller fédéral, aura • une grande
facilité à prouver qu'il faut mettre ces millions, si
s'on adopte le projet, intégralement dans un fonds
de compensation pour arriver à stabiliser la situa-
tion.' Nous disons que si l'on avait étudié ce que
nous avons proposé, l'idée d'amortir rapidement la
dette au début et à financer l'assurance vieillesse
dans une mesure moindre, quitte à faire le contraire
après un certain nombre d'années, on aurait pu
arriver à quelque chose de plus logique au point de
vue de la monnaie internationale et surtout au point
de vue de l'augmentation des rentes.

Je ne m'oppose pas à la constitution d'un fonds
de réserve qui, comme le dit justement l'association
des banquiers, ne devrait pas dépasser 1 milliard
de francs. Mais ce fonds, il est facile à constituer!
Nous avons à l'heure actuelle plus de 600 millions
de francs de bénéfice des caisses de compensation
qui sont à disposition. Nous avons près de 230 mil-
lions de francs provenant de l'impôt sur l'alcool et
le tabac, soit plus de 830 millions de francs qui sont '
à disposition de l'assurance vieillesse et qui pour-
raient constituer ce fonds de réserve pour les risques
démographiques.

Ne trouvez-vous- pas qu'il aurait été plus sage
de prévoir le système de la répartition pure avec ce
fonds de réserve qui atteindrait près d'un milliard
de francs. Une telle solution aurait permis d'éviter
cette accumulation énorme de capitaux. La question
qui se pose est de savoir comment on arrivera
à'placer ces capitaux. M. Hirzel a dit que l'on
comptait sur l'intérêt de ce fonds de 3 milliards
de francs au début et de 2,5 milliards de francs
par la suite, pour avoir un rendement sous forme
d'intérêts qui permettent d'assurer la stabilisation
de l'assurance vieillesse. Il s'est bien gardé de
nous donner un chiffre d'intérêt et pour cause. On
nous a parlé au début d'un intérêt de 3 %, mais
comme les emprunts de la Confédération sont sou-
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vent émis à 2,5 %, on ne peut pas arriver à garantir
le 3 % et, suivant les contingences financiaires, est-
t-on sûr que ce taux ne descendra pas encore au-
dessous de 2,5 %. Si bien que, là encore, il s'agit
d'une base très fragile de financement de toute
l'affaire.

Comment placer ces capitaux ? Je ne vois que
deux moyens, ou bien inscrire des sommes dans les
comptes de la Confédération comme dette de la Con-
fédération. Nous avons très peur alors que l'on s'en
serve et qu'on ne voie plus rien de ce fonds de
3 milliards de francs qui serviraient à alimenter la
caisse du Département des finances. Ou bien on en
fera une administration totalement séparée et il
faudra chercher des titres qui couvriront ces 3 mil-
liards de francs. Où les prendre? Il faudra inviter
ou la Confédération ou les cantons et les communes
à s'endetter ou bien à prendre des titres étrangers
ou même d'industrie privée, ce qui est un mode de
faire impossible dans une assurance telle que la
nôtre. Cet encouragement à l'endettement des com-
munes publiques nous semble aussi extrêmement
dangereux. C'est pourquoi nous avons voulu vous
soumettre toutes ces objections à cette création d'un
fonds de 3 milliards de francs. Elles seraient moins
fortes, ces objections, si l'on n'avait pas prévu
l'éternisation de ce fonds de compensation sous la
forme d'un fonds permanent de 2,5 milliards de
francs qui restera jusqu'en l'an 2008. Si ce fonds
avait été créé simplement pour couvrir le risque
démographique qu'on nous a dit être atteint au
maximum dans trente ans, nous aurions compris
qu'on procède de cette façon. Mais en réalité il s'agit
bel et bien d'une adhésion au principe de capitalisa-
tion puisque ce fonds demeurera ce qu'il est jusqu'au
maximum de la période envisagée. C'est pourquoi
nous vous demandons d'adopter notre proposition.
Nous reconnaissons que puisque toutes les autres
propositions que nous avons faites ont été refusées,
nous nous trouvons maintenant dans une situation
un peu difficile.

M. 01 tramare: Je n'avais pas l'intention de
prendre la parole sur cette question mais les affir-
mations qui viennent d'être prononcées par M.
Guinand me poussent à monter à la tribune.

Je tiens à dire simplement ici que je ne com-
prends pas que nous, qui avons à défendre l'intérêt
public, le progrès social, nous puissions craindre que
la Confédération n'ait une réserve qui servira tech-
niquement dans quelques années si le vieillissement
de la population s'accentue. Le fait que cette réserve
pourrait dépasser 1 milliard, chiffre autorisé par les
banques, est-il de nature à nous inquiéter? Je tiens
à dire,' non pas seulement comme socialiste, mais
comme un citoyen désireux que le progrès continue
au point de vue social, que, dans toute la mesure du
possible, il faut libérer la collectivité de la tutelle des
puissances exclusivement financières. Nous avons
vu dans certains cantons, en particulier à Genève,
qu'à un moment donné, une pression pouvait être
exercée par les autorités financières sur l'Etat. Des
réformes sociales sont possibles seulement si une
capitalisation est prévue et cela ne doit pas nous in-
quiéter. Il ne faut pas qu'un frein soit placé par ceux
qui défendent l'intérêt privé contre l'intérêt public.
La question posée par M. Guinand est très impor-

tante. Je veux simplement montrer qu'elle nous
intéresse; nous sommes heureux qu'on prévoie un
fonds de réserve qui puisse dépasser le milliard.

M. Perret: M. Guinand vient de vous dire que
M. le conseiller fédéral Stampfli a beau jeu puisqu'on
définitive la question de principe a déjà été réglée:
le conseil, dans sa très grande majorité, n'a pas
voulu accepter le système de la répartition pure, il
ne l'a admis que pour le 90 % et il y aura donc un
10% de capitalisation.

Cela nous paraît, du- point ^de vue purement
technique, tout à fait sage et, cette question étant
réglée il s'ensuit automatiquement, mathématique-
ment que la constitution d'un fonds de réserve est
nécessaire. Nous avons l'impression que le fonds de
réserve de 830 millions, qui pourrait déjà être
utilisé, grâce aux 600 millions des caisses de com-
pensation et aux 230 millions provenant de l'impo-
sition de.l'alcool et du tabac, serait manifestement
insuffisant. Il ne s'agit pas du tout, du point de vue
technique, de parer uniquement à toutes les réper-
cussions des risques démographiques, mais encore
de faire face à celles qui découlent des risques éco-
nomiques. Lorsque surviendra une dépression, un
chômage considérable dans notre pays (cela peut
fort bien se produire pour plusieurs branches de
notre économie), alors automatiquement les recettes
diminueront puisqu'elles sont proportionnelles aux
salaires, mais il est possible qu'en même temps les
dépenses augmentent, et considérablement. Il faudra
donc avoir à disposition une masse de manœuvre
très importante et celle qui est prévue ici par le
Conseil fédéral ne nous paraît pas exagérée. Notre
collègue a dit avec raison que les rapporteurs et la
commission n'ont pas pu donner de garanties suffi-
santes quant aux taux ultérieurs d'intérêts. Mais
cela est ainsi pour la seule raison que personne n'est
maître de l'avenir. Ni le Conseil fédéral ni aucun de
nous dans cette enceinte ne saurait certifier que le
taux de l'intérêt sera ultérieurement de x ou de x+1
ou de x—1. Ne demandons donc pas des garanties
que personne n'est en mesure de nous donner.

Mais alors le fait même que le taux de l'intérêt s
pourra diminuer me paraît être un argument en
faveur de la proposition de la commission et non de
la thèse de M. Guinand. Plus ce taux baissera, plus
l'efficacité du fonds sera réduite. Or comme nous
voulons une masse de manœuvre qui soit très solide,
inébranlable, il faudra bien augmenter le capital
pour couvrir les risques avec lesquels on doit
compter.

Et pour terminer j'ajouterai cet argument: Le
projet qui nous est soumis, la loi qui sortira de nos
délibérations, est certes un minimum qu'il faudra
ensuite améliorer. .Déjà nous entendons cette objec-
tion de la part d'une grande partie du peuple: «Les
rentes sont trop faibles...» A quoi nous devrons
répondre: «Mais c'est un début...» Or pour améliorer
la loi, pour pouvoir augmenter les rentes, il faudra
bien disposer de fonds aussi considérables que
possible.

C'est pourquoi j'engage l'assemblée à repousser
la suggestion de notre aimable collègue, M. Guinand,
et à se rallier aux propositions de la commission et
du Conseil fédéral.



29. August 1946 — 681 Alters- und Hinterlassenenvêrsicherung

Bundesrat Stampf H: Ich kann mich bei Be-
kämpfung des Antrages der Minderheit um so
kürzer fassen, als ich bereits zweimal Gelegenheit
hatte, hier zu erklären, dass das Umlageverfahren
für eine eidgenössische Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung unmöglich in Betracht kommen könne.
Die Belastungen nehmen zwangsläufig Jahr für
Jahr zu. Wir müssen für die zunehmenden Ver-
pflichtungen und auch für die Überalterung eine
Reserve haben. Die können wir nur dadurch
schaffen, dass wir nicht von Anfang an, wie es die
Herren Münz und Guinand möchten, alles, was wir
einnehmen, wieder in Renten ausgeben. Wenn wir
das täten, hätten wir in 20 Jahren nicht einen
Milliardenfonds; Herrn Guinand wäre diese Sorge
abgenommen. Aber wir hätten die viel grössere
Sorge, dass wir ein Milliardendefizit hätten. Das
wäre das Ergebnis einer Finanzierung, wie sie die
Minderheit vorschlägt. Das haben Dutzende von
Pensionskassen, öffentliche und private, erfahren.
Herr Nationalrat Guinand hat erklärt, ein Fonds
von einer Milliarde Hesse sich noch rechtfertigen.
Dann handelt es sich aber nicht mehr um eine
Grundsatzfrage. Das könnten wir machen, wir
brauchten für den Anfang nur weniger Einnahmen
der öffentlichen Hand vorzusehen. Dann wird das
Ergebnis sein, dass in 20 Jahren der Ausgleichsfonds
geringer ist. Aber dann haben wir die grossen
Schwierigkeiten mit der Aufbringung der nach 20
Jahren erforderlichen Mittel, und wir würden das,
was wir heute weniger aufbringen müssen, auf
spätere Generationen abwälzen. Wären uns diese
besonders dankbar, würden sie uns als besonders
vorsichtige und vorsorgliche Leute betrachten ?
Ich glaube kaum.

Herr Guinand hat einen Horreur vor der An-
häufung von Fonds. Wenn seine Auffassung richtig
wäre, müssten auch die Pensionskassen auf die
Kapitalisation verzichten. Auch dürfte das eidg.
Versicherungsamt die Lebensversicherungsgesell-
schaften nicht mehr zwingen, das Kapitaldeckungs-
verfahren anzuwenden, das automatisch zu einer
Kapitalisation, einer Fondsbildung führt. Diese
macht heute allein für die privaten Versicherungs-
gesellschaften 5,6 Milliarden Franken aus;'Sämtliche
Fonds der privaten Pensionskassen betragen nahezu
3 Milliarden Franken, etwa so viel wie der Fonds bei
seinem Höchststand betragen wird. Wir müssten
nach Herrn Guinand die Pensionskassen veran-
lassen, mit dieser Kapitalisation aufzuhören, denn
die Gefahr der Geldentwertung besteht für sie ge-
rade so gut wie für den Ausgleichsfonds, den wir vor-
sehen. Dann müssten wir ebenfalls alle Sparer ein-
laden, sofort mit dem Sparen aufzuhören, sie ein-
laden, in Saus und Braus zu leben, weil alles Er-
sparte einmal vergehen werde, wie der Schnee an der
Märzsonne. Das wäre die Konsequenz der Theorie
von Herrn Guinand. Er ist übrigens eine seltsame
Mischung von Optimismus und Pessimismus. In
bezug auf die Einschätzung der . Einnahmen der
Wirtschaft in der Höhe der Beiträge von 2 plus 2%
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt er sich
dem hemmungslosesten Optimismus hin. In bezug
auf die Entwicklung unserer Währung ist er aber
von schwärzestem Pessimismus erfüllt. Diese Mi-
schung von Optimismus und Pessimismus vermag
nicht zu überzeugen.

Nationalrat. — Conseil national. 13t6.

Ich kann nur nochmals erklären, das reine Um-
lageverfahren ist mit der eidgenössischen Alters^ und
Hinterbliebenenversicherung nicht zu vereinbaren.
Wenn wir aber ein kombiniertes Verfahren wählen,
bei dem das Umlageverfahren zu 90%, das Kapital-
deckungsverfahren zu 10% beteiligt ist, so hat das
zwangsläufig die Bildung eines Fonds zur Folge.
Dann dürfen wir hier nicht die Entstehung eines
Fonds durch den Streichungsantrag der Herren
Guinand und Münz verhindern. -Ich beantrage
Ihnen daher Ablehnung dieses Antrages. •

Präsident: Lit. a und b sind unbestritten.' Zu
lit. c: „Zinsen des Ausgleichsfonds", stellt die Min-
derheit Guinand-Munz-Rubattel einen Streichungs-
antrag. , .

Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 122 Stimmen
Für den StreichungsantragMer Min-

derheit 12 Stimmen
Art. 84. '

Antrag der Kommission.
Marginale und Abs. 1. Zustimmung, zum Ent-

wurf des Bundesrats. . v
Abs. 2 und 3 streichen (in den Gesetzesentwurf

über die Finanzierung der Alters-i und Hinter-
lassenenvêrsicherung mit öffentlichen Mitteln zu
übernehmen).

, Antrag Miville.
-1 Die öffentliche Hand hat jährlich die gleich

hohen Beiträge zu leisten wie die Versicherten.
2 Drei Viertel der Zuwendungen der öffentlichen

Hand gehen zu Lasten des Bundes, ein Viertel zu
Lasten der Kantone. '

Antrag Berthoud.
Die Zuwendungen der öffentlichen Hand werden v

durch das Gesetz über die Finanzierung der Alters-
und. Hinterlassenenvêrsicherung geregelt.

Proposition de la commission. '
Note marginale et al. 1. Adhérer au projet du

Conseil fédéral.
Biffer les al. 2 et 3 (les insérer dans le projet de

loi fédérale sur le financement, au moyen des fonds
publics, de l'assurance vieillesse et survivants).

Proposition Miville.
1 Les prestations annuelles des pouvoirs publics

sont égales à celles des assurés.
2 Trois quarts des prestations des pouvoirs

publics sont à la charge de la Confédération et un;
quart est à celle des cantons.

Proposition Berthoud.
Les prestations des pouvoirs publics sont

réglées, par la loi sur le .financement de l'assurance
vieillesse et survivants. '.

Bratschi, Berichterstatter: Die Kommission be- ., '
antragt Ihnen, die beiden Abs. 2 und 3 ini Art. 84 zu •
streichen und sie im Zusammenhang mit,der Finan-
zierungsvorlage zu behandeln. Es geht um die
Frage der Beteiligung der Kantone; die Köm- .
mission möchte diese wichtige Frage im Zusammen-

: • ' 8 6 •••"
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hang mit der Finanzierungsvorlage behandeln.
Damit fällt auch der Antrag des Herrn Miville zum
Abs. 2 weg, der dahin geht, es seien die Kantone mit
einem Viertel statt einem Drittel zu belasten. Dar-
über wird im Zusammenhang mit der Finanzie-
rungsvorlage zu entscheiden sein.

Im übrigen möchte die Kommission den Abs. l
beibehalten, der die Treppe vorschreibt, d. h. die
Verteilung der Lasten von Bund und Kantonen auf
die nächsten Jahrzehnte umschreibt.

Hier liegt ein Antrag von Herrn Berthoud vor,
der folgendermassen lautet: „Die Zuwendungen der
öffentlichen Hand werden durch das Gesetz über
die Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung geregelt." Aus dem Wortlaut geht nicht
ganz klar hervor, ob dieser Antrag nur redaktionelle
Bedeutung haben soll oder ob Herr Berthoud über-
haupt Vorschriften betreffend die Treppe auf-
nehmen will. Hätte er nur redaktionelle Bedeutung,
so wäre die Kommission einverstanden, die Ange-
legenheit im Zusammenhang mit der Finanzierungs-
vorlage zu behandeln. Hätte er materielle Bedeu-
tung, würde er von der Kommission abgelehnt.

M. Hirzel, rapporteur: L'article 84 qui prévoit
les prestations des'pouvoirs publics doit être élagué
aux deux tiers d'après les propositions de la com-
mission en ce sens que tout ce qui concerne la charge
de la Confédération et les charges respectives des
cantons est renvoyé au plan de financement. «

La commission avait envisagé par contre de con-
server seulement l'alinéa premier prévoyant les mon-
tants échelonnés de 190, 270 et. 330 millions de
francs. Nous avons maintenant une proposition de
M. Berthoud de renvoyer tout l'article au plan de
financement. Personnellement, étant donné qu'il
s'agit d'une question logique et formelle aussi, de
façon que le .plan financier soit étudié dans son en-
semble, je n'ai pas d'objections à ce que l'on accepte
la proposition de M. Berthoud et je pense que la
commission pourrait s'y rallier.

Quant à l'autre proposition, celle de M. Miville
eue tombe nécessairement, étant donné que, de toute
façon, nous ne pouvons pas aujourd'hui discuter les
parts respectives des cantons et de la Confédération,
encore un gros problème qui nous occupera suffi-
samment, je pense, dans la session d'octobre.

M. Berthoud: Nous, venons d'entendre par la
voix des rapporteurs, que la commission pro-
pose de supprimer les deux derniers alinéas de
l'article 84, estimant qu'ils auront leur place mieux
indiquée dans la loi de financement. Et je me suis
permis de présenter une proposition tendant à ad-
mettre le même point de vue pour le premier alinéa.

Je pense, en effet, que s'il est .une disposition par
excellence qui doive figurer dans la loi de finance-
ment, c'est bien celle qui fixe le montant global des
prestations des pouvoirs publics. En n'insérant pas
cette disposition dans la loi de financement nous
ferions de cette loi un corps sans-tête. A la lecture
du projet de loi de financement, j'ai été fort surpris
de constater que la première de ses dispositions
consiste simplement à fixer la relation à établir entre
la prestation de la Confédération, d'une part, et
celle des cantons, d'autre part. Il faudrait que cette
disposition fût précédée d'une autre disposition de

base fixant le montant global à répartir. C'est dire,
pour répondre à la question posée par le président
de la commission que je n'entends nullement qu'il
soit fait abstraction dans la loi du montant total
des prestations des pouvoirs publics. J'estime
qu'il est nécessaire de le déterminer, et cela se
fera dans la loi de financement si vous voulez bien
accepter ma proposition. Le transfert du premier
alinéa de l'article 84 du présent projet dans la loi de
financement ne présente aucun inconvénient, mais
offre au contraire des avantages dont l'essentiel
serait de laisser entier le problème du financement.
La commission aura à l'examiner dans son ensemble
et il serait fâcheux qu'il fût préjudicié par une dé-
cision préalable.

Le financement de l'assurance vieillesse, nous
l'avons vu tout au long de ces débats, constitue un
problème à plusieurs inconnues, qu'il s'agit d'élu-
cider avant de déterminer exactement le montant
des participations des pouvoirs publics.

Inconnue d'abord du côté des dépenses : nous ne
connaissons pas encore exactement les répercussions
des différentes modifications apportées au projet
au cours de ce débat; il importera de le"s chiffrer
aussi exactement que possible afin que l'on sache
au juste quelles sont les dépenses avec lesquelles oh
doit compter.

D'autre part, en ce qui concerne les recettes, vous
avez constaté la divergence profonde qui existe entre
l'appréciation du comité genevois et celle des auto-
rités fédérales s'agissant du rendement probable des
cotisations. Je pense qu'il importerait de poursuivre
les recherches sur ce point. Il conviendrait en par-
ticulier d'analyser attentivement l'évolution des
salaires au cours des décennies antérieures, de même
que l'évolution du revenu national. Ce sont des
éléments qui permettront vraisemblablement d'ar-
river à une évaluation à peu près exacte des recettes
escomptées.

Inconnue aussi sur la question des recettes com-
plémentaires à chercher en dehors de celles qui sont
prévues par l'article constitutionnel, c'est-à-dire en
dehors du rendement de l'imposition du tabac et de
l'alcool. Sans doute n'ignorez-vous pas l'opposition
véhémente qui se manifeste déjà, dans des milieux
étendus, contre l'idée d'un impôt sur les masses suc-
cessorales. Je suis de ceux qui ont la conviction que
si l'on introduit cet impôt dans la loi de financement,
ce sera la condamnation à mort du projet. Et je crois
que nous ne devons pas nous faire davantage d'illu-
sion quant à la possibilité de combler l'insuffisance
de recettes, que l'on prétend être de 30 millions de
francs, par d'autres mesures fiscales qui nécessite-
raient une revision constitutionnelle. Nous avons
déjà en vue deux actes législatifs, deux lois. De plus,
on se propose de procéder à une revision constitu-
tionnelle; il y aurait donc une triple votation sur
le même objet: votation sur la revision constitu-
tionnelle et possibilité d'un referendum contre la loi
technique, possibilité de referendum aussi contre
la loi de financement. Je crois réellement que, mis
en face de cette situation, le corps électoral risque-
rait bien d'émettre un vote triplement négatif.

Enfin, une troisième inconnue d'importance est
celle de la quotité de la participation cantonale au
financement? Vous savez que la proposition du Con-
seil fédéral de la fixer à un titre est combattue et que
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des voix se sont élevées qui demandent de la ra-
mener à un quart.

Vous voyez, messieurs, l'ensemble des éléments
d'incertitude en face desquels nous sommes placés
aujourd'hui. Il me paraît que c'est une raison de
plus pour que nous nous gardions de préciser aujour-
d'hui même le montant de la participation des pou-
voirs publics et que nous attendions pour le faire
d'avoir à nous prononcer sur la loi de financement
de l'assurance vieillesse et survivants.

Je prends note avec satisfaction que les rappor-
teurs de la commission sont disposés à accepter ma
proposition, mais il m'a paru utile d'en indiquer
brièvement les motifs.

Miville: Sie haben den Ausführungen des Herrn
Kommissionsreferenten, unseres Kollegen Bratschi,
entnommen, dass die Kommission der Auffassung
ist, es seien die Absätze 2 und 3 im Entwurf des
Bundesrates zu streichen, ' weil die Regelung der
Lastenverteilung zwischen Kantonen und Bund erst
im Gesetz über die Finanzierung, der Alters- und
Hinterlassenenversic.herung erfolgen soll.

Herr Berthoud geht noch weiter; er will über-
haupt die Zuwendungen der öffentlichen Hand im
Finanzierungsgesetz geregelt wissen.

Mir scheint, dass wir, nachdem wir die Renten- *
höhe, die Beitragsleistungen, den Kreis der Rentner
usw. festgelegt haben, heute zu Art. 84 abschlies-
send Stellung nehmen sollten.

Im Gegensatz zum Vorschlag des Bundesrates
dringe ich zunächst, was Abs. l anbetrifft, darauf,
dass die öffentliche Hand von allem Anfang an den
in Abs. 5 von Art. 34quater der Bundesverfassung
vorgesehenen Betrag aufbringt. Mein Antrag lautet
wie folgt: „Die öffentliche Hand hat jährlich die
gleich hohen Beiträge zu leisten wie die Ver-
sicherten." Wir verlangen sodann in Abs. 2, dass die
Verteilung der Lasten nicht zwei Drittel Bund und
ein Drittel Kantone, sondern drei Viertel Bund und
ein Viertel Kantone sein soll. Ich habe bereits in
der Eintretensdebatte darauf aufmerksam gemacht,
dass ich damit den Kantonen nicht eine Entlastung
zubilligen möchte, dass ich aber die Auffassung
habe, die kleinere Belastung solle es den Kantonen
ermöglichen, kantonale Zusatzversicherungen zu
schaffen, oder, wenn solche schon bestehen, diese
wirklich auszubauen.

In bin der Auffassung, dass der Antrag Berthoud,
wie auch der Antrag der Kommission, eigentlich
nur ein Ausweichen vor den Tatsachen bedeuten.
Warum sollen wir nicht heute bereits festlegen, wie
die Zuwendungen der öffentlichen Hand gestaltet
werden? Der Bundesrat schlägt vor: 190 Millionen
Franken während der ersten 20 Jahre, 270 Millionen
Franken während der folgenden 10 Jahre und 330
Millionen Franken nach Ablauf der ersten 30Jahre..
Warum sollen wir nicht heute schon endgültig fest-
legen, dass Bund und Kantone ebensoviel an die
Alters- und Hinterlassenenversicherung beizutragen
haben wie die Wirtschaft (Beiträge der Versicherten
und der Arbeitgeber) ?

Man könnte dieser Regelung gegenüber die Ein-
wendung erheben, gleiche Leistungen der öffent-
lichen Hand wie seitens der Wirtschaft hätten zur
Folge, dass der Ausgleichsfonds, wie er in den
Art. 85 und folgende vorgesehen ist, noch mehr an-

schwelle. Diese Einwendung ist nicht zu widerlegen.
Tatsächlich würde der Fonds schneller wachsen, als
wenn der bundesrätliche Vorschlag nach Art. 84,
Abs. l, gutgeheissen wird. Hätte man bei der mate-
riellen Beratung dieser Vorlage die Renten erhöht
und die Beiträge der Versicherten und der Arbeit-
geber entsprechend meinen Vorschlägen festgelegt,
so wäre eine Aufblähung des Fonds nicht zu be-
fürchten.

Herr Bundesrat Stampfli hat im Gegenteil mit
einem Milliardendefizit gerechnet. Ich habe die
Zahlen nicht zur Verfügung, ich möchte mich dar-
über auch gar nicht auslassen, was in so und so viel
Jahren vielleicht geschehen könnte. Ich stelle nur
fest, wenn nach der heutigen Regelung die Beiträge
von Bund und Kantonen von Anfang an gleich hoch
sein werden wie die Beiträge der Wirtschaft, so
werden wir dann sehr bald in der Lage sein, die
von Herrn Kollege Bratschi vorgesehene Revision
des Gesetzes an Hand zu nehmen und die Renten
angemessen zu erhöhen.

Präsident: Herr Kommissionspräsident Bratschi
hat erklärt, dass die Kommission Ziff. l zurückziehe
zugunsten des Antrages Berthoud, sofern Herr Ber-
thoud erkläre, dass sein Antrag keine materielle Be-
deutung habe. Herr Berthoud hat das gesagt, er
führte aus, dass die 'Probleme der Finanzierung
damit nicht berührt werden.

So würden sich also bei Ziff. l nur noch zwei
Anträge gegenüberstehen, der Antrag Miville, wo-
nach die öffentliche Hand jährlich gleich grosse Bei-
träge zu leisten hätte wie die Versicherten, und der
Antrag Berthoud, der die ganze Finanzierung auf
die Finanzierungsvorlage verschieben will, was hier
festgelegt werden soll.

Abstimmung. -— Vote.
Für den Antrag Berthoud Mehrheit
Für den Antrag Miville Minderheit

Präsident: Bei Ziff. 2 stände dem Streichungs-
antrag noch der Antrag Miville gegenüber. Herr
Miville verzichtet aber auf seinen Antrag.

Dem Streichungsantrag zu den Ziff. 2 und 3 wird
nicht opponiert. t

Damit hätten wir den ganzen Artikel bereinigt.

Angenommen. — Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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#ST# Nachmittagssitzung vom 29. August 1946.
Séance du 29 août 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Wey, Vize-Präsident.

4865. Alters-und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.'
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

Siehe Seite 653 hiervor. — Voir page 653 ci-devant.
Fortsetzung. — Suite.

Art. 85. /
Antrag der Kommission.

M e h r h e i t :
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

M i n d e r h e i . t
(Guinand, Mundz, Rubattel):

Streichen.

Proposition.de la commission.
M a j o r i t é :

Adhérer au projet du Conseil fédéral.
M i n o r i t é

(Guinand, Münz, Rubattel):
Biffer.

Präsident: Die Minderheit verzichtet auf ihren
Antrag nach dem Entscheid von heute Vormittag.

Angenommen. — Adopté.

Art. 86. .
Antrag der Kommission.

M e h r h e i t :
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

M i n d e r h e i t
' (Guinand, Mundz, Rubattel) :

• Streichen.

Proposition de la commission.
M a j o r i t é :

Adhérer au projet du Conseil fédéral.
M i n o r i t é

(Guinand, Münz, Rubattel):
Biffer.

Bratschi, Berichterstatter: Dieser Artikel be-
fasst sich mit der Frage der Anlage des Fonds.
Es ist die Auffassung geäussert worden, dass der
Fonds der Altersversicherung lediglich ein Buch-
guthaben an den Bund sei und dass der Bund die-
ses Geld sofort für seine Zwecke verwenden werde.

In der Kommission hat man sich über diese
Frage unterhalten und es ist der Ansicht Ausdruck
gegeben worden, es werde 'Sache des Bundesrates
und besonders des zu ernennenden Verwaltungs-
rates des Fonds sein, über die Anlage des Fonds-

vermögens zu beschliessen. Der Fonds wird be-
stehen aus Anleihenstiiteln von Bund, Kantonen
und Gemeinden, aus Hypotheken, und es kann
auch der Erwerb von Liegenschaften in Frage
kommen. Es soll also eine möglichst vielseitige
'Geldanlage sein. Dass auch Buchguthaben darun-
ter sein könnten, möchte ich nicht zum vpraus als
unmöglich erklären, das wird Sache des Verwal-
tungsrates und des. Bundesrates sein, später dar^
über zu entscheiden. Was die Sicherheit anbetrifft,
wird man sich im wesentlichen an die Vorschriften
halten, die für die Geldanlagen der Versicherungs-
gesellschaften .gelten, über deren Innehaltung das
eidgenössische Versicherungsamt wacht. Die Kom-
mission beantragt, dem Art. 86 zuzustimmen.

M. Hirzel, rapporteur: Je voudrais simplement
apporter ici une précision. On a, en Suisse romande
•tout spécialement, montré quelque scepticisme à
l'égard de ce fonds et de sa gestion. J'ai lu dans dif-
férents journaux, que ce fonds de compensation,
qui se monterait, disait-on à des sommes énormes,
constituerait simplement une .sorte de jeu d'écri-
tures, qu'on verserait ces 2 à 3 milliards dans la
caisse de la Confédération, qu'on. inscrirait en-
suite cette dette au passif de la Confédération et
que le tour serait joué.

Je tiens à m'élever contre une hypothèse sem-
blable, contre cette campagne qui me paraît dan-
gereuse, en précisant que l'article 86 de notre pro-.
jet prévoit exactement le contraire, savoir que
•ce fonds sera 'géré comme serait géré un fonds
ipupillaire où un fonds d'assurance, de la façon
la plus orthodoxe possible. La loi prévoit d'ail-
leurs que le capiptal de ce fonds, non seulement
sera géré par une commission ou un conseil d'ad-
ministration indépendant de l'administration fédé-
rale, mais en outre que les placements du fonds
seront strictement délimités. Ces placements se-
ront faits sous la forme de fonds publics, donc des
obligations de la Confédération, des cantons et des
communes, placements — vous le voyez — de
premier ordre, nous l'espérons tout au moins.

La question peut se poser de savoir si l'on pour-,
rait peut-être effectuer des placements hypothé-
caires. Je crois, que ce serait d'assez bonne ortho-
doxie financière. M. Bratschi s'est demandé s'il
serait possible encore d'acheter des propriétés. Je
ne me prononce pas sur ce point; c'est une question
subsidiaire qu'il convient de laisser à la discrétion
de l'organe administratif. Mais toute participation
à une société ou entreprise à but lucratif est for-
mellement interdite.

Ainsi donc, d'une part, le fonds ne sera pas
du tout un simple jeu d'écritures dan« la caisse
fédérale et, d'autre part, il sera géré d'une façon
suffisamment- indépendante pour 'que tous les
placements soient objectivement assurés. Nous
avons ainsi toute garantie que le fonds subsistera
intégralement. Je crois vraiment que cet article
comporte pour les plus orthodoxes en matière fi-
nancière leg garanties les plus sérieuses.

Präsident: Die Minderheit verzichtet auf die Be-
gründung ihres Antrages, nachdem bei Art. 83 der
Entscheid über den Ausgleichsfonds gefallen ist.

Angenommen. — Adopté. •
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Art. 87.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 2: Zustimmung zum Ent-
wurf des Bundesrats.

1 Der Bundesrat ernennt auf Antrag der A'lters-
und Hinterlassenenversicherungskommission- einen
Verwaltungsrat von 15 Mitglieedrn. Im Verwal-
tungsrat ist den Versicherten, den schweizerischen
Wirtschaftsverbänden, den anerkannten Versiche-
rungseinrichtungen, dem Bund und den Kantonen
eine angemessene Vertretung zu gewähren. Der
Verwaltungsrat entscheidet über die Anlage der
Mittel des Ausgleichsfonds, überwacht die Ausfüh-
rung seiner Beschlüsse und legt die Rechnung ab.
Er kann «ur Durchführung oder Überwachung ein-
zelner 'Geschäfte oder Artçn von Geschäften Aus-
schüsse ernennen.

Proposition de la commission.
• Note marginale et al. 2: Adhérer au projet du
Conseil fédéral.

1 Le Conseil fédéral nommera, sur proposition
de la commission fédérale de l'assurance vieillesse
et survivants, un conseil d'administration de 15

.membres. Les assurés, les associations économi-
ques suisses, les institutions d'assurance reconnues,
la Confédération et les cantons seront équitable-
ment représentés. Le conseil d'administration dé-
cide des placements du fonds de compensation; il
surveille l'exécution de ses décisions et rend, les
comptes. Il peut nommer des sous-commissions
pour exécuter ou surveiller des opérations particu-
lières, ou certains genres d'opérations^.

Bratschi, Berichterstatter: Der Art. 87 befasst
sich mit der Verwaltung und nimmt die Ernennung
eines Verwaltungsrates in Aussicht. Ich habe Ih-
nen bereits bei Anlass der Behandlung des Artikels
über die Schaffung einer Altersversicherungskom-
mission mitgeteilt, dass diese Kommission die Vor-
schläge für den Verwaltungsrat machen wird. Im
Vorschlag des Bundesrates ist vorgesehen, dass
dieser Verwaltungsrat aus 11—15 Mitgliedern be-
stehen soll. 'Die Kommission ist der'Meinung, dass
das Gesetz die Zahl der Mitglieder auf 15 festset-

_ zen soll. Es wird .in der Praxis wahrscheinlich
"doch so herauskommen, dass man auf das .Maxi-
mum, gehen wird, weil' die Interessen an der Ver-
waltung dieses Fonds so vielgestaltig sind, dass
es notwendig sein wird, von Anfang an die maxi-
male Zahl an Mitgliedern zu ernennen.
• In der Kommission ist der Wunsch geäussert
worden, dass in diesem Verwaltungsrat auch die
Kantone vertreten sein sollen. Kommission und
Bundesrat sind damit einverstanden. Wenn man
aber die Kantone nennt, müssen natürlich auch die
anderen Interessenten genannt werden. Die Kom-
mission beantragt daher, in Art. 87 zu sagen, wie
sich dieser Verwaltungsrat zusammensetzen soll.
In einem zweiten Satz wird gesagt: «Im Verwal-
tungsrat ist den Versicherten, den schweizerischen
Wirtschaftsverbänden, den anerkannten Versiehe-.
rungseinri'Chtungen, dem Bund und den Kantonen
eine angemessene Vertretung zu gewähren.» Die
Zusammensetzung ist ähnlich wie sie für die Alters-
und Hinterlassenenversicherung'skommiss'ion vor-

gesehen ist. Die Kommission beantragt, dem Ar-
tikel 87 mit dieser Änderung zuzustimmen.

M. Hirzel, rapporteur: La commission vous pro-
pose d'accepter l'article 87 avec cette modification
cependant que nous avons fixé à 15 le nombre des
membres du conseil d'administratfon chargés'de
surveiller le fonds de compensation.

Nous avons estimé qu'il fallait un conseil d'ad-
ministration suffisamment étoffé pour que toutes
les régions du pays soient représentées. Je me
suis permis, au sein de,la commission, d'insister
sur ce point; j'aurais même été plus loin en por-
tant le nombre des membres du conseil à 17 ou
19, dans l'idée de représenter mieux les minorités.

Enfin, nous avons admis que le conseil serait
de 15 membres, de façon à permettre la représen-
tation la plus large possible des minorités régio-
nales et également des associations économiques.
Du point de vue de la décentralisation et de la
communauté d'action, il est nécessaire que le plus
possible d'organisations des milieux économiques
du pays soient intéressées et puissent participer
directement à la gestion et à l'administration de ce

.fonds qui aura une importance essentielle, étant
donné le capital qu'il représentera.

Nous vous demandons donc d'admettre la pro-
position de la commission qui est de nature à don-
ner une plus grande satisfaction aussi aux can-
tons. J'insiste sur, le fait que la commission est ,
d'avis que les cantons devraient être équitable- •
ment représentés dans ce conseil d'administration,
ce qui est une garantie intéressante pour les mino-
rités cantonales'—je pense spécialement à la
Suisse romande et au canton du Tessin.

Angenommen. .— 'Adopté.

- , ' Art. 8 8 .
Antrag der .Kommission.

' Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

. \ , ,
Bratschi, Berichterstatter: Der Art. 88 befasst

sich mit der technischen Bilanz. Er sieht vor, dass
.mindestens alle 10 Jahre eine technische Bilanz,
der Alters- und Hinterlassenenversicherung erstellt
werden soll und ^dass der eidgenössischen Alters-
und Hinterlassenenversicherungskommission dar-
über Berich't zu erstatten sei. Mindestens alle zehn
Jahre soll diese Bilanz erstellt werden. Ich kann
mir vorstellen, dass'im Anfang vielleicht • in kür-
zeren Zeitabschnitten die Bilanz aufgestellt wird,
bis man einigermassen sieht, wie die Sache mar-
schiert. Wenn also im Jahr 1948 das Gesetz in
Kraft treten kann, so wird vielleicht nach 5 bis
6 Jähren die erste Bilanz erstellt, damit die Kom-
mission sich ein Bild machen kann, wie die Ent-
wicklung ist und eventuell welche Massnahmen
nötig sein werden. t -%

Aus dem Abs. 2 geht hervor, dass die Alters-
und Hinterlassenenversicherungskommission dem
Bundesrat Antrag zu stellen hat über Massnahmen,
die sich aus dieser Bilanz ergeben können. Dar-
aus geht neuerdings die Bedeutung dieser Kom-
mission hervor. Man möchte nur hoffen, dass es so
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liât, dass der Fonds, vor dem man sich so sehr
fürchtet, sehr rasch wächst, damit nach relativ
kurzer Zeit gestützt auf das Anwachsen des Fonds
Verbesserungen am Versicherungswerk angebracht
werden können. Selbstverständlich möchteich
keine Versprechungen machen und nichts in Aus-
sicht stellen, aber wenn es wirklich so wäre, dass
der Fonds so viel rascher stiege, als die Berechnun-
gen in Aussicht nehmen, dann wird die Kommis-
sion in der angenehmen Lage sein, dem Bundesrat
nach einigen Jahren Vorschläge zu machen, nach
welcher Richtung eventuelle Ueberschüsse verwen-
det werden sollen. Jedenfalls- geht daraus hervor,
dass der Altersversicherungskommission eine sehr
grosse Bedeutung zukommt. Die Kommission be-
antragt Ihnen, dem Art. 88 ohne Änderung zuzu-
stimmen. •

Angenommen. — Adopté.

S i e b e n t e r A b s c h n i t t .
Die Rechtspflege.

Art. 89.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 2: Zustimmung zum Ent-
wurf des Bundesrats.

1 'Gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Verfügungen der Ausgleichskassen können
die Betroffenen innert 30 Tagen seit der Zustel-
lung Beschwerde erheben. Das gleiche Recht steht
den Blutsverwandten in auf- und absteigender Li-
nie und den Geschwistern des Rentenansprechers
zu. . •,

Chapitre VIL
Le contentieux.

Art. 89. .
Proposition de la commission.

Note marginale, al. 2: Adhérer au projet du
Conseil fédéral. •

1 Les intéressés peuvent, dans, les 30 jours dès
la notification, interjeter recours contre toute dé-
cision des caisses de compensation, prise en vertu
de la présente loi. Le même droit appartient aux
parents en ligne, ascendante et descendante ainsi
qu'aux frères et sœurs de celui qui prétend avoir
droit à la rente.

Bratschi, Berichterstatter: Der 7. Abschnitt be-
fasst sich mit der Rechtspflege. Es ist> klar, dass
diesem Abschnitt angesichts der Bedeutung des
ganzen Werkes auch eine grosse Wichtigkeit zu-
kommt. Es ist eine erste und eine zweite Rekurs-
instanz vorgesehen. Die erste ist kantonal, die
zweite eidgenössisch. In Abweichung von der Ord-
nung, die gegenwärtig bei der Lohn- und Ver-
dienstersatzOTdnung besteht, soll als eidgenössische
und oberste Rekursinstanz das Eidgenössische Ver-
s'icherungsgericht in Luzern bezeichnet werden.
Bei der Lohn- und Verdienstersatzordnüng ist es
heut»'so, dass ©ine eidgenössische Aufsichtskom-
mission besteht und dass die gerichtlichen Funk-
tionen ausgeübt werden von Ausschüssen dieser
Lohn- und Verdienstersatzkommission. Man war
in-der Expertenkommission der Auffassung, dass
diese Lösung auch möglich wäre für die Alters-
und Binterl'assenenversicherung. Für die Über-

gangsordnung ist eine eidgenössische Oberrekurs-
kommission ernannt worden, die sich mit diesen
Rekursen in zweiter und letzter Instanz beschäftigt.

Nachdem wir aber schon einen besondern Ge-
richtshof besitzen, der sich mit Versicherungs-
streitigkeiten befasst, so dürfte .es gegeben sein,
dass auch die Streitigkeiten, die sich aus der
Alters- und Hinterlassenversicherung ergeben, die-
sem Gerichtshof als letzter Instanz zur Aburtei-
lung übertragen werden. Es ist natürlich mög-
lich, dass die Übernahme dieser .Geschäfte zur
Folge hat, dass der Gerichtshof in Luzern etwas
erweitert werden muss. Sollte das der Fall sein,
werden die entsprechenden Konsequenzen getragen
werden müssen, die finanziell nicht von erheb-
licher Bedeutung sein können.

In Abs. l ist davon die Rede, wer Rekurse
erheben kann. In der Kommission ist die Frage
gestellt worden, wer die Betroffenen seien, von
denen in Abs. 2 die Rede ist. Die Kommission-
schlägt eine gewisse Erweiterung bzw. Präzisie-
rung in dem Sinne vor, dass die Blutsverwandten
in auf- und absteigender Linie und die -Geschwi-
ster des Rentenansprecherg auch Beschwerde er-
heben können. Der Ehegatte ist hier nicht ge-
nannt. Ich möchte aber erMären, dass die Kom-
mission es als selbstverständlich betrachtet, dass
der Ehegatte als Betroffener anzusehen ist und
ohne weiteres die Möglichkeit haben soll, Be-
schwerde zu erheben. Die Beschwerden sind in-
nert 30 Tagen anhängig zu machen.

Die Kommission beantragt Ihnen, mit der Er-
weiterung, die Sie im Abs. l als Kommissionsan-
trag finden, 'dem Art. 89 zuzustimmen

**M. Hirzel, rapporteur: L'article 89 pose un
principe de procédure. Le délai de 30 jours qui
est fixé pour les recours est trop connu des ju-
ristes qui ont l'habitude de pratiquer le recours
administratif ou de droit public ipour que j'in-
siste sur les raisons pour lesquelles ce délai a été
choisi. Il est de jurisprudence constante, peut-
on dire. Il y a deux instances de recours contre
toute décision qui pourrait déplaire à un assuré:
d'une part, le recours devant l'instance cantonale
compétente. C'est le système qui est déjà en vi-
gueur actuellement dans le cadre des caisses dex

compensation.
Mais la loi donne une faculté supérieure et c'est

là une innovation extrêmement intéressante: nous,
aurons maintenant, à la tête de tout le système
judiciaire, l'institution d'une procédure de recours
auprès du Tribunal fédéral des assurances de Lu-
cerne. Je sais de bonne source que les membres de
ce tribunal prennent d'ores et déjà très au sérieux
la nouvelle fonction qui va leur être dévolue par
la loi sur l'assurance vieillesse. Ils s'attendent évi-
demment de ce fait à un supplément de travail as-
sez lourd, mais ils l'acceptent de bon gré et de bon
cœur, étant donné l'intérêt social de toute cette
œuvre. Le rôle du Tribunal fédéral des assurances
va donc s.e trouver élargi et pourra être, du point
de vue juridique, considéré comme particulière-
ment eminent dans l'ensemble de l'organisation
judiciaire suisse. Je tenais à le rappeler en pas-
sant, étant donné la mission que nous attribuons
au Tribunal fédéral des assurances et je suis



29. August 1946' 687 — Alters- und Hinterlassenenversicherung

d'avance certain que cette haute juridiction ne
décevra pas la confiance qui est mise en elle par
ia loi actuelle.

La commission a voulu aussi faciliter le re-
cours en ce sens qu'elle a étendu le cercle des
personnes admises à le présenter. Cette notion
n'est peut-être pas absolument orthodoxe con-
sidérée au sens de la procédure courante. Mais
nous avons tenu à l'introduire dans la loi. En
effet, nous avons admis (et j'attire sur ce point
l'attention des juristes) que, à part les intéressés
directs donc les assures, les membres de leur fa-
mille, eux aussi, pourront former des recours en
leur lieu et place, c'est-à-dire les ascendants, les
descendants, les frères et sœurs de ceux qui pré-
tendent avoir droit à une rente. On pourrait même
aller plus loin, et comme M. Bratschi l'a dit, la
commission est d'accord d'admettre que l'épouse
elle aussi, reçoive le droit de recourir. Par là
nous avons voulu ouvrir aux intéressés et à leur
famille les plus larges voies possibles de recours
afin que l'on ne vienne pas dire après coup que
dans cette procédure nous nous sommes montrés
trop rigoristes. Loin de là. Nous avons tenus
à être très larges. Si donc dans la famille un
membre qui réclame une rente n'est pas en me-
sure de recourir, son père, «on frère, son fils pour-
raient le faire à sa place Sans doute c'est une
notion assez nouvelle du point de vue de la juris-
prudence en matière de procédure fédérale de re-
cours, une innovation que certains juristes trouve-'
ront peut-être audacieuse, mais que nous avons
voulu introduire ici par un souci d'ordre social.
Nous espérons qu'elle recueillera l'agrément tout
à la fois de votre conseil et du peuple suisse.

Angenommen. — Adopté.

Art. 90.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. l und 3: Zustimmung zum
Entwurf des Bundesrats.

2 Die Kantone regeln das Rekursverfahren. Es
soll einfach und für die -Parteien grundsätzlich
kostenlos sein, wobei jedoch in Fällen leichtsin-
niger Beschwerdeführung dem Beschwerdeführer
.eine Spruchgebühr und die Verfahrenskosten auf-
erlegt werden können. Die Entscheide sind, mit
einer Begründung und einer Rechtsbelehrung ver-
sehen, innert 30 Tagen seit der Ausfällung schrift-
lich zu eröffnen.

Proposition de la commission.
Note marginale et al. l et 3: Adhérer au pro-

jet du Conseil fédéral.
2 Les cantons règlent la procédure. Celle-ci

doit être simple et, en principe, gratuite pour les
parties; des émoluments de justice et les frais
de procédure peuvent toutefois être mis à la
charge du recourant en cas de recours téméraire.
Les décisions, motivées et indiquant les voies de
droit, doivent être notifiées par écrit dans un
délai de 30 jours dès leur prononcé.

Bratschi, Berichterstatter: Die Kommission
schlägt eine Aenderung vor. Sie ist nicht-:von sehr
grosser Bedeutung. Die Kommission möchte noch

deutlicher unterstreichen, dass das Rekursverfah-
ren grundsätzlich kostenlos sei. Eine. Spruchge-
bühr und Verfahrenskosten sollen nur auferlegt
werden, wenn ein Fall offensichtlich leichtsinniger
Beschwerdeführung vorliegt. .Um das zu vermei-
den, will die Kommission die Möglichkeit der Er-
hebung von Spruchgebühren und Verfahrenskosten
nicht verhindern. Sie beantragt, mit dieser Än-
derung dem Art. 90 zuzustimmen.

M. Hirzel, rapporteur: La commission a mo-
difié l'article 90 en ce sens que la procédure est
en principe gratuite. En effet, nous ne voulons
pas que cette procédure en matière d'assurance-
vieillesse puisse devenir une affaire financière '
pour qui que ce soit, car nous- estimons qu'il s'agit
avant tout d'une question sociale. Dans ces con-
ditions chacun doit pouvoir faire valoir ses pré-
tentions et le faire gratuitement, à moins, bien
entendu, que le recours ne soit manifestement
abusif ou téméraire. C'est pourquoi la com-
mission propose qu'en principe toute procédure
en la matière sera gratuite. Mais il va sans dire
que s'il se trouve un quérulant téméraire, qui ne
veut absolument pas entendre raison, alors que
manifestement il a tort, dans ce cas, on pourra
mettre les frais à sa charge comme c'est d'ailleurs
de jurisprudence constante aussi bien devant les
tribunaux cantonaux que devant le tribunal fédé-
ral.' <

Angenommen. — Adopté.

Art. 91.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté. '

A c h t e r A b s c h n i 11.
Strafbestimmungen.

Art. 92.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Chapitre Vili.
Dispositions pénales.

Art. 92.
fc.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 93.
Antrag der Kommission. •

Zustimmung zum Enwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 94.
Antrag der Kommission.

Zustimmung - zum Enwurf des Bundesrats'.
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Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

' Art: 95.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Enwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 96.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Enwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer. au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

' N e u n t e r A b s c h n i t t .
• Schluss- und Vollzugsbestimmungen.

Art. 97:
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Enwurf des Bundesrats.

t Chapitre IX.
Dispositions finales et dispositions d'exécution.

Art. 97.
Proposition de la commission.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter: Zu den Schluss- und
Vollzugsbestimmungen, Art. 97—105, sind noch
einige kurze Bemerkungen anzubringen. Damit
ich nicht bei jedem Artikel das Wort verlangen
muss, gestatten Sie vielleicht, dass ich die Be-
merkungen zu diesem Abschnitt im Zusammenhang
mache. Die Kommission beantragt im Art. 101 eine
redaktionelle Änderung, .indem die Worte
«.. /Entscheide der kantonalen Rekursinstanzen
sowie des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes»
gestrichen werden • sollen.- . Dass -Entscheide des
Eidgenössischen Versicherungsgerichtes Gerichts-
urteilen gleichgestellt sind, ist selbstverständlich.
Die von der Kommission beantragte Änderung ist
redaktioneller Natur.

Zum Art. 103 sind im letzten Augenblick, als
die Kommission ihre Beratungen bereits abge-
schlossen hatte. Eingaben eingetroffen, eine Ein-
gabe der Schweizerischen Vereinigung Pro Infir-
mis und eine vom Blindenfürsorgeverein des Kan-

__ tons Zürich. Es wird in diesen Eingaben nicht
ganz ohne' Unrecht darauf hingewiesen, dass Per-
sonen, die ihr ganzes Leben, oder während dem
grössten Teil ihres Lebens als Folge von Inva-
lidität weniger haben verdienen können als wenn
sie nicht invalid gewesen wären, in der Folge nied-
rigere Renten erhalten. Das ergibt sich aus der
Tatsache, dass die Renten ja vom Einkommen be-
rechnet werden. Dadurch wird der Invalide ge-
wissermassen bestraft. Wegen seines kleinen Ein-
kommens ist auch seine Rente niedriger. In diesen

beiden Eingaben ist die Frage aufgeworfen wor-
den, ob nicht diesem Umstand in irgendeiner Weise
Rechnung getragen werden könnte. Der Bundes-
rat müsste dafür aber die notwendige Kompetenz
erhalten. Die Frage kann bei der Beratung im
Ständerat vielleicht noch überprüft werden. Ich
möchte das Departement bitten, die Frage noch
einmal zu überprüfen, ob eine Möglichkeit bestehe,
auf dem Wege des Vollzugs etwas zu tun. Wäre
das der Fall, müsste im Art. 103 eine entspre-
chende Kompetenz für den ÖBundesrat vorgesehen
werden.

Eine kurze Bemerkung zum Artikel 105: Er
schreibt im ersten Absatz vor, das« das 'Gesetz
erst in Kraft gesetzt werden darf, wenn die Dek-
kung der vom Bund nach Art. 84 aufzubringenden
Mittel sichergestellt ist. Diese Fassung entspricht
den Verhältnissen nicht mehr, .weil Art. 84 nach
dem, Antrag Berthoud, der heute angenommen
worden ist, nichts anderes mehr sagt, als dass die
Frage der Finanzierung im Zusammenhang mit
dem ändern Gesetz behandelt wird. Es kann also
nicht mehr auf den Art. 84 verwiesen werden.

Dann stellt sich die Frage, ob die beiden Ge-
setze, wenn einmal das Gesetz über die Finanzie-
rung durchberaten sein wird, nicht verschmolzen
werden. Der Bundesrat lässt diese Frage in seiner
Botschaft offen, und die Kommission hat sie auch
noch nicht beantwortet. Es wird Sache der eid-
genössischen Räte sein, wenn die beiden Gesetze
durchberaten sein werden, zu entscheiden, ob sie
in ein Gesetz zusammenzufassen sind. Ist das der
Fall, so fällt Art. 105 in der jetzigen Fassung da-
hin.

Bleiben die 'Gesetze getrennt, so wird der Ar-
tikel 105 so auszulegen sein, dass zu prüfen ist,
ob die Deckung überhaupt vorhanden ist. Dar-
über hat sich der Bundesrat zu entscheiden und
nachher die Frage zu beantworten, ob das Gesetz
in Kraft gesetzt werden kann.

Zu Art. 105 sind zwei Anträge der Herren
Schneider und Miville eingereicht worden. Die
Kommission hat sie nicht mehr behandeln kön-
nen, weil sie ihr noch .nicht vorlagen.

Die Kommission beantragt Ihnen mit der
Änderung, wie sie imi Art. 101 vorgesehen ist,
den Artikeln dieses Abschnittes zuzustimmen. Ich
habe mir erlaubt, über den Gesamtabschnitt zu
sprechen, damit ich nicht bei jedem Artikel das
Wort verlangen muss.

M. Hirzel, rapporteur: Comme M. Bratschi, je
prendrai le chapitre IX dans son entier, de façon
à éviter des répétitions inutiles.

La commission propose d'accepter tout ce cha-
pitre, concernant les dispositions finales et les
dispositions d'exécution, qui s'explique de lui-
même, sous réserve de deux propositions.

A l'article 101, nous avons rédigé un texte
nouveau, plus concis que celui du projet de loi,
parce qu'il va de soi que les décisions des autori-
tés cantonales de recours et celles du Tribunal fé-
déral des assurances sont exécutoires au sens de
l'article 80 de la loi sur la poursuite et faillite.
Il est inutile de le répéter et nous avons restreint
le texte aux décisions des caisses de compensation,
assimilées au jugement exécutoire.
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A l'article 103, nous avons indiqué la rente
transitoire, au lieu de la rente de besoin. Il s'agit
là d'une question de pure ifornie, puisque nous
avons adopté la terminologie «rente transitoire»;

- il convient de supprimer les termes « rente de
N besoin ».

Je parlerai brièvement de l'article 105, qui est
le dernier de notre projet, pour dire que deux
propositions seront développées'tout à l'heure. M,
Miville proposera de faire entrer la loi en vigueur
le 1er janvier 1948 et M. Schneider intervien-
dra dans, le même sens. C'est exactement notre
volonté. Nous désirons très vivement que la loi
entre en vigueur le 1er janvier |1948. C'est à quoi
nous travaillons. Mais la-différence entre la pro-
position de MM. Schneider et Miville et la posi-
tion de la commission est 1res simple. Nous di-
sons que nous voulons faire entrer la loi en vi-
gueur à condition que son financement soit assuré,
autrement dit que la loi n'entre pas en vigueur
avec de nombreux millions de dépenses non
couvertes, parce que les contributions des pou-
voirs publics ne seront pas décidées. La commis-
sion estime dans l'intérêt du pays, que la situa-
tion doit être claire au'point de vue 'financier et
que la base de la loi doit être solide non seule-
ment du côté des cotisants, employés et em-
ployeurs, mais aussi du côté des contributions
publiques.

C'est là la distinction essentielle entre notre
position et celle de MM. Schneider et Mi-
ville. Je n'ai pas besoin d'insister sur ce point. Je
dirai simplement à nos deux collègues•• que-'je
comprends, au point de vue social, le zèle et la
hâte qui les animent., Mais attention! Si vous
croyez pouvoir voter l'assurance-vieillesse et sur-
vivants sans assurer son financement, en laissant
en l'air les 200 à 250' millions indispensables cha-
que année, vous vous faites de grosses illusions.
Il y a, dans le peuple, une masse importante de
citoyens qui exigent que la situation financière soit
réglée, qui. ne veulent pas courir des aventures.
Le jour où vous présenteriez au peuple une loi
dont une partie du financement ne serait pas
assurée, vous pouvez être sûrs qu'un referendum
serait lancé et accepté à une assez grande'majo-
rité. Aux adversaires de l'assurance se joindraient
tous ceux qui veulent une assurance établie sur
des bases financières solides et non courir des
aventures.

Lorsque nous demandons que l'assurance entre
en vigueur dès que la situation financière sera
réglée, nous nous plaçons au point de vue de ceux
qui veulent réellement une assurance populaire,
acceptée par l'ensemble du pays. Personnelle-
ment-et au nom de la commission, je m'oppose,
non pas pour des motifs, sociaux, mais pour .des
motifs pratiques et financiers, aux propositions.de
MM. Miville et Schneider.

Präsident: Die beiden Herren Referenten haben
über die Schluss- und Vollziehungsbestimmungen
gemeinsam referiert. Ich werde aber jeden ein'
zelnen Artikel aufrufen, um den Herren Kollegen
Gelegenheit zu geben, zu den Artikeln noch zu
sprechen, wenn sie es wünschen.

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

Art. 98.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 99.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la, commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral. >

i
Angenommen; — Adopté.

Art. 100:
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 101.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 1: Zustimmung zum Ent-
wurf des Bundesrats.

2 Die auf Geldzahlung gerichteten rechtskräf-
tigen Verfügungen der Ausgleichskassen stehen
vollstreckbaren Gerichtsurteilen im Sinne von
Art. 80 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung
und Konkurs gleich.

Proposition de la commission.
Note marginale et al. 1: Adhérer au projet du

Conseil fédéral.
2 Les décisions des caisses de compensation

qui portent sur un paiement en argent sont assi-
milées aux jugements exécutoires au sens de l'ar-
'ticle 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Angenommen. — Adopté.

' Art. 102.
• Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral. ;
Angenommen. — Adopté.

Art. 103.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral..
Angenommen. — Adopté.

Art. 104.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Btmdesrats.
87
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Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 105.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Antrag Schneider.
1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1948 in Kraft.

(Rest des Absatzes streichen.)

Antrag Miville. .
1.-Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1948 in Kraft.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Schneider.
1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier

1948. •
(Biffer le reste de l'alinéa.)

Proposition Miville. ^
1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier

1948.

Präsident: Zu Art. 105 liegen zwei Anträge
vor, die gleichlautend sind. Der Antrag Miville
ist der ältere, er ist früher eingegeben worden.
Ein gleichlautender Antrag stammt von Herrn
Schneider.

Miville: Ich habe leider nicht 'Gelegenheit ge-
habt, den deutschen Kommissionsreferenten, Hrn.
Bratschi, zum Antrage, den ich zu Art. 105 «inge-
reicht habe, sprechen zu hören; dagegen war es
mir möglich, die Darlegungen von Herrn Hirzel
hier anzuhören.

Ich gebe zu, di%e Bedenken, die Herr Hirzel
geltend gemacht hat, sind nicht ohne weiteres von
der Hand zu weisen. Aber die Schwierigkeiten,
die Herr Hirzel hier in Erwägung gezogen hat, las-
sen sich bei gutem Willen des Parlaments weit-
gehend, wenn nicht ganz beheben.

Für mich ist es eher schwierig, an meinem
Antrag, den ich zu Beginn der Session eingereicht
habe, festzuhalten. Ich habe diesen Antrag damals
eingereicht, davon ausgehend, dass es gelingen
möchte, im einen odern -ändern Punkt die bun-
desrätliche Vorlage zu verbessern. Das ist nicht
gelungen. Es wäre mir nicht übelzunehmen, wenn
ich erklärte: Nun interessiert mich die Frage des
unbedingten Inkrafttretens dieses Gesetzes auf
1. Januar 1948 nicht mehr so sehr. Aber trotzdem
die Vorlage nicht jenes Gesicht erhalten hat, das
ich ihr dringend gewünscht hätte, nicht meinetwe-
gen, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass
jede Verbesserung der Vorlage in materieller Be-
ziehung den Kampf um das Gesetz weitgehend er-
leichtert hätte, trotzdem sich diese Hoffnung nicht
erfüllt hat, glaube ich, wir müssen alles daran
setzen, das Gesetz ohne Bedingung auf den 1. Ja-
nuar 1948 in Kraft zu setzen.

Ich halte also dafür, dass Satz 2 des Abs. l
gestrichen werden muss. Warum? Die Vorlage ist

zwar liier im Rat — ich darf es schon sagen —
durchgepeitscht worden. Hier ist rasche Arbeit
geleistet worden. Ich billige das.Resultat der Ar-
beit nicht, aber ich stelle anderseits fest, das» in
diesen zwei Wochen gearbeitet wurde, damit wir
mit der Vorlage zu Rande gekommen sind.

Und nun geht es darum, dass wir, nach-
dem das Schweizervolk seit 30 Jahren auf dieses
Gesetz gewartet hat, und nachdem' endlich die
Vorlage so weit gediehen ist, jedes gesetzliche
Mittel anwenden müssen, um sie so rasch" als
möglich in Kraft und Wirksamkeit treten zu lassen.

Ich möchte Sie also dringend bitten, den Satz 2
des 1. Abs. zu streichen. Zu den Abs. 2 und 3 habe
ich keine Bemerkungen zu machen.

Schneider: Ich hätte eigentlich die Priorität
für meinen Antrag verlangen können, ich habe
ihn in Wengen angemeldet, unter der Voraus-
setzung, meine Fraktion sei damit einverstanden.
Das ist nun geschehen, meine Fraktion ist dieser
Meinung. Aber ich habe mich um die Priorität
der Begründung nicht streiten wollen, da ich mich
gar nicht in geistige Unkosten zu stürzen brauche,
nachdem der Präsident der Kommission ohnehin
erklärt hat, dass Art. 105- in der Luft hänge, weil
die Frage immer noch nicht entschieden ist, ob
die Finanzierungsvorlage mit der Versicherungs-
vorlage verbunden werden soll. Daher beharre ich
nicht auf meinem Antrag, behalte mir allerdings
vor, unter Umständen später, in Verbindung mit
der Finanzierungsvorlage darauf zurückzukom-
men.

Offenbar hat es Herrn Hirzel merkwürdig be-
rührt, dass ich einen gleichen Antrag stelle wie
Herr Miville. Aber ich habe bereits ausgeführt,
wie das gekommen ist.

Im übrigen glaube ich, wenn ein vernünftiger
Antrag von der PdA-Seite gestellt wird, darf man
ihm trotzdem zustimmen, obwohl man sonst mit
ihr nicht einverstanden ist.

Bundesrat Stampfli: Über Artikel 105 ist erst
zu entscheiden, wenn die. eidgenössischen Räte
darüber den Entscheid gefällt haben, ob die Ver-
sicherungsvorlage und die Finanzierungsvorlage
als Einheit für den Fall des Referendums dem
Schweizervolk vorgelegt werden sollen. Der Bun-
desrat hat seinen Vorbehalt in bezug auf die Sicher-
stellung der Finanzierung als Bedingung für die
Inkraftsetzung der Versicherungsvorlage nur un-
ter der Voraussetzung gemacht, dass beide Fragen
in getrennten Vorlagen von den eidgenössis-chen
Räten verabschiedet werden. Sollten Sie sich da-
für entscheiden, dass beide Teile, die Versiche-
rungsvorlage einerseits und die Finanzierungsvor-
lage anderseits, eine einzige Vorlage bilden, dann
fällt ohne weiteres der Vorbehalt in bezug auf
die Inkraftsetzung dahin. Das haben wir in der
Botschaft deutlich erklärt. Deshalb ist weder der
Antrag Schneider noch der Antrag Miville heute
aktuell. Darüber braucht heute gar nicht entschie-
den zu werden. Art. 105 bleibt solange in sus-
penso, bis die eidgenössischen Räte darüber ent-
schieden haben, ob Versicherung und Finanzierung
ein Ganzes, eine Vorlage, bilden sollen. Ich bitte
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Sie also, auf die beiden Anträge heute gar nicht
einzutreten. *

Zurückgestellt — Renvoyé

Präsident: Die Vorlage wäre durchberaten. Wir
gehen ^nun zur erneuten Beratung der Artikel
über, die an die Kommission zurückgewiesen wur-
den Das Verzeichnis dieser Artikel ist Ihnen vor-
gelegt worden.

Art. 6.
Neuer Antrag der Kommission.

... bis'auf zwei Prozent. Es ist jedoch dem Ver-
sicherten freigestellt, den vollen Beitrag von
4%i zu bezahlen."

Nouvelle proposition de la commission.
... jusqu'à 2. pour cent, selon un barème dé-

gressif qu'établira île Conseil fédéral. Il est toute-
fois loisible aux assurés de payer la cotisation
entière de 4 pour cent.

Bratschi, Berichterstatter: Die Kommission hat
gestern nachmittag die Artikel, die an sie zurück-
gewiesen worden sind, noch einmal in Behandlung
gezogen. Sie hat sich bei dieser Gelegenheit auch
die Frage vorgelegt, ob der Beschluss, der auf
Antrag von Herrn Renold bei Artikel 8 vom Rat
gefasst worden ist, nicht zur Folge habe, dass
eine entsprechende Ergänzung beim Art. 6 ange-
bracht werden müsse. Die Kommission hat diese
Frage bejaht. Wenn man bei Art. 8 vorsieht, wie
das beschlossen worden ist, dass dem Versicherten
freigestellt ist, den vollen Beitrag von 4% : zu be-
zahlen, um die höhere Rente zu erhalten, dann
soll das gleiche Recht auch dem Versicherten zu-
gestanden werden, über den die entsprechenden
Vorschriften in Art. 6 enthalten sind. Es handelt
sich bei Art. 6 bekanntlich um die kleine Gruppe
von Arbeitnehmern, denen kein beitragspflichti-
ger Arbeitgeber gegenübersteht, also um Ange-
stellte von Gesandtschaften und um schweizerische
Grenzgänger, die im Ausland arbeiten. Die Kom-
mission beantragt Ihnen, es sei im Art. 6 ein Zu-
satz aufzunehmen mit folgendem Wortlaut: «Es ist
jedoch dem Versicherten freigestellt, den vollen
Beitrag von 4%i zu bezahlen.»

M. Hirzel, rapporteur: A la suite de l'adoption
de la proposition Renold, nous avons rédigé une
nouvelle disposition concernant l'article 6 qui dé-
clare: « . . . jusqu'à 2% selon un barème dégressif
qu'établira le Conseil fédéral. Il est toutefois loi-
sible aux assurés • de payer la cotisation entière
de 4%.»

Il s'agit d'un petit groupe d'assurés, spéciale-
ment ceux qui sont employés par le corps diplo-
matique et dont les patrons ne paient pas le 2 %
prévu. Avec ce système, les assurés pourront
bénéficier des rentes complètes afférentes à la
cotisation de'4%.

Angenommen. — Adopté.

Art. 10.
Neuer Antrag der Kommission.

2 Für die übrigen Nichterwerbstätigen beträgt
der Beitrag je nach den sozialen Verhältnissen l

bis 50 Franken im Monat. Vorbehalten bleibt
Art. 11.

3 (neu) : Lehrlinge, die keinen Barlohn beziehen,
sowie Studenten, gelten als Wich terwerbstä tage
und haben einen Beitrag von l Franken im Mo-
nat zu bezahlen.

Nouvelle proposition de la commission.
2 Pour les autres personnes n'exerçant pas une

activité lucrative, la cotisation est, selon leurs
conditions sociales, de 1 à 50 francs. L'article 11
demeure réservé.

3 (nouveau) : Lçs apprentis qui ne reçoivent
pas de salaires en espèces, ainsi que les étudiants,
sont assimilés aux personnes n'exerçant pas une
activité lucrative et paient une cotisation de 1 fr.
par mois.

Bratschi, Berichterstatter: Der Art. 10 ist vom
Rate an die Kommission zurückgewiesen worden.
Das geschah wegen der Gestaltung des Absatzes 2.
Es handelt sich um die Beiträge der Nichterwerbs-
tätigen. Nach Absatz l ist für die grosse Gruppe
der Nichterwerbstätigen, die kein Einkommen und
kein Vermögen haben, vorgesehen, dass diese
Versicherten den niedrigsten Beitrag von l Fr.
pro Monat entrichten. Darüber bestand im Rat
keine Differenz. Dagegen war eine Differenz in
•bezug auf die Frage, ob die Lehrlinge in Art. 10
aufgeführt werden sollen, nachdem in Art. 3 die
minderjährigen Lehrlinge aufgeführt sind. Das ist.
eine Differenz mehr redaktioneller und formeller
Natur.

Eine materielle Differenz bezog sich auf die
Gestaltung des Absatzes' ä. Soll ein ein-
heitlicher Beitrag vorgesehen werden für die-
jenigen Nichterwerbstätigen, die in der Lage sind,
Beiträge zu bezahlen, weil es reiche Leute sind
oder weil sie sich sonst in guten Verhältnissen
befinden? Ich will Ihnen noch einmal kurz dar-
stellen, wie die Entwicklung ist. Die Experten-
kommission hat für diese Versicherten vorgesehen,
dass ein Beitrag,' gestaffelt von l bis 100 Franken,
im Monat in Aussicht zu nehmen sei. Dieser An-
trag stand im Zusammenhang mit dem damaligen
Antrag der Experten, wonach der Maximalbeitrag
.im Monat auf 100 Franken festgesetzt war. Die
Expertenkommission war nicht in der Lage, ge-
nauere Anhaltspunkte zu geben, wie die Einschät-
zung dieser Nichterwerbstätigen erfolgen soll. An-
gesichts dieser Schwierigkeit hat der Bundesrat
den Antrag gestellt, es,sei für diese Gruppe ein
Einheitsbeitrag von Fr. 10.— im Monat vorzu-
sehen. Die Kommission hat diesen Einheitsbeitrag
für reiche Leute als zu niedrig angesehen und des-
halb einen Einheitsbeitrag von Fr. 25.— vorge-
sehen, wobei man sich im klaren war, dass auch
dieser Einheitsbe'itrag nicht für alle Verhältnisse
richtig sein und befriedigen kann. Er ist für sehr
reiche Leute nach wie vor zu niedrig und für viele
andere vielleicht zu hoch. Der Rat hat daher
angesichts dieses Dilemmas, in dem er sich befand,
den Artikel an die Kommission zurückgewiesen.
Die Kommission hat die Sache gestern Nachmittag
noch einmal beraten und sie beantragt Ihnen, es
sei im zweiten Absatz im Prinzip auf den Vor-
schlag der Expertenkommission zurückzukommen;
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aber statt dass das Maximum auf 100 Franken
festgesetzt wird, sei die obere Grenze mit Fr. 50.—
festzusetzen. Sie haben die Formulierung vor sich;
sie heisst: «Für. die übrigen Nichterwerbstätigen
beträgt der Beitrag je nach den sozialen Verhält-
nissen l bis 50 Franken im Monat.»

Die Expertenkommission hat vom Aufwand ge-
sprochen und die Minderheit hat sich mit dem Be-
griff soziale Verhältnisse begnügt. Die Kommis-
sion hält sich an die Formulierung, die von der Min-
derheit vorgeschlagen worden ist und stellt sich
grundsätzlich auf den Standpunkt der Minderheit,
nur mit der Aenderung, dass als obere Grenze 50
statt 100 Franken vorgesehen werden. Wenn die
Kommission diese 50 Franken vorsieht, so nicht
deshalb, weil sie die reichen Leute nicht nach ihrer'
Finanzkraft belasten möchte, sondern weil sie sich
darüber im klaren ist, dass es reichen Leuten, die
z. B. irgendwo Aktien usw. besitzen, ein Leichtes
wäre, sich einem grossen Beitrag gemäss Art. 10
zu entziehen dadurch, dass sie sich über irgendeine
fingierte Erwerbstätigkeit ausweisen. Sie würden
dadurch nur für dieses Erwerbseinkommen pflich-
tig, nicht mehr nach Art. 10. Um derartigen Miss-
bräuchen vorzubeugen, beantragt die Kommission
mit sehr grosser Mehrheit, es sei eine Fassung auf-
zunehmen, wie Sie sie nun vor sich haben.

Sie schlägt ferner einen Abs. 3 vor, in welchem
die Verhältnisse für Lehrlinge, die keinen Barlohn
beziehen und für Studenten geordnet werden.

"Diese Personen bezahlen gemäss diesem Abs. 3
gleich wie die in Abs. l genannten einen Franken
im Monat. -Damit wird auch diese Frage eindeutig
gelöst. Die Kommission hat es nicht als wichtig
angesehen, ob diese Frage in Art. 3 oder in Art. 10
behandelt wird. Hauptsache ist, dass sie eindeu-
tig- und klar geordnet ist.

Die Kommission beantragt Ihnen also, in Ab-
satz l, wie er vorgeschlagen ist, die Worte «sowie
für Lehrlinge, die keinen Barlohn beziehen und für
Studenten» zu streichen, den Abs. 2 neu zu formu-,
lieren, wie er vorliegt und dazu einen neuen Abs.' 3
aufzunehmen, der die Beitragspflicht der Lehr-
linge und Studenten ordnet.

M. Hirzel, rapporteur: La commission vous pro-
pose une modification à l'article 10. Cette modifi-
cation de détail, entre parenthèse, concerne les
apprentis qui ne reçoivent pas de salaire en es-
pèces ainsi que les étudiants. Ils paieront un franc
par mois. Il s'agit de ceux qui sont âgés de plus
de 20- ans.

Une deuxième modification proposée par la
commission est plus importante. Elle concerne la
question extrêmement critique des cotisation d'as-
surés qui n'ont pas d'activité lucrative. Je ne
reviens pas sur la controverse concernant les paie-
ments à imposer à ceux qui n'ont pas d'activité
lucrative dont quelques-uns sont des infirmes ou
des gens qui n'ont pas de. grands moyens. D'autres,
par contre, ont une assez grosse situation finan-
cière.

Le système de la loi était de leur faire payer
une prime fixe de 10 francs' par mois. La commis-
sion avait porté cette prime à 25 francs, ce qui
représentait une prime annuelle de 300 francs, qui
représente elle-même un gain de 7500 francs par

an. Ce gain représente à son tour la limite maxi-
mum li laquelle, on n'a plus droit à des contribu-
tions de solidarité.

Vous savez que, dans' le sein dû Conseil on a
dit: Non, ce système n'est pas normal. Il faut
donner plus de possibilités d'adaptation. L'on a
proposé de fixer la cotisation des personnes sans
activité lucrative de 1 à 100 francs. Finalement
on a renvoyé tout le texte à la commission avec
un préavis disant: Essayez de trouver une échelle
de 1 à 50 francs. La commission revient devant
vous avec cette échelle qui paraît correspondre
au vœu exprimé d'une façon générale dans ce
conseil.

Nous vous proposons donc en définitive d'ad-
mettre que les assurés qui n'ont pas d'activité lu-
crative paieront selon leurs conditions sociales une
cotisation annuelle de 1 à 50 francs, qui donnera
lieu évidemment à une appréciation de la part des
organes de'la caisse. Cette appréciation ne sera
peut-être pas très facile, nous en convenons. La
cotisation maximum de 50 francs par mois corres-
pond donc à une cotisation annuelle dfe 600 francs,
laquelle correspondrait, à un gain ou à un re-
venu de. 15.000 francs. Tel est le plafond supé-
rieur auquel nous avons arrêté la progression des
cotisations des personnes sans activité lucrative.

En résumé, la commission, après avoir discuté
cette question à fond — question très épineuse
dans laquelle on peut avoir toutes les opinions pos-
sibles — est arrivée à la conclusion que nous vous
présentons et qui, nous le croyons, semble la meil-
leure, tenant compte de toutes les circonstances.'
C'est pourquoi nous vous prions de l'adopter.

Moser^Der. Minderheitsantrag ist Ihnen ja be-
reits einmal begründet worden. Ich kann 'mich
deshalb kurz fassen. Ich möchte Ihnen nur er-
klären, dass die Minderheit sich etwas verändert
hat: Es sind einige .Kollegen, die den Antrag un-
terschrieben hatten, davon abgerückt, und haben
dem Kommissionsantrag von heute zugestimmt.
Dafür haben wir ändern Zuzug aus 'dem Rat erhal-
ten. Ich möchte Ihnen empfehlen, in dieser Frage
der Kommissionsminderheit Ihre Zustimmung zu
geben.

Wir haben bei der Beratung von Art. 13bis we-
gen der Prämienleistung vom Kapitaleinkommen
bereits ziemlich ausgiebig über diese Einkünfte
der nicht erwerbstätigen Vermögensbesitzer ge-
sprochen. Es kann einfach nicht verstanden wer-
den, dass man, wenn man gerade wie es Art. 10 nun
vorsieht, von Lehrlingen und ändern nicht Er-
werbstätigen und Erwerbsfähigen, die über kein
Einkommen verfügen, den Minimalbeitrag von
l Fr. pro Monat erheben will, nun auf der ändern
Seite wegen der -Millionäre Hemmungen hat, we-
gen der reichen Leute, die über ein grosses Ein-
kommen aus Kapitalbesitz verfügen und dass man
da' nicht über 50 Fr. pro Monat hinausgehen will.
Wir in der Minderheit haben die Auffassung, dass
wenn ein Millionär aus seinem Kapitaleinkommen
monatlich 100 Fr. bezahlen müsste — gemäss Staf-
felung des Vermögens und des daraus fliessenden
Einkommens, die ja in der Vollziëhungsverordnung
geordnet werden soll —, das immer noch eine recht
bescheidene Leistung ist. Man hat besonders in
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der Eintretensdebatte vom grossen Werk der Soli-
darität gesprochen, das die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung darstellen soll: Es berührt
deshalb ausserordentlich eigentümlich, wenn vor-
hin durch den Herrn Kommissionsreferenten ge-
sagt wurde, man sei in der Kommissionsmehrheit
zum Kompromiss von l—50 Fr. gekommen, weil

, man befürchte, dass sonst die grossen Herren
Drückeberger werden und irgendeine fingierte Er-
werbstätigkeit vortäuschen, nur um um die Prä-
mienzahlung herumzukommen. Wenn sich solche
Herren finden sollten, die d'ie. Volkssolidarität so
•auffassen, dann haben wir schliesslich doch noch
die Öffentlichkeit und die Pressefreiheit, wo wir
solche «Solidarität» gebührend anprangern und
zur Besserung bringen können. • •

Ich will nicht weiter ausholen. Was die Kom-
missionsminderheit hier vorschlägt, ist besonders,
nachdem Sie Prämienzahlung von 4% vom Kapi-
taleinkommen abgelehnt haben, ein Minimum, das
alle erwerbstätigen Leute in der Schweiz erwarten
dürfen. Ich möchte Sie deshalb bitten, dem An-
trag der Minderheit zuzustimmen und nicht da nun
einfach einen Kompromiss zu machen, der eine
Halbheit darstellt und unbefriedigend ist, wenn
wir das ganze Werk der Alters- und, Hinterlas-
senenversicherung in Betracht ziehen;-

Odermatt: Wenn ich hier zu diesem Art. 10 das
Wort ergreife, so tue ich'das nicht in dem Sinne,
dass. ich hier die Interessen jener Kreise vertreten
will, die durch die Fassung des Art. ÌO in Mitlei-
denschaft gezogen werden. Ursprünglich war von
der Mehrheit der Kommission der Antrag gestellt
worden, Beiträge bis -zu Fr. 25.—• monatlich zu er-
heben. Ich stelle den Antrag, an diesem ursprüng-
lichen Mehrheitsantrag festzuhalten, und zwar aus
folgenden Überlegungen: Bei der Finanzierung
der Alters- und Hinterlassenenversicherung durch
die Kantone werden ganz bestimmt jene Kreise,
die über Kapital verfügen, noch sehr zum Hand-
kuss kommen; denn die Kantone werden durch die
ganze Finanzierung gezwungen, ihre Steuersätze
wesentlich zu erhöhen und ich glaube, dies wird
insbesondere" der Fall sein'in den finanzschwachen
Kantonen, so dass dann diese Leute stark belastet
werden. Ich halte auch dafür, dass es eine mo-
ralische Pflicht des Kapitals sei, einen Beitrag für
die ' Finanzierung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung zu gewähren und eine moralische
Pflicht für uns., einen solchen Beitrag zu verlan-
gen, und ich glaube, dass auch kein Kapitalist sich
irgendwie zu den Drückebergern schlagen wird,
um dieser Pflicht zu entgehen. Nur müssen wir
uns bewusst sein, wie weit hier die Solidarität
gehen darf, wie weit hier von Bundes wegen ver-
fügt werden darf, dass diese Leute Abgaben zu
entrichten haben. Ich möchte nochmals, betonen,
dass wir hier den Kantonen Mittel aus der Hand
nehmen, die sie nachher selber brauchen.

Im übrigen scheint mir, dass Art. 10 in der nun
vorliegenden Fassung nicht'gerade glücklich sei.
Wer wird die sozialen Verhältnisse beurteilen? Ab-
gestellt wird dann auf das Vermögen, das der Be-
treffende hat, und es wäre 'in diesem'Fall nötig,
dass der Bundesrat in einer Skala festlegen würde,

wie das Kapital der Nichterwerbstätigen heran-
gezogen werde zu dieser, Beitragsleistung. Des-
wegen sollte eine Ergänzung angebracht werden,
dass. die Abgabe nach einer vom Bundesrat fest-
zulegenden Skala zu entrichten sei. Iclr.möchte
Sie bitten, dem urspünglichen Antrag der Mehr-
heit auf l—25 Fr., pro Monat zuzustimmen.

Mi ville: Ich bin sehr froh, dass die. Minderheit
sich zum Worte gemeldet hat. Ich hatte zuerst Be-
denken, dass der neue Vorschlag der Kommission
zur Folge haben könnte, dass die Minderheit un- ,
tergehe. Nun ist sie also noch vorhanden, wenn
auch geschwächt. Ich bin froh, dass sie noch da
ist, aber so, wie ich bei der ersten Beratung der
Minderheit und der Mehrheit meinen Antrag zu
Art. 10 gegenübergestellt habe, so halte1 ich auch
dem neuen Vorschlag der Kommission gegenüber
meinen Antrag aufrecht. Vom .. Schicksal dieser
Vorschrift hat Herr Bratschi eingehend gespro-
chen. Ich mache darauf aufmerksam, dass der
Bundesrat ursprünglich für die hablichen und rei-
chen Nichterwerbstätigen einfach einen Beitrag
von Fr. 10.— im Monat festsetzen wollte. • Die
Mehrheit ging dann auf Fr. 25.—, die Minderheit
bis auf Fr. 100.—. Nun sind wir wieder bei Er. 50.—
angelangt. ES ist gut, dass keine zweite Lesung
stattfindet, sonst würden wir auf Fr. 25.— und
zum Schluss wieder auf Fr. 10.— zurückfallen.

Ob nun der Rahmen von Fr. 1.— bis Fr. 100.—
oder von Fr. 1.— bis Fr. 50.— festgelegt ist, so ist
nach dieser Regelung der Erlass einer eingehen-
den Ausführungsbestimmung durch den Bundes-
rat nötig, in welcher bestimmt wird, nach welcher
Skala'die Rentner für ihre Beiträge herangezogen
werden. Diese Ausführungsbestimmung wird un-
nötig, wenn Sie meinem Antrag zustimmen. Ich
möchte ihn nochmals verlesen: «Von den nicht-
erwerbstätigen Versicherten mit einem Vermögen
von Fr. 20 000.— und mehr beim Alleinstehenden,
Fr. 30 000.— und mehr beim Verheirateten sind Bei-
träge von 4%: auf dem Vermögenserträgnis zu
leisten.» Also der gleiche Prozentsatz, wie er für"
selbständig Erwerbende aus dem Einkommen ver-
langt wird. Dann kommt eine Begünstigung der
Kleinrentner: «Beträgt das Vermögen des Allein-
stehenden Fr. 10 000.— bis Fr. 20 000.— und des
Verheirateten Fr. 15 000 bis Fr. 30 000, so redu-
ziert sich der Beitrag auf 2%.» Diese Vorschrift
ist vollkommen klar, macht jede Ausführungsvor-
schrift unnötig und ist vor allem gerecht, eine Re-
gelung, die durchaus derjenigen entspricht, die Sie
'in Art. 8 für das Einkommen aus selbständigem
Erwerb getroffen haben. Zu Abs. 3, wie .er jetzt
von der Kommission vorgeschlagen ist, habe ich
keine Bemerkungen zu machen, ich stimme ihm
bei; möchte Sie aber nochmals bitten, meinem" An-
trag zu Art. 10, Abs. l, der im Gegensatz stellt zu
Art. 10, Abs. 2, der Kommission, den Vorzug zu
geben.

M. Oltramare: J'ajoute deux mots' seulement à
l'argumentation de M. Moser qui, tout à l'heure,
nous a parlé contre .la proposition de la commission,
selon laquelle toute personne qui n'exerce raucune
activité lucrative paiera, quels que soient ses re-
venus, un maximum de 50 francs. ,
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Je vous invite à faire avec moi un calcul des
plus élémentaires. Supposez un rentier disposant
d'un revenu de 18.000 francs, et qui aurait 64 ans
en 1948. Suivant la proposition de la majorité,
il paierait une fois 600 francs et dès l'armée sui-
vante, dès l'âge de 65 ans, il recevrait exactement
une rente de 763 fr. 50.

Croyez-vous que ceux, qui travaillent pour un
maigre salaire et qui auront beaucoup de peine
à payer leurs cotisations accepteront de faire un
sacrifice pour rendre possible — c'est un cas ex-
trême, je le veux bien — une opération financière
aussi brillante? J'ai l'impression que si nous vou-
lons que la classe des travailleurs comprenne quels
avantages lui procurera d'une façon générale l'as-
surance vieillesse, nous devons, éviter des erreurs
de ce genre.

Bundesrat Stampfli: Ich hätte wirklich erwar-
tet, das-s die Minderheit auf ihren Antrag verzich-
ten und sich dem Vermittlungsantrag der Kommis-
sion anschliessen könnte. Soweit es überhaupt eine
Möglichkeit gibt, eine Differenzierung für die
Nichterwerbstätigen, die für sich aus eigenen Mit-
teln sorgen können, durchzuführen, ist sie nur in-
nerhalb bescheidener Grenzen gegeben. Wenn wir
diese 'Grenze auf Fr. 1.— bis Fr. 100.— im Monat
festsetzen, fehlen für die Einschätzung alle Mass-
stäbe. Die Versuchung, durch Scheineinkommen
dieser Beitragspflicht zu entgehen, ist um so grös-
ser, je weiter die Grenzen voneinander entfernt
sind. Sie usi kleiner, wenn wir die Grenze einengen,
sie auf Fr. 1.— bis Fr. 50.— beschränken. Dann
ist es auch leichter, eine Einschätzung vorzuneh-
men, die vernünftigen Ueberlegungen standhält.
Glauben Sie im Ernst, dass, wenn Sie die obere
Grenze auf Fr. 100.— im Monat festsetzen, etwas
für die Versicherung hereinzuholen ist? Wir ha-
ben genug darauf hingewiesen, dass gerade solche
Leute die Möglichkeit haben, auszuweichen, so-
lange sie erwerbsfähig sind. 'Diese Möglichkeit
haben alle jene nicht, die mit dem besten Willen
keine Erwerbstätigkeit mehr ausüben können,
aber gleichwohl ein Vermögen besitzen. Die Ge-
brechlichen, die Epileptiker, die Blinden, die Irren,
die in Anstalten versorgt sind und kein Einkom-
men haben, müssten, wenn sie ein bescheidenes
Vermögen von Fr. 30000.— hätten, nach dem un-
übertrefflichen, sozialen Empfinden von Herrn Mi-
ville noch 4% vom bescheidenen Ertrag dieses
Vermögens für die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung abladen. Das ist der Gipfel der sozialen
Gesinnung, wie sie in der PdA vertreten wird.
Davon kann keine Bede sein. Ich möchte Ihnen
empfehlen, den Vermittlungsvorschlag der Kom-
mission anzunehmen und auch den Antrag
Odermatt abzulehnen. 'Gänzlich unannehmbar ist
der Antrag des Herrn Miville. Nachdem wir die
Erhebung eines Beitrages vom Vermögensertrag
allgemein abgelehnt haben, ist es unmöglich, dass
wir für die Nichterwerbstätigen eine Ausnahme
machen und selbst Nichterwerbstätige, die er-
werbsunfähig sind, vorübergehend oder dauernd,
verpflichten, vom Vermögensertrag, eines Vermö-
gens schon von Fr. 30 000.—, 4% abzuliefern. Das
ist allerdings eine einfache Regelung, ist der An-
trag eines terrible simplificateur. Es war auch

ein Basler, Jakob Burckhardt, der einmal seinem
Horrour vor den terribles simplificateurs Ausdruck
verliehen hat. Ich bin überzeugt, dass sich Jakob
Burckhardt im Grabe umdrehen würde, wenn es
ihm zur Kenntnis gelangen würde, dass ein solcher
terrible simplificateur höchster Leiter des Unter-
richtswesens von Basel ist, an dessen Hochschule
er eine so grosse wissenschaftliche Berühmtheit er-
langt hat.

Präsident: Wir bereinigen Art. 10. Zu Ziff. l
beantragt die Kommission, in der 3. Zeile die Worte
«sowie für Lehrlinge, die keinen Barlohn beziehen
und für Studenten» zu streichen. Ziff. l würde
lauten: «Für nicht erwerbstätige Versicherte, .die
aus öffentlichen Mitteln oder von Drittpersonen
unterhalten oder dauernd unterstützt werden, be-
trägt der Beitrag Fr. 1.—».

Bei Ziff. 2 liegen vier Anträge vor. Der Antrag
des Herrn Odermatt, der von einem Beitrag von
Fr. 1.— bis 25.— ausgehen will. Die Kommissions-
minderheit will Fr. 1.— bis 100.— sagen, die Kom-
jnissionsmehrheit, unterstützt, durch den Bundes-
rat, Fr. 1.— bis 50.—. Dann haben wir den An-
trag Miville, der von einer ganz ändern Voraus-
setzung ausgeht, nämlich vom Vermögensertrag
der nicht erwerbstätigen Versicherten.

Ich würde in eventuellei) Abstimmung .den An-
trag' Odermatt dem der Minderheit gegenüberstel-
len und was herauskommt, gegen den der Mehr-
'heit. Das Resultat wäre dem Antrag Miville ge-
genüberzustellen.

Miville: Ich halte dafür, dass Sie meinen An-
trag dem der Minderheit gegenüberstellen müssen.

Präsident: Ich kann unmöglich Vermögenser-
trägnisse einer festen Summe von Fr. 1.— bis
Fr. 100.— gegenüberstellen. Ihr Antrag geht von
einer ändern Grundlage aus, nämlich von Ver-
mögenserträgnissen, während die übrigen Anträge
einfach, nach den sozialen Verhältnissen Fr. 1.—
bis Fr. 25.— oder Fr. 1.— ' bis Fr. 100.— sagen
wollen. Ich glaube, mein Vorschlag ist richtig.
Es kommt ja übrigens auf das jGleiche heraus.

Abstimmung. — Vote.
Ziff. 1.
Angenommen. — Adopté.

Ziff. 2.
**

Eventuell. — Eventuellement.
1. Für den Antrag Odermatt 47 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit 53 Stimmen
2. Für den Antrag der Minderheit 48 Stimmen

Für den Antrag der Mehrheit 89 Stimmen

Präsident: Ich stelle nun in definitiver Abstim-
mung den Antrag der Mehrheit und des Bundes-
rates dem Antrag Miville gegenüber.

Definitiv. — Définitivement.
Für den Antrag der Mehrheit 112 Stimmen
Für den Antrag Miville 2 Stimmen
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Art. 22.
Antrag der Kommission Festhalten
Proposition de la commission Maintenir

Bratsçhi, Berichterstatter :*Ein anderer Artikel,
der an die Kommission zurückgewiesen wurde,
ist Art. 22. Er wurde 'zurückgewiesen mit dem
Auftrag, die'TTrage noch einmal zu prüfen, ob den
Antragen Dietschi-Solothurn und Miville Rechnung
getragen werden könne. Es handelt sich um die
Frage der Ehepaar-Altersrente. -Nach Antrag von
Bundesrat und Kommissäon wird .die Ehepaar-Al-
tersrente ausgerichtet, sofern der Ehemann das
65. Altersjahr und die Ehefrau das 60. Altersjahr
erreicht hat. Das ist eine der Bedingungen, die
umstritten sind. •

Die Herren Miville und Dietschi haben den An-
trag gestellt, es sei die Ehepaar-Altersrente aus-
zurichten, wenn die Ehefrau nicht 60, sondern 55
Jahre alt sei. Herr Kollege Dietschi hat' seinen
Antrag u. a. damit begründet, dass durch den An-
trag der Kommission und des Bundesrates die Ehe-
freiheit tangiert würde. Das wäre natürlich bei
seinem Antrag auch der Fall, nur nicht so weit-
gehend. Jede Altersgrenze würde theoretisch die
Ehefreiheit tangieren.

Es'ist vielleicht nötig, dass ich in diesem Zu-
sammenhang einige Ausführungen mache, wie die
Ehepaar-Rente überhaupt zustande gekommen ist.
Es war ja nicht selbstverständlich, dass eine Ehe-
paar-Rente in das Gesetz aufgenommen wird. Im
Gesetz, das im Jahr 1931 vom Volk verworfen
worden ist, war sie z. B. nicht enthalten.

Man hat sich in der Expertenkommission ge-
fragt, wie die Ansprüche der Ehefrau der Alters-
versicherung gegenüber geordnet werden sollen.
Man hat sich die Frage vorgelegt, ob von der Ehe-
frau ein Beitrag erhoben werden soll, wie das
nach der Vorlage, die im Jahr 1931 verworfen
wurde, der Fall gewesen ist. 'Gestützt auf diesen
Beitrag der Ehefrau hätte sie einen eigenen An-
spruch auf eine, Rente erhalten. Man stellte sich
die Frage, ob man die Ehefrau von einem Beitrag
entlasten und sich damit begnügen soll, den Ehe-
mann für die Familie den Beitrag bezahlen zu
lassen und ob eine Ehepaar-Rente einzuführen sei.
Die Ehefrau wird auf diese Weise ohne Beitrags-
pflicht indirekt rentenberechtigt. (

Die Expertenkommission hat sich nach längern
Erörterungen für dag Prinzip der Ehepaar-Rente
entschlossen, und sie hat dem Bundesrat entspre-
chend Antrag gestellt. Der Bundesrat hat diesen
Antrag übernommen und Ihre Kommission hat ihm
ebenfalls zugestimmt. Das Prinzip ist unbestritten.
Die Aufnahme der Ehepaar-Rente war ohne Zwei-
fel ein glücklicher Gedanke.- Vielleicht hat die Be-
lastung der Ehefrau mit einem Beitrag im Jahre
1931 nicht wenig zur Verwerfung der Vorlage bei-
getragen.

Es ist nach der Vorlage so, dass die Ehefrau
ihren Rentenanspruch kraft Beitrag ihres Eheman-
nes erhält. Allerdings ist es ein Rentenanspruch,
der normalerweise dem Ehemann zusteht. Vom
Moment an, wo die Ehepaar-Rente grundsätzlich
bejaht war, musste man sich die Frage vorlegen,
unter welchen Bedingungen sie zu gewähren ist.

Die Frage, die durch den Antrag der Herren
Miville und Dietschi zur Diskussion gestellt wird,
wurde in den vorberatenden Behörden sehr einge-
hend besprochen. Es waren die finanziellen Kon-
sequenzen abzuwägen; ferner war das Verhältnis
des Anspruches der Ehefrau an die Versicherung
zum Anspruch der alleinstehenden Frau in Be-
tracht zu ziehen. Die alleinstehende Frau hat einen
selbständigen Beitrag zu entrichten und auch einen
selbständigen Rentenanspruch; aber erst nach zu-
rückgelegtem 65. Altersjahr.

Ein Antrag der Minderheit, es sei der allein-
stehenden Frau der Rentenanspruch beim 62.
eventuell 63. Altersjahr zuzugestehen, ist abge-
lehnt worden. Die Ehefrau ist also sowohl beim
Beitrag, als bei der Rente in gewissem Sinne be-
vorzugt, was man durchaus in Ordnung findet.
Man will damit die Familie begünstigen. Das ge-
hört ins Kapitel der Solidarität des Ledigen mit
den Verheirateten. Zu weit darf aber die Begün-
stigung nicht gehen.

Die Kommission vertritt den Standpunkt, dass
die Lösung, wie sie im Entwurf vorgeschlagen
wird, .als angemessen angesehen werden kann.
Der grösste Teil der Ehepaare ist damit erfasst.
Nur eine Minderheit von Ehepaaren'wird nicht be-
rücksichtigt, d. h. kommt etwas .später in den Ge-
nuss der Ehepaar-Rente. Immerhin ist die Minder-
heit^ nicht unbedeutend. Das geht aus den Mehr-
kosten hervor, die die Verwirklichung der Anträge
Dietschi und Miville verursachen würden. Die Be-
rechnungen ergeben, dass sich die Mehrkosten un-
gefähr .in der Grössenordnung von 10 Millionen
Franken im Jahr bewegen." Die Kommission ist
der Ansicht, dass es sozial wichtigere Postulate zu
berücksichtigen gebe, wenn 10 Mili, zur Verfügung
ständen. Sie hat gestern Nachmittag die ganze
Frage noch einmal gründlich erörtert und ist zum
Schluss gekommen, dass am Antrag festgehalten
werden muss, wie er in der ersten Beratung dem
Rate unterbreitet wurde. ^

Im Namen der Kommission beantrage ich Ih-
nen, nun definitiv an der Fassung festzuhalten, wie
sie Ihnen vorgeschlagen wurde, unter Ablehnung
des gleichlautenden Antrages der Herren Miville
und Dietschi. Absatz-l würde dann lauten: «An-
spruch auf eine Ehepaars-Rente haben Ehemänner,
sofern sie das 6'5. Alters jähr und die Ehefrau das
60. Altersjahr zurückgelegt haben.» — Was weiter
im 1. Absatz folgt, ist zu streichen.

M. Hirzel, rapporteur : L'article 22 a été ren-
voyé à la 'commission pour nouvelle étude des pro-
positions de nos collègues MM. Miville et Dietschi-
Soleure, qui voulaient abaisser à 55 ans l'âge à
partir duquel la femme mariée aurait droit — avec
son mari âgé de 65 ans 'bien entendu — à la rente
de couple.

La commission a 'examiné très sérieusement
ces propositions. Le projet prévoit, vous le savez,
que la rente de couple est octroyée si l'époux a
65 ans et sa femme 60. C'est un système que nous
avons déjà expliqué et sur lequel nous croyons
superflu de revenir.

Abaisser encore la limite en ce qui concerne
la femme, afin de favoriser l'octroi de la rente
de couples aux ménages dont la femme a seule-
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ment 55 ans, est en somme une question d'appré-
ciation. La commission n'a pas pu se résoudre à
aller si loin ; nous avons l'impression — c'est une
impression — qu'il ne faut pas exagérer dans les
satisfactions données aux revendications fémini-
nes, sinon, 'elles finiraient par créer des inégalités
regrettables.

Nous avons considéré que, si l'on abaissait à
55 ans- le plafond à partir duquel la femme mariée
aurait droit à une rente de vieillesse, la consé-
quence serait d'accentuer davantage encore la
différence entre le régime de la femme mariée
et celui de la femme célibataire. Les célibataires
ne peuvent prétendre à la rente vieillesse qu'à
l'âge de 65 ans révolus, comme les hommes. Allez-
vous, dès lors, décider un décrochage de dix
ans au détriment ,des femmes célibataires, dont
malgré tout le -sort est peut-être tout aussi digne
d'attention que celui des femmes mariées ?

En conséquence, nous vous recommandons de
vous en tenir à la proposition de la commission
et de ne pas suivre MM;. Miville et Dietschi. Nous
admettons volontiers qu'en général la femme a
quelques années de moins que son mari et c'est
pourquoi nous avons introduit un décrochage de
cinq ans mais cela paraît suffisant. Nous vous de-
mandons de maintenir cette limite à savoir 65 ans
pour le mari, 60 ans pour la femme, de façon à
ne point créer une inégalité trop forte au détri-
ment des femmes qui n'ont pas eu la chance ou
la malchance de se marier.

Miville: Ich halte meinen Antrag zu Art. 22,
Abs. l, aufrecht. Ich bin durch die Darlegungen
der Herren Kommissionsreferenten eines Besseren
nicht belehrt worden, obwohl ich die höhen Schu-
len des Kantons Baselstadt besucht habe und mich
zu den bildungsfähigen Elementen zähle, was Herr
Bundesrat Stampfli offensichtlich zu bezweifeln
sich anmasst. Ich möchte mich auch mit.ihm über
Jakob Burckhardt nicht auseinandersetzen. Ich
glaube, Jakob Burckhardt würde es nicht schätzen,
wenn wir ihn hier als Kronzeugen herbeiziehen
wollten. •

Dietschi-Solothurn: Ich will nicht in Recht-
haberei machen und bin mir wohl bewusst, dass
gegen den Willen der Kommissionsmehrheit und
des Bundesrates nicht aufzukommen ist; aber ich
möchte doch feststellen, dass es einfach eine Un-
gerechtigkeit bleibt, wenn eine kinderlose Witwe
mit 40 Jahren eine Witwenrente erhält, obschon
sie voll arbeitsfähig ist und keine Kinder hat, wenn
im weitern eine Frau, die mit 59 Jahren von einem
65jährigen Mann geheiratet wurde, mit 60 Jahren,
also ein Jahr darauf, die volle Ehepaar-Rente
erhält, währenddem ein Mann, der mit 30 Jahren
eine 20jährige Frau heiratet, mit 65 Jahren nur
die einfache Altersrente erhält. Man hat die Ka-
renzfrist fallen gelassen, man hat die Witwenrente
mit 40 Jahren stehen lassen, wo Ersparnisse mög-
lich gewesen wären, und auf der ändern Seite
will man nicht weiter hinuntergehen als bis auf
60 Jahre für die Ehefrau. Das ist nicht gerecht,
aber ich bin mir im klaren, dass alles platonisch
ist, was ich gesagt habe, es müsste mir schon der
Ständerat zu Hilfe kommen.

Präsident: Die Herren Miville und Dietschi-
Solothurn halten an der 55jährigen Frau fest (Hei-
terkeit).

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 68. Stimmen
Für den Antrag Miville-Dietschi-Sol. 35 Stimmen

Art. 23. '
Neuer Antrag der Kommission.

1 Ws Streichen. * • .

Eventualantrag Schneider.
• l bis• Die geschiedene Frau ist nach dem Tode

ihres geschiedenen Ehemannes der Witwe gleich-
gestellt, sofern die Ehe mindestens 10 Jahre ge-
dauert hat und der Manu ihr gegenüber zu Unter-
haltsbeiträgen verpflichtet war.

i
Nouvelle proposition de la commission.

1 bis 'ßiffer.

' '- » Proposition éventuelle Schneider. ,
1 bis- La femme divorcé est assimilée à la veuve

en cas de'décès de son ancien mari, si son ma-
riage avait duré dix ans au moins et si le mari
était tenu envers elle, en vertu d'une décision ju-
diciaire, à une pension alimentaire.

Bratschi, Berichterstatter: Die Kommission hat
Ihnen beantragt, es sei zu Art: 23 ein neuer Absatz
l*»s aufzunehmen, der sich mit den Ansprüchen der
geschiedenen Frau befasst. Die Kommission hat Ih-
nen beantragt, den Anspruch der geschiedenen Frau
dem Anspruch der Witwe gleichzustellen, wenn ihr
geschiedener Gatte gestorben ist, und sofern dieser
geschiedene Mann ihr gegenüber zu Unterhaltsbei-
trägen verpflichtet war, d. h. wenn durch Gerichts-
urteil festgestellt wurde, dass die Frau an der
Scheidung unschuldig gewesen ist. Im Rate ist der
Antrag gestellt worden, diese Bestimmung sei zu
streichen. Er ist begründet worden von Herrn Kol-
lege Gressot..

Der Rat hat den Artikel an die Kommission
zurückgewiesen. Die Kommission hat sich ge-
stern nachmittag neuerdings mit der Sache be-
fasst. Die Mehrheit der Kommission hat nach kur-
zer Aussprache beschlossen, es sei diese Bestim-
mung zu streichen. Wenn diese Bestimmung ge-
strichen wird, so hat das zur Folge, dass auch
die zusätzlichen Bestimmungen in den Art. 41 und
43 fallen würden.

Die Kommissio.nsmehrheit ist offensichtlich der
Auffassung — ich gestehe, dass ich in diesem Fall
zur Minderheit gehöre — dass man dieser Schwie-
rigkeit ausweichen- sollte. Es gibt ein altes Wort,
das lautet: Schwierigkeiten sind da, damit sie über-
wunden werden. — Die Kommission ist in diesem
Falle eher der Auffassung der modernen Strate-
gie gefolgt, wonach Schwierigkeiten da sind, um
umgangen zu werden.

Persönlich bin ich der Meinung, dass man sich
anschickt,'das Kind mit dem Bade auszuschütten.
Es war von Ehen die Rede, die in jungen Jahren
leichtfertig geschlossen und ebenso leichtfertig
wieder geschieden werden. Das kommt vor; es
kann aber zweckmässig erscheinen, eine Sicher- _
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heitsklausel einzubauen, z.B. durch die Aufstel-
lung der Bedingung, dass die Ehe mindestens zehn
Jahre gedauert haben müsse, damit ein solcher An-
spruch entsteht. Dadurch würden leichtfertig ge-
schloss^ene und wieder geschiedene Ehen sicher
ausgeschaltet. Wir Herren der Schöpfung sind im
Begriffe, durch die Streichung der Bestimmung
ein grobes Unrecht zu begehen, und zwar» ein
Unrecht an einer unschuldigen Frau, an der ein
Mann ungerecht gehandelt hat. Das sollte vermie-
den werden. Persönlich bin ich also der Mei-
nung, es sollte eine Bestimmung aufgenommen
werden, die allerdings eine missbräuchliche An-
wendung ausschaltet. Das scheint mir durchaus
möglich zu seün. Herr Schneider hat einen ent-
sprechenden Minderheitsantrag eingereicht.. Der
Rat wird sich darüber zu entscheiden haben. Die
Kommissionsmehrheit steht aber auf dem Stand-
punkt, man solle die Bestimmung schlechthin strei-
chen und dann auch die entsprechenden,Bestim-
mungen fallen lassen, wie-sie in den Art. 41 und
43 enthalten sind. . • ' • c

t
M. Hirzel, rapporteur : L'article 23 contient

une disposition, dans laquelle la commission avait
assimilé la femme divorcée à la veuve, dans un
cadre du reste très étroit, à la double condition
que la femme divorcée soit innocente par déci-
sion du juge et secondement, qu'elle ait obtenu
une pension alimentaire qui n'est autre que celle
quii est fixé à l'article 152 du Code civil. Celle-ci est
accordée seulement dans le cas où la femme tombe
dans le dénuement, .ce qui restreint la portée de
la disposition et le nombre des divorcées qui pour-
raient -se prévaloir de cet article.

L'autre jour, nous avons subi une attaque
extrêmement virulente de la part de,notre col-
lègue et ami, -M. .Gressot, qui s'en est pris à ces
malheureuses divorcées, dans lesquelles il a vu
la fin de la colère de Jupiter celles qui n'ont pas
trouvé grâce devant ses yeux pour des motifs
de doctrine et de jurisprudence. Comme avocat,
je connais certaine cas pratiques dans lesquels
la femme divorcée se trouve dans une situation
navrante. La décision que nous avions prise de
lui accorder dans certains cas la pension de veuve,
lorsque son mari décédait alors'qu'il devait lui
•payer une pension alimentaire, se justifiait au
point de vue social.

La commission a délibéré à nouveau au sujet
de cet article. Elle a retourné son char et, à une
assez grosse majorité, a décidé de donner raison
à M. Gressot et de supprimer l'alinéa 1 bis, autre-
ment dit celui qui avantagerait les femmes divor-
cées et les assimilerait aux veuves, à certaines
conditions. Je propose donc, au nom de la com-
mission, de."supprimer l'alinéa Ibis, ce qui en-
traîne la suppression des dispositions qui en dé-
pendent aux articles 41 et 43.

Personnellement, cette suppression ne me
paraît pas opportune. Je comprends les motifs de
doctrine qui la justifient mais, au point de vue
social, je la regrette. On voulait un peu corriger
l'article 152 du Code civil suisse, qui donne une
pension à la femme innocente dans le besoin
mais ne la protège pas lorsque le mari décède.

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

car les-héritiers ne sont pas responsables de ce'
paiement. La situation juridique est différente
lorsque, en cas de divorce, la femme divorcée a
droit à une pension non pas alimentaire, mais'à
une pension-rente, soit à titre d'indemnité de tort
moral, soit à titre de perte de soutien. En con-
séquence, on peut dire que notre décision de'
protéger la femme qui avait une pension alimen-
taire se soutenait parfaitement au"" point de> vue
de l'équité sociale. Cependant, je reconnais qu'il
s'agissait là d'un complément au Code civiLsuisse
qui aurait mieux trouvé sa place dans une aäjonc-"-
ti on au dit code. '

D'autre part, on a eu peut5êtrë un peu trop
en vue le cas du mari' qui laisserait diverses
femmes divorcées. On a dressé l'ép'ouvantail d'un..
Barbe-Bleue ayant successivement plusieurs''fem-„
mes divorcées et l'on voyait venir les deux, ou
trois rentes de veuve allouées, à la femme 'di-
vorcée. C'était là l'argument qui étayait l'opinion
de M. 'Gressot et je comprends que cela ait influ-
encé la commission et le Conseil. Mais de te-ls cas-
sont bien rares: En résumé, la commission proposé-
de supprimer cette disposition, ce qui clarifie la
loi. . -

M. Schneider a repris une proposition moyenne '
que j'avais formulée moi-même en commission.
Il s'agit en somme, puisqu'on ne veut pas se rai5'
lier au système de la pension allouée à la femme
divorcée lorsque le mari décède, d'admettre cer-
taines exceptions' en faveur des femmes qui1.ont
eu un certain temps de mariage. M. Schneider
prévoit que la femme mariée pendant dix ans
— c'est là un -critère objectif — pourrait seule
avoir droit à une pension, ce qui exclurait pra-
tiquement toute possibilité de voir trois ou .quatre
femmes ayant passé dix ans de leur' existence
avec le même mari, revendiquer une pension, car
la vie humaine a certaines limites. : ' - • _ • ,

Cette disposition est logique. La. femme ayant
passé dix ans au'moins avec son mari et qui'.di-
vorce pour" un motif honorable pourrait bénéficier
de la protection de la loi. Cela ne "paraît pas
aller contre la doctrine de nos -amis conserva-
teurs, qui pourrait admettre une exception en
faveur de la femme gqui, pendant un assez grand ^
nombre d'années, .aurait vécu avec un mari im-
possible et qui, aprè~s avoir élevé ses enfants, ac-
compli son rôle de mère et d'épouse, voudrait
reprendre sa liberté. •

La proposition de M. Schneider m'est assez
sympathique. Je n'y ferai pas'd'opposition et la-
soutiendrai volontiers.

Schneider: Ich möchte Sie bitten, dem offen-'
sichtlichen Schwächeanfall der Kommission nicht
zu folgen. Ich glaube, es ist nicht notwendig, dass,
ich diesen Standpunkt näher begründe. Es ist dar-
über ausserordentlich viel gesprochen worden.
Aber ich glaube, der Rat sollte sich nicht als sol-
cher an der unschuldig geschiedenen Frau rächen.*'
Dazu hat er doch gar -keine Ursache. Im Hinblick
auf das, was in der Kommission früher gesagt wor-
den ist, habe ich mir erlaubt, einen Antrag einzu-
reichen. Primär stehe ich auf dem Standpunkt,
dass der Kommissionsantrag in der ersten Fassung
aufrecht erhalten werden soll. Für den Fall aber,

• 88
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dasg Sie den Argumenten, wie sie hier vorgetragen
worden sind, Rechnung tragen wollen, beantrage
ich eine Einschaltung: « . . . sofern die Ehe minde-
stens 10. Jahre gedauert hat und der Mann ihr ge-
genüber zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet wor-

. den ist.» Das ist wiederum der Text der Kommis-
sion in der ersten Fassung. Ich glaube, damit ist
allem dem, was hier gesagt worden ist, der Boden
entzogen. Der'Rat tut sicher gut, eventuell diesem
Antrag zu folgen, wenn er nicht vorzieht — was
ich wünsche —, dem ersten Beschluss der Kommis-

'' sion zuzustimmen.

Gitermann: Die Mitteilung, dass die Kommis-
sion beschlossen habe, Abs. Ibis in Art. 23 zu .strei-
chen, hat mich, offen gestanden, mit grösstem Be-
fremden und Unbehagen erfüllt. Ich beantrage
Ihnen, in Art. 23 den Abs. Ibis, wie ihn die Kom-
mission ursprünglich, vor ihrem Umfall, vorge-
schlagen hatte, zu genehmigen, den Streichungs-
antrag der Kommission zu verwerfen und auch

• den Eventualantrag meines Fraktionskollegen
Schneider abzulehnen.

, Es wäre — ich bin darin vollkommen einig mit
dem, was der Kommissionspräsident, Herr Bratschi,
ausgeführt hat —ein grosses Unrecht der geschie-
denen Frau gegenüber, ihr die Witwenrente nach
dem Tode ihres ehemaligen Mannes vorzuenthal-
ten. Ich gehe von ganz einfachen Erwägungen aus.
Ich werde Ihre Zeit nicht lang in Anspruch neh-
men.

Die geschiedene Frau war während der Elie di-
.rekt oder indirekt an den von ihrem Manne gelei-
steten Beiträgen an die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung beteiligt, direkt, wenn sie beruflich
tätig war, sei es in eigener Stellung, sei es im Ge-
schäfte ihres Mannes, indirekt, wenn sie den Haus-
halt geführt, für die Familie gesorgt und alle Sor-
gen des Existenzkampfes mitgetragen hat. Diese
Leistungen der geschiedenen Frau dürfen nicht ein-
fach null und nichtig erklärt werden. Es geht nicht
an, die geschiedene Frau zu einer Person minderen
Rechtes zu stempeln. Sie würden damit aber auch
die geschiedene Frau, die nach der Scheidung keine
neue Ehe mehr eingeht, ohne jeglichen Grund ge-
genüber jener Frau benachteiligen, die eine neue
Ehe schliesst und dann verwitwet.

Beachten Sie doch bitte, was in Abs. l unter
lit. d steht und was nach dem Antrag der Kom-
missionsmehrheit ja nicht gestrichen werden soll.
Ich lese: «War eine Witwe mehrmals verheiratet,
so wird auf die gesamte Dauer der Ehe abgestellt.»
Sie hat dann also ihre Rentenber'echtigung. Es er-
gibt sich daraus, dass eine Frau mehrmals geschie-
den sein kann — sie braucht nicht einmal schuldlos
geschieden zu sein — und doch noch, wenn sie
schliesslich verw.itwet, die "Witwenrente zu erlan-
gen vermag. Wenn nur der letzte Mann, mit dem
sie verheiratet war, stirbt, so vermag die betref-
fende Dame, selbst wenn sie mehrmals und nicht
schuldlos geschieden war, doch noch aus dem durch
die Kommissionsmehrheit diffamierten Stande
der geschiedenen-in den ehrbaren Stand der ver-
witweten Frauen aufzurücken. Ich frage mich
sehr, ob Herr Gressot gerade das gewünscht hat.
En Vampir, eine Circe im Stile der Mae West —

das ist das Gegenstück des Blaubarts", den Herr
Hirzel zitiert hat — eine .solche Frau, die sechs
Männer, einen nach dem ändern, zum Verzweif-
lungsakt der Scheidungsklage treibt und alsdann
den siebenten Mann durch den Kummer, den sie ihm
bereitet, unter den Rasen bringt, > soll hinsichtlich
der Witwenrente besser gestellt sein als eine Frau,
die schuldlos geschieden ist und auf den Abschluss
einer neuen Ehe, vielleicht sogar aus religiösen
Motiven, verzichtet? Ich vermag in einer derarti-
gen Regelung mit bestem Willen auch nicht den
allerleisesten Hauch gesetzgeberischer Weisheit zu
•entdecken. Eg scheint mir vielmehr, dass die Mehr-
heit der Kommission von allen guten Geistern ver-
lassen war, als sie béschloss, die Streichung von
Absatz Ibis des Art. 23 zu empfehlen. Das führt
doch zu einer empörenden Rechtsungleichheit,
wenn 4den einen Frauen, die geschieden bleiben,
jeder Anspruch auf Witwenrente aberkannt wird,
auch wenn sie schuldlos geschieden sind, dagegen
den ändern Frauen, die mehrfach geschieden, aber
zuletzt verwitwet sind, der Rentenanspruch zuer-
kannt wird, auch wenn sie selber an der einen oder
ändern Scheidung schuldig waren.

Aber auch der Eventualantrag von Hrn. Schnei-
der muss bekämpft werden. Er schlägt vor, der
geschiedenen Frau nach dem Tod ihres ersten Man-
nes die Witwenrente zu gewähren, sofern die ge-
schiedene Ehe mindestens 10^Jahre gedauert hat.
Ich begreife, dass Herr Schneider nun doch wenig-
stens etwas für die geschiedenen Frauen retten
will. Aber ich glaube, wir dürfen es ruhig riskie-
ren, gegenüber der geschiedenen Frau noch um
eine Nuance galanter zu sein. ^

Was wird denn die von Herrn Schneider'vorge-
schlagene Lösung für Folgen haben? Erstens alle
jene Ungerechtigkeiten, die mit jeder willkürlichen
Grenzziehung verbunden zu sein pflegen. Hat die
geschiedene Ehe nur neun Jahre und 364 Tage ge-
dauert — und es ist manchmal ein Zufall, an .wel-
chem Tag ein Urteil gesprochen wird und in
Rechtskraft tritt — dann hat die Frau keinen An-
spruch auf Witwenrente. Ein Tag mehr, und die
geschiedene Frau wird der Witwe gleichgesetzt; sie
bekommt eine Rente.'

Vor allem wird aber auch noch folgendes zu be-
fürchten sein. Ist 'eine Ehe nach 8 oder 9 Jahren
Dauer vollständig zerrüttet, so dass sie geschieden'
werden muss, so wird die Ehefrau bzw. ihr Anwalt
die Scheidungsprozedur so lange hinausziehen, bis
die erforderliche zehnjährige Dauer der Ehe er-
reicht ist und der Anspruch auf die Witwenrente
erhalten bleibt. Das wird für die beteiligten Per-
sonen, insbesondere für etwa vorhandene Kinder,
die Verlängerung eines qualvollen Zustandes, eines
nur noch fiktiven Familienlebens zur Folge habsn.
Das kann doch im Ernst niemand wünschen.

Übrigens haben wir soeben bei der Beratung
über Art. 22, Abs. l, die Dauer der Ehe als rechts-
erhebliche Voraussetzung des Rentenanspruches
gestrichen.

Warum sollten wir uns hier an diese Dauer
halten? Schliesslich möchte ich daran erinnern,
dass die Ehescheidung — man mag sich zu ihr stel-
len, wie man will —, im geltenden Zivilrecht ver-
ankert ist, und dass es nicht angeht, Frauen, 3ie
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das Unglück hatten, schuldig oder unschuldig in
der Ehe Schiffbruch zu erleiden, hinsichtlich ihrer
Rentenansprüche zurückzusetzen. Ich bitte Sie ia-
her, den ursprünglichen Antrag der Kommission
zum Beschlu&s zu erheben.

M. Gressot : II VH bien sans dire que je me
rallie à la proposition de la majorité, qui est en
somme ma proposition et je vous prie de vous y
rallier à votre tour.

La proposition de M. Schneider apporte évi-
demment une certaine amélioration à l'ancien
texte de la commission mais elle m'apparaît en-
core insuffisante et peu souhaitable car sans cher-
cher à nier la situation malheureuse qui peut être
faite à la femme divorcée, sans parler de vampire
ou de barbe-bleue, la loi sur l'assurance vieillesse
n'a pas à s'immiscer dans un domaine qui relève
du Code civil. Même la proposition de notre col-
lègue. M. Schneider, constitue indéniablement une
immixtion dans un domaine où elle n'a que faire.
Nous n'avons pas à corriger le Code civil, ce qui
serait bien un peu le cas. M. Hirzel, rapporteur,
vient de le reconnaître lui-même. Laissons donc
les juges juger et à la lumière — ou au quin-
quet — de ce que sera la nouvelle législation de
l'assurance vieillesse, laissons les juges, plus spé-
cialement, créer une nouvelle jurisprudence qui.
elle, tiendra compte notamment de la question
des pensions alimentaires allouées .aux femmes
divorcées innocentes. 'C'est précisément, M. Gitter-
mann. parce que le divorce est reconnu par le
Code civil suisse que je dis qu'il faut laisser la
tâche au Code civil suisse de prévoir les suites
éventuelles de ce divorce. Vouloir., substituer
l'Etat à l'homme dans cette question peut créer,
au surplus, un très grave précédent. Il n'y aurait
pas de ralison, en toute logique pour que l'Etat,
à un moment donné, ne se substitue pas, non seu-
lement en cas de mort mais encore en cas de dé-
faillance quelconque, (misère éventuelle, etc.) de
l'obligation d'une'pension. En réalité la suppres-
sion de l'alinéa Ibis'de l'article 23 clarifiera la
situation à tous points de vue.

Schwendener: Wenn ich trotz der bestehenden
Zeitnot in dieser Angelegenheit noch das Wort er-
greife, so geschieht es deshalb, um zu dokumentie-
ren, dasg der Antrag der Minderheit, resp. der
Eventualantrag des Herrn Kollegen Schneider ja
nicht etwa ein rein sozialdemokratischer Antrag
ist. Ich als Jurist und Mensch stehe ganz auf dem
Boden der Herren Antragsteller von der sozial-
demokratischen Partei, und zwar aus Gründen der
reinen Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Ich halte
es nicht für angängig, dass man in diese eminent
soziale Vorlage, die grösste, die wir wohl je
behandelt haben, nun noch ein kulturkämpferi-
sches Moment hineintrage und aus dogmatischen
und weltanschaulichen Überlegungen und Grün-
den ein Unrecht Personen gegenüber schaffe, wie
es die unschuldig geschiedenen Ehefrauen sind.
Aus Gründen dieser Menschlichkeit und Gerech-
tigkeit beantrage ich Ihnen Festhalten am Artikel
23, Absatz Ibis, eventuell Zustimmung zum Even-
tualantrag Schneider.

M. Perrin, La Chaux-de-Fonds : Je ne serai
pas long. A mon avis la proposition de M. Schnei-
der est inspirée de l'équité et devrait être admise
à condition qu'il ajoute encore quelque chose et
voici pourquoi : Sa proposition atténue déjà la
première proposition de la commission mais -il
en faut une seconde. -En effet, les pensions accor-
dées aux femmes sont souvent extrêmement bas-
ses. On voit même des pensions de 30 francs par
mois. Il s'agit de petit monde où les divorces
sont relativement fréquents. Il est dès lors inad-
missible à tous les points de vue que le décès de
l'ex-mari constitue une bonne affaire pour l'ex-
femme en ce sens que la rente qu'elle toucherait
de l'assurance" serait supérieure à la pension ali-
mentaire à laquelle elle a droii. C'est pourquoi
il faudrait à mon avis ajouter que la rente ne
peut en aucun cas dépasser le montant de la
pension alimentaire.

M. Stampïli, conseiller fédéral :' Cela ' fait
l'objet de l'article 41. *

M. Perrin, La Chaux-de-Fonds : pans ces con-
ditions c'est très. bien.

Je dois dire encore qu'il était difficile au lé-
gislateur, lorsqu'il a conçu le Code civil suisse,
de prévoir la loi d'aujourd'hui. M. Gressot nous
dit qu'il faut reviser le Code civil suisse, le cas ,
échéant. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit au-
jourd'hui de prestations de droit public et le code
civil n'a rien à voir à ce sujet. La jurisprudence
des tribunaux est absolument impuissante à régir
le cas auquel nous faisons allusion. Les tribunaux

'ne peuvent pas décider qu'en cas-de décès les
pensions de veuves seraient converties en rentes/
d'assurance. Cela ne regarde pas les tribunaux.'

En résumé, je me rallie à la proposition de
M. Schneider et je îvous engage à la voter.

Escher: Der' Herr Kommissionspräsident h a t .
im Namen der Kommissionsmehrheit gesprochen.
Sie haben gehört, wie er die Kommissionsmehrheit
unterstützt hat. Er hat aber in aller Offenheit er-
klärt, dass er nicht dieser Auffassung sei. Ich
möchte nur zwei Worte sagen im Namen der Kom-
missionsmehrheit. Sie hat sich für diese Lösung
entschieden, für die Lösung, die der Bundesrat ur-
sprünglich selbst vorgesehen hatte. Wir sind mit
der Auffassung des Herrn Kommissionspräsideu-
ten, Schwierigkeiten seien da, um überwunden zu
werden, einverstanden, wir haben in der Bestim-
mung, wie sie durch die Kommission formuliert
worden war, Schwierigkeiten gesehen für .die
Volksabstimmung, und darum haben wir uns ent-
schieden, diese Schwierigkeiten aus demWege zu
räumen. In der Kommission hat man mit keinem
Wort sich auf einen weltanschaulichen Standpunkt
gestellt, sondern rein gestützt auf das gesunde
Volksempfinden sind wir aus diesem Grunde zu
diesem Antrag gekommen. Wird nun eine Unge-
rechtigkeit entstehen? ES handelt sich um eine
unglückliche Frau, die geschieden wird, ohne ihr
Verschulden; wenn es sieh um Frauen handelt,
für die z. B. Kollege Gitermann gesprochen hat,
die selbst schuld sind, werden sie keine Unter-
haltsbeiträge bekommen. Wegen eines kleinen
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Fehlers bekämen sie nichts. Die ändern hätten
etwas. Wir haben gefunden, dass auch das nicht
richtig wäre und infolgedessen sind wir zu diesem

,Resultat gekommen, es wäre besser, die Bestim-
mung zu streichen. Die Frau, die unschuldig ge-
schieden wurde, soll durch den Richter entschädigt
werden, der Richter soll ihr eine ordentliche Un-
terhaltsrente zusprechen, der Mann soll diese zah-
len. Aber soll nun dafür die Oeffentlichkeit zäh'

. len, soll die Allgemeinheit für das Unglück dieser
Frau mit einer Rente bezahlen? Das ist es, was
wir nicht verantworten können. Man hat prak-

• tische Fälle genannt. Ein Herr in der Kommission
hat erklärt, er kenne Herren aus seinen Kreisen,

. die die vierte Frau haben. Nehmen wir an, er sei
von dreien bereits geschieden, die alle unschuldig
sind. Wenn dieser Herr stirbt, haben wir auf ein-
mal vier Witwen zu unterhalten. Versteht man
das im Volk? Aus rein praktischen Gr.ünden, ein-
zig gestützt auf den gesunden Menschenverstand,
haben wir erklärt, es sei besser, diese Bestimmung
fallen zu lassen, wir schaffen damit Schwierigkei-
ten aus dem Weg.

*• >.

M. Baudat : Mon intervention sera brève. Je
voudrais simplement attirer votre attention sur
le fait que, si M. Schneider, dans la disposition^
qutil nous .propose, a prévu une condition, c'est-

. à-dire une durée du mariage de dix ans au moins,
il a complètement perdu de vue, — et il en a
été de même dans la discussion de tout à
l'heure, — une autre condition qui me paraît
absolument indispensable, savoir celle du paie-
ment effectif. Il ne suffit pas, hélas ! qu'un mari
soit condamné à payer une pension alimentaire'

v. à son ex-femme pour que celle-ci touche automa-
. tiquement cette pension. Il faut encore que l'ex-

mari puisse et, souvent aussi, qu'il veuille bien la
payer. 'Nous savons,par expérience que beaucoup
d'ex-maris s'arrangent à ne pas payer les pensions
mises à leur charge.

On arrivera ainsi à cette situation plus que
bizarre, paradoxale, qu'une femme qui a été
épousée à 20 ans, qui a divorcé à §0 ans et
qui apprend à 50 ans que son ex-mari est
décédé, viendra réclamer une rente, à la cons-
titution 'de laquelle elle n'aura d'ailleurs pas col-
laboré, alors que. pendant les vingt ans qui se
sont écoulés depuis la dissolution de son mariage,
elle n'aura effectivement rien touché de cet ex-
mari en vertu de la condamnation prononcée

" contre, ce dernier. ;
On parle volontiers d'injustice et d'inégalité.

N'y aurait-il1 peut-être pas aussi une injustice, si
l'on compare le cas que je viens de citer avec
cet autre cas : la jeune fille dont j'ai parlé avait
une amie qui, elle aussi, s'est mariée à'20 ans,
mais qui n'a pas divorcé ; cette amie a eu des

- enfants, mais il se trouve qu'elle a épousé un
homme de dix ans plus âgé" •qu'elle-même ; or,
lorsque cette femme aura 55 'ans. son mari — car
c'est le -mari- qui-est le -bénéficiaire de la rente
pour couple — 'ne bénéficiera pas de celle-ci,
bien que cette femme ait été pendant trente-cinq
.ans une mère de famille dévouée, une épouse fi-
dèle, qui aura accompli sa tâche dans l'Etat. La
femme,divorcée, si intéressante qu'elle, soit, de-

vient ainsi, par rapport à sa compagne, une véri-
table privilégiée. L'inégalité joue maintenant con-
tre la femme légitime, au.préjudice du couple qui
a tenu le coup. Et, sous prétexte de supprimer une

• injustice, vous allez peut-être en créer une bien
pire, et qui pourrait faire scandale.

Zigerli: Ich werde sehr kurz sein. Ich war über-
rascht von diesem letzten Antrag der Kommis-
sion, um nicht zu sagen, bestürzt. Ich bin ein aus-
gesprochener Gegner der Scheidung; eine Schei-
dung ist immer ein Unglück, ein Unglück für beide
Ehepartner, ein Unglück vor allem für die Kinder,
ein Unglück aber auch für die unschuldig geschie-
dene Frau. Und nun frage ich: Wie kommen wir
dazu, diese unschuldig geschiedene Frau, der dann
womöglich auch noch die Kinder zugesprochen
werden, ganz einfach zu entrechten? Wenn wir
das tun, dann sprechen wir bitte in jedem Fall
nicht mehr von Solidarität und nicht mehr von
Sozialgesetz. Ich beantrage Ihnen, die ursprüng-
liche Fassung von Absatz Ibis anzunehmen. Wenn
wider Erwarten dem keine Folge geleistet werden
sollte, sollten wir zum mindesten dem Antrag des
He'rrn Kollegen Schneider zustimmen.

M. Hirzel, rapporteur : Etant donné l'heure
avancée, je ne voudrais pas allonger ce débat.
Deux mots simplement pour éviter une confusion.

Je suis un peu étonné de voir l'attaque qui
est dirigée contre la proposition de M. Schneider.
Non pas parce que je l'ai soutenue au sein de
la commission, mais parce que je la trouve rai-
sonnable et qu'elle est susceptible en réalité de
donner satisfaction à tous ceux qui désirent le
maintien d'une proposition intermédiaire. Si. Ton
admet que la femme divorcée, après dix ans de
mariage, peut avoir droit, dans certains cas, à
une rente, je crois qu'on peut très bien se ranger
au point de vue de M. Schneider. On protège
ainsi, malgré tout, un certain nombre de femmes,
en même temps qu'on écarte l'objection de
M. Gressot. Le critère de M. Sehneider me paraît
donc équitable.

En ce qui concerne la question de savoir si la
pension alimentaire a été payée ou nom, je com-
prends très bien M. Baudat ; mais il s'agit là d'un
critère personnel qui, du point de vue légal, ne
peut être admis. Ce qui nous intéresse c'est la
décision judiciaire : nous ne devons prendre en
considération que le jugement du "tribunal.

Les objections qui sont faites à la.'proposition
de M. Schneider ne me paraissent donc pas solides.
Si on veut une solution moyenne, cette proposition
est à notre avis acceptable, bien que la commis-
sion se soit placée à un autre point de vue. Ceux
qui la défendent ne font pas une hérésie, comme
on l'a prétendu ici. Je crois d'ailleurs que nous
avons en M. Tell Perrin, notre eminent professeur
neuchâtelois. une personnalité juridique qui pèse
d'un certain poids dans la balance. Or. M. Perrin
reconnaît que cette proposition se soutient par-
faitement^

A b s t i m m u n g . — Vote. '
Eventuell. — Eventuellement.
Für den Antrag Gittermann 46 Stimmen
Für den Antrag Schneider 74 Stimmen
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Definitiv. — Définitivement.
Für Festhalten am eventuell gefassten Beschluss:

74 Stimmen
Für den Streichungsantrag der Kommissionsmehr-'

heit: . ' 4 3 Stimmen.

Art. 41
Neuer Antrag der Kommission.

2 Streichen,
Art. 41

Nouvelle proposition de la commission.
2 -Biffer,

N '

Bratschi, Berichterstatter: Sie haben bei Art. 41
den Abs. 2, der von der Kommission vorgeschlagen

, worden ist, zurückgestellt. Dieser Artikel steht im
Zusammenhang mit Art. 23, Abs. l, der-in geänder-
,ter Form wieder angenommen worden ist. Art. 41,
Abs. 2, schreibt vor, dass die Witwenrenten der ge-
schiedenen Frau nicht höher sein dürfe als der
Unterhaltsbeitrag, den sie durch den Tod ihres
geschiedenen Ma.nne_s verloren hat. Ich beantrage
Ihnen, diesem Abs. 2 zuzustimmen. Er war in der
Kommission für den Fall, dass Art. 23, Abs. l, be-
schlossen wird, unbestritten.

Angenom'men. — Adopté.

. , Art. 43.
Neuer Antrag der Kommission.

2 Der Satz «Vorbehalten bleibt die Kürzung der
Witwenrente gemäss Art. 41, Abs. 2»,'ist zu strei-
chen.

i '

Nouvelle proposition de la commission.
2 Biffer la phrase: «Est réservée la réduction

de la rente de veuve conformément à ^'article 41,
2e alinéa».

Bratschi, Berichterstatter: In Zusammenhang
mit Art 41. steht auch Art. 43, Abs. 2, denn der
dortige Nachsatz ist nur ein Hinweis auf Art. 41.

M. Hirzel, rapporteur. La conséquence des
votes qui viennent d:être émis, c'est évidemment
que la rente de la femme divorcée qui bénéficie
d une rente de veuve ne devra pas être supérieure
au niveau de "la pension alimentaire-qu'elle rece-
vait du vivant de «on ex-mari. Je réponds ici à
l'objection présentée ,par M. Perrin disant que
l'on ne saurait faire une situation privilégiée à
une divorcée en lui assurant des condition« ma-
térielles plus larges que celles -dont elle bénéfi-
ciait auparavant. Il est bien entendu qu'il y aura
réduction dans le cas où le montant de la rente
normale serait supérieur à celui de la pension
alimentaire.

Angenommen. — Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 30. August 1946.
Séance du 30 août 1946, matin.

Vorsitz -*- Présidence: Hr. Wey, Vizepräsident.

5019. Wahl des Nationairats.
Abänderung des Bundesgesetzes.

Election du Conseil national. Modification
de la loi.

Siehe Seite 342 hiervor. — Voir page 342-ci-devant.

' Beschluss das Ständerates vom 21, August 1946.
Décision du Conseil des Etats, du 21 août 1946.

S c h 1 u s s a b s t i m m u n g. — Vote final.

Für Annahme des Gesetzentwurfes 117 Stimmen
(Einstimmigkeit)

* An den Ständerat,
(Au Conseil des Etats.) .

#ST# 4989. Gesamtarbeitsverträge. Allgemein-
Verbindlicherklärung. Neuer Beschluss.

Contrats collectifs de travail.
Force obligatoire. Nouvel arrêté.

Siehe'Seite 296 hiervor. — Voir page 296 ci-devant.

Beschluss des Ständerates vom 22. August 1946.
Décision du Conseil des Etats, du 22 août 1946.

S c h l u s s a b s t im m u n g. -— Vote final.
Für Annahme des Beschlussent-

wurfes 123 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)
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#ST# 5024. Eidg. Darlehenskasse.
Abänderung des Bundesbeschlusses.

Caisse de prêts de la Confédération.
Modification de l'arrêté fédéral.

Siehe Seite 345 hiervor._— Voir page 345 ci-devant.

Beschluss des Ständerates vom 19. August 1946.
Décision du Conseil des Etats du 19 août 1946.

S c h l u s s a b s t i m m u n g . — Vote final.
Für Annahme des Beschlussent-

wurfes 122 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# 4865. Alters- und
H interlassenenver Sicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

\
F o r t s e t z u n g . — Suite.

Siehe Seite 684 biervor. — Voir page 684 ci-devant.

Präsident: Sie haben gestern die Vorlage
durchberaten. Bevor wir zur Gesamtabstimmung
übergehen, haben wir noch Rückkommensanträge
zu erledigen.

Wollen Sie auf Art. 3, wie es Herr Nationalrat
Meister beantragt, zurückkommen?

\

Rückkommensantrag Meister
vom 29. August 1946.

Art. 3.
1 ... . . . vollendet haben.

Beträgt das Erwerbseinkommen weniger als
4800 Fr., so dauert die Beitragspflicht bis zum
letzten Tag des Kalenderhalbjahres, in welchem
der Versicherte das 70. Altersjahr vollendet hat.

, Proposition Meister
de revenir sur Vari, 3.

1 ... • • • leur 65« année.
Si le revenu provenant d'une activité lucrative est
inférieur à 4800 francs, l'assuré est tenu de payer
les cotisations jusqu'au dernier jour du semestre
au cours duquel il a accompli la 70e année.

Bundesrat Stampili: Ich möchte Herrn Natio-
nalrat Meister ersuchen, seinen Antrag zurück-
zuziehen. Wir sind bereit, ihn noch bis zur Behand-
lung der Vorlage durch den Ständerat genau zu
prüfen. In dieser Form könnten wir ihn nicht an-

nehmen. Wir geben aber zu, dass die Ausdehnung *
der Beitragspflicht über den Zeitpunkt hinaus, in
dem die Rentenberechtigung eintritt, namentlich
für die Selbständigerwerbenden gewisse Härten
in sich schlössen kann. Ich hoffe, diese Erklärung
versetze Herrn Nationalrat Meister in die Lage,
seinen Antrag zurückzuziehen.

Meister: Einverstanden.

Präsident: .Herr Bürki wünscht zu Art. 68 eine
Erklärung abzugeben. Ich nehme an, der Rat sei
damit einverstanden, dass wir ihm Gelegenheit ge-
ben., diese Erklärung abzugeben.

»
Bürki: Ich habe gestern zu Art. 68 einen An-

trag gestellt, es seien den Ausgleichskassen an
ihre Verwaltungskosten feste und abgestufte Bei-
träge zu gewähren. Herr Bundesrat Stampili
wollte, wenn auch etwas widerstrebend; dem An-
suchen entsprechen. Aber auf Antrag von Herrn
Dr. Weber hin wurde der Antrag verworfen. Aller-
dings vermöchte das Abstimmungsergebnis mit
seinen 49 gegen 44 Stimmen nicht zu überzeugen.
Es konnte nicht'befriedigen. Aber ich gebe mich
damit zufrieden. Mir kann es auch recht sein,
wenn mit dem Ausgleichsfonds der Alters- und
Hinterlassenenversicherung recht Haushälterisch
umgegangen wird. Das Gewerbe wird mit seinen
Kassen auch durchkommen. Ich. habe nur die Be-
fürchtung, das« sich gewisse Kassen schon um
Ausgleichsbeiträge bemühen und diese auch erhal-
ten werden.- Ich habe mich darüber orientieren las-
sen, dass derartige Gesuche bereits eingegangen
sind. Wir wollten solchen gewissen ungleichen El-
len etwas vorbeugen. Deshalb habe ich meinen
Antrag gestellt. Wir möchten nun den Bundes-
rat schon" bitten, von seiner Befugnis im Alinea 2,
Art. 68, also der Möglichkeit der Gewährung von
Ausgleichsbeiträgen, recht zurückhaltend oder lie-
ber gar keinen Gebrauch zu machen. Uns wäre es
recht gewesen, wenn man von einer'solchen Be-
fugnis abgesehen und sie überhaupt ' gestrichen
hätte in der Meinung, dass sich die Ausgleichs-
kassen in ihrer Verwaltung selbst erhalten sollen.
Ich möchte auch von einem solchen Antrag ab-
sehen, muss aber bitten, dass man bei der Durch-
führung und Behandlung der Geschäfte in dieser
Hinsicht entsprechend vorgegangen- wird.

Präsident: Wünscht noch jemand, auf einen
Artikel der Vorlage zurückzukommen?

Holenstein: Als ich gestern hörte, dass heute
eine Gesamtabstimmung über die Vorlage, die wir
beraten haben, vorgenommen werden soll, habe
ich dem Herrn Präsidenten erklärt, dass nach
meiner Auffassung beim jetzigen'Stand der Sache
eine Gesamtabstimmung im Sinne von Art. 78 des
Geschäftsreglements nicht in Frage kommen
könne. Eine Gesamtabstimmung ist vorzunehmen,
wenn die ganze Vorlage durchberaten und reif ist
für die Ueberweisung an den Ständerat. Nun ha-
ben wir die Vorlage in allen wesentlichen Teilen
beraten, aber mit Ausnahme des, Art. 105, der
zurückgestellt worden ist. Die Vorlage ist also
noch nicht fertig durchberaten? Sie wissen auch,
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dass sie nicht an den Ständerat gehen soll. Es ist
mir von einigen Kollegen des Rates gesprächsweise
die Auffassung geäussert worden, dass die Vor-
lage an den Ständerat gehe. Das ist ein Irrtum.
Es wird zuerst in' unserm Rat die Finanzierungs-
vorlage behandelt. Wenn'diese in der Herbstses-
sion durchberaten ist, geht das Werk als Ganzes
an den Ständerat. Sie wissen, dass man Art. 105
in erster Linie zurückgestellt hat, weil von uns
zuerst die Finanzierungsvorlage durchberaten und
dann die.Frage entschieden werden soll, ob beide
Vorlagen zusammen in einem Gesetz vereinigt und
als solches an den Ständerat geleitet werden sol-
len. Wir. sind uns alle klar darüber, dass beide
Vorlagen zusammen ein Ganzes bedeuten, denn es
gibt keine Alters- und Hinterlassenenversicherung
ohne Finanzierung. Der Bundesrat hat nur des-
wegen zwei Vorlagen unterbreitet, weil er annahm,
dass jetzt in der Augustsession der Nationalrat
die materielle Vorlage und der Ständerat die Fi-
nanzierungsvorlage gleichzeitig behandeln werden.
Diese Annahme hat sich nicht verwirklicht, weil
der Ständerat die Auffassung vertrat, dass beide
Vorlagen eine Einheit bilden und vom Nationalrat
zuerst vollständig durchberaten werden müssen,
bevor sie an den Ständerat gelangen.

Bei dieser Sachlage bin ich der Auffassung,
dass eine Gesamtabstimmung jetzt nicht zulässig
ist, nicht nur aus Prozedurgründen, sondern es ist
auch eine materielle Ueberlegung dabei. Es ist
denkbar — ich halte es zwar für unwahrschein-
lich — dass sich bei der Beratung der Finanzvor-
lage die Notwendigkeit ergibt, die eine oder, an-
dere Bestimmung der materiellen Vorlage in Wie-
dererwägung zu ziehen. Diese Möglichkeit soll jetzt
durch eine Gesamtabstimmung nicht eingeschränkt
und der Rat nicht gebunden werden. Aus dieser
Überlegung beantrage ich Ihnen, von einer Ge-
sämtabstimmung im jetzigen Moment Umgang zu
nehmen.

•

Präsident: Ich habe die andere Meinung und
teile sie mit Herrn Nationalratspräsident Grimm,
mit* dem ich mich über diese Frage im Auftrag
der Kommission besprochen habe. Es handelt sich
hier um eine selbständige Vorlage des Volkswirt-
schaftsdepartementes. Ich erinnere Sie daran, dass
wir in diesem Saal die Meinung hatten, dass zu-
erst diese Vorlage durchberaten wird, die dann an
den Ständerat geht. Der Ständerat hat sich aber
geweigert, die Vorlage zu behandeln, bevor auch
das Finanzierungsgesetz vom Nationalrat durch-
beraten ist. Der Umstand, dass Art. 105 aus der
Vorlage herausgenommen und zurückgestellt wor-
den ist und mit der Finanzierungsvorlage behan-
delt wird, bildet meines Erachtens keinen Grund,
dass wir heute nicht eine Ge&amtabstimmung vor-
nehmen. Aii. 78 des Geschäftsreglementes be-
stimmt klar : « Über jede Vorlage wird nach
Schluss der ersten Beratung eine Gesamtabstim-
mung vorgenommen.» Ich fürchte, dass wenn wir
die Gesamtabstimmung nicht vornehmen,'in der
nächsten Session nicht nur die Beratung über die
Finanzvorlage stattfinden wird, sondern immer
wieder auf diese Vorlage zurückgegriffen wird, so
dass wir nicht fertig werden. Jetzt stehen, wir am
Ende der ersten Beratung eines besondern Gesetzes.

Ich möchte auch auf den Eindruck hinweisen,
den es auf weite Kreise unseres. Volkes macht,
wenn wir jetzt keine Gesamtabstimmung vorneh-
men. Die Bürger haben unsere Beratungen ver-
folgt; sie wollen wissen, was der Nationalrat be-
schlossen hat, was für eine Stellung er einnimmt,
ob er für oder gegen die Vorlage ist, was für Aus-
sichten die Altersversicherung hat. Wenn wir jetzt
ohne Abstimmung auseinandergehen und zuwar-
ten, bis die Finanzierungsvorlage beraten ist, bei
der es sich auch um eine selbständige Vorlage
handelt, wobei die jetzt durchberatene sofort hätte
an den Ständerat gehen sollen, wird man es. auch
ausserhalb' des Ratssaales nicht verstehen, dass
wir die Gesamtabstimmung nicht vornehmen.

Ich beantrage, den Antrag Holenstein abzu7
lehnen und die Gesamtabstimmung vorzunehmen.
Wir können, wenn es notwendig ist, auf einzelne
Artikel dieser Vorlage zurückkommen, wenn das
bei der Beratung der Finanzvorlage als hotwendig
erscheint.

A b s t i m m u n g . — V<ole.
Für den Antrag Holenstein

(Verschiebung der Gesamtabstim-
mung) - 62 Stimmen

Für Vornahme der Gesamtabstim-
mung 92 Stimmen

u

Holenstein: Angesichts Ihrer Schlussnahme ge-
statten Sie mir, dass ich namens der katholisch-
konservativen Fraktion eine kurze Erklärung vor
der Abstimmung abgebe. Die katholisch-konserva-
tive Fraktion stimmt der Vorlage, wie sie vorliegt,
zu. Es sind-allerdings mehrere Anträge, die un-
sere Fraktion nach ihrer Auffassung zur Verbes-
serung der Vorlage gestellt hatte, nicht angenom-
men worden. Wenn wir trotzdem zustimmen, ge-
schieht es in der Erwartung, dass diese von uns
angeregten Verbesserungen im Ständerat noch
vorgenommen werden. Unsere Zustimmung er-
folgt aber mit dem klaren Vorbehalt, dass für diese
Vorlage eine annehmbare Finanzierung gefunden
und die Beratung über die Finanzierung durch die
heutige Abstimmung nicht präjudiziert wird.

M. Pugin : Vous me permettrez, à la fin dei
longs débats qui viennent de se clore et avant de
passer au vote, de dire les raisons pour lesquelles,
avec quelques membres de ce Conseil, nous nous
abstiendrons au moment du vote.

La politique sociale du Conseil fédéral doit
être généreuse et ne doit jamais perdre de vue
l'idéal de justice et de solidarité exprimé par notre
devise nationale.

Jusqu'ici la politique constante du Conseil fé-
déral a été de fournir à ceux qui en avaient be-
soin des ressources suffisantes. Qu'on .songe à la
caisse nationale d'assurance contre les accidents,
à la législation en matière d'assurance et de se-
cours contre le chômage, à la loi fédérale sur
l'assurance-maladie, à la lutte contre la tuber-
culose, aux caisses de compensation pour salaire
des mobilisés. Dans tous ces domaines, la Con-
fédération a fait une œuvre complète, méritoire,
permettant aux bénéficiaires de vivre modeste-
ment, eux et leur famille, sans tomber à la charge
'de l'assistance publique. Et c'est très bien !
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Or, se détournant d'une ligne de conduite gé-
nératrice de paix sociale, le Conseil fédéral pro*
pose en matière d'assurance vieillesse non seu-
lement une demi-mesure mais encore un projet
sur les bases duquel le Conseil national n'a pas
été appelé à se prononcer. Et je m'explique : II
aurait été plus logique, plus conforme à l'esprit
de notre démocratie et aussi plus respectueux-à
l'égard des Chambres fédérales, que celles-ci aient
été appelées à dire sur quelles bases elles enten-
daient réaliser la belle œuvre de l'assurance
vieillesse : Répartition, capitalisation, système
mixte, cessation du travail des bénéficiaires" etc.
Et c'est ensuite seulement que l'on aurait dû faire
appel à des experts pour aider les Chambres fé-
dérales dans leur action législative, chiffrer les
dépenses, etc. La tâche normale des experts est
d'aider le parlement mais non de lui imposer,
par le canal du Conseil fédéral, un projet « à
prendre ou à laisser ». Ces rôles ont été renver-
sés. De là .vient le malaise qui a régné ici pendant
nos délibérations. Les députés ont été limités en
fait dans leur liberté, et c'est fort regrettable. .

Le projet du Conseil fédéral est une demi-
mesure si l'on considère la modicité des rentes
prévues par le projet. Le montant des prestations
aurait dû être établi de telle manière que les
bénéficiaires soient libérés de la lourde hypothè-
que car 180.000 citoyens ont demandé la trans-
formation des caisses de compensation en caisses
d'assurance vieillesse et survivants. Dans leur
pensée, leurs concitoyens les moins favorisés, qui
n'ont pour tout capital qu'une vie de labeur, de-
vraient posséder un minimum de sécurité et de
bien-être pour leurs vieux jours. Ce vœu, ce .désir
impératif de ISO.OOO citoyens n'a pas éveillé
d'écho sympathique dans les sphères fédérales.
Bien mieux, le Conseil fédéral, — qui devait -sou-
mettre l'initiative genevoise aux Chambres fé-
dérales au plus tard dans le délai d'une année et
la soumettre ensuite à la votation du peuple ainsi
que le prévoit la loi fédérale concernant le mode
de procéder pour les demandes d'initiative popu-
laire — a fait fi de ses obligations avec une dé-
sinvolture regrettable. Il a fait le silence sur l'ini-
tiative qu'il aurait dû appuyer vigoureusement
puisque son but était de donner une base cons-

titutionnelle à la prolongation des caisses de com-
pensation après le service actif, sans préjuger de
la forme à donner à l'assurance vieillesse. Sécu-
rité pour le Conseil fédéral, sécurité pour le par-
lement, puisqu'on cas de rejet par le peuple du
projet qui nous est soumis la base constitution-
nelle des caisses de compensation demeurait, per5

mettant d'autres solutions.
Et nous rejetons comme infondé le reproche

à nous adressé disant qu'en cas dé rejet dont
nous discutons, le maintien des caisses de com-
pensation n'aurait plus de base constitutionnelle
et cela par la faute des initiateurs. La vérité est
que le Conseil fédéral aurait pu s'assurer cette
base constitutionnelle. Il lui aurait suffi pour cela
de' respecter la loi dont j'ai parlé tout à l'heure.

Enfin lorsque M. Guinand a demandé à l'ho-
norable chef du Département fédéral de'l'éco-
nomie publique si le Conseil fédéral avait Jïn-"

tention de soumettre l'initiative genevoise à
l'appréciation du peuple suisse, nulle réponse ne
lui fut donnée. Le jeu que l'on joue n'est pas un
joli jeu. On soumettra tout d'abord au peuple le
projet que vous allez accepter puis* ensuite on
finira bien, avec quelques années de retard, par
transmettre l'initiative populaire 'en lui recom-
mandant de la rejeter parce cme devenue sans
objet. . s

Vous comprendrez donc pourquoi nous nous
- abstiendrons au moment du vote final.

Schmid-Oberentfelden: Ich-stelle den Antrag,
die Abstimmung unter Namensaufruf vorzuneh-
men. Wir haben jetzt Erklärungen und Vorbehalte
gehört, die eine namentliche Abstimmung zur Ab-
klärung der Lage um so notwendiger machen.
Beim Eintreten haben wir unter Namensaufruf ab-
gestimmt und Eintreten beschlossen. Das Werk,
das jetzt vor uns liegt, zeigt, dass der gute Wille
der Mehrheit des Rates, die nicht immer aus den
gleichen Leuten zusammengestzt war, zum Aus-
druck kam,'endlich ein Versprechen einzulösen.
Ich glaube, wenn der gute Wille vorhanden ist,
dieses Werk zu verwirklichen und zu schaffen,
dann darf man auch mit seinem .Namen zu dem
stehen, was der Rat in diesen 14 Tagen beschlos-
sen hat.

A b s t i m m u n g . — Vote.

Für;Vornahme des Namensaufrufes: mehr als 30
Stimmen.

Schmid-Zürich: Ich möchte nur auf das Votum
des Herrn Pugin erwidern, dass die Initiative auf
Umwandlung der Lohnersatzkassen in Altersver-
sicherungskassen von einein schweizerischen Ak-
tionskomitee eingereicht worden ist und dass die-
ses Komitee seinerzeit zuständig sein wird, zu
entscheiden, ob die Initiative,zurückgezogen wer-
den soll oder nicht.

N am en M i e h e A b s t i m m u n g .
Vote par appel nominal.

Mit Ja stimmen die Herren: Votent Oui, MM.:
Addor, Aeby, Aes.chbach, Agustoni, Albrecht,

Allemann,"von Almen, Anderegg, Anet, Barben,
Bärtschi, Beck, Berthoud, Bircher, Boner, Borella,
Bratschi, Brawand, Bringolf-La-Tour-de-Peilz, Bro-
chon, Broger, Bühler, Burgdorfer, Bürki, Burri,
Carron, Clavadetscher, - Condrau, Ccttier, Dell-
berg, Devenoge, Dietschi-Basel, Dietechi-Solothurn,
Duttweiler, Eder, Escher, Eugster, Favre, Fenk,
Fischer, Flisch, Frei, Freimüller, Fröhlich,« Furrer,
Gabathuler, Gadient, Gfeller, Giroud;' Gitermann,
Graber, Graf, Gressot, Gutknecht, Gysler, Häberlin,
Helbling, Held, Henggele.r, Herzog, Hirzel, Hofer,
Holenstein, Höppli, Ilg, ' Isens,chmid, Janner, Ja-
quet, Jost, Kägi, Kappler, Kästli, Keller, Knobel,
Kohler, Kunt-schen, Lanicca, Leupin, Maspoli,
Mauroux, Meier-Baden, Meier-Netstal, Meier-01-
ten, Meier-Eglisau, Meierhans, Meili, Meister, Melly,
Meyer-Murten, Meyer-Roggwil, Miville, Moine,
Moser, Müller-Amriswil, Müller-Gfosshöchstetten,



30. August 1946 — 705 — Alters- und Hinterlassenenversicherung

Müller-Olten, Nadig, Niederhauser, Oeri, Oltra-
mare, Oprecht, Péelard, Perret, Perrin-Corcelles,
Perrin-La-Chaux-de-Fonds, Philipona, Picot, Pini,
Quartenoud, Reichling, Reinhard, Renold, Rie-
dener, Riva, Robert, Rohr, Roth, Roulet, Ruoss,
Ryser, Ryter, Sappeur, Scherrer, Schirmer, Schläp-
fer, Schmid-Oberentfelden, Schmid - Dieterswil,
Schmid - Solothurn, Schmid - Zürich, Schmidlin,
Schmutz, Schneider, Schnyder-Brig, Schnyder-Zü-
rich, Schuler, Schümperli, Schwendener, Seematter,
Segessenmann, Seiler, Siegrist-Aarau, Sigerist-
Schaffhausen, Speiser, Spindler, Sprecher, Stähli,
Steinmann, Stiefel, Stirnemann, Studer-Burgdorf,
Studer-Escholzmatt, Trüb, Ueltschi, Uhlmann,
Wartmann, Weber, ,Wick, Widmer, Winiker, Zeli,
Zigerli (161).

Mit Nein stimmt — Vote non: Hrn. Mœschlin (1).

Der Stimme enthalten sich die Herren: S'ab-
stiennent, MM.: Baudat, Burrus, Gottret, Guinand,

Lachenal, Münz, Odermatt, Pasquier, Perréard,
Piot, Pugin, Rubattel, Stutz, Wagner (14).

Herr Präsident Wey stimmt nicht.
M. Wey président, ne vote pas (1).
Abwesend sind die HH. — Sont absents MM..:

Bœrlin, Bringolf-Schaffhausen, Chaudet, Crittin,
Eggenberger, Grimm, Huber, Hess, Humbert,
Leuenberger, Maag, Mann, Muheim, Oldani, de Se-
narclens, Spühler (16).

Ein Sitz ist vakant. — Un siège est vacant (1).

Die Herren Leuenberger und Oldani lassen er-
klären, da&s sie mit Ja gestimmt hätten, wenn, sie
bei der Abstimmung anwesend gewesen wären.

MM. Leuenberger. et Oldani font savoir qu'ils
auraient voté oui, s'ils avaient été présents au
moment* du vote. •

An den Ständerat.
, N (Au Conseil des Etats..)

Schluss des stenographischen Bulletins der ausserordentlicheri August-Session 1946.
Fin du Bulletin sténographique de la session extraordinaire d'août 1946.

-•O*

Pur die Redaktion verantwortlich: Dr. 0. Vollenweider. — Druck und Expedition der Verbandsdruckei-ei AG, Bern.
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#ST# Vormittagssitzung vom 11. Oktober 1946.
Séance du 11 octobre 1946, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Grimm.

5062. Teuerungszulagen an das
Bundespersonal.

. Allocations de renchérissement au
personnel fédéral.

Dringlichkeitsklausel und Schlussabstimmung.
Clause d'urgence et vote final.

Siehe Seite 728 hiervor. — Voir page 728 ci-devant.

Beschlûss des Ständerates vom 8. Oktober 1946.
Décision du Conseil des Etats du 8 octobre 1946.

Präsident: Der Ständerat hat den Beschlüssen
des Nationalrates über die Herbstzulagen für 1946
und die Teuerungszulagen für 1947 zugestimmt, so
dass keine Differenzen bestehen. Es sind nur noch
die Dringlichkeitsabstimmungen über die Vorlagen
und nachher die Schlussabstimmung vorzunehmen.

Wird das Wort zur Dringlichkeitsklausel für-die
Vorlage betreffend die Herbstzulagen verlangt ?
Das ist nicht der Fall.

Von einer Überweisung an die Redaktions-
kommission wurde abgesehen.

Abst immung. — Vote.
I. Herbstzulagen für das Bundespersonal:

Für Annahme der Dringlichkeits-
klausel 110 Stimmen

(Einstimmigkeit)
«

Präsident: Das Quorum ist erreicht. .

' Sch lussabs t immung. — Vote final,
Für Annahme des Beschlussentwurfes 126 Stimmen

(Einstimmigkeit)

II. Teuerungszulagen für 1947. '
Für Annahme der Dringlichkeits-

klause.l •- 116 Stimmen
i t (Einstimmigkeit)

Präsident: Das Quorum ist erreicht.

Sch lussabs t immung . — Vote final.
Für Annahme des Beschlussentwurfes 120 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Ständerat. .
(Au Conseil des Etats.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 14. Oktober 1946.
Séance du 14 octobre 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence : Hr. Grimm.

5028. Finanzierung der« Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Financement de l'assurance vieillesse
et survivants.

Botschaft und Gesetzentwurf vom 29. Mai 1946 (Bundes-
blatt II, 589). — Message et projet de loi du 29 mai 1946

(Feuille fédérale II, 579).
Ergänzungsbotschaft vom 24. September 1946 (Bundes-
blatt III, 590). — Message complémentaire du 24 sep-

tembre 1946 (Feuille fédérale IH, 565).

Antrag der Kommission.
Eintreten.

Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles.

Antrag Perréard.
Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat mit

der Einladung,
1. zugleich mit der Vorlage über die Finanzierung

der Alters- und Hinterlassenenversicherung eine
solche über die Sanierung der eidgenössischen
Finanzen zu unterbreiten;

2. konkrete Anträge über die finanzielle Deckung
der zweiten und dritten Stufe zu stellen. ;

Proposition Perréard.
Renvoyer le projet au Conseil fédéral en l'invi-

tant :
1° à présenter, concuremment avec le financement

. de l'assurance-vieillesse et survivants un projet
sur l'assainissement des finances fédérales;

2° à présenter de propositions concrètes pour la cou-
verture financière des deuxième et troisième pé-
riodes.

Berichterstat tung. — Rapports généraux.

Bratschi, Berichterstatter: Der Nationalrat hat
in seiner ausserordentlichen August-Session das Ge-
schäft über die eidgenössische Alters- und Hinter-
lassenenversicherung durchberaten und beschlossen.
Die Art und Weise, wie er das getan hat, hat in der
Öffentlichkeit im allgemeinen eine gute Aufnahme
gefunden. Der Rat hat den festen Willen zum Aus-
druck gebracht, das grosse Versicherungswerk rasch
zu verwirklichen. Er befindet sich damit sicher in
Übereinstimmung der Ansicht der grossen Mehrheit
unseres Volkes.

Die im August beschlossene Vorlage enthält auch
einen Abschnitt über die Beiträge der Versicherten
und der Arbeitgeber. Damit ist auch der grössere
Teil der Finanzierung des Versicherungswerkes be-
schlossen. Was noch zu tun ist, ist die Aufstellung
der gesetzlichen Vorschriften über die Art und
Weise, wie Bund und Kantone ihre Anteile aufzu-

105Nationalrat. — Conseil national. 1946.
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bringen haben. Au eh hier liegen wichtige Vorarbeiten
vor. In erster Linie ist der Bericht der Experten-
kommission vom 16. März 1945 zu erwähnen. Diese
Kommission hat unter dem Vorsitz von Herrn
Ständerat Klöti wertvolle Arbeit geleistet. Wenn
schliesslich auch nicht alle Vorschläge, die sie dem
Bundesrat unterbreitet hat, verwirklicht werden,
können, so hat doch der Berieht'den für die Finan-
zierung gangbaren Weg gewiesen. Die von der Kom-
mission geleistete Arbeit sei daher auch an dieser
Stelle ausdrücklich anerkannt und bestens ver-
dankt.

Die Frage, ob die Behandlung der Finanzierungs-
frage zurückgestellt werden solle, bis über die
Bundesfinanzreform Klarheit geschaffen sein wird,
wie sie im Laufe des Sommers" in verschiedenen Ein-
gaben aufgeworfen worden ist und gelegentlich in
letzter Zeit auch noch in der Presse gestellt wird,
braucht uns heute nicht mehr zu beschäftigen.
Hätte der Nationalrat auf diese Frage eintreten
wollen, so hätte er nicht auf die Beratung der Ver-
sicherungsvorlage eintreten dürfen.

Indessen ist uns heute ein Antrag von,Herrn
Perréard auf das Pult gelegt worden. In diesem
Antrag wird die Rückweisung der Vorlage an den
Bundesrat beantragt. Der Bundesrat wird ein-
geladen, zugleich mit der Vorlage über die Finan-
zierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
eine solche über die Sanierung der eidgenössischen
Finanzen, zu unterbreiten und zweitens konkrete
Anträge über die finanzielle Deckung der zweiten
und dritten Stufe der Altersversicherung zu stellen.
Es scheint mir, dass dieser Antrag reichlich spät
kommt. Es ist dem Wesen nach ein Ordnungsantrag.
Würde er angenommen, so würde das bedeuten,
dass unsere Arbeit über die Beratung der Ver-
sicherungsvorlage und ihrer Finanzierung einge-
stellt 'werden müsste- und hätte weiter zur Folge,
dass das ganze Werk um Jahre verschoben würde.
Denn es ist ja klar, dass nicht innert kurzer Zeit
Anträge des Bundesrates über die Bundesfinanz-
reform zu erwarten sind. Deshalb scheint mir der
Antrag Perréard nicht begründet. Die Kommission
hat ihn allerdings nicht behandeln können, weil er
ihr ja nicht vorgelegen hat; ich glaube aber doch
in ihrem Namen sprechen zu können, wenn ich
Ihnen empfehle, diesen Ordnungsantrag abzulehnen.

Um zu einem klaren Bilde zu gelangen, sind eine
ganze Reihe von Fragen abzuklären. Ich will ver-
suchen, die wichtigsten dieser Fragen der Reihe
nach zu beantworten. Gestützt auf diese Antworten
ergeben sich die Schlüsse, die für die Gestaltung der
Finanzierung zu ziehen sind.

In erster Linie stellt sich die Frage, wie hoch die
Kosten des Versicherungswerkes überhaupt sein
werden. Ich spreche dabei von den durchschnitt-
lichen Kosten; sie sind massgebend für die Be-
urteilung der Frage, welche Mittel im ganzen aufzu-
bringen sind.

Sie erinnern sich aus der Beratung der Ver-
sicherungsvorlage, dass die Renten nach Massgabe
der Variante I, wie sie von der Expertenkommission
vorgeschlagen worden ist, nach den damals durch-
geführten Berechnungen einen durchschnittlichen
Kostenaufwand von rund 520 Millionen Franken
im Jahr verursacht hätten. Die Vorschläge der
Experten sind aber von Bundesrat und Nationalrat

geändert worden. Die Änderungen haben gegenüber
dem Expertenvorschlag Mehr- und Minderaüsgaben
zur Folge. N^ach Abschluss der Beratungen im
Nationalrat wurde festgestellt, dass die Mehraus-
gaben gegenüber den ursprünglichen Vorschlägen
ungefähr 30 Millionen Franken betragen würden.
Je ungefähr die Hälfte dieser Mehrausgaben werden
durch Änderungen des Bundesrates und des Natio-;

nalrates veranlasst.
Seither sind neue Zahlen bekannt geworden.

Dass solche Änderungen im Bereiche der Möglichkeit
liegen, konnte nicht überraschen. Ich verweise auf
die Ausführungen in der Botschaft des Bundesrates*
über die Versicherungsvorlage vom 24. Mai 1946.
Auf den Seiten 130 und 131 'sind die Ursachen
bereits angeführt, die zu Änderungen der Zahlen
Anlass geben konnten. Genauere Berechnungen
konnten im Zeitpunkte der Drucklegung der Bot-
schaft noch 'nicht durchgeführt werden, weil die
Grundlagen dazu noch fehlten. Sie waren auch im
Zeitpunkte der Beratung der Vorlage im National-
rat noch nicht bekannt.

Auf was sind nun die Änderungen zurückzu-
führen und wie sehen die neuen Zahlen aus ?

Die erste Änderung bezieht sich auf die Kosten
der Versicherung in den ersten Jahren ihrer Wirk-
samkeit. Es war schon der Expertenkommission
bekannt, dass es ausserordentlich schwer ist, diese
Kosten einigermassen zutreffend zu berechnen. Die
Schwierigkeit liegt in der Tatsache, dass es sich im
Anfang zum grössten Teil um eine Bedarfsversiche-
rung handelt. Der Anspruch und die Höhe der
Renten sind von Faktoren abhängig, die völlig
unbekannt sind. Massgebend dafür, ob der Gene-
ration, die keine Beiträge bezahlt hat, Renten zu-
kommen, ist bekanntlich, ob das Einkommen im
Einzelfall eine bestimmte Einkommensgrenze über-
schreitet oder nicht. Als die Experten die ersten
Berechnungen anstellen mussten, waren sogar diese
Einkommensgrenzen nicht bekannt'. Sie stehen auch
heute noch nicht endgültig fest. Das wird erst dei-
Fall sein, wenn das Gesetz von beiden Räten verab-
schiedet sein wird. Über die Höhe des Einkommens
der Männer und Frauen über 65 Jahre, sowie der
Witwen und Waisen, fehlten den Experten erst
recht zuverlässige Angaben. Sie waren dabei weit-
gehend auf Schätzungen angewiesen, wobei sie in
hohem Grade auch die Wirtschaftslage in Betracht
zu ziehen hatten. Es ist bekannt, dass vor zwei
Jahren noch stark mit der Möglichkeit einer Wirt-
schaftskrise nach dem Kriegsende gerechnet wurde.
Die Experten mussten diese Möglichkeit wenigstens
mit in Erwägung ziehen. Sie wollten sich .auch vor
der- Gefahr schützen, eine zu ^niedrige Schätzung
vorzunehmen. Sokamen sie nach längern Beratungen
zum Schluss, dass ungefähr vier Fünftel aller Per-
sonen, die nach Alter und Zivilstand Anspruch auf
eine Rente erheben könnten, jedoch keine Beiträge
bezahlt haben werden,, in der/ Übergangszeit auch
wirklich eine Rente beziehen würden. So kam' die
Zahl von 180 Millionen Franken als Jahresbelastung
unmittelbar nach der Inkraftsetzung des Gesetzes
zustande.

Heute stehen für die Beurteilung der Lage bes-
sere Grundlagen zur Verfügung. Mit Bundesrats-
beschluss vom 9. Oktober 1945 wurde die provi-
sorische Übergangsordnung in Kraft gesetzt. Wie
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Ihnen bekannt ist, hat sie grosse Ähnlichkeit mit
der Übergangsordnunig, wie sie nach der Inkraft-
setzung des Gesetzes bestehen wird. Es handelt sich
auch um Bedarfsrenten, deren Ausrichtung vom
Vorhandensein eines bestimmten Einkommens ab-
hängig gemacht wird. Wohl sind die Einkommens^
grenzen und die Rentenansätze niedriger, als sie
nach der gesetzlichen Ordnung sein werden. Die
Erfahrungen dieser Übergangszeit bieten aber doch
wertvolle Anhaltspunkte für die Berechnung der
Ausgaben nach der Inkraftsetzung des Gesetzes.

Diese Erfahrungen des" ersten Halbjahres 1946
liegen nun Vor. Sie wurden herangezogen, um die
Rechnung der Experten einer Prüfung zu unter-
ziehen. Aus dieser Überprüfung ergibt sich, dass die
Ausgaben in den ersten Jahren voraussichtlich er-
heblich geringer sein werden, als ursprünglich an-
genommen worden ist.' Sie 'werden nun mit unge-
fähr 130—140 Millionen Franken im Jahr ange-
nommen. Es ist möglich oder sogar wahrscheinlich,1

dass die Zahl der Rentenbezüger grösser wäre, wenn
wir an Stelle der Hochkonjunktur, die wir nun er-
leben, die Wirtschaftskrise hätten, die befürchtet
worden ist. Jedenfalls dürfen denjenigen, die'die
erste Zahl von 180 Millionen Franken angegeben
haben, keine Vorwürfe gemacht werden. Diese Zahl
war das Ergebnis eines sehr ernsthaften Versuches,
gestützt auf äusserst mangelhafte Grundlagen, der
Wahrheit so nahe als möglich zu kommen- Die
Grundlagen haben sich als ungenügend zuverlässig
erwiesen»und die Verhältnisse sind in Wirklichkeit,
anders, als noch vor verhältnismässig kurzer Zeit
angenommen werden musste. Auf diese Umstände
sind die Änderungen dieser Zahlen zurückzuführen.-
'Natürlich können auch die neuen Zahlen nicht als
absolut feststehend angesehen werden. Insbesondere
kann die Zahl der Rentenbezüger als Folge der
Schwankungen in, der Konjunktur steigen oder
sinken. Dementsprechend gestalten sich auch die
Ausgaben. Indessen -, darf doch damit gerechnet
werden, dass diese Ausgaben im Durchschnitt einer
ersten Periode -von ungefähr zwanzig Jahren etwa
um 30 Millionen Franken im Jahr geringer'sein
werden, als die Experten angenommen haben.

Leider ist das nicht die einzige Änderung, die
eingetreten ist. Ist in den ersten Jahren gegenüber
den ursprünglichen Berechnungen eine Entlastung
zu erwarten, so muss für die spätere Zeit mit dem
Gegenteil gerechnet werden. Die höchste Belastung
ist von den Experten seinerzeit mit ungefähr
700 Millionen Franken im Jahre berechnet worden,
die nach etwa dreissig Jahren hätte eintreten sollen.
Die Berechnung dieser" Belastung erfolgte auf Grund
der Zahlen, die im Zeitpunkte der Durchführung der
Rechnung bekannt gewesen sind. Insbesondere
musste auf die Ergebnisse der Volkszählung des
Jahres 1930 abgestellt werden. Die Experten und
der Bundesrat haben neue Berechnungen ausdrück-
lich vorbehalten, Avenn die Zahlen der Volkszählung
des Jahres 1941 bekannt sein würden und aus-
gewertet werden könnten. Das konnte in den letzten
Wochen geschehen/ ;

Das Ergebnis ist nicht ganz unerwartet. Die
neuen Zahlen zeigen, dass das Durchschnittsalter
unseres Volkes weiter im Steigen begriffen ist. Auf
die kommende Altersversicherung -bezogen, heisst
das, dass die Zahl der über fünfundsechzigjährigen

Personen grösser sein wird, als gestützt auf die alten
Zahlen hat angenommen werden können. Dem-
entsprechend steigen natürlich auch die Ausgaben.

. Sie werden im .Maximum nach ungefähr dreissig
Jahren den Betrag von etwa 800 Millionen Franken
im Jahre erreichen, d. h. sie werden um rund
100 Millionen Franken höher sein, als ursprünglich
angenommen worden ist.

Der Minderbelastung im Anfang steht also eine
bedeutende Mehrbelastung in spätem Jahrzehnten
gegenüber. In Durchschnittswerten ausgedrückt,
ergeben die neuen Zahlen ungefähr wieder das
gleiche Bild wie die frühern, d. h. 'die Versicherung
erfordert nach Massgabe der vom Nationalrat ge-
fassten Beschlüsse auch nach den neuesten Be-
rechnungen einen durchschnittlichen Aufwand von
ungefähr 550 Millionen Franken im Jahr. An der
Finanzierung als Ganzes ändern die neuen Zahlen
also nichts. Dagegen haben sie einen Einfluss auf
die zeitliche Verteilung" der Lasten. Darauf werden
wir noch zurückkommen.

Es ist zu bemerken, dass die Wirklichkeit selbst-
verständlich auch von den neuesten Zahlen ab-
weichen kann und abweichen wird. Um diese Ab-
weichungen festzustellen, schreibt ja das Versiche-
rungsgesetz vor, dass periodisch versicherungs-
technische Bilanzen erstellt werden müssen. Je nach-
dem wie .sie ausfallen, können später ergänzende
Massnahmen notwendig werden. Vor dieser Mög-
lichkeit steht aber nicht nur die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung, sondern auch jede Pensions-
kasse. '

Ich glaube damit dargelegt zu haben, dass am
ZustandekommerT*der neuen Zahlen nichts Ausser-
gewöhnliches zu finden ist. Dass sie in diesem Zeit-
punkte haben bekannt gegeben werden können, ist
ein Zufall. Es ist aber ein glücklicher Zufall, weil
er uns ermöglicht, die aus den Änderungen für die
Finanzierung sich ergebenden Schlussfolgerungen
zu ziehen. 'Jedenfalls verdienen die Personen und
Stellen, die die neuen Berechnungen so gefördert
haben, dass wir ihre Ergebnisse"noch kennen, bevor
wir über die Finanzierung Beschluss fassen müssen
nicht Kritik, sondern Anerkennung. Ich möchte
nicht unterlassen, sie in aller Form zum Ausdruck
zu bringen.

Nachdem bekannt ist, wie hoch ungefähr die
Kosten der Versicherung sein werden, erhebt sich
die zweite Frage, wieviel davon durch die Beiträge
der Versicherten und der Arbeitgeber, wie sie in der
Versicherungsvorlage festgesetzt worden sind, ge-
deckt wird.

Auch diese Frage war. Gegenstand der Erörte-
rung im Zusammenhang mit der Beratung der Ver-
sicherungsvorlage. Die Experten haben bekanntlich
mit einem durchschnittlichen Ertrag dieser Beiträge
von 260 Millionen Franken im Jahr gerechnet. Sie
stützten sich dabei auf die Erfahrungen, die wäh-
rend der Kriegszeit mit der Lohn- und Verdienst-
ersatzordnung gemacht worden sind. Ferner haben
sie in Betracht gezogen, dass wirtschaftliche Rück-
schläge im Bereich der Möglichkeit liegen.

Der Ertrag dieser Beiträge ist abhängig von der
Zahl der Beschäftigten und der Höhe der Arbeits-
einkommen. Die Zahl der Beschäftigten hat in un-
erwarteter Weise zugenommen, und das Einkommen
ist gestiegen. Nach den Mitteilungen, die bereits im
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August haben gemacht werden können, würde im
Jahre 1946 ein Ertrag der Beiträge von ungefähr
350 Millionen Franken erwartet werden können,
wenn die Versicherung bereits in Kraft wäre.

Es ist klar, dass nicht auf ein solches Rekord-
ergebnis abgestellt werden kann, wenn die Aus-
sichten für die nächsten zwanzig bis dreissig Jahre
beurteilt werden. Wenn mit 290 Millionen Franken
gerechnet wird, so dürfte indessen den möglichen
Rückschlägen in der Wirtschaft in genügender
Weise Rücksicht getragen sein. Es bleibt eine an-
sehnliche Sicherheitsmarge.

Die Einnahmen aus den Beiträgen der Ver-
sicherten und der Arbeitgeber betragen bei vor-
sichtiger neuer Schätzung jährlich ungefähr 30
Millionen Franken mehr, als ursprünglich erwartet
worden ist. Damit können die Mehrkosten gedeckt
werden, die durch die Änderung eingetreten sind,
welche Bundesrat und Nationalrat am ursprüng-
lichen Projekt der Experten vorgenommen haben.

Für die öffentliche Hand bleibt es also beim Be>
trag von durchschnittlich 260 Millionen Franken im
Jahr, wie er schon von den Experten in Aussicht
genommen worden war. In bezug auf die Verteilung
zwischen der Leistung der Wirtschaft einerseits und
der öffentlichen Hand anderseits tritt allerdings
eine Verschiebung ein. Statt der hälftigen Teilung
der Last entfallen nach den neuen Zahlen ungefähr
52,7 % auf die Wirtschaft und 47,3 % auf die öffent-
liche Hand. Die Leistung von Bund und Kantonen
bleibt damit unter dem Maximum, das im Art.
34quater der Bundesverfassung vorgesehen ist.
Auch dann kann in gewissem Sinne eine Sicherheits-
marge erblickt werden, d. h. es wären später von
Bund und Kantonen im Rahmen der bestehenden
Verfassungsbestimmungen noch gewisse Mehrlei-
stungen möglich, ohne dass gleichzeitig auch der
Beitrag der Wirtschaft erhöht werden müsste.

Damit gelangen wir zur wichtigen Frage, wie die
Verteilung der Lasten auf die verschiedenen Zeit-
abschnitte erfolgen "soll, d. h. wie die sogenannte
„Treppe" zu gestalten sei. Ich rufe in Erinnerung,
dass der Nationalrat in der Augustsession auf An-
trag des Herrn Berthoud beschlossen hat, die Be-
stimmungen über die Gestaltung'der „Treppe", die
im Art. 84 der bundesrätlichen Vorlage zum Gesetz
über die Versicherung enthalten waren, zu streichen.
An Stelle einer solchen Vorschrift ist ein einfacher
Hinweis aufgenommen worden, wonach diese
„Treppe" Gegenstand des Finanzierungsgesetzes
bilden werde.

Die Gestaltung der „Treppe" hat Rücksicht zu
nehmen auf die Belastung, die mit der Versicherung
in den verschiedenen Zeitabschnitten verbunden
sein rwird einerseits und auf die finanziellen Ver-
hältnisse von Bund und Kantonen, d. h. deren vor-
aussichtliche Leistungsfähigkeit in den nächsten
Jahrzehnten anderseits. Der durchschnittliche Wert
der Leistungen von Bund und Kantonen zusammen
muss den Betrag von ungefähr 260 Millionen Fran-
ken im Jahr erreichen, damit die versicherungs-
technische Bilanz des Werkes im Gleichgewicht ge-
halten werden kann.

Im bundesrätlichen Entwurf vom 24. Mai 1946
war eine „Treppe" mit folgenden Leistungen vor-
gesehen :

Erste Stufe, bis 1967 190 Millionen Franken
Zweite Stufe, von 1968-1977 270 Millionen Franken
Dritte Stufe, von-1978 an 330 Millionen Franken
Der durchschnittliche Wert dieser „Treppe"beträgt
260 Millionen Franken.

Gestützt auf die so gestaltete „Treppe" und
unter Zugrundelegung der Belastungen der Ver-
sicherung nach den frühern Berechnungen, wäre
ein Ausgleichsfonds entstanden, der im Maximum
den Betrag von etwa drei Milliarden Franken er-
reicht hätte. Die Zinsen dieses Fonds sind bekannt-
lich nötig, um später das Werk finanzieren zu helfen.

Das Ergebnis der neuen Berechnungen über die
Kosten der Versicherung weicht nun von den
irühern Berechnungen in dem Sinne ab, dass die
Kosten im Anfang geringer.und später höher sein
werden. Würde trotz dieser Änderung die früher
vorgeschlagene „Treppe" beibehalten, so hätte das
unter anderm zur Folge, dass der Ausgleichsfonds
bedeutend stärker gespiesen würde und im Maxi-
mum etwa 4% Milliarden Franken erreichen würde,
mit ändern Worten, wir würden uns vom Umlage-
verfahren entfernen und dem Deckungskapitalver-
fahren nähern. Nun war der Fonds an sich ja Gegen-
stand lebhafter Erörterungen im Ratssaal und in
der Öffentlichkeit. Würde er bedeutend grösser
werden, als nach Massgabe der Beschlüsse vom
August, so wären heue Auseinandersetzungen dar-
über kaum zu vermeiden. Übrigens besteht ja
Übereinstimmung darüber, dass das Versicherungs-
werk überwiegend auf . dem Umlageverfahren auf-
gebaut werden soll. Will man dabei bleiben, so ist
eine Anpassung der „Treppe" an die Belastungen,

'die sich gestützt auf die neuern Berechnungen er-
geben, schon aus diesem Grunde notwendig.

Diese Wünschbarkeit ergibt sich auch deshalb,
weil sich zeigte, dass die Aufbringung d£r Mittel
in den ersten zwanzig Jahren bei Bund und Kanto-
nen erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Darauf
komme ich aber in anderm Zusammenhang zurück.

Bundesrat und Kommission haben die Lage
einer neuen und gründlichen Prüfung unterzogen
und beantragen Ihnen eine Änderung der „Treppe"
in dem Sinne, dass im Anfang kleinere, später aber
etwas grössere Leistungen der öffentlichen Hand
nötig werden, als sie nach den ersten Vorschlägen
vorgesehen waren. Die neue „Treppe" sieht folgende
Leistungen vor: 1948—1967 160 Millionen Franken,
1968—1977 280 Millionen Franken; 1978 und später
350 Millionen Franken.

Der durchschnittliche Wert dieser „Treppe" er-
reicht zwar den Betrag von 260 Millionen Franken
nicht ganz. Er bleibt mit rund 4 Millionen Franken
hinter dieser Summe zurück. Es wird aber möglich
sein, den Ausgleich zu finden.

Der Ausgleichsfonds wird nach der neuen Finan-
zierungsmethode eine maximale Höhe von ungefähr
3% Milliarden Franken erreichen. Er wird also
immer noch etwas höher sein, als'ursprünglich vor-
gesehen war. Diese Änderung kann aber kaum zu
Bedenken Anlass geben. Der Zinsertrag des Fonds
wird doch einen geringern Teil der spätem Lasten
der Versicherung zu decken vermögen, als das nach
den frühern Vorschlägen der'Fall gewesen wäre, weil
diese Lasten nach den neuen Berechnungen stärker
steigen, als der Zinsertrag des Fonds grösser sein
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wird. Die neuen Finanzierungsvorschläge kommen
also dem Umlageverfahren näher als die frühern.

Nun stellt sich die Frage, wie sich Bund und
Kantone in die Last teilen. Dass die Kantone mit-
zutragen haben, geht schon sehr eindeutig aus der
Vorschrift der Bundesverfassung hervor. Ihre finan-
zielle Beteiligung an diesem gewaltigen Versiohe-
rungswerk ist aber auch ein staatspolitisches Gebot
unseres auf föderalistischen Grundlagen aufgebauten
Bundesstaates. Zu entscheiden ist die Frage, wie
weit die Belastung der Kantone gehen kann. Dabei
ist auf die Verhältnisse der Buiidesfinanzen einer-
seits und der kantonalen Finanzen anderseits Rück-
sicht zu nehmen. In Betracht zu ziehen sind auch
die Vorteile, die das Versicherungswerk für die
Kantone bringen wird.

Über die Vermögenslage der Kantone und über
die Entlastung, die als Folge der Einführung der
Altersversicherung für sie erwartet werden kann,
äussert sich die Botschaft des Bundesrates vom
29. Mai 1946 auf Seiten 9 und ff. Die dort angege-
benen Zahlen werden, zwar von den Kantonen
bestritten. Jedenfalls aber steht fest, dass die
Finanzen der Kantone in der Kriegszeit weniger in
Anspruch genommen worden sind, als diejenigen
des Bundes, und sich im allgemeinen daher auch
in besserer Verfassung befinden. Fest steht auch,
dass die Versicherung für die Kantone Einsparungen
auf verschiedenen Gebieten zur Folge haben wird.
Ferner können die Kantone als Folge der Amnestie
und sonst besserer Erfassung der Steuerobjekte mit
höhern Steuereingängen rechnen. Auch wenn die
Verbesserung der Kantonsfinanzen nicht die Be-
träge erreichen sollte, die in der Botschaft genannt
sind, so kann die Verbesserung als solche doch nicht
bestritten werden. Zuzugeben ist, dass die Finanzen
der Kantone sehr verschieden sind. Es gibt „reiche"
und „arme" Kantone.. Auf die verschiedenen Ver-
hältnisse ist bei der Verteilung der Lasten Rück-
sicht zu nehmen. Das geschieht aber dureh die neue
Vorlage des Bundesrates.

Der Entwurf des Bundesrates vom 29. Mai 1946
sah eine Verteilung der Lasten auf Bund einerseits
und Kantone anderseits von 2/3 und % vor. Für die
ersten zwanzig Jahre ergab sich daraus nach Mass-
gabe der damals vorgeschlagenen „Treppe" für die
Kantone eine Gesamtbelastung von 63 Millionen
Franken im Jahr. Finanzdirektorenkonferenz und
fast alle Kantonsregierungen erklärten sofort, dass
diese Belastung untragbar sei. In zahlreichen Ein-
gaben der genannten Konferenz und der Regierun-
gen der Kantone wurde ein Verteiler von % und %
vorgeschlagen. Gestützt darauf wäre nach Mass-
gabe der damaligen Verhältnisse eine jährliche
Belastung der Kantone von 48 Millionen Franken
entstanden. Ein Betrag in dieser Grössenordnung
wurde also als tragbar angesehen.

Nun schlagen Bundesrat und Kommission eine
Änderung der „Treppe" vor. In den ersten zwanzig
Jahren sind, statt 190 Millionen, 160 Millionen Fran-
ken aufzubringen. Bleiben wir bei der Aufteilung
von 2/3 Bund und y3 Kantone, so ergibt sich für äie
Kantone eine Gesamtbelastung von 53% Millionen
Franken im Jahr. Unter Berücksichtigung der Ent-
lastung der schwächern Kantone, wie sie der neue
Entwurf vorsieht, sinkt der Gesamtbetrag auf jähr-
lich ungefähr 47 Millionen Franken. Damit ist die^

Entlastung erreicht, die von den Kantonen als not-
wendig erklärt worden ist. In einer neuen Konferenz
der Finanzdirektoren wurde den Vorschlägen, wie
sie nun von Bundesrat und Kommission gemacht
werden, im-allgemeinen denn auch zugestimmt.

Auf die Art und Weise, wie die Entlastung der
finanzschwachem Kantone erfolgen soll, werde ich

- im Zusammenhang mit der Erörterung des Vertei-
lungsschlüssels zurückkommen.

Wenden wir uns nun der Frage zu, welche Last
der Bund zu übernehmen hat, und wie er damit
fertig wird.

Bundesrat und einstimmige Kommission schla-
gen eine Verteilung der Last zwischen Bund und
Kantonen im Verhältnis von 2/3 und % vor. Diese
Verteilung soll im Gesetz indessen nur für die ersten
zwanzig Jahre festgelegt werden. Ob sie später so
bleibt, wird zu entscheiden sein, wenn über die
Finanzierung der Versicherung in den Jahren 1968
und später gesprochen wird. Soweit konkrete Mass-
nahmen der Finanzierung in Betracht fallen, haben
wir uns heute nur mit den ersten zwanzig Jahren
zu befassen. Während dieser Zeit ergibt sich für
den Bund eine jährliche Leistung von 1062/3 Mil-
lionen Franken.

Diese Summe ist um rund 20 Millionen Franken
niedriger als der Betrag, den der Bund nach Mass-
gabe der Botschaft vom 29. Mai 1946 aufzubringen
gehabt hätte. In der genannten Botschaft hat der
Bundesrat die Vorschläge seiner Experten für die
Finanzierung der damals vorgesehenen .Bundes-
leistung von 127 Millionen Franken zu den seinigen
gemacht.

Experten und Bundesrat suchten die Mittel in
erster Linie im Rahmen der Steuerobjekte, die nach
den bestehenden Verfassungsbestimmungen für die
Versicherung zur Verfügung stehen. Es sind die
Einnahmen aus Tabak und Alkohol.

Der Tabak bringt auf Grund der gegenwärtigen
Belastung und des heutigen Konsums eine jährliche
Einnahme von ungefähr 60 Millionen Franken. Die
Experten hielten eine Mehrbelastung von ungefähr
30 Millionen Franken für tragbar. Der Bundesrat
hat sich mit den interessierten Verbänden auf der
Grundlage einer Mehrleistung von rund 20 Millionen
verständigt. Dazu kommen die Einnahmen, die die
Umsatzsteuer auf dem Tabak bringt. Das sind
•ungefähr 5 Millionen Franken. Mit der Gesamt-
erhöhung von 25 Millionen Franken steigt der/Er-
trag der Besteuerung des Tabaks von 60 auf 85
Millionen Franken.

Die gebrannten Wasser werfen zur Zeit einen
Ertrag von ungefähr 5 Millionen Franken im Jahr
ab. Das ist ausserordentlich wenig. Nach gründlicher
Prüfung der Lage kamen die Experten aber doch
zum Schluss, dass wenig oder keine Aussicht besteht,
durch Erhöhung der Ansätze eine Steigerung des
Ertrages herbeiführen zu können. Sie begnügten
sich also damit, den Betrag von 5 Millionen Franken
in die Rechnung einzustellen. In bezug auf die
Einzelheiten verweise ich auf die Seiten 15 und ff.
der Botschaft vom 29. Mai 1946. Über diese Frage
wird in der Detailberatung noch ausführlicher zu
reden sein. ' . \

Zu diesen beiden Posten kommt noch der Zins-
ertrag des vorhandenen Fonds. Der Fonds betrug
Ende 1945 244 Millionen Franken. Wären die Ein-
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nahmen aus Tabak und Alkohol nicht-durch die
Finanzprogramme seit 1934 ihrem verfassungs-
mässigen Zweck entfremdet worden, so würde der
Fonds gegenwärtig mehr als 800 Millionen Franken
betragen. Rund 550 Millionen Franken sind dem
Versicherungszweck unter Ausschaltung des Volkes
und unter Verletzung der Verfassung entzogen
worden. Wäre das nicht geschehen, so würde die.
Finanzierung weniger grosse Schwierigkeiten bieten.,
Der wirklich vorhandenen Forids wird einen Zins,
von etwa 7 Millionen Franken abwerfen. Dieser
Betrag ist in die Finanzierung eingestellt worden.

Aus diesen drei Quellen ergibt sich eine Ein-
nahme von 97 Millionen Franken. Es fehlten noch
30 Millionen, um die 127 Millionen Franken zu er-
reichen, die nach den ersten Vorschlägen nötig ge-
wesen wären. Um die Lücke auszufüllen, wurden
verschiedene Möglichkeiten in Erwägung gezogen.
Natürlich konnten nur Steuer ob jekte in Frage kom-
men, die vom Bund nicht schon für andere Zwecke
in Anspruch genommen sind. Schliesslich einigten
sich die Experten und der Bundesrat auf den Vor-
schlag einer eidgenössischen Nachlassteuer. Diese
Steuer hätte einen Ertrag von rund 30 Millionen
Franken abwerfen sollen. Der Bundesanteil mit
127 Millionen Franken wäre damit finanziert ge-
wesen.

Die Einführung einer eidgenössischen Nachlass-
steuer hätte eine Ergänzung der Bundesverfassung
notwendig gemacht. Der Bundesrat hat mit seiner
Botschaft vom 29. Mai 1946 einen entsprechenden
Antrag unterbreitet. Die vorgeschlagenen Steuer-
ahsätze können als bescheiden bezeichnet werden.
Nachlässe bis zu 20 000 Franken hätten ganz frei
bleiben sollen. Höhere Belastungen waren erst bei
grossen Nachlässen vorgesehen. Aber auch diese
Sätze bleiben weit hinter den Belastungen zurück,
die in vielen ändern Staaten üblich sind.

Die Nachlassteuer kann als eine gerechte Steuer
bezeichnet werden. Sie hätte mit den vorgeschlage-
nen Sätzen sicher auch neben den bestehenden
kantonalen Erbschaftssteuern Platz gehabt. Aber
auch die gerechteste Steuer nützt uns nichts, wenn
sie politisch nicht möglich ist, d. h. wenn sie keine
Aussicht hat, vom Volke angenommen zu werden.
Dafür, dass die Nachlassteuer verworfen worden
wäre, liegt allerdings kein Beweis vor. Indessen hat
sich sofort ein scharfer Widerstand geltend gemacht.1

Jedenfalls wäre mit einem harten Kampf zu rechnen
gewesen, wenn die Auseinandersetzung gekommen
wäre, um so mehr als auch die Mehrheit der Stände
nötig gewesen wäre, weil es sich um eine Verfas-
sungsbestimmung gehandelt hätte.

Es ist heute müssig zu untersuchen, ob eine
eidgenössische Erbanfallsteuer mit einem Ertrag
von etwa 70 Millionen Franken mehr Aussicht auf
Erfolg gehabt hätte, als die Nachlassteuer. Persön-
Jich glaube ich nicht daran. Ich habe die Herren
Finanzdirektoren auch im Verdacht, dass sie bei
ihrem grossmütigen Verzicht vom 4. September
1946 mehr an die Entlastung der Kantone, als an
die Finanzierung der Altersversicherung gedacht
haben.

Sei das so oder anders, so wie die Dinge heute
liegen, kann sowohl auf die Nachlassteuer nach dem
Vorschlag des Bundesrates als auch auf die Erb-
anfaJlsteuer nach den' Gedankengängen eines Teiles

der kantonalen Regierungen verzichtet t werden.
Bundesrat und Kommission stellen entsprechend
Antrag.

Diese Entwicklung ist insbesondere vom Stand-
punkt' der Heranziehung der kapitalkräftigem
Kreise bei der Finanzierung des Versicherungs-
werkes zu bedauern. Der Nationalrat hat in der
Augustsession den Antrag der Minderheit Ihrer
Kommission, wonach der Kapitalertrag gleich wie
das Arbeitseihkommen hätte beitragspflichtig er-
klärt werden sollen, abgelehnt. Die Ablehnung
wurde .nicht zuletzt damit begründet, dass die
Belastung des Kapitals auf der Seite der Leistungen
von Bund und Kantonen zu suchen sei. Soweit
der Bund in Frage kommt, fällt mit der Nachlass-
steuer die einzige direkte Belastung des Kapitals
im Rahmen der Finanzierung der AHV. weg.

Wenn diese Tatsache auch sehr zu bedauern
ist, so ist anderseits zuzugeben, dass die Finanzie-
rung durch den Wegfall eines unsichern Verfassungs-
kampfes erheblich erleichtert worden ist. Wäre eine
Erbschafts- oder Nachlassteuer-verworfen worden,
so wären nachteilige Folgen für die Versicherung
fast mit Sicherheit zu befürchten gewesen.

Die drei Quellen", die für die Finanzierung des '
Bundesanteils bleiben (Tabak, gebrannte Wasser
und Fondszinsen) weisen nach dem Vorschlag des
Bundesrates einen Ertrag von 97 Millionen auf.
Der Bundesanteil beträgt in den ersten zwanzig
Jahren aber 1062/3 Millionen Franken. Es fehlen
also rund noch 10 Millionen Franken. Gestützt auf
die neuesten- Erfahrungen kann man indessen an- >
nehmen, dass der Ertrag aus-gebrannten Wassern
und vielleicht auch aus dem Tabak etwas höher sein
wird als die Beträge, die eingesetzt worden sind.
Sollte doch noch ein ungedeckter Teil übrig bleiben,
so sollen die Zinsen einer^Reservestellung heran-
gezogen werden, die aus einem Teil der Gelder
des Lohn- und Verdienstersatzes gebildet werden
soll. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den
neuen Artikel 3 bis in der Ergänzungsvorlage des
Bundesrates, dessen . Zustandekommen auf Bera-
tungen, in Ihrer Kommission zurückzuführen ist.

.. Zu erörtern ist weiter die Frage,-wie der kanto-
nale Anteil der Finanzierung von 53% Millionen
Franken auf die einzelnen Kantone zu verteilen
sei. Hier stossen wir auf eine Angelegenheit, bei der
die Einheit, der kantonalen Finanzdirektoren nicht
mehr so ohne weiteres gegeben ist. Indessen ist es
dem eidgenössischen Finanzdepartement in Verbin-
dung mit den • Kantonen doch gelungen, einen
Finanzierungsschlüssel zu finden, der die Zustim-
mung aller beteiligten Kreise gefunden zu haben
scheint., Es konnte auch dem Wunsche Rechnung
getragen werden, den Schlüssel in das Gesetz auf-
zunehmen. Wenigstens enthält der Art. 3 der neuen
Vorlage die wichtigsten Grundsätze dieser Vertei-
lung. . ,

Die Verteilung der Lasten auf die einzelnen
Kantone soll gestützt auf zwei Masszahlen erfolgen.
Die erste Masszahl wird auf Grund von Elementen •
gebildet, die aus dem Versicherungswerk selber
stammen. Es ist klar, dass die Renten der AHV.
nicht nur dem einzelnen Bezüger Vorteile bringen,
sondern auch dem Kanton, in dem der Rentner
wohnt. Die Renten bringen zusätzliches Einkom-

'men, sie erhöhen die Kaufkraft, befruchten damit
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die Wirtschaft und beeinflussen die Steuererträg-
nisse von Kantonen Und Gemeinden in günstigem
Sinne. Die Rentensumme, die in den einzelnen
Kanton fliesst, soll daher bei der Festsetzung der
kantonalen Leistung an die Versicherung eine mass-
gebende Rolle spielen. Ein Element ist die durch-
schnittliche Höhe der "Rente im einzelnen Kanton.
Die Rentensumme, die für die Bildung der ersten
Masszahl aber von-Bedeutung ist, geht nicht von
der wirklichen Zahl der Rentenbezüger im einzelnen
.Kanton aus. Es wird im Gegenteil für jeden, Kanton
die Rentnerzahl festgestellt, die sich ergäbe, wenn
das Verhältnis zwischen der Zahl der Rentenbezüger
und der Zahl der Erwerbstätigen in allen Kantonen
gleich wäre. Das ist in Wirklichkeit nicht der Fall.
So wird der Kanton Tessin z. B. in Wirklichkeit
eine höhere Zahl von* Rentenbezügern auf weisen,
als ihm in der Berechnung der Rentensumme an-
gerechnet wird. Im Kanton Zürich wird das Um-
gekehrte zutreffen, weil eine erhebliche Zahl von
Eidgenossen von nördlich des Gotthard erfahrungs-
gemäss ihren Lebensabend mit Vorliebe an der
südlichen Sonne zubringen. Der Kanton Tessin und

-andere Kantone, die sich in ähnlicher Lage befinden'
'können, sollen als Folge dieser Erscheinung nicht
benachteiligt werden.

Die Bildung der zweiten Masszahl hat mit der
[Versicherung selbst nichts mehr zu tun. Sie geht'
von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kantone
aus. Es ist .klar, dass diese Leistungsfähigkeit nicht
etwa an den kantonalen Steuern gemessen werden
darf, weil.die Ungleichheiten von Gesetzgebung und
JPraxis viel zu gross sind. Dagegen dürfte das Wéhr-

. Steuereinkommen eine zuverlässige Grundlage bie-
ten. Es wird herangezogen, um die Masszahl II zu
konstruieren.

Die Masszahl I stellt also ab auf die angenomme-
nen Rentensummen. Sie finden die entsprechenden
Zahlen in der Kolonne 6 der Tabelle auf Seite 13
der Ergänzungsbotschaft. Die Masszahl II ist be-
rechnet auf der Grundlage des Wehrsteuereinkom-

* mens und berücksichtigt ausschliesslich die Lei-
stungsfähigkeit der Kantone. Sie finden die Ergeb-

• '• nissei der entsprechenden Berechnungen in der
Kolonne 7 der erwähnten Tabelle.

Soweit die Masszahl II höher ist als die Mass-
zahl I, hat der entsprechende Kanton seinen Anteil
auf Grund der Masszahl I ohne Kürzung zu ent-
richten. Soweit die Masszahl II aber niedriger ist
als* die Masszahl I, haben wir es im Sinne dieser
Vorlage mit einem finanzschwachen Kanton zu tun.
Es tritt daher eine Kürzung der Leistung ein, wie.
sie sich aus der Masszahl I ergibt, und zwar beträgt
diese, Kürzung 80 %' der Differenz zwischen der
Masszahl I und der Masszahl II. Die Leistung der
finanzschwachem Kantone richtet sich also stärker
nach ihrer Leistungsfähigkeit, als nach den Bezügen
ihrer Einwohner aus der Versicherung.1'Was jeder
Kanton gestützt auf dieses System zu leisten hätte,
geht aus der Kolonne 11 .der Tabelle hervor. Aus
den Kolonnen 9 und 10 können Sie entnehmen,
welche Kantone ^entlastet werden und wie gross
die Entlastungen sind. .Sie steigen bis auf rund
63 % im Falle des Kantons Appenzell I.-Rh. In

. den, Genuss der Entlastung gelangen nach diesen
Zahlen zehn ganze und vier halbe.Kantone.

Aus dem Total der Kolonne 11 geht' hervor,
dass auf diese Weise nur ein Betrag, von rund
48 Millionen Franken eingebracht werden kann,
während die kantonale Belastung im :ganzen*53%
Millionen beträgt. Wegen der Entlastung der finanz-
schwachen Kantone entsteht beim vorgeschlagenen
System aber keine Mehrbelastung der ändern
Kantone. Der Ausfall soll aus einem Teil des Zinses
der Reserve gedeckt werden, die aus.den Mitteln
der Lohn- und Verdienstersatzordnuhg gebildet
wird, und von der bereits in anderm Zusammen-
hang die Rede war. '..

Die vorliegenden Zahlen in der Tabelle können
nur als ein Beispiel angesehen werden. Sie sollen nur
die Technik des ganzen Sys-tems erklären. Die
Zahlen fussen auf den berechneten Rentensummen,
die sich aus der provisorischen Übergangsordnung
ergeben, soweit die' Masszahl I in Frage kommt,
und auf der Wehrsteuer II, soweit es sich um die
Masszahl II handelt. Bei der endgültigen Verteilung
werden natürlich die Rentensummen, wie sie'nach
der Inkraftsetzung der Versicherung zur Auszah-
lung gelangen, für-d^e Bildung der Masszahl I heran-
gezogen werden. Für die Berechnung der Masszahl II
wird die Wehrsteuer IV die Grundlage bieten.

Um den Ausgleich'für mögliche Fehlbeträge im
Anteil des Bundes zwischen den sicher vorhandenen
Mitteln von 97 Millionen und dem notwendigen Be-
trag von 1062/3 Millionen Franken zu finden und die
Herabsetzung der Beiträge der finanzschwachem
Kantone finanzieren zu können, soH^aus den Mitteln
der Lohn- und Verdienstersatzordnung eine Reserve
von 400 Millionen Franken gebildet werden. Wie
aus dem Wortlaut des Artikels 3 hervorgeht, soll die
Reserve selbst nicht angetastet werden. Damit soll
insbesondere erreicht werden, dass die Zuschüsse
an die finanzschwachem Kantone über die erste
Periode von zwanzig Jahren hinaus gesichert wer-
den können. So-'.wie die Dinge heute beurteilt
werden können, kann damit gerechnet werden, dass
die Zinsen für den vorgesehenen Zweck reichlich
genügen werden. ' • -

In der Kommission ist die Frage erörtert wor-
den, ob nicht ein weiterer erheblicher Teil der
Mittel der Lohn-, und Verdienstersatzordnung für
Verbesserungen der Renten in der Übergangszeit
eingesetzt werden sollte. Ob und in welchem Urn-
fange das möglich sein wird, wird im Zusammen-
hang mit der Beratung des Bundesbeschlusses über
die Verwendung des Fonds der Lohn- und Verdienst-
ersatzordnung zu entscheiden sein.

Mit der Durchführung der hier beschriebenen
Massnahmen kann die Finanzierung des Versiche-
rungswerkes für die ersten zwanzig Jahre als ge-
sichert angesehen werden. Die ' Einnahmen ge-
nügen, um die Renten zu bezahlen und darüber
hinaus einen Fonds von ungefähr 3% Milliarden
Franken zu bilden. \

Man kann sich fragen, ob das genüge. Gewiss
gehen diese Massnahmen nicht so weit, wie sie
gehen müssten, wenn das Deckungskapitalverfahren
angewendet würde, wie das bei den Pensionskassen
und im privaten Versicherungswesen üblich ist.
Dieses Verfahren wird- aber für die Altersversiche- ,
rung auch von den Vertretern des privaten Ver-
sicherungswesens, und von diesen ganz besonders
kategorisch abgelehnt, weil die Verhältnisse bei. der
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Sozialversicherung, hinter welcher der Staat und die
ganze Wirtschaft des Landes stehen, von denjenigen
einer privaten Versicherungsunternehmung, für
deren Verpflichtungen nur das effektiv vorhandene
Vermögen haftet, grundverschieden sind.

Die Frage, ob unsere Generation mit den Mass-
nahmen, die vorgesehen sind, ihre Pflicht erfülle,
darf ruhig bejaht werden. Sie bezahlt die Renten,
die sie verzehrt, selbst und stellt überdies einen
Fonds von 3% Milliarden zur Verfügung. Mit der
Reserve aus dem Lohn- und Verdienstersatz er-
höhen sich die Rückstellungen zugunsten der Zu-
kunft sogar auf annähernd 4 Milliarden Franken.
Damit nimmt unsere Generation die Aufgaben auf
sich, die ihr billigerweise zugemutet werden können.

Schliesslich ist nicht zu übersehen, dass unsere
Generation die Folgen von zwei Weltkriegen zu
tragen hatte. Mag auch ein Teil der entsprechenden
Last der nächsten Generation abzutragen übrig
bleiben, so dürfte nach zwanzig bis dreissig Jahren
doch das Schwerste überwunden sein. Dabei gehe
ich allerdings von der Erwartung und Hoffnung aus,
dass unsere Söhne und Töchter von Katastrophen
verschont bleiben, wie sie uns auferlegt worden
sind.

Unter diesem Gesichtswinkel dürfen wir die
Mehrleistungen betrachten, die nach zwanzig und
dreissig Jahren für die Versicherung aufgewendet
werden müssen, und nicht übersehen, dass die Ver-
sicherung in jener Zeit nicht nur grössere Anforde-
rungen stellt, sondern in Form, einer viel höhern
Rentensumme, die voraussichtlich bis auf rund 800
Millionen Franken steigen wird, viel mehr gibt. Wir
essen der kommenden Generation nicht das Brot
weg, sondern stellen in Form der Zinsen des Fonds
jährlich -ungefähr 100 Millionen Franken für die
Finanzierung der zukünftigen Renten zur Ver-
fügung.

Was .darüber hinaus notwendig ist, muss die
Sorge der Zukunft bleiben. Es wäre fast eine An-
massung, wenn unsere Generation darüber be-
stimmen wollte, welche Quellen in Zukunft heran-
gezogen werden sollen, um die kommende ver-
mehrte Aufwendung der Versicherung zu finan-
zieren. Ob und welche Kapitalsteuern dafür heran-
gezogen werden sollen, ob die Finanzierung eine
Mischung von Kapital- und Konsumsteuern sein
soll, darüber zu beschliessen muss Sache derer sein,
die die Last dieser Aufwendungen in Wirklichkeit
auch zu tragen haben, d. h. derer, die nach uns
kommen und ihr Schicksal selbst bestimmen werden.
Sie werden das tun gestützt auf die Verhältnisse, wie
sie dannzumal bestehen werden; diese Verhältnisse
können ganz anders sein, als wir uns heute vorzu-
stellen vermöchten. ,"

Unsere Pflicht ist, das Werk zu schaffen und den
Anfang sicherzustellen. Es auszubauen ist die Auf-
gabe der nächsten Generation. Wenn sie von Kata-
strophen verschont bleibt, so wird sie diese Aufgabe
verhältnismässig leicht erfüllen.

Zu unterstreichen ist, dass in bezug auf den Zeit-
raum, für welchen die Finanzierung gesichert
werden soll, zwischen dem Entwurf des Bundesrates
vom 29. Mai 1946 und den neuen Vorschlägen vom
24. September 1946 kein Unterschied besteht. Nach
beiden Vorschlägen soll die vollständige Finan-
zierung für die/ ersten zwanzig Jahre sichergestellt

werden. Geändert hat die Höhe des Finanzbedarfs
iii diesen ersten zwanzig Jahren. Diese Tatsachen
scheinen von den Kreisen, die den ersten Vorschlag
gutgeheissen haben und den zweiten als ungenügend
kritisieren, übersehen worden zu sein oder doch un-
genügend gewürdigt zu werden.

Seit der Bundesrat seine Botschaft vom 29. Mai
1946 beschlossen hat und seit der Nationalrat die
Versicherung_svorlage durchberaten hat, ist eine
wesentliche Änderung der Lage 'eingetreten. Es ist
allerdings kein Wunder passiert, alles hat sich im
Gegenteil auf sehr natürliche Weise zugetragen.
Aber die Veränderungen waren wichtig genug, um
dem Bundesrat Anlass zu geben, in einer Ergän-
zungsbotschaft der neuen Lage mit neuen Vor-
schlägen Rechnung zu tragen. Die Ergänzungs-
botschaft ist auf Wunsch der Kommission be-
schlossen worden. Ihr Inhalt ist das Ergebnis ge-
meinsamer Arbeit -von Bundesrat und Kommission.

Namens der einstimmigen Kommission bean-
trage ich Ihnen, auf die Beratung der bundesrät-
lichen Vorlagen vom 29. Mai und vom 24. Septem-
ber 1946 einzutreten.

M. Hirzel, rapporteur: Après le vote du projet
technique de l'assurance vieillesse, et survivants, en
août dernier, on attendait avec quelque impatience
la mise au point du financement de la part incom-
bant aux pouvoirs publics, Confédération et cantons.
La question est intacte. Elle fait l'objet du message
du Conseil fédéral du 29 mai 1946, que complète
celui du 24 septembre. Et le 4 octobre, un nouveau
message, non soumis encore à nos délibérations,
contient des propositions sur la distribution des
fonds centraux de compensation.

Comment l'opinion publique réagit-elle à nos
controverses ? Le moins qu'on puisse dire est que si,
d'une part, on reconnaît pleinement le travail rapide
et la bonne volonté du Conseil national, les obs-
tacles paraissent, d'autre part, s'accumuler sur la
voie de la réalisation. La suppression du projet
d'impôt sur les masses successorales devait apporter f
un allégement décisif, à notre avis, au fardeau des
oppositions cantonales engagées. Or, que voit-on ?
Le geste du Conseil national dénaturé dans son
essence, les critiques les plus incisives contre, les
experts, l'évocation d'un machiavélisme destiné à
masquer des arrière-pensées dangereuses. Le scepti-
cisme des partisans de l'orthodoxie financière stricte
rejoint l'opposition des protagonistes de la répar-
tition pure. Par une conjugaison qui eut déjà
certains succès dans l'histoire politique de notre
pays, les tendances les plus contradictoires se
rejoignent sur ce point précis: il convient de jeter
bas l'assurance vieillesse projetée.

Quant au peuple lui-même, il ne saurait, de
toute évidence, donner aujourd'hui des indications
précises à ses mandataires. Certains citoyens sont
convaincus,' d'ores et déjà, qu'aucun système
d'assurance vieillesse ne franchira jamais, en
pratique, le double barrage des centralisateurs et
des fédéralistes. Pour eux, l'assurance vieillesse est
du domaine de l'utopie, dont quelquefois la Consti-
tution fédérale se fait à tort le, porte-parole im-
puissant.

D'autres, parmi nos combourgeois, sont per-
suadés,' d'ores et déjà, que les experts.s'évertuent
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sciemment à échafauder des faux calculs, qu'en con-
séquence, tout le plan financier n'est qu'un château
de cartes. De là à voir le spectre des assainissements
successifs, il n'y a qu'un pas, facile à franchir.

Enfin, nombreux sont encore chez nous, les
esprits qui ne croient pas à l'assurance fédérale et
obligatoire. Pour eux, le statut social'moderne se
limite à une assistance déguisée, sous forme de demi-
assurance qui jouerait en faveur des vieillards dans
le besoin, uniquement. A leurs yeux, le peuple suisse
n'a que faire d'une règle uniforme assurant à
chacun, indistinctement, des droits, et impartissant
des obligations.

Dans ces conditions, le financement de l'assu-
rance vieillesse devient redoutable. Il se heurte plus
encore aux préjugés psychiques qu'aux obstacles
purement financiers. Voit-on un rapport d'experts
varier de quelques millions dans des supputations
portant sur des centaines de millions et des dizaines
d'années, que l'on crie au scandale. On ne met pas
les chiffres dans leur plan exact. On grossit arti-
ficiellement quelques traits du dessin et, pour finir,
l'ensemble de l'œuvre est dénaturé.

Notre tâche ici sera de replacer le tableau à la
mesure la plus exacte possible, sans passion, avec
objectivité, mais fermeté aussi. L'importance capi-
tale de l'œuvre à défendre nous interdit les demi-
teintes. Il est nécessaire de parler franchement dans
cette enceinte.

II. Disons d'emblée que le Conseil fédéral doit
être remercié d'avoir pris, in extremis, la décision
raisonnable qui s'imposait et que nous avons per-
sonnellement demandée avant même que les
messages soient publiés, à savoir l'abandon d'une
certaine politique fiscale liée à l'assurance vieillesse
et qui devait inéluctablement tuer ce bienfait social
à sa naissance.

L'impôt fédéral direct destiné à financer très
partiellement l'assurance, par 30 millions chaque
année, sous forme de prélèvement sur les parts
successorales, est rentré dans les cartons du Dépar-
tement fédéral des finances d'où il n'aurait jamais
dû sortir. C'est un geste -de sage politique que vient
d'effectuer ici M. Nobs, chef du département en
cause. Il est partisan convaincu de cet impôt par
conviction politique, et cependant, il s'est rangé à
l'opinion des cantons, spécialement de ceux de Vaud
et de Genève, hostiles à tout impôt fédéral sur les
successions. La commission s'est rangée à cet avis.
Il nous est agréable, comme romand et fédéraliste,
de souligner ici le geste que certainement beaucoup
de parlementaires confédérés font, à l'encontre de
leurs convictions politiques, pour rencontrer sur ce
terrain social l'idée fédéraliste.

Ce geste était du reste dicté par la logique. La
perception d'un impôt impopulaire était de nature
à retourner contre l'œuvre, nombre de citoyens,
tous disposés à aider le progrès social, mais sans
abandonner le dernier retranchement de la compé-
tence financière des cantons. Maintenir cette menace
fiscale, c'était jouer un jeu dangereux, saris nécessité
réelle, pour le plaisir presque d'accumuler les diffi-
cultés. On l'a compris, tard peu-être, mais à temps.
Contentons-nous donc de ce redressement tardif qui
permettra certainement à maint'fédéraliste soucieux
des intérêts cantonaux de voter le projet.

Nationalrat. — Conseil national. !St6.

Pourquoi n'a-t-on pas retenu le projet dit Streuli
dont on a beaucoup parlé ? Il prévoyait l'abandon
à la Confédération de toute l'assiette fiscale des
successions. La Confédération aurait prélevé seule
les impôts sur les masses ou les parts successorales
ou sur les donations. Les cantons auraient été
exemptés de toute contribution quelconque à l'assu-
rance vieillesse.

Cette idée n'était pas nouvelle, comme le mes-
sage le relève. Mais elle comportait des inconnues
et des aléas sérieux. Tout d'abord, le Département
fédéral des finances n'a pas accepté cette éventualité
favorablement. En outre, certains cantons, romands
pour la plupart, auraient perdu une ressource fis-
cale indispensable à l'équilibre actuel de leurs
finances, alors que d'autres cantons n'ont presque
pas entamé cette réserve fiscale. Donc le sacrifice,
pour les uns, était inévitablement plus grand que
pour les" autres. Cette inégalité dans l'apport de
chacun avait déjà donné lieu, en 1919, au projet
d'article 41quater, à insérer dans la Constitution
fédérale. Cet article avait ceci d'intéressant qu'il
prescrivait une indemnisation pendant quinze ans
des cantons éprouvant une diminution du produit
de leurs impôts ensuite de l'introduction de l'impôt
fédéral nouveau.

Aujourd'hui, le Département fédéral des finan-
ces, pas plus que M. Streuli, ne paraissent envisager
une rétrocession quelconque aux cantons spéciale-
ment frappés. Cette lacune est de nature à dresser
contre le plan Streuli les cantons lésés.

Dans ces conditions; c'est sans regret que nous
constatons l'échec du projet Streuli; il n'aurait servi
qu'à envenimer les rapports entre les cantons eux-
mêmes. (

Que doit-on penser, par contre, de la reprise de
la formule de l'impôt successoral sous forme d'une
motion déposée par quelques-uns de nos collègues
à l'appui du financement des paliers 2 et 3 du pro-
jet? Disons sans ambage que cette initiative est
doublement malencontreuse. Elle laisse planer tout
d'abord une équivoque sur les intentions réelles du
parlement-en matière d'impôt direct successoral et
risque de détruire l'effet psychologique favorable
de l'abandon officiel de cet impôt. En outre, cette
reprise, à terme, 'd'un impôt censé impopulaire au
comptant, est d'un illogisme déconcertant. Ses au-
teurs pensent-ils sérieusement que si le contribuable
repoussé par principe un impôt direct successoral
au profit de la Confédération pour financer l'assu-
rance vieillesse dans son ensemble, il sera mieux
disposé si on lui dit d'affecter le produit de l'impôt
aux rentes transitoires, ou aux deuxième et troi-
sième paliers ? Poser la question c'est ,la résoudre-

Au sein de notre commission déjà, des tentatives
ont été faites de proposer actuellement au peuple
le vote d'impôts nouveaux (sur les boissons par
exemple) ou l'affectation d'impôts anciens (sur le
chiffre d'affaires par exemple) au financement de
l'assurance vieillesse à partir de la vingtième année
d'existence. C'est d'une ingénuité déconcertante,
à notre avis. Comment peut-on concevoir que le
contribuable puisse saisir aujourd'hui la nécessité
de voter une imposition dont l'affectation est prévue
dans vingt ans. Comme si nous n'avions pas déjà
suffisamment de soucis avec les impôts indispen-
sables aujourd'hui pour nous accorder la fantaisie

106
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d'en décréter d'autres vingt ans à l'avance. Il faut,
renoncer à de telles fantaisies dont le contribuable
ne percevrait certainement pas toute la saveur.

La disparition du projet d'impôt fédéral sur
les masses successorales paraît avoir plongé à la fois
les centralisateurs et les fédéralistes dans l'afflic-
tion. C'est un résultat extraordinaire. Les premiers
paraissent ne pouvoir se consoler de l'abandon
d'une intervention fiscale fédérale aggravant encore
l'emprise du fameux bailli fédéral. Les ^autres —
soit les fédéralistes- les plus intransigeants —
craignent que le financement de l'assurance vieil-
lesse ne soit pas suffisamment assuré, en particulier
pour les deuxième et troisième périodes. Ce sera
tout à l'heure une partie de l'argumentation de notre
collègue, M. Perréard, qui s'opposera à l'entrée en
matière.

La vérité est beaucoup plus simple. Le finance-
'ment de l'assurance vieillesse est parfaitement
garanti pendant vingt ans déjà sans impôts nou-
veaux. Il n'y a aucune crainte à se faire au sujet
des aléas financiers, car les précautions' les plus
grandes ont été prises pour que les recettes dépas-
sent de toute façon les dépenses prévues pour les
vingt premières années. L'évolution fiscale fédérale
est aujourd'hui encore une inconnue. Personne ne
peut dire quelles sont les ressources fiscales que
l'Etat, fédéral trouvera sur sa route d'ici 'une géné-
ration. Il est évident que le financement par les
pouvoirs publics de l'assurance vieillesse, à', partir
de 1968, exigera un effort fiscal à considérer. Mais
il est possible d'admettre raisonnablement que
l'assainissement des finances fédérales permettra
d'éclaircir la situation suffisamment pour que d'ici
vingt ans l'amortissement de la dette publique, déjà
en partie effectué, laisse des ressources nouvelles à
la disposition de l'assurance vieillesse. • Si ce n'est
pas le cas, il est possible d'admettre aussi que les
contributions de l'économie privée auront permis
d'assurer à toute l'œuvre une assise financière per-
mettant de réduire la contribution publique pour
les deuxième et troisième paliers.

Enfin, si ces hypothèses ne se vérifient pas, il
n'est pas exclu que le peuple suisse lui-même,
bénéficiaire d'une assurance dont il aura reconnu
le mérite, par l'expérience, consente un sacrifice
supplémentaire pour assurer la poursuite de cette
vaste expérience sociale. ';'.

En tout état de cause, la disparition d'un élé-
ment fragmentaire du financement tel l'impôt sur
les masses successorales, ne justifie'pas aujourd'hui
l'es critiques exagérées qui sont adressées au finance-
ment lui-même, lequel repose sur-un ensemble d'élé-
ments parfaitement sains. -,

III. D'excellents esprits, soucieux de l'avenir
de nos finances publiques, réagissent en ce sens
qu'à leur avis l'assurance vieillesse et survivants
ne devrait pas précéder, mais succéder à l'assainisse-
ment de nos finances fédérales.

Ce point de vue peut se soutenir objectivement,
il faut le reconnaître. En présence d'une dette
publique de plusieurs milliards de francs, et d'une
progression des dépenses qui paraît s'accentuer
encore, il serait vain de nier le malaise qui s'empare
d'une partie de l'opinion publique en présence de
la cascade de dépenses fédérales accompagnée d'im- •
pots toujours plus lourds. Ce malaise cause du tort

psychologiquement à toute œuvre sociale entraînant
des dépenses nouvelles, et spécialement à l'assu-
rance vieillesse.

Je suis de ceux qui regrettent que la procédure^
d'assainissement des finances fédérales n'ait pas
pu être mise au point pour coïncider avec le démar-
rage de l'assurance vieillesse. Si cela avait été le
cas, bien dès objections de technique financière
seraient tonîbées. L'incertitude qui subsiste en
présence des projets du Conseil fédéral et des possi-
bilités de les faire agréer par le peuple, paralyse
l'action publique des,partisans d'une Suisse nouvelle
qui'ne serait ni socialiste, ni bourgeoise, mais
sociale.

Cela dit, il est inutile de se .livrer à des regrets
superflus. Nous devons prendre note de la, ferme
intention manifestée par M. Nobs, conseiller fédéral,
d'acheminer vers'sa solution rapide l'assainissement
des finances fédérales. Nous comptons sur son
énergie et sur la volonté du Conseil fédéral pour
aboutir rapidement. Nous espérons que le parle-
ment lui-même saura se modérer dans les dépenses
nouvelles, de façon à provoquer un choc psycholo-
gique permettant au' contribuable d'être rassuré
sur l'avenir de notre monnaie et de nos finances.

Si aujourd'hui nous vous demandons de ne pas
attendre la procédure d'assainissement des finances
fédérales pour mettre .en œuvre l'assurance vieillesse,
ce n'est pas que nous sousestimions'la valeur de ce
problème capital. Nous pensons au contraire que
l'avenir de l'assurance vieillesse est en fait dépen-
dant non seulement d'une bonne économie privée,
mais aussi de finances publiques saines.

Mais nous croyons aussi que la déception serait
terrible dans notre peuple en présence d'un renvoi
peut-être de plusieurs années de l'assurance vieillesse
si on liait cette œuvre à l'assainissement des finances
fédérales. Nul ne peut prévoir les'réactions politiques
et sociales provoquées par une telle carence.

Nous pensons en outre que le parlement ayant
décidé de traiter l'assurance vieillesse cette année et
le Conseil national ayant voté déjà le projet tech-
nique, la question du renvoi du financement ne se pose
plus. Il aurait fallu la poser avant même d'aborder
le premier message. On ne doit pas oubh'er en effet
que le financement par les caisses publiques, aux
termes de l'article 34quater de la Constitution, ne
constitue au maximum que la moitié des, recettes
probables. La part des assurés est déjà fixée. Ce
serait à proprement parler une démission du parle-
ment que de s'arrêter à mi-chemin, alors que le
financement est déjà déterminé en grande partie
par le projet voté en août dernier.

Le peuple ne comprendrait pas nos hésitations.
La lutte sociale est engagée. Nous devons ̂ la con-
duire rapidement à chef, avec le maximum de
bonne volonté réciproque.

IV. C'est par vingt-deux voix contre deux et
quelques abstentions, que votre commission s'est
ralliée à l'entrée en matière. Elle a insisté pour que
le Conseil national reçoive un message complémen-
taire. C'est celui du 24 septembre dernier.

Notre intention n'est pas de paraphraser ce mes-
sage qui est assez concis pour avoir été lu d'un
bout à l'autre attentivement. Nous ne voulons pas
non plus entrer dans le détail de l'imposition accen-
tuée du tabac ou des alcools. Les deux messages
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contiennent sur ces points des renseignements très
clairs et copieux. *

Bornons-nous à constater que la part de la
Confédération au financement étant de 106 et 2/3
millions de francs par année, selon les propositions
nouvelles, cette dépense est maintenant couverte
par des recettes qui sont suffisantes à vues humaines.

En effet, le tabac rapportera 85 millions de francs
par an. Les taux nouveaux ont été agréés par les
intéressés eux-mêmes qui ont traité directement
avec le Département des finances. .Nous n'ayons pas
de raison de les discuter ici.

Les boissons distillées apporteront à la caisse
fédérale 8 millions de francs par an. Nous avons
aussi les intérêts du fonds déjà constitué par la
Confédération pour l'assurance vieillesse ' dès le
1er janvier 1926. Ce fonds se montait à 244 millions
de francs à fin 1945. Les intérêts donnent 7 millions
de francs par année. *

C'est ainsi une somme de 100 millions de-francs
par an qui est-à disposition pour financer la part
fédérale. Pour parachever ce financement, nous
avons maintenant un nouvel élément actif à dis-
position. Il s'agit du fonds des caisses- actuelles de
compensation, dont une partie en tout cas doit
revenir de toute évidence à l'assurance vieillesse.

Comme nous l'apprend le message du 4 octobre
1946 qui n'est pas en discussion ici, les fonds de
compensation atteignent aujourd'hui déjà l'énorme
capital de 809 millions de francs. Ce capital augmen-
tera à 884 millions de francs, jusqu'à la fin de l'an*
née. Et à la fin de 1947, il atteindra 1084 mil-
lions de francs, d'après les prévisions qui nous
sont faites.'

Votre commission vous propose d'alléger la
contribution des pouvoirs publics en prenant d'ores
et déjà un montant de 400 millions de francs sur
ce fonds. La moitié de ce montant sera à la dispo-
sition des cantons et l'autre moitié de la Confédé^-
ration.

La part allouée à la Confédération donnera des
intérêts annuels qui constitueront une réserve per-
mettant de compléter au besoin le chiffre de 106
millions de francs arrêté par nos calculs si les autres
recettes fiscales sont insuffisantes.•*

Nous croyons avoir pris ainsi toutes les pré-
cautions utiles pour qu'il n'y ait pas de surprises
décevantes dans les années futures à propos du
financement par la caisse fédérale de la part que
notre projet lui impute. +

V. La question du nouveau palier des dépenses
publiques doit nous arrêter un instant.

C'est le mérite de notre-collègue, M. Berthoud,
d'avoir proposé de renvoyer à la présente session
toute la question du financement par les pouvoirs
publics, à l'occasion de l'article 84 du projet de la
loi d'assurance. Ainsi, notre commission, après.le
Conseil fédéral, a pu adopter un nouveau palier,
ce qui n'eût pas été le cas si nous avions fixé les
paliers lors de la session d'août.

Le palier actuel prévoit une contribution de la
Confédération et des cantons de 160 millions de
francs pendant vingt ans, alors que le palier ancien
prévoyait 190"millions de francs. La diminution
est donc de 30 millions de francs par an, soit de
600 millions de francs pendant vingt ans.

Le deuxième palier prévoit pendant dix ans une
contribution publique de 280 millions de francs,
'alors que le chiffre ancien était de 270 millions de
francs. Ainsi, pendant dix ans . encore, le palier
nouveau dépasse l'ancien de façon modeste, soit de
10 millions de francs par .an, ou de 100 millions de
francs pour toute la période des dix ans.

C'est au troisième palier, soit à .partir de 1978
que la différence est la plus grande entre les chiffres
anciens étales actuels. Notre projet porte la part
annuelle publique à 350 millions de francs, alors
qu'elle était de 330 millions de francs d'après le
système, primitif. C'est donc. 20 millions de francs
de plus par a'n.

Ces chiffres doivent être examinés dans leur
valeur absolue et 'relative à la fois. Une différence
annuelle de 10 à 20 millions de francs, reportée
encore à, vingt ou trente ans, dans l'avenir, n'est
décidériient pas un épouvantail lorsqu'on voit les
dépenses actuelles de la Confédération et des can-
tons. :

On peut donc partir de l'idée que l'établissement
du nouveau palier ne saurait susciter des craintes

. sérieuses pour ceux qui tout au moins étaient déjà
prêts à accepter le palier primitif.

S'il est exact que l!on ,a déchargé quelque peu
les vingt prochaines années pour renforcer la charge
financière publique dans les années postérieures,
11 ne s'agit pas cependant d'un renversement- de la
situation tel qu'il soit susceptible' d'obérer une
génération d'une façon sensible. On a beaucoup
exagéré dans les critiques à ce sujet. L'examen des
chiffres, s'il est fait objectivement et sans parti-
pris — permet d'aboutir à la conclusion que le
nouveau barème est tout aussi raisonnable que l'an-
cien. Il y a d'excellentes raisons d'admettre cet
allégement durant vingt ans, même si la consé-
quence en. est une • contribution un peu plus forte
par la suite.

' Les experts ont été pendant quelques jours fort
malmenés dans l'opinion publique. On leur a repro-
ché le miracle survenu en septembre qui permet
de dégrever de 30 millions de francs les caisses
publiques pendant vingt ans.

Il faut avouer que si la coïncidence est curieuse,,
le résultat n'en èst pas moins utile. Il y a une part
certaine d'insécurité dans toute supputation d'ex-
pertise, surtout lorsqu'elle porté sur le mouvement
démographique durant de nombreuses années. Cette
insécurité, se double de' celle découlant des estima-
tions du nombre des bénéficiaires non seulement
des rentes définitives, mais des rentes transitoires.
Ces dernières, rappelons-le, dépendent de la situa-
tion économique de chaque personne en cause.
Il faut donc connaître à la fois les barèmes arrêtés
par les Chambres et prévoir les incidences .futures
de la conjoncture économique. .C'est demander aux
exprets, quels qu'ils soient, un sens de la divination
absolu que d'exiger qu'ils puissent réaliser à 100 %
la courbe" de ces deux éléments. D'autre part, par
une coïncidence malheureuse les calculs effectués
en 1945 n'étaient' pas établis sur ( la base des
statistiques démographiques les plus récentes, .les-
quelles n'étaient pas encore publiées. ,.

S'ils pouvaient se défendre devant l'opinion, les
experts ne manqueraient pas de dire qu'ils ont eux-
mêmes, à diverses reprises, réservé expressément
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les calculs définitifs sur la base des statistiques les
plus récentes et également des travaux du-parle-
ment. Ils diraient aussi que la rapidité des travaux
parlementaires ne leur a pas permis d'attendre
précisément les dernières statistiques. Ils ne sont
pas responsables si politiquement il a fallu devancer
les statistiques pour aboutir plus rapidement aux
travaux parlementaires.

Bien entendu, on ne manquera pas peut-être
dans certains milieux hostiles à notre projet d'assu-
rance vieillesse, de généraliser la critique contre les
experts et d'en tirer la déduction que toutes les
supputations sont faites d'une façon peu sûre. Tel
n'est pas notre avis. Nous pensons au contraire
que le parlement peut reconnaître le sens du devoir
et de l'objectivité des experts qui ont tenu à corriger
d'emblée certains chiffres que les calculs les plus
récents et les plus sûrs modifiaient.

Ils ont permis aussi d'alléger sensiblement la
première étape de l'assurance, d'éliminer un impôt
impopulaire et de faciliter l'entente entre la Con-
fédération et les cantons. Ils ont rendu un grand
service à la collectivité, soit à tous ceux en parti-
culier qui sont des partisans sincères de l'assurance.
Seront seuls à regretter le nouveau texte, les esprits
chagrins ou les adversaires de l'assurance vieillesse
qui se réjouissaient secrètement de voir cette œuvre
sociale succomber certainement à la première escar-
mouche populaire à propos d'un impôt sur les suc-
cessions.

Nous avons entendu d'autre part, au cours de
la session d'août, dans cette salle, des critiques
vigoureuses au sujet de la constitution d'un fonds
d'assurance vieillesse devant atteindre plus de
3 milliards de francs dans vingt ans. Or nous savons
maintenant qu'avec le premier palier -primitif ce
fonds atteindrait 4 millions et demi de francs dans
vingt ans en tout cas. Ce serait donc une accumu-
lation de capitaux encore plus grande que celle
déjà critiquée précédemment. Si nous avons jugé
indispensable cependant de maintenir le principe
d'un fonds de quelque 3 milliards de francs, ce qui
correspond à un système de capitalisation de 10 %
par rapport à 90 % de répartition, nous ne voulons
pas aller plus loin. Un fonds de 4 milliards et demi
de francs n'est ni nécessaire ni même utile pour de
nombreuses raisons. Ce serait déjà un argument
suffisant pour diminuer le premier palier, si tous
les autres arguments étaient même écartés.

Ainsi, en retournant le problème sous toutes ses
faces, on aboutit, avec le Conseil fédéral, au raisonne-
ment qui est synthétisé dans le nouveau projet de
financement.

VI. Que disent maintenant les argentiers canto-
naux ? Nous savons que la part des pouvoirs publics
est diminuée de 30 millions de francs. Nous savons
aussi que les représentants des cantons avaient
repoussé la contribution primitive d'un tiers de la
dépense totale, soit 63 millions de francs par an.

Une controverse épineuse s'était élevée entre le
Département fédéral des finances et lej Conseils
d'Etat des cantons. Votre commission a tenu à ce
qu'une entente intervienne. Elle est intervenue, dans
les grandes lignes.

Nous ignorons naturellement quelles seront les
propositions divergentes qui pourraient être faites
au parlement à ce sujet. Ce que nous savons par

contre est amplement suffisant pour nous permettre
d'adopter le système de répartition de la'charge tel
qu'il résulte du projet actuel.

Les cantons avaient, en effet, demandé de ne
supporter qu'un quart de la dépense totale primi-
tive. Dans ce cas, leur part eût été de 48 millions
de francs. En maintenant, la participation d'un tiers
à la charge des cantons, selon les vœux du Conseil
fédéral, votre commission cependant a adopté en
fait le point de vue financier des cantons. Le projet
met à la charge des cantons le tiers de 160 millions
de francs, soit 53 millions et un tiers de francs pour
le premier palier. Mais en plus, le projet met à la
disposition des cantons un fonds inaliénable de la
moitié des 400 millions de francs prélevés sur les
caisses actuelles de compensation. L'intérêt du fonds
alloué aux cantons abaisse ainsi en fait la part can-
tonale globale en dessous du chiffre de 48 millions
de francs qui avait été accepté par les représentants
cantonaux.

Dans ces conditions, ces derniers seraient au-
jourd'hui mal venus de contester le nouveau plan
de financement. Il y aura toujours des représentants
cantonaux qui trouveront trop lourde la charge can-
tonale. Encore faut-il se souvenir que la Constitution
elle-même met à la charge des cantons une part de
la dépense. Nous suivons donc les prescriptions im-
peratives que le peuple suisse a décrétées souveraine-
ment.

Il faut aussi que les cantons admettent que l'as-
surance-vieillesse constituera dans beaucoup de
villes, de bourgs et de villages une aide bienvenue.
Elle permettra de consolider l'économie de bien des
régions et profitera indirectement à chaque canton.
Les charges de l'assistance publique cantonale seront
diminuées également. Un sain fédéralisme ne doit
pas être absolu. Il doit admettre ici les efforts méri-
toires des pouvoirs fédéraux en faveur des cantons.
Pour avoir nous-mêmes insisté sur un traitement
équitable des cantons, nous croyons pouvoir recom-
mander sans arrière-pensée la solution intervenue.

La clef de la répartition de la contribution des
cantons entre ceux-ci n'a pas été facile à trouver.
Elle est fixée par l'article 3 de notre nouveau projet.
Même les explications du message ne sont pas très
claires pour de nombreux lecteurs, avouons-le.

A ce sujet, nous devons souligner que tout con-
tingent financier entre cantons au profit de la Con-
fédération est difficile à établir scientifiquement sur
des bases équitables. C'est sans doute la raison pour
laquelle l'article 42, lettre f), de la Constitution
fédérale, qui prévoyait les contigents cantonaux sur
la base de la richesse de chacun, est demeuré lettre
morte.

Les cantons censés riches ne veulent pas payer
des contributions d'après cette richesse. Les cantons
plus pauvres n'entendent pas que les contributions
soient prélevées d'après le chiffre de la population.
On doit nécessairement choisir des facteurs mixtes
tenant compte au plus près de la moyenne équitable
des éléments démographiques et financiers à la fois.

Le système du projet, tel qu'il est expliqué aux
pages 10 et suivantes du message fédéral du 24 sep-
tembre 1946, est fondé essentiellement sur le béné-
fice présumé que chaque canton retirera de l'assu-
rance vieillesse sur la base des assurés vivant dans
ses frontières.
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C'est le total arithmétique des rentes versées
dans le canton, dont on tire une moyenne, qui sert
de critère de base. Mais comme certains cantons
auront un nombre de rentiers sociaux spécialement
élevé par rapport au nombre des cotisants, pour
diverses raisons, on tiendra compte aussi de cet
avantage dans la répartition. Le canton bénéficiaire
de nombreux rentiers ou de rentes dont la moyenne
est plus élevée que celle de la Suisse devra payer
une contribution augmentée.

Enfin, on tiendra compte aussi, à titre de correc-
tif général, de la capacité financière du canton.
Cette capacité peut se déterminer de diverses façons.
Pour couper court à toute équivoque, on l'établira
en prenant pour critière le résultat fiscal de l'impôt
fédéral pour la défense nationale.

Nous avons alors à titre d'exemple les résultats
financiers qui sont publiés à la page 12 du message.
Mais la présentation du tableau peut donner lieu à
des interprétations erronées dans l'examen de -la
colonne 8 ou 9. On pourrait en déduire la consé-
quence que certains cantons obtiennent des rétro-
cessions financières substantielles constituant une
sorte de privilège fiscal. Tel n'est pas le cas en
réalité.

En effet, on constate que dix cantons censés
riches dans l'acception constitutionnelle du terme
et qui sont des cantons urbains ou industriels, paient
moins dans notre système que s'ils devaient régler
leurs prestations d'après le critère absolu de leur
capacité fiscale. C'est parce que ce critère intervient
comme correctif, et non pas .comme élément primaire
du calcul, que l'erreur de raisonnement peut se pro-
duire.

Les chiffres indiquent d'une façon logique et
claire deux points essentiels : le premier que les can-
tons campagnards paient moins à l'assurance vieil-
lesse que si leur part était calculée sur la base de
la somme des rentes ou de la moyenne des dites;
le second point essentiel; qui corrige le premier, est
que les cantons urbains ou industriels paient moins
par contre à l'assurance vieillesse qu'ils ne devraient
le faire sur la base du seul critère de leur capacité
financière. Ainsi, Zurich, Baie-Ville ou même,Genève
sont dans l'un des camps en présence, tandis que
Vaud, Valais, les Grisons, Fribourg ou le Tessin sont
dans l'autre camp. Mais personne ne saurait dire
qu'un canton ou un autre a été avantagé ou dé-
savantagé parce qu'en définitive le critère d'ensemble,
a égalisé les situations d'une façon telle, que l'on peut
parler d'un traitement correct et équitable de tous
les Etats confédérés sur la base des divers critères
déterminants.

Il n'est pas sans intérêt aussi de noter que les
cantons censés fortunés s'étaient élevés avec vigueur
contre l'idée de devoir supporter la part des charges
dont les cantons faibles devaient être dégrevés. Le
système choisi par notre projet met cette part non
pas à la charge des cantons, mais de la Confédéra-
tion. Preuve en est que le canton de Zurich, par
exemple, paiera une dizaine de millions de francs
à l'assurance, tandis que cette charge serait de
13 700 000 francs en tenant compte de sa capacité
fiscale.

Mais les cantons seront-ils en état de payer même
la part de 47 à 48 millions de francs qui leur in-
combe. Et comment se retourneront-ils dans vingt

ans pour assumer leur part d'une dépense annuelle
globale portée à 280 millions de francs dans le
deuxième palier ?

Nous assistons depuis quelques années à un dia-
logue courtois, mais peu rassurant entre le Départe-
ment fédéral des finances et les départements can-
tonaux. Berne déclare avec force statistiques que la
situation financière des cantons s'est améliorée
durant un lustre tandis que la Confédération s'en-
dette. Les cantons rispostent en faisant état de leurs
budgets en déséquilibre et de leurs contribuables à
bout de souffle. On n'en est pas encore arrivé aux
épithètes sonores des héros d'Homère. Le ton de la
discussion est pourtant déjà de polémique. Quant
au citoyen-contribuable, il assiste à ce dialogue en
sceptique, sachant par avance que tout est relatif.
Si le fisc fédéral se repose un instant sous la pression
cantonale, celui des cantons ne fera que prospérer.
Car l'un et l'autre se disputent en réalité la matière
imposable, sans faire les efforts décisifs qui seraient
nécessaires pour l'assainissement à la fois des finan-

, ces fédérales et cantonales. Quand on reproche au
parlement fédéral, souvent avec raison, son esprit

^dépensier, on oublie que le spectacle donné'par les
Gands Conseils cantonaux ou même les conseils des
communes n'est guère plus rassurant. L'inflation
budgétaire est un phénomène cosmique qui a atteint
l'ensemble de notre pays» Seule une réaction vigou-
reuse du peuple sur les trois plans communal, can-
tonal et fédéral peut aboutir à un résultat décisif
dans le sens d'un assainissement des finances publi-
ques à ces trois échelons, et pas seulement à Berne.

On pourrait tirer de ces réflexions la conclusion
de l'impuissance de nos collectivités cantonales à
participer raisonnablement à l'assurance vieillesse.
Tel n'est pas notre sentiment. C'est en fait une
question de volonté et même de bonne volonté. Les
cantons seront en mesure de payer leurs contribu-
tions s'ils ont la volonté propre de contribuer à
l'assurance vieillesse, autrement dit si cette œuvre
sociale leur paraît urgente. Si cette vue leur manque,
ils auront mille excuses suffisantes pour ne pas payer.
L'inflation budgétaire qui leur est propre sera déjà
à elle seule une raison de refus.

Mais le peuple ne saurait être dupe d'une telle
politique fiscale faisant bon marché de l'élément
social en cause. Si l'on ne trouve pas le moyen de'
financer la part cantonale, il demandera des comptes
à ses mandataires dans d'autres domaines. Il jugera
peut-être que l'on pourrait abandonner telle subven-
tion ou tel projet coûteux pour concentrer l'effort
de la collectivité sur le plan social. Le manque de
bonne volonté se retournera finalement contre les
cantons eux-mêmes pour peu que l'on cherche à
scruter l'avenir.

Aussi bien demeurons-nous persuadés que les
contributions cantonales seront honorées dans le
meilleur esprit de solidarité confédérale. Pour ce
premier palier, c'est chose relativement aisée, selon
le plan proposé. Le Conseil d'Etat de Berne, nous
dit-on, a d'ores et déjà décidé de payer sa part de
8 837 000 francs. Comment le riche pays zurichois
ne pourrait-il pas apporter 10 millions de francs
dans ces conditions ? Et Genève 2 881 000 francs ou
Vaud 3 811 000 francs ou encore Fribourg 770 000
francs, Argovie et Baie-Ville près de 3 millions de
francs ? Bien que ces évaluations soient provisoires
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et sans engagement, elles situent les charges respec-
tives à un niveau supportable en comparaison' du
volume de chaque budget cantonal.

Le financement cantonal du* deuxième et troi-
sième paliers demeure par contre une inconnue. Si
l'on avait adopté la répartition deux tiers à la Con-
fédération et un tiers au canton pour les trois paliers,
on aurait aujourd'hui une lutte stérile sur les possi-
bilités financières respectives des caisses publiques
dans vingt ans. Or, l'article premier de la loi de
financement a entièrement réservé le taux de répar-
tition entre la Confédération et les cantons pour les
années 1968 et suivantes. On évité ainsi un débat
mal engagé. Personne ne peut aujourd'hui supputer
avec quelque chance de succès l'évolution respective
des budgets de la Confédération et des cantons dans
vingt ans et au delà. Cette évolution dépendra de
l'assainissement des finances fédérales, mais aussi
de celui des finances cantonales ou même commu-
nales. N'oublions pas qu'aujourd'hui encore, en
pleine euphorie industrielle, certaines 'communes
obérées viennent seulement de reprendre en plein le-
service"des intérêts de la dette publique, tandis que
d'autres ne sont pas encore en état de le faire.

La décision de votre commission de limiter à
vingt ans l'effet du taux de répartition de deux tiers
à la Confédération et d'un tiers au canton, s'ex-
plique ainsi par des raisons majeures. Loin de cons-
tituer une-dérobade devant les difficultés, elle est
empreinte de sagesse. Elle permet auparlement futur
de décider, souverainement de la répartititon au vu
de l'expérience et du développement de la situation
financière. Si les cantons ne sont pas en mesure,
dans vingt ans, de prendre la même proportion
qu'actuellement de la charge future, ils obtiendront
certainement gain de cause devant le parlement et
l'opinion. Le problème demeure intact. Et même si
nous poussions aujourd'hui le scrupule jusqu'à fixer

' la proportion des charges publiaués au delà de vingt
ans, nos prescriptions risqueraient fort de ne pas
tenir devant la réalité. Le parlement devrait les
modifierai! vu de son expérience. Rien ne nous con-
traint, en vérité, à raisonner dans l'absolu aujour-
d'hui, comme si 'le monde devait demeurer .statique
et la Confédération avec lui.

Ce qu'il nous importe de savoir, en définitive,
c'est la possibilité pour les cantons de régler leur
part pendant vingt ans et ensuite de fixer, d'entente
avec l'Etat fédéral, un nouveau barème, dans des
conditions plus sûres qu'aujourd'hui.

• En adoptant' ce principe et ce' système, le mes-
sage fédéral ne fait en réalité que suivre la voix du
bon sens et de .-Ja raison. Une certaine orthodoxie
financière qui prétend fixer l'avenir dans des for-
mules rigides peut être aussi dangereuse politique-
ment et socialement que le manque total de pré-
voyance.

Le choix de -là méthode de financement est .fait
entre ces 'thèses* extrêmes. Nous vous demandons
sans crainte de l'approuver. '

VII. Depuis que le plan de financement est à
l'ordre -du jour, des critiques se sont élevées à nou-
veau dans la presse; au sujet de la politique finan-
cière de la Confédération, en relation avec les capi-
taux des divers fonds de compensation.

On a écrit, en particulier, que la Confédération
se livrerait à un simple jeu d'écritures. Les capitaux

accumulés dans les fonds de l'assurance vieillesse
seraient, dit-on, employés par le Moloch financier
fédéral qui déliverait simplement à l'institution
d'assurance un titre de créance. Le tour serait joué
par une simple inscription. Ainsi le Département
fédéral des finances résoudrait les difficultés de sa
trésorerie. Ce système permettrait de maintenir la
pression sur le loyer de l'argent et d'éviter un trop
fort appel à l'épargne en faveur des çmprunts régu-
liers de la Confédération.

Cette théorie est dangereuse en ce qu'elle porte
un discrédit par avance à la politique fiscale de la
Confédération. Elle est fausse au surplus, dans la
mesure où elle concerne l'assurange vieillesse.

Nous avons vu, au cours de la discussion du
premier message, que le fonds central de compensa-
tion sera géré hors des organes de l'administration.
Le fonds aura une existence personnelle indépen-
dante de la caisse fédérale. Son actif sera placé en
valeurs sûres. Il n'est nullement prévu de l'affecter
à l'amortissement des dépenses ordinaires de la Con-
fédération, hâtons-nous de le dire. Toutes les pré-
cautions ont été prises, au contraire, pour assurer
l'indépendance de l'institut d'assurance, au point de
vue financier. Les craintes émises à ce sujet sont
sans fondement.

Notre projet financier prévoit deux autres fonds.
L'un existe déjà; c'est celui qui est constitué par les
versements au titre de l'assurance vieillesse prove-
nant des recettes prélevées sur l'alcool et le tabac.
Le Conseil fédéral réglera le placement et les intérêts
de ce fonds qui recevra chaque année les recettes
fiscales fédérales destinées à l'assurance. Le fonds
décaissera également, chaque année, 106 millions
deux tiers de francs au profit du fonds central de
compensation.

L'autre fonds spécial est celui qui est constitué
par la réserve inaliénable de 400 millions de francs
dont les intérêts joueront en faveur des cantons et
de la Confédération.

On peut estimer que la 'co-existence de ces trois
fonds distincts ne se justifie pas à tous points de vue.
C'est une question de comptabilité. Mais la descrip-
tion des dits fonds et leur gérance permettent d'af-
firmer que, dans notre'esprit, il ne doit pas s'agir
de simples jeux d'écritures débitant la Confédération
de sommes qui seraient consommées par elle pour ses
propres besoins. Nous entendons que les capitaux
destinés à l'assurance vieillesse soient intégralement
distincts de la caisse fédérale, à quelque fonds qu'ils
appartiennent. Il n'était pas inutile de préciser'notre
pensée à ce sujet.

Ces objections écartées, voyons, avant de con-
clure, un grief lancé par des milieux tout autres que
ceux de la finance. Du côté syndical et socialiste,
oh regrette que l'assurance vieillesse ne fasse pas
appel au capital dans le plan de financement. Le
rapport de M. Bratschi se fait l'écho de ce point de
vue assez répandu pour que l'assurance vieillesse
soit menacée.

Il .est vrai que les contributions des assurés sont
prélevées essentiellement sur le-produit du travail.
La cause en a, été abondamment expliquée. Aussi
bien le vote du mois d'août dernier a-t-iltranché
ce point.

Par contre, l'abandon de l'impôt fédéral sur les
successions est .dépeint comme rompant l'équilibre
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entre l'apport du travail et du capital .dans la con-
tribution des pouvoirs, publics." On oublie toutefois
de relever combien le capital, même sous forme de
petite épargne, est lourdement grevé par le fisc
fédéral, cantonal et communal. Or, la classe aisée
est déjà celle qui paie de grosses contributions de
solidarité dans, le 4 % prélevé sur son revenu du
travail. On ne peut ignorer ici que les gains, dé-
passant 7500 francs par an, sont déjà dans la zone
des contributions de solidarité. Ils sont frappés au
profit des gains inférieurs par le plafond de la pro-
gression des rentes fixé à 1500 francs et 2400 francs.
C'est se faire une fausse idée de l'égalité dans la con-,
tribution sociale que de vouloir frapper l'épargne,
de toute façon et en tout état de cause, dans le cadre
de l'assurance vieillesse. Cette thèse a précisément
besoin de démonstration plus convaincante que ce ne
•fut le cas à ce jour.

On oublie aussi que les cantons doivent néces-
sairement financer leur part en ayant recours aux
impositions directes. Celles-ci touchent le capital.
Les partisans un peu aveugles des thèses anti-
capitalistes n'ont donc nul souci à se faire: ce n'est
pas l'assurance vieillesse qui sauvera l'épargne de.
la destruction qui la menace. On nous permettra
d'ajouter que, fort heureusement, elle n'accentuera
pas cette destruction. C'est déjà un résultat négatif;
un résultat tout de même, pour ceux qui, comme
nous, croient que notre pays ne pourra subsister
qu'en respectant les vertus d'économie qui, de tout
temps ont fait ki force de notre Etat. Quand on voit
un peuple comme le nôtre, détenir autant de livrets
d'épargne que d'habitants, on se dit que le bon sens
populaire l'emportera toujours sur les thèses dé-
peignant le bas de laine comme une sorte d'ennemi
du progrès. A notre humble avis, c'est le contraire
qui est vrai et nous conclurons ce rapport sur cette
simple remarque : -

L'assurance vieillesse n'est-elle pas fondée sur un
état juridique et économique garantissant les fonde-
ments mêmes de notre civilisation? Le chômage le
mettrait en péril aussi bien que l'inflation ou la chute
du franc suisse.

Ce progrès social élevé pour lequel nous luttons
ici par conviction personnelle exige des finances
.solides, des hommes d'Etat aux vues sûres et des
citoyens décidés à maintenir les traditions de travail
et d'épargne qui honorent partout le nom suisse dans
un univers en fusion. .

Consciente des responsabilités qui pèsent sur ses
Ipaules en présence dès réformes sociales d'après-
guerre, votre co'mmission vous1 invite, messieurs, à
entrer en matière sur les messages fédéraux des
29 mai et 24 septembre 1946.

Ì :

Präsident: Herr Perréard hat Ihnen einen Rück-
weisungsantrag vorgelegt, der motiviert ist, und
den ich als Ordnungsantrag zunächst zur Diskussion
und_ zur Erledigung bringen möchte.

M. Perréard: Au cours de la session extraordi-
naire qui a eu lieu à'ia fin du mois d'août, tout a
été dit sur les mérites et les défauts du projet d'assu-
rance vieillesse et survivants que le Conseil national
vient d'adopter. Ce n'est pas le lieu aujourd'hui de
revenir sur ces débats qui se poursuivront au Con-
seil des Etats les mois prochains.

Il s'agit maintenant d'évaluer la portée du
projet'prévoyant la couverture des charges finan-
cières et'de déterminer si ces charges sont suppor-
tables ou non pour les finances fédérales et pour
les finances des .cantons. Cet examen doit être
effectué en toute connaissance de cause, sans tenir
compte des préoccupations électorales par lesquelles
on cherche de divers côtés à étouffer la discussion?

C'est avec un profond sentiment de surprise,
que les .députés ont appris tout récemment que
le Conseil fédéral avait brusquement changé ses.
batteries, en renonçant à l'impôt sur les masses
successorales qui, pour d'aucuns,, devait constituer
la pierre angulaire du projet'. Personnellement, je me
félicite de ce que le Conseil fédéral ait renoncé à
cet impôt impopulaire entre tous, dont l'adoption
aurait, sans aucun doute provoqué le rejet de la
loi. J'espère qu'il n?én sera plus question, et que
les Chambres feront un juste sort à là motion
Schmid-Soleure qui cherche à reprendre la question
sous une jautre-forme, dont nous aurons également
à discuter.

Tel qu'il se présente, lé nouveau projet du Con-
seil fédéral prévoit en substance que les prestations
à, effectuer pendant la première période seront
réduites'de 30 millions de francs, mais que celles
afférentes à la deuxième et* à la troisième seront
augmentées du même montant. .D'après le plan
financier adopté par les auteurs du. projet,'4es char-
ges dé 'la première période seront entièrement
couvertes. En revanche, rien n'a été prévu en ce
qui concerne les deux périodes suivantes.

Cela dit, il convient maintenant d'examiner de
plus près les répercussions du projet dans le domaine
cantonal et dans le domaine fédéral. Je le ferai avec
la même-franchise que les rapporteurs, car le peuple
suisse doit être exactement renseigné.

Au point de 'vue des cantons, contrairement à
l'opinion, exprimée dans le message complémentaire
du 24 septembre (page 11 in finê)./tous les, cantons
ne seront pas allégés d'une partie notable de l'assis-
tance des, vieillards et des veuves dont ils doivent
s'occuper. Ce qui est vrai pour les cantons agricoles
ne l'est'pas pour .les cantons urbains, qui déjà

. maintenant accordent à leurs vieillards indigents
des rentes doubles de celles qui sont prévues dans
le projet adopté en août dernier. C'est notamment

•le cas des cantons de Baie, de Zurich et de Genève
où l'on n'a pas attendu les projets fédéraux pour
venir en aide à la partie déshéritée-de notre popu-
lation. Or, il va de soi que des cantons ne pourront
pas réduire, après l'entrée, en vigueur de la loi, les
prestations qu'ils accordent à leurs vieillards, à
leurs veuves et à leurs orphelins.

D'autre part, il a été établi, au cours des labo-
rieuses discussions qui ont eu lieu^éntre'le Départe-
ment fédéral des finances "et les représentants des

• cantons, vque les charges qui leur étaient imposées
par le premier projet étaient insupportables pour
la plupart d'entre eux. Le Conseil fédéral a tenu
compte de cet état de choses en réduisant à 47 mil-
lions "de francs la, p'art globale qui sera demandée
aux cantons pour la première période. Il a en outre
prévu que les cantons financièrement faibles
devaient bénéficier d'une certaine réduction. Mais
ces allégements ne sont pas suffisants. Les cantons
dégrevés se plaignent déjà de ne pas l'être assez.
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Ceux qui ne le sont pas, sauf quelques-uns d'entre
eux dont la situation économique est. florissante,
auront toutes les peines du monde à trouver les
fonds nécessaires pour fournir leur quote-part. Ce
sera notamment le cas du canton que 'je représente,
qui devra demander à ses contribuables 15 centimes
additionnels pour se procurer les 3 millions de francs
qu'il devra débourser.

D'ailleurs, même en admettant que les cantons
puissent supporter la charge^qui leur sera imposée,
il ne faut pas oublier — et les députés aux Chambres
fédérales n'ont que trop tendance à le faire — que
les cantons vont être appelés à faire d'autres sacri-
fices pour la Confédération. Je ne" trahirai aucun
secret en rappelant ici qu'à plusieurs reprises le
chef du Département fédéral des finances a prévenu
les représentants des cantons que ces derniers
devraient contribuer à l'assainissement des finances
fédérales. Dans quelle mesure devront-ils le faire ?
Il est encore trop tôt pour indiquer des chiffres.
Mais une chose est certaine: l'effort demandé aux
cantons, que ce soit sous forme de contingents can-
tonaux, d'abandon de subventions fédérales ou de
transfert d'impôts à la Confédération, sera en tout
cas plus considérable que celui qui sera nécessaire
pour l'assurance vieillesse et survivants. Or, avec
l'assurance vieillesse et survivants, la limite sera
atteinte. Comment donc les cantons pourront-ils
intervenir dans une plus large mesure lorsque le
salut des finances fédérales sera en jeu?

En refusant de lier le problème de l'assainisse-
ment des finances fédérales à celui de l'assurance
vieillesse et survivants, le Conseil fédéral a pris une
lourde responsabilité. Puisse-t-il ne pas en subir
les conséquences lorsqu'il lui faudra aborder cette
question qui va devenir plus urgente qu'il ne le
supposait à l'origine.

Au point de vue fédéral, il est difficile, pour un
non initié, de discuter les chiffres indiqués par les
experts, qui peuvent s'abriter derrière leurs con-
naissances techniques pour réfuter les arguments
qui pourraient être avancés contre eux. Aussi n'ai-je
pas l'intention d'aborder ce point. Qu'il me soit
permis cependant d'exprimer quelques craintes sur
l'exactitude de leurs calculs qui, souhaitons-le pour
les futurs assurés, auront été établis avec plus de
soin que ceux ayant trait aux caisses de retraite
du personnel de l'administration fédérale et des
G.F.F. dont, sauf erreur de ma part, le déficit
technique s'élève à 2 milliards de francs.

Mais pour revenir à l'assurance elle-même, ce
qui est plus grave, c'est le manque de couverture
financière pour les deuxième et troisième périodes.
Là réside le vice fondamental du projet qui, pour
ce motif, est inacceptable, malgré les arguments
développés par le Conseil fédéral et par les rappor-
teurs de la commission.

Il est inadmissible en effet que pour un projet
aussi important tout soit livr'é au hasard à partir
de la vingtième année. Comment la Confédération
trouvera-t-elle les ressources nécessaires pour passer
de la première période à la deuxième, puis à la
troisième? Quelle sera à ce moment la part des
cantons ? Comment ces derniers pourront-ils au-
gmenter, leur participation ? Quelles garanties les
assurés auront-ils dans vingt ans de retrouver sous

forme de rente le correspectif des prestations qu'ils
auront versés leur vie durant?

A ces questions angoissantes on répondra par
des échappatoires. On nous dira que le peuple suisse,
enthousiasmé par l'introduction de l'assurance
vieillesse, fera plus tard tous les sacrifices voulus
pour parachever l'œuvre entreprise dans l'incerti-
tude et dans la confusion. On nous dira que la
situation internationale est en train de s'arranger
et que la Confédération pourra attribuer à l'assu-
rance vieillesse les crédits destinés à la défense
nationale. On nous dira encore que les choses
s'arrangeront d'elles-mêmes vu la facilité bien
connue du peuple suisse de s'adapter aux circons-
tances les plus'difficiles. On nous dira enfin beau-
coup de choses, mais aucune ne convaincra ceux
qui voient le problème dans sa dure réalité.

Mais il y a plus. Il serait à la rigueur peut-être
possible de se lancer «d'un cœur léger» dans l'aven-
ture, selon le mot d'Emile Olivier, si la situation
des finances fédérales ne commandait pas la plus
grande prudence. Cette situation, messieurs les
députés, vous la connaissez:

12 milliards de francs de dettes ou d'engagement
divers; 500 millions de francs de déficit annuel;
un budget futur de 1200 millions de francs;
sans compter une cote d'amortissement de 120 mil-
lions de francs au minimum; sans compter les cré-
dits demandés au cours de l'année par le Conseil
fédéral; sans compter les multiples dépenses pro-
posées par les députés, dépenses 'dont le total a
atteint pour la seule session de juin la coquette
somme de 200 millions de francs.

Ces chiffres, ce n'est pas moi qui les invente,
ce sont ceux qui nous ont été indiqués par le Conseil
fédéral lui-même; ce sont ceux que vous aurez
tout le loisir de méditer lors de la présentation du
budget de 1947.

A plusieurs reprises, le chef du Département des
finances a reconnu la gravité de la situation. Tout
récemment il a déclaré à la commission des pouvoirs
extraordinaires que la Suisse allait au-devant des
pires aventures, de l'inflation même, si des mesures
draconiennes n'étaient pas prises dans un avenir
prochain. Comment concilier ces déclarations-là
avec l'optimisme du Conseil fédéral ? Les explica-
tions rassurantes qui nous seront données tout à
l'heure se seront certes pas de nature à apaiser
les craintes légitimes que je ne suis plus seul à
partager dans cette salle où l'optimisme est de
rigueur. « ,

En réalité, la réalisation de l'assurance vieillesse
et survivants est étroitement liée, qu'on le veuille
ou non, au problème de la réforme des finances
fédérales. Vouloir séparer ces deux questions, c'ett
aller au-devant d'une catastrophe dont on ne. pesu
encore évaluer toutes les conséquences.

En conclusion et après avoir examiné à fond
la question, j'estime que le projet n'est pas accep-
table dans les circonstances actuelles et tel qu'il
est présenté. L'étude devra en être ajournée jus-
qu'à ce que le Conseil fédéral ait soumis aux Cham-
bres, son message sur l'assainissement des finances
fédérales et qu'il ait présenté un plan prévoyant
une couverture financière sérieuse pour les deuxième
et troisième périodes.
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Lorsque ces deux conditions auront été réalisées
le projet pourra être admis sans réserve par les
partisans de l'assurance vieillesse qui auront alors
la certitude que les promesses qui ont été faites
pourront être tenues.

En cas contraire, je voterai l'entrée en matière
et contre le projet avec les quelques députés au
nom desquels j'ai l'honneur de parler.

Al lgemeine Bera tung . —Discussion générale.

Wey: Ich begreife, dass das sorgenreiche Herz
des genferischen Finanzdirektors zu dieser Vorlage
das eine oder andere Bedenken geltend zu machen
in der Lage ist. Aber von diesen Bedenken bis zum
Rückweisungsantrag, der auf ein Nichteintreten
hinausläuft — es müsste eine ganz neue Vorlage
geschaffen werden — ist ein weiter Weg. Die Rück-
weisung der Vorlage hiesse in Wirklichkeit, da gibt
es keine Diskussion, Verunmöglichung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung auf Jahre, viel-
leicht Jahrzehnte hinaus. Ich weiss nicht, ob die
finanzielle Katastrophe, von der mein Freund
Perréard soeben gesprochen hat, und an die ich nicht
glaube, grösser ist oder sein könnte, als-die Kata-
strophe, wenn, wir unserm Volke sagen müssten,
dass wir unsere Hefte zusammengepackt und auf
die Alters- und Hinterbliebenenversicherung auf
Jahre und Jahrzehnte hinaus verzichtet haben.
(Beifall.) Es sind ja bereits Leute da, die auf diesen
Tag warten. Ich glaube, es ist so ein Fuhrmann
gerade in Genf drunten; der würde sich schon auf
den Bock setzen; Herr Kollega Miville würde auch
als lustiges Männlein in dieses Gefährt einsteigen,
und sie würden den Kurs bestimmen. Darum haben
wir alles Interesse daran, zum Rechten zu sehen.
Heute die Vorlage zurückzuweisen, scheint mir ganz
unmöglich zu sein.

Was würde die Rückweisung bedeuten ? Sie
kennen die Schwierigkeiten. Ich kenne sie aus dem
Kanton Luzern: die Schwierigkeiten mit den Bei-
trägen für die Lohn- und Verdienstersatzordnung.
In unsern Bauernhäusern rumort es da und dort.
Ich bin auch schon zu Sitzungen berufen worden,
um die Gemüter zu beruhigen. Auch in der welschen
Schweiz zeigt sich Unruhe. Wenn wir beschhessen
würden, . die Sache an den Bundesrat zurückzu-
weisen, glauben Sie dann, dass diese Leute über
Jahre hinweg, wenn sie den Glauben an die Ver-
wirklichung der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung verloren haben, diese Beiträge weiter bezahlen
würden, dass die Arbeiter, die Landwirte, die Klein-
gewerbetreibenden, die Industrie weiter mitmachen
würden ? Was wäre damit erreicht ? Eine glatte und
schöne Finanzierung von der privaten Seite her
wäre verunmöglicht. Wann und wie könnten wir sie
später wieder zustande bringen ?

Nun die andere Seite. Die Herren Finanz-
direktoren bekämpten die Nachlassteuer. Sie waren
darin, glaube ich, alle einig. Nachher kam das Pro-
jekt Streuli-Germperle, der Finanzdirektoren von
Zürich und St. Gallen. Sie wollten die Erbschafts-
steuer dem Bunde überlassen und die Kantone
damit aus allen Verpflichtungen für die Alters- und
Hinterbliebenenversicherung loskaufen. .Ich muss
Ihnen sagen, dass ich gegenüber, einer Alters-
versicherung sehr grosse Bedenken hätte, bei der
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die Kantone für alle Zeiten nichts mehr zu sagen
haben. Darum bin ich auch aus bundesstaatlichen
Überlegungen heraus gegen das Projekt, wie es hier
nicht von eidgenössischen Finanzdepartement, son-
dern von zwei kantonalen Finanzdirektoren vor-
geschlagen wurde: weil dann nachher die Kantone
weder finanziell und damit überhaupt zur Alters-
versicherung nichts mehr zu sagen hätten. Das wäre
nicht wünschbar. Ich bin seinerzeit in der Experten-
kommission, die, wie der verehrte Herr Kommissions-
präsident gesagt hat, von Herrn Ständerat Klöti
präsidiert worden ist, für eine Finanzierung ein-
getreten, bei der die Nachlassteuer und die Waren-
umsatzsteuer aufgenommen waren. Bezüglich, der
Nachlassteuer war diese Kommission 'einig, nur
Herr Picot hat sich die Hefte noch offen gehalten.
Der Bundesrat hat dann die Warenumsatzsteuer
fallen gelassen, und damit hat er auf die dauerhafte
Finanzierung der Alters- und Hinterbliebenenver-
sicherung von Bundes wegen verzichtet. Sie aber
jetzt mit der Bundesverfassung zu verbinden, he'isst
nichts anderes, als alle Schwierigkeiten zu poten-
zieren, zuerst in den Ratssälen, und dann in der
Volksabstimmung. Die Bundesfinanzreform wird
schon in diese Altersversicherung hineinspielen. Das
ist der Fall bei der zweiten und dritten Stufe. Bis
dahin muss die Bundesfinanzreform längst unter
Dach sein.

Durch die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung werden die Kantone belastet. Das ist zweifels-
ohne so. Aber es ist doch unehrlich, wenn man
immer nur von der Belastung der Kantone spricht.
Nur belastet wird der Bund, die Kantone werden
in grossem Masse entl.astet. Der Bund wird wahr-
scheinlich' in die Finanzreviere der Kantone viel-
leicht ein vermehrtes Mal hineingreifen müssen, aber
er übernimmt dabei eine ureigenste Aufgabe der
Kantone. Das ist die Fürsorge, und davon spricht
jeweilen kein Mensch. Der Bund entlastet, wie
gesagt, die Kantone, und zwar in wesentlichem
Masse. Der Bund sorgt dafür, dass auch in die
letzten und ärmsten Gemeinden hinein Mittel
kommen, an die Armen und Ärmsten. Wer die
Altejsversicherung verwirft oder sie, zurückweist
— das ist für mich heute eine Verwerfung — der
trifft auch die Kantone, und zwar die finanziell
bescheidensten am schwersten. Im übrigen ist in
der Kommission der Antrag gestellt worden, dass
der Beitrag des Bundes von 2/3 und der Kantone
von y3 nur für die ersten 20 Jahre festgelegt
werden-soll. Mit diesem Entscheid haben wir ja die
Finanzierung der weiteren Treppe heute verunmög-
licht. Wir müssten zuerst wieder zur Frage zurück-
kehren: Sollen die Kantone % oder % der Beiträge
der öffentlichen Hand tragen? Sie können doch
nicht die Finanzierung der zweiten und dritten
Stufe vornehmen, ohne dass Sie wissen, was die
Kantone in dieser zweiten oder dritten Stufe zu
lasten haben, ob % oder %. Es waren ausge-
sprochen föderalistische Kreise, die darnach trach-
teten, diesen Drittel nur für die erste Stufe festzu-
legen. Damit scheint mir die Frage der Finanzie-
rung der späteren Stufen durch unsere Vorlage
präjudiziert zu sein, sonst müssen Sie diese Frage
wieder aufwerfen, denn sie gehört an die Spitze der
Finanzierung der Beiträge der öffentlichen Hand.
Ich halte also dafür, dass es jetzt zu spät ist, wegen
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dieser Frage die Vorlage zurückzuweisen, obschon
wir über diese Probleme diskutieren können. Ich
mache Sie auch darauf aufmerksam, dass die Alters-
und Hinterlassenenversicherungnievollständigfinan-
ziert war. Der eidgenössische Finanzdirektor, Herr
Bundesrat Nobs, könnte ja die Gegenfrage stellen:
Wie wollen die Kantone die zweite und dritte Stufe
finanzieren? Es ist noch keinem einzigen Finanz-
direktor eingefallen, .zu sagen, wie er nach 1968 und
nach 1978 diese Stufen finanzieren will. Ich halte
dafür, dass wir jetzt in guten Treuen auf die Vorlage
eintreten dürfen, dass wir diesen Rückweisungs-
antrag ablehnen sollten, weil tatsächlich Probleme
ungelöst sind. Sie sind aber nicht nur beim Bund
ungelöst, 'sondern auch bei den Kantonen. Alle
sprechen nur vom Bund. Keiner von den kantonalen
Finanzdirektoren spricht von seinem eigenen Haus-
halt, wo diese Finanzierung auch nicht für alle
Zeiten gelöst ist.

Es ist auch nicht richtig, was immer wieder be-
hauptet wird, dass für die zweite und dritte Etappe
die Finanzierung von Seiten der öffentlichen Hand
noch offen sei. Sie haben aus den vorzüglichen
Referaten der beiden Herren Berichterstatter ge-
hört, dass der Bund über wesentliche Mittel für
diese Altersversicherung verfügt. Sie bleiben ihm
auch für die zweite und dritte Etappe. Es müssen
noch vermehrte Quellen gesucht werden. Ich möchte
Sie bitten, diesen Rückweisungsantrag abzulehnen,
weil ich es als eine Katastrophe erachten würde,
wenn wir in diesem Zeitpunkt die Hefte schliessen
und die Altersversicherung auf Jahre oder Jahr-
zehnte hinausschieben.

Bratschi, Berichterstatter: Ich möchte doch
noch einige ganz kurze Ausführungen zu diesem
Rückweisungsantrag anbringen. Die. Sache .wird
nun so dargestellt, als ob für die Finanzierung nach
dem Jahre 1967 überhaupt nichts geschehe. Wie ist
«He Wahrheit ? Gesichert an der Finanzierung nach
1967 sind die 4%igen Beiträge. Das sind- 290
Millionen Franken, wenn wir Durchschnittswerte
annehmen. Wahrscheinlich wird es mehr sein.
Gesichert über das Jahr 1968 hinaus sind nach den
Anträgen, die jetzt gestellt sind, die Einnahmen aus
Tabak, Alkohol und Fondszinsen. Das sind rund
106 Millionen Franken. Gesichert sind, wenn Herr
Finanzdirektor Perréard in seinem Kanton und alle
Finanzdirektoren in ihren Kantonen das tun, was
der Bund jetzt sich anschickt für sich zu -machen,
von kantonaler Seite her etwas mehr als 53 Millionen
Franken. Gesichert sind die Fondszinse von einem
Fonds von 3%, Milliarden, der aus unserer Gene-
ration und aus unserer Arbeit zusammengelegt wird.
Die Fondszinse werden, zu 3% % gerechnet, un-
gefähr 113 Millionen Franken ausmachen. Total
sind also mit den Beschlüssen, wie sie jetzt vor-
liegen, vom Jahre 1968 an zirka 560 Millionen
Franken gesichert. Nach' der ersten Rechnung, wie
wir sie im August vor uns hatten, hätte die Ver-
sicherung im Jahre 1968 565 Millionen Franken
gekostet. Nach den neuen Zahlen wird sie in jenem
Zeitpunkt,mehr kosten ; vielleicht etwa 580Millionen
Franken. Ich stelle also fest, dass der weitaus grösste
Teil dessen, was an Renten vom Jahre 1968 an und
folgende ausbezahlt wird, durch die Massnahmen,

• die wir jetzt beschliessen, gesichert und gedeckt ist.

Allerdings sehen wir in der Stufe 1968 und 1977
weitere Leistungen vor, weil ja auch die Ausgaben
für die Renten weiter steigen und weil weitere Rück-
lagen gemacht werden sollen. Der Plan sieht vor,
dass von diesem Zeitpunkte an die Leistungen der
öffentlichen Hand um 120 Millionen Franken erhöht
werden; bleibt es bei der vorgesehenen Teilung,
also für den Bund 80 Millionen Franken, für die
Kantone 40 Millionen Franken. Es ist nicht zu über-
sehen, • dass vom Jahre 1968 hinweg die höheren
Leistungen einsetzen. Im Jahre 1968 wird die
Übergangsperiode vorbei sein. Von da an gibt es
nur noch Vollrenten. Es gibt keine Übergangs- und
Teilrenten mehr. Die Rentnergeneration, die vom
.Jahre 1968 die frühere Rentnergeneration ablöst,
ist also insofern in einer besseren Situation, als nur
noch Vollrenten ausgerichtet werden, die bedeutend
höher sind, als wie wir sie bis 1968 bezahlen können.

Ich arbeite seit bald 30 Jahren in öffentlichen
und privaten Pensionskassen verschiedenster Art.
Ich mache immer die eine Feststellung, dass man
wenig Schwierigkeiten begegnet, die Beiträge zu
erhöhen, wenn es sich darum handelt, die Leistungen
einer Kasse zu erhöhen oder Leistungen zu sichern.
Immer waren die Mitglieder eher damit einver-
standen, höhere Beiträge zu bezahlen, als eine
Herabsetzung der Leistungen der Kasse in Kauf
zu nehmen. Das ist die. all gemeine Erfahrung, die
ich bis jetzt in zahlreichen öffentlichen und privaten
Pensionskassen gemacht habe. Ich bin überzeugt,
dass die Mittel, die es 1968 mehr braucht, als bis
dahin vorgesehen war, aufgebracht werden können,
denn die Leute, die in die Pensionskassen 5, 6, 7, 8
und mehr Prozent von ihrem Lohn bezahlen, dazu
in der Kriegszeit noch 2 % Lohnersatz, im ganzen
etwa 10 % für Versicherungszwecke, das sind Leute
mit einem Einkommen, wie wir sie in der Alters-
versicherung haben werden, mit 3000, 4000, 5000
Franken Jahreseinkommen. Dort werden diese ge-
waltigen Leistungen auf sich genommen, um das
Versicherungswerk sicherstellen zu können. Ich bin
überzeugt, dass die Generation von 1968 die Auf-
gabe erfüllen wird, die ihr gestellt sein wird. Die
Anstrengung, die sie zu machen haben wird, ist
ungleich bescheidener als die Anstrengungen, die
wir heute machen, und sie wird hoffentlich unter
günstigeren Voraussetzungen gemacht werden kön-
nen als wie wir sie heute, am Ende des zweiten
Weltkrieges haben.

Noch eine kleine Richtigstellung. Herr National-
rat Perréard hat erklärt, allerdings mit dem Ver-
merk „Irrtum vorbehalten", dass bei den beiden
eidgenössischen Pensionskassen ein Defizit von
2 Milliarden Franken vorhanden sei. Es ist gut, dass
er den Irrtum vorbehalten hat ; das Defizit beträgt
gegenwärtig 900 Millionen Franken. Das ist gerade
genug, aber nicht ganz die Hälfte von dem, was
Herr Perréard hier sagte. Mir scheint, dass ein Mit-
glied des Nationalrates, wenn es in einer so wich-
tigen Frage Zahlen verwendet, doch die Pflicht
hätte, sich vorher einigermassen zu orientieren und
nicht einen Betrag zu nennen, der eine Übertreibung
von mehr als dem Doppelten bedeutet. Ich kann
Herrn Perréard die beruhigende Mitteilung machen,
dass die -Defizite der beiden eidgenössischen Ver-
sicherungskassen seit Jahren im Sinken begriffen
sind, seit Jahren für die beiden Kassen zusammen
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in einem Rhythmus von 10—15 .Millionen Franken
pro Jahr zurückgegangen sind. Das ist die Wahrheit.

Es scheint mir, die Sprache, die Herr Perréard
gesprochen hat, sei die Sprache des Mannes, der
keine Versicherung will. Vor ihm haben andere in
ganz anderer Lage so gesprochen, mit ändern Argu-
menten, und nach ihm werden wieder andere so
sprechen, und sie werden die Gründe wieder finden,
um so zu sprechen, auch wenn die Situation wieder
vollständig anders sein wird als gegenwärtig.

M. Hirzel, rapporteur: Je ne veux pas allonger.
Je tiens personnellement à rendre hommage à notre
ami, M. Perréard, qui a dit des choses qu'il fallait
peut-être dire pour l'opinion publique mais que,
personnellement, je ne partage pas. C'est pourquoi
je m'en remets au crédit de son objectivité.

Il n'en reste pas moins que, comme rapporteur;
de langue française, je dois rappeler deux ou trois
principes que M. Perréard semble avoir oubliés.
Tout d'abord, lorsqu'il fait -une comparaison entre
l'assurance vieillesse et survivants que nous dis-
cutons en ce moment et qui engagera tout le peuple
suisse pour des décennies, avec les caisses de re-
traite du personnel de la Confédération, il confond
deux choses qui n'ont absolument rien de commun.
Je croyais pourtant qu'on avait suffisamment ex-
pliqué au cours de la session du mois d'août que
'nous ne créons pas une retraite vieillesse mais une
assurance vieillesse. La situation n'est pas du tout
la même tant'du point de vue technique.que finan-
cier. H ne faut pas.mélanger des notions différentes
portant sur un volume tout à fait différent. Du
reste les craintes qui se manifestent pour les caisses
d'assurance du personnel de la Confédération et des
C.F.F. sont exactement les mêmes que celles des
employés cantonaux et communaux. Par conséquent,
lorsqu'on fait un reproche à la Confédérationn on
doit pouvoir le faire également à l'adresse des can-
tons et des communes. Ce n'est donc pas là un argu-
ment contre la politique de l'assurance vieillesse.

Oii nous dit encore qu'il faudra que le canton
de Genève augmente ses bordereaux d'impôt de
15 centimes additionnels. Evidemment, si chaque
canton se dit que l'assurance vieillesse va luiocca-

•sionner six, huit ou dix pour cent de frais supplé-
mentaires, on créera un malaise dans le pays. Il
faut savoir sérier les difficultés et peut-être consentir
des sacrifices sur certains éléments financiers au
profit du plan social. C'est une question que les
argentiers cantonaux auront à discuter. Le problème-
est exactement le même à Genève qu'à Lausanne,
à Zurich ou à Berne: C'est pourqoi j'estime que la
solution du problème n'est pas du tout, comme on
le prétend aujourd'hui, dans les sphères de Berne;
elle est aussi sur le plan plus général de la Confédé-
ration et des cantons. Sur ce point je suis d'accord
avec mon collègue, M. Perréard. "*

Enfin nous avons entendu aujourd'hui un point
de vue quelque peu pessimiste sur les possibilités
de financement de l'assurance vieillesse. Nous avons -
entendu une voix de Genève, un vent de bise qui
nous a un peu rafraîchi les os. Mais au mois d'août
nous avons ouï une tout autre voix dans cette salle :
celle de l'optimisme et de la facilité. C'était le foehn.
Cette voix nous disait: «Que nous importe l'avenir?
Vpus allez constituer un pactole de 3 milliards;

c'est un scandale; nous n'avons pas besoin de cela;
pourquoi ne pas donner tout de suite tout aux as-
surés?» Et nous avons lutté contre cette voix car
nous voulons que l'assurance vieillesse repose sur
des bases saines ,et parce que nous voulons des ré-
serves. Aujourd'hui on vient nous dire que nous
avons eu tort et que les réserves prévues sont in-
suffisantes. Je voudrais prier nos amis genevois qui
ne connaissent que la voix de la bise ou celle du
foehn de bien vouloir s'entendre sur une voix d'un
climat moyen, qui est celle du climat suisse. Cette
voix nous dit que l'assurance vieillesse peut être
réalisée même par les cantons pauvres si nous avons
la volonté de la réaliser. Mais si nous n'avons pas
cette volonté, il est évident que tous les. arguments
d'ordre financier en sa faveur seront insoutenables
ici.

Abstimmung. •—• Vote.
Für den Rückweisungsantrag Perréard 11 Stimmen
Dagegen : , . '123 Stimmen

M. Cottier: Partisan de la première heure de
l'assurance vieillesse et survivants, alors même que
cette institution était encore dans les limbes, notre
foi en cette œuvre sociale n'a fait que croître au fur
et à mesure qu'elle prenait corps à la suite des tra-
vaux dirigés par MM. Stampfli et Nob's, conseillers
fédéraux, auxquels je me fais un devoir de rendre
hommage.

Aujourd'hui, cette foi est renforcé eencçre par
l'abandon du projet de l'imposition sur les masses
successorales en tant que source àje, financement.
Cette décision du Conseil fédéral satisfait tous ceux
qui veulent de toutes leurs forces la réalisation de
l'assurance vieillesse.et qui craignaient à juste titre
que celle-ci ne. fût irrémédiablement compromise
par cette ̂ mesure qui entamait par trop le principe
qui veut que les impôts directs restent du ressort
des cantons, les impôts indirects étant dû domaine
de la Confédération. En effet, il''y avait tout lieu
de croire que le_ souverain n'eût pas accepté la re-
vision de la Constitution que'rendait obligatoire
cette nouvelle forme d'imposition. D'autre part,
cet abandon .dissipe entièrement le conflit que nour-
'rissaient tous les fédéralistes qui auraient beaucoup
^de peine à faire litière de leurs principes les plus
essentiels en faveur d'une institution telle que l'as-
surance .vieillesse qui mérite cependant que l'on
renonce à ses convictions les plus intimes. ; ;

Mais à'la suite de cet abandon, la causé de l'as-
surance vieillesse est devenue plus forte. Aucune
équivoque ne subsiste. Les fédéralistes n'ont plus
besoin de se faire violence. On a pu lire dans la
presse que l'assurance vieillesse avait été «sauvée»
par l'abrogation du projet de l'impôt fédéral sur les
masses successorales. Bien que l'expression soit par
trop forte et simpliste, nous sommes presque enclins
à le croire. '

:. Quoi qu'il en soit, la suppression dé l'impôt sur
les masses successorales nous permet de donner
notre pleine .et entière adhésion au nouveau projet
du Conseil fédéral. Mais cette mesure, toute heureuse
et si bien accu'eillie qu'elle soit, nous entraîne, non
pas à formuler des réserves, mais bien à lancer un
appel tant à la mesure qu'à la prudence.

En effet, cette suppression d'une source de fi-
nancement de l'ordre de 30 millions a peut-être
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nous ne dirons pas faussé le jugement de certains
de nos collègues qui ont une vision trop juste du
problème pour en perdre de vue les données-essen-
tielles, mais bien suscité quelques fausses inter-
prétations et éveillé des espoirs aussi chimériques
que fallacieux.

C'est ainsi qu'il serait extrêmement dangereux
pour l'institution même de l'assrance vieillesse de
faire abstraction totalement de la situation finan-
cière de la Conféération. Certes, pour ne pas retarder
l'avènement de cette œuvre sociale tant attendue,
pour ne pas compliquer la tâche de ses promoteurs
par l'apport de nouveaux problèmes, l'institution
de l'assurance vieillesse n'a pas été subordonnée à
l'assainissement préalable ou parallèle des finances
de la Confédération. Mais que l'on veuille bien gar-
der constamment présent à l'esprit que le finance-
ment de l'assurance vieillesse prive le budget fédéral
d'une quarantaine de millions qui seraient fort
nécessaires pour l'amortissement de la dette fédérale.

Si l'on a jugé qu'il n'était pas nécessaire de lier
étroitement le problème de l'assurance vieillesse à
celui de l'assainissement des finances fédérales, nous
ne pouvons et ne devons pas faire abstraction de la
situation financière de4 la Confédération dans la dis-
cussion du projet de financement. Il est nécessaire
de placer la question du financement dans le climat
exact de nos finances fédérales.

Cette nécessité impérieuse rend impossible toute
surenchère qui pourrait être faite à l'endroit de
l'échelle des rentes, surenchère que faite à l'endroit
de l'échelle d,es rentes, surenchère que d'aucuns
pourraient croire légitimée par les nouvelles con-
clusions du Conseil fédéral relatives à l'impôt fédéral
sur les masses successorales. Toute modification
apportées au montant des rentes et qui tendrait à
une augmentation n'aurait pour effet que de com-
promettre irrémédiablement l'œuvre dont nous sou-
haitons tous la réalisation.

L'appel que nous estimons être de notre devoir
de vous adresser concerne également la participa-
tion des cantons à l'effort requis pour le financement
de l'assurance vieillesse.

Ce n'est pas sans une certaine réticence que
nous nous sommes ralliés, au sein de la commission
chargée de l'étude du financement, à la formule
adoptée par le Conseil fédéral et réglant la contri-
bution des cantons.

Nous l'avons cependant fait pour autant que
nous avons pu acquérir la certitude que les cantons
ne pourront être appelés par la suite à augmenter
leur quote-part à l'effort commun.

Certes, le Conseil fédéral tient compte de la ca-
pacité financière des cantons par l'introduction d'un
second élément numérique basé sur le résultat fiscal
de l'impôt sur la défense nationale. Ce second élé-
ment vient apporter un correctif heureux à la ri-
gueur du premier élément numérique du système
de répartition axé sur la somme des rentes versées
aux bénéficiaires du canton.

La contribution des cantons pour la première
étape comprenant les années 1948—1967 est de
l'ordre de 53x/3 millions de francs eh diminution de
92/s millions de francs sur le montant prévu par
l'échelle initiale. En revanche, il y a augmentation
de S1/^ millions de francs pour la deuxième étape
et de 6a/3 millions pour la troisième.

Pour la première étape, les prestations des can-
tons seront réduites de 6 millions environ par le
prélèvement opéré sur la réserve spéciale constituée
par les excédents de recettes provenant du régime
des allocations pour perte de salaire ou de gain.

C'est donc 47 millions de francs que devront four-
nir chaque année'les cantons, montant inférieur au
quart de la contribution des pouvoirs publics que
les cantons 'auraient dû prendre à leur charge
d'après l'échelle primitive.

Cette réduction de l'effort des cantons prouve
bien que le Conseil fédéral est conscient que les
cantons ne peuvent fournir un effort plus élevé.

Certes, les cantons sont prêts à participer ' à
l'effort commun. Ils le peuvent pour autant que le
montant de leur contribution ne soit pas supérieur
à celui qui vient d'être fixé. Nous avons atteint
la dernière limite de ce qui peut être demandé aux
cantons. Aucune concession ne peut être faite en-
core. Si cette limite devait être dépassée, ce serait
à la fois vouloir compromettre l'œuvre de l'assurance
vieillesse et mettre à péril la situation financière des
cantons. L'effort des cantons constitue un maxi-
mum qui ne saurait en aucun cas être dépassé.

Il est en outre de mon devoir d'inclure dans mon
appel à la prudence les autres sources de finance-
ment, soit les recettes provenant de l'imposition du
tabac et des eaux-de-vie.

A ce propos que l'on veuille bien nous permettre
de citer quelques chiffres que connaissent certaine-
ment tous nos collègues, mais qu'il n'est pas inutile
de rappeler. Si j'estime nécessaire de le faire, c'est
qu'il y.'a quelques semaines à peine, au moment où
on abandonnait à juste raison, l'imposition des
masses successorales, un ballon d'essai avait été
lancé par lequel on entendait porter de 85 à 95
millions de francs les recettes prévues au chapitre II
du projet de financement.

L'émoi fut grand dans les milieux intéressés de
l'industrie, du commerce et de l'agriculture (plan-
teurs vaudois, fribourgeois, soleurois, thurgoviens
et j'en passe).

Voyons maintenant ces chiffres.
En 1920, l'imposition sur le tabac était de l'ordre

de 11 376 000 francs. Ce chiffre n'a cessé de croître,
pour atteindre en 1939 un peu plus de 45 millions
et en 1945 enfin 57 986 000 francs. A la suite de la
convention passée entre le Conseil fédéral et la
branche de l'industrie et du commerce du tabac,
c'est à 85 millions que l'imposition sur le tabac doit
s'élever, somme qui sera affectée entièrement au
financement de l'assurance vieillesse.

Ces quelques chiffres nous permettent de nous
rendre compte sans plus de commentaires de l'effort
considérable demandé à l'industrie et au commerce
du tabac.

. S'il est juste que la plante à Nicot apporte son
tribut, et Un tribut important, à l'institution de
l'assurance vieillesse, que l'on n'oublie pas que cette
participation connaît des limites au delà desquelles
il serait aussi aventureux que dangereux de s'en-
gager.

Les taux d'imposition tels qu'ils sont actuelle-
ment prévus ne doivent pas être modifiés dans le
sens d'une augmentation si l'on ne veut pas assister
à une diminution de cette imposition que l'on en-
tend augmenter, imposition qui, à l'instar de tous les
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impôts de consommation, est soumise aux lois très
rigoureuses de la juste fiscalité. Pour ne pas diminuer
la consommation, pour ne pas provoquer un dé-
placement des habitudes du consommateur, et par-
tant une diminution du rendement de l'impôt, les
limites d'une équitable fiscalité ne doivent en au-
cun cas être dépassées.

Or, avec 85 millions de francs, les limites de cette
fiscalité sont bien atteintes. Aller au-delà, ce serait
tout simplement répéter les fâcheuses expériences
de 1935 présentes à la mémoire de tous. On avait
voulu une augmentation de l'impôt de plusieurs
millions. C'est 55 francs très exactement que cette
augmentation produisit, parce que les limites de la
raison 'avaient été dépassées.

L'industrie, le commerce du tabac et l'agricul--
ture ne doivent pas pâtir ou plus exactement ne
doivent pas être ruinés à la suite de surenchères qui
pourraient être faites dans le cadre de cette impo-
sition, surenchères aux conséquences aussi néfastes
pour l'institution de l'assurance vieillesse que pour
les éléments de notre économie nationale intéressés
directement ou indirectement à une branche d'ac-
tivité qui, à elle seule, fournit la plus large part du
financement de l'assurance vieillesse.

J'ai parlé il y a un instant d'un ballon d'essai
gonflé avec 10 millions supplémentaires. Fort heu-
reusement, il a été retiré par le Conseil fédéral sitôt
après son envol. Le distingué chef du Département
fédéral des finances a compris que dès l'instant où
un compromis, un modus vivendi, a été conclu en
bonne et due forme avec les milieux intéressés, il
ne pouvait pas revenir en arrière. Je remercie et
félicite M. Nobs, conseiller fédéral, qui, ainsi que
nous nous y attendions, n'admet pas et repousse
énergiquement la politique «du chiffon de papier»
que d'aucuns lui suggéraient d'appliquer. Et si,
contre toute attente, le système des rentes transi-
toires devait selon les propositions qui ont été et
seront peut-être encore formulées ici, subir des mo-
difications, les sommes nécessaires pourraient, le
cas échéant, être trouvées dans les fonds centraux
de compensation créés en vertu des dispositions sur
les allocations pour perte de salaire et de gain. Je
l'avoue ; le message du Conseil fédéral du 4 octobre
1946 m'a laissé songeur quant -à l'emploi que l'on
entend faire des excédents dé recettes de ces fonds
centraux. Mais ceci est, comme disait Kippling, une
autre histoire...

Que l'on nous permette de. nous résumer: les
nouvelles conclusions du Conseil fédéral n'autorisent
absolument pas, d'une part, une augmentation du
montant des rentes sans avoir recours aux fonds
centraux de compensation et, d'autre part, une
augmentation de la contribution des cantons, ou une
élévation des taux des autres impositions prévues
dans le projet de financement.

Ces remarques formulées, nous nous sentons en-
tièrement autorisés à donner notre pleine adhésion
aux nouvelles propositions du Conseil fédéral et à
voter l'entrée en matière du projet d'arrêté fédéral
soumis à notre appréciation.

Gyslër: Mit der Frage der Finanzierung der Al-
ters- und Hinterbliebenenversicherung stehen wir
zweifellos an einem Scheideweg. Die Bedeutung des
Entscheides reicht weit über das Versicherungs-

technische hinaus. Wir sind jetzt daran, ein gewalti-
ges Werk aufzubauen, das sich später nicht beliebig
umformen lässt und bereits heute nicht nur be-
stimmte Sicherungen, sondern auch grosse Ver-
pflichtungen für die künftige Generation festlegt.
Diese Verpflichtungen werden nach 20 Jahren, wie
die beiden Kommissionsreferenten ausgeführt ha-
ben, und wie die Botschaft es sagt, sprunghaft an*
schwellen und aller Voraussicht nach grosse finanz-
politische Aufgaben stellen. Es gehörte bisher zum
guten Bürgersinn des Schweizers aller Volkskreise,
nicht nur Rechte zu beanspruchen, sondern auch
jeder nach seinen Kräften die entsprechenden Ver-
pflichtungen zu übernehmen. Wenn die staatliche
Alters- und Hinterbliebenenversicherung nicht auch
schädliche Auswirkungen haben soll, so kommt es
darauf an, dem Volk zugleich das ganze Ausmass
der daraus erwachsenden finanziellen Aufgaben vor
Augen zu halten, oder, etw,as vulgär ausgedrückt,
dass wir dem Volke nicht zumuten, die Katze im
Sack zu kaufen. Deshalb geht es nach meinem Da-
fürhalten nicht an, sich mit der Antwort zu begnü-
gen, nach 20 Jahren können die Verhältnisse ganz
andere sein und jede Generation müsse sich immer
wieder neu zu finden versuchen. Es hiesse unsere
eigenen Anstrengungen bagatellisieren und die sach-
lichen Zusammenhänge gegenüber dem Zufall der
jeweiligen machtpolitischen Konstellationen ver-
nachlässigen, wenn man wohl dauerhafte Versiche-
rungsansprüche, nicht aber eine dauerhafte Deckung
dieser Ansprüche in Aussicht nehmen wollte.

Hauptsächlich aus diesen Gründen hatten wir im
Gewerbe das Bedürfnis nach einer allgemeinen Ver-
sicherung abgeklärt. Von allem Anfang an hielten
wir die darin dringende Notwendigkeit einer solchen
Versicherung als gegeben. Wir. haben aber zugleich
die Bedingung daran geknüpft, dass nur eine dauer-
hafte und zuverlässig finanzierte Versicherung ein-
geführt werden dürfe. Ich lese Ihnen aus einer Ein-
gabe des Schweizerischen Gewerbeverbandes nur
einen Satz vor: „Der Schweizerische Gewerbever-
band erhebt gegenüber der Schweizerischen Alters-
und Hiiiterlassenenversicherung auch die Forderung
einer Finanzierung, die den Geboten der wirtschaft-
lichen und finanzpolitischen Zuverlässigkeit, sowie
der sozialen Gerechtigkeit entspricht." Später haben
wir ausdrücklich erklärt, dass diese Finanzierung
eine auf lange Sicht gegebene sein müsse. Diese vor-
sorgliche Auffassung herrscht glücklicherweise auch
heute in weiten Kreisen vor. Es besteht eine- durch
Erfahrungen erhärtete Abneigung dagegen, mehr
oder weniger in finanzpolitischen Fragen einfach in
den Tag hinein zu leben. So muss ich Ihnen in aller
Form erklären, dass wir die Zustimmung des Schwei-
zerischen Gewerbeverbandes zum vorliegenden Al-
ters- und Hinterlassenenversicherungsprojekt nur
mit einer besseren, bzw. auf längere Sicht sicher-
gestellten Finanzierung als sie der bundesrätliche
Vorschlag -vorsieht, gewinnen können. Man gebe
sich keinen Illusionen hin: Die Erfahrungen mit
bestimmten Pensions- und Altersversicherungskas-
sen, vor allem aber das nun einmal bestehende Miss-
trauen gegen die staatliche Finanzwirtschaft, führen
einen grossen Teil unserer Stimmbürger dazu, die
Chancen und Risiken des vorgeschlagenen Ver-
sicherungswerkes sehr vorsichtig abzuschätzen. Ich
glaube, wir dürfen das technische Projekt mit gutem
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Gewissen zur Annahme empfehlen. Es stellt ein
wohlausgewogenes Gebäude dar. Ich habe durch
meine bisherige Beteiligung bei der Diskussion im
Rate und in der Diskussion über das technische
Projekt keine Zweifel darüber gelassen, dass ich zu
ihm stehe. Schaffen wir daher nicht durch einen
Finanzierungsplan, der als wenig ebenbürtig emp-
funden wird, die Gefahr, dass das Ganze in die
Brüche geht.

Kommissionspräsident Bratschi hat mir in der
Kommission entgegengehalten, wer das Finanzie-
rungsgesetz ablehne, stelle damit das ganze Ver-
sicherungswerk in Frage. Ich muss diese Fest-
stellung erweitern und antworten: Wer dem Volk
ein vollständig unzulängliches «Finanzierungsgesetz
vorlegt, stellt das ganze Versicherungswerk in
Frage. Mir liegt nur daran, dass das Volk nicht die
Versicherungsvorlage aus Misstrauen vor der Finan-
zierung verwirft.

Lassen Sie mich aus diesen Überlegungen einige
Konsequenzen ziehen: Ich könnte es noch in Kauf
nehmen, dass bereits beim Finanzierungsplan für
die ersten 20 Jahre 45 Millionen Franken aus den
Einnahmen des allgemeinen Bundeshaushaltes ent-
nommen werden, womit, wenn der erforderliche
BeitragdesBundes jetzt auf 106% Millionen Franken
jährlich beziffert wird, man tatsächlich bei weitem
nicht diesen Betrag zusätzlich flüssig machen will.
Ich wollte das in Kauf nehmen, in der Erwartung,
dass es diesen Ausfall, der dadurch im allgemeinen
Bundeshaushalt entsteht, wenigstens am Schlüsse
der Bundesfinanzreform wieder* voll zu decken und
aufzuholen gelinge. Immerhin sei die Möglichkeit
nicht ganz ausser'acht gelassen, gerade das ent-
stehende Loch könnte die Bundesfinanzreform
steuerpolitisch und • allgemeinpolitisch besonders
schwierig gestalten. Doch wollen wir annehmen,
dass für die nächsten 20 Jahre die Finanzierung
der Alters- und Hinterlassenenversicherung tat-
sächlich gesichert sei. '

Herr Nationalrat Bratschi hat heute gesagt
er glaube vor allem, dass auch die Einnahmen aus
den gebrannten Wassern und dem Tabak grösser
sein können. Welche Anhaltspunkte er für diese
Vermutung hat, ist mir nicht ganz klar. Aber
nehmen wir an, die Finanzierung sei für die ersten
20 Jahre gesichert, vielleicht vor allem deswegen,
weil uns die Konjunktur gegenwärtig den Gefallen
tut, wesentlich höhere Einnahmen aus den Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerbeiträgen als ursprünglich
berechnet, einzubringen. Diese Einnahmenüber-
schüsse werden sich nach den rechnerischen Voraus-
setzungen zu einem ganz beträchtlichen Schwan-
kungsfonds häufen, den ja vereinzelte Kreise be-
kanntlich am liebsten vermieden wissen möchten.
Meines Erachtens kommen wir aber bei den gege-
benen, versicherungstechnischen Gesetzmässigkeiten
und finanzpolitischen Verhältnissen schlechterdings
nicht darum herum, einen solchen Schwankungs-
fonds anzusammeln. Um so entschiedener muss die
Vorsorge gegen eine systemsfremde Inanspruch-
nahme des Fonds für weiter erhöhte Renten-
auszahlungen oder gar für andere Zwecke getroffen
werden. Es wäre zu prüfen gewesen, ob man nicht
noch zusätzliche Sicherungen in dieser Richtung
Hätte ins Gesetz einbauen sollen. i

Ebenso muss sich bei der Beratung dieser Vor-
lage jedermann darüber im klaren sein, wie unend-
lich gering die Aussicht auf eine Wiedereinführung
der Verdienst- und Lohnersatzabgaben sein müsste,
wenn das ganze System am 1. Januar 1968 dahin-
fallen sollte. Was als besondere Abgabe für den
Wehrmannsschutz eingeführt werden konnte, wäre
nach einem Dahinfallen kaum mehr wieder herzu-
stellen, auch wenn die* Beiträge nun der Verwirk'
lichung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
dienen würden. , •

Dieses in sich geschlossene System des sozialen
Ausgleichs zu betreuen und zur allseitigen Zu-
friedenheit aufrechtzuerhalten, bildet für uns eine
verantwortungsvolle Obliegenheit und Aufgabe.
Insoweit bin ich mit der Kommission und dem
bundesrätlichen Vorschlag durchaus einig.

Anderseits kann ich aber vor dem bundesrät-
lichen Finanzierungsvorschlag sehr schwere Be-
denken und Vorbehalte nicht überwinden und auch
hier nicht unterdrücken. Der, Bundesrat warnt in
seiner jüngsten Ergänzungsbo'tschaft vom 24. Sep-
tember dieses Jahres wiederholt und ausdrücklich
vor der Annahme, die Revision der versicherungs-
technischen Grundlagen erlaube nicht nur für die
ersten 20 Jahre, sondern für die ganze Versicherung
eine Herabsetzung der finanziellen Zuwendungen
aus öffentlichen Mitteln. Auf Seite 3 der Ergänzungs-
botschaft steht wörtlich: „Für die Beurteilung des
finanziellen Gleichgewichts der Versicherung kann
jedoch in keiner Weise die zeitliche Verteilung der
Lasten massgebend sein. Ausschlaggebend ist einzig
und allein die technische Bilanz der Versicherung,
und bei dieser kommt die durchschnittliche Mehr-
belastung von etwa 30—35 Millionen Franken,
welche durch die beschlossenen Abänderungen am
Gesetzesentwurf enstanden ist, deutlich zum Aus-
druck. Nun hat sich aber -die zeitliche Verteilung
der Belastung verschoben, und zudem werden sich
die beschlossenen Abänderungen insbesondere in den
späteren Jahren stärker auswirken als am Anfang,
so dass im Durchschnitt mit einer wesentlich grös-
seren Belastung zu rechnen ist."

Der Bundesrat stellt also damit deutlich fest,
dass von einer Verbilligung der Versicherung nicht
die Rede sei, sondern im Gegenteil für die Zukunft
eine noch viel massivere Mehrbelastung gewärtigt
werden muss.

Solche Darlegungen, deren Berechtigung leicht
nachzuweisen ist, nötigen uns meines Erachtens zur
Vorsicht, d. h. dazu, für die Aufbringung der Mittel
auch nach 20 Jahren bestimmte Wegleitungen zu
geben, die dann auch bei den übrigen finanz-
politischen Massnahmen berücksichtigt werden kön-
nen, z. B. bei der Bundesfinanzreform. Nur dann
können wir dem Vorwurf entgehen, bloss die Wohl-
taten der Versicherung für uns in Anspruch ge-
nommen, die Lasten und Risiken aber grosszügig
der künftigen Generation überbürdet zu haben.

Nun vertritt der Bundesrat in seiner Botschaft
allerdings einen an sich ganz erfreulichen Optimis-
mus. Er gibt zu bedenken, dass die Verzinsung und
Abtragung der heutigen Milliardenschulden des
Bundes nach 20 Jahren nicht mehr diese Einengung
der Bewegungsfreiheit, wie sie heute besteht, be-
deuten werde. Im Bundeshaushalt würden damit
Mittel frei, um so mehr, als die Erfahrung ein fort-
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währendes Ansteigen der Steuereinnahmen im
Laufe der Jahrzehnte .zeige. So werde es nach
20 Jahren möglich sein, bisher für den allgemeinen
Bundeshaushalt beanspruchte Einnahmeposten für
die Alters -und Hinterlassenenversicherung abzu-
zweigen, ohne damit schwere finanzpolitische Aus-
einandersetzungen heraufzubeschwören.

Es tut mir leid: ich<kann beim besten Willen
diesen Optimismus nicht teilen. Der Bundesrat
weiss jedenfalls so gut wie ich, dass noch stärker
als die Steuereinnahmen auch in Friedenszeiten die
Ausgaben zu steigen pflegen. Viel bekannter als das
Gesetz der steigenden Steuereinnahmen ist in der
Finanzwissenschaft das Gesetz der unaufhaltsam
und rasch steigenden Staatsausgaben. Es müsste
mich wundern,'wenn dies plötzlich anders werden
sollte, nachdem es uns z. B. sogar in der gegen1

wärtigen Periode der ausgesprochenen Hochkon-
junktur nicht gelingt, das Budgetgleichgewicht beim
Bund oder bei den Kantonen herbeizuführen.

Der Bundesrat scheint auch hinsichtlich der
aussenpolitischen Lage sehr zuversichtlich zu sein,
wenn er damit rechnet, in den nächsten Jahren
keine zusätzlichen Aufwendungen für die politische
und wirtschaftliche Landesverteidigung mehr in
Kauf nehmen zu müssen. Wir sind darüber etwas
misstrauisch geworden und halten dafür,' es sollte
da mit grösseren Sicherheitsmargen gerechnet
werden. ' , ,,'

Nicht minder schwer wiegt bei mir auch die
Rücksicht auf die kommende Generation. Man kann
schon sagen, diese hätte die beiden Kriegszeiten nicht
durchmachen müssen ; man werde ihr darum zumuten
dürfen, sich nach ihren Verhältnissen auéh wieder
zurechtzufinden. In Tat und Wahrheit bringt jedoch
die eidgenössische Alters- und Hinterlassenen-
versicherung, im Gegensatz zu gewöhnlichen Budget-
fragen, eine unausweichliche^ Belastung mit sich.
Der Herr Kommissionspräsident hat erklärt,.es sei
beinahe eine Anmassung, wenn unsere Generation
jetzt bestimmen wollte, was später zu geschehen
habe. Ich teile diese Auffassung durchaus nicht.
Denn die Generation, die jetzt für die Übergangs-
generation in der Hauptsache zahlen muss, hat einen
Anspruch darauf, zu wissen, wie in 20 oder 25 Jahren
die Finanzierung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung sich gestalten werde. Die künftigen
Generationen werden erstens einmal nicht mehr frei
entscheiden können, -sondern die vorausgehenden
stark steigenden Lasten einfach hinnehmen müssen. •
Diese unvermeidliche Tatsache verbindet sich mit
der Eigentümlichkeit unseres ganzen Versicherungs-
werkes, die jüngere Generation in besonderm Masse
zur Aufbringung der Renten für die Älteretfheranzu-
ziehen. Es ist Ihnen bekannt, dass das Versicherungs-
projekt auf einer durchschnittlichen Beitragsdauer
von 20 Jahren basiert. Die Übergangsgeneration
erfährt eine starke Begünstigung, die natürlich auf
der ändern Seite eine Benachteiligung der Jüngeren
bedeutet. Zweitens: Wer während 30 und mehr
Jahren Beiträge entrichtet, hat im Verhältnis zu
dem, was er schliesslich erhält, mehr aufzubringen.
Drittens läuft diese kommende Generation das
Risiko, für die später ihr zukommenden Renten-
beträge verhältnismässig noch weniger als heute
kaufen zu können. Zwar ist für die nächsten Jahre
eher eine Senkung der Preise zu erwarten. Auf lange

-Sicht gesehen, werden wir aber trotzdem wieder mit
dem anscheinend ebenso unvermeidlichen Prozess
des Absinkens der Kaufkraft der Währungs-
einheiten zu rechnen haben. In letzter Linie mache
ich-auf den Zusammenhang zwischen der jeweiligen
Konjunkturlage und den Möglichkeiten finanz-
politischer Verständigungen aufmerksam. Heute
haben wir eine gutgehende Wirtschaft. Da sollte es

. noch am ehesten möglich sein, sich auf längere Sicht
bezüglich der Aufbringung der Mittel zu verstän-
digen. Ich frage: Wer bietet Gewähr, dass die kom-
mende Generation nach 20 Jahren sich in einer
ebenso-guten Konjunkturlage.befindet und mit der
Aussicht, eine grossen Schritt in der Richtung der
sozialen Sicherheit vorwärts zu tun, selber noch
wirtschaftliche und finanzielle' Bewegungsfreiheit
besitzt? Oder wollen wir das Schicksal der Alters -
ünd Hinterlassenenversicherung dem' Risiko'eines .
späteren politischen Machtkampfes aussetzen? Ist
es da nicht ein Gebot, sowohl der wirtschaftlichen
wie der sozialen Gerechtigkeit, schon jetzt verbind-
liche Wegleitungen auch für später aufzustellen ?
Ich gehe gar nicht so weit, einen Finanzierungsplan
zu verlangen, der schon die Einzelheiten der-Finan-*
zierung bis auf den letzten Franken und Rappen
festlegen wollte. Ich berufe mich aber nicht zuletzt
auf die Expertenkommission des eidgenössischen
Finanz- und Zoljdepartementes, die sicher auch
nicht von ungefähr dazu kam^.die Wahl der Treppen-
methode mit drei Stufen mit einem Finanzierungs-
plan bis in die Zeit des mutmasslichen Beharrungs-
standes der Alters- und Hinterlassenenversicherung
zu untermauern. Nur auf diese Weise vermeiden
wir eine spätere Nötigung für Parlament und -Volk,:
sich recht und schlecht mit den ständig wachsenden
Anforderungen der Versicherung auseinanderzu-
setzen und sich unter dem Druck dieser- Anforde-
rungen mit kurzfristigen Opportunitätslösungen zu
helfen. Es könnte meines Erachtens unserer Demo-
kratie nicht zum Nutzen gereichen, wenn Volk und
Volksvertretung ähnlich einem schwerverschuldeten
Privatmann übergrosse Anstrengungen darauf ver-
wenden müssten, immer unter Druck vorerst die
laufenden Verpflichtungen abzuherrschen.

Ich habe noch eine ganz kurze Erklärung abzu-
geben. Nachdem man mir und dem Gewerbe — ich»,
habe bei der Einzelberatung Gelegenheit, Vorschläge V
über eine .dauerhafte' Finanzierung einzubringen —
in der Presse bereits den Vorwurf gemacht hat, die t
gewerblichen Kreise lehnten natürlich die Alters-
versicherung ab, möchte ich mit aller Deutlichkeit
folgendes feststellen: Unsere Gewerbetreibenden er-
warten die staatliche Alters- und Hinterlassenen-
versicherung, weil sie nur dadurch die Aussicht auf
eine Sicherung im Alter erhalten, ohne eine allzu
schwere Belastung in Kauf nehmen zu müssen, die
sie im Konkurrenzkampf immer -behindert.. Ich
selbst habe mich auch von den Vorzügen des tech-
nischen Projektes überzeugen lassen und glaube
nicht, dass wir in absehbarer Zeit ein besseres, er-
arbeiten gönnten, so dass ich gerne mit allem Nach-
druck, aber auch mit gutem Gewissen für .die Vor-"
läge eintreten möchte. Schliesslich haben wir auch
an die 35 000 Gewerbetreibenden zu denken, die • •
wegen unzureichenden Einkommens schon beim
Verdienstersatz um eine Reduktion ihrer Beiträge
nachsuchen müssten. Diese Le'ute dürfen wir nicht
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in Vergessenheit geraten lassen. Geben wir uns aber
nicht der Täuschung hin, das Volk werde unsere
Vorschläge über die Aufbringung der öffentlichen
Mittel ungesehen hinnehmen. Ich stelle in der
Öffentlichkeit bereits ein gewisses Malaise darüber
fest, dass die Berechnungsgrundlage in den letzten
Monaten beträchtliche Verschiebungen erfahren hat.
Deshalb haben wir die Pflicht, alle gewichtigen. Be-
denken zu zerstreuen und die Angriffsflächen so
gering wie möglich zu machen. Meine Einwände und
die Anträge, die ich noch stellen werde, wollen nichts
anderes, als einen Beitrag dazu leisten, damit wir
diesen Verpflichtungen genügen. Ich stimme für
Eintreten, behalte mir aber meine endgültige
Stellungnahme bis zur Schlussabstimmung vor.*

Motion Schmid-Solothurn.
Nachdem bei der Vorbereitung des Finanzie-

rungsgesetzes zur Alters- und Hinterlassenen-
versicherung sich eine Mehrheit der Kantons-
regierungen prinzipiell für die Abtretung des Erb-
schaftssteuerrechts an den Bund zum Zwecke der
Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung ausgesprochen hat, dieses Anerbieten aber
vom Bundesrat abgelehnt wurde, wird jetzt der
Bundesrat beauftragt, die Besteuerung der Erb-
anfälle durch den Bund für. die Verbesserung der
Renten der Übergangsgeneration und zur Finan-
zierung der zweiten und dritten Stufe der Alters-
und Hinterlassenenversicherung vorzubereiten.

Lors des travaux préparatoires pour la loi sur le
financement de l'assurance vieillesse et survivants,
la majorité des gouvernements cantonaux a admis
en principe que l'impôt sur les successions soit cédé
à la Confédération pour financer l'assurance. Le
Conseil fédéral a écarté cette offre.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral est invité
à préparer l'introduction de l'impôt fédéral sur les
successions pour en affecter le produit à améliorer
les rentes transitoires et à financer la deuxième et
la troisième étapes de l'assurance vieillesse et sur-
vivants.

M i t u n t e r z e i c h n e r —• Cosignataires: Borella, Brin-
golf-Schaffhausen,' Dellberg, Frei, Freimüller, Giter-
mann, Henggeler, Herzog, Kohler, Meier-Netstal,
Meyer-Roggwil, Oldani, Oprecht, Schmid-Oberentfelden,
Schmidlin, Schümperli, Siegrist-Aarau, Steinmann,

% Zeli. (19)

Schmid-Solothurn: Ich möchte vorausgehend
erklären, dass ich für Eintreten stimmen werde, und
dass ich die Vorlage, wie sie nun vorliegt, so geneh-
migen werde, trotzdem sie mich nicht befriedigen
kann, und zwar deshalb, weil die Finanzierung da-,
durch erschwert worden ist, dass der Bundesrat das
Anerbieten der Kantone auf die Besteuerung der
Erbanfälle durch den Bund nicht angenommen hat.
Es war dasnicht eineAusflucht der Finanzdirektoren
und kantonalen Regierungen, wie es hier schon und
in der Öffentlichkeit behauptet worden ist, sondern
diese Stellungnahme ist seinerzeit veranlasst worden
durch den Antrag, mit einer Nachlassteuer zu den

-kantonalen Anteilen hinzu die Finanzierung zu
schaffen. Nicht nur der Sprechende, sondern alle,
die etwas mit den Steuern zu tun haben, sind sich
bewusst und sind überzeugt, dass die Nachlassteuer

die ungerechteste aller Steuern ist. Wenn man schon
glaubt, man könne eine Nachlassteuer zu den kan-
tonalen Erbschaftssteuern einführen, dann wäre der
Schritt ein kleiner gewesen, statt die Nachlass-
steuer die Bundeserbschaftssteuer einzuführen. Die
Bundeserbschaftssteuer — es ist hier schon einmal
ein Postulat von mir im Jahre 1942 abgelehnt
worden — wäre wohl die gerechteste Finanzierung
der Altersversicherung. Vermögen ansammeln und
für das Alter sorgen liegt beieinander. Es ist derselbe
Gedanke. Bei der heutigen Gesellschaftsordnung,
wo es einem grossen, ja fast dem grössten Teil der
Bevölkerung nicht mehr möglich ist, genügende
Rücklagen für das Alter zu machen, ist es ein Gebot
der Gerechtigkeit und Solidarität, dass jenes Ver-
mögen, das in überreichem Masse angesammelt
worden ist, dazu beiträgt, den ändern einen Teil der
Last abzunehmen und ein sorgenfreies Alter zu
sichern. Das ist der Gedanke, der zugrunde liegt.
Ich habe eine Motion eingereicht, um den Gedanken
der Finanzierung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung durch eine eidgenössische Erbschafts-
steuer doch nicht vergessen zu lassen, auch wenn
jetzt in der Finanzierung der ersten Stufe andere
Wege eingeschlagen worden sind. Immerhin hat man
eingesehen, dass man die Nachlassteuer fallen
lassen kann. In der Schweiz wird jährlich rund
l Milliarde Franken vererbt, i % davon sind
10 Millionen Franken. Die Kantone erheben alle
zusammen heute an Erbschaftssteuern rund 25 Mil-
lionen Franken. Drei Kantone erheben überhaupt
keine Erbschaftssteuer und bei den übrigen ist die
Besteuerung so verschieden, dass bei demjenigen
Kanton, der am geringsten besteuert, auf den Kopf
der Bevölkerung 15 Rappen entfallen und bei dem-
jenigen, der am höchsten besteuert, Fr. 19.55. Das
ist keine Steuergleichheit, und nun müssen Sie auch
begreifen, warum die Erbschaften wandern.

Wenn nun endlich nach langen Mühen die kan-
tonalen Finanzdirektoren und mit ihnen eine Mehr-
heit der Kantonsregierungen dazu gekommen sind,
die Erbschaftssteuer ausschliesslich an den Bund
abtreten zu wollen, dann spielt die Steuergleichheit,
der Gedanke, sie herbeizuführen, dabei auch eine
grosse Rolle. Ich habe in der „Gewerbezeitung"
gelesen und jetzt auch von Herrn Dr. Gysler ver-
nommen, dass der Gewerbestand grosse Bedenken
habe, weil die Finanzierung, wie sie jetzt vorgesehen
ist, nur für die erste Stufe gelten soll. Es ist aber
bereits richtiggestellt worden, dass die Haupt-
finanzierung ja für das ganze Werk, also für die
erste, zweite und dritte Stufe gedacht ist. Es ist
einzig geändert, dass später bei der zweiten Stufe
die öffentliche Hand 120 weitere Millionen und bei
der dritten Stufe noch einmal 70 Millionen aufzu-
bringen hat. Wenn vorgeschlagen wird, auf die
Umsatzsteuer und andere Finanzquellen zu greifen
und das heute schon festzulegen für die zweite und
dritte Stufe, dann möchte ich Ihnen doch empfehlen,
meine Motion anzunehmen und die zweite und dritte
Stufe mit einer eidgenössischen Erbschaftssteuer
zu finanzieren. Das wäre eine saubere, eine gerechte
Lösung, eine Lösung, die zum Sozialgedanken der
Altersversicherung in einem richtigen Verhältnis
steht.

Wenn ich für die Abtretung der Erbschaftssteuer
an de'n Bund und für die ausschliessliche Erhebung
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durch den Bund spreche, so deshalb, weil die Alters-
versicherung ein eidgenössisches Werk ist. Warum
soll dieses eidgenössische Sozialwerk nicht, auch
gleich durch die Eidgenossenschaft finanziert wer-
den ? Das war auch ein leitender Gedanke bei
unserem Bemühen. Nun kommt das nicht mehr in
Frage. Die Kantone sind verpflichtet, sie werden
ihre Beiträge leisten, und ich weiss aus den Ver-
handlungen, die gepflogen worden sind, dass die
Mehrheit der Kantone keine Schwierigkeiten macht,
sondern einverstanden ist, aber für die weitere
.Finanzierung möchte ich Ihnen doch empfehlen, die
Erbschaftssteuer heranzuziehen. Es ist nicht gesagt,
dass das heute in die Vorlage aufgenommen werden
soll, ich möchte nicht so..weit gehen, wie "Herr
Gysler als Sprecher des Gewerbes, sondern Ihnen
empfehlen, die Vorlage, wie sie heute ist, nun einmal
so anzunehmen, und dann nachher für die Finan-
zierung der zweiten und dritten Stufe und vielleicht
für die Verbesserung der Renten der Übergangs-
generation auf eine neue Finanzquelle des Bundes,
auf die Bundeserbschaftssteuer zu greifen.

Escher: Wie Sie den Berichten bereits entnom-
men haben, beschäftigt sich die gegenwärtige Vor-
lage mit der Zuwendung, die durch die öffentliche
Hand an die AHV. zu leisten ist, 160 Millionen,
280 Millionen und 350 Millionen in der ersten, zwei-
ten und dritten Etappe. Die Vorlage bestimmt auch,
wie die 160 Millionen der ersten Stufe aufzubringen
sind; sie sagt dagegen nichts, wie die Mittel nach
dem Jahre 1967 zu beschaffen seien. Bewusst und
gewollt wird die Finanzierung, das muss festgehal-
ten werden, nur für 20 Jahre geregelt. Das hat zur
Folge, dass schon vor Ablauf der 20 Jahre der Bund
und die Kantone sich vor die ausserordentlich
schwierige Situation gestellt sehen, wie sie dann
die 80 Millionen, respektive 40 Millionen, die Bund
und Kantone mehr zu leisten haben, aufbringen.
Wer sich Rechenschaft gibt, das.s in den nächsten
Jahren zur Abtragung des Schuldenberges von
J-l Milliarden und zur Wiederherstellung des Budget-
gleichgewichtes der Steuerzahler neben all den
bisherigen Steuern schwere Opfer zu bringen haben
wird, der muss gestehen, dass sich dannzumal eine
nicht beneidenswerte Situation einstellen wird. Ich
bin der Auffassung, dass diejenigen, die dann das
Problem zu lösen haben, das wir nicht lösen wollen
oder nicht zu lösen wagen, uns nicht Dank wissen,
und es wird schon so sein, wie ein Mitglied unserer
Kommission sich ausgedrückt hat, dass dann gesagt
wird, dass das Parlament von 1946 jedenfalls nicht
eine Heldentat vollführt hat.

Wir haben soeben gehört, dass der Optimismus
des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit,
der auch wir angehören, nicht von allen geteilt
wird. Aus vielen Kreisen, auch solchen, die warme
Freunde der AHV. sind, werden sehr ernstliche
Bedenken gegen die Finanzierungsvorlage laut.
Diese Stimmen können sich 'mit einiger Berechti-
gung, wie das schon ausgeführt worden ist, auf den
Expertenbericht berufen, der in diesem Punkt ein-
deutig ist. Es muss angesichts der ausserordentlichen
Tragweite der Frage klar gesagt werden, wie nach
dem verschiedenen Hin und Her und nach einer
geradezu sensationellen Wandlung wir zur heutigen
Vorlage gekommen sind. Es geht um die Feststel-

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

lung der Verantwortlichkeiten, die jedenfalls nach
einer eventuellen negativen Volksabstimmung auch
nachgeprüft werden. Das veranlasst mich, hier in
Ergänzung der vorzüglichen Berichte der beiden
Berichterstatter einige Worte zu. sagen. Nachdem
das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement durch eine
Expertenkommission den Finanzbedarf hat fest-
stellen lassen, hat der Chef des Finanzdepartemen-
tes eine neue Kommission ernannt, welche nun die
Finanzierung, d. h. die Aufbringung der öffentlichen
Mittel begutachten sollte. Diese Kommission kam
zum Schluss, dass die Mittel nicht nur für eine
kurze Zeit sicherzustellen seien, sondern auf lange
Sicht. Sie schlug neben den bereits verfassungs-
rechtlich bestehenden Einnahmen neue Finanz-
quellen vor, und zwar auch eine solche, die eine
Verfassungsrevision nach sich zog. Die Kommission
ist, so sagt sie in ihrem Bericht, der Ansicht, dass
diese Verfassungsreform jetzt, nicht erst nach
Jahren oder gar Jahrzehnten vorzunehmen sei, weil
die Versicherten heute schon eine Garantie dafür
erhalten müssen, dass der-Bund seine Zuschüsse
zur Altersversicherung stets werde leisten können,
und weil die Gefahr besteht, dass die Umsatzsteuer
sofort wieder für andere Zwecke bestimmt wird.
„Der Bundesrat folgte in seiner Botschaft der An-
sicht der Expertenkommission, dass gleichzeitig mit
der Festsetzung der Versicherungsleistungen auch
für Deckung der Bundesanteile gesorgt werden
müsse". Doch sofort schränkt er diesen Grundsatz
weitgehend ein. In der gleichen Botschaft schreibt
er nämlich: „In Anbetracht der grossén Umwälzun-
gen unserer Zeit muss deshalb auch die Finanzierung
des Versicherungswerkes im Zeitpunkt seiner Er-
richtung bewusst auf die Erfordernisse der ersten
20 Jahre abstellen."

Der Bundesrat von heute denkt nicht gleich wie
der Bundesrat von 1929, der in der Botschaft zur
ersten Versicherungsvorlage ausführte: „Unser
Volkswirtschaftsdepartement hat bereits in seinem
motivierten Bericht vom August 1928 mit Recht
nicht nur an die Deckung der Ausgaben gedacht,
die dem Bunde in nächster Zeit in jedem Jahre
entstehen, sondern die Finanzierung des ganzen
Unternehmens auch für die spätere Zukunft ins
Auge gefasst."

Die Einschränkung der Finanzierung auf die
ersten 20 Jahre hat dem Bundesrat erlaubt, die von
den Experten vorgeschlagene Umsatzsteuer nicht
in Betracht zu ziehen. Der Bundesrat hielt aber an
der Nachlassteuer, die soeben von Herrn Schmid
als die ungerechteste aller Steuern bezeichnet wurde,
fest, trotz der starken Opposition, die sich von allen
Seiten gegen diese Steuer geltend machte.' Selbst
das Aktionskomitee für die Realisierung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung hat sich gegen" die
Verkuppelung der Steuer mit der Versicherung
gewehrt.

Es waren aber zwei Gründe, die den Bundesrat
zu dieser Haltung veranlasst haben: einmal der
Finanzbedarf; ohne Nachlassteuer sei keine Ver-
sicherung möglich, so sagte und wiederholte man
in verschiedenen Variationen. Herr Bundesrat Nobs
sagte noch in der Kommissionssitzung vom 29. Juli
1946: „Die Bundesnachlassteuer muss aber bald
verwirklicht werden, sollen nicht für die Alters-
und Hinterlassenenversicherung schlimme Konse-
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quenzen eintreten." Sodann hielt der Bundesrat an
der Nachlassteuer fest, weil die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung nicht nur durch Verbrauchs-
steuern, sondern auch durch ein Opfer des Besitzes
finanziert werden sollte. Ein kleines Besitzopfer,
sagte Bundesrat Nobs in der bereits erwähnten
Sitzung, kann und muss gebracht werden. Es ist
eine schwerwiegende Täuschung, zu glauben, wir
könnten die Versicherung und die Neuordnung
des Bundeshaushaltes ohne neue Lasten verwirk-
lichen. ' •

So unterbreitete der Bundesrat dann den Bun-
. desbeschluss für die Verfassungsrevision und das

Bundesgesetz für die Aufbringung der öffentlichen
Mittel. Das war. die .Situation Ende Juli 1946, als
wir in der Kommission die Eintretensdebatte durch-
führten und auch abschlössen. Es galt, den Finanz-
bedarf der ersten Stufe, einen Betrag von 190 Mil-
lionen zwischen Bund und Kantonen zu verteilen
und den Bundesanteil sicherzustellen. Wir stimmten
in der Kommission für Eintreten, machten aber
bestimmte Vorbehalte. Vorab bedauerten wir, dass
nicht eine dauernde Finanzierung ins Auge gefasst
worden sei. Wir konnten uns dabei auf die Eingabe
berufen, die die Schweizerische Konservative Volks-
partei im Jahre 1945 gemacht hat und in der u. a.
eine dauernde Finanzierung bereits in den Grund-
zügen verlangt wurde. Dann postulierten wir eine
andere Verteilung zwischen Bund und Kantonen,

• Festlegung des Schlüssels im Gesetze, Fallenlassen
der Nachlassteuer und Ersatz durch eine andere
Finanzquelle, Aufschluss und Bericht über die
geplante Finanzreform und das Verhältnis der
Alters- und Hinterlassenenversicherung zu den
ändern, unerlässlichen, sozialpolitischen Massnah-
men, wie Familienausgleichskassen, Mutterschafts-
versicherung, Tuberkuloseversicherung usw. Wir
regten auch eine neue Besprechung, zwischen dem
Finanzdepartement des Bundes und den Finanz-
direktoren der Kantone an. Diese fand am 4. Sep-
tember statt. Wir sprachen den Wunsch aus, es
sollte das Protokoll dieser Konferenz auch den
Mitgliedern unserer Kommission zugestellt werden.
Das Finanzdepartement glaubte diesem Wunsch
nicht s'tattgeben zu sollen, stellte aber einen Er-
gänzungsbericht in Aussicht, den wir auch erhalten
haben. So sind wir über den Verlauf der Konferenz
nicht genau orientiert, wissen aber, dass es dabei

i etwas temperamentvoll zugegangen sein muss. Der
Finanzchef des Kantons Basel-Stadt erklärte inBe-

. antwortung einer Interpellation im Basler Grossen
Rat — die Finanzdirektoren haben sich hauptsächlich
gegen die Darstellung der Finanzlage der Kantone
durch den Bund gewehrt: „Die Ausdrücke, die da-
bei gefallen sind, kann ich hier nicht wiedergeben, '
denn wir sind in einem Parlament und sie waren
nicht parlamentarisch." ' .

Wie wir aus dem Munde von Teilnehmern ver-
nommen haben, war das Resultat der' Konferenz
kurz folgendes : Die Verteilung der 190 Millionen
im Verhältnis 2/3 Kantone, % Bund, wurde als

. untragbar betrachtet, die eidgenössische Nachlass-
steuer als unannehmbar bezeichnet. Dagegen" sprä-
chen sich, wie soeben Herr Schmid sagte, die grosse
Mehrheit der Kantone für einè^ Erbschaftssteuer
nach den Anträgen Gemperle/Streuh aus, allerdings
einige Kantone mit dem Vorbehalt, dass damit für

immer ihre Beitragsleistung an die Altersversiche-
rung abgelöst sei. t •

Das Ergebnis der Konferenz wurde im Bundes-
haus nicht sehr gnädig aufgenommen. Die einge-

-Weihte Presse wusste sofort zu berichten von gros-
sem Unwillen, schärfster Ablehnung, ja sogar von
Verfassungswidrigkeit. Im Ergänzungsbericht des
Finanzdepartements an die Kommission wurde
gesagt, dass die Anträge der Kantone die aller-
grössten Bedenken ausgelöst und entschiedene Ab-
lehnung gefunden hätten. Diese Haltung des Bun-
derates hat unter den Teilnehmern der Konferenz
grosses Erstaunen ausgelöst, weil in der Konferenz
der Chef des Finanzdepartements erklärt hatte,
dass er sich angesichts der grossen Opposition an-
schicke, eine Vorlage auszuarbeiten für eine Erb-
anfallsteuer. Im Ergänzungsbericht vom 10. Sep-
tember hält der Bundesrat aber immer noch an
seinem Projekt fest, auch am gleichen Verteilungs-
modus und an einer Steuer, wobei allerdings die
Frage, ob Erbanfall- oder Nachlassteuer, offen-
gelassen wird.

Am 18. September, also 8 Tage später, trat die
Kommission zusammen, um die Detailberatung zu .,
beginnen. Zu Beginn der Sitzung machte der Vor-
steher des Eidg. Finanzdepartements die sensatio-
nelle Mitteilung, dass der Bundesrat am 17. Sep-
tember, also am Vortag, neue Beschlüsse gefasst
habe, die nun eine,ganz andere Situation ergaben.
Die Beschlüsse waren: Die Nachlassteuer wird fallen '
gelassen, es kommt eine neue Treppe zur Anwen- ,
düng, mit einem Anfangsbedarf von 160, statt 190
Millionen, der Fonds der Lohn- und Verdienstersatz-,
Ordnung soll an die Finanzierung beitragen, und
endlich, eine schriftliche Botschaft wird der Kom-
mission nicht vorgelegt. Dagegen ist der Chef des
Finanzdepartements ermächtigt, mündlich die Kom-
mission zu orientieren. Diese Beschlüsse, die in der
Presse als Finanzwunder bezeichnet wurden — ich -
glaube, es ist Herr Meierhans, 'der zuerst dieses
Wort geprägt hatte -— haben in der Kommission
begreifliches Erstaunen ausgelöst. Es war allen»
klar, dass, wenn es sich um eine andere Vorlage
gehandelt hätte, auch um eine solche von weniger
grosser Bedeutung, man dann ohne schriftlichen
Bericht und Botschaft nicht darauf eingetreten
wäre. Weil es sich aber um das Sozialwerk handelte, •
wollte niemand die Verantwortung für eine Ver-
zögerung übernehmen. Man ist eingetreten, hat ver- ,
sucht, sich in die neue Lage einzufühlen.

Die Gründe, die den Bundesrat veranlasst haben,
seine ursprüngliche Vorlage, die in der Kommissions-
sitzung Ende Juli noch mit aller Vehemenz ver-
teidigt wurde, aufzugeben, werden in der Ergän-
zungsbotschaft vom 24. September dargelegt. Ich
will mich darüber nicht mehr äussern; ich sagte
meine Ansicht diesbezüglich ini Schosse der Köm- "•
mission. Nach meiner Auffassung ist es ein einziger
Grund, der entscheidend war. Der _ Bundesrat hat
sich nach langem • Sträuben Rechenschaft geben
müssen, dass die Einführung einer eidgenössischen
Nachlassteuer ein Ding der Unmöglichkeit sei, und
dass 'eine Verkuppelung dieser Steuer mit der AHV.
diese unfehlbar einer Verwerfung entgegengeführt •
hätte.

Durch das Fallenlassen der Nachlassteuer ent-
stund ein Loch in der Finanzierung; es fehlten
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30 Millionen. Statt eine ändere Finanzquelle zu er-
schliessen, die gewiss wieder die gleichen Schwierig-
keiten geboten hätte, änderte der Bundesrat .,die
Treppe, die jetzt mit 160 Millionen beginnt, statt
mit. 190 Millionen.

Däss dies die einfachste und leichteste Lösung
war, leuchtet jedem ein, und es können dem Bundes-
rat; nachdem er einmal sich entschieden hatte, nur
die erste Stufe zu 'finanzieren, und die Kommission
sich "damit einverstanden erklärt hatte, keine Vor-
würfe gemacht werden, weil er zu dieser Lösung
griff. Dass die neuen Berechnungen zeigten, dass
der Anfangsbedarf kleiner sei, als ursprünglich an-
genommen, wird gewiss richtig sein. Dieses Moment
war aber sicher nicht entscheidend.

,Die abgeänderte Vorlage hat eine Reihe von
Lichtseiten. -, Vorab erspart sie eine Verfassungs-
revision und damit eine Volksabstimmung über eine
Steuervorlage, deren Ausgang äusserst problema-
tisch gewesen wäre.

Sodann wählt sie eine Treppe, deren erste Stufe
nur 16'0 Millionen erfordert, statt 190 Millionen, Was
die Finanzierung i für die erste Etappe bedeutend
erleichtert. Der Anteil der Kantone wird von
63 Millionen auf 53 Millionen reduziert.

Die neue Vorlage bringt endlich den gerade von
uns verlangten Verteilungsschlüssel. Ob derselbe
noch abzuändern ist, wird die Detailberatung er-
geben. - . \

Dagegen verbleiben auch einige Schattenseiten,
die zu verschweigen eine Unklugheit wäre. Die allzu
plötzliche Wendung, die ohne psychologische Vor-
bereitung vorgenommen und mit neuen Berech-
nungen gerechtfertigt wurde, hat zweifelsohne den
Glauben an die der Kommission vorgelegten Zahlen
und Tabellen etwas erschüttert, was für die Weiter-
beratung sich nachteilig auswirken kann.

Sodann ist anzuerkennen, dass die späteren
. Genei ationen die der heutigen Generation gewährte
Erleichterung auszugleichen haben.

Endlich fehlt die Finanzierung auf lange Sicht
auch in der neuen Vorlage.

Das ist der Werdegang der neuen .Vorlage, mit
der wir uns nun auseinanderzusetzen haben. Wir
haben uns die Frage gestellt: Trägt dieselbe den
von uns anlässlich der Eintretensdebatte gemachten
Vorbehalten Rechnung, ja oder nein?

Sie y bringt den- von uns verlangten 'Schlüssel.
Sie hat die Nachlassteuer' ausgemerzt, wie wir das
verlangt haben. Das muss anerkannt und festgestellt,,
werden.

Dagegen trägt sie ändern Postulaten weniger
Rechnung. Einmal hält der Buhdesrat bei der Ver-
teilung des Aufwandes zwischen Bund und Kan-
tonen am ursprünglichen Verhältnis von % zu %
fest. Das hat uns veranlasst, den Antrag zu stellen,
diesen ^erteilungsmodus auf eine Dauer von
20 Jahren zu beschränken, was von der Kommis-
sion "und vom Bundesrat -angenommen wurde, so
dass wir verzichten, auf diese Frage zurückzu-
kommen. * . . .

Sodann lehnt der Bundesrat eine dauernde
Finanzierung über die erste Etappe hinaus ab.
Wir bedauern die's und mit uns, wie es nach der
Motion Schmid-Solothurn den Anschein hat, auch

die Sozialdemokraten und die gewerblichen Kreise, ">
die aus dieser Frage sogar eine conditio sine qua
n o n z u machen drohten. ' : - ,

W^nn wir uns gegen die Nachlassteuer ausge-
sprochen, haben wir immer hinzugefügt, es müsse
eine andere Finanzquelle" erschlossen werden,- .und
es wurden verschiedene Anregungen gemacht: .

a) eine Sondersteuer auf die,hohen Einkommen;
. b) eine Exportgebühr ;
c) eine Belastung der. importierten Weihe ;
'd) eine Getränkesteuer. ' • .
Immer aber wurde uns geantwortet, dass diese

Finanzquelle entweder unangängig oder bereits für.
die Finanzreform vorgesehen sei. Diese Antworten
des Bundesrates zeigen mit aller Deutlichkeit, dass
die Finanzierung der AHV. nicht ohne alle Rück-
sicht auf die unerlässliche Finanzreform gelöst

'werden kann.
Es wäre daher wohl angezeigt gewesen, darüber

in der Botschaft einige Andeutungen zu„machen.
In der Botschaft des Bundesrates vom 21. Juni 1919
zur Verfassungsvorlage, welche die Grundlage für
die AHV. bildet, steht zu lesen: „Wenn wir daran
gehen sollen, zu unterscheiden, ob und welche Mit- .
tel der Bund für die Sozialversicherung aufzubringen
imstande sein wird, .so erscheint es als unerlässlich,
einen Überblick über die heutige Finanzlage des .
Bundes und über' die bereits getroffenen und weiter-
hin in Aussicht- genommenen Massnahmen zur
Sanierung dieser durch den- Krieg so nachteilig
beeinflussten Finanzlage zu geben, wobei die Wie-
derherstellung des gestörten Gleichgewichtes-des
Budgets 'der Eidgenossenschaft' als erste Aufgabe
in Frage kommt."

So der Bundesrat vom Jahre 1919.
Eine ähnliche Orientierung scheint mir heute

am Platze zu sein.
Wir haben gegen den Antrag Perréard gestimmt,

der eine Verkuppelung der Finanzreform mit der
Versicherung verlangt. Aber wir sehen uns doch
genötigt, den Bundesrat zu" ersuchen, dem Rate,
wenigstens mündlich zu sagen, wie er sich eine
Dauerfinanzierung der AHV. vorstellt,.wenn gleich-
zeitig die Frage des Budgetgleichgewichtes und der '
Amortisation der Staatsschuld gelöst werden müs-
sen. * . • • • - •

Die Kantone müssen unbedingt wissen, auf
welche Einnahmen sie rechnen können, wenn sie
ihrerseits' den Beitrag an die AHV. sicherzustellen
haben, schon für die erste Etappe.

Auch die Jungen wollen wissen,-ob die'Behörden
sich wirklich und ernstlich mit der Frage befassen,
wie auch sie einstens zu den Renten kommen- kön-
nen, und ob dafür irgendwelche Garantien gegeben
seien. Diese Aufklärung, ist referendumspqlitisch
von grosser Bedeutung. .

Abschliessend möchte ich daher folgendes sagen:
Die Art und Weise, wie diese Finanzierungsvor- ;

läge von'der Kommission vorbereitet, durchberaten
und verabschiedet werden musste, war nicht in
jeder Hinsicht befriedigend. Die^kurze Zeit .und die
dadurch bedingte Hast und die plötzlichen Ände-
rungen, die mitten in den Beratungen eingetreten
sind, haben eine ernste und solide Dösung nicht -
besonders gefördert. ' '
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Wir müssen für die Unvollkomrnenheiten, die
infolge dieser Umstände fast unvermeidbar waren,
jede Verantwortung ablehnen.

Einige Bedenken, die heute auftauchen, sind
gewiss nicht leicht, zu nehmen und müssen im
Interesse der Sache, und soweit dies möglich ist,
behoben werden. Es bietet sich dafür im Ständerat
noch reichlich Gelegenheit.

Andere Fragen aber, mehr formeller und sekun-
därer Natur, müssen angesichts des grossen Sozial-
werkes, das es zu schaffen gilt, zurücktreten. Auch
ist anzuerkennen, dass wichtigen Vorbehalten, die
wir anlässlich der Eintretensdebatte in der Kom-
mission angebracht, haben, Rechnung getragen
wurde. Das ermöglicht uns heute, für Eintreten zu
stimmen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vonnittagssitzung vom 15. Oktober 1946.
Séance du 15 octobre 1946« matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Gri/n»?.

5028. Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Financement de l'assurance vieillesse
et survivants.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 827 hiervor. — Voir page 827 ci-devant.

Münz: Das Finanzierungsgesetz steht an Be-
deutung zweifellos dem eigentlichen Versicherungs-
gesetz wesentlich nach. Die Frage, wie die Eid-
genossenschaft die gut 100 Millionen Franken auf-
bringt, erscheint im Rahmen der grossen Idee einer
auskömmlichen Altersversicherung des Schweizer-
volkes von sekundärer Bedeutung. Auch wenn
einem in der Finanzierungsvorlage nicht alles in den
Kram passt, wird man deswegen das Werk als ganzes
nicht wohl anfechten können.

Die buridesrätliche Finanzierungsvorlage geht
aus von der Überzeugung, dass für die Zuwendungen
des Bundes besondere Steuerquellen erschlossen und
zweckgebunden bleiben müssen. Das ist seinerzeit
schon in der Verfassung so vorgesehen worden. An
sich ist es aber nicht selbstverständlich. Es ist doch
so, dass die allermeisten sozialpolitischen Ausgaben
über das allgemeine Bundesbudget bestritten wer-
den. Heute werden jährlich 300 bis 400 Millionen
Franken Subventionen ausgeschüttet, ohne dass je
verlangt worden wäre, dass dafür eine spezielle
Deckung zu schaffen sei. Wir dürfen nicht vergessen,
dass der Ruf nach dem universalen Budget eine
überaus begründete Forderung darstellt. Je mehr
die staatlichen Ausgaben verzettelt werden, desto

schwieriger wird ein Gesamtüberblick über den
ganzen Bundeshaushalt. Man pflegt nun allerdings
zu sagen, dass es sich bei der Altersversicherung um
ganz ausserordentlich hohe Ausgaben handle. Das
trifft aber im Grunde nicht zu. In den nächsten
Jahren haben wir ohne Berücksichtigung der
Schuldentilgung mit jährlichen Bundesausgaben
von gegen 1500 Millionen Franken zu rechnen. Der
neue Finanzplan zur Alters- und Hinterlassenen-
versicherung verlangt demgegenüber in den nächsten
zwei Jahrzehnten nur einen Jahresbeitrag von
107 Millionen Franken. Das sind ganze 7 % der
Gesamtausgaben. Man ist tatsächlich versucht zu
sagen, dass sich diese rund 100 Millionen Franken
wie eine Bagatelle im Rahmen des gesamten Bundes-
haushaltes ausnehmen.

Man hat nun allerdings gesagt, dass das Volk
neue Steuern eher bewilligt, wenn es eine ein-
leuchtende Zweckbestimmung vor Augen habe. Man
müsse die bittere Pille mit dem Zucker willkommener
Gegenleistungen versüssen. So hätte die eidgenös-
sische Nachlassteuer auf den Flügeln der Alters-
versicherung im schweizerischen Steuerbukett ihren
Einzug halten sollen. Der Versuch ist aufgegeben
worden. Wir stehen deshalb heute vor der Tatsache,
dass abgesehen von einer relativ bescheidenen Er-
höhung der Tabakbesteuerung die nötigen Finanzen
einfach aus dem .allgemeinen Bundesbudget heraus-
genommen werden. Von einer eigentlichen Neu-
finanzierung kann bei der vorliegenden Vorlage
nicht gesprochen werden. Es wäre deshalb auch ganz
merkwürdig, wenn wir in diesem Augenblick eine
besondere Genugtuung empfänden über die „ge-
lungene" Finanzierung. Im Grunde haben wir ein-
fach ein Loch bei der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung gestopft mit einem Loch im allge-
meinen Bundesbudget.

Solange die Defizitwirtschaft des Bundes an-
dauert, bedeutet jeder Bundesbeitrag an die Alters-
und Hinterlassenenversicherung im Grunde nichts .
anderes als eine wirtschaftlich bedeutungslose Gut-
schrift zugunsten eines Fonds, den man noch lange
nicht antasten will. Man mag es buchhalterisch und
rechnungsmässig anpacken wie man will, im Grunde
ist die Finanzierung der Bundeszuwendungen an die
Alters- und Hinterlassenenversicherung eine Auf-
gabe der eidgenössischen Finanzreform. Wir haben
den Eindruck, dass viel zu viel Aufhebens gemacht
wird um , die Aufbringung dieser 107 Millionen
Franken des Bundes, aber viel zuwenig um die über-,
geordnete und dann allerdings höchst alarmierende
Erscheinung, dass die Eidgenossenschaft mitten in
der Hochkonjunktur, 'mitten in der Vollbeschäf-
tigung, mitten in der Preistreiberei, ruhig fortfährt
mit ihren Budgetdefiziten in der Höhe von vielen
hundert Millionen Franken. Bedeuten di"ese etwas
anderes als eine heute denkbar schädliche Geld-
einspritzung in eine ohnehin überbeschäftigte Wirt-
schaft ? Es ist grundfalsch, die Finanzierung^ der
Alters- und Hinterlassenenversicherung als eine
isolierte Erscheinung zu'betrachten. Man kann das
Schicksal der Altersversicherung nicht von\ Schick-
sal derr schweizerischen Gesamtwirtschaft trennen.
Selbst eine scheinbar gesicherte Extrafinanzierung
hätte wenig zu tun mit wirklicher Sicherung künf-
tiger Rentenansprüche. Der Franken der Alters- und
Hinterlassenenversicherung ist kein anderer als der
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Financement de l'A. V. S. 854 — 15 octobre 1946

Wir müssen für die Unvollkomrnenheiten, die
infolge dieser Umstände fast unvermeidbar waren,
jede Verantwortung ablehnen.

Einige Bedenken, die heute auftauchen, sind
gewiss nicht leicht, zu nehmen und müssen im
Interesse der Sache, und soweit dies möglich ist,
behoben werden. Es bietet sich dafür im Ständerat
noch reichlich Gelegenheit.

Andere Fragen aber, mehr formeller und sekun-
därer Natur, müssen angesichts des grossen Sozial-
werkes, das es zu schaffen gilt, zurücktreten. Auch
ist anzuerkennen, dass wichtigen Vorbehalten, die
wir anlässlich der Eintretensdebatte in der Kom-
mission angebracht, haben, Rechnung getragen
wurde. Das ermöglicht uns heute, für Eintreten zu
stimmen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vonnittagssitzung vom 15. Oktober 1946.
Séance du 15 octobre 1946« matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Gri/n»?.

5028. Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Financement de l'assurance vieillesse
et survivants.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 827 hiervor. — Voir page 827 ci-devant.

Münz: Das Finanzierungsgesetz steht an Be-
deutung zweifellos dem eigentlichen Versicherungs-
gesetz wesentlich nach. Die Frage, wie die Eid-
genossenschaft die gut 100 Millionen Franken auf-
bringt, erscheint im Rahmen der grossen Idee einer
auskömmlichen Altersversicherung des Schweizer-
volkes von sekundärer Bedeutung. Auch wenn
einem in der Finanzierungsvorlage nicht alles in den
Kram passt, wird man deswegen das Werk als ganzes
nicht wohl anfechten können.

Die buridesrätliche Finanzierungsvorlage geht
aus von der Überzeugung, dass für die Zuwendungen
des Bundes besondere Steuerquellen erschlossen und
zweckgebunden bleiben müssen. Das ist seinerzeit
schon in der Verfassung so vorgesehen worden. An
sich ist es aber nicht selbstverständlich. Es ist doch
so, dass die allermeisten sozialpolitischen Ausgaben
über das allgemeine Bundesbudget bestritten wer-
den. Heute werden jährlich 300 bis 400 Millionen
Franken Subventionen ausgeschüttet, ohne dass je
verlangt worden wäre, dass dafür eine spezielle
Deckung zu schaffen sei. Wir dürfen nicht vergessen,
dass der Ruf nach dem universalen Budget eine
überaus begründete Forderung darstellt. Je mehr
die staatlichen Ausgaben verzettelt werden, desto

schwieriger wird ein Gesamtüberblick über den
ganzen Bundeshaushalt. Man pflegt nun allerdings
zu sagen, dass es sich bei der Altersversicherung um
ganz ausserordentlich hohe Ausgaben handle. Das
trifft aber im Grunde nicht zu. In den nächsten
Jahren haben wir ohne Berücksichtigung der
Schuldentilgung mit jährlichen Bundesausgaben
von gegen 1500 Millionen Franken zu rechnen. Der
neue Finanzplan zur Alters- und Hinterlassenen-
versicherung verlangt demgegenüber in den nächsten
zwei Jahrzehnten nur einen Jahresbeitrag von
107 Millionen Franken. Das sind ganze 7 % der
Gesamtausgaben. Man ist tatsächlich versucht zu
sagen, dass sich diese rund 100 Millionen Franken
wie eine Bagatelle im Rahmen des gesamten Bundes-
haushaltes ausnehmen.

Man hat nun allerdings gesagt, dass das Volk
neue Steuern eher bewilligt, wenn es eine ein-
leuchtende Zweckbestimmung vor Augen habe. Man
müsse die bittere Pille mit dem Zucker willkommener
Gegenleistungen versüssen. So hätte die eidgenös-
sische Nachlassteuer auf den Flügeln der Alters-
versicherung im schweizerischen Steuerbukett ihren
Einzug halten sollen. Der Versuch ist aufgegeben
worden. Wir stehen deshalb heute vor der Tatsache,
dass abgesehen von einer relativ bescheidenen Er-
höhung der Tabakbesteuerung die nötigen Finanzen
einfach aus dem .allgemeinen Bundesbudget heraus-
genommen werden. Von einer eigentlichen Neu-
finanzierung kann bei der vorliegenden Vorlage
nicht gesprochen werden. Es wäre deshalb auch ganz
merkwürdig, wenn wir in diesem Augenblick eine
besondere Genugtuung empfänden über die „ge-
lungene" Finanzierung. Im Grunde haben wir ein-
fach ein Loch bei der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung gestopft mit einem Loch im allge-
meinen Bundesbudget.

Solange die Defizitwirtschaft des Bundes an-
dauert, bedeutet jeder Bundesbeitrag an die Alters-
und Hinterlassenenversicherung im Grunde nichts .
anderes als eine wirtschaftlich bedeutungslose Gut-
schrift zugunsten eines Fonds, den man noch lange
nicht antasten will. Man mag es buchhalterisch und
rechnungsmässig anpacken wie man will, im Grunde
ist die Finanzierung der Bundeszuwendungen an die
Alters- und Hinterlassenenversicherung eine Auf-
gabe der eidgenössischen Finanzreform. Wir haben
den Eindruck, dass viel zu viel Aufhebens gemacht
wird um , die Aufbringung dieser 107 Millionen
Franken des Bundes, aber viel zuwenig um die über-,
geordnete und dann allerdings höchst alarmierende
Erscheinung, dass die Eidgenossenschaft mitten in
der Hochkonjunktur, 'mitten in der Vollbeschäf-
tigung, mitten in der Preistreiberei, ruhig fortfährt
mit ihren Budgetdefiziten in der Höhe von vielen
hundert Millionen Franken. Bedeuten di"ese etwas
anderes als eine heute denkbar schädliche Geld-
einspritzung in eine ohnehin überbeschäftigte Wirt-
schaft ? Es ist grundfalsch, die Finanzierung^ der
Alters- und Hinterlassenenversicherung als eine
isolierte Erscheinung zu'betrachten. Man kann das
Schicksal der Altersversicherung nicht von\ Schick-
sal derr schweizerischen Gesamtwirtschaft trennen.
Selbst eine scheinbar gesicherte Extrafinanzierung
hätte wenig zu tun mit wirklicher Sicherung künf-
tiger Rentenansprüche. Der Franken der Alters- und
Hinterlassenenversicherung ist kein anderer als der
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Franken, der mehr und mehr in Gefahr steht, in
einen eigentlichen Inflationsstrudel hineingezogen
zu werden. .Die bundesrätlichen Experten haben
allerdings geglaubt, durch verfassungsmässige Fest-
legung besonderer Finanzquellen für die Finan-
zierung in fernen Jahrzehnten den Versicherten
•ernsthafte Garantien dafür geben zu können, dass
ihre Ansprüche stets gedeckt sein werden. Ohne
solche Deckung, haben die Finanzexperten erklärt,
hätten die Ansprüche der Altersrentner gegen den
Bund nicht die gleiche Sicherheit, wie etwa An-
sprüche aus einem privaten Versicherungsvertrag.
Das ist aber reinste Illusionspolitik. Mit dem ge-
sunden Bundeshaushalt und mit dem gesunden
Schweizer Franken steht und fällt auch das, was das
Altersversicherungsgesetz den Versicherten ver-
spricht.

Die Kommissionssitzungen auf dem Bürgenstock
und in Bern standen erfreulicherweise stark im
Zeichen des'Abbaus der Illusionen um die Alters-
und Hinterlassenenversicherung. Dieser Prozess ist
einhergegangen mit manchem bösen Wort. Ich
denke, dass man das hier 'nicht zu verschweigen
hat. Man hat von einem Szenenwechsel, von einem
Coup de théâtre gesprochen, von einem erschütterten
Vertrauen in die Versicherungsmathematiker, vom
Fehlen solider Grundlagen und von einem Malaise.
Es mag wohl sein, dass die Kette-der Enttäuschungen
und Überraschungen auch heute noch nicht ab.-
gebrochen ist. Was ist geschehen ? Innerhalb wehiger
Wochen haben sich, wie erklärt wird, grundlegend
veränderte versicherungstechnische Tatsachen her-
ausgestellt. Eine die finanzielle Situation elementar
verändernde Ergänzungsbotschaft ist notwendig ge-
worden. Man spricht jetzt von einer geringeren
Inanspruchnahme der Versicherung durch die Be-
darfsrentner, obwohl eigentlich diese Tatsache allen
Eingeweihten keine Neuigkeit bedeutet hat. Man
spricht von neuen Sterblichkeitsmessungen, von erst
heute erhältlich gewesenen Ergebnissen der letzten
Volkszählung. Da muss man sich schon fragen:
Werden sich bei dem dynamischen Charakter aller
Versicherungsgrundlagen nicht sehr bald noch
weitere grosse Veränderungen ergeben ? Gibt es nicht
alle 10 Jahre wieder eine neue Volkszählung, ver-
ändert sich die Geburtenhäufigkeit und die Absterbe-
häufigkeit nicht fortgesetzt ? Ist nicht die Kaufkraft
des Schweizer Frankens heute labiler als je ? Ver-
ändert sich die Zinsfusslage nicht von Monat zu
Monat ? Wenn man nicht einmal für die nächsten
10 Jahre solide Berechnungen fertiggebracht hat,
was hat es dann für einen Sinn gehabt, bis über das
Jahr 2000 hinaus schöne Kurven zu ziehen und
schon heute für ferne Jahrzehnte den genauen
Finanzbedarf festzulegen, kommenden Generationen
bestimmte Steuerlasten vorzuschreiben und sogar
für noch ferne Jahrzehnte in Franken und Rappen
die Rentenhöhe zu fixieren? Was für ein Alters-
versicherungswerk wirklich not tut und real ist, das
ist nur die Bereitschaft der arbeitenden Generation,
jederzeit der ausruhenden Generation einen be-
stimmten Prozentsatz des Volkseinkommens abzu-
treten.

Die Zeit wird pietätlos noch über vieles hinweg-
schreiten, was wir heute in unserem Altersversiche-
rungs- und Finanzierungsgesetz zu verankern im
Begriffe sind. Viele dieser Anker werden reissen.

Unser heutiges Altersversicherungsgesetz wird wahr-
scheinlich schon lange vor 1970 oder 1980 zum
Trümmerfeld geworden sein, ganz gleich, wie es
einem Gesetz gegangen 'wäre, das man etwa 1910
erlassen hätte für die dreissiger, vierziger oder
fünfziger Jahre. Es hat ja nicht den Anschein, als
ob die Weltgeschichte nach der Absolvierung des
zweiten Weltkrieges irgendwie stillzustehen beab-
sichtige, so gross natürlich auch das Ruhebedürfnis
vieler Völker sein mag.

Und nun noch in aller Kürze im einzelnen zur
heutigen Vorlage. Wir hätten es für richtig gehalten,
die Höhe der öffentlichen Zuwendungen nur für die
ersten 20 Jahre festzulegen. Das wäre um so
logischer gewesen, als man nun darauf verziehtet,
im Gesetz irgendwie anzudeuten, wie die zweite und
dritte Stufe finanziert werden soll. Wir müssen hier
schon feststellen, dass der Bruch mit den Auf-
fassungen der Finanzexperten und auch mit -den
bundesrätlichen Auffassungen, die noch vor wenigen
Monaten bestanden haben, ein tiefer ist. Im
Expertenbericht ist schwarz auf weiss zu lesen, dass
nicht nur die Nachlassteuer, sondern auch die
Umsatzsteuer für die Zeit nach 1968 schon heute
„auf jeden Fall" verfassungsmässig verankert
werden müsse. Die Finanzexperten warnen vor einer
steilen Treppe und sagen, es wäre eine unsolide
Finanzierung, wenn ein allzu grosser Unterschied
bei den Bundeszuwendungen in den ersten Jahr-
zehnten gegenüber den späteren Jahrzehnten fest-
gelegt würde. Herr Gysler hält bekanntlich an diesen
ursprünglichen Finanzierungsideen fest; es ist eine
naheliegende Ehrenrettung, hier zu konstatieren,
dass er bei der Stange geblieben ist und die ändern
umgefallen sind.

Die Preisgabe der Nachlassteuer ist nicht zu
bedauern. Dagegen bedeutet es für uns eine ent-
täuschte Hoffnung, dass man von der Erbschafts-
steuer abgesehen hat. Eine wohlabgewogene Steuer
von den hohen und höchsten Erbanfällen ist eine
der unanfechtbarsten Finanzquellen, die man sich
denken kann. Man hat eine vorzügliche Gelegenheit
verpasst, unser Fiskalsystem um ein notwendiges
und soziales Glied zu erweitern. Wir unterstützen
deshalb den Vorstoss der Sozialdemokraten auf
Schaffung einer Erbschaftssteuer und hoffen nur,
dass dieser Vorstoss auch völlig ernst'gemeint ist.

Die Erhöhung der Tabaksteuer befürworten wir
voll und ganz. Es handelt sich da um eine wirklich
vorbildliche Steuer, eine Luxussteuer, die zudem
noch im Dienst volkshygienischer Ziele steht.

In der Botschaft wird festgestellt, dass für die
öffentlichen Zuwendungen nun das reine Umlage-
verfahren angewendet werde. Damit wird die Auf-
fassung verbunden, dass man den Ausgleichsfonds
doch nicht allzusehr in die Höhe steigen lassen wolle.
Man hat in der Kommission gesagt, dass die Befür-
worter des reinen Umlageverfahrens in dieser Wen-
dung ein kleines Kompliment für .ihre Ideen er-,
blicken könnten. Wir bedauern bloss, dass das
gesunde und wirtschaftlich einzig reale Prinzip für
eine obligatorische Versicherung nicht zur Grund-
lage des ganzen Werkes gemacht worden ist, so dass
der Landesring als einer der aktivsten Vorkämpfer
für eine eidgenössische Altersversicherung mit
Überzeugung hätte für die ganze Vorlage im Rat
und vor dem Volk eintreten können.
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Eine ausserordentliche Belastung der Finanz-
vorlage ist dagegen leider eingetreten durch Artikel
3bis. Wir halten es nicht für richtig, dass man volle
400 Millionen dem Lohna'us'gleichsfonds entnimmt,
und damit die Lasten von Bund und Kantonen zu
erleichtern. .Man muss. denn k doch wieder einmal
daran erinnern, woher die Mittel gekommen sind.
Sie sind geschöpft worden aus einer progressions-
losen Lohnsteuer, die kein Existenzminimum und
keine Familienabzüge kennt. Es erscheint uns als
völlig unzulässig, diese, grösstenteils von den wirt-
schaftlich Schwachen aufgebrachten Mittel hinter-
her für so anfechtbare Zwecke zu verwenden. Es ist
ja augenscheinlich, dass die Kantone und der Bund,
wenn sie alles selbständig aufbringen müssten, d. h.
ohne Griff auf den Lohnausgleichsfonds, das Geld •
natürlich nicht über eine solche Lohnsteuer herein-
holten. Wir sähen es sehr gerne, wenn man diese
400 Millionen Franken zur Erhöhung der Renten
verwenden würde. Da haben wir 'nun wirklich eine
letzte Gelegenheit, das Versicherungswerk noch
namhaft zu verbessern. Es gälte, die grösste Blösse
zu beseitigen, die in den schäbigen Minimal-
vollrenten von 480 Franken liegt, die darin liegt,
dass es noch nach 20 und 30 Jahren in der Schweiz
Greise geben wird, die sich noch immer nicht im
Vollrentenstadium befinden.

Herr Kollege de Senarclens hat vorgeschlagen,
dass man die Vorlage dem Volk zur Abstimmung
vorlegen solle. Wir haben auch die Überzeugung,
dass es nicht schön und nicht demokratisch ist,
wenn man nun mit allen möglichen Mitteln versucht
hat, die Volksabstimmung zu vermeiden. Es ist
merkwürdig, wenn man Wahlen veranstaltet, um
irgendeinen neuen Volksschullehrer zu bestimmen
oder Abstimmungen durchführt über ausgespro-
chene Bagatellangelegenheiten, während man bei
diesem gewaltigen Sozialwerk mit allen möglichen
„Vörteli" versucht, einem Volksentscheid auszu-
weichen. Wir glauben allerdings, dass der Vorschlag
de Senarclens aus staatsrechtlichen Gründen nicht
verwirklicht werden kann.

Die Hinneigung zum Umlageverfahren und der
Verzicht auf einen allzu langfristigen Finanzierungs-
plan hat unsere Fraktion im übrigen mit Genug-
tuung erfüllt. Es ist schade, dass diese Entwicklung
nicht noch etwas weiter gehen kann. Vielleicht wäre
man allgemein zu etwas gesünderen Prinzipien ge-
kommen, wenn man jetzt nicht einen allzu hastigen
Marsch zur Alters- und Hinterlassenenversicherung
angetreten hätte. Es kann wahrhaftig nicht als
gutes Omen betrachtet werden, wenn einer der
bekanntesten Gewerkschaftsführer in der Kommis-
sion hat bekennen müssen, dass das, was heraus-
gekommen sei, unter keinen Umständen als Sozial- •
werk bezeichnet werden könne. Es entspreche nicht
dem, was die Arbeiterschaft und auch nicht, was
die Sozialdemokratie erwartet habe ; man habe sich

.einfach „unterzogen". Der betreffende Gewerk-
schaftsführer hat beigefügt, er würde es als feige
betrachten, diese seine Auffassung, dass es sich hier
keineswegs um ein Sozialwerk und auch nicht um
ein Solidaritätswerk handle, den zahlreichen Mit-
gliedernVseiner Gewerkschaft vorzuenthalten.

Auch wir möchten hier zum letztenmal zum Aus-
druck bringen, dass wir der Überzeugung sind, dass
man mit den vorhandenen Mitteln etwas ganz

anderes hätte zustande bringen können, vor allem
dann, wenn man darauf verzichtet hätte, während
zwei Jahrzehnten so viel Geld beim Volke einzu-
ziehen und es ganz einfach aufs Eis zu legen.

Spühler: Wenn ich an die Debatten der letzten
ausserordentlichen Session über das Versicherungs-
gesetz denke, so will mir scheinen, dass die ganze
Diskussion vom Glauben an die Unfehlbarkeit des
Versicherungsmathematikers beherrscht war. Das
ganze Versicherungswerk ist als ein ausgeklügeltes
System präsentiert worden, an dem irgend etwas
zu ändern unmöglich schien, wenn man nicht Gefahr
laufen wollte, es in seinem inneren Zusammenhang
zu stören und zu sprengen. Mancher, der mit der
einen oder ändern Bestimmung nicht einverstanden
war, beugte sich der vermeintlichen inneren Gesetz-
mässigkeit, die die einzelnen Teile der Renten-
gestaltung zusammenzuhalten schien. Wenn Ver-
treter der Linken .Anträge auf Besserstellung der
Renten oder der Einkommensgrenze der Übergangs-
generation begründeten, stiessen sie auf den un-'
entwegten Einwand, dadurch werde das sogenannte
„wohlabgewogene" System in Frage gestellt und
unabsehbare finanzielle Folgen heraufbeschworen.
«C'est à prendre ou à laisser», das war die General-
linie der Verteidigung des Chefs des Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartementes.

Wenn aber nur zwei Wochen nach Annahme des
Gesetzes durch den Nationalrat der Bundesrat auf
Grund einer neuen Überprüfung der versicherungs-
technischen Unterlagen zum Schlüsse kam, die
Kosten der Altersversicherung der ersten 20 Jahre
stellten sich um 30 Millionen Franken niedriger als
ursprünglich angenommen war, so hat damit der
Glaube an die Unfehlbarkeit der Versicherungs-
mathematiker und ihrer Berechnungen einen harten
Stoss erhalten. Es will sonderbar scheinen, dass un-
mittelbar nach Abschluss der ausserordentlichen
Session die neuen Unterlagen bereit waren. Es will
mir nicht recht in den Kopf, dass die neuen Be-
rechnungen wenigstens' approximativ dem Eid-
genössischen Volkswirtschaftsdepartement nicht
schon vorher bekannt waren. Waren sie etwa wäh-
rend den Beratungen des Nationalrates unbequem
und hätten sie die Strategie des Volkswirtschafts-
ministers, die auf konsequente Ablehnung aller
Verbesserungen des Rentenaufbaues hinauslief,
allzusehr gestört ? Die von uns beantragten Verbes-
serungen hätten zusammengenommen den Betrag,
der heute in der ersten Etappe weniger benötigt
wird, nicht überstiegen. Glauben Sie mir,.das,Urteil
des einfachen Mannes, der in den nächsten Jahren
Rentenbezüger wird, ist ein hartes, wenn er von
diesen Zusammenhängen hört. Er wird sich'ge-
täuscht fühlen. Diejenigen unter uns, die in der
Kommission oder im Rate Verbesserungsanträge
für die Übergangsgeneration stellten, werden nach-
träglich den peinlichen Eindruck nicht los, dass sie
nicht in Kenntnis aller Elemente, die den zustän-
digen Amtsstellen des Bundes zur Verfügung
standen, diskutieren konnten.

Kollege Escher hat gestern erklärt, die Tatsache,
dass der Bundesrat für die Finanzierung der ersten
Etappe plötzlich 30 Millionen Franken weniger be-
nötige und deshalb auf die Nachlassteuer glaubt
verzichten zu können, sei als sensationelle Wendung
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•empfunden worden. Der Eindruck, der dadurch ent-
stand, war auch auf unserer Seite ein zwiespältiger.

Wenn nun Herr Escher, im Zusammenhang mit
* der Änderung der Treppe und dem Fallenlassen der
/ Nachlassteuer sagte, es seien heute schon die Ver-

antwortlichkeiten festzustellen für den Fall, dass
der Altersversicherung ein schlimmes Schicksal be-
schieden sein sollte, so sind wir durchaus damit ein-
verstanden. Es haben zwei Departemente an der
Ausarbeitung der Altersversicherung zu arbeiten.
Das Volkswirtschaftsdepartement hat das ^Ver-

' . Sicherungsgesetz vorzubereiten. Es ist eine organi-
satorisch und technisch sehr schwierige,komplizierte
Arbeit. -Das Finanzdepartement hat die Finanzie-
rung vorzubereiten, in politischer Hinsicht zweifellos
die schwierigste Aufgabe. Es hat die Mittelbeschaf-

' fung des durch das Versicherungsgesetz verursachten
" Finanzbedarfes zu besorgen. Wer berechnet den

Finanzbedarf ? Wer hat ursprünglich festgestellt,
dass 190 Millionen Franken durch'die öffentliche
Hand aufzubringen seien, und wer hat nach Ver-
abschiedung des Versicherungsgesetzes erklärt,

, 30 Millionen Franken seien weniger nötig? Es ist
zweifellos jenes Departement, das das Versicherungs-
gesetz vorzubereiten hatte. Der Stellungswechsel
des Volkswirtschaftsdepartementes in der Berech-
nung des Finanzbedarfes war der Grund zur Ände-
rung der Haltung des Finanzdepartementes in der
Finanzierungsfrage. Wo liegen die Verantwortlich-
keiten, wenn man von solchen sprechen will ? Wenn
Herr Kollege' Häberlin in der radikaldemokra-
tischen Fraktion nach einem Bericht der „Nâtional-
zoitung" erklärte, dass die Kommission das Emp-
finden hatte, das versicherungsteohnische Gesetz sei
vom Bundesrat erheblich besser vertreten und vor-
bereitet worden als das Finanzierungsgesetz, sind
wir heute im klaren, dass die schwankende Haltung
beim Gesamtbundesrat Jag und dass der Chef des
Finanzdepartementes in letzter Linie dazu beitrüg.
Ein weiteres Beispiel für die unklare Haltung des

• Bundesrates lag darin, dass.die Kommission eine
schriftliche Berichterstattung, d. h. eine Ergänzung
der Botschaft erst fordern musste, und es ist kein
Geheimnis, dass der Chef des Finanzdepartements
diese Ergänzungsbotschaft der Kommission sofort
vorweisen konnte, der Bundesrat aber ihre Vorlage
ursprünglich verhindern wollte. Wenn Herr Escher
von der Feststellung von Verantwortlichkeiten, im
Zusammenhang mit dem Fallenlassen der Nachlass-
steuer gesprochen hat, so erweckt diese Bemerkung
einen sonderbaren Eindruck. Denn es sind u. a. die

• Kreise, die er hier vertritt, die von Anfang an
- energisch gegen sie aufgetreten 'sind. Es gibt in
jenen Kreisen sicher manche Leute, die sie sehr
gern zu bekämpfen bereit waren,- in der Meinung,
die Altersversicherung selber auf diese Weise zu
erledigen. Manchem von ihnen ist durch das Fallen-
lassen der Nachlassteuer 'ganz offensichtlich ein
Strich durch die Rechnung gemacht worden.

So verständlich der Verzicht auf die Nachlass-
steuer unter den gegebenen Umständen auch sein
mag, so bedauerlich ist er auf der ändern Seite.

v * Keine Steuer ist wie gerade _die Nachlass- bew. die
Erbschaftssteuer als Finanzquelle der Alters- und
Hinterlassenenversicherung geeignet. Zwischen der
Besteuerung des Erbganges und der Sicherung -des
Alters und der Hinterbliebenen besteht ein^innerer

sinnvoller Zusammenhang. Die Erbschaftssteuer hat
wohl am ehesten Aussicht auf die Zustimmung
durch das Volk, wenn sie als Zwecksteuer eingeführt
wird. Es gibt gute Gründe für die Auffassung, dass
sie nur verkoppelt mit der Altersversicherung vor
dem Volke Gnade finden wird. Ich glaube abernicht,
dass der Moment ihrer Einführung endgültig ver- .
passt sein wird, wenn sie nicht'im Rahmen des vor',-
liegenden Finanzierungsgesetzes vor genommen wird.
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Kommis-
sion haben sich, wenn auch widerstrebend, mit dem
Verzicht auf sie im gegenwärtigen .Finanzierungs-
gesetz abgefunden, weil ihnen die Verwirklichung
der Alters- und Hinterlassenenversicherung wich-
tiger ist als die ursprünglich vorgesehene Nachlass-
steuer. Wir" sind aber der Meinung, dass sofort an
die Vorbereitung der Erbschaftssteuer herangetreten
werden muss. Ihr Ertrag wäre für die Alters- und
Hinterlassenenversicherung zu reservieren. Ob dieser
bis 1968 eventuell teilweise für andere > Zwecke
her anzuziehen''wäre, wäre noch zu prüfen.
s Der Verzicht auf die Nachlassteuer bedeutet

einen weitern Nachteil in bezug auf das innere-
Gleichgewicht der verschiedenen Finanzquellen.
Dieses innere Gleichgewicht ist durch den Wegfall
der Nachlassteuer noch mehr gestört worden, wenn
wir das Verhältnis zwischen Versicherten und der
öffentlichen Hand in 'der Mitflfelbeschaffung be-''
trachten. Art. 34quater ist in dieser Hinsicht klar ,
und eindeutig. Wenn auch nicht kategorisch, so hat
doch dieser Artikel im grossen ganzen den Sinn,
dass in der Mittelaufbringung das Verhältnis'
zwischen Versicherten und öffentlicher Hand l : l
s'ein sollte. Aber, nun wurden schon ursprünglich in
der ersten Stufe für die öffentliche Hand 190 Mil-
lionen Franken vorgesehen, während die Ver-
sicherten und die Arbeitgeber zusammen 260 Mil- .
lionen Franken aufzubringen gehabt hätten. Nach
der neuen Vorlage wird die öffentliche Hand nur
160 Millionen Franken aufbringen, und die Ver-
sicherten,- aus den bisherigen Ergebnissen zu
schliessen, 350 Millionen Franken. Sie sehen, das
Verhältnis zwischen öffentlicher Hand und Ver-
sicherten ist in der Hauptsache ganz entscheidend
im Sinne.einer starken Entlastung der öffentlichen
Hand verschoben worden. In der zweiten und dritten
Stufe ist das Verhältnis l : l immer noch nicht her-
gestellt. Die verfassungsmässigen Möglichkeiten
sind damit offensichtlich nicht ausgeschöpft wor- (
'den. Die' Finanzierung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung erfolgt zur Hauptsache durch
die Versicherten und ihre Arbeitgeber selber.

Durch den Verzicht auf' die Nachlassteuer wird
aber auch die Gerechtigkeit in der Festsetzung noch
mehr verletzt.11 Die Altersversicherung als Ver-
sicherungsinstitution hat von den Versicherten
Prämien einzufordern. Als Sozialversicherung ist
sie auf öffentliche Beiträge angewiesen, die in erster
Linie nach sozialen Gesichtspunkten finanziert
werden sollten, also im- Sinne einer Entlastung der .
Versicherten mit kleinen Einkommen. Wie .steht es '
damit in Wirklichkeit ? Durch die Prämien, d. h.
durch die Belastung des Arbeitseinkommens, werden
350 Millionen Franken aufgebracht, durch die
öffentliche Hand in Form von Konsumsteuern
90 Millionen Franken, durch die Fondszinsen 7 + 9
Millionen Franken, wenn wir auch den Fonds der
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Lohn- und Verdienstersatzordnung berücksichtigen.
Die reine Besitzsteuer, die Nachlassteuer, ist weg-
gefallen, so dass für das Verhältnis der Beiträge der
Versicherten zu den Beiträgen der öffentlichen Hand
das Ergebnis von 3,5 : l herauskommt. Das ist ein
Zustand, der auf die Dauer unhaltbar ist und durch
eine nachträgliche Einführung der Erbschaftssteuer
korrigiert werden muss. Die Restfinanzierung der
zweiten und dritten Etappe wird auf dem Wege der
Besteuerung des Besitzes erfolgen müssen. Solange
das nicht der Fall ist, ist die Heranziehung der
Warenumsatzsteuer für die Finanzierung der Alters-
und Hinterlassenenvërsicherung für die Arbeiter-
schaft absolut untragbar. Sie wird sich in dieser
Hinsicht auf keine Diskussionen einlassen. Wir
werden deshalb den Antrag von Herrn Gysler,
soweit er in dieser Richtung geht, kategorisch
ablehnen.

Anlässlich der Beratung des Versicherungs-
gesetzes ist seitens der sozialdemokratischen Ver-
treter ein Vorschlag auf Besteuerung des Kapital-
einkommens gemacht worden, die ungefähr 40 bis
60 Millionen Franken erbringen könnte. Die Ein-
wände, soweit sie steuertechnischer Natur waren,
waren verständlich; aber es ging um die grundsätz-
liche Einstellung, nämlich um die Heranziehung des
Besitzes neben dem Arbeitseinkommen bei der
Finanzierung der Sozialversicherung. Das Begehren
um Besteuerung des Kapitaleinkommens ist nicht
nur in der Kommission, sondern auch im Plenum
von Herrn Bundesrat Stampfli abgelehnt worden,
mit dem Hinweis darauf, die Heranziehung des
Besitzes zur Finanzierung der Altersversicherung
gehöre^ nicht auf die Seite der Finanzierung durch
die Versicherten, sondern in den Zusammenhang
mit der Beitragsleistung der öffentlichen Hand. Es
wurde damit seitens des Departementchefs aus-
drücklich ein Hinweis auf die Nachlassteuer ver-
bunden. Heute haben wir die Nachlassteuer nicht
mehr und stehen vor der Tatsache, dass wir über-
haupt keine Besteuerung des Besitzes für die Alters-
versicherung haben. Der Besitz hat es bisher wirk-
lich glänzend verstanden, durch Mobilisierung aller
möglichen Kräfte sich um seine Beitragsleistung an
die Altersversicherung im ganzen Umfang zu
drücken.

Sie sehen, die Arbeiterschaft hat allen Anlass, die
Vorgänge, die sich um die Finanzierung der Alters-
versicherung abspielen, mit Misstrauen zu verfolgen.
Wenn die sozialdemokratische Fraktion trotz allem
für Eintreten stimmt,. so deswegen, weil wir mit
Leidenschaft dafür eintreten, dass endlich einmal
ein Anfang mit der Altersversicherung gemacht und
den Tausenden von alten Leuten, die mit Sehnsucht
auf die Verwirklichung dieses grossen Werkes
warten, die Zuversicht gegeben wird, dass sie noch
in seinen Genuss gelangen werden.

Diese Sehnsucht ist nicht nur bei der Arbeiter-
schaft vorhanden. Wir treffen sie auch bei den
Massen der kleinen Selbständigen im Gewerbe und
Handel. Wir verstehen es darum nicht, wenn der
Präsident des iGewerbeverbandes, Herr Kollege
Gysler, gegen diese Vorlage immer weitere Hinder-
nisse auftürmt und sich dermassen an die Finan-
zierung bei den späteren Etappen klammert. Ich
erinnere mich nicht, und Herr Gysler wird auf keine
Weise einen Beweis dafür erbringen können, dass er •

schon in früheren Beratungen mit derselben Vehe-
menz für die Finanzierung der späteren Etappen
sich eingesetzt hat. Schon in der Botschaft vom
Mai 1946 ist ausdrücklich auf die Restfinanzierung
der zweiten und dritten Etappe vorläufig verzichtet
worden. Damals hat sich keine nennenswerte Oppo-
sition dagegen gewendet. Jedenfalls hat "Herr
Dr. Gysler damals geschwiegen. Ich finde deshalb
die heutige Entrüstung schlecht am Platze. Ich
hätte viel mehr gehofft, dass Herr Dr. Gysler auf
Grund seiner wirtschaftlichen Erfahrungen die Zu-
versicht aufbrächte, dass die kommende Generation
durchaus fähig ist, die Aufgaben ihrer Zeit selbst
zu meistern. Lösen wir im ersten Anhieb zunächst
einmal die Aufgaben unserer Zeit, dann kann um so
sicherer darauf gebaut werden.

Eder: Man hat erwarten können, dass die Stim-
mung bei der Beratung der heutigen Vorlage
wesentlich ruhiger, vielleicht etwas leidenschafts-
loser, etwas weniger begeistert ausschlagen würde,
als das der Fall war, als die eigentliche Versiche-
rungsvorlage zur Debatte stand. Es ist natürlich
dankbarer und sicher auch angenehmer, wahrschein-
lich aber auch leichter, ein grosszügiges Sozialver-
sicherungswerk zu erläutern und beliebt zu machen,
wenn man nicht um die Beantwortung der Frage
bemüht sein muss, was die Sache kostet und wem
diese Kosten zuzumuten sind. Das Thema, das uns
heute beschäftigt, ist schon etwas nüchterner, und
nach dieser Richtung vielleicht auch etwas dornen-
voller. Persönlich habe ich allerdings die Meinung,
dass die beiden Hälften zusammengehören. Ich habe
es auch nicht verstanden, dass man die Sache
getrennt hat, dass man auf der einen Seite disku-
tieren durfte und musste über die Frage, nach
welchen Grundsätzen man vielleicht versichern
wolle, ohne sich im Zusammenhang damit schon
Rechenschaft davon geben zu können, was die
Sache kostet, so dass wir nun heute vor die Not-
wendigkeit gestellt sind, für die Finanzierung einer in
der Hauptsache verabschiedeten Vorlage zu sorgen.
Persönlich habe ich die Auffassung vertreten, dass
die Finanzierung eines solchen Werkes ausreichend
sein muss. Sie werden sich fragen, was'unter „aus-
reichend" zu verstehen sei. Selbstverständlich kann
man nicht so weit gehen, dass nach einem Weltkrieg
ein neues Werk eingeführt werde, von dem wir
wissen, was für 100 oder mehr Jahre vorgekehrt ist.
Ich glaube aber, wir täuschen uns und geben uns
einem Irrtum hin, wenn wir diese Versicherung
nicht grundsätzlich trennen von ähnlichen Dingen,
die in der Schweiz bereits eingeführt sind, wie bei-
spielsweise der Krankenversicherung oder der Un-
fallversicherung. Auch dort, respektive bestimmt
dort, sind die Dinge natürlich nicht so geordnet,
dass für alle Eventualitäten die nötigen Reserven
und Vorsorgemassnahmen getroffen worden sind.
Ich könnte mir beispielsweise denken, dass uns der
Weltkrieg irgend eine grosse Seuche hinterlassen
hätte, wobei möglicherweise das Gefüge der Kran-
kenversicherung in die Brüche gegangen wäre. Aber
im Gegensatz zu diesen beiden Versicherungsarten, '
die gewisse Krankheiten und Unfälle, denen wir
gerne ausweichen, betreffen, handelt es sich hier um
eine Versicherungsvorläge, die uns allen nahegeht,
weil jeder Schweizer hofft, 65 Jahre alt zu werden
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und damit die Segnungen des grosseri Altersver-
sicherungswerkes auch noch gemessen zu können.
Wenn man von diesem Gesichtspunkt aus die Vor-
lage untersucht, komme ich zu folgendem Ergebnis.

Für die Greise von heute, die schon 65 Jahre
und älter geworden sind, ist einigermassen durch
eine Altersfürsorge gesorgt. Sie kommen für die
Versicherung nicht in Frage, weil sie ja auch nicht
zu den Prämien herangezogen werden können.
Interessanter ist die Gruppe, die in den Jahren
1948 bis 1967 das 65. Altersjahr erreicht, für die

• •^^•i * .eine Ubergangsrente beschlossen ist. Für diese
Leute ist in der heutigen Vorlage gesorgt. Immer-
hin kann ich einige Unklarheiten nicht ganz über-
winden, auch eine gewisse Unsicherheit nicht. Es
ist nämlich sehr auffallend — es haben das schon
andere Referenten festgestellt —, dass in der ersten
Vorlage von einem Finanzbedarf von 190 Millionen
Franken ausgegangen wurde. Unter allen Umstän-
den musste für diesen Betrag eine Nachlassteuer
eingebaut werden, trotzdem man wissen musste
oder hätte wissen dürfen, dass diese Nachlassteuer
der Vorlage hätte verhängnisvoll werden können.
Aber man erklärte, es seien 190 Millionen Franken
notwendig. Für diese 190 Millionen sei in Gottes
Namen auch die Nachlassteuer erforderlich. Nun
hat unser Rat Veränderungen oder Verbesserungen
an der Vorlage beschlossen, die eine weitere Be-
lastung von 30 bis 35 Millionen Franken bedeuten.
Trotzdem ist es nun nachträglich möglich geworden,
auf diese Nachlassteuer von 30 Millionen zu ver-
zichten, so dass »die zahlenmässige Differenz ganz
plötzlich 60 bis 65 Millionen geworden ist. Die Aus-
führungen in der bundesrätlichen Botschaft auf
Seite 2 und 3 sind meiner Meinung nach nicht
gerade sonderlich überzeugend. Ich glaube, dass
man schon vor einem halben oder jedenfalls vor
einem Vierteljahr einige Ergebnisse der Volks-
zählung 1941 gekannt hat oder sie hätte beschaffen
können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da
besonderer Massnahmen bedurfte, um die Dinge
einigermassen richtig zu stellen. Auf alle Fälle —
das hat mein Herr Vorredner soeben auch konsta-
tiert — ist dadurch eine unliebsame Beunruhigung
und ein absolut unerwünschtes Misstrauen in die
Berechnungen der bundesrätlichen Experten ein-
getreten.

Ich komme zur dritten Gruppe: Wie ist die
Finanzierung derjenigen durchzuführen, welche erst
im Jahre 1967 in den Genuss einer Versicherung
kommen sollen? Hier sind nicht mehr bloss 160
Millionen, sondern nach der Ergänzungsbotschaft,
die uns vorliegt, 280 Millionen Franken notwendig.
In der dritten Etappe werden es 350 Millionen
Franken sein. Ich habe nun aus dem Munde des
deutschen Referenten mit dem grössten Erstaunen
erfahren, dass auch diese zweite Etappe heute schon
gesichert sei. Auf alle Fälle habe ich Herrn Kollege
Bratschi so verstanden. Ich habe noch kein Steno-
gramm, wo ich die Sache nachlesen kann. Die Aus-
führungen von Herrn Bratschi können doch prak-
tisch nur heissen, dass auch für die zweite Etappe
die 160 Millionen Franken gesichert sind, welche
wir nun für die erste zu beschliessen haben, nicht
aber die Differenz von 160 und 280 Millionen, näm-
lich die 120 Millionen. Die richtige Finanzierung
der zweiten Etappe hängt nach meiner Meinung

Nationalrat. — Conseil national. 19*6.

absolut in der Luft. Auch die bundesrätliche Bot-
schaft erklärt, dass es sich nicht um die zweite,
sondern um die erste Periode handelt. Also ist es mir
ganz unerfindlich, wie man behaupten kann, dass mit
der Annahme der Vorlage schon die zweite Periode
finanziert sei. Beunruhigend ist der Umstand, dass
neue Quellen für diese zweite Periode gar nicht
genannt sind, ganz abgesehen davon, dass sie noch
nicht sichergestellt werden können. Es war wieder-

•holt die Rede von einer Getränkesteuer. Speziell
meine Parteifreunde haben sich dafür erwärmt. Ich
glaube mit guten Gründen. Aus einer früheren
Untersuchung habe ich mir im Gedächtnis behal-'
ten, dass das Schweizervolk vor dem Kriege für
Tabakkonsum jährlich etwa 300 Millionen Franken
und für Alkoholkonsum ungefähr 6—700 Millionen
Franken ausgebe. Es ist nun etwas. auffällig und
unbefriedigend, dass die Tabakkonsumenten nach
der Vorlage 85 Millionen, die Konsumenten von
Getränken, insbesondere von Alkohol nichts, und
die von gebrannten Wassern 5 Millionen an dieses
grosse Versicherungswerk beitragen sollen. Es
scheint, dass man Angst hat vor dem Volk oder
vor den Produzenten, weil man nämlich den Ver-
such mit einer x Getränkesteuer mit ganz untaug-
lichen Mitteln gemacht hat. Hier sind wir nicht in
der Diskussion über die Steuerpraxis, aber das lässt
sich doch feststellen, dass man eine solche Steuer
nicht beim Produzenten im Keller erheben muss,
sondern beim Konsumenten, wo sie erstens ergiebi-
ger ist und weil der Konsument williger ist, etwas zu
tun. So schwebt uns eine Getränkeumsatzsteuer vor.

Wiederholt, gestern und heute Vormittag von
Herrn Spühler, ist erwähnt worden, dass die eidge-
nössische Erbschaftssteuer notwendig sei. Ich
glaube, es wäre zweckmässig, dass man das heute
schon dem Volke ruhig und deutlich sagen würde.
Ich vermag es nicht einzusehen, warum man um
den heissen Brei herumgehen will und warum man
sich vorbehält, in 20 Jahren auf diesen Fall zurück-
zukommen, und dann erst die Berechnungen zu
machen, wie und wann und in welchem Umfang
eine solche eidgenössische Erbschaftssteuer zur Er-
hebung käme. Allerdings haben die Kantonsregie-
rungen in ihrer Mehrheit dem Grundsatz der Erb-
schaftssteuerabtretung zugestimmt, aber ich glaube,
dass das unter ändern Verumständungen geschah.
Wenn ich mich richtig erinnere, ging es so, dass die
Kantonsregierungen erklärten, wenn sie weiter nichts
beizutragen haben würden, wären sie bereit, sich mit
der Abtretung der Erbschaftssteuer abzufinden. Nun
kommen sie mit einem Drittel oder Viertel des ur-
sprünglichen Betrages zum Händkuss und ich
glaube nicht, dass es sehr loyal ist, wenn heute,
bevor das Gesetz verabschiedet ist, erklärt wird,
dass die Kantone neben ihren kantonalen Beiträgen
noch eine Erbschaftssteuer dem Bund zu über-
lassen und abzutreten hätten. •-

Es wird uns nun" erklärt, dass diese neuen
Steuermöglichkeiten, wie z. B. die Getränkesteuer,
reserviert seien für das Finahzprogramm. Tatsache
ist, dass die Finanzordnung des Bundes im Jahre
1950 abläuft und wir dann vor einem ungedeckten
Schuldenberg von 10—11 Milliarden stehen werden.
Aber ich glaube, es wäre heute nicht mehr zu früh,
wenn wir erfahren würden, nach welchen Grund-
sätzen diese Sanierung der Bundesfinanzen, die
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Deckung der Bundesmobilisationsschuld, aufgebaut
und verwirklicht werden soll. Meiner Meinung,nach
gehört das zusammen. Zufälligerweise handelt es
sich um ähnliche Grössenordnungen, nämlich im
Dauerzustand um rund je eine halbe Milliarde für
die Versicherung und für die Deckung und Amorti-
sation der Mobilisationsschuld innert einer vernünf-
tigen Zeitspanne. Mir scheint, von der Finanzsanie-
rung resp. von der Ordnung der Bundesfinanzen
hängen zwei wichtige Dinge ab. Einmal der Staats-,

- kredit, auf der ändern Seite auch die Kaufkraft des
Geldes. Der Stimmbürger, der sich heute oder viel-

• leicht morgen hier im Rate oder anderswo mit der
Frage beschäftigen muss, ob er der Vorlage zu-
stimmen will oder nicht, er wird wahrscheinlich
wissen wollen, ob für die Auszahlung der Renten
dannzumal gesorgt sein wird. Persönlich habe ich
die Meinung, dass nach dieser Richtung keine allzu
grossen Sorgen nötig sind. Dem Staate stehen im-
mer wipder Mittel und Wege zur Verfügung, um
sich in den Besitz der Geldmenge zu setzen, die
notwendig sein wird, um solchen Ansprüchen ge-
recht zu werden. Aber die andere Frage ist minde-
stens so wichtig, nämlich: Welchen Realwert wird
die Rente dannzumal haben, nachdem man in ver-
hältnismässig gutem Geld 10, 20 oder auch 45 Jähre
lang.. Prämien, Jahresbeiträge unter allen Titeln
bezahlt und entrichtet hat ? Ich glaube, es, wäre
heute nicht mehr zu früh, es sollte auch nicht zu
schwer sein, dem Rat, aber auch dem Volk zu sagen,
wie die zweite Finanzetappe finanziert werden soll.
.Es wird schwierig sein, die Finanzierung rechtzeitig
vorzubereiten, wenn es heute noch nicht einmal
möglich sein solle, uns zu sagen, was denn- nach
20 Jahren mit den Versicherten zu geschehen habe.
Es scheint mir, dass man auch hier wiederum ein
Finanzwunder erwartet, wie es in bezug auf die
30 Millionen Franken meines Wissens im „Volks-
recht" genannt worden ist.

Das führt mich dazu, an den Chef des Finanz-
departementes, Herrn Bundesrat Nobs; die Ein-
ladung und Bitte zu richten, uns über den Stand
der Vorarbeiten in bezug auf die Bundesfinanz-
reform Auskunft zu geben. Ich habe nicht die Mei-
nung, dass eine Verkuppelung dieser beiden Dinge
heute noch möglich sei, aber ich glaube, vor der
Schlussabstimmung, bevor, man mit Begeisterung
an die Sache herantritt, wäre es tatsächlich nötig,
uns darüber Rechenschaft zu geben, was uns neben,
der Versicherungsvorlage und Finanzierung noch,
erwartet. Meines Wissens ist ja schon längst eine
Kommission an der Arbeit, die hoffentlich etwas
Glücklicheres geschaffen hat als das, was die
Spezialfinanzkommission für die Versicherungsvor-
lage seinerzeit geboren hat. Neben dem Stand der
Vorarbeiten 'möchte ich fragen, nach welchen
Grundzügen das Eidg. Finanzdepartement vorzu-
gehen-denkt. Ich glaube, dass von der Auskunft,

"die hier verlangt wird, wesentlich auch die Zustim-
mung oder die Mitarbeit bei der Versicherungsvor-
lage abhängig gemacht werden muss. Von dieser
Finanzfrage, von der Lage der Bundesfinanzen, von
der Gestaltung des Bundeskredites in der Zukunft,
wird es meiner persönlichen Auffassung nach sehr
wesentlich abhangen, ob die Versicherung,-die wir
heute beraten, oder beschliessen müssen, später auch
richtig zum Segen des Volkes funktionieren wird.

Odermatt: Bei der Behandlung der Standes-
initiativen der Kantone Bern und Aargau auf Ein-
führung der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung, in der Märzsession 1944, erklärte ' Herr Bun-
desrat Dr. Stampfli, dass der Bundesrat, ohne dass
er sich auf einen bestimmten Termin festlegen
könne, es sich zur Pflicht mache, die Vorarbeiten
mit aller Energie zu fördern und dahin zu wirken,
dass nichts versäumt werde. Es sei anerkannt, dass
der Bundesrat, die Experten und auch die Kom-
mission mit Hochdruck gearbeitet haben, um die
Vorlage möglichst bald unter Dach zu bringen. Das
Tempo der Vorbereitungsarbeit in- und ausserhalb
des Parlamentes darf als übersetzt bezeichnet wer-
den, was einer allseitigen Abklärung, besonders in
bezug auf die Finanzierung aus öffentlichen Mit-
teln,'nicht förderlich sein dürfte. 'Dieses forcierte
Sportstadiontempo wurde eingeschlagen, als a prio'ri
von höchster Stelle aus dem Volke plötzlich die
Einführung der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung auf 1. Januar 1948 versprochen wurde. Von
Anfang war es klar, dass die Hauptschwierigkeit
nicht in .der Lösung -dés'' technischen Problems,
sondern in der Beschaffung und Verteilung der Bei-
träge der öffentlichen Hand liege. In kurzen Zügen
sei der Leidensweg, oder man kann auch sagen die
Metamorphose, welche der Finanzierungsplan durch-
gemacht hat, in der Endphase festgehalten. Zu guter
Letzt beschritt man, wie es von ändern Kollegen
schon erwähnt worden ist, bewusst den Weg, der
den geringsten Widerstand bot, um dadurch' eine
Abstimmung über eine Verfassungsänderung zu
vermeiden. An der ( Konferenz vom 4. September
mit den Vertretern der Kantone eröffnete der
Präsident der Finanzdirektorenkonferenz, dass 18
Kantone die zugedachten Kantonsanteile von einem
Drittel als untragbar erachten. Dem Vorschlag auf
Abtretung der Erbanfallsteuer an den Bund hatten
14 Kantone zugestimmt und 10 hatten ihn abge-
lehnt. An der Konferenz des Vorabends und an der
Konferenz selber mehrte sich noch die Zahl der
erbschaftssteuerfreudigen Kantone. Die befürwor-
tenden Kantone stellten aber die Bedingung an
diese Abtretung, dass damit die ganze Beitrags-
pflicht an die AHV. nicht nur für die erste Stufe,
sondern auch für die folgenden abgegolten sei.
Bundesrat Nobs hat damals im Schlusswort erklärt,
dass die Ablösung der Kantonsanteile durch Über-
lassung der Erbschaftssteuerhoheit nur für die erste
Stufe gelten könne, er nehme jedoch den Vorschlag
entgegen und bezeichnete den Tag der kleinen Tag-
satzung vorn 4. September als einen historischen
Markstein auf dem Wege zur Sicherung der Finan-
zierung der Altersversicherung. Nun kursieren ja
bereits Gerüchte _ über diese Konferenz,, nämlich
darüber, dass es an derselben etwas hart zugegangen
sèi. Dem ist nicht so. Wenn man behauptet, es
wären Ausdrücke gefallen, die nicht salonfähig
seien, so trifft dies nicht zu. Es muss zugestanden
werden, dass vielleicht die Finanzdirektoren und
die -Vertreter der Kantonsregierungen nicht die
blumenreiche und feine Sprache des Nationalrates
kennen. : . -

Eine Bemerkung wurde, an dieser Konferenz
gemacht. Sie ist zugleich.der Ausdruck des Miss-
behagens, das die kantonalen Finanzdirektoren er-
fasste. Diese Misstimmung war auf den ergänzenden
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Bericht vom 19. August über die Gestaltung der
Finanzlage der Kantone zurückzuführen. Es wurde
von den Finanzdirektoren festgestellt, dass diese
Zahlen im ergänzenden Bericht eben nicht stimmen.
Das hat dann einen kantonalen Finanzdirektor zur
Äusserung veranlasst, dass es gut wäre, wenn die
Finanzfachberater des Eidg. Finanz- und Zoll-
departementes ein Landjahr absolvieren würden bei
den kantonalen Finanzdirektoren. -

Die plötzliche Wendung, die die Sache genom-
men hat, ist bekannt, nicht aber alle Hintergründe,
die dazu -führten. Vielleicht waren die mit einer
Eingabefrist von 10 Tagen anberaumten 'definitiven
Vernehmlassungen der Kantonsregierungen so ent-
mutigend ausgefallen, dass der Departementsvor-
steher eine neue Lösung suchte und im vorliegenden
•Projekt fand. Für die Kantone 'war aber de facto
keine Möglichkeit mehr, eingehend zur neuen Lage

.^Stellung,zu beziehen. Diese Tatsache geht aus dem
Protokoll der Fihanzdirektorenkonferenz* vom
25. September hervor. Diese Tatsache wird auch

- illustriert durch den Umstand, dass diese Konferenz
am 25. September stattgefunden hat und'dass dort
den kantonalen Finarizdirektoren noch die Aufgabe
mit nach Hause gegeben wurde, nochmals in ihren
Regierungen eine.Aussprache zu pflegen und Herrn
Bundesrat Nobs Mitteilung zu^ machen, ob sie ein-
verstanden seien oder nicht, dass aber bereits1 am
Vortage die Ergänzungsbotschaft in Druck gegeben
worden war ; denn diese trägt das Datum des
24. September. Hier kann die Sache nicht ganz
stimmen. Jedenfalls können wir nun rückblickend
feststellen, dass der Nimbus der historischen und
konstruktiven Konferenz vom 4. September, um
Attribute von Herrn Bundesrat Nobs zu verwenden,
sich rasch verflüchtigt hat. Die meisten Kantone
werden aber kaum unglücklich sein,'wenn die Erb-
schaftssteuer fallen gelassen wurde. Die Zustim-
mung hiezu war ja nur gegeben worden, um auf dem
scheinbar leichtesten Wege die Kantonsanteile zu
beschaffen. Die Preisgabe eines Stückes Föderalis-
mus wäre sicher contre cœur und als Konzession
an das minus rnalum erfolgt. Wenn nun mit der
Motion Schmid die Erbschaftssteuer, die tränenlos
bestattet wurde, wieder Auferstehung feiern sollte,

f wäre das für die Kantonsregierungen-nicht akzep-
' tabel. x . "" '

Die Entlastung der öffentlichen Hand um
30 Millionen scheint heute und wä're auch für die
zwei folgenden Perioden'angezeigt. Um dem Prin-
zip, dass die Versicherung sich größtenteils selbst
erhalten sollte," Rechnung zu tragen, hätte man
aber die. prozentuale Beitragsleistung erhöhen und
die höchsten Besoldungsklassen-der unselbständig
Erwerbenden höher als mit 2 %, nach einem
degressiven System ansetzen können. Aber dieser
Vorschlag wurde ja, wie Ihnen bekannt ist, einfach
abgelehnt und der Antragsteller vom Bundesrats-
tisch aus in die Fabrik geschickt. Auf das Konto
der Beiträge der öffentlichen Hand dürften indirekt
auch die sogenannten Solidaritätsbeiträge über
300 Franken hinaus - gebucht werden, denn sie
bedeuten nichts anderes als eine Sondersteuer,
welche anderseits die Steuerkraft in den Kanto-
nen und Gemeinden schwächt, indem diese Be-
träge vom Einkommensbetrag abgezogen werden
können.

Wesentlich ist die Frage, ob es angezeigt sei,
dass die öffentliche Hand für die erste Stufe ca.
45 %' und für die zwei folgenden 50 oder mehr Pro-
zent zu leisten hat. Diese Frage soll ja erst'in
20 Jahren konkret geregelt werden. Art. 34quater
der Bundesverfassung sagt nic'ht, man dürfe nicht
bis zu 50 % gehen, aber er bestimmt auch nicht,
mati müsse so weit gehen. Wir dürfen uns deshalb
fragen, ob die ziffernmässige Festlegung der 280,
respektive* 350 Millionen für ' die zwei folgenden
Stufen in Art. l der jetzigen Vorlage erfolgen soll.
Das wurde auch von Herrn Kollege Münz in sei-
nem Votum betont. Wichtiger als Zahlen wäre die
Fixierung der Einnahmequellen für die zwei folgen-
den Etappen, und zwar könnte das allgemein in
Verbindung mit der Bundesfinanzreform geschehen.

"Wenn man heute-von höchster Stelle aus argumen-
tiert, die Beiträge für die LEO. und VEO. dürfen
nicht sistiert werden, um den Zahlungswillen für
die AHV. wachzuhalten, dann kann 'man auch
weitergehen und sagen, wenn die AHV. 20 Jahre
segensreich gewirkt hat, wird der Zahlungswille so
gross sein, dass dann Mittel und Wege zur Weiter-
führung gefunden werden. Sollte die günstige Kon-
junktur nach 20 Jahren eine Wandlung im schlech-
ten Sinne erfahren haben, so wird der Beitrag der
öffentlichen Hand jenen der Wirtschaft übersteigen.
Man wird dem zwar entgegenhalten, dass die Minder-
leistung des Bundes und der Kantone in der ersten
Stufe in den folgenden nachgeholt werden müsse.
Mathematisch mag dieses Nachholen für eine
beschränkte Anzahl von Jahren, nicht aber für eine
unbeschränkte Anzahl von Jahren richtig erschei-
nen. Verfassungsmäßig ist eine mehr als hälftige
Beit^agsqupte auf unbestimmte Zeit nicht zulässig.
Persönlich vertrete ich die Auffassung, dass der
Beitrag der öffentlichen Hand nicht mehr als die
Hälfte der alljährlich ausbezahlten Renten aus-
machen sollte. Damit würde für den öffentlichen.
Anteil das reine Umlageverfahren zur Anwendung
gelangen. Beiträge des Staates zur Äufnung des
Fonds sind abzulehnen. Aber wir müssen der'Er-
gänzungsbotschaft Seite 7 entnehmen, dass doch
in der ersten Etappe, wenn auch vielleicht zum
kleinen Teil, die Beiträge der öffentlichen Hand zur
Äufnung des Fonds verwendet werden. Es heisst
da: „Immerhin kann gesagt werden, dass-in bezüg
auf die Zuwendungen der öffentlichen Hand prak-
tisch das reine Umlageverfahren angewendet wird,
und dass somit der sich ansammelnde Fonds fast
ausschliesslich auf .die Beiträge aus der Wirtschaft
zurückzuführen ist'." Der Bund und die- Kantone
müssen, das sei hier mit aller Offenheit festgestellt
noch Mittel für andere soziale Massnahmen haben,
und zwar für solche, die unser Land weniger rasch
dem Staatssozialismus entgegenführen als die
Alters- und Hinterlassenenyersicherung.

Die Arbeit der kantonalen Finanzdirektoren im
Dienste der Finanzierungsvorlage ist nicht immer
mit dem besten Prädikat taxiert worden. Wenn sie
aber den Vorschlägen nicht mit Sang und Gloria
zugestimmt haben, so war das nur ein äusseres
Zeichen ihres Verantwortungsbewusstseins ihren
Kantonen gegenüber. Das beweist, dass die kanto-
nale Ausgabenmoral besser ist als jene des Bundes.
Aber auch für die kantonalen Finanzdirektoren war
der Grundsatz massgebend, wie er auf Seite l der
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Botschaft vom 29. Mai festgelegt wurde, der lautet :
Es soll verhindert werden, mit der Altersversiche-
rung Verpflichtungen zu übernehmen, die nicht er-
füllt werden können. •

Die neueste Umgestaltung im Finanzierungsplan
hat ja bewiesen, dass auch die Versicherungsmathe-
matiker sich bisweilen, wie Ärzte, in der Prognose
irren können. Man sagt zur Begründung dieser Um-
stellung und Schwenkung, es liegen neue Auswer-
tungen vor. Wenn wir die finanzielle Situation des
Bundes überblicken, müssen wir feststellen, dass
wir der kommenden Generation wohl das grösste
Sozialwerk in der Geschichte unseres Landes hin-
terlassen, aber zugleich belastet mit der Hypothek
der grössten Schuldenlast seit Bestehen der Eid-
genossenschaft. Ob wir hiefür ihre Anerkennung
und ihren Dank finden, wird die Geschichte weisen.
Deswegen sind die Rufe nach Reform der Bundes-
finanzen in Verbindung und vorgängig der Alters-
und Hinterbliejjenenversicherung, wie sie gestern
von Herrn Perreard erhoben worden sind, verständ-
lich. Im Interesse der Verwirklichung' und Sicherung
der Versicherung scheint es angezeigt, dass sie für
die erste Stufe unabhängig von der Bundesfinanz-
reform finanziert werden soll, obwohl auch die Kan-
tone aus Selbsterhaltungstrieb vom Bund mit Recht
die Ausscheidung zwischen Dein und Mein verlangen
müssen.

Noch eine kurze Bemerkung zum Verteilungs-
schlüssel. Es ist schwierig, eine allseitig befriedigende
Schlüsselung zu finden. Wenn im vorliegenden Ver-
teilungsplan eine sehr bedeutende Entlastung der
finanzschwachen Kantone, auch desjenigen, den ich
hier vertrete, eingetreten ist, so ist das berechtigt.
Wer mehr hat, soll mehr geben. ,

Die Vorführung eines Eifersuchtsdramas unter
den Kantonen wegen dieses Verteilungsschlüssels
und der Entlastung einzelner armer Kantone ist
nicht unbedingt nötig, wie das zur Zeit geschehen
ist im Basler Grossen Rat bei der Behandlung einer
Interpellation eines Vertreters der „Partei der Ar-
beit", wo die Entlastung der finanzschwachen Kan-
tone als eine Ungerechtigkeit bezeichnet wurde.

Der Vollzug der kantonalen Beiträge durch den
Bund darf aber keineswegs so erfolgen, dass man
mit der Bundespeitsche knallt und etwa den Kan-
tonen, wenn sie ihre Beitragspflicht nicht sofort er-
füllen, verfassungsrechtlich zukommende Subven-
tionen und Anteile am Bundesfiskus — ich erinnere
an die Stempelgebühren oder an den Benzinzoll-
anteil •— auf Konto der Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung vorenthält. Diese Drohung ist in der
Konferenz vom 25. September vom Bundesrats-
tisch aus gemacht worden. Mit guten Gründen darf
angenommen werden, dass alle Kantone es sich zur
Ehre machen werden, den ihnen zugedachten Anteil
an der Finanzierung der Alters- und Hinterbliébe-
nenversicherung aufzubringen.

Mit diesen Vorbehalten votiere ich für Eintreten
auf die Finanzierungsvorlage.

* *
Wifliker; Die neue Finanzvorlage bringt ent-

scheidende Erleichterungen und Verbesserungen,
einmal durch die Reduktion der Beiträge der öffent-
lichen Hand in der ersten Finanzstufe, dann durch
vermehrte Rücksichtnahme auf die finanzschwachen
Kantone, und schliesslich durch Fallenlassen der in

Aussicht genommenen eidgenössischen Nachlass-
bzw. Erbschaftssteuer.

Mit dem Fallenlassen dieser eidgenössischen '
Erbschaftssteuer ist nach meiner Auffassung ein
grosses Hindernis für die Verwirklichung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung beseitigt; wir dür-
fen uns dieser «Situation freuen. Es ist nicht so, wie
Herr Kollega Spühler einem Teil unserer Fraktion
und unseren Kreisen untergeschoben hat: dass wir
Bedauern hätten über das Fallenlassen der Nach-
lassteuer. Allerdings hat der Verzicht auf die Erb-
schaftssteuer auch seine -Kehrseite. Es sind neue
Schwierigkeiten entstanden, und -zwar in der Rich-
tung, dass die Finanzierung, wie sie heute vorgelegt
wird, als ungenügend bezeichnet wird, und zwar
besonders für die zweite und dritte Stufe. Das Kern-
problem, das wir zu entscheiden haben, ist das: Ist
die Entlastung, welche die öffentliche Hand für die
erste Finanzstufe erfährt, zu verantworten; ist auf
der ändern Seite die Mehrbelastung für die zweite
und dritte Stufe tragbar, und sind diese Stufen
hinreichend finanziert ? • .

Der erste Teil der Frage ist leichter zu beant-
worten und gibt nicht so viele Schwierigkeiten. Es
ist die Entdeckung gemacht worden, dass die finan-
ziellen Verpflichtungen für die erste Stufe geringer
seien. Ich stelle fest, dass der Moment für diese Ent-
deckung richtig gewählt war. Wäre sie nämlich
früher erfolgt, dann wären die Lasten der Ver-
sicherung gesteigert und damit das Versicherungs- •
werk noch mehr belastet und die Frage der Finan-
zierung noch mehr erschwert worden. Ich stelle fest :
Nach dieser Richtung hat die Regie sicher geklappt.
Aber ich glaube, die Reduktion der Leistungen der
öffentlichen Hand von 190 auf 160 Millionen Franken
lasse sich durchaus vertreten. Wir stellen ja fest,
dass in den nächsten 20 Jahren, trotz dieser Re-
duktion von 30 Millionen Franken, ein Fonds von
über 3 Milliarden Franken geäufnet wird. Würden
wir die öffentliche Hand nicht entlasten, so ent-
stünde ein Fonds von über 4% Milliarden Franken.
Das wäre doch- nach unserer Auffassung zu viel.
In einem Moment, wo wir die Pflicht haben, in erster
Linie den Schuldenberg der Eidgenossenschaft von
über 10 Milliarden Franken allmählich abzuzahlen,
erscheint es nicht als das Dringendste, derartige
Milliardenfonds zu äufnen. '

Nun aber die kompliziertere Frage: Darf die
Finanzierung der zweiten und dritten Stufe als
genügend betrachtet werden ? Da gehen die Mei-
nungen auseinander. Herr Kollege Gysler hat gestern
erklärt, dass er die Zustimmung des Gewerbe-
verbandes zur Vorlage davon abhängig mache, dass
eine bessere Finanzierung Platz greife. Das ist
ausserordentlich deutlich gesprochen. Er verlangt
Richtlinien für die Finanzierung, damit die späteren
politischen Machtkämpfe um das Schicksal der
Alters- und Hinterlassenenversicherung vermieden
oder gemildert werden. Er stellt Richtlinien auf und
macht konkrete Vorschläge. Ich möchte nun unter-
suchen, ob diese Vorschläge und Richtlinien tauglich
sind. Der erste Vorschlag geht dahin, es soll bei
Art. l festgelegt werden, dass der Verteilungs-
schlüssel % Kantone, 2/3 Bund, nicht nur für die
erste Finanzierungsstufe, sondern für immer gelten
solle. Aber die Festlegung dieser Quote bedeutet
nicht die Erschliessung neuer Finanzmittel. Es ist



15. Oktober 1946 — 863 Finanzierung der AHV.

damit gar nichts gewonnen für die Finanzierung.
Sein zweiter Vorschlag geht dahin, dass er bei
Art. 2 beantragt, es seien dem Bund die Beiträge
aus einer eidgenössischen Warenumsatz- und Auf-
wandsteuer für die zweite und dritte Stufe zur Ver-
fügung zu stellen. Die gesetzliche Festlegung, dass
die Erträge einer Warenumsatzsteuer oder einer
Aufwandsteuer für die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung zu reservieren seien, ist ein durchaus
untaugliches Mittel, weil ja gar keine verfassungs-
mässige Grundlage besteht für die Erhebung einer
Warenumsatzsteuer. Daher ist es gar nicht an-
gängig, im Gesetz eine derartige-Kompetenz zu ver-
ankern, die bodenlos ist, die keine verfassungs-
mässige Grundlage hat. Übrigens ist diesem Vor-
schlag bereits der Kampf von links angesagt worden.
Herr Kollege Spühler hat* erklärt, die Arbeiterschaft
werde dieser neuen Konsumsteuer nicht zustimmen.
Wenn nun Herr Kollege Gysler es wirklich ernst
meint mit der Erschliessung neuer Finanzquellen
für die zweite und dritte Stufe, dann muss er
konsequent auch einen Antrag stellen auf Schaffung
einer daherigen Verfassungsbestimmung. Diese Ver-
fassungsbestimmung bedarf natürlich der Zustim-
mung des Souveräns. Wir kämen also wieder zu der
Situation, die wir durch das Fallenlassen der Nach-
lassteuer vermieden haben. Aber diese Konsequenz
wird wahrscheinlich nicht gezogen werden. Ich
glaube, es ist von Seiten des Herrn Münz auch be-
zweifelt worden, ob der Vorschlag wirklich ernst
gemeint sei. Ich halte ihn nicht für sehr ernst
gemeint. Wenn keine neuen Finanzmittel für die
zweite und dritte Stufe erschlossen werden könnten,
müsste man konsequenterweise zurückkommen auf
die versicherungstechnische Vorlage. Wenn das
Versicherungsgebäude zu kostspielig 'erstellt ist,
stellt sich die Frage, ob wir die Sache nicht billiger
gestalten sollen. Sollen wir die Leistungen des Ver-
sicherungswerkes nicht reduzieren, damit die Finan-
zierung um so eher gesichert erscheint ? Aber es ist
eitel, hier in diesem Moment die Frage aufzuwerfen,
denn wir haben ja in der letzten ausserordentlicheii
Sessiorî in der Gesamtabstimmung das Versiche-
rungswerk angenommen. Unser Rat kann darüber
in diesem Stadium nicht mehr debattieren, weder
im Sinne einer Erhöhung der Renten, noch im
Sinne ihrer Reduktion. Die Lösung dieses Problems,
wenn es überhaupt aufgegriffen wird, müssen wir
einstweilen dem Ständerat überlassen. Ich greife
die Frage nur deswegen auf, weil wir, wenn Schwie-
rigkeiten in der Finanzierung bestehen bleiben, die
Konsequenz ziehen müssen im Sinne einer Ent-
lastung und Verminderung der Leistungen.

Noch ein Wort zur Frage der Erbanfallsteuer.
Herr Kollege Schmid hat eine Motion eingereicht,
in dem Sinne, dass vom Bundesrat verlangt wird,
dass er den Bezug einer eidgenössischen Erbanfall-
steuer zugunsten der Finanzierung der zweiten und
dritten Stufe und der Erhöhung der Übergangs-
renten „vorbereite". Ich glaube, diese Motion ist so
eine Art Grabdenkmal für die verabschiedete Nach-
lassteuer, das aber in die Zukunft weist. Was heisst
das : diese Erbanfallsteuer vorbereiten ? Grundlage
jeder Vorbereitung einer Erbanfallsteuer auf eid-
genössischem Boden ist ihre verfassungsmässige Ver-
ankerung. Diese wollte man bekanntlich nicht. Man
wollte dieser Schwierigkeit ausweichen. Die Motion

ist bloss pro memoria eingereicht, damit der Ge- •
danke der Erbanfallsteuer nicht untergehe. Ich
glaube, der Bundesrat wird gut beraten sein, wenn
er diese Motion ablehnt. Sie schafft nicht Klarheit,
sondern Verwirrung. Beachten Sie, dass die Kantone
in der Finanzierung ihrer Beiträge an die Alters-
und Hinterlassenenversicherung darauf angewiesen
sind, den Besitz zu besteuern und auf kantonalem
Boden die Erbanfallsteuer oder die Nachlassteuer
einzuführen, respektive auszubauen. Wenn nun die
Motion angenommen würde, kämen die Kantone
in die grössten Schwierigkeiten. Sie wüssten nicht,
ob sie diese Steuerquellen benützen könnten oder
nicht und wie lange. Das ist nur ein Motiv, das den
Bundesrat veranlassen sollte, die Motion abzu-
lehnen. Wir werden sie bekämpfen. Es wird immer
behauptet, der Besitz komme zu wenig zum Hand-
kuss bei der Finanzierung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung. Ich glaube, den Kantonen
bleibt gar kein anderes Mittel übrig, als durch
Steuererhöhung, durch Ausbau der Erbanfallsteuer
auf ihrem kantonalen Boden die Mittel zu suchen,
um die kantonalen Beiträge aufzubringen. Es läge
also auch nicht im Interesse des Schicksals der
Alters- und Hinterlassenenversicherung, wenn jetzt
schon wieder der Bezug neuer eidgenössischer
Steuern in Aussicht gestellt -wird. Wenn man doch
nicht den Mut hat, vor das Volk zu treten und es
abstimmen zu lassen über eine Verfassungsvorlage
für die Erbanfallsteuer, dann sollten wir nicht ein
so untaugliches Mittel zu Hilfe nehmen, das nur
Verwirrung stiftet.

Die Konsequenz aus diesen Darlegungen ist fol-
gende : Wer der Auffassung ist, dass die Finanzierung
der Alters- und Hinterlassenenversicherung für die
zweite und dritte Stufe ungenügend ist, der muss
taugliche Mittel vorschlagen für die Verbesserung
der Finanzierung, oder er muss dann eine Reduktion
der Leistungen der Alters-. und Hinterlassenen-
versicherung verlangen, um die Finanzierung nach
dieser Richtung zu erleichtern. Aber ich stehe auf
dem Standpunkt, dass die heutige Finanzvorlage
annehmbar ist, dass die Finanzierung der ersten
Stufe genügend ist und dass, wenn es sich darum
handeln wird, die Finanzierung der zweiten und
dritten Stufe unter Dach zu bringen, sich die Alters-
und Hinterlassenenversicherung genügend einge-
lebt hat, und dann der Wille vorhanden ist, auch die
nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Wir können
nicht heute schon alles vordisponieren für eine
fernere Zukunft, wir können auch nicht durch sog.
Richtlinien die Sache abklären. Richtlinien hat man
in Programmen oder man löst eine „Richtlinien-
bewegung" aus, aber in einem Gesetz dürfen keine
blossen Richtlinien enthalten sein. Hier handelt es
sich darum, Rechte und Verpflichtungen zu schaffen
und Kompetenzen zu verankern. Wir müssen an-
nehmen und wollen hoffen, dass unsere Demokratie
in 20 Jahren noch so gesund und lebenskräftig sei,
dass sie dann auch die Mittel und Wege findet, um
das grosse Werk der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung weiterzuführen.

Ruoss: Die Frage der Finanzierung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung beschäftigt zurzeit
Volk und Parlament recht lebhaft. Die Wendung,
die die Finanzierung der Alters- und Hinterlassenen-
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Versicherung plötzlich nahm, kam für uns Kom-
missionsmitglieder etwas überraschend. Wir hatten
uns mit den 190 Millionen Franken für die erste
Etappe einigermassen vertraut gemacht. Wenn es
sich nun nachträglich herausstellt, dass wir mit 150
bis 160 Millionen Franken für die erste Etappe aus-
kommen, dann können wir darüber nur froh sein.
Es hätte ja auch das Gegenteil eintreten können.

Nachdem der Bundesrat die Nachlassteuer fallen
gelassen hatte, wurde ihrer auch in der Kommission
nochmals mit geradezu . warmen und ehrenden
Worten gedacht. Es wird heute der Alters- und
Hinterlassenenversicherung vorgeworfen, sie sei zu
ungenügend, ja sogar oberflächlich finanziert. Ge-
wiss, es wäre zu begrüssen gewesen, wenn die Finan-
zierung nicht nur für die erste Etappe voll gesichert
gewesen wäre, sondern wenn auch für die zweite
und dritte Etappe noch Verbesserungen hätten an-
gebracht werden können. Nach all den Schwierig-
keiten, die ein neu zu schaffendes Werk immer mit
sich bringt und die auch uns nicht erspart sind,
gilt es für uns in allererster Linie, jenen vernünf-
tigen Weg zu gehen, der uns zum Ziele führt und
dem -auch das Schweizervolk seine Zustimmung
geben kann.

Erlauben Sie mir nun die Frage zu stellen und
zu beantworten:. Hat unsere Generation bis jetzt
zu wenig geleistet und leistet sie auch für die zweite
und dritte Etappe der Finanzierung zu wenig ? Die
Lohn- und Verdienstersatzordnung, wohl die sozial-
ste und segensreichste Institution, mit der das
Schweizervolk vom Bundesrat während des Krieges
beschert worden ist, bringt inskünftig der Alters-
und Hinterlassenenversicherung270bis350Millionen
Franken ein. War die Einführung der Lohn-' und
Verdienstersatzordnung von Anfang an eine Selbst-
verständlichkeit ? Erinnern Sie sich nicht mehr
daran, wie anlässlich der Inkraftsetzung dieser
Abgabe sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf
Arbeitgeberseite Kritik geübt worden ist? Heute
hat man sich allseitig damit abgefunden; Jedoch
ein Mehreres, wenn auch nicht in dieser, so doch
in einer kommenden Vorlage von Arbeitgeberseite
zu verlangen, und wenn es auch nur 10 % zu den
bisherigen Ansätzen ist, muss als untragbar und
taktisch unklug bezeichnet werden. Es würde dieser
Vorlage wertvolle Ja-Stimmen kosten. Wir haben
einen sechsjährigen Weltkrieg hinter uns, der un-
serer Generation enorme finanzielle Ausgaben ver-
ursacht hat, die es nun zu amortisieren gilt. Diese
Periode hat auch persönliche schwere Opfer von
jedem einzelnen gefordert, um die Gefahr zu bannen
und die Unabhängigkeit unseres Vaterlandes zu
wahren. Diese Pflicht ist von uns erfüllt worden.
Die Warenumsatzsteuer ist während des Krieges
ebenfalls eingeführt worden, sie dürfte dieses Jahr
zirka 300 Millionen Franken abwerfen. Ich frage
Sie: Sind das nicht Leistungen, mit denen sich
unsere Generation sehen lassen darf? Wir wissen,
dass wir noch eine Aufgabe zu erfüllen haben,
ansonst viele von uns geschaffene Sozialwerke illu-
sorisch werden könnten." Es gilt, das Budget-
gleichgewicht, sowohl in den Kantonen als auch in
der Eidgenossenschaft, herzustellen. Mag das uns
auch schwere Opfer kosten, wir werden, wir müssen
dies doch schaffen. Wenn ich auch überzeugt bin,
dass das Anziehen der Steuerschraube auch seine

Grenzen hat, soll späteres Unheil für Land und1

Volk verhütet werden, so bin ich mindestens doch
ebensosehr überzeugt, dass unsere Nachkommen die
noch fehlenden Millionen für die zweite und dritte
Etappe auf sich nehmen werden, ganz besonders
dann, wenn sie die Vorteile einer Alters- undHinter-
lassenönversicherung bereits erfahren haben. Haben
.wir daher Vertrauen indiekommenden Generationen,
sie werden das Ihrige bestimmt schaffen. Es gilt
heute, dem Schweizervolk gegenüber Wort zu halten
und der Sozialgesetzgebung unseres Landes die
Krone aufzusetzen durch die Annahme der Alters-
uhd Hinterlassenenversicherung. In diesem Sinne
empfehle ich Ihnen ebenfalls Eintreten auf die Vor-
läge.

Renold: Es war, wie das hier schon wiederholt
gesagt worden ist, vorauszusehen, dass die Finan-
zierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
grössere Schwierigkeiten bieten werde als die Aus-
arbeitung des technischen Teils, und es ist jeden-
falls zuzugeben, dass der Chef des Finanzdeparte-
mentes vor einer ausserordentlich grossen und
schweren Aufgabe steht, 'die ihm zudem von den
kantonalen Finanzdirektoren nicht erleichtert wor-
den ist. Dabei ist in diesem Zusammenhang immer
wieder auch die Frage aufgeworfen worden, sie wird
auch im Volke diskutiert und wird bei einem all-
fälligen Abstimmungskampf ebenfalls eine Rolle
spielen, ob es nicht zweckmässiger gewesen wäre,
zuerst für die Sicherung der nötigen finanziellen
Mittel zu sorgen und erst nachher den technischen
Teil und insbesondere die 'Höhe der Renten festzu-
setzen. Es scheint mir angezeigt, dass auch an dieser
Stelle diese Frage einmal endgültig klargestellt
wird. Sie wäre zweifellos zu bejahen,- wenn über-
setzte Renten vorgesehen worden wären. Dies ist
jedoch nicht der Fall. Die Höhe der vom Bundesrat
vorgeschlagenen und vom Nationalrat in der
Augustsession beschlossenen Renten stellt meines
Erachtens das Minimum dar, was von einer eid-
genössischen Altersversicherung gefordert werden
kann. Die Renten sind gerade an der Grenze Sessen,
was wir verlangen dürfen und stehen sogar vielfach
unter dem, was grosse Teile des Volkes erwarten,
weil sie e'ben übersehen, dass es sich nicht urn einen
Ersatz des Erwerbs, sondern nur um eine Beihilfe
im Alter handelt. Wenn dem aber so ist, so war
es auch richtig, dass zuerst der technische Teil mit
den Renten ausgearbeitet wurde und sich nachher
der finanzielle Teil darauf ausrichtete, und nicht
umgekehrt. Dass dieses Vorgehen richtig war, darf
wohl auch aus Ausführungen von Herrn Bundesrat
Stampfli geschlossen werden, der sich am frei-
sinnigen Parteitag in Zürich. 1945 für die Variante l
ausgesprochen und dabei meines Erachtens mit
Recht den Weg für diese Rentensätze freigemacht
hat. Auf diesen Renten der Variante l und auf den
gestützt darauf gemachten, versicherungstech-
nischen Berechnungen basierte das Gutachten der
Finanzexperten und die Botschaft des Bundesrates
vom Mai 1946. (

Damit komme ich zu einer zweiten Klarstellung,
die mir vor allem auch gegenüber den Ausführungen
des Herrn Spühler nötig erscheint. Es betrifft die
grosse Überraschung durch das Sozialversicherungs-
amt und zwar vor allem für diejenigen, welche bis
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jetzt an die uns unterbreiteten Berechnungen über
.den finanziellen Bedarf glaubten, die Feststellung
, nämlicb, dass in der ersten Finanzperiode der Be-

darf .der öffentlichen Hand um 30 Millionen geringer
sei. Man hat in der Kommission erklärt, daraus sei
ein allgemeines Malaise und eine Unsicherheit ent-

o

standen. Ich bin anderer Meinung. Das Malaise be-
stand wohl eher damals; als noch der höhere Finanz-
bedarf in Frage stand, der Nachlâssteuèr scharfe Op-
position angesagt wurde und kein Ausweg für die
vollständige Finanzierung, offenstand. Es ist auch
da und dort und auch heute wieder dem Gedanken
Ausdruck gegeben worden, man hätte, wenn die
veränderten Verhältnisse vorher bekannt gewesen
wären, bei der Festsetzung der Renten weitergehen
können. Diese Auffassung ist eine irrige. Es muss
immer wieder mit allem Nachdruck hier und im
Volke darauf hingewiesen werden, dass es sich nur
um eine zeitliche Verschiebung handelt und .die Be-
lastung im ganzen gesehen keineswegs kleiner ge-
worden ist. Ich glaube, wir sollten uns über diese
Wendung freuen und dem Soziälversicherungsamt

Ö ' . &

dankbar sein, dass es den Mut hatte, zu sagen, dass
gestützt auf neuerliche Grundlagen "etwas andere
Zahlen herausgekommen" seien: Das bedeutet noch
keineswegs, dass damit das ganze vèrsicherungs-
tétìhiiische Gebäude erschüttert wird, oder dass an
der Richtigkeit • der vom Soziälversicherungsamt
errechneten 'Zahlen gezweifelt .werden muss. Alle
vérsicherungstechriischên Berechnungen beruhen
auf gewissen Annahmen. Es handelt sich um mut-
massliche Zahlen, .wie sie bei allen Versicherungs-
institutionen in Erscheinung treten ; daher auch die
periodische yersicherungstechnische Überprüfung
aller Versicherungskassen, und zwar in der Regel
alle fünf Jahre, wobei dann dïe Finanzierung viel-
fach neu festgesetzt werden muss. Mir scheint übri-
gens, dass eine Verschiebung um 30 Millionen in
20 bis 30 Jahren bei einem' Gesamtbedarf von über
einer halben Milliarde keineswegs zum Aufsehen
mahnen kann. Es mag sein, dass daraus die'grund-

• sätzlichen Gegner der -Versicherung Kapital schla-
• gerì und das Vertrauen in die gegebenen Unterlagen
"untergraben wollen. Für uns bedeutet die Feststel-
lung des geringeren Finanzbedarfes-einen Glücksfall
dit.einem Zeitpunkt, als.die Finanzierung der ersten

• Période in Frage gestellt war.
Es ist auch durchaus abwegig, wenn nun ver-

sucht wird, die beiden Departemente, Finanz- -und
Zolldepartement auf der einen Seite, Volkswirt-
schaftsdepartement auf/der ändern Seite gegenein-

• 'ander auszuspielen. •
Herr Kollege Spühler hat sodann darauf hinge-

wiesen, dass. das Verhältnis zwischen der Belastung
des Arbeitseinkommens und des Besitzes durch den
Wegfall der Nachlassteuer zugunsten des Besitzes,

• verschoben worden sei.. Das mag, oberflächlich ge-
sehen, bis zu einem gewissen Grade iür die erste
Periode zutreffen. Anderseits jedoch ist. zu sagen,
dass auch ein Teil dessen, was die öffentliche Hand
aufbringen muss, namentlich bei den Kantonen,
durch vermehrte Belastung des Besitzes aufgebracht

, wird. Schliesslich darf auch hier gesagt werden, was
uns Herr Bundesrat Nobs in der Kommission gesagt
hat, was wir allerdings. schon lange wùssten, dass
nämlich in keinem Lande der Welt die grossen Ver-
mögen und der Vermögensertrag so hoch besteuert

werden wie bei uns und in keinem ändern Lande die
niedrigen Einkommen so privilegiert werden wie bei
uns. * ! "i

Und nun die Frage der Finanzierung der ver-
schiedenen Perioden: Die erste Periode.ist gesichert
und die zweite weitgehend sichergestellt. Auch für
die dritte Periode sind mindestens die Mittel der
ersten Periode samt dem Ausgleichsfonds vorhan-
den. Ich möchte nicht wiederholen, was gestern hier
anlässlich der Behandlung des Ordnungsantrages
Perréard gesagt worden'-ist. Vorteilhaft wäre es
meines Erachtens gewesen, wenn die Verteilung
zwischen Bund .und Kanton schon heute für alle
Zukunft festgelegt worden wäre. In dieser Richtung
stimme ich mit Herrn Gylser überein. Ich bin auch
der Auffassung, dass es wünschenswert gewesen wäre,
wenn zum mindesten die Finanzierung auch der
zweiten Periode etwas übersichtlicher gestaltet wor-
den wäre und uns hiefür wenigstens gewisse Richt-
linien hätten gegeben werden können, um so mehr,
als ja erst nach 20 Jahren die Versicherung voll in
Wirksamkeit tritt. Aber was nützen Richtlinien für
eine ferne Zukunft, wenn sie nicht verfassungs-
mässig untermauert sind ? Ich setze mich daher über
die geäusserten Bedenken hinweg und zwar aus fol-
genden Gründen :

Ich halte dafür, dass heute eine sichere, voll- -•
ständig und endgültige Finanzierung für den Zeit-
raum nach 20 oder 30 Jahren sowohl aus finanz-
technischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen
gar nicht möglich ist.'Es ist praktisch ausgeschlos-
sen, schon heute zu bestimmen, dass in 20. Jahren
eine Nachlassteuer oder Bundeserbschaftssteuer, die
übrigens das gleiche Schicksal erleiden würde wie
die Nachlassteuer, da im Volke Nachlassteuer gleich-
bedeutend mit Erbschaftssteuer, geschaffen werden
soll, oder dass wir, wie es die Finanzexperten' vor-
schlagen die Finanzierung ab 1968 durch Einkünfte
aus einer Warenumsätzsteuer sicherstellen.. Eine
solche Bestimmung wäre rein platonisch und würde
auch verfassungsrechtlich schwierige Probleme auf-
werfen, da es gar nicht sicher ist, ob die Nachlass-
oder die' Erbschafts- oder die Warenumsatzsteuer,
oder wie diese Steuern dann heissen, in 20 Jahren
angenommen werden. Versuchen wir aber die Steuer

'schon jetzt jn der Verfassung zu ver-ankern, so be-
steht wohl keine Aussicht auf Annahme durch das
Volk, da dieses auf keinen Fall einen Wechsel auf
solange Sicht ausstellen Vürde. Damit aber;würde
das ganze Werk wiederum gefährdet oder sogar ver-

. unmöglicht. « ' ( t
Es 'stellt sich daher die Frage : wollen wir eine

auf alle Zeiten sichere Finanzierung festsetzen,'mit
dem Risiko, dass'diese dann doch wieder über den
Haufen geworfen wird; oder wollen wir nicht lieber
jetzt eine Versicherung schaffen mit einer sehr an-

. nehmbaren und zum mindesten für 20 Jahre ge-
sicherten Finanzierung ? Ich ziehe die Versicherung
vor.

Mir scheint, die Hauptsache ist, dass die Alters- »
und Hinterlassenenyersicherung auf 1. Januar 1948 in
Kraft tritt. Dann wird neben der Finanzierung durch
die öffentliche Hand für die erste Periode die Finan-
zierung durch die Wirtschaft dauernd gesichert, die
sonst verloren ginge ; denn an eine Verlängerung der
Lohn- und Verdienster'satzordnung auf dem Voll-
machtenwege über 1948 hinaus ist meines Erachtens
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nicht zu denken. Wenn einmal die Versicherung
spielt, wird die Finanzierung — ich teile die Auf-
fassung, von Herrn Winiker — bedeutend leichter
sein als jetzt. Bedenken Sie, dass 1968 schon eine
grosse Zahl von Versicherten die Teilrenten erhalten
werden, neben denjenigen die noch von der Über-

. gangsordnung profitierten. Diese und diejenigen, die
seit 20 Jahren Prämien bezahlt hatten, werden die
Versicherung nicht mehr fallen lassen. Das lehrt die
Erfahrung bei allen Versicherungskassen: auch da
sorgen schliesslich die Jungen für die Alten, und
auch da müssen die ersten ein gewisses Risiko für
die Zukunft übernehmen. Ich bin überzeugt, dass
sich dann auch die Finanzierungsmittel finden wer-
den, zu denen man sich heute noch nicht durchzu-
ringen vermochte. Schliesslich darf auch erwartet
werden, was gestern gesagt wurde, dass hoffentlich
nach 20 Jahren auch unsere grosse Bundesschuld —
wenn wenigstens nicht wieder ausserordentliche
Verhältnisse eintreten — zur Hauptsache getilgt
sein wird. Ergeben sich aber wieder solche ausser-
ordentlichen Verhältnisse, wie wir sie in den letzten
Jahren gehabt haben, dann wird überhaupt die
Altersversicherung in Frage gestellt.

Wenn wir uns jetzt über die Finanzierung nicht
einigen können, so wird die Altersversicherung auf
Jahre hinaus nicht mehr verwirklicht werden kön-
nen. Das wäre sehr zu bedauern. Ich würde es be-
dauern aus allgemein staatspolitischen Gründen,
aber insbesondere auch vom Standpunkt der Land-
wirtschaft aus. Ich habe die Auffassung, dass die
Altersversicherung trotz ihren bescheidenen An-
sätzen auch der Landwirtschaft weitgehend zugute
kommt und zur Sicherung der bäuerlichen Existenz
und zur Lösung der landwirtschaftlichen Arbeiter-
frage beitragen wird. Vergessen wir nicht, dass
grosse Kreise — es sind bekanntlich ca. 400 000 —
bereits in irgendeiner Form eine Altersfürsorge
haben, so namentlich die Beamten und Angestellten
und Industriearbeiter. Kommt .die eidgenössische
Altersversicherung nichtj so haben diese Kreise
trotzdem eine Versicherung; andere werden sich im
Rahmen ihrer Betriebe eine Fürsorge schaffen kön-
nen. Der Landwirtschaft und wahrscheinlich auch
dem Kleingewerbe jedoch wird das aus eigener Kraft
nicht gelingen. Darum sollte meines Erachtens die
Landwirtschaft für die Verwirklichung der Alters-
und Hinterbliebenenversicherung eintreten, auch
wenn in 20 Jahren die Finanzierung ergänzt werden
muss. Der Staat ist uns gut genug dafür, das ein-
solches Werk, wie es. die Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung darstellt, niemals mangels finan-
zieller Mittel wieder eingehen wird.

Aus diesen Gründen stimme ich für Eintreten
nach dem vorliegenden Entwurf.

Häberlin: Ich möchte mich zuerst kurz persönlich
mit dem Votum von Herrn Spühler auseinander-
setzen.

Ich bin mir vollständig bewusst, dass die Ver-
wirklichung der Alters- und Hinterbliebenenver-
sicherung so viele natürliche Schwierigkeiten zu
überwinden hat, dass es nicht verantwortet werden
kann, noch künstliche dazu zu schaffen. Als eine
solche künstliche Erschwerung muss ich es, wie
schon Herr Renold, betrachten, wenn die beiden an
der Alters- und Hinterlassenenversicherung betei-

ligten Departemente gegeneinander ausgespielt wer-
den. Leider muss ich mir zum Vorwurf machen, dass
ich durch eine etwas unbesonnene Bemerkung in der
radikaldemokratischen Fraktion dazu beigetragen
habe. Ich bedaure das nachträglich im Interesse der
Sache, besonders, weil es den Anschein haben
könnte, diese Bemerkung sei parteipolitisch be-
einflusst gewesen, was aber absolut nicht der Fall
war.

Sachlich hat Herr Kollega Spühler den Rat
gleichsam unter dem Eindruck gelassen, als ob der
Szenenwechsel, der durch eine neue Berechnung des
Volkswirtschaftsdepartementes verursacht wurde,
dem Finanzdepartement Schwierigkeiten bereitet
hätte. Ich glaube, Herr Bundesrat Nobs wird ohne
weiteres anerkennen, dass das Gegenteil der Fall ist :
dass diese neuen Berechnungen, die ergaben1, dass
sich 'die erste Etappe der' Altersversicherung mit
einem geringeren Betrag finanzieren lässt, eine
eigentliche Erlösung bedeutet haben, einen Ausweg
aus einer unheilvoll verfahrenen Situation. Denn ich
muss daran erinnern, dass ein Hauptfehler des ur-
sprünglichen bundesrätlichen Finanzierungsprojek-
tes, die Nachlassteuer, ausserordentlich umstritten
war, und zwar nicht nur in bürgerlichen Kreisen:
ich erinnere ,nur daran, dass gestern Herr Kollega
Schmid-Solothurn diese Nachlassteuer als die
roheste Form einer Erbschaftssteuer bezeichnet hat,
und damit wohl die Auffassung bekunden wollte,
dass sie in der Form, wie sie vom Bundesrat vorge-
schlagen wurde, nicht hätte verwirklicht werden
dürfen.

Es ist zweitens darauf hinzuweisen, dass, mit
wenigen Ausnahmen, sämtliche Kantonsregierungen
erklärt hatten, die Kantonsbeiträge in der ur-
sprünglichen Höhe seien für sie untragbar. Aus allen
diesen Schwierigkeiten hat sich ein Ausweg er-
geben durch die neuen Berechnungen des Volkswirt-
schaftsdepartementes, die also als eine Erleichte-
rung und nicht als eine Erschwerung der Situation
betrachtet werden müssen.

Noch eine zweite Bemerkung zu Herrn Kollega
Spühler. Er hat darauf hingewiesen, dass bei dieser
neuen Situation der Besitz sich gleichsam um alle
Lasten drücken könne. Ich gebe ohne weiteres zu,
dass bei der neuen Lösung der Besitz besser" weg-
kommt als beim ursprünglichen Vorschlag des ,
Bundesrates. Aber es ist doch eine Übertreibung, zu •
behaupten, dass damit der Besitz von jeglicher Last
befreit werde. Zum mindesten die Anteile der Kan-
tone werden auch heute wahrscheinlich zum grossen
Teil durch Progressivsteuern gedeckt werden müs-
sen. Ich erinnere weiter daran, dass bei der zweiten
und dritten Etappe jedenfalls das Kapital unter
allen Umständen drankommen wird, und in der
Zwischenzeit wird die Milliardenschuld des Bundes •
dafür sorgen, dass das Kapital nicht etwa glückliche
oder sorgenfreie Jahre vor sich haben wird.

Wir haben gestern sicher mit Recht den Rück-
weisungsantrag des Herrn Perréard abgelehnt. Ich
glaube aber, dass dieser Antrag gleichsam wie der
Geist des ermordeten Bancos in Shakespeares
Drama „Macbeth" zwar unsichtbar, aber doch
irgendwie deutlich spürbar über unseren Beratun-
gen ruht. Denn was uns alle zutiefst und mit allem
Ernst beschäftigen muss, ist die Frage: Ist die
finanzielle Grundlage, die wir diesem gewaltigen
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Werk jetzt geben wollen, genügend ? Dürfen wir uns
beschränken auf die Finanzierung der ersten
Etappe? Da muss ich kurz rekapitulieren, dass sich
in der Betrachtungsweise dieser Frage sehr merk-
würdige Wandlungen feststellen lassen. Noch die
Finanzexperten des Bundesrates haben es als ihre
selbstverständliche Pflicht betrachtet, nicht nur die
Finanzierung der ersten Etappe, sondern die Finan-
zierung des ganzen Werkes in Betracht zu ziehen,
und wenn sie auch nicht so weit gegangen sind wie
der Antrag Gysler, der schon ziffernmässig die-
Finanzierung dieser zweiten und dritten Etappe fest-
legen will, so haben sie doch wenigstens die Waren-
umsatzsteuer neben der Nachlassteuer als jene
Quellen festgelegt, aus denen die Zusatzfinanzierung
für die zweite und dritte Etappe hätte gespeist
werden sollen. Der Bundesrat ist dann einen Schritt
zurückgegangen. Er hat sich schon in seinem ur-
sprünglichen Projekt auf die Finanzierung der ersten
Etappe beschränkt. Aber er hat es doch mit etwel-
chen Bedenken und Gewissenskrupeln getan. Auf
Seite 12 der Botschaft steht nämlich der Satz:
„Wenn wir auch solide Planungen und einen weit-
schauenden Haushalt als oberstes Gebot der Staats-
führung betrachten, so scheint es uns .doch nicht
unbedingt notwendig, heute schon die Finanzierung
des Bundesbeitrages an die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung für alle Zeiten formell zu ge-
währleisten." In der Kommission ist man dann teil-
weise geradezu ins andere Extrem verfallen und hat
den Standpunkt vertreten, der Versuch einer Finan-
zierung aller drei Etappen könne gar nicht verant-
wortet werden; es wäre dies geradezu unsinnig, und
auch unsere Nachkommen wüssten uns keinen Dank
dafür, wenn wir ihnen schon den Weg vorschrieben,
wie später diese Finanzen aufgebracht werden
sollen.

Ich kann dieser Auffassung unter keinen Um-
ständen beipflichten. IcB weiss, dass sich unter Um-
ständen in der Beschränkung der Meister zeigen
kann, aber in der Beschränkung der Finanzierung
der Alters- und Hinterlassenenversicherung auf die
ersten Etappe kann ich kein Meisterstück erblicken.
Wir müssen uns im Gegenteil) absolut klar sein, dass
wir unseren Nachfolgern • eine ausserordentlich.
schwierige Aufgabe stellen. Ich zweifle daran, dass
sie uns irgendwie gram gewesen wären,.wenn wir
ihnen .heute schon irgendwie den Ausweg aus dieser
schwierigen Situation erleichtert hätten, denn es
mag in diesen zwanzig Jahren das eine und das an- •
dere sich ändern; aber ich glaube, es wird auch in
zwanzig Jahren leichter sein, eine eventuell als über-
flüssig betrachtete Steuer aufzuheben, als eine als
notwendig erachtete Steuer neu einzuführen.

Was -mich ermutigt, nach schwerem innerem
Bingen trotz alledem heute für die Vorlage einzu-
stehen, das ist kurz folgendes: Vorab hoffe ich, dass
die Alters- und Hinterlassenenversicherung in den

D

ersten zwanzig Jahren ihres Bestehens schon so viel
Segen ausstrahlen wird, dass nach zwanzig Jahren
die Willigkeit und die Bereitschaft vorhanden sein
werden, die neuen zusätzlichen Opfer auf sich zu
nehmen. Ich bin ein Optimist und halte es deshalb
auch nicht für ausgeschlossen, dass im Falle der
Alters- und Hinterlassenenversicherung im Gegen-
satz zur Entwicklung anderer Pensionskassen, die
wir kennen, der finanzielle Verlauf vielleicht gün-

Nationalrat. — Conseil national. 1948.

stigef sein könnte als wir heut« annehmen. Ich weise
darauf hin, dass ausserordentlich gründlich und? Ö

vorsichtig gerechnet worden ist. Ich weise aber vor
allem darauf hin, dass wir es nicht mit einer Inva-
lidenversicherung zu tun haben, sondern dass dieser
Faktor, der bei den ändern Pensionskassen immer
ider Faktor der grossen Unsicherheit gewesen ist,
ausgeschlossen ist. Endlich möchte ich die Möglich-
keit nicht ausschliessen, dass tatsächlich in zwanzig
Jahren die Lage der Bundesfinanzen die Finan-
zierung leichter gestalten könnte als es heute der
Fall ist. Allerdings —- das möchte ich mit allem
Nachdruck betonen —, diese Besserung der Bundes-
finanze.n dürfen wir nicht erwarten als Folge irgend-
eines Finanzwunders, sondern diese Entwicklung |
haben wir, die sehr geehrten Herren Nationalräte,
zu einem schönen Teil in unsern höchsteigenen
Händen. Wenn wir diese Besserung wollen, dann
dürfen wir auf keinen Fall fortfahren, den Segen der
Subventionen, den wir ausschütten, weiterhyi nach
der Stimme unseres Herzens zu bemessen. "Nein,
wenn .wir uns jetzt bei der Finanzierung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung auf die erste Etappe
beschränken, so können wir diese Verantwortung
nur auf uns nehmen, wenn wir uns gleichzeitig der
Verpflichtung bewusst sind, nicht nur für eine
möglichst baldige Wiederherstellung des Gleichge-
wichtes im ordentlichen Finanzhaushalt zu sorgen,
soiidern auch ganz gewaltige Anstrengungen zu
unternehmen, die Milliardenkriegsschuld des Bun-
des in den nächsten Jahren zu amortisieren: Nur •
wenn wir diesen beiden Forderungen gerecht werden,
schaffen wir die Voraussetzung, dass in zwanzig
Jahren die Bestfinanzierung der zweiten und dritten
Etappe wirklich leichter sein wird als es heute der
Fall ist. Und nur dann dürfen wir erwarten oder
wenigstens hoffen, dass nach zwanzig Jahren unsere
heutige Haltung in der Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung Verständnis finden
werde. • " ;

Präsident: Es sind noch drei Bedner eingetragen.
Ein vierter Bedner, Herr Méier-Eglisau, verzichtet
auf das Wort mit der Motivierung, dass andere das .
schon gesagt haben, was er"sagen wollte. Er hat sich
da wieder als trefflicher Parlamentarier ausge-
wiesen. Für ihn gilt das Wort nicht: Wer nicht
schweigen kann, schadet den Bundesfinanzen !
(Heiterkeit.)

Bundesrat Nobs: Die schwierigste Aufgabe bei
der Verwirklichung der Alters- und1 Hinterlassenen-
versicherung ist die Finanzierung. Ich habe nrich
darüber nie einer Täuschung hingegeben und gar
keine'.Illusionen in'meinen Kopf gehabt, als ich an
dieses Problem heranzutreten hatte. Das haben
auch einige meiner Vorgänger hier erfahren. Ich
möchte erinnern an Herrn Bundesrat Dr. Motta, der
als Vorsteher des Finanz- und Zolldepartementes
bei der Finanzierung der ersten Altersversicherung
mitzuwirken hatte und der dort eine Bundes-
erbschaftssteuer in Vorschlag gebracht hat. Und das
hat ganz besonders Herr Bundesrat Dr. Schulthess
erfahren, der in langwierigen und endlosen Kom-
missionssitzungen in den Jahren nach dem ersten
Weltkrieg es bitter hatte "erleben und. erfahren
müssen, wie die Vorlage damals in den Kommis-

110"
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sionen zerzaust und' die Finanzierung Stück um
Stück weggeschlagen worden ist, so dass er — ich
habe in der Kommission daran erinnert — in einer
Kommissionssitzung vom 29. September 1920 in
einer Anwandlung von tiefem Pessimismus sich
darüber beklagt hat, dass man die ganze Finan-
zierung in Stücke geschlagen habe und dass jetzt
nichts mehr übrig geblieben sei. Von jener Fest-
stellung hinweg führt ein gerader Weg zum ver-
werfenden Volksentscheid vom 6. Dezember 1931,
wo das Versicherungsgesetz, für das ich mich
damals mit voller Überzeugung eingesetzt habe,
verworfen worden ist, weil der Souverän die Auf-
fassung hatte, dass denn doch die Renten nament-
lich in der Übergangszeit auch gar zu geringfügig
ausgefallen seien.

Diese Reminiszenzen kann ich nicht ganz unter-
drücken, wenn ich heute die Stimmung hier sehe im
Saale und wenn ich mir die stachligen Reden einiger
üb.er den Gang der Entwicklung sehr missvergnüg-
ten Volksvertreter wieder ins Gedächtnis zurück-
rufe. Nach gewissen Voten könnte man glauben,
dass in der allerletzten Epoche der Behandlung
dieses Geschäftes ganz gewaltige neue Schwierig-
keiten entstanden seien. Davon ist gar keine Rede;
im Gegenteil, es sind zwei sehr grosse Schwierig-
keiten beiseite geräumt worden. Es ist einmal mög-
lich geworden, die Nachlassteuer fallen zu lassen
und damit eine Verfassungsabstimmung zu ver-
meiden. Ich komme noch darauf zurück, d. h. auf
das sogenannte Finanzwunder und auf das Thema
der Versicherungsmathematik. Eine zweite Schwie-
rigkeit ist überwunden worden, eine Schwierigkeit,
die mir ganz besonders am Herzen lag und die mir
von allem Anfang an die grössten Hindernisse auf-
zuweisen schien: das war das Finanzaufbringen der
Kantone und die Schlüsselung der kantonalen Bei-
träge. Es ist gelungen,.eine weitgehende Entlastung
für finanzschwache Kantone zu finden, für 13 oder
14 Kantone, die entlastet werden in einem Aus-
mass von 25, 30, 40, 50, ja bis 60%. Es Hess sich
eine Lösung finden, die nicht so beschaffen ist, dass
wir für jede neue Aufteilung dieser Kantonsbeiträge
— denn sie ändern ja, sie werden alle paar Jahre ge-
ändert, je nach Veränderung der Zusammensetzung
der Bevölkerung in den Kantonen und ihrer Be-
züge —• gewärtigen müssen, dass die einen Kantone
sich beklagen, sie würden von den ändern unge-
hörigerweise in Anspruch genommen -durch zusätz-
liche Leistungen. Ich bin überzeugt, dass gerade mit
diesem Punkt eine grosse Schwierigkeit überwunden
worden ist und dass dieser Erfolg zusammen mit dem
Fällenlassen der Nachlassteuer nun doch wirklich
eine tragbare und vernünftige Lösung gefunden
worden ist.

Freilich, ein Fiiianzminister hat nicht das Recht,
allzusehr in Optimismus zu machen, und er hat
nicht das Recht, allzusehr von den harten Tatsachen
sich zu entfernen. Ich möchte darum auch noch
auf einige Dinge hinweisen, die in der bisherigen
Diskussion nicht erwähnt worden sind. Ich möchte
auch darüber mit aller Offenheit und Aufrichtigkeit
sprechen. Wenn wir die zweimal 2 % der Lohn- und
Verdienstersatzordnung an die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung geben, so ist Ihnen durchaus
klar, dass damit dann die Finanzierung für den
Wehrmannsschutz fehlt. Dieses Manko haben wir

in dieser Rechnung. Wir müssen es erkennen. Frei-
lich wird der Wehrmannsschutz in Nichtkriegszeîten
im Jahre nur etwa 25 Millionen Franken bean-
spruchen. Darüber möchte ich hier wenigstens die
Mitteilung machen, dass wenn Sie dem Bundesrat
folgen in der Verteilung des Fonds und rund
200 Millionen Franken beiseite legen für den Wehr-
mannsschutz und wenn es bei der Regelung bleibt,
dass Bund und Kantone jedes Jahr die Hälfte
dieser Ausgaben, also rund 12% Millionen Franken
gemeinsam aufbringen, dass dann ein Fonds von
rund 200 Millionen Franken ausreicht,, um für
20 Jahre den Wehrmannsschutz zu sichern, dass
aber nachher diese Mittel aufgebraucht sind und
auf dem Weg von Beitragsleistungen neue Mittel
aufgebracht werden müssen. Der Bundesrat wird
Ihnen wohl in naher Zeit einen Antrag nach dieser
Richtung vorlegen, der volle Klarheit schafft, wie
es mit dem Wehrmannsschutz in der Zukunft steht.

Der andere Mangel ist der, auf ihn ist hier sehr
nachdrücklich von mehreren Rednern hingewiesen
worden, dass wir die Finanzierung der öffentlichen
Beiträge nur zu einem Teil dauernd haben, dass
aber die Erhöhungsquote dieses Beitrages für die
zweite und dritte Stufe noch nicht finanziert ist.

Ich nehme den Vorwurf, es sei nur die erste
Stufe ganz finanziert, sehr ernst. Ich wäre sehr
froh, wenn das anders sein könnte und wir heute
schon die vielleicht nötigen Verfassungsbestim-
mungen und Steuergesetze zur Finanzierung der
zweiten und dritten Stufe in Sicherheit hätten.
Dazu gehörte dann freilich nicht nur die Finan-
zierung des Bundesanteils, sondern auch diejenige
der kantonalen Anteile für die zweite und dritte
Stufe. Da muss ich Ihnen schon zu bedenken geben,
dass bei einer Finanzierung auf so weite Sicht in
den 25 Kantonen heute unvermeidlich Schwierig-
keiten entstanden wären, die nach meiner Über-
zeugung in vielen Kantonen nicht entstehen werden,
wenn man ihnen die Freiheit lässt, in der zwanzig-
jährigen Frist, die sie vor sich haben, diese Aufgabe
vorzubereiten. Hätten wir mit der Einführung der
Alters- und Hinterbliebenenversicherung warten
dürfen und können, bis in 25 Kantonen die Finan-
zierungsgesetze für alle drei Finanzierungsstufen
gesichert gewesen wären? Die Antwort auf diese
Frage ergibt sich wohl von selbst!

Ich habe gesagt, ich wolle frisch von der- Leber
weg sprechen! Es ist leider an der Sorge um die
Finanzierung der zweiten und dritten Stufe der
öffentlichen Beiträge nicht genug. Ich sehe andere
Faktoren der Unsicherheit, und ich glaube dabei
nicht einmal ein Schwarzseher zu sein. Ich sehe
nach der Überkonjunktur von heute das unfehlbare
Kommen einer neuen Wirtschaftskrise mit den
neuen Anforderungen an die öffentlichen Körper-
schaften und die Wirtschaft. Ich sehe die Gefahren,
die die Unsicherheit der Währungsverhältnisse in
zahlreichen Ländern auch für unsere Wirtschaft
heraufbeschwören kann. Trotz der wirtschaftlichen
und militärischen Erschöpfung der meisten Länder,
fürchte ich, dass die Institution der Kriege noch
nicht endgültig der Vergangenheit angehöre. Wer
wollte nicht erkennen, dass Kriege, Krisen und
Währungszerfall in unseren Abnehmerländern auch
eine eminente Gefahr für unser Land bedeuten und
das. grosse soziale Werk, das wir schaffen wollen,
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in Gefahr bringen können? Aber heisst das nun,
dass wir die Hände in den Schoss legen müssen,
um zu erkennen, dass wir nichts tun können ? Dass
kein auf Jahrzehnte berechnetes und geplantes
Werk der Solidarität in unserem Volke möglich sei ?
Dass wir vor dieser Aufgabe kapitulieren müssen ?
Ich glaube nein. Ich wüsste in der Vergangenheit
unseres Volkes kein grosses Unternehmen nationaler*
Art zu nennen, das nicht durch Hindernisse und
Gefahren mancherlei Art im Laufe der Zeit ge-
fährdet gewesen wäre. Ich sage nicht, dass wir die
Gefahren- und Schwierigkeiten missachten und
unterschätzen dürfen, aber wir wollen sie auch nicht
überschätzen und wir dürfen uns durch sie vor allem
nicht lahmen lassen.

Behalten wir darum auch die Masstäbe wohl im
Auge. Die jetzige Generation finanziert die Alters-
versicherung mit einer halben Milliarde jährlichen
Finanzaufbringens. Das ist wahrlich ein gewaltiger
Ruck, eine grosse Leistung. Die Grosse dieser Ziffer
wird uns ganz besonders dann bewusst, wenn wir
sie in Vergleich setzen etwa zum Steueraufbringen
des Bundes in der Vorkriegszeit,-einer Epoche, die
erst so kurze Zeit hinter uns liegt. Wir dürfen das
Vertrauen haben, dass die Vermehrung des öffent-
lichen Aufbringens um 120 Millionen Franken für
Bund und Kantone zusammen in 20 Jahren und
um weitere 70 Millionen Franken von heute in
30 Jahren jener kommenden Generation nicht
schwerer fallen werde als die neue Anstrengung, die
unsere Generation machen muss. Bei der Alters-
versicherung handelt es sich um das grösste Sozial-
werk unseres Landes in dieser-Zeit. Sie übertrifft
auch in ihrem Umfange und ihrer Bedeutung nach
der finanziellen Tragweite die Lohn- und Verdienst-
ersatzordnung um ein Bedeutendes. Immer wird
bei der Verwirklichung einer Altersversicherung die
Finanzierung entscheidende Bedeutung haben. Da
wir heute ein Werk geschaffen mit bedeutend
höheren Leistungen als das seinerzeit vom Volk ver-
worfene Gesetz, so stellt auch die Finanzierung ent-
sprechend höhere Anforderungen und bietet grös-
sere Schwierigkeiten. Diesem Dilemma desEntweder-
Oder werden wir uns nie entziehen können. Wer
das heutige Versicherungsgesetz will, der muss auch
seine Finanzierung wollen.

Die Finanzexperten haben eine höchst ' ver-
dienstvolle Arbeit geleistet in der Abklärung der
Probleme. Niemand ist ihnen mehr zu Dank ver-
pflichtet als gerade der Sprechende, der in ihnen
eine so ausgezeichnete Hilfe gefunden hat. Nichts-
destoweniger kann man vielleicht darüber im Zweifel
sein, ob der Ratschlag zweckmässig war, heute eine
Verfassungsabstimmung darüber durchzuführen,
dass nach 1968 ein Teil der Warenumsatzsteuer für
Zwecke der Alters- und Hinterlassenenversicherung
abgezweigt werden solle, wenn feststand, dass wir
schon in der Bundesfinanzreform diese Waren-
umsatzsteuer unbedingt haben müssen, wobei sie
allerdings noch einigen Korrekturen zugänglich sein
wird, um sie die ihr referendumspolitisch drohenden
Gefahren leichter überwinden zu lassen. Dass die
referendumspolitische Seite wohl auch in Betracht
gezogen werden jdarf, das wollen Sie dem Sprechen-
den nicht übelnehmen, wenn er hinschaut auf die
300 Millionen Franken der Zölle,.auf die 300 Mil-
lionen Franken Aufbringen beim Lohn- und Ver-

dienstersatz. Der Umstand, dass sich Schwierig-
keiten jetzt schon da und dort kundtun in der Bei-
tragsleistung für den Lohn- und Verdienstersatz
zeigt, dass wir in diesem Gebiet heute noch nicht
aus den Gefahren heraus sind.

Hat aber der Bund die Warenumsatzsteuer
nötig, realisiert er sie in der Bundesfinanzreform
und ergibt sie nach 1968 Erträge, dass etwas für die
Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung abgezweigt werden kann, so ist dann diese
Möglichkeit viel entscheidender als eine heutige
papierene Bestimmung. Auf diese Schwierigkeiten
wollte ich nur hingewiesen haben. Ich kann mir sehr
wohl denken, dass selbst wenn wir Finanzierungs-
bestimmungen heute treffen für die zweite und
dritte Stufe der Treppe, die Generation von 1968
und 1978 einmal sagen wird : Was habt Ihr vor 30
Jahren über unsere finanzielle Situation und über
die steuerpolitischen Möglichkeiten wissen wollen?
Überlasst das uns, darüber zu bestimmen, wie wir
diese Mittel aufbringen, wir, die wir diese Steuer
zu bezahlen haben! Ich erwähne dieses Argument,
um darauf hinzuweisen, dass eine solche Stimme aus
jenen kommenden Zeiten wohl denkbar ist und
dass es vielleicht kein Heldenstück wäre, heute
Bestimmungen zu beschliessen für Steuerleistungen,
die nach 30 Jahren wirksam werden sollen.

Ich komme nun zu einigen Darlegungen über die _
gesamte Budgetpolitik und die Bundesfinanzreform.
Der Entscheid darüber, ob der Bund 1968 die Mittel
besitzen werde, den .öffentlichen Bundesbeitrag an
die Altersversicherung im vorgesehenen Masse zu
erhöhen, hängt weniger von einem heutigen Ver-
fassungsartikel oder Gesetzesparagraphen ab als
davon, welche Finanzpolitik der Bundesrat und
Sie. in den nächsten Jahren mit dem Bundesrat
zusammen befolgen werden. Ich habe alle Ursache,
mich darüber zu freuen, wenn hier von verschie-
denen Rednern der Meinung Ausdruck gegeben
worden ist, .es seien alle Anstrengungen zu machen,
um den Budgetausgleich herbeizuführen. Ich muss
Ihnen sagen, wir können diesen Ausgleich nicht auf
das Jahr 1950 vertagen. Das Budget des nächsten
Jahres, über das wir in zwei Monaten beraten
werden, wird Sie vor eine grosse Schwierigkeit
stellen. Wir können nicht am Kriegsende Jahr für
Jahr grosse Defizite weiterschleppen und die
Schuldenlasten in so hohem Ausmass weiter er-
höhen. Wir sollten das Defizit, das im laufenden
Rechnungsjahr budgetmässig noch auf eine halbe
Milliarde beziffert wurde, im Budget des nächsten
Jahres unbedingt auf die Hälfte dieses Betrages
oder weiter hinunter bringen und in einem zweiten
Abbau für 1948 es vollständig beseitigen. Ich habe
bei einem frühern Anlass darauf aufmerksam ge-
macht, dass das gewaltigste Hindernis auf diesem
Wege die' grossen Leistungen des Bundes in der
Lebensmittelverbilligung sind, die in diesem Rech-
nungsjahr 260—270 Millionen Franken betragen,
ein Betrag, der aus der Rechnung sobald wie mög-
lich hinaus muss. Aber wir können dazu nicht plötz-
lich, von heute auf morgen, gelangen, wenn nicht
gewisse weltwirtschaftliche Voraussetzungen dazu
vorhanden sind. Da kann man aber in Anbetracht
der jüngsten wirtschaftlichen Entwicklung einige
Skepsis über die Entwicklung der Preise nicht unter-
drücken. Der Ausgleich des Voranschlages ist aber
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eine dringende Notwendigkeit auch aus Gründen
der Konjunkturpolitik. Hier muss ich das Parlament
nachdrücklich darauf aufmerksam machen, dass wir
diese Politik nicht durchführen können, ohne et-
welche Mässigung der Ausgabefreudigkeit der Räte.
Es ist nicht immer eine Heldentat, auch wenn es
noch so sehr danach aussieht, eine Ausgabe, die wir
proponieren, um einen schönen Zustupf zu erhöhen,
wenn Sie uns nicht im gleichen Entscheid oder bei
nächster Gelegenheit die Möglichkeit geben-, die
Einnahmen entsprechend zu erhöhen!

Dann ist auch zu sagen, dass die Steigerung der
Subventionen alles in allem auf eine halbe Milliarde
Franken eine starke Aufblähung der Ausgaben in
der Staätsrechnung bewirkt und 'dass auch hier eine
Änderung kommen muss. Wir müssen den Kantonen
.als Subventionsbezügern und der Wirtschaft und
den Räten sagen, dass man nicht dauernd a-uf
Kosten der Vereinskasse neue Ausgaben beschliessen
kann, wenn man die Mitgliederbeiträge nicht auf-
bringen will. Das sind die Schwierigkeiten, vor
denen wir stehen.

Darum sage ich zu diesen Fragen von grundsätz-
licher Bedeutung für die Finanzierung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung: Die staatspoli-
tische und psychologische Wirkung einer solchen
Kraftanstrengung, wie es der Ausgleich des Vor-
anschlages wäre, müsste als unwiderlegbarer Beweis
dafür gelten, dass wir nicht etwa die Politik des
bequemsten AVeges einschlagen, sondern dass uns
wirklich daran liegt, eine konjunkturgemässe Finanz -
und Steuerpolitik zu befolgen, und dass insbeson-

. dere dabei auch die Frage der Inflationsbekämpfung
uns eindringlich vor Augen steht. In der Vor-
bereitung der Bundesfinanzreform wird sodann nicht
nur das Inventar der Schulden und der Tilgungsplan
aufzunehmen sein, es wird auch zu zeigen sein,
welche Einsparungen und welche Einnahmen-
Vermehrungen und welche nicht oder ungenügend
ausgenützte Steuerquellen und Reserven noch zur
Verfügung stehen. Das steht ausser Frage: Diese
Möglichkeiten sind bedeutend. Das wird Ihnen die
Kommentierung zum Problem der Bundesfinanz-
reform im einzelnen noch zeigen. ,Hier muss dann
auch danach getrachtet werden, zu zeigen, welche
Aussichten und Möglichkeiten sich für die Finan-
zierung der zweiten und dritten Stufe der Alters-
und Hinterlassenenversicherung eröffnen.

Ich komme später noch auf die Frage von Herrn
Nationalrat Eder über den augenblicklichen Stand
der Arbeiten der Bundesfinanzreform zurück, möchte
mich aber nun der Frage zuwenden, die hier in der
Diskussion unter der Bezeichnung „Finanzwunder"
eine ziemliche Rolle gespielt hat. Dabei kann ich
es nicht unterlassen, eine Ehrenrettung gegenüber
den Versicherungsmathematikern vorzunehmen. Sie
sollten die Botschaften des Bundesrates etwas auf-
merksamer lesen oder besser im Gedächtnis be-
halten. Wir haben in der Botschaft vom 24. Mai
1946 auf Seite 131. sehr deutlich darauf hingewiesen,
dass .die versicherungstechnischen Grundlagen auf
die Volkszählung von 1930 abstellen, dass aber im
Augenblick, wo diese Arbeit 'gemacht wurde, die
Ergebnisse von 1941 noch nicht zur Hand waren
und dass gestützt auf diese Ergebnisse neue Be-
rechnungen und eine neue Überprüfung notwendig
sein werden. Die Botschaft sagt auf Seite 131 deut-

lich — ich sage das auch an die Adresse von Herrn
Nationalrat Escher: „Was die Berechnungsgrund-
lagen anbelangt, ist -zu erwähnen, dass für die
Schätzungen zuhanden der Expertenkommission
in bezug auf wichtige. Verhältniszahlen noch auf die
Volkszählungsergebnisse von 1930 abgestellt werden
müsste, wogegen jetzt die Zahlen von 1941 zur Ver-
'fügung stehen. Das eidgenössische statistische Amt
hat ausserdem die Bearbeitung neuer Tafeln be-
gonnen, welche bei der neuen Behandlung ebenfalls
berücksichtigt werden müssen." Ich glaube nicht,
dass man Unnötiges erwartet hat, denn diese Be-
rechnungen sind nun durchgeführt worden, ohne
dass schon die Gesamtheit aller kantonalen Resul-
tate der Volkszählung publiziert gewesen wären.
Man hat sich hier sicher Mühe gegeben, die Arbeiten
zu beschleunigen, so sehr man es nur konnte. Nach-
dem das schon im Frühjahr dieses Jahres ange-
kündigt worden ist, möchte ich doch die Darstellung
zurückweisen, die Herr Nationalrat Escher und
noch andere Redner hier gegeben haben und wonach
das Primäre die Einsicht gewesen wäre, man bringe
die Nachlassteuer-nicht durch die Klippe des Refe-
rendums hindurch. Darum habe man dann so ge-

o

schwind einen Kniff und einen Dreh gemacht über
die versicherungsmathematischen Grundlagen und
habe sich auf diese Art und Weise herausgeschwin-
delt. Alles, was da gesagt worden ist über Künste-
leien bei der Berechnung der Kosten der Ver-
sicherung, möchte ich entschieden zurückweisen.
Ich wäre freilich auch froh gewesen, die neuen
technischen Grundlagen früher zu haben, aber ich
bin überzeugt davon, dass das Sozialversicherungs-
amt und rsein technisches Personal sich die grösste
Mühe gegeben haben, mit aller Beschleunigung zu
arbeiten. Ich weiss auch, dass sich die Leute dort
seit Monaten bemüht haben, die neuesten Volks-
zählungsresultate zu bekommen, selbst wenn sie
noch nicht* veröffentlicht waren. Aus diesem Sach-
verhalt also Misstrauen in die neuen Berechnungen
setzen zu wollen, wäre unbegründet.

Ich komme zu einigen Bemerkungen auf die Be-
hauptungen, die die Herren Nationalräte Dr. Gysler
und Escher hier vorgebracht haben. Ich könnte in
die Versuchung kommen, auch etwas polemisch zu
antworten, allein ich will diese Versuchung meistern
und 'gegenüber überspitzten Formulierungen, die
vorgebracht worden sind, lediglich mit ganz knappen
sachlichen» Feststellungen antworten. Ich 'glaube,
Herr Dr. Gysler ist sicher zu weit gegangen,-wenn
er den Ausdruck gebraucht hat „völlig unzuläng-
liches Finanzierungsgesetz", und wenn er sich wört-
lich so geäussert hat: „Wir nehmen für unsere
Generation nur die Leistungen in Anspruch, und
überlassen die Lasten und Risiken grosszügig der
Zukunft". Das ist die eine Glocke, wonach wir nichts
leisten und alles der Zukunft überlassen sollen. Die
andere Glocke habe ich auch gehört. Sie ist in der
Presse deutlich und klangvoll zum Ausdruck ge-
kommen : Es sei doch eine tolle und verrückte Sache,
von der heutigen Generation einen Milliardenfonds
zusammenlegen zu lassen, wogegen man mit dem
Umlageverfahren, wonach jede Generation das
zahlt, was sie braucht, vollständig darum herum-
käme, von der heutigen Generation Leistungen zu
verlangen, die für die Zukunft berechnet sind. Ich
glaube, dass diese beiden gegensätzlichen Auf-
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fassungen sich gegenseitig berichtigen. Der Um-
stand, dass der Bundesrat und die Kommission die.
unterste Stufe der Treppe um 10 Millionen Franken
höher ansetzten, als nach Massgabe, der Aus-
zahlungen nötig wäre und dass aus diesem Grunde
im Verlaufe der gegebenen Periode der Fonds um
eine weitere halbe Milliarde Franken anwachsen
muss —man mag das begrüssen oder nicht -—, zeigt,
dass gewisse Behauptungen, die Gegenwart leiste
nichts, und man überlasse nur alle Risiken und Ge-
fahren der Zukunft, mit den Tatsachen doch stark
in Widerspruch stehen. Ich kann auch nicht recht
daran glauben, dass man, wenn man durch solche
übertreibende Behauptungen das Werk diskreditiert
und Misstrauen über die Finanzierung verbreitet,
die Absicht ernstlich verfolgt, der Verbreitung von
Misstrauen entgegenzutreten. Herr Nationalrat Gys-
ler hat dann in seinen weiteren Ausführungen ge-
stern Abend doch so überzeugend und eindringlich
darauf hingewiesen, wie gross die Zahl der kleinen
Gewerbetreibenden und der bescheidenen .Leute in
jenen Berufsgruppen sei, die ihm nahestehen und
die sehnlich auf die Verwirklichung .der Alters- und
Hinterlassenenversicherung warten, dass ich gerne
hoffen möchte, es werde sich- Herr Nationalrat
Gysler noch eines ändern besinnen und zu einem
ganz entschiedenen Verteidiger des Versicherungs-
werkes werden. Ich weiss schon, dass es zahlreiche
Gewerbetreibende gibt, die auch keine Freude haben
an der Ablieferung der Lohnprozente, die sie zu
leisten haben. Aber ich bin überzeugt, dass der weit-
aus grösste Teil der Mitglieder des schweizerischen
kleinen Mittelstandes der Altersversicherung be-
dürfen und es nicht verstehen könnten, wenn die
massgebenden Organe und Führer des Gewerbe-
verbandes irgendetwas sagen wollten zur Diskredi-
tierung der Altersversicherung, was darin von
skrupellosen Gegnern der Versicherung zur Ver-
werfungspropaganda verwendet werden könnte.

Herr ..Nationalrat Escher hat an mich eine Reihe
von Fragen gestellt. Ich komme damit einlässlicher
auf diese Fragen zu sprechen und auch auf die Frage
des Herrn Nationalrat 'Eder. Herr Nationalrat
Escher wünschte Auskünfte über die Herbeiführung
des Budgetgleichgewichtes in der Bundesrechriung,
worüber ich mich nun schon geäussert habe ; ferner
über die Amortisation der Staatsschuld, die Ver-
wirklichung des Familienschutzes.und andere neue
sozialpolitische Werke des Bundes, über den künf-
tigen Finanzausgleich zwischen Bund und Kan-
tonen uswT Auch wünschte er schon zu wissen, wie
die Bundesfinanzreform beschaffen sein werde. Ich
antworte darauf mit dem Hinweis auf die.nächst-
liegende Dokumentierung: einmal auf den Bericht
der Expertenkommission vom 26. März 1945, wo '
ein besonderer Abschnitt 5 dem Kapitel des Finanz-
planes im Rahmen der allgemeinen Finanz- und
Wirtschaftspolitik gewidmet ist und wertvolle Auf-
schlüsse enthält. Ich verweise sodann auf die Vor-
anschläge und Rechnungen des Bundes der letzten
beiden Jahre. Ich verweise insbesondere auf die Auf-
schlüsse, die er in der Botschaft zunj nächsten
Voranschlag bekommen wird, noch bevor das letzte
Wort über die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung gesprochen sein wird. *

Wie steht es. nun aber mit den Vorbereitungs-
arbeiten für die Bundesfinanzreform? Diese Arbei-

ten sind noch im Gang. Die grosse Expertenkommis-
sion wird in Kürze sich neuerdings vereinigen und
zu einem einlässlichen Bericht Stellung nehmen
können. Wir sind mit diesen Arbeiten nicht in Ver-
zug. Die Expertenkommission wird ihre .Arbeit bis
zum nächsten Frühling abschliessen. Der Bundesrat
wird dem Parlament bis anfangs Winter des näch-
sten Jahres die Vorschläge vorlegen. Es ;bleibej>
2 Jahre für die parlamentarischen Arbeiten und
die Volksabstimmung. Ich^weiss, dass das nicht zu
viel ist. Es ist eher zu wenig. Allein auch uns ist nur
eine kurze Frist beschieden gewesen, um diese gros-
sen und umfangreichen Arbeiten, für die Expertisen
nach den verschiedensten Richtungen notwendig
geworden sind, durchzuführen. Da diese Arbeiten
nicht abgeschlossen sind und der Bundesrat noch
in keiner Weise äbschliessend zum Problem der
Bundesfinanzreform Stellung genommen hat, so-
wäre es Vermessenheit, wenn ich heute hier'auf die
Frage nach den Vorschlägen der Reform antworten
wollte. Sie haben es-ja auch eingesehen, dass wir die
Verwirklichung der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung nicht hinter die Bundesfinanzreform zu-
rückstellen dürfen. Darum haben Sie gestern abend
mit gewaltigem Mehr' den Geschäftsordnungsantrag'
des 'Herrn Perreard abgewiesen. Wenn Sie aber von
mir eine Erklärung zu haben wünschen, über das
Problem der Finanzierung der Altersversicherung,
Kriegsschuldentilgung, Sanierung der Bundesfinan-
zen, so ist zu sagen, dass sicher jedem denkenden-,
Schweizer heute klar ist, dass die gleichzeitige Lö-
sung aller dieser gïossen Aufgaben nicht ohne An-
strengungen verwirklicht werden kann. DeriTil-
gungsplan ist Bestandteil der Bundesfinanzreform.
Er wird mit einer viel längeren Tilgungsfrist als
20 Jahren zu rechnen haben. Wollten wir die Schul-
denlast der 10 Milliarden innerhalb 20 Jahren tilgen,
so würde die Annuität viel zu gross. Ich wiederhole:
Erste Voraussetzung für die Sanierung der Bundes-
finanzen ist der Ausgleich in Voranschlag und Rech-
nung, ein Ausgleich einschliesslich der Tilgungs-
annuität. Diese Leistung erfordert gegenüber dem
heutigen Voranschlag noch sehr bedeutende weitere
Einsparungen und Einnahmenvermehrungen. Srcher
ist, dass beides, die Einsparung wie die Einnahmen-
vermehrung, sehr wohl möglich ist. Sicher ist
auch, dass in unserem Land noch ganz bedeutende
Einnahmenquellen brach liegen und dass der schwei-
zerische Staat diese Ziele verwirklichen-kann, ohne
in jene Steuerbelastung hineinzukommen, wie sie
in zahlreichen Staaten längst besteht.

Nun zur Motion des Herrn Nationalrat Schmid
bezüglich der Bundeserbschaftssteuer. Dabei möchte
ich eine allgemeine Bemerkung vorausschicken ge-
genüber arg entstellten Darstellungen in der Presse
über Ausführungen bezüglich Steuervergleiche, die
ich gemacht haben soll. Ich möchte die Gelegenheit
benützen, das, was ich in der Kommission ausgeführt
habe, hier sehr deutlich zu wiederholen und Sie
darauf hinzuweisen, dass die umfangreichen und
einlässlichen Dokumentationen, die wir zur- Frage
der Bundesfinanzreform beigebracht haben, auch
sehr interessante _ Aufschlüsse über die Steuerbela-
stung im Inland und im Ausland enthalten und dass
meine Ausführungen in der Kommission auf diese
Feststellungen Bezug hatten. Es ist eine Eigenart
des schweizerischen Steuersystems, dass die Bela-
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stung der kleineren und mittleren Vermögen ganz
unvergleichlich grösser ist als in jedem ändern Land
und dass die höchsten Vermögen bei uns ungefähr
gleich belastet sind wie in Ländern, die sehr hohe
Steuern haben. Anderseits haben jene ändern Län-
der sehr hohe Erbschaftssteuern, während wir eine
sehr bescheidene Erbschaftssteuerbelastung haben.
Das alles wollen Sie in Betracht ziehen. Es ist sicher
so, dass in der Schweiz die Sparvermögen der klei-
nen pnd mittlern Sparergruppen ausserordentlich
stark zur Besteuerung herangezogen werden. Tat-
sache ist auch, dass die Warenumsatzsteuern in
zahlreichen ausländischen Staaten viel höher sind
als in der Schweiz und dass in Schweden, das eine
Umsatzsteuer mit ungefähr gleich hohen Ansätzen
wie unsere Umsatzsteuer hat, in den Städten die
kleinen Einkommen, die Arbeitereinkommen, un-
gefähr das Doppelte unserer Steuerbelastung zu
tragen haben. Das sind Tatsachen, die man nicht
bestreiten kann. Gerade wenn wir wissen, dass wir
bei den direkten Staatssteuern diese Eigenart haben,
sollte uns das ermöglichen, eine sozial noch etwas f
korrigierte Warenumsatzsteuer auch dem Steuer-
zahler mit kleinen Einkommen annehmbar zu ma-
chen. Freilich hat der Bundesrat, und mit Recht,
in seiner Botschaft, und die Experten in ihrem .Be-
richt auf die Wünschbarkeit eines Besitzesopfers
für die Finanzierung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung hingewiesen, und ich wäre der Letzte
gewesen, der sich nicht gefreut hätte, wenn wir ein
Besitzesopfer in Form einer Nachlassteuer oder einer
Bundeserbschaftssteuer hätten in die Finanzierung
der Alters- und Hinterlassenenversicherung ein-
bauen können. Es hätte mich gar nicht wenig ge-
freut, Arm in Arm mit der Mehrzahl der kantonalen
Finanzdirektoren und mit den kantonalen Regie-
rungen eine solche Bundeserbschaftssteuer zu ver-
wirklichen. Aber die Beratungen in der Alters- und
Hinterlassenenversicherungs-Kommission des Na-
tionalrates haben mir doch auch einige Bedenken
erweckt. Es waren Ausführungen von Rednern der
verschiedensten Fraktionen, aus den verschieden-
sten Landesteilen, die darauf hingewiesen haben,
dass im Land der Sparbüchlein die Erbschaftsbe-
steuerung sehr unpopulär sei. So war ich im Inter-
esse des Gelingens des Werkes nicht unglücklich
darüber, dass es möglich geworden ist, in diesem
Stadium auf die Bundesnachlassteuer zu verzichten.
Aber Herr Nationalrat Dr. Häberlin hat sicher
nicht falsch prophezeit, wenn er in Aussicht ge-
nommen hat, dass für die zweite Finanzierungs-
stufe eine solche Reserve, oder eine andere Form
der Belastung des Vermögens ohne Zweifel in Frage
kommen werde. Da heute ein jährlicher Erbschafts-
wechsel von ca. 900 Millionen Franken besteht, so
würde eine Besteuerung, die unter 10% bliebe,
schon einen Betrag von 80 Millionen Franken im
Jahre einbringen. Das wäre eine achtenswerte Lei-
stung an die 120 Millionen, die insgesamt für die
zweite Stufe nötig sein werden. Dieser einzige Hin-
weis sollte uns zeigen, dass es sich auch in der zwei-
ten Stufe um Finanzaufbringen handelt, die nicht
ausserhalb der Steuermöglichkeiten liegen. Ich habe
im übrigen die Überzeugung, namentlich nachdem
ein Wechsel der Auffassung in den Kantonen sich
so deutlich bekundet hat, und ich möchte diese
meine Überzeugung nicht aufgeben, dass doch noch

einmal auf solche Weise die Finanzierung für die
zweite Stufe gefunden werden könnte. Aber es ist
wohl richtiger, dass wir das nicht heute beschliessen,
sondern dass wir die Ideen reifen und die Entwick-
lung vor sich gehen lassen. Die Generation um 1965
wird sich dann äussern können, wie sie diese Mittel
aufbringen wolle. Darum möchte ich auch für heute
im Namen des Bundesrates die Motion.^ des Herrn
Nationalrat Schmid ablehnen, haben wir doch eben
erst beantragt, die Nachlassteuer fallen zu lassen.
Darum können wir nicht wohl jetzt' im gleichen
Augenblick mit einer Bundeserbschaftssteuer kom-
men. Wenn wir die Motion annehmen wollten, würde
das heissen, dass wir sofort einen Verfassungsartikel
für die Bundeserbschaftssteuer vorlegen müssten
und dass Sie neuerdings über die Änderung der
Renten in der Übergangsgeneration zu diskutieren
hätten, womit sicher eine bedeutende Verzögerung
im Abschluss der Arbeiten eintreten würde. Bei aller
persönlichen Sympathie, die ich für die Bundeserb-
schaftssteuer habe, muss ich doch sagen, dass wir
sie für heute mit dem Versicherungswerk nicht ver-
quicken dürfen/

Ich komme zum Schluss. Ich habe mich für
verpflichtet gehalten, auch einen Blick über die
Landesgrenzen in bezug. auf die Verwirklichung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung zu tun. Ich
habe die Entdeckung gemacht, dass in allen Ländern
ohne Ausnahme, die Verhältnisse nicht viel anders
sind als bei uns und dass in allen Ländern der
Finanzbedarf der Versicherung mit den Jahrzehnten
wächst und zwar in überaus starkem Masse und
dass bei weitem nicht alle Staaten etwa die Finan-
zierung auf Jahrzehnte hinaus geschaffen haben.
Ja, es ist vielleicht so, dass kaum ein einziges Ver-
sicherungsgesetz in irgend einem Lande wie bei uns
mit einem Steuergesetz verquickt ist. Aber es ,ist
auch zu sagen, dass in keinem Lande der Welt es
eine Volksabstimmung ist, die über das Schicksal
der Versicherungen zu entscheiden hat. Ich habe
festgestellt, dass in einer Reihe von Ländern der
Finanzbedarf der öffentlichen Hand für die AHV.
im Verlaufe von 20—30 Jahren sich mehr als ver-
doppelt. Ich möchte' Ihnen ein Zeugnis aus einem
Lande nicht verhehlen, das von seinen Bürgern
heute 36 % aller Einkommen als Steuer erhebt.
Es ist England. Dort ist es der Schöpfer des Ver-
sicherungswerkes, der liberale Beveridge, der seinen
Landsleuten und Parlamentariern sich mit der
Mahnung entgegengeworfen hat, es sei Defaitismus
ohnegleichen, heute die Verwirklichung der Alters-
unter Hinterlassenenversicherung nicht für realisier-
bar zu halten. Ich könnte auch darauf hinweisen,
dass die Leistungen, die für die Versicherungszwecke

'. erfordert werden, in manchen Ländern viel grösser
sind als sie bei uns vorgesehen sind, dass z. B. in
Russland die Einkommen gewisser Volksgruppen
als Beiträge an die Altersversicherung bis zu 24 %
des Einkommens abführen müssen. Ich nenne die
Beispiele England und Russland, um zu zeigen, dass
das, was wir hier realisieren und das was wir vor-
haben, uns nicht zu schwer fallen sollte ... in einem
Lande, das doch bei weitem nicht jene Lasten zu
tragen hat wie andere und dessen Schulden nicht
so hoch stehen wie in manchem der Länder, die
den Krieg geführt haben. Darum möchte ich jenen
Rednern danken, die sich vor mir äusserten und
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aus einer tiefen Überzeugung gesprochen haben,
dass unser Volk imstande sei, dieses Werk jetzt
ungesäumt zu realisieren.

Ich möchte insbesondere ein Wort Ihres Kom-
-missionspräsidenten, des Herrn Nationalrat Brat-
schi, unterstützen, der ausgeführt hat, dass, wenn
die nächste Generation von grossen Katastrophen
verschont bleibe, dann wirklich auch die Aufgabe
der Finanzierung der zweiten Stufe verhältnismässig
leicht zu. erfüllen sein werde. Treten aber grosse
Katastrophen ein, so sei die Situation die gleiche,
ob wir heute irgendwelche derartigen Bestimmungen
treffen oder nicht.

Ich möchte deshalb sagen, dass das Volk ohne
Zweifel nicht den Defaitisten in dieser Sache folgen
wird. Die Alters- und Hinterlassenenversicherung
ist endlich reif geworden. Die Tatsache, dass jetzt
schon aus der Altersfürsorge an zunehmend grosse
Schichten Leistungen ausgerichtet werden, ist die
denkbar beste Empfehlung der Versicherung in
weitesten Volkskreisen. Ich bin von der Überzeu-
gung durchdrungen, dass unser Volk diese Ver-
sicherung will. Ich bin auch im tiefsten überzeugt
von der Fähigkeit der schweizerischen Demokratie,
diese grosse Aufgabe gut und zeitgemäss zu lösen.
Ich möchte Sie bitten, etwas von dieser Überzeu-
gung und diesem Vertrauen aus dem Ratssaal
hinauszutragen. Nach Ihrer Beschlussfassung wird
dies das Beste sein, was Sie zum Gelingen des Wer-
kes beitragen können. (Beifall.)

Schneider: Leider bin ich nach der Auffassung
des Herrn Vizepräsidenten nicht ein ganz so weiser
Parlamentarier, wie Herr Meier-Eglisau, sintemal
und alldieweil „Parlament" von „parlamentieren"
und nicht von „schweigen" sich herleitet. Es ist
in dieser Diskussion soviel gesprochen worden, dass
auch von unserer Seite einiges dazu bemerkt werden
muss.

Herr Dr. Eder hat sich über den leidenschafts^
losen Verlauf der Diskussion gefreut. Ich habe ein
anderes, wesentlich unangenehmeres Gefühl von ihr
erhalten. Mir scheint, dass sehr viel geredet worden
ist, um geheime Wünsche zu verschleiern. Diese
Wünsche dürften der Alters-, und Hinterlassenen-
versicherung nicht besonders günstig sein. Ich
möchte in diesem Zusammenhang mit ein paar
Worten auf die Rolle unserer kantonalen Finanz-
direktoren hinweisen. Es scheint mir in den Be-
schlüssen dieser Körperschaft sehr viel vom Geiste
ihres Sekretärs zu liegen, einem Geiste, den wir
hier sehr oft umgehen hörten; und ich glaube, seit-
dem seine Qualifikation zu einem Verwaltungsrat
der Ciba reicht, ist er nicht fortschrittlicher gewor-
den. Das lässt sich mit aller Deutlichkeit aus den
Entschlüssen der Finanzdirektoren herauslesen, die
zweifellos der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung keinen guten Dienst leisteten, wobei ich ihre
Ehrlichkeit in bezug auf die Interessen ihrer Kan-
tone keinen Moment anzweifle.

Aber auch hier sind sehr viele Wenn und Aber
zu hören gewesen. Man hat den Eindruck, dass es
sich um Reden handelte, die nur gehalten worden
sind, um, wie ich bereits bemerkte, geheime Wünsche
zu verschleiern. Wenn jemand unzufrieden sein
könnte mit dem Verlauf der ganzen Diskussion,
dann wäre es in erster Linie die Arbeiter- und An-

gestelltenschaft unseres Landes. Meine nationalrät-
lichen Erinnerungen reichen in das Jahr 1919 zu-
rück, und ich,habe die Botschaft des Bundesrates
vom 21. Juni 1919 noch deutlich in Erinnerung.
In dieser Botschaft ist mit einer Eindrücklichkeit
ohnegleichen darauf hingewiesen worden, dass es
Aufgabe und Pflicht des Besitzes sei, hervorragend
an der Finanzierung der Alters-, Hinterlassenen-
und damals noch Invalidenversicherung mitzu-
wirken. Was ist davon geblieben? Nicht das ge-
ringste. Ein Besitzesopfer ist in dieser Vorlage nicht
vorhanden, und wir hätten alle Ursache, darüber
ungehalten zu sein, dass das grösste soziale Werk
unseres Landes vom arbeitenden Volk, entweder
in Form der Prozente kraft der Lohn- und Verdienst-
ersatzordnung oder in Form indirekter Steuern
bezahlt und aufgebracht werden muss. Deswegen
erlaube ich mir in aller Eindeutigkeit, dem ent-
gegenzutreten, was hier von verschiedenen Seiten
gesagt worden ist. *"

Seien wir froh, dass die erste Etappe finanziert
werden kann. Überlassen wir — es geht ja immer
um den Teil, den die öffentliche Hand beizutragen
hat •— den Entscheid über die Finanzierung der
zweiten und dritten Etappe jenen, die nach uns
hier im Rat und im Volk Entschlüsse zu fassen
haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem
Augenblick Anträge, wie sie von ' Herrn Gysler
gestellt wurden, angenommen werden könnten, ohne
das ganze Werk zu gefährden. Sie sind im Grunde,
prinzipiell betrachtet, gar nichts besseres als der
Rückweisungsantrag des Herrn Perréard ; sie atmen
den gleichen Geist und sind insbesondere, bei allen
Bekenntnissen zur Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung, ihr feindlich gesinnt.

Es ist nicht richtig, dass für die zweite und dritte
Stufe nichts vorgekehrt sei. Über die Mittel, die
die Wirtschaft aufzubringen hat, ist bestimmt; sie.
werden auch nach 20 und 30 Jahren vorhanden
sein. Es ist ebenfalls darüber bestimmt, dass die
Tabakkonsumenten einen erheblichen Betrag auf-
bringen müssen. Es ist bestimmt, dass 5 Millionen

v aus den Erträgnissen der gebrannten Wasser bei-
zufügen sind. Diese drei verschiedenen Summen
bilden bereits den Hauptteil der Finanzierung auf
der zweiten und dritten Stufe. Es ist auch darauf
hingewiesen worden: wir können nicht einfach
bestimmen, was nach 20 oder 30 Jahren von
Bundes wegen geschehen soll. Und wenn schon,
denn schon: dann müsste auch bestimmt werden,
was die Kantone dannzumal zu tun haben. Dass
das eine Unmöglichkeit ist; ergibt sich aus der
Situation.

Wir könnten auch noch aus einem ändern Grund
unzufrieden sein. Herr Winiker hat behauptet, es
sei der richtige psychologische Moment gewählt
worden, um diese neuen Berechnungen unserer
Kommission und dem Rate bekanntzugeben. Das
ist richtig, ich stimme ihm voll zu und unterstreiche
seine Behauptung dick als „richtig". Aber das ver-
anlasst mich nicht, einen Angriff gegen die Ver-
sicherungsmathematiker zu richten. Ich habe sie
immer als die Unschuldigen in diesem ganzen Streite
betrachtet. Ich bin auch überzeugt, dass sie uns
mindestens vier Wochen vorher die neuen Rech-
nungen hätten geben können. Aber eben, der rich-
tige psychologische Moment war noch nicht da.
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Deswegen durfte die Kommission erst nachdem sie
ihre Beratungen der Altersversicherung abgeschlos-
sen hatte, nachdem Sie hier darüber entschieden
hatten, Kenntnis von den neuen Berechnungen er-
halten. Weil man gefürchtet hat, dass-mindestens
die Übergangsrenten eine Verbesserung erfahren
würden, hat man uns die Tatsache, dass die öffent-
liche Hand 30 Millionen Franken weniger bezahlen
müsse, vorenthalten. Ich sage das mit aller Klarheit
und Deutlichkeit. Man hat sie uns vorenthalten, um
den Rat nicht zu verleiten, höhere Übergangsrenten
zu beschliessen. Aber daran ist nicht das Finanz-
departement schuld, sondern dafür ist das Volkswirt-
schaftsdepartement verantwortlich zu machen, das
einfach nicht wollte, dass eine Erhöhung der Über-
gangsrenten eintrete. Insofern hat auch Herr Na-
tionalrat Escher recht, als er sagte, dass es sich
um eine „sensationelle Wendung" gehandelt hat.

Aber ich glaube, in diesem Moment ist es reich-
lich überflüssig, sich gegenseitig mit Vorwürfen zu
traktieren. Das Malaise, das durch die Haltung der
Finanzdirektoren und gewisser Herren im Rate
bereits entstanden ist, ist gross genug, als dass wir
noch einiges beizufügen hätten. Ich kann mir nicht
vorstellen, dassjetzt überhaupt eine andere Finan-
zierung in Frage kommen kann, als wie sie vorge-
schlagen worden ist', sofern man die Altersversiche-
rung jetzt will. Wer sie allerdings jetzt nicht will,
der muss mit neuen Vorschlägen kommen, die ganz
zweifellos dazu führen würden, die Sache auf die
lange Bank zu schieben. Wer der Altersversicherung
die Wege ebnen will, muss jetzt wohl oder übel dem
bundesrätlichen Vorschlag in bezug auf die Finan-
zierung zustimmen. Ich gebe zu, wir befinden uns
in einer Zwangslage. Ich gebe zu, dass unter Um-,
ständen diese Zwangslage nicht nötig gewesen wäre.
Aber ich bin Realist genug, um. nicht der Taube
auf dem Dache nachzujagen, sondern der Finan-
zierung, wie sie vorgeschlagen ist, zuzustimmen,
damit wir die Versicherung auf den angekündigten
Zeitpunkt auch erhalten. Wir werden noch Zeit
und Gelegenheit genug haben, über die verschiede-
nen Einnahmequellen, die dem Bund präsentiert '
wurden, zu-reden. Die Bundesfinanzreform wird
allerlei Anstrengungen von unserem Volke verlan-

•gen müssen. Es wird dannzumal Gelegenheit sein,
darüber zu sprechen, welche Finanzquellen in aller-
erster Linie erschlossen werden müssen. Es würde
eine Belastung der Versicherung bedeuten, wenn
die Abänderungsanträge, auf die ich im einzelnen

„nicht eingehen will, angenommen werden. Ich
glaube, Sie haben gar keine Ursache, hier irgendwie
weitere Hindernisse aufzutürmen. Wer die Ver-
sicherung will, muss wohl oder übel dieser Finanzie-
rung zustimmen, ich beantrage Ihnen Eintreten.

Bühler: Gestatten Sie mir zum dornenvollen
Problem der Finanzierung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung nur kurz auf einen Punkt hin-
zuweisen. Vom sogenannten Genu'ssmittelkonsum
Tabak und Alkohol leistet der Tabak mit ca. .85 Mil-
lionen Franken den grössten Teil, 'während der •
Alkohol bekanntlich nur ganz wenige Millionen ab-

' werfen soll. Dies scheint mir ausserordentlich
bedauerlich, ist doch der Alkohol, besonders in
anderen Staaten eine sehr ergiebige Finanzquelle;
zudem eine solche, deren Erträgnisse aus ethischen. 1

und moralischen Motiven oft und mit Recht zur
Finanzierung sozialer Aufgaben verwendet werden.
Durch das Mittel der während des Krieges einge-
führten Umsatzsteuer wäre es heute auch tech-
nisch ohne weiteres möglich, Alkohol, Wein usw.,
noch ''wesentlich stärker zu belasten. Nimmt man
an, dass bei einem einheimischen Weinkonsum von
rund 2 Millionen Hektoliter im Jahre und bei einer
Steuer von 30 Rappen pro Liter Wein ungefähr
60 Millionen Franken an zusätzlichen Mitteln
bezogen werden könnten, würde man nicht nur
eine Weinsteuer, sondern eine allgemeine Getränke-
steuer einführen, was referendumspolitisch vielleicht
noch klüger wäre, könnten auch Mineralwasser und
Most, bei einer bescheidenen Belastung, nicht un-
wesentliche Einnahmen abwerfen, um die wir zur
Finanzierung dieses Sozialwerkes zweifellos ' sehr
froh gewesen wären.- Sie wissen aus der Botschaft
— Herr Bundesrat Npbs hat es in seiner Rede eben-
falls erwähnt —, dass das Problem der allgemeinen
Getränkesteuer im Zusammenhang mit der Frage
der Umsatzsteuer im Rahmen der Bundesfinanz-
reform gelöst werden soll. Bundesrat, Experten-
kommission und Kommission halten wohl aus refe-
rendumspolitischen Gründen den Zeitpunkt heute
nicht für günstig, um einen Verfassungsartikel über
eine Wein- oder' eine allgemeine Getränkesteuer
durchzuberaten, dem später wiederum eine Ver-
fassungsabstimmung zur Festlegung der allgemeinen
Umsatzsteuer folgen'müsste. Und dies gerade ist
meines Erachtens das Bedauerliche in dieser Finan-
zierungsfrage, 'zeigt sich doch hierin ein gewisser
Mangel ah Willen, ich möchte fast sagen ein gewis-
ser Mangel an Weisheit, dass man im Interesse der
so notwendigen Sozialmassriahme nicht auch gleich-
zeitig die Furage der Alkoholbesteuerung generell zu
lösen wagte. Glaubt man wirklich, dass, wenn die-
jenigen, die Alkohol oder Wein gern gemessen, 'und
ich gehöre persönlich auch dazu, und diejenigen,
die „Gütterliwasseramateure" sind, heute nicht
bereit sein sollen, einen Beitrag an die Alters- und
Hinterlassenenversicherung abzugeben, sie dafür
in einigen Jahren bereit sein werden, uns dieselben
Mittel für den allgemeinen- Bundeshaushalt bzw.
für die Bezahlung des Defizites zur Verfügung zu
stellen ? Ich persönlich hoffe das, möchte aber doch
feststellen, dass man hier wohl einen grossen
psychologischen Fehler beging, als man den Alkohol
und die Getränke allgemein, mit ihrem ziemlich
konstanten Konsum, bei dem die Steuer auch preis-
lich zweifellos heute ohne weiteres getragen werden
könnte, auch aus ethischen Erwägungen heraus nicht
zur Finanzierung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung beigezogen hat.

. Ich hoffe, dass dieses grosse Versicherungswerk
von uns angenommen wird, aber ich bitte Sie und den
Buridesrat, damit gleichzeitig die innere Verpflich-
tung zu übernehmen, dass die heute bestehende unge-
nügende und ohne Schwierigkeiten technisch mög-
liche Lösung der Frage der Alkohol- und Getränke-
besteuerung baldigst folgt. Nur so wird man uns
Schweizern nicht vorwerfen können, wir seien zwar
ein sozial fortschrittlich eingestelltes Volk, dem aber
der Mangel an rechtzeitiger Ausnützung der gut flies-
senden Finanzquellen des Alkohols und der Getränke
das Zeugnis ausstellt, sowohl kauf männisch wie mora-
lisch eine etwas fragwürdige Haltung einzunehmen.
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Mi ville: Die Ergänzungsbotschaft des Bundes-
rates vom 24. September 1946 zur Finanzierung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung ist meines
Erachtens mit einem Monat Verspätung bei den
eidgenössischen Räten eingegangen. Warum ? Ich
erinnere Sie an die Haltung des Bundesrates und
der Kommission anlässlich der Beratung in der aus-
serordentlichen Session im August dieses Jahres:
Verbesserungsvorschläge, Abänderungsanträge wur-
den, sobald sie die finanzielle Seite berührten, mit
aller Entschiedenheit zurückgewiesen, mit 'der Be-
hauptung, dass jeder derartige Antrag das Ganze
gefährde. Der Nationalrat hat den beschwörenden
Worten von Bundesrat Stampfli Glauben geschenkt.
Und nun, nach dieser ausserorderitlichen Session
vom August 1946, nach Tische, lesen wir es anders.
Die erste Finanzierungsperiode der Jahre 1948—
1967 kostet nun die öffentliche Hand 30 Millionen
pro Jahr weniger als die Sachverständigen vorher
errechnet hatten. Ich persönlich finde es tröstlich,
dass auch die,Sachverständigen-sich täuschen kön-
nen. Weniger tröstlich ist es aber, wenn diejenigen,
die urteilen, die entscheiden müssen, sei es der Rich-
ter, sei es der Gesetzgeber oder die Exekutivgewalt,
sich von den Sachverständigen täuschen lassen.
Aber ganz untröstlich, ja unhaltbar wäre es, wenn,
was hier wiederholt angedeutet wurde, der Bundés-
fafbzw. ein Teil des Bundesrates schon in der
Augustsession davon Kenntnis hatte, dass die Sach-
verständigen sich getäuscht hatten, ,bzw. von fal-
schen Voraussetzungen ausgehend ihre Berech-
nungen angestellt hatten, wenn also der Bundesrat
Kenntnis hatte, aber diese Kenntnis dem National-
rat verschwieg, um Verbesserungen an der Alters-
und Hinterlassenenversicherung zu verhindern.
Wenn ich das sage, so sage ich es nicht, um heute,
wie das von verschiedenen Seiten getan worden ist,
an Herrn Bundesrat Stampfli irgendwelche Kritik
zu üben. Diese Gelegenheit, an Herrn Bundesrat
Stampfli, an seiner Haltung gegenüber Verbesse-
rungsanträgen aus der Mitte des Rates Kritik zu
üben, war anlässlich der Augustsession gegeben, als
er hier sass : aber damals musste ich dem Nationalrat
sagen: Wir sitzen hier, um brav Ja zu sagen, und
die grosse Mehrzahl des Nationalrates hat immer
dann, wenn Herr Bundesrat Stampfli irgend einen
Abähderungsantrag mehr oder weniger gröblich
zurückgewiesen hat, begeistert zugestimmt.

Herr Wey hat am Schluss zu diesen Auslassun--
gen von Herrn Stampfli erklärt, das sei das freie
Wort des freien Mannes. Es .war das freie Wort des
freien Mannes gegenüber dem unfreien Rat.' So war
die Sache in Wirklichkeit ; sie war meines Erachtens
für den Nationalrat sehr beschämend!. Heute, wo
Herr Bundesrat Stampfli, dieser freie Mann, das
Pult nicht belegt hat, wagt man sich mit einer leicht
verspäteten Kritik heraus. So sind die Dinge, und
das müssen wir heute festhalten. Und darum liegt
es mir heute nicht, Herrn Bundesrat Stampfli zu
kritisieren; man hätte genügend Zeit gehabt, es im
richtigen Moment zu tun.

Um die seitens der öffentlichen Hand erforder-
lichen Leistungen aufzubringen, fordert der Bund
von den Kantonen einen Drittel. Ich habe in dieser
Beziehung einen Antrag gestellt. Erinnern Sie sich,
dass ich bei der Beratung von Art. 84 des Altersver-
sicherungsgesetzes eine andere Verteilung vorge-
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schlagen habe, nämlich einen Viertel zu Lasten der
Kantone und drei Viertel zu Lasten des Bundes.
Eine Abstimmung hat nich't stattgefunden, sondern
man hat aus Gründen, die ich durchaus nicht
billigte, Art. 84 zurückgestellt, in der Meinung, dass
nun eben heute Stellung genommen werden soll. Ich
halte auch heute an dem Antrag fest, dass der Bund
drei Viertel der Leistungen der öffentlichen Hand
übernimmt und dass den Kantonen nur ein Viertel
aufgebürdet wird. Ich habe damals gesagt, warum
ich die andere Verteilung wünsche. Nicht unì die
Kantone zu entlasten, sondern um ihnen die Mög-
lichkeit zu geben, die ungenügenden Leistungen der
Alters- und Hinterlassenenversicherung auf kanto-
nalem Boden zu verbessern. Wir tun das in Basel,
und ich hoffe, dass andere Kantone in .dieser ^Be-
ziehung nachfolgen. Wir wollen nichts einsparen;
wir wollen die frei werdenden Mittel zur Verbesse-
rung der kantonalen Leistungen für die Altersver--
sicherung auswerten. Ich beantrage also, es sei die
Verteilung zwischen Bund und Kantonen in der
Weise vorzunehmen, dass den Kantonen nur ein
Viertel überbunden wird.

In Abs. 2 von Art. l wird vorgeschlagen, dass
während der ersten zwanzig Jahre, vom Inkraft-
treten des 'Gesetzes an, die Kantone einen Drittel
aufzubringen hätten. Es gibt noch eine Zwischen-
lösung. Sollte der Rat meinem Antrag nicht zu-
stimmen, so bin ich der Meinung, dass die,Teilung
zwei Drittel und ein Drittel nicht auf 20 Jahre,
sondern auf 5 Jahre beschränkt werden soll, und
zwar aus folgendem Grunde : Ich unterstütze durch-
aus eine eidgenössische Erbschaftssteuer, und die
Mehrheit der Kantone ist mit der Überlassung der
Steuerhoheit in bezug auf die Erbschaftssteuer an
den Bund einverstanden. Mir scheint, dass trotz
einer nötigwerdenden Verfassungsänderung in 5 •
Jahren die eidgenössische Erbschaftssteuer reali-
siert werden kann. Ich bin der Meinung, dass dann
die Beiträge aus öffentlichen Mitteln an die Alters-
•und Hinterlassenenversicherung neu geregelt wer-
den müssen, vor allem besser als das in der jetzigen
Vorlage der'Fall ist. Mit der Einführung der eidge-
nössischen--Erbschaftssteuer kann die Lasten ver-
teilung zwischen Bund und Kantonen neu und
besser geregelt werden.

Was nun(die vom Bund aufzubringenden Mittel
anbetrifft, so wende ich mich mit aller Entschieden-
heit gegen die Erhöhung der fiskalischen Belastung
des Tabaks. Ich werde daher die Streichung von
Art. 4 bis 44 aus der Vorlage beantragen. Man wird
mich fragen, wie dann die Finanzierung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung Zustandekommen
soll, woher die 25 Millionen genommen werden
können, die durch die Erhöhung der fiskalischen
Belastung des Tabaks hätten hereingeholt werden
sollen. Das Geld steht zur Verfügung. Es ist der
zentrale. Ausgleichsfonds der Lohn- und Verdienst-
ersatzordnung. Ich verweise Sie auf den Vorschlag
des Bundesrates zu Art. 3bis der Vorlage. Meines
Erachtens brauchen diese 400 Millionen nicht ge-
hortet zu werden; sie können vorderhand während
dieses Zeitraumes von 5 Jahren, solange die neue
eidgenössische Erbschaftssteuer noch nicht Tat-
sache ist, für eine neue Lastenverteilung verwendet
werden, nämlich zur Deckung der fehlenden 25
Millionen. Dann muss die Belastung des Tabaks
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nicht erhöht werden. Sie würde die Alters- und
Hinterlassenenversicherung aufs schwerste gefähr-
den. Davon hat man nicht besonders eindrücklich
gesprochen; aber jeder von uns weiss, dass die Ver-
schärfung der steuerlichen Belastung des Tabaks die
Alters- und Hinterlassenenversicherung viel mehr
gefährdet als die seinerzeit geplante Nachlass-
steuer, die nun verschwunden ist. Die Mittel für die
Alters- und Hinterlassenenversicherung bestehen
zunächst aus Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. Der Besitz ist geschont worden. Die zur
Beratung stehende Vorlage schont wiederum den
Besitz. Im gleichen Moment will man eine erhöhte
fiskalische Belastung des Tabaks. Das wird nicht
gehen. Aber wenn wir das hier offen sagen, so
setzen wir uns vielleicht dem Vorwurf aus, wir
würden uns zum Feind der Altersversicherung
deklarieren. Derartiges wurde schon in der August-
session erklärt. Jetzt ist der Vorwurf zu alt ge-
worden, um noch ernsthaft gehört zu werden. Ich
habe in der Schlussabstimmung, die in Wirklichkeit
keine Schlussabstimmung war, der Altersversiche-
rung, wie sie aus den Beratungen der August-
session hervorgegangen ist, zugestimmt. Ich hätte
allen Anlass gehabt, Nein zu sagen', nachdem alle
wesentlichen Verbesserungsanträge aus finanziellen
Gründen abgelehnt 'worden sind. Ich glaube, ich
habe mit diesem Ja genügend bekundet, dass ich
ein Freund der Altersversicherung bin. Wenn ich
heute die erhöhte fiskalische Belastung des Tabaks
ablehne, so bedeutet das nicht, dass ich ein Feind
der Altersversicherung und ihrer raschen Verwirk-
lichung bin. So einfach ist die Sache nicht, und ich
glaube nicht, dass der Nationalrat mit der gleichen
Haltung, die er in der Augustsession gegenüber
jedem Abänderungsantrag eingenommen hat, die
Sache so fördert, dass sie vor dem Volke Bestand
hat. Ich möchte daher dringend bitten, bei der Be-
ratung meine Abänderungsanträge in Betracht zu
ziehen, die die Vorlage so verbessern, dass sie vom
Volke angenommen wird.

Präsident: Bevor der Nationalrat die Abände-
rungsanträge in Betracht ziehen kann, müssen sie
schriftlich eingereicht werden, worum der Redner
gebeten wird.

Bratschi, Berichterstatter: Ich möchte mir er-
lauben, zu einigen Voten, die in dieser General-
debatte abgegeben worden sind, einige kurze Be-
merkungen anzubringen. Ich schicke voraus, dass
wir in einer ähnlichen Situation sind wie im August.
Ich habe damals festgestellt, dass die Opposition
gegen die Versicherungsvorlage nicht einheitlich sei,
sondern dass sie sich gegenseitig aufhebe, weil sie
diametral entgegengesetzte Ziele verfolge. Ich stelle
genau das gleiche heute fest. Wenn wir es auch nicht
mit einer einheitlichen Opposition zu tun haben,
wenigstens vorläufig nicht, so mache ich diese allge-
meine Bemerkung gegenüber der Kritik, wie sie der
Finanzierungsvorlage gegenüber geäussert worden
ist.

Herr Dr. Gysler will eine Finanzierung für die
zweite und dritte Etappe heute schon im Gesetze
verankern. Daneben haben wir immer noch die
Stimmen, wie sie'z. B. von Herrn Dr. Münz kommen,
der sich auf die Universalität des Voranschlages be-

ruft und der der Meinung ist, man sollte überhaupt
keine Zwecksteuern beschliessen, sondern solle im
Zusammenhang mit der Bundesfinanzreform dafür
sorgen, dass das Gleichgewicht im Bundeshaushalt
überhaupt hergestellt werden könne. Diese Auf-
fassung lässt sich sicher hören. Wir sehen aber, dass
die beiden Ansichten sich diametral gegenüber-
stehen.

Herr Dr. Gysler hat eine recht schwerwiegende
Erklärung abgegeben, wenn er sagte, dass das Ge-
werbe, der Vorlage nur zustimmen könnte, wenn
eine nach seiner Ansicht bessere Finanzierung vor-
gelegt werde, als sie jetzt vom Bundesrat und der
Kommission unterbreitet wird. Ich hoffe, das sei
nicht das letzte Wort und bedeute nicht, dass das
Gewerbe diese Vorlage bekämpfen w"erde, wenn die
Mehrheit des Ratés die Finanzierung, wie sie jetzt
vorgeschlagen wird, gutheisst. Seine Erklärung,
dass er auf dem Boden der technischen* Vorlage
stehe, wie sie im August beschlossen worden ist,
würde nichts nützen, wenn nicht die Finanzierung
dazu beschlossen wird. Denn die technische Vorlage
kann nur verwirklicht werden, wenn auch die Finan-
zierung geregelt-ist; gleichgültig, ob die Vorlagen
getrennt bleiben oder ob sie am Schlüsse in ein
Gesetz vermengt werden.-

Ich glaube nicht, dass Vorschläge, wie sie uns
von Herrn Gysler unterbreitet werden, zum Ziel
führen würden. Sie sind zu einseitig, als dass sie
angenommen werden könnten. Wir würden also
dauernd den Bundesbeitrag ganz durch indirekte
Steuern finanzieren, nämlich Warenumsatzsteuer,
Tabakbesteuerung, Alkoholbesteuerung. Wir wür-
den dauernd auch für die zweite und dritte Etappe
den Besitz von weitern Beitragsleistungen entlasten.
Mit einer solchen Finanzierung würden wir das
ganze Werk gefährden. Unsere Generation wäre
sicher nicht bereit, einer solchen Finanzierung für
alle Zukunft zuzustimmen.

Woher aber nimmt Herr Dr. Gysler das Wissen,
dass die zukünftige Generation mit einer so ein-
seitigen Finanzierung einverstanden sei ? Wenn sie
die Finanzierung so gestalten will, wie Herr Gysler
das vorschlägt, dann kann sie das selber beschliessen.
Wenn sie es nicht will, wird sie etwas anderes be-
schliessen, und niemand kann sie daran hindern,
auch nicht daran, dass sie das ändert, was wir jetzt
beschliessen würden. Die Nachfinanzierung macht
nach zwanzig Jahren auf alle Fälle ein neues Gesetz
nötig. Warum soll die Generation von 1968 oder
1978 nicht auch ein neues Gesetz beschliessen, in
Abänderung dessen, was wir ihr aufgezwungen .
hätten, wenn sie damit nicht einverstanden ist ? An-
genommen, wir hätten die politischen und recht-
lichen Möglichkeiten, um zu beschliessen, was Herr
Dr. Gysler vorschlägt — was nicht der Fall ist —,
dann wäre trotzdem die Generation von 1968 oder
1978 vollständig frei, das zu ändern und eine andere
Finanzierung an seine Stelle zu setzen. Also hat es kei-
nen Sinn, dass wir auf diese Zeit hinaus disponieren.

Wie weit die Meinungen über die spätere Finan-
zierung noch auseinandergehen, zeigt mit aller
Deutlichkeit die Motion von'Herrn Schmid-Solo-
thurn. Herr Schmid möchte auch einen Weg weisen
für das, was nach 1968 geschehen soll, aber einen
ganz ändern. Herr Dr. Gysler will nachher mit Um-
satzsteuern allein finanzieren, Herr Schmid mit
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Erbschaftssteuern, also Besitzessteuern. Man sieht
keine Möglichkeit, wie wir diese beiden Auffassun-
gen zusammenbringen könnten. Es ist sinnlos, heute
Beschlüsse fassen zu wollen, von denen wir nicht
wissen, ob sie nach zwanzig Jahren noch haltbar
wären, abgesehen von der Tatsache, dass für die An-
träge des Herrn Gysler heute eine verfassungs-
mässige Grundlage fehlt. Es müsste eine neue Vor-
lage des Bundesrates verlangt werden, in der wie
nach den ursprünglichen Anträgen der Finariz-
expertenkommission ein neuer Verfassungsartikel
vorgelegt würde, wonach mindestens der Teil der
Umsatzsteuer verfassungsmässig verankert werden
müsste, der später für die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung gebraucht wird. Ohne das ist der
Antrag von Herrn Gysler ohnehin platonisch, hat
keinen Sinn und kann nicht in das Gesetz aufge-
nommen werden. Wir hatten schon in der Kom-
mission einen ähnlichen Antrag, der die Bundes-
erbschaftssteuer in das Gesetz aufnehmen wollte.
Er stammte von Herrn Siegrist-Aarau und lautete
ungefähr: Für den Fall, dass die Bundeserbschafts-
steuer in der Verfassung beschlossen wird, ist sie so
und so zu verwenden. Die Kommission hat den An-
trag mit dem Hinweis auf das Fehlen der Ver-
fassungsgrundlage abgelehnt. Herr Miville möchte
in dieser Beziehung noch weiter gehen. Er stellt uns
auch einen Antrag betreffend- die Beteiligung der
Kantone in Aussicht. Herr Miville scheint in dieser
Sache päpstlicher als der Papst zu sein; er will den
Antrag wieder aufnehmen, der von den Finanz-
direktoren, die sicher die berufenen Hüter der kan-
tonalen Finanzen sind, fallengelassen worden ist,
den Antrag nämlich, es sei die Teilung zu drei
Viertel und ein Viertel auf Bund und Kantone vor-
zunehmen. Die Finanzdirektoren hatten ursprüng-
lich erklärt, sie könnten die Teilung zu zwei Dritteln
und einem Drittel nicht annehmen, als die Leistun-
gen der öffentlichen Hand in der Zeit der ersten
Stufe noch 190 Millionen betragen sollte. Ein
Drittel betrug damals 63 Millionen. Die Kantone er-
klärten sich mit dem Betrag von einem Viertel ein-
verstanden; das waren 48 Millionen. Nach der Vor-
lage, wie sie jetzt unterbreitet wird, werden die
Kantone noch mit 47 Millionen,belastet, wenn wir
die Entlastung in Betracht ziehen, die für die finanz-
schwachen Kantone vorgesehen ist. Also ist der Be-
trag, der den Kantonen zugemutet wird, jetzt schon
niedriger als der, der von der Finanzdirektorenkon-
ferenz sowie der Regierung im Stadium der Beratung
des ejsten Finanzplans vorgeschlagen worden war.
Ob Herr Miville den Antrag stellt, wird sich zeigen,
wenn wir Art. l beraten. Aber es kann keine Rede
davon sein, dass er angenommen werden könnte.

In bezug auf die Dauer der Aufteilung zu zwei
Dritteln und einem Drittel will Herr Miville even-

«tuell bis auf 5 Jahre gehen, in der Meinung, dass
nachher die Bundeserbschaftssteuer kommen würde.
Wir werden bald sehen, wie sich' der Rat zu der
Motion Schmid-Solothurn stellt. Wenn sie mit sehr
grosser Mehrheit angenommen wird1, wird sich
zeigen, wie .rasch der Rat und das Volk die Bundes-
erbschaftssteuer durch Verfassung und Gesetz
realisieren. Aber jedenfalls steht auch dieser Antrag
Miville in diametralem Widerspruch mit dem, was
Herr Dr. Gysler vorschlägt. Herr Gysler will auf 20
Jahre hinaus disponieren.

Weder der eine noch der andere dieser beiden An-
träge kann angenommen werden. Wir können auch
nicht auf die Anträge eintreten, die Herr Miville in
bezug auf den Tabak stellen will. Das ist wohl eine
kleine politische Spekulation auf den Raucher; ich
glaube aber nicht, dass diese Spekulation Erfolg
haben wird. Wenn Herr Miville in der Gesamtab-
stimmung im August Ja gestimmt hat, dann hat er
das mit sehr guten Gründen getan. Einmal, weil er
Freund der Altersversicherung ist, aber auch, weil er
ganz genau -weiss, dass die Arbeiterschaft die
Altersversicherung will, und zwar auch die Arbeiter-
schaft, die politisch in der Partei der Arbeit organi-
siert ist. Auch diese will jetzt einen Anfang machen.
Aus sachlichen und politischen Gründen hat Herr
Miville im August in der Gesamtabstimmung für die
Vorlage gestimmt, trotzdem der kleinste Teil seiner
Anträge verwirklicht worden ist.

Herr Dr. Gysler hat an mich die Frage gerichtet,
wie ich dazu komme, anzunehmen, dass eventuell
aus Tabak und Alkohol mehr Einnahmen erwartet
werden dürfen als die 85 Millionen, bzw. die 5
Millionen, die in der Vorlage vorgesehen werden.
Beim'Tabak verhält sich die Sache wie folgt: Die
angestellten Berechnungen, gestützt auf welche wir
zu der Summe von 85 Millionen kommen, basieren
auf dem Verbrauch des Jahres 1945. Wir stellen
nun fest, dass der Verbrauch, insbesondere von
Zigaretten, vom Jahre 1934 bis 1945 ununter-
brochen gestiegen ist. Ich werde das zahlenmässig
zeigen, wenn wir die Vorlage artikelweise beraten.
Der Verbrauch an Zigaretten hat sich vom Jahre 1934
bis 1945 mehr als verdoppelt. Ich sehe nicht ein,
warum diese Entwicklung gerade jetzt unter-
brochen würde. Ich glaube annehmen zu können,
dass schon 1946 der Verbrauch wieder grosser ist als
im Jahre 1945. Wenn der. Verbrauch grosser ist,
wird aber die Steuer mehr einbringen, als hier ge-
rechnet worden ist. Beim Alkohol zeigen die neuesten
Ergebnisse, dass der Betrag von 5 Millionen über-
schritten wird.

Herr Dr. Gysler sagt nun, das Gewerbe erwarte
die staatliche Altersversicherung, weil gerade im
Gewerbe ein Grossteil zu einer anderen Art Ver-
sicherung nicht -kommen werde, im Gegensatz zur
Industrie. In der Industrie wird es da und dort
für gewisse Kreise möglich sein, zu einer Altersver-
sicherung irgendwelcher Art zu gelangen. Wir stehen
allerdings-vor der Situationj dass nur die besserbe-
zahlten Arbeiter zu einer Versicherung gelangen
können, auch in der Industrie ; die am wenigsten gut
Situierten werden die grössten Schwierigkeiten
haben, eine Versicherung zu schaffen. Es ist unsere
moralische Pflicht, gerade diesen Volkskreisen durch
die Schaffung der staatlichen Altersversicherung zu
einer Sicherung des Lebensabends zu verhelfen, die
sie ohne die staatliche Versicherung niemals er-
halten könnten. Dazu gehören grosse Kreise des Ge-
werbes. Dazu g'ehört der grössere Teil der Landwirt-
schaft. Dazu gehört natürlich ein sehr grosser Teil
der Arbeiterschaft. Nur ein relativ kleiner Teil der
Arbeiterschaft kann aus eigener Kraft und mit Hilfe
der Arbeitgeber zu der Versicherung gelangen, die-
jenigen Arbeiter nämlich, die relativ lange Zeit beim
gleichen Arbeitgeber beschäftigt sind. Die Tausende
und Hunderttausende von Arbeitern, die heute da •
und morgen dort arbeiten, werden ohne staatliche



Financement de l'A. V. S. — 878 15 octobre-1946

Versicherung nicht zu einer Sicherung ihres Lebens-
abends gelangen. Schon aus diesem Grunde scheint
es mir unmöglich, dass Herr Dr. Gysler und der Ge-
werbeverband, auch wenn die Wünsche in bezug auf
die Sicherung der Finanzierung über 1968 hinaus
nicht erfüllt werden können, gegen das Versiche-
rungswerk sein können. Herr Dr. Gysler müsste
direkt gegen die Interessen der wirtschaftlich
schwächsten Mitglieder seiner grossen Organisation
handeln. Das wird der Gewerbeverband gar nicht

o

tun können. Ich bin daher überzeugt,-dass das, was
Herr Dr. Gysler gesagt hat, nicht sein letztes Wort
ist, weder für ihn noch für^den Gewerbeverband,
sondern dass auch diese grosse Wirtschaftsorgan!-1'
sation aus ihrem ureigensten Interesse heraus dazu
kommen wird, das grosse, Versicherungswerk mit
aller Kraft zu unterstützen. ,

Herr Nationalrat Escher hat darauf hingewiesen,
dass auch seine Partei ursprünglich eine längere
Finanzierungsperiode gewünscht hätte, d. h. auch
Massnahmen für die zweite oder dritte Etappe. Ich
mache -immerhin darauf aufmerksam, dass die
Beschränkung der Aufteilung zwei Drittel und ein
Drittel auf einen Antrag von Herrn Escher in der1

Kommission zustande gekommen ist. Er hat erklärt,
dass er diesem Antrag grosse Wichtigkeit beimesse.
Auf diesen Antrag hin ist beschlossen worden, die
Teilung von zwei Drittel und ein Drittel nur für
20 Jahre festzulegen.

In einer schwachen Stunde hat auch Herr
Nationalrat Häberlin — allerdings, wie es scheint,
unter dem Eindrucke eines Blitzinterviews mit dem
Herrn Finanzdirektor des Kantons, Zürich — für
eine relativ kurze Finanzierungsperiode plädiert. Er
hat nämlich der Meinung Ausdruck gegeben, man
könnte die ganze „Treppe" aus dem Gesetz weg-
lassen und in das Gesetz nur aufnehmen, was in den
ersten 20 Jahren wirklich zu tun ist, nämlich die
Beiträge der Versicherten und auf der ändern Seite
die Finanzierung der 160 Millionen Franken der
öffentlichen Hand, alles andere wäre der Zukunft zu
überlassen. Das hätte ich nicht als zweckmässig
angesehen, und zwar aus psychologischen Gründen,
weil dadurch der Eindruck hätte erweckt werden
können, dass die 160 Millionen Franken das letzte
Wort seien in bezug auf die Beiträge der öffent-
lichen Hand. Das hätte nach aussen einen ganz
ungünstigen Eindruck erwecken können. Herr
Haeberlin hat immerhin keinen Antrag gestellt,
sondern diesen Gedanken nur zur Erwägung ge-
geben.

Ich stimme Herrn Dr. Münz zu, wenn er unsere
Steuer- und Tarifpolitik in der Zeit der Hoch-
konjunktur kritisiert hat. Ich bin mit ihm der Über-
zeugung, dass alles Reden und Schreiben über
Konjunkturpolitik angesichts der Praxis, die wir in •
bezug auf die Steuer- und Tarifpolitik in unserem
Lande feststellen, jeden Sinn verloren hat. Wir
machen ja genau das Gegenteil dessen, was wir tun
müssten vom Standpunkt einer vernünftigen Kon-
junkturpolitik. Wir müssten jetzt, wo das Geld
leicht und so reichlich fliesst, die Steuern erhöhen. {
Jetzt würden sie leicht bezahlt. Jetzt sollte das
Budgetgleic.hgewicht auf dem Wege der Erhöhung
der Einnahmen hergestellt werden können. Jetzt
sollten sogar Reserven angelegt werden können,
wenn wir vernünftige Konjunkturpolitik betrieben,.

Aber,das machen wir leider nicht. Wir lassen diese
Einkommen wieder zerfliessen und wenn schwie-
rigere Zeiten kommen sollten, was wir ja nicht
hoffen und nicht wünschen und was wir mit aller
Kraft bekämpfen werden, müssten wir höhere
Steuern und Taxen beschliessen, was wiederum
genau das Gegenteil einer vernünftigen Konjunktur-
politik wäre, weil dadurch eine bereits ungünstige
Lage weiter ungünstig beeinflusst würde.

Ich kann aber Herrn Dr. Münz nicht zustimmen,
wenn er meint, dass es genügt hätte, festzustellen:
so und so viele Prozente 'vom Volkseinkommen
geben wir für Renten aus, das brauchen wir für die
Versicherung. Damit ist den Versicherten nicht
gedient. Er übersieht die psychologische Seite der
ganzen Sache. Der Versicherte will wissen, was er
von der Altersversicherung erwarten kann. Deshalb
ist es notwendig, dass wir im Gesetz die Renten
festsetzen, selbst auf die Gefahr hin, dass wir später
korrigieren müssen. Wenn die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse sich ändern, so kann man auch Änderungen
des Gesetzes vornehmen. Auf die kritische Be-
merkung, die er zu Art. 3bis angebracht hat, werden
wir im Zusammenhang mit der Einzelberatung
sprechen.

Ein Wort habe ich noch an Herrn Dr. Eder zu
richten. Er hat mich missverstanden. Ich habe nie
gesagt und wollte nicht zum Ausdruck bringen, dass
wir mit dem, was wir jetzt beschliessen, die ganze
zweite Etappe finanzieren, sondern ich habe — die
Notizen liegen vor mir — in Beantwortung des
Votums von Herrn Perréard erklärt, dass wir finan-
zieren: den Beitrag mit 4 %, das sind 290 Millionen
Franken, ferner die Einkünfte aus Tabak, Alkohol !

und Fondszinsen, eventuell Zinsen von den Re-
serven, wenn wir sie brauchen, mit 106 Millionen
Franken, sodann von den Kantonen 53 Millionen
Franken, inklusive Zinsen von den Reserven. Das
ist alles beschlossen, nicht nur bis 1968, sondern
über diese Quellen beschliessen wir definitiv. Wir
finanzieren daneben die Zinsen aus dem Fonds,
denn was wir jetzt bezahlen, diese 300 oder 350 Mil-
lionen Franken aus Beiträgen und 160 Millionen
Franken aus öffentlichen Mitteln, ist ja viel mehr
als das, was wir brauchen. Wir äufnen in diesen
20 Jahren den grössten Teil des Fonds, und wir
finanzieren damit für die Zeit nach 1968 die Fonds-
zinsen in der Höhe von etwa 100 Millionen Franken.
Das gibt im ganzen etwa 560 Millionen Franken, die
finanziert werden mit den Beschlüssen, die wir heute
fassen. Die Höhe der Renten von 1968 an wurden
bei den Renten mit 565 Millionen Franken berech-
net, nach der neuen Rechnung werden es vielleicht
580 Millionen sein. Ich weiss das nicht genau. Von
1968—1978 werden die Renten weiter steigen, nach
der neuen Rechnung bis auf etwa 800 Millionen
Franken. Dafür ist die Nachfinanzierung von 1968 ,
an nötig, und dafür sind die Beschlüsse noch zu
fassen. Also diese Differenz ist noch zu decken, aber
der Grossteil dessen, was 1968 nötig, ist, das ist
finanziert, wenn die Beschlüsse so gefasst werden,
wie Bundesrat und Kommission sie unterbreiten.

Im übrigen kann damit gerechnet werden, dass
Bundesrat und Parlament mit der Vorbereitung der
weitern Finanzierung nicht bis 1966/67 warten.
Man wird die neuen Massnahmen rechtzeitig vor-
bereiten, zudem steht die Zeit dazu zur Verfügung.
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M. Hirzel, rapporteur : Je serai extrêmement bref.
Je n'ai pas l'intention de me livrer à une polémique
inutile, d'autant plus que le débat qui a eu lieu dans
cette salle me paraît avoir complètement épuisé le
sujet.

Je voudrais simplement relever deux ou trois
principes qui me. semblent fondamentaux. ,

Nous avons entendu, tout à l'heure pas mal de
réserves concernant le projet, mais en réalité au-
cune proposition pratique n'a été faite pour sauver
le financement qui, aux dires de certains, serait com-
promis. Toutes les propositions qui ont été non pas
même esquissées, mais lancées en l'air sont les unes
à l'égard des autres contradictoires dans leur essence.
Lorsqu'on dit, par exemple, que le capital n'a pas
été assez pris en considération, qu'il n'est pas assez
imposé, je crains que l'on ne fasse dans cette salle
la même erreur que font, avec beaucoup plus d'ex-
cuses, certains financiers anglo-saxons, lesquels, sur
la base de statistiques que l'on peut discuter pré-
tendent que le peuple suisse paie beaucoup moins
d'impôt quelles peuples américain ou anglais. Et
ils veulent nous imposer des contributions contre
lesquelles nous nous élevons avec énergie. On dit
que le capital n'est pas assez imposé dans notre
pays, mais on ne songe qu'aux impôts que prélève
la Confédération; on oublie ceux des cantons et des
communes. Or, si l'on prend en considération tous
les impôts que paie le contribuable suisse — impôts
fédéraux, cantonaux et communaux —- on aboutit
à cette conclusion que le capital et son revenu sont
déjà lourdement imposés dans notre pays et qu'il
n'est pas nécessaire, sous prétexté dé créer une loi
d'assurance vieillesse, d'aller encore plus loin dans
cette voie.

Lorsqu'on dit que le produit de l'impôt sur les
masses successorales doit aller à la Confédération,
on oublie que le canton de Berne, par exemple, tire
de cet impôt à peu près 3 millions de francs. *A>
supposer que le canton de Berne veuille payer une
partie de sa contribution à l'assurance vieillesse eh
doublant même cet impôt cantonal sur les masses
successorales, il n'arriverait •même pas à payer sa
propre contribution à l'assurance vieillesse. Cela
signifie qu'il faut si possible laisser aux cantons les
impôts directs dont le passage à, la Confédération
n'est pas absolument nécessaire. Or, nous devons
constater aujourd'hui que le système selon lequel
les impôts directs vont aux cantons et les impôts
indirects à la Confédération a été singulièrement
battu en brèche depuis plusieurs années. Il y a là
une question de principe: la Confédération ne doit
pas, sans nécessité absolue, s'attribuer encore le pro-
duit de certains impôts cantonaux. Il importe de
maintenir le principe suivant lequel les cantons
doivent dansv la mesure du possible conserver les
sources d'impôts directs qui sont"encore à leur dis-
position. Nous devrions considérer ce système comme(
une sorte de leitmotiv qui nous guiderait dans nos
décisions.

La proposition de M. Schmid-Soleure est com-
battue par le Conseil fédéral. Au nom de'la com-
mission, je vous demande de la repousser également.
Je crois réellement que tout a été dit sur l'impôt
successoral. Nous pouvons admettre que cet impôt
ne doit voir le jour ni aujourd'hui, ni:demain.-Sur

ce point, je ne partage pas l'idée de M. Nobs, con-
seiller fédéral, qui voudrait le réserver pour le finan-
cement de la deuxième période de l'assurance vieil-
lesse. L'avenir dira ce qu'il voudra; ceux qui seront
dans cette salle dans quinze ou vingt ans diront leur
opinion, mais je considère aujourd'hui que le rejet
de la motion Schmid-Soleure relative à l'imposition
des masses successorales liquide cet impôt et laisse
cette question absolument intacte devant le peuple
et le parlement. Et c'est pour moi un motif essentiel
qui me permettra de dire devant le peuple : «Pardon,
cet impôt n'est pas suspendu sur vos .têtes comme
une épée de Damoclès.»

Un mot seulement pour terminer, à l'adresse
de M. Gysler qui' a laissé entrevoir .quelques nou-
velles affectations d'impôts. Je ne veux pas parler
longuement sur ce que nous a- dit M. Gysler;
M. Bratschi vous a déjà donné les raisons pour les-
quelles la commission ne peut se rallier aujourd'hui
à l'affectation de nouveaux impôts, quels qu'ils
soient, au financement de l'assurance vieillesse dans

.vingt ou trente ans', cela pour la raison juridique et
constitutionnelle très simple que nous nous refu-
sons à donner notre approbation sans base juridique
à toute affectation d'impôt en faveur de l'assurance
vieillesse, autrement dit sans la création simultanée
d'un article constitutionnel. On ne peut pas prévoir
dans un article de loi l'affectation d'un impôt qui
ne figure pas dans la Constitution. Ce serait du reste
un coup d'épée dans l'eau parce que je suis per-
suadé que le jour où l'on votera l'impôt constitu-
tionnel, à supposer qu'on le vote, le parlement pas

. plus que le peuple ne se trouveront liés par le texte
légal qui ne peut aller au delà de la Constitution.
Il faut donc qu'un impôt constitutionnel soit et
demeure intact.t

Ce sont les raisons pour lesquelles je maintiens
les conclusions de la commission et que je vous prie
de bien vouloir repousser tout autre modification
en votant purement et simplement l'entrée en ma-
tière.

Präsident: Ein Antrag auf Nichteintreten ist
•nicht gestellt.

Zu erledigen ist in diesem Zusammenhang die
Motion .Schmid über die. Abtretung des Erbschafts- ' '
steuerrechtes an den Bund. Der Bundesrat lehnt
diese Motion ab. ' .

Abst immung. —Vote.
Für Annahme der Motion 49 Stimmen
Dagegen 79 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen:
(Ici, le débat est interrompu.)
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#ST# Vormittagssitzung vom 16. Oktober 1946.
Séance du 16 octobre 1946, matin.

Vorsitz — Présidence:-Hr. Grimm.

5028. Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

, Financement de l'assurance vieillesse
et survivants.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 854 hiervor. — Voir page 854 ci-devant.

Präsident: Der Beratung liegen zugrunde die Bot-
schaften vom 29. Mai 1946 und vom 24. September
1946. Wir beraten zuerst auf Grund der Botschaft
vom September 1946 bis und mit Art. 3, dann auf
Grund der Botschaft vom Mai 1946 Art. 4—44, und
kehren nachher zurück zur Botschaft vom September.

Artikelweise Beratung - Discussion des articles.

Titel und Ingress.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Titre et préambule.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adoptés.

Erster Abschnitt.

Die Beiträge aus öffentlichen Mitteln.

Art. 1.
Antrag der Kommission. -

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Antrag Gysler.
2 Diese Zuwendungen sind zu % vom Bund und

zu ys von den Kantonen aufzubringen.

, Anträge Miville.
Hauptantrag :

Während der ersten 20 Jahre vom Inkrafttreten
dieses Gesetzes an sind % der Zuwendungen aus
ö'ffentlichen Mitteln vom Bund und % von den
Kantonen aufzubringen.

Eventualant rag:
Die Zahl 20 wird durch die Zahl 5 ersetzt.

Chapitre premier.

Les contributions des pouvoirs publics.

Article premier.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Gysler.
2 La Confédération prend à sa charge les deux

tiers et les cantons prennent à leur charge un tiers
de ces prestations.

Propositions Miville.
Proposition principale:

Pendant les vingt premières années suivant l'en-
trée en vigueur de la présente loi, la Confédération
prend à sa charge les trois quarts et les cantons
prennent à leur charge un quart des prestations des
pouvoirs publics.

Proposition éventuelle.
Le chiffre 20 est remplacé par 5.

Bratschi, Berichterstatter: Art. l enthält die
,,Treppe", wie sie in der Eintretensdebatte erörtert
worden ist, nämlich 160 Millionen Franken während
der ersten 20 Jahre, 280 Millionen Franken während
der folgenden 10 Jahre und 350 Millionen Franken
nach Ablauf der ersten 30 Jahre. Die Gestaltung
dieser „Treppe" ist in der Eintretensdebatte
nicht bestritten worden; es liegen auch keine An-
träge vor, die eine andere Gestaltung zum Ziele
hätten.

Vorbehalten wird bekanntlich in Art. 34quater,
Abs. 5, dass Bund und Kantone nicht mehr als die
Hälfte der Gesamtkosten der Versicherung auf-
bringen dürfen. Es darf gesagt werden, dass Art. l
ohne Zweifel in diesem Rahmen bleibt. Die durch-
schnittlichen Leistungen von Bund und Kantonen
bleiben nach dem vorliegenden Plan unter dieser
Hälfte, nämlich mit 47,3 % der Gesamtausgaben.
Die Leistungen von Bund und Kantonen gehen aber
auch in den einzelnen Jahren nicht über das hinaus,
was die Verfassung als zulässig erklärt : sie erreichen
in den einzelnen Jahren die Hälfte nicht ganz. Die
maximale Leistung von Bund und Kantonen wird
in. der dritten Stufe erreicht, nach Ablauf von
30 Jahren, mit 350 Millionen Franken im Jahr. In
jenem Zeitpunkt wird aber die Gesamtversicherung
800 Millionen Franken kosten, so dass auch von 1978
hinweg, wo die höchsten Leistungen von Bund und
Kantonen gemacht werden müssen, diese Leistungen
immer noch unter der Hälfte der Gesamtkosten des
Versi cherungsWerkes bleiben.

Man mag also Art. 34quater, Abs. 5, so oder
anders interpretieren, nämlich dass die Hälfte der
Gesamtleistungen versicherungstechnisch gemeint
sei oder die Hälfte in den einzelnen Jahren, so
bleiben die Leistungen, wie sie vorgesehen sind,
immer unter dieser Hälfte.

Abs. 2 enthält die Vorschriften betreffend die
Verteilung der Belastung auf Bund und Kantone,
und zwar auf der Grundlage 2/3 Leistung des Bundes,
% Leistung der Kantone. Abs. 2 schreibt vor, dass
diese Teilung vorläufig für 20 Jahre gelten soll, in
der Meinung, dass dann weiter zu bestimmen sei.
Ich mache darauf aufmerksam, wie das schon in der
Eintretensdebatte geschehen ist, dass dieser Ein-
schränkung juristisch keine grosse Bedeutung zu-
kommt, weil der Gesetzgeber auch ohne diese Be-
schränkung in der Lage wäre, nach 20 Jahren zu
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ändern, wenn er will. Es muss ja für die Nach-
finanzierung unter allen Umständen ein neues Ge-
setz kommen. Es könnte in jenem Gesetz ohne
weiteres geändert werden, auch wenn jetzt im Gesetz
bindend % für den Bund und % für die Kantone
aufgenommen würden.

Ein Abänderungsantrag ist von Herrn Dr. Gysler
gestellt worden. Er möchte als dauernd im Gesetz
die Bestimmung aufnehmen, dass % vom Bund und
Ys von den Kantonen aufzubringen seien. Diese
Angelegenheit ist in der Kommission sehr eingehend
besprochen worden. Gestützt darauf ist die Kom-
mission aus juristischen, aber auch aus politischen
Gründen dazu gekommen, einen Vorschlag zu ma-
chen, der vorläufig für 20 Jahre Gültigkeit haben soll.
Der Antrag Gysler möchte von Anfang an definitiv
bestimmen, wobei ich auch diesem Antrag gegen-
über sage, dass Parlament und Gesetzgeber in 20
Jahren vollständig frei sein werden, die Sache so
zu regeln, wie sie es für gut finden. ,

Ich möchte Ihnen im Namen der Kommission
empfehlen, bei der Vorlage zu bleiben. Es handelt
sich hier um ein Werk der Verständigung. Der An-
trag ist von Seiten solcher Kantonsvertreter gestellt
worden, deren Kantone zu den finanzschwächeren
gehören, die Wert darauf gelegt haben, dass diese
Bestimmung vorderhand nur für 20 Jahre Gültig-
keit haben soll, in der Meinung, dass man nachher
in der Form völlig frei sein solle. Ich empfehle Ihnen
daher, den Antrag Gysler abzulehnen. Er verbessert
an der Finanzierung im Sinne der Ausführungen
von Herrn Dr. Gysler in der Eintretensdebatte
nichts, weil er faktisch die Lage ja nicht ändert, aber
politisch vielleicht die Sache erschwert.«

Der zweite Antrag, von Herrn Dr. Miville, ist
auch gestern in der Eintretensdebatte bereits an-
gemeldet worden. Ich habe mich bereits gestern
dazu ausgesprochen, gegenüber der Begründung,
die Herr Miville vorgetragen hat, und habe Ihnen
im Namen der Kommission Ablehnung empfohlen.
Nachdem nun mit den Vorschlägen, wie sie als
Ganzes vor Ihnen liegen, die Kantone nicht stärker
belastet werden als mit dem Betrag, der nach der
ersten Rechnung *4 Belastung ausgemacht hätte,
nämlich 47-—48 Millionen Franken, und sich die
Kantone damit einverstanden erklären, sehe ich
nicht ein, warum das Parlament von sich aus eine
weitere Entlastung der Kantone beschliessen sollte.
Ich möchte Ihnen also empfehlen, im Namen der
Kommission, den Antrag Miville abzulehnen. Wohl
ist der Antrag in der Kommission nicht vorgelegt
worden; aber die Kommission hat auch nicht erst
seit August, sondern schon Ende Juli und Anfang
August sehr eingehend über die Verteilung zwischen
Bund und Kantonen gesprochen, und zwar gestützt
auf zahlreiche Eingaben, die teils von der Finanz-
direktorenkonferenz, teils direkt von den Kantons-
regierungen eingereicht worden waren. Die Kom-
mission ist gestützt auf dieses Material und die ein-
gehenden Beratungen, die sie, gepflogen hat, zum
Schluss gekommen, dass man es^bei der Teilung zu
% und % belassen solle. Sie hat diesen Beschluss
erst recht bestätigen können, nachdem die neuen
Berechnungen vorlagen.

Ich empfehle Ihnen also, Art. l, wie er von der
Kommission und vom Bundesrat abgenommen wird,

anzunehmen und die beiden Anträge Gysler und
Miville abzulehnen.

M. Hirzel, rapporteur: L'article premier, alinéa l,
contient l'échelle nouvelle. Elle n'est pas discutée,
aucune proposition de modification n'ayant été pré-
sentée. Je m'abstiens donc de disserter plus longue-
ment sur le système nouveau que nous avons exposé
déjà dans les rapports préliminaires. .

A l'alinéa 2, nous avons deux propositions nou-
velles de MM. Gysler et- Miville. Celle de M. Gysler
prévoit qu'au lieu de compter la répartition entre
la Confédération et les cantons pendant vingt ans,
on la comptera à titre définitif, autrement dit on
prévoira déjà maintenant la répartition deux tiers à
un tiers pour les deuxièmes et troisième étapes. Nous
avons déjà dit les motifs pour lesquels le système
s'était borné à financer la répartition des parts de la
Confédération et des cantons pendant les vingt
premières années de façon à laisser précisément la
situation intacte pour la seconde et la troisième
période en ce qui concerne les quote-parts des can-
tons et de la Confédération. Il n'est pas du tout
certain que dans vingt ans les cantons puissent
doubler leur part actuelle et supporter 93 millions
de francs de l'ensemble des prestations des pouvoirs
publics. C'est précisément dans l'intérêt des cantons
eux-mê.mes que nous limitons maintenant la réparti-
tion deux tiers à un tiers à la première étape, de
façon que la situation reste intacte pour une dis-
cussion ultérieure sur de nouvelles bases et selon
les possibilités financières de la Confédération et des
cantons.

Quant à M. Miville, il part de l'idée qu'il importe
de défendre les caisses cantonales. Il va même plus
loin que les argentiers cantonaux actuels qui ont
accepté dans leur majorité le système présenté, soit
la répartition deux tiers à un tiers. Avec notre propo-
sition, les cantons, en assumant aujourd'hui une
contribution de 47 à 48 millions de francs par année,
pendant vingt ans, ne paient pas plus en réalité .
qu'ils n'auraient payé avec la première échelle et la
proportion du quart ; si bien qu'ils peuvent très bien
accepter pour les premiers vingt ans la proposition
deux tiers un tiers, étant donné qu'ils se trouvent
avantagés par l'ensemble du système de finance-
ment. .

C'est la raison pour laquelle et bien qu'elles
soient en principe tout à fait défendables, nous vous
proposons' d'écarter aussi bien la proposition de
M. Miville que celle de M. Gysler et de vous en tenir
aux arrangements qui ont été librement c'onclus
entre la Confédération et les cantons et pour lesquels,
du reste, la commission est elle-même entrée en
œuvre. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour obtenir
que la Confédération prenne contact avec les cantons'
et tâche de trouver un arrangement. C'est ce qui
est intervenu et nous vous demandons aujourd'hui
de bien vouloir homologuer l'entente qui a été
conclue.

Gysler: Ich habe in der Eintretensdebatte meine
Vorbehalte zur jetzigen Fassung des Art. l, Abs. 2,
angemeldet und schlage Ihnen heute die Fassung
vom Mai 1946 vor, die in der ersten bundesrätlichen
Vorlage enthalten ist. Zur Begründung führe ich
nur noch folgendes aus :
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Ich hatte nicht Gelegenheit, der Zeit halber, in
der Eintretensdebatte meine Vorschläge für eine
dauerhafte Finanzierung zu machen. Einmal möchte
ich in erster Linie sagen, dass ich nach neuen Yor.-
schlägen gesucht habe, ähnlich wie das der Bundes-
rat und der Chef des Finanz- und Zolldepartementes
auch getan haben. Ich suchte auch eine Verfassungs-
revision zu vermeiden und Vorschläge machen' zu
können, die mit einer wirtschaftlichen Tragbarkeit
und sozialer Gerechtigkeit in Einklang stehen. So
komme ich dazu, Ergänzungsanträge nach drei ver-
schiedenen Richtungen vorzubringen, die finanziell
zusammengehören, wobei nicht etwa jeder für sich,
sondern nur alle drei Vorschläge gesamthaft ver-
wirklicht werden können. Da" schlage i'ch für die
Finanzierung nach den ersten 20 Jahren eine Er-
höhung der Beiträge der Wirtschaft vor, das heisst
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, um je ein halbes
Prozent, entsprechend dem allgemeinen Grundsatz
der Selbsthilfe, dass bei Werken, wie der Alters-
versicherung die unmittelbar Versicherten am
meisten zur Vorsorge beitragen sollen. Nach dem
zwanzigsten Jahr hat ja jeder Versicherte Anspruch
auf Vollrenten. Es ist gestern sowohl vom Kom-
missionspräsidenten als auch von Kollege Dr. Re-
nold darauf hingewiesen worden, dass die Ver-
sicherten in der Regel lieber höhere Beiträge leisten,
als dass sie sich* die Leistungen kürzen, lassen
möchten. Ich bin überzeugt, dass wir mit einer Er-
höhung der Beiträge nach 20 Jahren die Zustim-
mung der Versicherten dann finden, weil sie dafür
eben entsprechend höhere Renten bekommen.
Zweitens beantrage ich die Heranziehung einer eid-
genössischen Warenumsatzsteuer öden Aufwand-
besteuerung vom Jahre 1968 an, und drittens die
Aufrechterhaltung des kantonalen Drittels an die
Gesamtaufwendungen der öffentlichen Hand.

Ich glaube, darauf Anspruch erheben zu dürfen,
dass das keine papierenen Vorschläge sind, wie Herr
Bundesrat Nobs gestern gesagt hat, die etwa nicht
verwirklicht werden könnten, sondern es handelt
sich um solche, die die Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung auf lange Sicht sicher-
stellen wollen.

In'der Diskussion ist gerstern mit keinem Wort
gesagt worden, es sei unrichtig oder finanzpolitisch
nicht zu verantworten, wenn auf lange .Sicht finan-
ziert werde, sondern das eine Mal wurde gesagt, es
sei politisch besser, wenn man es nicht mache und
das andere Mal, es sei taktisch besser, wenn man es
nicht mache. Ja, verschiedene Redner haben ganz
deutlich durchblicken lassen, dass sie dafür halten,
dass die machtpolitische Konstellation in den Sech-
zigerjahren bei der Beratung der Finanzierung für
_die zweite Etappe für sie dann günstiger sei. Da-
gegen setzte ich mich zur Wehr und erkläre deshalb,
die jetzige Vorlage genüge nicht für eine dauerhafte
Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung. Herr Bundesrat Nobs erklärte gestern,
ich hätte übertrieben. Ist es eine Übertreibung,
wenn ich sage, dass wir nicht die geringsten Anhalts-
punkte dafür haben, wie wir in der zweiten Etappe
weiter finanzieren wollen ? Wir wissen, ab 1. Januar
1968 rechnen wir mit einem versicherungstechnischen
Defizit von jährlich 173% Millionen Franken und
in den weiteren Jahren mit einem solchen von jähr-
lich 243% Millionen Franken, ohne dass nur Richt-

linien dafür gegeben würden, wie die Restfinan-
zierung erfolgen soll. Da frage ich: Ist das nun der
Auftakt zu einer Bundesfinanzordnung ?

Ich hätte mich schliesslich befriedigt erklären
können, wenn nur Richtlinien aufgestellt worden
wären, wenn man nur gesagt hätte, es werde in
Aussicht genommen, bei der Bundesfinanzordnung.
für die Finanzierung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung ab 1. Januar 1968 ff. das und das in
Aussicht zu nehmen. Aber auch das ist nicht
getan worden. (Zwischenbemerkung Bundesrat Nobs;
Doch.) Es ist auch gesagt worden, es werden keine
Opfer gebracht. Das ist auch nicht richtig, wenn
Sie an die zehnfachen Solidaritätsbeiträge denken,
die wir in der ersten Vorlage behandelt haben.
Ich erinnere daran, dass die Kantone zusätzliche
Mittel schaffen müssen für die Übernahme des Drit-
tels und daran, dass heute und in der Zukunft bei
dem »heute schon-starken Steuerdruck weitere 4%
des steuerbaren Einkommens zur Verfügung ge-
stellt werden müssen.

Kommissionspräsident Bratschi hat gestern ge-
sagt, mit meinen Vorschlägen sollte das ganze Werk
dauernd mit indirekten Steuern finanziert werden.
Ich frage Herrn Bratschi: Ist das richtig und seine
Überzeugung ? Ich nenne nur das Beispiel des Kan-
tons Zürich. Der kantonale Drittel macht jetzt, nach
dem Verteilungsschlüssel des Departementes, lOMil-
lionen Franken aus. In der zweiten Periode, nach
dem gleichen Schlüssel, würde der kantonale Drittel
etwa 18 Millionen Franken ausmachen, und in der
dritten Periode etwa 25 Millionen Franken, oder
mit ändern Worten % der Gesamteinnahmen aus
Einkommens- und Vermögenssteuern des Kantons
Zürich. Glauben Sie im ErnsteJ1 daran, dass ein '
Kanton in der Lage sei, einen Drittel der Gesamt-
einnahmen ohne entsprechende Änderung der Steuer-
gesetze dem Bunde abführen zu können ? Das ist un-
möglich. Die Kantone werden über kurz oder lang ihre
Erbschaftssteuersätze und ihre Einkommens- und
Vermögenssteuersätze ändern müssen. Es ist deshalb
nicht richtig, wenn erklärt wird, nach meinen Vor-
schlägen sei es dann so, dass das ganze Versicherungs-
werk nur mit indirekten Steuern finanziert würde.

Nun noch eine Berrierkung. Es wurde gestern
von verschiedener Seite gesagt, es sei weniger die
Auffassung des Gewerbes als die des Verbands-
präsidenten, eine dauerhafte Finanzvorlage zu ver-
langen. Da möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen,
dass wir seit einem Jahr unter Beizug von Experten
— ich erinnere daran, dass an der ersten Sitzung
Vizepräsident Wey über die Finanzierung der Vor-
lage sprach — die technische und die finanzielle
Vorlage eingehend besprochen haben und dass ich
noch letzte Woche die Verbandspräsidenten zu einer
Aussprache eingeladen habe, um mich zu überzeugen,
ob wir auf dem richtigen Wege seien. Es wurde un-
zweideutig erklärt, das Versicherungswerk sei nur
annehmbar, wenn eine dauerhafte, solide Finan-
zierung vorliege. Was nützt uns schliesslich das ganze
Versicherungswerk, wenn wohl die Ansprüche fest-
gelegt sind, der Fiskus aber dabei nicht mehr nach-
kommt ? Ich verwahre mich "dagegen, ein Feind der
Vorlage zu sein. Ich glaube, ihr bessere Dienste zu
leisten als diejenigen, die einfach erklären, man
müsse sie annehmen oder ablehnen, es gebe keine
Änderungen mehr an der Vorlage. Wenn wir die Vor-
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läge retten wollen, so halte ich dafür, dass wir sie
in erster Linie dauernd finanzieren müssen.

Mit Bezug auf den kantonalen Drittel möchte
ich sagen: Die Aufrechterhaltung dieses Drittels
schafft nicht nur die notwendigen Garantien gegen
weitgehende zentralisierende Wirkungen der Alters-
und Hinterlassenenversicherung, sondern bedeutet
auch eine scharfe Heranziehung der Kapitalertrag-,
nisse und des Besitzes, wie ich schon vorhin gesagt
habe. Es ist sicher so, dass die Aufbringung dieses
Drittels über kurz oder lang entsprechende Er-
höhungen der Einkommens- und Vermögenssteuern
oder der Erbschaftssteuern mit sich bringen wird;
Ich schlage aber — ich unterstreiche das noch ein-

O

mal — nichts Neues vor, sondern nur das, was der
Bundesrat im Mai 1946 vorgeschlagen hat. Wenn
wir also diesen Vorschlag ablehnen, gehen wir noch
weiter zurück, d. h. hinter die Vorlage von 1946.
Von der finanziellen Seite -aus betrachtet, ver-
schlechtern wir dadurch das Werk in zweifacher
Hinsicht: einmal durch das Fallenlassen der Nach-
lassteuer und zweitens durch den nicht mehr ge-
sicherten'Drittel der Kantone. Das ist, wie gesagt,
eine doppelte Verschlechterung. Ich darf wohl sagen,
dass ich immer für die Nachlassteuer eingetreten bin.
Ich halte auch dafür, es sei die bessere Finanzierungs-
methode gewesen, sie hätte eine solidere Basis für
die Finanzierung der Vorlage bedeutet. Es war aber
ein zu grosses Risiko, die Vorlage mit der Nachlass-
steuer vor das Volk zu bringen. Aber das Minimum
dessen, was noch gesichert werden muss, ist ein
Drittel der kantonalen Anteile. Ich möchte Ihnen
deshalb empfehlen, meinem Abänderungsantrag zu-
zustimmen.

Miville: Wir. beraten in Art. l die Beiträge, die
aus öffentlichen Mitteln für die Finanzierung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung aufgebracht
werden müssen. Was seitens der Wirtschaft auf-
zubringen ist, das haben wir.in der Augustsession er-
ledigt. Ich möchte nur noch einmal darauf hin-
weisen, dass die Leistungen der öffentlichen Hand,
so wie sie in Art. l der heutigen Vorlage vorgesehen
sind, aber auch die Anstrengungen der öffentlichen
Hand, wie sie in Art. 84 vorgesehen waren, bedeu-
tend geringeV sind, als die Leistungen, die die Wirt-
schaft aufzubringen hat. Mein Antrag zu Art. 84
ging ursprünglich dahin, es seien die Beiträge aus
öffentlichen Mitteln gleich hoch anzusetzen wie all
das, was die Wirtschaft für die Finanzierung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung aufzuwen-
den hat. Ich behaupte heute wie damals, dass dies
im Grunde dem Verfassungsartikel 34quater ent-
spricht. Jene Vorschrift wollte lediglich sagen, dass
mindestens die Hälfte aus- der privaten Wirtschaft
aufgebracht werden müsse, aber-es war. durchaus
nicht die Absicht der Verfassung, dass eine Lösung
getroffen werden sollte, wie sie heut'e und' wie sie
schon in Art. 84 vorgesehen ist, dass nämlich die
öffentliche Hand viel geringere Beiträge zur Finan-
zierung aufbringen muss als die Wirtschaft.

Nun aber das Verhältnis zwischen Bund und
Kantonen. Herr -Kommissionsreferent' Bratschi hat
sein Erstaunen darüber ausgedrückt, dass ich daran
festhalte, dass der Bund % für diese Beiträge aus
öffentlichen. Mitteln aufzuwenden habe, während
den Kantonen nur % aufzuerlegen sei. Da mache
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ich doch zunächst darauf aufmerksam, dass der
Bund bei der Lösung, wie sie hier für dieses,grosse
Sozialversicherungswerk, von dem immer und
immer wieder gesprochen wird, vorgeschlagen wird,
nicht eine neue Anstrengung unternehmen muss. In -.
keiner Weise! Er muss.nicht einen Rappen'neu auf-'* .'•
bringen, währenddem die Kantone zu neuen Lei-
stungen veranlasst werden, wobei ich erst noch die
Auffassung vertrat, dass, wenn die Kantone mit %
statt mit % belastet werden, die darin liegende Ent-
lastung dafür verwendet werden soll, die ganz^uhge- '
nügenden Übergangs"- und Bedarfsrenten von Kan-
tons wegen zu verbessern.

Wenn ich Ihnen~sage: Für dieses Sozialwerk
o

bringt der Bund überhaupt nichts Neues auf, so
mag das im ersten Moment unglaublich erscheinen, .
aber vergleichen Sie Art. 2! Dort ist .gesagt, was der
Bund aufzubringen hat. Er leistet seine Beiträge
nach der heutigen Vorlage lediglich aus den Mitteln, ^
die ihm aus der Belastung des Tabaks und der gè- „
brannten Wasser, sowie aus den Zinsen des Speziai-,
fonds für die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung züfliessen. Seit dem Inkrafttreten von Art.
34quater wurden diese Mittel, die in Art: 2 enume-
rativ, d. h. abschliessend aufgeführt sind, von den
Mitteln der laufenden Verwaltung abgespalten und
standen für die Finanzierung der Altersversicherung
zur Verfügung. Der Bund muss-'älso heute bei diesem
grossen Sozialversicherungswerk nichts Neues auf-
bringen, nicht einen Cent. Aber das stimmt, dass
verfassungswidrig der Fonds jahrelang geplündert
worden ist. Wäre die Verfassung vom Bundesrat
und der Bundesversammlung eingehalten worden;
so stünden heute Hunderte von Millionen mehr in
diesem Fonds zur Verfügung, und wir müsste'n nicht
studieren, db die fiskalische Belastung des Tabaks
zu erhöhen sei. Jawohl, ich möchte Sie dringend
bitten, zu berücksichtigen, .dass an der ganzen
Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung der Bund nicht 'einen Cent heue Mittel
aufbringen muss, so, wie sie jetzt geregelt ist.

Was ich hier vertrete, gilt für die erste Stufe,
gilt für die ersten 20 Jahre. Ich glaube aber, wenn
wir für die ersten 20 Jahre Vorsorge treffen, haben
wir das getan, was uns zugemutet werden kann. Da
stehe ich mit Herrn Dr. Gysler wirklich nicht auf
dem gleichen Boden. Ich glaube nicht, dass es unsere
Pflicht sein kann, weiter zu sorgen als für die ersten
20 Jahre. Wir wissen'nun einmal nicht, wie die
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der-
Schweiz in 20 Jahren aussehen werden. Keiner von
uns vermag das vorauszusagen. Darum beantrage
ich Ihnen, für diese 20 Jahre, in denen der Bund
keine neuen Mittel aufwenden muss, dagegen den
Kantonen das Aufbringen neuer Mittel zugemutet .
wird, die Verteilung zwischen. Bund und Kantonen
auf % und % festzusetzen. . - . • . . _ ,

Sollte mein Antrag abgelehnt werden, und sollte
es dabei bleiben, dass die Kantone* % aufzubringen
haben, dann verlange ich in meinem Eventuälantrag, '
dass diese Regelung auf die nächsten fünf Jahre be-
schränkt wird. Warum fünf Jahre P'Weil ich die Auf-
fassung habe, dass es gelingen sollte, in diesen fünf
Jahren die eidgenössische Erbschaftssteuer Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Was bedeutet die eidge- :

nössische Erbschaftssteuer ? Sie bedeutet Einnah-
men, die weit über die ursprünglich geplante Nach-
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lassteuer hinausgehen. Sie bedeutet Einnahmen des
Bundes, die den Kantonen Einnahmequellen ver-
stopfen und schon darum eine Neuregelung der Ver-
teilung zwischen Bund und Kantonen notwendig
machen. Ich möchte Sie also bitten, meinem Haupt-

'antrag zu Abs. 2 zuzustimmen und für die ersten 20
Jahre die Verteilung zwischen Bund und Kantonen
auf % und % festzusetzen. Sollte dieser Antrag ab-
gelehnt werden, so möchte ich bitten, dass wir die
ungerechte Regelung des Entwurfes nur auf fünf
Jahre festsetzen und damit den Bund zwingen, mit
der Realisierung der eidgenössischen Erbschafts-
steuer in nützlicher Frist vorwärts zu machen.

Escher: Art. l bestimmt die Zuwendungen, die
die öffentliche Hand zu machen hat. Man hat sich
die Frage gestellt, ob es notwendig sei, diese
Summen der zweiten und dritten Stufe überhaupt in
das Gesetz aufzunehmen. Auch in der Konferenz der
Finanzdirektoren mit dem Bundesrat ist diese
Frage erörtert worden. Man hat das aber als not-
wendig betrachtet, weil diese Zahlen eigentlich auf
der technischen Bilanz basieren. Wenn wir diese
Zahlen nicht hätten, hätten wir überhaupt keine An-
haltspunkte für die technische Bilanz, die eine so
grosse Rolle spielt. Die Kommission hat es daher
unterlassen, hier einen anderen Antrag zu stellen.

Nun hat aber gestern Herr Bundesrat Nobs er-
klärt, dass nach seinen Erhebungen und Studien,
die auf dem Ausland basieren, Erhöhungen ein-
treten müssen. Das sei immer und überall so. So
haben wir auch bei uns die Möglichkeit, dass in der
zweiten Stufe schon eine Erhöhung eintreten
müsste. Nun möchte ich daran erinnern, dass -die
Finanzdirektoren und die kantonalen Regierungen
erklärt haben, dass die 63 Millionen nach dem ersten
Projekt für die Kantone untragbar seien. Wenn wir
die Zahlen nehmen, die jetzt im Gesetz sind, so
macht es für die Kantone 93 Millionen Franken,
also eine Erhöhung um 30 Millionen. Infolgedessen
würden die Kantone wahrscheinlich *auch dann in
der Unmöglichkeit sein, diese erhöhten Summen auf-
zubringen. Das hat uns veranlasst, den Antrag zu
stellen, die Anteile der Kantone heute nur auf 20
Jahre festzulegen. Die Kommission hat dem zuge-
stimmt, auch der Bundesrat. Es ist daher richtig,
wie Herr Kommissionspräsident Bratschi bereits er-
klärt hat, dass es sich hier um eine Verständigung
handelt. Aber die Verständigung ging noch weiter.
Von dieser Abänderung hat der Chef des Finanz-
departementes den kantonalen Regierungen an der
Konferenz vom 25. September Kenntnis gegeben.
Die kantonalen Regierungen haben sich damit ein-
verstanden erklärt. Es hängt das auch zusammen
mit dem Schlüssel, der in das Gesetz aufgenommen
worden ist. Ich möchte daran erinnern, dass wir vor
kurzer Zeit hier eine Vorlage bezüglich der Teue-
rungszulagen besprochen haben. Diese wurde auch
beanstandet. Dann hat man sogar vom Bundesrats-
tisch aus und von Seiten der Referenten erklärt:
Es geht nicht mehr an, hier abzuändern, das ist, ein
Verständigungswerk, das zwischen den Inter-
essierten zustande gekommen ist. Das gleiche trifft
auch heute zu. Ich möchte Sie daher bitten, diesen
Antrag, den Herr Gysler gestellt hat,: abzulehnen.
Es wurde bereits ein Rückkommensäntrag in der
Kommission gestellt. Dieser wurde abgelehnt. Ich

bitte Sie, das auch heute zu tun. Herr Gysler hat
übrigens gesagt, dass dieser Antrag nicht isoliert be-
trachtet werden könne, sondern im Zusammenhang
mit seinen ändern Anträgen, da alle ein Ganzes
bilden. Es hätte also nur einen Sinn, seinen Antrag
anzunehmen, wenn wir auch die ändern Anträge
Gysler annehmen wollten, was jetzt noch sehr
problematisch ist. Also müssen wir jedenfalls vor-
läufig wenigstens diesen Antrag ablehnen.

Nun kommt der Antrag Miville. Das ist genau
der Antrag, den wir anfangs gestellt haben, indem
wir den Kantonen nur % überbinden wollten. Das
war damals rebus sic standibus das Richtige. Seither
ist nun aber eine Änderung eingetreten. Die Kan-
tone sind entlastet worden. Sie haben heute nicht
mehr zu tragen als das, was sie damals als tragbar
erkannt haben. So sympathisch uns also der Antrag
Miville wäre, müssen wir uns doch heute an die Ver-
ständigung halten, die wir beschlossen haben und sie
auf der ganzen Linie respektieren. Ich möchte Sie
daher bitten, beide Anträge abzulehnen.

M. Guinand: La part d'un tiers provoquera dans
les cantons. urbains une augmentation d'impôts
telle qu'une partie de la population votera évidem-
ment contre le projet de loi. Si on veut avoir
quelque chance de succès, il faut donc alléger le
projet et, notamment, permettre aux centres urbains
de compléter ces rentes, qui sont à l'heure actuelle
totalement insuffisantes. Il faut alors que les cantons
aient la possibilité de le faire par leurs propres
moyens. Or, en leur imposant un tiers'de dépenses,
on paralysera leur action. Les cantons de Baie, de
Genève et, probablement, de Zurich, ne pourront
pas compléter ces rentes d'une manière suffisante.

Si les moyens financiers n'étaient pas là, on
pourrait discuter la question. Mais, puisqu'on a
trouvé 73 millions en un mois, ou pourra bien
trouver encore les quelques millions qui seraient
nécessaires pour pouvoir diminuer la part des
cantons d'un tiers à un quart. D'autre part, si on
fixe la part des cantons à un quart, il est très
probable qu'on pourra renoncer à cette clef de
répartition qui sera une pierre d'achoppement
contre la loi, car on n'admettra pas, dans certains
cantons, que d'autres soient dégrevés de 60 ou de
48%, ainsi qu'on le propose actuellement.

La proposition Miville serait de nature à amélio-
rer sensiblement la part des cantons, spécialement
pour les centres urbains. C'est pourquoi je vous
demande de bien vouloir la prendre en considération
et, si possible, de la voter. Cela contribuera à faci-
liter l'acceptation du projet de loi qui nous est
soumis.

Bundesrat Nobs: Es ist so, wie Herr National-
rat Escher Ihnen dargetan hat, dass man sich in
der Kommission dahin verständigt hat, und dass
auch die Kantone zugestimmt haben, dass das,
was wir jetzt über die Aufteilung beschliessen, für
eine Frist von 20 Jahren gelte, dass wir dannzumal
die Möglichkeit haben, neuerdings.Verhandlungen
zwischen Bund und Kantonen aufzunehmen, um über
die Aufteilung der öffentlichen Beiträge zu sprechen.
Man sollte das jetzt nicht ändern; beide Teile dürfen
die Gewissheit haben, dass auch der andere Partner
in 20 Jahren nichts Unrechtes will, keine unange-
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messene Ordnung einführen.will und dass man sich
gegenseitig so viel Rücksichtnahme und Verständ-
nis schuldig ist, dass keinem Teil ungebührliche
Zumutungen gemacht werden. Nachdem wir uns
für diesmal auf diese Art haben verständigen kön-
nen, habe ich die Gewissheit, dass so etwas auch in
20 Jahren wieder wird geschehen können. Ich bitte
Sie deshalb in Übereinstimmung mit den Kommis-
sionsreferenten, den Antrag des Herrn Gysler zu
Art. l abzulehnen.

Was nun die Finanzierungsvorschläge des Herrn
Nationalrat Gysler anbetrifft, so wäre vielleicht
noch im frühesten Zeitpunkt in der Kommission
die Möglichkeit gewesen, Verfassungsbestimmungen
vorzuschlagen für eine Aufwandsteuer oder Waren-
umsatzsteuer. Das ist nicht geschehen. Nun fehlt
eben die Verfassungsgrundlage und auch wenn
eine Bestimmung gemäss Antrag Gysler im Gesetz
steht, bleibt sie auf dem Papier, hängt vollständig
in der Luft, weil die Verfassungsgrundlage fehlt.
Eine Aufwandsteuer hat gewiss sehr viel für sich.
Ich kann mir vorstellen, dass man später einmal
darüber sprechen wird. Aber ich muss auch sagen,
dass es sich hier um eine überaus problematische
Sache handelt, die namentlich noch der gründlichen
steuerpolitischen Bearbeitung bedarf. Es gibt eine
Reihe anderer ungenützter Steuerquellen, die eben-
sogut'in Frage kommen können: Ich glaube nicht,
dass wir durch eine solche Bestimmung im Gesetz
ohne Verfassungsgrundlage wirklich einer tat-
sächlichen Finanzierung einen Dienst leisten.

Wenn sodann Herr Nationalrat Gysler hier
erklärt hat, es liege keinerlei Zusage des Sprechenden
darüber vor, dass auf die Finanzierung der zweiten
und dritten Stufe bei Anlass der Bundesfinanz-
reform zurückgekommen werden könne, so muss er
das überhört haben. Ich gebe hier die Erklärung ab,
dass es durchaus unsere Absicht und unser Wille
ist und dass wir bei Behandlung des Til'gungsplanes
in der Lage sein werden, Auskunft zu geben über
die voraussichtliche Gestaltung der Bundesfinanzen
in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, auch
wenn wir natürlich im Jahre 1948 oder 1949 nicht
voraussagen können, welches dann die Finanzlage
des Bundes im Jahre 1968 oder 1978 sein wird. Ich
möchte aber nicht, dass die unrichtige Behauptung
des Herrn Gysler über diesen Punkt als anerkannte
Tatsache unbestritten hingenommen würde und
dass man auf Grund einer solchen Behauptung
Zeitungspolemiken beginnt. Das möchte ich aus-
drücklich zuhanden des Protokolls festgestellt
haben.

Herr Nationalrat Gysler hat neuerdings ein
Bekenntnis dazu abgelegt, dass er überzeugter
Anhänger der Nachlassteuer sei. Ich freue mich
darüber. Die Nachlassteuer, die wir jetzt nicht
beanspruchen, bleibt ja in Reserve, eventuell eine
Erbschaftssteuer, von der wir gesehen haben, dass
14 Kantone sich für deren Abtretung ausgesprochen
haben. Ich habe schon darauf hingewiesen, nicht
im Sinne einer Stellungnahme des Bundesrates
oder des Sprechenden, aber im Sinne eines Bei-
spiels, einer Illustration, dass eine Bundeserb-
schaftssteuer, die in der Lage wäre, 18 Millionen
Franken, einzubringen, einen grossen Teil der 120
Millionen Franken finanzieren würde, die Bund
und Kantone zusammen in 20 Jahren für die Finan-

zierung der zweiten Stufe aufbringen müssen. Ich
bitte doch Herrn Gysler, nachdem er ein-überzeug-
ter Anhänger, einer solchen Art von Besteuerung
ist, hier doch auch etwas Vertrauen zu haben und_,
nicht bei der Behauptung stehen zu bleiben, dass
man vollständig ratlos und im Ungewissen sei,
Finanzquellen für die zweite und dritte Stufe aus-
findig zu machen.

Noch eine Bemerkung zum Schluss über den mit
so viel Nachdruck hier in den Vordergrund ge-
stellten Cent des Herrn Nationalrat Miville. Er hat
wiederholt nachdrücklich betont, der Bund müsse
keinen Rappen aufbringen; er bringe überhaupt
nichts Neues auf. Diese Behauptung des Herrn
Miville ist überaus 'oberflächlich und kann mit den
Tatsachen nicht in Übereinstimmung gebracht
werden. Ich will Ihnen die Addition sogleich machen.
Dadurch, dass wir jetzt den Erlös aus der Tabak-
steuer und die 8 Millionen aus dem Alkoholmonopol
aus der Verwaltungsrechnung herausnehmen und
in die Finanzierung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung hinüberführen, entsteht ein Loch von
70 Millionen, für das wir andere Einnahmen zu be-
schaffen haben, im Bestreben, den Ausgleich des
Voranschlages herbeizuführen. Es sind in der Tat 70
Millionen, die wir aus der Verwaltungsrechnung
wegnehmen.' So krass ist der Unterschied zwischen
dieser Behauptung des Herrn Nationalrat Miville
und den Tatsachen. Er ist genau so gross wie der
Unterschied zwischen einem Cent und 70 Millionen
Franken. Der Antrag des Herrn Miville ist voll-
ständig überflüssig und unnötig. Denn die Kantone
sind ja schon jetzt in ihrer Beitragsleistung so weit
reduziert worden, als sie reduziert worden wären bei
der ursprünglich angenommenen Treppe von 190
Millionen, wenn man ihre Leistung auf einen Viertel
reduziert hätte. Das wären 47% Millionen gewesen;
jetzt sind es 48 Millionen. Dieser Verteiler ist dann
auch von den Kantonen selbst angenommen worden,
sie haben sich damit abgefunden, sie sind es auch,
die zufolge der Einführung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung gewisse Einsparungen in ihrer
Verwaltungsrechnung machen können. Die Kantone
kommen sehr gut weg bei diesem Verteiler, viel
günstiger als der Bund, und sie haben es viel
leichter, die Quote aufzubringen als der Bund seine
1062/3 Millionen, und insbesondere wird auch Herr
Nationalrat Miville nicht behaupten wollen, dass
nicht der Kanton Basel-Stadt gern und freudig
diese Leistung für die Einführung einer Alters- und
Hinterlassenenversicherung aufbringen würde und
aufbringen könne. Ich bitte Sie deshalb, alle, diese
Abänderungsanträge abzulehnen.

Bratschi, Berichterstatter: Herr Dr. Gysler hat
das Programm, das er uns für die zukünftige Finan-
zierung in der zweiten Etappe schriftlich unter-
breitet hat, heute noch etwas ergänzt mit einem
sehr wichtigen Gedanken, nämlich mit dem Vor-
schlag, es seien die Beiträge nach 1968 um l % zu
erhöhen. Damit wäre allerdings die zweite Etappe
beim Bund ohne weiteres finanziert, denn wenn wir
ausgehen von einem Arbeitseinkommen von etwa
8 bis 10 Milliarden, das sicher 1968 da sein wird, so
würde, l % mindestens 80 bis 100 Millionen bringen,
die nach der Finanzierung der Bund aufbringen
muss. Herr Gysler hat dazu noch die Warenumsatz-
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Steuer^ wie schon in seinem 'schriftlichen, Antrag zu
einem ändern .Artikel ausgeführt ist, genannt. Das
sind natürlich nicht definitive Anträge, sie würden
es erst, wenn sie 1968 gestellt und beschlossen wür-
den. Aber das ist eine sehr einseitige Finanzierung,

• alles würde von den Versicherten selbst aufgebracht.
Die Aussichten der Vorlage würden durch die Be-

' kanntgabe eines solchen Programms nicht besser.
Ich kann meinen Standpunkt nicht ändern. Die Ge-
staltung der Nachfinanzierung muss von denen
selbst bestimmt;werden, die auch die entsprechen-
den Lasten zu tragen haben. Ob dann andere Macht-
haber da sein und wie sich diese Machthaber ein-
richten werden, werden wir heute auch nicht zu be-
schliessen haben. Wenn sie sich, anders einrichten,
so, wie sie es für gut finden, dann können wir ihnen
keinen Vorwurf machen; wir könnten nur sagen,
dass sie gelehrige Schüler ihrer Vorgänger gewesen
seien. Diejenigen, die vor uns waren, und die, die
heute da sind, richten sich auch so ein, wie sie es für
richtig finden, und diejenigen, die nach uns kommen,
werden es wieder so machen.

Wenn ich sagte, die Finanzierung, wie sie Herr
Dr. Gysler uns vorgelegt hat, sei sehr einseitig, so
dachte ich dabei an die Finanzierung der Bundes-
anteile; ich weiss, dass beim Anteil der Kantone .eine
Belastung des Besitzes dabei sein kanh.\Sie muss
nicht unbedingt dabei sein; jeder Kanton ist ja frei,
seine Beiträge so zu finanzieren, wie er das in seinen
Verhältnissen am besten findet.

Wenn Herr Miville wieder darauf .aufmerksam
macht, dass seine Art Finanzierung, wonach die
öffentliche Hand von Anfang an mehr leisten würde,
nach Bundesverfassung zulässig wäre, so ist das un-
bestritten. Es geht nicht um die Frage der Ver-
fassungsmässigkeit, sondern um die Frage der
finanziellen Leistungsfähigkeit und -möglichkeit
im jetzigen Zeitpunkt; das ist der Streitpunkt, den
wir diskutieren. Dass der Bund mehr leisten muss,
hat Herr Bundesrat, Nobs schon dadurch gezeigt,
dass er Tabak und Alkohol aus der Rechnung her-
ausnimmt, die der Bund bisher verfassungswidrig
für andere Zwecke verwendet hat. Aber es ist noch
etwas anderes: die Einnahmen, die der Bund heute
schon besitzt, genügen nicht, wir müssen die Ein-
nahmen aus dem Tabak um 20 Millionen erhöhen.
Das will Herr Miville gerade ablehnen, er möchte
diese Erhöhung, die der Bund effektiv einbringen
muss, bestreiten, er macht uns dafür die Offerte der
Erbschaftssteuer. Diese Offerte ist uns kürzlich von
anderer Seite gemacht worden, von einem Teil der
Kantone; die Offerte ist aber nicht ganz ernst ge-
nommen worden. Die Frage ist, ob wir sie heute,
wenn Herr Miville sie unterbreitet, ernster nehmen
können. Herr Miville ist mir sicher sympathisch,
aber ich mache doch ein Fragezeichen dazu, ob er
alle politischen Wechsel, die er ausstellt, zu hono-
rieren in der Lage wäre. Weil ich nicht ganz sicher
bin, glaube ich, müssen wir seinen Antrag ablehnen.
Herr Guinand unterstützt den Antrag Miville, wir
haben wieder die gleiche Koalition von Miville bis
Perréard, wie bei der Versicherungsvorlage, eine
Koalition, die höhere Renten und kleinere Beiträge
will ; diese beiden Ziele sind leider nicht miteinander
in Übereinstimmung zu bringen. Das wäre, sehr,
sympathisch; aber es ist nicht möglich, es wäre zu
schön, um wahr zu sein. Deshalb müssen wir den

Antrag ablehnen. Ich bitte Sie, der Vorlage zuzu-^
stimmen, wie sie von Kommission und *Bundesrat
unterbreitet wird.

M. Hirzel, rapporteur: Ce n'est'pas pour répéter
ce que vient de dire excellemment M.-Bratschi que
je prends la parole, mais pour une mise au point
concernant le tableau de répartition.- Je croyais
l'avoir déjà fait dans mon rapport. v ,

Notre ami politique, M. Guinand, vient de re-
prendre la thèse que je croyais avoir été abandonnée
que certains cantons comme Baie-ville, Zurich et
Genève seraient handicapés par notre système,
alors que d'autres cantons, vient-il de dire, seraient
dégrevés à raison de 60 ou 70%. Il en tire cette
conclusion apparente que certains cantons urbains
et censés puissants, dont le sien, seraient, d'après le
plan de répartition, désavantagés.

Je tiens à dire que ce n'est pas exact. Il convient
de ne pas oublier que les prescriptions imperatives
de la Constitution fédérale, article 42, lettre f, pré-
voient que «les dépenses de la Confédération sont
couvertes par les contributions des cantons que
réglera la législation fédérale en tenant compte sur-
tout- de leur richesse et de leurs ressources impo-
sables».

Si 'nous voulions aujourd'hui appliquer à la loi de
l'assurance vieillesse cet article de la Constitution,
nous fixerions pour Genève une contribution non
pas de 2800000 francs, mais de 3 100 000 francs;
autrement dit nous mettrions à la charge de ce
canton |300 000 francs de plus ; la contribution de
Zurich serait non pas de 10 millions, mais de
3 702 000 francs et celle de Baie-ville de 4 660 000
francs au lieu de.2 900 000.

Il est assez curieux qu'on vienne affirmer
aujourd'hui que ces cantons sont désavantagés dans
notre système et que les cantons campagnards
seront privilégiés. Pas du tout; et il est dangereux
de soutenir aujourd'hui que les cantons de Genève,
Baie-ville ou Zurich sont dans l'impossibilité de
faire les prestations que l'on impose aux cantons de
Fribourg, Vaud, Argovie ou du Tessin. - I

Voilà simplement la mise au point que je tenais
à faire.

Abs t immung. — Vote.

Abs. l.

Angenommen, -r— Adopté. *

Abs. 2.
l. Verteilungsschlüssel.

Für den Antrag der Kommission 139 Stimmen
Für den Antrag Miville : 11 Stimmen

• , - • v

2. Befristung.

Eventuell. — Eventuellement.

Für den Antrag der Kommission
(Befristung.auf 20 Jahre) 149 Stimmen

Für den Antrag Miville
(Befristung auf 5 Jahre) 3 Stimmen
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Definitiv. — Définitifement.
Für Festhalten am eventuell ge-

'fassten Beschluss 126 Stimmen
Für den Antrag Gysler 22 Stimmen

Für Annahme des Art. l . 157 Stimmen
(Einige'Enthaltungen.)

Art. 2. -. . ': .
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Antrag Gysler.
2(Neu.) Zu den in Abs. l-genannten Beiträgen

- hinzu, hat der Bund an weiteren Beiträgen aus einer
eidgenössischen Warenumsatzsteuer oder einer Auf-
wandsteuer nach Ablauf der ersten 20 Jahre vom
Inkrafttreten dieses Gesetzes an 60 Millionen Fran-
ken und nach Ablauf der folgenden 10 Jahre 95

-^Millionen Franken jährlich aufzubringen.

Proposition de la .commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Gysler.
2(Nouveau.) En plus dè>la contribution men-

tionnée au, premier alinéa, la Confédération en
fournira d|autres, à l'aide de ressources provenant
d'un impôt fédéral sur le chiffre d'affaires ou d'un
impôt sur les'dépenses, savoir annuellement
60 millions .de francs dès Fexpiration des vingt
premières années, à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi et »
95 millions de francs dès l'expiration des dix années
suivantes.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 2 nennt die
ordentlichen Quellen, die für die Finanzierung des
Bundesbeitrages in Betracht fallen. Es-handelt sich
um die Einnahmen, die gemäss Art. 34quater 'der
Bundesverfassung bereits für die Altersversicherung
reserviert sein sollen. Es stellt sich die Frage, ob
diese Einnahmen für die Finanzierung des Bundes-
anteils genügen. Sofern das nicht "der Fall ist, sollen
die Reserven herangezogen werden, wie sie gemäss
Art. 3bis, über den später zu sprechen sein wird,
gebildet werden sollen. . . <

Es ist in der Eintretensdebatte mit Recht bean-
standet worden, dass aus dem Alkohol ein sehr
kleiner Betrag vorgesehen sei. Es werden die
5 Millionen eingesetzt, die als Minimum des Er-
trages der Besteuerung des Alkohols angenommen
werden können. Die Gründe, warum kein höherer
Betrag eingesetzt werden konnte, sind in der Bot-
schaft vom 29. Mai 1946 auf S. 15 u. ff. bereits ge-
nannt. Ich will sie hier nicht wiederholen. Auf S. 20
der Botschaft wird insbesondere ausgeführt, warum
die allgemeine Getränkesteuer nicht als" Finanzquelle
vorgesehen worden ist. Dieses Steuerobjekt ist nach
den Mitteilungen, ' die Herr Bundesrat Nobs,uns
gestern gemacht hat, und nach den Worten der Bot-
schaft nicht etwa vergessen worden. Es ist beab-
sichtigt, die Getränke allgemein zur Besteuerung
heranzuziehen, aber das soll geschehen im 'Zu-
sammenhang mit der Bundesfinanzreform, und
zwar dann mit- einem sehr erheblichen Betrag. Sie
mögen der Botschaft auch entnehmen, dass die Er-

fahrungen zeigen, dass der Ertrag aus der Alkohpl-
besteuerung etwas höher sein wird als die 5 Millionen.
Man hat keinen höheren Betrag eingesetzt, aber man
darf- damit rechnen, dass hier eine stille Reserve
vorhanden ist. . •

- Bei der Beurteilung des Ertrages aus dem Alko-
hol ist inrmer in Betracht zu ziehen, dass mit der Be-
steuerung des Alkohols zwei Zwecke verfolgt werden.
Der erste, wichtigere Zweck, ist volkshygienischer
Natur. Man darf sagen, dass wir dem Ziel der Herab-
setzung, des Alkoholkonsums weitgehend n_ahe-
gekommen sind.-Die Botschaft zeigt, dass noch in
den achtziger Jahren der Alkoholkonsum in der
Schweiz pro Kopf der Bevölkerung und'pro Jahr
etwa 12 Liter betragen hat und dass dieser Konsum
bis in die Zeit unmittelbar vor dem zweiten Welt-
krieg auf 2% Liter zurückgegangen ist. Es ist also
ein ausserorderitlich erfreulicher Rückgang des
Alkoholkonsums zu,'verzeichnen. Der zweite Zweck
ist ̂ fiskalischer Natur. Man-will mit der Besteuerung
des Alkohols Geld einbringen^ .um die Altersver-
sicherung finanzieren zu können. Aber es ist klar,
dass die beiden Zwecke in gewissem Sinne entgegen-
gesetzter Natur sind. Man kann nicht einerseits
dauernd den Konsum herabsetzen und anderseits
den fiskalischen Ertrag vergrössern. Es entspricht
daher einem Gebot der Vorsicht, wenn man sich be-
gnügt hat, eine Summe von 5 Millionen Franken ein-
zusetzen.

Gesetzgeberische Massnahmen sind im Zu-
sammenhang mit dein Erlass dieses Gesetzes für die
Besteuerung des Alkohols nicht notwendig. Diese
Bestimmungen und Vorschriften sind bereits in
Kraft. Es handelt sich lediglich darum, hier zum
Ausdruck zu bringen, dass diese Mittel nur für die
Versicherung verwendet werden.

Ich weiss nicht, ob Herr Gysler seinen Antrag zu
Art. 2 aufrechterhält. Wenn er das nicht tut, ist es
nicht notwendig, sich dazu auszusprechen. Es ist
bereits gesagt worden in der Eintretensdebatte, dass
die verfassungsmässige Grundlage fehlt. Der Antrag
wäre somit ohnehin mehr akademischer Natur ge-
wesen. Ich beantrage Ihnen', dem Art. 2, wie er vor-
liegt, zuzustimmen.

i M. Hirzel, rapporteur: L'article 2 fixe les res-
sources mises à disposition de la Confédération. Elles
sont tirées du tabac, des boissons distillées, ainsi que
du nouveau fonds spécial que nous proposons de
créer pour l'assurance vieillesse. Personne ne peut
supputer d'avance les estimations et connaître
l'évolution réelle de l'incidence de l'augmentation
de l'impôt sur le tabac et les boissons distillées.
Mais nous croyons que les chiffres donnés dans le
message Ont été étudiés d'une manière-très serrée,
qu'ils ne sont pas enflés. Nous avons donc tout lieu
d'e croire que la part de la Confédération sera facile-
ment couverte par les ressources indiquées.

Je tiens à observer à titre purement juridique,
que l'article 34quater de la Constitution prévoit,
aux alinéas 6 et 7, que la Confédération affectera à
l'assurance en cas de vieillesse et à l'assurance sur-
vivants le produit total de l'impôt du tabac et de la
part fédérale à l'imposition des eaux-de-vie. Autre-
ment dit, du point de vue constitutionnel pur,
l'assurance survivants devrait être menée à chef à
un moment donné, avec le produit de ces impositions.
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Pour ce qui concerne la proposition de M.
Gysler, j'ignore s'il la maintient. Il voudrait qu'on
attribue d'ores et déjà à l'assurance vieillesse un
impôt nouveau tel que celui sur le chiffre d'affaires,
qui existe déjà ou un impôt sur les dépenses, plus
exactement sur les quittances, si j'ai bien compris.
Dans le premier texte, il avait été question d'un
impôt sur le luxe. Je pensé qu'il s'agit d'une augmen-
tation de l'impôt actuel sur le chiffre d'affaires en
faveur de l'assurance vieillesse et d'un nouvel impôt
sur les quittances, impôt que connaissent déjà
certains cantons et certains pays étrangers, notam-
ment la Belgique, à ma connaissance.

Si la proposition de M. Gysler a un caractère
impératif, il faut alors une votation constitutionnelle
car nous ne pouvons pas décréter d'impôts sans que
la Constitution ne le fixe. Il faudrait donc une
votation des cantons et du peuple, votation que
nous avons voulu éviter à propos de l'impôt sur les
masses successorales. M. Gysler devrait s'expliquer
sur ce point car nous ne voulons pas reprendre d'une
main ce que nous avons abandonné de l'autre, cela
dans des conditions plus difficiles encore.

Si cette proposition n'est qu'une simple indi-
cation, une sorte de vœu, elle n'a aucune pertinence
quelconque, aucune action imperative. En cas
d'acceptation, elle figurerait dans la loi à titre de vœu
pie du parlement. Elle n'aurait aucun effet juridique
puisqu'il faudrait de toute façon, lorsqu'on
voudrait lever ces impôts, qu'il y ait une votation
constitutionnelle qui serait reportée à dix, quinze
ou vingt ans de distance. Mais alors, le problème
renaît de ces cendres de la même manière que celui
d'un impôt sur les masses successorales.

M. Gysler n'a peut-être pas considéré la question
juridique, constitutionnelle qui, à notre point de
vue, s'oppose absolument à ce qu'on puisse prendre'
en considération, dans l'état actuel du problème de
l'assurance vieillesse, la proposition qu'il formule.
Sans aborder le fond même de la question, nous vous
proposons donc d'écarter la proposition de M.
Gysler.

Gysler: Ich habe vorhin ausgeführt, dass die
Vorschläge, die ich gemacht habe, innerlich alle zu-
sammengehören, d. h. dass die Hauptfinanzierung.'
erfolgen soll auf Grund der Beiträge der Versicher-
ten, der Beiträge des Besitzes, der öffentlichen
Mittel über die Verbraucher. Nachdem Sie nun das
Besitzesopfer ausdrücklich abgelehnt haben für die
Jähre ab 1968, kann ich mir natürlich nicht vor-
stellen, wie Sie jetzt einer Verbrauchssteuer zu-
stimmen wollen, für die — das gebe ich zu — die
verfassungsrechtliche Grundlage natürlich geschaf-
fen werden müsste. Ich halte immerhin dafür, dass
•mit der Bundesfinanzreform genau bestimmt wird,
welchen Anteil aus der Warenumsatzsteuer für die
Finanzierung der Alters; und Hinterlassenenver-
sicherung reserviert werden müsse. Ich ziehe daher
meinen Antrag zurück. •

Bundesrat Nobs: Ich antworte ganz kurz auf die
Frage, die gestern abend Herr Nationalrat Bühler
hier gestellt hat. Er hat darauf hingewiesen, dass die
Belastung des Tabaks mit insgesamt 85 Millionen
Franken zugunsten der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung eine sehr einseitige Belastung darstelle

gegenüber den 5. Millionen, welche voraussichtlich
die Alkoholverwaltung beitragen werde. Die Rein-
erträge der Alkoholverwaltung sind in den letzten
Jahren rund 16 Millionen Franken gewesen, wovon
Bund und Kantone je die Hälfte bezogen haben. Die
Alkoholverwaltung besitzt eine gewisse Reserve. Sie
werden sich demnächst wieder mit dem Rechnungs-
abschluss der Alkoholverwaltung zu befassen haben
und werden dann Gelegenheit finden, auch Be-
schluss zu fassen über die Disponierung und bessere
Bedenkung der Reserven. Die offene Reserve be-
trägt heute 16 Millionen Franken und gibt einige
Gewähr für stetige Eingänge in den nächsten Jahren.
Der Einbau von 5 Millionen stellt wohl ein Minimum
dar. Wir dürfen damit rechnen, dass der Ertrag
etwas höher werde. Wie hoch ist nun aber die ge-
samte Belastung des Alkohols in unserem Lande ?
Da sind ip. der Presse in den letzten Monaten voll-
ständig unrichtige Zahlen publiziert worden. Die
Gesamtbelastung kommt nicht zum Ausdruck in
diesen 16 Millionen Reinertrag der Alkoholverwal-
tung. Die Gesamtheit der steuerlichen und ge-
bührenmässigen Belastung des Alkohols in unserem
Lande dürfte heute, dem Bund, den Kantonen und
Gemeinden zusammen etwa 70 Millionen Franken
einbringen an Zöllen, Gebühren, Wirtschaftspa-
tenten, alles inbegriffen.

Nun ist das freilich auf einem so hohen Umsatz
alkoholhaltiger und nicht alkoholhaltiger Getränke
ein bescheidener Betrag. Wie könnte ich anders als
neidisch werden, wenn ich auf die Budgets und
Rechnungen einer Reihe anderer Länder schaue,
wie beispielsweise Schweden, das allein aus dem
Alkohol über 400 Millionen Kronen im Jahre Ein-
nahmen ins Staatsbudget bekommt und damit den
allergrössten Teil der Staatsaufwendungen für seine
Alters- und Hinterlassenenversicherung finanzieren
kann. Ich möchte .da für meine Person sprechen,
weil der Bundesrat ja noch nicht Gelegenheit gehabt
hat, zu dem Problem der Bundesfinanzreform und
den neuen Steuern im einzelnen Stellung zu nehmen.
Persönlich bin ich ein überzeugter Anhänger einer
ganz gehörigen Alkohol- und Getränkebesteuerung.
Der Versuch um die Mitte der dreissiger Jahre mit
der Weinsteuer erfolgte unter einem Unstern. Er
wurde unternommen in einem Zeitpunkte, wo eine
schwere Krise namentlich den westschweizerischen
Weinbauern heimgesucht hat. Dass der Versuch
fehlgeschlagen hat, lässt sich sehr leicht erklären,
wenn wir uns vor Augen halten, dass damals in'einer
Folge von Jahren — nicht nur in einem Jahr —• die
Erträge des westschweizerischen Weinbaues Jahr
für Jahr im Hektoliterpreis ungefähr 20 Franken
unter den Produktionskosten geblieben sind. Jene
Verhältnisse haben sich vollständig geändert. Ich
glaube, dass ich aus den Stimmen, die in der letzten
Zeit aus dem Waadtland gekommen sind, auch aus
der waadtländischen Landwirtschaft — ich erinnere
nur an eine sehr beachtliche Äusserung des Herrn
alt Staatsrates Porchet — schliessen darf, dass heute
eine eidgenössische Getränkesteuer auch in jenen
Kreisen auf eine verständnisvolle Aufnahme wird
rechnen dürfen.

•Die Erfahrungen mit der Tabakbesteuerung
haben sodann gezeigt, dass schon die bisherige
Tabakbesteuerung keineswegs etwa den Ruin der
Industrie oder des Handels zur Folge gehabt hat,
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Im Gegenteil: Man darf sagen, dass alle diesbezüg-
lichen Befürchtungen durch die Probe auf Exempel
widerlegt worden sind. So dürfen wir die Überzeu-
gung haben, dass wir, ohne Befürchtungen für die
Prosperität der Landwirtschaft oder des Weinbaues
oder irgendeines anderen Sektors der Getränke-
produktion hegen zu müssen, ganz ruhig eine Ge-
tränkebesteuerung einführen können, ich bin über-
zeugt, einführen müssen und dürfen, mit der Zustim-
mung unserer" Referendumsbürger, weil, wenn sie vor
der Frage stehen, entweder diese Art der Belastung
auf sich zu nehmen oder das in FormJ^direkter
Steuern aufzubringen, vermutlich eine gehörige und
wirkungsvolle Besteuerung -der Getränke als die an-
nehmbarere Form der Einnahmenvermehrung be-
trachten werden, die ja dringend nötig ist, im Hin-
blick auf die Gestaltung von Budget und Rechnung.
Ich wollte das bei diesem Artikel gesagt haben, ich
werde mich später, wenn wir auf die Behandlung der
Tabaksteuer eintreten, zu diesem Punkt nicht mehr
äussern.

Angenommen. — Adopté.

Art. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Antrag Keller.
*Die Zuwendungen der Kantone werden nach

Massgabe der finanziellen Leistungsfähigkeit .der
einzelnen Kantone berechnet.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Keller.
1Les prestations des cantons se calculent pour

chacun d'eux d'après sa capacité financière.

Bratschi, Berichterstatter: Der Art. 3 befasst
sich mit den wichtigen Bestimmungen über die Ver-
teilung der Lasten auf die einzelnen Kantone. Es
handelt sich nicht um die Aufnahme von Bestim-
mungen, die sehr in die Einzelheiten gehen, sondern
um die Aufnahme von gewissen Grundsätzen. Im
Gesetz werden die Faktoren genannt, die für die Ver-
teilung der Lasten auf die einzelnen Kantone mass-
gebend sein sollen. Die Einzelheiten werden später
vom Bundesrat geordnet werden, nach Anhörung
und unter Mitarbeit der Kantone. Dass die Kantone
diese Möglichkeit haben werden, kommt in Abs. 2
des Art. 3 zum Ausdruck. Das Recht der Anhörung
ist ihnen ausdrücklich gewahrt.

Wie der Schlüssel spielen wird, haben wir gestern
und vorgestern eingehend dargelegt. Es handelt sich
um die Aufstellung von zwei Masszahlen, wobei sich
die eine berechnet nach Massgabe von Elementen,
die aus der Versicherung selber stammen und die
andere ein Korrektiv darstellt aus Elementen, die
mit der Versicherung nichts zu tun haben, indem sie
sich nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der
einzelnen Kantone richten. Es darf als sehr wichtig
und glücklich angesehen werden, dass es gelungen
ist, einen Schlüssel in das Gesetz aufzunehmen. Es
hat sich gezeigt, dass die Aufnahme des Schlüssels,

wenigstens der wichtigsten Grundsätze, in das Ge-
setz, die Wirkung gehabt hat, die man gewünscht
hat, nämlich eine Beruhigung bei den Kantonen.
Natürlich können auch diesem Schlüssel gegenüber
Einwendungen erhoben werden. Es wären andere.
Verteilungsmöglichkeiten .denkbar, aber es darf
doch gesagt werden, dass der Schlüssel, der nun vor-
gesehen ist, geeignet ist, eine relativ grosse Gerech-
tigkeit bei der Verteilung der Lasten herbeizu-
führen. Es kann daher auch nicht verwundern, dass
er auch in den Kantonen weitgehend Zustimmung
gefunden hat. Im Laufe der Zeit wird es notwendig
sein, Anpassungen in Einzelheiten zu treffen, des-
halb geht das Gesetz nicht über die Grundsätze
hinaus. Im Rahmen dieser Grundsätze kann der
Bundesrat im Benehmen mit den kantonalen Re-
gierungen Anpassungen an die Verhältnisse, wie,sie
sich als notwendig einstellen werden, durchführen.
Es wird nicht möglich sein, einen Schlüssel zu
finden, der von allen Beteiligten als der Weisheit
letzter Schluss gepriesen wird; so hoch können wir
die Anforderungen auch nicht stellen; die Haupt-
sache ist, dass wir eine Lösung gefunden haben, von
der gesagt werden kann, dass ihr die grosse Mehrheit
der Kantone zustimmt.

Es .wird nun ein Antrag von Herrn Keller ge-
stellt. Die Annahme des Antrages Keller würde be-
deuten, dass wir die Aufnahme eines Schlüssels in
das Gesetz wieder fallen lassen würden. Auf die Ver-
wirklichung dieses Begehrens, das so kategorisch
gestellt worden ist, würden wir verzichten. Ich
glaube nicht, dass wir dem Gesetz dadurch einen
Dienst erweisen würden, wenn wir, mit der Auf-
nahme, einfach sagten: „Die Zuwendungen der
Kantone werden nach Massgabe der finanziellen
Leistungsfähigkeit der einzelnen Kantone ( be-
rechnet." Wir würden damit nur ein.Element auf-'
nehmen, nämlich eben die finanzielle Leistungs-
fähigkeit; andere Faktoren könnten nach dem
Wortlaut des Antrages Keller nicht mehr-berück-
sichtigt werden, insbesondere nicht der Faktor, der
in erster Linie berücksichtigt werden muss, nämlich
die Auswirkungen der Versicherung auf die einzelnen
Kantone. Es ist'das Nächstliegende, dass die ersten
Anhaltspunkte in der Versicherung selber gesucht
werden und dass nachher die finanzielle Leistungs-
fähigkeit als Korrektiv eingesetzt wird. Auf dieser
Grundlage ist der Schlüssel, wie er vorgeschlagen
wird, aufgebaut. Ich möchte Ihnen beantragen,
dabei zu bleiben; es wird ja dem Prinzip, das Herr
Keller als einziges im Gesetz haben will, mit dem
Vorschlag von • Bundesrat und Kommission weit-
gehend Rechnung getragen, ja es wurden schon Be-
denken erhoben, dass man mit Bezug auf die Be-
rücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit
zu weit gehe. Ohne dass Mittel zur Verfügung
stünden, wie das heute irij Fonds für Lohn- und
Verdienstersatz der Fall ist, hätte ein so weit-
gehendes Entgegenkommen an die finanzschwachen
Kantone wohl kaum durchgeführt werden können.
Mehr als von. Bundesrat und Kommission vorge-
schlagen wird, ist nicht möglich und auch nicht be-
rechtigt. Namens der Kommission beantrage ich
Ihnen, den Antrag Keller abzulehnen und dem An-
trag von Bundesrat und Kommission zuzustimmen.
Der Antrag Keller lag der Kommission nicht vor,
aber ich glaube, ich darf ruhig im" Namen der Köm-
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mission sprechen. Auch wenn der Antrag im Wort-
laut nicht behandelt wurde, so ist das Problem, das
damit im Zusammenhang steht, in der Kommission
eingehend erörtert worden, und gestützt auf diese
Erörterung ist man zu den Anträgen gekommen, wie
sie vorliegen. Ich bitte' Sie, dem Vorschlag der

1 Kommission zuzustimmen.

M.,Hirzel, rapporteur: Tout d'abord une petite
remarque concernant le texte français. Je la fais en
passant à l'intention de la commission de rédaction.

On parle à l'alinéa b) du «nombre des rentiers dû-
canton». Il serait peut-être préférable de mettre
«nombre des bénéficitaires de rentes», de façon à
éviter toute équivoque. Un rentier c'est un monsieur
qui vit de ses rentes, dans l'acception courante du
terme. Mais surtout il y a des gens qui reçoivent
d'autres rentes que celles de l'assurance vieillesse.

Cet article, fixe les contributions des cantons.
Nous nous sommes déjà longuement expliqué sur la
question de la clef de répartition. On peut discuter à
perte de vue sur les éléments de base. On peut
prendre comme'élément de base la capacité fiscale
ou le chiffre de la population; on peut prendre aussi
un mélange de ces deux éléments ; ou bien encore le
nombre des bénéficiaires et le montant moyen des
rentes, autrement dit le bénéfice que chacun canton
fera probablement du fait de l'afflux des rentes des.
assurés. Voilà au fond le principal critère de base du
système proposé qui-nous paraît économiquement et
socialement juste et équitable, mais critère corrigé
alors par celui de la capacité financière du canton.
Il y a donc deux critères dans notre loi dont l'un est
la capacité financière et l'autre le bénéfice que
retirera chaque canton de l'assurance vieillesse. La

^composition de ces deux critères donne le chiffre
"attribué à chaque canton. Je crois donc que le
système trouvé par le département, d'entente avec
les argentiers cantonaux, se soutient parfaitement.

Quant à la proposition de M. Keller, elle part
d'un excellent naturel. M. Keller voudrait au fond
revenir au calcul des prestations cantonales d'après
leur seule capacité financière. Comme je viens de
vous le dire, c'est un critère qui peut se soutenir,
d'autant plus que l'article 42, lettre f) de la Consti-
tution fédérale, comme je l'ai dit tout à l'heure,
prévoit une telle répartition en parlant des contin-
gents cantonaux.

Mais je voudrais faire ici deux objections
pratiques. La première c'est que nous avons trouvé
une clef de répartition admise par tout le monde. Elle
a réussi à convaincre-à la fois'l'Etat fédéral et la
plupart des cantons. Si l'jon remet cette clef en dis-
cussion même pour des motifs honorables, on ren-
verra encore la solution du problème de l'assurance
vieillesse sans justification décisive; il n'est pas
certain en effet que d'après cette clef on s'éloignera
beaucoup du critère de la capacité fiscale. Pour ma
part, je ne le crois pas; je peux me tromper, mais je
ne^ pense pas que M. Keller puisse me prouver le
contraire. • • •

D'autre part, je voudrais faire observer qu'il n'a
jamais été possible de se conformer aux prescriptions-
de la Constitution fédérale concernant les contin-
gents cantonaux. Jamais on n'est arrivé à rédiger

"une loi sur la base de l'article 42, où il est dit que
l'oh^ tiendra compte surtout de la richesse des

cantons et de leurs ressources imposables. Autrement
dit, la Constitution actuelle ne met pas l'accent
seulement sur la richesse et les ressources des can-
tons; les législateurs anciens ont réservé déjà un
allégement et laissé entendre qu'on pourrait prendre
encore en considération d'autres éléments.
' Avec sa proposition, M. Keller veut en réalité
aller plus loin aujourd'hui que le législateur de 1874;
il veut prendre comme élément de base uniquement
la richesse des cantons, à l'exclusion de tout autre
critère. Il se montre donc plus démocratique que le
législateur de 1874. Mais je crois qu'il va un peu loin
et tout en le félicitant de son excellent esprit démo-
cratique, "je crois que sur ce point déjà, on pourrait
combattre sa proposition pour des motifs tirés de la
Constitution.

Je vous propose en conséquence de repousser la
proposition de M. Keller.

Kellet: Ich beantrage Ihnen, Art. 3, Abs. l, wie
folgt zu fassen: „Die Zuwendungen der Kantone
werden nach Massgabe der finanziellen Leistungs-
fähigkeit der einzelnen Kantone berechnet." Sie er-
sehen aus dieser Formulierung, dass ich die Ver-
teilung der Kantonsbeiträge lediglich nach Mass-
gabe der finanziellen Leistungsfähigkeit vornehmen,
möchte. Nach der Vorlage des Bundesrates sollen in
erster Linie zwei andere Elemente zur Berechnung
der Beiträge herangezogen werden, nämlich a) der
durchschnittliche Rentenbetrag je Bezüger des
Kantons, und b) die auf den Kanton entfallende
Rehtnerzahl entsprechend dem gesamtschweize-
rischen Verhältnis der Rentnerzahl zur Zahl der Er-
werbstätigen; Alsdann sollen zur Milderung der
allzu hohen Belastung, die für viele Kantone durch
diese Berechnung entsteht, die Beiträge für diese
Kantone in Berücksichtigung ihrer finanziellen
Leistungsfähigkeit etwas herabgesetzt werden. Die-
ser Vorschlag trägt der Lage der finanzschwachen
Kantone nicht genügend Rechnung, er verpflichtet
sie immer noch zu höheren Leistungen an die Alters-
versicherung, als es ihrer finanziellen Leistungs-
fähigkeit entspricht, mit ändern Worten, die
Steuerzahler in diesen Kantonen werden für die Be-
reitstellung der kantonalen Beiträge zu grösseren
Steuerleistungen gezwungen als die Steuerzahler in
finanziell stärkern Kantonen. Das ist nicht recht. Es
handelt sich um eine eidgenössische Versicherung,
für deren Finanzierung, soweit Steuergelder hiezu
benötigt werden, die Steuerpflichtigen der gan/en
Schweiz in gleicher Weise und in gleicher Höhe
heranzuziehen sind, ob es sich um die Beiträge des
Bundes oder der Kantone handelt. Das wird er-
reicht, wenn die Zuwendungen der Kantone aus-
schliesslich nach ihrer finanziellen Leistungsfähig-
keit berechnet werden. Diese gleichmässige Be-
lastung wäre auch erzielt worden, wenn man dem
Vorschlag der Herren Streuli und Gemperle —; es
sind die Finanzdirektoren der Kantone Zürich und
St. Gallen —- Folge gegeben und die Anteile der
Kantone durch Überlassung der Erbschaftssteuer,
an den Bund abgelöst hätte. Ihr Vorschlag ist von
den vorberatenden Instanzen aus Gründen, auf die
ich jetzt nicht näher eintreten will, abgelehnt
worden. Ich möchte aber feststellen, dass die Ab-
lehnung nicht erfolgte wegen des Grundsatzes, der
auch bei diesem Verfahren angewendet worden
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wäre, dass einzig die Steuerkraft, d. h. in diesem
Fall die»Höhe der Erbschaften, für die Aufbringung
der Mittel massgebend sein soll. Nach dem Vor-
schlag der beiden genannten Herren wäre ebenfalls
kein anderes Moment berücksichtigt worden als die
finanzielle Leistungsfähigkeit. Aus jedem Kanton
wäre die Steuer ohne Verteilungsschlüssel ent-
sprechend der. Finanzkraft dem Bunde zugeflossen.

Nun kann ich nicht einsehen, dass, nachdem man
die Überlassung der Erbschaftssteuer an den Bund
abgelehnt hat, für die Berechnung der kantonalen
Zuwendungen zur Hauptsache andere Elemente
massgebend sein sollen als die finanzielle Leistungs-
fähigkeit. Diese scll nach der jetzigen Vorlage ledig-
lich noch im Ausmass von 5,37 Millionen berück-
sichtigt werden. Das ist nicht genügend.

Dem Sinne nach handelt es sich, und darauf
möchte ich besonders hinweisen, bei diesen Zuwen-
dungen der Kantone um nichts anderes als um kan-
tonale Kpntingente, wie sie Art. 42 der Bundesver-
fassungvorsieht. In diesem.Verfassungsartikel heisst
es: ,,Die Ausgaben des Bundes werden bestritten:
f) aus den Beiträgen der Kantone, deren nähere

^ .Regulierung vorzugsweise nach Massgabe der
Steuerkraft derselben der Bundesgesetzgebung vor-
behalten ist."

ES ist durchaus am Platz, wenn wir auch für die
Beiträge der Kantone an die eidgenössische Alters-
versicherung den Grundsatz^.dieses Verfassungs-
artikels anwenden, denn es handelt sich bei der
Finanzierung dieses eidgenössischen Versicherungs-
werkes um Ausgaben des Bundes, die zum Teil aus
Beiträgen der Kantone bestritten werden sollen, wie
es in Art. 42 der Bundesverfassung heisst. Praktisch
würde sich die Sache ungefähr so auswirken, wie es
in der Botschaft auf Seite 13 in Kolonne 7 der
Tabelle dargestellt ist. Als Grundlage zur* Fest-
stellung der. finanziellen Leistungsfähigkeit diente
dem Bundesrat die eidgenössische Wehrsteuer. Auf
dieser Grundlage, berechnete er die Anteil der Kan-
tone, wie sie in Kolonne 7 aufgeführt sind. Diese
Beträge würden sich noch um den Zinsertrag der
Mittel reduzieren, die gemäss Art. 3bis, Abs. l, aus
den Einnahmenüberschüssen der .Lohn-, und Ver-
dienstersatzordnung für die Erleichterung der Bei-
tragsleistung der öffentlichen Hand ausgeschieden
werden sollen. ''

Bei Annahme meines Antrages ist nicht präjudi-
ziert, wie übrigens auch nicht nach dem Wortlaut
der Vorlage, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit
unbedingt auf Grund der Wehrsteuer ermittelt
werden soll. Wenn eine noch bessere Grundlage für
die Ermittlung gefunden wird, so kann diese bé-,
nutzt werden; trotz Annahme meines Antrages
bleibt Abs. 2 von Art. 3 bestehen, wonach der
Bundesrat die Einzelheiten nach Anhörung der
Kantonsregierungen ordnet. Wesentlich für mich'ist
aber, dass einzig die finanzielle Leistungsfähigkeit
für die Berechnung der Beiträge massgebend ist,
denn nach meinem Dafürhalten ist das ganz sicher
die einfachste, sauberste und gerechteste Lösung.
Es liegt darin in keiner Weise ein Solidaritätsbeitrag
der finanziell stärkern Kantone zugunsten der
schwächern, sondern nur eine gleichmässige Be-
lastung der Steuerzahler in der Schweiz. Wenn die
Kantone auf dieser Grundlage total 48 Millionen zu- '
sammenbringen müssen, wie es der Bundesrat vor-

1 Nationalrat. — Conseil national. 19Ì6.

sieht und den Kantonen zumutet, so sind die Bei-
träge für alle Kantone tragbar. Ich empfehle Ihnen
deshalb, meinem Antrag zuzustimmen. Bei An-
nahme desselben dürfte alsdann Art. 3bis, Abs. 2,
dahinfallen.

Pini: Non vorrei abbandonare la linea della
saggezza del parlamentare che, secondo il nostro
Presidente, è quella di tacere in questo vastissimo
ed importante dibattito se chi parla avesse l'im-
pressione di non saper far altro che portare vasi a
Samo. i

'Mi sarà tuttavia permesso di osservare che il
collega Keller non ha portato soltanto vasi a Samo
con la sua proposta. Egli ha portato, qui l'eco dei
Cantoni piccoli e poveri. Non credo che la voce del
Ticino possa apparire ' stridula o sgradita se si
aggiunge a questa eco per sottolineare qualche
aspetto discutibile della proposta commissionale e
dello stesso messaggio governativo.

Non ho nessuna intenzione di creare delle .diffi-
coltà a coloro che hanno, con intelletto d'amore,
studiato il sistema di finanziamento e specialmente
all'on. Nobs che difende con'grande senso di respon-
sabilità la proposta governativa.

Riconosco che la proposta governativa fatta
propria dalla commissione porta il crisma di un
accordo preventivo con la conferenza dei direttori
delle finanze e di quello con la commissione speciale.

È questo, io devo dire, l'argomento più forte che
gli egregi relatori hanno opposto all'esposizione
dell'on. Keller. Se si parte dall'idea di un compro-
messo, di una conciliazione tra gli opposti interessi,
riconosco che la sintesi dei tre elementi previsti
dall'articolo 3 è difendibile. Non posso tuttavia
ammettere che questo sia il sistema più giusto ed
equo o, come ha detto l'on. Bratschi, che questo sia
il sistema che più si avvicina alla giustizia. ; (

II messaggio governativo afferma, a pagina 10
dell'edizione francese, che il primo elemento nume-
rico del sistema, quello della somma delle rendite
versate ai beneficiari del Cantone «è l'elemento fon-
damentale il più appropriato». Prestazione e contro
prestazione sono così in istretto rapporto. La .capa-•
cita finanziaria dei Cantoni è presa in considerazione
soltanto come secondo elemento numerico nella
sintesi dell'articolo 3.

Ora ho l'impressione che l'on. Keller ha colpito
_giusto quando, ha affermato che questo dovrebbe
essere non l'elemento secondario, bensì quello prin-
cipale, anzi l'esclusiva nella base di calcolo della
ripartizione. Il suo riferimento all'articolo 42 della
Costituzione federale è fondato e su questo punto
devo riconoscere che i relatori e specialmente Fon.
Hirzel hanno reso omaggio a questo ragionamento
basato sulla Costituzione..Vorrei unicamente ricor-
dare che l'articolo 42 reca qualche differenza di
dizione fra i testi italiano, francese e tedesco. Ma
questa differenza di dizione fa risaltare ancor più il
concetto fondamentale, secondo cui la base, nella ;

ripartizione degli oneri dei Cantoni, deve essere la
capacità finanziaria. Il testo italiano dice che si deve
prendere a norma la condizione «delle rispettive
forze imponibili». Il testo tedesco parla di «nach
Massgabe der Steuer kraft» e quello francese «sur-
tout de leur richesse et de leurs ressources impo-
sables». Il commentario di Burkhard ricorda che

. • " ' ' - » • > 1 1 3
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con ciò si è voluto esprimere niente altro che
l'obbligo di ricercare nel riparto un criterio equo e
giusto.

Devo ricordare che esiste la legge del 1875 la
quale prevede appuntò la chiave di riparto nella
scala federale dei contingenti cantonali. Si era
stabilito fra i Cantoni 8 classi, con la differenza
di tassazione da 10 a 90 et,, per testa di abitante. Si
deve riconoscere che attualmente nessuna base di
calcolo e di confronto tra la capacità finanziaria dei
Cantoni è più accettabile di quella offerta dai dati
sull'imposta federale di difesa nazionale. Bisogna
però ammettere che in proseguo di tempo gli
elementi di giudizio possono essere altri. Non vorrei
perciò che questo sistema possa essere ritenuto
come definitivo. L'on. Keller non ha voluto vedere
nel sistema della legge un'applicazione del principio
della solidarietà fra i Cantoni. Mi pare invece che
questo principio non stonerebbe nemmeno se fosse
espressamente inserito nell'articolo 3. Nello studio
del sistema dell'Assicurazione vecchiaia, abbiamo
sottolineato che due devono essere i principi fonda-
mentali della legge: a) innanzitutto il senso della
responsabilità personale dell'individuo che deve
partecipare con il pagamento del premio alla costi-
tuzione della rendita; b) in secondo luogo l'elemento
della solidarietà del benestante verso il povero che
impone al primo di pagare un premio di solidarietà a
favore del secondo.

Ora questo secondo principio di solidarietà non
starebbe male se venisse inserito nell'articolo 3 che
tratta della ripartizione tra Cantoni e Cantoni e tra
Cantoni e Confederazione. Solidarietà fra Cantoni,
ripeto io, e penso che questo programma, questa
parola non dovrebbe suonare stridula anche alle
orecchie dei rappresentanti progressisti dei Cantoni
ricchi la cui autorità si impone al Parlamento. La
dimostrazione della fondatezza dei. principi più
sopra ricordati è data da un semplice sguardo alla
tabella annessa al messaggio governativo, a pagina 12.

Noi constatiamo che il Cantone di Zurigo, se
dovesse pagare in base alla sua capacità finanziaria,
dovrebbe versare 13 702 000 fr., mentre che invece
la sua partecipazione è ridotta a 10029000fr. Il
Cantone di Zurigo riceve 3 milioni in più di quanto
dovrebbe pagare in base alla sua capacità finan-
ziaria. Altrettanto dicasi di Basilea Città, che.
dovrebbe pagare 4666000 fr., mentre effettiva-
mente paga 2 902 000 fr. E lo stesso vale per il tanto
bistrattato Cantone di Ginevra che, in base alla sua
capacità finanziaria, dovrebbe pagare 3 216 000 fr.
mentre non paga che 2 881 000 fr. E quello che è
peggio è che l'appello alla solidarietà non è sentito
dai Cantoni ricchi anche a proposito del pagamento
supplementare risultante dal riparto della diffe-
renza che deriva dall'applicazione del primo eie-,
mento numerico del sistema (colonna 6 della
tabella). È il 'fondo centrale di compensazione, e
quindi la Confederazione, che svolge qui una fun-
zione di solidarietà che invece incomberebbe ai
Cantoni ricchi. Questo volevo ricordare, per provare
che la proposta dell'on. Keller non è infondata.

Ripeto : II più forte argomento della commissione,.
contro la proposta Keller, sta nel ricordare l'accordo
preventivo raggiunto tra i direttori delle finanze
cantonali e nella commissione speciale. Voglio però

ancora ripetere " che, secondo la Costituzione, è
l'elemento della capacità finanziaria che dovrebbe
servire di base nel calcolo della ripartizione. Voto
perciò la proposta Keller perché propone il solo
criterio che veramente ci avvicina a quelle ragioni
di giustizia che inspirarono la Costituzione e devono
pure inspirare la nostra decisione.

Bundesrat Nobs: Herr Nationalrat Keller, der
Antragsteller, hat übersehen, dass in der Schlüsse-
lung, wie wir sie vorschlagen, schon verschiedenste
Methoden des Ausgleichs eingebaut sind, insbeson-
dere ein Ausgleich — ich antworte da auf die Aus-
führungen von Herrn Nationalrat Pini —, der ge-
rade dem Kanton Tessin gegenüber ein grosses Ent-
gegenkommen bedeutet, indem zur Grundlage der
Verteilung nicht die tatsächlich ausgerichtete Wert-
summe genommen wird, sondern dass von einer
errechneten Zahl der Erwerbstätigen ausgegangen
wird. Es ist klar, dass es ein Unrecht wäre, wenn
der Kanton Tessin seinen kantonalen Beitrag des-
halb höher bemessen müsste, weil zahlreiche Schwei-
zerbürger, z. B. Zürcher, sich im Alter in den Tessin
zurückziehen und die in diesen Kanton geflossene
Rentensumme grösser ist wegen des Zuwachses von.
Rentnern in diesem von den Rentnern bevorzugten
Kanton. Ein Ausgleich liegt auch darin, dass die
Beiträge der Einkommen über Fr. 7500 insbesondere
aus Kantonen mit einer grossen Zahl bedeutender
Einkommen fliessen.-Wir berücksichtigen die Finanz-
lage nach einem objektiven Masstab, wie sie in der
Erhebung einer Bundessteuer zum Ausdruck kommt,
also nicht etwa nach dem Gesamtertrag der kan-
tonalen Steuern, der keine Vergleichsbasis bieten
würde, sondern nach der Leistungsfähigkeit eines
Kantons, wie sie durch eine Bundessteuer festge-
stellt wird, die nach einheitlichem Grundsatz erho-
ben wird und demzufolge einen bessern Masstab
bietet. Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass die
Zahl, die wir hier in unserer Übersicht auf Seite 13
der Ergänzungsbotschaft vom 24. Dezember geben,
ein Rechnungsbeispiel ist. Sie ist auf Grund der
letzterhältlichen Ziffern berechnet. Was die steuer-
liche Grundlage betrifft, so möchte ich darauf hin-
weisen, dass bis heute einzig die statistischen Ergeb-
nisse der Wehrsteuer 1. Periode und der General-
ausweis der 2. Periode zur Verfügung stehen. -Beide
Perioden fallen in die Zeit vor der Amnestie. Seit-
her werden die Ergebnisse der Wehrsteuer 3. Periode
verfügbar sein, aber auch diese eignen sich nicht als
Massstab eines Verteilungsschlüssels, weil wichtige
Elemente fehlen, nämlich die Belastung des fun-
dierten Einkommens durch die Ergänzungssteuer,
welche in den Jahren, da eine Rate des Wehropfers
fällig wird, 1945—47, nicht erhoben wird. Die Ergeb-
nisse der Wehropferstatistik lassen sich nicht ohne
weiteres als Ersatz für die fehlende Ergänzungs-
steuer bei der Wehrsteuer heranziehen. Erst für die
Wehrsteuer 4. Periode stehen Resultate in Aussicht,
gegen die die obgenannten Einwendungen dahin-
fallen müssen. Wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst
und bemühen uns, einen Verteiler auf einwandfreier
Grundlage aufzubauen.

Was den Antrag Keller betrifft, so möchte ich
sagen, dass man in den Kantonen befriedigt ist mit
der Lösung, die wir vorschlagen. Herr Keller gibt
mit seinem Antrag den Kantonen viel weniger, als
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sie bekommen durch die Formulierung, die wir mit
den Kantonen mit grosser Mühe und in sehr gewis-
senhafter Behandlung in der Kommission festgelegt
haben. Die Grundsätze sind dort in Art. 3 des Ge?
setzes niedergelegt worden. Die Annahme des An-
trages des Herrn Keller würde unter den Kantonen
geradezu Konsternation hervorrufen, müsste die
Klarstellung zerstören und die grösste Beunruhigung
hervorrufen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass
die Lösung, die nun gefunden worden ist, den grossen
Vorzug hat, dass wir nicht bei jeder künftigen Rege-
lung über die Schlüsselung den Krieg aller gegen
alle bekommen, d. h. den Krieg aller Kantone
gegeneinander. Das wäre unvermeidlich, wenn nicht
eine Formulierung gewählt würde, wie wir sie in
Art. 3 haben. Die Schlüsselung kann ja nicht end-
gültig sein, und eine Repartition statuieren, nach
der jeder Kanton auf viele Jahre hinaus sagen kann:
Ich muss jedes Jahr so und soviel bezahlen. — Die
Einwohnerzahl der Kantone ändert. Die Bezüge der
Kantone, die Rentenhöhen ändern von Jahr zu
Jahr, und daher wird auch die Schlüsselung neu
aufgestellt werden müssen' Hier eine Grundlage zu
haben, die nicht allemal geradezu einen Krieg unter
den Kantonen und mit dem Bund hervorruft, darauf
legen wir grössten Wert. Eine solche Grundlage ist
nun gefunden. Auf Grund der vorliegenden Lösung
erhält eine Mehrzahl von Kantonen bedeutende
Erleichterungen, die auf 20, 25, 30, 40, 50% und in
einem Fall bis auf 60% gehen. Das ist eine sehr
weitgehende Berücksichtigung der finanziellen
Leistungsfähigkeit der Kantone. Nachdem die kan-
tonalen Finanzdirektoren und auch die kantonalen
Regierungsdelegationen gesehen haben, dass die
Lösung annehmbar ist, und ihnen volle Beruhigung
für die Zukunft schafft, sollten wir daran nicht
herumkünsteln. Ich muss Sie deshalb bitten, den
Antrag Keller abzulehnen.

Bratschi, Berichterstatter: Die Annahme des
Antrages Keller würde vollständig neue Probleme
aufwerfen. Jedenfalls würde alles, was die Kom-
mission und der Bundesrat in Zusammenhang mit
Art. 3 bis erreicht haben, hinfällig. Es würde nicht
nur Abs. 2 von Art. 3 hinfällig, sondern es würde
insbesondere der Abs. l dahinfallen. Gerade das,
was 'die Kommission wollte, nämlich einen Ver-
teiler, der die Finanzschwachem entlastet, ohne die
ändern mehr zu belasten, würde unmöglich. Es ist
klar, dass, wenn die Fassung Keller angenommen
würde, die Entlastung der Finanzschwachem nur auf
Kosten der ändern gehen könnte. Dass wir dann die
Auseinandersetzung zwischen den Kantonen hätten,
ist klar. Gerade das, was Kommission und Bundes-
rat in mühevollen Verhandlungen mit dem neuen
Schlüssel herbeigeführt haben, wäre wieder zer-
schlagen.

Es ist nicht richtig, dass die finanziellen Verhält-
nisse nicht berücksichtigt werden. Sie werden für die
finanzschwachem Kantone sogar stärker berück-
sichtigt als die Elemente aus der Versicherung. Das
geht aus der Tabelle in der Botschaft hervor, die Sie
vor sich haben. Sie entnehmen dieser Tabelle, dass
von der Differenz zwischen der Masszahl l, die sich
ergibt aus den Elementen aus der Versicherung
selbst, und der Masszahl 2, die sich ergibt aus den

finanziellen Verhältnissen der Kantone, an die 80 %
ausgeglichen werden. Es wird bei den finanzschwa-
chem Kantonen also viel stärker auf die finanzielle
Leistungsfähigkeit Rücksicht genommen als auf die
Vorteile, die sie von der Altersversicherung erhalten..
Appenzell A.-Rh. erhält immerhin eine Entlastung
von 27,2 % nach diesem Beispiel. Innerrhoden eine
solche von 62,7%, der Tessin 38% usw., wobei zu
beachten ist, dass die endgültigen Zahlen noch
etwas anders aussehen können als nach dem vor-
liegenden Beispiel.

Wir würden durch die Annahme des Antrages
Keller in letzter Konsequenz zu einer rein zentra-
listischen Finanzierung der Altersversicherung kom-
men, denn wenn wir wollen, dass jeder Bürger für
die Finanzierung der Altersversicherung nach seiner
finanziellen Leistungsfähigkeit belastet wird, dann
ist nicht mehr einzusehen, dass ein Teil der Finan-
zierung über die Kantone gehen soll: das könnte der
Bund viel zweckmässiger erreichen, indem er jeden
einzelnen Bürger nach seiner finanziellen Leistungs-
fähigkeit belastet, soweit der Staatsanteil in Frage
kommt. Das föderalistische Element würde auf diese
Weise ausgeschaltet. Ich möchte Herrn Keller
bitten, nicht zu übersehen, wie gross die Vorteile
sind, die den Kantonen durch die Inkraftsetzung
der Altersversicherung zufallen. Auch wenn sie nicht
alles, was in der Botschaft vom 29. Mai enthalten
ist, als richtig anerkennen wollen, sind die Vorteile
für die Kantone in sozialer, wirtschaftlicher, fis-
kalischer, d. h. steuerpolitischer Hinsicht, so ge-
waltig, dass nicht nur das Element berücksichtigt
werden darf, das Herr Keller hier vorschlägt, sondern
die Elemente berücksichtigt werden müssen, die in
der Versicherung enthalten sind.

Zum Schluss noch*einiges. Ich glaube nicht, dass
wir uns bei dieser Verteilung auf Art. 42 der Bundes-
verfassung stützen können. Art. 42 will etwas ganz
anderes, er spricht von den Bundesfinanzen allge-
mein, davon, wie die Ausgaben des Bundes zu
decken seien. Dort sind die kantonalen Kontin-
gente als ein Mittel unter ändern genannt, das
meines Wissens übrigens noch nie angewendet
worden ist. Bis jetzt ging es immer umgekehrt:
nicht die Kantone haben geholfen, den Bund zu
finanzieren, sondern der Bund hat durch hundert
Kanäle via Subventionen geholfen, die Kantone zu
finanzieren. Es gab Bundeskontingente an die Kan-
tone, aber keine kantonalen Kontingente an den
Bund. Hier haben wir es aber mit etwas ganz
anderem zu tun. Das Gesetz beruft sich nirgends auf
Art. 42, sondern auf Art. 34quater und 41 ter.
Art. 34quater enthält die Finanzierung einer be-
sondern Aufgabe, nämlich der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung. Hier .handelt es sich um die
Heranziehung der Kantone bei der Finanzierung der
Altersversicherung. Art. 42 der Bundesverfassung
kann keine Rolle spielen, auch nicht der dort vorge-
sehene oder angedeutete Verteiler.

Man mag die Dinge also betrachten wie man will,
so muss man, um die Verständigung, die mit grossen
Schwierigkeiten und Mühen zustande gebracht
worden ist, zu respektieren, und um der Gerechtig-
keit, die nie absolut sein kaiin, doch möglichst nahe
zu kommen, beim Vorschlag verbleiben, der Ihnen
von Bundesrat und Kommission unterbreitet wird.



Financement de l'A. V. S. — 894 — 16 octobre 1946

Ich beantrage Ihnen nochmals, den Antrag Keller
abzulehnen.

Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag der Kommission 128 Stimmen
Für den Antrag Keller ' 21 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 16. Oktober 1946.
Séance du 16 octobre 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence : 'Hr. Grimm.

5028, Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Financement de l'assurance vieillesse
et survivants.

' F o r t s e t z u n g . — Suite.

Siehe Seite 880 hiervor. — Voir page 880 ci-devant.

Art. 3bis. '

Antrag der Kommission.
Marginale und Abs. 1.

Mehrheit:
1 Von den aus den Einnahmenüberschüssen der

Lohn- und Verdienstersatzordnung für die Alters-
und . Hinterlassenenversicherung ausgeschiedenen
Mitteln werden 400 Millionen Franken für die Er-
leichterung der Beitragspflicht der öffentlichen
Hand als unantastbare Reserve sichergestellt.

Minderheit
(Gabathuler, Escher, Meier-Eglisau, Ruoss):
2 Die Zinsen dieses Fonds .'sind zu verwenden:

a) 50 % zur Erleichterung der Beitragspflicht des
Bundes; '

b) 50 % zur Herabsetzung des kantonalen Beitra-
ges in Berücksichtigung der finanziellen Lei-
stungsfähigkeit gemäss Art. 3, Abs. l, Liti e.

•s.-
Antrag Flisch.

2
t .- . . gemäss Art. 3, Abs. l, Lit. c, ist die Hälfte

des Zinsertrages dieser Reserve heranzuziehen.
x-

Antrag Spühler.
3 (neu). Weitere 200 Millionen Franken von den

aus den Einnahmeüberschüssen der Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung für die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung ausgeschiedenen Mitteln wer-
den zur, Ergänzung der Teilrenten und der Über^'
gangsrenten verwendet. . .

Antrag der Fraktion des Landesrings.
1 ... werden 400 Millionen Franken für die Er-

höhung der vorgesehenen Übergangs- und Teilrenten
•innerhalb der nächsten 20 Jahre verwendet.

2 Streichen.
e '. '

Proposition de la commission.
Major i t é :

Adhérer au projet du Conseil fédéral.
La modification ne concerne que le texte alle-

mand. . • ;

Minorité v

(Gabathuler, Escher, Meier-Eglisau, Ruoss):
2 Les intérêts de ce fonds seront employés :

a) pour 50'%, à faciliter le paiement de la' contri-
bution de la Confédération;

b) pour 50.%, à diminuer la contribution du can-
ton en tenant compte de sa capacité financière,
selon article 3, 1er alinéa, lettre c.

Proposition Flisch.
2 La moitié des intérêts de cette réserve sera

employée...

Proposition Spühler.
3 (nouveau). En outre, 200 millions de francs,,

prélevés sur la partie des excédents de recettes du
régime des allocations pour perte de salaire, et de
gain qui est affectée à l'assurance vieillesse et'Sur-
vivants, servant à compléter les rentes partielles
et les rentes transitoires. . •

Proposition du groupe indépendant.
1 Afin d'augmenter les rentes transitoires et les

rentes partielles prévues, durant les vingt prochaines
années, il sera prélevé 400,-millions de francs sur
la partie des excédents...

2 Biffer.

Bratschi, Berichterstatter der Mehrheit : Art. 3bis
befasst sich mit Gedanken, die Vollständig neu sind
gegenüber der Vorlage, die im Mai unterbreitet
worden ist und die erst gereift sind gestützt auf die
Diskussionen in der Kommission. Es handelt sich
um die Heranziehung eines Teils der Gelder aus
dem Lohn- und Verdienstersatzfonds zur Bildung
einer Reserve, und zwar einer Reservestellung, die.
dazu dienen'soll, die Zuschüsse an finanzschwachere
Kantone zu finanzieren und eventuell, wenn das
nötig ist, an der Finanzierung des Bundesanteils
zu helfen. Durch diese Möglichkeit können grosse
Schwierigkeiten beseitigt werden. Es entsteht kein
Streit mehr zwischen finanzschwachen und finanz-
starken Kantonen, deshalb, weil die letztern für die
erstem bezahlen müssten. Die Entlastung der
finanzschwachen Kantone kann mit Hilfe dieser
Reserve geschehen. Wäre es notwendig gewesen, die
.Entlastung der finanzschwachen Kantone durch die
ändern Kantone herbeizuführen, so wäre möglicher-
weise die Solidarität der kantonalen Finanzdirek-
toren in die Brüche gegangen. Glücklicherweise
muss aber diese Solidarität jetzt nicht auf die Probe
gestellt werden. Der Ausweg ist nur möglich, weil
die Lohn- und Verdienstersatzordnung einen erheb-
lichen' Fonds zur Verfügung hat.
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Die Kommission hat nicht übersehen, dass
berechtigte Einwände gegen die Verwendung des
Fonds für. den Zweck, wie er vorgesehen ist, erhoben,
werden können. Sie hat darüber auch sehr eingehend
diskutiert.. Die Frage, ob .diese Gelder zu dem vor-
gesehenen Zweck eingesetzt werden dürfen und
sollen, ist keine juristische, sondern eine politische
Frage. Der BRB. vom 7. Oktober 1941, der sich
mit der Frage des Lohri- und Verdienstersatzes
befasst, enthält in seinem Art. 11 eine Bestimmung
übert die -Verteilung des Fonds. Gemäss dieser
Bestimmung ist der Bundesrat zuständig, den Fonds
zu' verteilen. Der Bundesbeschluss vom Oktober
1941 hat seinerzeit die Genehmigung des Parla-
ments erhalten und ist- noch in Kraft. Der Bundes-
rat könnte also formalrechtlich von sich aus eine
Verteilung des Fonds vornehmen.. Er hat bei An-
lass der Genehmigung des genannten BRB. in der
parlamentarischen Beratung.durch den damaligen
Ghef des Finanzdepartements, Herrn Bundesrat
Wetter lediglich in Aussicht gestellt, das Parlament
über seine'Absichten zu informieren. Der Bundesrat
will nun in der Heranziehung des Parlaments weiter-
gehen, er will den Entscheid dem Parlament selbst
überlasseh und damit auch die Verantwortung. Die
eidgenössischen Räte werden sich, wie Sie wissen,
in anderm Zusammenhang mit dieser Sache zu
befassen haben. '

Über die Art der Verteilung, d. h-, über den Ver-
wendungszweck, der in Frage kommen kann, wenn
der Fonds verteilt wird, enthält der BRB. vom

'7. Oktober 1941 keine Bestimmungen. Das Parla-
ment ist vom rechtlichen Standpunkt aus kompe-
tent, über den Fonds so oder anders zu verfügen.
Es ist ein politischer Entscheid, der zu treffen ist.

Es darf indessen ^folgendes gesagt werden: Es
darf als unbestritten angenommen werden, dass
die Verwendung des Fonds für die Alters- und
Hinterlassenenversicherung im Vordergrund steht,
insbesondere trifft das für die Gelder zu, die ein-
bezahlt worden sind, und im' Laufe der Jahre
1946/1947 hiezu noch einbezahlt werden. Im Laufe
dieser beiden Jahre werden die Einzahlungen nicht.
mehr gestützt auf den ursprünglichen Bundësrats-
beschluss gemacht, sondern gestützt auf den Bun-
desratsbeschluss vom 9. Oktober 1945. Dieser Be- .
schluss enthält die Bestimmungen für die provi-
soris^he Übergangsordnung der Lohnersatzordnung,
und die 4 %, die vom Arbeitseinkommen bezahlt
werden, sind der wichtigste Teil der Finanzierung
dieser Übergangsordnung. Wäre die. Alters- und
Hinterlassenenversicherung im letzten Jahr nicht
bereits in Diskussion gestanden, so wäre kaum ein
Beschluss möglich gewesen, die 4 % für 1946 und
1947 weiter zu erheben. Es ist daher gegeben, dass
der Überschuss der beiden Jahre in erster Linie der
Altersversicherung zukommt.

Wenn die Frage bejaht wird, dass die Altersver-
sicherung in erster Linie zu bedenken ist, dann stellt
sich die weitere Frage, ob bei entsprechenden Zu-
wendungen ganz oder teilweise Bund und Kantone
zu entlasten seien und entlastet werden dürfen oder
ob diese Gelder nicht in vollem Umfange direkt den
Versicherten zukommen sollten in Form von Ver-
besserung der Renten, z. B. in der Übergangszeit. •

Die Kommission hat sich mit dieser Frage" der
Verbesserung der Renten in der Übergangszeit

befasst; ich werde aber darüber im Zusammenhang
mit den beiden Anträgen sprechen, die sich mit
der Sache befassen, nämlich der Antrag der Frak-
tion des Landesrings und der Antrag Spühler.
' Abs. l des Art. 3 bis hat im Text durch die
Beratungen in der Kommission eine Änderung er-
fahren, die Ihnen mitgeteilt worden ist. Es sollen
in der letzten Linie' des Abs. l die Worte „unan-
tastbare Reserve" eingeschaltet werden. Der Bun-
desrat hat dieser Ände.rung zugestimmt; es besteht
also keine Differenz zwischen Bundesrat und Kom-
mission. Massgebend ist der Text, der'Ihnen nach-
träglich verteilt worden ist, wo es am Schluss heisst:
,,. .'. Für die Erleichterung der Beitragspflicht der
öffentlichen Hand als unantastbare Reserve sicher-
gestellt." Der Zweck der,,Einschiebung dieser Worte
ist klar; die Reserve soll auch über das Jahr 1968 .•
hinaus erhalten bleiben, damit auch in jener Zeit
die Zinsen für die Entlastung der finanzschwachen
Kantone sichergestellt sind".

Es ist Ihnen soeben ein Minderheitsantrag der
HH. Gabathulër und 'Mitunterzeichner ausgeteilt
worden. Diese Minderheit will den Abs. 2 des Art. 3
bis anders formulieren als Bundesrat und Kom-
mission das beantragen. Es wird vorgeschlagen, 50%
der Fondszinsen fest zur Erleichterung der Bei-
tragspflicht des Bundes und .weitere 50 % fest für
die Kantone zu-verwenden. In beiden Fällen wird;
ein imperativer Text vorgesehen. Man kann ^er-
stehen, wenn ein solcher Text vorgeschlagen wird,
soweit die Kantone in Frage kommen; weniger
verständlich ist das, soweit es sich um die Beiträge
des Bundes handelt. Es steht noch nicht fest, ob
der Bund diese 50 % oder einen Teil davon braucht;
es handelt sich 'bekanntlich uni einep Teil 'der
Finanzierung der «106 Millionen, die dem Bunde
aufliegen. Diese Finanzierung erfolgt durch Ein-
nahmen auf Tabak, Alkohol und den Zinsen aus
dem bestehenden Fonds in der Höhe von 7 Millio-r
nen. Man weiss, dass diese Einnahmen möglicher-
weise genügen, um die 106 Millionen zu finanzieren.
Wenn das der Fall ist, brauchen wir die Zinsen der
Reserve nicht zu verwenden, es hätte auch keinen ' ,.

• Wert, dass wir in das;Gesetz eine Bestimmung auf- /
nehmen, wonach dem Bund in imperativer Form •
vorgeschrieben wird, diese Zinsen einzusetzen. Viel-
leicht braucht .der Bund die Zinsen der Reserve in
einzelnen Jahren, vielleicht immer, vielleicht nie.
Ein imperativer .Text ist daher abzulehnen.

. Im Antrag Flisch wird diesen' Verhältnissen
Rechnung getragen. Herr Flisch beschränkt sich
darauf,- eine imperative Form vorzuschlagen, die
nur noch Bezug hätte auf den Teil, der den Kan-
tonen zufällt. Er will;den Abs. 2, wie er von der
Kommission vorgeschlagen wird, im Sinne einer
imperativen Fassung ändern und zwar wie folgt:
„ist die Hälfte dés-Zinsertrages dieser Reserven
heranzuziehen." Es scheint mir, dass mit dem An-
trag Flisch das erreicht wäre, was die Herren Gaba-

"th'uler usw. vernünftigerweise verlangen können,
nämlich die Sicherstellung der obligatorischen
Leistung für die Kantone. Will man ändern, so

" glaube ich, sollte man sich an den Antrag Flisch
halten.

Nun sind neue Anträge eingereicht worden, die
sich auf die Frage der Verwendung der Gelder über- *
haupt beziehen, die vom Lohn- und Verdienstersatz
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der Altersversicherung zufliessen werden. Wir haben
zwei Anträge. Der Antrag, der als Antrag der Frak-
tion des Landesringes bezeichnet wird, will den
Abs. l ändern; er will die 400 Millionen nicht ver-
wenden, um die Zuschüsse an die finanzschwächeren
Kantone zu leisten, sondern er will diese 400 Mil-
lionen verwenden, um die Renten in der Übergangs-
zeit zu verbessern. Ich mache darauf aufmerksam,
dass bei Annahme dieses Antrages auch der Abs.2
hinfällig würde, mit dem Hinfälligwerden des Abs. 2
auch die ganze Verständigung, die jetzt mit den
Kantonen herbeigeführt worden ist. Die Möglich-
keit, die finanzschwachen Kantone zu entlasten,
ohne die ändern mehr zu belasten, würde wieder
wegfallen. Der Schlüssel in Art. 3 könnte nicht
durchgeführt werden, sondern es müsste eine andere
Lösung in bezug auf die ganze Schlüsselung gesucht
werden. Darauf müssen wir verzichten, wenn wir
nicht neue, grosse Schwierigkeiten heraufbeschwören
wollen. Ich möchte Ihnen daher beantragen, es
sei dieser Antrag abzulehnen.

Etwas anders verhält es sich mit dem Antrag des
Herrn Spühler. Dieser Antrag kann verwirklicht
werden, ohn'e dass der Schlüssel, wie er in Art. 3
und 3bis vorgeschlagen ist, gefährdet wird. Herr
Spühler will die 400 Millionen Franken, wie sie in
Abs. l vorgesesen sind, für den Zweck reservieren
lassen, für den sie in der Vorlage vorgesehen sind.
Er will aber einen Absatz 3 beifügen, worin be-
stimmt wird, dass weitere 200 Millionen Franken
für den Zweck der Verbesserung der Renten in
der Übergangszeit verwendet werden sollen. Die
Kommission hat sich mit der Sache bereits be-
fasst. Sie hat allerdings keinen Beschluss gefasst,
dagegen kam die Ansicht zum Ausdruck, dass ein,
weiterer Betrag von etwa 200 Millionen Franken
reserviert werden sollte, um Härten zu umgehen,
^ie sie in der Übergangszeit wegen des Ungenügens
von Übergangsrenten oder Teilrenten entstehen
können. Der Gedanke, wie er im Antrag Spühler
enthalten ist, ist also der Kommission durchaus

•nicht neu. Die Kommission hat diesen Gedanken
besprochen. Der Gedanke hat in der Kommission
gute Aufnahme gefunden. Die Kommission hat auch
gewünscht, .dass diese Sache geprüft werde, und
dass uns der Bundesrat mitteile, wie dieser Gedanke
verwirklicht werden könnte. Wir haben im Bericht
des Bundesrates weitere Mitteilungen über die Ver-
wirklichung dieses Gedankens nicht erhalten, aber
persönlich bin ich der Auffassung, dass dieser Ge-
danke jedenfalls weiter verfolgt werden sollte. Es
ist möglich, dass Herr Bundesrat Nobs in der Lage
ist, uns noch mitzuteilen, ob die Prüfung weiterge-
führt worden ist und in welchem Stand sich gegen-
wärtig die Frage befindet. Jedenfalls halte ich eine
Massnahme im Sinne des Antrages sozial und po-
litisch nicht nur für wünschbar, sondern auch für
notwendig.

Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen,
den Abs. l unverändert anzunehmen, den Abs. 2
ebenfalls so zu belassen, wie er ist. Wenn geändert
werden soll, dann eventuell nach Antrag des Herrn
Flisch und nicht nach Antrag des Herrn Gabathuler.
Persönlich möchte ich Ihnen empfehlen, auf die
Gedankengänge, wie sie dem Antrag Spühler zu-
grunde liegen, einzutreten.

M. Hirzel, rapporteur de la majorité: L'ar-
ticle 3bis est celui qui prévoit la constitution d'un
fonds déclaré inaliénable à la suite d'une discussion
survenue au sein de la commission, de façon à em-
pêcher que ce fonds de 400 millions ne .disparaisse
par des artifices quelconques, ce que nous ne croyons
pas. Mais la précaution a été prise pour que les can-
tons soient rassurés sur la part qui leur revient.^
Ludée de cette réserve de 400 millions est venue au
cours des discussions entre les cantons et la Confé-
dération au sujet de la fameuse clef de répartition.
Pour aider les cantons financièrement faibles et ne
pas mettre la part des contributions, qu'ils ne pou-
vaient pas payer, à la charge des cantons censés
plus riches, on a-décidé de distraire du fonds actuel
de compensation, une somme de 400 millions, dont
la moitié servira, par les intérêts seulement, à sub-
ventionner, pourrait-on dire, les cantons à faible
capacité financière, dans le cadre de leurs contri-
butions à l'assurance vieillesse. Ce système vaut
ce qu'il vaut; c'est un arrangement entre la Con-
fédération et les cantons. On pourrait trouver de
nombreux autres moyens d'utiliser ces 400 millions,
je ne le cache pas; mais je le répète, dans l'ensemble
l'idée de la commission été d'aller au devant des can-
tons de façon à faciliter leur participation à l'assu-
rance vieillesse. .

Je rappelle que les caisses de compensation
auront à la fin de cette année un capital estimé à
884 millions et, à la fin de l'année prochaine, à 1 mil-
liard 84 millions de francs. C'est là une somme ex-
trêmement importante qui ouvre,la perspective de
nombreuses controverses.

On nous a dit aussi qu'il faudrait peut-être af-
fecter une partie de cette somme à subventionner
directement les assurés, c'est-à-dire à augmenter
certaines rentes partielles ou transitoires, dites de
besoin. C'est du reste l'idée de M. Spühler. La com-
mission a discuté également ce problème bien qu'un
peu superficiellement, faute de temps. Aujourd'hui,
M. Bratschi, président de la commission, s'en remet
à M. Nobs, conseiller fédéral, en ce qui concerne la
question de savoir s'il y aurait lieu d'aller encore
plus loin en prélevant un supplément, à part ces
400 millions dont je viens de parler, qui permettrait
d'augmenter les rentes de certains bénéficiaires.
C'est une question qui peut se poser; je comprends
qu'elle préoccupe M. Spühler, mais la commission
ne l'a pas tranchée. Je renvoie, du reste, à ce sujet,
au message du 4 oétobre 1946, qui n'est pas soumis
à nos délibérations mais qui sera discuté au sein
d'une autre commission et dans lequel le Conseil
fédéral a déjà donné quelques indications sur là
répartition du fonds des 'caisses de "compensation
après l'affectation des 400 millions dont nous par-
lons en ce moment. Le Conseil fédéral dit expressis
verbis à la page 13 de l'édition française, ce qui suit:
« Nous ne pouvons nous prononcer pour l'instant
sur l'affectation des 100 millions qui vont à l'assu-
rance vieillesse. Nous ne sommes toutefois fpas
en mesure d'indiquer maintenant de quelle manière
cette somme de 100 millions de francs devra être
le-plus judicieusement employée».

On prévoit donc qu'il y aura encore un supplé-
'ment de 100 millions qui pourra servir à financer
directement les assurés sociaux. Le Conseil fédéral
se réserve en outre de renseigner le Conseil des Etats
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et de lui soumettre une proposition sur ce point
avant sa décision sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants.

Nous avons déjà décidé l'affectation arithmétique
de toute l'assurance au cours de la session du mois
d'août et il ne nous est pas possible maintenant de
revenir en arrière en décidant d'augmenter certaines
rentes. Seul, le Conseil des Etats sera en mesure de
prendre une décision dans ce sens. Autrement dit, le
Conseil fédéral présentera son projet au Conseil des
Etats qui le discutera. Mais ce projet nous sera
retourné. J'espère'qu'il sera possible d'affecter une
somme supérieure au paiement de certaines rentes.
C'est l'idée de M. Spuhler,-mais je crois personnelle-
ment que si nous adoptions telle quelle la propo-
sition de M. Spuhler, nous précéderions en quelque
sorte le train. Le projet ira devant le Conseil des
Etats, puis il reviendra au Conseil national. Il me
paraît donc prématuré de proposer aujourd'hui
déjà le prélèvement d'une somme supplémentaire de
100 ou 200 millions qui devrait servir à augmenter
certaines rentes. Il faut laisser au Conseil des Etats
sa pleine liberté d'action avec cette réserve naturelle-
ment que s'il refusait, son geste serait considéré
comme une divergence avec le Conseil national, de
façon que nous puissions reprendre la question dès
le retour du projet devant notre Conseil. C'est dans
cette idée que je vous propose de renvoyer pure-
ment et simplement'la proposition de M. Spuhler au
Conseil fédéral, proposition qui, du reste, ne m'est
pas du tout antipathique.

Quant aux propositions des autres membres dé
la commission, je suis du même avis que mon
collègue, M. Bratschi. Je pense que l'on enfonce là
des portes ouvertes. La proposition de la minorité-dé
la commission veut modifier'l'alinéa 2 en ce sens
qu'au lieu de dire que la répartition des intérêts de
cette somme de 400 millions serait, jusqu'à con-
currence de la moitié, affectée aux cantons, l'autre
moitié restant à la Confédération, elle prévoit un
système fixe, soit 50% à la Confédération et, 50%.
aux cantons.

Comme M. Bratschi l'a fait remarquer, il est
théoriquement possible que le 50% dès intérêts de
la somme de 400 millions affectés à la Confédération
ne soit pas nécessaire. Il n'est pas indispensable
d'affecter d'ores et déjà d'une façon imperative ce
50%. Certes, je comprends l'idée des motionnaires
de la minorité'-'représentés par M. Flisch, lequel
voudrait assurer les cantons que de toute façon les
intérêts de la moitié de la somme de 400 millions,
seraient donnés aux cantons. Personnellement, je
trouve que la teneur de la proposition de M. Flisch
est juste et je croîs que la commission, qui n'a pas
été consultée, pourrait s'y rallier, de 'même, me
semble-t-il, que la minorité de la commission. Les
cantons auront donc 200 millions et 200 autres
millions seront mis en réserve pour la Confédération
qui n'en utilisera les intérêts que si elle en a besoin.
A supposer qu'elle n'en-ait pas besoin, il est évident
que nous n'allons pas lui dire qu'elle est dans
l'obligation d'utiliser ces 6 à 7- millions si, par hypo-
thèse, le rendement du tabac et de l'alcool suffit au
paiement de la part de la Confédération. Nous préfé-
rons que les intérêts de la part de la Confédération
accroissent le capital; on pourrait en avoir besoin
plus tard puisque, pour le financement on a adopté

les thèses que nous avons soutenues ici. Sur ce point,
je crois que la majorité de la commission est plus
prudente que la minorité.

Deux mots, pour terminer, de la proposition des
indépendants tendant à s'écarter carrément de
notre système et à dire: «Ces 400 millions, nous les
affectons à l'augmentation des rentes transitoires et
partielles durant les vingt prochaines années». Les
indépendants ne veulent donc pas aider les cantons ;
ils ne veulent pas de l'arrangement conclu entre la
Confédération et les cantons visant à aider les
cantons pauvres. Les indépendants disent: «Dé-
brouillez-vous, faites comme vous pouvez.» C'est là
une conception qui peut se soutenir dans le cadre de
ce qu'a dit M. Spuhler. Mais dans la mesure où cette
conception est défendue sur les 400 millions, nous
disons qu'elle est injuste; qu'elle lésera les cantons
pauvres et qu'elle fait du fédéralisme à rebours.

Nous entendons, quant à nous, maintenir la
proposition de la majorité qui nous paraît beaucoup
plus fédéraliste que celle du groupe des indépen-
dants, quel qu'en puisse être le caractère philan-
thropique que je ne discute pas.

Nous ne pouvons donc nous rallier à la propo-
sition du groupe des indépendants telle qu'elle nous
est présentée si nous ne voulons pas risquer de faire
échouer tout l'arrangement conclu avec les cantons,
et cela sans aucune raison sérieuse. Nous demandons
au groupe des indépendants de ne pas nous com-
pliquer encore le travail par cette proposition-là.

Gabathuler, Berichterstatter der Minderheit:
In Art. 3 bis finden wir als Marginale „Erleichterung
der Beitragspflicht der Kantone''. Im ersten Absatz,
wie er aus den Beratungen der Kommission hervor-
gegangen ist, finden wir die Festlegung einer Summe
von 400 Millionen Franken aus der Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung als unantastbare Reserve, wie
es ausdrücklich heisst, „um die Beitragspflicht der
öffentlichen Hand zu erleichtern". Ich befasse mich
nur mit dem Teil, soweit er die Kantone angeht. Wir
haben, heute beschlossen, dass die Verteilung der
öffentlichen .Lasten im Verhältnis: Kantone %,
Bund 2/3, für die nächsten 20 Jahre erfolgen soll.
Den Kantonen verbleibt nach dem Beschluss in
Art. l der Finanzierungsvorlage % zu bezahlen. Das
sind 53% Millionen jäbrlich in der ersten Periode.
In der zweiten Etappe werden es 93% Millionen sein,
und in der dritten Etappe 1162/3 Millionen. Es
•handelt sich also um grosse Leistungen von seilen
der Kantone. Die Leistungen der Kantone sind für
die Finanzierung des ganzen Werkes von fundamen-
taler Bedeutung. Sie sind ein tragender Pfeiler des
Ganzen. Es sollte selbstverständlich sein, dàss dieser
Pfeiler, so solid untermauert wird, dass er so fest
steht, wie der Teil der Finanzierung, der vom Bund
direkt herkommt. /

Nun haben sich in den Kantonen grosse Schwie-
rigkeiten eingestellt, um die Leistungen der Kantone
aufzubringen. Es war eine grosse Opposition zu
überwinden. Die Opposition ging nach zwei Rich-
tungen: einmal gegen die grosse Summe, die von
den Kantonen gefordert wird, und in zweiter Linie
gegen die Aufteilung dieser Summe auf die Kantone.
Häufige und intensive Diskussionen wurden speziell
unter den Finanzdirektoren gepflogen. Zweifellos
bringt die Alters- und Hipterlassenenversieherung



Financement de l'A. V. S. 898. — 16 octobre 1946

eine starke Besserung der sozialen Verhältnisse für
unser ganzes Volk. Wenn man aber den Kantonen
ausrechnet, dass die Leistungen, die von der Ver-
sicherung her kommen, die Kantone mindestens in
so hohen Beträgen entlasten werden, wie die Kan-
tone selbst aufzubringen haben, 'so ist das wohl eine
Rechnung, die man theoretisch aufstellen kann.
Aber die Rechnung ist schon theoretisch stark an-
fechtbar. In der Praxis wird sie .auf keinen Fall
stimmen. Den Kantonen werden die grossen
Summen, die sie für die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung zur Verfügung stellen müssen, für ihre
eigenen Zwecke zum grossen Teil fehlen. Neben dem
Armenwesen und der Fürsorge, die eine Entlastung
erfahren, haben die Kantone noch mannigfache
andere Aufgaben. Neue Aufgaben werden zu den
bestehenden Pflichten hinzu kommen. In den
Staatskassen bleibt ein grosses Loch, das ausgefüllt
werden muss.

Die wohlhabenden Kantone werden zweifellos
in der Lage sein, durch Steuererhöhungen mit den
bestehenden Steuergesetzen ihre Leistungen aufzu-
bringen, während bei den finanzschwachen Kan-
tonen die Mittel viel schwerer aufzubringen.'sind.
Die Kantone, die neue -Steuergesetze schaffen
müssen, laufen Gefahr, dass bei Verwerfung dieser
Steuervorlagen durch den Souverän schwere staats-
rechtliche Probleme entstehen: Wie werden die
Kantone dann imstande sein, ihren Teil an der
Alters- und Hinterlassenenversicherung zu finan-
zieren? Von Bundesseite hat man sich die Sache
leicht gemacht, nach der Art des rücksichtslosen
Gläubigers. Denn in Art. 85, Abs. 2, der Versiche-
rungsvorlage ist ausdrücklich festgelegt: „Die Kan-
tone haben dem Bund ihren Anteil vierteljährlich
zu erstatten. Der Bund ist berechtigt, von den Kan-
tonen Anzahlungen einzufordern oder die kanto-
nalen Anteile mit Bundesleistungen anderer Art zu
verrechnen." Es können verschiedenartige Bundes-
leistungen in Betracht kommen! Grundsätzlich ist
zu sagen: Verrechnen kann man nur, solange man
etwas in der Hand hat, das dem Schuldner auszu-
zahlen wäre. Die Subventionen sollen stark abge-
baut werden. Es könnten dann ungedeckte Forde-
rungen des Bundes entstehen.' Es bliebe dann dem
Bunde nichts anderes übrig, als exekutorische
Massnahmen, die der Bundesrat^oder das Parlament
zu beschliessen hätte. Ich bringe den Glauben nicht
auf, dass man versuchen würde, arme Kantone auf
diesem Wege zum Zahlen zu bringen. Art. 85 bringt
also offenbar die Lösung nicht. Sie kann nur auf dem
Wege der Verständigung auf einer tragbaren Basis
gefunden werden.

Wenn der Bund armen Kantonen bisherige
Leistungen vorenthält, so fehlt diesen natürlich das
Geld wieder an einem ändern Ort. Wie sollen'diese
z.B. grosse Meliorationen zu Ende führen? Wie
Strassen bauen ohne den Benzinzollanteil? Oder
denken Sie an den Stempelsteueranteil, die Subven-
tionen — wir könnten die Reihe noch verlängern — ;
alle diese Leistungen müssen viele K(antone vom
Bund erhalten, sonst sind sie in die Unmöglichkeit
versetzt, ihr staatliches Eigenleben weiterzuführen
und den Fortschritt zu pflegen.

Ich habe gesagt, dass die Feststellung eines Ver-
teilungsschlüssels für die Leistungen der kantonalen
Beitragsanteile grosse Schwierigkeiten bereitet habe.

Diese Schwierigkeiten sind schliesslich überwunden
worden. Das wurde dadurch möglich, dass man
einen Teil des Zinses, eine 400-Millionen-Reserve,
für die Entlastung finanzschwacher Kantone ver-
wendet. Die wohlhabenden Kantone haben dabei
nicht mehr zu leisten als ursprünglich vorgesehen
war, und die finanzschwachen Kantone, die im all-
gemeinen auch die kleinen Kantone sind, werden
entlastet, indem man ihnen Zuschüsse von dieser
ändern Seite her gibt. Das wird verschiedene Kan-
tone sehr spürbar entlasten. Die Zahlen sind in der
Übersicht auf Seite 13 der Ergänzungsbotschaft zu
finden. Die Entlastung beträgt nach diesen Berech-
nungen — die Zahlen -können sich etwas ändern,
wenn die Berechnung nach der neuen Wehrsteuer
erfolgt — für Uri 46,3%, Obwalden 54,5%, Frei-
burg 48,1%, Appenzell-Innerrhoden 62,7%. Gegen
diesen Schlüssel ist weder von kleineren und finanz-
schwächeren Kantonen noch von wohlhabenden und
grossen Kantonen ernsthaft opponiert worden.

Diese Sicherstellung der Mittel für die Erleich-
terung der Leistungen der öffentlichen Hand ist
dadurch erreicht worden, dass Art.-3bis in Abs. l
durch die Kommission ergänzt worden ist. Ich freue
mich, dass der Bundesrat dem Kommissionsantrag
zugestimmt hat. Die 400-Millionen-Reserve soll
nicht einfach zur Verfügung gestellt werden, auf
dass man Kapital und Zinsen nach und nach auf-
braucht. Das Kapital muss erhalten bleiben, damit
ein Teil des Zinses eine dauernd fliessende Quelle für
die Entlastung finanzschwacher Kantone bleibt.
Dagegen ist die Frage noch offen: Wie wird'der'
Zinsertrag dieser 400 Millionen — bei 3% gleich
12 Millionen Jahresertrag — auf Bund und Kantone
verteilt ? Die Kantone • erwarten, dass, nachdem
man sich bis hieher geeinigt hat, auch in diesem
Punkte eine Einigung erfolge, damit jedes Miss-
trauen .verschwindet. Menschen kommen und gehen;
aber die Gesetze bleiben. In einer späteren Zeit
kommt es nur auf die Lesart des Gesetzes an. Es ist
notwendig, dass das Gesetz klar ist. Auch-für die Zu-
kunft müssen Streitigkeiten darüber, wie der Zins-
ertrag-verteilt werden muss, verhütet werden. Das
ist der Zweck des Minderheitsantrages. Und zwar ist
die hälftige Teilung des Zinsertrages, die im Prinzip
schon vom Bundesrat vorgeschlagen wurde, jeden-
falls das Richtige. Aber es fehlt die bestimmte Vor-
schrift der hälftigen Teilung zwischen dem Bund
und den Kantonen, sowohl im ursprünglichen Antrag
des Bundesrates, wie im Antrag der Kommissions-
mehrheit. Der Bundesrat wird wohl gemäss Art. 3
nach Anhörung der Kantonsregierungen die Einzel-
heiten ordnen. Er wird den Verteiler aufstellen. Der
Bundesrat ist ja der Vertreter der Versicherung. Er
ist aber gleichzeitig Interessent an diesem Zinsertrag.
Wir wünschen eine klare Scheidung auf der Grund-
lage „halb und halb". Dem entspricht der Antrag-
der Minderheit.

Der Antrag der Kommissionsminderheit ist kri-
tisiert worden. Er lautet: Die Zinsen dieses Fonds
sind zu verwenden:

a) 50%,zur Erleichterung der Beitragspflicht des
Bundes; *

b) 50% zur Herabsetzung des kantonalen Bei-
trages in Berücksichtigung der finanziellen Lei-
stungsfähigkeit, gemäss Art. 3, Abs. l, lit. c.
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Man hat daraus, dass wir sagen: „Die Zinsen sind
zu verwenden", abgeleitet dass dieser Betrag Jahr
für Jahr restlos aufgebraucht werden müsse. Die
Rechnung nach der Tabelle auf Seite 13 der Bot-
schaft sieht nun so aus: Bei einem Zinsertrag von
3% stehen den Kantonen 6 Millionen zur Verfügung.
Verbraucht werden aber nur Fr. 5 370 000.—. Es
bleiben also Fr. 630 000.— übrig/Ich habe die Mei-
nung, und zweifellos auch meine Kollegen von der
Minderheit, dass diese restierenden Fr. 630 000.—
nicht ohne Notwendigkeit verbraucht werden sollen;
aber sie müssen für-später den Kantonen reserviert,
werden. Es können Zeiten kommen, da einzelne
Kantone besonders Not leiden, wie es in früheren
Zeiten auch schon vorgekommen ist. Es gibt z. B.
Kantone, die besondes krisenempfindlich sind. Ich
halte auch nach dem Wortlaut des Minderheits-
antrages die restlose Verwendung im Jahr, in dem
der Zins anfällt, nicht für zwingende Pflicht

Die ändern 50% des Zinsertrages bleiben dem
Bund. Dies ist unser Antrag; er ist nichts anderes
als die Konsequenz des 1. Absatzes von Art. 3bis.

Herr Flisch hat einen neuen Antrag gestellt.
Materiell will er dasselbe, was wir. wollen. Erwünscht
auch festzulegen, dass die Hälfte des Zinsertrages
aus dieser 400-Millionenreserve den Kantonen für
die Entlastung ihrer Beiträge zur Verfügung stehe.
Er braucht allerdings eine Redewendung, die wir
als Minderheit nicht akzeptieren können, indem er
sagt: „Gemäss Art. 3 Abs. l, lit. c ist-die Hälfte
des Zinsertrages dieser Reserve heranzuziehen". —
Statt dem Wort „heranziehen" sollte ein präziserer,
positiverer Ausdruck verwendet werden; „zu ver-
wenden" wäre richtiger. Wenn Herr Flisch sich ent-
schliessen könnte, seinen Antrag so zu formulieren,
dass"das Wort „heranziehen" durch „zu verwenden''
ersetzt würde, könnte die Minderheit zustimmen.
In der Sache wollen wir ja dasselbe. Ich empfehle,
den Antrag der Minderheit anzunehmen, eventuell
den Antrag Flisch, abgeändert nach dem Vorschlag
der Kommissionsminderheit.

Flisch: Nach den Ausführungen der Mehr-
-heitsreferenten und des Referenten der Minderheit
kann ich mich ganz kurz fassen. Art. 3bis bringt
den finanzschwächeren Kantonen eine Erleichte-
rung der Beitragspflicht. Das ist'sehr zu''begrüssen,
da es für einige Kantone dennoch ziemlich schwer
sein wird, die nötigen Mittel für die Versicherung
aufzubringen. "Die Fassung in Abs. 2 lautet, zur
Herabsetzung der kantonalen Beiträge könne( der
Zinsertrag verwendet werden. Mit dieser Fassung
kennen wir uns nicht einverstanden erklären. Diese
Bestimmung ist zu vage. Es sollte in einem Gesetz
wie dem vorliegenden eine bestimmtere Fassung
vorhanden sein. Wie der Referent, Herr Gabathuler
gesagt hat, wechseln die Leute; es kann jetzt die
Meinung vorherrschen, man solle die Zinse der
Reserve für die Kantone verwenden, aber wenn es
hier heisst, man könne sie verwenden, können später
die Herren, die nach uns kommen, eine andere Auf-
fassung haben. Darum ist es wünschbar, dass in
einem Gesetz bestimmtere Ausdrücke aufgenommen
werden, und zwar sollte eine imperative Form ge-
wählt werden, weshalb ich beantrage, zu sagen:
„Zur Herabsetzung der kantonalen Beiträge... ist
die Hälfte des Zinsertrages dieser Reserve heranzu-
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ziehen." Nun bin ich durchaus der Auffassung des
Herrn Gabathuler, dass diese Mittel „zu verwenden"
sind, nicht „heranzuziehen". Ich habe in diesem
Sinne meinen Antrag gestellt, dass diese Mittel für
die Kantone zu verwenden seien. Ich bin durchaus
einverstanden und möchte meinen Antrag in diesem
Sinn ergänzen, dass die Hälfte für die Kantone „zu
verwenden" ist. Die Minderheit möchte also auch
eine bestimmte Form wählen und wäre einverstan-:

den, wenn diese im Sinne meines Antrages fest-
gelegt wird. Ich hoffe, dass eine Einigung möglich
sei. Ich glaube, die Kommissionsmehrheit-kann sich
auch damit einverstanden erklären, so dass die
Sache eigentlich angenommen werden sollte. Auf
alle Fälle muss ich wünschen, dass eine imperative,
bestimmte Form gewählt werde, denn die Kantone
kpnnen sich nicht einverstanden erklären, Wenn'nur
eine vage Bestimmung im Gesetze erscheint. Ich
glaube, dass die Kommissionsmehrheit wie die
Minderheit mit meinem' Antrag einverstanden senv
können und zähle darauf, dass Sie ihm zustimmen
werden. ' ' , ' . ' " • . ' " •

* (

Spühler : Durch Art. 3bis sollen 400 Millionen
aus dem Fonds .der Lohn- -und Verdienstersatz--
ordnung herausgenommen werden.- Damit wird der
Entwurf zu einem' Bundesbeschluss über die Ver-
wendung der Einnahmenüberschüsse des zentralen
Ausgleichsfonds der Lohn- und Verdienstersatz-
o'rdnung antizipiert. Ich möchte das. ausdrücklich
festhalten, weil das, wie mir scheint, entscheidend
ist, auch für die Beurteilung der Frage, ob wir über
die 400 Millionen'hinausgehen wollen oder nicht.
Der Fonds betrug nach dieser Botschaft Ende Au-
gust 809 Millionen Franken; er wird Ende 1946
884 Millionen ausmachen und nach Mitteilungen in
der Kommission wird er per Ende 1947 auf 1020
Millionen geschätzt. Wenn der Gang der. Ereignisse
so ist, wie im letzten halben Jahr, kann angenom-
men werden, dass der Fonds wahrscheinlich noch
höher sein wird.,Durch wen ist er geäufnet worden?
Zweifellos durch die Arbeitnehmer und die Arbeit-
geber, also/-durch', die Wirtschaft, "wie man sagt,
bzw. durch', die Versicherten, wie man dann in der
Altersversicherung sagen würde, und in zweiter
Linie durch Bund und Kantone. Seit 1. Juli 1943
sind deren Beiträge erheblich reduziert worden.'
Von den 2% Milliarden Einnahmen sind 760 Mil-
lionen, also etwa % durch Bund und Kantone auf-
gebracht worden. Heute bringen Bund und Kantone
laufend noch etwa 1/6 dessen auf, was die Wirtschaft
in den Fonds legt, und zwar 'für den Wehrmanns-
schutz, für die landwirtschaftlichen Beihilfen, für
den Arbeitseinsatz-und für die Übergangsordnung
der Altersfürsorge. Mit jedem Tage wird es somit
klarer, dass der Satz „der Fonds ist durch das Volk
geäufnet worden und er gehört dem Volk" richtig
ist. Es ist deshalb nicht zu verwundern, wenn in
der Öffentlichkeit eine heftige Reaktion gegen die-
sen Verteilungsvorschlag des Bundesrates aufge-
treten ist. Der Vorschlag, den bestehenden Fonds
auf eine ganze Reihe von kleinen und grossen Po-
sten zu zersplittern, findet allgemeine Ablehnung.
Aber selbst gegen den Antrag des Bundesrates,
400 Millionen für die Entlastung der öffentlichen
Hand bei ihrer Beitragsleistung für die Altersver-
sicherung zu verwenden, ist die Opposition im Volk

114.
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ebenfalls stark in Erscheinung getreten, denn mit
diesem Antrag wird zweifellos die Tendenz des
Bundes und der Kantone, so wenig-als möglich zu
leisten, noch verstärkt. Ich erinnere daran, dass in
der ursprünglichen Vorlage auf der ersten Stufe der
Trçppe Bund und Kantone 190 Millionen Franken
hätten aufbringen sollen. Durch die nachträgliche
Änderung wird nun erreicht, dass auf der ersten
Treppenstufe die Beitragsleistung der öffentlichen
Hand nur 160 Millionen beträgt. Nicht genug damit,
soll nun eine wesentliche Entlastung durch die An-
zapfung des Fonds der Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung in der. Höhe von 400 Millionen Franken,
womit ein Zinsertrag von 14 Millionen herausge-
wirtschaftet werden soll, erfolgen. Die öffentliche
Hand erklärt wohl scheinbar, sie bringe 160 Millionen
auf, in Tat und Wahrheit leistet sie 146—150 Mil-
lionen. Das ist sehr bequem, aber nicht sehr schön.
Es ist verständlich und auch notwendig, dass man
hier im Rat diese Tendenz mit aller Deutlichkeit
skizziert und dagegen opponiert. Der Fonds ist
durch die heutige Generation geäufnet worden und
er soll auch für die heutige Generation Verwendung
finden. Ich habe den bestimmten Eindruck, dass die
Bevölkerung allgemein zustimmen würde, wenn der
Grossteil des Fonds für die Altersversicherung und
insbesondere für die Übergangsgeneration Verwen-
dung findet. Ich darf wohl sagen, ohne mich in
Widerspruch mit vielen der Herren Ratskollegen
zu befinden, dass die Regelung der Renten der
Übergangsgeneration wohl zum Unbefriedigendsten
gehört, was das Altersversicherungsgesetz bietet.
Die Anträge auf Bessergestaltung sind seinerzeit
abgelehnt worden, vor allem im Hinblick auf die
Kosten, die sie verursachen; der eine oder andere
Antrag wäre vielleicht nicht abgelehnt worden, wenn
bekannt gewesen 'warte, dass die erste Stufe mit
30 Millionen weniger finanziert werden kann. Es
scheint mir aus dieser Situation heraus ein Ent-
gegenkommen am Platze, durch die Verwendung
eines Teils des Fonds der Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung für die Übergangsgeneration. Auf diese
Weise werden die Finanzen der Kantone und des
Bundes nicht im geringsten in Mitleidenschaft ge-
zogen. Es will mir scheinen, dass es einen unmögli-
chen Eindruck in der Öffentlichkeit macht, wenn
mit dem Finanzierungsgesetz wohl 400 Millionen
für die Entlastung von Bund und Kantonen Ver-
wendung finden, während für die Versicherten, für
die Übergangsgeneration, kein Betrag in Rechnung
gestellt wird. Ich habe die Überzeugung, dass die
referendumspolitische Situation erheblich verbessert
würde, wenn wir gleich 200 Millionen von vorn-
herein für diesen Zweck im Finanzierungsgesetz ab-
zweigen würden. Ich meine damit nicht, dass diese
200 Millionen in einen Fonds gelegt werden und
lediglich die Zinsen davon gebraucht werden, son-
dern dass diese 200 Millionen in den 20 Jahren,

•während welchen die Übergangsgeneration die Ren-
ten bezieht, aufzubrauchen sind.

Die Stimmung in der Kommission ist von Herrn
Bratschi geschildert worden; die Idee, die Über-
gangsgeneration so -am Fonds teilhaftig werden zu.
lassen, hat eine gute Aufnahme gefunden, und man
war sich in der Kommission höchstens darüber
nicht einig, ob man das im Gesetz heute schon
sagen sollte oder ob man das dem spätem Beschluss

über die Fondsverteilung überlassen solle. Wir hat-
ten in der Kommission den Eindruck, dass Herr
Bundesrat Nobs der Idee sehr freundlich gegenüber-
stand; ich hoffe, dass er aus seinem Herzen keine
Mördergrube macht und diese freundliche Stim-
mung auch hier zum Ausdruck bringt.

Wenn der Bundesrat bereit war, 400 Millionen
von vornherein aus dem Ausgleichsfonds der Lohn-
und Verdienstersatzordnung zu reservieren für die
Entlastung der öffentlichen Hand aus der Alters-
versicherung, so kann man mit gleich gutem Recht
einen Schritt weitergehen und 200 Millionen für die
Überg'angsgeneration in Reserve stellen. Ich kann
mich nicht damit einverstanden erklären, dass wir
lediglich, wie es der welsche Berichterstatter getan
hat, an den Bundesrat den Wunsch weiterleiten, er
möchte 200 Millionen für diesen Zweck verwenden;
denn der Wunsch kann vom Bundesrat nicht mehr
entgegengenommen werden. Dieser hat bereits ge-
sprochen und die Botschaft den Räten vorgelegt.
Der Bundesrat will der Altersversicherung nur
400 Millionen aus dem Fonds-zuweisen; ausserdem
weitere 50%, die künftig dem Ausgleichsfonds der
Lohn- und Verdienstersatzordnung fliessen. Aber
das genügt nicht; wir haben aus abstimmungspoli-
tischen Gründen allen Anlass, dem Volke zu sagen:
Ja, wir sind bereit, für die Übergangsgeneration
ein weiteres zu tun und stellen deshalb 200 Millionen
in Reserve durch eine entsprechende Formulierung
des Art. 3bis. Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag
zuzustimmen.

Moeschlin: Die Fraktion der Unabhängigen hat
mir den Auftrag erteilt, ihren Antrag kurz zu be-
gründen. Es ist sympathisch, dass mein Vorredner,
Herrn Spühler, mir einen Teil der Begründung
schon vorweggenommen hat. Unsere beiden Anträge
befinden sich auf der gleichen Ebene, wenn sie sich
auch im Ausmass des Geforderten voneinander
unterscheiden. Ich bin mir bei diesem Antrag genau
bewusst, dass wir es bei. Art. 3bis mit einem etwas
absonderlichen, juristisch nicht ganz gesicherten
Artikel zu tun haben. Das wäre ein Thema für .
Herrn Holenstein, der bei der Abstimmung über die
Altersversicherung darauf hingewiesen hat, dass wir
vielleicht etwas Unrichtiges tun. Schon Herr Spüh-
ler hat bemerkt, dass wir hier etwas antizipieren,
das erst im Dezember beschlossen wird.'Es ist etwas
Absonderliches um diese Art des Vorgehens, doch
wir sind bei der ganzen Beratung der Altersver-
sicherung an Absonderlichkeiten gewöhnt. Zuerst
hat der Bundesrat verkündet: Keine Altersver-
sicherung ohne Sicherung der Finanzen, dann haben
wir die Altersversicherung beschlossen — ohne die
Finanzierung. Der Bundesrat hat die ganze Sache
in zwei Teile zerlegt und verlangt, dass gleichzeitig
im Ständerat und Nationalrat über diese Sache
gesprochen werde. Was wäre geschehen, wenn der
Ständerat schon damals im August die- Finanzie-
rung besprochen und. Beschluss gefasst hätte und
nachher der Bundesrat mit seinem vollständig
ändern Vorschlag gekommen wäre?, Es ist schon
besser gewesen, dass der Ständerat zugewartet hat.

Man ist auf diesem Gebiet juristisch nie ganz
im klaren. Wenn wir heute diese Zuwendung von
400 Millionen beschliessen, bevor im Dezember ein
Beschluss über die ganze Vorlage gefasst ist, so
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antizipieren wir wirklich etwas, wie Herr Spühler
gesagt hat, und juristisch müsste man sich fragen,
oh man das Fell des Bären schon verteilen darf,
bevor der Bär selbst erlegt ist.

Es geht uns vielleicht ähnlich wie heute Vor-
mittag: wir werden uns nicht einigen können. Ich
bin der Meinung gewesen, dass wir auf Grund des
Reglements nicht auf den Antrag Oltramare hätten-
eingehen können; ich habe nach dem Mittagessen
nochmals tiefgründige Studien in unserm Regle-
ment gemacht und bin zu keinem ändern Ergebnis
gekommen. Unser lieber Präsident studiert gegen-
wärtig auch das Reglement, hat aber eine ganz
andere Erkenntnis. Wir werden erst bei der näch-
sten Validierung noch einmal über diese sehr wich-
tige Frage sprechen können.

Heute behandeln wir die Finanzierung der
Altersversicherung und versuchen, dieses Problem
zu lösen. Ich gestehe Ihnen offen, ich hatte die Ab-
sicht, einen Rückweisungsantrag zu stellen, denn
ich sagte mir, man kann nicht am 24. September
eine Botschaft erlassen und am 4. Oktober eine
weitere damit verbundene Botschaft, die man dann
erst im Dezember behandelt, aber schon heute' das
verteilen, was wir erst im Dezember beschliessen
sollen. Wie ist es, wenn wir etwas anderes beschlies-
sen im Dezember? Es ist möglich, dass sich die
Leute wieder ändern bis zum Dezember. Man hat
erlebt, wie sich der Bundesrat in vierzehn Tagen
geändert hat. Die ganze Welt kann sich ändern.
Was machen wir dann im Dezember?

Doch gehen wir zu unserem Antrag über. Unser
Antrag ist die logische Weiterentwicklung der bis-
herigen Haltung des Landesringes. Am 27. Septem-
ber hat vor einer Versammlung von 3500 Leuten
Kollege Sappeur über dieses Problem gesprochen.
Die Versammlung hat einstimmig eine Resolution
angenommen. Ich verlese Ihnen den grössten Teil
dieser Resolution, weil sie gleichzeitig eine kurze
Begründung ist. Die Resolution hiess: „i. Die
Versammlung protestiert gegen die vom Bundesrat
vorgeschlagene zweckfremde Verwendung der für
die Wehrmänner aufgebrachten Mittel der Lohn-
und Verdienst-Ausgleichskasse. 2. Es wird verlangt,
dass die Mittel, soweit sie nicht für den Wehr-
mannsschutz reserviert werden, einzig und allein
der Alters- und Hinterlassenenversicherung zugeführt
werden ... und zwar in der Weise, dass nicht die
öffentliche Hand, sondern die Rentenbezüger,
namentlich während der Übergangsperiode mit .den
unzureichenden Renten, Nutzniesser dieser Zuwen-
dungen werden."

Unser Kollege Münz hat gestern auch über
dieses Thema gesprochen. Ich will nicht wiederholen,
was er gesagt hat. Er war unbedingt der Meinung,
dass man diese 400 Millionen aus dem Lohnaus-
gleichsfonds nicht dem Bund und den Kantonen
zuwenden soll, sondern den Rentenbezügern.

Was ist nun heute von Herrn Bratschi gesagt
worden ? Ich habe aus seinem ganzen Votum heraus-
gehört, dass man wohl der Forderung von Herrn
Spühler sympathisch gegenübersteht, unserer For-
derung gegenüber aber nicht so sympathisch ein-
gestellt ist. Warum ? Weil der Fonds eine unantast-
bare Reserve darstellen solle und weil das Ganze das
Produkt einer Verständigung mit den Kantonen
sei. Zu dieser Feststellung sind zwei Dinge zu

sagen: Wir haben .also diesen Fonds als unantast-
bare Reserve, etwas, das wir im Landesring unbe-
dingt bekämpfen, denn kein Fonds ist' unantastbar.
Durch die Veränderung der Kaufkraft des Schwei-
zer Frankens, durch eine eventuelle Abwertung,
kann der Fonds, der einmal 400 Millionen Franken
betragen hat, später bloss noch 200 Millionen Fran-
ken betragen. Darum sind wir für das Verteilen
eines. Fonds und nicht für die Forderung, dass ein
Fonds unbedingt als unantastbare Reserve stehen
bleiben soll. Das zweite ist die Verständigung mit
den Kantonen. Ich bin wirklich etwas erstaunt
darüber, dass man in der letzten Zeit immer von
der Verständigung mit den Kantonen hört. Leben
wir denn eigentlich in der. Zeit vor 1848 ? Es war
zur Zeit der Tagsatzung so, dass man immer mit
den Kantonen rechnen müsste. Die Abgeordneten
waren die Vertreter der Kantone. Heute aber sind
wir Nationalräte und nicht Vertreter der Kantone.
Wenn man damals, anno 1848, den schönen Titel
„Volksräte" eingeführt hätte, statt Nationalräte,
so wäre das noch viel deutlicher. Ich kann nicht
anerkennen, dass man dieser Mitwirkung der Kan-
tone so grosse Wichtigkeit beimisst. Die Kantone
sind keine Diktaturkantone, die Kantone haben
ihr Volk nicht angefragt, ob es mit dieser ganzen
Sache einverstanden sei. Die Schweiz hat sich seit
1848 geändert, und zwar in den sechziger Jahren.
Seitdem wir in der Schweiz das Referendum haben,
ist auch in den Kantonen das Volk der regierende
Teil geworden, nicht die Regierung. Ich möchte
Sie also bitten, dieser ewigen Verkündigung der
Verständigung mit den Kantonen nicht so grosse
Wichtigkeit beizumessen.

Wir sind uns im übrigen bei der ganzen An-
gelegenheit bewusst, dass die rund 20 Millionen,
die wir jährlich« den Bezügern kleiner Renten zu-"
führen könnten, keinen sehr grossen Betrag dar-
stellen gegenüber dem ganzen Betrag. Aber es
handelt sich für uns um ein Prinzip. Wir müssen
unbedingt, unserm eigenen Gefühl und glücklicher-
weise auch der Volksstimmung folgend, dafür Sorge
tragen, dass die Minimalrenten erhöht werden. »
Dieser Artikel 3bis eröffnet die Möglichkeit, das
zu tun! Darum treten wir dafür ein, dass diese
400 Millionen Franken nicht den Kantonen und
dem Bund, sondern den Rentenbezügern selbst zu-
geführt werden. Ich gestehe Ihnen offen: ich habe
nein gestimmt bei dieser Altersversicherung. Aber
ich wäre geneigt, und hinter mir Tausende, aus
einem Saulus ein St. Paulus zu werden und für
diese Altersversicherung zu stimmen, wenn wir
wenigstens auf diesem Gebiet eine Änderung er-
reichten, die eine grössere und schönere Volks-
solidarität darstellt, als es bis heute der Fall ist.

Bundesrat Nobs: Zunächst eine Klarstellung zu
Art. 3 bis und zu den Anträgen der Herren Gaba-
thuler und Flisch. An diesen Anträgen, namentlich
am Text des Antrages des Herrn Gabathuler ist
der Ausdruck „zu verwenden" anzufechten, der im
Gegensatz steht zur Begründung, die Herr National-
rat Gabathuler hier gegeben hat, worin er aus-
drücklich erklärte, das wolle nicht heissen, dass der
Betrag sofort zu übergeben sei, sondern es könne
das den Kantonen zukommende Betreffnis sehr wohl
reserviert werden. Die Klarstellung müsste also doch



Financement de l'A. V. S. — 902 16 octobre 1946

wohl bedeuten, dass die Kantone Anspruch haben
auf die Hälfte und nicht mehr. Brauchen sie weniger
als die Hälfte bei der Schlüsselung, die sie mit dem
Bundesrat gemeinsam festlegen, so steht der nicht
verwertete Betrag den Kantonen zu Gebote. Der
Bund kann ihnen diesen Betrag nicht wegnehmen.
Ganz gleich steht es mit dem Recht des Bundes
auf diesen Zinsertrag. Dem Bund steht die andere
Hälfte zu. Wenn der Bund diese andere Hälfte nicht
sofort beansprucht, so steht ihm der Betrag später
zur Verfügung. Bundesrat und Kommission sagen:
„kann der Zinsertrag dieser Reserve bis zur Hälfte
herangezogen werden", während Herr Nationalrat
Flisch sagt: „ist die Hälfte des Zinsertrages,dieser
Reserve heranzuziehen." Das lässt immer noch
Zweifel darüber offen, wie es zu verstehen ist, ob
der gesamte Betrag sofort .zu verwenden und zu
übergeben ist oder nicht. Normalerweise wäre es
vielleicht richtig gewesen, den Artikel an die Kom-
mission zurückzuweisen, aber bei der Zeitnot, in der
wir stehen, lässt sich das nicht gut machen. Ich
nehme an, dass der Ständerat sich auch noch damit
befassen wird. Ich möchte Ihnen jedenfalls bean-
tragen, im Antrag des Herrn Gabathuler den Text
so zu wählen: „die Zinsen dieses Fonds dienen a)
50% usw., b) 50% an den Bund". Mit diesem
„dienen" ist dann deutlich ausgesprochen, dass kein
eigentlicher Zwang besteht zur sofortigen Ausgabe,
zum sofortigen' Verbrauch der Quoten, sondern
dass, wenn der Zwang zur sofortigen Verwendung
nicht vorliegt, eine Reservestellung möglich ist. •
Herr Gabathuler selbst hat darauf hingewiesen,
dass eine solche Reserve sehr nützlich sein kann
im Hinblick auf Krisenzeiten, injienen den Kan-
tonen eine solche Reserve vielleicht sehr zu Nutze
kommen wird. Was den Bund anbetrifft, wissen
wir nicht genau, wie gross die Erträge sind aus dem
Tabak, aus dem Alkohol, usw. Sie hängen von
Faktoren ab, die wir nicht abschätzen können, bei-
spielsweise von der Höhe des Tabak- und Zigaretten-
konsums. Vielleicht ist die heutige grosse Konsum-
ausweitung nur eine vorübergehende Nachkriegs-
erscheinurig, und zum Teil auf die grossen Quanti-
täten zurückzuführen, die. jetzt ausser Landes
gehen. Wenn es sich aber um eine dauernde Er-
scheinung handeln sollte und die Erträge grösser
würden, so könnte von diesen Zinserträgnissen ein
Teil zurückgestellt werden. Gestern hatte ich -mich
gegen den Vorwurf zu verteidigen, dass wir zu
wenig finanzieren und zu wenig an die Zukunft
denken. Hier können wir nun gerade an das denken,
was gestern und vorgestern in der Eintretensdebatte
so viele Redher gesagt haben : Wir werden sehr froh
sein, falls.wir nicht diese ganzen Beträge benötigen,
hier eine Rückstellung zu haben, besonders im
Hinblick auf die mangelnde Finanzierung der zwei-
ten Finanzierungsstufe.

Die Anträge der Herren «Gabathuler und Flisch
scheinen mir Beachtung zu verdienen. Aber ich
möchte Sie bitten, sich auf die Redaktion zu ver-
ständigen, wie ich sie Ihnen vorgeschlagen habe,
und die vollständig klarstellt, dass wir darunter
nicht eine Aufteilung verstehen, die die sofortige
Ausgabe zwangsweise nach sich ziehen muss. •

Nun der Antrag, den Herr Dr. Moeschlin vorhin
begründet hat. Wenn Sie so beschliessen, dann
fehlen die Zinseiträge, die die Grundlage dieses

Artikels 3 bis bilden, über den wir soeben gesprochen
haben ; dann fehlen 13 Millionen in der Finanzierung;
dann fällt, ob das'nun anerkannt werden will oder
nicht, die Verständigung mit den Kantonen'dahin,
und dann erhebt sich die Frage der Schlüsselung,
eines der schwierigsten Probleme in diesem ganzen
Werk, von neuem. Wo nimmt der Bund dann den

(Betrag her ? Wir müssten dann sofort eine Erhöhung
der Tabaksteuer in Aussicht nehmen, um wirklich
die Mittel zur Verfügung zu haben. Ich möchte aber
nicht noch einmal alle die Verhandlungen mit-
machen, die für die Verständigung der verschiedenen
Gruppen der Tabakindustrie unter sich nötig waren,

-weil diese in einem Konkurrenzverhältnis zu ein-
ander stehen;- es war deshalb ausserordentlich
schwer, einen Kompromiss zu finden, der die Be-
lastungen der- verschiedenen Produktionsgruppen
so ordnete, dass sie sich schliesslich haben einver-
standen erklären können.

Ich glaube also, man sollte jetzt nicht die Tabak-
besteuerung über das hinaus, was vorgesehen ist,
erhöhen. Das aber wäre die unfehlbare Konsequenz
der Annahme des Antrages von Herrn Dr. Moeschlin

-für den Bund. Fus die Kantone wäre die Konse-
quenz, dass wir eine andere Schlüsselung suchen
müssten, und ich bin sicher, dass eine Mehrheit von
über 20 Kantonen dagegen wäre, diese dornige Auf-
gabe noch einmal von vorne anzupacken.

Noch eine Bemerkung zu den Ausführungen von
Herrn Dr. Moeschlin, nämlich zu seiner Frage, ob
wir denn vor. 1848 lebten, und eine Verständigung
mit den Kantonen so wichtig sei. Meine Herren, wir
leben nicht mehr vor 1848 ; aber die Kantone be-
stehen noch, und die Bundesverfassung verpflichtet
sie, an die Alters- und Hinterlassenenversicherung
direkt Beiträge zu leisten. Wenn die Kantone diese
Beiträge leisten sollen und müssen, so liegt ausser-
ordentlich viel daran, dass wir die.Gewissheit haben,
dass sie diese Beiträge auch wirklich aufbringen
können. Ich erinnere mich an Kundgebungen des
Landesringes aus den Kriegsjahren — ich sehe sie
noch sehr deutlich vor mir —, in denen gerade von
dieser Seite mit Nachdruck darauf hingewiesen
wurde, dass die Kraft unseres Staates darin liege,
dass er sich auf die kulturelle .Eigenständigkeit und
das Eigenleben der Kantone abstützen könne, und
dass wir gerade durch diese Besonderheit unserer
Verfassung das Problem der Verschiedensprachig-
keit, der verschiedenen Konfessionen und der ver-
schiedenen StammesangehÖrigkeit in einer Art und
Weise ausgeglichen haben, die es allein ermöglicht
hat, eine Reihe von Problemen im Frieden zu ver-
wirklichen, die in ändern Ländern Ursache grösser
Auseinandersetzungen sind. Wir brauchen hier
gewiss das Problem der föderativen Ordnung nicht
neuerdings aufzugreifen. Wir wollen es aber nützen,
und es ist ein grösser Gewinn für die Annahme der
Alters- und Hinterlassenenversicherung, dass wir die
Kantone jetzt dazu gebracht haben, dass sie mit den
Lasten, die man ihnen zumutet, einverstanden sind
und dass sie diese für tragbar halten.

Zum Schluss noch eine Bemerkung zur Frage der
Gestaltung der Übergangsrenteh und der Teilrenten.
Das Bestreben, diese Renten, die notwendigerweise
ja kleiner sein müssen als die Vollrenten, zu ver-
bessern, ist durchaus zu verstehen. -Jedoch be-'
stehen starke Bedenken, hier weitergehende Lei-
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stungen zu beschliesseri. Die Frage ist viel weniger
eine Frage der Finanzierung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung als eine Frage der Renten-
gestaltung. Sie gehört vielmehr ins Ressort des
Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes als
des Finanzdepartementes. Der Bundesrat hat sich
jedoch mit dieser Frage einlässlich befasst, weil sie
schon in der Kommission, Gegenstand von Erörte-
rungen gewesen ist. Namens des Bundesrates
möchte ich Sie bitten, hier keine Abänderungs-
anträge anzunehmen. .

Escher: Ich kann mich nach den Ausführungen
des Herrn Vertreters des Bundesrates sehr kurz
fassen. Ich möchte einmal zum Antrag Spühler
reden. Wir haben vor einigen Tagen den Entwurf zu

j einem Bundesbeschluss erhalten, der"• vorsieht, dass
aus den Einnahmenüberschüssen der Lohn- und
Verdienstersatzordnung 400 Millionen ausgeschieden
werden, zweckgebunden, für einen Zweck, der in
Art. 3bis umschrieben ist; ferner steht im gleichen
Bundesbeschluss, dass 100 Millionen ebenfalls für
die Alters- und Hinterbliebenehversicherung ausge-
schieden werden, aber ohne Angabe des Zweckes.
Gewiss, dieser Bundesbeschluss ist noch nicht -be-
raten worden. Wir haben aber heute die Kom-
mission ernannt. Sie wird also nächstens tagen.
Herr Kollege Spühler, \antizipiert daher, wenn er
heute bereits über diese 400 Millionen hinaus nun
noch weitere 200 Millionen herausnehmen will.
Damit hätten wir ja bereits über 50% der zur Ver-
fügung stehenden Mittel aufgeteilt. Ich glaube, das

' ist nicht angängig in einem Moment, wo wir im Be-
sitze eines Entwurfes des Bundesrates sind. .

Die Frage wird sofort delikat, wenn wir fragen,
wo die 200 Millionen gewonnen werden sollen. Wir
haben eine Skala des Bundesrates, wo angegeben ist,

' wie die Milliarde verteilt wird. So müssen wir Herrn
Spühler sofort fragen, wo wir die ändern 100
Millionen wegnehmen wollen. Der Markt und die
Diskussion würde sofort beginnen, wir würden den
Bundesbeschluss diskutieren. Ich bin einverstanden,
dass man z. B. 100 Millionen*von dem Betrag weg-
nehmen würde, der für die Krisenbekämpfung be-
stimmt ist; andere aber sind damit nicht einver-
standen. Daher glaube ich, der Antrag des Herrn
Spühler sei verfrüht. Wenn wir diesen Bundesbe-
schluss diskutieren, kann immer noch gesagt werden,
dass nicht nur die 100 Millionen, sondern weitere
100 Millionen genommen werden, und es kann dann
der Zweck angegeben werden, nämlich, dass diese
200 Millionen zur Verbesserung der Teilrenten ver-
wendet werden. Es ist richtig, was der Präsident
gesagt hat, dass in der Kommission sehr sympa-
thische Stimmen laut geworden sind, dass der
Altersversicherung mehr zukommen solle, aber über
die Höhe haben wir nicht gesprochen, und es wurde
dort gesagt, es sei verfrüht,' heute über diese Frage
zu reden. Trotzdem glauben wir, dass, sollte der
Antrag Spühler abgelehnt werden, dies unter dem
Vorbehalt geschehe, dass anlässlich der Diskussion
des Bundesbeschlusses darüber gesprochen werden
kann.

Zum Antrag des Landesringes möchte ich eben-
falls bitten, ihn abzulehnen. Art. 3 bis ist die Grund-
lage der Verständigung, die getroffen worden ist,
nicht nur mit den Kantonen, sondern auch in der

Kommission. Wir hatten auch dort andere Anträge
gestellt. Ob es nun angezeigt ist, noch auf die Kan-
tone Rücksicht zu nehmen, darüber will ich mich
nicht aussprechen. Herr Bundesrat Nobs hat bereits
das Nötige gesagt. Ich möchte auf den Verfassungs-
artik'el hinweisen, durch welchen der Bund den
Auftrag erhält, die Altersversicherung einzuführen;
dort werden die Kantone unter,zwei Malen erwähnt.

"Die Kantone müssen Beiträge leisten, und sie sollen
bei dersDurchführung der Versicherung mitwirken.
Es ist 'daher angezeigt, dass diejenigen, die. mit-
wirken, die zahlen müssen, auch .ein Wort zu sagen
hatten. Der Sinn der Verständigung ist der, dass wir
gesagt haben, es sollen die finanzschwachen Kan- -
tone entlastet werden, ohne dass die finanzstarken
belastet würden. Das war die grosse Errungenschaft.
Ich glaube, das ist einer der schönsten Aktivposten
in der ganzen Vorlage und wird helfen, sie durchzu-
bringen, dass es "dem Chef des Finanzdepartementes
gelungen ist, mit den Kantonsregierungen diesbe-
züglich eine Verständigung zu finden.

Wir haben heute Morgen den Antrag Miville ab-
gelehnt, der den Kantonen nur einen Viertel zumuten
wollte ; 'wir haben den Antrag Keller abgelehnt, der
die Kantone noch weiter entlasten wollte. Das taten
wir aber mit Rücksicht auf Art. 3 bis, und wenn die-
ser nun in dem Sinne des Landesringes abgeändert
würde, müssten wir auf diese Anträge wieder zu-
rückkommen, und das würde die Sache kompli-
zieren.' Es ist richtig, was Herr Kollege Moeschlin
gesagt hat, dass über die 400 Millionen eigentlich
auch noch nicht beschlossen ist. Es ist auch das eine
Hypothese. Aber die musstèn.wir in das G.esetz auf-
nehmen, weil damit der Schlüssel verbunden ist.
Hingegen brauchen die ändern 200 Millionen nicht
aufgenommen zu werden. Darüber ist; endgültig im
'erwähnten Bundesbeschluss zu entscheiden. Ich
möchte bitten, um keine weitern Komplikationen
zu schaffen, die Anträge abzulehnen.

. VV • V

ScKmid-Zürich: Ich möchte zum Antrag des
Kollegen Spühler sprechen. Er will weitere 200
Millionen für die Altersversicherung aus dem Lohn-
und Verdienstersatzfonds reservieren, und zwar so,
dass darüber verfügt werden kann. Die 400 Millionen, /
die bis jetzt vorgesehe'n'sind, werden ja blockiert
und stehen zur Verfügung des Bundes und der
Kantone. Aber für die Versicherten 'kommen sie
nicht in Frage. Herr Kollege Spühler hat mit Recht
darauf hingewiesen, dass eigentlich die jetzige
Generation das Geld zusammengetragen hat und
dass die jetzige Generation davon auch profitieren
sollte.. In der Kommission war es unser Präsident,
Herr'' Nationajrat Bratschi,.wenn ich mich recht
erinnere, der erklärte, man sollte erreichen, dass
weitere 200 Millionen zur ^Verfügung stünden, diex
dann zur Behebung von Härten verwendet werden
sollten, die bei den Übergangsrenten vorhanden
sind, und zur Verbesserung auch der Übergangs-
renten selbst, sowie der Teilrenten. Ich glaube, dass.
wir gut täten, und diese Widerstände beheben
könnten, wenn wir dem Antrag Spühler beipflich-
teten. Ich bitte meine Ratskollegen, dies zu tun.

Präsident: Herr .Nationalrat Gabathuler hat das
Wort zu einer Erklärung.
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Gabathuler, Berichterstatter der Minderheit : Ich
möchte Herrn Bundesrat Nobs danken für die wohl-
wollende Aufnahme des Antrages der Kommissions-
minderheit. Dieser Antrag ist imperativ und von
Herrn Bundesrat Nobs angenommen. Ich stimme
persönlich zu — im Namen meiner Kollegen von der
Minderheit kann ich in diesem Falle nicht sprechen
—, dass der Minderheitsantrag zu Art. 3bis, Abs. 2,
nach dem Vorschlag von Herrn Bundesrat Nobs ab-
geändert wird.

Präsident: Ich frage Herrn Flisch, ob er sich ein-
verstanden erklären kann.

Flisch: Einverstanden.

Abst immung. — Vote.
Abs. 1:

Für den Antrag der Kommission 117 Stimmen
Für den Antrag des Landesringes 6 Stimmen

Abs. 2:

Präsident: Nachdem die Kommission und Herr
Flisch sich geeinigt haben, frage ich die Fraktion des
Landesrings an, ob unter diesen Umständen der An-
trag aufrechterhalten wird. Herr Moeschlin erklärt,
dass dieser Antrag nicht aufrechterhalten werde.
Damit haben Sie Ziff. 2 in der bereinigten Fassung
zugestimmt.

Es bleibt der Antrag Spühler.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag Spühler 55 Stimmen
Dagegen ' 82 Stimmen
Für Annahme von Art. 3 bis 123 Stimmen

( Einstimmigkeit)

Zweiter Abschnitt.t
Die fiskalische Belastung des Tabaks.

Antrag Miville.
Art. 4—44. Streichen.

Chapitre II.
L'imposition du tabac.

Proposition Miville.
Art. 4—44. Biffer.

Bratschi, Berichterstatter: Gestatten Sie mir,
Ihnen in einem zusammenfassenden Bericht den
Standpunkt der Kommission zum ganzen Ab-
schnitt, Art. 4—44, mitzuteilen. Dieser Abschnitt
hat gegenüber der Vorlage vom 29. Mai 1946 keine
Änderung erfahren, die Kommission stimmt ihm
in der Form, wie er Ihnen im Mai unterbreitet
worden ist, zu.

Der Abschnitt enthält die nötigen Vorschriften
über die administrativ-technische Durchführung
der Besteuerung des Tabaks. Abgesehen vom Tarif
und den darin enthaltenen Ansätzen bringt die Vor-
lage gegenüber dem bestehenden Zustand nichts
Neues. Die Kompetenz des Bundes, den Tabak zu

besteuern, roh und verarbeitet, ist in Art. 41 ter
der Bundesverfassung niedergelegt. Dieser Artikel
wird neben Art. 34quater im Ingress des Gesetzes
genannt. Ein Gesetz über die Ausführung des
Art. 41 ter ist bis heute nicht erlassen worden, die
technisch-administrativen Bestimmungen über die
Besteuerung fussen auf Art. 42 der sogenannten
Finanzordnung. Heute ist der Zeitpunkt gekom-
men, wo wir neu über diese Ansätze sprechen und
wo endgültig darüber entschieden werden soll, dass
der Ertrag aus der Besteuerung des Tabaks der
Versicherung zugewiesen wird. Diese Gelegenheit
soll benützt werden, um die Beschlüsse in Gesetzes-
form zu kleiden.

Der Ertrag der gegenwärtigen Tabaksteuer be-
trägt rund 60 Millionen Franken. Dazu kommt der
Ertrag aus der Umsatzsteuer auf Tabakart.ikeln mit
rund 5 Millionen. Der Tabak ist also heute schon
im ganzen mit 65 Millionen belastet. Der aus der
Umsatzsteuer erwachsende Ertrag wird aber für
andere Zwecke, d. h. für den Fiskus allgemein ver-
wendet. In Zukunft soll das anders sein, es soll die
ganze fiskalische Belastung entsprechend der ver-
fassungsmässigen Bestimmung für die Versicherung
Verwendung finden. Es stehen in Wirklichkeit also
jetzt schon 65 Millionen zur Verfügung. Der grösste
Teil dieser fiskalischen Belastung, nämlich 80 %,
entfällt auf die Zigaretten, wobei die teure Zigarette
höher, die weniger teure weniger hoch belastet ist.

Es stellt sich die Frage, wie hoch die Mehrbe-
lastung des Tabaks im ganzen sein kann. Die Ex-
pertenkommission, die vom Bundesrat eingesetzt
worden war, schätzt die maximale Möglichkeit der
Mehrbelastung auf 30 Millionen im Jahr. Das
Finanzdepartement hat Verhandlungen mit den
Interessenten geführt, mit dem inländischen Tabak-
bau, mit der Industrie, dem Handel, den inter-
essierten Gewerkschaften, und es kam eine Ver-
ständigung zustande, auf der Grundlage einer Er-
höhung um rund 20 Millionen, berechnet auf dem
Verbrauch des Jahres 1945. Nicht einverstanden
mit der vom Bundesrat beantragten Erhöhung ist
der Verband der Tabakimporteure. Er wendet sich
gegen die starke Erhöhung der Zollansätze für
Zigarren in Kleinhandelspackungen, die von 1200
Franken auf 2000 Franken geht, bei Zigaretten von
1850 Franken auf 2400 Franken. Es ist natürlich
nicht bekannt, welche Wirkung diese Erhöhung
auf den Import solcher in Kleinhandelspackungen
eingeführten Zigarren und Zigaretten haben wird,
aber es ist nicht zu übersehen, dass mit der Be-
steuerung des Tabaks nicht nur ein fiskalischer
Zweck verfolgt wird. Tabaksteuer und Tabakzoll
haben auch den Zweck, die inländische Fabrikation
und den inländischen^Tabakbau zu schützen. Heute
ist die Einfuhr an fertigen Tabakfabrikaten unbe-
deutend; vom Standpunkt der schweizerischen
Arbeit aus g*es.ehen, ist es nicht wünschbar, dass die-
ser Zustand ändere. Wir haben ein Interesse daran,
dass die Rohstoffe eingeführt werden, soweit wir
solche nötig haben und dass sie in der Schweiz
verarbeitet werden.

Auf Grund der Bestimmungen des Entwurfes in
der vorliegenden Fassung wurde die Gesamtein-
nahme auf 85 Millionen geschätzt. Dieser Betrag
ist auch in den Plan der Finanzierung für die
Altersversicherung eingestellt. Steigt der Konsum,
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gemessen an ' den Verhältnissen des Jahres 1935,
so wird der Ertrag natürlich höher, sinkt dieser
Konsum, so würde dieser Betrag nicht erreicht. Für
diesen Fall gibt der Art. 5 der Vorlage dem Bundes-
rat die Kompetenz, die Sätze zu-er höhen und zwar
bis um maximal 20 %. Damit könnte der Ausgleich
für einen sinkenden Konsum wieder gefunden wer-
den, um den Gesamtbetrag von 85 Millionen Fran-
ken, den wir für die Versicherung nötig haben,
sicherzustellen. Der Bundesrat erhält auch die
Kompetenz, diese Sätze bis um 20 % herabzusetzen,
wenn die Verhältnisse auf dem Rohtabakmarkt
eine solche Herabsetzung notwendig machen sollten.

Es ist sehr zu begrüssen, dass die Erhöhung der
Tabakbelastung auf dem Wege der Verständigung
hat herbeigeführt werden können. Richtig ist aller-
dings, dass die Raucher und die Raucherinnen nicht
gefragt worden sind, ob sie mit der Erhöhung ein-
verstanden seien. Aus der Erhöhung ergibt sich
aber zwangsläufig eine Verteuerung der Produkte.
Die Ansicht der Raucher ist natürlich nicht neben-
sächlich. Sie kann eine Rolle spielen im Falle einer
Volksabstimmung. Sie kann natürlich auch einen
Einfluss haben auf das fiskalische Erträgnis der
ganzen Belastung. Wenn alle Raucher im Falle einer
Volksabstimmung gegen das Gesetz stimmten, wäre
es natürlich um die Vorlage schlecht bestellt. Oder
wenn die Raucher und Raucherinnen als Folge der
Verteuerung der Produkte in den Streik träten und
nicht mehr rauchten, wäre es um die Volksgesund-
heit vielleicht etwas besser, aber um die Finanzie-
rung der Altersversicherung recht viel ungünstiger
bestellt. So etwas ist indessen nicht zu erwarten.
Es wird nicht nur Rücksicht genommen" darauf,
dass das arbeitsintensive Inlandprodukt weniger
belastet wird als die fertigen Importwaren und das
weniger arbeitsintensive Produkt, sondern auch
darauf, dass das billigere Rauchmittel weniger
belastet wird als das teurere Rauchmittel. Ich sagte
schon, dass die Zigarette mit 80 % der Gesamtein-
nahmen belastet ist. Die Zigarette trägt auch bei
der Erhöhung den grössten Teil. Die Erhöhung soll
ungefähr 20 Millionen einbringen. 13 Millionen da-
von trägt die Zigarette, wobei die billigere aus
Schweizertabaken hergestellte Zigarette weniger
belastet wird als die aus Importtabaken fabrizierte.
Die Sätze sehen wie folgt aus: die Zigarette aus
Schweizertabaken zahlt gegenwärtig pro Paket von
20 Stück 15 Rappen Steuer. Sie wird 19 Rappen
in Zukunft bezahlen. Die Mehrbelastung beträgt
also 4 Rappen. Die Zigarette, die aus Importtabak
hergestellt wird, zahlt gegenwärtig 31,5 Rappen; sie
wird neu 35,5 Rappen bezahlen. Die Erhöhung
beträgt ebenfalls 4 Rappen. Die Differenz zwischen
der Belastung der Zigarette inländischen Tabaks
mit der Zigarette ausländischen Tabaks bleibt also
gleich.

Die vorgesehene Erhöhung wird folgende Preis-
erhöhungen im Detailverkauf bringen: Die Preise
für das Paket Zigaretten à 20 Stück, der Stumpen
à 10 Stück, das Tabakpaket von 40 Gramm, werden
höchstens um 5 Rappen steigen. Es ist also eine
sehr bescheidene Mehrbelastung, die eintritt.

Die starke Belastung der Zigarette mag auffal-
len. Die Erfahrung zeigt aber, dass sie erträglich
ist. Am besten sieht man das an der Entwicklung
des Konsums. Die Entwicklung der Produktion an

Zigarren aller Art, an Zigaretten und Rauchtabak
in den letzten Jahren sieht wie folgt aus: Bei den
Zigarren ist die Produktion gesunken vom Jahre
1934 bis 1945, von 486 Millionen Stück auf 471.MÌ1-
lionen Stück. Beim Rauchtabak ist die Produktion
gesunken von 2558 Tonnen auf 2093 Tonnen. Bei
der Zigarette ist die Produktion gestiegen von
1923 Millionen Stück auf 3961 Millionen Stück.
Während bei den Zigarren ein schwacher, beim
Rauchtabak ein starker Rückgang festzustellen ist,
hat sich der Verbrauch an Zigaretten von 1934 bis
1945 mehr als verdoppelt, und der Verbrauch ist
weiter im Steigen begriffen.

Im Jahre 1945 hat das. Schweizerovlk 240 Mil-
lionen in Rauch aufgehen lassen. Davon sind
158- Millionen für Zigaretten ausgegeben worden.
Die Frage, ob der Konsum weitersteigt oder wieder
sinkt oder ob er stagniert, hängt viel weniger von
dieser kleinen Verteuerung ab, als von der allge-
meinen Wirtschaftskonjunktur und dem Volksein-
kommen.

Die Erhöhung der Tabaksteuer war bis jetzt
unbestritten. Mit den Interessenten an Produktion
und Arbeit konnte, wie gesagt, eine Verständigung
zustande kommen. Nun hat Herrx Miville einen An-
trag gestellt, es sei auf eine Erhöhung zu verzichten.
Er möchte den ganzen Abschnitt streichen. Ob da-
mit die Tabakbesteuerung überhaupt wegfallen soll
oder was das Ziel des Antrages ist, geht daraus nicht
ganz klar hervor. Wenn keine Erhöhung beschlossen
würde, würde ein Ausfall von wenigstens 20 Mil-
lionen Franken entstehen. Entsprechend gross wäre
das Loch in der Finanzierung der Altersversiche-
rung. Ein Ersatz für diesen Wegfall der Tabaksteuer-
erhöhung fehlt. Die Erbanfallsteuer, die Herr Miville
im Auge hatte, kommt für die nächste Zeit nicht
in Frage. Das Schicksal der Motion Schmid-Solo-
thurn hat das deutlich gezeigt. Auch hier im Räte
ist diese Motion gestern mit grosser Mehrheit ab-
gelehnt worden. Ein anderer Ersatz für diesen Ein-
nahmenausfall ist nicht in Sicht, so dass es unmög-
lich ist, auf die Erhöhung der Tabakbesteuerung
zu verzichten. Ich muss Ihnen also beantragen, den
Antrag des Herrn Miville abzulehnen.

Am Steuersystem soll mit diesen neuen Vor-
schriften nichts geändert werden. Das schweize-
rische Tabaksteuersystem beruht auf drei Pfeilern,
auf dem Eingangszoll, auf der Fabrikationsabgabe
und auf der Abgabe auf Zigarettenpapier für nicht
gewerbsmässig hergestellte Zigaretten. Man darf
feststellen, dass das System sich in allen Teilen
bewährt hat. Es ist ein System, das abweicht von
allen bekannten ausländischen Systemen der Tabak-
besteuerung, ein System; das aus unseren schweize-
rischen Verhältnissen heraus entwickelt und ge-
wachsen ist. Das System ist verhältnismässig ein-
fach. Der ganze Apparat für die Durchführung der
Tabakbesteuerung besteht aus einer Sektion der
Oberzolldirektion mit weniger als 20 Personen. Das
System hat ermöglicht, das fiskalische Ziel, das
gesteckt worden ist, zu erreichen. Man darf hoffen,
dass das auch in Zukunft so sein- wird. Dabei ist
festzustellen, dass die Besteuerung des Tabaks die
Entwicklung der beteiligten Wirtschaftszweige nicht
verhindert hat. Der inländische Tabakbau hat stark
zugenommen. Wir verfügen über eine blühende
Zigarren- und Zigarettenindustrie mit Tausenden

\
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von Arbeitskräften. Der Handel weist eine rechte
Rendite auf.

Kommission und Bundesrat beantragen Ihnen,
dem ganzen Abschnitt, Art. 4—44 in der Form,
wie er am 29. Mai 1946 unterbreitet worden ist,

. zuzustimmen. t

M. Hirzel, rapporteur: Je n'allongerai pas cette
discussion mais je tiens à rappeler que la commis-
sion a ppssé au pas de course dans la question du
tabac. Nous ayons étudié ces articles à une vitesse
prodigieuse 'si bien que nous ne pouvons pas au-
jourd'hui vous apporter des renseignements bien
précis étant donné que nous avons pleine confiance
dans les accords passés entre le Département fédéral
des finances et le_s intéressés de la branche du tabac.
Nous avons estimé que nos lumières n'étaient pas
suffisantes pour discuter ou amender les accords
déjà conclus.

' Mais à titre de simple laïque et de fumeur, j'ai
regardé la question de l'imposition générale, du
fardeau de l'imposition autrement dit, en regard
de ce que M. Miville va. nous proposer, à savoir
s'i} faut en rester aux taux anciens. Est-ce que
réellement les taux nouveaux proposés sont prohibi-
tifs ? Causeront-ils du dommage à la branche du
tabac non seulement aux commerçants mais aux
producteurs ? J'ai le sentiment du contraire. Je ne
sais pas si nous atteindrons les résultats qui sont
prévus mais on peut admettre que quoique très
forte, l'imposition est supportable.

En 1919, la question a été discutée dans cette
/enceinte. J'ai eu la curiosité de jeter un coup d'œil
sur le Bulletin sténographique et à l'époque, lors-
qu'on a créé l'imposition du tabac en Suisse, d'après
le rapport alémanique à la page 315 du bulletin de
1919 on-voit que la proportion de l'impôt ad valorem
sur le tabac avait été^en Suisse, à ce moment, de
5,43 %, alors qu'il était en Allemagne de 17 %,
en France de 87 %, en Autriche de 68 %. C'était
de beaucoup dans notre pays que le fumeur était
privilégié. Par tête d'habitant, l'imposition en

. Suisse était de 38 et. par an alors qu'elle était de
fr. 2.33 en Allemagne, de 9 francs en France, de
14 francs en Italie. La Suisse était donc, il y a quel-
que vingt-cinq ans, un paradis pour les fumeurs.

Aujourd'hui la statistique nous montre que
nous avons fait d'excellents progrès en matière de
fiscalité, ce dont tout le,'monde est convaincu.
Cependant le rapport n'est pas encore mauvais,
puisque d'après le message, page 28, nous voyons
que la Suisse a maintenant par tête d'abitant une
imposition de fr. 9.59 contre 15 en France et 35.87
en Grande-Bretagne. Nous sommes encore au bas
de l'échelle, légèrement supérieurs à la Belgique.
Comparativement aux autres pays on constate que

'l'imposition suisse, par tête d'habitant, a monté
de 38 et. à fr. 9.59, ce qui est déjà une très forte
augmentation. Je tenais à le dire en passant. La
statistique nous »montre aussi que dans l'ensemble
c'est évidemment la cigarette qui contribue le plus
au produit de l'imposition, à raison de 80 %, beau-
coup plus que le tabac des «pipârds» et des fumeurs

,de cigares noirs ou d'une couleur approchante.
Nous voyons que la comparaison des recettes est
intéressante en ce qui concerne les recettes sur le

1 tabac brut importé et la taxe dé fabrication indus-
\ jr > • ' _ . '

trielle. Pour 1945, les recettes douanières portant
sur le tabac brut étaient de 24,6 millions de francs
alors que la taxe de fabrication a fourni 31,5 millions
de francs. Actuellement la taxe de fabrication pro-
duit dans l'ensemble des recettes plus que les droits
de douane sur le tabac importé. C'est assez inté-
ressant à constater. Alors que les fumeurs de ciga-
rettes qui forment eux-mêmes leurs cigarettes en
payant la banderole ne rapportent même pas un
million par an à la caisse de l'Etat.

Plus loin, la statistique nous montre encore que
la production a varié d'une façon sensible selon
que l'on prend le cigare, la pipe ou la' cigarette.
Si l'on prend le cigare, on a une production qui. en
1936, était de 49 millions de francs. Elle atteint
aujourd'hui 62 millions de francs. L'augmentation
est de 20 %. Pour la pipe on constate que la valeur
totale des produits vendus était de 1.7 millions de
francs en 1938; elle est actuellement de 18,9 millions
de francs. Autrement dit la production des cigares
a augmenté de 20 % tandis que la pipe, elle, s'est
maintenue à l'état* à peu près stationnàire.

La cigarette qui avait un volume de vente de
72 millions de francs en 1938 passe à 157 millions
'de francs en 1945. Elle a plus que doublé sa con-
sommation, ce qui prouve que le goût du public
penche toujours plus vers la cigarette. Il n'était pas
inutile de le constater aujourd'hui.

Votre commission constate, avec le rapport du
Conseil fédéral, que l'imposition actuelle par le
système en vigueur n'a pas empêché la culture du
tabac indigène de se developper.de façon sensible.
On a plus que quintuplé, depuis huit ans en arrière,
la superficie des cultures indigènes. On peut aboutir
à la conclusion que notre système fiscal a plutôt
protégé le producteur indigène. C'est un excellent
résultat, je le dis en passant, puisque nous sommes
tous d'accord que dans les cultures il faut autant
que possible préconiser ce que l'on appelle la poly-
culture. Or le tabac dans certaines régions vaudoises
est un élément d'appoint intéressant pour notre
agriculture. Nous .sommes heureux de constater en
passant que la fiscalité n'a pas empêché la progres-
sion de la production du tabac indigène.

En définitive nous proposons de voter les
articles 4 à 44 du message du 29 mai 1946.

Je voudrais pour terminer attirer votre atten-
tion sur l'article( 5 par lequel le Conseil fédéral est
fondé à utiliser^ une certaine ' soupape de sûreté.
Au chiffre 3 de cet article 5, le Conseil fédéral est
autorisé à réduire ou à augmenter le taux des tarifs
de 20 % en plus ou en moins si la situation telle
qu'elle est prévue par notre loi l'exige: autrement
dit, si les 80 millions de francs que nous voulons
obtenir par l'ensemble de l'imposition ne sont pas
atteints ou si, par hypothèse, ils sont sensiblement
dépassés par l'apport fiscal. Cette soupape de sûreté
peut jouer aussi bien en faveur de la caisse fédérale
qu'éventuellement — j'en retiens l'aveu de la part
de la Confédération -̂ - pour alléger l'imposition du
tabac si, par hypothèse, nous obtenions une recette
de tabac dépassant sensiblement les éventualités
envisagées par le Conseil fédéral.

Je tenais à souligner cette indication pour dire
que la loi actuelle prend certaines précautions pour
que la fiscalité ne soit pas trop rigide. C'est juste-
ment sur ce point que je voulais insister. Je suis



16. Oktober 1946 — 907 — Finanzierung d-er AHV.

personnellement partisan d'une fiscalité qui s'adapte
aux circonstances et qui ne soit pas trop rigide de
façon à ne pas tuer une branche lorsqu'elle est dans
le péril. ' v

En résumé nous vous proposons d'admettre en
bloc et en détail la fiscalité proposée par le message
du Conseil fédéral et de repousser bien entendu
la proposition de M. Miville qui est une proposition-
nettement démagogique.

Miville: Ich habe die Auffassung, dass die''Bei-
träge aus öffentlichen Mitteln zur Finanzierung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung nicht durch
eine Erhöhung der fiskalischen Belastung des Tabaks
komplettiert werden dürfen. Ich habe diese Auf-
fassung, dass von einer Erhöhung der. fiskalischen
Belastung des Tabaks Umgang zu nehmen sei,
schon in der Eintretensdebatte zum Ausdruck ge-
bracht. Ich kann mich daher bei der Begründung
meines Antrages, es seien die Art. 4—44 des Ent-
wurfes vom 29; Mai 1946 zu streichen, sehr kurz
fassen, schon darum, weil die bisherige Beratung mit
aller Deutlichkeit erwiesen hat, dass sich die Kom-

' mission über die Gestaltung der Finanzierung ge*-
einigt hat, und zwar so weit, dass Abänderungs-
anträge zum vornherein kaum Aussicht auf Berück-
sichtigung im ' Plenum des Rates mehr haben
können. Das scheint mir mehr als bedauerlich zu
sein. Zwar macht es einen gewissen Eindruck, wenn
die Abstimmungen im Rate starke Mehrheiten für
den bundesrätlichen Entwurf und für die Stellung-
nahme der Kommission aufweisen. Aber dieser Ein-
druck ist gerade im Hinblick auf die Meinungsbil-
dung im Volke doch wesentlich anders zu werten.
Der Bürger wird sich sagen, dass im engen Kom-

' missionszimmer unter allen Umständen und um
jeden Preis eine Verständigung gesucht worden sei
und dass um dieser Verständigung willen Anliegen
der breiten-Massen nicht gebührend.in Betracht ge-
zogen worden seien. Tatsache ist ja auch, dass um
dieser Verständigung willen jeder Abänderungs-
antrag mit spürbarer Nervosität behandelt worden
ist. Nicht mit jener Grobheit, über die der Herr Vor-
steher des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
mentes verfügt; aber es ist die gleiche Gereiztheit,
die heute wie in der Session vom letzten August sich
hier Luft macht. So wurde mein Hinweis darauf,
dass der Bund für die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung keine neuen Mittel mit Ausnahme der
Erhöhung der Besteuerung des Tabaks aufbringen
wolle, als oberflächlich bezeichnet. Die. Botschaft
vom 29. Mai 1946 bestätigt aber meine Auffassung
durchaus. Sie sagt in bezug auf die vorhandenen
Mittel auf Seite 13: „Soll die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung verwirklicht werden, so müssen
vorgängig alle Einnahmen, die verfassungsmässig
für sie reserviert sind, d.h. der Ertrag"der fiska-
lischen Belastung, des Tabaks und des Alkohols
usw., der Versicherung wiederum zur Verfügung ge-
stellt Werden",- weil sie dem Zweck entfremdet
worden .sind, für den sie von der Verfassung reser-
viert worde*n waren. Es heisst ferner T „Gleichzeitig
werden sie dem Bund aber für die Durchführung
anderer, allgemeiner Bundesaufgaben, für die sie
gegenwärtig eingesetzt sind, entgehen." Auf diesen
Umstand habe ich heute morgen mit aller Deutlich-

1 keit hingewiesen. Dieser zweite Satz, wonach für
Nationalrat. — Conseil national. 19iß.

allgemeine Bundesausgaben Deckung gesucht wer-
den musa, besagt, dass der Bund nach Wiederher-
stellung des verfassungsmässigen Zustandes sich
nach neuen Einnahmen zur Deckung der allge-
meinen Bundesausgaben umsehen muss. Das ist
aber die Aufgabe der neuen Finanzordnung; sie
kann uns hier, bei der Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung nicht beschäftigen. Ich
wende mich also durchaus nicht gegen die Wieder-
herstellung des verfassungsmässigen Zustandes,
wonach der Bund seine Leistungen an die Finan-
zierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
u', a. aus der fiskalischen Belastung des »Tabaks auf-
bringt. Aber ich wende -mich dagegen, dass- das vor-
liegende Gesetz dazu gebraucht, ich möchte fast

'sagen- missbraucht wird, die fiskalische Belastung
des Tabakes so auszubauen, dass rund 25 Millionen
mehr als bisher daraus erzielt werden können.

Indirekte Steuern sind an sich besonders unbe-
liebt, und im. vorliegenden Fall ist noch zu berück-
sichtigen, dass der von der Verfassung vorgesehene,
aus der Besteuerung des Tabaks herrührende Fonds
zwar jahrelang geäufnet, dann aber, verfassungswi-
drig für die Deckung der allgemeinen Bundesauf-
gaben weitgehend aufgebraucht worden ist* Soll
nun der Konsument die Folgen dieser an sich an-
fechtbaren Handlungsweise tragen müssen.? Man
könnte mir höchstens antworten: Not kennt kein
Gebot. Aber ich lehne diese Lösung ab, weil ja aus

. den Einnahmenüberschüssen der Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung bereits 400 Millionen für die
Erleichterung der Beitragspflicht der öffentlichen
Hand bereitgestellt .sind. Ich behaupte nicht, dass
die Fassung von Art. 3bis, den Sie soeben gutge-

'heissen haben, besonders klar ist. Aber-hier schadet
die unklare Fassung nicht, weil sie eine weitgehende
Interpretation zulässt. Sie erlaubt, das jährliche
Defizit, das aus der Ablehnung der' Erhöhung der
Belastung des Tabakes entstehen würde, auf Jahre
hinaus zu decken, wenn man sich nicht darauf ver-
steift, diesen Fonds unter allen Umständen zu
horten und zu erhalten.

Sollte aber mein Vorschlag auf Streichung von
Art. 4—44 abgelehnt werden, so halte ich die An-
nahme des Finanzierungsgesetzes für sehr ge-
fährdet. Wer zahlt denn diese Mehrbelastung?
Herr Kollege Bratschi hat darauf hingewiesen, dass
es insbesondere der Zigarettenraucher sei. Ich per-
sönlich gehöre zu jenen Glücklichen, die die Zigarre
wie den Stumpen und die Zigarette rauchen, und .
zwar in grossem Ausmass. Ich kann also meiner-
seits ausweichen,'von der Zigarette auf den Stumpen
oder auf.die Zigarre. Aber etwas anders sind /Tau-
gende und Tausende von jungen Leuten daran; diese
Tausende und Abertausende von jungen Leuten
werden nun jahrelang 2% Lohnsteuer zahlen, um
dann vielleicht nach vielen Jahren in den Genuss
von Altersrenten zu kommen —- ich sage vielleicht
•—, welche, wenn die Entwertung des Frankens
..w.eiter zunimmt, von keinem unter uns als genügend
bezeichnet werden kann. Ohne dass diese Vorlage
oder die Hauptvorlage den Besitz auch nur in
irgendeinem Punkte heranzöge, verlangt der Bund
von diesen Leuten neben den 2% Lohnsteuer ein
neues Opfer und glaubt, dass, weil in der Kom-
'mission eine Verständigung stattgefunden habe,
sich diese auch mit dem Volke werde erzielen lassen.
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Da habe ich die grössten Bedenken. Ich habe darum
von einer weitern Erhöhung der Belastung des
Tabaks abgeraten. Ich halte, wenn diese Artikel
nicht gestrichen werden, die Annahme des Finan-
zierungsgesetzes für gefährdet; ich selbst müsste
ihm die Zustimmung verweigern. Vielleicht wird der
Nationalrat die mutmasslichen Folgen dieser Stel-
lungnahme nicht ausser acht lassen.

Herr Bratschi hat mich gefragt, ob ich überhaupt
jede Belastung des Tabaks ablehne, wenn ich zur
Streichung von Art. 4—44 der Vorlage gelange. Ich
begreife im Grunde die Frage nicht, denn wenn der
zweite Abschnitt dieses Gesetzes über die fiskalische
Belastung des Tabaks gestrichen wird, so wird der
Tabak nicht steuerfrei, sondern dann bleibt es ein-
fach bei den bisher geltenden Bestimmungen. Die
Grundlage für die bisherige Besteuerung des Tabaks
ist nicht in diesem Gesetze vorgesehen, darum
bleibt sie auch dann bestehen, wenn Art. 4—44
fallen. Ich möchte Ihnen, wenn Sie Freund der
Finanzierungsvorlage sind, dringend raten, die ver-
mehrte Belastung des Tabaks abzulehnen.

Präsident: Im Interesse einer säubern Erledi-
gung der Sachlage möchte ich Sie bitten, zunächst
über diesen Ordnungsantragabzustimmen, der lautet,
es seien die Art. 4—44 der Maivorlage zu streichen.

Abstimmung. •—• Vote.
Für den Streichungsantrag Miville: Minderheit

Präsident: Damit man der Geschäftsführung
keinen Vorwurf machen kann, man hätte einzelne
Artikel übergangen, bin ich genötigt, Artikel um
Artikel zur Diskussion und Abstimmung zu bringen.
Grundlage ist die Vorlage vom Mai dieses Jahres.

Zweiter Abschnitt :

Die fiskalische Belastung des Tabaks.
Chapitre II:

L'imposition du tabac.
Art. 4—44.

Anträge der Kommission.
Propositions de la commission.

Art. 4.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 5.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 6.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 7.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Art. 8.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 9.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 10.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet .du Conseil fédéral.
Angenommen.— Adopté.

Art. IT.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 12.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 13.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

• --Art.,Ì4.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 15.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté

Art. 16.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 17.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. •— Adopté.

Art. 18.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
DieÄnderung berührt nur den französischen Text.

Proposition de la commission.
Le Conseil fédéral peut prendre des mesures pour:
a) Assurer une culture rationnelle du tabac

indigène par le paysan;
b) sauvegarder l'existence de l'industrie du tabac ;.
c) maintenir le travail manuel dans l'industrie

du tabac, en particulier en fixant des taux réduits
pour les produits fabriqués ou emballés à la main;
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d) assainir le commerce, de détail des tabacs
manufacturés et du papier à cigarettes. *

Angenommen. —Adopté.

Art. 19.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 20. °
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté. •

Art. 21.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats. .
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 22.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 23.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 24.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéra^
Angenommen. — Adopté.

Art. 25.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté. .

Art. 26.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 27.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 28.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 29.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 30.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 31.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 32. •
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 33. '
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 34.
Zustimmung zum Entwurf "des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral. .
Angenommen. — Adopté.

Art. 35.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 36.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 37.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 38.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 39.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 40. •
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

' * Art. 41.
Zustimmung "zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 42.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.

Art. 43.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen. — Adopté.
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' Art. 44.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Adhérer au projet du Conseil fédéral:

Angenommen. — Adopté.

.Dritter Abschnitt:

Der Spezialfonds dés Bundes.
Art. 45.

'Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Chapitre III:

Le fonds spécial de la Confédération.

An. 45.
Proposition de la commission.'

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter : Im Art. 45 finden Sie
Bestimmungen über,einen Spezialfonds. Mit diesem
ist der Fonds gemeint, der bereits besteht, der .Ende
1945 244 Millionen betragen hat und der aus den
früheren Zuweisungen aus der Tabak- und Alkohol-
besteuerung entstanden ist. Diesem Fonds sollen1

auch in Zukunft diese Einnahmen zugewiesen bzw.
gutgeschrieben werden. Die Verwaltung des Fonds
erfolgt durch den Bundesrat, auch die Anlage der
Gelder. Es ist dabei nicht zu übersehen, dass es
sich um ganz kurzfristige Anlagen handeln wird.
Die Gelder werden nur transitorisch dem Fonds
überwiesen. Die Einnahmen aus Tabak und Alkohol
fliessen in diesen Fonds und werden nachher von
diesem Spezialfonds vierteljährlich dem Ausgleichs-
fonds der AHV. überwiesen. Von diesem Spezial-
fonds müssen also jährlich 1062/3 -Millionen in den
Ausgleichsfonds überwiesen werden. Für die Ver-
waltung des Ausgleichsfonds ist bekanntlich ein
besonderer Verwaltungsrat vorgesehen, wie das im
Gesetz über die Versicherung vom Rat beschlossen
worden ist.

Der Text des Art. 45 enthält gegenüber dem
Entwurf vom Mai keine weitern Änderungen, als
dass der Ertrag der Nachlassteuer in Wegfall
gekommen ist, nachdem diese Steuer für die
Finanzierung nicht mehr nötig ist. Die Kommission
beantragt Ihnen Zustimmung.

M. Hirzel, rapporteur: La commission vous
propose de voter l'article 45. Je remarque simple-
ment qu'il s'agit ici de la distribution, du place-
ment et de la gérance du fonds déjà constitué depuis
un certain nombre d'années et qui se' monte, sauf
erreur, à 244 millions de francs. Ce fonds serait
d'ailleurs beaucoup plus important si on n'en avait
pas soustrait une partie pour la verser dans la
caisse de la Confédération. Mais c'est là une autre
question. Ce fonds sera sous l'obédience du Conseil
fédéral; II servira, par ses intérêts, à alimenter la
part de la Confédération aux charges de l'assurance
vieillesse.

Je note encore que le placement et les intérêts
de ce fonds sont réglés par le Conseil fédéral. A
mon avis, il doit bien s'agir d'un fonds qui sera
placé et non pas confondu avec la caisse de la Con-

fédération1. Je sais en effet qu'il y a da'ns le public
et même dans cette salle certaines hésitations sur
ce point: on demande des précisions pour savoir
si ce fonds sera confondu avec la caisse de la Con-
fédération par un simple jeu d'écriture. Pour ma
part,, je ne le pense pas.

Il y aura donc en réalité trois fonds dans tout
le système, à savoir le fonds existant actuellement
de 244 millions de francs, prévu par l'article 45,
qui reste à la disposition de la Confédération mais
qui n'est pas dans la caisse fédérale; il est soumis
à la gérance du Conseil fédéral. Puis il «y a un deu-
xième fonds de réserve de 400 millions de francs de
la Confédération et des cantons dont nous avons
discuté tout à l'heure; enfin, un fonds de 3 milliards
de francs, celui de l'assurance vieillesse proprement
dit, lequel est complètement soustrait à l'adminis-
tration de l'Etat et dont la gérance est confiée à
des organes tiers d'après les décisions qui ont été
prises au mois d'août. Il importe d'avoir bien dans
l'œil la constitution de ces trois fonds qui, à première
vue, peut 'paraître un peu compliquée.

Angenommen. — Adopté.,

Art. 46.

Antrag der Kommission. '
Ist der Formulierung vom Art. 3bis anzu-

passen.

Proposition de la commission.
Sera mis en harmonie avec le texte de l'article

3bis.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 46 enthält die
Einzelheiten über die Überweisung der Gelder aus
den Spezialfonds in den neu zu schaffenden Aus-
gleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung. Der Bund hat jährlich aus dem Spezial-
fonds 1062/3 Millionen zu überweisen, Gelder aus
Tabak, gebrannten Wassern .und 7 Millionen Zins
des ursprünglichen Fonds, wie er 1945 bestanden
hat oder Ende 1947 bestehen wird, wenn das Werk
in Kraft tritt. Diese 106 Millionen sollen in viertel-
jährlichen Raten überwiesen werden. Wenn die Ein-
nahmen aus Tabak, Alkohol und Zins genau den Be-
trag von 1062/3 Millionen ergeben, was sehr unwahr-
scheinlich ist, so bliebe der Fonds immer auf der
gleichen Höhe; sind die Einnahmen höher, dann
wächst der Spezialfonds ; sind die Einnahmen aber
geringer, dann würde der Bund die Differenz -aus
den Zinsen der Reserve finanzieren, die zurück-
gelegt wird, aus den 400 bzw. 200 Millionen, die
aus den Mitteln der Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung abgetrennt werden, gemäss Art. 3bis, wie
er soeben beschlossen worden ist. Jedenfalls ist
Gewähr dafür geboten, dass dieser Spezialfonds
nicht kleiner wird. Würde dauernd oder in einzelnen
Jahren der Ertrag aus Tabak, Alkohol und Fonds-
zinsen höher sein, als 1062/3 Millionen dann würde
man den Zins aus der Reserve nicht nötig haben,
dann würde die Reserve selber um den Zins wachsen
und im Jahr 1968 bedeutend grösser als 200 Mil-
lionen sein, soweit der Anteil,des Bundes in Frage
kommt. Die Kommission beanträgt, dem vorliegen-
den Text zuzustimmen.
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M. Hirzel, rapporteur: Le système prévu ici,
c'est-à-dire le passage de 106 millions deux tiers
de la caisse, de la Confédération à celle de l'assu-
rance vieillesse est" le résultat de nos travaux d'hier
et d'aujourd'hui. Autrement dit, cette a'nnuité que
nous venons de mettre à la charge de la Confédéra-
tion est au fond simplement la résultante technique
et financière des décisions que nous avons prises.

Je croia en revanche qu'une correction devrait
être apportée à la note marginale. On devrait dire,
me semble-t-il, «virement au fonds central de com-
pensation» et non pas «au fonds central d'égali-
sation».

\
Bundesrat Nobs : In Anpassung an die Formu-

lierung, die Sie vorhin bei Art. 3bis gewählt haben,
müsste im' letzten Satz von Art. 46 gesagt werden:
„So wird der Unterschied dein Spezialfonds aus
dem Zins der Reserve gemäss Art. 3bis, Abs. l
zurückerstattet.

Gabathuler: In Art. 46 ist eine Anpassung an
die früheren Beschlüsse nötig. Es wird jetzt nur auf
Art. 3bis, Abs. l verwiesen. Nun stehen Abs. l und 2
in einem Zusammenhang, der für Art. 46 wichtig ist.
Der Hinweis auf Abs. l muss gestrichen werden; der
Hinweis muss auf den ganzen Art. 3bis Bezug ha-
ben, weil ja nur über die Hälfte des Zinsertrages
zugunsten des Bundes verfügt werden kann; über
die andere Hälfte ist verfügt worden für die Kantone.
Herr Kommissionspräsident Bratschi hat das be-
reits gesagt, aber die Konsequenz nicht gezogen.
Ich stelle den Antrag, in Art. 46 die Worte „Ab-
satz l" zu streichen.

Präsident: Die -Kommission ist mit dieser Er-
gänzung einverstanden.

<\

Abstimmung. — Vote.
Für Annahme von Art. 46: Grosse Mehrheit.

Vierter Abschnitt.

Inkrafttreten und Vollzug.

- . • ' ' An. 47.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Chapitre 4.

Entrée en vigeur et exécution. "

'Art. 47 . •
Proposition de la commission.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Bratschi, Berichterstatter: Als Datum der In-
kraftsetzung ist in Art. 47 der 1. Januar 1948 vor-
gesehen, im Gegensatz zum Versicherungsgesetz, wo
bekanntlich bestimmt ist, dass der Bundesrat über
die Inkraftsetzung beschliesst. Das vorliegende Ge-
setz könnte theoretisch in Kraft treten, ohne dass
das Versicherungswerk gleichzeitig in Kraft tritt.
Es ist in,Art. 105 des Versicherungsgesetzes gesagt,
dass der Bundesrat " dieses erst in Kraft setzen
könne, wenn die Finanzierung gesichert ist. Es ist

"v

denkbar, dass die Finanzierung vorher in Kraft
treten würde, aber das Umgekehrte ist nicht denk-
bar. Indessen wird diese Sache sich praktisch än-
dern; es ist bereits bei Beratung des Versicherungs-
gesetzes gesagt worden, dass die Absicht besteht,
die beiden Gesetze in ein einziges zu vereinigen.
Diese Vereinigung ist stark erleichtert worden,
nachdem die Finanzierung gesichert ist; sie ist auch
einfacher geworden, weil die Nachlassteuer gefallen
ist, wodurch das ganze Werk weniger schwerfällig
wird. Die Kommission beantragt Ihnen Zustim-
mung; die Frage der Verschmelzung der beiden
•Gesetze wird zu entscheiden sein, wenn die Be-
ratung der beiden Vorlagen auch im Ständerat ab-
geschlossen ist. .

M. Hirzel, rapporteur: Ainsi que M. Bratschi
vous l'a dit, une seule question reste encore ouverte
à propos de l'article 47, à savoir la jonction des'deux5

messages, le projet technique, pourrait-on dire,
voté au mois d'août et le projet de financement par
les pouvoirs publics.

Après la disparition de l'impôt sur les masses
successorales, il n'y a aucune raison quelconque
d'avoir deux projets séparés. Il n'y a pas de votation
constitutionnelle. Etant donné qu'il n'y aura pas
d'appel direct au peuple, à moins que la proposition
que nous présentera tout à l'heure M. de Senarclens
ne soit acceptée, il ne reste plus aucune raison de
dissocier les deux projets. Nous partons de l'idée
que le Conseil fédéral pourra fusionner les deux
projets en un seul lorsque les délibérations seront
terminées dans les deux Conseils. j

Quant à la date d'entrée en vigeur de la loi, elle
reste fixée "au 1er janvier 1948.

Angenommen. — Adopté.

Art. 48 (neû).
Antrag de Senarclens.

Das vorliegende Gesetz wird dem Volke zur An-
nahme oder Verwerfung vorgelegt werden.

Arti 48 (nouveau).
Proposition de Senarclens. '

' La présente loi sera-soumise à l'adoption ou au
rejet du peuple.

M. de Senarclens: Vous comprendrez qu'il me
soit impossible, après avoir lancé cette proposition
dans le débat, de ne pas la développer d'une façon
assez approfondie. Je m'en excuse auprès de vous,
étant donné l'heure avancée.

Cette proposition n'est 'du reste pas faite seule-
ment en mon nom personnel, mais au nom du groupe
libéral qui m'a chargé de vous la présenter.

Il s'agirait donc d'un article 48 dont le texte
vous a été délivré la semaine dernière et qui serait le
suivant: ' • /

«La présente loi sera soumise à l'adoption ou au
rejet du peuple.»

Nous estimons, en effet, indispensable que le
peuple ait l'occasion de se prononcer sur le projet
technique, de même que sur le projet de finance-
ment. D'abord, parce qu'il s'y attend, puis pour
diverses autres raisons que voici:
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Que ce projet soit bon ou mauvais — et le parti
libéral, dans sa majorité, pense qu'il est bon — il est
inévitable que son application donne lieu à des dis-
cussions peut-être même très vives. Il est évident
qu'au cours des décennies qui vont suivre, les contri-
buables et les cantons trouveront toujours que la
prime est trop élevée, les bénéficiaires estiment,
eux, les rentes trop faibles. Les uns et les autres
auront raison: les contributions seront lourdes.
Nous l'avons vu par l'expérience des caisses de
compensation; elles auront une certaine influence
sur le niveau de vie et rendront plus difficile la con-
currence avec l'étranger. . .

D'autre part, les sommes qui seront versées ne
seront naturellement jamais adaptées à la valeur de
la monnaie; celle-ci se dévaluant pour ainsi dire
systématiquement, les bénéficiaires auront toujours
lieu de se plaindre du montant des rentes. Des dis-
cussions surviendront alors qui seront d'autant plus
vives que le peuple n'aura pas eu l'occasion de se
prononcer car il ne fera pas à ce moment-là un
mea culpa pour n'avoir pas lancé le referendum —
le peuple ne fait jamais de mea culpa — mais il en
rendra responsables les autorités et les personnes
anonymes qui auront renoncé au referendum.

Il est vraisemblable qu'à ce moment-là, on nous
reprochera non pas l'introduction de l'assurance
vieillesse (l'article 34quater de la Constitution nous
en fait un devoir), mais bien le moment de son intro-
duction.

Je pense que du point de vue social et du point
de vue économique, du fait aussi que nous disposons
des sommes versées aux caisses de compensation, ce
moment est favorable. En revanche, les économistes
et leurs adeptes nous reprocheront d'avoir introduit
cette assurance alors que la Confédération, les
cantons et même certaines communes sont très
obérés, ensuite des circonstances extraordinaires
et alors que les contributions à la caisse de compen-
sation grèvent déjà lourdement les budgets des
petits artisans, des petits rentiers et de certains
agriculteurs. Les sommes versées au fonds de com-
pensation étaient par ailleurs destinées à d'autres
fins. Ils nous feront peut-être aussi un grief d'avoir
introduit l'assurance vieillesse à une époque où
l'avenir pouvait apparaître particulièrement sombre :
sans jouer les Cassandre nous pouvons redouter de
nouvelles mobilisations, nous devons craindre que
l'adaptation aux conditions économiques ne soit,
pour le commerce, pour l'industrie et pour la pro-
duction en général, particulièrement difficile. Nous
aurons sans doute à amortir rapidement, plus
rapidement peut-être que nous le pensons, des
installations considérables. Nous allons vraisem-
blablement au-devant d'un chômage important et,
d'autre part, nous savons — c'est un point qui, à mes
yeux, revêt une importance particulière -^— qu'avant
la guerre, les statistiques de natalité et de mortalité
étaient certainement défavorables au système qui a
été envisagé, celui de la répartition. Les spécialistes
prétendaient alors que si l'on adoptait l'assufance
vieillesse on verrait finalement le tiers de la popu-
lation avoir à charge l'entretien des deux autres
tiers.

C'est dire que de toutes façons nous devons nous
attendre à certains reproches, d'ailleurs inévitables.

Mais il est évident que notre situation serait plus
confortable si le peuple était appelé à se prononcer.

Vous direz peut-être que nous avons tout prévu,
que ces craintes sont exagérées, que le peuple en
définitive "ne pourrait que ratifier nos projets...
C'est possible mais le groupe libéral estime que nous
ne devons pas laisser la chose au hasard d'un refe-
rendum éventuel.

Vous prétendrez sans doute que de toute manière
le referendum sera lancé. C'est encore possible, mais
ce n'est pas certain. Du reste; j'estime que la
question n'intéresse pas l'autorité que nous repré-
sentons. L'autorité ne doit pas pouvoir dire: «II est
impossible d'engager sans autre/le peuple pour
plusieurs décennies, peut-être pour des siècles, mais
le referendum nous enlèvera cette responsabilité
gênante: » II faut qu'elle prenne les devants. Un
referendum facultatif a du reste toujours quelque
chose d'un tant soit peu agressif: par ce referendum
on veut détruire la loi ou l'arrêté fédéral visé. C'est
au fond la recherche du veto, du peuple. Ceci com-
plique du reste son lancement, particulièrement en
matière sociale. Les référendaires font alors figure
d'ennemis du progrès social; ils apparaissent comme
des gens qui sont contre les nécessiteux et on est
porté à les traiter de beati possidentes, alors même
qu'ils se seront parfois élevés contre un projet pré-
cisément pour protéger l'ordre social inexistant sans
une situation financière et une économique stables.

Dans le cas particulier, le referendum dont
quelques citoyens aurait l'initiative, risquerait de
créer un schisme dans le pays, contraire à l'esprit dans
lequel ce projet a été discuté ici et dans les groupe-
ments politiques. Notre volonté de réussir fut telle
qu'avant même de l'avoir étudié nous avons déclaré
urbi et orbi que cette assurance entrerait en vigueur
le premier janvier 1948. Notre attitude peut être
comparée à celle de parents qui promettraient un
cadeau à leur enfant sans cependant savoir s'il se
trouve encore sur le marché et ignorant surtout s'ils
auront les fonds nécessaires pour en faire l'acqui-
sition.

Nos déclarations'et celles'du Conseil fédéral ont
soulevé maints espoirs, voire des certitudes; elles
susciteront, dans le pays, une sorte d'état de transe,
à telle enseigne qu'il est très difficile de présenter,
même ici, à cette tribune, des critiques, ce qui est
pourtant notre devoir, sans s'exposer à être traité
de saboteur — j'en ai fait moi-même l'expérience.

Cette attitude a été, à mon avis, quelque peu
puérile. Elle supprima les discussions, et aujourd'hui
personne dans le grand public ne se préoccupe réelle-
ment du projet. On veut son assurance vieillesse;
quant aux détails, ils n'intéressent personne. Aussi
je pense, et le groupe libéral avec moi, qu'il nous
appartiendrait de réintroduire le peuple dans la
discussion normale.

Ce projet d'article 48 vous a été délivré déjà la
semaine dernière et quelques collègues très aimable-
ment, très courtoisement, sont venus attirer mon
attention sur le fait qu'il n'était pas conforme aux
dispositions de ia constitution fédérale. En effet,
contrairement aux constitutions de divers cantons,
la constitution fédérale n'envisage pas le referendum
obligatoire mais seulement le referendum facultatif.
Il ne s'agirait pas là d'une omission, mais d'un
décision délibéremment prise en 1872. Burckhardt
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dans son commentaire est tout à fait net à cet
égard, de même que Salis. Je citerai seulement le
texte de ce dernier:

«A notre avis il serait tout aussi inconstitu-
tionnel de soumettre au peuple, par exemple, le
budget d'un exercice ou d'ordonner une votation
populaire sans demande de referendum, que de
soustraire une loi à la votation populaire.»

Et de Salis justifie cette façon de voir en disant:
«Nous, parlant des droits du peuple, nous avons
toujours en vue des droits très précis, .déterminés
par le droit public et constitutionnel, droits qui se
manifestent nécessairement partout où leur nature
juridique comporte cette manifestation et que l'on
ne saurait modifier en invoquant à l'appui une
volonté populaire supposée.» Mais il ajoute immé-
diatement que contre cette opinion on a fait préva-
loir que: «le peuple peut agir en tout et partout, .et
se trouve dès lors placé au-dessus de la Constitution,
d'où il résulte que ce qui se fait d'accord avec le
peuple est toujours conforme au droit.» C'est, sauf
erreur, le point de vue défendu par -Westerhamp et
Le Fur, auteurs qui n'ont évidemment pas la valeur
de Burckhardt et de Salis.

Fait certain, nous ne connaissons pas dans la
Constitution fédérale le referendum obligatoire. Or
si, aujourd'hui, on nous proposait de modifier la
Constitution pour l'y introduire, je m'y opposerais,
car je pense qu'il modifierait le caractère de nos
délibérations et de nos responsabilités dont il
limiterait la portée. Il était donc normal, en 1872,
de ne pas introduire le referendum obligatoire. Il
n'en reste pas moins que, ne pas l'introduire, ne
veut pas dire non plus l'interdire d'une façon
absolue et que nous ne puissions pas y recourir dans
des cas tout à fait exceptionnels. Cette manière de
voir serait par trop peu nuancée.

Sans être juriste, j'imagine que le précédent de
1919 peut être invoqué ici. A cette époque, le Conseil
fédéral et les Chambres avaient décidé de renvoyer
au peuple la décision d'entrer dans la Société des
Nations. On la réalisa simplement par le truchement
d'un article constitutionnel additif. C'est précisé-
ment dans cette manière de faire que je vois un
précédent, car le moyen d'un article constitutionnel
fut adopté pour que le peuple ait à se prononcer. On
a dit qu'alors le principe de la neutralité était en jeu.
En fait, le message du Conseil fédéral, d'une centaine
de pages, expliquait à chaque ligne que tel n'était pas
le cas que notre neutralité perpétuelle nous était
garantie. On nous a parlé des sanctions économiques
contraires à notre neutralité. .Mais le Conseil fédéral
lui-même ajoutait qu'au cas où elles seraient décré-
tées, étant donné la situation économique générale,
nous serions obligés d'appliquer ces sanctions, que
nous soyons membres de la Société des Nations
ou non.

Je rappelle d'ailleurs que la neutralité n'est pas
un but en soi. En 1847, le terme de neutralité a été
supprimé. De toute façon, c'était le parlement qui
en était le garant. A cet égard, Burckhardt est tout
à fait net. . •

On a enfin fait valoir que cette question fut
soumise au peuple, parce que le principe de notre
souveraineté était en jeu. Or, le message du Conseil
fédéral n'en fait pas mention. Etant donné l'heure
tardive, je passe sur son texte et me contente de

rappeler qu'il s'en réfère uniquement à la neutralité
qui, par ailleurs, comme indiqué, était considérée
comme assurée. Mais c'est du reste vrai que notre l

souveraineté n'était pas en jeu. Car si la Société des
Nations avait pris une décision qui lui eût été con-
traire, nous aurions eu la possibilité de nous en
retirer; de toute manière, les décisionsjde l'assemblée
devaient être prises à la majorité absolue.

Je pense donc qu'à cette époque, le Conseil
fédéral et les Chambres fédérales ont agi précisé-
ment dans le but de prendre une sorte de réassu-
rance, cette réassurance qu'à mon tour je vous
propose aujourd'hui.

L'article 89 'de la Constitution dit: «Les lois
fédérales et arrêtés fédéraux de portée générale
doivent être soumis à l'adoption ou au ré"jet du
peuple lorsque la demande en est faite par 30 000
citoyens actifs ou par huit cantons», mais il ne dit
pas qu'ils ne peuvent pas l'être dans d'autres cas,
par exemple par décision des Chambres. Je ne suis
pas juriste, je le répète, mais je me demande si
ce ne serait pas un droit du Prince, qui peut le
plus du moment qu'il peut le-moins? Dans le cas
particulier, nous accentuerions le caractère démo-
cratique de la Constitution sans heurter ceux qui
pourraient s'en formaliser, par exemple -les can-
tons ou le peuple souverain. Du reste, nous pou-
vons être sûrs que cette loi est constitutionnelle
dans sa forme. Il est par contre moins certain
qu'elle le soit dans ses conséquences. Admettons,
par exemple, qu'elle aliène momentanément l'in-
dépendance financière de certains cantons ou qu'elle
provoque une inflation risquant de créer un état
d'insécurité pour les citoyens; resterait-elle alors
conforme à notre Constitution ? Mais l'heure avance
et je résumerai notre pensée de la manière suivante.

Il serait désastreux et dangereux que le peuple
ne se prononçât pas sur cette assurance vieillesse.
On net peut laisser cette question au hasard d'un
referendum éventuel. Les citoyens sont du reste con-
vaincus que l'assurance vieillesse et son projet de
financement n'entreront pas en vigueur sans qu'ils
aient été consultés.

Or, nous sommes seuls à pouvoir imposer un
vote sans dresser une partie du pays contre l'autre.
Cette imposition de voter partirait du reste d'un
préjugé favorable à l'assurance vieillesse, alors que
le vote, après referendum facultatif, partirait d'un
préjugé défavorable.

La Constitution ne prévoit pas pour une loi le
referendum obligatoire, ce qui est normal par rap-
port aux travaux du parlement et à ses respon-
sabilités. Elle ne nous l'interdit cependant pas.
Chacun nous pardonnerait facilement cette ex-
tension qui correspondrait au caractère démocra-
tique de notre Constitution et qui ne heurterait pas
la souveraineté des cantons. En effet, les limites
imposées par notre Constitution ont pour but de
sauvegarder la souveraineté et les droits des can-
tons et des citoyens. Or, une telle disposition ne les
heurterait pas.

Enfin, ce renvoi au peuple serait non seulement
dans l'esprit, mais constituerait aussi le plus beau
couronnement que nous pourrions apporter à cette
œuvre législative. Pour un bon nombre d'entre nous,
une prise de position favorable de la part du peuple
écarterait les derniers scrupules.
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Bratschi, Berichterstatter: Ich werde Sie nicht
lange aufhalten. Herr de Senarclens sagt, es sei

. nötig, dass das Volk dieses Gesetz annehme, er hat
es als «dangereux et désastreux» bezeichnet, wenn
das Volk nicht abstimmen würde. Ich kann diese
Auffassung nicht teilen. Unsere Verfassung kennt
zwei Möglichkeiten der Annahme eines Gesetzes
durch das Volk. Die eine ist die ausdrückliche Zu^
Stimmung, wenn das Referendum verlangt worden
und verfassungsmässig zustandegekommen ist; die
andere Möglichkeit ist die stillschweigende Annahme
eines.Gesetzes, wenn das Volk auf das Referendum
verzichtet. Wie uns Herr Huber heute morgen aus-
einandergesetzt hat, ist die Stimmenthaltung auch
ein Recht. Genau so ist es mit dem Verzicht auf
ein Referendum, das Volk kann auf das Referendum
verzichten; .wenn es darauf verzichtet, bringt es
zum Ausdruck, dass es mit dem Gesetz einverstan-
den ist. Dieses 'Gesetz ist damit nicht^weniger gut
angenommen als wenn das Referendum zustande-
gekommen und die Abstimmung erfolgt wäre. Wir
kennen kantonale Verfassungen mit obligatorischem
Referendum. Dort ist die Sache klar: jedes Gesetz
kommt vor das Volk. So ist es z. B. im Kanton Bern.
Wir kennen kantonale Verfassungen, wo das Par-
lament das Recht hat, ein Gesetz von sich aus der
Volksabstimmung zu unterbreiten. Auch da ist der
Fall klar, der Grosse Rat oder Kantonsrat kann
einen solchen Beschluss fassen.

Aber dieses Recht kennt die Bundesverfassung
nicht, wir haben in der Bundesverfassung keine
Möglichkeit, dass das Parlament das Referendums-
recht an Stelle des Volkes, bzw. an Stelle der 30 000
Bürger ausübt.

Es handelt sich im vorliegenden Falle um die
Frage der rechtlichen Zulässigkeit und der politi-
schen Zweckmässigkeit. Um die Rechtsfrage geht
es in erster Linie. Sie ist das Primäre, das zu be-
handeln ist. Erst wenn diese Frage bejaht werden
könnte, würde sich die politische Frage stellen, ob
wir das, was wir machen dürften, auch tun sollen.
Wenn aber die Rechtsfrage zu verneinen ist, kann
sich die zweite, die politische Frage, gar nicht stellen.
Dann haben wir mit der Sache weiter nichts zu tun,
sondern müssen eben feststellen, dass die Rechts-
lage nach Massgabe der Bundesverfassung so ist,
dass ein Beschluss, wie er von Herrn de Senarclens
vorgeschlagen wird, verfassungswidrig wäre und
daher nicht möglich ist. Ich diskutiere die,' Möglich-
keit gar nicht, dass das Parlament den Beschluss
fassen würde, trotzdem ihm klar ist, dass er ver-
fassungswidrig ist, etwa in der Erwartung, es gebe
keine Instanz über dem Parlament, die darüber
richten könnte. Eine Diskussion auf dieser Grund-
lage müssen wir zum vorneherein ablehnen, trotzdem
das Parlament auch schon verfassungswidrige Be-
schlüsse gefasst hat und niemand darüber hat urtei-
len können. Aber es handelte sich doch nicht uni so
entscheidende Fragen, wie die Frage, die hier vorliegt.

Artikel 89 der Bundesverfassung ist klar. Er
sieht das Referendumsrecht vor, wenn 30 000
stimmberechtigte Bürger ein entsprechendes Be-
gehren stellen oder 8 Kantone es verlangen. Es gibt
keine dritte Möglichkeit. Vor allem gibt es keine
Möglichkeit für das Parlament, an Stelle der 30 000
Bürger oder an Stelle der 8 Kantone, zu handeln.
Das Gesetz vom 17. Juni 1874 sagt darüber auch

nichts. Ich habe auch noch zwei Bundesverfassungs-
kommentatoren konsultiert. Burckhardt schreibt
darüber: „Der Bundesversammlung steht es nicht
zu, die Volksabstimmung über ein Gesetz von sich aus
anzuordnen, ohne dass sie durch 30 000 Bürger oder
8 Kantone brauchte verlangt zu werden. Eine der-
artige Befugnis der gesetzgebenden Behörde, wie sie
in manchen Kantonen besteht, wurde 1872 aus-
drücklich abgelehnt, weil man der Bundesversamm-
lung die ganze Verantwortlichkeit für ihre Gesetz-
gebungsbeschlüsse lassen wollte." .Den gleichen
Standpunkt nimmt der Kommentator Ruck ein.
Die Sache ist vollständig klar. Es wäre eine offene
Verletzung der Verfassung, wenn wir dem Antrag
des Herrn de Senarclens zustimmen würden. Ich
glaube, angesichts dieser Situation brauchen wir uns
mit der Frage der politischen Zweckmässigkeit gar
nicht auseinanderzusetzen.

Die Frage bleibt, ob der Bundesrat, wenn 'das
Referendum ergriffen wird, drei Monate lang warten
muss, um den Abstimmungstag festzusetzen oder
in Aussicht zu nehmen. Wenn das Referenduni er-
griffen wird, ist damit zu' rechnen, dass 30 000
Unterschriften Zustandekommen. 30 000 Unter-
schriften bei den heutigen Sammlungsmöglichkeiten
und bei der Zahl der Stimmberechtigten sind eine
Bagatelle. Das weiss jeder, der mit politischen Din-
gen zu tun hat. Wenn das Referendum ergriffen
wird, ist damit zu rechnen, dass es auch zustande
kommt. Frage :' Kann der Bundesrat nicht schon im
Zeitpunkt,. wo feststeht, dass die Unterschriften-
sammlung beginnt, den Abstimmungstag in Aus-
sicht nehmen, um nicht viel Zeit zu verlieren ? Wenn
er das konnte, dann würde der einzige Vorteil, der
mit dem Antrag de Senarclens verbunden wifd,
dass nämlich die Abstimmung nicht zu weit hinaus-
geschoben werden müsste, auf andere Weise ver-
wirklicht. Das ist eine Frage, die noch erörtert wer-
den mag; darüber aber, dass der Antrag verfassungs-
widrig ist, kann gar kein Zweifel bestehen. Nachdem
das so ist, können wir den Antrag auch nicht an-
nehmen.

M. Hirzel: Je voudrais d'abord remercier M. de
Senarclens d'avoir déclaré que la majorité du groupe
libéral dit .que le projet d'assurance vieillesse est
bon! Nous ayons retenu cette ' déclaration très
honnête avec beaucoup de plaisir et nous espérons
qu'en cas de referendum nous pourrons compter sur
la majorité du groupe libéral pour défendre ce
projet devant les électeurs.

Quant à la question de savoir ce qu'il faudra
faire ou ce qu'il ne faudra pas faire devant les
électeurs je ne' la tranche pas aujourd'hui, si un
referendum est demandé. S'il ne l'est pas la loi sera
considérée comme votée définitivement. Nous
n'avons pas, dans la Constitution, le système du
referendum obligatoire. C'est le système du referen-
dum facultatif depuis 1874. On peut discuter cette
notion. On peut la regretter. Mais actuellement nous
sommes sous l'empire de la Constitution fédérale de
1874 qui'a écarté expressément la notion du referen-
dum obligatoire. C'est donc une possibilité qui n'est
pas dans la Constitution fédérale, qui a été sciem-
ment écartée, par le peuple suisse lorsqu'il a voté
cette Constitution. Aujourd'hui, avec la proposition
de.M. de Senarclens nous arriverions à un résultat
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assez paradoxal de violer la Constitution pour de-
mander au peuple son avis. Est-il bien nécessaire de
le faire ? Je ne le crois pas pour de nombreux motifs
outre ceux qui ont été tirés du texte même de la
Constitution. Je n'insiste pas sur les motifs d'ordre
logique. Aujourd'hui, nous avons un article cons-
titutionnel impératif qui donne le pouvoir, le
mandat même au parlement de voter une loi.
L'article existe déjà, et il nous dit: «Vous devez
voter une loi.» Si nous disions dans une loi impor-
tante: Nous n'allons pas prendre nous-même la
responsabilité de ce vote mais nous la déférons au
peuple, précisément le précédent dont tout à
l'heure on a parlé deviendrait fâcheux. Rien n'em-
pêcherait alors demain, dans d'autres questions, que
d'autres députés trouveront aussi importantes,.—
et qui seraient couvertes par un texte constitu-
tionnel ; de venir dans cette enceinte faire une sorte
de surenchère à la démocratie en disant: «Cette fois,
dans ce texte, étant donné que vous l'avez fait pour
l'assurance vieillesse, nous demandons la même
procédure pour les articles économiques, par exemple,

• dont les conséquences seront extrêmement lourdes
pour notre profession, d'après les adaptations
légales qui en sont la conséquence. » Qui empêcherait,
dis-je, un député de demander que ces dispositions
passent devant le peuple ? Ce n'est pas le système de
la Constitution. Nous sommes sur un terrain solide :
Respectons la Constitution. Le précédent invoqué
par M. de Senarclens sur la base de l'entrée de la
Suisse dans la Société des Nations en 1919 n'est pas
déterminant. J'ai relu ces textes de l'époque rapide-
ment je le veux bien. J'ai constaté une chose, c'est
que soit M. de Meuron qui à l'époque avait joué un
grand rôle au parlement en faveur de l'accession de
la Suisse à la Société des Nations, soit M. Ador qui
était à l'époque président de la Confédération,
étaient intervenus vigoureusement en prononçant
les paroles suivantes: M. de Meuron a dit: «Nous
n'avons pas à prendre de décision définitive: c'est le
parlement qui doit donner son préavis; c'est le
peuple qui se prononcera en dernier lieu.» Et M.
Ador: «Vous devez comprendre le devoir du parle-
ment de ne point se séparer sans manifester son
opinion et donner au peuple suisse son préavis.»

A l'époque on avait estimé le vote parlementaire
touchant la Société des Nations comme un simple
préavis donné dans une circonstance toute spéciale ;
c'était une question extérieure; non pas une
question de politique intérieure rentrant dans le
statut légal ordinaire de la Suisse, mais une question
qui ne se pose pas souvent dans le cadre de -la vie
d'un Etat à savoir l'accession de la Suisse à un
groupement étranger. Il s'agissait de conclure un
traité international. On savait que le peuple suisse
voulait sur ce point être consulté, de même que
pour tous les traités internationaux d'une certaine
durée. C'est pourquoi on a assimilé l'entrée de la
Suisse dans la Société des Nations à une sorte de
nouvel article constitutionnel, sui generis, et en
réalité on a soumis la disposition non seulement au
vote du peuple, comme aujourd!hui on demande de
le faire — ce qui serait le cas du referendum obliga-
toire ou direct — mais du peuple et des cantons.
On a manifesté ainsi que l'on assimilait l'arrêté
fédéral concernant l'entrée de la Suisse dans la
Société des Nations à une disposition constitu-

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

tionnelle. Or aujourd'hui là disposition constitu-
tionnelle, nous l'avons. C'est l'article 34quater de la
Constitution. Nous n'avons pas besoin de voter une
disposition constitutionnelle qui est déjà en ordre
dans la Constitution. C'est sur ce point — je tiens à
le dire en passant tout à fait gentiment à M. de
Senarclens — que le précédent de 1919 ne saurait
nous lier. Dans ces conditions, tout en rendant
hommage à l'idée qui a dicté l'intervention de M. de
Senarclens — il fallait que ces choses fussent dites
devant cette assemblée puisque dans le public on
s'attend à une sorte de consultation directe — il faut
qu'on sache pourquoi, bien que démocrates con-
vaincus, nous ne pouvons pas suivre à cette de-
mande. Nous entendons que l'on respecte la Cons-
titution. Si le referendum est demandé — il n'est
pas difficile de réunir 30 000 citoyens — on aura la
votation populaire. On saura qui demande le refe-
rendum et ceux qui l'auront demandé pourront
donner plus tard, s'ils remportaient la victoire, leur
idée sur la future assurance vieillesse. Nous deman-
dons — j'ai été trop long et je m'en excuse — de
suivre la commission et dé ne pas accepter la propo-
sition de M. de Senarclens.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag de Senarclens 15 Stimmen
Dagegen 102 Stimmen

î
Präsident: Es bleibt noch die Genehmigung des

Anhangs der Mai Botschaft auf Seite 104, Tarif der
Tabakzölle. Wird hierzu das Wort gewünscht? Es
ist nicht der Fall. Der Anhang ist genehmigt. Ich
beantrage Ihnen, die Gesamtabstimmung auf mor-
gen zu verschieben.

Zustimmung. — Adhésion.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 17. Oktober 1946.
Séance du 17 octobre 1946, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Grimm./

5028. Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Financement de l'assurance vieillesse
et survivants.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 8i)4 hiervor. — Voir page 894 ci-devant.

Gesamtabst immung. — Vote sur l'ensemble.

Präsident: Vor der Abstimmung haben die Her-
ren Sappeur und Schuler das Wort zu einer kurzen
Erklärung verlangt.
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assez paradoxal de violer la Constitution pour de-
mander au peuple son avis. Est-il bien nécessaire de
le faire ? Je ne le crois pas pour de nombreux motifs
outre ceux qui ont été tirés du texte même de la
Constitution. Je n'insiste pas sur les motifs d'ordre
logique. Aujourd'hui, nous avons un article cons-
titutionnel impératif qui donne le pouvoir, le
mandat même au parlement de voter une loi.
L'article existe déjà, et il nous dit: «Vous devez
voter une loi.» Si nous disions dans une loi impor-
tante: Nous n'allons pas prendre nous-même la
responsabilité de ce vote mais nous la déférons au
peuple, précisément le précédent dont tout à
l'heure on a parlé deviendrait fâcheux. Rien n'em-
pêcherait alors demain, dans d'autres questions, que
d'autres députés trouveront aussi importantes,.—
et qui seraient couvertes par un texte constitu-
tionnel ; de venir dans cette enceinte faire une sorte
de surenchère à la démocratie en disant: «Cette fois,
dans ce texte, étant donné que vous l'avez fait pour
l'assurance vieillesse, nous demandons la même
procédure pour les articles économiques, par exemple,

• dont les conséquences seront extrêmement lourdes
pour notre profession, d'après les adaptations
légales qui en sont la conséquence. » Qui empêcherait,
dis-je, un député de demander que ces dispositions
passent devant le peuple ? Ce n'est pas le système de
la Constitution. Nous sommes sur un terrain solide :
Respectons la Constitution. Le précédent invoqué
par M. de Senarclens sur la base de l'entrée de la
Suisse dans la Société des Nations en 1919 n'est pas
déterminant. J'ai relu ces textes de l'époque rapide-
ment je le veux bien. J'ai constaté une chose, c'est
que soit M. de Meuron qui à l'époque avait joué un
grand rôle au parlement en faveur de l'accession de
la Suisse à la Société des Nations, soit M. Ador qui
était à l'époque président de la Confédération,
étaient intervenus vigoureusement en prononçant
les paroles suivantes: M. de Meuron a dit: «Nous
n'avons pas à prendre de décision définitive: c'est le
parlement qui doit donner son préavis; c'est le
peuple qui se prononcera en dernier lieu.» Et M.
Ador: «Vous devez comprendre le devoir du parle-
ment de ne point se séparer sans manifester son
opinion et donner au peuple suisse son préavis.»

A l'époque on avait estimé le vote parlementaire
touchant la Société des Nations comme un simple
préavis donné dans une circonstance toute spéciale ;
c'était une question extérieure; non pas une
question de politique intérieure rentrant dans le
statut légal ordinaire de la Suisse, mais une question
qui ne se pose pas souvent dans le cadre de -la vie
d'un Etat à savoir l'accession de la Suisse à un
groupement étranger. Il s'agissait de conclure un
traité international. On savait que le peuple suisse
voulait sur ce point être consulté, de même que
pour tous les traités internationaux d'une certaine
durée. C'est pourquoi on a assimilé l'entrée de la
Suisse dans la Société des Nations à une sorte de
nouvel article constitutionnel, sui generis, et en
réalité on a soumis la disposition non seulement au
vote du peuple, comme aujourd!hui on demande de
le faire — ce qui serait le cas du referendum obliga-
toire ou direct — mais du peuple et des cantons.
On a manifesté ainsi que l'on assimilait l'arrêté
fédéral concernant l'entrée de la Suisse dans la
Société des Nations à une disposition constitu-

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

tionnelle. Or aujourd'hui là disposition constitu-
tionnelle, nous l'avons. C'est l'article 34quater de la
Constitution. Nous n'avons pas besoin de voter une
disposition constitutionnelle qui est déjà en ordre
dans la Constitution. C'est sur ce point — je tiens à
le dire en passant tout à fait gentiment à M. de
Senarclens — que le précédent de 1919 ne saurait
nous lier. Dans ces conditions, tout en rendant
hommage à l'idée qui a dicté l'intervention de M. de
Senarclens — il fallait que ces choses fussent dites
devant cette assemblée puisque dans le public on
s'attend à une sorte de consultation directe — il faut
qu'on sache pourquoi, bien que démocrates con-
vaincus, nous ne pouvons pas suivre à cette de-
mande. Nous entendons que l'on respecte la Cons-
titution. Si le referendum est demandé — il n'est
pas difficile de réunir 30 000 citoyens — on aura la
votation populaire. On saura qui demande le refe-
rendum et ceux qui l'auront demandé pourront
donner plus tard, s'ils remportaient la victoire, leur
idée sur la future assurance vieillesse. Nous deman-
dons — j'ai été trop long et je m'en excuse — de
suivre la commission et dé ne pas accepter la propo-
sition de M. de Senarclens.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag de Senarclens 15 Stimmen
Dagegen 102 Stimmen

î
Präsident: Es bleibt noch die Genehmigung des

Anhangs der Mai Botschaft auf Seite 104, Tarif der
Tabakzölle. Wird hierzu das Wort gewünscht? Es
ist nicht der Fall. Der Anhang ist genehmigt. Ich
beantrage Ihnen, die Gesamtabstimmung auf mor-
gen zu verschieben.

Zustimmung. — Adhésion.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 17. Oktober 1946.
Séance du 17 octobre 1946, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Grimm./

5028. Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Financement de l'assurance vieillesse
et survivants.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 8i)4 hiervor. — Voir page 894 ci-devant.

Gesamtabst immung. — Vote sur l'ensemble.

Präsident: Vor der Abstimmung haben die Her-
ren Sappeur und Schuler das Wort zu einer kurzen
Erklärung verlangt.

116



Financement de l'A. V. S. — 916 — 17 octobre 1946

Sappeur: Die Fraktion des -Landesringes gibt
folgende Erklärung ab.

Der aus den Beratungen hervorgegangene Fi-
nanzierungsplan schafft für die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung nur wenig neue Mittel. "Das
Loch bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung
wird zur Hauptsache mit einem Loch bei dem or-
dentlichen, seit langem defizitären ' allgemeinen
Bundesbudget vertauscht. Die Fraktion bedauert,
dass die Gelegenheit verpasst worden ist, unter Zu-
stimmung der Kantone und unter Ablösung der
ungenügenden kantonalen Belastung eine ange-

' messene Steuer auf hohen und höchsten Erbanfällen
zugunsten des Alters zu schaffen. Sie protestiert
dagegen, dass die Zuwendung von 400 Millionen
Franken aus der durch eine progressionslose Lohn-
steuer gespiesenen Lohn- und Verdienstausgleichs-
kasse an die Alters- und Hinterlassenenversicherung
unter Ablehnung des von uns eingereichten An-
trages nicht zu der dringend notwendigen Erhöhung
der Übergangs- und Teilrenten, sondern in 'zweck-
entfremdender Weise zur Erleichterung der Beitrags-
pflicht von Bund und Kantonen herangezogen wird,.

Die Fraktion gibt nochmals ihrer Überzeugung
Ausdruck, dass man bei Verzicht auf die übertrie-
bene Kapitalanhäufung für spätere Ungewisse Zei-
ten mit den vorhandenen ^Mitteln ein echtes Soli-
daritätswerk hätte zustandebringen können, das aus-
reichende, Renten geboten und rasch für die ganze
alte Generation wirksam geworden wäre.

Schuler-Schwyz: Ich erkläre, dass ich bei der
Abstimmung mich der Stimme enthalten werde. Bei
den Wirtschaftsartikeln hat ein grosser Teil oder'
die Mehrheit der Sozialdemokraten sich auch der
Stimme enthalten. Wir sind aber, um die Beiträge
zahlen zu können, auf die Wirtschaftsartikel ange-
wiesen. Wir sind auch angewiesen auf die Hilfe der
Städte, besonders der Sozialdemokraten, um die
Wirtschaftsartikel durchbringen zu können. Sie
sind aber auch auf uns, auf das Land angewiesen,'
damit sie die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung durchbriiigen.' Wir sind ohne weiteres bereit,
vor der Abstimmung die Hand zu geben, um beide
Gesetze durchzubringen.

Präsident: Herr Schmid (Oberentfèlden) bean-
tragt namentliche Abstimmung.i

Abst immung. — Vote.
Zur Annahme des Antrags Schmid (Oberentfelden)

über 30 Stimmen.

Präsident: Sie haben namentliche Abstimmung
beschlossen. Wer für die Annahme der Vorlage über

"die Alters- und Hinterlassenenversicherung, wie sie
aus der Beratung hervorgegangen ist, stimmt, er-
klärt Ja, wer dagegen ist, Nein!

Abst immung. — Vote.
Mit Ja stimmen die Herren: \
Votent oui:

- Aeby, Aeschbach, Agustoni, Allemann, von Al-
men, Anderegg, Anet, Barben, Beck, Berthoud,
Bircher, Boner, B or ella, Bratschi, Brawand, Brin-
golf-ta Tour de Peilz, Bringolf- Schaff hausen, Bro-

chon, Broger, Bühler, Burgdorfer, Bürki, Burri,
Carron, Chaudet, Clavadetscher, Condrau, Dellberg,
Devenoge, Dietschi-Solothurn, Eggenberger, Escher,
Fanre, Fenk, Fischer, Flisch, Frei, Fröhlich, Furrer,
Gabathuler, Gadient, Gfeller, Giroud, Gitermaim,
Graf, Gressot, Gysler,, Häberlin, Helbling, Held,
Henggeler, Herzog, Hess, Hirzel, Hofer, Holenstein,
Höppli, Huber, Ilg, Isenschmid, Jost, Kägi, Kapp-
ler, Kästli, Keller, Knobel, Kohler, Kuntschen,
Lanicca, Leuenberger, Mann, Maspoli, Meier-Baden, .
Meier-Netstal, Meier-Olten, Meier-Eglisau, Meier-
hans, Meili, Meister, Meyer-Murten, Meyer-Roggwil,
Moine, Moser, Muheim, Müller-Amriswil, Müller-
Olteii, Nadig, Niederhauser, Odermatt, Oeri, Oltra-
mare, Oprecht, Péclard, Perret, Perrin-Corcelles, '
Perrin-La Chaux-de-Fonds, Philipona, Picot, Pini,
Piot, Reichling, Reinhard, Renold, Riedener, Riva,
Robert, Rohr, Roth, Roulet, Ruoss, Ryser, Ryter,
'Schefrer, Schirmer, ScMäpfer, Schmid-Oberent-
felden, Schmid - Dieterswil, Schmid - Solothurn,
Schmid-Zürich, Schmidlin, Schmutz, Schneider,
Schnyder-Brig, Schnyder-Zürich, Schuler-Glarus, (
Schümperli, Schwendener, Seematter, Segesseh-'
mann,'Seiler, Siegrist-Aarau, Sigerist-Schaff hausen,
Speiser, Spindler, Sprecher, Spühler, Steinmann,
Stirnemann, Studer-Burgdorf, Studer-Escholzmatt,
Trüb, Ueltschi; Uhlmann, Wagner, Wartmann, '
Weber, Wey, Wick, Widmer, Winiker, Zeli, Zigerli
(152).- '

Mit Nein stimmen die Herren:
Votent non: ' ">

Baudat, Gottret, Guinand, Lachenal, Perréard,
Pugin, Rubattel, de Senarclens (8).

t
Herr Grimm, Präsident, stimmt nicht (1).
M. Grimm, président, ne vote pas (i).

Der Stimme enthalten sich die Herren:
S'abstiennent:

Albrecht, Eugster, Miville, Moeschlin, Münz,
Sappeur,*Schuler-Schwyz (7)..

Abwesend sind die Herren:
Sont absents :

Addor, Bärtschi, Boerlin, Burrus, Cottier, Crit-
tin, Dietschi-Basel, Eder, Duttweiler, Freimüller,
Graber, Gutknecht, Janner, Jaquet, Leupin, Maag,
Maurout, Melly, Müller-Grosshöchstetten, Oldani,
Pasquier, Quartenoud, Stähli, Stiefel, Stutz (25).

Die Herren Addor, Bärtschi und Freimüller las-
sen erklären, dass sie, wenn anwesend, mit Ja ge-
stimmt hätten.

MM. Addor, Bärtschi et Freimüller font dé-
clarer qu'ils auraient voté' oui s'ils avaient été pré-
sent au moment du vote.i

l Sitz ist vakant.
1 siège est vacant.

• • , • - \ ' ' • . .
An den Ständerat.

(Au Conseil des.Etats.)
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Assurance vieillesse et survivants. — 1016 17 décembre 1946

Arrêté du Conseil fédéral
concernant

la fixation des prix des pommes de terre de la
récolte de 1946.

(Du 6 septembre 1946.)
Angenommen. — Adopté.

Bundesratsbeschluss
betreffend

die Aufhebung der Vorschriften über die Arbeits-
dienstpflicht und den Arbeitseinsatz.

(Vom 20. September 1946.)

Arrêté du Conseil fédéral
abrogeant

les prescriptions sur le service obligatoire du
travail et l'affectation de main-d'œuvre.

(Du 20 septembre 1946.)

Angenommen. — Adopté.

Bundesratsbeschluss
über

die Abänderung der Studienausfallordnung.
(Vom 24. September 1946.)

Arrêté du Conseil fédéral
modifiant

celui qui règle le paiement d'allocations pour ser-
vice militaire aux étudiants des établissements

d'instruction supérieure.
(Régime des allocations aux étudiants.)

(Du 24 septembre 1946.)

Angenommen. — Adopté.

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# Vormittagssitzung vom 17. Dezember 1946.
Séance du 17 décembre 1946, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Wey.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

5028. Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Financement de l'assurance vieillesse et
survivants.

Siehe Seiten 409 und 827 hiervor. — Voir-pages 409 et
827 ci-devant.

Beschluss des Ständerats vom 10. und 11. Dezember 1946.
Décision du Conseil des Etats du 10 et du 11 décembre 1946.

Dif fe renzen — Divergences.

Bratschi, Berichterstatter: Ich möchte meiner
Genugtuung darüber Ausdruck geben, dass der '
Ständerat diese beiden grossen Vorlagen so rasch
durchberaten hat und dass wir noch in dieser Session
die Differenzen materiell bereinigen können. Ich
hoffe auch, dass es möglich sein wird, die Schluss-
abstimmung noch im Laufe dieser Woche durchzu-
führen, damit nachher das Gesetz dem Volke zur
Abstimmung unterbreitet werden kann, sofern das
Referendum verlangt wird. Damit gewinnen wir
drei Monate, weil ohne das die Vorlage wahrschein-
lich doch erst in der Märzsession verabschiedet
werden könnte.

Die Kommission hat die Differenzen beraten,
sie wird Ihnen beantragen, allen Beschlüssen, die
der Ständerat gefasst hat, zuzustimmen. Wir werden
in der artikelweisen Beratung die Begründung der
Kommission beifügen.

.Ich mache darauf aufmerksam, dass Ihnen aber
zwei Vorlagen unterbreitet worden sind, wie sie uns
ursprünglich vorgelegt waren, eine besondere Vor-
lage für die Versicherung und eine zweite für die
Finanzierung. Unsere Beratung erfolgt gestützt auf
diese beiden getrennten Vorlagen. Neben diesen Vor-
lagen ist Ihnen aber bereits die Vorlage unterbreitet
worden, in welcher die beiden ursprünglichen
Gesetzesentwürfe zusammengelegt worden sind. Wir
haben gewünscht, dass diese zusammengelegten
Entwürfe dem Rate heute schon unterbreitet
werden, damit der Rat nicht erst unmittelbar vor
der Schlussabstimmung davon Kenntnis nehmen
kann. Ich danke dem Herrn Departementsvorsteher
dass er das Nötige veranlasst hat. Die Arbeit des
Rates ist damit ohne Zweifel erheblich erleichtert.

Ich mache darauf aufmerksam, dass bei der
Differenzenbereinigung keine Eintretensdebatte und
keine allgemeine Aussprache stattfindet, und dass
nur diskutiert werden kann über Artikel, bei denen
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der Ständerat Differenzen geschaffen hat. Soweit
keine Differenzen bestehen, können die Artikel nicht
mehr in Beratung gezogen werden.

Ich möchte schliesslich noch die Gelegenheit
wahrnehmen, um dem Bundesrat dafür zu 'danken,
dass er die provisorische Übergangsordnung, die
gegenwärtig in Kraft ist, in Revision gezogen hat.
Wir haben gestern der Tagespresse entnehmen
können, dass der Bundesrat einen neuen Beschluss
gefasst hat, der einige sehr wünschenswerte Ver-
besserungen in bezug auf die provisorische Uber-
gangsordnung enthält, Verbesserungen in bezug auf
die Bedarfsgrenzen und in bezug auf die Anrech-
nung der kleinen Vermögen, so d'ass am 1. Januar
1947 nicht unbedeutende Verbesserungen eintreten
werden. Ich nehme von dieser Änderung mit grosser
Genugtuung Kenntnis. Sie ist offensichtlich das Er-
gebnis der Erfahrungen, die im Jähre 1946 gemacht
worden sind und über die im Laufe des Jahres in
diesem Saale bereits gesprochen worden ist.

M. Hirzel, rapporteur: Je n'ai pas grand'chose à
ajouter au sujet de l'assurance vieillesse. Nous en
sommes au dernier acte d'un travail parlementaire
qui a été extrêmement intéressant. L'horaire que le
parlement s'était fixé me paraît avoir été tenu,
puisque nous arrivons à la fin de l'année 1946 avec
le projet déjà épuré par les deux Chambres, grate
aussi, il faut le reconnaître, à l'ardeur au travail de
nos honorables amis du Conseil des Etats. Les séna-
teurs ont, en l'espace de quinze jours, pu mettre au
point, de leur côté, les deux projets.

Les divergences qui se sont présentées entre le
texte adopté par le Conseil national et celui des Etats
sont extrêmement faibles ; elles n'ont pas une grande
importance. Sur deux points, il y aura peut-être un
débat ici, mais dans l'ensemble votre commission a
cherché à ne pas soulever des difficultés inutiles;
elle a accepté les divergences qui ne 'portent, du
reste, comme-je l'ai dit, que sur des points secon-
daires. .

Vous savez que les-deux projets que nous avons
votés, le projet administratif et celui du financement,
seront fondus en un seul et que la loi présentera,
ainsi une unité devant l'exécution et éventuellement
devant le vote populaire. C'est ainsi qu'aujourd'hui,
nous pouvons constater avec satisfaction que la loi
d'assurance vieillesse a été travaillée et discutée
d'une façon tout à fait objective par le parlement.
En cas de référendum, nous espérons pouvoir nous
présenter devant le peuple avec la conyiction d'avoir
accompli avec le Conseil fédéçal, au plus près de
notre conscience, la tâche qui nous était imposée.

Je profite de l'occasion pour remercier encore
une fois le Conseil fédéral et particulièrement le chef
du Département de l'économie publique, M. Stamp-
fli, pour la persévérance, le courage et l'ardeur qu'ils
ont mis à défendre cette cause sociale.

1. Vorlage.
Präsident: Wir beraten jetzt artikelweise die

Differenzen.
+

Art. 6, 8'
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.
Nationalrat. — Conseil national. 1946.

Proposition de la commission.,
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Ich möchte zunächst
eine Bemerkung anbringen zu Art. 2.. Es liegt zwar
bei Art. 2 keine Differenz zwischen National- und
Ständerat vor, aber Abs. l muss noch eine kleine
Ergänzung erhalten. Diese steht in Zusammenhang
mit der Änderung, die der Nationalrat -beschlossen
hat, wonach die Rente nicht erst auf Beginn des
nächstfolgenden'Kalenderjahres, sondern auf Be-
ginn des nächstfolgenden Kalenderhalbjahres fällig
wird. Es ist eine rein redaktionelle Änderung, die
notwendig wird.. Der Text wird Ihnen mit 'der Vor-
lage der Redaktionskommission unterbreitet wer-
den. Materiell wird nichts geändert. " , -

Sie finden in der Vorlag« -bei einigen Artikeln
kleine Änderungen, die hur den französischen Text
betreffen. Ich überlasse es dem Referenten fran-
zösischer Zunge, Sie darüber zu orientieren, wenn
er das für notwendig erachtet. Übrigens wird die
Sache mit der Vorlage der Redaktionskommission
endgültig unterbreitet werden. Die Redaktions-
kommission wird heute abend znsammentreten, um
die Vorlage zn bereinigen.

Eine Änderung von materieller Bedeutung
schlägt der Ständerat bei Art. 6 vor. Im Zusammen-
hang mit diesem Art. 6 stehen die Art. 8 und'Art. 30,
Abs. 5. Der Beschluss des Ständerates ist für den
Nationalrat nicht vollständig neu. Im Nationalrat
ist über diese Frage eingehend gesprochen worden.
Im Text, wie er vom Nationalrat beschlossen wurde,
ist vorgesehen, dass" der Beitrag reduziert werden
kann, sofern der Versicherte den-ganzen 4 % igen
Beitrag bezahlen muss und das Einkommen 4800
Franken oder niedriger ist. Im Natiorialrat ist von
den Herren Seiler und Mitunterzeichner ein Antrag
gestellt worden, wonach das Einkommen, von dem
die Reduktion des Beitrages ausgehen sollte, auf
6000 Franken hätte erhöht werden sollen. Gleich-
zeitig wurde der Antrag gestellt, dass gemäss
Art. 30, Abs. 5, die Rente so berechnet werde,
wie wenn der Beitrag normal bezahlt worden wäre.
Dieser kombinierte Antrag betreffend die Art. 6, 8.
und 30, Abs. 5, wie er seinerzeit von den Herren
Seiler .und Konsorten gestellt worden ist-, hätte eine
Mehrausgabe von mehr als 30 Millionen Franken ver-
ursacht. Der Antrag ist vom Rat abgelehnt worden.

Der Ständerat beschreitet meines Erachtens den
richtigen Weg. Wenn man im Sinn von Art. 30,
Abs. 5, entgegenkommen will, dann kann man das
Einkommen, von dem der Beitrag herabgesetzt
wird, nicht erhöhen, sondern inan muss es herab-
setzen, damit man wirklich nur die kleinen Ein-
kommen erfasst. Diesen Weg geht der Ständerat.
Er hat zu Art. 6 beschlossen, es sei das Einkommen,
von dem der Beitrag reduziert wird, von 4800 auf
3600 Franken zu senken.

Wer wird damit erreicht ? Es handelt sich gemäss
Art. 6 um Arbeitnehmer, aber um eine recht kleine
Gruppe von Arbeitnehmern. Es sind nämlich jene
Arbeitnehmer, die den ganzen Beitrag von 4 % be-
zahlen müssen, weil neben ihnen in der Schweiz kein
beitragspflichtiger Arbeitgeber vorhanden ist. Es
sind die "Dienstboten und das Bureaupersonal von
Diplomaten, die in der Schweiz als Arbeitgeber nicht
beitragspflichtig sind; ferner sind es Arbeiter, die
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im Ausland arbeiten und in der Schweiz wohnen,
hauptsächlich die Grenzgänger von der Schweiz
nach dem Ausland. Die .-Gruppe ist also relativ klein.

Wichtiger ist der Beschluss bei Art. 8. Sie. ge-
statten mir, beide Dinge miteinander zu behandeln,
weil sie zusammengehören. Es handelt sich bei
Art. 8 um die selbständig Erwerbenden. Bei diesen
selbständig Erwerbenden sind es in der Hauptsache
Kleingewerbetreibende und Kleinbauern, die in
Frage kommen, gleichgültig, wo sie wohnen, in der
Stadt oder auf dem Land.. Wenn das Einkommen
weniger als 3600 Franken ist, bezahlen diese Ver-
sicherten den reduzierten Beitrag.

Kombiniert damit hat der Ständerat Art. 30,
Abs. 5, angenommen, wonach die Renten dieser Ver-
sicherten so berechnet werden, als ob sie den ganzen
Beitrag bezahlt hätte». Durch" die Änderungen, die
der'Ständerat uns vorschlägt, entstehen einerseits
Mehreinnahmen und anderseits Mehrausgaben gegen-
über . der Vorlage, wie sie vom Nationalrat be-
schlossen worden ist. Mehreinnahmen entstehen,-
weil das Einkommen von 4800 auf 3600 Franken,
von dem der Beitrag reduziert werden kann, herab-
gesetzt wirxl. Das Einkommen zwischen 3600 und
4800 Franken bezahlt also nach der ständerätlichen
Vorlage den ganzen Beitrag, während es nach der
nationalrätlichen Vorlage einen reduzierten Beitrag
bezahlt hätte. Daraus entsteht eine bestimmte Mehr-
einnahme. Anderseits wird aber die Rente für das
Einkommen unter 3600 Franken so berechnet, wi.e
wenn der ganze Beitrag bezahlt worden wäre.
Daraus entsteht eine Mehrausgabe. Diese ist grösser
als die Mehreinnahme! Die Differenz beträgt 5 bis
6 .Millionen Franken. Im Endeffekt entsteht aus
dem Beschluss des Ständerates also eine jährliche
Mehrbelastung der. Altersversicherung in der
Grössenanordnungvon etwa 5—6Millionen Franken.

Angesichts der Tatsache, dass'es die kleinsten
Leute trifft, ist die nationalrätliche Kommission der
Auffassung, dass der Natiohalrat dem Ständerat zu-
stimrnen sollte. Die Kommission beantragt Ihnen,
in Übereinstimmung mit dem Bundesrat, zuzu-
stimmen.

. M. Hirzel, rapporteur: Je passe sur l'article 4 où
la modification adoptée par le Conseil des Etats est
d'ordre purement rédactionnel.

Il en est autrement à l'article 6 qui concerne le
taux des cotisations et leur correspondance avec le
chiffre de la rente. D'ailleurs, il convient ici de
prendre ensemble, avec l'article 6. également l'ar-
ticle 8 et l'article 30, chiffre 5. Le système que nous*
avions admis précédemment comportait une dégres-
sion des primes à partir de 4800 francs de salaire
professionnel ou ,de gain annuels. Cette dégression
entraînait, une diminution du montant des rentes •
pour les assurés qui payaient une prime ainsi réduite.
En revanche ceux-ci avaient la'faculté de verser la
cotisation normale de ,4 % ce qui leur restituait le
droit à la rente complète.

Ce système ne laissait peut-être pas de présenter
certains inconvénients et le Conseil des Etats l'a',
modifié comme il suit: .11 a abaissé le plafond de la
réduction: d'après sa décision, la dégression des
primes commencera à partir'de 3600 francs^de gain,
ou revenu annuel au Heu de 4800 francs. Cela est
opérant aussi bien dans le cadre de l'article^6 pour

les cotisations des employés et ouvriers qui — ainsi
que l'a relevé le rapporteur de langue allemande —

: né sont pas nombreux, mais également pour l'ar-
, ticle 8, où il est question des assurés exerçant une
activité indépendante tels que commerçants, mem-
bres de professions libérales, etc. Ainsi, lorsque le
gain ou revenu ne dépassera pas 3600 francs, on

v paiera une cotisation réduite, mais le "montant de la
rente ne subira pas de réduction. Les assurés qui
n'auront payé qu'une cotisation de 2, 2%, 3, 3% %
en raison même de la modicité de leur gains ou de
leur revenu, obtiendront néanmoins la rente com-
plète correspondant à la cotisation pleine de 4 %
qu'ils auraient dû verser s'ils avaient été soumis au
même régime que les autres assurés. Il y a donc là
en somme un avantage accordé aux tout petits assu-
rés. ' Cette disposition peut aller en particulier au
bénéfice des ouvriers agricoles et des petits paysans.

La commission vous propose d'adhérer à ce texte
du Conseil des Etats sans vous dissimuler néanmoins
que (Cette concession nouvelle entraînera pour -la
caisse de l'assurance une dépense supplémentaire
supputée entre 5 et 6 millions annuellement.

Präsident: In Übereinstimmung mit den Aus-
führungen der beiden Herren Referenten setze ich

• die Artikel 6 und 8 gemeinsam in Diskussion. Sie
,heÄ)en gehört, dass die Kommission Zustimmung zu
den Beschlüssen, des Ständer.ates beantragt.

Angenommen. —Adoptés .

Art. 11.
Antrag der Kommission.

, Zustimmung zum Beschluss des Ständerats. '

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

\
Bratschi, Berichterstatter: Bei Art. 11 besteht

eine kleine Änderung. Der Artikel befasst sich mit
der Möglichkeit des Erlasses von Beiträgen. Wenn
Beiträge erlassen werden im Sinne von Art. 11, dann
hat der Wohnsitzkanton für diese Beiträge aufzu-
kommen. Der Ständerat ist damit einverstanden,
«r beantragt aber, dass ein Erlass von Beiträgen erst
nach Anhörung einer vom Wohnsitzkanton bezeich-
neten Behörde erfolgen soll. Das ist verständlich,
nachdem der Wohnsitzkanton die finanziellen Kon-
sequenzen aus dem Erlass tragen soll. Die Kommis-
sion beantragt Ihnen, dem Ständerat zuzustimmen.

Angenommen. —• Adopté.
' •' . .

Art. 12.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des'Ständerats.
X

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Sie finden in Art. 12
eine Differenz', die rein redaktioneller Natur ist. Es
handelt'sich um eine Vereinfachung des Textes. Die
Kommission stimmt zu. "•

Angenommen. — Adopté. _
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: * Art. 18. '
, Antrag der Kommission.

Abs. 3. Zustimmung zum Beschluss des Stände-
rats.

' • , Proposition de la commission.
Al. 3. Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Eine weitere Diffe-
renz besteht beim Art. 18, Abs. 3. Diese Differenz
betrifft nur Ausländer. Der Ständerat hat beschlos-
sen, dass die Rente an Ausländer nur ausgerichtet
wird (neben, ändern Bedingungen, die bereits vom
Nationalrat beschlossen worden sind), solange diese
Ausländer ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der
Schweiz haben. Diese Ergänzung ist notwendig, oder
wünschenswert geworden, um zu erreichen, dass
Schweizerbürger im Ausland nicht ungünstiger be-
handelt werden als Ausländer in der Schweiz. Es
kann vorkommen, dass ein Ausländer die Schweiz
verlässt und in seinen Heimatstaat zurückkehrt;
Wäre'diese Bestimmung nicht im Gesetz enthalten,
müssten wir dem Ausländer die Rente nach seinem
Heimatstaat, senden. Das können wir tun, wenn der
betreffende Staat Gegenracht hält, d. h. wenn dieser
Staat auch eine ungefähr gleichwertige^Versicherung
unterhält und den Schweizern,die Möglichkeit gibt,
sich anzuschliessen, und wenn er den heimkehrenden
Schweizern die Rente ebenfalls zur Verfügung stellt.
Dafür sind zwischenstaatliche Vereinbarungen not-
wendig, wie sie im letzten Satz vorbehalten sind,
deri bereits vom Nationalrat'angenommen wurde.

Die Kommission stimmt zu.

M. Hirzel, rapporteur : Je dois tout d'abord faire
observer qu'il existe entre le texte allemand et le
texte français de cet article 18 diverses divergences,

.non point de fond, mais simplement de forme d'après
'les décisions du Conseil des Etats et celles du Conseil
national. Il appartiendra à la commission de rédac-
tion de faire-la mise au point nécessaire et cela sim-
plifiera le travail parlementaire.

< Sur le fond, la modification concerne essentielle-
ment la question du versement des rentes à ceux des

' ressortissants étrangers assurés qui auraient cessé
d'habiter la Suisse et qui, du fait qu'ils auraient
quitté notre pays, n'auraient plus droit à une rente.
Xâ limitation est très nette: Pour qu'un ressortis-

- sant étranger ayant, par ses versements, acquis le
droit à une rente prévue par notre loi d'assurance
vieillesse, puisse la toucher effectivement, il faudra,
d'après le Conseil des Etats, que cet étranger con-
serve son domicile en Suisse, qu'il y paie ses impôts
et naturellement qu'il y fasse ses dépenses cou-
rantes. On nous a expliqué que, par exemple, les"dis-

\ positions du plan Beveridge elles-mêmes n'allaient
pas si loin que notre texte primitif et prévoyaient
(qu'un assuré étranger qui cesserait d'habiter la
'-Grande-Bretagne perdrait le droit à la rente an-
glaise.

Bien entendu, si cependant le pays dont l'assuré
étranger chez nous est ressortissant accorde la réci-
procité aux Suisses, c'est-à-dire accepte de verser la
rente à des citoyens suisses ayant quitté son terri--
toire pour revenir habiter dans notre pays, alors la
loi suisse jouera en faveur des ressortissants du pays

dont il s'agira. Il y aura là une sorte de.bompensa-
tion par réciprocité.

Nous vous proposons de vous rallier au texte
adopté par le Conseil des Etats dans là forme où il
nous est proposé.

Angenommen. — Adopté.

Art. 21.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.
t

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

t %
Bratschi, Berichterstatter: Bei-Art. 21 "ist eine

weitere kleine Differenz. Der Ständerat fügt im
Abs. l des Art. 21 das Wörtchen „ordentliche"
hinzu. Das bedeutet eine kleine Verbesserung. Nach
dem Texte des Nationalrates ist es so, dass eine
selbständige Altersrente für die Ehefrau, nur aus-
gerichtet werden kann, wenn der ̂ Ehemann über-
haupt keine Rente bezieht. Nach dem ständerät-
Jichen Text wird die Ehefrau nur ausgeschlossen,' ;'
wenn der Ehemann keine „ordentliche" Rente be-
zieht. Der Ehemann ka'nn also eine Übergangsrente
beziehen, eine Art Bedarfsrehte. Neben der Über-
gangsrente des Ehemannes kann die Ehefrau eine
Altersrente beziehen, sofern sie während der Dauer
der Ehe selbständige Beiträge von durchschnittlich
mindestens 1-2 Franken im Jahr bezahlt hat. Das
ist also eine kleine Verbesserung. Die Kommission
beantragt Ihnen, dem Ständerate zuzustimmen.

• _ i
M. Hirzel, rapporteur: Sur'ce point également,

le Conseil des, Etats s'est montré légèrement plus
généreux que le Conseil national. Il a admis la
possibilité pour une femme d'obtenir une rente
ordinaire parce qu'elle a payé des cotisations pen-
dant la période normale^, alors -que son mari, par
hypothèse besogneux ou dans une situation diffi-
cile, bénéficie d'une rente transitoire, d'une rente
de besoin. '. ..

Notre ancien texte excluait ce cumul et ne don-
nait à la .femme .une rerite qu'elle n'aurait person- ;
nellement acquise que si son mari, de son côté, ne
touchait rien du tout. Le Conseil des Etats, dans
un sentiment social que nous nous empressons de
reconnaître et que -nous voulons suivre, admet
cette possibilité qu'un homme ayant une rente de
besoin continue ä y avoir droit alors que sa femme,
ayant acquis une rente de vieillesse qu'elle a payée
par ses propres contributions, touchera cette rente
et ne sera pas condamnée à y renoncer parce que
son mari obtiendrait, par hypothèse, une rente de
besoin. " . ' .

Ce cumul nous paraît justifié. Dû reste, au point
de vue financierj nous ne, croyons pas que cela
grèvera lourdement la caisse'.

• Angenommen. — Adopté. • ,. .
if

Art. 29. . .
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.
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Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: In Art. 29 besteht
eine Differenz, die eigentlich mehr eine Präzisierung
darstellt. Es handelt sich nicht um eine materielle
Änderung. Das, was der Ständerat jetzt in Art. 29
deutlich sagt, war auch mit dem nationalrätlichen
Text gemeint.

Massgebend • für die ' Frage,- ob eine Vollrente
oder eine Teilrente zugestanden wird, ist der Jahr-
gang des Versicherten. Es wird vom Jahrgang
ausgegangen. Dagegen wird im Art. 29 bestimmt, ob
eine Kürzung einzutreten habe. Eine Kürzung der
Vollrente oder der Teilrente. tritt ein, wenn ein
Versicherter wehiger Jahresbeiträge bezahlt hat,
als seinem Jahrgang entspricht. Wenn nach dem
Jahrgang 20 Beiträge bezahlt werden müssen,
dann ist gfundsätzlich ein Anspruch auf Vollrente
da. Wenn ein Versicherter aber nur 15 Beiträge
bezahlt hat, z. B. wenn er im Ausland gewesen ist
und nicht freiwillig versichert war, dann tritt eine
Kürzung der Vollrente ein. Es handelt sich um eine
Präzisierung dessen, was gemeint ist, um eine
materielle Änderung. Die Kommission beantragt
Ihnen Zustimmung.

M. Hirzel, rapporteur: Ainsi que l'a dit M.
Bratschi, le Conseil des Etats, ne paraît pas, sur
ce point, avoir crée une divergence de fond. Nous
avions mis dans notre texte que les rentes sont
versées aux assurés qui ont payé des cotisations
personnellement; le Conseil des Etats parle de la
classe d'âge, donc de l'ensemble de ceux qui sont
nés la même année. ,Cela pourrait.en effet provo-
quer des discussions à propos des rentes des Suisses
à l'étranger, qui ont été assurés facultativement
pendant un certain temps, puis obligatoirement,
en venant en Suisse et qui n'auraient pas payé
les prestations prescrites pendant l'époque où leur
classe d'âge devait le faire. Mais tout ceci est théo-
rique, parce que l'article 39 corrige cette disposi-
tion, en prévoyant que «ceux qui n'ont pas payé
dans le temps où les autres membres de la même
classe ont payé, voient leurs cotisations réduites.

Nous pouvons donc conclure que sur cette dis-
position, le texte du Conseil des Etats ne modifie
pas le système que nous avions adopté. C'est la
raison pour laquelle, ne voulant pas créer de diver-
gence, nous vous proposons d'adhérer au texte
du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Art. 30.
Antrag der Kommission.

" Abs. 3 und 5. Zustimmung zum Beschluss des
Stähderats.

Antrag Münz.
Abs. 3. Streichen.

Proposition de la commission.
Al. 3 et 5. Adhérer à la décision du Conseil des

Etats! ' • . - : • • • .

Proposition Münz.
Al. 3. Biffer.

Bratschi, Berichterstatter: Bei Art. 30 finden
Sie zwei Änderungen. Die eine bezieht sich auf
Abs. 3, die andere ist enthalten in einem neuen
Absatz 5.

Abs. 3 befasst sich mit der Möglichkeit, Bei-
tragsjahre zu streichen, in welchen ein ausser-
gewöhnlich niedriger Beitrag bezahlt worden ist.
Man will damit den Versicherten entgegenkommen,
die in bestimmten Jahren aus irgendeinem Grunde
(Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall usw.) in irgend-
einem Jahre ein aussergewöhnlich niedriges Ein-
kommen hatten und infolgedessen einen entspre-
chend niedrigen Beitrag bezahlten. Man will mit
dem Abs. 3 vermeiden, dass solche Zufälligkeiten
einen ungünstigen Einfluss auf die Höhe der Rente
ausüben können.

Nach Beschluss • des Nationalrates hätten in
jedem einzelnen Falle .die Organe der Altersversi-
cherung von sich aus die Jahre automatisch zu
streichen, wie Sie sie in Abs. 3 finden (ursprüng-
licher . Antrag des Bundesrates und Beschluss des
Nationalrates). Nach dem Beschluss des Stände-
rates erhält der Versicherte lediglich das Recht,
solche Jahre zu streichen. Er muss aber den Antrag
stellen, bezw. ein Gesuch einreichen. Materiell
bleibt die Sache also gleich. Es muss der Versicherte
aber selber dafür sorgen, dass er zu seinem Rechte
kommt. Die ständerätliche Fassung bedeutet eine
wesentliche Vereinfachung. Nach der nationalrät-
lichen Fassung müssen die entsprechenden Jahre .
für alle Versicherten gestrichen werden, während-
dem nach der ständerätlichen Fassung nur dort
gestrichen werden muss, wo Anträge gestellt
werden.

Ich glaube, dass sich die Fassung, wie sie im
Ständerat angenommen worden ist, rasch einleben
wird. Man wird sich schnell daran gewöhnen, ins-
besondere werden auch die Organisationen (Gewerk-
schaften und andere) dafür sorgen, dass diese Be-
stimmung bekannt wird und dass jeweilen die Jahr-
gänge, die an das 65. Jahr herankommen, aufmerk-
sam gemacht werden.

Die Kommission möchte dem Antrag des Stän-
derates zustimmen, weil das Recht des Versicherten
eingehalten werden kann und weil anderseits eine
grosse und wünschenswerte Vereinfachung eintritt.

Herr Münz beantragt, es sei Abs. 3 überhaupt
zu streichen. Die Kommission hat sich mit diesem
Streichungsantrag nicht befasst. Wir hören dann,
wie Herr Dr. Münz diesen Antrag begründet. Ich
möchte den Abs. 3 nicht streichen, weil ich nicht
den Eindruck erwecken möchte, dass wir jetzt zu
Lasten des Arbeiters, der unter Arbeitslosigkeit
oder Krankheit leidet, etwas verschlechtern wollen.
Es ist ja zuzugeben, dass die Bestimmung keine
entscheidende Bedeutung hat; indessen habe ich
an vielen Versammlungen, an denen ich seit der
Oktober-Session gesprochen habe, festgestellt, dass
man diese Bestimmung in Arbeiterkreisen schätzt.
Vielleicht kommt ihr noch mehr psychologis-che
als materielle Bedeutung zu, aber wir müssen auch
das berücksichtigen. Ich bin der Auffassung, daës
man dem Ständerat zustimmen, also Abs. 3 nicht
streichen sollte. > . :
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Was Abs. 5 anbetrifft, möchte ich nicht wieder-
holen, was ich bereits im Zusammenhang mit den
Art. 6 und 8 gesagt habe. Die Kommission bean-
tragt Ihnen, Abs. 5 zuzustimmen, ebenfalls Abs. 3
in der Fassung des Ständerates.

x M. Hirzel, rapporteur: La commission vous
propose d'accepter les divergences qui ont été
créées par le Conseil des Etats.

Je prends tout d'abord l'alinéa 5. Celui-ci pré-
voit, ainsi que tout,à l'heure on vous l'a fait re-
marquer, que ceux des assurés ayant un salaire
ou un gain de moins de 3600 francs et qui paieront
des primes réduites, toucheront cependant les
rentes équivalentes à leur salaire ou à leur gain,
comme s'ils avaient payé le 4 %. C'est donc, de ce
ßoie-lä, un avantage social que le Conseil des Etats
a introduit.

Par contre, à l'alinéa 3, le Conseil des Etats»
—-' et la commission propose de s'y rallier sans
enthousiasme —- a créé une sorte d'administra-
tion dans le décompte des années faibles. Nous
avions un décompte qui était en quelque sorte
un décompte impératif, pourrait-on dire. On ne
tenait pas compte automatiquement d'un certain
nombre d'années à faibles prestations. Dans son
système, le Conseil des Etats ne supprime pas cette
faculté mais elle ne jouera que sur demande. Au-
trement dit, il faudra une requête pour que l'inté-
ressé voie déduites les prestations les plus faibles.
Et encore prévoit-on un terme maximum. Bien que
cette divergence ne soit pas très importante, il
n'en reste pas moins qu'elle créera plus de papier:
il faudra des requêtes et mobiliser les contribuables.
Personnellement, j'aurais préféré l'ancien texte.
Si, au nom de la commission, je vous propose
d'adhérer à ce nouveau texte, c'est par le seul
souci de ne pas créer de divergence. J'ajoute que
je me réserve de m'odifier mon opinion quand j'aurai
entendu M. Münz.

Münz: Mein Antrag auf Streichung von Art. 30,
Abs: 3 stellt einen in letzter Stunde unternommenen
Versuch dar zur administrativen Vereinfachung
der Alters- und Hinterlassenenversicherung und
speziell des viel umstrittenen individuellen Bei-
tragskontos. Der Vorstoss hat eine kleine Vorge-
schichte.

Vor etwa 3 Wochen richtete der zürcherische
Regierungspräsident Dr. Streuli an die zürcheri-
schen Mitglieder der Bundesversammlung einen
alarmierenden Bericht über die mit der Führung
der individuellen Beitragskonti verbundenen admi-
nistrativen Kosten. Die Finanzdirektion des Kan-
tons.Zürich schreibt in ihrer Vernehmlassung, däss
es als eine „selbstverständliche Pflicht" betrachtet
werden müsse, „die Stimmberechtigten nicht nur
über die direkten Kosten für die Alters- und Hinter-
lassenenVersicherung, sondern in gleicher Weise
auch über die damit verbundenen Verwaltungs-
kosten aufzuklären." Herr Streuli kommt zum
Schlüsse, dass eine Versicherung mit derartigen
administrativen Kosten wohl kaum den Beifall
des Volkes finden" werde. Bundesrat Dr. Stampfli
warf dem Sprechenden im September zwar bei der
Beratung dieser Dinge vor, er hätte die Schwierig-
keiten „dramatisiert". Heute muss ich nun mit

allem Nachdruck feststellen, dass in der bund.es-.
rätlichen Botschaft vom Mai 1946 noch mit Kosten
der Ausgleichskassen von 4—5% der Beiträge .der
Wirtschaft gerechnet'wurde. Im Ständerat hat nun
Bundesrat Dr. Stampfli richtigerweise bereits voii
einer Belastung mit 7 % der Beiträge der Wirt-
schaft gesprochen.

Die Auffassungen der Fachleute werden auf
Grund der von ihnen unterdessen durchgeführten
Erhebungen immer eindeutiger. Schon im Sep-
tember waren die Auffassungen Direktor Buffats
von der waadtländischen Ausgleichskasse bekannt.
Dr. Joss, der erfahrene, fachkundige Leiter der
grossen kantonalzürcherischen Erwerbsausgleichs-
kasse, bezeichnet heute den ganzen unproduktiven
Leerlauf um das individuelle Beitragskonto nicht
nur, wie ich seinerzeit, als eine kostspielige Komö-
die, sondern er lehnt die vorgesehene Methode
geradezu als ?,praktisch undurchführbar" ab. Die
grosse kantonale Ausgleichskasse Basel-Stadt
schliesst sich den Ausführungen Streuli-Joss weit-
gehend an. Sie schreibt wörtlich, dass die Verwal- ^
tungskosten wegen des individuellen Beitrags-
kontos und wegen der viel zu grossen Zahl der Aus-
gleichskassen in ein arges Missverhältnis zu den
vereinnahmten Beiträgen geraten werde.

Die gesamten Kosten der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung, inklusive Arbeitslast bei den
Unternehmern und Arbeitgebern, inklusive Einbau
der anerkannten Kassen in die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung, inklusive Meldewesen der
Zivilstandsämter usw. werden kaum unter 35—=-40
Millionen Franken betragen. Prof. Marchand, der
bundesrätliche Alters- und Hinterlassenenversiche-
rungs-Experte, hat sich -kürzlich auch in der Ar-
beitgeberzeitung zu diesen Fragen geäussert. Er
kommt zum Schluss, dass man mit 22 Millionen
Franken Kosten allein für die Ausgleichskassen,
deren Zweigstellen und den Zentralforids rechnen
müsse. _ t

Bei der Hast, mit der in diesen Tagen die Alters-
und Hinterlassenenversicherung unter Dach ge-
bracht werden soll, ist freilich nicht mehr damit zu
rechnen', dass der Alarmruf von Regierungspräsident
Streuli- berücksichtigt und die von ihm ausgelöste
Interpellation des Sprechenden berücksichtigt wer-
den wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass das
individuelle Beitragskonto nach dem allfälligen
Inkrafttreten der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung deshalb dazu nötigen wird, Jahr für Jahr
nutzlos Millionen an einen ungeheuerlichen büro-
kratischen Apparat zu verschwenden. Dabei gäbe
es ' bessere Lösungen. Man könnte beispielsweise
durch eine zentralisierte Statistik über die Arbeits-
einkommen der Versicherten, auf Grund der ohne-
hin von den Steuerämtern ermittelten Zahlen, mit
einem Bruchteil der Kosten die Bemessungsgrund-
lage für die Renten gewinnen.

Heute kann man wohl an den folgenschweren
Bestimmungen über die individuellen Beitragskonti
leider nur noch eine kleine Retouche vornehmen.
Diese habe ich beantragt. Die Ausscheidung der
l—5 schlechtesten Beitrags jähre bei der Ermittlung
der durchschnittlichen Jahresprämien während der
45jährigen Beitragsperiode bringt, wie die Aus-
gleichskassen, namentlich die grossen, hervorheben,
zahllose Komplikationen mit sich. Es wird darauf
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hingewiesen, dass der Abs. 3 wesentlichen Verein-
fachungen bei der Führung der individuellen Bei-

-tragskonten im Wege stehe. So fragt es sich denn,
ob wir an etwas festhalten wollen, das der Herr
Kommissionspräsident Bratschi.selbst als etwas be-
zeichnet hat, das mehr von psychologischer und

. weniger von materieller Bedeutung sei. Ich glaube,
man hätte allen Grund, den drohenden Leerlauf zu
vermeiden und mit den Kostenersparnissen bei
nächster Gelegenheit die ganz ungenügenden Renten
zu verbessern. Davon hätten die Versicherten be-
stimmt mehr. Sie wollen eine Altersversicherung und
keine Multiplizierung der Büros.

Die Bestimmung, um die es sich hier handelt, ist
ja schon von Anfang an recht problematisch gewesen.
Herr Bratschi hat vorhin freimütig zugegeben, dass
die Auswirkung einer allfälligen Streichung der 1-̂ -5
schlechtesten Beitragsjahre auf die schliesslichen
Renten von kleinem Einfluss sei. Genaue Berech-
nungen haben diese Auffassung bestätigt. Es besteht
deshajb ein.stossendes Missverhältnis zwischen dem
administrativen Aufwand und dem Nutzeffekt.
Zweitens möchte ich in Erinnerung rufen, dass die
Expertenkommission, der dieser Vorschlag ent-
sprungen ist, etwas ganz anderes im Auge hatte.
Sie wollte jene Beitragsjahre streichen, wo der Ver-
sicherte infolge Arbeitslosigkeit, Krankheit oder
sonst unverschuldeter Notlage besonders wenig ver-
diente. Das hatte vielleicht noch einen gewissen
sozialen oder moralischen Gehalt. Der Bundesrat
erkannte dann aber sehr richtig, dass der Untersuch,
ob der Einkommensausfall verschuldet sei oder
nicht, wieder zu einer starken Aufblähung des Appa-
rates führen müsste. Bei jedem Versicherten sollte
daher nach seiner Vorlage gestrichen werden. Damit
ist dann aber die soziale und moralische Substanz
des sehr kostenfressenden Verfahrens völlig ver-
loren gegangen. Nun hat der Ständerat neuerdings
überdies verfügt, dass nur auf ein spezielles Gesuch
des Versicherten hin die fünf schlechtesten Beitrags-
jahre aussortiert werden sollten. Was heisst das
praktisch für den Schweizerbürger? Wer als
65jähriger das Gesuch vor der Rentenverfügung
unterlässt, weil er von der verstohlenen Schikane
keine Kenntnis hat, wird dafür bestraft. Natürlich
würde jedermann die Ausschaltungder einkommens-
schwächsten Jahre verlangen, wenn er um die dro-
hende Gefahr wüsste. Das Gesuch kann ja nur Vor-
teile und niemals Nachteile mit sich bringen. Herr
Kommissionspräsident Bratschi sagt, man werde
dann eben in den Zeitungen entsprechend publi-
zieren und die Leute mahnen: „So, jetzt müsst ihr
eingeben beim Amt. dass die Sache bei euch aus-
sortiert wird." Aber ich frage: Wird diese Publizität

. alle Leute aufrütteln und sie zu der selbstverständ-
lichen Handlung bewegen? Es schiene mir: wenn
man schon die Bestimmung haben will, dann sollte
man die Verbesserung der Renten automatisch ein-
treten lassen, und nicht jene erwischen wollen, die
zufällig die Gesetzesbestimmung nicht kennen oder
das Inserat in der Zeitung nicht gelesen haben. Das,
was der ständerätliche Vorschlag mit sich bringt,
ist eine pure Bauernfängerei. Nach dem gegen-
wärtigen Wortlaut hat jeder das Recht auf Ausschei-
dung seiner einkommensschwächsten Jahre. Aber
man soll nicht die kleinen alten Leute, denen ganz
besonders die Kenntnis des Gesetzes nicht zugemutet

werden kann, bestrafen. Ich bitte Sie also, diese
Schlaumeierklausel zu streichen.

Die Differenz, die der Ständerat geschaffen hat,
zeigt, dass ihm an der komplizierenden Bestimmung
offenbar .selbst ;.nicht viel gelegen ist, so dass zu er-
warten ist, dass er einem Streichungsbeschluss des •
Nationalrates ohne weiteres seine Zustimmung ge-'
währen würde.

Bundesrat Stampf H: Angeblich hat der Strei-
chungsantrag von Herrn Nationalrat Dr. Münz den
Zweck einer administrativen Vereinfachung.' Unter
diesem Gesichtswinkel betrachtet, wäre er zu be-
grüssen. Er geht aber auf Kosten der materiellen
Gerechtigkeit. Die Möglichkeit der Streichung von
ungünstigen Jahren ist eine logische Konsequenz
der für die Rentenberechnung gewählten Masszah^
Anspruch auf eine Vollrente hat derjenige, der min-
destens 20 Jahresbeiträge bezahlt hat. Massgebend
für die Höhe dieser Rente ist der durchschnittliche
Jahresbeitrag, ohne Rücksicht darauf, ob er sich
durch eine Division durch 20 Beitragsjahre oder
45 Beitragsjahre ergibt. Was heisst das ?

Nehmen wir einmal einen Beitragspflichtigen,
der im Durchschnitt ein Jahreseinkommen von
2500 Franken bezogen hat. Das entspricht bei 4 %
einem Jahresbeitrag von 100 Franken. Wenn er
20 Jahresbeiträge oder 2000 Franken bezahlt hat,
hat er Anspruch auf eine Rente, die einem Jahres-
beitrag von 100 Franken entspricht. Das sind, wie
Sie sich erinnern, 300 Franken Grundbetrag plus
das Sechsfache des durchschnittlichen Jahres-
beitrages = 600 Franken, zusammen 900 Franken.
Wenn einer doppelt soviele Jahresbeiträge bezahlt
hat, d. h. 40mal 100 Franken, so bekommt er
gleichwohl auch nur eine einfache Altersrente von
900 Franken. Der erste hat 20 mal 100 Franken oder
im ganzen 2000 Franken an Jahresbeiträgen 'be-
zahlt und hat damit Anspruch auf die Rente von
900 Franken; der andere, der 40 Jahre lang den
gleichen Beitrag bezahlt hat, im ganzen also das
.Doppelte, erhält, wie der erste, nur eine einfache
Altersrente von 900 Franken Das ist die Folge der
Begünstigung der Üb'ergangsgeneration. Es war ja
namentlich Herr Dr. Münz, der diese Begünstigung
wollte, und der sie sogar als ungenügend betrachtete
und-erklärte, wir hätten die Teilrentner viel'besser
behandeln sollen. Nach ihm hätte man schon mit
10 Jahren eine Vollrente gewähren sollen. Wer nur.
10 Jahresbeiträge bezahlt hätte, hätte dann die
gleiche Rente bekommen wie der, der 40 Jahres-
beiträge bezahlt hat.

Wäre es nun gerecht, wenn man die Streichung
von ungünstigen Jahren nicht zulassen wollte ? Das
hätte dann zur Folge, dass derjenige, der während
40 Jahren Beiträge bezahlt hat, aber vielleicht wäh-
rend fünf Jahren nur ein ganz geringes Einkommen
bezog und deshalb für diese Jahre einen niedrigeren
Beitrag entrichtete, eine geringere Rente erhielte, als
der, der 20 Beiträge, d. h. insgesamt 2000 Franken
bezahlt hat. Es könnte also der Fall eintreten, dass
derjenige, der im Ganzen eine Beitragssumme von
2000 Franken bezahlt hat, eine grössere Rente be-
käme als derjenige, der zwar 40 Jahre lang, also
doppelt so lang, Beiträge leistete, aber weil ex in.
einzelnen Jah'ren das durchschnittliche Einkommen
desjenigen, der 20 Jahre zahlte, nicht erreichte und
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deshalb nur 3700 Franken im ganzen bezahlte, trotz-
dem einen geringeren Rentenanspruch hätte, als der,
der nur 20 Jahre lang bezahlt hat. Wäre das ge-
recht ? Das war die Überlegung, aus der >wir zu
dieser Streichungsmöglichkeit gelangt sind.

Sie jhaben nun zu entscheiden, welchem Argu-
ment Sie höheres Gewicht beimessen wollen: der
administrativen Vereinfachung, oder der Gerechtig-
keit, die fordert, dass wenn einer vielleicht das Dop-
pelte an Beiträgen bezahlt hat, er nicht schlechter
gestellt werden soll, als der, der insgesamt nur die
Hälfte ^bezahlt hat, aber infolge der Division durch
eine geringere Zahl von Beitragsjahren zu einem
höheren durchschnittlichen Jahresbeitrag und da-
her auch zu einer höhern Rente kommt.

Man hätte auch einen ändern Masstab für die
Bemessung der Rentenhöhe wählen und auf die'
Beitragssummen abstellen können. Dann wäre man
nicht zu solchen Inkongruenzen gekommen; aber das
wollte gerade Herr Dr. Münz nicht. Er wollte eine

• noch weitergehende Begünstigung der Teilrentner.
Herr Dr. Münz und mit ihm die demokratische Frak-
tion haben Ihnen vorgeschlagen, schon wenn 10 statt
20. Jahresbeiträge bezahlt wurden, die Vollrenten
auszurichten. Die Streichung ist die notwendige
Folge der Begünstigung der Übergangsgeneration.

Nun war aber offenbar der Hauptzweck der Aus-
führungen des Herrn Nationalrat Dr. Münz, noch
einmal hier seine Einwendungen gegen die vor-
gesehene Führung eines individuellen Beitrags-
kontos vorzubringen und damit noch einmal gegen
die Vorlage, wie sie aus beiden Räten hervor-
gegangen ist, Stimmung zu machen und den Ein-
druck zu erwecken, als ob mit der Führung des
individuellen Beitragskontos Verwaltungskosten
verbunden seien, die nicht tragbar sind. Herr
Nationalrat Dr. Münz hat sich auf ein Zirkular von
Herrn Regierungspräsident Dr. Streuli berufen, und
dieser hat sich auf den Verwalter der kantonalen
Ausgleichskasse des Kantons Zürich, Herrn Dr.
Joss, gestützt. Es war etwas seltsam, dass dieses
Zirkular versandt wurde, denn im Moment, als es'
der Post übergeben wurde, war ja Dr. Streuli
bereits bekannt, dass auf meine Veranlassung eine
Expertenkommission bestellt worden war, die noch
einmal die Führung eines individuellen Beitrags-
kontos oder deren Ersetzung durch ein anderes
System zu prüfen hatte. Dieser Kommission gehörte
auch der von Dr. Münz zitierte Herr Dr. Joss an.
Dieser hatte also Gelegenheit, seine Auffassung in
der Expertenkommission zu vertreten und einen
ändern Vorschlag zu befürworten, den auch Herr
Dr. Münz hier erwähnt hat. Schon bevor Herr
Dr. Joss seine Bedenken geäussert hatte, hatte ich
diese Expertenkommission eingesetzt, veranlasst
durch die kritischen Bemerkungen, welche der von
Herrn Dr. Münz ebenfalls zitierte Prof. Marchand an
der Jahresversammlung des Schweizerischen Han-
dels- und Industrievereins speziell in bezug auf die
Verwaltungskosten der Versicherung nach dem von
uns gewählten System gemacht hatte. Die Kommis-
sion bestand aus 14 Mitgliedern, Herr Prof. Mar-
chand hatte den Vorsitz, der Kommission gehörten
noch eine Reihe von Herren an, die in ihren Kan-
tonen die gleiche Stellung bekleiden, wie Herr
Dr. Joss, die sich somit auf die gleichen Erfahrungen
wie diese stützen konnten.

Diese Kommission ist zum Schluss gekommen,
dass der Vorschlag des Herrn Dr. Joss, durch regel-
mässige statistische Erhebungen, die sich auf Pe-
.rioden von 2, 3, 4 Jahren erstrecken würden', Grund- '
lagen für die Beitragserhebung zu gewinnen, nicht1

geeignet 'sei, die Verwaltungskosten gegenüber dem
individuellen Beitragskonto herabzusetzen. Der Vor-
schlag des Herrn Dr. Joss wurde einmütig als nicht
gangbar bezeichnet. Die Kommission hat sich am
Schluss mit 10 gegen 4 Stimmen, wobei der. Mehr-
heit der Präsident, Herr Prof. Marchand, angehörte,
für die Führung des individuellen-Beitragskontos
ausgesprochen, wie wir sie vorgesehen haben. Sie
war der Meinung, dass damit keine Verwaltungs-
kosten verbunden seien, die nicht verantwortet,
werden können, weil sie sich nicht mehr im Rahmen
des Tragbaren bewegen würden. Weiter wurde fest-
gestellt, dass .bei der vorliegenden Fassung des
Art. 30, mit welcher ganz allgemein die Führung
eines individuellen Beitragskontos vorgeschrieben
wird, jede Vereinfachung möglich sei, die überhaupt
denkbar ist, dass die Formulierung jede mögliche
Vereinfachung gestatte. Das ist alles, was man ,vo'n
der Fassung verlangen kann. .Sie schliesst Ver-
besserungen und Vereinfachungen nicht aus, sie
stellt nur das Prinzip auf, und wenn Herr Dr. Münz;
dessen Autorität ich auf diesem Gebiet anerkenne,
weil er nieines Wissens Deines Zeichens Handel's-
lehrer ist, uns noch Reformvorschläge machen kann,
so sind sie uns willkommen, nämlich' die Vorschläge.
(Heiterkeit.) '

'Es las mir daran, dem Versuch des Herrn Dr.
O i

Münz, Ihnen noch einmal das Gruseln vor dem
individuellen Beitragskonto beizubringen, entgegen-
zutreten. Im übrigen überlasse ich es Ihnen, zu ent-
scheiden, ob Sie der Vereinfachung, der simplifica-
tion — eine solche kann ja bekanntlich auch terrible
sein, namentlich dann, wenn sie auf Kosten der
Gerechtigkeit geht — nach dem Vorschlag von Herrn

"Dr. Münz oder der Wahrung der Gerechtigkeit, d. h.
zugunsten derjenigen, die während einer grossèn
Zahl von Jahren Beiträge bezahlt haben, den Vor-
zug geben.

Häberlin: Herr Bundesrat Stampfli" hat mich
davon überzeugt, dass ,wir dem Antrag des Herrn
Kollegen Münz nicht zustimmen können, aber er hat
mich gleichzeitig davon überzeugt, dass. wir auch
dem Beschluss des Ständerates - nicht zustimmen
können, denn er hat uns mit überzeugenden Argu-
menten dargelegt, dass es sich bei diesem Art. 30,
Abs. 3, nicht um eine Nebensächlichkeit handelt,
sondern um eine Bestimmung, die für die Ver-
sicherten von grosser materieller Tragweite ist.
Unter diesem Gesichtspunkt halte ich es für un-
annehmbar-, dass wir die Erfüllung dieser Bestim-
mung davon abhängig machen, dass der Versicherte
ein spezielles Gesuch einreichen müss, wie es der
Ständerat vorschlägt. Die administrative Verein-
fachung, die man damit erzielen will, ist 'nichts
anderes als eine Spekulation auf die Unwissenheit
oder mangelnde Orientiertheit der Versicherten, und
das ist nach meiner Ansicht eines Rechtsstaates
unwürdig. Ich beantrage daher, den Antrag Münz
abzulehnen, gleichzeitig aber auch den Beschluss
des Ständerates abzulehnen und am früheren Be-
schluss des Nationalrates festzuhalten.
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Präsident: Das Letztere will auch Herr Münz,
er will nur die Worte „auf Gesuch hin" streichen.

• • /
Häberlin: Nein, er will den ganzen Absatz

streichen. /

Münz: Ich.habe nicht mehr viel beizufügen. Ich
bin aber der gleichen Meinung wievHerr Dr. Häber-
lin. Wenn es wirklich ein so unanfechtbares Ge-
rechtigkeitspostulat sein sollte, dass die l-—5
schlechtesten'Jahre abgezogen werden, dann darf
man die Vergünstigung niemals davon abhängig
machen, ob einer die Möglichkeit kennt oder nicht.
Ich freue mich, dass wenigstens in diesem Punkt
Herr Dr. Häberlin mir zugestimmt hat.

Im übrigen bin ich, gelinde gesagt, etwas er-
staunt über den Gerechtigkeitsfânatismus an ober-
ster Stelle. Wenn Sie schon die Gerechtigkeitsidee
ad absur'dum treiben wollen, wäre an der Alters- und
Hinterlassenenvorlage noch .sehr vieles zu ändern.
Hängt z. B.' der Beginn der Rentenberechtigung
nicht wesentlich davon, ab, wann einer seinen
Geburtstag 'hat ? Wenn jemand im Januar oder Juli
sein 65. Altersjahr beendigt, muss er fast ein halbes
Jahr auf die erste Rente warten. Das kann eine Ein-
busse bis 1000 Franken und'mehr ausmachen. Und
die Benachteiligung resultiert einzig aus der Zu-
fälligkeit des Geburtstages. Warum stösst man sich
daran nicht? Ich möcEte also beantragen,'den
Abs. 3 von Art. 3 zu streichen. Wenn das nicht .ge-
nehm "sein sollte, wäre wenigstens der Antrag
Dr. Häberlin zu befürworten und bei der alten
natiönalrätlichen Fassung zu bleiben. Diese ist
immer noch besser, als das, was der Ständerat vor-
geschlagen hat. '

Bratschi, Berichterstatter: Dieser Bericht von
Dr. Joss, der zitiert und von Regierungspräsident
Dr. Streüli verbreitet worden ist, enthält so grosse
Ungenauigkeiten, dass man sich schon fragen kann*,
ob man ihn ernsthaft diskutieren könne. Würde
man ihn verwirklichen, 'könnte er zu so grossen Un-
gerechtigkeiten führen, dass wir niemals zustimmen
könnten. Die Rentenberechtigung würde so sehr
von Zufälligkeiten abhängig sein, dass von einer
Gerechtigkeit gar nicht mehr gesprochen werden
könnte. Auch glaube ich nicht, dass das vorgeschla-
gene System einfacher wäre als das System, wie es
jetzt im Gesetz vorgesehen ist, ganz abgesehen
davon, dass es so ist, wie Herr Bundesrat .Stampfli
bereits gesagt hat: das Gesetz schreibt nichts an-
deres vor, als dass ein individuelles Beitragskonto
zu führen sei. Das ist aber notwendig, wenn wir
zu einer einigermassen gerechten Berechnung ge-
langen wollen. Dass später, — gestützt auf die
Erfahrung, — Vereinfachungen bei der Führung
dieses Beitragskontos möglich sein werden, davon
bin ich überzeugt. Diese Vereinfachungen werden
nach Massgabe des Gesetzes durchgeführt werden
können, weil das Gesetz nur das Prinzip aufnimmt.

Ich bin immer geneigt, jemandem, 'der eine
andere Auffassung hat, den guten Glauben zuzu-
billigen. Ich hatte diese Geneigtheit auch gegen-
über Herrn Dr. Münz. Er wird mir das bestätigen.
Aber ich muss doch sagen: Diese masslosen Über-
treibungen in bezug auf die angebliche Kompli-
ziertheit dés Versicherungswerkes verstehe ich

nicht mehr. Ich zweifle daher immer mehr daran,
ob das noch mit gutem Glauben in Übereinstim-
mung zu bringen ist, oder ob es ïiicht eine Sektie-
rerei sei, mit der man wirklich nichts mehr Posi-
tives aufbauen kann. Ich habe bei der ersten Be-
ratung darauf hingewiesen, dass jede Art Versiche-
rung einen gewissen Apparat brauche. Auch die
private Versicherung kommt nicht ohne Verwal-
tungsapparat aus. Der Apparat der privaten Ver-
sicherung ist sogar viel grösser, als er für die
Alters- und Hinterlassenenversicherung vorgesehen
ist. Das wäre sogar der Fall, wenn die Befürch- •
tungen des Herrn Dr. Münz begründet wären. Ich
habe Ihnen gestützt auf die Mitteilungen, die ich
von der zuständigen amtlichen Stelle erhalten habe,
gesagt, dass die privaten Versicherungsgesellschaf-
ten gegenwärtig mehr als 10 000 Personen haupt-
amtlich beschäftigen. Das sind etwa fünfmal mehr,
als^die Altersversicherung brauchen wird, während
die Altersversicherung an.Bedeutung alle privaten
Versicherungsgesellschaften zusammen um das
Dreifache übertreffen wird.

Auch bei der Krankenversicherung brauchen
wir einen Verwaltungsapparat. .Alle Krankenver-
sicherungen in der Schweiz zusammen haben im
Jahre 1944 136000000 Franken Ausgaben auf-
gewiesen. Von diesen 136 Millionen waren 12 Mil-
lionen Verwaltungskosten, also annähernd- 10 %.
Die Krankenkassen sind doch nicht als Institu-
tionen bekannt, die eine komplizierte oder büro-
kratische Verwaltung besässen. Soweit ich orien-
tiert bin, und ich glaube ziemlich gut orientiert zu
sein, arbeiten sie sehr einfach, aber ohne Verwal-
tungskosten, geht es nicht.

Die einfachste Altersversicherung wäre natür-
lich eine Versicherung mit einheitlichem Beitrag
und einheitlicher Rente. Dann braucht man ein
Minimum von Verwaltungsapparat, aber diese Ver-
sicherung wollen wir nicht, weil sie ungerecht wäre.
Wir können die Einfachheit niemals auf Kosten
der Gerechtigkeit erreichen wollen. Noch einfacher,
Herr Dr. Münz, wäre allerdings keine Versicherung,
und wenn Sie so weiterfahren, kommen Sie zu die-
ser Einfachheit. Ob diese Einfachheit von Ihnen und
Ihren Freunden angestrebt ist, weiss ich nicht.

Nun der Standpunkt von Herrn Dr. Häberlin.
Ich glaube, die Wichtigkeit der Differenz zwischen
Ständerat und Nationalrat ist doch zu wenig gross,
um den- Artikel noch einmal an den Ständerat
zurückgehen zu lassen. Es handelt sich im Prinzip
um dasselbe. In beiden Fällen können Beitrags-
jahre, in denen die Beiträge besonders niedrig ge-
wesen sind, gestrichen werden. Nach dem national-
rätlichen Text müssen sie gestrichen werden. Es
muss also jeder Versicherungsfall automatisch und
obligatorisch von den Organen der Versicherung
durchgesehen werden. Es ist damit sicher eine
grosse Arbeit verbunden. Wichtig ist und bleibt
diejenige Reduktion von den Einkommen, die zu-
rückzuführen ist auf Krankheit, Arbeitslosigkeit
usw. In Übereinstimmung mit der Expertenkom-
mission will der Ständerat diese Streichung vor-
nehmen, wenn sie verlangt wird. Ich würde mich
damit zufrieden geben, weil ich überzeugt bin,
dass sich diese Ordnung rasch einleben wird.
Jedenfalls werden die Organisationen, in denen ich
die^Ehre habe tätig zu sein, dafür sorgen, dass die
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Versicherten davon Kenntnis erhalten, welche
Jahre gestrichen werden können. Die Sache wird
sicher sehr einfach werden. Man wird nicht Briefe
schreiben, man wird ein dazu geeignetes Formular
ausfüllen. Das geht an den Arbeitgeber und von
dort an die Ausgleichskasse, und damit ist der
Fall erledigt. Im Hinblick auf die kleine materielle
Differenz, die zwischen National- und Ständerat
besteht, möchte ich Ihnen beantragen, dem Be-
schluss des Ständerates zuzustimmen.

• , /
M. Hirzel, rapporteur: Ce long débat sur un

article somme toute secondaire m'empêche, vous
le comprendrez, d'être très long moi-même.

J'avais soulevé tout à l'heure quelques craintes
au sujet du texte proposé par le Conseil des Etats,
craintes que t M. Haeberlin vient de reprendre.
Mais après avoir entendu..soit M. Münz, soit M.
Stampfli, conseiller fédéral, Je précise ma position
en vous priant, malgré tout, d'accepter le texte
du Conseil des Etats, de façon à ne pas créer une
divergence sur un point tout à fait secondaire.

Le texte du Conseil des Etats et celui que nous
avons voté sont en réalité une seule et même chose,
à cette différence près que pour obtenir cette sous-
traction des mauvaises années dans le calcul géné-
ral, l'assuré devra le demander d'après le texte du
Conseil des Etats, alors que suivant notre projet
cela se fait automatiquement. Je pense qu'en pra-
tique, l'ordonnance d'exécution prévoira que cha-
que assuré aura l'occasion de savoir qu'il peut de-
mander qu'il soit tenu compte d'une ou de plu-
sieurs mauvaises années; c'est une question d'or-
ganisation et je crois que nous ne devons pas, sur
ce point, créer une divergence avec les Etats. Cela
quant au point de vue matériel. Sur le fond, il
n'y a aucune divergence.

En revanche, je suis maintenant tout à fait au
clair en ce qui concerne la proposition de M. Münz
et je crois que je puis la combattre avec M. Stampfli,
conseiller fédéral, et M. Bratschi. M. Münz voudrait
biffer complètement la disposition telle que nous
l'avons déjà votée précédemment. Je trouve qu'au
point de vue social, il commet en tout cas une erreur.
Il est évident qu'en adoptant la proposition de
M. Münz nous portons préjudice aux malheureux
qui, pendant quelques années, ont été malades ou
victimes du chômage, parce qu'on comptera dans
la moyenne les années très basses pendant lesquelles
ils n'ont presque pas ou pas du tout cotisé, alors
que notre système prévoit au contraire qu'on
pourra faire abstraction de ces mauvaises années
dans lesquelles les intéressés étaient dans la misère,
de façon que la moyenne de leurs cotisations soit
plus élevée et qu'en conséquence la rente qu'ils
recevront soit plus forte aussi.

Dans ces conditions, du point de vue purement
social et dans l'intérêt du petit assuré, je vous
demande de repousser la proposition de M. Münz.

Sappeur: Herr Bratschi hat zwei Bemerkungen
gemacht, die ich nicht vorübergehen lassen kann,
ohne sie. zu beantworten. Er hat uns gesagt, dass
wir für die privaten Versicherungen mehr Ver-
ständnis hätten als für die Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung, da diese uns vielleicht näher-

Nationalrat. — Conseil national. 1846.

stünden. Ich weiss nicht, mit welchem Recht Herr
Bratschi uns diesen versteckten Vorwurf machen
will.

Er hat auch gesagt, wir wären doch wohl,"
wenn wir immer wieder auf Mängel der Alters-
und Hinterlassenenversicherung aufmerksam mach-
ten, gegen die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung. Diese ungeheuerliche Behauptung weise ich
mit aller Schärfe zurück. Der Landesring hat sich
immer schon für die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung eingesetzt. Ich könnte Herrn Bratschi
fragen, warum denn er und seine Kreise jahrelang
nichts für die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung getan haben. Sie haben 18 Jahre lang,ge-
schwiegen, und als wir uns dann vom Landesring
aus mit aller Kraft dafür wieder einsetzten, sind
sie auch wach geworden! (Zwischenruf aus dem
Saal: Das ist ja lächerlich!) Das muss nun doch
einmal gesagt werden, alle Zwischenrufe ändern
daran nichts. Bitte, sehen Sie nach, was .-Sie ge-
leistet haben. Wir haben grosse Opfer für die Alters-
und Hinterlassenenversicherung auf uns genommen,
um sie wieder in Schwung zu bringen. Deshalb
lassen wir 'uns diesen Vorwurf gar nicht gefallen!

Es wäre dann vielleicht auch noch zu sagen,
dass es eine seltsame Argumentation ist, uns vor-
zuwerfen, wir wären gegen die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung, weil wir auf Mängel aufmerk-
sam machen, auf Mängel, die ganz sicher auch im

: Volke draussen gesehen werden. Unter Umständen
rettet man eine Sache, wenn man sich alle Mühe
gibt, die Mängel zu beseitigen. Man könnte, wenn
man gleich unfair kämpfen wollte, den Spiess um-
drehen und sagen: Sie haben hier absichtlich ein
Werk geschaffen, so voller Mängel, damit es über-
haupt nicht angenommen werden kann. Meine
sehr verehrten Herren! Wenn man nun in diesem
Werke versucht, Verbesserungen anzubringen, so
viel das möglich ist, so sollte man uns doch den gu-
ten Glauben nicht absprechen. Wenn wir so mit-,
einander reden, kommen wir zu keinem Ziele.

Bundesrat Stampfli: Herr Nationalrat Dr. Münz
hat Zweifel darüber geäussert, ob mein Gerechtig-
keitssinn das wirkliche Motiv meiner Bekämpfung
seines Streichungsantrages gewesen sei. Er hat
weiter behauptet, dass mein Gerechtigkeitssinn
eine Reihe von Ungerechtigkeiten in dieser Vorlage,
die ich hier mit Überzeugung vertreten habe, nicht
verhindert hätte. Er hat als Beispiel angeführt,
dass es vom Geburtstag des einzelnen Versicherten
abhänge, ob er schon einen Tag oder erst 6 Monate
nach Vollendung des 65. Altersjahres in den Genuss
der Altersrente gelange.

Jawohl, das war aber noch eine Milderung gegen-
über dem ursprünglichen Entwurf, der vorsah,
dass die Rente erst am 1. Tag des auf die Zurück-
legung des 65. Altersjahres folgenden Kalender-
jahres zur Auszahlung gelange. Die Milderung
kostet jährlich nicht weniger als 10 Millionen Fran-
ken. Wären wir soweit gegangen, dass die Rente
schon am ersten Tag des auf die Erreichung des
65.. Altersjahres folgenden Kalendermonats ausge-
richtet worden wäre, hätte das eine Mehrausgabe
von nicht weniger als 18 Millionen Franken jähr-
lich zur Folge gehabt.

130
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Und nun die grosse Ungerechtigkeit, die darin
besteht, dass auf den Geburtstag des Versicherten
abgestellt wird. Herr Nationalrat Dr. Hans- Münz
ist nach dem „Jahrbuch der eidgenössischen Rä,te"
am 8. August geboren. Hätte er das Glück gehabt,
erst am 30. Dezember des Jahres 1902 auf die
Welt zu kommen, dann miisste er dereinst nach
Zurücklegung des 65. Altersjahres nur einen Tag

, warten, bis er in den Genuss der Rente kommt.
So muss er 4 Monate und 22 Tage länger warten.
Das ist ja tragisch, im Leben eines Menschen!
Aber das ist doch nicht meine Schuld! Ich bitte
daher Herrn Nationalrat Dr. Münz, sofern tech-
nisch diese Möglichkeit noch besteht, sich bei der
richtigen Stelle zu beschweren. (Heiterkeit.)

Roth: Ich möchte Sie sehr bitten, dem Antrag
des Herrn Häberlin zuzustimmen und die national-
rätliche Fassung wieder herzustellen, auch auf die
Gefahr hin, dass wir damit die Sache etwas ver-
zögern. Ich glaube, dass das Gesetz deswegen diese
Woche gleichwohl zu Ende beraten werden kann.
Es ist so, wie Herr Häberlin und auch Herr Münz
gesagt haben, es werden gerade die Armen und
Ärmsten und die einfachsten Leute sein, die keine
Kenntnis davon haben, dass ; man diese Streichun-
gen vornehmen kann. Wir haben so etwas erlebt
im ersten Weltkrieg, ,als .der Bundesrat beschlossen
hatte, es sei den ersatzsteuerpflichtigen Landsturm-
männern, die eine gewisse Anzahl von Diensttagen,
hatten, die geleistete Militärsteuer zurückzuerstat-
ten, aber nur denjenigen, die darum nachsuchen.
Diejenigen, die es in der Zeitung lasen, bekamen
die Militärsteuer zurückerstattet, aber viele ein-
fache Männer, die nicht gerade die Zeitung lasen,
wussten nichts davon und bekamen sie nicht
zurück. Genau so wird es hier gehen. Darum sollten
wir an unserem früheren Beschluss festhalten. Ich
glaube, dass es a-uch verwaltungsmäßig besser
ist, wenn man die Sache zum vornherein auf diese
Weise regelt.

Bratschi, Berichterstatter: Ich muss leider noch
ein kurzes Wort an die Adresse von Herrn Sappeur
sagen, nicht generell. Ich glaube, wer in den letzten

.Monaten die Presse verfolgt hat und die Beratungen
im Ratssaale, hat unmöglich den Eindruckvgewin-
nen können, dass Herr Münz und seine Freunde der
Alters- und Hinterlassenenversicherung einen gros-
sen Dienst erwiesen hätten. Sie haben nur das
Negative unterstrichen und nur versucht, herunter-
zureissen, was irgendwie hat heruntergerissen
werden können. Dass auf diesem Weg eine Ver-
sicherung geschaffen werden könne, glaube ich
nicht. Wenn Herr Sappeur die Verdienste des
Landesringes und die Altersversicherung heraus-
streicht, ist das seine Sache, aber wenn er sagt,
dass f r uns hätte wecken müssen, dann wirkt eine
derartige Äusserung so lächerlich, dass'es unmög-
lich ist, sich, mit ihm darüber auseinanderzusetzen.

Es kommt bei jeder wichtigen Vorlage der
Augenblick, wo man aufhören muss, wo man zum
Werk als Ganzem Ja oder Nein sagen muss. Dieser
Augenblick ist bei der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung da. Aus dem, was Herr Münz und Herr
Duttweiler .sagen, hört man: auch im jetzigen Sta-
dium leider immer nur das Nein.

Schnyder-Brig: Ich möchte den Antrag Häberlin
warm unterstützen. Man muss sich vorstellen,^in
welchen Lebensverhältnissen die Leute sind, die die
Rente beanspruchen dürfen. Es sind u.a . Witwen
und Waisen. Wer denkt in solchen Momenten daran,
das Gesuch zu stellen,.die fünf schlechtesten Jahre
des Ernährers streichen zu lassen? Ich möchte'"
Sie dringend ersuchen, trotz der durch diese Diffe-
renz verursachten kleinen Verzögerung, diese Ver-
schlechterung des .Gesetzes, die der Ständerat ein-
geführt hat, zu streichen. Ich kann überhaupt nicht
verstehen, aus welchem Grunde der Ständerat dazu
kam, diese einfache klare und gerechte Bestimmung
durch das Requisit eines formellen Gesuches zu be-
lasten. . .

. Duttweiler: Es geht nicht an, hier Unwahrheiten
zu sagen. Es ist nämlich nicht wahr, ^dass ich gegen
die Alters- und Hinterlassenenversicherung ge-
schrieben hätte. Im Gegenteil, wir werden dieses
Werk selbst mit seinen Mängeln empfehlen müssen.
Diejenigen, die .kritisch eingestellt sind und sich
trotzdem' durchringen, die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung zu empfehlen, werden mehr
Glauben beim Volke finden, als die, die mit grossem
Pathos das Werk empfehlen und die Mängel ver-
hüllen wollen. Das Misstrauen gegen das, was von
oben kommt, ist hundertprozentig vorhanden. Eine
Gruppe, die während der Beratung die Mängel der
Vorlage bekämpft hat, nachher aber für das Werk
spricht, hat mehr Gewicht, als der Schweizerische
Gewerkschaftsbund, für den schon gesorgt ist, für
den die sozialen Pflichten in Sachen Versicherung
geregelt sind. Ich glaube, im Namen vieler Kollegen
zu sprechen, wenn ich mich dagegen wende, dass
man 'einzelne Mitglieder als asozial hinstellt, weil
sie nicht eine bestimmte Haltung in einem Detail-
punkt einnehmen. Dieser Terror geht nicht an, den
können Sie in den Gewerkschaften ausüben, einen
Arbeitgeber zwingen, jemandem zu kündigen, wenn
er nicht in die Organisation eintritt. (Zwischenrufe.)
Ich habe Belege hiefür. Wir sind jetzt in Unter-
handlungen. Üben Sie Ihren Terror dort aus, aber
nicht hier im Saale. •

Präsident: Ich glaube, wir wollen jetzt diese Dis-
kussion schiiessen. Herr Duttweiler sagte, er werde
das Werk empfehlen. Das wird alsdann in der
Schlussabstimmung zum Ausdruck kommen, wer
in diesem'Saale das Werk empfiehlt. Warten wir
bis dahin ab.'

A b s t i m m u n g . — Vote.

r Abs. 3.
Eventuell — Eventuellement :

Für den Antrag der Kommission
(Zustimmung) " ' Minderheit

Für den Antrag Häberlin
(Festhalten), ."' • v grosse Mehrheit

Definitiv— Définitivement:
Für den Antrag Häberlin 131 Stimmen
Für den Streichungsantrag Münz 7 Stimmen

Abs. 5.
Angenommen. — Adopté.
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.Art. 32..
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats:

Proposition de la commission, v
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Die nächste Differenz
betrifft Art. 32; Abs. 2. Es handelt sich um die An-
rechnung der Beiträge, die von der Ehefrau geleistet
worden sind. Dieser^Artikel schreibt bekanntlich
vor, dass die Beiträge, die die Ehefrau geleistet hat,
und zwar vor oder während der Ehe, den Beiträgen
des Ehemannes zugezählt werden, um die Renten
festzusetzen. Der Ständerat hat eine notwendige
Präzision angebracht, indem er vorschreibt,' bis zu
welchem - Zeitpunkt "diese • Beiträge angerechnet
werden können: Sie können in zwei Fällen nicht
mehr angerechnet werden, nämlich, wenn sie ge-
leistet werden, nachdem die Ehepaar-Altersrente
festgesetzt ist, und zweitens., wenn es Beiträge .sind,
die nach dem ersten Tage des der Vollendung des
65. Altersjahres folgenden Kalenderhalbjahres ge-
leistet werden. • •-,

Die endgültige Fassung dieses Abs. 2 wird in der
Vorlage der Redaktionskommission noch etwas ein-
facher gestaltet werden. Materiell stimmt die Kom-
mission dem Ständerat zu.

M. Hirzel, rapporteur: La commission vous pro-
pose de vous rallier au texte du Conseil des Etats
qui, sans modifier le fond, apporte sur deux points
une précision en ce qui concerne les cotisations et les
rentes d'épouses.

•C'est ainsi qu'à partir de soixante-cinq ans les
cotisations versées par l'épouse ne servent plus à
augmenter la rente, dans tous les cas.

Seconde précision: les cotisations versées par
l'épouse dont le mari est plus âgé augmentent la
rente dans la mesure où elles ont été payées par
.l'intéressée jusqu'à l'âge de soixante ans. Exemple:
Si une femme mariée est âgée de cinquante-huit ans,
elle continuera à payer les cotisations alors même
que son mari aura atteint l'âge de soixante-cinq ans;
de la sorte, les .cotisations versées par elle à cinquante-
huit, cinquante-neuf et soixante ans comporteront
dans la_ détermination de la rente du couple; en
revanche, à partir de l'année où l'épouse aura atteint
soixante ans elles ne seront plus prises en considéra-
tion, étant donné que mari et femme sont mis -au
bénéfice de la rente de couple lorsque le mari a
atteint l'âge de soixante-cinq ans et l'épouse celui de
soixante ans. '

Angenommen. — Adopté.

Art. 47. ' , '
" Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
• Adhérer à la décision du Conseil des Etats.'

Bratschi, Berichterstatter: In Art. 47 hat der
Ständerat eine Differenz geschaffen; er schlägt
Ihnen einen neuen Abs. 2 vor. Der Artikel befasst

•- • •*" *•

sich mit der Rückerstattung unrechtmässig bezo-
gener Renten. Der neue Absatz ordnet, die Verjäh-
rung dieser Rückerstattungspflicht. Es sind drei
Fristen für die Verjährung vorgesehen', nämlich ein
Jahr, nachdem die-Kasse von dem unrechtmässigen
Reritenbezug Kenntnis erhalten hat, zweitens fünf
Jahre nach den einzelnen Rentenzahlungen, und
schliesslich sieht die neue Fassung vor, dass die Vor-
s'chriften des Strafgesetzbuches massgebend sind,.
sofern der unrechtmässige Rentenbezug die Folge
einer strafbaren Handlung ist. >

Die Kommission schlägt Ihnen Zustimmung vor.

M. Hirzel, rapporteur: L'article 47 précise les
modalités de restitution des rentes qui auraient été
indûment, touchées.

Le texte du Conseil des Etats constitue., une
simple précision de caractère juridique analogue aux
dispositions civiles instituant un délai de prescrip-
tion. Ce délai est d'une année à compter du moment (
où la caisse de compensation a eu connaissance du
fait et au plus tard de cinq ans après le-paiement
de la rente. En d'autres termes, on ne veut pas laisser
indéfiniment cette épée de Damocles suspendue sur.
la tête d'un assuré, ayant touché indûment une rente.

Angenommen. —Adopté.
\ • • '

Art. 53.
Antrag der Kommission. .!

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats:

Antrag Rohr.
Festhalten am Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Proposition Rohr.
Maintenir là décision du Conseil national.

Bratschi, Berichterstatter: Eine weitere Diffe-
renzbesteht bei Art. 53. Er befasst sich mit der Er- *
richtung der Verbandsausgleichskassen und enthält
die Voraussetzungen, die an die Errichtung solcher
Kassen geknüpft werden. •* •

Der Ständerat beantragt, es sei das Wort „regio-
nal", wie Sie es in Art. 53 der nationalrätlichen
Fassung finden, zu ersetzen durch „sich über meh-
rere Kantone erstreckende" (zwischenberufliche Ver-
bände). Es han'delt sich darum, eine Bremse anzu- -
legen, damit nicht ganz kleine Kassen entstellen.
Ein, Verband muss sich über mehrere Kantone er-
strecken, um eine'Kasse gründen zu können. Das ist
indessen, soweit ich diese neue,Fassung verstehe,
nicht so aufzufassen, dass die Arbeitgeber bzw. die
Selbständigerwerbenden, die in diesen Verbänden
organisiert sind, selbst in mehreren Kantonen woh-
nen müssen, sondern so, dass ihre Tätigkeit sich auf
mehrere Kantone erstreckt. Das trifft z. B. auf die
Kasse des Basler Volkswirtschaftsbundes zu. Dieser
ist zwar eine ausgesprochen baselstädtische Organi-
sation, die aber auch ausserhalb des Kantons Basel-
Stadt tätig ist, und zwar in verschiedenen ändern
Kantonen, so dass die Bedingungen nach ständerät-
licher Fassung erfüllt sind.
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Kommission und Bundesrat sind-der Meinung,
dassmander vom Ständerat beschlossenen Fassung
zustimmen könnte. Der Rat mag darüber entschei-
den, ob er. diese Fassung wählen, ob er bei der alten
Fassung bleiben will, oder ob er eine:neue wünscht, wie
sie z. B. von Herrn Gysler vorgeschlagen worden ist.

M. Hirzel, rapporteur: A mon avis, l'article 53
donne lieu à une certaine équivoque. Ici je dois cons-
tater avec grand regret et pour la première fois qu'il

„n'y a pas concordance, et cela-sur le fond, entre le
texte français et le texte allemand. Il y a donc à
quelque chose à redresser.

En effet, dans le texte allemand on parle mainte-
nant de caisses intercantonales seulement. Autre-
ment dit, il semble que le bénéfice de la disposition
prévue ici s'étendra seulement aux caisses qui seront
à cheval, si je puis dire, sur la frontière d'au moins
deux cantons et non pas aux caisses régionales

. comme, par exemple, celles qui grouperaient des
intéressés de Lausanne et de Morges.

D'autre part, dans le texte français nous trou-
vons d'abord dans le texte imprimé le mot «cen-
trales» qui ne figure pas dans le texte allemand. Puis,
dans le deuxième texte français, celui-ci' dactylo-
graphié, où figure le tableau synoptique des diver-
gences, nous trouvons l'expression «cantonales». Il
y a donc deux acceptions bien différentes:

En qualité de rapporteur je dois insister pour
que la précision et la clarté indispensables soient
apportées afin que nous sachions exactement ce que
nous votons. Je comprends très bien la proposition
qui est faite à présent de maintenir le texte du
Conseil national donc sa teneur primitive, bien que
la commission se soit ralliée à la rédaction adoptée
par le Conseil des Etats. Personnellement, je pense
que nous devrions au contraire nous borner à main-
tenir, le texte ancien qui parle d'organisations cen-
trales ou régionales, ce qui offre une très large inter-
prétation et permet de reconnaître des caisses qui
seraient limitées à une ou deux villes, à un ou deux
districts. Et je pense qu'on peut très bien l'admettre
étant donné les conditions de fond précisées ensuite
dans cet article.

Il m'est revenu que les modifications adoptées
par le Conseil des Etats ont été décidées sur l'inter-
vention d'un ou deux députés romands, qui les
auraient proposées pour des raisons que j'ignore. Je
n'ai pas été en rapport avec eux et je ne peux pas
comprendre quel intérêt fédéraliste ou régionaliste
il peut y avoir d'abandonner notre ancien texte. Je
conserve donc à cet égard une attitude critique jus-
qu'à ce que le problème ait été élucidé.

Rohr: Ich beantrage - Ihnen, am Beschluss des
Nationalrates festzuhalten. Art. 53 umschreibt die
Voraussetzungen, unter denen Berufsverbände Ver-
bandsausgleichskassen errichten können. Nach dem
Entwurf des Bundesrates und dem Beschluss des
Nationalrates sind dazu befugt schweizerische
Berufsverbände und schweizerische oder regionale
zwischenberufliche Verbände von Arbeitgebern und
Selbständigerwerbenden, sofern sie eine gewisse Zahl
von Arbeitgebern umfassen und eine gewisse Sum-
me, mindestens 400 000 Franken Prämieneinnah-
men ausweisen. Nach dieser Auffassung ist also
auch die Errichtung von Verbandsausgleichskassen

möglich für Verbände, die ihre Tätigkeit auf einen
einzigen Kanton beschränken.

Nach dem Beschluss des Ständerates wäre die Er-
richtung von Verbandsausgleichskassen nur möglich,
wenn sich dje zwischenberuflichen Verbände, über
mehrere Kantone erstrecken. Diese Fassung scheint
mir unhaltbar zu sein. Einmal ist nicht einzusehen,
warum nur die Errichtung von solchen Verbands-
ausgleichskassen möglich sein sollte, deren Tätigkeit
sich auf mehrere Kantone erstreckt. Sodann ist mit
besohderm -Nachdruck zu betonen, dass diese Fas-
sung einer Reihe von Verbandsausgleichskassen
das Lebenslicht ausblasen müsste, die während dei-
Dauer des Krieges,, ausgezeichnet gearbeitet haben.

Zurzeit bestehen sieben zwischenberufliche
Ausgleichskassen, die ihre Tätigkeit auf kantonalem
Gebiet ausüben, trotzdem aber zu den mittleren
und grossen Kassen gehören. Ich mache auf die
Ausgleichskasse des Basler Volkswirtschaftsbundes
mit einer Prämieneinnahme von 4 Millionen Fran-
ken aufmerksam, auf die Caisse interprofessionnelle
de Compensation de Neuchâtel mit einer Prämien-
einnahme von 2 Millionen, auf die Lohn- und -
Verdienstausgleichskasse des aargauischen Arbeit-
geberverbandes in Aarau mit 1,8 Millionen Prämien-
eirinahme, auf die thurgauische Ausgleichskasse
für Handel und Industrie in Weinfelden mit einer
Prämieneinnahme von 500 000 Franken, auf die
Ausgleichskasse des thurgauischen Gewerbever-
bandes mit einer Prämieneinnahme von ebenfalls
500 000 Franken. Nach dem Beschluss des Stände-
rates, der verlangt, dass nur solche zwischenberuf-
liche Verbandsausgleichskassen gegründet werden
dürfen, die sich über mehrere Kantone erstrecken,
müssten alle diese Verbandsausgleichskassen ihre
Tätigkeit einstellen. Nachdem diese grossen und
teilweise grössten Kassen ihre Verpflichtungen voll-
ständig und einwandfrei erfüllt haben, ist nicht
einzusehen, aus welchen Gründen ihr Weiterbestand
verunmöglicht werden sollte. Ich beantrage Ihnen
daher, es beim Beschluss des Nationalrates 'zu be-
lassen und dadurch auch das Weiterbestehen dieser
kantonalen, zwischenberuflichen Verbandskassen
zu ermöglichen.

M. Berthoud: Je viens appuyer-très énergique-
ment la proposition de M. Rohr.

Je me demande si, en acceptant la proposition
Iten, le Conseil des Etats s'est rendu compte des
conséquences que cette proposition entraîne. Je
vais même jusqu'à penser que l'auteur de cette
proposition n'en a pas mesuré toute la portée. En
effet, il s'agit de rien moins que d'annihiler les ^ef-
forts de plus d'une demi-douzaine de caisses e_xis-
tantes, alors qu'on avait pourtant affirmé, de di-
vers côtés, qu'on ferait tout pour maintenir les
organisations existantes et leur permettre de fonc-
tionner pour l'exécution de la loi d'assurance. ^_

Les caisses interprofessionnelles cantonales —
et non intercantonales — ont été créées pour as-
surer le service des allocations militaires pour pertes
de salaire et pertes de gain. Elles ont été habilitées
ensuite à fonctionner, dans le cadre du regime tran-
sitoire de l'assurance vieillesse. Elles ont rendu de
très grands services.

Ces caisses existent dans les deux demi-cantons
de Baie, en Thufgqvie, en Argovie, dans le canton
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de Vaud, en Valais, à Genève et à Neuchâtel.
C'est dire qu'il ne s'agit pas de cas exceptionnels
mais, au contraire, d'institutions solidement as-
sises. S'agissant du canton de Neuchâtel, la caisse
compte 5000 membres et 2,5 millions de'contri-
butions annuelles. Or, l'article 53 prévoit que l'une
ou l'autre de ces deux conditions doit être remplie :
«lorsque la caisse de compensation qu'elles se pro-
posent de créer comptera, selon toutes prévisions
et d'après l'effectif et la composition des associa-
tions, 2000 employeurs ou personnes exerçant une
activité lucrative indépendante, ou : encaissera des
cotisations s'élevant au moins à 400 000 francs par
an, ces caisses pourront fonctionner».

Vous voyez que dans un canton qui n'est pas
un des plus importants de la Suisse, celui de Neu-
châtel, nous avons^ une caisse dépassant de beau-
coup l'une et l'autre de ces deux conditions puis-
que, au lieu de 2000 membres, elle en a 5000 et,
au lieu d'un montant de contributions de 400000
francs, elle en totalise 2,5 millions par an. Je ne
doute pas qu'il en soit de même, toutes proportions
gardées, pour les autres cantons.

Il importe de relever que lors,de.l'élaboration
de la loi, les organisations existantes ont reçu l'as-
surance qu'elles pourraient continuer à fonctionner
au service des rentes vieillesse. Dans ces conditions,
on ne peut que s'étonner de la modification que le
Conseil des Etats a jugé à propos de faire, un peu
à la hâte, à l'article 53. i

Je me permets d'attirer votre attention sur une
conséquence extrêmement grave du maintien de
cette disposition. Au moment bu la loi sera soumise
à la votation populaire, les 5000 membres de la
caisse de Neuchâtel et les quelques dizaines de
milliers de membres des autres caisses d'autres
cantons ne seraient peut-être pas indifférents à
cette disposition et peut-être recruterait-on parmi
eux de nouveaux éléments hostiles à la loi. Si on
veut à tout prix faire sombrer cette loi d'assurance
vieillesse, il n'y" a qu'à la charger de dispositions
semblables à celle qui a été adoptée par le Conseil
des Etats. C'est la raison pour laquelle- je pense
que vous n'hésiterez pas à revenir en arrière et à
adopter la proposition de M. Rohr.

Gysler: Man hatte beim Studium der Differen-
zen der Vorlage stark den Eindruck, dass auch die
nationalrätliche Kommission sehr darauf aus war,
den Änderungen, die der Ständerat vorgenommen
hat, zuzustimmen, um möglichst prompt die Vor-
lage verabschieden zu können. Ich weiss nicht, ob
das nicht eine gewisse Gefahr'in sich schliesst. Es
ist ja nicht 'das erste Mal, dass am Schluss solcher
Beratungen im Eiltempo noch ziemlich viel Por-
zellan zerschlagen wird, Porzellan, das dann eben
der Vorlage in einer eventuellen Abstimmung ge-
fährlich werden könnte. Ich glaube, -es ist nicht
richtig, 'wenn vorhin der Herr Kommissionsprä-
sident ausgeführt hat, wer jetzt an der Vorlage
herumnörgle, der sage einfach Nein. Das ist nicht
richtig, sondern das Gegenteil ist richtig: wir
müssen alles daran setzen, um die in der Vorlage
enthaltenen Unzukömmlichkeiten und Unrichtig-
keiten jetzt noch zu korrigieren, bevor es eben-zu
spät ist.

Der Art. 53 steht in engstem Zusammenhang
mit Art. 63, ich bin einverstanden, dass man dar-
über sich gesondert ausspricht, man'muss auseinan-
derhalten, was Art. 53 und was Art. 63 nach dem
neuen Vorschlag des Ständerates will. In Art. 63
will der Ständerat den Arbeitgebern die Wahl-
freiheit lassen, sich selbst zu entscheiden, ob sie
einer zwischenberuflichen Kasse oder der Aus-
gleichskasse .des schweizerischen Berufsverbandes
sich anschliessen wollen. Das ist jetzt schon eine
ausserordentliche Gefahr für die ganze Vorlage.
Art. 53 will den zwischenberuflichen Kassen die
Möglichkeit geben, sich auszudehnen über verschie-
dene Kantone. Den zwischenberuflichen Verbän-
den oder Kassen sind diejenigen Arbeitgeber oder
selbständig Erwerbenden angeschlossen, die ent-
weder keinem schweizerischen Beruf s verband oder
einem Verband angehören, der nicht selbst eine
Ausgleichskasse errichtet hat, beispielsweise heute
der Verband der Metzgermeister oder der Schwei-
zerische Wirteverein u. a. Es ist zuzugeben, dass
die Fassung des Art. 53 nach nationalrätlichem
Wortlaut • nicht besonders klar ist, und es besteht
bei diesem Wortlaut auch die Gefahr einer ge-
wissen Zersplitterung. Anderseits geht aber der
Vorschlag des Ständerates zu weit. Er sagt, dass
solche zwischenberufliche Kassen sich über .mehrere
Kantone erstrecken müssen, und um einer solchen
Vielheit zu steuern und trotzdem heute gutgehende
und bestehende Kassen aufrecht zu erhalten,
möchte ich Ihnen vorschlagen, dass wir eine kleine
Änderung vornehmen dadurch, dass wir sagen,
dass • diese zwischenberuflichen Kassen sich min-
destens über einen Kanton erstrecken sollen. Das
ist eine kleine Änderung am Vorschlag des Herrn
Dr. Rohr, der am nationalrä blichen Beschluss fest-
halten möchte.

M. Cottier: Mon intervention sera extrêmement
brève. La modification apportée par le Conseil des
Etats à l'article 53 du projet de loi a été suggérée
et défendue, chose étrange que je n'arrive pas à
expliquer, par deux fédéralistes convaincus, MM.
Iten et Fauquex. Le résultat de cette modification
est de taille. Les entreprises d'un canton ne pour-
raient plus réaliser, par l'initiative privée, l'encais-
sement des contributions et le paiement des rentes
prévues par la loi fédérale. Le texte adopté par,le
Conseil national donnait aux associations inter-
professionnelles suisses centrales ou régionales le
droit de créer des caisses professionnelles. Or le
Conseil des Etats a suivi MM. Iten et Fauquex et
a remplacé le mot «régionales» par le mot «inter-
cantonales». Si le Conseil national se ralliait à
cette façon de voir les caisses interprofessionnelles
privées cantonales créées sous le régime des arrêtés
fédéraux de. 1939 et de 1940 devraient abandonner
leur activité, une activité qui a fait ses preuves,
qui a rendu de très précieux services.

Pour les raisons excellemment développées tout
à l'heure par MM. Berthoud, Gysler et Rohr, je
vous demande de maintenir la décision du Conseil
national, de maintenir l'article 53 tel que nous
l'avions rédigé et d'accepter la proposition de M.
Rohr. Je vous recommande instamment, ce faisant,
d'en appeler d'un Conseil des Etats mal informé
à un Conseil des Etats mieux informé.
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M. Guinand: Je ne peux pas laisser passer les
paroles de M. Gysler sans tout de même attirer
votre attention'sur le danger qu'il y aurait à vou-
loir rédiger l'article 53 .dans la conception du
Conseil des Etats et ensuite, à l'article 63, de suppri?
mer toute espèce de liberté. Si l'on adopte le point
de vue développé ici par M. Gysler, on en arrivera
à augmenter le nombre des opposants à la loi dans
des proportions considérables. En effet, la rédac-
tion du Conseil des Etats pour l'article 53, comme
on Vient de le dire, oblige un certain nombre de
caisses de la Suisse romande à se dissoudre et évi-
'demment les membres de ces caisses se défendront
et seront obligés pour cela de voter purement et
simplement contre le projet de loi. Dev même à
l'article 63, si l'on oblige les assurés à s'affilier uni-
quement à des caisses d'associations suisses en leur
interdisant de pouvoir s'affilier à leurs propres
caisses régionales, les caisses de leur canton, on en
arrivera à une centralisation forcenée qui est un
danger et on augmentera ainsi le nombre des
oppositions. ^11 est inadmissible, étant donné que
toutes les grandes associations ont leur siège à
Zurich (certains de ces messieurs défendent, et je
le comprends, des situations acquises) il est inad-
missible que l'on oblige des Tessinois ou des Ro-
mands à s'affilier uniquement à des caisses cen-
trales qui ont leur siège en Suisse allemande et dans
la partie nord du pays. Il faut dans cette loi res-
pecter le principe de la décentralisation si l'on ne
veut pas créer des masses d'opposants. C'est pour-
quoi et dans cet esprit je vous demande de main-
tenir le texte du Conseil national à l'article 53 et,
à l'article 63, de permettre une certaine liberté qui
diminuera certainement le nombre des opposants
si vous admettez la manière de voir du Conseil
des Etats à l'article 63 et celle du Conseil national
à l'article 53.

t ' •
M. Gressot: II y a lieu de mettre en rapport

l'article 53 avec l'article 63 cçmme effectivement
vient de le faire M. Guinand. C'est sans doute à
la suite de la modification de l'article 53, chiffre 1,
que le Conseil des Etats a pu se déclarer favorable
au libre choix de la caisse professionnelle dans le
cadre dé la nouvelle rédaction de l'article 63. Les
représentants de la Suisse allemande craignaient

' qu'il y ait en Suisse romande et peut-être dans
d'autres régions, une multiplicité de caisses inter-
professionnelles qui rendent impossible le travail
normal des associations professionnelles suisses.

Le Conseil des Etats a adopté une disposition
précisant le terme de «central» ou .«régional» qui
définissait le champ d'action des associations inter-
professionnelles autorisées à créer des caisses de '
compensation. Il a prévu que seules seraient re-
connues les caisses dépendant de plusieurs cantons.
La nouvelle rédaction de l'article 53 autorise donc
maintenant la création de caisses de compensa-
tion soit par.les associations professionnelles suisses
soit par des associations interprofessionnelles suisses'
ou s'étendant sur plusieurs cantons. Tout simple-
ment — je tiens à le préciser =— repousser cette
nouvelle rédaction risque de compromettre la con-
cession faite à l'article 63 par la majorité de la^Suisse
alémanique à l'égard de la minorité rqmande.
Pratiquement, la nouvelle rédaction de l'artiiclei:53;>;

ne change rien au fait. Mais les associations pro-
fessionnelles, suisses allemandes y" voient une ga-
rantie. ' ^

En effet, contrairement au régime des alloca-
tions pour pertes de salaires et de gains, l'article 53, j
lettre a, de même que l'article 54 imposent aux
caisses, de compensation qui veulent se constituer
de grouper, un effectif important d'employeurs,
d'encaisser un gros montant de- cotisations et de
déposer une caution atteignant au minimum
100000 francs. .A elles seules ces dispositions'em-
pêchent, comme le craignaient les associations de
la Suisse allemande, la création d'une multiplicité
de petites caisses en sorte que si la Suisse romande
veut réellement pouvoir développer ses institu-
tions propres par rapport à la Suisse alémanique,
force sera aux caisses existantes de s'organiser sur
le plan intercantonal dans le cadre d'une ou deux
caisses qui atteindront, grâce, à leurs efforts com-,
muns, les minimum prévus aux articles 53, lettre a
et 54, chiffre 3. La Suisse romande, contrairement
aux appréhensions qui ont été lancées tout à l'heure,
n'a donc rien à perdre avec la nouvelle rédaction
de l'article 53 ainsi qu'on aurait pu le craindre de
prime abord ef'il est infiniment préférable pour
elle d'avoir des caisses intercantonales qui remplis-
sent les conditions de la loi plutôt que d'éveiller,
en vain d'ailleurs comme cela a été le cas dans le
régime des allocations pour pertes de salaires et de
gains, l'espoir d'obtenir des dérogations que le
Conseil fédéral n'accorde pas. La Suisse romande
est elle-même intéressée à la nouvelle rédaction
de l'article 53 car cela renforce considérablement '
la position des caisses qui existent ou qui se crée-
ront et cela permettra surtout de défendre victori-
eusement le libre choix de la caisse tel que le pré-
voit le nouvel article 63.

Dans ces conditions, -poUr ma part, je me rallie
au texte du Conseil des Etats et je vous prie de
vous y rallier vous-mêmes.

' Edef: Ich verstehe, dass die Kommission dar-
nach drängt, einen Abschluss zu erhalten, aber ich
glaube, dass die grosse Arbeit, die sie geleistet hat,
uns nicht hindern darf, unserseits das zu tun, wozu
wir verpflichtet sind, die Kommission auf gewisse
Unebenheiten aufmerksam zu machen, die offenbar
durch die Beratung im Ständerat hineingekommen
sind. Bis jetzt habe ich nie feststellen können, dass.
man so.einstimmig vorgeschlagen hat, dem Stände-
rat in allen Punkten zuzustimmen. Ob die Schluss-
abstimmung schon vor dem Mittagessen möglich
sei oder erst nachher erfolgen kann, davon^ hängt
es nicht ab, wenn wir hier auf Dinge stossen, die
öffentliches Aufsehen erregen müssen. (

Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass
es von diesem Art. 53 abhängt, ob einer ganzen
Anzahl Kassen, die sich meines Wissens sehr gut
bewährt haben und die auch über ganz gute Zeug-
nisse der Kontrollinstaiizen, der kantonalen und
der eidgenössischen, verfügen, das Lebenslicht aus-
geblasen wird. Wenn die Wirtschaft sich selber
behelfen kann, und das jahrelang' gemacht hat,
mit Zustimmung der Behörden, ist es ganz wider-;
sinnig, jedenfalls grob fahrlässig, diesen Kassen
hier durch Art. 53 in der ständerätlichen Fassung
das Lebenslicht auszublasen.
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Nun haben wir zwei Anträge. Der Antrag Rohr
will es bewenden lassen beim.Vorschlag des Bundes-
rates, „und der zweite Antrag, der gestellt .wird von
Herrn.Kollege Gysler, will beifügen, dass die Kas-
sen sich über mindestens einen, Kanton erstrecken
müssen. Ich möchte sehr bitter, den! Antrag Rohr
zuzustimmen, weil er den Vorzug hat, dass er klar
ist. Man weiss, wie er gemeint ist; beim Antrag
Gysler ist man nicht klar,- was das heissen soll:
über mindestens einen Kanton. Müssen sie sich
über den- ganzen Kanton erstrecken? Irgendwo
muss die Kasse ihren Sitz haben, aber ich kann mir
nicht denken, dass zum Beispiel eine st. gallische
Kasse ihre Tätigkeit. von. Rorschach bis Mels aus-
dehnen muss, oder eine bernische Kasse vom Jura
bis Interlaken, sondern mir scheint, es handle sich
um eine kleine. Zahl schon bestehender Kassen. Es
ist nicht anzunehmen, dass viele neue Kassen hin-
zukommen. Warum soll man ihre Existenz er-
stehweren und sie durch irgendeine neue Formulie-
rung schikanieren? Ich möchte- empfehlen, dem
Antrag Rohr zuzustimmen, also am Vorschlag des
Bundesrates, der vom Nationalrat angenommen
worden ist, festzuhalten.

M'. Berthotld: Je m'étonne de l'argumentation
développée il y a un instant par notre collègue,
M.1 Gressot. Je tiens tout d'abord à bien marquer
qu'il.n'y a aucune opposition entre la conception
suisse romande et la conception suisse allemande.
Parmi lés cantons qui, aujourd'hui, ont des caisses
interprofessionnelles, il y en a quatre de Suisse alle-
mande et quatre de Suisse romande. On ne peut pas
venir parler ici d'une conception suisse romande
opposée à une conception .suisse allemande. Vous
avez en Suisse allemande les deux Baie, vous avez
Argovie, vous avez Thurgovie; en Suisse romande,
vous avez Vaud, Valais, Genève et Neuchâtel. Si
on veut éviter la prolifération des caisses cantonales
ou régionales, cela ne peut se faire que par l'exigence
d'un minimum du nombre dés membres et du mon-
tant des cotisations. La disposition existe à l'ar-
ticle 53. Je-ne vois pas ce qu'on peut redouter. Il
ne faut en tout'cas pas empêcher les cantons de
créer une caisse s'ils le désirent. Nous ne songeons
pas à nous opposer à la création de caisses inter-
cantonales. Lorsqu'on parle de caisses régionales, ce
terme peut avoir sa signification aussi bien dans le
cadre de la Confédération que dans le cadre du
canton'. Si nous n'empêchons pas les caisses inter-
cantonales, je ne vois pas pourquoi les partisans des
caisses intercantonales feraient obstacle au maintien
des caisses cantonales existantes'et qui ont fait
leurs preuves. _ '

Cela étant, j'insiste encore une fois, de façon
toute pressante, pour que vous vous ralliez à la pror
position de M'. Rohr, laquelle signifie le maintien dé
la proposition adoptée en premier débat par votre
Conseil.

Bundesrat Stampf li: Nachdem ich mir die ver-
schiedenen Anträge und ihre Urheber angesehen und
die vorausgegangene Diskussion angehört habe, bin
ich schon versucht, mit déni'Dichter zu sagen: „Mir
wird von alledem so dumm, als ging' mir ein Mühlrad
im Kopfe herum!" Wer hat im Ständerat den Ab-
änderungsantrag zu Art. 53 gestellt, dass zwischen-

'berufliche Verbände, die die Anerkennung ihrer
Ausgleichskassen verlangen können, sich auf meh-
rere 'Kantone erstrecken müssen ? Es war ein pro-
minenter Vertreter des Schweizerischen Gewerbe-
Standes, Herr Ständerat Dr. Iten. Es war gleich-
zeitig ein überzeugter Anhänger des Föderalismus.
Unterstützt wurde sein Antrag von Herrn Ständerat
Fauquex, ebenfalls einem fédéraliste fervent et
romand passionné. Wenn nun im Ständerat ein An-
trag von einem Mitglied der katholisch-konserva-
tiven Partei gestellt und von einem Romand unter-
stützt wird, bin ich immer sicher, dass es nutzlos ist,
einen solchen Antrag zu bekämpfen. Noch immer
bin ich' in einer solchen Situation unterlegen. Des-
halb habe ich die Waffen gestreckt. Wenn schon die
Romands finden — übrigens mit Herrn Gressot —
dass den Interessen der welschen Schweiz besser ge-
dient sei, wenn sich eine Verbandsausgleichskasse
über mehrere Kantone erstrecke, und wenn auch
ein prominenter Vertreter des Schweizerischen
Gewerbestandes dièse Ansicht vertreten hat, musste
ich mir sagen: Du kannst beruhigt die Waffen
strecken !

Nun muss ich es erleben, dass diese Bestimmung
hier mit aller Leidenschaft nicht nur" von einem,
sondern von zwei Vertretern der katholisch-konser-
vativen Fraktion — Herr Dr. Eder hat Herrn
Dr. Rohr Sekundantendienste geleistet — unter-
stützt wird und dazu noch von einer ganzen Anzahl
von Romands. Daist es ausserordentlich schwer für
einen Vertreter desBundesrates, zu erkennen, welches
der richtige Föderalismus ist und welches insbeson-
dere der richtige romanische Föderalismus ist. Dar-
über sollten sich doch einmal die Herren unter sich
einigen. Wenn das auf dem gewöhnlichen Wege nicht
möglich ist, möchte ich Ihnen empfehlen, einmal
einen Hohenprister zu ernennen, an den ich mich
wenden kann, um zu erfahren, welches der richtige
Föderalismus im allgemeinen und welches im spe-
ziellen hier der richtige fédéralisme romand ist.

Nun sind hier wirklich gewichtige Gründe dafür
angeführt worden, dass es übertrieben ist, zu ver-
langen, dass ein zwischenberuflicher Verband sich
über mehrere Kantone verbreiten muss, damit seine
Ausgleichskasse anerkannt wird. Es genügt doch
einfach, abzustellen auf die Mitgliederzahl und.auf
die Höhe der Jahresbeitragssumme. Warum soll
man von den zwischenberuflichen Verbänden mehr
verlangen als.von den grossen schweizerischen Be-
rufsverbänden ? Aber auch da ging der Vertreter der
romanischen Schweiz im Ständerat noch weiter. Er
wollte vorschreiben, dass die Ausgleichskassen der
zwischenberuflichen Verbände sich nicht nur über
mehrere Kantone gemäss Antrag Iten zu erstrecken
hätten, sondern dass ihre Beitragssumme minde-
'stens 800 000 Franken, also . das. Doppelte der
übrigen Kassen, aufweisen müsse. Da habe ich er-
klärt: Das geht nun gegen die Gesetze der Logik,
selbst wenn es von einem Vertreter des Esprit latin
kommt. In einem solchen Fall hört selbst für einen-
plumpen Deutschschweizer die Logik auf! So ist es
mir wenigstens gelungen, Herrn Fauquex von diesem
Antrag abzubringen, allerdings nicht ohne grossen
rhetorischen Aufwand. Nun sage ich: Es hat keinen
Sinn, mit der Verschärfung des Beschlusses des
Ständerates eine Reihe von.bereits bestehenden Ver-
bandsausgleichskassen auszuschliessen. die immer-
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hin die Voraussetzungen erfüllen, die für schwei-
zerische Berufsverbände Vorgeschrieben werden, die
also 2000 Arbeitgeber bezw. selbständig Erwerbende
umfassen oder eine Beitragssumme von mehr als
400 000. Franken aufweisen. Es hat keinen Sinn,
darüber hinaus vorzuschreiben,-dass sie sich auch
noch über mehrere Kantone erstrecken müssen.
Nachdem ich gesehen habe, dass der ständerätliche
Beschluss nicht dem Willen der überwiegenden
Mehrheit der romanischen Schweiz und auch nicht
der Auffassung des Schweizerischen Gewerbe-

* Verbandes entspricht, lasse ich ihn fallen. Wenn ich
weiter die Wahl, habe zwischen dem Antrag Dr.
Gysler, der wirklich nicht klar ist — da muss ich
Herrn Eder recht geben — oder zwischen dem An-
trag Dr. Rohr, einfach den Beschluss des National-
rates wieder herzustellen, so entscheide ich mich
für den letzten Antrag.

Gysler: Ich schliesse mich dem Antrag Rohr an
und ziehe meinen Antrag zurück. ^

Bratschi, Berichterstatter: Die Kommission hatte
sich bereit erklärt, dem Ständerat zuzustimmen,
ursprünglich in Übereinstimmung mit dem Bundes-
rat. Nachdem nun Herr Bundesrat Stampfli fest-
stellt, dass der Beschluss des Stäriderates den Wün-
schen des Gewerbes auch nicht entspricht, und da
ohnehin eine Differenz vorliegt, die Vorlage also
noch einmal an den Ständerat zurück muss, so sehe
ich nicht ein, warum wir nicht an der ursprünglichen
nationalrätlichen Fassung festhalten sollen, die wir
in unseren Beratungen • als die bessere empfunden
haben. So wie die Lage ist, möchte ich Ihnen
empfehlen, an der ursprünglichen Fassung festzu-
halten.

M. Hirzel, rapporteur: Personne n'est heureuse-
ment grand prêtre du fédéralisme et je constate que
la discussion qui a eu lieu au Conseil des Etats entre
MM. Iten, de Zoug, et notre ami Fauquex était sans
doute une réminiscence du Zuger Röteli! (Rires.)
C'est la seule signification que je donne à cette.con-
ception. Nous n'arrivons pas à comprendre ceux qui
protègent un certain fédéralisme politique et qui
veulent interdire l'existence-de caisses régionales à
l'intérieur du canton.

D'après la proposition que nous soumet aujour-
d'hui M. Gressot, les industriels du Jura vàudois ne
pourraient créer aucune caisse et il en serait de
même dans le Jura bernois. Autrement^ dit, les
grands cantons comme Berne, Vaud, Tessin, Gri-
sons, Valais, en vertu du fait qu'ils sont des grands
cantons, seraient désavantagés par rapport aux
petits cantons, lesquels ne voient peut-être pas la
nécessité d'avoir des caisses régionales. Or, notre
texte permettrait précisément de faire du régiona-
lisme à l'intérieur du canton.

Dans ces conditions, je crois que nous pouvons
sans aucune arrière-pensée maintenir fermement le
texte du Conseil national qui, seul, permet de main-
tenir une certaine liberté d'appréciation et qui pro-
tège les caisses régionales.

Präsident: Die Kommission schliesst sich dem
Antrag des Herrn Rohr an, es sei am früheren
Beschluss des Nationalrates festzuhalten. Früher

lat die Kommission dem Antrag des Ständerates
in der gedruckten Vorlage) zugestimmt. Dieser Zu-
ätimmungsantrag ist hier. z. B. von Herrn Gressot
unterstützt worden.

Um nun Klarheit zu schaffen, lasse ich abstim-
men, weil dadurch auch eine Differenz mit dem
Ständerat entsteht^ Es ist immer wertvoll, wenn wir
zahlenmässig feststellen können, wie die Meinungen
im Nationalrat zum AusHruck gekommen sind. Ich
asse so abstimmen, dass ich zuerst über den Antrag
Rohr, dem sich die Kommission und der Bundesrat
anschliessen, entscheiden lasse. Nachher lasse ich
feststellen, wer am Antrag des Ständerates fest-
halten will, der durch Herrn Gressot unterstützt
wurde.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag Rohr (Festhalten) 124 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

Art. 53bis.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Wir .haben im Art.
53 bis zwei Differenzen, denen meines Erachtens
keine grosse Bedeutung zukommt und die hätten
unterbleiben können.

Die Kommission beantragt Ihnen, dem stände-
rätlichen Beschluss zuzustimmen.

Ich gebe dabei zu, dass die Kommission hier und
bei ändern Punkten zugestimmt hat, um keine neuen
Differenzen zu schaffen. Das war möglich, weil den
Differenzen nuVwenig Ausnahmen keine grosse Be-
deutung zukommt. Das geschieht übrigens nicht nur
bei diesem Gesetz, es ist auch bei jedem ändern
Gesetz so, dass immer ein Rat nachgeben muss. Ich
möchte auch aufmerksam machen, dass die Kom-
mission einstimmig gewesen ist und dass Anträge,
die jetzt aus der Mitte der Kommission kommen,
in der Kommission hätten gestellt werden können.
Dann wäre die Kommission über die verschiedenen
abweichenden Meinungen orientiert gewesen, die
jetzt hier im Rate zum Ausdruck kommen.

Art. 53 bis befasst sich bekanntlich mit der Pari-
tät dieser Kassen. Die Parität ist nach national-
rätlichem Beschluss möglich entweder, wenn Arbeit-
nehmerverbände, die mindestens 50 % der Ver-
sicherten einer Kasse umfassen, es verlangen oder
wenn Arbeitnehmerverbände das wünschen, die
weniger als 50 % der Mitglieder einer Kasse um-
fassen, aber unter der Bedingung, dass 10 % der
übrigen Arbeitnehmer ausdrücklich zustimmen.

- Der Ständerat hat zwei Änderungen angebracht :
1. Wenn die Arbeitnehmerverbände nicht 50 % auf-
weisen, so muss mindestens ein Drittel angeschlossen
sein, 'um die Parität verlangen zu können. 2. Stellt
der Ständerat nicht auf 10 % der Versicherten ab,
sondern auf die übrigen Verbände, denen 10 % der
Versicherten angeschlossen. sind. Diese Verbände
müssen die Zustimmung geben, wenn die Parität
zustande kommen soll, ohne von Verbänden mit
50 % der Versicherten verlangt zu werden. In ge-
wissem Sinne handelt es sich um einen Einspruch
gegen die Gründung einer paritätischen Kasse,
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einen Einspruch, der allerdings nicht formell er-
folgen muss, sondern dadurch entsteht, dass die Zu-
stimmung nicht erfolgt. Wenn na'chnationalrätlicher
Fassung nicht mindestens 10 % der Arbeitnehmer
zustimmen, kann die Kasse nicht gegründet werden,
nach ständerätlicher Fassung, wenn Verbände mit
10 % der Versicherten zustimmen. Dabei sei noch
beigefügt, dass diese Verbände einzeln oder zu-
sammen die Zustimmung geben bzw. verweigern
können.

In der ständerätlichen Beratung bestand über
diesen letzteren Punkt eine gewisse Unklarheit. Ich
messe aber der Fassung „einzeln oder zusammen"
keine grosse Bedeutung zu, weil in beiden Fällen es
mindestens 10 % sein müssen, damit die Parität
ermöglicht oder verhindert wird.

Die nationalrätliche Kommission hat beschlos-
sen, der neuen Fassung des Ständerates zuzu-
stimmen. Ich sage Ihnen ganz offen, persönlich hätte
ich die nationalrätliche Fassung vorgezogen. Ich
halte sie nach wie vor für besser als die ständerät-
liche Fassung. Ich empfehle Ihnen aber im Namen
der Kommission, der Lösung zuzustimmen, wie sie
vom Ständerat vorgeschlagen wird.

M. Hirzel, rapporteur: Le-texte du Conseil des
Etats qui prévoit la possibilité des caisses paritaires
donne une précision positive, alors que le texte du
Conseil national est plutôt négatif, dans la question
du nombre des employés et des ouvriers. Autrement
dit, d'après l'ancien texte c'était théoriquement l'ins-
tance administrative qui devait désigner le groupe-
ment; on disait «en dessous de la moitié» sans im-
poser aucun chiffre, tandis que selon le texte du
Conseil des Etats, il faut que les ouvriers et les em-
ployés constituent le tiers de l'ensemble du per-
sonnel.

Nous nous rallions à cette .thèse. Quant à la
seconde modification, il s'agit d'insérer le terme
«isolément» à côté de celui de «globalement» en ce
qui concerne la condition du 10 % au moins des em-
ployés et ouvriers englobés dans la caisse. Il s'agit
donc d'une simple précision.

Angenommen. — Adopté.

Art. 54.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Bei Art. 54 bestehen
zwei Änderungen, die erste im Absatz 2 durch
Streichung des Wortes „solidarisch". Diese Ände-
rung hat lediglich redaktionelle Bedeutung.

Im Abs. 3 besteht aber eine Änderung von mate-
rieller Bedeutung. Der Abs. 3 hat schon in der
nationalrätlichen Kommission und hier im Plenum
des Rates zu Diskussionen Anlass gegeben. Es han-
delt sich um die. Frage, welche Sicherheit zu leisten
sei. Der Bundesrat hat ursprünglich als Sicherheit,
die zu leisten sei, einen Viertel der Summe der Bei-
träge beantragt. Die nationalrätliche Kommission
hat Ihnen vorgeschlagen — und der Rat hat so be-

Nationaltat, -r Conseil national. 1946. ,

schlössen — sich mit einem Sechstel der Beiträge
zu begnügen. Der Ständerat geht weiter und schlägt
einen Zwölftel der Beiträge vor. Er ändert dann
auch die absolute Summe, soweit das Maximum in
Frage kommt. In der ursprünglichen Fassung, wie
sie von Bundesrat und Nationalrat beschlossen
worden ist, waren mindestens 100 000 Franken als
Sicherheit und höchstens eine Millionen Franken
eingesetzt. Der Ständerat behält diese 100 000r
Franken als Minimum bei, geht aber auf 250 000
Franken zurück beim Maximum. Die Kommission
hat die Änderung geprüft und stimmt dem Stände-
rat zu.

M. Hirzel-, rapporteur: L'article 54 fixe les
sûretés que les associations doivent déposer pour
avoir le droit de créer une caisse et cela afin de
couvrir le dommage qu'elles pourraient éventuelle-
ment' causer à la Confédération ou à l'assurance
par une mauvaise gestion. Le texte du Conseil
fédéral avait déjà 'été amenuisé et les conditions
avaient été réduites par la proposition du Conseil
national. Aujourd'hui, le Conseil des Etats va en-
core un peu plus loin. Il propose, d'une part, de biffer
le cautionnement, solidaire pour permettre le cau-
tionnement simple. Mais il faudra évidemment
que ce soit un ou des cautionnements solvables.
Le Conseil des Etats prévoit aussi que les sûretés,
au lieu de constituer le sixième du total des cotisa-
tions, seront du douzième. Il s'agit donc, là encore,
d'un allégement en faveur de la caisse.

Enfin le Conseil des Etats prévoit que le maxi-
mum de la sûreté ne sera pas d'un million, mais
de 250 000 francs. Nous vous proposons d'accepter
cette thèse.

Angenommen. — Adopté. .

Art. 57 und 63.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Antrag Gysler.
Festhalten.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 57 enthält zwei
Änderungen, die nur redaktioneller Art sind.

Eine Änderung materieller Natur besteht in
Art. 63. Der Nachsatz zu Abs. 2, Art. 63 befasst
sich mit dem Fall, wo Arbeitgeber oder selbständig
Erwerbende zwei oder mehreren Gründerverbän-
den von Kassen angehören. Ständerat und National-
rat schreiben vor, dass ein Arbeitnehmer nur einer
Kasse angehören kann. Im Gegensatz zum National-
rat will aber der Ständerat die Möglichkeit schaffen,
dass sich der Arbeitgeber frei entscheiden kann,
welcher Kasse er angehören will. Sie haben gehört,
dass die Auffassung des Ständerates aus der Mitte
des Rates bestritten ist. Kollege Di1. Gysler hat
einen Antrag gestellt. Die Kommission hätte sich
mit der vom Ständerat vorgeschlagenen Fassung
einverstanden erklären können. Wir werden nun
die Argumente anhören, die vom Antragsteller
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geltend gemacht werden. Nachher mag der Rat
entscheiden, ob er an der nationalrätlichen; Fassung
festhalten oder dem Ständerat zustimmen will.

• v
Gysler: Ich setze mich entschieden für Fest-

halten an der Fassung des Bundesrates und des
Nationalrates in Art. 63 ein. In der bundesrätlichen
Fassung ist den schweizerischen Berufsverbänden
eine klare Priorität eingeräumt, in dem Sinne, dass
die Mitglieder der Berufsverbände der Ausgleichs-
kasse ihres Berufsverbandes angeschlossen sind.
Das ist eine saubere und klare Lösung. Diese
Ordnung, ich unterstreiche das, liegt nicht nur im
Interesse der Arbeitgeber, sondern auch der Arbeit-
nehmer, die ja von Berufswegen in schweizerischen
Verbänden organisiert und zusammengefasst sind.
Die Arbeitnehmer können nur in dieser Form auch
von der Befugnis zur Parität gemäss Art. 53 bis
Gebrauch machen. Wenn man den Arbeitgebern
und den Selbständigerwerbenden das Wahlrecht
lässt, einer zwischenberuflichen Kasse sich anzu-
schliessen, oder der Kasse des Berufsverbandes bei-
zutreten, dann tritt neuerdings eine starke Zer-
splitterung und Vermehrung der Verb'andsaus-
gleichskassen ein. Die Berufsverbände, ich brauche
das heute nicht in allen Einzelheiten zu-wieder-
holen, haben auf allen grössern Gebieten, nicht
zuletzt auf dem der Sozialfürsorge, häufig grosse
Aufgaben zu erfüllen. Sie erleiden durch das Ab-
spalten eine Zersplitterung, die um so bedauerlicher
ist, als viele Verbände bereits Sterbekassen und
andere Fürsorgeeinrichtungen unterhalten. Wenn
Sie der ständerätlichen Fassung zustimmen, spre-
chen Sie eine ausgesprochene Schädigung gegen-
über den gewerblichen Verbänden aus. Die indu-
striellen. Verbände werden von dieser Fassung
nicht betroffen. Sie können nicht zuletzt gestützt
auf gewisse Schutzbestimmungen sich heute auf
den Boden stellen, sie nehmen keine Mitglieder in
die industriellen Verbände auf, die sich nicht von
vornherein der Ausgleichskasse des. Verbandes an-
schliessen. Das können wir im Gewerbe bei den
grossen Organisationen .unmöglich tun, so dass ich
unterstreiche, das würde eine ausgesprochene
Schädigung der gewerblichen Organisationen dar-
stellen. Ich möchte sehr darum bitten, dass sie dem
Wortlaut des Nationalrates" zustimmen. t . ,

M. Guinand: Je vous recommande, au contraire,
d'adhérer à la décision du Conseil des Etats, pour
la raison suivante.

On ne peut pas obliger un'assuré d'une pro-
fession indépendante à s'affilier à une caisse très
éloignée alors qu'il en existe une dans son canton
ou même à son lieu de domicile.

Sans doute je comprends le souci de grandes
organisations centrales suisses de concentrer dans
leur sein le plus grand nombre de membres possible.
Mais il ne faut pas confondre, d'une part, la lutte
raisonnable contre l'éparpillement contre la'«Zer-
splitterung» et, d'autre part, une centralisation
forcenée comme celle à' laquelle on aboutirait en
maintenant le texte original du Conseil national
voté à la suite de l'intervention de grandes asso-
ciations.

C'est de nouveau ici le principe de la liberté qui
se heurte à celui de la contrainte, de la dictature

de certaines grandes organisations qui veulent tout
absorber. Comme ejles ont, en règle générale, leur
siège dans les grands centres ou dans certaines villes
déterminées, il en résulterait que toute une partie
du pays se trouverait gravement désavantagée si
l'on s'en tenait au principe admis d'abord par le
Conseil national et que le Conseil des Etats, à
mon avis, a très heureusement corrigé.

Je dis cela dans l'intérêt de la loi. Si l'on vou-
lait suivre la thèse défendue par M. Gysler, on abou-
tirait à dresser contre la loi, dans les cantons ro-
mands et dans la Suisse italienne, une foule de
citoyens de professions indépendantes qui se trou-
veraient pratiquement obligés de démissionner de
leurs caisses actuelles pour s'affilier à des caisses
centrales. Cette solution serait aussi fâcheuse que
ridicule, surtout alors que l'on cherche à amener
à l'assurance vieillesse le plus grand nombre pos-
sible de partisans et d'adhésions.

C'est pourquoi je vous demande d'adopter le
texte du Conseil des Etats qui sauvegarde le prin-
cipe de la liberté d'affiliation, contre celui qui
est représenté par M. Gysler et qui est la dictature
de l'affiliation.

Häberlin: Ich mochte Sie bitten, in Art. 63
wiederum am Beschluss des Nationalrates fest-
zuhalten. Ich darf zu meiner Entschuldigung sagen,
dass ich diese Intervention schon in der Kommission
angekündigt habe. Es geht bei diesem Artikel
erstens um die Stellung der Berufsverbände in der
Organisation der Ausgleichskasse und zweitens um
die Abgrenzung der Stellung der schweizerischen
Berufsverbände auf der einen Seite und der sog.
zwischenberuflichen Regionalverbände auf der än-
dern Seite. Vielleicht ist es gut, wenn ich Ihnen
an einem praktischen Beispiel sage, was diese bei-
den Begriffe bedeuten. Ein schweizerischer Berufs-"
verband ist z. B. der Arbeitgeberverband schweize-
rischer Maschinen- und Metallindustrieller, der
versucht, sämtliche Industrielle, die der Maschinen-
und Metallbranche angehören, in seinen Reihen zu
organisieren, und auf der ändern Seite haben wir
den Verband stadtbernischer Industrieller, der lokal
abgegrenzt ist, der aber in seinen Reihen sämtliche
Industrielle auf dem Platz Bern zu organisieren
versucht. Schon diese verschiedene Organisations-
form bestimmt die Tätigkeit dieser Verbände. Der
schweizerische Berufsverbard richtet sein Haupt-
augenmerk auf die Behandlung allgemein schwei-
zerischer Fragen, der Lokalverband beschäftigt
sich mehr mit lokalen Fragen, die seine Mitglied-
firmen interessieren. Es ist fast die Regel, dass die
gleiche Firma beiden Verbänden angehört, also
z. B. die Fa. Hasler AG. in Bern gehört sowohl
dem stadtbernischen Industriellen-Verband als auch
dem schweizerischen Berufsverband, dem Arbeit-
geber-Verband schweizerischer Maschinen- und Me-
tallindustrieller an. Die Frage lautet : Ist es gerecht-
fertigt,- bei der Organisation der Ausgleichskassen
den schweizerischen Berufsverband in der Weise
zu bevorzugen, dass eine Bestimmung aufgenom-
men wird, wonach dessen Ausgleichskasse alle
Arbeitgeber angeschlossen werden, die einem der
Gründerverbände angehören. Ich glaube, es spre-
chen dafür verschiedene Gründe. Erstens : Die
Alters- und Hinterlassenenversicherung ist eine
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schweizerische und nicht eine lokale Angelegen-
heit; sie gehört deshalb primo loco in den schwei-
zerischen Berufsverband. Zweitens sprechen auch
praktische Gesichtspunkte dafür. Bei einer pari-
tätischen Gestaltung der Kassen sind es wiederum
die schweizerischen Berufsverbände, .die Arbeit-
geberorganisationen auf der einen Seite, die Ge-
werkschaften auf der ändern Seite, die auch nicht
lokal organisiert sind, die als Partner auftreten.
Man darf vielleicht sogar sagen, dass ein gewisses
nationales Interesse für diese angeblich diktatori-
sche Lösung spricht, indem Deutschschweizer und
-Welsche bei der Lösung einer solchen gemeinsamen
Auf gäbe -zusammengeführt werden. Das kann gera-
dezu zu einem -trait d'union zwischen Welsch und
Deutsch werden.

Ich spreche nicht pro domo; denn die grossen
Berufsverbände, wie z. B. der Arbeitgeberverband
schweizerischer Maschinen- und Metallindustrieller,
die relativ wenige Mitgliederfirmeri zählen, haben
es kraft ihrer Organisation schon in der Hand,
diese Lösung durchzusetzen, auch wenn sie nicht

l

im Gesetz verankert ist. Diese Lösung ist mehr ein
Schutz für die gewerblichen Betriebe, die eine Un-
masse kleiner, in der ganzen "• Schweiz zerstreuter
Unternehmungen besitzen und bei der Organisa-
tion ihrer Ausgleichskasse ausserordentliche Schwie-
rigkeiten zu überwinden haben, wenn Sie der Fas-
sung des Ständerates zustimmen.

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, an der Fas-
sung des Nationalrates festzuhalten.

Bundesrat Stampili: Der Zusatz des Stände-
rates regelt die Frage, welcher Ausgleichskasse ein
Arbeitgeber beizutreten hat, wenn er zwei verschie-
denen Verbänden, einem schweizerischen Berufs-
verband und einem zwischenberuflichen Verband
angehört.

Nach dem ursprünglichen Entwurf des Bundes-
rates, dem sich der Nationalrat angeschlossen hat,
wäre diese Frage von Gesetzes wegen in dem Sinne
geregelt worden, dass in solchen Fällen von Doppel-
mitgliedschaft der Arbeitgeber sich ohne weiteres
der Ausgleichskasse des schweizerischen Berufs-
verbandes, dem er angehört, hätte anschliessen

.müssen. Dagegen hat sich, in der ständerätlichen
Kommission Opposition erhoben.

Herr Nationalrat Dr. Häberlin hat Ihnen den
Unterschied zwischen einem schweizerischen Be-
rufsverband und einem zwischenberuflichen Ver-
band auseinandergesetzt. Die schweizerischen Be-
rufsverbände erstrecken sich über das ganze Gebiet
der Schweiz. Sie umfassen Arbeitgeber der ganzen
Schweiz, während die zwischenberuflichen Ver-
bände' sich auf einen Kanton - oder auf mehrere
Kantone beschränken. Entsprechend gestaltet sich
auch das Arbeitsgebiet, wie Ihnen Herr Dr! Häberlin
auseinandergesetzt hat. Nur ist die Ausscheidung
der Aufgaben nicht immer eine so klare und auch
nicht immer eine so friedliche. Es besteht sehr häufig
zwischen zwischenberuflichen lokalen Verbänden
und schweizerischen Beruf s verbänden eine gewisse
Konkurrenz. Die schweizerischen Berufsverbände
beklagen sich oft darüber, dass sich die lokalen
Verbände mehr und mehr in ihre Angelegenheiten
einmischen und versuchen Fragen schweizerischer
Natur, Fragen des Arbeitsverhältnisses z. B., lokal

oder regional, zu ordnen, während die schweizeri-
schen Verbände den Anspruch erheben, dass die
Regelung dieser Fragen einzig und allein an ihren
Tätigkeitsbereich gehöre.

Nun kommt noch etwas anderes hinzu: In der
welschen • Schweiz, besteht wie Sie gelegentlich in
den Zeitungen lesen und auch in Versammlungen
hören können, ein gewisses Malaise gegenüber die-
sen schweizerischen Berufsverbänden. Es. wird fest-
gestellt, dass der Sitz fast aller dieser schweizeri-
schen Berufsverbände entweder in Zürich oder Bern,
sicher aber nicht in der welschen Schweiz sei, und
dass dadurch diese Verbände ein zentralistisches,
sagen wir auch noch ein wenig ein deutschs.chweizeri-
sches Gepräge erhalten haben und dass jedenfalls
der Einfluss der romanischen Schweiz darin viel
zu gering sei, weshalb aus der welschen Schweiz
die Bestrebungen, den lokalen und zwischenberuf--
liehen Verbänden etwas mehr Bedeutung und Ge-
wicht zu geben, Unterstützung finden.

Nun hat im Ständerat Herr Stähderat Fauqüex
erklärt, die Stellungnahme der welschen Schweiz .
zu der Vorlage werde ganz wesentlich davon ab-
hängen, dass man Arbeitgebern, die zwei Verbänden
angehören, einem schweizerischen Berufsverband
und einem zwischenberuflichen Verband, die freie
Wahl lasse, ob sie sich der Ausgleichskasse des
schweizerischen Berufsverbandes oder des zwis.chen-
berufliehen Verbandes anschliessen wollen., Diese
Regelung entspreche auch den Begriffen der Frei-
heit; es bestehe kein genügender Grund, um hier
von Gesetzes wegen in die Freiheit des einzelnen
Arbeitgebers einzugreifen und jhm vorzuschreiben,
dass er 'der Ausgleichskasse des schweizerischen
Berufsverbandes beizutreten habe, und ihm also
zu verbieten, dass er sich der Ausgleichskasse seines
zwischenberuflichen Verbandes anschliesse.

Herr Nationalrat Dr. Häberlin hat gesagt, es
bestehe gewissermassen ein nationales Interesse,
dass die Arbeitgeber des gleichen Berufes sich in'
schweizerischen Berufsverbänden zusammenfinden
und dass sie auch die Aufgaben,.die dem Berufs-
verband in diesem Gesetz übertragen werden, im
schweizerischen Berufsverband, nicht im lokalen
zwischenberuflichen Verband durchführen. Herr
Häberlin hat von einem trait d'union gesprochen;
ich für mich befürchte, dass es eher Sprengpulver
sein werde, wenn wir den einzelnen Arbeitgeber
verpflichten, sofern er Doppelmitglied ist, sich der
Ausgleichskasse des ' schweizerischen • Berufsver-
bandes anzuschliessen.. Damit wird man die Wel-
schen nicht für die Vorlage gewinnen, und man
schafft nicht einen trait d'union, sondern einen
Trennungsstrich. Ich habe mich deshalb überzeugen
lassen, dass in dieser Beziehung die Romands ein-
mal einig sind, einig, und das ist doch allerhand.
Wenn keine wichtigen sachlichen Gründe für die
Beschränkung der Freiheit 'der Bürger vorliegen,
so entscheide ich mich immer gemäss meiner
Überzeugung für die Freiheit.1 Dies legt es mir nahe,
Ihnen die Annahme des Zusatzantrages gemäss
Beschluss des Ständerates zu empfehlen, und die •'
Ablehnung des Antrages Gysler, weil wir mit.An-
nahme des. Antrages Gysler auch eine sehr ernste
Differenz mit dem Ständerat schaffen würden.
Hier wird der Ständerat nicht nachgeben, das ent-
springt seiner förderalistischen Auffassung, deshalb
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wird der Ständerat, dessen bin ich überzeugt, an
seinem Beschlüsse festhalten. Um nicht unnötiger-
weise eine Differenz zu schaffen, empfehle ich Ihnen,
dem Ständerat zuzustimmen.

Abstimmung. — Vota.
Für den Antrag der Kommission 86 Stimmen
Für den Antrag Gysler 18 Stimmen

Art. 67 und 68.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.:

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 67 enthält eine
redaktionelle Änderung. Dagegen besteht bei Art. 68
eine materielle Differenz. Art. 68 befasst sich mit
der Deckung der Verwaltungskosten. Grundsätzlich
haben die Ausgleichskassen die Verwaltungskosten
selber zu tragen. Der Nationalrat sieht in seinem
Beschluss mit dem Bundesrat die Möglichkeit vor,
dass ein Ausgleich innerhalb der Kassen durch-
geführt werden kann. Bei der Beratung im National-
rat hat Herr Dr. Winiker den Antrag gestellt, es
seien auch Beiträge zu ermöglichen aus dem Aus-
gleichsfonds zum Zwecke der Entlastung der kan-
tonalen Kassen, die bekanntlich unter ganz beson-
ders ungünstigen Umständen arbeiten müssen. Der
Antrag ist im Rat mehrheitlich abgelehnt worden.

Der Ständerat. hat diesen Antrag wieder auf-
genommen und hat beschlossen, dass Zuschüsse aus
dem Ausgleichsfonds vorgesehen werden sollen. Es
ist klar, dass diese Zuschüsse aus den Beiträgen
der Versicherten und der öffentlichen Hand stam-
men, woher ja der Ausgleichsfonds finanziert wird.
Man rechnet mit einer jährlichen Ausgabe zwischen
3 und 4 Millionen Franken. Um diesen Betrag ent-
lastet werden Kassen, vdie besonders stark belastet
sind, auf der ändern Seite entsteht eine entspre-
chende Belastung des Ausgleichsfonds. Das ist nicht
zu bestreiten.

Die Kommission hat aber, nachdem sich im
Nationalrat schon bei der ersten Beratung in diesem
Punkt eine ziemlich starke Minderheit für Entgegen-
kommen ausgesprochen hat, beschlossen, dem Stän-
derat zuzustimmen, was der Bundesrat ebenfalls
empfiehlt.

M. Hirzel, rapporteur: A l'article 67, nous avons
une modification rédactionnelle pour ce qui concerne
la revision et, à l'article 68, une modification de
fonds. "

A l'article 68, le Conseil des Etats, pour aller au
devant des caisses de compensation, leur accorde des
subsides qui seront prélevés sur le fonds de compen-
sation, de façon qu'elles puissent en partie payer
leurs frais d'administration grâce à l'aide de la caisse
principale. La commission vous propose d'adhérer
au texte du Conseil des Etats, pour des motifs com-
préhensibles. Nous pensons qu'il est juste d'aider les
caisses et, d'un autre côté, nous ne voudrions pas
que cela coûte trop cher. Il faut s'attendre cepen-
dant à une dépense qu'on suppute à 3 ou 4 millions

'de francs par année, à la charge du fonds de com-
pensation.

Angenommen. — Adoptés.

Art. 69.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.
»

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Bei Art. 69 ist eine
Ergänzung vorgenommen worden. Art. 69 befasst
sich mit der Haftung für Schäden und bestimmt,
dass Gründerverbände und Kantone haften für
Schäden, die aus strafbaren Handlungen ihrer
Kassenorgane entstanden sind. Der Ständerat fügt
auch noch den Bund hinzu.^.Es ist klar, dass der
Bund in gleicher Weise haftet für die Kassen, die
er unterhält.

M. Hirzel, rapporteur: II s'agit ici de la respon-
sabilité générale pour les dommages causés par des
actes illicites des organes ou agents d'exécution de
l'assurance vieillesse. Le Conseil des Etats rend res-
ponsable les associations fondatrices, la Confédéra-
tion et les cantons. Ce qu'il y a de nouveau, c'est
que la Confédération est ainsi rendue responsable,
ce que nous admettons parfaitement.

Soit dit en passantj la responsabilité de la Con-
fédération en ce qui concerne les actes illicites de ses
fonctionnaires n'est pas encore actuellement au
point. Nous sommes en train d'étudier la revision
de la loi, qui est absolument urgente.

Les deux autres modifications concernent le texte
français, dans lequel on a indiqué «fonctionnaires et
employés des caisses», au .lieu du terme «agents». Ce
terme pouvait donner lieu à équivoque parce qu'on
admet, en Suisse romande, qu'un agent d'assurance,
par exemple, a une certaine indépendance, offre
plutôt Je caractère du contrat d'entreprise, tandis
que ce qu'on vise dans le texte allemand, ce sont
les fonctionnaires et employés au bénéfice d'un con-
trat de travail.

Angenommen. — Adopté.

Art. 71, 73 und 74.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Die Änderung in
Art. 71 und 73 betrifft nur den französischen Text.
Art. 74 hat eine materielle Änderung erfahren, und
zwar unter Abs. l, lit. b und c. Die Änderung in lit. b
ist redaktioneller Natur, die Änderung in lit. c hat
sachliche Bedeutung. Der Abs. l enthält die Be-
dingungen, unter denen eine Versicherungseinrieh-
tung vom Bundesrat anerkannt werden kann. Nach
der nationalrätlichen Fassung gibt es drei Be-
dingungen, die unter a, b und c aufgezählt sind. Es
handelt sich unter a um die Prämien, unter b um die
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Kassenleistungen ; unter c wurde vorgeschrieben,
dass die diesen Kassen zukommenden Renten aus-
schliesslich für die bei ihnen versicherten Personen
nach sozialen Gesichtspunkten zu verwenden seien.

Der Ständerat- hat diese lit. c gestrichen. Das
Prinzip, das in der lit. c nach Fassung des National-
rates enthalten ist, ist ohne Zweifel richtig. Die
Streichung bereitet aber eine wesentliche Kompli-
kation. Man hat die Feststellung gemacht, dass sich
bei den Versicherungseinrichtungen eine gewisse
Scheu vor der Anerkennung geltend macht. Diese
Scheu ist zurückzuführen auf die Befürchtung, dass
im Blick auf lit. c eine starke Komplikation eintrete.
Man hört von diesen Kassen, dass zu den bereits
vorhandenen eidgenössischen Aufsichtsorganeri —
zum Teil ist es das Eidgenössische Post- und Eisen-
bahndepartement, zum Teil ist es das Eidgenös-
sische Versicherungsamt — eine neue Aufsicht
kommen könnte, um die Anwendung der lit. c zu
überwachen.

Die Kommission hat die Frage geprüft und hat
beschlossen, dem Ständerat zuzustimmen. Sie
möchte die Anerkennung von Versicherungsein-
richtungen auch nicht komplizieren. Dabei muss es
die Meinung haben, dass innerhalb der Kasse un-
gefähr so vorgegangen wird, wie das in lit. c vor-
geschrieben wird. Aber es bliebe Sache der Kassen-
organe selbst, mit ihren Versicherten darüber zu
wachen, dass ungefähr in diesem Sinne verfahren
wird. Selbstverständlich sollen die Mittel, die der
Kasse aus der Alters- und Hint'erlasseneiiversiche-
rung zufliessen, nicht etwa innerhalb der Kasse in
einem Sinne vermehrt werden, der dem Geist der
Alters- und Hinterlassenenversicherung wider-
sprechen würde. Die Kommission glaubt aber, dass
es möglich sei, dieses Ziel zu erreichen, ohne-dass
eine gesetzliche Vorschrift besteht, weil ja alle die
Aufteilungen der Renten nachher durch die Statuten
der Kassen geordnet werden müssen. Bei der Ände-
rung oder beim Erlass der Kassenstatuten haben die
Versicherten gewöhnlich auch etwas mitzureden. Im
Hinblick auf die Erleichterung der Anerkennung
solcher Versicherungseinrichtungen stimmt die
Kommission dem Ständerat zu.

M. Hirzel,' rapporteur: Aux articles 71 à 73, il y
a de simples modifications rédactionnelles françaises.
On peut du reste discuter la question de savoir si,
en particulier, à l'article 73, les termes «ensemble
déterminé de personnes assurées» sont meilleurs que
«cercle déterminé de personnes assurées». Cette ques-
tion est renvoyée à la commission de rédaction.

A l'article 74, intervient une modification des-
tinée à faciliter les caisses. Le Conseil des Etats a
modifié la lettre b et supprimé la lettre c. Cette der-
nière suppression est intéressante en ce sens qu'on
renonce à contrôler les critères sociaux qui seront
utilisés par les institutions d'assurance reconnues.
On évite donc une intervention de l'Etat. On pense
d'un autre côté que cela facilitera la reconnaissance

. des institutions d'assurance. On compte d'ailleurs
aller au devant des vœux de certaines caisses en
relâchant un peu l'emprise administrative. Dans ces
conditions, nous sommes d'accord avec la rédaction
du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Art. 79 und 81.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss "des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter : 1m Art. 79 handelt es
sich um eine Differenz, die rein redaktioneller Natur
ist. Im deutschen Text soll das Wort „Träger" durch
„Gründer" ersetzt werden.

In Art. 81 hat der Ständerat eine Frist einge-
setzt, innerhalb welcher eine nichtanerkannte Ver-
sicherungseinrichtung ihre Statuten ändern muss,
wenn sie das tun will unter Berufung auf dieses
Gesetz. Der Nationalrat hat von einer solchen Frist
abgesehen. Die Kommission hält es für richtig, dass
eine solche Frist gesetzt wird. Natürlich kann jede
Kasse Statuten ändern, die allgemein im Rahmen
der Gesetzgebung liegen. Durch dieses Gesetz er-
halten die Kassen eine Möglichkeit, Statuten zu
ändern, die sonst nicht möglich wäre. Nach der
ständerätlichen Fassung können Änderungen, die
gestützt auf dieses Gesetz möglich gemacht werden,
innerhalb von zehn Jahren durchgeführt werden,
später nicht mehr. Die Kommission stimmt dieser
Ergänzung zu.

M. Hirzel, rapporteur: A l'article 81, il s'agit
d'une modification des statuts des institutions d'as-
surance qui veulent se faire reconnaître. Le Conseil
des Etats précise que la modification en question -
devra ou pourra être effectuée pendant dix ans. On
a donc fixé un délai de dix ans, à partir duquel il
sera trop tard jpour procéder à une modification.
Nous vous proposons d'accepter cette précision.

Angenommen. — Adopté.
¥

Art. 88 und 90.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Art. 88 betrifft nur
den französischen Text. Art. 90 enthält eine kleine
Änderung mehr redaktioneller Natur. Der National-
rat spricht von leichtsinniger Beschwerdeführung,
der Ständerat von .leichtsinniger oder mutwilliger
Beschwerdeführung. Die Kommission stimmt zu.

M. Hirzel, rapporteur: A cet article 88, il s'agit
d'une modification rédactionnelle du texte français
que nous pouvons admettre.

A l'article 90, il s'agit d'une précision: à côté du
recours téméraire, admis dans la jurisprudence hel-
vétique, on a indiqué «recours interjeté à la légère»;
termes qui correspondent à deux expressions suisses
allemandes. C'est une précision de traduction.

Angenommen. — Adoptés.
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Art. 98.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

BratSChi, Berichterstatter: Art. 98 befasst sich
mit dem Grundsatz der Steuerfreiheit. Der allge-
meine. Grundsatz, wie er in der nationalrätlichen
Fassung enthalten ist, wird auch durch den Stände-
rat gutgeheissen. Dagegen hat der Ständerat noch
einige Präzisierungen angebracht. Das ist gesche-
hen, nachdem man noch mit der Eidgenössischen
Steuerverwaltung Fühlung genommen hat. Dem
jetzt vorliegenden Text stimmt auch die Steuer-
verwaltung zu. Eine Abweichung vom allgemeinen
Prinzip in Abs. l ist vorgesehen; sofern eine Aus-
gleichskasse oder der Ausgleichsfonds Grundeigen-
tum besitzt, das keine notwendige oder unmittel-
bare Beziehung zur Verwaltungstätigkeit der Aus-
gleichskassen und des Fonds hat.

Im Abs. 2 ist die Freiheit von den Abgaben da-
durch' ergänzt, dass sie auch gilt gegenüber Abgaben
von kantonalen Stempeln gegenüber Registrier-
abgaben und ändern Abgaben, wie sie in Abs. 2
genannt sind.

Streitigkeiten über die Frage der Steuerfreiheit
entscheidet das Bundesgericht als einzige Instanz.
Bundesrat und Kommission stimmen der neuen
Fassung zu.

M. Hirzel, rapporteur: A l'article98,nous sommés
dans des questions .fiscales souvent débattues. Le
Conseil des Etats a supprimé l'exemption d'impôt
pour les soldes garantis conformément à l'article 80
dans les institutions d'assurance.* Il prévoit égale-
ment qu'on pourra irr poser la fortune pour ce qui
est des immeubles n'ayant aucun rapport nécessaire
et direct avec l'activité administrative des caisses
de compensation. Autrement dit, le Conseil des
Etats laisse la latitude de prélever certains impôts
dans certains cas précis.

Le chiffre 2 prévoit que les documents utilisés
sont exonérés de droits cantonaux de timbre et
d'enregistrement. Au chiffre 3, on prévoit que le
Tribunal fédéral est compétent pour trancher les
conflits qui pourraient se présenter à cette occasion.

Nous vous proposons d'accepter les modifica-
tions adoptés par le Conseil des Etats.

Angenommen. — Adoptés. ' • •

Art. 102.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la'.décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Auch hier handelt es
sich um eine kleine Änderung, die mehr formeller
Natur ist. In der Fassung des Nationalrates wird auf
den Art.; 84 verwiesen. Art. 102, in der Fassung des
Ständerates, spricht von Streitigkeiten zwischen
Bund und Kantonen über die Verteilung der Zu-

wendungen der öffentlichen Hand allgemein. Es
handelt sich darum, das Bundesgericht als einzige
Instanz zu bezeichnen, die zu entscheiden hat, wenn
Streitigkeiten entstehen. Die Kommission stimmt
der ständerätlichen Fassung zu.

Angenommen. — Adopté.

Art. 104bis und 105.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

„ Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Der Ständerat be-
antragt einen neuen Art. 104bis mit Übergangs-
bestimmungen, die in der nationalrätlichen Fassung
nicht enthalten gewesen sind. Er beantragt eben-
falls eine etwas andere Fassung bei Art. 105. Es
handelt sich bei beiden Artikeln um Massnahmen
des Übergangs und der Inkraftsetzung. Der Bundes-
rat muss bestimmte Kompetenzen erhalten, um die
Inkraftsetzung vorzubereiten.

Art. 104 bis enthält eine Reihe von Vorschriften-,
die nötig sind, um den Übergang bei den Ausgleichs-
kassen vorzubereiten;

Die Kommission beantragt Ihnen, den beiden
Änderungen in den Art. 104bis und 105 zuzu-
stimmen.

M. Hirzel, rapporteur: Les articles 104bis et 105
sont de pures dispositions transitoires pour régler la
situation pendant l'année 1947 dans l'espoir, qui
n'est sans doute pas téméraire, de voir entrer l'assu-
rance en vigueur le 1er janvier 1948. On aurait pu
mettre ces dispositions dans une ordonnance d'exé-
cution. Le Conseil des Etats les insère dans un
article spécial. Nous nous rangeons aux précautions
prises par les honorables sénateurs et vous propo-
sons d'accepter leurs textes.

Angenommen. —• Adoptés.

Präsident: Damit ist diese Vorlage durchberaten.

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

II. Vorlage.
Art. l, 3, 3 bis.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Ständeräts.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: Bei dieser Vorlage ist
die Zahl der Differenzen bedeutend kleiner. Art. l
und 3 enthalten Differenzen im französischen Text.
Der Referent französischer Zunge wird sich dazu
aussprechen.

In Art. 3 bis besteht eine Differenz, die aber nur
formeller Natur ist. Der Ständerat hat dem ersten
Absatz des Art. 3bis einen ändern Wortlaut gegeben.
Dieser hat sich aufgedrängt,- weil es nicht sicher ist,
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dass im Zeitpunkt des Erlasses und der endgültigen
Beratung des.Gesetzes über den Fonds der Lohn-
und Verdienstersatzordnung entschieden sein wird,
d. h. dass der Bundesbeschluss, der für diese Vor-
lage dem Rat unterbreitet wird/ angenommen ist.

Die Fassung, die vom Ständerat vorgeschlagen
wird, ist selbständig und unabhängig vom ändern
Beschluss. Sie weist der Altersversicherung 400 Mil-
lionen Franken zu, wie 'das in der ersten Beratung
vorgesehen war, ohne.auf etwas anderes Bezug zu
nehmen. Wenn diese Fassung angenommen wird,
so ist über die 400 Millionen Franken im Sinne dieses
Gesetzes verfügt. Die weitere Verteilung kann sich
nur noch auf Beträge beziehen,-die die 400 Millionen
Franken überschreiten. *

Die Kommission stimmt dem Wortlaut dés
Ständerate's zu. Sie ist der Ansicht, dass sich diese
Änderung bei der jetzigen Lage aufdrängt.

Sie stimmt auch der kleinen redaktionellen Ände-
rung zu, wie sie in lit. b des Art. 3bis vorgeschlagen
wird. • '

M. Hirzel, rapporteur: 11 s'agit à l'article 1er

„d'une question purement rédactionnelle. On a parlé
jusqu'ici des fonds publics. Le Conseil des Etats
n'aime pas cette formule; il préfère celle de «pou-
voirs publics». On parlera donc des «prestations des
pouvoirs publics» et non plus des «moyens tirés des
fonds publics». Nous acceptons cette précision qui,
dans la terminologie française, est certainement meil-
leure que la nôtre.

A l'article 3, lettre b, le Conseil des Etats a éga-
lement modifié la formule française en supprimant
le terme de «rentiers» pour le remplacer par celui
de «bénéficiaires de rentes», cela afin d'éviter une
sorte de quiproquo entre les rentiers sociaux, ceux
de l'assurance vieillesse, et les rentiers ordinaires,
qui sont des gens vivant de leur fortune.

A l'article 3bis, nous avons une modification qui,
dans l'idée àu(Conseil des Etats, à laquelle se rallie
la commission, est de nature à empêcher toute dis-
cussion sur ce prélèvement de 400 millions de francs
que nous opérons sur les fonds de compensation.
Nous avons décidé de prélever; cette somme pour la
mettre en réserve. Le Conseil des Etats précise en
disant que «ce montant de 400 millions de francs
sera prélevé...» Cela veut dire que dans son idée ce
prélèvement 'sera effectué, abstraction faite des dé-
cisions qui pourront intervenir sur la répartition
du fonds. C'est donc une décision que nous pre-
nons maintenant une fois pour toutes. Nous
nous rallions au texte du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté. ', '

Art. 46. '
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Bratschi, Berichterstatter: ,Eine weitere und
letzte Differenz besteht bei Art. 46. Sie ist aber rein
formeller Natur. Die Fassung des Nationalfates
spricht davon, dass bis 1967 der Bund jährlich

1062/3 Millionen Franken zu bezahlen habe, und die
ständerätliche Fassung spricht von den ersten 20
Jahren. Wenn die Inkraftsetzung auf den 1. Januar
1948 erfolgt, sind die beiden Texte gleichbedeutend,
wenn sie aber später erfolgen sollte, wäre die
ständerätliche Fassung die richtige. Die Kommis-
sion stimmt der ständerätlichen Fassung zu.

M. Hirzel, rapporteur: L'article 46 présente une
simple modification de détail. Nous avions prévu,
dans notre premier texte, qu'on verserait chaque
année 106 millions et deux tiers de francs, versement
trimestriel de la caisse de la Confédération au fonds
général de compensation, et cela pendant vingt ans,
soit pendant lé premier palier. Le Conseil des Etats
a supprimé les chiffres de «1948 à 1967». Il préfère
dire «pendant les vingt premières années, suivant
l'entrée en vigueur de la loi», ce qui revient exacte-
ment au même si la loi entre en.vigueur le 1er janvier
1948. Si ce n'est pas le cas, le texte du Conseil des
Etats, est alors meilleur que le nôtre puisqu'il est
plus souple et qu'il ne prévoit aucun terme précis.
Nous acceptons donc cette formule du Conseil des
Etats, tout en espérant que les événements nous don-
neront raison et que l'entrée en vigueur de la loi
aura lieu le 1er janvier 1948.

Angenommen. — Adopté.

Präsident: Damit ist auch diese Vorlage über die
Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenverr
Sicherung durchberaten. . . •

. / •
An den Ständerat.

(Au'Conseil des Etats.)

#ST# Vormittagssitzung vom 18. Dezember 1946.
Séance du 18 décembre 1946, matin.

, Vorsitz — Présidence: .Hr. Wey.

5074. Förderung der Atomforschung.
Energie atomique. Encouragement des

recherches.

Botschaft und Beschlussentwurf vom 17. Juli 1946 (Bundes-
blatt II, 928). — Message et projet d'arrêté.dû 17 juillet

'1946 (Feuille fédérale II, 903).

Bìeschluss des Ständerats vom 16. Oktober .1946.
Décision du Conseil des Etats du 16" octobre 1946.

Antrag der Kommission.
Eintreten. '

Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles.
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#ST# 5126. Teuerungszulagen zu den
Militärpensionen.

Allocations de renchérissement aux
bénéficiaires de pensions militaires.

Siehe Seite 953 hiervor. — Voir page 953 ci-devant.

Beschluss des Ständerates vom 12. Dezember 1946.
Décision du Conseil des Etats du 12 décembre 1946.

D i f f e r e n z e n u n d D r i n g l i c h k e i t s k l a u s e ] .
Divergences et clause d'urgence.

Präsident: Der Präsident der Kommission, Herr
'Meierhans, sagt mir,'dass die Kommission den An-
trägen des Ständerates zustimme. Es liegen also
keine Differenzen zwischen 'National- und Ständerat
voi".

Bevor wir zur 'Schlussabstimrmmg kommen,
müssen wir über die Frage der Dringlichkeit ab-
stimmen. Sie wissen, dass nach Art. 82 des Geschäfts-
reglements die Dringlichkeit nur durch die Mehrheit
aller Mitglieder in jedem der beiden Räte beschlossen
werden kann. Ich lasse also zuerst über die Dring-
lichkeit abstimmen. Der - Präsident kann mit-
stimmen.

Abst immung. — Vote.
Für Annahme der Dringlichkeits-

klausel 110 Stimmen

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# Vormittagssitzung vom 20. Dezember 1946.
Séance du 20 décembre 1946, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Wey.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

Siehe Seite 1016 hiervor. — Voir page 1016 ci-devant

Beschluss des Ständerats vom 18. Dezember 1946.
Décision du Conseil des Etats du 18 décembre 1946.

Schlussabs t immung. — Vote final.

Präsident: Herr Bringolf und 31 Mitunterzeichner
haben Abstimmung unter Namensaufruf verlangt.

Holenstein: Namens der katholisch-konserva-
tiven Fraktion habe ich folgende Erklärung abzu-
geben.

Wir haben stets in der Öffentlichkeit und auch
hier bei der Debatte über Eintreten auf die Alters-
versicherung die Auffassung vertreten, dass die
Sicherung der Familie und des Alters die beiden
Grundlagen der künftigen Sozialpolitik bilden
müssen. Wir haben daher verlangt, dass gleichzeitig
mit der Beratung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung auch die gesetzgeberische Verwirk-
lichung "der Familienschutzpostulate an die Hand
genommen werde. Wir begrüssen in diesem Sinn
das nun vorliegende Projekt für Mutterschaftsver-
sicherung und die angekündigte Vorlage über die
Familienausgleichskassen. Unsere Fraktion hat es
auch als selbstverständlich betrachtet, dass • von
den Überschüssen der zentralen Lohnausgleichs-
fonds ein angemessener Betrag für die Verwirk-
lichung der Familienschutzzwecke reserviert werde.
Sie hat mit Befriedigung aus der Botschaft des
Bundesrates zu dieser Frage ersehen, dass der
Bundesrat diese Auffassung teilt.

Um so mehr hat es unsere Fraktion befremdet,
dass im Nationalrat dieser Regelung von verschie-
dener Seite Opposition gemacht und vollständige
Streichung des für Familienschutzzwecke vorge-
sehenen Betrages sowie des Betrages für die Bei-
hilfen an die Arbeitnehmer und selbständig Er-
werbenden in der Landwirtschaft verlangt wird.
Diese Stellungnahme wird in allen Kreisen, denen
an der Verwirklichung der Familienschutzpostulate
ernsthaft gelegen ist, als eine Stellungnahme gegen
diese'Postulate aufgefasst und kann sehr nachteilige
Auswirkungen in einer allfälligen Volksabstimmung
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
nach sich ziehen.

Die katholisch-konservative Fraktion weist mit
allem Nachdruck auf diese Tatsache hin. Wenn sie
entsprechend ihrer bisherigen Haltung bei der Be-
ratung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
in der Schlussabstimmung der Vorlage zustimmen
wird, so geschieht es unter der bestimmten Voraus-
setzung, dass in der Märzsession die Vorlage über
die Verwendung der Einnahmenüberschüsse über
den zentralen Ausgleichsfonds endgültig verab-
schiedet wird und dass dabei die vorgesehenen Fonds
für den Familienschutz, für die Beihilfen an die
Arbeitnehmer und selbständig Erwerbenden in der
Landwirtschaft gemäss Antrag des Bundesrates gut-
geheissen werden.

Die Fraktion gibt ferner der Erwartung Aus-
druck, dass die Volksabstimmung über die revi-
dierten Wirtschaftartikel auf jeden Fall vor einer
allfälligen Abstimmung über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung stattfinden werde.

Wartmann: Für die Bauern-, Gewerbe- und
Bürgerfraktion habe ich folgende Erklärung abzu-
geben. Die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerfraktion
hat die Vorlage über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung und die dazu gehörige Finanzierungs-
vorlage bei den Beratungen in den Kommissionen
und Räten unterstützt. Mit Rücksicht auf die grosse
Bedeutung des Versicherungswerks für das gesamte
Schweizervolk wird sie der Vorlage auch in der
Schlussabstimmung zustimmen. An diese Zustim-
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mung wird die bestimmte Erwartung geknüpft,
dass bei einem allfälligen Zustandekommen des
Referendums über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung die Wirtschaftsartikel zuerst zur Ab-
stimmung vorgelegt werden. Diese bilden die ver-
fassungsmässige Grundlage für die dringend not-
wendige Agrargesetzgebung und damit die wirt-
schaftliche Sicherstelluhg für Landwirtschaft und
Gewerbe, ohne welche die finanziellen Belastungen
des grossen sozialen Versicherungswerkes für den
Bauernstand nur schwer tragbar wären. Eine andere
Anordnung der Volksabstimmung würde »für den
gesamten schweizerischen Bauernstand eine arge
Enttäuschung bedeuten. In diesem Fall würde es
nicht möglich, die Mehrheit der Schweizer Bauern
für die Annahme des Bundesgesetzes über die Alter s-
und' Hinterlassenenversicherung zu gewinnen. Die
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerfraktion müsste die
Verantwortung für die Folgen einer Nichtberück-
sichtigung dieser gerechtfertigten Forderung mit
aller Entschiedenheit ablehnen.

Schttlid-Zürich: Im Namen der demokratischen
Fraktion gebe ich folgende Erklärung ab: ' .'.

Die demokratische Fraktion der Bundesver-
sammlung betrachtet die eidgenössische Alters- und
Hinterlassenenversicherung als das dringendste und
grösste Sozialwerk der Nachkriegszeit. Ihre Mit-
glieder haben bei seiner Ausarbeitung mit Über-
zeugung und Hingabe mitgearbeitet. Mit ändern
Mitgliedern der Bundesversammlung hätten sie in
einzelnen Teilen des Werkes gerne weitergehende
Postulate verwirklicht. Sie haben sich dafür ein-
gesetzt. Nachdem die Gesetzesvorlage fertig er-
stellt ist, handelt es sich nur noch darum, ein Ja
oder Nein auszusprechen. Die Demokraten sind für
ein klares und entschiedenes Ja. Sie verlangen aber
gleichzeitig, dass die Entscheidung durch die Volks-
abstimmung, falls das Referendum gegen das Gesetz
ergriffen werden sollte, vor allen ändern Vorlagen,
die im Jahre 1947 dem Volk unterbreitet werden,
erfolge. Die demokratische Fraktion ist gewiss, dass
es durch entschlossenes Zusammengehen aller wah-
ren Freunde der Altersversicherung, trotz, der
Gegnerschaft, die gegen dieses grosse Sozialwerk
erzeugt werden soll, gelingen wird, eine starke Volks-
mehrheit für seine Annahme zu erlangen. Die demo-
kratische Fraktion wird auf alle Fälle, in Erkenntnis

. der gewaltigen Tragweite für die weitere Staats-
politik unseres Landes, alles was in ihren Kräften
liegt, zur Annahme des Gesetzes beitragen. -

Moeschlin: Gestatten Sie mir, dass ich eine per-
sönliche Erklärung abgebe, die sich naturgemäss
auf einer anderen Ebene bewegt als die eben abge-
gebenen' Fraktionserklärungen. Ich tue dies, um
gewissen Missdeutungen, die verständlicher- und
begreiflicherweise mit meinem ersten Nein ver-
bunden waren, diesmal wenigstens in einem gewissen
Masse vorzubeugen.

Obwohl unbedingter Anhänger einer Alters- und
Hinterlassenenversicherung — denn ich habe,'es nie
begriffen, diesen Unterschied zwischen der totalen
Sicherung der Staatsangestellten und der Nicht-

• Sicherung der Nichtstaatsangestellten, sehe ich doch
nicht ein, dass man dem Mann, der eine Strasse
fegt, ,eine-Pension gibt, aber demjenigen,'der-die

Strasse gebaut hat, keine — bin ich genötigt, auch
diesmal wieder gegen diese Versicherung • zu stim-
men, die ein Kompromiss ist, eine Mischung von
Versicherungsmathematik und Solidaritätsgefühl
und die nach meiner Überzeugung nicht dem ent-
spricht, was eine eidgenössische Gemeinschaft aus-
zeichnen sollte. Ich stimme Nein, weil in diesem
Gesetz eine Gerechtigkeit verkörpert ist, die ich
hasse, eine Gerechtigkeit, die hier noch vor drei
Tagen verteidigt und gepriesen worden ist, eine
Gerechtigkeit, die auch nach der Erschütterung
durch einen Weltkrieg'nichts anderes weiss, als dem-
jenigen, der sein Leben lang wenig verdient hat,
zum Danke dafür auch noch eine schäbige Alters-
rente zu geben, damit er ja nie des Darbens und des
Sorgens ledig werde. Ich stimme Nein, weil ich den
Spruch, der mir von wohlwollenden, auf dem Boden
der sogenannten Realität stehenden Kollegen zu-
gerufen wird: „Lieber ein Spatz in der Hand, als.
eine Taube auf dem Dache", nicht zu meinem.
Wahlspruche machen kann.

Bringolf: Ich habe Ihnen keine eigentliche Er:
klärung abzugeben,sondern gestatte mir, Ihnen zu
den abgegebenen Erklärungen einige Bemerkungen
und anschliessend einige Feststellungen zu machen.

Im Namen unserer Fraktion bemerke ich, dass
uns die soeben abgegebenen Erklärungen der Herren
Holenstein und Wartmann überrascht haben. Wir
haben volles Verständnis für das Bedauern, das Herr
Holenstein darüber ausgesprochen hat, dass es nicht
gelang, die Verteilung der Mittel des zentralen Aus-
gleichsfonds noch" in dieser Session in einer befrie-
digenden Weise zu lösen. Ich möchte hier erklären,
dass wir bei aller Anerkennung der Zweckbestim-
mung der Mittel dieses Fonds, über die an sich keine
Diskussion möglich ist, bereit sind, Hand zu bieten,
dass ein angemessener, zu verantwortender Anteil
auch für den Familienschutz reserviert werde. Ich
hoffe,-dass im Frühjahr, in der Märzsession darüber
in zufriedenstellender Weise entschieden werden
könne.

Peinlich überrascht sind wir Sozialdemokraten
über die Erklärung, dass für den Fall eines Referen-
dums gegen die Alters- und Hinterlasseneuversiche-
rung die Abstimmung über diese Vorlage zurückzu-
stellen wäre, um vorausgehend die Abstimmung über
die Wirtschaftsartikel vorzunehmen. Im Ständerat
hat Herr Bundesrat Stampfli schon gestern eine
derartige Erklärung abgegeben. Nach dem Verhand-
lungsbericht hat er den Ständerat bereits darüber
informiert, dass über die Initiative „Wirtschafts-
reform und Rechte der Arbeit" anfangs Mai, über
die neuen Wirtschaftsartikel im Juli und über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung anfangs
.Oktober 1947 abgestimmt werde. Wir geben unserem
grossen Erstaunen über diesen Abstimmungsplan
Ausdruck. Ich erinnere mich und erlaube'mir, Sie
an.das zu erinnern, was ich hier anlässlich der Bud-
geteintretensdebatte erklärte in bezug auf die Alters-
versicherung und die Haltung gewisser Kreise dazu.
Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz — und
ich darf wohl sagen, auch der Schweizerische Ge-
werkschaftsbund — stehen auf dem Standpunkt,
dass die Alters- und Hinterlassenenversicherung, so
wie sie aus den Beratungen hervorgegangen ist, die
Priorität vor allen ändern Vorlagen besitzt, die
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eventuell oder obligatorisch dem -Volke vorgelegt
werden müssen' Die Sozialdemokratische Partei der
Schweiz und 'der Schweizerische Gewerkschafts-
bund ' würden eine Hintansetzung der Volks-
abstimmung über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung und eine Vorwegnahme der Abstim-
mung über die Wirtschaftsartikel als eine unmittel-
bare Gefährdung der Versicherung betrachten. Die
Überlegung ist ganz einfach.

Sind einmal die Wirtschaftartikel angenommen,
so heisst das, dass ein grosserTeil der landwirtschaft-
lichen Bevölkerung an der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung kein Interesse mehr hat. Sind
die Wirtschaftsartikel verworfen, dann bedeutet das,
dass aus Verbitterung' die landwirtschaftliche Be-
völkerung erst recht gegen die Alters- und Hintér-
lassenenversicherung stimmen wird. Erlauben Sie
mir, dass ich hier ein Warnungssignal aufstelle.
Wenn Sie wollen, dass die Volksabstimmungen des
Jahres 1947 von einem Scherbenhaufen zum ändern
führen, dann müssen'Sie nach dem Plane vorgehen,
den Herr Bundesrat. Stampfli, ich weiss nicht aus
welchen Gründen, im Ständerat gestern entwickelt
hat, und den Ratschlägen folgen, die die Herren
Holenstein und Wartmann bedauerlicherweise hier
gegeben haben. .

Verstehen Sie mich recht. Ich kann nur ge-
zwungen im Namen unserer Fraktion und unserer
Partei diese-Feststellung hier machen. Es nützt dem
Volk und der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung nichts, wenn man hier im Rate zustimmt und
nicht entschlossen ist, ausserhalb des Rates diese
Zustimmung in die Tat umzusetzen. Ohne eine
solche, in ihrer Konsequenz klare und eindeutige
Haltung bleibt die Zustimmung im Rate eine Ge-
fährdung der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung.

Ich bedaure noch einmal, dass ich diese Fest-
stellungen machen mûss; ich bin aber dazu, ge-
zwungen. Wir wollen nach keiner Seite irgendeine
Drohung aussprechen. Aber wir möchten Sie drin-
gend bitten, im Interesse des grossen Werkes, das
jetzt zur Entscheidung steht, der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung, dieses Werk im Jahr 1947 zu
realisieren,, und alles zu unterlassen, was der Ver-
wirklichung dieses Werkes, das ja erst einen Anfang
darstellen kann, im Wege stehen könnte.

t
M. Gottret: Une brève déclaration au nom de

certains députés de la Suisse romande:
Tout en étant partisans de l'assurance vieillesse

et survivants nous ne pouvons approuver le projet
tel qu'il-est sorti des délibérations des Chambres.
Ses lacunes et ses déficiences nous empêchent de
l'adopter. En conséquence, nous voterons -contre le
projet. '-

i
M. Hirzel: Le groupe radical des Chambres ne

pensait pas qu'il soit utile de faire ici des déclara-
tions. Etant donné cependant l'importance du sujet
et les déclarations des divers groupes, je tiens à sou-
ligner, au nom du groupe radical, que celui-ci ac'cepte
l'assurance vieillesse sans réserve, ni conditions quel-
conques.

Nous pensons que l'assurance vieillesse est un
progrès social dont le peuple suisse tout entier béné-

ficiera sans distinction de langue, de parti,, de con-
fession ou de canton. Nous espérons qu'elle consti-*
tuera un nouvel élément d'union et -de solidarité
réelle du peuple suisse. Nous voulons en définitive
une politique sociale claire et sans arrière-pensée. Le
peuple jugera.. . .

Bundesrat Stampfli: Wie ich am Hörer ver-,
nommen habe, hat Herr Nationalrat Bringolf na-.,
mens der sozialdemokratischen Fraktion seinem ^ .
Erstaunen darüber, ' Ausdruck gegeben, dass ich
gestern im Ständerat erklärt hätte, es sei bereits

vder Abstimmungskalender für das' nächste Jahr
in folgender Weise festgesetzt worden: zuerst, im% '
Mai, wäre über die Initiative Wirtschaftsreform
und Rechte der Arbeit abzustimmen, dann, zwei
Monate später, würde die Abstimmung über die
Wirtschaftsartikel folgen; und anfangs Oktober '
die Abstimmung über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung, sofern das Referendum gegen
dièse Vorlage ergriffen werde.

Ich stelle folgendes fest: Im Ständerat wurde
ein Vorschlag diskutiert, ob noch in dieser Session
die Initiative Wirtschaftsreform und Rechte der
Arbeit, obschon von der Kommission noch nicht
vorberaten, zur Behandlung und Erledigung' ge-
langen solle. Der Vorschlag wurde bekämpft, in
Übereinstimmung mit den Vertretern der sozial-
demokratischen Fraktion des Ständerates. Zur Be- ,
gründüng der Behandlung der Initiative noch im
Laufe dieser Session wurde geltend gemacht, dass
wenn sie vom Ständerat' nicht noch in dieser Ses-
sion verabschiedet werden könne, es an der Möglich-
keit fehlen würde, über die Wirtschaftsartikel und
die Altersversicherung noch vor den Gesamt-
erneuerungswahlen des nächsten Herbstes abzu-
stimmen. Das sei im Interesse der Alters- und Hin-
terlassenenversicherung und der Wirtschaftsartikel
unter allen Umständen'zu vermeiden. Dabei wurde
als selbstverständlich erklärt, dass zuerst die Ini-
tiative „Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit" -
zur Abstimmung gelangen sollte und dann erst
die beiden ändern Vorlagen. ' ^

Ich habe dazu erklärt, die drei Abstimmungen
. könnten noch vor den eidgenössischen Wahlen an-
beraumt werden, ohne dass der Ständerat die Initia-
tive in dieser Session behandle und erledige : wenn die
Initiative am Beginn der nächsten Session, die etwas
vorgeschoben werden könnte, behandelt werde, so
bestehe die Möglichkeit, sämtliche drei Vorlagen
vor den eidgenössischen Gesamterneuerungswahlen
zur Abstimmung zu bringen. Dabei habe ich mich
nicht darüber ausgesprochen, ob die Wirtschafts-,
artikel vor;der Versicherung oder die Versicherung
vor den Wirtschaftsartikeln zur Abstimmung ge-
langen sollen. Ich habe nur erklärt, es bestehe die
Möglichkeit, alle drei Vorlagen noch vor den Ge-
samterneuerungswahlen zur Abstimmung zu brin-
gen. Das scheint der allgemeine Wunsch zu sein.

Es wird Ihnen anheimgestellt werden, darüber
zu entscheiden, was politisch klüger sei: die Wirt-
schaftsärtikel der Versicherungsvorlage oder um-
gekehrt die Versicherungsvorlage den Wirtschafts-
artikeln voranzustellen. Aber ich muss dagegen i
Verwahrung einlegen, dass1 man mir unterschiebt,
ich hätte. bereits die Reihenfolge präjudiziert.
Dazu war ich in keiner Weise ermächtigt. Der
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Bundesrat hat dazu nicht Stellung genommen. Es
ist nicht Sache eines einzelnen Departementes,
darüber zu. entscheiden, sondern das ist einzig
Aufgabe des Bundesrates. Ich habe in keiner Weise
dieser Kompetenz des Bundesrates vorgegriffen,
sondern lediglich feststellen wollen, dass technisch
die Möglichkeit besteht, alle drei Vorlagen noch vor
den Gesamterneuerungswahlen des nächsten Herb-
stes anzuberaumen.

Bringolf: Im Bericht der schweizerischen Depe-
schenagentur vom 20. Dezember über die Bera-
tungen des Ständerates heisst es wörtlich: „Nach
einer Mitteilung von Bundesrat Stampfli finden die
eidgenössischen Volksabstimmungen über die Ini-
tiative Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit
anfangs Mai, die über die neuen Wirtschaftsartikel
im Juli und die über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung anfangs Oktober statt." In dieser
kategorischen Weise wird hier berichtet. Ich nehme
mit Genugtuung von den Erklärungen von Herrn
Bundesrat Stampfli Kenntnis, die diese Art der
Berichterstattung berichtigen.

Bundesrat Stampfli: Wer meinen Ausführungen
im Ständerat als Ohrenzeuge gefolgt ist, konnte
keinen Augenblick im Zweifel sein, dass es sich
bei meinen Erklärungen über die Möglichkeit der
Abstimmungen- im nächsten Jahre nur darum han-
delte, nachzuweisen, dass es möglich sei, die drei
Abstimmungen zeitlich so zu lagern, dass sie vor
den Gesamterneuerungswahlen abgehalten werden
können. Etwas anderes habe ich nicht erklärt.
Wenn die Depeschenagentur im Ständerat nicht
besser bedient ist, so bedaure ich das.

Schlussabstimmung. — Vote final.

Mit Ja, das heisst für Annahme des Gesetzes-
entwurfes, die Herren: — Votent Oui, c'est-à-dire
pour l'adoption du projet de loi:

MM. Addor, Aeby, Aeschbach, Agustoni, Alb-
recht, Allemann, von Almen, Anderegg, Anet, Bar-
ben, Bärtschi, Beck, Berthoud, Bircher, Boner,
Boerlin, Borella, Bratschi, Brawand, Bringolf-La
Tour-de-Peilz, Bringolf-Schaffhausen, Brochon, Bro-
ger, Bühler-Uzwil, Bühler-Winterthur, Burgdorfer,
Bürki, Burri, Carron, Chaudet, Clavadetscher,
Condrau, Cottier, Crittin, Dellberg, Devenoge,
Dietschi-Basel, Dietschi-Solothurn, Eder, Eggen-
berger, Escher, Eugster, Favre, Fenk, Fischer,
Flisch, \Frei, Freimüller, Fröhlich, Furrer, Gaba-
thuler, Gadient, Gfeller, Giroud, Gitermann, Gra-
ber, Graf, Gressot, Grimm, Gutknecht, Gysler,
Haeberlin, Helbling, Held, Henggeler, Herzog,
Hess, Hirzel, Hofer, Holenstein, Höppli, Huber,
Ilg, Isenschmid, Janner, Jaquet, Joss, Kägi,
Kappler, Kästli, Keller, Knobel, Kohler, Kuntschen,
Lanicca, Leuenberger, Leupin, Mann, Maspoli,
Mauroux, Meier-Baden, 'Meier-Netstal, Meier-Olten,
Meier-Eglisau, Meierhans, Meili, Meister, Melly,
Meyer-Murten, Meyer-Roggwil, Miville, Moine,
Moser, Muheim, Müller-Amriswil, Müller-Gross-
höchstetten, Müller-Olten, Nadig, Niederhauser,
Oefi, Oldani, Oltramare, Oprecht, Perretj Perrin-
Corcelles, Perrin-La Chaux-de-Fonds, Philipona,
Pini, Quartenoud, Reichling, Reinhard, Renold,

Riva, Rohr, Roth, Roulet, Rüegg, Ruoss, Ryser.
Ryter, Sappeur, Scherrer, Schirmer, Schläpfer,
Schmid-Oberentfelden, Schmid-Dieterswil, Schmid-
Solothurn, Schmid-Zürich, • Schmidlin, Schmutz,
Schneider, Schnyder-Brig, Schnyder-Zürich, Schu-
ler-Glarus, Schümperli,. Schwendener, Seematter,
Segessenmann,, Seiler, Siegrist-Aarau, Sigerist-
Schaffhausen, Speiser, Spindler, Sprecher, Spühler,
Stähli, Steinmann, Stiefel, Studer-Burgdorf, Stu-
der-Escholzmatt, Trüb, Ueltschi, Uhlmann, Wart-
mann, Weber, Wick, Widmer, Winiker, Zeli.
Zigerli (170).

Mit Nein, d. h. für Verwerfung des Gesetz-
entwurfes, stimmen die Herren: — Votent non,
c'est-à-dire pour le rejet du projet de loi:

MM. Baudat, Burrus, Gottret, Lachenal,
Moeschlin, Perréard, Pugin, de Senarclens (8).

Herr Wey, Präsident, stimmt nicht (1).
M. Wey, président, ne vote pas.
Der Stimme enthalten sich die Herren: —

S'abstiennent:
MM. Girard, Guinand, Münz, Odermatt, Pas-

quier, Rubattel, Schuler-Schwyz, Wagner (8).
Abwesend sind die Herren: — Sont absents:
MM. Duttweiler, Péclard, Picot, Piot, Rie-

dener, Robert, Stutz (7).
Herr Duttweiler lässt erklären, dass er mit Ja

gestimmt hätte, wenn er hätte anwesend sein kön-
nen. — M. Duttweiler fait déclarer qu'il aurait
voté oui s'il avait pu être présent au moment du
vote. .

Präsident: Gestatten Sie mir, dass ich am
Schluss der Abstimmung einmal der Kommission
und dem Herrn Kommissionspräsidenten in erster
Linie herzlich danke für die grosse Arbeit, die sie
geleistet haben. Der Herr Kommissionspräsident
hat mit Energie und Hingabe dieses Werk zu för-
dern gesucht. Ich danke allen diesen Herren.

Ich schliesse in den Dank ein Herrn Bundesrat
Stampfli und seine Mitarbeiter. Da denke ich in
erster Linie an Herrn Direktor Saxer.

Ich schliesse aber auch in den Dank Herrn
Bundesrat Nobs und seine Mitarbeiter ein.

Ich hoffe sehnlichst, dass dieses grosse soziale
Werk am 1. Januar 1948 in Kraft treten kann. Ich
habe mit vielen unter Ihnen jahrzehntelang um
die Alters- und Hinterlassenenversicherung ge-
kämpft. Wenn das Werk am 1. Januar 1948 in
Kraft treten wird, dann zähle ich diesen Tag zu
den schönsten meines Lebens! (Beifall.)

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)
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#ST# Vormittagssitzung vom 4. Dezember 1946.
Séance du 4 décembre 1946, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Ackermann.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

N Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

5028. Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Financement de l'assurance vieillesse et
survivants.

Botschaft und Gesetzentwurf vom 24. Mai 1946 (Bundes-
blatt II, 365). — Message et projet de loi du 24 mai 1946

' (Feuille fédérale II, 353).-

Botschaft vom 29. Mai 1946 (Bundesblatt II, 589), Ergän-
zungsbotschaft und Gesetzentwurf vom 24. September 1946
(Bundesblatt III, 590). — Message du 29 mai 1946 (Feuille
fédérale II, 579), message complémentaire.et projet de loi

du 24 septembre 1946 (Feuille fédérale III, 565).

Beschlüsse des Nationalrates vom 30. August und
17. Oktober 1946.

Décisions du Conseil national du 30 août et 17 octobre 1946.

Antrag der Kommission.
Eintreten.

Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles.

Ständerat. — Conseil des Etats. 1146.

Postulat der Kommission. •
Vom 31. Oktober 1946.

Der Bundesrat wird ersucht, den für die Durch-
führung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
notwendigen Verwaltungsapparat möglichst einfach
und billig zu gestalten und über dessen mutmassliche
Kosten im Zusammenhang mit den Richtlinien der
Vollzugsverordnung nähere Auskunft zu erteilen.

Postulat de la commission.
Du 31 octobre 1946.

Le Conseil fédéral est invité à donner à l'appareil
administratif créé pour la gestion de l'assurance-
vieillesse et survivants une forme simple et peu coû-
teuse et à fournir lors de la présentation de l'ordon-
nance d'exécution de plus amples informations sur
les dépenses présumées.

Ber ichters ta t tung. — Rapports généraux.

Altwegg, Berichterstatter: Es sind heute 60 Jahre
her, seit kein geringerer als der Waadtländer Louis
Ruchonnet, anlässlich der Debatte über die
Kranken- . und Unfallversicherung als eines der
nächsten Sozialwerke die Alters-und Hinterlassenen-
versicherung bezeichnete und im gleichen Jahr 1886
der Schweizerische Grütli-Verein in einer Resolution
die Inangriffnahme desselben verlangte. Es ging
aber 40 Jahre, bis im Dezember 1925 das Schweizer-
volk den Verfassungsartikel 344 mit überzeugendem
"Mehr annahm, nachdem es noch im gleichen Früh-
jahr die bekannte Initiative Rothenberger ebenso
deutlich abgelehnt hatte, trotzdem dieselbe, oder
vielleicht gerade weil dieselbe den Versicherungs-
gedanken verwischt hatte dadurch, dass sie die
Prämienzahlung durch eine Entnahme aus Kriegs-
gewinn umgehen wollte. Die entschiedene Mehrheit
des Volkes wollte offenbar damals schon eine Ver-
sicherung und keine Altershilfe.

Nur ein Jahr vor Annahme dieses Verfassungs-
artikels in der Schweiz hat in Neu-Südwales im
Jahr 1924 der neugewählte Präsident Laner, einige

43



Loi sur TA.V. S. Financement de l'A.V. S. - 334 4 décembre 1946

Tage nach seiner Wahl, die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung mit einem Federzug einge-
führt, in einer Demokratie allerdings, wo der Bürger
seine Rechte wohl bei Wahlen, nicht aber bei der
Gesetzgebung zum Ausdruck bringen kann. Der
Weg bis zu einem Gesetz ist bei uns nicht so einfach,
ein viel dornenvollerer. Das zeigt die deutliche Ab-
lehnung der Lex Schulthess, die im Jahr 1931 dem
Volk vorgelegt wurde, die allerdings, nach der
heutigen Auffassung, eine Reihe von Irrtümern ent-
halten hat, die auch den Gesetzgeber selber bald
.nachher erkennen Hessen, dass das Volk richtig ent-
schieden hatte.

Der Volksentscheid hatte lähmende Wirkung.
Dies ging so weit, dass im Jahr 1939 dem Volk eine
Finanzordnung vorgelegt und von ihm und 24
Ständen als Übergangsbestimmung unserer Bundes-
verfassung angenommen wurde, wonach vorderhand
für zwei Jahre die laut Art. 344 für die zukünftige
Alters- und Hinterlassenenversicherung bestimmten
Einnahmen aus Tabak und gebrannten Wässern
in die Bundeskasse fliessen sollten. Bedeutete das
für die Freunde der Alters- und •Hinterlassenen-
versicherung ein harter Schlag, so wurde vielleicht
gerade durch diese Entscheidung die Wieder-
aufnahme der Arbeiten für die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung gefördert, indem gleichzeitig
18 Millionen Franken jährlich bestimmt wurden,
als Beitrag an die Kantone für auf das ganze Gebiet
der Eidgenossenschaft sich erstreckende Fürsorge-
einrichtungen und Alters- und Hinterlassenen-
versicherungen. Und in der Tat, der Gedanke .einer
Alters- und Hinterlassenenversicherung hat während
der Kriegsjahre ständig an Bedeutung gewonnen,
so dass der Bund gezwungen wurde, diese Beiträge
zu erhöhen und das Altershilfesystem mit Unter-
stützung der Kantone auszubauen. In der Folge
zeigten sich die Vorstösse seitens verschiedener
Kantone, sowie im Parlament auf Einführung der
gesetzlichen Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung, wobei bekanntlich die für die Wehrmänner
und deren Familien gleich zu Anfang des Krieges
in glücklicher Weise eingeführte Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung ganz wesentlich beigetragen
hat.

Der Bundesrat hat die Zeichen der Zeit ver-
standen. Im Januar 1944 erhielt das Eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement den Auftrag, durch
Experten prüfen zu lassen, in welcher Form eine
neue eidgenössische Vorlage in bezug auf die Alters-
und Hinterlassenenversicherung möglich erscheine.
Anfangs Februar wurden bereits dem Direktor des
Bundesamtes für Sozialversicherung vom Eidge-
nössischen Volkswirtschaftsdepartement die Fragen
zugestellt, welche der inzwischen bestellten Ex-
pertenkommission vorzulegen waren; diese Kom-
mission hat unter dem 'Vorsitz von Dr. Saxer und
unter -Beizug fachtechnischer Berater aus dem
Bundesamt für Sozialversicherung sofort ihre Arbeit
aufgenommen und derart gefördert, dass bereits im
März11945 ein substantierter Bericht vorlag, der in
der Hauptsache vom Bundesrat angenommen und
mit Botschaft vom Mai 1946 den Räten als Gesetzes-
entwurf unterbreitet werden konnte.

"Neben der Art der Versicherung, dem Kreis der
Versicherten, der Anspruchberechtigung und den
Versicherungsleistungen, neben der Behandlung der

schon Versicherten, der Eintrittsgeneration und
neben der Organisation der Versicherung" war von
ausschlaggebender Bedeutung die Finanzierung des
Werkes. Diese letztere Frage wurde einer beson-
deren Finanzexpertenkommission, unter • Vorsitz
unseres Kollegen, Dr. Klöti, anvertraut, deren Be-
richt fast gleichzeitig, ebenfalls im März 1946, dem
Bundesrat zur Verfügung stand. Ich glaube, im
Namen unserer Kommission und wohl auch des*
ganzen Rates all diesen .Experten und Mitarbeitern
den Dank des Vaterlandes aussprechen zu dürfen
für die brauchbare und klare Wegleitung zum Zu-
standekommen des. grossen, für ein kleines Land wie
die Schweiz wohl einzigartigen' Werkes, dessen
Zustandekommen sicherlich in weitesten Kreisen
mit dem grössten Interesse verfolgt wird und das
gewiss für den Kredit und den guten 'Ruf unserer
alten Demokratie das Seinige beitragen wird.

Bei dieser Gelegenheit darf ich wohl erwähnen,
dass der Gang der Dinge gezeigt hat, dass der
Ständerat gut beraten war, als die getrennte Be-
handlung von Versicherungsvorlage und deren
Finanzierung durch die beiden Räte abgelehnt und
verlangt wurde, dass jeder Rat die Gesamtvorlage
spruchreif zu machen habe. So liegen denn dem
Ständerat heute die beiden Gesetze vor, über deren
Eintreten, nach Ansicht der Kommission, auch ge-
meinsam verhandelt werden soll, einmal um Zeit zu
gewinnen und fürs zweite, weil die beiden Fragen
doch nicht vollständig voneinander getrennt be-
handelt werden können.

Gestatten Sie mir, dass ich die einzelnen Pro-
bleme kurz streife, die sich dem Gesetzgeber stellten
und die vielleicht bei der Detailberatung nicht
mehr besonders zur Diskussion Veranlassung geben
werden.

Schon der Verfassungsartikel 344 beschränkt das
heutige Werk auf die Alters- und Hinterlassenen- .
Versicherung und verweist die Invalidenversiche-
rung auf einen späteren Zeitpunkt.

Die Frage des Obligatoriums, die noch offen
stand, ist positiv beantwortet worden, wohl nicht
zuletzt in Anlehnung an die bereits bestehenden
kantonalen Versicherungswerke in Appenzell und
Glarus und weil zu befürchten war, dass bei einer,
auch weit gespannten Freiwilligkeit gerade die-
jenigen Kreise sich nicht versichern würden, die es
am meisten nötig haben. Das Obligatorium ist dann
auch mit einer grossen Konsequenz durchgeführt
worden, auf alle in der Schweiz Wohnsitz Habenden;
Schweizer, Ausländer und Staatenlose, alle Arbei-
tenden und Erwerbenden über 16 Jahre, und alle
Arbeits- und Erwerbslosen, sogar die Schweizer im
Auslande, die für Schweizer Arbeitgeber arbeiten
und in weitgehendem Sinne auch auf alle ändern
Auslandschweizer, was als ein grosses Entgegen-
kommen der Heimat bezeichnet werden darf und
wie wir hoffen, auch anerkannt werden wird.

Wesentlich ist der Einbezug aller bereits Ver-
sicherten. Es sind deren über 400 000. Soll doch im
Jahr 1931 die Ignorierung dieser Miteidgenossen
nicht wenig zur Ablehnung der ersten Vorlage bei-1
getragen haben! Erfreulicherweise ist die Mitarbeit
sowohl von den grossen Pensionskassen als auch
von den grossen Versicherungsanstalten begrüsst
worden. Sie haben auch die getroffene Lösung über
den Einbau der bestehenden Versicherungen in
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dieses Werk, die sicherlich für die Experten keine
Kleinigkeit iiedeutete, anerkannt. Die Vorlage hat
meines Erachtens im Sinne dei- Verständigung mit
den Gewerkschaften eine bedeutende Verbesserung
erfahren dadurch, dass der Nationalrat den Artikel
53 bis beschlossen hat, über den wir uns aber in der
Detailberatung noch unterhalten werden müssen.

Die Experten und damit auch unsere Kommis-
sion hatten prinzipiell zu entscheiden über die Wahl
zwischen der Alters- und der Ruhestandsversiche-
rung. Soll die Versicherung erst spielen, wenn der
Versicherte seine Arbeit niederlegt (der Gedanke ist
im Genfer Projekt enthalten) oder unter allen Um-
ständen mit dem 65. Altersjahr? Prima vista hat
das erste System vieles für sich und1 ist wohl auch
nicht umsonst von keinem geringeren als Beveridge
für die neue englische Versicherungsvorlage akzep-
tiert worden. Solange der Mensch arbeiten und ver-
dienen kann, ist doch die zwangsweise Versicherung
nicht unbedingt notwendig. In Zeiten der Arbeits-
losigkeit ist man allerdings froh um jeden älteren,
Arbeiter, der den Arbeitsmarkt entlastet. In Zeiten
wie der heutigen Hochkonjunktur ist aber gerade
das" Gegenteil 'der Fall. Der Gesetzgeber darf, das
muss zugegeben werden, nicht auf Hochkonjunktur
und Baisse abstellen.

Dazu wurden wir dahin orientiert, dass die Ver-
hältnisse auf dem Wirtschafts- und Arbeitsmarkt
in England und der Schweiz stark verschieden seien.
Dass- dort der kleine und mittlere Landwirt und
Gewerbetreibende nicht dieselbe Rolle 'spielen wie
bei uns und dass es beinahe ein Ding der Unmöglich-
keit wäre, bei diesen Kreisen, auch bei vielen Selb-
ständigerwe'rbenden im Einzelfalle festzustellen, ob
einer die Arbeit ganz oder zum Teil aufgegeben habe.
Zudem nehmen, wie wir sehen werden, die Renten
nicht einen, solchen Umfang an, dass sie nicht
vorübergehend mit einem im Alter doch meistens
reduzierten Arbeitslohn kombiniert werden können.

1931 spielten die Prämienbeiträge eine grosse
Rolle. Sowohl ihre Höhe als auch ihre Einheitlich-
keit wurden scharf kritisiert. Diese Frage ist heute
sozusagen spielend gelöst, weil die Experten einfach
auf die Lohn- und Verdienstersatzordnung hinweisen
konnten und auf deren grosse und gute Erfahrungen
während der sechs Kriegsjahre. Wenn heute die-
Alters- und Hinterlassenenversicherung die grosse
Chance hat, mit oder ohne Referendum angenommen
zu werden, so verdanken wir das ganz sicher in erster
Linie der Lohn- und Verdienstersatzordnung, dieser
Institution, die sich nicht nur während.des Krieges,
sondern nun auch durch die zweite, ebenso wichtige
Zweckbestimmung als ausserordentlich glücklich er-
wiesen hat.

Wenn der eine oder ändere beanstandet, dass
das Kapitaleinkommen hier nicht direkt heran-
gezogen wird, so muss eben auf das Lohn- und Ver-
dienstersatzordnungs-System verwiesen werden, wo
es auch keinen Platz hatte. Dann bezahlen, nach der
Vorlage, alle Erwerbslosen, und dazu gehören hier
auch die Rentner und Rentnerinnen, eine Prämie
von Fr. 1.— bis Fr. —.50 pro Monat; dann zahlen
die hohen Erwerbseinkommen unbegrenzt ihre 2 bis
4 % Lohn- und Verdienstersatz, auch wenn sie nur
mit einer bescheidenen Maximalrente rechnen kön-
nen. Schliesslich darf auch erwähnt werden, dass das
Kapital heute vom Steuerbeamten nicht vernach-

lässigt wird und beim Aufbringen der kantonalen
Beteiligung direkt oder indirekt herangezogen
werden muss. .

Dass u. a. die Ehefrau ohne Barlohn und die
erwerbslose Witwe bei den Beiträgen völlig frei aus-
gehen, dagegen direkt oder indirekt Anspruch auf
die Rente haben, zeigt, dass man hier die Solidarität
zwischen Mann und Frau in einer Weise bekundet
hat, wie sie schöner auch im Zeitalter dès Frauen-
stimmrechts kaum möglich gewesen ^wäre.

Nun die Renten. Es ist ein System von Zahlen,
das ich Ihnen nicht in allen Details auseinander-
setzen kann. Bei näherem Studium der Berichte und
der Tabellen muss man das Werk bewundern und
denen gratulieren, die dieses Räderwerk heraus-
gefunden haben, ohne dass man sagen darf, dass
nicht auch der einfache Mann, wenn er sich Mühe
gibt, sein Funktionieren verstehen und verfolgen
kann. Entsprechend dem variierenden Beitrag, der
im System der Lohn- und Verdienstersatzordnung
verankert ist, und der die Differenzierung zwischen
Stadt und Land,' zwischen Gross und Klein ganz
natürlich löst, sind nun auch die Renten abgestuft,
wobei ein Minimum von 480 Franken .und ein
Maximum-von 1500 Franken für die einfache Voll-
rente dafür sorgen, dass einerseits der kleine Mann
nicht zu kurz kommt und anderseits die Kasse nicht ,
durch zu grosse Auszahlungen gefährdet wird.

Die Vollrente besteht aus der obligatorischen
Grundrente von 300 Franken. Dazu kommt ein
Zusatz in Höbe des sechsfachen Betrages des Jahres-
beitrages, bis 150 Franken und des zweifachen Be-
trages von 150 Franken bis 300 Franken- Die
Minimalrente von 480 Franken entspricht somit
einem Einkommen von 750 Franken; sie' gilt für
jedermann, der Anspruch auf die Vollrente hat; die
Maximalrente von 1500 Franken bekommt der' Ver-
sicherte bei einem Einkommen von 7500 Franken
und darüber. Die Ehestandsrente soll 160 %, die
Witwenrente 50—90 % der ordentlichen Vollrenten
betragen'; die Rente für Voll- und Halbwaisen er-
fährt eine entsprechende Reduktion. Ich werde
Ihnen einige Beispiele vorlegen, im übrigen möchte
ich'Sie aber auf die Botschaft verweisen, mit der
allgemeinen Bemerkung, dass, was die unteren Ver-
sicherten anbetrifft, die Privatversicherungen bei
weitem nicht ein solches Entgegenkommen zeigen
könnten. Der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung ist das nur möglich durch die weitgehende
Solidarität der höheren Einkommen, von denen wir
gerne voraussetzen, dass deren Träger sich dadurch
nicht zur Ablehnung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung verleiten lassen. •

Das Entgegenkommen ist in erhöhtem Masse
auch nur möglich durch die bedeutenden Beiträge
der öffentlichen Hand. ;

Nun die drei Beispiele, von denen Sie eines,
glaube ich, in/ier Botschaft auch aufgezeichnet
finden: . , ', •

Lediger Arbeiter mit einem Einkommen von
5000 Franken: Die Prämie ist in der Höhe von
200 Franken zu bezahlen, und zwar hälftig vom
Arbeiter, hälftig vom Arbeitsgeber (je 100 Franken).
Die Rente setzt sich zusammen aus einer Minimal-
rente von 300 Franken, sechsmal 150 Franken =
900 Franken und für den Rest der 50 Franken zwei-
mal 50 Franken = 100 Franken, total 1300 Franken.
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Der Mann hat im Minimum selber bezahlt 20x100
Franken = 2000 Franken, im Maximum — wenn
er schon mit 21 Jahren 5000 Franken verdiente (es
ist ja voraussichtlich viel weniger) — total 4500
Franken und erhält vom 65. Altersjahr an eine
Rente von 1300 Franken; wenn er verheiratet ist,
bekommt er 160 %, das sind 2080 Franken. Seine
Witwe erhält je nach dem Alter 50—90 % von diesen
1300 Franken. Diese Lösung enthält, ein ausser-
ordentlich.es Entgegenkommen mit dem gleichen
Minimum von 480 Franken, mit ansteigender Rente
bis 750 Franken, ohne jegliche Beitragsleistung, was
die Kritiker gerne übersehen.

Ein kleiner Bauer mit einem Einkommen von
2000 Franken, der eine jährliche Prämie von
80 Franken = 4 % bezahlen muss, erhält mit
65 Jahren, wenn er diese mindestens 20 Jahre lang-
bezahlt hat, wenn verheiratet, eine Rente von jähr-
lich 1268 Franken. Eine ledige Arbeiterin mit einem
Einkommen von 4000 Franken zahlt 160 Franken
Prämie, davon wiederum die Hälfte der Arbeit-
geber. Wenn 20 Beiträge bezahlt "werden, so erhält
diese ledige Arbeiterin mit 65 Jahren eine Rente
von 1200 Franken.

Neben der Vollrente enthält das System, die
Teilrente, für Leute, die nur eine beschränkte Zahl
von Jahren ihren Beitrag geleistet haben, d. h. für
alle Versicherten im heutigen Alter von 45—65
Jahren. Eine Reduktion wird verlangt von einer
tragbaren Finanzierung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung, wobei das Entgegenkommen
nach unten noch weiter getrieben wurde, indem auch
hier nie unter das Minimum von 480 Franken ge-
gangen wird und das Maximum je nach den Beitrags-
jahren von 750 Franken bis 1500 Franken variiert.
Hier besteht sogar der extreme Fall, dass ein Ver-
sicherter, der am 1. Januar 1948 64 Jahre alt ist
und zum Beispiel nur eine Rente von 300 Franken
(4 % von 7500 Franken) bezahlt, wenn er verheiratet
ist, eine dauernde .Ehestandsrente von sage und
schreibe 1260 Franken erhält. Von rente misérable
darf in diesem Zusammenhang wohl kaum ge-
sprochen werden.

In dritter Linie kommen die Übergangsrenten
für Leute, die am 1. Januar 1948 bereits 65 Jahre
alt sind und nicht leer ausgehen sollen. Hier wird
angeknüpft an das bisherige System der Altershilfe,
denn diese Leute haben, weil nichts bezahlt wurde,
auch keinen Versicherungsanspruch. Um trotzdem
den Ausgleich zu finden zwischen Stadt und Land,
Gross und Klein, musste an der Unterscheidung von
städtischen, halbstädtischen und ländlichen Ver-
hältnissen festgehalten werden. Die Auszahlungen
an diese Bezüger, von denen der Nachweis eines Be-
darfs verlangt wird, sind immerhin 25 % höher, als
was ihnen heute zukommt bei Verteilung der
100 Millionen Franken, die durch Vollmachten-
beschluss in der Übergangszeit für die Altershilfe

o Ö

bewilligt wurden.
Der vom Vorort dès Schweizerischen Handels-

und Industrievereins zum Ausdruck gebrachte Vor-
wurf, dass die Gesamtfinanzierung zu wünschen
übrig lasse und dass man die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung nicht nur für die nächsten
20 Jahre, sondern für die ganze Dauer heute schon
wenigstens im Prinzip finanzieren solle, musste
ernstlich geprüft werden. Damit kommen wir aber

schon auf die zweite grosse Frage, auf die wir heute
antworten müssen: Wie gestaltet sich die Finan-
zierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung ?

Was die Organisation anbetrifft, so haben wir
hier Erfahrungen bei der Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung, wonach mit Gesamtkosten von höchstens
4—5 % gerechnet werden muss. Die Organisation
zeichnet sich durch starke Dezentralisation aus. Das
soll eine Beruhigung bedeuten für diejenigen, welche
1931 die erste Vorlage wegen zu grosser Monopoli-
sierung abgelehnt hatten. Dabei erinnere ich daran.
dass unsere- Kommission ein Postulat (Flükiger)
eingereicht hat, das möglichst einfache und spar-
same Verwaltung verlangt: Das für eine genügende
Kontrolle nicht zu umgehende individuelle Beitrags-
konto soll so einfach wie möglich veranlagt werden.

Die Kritik an der Vorlage, die sich erst in
j üngster Zeit deutlich in der Öffentlichkeit bemerkbar
macht, beanstandet u. a. die mangelhafte Höhe der
Renten und deren unnötige Abstufung; sie verlangt
sofortige Auszahlung von Einheitsrenten nach dem
Inkrafttreten des Gesetzes. Abgesehen davon, dass
alle diese Forderungen das Versicherungswerk finan-
ziell stark belasten würden, sind sie von den Ex-
perten in dem System geprüft worden, für das sie
sich entschieden haben, und das nicht gestattet,
dass einzelne Steine aus dem Gebäude heraus-
gerissen oder geändert werden.

Von einer Seite wird das Umlageverfahren ver-
langt. Dasselbe wäre wohl in der ersten Zeit vorteil-
haft, für später aber absolut undurchführbar, weil
die Anforderungen an diese Versicherung in einer
Weise gesteigert würden, die den späteren Gene-
rationen nicht zugemutet werden könnte. Übrigens
haben die Experten eine Lösung zwischen dem
Deckungs- und Umlageverfahren gewählt, die nach
Ansicht der Kommission unseren Verhältnissen am
besten gerecht wird.

Hier schicken wir voraus, dass die Aufgabe.der
Nachlassteuer eine sichtliche Erleichterung ge-
schaffen hat. Allgemein hat man genug eidg.
Steuern. Die Kantone wünschen keine weiteren
Eingriffe in diese Domäne. Wenn in der besonderen
Finanzexpertenkommission diese Nachlassteuer vor-
geschlagen wurde, so hatte sie den Zweck, die zur
Finanzierung seitens des Fiskus fehlenden 30 Mil-
lionen aufzubringen. Ein Zwischenspiel bedeutete
es, als die Opposition der Kantone beseitigt werden
wollte durch ein Projekt Streuli/Gemperle, das
eine totale Abtretung der Nachlassbesteuerung sei-
tens der Kantone an den Bund vorsah, gegen die
Befreiung der Kantone von weiterer Belastung für
die Alters- und Hinterlassenenversicherung. Über-
raschend viele Finanzdirektoren hatten diesem
Projekt zugestimmt; da aber eine Ablösung bisher
bezogener Nachlassteuereinnahmen verschiedener
Kantone vom eidg. Departement bestimmt abge-
lehnt wurde, musste der Widerstand speziell sei-
tens der welschen Kantone die Aussichten dieser
Lösung als sehr problematisch erscheinen lassen.

Nicht viel besser war die Prognose, die einer
eidg. Getränkesteuer zur Finanzierung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung gestellt wurde.
Dieser .Gedanke ist dann auch niemehr ernstlich
vom Finanzdepartement verfolgt worden. Da auch
diese Lösung einem besonderen Verfassungsartikel
gerufen hätte, wurde diese Stellungnahme von den
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wahren Freunden der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung mit grosser Genugtuung registriert.
Sollten sich wirklich die Meinungen im Volke
gegenüber einer solchen Verfassungsvorlage zu
deren Gunsten verbessert haben, so wird in näch-
ster Zeit noch genügend Anlass vorhanden sein,
die Probe aufs Exempel zu machen.

Welche Mittel verlangt die Finanzierung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung?

Für diese ist Art. 34quater, Abs. 5, der Bundes-
verfassung massgebend: „Die finanziellen Leistun-
gen des Bundes und der Kantone dürfen sich zu-
sammen auf nicht mehr als die Hälfte des Gesamt-
bedarfes der Versicherung belaufen." Absatz 6
sieht die Belastung von Tabak und der gebrannten
Wasser zu diesem Zwecke vor.

Folglich war, nach der Verfassung, mindestens
die Hälfte der Kosten durch die Versicherten, d. h.
durch die Wirtschaft, aufzutreiben. Das war der
Ausgang der Rechnung.

Wie schon angedeutet wurde, waren die Art
und die Höhe der Belastung der Wirtschaft durch
die Lohn- und Verdienstersatzordnung gegeben,
präjudiziert sowohl durch die Eingaben der Kan-
tone wie auch der Initianten.

Die Durchschnittseinnahmeii der Lohn- und
Verdienstersatzordnung betrugen während dés Krie-
ges 260 Millionen Franken im Jahr. Folglich rech-
neten die Experten mit Gesamtkosten von 520
Millionen Franken und bauten hierauf ihr Renten-
system auf. Die zweiten 260 Millionen Franken
hatten somit Bund und Kantone aufzubringen als
durchschnittliche Maximalleistung.

Soll die Alters- und Hinterlassenenversicherung
heute schon in ihrer Totalität finanziert werden,
oder genügt ein treppenweises Vorgehen ? Entspre-
chend dem Vorgehen bei Versicherungswerken in
anderen Staaten hat sich die Expertenkommission
gleich zu Anfang für die sog. Treppenmethode ent-
schieden, und zwar für drei Perioden: 1948—1967,
dann bis 1977 und drittens die folgenden Jahre
als dritte Stufe.

Laut Botschaft des Bundesrates, der sich unsere
Kommission anschloss, ist für den Moment lediglich
die Finanzierung'der ersten Periode voll zu garan-
tieren. Man ging dabei von der Erwägung aus,
dass der Gesetzgeber nicht unbedingt in die ferne
Zukunft hinein disponieren könne und müsse,
deren Verhältnisse man heute noch gar nicht kenne.
Man wisse nicht, wie bis dann die allgemeine Finanz-
lage des Bundes und der Kantone sich gestalten
werde, ob bis dann die Bundesschuld nicht wesent-
lich abgetragen werden könne, oder ob inzwischen
die Leistungen der Wirtschaft, die heute schon
angenehme Überraschungen gezeitigt hätten, die
Gesamtfinanzierung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung durch Entlastung der öffentlichen
Hand erleichtere. .Diesen Gedankengängen will
sich der Vorort des Schweiz. Handels- und Industrie-
vereins nicht anschliessen und verlangt heute schon
definitive Finanzierungtder ganzen Vorlage, worauf
wir noch zurückkommen werden. Die eidg. Finanz-
expertenkommission hatte primär den Auftrag er-
halten, die Mittel für die Gesamtfinanzierung auf-
zubringen; für die erste Etappe schlug sie als Lei-
stung des Bundes neben Tabak, gebranntem Was-
ser und Fondszinsen die inzwischen aufgegebene

Nachlassteuer vor. Die anderen Stufen, die erheb-
lich grössere Mittel beanspruchen, hätten dann durch
eine erhöhte Umsatzsteuer ihre Deckung finden
sollen. Der genannte Vorschlag Streuli/Gemperle,
der auf Ablösung jeglicher kantonaler Beiträge
tendierte, hätte zur Folge gehabt, dass die Bundes-
nachlassteuer nicht nur 30 Millionen, sondern den
dreifachen Betrag hätte aufbringen müssen, welcher
Umstand deren Fallenlassen doppelt wünschens-
wert erscheinen liess.

Dieses Fallenlassen seitens des Bundes im Laufe
des Herbstes dieses Jahres kam allerdings den
meisten völlig überraschend. Es war die Folge
einer Überprüfung der statistischen Unterlagen,
für die finanziellen Anforderungen während der
ersten 20 Jahre. Es wirkte für viele beinahe wie
ein Wunder an der Marne, als an Hand der Bevöl-
kerungszahlen 1941 und von Berechnungen über
die Zunahme der Veralterung plötzlich festgestellt
werden konnte, dass die erste Stufe statt der seiner-
zeit genannten 190 Millionen, jährlich nur deren 150
verlangte als Leistung der öffentlichen Hand, aller-
dings mit der Verlagerung dieser Einsparung auf
die späteren Stufen, die von 270 auf 280„und 330
auf 350 Millionen anstiegen. Ihre Kommission hat
sich aber an Hand .der Ausführungen der Spezia-
listen und ihrer Tabellen überzeugen lassen, dass
diese Feststellung die natürliche Folge der neuen
Berechnungen war und dass nach keiner Seite
Vorwürfe über zu wenig seriöse Arbeit am Platze
sind, abgesehen davon, dass auch den Experten
wenig Zeit für ihre Vorschläge zur Verfügung stand.

Die Einnahmen aus der Wirtschaft, d. h. aus
der Fortsetzung der Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung, die anfangs auf 260 Millionen im Jahr
berechnet wurden, sind im Laufe der Hochkon-
junktur bis auf 350 Millionen angewachsen. Über
den weiteren Verlauf dieser' Kurve gehen Opti-
misten und Pessimisten nicht einig.. Eine vorsich-
tige Rechnung ist unseres Erachtens am Platz.

Nach der neuen Vorlage verlangt nun die erste
Stufe von der öffentlichen Hand 160 Millionen,
wobei 10 Millionen für die Schaffung eines Aus-
gleichsfonds in Reserve gestellt werden können,
um den späteren Generationen ihre Aufgabe zu
erleichtern. Dieser Fonds hat nicht allseitig Freude
und Zustimmung ausgelöst und das ist denn auch
ein Stein des Anstosses für das Genfer Aktions-
komitee für die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung. Diese Herren, denen das Verdienst nicht ab-
gesprochen werden kann, mit ihrer Initiative, die
immerhin 180 000 Unterschriften auf sich vereinigte,
den Stein der Versicherung als erste ins Rollen
gebracht zu haben, sind Gegner der sogenannteil
Deckungsverfahren. Sie erklärten noch gestern in
einer nachgesuchten Konferenz, dass man nach
ihrem System mit einem bescheidenen Schwankungs-
fonds auskommen würde. Es fehle ihnen das Ver-
trauen in die Anhäufung so grosser Kapitalien. —
Der Chef des Finanzdepartements hat aber unsere
Kommission nach dieser Richtung beruhigen kön-
nen. Nur so könne den spätem Generationen ihre
zukünftige Finanzierungsaufgabe durch die heutige
Generation etwas abgenommen werden. Dieser
Fonds bedeute noch kein Deckungsverfahren, son-
dernjediglich eine Kombination zwischen Deckungs-
und Umlegeverfahren.
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Die 160 Millionen der ersten Stufe verteilen
sich zu 2/3 auf Bund, zu % auf'die Kantone. Eine
Minderheit möchte allerdings die Kantone nur mit
einem Viertel belasten, worüber die Detailberatung
entscheiden muss. Die 1062/3 Millionen des Bundes
sollen gedeckt werden durch Belastung des Tabaks
mit 85 Millionen und der gebrannten Wasser mit
8 Millionen. Dazu kommen 7 Millionen Zinse aus
dem aufgelaufenen Spezialfonds ; für ~die Alters-
und Hinterìàssenenversicherung. Der Rest ist auf-
zubringen aus der Hälfte der Zinse des Lohn- und
Verdi enstersatzordnungs-Fonds in der Höhe von
400 Millionen, dessen Ausscheidung im Art. 3bis
der Finanzvorlage vorzusehen ist.,

Die Finanzierung hat- allerdings zur Folge,
dass im Budget 1948 die Einnahmen aus Tabak
und gebrannten^Wassern für die ordentliche Rech-
nung wieder ausfallen.

Die 53% Millionen sind nach der Vorlage Sache
der Kantone, für die eine „Schlüss'elüng" nach drei-
fachem System vorgeschlagen wird, wobei eine
Entlastung der finanzschwachen Kantone durch
die andere Hälfte der- Zinse aus dem Lohn- und
VerdiensJersatz-Fonds dienen soll. Das Resultat
dieser Schlüsselung finden Sie in der Ergänzungs-
botschaft des Bundesrates vom 24. Dezember auf
Seite 13, wo die aproximative Belastung der ein-
zelnen Kantone und deren teilweise Entlastung
durch den genannten Fonds aufgezeichnet sind.
Diese Zahlen können sich noch etwas verschieben,
da das Resultat der für die Finanzlage der Kantone
massgebenden neuesten Wehrsteuereingänge nicht
genau vorausgesagt werden kann und weil auch
die Anzahl der Rentner variiert. Die Schlüsselung
muss daher periodisch überprüft werden, damit
keine Ungerechtigkeiten unterlaufen. Die Kom-
mission ist der Meinung, dass die den Kantonen
zugemuteten Beiträge als tragbar bezeichnet wer-
den können. Jedenfalls ist dem Chef des Finanz-
departementes ein Stein vom Herzen gefallen, als
er die Zustimmung der Kantone zu dieser Schlüs-
selung zur Kenntnis nehmen durfte.

Damit ist die Finanzierung für die ersten 20
Jahre geordnet. Aber auch für die späteren Trep-
pen ist weitgehend vorgesorgt. Daran sollten sich
auch die Kritiker erinnern. Einmal liefert die Seite
der Wirtschaft weiterhin ihre 2—4 Prozent; dann
steht nach 20 Jahren der Ausgleichsfonds in Höhe
von ca. 4% Milliarden mit seinen Zinsen zur Ver-
fügung. Auch der Fonds aus der Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung gibt weiterhin seine Zinsen
ab. Im fernem hofft man, dass bis dann der Ver-
sicherungsgedanke dermassen weiter an Ansehen
gewinnt, dass die kommende Generation bestrebt
sein werde, nicht hinter der heutigen zurückzu-
stehen, die nach sechs schweren Kriegs Jahren
sich mutig an das grosse Versicherungswerk heran-
gewagt und für 20 Jahre^ die Finanzierung voll
gesichert hat.

Von einem Postulat, das Auskunft verlangt
über die in Aussicht genommene Deckung der
zweiten und dritten Stufe, das ernstlich in Dis-
kussion stand, wurde Umgang~genommen, in der
Meinung, dass dem Rate hierüber .vom Bundesrats-
tisch aus gewisse nähere Auskünfte gegeben werden.
' Aus oppositionellen Kreisen wird erklärt, die
Alters- und Hinterìàssenenversicherung könne nicht

vor Verabschiedung der neuen Finanzordriung ver-
wirklicht werden. Dieser Gedanke mag theoretisch
seine Berechtigung haben. Praktisch ist er aber
nicht durchführbar. Das Volk, das den Krieg hin-
durch alle die Eingriffe des Staates ohne Murren
ertragen hat und dem man in den letzten Jahren
von allen Parteien -und bei jeder Gelegenheit die
baldige oder sofortige Verwirklichung dieser Ver-
sicherung versprochen hat, ist nicht gewillt, länger
vertröstet zu werden.

Ist es ein Zufall, dass dieser Tage dem abtreten-
den Präsidenten unseres Rates ein Schreiben zu-
gekommen ist, das man mir gütigst überwiesen
hat., die Resolution einer Erwerbsgruppe ? Es ist
das zufällig die Schweizerische Laborantenvereini-
gung, die mir näher nicht bekannt war, die die
Vereinigungen von Aargau, 'Baselland, Baselstadt,
Bern ' und Zürich vertritt. Sie plädiert in einer
Kollektiveingabe an unsern Rat für die sofortige
Verwirklichung des Alters- und Hinterlassenen-
versicherungswerkes und sagt u. a. :

„Wenn auch heute nicht alle in die Alters- und
Hinterbliebenenversicherung gesetzten Erwartun-
gen erfüllt werden konnten, so hofft sie doch, dass
Mittel und Wege zur Finanzierung weiterer Etap-
pen gefunden werden. Die Delegiertenversammlung
stellt fest, dass die Verwirklichung der Versicherung
als das grösste Sozialwerk, das die Schweiz je
geschaffen'hat, zu betrachten ist. Die Schweizeri-
sche Laborantenvereinigung wird sich im Falle

.einer Volksabstimmung mit allen ihr zur Verfügung
stehenden Mitteln für sie einsetzen."

Am Zeitpunkt des Inkrafttretens am Jubi-
läumstag unserer Bundesverfassung im Jahr 1848
sollte nicht mehr gerüttelt werden. Die Finanz-
ordnung kann aber, wenn deren Vorarbeiten auch
vom Finanzdepartement bereits in Angriff genom-
men worden sind, nicht so rasch spruchreif ge-
macht werden. Es gibt da noch verschiedene Nüsse
zu knacken; es mag aber auch nichts schaden, wenn
das Parlament im Jahr 1947 noch nicht an die
definitive Lösung dieser neuen, schweren Aufgabe
herantreten muss. Immerhin sind auch in der
Kommission deutliche Stimmen laut geworden,
die vom Finanzdepartement jetzt schon die Be-
kanntgabe seiner Pläne für die Verwirklichung
der Finanzordnung, wenigstens in grossen Zügen,
verlangen. Wir haben auch in der Kommission
entsprechende Ausführungen entgegennehmen kön-
nen. Ich nehme an, dass seitens des Finanz-
departementes dem Rate heute schon diesbezüg-
liche Mitteilungen gemacht werden;" speziell in
den Kantonen, die sich ihre Finanzpläne machen
müssen, wird darauf grossen Wert gelegt.

Schliesslich wurde in der Kommission der
Wunsch zum Ausdruck gebracht, der Bundesrat
möge die Vollziehungsverordnung so fördern, dass
sie im Zeitpunkt, wo' sich das Volk überlegen
müsse, ob es das Referendum ergreifen wolle oder
nicht, zum mindesten in den Grundzügen bekannt
sein werde. ' ' - t

Mit diesen Ausführungen, Herr Präsident, meine
Herren Kollegen, ersuche ich Sie namens der Ge-
samtkommission, auf die Doppelvorlage einzutreten,
die nach Annahme durch die Räte in ein grosses
Eins vereinigt werden soll. Dessen Annahme durch
das Volk, sei es mit oder ohne Referendum, soll
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unserem Lande ein zeitgemässes, soziales Geschenk
bringen und den beiden Departementschefs, Herrn
Bundesrat Stampfli und Herrn Bundesrat Nobs,
sowie seinen Mitarbeitern, die Genugtuung ver-
schaffen, auf welche sie für ihre ausserordent-
liche Inanspruchnahme und Arbeit verdienten
Anspruch haben.

M. Piller, rapporteur: Nous venons d'entendre
le président de la commission, notre eminent
collègue Altwegg, dans un rapport clair, précis et
substantiel, qui est bien dans son genre. Il a touché
les points principaux du projet. Il a fait l'histo-
Tique des efforts qui ont abouti à l'œuvre que nous
avons à examiner .maintenant. Il a rappelé les prin-
cipes sur lesquels le projet repose, il a pris position
quant aux critiques qui-ont été adressées, d'une
part, par ceux qui voudraient que les rentes soient
sensiblement plus élevées, d'autre part, par ceux
qui estiment qu'on aurait dû se contenter de primes
moins fortes. Il a exposé aussi de quels moyens
financiers ,1'assurance disposera,

Vous^.mè permettrez de lui exprimer nos félici-
tations p~our la compétence et le soin avec lesquels
il nous a présenté son rapport. Sous sa direction
nous sommes sûrs "de ne pas nous égarer lors de
l'examen des articles et de parvenir ainsi au but.

Votre commission a décidé qu'un rapport vous
serait également présenté en français dans le débat
sur l'entrée en matière. J'ai dû assumer cette tâche.
Je vais essayer de m'en acquitter en dégageant,
sans recourir à trop de chiffres, le système général
du projet, de telle manière que chacun de nous
puisse l'avoir constamment présent à l'esprit, car
nous sommes en présence d'un système qui exclut
de la discussion de-détail tout ce qui n'est pas
compatible avec lui. Le rapporteur français n'in-
terviendra donc, comme tel, que dans la discussion
générale. Il n'y aura pas de rapport français lors
de la discussion par article. Une. fois le système
général caractérisé, je voudrais me permettre, non
plus comme rapporteur de la commission, mais
comme membre de celle-ci et à titre personnel,,
d'émettre .quelques réflexions sur les conditions
dans lesquelles les autorités ont dû s'occuper de
cette grande œuvre sociale et celles dans lesquelles
la question se présente devant le peuple et l'opi-
nion publique.

Commençons par rappeler les lignes maîtresses
du projet. ' • \

Tout d'abord, quant aux assurés, le projet re-
pose sur le principe de l'obligation générale absolue.
Sont assurés obligatoirement les personnes phy-
siques qui ont leur domicile en Suisse ou qui
exercent en Suisse une activité lucrative de même
que les ressortissants suisses qui travaillent à l'é-
tranger pour le compte d'un employeur suisse et
qui sont rémunérés par cet employeur. Les ressor-
tissants suisses fixés à l'étranger peuvent s'assurer;
c'est l'assurance facultative.

Les cotisations sont dues par les assurés -dès et
tant qu'ils exercent une activité lucrative. Elles
sont dues dans tous les cas à partir du premier
jour du semestre 'qui suit celui dans lequel ils ont
accompli leur vingtième année et jusqu'au dernier
jour du semestre de l'année civile au cours de la-
quelle ils ont accompli leur 65e année. Les cotisa-

tions sont proportionnelles à la capacité lucrative
des assurés. Elles sont fixées au 4 % du revenu
provenant de cette activité. Lorsque cette activité
est dépendante, la moitié de cette cotisation est à
la charge de l'employeur. Quant aux assurés qui
•n'exercent aucune activité lucrative, leurs cotisa-
tions 'seront, selon leurs conditions sociales, dé
1 à 50 francs par mois.

4vLe droit à la rente est un droit inconditionnel.
Toute personne qui a payé ses cotisations durant
un an au moins a droit — les autres conditions
.étant remplies — à une rente, indépendamment de
ses conditions de fortune ou de revenus. Le droit
à la rente naît le premier jour du semestre de l'année
civile qui suit celui où la 65e année a été accomplie.

Quant aux rentes, il y a lieu de "distinguer les
rentes ordinaires, qui peuvent être complètes ou
partielles suivant que les cotisations ont été payées
pendant jplus ou moins de 20 ans, mais pendant
un an au! moins — ces rentes sont calculées sur la
base de fia cotisation annuelle moyenne de l'assuré
— et les rentes transitoires qui seront servies aux
assurés qui n'auront pas payé au moins une coti-
sation annuelle entière et dont le revenu annuel
n'atteint pas certains chiffres minima prévus par
l'article 42 du projet. Les rentes sont ou des rentes
de vieillesse, ou des rentes de,survivants.

Les rentes ordinaires, comme rentes simples,
ne seront jamais inférieures 'à 480- francs j>ar an,
ni supérieures à 1500 francs. Les rentes de couples
ne seront pas inférieures à 720_francs ni supérieures à
2400 francs. Les rentes transitoires, appelées dans le
projet du Conseil fédéral rentes de besoin, font une
distinction entre les assurés habitant dans lés villes,
dans les zones mi-urbaines, ou à la campagne. Les
rentes simples s'élèvent à 480 francs par an dans
les régions rurales, à 600 francs dans les régions mi-
urbaines et 750 francs dans les régions urbaines.
Les rentes de couples sont fixées respectivement à
770, 960' et 1200 francs. •

Les prestations légales dont je viens .d'esquisser
les grandes lignes sont couvertes par les cotisations
des assurés et des employeurs, par les prestations
des pouvoirs publics et par les intérêts des fonds
de compensation. " '

Les' prestations des pouvoirs publics sont fixées-
dans le cadre de l'article 34quater, 5e alinéa, à
160 millions durant les 20 premières années 'qui
suivront l'entrée en vigueur de la .loi, à 280 millions
durant les dix années suivantes et à 350 millions
.dès la 31e année.

Ces 160 millions de la première période, du pre-
mier palier pour se servir du terme technique, sont
pour les 2/3 à la charge de la Confédération et pour
% à la charge 'des cantons. Le produit des 'cotisa-
tions des assurés est en fonction de la conjoncture
économique et monétaire.. Ce produit s'élève ac-
tuellement entre 320 et 350 millions par an. La
part des pouvoirs publics est fixée, elle, indépen-
damment de la conjoncture, elle est ancrée dans
la loi:

Si nous nous demandons quelle sera l'organi-
sation de l'assurance, nous constatons que les or-
ganes de l'assurance vieillesse et survivants seront

, les employeurs qui retiennent le 2 % du salaire
de ceux qui dépendent d'eux économiquement et
qui, en principe, versent les rentes à ceux qui ont
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été à leur service. Ce sont en outre les institutions
d'assurances reconnues, ce sont également les caisses
de compensations professionnelles, les caisses de
compensation cantonales, les caisses de compensa-
tion de la Confédération pour son personnel à elle
et, pour les Suisses à l'étranger qui seront assurés
facultativement, enfin, la Centrale fédérale de
compensation. La Confédération exercera la sur-
veillance sur le fonctionnement de l'assurance.

Telles sont les lignes maîtresses du système.
J'ai renoncé à entrer dans le détail des dispositions
et des chiffres, ces dispositions et ces chiffres devant
être discutés et précisés dans l'examen des divers
articles, chacun en son temps.

De l'exposé que je viens de faire, il apparaît
qu'un projet qui peut se résumer aussi facilement
est un projet dont le plan général est clair et com-
préhensible. Ce projet est séduisant par de nom-
breux aspects et il rend la réponse facile aux objec-
tions qui pourraient être faites. A ceux qui deman-
deraient davantage ou qui craindraient trop la
centralisation, on peut répondre que l'organisation
prévue est une organisation décentralisée, qu'elle
est d'ailleurs en grande partie connue puisque c'est
l'organisation qui fonctionne déjà pour les caisses
de compensation. A ceux qui souhaiteraient des
rentes plus élevées, on peut répondre' qu'elles sont
le plus élevées possible, compte tenu des moyens
existants et que l'élévation de ces rentes est possible
sans toucher quoi que ce soit à la technique du pro-
jet. Il suffit que les salaires ou les revenus nomi-
naux s'accroissent pour qu'il soit possible d'envi-
sager des rentes un peu plus élevées. Il suffit aussi
que l'on augmente les cotisations des assurés ou
les prestations des caisses publiques pour que, auto-
matiquement, sans toucher au système et sans
créer de nouveaux organes, on puisse adapter les
rentes à la nouvelle situation.

A ceux, relativement moins nombreux d'ailleurs,
que préoccupe le financement global de l'assurance
comme tel, on peut répondre que ce financement est
assuré pendant vingt ans, pendant le premier palier.
Vingt ans dans la vie politique, actuellement, c'est
déjà quelque chose. On peut répondre aussi que
'durant ce temps un fonds de 4 à 5 milliards aura
pu être constitué grâce aux excédents de cette
période ; que pour les dix années suivantes — second
palier — le financement de l'assurance est dès
maintenant assuré à concurrence du 84 %, que
par la suite, à partir de la 31e année, le financement
global est d'ores et déjà assuré à concurrence du
76 %, de telle sorte que la génération de 1967,
l'assurance entrant en vigueur le 1er janvier 1948,
cette génération n'aura plus à trouver que le 16 %
des recettes complémentaires qu'exigé des pouvoirs
publics le montant mis à la charge de ces pouvoirs
et que la génération de 1878, veille de la 31e année,
n'aura plus à chercher que le 24 %, notre généra-
tion ayant déjà trouvé le reste.

Reconnaissons aussi le souci du projet de ré-
partir exactement les charges entre la Confédéra-
tion et les cantons et entre les cantons eux-mêmes
en tenant compte de leur capacité financière.
Cette œuvre, comme l'a dit le président de la
commission, fait honneur à ses auteurs. En son
genre, elle est aussi parfaite. qu'une telle œuvre
peut l'être. Je me joins volontiers, comme second

rapporteur et aussi à titre personnel, à l'hommage
adressé à ceux-qui ont édifié ce projet. J'ajouterai
aux noms qu'il a cités, le nombre anonyme de ceux
qui par leurs critiques, par leurs observations, par
leurs suggestions ou de toute autre manière ont
contribué à le rendre ce qu'il est devenu.

S'il ne s'agissait que d'une œuvre technique,
je n'aurais rien à ajouter; je pourrais,terminer sur
ces éloges. Mais il s'agit en même temps d'une
œuvre sociale .et politique, d'une œuvre qui aura
des incidences multiples sur la façon d'être et sur
la façon de penser de notre peuple, non seulement
de notre génération mais des générations qui se
succéderont. Aussi me sera-t-il permis, non plus
comme rapporteur de la commission, ma tâche
étant terminée dès maintenant, mais à titre per-
sonnel, comme membre de cette commission, d'ex-
primer quelques remarques dans l'intérêt même du
débat public qui doit s'élever autour de cette
œuvre, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas referendum.
Car une telle œuvre ne peut fonctionner vraiment
et rendre tous les services que l'on en attend que
si elle est acceptée par l'opinion publique en pleine
connaissance de cause et que si cette opinion
publique se rend compte du caractère exact- de cette
œuvre. Je n'ai qu'une préoccupation: éclairer le
débat, apporter une contribution positive afin que
soit mis en lumière aussi pleinement que possible
non pas le principe de la question de l'assurance
vieillesse mais le mode dans lequel ce principe doit
trouver sa réalisation. Car il faut reconnaître que
si, d'une part, les partisans les plus convaincus du
projet n'admettent que très difficilement la moin-
dre critique à son égard, d'autre part, on ne saurait
contester qu'il règne dans l'opinion publique je ne
dirai pas un certain malaise — le mot serait un
peu trop fort — mais quelque chose qui ressemble
à un malaise une certaine insatisfaction, un certain
doute au sujet du projet tel qu'il est et de ses ré-
percussions. Pour essayer de les faire disparaître,
il y a lieu de rechercher d'où provient cette atmos-
phère, comment elle a pu se créer mais il n'est
pas inutile d'analyser cette situation, afin de don-
ner au Conseil fédéral, dont c'est l'œuvre, l'occa-
sion de faire tout ce qui est en son pouvoir pour
la dissiper. Cette analyse n'a pour but, je le répète,
que d'aider loyalement à éclairer le peuple et
l'opinion publique sur ce problème capital.

Je voudrais formuler mon diagnostic comme suit.
Ceux qui ont dû préparer ce projet, ceux qui ont
dû y collaborer — les Chambres elles-mêmes — ont
dû travailler sous la pression du temps et de ce qu'on
pourrait appeler en allemand la Zwangsläufigkeit
der Technik. Il est possible que, de ce fait, l'aspect
social et politique du problème n'ait pas pu être pris
en considération avec le même soin que son aspect
technique. Il a fallu, en effet — c'est une constata-
tion objective et non pas un reproche à l'adresse de
quiconque, car il est au contraire remarquable que
quelques années seulement aient suffi à mettre sur
pied un projet aussi bien établi techniquement par-
lant — travailler en ayant constamment devant
soi une date fatidique, celle du 1er janvier 1948.
Le millésime 1948 n'a pas en soi de vertu ni d'attrait
spécial. Les quatre chiffres qui le composent n'ont en
eux-mêmes rien de- particulier. Mais cette date a été
avancée comme la plus rapprochée à laquelle l'assu-
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rance vieillesse pourrait entrer en vigueur, si tout
allait bien. Elle a été avancée à un moment où, de
divers côtés, on insistait sur la nécessité de réaliser
cette assurance, qui était un postulat de tous les
partis et de tous les groupes. L'honorable chef du
Département de l'économie publique fut ainsi amené
à dire que les travaux, pour autant que cela dépen-
dait du Conseil fédéral et de son département,
seraient poussés de façon que le projet puisse
aboutir dans le minimum de temps.

Il se trouve aussi que la date de 1948 est celle
du centenaire de la création de l'Etat fédéral. L'assu-
rance vieillesse pourrait ainsi représenter le cadeau
jubilaire de l'Etat fédératif — puisque les cantons
doivent aussi participer à son financement — au
peuple suisse. Certes, il est légitime qu'une idée
placée sous l'égide de Louis Ruchonnet, en 1886,
dont la réalisation fut promise à de nombreuses re-
prises et qui fut même tentée en 1931 par la loi
Schulthess, que le peuple suisse rejeta, ait été remise
en chantier et soit à nouveau discutée par les Cham-
brés, afin que notre peuple puisse, sans trop tarder,
bénéficier d'une institution indiscutablement bien-
faisante et nécessaire. Si une telle œuvre sociale peut
être en même temps un cadeau jubilaire et servir
à commémorer une date capitale de l'histoire de
notre patrie, qui ne voudrait pas y applaudir ?

Mais il y avait au choix de cette date du 1er jan-
vier 1948 une autre raison, en quelque sorte plus
péremptoire, qui a placé l'administration, le gou-
vernement et les Chambres dans uii état voisin de
la contrainte: le régime des caisses de compensation
pour pertes de salaire et de gain n'a de base légale
que jusqu'au 31 décembre 1947 et il est apparu au
Conseil fédéral que du point de vue juridique comme
du point de vue politique, il serait difficile de main-
tenir ce régime en vigueur ou de le proroger au delà
de cette date. C'est là, au fond, la véritable raison
pour laquelle la date du 1er janvier 1948 a été
arrêtée.

On a été constamment pressé par le temps et on
s'est trouvé en face d'un problème en grande partie
technique, comme le sont les questions d'assurance.
Les affaires techniques concernent les techniciens.
Je l'ai déjà relevé, du point de vue technique, le
projet est ingénieux. La conception technique dont
il est issu est géniale. Tout est si bien balancé et
équilibré, l'engrenage dont a parlé le président de
la commission est si parfait, le système de ses poids
et contre-poids est si bien réglé que lorsqu'un non-
technicien, un non-expert, celui qui ne saurait être
le spécialiste d'une question puisqu'il est par défini-
tion le spécialiste de l'intérêt général, lorsqu'un
politique, en d'autres termes cet incompétent qui
doit toujours contrôler le règne des compétences,
veut proposer de toucher à l'un des rouages de ce
mécanisme en soi très simple, il s'entend immédiate-
ment rappelé à l'ordre par les gardiens techniciens
du projet qui lui signifient que tel changement aura
telle répercussion et qu'il fausserait l'économie du
projet. Comme personne ne songe ni ne peut songer
à fausser l'économie du projet, comme nous avons
tous la ïouable et sincère préoccupation de travailler
à un projet qui puisse fonctionner le mieux possible
avec des marges de sécurité technique et financière
suffisantes, il devient extrêmement difficile de pro-
poser même des améliorations dans l'intérêt des

Stäncierat. — Conseil des Etals, late.

bénéficiaires du projet ou dans l'intérêt de son accep-
tation par le peuple dans un referendum éventuel.
Et même un politique, qui d'habitude ne craint pas
les risques et périls inhérents au sport politique, ne
s'aventure qu'avec la plus grande circonspection sur
ce terrain d'une technicité si parfaite. .Ce n'est
qu'après avoir tourné plus de sept fois sa langue
dans la bouche qu'il se décide à poser timidement
une question ou à risquer une proposition qu'il devra
d'ailleurs la plupart du temps retirer rapidement,
car les experts sont là pour le mettre en garde contre
les conséquences de telles propositions; et, vous le
savez, les experts techniques ont sur les politiques
cette supériorité enviable et redoutable à la'fois
qu'ils ne s'arrêtent qu'à des solutions définitives et
toujours les meilleures et qu'ils ne peuvent se trom-
per dans leurs estimations sans qu'il en résulte pour
eux le moindre préjudice sérieux, sans que leur pres-
tige en soit atteint d'une manière quelconque, car
la technique fait de tels progrès qu'ils sont toujours
à même de trouver une raison technique encore
meilleure pour justifier leur nouveau point de vue.
Cela explique, pour ceux qui s'en sont étonné, le
nombre relativement minime de propositions d'a-
mendements formulées, soit par le Conseil national,
soit par votre commission. Il s'agit avant tout d'une
question technique et d'une solution technique du
problème.

Mais le point de vue technique, ni même le point
de vue administratif ne sont dans une telle affaire
seuls déterminants. Il me paraît, à moi qui ne suis
qu'un modeste politicien, que le point de vue social
et le point de vue politique sont plus importants
encore. Et je ne suis pas convaincu qu'à ce double
point de vue le projet que nous allons discuter et
sans doute adopter, offre le même degré de perfec-
tion.

Dû point'de vue social, le peuple suisse se trouve
tout entier assuré obligatoirement; ceux qui habi-
tent hors du pays peuvent s'assurer s'ils le désirent.
On est là en face d'une entité en quelque sorte poli-
tique. Mais le peuple suisse n'est pas une entité
sociologique ou sociale. Socialement ou sociologique-
ment, notre peuple est groupé en professions ou
branches économiques. Nous nous trouvons les uns
ou les autres rattachés à des corps extrêmement
variés. C'est dans le cadre d'un métier, d'une pro-
fession-que nous vivons en tout premier lieu. Notre
communauté nationale est avant tout une commu-
nauté d'aspirations, de désirs, de pensées; de temps
à autre, lorsqu'il s'agit de votations fédérales, une
communauté politique. Mais notre communauté n'a
guère d'autre consistance quant à nos possibilités de
gain et dé vie matérielle.

On aurait donc été peut-être plus près de la
réalité sociale et de la réalité sociologique en matière
d'assurance vieillesse et survivants — qui n'est pas
autre chose qu'une sorte d'épargne forcée puisqu'il
incombe à chacun de s'inquiéter de ses vieux jours
et que c'est l'affaire des métiers, ce mot «métier»
étant pris dans son sens large d'activité économique
à but principalement lucratif — il eût donc été de
ce point de vue-là peut-être préférable d'organiser
une assurance vieillesse et survivants dans le cadre
des groupements professionnels ou desfbranches
économiques afin que les modalités soit des cotisa-
tions, soit des rentes, puissent être adaptées aux be-
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soins propres à chacune de ces branches, et afin
aussi que les pouvoirs publics ne se trouvent amenés
à intervenir qu'en faveur des branches auxquelles
il n'est pas possible, économiquement parlant, de
prendre entièrement à leur charge les frais de
cette assurance. Ains'i les assurés auraient dès le
début été amenés à prendre*? plus nettement con-
science de ce qu'impliqué pour eux d'avantages, mais
aussi d'engagements et de servitudes l'appartenance
à tel métier, afin qu'ils s'y fixent et s'y stabilisent
dans la mesure du possible. Le sens de la solidarité
s'acquiert plus,facilement et se manifeste toujours
plus efficacement dans le cadre des institutions na-
turelles : famille, profession, et dans le cadre des
communautés locales que dans ce cadre essentielle-

. ment politique qu'est la nation.
Certes, nous nous rendons?compte qu'au point

de vue technique et au point de vue administratif
aussi un tel système qui eût dû être adapté aux
besoins et aux moyens des diverses branches écono-
miques n'aurait vraisemblablement pas pu avoir la
simplicité du projet de loi actuel. Mais il y a des
simplifications d'ordre technique et administratif
qui peuvent être des dépouillements et par consé-
quent des appauvrissements, spécialement au point
de vue social et politique.

Nous vivons dans une époque de désarroi géné-
ral. Il serait urgent que les gens reprennent davan-
tage conscience de la solidarité' élémentaire qui les
lient et que rien ne soit négligé de la part des pou-
voirs publics, de ceux qui ont le souci du bien com-
mun, pour les enraciner à nouveau. Les migrations
incessantes ne sont pas un bien; le nomadisme,même
lorsqu'il est secondé par la technique, n'engendre
pour le plus grand nombre qu'inquiétude et insé-
curité. Notre peuple n'échappe pas, lui non plus, à
ce besoin d'enracinement. Il ne s'agit pas de dimi-
nuer la Freizügigkeit politique ou juridique. Mais
nous nous demandons s'il ne serait pas dans l'intérêt
général que la stabilité la plus grande possible s'ins-
taure dans le cadre économique et social et que le
nombre de ceux qui, sans des raisons majeures,
passent d'une occupation à une autre, tend à dimi-
nuer plutôt qu'à augmenter." De telles préoccupa-
tions sont légitimes à propos d'un projet comme
celui-là qui aura certainement des incidences et des
répercussions dont nous ne pouvons pas nous rendre
compte dès maintenant: influence sur l'esprit d'é-
pargne, sur les conditions de vie et ainsi de suite.
Telles sont mes réflexions sous l'angle social. Qu'il
me soit permis d'en exprimer encore quelques-unes
du point de vue politique.

Le but d'une politique sociale féconde et juste
doit être d'augmenter le nombre de ceux qui possè-
dent quelque chose et ont par conséquent intérêt
au maintien des institutions sociales traditionnelles.
Certes, ces institutions doivent constamment être
perfectionnées. Chaque génération doit faire l'effort
maximum en vue de les adapter d'une manière tou-
jours meilleure à leur but, pour satisfaire d'une
manière toujours plus efficace les besoins primor-
diaux de l'homme, afin qu'il puisse développer har-
monieusement ses facultés et épanouir'plus com-
plètement sa personnalité. L'assurance vieillesse et
survivants est l'une de ces œuvres sociales de soli-
darité. Il convient donc, à son sujet, de chercher,
d'une part, à ce qu'elle puise servir ou, tout au

moins, contribuer à l'éducation politique des assurés
et des citoyens et, d'autre part, à ce qu'elle mette
à leur disposition, dans le cadre des branches éco-
nomiques qui sont les leurs, les moyens qui leur
faciliteront le perfectionnement de leurs institutions
sociales, en particulier de celles qui existent en
faveur des membres de ces groupes ou branches.
Il faut donc intéresser pratiquement, effectivement,
concrètement les assurés à la gestion, à l'administra-
tion des institutions qu'ils alimentent par leurs pres-
tations.

A l'heure où le recours à l'Etat devient toujours
plus à la mode, où nous bénéficions tous, qui que
nous soyons, de ses largesses et où on peut parfois
se demander si l'on n'est pas en train de boucler la
boucle et de rejoindre le panem et circenses de l'an-
tique Rome, un moyen de contribuer à cette éduca-
tion politique me paraîtrait être l'organisation aussi
décentralisée que possible des institutions d'assu-
rance, afin que les assurés puissent participer pra-
tiquement à leur administration et apprécier les
nombreuses difficultés auxquelles se heurtent au-
jourd'hui ceux qui ont le souci de la chose publique.

Un moyen de rendre service aux groupes et
branches professionnels par une institution d'as-
surance eût consisté à mettre à leur disposition
les fonds nécessaires au fonctionnement de ces
institutions sociales, afin de faciliter leurs opéra-
tions de crédit. Certes, il eût fallu prendre des
précautions pour que les placements soient faits
à bon escient. Mais des sommes moins importantes
que ce fonds immense de 4 à 5 milliards eussent
été plus faciles à gérer et à mettre au service de
l'économie et des assurés pour leurs besoins pro-
fessionnels, dans le cadre que j'ai indiqué, que des
fonds concentrés dans les mains d'une seule insti-
tution, même si elle est-indépendante de l'Etat et
jouit de l'autonomie administrative.

Le fait que ce projet a dû être élaboré sous la
pression du temps a eu aussi cette conséquence
regrettable que d'autres systèmes, d'autres projets
n'ont pas pu être examinés en discussion publique
avec tous les loisirs qui eussent été nécessaires. On
nous assure — et je n'en doute pas — que la com-
mission d'experts a examiné les autres systèmes
possibles et qu'elle s'est finalement arrêtée à celui
qu'elle a considéré comme le meilleur. Mais, dans
de semblables questions, à propos de projets qui
engagent l'avenir non pas seulement pour quelques
années mais d'une manière en quelque sorte indé-
terminée, il eût été,, psychologiquement parlant,
extrêmement utile, pour le projet définitif lui-
même, que les discussions eussent pu se passer
publiquement, dans le cadre des Chambres fédé-
rales, dans *celui de la presse, devant l'opinion
publique, et non pas seulement dans le cadre res-
treint, malgré tout, d'une commission d'experts.
Il eût fallu avoir le temps, les loisirs voulus et
ceci eût probablement contribué à faire mieux res-
sortir encore, par comparaison, les avantages du
projet auquel le Conseil fédéral s'est rallié et qu'il
entend que nous votions.

Les considérations que je me suis permis d'é-
mettre, à titre personnel, je le répète, restent sur
le plan général, qui doit être celui d'une discussion
sur l'entrée en matière. Elles n'aboutissent pas à
des conclusions précises et immédiates. Le projet



4. Dezember 1946 — 343 — Bundesgesetz AHV. Finanzierung der AHV.

me .paraît, à moi aussi, réaliser une solution tech-
niquement et administràtivement ingénieuse et
non critiquable. Mais je regrette ne pas avoir la
même certitude du point de vue social et poli-
tique, car je ne suis pas certain que ce point de
vue ait été pris suffisamment en considération, avant
tout en raison des contingences que j'ai rappelées.
Je me réserve donc à titre personnel, de formuler
sur l'un ou l'autre article des propositions qui
s'inspireront encore de ces réserves et qui, natu-
rellement, bessere Belehrung vorbehalten, devraient
contribuer à rendre le projet plus acceptable, dans
le cadre de sa structure fondamentale actuelle qui
ne peut, de toute évidence, pour diverses raisons,
en l'état actuel des choses, être modifiée si ce n'est
sur tel point de détail ou de rédaction.

Pour le surplus, au nom de la commission, je
vous propose d'entrer en matière sur les projets
tels que le Conseil fédéral les présente.

Al lgemeine Bera tung. — Discussion générale.

Klöti: Der Sprechende hat seit 1919 befallen
parlamentarischen Beratungen, die sich auf die
Alters- und Hinterlassenenversicherung bezogen,
mitgewirkt. Er gehörte der Kommission des Na-
tionalrates an, die von 1919—1925 den Verfas-
sungsartikel behandelte, der Kommission zur Vor-
beratung der Initiative Rothenberger, sodann der
Kommission zur Vorbereitung der Lex Schulthess
und endlich der Kommission für den vorliegenden
Gesetzesentwurf. Es läge für mich daher nahe,
einige Reminiszenzen vorzutragen. Ich will dieser
Versuchung jedoch widerstehen, denn die Schil-
derung der verschiedenen Phasen der Beratung
könnte nicht durchwegs erhebend und begeisternd
sein.

Ich will daher gleich bei der Lex Schulthess
anknüpfen und die Frage zu beantworten suchen,
ob man bei der Ausarbeitung der heute vorliegen-
den Lösung die Lehren, die sich aus der Verwer-.
fung der Lex Schulthess ergaben, beherzigt habe.

Die Abstimmung vom 6. Dezember 1931 hat
erkennen lassen, dass ein allzu bescheidener, zu sehr
nach Armenpflege riechender Anfang einer Alters-
und Hinterlassenenversicherung wohl von einem
mit abschliessender Kompetenz ausgestattetem
Parlament beschlossen werden kann, in der Refe-
rendumsdemokratie jedoch keine Aussicht auf An-
nahme durch das Volk hat.

Die zweite, schmerzlichere Lehre ergab sich
aus der Tatsache, dass eine nicht unbedeutende
Zahl von jungen Bürgern wegen der Beiträge, die
sie zu zahlen gehabt hätten, gegen die Vorlage
gestimmt haben, trotzdem die Beiträge verhält-
nismässig recht bescheiden bemessen waren. Man
musste daraus den Schluss ziehen, dass jede we-
sentliche Erhöhung der Beiträge eine progressive
Zunahme der Zahl derjenigen Bürger zur Folge
haben werden, die die Vorlage verwerfen würden.
Das musste um so bedenklicher stimmen, als eine
Verbesserung der Leistungen der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung nicht nur eine Erhöhung der
Beiträge der Versicherten, sondern in gleichem
Masse auch eine solche der Beiträge der öffentlichen
Hand bedingt, zu deren Finanzierung eine nicht
weniger unbeliebte Erhöhung der Steuerlast erfor-
derlich ist.

Es erwies sich daher als überaus schwer, ja
beinahe als Quadratur des Zirkels, eine Vorlage
mit bedeutend höheren Renten zu schaffen und
doch die notwendigerweise gleich hohe Summe an
Beiträgen und Steuern so mundgerecht zu machen,
dass nicht eine Verwerfung zu befürchten ist. Diese
Erkenntnis wirkte lähmend und erklärt es, dass
es während eines Jahrzehntes nicht vorwärts ging.

Es war in der Tat ein grosser unvoraussehbarer
Glücksfall, dass sich die Möglichkeit einstellte,
das bereits bestehende Beitragssystem der Lohn-
und Verdienstersatzordjiung in den Dienst der
Alters- und Hinterlassenenversicherung zu stellen.

Hatte man bei der Lex Schulthess nur mit
einer Einnahme aus Beiträgen der Versicherten und
der öffentlichen Hand von zweimal 58 Millionen,
gleich 116 Millionen Franken rechnen können, so
stehen nunmehr mindestens etwa zweimal 260 =
520 Millionen zur Verfügung, d. h. das Viereinhalb-
fache. Dementsprechend kann die Alters- und
Hinterlassenenversicherung in der neuen Lösung
den Versicherten insgesamt viereinhalbmal'so viel
bieten als die Lex Schulthess.

Auf Grund der Erfahrungen von 1931 steht
wohl ausser Zweifel, dass die Verpflichtung zur
Zahlung von Beiträgen in der Höhe von 4 % der
Löhne oder Einkommen von den Stimmberech-
tigten nicht angenommen würde, wenn die Bei-
träge eine neue Belastung wären und es sich nicht
bloss um eine andere Verwendung von bereits sçit
mehreren Jahren zu zahlenden Beiträgen handelte.
Wir dürfen den Arbeitnehmern die Zustimmung
zu dieser Lösung um so eher empfehlen,,als keine
Gewähr dafür bestünde, dass sie bei Aufhebung
der Beitragspflicht auf Ende 1947 sich wirklich
dauernd besser stellen würden. Die 4 % Arbeiter-
und Arbeitgeberbeiträge sind für die Unternehmer
wie die Löhne reine Produktionskosten, die auf
den Preis der Produkte geschlagen werden. In der
heutigen Zeit der Hochkonjunktur, wo alle Löhne
zwecks Anpassung an ihren früheren Realwert im
Flusse sind, darf angenommen werden,' dass der
Vorkriegsreallohn, der noch nicht um 2 % gekürzt
jvar, erreicht werde, so dass die 2% Lohnabzug für
die Alters- und Hinterlassenenversicherung zu •
Lasten der Käufer des Arbeitsproduktes gehen.
Ob in einer künftigen Krisenzeit der Reallohn ge-
halten werden könne, hängt von den Konkurrenz-
verhältnissen ab. Fiele am 31. Dezember 1947 die
Beitragspflicht dahin, so, hätten die Arbeiter im
Moment wohl die Verbesserung um die 2 %, ob
sie aber bei der weiteren Entwicklung der Löhne
diese Besserung beibehalten könnten, bleibt zwei-
felhaft. Es bestünde somit keine Gewissheit, dass
den Lohnbezügern aus der Aufhebung des Abzuges
von 2 % eine dauernde Besserstellung erwachsen
würde, während umgekehrt die Weiterbezahlung
der' Beiträge in der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung einen sicheren Vorteil bringt. Darf man
auf Grund dieser Überlegungen erwarten, dass das
Beitragssystem keinen Anlass zu einer wesentlichen
Opposition gegen die Vorlage bilde, so bleibt die
Frage zu beantworten, ob entsprechend auch die
Renten als annehmbar befunden werden. Trotz*
der viel weiter gehenden Forderung der Partei der
Arbeit glauben wir, dass das Volk in seiner grossen
Mehrheit die bedeutende Verbesserung im Ver-
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gleich zur Lex Schulthess anerkennt und begreift,
dass eine Vergrösserung der Leistungen der Alters-
und Hinterlassenenversicherung nur erreichbar wäre
durch grössere Opfer der Versicherten und der
öffentlichen Hand, die ihrerseits starkem Wider-
stand begegnen würden. Wir anerkennen, dass der
Bundesrat sich bemüht hat, den verschiedenen
Lebensverhältnissen in Stadt und Land sowie in
der Ebene und im Gebirge in gerechter Weise
Rechnung zu tragen. Diesem Bestreben wird meines
Erachtens kein voller Erfolg beschieden sein, und
zwar wegen der notorischen Tatsache, dass das
vorwiegend in Naturalien bestehende landwirt-
schaftliche Einkommen bei der Einschätzung zur
Steuer und entsprechend auch bei der Berechnung
der Beiträge an die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung in Geld immer bescheidener herauskommt,
als es der Wirklichkeit entspricht. Das wirkt sich
vor allem bei den Übergangsrenten aus, weniger
ausgesprochen aber auch bei der eigentlichen Ver-
sicherung. Denn wenn auch die niedrigere Ein-
schätzung des Einkommens nicht nur niedrigere
Beiträge, sondern automatisch auch niedrigere
Renten zur Folge hat, so ist doch zu beachten,
dass in den niedrigeren Renten höhere Sozialbei-
träge enthalten sind.

Kann man annehmen, dass die vorgesehenen
Renten in rein ländlichen und gebirgigen Gegenden
in verhältnismässig vielen Fällen die notleidenden
al£en Leute vor der bitteren Armengenössigkeit
bewahren werden, so ist dies in den grossen Städten
mit ihren. hohen Mietzinsen zweifellos nicht der
Fall. Hier ist die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung relativ weniger genügend. Trotzdem kann
man dem Gesetz zustimmen im sicheren Vertrauen
darauf, dass in den stark industriellen und städti-
schen Kantonen die Leistungen der eidg. Alters-
und Hinterlassenenversicherung durch solche kom-
munaler und kantonaler Altersversicherungen der-
art ergänzt werden, dass die Gesamtrenten in der
Regel genügen, um die Alten nach dem Aufhören
ihrer Erwerbsfähigkeit nicht an die Armenbehörden
weisen zu müssen. Die Stadt Zürich zahlt heute
jährlich 10 Millionen Franken als beitragslose
Altersbeihilfe aus, woran der Kanton 2,9 Millionen
Franken beiträgt. Wird diese Beihilfe ganz öder
teilweise in eine zusätzliche Altersversicherung ver-
wandelt, so lässt sich insgesamt eine vorbildliche
Altersversicherung schaffen.

Ich bitte die Vertreter der wirtschaftlich schwä-
cheren Kantone, zu beachten, dass die stärkeren
Kantone um die Notwendigkeit nicht herum-
kommen, Zusatzversicherungen zu schaffen, deren
Kosten zusammen mit dem'Anteil an den von den
Kantonen aufzubringenden Mitteln für die eidg.
Alters- und Hinterlassenenversicherung beträcht-
liche Leistungen darstellen, die man bei der Wür-
digung der Lastenverteilung nicht übersehen darf.
Von dieser zusätzlichen Versicherung ziehen auch
die Armengemeinden der finanziell schwächeren
Kantone Vorteil.

Das Problem der Finanzierung des Beitrages
der öffentlichen Hand ist lösbarer geworden, nach-
*dem der Bundesrat sich dazu entschlossen hat, für
denselben grundsätzlich das Umlageverfahren an-
zuwenden und die Verteilung der Last zwischen
Bund und Kantonen wie auch die Finanzierung

des Anteiles des'.Bundes, für einen Zeitraum von
20 Jahren zu regeln. Für die vom Finanzdeparte-
ment eingesetzte Spezialkommission für die Finan-
zierung der Alters- und Hinterbliebenenversiche-
rung war die Aufgabe noch nicht so eingeschränkt ;
man wünschte von ihr einen Vorschlag für die
dauernde Finanzierung. Überdies war damals das
für die ersten 20 Jahre geschätzte finanzielle Erfor-
dernis höher als nach den späteren Berechnungen.
Es ist begreiflich, dass für die volle Finanzierung
Tabak und Alkohol nicht genügen und dass wir
neue Finanzquellen vorschlagen mussten, die nur
durch Verfassungsbestimmungen geschaffen wer-
den können, über welche Volk und Stände vor dem
Erlass des Bundesgesetzes über die Alters- und
Hinterbliebenenversicherung hätten abstimmen
müssen. Bekanntlich schlug unsere Kommission
in Erinnerung an die seinerzeitige föderalistische
Bekämpfung der vom Bundesrat vorgeschlagenen
eidg. Erbanfallsteuer eine bescheidene eidg. Nach-
lassteuer vor, neben der die kantonalen Erbanfall-
steuçrn hätten fortbestehen können. Dass dieser
Vorschlag sowenig wie der zweite, nach welchem
vom Jahr 1958 an die weiter nötigen Mittel durch
einen Teil des Ertrages der WUST hätten beschafft
werden sollen, keine Begeisterung auszulösen ver-
mochte, hat uns nicht verwundert. Denn man hat
es in der Schweiz, übrigens auch anderswo, noch
nie erlebt, dass neue Steuern begrüsst worden
wären. Dass sich nachträglich die Möglichkeit
zeigte, während der ersten 20 Jahre ohne neue
Steuern auszukommen, und damit die überaus un-
willkommene Komplikation und Erschwerung der
Situation durch zwei Abstimmungen zu vermeiden,
hat auch uns gefreut. Wir sind daher gar nicht
unglücklich darüber; dass unsere Vorschläge hin-
fällig wurden. Dass das Problem der stärkeren
Besteuerung der Erbschaften damit erledigt sei,
wird kein ernsthafter Politiker sich einbilden.
Statt vor der. Bundesfinanzreform wird es in den
nächsten zwei Jahren im Rahmen derselben zur
Erörterung gelangen. Dann nämlich, wenn darüber
entschieden wird, ob und eventuell welche Besitzes-
steuer in das Steuerbouquet der Bundesfinanz-
reform hineingenommen werden solle.

Unsere Hoffnung, dass die vom Nationalrat
bereits gutgeheissene Lösung in allen wichtigen
politischen und wirtschaftlichen Gruppen als ein
annehmbarer Kompromiss erachtet und unter-
stützt werde, ist nun freilich durch die Resolution
der Schweizerischen Handelskammer vom letzten
Samstag stark erschüttert worden. Diese Erklä-
rung ist eine Kampfansage. Darüber wird die ein-
leitende Versicherung, die Schweizerische Handels-
kammer stelle sich zur Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung positiv ein, niemand hinwegtäuschen.
Musste man auf eine Opposition von dieser Seite
gefasst sein, so wirkt sie mit ihrer Aufzählung
alles dessen, was man mit und ohne Grund gegen
die Vorlage einwenden kann, und ihrem Verzicht
auf die Anerkennung ihrer Vorzüge doch überra-
schend. Es ist wohl kein blosser Zufall, dass die Er-
klärung zwei Tage vor der Beratung der Vorlage
in unserem Rate veröffentlicht wurde. Man wollte
wohl den Ständerat wissen lassen, dass eine Lö-
sung, die im wesentlichen dem entspricht, was der
Bundesrat beantragt und der Nationalrat beschlos-
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sen hat, vom Handels- und Industrieverein be-
kämpft werde. Es ist deshalb am Platze, dass wir
uns mit dieser ziemlich ultimativen Erklärung der
Schweizerischen Handelskammer befassen und zu
ihren Hauptargumenten Stellung nehmen. Müssten
wir diese im wesentlichen als begründet anerkennen,
so gäbe es nichts anderes als eine Rückweisung der
Vorlage an den Bundesrat.

Der vorgesehenen Lösung wird in erster Linie
opponiert, weil sie nicht eine auf endlose Dauer be-
rechnete Finanzierung der Leistungen der öffent-
lichen Hand bringe. Natürlich ist eine Finanzierung
auf unbegrenzte Dauer die solideste Lösung, und
es hat denn auch die vom Fihanzdepartement ein-
gesetzte Spezialkommission entsprechend dem er-
haltenen Auftrag eine solche Dauerlösung gesucht
und dementsprechend zu der fiskalischen Belastung
von Tabak und Alkohol hinzu die verfassungs-
mässige Erschliessung zweier weiterer Finanzie-
rungsquellen — Nachlassteuer und ab 1968 Waren-
umsatzsteuer — vorgeschlagen.

Wie Sie wissen, ist dieser Vorschlag in weiten
Kreisen auf lebhafte .Opposition gestossen. Die
einen, und dazu gehörte vor allem das Aktions-
komitee für die hängige Initiative, begehrten das
reine ungemilderte Umlageverfahren, das in den
ersten Jahren überhaupt keinen Beitrag der öffent-
lichen Hand nötig macht. Das Aktionskomitee be-
streitet, dass heute ein Anlass vorliege, neue
Steuerquellen für die Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung vorzuschlagen. Dazu sei bei der
Bundesfinanzreform noch reichlich Zeit, die ja
ohnehin in den nächsten drei Jahren durchgeführt
werden müsse. Sie protestieren dagegen, dass man
die Alters- und Hinterbliebenenversicherung mit
einem Finanzierungsvorschlag verbinde, der ein
doppeltes Abstimmungsverfahren nötig machen
und dadurch die rasche Verwirklichung der Alters-
und Hinterbliebenenversicherung erschweren, wenn
nicht verunmöglichen würde.

Eine zweite Gruppe, nämlich die Gewerkschaft
der kantonalen Finanzdirektoren, verlangte, dass
man mit der Finanzierung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung bis zur allgemeinen Bundes-
finanzreform zuwarte und sie im Rahmen der
letzteren oder erst nach derselben durchführe, weil
man sie nur dann in allen ihren Wirkungen zu wür-
digen vermöge. Das käme praktisch auf eine Ver-
schiebung der Realisierung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung um mehrere Jahre hinaus.

Die Schweizerische Handelskammer kann man
zu der Gruppe derjenigen zählen, die eine Finan-
zierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
durch besondere Zwecksteuern begehren, und zwar
in Verbindung mit dem Gesetz über die Regelung
der Alters- und Hinterlassenenversicherung.

Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, allen diesen
widersprechenden Begehren gleichzeitig zu ent-
sprechen. Der Bundesrat musste sich für eine be-
stimmte Lösung entscheiden. Sie kennen die Lö-
sung, zu der- er sich entschlossen hat. Man kann
über ihren Wert verschiedener Ansicht sein. Nie-
mand, der guten Willens ist, wird jedoch bestreiten
wollen, dass er sich durch sehr gewichtige Überle-
gungen zu ihr bestimmen liess.

Er will die Alters- und Hinterbliebenenversiche-
rung auf den 1. Januar 1948 verwirklichen. Wenn

er an diesem Programm entschieden festhält, tut er
Ö '

dies gewiss nicht bloss wegen der allgemeinen
Wünschbarkeit der baldigen Verwirklichung dieses
alten Postulates, sondern es sprechen für dieses
bestimmte Datum doch unbestreitbar noch ganz
besondere Gründe. ;

Und das ist die Tatsache, dass der durch blossen
Vollmachtenbeschluss angeordnete Fortbezug der
Beiträge der Lohn- und Verdienstersatzordnung
bis zum Inkrafttreten der Alters- und Hinterlas-
senenversicherung, jedoch längstens bis zum 31. De-
zember 1947, gilt, und weil eine Verlängerung über
diesen Termin hinaus grössten Hindernissen be-
gegnen würde. Dazu kommt, dass die Übergangs-
ordnung für die Jahre 1946/47 mit dem Fortbezug
der Beiträge der Lohn- und Verdienstersatzordnung
auch zeitlich eng verbunden ist.

'Man wird es daher verstehen, dass der Bundes-
rat ein Zuwarten mit dem Alters- und Hinterlas-
senen-Gesetz bis nach erfolgter Bundesfinanzreform
ablehnte. Er durfte dies um so eher, als — wie Sie
gehört haben — die stärkere fiskalische Belastung
des Tabaks und der gebrannten Wasser für die
Finanzierung der Bundesleistung der ersten 20
Jahre genügt und angesichts des Umstandes, dass
die Bundesfinanzreform ja bis Ende 1949 durch-
geführt werden muss.

Ist diese Lösung so abwegig, dass ein wirklicher
Freund der Alters- und Hinterlassenenversicherung
bereit sein kann, diese neuerdings auf unbestimmte
Zeit hinausschieben zu lassen, um ein anderes Vor-
gehen, das auch seine Mängel hat, zu erzwingen?
Die Frage stellen, heisst sie beantworten.

Wenn die Schweizerische Handelskammer es
als selbstverständlich betrachtet, dass die Alters-
und HinterlassenenveFsicherung separat durch be-
sondere Zwecksteuern finanziert werden müsse, so
ist demgegenüber immerhin zu sagen, dass von den
mehr als 50 Staaten, die die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung, meistens in Verbindung mit
der Invalidenversicherung, in mehr oder weniger
umfassender Form eingeführt haben, alle sozusagen
ausnahmslos die staatlichen Beiträge aus den all-
gemeinen Staatseinnahmen zahlen und nicht aus
dem Ertrag besonderer Zwecksteuern. Einzig Chile
und Uruguay machen in beschränktem Mass Aus-
nahmen von dieser Regel. Und wenn die Kantone
Glarus und Appenzell A.-Rh. gewisse 'Einnahmen
ihrer Alters- und Hinterlassenenversicherung zu-
kommen lassen, so sind diese nur akzessorischer
Natur, die Hauptbeiträge pro Einwohner und pro
Versicherten zahlen auch sie aus den allgemeinen
Staatseinnahmen. Ich gebe zu, dass in unserm
Referendums-Bundesstaat besondere Zwecksteuern
für die Alters- und Hinterlassenenversicherung er-
wünscht sind. Aber nachdem man bereits zwei
solche Zwecksteuern mit einem Ertrag von annä-
hernd 100 Millionen Franken besitzt und innert
weiterer drei Jahre die Restfinanzierung für die
nächsten 20 Jahre, sei es allgemein, sei es mittels
Zwecksteuern sicherstellen will, darf sich auch ein
Freund der Finanzierung der Altçrs- und Hinter-
lassenenversicherung durch Zwecksteuern mit dem
vorgesehenen Vorgehen einverstanden erklären,
wenn er sich wirklich „zur Einführung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung grundsätzlich po-
sitiv einstellt".
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Es würde zu weit führen, wollte ich in dieser
Eintretensdebatte alle von der Schweizerischen
Handelskammer behaupteten Unvollkommenheiten
und Unsicherheiten näher würdigen. Ich begnüge
mich mit der allgemeinen Bemerkung, dass ein so
grosses, alle Lebensverhältnisse berührendes Werk
niemals vollkommen sein kann unddass manmanche
Mängel in Kauf nehmen muss, um das Werk nicht,
zu sehr zu komplizieren. Jede Alters- und Hinterlas-
senenversicherung muss sich mit einer ganzen Reihe
unbestimmter Faktoren abfinden. Man denke nur
an die Unsicherheit bezüglich des Ausmasses der
Überalterung, der Wirkung von Wirtschaftskrisen,
des Ausmasses der Geldentwertung und ihrer Wir-
kung auf die Lohnsumme usw. Alle Länder haben
diese Unsicherheiten in Kauf genommen, weil sie
unausweichlich sind und eine Verwirklichung der
Sozialversicherung sonst gar nicht möglich wäre.
Es ist verwunderlich, dass gerade die Kreise, die im
wirtschaftlichen Leben ebenfalls Risiken auf sich
nehmen müssen, hier auf einmal unmögliche Sicher-
heiten verlangen. Getìt die Entwicklung andere Wege
als man ursprünglich angenommen hat, so muss
eben das Gesetz zwecks Anpassung an die Verhält-
nisse geändert werden. Auch andere Länder sind
um diese Notwendigkeit nicht herumgekommen.

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung ist
ein zu wichtiges politisches und soziales Werk, als,
dass es zulässig wäre, die Zustimmung zu ihr von
irgend einer Teillösung der Bundesfinanzreform ab-
hängig zu machen. Das tut aber die Schweizerische
Handelskammer, wenn sie ihre Mithilfe bei der
Verwirklichung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung ultimativ von der sofortigen Schaf-
fung der verfassungsmässigen Gründlage für die
Getränkesteuer und die Warenumsatzsteuer ab-
hängig macht. Sie setzt sich damit dem Verdacht
auSf die Lastenverteilung bei der . Bundesfinanz-
reform zu Lasten der Verbrauchssteuern und zu-
gunsten der Steuern auf hohen Vermögen und Ein-
kommen präjudizieren zu wollen. Dass weite Kreise'
einem - solchen Versuch entgegentreten würden,
steht ausser Zweifel. Die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung darf nicht derart zum Spielball im
Kampf um die Bundesfinanzreform werden. Ich
will mich über diese Frage nicht ausführlicher aus-
sprechen, zumal ich die Hoffnung noch nicht auf-
gebe, es werde Hrn. Bundesrat Stampfli gelingen,
die Schweizerische Handelskammer zu einer Wieder-
erwägung ihrer Stellungnahme zu bewegen.

Dagegen scheint es am Platz, darauf hinzu-
weisen, dass die Schaffung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung nach dem vorliegenden Ge-
setz nicht ein finanzielles und wirtschaftliches
Abenteuer ist, als welches man es da und dort hin-
zustellen beliebt. Gewiss, wenn rhan sich die ge-
waltige Summe von 520 oder 550 Millionen Franken
vor. Augen hält, die im Durchschnitt jährlich von
der Alters- und Hinterlassenenversicherung aus-
gegeben werden soll, muss man sich unwillkürlich
fragen, ob eine solche Ausgabe tragbar sei.

Bei näherer Betrachtung erweist sich aber die
Sache als weniger beängstigend, als man auf den
ersten Blick annehmen könnte. Beruhigend ist'
zunächst die Tatsache, dass die Beiträge der Ver-
sicherten in Form von Beiträgen an den Lohn- und
Verdienstersatz nun schon während 6 Jahren err

hoben worden sind, während Jahren, die für einige
Wirtschaftszweige nicht besonders günstig waren,
ohne dass diese Belastung der Wirtschaft als zu
gross empfunden worden wäre.
... Der Belastung der Kantone mit 48 Millionen
Franken stehen Entlastungen im Armenwesen von
25 Millionen gegenüber. Sodann haben die Kantone
in den Jahren 1943—45 je 30—40 Millionen, im
Jahr 1946 freilich nur noch 13 Millionen Franken
an den Lohn- und Verdienstersatz bezahlt, welche
Leistungen nunmehr dahinfallen. Hinfällig werden
auch gegen 10 Millionen Franken, die die Kantone
heute an die Übergangsordnung der Jahre 1946/47
beitragen müssen. Berücksichtigt man all diese
Entlastungen, so schrumpft die Nettomehrbelastung
der Kantone auf einen recht bescheidenen Betrag
zusammen.

'Ähnlich ist es beim Bund. Er hat in den Jahren
bis Ende 1945 an den Lohn- und Verdienstersatz
jährlich durchschnittlich 66 Millionen Franken be-
zahlt und im Jahr 1946 noch 29 Millionen Franken.
Vor Inkraftsetzen der Übergangsordnung 1946/47
hat er für die Altersbeihilfe jährlich 29 Millionen
Franken ausgegeben. Unter der Übergangsordnung
zahlt er etwa die gleiche Summe, nämlich 30 %
des Gesamterfordernisses. Die Mehreinnahme aus
der Steigerung der Besteuerung des Tabaks, deren
volkswirtschaftliche Tragbarkeit niemand bestrei-
ten dürfte, im Betrage von 30 Millionen Franken
kommt als weitere Entlastung hinzu. Es bleibt
nur noch eine Summe von rund 20 Millionen Fran-
ken. Zu dieser kommen nun freilich die 60 Millionen
bisheriger Einnahme aus Tabak und Alkohol hinzu,
weil diese in letzter Zeit verfassungswidrig der
Bundeskasse zugeleitet worden w.aren und -nun
wieder verfassungsgemäss der Alters- und Hinter-
bliebenenversicherung zufhessen.

Von den Hunderten von Millionen Franken,
die durch die Bundesfinanzreform für die Herstel-
lung des Gleichgewichtes des Budgets und die Til-
gung der Schulden aufzubringen sind, entfallen
somit rund etwa 80 Millionen auf die Alters- und
Hinterlassenenversicherung. Diese Summe ist nicht
beängstigend. Unser Land ist wirtschaftlich stark
genug, sie auf sich zu nehmen.

Bei dem Versuch, die Belastung der schweize-
rischen Volkswirtschaft als Ganzes — unbeküm-
mert um die Verteilung auf Versicherte, Bund und
Kantone — durch die Alters- und Hinterlassenen- >
Versicherung zu beurteilen, ist auch folgende Über-
legung am. Platze, die auf den ersten Blick etwas
laienhaft erscheinen mag, aber deswegen nicht
minder zutreffend ist. Bisher haben die alten Per-
sonen und die Witwen und Waisen auch gelebt,
wenn auch vielfach unter recht prekären Verhält-
nissen. Werden ihnen in den ersten 20 Jahren durch-
schnittlich etwa 230 Millionen Franken ausbezahlt,
werden dann wirklich zu Lasten der Gesamtwirt-
schaft 230 Millionen Franken jährlich mehr ver-
braucht als vor der Einführung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung? Keinesfalls. Die Ren-
ten gestatten den Alten, den Witwen und Waisen
eine etwas weniger dürftige, aber doch nur beschei-
dene Existenz. Die Differenz zwischen ihren bis-
herigen und den neuen Lebenskosten beläuft sich
bei weitem nicht auf 230 Millionen Franken. Die
Renten, die ihnen von der Alters- und Hinterlasse-
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• nenversicherung ausbezahlt werden, stellen zu
einem beträchtlichen Teil nicht eine Neubelastung
dar, sondern lediglich eine Verschiebung der Lasten-
verteilung. An die Stelle von Beiträgen und Lasten
von Angehörigen, von Leistungen der Armenpflegen
und Wohlfahrtseinrichtungen, von Zinsen und
Kapitalrückzügen von Sparvermögen der Renten-"
bezüger treten die Renten. Nur was über die bis-
herigen, nunmehr durch die Renten ersetzten Lei-
stungen hinausgeht, stellt eine Mehrbelastung der
Wirtschaft da'r. Zahlenmässig lässt sich diese Mehr-
belastung nicht feststellen. Man geht aber meines
Erachtens mit der Annahme nicht fehl, dass der
Mehrverbrauch der Greise und Greisinnen und der
mit Renten der Alters- und Hinterlassenenyersiche-
rung bedachten Witwen und Waisen für Nahrungs-
und Genussmittel, Kleidung, Wohnung und Ver-
gnügen nur um einen Bruchteil der ausbezahlten
Rentensumme grösser sein wird als vor der Ein-
führung der Alters- und Hinterlassenenversicherung.
Das schweizerische Volkseinkommen (Verbrauch
plus Investitionen) wrfd auf etwa 10 Milliarden
Franken geschätzt. Die in den ersten 20 Jahren
zur Auszahlung gelangenden Renten von durch-
schnittlich etwa 230 Millionen Franken machen
2,3 % desselben aus, die wirkliche Belastung ist
aber, wie geschildert, wesentlich geringer. Es ist
selbstverständlich, dass der Versicherungsaufwand
in einem vernünftigen Verhältnis zur gesamten
Volkswirtschaft stehen muss, ansonst die Konkur-
renzfähigkeit darunter leiden würde. Mit dem ge-
planten Sozialversicherungswerk gehen wir jedoch
nicht über das zulässige und tragbare Mass hinaus.

Wir dürfen daher dem vorliegenden Gesetzes-
entwurf zustimmen, ohne befürchten zu müssen,
dass wir uns in ein finanziell und volkswirtschaftlich
gefährliches Abenteuer stürzen.

Ich komme zum Schlüsse, indem ich meine
Auffassung über die gegenwärtige Situation im
Kampfe, um die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung kurz resümiere.

Die Lohn- und Verdienstersatzordnung wird
am 3Ì. Dezember 1947 aufhören, wenn nicht zuvor
das Gesetz über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung den Weiterbezug der Beiträge für die
Zwecke der Alters- und Hinterlassenenversicherung
anordnet. Die ewigen Diskussionen über die Ver-
teilung der Milliarde des zentralen Ausgleichsfonds
hat bei den Beitragspflichtigen eine derartige Miss-
stimmung und Zahlungsunwilligkeit erzeugt, dass
es politisch nicht möglich wäre, nachfeiner allfäl-
ligen Verwerfung des Alters- und Hinterlassenen-
versicherungs-Gesetzes ihren Fortbezug durch Not-
rechtserlass der Bundesversammlung oder des Bun-
desrates anzuordnen.

Könnte die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung nicht auf 1. Januar 1948 in Kraft treten, so
müssten somit bei einer späteren Einführung die
4 % Beiträge als neue Belastung der Lohnempfän-
ger und der Produktion beschlossen werden. Wie
schwer dies wäre, habe ich einleitend erwähnt.

Heute bietet sich daher meines Erachtens die
günstigste Gelegenheit für die Schaffung einer be-
friedigenden Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung. Würde sie verpasst, so hätte das zur Folge,
dass die wirtschaftlich kräftigeren -Kantone und
die Städte ihre zum Teil bereits bestehenden Alters-

versicherungen und Altersfürsorgen weiter aus-
bauen würden, während die finanziell schwächeren
Kantone dies nicht aus eigener Kraft tun könnten.;
Diese Zersplitterung mit ihren Ungleichheiten und
dem Mangel einer Freizügigkeit würde nicht be-
friedigen und entspräche nicht wahrer eidgenössi-
scher Solidarität. Deshalb hat man ja auch durch
den reiflich erwogenen Verfassungsartikel eine eid-
genössische Lösung in Aussicht genommen.

Ich habe das Vertrauen zu den Mitgliedern, un-
seres Rates, dass sie, unbeirrt durch die Kampf-
ansagen einzelner Gruppen, auf die Beratung der
sorgfältig ausgearbeiteten Vorlage eintreten Und
ihr, abgesehen von: Änderungen untergeordneter
Natur, zustimmen werden.

Flükiger: Wenn wir heute, gleichsam in einem
historischen Moment, an die Beratung des bisher
grössten Sozialwerkes der Eidgenossenschaft heran-
treten, müssen wir uns darüber klar sein, dass es sich
um , eine , staatspolitische Notwendigkeit ersten
Ranges, aber auch um eine äusserst dringliche An-
gelegenheit handelt.

Die staatspolitische Bedeutung dieser Frage
wird wohl am besten beleuchtet durch einige Sätze
aus der Einleitung des englischen Weissbuches über

KÎîjp künftige Gestaltung der Sozialversicherung, ein-
gebracht vom Wiederaufbauminister noch während
des Krieges im September 1944, jenes Weissbuches,
in welchem grosse Teile des berühmten Beveridge-
Planes eingebaut sind. Die,englische Regierung sagt
in diesem Weissbuch einleitend: „Die erste Pflicht
der Regierung ist Schutz des Landes gegen Angriff
von aussen. Das nächste Ziel der Staatspolitik
muss die Sicherung der allgemeinen Wohlfahrt der
Bürger sein. Zur Erreichung dieses Zieles müssen
zwei^Vege verfolgt werden. Der erste besteht in der
Hebung der nationalen Produktionskraft, welche
dem Bürger neben der Erhöhung des Wohlstandes
auch die nötige Ruhe und Erholung ermöglicht. Der
zweite Weg besteht in Massnahmen zur Verhütung
der Verarmung des einzelnen als Folge von Zufällen
in seinem persönlichen Schicksal, denen gegenüber
er sich mehr oder weniger machtlos ausgeliefert
sieht. Eine Nation mit einer hohen Produktions-
kraft Würde sich aber ihrer. Aufgabe so lange als
nicht gewachsen erweisen, als ein Teil ihrer Mit-
bürger sich in Not befände, sei- es infolge Verlusts
ihrer Erwerbstätigkeit wegen Krankheit, Arbeits-
losigkeit oder Alter, oder wegen der Unmöglichkeit,
für ihre Kinder zu sorgen. Nur wenn auch diese
Aufgabe' gelöst ist, hat eine Volksgemeinschaft ihre
wirkliche soziale Sicherheit erreicht."

Wenn :wir diese Sätze lesen, so können wir kon-
statieren, dass verschiedene Forderungen, welche in
dem Weissbuch generell aufgestellt werden, so die
Vorsorge gegen Krankheit und gegen Arbeitslosig-
keit, in unserem Lande erfüllt sind; dagegen fehlt
noch die Vorsorge für das Alter. Dass die Schaffung
dieser Vorsorge in Form einer Versicherung eine
dringliche Angelegenheit ist, ergibt sich aus dem
historischen Rückblick des Herrn Kommissions-
präsidenten wie des Herrn Ständerat Klöti, der
vorhin zu Ihnen gesprochen hat. >

Wir wissen, dass schon nach Abschluss des ersten
Weltkrieges der Ruf nach Verwirklichung der Sozial-
versicherung durch das ganze Land gegangen ist.



Loi sur 1'A.V. S. Financement de l'A.V. S. — 348 4 décembre 1946

Er. führte wohl zur Annahme des Verfassungs-
artikels 34quater, nicht aber zu einem Gesetz. Es
ist wohl kein Zufall, dass jetzt, nach Beendigung
des zweiten, noch grösseren Krieges das Bedürfnis
nach vermehrter Sekurität des Daseins sich wieder
in weiten Kreisen bemerkbar macht; vor allem bei
jenen ökonomisch schwachen Bürgern, welche wäh-
rend des Aktivdienstes ihre vaterländische Pflicht
an der Grenze erfüllt haben. Diese dürfen jetzt im
zivilen Leben wohl die Forderung erheben, dass
man für ihre alten Tage Vorsorge. Es ist also wirk-
lich ein nobile officium unserer Generation, da wir
mit der Alters- und Hinterlassenenversicherung
ernst machen.

Nun ist heute schon anerkennend hervorgehoben
worden — und ich möchte diese Auffassung unter-
stützen — dass der eigentliche Anstoss zu der neuen
Bewegung zugunsten der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung durch eine von Genf aus-
gegangene Initiative gegeben worden ist. Das ist
die Initiative auf Umwandlung der Lohn- und
Verdienstersatzkassen in Alters- und Hinterlassenen-
versicherungskassen. Es wäre wahrhaftig eine tra-
gische Situation, wenn das Genfer Aktionskomitee,
das sich in der Folge auf die ganze Schweiz aus-
gebreitet hat, schliesslich im Endstadium dieser
Frage im Gegensatz zur heutigen Vorlage geriete.
Ich war auch Mitglied dieses interparteilichen
Aktionskomitees und hatte infolgedessen wieder-
holt Gelegenheit, mit den Herren von Genf in Kon-
takt zu kommen. Ich musste aber konstatieren, dass
unsere Wege sich im Laufe der Entwicklung eher
getrennt haben, weil das Genfer Komitee im engern
Sinne unverändert und kompromisslos an einmal
gefassten Ideen festhalten wollte und noch will. Aber
meine Beziehungen zu diesem Aktionskomitee geben
mir wohl das Recht, in freundschaftlichem «und
loyalem Geiste einige Bemerkungen an die Adresse
der Genfer zu richten.

Einmal ist zu sagen, dass der tragende Leit-
gedanke der Initiative, die Umwandlung der Lohn-
und Verdienstersatzkassen in Alters- und Hinter-
lassenenversicherungskassen, durch das Gesetz ver-
wirklicht ist. Zum zweiten ist das Umlageverfahren,
das vor allem immer wieder von Genf aus propa-
giert wird, zwar nicht vollständig, aber doch zu
90 % in der Vorlage ebenfalls verwirklicht. Es
scheint mir nun, wenn zwei solcher Hauptpunkte
der Initiative durch das Gesetz berücksichtigt
worden sind, so sollte man den Urhebern der Initia-
tive zumuten dürfen, dass sie auch ihrerseits Ent-
gegenkommen zeigen. Ich will Ihnen ganz offen
sagen — ich habe es auch in der Kommission getan:
Bei aller Bewunderung für das grosse Werk, das
die Experten unter Leitung von Herrn Dr. Saxer
und des Chefs des Volkswirtschaftsdepartements
ausgearbeitet haben, erkläre ich, dass für mich nicht
alle Wünsche erfüllt worden sind, beispielsweise war
ich und bin heute noch ein überzeugter Anhänger
der Ruhestandsrente, in Übereinstimmung mit der
Lösung, wie sie in England getroffen wurde. Ich
halte aber heute kein Plaidoyer für die Ruhestands-
rente. Warum? Weil ich mich überzeugen musste,
dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, in unseren
schweizerischen Verhältnissen die Rühestandsrente
durchzuführen, weil diese von seiten der Land-
wirtschaft und des Gewerbes einem Veto begegnen

würde, welche behaupten, dass man die Ruhestands-
rente für ihren Sektor praktisch nicht durchführen
könne. Hier muss ich. ein sacrificio dell'intelletto
bringen im Interesse der Sache.

Es war auch immer mein Gedanke, dass der
Besitz noch etwas stärker herangezogen werden
sollte für die Finanzierung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung. Wenn man nun freilich sieht,
wie immer weitere eidgenössische Steuern erhoben
werden, beispielsweise die zusätzliche Wehrsteuer,
die ich von dieser Stelle aus als zu weitgehend be-
kämpft habe, so muss man schon erklären: Es ginge
vielleicht zu weit, wenn man auch auf diesem Wege
den Besitz direkt noch heranzöge. Dass er indirekt
belastet wird, ist ja klar. Ich kann auch mit Be-
friedigung feststellen, dass beispielsweise die Bei-
träge der Nichterwerbstätigen eine wesentliche Er-
höhung gefunden haben, was ja auch als ein in-
direkter Beitrag des Besitzes gewertet werden kann.

Ich hätte es weiter gerne gesehen, wenn die ge-
brannten Wasser in vermehrtem Masse für die
Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung herangezogen werden könnten. Auch hier habe
ich mich überzeugen müssen, dass gesetzliche Ände-
rungen nicht opportun wären. Immerhin werden
aus den gebrannten Wassern, dank der trefflichen
Führung der Alkoholregie, ja nicht nur 5 Millionen
Franken, sondern in den nächsten Jahren rund
10 Millionen Franken für die Altersversicherung
herausschauen, so dass man hier auch eine gewisse
Beruhigung haben kann.

Auch der grosse Fonds, der vorgesehen ist, wollte
mir lang nicht in den Kopf. Er ist ein Stein des
Anstosses vor allem für die Anhänger des reinen
Umlageverfahrens. Aber man muss sich bei einer
objektiven Beurteilung der Sache darüber klar sein,
dass diese Fondsbildung für das ganze Finanzie-
rungssystem, wie es jetzt aufgebaut ist, notwendig
ist. Ich möchte immerhin den Wunsch äussern, dass
man das Bestreben wach hält, diesen Fonds nicht
ins Ungemessene wachsen zu lassen, wie es ja tat-
sächlich der Wille der Behörde zu sein scheint.

Ich äussere alle diese Bedenken, die ich hatte
und noch habe, um Ihnen und insbesondere den
Herren von Genf zu zeigen: man muss fähig sein,
im Interesse des Zustandekommens eines grossen
Werkes persönliche Opfer zu bringen und auf';Spe-
zialwünsche zu verzichten. Ich habe das meinerseits
getan und möchte wünschen, dass Kreise, denen
ich sonst nahe stehe, diesem Beispiel folgen werden.

Nun haben in letzter Stunde auch noch die Un-
abhängigen uns mit einem „Offenen Briefe" beehrt.
In diesem Brief sind Dinge enthalten, die nicht
unwidersprochen gelassen werden können, heisst es
doch beispielsweise darin, diese Vorlage erfülle in
keiner Weise, trotz der gewaltigen Geldmittel,
ihren sozialen Zweck ; sie gefährde im Gegenteil den
sozialen Frieden durch die ungerechte Behandlung
der heute vorhandenen Alten und Hinterbliebenen
usw., sowie durch die sozial ungerechte, grosse Ab-
stufung. Es wird also wiederum auf eine Einheits-
rente plädiert, und dabei steht doch historisch fest,
dass einer der Gründe, warum die Lex Schulthess
verworfen worden ist, in 'der schematischen Rege-
lung der Renten lag. Eine Einheitsrente ist im
Grunde die grösste Ungerechtigkeit, weil sie nicht
auf die praktischen Verschiedenheiten der sozialen
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Struktur in unserem Lande -Rücksicht nimmt. Das
sollte man doch einmal einsehen und nicht immer
wieder damit kommen. Ich weiss nicht, aus welchen
Gründen man immer wieder mit derartigen Laden-
hütern aufrückt.

Im übrigen nennen die Unabhängigen ähnliche
Wünsche, wie ich sie erwähnt habe : die Ruhestands-
renten, die Verhinderung eines mehrere Milliarden
Franken betragenden Fonds, die Heranziehung des
Besitzes, alles Dinge, die ganz recht wären, wobei
aber nicht berücksichtigt wird, dass dadurch auf der
ändern Seite grosse Widerstände entständen. Man
muss solche Dinge realpolitisch betrachten und
nicht von einem doktrinären Standpunkt aus, wie
es hier der Fall ist. Ich gebe mich ja hier nicht der
Illusion hin, dass ich Herrn Duttweiler und seinen
Anhang mit diesen Bemerkungen bekehren kann.
Aber es musste doch auf diesen „Offenen Brief"
liier eine kurze offene Antwort gegeben w.erden.

Einer der wichtigsten Einwände, die gegen die
Vorlage erhoben worden sind, ist der Hinweis auf
die behaupteten grossen Verwaltungskosten. Ich
habe von gewisser Seite eine Zuschrift erhalten, in
der mit ganz abenteuerlichen Zahlen operiert wird.
In,einer Abhandlung wird fest und kühn behauptet,
die Verwaltungskosten der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung werden 34 Millionen Franken
betragen. Das ist natürlich eine masslose Über-
treibung. Aber es ist doch zu sagen; die Behörden
müssen von Anfang an bei der Durchführung des
Gesetzes den ernsten Willen haben, die Verwaltung
möglichst einfach zu gestalten. Es ist zuzugeben,
dass das individuelle Beitragskonto, das in die Vor-
lage eingebaut ist, nicht zur Verbilligung der ganzen
Sache beitragen wird. Aber man hat uns gesagt,
ohne dies gehe es bei diesem System nicht. Dieser
fachmännisch-technischen Überlegung müssen wir
uns beugen. Aber wir haben doch die Meinung, auch
bei dem individuellen Beitragskonto könnte nach
Möglichkeit gespart werden. Wir wollen ja keine
Zentralanstalt, wie es etwa die SU VAL ist; das ist
ausgeschlossen. Die ganze Versicherung wird de-
zentralisiert durchgeführt. Sie liegt in der Haupt-
sache bei der Wirtschaft selber, bei den Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern und bei den bestehenden
Lohnausgleichskassen. Es ist zu wünschen, dass die
Verwaltungskosten der Versicherung nicht wesentlich
grösser sein werden als die der Lohnausgleichskasse.

Gestützt auf solche Erwägungen hat die Kom-
mission einem von mir vorgeschlagenen • Postulat
zugestimmt, das Ihnen inzwischen mit etwelcher
Verspätung — infolge eines bedauerlichen Ver-
sehens — zugestellt worden ist. Es lautet:

„Der Bundesrat wird ersucht, den für die Durch-
führung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
notwendigen Verwaltungsapparat möglichst einfach
und billig zu gestalten und über dessen mutmass-
liche Kosten im Zusammenhang mit den Richt-
linien der Vollzugsverordnung nähere Auskunft zu
erteilen."

Ich bitte Sie, wenn dieses Postulat — ich nehme
an, am Schlüsse der Gesetzesberatung — zur Ab-
stimmung kommt, ihm zuzustimmen und im übrigen
jetzt auf die Vorlage einzutreten.

Hefti: Im Verfassungs-Jubiläumsjahr 1948 wer-
den wohl die Taten, unserer Vorfahren gerühmt

Ständtrat. — Conseil des Etats. 1946.

werden. Mit Stolz und Dank wird der Männer ge-
dacht werden, die den Bund der Eidgenossen ge-
gründet haben, und auch derer, die im Laufe der
Jahrhunderte sich für seinen Bestand, seinen Aus-
bau und seine innere Festigung erfolgreich eingesetzt
haben.

Gewiss setzten' sich unsere Vorfahren und auch
die heutige Generation für die Erhaltung der Frei-
heit und Unabhängigkeit unseres Vaterlandes, für
seinen Schutz gegen äussere und innere Gefahren
ein. Und doch mangelt noch einiges am Innen-.
ausbau unseres Schweizerhauses. Noch fehlt eine
wohnliche und heimelige Altersstube in Form einer
staatlichen Altersversicherung, die den ungenügend
bemittelten Alten durch Ausrichtung einer Alters-
rente eine bescheidene Existenz ermöglicht. Dieser
Pflicht sind wir als Volksgemeinschaft nicht in aus-
reichendem Masse nachgekommen. Darum wollen
wir durch eine grosse Tat diese Pflicht im Jahre
1948 erfüllt sehen: Nicht Worte, sondern Taten.
Und der Bundesrat und seine Organe haben mit der
heutigen Vorlage den Weg zur Tat freigegeben, wir
müssen ihn nur beschreiten. Wenn wir jetzt die
Gelegenheit verpassen, dann „gute Nacht Alters-
versicherung".

Zugegeben muss werden, dass seit Jahrzehnten
die sozialpolitische Tätigkeit des Staates in dauern-
der Ausdehnung sich bewegte. Die Zahl der gesetz-
geberischen und praktischen Sozialmassnahmen ist
von Jahr zu Jahr grösser geworden. Trotz dieser
Anstrengungen des Staates, der Kantone und sogar
Privaten hat die „soziale Frage" noch keine be-
friedigende Lösung gefunden. • Die Versöhnung der
Klassengegensätze und eine harmonisch sich ent-
wickelnde Gemeinschaft ist noch nicht erreicht.
Dem Ziel der Herbeiführung einer möglichst frucht-
baren Zusammenarbeit der Gesellschaftsgruppen
werden wir durch die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung gewiss näher kommen, und ich erblicke
in der Annahme dieses Gesetzes einen eminenten
Fortschritt in bezug auf den „sozialen Arbeits-
frieden". Wenn nach einigen Jahren, nach Er-
löschen der Hochkonjunktur, der Arbeitsmarkt
von den Alten entlastet werden kann, so werden
die Jungen ihre Arbeit finden oder beibehalten
können. Wenn ich mich dem überaus glücklichen
Gedanken zuwende, auf welchem das Gesetz.auf-
gebaut ist, d. h. das System der Ausgleichskassen
soll in den Dienst der Altersversicherung gestellt
und sogar ein Teil des Fonds zur Finanzierung
herangezogen werden, so deshalb, weil wir miterlebt
haben, wie die Krisenjahre (die auch wieder kommen
könnten) den jungen Menschen durch die Arbeits-
losigkeit gewaltige Schäden zugefügt haben. Sie
waren dem Schicksal der Strasse überlassen und
dem Nichtstun anheim gestellt. Die Alten aber lagen
ihrer schweren Arbeit ob, weil sie den Arbeitsplatz
nicht freigeben konnten, indem keine Sicherstellung
für ihr Alter vorhanden war.

Als ein Vertreter des Vorstandes des Konkor-
dates des Schweizerischen Krankenkassenverbandes
darf ich wohl darauf hinweisen, dass das seinerzeit
vom Konkordat dem Sozialversicherungsamt ein-
gereichte Projekt vom Prinzip der Freiwilligkeit
ausging und einen stufenweisen Ausbau bis zur
staatlich-obligatorischen Versicherung vorschlug.
Im Versicherungswerk, wie es heute vorliegt, ist nun

45
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sogar der letzte Vorschlag restlos erfüllt, und ich
darf Ihnen schon sagen: die Krankenkassen, welche
je und je der Frage der Altersfürsorge auf gesamt-
schweizerischem Boden ihre vollste Aufmerksam-
keit geschenkt haben, die werden auch diesmal (wie
schon 1931), aber mit vermehrter Kraft, dem Volke
durch Aufklärung dienen, um dem Gesetz zur Ver-
wirklichung zu verhelfen.

Wenn ich das Jahr 1931 nenne, so deshalb, weil
ja damals die Vorlage Sçhulthess verworfen wurde.
Und warum? Weil die Leistungen zu niedrig waren:
200 Franken für Ehepaare und 18 Franken jährlicher
Beitrag, ohne Unterschied von arm und reich, also
gleicher Beitrag — gleiche Leistung, dann erst
noch eine Übergangszeit von '15 Jahren. Es ist
wichtig, dass wir uns die Gründe der damaligen
Verwerfung ins Gedächtnis zurückrufen. Wenn die
Herren vom Landesring dies getan hätten, so
müssten sie in ihrer heutigen Kritik vorsichtiger
sein, denn sie schlagen gerade Lösungen vor, die
zum Teil damals vom Volk verworfen worden sind.
Betrachten wir den Solidaritätsgedanken im neuen
Gesetz, wie die öffentlichen Gelder, mehr dem
Schwachen zugute kommen, wie der ökonomisch
Stärkere durch seinen erhöhten Beitrag dem Ver-
sicherten mit kleinem Einkommen hilft.

t Der Sprechende ist Vertreter eines Kantons, der
in der Schweiz das erste Fabrikgesetz schuf, das
dann als Muster für die eidgenössische Fabrikgesetz-
gebung diente. Die Glarner wussten, was-hartes Brot
ist. Deshalb haben schon vor 60 und 70 Jahren die
glarnischen Orts-Krankenkassen es als eine ihrer
schönsten Aufgaben betrachtet, neben der Pflege
der Krankenversicherung auch die Verabreichung
von Altersrenten in der Höhe von jährlich 100
Franken und mehr durchzuführen. Ein Zuschuss
also zu den Renten der eidgenössischen Versiche-
rung. Die Bedeutung und der Wert dieser kleinen
Rente mag dazu beigetragen haben, dass Glarus als
erster Ort im Jahre 1916 eine obligatorische Alters-
und Invalidenversicherung einführte. Die Ansprüche
sind bescheiden. Jahresprämie 8 Franken mit Ren-
ten von 250 Franken für Frauen und 300 Franken
für Männer. Im Anfang war der Beitrag tiefer und
die Leistung etwas höher, so dass eine Sanierung
notwendig wurde. Heute ruht die Kasse auf sicherer
Grundlage. Bei der Sanierung 1938, bei der das
Volk die Opfer auf sich nahm, schrieb der Sprechende
in der Botschaft an die Landsgemeinde: „Auf lange
Sicht gesehen, wird manche nicht vorauszusehende
Wirkung in den wirtschaftlichen und sozialen Ver-
hältnissen und in der Bewegung der Wohnbevölke-
rung möglich und zu gewärtigen sein. Die Er-
fahrungen werden auch neue Wegleitung mit sich
bringen. Gleichwohl muss aber von Anfang an eine
Grundlage geschaffen sein, die für die Versicherung
eine Gewähr zu. bieten vermag, um allfällige
Schwankungen zu überwinden, wenn auch gewisse
daraus sich ergebende neue Opfer einer späteren
Zeit wohl wieder zugemutet werden dürfen." Diese
Worte sind doch sicher auch auf die heutige eid-
genössische Vorlage anwendbar und sind haupt-
sächlich an jene gerichtet, die behaupten, die
Finanzierung sei ungenügend, man wisse nicht, wie
der Geldwert sich in 20 und 30 Jahren verändere
und wie die 'Wirtschaft sich gestalte. Ein Werk

schaffen, welches auf ewige Zeiten' unverändert sein
soll, ist doch eine Unmöglichkeit.

Im Gesetz Sçhulthess wurde seinerzeit keine
Rücksicht auf die bestehenden Versiche'rungs-
einrichtungen genommen. Im neuen Gesetz ist
diesen Institutionen gebührend" Beachtung ge-
schenkt worden, einmal, dass solche als Zusatz-
versicherung gelten und Bestand haben können oder
sogar in das eidgenössische Werk sich einbauen
lassen dürfen.

In der Kommission, hat man über Einheits-
renten, Ruhestandsrenten, einheitliche Prämien
nicht viel Worte verloren, denn sollten diese Pro-
bleme noch einmal geprüft werden, so erleben wir
das Schauspiel einer Verschiebung, das ungeahnte
politische Folgen für unser Land haben könnte.

Wir sind nun in der glücklichen Lage, in der
Eintretensfrage nicht nur über das Gesetz, sondern
zu gleicher Zeit auch über die Finanzierung zu
reden. Nachdem nun ( die eidgenössische Bundes-
nachlassteuer fallen gelassen werden konnte und
die nach dem ersten Vorschlag des Bundesrates
fehlenden 30 Millionen Franken für den Bund nicht
mehr auf das Konto der Kantone fallen, oder viel-
mehr nun die Zinsen von 400 Millionen Franken, die
dem grossen Fonds abgezogen werden, zum Aus-
gleich oder Unterstützung der fianziell schwächeren
Kantone dienen, sollte es den Kantonen mit gutem
Willen möglich sein, die ihnen zugedachten Lei-
stungen aufzubringen. Das Markten um diese Treff-
nisse ist hier nach meiner Meinung, unangebracht,
sagt doch schon der Verfassungsartikel vom Jahr
1925, dass die Hälfte der Aufwendung der öffent-
lichen Mittel von Bund und Kantonen zu tragen
seien. Die Kantone werden nun zu einem Drittel
belastet, verschiedene aber weniger.

Ich darf wohl sagen, dass unser Kanton um der
Finanzen willen die Souveränität der Kantone nicht
aufzugeben gewillt war wie die Mehrheit der Finanz-
direktoren, d. h. lieber etwas mehr auf sich nehmen
wollte, als das kantonale Recht zum Erlass einer
Erbschafts- oder Nachlassteuer an den Bund abzu-
treten. Einen Verkauf kantonaler Hoheitsrechte
wegen Ablösung einer Beitragspflicht lehnen wir
entschieden ab. Nun gehören wir zu denen, die eher
mehr leisten. Aber wenn man die Solidarität für
dieses Werk von den Privaten verlangt, so muss
sie auch unter den Kantonen bestehen. Es ist daher
nicht recht verständlich, wie die Schweizerische
Handelskammer die Aufbringung der kantonalen
Anteile in Frage stellt, in dem Moment, wo man
ehrlicherweise zugeben muss, dass es den Kantonen
während der Kriegsjahre in bezug auf „Finanzen"
besser gegangen ist als dem Bund. Nun ist es ja so,
die Diskussion in' der Presse und im Nationalrat
hat es gezeigt, dass die heutige Vorlage den einen
zu weit geht und den ändern zu wenig bietet. Ich
kenne einen alten Ausdruck, der sagt: „Wenn beide
Parteien mit dem Richterspruch nicht zufrieden
sind, dann ist das Urteil recht." So glaube ich und
habe die Überzeugung, dass die Vorlage, wie sie den
Räten vorgelegt wird, recht ist, wenn auch die
beiden Extremen unseres Landes, die Unabhän-
gigen und die Partei der Arbeit nicht zufrieden sind.
Die jüngsten Forderungen der Partei der Arbeit,
die in einer Einheitsrente von monatlich 200 Franken
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für Ledige und 300 Franken für Ehepaare gipfeln,
sind direkt undiskutierbar.

Aber auch die Unabhängigen scheinen unbelehr-
bar zu sein, heisst es doch in einem Briefe voni
29. Nobember an uns: „Wir betrachten es im Hin-
blick auf die bevorstehende Session als unsere
Pflicht, Ihre Aufmerksamkeit ein letztes Mal auf
die grossen Mängel grundsätzlicher Art der Vorlage
zu lenken." Ich nehme die Drohung, die in diesen
Worten liegt, nicht ganz leicht, obschon sie gut zu
widerlegen ist. Sie sehen die Divergenzen im fol-
genden: Die Handelskammer spricht von der Un-
sicherheit, wie dereinst die Rente aufgebracht
werden soll für die jüngere Generation, deren
Leistungen heute der sogenannten Bezügergene-
ration zugute kommen, und Herr Nationalrat
Duttweiler verlangt das Gegenteil, indem er im
genannten Brief schreibt: „Anstatt schon der heu-
tigen Generation der Alten und Hinterbliebenen
und der über Fünfundvierzigjährigen "die vollen
Renten zu gewähren, sollen nach der Gesetzes-
vorlage die verfügbaren Mittel aus den Ausgleichs-
kassen und Teile der Beiträge der Versicherten und
der öffentlichen Hand für die Äufnung eines mehrere
Milliarden Franken betragenden Fonds verwendet
werden." Die Unabhängigen urid leider, auch -die
Genfer wollen keine Kapitaldeckung, sondern das
reine Umlageverfahren. Mir scheint aber, dass durch
Bildung einer Reserve gerade -für die künftige
Generation gesorgt wird. Es kann so für die Zukunft
die Prämie-niedriger gehalten werden, als wenn aus-
schliesslich zum Umlageverfahren gegriffen würde.
Es kommt hierin eine Art sozialer Sparsinn zum
Ausdruck, der in unserem Volke eher geachtet, als
missachtet wird. Die Partei der Unabhängigen will
nach ihrer Art eine bessere Vorlage und das heutige
Gesetz verschieben. Es ist aber vollendete Dema-
igogie, wenn man dem Volke vorgaukelt, nach der
zweiten Verwerfung einer Volksversicherung w,erde
in kurzer Zeit eine neue, bessere Vorlage kommen.
Unsere Generation würde das kaum erleben.

Wir haben letzthin auch einen Brief bekommen
von der Finanzdirektion des Kantons Zürich. Wenn
ich auch zugebe, die Kosten der kantonalen Aus-
gleichskassen werden durch die ihnen übertragenen
Pflichten und Aufgaben gross, so haben mir die
Worte nicht gefallen: „Eine Versicherung mit der-
artigen administrativen Kosten würde aber wohl
kaum den Beifall der Stimmberechtigten finden."
Ich glaube, an den Kosten der Organisation sollte
eine Vorlage nicht scheitern. Die Kosten der kan-
tonalen Ausgleichskassen könnte man wohl ver-
meiden, wenn man die Zahl der Berufskassen ver-
mindern würde. Dass fast jeder ' kleine Berufs-
verband mit der Durchführung der Versicherung ;
betraut wird, geht auch nach meiner Ansicht doch
zu weit.

Differenzen über die einzelnen Artikel mögen ja
bestehen, aber im Grundsätzlichen ist die Vorlage
gut aufgebaut und trotz der kurzen Zeit, die zur
Verfügung stand, wohl durchdacht. Im Vordergrund
dürfen aber nicht Einzelheiten stehen, sondern das
Gesamtinteresse, d. h. die sozialpolitische Frage.

Wie stellen sich die Gegner die Gesamtinter-
essen vor, wenn sie einerseits behaupten, „für die
heutige Generation sorge man zu wenig" und ander-
seits verlangen, der späteren Generation müsse

mehr Sicherheit gegeben werden; oder „die Rente
sei zu gross, weil man das Geld aus den öffentlichen
Mitteln nicht' aufbringe" und anderseits wieder be-
haupten, die Rente sei zu klein} weil man den Fonds
für die spätere Generation zu gross mache ? Welche
Widersprüche, direkt auseinandergehende Auffas-
sungen! Diese Widersprüche ausgeglichen-hat nach
meiner Auffassung die zur Beratung stehende Vor-
ige- ' . . ' . ' . .

Ausgangspunkt muss die Einigung über die
Grundsätze und Hauptziele der Versicherung sein.

Die erste Bedingung, die man heute an eine
obligatorische öffentliche AJters- und Hinterlasseneri-
versicherung stellen muss, ist nicht die, dass sie in
allen Teilen für alle und hundertprozentig, voll-
kommen sei, sondern dass sie den Alten, Witwen
und Waisen angemessene Hilfe bringt, dass sie zu-
gleich'anpassungs- und ausbaufähig ist und dass sie
spätere Verbesserungen möglich macht.. Ich habe
einleitend auf unsere Pflicht hingewiesen, die wir •
als Abgeordnete der Stände und als Glieder der
Volksgemeinschaft und als Christen unsern alten
Mitbürgern und dem kommenden Geschlecht gegen-
über zu erfüllen haben.

Dass wir dieser Pflicht genügen können, dass wir
durchaus in der Lage sind, die für eine solche Alters-
hilfe erforderlichen Mittel laufend aus unserer Wirt-
schaft zu schöpfen, ist in den verschiedenen Bot-
schaften des Bundesrates, der Expertenkommission
und des Eidgenössischen Sozialversicherungsamtes
überzeugend dargetari worden. Wo. dieser Wille
überhaupt fehlt, da ist mit den besten Argumenten
und Beweisführungen nicht aufzukommen. Es gilt
mir nichts, grundsätzlich sich für Annahme auszu-
sprechen, zugleich hingegen viele Wenn^und Aber
anzubringen. Setzen wir uns darum freudig ein,
dass das Werk bald zustande kommt. Zeigen wir
uns der grossen Aufgabe würdig. Ich hoffe auf ein-
stimmigen Eintretensbeschluss zur Vorlage, wie das
bei der Kommission der Fall war. .

M. Bosset: Afin que la proposition que je-ferai
pour terminer ne puisse être mal interprétée, je
tiens à faire quelques déclarations préliminaires qui
me paraissent nécessaires.

Je" suis un partisan convaincu de l'assurance
vieillesse. Je suis persuadé d'être ici l'interprète
de l'ensemble de la population du canton de Vaud
en disant qu'elle attend avec une vive impatience
la réalisation de cette institution. Point n'était be-
soin, -mon cher président," que vous évoquiez les
mânes de Ruchonnet, dans l'idée que le souvenir
du «grand . Louis» pourrait peut-être influencer .la
décision de ceux qui représentent ici le peuple
vaudois. En effet,'-, en 1931 déjà, j'avais voté la
'loi Schulthess, malgré ses insuffisances, avec MM.'
Suter, Winzeler, Walker et Klöti qui furent, sauf
erreur, les seuls présents dans cette salle à cette
époque. D'autre part, j'ai été pendant un quart
de siècle à la tête du Département des œuvres
sociales de notre canton et de l'institution des re-
traites populaires qu'il a été l'un des premiers à
créer et à développer. C'est dire combien je me
rendB compte qu'il importe, aujourd'hui, de se
pencher sur le sort des vieillards, des veuves et
orphelins et que j'applaudis très vigoureusement
et très chaleureusement à ces projets, que je félicite
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le chef du Département de l'économie publique
d'avoir réussi à mettre sous toit. Je lui apporte '
aussi l'entière approbation de la fraction radicale
de cette assemblée que j'ai l'honneur de présider.

Evidemment, on peut faire quelques réserves
quant à l'œuvre qui émane du projet des experts.
Personnellement, je suis entièrement d'accord avec
l'entrée en matière pour ce qui concerne le projet
que j'appellerai numéro 1, c'est-à-dire le projet
d'organisation technique de l'assurance vieillesse.
Je crois cependant devoir demander de surseoir à
la discussion sur le projet numéro 2, soit le finan-
cement, pour des raisons que je me permettrai
d'exposer ici aussi brièvement que possible.

Je ne voudrais pas que, par avance, on puisse
suspecter mes intentions et dire que ma proposi-
tion est destinée à torpiller le projet lui-même.
Rien ne serait plus faux! Bien au contraire, Mon-
sieur le conseiller fédéral, c'est pour fortifier ce
projet dans l'opinion publique, en vue d'une vota-
tion éventuelle du peuple, que je désire voir cette
œuvre mise absolument au clair.

Il est nécessaire qu'un projet de cette envergure
soit viable. Pour cela, il faut que sa structure finan-
cière soit stable. C'est pourquoi je tiens à donner
mon opinion — strictement personnelle, je le ré-
pète — qui m'est dictée par l'étude d'un autre
projet du Conseil fédéral: l'arrêté relatif au pré-
lèvement de fonds spéciaux, sur les fonds centraux
de compensation, dont j'ai l'honneur de présider
la commission.

Le dépôt de ce projet prouve qu'on n'est pas
du tout au clair sur la question des fonds centraux
de compensation et sur leur utilisation. Je pense
qu'il est utile que cette question soit largement
discutée, afin d'éviter tout malentendu, tout sujet
de critique et d'avoir une situation absolument
claire.

L'article 3bis de la loi sur le financement pré-
voit qu'il est mis en réserve un montant de 400
millions pris sur l'excédent des recettes du régime
des allocations pour pertes de salaire. Postérieure-
ment au dépôt du projet de loi sur le financement
a paru un arrêté du Conseil fédéral, sous le nom
d'«arrêté fédéral constituant des fonds spéciaux
prélevés sur les recettes des fonds centraux de
compensation». L'article premier de ce dernier arrêté
prévoit que des fonds spéciaux seront constitués
au moyen des réserves accumulées en vertu des
dispositions sur les allocations pour pertes de sa-
laires et de gain comme il suit : 400 millions de
francs constituant un fonds destiné à faciliter le
paiement des contributions par la Confédération
et les cantons à l'assurance vieillesse et survivants,
etc....

En comparant ces deux textes, on constate qu'on
n'arrive pas à une identité sinon de pensée, tout
au moins d'expression. En effet, l'article premier
de l'arrêté fédéral n'est pas conforme au texte
de l'article 3bis de la loi sur le financement.

D'autre part, on aurait compris que l'arrêté
sur les fonds centraux de compensation — je l'ap-
pellerai l'arrêté, par opposition à la loi sur le fi-
nancement — ait été pris simultanément avec les
autres dispositions sur l'assurance vieillesse. Or,
cet arrêté est postérieur, puisqu'il n'a été pris que
le 4 octobre, alors que le projet sur le financement

datait du 24 mai et a été modifié par une autre
disposition en date du 29 septembre.

Je le répète, non seulement il n'y a pas simul-
tanéité de règlement dans le projet de loi et le pro-
jet d'arrêté, mais il y a encore dissemblance quant
à l'expression avec laquelle la pensée est rendue
dans l'une et-l'autre des Dispositions. Il est donc
indispensable que les textes soient les mêmes et
que la rédaction soit identique, de façon qu'il n'y
ait pas de malentendus sur ce qu'on entend dire
dans la loi sur le financement et l'arrêté qui lui
est postérieur.

L'un et l'autre prévoient un prélèvement de
400 millions sur les recettes des fonds de compen-
sation, mais ils ne disent pas exactement quelle
en sera l'affectation.

D'un autre côté, je tiens à le dire par antici-
pation, l'arrêté fédéral prévoit qu'il n'est pas de
portée générale et qu'il entre immédiatement en
vigueur. Je voudrais dire également, préjudiciel-
lement comme disent les juristes, que si un arrêté
relatif à la distribution d'une somme d'environ
un milliard n'a pas une portée générale, on peut
se demander alors qui et quoi aura une portée
générale. Et je pense que nous serons obligés, là
aussi, lorsque nous discuterons cet arrêté, de veiller
à ce qu'on n'essaie pas de passer par dessus la
volonté du peuple en soustrayant à cette volonté
une question d'une telle importance qui mérite
d'être examinée d'un peu plus près.

Les Chambres ont renvoyé à deux commissions
différentes la loi sur le financement et l'arrêté.
Celles sur l'arrêté n'ont pas rapporté. La commis-
sion du National s'est réunie; elle a pris position.
Mais notre commission s'est bornée, désireuse
qu'elle était de gagner du temps, à se réunir pour
recevoir quelques renseignements verbaux complé-
tant la • documentation écrite qui lui a été remise
et, en même temps, pour examiner toute une série
de protestations et de revendications qui lui ont
été adressées.

Tout cela nous a amenés en quelque sorte à une
impasse. Notre commission en a discuté en présence
de M. Nobs, conseiller fédéral, et a constaté qu'il
fallait à tout prix pn sortir. Aussi l'un d'entre
nous, M. Troillet, membre de la commission sur
l'arrêté fédéral, a-t-il fait la proposition, laquelle
a été acceptée par la commission et transmise à
M. Nobs, conseiller fédéral, qui s'est déclaré prêt
à l'étudier, de lui renvoyer la question de savoir
qui devait avoir la priorité. Est-ce la loi sur le
financement et son article 3bis ou l'arrêté fédéral
avec son article premier M. Nobs, conseiller fédéral,
n'a pas encore répondu. Par conséquent la com-
mission ne sait pas encore quelle est l'opinion du
Conseil fédéral et du chef du Département des
finances. Nous aurons peut-être l'occasion de l'en-
tendre, mais j'ai pensé qu'il était indispensable
que ce point fût soulevé dans ce débat car son
importance n'échappe à personne.

Avant d'être au clair sur la question de la prio-
rité, je dis que nous devons également savoir
exactement ce que pense le Conseil fédéral, car
nous pouvons aboutir à des solutions qui pour-
raient se révéler contradictoires et nous mettre
dans une situation particulièrement difficile sui-
vant les résultats qui pourraient être obtenus.
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Supposons, par exemple, que la clause d'urgence sur
l'arrêté fédéral ne soit pas acceptée et que par
conséquent cet arrêté soit soumis au vote du peuple.
Cet arrêté est vivement attaqué par ceux qui es-
timent que les ressources des caisses de compen-
sation doivent être réservées aux buts pour les-
quels elles ont été créées, c'est-à-dire l'aide aux
militaires pendant la période de service actif et,
ensuite, à l'assurance vieillesse seulement. On cri-
tique dans de nombreux milieux, tout autre emploi
qui pourrait être fait de ces réserves et l'on reproche
précisément au Conseil fédéral d'ignorer les dis-
positions qui avaient créé ces fonds destinés à
venir en aide aux militaires privés de leur salaire
et de leur gain. Ces critiques, je les ai entendues
non pas seulement dans des milieux patronaux,
mais aussi dans de nombreux milieux d'employés
et d'ouvriers qui entendent qu'on ne perde pas de
vue le but en vue duquel employeurs et employés
ont été appelés à verser leur contribution.

On nous dira qu'on a un avis de droit sur cette
question-là du Département fédéral de justice et
police. Je fus autrefois juriste et je connais l'im-
portance qu'il convient d'attacher aux avis de
droit! C'est un peu comme'les statistiques: on
peut en tirer tout ce que l'on veut! C'est pourquoi
je ne donnerai pas par anticipation mon absolue
approbation à l'avis de droit du Département
fédéral de justice et police.

Notre commission qui a examiné l'utilisation
-des fonds centraux a reçu de nombreuses critiques
contre la répartition telle qu'elle est prévue par
le Conseil fédéral. Ce matin encore, notre président
nous a donné connaissance d'une protestation
émanant de milieux militaires et nous avons dans
notre dossier celles du Vorort de l'Union du
commerce et de l'industrie, des associations pa-
tronales; des arts et métiers; des banquiers; du
Grand Conseil de Baie-Ville; de la Ligue des pa-
tients militaires; et j'en passe. Dans de nombreux
milieux, on s'élève contre cette répartition, et d'un
grand nombre d'autres cercles économiques ou
politiques on se précipite sur ce milliard qu'on
voudrait affecter à toutes sortes d'œuvres. Il me
semble que nous assistons de nouveau à ce qui
s'était passé entre les Confédérés, d'après ce que
nous disent les chroniques de l'époque, ( lorsqu'il
s'était agi de partager le trésor de Charles le Témé-
raire après la bataille de Grandson! Ce fut une
véritable ruée sur ce butin! Nous assistons au-
jourd'hui aux mêmes événements. Notre commis-
sion a reçu notamment un grand nombre de récla-
mations, notamment de la fondation Général
Guisan, de la Ligue des patients militaires, de
l'œuvre pour la famille, etc., etc. Nous ne voulons
pas nous prononcer sur la portée et la valeur de
ces revendications mais nous pensons qu'il était
utile de signaler ces faits.

La question qui se pose aujourd'hui dans cette
salje à l'occasion de ce débat est donc de savoir
comment nous allons sortir de cette impasse. La
loi sur le financement peut-elle fixer un prélève-
ment de 400 millions sur les fonds centraux de
compensation ou cette question doit-elle être subor-
donnée à l'approbation de l'arrêté qui fixe cette
répartition? Je l'ai déjà dit, qu'arriverait-il si
l'arrêté soumis au vote populaire était rejeté?

Nous nous trouverions en présence de v décisions
contradictoires entre, d'une part,- l'article 3 bis de
la loi sur le financement et, d'autre, part, l'arrêté
que le peuple aurait rejeté. S'il n'y a pas de refe-
rendum contre la loi sur le financement, n'y aurait-il
pas contradiction avec le vote du peuple qui au-
rait rejeté l'arrêté? S'il y a referendum contre la
loi sur,l'assurance et son financement et que l'ar-
rêté muni de la clause d'urgence soit voté par les
Chambres, quelle sera la situation?

D'un autre côté, pour nous qui sommes parti-
sans de l'assurance vieillesse et qui voterons le
projet comme nous l'avons fait au sein de la com-
mission — je parle du projet dit technique •—
nous craignons — et ne craignez-vous pas avec
nous? — que l'on ne suscite un mouvement d'opi-
nion qui risquerait d'être préjudiciable à la loi si
l'arrêté de répartition muni de la clause d'urgence,
par conséquent non soumis au peuple, devait grou-
per dans l'opposition tous ceux qui ne sont pas
d'accord avec l'utilisation des fonds 'Centraux de
compensation et qui estiment que l'article 3bis
viole les dispositions essentielles qui ont été prises
lors de la création des fonds de compensation en
faveur des militaires d'abord et, ensuite en faveur de
l'assurance vieillesse. Ce sont là tout autant de
questions qui montrent la gravité du problème et
la façon dont la solution doit, intervenir si nous
voulons sortir de ce que j'ai appelé et de ce que
j'appelle encore une impasse. Il importe de tirer
au clair cet important problème de droit et de
procédure parlementaire. Il ne faut pas d'équivoque
dans un tel domaine où, comme l'a dit notre col-
lègue, M. Flükiger, on assiste à des événements
historiques pour la vie politique de notre pays. Il
ne faut pas de jeux de cache-cache trop cousus
de fil blanc ou d'autre couleur, avec des disposi-
tions telles que celles qui figurent à l'article 3 de
l'arrêté d'après lesquelles ce dernier ne serait pas
de «portée générale», alors qu'il s'agit de répartir
un milliard; que cette somme a été constituée par
le peuple suisse, par ses autorités, par la Confédé-
ration, par les employeurs et par les employés
également. Si nous voulons que l'œuvre de l'assu-
rance vieillesse soit acceptée par le peuple avec
enthousiasme, il faut apporter de la clarté dans son
élaboration, de la loyauté; il faut une saine pro-
cédure parlementaire; il faut enfin et surtout faire
confiance à la démocratie et ne pas tenter de la
duper en lui soustrayant des droits qui doivent
être les siens, notamment le droit de faire usage
du referendum dans la question de la répartition
des fonds centraux des caisses de compensation.
On sent si bien qu'il y a quelque chose qui doit
être élucidé, qui doit faire l'objet d'un débat par-
ticulier, que l'on n'est pas exactement fixé sur la
portée rédactionnelle de l'article 3bis de la loi sur le
financement et l'article premier de l'arrêté fédéral.
Notre collègue M. Stussi s'est également rendu
compte qu'il y avait quelque chose qui ne jouait
pas puisqu'il a fait une autre proposition, qui tend
en quelque sorte à clarifier ce qui ne l'est pas.

Si, au cours de la discussion de l'arrêté fédéral
de répartition, une proposition est faite de voter
un crédit supérieur ou inférieur à 400 millions,
quelles en seront les répercussions sur la loi de
financement ? Supposons, que pour des raisons que
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je n'ai pas à expliquer, les Chambres décident de
réduire le fonds de 400 millions à un chiffre infé-
rieur: l'article 3 bis de la loi sur le financement
sera alors forcément modifié. Mais il est possible,
par contre, que les. Chambres tiennent compte des
protestations et oppositions soulevées >par l'arrêté
fédéral, relatives aux prélèvements sur les fonds de
compensation, parce que ces fonds étaient primi-
tivement réservés uniquement à des œuvres pour
des militaires et à l'assurance vieillesse, alors que
diverses sommes sont attribuées à d'autres insti-
tutions pour amadouer, permettez-moi de le dire,
divers groupes économiques et politiques de notre
pays. En effet, ces sommes sont distribuées aux
caisses de chômage, à la protection de la famille,
aux chômeurs dans la gêne, aux travailleurs agri-
coles, aux travailleurs de conditions indépendantes,
aux institutions destinées à faciliter l'artisanat,
etc. Tout cela est fait, semble-t-il, pour engager
chacun à être d'accord avec ce projet, puisqu'ils
recevront tous une part du butin. Cependant, si
les Chambres décidaient d'affecter non pas 400
millions, mais 800 ou 900 millions à l'assurance
vieillesse, le problème deviendrait différent^

Par conséquent, pour ce qui concerne cette
partie du projet — le projet technique et le projet
financier ne faisant qu'un nous sommes arrivés
à la constatation qu'il y a quelque chose qui doit
être élucidé préalablement. Il ne faut pas que cette
antinomie entre la loi sur le financement; article
3 bis, et l'arrêté sur la répartition des fonds centraux
de compensation puisse prêter à la critique. La
situation doit être claire et nette afin que, lorsque
le'peuple sera appelé à se prononcer, il puisse le
faire sans aucune hésitation.

C'est pourquoi, après avoir consulté quelques
collègues qui partagent mon opinion, je dépose une
motion d'ordre invitant ce Conseil à suspendre la
discussion sur l'entrée en matière du projet de loi
sur le financement de l'assurance vieillesse et sur-
vivants jusqu'au moment où sera exécutoire l'ar-
rêté fédéral constituant des fonds spéciaux pré-
levés sur les recettes des fonds centraux de com-
pensation. A ce moment, nous serons fixés et nous
saurons comment il faut organiser la loi' sur le
financement.

Telles sont les conclusions que j'ai l'honneur de
formuler.

, Altwegg, Berichterstatter : Ich möchte Sie doch
ersuchen, diesen Ordnungsantrag abzulehnen. Die
Annahme würde unsere Verhandlungen in einer
Weise stören und hindern, die wir nicht verant-
worten könnten. Wir haben die Eintretensdebatte
auf der ganzen Linie begonnen, sowohl für die mate-
rielle als für die Finanzvorlage, in der Meinung, dass
diese Fragen sich gar nicht trennen lassen, sicher
nicht bei der Beratung der allgemeinen Vorlage.
Jetzt, inmitten der Debatte, dem Gedanken der
Trennung und des Zurückstellens zu folgen, würde
ich aüsserordentlich bedauern. Ich glaube, dass auch
die beiden anwesenden Herren Bundesräte mir recht
geben werden. Wir haben durch, den Vorschlag
Stüssi eine Lösung bekommen, die das noch ver-
deutlicht, was bereits in der Finanzvorlage steht,
nämlich diese Entnahme von 400 Millionen Franken
aus dem Lohn- und Verdienstersatz-Ausgleichs-

fonds. Sie können dazu Stellung nehmen, wenn
dieser Art. 3 bis der Finanzvorlage hoffentlich
morgen erörtert wird. Dann ist darüber entschieden,
was zunächst kommt, ob dieser Beschluss oder un-
sere Vorlage. Wenn Sie morgen, wie wir hoffen,
Art. 3bis, sei es nun in der Fassung des Bundesrates
oder in der, wie ich vorläufig auch meine, etwas
verbesserten Form von Herrn Stüssi annehmen, ist
die Sache entschieden ; was dann nachher die Kom-
mission Bosset mit der Milliarde macht, ist eine
Sache, die späterer Beratung und Beschlussfassung
vorbehalten bleibt. Ich möchte Sie deshalb dringend
ersuchen, den Ordnungsantrag abzulehnen.

Bundesrat Mobs: Ich möchte den Kommissions-
referenten, Herrn Ständerat Altwegg, mit ein paar
Worten unterstützen. Ein solcher Kausalzusammen-
hang zwischen der Verteilung des Fonds und der
Zuweisung von 400 Millionen Franken an die Finan-
zierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
besteht nicht. Nachdem im Alters- und Hinter-
làssenenversicherungsgesetz selber diese Zuweisung
vorgesehen ist und dieses Gesetz, sei es stillschwei-
gend, sei es über das Referendum, die Zustimmung
des Volkes finden wird, wird es seine eigene gesetz-
liche Sanktion erhalten. Wir brauchen einen Ent-
scheid über die Verteilung des Gesamtfonds gar,
nicht, bevor wir über diese 400 Millionen Franken
verfügen. Sie werden fragen: Warum hat der
Bundesrat in diesem Fall jetzt schon über die Ver-
teilung des Fonds berichtet ? Das ist sehr leicht er-
klärlich. Im "Augenblick, wo wir von der Kommis-
sion des Nationalrates darauf aufmerksam gemacht
wurden, dass ein Teil dieses Fonds der Lohn- und
Verdienstersatzordnung Verwendung finden sollte
für die Nachfolgeinstitution der Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung, nämlich die Alters- und Hinter- '
lassenenversicherung, war es der einhellige Wunsch
der Kommission des Nationalrates, die Auffassung
des Bundesrates über .diesen Fonds zu kennen.
Dieser Wunsch war legitim. Es war durchaus ver-
ständlich, dass die Kommission wissen wollte, wie
der Bundesrat einmal '"zu disponieren gedenke.
Dieser war sich übrigens sehr wohl klar, dass es sich
bei der Verteilung des Fonds weitgehend um Er-
messensfragen handle. Aber er hat dem Wunsch der
Kommission entsprochen und den Räten einen Be-
richt darüber vorgelegt. Welches auch der Entscheid
über diesen Beschluss, über die Verteilung des
Fonds sein werde — mag er in den Räten fallen
oder, wenn Sie daraus eine referendumspflichtige
Vorlage machen wollen, vor dem Souverän — das
tangiert diesen Entscheid über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung- nicht, sobald im Text
der Vorlage die Zuweisung der 400 Millionen Franken
gesichert ist.

Ich glaube, bei diesem Sachverhalt liegt kein
zwingender Anlass zur Annahme eines Ordnungs-
antrages vor. Ich empfehle Ihnen deshalb, ihn abzu- °
lehnen.

Abst immung. — Vote.
Für den Ordnungsantrag Bosset 7 Stimmen
Dagegen 20 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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Präsident: Herr Bundesrat Nobs ist nach halb
5 Uhr im Nationalratssaal wegen der Budget-
beratung festgehalten. Er hat den Wunsch ge-
äussert, jetzt zu uns über die Finanzierungsvorlage
zu sprechen. (Zustimmung.)

Bundesrat Nobs: Ich benütze die Gelegenheit,
einige Fragen zu beantworten, die, sei es in den
Referaten, sei es in den bisherigen Voten, zur Ein-
tretensfrage aufgeworfen worden sind.

Die Tabaksteuer, von der so wenig gesprochen
wird und die wir jetzt erhöhen müssen, stellt eine-
bedeutende Quote des Finanzaufbringens der öffent-
lichen Hand, also des Bundes, dar. Es ist gelungen,
eine Verständigung unter den verschiedenen Bran-
chen der Tabakindustrie herbeizuführen, eine Ver-
ständigung, die nicht ganz leicht zu.erreichen war,
weil die verschiedenen Gruppen gegenüber den Kon-
sumenten in einem Konkurrenzverhältnis stehen.
Die gewaltige Zunahme des Konsums hat es uns
erleichtert, hier zu einer Lösung zu kommen, die,
wie wir hoffen, auch für den Tabakkonsumenten
nicht allzu schmerzlich sein wird, die erlaubt, die
Preiserhöhungen in ganz bescheidenem Rahmen zu
halten, eventuell ermöglicht, zufolge der-'Preis-
senkungen des Rohstoffes am Weltmarkt, Preis-
erhöhungen zu vermeiden. Die Preisgestaltung wird
also hauptsächlich von der Bewegung der Preise
am Weltmarkt abhängen.

Neben dem Tabak haben wir als weitere Finanz-
quelle den Zinsertrag des Fonds, den der Bund seit
Jahrzehnten geäufnet Hat und der heute einen Be-
trag von etwa 240 Millionen Franken erreicht.
Dieser Fonds wird einen Zins von etwa 7 Millionen
Franken abwerfen. Es kommt hinzu der Reinertrag
der Alkoholverwaltung, der nun seit einer Reihe
von Jahren 8 Millionen Franken beträgt, also etwas
höher ist, als wir bei der Budgetierung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung gerechnet haben.
Da bei der Alkoholverwaltung recht ordentliche
Reserven haben angelegt werden können, ist einige
Gewäjir geboten, dass wir, wie wir hoffen dürfen,

eine stabile, gleichmässige Einnahme aus dieser
Quelle erhalten und dass der Ertrag etwas höher

« sein wird, als wir vorsichtigerweise angenommen
haben. Die genannten drei Quellen dürften also 'einen
Ertrag von etwa 100 Millionen Franken abwerfen.
Bei der heutigen Aufteilung der Beiträge der öffent-
lichen Hand und bei der neugewählten Treppe, die auf
der ersten Stufe der öffentlichen Hand 160 Millionen
Franken zuweist, hätte der Bund für seinen Anteil
dann noch eine Quote von 62/3 Millionen Franken
aufzubringen. Sie wird zu beschaffen sein aus dem
Fonds, der aus den Mitteln der Lohn- und Verdienst-
ersatzordnung ausgeschieden werden soll und der alsv
eine dauernde und unantastbare Spezialresesve der
Alters- und Hinterlassenenversicherung zur -Er-
gänzung der Leistungen der öffentlichen Hand zu-
gewiesen wird. Seine Zinse sollen zur Hälfte den
Kantonen zur Erleichterung des Ausgleichs unter
den Kantonen und zur Hälfte dem Bund zugewiesen
werden.

Es ist heute die Frage aufgeworfen worden, wem
' die Priorität zukäme, ob dem Alters- und Hinter-
lassenenversicherungsgesetz, wenn -es über eine
Quote von 400 Millionen Franken disponiere, oder
einem allfälligen Bundesbeschluss über die Ver-
teilung des zentralen Ausgleichsfonds der Lohn- und
Verdienstersatzordnung. Wenn das Alters- und
HinterlassenenvefSicherungsgesetz verfügt, dass eine
Quote von 400 Millionen Franken nach dem Vor-
schlag des Bundesrates der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung i zur Verfügung gestellt wird,
so ist das dann zweifellos eine gesetzliche Regelung
und hat Gültigkeit, sofern sie nicht auf dem Wege

•der Gesetzgebung abgeändert wird. Wir brauchen
uns weder um das Schicksal eines Bundesbeschlusses,
noch um die Beschlüsse der eidgenössischen Räte
über die Verteilung des zentralen Ausgleichsfonds
zu'ängstigen, solange das Gesetz diese'Frage der
Zuweisung von 400 Millionen Franken an die Auf-
bringung der öffentlichen Hand für die Alters- und
Hinterlassenenversicherung endgültig • entschieden
hat.

Ich möchte noch auf eine andere Frage zurück-
kommen, die hier erwähnt worden ist, die der
Präsident Ihrer Kommission, Herr Ständerat Dr..
Altwegg, berüh'rt hat und die in den letzten Monaten
in der öffentlichen Aussprache eine ziemlich breite
Behandlung erfahren hat. Es ist die Frage, ob die
gegenwärtige Generation an die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung an Beiträgen zu viel leiste oder
zu wenig. Beide Behauptungen sind aufgestellt
worden: Es ist gesagt worden, es sei unsinnig, dass
die heutige Generation, einen Fonds im Gesamt-
betrage von 4 Milliarden Franken aufbringen solle.
Es ist auch gesagt worden, die jetzige Finanzierung
sei völlig ungenügend, es handle sich bei der Alters--
und Hinterlassenenversicherung um eine langfristige
Institution, aber um eine ungenügende, kurzfristige
Finanzierung.

Betrachtet man die im Versicherungsgesetz ent-
haltenen Leistungen der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung als gegebene Grosse, so ist festzu-
stellen, dass die gesamten Einnahmen in den ersten
20 Jahren grösser sein werden als die Ausgaben,
d. h. die jetzige Generation erbringt gewisse Vor-
leistungen für die Zukunft, was in der Aufnung des
4-Milliarden-Ausgleichsfonds zum Aufdruck kommt.
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Wollte man die Gesamteinnahmen, wie auch vor-
geschlagen worden ist, verteilen, so hätten die Lei-
stungen (Renten) am Anfang höher angesetzt,
werden müssen. Spätere Generationen hätten dann
jedoch unweigerlich mit viel höheren Lasten zu
rechnen, wenn man die Versicherungsleistungen
später nicht abbauen wollte. Individuell betrachtet,
Jeistet der einzelne Versicherte am Anfang erheblich
weniger an seine eigene Versicherung als diejenigen,
die später rentengenössig werden. Die heute über
65 Jahre alten Leute haben überhaupt nichts be-
zahlt und bekommen doch einen Anspruch an die
Versicherung. Auch wer nur während 20 Jahren die
Beiträge bezahlt hat, erhält Anspruch auf eine Voll-
rente, d. h. gleich viel wie derjenige, der dereinst
während 45 Jahren Beiträge geleistet haben wird.
So gesehen, wird die Eintrittsgeneration also bevor-
zugt, und zwar in recht erheblichem Masse. Das ist
den Kritikern entgegenzuhalten, die da behaupten,
dass die Versicherung für die Übergangsgeneration
zu wenig leiste. Sie ist weitaus privilegiert. Die
öffentliche Hand leistet nach der Treppenmethode
am Anfang erheblich mehr als die von ihr zu tra-
gende Hälfte der Ausgaben ausmachen würde bei
Erhebung einer Umlageprämie. Bei dem gewählten
System, wonach die Leistungen während der ersten
20 Jahre für jeden später hinzukommenden Bezugs-
berechtigten höher sind als jene an die Leute, die
früher bezugsberechtigt wurden, liesse sich aber das
reine Umlageverfahren nicht verantworten. Es
hiesse, gesetzlich allmählich steigende Leistungen
versprechen, ohne sie ausreichend zu finanzieren.
Die nun gewählte Treppe für die Beiträge der
öffentlichen Hand ist so aufgebaut, dass dadurch
im grossen und ganzen innert 20 Jahren die Hälfte
des gesamten Versicherungsbedarfes dieser Zeit-
periode aufgebracht wird.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
nach der jetzigen Vorlage die heutige Generation
in Form von persönlichen und Arbeitgeberbeiträgen
jene Mittel aufbringt, die zur Deckung der halben
Versicherungskosten dauernd benötigt werden. In
Form von Beiträgen der öffentlichen Hand finan-
ziert die jetzige Generation die andere Kostenhälfte
für die ersten 20 Jahre voll; nachher müssen neue
Finanzquellen nur noch für den erforderlichen Mehr-
aufwand an öffentlichen Mitteln erschlossen werden.
Die bereits in der jetzigen Vorlage festgelegten
Einnahmequellen decken in der zweiten Stufe 83 %
und in der dritten Stufe 76 % der Gesamtausgaben.
Die Behauptung, die Versicherung sei für die zweite
und dritte Stufe überhaupt nicht finanziert, ist also
sehr stark übertrieben. Wie der Restbetrag der
17 % dieser zweiten Stufe und der 24 % nach
30 Jahren aufzubringen sein wird, das können wir
heute ruhig der dannzumaligen Generation zu be-
stimmen überlassen, da jene Generation und nicht
die unsrige diese Leistungen aufzubringen haben
wird. Jene Generation wird am besten entscheiden
können, wie sie diese Leistungen aufbringen will.

Damit aber ist das letzte Wort zu diesem Pro-
blem noch nicht gesagt. Die allerwichtigste Voraus-
setzung zur Finanzierung der zweiten und der
dritten Stufe ist dadurch zu leisten, dass wir Ord-
nung halten in den Bundesfinanzen, dass wir im
Rahmen der Bundesfinanzreform diese Ordnung
herbeiführen^ dass wir durch einen Tilgungsplan die

Mittel aufbringen, die für die Bewältigung der
Bundesschulden nötig sind, und dass wir von einem
derart geordneten Bundesfinanzhaushalt aus die
Voraussetzung schaffen, um in 20 oder 30 Jahren
dann um so leichter in der Lage zu sein, die dann-
zumal notwendigen Beiträge der öffentlichen Hand
aufzubringen.

Noch eine Bemerkung über den Fonds und zur
Frage, ob es richtig sei, einen Fonds in dieser Höhe
anzulegen und ob die heutige Generation ihre Pflicht
erfülle oder nicht. Wir haben in der öffentlichen
Auseinandersetzung beide Argumentationen ver-
nommen, sie sind von beiden Seiten mit der gleichen
Leidenschaftlichkeit vertreten worden, auf der
einen Seite die Meinung: es wird zu wenig finanziert,
und auf der ändern Seite die Meinung: es wird viel
zu viel finanziert, es sei gar nicht nötig, einen Fonds
in der Höhe von 3,5 Milliarden Franken und dazu
noch weitere Fondsreserven zur Verfügung zu
stellen. Es ist dann auch gesagt worden, dass der
Umstand, Fonds in dieser Höhe äufnen und unter-
bringen zu müssen, unter Umständen am Anleihens-
markt eine unerfreuliche Situation schaffen könne ;
es wäre besser, wenn eine solche Fondsbildung
unterbliebe. Das müssen wir jenen entgegenhalten,
die da behaupten, die Gegenwart finanziere zu
wenig. Das würde heissen, dass der Fonds noch
höher sein müsste und dass dann die Angst, die
wegen der Bildung eines solchen Fonds bekundet
wird, wohl noch grösser würde. Ich bin überzeugt,
dass die Art und Weise, wie nun die Finanzierung
geordnet ist, unter teilweiser Heranziehung des
Deckungs- und des Umlageverfahrens, der richtige
Mittelweg ist, und dass demnach auch die Fonds-
bildung in dem vorgesehenen Masse das richtige
Mittel trifft. Wir brauchen jedenfalls keine Angst
zu. haben, dass zu viel gespart werde und dass der
schweizerischen Volkswirtschaft aus' diesen neuen
3,5 Milliarden Franken Sparkapital für die Alters-
versicherung des gesamten Volkes unerfreuliche
Auswirkungen erwachsen werden. Man hat bisher
immer und mit Recht den Grundsatz des Sparens
für die alten Tage als einen guten Grundsatz an-
gesehen, und wir wollen es nicht für einen Fehler
halten, wenn für ein Werk von dieser Grosse und
Bedeutung gerade auch im Hinblick auf die finan-
zielle Sicherstellung gespart wird und Mittel dafür
bereitgestellt werden.

Man hat mich gebeten, noch einige Auskünfte
über die drei Fonds und ihre Funktionen zu geben,
die mit der Alters- und Hinterlassenenversicherung
zusammenhängen. Ich habe soeben vom Ausgleichs-
fonds gesprochen, dernach Art. 85 des Versicherungs-
gesetzes als selbständiger Fonds durch einen vom
Bundesrat ernannten Verwaltungsrat verwaltet
wird. Diesem Fonds werden alle Einnahmen aus den
Beiträgen der Versicherten und der Wirtschaft gut-
geschrieben und alle, Versicherungsleistungen be-
lastet. Ausserdem werden ihm alle Zuwendungen
der öffentlichen Hand vierteljährlich vom Bunde
erstattet. Dann haben wir den bestehenden Spezial-
fonds des Bundes, der Ende 1945 einen Bestand von
244 Millionen Franken aufwies. Diesem sind laufend
die Erträgnisse aus der Belastung des Tabaks und
der gebrannten Wasser gutzuschreiben. Anlage und
Verzinsung .des Fonds ordnet der Bundesrat. Aus
diesem Fonds werden dem Ausgleichsfonds jäjhrlich
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106 2/3 Millionen Franken in vierteljährlichen Raten
überwiesen. Erreichen die Einnahmen des Fonds
einschliesslich Zinsen diesen Betrag nicht, so wird
ihm der Unterschied aus den Zinsen der Reserve
zurückvergütet.

. Was ist nun diese Rerserve, dieser dritte Fonds ?
Aus den Einnähmenüherschüssen der Lohn- und
Verdienstersatzordnung wird diese Reserve von. o

400 Millionen Franken zur Erleichterung der Bei-
tragspflicht der öffentlichen Hand an die Alters-
und Hinterlassenenversicherung ausgeschieden, wie
ich das vorhin dargelegt habe.

Ich bemerke zwischenhinein, dass der Antrag
von Herrn Ständerat Stüssi. mir durchaus richtig
zu sein scheint; ich möchte ihn der Annahme
empfohlen haben. Er wäre namentlich im Hinblick
darauf wünschenswert, dass vielleicht die Räte in
dieser Session nicht dazu kommen, über die Ver-
teilung des zentralen Ausgleichsfonds schon ab-
schliessend Beschluss fassen zu können.

Praktisch wickelt sich nun die Einnahmenseite
der Alters.- und Hinterlassenenversicherung nach
dem gegenwärtigen Stand der Gesetzesvorlage fol-
gendermassen ab. Die Beiträge der Versicherten und
der Wirtschaft fliessen direkt in den Ausgleichs-
fonds. Die Erträgnisse der Tabak- und Alkohol-
belastung fliessen zunächst in den Spezialfonds des
Bundes, ebenso je nach Bedarf im Maximum die
Hälfte der Zinsen der Reserve aus der Lohn- und
Verdienstersatzordnung. Der Bundesbeitrag an die
Alters- und Hinterlassenenversicherung wird aus
dem Spezialfonds des Bundes dem Ausgleichsfonds
überwiesen. Die Kantonsbeiträge werden von den
Kantonen dem Bund geschuldet. Auf welchem
Konto dieser die Kantonsbeiträge vereinnahmt,
wird im Gesetz nicht näher umschrieben. Auch die
aus der Reserve der Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung für die Erleichterung der Beitragspflicht
der Kantone zu verwendenden Zinse werden diesem
Konto gutzubringen sein, aus dem die jährliche
Summe von 53% Millionen Franken an den Aus-
gleichsfonds abzuliefern ist. Zahlt ein Kanton seine
Beiträge nicht, so hat er das dann mit dem Bund
auszumachen. Die Leistungen der Versicherung an
die Angehörigen eines solchen Kantons gehen weiter.
Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass eine Finan-
zierungsvorlage eines Kantons zur Aufbringung des
kantonalen Anteils verworfen würde und dem kan-
tonalen Gesetzgeber ein weiterer Versuch für eine
andere Finanzierung vorgelegt werden müsste. Ich
bin aber überzeugt, dass die Bürgerschaft eines
jeden Kantons es als Ehrensache halten wird, ihre
Verpflichtungen gegenüber der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung zu erfüllen 'und es nicht auf
sich nehmen wird, nur als Nutzmesser einer Insti-
tution zu erscheinen, welche die ändern bezahlen.
Ich bin überzeugt, dass die öffentliche Meinung hier
sich so unzweideutig aussprechen würde, dass kaum
ein Kanton auf die Dauer im Verzug bliebe.

Nun eine Bemerkung zu der Frage der Vereini-
gung der beiden Gesetzesvorlagen. Die Frage wurde
aufgeworfen, ob es nicht besser wäre, die Tabak-
artikel in ein besonderes Gesetz zu verweisen, weil
sie eigentlich einen besondern, selbständigen Teil
der Finanzierung darstellen. Das wäre vielleicht
gesetzgebungsästethisch durchaus richtig. Refe-
rendumspolitisch hingegen ist der einheitliche

Ständcrat. — Conseil des Etats. Wie. •

Start der ganzen Versicherungsvorlage eine unaus-
weichliche Notwendigkeit. Der Referendumsbürger,
der möglicherweise zum Gesetz Stellung nehmen
soll, soll sich auch zur Finanzierung aussprechen und
nicht bloss ein Versicherungsgesetz annehmen und
denken, dass die Finanzierung ihn nicht berühre.
Es müsste ganz bedenklich herauskommen, wenn
man die beiden Vorlagen trennen wollte und dem
Versicherungsgesetz nur eine Klausel beigefügt
würde, wonach der Bundesrat die Alters- und
Hinterlassenenversicherung in Kraft setze, so-
bald die Finanzierung geschaffen sei. Wir würden
es dann erleben, dass des Reklamierens an den
Bundesrat wegen dieser Inkraftsetzung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung kein Ende würde,
und dass man dann wohl bald sagen würde: Dann
muss es eben über die allgemeinen Bundesfinanzen
gehen; und: es braucht dazu keine besondere
Finanzierung. Ich glaube nicht, dass wir uns, schon
im Hinblick auf die Lage der Bundesfinanzen, auf
eine solche Lösung einlassen dürfen. Die Verbindung
der beiden Vorlagen zu einer einzigen ist durchaus
richtig. Ich habe mich darüber auch mit einem
Spezialisten der Bundesgesetzgebung und der Rechts-
setzung unterhalten, Herrn Professor Blumenstein,
der sich so geäussert hat: Ja, diese Verbindung sei
gewiss nicht elegant, aber der Gesetzgeber müsse
hier wahrscheinlich die sachlichen Rücksichten und
Gesichtspunkte höherstellen als die Rücksichten auf
die Eleganz; die sei mehr oder weniger eine Sache
der Mode, eher als der Gesetzgebung. Ich denke,
dass das durchaus überzeugend ist, und dass wir
uns nicht auf einen ändern Weg sollten abdrängen
•lassen.

Noch eine Bemerkung zur Frage der Finanzie-
rung der zweiten und dritten Periode, für welche
vorgeschlagen worden ist, dass man vielleicht die
Warenumsatzsteuer dafür hätte vorsehen können,
oder wie im Nationalrat beantragt worden ist: dass
die Erträge der Couponsteuer nach 1967 dafür
herübergenommen werden könnten. Das wäre nun
aber schon die allerbilligste Finanzierung, dass man
dem Bunde eine bestehende Finanzquelle weg-
nähme, sagte: sie diene nach 1967 für die Finan-
zierung der Altersversicherung, und damit unter
den ändern Verwaltungseinnahmen des Bundes ein
Loch aufrisse, für das eine andere Einnahmenquelle
zu beschaffen wäre.

Die Warenumsatzsteuer jetzt schon verfassungs-
rechtlich für 1967 für die Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung vorzusehen, wäre wohl deshalb
nicht sehr empfehlenswert, weil wir im Rahmen
der Bundesfinanzreform auf alle Fälle die Waren-
umsatzsteuer einführen, d. h. verfassungsmässig und
gesetzgeberisch verankern müssen. Führen wir sie
ein — wir müssen das, denn wir brauchen sie —,
dann werden wir sie ja auch nach 1967 haben. Ist
sie dann noch so wenig ausgebaut, dass wir dann-
zumal die Möglichkeit haben, dort weitere Mittel
zu nehmen? Das ist eine Frage, die erst noch zu
entscheiden sein wird. Wäre dann die Finanzlage
des Bundes'bereits so, dass wir keine neuen Steuer-
quellen mehr brauchen — gut, dann erledigt sich
diese Frage auf alle Fälle. Aber eine zweimalige
Volksabstimmung über die Warenumsatzsteuer —
es hätte auch jetzt, wenn wir sie für die Alters- und
Hinterlassenenversicherung hätten vorsehen wollen,
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einen Verfassungsartikel notwendig gemacht —,
wäre wohl nicht empfehlenswert gewesen.

Als eine glückliche Lösung — da hat Ihr Herr
Kommissionspräsident Altwegg durchaus das rich-
tige Wort gefunden — ist sicher die Schlüsselung
unter den Kantonen, wie sie nach sehr langwie-
rigen Bemühungen und Verhandlungen sich endlich
ergeben hat, zu betrachten. Die Verteilung kann
keine endgültige sein. Ich weiss nicht, ob man
dazu kommen wird, sie alle Jahre oder alle zwei

. Jahre neu durchzuführen. Die Bevölkerungszahlen
wechseln beständig; das macht bedeutende Quoten
aus in Kantonen, deren Bevölkerung von einer
Volkszählung zur ändern um einige zehntausend
Personen zunimmt, d. h. um mehr als die ganze
Bevölkerungszahl eines kleinen Kantons. Das ver-
ändert die Ziffer so, dass man nicht zehn Jahre
zuwarten kann, um eine neue Verteilung vorzu-
'nehmen. Dann können auch andere Faktoren der
Versicherung, der Leistungen usw. ändern, so dass
eine Schlüsselung in kürzeren Fristen als etwa in
Dezennien vorzunehmen sein wird. Deshalb ist es
sehr glücklich, dass man aus dem Reservefonds
der 400 Millionen eine Quote zum Ausgleich unter
den mehr oder weniger finanzkräftigen Kantonen
ausscheidet und zur Verfügung stellt und dadurch
einem Dauerkrieg unter den Kantonen vorbeugt.
Die Erfahrungen, die wir mit der Schlüsselung im
Rahmen der Lohn- und Verdienstersatzordnung
gemacht haben, waren ja ausserordentlich dornig.
Wir hatten 11 Schlüssel ausgearbeitet, um schliess-
lich einen zu finden, für den der Bundesrat sich
entschied, der aber selbstverständlich auch nicht
allen Kantonen gefallen hat. Es ist nun gelungen/
bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung
eine Lösung zu finden, von der ich überzeugt bin,
dass die Kantone, die einen wie die ändern, im
ganzen darüber sehr froh sind: ' diejenigen, von
denen man erwartet, dass sie grosse Leistungen er-
bringen, deshalb, weil sie sehen können: wir sind
aus dem Spiel mit dieser Regelung: die ändern,
weil sie sehen können: wir wissen, dass wir aus die-
sem Zinsertrag recht bedeutende Quoten, zum Teil
20, 25, 30, 40 %, zwei oder drei Kantone rund
50 % und einer über 60 % des anfallenden Bei-
trages, rückvergütet erhalten. Damit ist es nun
erreicht, und das möchte ich mit grossem Nachdruck
sagen, dass die Kantone bei ihren Leistungen nicht
mehr aufbringen müssen, als wenn die ursprüngliche
Treppe gewählt und dort der kantonale Anteil auf
einen Viertel bemessen, worden wäre, statt auf einen
Drittel. Die finanzschwächsten Kantone aber er-
halten Erleichterungen, die ihren eigenen Beitrag
noch weit unter diesen Viertel herabsetzen.

Zum Schluss noch die Frage, die durch den-
Ordnungsantrag Pictet angeschnitten worden ist,
es solle die Weiterberatung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung hinter die Beschlussfassung
über .die Bundesfinanzreform zurückgestellt wer-
den. Das veranlasst mich, Sie über den Stand der
Vorarbeiten zu orientieren.

f Die von der grossen Expertenkommission ein-
gesetzte Subkommission hat vor wenigen Tagen
erst einen umfassenden und höchst interessanten
Schlussbericht erstattet. Dieser wird der Gesamt-
kommission vorgelegt, in der alle Landesteile, alle
Sprachgebiete, alle grossen Wirtschaftsgruppen und

politischen Richtungen vertreten sind. Diese Fi_-
nanzexpertenkommission soll ihre Arbeiten in der
zweiten Hälfte dieses Winters abschliessen und
wird auf das Frühjahr ihren Bericht, der an den
Bundesrat gehen wird, fertiggestellt haben. Der
Bundesrat wird von diesen Vorschlägen Kenntnis
und dazu Stellung nehmen und dem Finanzdepar-
tement, das Antrag zu stellen hat, Weisung geben,
nach welcher Richtung die Vorschläge der Exper-
tenkommission weiter zu verfolgen seien. Für diese
Arbeit, für die heute schon ziemliche Vorarbeiten
nach verschiedenen Richtungen geleistet sind —;
eine sehr umfangreiche Dokumentation befindet
sich heute schon in den Händen der Experten —,
rechnen wir den Sommer und Herbst und halten
dafür, dass vor Anfang Winters der Bundesrat
endgültig zur Botschaft und zu den gesetzgeberi-
schen Erlassen—es wird sich um Verfassungsartikel
und Gesetze handeln — zur Bundesfinanzreform
wird Stellung nehmen können, so dass die Räte
jetzt übers Jahr diese Vorlage vor Augen haben
werden.

Wenn nun gewünscht worden ist, dass der Spre-
chende hier Mitteilungen darüber mache, welche
Projekte im Vordergrund dieser Expertenbera-
tungen stehen, und -welche Vorschläge gemacht
werden, so muss ich Ihnen erklären, dass ich weder
in der Lage, noch kompetent bin, hier solche Vor-
schläge bekanntzugeben. Die Arbeiten der Ex-
pertenkommission erfolgen im Auftrag des Bundes-
rates, und ihre Anträge gehen an den Bundesrat.
Der Bundesrat 'wird dann Stellung zu nehmen
haben und nicht ein einzelnes Mitglied des Bundes-
rates. Er wird dann erklären müssen, nach welcher
Richtung seine Vorschläge gehen. Ich glaube auch,
namentlich solange die Expertenkommission ihre
Arbeit nicht abgeschlossen hat, wäre es unbedingt
verfrüht,. vom Vorsteher des Finanzdepartementes
solche Aufschlüsse zu verlangen.

Ich denke, dass man auch in' den- Kantonen und
den Gemeinden, wo ähnliche Gesetzgebungsarbeiten
in Expertenkommissionen und vor wissenschaft-
lichen Experten liegen, nicht anders vorgehen kann,
sondern den Abschluss der Arbeiten abwarten
muss, bevor die Ergebnisse bekannt gegeben wer-
den können.

Bevor ich schliesse, möchte ich noch auf einen
einzigen Punkt hinweisen, der mir ganz besonders
am Herzen liegt im Hinblick auf die Finanzlage
des Bundes, ein Punkt, der in der gesamten öffent-
lichen Diskussion, wie mir scheint zu Unrecht, voll-
ständig vernachlässigt wird. Es ist der Punkt,
dass jetzt in der Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung eine ganz gewaltige
Leistung, ein Jahresbetrag von heute 350 Millionen
Franken, über die 2x 2 Lohn- und Verdienstprozente
der Versicherten und ihrer Arbeitgeber aufgebracht
wird. Ich teile die Befürchtungen nicht, dass dieses
grosse soziale Werk einem Referendumssturm nicht
gewachsen sein werde. Ich bin ganz überzeugt, dass
dieses Werk heute aus dem Willen des Volkes ge-
schaffen werden muss.

Die Zuschrift, die Ihnen der Herr Kommis-
sionspräsident zur Kenntnis gebracht hat, war nur
ein Dokument unter hunderten und tausenden,
die jetzt produziert werden könnten, um Ihnen* die
Entschlossenheit weitester Volkskreise zu zeigen,
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endlich auch in unserem Lande eine Alters- und
Hinterlassenenversicherung zu verwirklichen. Aber

" wer heute dieses Werk verwerfen wollte, der muss
sich sagen, wenn einmal diese 2x2 Lohnprozent-
leistung aufhört, dann wird die Versicherung wahr-
scheinlich nicht mehr zu realisieren sein. Kein
anderes Land der Welt hat im Aufbau der Alters-
und Hinterlassenenversicherung und insbesondere
der Finanzierung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung sich so an eine bestehende Institu-
tion halten können, wie die schweizerische Lohn-
und Verdienstausgleichskasse ist. Diese vielleicht
einmalige Chance dürfen wir keinesfalls verfehlen.
Rechnen Sie selber aus, was das bei einem Arbeiter-
einkommen von 5000 Franken etwa in einer Stadt
oder in einer Ortschaft ausmacht: 4 % Jahres-
prämie = 200 Franken. Rechnen Sie aus, ob Sie das
auf dem Steuer- oder dem Beitragsweg einkassieren
könnten. Ich halte das für vollständig ausgeschlos-
sen. Diese einmalige Chance zu nützen und die be-
stehende Institution der Beitragsleistung der Lohn-
und Verdienstersatzordnung in die Finanzierung
der Alters- und Hinterlassenenversicherung über-
zuführen, ist ein Vorteil der heutigen Situation,
den wir nicht gering schätzen sollten. Ich glaube,

, dass einige der Gegner, die heute mit dem Hinweis
auf die Finanzierung der Alters- und Hinterlas-
senenversicherung gegnerische Stimmen zu ermu-
tigen suchen, schlecht rechnen würden, wollten sie
nach einer Verwerfung in einer spätem Periode die
Finanzierung über die Steuern suchen. Dann aller-
dings ergäben sich die grössten Schwierigkeiten,
diesen Riesenbetrag auf dem Steuerweg aufzu-
bringen. Es hiesse deshalb die Finanzinteressen des
Staates schlecht wahrnehmen, wenn man dem
Staat einen Streich spielen und ihm die Ausgabe
für die Alters- und Hinterlassenenversicherung er-
sparen wollte. Eine Alters- und Hinterlassenen-
versicherung müssen wir auf alle Fälle haben!
Man käme dann in einigen Jahren und sagte:
Staat, bezahl jetzt und beschaffe die Einnahmen
auf dem Steuerwege! Das wäre wohl kaum mög-
lich bei der heutigen Finanzlage. Darum möchte
ich bitten, auch diesen wichtigsten Teil der Fi-
nanzierung der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung, das was die Versicherten und ' ihre Arbeit-
geber aufbringen, jetzt bei der Behandlung der
Finanzierungsfrage auch in Rechnung zu stellen
als einen der bedeutendsten Apports, die wir hier
haben, und als eine einmalige Gelegenheit, hier
eine bestehende Finanzquelle in den- Dienst des
grossen Werkes zu stellen.

Schmuki: Nach den klaren und umfassenden
Ausführungen der Referenten der Kommission, der
Herren Präsident Dr. Altwegg und Dr. Piller, und
der Anhörung der bis anhin in der Eintretensdebatte
gefallenen Voten der Mitglieder der Kommission
und soeben auch seitens des Vorstehers des Finanz-
departementes, würden sich für die Eintretens-
diskussion weitere Ausführungen erübrigen. Wenn
ich mich als Mitglied der Kommission und als seiner-
zeitiges Mitglied der Finanzexpertenkommission
kurz zum Wort melde, so möchte ich in erster Linie
feststellen, dass die Einsicht von keiner Seite ernst-
lich bestritten ist,' dass die vorbereitenden Instanzen
und Organe: Eidgenössisches Amt für Sozial-

versicherung, Expertenkommissionen und Departe-
ment eine gewissenhafte und solide, nach allen
Seiten der Interessen reiflich abgewogene Arbeit
geleistet haben. Eine Arbeit liegt unserer Beratung
vor mit einem feinen, den wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnissen angepassten Mechanismus,
ein Versicherungswerk, das auch ausgerichtet ist auf
die Dynamik des Konjunkturverlaufes der Wirt-
schaft, eine Arbeit, die unser Vertrauen in vollem
Umfange rechtfertigt und die unsern Dank und
unsere Anerkennung verdient. - ,

Es werden Bedenken geltend gemacht, dass die
Finanzierung nicht für die sogenannte ewige Rente
gesichert ist und dass sie nicht in die Bundesfinanz-
reform eingebaut wurde. Der. Einbau der Finan-
zierung in die Bundesfinanzreform würde die Reali-
sierung des grossen Sozialwerkes auf Jahre ver-
schieben. Die Wirksamkeit der Institution der Lohri-
und Verdienstersatzordnung würde mangels recht-
licher Grundlagen in Frage gestellt. Es würde auch
durch die Finanzierung der ewigen Rente eine Reihe
in Betracht fallender Finanzquellen (Getränke-
steuer und Umsatzsteuer) nachteilig präjudiziert.

Die Belastung der Kantone. Sie bildete lange
Zeit eine schwere und ernst zu nehmende Sorge der
Vorlage. Der den Kantonen zugedachte Anteil (em
Drittel der Leistung der öffentlichen Hand) ist von
einer Reihe von Kantonen als untragbar bezeichnet
worden. -Die nachträglich in die Vorlage eingebaute
Härteklausel (Art. 3bis) bedeutet' eine glückliche
und ausserordentlich wertvolle Ergänzung • des
grossen VersicherungsWerkes.

Die Ergänzungsbotschaft gibt uns wertvollen
Aufschluss über die vorgesehene Schlüsselung, wie
sie soeben von Herrn Bundesrat Nobs erwähnt
wurde. Die Beitragsleistung der Kantone und die
Auswirkung der Härteklausel gehen speziell aus der
Zusammenstellung, auf Seite 3 der Ergänzungs-
botschaft klar hervor. Aus dem Ausgleichsfonds
werden'Mittel zur Verfügung gestellt, welche, eine
wesentliche Stützung der finanzschwachen Kantone
ermöglichen, derart, dass die kantonale Beitrags-
leistung — wir haben es soeben aus dem .Munde !des
berufenen Chefs des Finanzdepartementes ver-(
nonimen — kaum mehr einen Viertel der Leistung
der öffentlichen Hand ausmacht. Die rechnungs-
mässig genaue Höhe der kantonalen Beiträge lässt
sich heute allerdings nicht genau errechnen, weil
die Masszahlen nur approximativ festgestellt werden
können. Die Kriterien für die Masszahlen bilden die
Rentenbezüge, nach der heutigen Berechnung auf
Grund der Erfahrungen der Übergangsordnung,
ferner die finanzielle Leistungsfähigkeit auf Grund
der Wehrsteueraufkommen. Die approximativen Be-
rechnungen sind bei einlässlicher Würdigung dazu
angetan, die schweren Bedenken einzelner Kantone
zu entkräften. Gerade nach dieser Richtung dürfen
wir erneut die solide Arbeit und den guten Willen
der verantwortlichen Instanzen anerkennen.

Was die Beitragsleistung der konjunkturempfind-
lichen Wirtschaft anbetrifft, ist auf die grosse Si-
cherheitsmarge hinzuweisen, eine Sicherheitsmarge,
welche bei rückläufiger Bewegung der Konjunktur-
kurve das,Versicherungswerk nicht zu erschüttern
vermag. Die zur Beratung stehende Vorlage ist nach
Massgabe der Bedürfnisse und Möglichkeiten klar
durchdacht und in ihren Wechselbeziehungen sinn-
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voll aufgebaut. Die Frage der Tragbarkeit ist von
Ihrer Kommission im Bewusstsein der grqssen
Verantwortung gewissenhaft geprüft worden, und
sie glaubt denn auch, Ihnen die Frage bejahen zu
dürfen. Die Vorlage rechtfertigt das Vertrauen des
Rates und auch das Vertrauen und die Einsicht
eines sozial gesinnten Souveräns, des Volkes.

Ich beantrage Ihnen ebenfalls Eintreten auf die
Vorlage.

Muheim: Es hiesse wohl Eulen nach Athen tragen,
wenn ich an diesem Orte nochmals einlässlich ver-
suchen wollte, das grosse soziale Werk der Alters-
versicherung in seinen Grundlagen näher zu skiz-
zieren. Es ist durchaus nicht nötig, nochmals zu
prüfen oder zu erwägen, ob eine Altersversicherung
geschaffen oder verwirklicht werden soll. Unser
Volk hat sich ja bekanntlich darüber vor 21 Jahren
ausgesprochen und sich hierzu grundsätzlich mit
ausgesprochenem Mehr bekannt, sportlich aus-
gedrückt mit 4 : 2 oder, auf den Gebirgskanton Uri
bezogen, sogar mit 20 : 3.

Ich darf diese Feststellung vielleicht machen als
Vertreter eines Gebirgskantons, dem die gewiss nicht
beneidenswerte Eigenschaft seit Jahrzehnten zu-
k;ommt, nicht bloss absolut, sondern auch relativ
oder prozentual, am wenigsten alte Leute zu be-
sitzen, • jedoch die meisten Waisen oder Hinter-
bliebenen zu haben. In der Diskussion steht heute
nicht mehr der Grundsatz der Versicherung, sondern
die Methode und das Ausmass, das heisst die kon-
krete Ausgestaltung der Alters- und Hinterlassenenr
Versicherung. Es wiederholt sich da wieder die
menschliche Erfahrung, dass der Methodenstreit
gewöhnlich heftiger vor sich geht als die Erörterung
der Grundlagen und der Grundsätze.

,,Gut Ding will Weile haben!" Man hat mit
einigem Erstaunen gehört, dass die ständerätliche
Kommission nicht mehr und nicht grössere Diffe-
renzen mit dem Nationalrat geschaffen habe, aus
dessen Kreis in verschiedener Hinsicht Verbesse-
rungen der Vorlage erwartet wurden. Man kann
dieses Erstaunen begreifen und doch in guten Treuen
der Auffassung sein, dass es vielleicht gut war, nur
wenige solche grundsätzliche Differenzen zu schaffen
und „Verbesserungen" anzubringen, die vielleicht
im Lichte der Kritik nicht ohne weiteres als effek-
tive Verbesserungen angesehen worden wären. Der
Zeitnot musste unbedingt Rechnung getragen
werden. Ich glaube, das sagen zu dürfen, auch wenn
ich mich nicht unbedingt auf den j . Januar 1948
festlegen möchte. Wir haben die drängende Gegen-
wart vor uns, die zu rascher Handlung zwingt.

Nun die Methode. Es gibt ein Wort, dass man
in ländlichen Kreisen der Altersversicherung gegen-
über wiederholt hört: „Spare in der Zeit, so hast
du in der Not." Dieses Wort sollte durch die Alters-
und Hinterlassenenversicherung Unter keinen Um-
ständen abgewertet werden. Ich glaube, wir sind es
uns schuldig, das auch den Zweiflern und Kritikern
der Alters- und Hinterlassenenversicherung gegen-
über zu bemerken. Wir wollen anerkennen, dass
unter diesen Zweiflern und Kritikern gewiss sehr
achtenswerte, verantwortungs- und pflichtbewusste
Kreise unseres Volkes stehen, namentlich in länd-
lichen Gegenden. Es darf aber "auch beigefügt
werden — und das sei zur Ehre und zur Rettung

dieses Wortes gesagt — dass schon mancher erleben
musste, wie die Selbsthilfe vor den mitunter un-
heimlich dynamischen Kräften der Wirtschaft ver- "
sagen und vor Heimsuchungen, die über den Ein-
zelnen- und über Familien kommen können, und
dass zur Rettung des Einzelnen die soziale Hilfe
eingesetzt werden musste. Damit ist ja eigentlich
die Altersversicherung im Grunde bereits gerecht-
fertigt.

Auch wenn man von Hause aus der Konzeption
der konkreten Altersversicherung nicht ohne wei-
teres oder nicht unbedingt oder nur mit erheblichen
Änderungen folgen kann, so glaube ich doch, fest-
stellen zu dürfen, dass die heutige Vorlage, nachdem
wir einmal auf Annahme oder Ablehnung ange-
wiesen sind, der -Anerkennung und Unterstützung
wert ist und gerechterweise die Zustimmung ver-
dient. Auf Grund der Erfahrungen und der Organi-
sation der Lohn- und Verdienstersatzordnung hat
die Altersversicherung, wie ich das Empfinden habe,
sozusagen mit verblüffender Einfachheit gestaltet
werden können, ohne dass ihr der Vorwurf einer
terrible simplification gemacht'werden kann. Der
Solidaritätsgedanke hat auf ungekünstelte, natür-
liche, organisch gegliederte und gestufte Weise Ver-
wirklichung gefunden, und wir dürfen die Lösung,
die die Alters- und Hinterlassenenversicherung ge-
funden hat, mit einem Wort als gerecht bezeichnen.

Das soll nun nicht hindern, dass wir bei Beratung
dieser Vorlage auch Vorschläge, Anregungen oder
Fragen auf Verbesserung der Solidarität noch an-
bringen. Diese Vorschläge wollen nicht Kritik an
der Gerechtigkeit sein, sondern gewissermassen
neben dem logischen Ebenmass auch auf die auf
Imponderabilien beruhende, unmessbare innere
Gleichgewichtslage in Erwägung ziehen. Es gilt, zur
Gerechtigkeit auch die Güte oder die Billigkeit zu
verwirklichen. Da denke ich — ich habe bereits in
der Kommission versucht, einen Vorschlag zu
machen — insbesondere an den Art. 30. Es scheint
mir angemessen zu sein, dass ein besserer Ausgleich
der Rentenbezüger der Unselbständigerwerbenden
ohne Arbeitgeberbeitrag und der Selbständig-
erwerbenden (Art. 6 und 8) platzgreifen sollte. Ich
gebe dabei ohne weiteres zu, dass versucht werden
muss, den finanziellen Ausfall, der dadurch ent-
steht, irgendwie wieder auszugleichen oder wenig-
stens teilweise auszugleichen. Ich würde mich
durchaus dazu' verstehen können, dass man die
maximal anrechenbare Jahreseinkommenssumme
von 4800 Franken auf den Betrag zurücksetzte, den
die Expertenkommission seinerzeit angenommen
hatte, d. h. auf die 3600 Franken. *

Dann stellt sich eine weitere Frage 'bei Art. 43 :
die Frage, ob es nicht möglich wäre, einen bessern
Ausgleich zwischen Stadt und Land für die Über-
gangsrentner zu schaffen. Der Nationalrat hat die
ursprüngliche Differenz gemäss der bundesrätlichen
Vorlage von 40 auf zirka 36 % gemildert. Ich habe
mir sagen lassen, dass der Lebenskostenindex eine
Differenz zwischen Stadt und Land bloss von 16 %
aufweist, nicht von 36 und nicht, 40 %. Ich möchte
in diesem Zusammenhang —- es kommt ja immer
wieder dieser S'treit zwischen Stadt und Land etwa
zum Ausdruck — darauf hinweisen, dass es meines
Erachtens unbillig ist und zu Unrecht geschieht,
dass die Bundesbeiträge an die Primarschule nach
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der Einwohnerzahl der Kantone bestimmt werden,
statt nach der Zahl der schulpflichtigen Kinder. Das
ist natürlich eine Frage, die nicht hier zu diskutieren
ist; aber ich möchte diesen Anlass benützen, um
dies beiläufig zu erwähnen.

Noch ein Wort zur Finanzierung. Ich bin davon
überzeugt, und das Votum unseres Finanzchefs,
Herrn Bundesrat Nobs, hat das soeben bestätigt,
dass die Finanzierung für die nächsten 20 Jahre als
gelöst betrachtet werden muss. Sie ist auch für die
folgende Periode gelöst. Einzig die Deckung der
Mehrleistung der 'spätem Jahre wird durch eine
spätere Generation noch bestimmt werden müssen.

Ich möchte nicht unterlassen, hier ein Wort mit
Bezug auf die Beitragsleistungen der Kantone beizu-
fügen. Bei der Beratung der Versicherungsvorlage
von 1925 war die Rede davon, dass die Beiträge der
Kantone sich auf zirka 7—10 Millionen Franken
und im Vollausbau bis auf 18 Millionen Franken
stellen würden ; heute haben wir für den ersten Aus-
bau bereits 53 Millionen Franken, die sich ent-
sprechend steigern werden. Allerdings müssen wir
beifügen, dass auch der Bund von den ursprüng-
lichen 29—72 Millionen Franken bereits für die
erste Etappe auf 106 Millionen Franken kommt. Es
ist klar, dass wir heute andere Masstäbe anlegen
müssen in bezug auf die Prämienbeiträge, die Bei-
träge im allgemeinen und ebenso auf die Renten.
Ich glaube aber sagen zu dürfen, dass die Beitrags-
leistungen der Kantone nun als Maximum anzu-
sehen sind. Ich halte es mit Herrn Bundesrat Nobs
als glückliches Zeichen — andere Vorredner, wie
soeben Herr Schmuki, haben das auch angeführt
— dass es gelungen ist, eine angemessene Schlüsse-
lung zu finden, um einen billigen und gerechten
Ausgleich zwischen finanzarmen und finanzstarken
Kantonen zu verwirklichen, also den Stein der
Weisen zu entdecken. Da man schon vom Stein der
Weisen spricht, dürfte man vielleicht etwas mali-
ziös beifügen: Wir sollten uns hüten, dass man uns
nicht nachträglich vorhält: „Wenn sie den Stein der
Weisen hätten, der Weise mangelte dem Stein."
Ich stimme der Verteilung zwischen Bund und Kan-
tonen (2/3 resp. %) zu, unter Vorbehalt der Annahme
von Art. l und 3 bis der Finanzierungsvorlage.

Noch eine Schlussbemerkung. Die Alters- und
Hinterlassenenversicherung soll im eigentlichen und
wahrsten Sinn ein Sozialwerk sein. Sie soll nicht
bloss eine Sache demokratischer Technik oder Form
oder eine Paragraphenknute sein. Sie soll nicht bloss
Zustandekommen durch eine Majorisierung im tech-
nischen oder abstimmungspolitischen Sinn, ob diese
Abstimmung in den Räten erfolge, oder ob sie durch
das Volk gehen werde. Wenn nur das äussere Werk
geschaffen würde, dann wäre sie zum vornherein
Stückwerk, das in seiner Grundlage eigentlich
bereits gefährdet ist. Die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung muss ein positiv aufbauendes
Werk sein, ein Werk eidgenössischer und christ-
licher Gesinnung, eine Gemeinschaftsarbeit und die
Tat 'einer sozialen Werkgemeinschaft. Die Alters-
und Hinterlassenenversicherung soll ein Beitrag zur
Verwirklichung des sozialen Ideals sein. Klar ist,
dass ihr Grenzen gesetzt sind.

Wir müssen uns dieser Grenzen bewusst sein
und uns bewusst bleiben, dass die Sozialversiche-
rung, wie eigentlich jede soziale Leistung, nur eine

subs'idiäre Leistung darstellt, nicht im rechts-
technischen Sinn oder im Sinne der positiv-recht-
lichen Ordnung — wir legiferieren einen unbedingten
Rechtsanspruch auf die Alters- und Hinterlassenen--
Versicherung — sondern subsidiär in ihrer natur-
rechtlichen Ausgangslage. Ich möchte eine weitere
Abgrenzung vornehmen. Die Sozialversicherung und
die Alters- und Hinterlassenenversicherung im be-
sondern darf das Bewusstsein der persönlichen Ver-
antwortung des Einzelnen, der Familie, des Be-
triebes und des Berufes nicht abschwächen. Sie darf
den Willen zur Arbeitsamkeit, zur Sparsamkeit und
Einfachheit nicht lahmen. Sie soll gegenteils die
Selbstverantwortung und die persönliche Vorsorge
erleichtern. Sie darf aber auch nicht zur Aus-
nützung des Sozialwerkes auf Kosten anderer
führen, indem sie beispielsweise den Leichtsinn be-
günstigen würde. Sie darf und soll den Familien-
und Gemeinschaftsgedanken festigen und stärken
und mehr und mehr Schrittmacher und Garant
eines gerechten Lohnes und Arbeitsentgeltes sein.
Man hat seinerzeit feierlich erklärt, der Familien-
schutz sei eine unentbehrliche Vorbedingung für das
Bestehen der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung. Bleiben wir dessen eingedenk, auch dann,
wenn es sich darum handeln wird, dem Familien-
schutzartikel durch eine Muttersch'aftsversicherung,
durch Familienausgleichskassen, durch sozialen
Wohnungsbau und durch weitere Massnahmen zur
effektiven Wirksamkeit zu verhelfen. •

Es ist heute morgen beiläufig das Wort gefallen,
dass die Alters- und Hinterlassenenversicherung
die Schweiz wieder einmal mehr zum leuchtenden
Beispiel eines sozial aufgeschlossenen Staates
machen werde. Darf ich hieran das mahnende Wort
eines gewiss besorgten Kenners, Betreuers und För-
derers echt schweizerischen und christlichen Geistes
und Gutes, Jeremias Gotthelf, beifügen, der auch
uns Nachfahren wesentliches zu sagen hat, wie
seinerzeit: „Was leuchten soll im Vaterlande, das
muss im Hause beginnen."

/
Petfig: Man hat der Alters- und Hinterlassenen-

versicherung hauptsächlich drei Vorzüge beige-
messen: diejenigen der Technik, des sozialen Ge-
dankens und der Politik. Wie ich die Sache beur-
teilen kann, ist am meisten Lob dem technischen
Aufbau gewidmet worden. Darüber sind sich, soweit
ich mich orientieren konnte, alle einig. Der soziale
Gedanke aber ist nach meiner Auffassung erst weit
in zweiter Linie gekommen, nicht zu sprechen vom
politischen Gedanken, der einem solch grossen natio-
nalen Werk zugrunde liegen soll. Persönlich messe
ich an diesem Werk in der Hauptsache der sozialen
Grundlage am meisten Wichtigkeit zu. Denn schluss-
endlich ist doch die Altersversicherung ein eminent
soziales Werk oder soll es sein. Von diesem Gedanken
getragen, erlaube ich mir,'einige Härten hier anzu-
führen, die nach meiner Auffassung, ohne der Vor-
lage als solcher irgendwie zu schaden, hätten ver-
mieden werden können.

Die Auszahlung der Renten ist abhängig ge-
macht vom Einkommen derjenigen, die in der Ver-
sicherung sind. Das Einkommen spielt also die
grösste Rolle in diesem Werk. Denn nach diesem
Grundsatz werden die Renten bezahlt. Nun gibt es
eine ganze Reihe von Volksklassen — ich möchte
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fast sagen : wenn einer diesen Gedankengängen folgt,
vielleicht einige der wichtigsten und grössten Volks-
teile — die nach dieser Seite etwas hart behandelt
werden, speziell in bezug auf die Auszahlung der
Renten. Das sind — ich wiederhole, was ich bereits
in der Kommission gesagt habe — viele Kreise
unserer Gebirgsbevölkerung. Wir haben überall die

'gleiche Feststellung gemacht: Es ist Tatsache, da'ss
im-grossen und ganzen unsere Gebirgsbauern jähr-
lich nicht nur kein Einkommen haben, sondern ein
Defizit herauswirtschaften. Man wird mir vielleicht
sagen, wenn man alle Jahre ein Defizit habe, wie
man dann weiter existieren und auf solchen Be-
trieben haushalten und -arbeiten könne ? Die Ant-
wort ist sehr einfach: Bei allen diesen 'Betrieben
sind es die überschüssigen Arbeitskräfte in der

-Familie, die fern von der heimatlichen Scholle in der
Fabrik, auf dem Arbeitsplatz und .anderswo ihren
Verdienst suchen und an die' Familie abgeben, um
dieses Defizit auszugleichen. Dass dem so ist, sage
nicht nur ich, sondern ich verweise Sie auf zwei Gut-
achten, die dieses Jahr in den Blättern des Land-
wirtschaftlichen. Vereins veröffentlicht worden sind.
Da haben zwei Fachmänner die Rendite von Be-
trieben untersucht, einmal einen Betrieb mit 12
Stück Vieh, imVndern Fall mit 16 oder 17 Stück
Vieh. Voraussetzung war, dass in keinem Betrieb
maschinelle Arbeit gemacht werden konnte. Vier
Fünftel der bäuerlichen Betriebe in den Berg-
gegenden haben vielleicht drei, vier, fünf, .sechs
Stück Vieh. Es wurde festgestellt, dass bei diesen
Beständen von 12 und 16, Stück Vieh ein Defizit
herausgeschaut hat. Wie muss es da erst bei den
Kleinbetrieben aussehen ? Deshalb sage ich, liegt
hier doch ganz sicher eine Härte vor, wenn bei der
Rentenberechnung einfach auf das Einkommen ab-
gestellt wird. Man hat wohl gesagt, es sei ein Mini-
mum vorgesehen. Das ist richtig. Aber das schafft
diese Härte nicht aus der Welt. Die Leute, um die
es hier geht, arbeiten vom frühen Morgen bis abends
spät, ohne Achtstundentag, ohne Achtundvierzig-
stundenwoche ; sie arbeiten nicht nur den Tag über,
sondern sehr oft auch während der Nacht, infolge
der Verhältnisse, und mit 60 oder 65 Jahren können
sie nicht aus dem Betrieb ausscheiden, sondern sie
müssen weiter arbeiten, bis der Tod sie ereilt. Da
gibt es keine Altersgrenze. Da finde ich, dass hier
diep Arbeit als Berechnungsfaktor eingesetzt werden
sollte, dort, wo das Einkommen keine richtige Basis
für die Festsetzung der Renten bietet. Man hat mir
geantwortet : Wie kann man die Arbeit ermessen ?
Wie kann tìian das in die Rechnung einsetzen ? Es
ist richtig: Man darf es; nicht direkt, buchstäblich
so machen. Aber man könnte bei der Festsetzung
der Rente nicht nur das Einkommen, sondern ganz
allgemein eine andere Basis festlegen, meine'twegen
eine Erhöhung des Minimums vornehmen, so dass
die Leute, von denen ich gesprochen habe, etwas
besser berücksichtigt werden ; dann könnte man auf
der ändern Seite das Maximum etwas herunter-
setzen. Das entspricht doch dem sozialen Gedanken,
dass speziell die Leute, die nichts auf die Seite
legen konnten, Leute, die ein kleines oder gar kein
Einkommen haben, speziell die Hilfe der Alters-
versicherung erhalten sollten, und nicht die, die ein
grösseres oder ein grosses Einkommen haben. Diese
können für das Alter etwas ersparen, sie können im

Alter von ihren Ersparnissen' leben, was bei den
ändern ohne Einkommen eben nicht möglich ist.

Wenn man heute schon über den offenen Brief
des Landesringes der Unabhängigen so energisch
und kurz abschlägig gesprochen hat, so ist in dieser
Richtung doch etwas Wahres, so viel Wahres, dass
dieser Gedanke nicht nur in den Kreisen, von denen
ich gesprochen habe, sondern in noch viel weiteren
Kreisen nicht so ohne weiteres verworfen wird. Wie

"wäre es — ich weiss es, dass wahrscheinlich da
nichts mehr zu erreichen ist — aber eine Ver-
b'esserung könnte eintreten, wenn z. B. alle eine
gleiche Rente erhalten würden. Ich hätte sofort
einer solchen Regelung beigestimmt. Das schlägt der
Landesring vor. Das war auch in der Lex Schulthess
vorgesehen. Man sagt heute, diese sei wegen dieser
Einheitsrenten verworfen worden. Das ist aber nicht
richtig. Das wissen wir alle. Dieser Gedanke, der
heute vom Landesring propagiert wird und der der
Lex Schulthess zugrunde lag, wäre nach meiner An-
sicht, dem sozialen Gedanken am besten nahe-
gekommen.

Ich weiss, dass man 'mir auch entgegenhalten
wird: Es ist doch nicht billig, solche Wege zu gehen,
denn in den Bergen kann einer mit einer viel be-
scheideneren Rente leben, wenn 'man die Verhält-
nisse in der Stadt betrachtet usw. Ich will nicht
viele Worte darüber verlieren, sondern Ihnen -nur
folgendes sagen: Warum kann man in den Bergen
bescheidener leben? Weil man es nicht hat! Wenn
man am Morgen eine_ Suppe isst, am Mittag eine
bescheidene fleischlose Mahlzeit und am Abend eine
Suppe, dann kann man auch in der Stadt billig
leben ! Man hat eben in den Bergen die Sachen nicht,
um so zu leben, wie man es auch gerne hätte! Die
Ansprüche sind deshalb nicht da, weil man das Geld
für solche Ansprüche nicht besitzt. Mit Ausnahme
der Mieten ist das Leben auf dem Lande, speziell
in Gebirgsgegenden, mindestens so teuer wie in der
Stadt. Ich kann Ihnen das beweisen, ich habe den
gleichen Beweis im ändern Saale schon erbracht,
als man das Beamtengesetz beriet. Wenn Sie immer
von teuren Mieten sprechen, so sei darauf hin-
gewiesen, dass die Wohnungen im Gebirge genau
so teuer sind wie die Wohnungen in der Stadt,
sofern Sie die Qualität der Wohnungen im GeWrge
und auf dem Lande in Betracht ziehen.

Es lag mir daran, hier auf diese Verhältnisse auf-
merksam zu machen. Mag man es sagen oder nicht,
für mich ist es eine sichere Tatsache, dass das Re-
ferendum kommen wird. Deshalb müssen wir dann
mit Einwänden dieser Art in der Diskussion, in
der Presse und in d^r Öffentlichkeit rechnen. Ich
habe nicht zuletzt deshalb das Wort ergriffen, um
hier im Saale diese Gedanken aufzugreifen, damit
man sieht, wie sie von autoritativer Seite (Departe-
ment) beantwortet und begründet werden.

Ich habe vorhin gesagt, ich sei überzeugt, dass
die Vorlage nicht mehr in der Weise abgeändert
werden könne, dass man eine, gleiche Rente für
alle habe. Aber verbessern kann man, man kann
das Minimum hinaufschrauben und das Maximum
hinuntersetzen! Der Antrag, des Herrn Kollegen
Muheim in seinem Referat wäre nach dieser Rich-
tung schon eine Verbesserung. Wenn ich diese Auf-
fassung in bezug auf das Prinzip der Rentenaus-
zahlung hier vertrete, so ist damit beileibe nicht



4. Dezember 1946 363 Bundesgesetz AHV. Finanzierung derAHV.

etwa gesagt, dass ich ein Gegner der Altersversiche-
rung bin. Im Gegenteil, man wird mich in den vor-
dersten Reihen der Leute finden, die für die An-
nahme dieses Werkes eintreten. Aber wenn wir es
verbessern können, sollten wir es tun! Ich habe
schon dazumal bei der Lex Schulthess gesagt: Es
ist besser, einen Anfang zu machen und nachher
zu verbessern. Aber einmal muss.man das Prinzip _
in einem Gesetz verankern. Deshalb bin auch ich
für Eintreten, ein Anhänger dieser Vorlage.

Winzeler: Nach dem ausführlichen Eintretens-
referat unseres Herrn Kommissionspräsidenten und
den Voten mehrerer Kommissionsmitglieder er-
scheint es mir eigentlich überflüssig, zur Eintretens-
frage noch das Wort zu ergreifen. Wenn ich es
doch tue, so nur deshalb, um Ihnen mit einigen.
Worten .zu sagen, dass auch 'unsere Gruppe Ein-
treten auf die Vorlage beschlossen hat.

Diese Vorlage umfasst ein Werk von allergrösster
Bedeutung. Es ist wohl das grösste Sozialwerk in
der Geschichte unseres Landes, das wir seiner Voll-
endung entgegenführen wollen. Ein Werk, das be-
rufen ist, manche Not in Häusern unserer Alten
zu lindern und dunkle Stuben zu erhellen. Die Ver-
wirklichung dieser grossen Aufgabe erfordert aber
vom Einzelnen, von den Kantonen und vom Bund
gewaltige Opfer.

Das Werk- baut sich auf auf den Gedanken der
Solidarität. Das soziale Bedürfnis erfordert, dass für
die untern Einkommensstufen prozentual bedeu-
tend höhere Renten vorgesehen werden, als für die
höhern.Einkommen. Die Versicherten, die nur be-
scheidene Beiträge bezahlen können, und dazu ge-
hören auch die von Herrn Petrig angeführten Berg-
bauern, erhalten diei höchsten Zuschüsse aus öffent-
lichen Mitteln. Nur so ist es möglich, auch bei
kleinen Prämien noch ordentliche Renten auszu-
richten. • .

Es besteht heute noch in vielen Kreisen die
Ansicht, die Alters- und Hinterlassenenversicherung
hätte auf die Unselbständigerwerbenden beschränkt
werden sollen. Demgegenüber ist jedoch zu sagen,
dass auch ein grosser Teil unserer Landwirte eine
Altersversicherung so nötig hat wie die Unselb-
ständigerwerbenden. In diesen wechselvollen Zeiten
weiss keiner, der sich heute noch sicher und gebor-
gen weiss, ob er nicht im Alter für eine Rente noch
dankbar sein wird. Mit der allgemeinen Volksver-
sicherung ist jedenfalls das : Richtige getroffen
worden. .

Ich bin überzeugt, dass eine Altersrente, auch
wenn sie nur bescheiden ist, manchem Alten, der
sich sein Leben lang gemüht hat, manche Sorge
abnehmen und sich wie ein Sonnenstrahl im kleinen
Altersstübchen auswirken und den Lebensabend
verschönern wird.

Gewiss gibt es Bauern, die nicht auf die Ver-
sicherung angewiesen sind. So ein währschafter,
behäbiger Bernerbauer zieht ins „Stöckli", wenn
er seinen Landwirtschaftsbetrieb dem Sohn über-
gibt. Es hat aber nicht jeder ein „Stöckli". In
unserm Kanton kennt man das „Stöckli" nicht,
und es hapert oft sehr mit der Übergabe des Be-
triebes an den Sohn. Wo das Gütchen klein und
die Mittel bescheiden sind, wird eine Altersrente

die Übergabe an den Sohn viel leichter gestalten,
und die alten Eltern, die mit den Jungen zusammen-
wohnen müssen, eben weil das Stöckli fehlt, wer-
den in Zukunft viel freier und unabhängiger sein.

Das Gleiche lässt sich sagen vom Gewerbe.
Die Alters-- und Hinterlassenenversicherung

wird sich ohne Zweifel auch, für ' Landwirtschaft
und Gewerbe segensreich auswirken.

Leider begegnen wir aber in Stadt und1 Land
Leuten, denen der Versicherungsgedanke 'noch
fremd ist und die das Wort „Solidarität" nicht
kennen. Ich hatte letzte Woche Gelegenheit, im
Kanton Zürich in einem Kreise des Mittelstandes
zu erfahren, wie man über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung denkt. Es waren in dieser
Gesellschaft Ärzte, Zahnärzte, Geschäftsleute, Stu-
denten, auch der Hotelier fehlte nicht. Als man auf
die Alters- und Hinterlassenenversicherung zu
sprechen kam, musste ich zu meinem grössten Er-
staunen die Feststellung machen, dass in diesem
Kreise auch nicht eine Stimme zu finden war, die
sich für die Alters- und Hinterlassenenversicherung
einsetzte. Ablehnung auf der grossen Linie, mit der
Begründung, die Finanzlage des Bundes gestatte
die Einführung der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung nicht. Die finanzielle Belastung des Bun-
des und der Kantone, wie sie vorgesehen ist, sei
untragbar. Die Deckung wird als ungenügend be-
zeichnet. Dieser Auffassung begegnet man da und
dort im Lande herum. Man kann sich deshalb
schon fragen, ob Bundesrat, Kommission des
Nationalrats und der Nationalrat gut beraten 'wa-
ren, als sie sich auf die Variante l festlegten, die
teuerste der 3 Varianten. Die Finanzierung der
Variante l wird von weiten Kreisen unseres Volkes
als ungenügend bezeichnet. Vielen Freunden der
Versicherung hätte die Variante 2 oder 3 besser
gepasst, weil deren Finanzierung eher möglich
gewesen wäre. Von der Opposition, die nicht klein
ist und die nicht unterschätzt werden darf, wird •

•immer wieder auf diesen Punkt der Vorlage hin-
gewiesen, und die Gegner der Vorlage werden dieses
Argument reichlich ausnützen, wenn das Volk
eventuell entscheiden muss. Ich bedaure, bezüglich
des Resultates einer Volksabstimmung nicht den
Optimismus des Herrn Bundesrats Nobs aufzu-
bringen.

Ich musste zu meinem grossen Bedauern fest-
t stellen, dass der Solidaritätsgedanke in unserm
'Volk-noch zu wenig FUSS gefasst hat, und es wird
noch viel Arbeit nötig sein, um diesem Gedanken
Geltung zu verschaffen. Heute ist es aussichtslos,
eine andere, leichter zu finanzierende Variante vor-
zuschlagen. Die Meinungen in den Räten sind ge-
macht. Von vielen werden die vorgesehenen Renten
sogar als Minimum dessen bezeichnet, was nötig
sei. Darüber liesse sich zwar streiten. Anderseits
kann man aber auch sagen, wenn wir auf dem Ge-
biet der Altersversicherungssache etwas unter-
nehmen wollen, so muss es etwas Rechtes sein,
etwas, das sich auch in der übrigen Welt sehen
lassen darf und den Vergleich mit ändern Ländern
aushaken kann. Viele Länder sind uns auf diesem
Gebiet vorangegangen, und unser Land, das dank
einer gütigen Vorsehung vom furchtbaren Krieg
gnädig verschont geblieben ist und keine Blutopfer
bringen musste, darf wohl ein Opfer bringen und
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alle Anstrengungen unternehmen, das grosse Ver-
sicherungswerk auszuführen.

Ich beantrage Ihnen Eintreten auf die Vorlage.

Antrag Pictet.
ÏNichteintreten und Rückweisung der beiden

Gesetzesentwürfe über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung und ihre Finanzierung an den
Bundeirat zur neuerlichen Überprüfung im Rah-
men der eidgenössischen Finanzreform.

Proposition Pictet.
Ne pas entrer en matière, mais renvoyer au

Conseil fédéral les deux projets de loi sur l'assu-
rance vieillesse et son financement, en vue d'une
nouvelle étude dans le cadre de la réorganisation
des finances fédérales.

M. Pictet: Lorsqu'on 1931, on discutait dans
cette salle le projet de loi Schulthess, notre re-
gretté collègue, M. Evéquoz, qui était un adver-
saire de ce projet de loi, avait commencé son inter-
vention par les paroles suivantes :

«Je regrette de troubler l'harmonie si touchante
qui domine nos délibérations et qui donne, paraît-
il — au moins certains journaux nous le laissent
croire —.l'illusion d'une entente parfaite.»

Ce matin, un journal romand, le Journal de
Genève, parlant de la délibération que nous allions
avoir ici au Conseil des Etats, écrivait — ce n'est
peut-être pas très gentil: «II semble une fois de
plus que le conformisme l'emportera. Les partis
ne croient pas pouvoir se déjuger. Ils semblent
préférer que le peuple les désapprouve.»

Je regrette qu'à mon tour et, hélas, une fois
de plus, je sois obligé, de troubler pendant quel-
ques minutes, l'harmonie qui règne dans cette salle.
Mon point de vue, vous le connaissez: je vous
propose de ne pas entrer en matière et de renvoyer
au Conseil fédéral les deux projets de loi sur l'as-
surance vieillesse et son financement en vue d'une
étude dans le cadre de la réorganisation des fi-
nances fédérales. Je vous présenterai deux tableaux,
le premier tableau — et vous ne vous attendez
naturellement pas à autre chose de ma part —
a trait à la situation financière de la Confédération.

1925: vote constitutionnel (article 34ter). Si-
tuation financière de la Confédération: dépenses
totales de l'année: 387 millions, déficit de l'année:
12 millions — une paille! —; dette fédérale à cette
époque: 1 milliard et demi. On comprend qu'à ce
moment-là, le peuple suisse ait accepté le principe
de consacrer des sommes importantes pour garan-
tir la sécurité de la vieillesse.

1931: votation populaire. Rejet de la «lex
Schulthess». Dépenses totales de la Confédération:
445 millions, budget: boni de 68 millions, dette
fédérale légèrement inférieure à celle des années
précédentes: 1300 millions. Le compte de la Con-
fédération laissait un boni. La situation financière
était donc très favorable. Le peuple suisse a cepen-
dant rejeté la «lex Schulthess».

M. Altweggj rapporteur de la commission, nous
a dit ce matin que la loi Schulthess contenait tant
d'erreurs que le peuple suisse avait bien fait de la
rejeter. Pleinement d'accord, mon cher président.

Puis-je rappeler à cette occasion que, dans cette
même salle il s'est trouvé, en 1931, 30 membres
du Conseil des Etats pour accepter cette loi que,
quelques jours après on disait remplie d'erreurs et
que, d'autre part, seule s'est opposée à cette loi
une minorité dont je voudrais rappeler aujourd'hui
les noms, car c'étaient tous des hommes intelligents,
compréhensifs, des patriotes, et aussi tous des
Romands. C'étaient MM. Evéquoz, de Meuron,
Savoy, de Week et Riva que nous pouvons con-
sidérer aussi comme un .Romand.

Je ne m'attends pas, cela va sans dire, à trouver
aujourd'hui dans cette salle autant de collègues
disposés à appuyer ma proposition de renvoi!

L'avenir dira, mes chers collègues, si c'est vous
qui avez tort ou si c'est moi qui ai raison, à con-
dition, naturellement, que le peuple suisse ait l'oc-
casion de se prononcer sur ce problème.

1946: présentation au parlement fédéral des
projets actuels Situation financière, en comparaison
des années précédentes: dépenses totales de la
Confédération : 1 600 millions environ ; déficit pro-
bable — cela change tous les jours — 250 mil-
lions ; dette fédérale bien supérieure à 10 milliards.
La situation financière de la Confédération n'est
plus, comme en 1931, relativement favorable; elle
a très fortement empiré, elle est sérieusement
alarmante. Personne jusqu'ici ne s'en est pré-
occupé réellement: On attend tranquillement, sans
trop se tourmenter, l'année de la réorganisation,
soit 1949. D'un cœur léger, le parlement a voté
au cours des douze derniers mois, 527 millions de
dépenses supplémentaires non prévues au budget,
obligeant les cantons et les communes à le suivre
dans cette course à la dépense. Ainsi donc, d'une
main les pouvoirs publics s'endettent à toute vitesse
et affaiblissent le pouvoir d'achat du franc suisse;
de l'autre, ils promettent au peuple suisse la sécurité
pour sa vieillesse. Vous reconnaîtrez peut-être avec
moi qu'il y a là, à tout le moins, une contradiction
qui saute aux yeux. On met délibérément la charrue
devant les bœufs. Au lieu d'inclure le financement
de l'assurance vieillesse dans le cadre de l'assainisse-
ment des finances fédérales, auquel on va procéder
dans les années qui viennent, on préfère fermer les
yeux sur la situation financière du pays, et c'est
ainsi que l'on offre au peuple suisse des rentes dont le
pouvoir d'achat est actuellement parfaitement in-
certain, étant donné que nous ne sommes pas encore
capables d'équilibrer notre budget et d'amortir nos
dettes. Tel est mon premier «tableau.

Deuxième tableau: comparaison entre la loi
Schulthess et la loi que nous discutons aujourd'hui.

En 1931, le peuple suisse a refusé, en votation
constitutionnelle, un projet qui assurait à tous les
citoyens suisses jouissant de quelque aisance une
rente de 200 francs et aux nécessiteux — ils étaient
désignés sous ce terme — 400 francs de plus, soit
au total 600 francs. Pendant les 15 premières années
l'exécution de ce projet aurait imposé à la collecti-
vité les charges suivantes: aux patrons, ouvriers et
employés, 55 millions par an, aux pouvoirs publics —
qui finalement sont les contribuables — 23 millions,
soit au total, pendant les quinze premières années,
78,4 millions par an. Ensuite cette charge montait
à 180 millions par an.
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En 1931', le peuple suisse, en présence d'une
situation des finances fédérales relativement favo-
rables, n'a pas accepté que l'on prélève chaque
année une somme de 78 millions sur l'économie du
pays pour assurer à tous les vieillards, riches et
pauvres, une rente dérisoire de 200 à 600 francs.

1946: on prétend imposer au peuple suisse, sans
consultation obligatoire, le prélèvement sur l'écono-
mie du pays non plu s de 78 millions, ou respectivement
de 180 millions, mais, tenez-vous bien, une somme
de 460 millions par an, c'est-à-dire 300 millions pro-
venant du deux fois 2% sur les traitements et les
salaires1 et 160 millions sur les contributions dites des
«pouvoirs publics». Pourquoi, messieurs, dans quel but
fait-on ce prélèvement énorme sur l'économie suisse ?
Pour arriver' à payer à tous les vieillards, riches
ou pauvres, une rente simple de 480 francs par an.
C'est la rente minimum, ce qui représente.une rente
moyenne simple d'un peu plus de 500 francs.

Malgré l'état actuel de nos finances fédérales,
malgré notre endettement formidable, qui devait
nous obliger à porter tout notre effort sur un assai-
nissement rapide de nos finances de façon que-notre
franc suisse ne soit pas mis en danger et que nous
ne reportions pas sur nos enfants et nos petits-en-
fants le poids -des subventions dont .nous avons
bénéficié, malgré tout cela on veut imposer au peuple
un prélèvement sur l'économie suisse d'une, somme
énorme pour un résultat immédiat, dans cette pé-
riode de vingt ans, d'une rente moyenne! d'une cin-
quantaine de francs par mois. Je prétends-que ces
50 francs par mois sont presque un défi à la vieillesse.
C'est une aumône. C'est en tout cas un défi au bon
sens. '

Que représentent 460 millions par an à notre
époque où l'on jongle tous les jours avec les millions
et où nous commençons, en Suisse, à jongler avec
les milliards. Ce sont 100 millions de plus que ce
que nous allons dépenser l'année prochaine pour
toute notre défense nationale. C'est le double du
supplément annuellement nécessaire —• écoutez
bien — pour amortir en 25 ans 10 milliards de dettes.
Telle est ma seconde comparaison.

Notre premier devoir, avant de créer une assu-
rance'vieillesse, c'est d'assurer le pouvoir d'achat
de cette rente, quelle que soit la grandeur de la
rente que vous voulez donner. Notre premier effort
devrait porter'sur l'équilibre du budget d'abord et
ensuite sur l'amortissement de la dette. Or, on va
prélever sur l'économie suisse une somme deux fois
supérieure à celle qui nous permettrait, à nous qui
avons profité de la défense nationale, qui avons
été protégés de la guerre, d'amortir cette somme
nous-mêmes sans en reporter'la charge sur nos suc-
cesseurs.

C'est de ce côté-là qu'est la principale faiblesse
du projet. Mais il y en a d'autres. Toutefois, je ne
veux pas aller aujourd'hui même au fond des choses.
Je me contenterai pour le moment d'une simple
'nomenclature. Nous aurons certainement l'occasion
d'y revenir au cours de la discussion par article car,
je ne me fais pas d'illusion, ma proposition de non-
entrée en matière n'obtiendra pas votre agrément.

Le premier des autres points faibles est le sui-
vant :

Contrairement aux recommandations des ex-
perts désignés par le Conseil fédéral, et malgré ce
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qu'a dit tout à l'heure. M. Nobs, conseiller fédéral,
la couverture des dépenses -n'est pas assurée au
delà des vingt premières années. On a même dit ici
qu'à partir de la 20e année le 70. ou le 80 % de la
dépense serait seul couvert. Cela n'est toujours pas le •
100 % et cela suppose un'facteur qui a été relevé
expressément par l'un des experts les plus qualifiés
du Conseil fédéral, M. Marchand, professeur de
l'Ecole polytechnique fédérale. Celui-ci a dit et
écrit à propos de la couverture des dépenses: «Une
chose est certaine, c'est que tout l'édifice de l'assu-.
rance fédérale tel qu'il a été échafaùdé par les
experts demande que le chômage soit à pe'u près
banni et que' les possibilités de travail et de gain
soient garanties.» Or, et c'est moi qui l'ajoute, la
base de couverture est faible parce que nous serons
toujours à la merci d'une crise, je ne dis pas d'une
guerre car on ne peut pas s'en occuper dans une .
question pareille, mais je parle des crises écono-
miques que nous sommes certains d'avoir parce*
que ce sont là des phénomènes cycliques qui repa-1

raissent dans l'histoire du monde à des intervalles
plus ou moins réguliers. Par conséquent, je prétends,
avec M. Marchand, expert du- Conseil fédéral, que
la couverture financière de ce projet d'assurance
vieillesse est loin d'être intégrale.

Deuxième faiblesse, la plus grande partie du
fonds dit central de compensation est détournée
de sa destination primitive; les secours aux soldats
et à leurs familles, et ceci adviendra peut-être
sans qu'on donne au peuple suisse la possibilité
de sè.'prononcer. Cela n'a rien de très démocratique.!

Troisième faiblesse: le paiement d'une rente
d'Etat ' à tous les vieillards sans exception est,
non seulement une dépense coûteuse et ' inutile,
mais c'est encore et surtout un principe à mon avis
malsain du point de vue .social et national. C'est
en effet ce qui empêche de verser une rente vieil-
lesse suffisante à ceux qui en ont réellement besoin.
Payer des rentes à ceux qui bénéficient déjà d'autres
ressources, c'est tout simplement — je l'ai déjà
dit et je le répète — une mesure antisociale. C'est
encore une de ces unifications à tout prix qui nous
éloigne des saines traditions suisses et nous rap-
proche toujours plus, il faut le dire, du nivellement
général' et du collectivisme.

Quatrième faiblesse: ce projet .rappelle et ap-
pelle l'assistance que l'on prétend écarter. Il vau-
drait beaucoup mieux le reconnaître franchement,
avant qu'il soit trop tard, et repenser tout ce pro-
blème,'afin de revenir au principe d'une assurance
vieillesse pour laquelle tout le monde paie, mais ne
touchent une rente que les seuls vieillards qui en
ont'réellement besoin. Aussi longtemps qu'on ne
reviendra pas à ce principe élémentaire, l'assurance
vieillesse est à mon avis inacceptable pour le peuple
suisse. ' *

Voici, en terminant, les principes essentiels qui,
à mon avis, font défaut dans ce projet de loi et que
je voudrais voir le Conseil fédéral reconsidérer et
repenser.'

Premier. principe : Tout citoyen suisse jouissant
d'un revenu professionnel participe au- paiement
des rentes vieillesse-attribuées aux seuls'vieillards
qui en ont besoin. Tout citoyen, dans le besoin
acquiert ainsi un droit à la rente. C'est un droit
acquis et qui, comme tel, n'a rien d'humiliant.
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Nous pouvons tous nous trouver une fois dans
cette situation. Je ne crois pas que les cantons
pauvres soient humiliés — et ils auraient grand
tort de l'être — de l'assistance prévue en leur fa-
veiir dans le projet actuel.

Deuxième principe: Le montant des rentes doit
assurer aux vieillards un minimum vital. Voici,
messieurs, des années que l'on parle d'un salaire
vital et lorsqu'il s'agit des vieillards on abandonne
complètement ce principe. J'estime que si vous
ne voulez pas qu'un vieillard recoure à l'assistance
il faut le mettre au bénéfice d'un minimum vital
qui sera forcément largement supérieur aux 480
francs de la rente individuelle..

Troisième principe: Avant d'instituer une rente
vieillesse, il faut que la Confédération ait enfin
une fois le courage, je l'ai dit et je le répète, d'as-
sainir ses finances aux fins d'assurer le pouvoir
d'a.chat du franc suisse, car sans finances saines
il n'y a pas d'assurance vieillesse viable; ce n'est
que de la poudre jetée aux yeux du peuple suisse.

Quatrième et dernier principe: La couverture
financière de l'assurance vieillesse doit être assurée
totalement et cela dès le départ, non seulement
par le produit de l'impôt sur le tabac, mais égale-
ment par l'introduction dans le texte même de la
loi d'un impôt général sur les boissons'alcooliques,
à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves
spéciales telles que les fonds de compensation.

J'ai la conviction, et je ne suis pas seul à la
partager, que l'impôt général sur les boissons al-
cooliques ne sera admis par le peuple suisse qu'en
regard et en fonction de l'assurance vieillesse dont
il est le corollaire naturel.

Je relève enfin que l'article 34ter de la Consti-
tution autorise sans autre la réalisation de ces pro-
positions,, sauf en ce qui concerne l'impôt sur les
boissons alcooliques qui nécessiterait un article
constitutionnel spécial.

Le projet qui nous est présenté manque non
seulement de courage, mais ses auteurs — je re-
grette de le dire ici — ne font pas preuve d'une
grande confiance dans le bon sens du peuple suisse.
L'avenir dira qui de nous a raison.

Je voudrais, en terminant, rappeler ici les
paroles que notre collègue,. M. Piller, a prononcées
ce matin. Il nous a dit en termes quelque peu pom-
peux — excusez-moi, mon cher collègue — que
l'œuvre que nous allions réaliser serait le «cadeau
jubilaire de l'Etat, fédératif au peuple suisse à
l'occasion du centenaire de 1948!» J'espère, du
fond de mon cœur, que le peuple suisse refusera
ce que vous prétendez être un magnifique cadeau.
Ce prétendu, cadeau est à mon avis entaché d'une
fausse idéologie, non pas fédéraliste, monsieur
Piller, mais centralisatrice et unitaire, par consé-
quent contraire à toutes nos traditions suisses. Vous
avez dit, monsieur Piller, et cette fois-ci je suis
d'accord avec vous sur ce point: «Nous vivons
évidemment dans une époque de désarroi des es-
prits.» C'est là ma conclusion.

M. Malche : II n'est personne ici qui ne tienne le
principe de l'assurance vieillesse et survivants pour
excellent.. Nous, avons, les uns-et les autres, admis
ce principe dès le moment où on discutait de la loi
Schulthess. Nous pensons que le peuple suisse doit

assurer une retraite décente à tout vieillard, des
ressources aux survivants mineurs. Sur tous ces
points, nous sommes d'accord. Et il m'est agréable,
comme Genevois, de constater que c'est un comité
genevois d'initiative qui a réuni 180000 signatures
pour donner le signal de ce mouvement en faveur
de l'assurance vieillesse en se faisant fort de l'exem-
ple qui nous était venu des caisses de compensa-
tion. Cet exemple, en effet, était très encourageant.
11 nous a tous confirmé dans notre décision de nous
atteler enfin à cette œuvre de l'assurance vieillesse.

Les difficultés ont surgi quand on a commencé
à étudier le problème du financement et les rentes.
Dès lors, certaines protestations se sont fait en-
tendre. Je tiens à remercier le Conseil fédéral qui
a bien voulu entendre l'une de ces protestations,
celle qui visait l'impôt sur les masses successorales,
lequel aurait porté un grave préjudice aux finances
des cantons. On y a_renoncé; c'est un geste que
nous avons apprécié. Malheureusement, dans l'étude"
technique du problème du financement, on est re-
venu avec une insistance, à mon sens excessive,
sur cette vieille idée qu'il fallait constituer un fonds
d'égalisation, on a prévu un système, mitigé il est
vrai, de capitalisation, bien plus que décuplé, hélas,
depuis que ce système-là avait causé l'échec de. la
loi Schulthess.

Des commissions d'experts'ont été constituées;
il en faut, nous le savons tous. Je regrette que ces
commissions n'aient pas entendu le comité d'initia-
tive genevois; je regrette aussi — doucement, mais
je regrette quand même — qu'aucun Genevois n'ait
figuré dans ces commissions. Le projet technique
qu'elles ont élaboré prévoit la constitution d'un
fonds qu'on peut estimer, suivant le moment au-
quel on se place, entre 3, 5 ou 6 milliards. Ce fonds,
on l'a dit et il faut le souligner, ne reposerait pas,
bien entendu, dans les coffres et dans les caves des
banques ; il devra être réemployé, mis en circulation
par la Confédération, à laquelle il permettra de
financer une foule de ses entreprises, ne serait-ce
que pour porter intérêt. L'argent doit travailler. En
fait, nous constatons donc que ce fonds, qui repré-
sente un gage, constituera une simple dette de la
Confédération envers l'assurance vieillesse et sur-
vivants. Ce ne sera pas un fonds à proprement parler ;
ce sera tout simplement une garantie fournie par
l'Etat et qui se fondera sur le crédit»de l'Etat. Il y
a bien plus là un élément moral qu'une garantie
financière. Je reconnais que c'est très souvent le
cas, que c'est presque toujours le cas, mais nous
devons constater une fois de plus que c'est le crédit
moral de la Confédération qui gagera véritablement,
comme capital moral, l'assurance'vieillesse et sur-
vivants. Cela risque un jour de nous créer des em-
barras assez graves. Nous l'avons constaté déjà
avec les caisses de retraite du personnel de l'adminis-
tration fédérale et des C.F.F., où il y a eu un dé-
ficit technique qui est de l'ordre de 2 milliards. Nul
n'ignore quels soucis cette situation a causés et<
cause encore à la Confédération et aux Chemins de
fer fédéraux qui sont en quelque sbrte garaatis par
elle.

Mais au moins avec ce fonds l'avenir serait-il
assuré? On vous a dit que ce n'est pas du tout le cas.
Trois périodes sont prévues dans la réalisation de
l'assurance; .or, seule la première période de vingt
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ans est financée d'une manière satisfaisante moyen-
nant, il est vrai, un régime de rentes transitoires,
qui sont qualifiées dans le projet même de rentes
anormales, c'est-à-dire tout à fait insuffisantes.
Pour les deux périodes suivantes, on fait appel à
la confiance et à l'optimisme, pour une partie tout
au moins de la garantie qui serait nécessaire.

Certes, messieurs, nous avons foi en notre pays,
nous, avons foi dans son avenir. Mais le problème de
nos finances pourrait compromettre cet avenir et
un problème de finances n'est malheureusement pas
un objet de foi, c'est matière à chiffres exclusive-
ment. C'est donc, qu'on le veuille ou non, un saut
dans l'inconnu, en présence duquel nous nous trou-
vons. En dépit de la conscience qu'on a apportée
à ce travail, c'est la solution de la facilité. Nous
léguerions — on a dit au Conseil national, que ce
serait d'un cœur léger... non, d'un cœur lourd —
nous léguerions à nos descendants la solution d'un"
problème que nous n'aurions pas su résoudre nous-
mêmes. Il m'est difficile de prendre cette respon-
sabilité.

On nous a dit par ailleurs: «II est trop tard. Une
date a été fixée et le peuple suisse attend. Les
experts ont parlé! Le projet est mûr. Il faut aller
de l'avant!»

Comme membre de l'assemblée fédérale," j'ai
peine à accepter que les experts commandent en
fait une situation politique donnée et qu'on les subs-
titue au gouvernement et aux Chambres. Le peuple
ne comprendrait pas ce transfert des responsabilités.
Si un referendum est lancé, s'il aboutit et si la vo-
tation populaire est négative, qui supportera la
responsabilité de l'échec ? Naturellement ce ne
seront pas les experts mais nous. C'est donc à nous
à prévoir ce qui se passera.

Je me demande s'il ne serait pas possible de ne
plus se laisser hypnotiser par une question de date.
Un projet aussi important ne doit pas être lié à
un trimestre de plus ou de moins dans les études
préparatoires. Je me demande si l'on ne devrait pas
reprendre l'étude du financement, pour les. trois
périodes, revoir le problème du fonds d'égalisation
et de la répartition pour pencher en faveur d'une
répartition qui a fait largement ses preuves pen-
dant la mobilisation..

. Je me demande aussi si l'on ne devrait pas re-
voir le taux des rentes, qui est vraiment une pierre
d'achoppement devant l'opinion publique. Pour le
canton de Genève, par exemple, que je représente
ici, cette rente est d'autant plus inadmissible, que
nous payons près du double à nos propres vieillards,
ce que nous devrons, bien entendu, continuer à
faire, car l'introduction de l'assurance vieillesse
fédérale ne devra pas avoir pour résultat, pour les
vieillards qui vivent à Genève, d'abaisser' leurs
rentes. Nous devrons donc continuer à payer le
double de ce qui est prévu dans le projet qui nous
est soumis mais le canton de Genève devra, en
outre, verser 3 millions de contribution à la Con-
fédération pour renter cette assurance vieillesse,
nouvelle. C'est donc une très mauvaise opération
pour nous. Et le canton de Genève n'est pas le
seul canton qui se trouve placé dans une telle situa-
tion. Ce sera là une charge excessive pour notre
budget cantonal, lequel sera encore sollicité par
la Confédération, ainsi que le chef du Départe-

ment des finances l'a déjà annoncé, -de participer
à l'assainissement de sa situation financière. Cet
assainissement paraît tout à fait indiqué et les can-
tons devront y coopérer. Mais cette dépense nou-
velle, comme celle qui est prévue pour l'assurance
vieillesse, s'ajoutera à celles que nous devons déjà
consentir pour nos propres vieillards. Comment
voulez-vous que les citoyens du canton quejerepré-'
sente acceptent volontiers ce projet, qui est sans
avantage aucun pour nos vieillards et qui, en re-
vanche, obligera le contribuable à charger chaque
année sa feuille de contribution de 15 centimes ad-,
ditionnels par franc. J'ai peine à imaginer qu'un
contribuable de Genève, ou mieux à Genève puisque
vous savez que les Confédérés sont plus nombreux
que nous-mêmes dans mon canton, soit disposé à
accepter un tel projet.

Mais laissons ce problème local. Le fait est que le
taux de la rente pendant les vingt premières années
a causé, une grosse déception. Le fait est que, pour
plus tard, les assurés ne sont pas certains de toucher
les sommes en vue desquelles ils auront versé une
cotisation durant toute leur vie.

Il y a également une autre pierre d'achoppe-
ment. Il semble inadmissible de servir une rente
aux vieillards qui continueraient à travailler et à
gagner tout ou partie de leur vie. Il y a là une en-
torse au juste principe qui veut que l'assurance
vieillesse contribue à assainir, à soulager, à libérer
le marché du travail. Or, les vieillards qui pourront •
continuer à exercer une activité professionnelle,
tout en touchant leur rente, loin de libérer, ce.
marché, l'encombreront, pis encore, le vicieront
car il se trouvera certainement des assurés pour
travailler à bas prix. Il faudrait, pour parer à cet
inconvénient, prévoir la cessation de tout travail
lucratif par les vieillards qui sont au bénéfice de
la rente.

Le projet du comité genevois est, j'en conviens,
un peu trop local sur un point: les rentes différen-
tielles. Vous savez que mes concitoyens sont oppo-
sés à ces rentes différentielles selon le versement..
Cela provient du fait que le canton de Genève est,
géographiquement et économiquement assez homo-
gène. On n'a 'peut-être pas envisagé la situation
qui pourrait se produire ailleurs, en Suisse alle-
mande, par exemple, ou visiblement un vieillard
touchant une rente dans une haute vallée de mon-
tagne ou dans une rue populeuse de Zurich n'aura
naturellement pas, avec une somme identique, les
mêmes possibilités de vivre. Il y a là une divergence
d'appréciation qui n'est du reste pas bien grave et
11 m'est agréable, sur ce point, de rendre les armes
aux auteurs du projet.

Mon collègue, M. Pictet, avec qui je n'ai pas
toujours voté, mais avec lequel je me trouve au-
jourd'hui d'accord, vous a dit tout à l'heure, avec
une autorité financière qui me manque, que la si-
tuation des finances fédérales est sérieuse. Le Con-
seil fédéral lui-même le reconnaît. Nous avons
12 milliards de dettes et d'engagements divers,
des déficits annuels de 500 millions, un budget
annuel de 1 200 millions, plus les amortissements,
et les crédits que nous continuons à voter. Bref,
nous ne pouvons plus improviser ni nous exposer
à des surprises. Je suis de ceux qui ne veulent ni.
d'une assurance, illusoire qui risquerait d'aboutir
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à de graves déceptions, ni surtout d'un échec de
la loi au cas, qui nous paraît probable à nous
autres Romands, où un. referendum obligerait le
peuple à se prononcer. L'assurance vieillesse et
survivants est une chose sérieuse. Je n'interviens
pas à la légère.
, Je vous assure même qu'il ne m'est pas agréa-
ble de prendre la parole pour jouer le rôle de
Cassandre.

La Suisse doit réussir l'assurance vieillesse.
Mais sous sa forme actuelle le projet que nous
discutons me semble porter en lui plusieurs causes
d'échec. Ce n'est donc pas du tout par hostilité
contre le projet, mais bien au contraire parce que
je veux que l'assurance vieillesse devienne une
réalité que je vous propose de renvoyer toute
l'affaire au Conseil fédéral pour une nouvelle étude,
notamment en ce qui concerne son financement et
le taux de la rente.

Je n'.ai fait distribuer aucune proposition écrite.
J'ai lu avant de songer à la forme de mon inter-
vention, le texte que mon collègue, M. Pictet, a fait
distribuer. Ses motifs sont peut-être différents des
miens sur certains points, mais sur 'le fond, ce
texte recouvre exactement mes intentions. Je me
rallie donc à la proposition de M. Pictet qui, lui aussi,
demande le renvoi, pour étude, au Conseil fédéral.

Wenk:'Ich möchte Ihnen beantragen', für Ein-
treten zu stimmen und nicht den Herren Pictet
und Malche zu folgen. Herr Pictet hat in seinen
Ausführungen zuerst an die Lex Schulthess erin-
nert und erklärt, dass man jetzt froh sei, dass sie
damals verworfen worden sei. Ich kann diese Auf-
fassung nicht teilen und ihm nur versichern, dass
es sehr viele Arbeiter gibt, die heute erklären, es
sei schade, dass wir seinerzeit die Lex Schulthess
nicht angenommen und damit einen ersten ' Schritt
zur Versicherung gemacht haben. Sie wissen so gut'
wie ich, dass es immer zu empfehlen ist, möglichst
frühzeitig mit dem Sparen anzufangen: man kann
nie früh genug damit anfangen. Hätten wir mit
der Lex Schulthess den ersten Anfang zum Sparen
gemacht, dann wäre es möglich gewesen, die Ver-
sicherung durch die neuen Prämien weiter auszu-
bauen.

Sie haben auf die finanzielle Situation unseres
Staates hingewiesen. Es fällt mir nicht ein, die
Lage des Finanzhaushaltes des Bundes bagatelli-
sieren zu wollen. Aber ich darf doch darauf auf-
merksam machen, dass die finanzielle Situation
unserer Ökonomie heute eine ganz andere ist als
zur Zeit der Lex Schulthess. Wir wissen heute, wie
viele Milliarden Volksvermögen das Schweizervolk
hat und kennen die Milliarden, die in unserer Wirt-
schaft umlaufen.' Ich glaube, das ist der wesentliche
Faktor zur Beurteilung der Frage, ob die Wirt-
schaft in der Lage ist, die Altersversicherung, wie
sie uns vorgelegt wird, zu tragen, oder ob sie dazu
äusserstande ist.

Allerdings, ich verstehe Herrn Pictet: Man
hätte annehmen können, dass der Klassenkampf
mindestens in dieser Frage aufgehört habe, wenn
er nicht gesprochen hätte. Ihre Absicht, Herr Pictet
— sie ist in Ihren Ausführungen deutlich zum
Ausdruck gekommen —, ist eben die, die Steuer-
quellen zu beanspruchen, die dem Volke für die

Altersversicherung verfassungsmässig versprochen
sind. Ich muss-immer wieder daran erinnern, dass
wir auf die Verfassung schwören, dass wir sie zu
halten haben, und dass es eigentlich einen Raub
am Volke bedeutet, wenn man die Beträge, die ver-
fassungsmässig für die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung aus Alkohol und Tabak mitsamt den
Zinseingängen sichergestellt waren, für die allge-
meine Bundesverwalturig beansprucht hat, statt
diese Beträge auf dem Wege der Steuern zu holen.

Wenn H«rrn Pictet die finanzielle Situation
unseres Landes so sehr am Herzen liegt, so wäre
ja ein Weg das Friedensopfer. In der Vorlage über
die eidgenössische Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung ist kein eigentliches Opfer des Besitzes
vorgesehen. Es sind die Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, die diese Beträge aufbringen, und es sind die
Umsatzsteuern, die die weitere Finanzierung sicher-
stellen sollen, also Steuern, die in keiner Weise etwa
nach den Möglichkeiten des Besitzes erhoben wer-
den. Sondern auch der kleine Mann,.der seinen Stum-
pen rauchen will, wird belastet. Nur wer die Absicht
hätte, diese Quellen zur Sanierung des Bundeshaus-
haltes heranzuziehen, darf mit dieser Intensität,
wie Herr Pictet, das vorliegende Projekt bekämpfen.

Ich möchte auch in bezug auf die Ausführungen-
des Herrn Malche sagen, dass man wohl kaum be-
haupten kann, dass hier ein überstürztes Projekt
vorliege, und dass es deshalb zweckmässig sei, es an
den Bundesrat zurückzuweisen. Ich glaube, wer
sich eingehend mit dem Projekt befasst," muss tat-
sächlich zugeben, dass es nach allen Seiten aus-
gewogen ist. Selbstverständlich wird nie ein Projekt
entstehen, das allen gefällt. Das ist bei der Ver-
sicherung schon deshalb unmöglich, weil die Jun-
gen andere Ansprüche an die Versicherung stellen
als die Alten. Das heisst, im Grunde genommen
sind es die gleichen Ansprüche: möglichst hohe
Renten zu erhalten und möglichst wenig Prämien
zu bezahlen. Das geht aber nicht beim Alten und
nicht beim Jungen. Man kann den Alten nicht
hohe Renten zahlen, wie es übrigens die Herren
von Genf wollen, ohne es den Jungen wegzunehmen,
oder dann muss die öffentliche Hand mehr leisten.

Es scheinen mir überhaupt äusserordentliche
Unklarheiten in den Ausführungen der Herren
Pictet und Malche zu liegen. Auf der einen Seite
kritisieren sie die Kleinheit der Renten und auf
der ändern Seite jammern sie über die finanzielle
Belastung des Staates. Um Renten auszubezahlen,
braucht es Geld. Wer mehr auszahlen will, muss
mehr Geld zur Verfügung stellen. Sie können wohl
am Anfang beim Umlageverfahren höhere Renten
bezahlen, nehmen aber damit das Geld den Jün-
geren weg und werden nachher diesen entsprechend
weniger «hohe Renten bezahlen. Dann würden die
Versicherungsgesellschaften kommen, Herr Pictet.
Sie können das heute schon bis zu einem gewissen
Grade tun und sagen: Wie willst du, Schweizervolk',
eine solche Versicherung schaffen ? Da^ können wir
privaten Versicherungsgesellschaften bei viel be-
scheideneren Prämien tun — diese privaten Ver-
sicherungsgesellschaften, die ja so gern den Fonds
in ihrer Verwaltung hätten und es gar nicht gern
sehen, dass das Schweizervolk einmal zu einem
solchen Vermögen für seine Alters- und Hinter-
lassenenversicherung kommen soll.
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Ich sage: mir scheint das Projekt wohl ausge-
wogen zu sein, indem es möglichst weit den Alten
entgegenkommt, aber nicht zu sehr die- Jungen be-
einträchtigt, was der Fall wäre, wenn man zum
reinen Umlageverfahren griffe.

Herr Pictet sagt, diese Versicherung bedeute
eine Uniformierung und Kollektivisierung. Sicher
ist es eine allgemein« Volks Versicherung. Sie hängt
nicht von der Bedürftigkeit ab. Das war es ja
gerade, warum die Lex Schulthess verworfen wor-
den ist. Diese Uniformierung will das Schweizer-
volk: es will einen Rechtsanspruch auf die Ver-
sicherung haben. Wir haben die Erfahrung in Basel
gemacht: wir haben eine kantonale Versicherung;
jeder hat einen unbeschränkten Rechtsanspruch.
Ja, die Liberalen haben sie auch bekämpft und
zweimal berannt. Aber die Festung hielt beide
Male. Sie fiel eben darum nicht, weil sie nicht der
Lex Schulthess glich und nicht der zürcherischen
Versicherung, weil sie nicht an der Bedürftigkeit
hing, sondern 'weil ein unabdingbarer Rechts-
anspruch und gleiche Renten für alle vorgesehen
waren. Das ist es eben, was wieder unlösbar zu-
sammenhängt, dass man diesen allgemeinen Rechts-
anspruch nur gewähren kann, wenn man auch die
Rente demjenigen gibt, der sie schliesslich auf
Grund seines Vermögens nicht nötig hätte. Nur so
kommen Sie zu einer allgemeinen Volksrente und
weg von der Bedürftigkeits- oder Bedarfsrente, die
ja in der Übergangsgeneration vernünftigerweise
aus finanziellen Gründen geschaffen werden muss.
Aber ich glaube, das ist-kein Unglück.

Schön wäre es allerdings, wenn der Besitz für
diese Renten herangezogen werden könnte. Das
wäre uns erwünscht. Wir möchten aber die Vor-
lage nicht irgendwie gefährden und nicht Abände-
rungsanträge stellen. W7ir sind überzeugt, dass so
wie bis anhin die sozialpolitische Politik unseres
Landes sich weiter entwickeln wird, und dass auch
nach dieser Richtung sich Möglichkeiten bieten
werden. '

Wenn ich auch noch eine mehr persönliche Be-
merkung zum Projekt machen darf, so bedaure ich,
dass es nicht möglich war, die anerkannten Kassen
in einer etwas ändern Weise zu behapdcln, als das
hier der Fall'ist. Ich habe mir immer vorgestellt,
dass die Entwicklung der Renten möglich sein
werde über den Weg der arierkannten Kassen.
Wir haben bereits jetzt, wie man uns sagt^ 400 000
Personen, die in privaten Versicherungsinstitutionen
versichert sind. Diese werden im allgemeinen höhere
Leistungen, als wie sie das Gesetz vorsieht, erhalten.
Dort ist die Möglichkeit gegeben — ich fürchte
allerdings, dass sie nur in reduziertem. Mass be-
nutzt werden wird — der Entwicklung zur Aus-
richtung höherer Renten. In einer anerkannten
Kasse können Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich
zusammenfinden und erklären: Wir wollen nicht
nur 2, sondern 3 oder 4 % in diese Kasse legen :
dann werden sie dank den Leistungen des Bundes
eine dementsprechend besser ausgestaltete Ver-
sicherungseinrichtung haben.

Herr Malche hat auf die Leistungen Genfs bei
der Einführung ' der Versicherung hingewiesen..
Basel ist in der. genau gleichen Lage. Materiell hat
Herr Malche sicher rechi, dass die Stäcltekantone

bedeutende Aufwendungen zu machen haben. Das
liegt aber .an diesem System der Versicherung:-:

Hier möchte ich Herrn Petrig an die Diskussion,
die wir schon in der Kommission, gehabt '• haben,
erinnern. Wenn er eine stärkere Berücksichtigung
der ländlichen Kreise wünscht, so wäre das nur
bei einer weitern Benachteiligung der Städte mög-
lich. Es ist darauf hingewiesen worden — Herr
Bundesrat Stampfli hat das in der Kommission
getan -— dass ungefähr 80' %, wenn ich die Zahl
noch recht in der Einnerung habe, der Bundes-

t leistungen und Sozialzuschüsse auf das Land hinaus
gehen. Es sind die Städte, die bei diesem System,
das hier gewählt ist, mithelfen, die Renten auf dem
Lande zu tragen. Ich glaube .deshalb, es wäre gut,
wenn man den Bauern das sagte -und nicht um-
gekehrt den Anschein erwecken wollte, als ob sie
zu kurz kämen. ' ,' •:'

Wir haben eine Uniformierüng ; Herr Pictet
hat recht. Aber es ist nicht eine Uniformierung, die
zu beanstanden ist, wenn tatsächlich einmal die
Unifprmierung in unserem Lande vorhanden ist,
dass jeder alte Mann soviel hat, dass er davon
leben kann, ohne 'an die Armenbehörde' verwiesen
zu werden oder betteln zu müssen. Sicher, in den
Städten wird es damit nicht reichen^ Denken Sie
daran, wie glücklich wir in Basel jetzt sind, dass
wir bereits eine kantonale Versicherung haben. Mit
der kantonalen und der eidgenössischen Versiche-
rung wird es in unseren Städten gerade ausreichen.
Ich bin überzeugt, dass es Genf nicht schwer fallen
wird, wenn es will, bei den Opfern, die es bereits
heute bringt, ebenfalls eine Zusatzversicherung zu
schaffen. Es ist ganz klar, dass auch Zürich — Herr
Kollege Klöti hat'das bereits ausgeführt — in ähn-
licher Weige wird vorgehen müssen. Die Städte
werden zusätzliche Versicherungen oder, .was ich
allerdings weniger schätzen würde, Fürsorgeeinrich-
tungen schaffen müssen, um diese Renten auf ein
entsprechendes Mass zu bringen, das vor der
Armenbehörde schützt.

Aus allen diesen Erwägungen, gerade weil es
als ein Glück empfunden werden muss, wenn wir
einmal sagen können, dass das Schweizervolk wirk-
lich in einer anständigen Art und Weise für seine v

Alten sorgt, möchte ich Sie bitten, auf die Vorlage
einzutreten und ihr im Volke zur Ahnahme zu ver-
helfen. Herr Pictet hat zwar erklärt, sie sei anti-
sozial. Ich weiss nicht, wie er eine solche Behaup-
tung begründen Awill. Ich glaube, es ist unsere
höchste soziale und ich möchte sagen: christliche
Pflicht, dafür zu sorgen, dass der Unterschied zwi-
schen den Armen und Alten auf der einen und den
Reichen auf der'ändern Seite nicht m der krassen
Form bleibt, in -der wir ihn jetzt haben, .sondern
dass er so gemildert werde, dass auch der alte Arine
seines Lebens froh sein kann.

Präsident: Herr Berichterstatter Altw'egg hat
das Wort verlangt. Nachher werden wir die Bera-
tung abbrechen müssen; wir können leider die Ein-
tretensdebatte heute nicht mehr erledigen.

*
M. Bosse t: Je voudrais présenter une motion

d'ordre. Je vous'propose de suspendre ici nos déli-
bérations.: Voilà dix heures quejnous sommes en
séance. On ne peut liquider ainsi ce qu'il a fallu au



Loi sur 1'A.V. S. Financement de l'A.V. S. — 370 — 4 décembre 1946

Conseil national 4 jours de discussion. Il ne serait
pas mauvais que nous ayons encore quelques
heures pour réfléchir et peser les nombreuses pro-
positions qui ont été formulées aujourd'hui.

Präsident: Es hätte sich um das Wort für Herrn
Kommissionspräsident Altwegg gehandelt; morgen
hätte dann Herr Bundesrat Stampfli gesprochen,
und die Abstimmung würde auf jeden Fall erst
morgen vorgenommen.

Abstimmung. — Vote.
Für den Ordnungsantrag Bosset 10 Stimmen
Dagegen 20 Stimmen

Altwegg, Berichterstatter: Ich werde Sie nicht
allzu lange in Anspruch nehmen, glaube aber, es ist
vorteilhaft, wenn morgen zu Beginn der Sitzung
Herr Bundesrat Stampfli zu Ihnen sprechen kann
und ich meine Bemerkungen heute abend noch
Ihnen zu Gemute führen darf.

Ich gebe ohne weiteres zu, dass ich als Kom-
missionspräsident in einer gewissen Verlegenheit
bin, mich zum Antrag auf Rückweisung zu äussern,
weil dieser Antrag in unserer Kommission nicht
gestellt worden ist. Ich möchte auch fragen, ob ich
kompetent bin, im Namen der Kommission Ihnen
die Ablehnung des Rückweisungsantrages zu emp-
fehlen. Ich glaube aber, diese Kompetenz zu haben.
Denn wenn ich feststelle, dass die Kommission ein-
stimmig für Eintreten auf beide Vorlagen war und
ich den Auftrag habe, die Sache hier in diesem Sinne
zu vertreten, dann habe ich auch die Kompetenz,
einen Rückweisungsantrag zu bekämpfen. Es ist
meines Erachtens bedauerlich, dass dieser Rück-
weisungsantrag erst heute kommt und dass wir
damit gewissermassen überrascht werden. Ich habe
auch die Einzelheiten, die Herr Pictet uns in drei-
facher Form hier unterbreitet hat, vorher nicht
gesehen. Wir haben einzig den Rückweisungsantrag
unter Hinweis darauf, dass das Resultat der eid-
genössischen Finanzreform abgewartet werden sollte.

Ich kann Ihnen sagen, dass wir nach dieser
Richtung die Sache überprüft haben. Wie ich mir
erlaubt habe, Ihnen heute morgen zu berichten,
haben wir es für unannehmbar erachtet, dass wir
vorerst für die Altersversicherung das Resultat der
eidgenössischen Finanzreform abwarten. Ich möchte
mich nicht wiederholen, ich glaube aber, das Volk
erwartet von uns andere Arbeit als die Rückweisung
bis zur Erledigung der Finanzreform. Ich habe
behauptet und möchte es wiederholen, es gibt dort
noch viele Nüsse zu knacken, und wir werden viel-
leicht mit Herrn Pictet noch die Klinge zu kreuzen,
haben. Wenn die Sache nicht so spielend geht, wie
man da und dort meint, so ist zu sagen, wir wissen
heute noch nicht, wann wir diese Finanzreform
durchführen und wann wir dann nach dem Antrag
des Herrn Pictet an die Altçrs- und Hinterlassenen-
versicherung herantreten dürften.

Herr Pictet! Gestern hatte ich die Ehre, drei
Genfer zu empfangen. Wegen eines Missverständ-
nisses waren nur Herr Flükiger und der Sprechende
da, um diese «thèses genevoises» entgegenzunehmen.
Die Herren haben zugeben müssen, dass die Auf-
klärung reichlich spät kam: Am Tage, bevor der
Präsident über die Vorlage referieren soll.

Diese drei Herren haben das vertreten, was Sie
vor wenigen Tagen schriftlich erhalten haben: les
thèses du comité genevois sur l'assurance vieillesse
et survivants, Kritik der Detailvorschriften.

Heute stellt Herr Pictet die Sache auf einen all-
gemeineren Boden, die Vorlage soll vom finanziellen
Standpunkt aus zurückgewiesen werden. Die Frage
der Kombinierung mit der Finanzreform ist in der
Kommission behandelt worden. Sie wurde aber im
Nationalrat und in unserer Kommission im Einver-
nehmen mit dem Bundesrat negativ entschieden.
Es stimmt, dass in der Expertenkommission von
15 Mann kein Genfer sass, dagegen war Herr Mar-
chand in der Kommission, ein Neuenburger, ferner
Herr Haldy, ein Waadtländer. Ich würde es be-
dauern, wenn aus dieser Sachlage heraus irgend-
welche Anfänge eines Grabens entstünden. Ich
glaube, man hat nicht beabsichtigt, die Genfer bei
der Zusammenstellung (der Kommission zu igno-
rieren.

Die Experten hatten Kenntnis von den Vor-
schlägen des comité genevois, die uns allerdings in
den letzten Tagen zugestellt wurden. Diese Gedau-
kengänge basieren auf einem ändern System: totales
Umlageverfahren, während wir ein kombiniertes
Verfahren haben: Umlage und Deckung. Dann ver-
langen sie ganz andere Rentenansätze .und Ruhe-
standsrenten. Die Expertenkommission hatte die
Aufgabe, alle diese Fragen zu ventilieren. Sie musste
entscheiden, ob Umlage oder Deckung, ob Ruhe-
stands- öder Altersrente, ob Einheitsrenten, ob trep-
penweise Finanzierung usw. Die Experten haben ent-
schieden. Der Bundesrat, der Nationalrat und seine
Kommission haben ebenfalls entschieden, wobei
zuzugeben ist, dass dort eine fast geschlossene Gen-
fer Opposition festzustellen war, ich glaube mit
Ausnahme von Herrn Picot. Es ist ein demokrati-
scher Grundsatz, dass eine Minderheit, die unter-
legen ist, die Konsequenzen zieht, namentlich in
einer so heiklen Angelegenheit, wo man natürlich
leicht mit Wenn und Aber die Leute kopfscheu
machen kann. Selbstverständlich haben die ändern
Systeme auch etwas für sich. Man hätte eventuell
in irgend einer Form auf das Umlageverfahren
kommen und die Ruhestandsrente einführen kön-
nen, warum nicht ? Es ist aber anders entschieden
worden. Einmal muss das Hin und Her aufhören.

Es ist möglich, dass Herr Pictet mir antwortet,
das seien Detailsachen, die ihn weiter nicht inter-
essierten. Ihn interessierten die grossen finanziellen
Fragen. Ich sage Ihnen nochmals, das Volk erwartet
von uns nicht diese Kombination der Altersversiche-
rung mit der Finanzreform. Herr Pictet,.Sie haben
eine Situation, wo heute für 20 Jahre die Finanzie-
rung unserer Vorlage gesichert ist, zur Hälfte durch
die Wirtschaft, zur Hälfte durch die öffentliche Hand.
Die Kantone haben sich abgefunden und finden
ganz sicher die Millionen, die wir von ihnen ver-
langen. Der Bund hat den Tabak, die gebrannten
Wasser und diese Fondszins'en. Warum brauchen
Sie deshalb für die nächsten Jahre die Sache mit
der Finanzreform zu kombinieren ? Das wesentliche
hat Herr Bundesrat Nobs Ihnen vor seinem Weggang
heute nachmittag gesagt: Denken Sie an die 260
oder 350 Millionen Franken, die Sie heute noch
haben und am 1. Januar 1948, wenn der Entscheid
negativ ausfallen sollte, vielleicht nicht mehr. Wol-
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len Sie diese Verantwortung übernehmen? Für die
Versicherung besteht heute zum mindesten für viele
Jahre «la dernière chance». Die Versicherung ist
gefährdet durch diese Wenn und Aber, Sie wollen
die Bedürfnisrente einführen? Glauben Sie, dass
nach dem Verfassungsartikel 34quater vom Jahr
1925 das Volk mit einer Bedürfnisrente zufrieden
ist, nachdem dort das Volk eine Altersversicherung
verlangt hat? Man kann ja sagen, die Lösung ist
im Jahr 1931 auch abgelehnt worden. Dort war
immerhin das* Deckungsverfahren in einer Art und
Weise ausgebaut, die mir noch in ungemütlicher
Erinnerung ist. Nicht nur der Bund hatte damals
Millionenberge aufgehäuft zur Deckung' der- Aus-
gaben, sondern auch die Kantone. Wir haben jetzt
nur einen einzigen Fonds.

Wenn Sie, Herr Pictet, vom Welschland her mit
der Getränkesteuer kommen, so frage ich mich:
Ist es Ihnen damit ernst ? Sie wissen, es braucht
einen Verfassungsartikel! Was birgt doch ein Ver-
fassungsartikel alles für Gefahren in sich! Ich bin
kein Gegner der Getränkesteuer, ich weiss, dass
der Bund die Getränkesteuer nötig hat, und zwar
mindestens mit zwei Nullen ! Aber wenn diese Ge-
tränkesteuer kommt, so ist sie in der Finanzreförm
am richtigen Ort placiert.

Ich glaube deshalb, dass wir heute die ganze
Vorlage nicht torpedieren, gefährden dürfen mit
all diesen Wenn und Aber, die während der Vor-
arbeiten geprüft wurden und abgelehnt werden
mussten, wenn man rechtzeitig zu einer Lösung
kommen wollte. Ich bin überzeugt, dass Ihnen Herr
Bundesrat Stampfli morgen besser als ich aus-
führen kann, warum wir nicht allzulange warten
dürfen mit der Verwirklichung, sonst werden viel-
leicht die Wenn und Aber noch grösser. Ich glaube,
die Sache ist gereift, die Situation ist speziell mit
Rücksicht auf die Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung vielleicht mehr in Gefahr, als Herr Pictet
denkt. Mit Rücksicht darauf haben wir allen Grund,
auf diese Sache einzutreten. Ich glaube, dass dies-
mal ein gut orientiertes Volk die Entscheidung
treffen wird.

Ich habe den Genfer Herren gestern gesagt, es
komme darauf an, wie man dem' Volke die Sache
vorlegt. Wenn man fragt: „Wollt Ihr vom 1. Januar
1948 an eine Vollrente ausbezahlt erhalten oder
erst nach 20 Jahren und vorläufig eine Übergangs-
rente", so möchte ich einmal diejenigen sehen, die
nicht applaudieren und sagen: Selbstverständlich
wollen wir am 1. Januar 1948 die Rente haben, und
zwar nicht nur die, die .einbezahlen, sondern alle
sollen gleich behandelt werden!

Ich glaube, bei uns in der Ostschweiz denkt
man nicht so. Bei uns erwartet keiner 1500 Franken,
wenn er nichts einbezahlt hat; er weiss, wenn man
eine Versicherung eingeht, dass man eben zahlen
muss. Wenn Sie von 480 Franken sprechen und
sagen, das sei wenig, so darf ich erwidern: Bei uns
sind 480 Franken keine Kleinigkeit. Zum Schluss
möchte ich an die beiden kantonalen Alters- und
Hinterlassenenversicherungen erinnern : Glarus und
Appenzell-Ausserrhoden. Ich habe vergessen, diesen
beiden Kantonen heute morgen ein Kränzchen zu
winden. Dort betragen die Jahresaltersrenten 200
bis 300 Franken. Unsere Leute, die gar nichts ein-
bezahlt haben, bekommen aber eine 'Minimalrente

von 480 Franken. Da kann man nicht davon- spre-
chen,'dass die Altersversicherung. nicht bis an die
Grenze des Möglichen gegangen sei. Man muss den
Glauben an das Werk aufbringen. Für zwanzig
Jahre ist die Deckung da, aber für nachher brau-
chen wir den Glauben. Auch für dann sind minde-
stens die 350 Millionen gesichert, und 70 bis 80%
sind auch dort und finanziert. Wir sollten deshalb
diese Chance nicht aus der Hand geben.

Ich glaube, ich darf Ihnen im Namen der Kom-
mission beantragen, den Rückweisungsantrag ab-
zulehnen. 4

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 5. Dezember 1946.
Séance du 5 décembre 1946, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Ackermann.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

5028. Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Financement de l'assurance vieillesse et
survivants.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 355 hiervor. — Voir page 355 ci-devant.

Bundesrat Stampfli: Es ist mir ein Bedürfnis,
den beiden Referenten der Kommission, den Herren
Ständeräten Dr. Altwegg und Dr. Piller, für ihre
ebenso instruktiven als erschöpfenden Ausfüh-
rungen, aber auch für die Anerkennung zu danken,
die sie dem Entwurf und seinen Verfassern, insbe-
sondere dem Direktor des Bundesamtes.für Sozial-
versicherung und seinen engern Mitarbeitern, ge-
zollt haben. Es hat mich ganz besonders gefreut,
dass der Berichterstatter französischer Zunge, Herr
Dr. Piller, trotzdem er eine grundsätzlich andere
Lösung vorgezogen hätte, dem Entwurf das Zeugnis
nicht versagt hat, dass er eine wohldurchdachte, ja
sogar ingeniöse Arbeit darstelle. Was kann man
Besseres von einem Bundesgesetzesentwurf sagen!
Dieses Urteil stützt sich offenbar auf ein gründliches
Studium, was. ich von demjenigen des Herrn
Ständerat Dr. Pictet nicht behaupten möchte, sonst
wäre es etwas objektiver und weniger geringschätzig
ausgefallen.

In diesen Dank möchte ich von meiner Stelle aus
auch einbeziehen die Expertenkommission, die eine
grosse und ausserordentlich wertvolle Arbeit ge-
leistet hat, durch welche die wichtigen grundlegen-
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len Sie diese Verantwortung übernehmen? Für die
Versicherung besteht heute zum mindesten für viele
Jahre «la dernière chance». Die Versicherung ist
gefährdet durch diese Wenn und Aber, Sie wollen
die Bedürfnisrente einführen? Glauben Sie, dass
nach dem Verfassungsartikel 34quater vom Jahr
1925 das Volk mit einer Bedürfnisrente zufrieden
ist, nachdem dort das Volk eine Altersversicherung
verlangt hat? Man kann ja sagen, die Lösung ist
im Jahr 1931 auch abgelehnt worden. Dort war
immerhin das* Deckungsverfahren in einer Art und
Weise ausgebaut, die mir noch in ungemütlicher
Erinnerung ist. Nicht nur der Bund hatte damals
Millionenberge aufgehäuft zur Deckung' der- Aus-
gaben, sondern auch die Kantone. Wir haben jetzt
nur einen einzigen Fonds.

Wenn Sie, Herr Pictet, vom Welschland her mit
der Getränkesteuer kommen, so frage ich mich:
Ist es Ihnen damit ernst ? Sie wissen, es braucht
einen Verfassungsartikel! Was birgt doch ein Ver-
fassungsartikel alles für Gefahren in sich! Ich bin
kein Gegner der Getränkesteuer, ich weiss, dass
der Bund die Getränkesteuer nötig hat, und zwar
mindestens mit zwei Nullen ! Aber wenn diese Ge-
tränkesteuer kommt, so ist sie in der Finanzreförm
am richtigen Ort placiert.

Ich glaube deshalb, dass wir heute die ganze
Vorlage nicht torpedieren, gefährden dürfen mit
all diesen Wenn und Aber, die während der Vor-
arbeiten geprüft wurden und abgelehnt werden
mussten, wenn man rechtzeitig zu einer Lösung
kommen wollte. Ich bin überzeugt, dass Ihnen Herr
Bundesrat Stampfli morgen besser als ich aus-
führen kann, warum wir nicht allzulange warten
dürfen mit der Verwirklichung, sonst werden viel-
leicht die Wenn und Aber noch grösser. Ich glaube,
die Sache ist gereift, die Situation ist speziell mit
Rücksicht auf die Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung vielleicht mehr in Gefahr, als Herr Pictet
denkt. Mit Rücksicht darauf haben wir allen Grund,
auf diese Sache einzutreten. Ich glaube, dass dies-
mal ein gut orientiertes Volk die Entscheidung
treffen wird.

Ich habe den Genfer Herren gestern gesagt, es
komme darauf an, wie man dem' Volke die Sache
vorlegt. Wenn man fragt: „Wollt Ihr vom 1. Januar
1948 an eine Vollrente ausbezahlt erhalten oder
erst nach 20 Jahren und vorläufig eine Übergangs-
rente", so möchte ich einmal diejenigen sehen, die
nicht applaudieren und sagen: Selbstverständlich
wollen wir am 1. Januar 1948 die Rente haben, und
zwar nicht nur die, die .einbezahlen, sondern alle
sollen gleich behandelt werden!

Ich glaube, bei uns in der Ostschweiz denkt
man nicht so. Bei uns erwartet keiner 1500 Franken,
wenn er nichts einbezahlt hat; er weiss, wenn man
eine Versicherung eingeht, dass man eben zahlen
muss. Wenn Sie von 480 Franken sprechen und
sagen, das sei wenig, so darf ich erwidern: Bei uns
sind 480 Franken keine Kleinigkeit. Zum Schluss
möchte ich an die beiden kantonalen Alters- und
Hinterlassenenversicherungen erinnern : Glarus und
Appenzell-Ausserrhoden. Ich habe vergessen, diesen
beiden Kantonen heute morgen ein Kränzchen zu
winden. Dort betragen die Jahresaltersrenten 200
bis 300 Franken. Unsere Leute, die gar nichts ein-
bezahlt haben, bekommen aber eine 'Minimalrente

von 480 Franken. Da kann man nicht davon- spre-
chen,'dass die Altersversicherung. nicht bis an die
Grenze des Möglichen gegangen sei. Man muss den
Glauben an das Werk aufbringen. Für zwanzig
Jahre ist die Deckung da, aber für nachher brau-
chen wir den Glauben. Auch für dann sind minde-
stens die 350 Millionen gesichert, und 70 bis 80%
sind auch dort und finanziert. Wir sollten deshalb
diese Chance nicht aus der Hand geben.

Ich glaube, ich darf Ihnen im Namen der Kom-
mission beantragen, den Rückweisungsantrag ab-
zulehnen. 4

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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Bundesrat Stampfli: Es ist mir ein Bedürfnis,
den beiden Referenten der Kommission, den Herren
Ständeräten Dr. Altwegg und Dr. Piller, für ihre
ebenso instruktiven als erschöpfenden Ausfüh-
rungen, aber auch für die Anerkennung zu danken,
die sie dem Entwurf und seinen Verfassern, insbe-
sondere dem Direktor des Bundesamtes.für Sozial-
versicherung und seinen engern Mitarbeitern, ge-
zollt haben. Es hat mich ganz besonders gefreut,
dass der Berichterstatter französischer Zunge, Herr
Dr. Piller, trotzdem er eine grundsätzlich andere
Lösung vorgezogen hätte, dem Entwurf das Zeugnis
nicht versagt hat, dass er eine wohldurchdachte, ja
sogar ingeniöse Arbeit darstelle. Was kann man
Besseres von einem Bundesgesetzesentwurf sagen!
Dieses Urteil stützt sich offenbar auf ein gründliches
Studium, was. ich von demjenigen des Herrn
Ständerat Dr. Pictet nicht behaupten möchte, sonst
wäre es etwas objektiver und weniger geringschätzig
ausgefallen.

In diesen Dank möchte ich von meiner Stelle aus
auch einbeziehen die Expertenkommission, die eine
grosse und ausserordentlich wertvolle Arbeit ge-
leistet hat, durch welche die wichtigen grundlegen-



Loi sur l'A.V. S. Financement de l'A.V. S. — 372 5 décembre 1946

den Fragen der Versicherung eine gründliche Ab-
klärung gefunden haben. Diese Kommission hat
nichts getan, als den Auftrag erfüllt, den ihr das
Volkswirtschaftsdepartement erteilt hatte. Und als
dieser Auftrag erfüllt war', zog sie sich wiederum ihre
Büsche zurück. Deshalb ist es absolut unange-
bracht, wenn Herr Ständerat Malche gestern den
Glauben erwecken wollte, als ob es diese Experten-
kommission sei „qui commande". Nein! Nachdem
die Kommission ihren Bericht erstattet hatte, ist
der weitere Gang der Arbeiten vom Bundesrat in die
Hände genommen, worden zuhanden der verfas-
sungsmässigen Instanzen. Wenn wir das Bestreben
haben, die Alters- und Hinterlassenenversicherung
auf den 1. Januar 1948 "in Kraft zu setzen, so ist das
nicht, weil es die Expertenkommission kommandiert
oder je überhaupt den Anspruch erhoben hätte,
sich über den Zeitpunkt der Inkraftsetzung zu
äussern. Das war gar nicht ihre Aufgabe, und sie hat
sich auch nie eine solche Aufgabe oder ein solches
Recht angemasst, sondern wenn uns die Not auf den
Nägeln brennt und wir unter allen Umständen die
Vorarbeiten so beschleunigen wollen, dass die Ver-
sicherung auf den 1. Januar 1948 in Kraft gesetzt
werden kann, so zwingt uns doch vor allem die Tat-
sache dazu, dass die auf dem Vollmachtenbeschluss
beruhende Übergangsordnung mit dem 31. De-
zember 1947 abläuft. Das hätte doch der Aufmerk-
samkeit von Herrn Ständerat Malché nicht ent-
gehen sollen. Wir haben keine Möglichkeit, die
Leistungen in der Höhe derjenigen der Übergangs-
ordnung über den 31. Dezember 1947 hinaus weiter-
zuführen, weil wir dazu die Weiterführung der Bei-
träge der Lohn- und Verdienstersatzordnung brau-
chen, denn die liefern ja 60% dieser Leistungen. Da
hat mit Recht Herr Ständerat Dr. Klöti gestern
darauf hingewiesen, dass es ganz ausgeschlossen ist,
mit einem Vollmachtenbeschluss oder mit einem
dringlichen Bundesbeschluss ^die Weiterzahlung
dieser Beiträge einfach befehlen zu wollen ange-
sichts der Widerstände, die sich aus Arbeitgeber-
kreisen, ,aber auch aus Arbeitnehmerschichten
gegen die Weiterzahlung der Beiträge geltend
machen. Es könnte ja nur ein Rechtserlass, der die
Autorität eines Volksentscheides hinter sich hat, die
Weiterzahlung erzwingen.

Daher ist es nicht das Kommando oder die Ka-
priziertheit irgendeiner Amtsstube im Bundespalais,
was so darauf dringt, dass die Versicherung auf den
1. Januar 1948 in Kraft gesetzt werden kann, son-
dern die Einsicht, dass wir nicht ein Vakuum ein-
treten lassen können, dass nicht einfach mit dem
31. Dezember 1947 die Übergangsrenten, an die
sieh die Kreise der Alten, Witwen und Wa'isen in
diesen, zwei Jahren gewöhnen werden, wieder ihr
Ende nehmen und diese vor einem Nichts stehen.

Es ist auch nicht ganz richtig, wenn gestern der
Anschein erweckt worden ist, als ob dieser Entwurf
gewissermassen unter Ausschluss der Öffentlichkeit
in einem Kollegium von Fachleuten ausgebrütet
worden wäre. Ich darf doch wohl daran erinnern,
dass wir weitesten Kreisen Gelegenheit gegeben
haben, sich an der Ausarbeitung und Vorbereitung
der Vorlage für eine Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung zu beteiligen. Als sich die Experten-
kommission auftragsgemäss in einem einlässlichen
gedruckten Bericht über ihre Vorschläge ausge-

sprochen hatte, haben wir diesen Bericht nicht in
irgendeiner Schublade verwahrt, sondern wir haben
ihn den weitesten Kreisen unseres Landes zur Ver-
nehmlassung zugestellt, nicht nur nach üblicher
Weise den wirtschaftlichen und sozialpolitischen
Organisationen und den Kantonsregierungen, son-
dern auch den politischen Parteien. Es sind nicht

. weniger als 53 Eingaben auf diese Einladung hin
eingegangen. Weitaus der grösste Teil, über 90%,
hat sich absolut zustimmend und positiv ausge-
sprochen. •

Allerdings lag eine Vernehmlassung der Katho-
lisch-konservativen Volkspartei vor, welche eine
eidgenössische Regelung, wie sie die Experten-
kommission vorschlug, ablehnte und es vorgezogen
hätte, wenn wir uns auf ein Rahmengesetz be-
schränken würden, welches die Versicherungspflicht
statuiert und ein Mindestmass von Versicherungs-
leistungen vorschreibt und im übrigen die Ordnung
aller ändern Einzelheiten dem kantonalen Gesetz-
geber »überliesse. Wir haben diesen Vorschlag ein-
lässlich geprüft. Diese Anregung ist auch schon an-
lässlich der sogenannten Lex Schujthess studiert
worden. Wir sind wiederum zürn Schluss gekommen,
dass eine solche, den Kantonen anheimgestellte
Regelung zu einer wahren Musterkarte versiche-
rungsrechtlicher und versicherungspolitischer Be-
stimmungen würde, eine Musterkarte, die doch nie-
mals den Verhältnissen und sozialen Bedürfnissen
eines kleinen Landes entspräche.

Und das muss ich auch an die Adresse des Herrn
Ständerat Pictet sagen, der gestern erklärte, diese
Vorlage sei wiederum der Ausbund von Zentralismus
und Unification. Wenn das noch Ihr ganzer Födera-
lismus ist, Herr Pictet, dann gehen Sie wieder weit
zurück hinter die Zeiten, in denen Bundesrat Ru-
chonnet, Le Grand Louis, wie ihn gestern Herr
Bosset nannte, lebte, denn gerade Herr Ruchonnet
war es, der den Satz geprägt hat: „Nicht zentrali-
sieren, unifier, vereinheitlichen, wo das Bedürfnis
vorhanden ist." Nicht überall ist das Bedürfnis vor-
handen. Auf dem Gebiete des 'Erziehungswesens
oder auf dem Gebiete kultureller Bestrebungen

,sicher nicht! Will Herr Pictet wiederum unser ein-
heitliches Zivilrec'ht und das kaum zur Einführung
gelangte einheitliche Strafrecht abschaffen ?

Gerade so gut, wie auf diesen Rechtsgebieten,
ist 'eine einheitliche Regelung für eine Alters- und
Hinterlassenenversicherung eine Notwendigkeit ! In
einem kleinen Land wie die Schweiz, wo man nicht
mehr als eine halbe Stunde braucht, um in das Ge-
biet eines ändern Kantons zu gelangen, in einem
Lande, in dem dank seiner freiheitlichen Einrich-
tungen der Berufswechsel so häufig ist wie der
Domizilwechsel, ist eine einheitliche Alters- und
Hinterlassenenversicherung unbedingtes Erforder-
nis. Unsere Deutschschweizer haben doch das Be-
dürfnis, einmal auch das Paradies jenseits der Sarine
kennenzulernen. Massenhaft gehen sie in ihrer
Jugend hinüber. Sie kämen dann ins versicherungs-
technische Ausland, und diese Jahre würden ihnen
verloren gehen, wenn man nicht eine gewisse Ein-
heitlichkeit auf dem Gebiete der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung gewährleisten würde.

Wir wollen doch die Dinge nehmen, wie sie sind.
Da, wo sachlich eine einheitliche eidgenössische
Regelung den Bedürfnissen entspricht, soll man
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nicht Prmzipienreiterei treiben , und aus* solcher
Prinzipienreiterei heraus sich einer vernünftigen
eidgenössischen Regelung lediglich Um des Prinzips
willen widersetzen!

Es ist auch nicht richtig, dass wir es abgelehnt
hätten, irgendeine andere grundsätzliche Lösung zu
prüfen. Wir haben das auch gegenüber dem Vor-
schlag der Katholisch-konservativen Volkspartei
getan. Wir sind übrigens .bei dieser Prüfung auch zu
der Überzeugung gelangt, dass, wenn wir uns nach
diesem Vorschlag auf den Erlass eines Rahmen-
gesetzes beschränken wollten, die Leistungen in sehr
vielen Kantonen absolut ungenügend wären. Man
würde mit mehr oder weniger Dank den Beitrag des
Bundes entgegennehmen, aber selber herzlich wenig
leisten. Darum sage ich, wenn gestern gerade von
katholisch-konservativer Seite, von Herrn Stände-
rat Petrig, der Standpunkt vertreten wurde, dass
man den ländlichen Verhältnissen noch mehr hätte
entgegenkommen sollen, insbesondere den. Gebirgs-
regionen, dies jedenfalls durch ein eidgenössisches
Rahmengesetz niemals möglich-gewesen wäre. Die
bessere Berücksichtigung der finanzschwachen Kan-
tone, der Gegenden mit noch etwas ursprünglichen
wirtschaftlichen Verhältnissen, ist ja nur dank der
Solidarität möglich, wie sie in dieser Vorlage zwi-
schen den Empfängern grosser Einkommen und
den bescheidenen Leuten gesichert ist. Und die Aus-
wirkung dieser Solidarität ist doch selbstverständ?

, lieh nur innerhalb einer Versicherung möglich, die
sich auf das ganze Land erstreckt und nicht bloss
auf die Gebiete von Kantonen, innerhalb derer dann
die Solidarität auf die Angehörigen des betreffenden
Kantons beschränkt bliebe. Die grossen Solidaritäts-
beiträge von Zürich, Basel und auch noch von Genf
gingen dem Kanton Wallis ganz einfach verloren,,
was sich in kleineren Renten zeigen müsste.

Wenn man an die Errichtung einer sogenannten
Sozialversicherung denkt, so hat man sich über
einige grundlegende Fragen zuerst Klarheit zu ver-
schaffen, bevor man überhaupt an die Ausarbei-
tung eines Gesetzes selber herantreten kann. Da ist
die erste Frage: Wie ist der Kreis der Versicherten
abzugrenzen ? Man hätte die Möglichkeit, die Ver-
sicherung auf der Grundlage der Freiwilligkeit zu
errichten. Erfahrungsgemäss hätte das zur Folgej
dass gerade diejenigen, .die der Wohltat der Ver-
sicherung in erster Linie bedürfen, nicht in deren
Genuss kämen, sei es, weil sie die nötigen Mittel
nicht aufbringen oder weil ihnen die erforderliche
Einsicht in die Notwendigkeit einer Vorsorge fehlt.
Darum kann nur eine Alters- und Hinterlassenen-
versicherung dem sozialen Bedürfnis unseres Landes
entsprechen, welche sich auf ein Obligatorium grün-
det. Es kann sich nur noch um die Frage handeln,
ob ein allgemeines Volksobligatorium das richtige
ist oder ob man sich auf ein Klassenobligatorium be-'
schränken kann. Bei der Struktur unserer Bevöl-
kerung kann es gar keine • Zweifel darüber geben,
dass wir mit einem Klassenobligatorium, das sich
beispielsweise auf die unselbständig Erwerbenden
oder auf gewisse Kreise der unselbständig Erwer-
benden beschränken würde-, niemals dem sozialen
Bedürfnis unseres Volkes genügen könnten. Es ist nun
einmal eine Besonderheit des Aufbaus unserer Be-

• völkerung, dass sie weit mehr als in ändern Ländern
rieben vielen Industriearbeitern und Angestellten
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auch sehr viele kleinbäuerliche und gewerbliche
Existenzen umfasst, kleine selbständig Erwerbende,
die die Vorsorge' einer Alters- und Hinterlassënen-
versicherung mindestens ebenso nötig haben wie'
ein grosser Teil der unselbständig Erwerbenden.
Und wenn man ein Klassenobligatorium vorsehen
wollte, so würde dessen Umschreibung, die Abgren-
zung des Kreises der Versicherungspflichtigen, uns
vor die allerschwierigsten Probleme stellen. Deshalb
ist das allgemeine Volksobligatorium für unsere Ver-
hältnisse das Gegebene. Auch wenn es auf den ersten
Blick als stossend, als überflüssig erscheinen mag,
dass wir auch Millionäre und Leute mit einem Ein-
kommen von 30 000, 40 000 und mehr Franken in
das Obligatorium einschliessen, so hat doch deren
Einbeziehung seit der Einführung der Lohn- und'
Verdienstersatzordnung ein ganz anderes Gesicht
erhalten. In der Lohn- und Verdienstersatzordnung,
in dieser glänzenden Improvisation des Wehr-
mannsschutzes während der Aktivdienstzeit, ist
doch ,der Gedanke zum Ausdruck gekommen und
Allgemeingut geworden, dass wer ein grosses
Einkommen bezieht, durch das seine < Situation
ohnehin gesichert ist, die Pflicht hat, für die Für-
sorge zugunsten der wenig bemittelten Kreise
einen Solidaritätsbeitrag zu leisten, der über das •
hinaus geht, was der eigene Schutz erfordern würde.
Dieser Gedanke findet in unserer Vorlage seinen
Ausdruck dadurch, dass auch diese Kreise unter das
Obligatorium fallen und ,so zu einem. Solidaritäts-
beitrag herangezogen werden, dessen .Berechtigung
bei der Lohn- und Verdienstersatzordnung von nie-
mandem angefochten worden ist.

• Die zweite Frage grundsätzlicher Art, die vor
Errichtung einer Alters-' und Hinterlassenenver-
sicherung abgeklärt werden muss, ist die Umschrei-
bung der Beitragspflicht. Die bekannte Genfer
Initiative hat verlangt, dass eine Alters- und
Hinterlassenenversicherung ins Leben gerufen werde,
deren Finanzierung sich stützen soll auf das Bei-
tragssystem der Lohn- und Verdienstersatzordnung.
Die Auffassung, die in dieser Initiative ihren Nieder-
schlag gefunden hat, wird zweifellos in weiten -
Kreisen geteilt, und schon kurze%Zeit nach der Ein-
führung der Lehn- und Verdienstersatzprdnung ist
es fast als eine Selbstverständlichkeit betrachtet
worden, dass, wenn einmalder Aktivdienst zu Ende
gehen würde, diese Beiträge, für eine Alters- und
Hinterlassenenversicherung Verwendung finden sol-
len. So waren wir durch die Initiative, aber auch
durch diese weit verbreitete Auffassung geradezu
auf dieses Beitragssystem hingewiesen worden. Es
lag nahe, das bisherige Beitragssystem der Lohn-
und Verdienstersatzordnung auch der kommenden
Alters- und Hinterlassenenversicherung zugrunde
zu legen. ' * ' ' . • ;

Damit ist der Umfang der Beitragspflicht,' aber
auch die Art der Erhebung und die Höhe der Bei-
träge weitgehend bestimmt: 2% Beitrag^des Ar-
beitgebers, 2 °/Q des Arbeitnehmers; für die selb-
ständig Erwerbenden haben wir im Laufe der Be-
ratungen im Einverständnis mit den beteiligten
Kreisen es als zweckmässig erachtet, von den bisr
herigen nach objektiven Masstäberi bemessenen
Beiträgen abzukommen-und ebenfalls wie bei der
Lohnersatzordnung auf das reine Einkommen der •
selbständig Erwerbenden abzustellen und davon
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ganz einfach wie in der Lohnersatzordnung 4 %
zu erheben.

Das ist nicht der Punkt, über den hier ausein-
andergehende Anschauungen und Ansichten zutage
getreten sind, aber eines müssen wir festhalten:
Mit der Übernahme des Beitragssystems der Lohn-
und Verdienstersatzordnung haben wir Einheits-
beiträge, wie sie die Lex Schulthess vorsah, ab-
gelehnt und uns zu abgestuften Beiträgen ent-
schlossen, zu Beiträgen, die sich prozentual nach
der Höhe des Einkommens richteten, während die
Lex Schulthess .für die männlichen Versicherten
einen Beitrag von 18 Franken jährlich, oder
Fr. 1.50 monatlich, für die Frauen von 12 Franken
pro Jahr oder l Franken pro Monat und für die
Arbeitgeber von 15 Franken im Jahr oder Fr. 1.25
im Monat vorsah.

Das ist der fundamentale Unterschied, den Sie
sich vor Augen halten müssen, zwischen der heu-
tigen Vorlage und. derjenigen, die im Jahre 1931
verworfen wurde, dass unsere Vorlage nicht mehr
Einheitsbeiträge kennt. Das ist aber auch von ent-
scheidender Bedeutung für die Bemessung der
Versicherungsleistungen, denn wenn man abge-
stufte Beiträge von den Beitragspflichtigen ver-
langt, dann kann man sie nicht mit Einheitsrenten
abspeisen.

Eine weitere wichtige Frage betrifft die Orga-
nisation der Versicherung. Da hätten wir die Mög-
lichkeit gehabt, eine eidgenössische Monopolanstalt
als Trägerin der Versicherung zu schaffen. Wir
glauben, auch Ihre Zustimmung zu finden, und ins-
besondere diejenige des Herrn Ständerat Pictet,
wenn wir darauf verzichtet und dafür nach einer
dezentralisierten Organisation Ausschau gehalten
haben. Es lag, nachdem wir das Beitragssystem
der Lohn- und Verdienstersatzordnung unserem
Entwurf zugrunde gelegt haben, nahe, zu Trägern
der Alters- und Hinterlassenenversicherung-die be-
stehenden kantonalen und Verbandsausgleichs-
kassen zu machen. Es sind etwa 70 Verbands-
ausgleichskassen, welche bei der Durchführung
der Lohn- und. Verdienstersatzordnung mitge-
wirkt haben. Davon erfüllen etwa 20 bis 25 die
Anforderungen nicht, die gemäss diesem Gesetzes-
entwurf die Verbandsausgleichskassen hinsichtlich
Mitgliederzahl und Beitragssumme zu erfüllen
haben, um für die Durchführung der Versiche-
rung anerkannt zu werden. Es werden also
neben den 25 kantonalen Ausgleichskassen noch
etwa 45 bis 50, im ganzen mit den kantonalen
Kassen also 70 bis 75 Ausgleichskassen, d. h. be-
sondere Einrichtungen sein, denen die Durchfüh-
rung der Versicherung in Verbindung mit der eid-
genössischen Ausgleichsstelle übertragen sein wird.
Es wird niemand behaupten können, dass das eine
zentralistische Organisation ist, sondern ich glaube,
dass man dieser Organisation das Zeugnis nicht
versagen kann, dass sie weitgehend dezentralisiert
ist.

Nun ist gestern und auch schon früher in der
Öffentlichkeit dieser Organisation gegenüber der
Einwand erhoben worden, dass sie viel zu teuer
sei, dass die damit verbundenen Verwaltungskosten
viel zu hoch seien. Wenn ich mich richtig er-
innere, hat gestern Herr Ständerat Flükiger
bei der Begründung seines Postulates erklärt,

dass sogar bereits behauptet worden sei, diese
Kosten würden 30 bis 34 Millionen betragen. Ich
glaube mit gutem Gewissen behaupten zu können,
dass das eine Übertr'eibung ist, für welche bis
jetzt der Beweis nicht erbracht wurde. Wir haben
uns die Mühe gegeben, den jährlichen Aufwand
der kantonalen Ausgleichskassen und der Verbands-
ausgleichskassen, sowie der Kasse des eidgenössi-
schen Personals zu ermitteln. Wir haben dafür An-
haltspunkte, die uns von der Lohn- und Verdienst-
ersatzordnung her geliefert wurden. Allerdings
muss ich bemerken, dass eine Reihe von Ausgaben,
welche der Lohn- und Verdienstersatzordnung er-
wachsen sind, bei der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung dahinfallen; anderseits werden mit
der Durchführung der Versicherung für die Aus-
gleichskassen Ausgaben entstehen, mit denen sie
bis jetzt nicht zu rechnen hatten. Der Aufwand
der Ausgleichskassen betrug im Durchschnitt der
Jahre 1942/45 11,6 Millionen, dazu kamen die
Kosten der Gemeindezweigstellen der kantonalen
Ausgleichskassen (mit etwa 4,4 Millionen, so dass
eine sorgfältige Schätzung zu dem Resultat kommt,
dass die Verwaltungskosten mit dem Mehraufwand
für die Alters- und Hinterlassenenversicherung
höchstens 18 bis 20 Millionen erreichen werden,
also ungefähr die Hälfte dessen, was Herr Stände-
rat Flükiger als mutmassliche Höhe dieser Auf-
wendungen mitgeteilt hat. Das ist tragbar; diese
18 Millionen würden ungefähr 7 % der auf 260
Millionen Franken veranschlagten Beiträge der
Wirtschaft ausmachen. Diese Beiträge sind heute
wesentlich höher, sie werden in diesem Jahr nicht
unter 350 Millionen Franken betragen. Basiert
man sich auf die heutige Beitragsleistung der Wirt-
schaft, dann würde der Aufwand noch 5 bis 6 %
der Gesamtleistungen der Wirtschaft ausmachen.
Es wird kein Versicherungsfachmann wagen, zu
behaupten, dass das ein übermässiger Verwaltungs-
kostensatz sei; ich kenne keine Lebensversiche-
rungsgesellschaft, die für sich in Anspruch nehmen
könnte, mit diesem Satz auszukommen. Dann
könnte man schliesslich ja auch noch diesen Auf-
wand in Prozenten der Gesamteinnahmen berech-
nen, und dann würde der Prozentsatz sich noch
einmal verringern.

Und nun ist eine Anregung aus dem Kanton
Zürich, nämlich des Sekretärs der kantonalen Aus-
gleichskasse, Dr. Joss, Ihnen durch ein Schreiben
von Herrn Regierungsrat Dr. Streuli zur Kenntnis
gebracht worden, in welchem der Erstgenannte
der Ansicht Ausdruck verleiht, dass das gewählte
individuelle Beitragskonto fallen gelassen und durch
ein anderes Erhebungsverfahren ersetzt werden
sollte. Es hat mich etwas überrascht, dass Herr
Regierungsrat Dr. Streuli es seinem staatsbürger-
lichen und regierungsrätlichen • Gewissen schuldig
zu sein glaubte, Ihnen in einem Brief die Ansicht
seines Mitarbeiters bekanntzugeben. Herr Dr.
Joss ist Mitglied einer Kommission, die ich selber
zur Prüfung der Frage eingesetzt habe, wie die
Beitragserhebung und die Kontoführung, die für
die Bemessung der Versicherungsleistungen mass-
gebende Führung des Kontos der geleisteten Bei-
träge vereinfacht werden könnten. Anlass zu diesem
Auftrag haben mir Ausführungen gegeben, welche
Herr Professor Dr. Marchand, Mitglied der Ex-
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pertenkommission, in seinem Referat an der Jah-
resversammlung des Schweizerischen Handels- und
Industrievereins speziell über diesen Punkt ge-
macht hat. Ich, habe Herrn Marchand sofort er-
sucht, mir diese seine Einwendungen im Wortlaut
mitzuteilen, und habe dem Bundesamt für Sozial-
versicherung den Auftrag erteilt, diese . Frage im
Einvernehmen mit Fachleuten noch einmal gründ-
lich zu prüfen. Das Bundesamt hat eine Spezial-
kommission ernannt, deren Vorsitz Professor Mar-
chand selber führte. Herr Dr. Joss gehörte auch
dieser Kommission an, mit einer Reihe von ändern
Beamten, die in ändern Kantonen die gleichen
Funktionen wie Herr Dr. Joss in seinem Kanton
ausübte.. Herr Dr. Joss hatte also Gelegenheit,
seine Ansicht in der Kommission geltend zu machen

/und zu sagen, wie die ganze Kontoführung ver-
einfacht werden könnte. Es ist mir deshalb nicht
recht ersichtlich, dass das Schreiben von Herrn
Dr. Streuli nötig war. •

Zu welchem Schluss ist diese Kommission von
14 Mitgliedern, der auch Herr Dr. Joss angehört
hat, gelangt ? Mit 10 gegen 4 Stimmen ist sie zum
Schluss gekommen, dass die Führung eines indi-
viduellen Beiträgskontos, wie es im Gesetzesentwurf
vorgesehen ist, ohne einen übertriebenen, nicht zu
rechtfertigenden Kostenaufwand möglich sei. Ins-
besondere Herr Direktor Marchand, der durch
seine kritischen Bemerkungen an> der Jahresver-
sammlung des Handels- und Industrievereins den
Anlass zu dieser erneuten Prüfung gegeben hat,
hat sich der Mehrheit angeschlossen und sich zur
Auffassung bekannt, dass die im Gesetzesentwurf
vorgesehene Führung eines-individuellen Beitrags-
kontos möglich ist, ohne dass dadurch für die
Versicherung Kosten entstehen, die nicht tragbar
und nicht verantwortbar sind. Überdies hat die
Kommission festgestellt — namentlich ist das die
Meinung von Herrn Prof. Marchand — dass die
Fassung des Entwurfes, so allgemein gehalten sei,
dass jede überhaupt denkbare Vereinfachung inner-

• halb des Rahmens dieser Gesetzesbestimmungen
möglich sei. Das ist die Hauptsache, und wenn
jemand etwas Besseres weiss, so ist uns sein Rat
willkommen. Aber der Beweis dafür ist nicht er-
bracht, dass der Vorschlag des Herrn Joss etwa
billiger wäre. Im Gegenteil ist die Kommission zum
Schluss gekommen, dass das, was bis jetzt vom
Bundesamt vorgesehen wird, immer noch dem Vor-
schlag des Herrn Joss weit vorzuziehen sei. Das
ist die Auffassung von Fachleuten, die über die
genau gleichen Erfahrungen wie Herr Joss ver-
fügen. Nur ist es ihrem Departementschef nicht
eingefallen, .Ihnen deshalb einen Brief zu schreiben.

. Die wichtigste Frage, die von Anfang an die
Bevölkerung und alle diejenigen, die einmal' in den
Genuss von Versicherungsleistungen zu gelangen
hoffen, am meisten beschäftigt hat, ist die Frage
der Höhe und der Voraussetzungen der Versiche-
rungsleistungen. Da bin ich erstaunt, dass gestern
von Herrn Ständerat Pictet die Auffassung ver-
treten wurde, es sei sinnlos, eine Versicherung ein-
zurichten, an welche jeder, ob hoch oder niedrig,
einen Beitrag zu leisten hat, aber aus deren Mittel
auch Leuten Versicherüngsleistungen auszurichten,
die solche gar nicht nötig hätten. Das einzig Ver-
nünftige, das, dem natürlichen Bonsens entspreche,

über den natürlich nur die Genfer verfügen (Hei-
terkeit), sei, dass Leistungen nur diejenigen er-
halten,' die sie unbedingt für ihren Lebensunter-
halt nötig hätten. Wer heute noch eine solche Auf-
fassung vertreten kann, hat entweder die Entwick-
lung des Versicherungsgedankens in den letzten
20 Jahren nicht verfolgt, oder er ist an ihr achtlos
vorbeigegangen. '

Man ist gestern den Ursachen der Verwerfung
der Lex Schulthess nachgegangen und hat als eine
derselben die Einheit der Renten bezeichnet. Das
ist richtig, aber noch mehr hat zur Verwerfung
der damaligen Gesetzesvorlage der Umstand bei-
getragen, dass sie eine Übergangsperiode von
15 Jahren vorsah, während welcher nur die Aus-
richtung von Bedarfsrenten in Betracht kam.' Ein
Beispiel aus der jüngsten Zeit ist die Vorlage, dfe
in Zürich im Jahr 1940 oder 1941 verworfen
wurde. Sie wurde in erster Linie verworfen, weil
sie Bedarfsrenten auf lange Zeit hinaus vorsah.
Das ist für die Beitragspflichtigen nicht interes-
sant, und vor allem werden Bedarfsrenten niemals
die Zustimmung einer Volksmehrheit finden, wenn
in der gleichen Vorlage ein jeder, auch der kleinste
Mann, zu einem Beitrag verpflichtet wird, v Das
wäre keine Versicherung, das ist Fürsorge. Für eine
Fürsorge wird nicht jeder prozentual den gleichen
Beitrag leisten, sondern wenn es schon eine Fürsorge
ist, dann wird der Stimmberechtigte sagen : Wenn
man diese Fürsorge schon als eine notwendige
Staatsaufgabe betrachtet, dann sollen die Mittel
dafür auf dem normalen Steuerweg aufgebracht
werden. Das, Herr Ständerat Pictet, wäre die von
Ihnen unbeabsichtigte Folge, die unweigerlich ein-
treten müsste, wenn wir uns auf den Weg der Für-
sorge zurückbegäben. Es wäre die beitragslose Für-
sorge im Gegensatz zur Versicherung, für die die
Steuerzahler die Mittel aufzubringen hätten. Ich
weiss nicht, ob sich auch die Kreise der Schweize-
rischen Handelskammer das genügend überlegt,
haben. Hoffentlich kommt über sie noch diese Er-
leuchtung, bevor es zu spät ist. «

Der unbedingte Rechtsanspruch ist das Merk-
mal der Versicherung. Nur ein solcher Anspruch
konnte als Grundlage für die Bemessung der Ver-
sicherungsleistungen in Frage kommen: ein unbe-
dingter Rechtsanspruch für alle diejenigen, die
Beiträge bezahlt haben, und wenn es auch nur ein
einziger Beitrag ist. Bedingt ist der Anspruch der-
jenigen, die keine Beiträge geleistet haben, die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Versicherung be-
reits das 65. Altersjahr zurückgelegt hatten. Diese
müssen auch keine Beiträge, mehr,, bezahlen, wes-
halb sie auch nicht verlangen können, dass sie ohne
Rücksicht auf ihre eigenen Mittel, auf ein vorhan-
denes Einkommen oder ein allfälliges Vermögen
in den Genuss von Versicherungsleistungen kom-
men, sondern die Voraussetzung für ihre Bezugs-
berechtigung muss sein, dass ihr Einkommen aus
Erwerb oder Vermögen eine gewisse Grenze nicht
überschreitet. Es wäre niemals zu verantworten
gewesen, dass auch diejenigen, die keine Beiträge
geleistet haben, ohne Unterschied und Rücksicht
auf ihre persönlichen Verhältnisse einen Anspruch
auf Versicherungsleistungen hätten.

Es ist auch ganz selbstverständlich, dass -wir
bei der Bemessung der Renten für .diejenigen, die
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keine Beiträge geleistet haben, Rücksicht nehmen
müssen auf die ändern, die entweder 5, 10 oder 20
und mehr Jahresbeiträge leisteten. Da komme ich
dazu, mich mit der Eingabe des schweizerischen
Landesrings auseinanderzusetzen, der noch einmal
den untauglichen Versuch mit noch untauglicheren
Mitteln unternimmt, Ihnen eine einheitliche Rente

»als das Gegebene anzupreisen. Das ist doch ein
Irrtum ohnegleichen! Der Vorschlag bezweckt,
durch-die restlose Verwendung der 'heute zur Ver--
fügung stehenden Mittel, den Übergangsrentnern,
denjenigen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Versicherung das 65. Altersjahr schon über-
schritten haben, und denjenigen, die nur noch l
bis 20 Beiträge zu bezahlen haben, den sogenannten.
Teilrentnern, wesentlich höhere Renten zu er-
rrçpglichen. Geben sich die Herrschaften des Lan-
desrings auch darüber Rechenschaft, dass, wenn
wir heute die gesamten Einnahmen,aus den Bei-
trägen der Wirtschaft und den Beiträgen der öffent-
lichen Hand restlos für die Ausrichtung von höheren
Übergangs- und Teilrenten verwenden, uns un-
möglich die nötigen Mittel zur Verfügung ständen,
um nur die, gleichen Renten an die Generation der
Vollrentner nach 20 Jahren auszurichten ? Wäre es
aber zu verantworten und würde das vom Schweizer1,
volk verstanden, wenn wir denjenigen, die keine
Beiträge geleistet haben oder nur ein bis zwanzig
Beiträge, die gleiche oder eine höhere Rente aus-
richten wollten als denjenigen, die zwanzig bis
fünfundvierzig Beiträge bezahlt haben ? Das wäre
die grösste Gefährdung der Finanzierung der Ver-
sicherung, wenn wir so sorglos, so leichtsinnig
wären, wie es uns der Landesring zumutet, dass
wir von Anfang an alle Mittel zum Fenster hinaus-
werfen, um möglichst hohe.Renten an jene zu be-
zahlen, die überhaupt keinen Beitrag oder höchstens
zwanzig Beiträge geleistet haben. Mit der Zeit wür-
den uns später die Mittel fehlen,^ denjenigen, die
20 bis 45 Jahresbeiträge geleistet haben, das zu
bezahlen, was wir in einer falsch verstandenen Ge-
nerosität der Übergangsgeneration zugeworfen
haben.

Wir müssen uns Rechenschaft darüber geben,
dass durch, die Höhe der Übergangsrenten und der
Teilrenten doch diejenige der Vollrenten mit -be-
stimmt wird. Es ist doch ganz selbstverständlich,
dass der niedrigste Ansatz der einfachen vollen.
Altersrente mindestens so hoch sein muss wie die
einfache Altersrente für die ländlichen Verhält-
nisse der Übergangsgeneration; denn wir können
doch denjenigen, die 20 bis 45 Jahresbeiträge be-
zahlt haben, nicht zumuten, dass sie sich mit einer
S;ringeren Rente begnügen als die Angehörigen der

bergangsgeneration, die keine Beiträge entrichtet
haben. Das gleiche gilt für die Teilrentner. Wir
können doch unmöglich den Teilrentnern, die Bei-
träge bezahlt haben, eine geringere Rente geben-^
als den Übergangsrentnern, die keinen Beitrag
leisteten.

So sind wir dazu gekommen, als Mindestansatz
für die Teilrentner mindestens die Übergangsrente
für städtische Verhältnisse zu wählen.

IX u h haben wir selbstverständlich auch darauf
Bedacht nehmen müssen, dass zwischen den Ver-
sicherungsleistungen, die für die verschiedenen Ver-'
hältnisse unseres Landes vorgesehen sind, zwischen

Stadt und Land, zwischen den verschiedenen Be-
rufen, ein gerechtes Verhältnis ' erreicht wird.
Gestern sind von Herrn Ständerat Dr. Petrig
Zweifel darüber geäussert worden, ob dieses Pro-
blem, die Herstellung einer gerechten Verteilung
der gesamten Mittel unter die verschiedenen Volks-
kreise, insbesondere zwischen Stadt und Land, im
Entwurfe eine einwandfreie Lösung gefunden habe.
Herr Petrig hat ausgeführt, weil wir die' Beiträge
und auch die Höhe der Renten nach dem Ein-
kommen abstufen würden, so sei die zwangsläufige
Folge die. dass die Landesteile und die Berufe -mit
einem niedrigen Einkommen zu schlecht abschnitten.

Zunächst ist hier Herrn Ständerat Petrig ein
Irrtum unterlaufen. Die Abstufung der Beiträge
und der 'Renten findet nur innerhalb bestimmter
Einkommensgrenzen statt. Dadurch, dass wir eine
Mindestaltersrente _von 480 Franken vorgesehen v

haben, fehlt für Einkommen bis zu 750 Franken1

jede Abstufung der Versicherungsleistung nach der
Einkommenshöhe. Eine Rente von 480 Franken
entspricht einem Einkommen von 750 Franken,
die Prämie von 750 Franken ist nur 2%. Die Ab-
stufung der Versicherungsleistung nach der Höhe
des Einkommens beschränkt sich auf Einkommen
zwischen 750 und 7500 Franken; mit 7500 Franken
hört jede Abstufung nach dem Einkommen auf, so
dass das Maximum von 1500 Franken einfacher
Altersrente und 2400 Franken Ehepaaralters-
rente gleich bleibt, ob einer 7500, 9000 oder
10000 Franken Einkommen besitzt; er bekommt
nicht mehr als diese Maximalrente. Nur inner-
halb der -Grenzen von 750 bis 7500 Franken
findet eine Abstufung der Versicherungsleistung
nach der Höhe des Einkommens statt.

Herr Ständerat Petrig hat uns überdies ein
erschütterndes Bild von den Einkommensverhält-
nissen der Gebirgsregionen, insbesondere seines
Heimatkantons entworfen. Da ist überhaupt kein
Einkommen zu verzeichnen, da wird nur mit
Defiziten gearbeitet. Mich wundert nur, wie einer
ein Leben lang von Defiziten leben kann, das ist
mir nicht einmal als Student gelungen und später
noch viel weniger. (Heiterkeit.) Aber wenn dem
so ist, Herr Ständerat Dr. Petrig, dass ein grosser
Teil Ihrer Landsleute solange sie arbeiten, kein
Einkommen haben, dann bedeutet ja die Ver-
sicherung für sie das Paradies, sie beziehen von ihr,
wenn sie nicht verheiratet sind, wenigstens 480
Franken Einkommen, und wenn sie verheiratet
sind, mindestens 770 Franken Rente. Was kann
man im Kanton Wallis schöneres wünschen, als
wenn man, nachdem man sein Lebtag ohne" Ein-
kommen gelebt -hat, auf seine alten Tage glücklich
zu einem solchen Einkommen kommt! Ich glaube
überzeugend nachgewiesen zu haben, dass diese
Vorlage niemand besser befriedigen kann als Herrn
Ständerat Dr. Petrig und seine verehrten Lands-
leute.

Herr Ständerat Malche hat Ihnen ausgeführt,
dass die vorgesehenen Renten ,,absolument insuf-
fisantes" seien. Er hat sich damit in die Reihe des
berühmten Genfer Komitees eingeordnet. Ich bin
fast versucht, mit Gretchen im Faust ihm zu sagen :
„Es tut mir lang noch weh, dass ich Dich in der
Gesellschaft seh'.." Selbstverständlich hat auch
Herr Pictet in dieses Hörn gestosse'n, da habe ich
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schon Zweifel, ob das so ganz ehrlich gemeint war.
Bis jetzt, wenigstens habe ich Herrn Pictet nicht,
bei jenen getroffen, die fanden, die Vorschläge des
Bundesrates über Sozialleistungen gingen zu Venig
weit; Herr Ständerat, Pictet hat behauptet, diese
Leistungen seien ein Hohn für diejenigen, die Bei-
träge von 2 % aufzubringen hätten. Herr Stände-
rat Winzeler hat dagegen die andere Glocke läuten
lassen, indem er erklärte, in denjenigen Kreisen, in
denen er verkehre, bei Gewerbetreibenden, aber
auch bei Landwirten und Angehörigen anderer
Berufe sei man der Meinung, der Bundesrat hätte
einen grossen Irrtum begangen, dass er seinem Ent-
'wurf die sogenannte Variante I der Expertenkom-
mission zugrunde gelegt habe; das Bichtige wäre
gewesen, wenn er sich mit den Bentenansätzen der
Variante II begnügt hätte. Ich weiss nicht, ob
Herr Ständerat Winzeler sich auch Bechenschaft
darüber gegeben hat, welche Änderungen dieser
Tausch zur Folge gehabt hätte. Die Höchstlei-
stungen der Variante II sind genau gleich wie die-
jenigen der Variante I, es sind 1500 Franken ein-
fache Altersrente und 2400 Ehepaaraltersrente bei
einem Einkommen von 7500 Franken. Dagegen be-
steht ein wesentlicher Unterschied in den Anfangs-
ansätzen. Diese sind bei der Variante, II genau
drei Viertel der Bentenansätze des Entwurfes, die
erst noch erhöht wurden, und zwar auf Betreiben
der Vertreter ländlicher Kreise von 450 auf 480
Franken. Durch die Wahl der Variante II wären
in erster Linie benachteiligt einmal die länd-
lichen Kreise, die Mindestrente wäre nicht mehr
480 Franken, sondern 360. Ich zweifle nicht daran,
dass wenn Herr .Winzeler den'- Antrag gestellt
hätte, der Bundesrat möchte auf Variante II zurück-
gehen, dieser Antrag die Unterstützung von Herrn
Ständerat Dr. Pictet gefunden hätte, was ihn aber
nicht gehindert hat, gestern zu erklären, die vor-
gesehenen Benten seien ein Hohn, sie genügten

* nicht für das „besoin vital". Selbstverständlich
- ist es uns klar, das hat auch Herr Ständerat

Dr. Klöti gestern ausgesprochen, dass die Benten.
die wir vorsehen, nicht für alle Verhältnisse ge-
nügen; dass sie insbesondere für städtische und gross-
städtische Verhältnisse bescheiden sind. Aber das
sind gerade diejenigen Gebiete, die die Möglich-
keit haben, durch einen Zuschuss diese eidgenös-
sischen Leistungen so zu verbessern, dass sie auch
für ihre Verhältnisse genügen.

Bei der Gesetzgebung im Bund haben wir
immer mit einem eidgenössischen Durchschnitt zu
rechnen, wir können Leistungen, die in einem Bun-
desgestz festgelegt werden, nie nach den Höchst-
bedürfnissen von Zürich, Genf und Basel richten,
so wenig wie wir dabei abstellen können auf das,
was -im Kanton Wallis oder sonst in einem noch
weitgehend in der Naturalwirtschaft stecken ge-
bliebenen Kanton genügt.

Wir haben also auch unsere Leistungen nach
einem eidgenössischen Durchschnitt gerichtet, und
da glaube ich mit gutem Gewissen gegenüber den
Herren von Genf feststellen zu können, dass wir mit

. diesem Durchschnitt an die oberste Grenze ge-
gangen sind, sonst würde man uns nicht daraus
einen Vorwurf machen, dass wir statt einer soge-
nannten verbesserten Variante I nicht die Variante II
unserem Entwurf zugrunde-gelegt haben. Gerade

der Umstand, dass hier diametral entgegengesetzte
Auffassungen vertreten werden, dass von den einen
behauptet wird, unsere Leistungen seien unge-
nügend, und sie vermöchten die elementarsten Be-
dürfnisse nicht zu befriedigen, während von den
ändern behauptet wird, der Bundesrat habe einen
schweren Irrtum begangen, dass er seinem Ent-
wurf nicht die Variante II zugrunde gelegt hat, b'e- v
weist Ihnen überzeugend, dass wir auch hier'das
Bichtige getroffen habenj indem wir in der Mitte
geblieben sind.

Nun ist der Antrag gestellt worden, Sie sollten
die Vorlage zu neuem Studium an den Bundesrat
zurückweisen. Dieser Antrag ist auch im National-
rat gestellt, aber abgelehnt worden. Es ist sehr ein- .
fach, uns zu sagen: Prüft und studiert die Frage von
neuem! Geben sich die Herren auch Bechenschaft,
dass es viel leichter ist, von einer Vorlage zu be-
haupten, dass sie nicht .allen Wünschen und Be-
dürfnissen gerecht zu werden vermöge, als eine
andere Vorlage zu unterbreiten, die in höherem
Masse der Kritik standzuhalten vermag ? Glauben
die Herren aus Genf, dass sich das Studium einer'
besseren Vorlage in der Bichtung der Genfer Vor-
schläge, des Entwurfes des berühmten Genfer
Komitees bewegen müsste ? Wir kennen diese Vor-
schläge, wir haben sie einlässlich studiert und ge-
prüft, wir kennen auch ihre finanziellen Auswir-
kungen. .Wenn die vom Genfer Komitee verspro-
chenen Leistungen, nämlich eine Einheitsrente von

.

Fr. 130i— jeden Monat ausgerichtet würde, dann
haben wir gleich von Anfang an mit einem Aufwand
von 450 Millionen zu rechnen, und innert. 10 Jahren
wird der Gesamtaufwand zwischen 900 und 1000
Millionen erreichen. Wir haben, wie es unsere
Pflicht ist, auch ausrechnen lassen, welche Mittel

.'dafür erforderlich sind, und wir haben festgestellt,
. dass selbst wenn von Anfang an Bund und Kan-

tone nicht 160 Millionen, wie wir es in der Finan-
zierungsvorlage vorsehen, sondern 260 Millionen auf
den Tisch des Hauses legen, dann immer noch die

^-Wirtschaft, Arbeitgeber und Versicherte, jahrlich
nicht 4% ihres Lohneinkommens, sondern 9% zu
zahlen haben. Ist aber einer in diesem Saal, der
ernsthaft glaubt, dass von der Wirtschaft, von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammen ein
jährlicher Beitrag von 9%, mehr als das Doppelte
dessen, was wir vorgesehen, erhältlich sei r Das ist
eine Illusion, und wenn Ihr Auftrag darin bestehen
sollte, in dieser Richtung unsere Studien weitefzu-
treiben, dann erkläre ich: Ich verzichte zum vorne-
herein darauf; das soll ein anderer machen; für

.'solche Sisyphos-Arbeit habe ich meiner' Lebtage
keinen Sinn gehabt.

•Ist das, was uns leichten Herzens die Unab-
hängigen vorschlagen, ist diese Arbeit von Herrn
Nationalrat Dr. Münz eine Wegleitung, wie wir eine
bessere Vorlage Ihnen unterbreiten sollen ? Ich habe
•darin ' gar nichts gefunden als den blühenden
Dilettantismus eines Mannes, der sich vielleicht
erst seit einigen Monaten mit der Alters- und
Hinterlassenènversicherung beschäftigt.

Welches wäre die nächste Folge eines Bück-
weisungsantrages ? Herr Buridesrat Nobs, die Herren
Ständeräte Dr. Altwegg und Dr. Klöti haben sie
Ihnen gestern klar vor Augen geführt. Die nächste
Folge wäre, dass die Beitragsleistung-der Arbeit-
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geber und Arbeitnehmer dahinfallen würde, diese
350 Millionen, die heute dank einer aussergewöhn-
lichen Konjunktur eingehen, die vielleicht wieder
geringer werden, aber die nicht unter 260 Millionen
sinken werden. In dieser Beziehung sind -unsere
Schätzungen sehr vorsichtig, sie basieren auf einem
Durchschnitt, der lange in die Zeit nach dem ersten

- Weltkrieg zurückgreift. Diese Beträge würden auf-
hören und könnten jedenfalls nur mit einem neuen
Gesetz, das wiederum der Volksabstimmung unter-
liegt, fortgesetzt werden. Glaubt aber irgend je-
mand in diesem Saale, dass es möglich sein werde,
die Renten, die nun während der Übergangs-
ordnung in den Jahren 1946/47 zur Auszahlung ge-
langen, mit dem 31. Dezember 1947 einfach dahin-
fallen zu lassen? Glauben Sie im Ernst, dass Sie das
den Greisen, den Witwen und Waisen, die sich so
über diese Leistungen gefreut haben, zumuten
können, und glauben Sie, dass es für diese Lands-
leute eine überzeugende Wirkung 'haben würde,
wenn man ihnen erklärt: „Zuerst müssen wir nun
unsere Finanzen in Ordnung bringen ; so lange habt
Ihr zu warten, erst nachher kommt auch Ihr
wieder daran!", auf die Witwen, von denen mir
Stadtpräsidenten erklärt haben, dass sie dem Brief-
träger, der ihnen die Rente überbringt, gesagt
hätten: „Schreibt doch auch und sagt es den guten
Herren in Bern, wie wir uns über diese Wohltat
freuen, welchen Sonnenschein sie über unsere
letzten Tage ausgebreitet hat." Halten Sie es für
möglich, dass mit dem Hinweis, zuerst müssten nun
die Bundesfinanzen in Ordnung gebracht werden,
vom 31. Dezember 1947 ab diese Leistungen ganz
einfach eingestellt werden könnten? Sie können es
für möglich halten, aber in weiten Volkskreisen
wird man sich damit nicht zufrieden geben. Es
werden Vorstösse kommen, sie sind schon da.
Vielleicht gewinnt ja dann auch die Initiative der
Partei der Arbeit mit einer beitragslosen Versiche-
rung von 2400 Franken an Einzelrentner und
3600 Franken an Ehepaare weitere Anhänger.
Vielleicht wird auch der Gedanke der beitragslosen
Fürsorge neuerdings in den Vordergrund treten. Da
sind dann ja die Leidtragenden in erster Linie die-
jenigen, für welche hier in dieser Debatte Herr
Ständerat Pictet die Stimme erhoben hat: Die
Steuerzahler. Sie können die Vorlage zurückweisen !
Sie müssen sich aber auch Rechenschaft darüber
geben, was das im Volk herum für einen Eindruck
machen wird.

Herr Ständerat Pictet hat gestern das „Journal
de Genève" zitiert, das heute schon voraussagen
kann, dass das Schweizervolk diese Vorlage bachab
schicken wird. Ich weiss das nicht, es ist möglich;
aber das „Journal de Genève" habe ich bis jetzt
doch auch nicht als des Volkes Stimme betrachtet.
Herr Ständerat Pictet hat gestern erklärt, wir
hätten kein Vertrauen in den bon s'ens des Schwei-
zervolkes. Das wollen wir ja nun in dieser Frage
darauf ankommen lassen, ob Herr Ständerat Pictet
der einzige wahre Interpret des helvetischen bon
sens ist oder ob andere Leute darüber auch noch ihre
Meinung haben können!

Aber eines wird nlan doch nicht bestreiten
können, und das ist die Tatsache, dass nach dem
ersten Weltkrieg dem Schweizervolk eine Alters-
uhd Hinterlassenenversicherung versprochen wurde.

Zehn Jahre später wurde der Versuch gemacht,
diesem Versprechen die Verwirklichung folgen zu
lassen. Er ist leider gescheitert. Ich gehöre zu den-
jenigen, die das heute noch beklagen und sagen, dass
das Schweizervolk damals nicht gut beraten war.

Seither ist ein zweiter, noch viel entsetzlicherer
Weltkrieg über die Erde gegangen. Es gibt Völker,
die durch diesen Krieg nicht nur unendliche
Qualen ausstehen müssten, sondern die auch völlig
verarmt sind. Zu diesen gehört ein Weltreich, das ist
Grossbritannien mit seinem Empire, das zwar seinen
Bestand behauptet hat, aber dabei völlig verarmt
ist. Trotzdem ist die Regierung dieses Landes nicht
davor zurückgeschreckt, dem Parlament ein gross-
zügiges Sozialwerk vorzulegen, das noch ganz an-
dere Gebiete umfasst als die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung. Das Parlament ist seiner Re-
gierung gefolgt und hat die Vorlage, den bekannten
Beveridge-Plan, gutgeheissen. Dieses Land, das so
ungeheure materielle Verluste gehabt hat, ist vor
diesem Wagnis nicht zurückgeschreckt. Sollten des-
halb wir, weil wir es in der kurzen Nachkriegszeit
noch nicht zustande gebracht haben, ein ausge-
glichenes Budget vorzulegen, so zaghaft und klein-
mütig sein, dass wir die Vorarbeiten für eine eidge-
nössische Alters- und Hinterlassenenversicherung
mitten in den Vorarbeiten stecken lassen und nicht
weiterführen sollen? Wir haben noch andere Auf-
gaben, so die Bundesfinanzreform. Auch die Auf-
gabe der Sanierung der Bundesfinanzen erfordert
die Zustimmung des Schweizervolkes. Das Schwei-
zervolk wird sich im Jahr 1950 darüber auszu-
sprechen haben. Sind Sie davon überzeugt, dass,
wenn wir mitten in der Arbeit die. Alters- und
Hinterlassenenversicherung fahren lassen und • er-
klären, vorher muss das Problem der Bundes-
finanzen gelöst sein, dann die grossen Kreise der-
jenigen, die seit Jahrzehnten mit Sehnsucht auf die
Verwirklichung dieses sozialen Werkes warten, 'zu
begeisterten Anhängern der neuen Bundesfinanz-
reform werden? Haben wir nicht viel mehr Grund
zur Annahme, dass diese Kreise dann sagen werden:
Nun wollen wir auch unser Wort sagen, und das
geht dahin, dass die Verwirklichung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung das dringlichere ist,'
dass wir nur zustimmen, wenn gleichzeitig mit der
Finanzreform die Versicherung verwirklicht wird.

Wir sind heil und unversehrt aus dem Weltkrieg
hervorgegangen. Unsere Landschaften sind nicht in
Wüsteneien verwandelt, unsere Städte liegen nicht
in Schutt und Asche, unsere Betriebs- und Arbeits-
stätten sind intakt geblieben, es herrscht in ihnen
emsiges Leben, und wir erleben, zu unserer Ver-
wunderung, fast zu unserer Sorge eine Hochkon-
junktur. Wir, die wir so viel besser dastehen als
Länder, die es gewagt haben, trotz ihrer gewaltigen
Verluste die Alters- und Hinterlassenenversicherung
zu verwirklichen, wir sollten zaghaft und kleinmütig
vor dieser Aufgabe zurückweichen! Wenn im Aus-
land von der Schweiz die Rede ist, so spricht man
nur von der „reichen Schweiz", von der von der
Vorsehung bevorzugten Schweiz. Und diese Schweiz
sollte den Mut heute nicht aufbringen, die Arbeit zu
Ende zu führen, die Versicherung zu verwirklichen,
die Sehnsucht von Hunderttausendeii und aber
Hunderttausenden nach .diesem grossen Werk zu
stillen! Ich glaube nicht, dass das Ihre Meinung sein
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kann. Ich bin vielmehr davon überzeugt, dass Sie
dazu nicht Hand bieten werden, sondern den Ent-
schluss fassen, an Ihrer Stelle die Arbeiten weiter-
zuführen und dafür zu sorgen, dass möglichst bald
das Schweizervolk selber darüber entscheiden kann,
ob es eine Alters- und Hinterlassenenversicherung
will oder nicht. (Lebhafter Beifall.)

Präsident: Ich möchte Herrn Bundesrat Stampfli
versichern, dass uns seine Ausführungen einen tiefen
Eindruck gemacht haben.

M. Pictet: Mon intention n'est pas du tout de
prolonger cette discussion, mais M. le conseiller

. fédéral Stampfli a lancé à mon adresse quelques
boutades, qui d!ailleurs sont de bonne guerre. Je
comprends parfaitement bien que, lorsque l'on a
consacré des années à une œuvre aussi considérable,
il ne soit pas très agréable d'entendre certaines
critiques.

Déjà dans une précédente session, vous m'avez
dit, Monsieur le conseiller fédéral, alors que je
voulais faire faire quelques économies à la Confédé-
ration que je tirais avec un canon contre des
moineaux... Je n'en suis pas mort. Il y a cependant
un argument que je ne peux pas laisser passer,
c'est lorsque vous dites qu'en prétendant que 480
francs par an constituaient une rente insuffisante
je n'exprimais pas le fond réel de ma pensée, car
je ne serais pas de ceux qui ouvrent largement les
cordons de la bourse fédérale à des fins sociales.
C'est bien à peu près le langage que vous avez
tenu et contre lequel je proteste.

Du reste, là n'est pas le problème : il y a un défi
au bon sens même au bons sens genevois, lorsque
l'Etat verse à des gens qui n'en n'ont nullement
besoin des rentes calculées de telle façon que ceux
pour qui, au contraire, l'appui de l'Etat est indis-
pensable ne touchent plus que des sommes absolu-
ment insuffisantes.

Et il y a une seconde anomalie. Elle consiste,
dans la situation financière où nous trouvons
aujourd'hui, à prélever sur l'économie suisse 460
millions par an pour aboutir à ce résultat de verser
des rentes de 480 francs.

Ce contraste entre la somme énorme prise ainsi
sur l'économie et dont une partie devrait servir à
assurer le pouvoir d'achat de vos rentes en assainis-
sant les finances de la Confédération, ce contraste,
entre 460 millions d'une part et 480 francs de
l'autre, est beaucoup trop grand.

Voilà, Monsieur le conseiller fédéral, les seuls
points sur lesquels je me suis permis de prolonger
un instant la discussion parce que j'estime qu'il y a
là des contradictions flagrantes.

<
Bundesrat Stampfli: Ich möchte nicht den Ein-

druck aufkommen lassen, dass ich so empfindlich
sei, dass ich etwa eine Kritik an diesem Entwurf
nicht ertrage. Was mich aber an den Ausführungen
des Herrn Ständerat Pictet gereizt hat, das war
eine gewisse Überheblichkeit und seine ungerechte
Art in der Würdigung des Entwurfs. Herr Ständerat
Pictet, Sie als Genfer sollten nicht von der Unzu-
länglichkeit der Rente von 480 Fr. sprechen. Diese
480 Fr. kommen für Sie im Kanton Genf nicht in
Betracht! Die Mindestbedarfsrente für städtische

Verhältnisse beträgt 750 Fr., 1200 Fr. für Ehepaare.
Sie haben einige Gemeinden um Genf herum, für
welche die Ansätze der ländlichen Verhältnisse in
Betracht kommen können; aber man soll dann hier
als Genfer nicht von 480 Fr., von einer monatlichen
Rente von 40 Fr. sprechen, sondern für den weit-
aus grössten Teil von Genf handelt es sich um eine
einfache Rente von 750 Fr. und um eine Ehepaars-
rente von 1200 Fr. Die Vollrenten betragen im
Maximum gerade das Doppelte.

Sie haben gestern von einer durchschnittlichen
Rente.von „quelques cinquante francs" gesprochen.
Ich weiss nicht, wie Sie zu diesem Durchschnitt
gekommen sind, jedenfalls liegt er bedeutend höher.
Für städtische Verhältnisse beträgt der* Mindest-

vansatz der einfachen Altersrente 750 Fr., für Ehe-
paarsrenten 1200 Fr., und für halbstädtische Ver-
hältnisse liegt der Mindestansatz bei 600 und'960
Franken. Das sind die tatsächlichen Verhältnisse P
Das sind keine Renten, von denen man mit Recht
behaupten kann, wie das Herr Ständerat Pictet"
getan hat, dass sie ein Hohn seien auf den Versiche-
rungsgedanken. Das mag Ihre persönliche Auffas-
sung sein; aber diejenigen, für welche die Renten
bestimmt sind, bewerten sie ganz anders.' Das wissen
wir aus zahlreichen Zuschriften. Schon die bisheri-
gen Renten, die etwa 2/3 bis % der ' Ansätze der
Bedarfsrenten gemäss Vorlage ausmachen, sind von
ihren Empfängern als eine grosse Wohltat gewürdigt
worden. Ich glaube, dass wir bei der Bewertung
der Versicherungsleistungen doch in erster Linie
auf das Urteil dieser Kreise abzustellen haben.

Präsident: Es liegen zur Eintretensfrage zwei
Anträge vor,, der Antrag der Kommission und der
Antrag des Herrn Pictet. Die Kommission beantragt
Eintreten auf beide Vorlagen; Herr Ständerat
Pictet beantragt Nichteintreten und Rückweisung
der beiden Gesetzesentwürfe über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung und ihre Finanzierung
an den Bundesrat zur neuerlichen Überprüfung im
Rahmen der eidgenössischen Finanzreform.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 37 Stimmen
Für den Antrag Pictet 2"Stimmen

Art ike lweise Beratung.-Discussion des articles.

Präsident : Wir beraten zuerst die Vorlage über
die Altersversicherung.

Titel und Ingress.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Titre et préambule.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adoptés.

Erster Abschni t t .
Der Kreis der Versicherten.

Art. 1.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
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Chapitre premier.
Les personnes assurées.

Article premier.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national. -

Altwegg, Berichterstatter: In der Kommission
ist die Anregung gemacht worden, in Art. l eine
programmatische Erklärung über die Zielsetzung
aufzunehmen. Diese wurde aber abgelehnt. Es
müsste lediglich der Inhalt des Verfassungsartikels
34quater wiederholt werden. Der Titel des Gesetzes
sollte geniigen. Auch die' Lex Schulthess enthielt
keine solche Erklärung.

Art. l umschreibt das allgemeine Volksobliga-
torium. Grenzfälle sind so weit zu erfassen, als dies
für eine möglichst gleichmässige Durchführung der
-Versicherung und eine möglichst gleichmässige
Belastung mit Beiträgen notwendig ist. In die Ver-
sicherung eingeschlossen sind in diesem Sinne: Die
Ausländer, die Grenzgänger und die Saisonarbeiter;
ferner die Schweizer, die im^Ausland für Schweizer-
firmen mit Sitz in der Schweiz arbeiten. Nicht ein-
geschlossen sind die Diplomaten, Personen, die einer
ausländischen obligatorischen Versic'herung ange-
hören, aus Gründen der Doppelbelastung, Personen,
die sich nur ganz kurz in der Schweiz aufhalten. Unter
solchen, die in Abs. 2, Lit. c, aufgeführt' sind, fallen
insbesondere Kurgäste oder ausländische Studen-
ten.! Ein? Antrag des Verbandes schweizerischer
Studentenschaften, die ausländischen Studenten
für die Dauer einer normalen Studienzeit ganz von
der Versicherung auszuschliessen, d. h. von der
Bezahlung von .12 Fr. im Jahr zu befreien, wurde
von der Kommission abgelehnt, immerhin für Kur-
gäste und Studierende eine large Praxis im Sinne
der weitgehenden Befreiung in Aussicht gestellt,
im Gegensatz zu Ausländern, die vorübergehend in
der Schweiz zu Arbeitszwecken sich aufhalten. Die
hierüber entscheidenden Behörden und der Instanz-
zug* sollen der in Art. 105 vorgesehenen Vollzie-
hungsverordnung vorbehalten sein.

["Angenommen. •— Adopté.

Art. 2. '
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 2 regelt die
freiwillige Versicherung der Auslandschweizer. Als
Grundsatz gilt, dass diese sich vor dem vollendeten
30. Altersjahr entscheiden müssen, ob sie sich der
Versicherung freiwillig anschliessen wollen. Es kann
natürlich nicht unbeschränkt dem Belieben des Ein-
zelnen überlassen werden, ob er der Versic'herung bei-
treten will oder nicht, schon aus Gründen der Soli-
darität und der entsprechenden Beitragszahlung.
Eine Ausnahme von der obigen Regel macht der
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Versicherung, in
welchem auch die Auslandschweizer,die das 60. Alters-
jahr noch nicht vollendet haben, der Versicherung
beitreten können. Ferner können Schweizer, die in

späteren Jahren ins Ausland gehen, der Versiche-
rung freiwillig angehören. Die Kommission bemerkt,
dass das ein weitgehendes Entgegenkommen gegen-
über den Auslandschweizern bedeutet. Hier wird
nicht von einem Bedürfnis gesprochen, immerhin
wird verlangt, dass wenigstens während fünf Jahren
Prämien bezahlt wurden.

Wenk: Art. 2 ist die Perle des Gesetzes für die
Auslandschweizer. - Er sieht vor, dass Ausland-
schweizer sich freiwillig in gleicher Weise versichern
können wie die im Inland wohnenden Schweizer.
Der Artikel kommt sogar nach der Einführung dem
Auslandschweizer in einem gewissen Umfang ent-
gegen, indem der Schweizer im Inland mit Errei-
chung des 20. Altersjahres der Versicherung obli-
gatorisch beitreten muss, während der 'Ausland-
schweizer noch bis zum 30. Jahr die Möglichkeit
hat, sich freiwillig der Versicherung anzuschliessen.
Diese Regelung ist im Interesse .der Auslandschwei-
zer ausserordentlich begrüssenswert. Ich möchte
Ihnen aber den Antrag stellen, in bezug auf die
Regelung des Übergangs dem Bundesrat zuzustim-
men. Hier bevorzugt der Bundesrat die Ausland-
schweizer nicht, er stellt sie nur den Inlandschwei-
zern gleich, denn auch die Inlandschweizer mit
64 Jahren kommen in die Versicherung nach Be-
zahlung einer Jahresprämie. Es scheint mir nicht
logisch zu sein, die Auslandschweizer hier schlechter
zu stellen. Man kann allerdings auf den reichen
Onkel in Amerika hinweisen, der dann, ohne dass
er Steuern im Inland bezahlt hat, schon nach einem
Jahr die Versicherungsleistungen geniessen wird.
Aber dasselbe gilt auch, wie Herr Pictet gesagt hat,
für den reichen Onkel in Genf, mit dem Unterschied,
dass er hier Steuern bezahlt hat. Wir weisen immer
wieder auf die Bedeutung dieser Pioniere im Aus-
land hin, wobei ich mir bewusst bin, dass nicht alle
Schweizer, die im Ausland sind, Pioniere sind.

Aber es ist eine andere wesentliche Überlegung,
die dazu führen sollte, dem Bundesrat zu folgen.
Wen schliessen Sie jetzt vom Genuss dieser Renten
aus? Sie schliessen die Auslandschweizer aus, die
in den nächsten fünf Jahren das 65. Altersjahr er-
reichen. Denken Sie nicht nur an Amerika, denken ,
Sie an die Auslandschweizer, die während des Krie-
ges in Deutschland, in Italien, in Ungarn, in ändern
Ländern ausgeharrt haben. Wir haben kein Inter-
esse daran, dass sie in die Schweiz zurückkehren.
Es ist erwünscht, das zeigen die Erfahrungen der
Fürsorgebehörden mit den zurückkehrenden Schwei-
zern, dass Leute, die im Ausland alt geworden sind,
im allgemeinen auch dort bleiben, weil sie ausser-
ordentlich schwer haben, sich unsern Verhältnissen
wieder anzupassen. Ich weiss, dass es z. B. im
Tessin und Puschlav, eine ganze Strasse gibt, wo o
zurückgekehrte Auslandschweizer ihre Palazzi ge-
baut haben, Leute, die reich geworden, jetzt leider
wieder verarmt sind.

Aber ich glaube, das müsste doch als Ausnahme-
fall betrachtet werden. Das politische Interesse
liegt meines Erachtens eher darin, dass dem Ausland-
schweizer die Möglichkeit gegeben wird, in den Ver-
hältnissen, in denen er aufgewachsen ist, zu bleiben,
nicht zurückzukehren. Diese Möglichkeit würden
Sie beschränken, denn wenn der Schweizer, der
64jährig ist und bis heute in Deutschland gelebt
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hat, im 64. Altersjahr heimkommt, bekommt er
mit dem 65. Altersjahr die Altersrente, er muss nur
so schlau sein und rechtzeitig noch heimkommen,
dann hat er Anspruch auf diese Rente. Bleibt er
dort, dann wollen Sie ihm die Rente entziehen.
Es wäre nicht nur eine Härte, sondern geradezu
unklug, diese Rückkehr in die Heimat zu erzwingen,
damit die Leute in den Genuss der Rente kommen.
Ich möchte Sie also bitten, dem Vorschlag des
Bundesrates zuzustimmen, und damit auch den
Auslandschweizern, die sicher in überwiegender
Mehrzahl im Ausland bleiben werden- und unter
viel, schwierigeren Verhältnissen, als bei uns leben
müssen, entgegenzukommen. Ich möchte Sie bitten,
dem Vorschlag des Bundesrates zuzustimmen.

Bundesrat Stampf H: Herr Ständerat Wenk hat
Sie eingeladen, dem Text des Bundesrates zuzu-
stimmen. Ich möchte hier erklären, dass der Bundes-
rat sich der Kommissionsmehrheit .angeschlossen
hart. Wir halten unsern Text nicht aufrecht, wir
finden, dass das, was die Kommission vorschlägt,
eine billige Mittellösung ist. Es wurde in dertKom-
mission ein weitergehender Antrag gestellt, der
dahin ging, die. Möglichkeit des Beitrittes im Zeit-
punkt des Inkrafttretens für Auslandschweizer nur
bis zum 55. Altersjahr zuzulassen. Da fand man
doch, das gehe zu weit, weil dadurch Ausland-
schweizer von der Möglichkeit des Beitrittes im
Zeitpunkt des Inkrafttretens ausgeschlossen wür-
den, die eine solche Härte nicht verdienen. So hat
man die Altersgrenze auf 60 Jahre erhöht. Ich bin
überzeugt, dass das dem Empfinden weiter Volks-
kreise entspricht; es ist mehr eine gefühlsmässige
Einstellung, wenn derjenige, der im Land geblieben
ist, die Steuerlasten und auch die übrigen Lasten
getragen hat, es nicht versteht, dass die Ausland-
schweizer völlig gleichgestellt werden. Ich glaube
nicht, dass die vorgeschlagene Beschränkung ein
Grund sein wird, dass Auslandschweizer auf
1. Januar 1948. scharenweise wieder in die Heimat
zurückkehren, würden; aber es ist die Annahme
nicht abzuweisen, dass es viele Leute geben wird,
die sagen, es sei eine zu generöse Regelung, wenn
im Zeitpunkt der Inkraftsetzung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung jeder Auslandschweizer
bis zum 65. Altersjahr die Möglichkeit hat, beizu-
treten. •

Der Bundesrat macht also dem Antrag der
Kommissionsmehrheit keine Opposition. Er findet,
es handle sich um eine Mittellösung, die der.ge-
fühlsmässigen Einstellung weiter Kreise Rechnung
trägt.

Lusser: Es ist soeben davon gesprochen worden,
es handle sich bei diesem Artikel zum Teil um eine
gefühlsmässige Einstellung. Ich stimme dem bei,
ich hatte ursprünglich auch die Meinung, der Vor-
schlag des Bundesrates gehe zu weit. Nach Über-
legung und Fühlungnahme mit Auslandschweizern
habe ich meinen Standpunkt geändert und habe
in der Kommission dem Vorschlag der Mehrheit
nicht zugestimmt. Ich stehe auf dem Boden von
Herrn Wenk und möchte seinen Antrag unter-
stützen, also hier dem ursprünglichen Antrag des
Bundesrates und dem Beschluss des Nationalrates
zustimmen.

Ständerat. — Conseil dts Stall. 1>46.

Es ist meines Erachtens nicht richtig,' wenn,
wie es in der Kommission geschehen ist, hingewie-
sen wurde auf den reichen Schweizer in Amerika,
wenn, das Beispiel gewählt wurde, dass viele Leute
in Amerika, die 64 Jahre alt wurden, eine Prämie
bezahlen und nachher die Rente ihr Leben lang
beziehen können. Man muss mehr die Leute ins
Auge fassen, die in europäischen Ländern leben,
in Kriegsländern und ändern Staaten. Wenn am

, Auslandschweizertag in Bern bereits davon ge-
sprochen worden ist, dass die Regelung, wie sie in
•Art. 2 vom Bundesrat vorgeschlagen wird, vor-
aussichtlich zur Anwendung komme, so würde man
unsern Auslandschweizern eine grosse Enttäu-
schung beredten, wenn nun das 65. auf das 60. Al-
tersjahr zurückgelegt würde. Ich würde dies ' als
eine Ungerechtigkeit betrachten und hoffe daher,
dass wir unsere Landsleute im Ausland dieser
Ungerechtigkeit nicht aussetzen. Ich möchte den
Antrag von Herrn Wenk lebhaft unterstützen, es
sei der Vorschlag des Bundesrates anzunehmen und
der Kommissionsantrag abzulehnen.

Wahlen: Ich wollte den gleichen Standpunkt
vertreten. In normalen Zeiten würde ich es durch-
aus angemessen finden, wenn hier ein Unterschied
gemacht würde, der sich darauf gründet, dass Aus-
landschweizer nicht im gleichen Masse an die Lasten
des Landes mitgetragen haben wie diejenigen, die
im Land geblieben sind. Immerhin möchte ich aus
eigener Erfahrung darauf hinweisen, dass ich wäh-
rend langer Jahre im Ausland für die Schweiz an
Militärsteuern mehr bezahlen musste, als meine
Steuern für mein Gastland insgesamt betrugen,
so dass das Argument nicht durchgehend välid ist.

Nun haben wir in der letzten Session einen Bei-
trag von 75 Millionen für die Auslandschweizer
beschlossen, aus der Not heraus, in der sich unsere
Landsleute im Ausland befinden. Da finde ich es
nicht kongruent, wenn nun aus eher kleinlichen
Überlegungen den Leuten, die es wirklich nötig
hätten, der Eintritt in die Versicherung verwehrt
wird. Wer es so weit gebracht hat, wie der legendäre
Millionär in Amerika, der wird.von der Möglich-
keit überhaupt keinen Gebrauch machen. . Ich
möchte Ihnen deshalb ebenfalls empfehlen, dem
ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates zuzu-
stimmen.

Altwegg, Berichterstatter: Ich kann nur be-
stätigen, dass die Überlegungen, die heute gemacht-
worden sind, auch in der Kommission zur Geltung
gekommen sind. Es ist sogar die Meinung vertreten
worden, es würde sich rechtfertigen, für die Berück-.
sichtigung der Auslandschweizer auf ein gewisses
Bedürfnis abzustellen, weil man nicht versteht,
dass Leute dieser Versicherung schon nach einem
Jahr Einzahlung der Renten teilhaftig werden, die
es nicht nötig haben, und speziell auch mit Rück-
sicht darauf, dass im allgemeinen die Belastung
dieser Leute im Ausland, verglichen mit dem, was
die Schweizer im Inland speziell in den letzten
Jahren auf sich nehmen mussten, in keinem Ver-
hältnis steht. Der andere Gedanke war der, dass
man die Möglichkeit des Beitrittes auf das 55. Jahr
zurücksetzen wollte. Schliesslich war das 60. Jahr
der Mittelweg, der vorgeschlagen und der mit 12
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gegen 3 Stimmen von der Kommission angenommen
wurde. Ich möchte Ihnen beantragen, daran fest-
zuhalten.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Antrag der Kommission 13 Stimmen
Für den Antrag Wenk 16 Stimmen

Zwe i t e r A b s c h n i t t .
Die Beiträge.

A. Die Beiträge der Versicherten.
/. Die Beitragspflicht.

Art 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Chapitre IL
Les cotisations.

A. Les cotisations des assurés.
/.L'obligation de payer des cotisations.

Art. 3.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Die Beitragspflicht
besteht solange eine Erwerbstätigkeit ausgeübt
wird. Das ist eine Konzession an das fehlende Prin-
zip der Ruhestandsrente, auf das wir Sie in der
Eintretensdebatte aufmerksam gemacht haben und
die bekanntlich von den Experten abgelehnt wor-
den ist. Wenn also einer nach dem 65. Altersjahr
seine Arbeit .fortsetzen will und kann, so soll er
auch seinen Beitrag weiter bezahlen. Auf alle Fälle
dauert die Beitragspflicht vom 1. Tag des der Voll-
endung des 20. Altersjahres folgenden Kalenderhalb-
jahres bis zum letzten Tag,des Kalenderhalbjahres,
in welchem das 65. Altersjahr zurückgelegt wird.
Besteht eine Erwerbstätigkeit früher, so spielt die
Beitragspflicht früher, jedoch nicht vor dem 31. De-
zember des Jahres, in welchem das 15. Altersjahr
zurückgelegt wird. Besteht die Erwerbstätigkeit
später noch, so bleibt die Beitragspflicht ebenfalls
noch bestehen.

Ein Antrag im Nationalrat, die Beitragspflicht
mit 70 Jahren aufhören zu lassen, wurde für den
Ständerat zurückgestellt. 1941 waren immer noch
53 % der 65jährigen in Arbeit. Das würde einen
Ausfall von 6-—7 Millionen Franken bedeuten. Ein
Vermittlungsvorschlag des Bundesrates (2a-bis) mit
Beitragsbefreiung bis zum 75. Altersjahr wurde ab-
gelehnt, weil dann kaum mehr ein grosses Interesse
für diese Bestimmung vorhanden wäre.

Die anrechenbare Beitragsdauer beträgt aber
immer maximal 45 Jahre. Die Beiträge, die vor dem
20. Altersjahr geleistet werden, werden aber den
Beiträgen zugezählt, nicht aber die nach dem voll-
endeten 65. Altersjahr geleisteten.

Als Ausnahmen von der Beitragspflicht kennt
das Gesetz nach den Beschlüssen des National-
rates: die Kinder unter 15 Jahren, die nicht er-
werbstätigen Ehefrauen, die erwerbstätigen Ehe-
frauen, soweit sie keinen Barlohn beziehen, die
nicht erwerbstätigen Witwen, die Lehrlinge und
mitarbeitenden Familienglieder, soweit sie keinen

Barlohn beziehen, bis zum vollendeten 20. Alters-
jahr; die letzteren obendrein ab dem vollendeten
65. Altersjahr, und endlich die Personen, die beim
Inkrafttreten des Gesetzes das 65. Altersjahr über-
schritten haben.

Bundesrat Stampili: Herr Dr. Altwegg hat an-
gedeutet, dass in der Kommission auch die Frage
erörtert wurde, ob nicht eine Altersgrenze festgesetzt
werden sollte, bei der die Beitragszahlung aufhört.
Ein solcher Antrag ist im Nationalrat von Herrn
Nationalrat Meister gestellt worden, und zwar im
letzten Stadium der Beratung wollte Herr Meister
durch einen Rückkomrnensantrag erreichen, dass
die Frage noch vor der Verabschiedung im National-
rat behandelt würde. Ich habe ihn dann ersucht,
er möchte sich damit einverstanden erklären, dass
wir bis zur Beratung im Ständerat die Frage prüfen
würden.

Das haben wir getan und sind zum Schluss
gekommen, man könnte der Auffassung des Herrn
Nationalrat Meister so weit entgegenkommen, dass
man sagen würde, nach dem zurückgelegten
75. Altersjahr höre die Beitragspflicht auf. Die Mit-
glieder Ihrer Kommission haben anders entschieden.
Es unterliegt nun keinem Zweifel, dass es nament-
lich in Selbständigerwerbenden-Kreisen als stos-
send empfunden wird, dass die Beitragsleistung
ohne Begrenzung bis ins hohe Alter fortdauert. Es
gibt ja Leute, die bis zum 70. und 75. Altersjahr
und noch länger ihre Arbeitsfähigkeit als Selb-
ständigerwerbende beibehalten und die finden, es
sei unbillig und ungerecht, dass sie, wenn sie weiter
arbeiteten über das 65. Altersjahr hinaus, gezwun-
gen seien, weitere Beiträge zu leisten.

Selbstverständlich würde eine Bestimmung, nach
welcher mit dem 65. oder dem 70. Altersjahr jede
Beitragsleistung aufhört, einen immerhin spürbaren
Einnahmenausfall bringen. Deshalb hat das Bundes-
amt und mit ihm auch das Departement gefunden,
dass wenn man schon eine obere Grenze festsetzen
wolle, von welcher ab die Beitragsleistung aufhört,
man nicht unter 75 Jahre gehen dürfte.

Die Kommission hat gefunden, wegen der Leute,
die nach dem 75. Alters jähr immer noch eine Er-
werbstätigkeit ausüben, sei es nicht nötig, eine
Grenze für die Dauer der Beitragsleistung festzu-
setzen. So hat die Bestimmung, wie sie im ursprüng-
lichen Entwurf enthalten waT, keine Ergänzung im
Sinne des Antrages des Herrn Meister erfahren.

Wenn auch Sie darauf verzichten, so hat das
allerdings den Nachteil, dass Herr Nationalrat
Meister nicht mehr auf die Frage im Differenz-
bereihigungsverfahren zurückkommen kann. Ich
fühlte mich verpflichtet, loyalitätshalber dies aus-
drücklich hier zu sagen, damit nicht Herr Meister
im Nationalrat mir den Vorwurf machen kann, ich
hätte ihii bewusst hineingelegt, indem ich ihn auf
den Ständerat vertröstet hätte, mit dem Hinter-
gedanken, dass wenn der Ständerat auf eine solche
Regelung verzichte, Herr Nationalrat Meister keine
Möglichkeit mehr habe, im Nationalrat darauf zu-
rückzukommen. Das ist der Grund, warum ich noch
einmal diese Frage hier aufwerfen und Sie bitten
wollte, dazu Stellung zu nehmen, sei es im Sinne
der Kommissionsmehrheit oder des Antrages des
Herrn 'Meister.
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Abs t immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 26 Stimmen

(Einstimmigkeit)

77. Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten.
Art. 4.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
Die Änderung berührt nur den französischen

Text.

77. Les cotisations des assurés exerçant une activité
lucrative.
Art. 4.

Proposition de la commission.
Les cotisations des assurés exerçant une activité

lucrative sont calculées en pour-cent du revenu
provenant de l'exercice de toute activité dépendante
ou indépendante.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 4 enthält den
Grundsatz, dass die Beiträge der Erwerbstätigen
einheitlich in Prozenten des Einkommens oder
Erwerbs festgesetzt werden können. Die Kommis-
sion hat dem Nationalrat hier zugestimmt.

M. Pictet: J'aimerais proposer d'ajouter à cet
article 4 un alinéa 2 qui serait ainsi conçu: «La co-
tisation maximum est fixée à 100 francs par mois.»

La commission d'experts, dans le volumineux
rapport qu'elle a présenté, avait elle-même établi
la nécessité de fixer un maximum pour le paiement
du 4 % du revenu indépendant ou dépendant.
Elle a motivé tout au long la nécessité de fixer
cette limite. Je m'en réfère à l'exposé présenté à
la page 52 du texte français du rapport des experts.
Ceux-ci disaient: «La commission d'experts a re-
connu la nécessité de fixer une limite supérieure en
invoquant les motifs exposés ci-après: '

«La commission d'experts estime que l'on peut
se rallier sans réserve à l'établissement de cotisa-
tions maximum d'autant mieux encore que les
personnes qui, en raison de cette limitation, paieront
comparativement à leurs revenus .des cotisations
relativement inférieures à la grande masse des as-
surés sont atteintes, d'autre part, par la progressi-
vité fiscale.»

Prenez quelqu'un qui a un gros revenu, par
exemple, comme le cas a été présenté et étudié en
ce qui concerne Baie, une personne qui a 500 000
francs de fortune et 70 000 francs de revenus, dont
20 000 de la fortune et 50 000 francs du travail.
Cette personne devra payer, par le jeu du 4%,
2000 francs sur 50 000 francs et, par l'impôt can-
tonal, encore une fois une somme approximative de
2000 francs, ce qui fait que sa contribution annuelle
à l'assurance sociale sera, au total, de 4000 francs
par an. En 20 ans, c'est un capital de 100 000 francs
suisses et en 40 ans de 200 000 francs suisses qui
serait absorbé et que cette même pension pourrait
accumuler. La formule de la contribution sans livret
serait tout à fait impossible. C'est pourquoi la com-
mission d'experts avait prévu cette limite de 100
francs par mois soit 1200 francs par an en ajoutant
même que cette limite paraissait élevée. La com-

mission demandait que l'on%examine si cette limite
ne pourrait pas encore être diminuée.

Voilà ce que les experts proposaient. J'aimerais
savoir pourquoi on a supprimé cette limite que je
vous propose de maintenir dans le texte que je
vous ai indiqué, soit une limite de cotisation à
100 francs par mois. ,

Altwegg, Berichterstatter: Diese Frage hat in
der Kommission insoweit keine grossen Wellen ge-
worfen, weil kein entsprechender Antrag gestellt
wurde, respektive man hat sich dem unbestrittenen
Entscheid des Nationalrates'unterzogen. Ich gebe
zu, dass diese Limitierung von 1200 Franken rein
rechnerisch ihre Berechtigung hätte, denn die
Rentenäussichten für hohe Einkommen, die die ent-
sprechenden Beiträge entrichten müssen, sind so
klein, dass die Begeisterung für diese Volksver-
sicherung bei diesen hohen Einkommen nicht mehr
gross sein kann, es sei denn, dass man dort Ver-
ständnis aufbringt für die Solidarität des'Grossen
dem Kleinen gegenüber. Das ist ja nun gerade, was
wir mit der Versicherung wollten. Auch beim Ein-
treten -wurde darauf hingewiesen, dass man sich
gegenseitig helfen soll. Diese angeblich zu kleinen
Minimalrenten von 480 Franken sind nur dadurch
möglich, dass die grossen Einkommen bedeutend
stärker herangezogen wurden. Wenn Sie mit 1200
Franken Prämien aufhören, wären die Einnahmen
nicht so gross, dass eben mit Sicherheit diese er-
höhten Minimalrenten garantiert werden könnten.

Ich habe mir erlaubt, beim Eintreten der Hoff-
nung Ausdruck zu geben, dass sich die Kreise mit
hohen Beiträgen, die nicht auf ihre Rechnung
kommen, nicht dazu verleiten lassen, zu Gegnern
des Gesetzes zu werden, eben mit Rücksicht auf
diese Solidarität und mit Rücksicht darauf, dass
dem Gedanken, der doch da und dort spukt, wo-
nach das Kapital zu gut wegkomme, hier etwas .
Rechnung getragen werden muss. Es gibt viele
Leute, die die Auffassung haben, dass auch das
Kapitaleinkommen herangezogen werden sollte. -
Das ist mit Recht zugunsten des Kapitals abgelehnt
worden, aber ich glaube, es würde schlecht wirken,
wenn von dieser Seite her zu stark verlangt würde,
dass man auch die höhern Erwerbseinkommen durch
eine Limitierung privilegieren sollte. Der National-
rat und Ihre Kommission sind auf dem richtigen
Weg, und es sollten hier keine Differenzen ge-
schaffen Werden.

Bundesrat Stampili: Es lässt sich nicht be-*
streiten, dass für den Antrag von Herrn Ständerat
Pictet sachliche Gründe angeführt werden können.
Es würde dem Grundsatz, der in der privaten Ver-
sicherung gilt, entsprechen, dass eine Limitierung
der Höhe der Beiträge festgesetzt wird. In der Ver-
sicherung gilt der Grundsatz der «Gleichheit von
Leistung und Gegenleistung, d. h. bei der ,gleichen
Versicherungsart hat für eine x mal höhere Ver-
sicherungsleistung genau eine x mal höhere Bei-
tragsleistung zu erfolgen. Es besteht also Konkor-
danz zwischen Versicherungs- und Beitragsleistung.

Dieses Prinzip kann in der Sozialversicherung
nicht allgemein gelten. Hier sind ausreichende Lei-
stungen an die untersten Volksschichten nur mög-.
ich durch Gewährung von Sozialzuschüssen aus
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öffentlichen Mitteln und Solidaritätsbeiträgen der-
jenigen,, die höhere Einkommen beziehen. Wenn
man aber das Prinzip der Versicherung auch in der
: Alters- und Hinterlassenenversicherung einiger-
'massen berücksichtigen will, müsste man eine Be-
'grenzung der Beiträge nach oben vorsehen- Das

• war auch im Vorschlag der Expertenkommission
vorgesehen. Aber alle Eingaben, oder mindestens
90%, die bei uns eingingen, haben daran Anstoss
genommen und das abgelehnt. Sie haben darauf
hingewiesen, dass wir eine Maximierung in der
Lohnersatzordnung — Begrenzung des Beitrages auf
30 000 Franken — auch nicht haben, dass 2 % be-
zahlt werden müssen, ohne Rücksicht auf die Höhe
des Einkommens. Ich möchte Herrn Ständerat
Pictet empfehlen, auf seinen Antrag zu ver-
zichten. Ich sage Ihnen: N'y touchez pas! Sonst
lebt wieder die Diskussion über die Einbeziehung
des Kapitaleinkommens in das beitragspflichtige
Einkommen auf. Wenn Sie diesen homerischen
Kämpfen im Nationalrat beigewohnt hätten, wo
wir uns stundenlang darüber gestritten haben und
wo ich es nur mit g'rösster Mühe durchgesetzt habe,
dass die Anträge auf Einbeziehung des Kapital-
einkommens in das beitragspflichtige Einkommen
unterlegen sind," dann werden Sie mit mir zum
Schluss kommen, dass es gescheiter ist, an Art. 4
nicht zu rühren, sondern ihn so zu lassen, wie
ihn der Bundesrat in seiner ursprünglichen Vor-
lage vorgeschlagen hat und wie er nach schweren
Kämpfen aus dem Nationalrat hervorgegangen ist.

. Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission Mehrheit
Für den Antrag Pictet l Stimme

Präsident: Was den französischen Wortlaut be-
trifft, so ist noch eine kleine Berichtigung vorzu-
nehmen. Die Kommission hat bereits dafür gesorgt.

" Art. 5.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Antrag Vieli.
Abs. 3 streichen.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.»

Proposition Vieli. ' .
• Biffer le troisième alinéa.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 5 setzt den Bei-
trag der Versicherten, die unselbständig erwerbend
sind, auf 2% des massgebënden Lohnes fest. Wich-
tig ist die Abgrenzung des Begriffes des massge-
bénden Lohnes. Es besteht an sich ein Interesse des
Versicherten, diesen Begriff möglichst weit zu
fassen, da die Rente von den Beiträgen abhängt.
Das Gesetz gibt dem Bundesrat die Kompetenz,
Sozialleistungen sowie anlässlich besonderer Ereig-
nisse erfolgende Zuwendungen eines Arbeitgebers
vom Einbezug.in den massgebënden Lohn auszu-
neh'men. Von dieser Kompetenz wird jedoch in zu-

rückhaltendem Sinne Gebrauch zu machen sein.
Es ist nicht wünschbar, dass wesentliche Lohnteile
der Beitragspflicht entzogen werden.

Abs. 3, der dies regelt, trifft nach Ansicht der
Kominission die richtige Mittellinie. Im Nationalrat
wollt.e Herr Gysler weiter gehen und Beiträge für
Fürsorgeeinrichtungen allgemein ausnehmen. Än-
dern geht der Vorschlag zu weit. Die Mittellinie
wird also getroffen worden sein. Über das Verfahren
soll die Vollziehungsverordnung entscheiden. Der
Nationalrat hat hinsichtlich des Begriffes des mass-
gebënden Lohnes eine Präzision vorgenommen.
Ferner fügte er den Abs. 2bis bei, der festlegt, dass
für Lehrlinge und mitarbeitende Familienmitglieder
bis; zum zwanzigsten Altersjahr und für mitarbei-
tende Familienglieder und Ehefrauen ,nur der Bar-
lohn -als massgebender Lohn gilt.

Vieli: Dem Sprechenden geht nun tatsächlich die
Ziffer 3 des Art. 5 zu weit. Diese Ziffer muss im Zu-
sammenhang mit Art. 5, Abs. 2, und mit Art. 9,
lit. d, betrachtet und gewürdigt werden. Wir haben
in Art. 5 den massgebënden Lohn umschrieben und
nach dieser Umschreibung fällt unter massgebënden
Lohn alles, aber auch gar alles, was ein Arbeitnehmer
irgendwie 'einnimmt: Gratifikationen, Provisionen,
Ferien- und Feiertagsentschädigungen und ähnliche
Bezüge, ferner Trinkgelder usw. Das alles ist mass-
gebender Löhn. Wenn eine Frau ein Arbeitsein-
kommen von 650 Franken hat, so bezahlt sie von
dieser Summe 2%, also das Minimum; hat sie
1000 Franken Einkommen, so steigt dieser Prozent-
satz. Also man will auf der ganzen Linie alles er-
fassen. So war es in der Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung, so wird es hier gehalten und durchgeführt.

Und nun kommt Art. 5, Ziffer 3, mit der Be-
stimmung," dass der Bundesrat Sozialleistungen
sowie anlässlich besonderer Ereignisse folgende Zu-
wendungen eines Arbeitgebers an seine Arbeiter von
der Beitragspflicht befreien kann. Ich möchte da-
gegen nicht viel sagen, wenn es sich um eine Sozial-
leistung handeln würde, die einer Institution, einer
Stiftung zugewiesen wird, wie z. B. für Altersfür-
sorge;,aber wenn eine solche Zuwendung direkt vom
Arbeitgeber an die Arbeitnehmer fliesst, sei es nun
bei Anlass des Geburtstages, sei es bei Anlass des
25- oder 50jährigen Jubiläums des Unternehmens
oder des Arbeitgebers, so muss diese Zuwendung
logischerweise als massgebender Lohn im Sinne von
Art. 5 angesehen werden. Ich möchte Sie auch noch
auf Art. 9, lit. d, hinweisen. Dort ist nämlich schon
eine Vergünstigung vorgesehen für solche Zuwen-
dungen, indem der Arbeitgeber von seinem Ge-
schäftsgewinn Zuwendungen an solche Soziallei-
stungen abziehen kann, von dem Gewinn, von dem er
eigentlich den Beitrag bezahlen müsste. Wir haben
schon hier eine recht weitgehende Vergünstigung
vorgesehen für diese Sozialzuwendungen, die doch
verdientes Geld sind. Es handelt sich um-Ver-
dienst, Ertrag des Geschäftes, und nach Sinn und
Geist des Gesetzes sollten -, alle Verdienste beitrags-
pflichtig sein.

Das ist der eine Grund, weshalb ich diesen An-
trag stelle. Ein weiterer Grund ist der : Der Bundes-
rat behält sich vor, von Fall zu Fall darüber zu ent-
scheiden, ob er entsprechen will oder nicht. Wenn
die Schweiz auch klein ist, so wird sie in dieser Be-
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ziehung recht gross sein, und die Gesuche, die ein-
gehen, um solche Befreiungen zu erwirken, werden«
im ganzen Jahr sehr zahlreich sein. Die Folge wird
sein, dass der Bundesrat jedes einzelne Gesuch wird
überprüfen lassen müssen, ob die 'Voraussetzungen
gegeben sind ; ohne weiteres kann er nicht ablehnen '
oder bewilligen, sondern jeder Fall muss untersucht
und geprüft werden. Das bedingt aber eine Ver-
mehrung des Bürokratismus, und darin liegt ein
weiterer Grund, um die Sachlage soweit als möglich .
zu Vereinfachen. Vyenn der Herr Departementschef
erklärt, dass er bereit ist, in der Vollziehungsver-
ordnung in dieser Beziehung weitgehend einschrän-
kende Bestimmungen aufzustellen, so könnte ich
mich schliesslich einverstanden erklären. Aber lieber
wäre mir. wenn Ziffer 3 gerade gestrichen würde.

X - *

Bundesrat Stampili: Ich möchte doch Herrn
Ständerat Dr. Vieli einladen, seinen Antrag zurück-
zuziehen. Er scheint mir von nicht ganz richtigen
Voraussetzungen auszugehen. Gewiss besteht ein
Zusammenhang zwischen Ziffer, 3 von Art. 5 und
lit. d von Art. 9, aber die beiden decken sich doch
nicht. Wenn in lit. d;Von Art. 9 festgestellt wird,
dass vom Einkommen die Zuwendungen zum
Zwecke der xWohlf ahrt des Personals am beitrags-
pflichtigen Einkommen abgezogen werden können,
so sind darunter Wohlfahrtszuwendungen in der
allgemeinsten Form verstanden, solche, die, indivi-
duell dem Personal zukommen, an denen der
einzelne einen bestimmten Anteil hat, wie z. B.
Gratifikationen, aber auch solche, die eine Kollek-
tivverwendung finden dadurch, dass sie Sozialfonds
oder ändern Einrichtungen zugewiesen werden, an
welchen der einzelne nicht mit einer bestimmten
Rate partizipiert, sondern wo die Einrichtung als
solche ihm unter gewissen Voraussetzungen zugute
kommt. Es ist ganz selbstverständlich, dass sowohl
diese individuellen Wohlfahrtszuwendungen als die
kollektiven für einen Gesamtzweck als Zuwendun-
gen zu betrachten sind', die von beitragspflichtigen
Einkommen abgezogen werden können. Etwas
anderes ist es aber mit -den individuellen Sozial-
leistungen. Klar ist, dass nur diejenigen, die jedem
einzelnen in einer bestimmten Höhe zufliessen, als
Bestandteil des beitragspflichtigen Lohnes''oder
Einkommens in Betracht kommen können, und
nicht solche Leistungen, Reiche kollektiv für einen
Fonds bestimmt sind. Es könnte niemals den Sinn
haben, dass, wenn ein Arbeitgeber an seine Pen-
sionskasse oder an einen ändern Wohlfahrtsfonds
einen bestimmten Beitrag ausrichtet, dann für
jeden einzelnen sein Anteil ausgerechnet und in das

' beitragspflichtige Einkommen einbezogen werden
kann. Das wollten wir mit Ziffer 3 des Art. 5 sagen.
Er ist eine Beruhigung für die Arbeitgeber. Wer die
Beratungen im Nationalrat verfolgt hat, der wird
sich erinnern, dass Herr Nationalrat Gysler viel
weiter gehen wollte, um die ' Arbeitgeber zu be-
ruhigen. Er wollte festsetzen, dass die Soziallei-
stungen überhaupt von den beitragspflichtigen Ein-
kommen ausgenommen werden. So weit können wir
nicht gehen, alle Zuwendungen, die einen indivi-
duellen Charakter haben, von denen ein ganz be-
stimmter Teil jedem einzelnen'• Dienstnehmer des
betreffenden Arbeitgebers zufliesst, von 'derfi bei-
tragspflichtigen Einkommen auszunehmen.

Nun gibt es aber Sonderfalle, gibt es Zuwendun-
gen .mehr zufälligen Charakters, die, eine'Voraus-
setzung haben, die es ausschliesst, sie einheitlich in
das beitragspflichtige Einkommen einzubeziehen.
Wir haben solche Fälle während der. Gültigkeits-
dauer der Lohn- und Verdienstersatzordnung
kennengelernt. Es haben sich Arbeitgeber darüber
beklagt, dass Beiträge, die sie an einzelne Arbeiter
geleistet haben, damit sie eine Kur machen konnten,
damit sie sich erholen'konnten, Sozialbeiträge,- die
doch einen ganz aussergewöhnlichen Charakter
hatten, auch in das beitragspflichtige Einkommen
einbezogen wurden. Solche Arbeitgeber haben er-
klärt, man veranlasse sie förmlich, auf solche ausser-
ordenth'che Sozialleistungen zu verzichten; also, wo
der einzelne selber nicht imstande ist, sich zu helfen,
keinen ausserordentlichen Zuschuss zu gewähren.
Es wurde uns erklärt, wemfrman auch solche Bei-
träge als*beitragspflichtig erkläre, dann fübre man
die Arbeitgeber förmlich in die Versuchung, asozial
zu werden und im Einzelfall nicht nach menschlicher
Nächstenliebe einzugreifen. Das wollen wir nicht, .
und deshalb haben wir hier die Möglichkeit "vorge-
sehen, dass. gewisse Sozialleistungen, die einen be-
sonderen Charakter' haben, die nicht regelmässig
Bestandteil des Lohnes sind, vom beitragspflich-
tigen Einkommen abgezogen Werden können.

Nun hat das niemals die Meinung^ wie Herr Dr. v
Vieli zu glauben scheint, dass der Bundesrat jedes
Gesuch um Befreiung einer solchen Zuwendung
selbst entscheiden würde, sondern es ist unsere Ab-
sicht, .und das ist der Sinn von Ziffer 3 des Art. 5, .
dass der Bundesrat in den Ausführungsbestim-
mungen- allgemeine' Normen darüber erlässt, in
welchen Fällen solche Soziälleistungen von der Bei-
tragspflicht befreit sind. Ich halte dafür, dass das
eine vernünftige Lösung ist und glaube auch,
Herrn Ständerat Dr. Vieli nicht ein zu grosses
sacrificio dell'intelletto zuzumuten, wenn ich ihn
höflich einlade, seinen Antrag nach diesen -Er-
klärungen zurückzuziehen.

•' -,
Vieli: Nach den Erklärungen von Herrn Bun-

desrat Stampfli ist also anzunehmen, dass diese Be-
stimmung sehr restriktiv interpretiert wird. Das ist
auch der Zweck meines Streichungsantrages, denn
es wäre verfehlt, wenn die Zuwendungen beispiels-
weise bei Anlass eines Jubiläums, die direkt, indivi-
duell vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer er-
folgen, nicht in den Lohn einbezogen würden. Wenn
es sich um Beiträge handelt, um damit kranken .
Arbeitern eine Kur zu ermöglichen, 'dann ist das
etwas anderes, aber eine allgemeine Befreiung der
Zuwendung, beispielweise von Jubiläumsprämien,
würde zu weit gehen, würde im Widerspruch stehen
mindern Begriff des;massgebenden Lohnes, wiecer
hier umschrieben wbrden ist und nach welcher Um-
schreibung die kleinen Leute bezahlen müssen. Es
ist nämlich so, dass diese Vergünstigungen eben nur
bei besseren Arbeitgebern möglich sind und nicht
bei den kleinen Leuten; letztere müssen für'ausser- .
ordentliche 'Zuwendungen, Geburtstagsgeschenke
die Beiträge bezahlen, denn die werden zum mass-
gebenden Lohn gerechnet. Gesuche werden da nicht
gestellt. Das ist eben nicht recht, und ich glaube, es
sollte hier eine möglichst einschränkende Inter-
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pretation Platz greifen. Weil ich die Erklärung, die
Herr Bundesrat Stampfli soeben abgegeben hat, so
auffasse, lasse ich meinen Antrag fallen.

Angenommen. — Adopté.

Art. 6.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Antrag Muheim.
,. . . weniger als 3600 Franken . . . (statt 4800

Franken).

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Proposition Muheim.
... inférieur à 3600 francs (au lieu de 4800 francs).

Altwegg, Berichterstatter: Art. 6 regelt den
Fall, wo ein versicherter Arbeitnehmer keinen bei-
tragspflichtigen Arbeitgeber hat, also z. B. Dienst-
boten ausländischer Diplomaten oder schweizerische
Arbeitnehmer im Grenzgebiet, die für einen im Aus-
land sitzenden Unternehmer arbeiten usw. Unter
diesen Umständen muss der Arbeitnehmer die
vollen 4% Beiträge übernehmen. In einem solchen
Fall soll aber für die kleinen Löhne von weniger als
4800 Franken eine sinkende Beitragsskala Anwen-
dung finden. Der Nationalrat hat einen Zusatz be-
schlossen, wonach es diesen Versicherten freigestellt
sein soll, selbst die vollen 4% zu bezahlen. Wir
haben in der Kommission dem zugestimmt. Bei
privaten Versicherungsgesellschaften ist die Ten-
denz bemerkbar, dass die Kleinversicherten ganz
gern höhere Prämien bezahlen, um entsprechend
höhere Renten beziehen zu können., Das kann auch
hier der Fall sein. Deshalb ist der Zusatzantrag ge-
mäss Beschluss des Nationalrates berechtigt. Bei
Art. 6 ist zu sagen, dass Herr Kollege Muheim einen
Antrag gestellt hat, der nicht nur hier, sondern auch
bei Art. 8 eine Rolle spielt, prinzipiell aber bei

\ Art. 30 seine Erledigung finden wird. Wir sollten
uns damit einverstanden erklären, diese Frage bei
Art. 30 zu erledigen,' wobei ein Zurückkommen
möglich ist, wenn Art. 30 eine entsprechende Ände-
rung erfahren sollte. i-

Präsident: Herr Muheim ist damit einverstanden.

Angenommen. — Adopté.

Art. 7.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

c Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

*

Altwegg, Berichterstatter: Art. 7 gibt dem Bun-
desrat, nach Anhörung der Kantone und der Be-
rufsverbände, die Möglichkeit der Fixierung von
Globallöhnen dort, wo die Höhe des Lohnes nur
mit Schwierigkeiten sich ermitteln lässt (.Gastwirt-
schaftsgewerbe, Trinkgelder).

Angenommen. — Adopté.

Art. 8.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Antrag Muheim.
. . . weniger als 3600 Franken . .. (statt 4800

Franken).

Proposition de-la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Proposition Muheim.
... inférieur à 3600 francs (au lieu de 4800 fr.).

• •

Altwegg, Berichterstatter: Artikel 8 regelt die
Beitragspflicht der selbständig Erwerbende^. Sie
.bezahlen einheitlich 4 % des reinen Einkommens.
Den selbständig Erwerbenden mit kleinem Ein-
kommen soll in der Weise entgegengekommen wer-
den, dass dort, wo das Jahreseinkommen weniger
als 4800 Fr., aber mindestens 600 Fr. beträgt, wie
bei den Arbeitnehmern ohne beitragspflichtige
Arbeitgeber eine sinkende Beitragsskala Anwendung
finden soll, so dass der Beitrag bis auf 2 % sinken
kann. Hingegen kann er nicht unter l Fr. im Monat
sinken.

Betreffend den Antrag Muheim ist ^dasselbe zu
sagen wie beim Art. 6.

Angenommen. — Adopté.

Art. 9.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Artikel 9 umschreibt
den Begriff des Einkommens aus selbständiger Er-
werbstätigkeit und dessen Ermittlung. Massgebend
ist das reine Einkommen unter Berücksichtigung
der Abzüge gemäss Lit. a bis b. Die entsprechende
Regelung ist im Einvernehmen mit der eidgenös-
sischen Steuerverwaltung erfolgt. Es gelten die
Grundsätze der Steuergesetze, wo dieselben Inter-
essen bestehen, während das Obligationenrecht
andere Tendenzen verfolgt. Wichtig ist der Zusatz
des Nationalrates in einem neuen Alinea bei 2 bis,
wonach der Bundesrat nach Anhörung der Kantone
und der Berufsverbände auch für selbständig Er-
werbende Globaleinkommen festsetzen kann.

Angenommen. — Adopté.

Art. 10.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 10 regelt die
Beitragspflicht der Nichterwerbstätigen. Mit Aus-
nahme der im Gesetz genannten Gruppen (Unter-
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stützte, Lehrlinge und Studenten) müssen die Nicht-
erwerbstätigen gemäss dem Beschluss des National-
rates je nach den sozialen Verhältnissen l Fr. bis
50 Fr. pro Monat leisten. Der Bundesrat kann noch
weitere Gruppen bezeichnen, die nur i. Fr: im Monat
zu bezahlen, haben.

Wir haben bereits beim Antrag Pictet (Fallen-
lassen der Limitierung der Beiträge bei hohen Ein-
kommen auf 1200 Fr.) darauf aufmerksam gemacht,
dass die Heranziehung der Rentner durch diese
Beitragspflicht in Art. 10 immerhin eine gewisse
Rolle spiele. Es ist auch für diese Nichterwerbs-
tätigen im Nationalrat der Vorschlag gemacht
worden, höher zu gehen und zu variieren zwischen
l Fr. und 100 Fr., je nach, den Verhältnissen und
dem Aufwand des Betreffenden. Mit dem Kapital-
einkommen haben diese Beiträge direkt nichts zu
tun. Diese sind bekanntlich auch im Nationalrat
wie bei uns deutlich abgelehnt worden. Aber in-
direkt sind diese Beiträge doch Kapitalzinsenbei-
träge, wenn man berechnet, dass bis 50 Fr. pro
Monat verlangt werden kann, je nach dem Aufwand
und den Verhältnissen. Wenn der Beitrag von der
Kommission auf 25 Fr. bestimmt wird, so sind das
pro Jahr immerhin 300 Fr. Das sind 4 % von einem
Einkommen von 7500 Fr. 7500 Fr. Einkommen
entsprechen einem Vermögen von 250 000 Fr.
Gehen Sie auf das Maximum und verlangen Sie
von einer Rentnerin mit Rücksicht auf die Verhält-
nisse und den Aufwand im Monat 50 Fr. und im
Jahr 600 Fr., so sind das 4 % von 15 000 Fr. Ein-,
kommen, die einem Vermögen von einer halben
Million entsprechen. Die Details dieser Bestimmung
sind der Vollziehungsverordnung vorbehalten, was
meines Erachtens das Richtige ist. Wir möchten
hier Zustimmung beantragen.

Angenommen. — Adopté.

Art. 11.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 1. Zustimmung zum Be-
schluss des Nationalrats.

2 Obligatorisch Versicherten, für welche die Be-
zahlung der Beiträge gemäss Art. 8, Abs. 2, oder
Art. 10 eine grosse Härte bedeuten würde, können
diese auf begründetes Gesuch hin und nach An-
hörung einer vom Wohnsitzkanton bezeichneten
Behörde erlassen werden. An Stelle dieser Ver-
sicherten hat der Wohnsitzkanton einen monat-
lichen Beitrag von 1 Franken zu entrichten. Die
Kantone sind befugt, die Wohnsitzgemeindeii zur
Mittragung heranzuziehen. '

Proposition de la commission.
Note marginale et alinéa 1. Adhérer à la décision

du Conseil national.
2 Les personnes obligatoirement assurées que

le paiement des cotisations conformément à l'ar-
ticle 8, 2e alinéa, ou 10, mettrait dans une situation
intolérable, pourront obtenir, sur demande motivée,
la remise des cotisations. Une autorité désignée par
le canton de domicile sera entendue. Le canton de
domicile versera pour ces assurés une cotisation
de 1 franc par mois. Les cantons peuvent faire
participer les communes de domicile au paiement
de ces cotisations,

Altwegg, Berichterstatter: Art. 11 ordnet die
Herabsetzung und den Erlass von Beiträgen durch
die Ausgleichskassen. Alinea l ist massgebend für
die selbständig Erwerbenden, die .die prozentualen
Beiträge nicht bezahlen können, und für Nicht-
erwerbstätige, denen die Bezahlung des vollen Bei-
trages nicht zugemutet werden kann. Alinea 2 sieht
sodann noch den Erlass der Minimalbeiträge von
l Fr. vor. Diese sind aber vom Wohnsitzkanton
respektive von der Wohnsitzgemeinde der Versiche-
rung zu vergüten. Die Belastung der öffentlichen
Hand aus dieser Bestimmung dürfte eine beschei-
dene sein.

Auf Antrag der Regierung des Kantons Zürich
ist mit Recht ein Mitspracherecht des interessierten
Kantons mit den Worten eingeschaltet worden :
„Nach Anhörung einer vom Wohnsitzkanton be-
zeichneten Behörde." Der Entscheid liegt nach
Art. 62 bei der Ausgleichskasse. Diese Anhörung
des Wohnsitzkantons ist berechtigt, weil der Wohn-
sitzkanton respektive die Wohnsitzgemeinde die
Folgen eines solchen Erlasses zu tragen haben.

Im übrigen haben gerade Kantone und Gemein-
den ein Interesse daran, dass namentlich die Nicht-
erwerbstätigen, soweit es sich um Unterstützte
handelt, in die Versicherung einbezogen werden.

Präsident: Es liegt in Abs. 2 gegenüber der Fas-
sung des Nationalrates ein Abänderungsantrag'vor.
Wir müssen deshalb eine Abstimmung vornehmen.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

B. Beiträge der Arbeiter.
Art. 12.

Antrag der Kommission.
Marginale und Absatz 2. 3. Zustimmung zum

Beschluss des Nationalrats.
1 Als Arbeitgeber gilt, wer obligatorisch ver-

sicherten Personen Arbeitsentgelte gemäss Art. 5,
Abs. 2, ausrichtet.

B. Les cotisations d'employeurs.
Art. 12.

Proposition de la commission.
Note marginale et alinéa 2, 3. Adhérer à la

décision du Conseil national.
1 Est considéré comme employeur quiconque

verse à des personnes obligatoirement assurées une
rémunération conformément à l'article 5, 2e alinéa.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 12 bestimmt die
Beitragspflicht der Arbeitgeber. Die neue Fassung
im Abs. l geht zurück auf einen Vorschlag des
Departementes. Diese neue Fassung soll Missver-
ständnisse über die Person des Arbeitgebers ver-
hindern. Hier sind die Erfahrungen in der Lohn-
und Verdienstersatzordnung massgebend. Beitrags-
pflichtig sind alle Arbeitgeber, die beitragspflichtige
Arbeitsentgelte ausrichten, die zum massgebenden
Lohn gehören. Der Arbeitgeber rauss in der Schweiz
eine Betriebsstätte haben oder (bei Hausangestell-
ten) in der Schweiz persönlich Wohnsitz öder Auf-
enthalt haben. Vorbehalten bleiben zwischenstaat-
liche Vereinbarungen oder völkerrechtliche Übung.
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Präsident: Es liegt gegenüber dem Entwurf des
Bundesrates und dem Beschluss des Nationalrates
eine Abänderung vor.

Abstimmung.— Vote.
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Art. 13.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Der Arbeitgebefbei-
trag ist gleich hoch wie der Arbeitnehmerbeitrag
und beträgt 2 % der Vom Arbeitgeber ausgerichte-
ten Löhne, soweit sie zum massgebenden Lohn
gehören.

Angenommen.' — Adopté. *-

C. Der Bezug der Beiträge.
Art. U.

Antrag der Kommission. <
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats. f

C. La perception des cotisations.
Art. 14.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 14 legt für die
unselbständig Erwerbenden den Quellenabzug der
Beiträge fest. Diese sind vom- Arbeitgeber zusam-
men mit dem Arbeitgeberbeitrag der Ausgleichs-
kasse periodisch abzuliefern. Die Beiträge der Selb-
stäridigerwerbenden werden jährlich festgesetzt. Die
Zahlungsperioden sollen den Verhältnissen ange-
passt werden. In der Regel ist monatliche Zahlung
vorgesehen. Hingegen sollen für bestimmte Berufs-
gruppen — z. B. Landwirtschaft — längere Zah-
lungsperioden vorgesehen werden. Wenn ein Bei-
tragspflichtiger es unterlässt, die für die Bezahlung
der Beiträge notwendigen Angaben zu machen, so
erlässt die zuständige Ausgleichskasse eine Veran-
lagungsverfügung. Das Veranlagungsverfahren soll
in der Ausführungsverordnung geregelt werden.

Angenommen. •— Adopté.

Art. 15—16.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la 'décision du Conseil national.

Altwegg,. Berichterstatter: Wir können die
Art. 15 und 16 gemeinsam behandeln. Sie regeln
die Einforderung der Beiträge, soweit sie nicht mit
fälligen Renten verrechnet werden können, auf
dem Wege der Betreibung, die Verjährung der Bei-
tragsforderungen in 5 Jahren seit ihrer Entstehung,
sowie den Anspruch auf Rückerstattung zu viel

bezahlter Beiträge nach Ablauf eines Jahres, nach-
dem der Beitragspflichtige Kenntnis erhielt, von
der zu hohen Leistung, spätestens aber nach 5 Jah-
ren seit ihrer Zahlung.

Angenommen. — Adopté.

; . . ' • Art. 17.
Antrag der Kommission.

Zustimmung, zum Beschluss des Nationalrats.

- Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.,

Altwegg/ Berichterstatter : Art.; 17 ' stipuliert die
Pflicht der Führung von individuellen Beitrags-
konten für (die Versicherten. Jeder Versicherte hat
wenigstens ein Konto. Übt ein Versicherter mehrere
Berufe aus oder wechselt er den Arbeitgeber oder
den Beruf, so werden für ihn im Lauf der Jahre
mehrere Beitragskonten eröffnet, die im Rentenfall
zusammengetragen werden. Dem individuellen Bei-
tragskonto werden -gutgeschrieben: Die von den
Versicherten selbst geleisteten Beiträge, die Arbeit-
geberbeiträge und allfällige vom Wohnsitzkanton
geleisetete Ersatzbeiträge. Die Führung der indi-vi-
duellen Beitragskonten obliegt nach Art. 62 ff. den
Ausgleichskassen.

Die Regierung von Zürich schlägt in letzter
Stunde die Beschränkung auf eine allgemeine Um-
schreibung der zu . treffenden Ordnung vor. Sie
möchte diese Spezifizierung in Art. 17 weglassen
und die Einzelheiten der Vollziehungsverordnung
überlassen. Es ist das eine technische Frage, die
von den Experten geprüft werden musste. Heute
Morgen hat Herr Bundesrat Stampfli bereits Ver-
anlassung genommen, Ihnen den Standpunkt dieser
Experten bekanntzugeben, denen diese Frage vor-
gelegt wurde. Die Kommission kommt zum Schluss,
dass eine genügend genaue Ermittlung des durch-
schnittlichen Jahresbeitrages, der gemäss Art. 30
des Gesetzentwurfes zur Berechnung der Rente
massgebend ist, nur auf Grund individueller Bei-
tragskonten möglich sei und daher eine andere
Lösung auf Grund der Bestimmungen über " die
Berechnung der Renten nicht in Frage kommen
könnte, ferner dass die vorliegenden Pläne über das
individuelle Beitragskonto voraussichtlich derart
vereinfacht werden können, dass die durch die
Führung dieser Konten entstehenden Verwaltungs-
kosten als tragbar bezeichnet werden können. Drit-
tens, dass die Bestimmungen betreffend das indi-
viduelle Beitragskonto im Gesetzentwurf weit
genug gefasst seien, um eine zweckmässige und
tragbare Regelung zu schaffen. Wir können hier
zustimmen. Ich weiss nicht, ob der Vertreter<des
Bundesrates nochmals zu dieser Frage Stellung
nehmen, will.

Präsident: Wird von Seiten der'Kommission ein
Abänderungsantrag gestellt ?

Altwegg, Berichterstatter: Nein.

Klöti: Herr Bundesrat Stampfli- hat zum Vor-
schlag von Herrn Dr. Joss Stellung genommen. Auf
Veranlassung von Herrn.-Regierungsrat Streuli hat
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mir Herr Joss seinen Vorschlag mündlich erläutert.
Die Ausführungen haben auf mich einen gewissen
Eindruck gemacht, aber ich habe mir nicht ange-
masst, mir in dieser rein technischen Frage ein
massgebendes Urteil zu bilden, sondern ich bin wie
Herr Regierungsrat Streuli zur Auffassung gelangt,
man müsse diese Frage genauer prüfen und1 es sei
im letzten Moment vor der Beratung des Stände-
rats notwendig, Arti 17 eine Fassung zu geben, die
so allgemein sei, dass jede beliebige Lösung, die sich
als die einfachste, zweckmässigste und billigste er-
weist, möglich ist. Ich habe von .mir aus einen-
Paragraphen entworfen, um" ihn eventuell einzu-
reichen. Er hätte etwa folgenden Wortlaut gehabt :
„Über die für den einzelnen Versicherten von die-
sem selbst, seinem Arbeitgeber oder seinem Wohn-
.sitzkanton geleisteten Beiträge ist so Buch zu

1 führen, dass der Gesamtbeitrag jederzeit festgestellt
werden kann. Der Bundesrat erlässt darüber die
nötigen Vorschriften." ,.

" Nun habe ich inzwischen, auch heute durch das
Votum von Herrn Bundesrat Stampfh', vernommen,
dass in einer Expertenkommission des Sozialver-^
sicherungsamtes diese Frage weiter geprüft worden
ist. Man ist zu dem Schlüsse gelangt, man brauche
ein individuelles Beitragskonto, der bisher aus-
gearbeitete Plan sei gut, man könne ihn freilich
noch vereinfachen. Was besonders wichtig ist, ist
die auch von Herrn Bundesrat Staiiipfli erwähnte
Auffassung der Kommission, der Wortlaut des
heute vor uns liegenden Art. 17 sei weit genug ge-
fasst, dass man jede zweckmässige Lösung wählen
könne. Herr Bundesrat Stampfli hat diese Auffas-
sung heute Morgen entschieden vertreten.

Man kann die Verpflichtung zur Führung indivi-
dueller Beitragskoriten schliesslich so auslegen, das
gewählte Buchungssystem müsse Gewähr dafür
bieten, dass für den Versicherten jederzeit die
Summe der von ihm geleisteten Beiträge festgestellt,
werden kann, dass aber die nähere technische Rege-
lung der Verwaltung freisteht. Da aus der Mitte
des Rates keine andere Auffassung vertreten worden
ist, verzichte ich auf einen Abänderungsantrag und
stimme dem vorliegenden Art. 17 zu.

Angenommen. — Adopté. .

?
Dritter Abschnitt.

Die Renten.
A. Der Rentenanspruch,

/. Allgemeines.
Art. 18.

Antrag der Kommission.
Marginale und Absatz l, 2. Zustimmung zum

p Beschluss des Nationalrats.
3 Angehörige von Staaten, deren Gesetzgebung

den Schweizerbürgern und ihren Hinterlassenen
nicht Vorteile bietet, die denjenigen dieses Gesetzes
ungefähr gleichwertig sind, Staatenlose und Hinter-
lassene solcher Personen sind nur rentenberechtigt,
solange sie ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der
Schweiz haben und sofern die Beiträge während
mindestens 10 vollen Jahren entrichtet worden
sind. Vorbehalten bleiben abweichende zwischen-
staatliche Vereinbarungen. ,

Ständerat.. — Conseil des Etats. 1846.

Chapitre III.
Les Rentes. •

A. Le droit à la rente.
/. Dispositions générales'.

ÀH. 18.
Proposition de la commission. ;

Note marignale et alinéa 1, 2. Adhérer à la déci-
sion du Conseil national.

3 Les ressortissants des Etats dont la législation
n'accorde pas aux ressortissants suisses et aux sur-
vivants de ces personnes des avantages à; peu près
équivalents à ceux de la présente loi, ainsi que les
apatrides et leurs survivants n'ont droit à une rente
qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile de droit
civil en Suisse et que si les cotisations ont été payées
pendant au moins dix années entières. Demeurent
réservées les'conventions internationales contraires'.

Altwegg, Berichterstatter : Der Art. 18 regelt den
Rentenanspruch im allgemeinen. .Anspruch auf
Renten haben alle versicherten , Schweizerbürger,
Ausländer und Staatenlose. Für Schweizerbürger
besteht eine Karenzfrist von 10 Jahren, ebenso für
Ausländer. Letztere Karenzfrist kann jedoch durch
zwischenstaatliche Abmachungen > wegbedungen
werden. Die neue Fassung von Abs. 3 entspricht
derjenigen des Art. 40. Ini^ übrigen ist zu diesem
Artikel zu sagen: Das am 1. August 1946 unter
dem Titel „National Insurance Act 1946" vom eng-
lischen Parlament angenommene englische Sozial-
versicherungsgesetz bestimmt in Art. 29, dass die
Auszahlung . der .Versicherungsleistungen suspen-
diert wird, wenn der Berechtigte, sei er britischer
Staatsangehöriger oder Ausländer, Grossbritannien
verlässt. Das hat zur .Folge, dass Schweizerbürger,
die auf Grund dieses Gesetzes versichert sind, ihres
Anspruches verlustig gehen, wenn sie in die Schweiz

•zurückkehren: Wie aus Berichten unserer Gesandt-
schaften hervorgeht, sollen auch andere Staaten in
ihren neuen Sozialgesetzgebungen den Grundsatz
verankern wollen; dass Versicherungsleistungen nur
an im Inland. lebende versicherte Ausländer aus-
bezahlt werden. -,v

Bei der Ausarbeitung der Gesetzesvorlage ging
man von der Auffassung aus, dass der durch Bei-
tragszahlungen erworbene Rentenanspruch .einem
versicherten Ausländer nicht verloren gehen soll,
wenn er seinen Lebensabend in seiner Heimat ver-
bringen will. Deshalb enthält die Gesetzesvorlage
diesbezüglich keine einschränkende Bestimmung.
Eine solche aufzunehmen, scheint nun aber nach
der neusten Entwicklung im Ausland notwendig zu
sein, ansonst die in der Schweiz versicherten Aus-
länder besser gestellt wären als die Auslandschwei-
zer. Nur wenn wir die Rentenzahlung ari-im Aus-
land lebende versicherte Ausländer,davon abhängig
machen, dass der Heimatstaat des Ausländers
Gegenrecht hält, kann es uns gelingen, in zwischen-
staatlichen Vereinbarungen die Interessen ,der Aus-
landschweizer mit Erfolg wahrzunehmen:*

Gestützt auf diese Erwägungen wurde vom
Bundesrat die vorliegende Änderung beantragt.

Abstimmung. — Vote.
Für Annahme von Art. 18 Grosse "Mehrheit

50
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An. 19.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Der Rentenanspruch
der freiwillig Versicherten ist der gleiche wie für
die obligatorisch Versicherten unter der Voraus-
setzung, dass die freiwillig Versicherten in dem Zeit-
punkt der Versicherung beigetreten sind, in welchem
ihr Jahrgang beitragspflichtig wird. Tritt ein Aus-
landschweizer der Versicherung später bei, so er-
leidet sein Rentenanspruch eine entsprechende Kür-
zung. Die Hinterlassenen eines solchen'Versicherten
sind aber nur rentenberechtigt, wenn der freiwillig
Versicherte während mindestens drei vollen Jahren
Beiträge geleistet hat. Diese Einschränkung ist
nötig, um Missbräuche zu verhüten. Wenn ein frei-
willig Versicherter die Beiträge trotz wiederholter
Mahnung nicht leistet, so geht der Rentenanspruch
unter. Wird der freiwillig Versicherte später bei-
tragspflichtig, so kann er die rückständigen Bei-
träge nachzahlen. In diesen Fällen lebt der Renten-
anspruch auf Grund der früheren Beitragsleistung
wieder auf.

Angenommen. —• Adopté.
*

Art. 20.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national:

Altwegg, Berichterstatter: Art. 20 bestimmt zum
Schütze des Rentenempfängers, dass jeder Renten-
anspruch unabtretbar, unverpfändbar und der
Zwangsvollstreckung entzogen ist. Jede Abtretung
oder Verpfändung ist nichtig. Die gleiche Regelung
findet sich in der Übergangsordnung. Gemäss Be-
schluss des Nationalrates enthält das Gesetz ent-
sprechend der Übergangsordnung eine Bestimmung
mit Bezug auf die Steuerfreiheit der Renten, ferner
besteht das Verrechnungsverbot mit öffentlichen Ab-
gaben.

Angenommen. — Adopté.

Art. 21.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 2. Zustimmung zum Be-
schluss des Nationalrats.

1 Anspruch auf eine einfache Altersrente haben
ledige, verwitwete oder geschiedene Männer und
Frauen sowie Ehemänner, denen gemäss Art. 22
kein Anspruch auf eine Ehepaar-Altersrente zu-
steht. Hat der Ehemann keinen Anspruch auf eine
ordentliche Rente, so kann die Ehefrau eine ein-
fache Altersrente beanspruchen, sofern sie während
der Ehe selbst Beiträge von mindestens 12 Franken
im Jahresdurchschnitt entrichtet hat.

Proposition de la commission.
Marginale et alinéa 2. Adhérer à la décision du

Conseil national.
1 Ont droit à une rente de vieillesse simple les

personnes célibataires, veuves ou divorcées de l'un
ou de l'autre sexe, ainsi que les hommes mariés
qui n'ont pas droit, conformément à l'article 22,
à une rente de vieillesse pour couple. Si le mari
n'a pas droit à une rente ordinaire, l'épouse peut
prétendre à une rente de vieillesse simple, si elle
a elle-même' payé, en moyenne, durant le mariage,
des cotisations d'au moins 12 francs par an.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 21 ordnet den
Anspruch auf eine einfache Altersrente: Anspruch
haben ledige, verwitwete und geschiedene Männer
und Frauen, sowie Ehemänner, denen kein An-
spruch auf Ehepaarsrenten zusteht. Ferner können'
Ehefrauen auf eine einfache Altersrente Anspruch
erheben, wenn der Ehemann nicht rentenberechtigt
ist, sofern sie selbst während der Dauer der Ehe
Beiträge von mindestens 12 Franken im Jahres-
durchschnitt entrichtet haben.

Nun enthält aber die gegenwärtige Fassung des
Art. 21, Abs. l, Satz 2, keine Norm für die An-
spruchsberechtigüng einer Frau, deren Ehemann
zwar das 65. Altersjahr erreicht hat, aber wegen
Überschreitung der Einkommensgrenze keine Über-
gangsrente bekommt. Bliebe es bei der jetzigen
Fassung, so wäre das Ergebnis für die über 65jährige
Frau unbillig, wie aus nachstehender Gegenüber-
stellung folgt: Überschreitet der Mann die Ein-
kommensgrenze (und ist er aus diesem Grunde
„nicht rentenberechtigt"), so erhält die Frau die
ihren persönlichen Beiträgen entsprechende ein-
fache Altersrente. Unterschreitet er dagegen die
Einkommensgrenze (und ist er aus diesem Grunde
„rentenberechtigt"), so erhält die Frau die ihren
persönlichen Beiträgen entsprechende einfache
Altersrente nicht.

Um diesem während der ersten Versicherungs-
jahre voraussichtlich nicht seltenen Sonderfall
gerecht werden zu können, muss der Anspruch der
Ehefrau auf eine einfache Altersrente ausgedehnt
werden auf alle jene Fälle, in denen der Ehemann
nicht Anspruch auf eine ordentliche Rente hat. Die
Ehefrau eines der Übergangsgeneration angehören-
den Mannes, die während der Dauer der Ehe selbst
Beiträge von mindestens 12 Franken im Jahres-
durchschnitt entrichtet hat, erhält dann die ein-
fache Altersrente, ob der Ehemann die Übergangs-
rente bezieht oder nicht.

Daher die Abänderung, wie sie im Abs. l vor-
geschlagen ist. Die Entstehung des Anspruches auf
einfache Altersrenten ist auf den 1. Tag des der
Vollendung des 65. Altersjahres folgenden Kalender-
halbjahres festgesetzt. Das Kalenderhalbjahr gab
auch in unserer Kommission viel zu reden. Der
Nationalität hat dies einstimmig beschlossen, nach-
dem der Bundesrat zugestimmt hatte, trotzdem
dies eine Mehrbelastung von ca. 10 Millionen zur
Folge hat. In unserer Kommission machte sich hier
die Spartendenz geltend. Es spricht aber vieles für
die nationalrätliche Lösung. Ein Tag sollte nicht
die Rentenberechtigung um ein ganze's Jahr hinaus-
schieben können. Sechs Monate genügen. Daher
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wurde diese Lösung in der Kommission mit Stich-
entscheid angenommen. Für später geschiedene
oder verwitwete Personen entsteht der Anspruch
am 1. Tag des der Scheidung oder der Verwitwung
folgenden Monates. Der Anspruch auf einfache
Altersrente erlischt mit dem Tod oder mit der Ent-
stehung des Anspruches auf eine Ehepaar-Alters-
rente. Ich beantrage Zustimmung.

Abstimmung. — Vote.
Für Annahme von Art. 21 Grosse Mehrheit

Art. 22.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Der Anspruch -auf
Ehepaar-Altersrente steht dem Ehemann zu. Für
den Anspruch auf Ehepaar-Altersrente sind nach
dem Beschluss des Nationalrates nurmehr zwei
Erfordernisse zu erfüllen: Der Mann muss das
65. Altersjahr, die Ehefrau das 60. Altersjahr zu-,
rückgelegt haben. Auf einen Antrag, die Ehefrau
schon mit 55 Jahren rentenberechtigt zu erklären,
wurde nach erfolgter Aufklarung verzichtet, weil dies
eine Mehrbelastung zur Folge gehabt hätte und weil
es ein Unrecht bedeutet hätte den ledigen Frauen
gegenüber. Speziell wurde darauf hingewiesen, dass
in Arbeiterkreisen im allgemeinen früher geheiratet
werde als in ändern Ständen. Das Erfordernis der
fünfjährigen Ehedauer ist gestrichen worden. Wenn
der Ehemann für seine Ehefrau nicht sorgt, oder
wenn die Ehegatten getrennt leben, kann die Ehe-
frau die Ausrichtung der halben Ehepaar-Alters-
rente für sich beanspruchen. Der Anspruch auf
Ehepaar-Altersrenten beginnt, am ersten Tag des
der Erfüllung der obigen Voraussetzung folgenden
Kalenderhalbjahres.

Klöti: Ich stelle keinen Gegenantrag, aber ich
möchte doch meinem Bedauern darüber Ausdruck
geben, dass man die Altersdifferenz zwischen Mann
und Frau nicht weiter gezogen hat. Ich habe Zahlen,
die auf Grund der. Volkszählung 1930 berechnet
worden sind, vor mir, nach diesen Zahlen haben
von 1000 verheirateten Männern im 65. Altersjahr
bloss 596, also nicht ganz 60 %, Frauen, die 60
und mehr Jahre alt waren; bei 56 war die Frau
59 Jahre alt, bei 56 58 Jahre alt, bei 44 57 und
bei 38 56jährig, bei 36 55jährig und in 174 Fällen
war sie 54jährig oder noch jünger. Es ist also so,
dass 40 % der verheirateten Männer nicht mit dem
65. Altersjahr in den Genuss der Ehepaarrenten
kommen, sondern nur in den Genuss der einfachen
Altersrente und dass sie je nach dem Alter der Frau
noch weitere Jahre 'warten müssen, bis sie in den
Genuss der Ehepaar-Altersrente kommen. Man hat
mit Recht darauf hingewiesen, dass in Arbeiter-
kreisen im allgemeinen in jüngeren Jahren gehei-
ratet werde und dass dort der Altersunterschied
geringer sei als bei ändern Kreisen. Aber es ist doch
auch auf die Tatsache hinzuweisen, dass bei der
nicht ganz geringen Zahl derjenigen Ehemänner,

die als Verwitwete oder als Geschiedene zum zwei-,
ten Mal heiraten, die Altersdifferenz wesentlich
grösser ist, dass also auch Arbeiterfamilien von die-
ser Bestimmung betroffen würden. Die sozialen
Verhältnisse, welche die Ehepaarsrente rechtfer-
tigen, sind auch schon da, wenn die Frau zum Bei-
spiel 58 oder 57 Jahre alt ist. Der Vergleich mit
den ledigen Frauen hat wohl eine gewisse Berech-
tigung, aber immerhin wird man annehmen müssen,
dass ledige Frauen vielfach Verdienst haben, wäh-
rend das bei den verheirateten Frauen in gerin-
gerem Masse der Fall ist. Würde man vielleicht bis
zu 58 Jahren gehen, so könnte man mindestens
70 % der verheirateten 65jährigen Männer in den
Genuss der Ehepaarrente kommen lassen, statt
bloss 60 %. Aber ich habe von Herrn Direktor
Dr. Saxer vernommen, dass das allein schon wie-
der 6 Millionen mehr kosten würde. Das hat mich
abgeschreckt, einen Antrag zu stellen. Ich bedaure
das, da es eine grosse Zahl von Fällen gibt, wo die
Ehepaarrente verweigert werden muss, trotzdem
die soziale Notwendigkeit dafür auch vorhanden
wäre.

Angenommen. — Adopté.

III. Der Anspruch auf Witwenrente.
Art. 23.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

///. Le droit à la rente de veuve.
' Art. 23.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Artikel 23 regelt den
Anspruch auf Witwenrenten. Anspruch auf Witwen-
renten haben alle Witwen, welche im Zeitpunkt
der Verwitwung leibliche oder an Kindesstatt an-
genommene Kinder haben. Wenn sie keine Kinder
haben, nur dann, wenn sie im Zeitpunkt der Ver-
witwung das 40. Altersjahr zurückgelegt haben und
mindestens fünf Jahre verheiratet gewesen sind.
Bei mehrmaliger Verheiratung wird auf die Ge-
samtdauer der Ehen abgestellt. Der Anspruch be-
ginnt am ersten Tag des der Verwitwung folgenden
Monats und erlischt mit der Wiederverheiratung,
mit der Entstehung des Anspruches auf eine ein-
fache Altersrente oder mit dem Tode der Witwe.
Ein neues Alinea Ibis, das vom Nationalrat be-
schlossen wurde,' ordnet die Rentenberechtigung
geschiedener Frauen. Diese werden den Witwen
gleichgestellt, sofern der Mann Unterhaltsbeiträge
zu. bezahlen und sofern die Ehe mindestens zehn
Jahre gedauert hat. Dieser Absatz Ibis ist von un-
serer Kommission bestätigt worden, gegenüber
einem Antrag von „schuldlos geschiedenen" zu
sprechen, der unterlegen ist. Die Alimente schhessen
die Schuld nach Ansicht der Kommission m den
meisten Fällen aus, abgesehen von besondern Ver-
trägen, 'die dem Gericht nicht bekanntgegeben
werden. Eine Überprüfung der Urteile wäre aber
eine mühsame Sache, zudem variiert die^ Redak-
tion der Urteile sehr stark, so dass es für die Admi-
nistrativbehörden ausserordentlich schwierig wäre,
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sich in diese Gedankengänge hineinzuarbeiten, um
zu entscheiden, ob eine geschiedene Frau anspruchs-
berechtigt sei oder nicht. Man hat deshalb zuge-
stimmt.

Angenommen. — Adopté.
*

Art. 24.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Art. 24.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Alle Witwen, die
keinen Anspruch auf Witwenrente haben, haben
Anspruch auf eine einmalige Abfindung. Die Höhe
derselben wird in Art. 36, Abs. 2, geregelt. .

Angenommen. - Adopté.

IV. Der Anspruch auf Waisenrente.
. Art. 25—26.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

IV. Le'droit à la rente d'orphelin.
Art. 25—26.

Proposition de la commission.
. Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg^ Berichterstatter : Die Artikel 25 und 26
regeln die Anspruchsberechtigung auf einfache und
auf Vollwaisenrenten. Anspruch auf einfache Wai-
senrenten haben 'Kinder, deren leiblicher Vater
gestorben ist. In bezug auf Mutterwaisenrenten
kann der Bundesrat im Sinne der Berücksichtigung
besonderer Fälle Vorschriften erlassen. Der An-
spruch auf einfache Waisenrente entsteht am 1. Tag
des dem Tode des Vaters folgenden Monates und
erlischt mit dem Anspruch auf eine Vollwaisen-
rente, mit der Vollendung des 18. Altersjahres oder
mit dem Tode der Waise. Für Kinder in beruflicher
Ausbildung, sowie für Kinder, die wegen körper-
licher oder geistiger Gebrechen ganz oder teilweise
erwerbsunfähig sind, wird die Waisenrente läng-
stens bis zum vollendeten 20. Altersjahr ausgerich-
tet. Der Anspruch auf eine Vollwaisenrente steht
Kindern zu, deren leibliche oder Adoptiveltern .ge-
storben sind. Auch dieser Anspruch entsteht am
1. Tag des dem Tode des überlebenden Eltern-
teils folgenden Monates und erlischt mit der Voll-
endung des 18. resp. 20. Altersjahres.

Angenommen. — Adoptés.

Art. 27.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Art. 27.
Proposition de la commission.

"Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: In diesem Artikel
sind die Vorschriften für die Rentenberechtigung
ausserehelicher Kinder enthalten.
a) Dem Stande des Vaters folgende Kinder sind

den ehelichen gleichgestellt.
b) Aussereheliche Kinder, deren Vater/zur Zahlung

von Unterhaltsbeiträgen verpflichtet ist, haben
beim Tode eines Elternteils, also des Vaters
oder der Mutter, Anspruch auf einfache Waisen-
rente, beim Tode des ändern Elternteils An-
spruch auf eine Vollwaisenrente.

c) Aussereheliche Kinder, deren Vater unbekannt
ist oder der die Alimente nicht bezahlt, haben '
beim Tode der Mutter Anspruch auf eine Voll-
waisenrente. ' . .
Diese Ordnung entspricht in vollem Umfange

derjenigen i der Übergangsordnung.

Angenommen. — Adopté.

Art. 28.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Art. 28.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.
. - ' ..-. *•

Altwegg, Berichterstatter: Art. 28 regelt die
Rentenberechtigung der Adoptiv-, Findel- und
Pflegekinder. Bei Adoptivkindern spielt der Grund-
satz, dass das Kind nur beim Tode des oder der
Adoptierenden Anspruch auf Waisenrente hat. Ist
der Adoptierende eine Einzelperson, so hat das
Kind beim Tode der Einzelperson Anspruch auf
Vollwaisenrente. Der Art. 28 sieht sodann noch die
Möglichkeit vor, unter besonderen Umständen
Pflegekinder den angenommenen gleichzustellen.

Angenommen. — Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat-est interrompu:)
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B. Die ordentlichen Renten.
' Art. 29.

Antrag der Kommission.
Marginale l, Abs. 1. Zustimmung zum Beschluss

des Nationalrats.
2 Die ordentlichen Renten gelangen zur Aus-

richtung in Form voii
a) Vollrenten für Versicherte, deren Jahrgang

während mindestens 20 vollen Jahren der Bei-
tragspflicht unterstellt war, oder 'für deren
Witwen, ferner für alle Waisen solcher Ver-_
sich'erter, die während mindestens ein'es vollen
Jahres Beiträge entrichtet haben ;

b) Teilrenten für Versicherte, deren Jahrgang
während mindestens eines. vollen Jahres, aber
während weniger als 20 vollen Jahren der Bei-
tragspflicht unterstellt war. sowie für deren
Witwen.

B. Les rentes ordinaires.
Art. 29.

Proposition de la commission.
Note marginale 1, al. 1. Adhérer à la décision

du Conseil national.
.2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de :

a) Rentes complètes aux assurés dont la classe
d'âge a été ^soumise à l'obligation de payer des
cotisations pendant vingt années entières au
moins, et à leurs veuves, ainsi qu'à tous les
orphelins d'assurés, si ces derniers ont payé des
cotisations pendant une année entière au moins ;

b) Rentes partielles aux assurés dont la classe
d'âge a été soumise à l'obligation de payer des
cotisations pendant une année entière au moins,
mais pendant moins, 'de vingt années entières,
ainsi qu'à leurs veuves.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 29 regelt die
Anspruchsberechtigung auf die ordentliche Voll-
rente. Vollrenten erhalten diejenigen Versicherten
und ihre Witwen, die mindestens während zwanzig

vollen Jahren Beiträge geleistet haben. Ferner er-
halten Vollrenten die Waisen von Versicherten,
welche'während eines vollen Jahres Beiträge ent-
richtet haben. Teilrenten erhalten jene Versicherten,
die während mindestens eines vollen Jahres, aber
weniger als zwanzig Jahre, Beiträge geleistet haben,
sowie deren-Witwen. ' .

Anlässlich einer Sitzung der nationalrätlichen
Kommission für die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung ist die Frage aufgeworfen worden, ob bei-
spielsweise ein Auslandschweizer, der im Jahre. 1980
in die Schweiz zurückkehrt und noch während zehn
Jahren Beiträge bezahlt, eine" gekürzte Teilrente
oder eine gekürzte Vollrente erhalte. Auf Grund der
jetzigen Fassung des Art. 18, Abs. 2, müsste einem
solchen Auslandschweizer eine gekürzte Teilrente
ausgerichtet werden, da er während weniger als
zwanzig vollen Beitragsjahren die Beiträge bezahlt
haben würde.

Wir waren stets der Auffassung, dass Alters-
renten grundsätzlich nur in den ersten zwanzig
Jahren nach Inkrafttreten des Versicherurigsge-
setzès in Form von Teilrenten ausgerichtet werden
sollten. Um dies klar zum Ausdruck zu bringen,
muss in Art. 18, gleich wie in dem die Kürzung be-
treffenden Art. 39, auf die Dauer der Beitragspflicht
des betreffenden Jahrganges und nicht auf die
Dauer der tatsächlichen Beitragsleistung eines ein-
zelnen Versicherten abgestellt werden. Es erhalten
somit Personen, die nach Abschluss der zwanzig-
jährigen Übergangsperiode die Beiträge während
weniger als zwanzig Jahren entrichtet haben, nicht
eine gekürzte Teil-, sondern eine gekürzte Vollrente.
In diesem Sinne ist denn auch vom Bundesrats-'
tisch die Abänderung^ die Ihnen vorliegt, iij Vor-
schlag gebracht worden und hat die Billigung Ihrer
Kommission gefunden. Wir ersuchen Sie, hier,der
neuen Fassung des Art. 29 zuzustimmen.

Präsident: Wir haben eine Differenz gegenüber
dem Nationalrat und müssen daher eine Abstim-
mung vornehmen, «damit der Nationalrat über
unsere Haltung orientiert ist.

Abstimmung.—-Vote.
Für den Antrag der Kommission Einstimmigkeit

/. Grundlagen der Berechnung der ordentlichen
Renten.
Art. 30. ' . -

Antrag der Kommission.
Marginale l, Abs. l, 2, 4. Zustimmung zum Be-

schluss des Nationalrats. ••

Antrag des eidgenössischen Volkswirtschafts-
departements.

Abs. 3. Sind die Beiträge während mindestens
acht vollen Jahren entrichtet worden, so werden bei
der Berechnung des durchschnittlichen Jahresbei-
trages die Kalenderjahre mit den niedrigsten Bei-
trägen und die entsprechenden Beiträge auf Gesuch
hin, gestrichen; 'höchstens dürfen aber gestrichen
werden: <-' .

bei . . . vollen Beitragsjahren: wie bisher;
Jahre und entsprechende - Jahresbeiträge : wie

bisher. '' . , ' . .
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Antrag Muheim.
5 (neu). Versicherte, die als Arbeitnehmer nicht

beitragspflichtiger Arbeitgeber oder als Selbständig-
erwerbende mit einem Jahreseinkommen von höch-
stens 3600 Franken nicht die vollen Beiträge von
4% bezahlt haben (Art. 6 und 8), erhalten Renten,
die den normalen Jahresbeiträgen auf 'ihr Ein-
kommen entsprechen.

In Verbindung damit:

Art. 6.
. . . weniger als 3600 Franken . . . (statt 4800

Franken).
Art. 8.

. . . weniger als 3600 Franken . . . (statt 4800
Franken).

/. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires.
Art. 30.

Proposition de la commission.
Note marginale et al. 1, 2, 4. Adhérer à la déci-

sion du Conseil national.

Proposition du Département fédéral de l'économie
publique.

Al. 3. Lorsque des cotisations ont été 'payées
pendant huit années entières au moins il n'est, sur
requête, pas tenu compte, dans le calcul de la coti-
sation annuelle moyenne, ni des années civiles
présentant les cotisations les plus basses, ni des
cotisations versées durant ces années, et cela, au
maximum, dans la mesure suivante:

En cas de paiement de cotisations pendant ...
aimées: pas de modification;

Nombre d'années et cotisations annuelles corres-
pondantes: pas de modification.

Proposition Muheim.
5 (nouveau). Les assurés qui, en qualité de per:

sonnes au service d'employeurs non astreints aux
cotisations ou de personnes exerçant une activité
lucrative indépendante, n'ont pas payé la cotisation
entière de 4% parce que leur revenu annuel ne
dépassait pas 3600 francs, reçoivent des rentes cal-
culées d'après des cotisations correspondant à leur
revenu.

En liaison avec cette proposition:

Art. 6.
... inférieur à 3600 francs (au lieu de 4800 francs).

Art. 8.
... inférieur à 3600 francs (au lieu de 4800 francs).

Altwegg, Berichterstatter: Art. 30 stellt den
Grundsatz der Berechnung der ordentlichen Renten
nach Massgabe des durchschnittlichen Jahresbei-
trages des Versicherten fest. Die Ermittlung des
durchschnittlichen Jahresbeitrages erfolgt, indem
alle bezahlten Beiträge zusammengezählt und durch
die Anzahl Jahre, für welche seit dem ersten Tag des
der Vollendung des zwanzigsten Altersjahres folgen-
den Kalenderhalbjahres Beiträge bezahlt wurden,
dividiert werden. Der dritte Absatz ordnet die Strei-
chung von Beitragsjahren und Beiträgen für Ver-

sicherte, die während mindestens acht vollen Jahren
Beiträge geleistet haben. Es können^nachfder in
Abs. 3 vorgesehenen Skala höchstens fünf Beitrags-
jahre mit den niedrigsten Beiträgen gestrichen
werden. Für die Anrechnung von Bruchteilen von
Beitragsjahren soll in der Vollzugsverordnung das
Nähere gesagt werden. Die Anrechnung von Teilen
von Beitragsjahren ist namentlich für die Berech-
nung von Witwen- und Waisenrenten von Wichtig-

, keit, da in solchen Fällen ganz kurze Beitragsdauern
in Frage kommen können.

Es ist Ihnen, heute noch eine neue Fassung des
Art. 30, Abs. 3, ausgeteilt worden (Absatz mit den
Skalen), der lediglich den Zweck hat, die-indivi-
duellen Versicherungskarten etwas zu vereinfachen.
An der Sache selber ändert der neue Vorschlag des
Departements • nichts. Die Kommission würde
wohl, wenn sie nochmals zusammengetreten wäre,
der Sache zugestimmt.haben. Ich ersuche Sie im
Namen der Kommission, dieser Änderung zuzu-
stimmen.

Muheim: Ich habe hier folgenden Antrag ge-
stellt: „Versicherte, die als Arbeitnehmer nicht-
beitragspflichtiger Arbeitgeber oder als Selbständig-
erwerbende mit einem Jahreseinkommen von höch-
stens 3600 Franken nicht die vollen Beiträge von
4 % bezahlt haben (Art. 6 und 8), erhalten Renten,
die den normalen Jahresbeiträgen auf ihr Ein-
kommen entsprechen."

Der Ausgangspunkt für diesen Antrag ist eigent-
lich die sinkende Skala, die in Art. 6 und 8 des
Gesetzesentwurfes vorgesehen ist und die vom Bun-
desrat aufgestellt werden soll, um die Entrichtung
der Versicherungsprämien für die dort genannten
Versicherten zu erleichtern. Es handelt sich im
wesentlichen bei Art. 6 um die sogenannten^Grenz-
gänger und das Dienstpersonal beim diplomatischen
Korps oder bei den Exterritorialen, bei Art. 8 im
besondern um die kleingewerblichen und klein-
bäuerlichen Existenzen. . «

Schon die Expertenkommission und dann auch
der Bundesrat haben diese Degression vorgesehen,
mit der Begründung, dass die Belastung mit einem
Beitrag von 4 % des reinen Einkommens für viele
Selbständigerwerbende dieser wirtschaftlich schwa-
chen Erwerbsklassen eine sehr grosse Belastung be-
deuten kann. Ich verweise hier auf die Botschaft,
dann auch .auf den Bericht der Expertenkommission.

Die Expertenkommission hat seinerzeit den
Kreis dieser auf die Degressionsskala Berechtigten
begrenzt bis zum Jahreseinkommen von maximal
3600 Franken. Der Bundesrat hat diesen Kreis er-
höht auf Jahreseinkommen bis 4800 Franken. Die
Kehrseite zu diesen Art. 6 und 8 bringt nun Art. 30.
Danach werden die vorgenannten versicherten
Kategorien nur die ihrer effektiven Prämienzahlung
entsprechenden Renten erhalten. Rein versiche-
rungsgemäss betrachtet, ist das in Ordnung. Glei-
chen Prämien entsprechen gleiche Renten. Und
doch ist, sozial betrachtet, eine gewisse Härte der
vom Bundesrat vorgeschlagenen Lösung nicht zu
verkennen. Es darf nicht ausser acht gelassen
werden, dass diese Versichertenkategorien, trotz
ihrer wirtschaftlich kleinen Leistungsfähigkeit, nicht
bloss die 2 % des Arbeitnehmers, sondern 4 % zu
zahlen haben, wenn sie die normale Rente erzielen
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.wollen. Die Degression spielt also für sie nur sehr
bedingt.

Einige praktische Beispiele. Die Degression, aus-
gehend von 4800 Franken Jahreseinkommen bis
auf 600 Franken Jahreseinkommen, geht von 4 auf
2% zurück. Danach würden, um nur die wesent-
lichsten Beispiele herauszugreifen, diejenigen Ver-
sicherten, die ein Jahreseinkommen von 1200 Fran-
ken besitzen, einen Prämienbeitrag von 26 Franken
entrichten müssen. 2 % würden 24 Franken aus-
machen. Sie^ erhalten nun, nach der Vorlage des
Bundesrates, eine Rente im Betrag von 480 Fran-
ken, nach dem Antrag, den ich Ihnen unterbreite
und der bereits im Nationalrat zur Diskussion
stand, eine Rente von 600 Franken, d. h. die Diffe-
renz würde 120 Franken ausmachen. Leute, die ein
Jahreseinkommen von 1500 Franken besitzen,
müssten eine Prämie von 34 Franken zahlen statt
der Vollprämie von 60 Franken. Sie zahlen also un-
gefähr 26 Franken weniger.

Sie erhalten danach eine Rente von 510 Franken,
sollten aber bei voller Prämie eine Rente von
660 Franken erhalten; sie sind also um 150 Franken
beeinträchtigt. Ebenso sind um je 150 Franken be-
einträchtigt diejenigen mit 1800 oder 2100 Franken
Jahreseinkommen. Und nun die Kategorie der Ver-
sicherten, die ein Jahreseinkommen von 2400 Fran-
ken besitzen. Sie zahlen eine Prämie von 69.65
Franken. Die volle Prämie von 4 % würde 96 Fran-
ken ausmachen. Sie erhalten eine Rente von 720
Franken und sollten bei voller Prämienleistung
eine solche von 900 Franken erhalten. Sie werden
also um .180 Franken beeinträchtigt. Bei 2700
Franken Einkommen erniedrigt sich die Differenz
auf 150 Franken, bei 3000 Franken auf 120 Franken
usw.

Und nun werden wir doch alle durchaus der
gleichen Auffassung sein, dass wir hier nicht von
Leuten reden können, die nicht bloss als Arbeit-
nehmer, sondern zugleich als Arbeitgeber im Sinne
des technischen Begriffes der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung praktisch gelten können. Leute,
die selbst bloss ein Monatseinkommen von 100:
bis 200 Franken haben, können nicht noch andere
Leute anstellen als Arbeitnehmer. Sie werden gleich-.

•wohl belastet mit je 2% als Arbeitnehmer und
Arbeitgeber. Das ist, sozial betrachtet, doch eine
starke Härte. Diese Erkenntnis hat schon dazu ge-
führt, dass Bundesrat und Expertenkommission
eine Degression vorgesehen haben. Man hat sich
sagen müssen, dass es diesen Leuten ja kaum mög-
lich ist, die doppelte Prämie (2+2) aufzubringen,
handle es sich bei dieser Mehrprämie um 12, 18, 22
oder mehr Franken. Um so stossender und härter
inüsste es für diese Leute sein, wenn die Prämien-
degression für sie einzig die Wirkung hätte, dass sie
dadurch .bei der Jahresrente um 120, 150 oder
180 Franken beeinträchtigt werden.

Die gleiche Frage war, wie ich bereits gesagt
habe, Gegenstand der Beratungen im Nationalrat.
Ich habe die Frage in der ständerätlichen Kom-
mission wieder aufgegriffen. Man hat mir entgegnet,
dass, wenn dieser Antrag — er ist nun allerdings
heute stark gemildert — in der ursprünglichen
Form beibehalten würde, eigentlich das Versiche-
rungsprinzip durchbrochen würde. Ich glaube aber,
einen Durchbruch des Versicherungsprinzips kön-

nen wir jedenfalls heute nicht mehr feststellen.
Mein Antrag bewegt sich durchaus in der gleichen
Richtung wie die Festlegung der Rentenminima, die
bereits in der offiziellen Vorlage da ist. Er zielt
lediglich auf eine Ergänzung dieser Rentenminima.

Man hat ferner eingewendet, dass die Annahme
eines solchen Antrages, der ursprünglich bis auf die
Jahresrenten von 4800 Franken ging, eine Mehr-
ausgabe von zirka 10 Millionen Franken zur Folge
haben würde. Ich muss gestehen, diese finanzielle
Mehrbelastung der Alters- und .Hinterlassenenver-
sicherung, auch wenn sie nur schätzungsweise war,
ist nicht ohne Eindruck auf mich geblieben. Sie hat
mich denn auch veranlasst, eine weniger grosse Be-
lastung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
zu versuchen, und zwar mit dem Vorschlag, dass die
Degression, statt bis zur Höhe von 4800 Franken,
lediglich bis zu 3600 Franken gehen soll. Damit
komme ich auf jene Höhe, die ja im Vorschlag der
Expertenkommission fixiert war. Die sinkende
Skala müsste demgemäss eine neue Anpassung er-
fahren. Es ist klar — das Rechenexempel kann ich
allerdings mangels Unterlagen nicht durchführen—
dass durch diese Beschränkung einige weitere
Millionen eingespart werden können. Übrigens ent-
hält die Finanzierungsvorlage noch verschiedene
Sicherheitsfaktoren, die es ohne weiteres gestatten
würden, die Mehrausgabe zu decken.

Man hat auch gesagt, dass damit eine ungerecht-
fertigte Bevorzugung der Landwirtschaft und des
Kleingewerbes stattfinde, ebenso eine Bevorzugung
des Landes gegenüber der Stadt. Meines Erachtens
haben wir aber die Frage nicht darnach zu ent-
scheiden, ob sie lediglich einem gewissen Berufs-
stand zukomme oder nicht. Massgebend ist, dass die
vorgeschlagene Rentenberechtigung dem Interesse
der Allgemeinheit entspricht, unabhängig davon, ob
nun diese soziale Berücksichtigung nur den Arbeiter
erreicht oder den Selbständigerwerbenden berührt.
Und es ist auf jeden Fall festzustellen, dass es sich
sowohl bei den betroffenen Arbeitnehmerkreisen
wie auch bei den betroffenen Selbständigerwerben-
den um wirtschaftlich schwache, sehr bescheidene
Existenzen handelt. Und die angebliche Bevorzu-
gung des Landes gegenüber der Stadt ? Auch da ist
eigentlich ceteris paribus das gleiche zu erwähnen.
Übrigens gibt es auch in der Stadt verschiedene
kleine Existenzen, die von einer besseren Renten-
bemessung profitieren würden. Dazu ist die Be-
hauptung einer Bevorzugung des Landes vor der
Stadt nur bedingt richtig. Wir haben auch einen
Art. 42, der allerdings nur die Übergangsrentner be-
trifft, aber dieser Art. 42 birgt die deutliche Fest-
stellung, dass die Stadt bei den Übergangsrenten
gegenüber dem Land wesentlich bevorzugt ist, und
zwar im Verhältnis von 5 (der städtischen Renten)
zu 4 (der halbstädtischen Renten) und zu 3 (der
ländlichen Renten). Es ist uns allen bekannt, dass
diese Aufteilung: Stadt, Halbstadt und Land sehr
starke Diskussionen hervorgerufen hat. Ich habe
heute Morgen einen Brief erhalten vom Inner-
schweizerischen Bauernbund, der in den letzten
Tagen eine Bauerntagung im Kanton Luzern, in
Neuenkirch, durchgeführt hat. Es war von dieser
Bauerntagung in den Luzerner Zeitungen bereits die
Rede. Da ist über die Altersversicherung besonders
wegen dieser Differenzierung zwischen Stadt und
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Land sehr heftig gesprochen worden. Man hat uns
u. a. geschrieben: „Dass in den Kreisen der Land-
wirtschaft keine grosse Begeisterung für die Alters-
und Hinterlassenenversicherung anzutreffen ist, ist
Ihnen bekannt. Besonders abstossend wirkt in
Bauernkreisen die allzu starke Differenzierung der
Renten. An der Versammlung,in Neuenkirch wurde .
dargelegt, dass diese Differenzierung der Leistungen'
in krassem Widerspruch stehe mit Art. 4 der Bun-
desverfassung, der alle Vorrechte des Ortes, der
Geburt usw. abgeschafft habe. Mit diesem Verfas-
sungsgrundsatz sei man bisher gut gefahren. Er
habe Zwietracht, Neid und Missgunst unter den
Schweizern verhütet. Nie sei er bisher missachtet
worden. Den ersten Einbruch in diesen Verfassungs-
grundsatz hätten die Wehrmannsausgleichskassen
geschaffen, ein zweiter sei erfolgt mit der Über-
gangsordnung zur Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung, wo wiederum der Alte auf dem Land
weniger erhalten soll als jener in der Stadt. Man
sage, das geschehe, weil das Leben auf dem Land
billiger sei, weil der Städter in allem viel schlechter
gestellt sei. Warum denn, fragt man sich auf dem
Land, der ständige Strom vom Land in die Stadt?
Wenn mit dieser unglücklichen Differenzierung
nicht endlich Schluss gemacht werde, werde die
Landflucht stets weiter ansteigen. Die Differen-
zierung der Renten finde man nun auch wieder in
der Vorlage für eine Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung. Während die ersten Einbrüche in den
Grundsatz der Rechtsgleichheit gestützt auf Bun-
des- und Vollmachtenbeschlüsse erfolgt seien, soll
in der Alters- und Hinterlassenenversicherung diese
Rechtsungleichheit erstmals gesetzlich verankert
werden. Das Schweizervolk habe in einer Volks-
abstimmung darüber zu befinden, ob seine Mit-
bürger inskünftig in solche erster, zweiter und
dritter Klasse eingeteilt werden sollen ..."

Ich möchte diesen Tenor nicht fortsetzen, will
aber doch darauf hinweisen, wie schwer es gerade
die überzeugten Vertreter und Anhänger der Alters-
und Hinterlassenenversicherung in ländlichen Krei-
sen haben werden, unsere Landwirtschaft, vielleicht
gerade diese kleinen Landwirte, davon zu überzeu-
gen, dass mit der Schaffung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung ein grosses, sozial für sie vor-
teilhaftes Werk geschaffen werde. Es ist durchaus
gleichgültig, ob der Entscheid in den Räten fällt
oder ob das Schweizervolk zur'Abstimmung ge-
rufen werden muss ; es muss unsere Aufgabe sein,
unseren Leuten eine innere Überzeugung von der
Güte und von der Vorzüglichkeit des Sozialver-
sicherungswerkes beizubringen. Da können Sie,
wenn Sie den wirtschaftlich schwachen Existenzen
mit den'Rentenleistungen etwas entgegenkommen
und dem Antrag, den ich Ihnen stelle, beipflichten,
uns sehr viel helfen.

Einen Punkt möchte ich nicht unerwähnt lassen.
Es ist richtig, wir sollen uns darauf beschränken,
möglichst wenig Differenzen zum Nationalrat zu
schaffen. Ich darf aber in diesem Zusammenhang
darauf hinweisen, dass der Antrag schon im National-
rat mit einem verhältnismässig knappen Mehr ver-
worfen worden ist, mit 64 gegen 56 Stimmen. Dabei
war noch die' Begrenzung oben auf 4800 Franken
festgesetzt. Wenn wir nun heute die obere Grenze
der Degressionskala auf 3600 Franken zurücksetzen,

seheint mir, dürften wir die goldene Mitte gefunden.
haben, um die Brücke zu schlagen zwischen den
Normalversicherten und diesen wirtschaftlich seh wa-
chen Existenzen, die bis zu 4% aufbringen müssen,
und auf jeden Fall mehr als der Arbeitnehmer, der
lediglich 2 % zu tragen hat. Es ist mir gesagt wor-
den, dass unser Vorschlag von Mitgliedern der
nationalrätlichen Kommission, und zwar auch von
deren Präsidenten, Herrn Bratschi, durchaus ge-
würdigt und für annehmbar erachtet werde. Die
Hoffnung dürfte nicht unberechtigt sein, dass —
wenn unser Antrag im Ständerat eine Annahme
findet — die Differenz, die neu geschaffen wird, mit
dem Nationalrat auf guten Wegen bereinigt werden
kann. Ich möchte schliessen mit dem Wunsch, dass
wir' diese Frage nicht rein versicherungsmathema-
tisch starr mit einem judicium stricti Juris erledigen,
sondern mit einem sozial durchdachten arbitrium
boni et aequi entscheiden. Ich empfehle den Antrag
zur Annahme.

Altwegg, Berichterstatter: Ich kann mir vor-
stellen, dass der verehrte Departementschef sich
für einen Moment in den ändern Rat zurückver-
setzt fühlt, wo er sich gegen finanzielle Ansprüche
verteidigen musste. Er hat in der Kommission zum
Ausdruck gebracht, er befinde sich in unserer Kom-
mission in einer etwas ändern Atmosphäre. Im
Nationalrat hätte er eben diese finanziellen Vorstösse
abwehren müssen, bei uns aber herrsche-eher die
Tendenz vor, eventuell die Ausgaben für das Werk
zu verkleinern. Ich möchte ihm daher nicht weiter
vorgreifen in der Fortsetzung "seiner Tätigkeit im
ändern Rat ; ich weiss nicht, ob seine Widerstands-
kraft inzwischen etwas nachgelassen hat; ich bin
aber verpflichtet, Ihnen den Standpunkt der Kom-
mission bekanntzugeben, weil, wie Herr Muheim
weiss, sein Antrag bereits in der Kommission ge-
stellt und mit' 10 gegen 2 Stimmen abgelehnt wor-
den war. Ich gebe zu, dass er ungern abgelehnt
wurde, denn, wie Herr Muheim sagt, handelt es
sich um kleine Leute, denen man helfen soll und
die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind.
Aber alles hat schliesslich seine Grenzen; für diese
kleinen Leute ist ja durch die Minimalrente, die
vom Nationalrat mit Zustimmung des Departe-
mentes und nun auch unserer Kommission von
450 Franken auf 480 Franken erhöht worden ist,
etwas Entscheidendes geschehen. Nun haftet die-
sem Vprschlag Muheim an, dass er im wesentlichen
nur einer bestimmten Wirtschaftsgruppe zugute
kommt, indem davon nur die Leute auf dem Land
und Kleingewerbetreibende profitieren; dass diese
selbstverständlich eine höhere Rente lieber nehmen
würden als eine kleinere, ist klar. Aber es kann auch
Arbeiter geben, die in solcher Situation wären, die
aber von diesem Vorschlag gar nichts profitieren,
weil sie durch die Verhältnisse ihrer Anstellung
nicht in die Lage kommen, nach Art. 6 und 8,
die hier in Frage stehen, Reduktion der Prämien
nachsuchen zu müssen. Ich wäre vielleicht der
letzte, der als Vertreter eines halbagrikolen Kantons
der 'Landwirtschaft hier nicht das Wort reden
wollte. Es ist aber in der Kommission betont und
in der Botschaft'gesagt worden, dass es ausgerech-
net schon diese Gruppe ist, die in diesem Versiche-
rungswerk sehr stark bevorzugt ist, was die Land-
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Wirtschaft nicht bestreitet und nicht bestreiten
kann und was, wie wir feststellen, von den ändern
Berufsgruppen ihr auch nicht zum Vorwurf ge-
macht wird. Offenbar ist man dort der Meinung,
dass mit Rücksicht -auf die Leistungen und die
Lasten, die die Landwirtschaft zu tragen habe,
eine gewisse Besserstellung in der ganzen Struktur
der Vorlage am Platz ist. Ich möchte diejenigen,
welche darüber nicht ganz im klaren sind, ersuchen,

o ' '

die Seite 75 der grossen Botschaft aufzuschlagen,
wo Sie sehen werden, dass die Unselbständig- und
Selbständigerwerbenden im allgemeinen, ausge-^
nommen die Landwirtschaft, in der Tabelle, die
dort aufgestellt ist, Beiträge in der Höhe von
239 Millionen leisten, gegenüber Zuwendungen der
öffentlichen Hand von 198 Millionen Franken, also
etwa 40 Millionen Franken weniger, als diese Ver-
sicherten selber zahlen. .

Nun die zweite Kategorie, die Landwirtschaft.
Diese Leute zahlen Beiträge in der Höhe von 16
Millionen Franken und bekommen nach dieser Auf-
stellung Zuwendungen der öffentlichen Hand im
Betrage von 36 Millionen Franken, also mehr als
das Doppelte zahlt die öffentliche Hand. Ich will
nicht behaupten, dass nicht auch das Land an die
Auslagen der öffentlichen Hand zahlt, aber die
grossen Steuerzahler sind eben doch in den Städten,
so dass das, was ich sagte, dass die Landwirtschaft
sicher nicht zu kurz gekommen ist, nicht besser als
in diesen vier Zahlen belegt werden kann.

Wenn das Departement sich inzwischen zu
einer ändern Meinung durchgerungen hat, so könnte
sich die Kommission vielleicht anschliessen; ich
muss Ihnen aber mitteilen, dass Ihre Kommission
.der Meinung war, es wäre des Guten zu viel, man
sollte es beim Vorschlag des Bundesrates bewenden
lassen.

Bundesrat Stampf li: Ich ergreife selbstverständ-
lich gern jede Gelegenheit, um der Vorlage Hinder-
nisse aus dem Weg zu räumen. Wenn es sich nur
darum handelte, für die Vorlage Freunde zu ge-
winnen, die ihr bisher ablehnend oder kühl bis ans
Herz hinan gegenüberstanden, würde ich freudig
dem Antrag des Herrn Ständerat Dr. Muheim zu-
stimmen. Herr Dr. Muheim hat erklärt, es sei doch
unsere Aufgabe, die Stimmberechtigten von der
Güte der Vorlage zu überzeugen. Es handelt sich
aber für Herrn Ständerat Dr. Muheim bei seinem
Antrag nur darum, einen gewissen Kreis von Stimm-
berechtigten von der Güte der Vorlage zu über-
zeugen. Wenn ich meine Stellungnahme im Natio-
nalrat nach diesem Gesichtspunkt hätte richten
wollen, dann hätte ich alle Anträge für Verbesse-
rungen akzeptieren müssen, nicht nur diejenigen,
welche aus ländlichen Kreisen kamen, sondern
auch die Vorschläge, die aus städtischen Kreisen
eingereicht wurden. Dann hätten wir eine Ver-
mehrung der jährlichen Leistungen zwischen 50
und 60 Millionen Franken gehabt. Eine solche Vor-
lage wäre einer Verwerfung sicher gewesen.

Ich habe meine Aufgabe im Nationalrat und hier
in diesem Saal darin erblickt, allen solchen Begehren
im Interesse der Annahme der Vorlage entgegen-
zutreten. Ein einziger Antrag hat Erfolg gehabt,
derjenige von 'Herrn Nationalrat Beck, der eine
Erhöhung der Einkommensgrenzen für ländliche
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und halbstädtische Verhältnisse vorsah. Das war
neben der Erhöhung der Mindestrente von 450 auf
480 Franken die einzige Verbesserung, .und diese
kommt ausschliesslich ländlichen Verhältnissen
zugute, während alle Verbesserungsanträge, die
städtischen Verhältnissen zugute gekommen wären,
auf meine Bekämpfung hin abgelehnt worden sind.
Der Antrag Beck brachte, eine Mehrbelastung von
3 Millionen Franken.

Ich kann demnach même Aufgabe, wie es Herr
Ständerat Muheim als die seinige erblickt, nicht
darin sehen, meine Stellungnahme so einzurichten,
dass einzelne Bevölkerungskreise noch mehr An-
lass haben, von der Güte der Versicherungsvorlage
überzeugt zu sein, weil ich damit ein Unrecht.gegen-
über ändern beginge. Nachdem ich nun schon alle
Anträge bekämpft habe, die eine Erhöhung der
Leistungen für städtische Kreise zur Folge gehabt
haben, kann ich es mit meiner Pflicht der gerechten
Behandlung aller an der Versicherungsvorlage In-
teressierten ganz einfach nicht vereinbaren, den
Antrag von Herrn Ständerat Dr. Muheim zu akzep-
tieren. Das wäre nicht loyal, das wäre nicht ver-
einbar mit meiner Haltung, die ich im Nationalrat,
Begehren gegenüber eingenommen habe, die auf
eine Verbesserung der Leistungen für städtische
Verhältnisse hintendierten. Nicht darin liegt meine
und Ihre Aufgabe, noch einige Interessentenkreise
zufrieden zu stellen, damit sie.ihr Urteil über die
Vorlage' verbessern, sondern dafür zu sorgen, dass
die öffentlichen Mittel, die vom Bund und den Kan-
tonen für die Versicherung zur- Verfügung gestellt
werden, gerecht zwischen Stadt und Land verteilt
werden. Das Gleichgewicht würde zu stark gestört,
wenn zum Antrag des Herrn Beck noch derjenige
von Herrn Dr. Muheim akzeptiert würde. Das ist
die grundsätzliche Stellungnahme, die ich .: ein-
nehmen muss, die mir das Gefühl der Gerechtigkeit
gebietet.

Welche Folgen hätte der Antrag des Herrn Dr.
Muheim ? Einmal würde der Antrag Muheim zur
Folge haben, dass die Degressioh nicht schon bei
4800, sondern bei 3600 Franken begänne. Das ist
kein Nachteil für die Versicherung, dadurch würde
der Einnahmeausfall, der mit der Degression ver-
bunden ist, vermindert. Es müssten alle, die ein
Einkommen von 3600 Franken, und mehr haben,
den vollen Beitrag von 4 % bezahlen. Nach unserer
Vorlage tritt schon für die Einkommen zwischen

O ;

3600 und 4800 Franken eine Degression ein. Wer
aber glaubt, den vollen Beitrag zahlen zu'können,
hat diese Möglichkeit, er kann die vollen 4 % be-
zahlen. Sollen wir diese Freiheit nicht vorsehen?
Es wird viele Selbständigefwerbende geben, die in
der Lage sind, den vollen Beitrag von 4 % zu ent-
richten. Es wird aber auch zwischen den Einkom-
mensgrenzen von 3600 bis 4800 Franken solche
geben, ,die aus besondern Gründen, weil sie eine
grosse Familie haben, von der Wohltat der Degres-
sion Gebrauch machen möchten. Warum sollen
wir da nicht die liberalere, freiere Lösung wählen
und diesen Spielraum schaffen ? Ich glaube, dass
diese Liberalität, welche der bundesrätliche, vom
Nationalrat gebilligte Vorschlag schafft, das Bes-
sere ist und dass deshalb der Antrag des Herrn
Dr. Muheim, die Degression erst bei 3600, statt
4800 Franken zy-beginnen, abgelehnt werden sollte.i

51
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Dânnach hätte . die Annahme des Antrages
Muheim keinen Nachteil für die 'Versicherung, der
Prämienausfall wäre geringer, wenn die Degression
erst mit 3600 Franken beginnt. Aber "auf der än-
dern, iSeite verlangt Herr Ständerat Dr. Muheim,
dass auch für die Einkommen unter 3600 Franken,
die nicht 4 %, sondern von 4—2 % Beitrag zahlen,
die. volle Rente ausgerichtet/wird, als ob die be-
treffenden Beitragspflichtigen statt 2—4 % volle
4 % bezahlt hätten. Das geht nicht, hier handelt

• ' es sich nicht um einen versicherungsmathematischen
Grundsatz, sondern um einen Grundsatz unserer
Vorlage^ und dieser Grundsatz besteht darin, dass
für ein und denselben Durchschnittsbeitrag, der
während der" ganzen Versicherungsdauer geleistet
wurde, der gleiche Rentenanspruch bestehen soll,
unabhängig davon, ob dieser Beitrag von einem
Selbständigerwerbenden oder von einem Unselb-
ständigerwerbenden, gemeinsam mit.seinem Arbeit-
geber zusammen, entrichtet wurde. Das ist ein

' wichtiger Grundsatz, und ohne zwingende Gründe
dürfen wir ihn nicht durchbrechen ! Aber es ist
ganz selbstverständlich, dass es für die Versiche-
rung eine Mehrbelastung bedeutet, wenn für Bei-
träge von'2—4'% gleichwohl die volle Rente, die
einem Beitrag von 4% entspricht, ausbezahlt wird.
Diese Mehrbelastung würde 6 Millionen Franken
ausmachen. Diese 6 Millionen kämen noch zu den
3 Millionen Franken hinzu, die der Antrag Beck
zur Folge hatte. Für die gleichen _ Verhältnisse
würden 3 plus 6 Millionen = 9 Millionen Franken
jährlich an'Renten mehr aufgewendet werden müs-
sen, also fast so viel wie die Vorschiebung der Ren-
tenzahlung um- ein halbes Jahr, die in der Kom-
mission so grosse Bedenken erregte, ausmacht. Das
kann ich nicht verantworten. Herr Ständerat Alt-
wegg hat bereits darauf aufmerksam, gemacht,
dass der Anteil an den gesamten Rentenleistungen
fü/-die Landwirtschaft prozentual höher ist als ihr
Anteil an der gesamten Beitragsleistung; während-
dem die letztere etwa 5 % ausmacht,, beträgt der
Anteil der Landwirtschaft an den gesamten Renten
etwa 7 %. Würden wir nun für diese gekürzten
Beiträge Renten ausrichten, die vollen Beitrags-
leisturigen entsprechen, so würde sich selbstver-
ständlich der Anteil der Landwirtschaft an der
gesamten Rentenbelastung noch erhöhen. Wie viel
das ausmacht, ob 8 % oder mehr, weiss ich nicht,
aber jedenfalls würde die Diskrepanz zwischen
dem-prozentualen Anteil der Beitragsleistung einer-
seits und der Rentenbelastung anderseits für die
Landwirtschaft, noch vergrößert. Das geht nun
gegen die Grundsätze der Gerechtigkeit, und das
hat Herr Ständerat Dr. Muheim mit dem Hinweis

•'* nicht'zu widerlegen vermocht, dass es gelte, nicht
den'einzelnen Berufsständen Rechnung zu tragen,
sondern die Allgemeinheit zu berücksichtigen. Die
Berücksichtigung der Allgemeinheit besteht darin,
dass wir für eine gerechte Verteilung der öffentli-
chen Zuschüsse unter die verschiedenen Schichten
der Bevölkerung Sorge tragen. Das wäre nicht mehr
der Fall, wenn wir den Antrag des Herrn Ständerat
Muheim akzeptierten.

Im übrigen möchte ich noch auf eines hinweisen :
: Während nach déni Antrag des Herrn Muheim die

Beiträge für die Einkommen zwischen 3600 und
600 Franken zwischen 4 und 2 % schwanken, d. h.

zwischen 100 und 50 %, so bewegen sich anderseits
die Renten, so wie sie nach dem Entwurf berechnet
werden, nicht etwa zwischen 50 und 100.%, son-
dern nur zwischen 80 und 100 %. Für Einkommen
von 3600 bis 3000 Franken würde die Rente nach
dem Entwurf nur wenig kleiner sein als diejenige,
welche sich nach dem Antrag des Herrn Muheim
ergibt: ,95—100 %. Erst etwa in .der Mitte würde
nach dem Entwurf des Bundesrates die Rente
80 % derjenigen betragen, welche nach dem An-
trag des Herrn Muheim zur Ausrichtung gelangen
würde. Wegen dieser kleinen Differenzen -ist es

"sicher nicht gerechtfertigt, eine so respektable
Mehrbelastung von 6 Millionen Franken zu ris-
kieren und ausserdem eine neue Störung im Gleich-
gewichtsverhältnis der verschiedenen Rentnerkate-
gorien von Stadt und Land in Kauf zu nehmen.

Gestützt auf diese Ausführungen muss ich, um
gerecht zu sein und um meiner Linie, die ich kon-
sequent eingehalten habe, vom ersten Tag da ich
an den Beratungen in den Kommissionen und Räten
teilgenommen habe, treu zu bleiben, den Antrag
ablehnen.

Präsident: Wir schreiten zur Bereinigung des
Artikels.

Die Absätze l und 2 sind unbestritten und ge-
nehmigt! -

Angenommen. — Adopté.

Präsident: Zum Absatz 3 liegt ein Abänderungs-
antrag des Volkswirtschaftsdepartements vor, den
der Herr, Kommissionspräsident zur Annahme
empfiehlt.

Angenommen. — Adopté.

Präsident: Absatz 4 ist unbestritten und ge-
t nehmigt.

Angenommen. — Adopté.
t*

Präsident: Nun liegt ein Antrag von Herrn
Ständerat Muheim vor, einen neuen Absatz 5 ein-
zufügen. Der Herr Kommissionsreferent und auch
der Herr Departementsvorsteher beantragen die
Ablehnung dieses neuen Absatzes 5.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Antrag Muheim 18 Stimmen
Dagegen 16 Stimmen

Präsident: Nach dieser Abstimmung haben wir
die Art. 6 und 8 in Übereinstimmung zu bringen.
Herr Ständerat Muheim stellt den Antrag, in den
beiden^ Artikeln die Ziffer 4800 in 3600 abzuän-
dern.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Art. 6. .

Für den Abänderungsantrag Muheim 17 Stimmen
Dagegen • 7 Stimmen

Art. 8. ' - :
Für den Abänderungsantrag Mutìeim 16 Stimmen
Dagegen l Stimme
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Art. 31. :'
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Besehluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Für die Renten-
berechtigung ist der durchschnittliche Beitrag des
Rentenberechtigten massgebend'. Eine Ausnahme
hievon macht Abs. 2, gemäss welchem für verwitwete
Frauen und Männer, die vor dem Tode des Ehe-
gatten bereits eine Ehepaar-Altersrente bezogen
haben, der für die Berechnung der Ehepaar-Alters-
rente berechnete durchschnittliche Jahresbeitrag
massgebend ist.

Angenommen. — Adopté.

Art: 32.
Antrag der Kommission.

Marginale und 'Abs. 1. Zustimmung zum Be-
sehluss -des Nationalrats.

2 Hat die Ehefrau selbst Beitrage geleistet, so
werden bei der Berechnung des durchschnittlichen
Jahresbeitrages des Ehemannes ihre -bis zur Ent-
stehung des Anspruches auf die Ehepaar-Altersrente
persönlich entrichteten Beiträge jenen des Ehe-
mannes hinzugezählt. Beiträge, welche die Ehefrau
nach dem 1. Tag des der Vollendung des 65. Alters-
jahres folgenden Kalenderhalbjahres bezahlt hat,
werden jedoch den Beiträgen des Ehemannes nicht
mehr hinzugezählt.

Proposition de la commission.
Note marginale et alinéa 1. Adhérer à la décision

du Conseil national.
2 Si l'épouse a payé des cotisations personnelles,

celles-ci sont lors du calcul de la cotisation annuelle,
moyenne du mari et pour les montants qu'elle à
ainsi versés jusqu'à la naissance du droit à la rente
de vieillesse pour couple, ajoutées à celles du mari.
Les cotisations payées par l'épouse après le premier
jour du semestre de l'année civile suivant celui où
elle a accompli sa 65e année" ne sorit plus ajoutées
à celles du- mari.

Altwegg, Berichterstatter: Massgebend für die
Berechnung der Ehepaar-Altersrente ist der durch-
schnittliche Jahresbeitrag des Ehemannes. Von der
Ehefrau geleistete Beiträge werden jedoch-hinzu-
gezählt. Neu ist nun ein Zusatz bei Abs. 2, wie er

.

hier aufgeführt ist. Es ist ein Spezialfall, wo der
Ehemann keinen Beitrag bezahlt und keine Rente
bekommt, die Ehefrau aber Beiträge bezahlt hat.
Sie hat entsprechenden Anspruch auf eine einfache
Vollrehte. Das ist ein Spezialfall, der aus der ganzen
Struktur des Gesetzes heraus sich ergibt und.in der
ersten Fassung nicht berücksichtigt war.

Abst immung. — Vote.
Für Annahme von Art. 32 Grosse Mehrheit

Art. 33.
Antrag der Kommission..

Zustimmung zum Besehluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Der Berechnung der
Witwen-, und Waisenrente wird der für die Berech-
nung der Ehepaar-Altersrente massgebende durch-
schnittliche Jahresbeitrag zugrunde gelegt. Es
kommen damit den Witwen ihre eigenen und die
Beiträge ihres Ehemannes zugute, den Waisen die
Beiträge beider Elternteile. Für aussereheliche Kin-
der, deren Vater unbekannt ist oder der die Unter-
'naltsbeiträge nicht bezahlt, werden der Berechnung
der Vollwaisenrente die von der Mutter entrichteten
Beiträge zugrunde gelegt. Für Witwen über 65 Jahre
ist der für die Berechnung der Ehepaar-Altersrente
berechnete durchschnittliche Jahresbetrag mass-
gebend ; von der Witwe selbst seit dem Tode des
Mannes geleistete Beiträge werden hinzugerechnet.

M. Piller : Je voudrais me permettre de faire une
proposition consistant à dire que les rentes de veuves
et d'orphelins .se calculent sur la base des cotisations .
des deux dernières années. •

Si j'avance cette proposition, c'est afin que
puissent être prises en considération certaines situa-
tion dignes d'intérêt telles que celle-ci : il peut arriver
que le chef de famille meure jeune encore, vers 30,
35 ou 40 ans. Or, actuellement, une formation pro-
fessionnelle poussée et les études, particulièrement
dans les professions libérales, exigent des années, si
bien que ce n'est que tardivement, parfois seulement
après 30 ans que les intéressés commencent à jouir
d'un gain ou d'un revenu d'une certaine importance.
Et s'il advient qu'ils meurent peu après, leur femme .
et leurs enfants se trouvent dans une situation pré-
caire et réduits à une rente extrêmement modique
étant donné que le chef de famille, de son vivant,
n'a pas pu acquitter 'des cotisations suffisamment
élevées. Au contraire, dans' les métiers ou les car-
rières qui n'exigent pas de longues études ou une
formation professionnelle très poussée, on arrive à
un gain raisonnable alors que l'on est très jeune
encore et les intéressés ont donc à leur actif, au
bout d'un certain temps, des cotisations relative-
ment importantes.

Ce sont ces considérations qui m'amènent à
demander .s'il ne serait pas possible — je reconnais
que cette mesure éminemment sociale pourrait être
quelque peu onéreuse'.-— de calculer les rentes' de
veuves .et orphelins 'uniquement sur la base des
cotisations des deux dernières annéesr Je ne suis
pas .en mesure de me rendre compte de l'incidence
financière de ma proposition sur l'économie du pro-
jet; mais, étant donné la marge de sécurité qu'il y a

'dans l'ensemble, je ne pense pas qu'il en doive résul-,
ter des conséquences qui seraient insupportables ni
un bouleversement de tout l'édifice.

En résumé, je propòse donc d'ajouter ici un
alinéa nouveau ainsi conçu: «les rentes de veuves

^et d'orphelins se calculent sur la base des cotisations
des deux dernières années» et en allemand: „Für
die Ausrechnung'der Rentenhöhe für Witwen und
Waisen gelten die letzten zwei Beitragsjahre".

Je recommande cette proposition à la bienveil-
;lartce du représentant du Conseil fédéral.

Bundesrat Stampili : Für solche Fälle haben wir
eben ein Minimum vorgesehen. Das Minimum der
Witwenpension beträgt 375 Franken ohne Rück-
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sieht auf die Höhe der einbezahlten. Beiträge. Das
genau gleiche gilt für die Halb- und Vollwaisen-
rente,- wo das Minimum 145, bzw. 215 Franken be-
trägt. Mit diesen Mindestrenten tragen wir solchen
Fällen Rechnung, und es ist noch lange nicht gesagt,
dass die Witwe nach der von Herrn Ständerat Piller
vorgeschlagenen Lösung besser fahren würde. Es
wird im Gegenteil Fälle geben, wo das nicht der
Fall ist. Die vorgeschlagene Art der Rentenfest-
setzung würde einen Einbruch in unser System be-
deuten. Die Witwenrente, die Ehepaarrente, die
Waisenrente werden doch abgeleitet aus der ein-
fachen Altersrente, und von diesem Grundsatz kön-
nen wir ohne zwingende Gründe nicht abgehen. Die
Konzession an die Ausführungen von Herrn Stände-
rat Piller liegt in der Mindestwitwenrente. Die
Witwenrente beträgt ohne Rücksicht auf die Höhe
der Beitragsleistung 375 Franken; wenn 4 Kinder
vorhanden sind, können dazu noch 4 X145 Franken,
total 580 Franken kommen. Zusammen sind das
über 900 Franken. Man kann nicht sagen, dass das
«in Pappenstiel sei. Ich wäre natürlich gern bereit,
die Anregung noch weiter zu prüfen, aber der Antrag
bedeutet einen derartigen Einbruch in unser Renten-
system, dass er unmöglich damit in Einklang ge-
bracht werden kann. Er ist aber auch nicht nötig,
weil durch Festsetzung einer Mindestwitwenrente
und von Mindest-Waisenrenten für diesen Fall
bereits das Nötige vorgekehrt ist.

M. Piller: Le représentant du Conseil fédéral
pense que la disposition que j'ai proposée serait pour
les intéressés moins avantageuse que celle qui est
prévue dans le projet, étant donné que celui-ci fixe
un minimum pour les rentes de veuves et d'orphelins.

Dans ces conditions, je voudrais proposer que
l'on renvoie le vote sur l'article jusqu'à la fin de la
discussion du projet afin que j'aie le temps de me
rendre compte de la solution la meilleure. Et si le
point de vue défendu à l'instant par le représen-
tant du Conseil fédéral est juste, alors, à ce moment-
là, j'abandonnerai ma proposition.

Bundesrat Stampili: Ich bin damit einverstan-
den, dass wir bis zum Montag die Sache durch das
Amt prüfen lassen. Was ich Ihnen gesagt habe, sind
meine Reaktionen prima vista.

Klöti: Ich bitte, diesen Antrag auch schriftlich
zur Kenntnis zu bringen.

Präsident : Es ist beantragt, die Beschlussfassung
aufzuschieben bis zum Ende der Beratung. Der
Antrag Piller wird ausgeteilt.

Zurückgestellt. — Renvoyé.

II. Die Vollrenten.
Art. 34. '

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

//. Les rentes complètes.
Art. 34.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Hier sind die Berech-
nungsregeln enthalten für einfache Altersrenten, die
grundlegend sind auch für die ändern Renten, die
daraus abgeleitet werden. Die minimale Altersrente
ist bekanntlich vom Nationalrat vop 450 Franken
auf 480 Franken erhöht worden. Wir haben zuge-
stimmt, möchten aber immerhin bemerken, dass die
Diskussion in der Kommission über diesen Artikel
und über diese Normal- und Minimalrenten längere
Zeit dauerte. Ich muss feststellen, dass der De-
partementschef gewisse Anregungen, hier eventuell
die Belastung des Werkes" durch gewisse Eingriffe
in die Variante I zu reduzieren, ebenso energisch
zurückgewiesen hat, wie -er die Vorstösse, die das
Werk durch grössere Begehrlichkeit zu belasten ver-
suchten, bekämpfte. Schliesslich haben wir auf An-
regungen irgendwelcher Art verzichtet und haben
zugestimmt.

Angenommen. — Adopté.

Art. 35. •
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Dieser Artikel legt
den Grundsatz fest, dass die Ehepaar-Altersrente
160% der einfachen Altersrente beträgt. In gleicher
Weise regelt sie die minimale und maximale Ehe-
paar-Altersrente. Die minimale Ehepaar-Alters-
rente ist entsprechend der Erhöhung der einfachen
Altersrente von 720 Franken auf 77.0 Franken jähr-
lich erhöht worden. Genau genommen wären es
768 Franken. Wir stimmen dem Nationalrat zu.

Angenommen. — Adopté.

Art. 36.
Antrag der Kommission.

% Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Die Witwenrente
wird nach dem Alter, das die Witwe im Zeitpunkt
der Verwitwung erreicht hat, in Prozenten abgestuft
und berechnet auf Grund der dem durchschnitt-
lichen Jahresbeitrag entsprechenden einfachen Al-
tersrente. Sie beträgt aber mindestens 375 Franken
im Jahr. Die Witwenabfindung ist, falls die Frau
vor Vollendung des 30. Altersjahres verwitwet,
gleich dem Jahresbetreffnis der dem massgebenden
Durchschnittsjahresbeitrages entsprechenden ein-
fachen Altersrente. Verwitwet sie nach Vollendung
des 30. Altersjahres, so ist die einmalige Abfindung
gleich dem doppelten Jahresbetreffnis der einfachen
Altersrente.

Angenommen. — Adopté.

Art. 37.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
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Altwegg, Berichterstatter: Art. 37 fixiert die ein-
fache Waisenrente auf 30 und die Vollwaisenrente
auf 45% der dem massgebenden durchschnittlichen
Jahresbeitrag entsprechenden Altersrente. Die
Höchstansätze betragen 360 Franken respektive
540 Franken pro Jahr. Der IVationalrat hat die mini-
male einfache Waisenrente auf 145 Franken und die
minimale Vollwaisenrente auf 215 Franken erhöht.
Findelkinder erhalten nach dem Beschluss des Na-
tionalrates die volle Waisenrente von 540 Franken.

Angenommen. — Adopté.

III. Die Tedrenten.
Art. 38.

Antrag der Kommission.
Zustimrnung zum Beschluss des Nationalrats.

, III. Les rentes partielles.
Art. 38. .

Proposition de la commission.
Adhérer,à la décision du Conseil national.

. ' i
Altwegg, Berichterstatter: Art. 38 gibt die Be-

rechnungsregeln der Teilrenten, denen die entspre-
chende Vollrente zugrunde gelegt wird. Bis zu einem
durchschnittlichen Jahresbeitrag von 75 Franken
ist die Teilrente gleich der Vollrente. Übersteigt der
durchschnittliche Jahresbeitrag 75 Franken, so setzt
sich die Teilrente zusammen aus einem Grundbetrag
und einem Zuschlag von einem Zwanzigstel für
jedes Beitragsjahr des Unterschiedes- zwischen dem
Grundbeitrag und der Vollrente. Bis zu einem Ge-
samteinkommen von 1875 Franken erfährt die Voll-
rente keine Verkürzung. Auch die Teilrentner haben
einen Rechtsanspruch wie die Vollrentner, im Ge-
gensatz zur Übergangslösung.

Angenommen. — Adopté. ' ;

IV. Kürzung der ordentlichen Renten. f

Art. 39.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.'

IV. Réduction des rentes ordinaires.
Art. 39.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 39 regelt die Kür-
zung der ordentlichen Rente bei unvollständiger
Beitragsdauer. Der den Mindestansatz übersteigende
Teil der entsprechenden Vollrente wird dabei im
Verhältnis zu den fehlenden Beitragsjahren gekürzt.
Die Waisenrenten sind ausgenommen. Der National-
rat hat einen Absatz eingeschaltet, der die Alters-
rentenberechnung für die geschiedene Frau regelt.
Die Altersrente wird in diesem Fall nur auf Grund
der von der geschiedenen Frau selbst bezahlten Bei-
träge berechnet. Um zu erreichen, dass die geschie-
dene Frau eine annehmbare Rente erhält, sollen die
Jahre, während welcher sie als verheiratete Frau
keine Beiträge zu bezahlen hatte, nicht als fehlende
Beitragsjahre gezählt werden. Damit fällt die unter
Umständen empfindliche Kürzung weg.

Angenommen. — Adopté.

Art. 40.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Das ist der Kür^
zungsartikel für Ausländer. Zwischenstaatliche Ver-
einbarungen bleiben vorbehalten.6 i

Angenommen. — Adopté.
t

Art. 41.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 41 enthält die
Kürzungsvorschriften für Witwen- und Waisen-
renten, die zusammen 100% des Durchschnitts der
letzten drei Normaljahresbeiträge des verstorbenen
Vaters nicht übersteigen dürfen. Zwei Drittel der
entsprechenden Rente sind jedoch auf alle Fälle aus-
zurichten. Der Nationalrat hat diesem Artikel ein
zweites Alinea beigefügt, das die Kürzung der einer
geschiedenen Frau eventuell zukommenden Wit-
wenrente vorsieht, soweit die Witwenrente den ent-
richteten Beitrag des verstorbenen Mannes über-
schreiten würde.

Angenommen. — Adopté.

C. Die Übergangsrenten.
Art. 42.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Antrag Haefelin.
. . .haben, soweit das in Betracht kommende

Jahreseinkommen. . .

C. Les rentes transitoires.
Art. 42.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Proposition Haefelin.
. . . a accompli leur 40e année, si le revenu annuel

pris en considération, compte tenu. . .

Altwegg, Berichterstatter: Art. 42 behandelt
nicht die Bedarfsrente, sondern heute heisst es die
Übergangsrente. Er umschreibt die Bezugsberechti-
gung hinsichtlich der Übergangsrenten : Massgebend
sind Vermögens- und Einkommensgrenzen wie bei
der Übergangsordnung. Nach Abs. 2 werden bei
Ehemännern, die nur Anspruch auf. eine einfache
Altersrente haben, die Einkommensgrenzen für Be-
züger von Ehepaar-Altersrenten angewendet. Für
Witwenfamilien kann der Bundesrat 'gemeinsame
Einkommensgrenzen festsetzen. Über die Bewertung
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und Anrechnung des Einkommens'und Vermögens
soll der Bundesrat die entsprechenden Vorschriften
erlassen, ebenso über die Einteilung der Ortschaften.

Der Nationalrat hat die Einkommensgrenzen
gegenüber der Vorlage des ßundesrates für länd-
liche und halbstädtische Verhälthisse erhöht. Die
selbständigen Einkommensgrenzen für Witwen hat
schon der Bundesrat fallen gelassen. Witwen werden
nach dem Gesetzesentwurf hinsichtlich der Ein-
kommensgrenzen gleich behandelt wie die Bezüger

^ einfacher Altersrenten. Der Nationalrat hat in einem
Zusatz zum Art. 3 ausdrücklich bestimmt, dass zu-
sätzliche Alters- und Hinterlassenenbeihilfen von
Kantonen und Gemeinden nicht auf das Einkom-
men angerechnet werden dürfen.

Wir möchten die neue Einkommensgrenze zur
Annahme empfehlen; sie bedeutet eine wesentliche
Annäherung zwischen Stadt und Land.

Haefelin: Ich habe Ihnen meinen Antrag zum
Art. 42 austeilen lassen. Sie haben ihm entnehmen
können, dass ich Ihnen belieben möchte, vor den
Worten „...soweit das Jahreseinkommen unter
Hinzurechnung eines angemessenen Teiles des Ver-
mögens folgende Grenzen nicht überschreitet..."
die Worte einzufügen: „soweit das in Betracht
kommende Jahreseinkommen.

Auf den ersten Anblick könnte man meinen, es
handle sich dabei nur um einen redaktionellen An-
trag. Er hat aber seine materielle Bedeutung. Die
Regelung im Art. 42 schliesst sich an an diejenige
der heute geltenden Übergangsordnung zur Alters-
und Hinterlassenenversicherung. Sie wissen, dass
dort diejenigen Leute nicht mehr anspruchsberech-
tigt sind, die eine gewisse Einkommensgrenze über-
schreiten. Die Organisationen der privaten Personal-
fürsorge, sowohl der Interkantonale Verband für
Personalfürsorge, wie der Verband bernischer Per-
sonalfürsorgekassen, haben schon zur geltenden
Ordnung ihre Bedenken geäussert in Zuschriften an
das Departement und an das Amt für Sozialversi-
cherung. Sie haben betont, dass das Gesamtein-
kommen einer Person aus selbständigem Einkorn-,
men und zusätzlicher Fürsorge oder Rente immer
umso grösser'sein müsse, je höher das selbständige
Einkommen sei. Nach der heutigen Regelung1 und
nach dem Gesetzesentwurf ist dies nicht mehr mög-
lich, sobald das selbständige Einkommen eine ge-
wisse Grenze erreicht.. . ' ' •

Nun sehen Sie, der Nationalrat hat bestimmt,
dass der Bundesrat die Vorschriften über die Be-
wertung und Anrechnung des Einkommens und
Vermögens festsetzen soll. Ferner hat der National-
rat materiell'in diese Kompetenz des Bundesrates
bereits hineingefunkt, indem er selber beschloss,
dass zusätzliche Alters- und Hinterlassenenbeihilfen
von Kantonen und Gemeinden nicht auf das Ein-
kommen angerechnet werden dürfen. Mit ändern
Worten, wenn jemand ein Einkommen von 1200
Franken hat und aus kantonaler oder kommunaler
Fürsorge noch einen Zusatz'von 400 Franken erhält,
dann werden diese 400 Franken nicht angerechnet
und er erhält zusätzlich die Bundesrente von 1200
Franken bis zur Höchstgrenze des Gesetzes. Das ist
an und für si'ch richtig, denn die Gemeinden und
die Kantone1 geben ja ihre zusätzlichen Leistungen
nicht, um den «Bund bei der heutigen Ordnung zu

befreien, und auch nicht, uni die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung bei der künftigen Ordnung zu
befreien, sondern sie wollen damit eine Besserstel-
lung des Bezügers, ihres Kantons- oder Gemeinde-
mitbürgers erreichen. Soweit geht die Sache in
Ordnung und ist nach Antrag des Nationalrates
bereits gesetzgeberisch geregelt, wenn Sie zustim-
men.

Nun finden es die Pensionsfürsorgekassen, die
öffentlichen und die privaten, nicht in Ordnung,
dass die Leistungen der Kantone und Gemeinden
inskünftig nicht angerechnet werden sollen, dass
aber die zusätzlichen Leistungen der privaten und
öffentlichen Personalfürsorge (in den Organisatio-
nen, von denen ich gesprochen habe, sind bedeutende
öffentliche Fürsorgeinstitutionen eingeschlossen) an-
gerechnet werden sollen, dass also einfach die Rente
um den Betrag gekürzt wird, den der betreffende
Bezüger aus einer Personalfürsorgeinstitution erhält.
Dadurch wird die Personalfürsorge, die in unserem
Sozialstaat eine eminente Rolle spielt, gemessen
doch viele Hunderttausende von Mitbürgern deren
Vorzüge bereits heute schon, in Misskredit gezogen
und um den Impuls für die weitere Förderung der y
privaten Fürsorge gebracht.

Wir möchten daher den Bundesrat bitten, uns
darüber Auskunft zu geben, ob er dem.von diesen
Fürsorgeinstitutionen ausgedrückten Wunsche nach-
zukommen gedenkt, dass die Leistungen der priva-
ten Fürsorgeinstitutionen bei der Übergangsrente —
nur ,um diese handelt es sich — nur teilweise an-
gerechnet werden, sagen wir nur zur Hälfte. Die
Sache bezieht sich auf Leute, die weniger als eine
Jahresprämie bezahlt haben, mit ändern Worten,
auf die Übergangsgeneration.

Ein konkretes Beispiel: Das Einkommen beträgt
1200 Franken. Eine Fürsorgekasse zahlt 600 Fran-
ken. Dann werden die 600 Franken angerechnet,
was zur Folge hätte, dass in halbstädtischen
Gegenden überhaupt keine zusätzliche Leistung zur
Alters- und Hinterlassenenversicherung mehr flösse,
sondern nur noch die Hälfte der privaten Fürsorge-
leistung wird angerechnet: 300 Franken, so dass
dazu noch die Leistung der Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung kommt. Der Mann erhält dann aus
der privaten Fürsorge, an die er voraussichtlich
während Jahren auch seine Leistungen gemacht hat,
einen Zuschuss. Ohne das^ nimmt man der privaten
Fürsorge jeden Impuls.

Ich glaube, dass die redaktionelle' Änderung
gerade im Hinblick auf diesen Punkt ihre Berechti-
gung hat, indem man sagt, dass nicht auf das abso1

Iute Einkommen abgestellt wird, sondern auf das
in Betracht kommende. Man könnte vielleicht ge-
setzestechnisch auch sagen: auf das anrechenbare
Einkommen. Damit soll gemeint Sein, dass eben
nach der Vollziehungsverordnung der Bunde.srat
festsetzen kann, welche Teile des zusätzlichen Ein-
kommens aus öffentlicher oder privater Fürsorge
dem Einkommen nicht angerechnet werden sollen.

Ich möchte Sie bitten, diesen redaktionellen
Antrag anzunehmen, und ich möchte den Bundesrat
ersuchen, dem Wunsche, den ich hier namens "dieser
grossen Organisationen äussere, in der Vollziehungs-
verordnung Rechnung zu tragen; Kein anderer weiss
besser als der Chef des Volkswirtschaftsdepartements .
die Bedeutung der privaten, hauptsächlich auch
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der Betriebspersonalfürsorge richtig einzuschätzen,
hat er doch in seiner früheren Tätigkeit durch viel

i Arbeit und viel Verständnis dazu beigetragen,, um
dort, wo er Einfluss hatte, diese private und Be-
triebsfürsorge zu fördern und zu entwickeln. Ich
glaube, er selbst hätte am wenigsten Freude, wenn
durch diese Leistung einfach die Rente der Alters-
und Hinterlassenenversicherung gekürzt und der
Bezugsberechtigte durch diese private Fürsorge
effektiv nicht besser gestellt würde.

Ich freue mich, wenn ich von Herrn Bundesrat
Stampfli eine zusagende Antwort erwarten darf.
Dann bin ich eines weiteren Antrages enthoben,
dann kann'ich mich mit der redaktionellen Ände-
rung begnügen. Ich bitte Sie, dieser Änderung zu-
zustimmen.

M. Pictet: Je voudrais prier le président de
la commission de bien vouloir, pour notre informa-
tion, nous dire pour quelles raisons on a remplacé
partout le terme «rentes de besoin» par celui de
«rentes transitoires».*

Bundesrat Stampfli: Sie haben den Ausführun-
gen von Herrn Ständerat Haefelin entnommen,
dass sein Antrag nicht nur redaktionelle Bedeu-
tung, sondern eine materielle Tragweite hat. Herr
Ständerat Dr. Haefelin will durch die Einschiebung,
dass es sich um das in Betracht kommende Ein-
kommen handelt, was als ein Pleonasmus erscheinen
mag, erreichen, dass die Rentenansprüche aus pri-
vaten Pensions- und Fürsorgekassen nicht als Ein-
kommen bei der Festsetzung der Übergangsr.ente
angerechnet werden, dass also diese Bezüge von
Pensionskassen nicht zu anderen noch vorhandenen
Einkommen aus Vermögen oder Erwerb hinzuge-
zählt und bei der Prüfung der Frage berücksichtigt
werden, ob die Einkommensgrenze erreicht oder
überschritten ist. Herr Ständerat Haefelin 'hat auf
die kantonalen, eventuell kommunalen Beihilfen
hingewiesen. Diese werden nicht angerechnet. Dr.
Haefelin findet nun, es sei ungerecht, dass. diese
öffentlichen Beihilfen bei der Berechnung des mass-
gebenden Einkommens nicht berücksichtigt wer-
den, während dagegen die Leistungen von privaten
Pensions- und Fürsorgeeinrichtungen voll zur An-
rechnung gelangen. *.

Man kann aber diese Leistungen öffentlich-
rechtlichen und privatrechtlichen Charakters nicht
ohne weiteres auf die gleiche Linie-stellen. Soweit
ich orientiert bin, werden doch die staatlichen Bei-
hilfen nur im Bedarfsfall ausgerichtet, nur an solche,
die nicht über ein Einkommen verfügen, das eine
bestimmte Grenze überschreitet. Es handelt sich
also mehr um Fürsorgeleistungen, auf welche kein
Rechtsanspruch besteht, die nur unter gewissen
Voraussetzungen gewährt werden, nämlich beim
Vorliegen von Bedürftigkeit. Anders ist es aber bei
den Leistungen von privaten Pensionskassen. Hier
besteht ein Rechtsanspruch, der unter allen Um-
ständen ein Recht auf eine Rente verleiht, seien
nun'die Einkommens- und Vermögensverhältnisse
des betreffenden Anspruchsberechtigten wie sie
wollen. Hier'besteht entschieden ein Unterschied.
Der Vergleich stimmt also nicht.

Viel näher liegt der Vergleich solcher Leistungen
von privaten Pensionskassen mit Renten, die irgend

ein Bürger selber durch Bezahlung von Prämien
sich erworben hat. Diese müssen auch angerechnet
werden. Wenn^irgend einer findet, weil der Gross- ,
vater 90 und der Urg'rossvater 95 Jahre alt gewor-'
den sei, so habe er alle Aussicht, auch etwa 90 Jahre
alt zu werden, er mache deshalb ein gutes Geschäft,
wenn er eine Rente kaufe, dann wird diese Rente,
sobald er sie bezieht, als Einkommen voll aiige- .
rechnet. .Da kann man sich doch fragen, ob es dann
richtig wäre, dass der, der aus eigenen Mitteln eine
Rente kauft, dieses Renteneinkommen sich voll an-
rechnen lassen muss, währenddem eine Rente, auf
die er kraft Mitgliedschaft zu einer privaten Pen-
sionskas'se Anspruch hat, gar nicht oder nur zum •
Teil angerechnet würde. Man könnte -ja vielleicht
sagen, die Rente soll nur soweit angerechnet
werden, als er selber durch seine Beitragsleistung
zu ihrer Finanzierung beigetragen hat. aber der
andere Teil,, der mit der Leistung des Arbeit-
gebers finanziert wurde, soll nicht angerechnet
werden. Diese Frage hat nur ihre Bedeutung für
die Übergangsgeneration, für die Bedarfsrentner.
Ich gebe zu, man könnte sich auf diesen Standpunkt
stellen. Aber, wie gesagt, es ist doch ein Unterschied
zu machen zwischen der staatlichen Beihilfe einer-
seits und Renten privater Kassen, auf welche ein
unbedingter Anspruch besteht. Das ist die Situa-
tion. ' Ich habe sie Ihnen auseinandergesetzt. Ich
neige daher prima vista mehr der Meinung zu, dass .
man die Lösung beibehalten sollte, wie sie das,Bun-
desamt für die (Übergangsordnung getroffen hat. .,

Altwegg, "Berichterstatter: Ich möchte '. nur
schnell auf die Frage des Herrn Pictet antworten,
warum der Titel des Abschnittes geändert wurde.
Der deutsche Titel lautet nun statt „Bedarfsrenten" (
,,Übergangsrenten", worauf ich bereits hingewiesen
habe. Französisch lautet der Titel, nun „Rentes
transitoires", früher hiess er „Rentes de besoin". ,
Dieser Vorschlag ist uns vom Departement unter-
breitet worden. Er gab zu keiner'grossen Diskussion -.',
Anlass. Ich glaube^ der Grund ist der~ dass^man
diesen Leuten, die Anspruch auf. diese Renten
haben, ihre 'Bedürftigkeit nicht so deutlich vor
Augen führen will. Es ist auch jetzt bei der Alters-
hilfe, die wir haben, so, dass von einer Übergangs- ,
rente gesprochen wird, so dass diese Änderung"
redaktioneller Art eigentlich nicht so fern la'g. Ein
anderer Grund lag nicht vor.

Klöti: -Ich verstehe den Antrag des Herrn
Haefelin nicht ganz. Man fragt sich unwillkürlich, •
was dieses „Inbetrachtkommen" bedeuten soll.
Wir finden im Entwurf keine Bestimmungen, die
darauf Antwort geben. Wir sind eigentlich nur auf
die Erläuterungen angewiesen, die Herr Hnefelin in
der Begründung seines Antrages gegeben hat. Herr
Haefelin sollte Bestimmungen vorschlagen, die
festsetzen, was zum in Betracht kommenden Ein-
kommen gehört und was nicht, damit wir wissen, '
welche Bedeutung sein Antrag hat. Da keine Be-
stimmungen über das Inbetrachtkommen oder _ .
Nichtinbetrachtkommen bestehen, hätten wir sonst
faktisch nichts beschlossen. Da will ich lieber die •
Fassung, die uns vorliegt, annehmen, die 'einfach
sagt: „Das Jahreseinkommen . . ."
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Iten: Ich habe mich auch gefragt, als ich den
Antrag Haefelin erhielt, was eigentlich unter dieser
Redaktion zu verstehen sei. Erst durch die Inter-
pretation, die er seinem Antrag gegeben hat, weiss
mäh, was er materiell will. Er möchte auf dem Ver-
ordnungswege sein Ziel erreichen. Aber selbst,
wenn sein Antrag'hier angenommen wird, hat er

.noch keine Sicherheit, dass das, was er eigentlich
will, dann durchgeführt wird. Ich glaube, es wäre
zweckrhässiger, wenn Herr Kollege Haefelin seinen
Antrag beim Alinea l zurückzöge und den Antrag
bei Alinea 3 vorbrächte und dann sagte: „Zusätz-
liche Alters- und Hinterlassenenbeihilfen von Kan-
tonen und Gemeinden dürfen nicht, diejenigen
sozialer Institutionen nur zur Hälfte auf das Ein-
kommen angerechnet werden."

Ich glaube, dieser Antrag des Herrn Haefelin
hat eine gewisse Bedeutung. Herr Bundesrat
Stampfli hat sehr richtig ausgeführt, man verstehe
es, dass die Beiträge der Kantone und der Gemein-
den nicht angerechnet werden, weil der Betreffende
nichts daran bezahlt habe. Bei denjenigen Leuten,
die ihre Renten-selber bezahlen via Privatversiche-
rung, sei es nicht gerechtfertigt, die Renten abzu-
ziehen. Die sozialen Institutionen stehen , aber
zwischen drin. Es handelt sich nicht um reine Ver-
sicherung und auch nicht um reine Beihilfe dés
Staates. .Deswegen glaube ich, dürfte man hier
diesen Mittelweg, den Herr Haefelin aufgezeichnet
hat, begehen und sagen: ,,. . . diejenigen sozialer
Institutionen nur zur Hälfte auf das Einkommen
angerechnet werden." Mit diesem Ausdruck „sozia-
ler Institutionen" verstehe ich Fürsorgeeinrich-
tungen, bei denen der Bezüger nur zum Teil eigene
Beitragsleistungen macht, zum Teil jedoch von
seinem Arbeitgeber oder von irgend einer dritten

1 -Seite Beiträge beigesteuert werden. Ich glaube,
diesen Antrag könnte man annehmen, aber in AI. 3
des * Nationalratsbeschlusses formulierenV Ich bitte

1 Herrn Kollege Haefelin, seinen Antrag so abzu-
ändern, dgnn kann ich ihm ebenfalls zustimmen.

Präsident: Ich möchte Ihnen beantragen, auch
diesen Artikel auf Anfang nächster Woche zurück-
zustellen, um Herrn Haefelin Gelegenheit zu geben,
eventuell eine andere Redaktion zu suchen.

Haefelin: Ich bin mit dem Verschiebungsantrag
schon einverstanden; ich wollte keine materielle Ab-
änderung beantragen, weil ich erwartete oder
hoffte, vom Bundesrat Zusicherungen zu erhalten,
dass er in dpr Vollziehungsverordnung, die in Abs. 3
vorgesehen ist, das Nötige anordnen werde. Dann
hätte ich mich darauf verlassen und hätte von einer
Antragstellung Abstand nehmen können. Herrn
Kollege Klöti möchte ich nur sagen, dass der Antrag,
der ausgeteilt worden ist, nur besagen will, dass
nicht das absolute Jahreseinkommen in Frage
kommt, sondern dass das Jahreseinkommen modi-
fiziert wird durch allfällige Abzüge, die'der Bundes-
•rat vornimmt und die der Nationalrat in seinem Be-
schluss bereits vorgenommen hat. Wenn Sie nun
finden, der Ausdruck „das in Betracht kommende
Jahreseinkommen" sei nicht klar genug, dann
könnte man ihn vielleicht gesetzestechnisch richtiger
durch „das anrechenbare Jahreseinkommen" er-
setzen. Dann weiss man. dass nicht ein absolutes

Einkommen in Frage steht, sondern eben das an-
rechenbare Jahreseinkommen nach bestimmten
Normen. ,

Wenn nun der Bundesrat nicht in der Lage ist,
die nötigen Zusicherungen zu geben, dann bin ich
mit der Verschiebung einverstanden; materiell
könnte man den Mittelweg vielleicht so finden, dass
man nicht so weit gehen würde, wie Herr Kollege
Iten das wünscht, dass man also nicht sagen würde,
die zusätzlichen Leistungen aus kantonalen oder
kommunalen Fürsorgen werden gar nicht ange-
rechnet, diejenigen aus privater Fürsorge nur teil-
weise, statt zur Hälfte. Dann könnte vielleicht aus
finanziellen Erwägungen der Bundesrat noch eine
mildere Lösung finden als die hälftige Anrechnung.
Allein, wenn das Departement und der Bundesrat
nicht in der Lage sind, heute materiell dazu Stellung
zu nehmen, bin ich mit dem Verschiebungsantrag
des Herrn Kommissionsreferenten einverstanden.

Bundesrat Stampili: Ich bin nicht in der Lage,
heute Herrn Ständerat Dr. Haefelin die gewünschte
Zusicherung zu geben, denn sein Antrag hat selbst-
verständlich auch ganz wesentliche finanzielle Kon-
sequenzen für die nächsten zwanzig Jahre, und wir
wollen die doch noch genauer prüfen, denn wenn
auch nur die Hälfte solcher Versicherungsleistungen
von privaten Fürsorgeeinrichtungen angerechnet
wird, so hat das zur Folge, dass beispielsweise bei
einer Einkommensgrenze von 2850 Franken in halb-
städtischen Verhältnissen das Mitglied einer Privat-
pensionskasse, das .eine Pension von 5000 Franken
bezieht, dann noch eine Übergangsrente, eine Be-
darfsrente erhält. Wollen Sie das ? Dann könnte
man mit Recht einwenden, dass wir aus allgemeinen
Mitteln Leuten Renten verabfolgen, die solche nicht
nötig haben, weil sie eine Pension beziehen, die für
den Unterhalt ausreicht. Dafür sind diese Über-
gangsrenten nicht da. Damit haben wir.selbstver-
ständlich nicht gerechnet. Wir sind von der An-
nahme ausgegangen, dass alle Einkommen aus
Pensionen, die die vorgesehenen Grenzen über-
schreiten, uns von der Verpflichtung zur Ausrich-
tung einer Bedarfsrente entbinden. «Der Verzicht auf
die Anrechnung kann eine ganz erhebliche Mehr-
belastung bringen, die in Millionen Franken gehen
kann. Das wollen wir prüfen, bevor ich eine solche
generöse Geste gegenüber dem Herrn Antragsteller
machen kann. Ich bin also mit der Verschiebung
einverstanden. -

Abs t immung . — Vote.
Für Verschiebung Mehrheit

Art. 43.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Antrag Haefelin.
2 ... soweit sie zusammen mit dem in Betracht

fallenden Jahreseinkommen . . . c

Art. 43.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.
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Proposition Haefelin.
2 ... dans la mesure où, avec le revenu et la

part de fortune pris en considération, elles dé-
passent . . .

Âltwegg, Berichterstatter: Der Art. 43 regelt
die Höhe der Übergangsrente. Die Übergangsrente
ist gegenüber der Übergangsordnung um 25—30 %
erhöht worden. Die ländliche Altersrente entspricht
dem Minimalausgangspunkt des Rentensystems.
An dieses sind wir gebunden, da wir natürlich nicht
im Bedarf-Reritensystem höhere Renten vorsehen
können als bei den ordentlichen Renten. Die städti-
schen Ansätze entsprechen den nicht gekürzten
runden Beträgen des Teilrentensystems. Die Diffe-
renzierung entspricht der bisherigen Übergangs-
ordnung. Die hat sich aufgedrängt mit Rücksicht
auf die verschiedenen Verhältnisse in Stadt und
Land. Dies ist bei den'Voll- und Teilrenten'nicht
mehr nötig, weil diese bekanntlich den Jahres-
beiträgen entsprechen und diese automatisch dif-
ferenzieren.

M. Bosset: Au sein de la commission déjà, j'ai
soulevé une question que je voudrais reprendre ici,
me réservant de faire une proposition si j'ai le
sentiment que le point de vue que je désire exposer
très rapidement rencontre un certain assentiment
dans cette assemblée.

Au sein de la commission des pleins* pouvoirs
déjà, lorsque nous avons discuté la question des
ordonnances transitoires réglant l'aide à apporter
par la Confédération aux vieillards, veuves et or-
phelins indigents, j'avais soulevé la question de
l'inégalité qui me paraissait exister par la diffé-
rence que l'on fait entre les bénéficiaires habitant
certaines localités urbaines, d'autres localités que
l'on qualifie, on ne sait trop pourquoi, de mi-ur-
baines et d'autres enfin que l'on qualifie de rurales.

Dans cette période transitoire, on pouvait en-
core comprendre que, puisqu'il s'agit d'un secours,
on pourrait faire une différence entre ceux qui
habitent telle ou telle région du pays. Aujourd'hui
toutefois, nous ne nous trouvons plus en présence
d'une allocation de bienfaisance, nous somme's en
face de rentes transitoires puisque c'est ainsi qu'on
a voulu les appeler. Je'comprends les raisons psy-
chologiques qui ont suscité cette différence d'ap-
pellation. Dans ces conditions, il me pa_raît inéqui-
table, alors que pour les rentes principales on ne
fait aucune distinction entre les localités, d'en
établir une pour les bénéficiaires des rentes tran-
sitoires. Si nous voulons rester dans le cadre des
rentes, très bien, mais alors soyons logiques jus-
qu'au bout et appliquons aux rentes transitoires-
le même régime que celui qui sera appliqué aux
rentes ordinaires.

Lorsqu'il a fallu appliquer le régime des alloca-
tions aux indigents, vieillards, veuves et orphe-
lins, on s'est heurté à des difficultés de classifica-
tion. Ces difficultés se sont surtout élevées dans la
différence à établir entre les localités mi-urbaines
et urbaines. D'un autre côté, on qualifie de localités
mi-urbaines certaines de celles qui se trouvent dans
la périphérie des grandes villes où le coût de la
vie est certainement aussi élevé que dans les loca-

Ständerat. — Conseil des Etats. 194G.

lités urbaines. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on
puisse faire une grande distinction, quant au coût
de la vie, entre les localités urbaines, mi-urbaines
et rurales. Il ne faut pas oublier que le prix des
denrées essentielles à la vie est le même partout.
Vous payez le kilo dé sucre le même prix à Gryon
ou à Lausanne. Vous payez toutes les marchandises
nécessaires le même prix quelle que soit la localité
que vous habitez. Vous payez les vêtements, en
un mot tout ce qui est indispensable à l'existence,
exactement le même prix dans un magasin de la
campagne ou dans un magasin de la ville. Mais,
nous dira-t-on — c'est l'argument que l'on fera
certainement valoir — les loyers jouent un rôle
différentiel en ce qui concerne le coût de .la vie.
C'est peut-être exact. Je voudrais cependant faire
observer que ceux qui ont des loyers dans les loca-
lités qualifiées d'urbaines ou de mi-urbaines les
ont dans des conditions sans doute très supérieures
au point de vue de l'hygiène et du confort que dans

•les petites localités. Il serait donc plus juste de
-mettre les bénéficiaires des rentes transitoires à la
campagne en possession de sommes supérieures
'puisque, eux, ne jouissent pas du relatif confort
de la, ville: En outre dans les villes, en qualité
d'indigents, ils bénéficient de quantités d'avantages
que n'ont pas les habitants des localités mi-ur-
baines ou rurales. Je pense à ces multiples œuvres
de bienfaisance de toute espèce, à ces nombreuses
institutions que, dans les villes, les personnes que
l'on qualifie de «gens de bonne volonté» ont créées
et dont elles s'occupent avec intérêt. Pour ces per-
sonnes les «œuvres» comme on le dit en général,
apportent des satisfactions morales. Je pense à
toutes ces œuvres dont bénéficient quantité de
personnes qui, à la campagne ou à la montagne,
ne sauraient y avoir recours.

Mais ce n'est là qu'un côté de la question. -Il
en est un autre que j'appellerai le côté démogra-
phique du phénomène. Si nous faisons bénéficier
de rentes supérieures les couples qui habitent la
ville ou la demi-ville — permettez-moi cette
expression — ou encore la campagne, nous
constatons que la différence va de 720 à
1200 francs soit un écart de près de 500 francs.
Ne croyez-vous pas que l'on accentuera ainsi le
mouvement, que l'on constate et que l'on regrette,
des populations vers les villes appelées par le poète
les «villes tentaculaires». Ne craignez-vous pas que
l'on risque d'attirer toujours plus les bénéficiaires
ou les futurs bénéficiaires des rentes transitoires vers
les localités où on leur servira quelques centaines
de francs de plus ? Il est certain qu'ils s'illusionnent
en s'imaginant qu'ils seront plus heureux en se rap-
prochant des localités urbaines parce qu'ils y
toucheront quelques centaines de francs de plus
que s'ils restaient dans leur hameau ou dans leur
village. Je songe au cas d'un futur bénéficiaire
d'une rente transitoire qui aurait un fils dans une
localité urbaine, un autre dans une localité mi-ur-
baine et un troisième chez lequel il vit et qui se
trouve à la campagne. Il aura en quelque sorte le .
désir de quitter celui de ses fils qui habite la .cam-
pagne pour rejoindre celui qui habite la localité
urbaine ou mi-urbaine augmentant ainsi l'afflux.
de la population vers les villes et diminuant .la
population des campagnes.

\ 52
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II me paraît que, du moment qu'il ne s'agit
pas de distribution d'aumônes, on devrait assimiler
les rentes transitoires aux rentes de base. Je vous
propose en conséquence d'examiner si l'article 43
ne devrait pas être modifié, éventuellement ren-
voyé à la commission pour que celle-ci puisse
donner à sa rédaction une teneur analogue à celle
que l'on donne aux rentes de base, on évitera ainsi
cette classification qui est profondément regret-
table parce qu'elle se heurte à des difficultés telles
qu'on s'en est rendu compte lorsqu'il s!est agi
d'appliquer l'aide aux indigents. Cette classifica-;
tion présente de multiples inconvénients. C'est une
inégalité choquante que l'on établit en,tre les béné-
ficiaires des rentes transitoires selon les localités
qu'ils habitent.

Petrig: Ich. möchte den Antrag des Herrn
Bosset unterstützen. Seine Ausführungen sind voll-
ständig richtig, sie entsprechen auch im grossen
und ganzen dem Votum, welches ich in der Ein-
tretensdebatte gehalten habe. Diese Unterschiede
der Teuerung sind nicht vorhanden, welche bei,
allen diesen Abstufungen zugrunde gelegt sind, es
würde sich in der Kommission Gelegenheit bieten,
diese Sache nochmals eingehend zu prüfen und dem
Rat wiederum Antrag zu stellen. Ich glaube, dass
es von grosser Wichtigkeit ist, wenn wir diesen
Artikel nochmals näher untersuchen und dann ent-
sprechende Anträge stellen. Man kann in einer
Diskussion im Rate nicht gerade alle Gründe auf-
zählen und die Diskussion auf eine Art verlängern,
die den Herren meist nicht sehr angenehm ist. Ich
bin überzeugt, dass wir in der Kommission zu dem
Resultat kommen, das von Herrn Bosset vorge-
schlagen wird.

Sie haben heute Morgen eine Antwort an meine
Adresse vom Bundesratstische aus gehört. Ich
habe in meinem Votum gesagt, die Defizite der
Existenzen, die ich angerufen habe, werden be-
zahlt mit dem Lohn der überschüssigen Arbeits-
kräfte, die von Arbeitsplätzen das Geld zurück-
bringen und die Defizite zahlen. Wenn Herr Bundes*
rat Stampfli gewünscht hat, er möchte den Lebens-
künstler sehen, der seinen Haushalt mit lang-
jährigen Defiziten aufrecht erhalten könne, so
möchte ich ihm sagen: diesen Lebenskünstler
braucht man nicht mit der Laterne zu suchen,
man braucht nur beim grössten Haushalt unseres
Landes N.achschau zu halten: der auf 1931 zurück
nichts als Defizite aufweist, ohne die Landesvertei-
digungskosten einzubeziehen, und der Bundeshaus-
halt existiert dennoch. (Bundesrat Stampfli: Ma-
chen Sie ihm das nach!) Ich persönlich bin ausser-
ordentlich glücklich, dass Herr Bosset diesen Antrag
gestellt hat, er liegt im Interesse der Sache.

Bundesrat Stampfli: Ich möchte Sie dringend
davor warnen, dem Antrag des Herrn Ständerat
Bosset, unterstützt von Herrn Ständerat Petrig,
zuzustimmen. Herr Bosset will eine weitere An-
gleichung der Renten der verschiedenen Kategorien
nach ländlichen, halbstädtischen und städtischen
Verhältnissen erreichen. Herr Bosset sollte mir
sagen, nach welcher Richtung diese Angleichung
stattfinden soll. Wollen Sie die Ansätze für die
ländlichen Verhältnisse erhöhen? Das ist offenbar

der Wunsch des Herrn Petrig. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass Herr Petrig findet, die Ansätze für
die städtischen-Verhältnisse seien zu niedrig. Herr
Ständerat Bosset hat mit keinem Wort angedeutet,
welche Ansätze zu erhöhen sind, ob es die untersten
für ländliche Verhältnisse oder diejenigen für die
halbstädtischen oder städtischen Verhältnisse sind.

Die Frage, die Herr Ständerat Bosset nochmals
durch die ständerätliche Kommission prüfen lassen
will, hat die nationalrätliche Kommission und den
Nationalrat endlos beschäftigt. Das einzige, was wir
an der Skala geändert haben, ist eine Erhöhung der
ländlichen Ansätze, der einfachen Altersrente von
450 Franken auf 480 Franken und der Ehepaar-
Altersrente von 720 Franken auf 770 Franken, und
alle, anderen Ansätze haben wir unverändert ge-
lassen, obwohl Anträge vorlagen, auch die Ansätze
für die städtischen Verhältnisse zu erhöhen. Hätten
wir diesen nachgegeben, so wären sofort wieder die
Vertreter der ländlichen Gegenden gekommen und
hätten eine weitere Erhöhung der Ansätze für diese
Verhältnisse verlangt. Die Verfechter der ländlichen
Interessen wollten eine Komprimierung des Unter-
schiedes, sie hätten sie am liebsten aufheben wollen.
Sofort kamen Vorschläge auf Erhöhung der Ansätze
für die städtischen und halbstädtischen Verhältnisse,
und das wird auch die Folge des neuen Antrages
Bosset sein. Ändern- Sie etwas an dieser nun nach
mühsamen Beratungen im Nationalrât erreichten
Verständigung und erhöhen Sie die Ansätze für die
ländlichen Verhältnisse nochmals, dann .wird die
ganze Diskussion wieder'in Fluss kommen, und ich
garantiere Ihnen, dass der .Nationalrat in dieser
Session überhaupt nicht mehr dazu kommen wird,
die Differenz zu bereinigen, denn die Kommission
müsste neuerdings sich an dieses schwierige Problem
heranmachen.

Nun möchte ich Sie dringend bitten, den Impro-
visationen von Herrn Bosset und Herrn Petrig nicht
zu folgen. Diese Frage hat mich schlaflose. Nächte
genug gekostet, und schliesslich ist es mir gelungen,
zu erreichen, dass es bei dieser erträglichen Erhö-
hung des Ansatzes für ländliche Verhältnisse- von
,450 auf 480 Franken geblieben ist.

Ich möchte doch noch kurz die Geschichte der
Ordnung der Übergangsrenten und der Festsetzung
der Mindestrenten ins Gedächtnis rufen. Welches
war der ursprüngliche Vorschlag des Schweizerischen
Bauernsekretariates für die ländlichen Verhältnisse ?
Es hat von einem schweizerischen Bauernfranken
pro Tag gesprochen, also 365 Franken pro Jahr, was
von der Expertenkommission als Mindestrente als
genügend erachtet wurde. Sie ist seither um 33 %
erhöht worden. Rühren Sie an der neuen Skala,
äann werden alle Anträge wieder kommen, nicht nur
diejenigen, welche eine Erhöhung der untern An-
sätze, nicht nur diejenigen, welche eine Kompri-
mierung der Unterschiede zwischen den Ansätzen
für ländliche und städtische Verhältnisse anstreben,
sondern dann werden auch jene wieder kommen, die
eine Erhöhung der Ansätze für städtische und halb-,
städtische Verhältnisse wollen. Die Ansätze, wie sie
jetzt in der vom Natiorialrat gutgeheissenen Fassung
enthalten sind, sind das Ergebnis langer Beratungen,
stellen einen Kompromiss,'eine Verständigung dar,
und die ständerätliche Kommission wird nicht in der
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Lage sein, etwas vorzuschlagen, das zu verhindern
imstande ist, dass diese ganze Diskussion wieder in
Fluss gerät und wir schliesslich wieder mit Mehrheits-
entscheid vielleicht zu dem zurückkehren werden,
was jetzt da ist.

i Herrn. Ständerat Petrig möchte ieri ernstlich
warnen, in seinen alten Tagen für seine persönliche
Finänzjvyirtschaft diejenige zum Vorbild zu nehmen,
die der Bund gezwungenérmassen in den letzten
sieben Jahren betrieben hat. Es würde mir leid tun,
wenn er in einigen Jahren in den Konkurs käme und
dadurch noch sein Ständeratsmandat verlieren
würde. (Heiterkeit.)

Altwegg, Berichterstatter: Diese Frage hat auch
unsere Kommission beschäftigt, auch dort hat Herr
Bosset schon seine Gedankengänge entwickelt. Ich
habe den Eindruck, ihm liegt weniger daran, an der
Differenzierung zu rütteln, als die Verstädterung zu
verhindern. Er will verhindern, dass diese,differen-
zierten Renten gewisse-Leute veranlassen, noch in
letzter Stunde hinüberzuwechseln in ein städtisches
Revier mit grösseren Renten. -Da haben wir uns
vielleicht zu wenig gefragt, was zu tun wäre. Ich
möchte die Sache "auch nicht, komplizieren 'in
letzter Stunde, aber ich frage mich immer, ob man
nicht in die Vollziehungsverordnung eine Vorschrift
aufnehmen könnte, in dem Sinne, dass solche Ge-
legenheitsdislozierungen, wo man die Absicht-merkt,
dass dies nur der höheren Rente wegen geschieht,
verhindert werden könnten, indem in solchen
Fällen keine höheren Renten bezahlt würden. Es
sollte eventuell ^während einer gewissen Frist die
alte Rente ausbezahlt werden. Das wäre eine Frage,
deren Ordnung man der Vollziehungsverordnung
überlassen könnte. Damit könnte man vielleicht die
Herren Bosset und Petrig beruhigen und die För-
derung der Verstädterung verhindern.

Damit wäre dem Frieden vielleicht geholfen.
Wir werden die Kommission am Montag nach der
Ratssitzung nochmals besammeln. Bis dann könnte
man nach einer Lösung suchen. Wir hätten dann

» Gelegenheit, die Frage mit dem verehrten Departe-
mentschef, der auch anwesend sein wird, zu beraten.

Klöti: Wir haben uns bisher sehr zurückhaltend
verhalten in dem Streit um die Renten und die Ein-
kommensgrenzen für die einzelnen Gebiete. Ich
möchte-davor warnen, zu glauben, man könne hier
das, was vom Nationalrat beschlossen wurde, wesent-
lich ändern. Man darf nicht glauben, dass dann die
städtische Bevölkerung immer noch leicht dazu be-
wogen werden könnte, dieses Werk anzunehmen.
Ich möchte Herrn Petrig aufmerksam machen, dass

• heute in der Stadt Zürich an beitragsloser Alters"-
beihilfe zu den 1000 Franken der Übergangsord-
nung hinzu noch bis 1800 Franken gegeben werden,
das macht zusammen 2800 Franken beitragslose
Altersbeihilfe, Glauben Sie, dass man das in den
Behörden der Stadt und' des Kantons Zürich solche
Leistungen ohne Grund beschlossen hat ? Wie kann
Herr Petrig nur behaupten, es' beständen keine

., Unterschiede zwischen Stadt und Land ! Er soll
einmal in Zürich eine Zwei- bis Dreizimmerwohnung
mieten. Er wird dann sehen, ob er im Wallis für ' ,
irgendeine Wohnung so viel bezahlen muss. Wir
wollen mithelfen, um zu einem tragbaren Kom-

promiss zu kommen, aber ich glaube, die Grenzen
des tragbaren Kompromisses sind mit dem Be-
schluss des Nationalrates erreichet worden.

Ich möchte nochmals darauf auf merksam.Aa-
chen, dass, wie ich dies in meinem Eintretensvotum
ausführte, das ländliche Einkommen in Wirklichkeit
zu niedrig eingeschätzt wird im Vergleich zu der
Einschätzung des Lohneihkom.mens des Mannes in
der Stadt, dass deshalb die für ländliche Gegenden
festgesetzten Einkommen'sgrenzen relativ ohnehin
höher sind, als man-sich vorstellt. Die Bevölkerung
ganzer ' ländlicher Gebiete bleibt unter der Ein-
kommensgrenze, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt,
Leute, die unter dieser Einkommensgrenze eine ab-
solut befriedigende Existenz haben. Für die Leute
in der Stadt ist dies trotz der höheren Grenze

•zweifellos nicht der Fall. Ich-frage mich wirklich
mit Herrn Bundesrat Stampfli, was es für einen
Sinn hat, nach den vielen Reden — Herr Bosset
hat auch in der Kommission schon vorgetragen,
was er heute sagte • — die Angelegenheit noch
einmal .an die Kommission zurückzuweisen und
dort noch einmal darüber zu sprechen? Ich glaube,
wir müssen nach reiflicher Aussprache zum Han-
deln kommen. Wir tun gut daran, die Lösung, die
der Nationalrat und der Bundesrat beschlossen
haben, anzunehmen. Wir wollen mit unserer Be-
ratung .vorwärts kommen- und dürfen daher die
Sache nicht zurückweisen. Ich möchte empfehlen,
den Rückweisungsantrag abzulehnen und denvArt. 43
heute zu behandeln.

Hefti: Ieri bin erstaunt, dass der Präsident der
Kommission selber den Verschiebungsantrag stellt,
damit wir in der Kommission noch einmal über
Art. 43 sprechen. Ich glaube, die Sache ist in der
Kommission abgeklärt. Ich hätte Ursache, auch für
den Antrag Petrig zusprechen, weil z. B. in unserem
Kanton verschiedene Gemeinden ländlich sind und
daraus Nutzen ziehen würden. Ich bin aber doch
nicht dafür/ Seien Sie einmal gerecht, auch auf-dem
Lande! ' '

Wir haben vorhin den Antrag Muheim mit
•Mehrheit angenommen. Herr Kollega Petrig ist mit
diesem Antrag noch nicht zufrieden, er kommt Und
will noch eine weitere .Verbesserung. Man vergisst
dabei immer, dass bei der Verteilung der Finanzen
die stärkeren Kantone den schwächeren enorm ent-
gegenkommen. Von^dem spricht man nicht mehr,
sondern man glaubt, dass dieser Verteilungs-
schlüssel in Ordnung sei und das Gesetz noch einmal
eine. Erhöhung der Rente für die ländlichen .'Ver-
hältnisse vertrage. -

. Ich wollte beim Antrag Muheim nicht -sprechen,
aber wenn ich den Schlüssel betrachte, so sehe ich,
dass z. B. der Kanton Uri 450 % mehr Renten
erhält, als er zahlen muss. Das gleiche trifft für
Wallis zu. Dadurch kommen die ändern Kantone zu
kurz, sie bekommen.noch drei- oder zweimal mehr.
Zürich erhält nur noch zweimal mehr als es einzahlt.
Deshalb sollten die ländlichen Kantone einmal zu-
frieden sein.

Ich rede hier als Glàrner. Ein Ehepaar mit 770.
Franken kann in Elm — ich nehme die .hinterste
Talschaft — besser auskommen als ein Ehepaar mit
1200 Franken in Basel oder Zürich. Da muss man
doch ehrlich sein in dieser Beziehung! Ich bin nicht
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für diese Einheitlichkeit, wir sind sonst nicht in
dieser Weise für die Gleichschaltung. Jetzt, wo es
um das „Ziehen" geht, ist man für die Gleich-
schaltung. Wie wären die Verhältnisse — Herr
Bundesrat Stampfli hat es in der Eintretensdebatte
erwähnt —, wenn die Kantone die Versicherung
durchzuführen hätten? Dann wären die Unter-
schiede bedeutend grösser ausgefallen, als sie in
Art. 43 enthalten sind.

Ich muss doch noch auf die Resolution des
Innerschweizerischen Bauernbundes zurückkom-
men, die Kollege Muheim verlesen hat: „Jeder
Schweizer soll vor dem Gesetz gleich bleiben." Das
ist schön und recht, das geht so lange, als der Bund
die Sache unterstützen will und man ziehen kann.
Dann begehrt man gleiche Rechte. Sobald es aber
zum Zahlen und Leisten kommt, dann hört die
Gleichheit auf! Ich muss es hier einmal betonen,
trotzdem ich auch aus einem Gebirgskariton komme.
Seien wir daher vorsichtig mit dieser Staffelung von
Art. 43. Wir greifen da in ein Wespennest. Ich
möchte an die Herren Kollegen, die aus Gebirgs-
kantonen kommen, appellieren, hier einmal zu-
frieden zu sein. Herr Kollege Petrig, wir kommen
diesen Kantonen enorm entgegen. Die Solidarität
kommt hier wie in keinem ändern Werke stark zum
Ausdruck! Denn die Bezüger leisten ja keine
Prämien daran.

Altwegg, Berichterstatter: Auch ich glaube, wir
sollten an dieser Differenzierung nicht rütteln.
Mein Gedanke war nur, ob bis zum Montag nicht
geprüft werden 'könnte, wie in der Vollziehungs-
verordnung eine Schutzmassnahme gegen die be-
fürchtete Verstädterung, den Run nach der Stadt,
einzubauen sei. Wir können den Artikel und die
Differenzierung heute verabschieden ; es ist wohl das
beste, wenn wir es tun.

Bundesrat Stampfli: Die Bekämpfung der Land-
flucht ist eine Frage für sich. Die können wir nicht
in der Versicherungsvorlage lösen, auch nicht mit
einer solchen Bestimmung. Wenn wir finden, es sei
notwendig, hier etwas zu tun, dann muss es in
einem Spezialgesetz geschehen.

Flükiger: Als Mitglied der Kommission bitte
ich Sie, die Sache nicht an die Kommission zurück-
zuweisen. Sie ist reiflich besprochen worden. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass etwas Besseres her-
auskommen kann, vielmehr etwas Schlechteres,
nämlich die erneute Aufrollung des ganzen Fragen-
komplexes. Gegenüber dem Nationalrat würden wir
nicht durchdringen.

Ich komme aus einem Kanton, der nicht rein
städtisch ist. Ich muss daher auch auf die ländlichen
Verhältnisse Rücksicht nehmen. Wir haben im
Kanton St. Gallen auch Bergbauern. Aus Gerech-
tigkeitsgründen muss man aber sagen, es ist den
Städtern reichlich viel zugemutet worden, man ist
der bäuerlichen Bevölkerung sehr weitgehend ent-
gegengekommen. Ich möchte bitten, das doch auch
objektiv zu würdigen. Wenn man die Ansätze
immer näher aneinanderrückt, wäre die Differen-
zierung schliesslich vollständig überflüssig, wir
würden eine Einheitsbedarfsrente schaffen. Aber

auf der ändern Seite lehnen wir mit Recht die Ein-
heitsrente in der Versicherung ab.

Die Rückweisung ist zwecklos und bedeutet
Zeitverlust, ich bitte, den Antrag abzulehnen.

Präsident: Es liegen zwei Anträge vor, der An-
trag der Kommission mit der Abänderung des
Nationalrates, und ferner der Antrag von ,Herrn
Stenderai Bosset: Rückweisung des Art. 43 an die
Kommission.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Antrag,der Kommission 19 Stimmen
Für den Rückweisungsantrag Bosset 12 Stimmen

Präsident: Der Antrag Haefelin kommt nicht
zur Abstimmung, weil er mit dem Art. 42 im Zu-
sammenhang steht. Herr Ständerat Haefelin ist
einverstanden.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 10. Dezember 1946.
Séance du 10 décembre 1946, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Ackermann.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

5028. Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Financement de l'assurance vieillesse et
survivants.

For t se t zung . — Suite.
Siehe Seile 393 hiervor. — Voir page 393 ci-devant.

. Art. 44. "
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 44 enthält den
Grundsatz der monatlichen, vorschüssigen Ausrich-
tung der Renten, sowie den Grundsatz, dass die
Rente für den Monat, in welchem der Anspruch
erlischt, noch voll ausgerichtet werde. Die Auszah-
lung der Renten durch die Post ist nach der Fas-
sung des Nationalrates geregelt.

Angenommen: — Adopté.



Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Alters- und Hinterlassenenversicherung. Bundesgesetz.

Assurance vieillesse et survivants. Loi.

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1946
Année

Anno

Band V
Volume

Volume

Session Wintersession
Session Session d'hiver
Sessione Sessione invernale

Rat Ständerat
Conseil Conseil des Etats
Consiglio Consiglio degli Stati

Sitzung 04
Séance

Seduta

Geschäftsnummer 4865
Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 05.12.1946
Date

Data

Seite 393-408
Page

Pagina

Ref. No 20 033 998

Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung.

Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.

Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.



Loi sur l'A.V. S. Financement de; l'A.V. S. — " 408 : ; — 10 décembre 1946

für diese Einheitlichkeit, wir sind sonst nicht in
dieser Weise für die Gleichschaltung. Jetzt, wo es
um das „Ziehen" geht, ist man für die Gleich-
schaltung. Wie wären die Verhältnisse — Herr
Bundesrat Stampfli hat es in der Eintretensdebatte
erwähnt —, wenn die Kantone die Versicherung
durchzuführen hätten? Dann wären die Unter-
schiede bedeutend grösser ausgefallen, als sie in
Art. 43 enthalten sind.

Ich muss doch noch auf die Resolution des
Innerschweizerischen Bauernbundes zurückkom-
men, die Kollege Muheim verlesen hat: „Jeder
Schweizer soll vor dem Gesetz gleich bleiben." Das
ist schön und recht, das geht so lange, als der Bund
die Sache unterstützen will und man ziehen kann.
Dann begehrt man gleiche Rechte. Sobald es aber
zum Zahlen und Leisten kommt, dann hört die
Gleichheit auf! Ich muss es hier einmal betonen,
trotzdem ich auch aus einem Gebirgskariton komme.
Seien wir daher vorsichtig mit dieser Staffelung von
Art. 43. Wir greifen da in ein Wespennest. Ich
möchte an die Herren Kollegen, die aus Gebirgs-
kantonen kommen, appellieren, hier einmal zu-
frieden zu sein. Herr Kollege Petrig, wir kommen
diesen Kantonen enorm entgegen. Die Solidarität
kommt hier wie in keinem ändern Werke stark zum
Ausdruck! Denn die Bezüger leisten ja keine
Prämien daran.

Altwegg, Berichterstatter: Auch ich glaube, wir
sollten an dieser Differenzierung nicht rütteln.
Mein Gedanke war nur, ob bis zum Montag nicht
geprüft werden 'könnte, wie in der Vollziehungs-
verordnung eine Schutzmassnahme gegen die be-
fürchtete Verstädterung, den Run nach der Stadt,
einzubauen sei. Wir können den Artikel und die
Differenzierung heute verabschieden ; es ist wohl das
beste, wenn wir es tun.

Bundesrat Stampfli: Die Bekämpfung der Land-
flucht ist eine Frage für sich. Die können wir nicht
in der Versicherungsvorlage lösen, auch nicht mit
einer solchen Bestimmung. Wenn wir finden, es sei
notwendig, hier etwas zu tun, dann muss es in
einem Spezialgesetz geschehen.

Flükiger: Als Mitglied der Kommission bitte
ich Sie, die Sache nicht an die Kommission zurück-
zuweisen. Sie ist reiflich besprochen worden. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass etwas Besseres her-
auskommen kann, vielmehr etwas Schlechteres,
nämlich die erneute Aufrollung des ganzen Fragen-
komplexes. Gegenüber dem Nationalrat würden wir
nicht durchdringen.

Ich komme aus einem Kanton, der nicht rein
städtisch ist. Ich muss daher auch auf die ländlichen
Verhältnisse Rücksicht nehmen. Wir haben im
Kanton St. Gallen auch Bergbauern. Aus Gerech-
tigkeitsgründen muss man aber sagen, es ist den
Städtern reichlich viel zugemutet worden, man ist
der bäuerlichen Bevölkerung sehr weitgehend ent-
gegengekommen. Ich möchte bitten, das doch auch
objektiv zu würdigen. Wenn man die Ansätze
immer näher aneinanderrückt, wäre die Differen-
zierung schliesslich vollständig überflüssig, wir
würden eine Einheitsbedarfsrente schaffen. Aber

auf der ändern Seite lehnen wir mit Recht die Ein-
heitsrente in der Versicherung ab.

Die Rückweisung ist zwecklos und bedeutet
Zeitverlust, ich bitte, den Antrag abzulehnen.

Präsident: Es liegen zwei Anträge vor, der An-
trag der Kommission mit der Abänderung des
Nationalrates, und ferner der Antrag von ,Herrn
Stenderai Bosset: Rückweisung des Art. 43 an die
Kommission.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Antrag,der Kommission 19 Stimmen
Für den Rückweisungsantrag Bosset 12 Stimmen

Präsident: Der Antrag Haefelin kommt nicht
zur Abstimmung, weil er mit dem Art. 42 im Zu-
sammenhang steht. Herr Ständerat Haefelin ist
einverstanden.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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. Art. 44. "
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 44 enthält den
Grundsatz der monatlichen, vorschüssigen Ausrich-
tung der Renten, sowie den Grundsatz, dass die
Rente für den Monat, in welchem der Anspruch
erlischt, noch voll ausgerichtet werde. Die Auszah-
lung der Renten durch die Post ist nach der Fas-
sung des Nationalrates geregelt.

Angenommen: — Adopté.
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Art. 45.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
Die Änderung berührt nur den französischen

Text.
Proposition die la commission.

Note marginale. Adhérer à la décision du Con-
seil national.

Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les
cantons, prendre, si cela est nécessaire, les mesures
propres à garantir que la rente serve à l'entretien
du bénéficiaire et des personnes à sa charge.

Altwegg, Berichterstatter: Dieser Artikel bildet
die Handhabe dafür, dass der Bundesrat Vorschrif-
ten, nach Anhörung der Kantone, erlassen kann
über die Rentenauszahlung an Dritte, wenn der
Berichtigte keine Gewähr für zweckmässige Ver-
wendung der Rente bietet, also eventuell Auszah-
lung an Fürsorgestellen oder den Vormund. Es
handelt sich um eine in analogen Gesetzen übliche
Vorsichtsmassregel. •

Angenommen. — Adopté.

Art. 46.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national?

Aîtwegg, Berichterstatter: Dieser Artikel ent-
hält die fünfjährige Verjährungsfrist in bezug auf
die einzelnen Rentenzahlungen.

Angenommen. —r. Adopté.

Art. 47.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Antrag Petrig.
1 Unrechtmässig bezogene Renten sind zurück-

zuerstatten. Bei gutem Glauben und gleichzeitigem
Vorliegen einer grossen Härte kann von-der Rück-
forderung abgesehen-werden.

2 Der Rückforderungsanspruch verjährt mit dem
Ablauf eines Jahres, nachdem die Ausgleichskasse
davon Kenntnis erhalten hat,.spätestens aber mit
dem Abla\if von 5 Jahren seit der einzelnen Renten-
zahlung. Wird der Rückforderungsanspruch aus
einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche
das Strafrecht eine- längere Verjährungsfrist fest-
setzt, so ist diese Frist massgebend.

3 Der Bundesrat ordnet das Verfahren.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Proposition Petrig.
1 Les rentes indûment touchées doivent être

restituées. La restitution peut ne pas être réclamée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis
dans une situation difficile.

2 Le droit de réclamer la restitution se prescrit
par une année à compter du moment où la caisse
de compensation a eu connaissance du fait, mais
au plus tard par cinq ans après le paiement de la
rente. Si le droit de réclamer la restitution naît
d'un acte punissable pour lequel la loi pénale pré-
voit un délai de prescription plus long, ce délai est
déterminant.

3 Le Conseil fédéral règle la procédure.

Altwegg, Berichterstatter : Der Art. 47 stipu-
liert die Rückerstattungspflicht von unrechtmässig
bezogenen Renten, auf die immerhin bei gutem
Glauben und Vorliegen grosser Härten verzichtet
werden kann. Hier liegt ein Antrag Petrig vor.

Petrig: Es handelt sich um die Regelung der
Rückerstattung von unrechtmässig bezogenen Ren-
ten. Im Gesetz ist die Verjährungsfrist nicht vor-
gesehen. Die Verjährungsfrage ist ebenfalls ma-
terielles Recht und soll in das Gesetz statt in die
Verordnung kommen. Deshalb habe ich mir. er-
laubt, diesen Antrag zu stellen. Das erste Alinea
würde unverändert bleiben. Der Schlussatz: „Der
Bundesrat ordnet das Verfahren" käme am Schluss
des zweiten Alinéas. Ich glaube, dass dieser Antrag
nur im Interesse der Klarheit ist, damit man weiss,
innerhalb welcher Zeit diese unrechtmässig bezo-
genen Renten zurückbezahlt werden müssen. Ich
möchte Sie ersuchen, diesen Antrag anzunehmen.

. Bundesrat Stampili: Ich bin in der Lage, hier
zuzustimmen. Es wird die Konkordanz mit Art. 16
hergestellt und .eine .Ergänzung für die Fälle, in
welchen der Rückforderungsanspruch sich auf eine
strafbare Handlung gründet, angebracht. Eine Re-
gelung für diese Fälle scheint auch zweckmässig
für die betreffende strafbare Handlung, sofern
eine längere Verjährungsfrist im Straf recht vor-
gesehen ist.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Antrag Petrig 19 Stimmen

(Einstimmigkeit.)
< .

Art. 48.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zürn Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Dieser Artikel regelt
,de'n Zusammenfall von Renten der Alters- und
Hinterlassenenversicherung und solchen der Unfall-
ünd Militärversicherung. In diesen Fällen soll letz-
tere Rente so weit gekürzt werden, als sie zusammen
mit der Altersrente das mutmasslich mögliche Er-
werbseinkommen des Rentenberechtigten um min-
destens !/e übersteigt. In den nächsten Jahren dürfte
dieser Passus nicht spielen, da ja nur Bedarfs- und
Teilrenten zur Auszahlung kommen.

Angenommen. — Adopté.
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An. "42.
Altwegg, Berichterstatter^,Ich bin einverstan-

den, wenn Sie jetzt Art. 42 erledigen. Den zurück-
gestellten Art. 33 brauchen wir nicht mehr in Er-
wägung zu ziehen, weil er heute morgen in der
Kommission zurückgezogen wurde.

Art. 42 ist von Herrn Kollege Haefelin in* Dis-
kussion gezogen worden. Ich nehme an, dass Sie
ihm das Wort geben wollen.

Haefelin: Sie erinnern sich daran, dass der von
mir eingebrachte Antrag nicht nur redaktioneller
Art war, sondern die materielle Absicht verband,
vom Bundesrat zu erfahren^ ob er innerhalb der
ihm zukommenden Kompetenz die Absicht habe,
nicht nur die Alters- und Hinterlassenenfürsorge
von Kantonen und Gemeinden nicht anzurechnen,
sondern auch ähnliche private Fürsorgeleistungen
wenigstens nur zum Teil anzurechnen. Das Departe-
ment hat der Kommission eingehend Bericht er-
stattet über seine Stellungnahme zu diesem Antrag.
Es macht in diesem Bericht geltend, dass ähnliche
Begehren schon früher gestellt wurden, einmal hin-
sichtlich der freiwilligen Leistungen der Arbeit-
geber, dann bezüglich der Renten und Pensionen,
auf die ein Rechtsanspruch besteht, hinsichtlich des
Arbeitsverdienstes und schliesslich auch bezüglich
der Leistungen aus Verpfründungsverträgen und
ähnlichen Vereinbarungen. Das Departement ist
dazu gekommen, meine Anregung abzulehnen. Es
bezeichnet sie praktisch als einen Dammbruch in
das Bestehen der Bedarfsrente. Es hat ausgerechnet,
dass eine nur hälftige Anrechnung dieser privaten
Fürsorgeleistungen zu einer Mehrbelastung von jähr-
lich 5—6 Millionen führen würde, was neben den
bereits erfolgten Beschlüssen nach Antrag Muheim
und nach Übernahme der Verwaltungskostenbei-
träge nicht1 mehr tragbar wäre.

Ich halte nach wie vor dafür, dass mein Antrag
auch eine materielle Berechtigung hatte. Schon der
Umstand, dass nur Fürsorgeleistungen der Kantone
und Gemeinden nicht angerechnet werden, Versiche-
rungsleistungen dieser öffentlichen Korporationen
dagegen angerechnet werden, bildet eine gewisse
Härte.-Wenn man dazu die analogen Leistungen
der privaten Fürsorgeinstitutionen ganz anrechnet,-
will mir das ebenfalls hart erscheinen. Die Kommis-
sion hat zum Antrag Stellung genommen und ihn
grossmehrheitlich verworfen.'Ich glaube daher, dass
seine Aufrechterhaltung dermalen aussichtslos ist
und ich ziehe ihn zurück. Man hat dem Departement
nahegelegt, wenigstens den 'Ausweg so zu »finden,
dass es versuche, entweder die Ansätze zu erhöhen,
oder dass durch das Gesetz selbst das Departement
oder 'der Bundesrat ermächtigt werde, bei steigen-
den Lebenskosten die Ansätze der Bedarfsrente zu
erhöhen. Ich kann persönlich einen solchen Antrag
nicht übernehmen, da auch er in seinen finanziellen
Konsequenzen unübersehbar wäre. Ich bedaure,
dass mein, gut gemeinter ^und sicherlich nicht un-
begründeter Vorstoss scheitert am System und an
den finanziellen Auswirkungen. Allein ich will es
nicht unternehmen, einen Darrimbruch zu versuchen',
wenn zum voraus feststeht, dass meine Kraft nicht
genügt und die Unterstützung, die ich erhalte, eben-,
falls'nicht? um diesen Damm zu brechen, den Damm
nämlich des Bundesrates, des Amtes für Sozialver-

sicherung,' der überwiegenden Mehrheit der Kom-
mission und damit auch de.s Rates. Dieser ist gegen-
über meinem Begehren zu stark. Der Schwächere
gibt nach. Ich ziehe meinen Antrag zurück.

Angenommen. — Adopté.

Art. 33.
Präsident : Wir müssen auf Art. 33 zurückkom-

men. Der Kommissionspräsident teilt uns mit, dass
der frühere Antrag von Herrn Ständerat Piller nicht
aufrecht erhalten worden ist. Er wurde also zurück-
gezogen, demnach ist Art. 33 nach Vorschlag des
Bundesrates genehmigt.

Angenommen. —• Adopté.

Vier ter Abschni t t .
Die Organisation.

A. Allgemeines.
Art. 49.

Antrag der Kommission.
• Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Chapitre IV.
L'organisation.

A. Dispositions générales.
Art. 49.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Wir kommen zur Or-
ganisation des Ver sicher ujigs Werkes. Art. 49 um-
schreibt den dezentralisierten Aufbau durch die
Arbeitgeber, Arbeitnehmer, durch die anerkannten
Versicherungseinrichtungen, Erwerbsausgleichskas-
sen, kantonalen Ausgleichskassen, Ausgleichskassen ,
des Bundes und eine zentrale Ausgleichsstelle.

Angenommen. — Adopté.

Art. 50.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

* Proposition de la commission.
• Adhérer à la décision du Conseil national. •

Altwegg, Berichterstatter : Hier ist die Schweige-
pflicht geordnet für die Personen, die mit der Durch-
führung,-der Beaufsichtigung und der Kontrolle* der
Durchführung betraut sind. >-

Angenommen. —'- Adopté.

B. Die Arbeitgeber.
Art. 51.

Antrag der Kommission. '
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

v B. Employeurs.
Art. 51.

Proposition de la commission. /"
Adhérer à la décision du Conseil national.

• ' .'. - • • . s.
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Altwegg, Berichterstatter; Dieser Artikel um-
schreibt die Aufgabe der Arbeitgeber im Rahmen'
der iDurchführung der Altersversicherung, den'Ab-
zug der Beiträge der unselbständig Erwerbenden
und die Auszahlung der Renten an die. Versicherten
mit unselbständiger Erwerbstätigkeit, sofern sie
mindestens zwei Jahre bei den betreffenden Arbeit-
gebern in Anstellung waren. Nach der Fassung des
Nationalrates ist die Rente auf Verlangen des Ren-
tenberechtigten oder des Arbeitgebers durch die
Ausgleichskasse auszubezahlen, desgleichen wenn
ein Arbeitgeber keine Gewähr bietet für richtige
Rentenauszahlung. Absatz 3 normiert die Abrech-
nungspflicht des Arbeitgebers mit der Ausgleichs-
kasse. Abs. 4 ermächtigt den Bundesrat, den Arbeit-
gebern in bezug auf Beitragsbezug und Rentenaus-
zahlung weitere Aufgaben zu übertragen, z.B. die
Führung von Hilfskonten.

Angenommen.—Adopté.

Art. 52.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national. ,

Altwegg, Berichterstatter: Art. 52 macht die
Arbeitgeber für durch vorsätzliche und grob-fahr-
lässige Missachtung von Vorschriften entstandenen
Schaden haftbar. Hier handelt es sich um die zivil-
rechtliche Verantwortlichkeit. '

Angenommen. — Adopté.
. \

C. Die Ausgleichskassen. ' •
/. Die Verbandsausgleichskassen.

Art. 53.
Antrag der* Kommission.

Marginale und Abs. 1. Zustimmung zum Be-
'schluss des Nationalrats.

t

C. Les caisses de compensation.
I. Les caisses de compensation professionnelles.

• .' f. Art. 53. ^ •
Proposition de la commission.

Note marginale et al. 1. Adhérer à la décision
du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Wir können Art. 53
und 53bis in gewissem Sinne zusammen beraten.
Hier wird die Voraussetzung zur Errichtung von
.Verbandsausgleiehskassen normiert. Befugt hiezu
sind schweizerische Berufsverbände, sowie schwei-
zerische oder regionale berufliche Zwischenverbände
von Arbeitgebern oder mehrerer solcher Verbände
gemeinsam. Diese müssen aber eine Mindestzahl von
2000 Arbeitgebern oder selbständig Erwerbenden
umfassen, oder jährlich mindestens 400000 Fran-
ken an Prämien einnehmen. Der Beschluss muss
überdies mit qualifizierter Mehrheit gefasst und

•öffentlich beurkundet werden.

Abs. 2 ermöglicht in der bundesrätlichen Fas-
•sung sodann die Errichtung von paritätischen Aus-
gleichskassen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Der Nationalrat hat nun an Stelle des Abs. 2 einen
neuen Artikel 53bis eingeschaltet. Danach haben
einzelne oder mehrere Arbeitnehmerverbände unter
bestimmten Voraussetzungen "das Recht, die pari-
tätische Mitwirkung an der'Verwaltung der Aus-
gleichskasse zu erlangen. Der neue Artikel ist zurück-
zuführen auf den Wunsch von Arbeitnehmerseite,
es sei die paritätische Zusammenarbeit von Arbeit-
gebern -und Arbeitnehmern möglichst zu fördern.
Dieser Gedanke wurde von unserer Kommission
nicht abgelehnt. Dagegen war man der Meinung, es
werde den kleinen Verbänden zu stark entgegen-
gekommen. Daher macht die Kommission den neuen
Vorschlag, dem der Bundesrat zustimmt. Die Er-
fahrungen der Lohn- und Verdienstersatzordnung
sprechen gegen "zu viele und kleine Kassen. Diese
s'ind unrationell und geben Veranlassung zu nicht
einheitlicher Praxis. Es ist ein gutes Personal und
speziell eine unabhängige Leitung nötig. Es soll ver-
hindert werden, dass die Leitung dieser Kasse nur
als Nebenamt durchgeführt wird. Der neue Vor-
schlag, d'en Ihnen die Kommission macht, ist daher
nach Ansicht der Kommission annehmbar. Er be-
deutet ein beträchtliches Entgegenkommen gegen-
über den Kreisen, die die Förderung dieser pari-
tätischen Kassen wünschen. Das Entgegenkommen
ist auch nach Ansicht des Bundesrates tragbar.

i
Flükiger: Ich möchte Ihnen zu Art. 53 einen

Zusatzantrag stellen, der Ihnen soeben vervielfältigt
ausgeteilt worden ist. Ich muss mich entschuldigen,
dass ich diesen Antrag nicht früher in der Kommis-
sion gestellt 'habe. Ich hin erst nachträglich, auf
diese Lücke in Art. 53 aufmerksam gemacht worden.
Immerhin habe ich heute Morgen in der Sitzung
der Kommission Kenntnis gegeben von meiner Ab-
sicht, hier einen Zusatzantrag zu stellen. In Art. 53
wird festgestellt, welches die Voraussetzungen für
die Errichtung einer Verbandsausgleichskasse sind.
Es ist vorgesehen, dass solche Verbandsausgleichs-
kassen gegründet werden können, wenn auf Grund
der Zahl und Zusammensetzung der Verbandsmit-
glieder anzunehmen ist, dass die zu errichtende
Ausgleichskasse mindestens 2000 Arbeitgeber bzw.
Selbständigerwerbende umfasst oder Beiträge von
mindestens 400 000 Franken im Jahr vereinnahmen
wird. Es ist ganz klar, dass irgend eine Grenze
gezogen werden muss; denn es ist selbstverständ-
lich, dass nicht jede Zwergkasse Platz haben kann.
Aber es will mir scheinen, dass diese strenge Norm,
die hier aufgestellt worden ist, zu Härten und Un-
gerechtigkeiten führen kann, namentlich im Hin-
blick auf die Tatsache, dass wir eine Reihe von
Lohn- und Verdienstersatzkassen haben, die zwar
nicht so gross sind, wie hier vorgesehen ist, die aber'
ihre Pflicht voll und ganz erfüllen. Es scheint mir
nicht recht zu sein, dass man zum vornherein jede
Möglichkeit der Weiterexistenz solcher Kassen aüs-
schliesst. Dabei ist klar, dass man nicht einfach
alle diese Kassen, die in Betracht kämen — es sind
nach einer Zusammenstellung, die ich hier habe,
16 Kassen und dann nocÄ 7, welche jetzt im Moment
die Voraussetzungen nicht ganz erfüllen —- zulassen
und zum vornherein sagen kann : Diese Kassen sind
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da, und deswegen müssen sie auch anerkannt wer-
den. Aber ich glaube, dass der Bundesrat die Be-
fugnis erhalten sollte, solchen Kassen, die sich bis
jetzt bewährt haben, die Weiterexistenz zuzu-
sichern; das sollte man nicht kategorisch unter
allen Umständen ausschliessen. Aus der genannten
Zusammenstellung geht hervor, dass unter diesen
16 Kassen verschiedene vorhanden sind, die, sorg-
fältige Prüfung durch den Bundesrat vorbehalten,
meines Erachtens durchaus die Möglichkeit haben
sollten, in Zukunft die Aufgabe der Altersversiche-
rung zu übernehmen. Ich sehe beispeilsweise hier,
um nur die relativ grösseren Kassen zu nennen, den
Kaufmännischen Verein mit Beiträgen von 200 000
Franken, eine Kasse der Teigwarenhändler mit
263 000 Franken, Buchbinder 290 000 Franken,
Käseexporteure 270 000 Franken, Gaswerke 269 000
Franken, Tapezierermeister und Dekorateure 309 000
Franken, Sperrholzhändler ebenfalls 309 000 Fran-
ken. Und vielleicht könnten sich auch unter den-
jenigen, die weniger Beiträge haben, solche befinden,
die in der Lage wären, diese Kassen rationell" zu
führen. Das ist natürlich die Voraussetzung, und
das ist auch die Meinung, welche in meinem Zu-
satzantrag zum Ausdruck gebracht wird. Es kom-
men nur jene Kassen in Frage, welche die Lohn-
und Verdienstersatzordnung in befriedigender Weise
durchgeführt haben.

Ich glaube, dass dieser mein Zusatzantrag mit
meinem Postulat über einen möglichst billigen Ver-
waltungsapparat nicht in Widerspruch steht; denn
bei jeder Verwaltung ist das Geheimnis einer ratio-
nellen Organisation letzten En'des die Dezentrali-
sation, wobei natürlich dieser Begriff nicht ad ab-
surdum geführt werden darf, da nicht jede kleine
und kleinste Kasse berücksichtigt werden kann.
Aber die Erfahrung lehrt doch, dass in der Verwal-
tung die Verteilung dieser Kompetenzen, eben die
Dezentralisation, gut ist. Wo sie sich schon bewährt
hat, sollte sie nicht aufgehoben werden. Ich glaube,
der Umstand, dass wir mit diesem Antrag die Kom-
petenz in die Hand des Bundesrates legen wollen,
bietet jede Gewähr dafür, dass keine Missbräuche
entstehen können ; denn der Bundesrat wird natür-
lich diese Kompetenz nicht in allzu extensiver Weise
ausüben, sondern wirklich nur solchen Kassen die
Existenzmöglichkeit zuerkennen, welche Garantie
dafür bieten, dass sie ebensogut geführt werden
wie grössere, die sich zufälligerweise über der Grenze
von 400 000 Franken befinden. Jede Grenze ist
natürlich willkürlich. Man könnte sie höher setzen;
man könnte fragen: Warum mindestens 400000
Franken ? es könnten ja auch 500 000 Franken sein,
aber ebensogut auch nur 300 000 Franken. Weil
nun jede Grenze willkürlich ist und Härten mit sich
bringt, glaube ich, wäre es recht und in keiner
Weise eine Gefahr, wenn man dem Bundesrat eine
Kompetenz einräumen würde.

Ich möchte Sie bitten, meinem Antrag zuzu-
'stimmeh, weil er die Möglichkeit bietet, dass eine
Reihe von Kassen weiterbestehen kann. Wenn sie
verschwinden müssten, so würde das meines Er-
achtens eine grosse Ungerechtigkeit bedeuten.

n

Bundesrat Stampili: Wir haben der Versicherung
als Beitragssystem dasjenige der Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung zugrunde gelegt. Das hat zur

Folge, dass grundsätzlich die Verbandsausgleichs-
kassen und die kantonalen Ausgleichskassen der
Lohn- und Verdienstersatzordnung in Verbindung
mit der zentralen Ausgleichsstelle die Träger der
Altersversicherung sind. Dabei haben wir uns aber
zum vorneherèin gesagt, dass nicht alle Verbands-
ausgleichskassen, welche bei der Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung mitgewirkt haben, 'ohne wei-
teres auch für die Durchführung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung in Betracht kommen.
Es gibt kleinere Gebilde darunter, welche für diese
Aufgabe nicht geeignet sind. Es waren etwa 70
Verbandsausgleichskassen und 25 kantonale Aus-
gleichskassen, die sich in die Durchführung der
Lohn- und Verdienstersatzordnung teilten; es ist
nun aber nicht wünschenswert, dass wir so viele
Träger haben. Das würde den Verkehr zwischen der
zentralen Ausgleichsstelle und den Ausgleichskassen
komplizieren und die Verwaltung verteuern; es
läge nicht in der Richtung^ des Postulates, das
Ihnen Herr Ständerat Flükiger gestellt hat, das
uns einlädt, diesen Verwaltungsapparat zu verein-
fachen, ohne aber auf der ändern Seite zu sehr zu
zentralisieren. Wir müssen also auch hier einen ver-
nünftigen Mittelweg suchen.
' Nun sind gerade in dieser Frage die Meinungen

total auseinandergegangen. Ich erinnere daran, dass
im Nationalrat Anträge, gestellt wurden, die An-
forderungen an die Ausgleichskassen zu erhöhen
und eine Beitragssumme von 800 000 Franken, also
die doppelte, vorzuschreiben. Das war das Gemein-
same der Anträge der beiden Nationalräte Dr.
Dietschi und Dr. Sigerist. Der eine wollte auch noch
die Zahl der Unternehmer, der Arbeitgeber und der
Selbständigerwerbenden von 2000 auf 3000, der
andere sogar auf 4000 erhöhen. Dieser Tendenz, die
Anforderungen allzusehr in die Höhe zu schrauben,
bin ich entgegengetreten. Ich habe die beiden An-
träge bekämpft und die Mehrheit des Nationalrates
ist mir gefolgt.

Aber auf der ändern Seite kann ich nun nicht
weitere Erleichterungen akzeptieren, ohne wiederum
im Nationalrat die Bestrebungen, die Anforderungen
hinsichtlich Mitgliederzahl und Höhe der Beitrags-
summen zu erhöhen, auf den Plan zu rufen.

Vor allen fingen aber ist das Kriterium, das
Herr Ständerat Flükiger hier aufgestellt hat,
falsch. Herr 'Flükiger will Ausnahmen zugunsten
von Ausgleichskassen, die den festgesetzten Anfor-
derungen hinsichtlich Mitgliederzahl und Beitrags-
summe nicht entsprechen, machen, wenn nachge-
wiesen ist, dass sie die Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung in befriedigender Weise durchgeführt
haben. Die Anerkennung der Ausgleichskassen für
die Alters-und Hinterlassenenversicherung ist jedoch
keine Prämie für Wohlverhalten. Wir müssen eine
solche Diskriminierung ablehnen. Sonst würde nach
aussen der Eindruck erweckt, dass alle die kleineren
Kassen, die sich um die Anerkennung bewerben,
und die dann anerkannt werden, die Prämie ver-
dient haben; diejenigen aber, die darauf verzichtet
haben, würden stigmatisiert, auch wenn sie die Auf-
gaben der Lohn- und Verdienstersatzordnung in
korrekter Weise erfüllt haben: es würde der Ein-
druck erweckt, dass bei einzelnen, weil sie nicht für
die Alters- und Hinterlassenenversicherung zuge-
lassen werden, der Lohnersatz nicht in allen
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Punkten geklappt habe. Eine solche Diskriminierung
dürfen wir nicht vornehmen.

Wir schaffen damit auch eine Differenz, die im
Nationalrat kaum durch Zustimmung erledigt wer-
den könnte. Im Gegenteil, der Streit um die Anfor-
derungen würde dort wieder aufleben, und es
würden diejenigen auf den Kampfplatz zurück-
kehren, die der Meinung waren, wir hätten die Zahl
der Arbeitgeber und der Selbständigerwerbenden
sowohl als auch die Beitragssumme hinaufschrauben
sollen.

Aus diesen Gründen bitte ich Sie, den Antrag
Flükiger, so gut er gemeint ist, und wenn er auch
einer freiheitlichen Auffassung entspricht, abzu-
lehnen.

Flükiger: Ich halte an meinem Antrag fest.

M. Fauquex: La proposition que j'ai l'honneur
de vous faire à l'article 53, lettre a), est opposée à
celle que M. Flükiger vient de défendre. Comme lui,
je regrette de ne pas avoir fait cette proposition au
sein de la commission. Cet article 53 est en relation
avec l'article 63 modifié par la commission qui a mis
sur pied d'égalité les caisses professionnelles suisses
et les caisses interprofessionnelles régionales. Cette
décision prise par la commission a suscité une cer-
taine opposition surtout en Suisse alémanique.
C'est pour donner satisfaction aux adversaires de la
modification de l'article 63 que j'ai fait la propo-
sition que nous discutons maintenant:

On prétend que la mise à égalité des caisses pro-
fessionnelles et des caisses interprofessionnelles
régionales entraînera la création d'une multitude de
petites caisses. Dans son message déjà, le Conseil
fédéral précise que l'on doit éviter de créer de trop
petites caisses. Nous comprenons fort bien que l'on
n'ait pas modifié le chiffre prévu, soit 400 000 francs
de cotisations lorsqu'il s'agit de caisses profession-
nelles. Toutefois, nous pensons que pour les caisses
interprofessionnelles, une limite aussi basse risque
d'aller à fins contraires et de donner raison aux
opposants en permettant la création d'un trop
grand nombre de caisses, ce que, précisément, le
message du Conseil fédéral voulait éviter.

Nous proposons donc de préciser que le minimum
de 400 000 francs s'applique aux caisses profes-
sionnelles suisses, et que le chiffre minimum exigé
pour les caisses interprofessionnelles s'élève à
800000 francs. De cette manière on évitera une
dispersion des efforts et aussi une gestion à la fois
peu rationnelle et coûteuse.

Bundesrat Stampf H: Auch in bezug auf den An-
trag, den Ihnen Herr Ständerat Fauquex gestellt
hat, sind im Nationalrat gerade entgegengesetzte
Meinungen zum Ausdruck gebracht worden. Herr
Ständerat Fauquex will die Anforderungen an die
zwischenberuflichen Verbände verschärfen und ver-
langen, dass sie eine Jahresbeitragssumme von
800 000 Franken, also das Doppelte der übrigen
Kassen, nachweisen müssen. Es regt sich da so
etwas — entschuldigen Sie, Herr Ständerat Fau-
quex — wie das schlechte Gewissen über die An-
nahme Ihres Antrages in der Kommission. Herr
Fauquex hat dort einen grossen Erfolg .gehabt, zu
dem ich ihn nachträglich noch beglückwünsche:

Er hat nämlich mit seinem Antrag-erreicht, dass,
wenn ein Arbeitgeber gleichzeitig einem schwei-
zerischen Berufsverband und •' einem zwischenbe-
ruflichen Verband angehört, es dhm freigestellt ist,
sich in bezug auf die Durchführung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung der einen oder der
ändern Verbandsausgleichskasse anzüschliessen,
während der Entwurf vorsah, dass in diesem Fall
der Arbeitgeber ipso jure sich der Ausgleichskasse
des Berufsverbandes anschliessen muss. Das war die
Streitfrage; in der welschen Schweiz war man ••der
Meinung, dass das eine unzulässige Vergewaltigung
eines Arbeitgebers bedeute, der gleichzeitig einem
schweizerischen Berufsverband und einem zwischen-
beruf liehen Verband angehört.

Für diese Auffassung habe ich ein gewisses Ver-
ständnis. Sie steht aber im Gegensatz zu der Auf-
fassung, die begreiflicherweise von den grossen
schweizerischen Brancheverbänden und Berufsver-,
bänden vertreten wird. Umgekehrt kann man'in
der welschen Schweiz eine gewisse Abneigung gegen
diese grossen schweizerischen Berufsverbände 'und
Unternehmerverbände feststellen. Warum ? Unsere
welschen Freunde stellen mit Bitterkeit fest: „Der
Sitz dieser grossen Berufsverbände liegt meist in
der deutschen Schweiz ; das Schwergewicht des Ein-
flusses ruht in der deutschen Schweiz; wir sind in
Genf und Lausanne; unser Einfluss ist dort sehr
bescheiden; deshalb haben wir das Bedürfnis, uns in
unsren regionalen Verbänden zusammenzuschlies-
sen." Tatsächlich existieren solche Verbände in Genf
und im Kanton Waadt. Es ist begreiflich, dass sie
sich dagegen auflehnen, dass, wenn eines ihrer Mit-
glieder gleichzeitig einem schweizerischen Berüfs-
verband angehört, es dann von Gesetzes wegen sieh
der Ausgleichskasse des schweizerischen Verbandes
anschliessen muss und nicht die Freiheit hat, zu
wählen und sich eventuell der Ausgleichskasse' dés
regionalen zwischenberuflichen Verbandes anzü-
schliessen. Deshalb habe ich dem Antrag des Herrn
Fauquex auch nur eine sehr lahme Opposition ent-
gegengesetzt.

Nun ist es begreiflich, dass die grossen schwei-
zerischen Berufsverbande ah dieser Regelung —
daran, dass ein Doppelmitglied die Freiheit -hat,
sich dem zwischenberuflichen Regionalverband
oder dem schweizerischen Berufsverband anzU-
schliessen — keine grosse Freude haben. Herr
Ständerat Fauquex möchte nachträglich die Ände-
rung, die auf seinen Antrag zurückzuführen ist, für
diese grossen Berufsverbände etwas geniessbarer
machen. Aber da muss ich nun darauf aufmerksam
machen, dass im Nationalrat gerade die entgegen-
gesetzte Tendenz im Antrag des Herrn Nationalfat
Haeberlin zum Ausdruck gekommen ist. Herr
Nationalrat Haeberlin hatte beantragt, dass die
Ausgleichskassen von schweizerischen Berufsver-
bänden auch dann anerkannt werden sollen/ wenn
sie die Anforderungen in bezug auf die Zahl der
Arbeitgeber und Selbständigerwerbenden oder der
Höhe der Beitragssumme nicht er füllen.-Warum hat
das Herr Haeberlin verlangt'? Nicht etwa als Ver-
treter eines grossen schweizerischen Berufsver-
bandes, sondern, wie er erklärte,'um schweizerischen '
Berufsverbänden die Möglichkeit zu geben, als
Träger der Alters- und Hinterlassenenversicherung
mitzuwirken, auch wenn ihre Mitgliederzahl eine
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bescheidene ist, und auch wenn ihre Beitragssumme
400 000 Franken nicht erreicht. Man würde es in
weiten Kreisen nicHt verstehen, dass nun gerade die
kleineren Verbände, die sich nicht über die ganze
Schweiz verbreiten, sondern sich nur über zwei oder
mehrere Kantone ausdehnen, höheren Anforderun-
gen unterworfen würden als ein schweizerischer
Verband. Das ist doch nicht logisch. Ein schwei-
zerischer Verband hat es leichter, eine grosse Mit-
gliederzahl und eine grosse' Beitragssumme zu er-
reichen als ein Verband, der sich nur auf einige
Kantone erstreckt. Wenn ich auch das Bestreben
von Herrn Ständerat Fauquex verstehe, nun etwas
kalmierend bei den durch die Aufnahme seines An-
trages etwas aufgebrachten schweizerischen Berufs-
verbänden zu wirken, so muss anderseits doch ge-
sagt werden, dass es gegen den Geist der Logik ist,
zu verlangen, dass an Verbände, die sich über ein
kleineres Gebiet verbreiten, grössere Anforderungen
in bezug auf Mitgliederzahl und Beitragssumme ge-
stellt werden. Deshalb möchte ich Sie bitten, hier
keine Differenz zu schaffen, sondern es • bei den
400 000 Franken bewenden zu lassen, weil rsonst
vielleicht wieder im Nationalrat allgemein für alle
Ausgleichskassen versucht wird, die Mindestbetrags-
summe auf 800 000 Franken zu erhöhen, was dann
aber wieder dem Antrag des Herrn Ständerat
Flükiger absolut entgegenstünde.

Iten: Ich möchte zuerst zum Antrag des Kollegen
Flükiger reden und dann meinen Antrag zu Alinea l
begründen. Aus dem Munde des Departementsvor-
stehers haben wir gehört, dass der Antrag des
Herrn Kollege Flükiger zu lit. a als .eine Diskri-
minierung der kleinen Kassen angesehen werden
könnte, weil von der „Geschäftsführung in befrie-
digender Weise" die Rede ist. So wie ich Herrn
Flükiger verstanden habe, hat er natürlich keine
moralische Wertung in diesem Ausdruck gesehen,
sondern er meint, in „wirtschaftlich befriedigender
Weise". Ich habe mit Herrn Kollege Flükiger die
Ansicht, dass es unbillig wäre, wenn man Kassen,
die zufälligerweise klein sind, die aber wirtschaftlich
rationell gearbeitet haben, von der Mitarbeit bei der
Alters- und Hinterlassenenversicherung ausschlösse.
Das ist nicht verständlich. Es ist nur verständlich,
solche Kassen auszuschliessen, wenn sie einen hohen
Unkostensatz haben, wenn sie wirtschaftlich be-
lastet sind; wenn sie aber wirtschaftlich rationell
arbeiten, sollte man diese Kassen nicht ausschliessen.
Um diese Diskriminierung in der Formulierung des
Herrn Flükiger zu beseitigen,, sehe ich eine andere
Fassung vor, die vielleicht eher befriedigen dürfte,
weil sie in dieser Beziehung klar ist. Man könnte,
ganz gleich, wie es Herr Flükiger tut, am Schlüsse
von lit. a sagen: „Der BundesratHst befugt, Aus-
nahmen vom Grundsatz der lit. a zu bewilligen,
sofern der Träger der zu schaffenden Ausgleichs-
kasse den Nachweis einer wirtschaftlich günstigen
Kassaführung in der Lohn- und Verdienstersatz-
or"dnung glaubhaft zu leisten vermag. Die Bewilli-
gung kann jederzeit widerrufen werden, falls die
Voraussetzungen, unter denen sie erteilt .wurde,
nicht mehr zutreffen." Mit dieser Formulierung, der
sich vielleicht auch Kollege Flükiger anschliessen
könnte, wäre diese viel befürchtete Diskriminierung,
auf die der Bundesrat hier verweisen möchte, ausge-

schlossen. Das zum Antrag von Kollege Flükiger,
dem ich einen Gegenantrag gegenüberstelle, sofern
er seinen Antrag aufrechterhält.

Nun habe ich einen eigenen Antrag gestellt zu
Alinea l, und zwar dahingehend, dass in der zweiten
Zeile, wo von regionalen zwischenberuflichen Ver-
bänden die Rede ist, gesagt werde: ,,. . . sowie
schweizerische oder sich über mehrere Kantone er-
streckende, zwischenberufliche Verbände." Ich
weiss nun nicht, ob mein Antrag nur redaktioneller
Natur ist oder materielle Auswirkungen hat. Je
nachdem man den Begriff regional auslegt, hat er
nur redaktionelle oder eventuell auch materielle
Änderung zur Folge. Materiell ist die Änderung
dann, wenn man unter regional ein Gebiet versteht,
das auch innerhalb eines Kantons sein kann, sagen
wir ein bestimmtes Tal, das Simmental oder der
Berner Jura usw. Wenn man aber unter Regional-
verbänden ein Gebiet versteht, das mehrere Kan-
tone umfasst, hätte mein Antrag nur redaktionelle
Bedeutung. Ich bin der Meinung, dass nur solche
zwischenberufliche Kassen Träger sein können, die
sich über mehrere Kantone erstrecken. Es liegt das
ja auch in der Tendenz, die heute von Herrn Bun-
desrat Stampfli dargelegt worden ist, dass man die
Zahl der Trägerkassen nicht allzusehr anschwellen
lasse. Mein Antrag verhindert, dass alle möglichen
kleinen zwischenberuflichen Kassen gebildet werden.

Weil ich das Wort, habe, möchte ich noch zum
Antrag Fauquex sprechen. Ich unterstütze diesen
Antrag, pweil er tatsächlich, wie Herr Bunde.srat
Dr. Stampfli ausgeführt hat, eine Milderung des
Beschlusses unserer Kommission zu Art. 63 dar-
stellt. Ich werde mir vorbehalten, bei Art. 63 den
Antrag zu stellen, auf die Fassung des Bundesrates
zurückzugehen. Dieser Art. 63 bewirkt eine Auf-
splitterung der schweizerischen Berufsverbände
und wird nach meinem Dafürhalten der Gesetzes-
vorlage unter den Berufsverbänden eine grosse
Opposition schaffen: Es ist also seitens dieser Ver-
bände gegen Art. 63 nicht nur eine lahme Opposition,
.sondern sogar eine heftige Opposition vorhanden.
Immerhin, wenn mein Antrag zu AI. l zum Be-
schluss erhoben würde, so würde der Beschluss der
Kommission zu Art. 63 eine gewisse Milderung be-
deuten. In diesem Sinne könnte man vielleicht
vom schlechten Gewissen des Antragstellers reden,
weil er zu lit. a des Art. 53 einen Abänderungs-
antrag stellt, der auch eine Abschwächung des
Art. 63 darstellt. Ich habe heute zum erstenmal ge-
hört, dass dieser Art. 63 auf die Initiative des
Herrn Kollegen Fauquex zurückgeht. Ich möchte
also den Antrag Fauquex zu lit. a unterstützen im
Hinblick darauf, dass wahrscheinlich Art. 63 in der
Fassung der Kommission angenommen werden
wird, was ich zwar nicht wünsche.

Bundesrat Stampfli: Ich hatte es leider vorhin
unterlassen, mich gleichzeitig zum Antrag von
Herrn Ständerat Dr. Iten zu äussern. Ich kann ihm
zustimmen. Er bedeutet eigentlich nur eine Präzi-
sierung des Antrages des Bundesrates. Der Antrag
des Bundesrates spricht von regionalen Verbänden.
Ein regionaler Verband kann sich auf ein Teilgebiet
eines Kantons erstrecken. Er kann sich aber auch
auf das Gebiet mehrerer Kantone erstrecken.
Wenn wir einfach regional sagen, so kann sich der
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Verband auf das Teilgebiet eines Kantons, aber
auch auf mehrere Kantonsgebiete erstrecken. Nun
ist unsere Meinung die letztere. Wir wollen ja ver-
hindern, dass sich die Zahl der Ausgleichskassen
allzusehr vermehre. Deshalb scheint mir das richtig
zu sein, dass sich ein solcher zwischenberuflicher
Verband nicht auf einen Kanton beschränken,
sondern sich über mehrere Kantone ausdehnen soll.
Das aber dürfte dann genügen. Damit braucht nicht
noch der Antrag Fauquex verbunden zu sein.
Damit wird doch schon die Anforderung an einen
zwischenberuflichen Verband in die Höhe ge-
schraubt. Es ist nicht nötig, dass dann noch extra
auch eine höhere Beitragssumme für die zwischen-,
beruflichen, über mehrere Kantone sich erstrecken-
den Verbände vorgeschrieben werde. Eine grössere
Anforderung, als sie für die schweizerischen Berufs-
verbände gestellt wird, ist gegen die Logik. Das
würde niemand verstehen. Es ist auch nicht nötig.
Darin, dass der Verband sich nicht nur auf den Teil
eines Kantons beschränken darf, sondern auf
mehrere Kantone ausdehnen muss, wird die An-
forderung bereits in die Höhe geschraubt. Das sollte
genügen. Ich möchte Ihnen deshalb empfehlen, den
Antrag Dr. Iten allein gutzuheissen, dagegen den-
jenigen von Herrn Fauquex abzulehnen.

M. Fauquex: Alors que M. Iten déclare qu'il
combattra la proposition relative à l'article 63 que
j'ai réussi à faire passer en commission, j'ai le
plaisir d'annoncer que je retire très volontiers ma
proposition en faveur de celle de M. Iten, qui con-
siste à remplacer le terme «régionales» par «inter-
cantonales».

Flükiger: Ich folge dem guten Beispiel von
Kollege Fauquex und ziehe meinen Antrag auch
zugunsten des Antrages Dr. Iten zurück. Ich kann
das um so eher, als inhaltlich durchaus kein Gegen-
satz zwischen' den beiden Anträgen besteht. Es
ist eine andere Formulierung, und zwar ist diejenige
des Herrn Dr. Iten so, dass der unberechtigte Ver-
dacht, den Herr Bundesrat Stampfli geäussert hat,
es sei eine Diskriminierung vorhanden, zum vorn-
herein ausgeschaltet wird. Ich möchte durchaus
bestätigen, dass in der Fassung „welche die Lohn-
und Verdienstersatzordnung in befriedigender Weise
durchgeführt haben" in keiner Weise ein morali-
sches Urteil über diese oder jene Kasse enthalten
ist. Es ist gemeint „in wirtschaftlich befriedigender
Weise". Ich kann mich ohne weiteres der Fassung
des Herrn Iten anschliessen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich folgendes
sagen: Ich müsste mich dagegen wenden, wenn man
glauben wollte, diese Anträge ständen in Wider-
spruch mit dem Postulat, das ich gestellt habe. Ich
habe, die vollendete Überzeugung, dass, wie ich
schon im ersten Votum angedeutet habe, mit einer
richtigen Dezentralisation in der Verwaltung billi-
ger wegzukommen sei als mit allzu grossen .Ver-
bandskassen, denn in letzteren kann eine gewisse
Bureaukratie platzgreifen, während gutgeführte,
kleine Kassen ihre Verwaltung mit einfachen Mit-
teln bewältigen können. Herr Bundesrat Stampfli
hat darauf hingewiesen, dass man im Nationalrat
gegen entgegengesetzte Tendenzen zu kämpfen
hatte, dass es dort Antragsteller .gab, welche die

Grenze bis 800 000 Franken heraufsetzen wollten,
und dass mein Antrag- im Widerspruch stehe zu
dieser Tendenz. Wenn ich den Antrag gestellt hätte,
dass man- die allgemeine Grenze beispielsweise auf
200 000 Franken herabsetze, könnte man natürlich
mit diesen Tendenzen im Nationalrat operieren.
Ich will aber nichts anderes'als eine Kompetenz-
erteilung an den Bundesrat. Es ist ein Vertrauens-
votum an ihn, das ich vorschlage. Ich habe die
Überzeugung, 'dass der Bundesrat davon einen
weisen und gerechten Gebrauch machen werde.
Eine solche Kompetenzerteilung scheint mir nötig
zu sein, denn sonst gibt es Ungleichheiten, wie
immer, wenn die Grenze allzu schärf gezogen wird.
Ich bitte, meinem Antrag in der Fassung des Kol-
lega Iten zuzustimmen.

Bundesrat Stampfli: Ich möchte hier doch Miss-
verständnisse vermeiden. Es handelt sich um zwei
Anträge Iten. Ich habe nur dem Antrag Iten zu
Art. 53 zugestimmt, und gegenüber diesem Antrag
hat Herr Fauquex seinen Antrag zurückgezogen.
Wenn aber nun Herr Ständerat Flükiger seinen
Antrag zugunsten eines Antrages Iten zurückzieht,
so ist das nicht das gleiche; denn dann zieht er
seinen Antrag zugunsten eines Antrages Iten zurück,
den ich bekämpfe. Ich muss nämlich den zweiten
Antrag des Herrn Dr. Iten bekämpfen; ich kann
ihm nicht die gleiche freundliche Aufnähme be-
reiten wie seinem Antrag zu Art. 53. Herr Stände-
rat Iten will solche Ausgleichskassen, die im Art. 53
hinsichtlich Beitragshöhe und Mitgliederzahl • den
aufgestellten Forderungen nicht genügen, auch dann
zulassen, wenn sie/den Nachweis einer wirtschaft-
lich günstigen Kassenführung in der Lohn- und
Verdienstersatzordnung nachweisen können. Was
heisst eine wirtschaftlich günstige Kassenführung?
Heisst das, dass' sie gut abgeschlossen haben ? Es
wird nicht -gesagt, sie hätten den Nachweis, wie
das im Antrag Flükiger steht, zu erbringen, dass
sie ihre Aufgabe in befriedigender Weise durch-
führten, sondern sie hätten ein wirtschaftlich gün-
stiges Ergebnis auszuweisen. Dieses'Kriterium liegt
wiederum auf einem ganz ändern Gebiete; das ist
für uns nicht entscheidend. Entscheidend^ ist für
uns die Grosse des Verbandes, die Beitragssumme.
Der zweite Antrag Iten hat gar keinen ändern
Zweck, 'als Verbände zuzulassen, die eine kleinere
Beitragssumme aufweisen. Dann kommen wir do,ch
dazu, dass wir das Minimum der Beitragssumme
herabsetzen, sonst* brauchten wir die Ausnahmen
ja nicht. Das muss ich gegenüber'Herrn Ständerat
Flükiger betonen. In. der Wirkung kommt sein
Antrag und derjenige des Herrn Iten darauf hin-
aus, dass das Minimum der Beitragssumme unter-
schritten werden 'kann, dass auch Verbände zuge-
lassen werden, deren Beitragssummen weniger als
400000 Franken, 300000 oder 200000 Franken
betragen. Damit stellen wir uns'in' Gegensatz zu
den Bestrebungen, die versuchen, .die Anforderun-
gen zu verschärfen und das Minimum der Beitrags-
summe zu verdoppeln. Ich möchte Sie bitten, diesen
Streit nicht heraufzubeschwören. Es liegt keine
Notwendigkeit dafür vor. Wir sind übrigens nicht
darauf erpicht, bei jeder Gelegenheit ein Vertrauens-
votum für den Bundesrat zu erhalten. Ich bin zwar
Herrn Ständerat Flükiger für dieses Wohlwollen
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'ausserordentlich dankbar, aber es wird in Zukunft
noch oft Gelegenheit geben, dem Bundesrat ein
Zutrauensvotum auszustellen. Es wird hiefür noch
viel passendere Gelegenheiten geben als bei diesem
Artikel 53. (Heiterkeit.)

Präsident: Aus Ordnungsgründen, damit keine
Verwirrung entsteht wollen wir die Diskussion
bei Artikel 53 beschränken auf Absatz l, mit lit. a
und b, und erst nachher über Art. 53, Abs. 2, dis-
kutieren.

Altwegg, Berichterstatter: Ich sehe mich ver-
anlasst, nochmals zu unterscheiden, damit bei der
Abstimmung kein Missverständnis entsteht. Mir
liegen vor ein Antrag Fauquex vom 4. Dezember,
und ein Antrag.Iten vom 5. Dezember. Das sind
also Anträge, die erst kürzlich eingereicht wurden,
und die in der Kommission nicht besprochen wer-

. den konnten. Wenn Herr Fauquex seinen Antrag
zurückzieht, so zieht er ihn zurück gegenüber dem
Antrag Iten vom 5. Dezember, der nach „sowie
schweizerische" die Worte einfügt ,,oder sich über
mehrere Kantone erstreckende zwischenberufliche
Verbände", statt einfach „zwischenberuflichen Ver-
bände". Als Präsident der Kommission glaube ich,
erklären zu können, dass dieser der Tendenz der
Kommission und der Kommissionsberatungen ent-
spricht. Somit können Sie den Antrag Iten vom

•5. Dezember ruhig annehmen.
Daneben ist mir in letzter Minute ein zweiter

Antrag Iten zugeschoben worden, der vervielfäl-
tigt ist und dem Antrag Flükiger sich anlehnt, der
uns heute morgen unterbreitet, vom Bundesrats-
tisch aus abgelehnt wurde. Es schien beinahe, wie
wenn in dieser Fassung dieser Antrag Iten die Ge-
nehmigung des Bundesrats gefunden hätte. Er-
klärung: Dieser zweite Antrag Iten ist dem Bundes-
rat gar nicht unterbreitet worden, was wir noch
rechtzeitig feststellen konnten. Im Namen der Kom-
mission möchte ich Ihnen beantragen, den zweiten
Antrag Iten (Fassung Flükiger) abzulehnen, weil
er sicher eine scharfe Differenz mit dem National-
rat schaffen und eine saubere' Lösung bezüglich
der zu genehmigenden Kassen komplizieren würde.
Er würde Komplikationen schaffen mit dem
Art. 54, auf den wir zu sprechen kommen werden,
und vielleicht auch mit Art. 53bis. Die Linie, die
geschaffen wurde bezüglich der anzuerkennenden
Kassen, ist die richtige. Sie werden bei Art. 53bis
sehen, dass es sich hier um ein Kompromisswerk
zwischen Rechts und Links gehandelt hat. Wenn
Sie hier die ganze Materie wieder aufgreifen —
diese Diskussion werden wir bei Art. 53bis haben
—- werden Sie sicher die Sache nicht vereinfachen,
speziell im Verhältnis zum Nationalrat und im
Nationalrat selbst. Ich möchte Ihnen dafür emp-
fehlen, den zweiten Antrag Iten (Fassung Flükiger)
abzulehnen.

Iten: Ich würde Ihnen beantragen, da es mir
nicht möglich war, diesen meinen Antrag zu lit.,a
allen Mitgliedern des Rates zur Verfügung zu stellen,
ihn an die Kommission zurückzuweisen und den
Antrag zu.prüfen. Er hat nach meinem'Dafürhalten
eine grosse Bedeutung. .

Flükiger: Ich möchte diesen Ordnungsantrag
unterstützen, weil aus dem Votum des Herrn
Kommissionspräsidenten der irrtümliche Schluss
gezogen werden könnte, die Kommission habe sich
mit dem Antrag befasst. Der Herr Kommissions-
präsiderit hat erklärt, namens der Kommission
beantrage er Ablehnung des Antrages Iten-Flükiger.
Das ist nicht möglich. Er hat seine persönliche
Meinung als Kommissionspräsident gesagt, wie das
sein gutes Recht ist. Aber ich habe mich einleitend
entschuldigt, dass es mir nicht möglich war, diesen
Antrag früher einzureichen, und die Kommission
heute morgen keine Zeit hatte, diese Angelegenheit,

• zu behandeln. Also ist es recht und billig, der Kom-
mission Gelegenheit zu geben, die ganze Frage zu
behandeln.

Altwegg, Berichterstatter: Es stimmt, dass die
Kommission in dieser Frage zum Antrag keine
Stellung nehmen konnte. Er ist heute morgen erst
verteilt worden. Aber ich habe die Überzeugung,
dass dieser Antrag, wie Herr Bundesrat Stampfli
bereits ausgeführt hat, eine Komplikation schaffen
und dem Bundesrat eine Kompetenz geben würde,
für die er uns nicht danken würde. Ich glaube,
dies im Sinn und Geist der Kommission sagen zu
können, weil wir diesen Kompromiss, auf den ich
hingewiesen habe, der in den Art. 53bis und 54
liegt, nicht gefährden wollen. Wenn Sie dies tun
wollen, nehmen Sie eine grosse Verantwortung

. auf sich.

Bundesrat Stampfli: Ich möchte Sie ebenfalls
bitten, den Antrag auf Rückweisung an die Kom-
mission abzulehnen. Es handelt sich doch hier
keineswegs um einen grundsätzlichen Antrag, der
eine eingehende Prüfung erforderte. Sie sind sehr
wohl in der Lage, diesen Antrag, dem ja keine
allzu grosse Bedeutung zukommt, hier zu erledigen,
ohne dass noch eine Begutachtung durch die Kom-
mission erfolgte. Man kann nicht behaupten, die
Billigkeit erfordere, dass nun jeder neue Antrag,
namentlich wenn er von einem Kommissionsmit-
glied kommt, erst noch von der Kommission ge-
prüft werden müsse.

Ich muss Sie doch auch bitten, auf meine Situa-
tion etwas Rücksicht zu nehmen. Ich sollte nun
schon seit gestern im Nationalrat zur Verfügung
stehen für die Behandlung der Initiative „Wirt-
schaftsreform und Rechte der Arbeit" und weiterer
Geschäfte. Ich kann deshalb nicht die ganze Zeit
ausschliesslich hier sein.

In diesem Stadium der Beratung können wir
tatsächlich nicht jeden Antrag, der hier noch ge-
stellt wird, an die Kommission zurückweisen, son-
dern Sie müssen nun selber entscheiden. Ich emp-
fehle Ihnen deshalb, den Ordnungsantrag abzu-
lehnen. Herrn Ständerat Iten möchte ich bitten,
seinen Antrag zurückzuziehen, nachdem er bei
Art. 53 bereits einen Erfolg gehabt hat und ich
ihm in Aussicht stellen kartn, dass ich ihm auch
bei Art. 53 bis weitgehend entgegenkommen und
höchst wahrscheinlich zu einem neuen Erfolg ver-
helfen kann (Heiterkeit).

Hefti: Es ist eigentlich richtig, dass in der Kom-
mission grundsätzlich über diesen zweiten Absatz
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von Art. 53 gesprochen -wurde. Ich verstehe nicht
recht, dass Herr Kollega Flükiger hier nun auch
einen Antrag stellt. Er war doch derjenige, der das
Postulat aufstellte, dass die Organisation so ver-
einfacht werden sollte, dass-möglichst wenig Kosten
entstehen. Heute kommt er nun mit einem Antrag,
der die Organisation erschwert, da er die Kontrolle
vergrössert. Er will die Zahl der Kassen vermehren.
Das widerspricht seinem' Postulat. Es ist sehr
richtig: im Nationalrat ist davon gesprochen worden,
dass die kantonalen Ausgleichskassen die Über-
prüfung der Kassen vorzunehmen haben. Jede
kleine Kasse, die anerkannt worden ist, würde
noch weitere Arbeit bei den Kontrollinstanzen zei-
tigen, und dadurch würden wieder die Kosten ver-
mehrt, was einer Verteuerung der staatlichen Auf-
sicht gleichkommt.

Herr Vizepräsident Iten hat es nun sehr klug
verstanden, redaktionell seinen Antrag so zu fassen,
dass man fast darauf hereingefallen wäre. Sachlich
deckt sich aber sein Antrag doch mit den Aus-
führungen von Herrn Kollega Flükiger, wie auch
Herr Bundesrat Stampfli ganz richtig gesagt hat.
Er geht einfach dahin, dass die Arbeitgeberzahl
von 2000 und die Beitragssumme von 400 000
Franken auch herabgesetzt werden können. Das
ist aber im Nationalrat nicht durchgegangen, son-
dern dort bestand die Auffassung, dass diese Zahlen
womöglich erhöht werden sollten. Daraus ist der
Kompromiss zustande gekommen. Ich glaube doch
nicht, dass wir heute davon wieder abweichen
sollten, sondern wir müssen den Ordnungsantrag
abweisen und auch diese Ziffern annehmen, wie sie
von Kommission und Bundesrat vorgeschlagen sind.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Ordnungsantrag Iten : 12 Stimmen
Dagegen: 16 Stimmen

Präsident: Zu Absatz l, Ziffer l liegt ein Antrag
Iten vor, dem der Bundesrat und die Kommission
zustimmen.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Antrag Iten: Grosse Mehrheit

Präsident: Zu lit. a werden 2 Anträge gestellt:
die der Herren Flükiger und Iten (zweiter Antrag).
Herr Flükiger hat seinen Antrag zurückgezogen.
Bundesrat und Kommissionspräsident beantragen
Ablehnung dieses Antrages Iten zugunsten der
Fassung, wie Bundesrat und Kommission sie vor-
schlagen.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Antrag der Kommission: 20 Stimmen
Für den Antrag Iten : 12 Stimmen

Lit. b. Angenommen. — Adopté.
t

Präsident: Damit ist Abs. Ì von Art. 53 be-
reinigt.

Abs. 2 und Art. 53bis.
Antrag der Kommission.

Mehrhe i t :
Abs. 2.'Zustimmung zum Beschluss des Natio-

nalrats.
/ . .

Minderhe i t
(Fauquex. Bosset, Muheim, Piller):

Zustimmung zum Entwurf des Buridesrats.

Antrag Fauquex.
a ...
. . . Selbständigerwerbende umfassen oder Bei-

träge von mindestens 400 000 Franken bei schwei-
zerischen Berufsverbänden, beziehungsweise von
mindestens 800 000 Franken bei zwischenberuf-
lichen Verbänden im Jahr vereinnahmen wird.

Antrag Iten.
x. . . sowie schweizerische oder sich über mehrere.

Kantone erstreckende zwischenberufliehe Verbände
von. . .

Art. 53bis. Marginale und Abs. 2, 3, 4. Zustim-
mung zum Beschluss des Natiooalrats.

Mehrhei t :
1 Einzelne oder mehrere Arbeitnehmerverbände

gemeinsam, denen mindestens die Hälfte der von
einer zu errichtenden oder bereits bestehenden Ver-
bandsausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer an-
gehört, haben das Recht, die paritätische Mitwir-
kung an der Verwaltung dieser Ausgleichskasse zu,
verlangen. Dieses Recht steht auch Arbeitnehmer-
Verbänden zu, die mindestens einen Drittel der von
der Ausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer um-
fassen, sofern alle ändern Arbeitnehmerverbände,
denen mindestens 10 % der von der Kasse erfassten
Arbeitnehmer angehören, der paritätischen Kassen-
verwaltung ausdrücklich zustimmen.

Minderhe i t
(Fauquex, Bosset, Muheim, Piller) :

Streichen.
Antrag Iten.

Eventualantrag für den Fall der Annahme des
Art. 53bis:

1 . . . sofern alle ändern Arbeitnehmerverbände,
denen einzeln oder zusammen mindestens 10 % der
von der Kasse . . .

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Minorité
(Fauquex, Bosset, Muheim, Piller):

Adhérer au projet du Coiiseil fédéral.

Proposition Fauquex.
a ...
. . . exerçant une activité lucrative indépen-

dante ou encaissera chaque année des cotisations
s'élevant au moins à 400 000 francs lorsqu'il s'agira
de caisses d'associations professionnelles suisses et"
respectivement, au moins 800 000 francs lorsqu'il
s'agira de caisses interprofessionnelles.

Proposition Iten.
1... les associations nrofessionnelles suisses, ainsi'— A - - ,

que les associations interprofessionnelles suisses,
centrales ou intercantonales, formées...

Art..53bis. Note marginale et alinéa 2, 3, 4.
Adhérer à la décision du Conseil national.
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Major i té :
1 Une "association, d'employés et d'ouvriers ou

plusieurs de ces associations en commun, groupant
la moitié au moins des employés et ouvriers englobés
par une caisse de compensation à créer ou existant
déjà, ont le droit d'exiger la participation partitaire
à l'administration de cette caisse de compensation.

rCe' droit' appartient également aux associations
d'employés et d'ouvriers groupant un tiers au moins
des employés et ouvriers englobés par la caisse de
compensation, si toutes les autres associations d'em-
ployés et d'ouvriers comprenant chacune 10 % au
moins des employés et ouvriers englobés par la
caisse de compensation consentent expressément à
l'administration paritaire de la caisse. =

Minor i té :
, (Fauquex, Bosset, Muheim, Piller):

Biffer.
Proposition lien. .

Proposition éventuelle (pour le cas d'adoption
de l'art. :53bis):

1... si toutes les associations d'employés ou
d'ouvriers auxquelles appartiennent, isolément ou
globalement, 10 % ou moins des employés...

Präsident: Wir haben einen Mehrheits- und einen
Minderheitsantrag.

Altwegg, Berichterstatter der Mehrheit: Hier
sollte Herrn Kollege Fauquex Gelegenheit gegeben
werden, seinen Minderheitsantrag zu begründen. Er
ist der Sprecher der Minderheit, die den Art. 55 bis
streichen und den Abs. 2 wieder aufnehmen will. Er
muss seinen Antrag hier stellen.

Fauquex, rapporteur de la minorité: Si je
n'ai pas demandé immédiatement la parole c'est
parce que je n'ai pas compris que le président
en était revenu à l'article 53bis.

J'ai l'honneur de rapporter au nom de la minorité
de la commission qui vous proposé de revenir au pro-
jet du Conseil fédéral et cela pour les motifs sui-
vants :

Dans le régime prévu par le Conseil fédéral, la
possibilité existe pour les associations patronales de
s'entendre avec les syndicats d'ouvriers ,ou d'em-
ployés. Pour que la gestion paritaire soit admise,
il faut que les associations intéressées se soient préa-
lablement mises d'accord sur toutes les questions
importantes concernant la gestion. Selon le régime
prévu par le Conseil national, à l'article 53bis
modifié par la majorité de la commission du Conseil
des Etats, les associations représentatives des
ouvriers ont le droit d'exiger la gestion paritaire
moyennant certaines conditions.

Remarquons d'une façon tout à fait générale que
ni dans le système prévu par le Conseil fédéral, ni
dans celui du Conseil national on ne peut parler
vraiment, de gestion paritaire., On peut parler de
gestion paritaire d'un fonds ou d'une institution
appartenant en commun à des associations patro-
nales • et ouvrières. Dans l'assurance vieillesse, la
gestion est réglée entièrement par la loi; les coti-
sations et les rentes sont fixes; le mode d'adminis-
tration est en grande partie fixé d'avance. Ce sont

donc les associations fondatrices, c'est-à-dire les
patrons, qui paient les frais et qui répondent d'une
éventuelle mauvaise gestion.

On me répondra que les ouvriers paient des
cotisations:.. C'est entendu, mais ces cotisations
sont pour eux, tandis que les cotisations payées par
les patrons sont pour les ouvriers. Les associations
patronales doivent donc avoir entière liberté de
décision. Est-ce qu'on demandera aux ouvriers de
participer aux frais et de fournir des garanties ?
C'est peut-être ce que signifie l'alinéa 3 de la pro-
position du Conseil national, alinéa qui n'est pas
clair. Si c'est ce que l'on veut, il y aura là certaine-
ïnent une source de complications et de chicanes
à n'en plus finir. C'est en définitive au parlement,
et dans la commission fédérale prévue à l'article 72,
que ces organisations ouvrières peuvent faire en-
tendre utilement leur avis.

Au surplus, la protection des assurés est garantie
par les recours prévus aux articles 89 et 90. Le
système préconisé par lé Conseil fédéral est logique.
Il tient compte de la nature de l'assurance vieillesse
et survivants: institution d'Etat, administration
décentralisée. Vous m'objecterez qu'on a promis au
monde ouvrier une participation plus grande à la
direction des œuvres sociales. Je répondrai à cela
que les ouvriers ne participent pratiquement à rien
du tout. On ne fera par cette disposition que com-
pliquer l'administration des caisses qu'il faut au
contraire simplifier au maximum.

La gestion paritaire pose des problèmes délicats
qui doivent être résolus par une entente directe
entre les intéressés. On n'avancera pas d'un pas en
imposant la gestion paritaire à l'une des parties par
voie législative. Vous me direz aussi que les salariés
qui paient des cotisations, comme les employeurs,
ont le droit de participer à la gestion. A cela on
peut répondre que ni les patrons ni les salariés n'ont
quoi ce soit à dire dans la gestion des cotisations,
laquelle est entièrement régie par la loi. Seule
l'organisation interne des caisses dépend des asso-
ciations fondatrices. Les caisses ont affaire aux
seuls employeurs, ceux-ci opérant eux-mêmes une
première compensation dans le cadre de leur entre-
prise. Si l'on voulait admettre ce principe, il faudrait
alors prévoir la gestion paritaire des entreprises.
Mais je crois que nous n'en sommes pas encore là
et c'est la raison pour laquelle je vous propose, au
nom de la minorité de la commission, de biffer
l'article 53 bis proposé par le Conseil national et de
revenir à la première proposition du Conseil fédéral.

Altwegg, Berichterstatter der Mehrheit: Ich
habe mich bereits beim Eintreten über Art. 53 und
53bis ausgesprochen. Es handelt sich im jetzigen
Moment um das Prinzipielle, während wir uns dann
bei Art. 53bis darüber zu unterhalten haben, in
welcher Fassung wir diesen Artikel gestalten wol-
len. Dort besteht intern noch eine Differenz. Im
Prinzip möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass
dieser Art. 53bis, der als Ersatz für den gestrichenen
Abs. 2 des Art. 53 gilt, das Resultat eines Kompro-
misses ist, wie schliesslich das ganze Versicherungs-
werk. Wenn Sie die Arbeiten der Expertenkom-
mission verfolgt haben, so sehen Sie dort, dass eben
die vielen Prinzipien, die aufeinander geprallt sind,
nach verschiedenen Richtungen eine Mittellösung
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finden mussten, und hier ist nun ein Entgegenkom-
men gezeigt worden, und zwar speziell gegenüber
den Wünschen und Forderungen, die Herr National-
xat Ilg im Namen der Maschinenindustriegewerk-
schaft gestellt hat, die eine grössere Berücksichti-
gung ihrer Interessen wünschte, speziell bei der
Gründung dieser verschiedenen Kassen. Nun ist
zu sagen, dass die Gedankengänge des Herrn Hg,
wie ich mich orientieren liess, offenbar weiter gingen
als diese Lösung in Art. 53bis. Dagegen hat er sich,
wie das bei einem Kompromiss geschehen muss,
mit diesem Entgegenkommen abgefunden, und auch
der Nationalrat hat das getan. Deshalb ist dann
dieser Art. 53 bis zustandegekommen. Man darf hier
vielleicht sagen, das sei für beide Teile befriedigend.
,,Paris vaut bien une messe". Jeder hat ein Opfer
bringen müssen. Vielleicht hat hier Herr Ilg das
grössere Opfer gebracht. Die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung verlangt eben solche Ent-
gegenkommen, wenn wir erreichen wollen, dass das
Werk wirklich richtige Gestalt annimmt. Der Bun-
desrat hat diesem Art. 53bis ebenfalls zugestimmt,
und ich glaube, man kann nicht sagen, dass der
Arbeitsfriede durch die Kompromisslösung gestört
wird, das Gegenteil ist sicherlich der Fall. Herr
Ständerat Fauquex ist nun dagegen, dass man,den
paritätischen Kassen die Existenz erleichtert. Er
möchte die Koalitionsfreiheit mehr gewahrt wissen.
Ich glaube, dass wir ihm nicht zustimmen können.
Auch in der Fassung des Bundesrates sind aller-
dings die Arbeitnehmerverbände berücksichtigt. Sie
haben auch dort eine gewisse Möglichkeit, bei den
Kassen mitzuwirken, aber ein prinzipieller Unter-
schied zwischen der Lösung des Bundesrates und
der Lösung, wie sie hier in Art. 53bis vorliegt, ist
der, dass bei der Lösung des Bundesrates die Arbeit-
geber durch ein Veto das Zustandekommen einer
solchen paritätischen Kasse verhindern können,
währenddem bei der Kompromisslösung, wie sie
hier nun vorliegt, die Entscheidung bei einem
Schiedsgericht liegt, welches von der Ëidg. Ver-
sicherungskommission bestellt wird. Ich glaube, wir
können nicht sagen, dass das nicht eine demokra-
tische Lösung sei. Wenn nun von gewisser Seite
Wert darauf gelegt wird, dass die Existenz solcher
paritätischer Kassen nicht durch ein blosses Veto
der Gegenseite verhindert werden kann, glaube ich,
dürfen wir diesen Standpunkt verstehen und diesem
Kompromiss zustimmen.

Wenn Herr Fauquex Bedenken hätte, dass durch
diese Existenzmöglichkeit der paritätischen Kassen
die Sicherheit der Kassen gefährdet würde, so kann
ich ihn nur auf Art. 54 aufmerksam machen, wo
ja die Vorbedingungen für alle Ka'ssen und Siche-
rungsmassregeln verlangt werden. Ich glaube, das
ist ein doppelter Grund, weshalb wir dieser Lösung
in Art. 53 bis ohne Bedenken zustimmen dürfen,
was ich nun die Ehre habe, nicht nur persönlich,
sondern im Namen der Kommissionsmehrheit zu
beantragen.

Iten: Ich stimme im Prinzip dem Antrag der
Minderheit zu und glaube, dass er mit der Lösung,
wie sie der Bundesrat seinerzeit vorgeschlagen hat,
den tatsächlichen Verhältnissen besser entspricht.
Mir will scheinen, dass ein Zwang zur Parität durch
Richterspruch ungefähr das gleiche wäre wie eine

Heirat durch Richterspruch. Die Ehe kann durch
Richterspruch nur geschieden, aber nicht erzwungen
werden. Ich glaube, eine wirklich gute Zusammen1"
arbeit kann nur auf freiwilliger Basis gefunden
werden, wie sie der bundesrätliche Vorschlag bringt.
Für den Fall aber, dass trotzdem der Minderheit
nicht gefolgt würde, was ich persönlich bedauern
würde, so -'habe ich einen Eventualantrag gestellt
zum Antrag der Mehrheit unserer Kommission,
wonach das Wörtchen „je" in der letzten Zeile
des Antrages der Mehrheit ersetzt würde durch
^einzeln oder zusammen". Es würde dann heissèn:
„Sofern alle ändern Arbeitnehmerverbände, denen
einzeln oder zusammen mindestens 10 % der von
der Kasse erfassten Arbeitnehmer angehören...- '
Ich habe diesen Antrag deswegen gestellt, da ich
die Meinung vertrete, dass das Recht auf paritä-
tische Führung einer Verbandsausgleichskasse nicht
nur den, grossen Gewerkschaftsverbänden, sondern
auch allen Arbeitnehmerverbänden', die allein oder
zusammen mindestens 10 % der von der Kasse er-
fassten Arbeiter ausmachen, gewährt werden soll.
Wenn Sie meinen Antrag nicht annehmen, so be-
steht die Möglichkeit, dass die kleinen Gewerk-
schaften von der Mitarbeit ausgeschlossen werden
können. Das möchte ich verhindern.

Wenk: Ich möchte Ihnen ebenfalls beantragen,
dem Antrag der Mehrheit der Kommission zuzu-
stimmen. Ich gehe mit Herrn Fauquex einig, dass
bei der Bestimmung der wesentlichen Teile der
Versicherung sehr wenig zu ändern ist. Es ist dies
alles im Gesetze vorgesehen. Aber es handelt sich
beim' Antrag der Kommissionsmehrheit doch um
eine psychologische Frage. Nach dem Gesetzesent-
wurf bestimmt allein der Arbeitgeber, welcher
Kasse der Arbeitnehmer anzugehören habe. Der
Arbeitgeber kann, wenn er will, einer Verbandsaus-
gleichskasse angehören, indem er sich dem Verbände
anschliesst. Passt ihm die Verbandsausgleichskasse
nicht, so kann er trotzdem beim Verband bleiben,
in dem er für seinen Betrieb eine anerkannte Kasse
schafft. Dabei braucht er keinen Rappen für diese
Kasse mehr auszugeben, als er ausgibt, wenn er der
Verbandsausgleichskasse angehört. Seine aner-
kannte Kasse müss nur gleichviel leisten wie die
Verbandskassen. Wenn er weder das eine noch das
andere will, schliesst er sich .der kantonalen Aus-
gleichskasse an. Ich betone: Durch den Entscheid
darüber, wohin er seine Beiträge und die Beiträge
seines Arbeitnehmers zahlt, entscheidet er, wo der
Arbeitnehmer versichert sein soll. Wenn gesagt
wird, hier handle es sich um eine Konzession gegen-
über Herrn Ilg, so ist das eine sehr schwache Kon-
zession. Herr Ilg wollte nicht die paritätische Ver-
waltung der Ausgleichskassen, sondern die Möglich-
keit, dass auch Arbeitriehmerverbände eine aner-

' kannte Kasse schaffen können. Ich bedaure, dass
dieses Gesetz die Möglichkeit, auch von Arbeit-
nehmerverbänden anerkannte Kassen schaffen zu
lassen, nicht vorgesehen hat. Ich habe früher darauf
hingewiesen, dass der Ausbau der Versicherung
ohne Gesetzesänderung nur möglich ist über die
anerkannten Kassen. Wäre die Möglichkeit vorge-
sehen worden, dass der Arbeitnehmer sich einer
anerkannten Kasse angeschlossen hätte, so hätte
der Arbeitgeber seine Prämien und die seiner
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Arbeitnehmer entweder in eine Ausgleichskasse
oder einen Ausgleichsfonds legen können. Es wäre
gleich gewesen, wohin das Geld im Rahmen dieser
Versicherung fliesst, weil letztendlich der Finanz-
ausgleich im zentralen Ausgleichsfonds erfolgt. Also
da hätten keine Schwierigkeiten für die Anerken-
nung anerkannter Kassen von Arbeitnehmerver-
bänden bestanden. Ich gebe zu, es hätte eine gewisse
verwaltungsmässige Erschwerung gebracht, es hätte
aber auch die Parität hergestellt, nämlich die des
Rechtes, welche die Arbeitnehmerverbände wün-
schen müssten in dieser eidgenössischen Versiche-
rung. Nicht die Heirat ist die Parität, die die Arbeit-
nehmerverbände wünschen, sondern die Rechts-
parität, dass nicht nur der Arbeitgeber entscheidet,
wohin er seine und die Prämien des Arbeitnehmers
leisten will, sondern dass dieser hätte sagen können,
wohin seine Beiträge gehen können, denn es handelt
sich- nicht um eine Heirat, sondern um die Verwal-
tung gemeinsam aufgebrachter Mittel. Es ist nicht
nur der Arbeitgeber, der die Mittel dieser Versiche-
rung aufbringt, sondern der Arbeitnehmer bringt
ebensoviel auf. Letztendlich kommen 4% aus dem
Ertrag des Unternehmens heraus, an dem der
Arbeitnehmer ebensoviel beteiligt ist wie der Ar-
beitgeber, das kann kaum bestritten werden. Für
die ändern 4%, die der Bund aufbringt, sollte der
Arbeitnehmer dasselbe Mitspracherecht haben wie
der Arbeitgeber; das kann in einem demokratischen
Staat nicht bestritten werden. Wenn es nicht mög-
lich war, den politischen Widerstand der Arbeit-
geber zu brechen und zu erreichen, dass auch die
Arbeitnehmerverbände anerkannte Versicherungs-
einrichtungen schaffen können und damit die Ent-
wicklungsmöglichkeiten, die sich durch anerkannte
Kassen bieten, auszunützen, so scheint es mir ein
Gebot absoluter Gerechtigkeit zu sein, dass man
ihnen nicht nur dann das Mitspracherecht gibt,
wenn der Arbeitgeber das gefälligerweise duldet,
sondern wenn die Mehrheiten, die hier vorgesehen
sind, dies verlangen. Ich betone, dass ich materiell
dieser Bestimmung keinen grossen Wert beilege,
aber sie hat einen psychologischen Wert. Sie bringt
zum Ausdruck, dass dort, wo der Arbeitnehmer zu
den Prämien dieser Versicherungsinstitution mit
beitragen muss, er auch in der Verwaltung mitreden
kann.

Zum Abänderungsantrag, den Herr Iten begrün-
det hat, möchte ich mir hier noch einige Ausfüh-
rungen gestatten. Herr Iten ist im Irrtum, wenn
er sagt, seine Bestimmung sei nötig, damit die
kleinen Verbände auch ein Mitspracherecht hätten.
Wenn die kleinen Verbände mit dabei sein wollen,
brauchen sie nur. Ja zu sagen. Aber ich möchte
Herrn Iten darauf aufmerksam machen, dass es
unter Umständen nicht die christlichen Organisa-
tionen sind, die kleine Verbände darstellen. Es
könnten andere kleine Verbände entstehen, welchen
das Zusammenwirken mit den Arbeitgebern unan-
genehm ist, und dann könnte ein einziger kleiner
Verband, der nicht 10 % ausmacht, das Zusammen-
wirken in der Kasse mit den Arbeitnehmern ver-
hindern. Das wollte die ständerätliche Kommission
durch ihre Fassung verhindern, nämlich, dass wenige
Arbeitnehmer, die ein solches Verbändchen grün-
den, • die paritätische Zusammenarbeit verhindern
können. Ich glaube daher, dass Herr Iten sehr wohl

dem Antrag der Kommissionsmehrheit zustimmen
kann, denn für die Mitwirkung ist das „Ja" nötig.
Hier wird aber die paritätische Zusammenarbeit
durch das „Nein" von weniger als 10 % verhindert.
Das sollte sicher auch nach der Überzeugung von
Herrn Iten nicht möglich sein. Ich möchte Sie bit-
ten, weniger aus materiellen als vielmehr aus
psychologischen Gründen, der Mehrheit zuzu-
stimmen.

Bundesrat Stampf li: Es handelt sich bei Art.
53bis tatsächlich, wie der Präsident der Kom-
mission bemerkte, um einen Kompromiss. Abs. 2
von Art. 53bis, wie er vom Bundesrat vorgelegt
wurde, sieht die Errichtung paritätischer Ausgleichs-
kassen vor. Die Initiative wird aber ausschliesslich
in die Hände der Arbeitgeberverbände gelegt.
Wenn diese auf die Errichtung einer paritätischen
Ausgleichskasse verzichten, dann kommt eine
solche nicht zustande. Es hängt also nach dem ur-
sprünglichen Entwurf ausschliesslich vom Willen
und der Initiative der Arbeitgeberverbände ab, ob
überhaupt eine paritätische Ausgleichskasse er-
richtet werden kann oder nicht. Das haben die Ver-
treter der Arbeitnehmer nicht als billig erachtet. Es
war nicht in erster Linie Herr Nationalrat Ilg, der
eine Änderung wünschte, sondern Herr Nationalrat
Bratschi, der der Expertenkommission angehörte,
hat auch in der nationalrätlichen Kommission er-
klärt, es sei stossend, dass, obschon die Arbeit-
nehmer in gleicher Weise wie die Arbeitgeber Bei-
träge leisten müssten, ihnen, den Arbeitnehmern,
jede Möglichkeit fehle, in gleicher Weise wie die
Arbeitgeber die Initiative zur Errichtung einer
paritätischen Ausgleichskasse zu ergreifen. Diese
Lösung sei unbefriedigend; in diesem Punkt be-
stehe die Parität nicht, weil die Arbeitnehmer nicht
die gleichen Chancen,> die gleichen Möglichkeiten
hätten wie die Arbeitgeber, eine paritätische Aus-
gleichskasse zu forcieren.

So hat dann das Sozialversicherungsamt die
Aufgabe erhalten, nach einer Lösung zu suchen,
und dabei kam es dazu, für den Fall, dass die
Arbeitgeberverbände es ablehnten, die Initiative zu
einer paritätischen Ausgleichskasse zu ergreifen,
das Verlangen aber auf der Arbeitnehmerseite nach
der Errichtung einer solchen paritätischen Kasse
besteht, ein Schiedsverfahren walten zu lassen und
ein Schiedsgericht zu bestimmen, das die Aufgabe
hat, die Voraussetzungen festzusetzen, unter denen
eine paritätische Ausgleichskasse errichtet werden
kann. Lehnt dann dennoch der Arbeitgeberverband
es ab, zu einer paritätischen Ausgleichskasse Hand
zu bieten, so wird ihm überhaupt verboten, eine
Ausgleichskasse ins Leben zu rufen. Arbeitnehmer-
verbände, welche dem Entscheid des Schiedsge-
richts nicht zustimmen, verwirken ihrerseits das
Recht der paritätischen Mitwirkung an einer
Kassenverwaltung. Das sind dann die Sanktionen.

Wir messen dieser Regelung mehr eine erzie-
herische Bedeutung bei. Wir erwarten davon, dass
der Gedanke der paritätischen Ausgleichskasse in
Arbeitgeberkreisen auf grösseres Verständnis stösst,
dass man von dieser Seite sich den Wünschen der
Arbeitnehmerschaft nach Errichtung einer solchen
Kasse zugänglicher, entgegenkommender zeigt. Es
ist also nicht so, wie man aus den Ausführungen von
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Herrn Iten schliessen könnte, dass wir hier eine
Heirat, eine Vernunftsehe erzwingen wollen. Das
Bild ist vielleicht doch etwas zu gewagt und passt
nicht ganz auf die fraglichen Verhältnisse. Es han-
delt sich hier mehr um eine Geschäftsverbindung.
Bei einer Geschäftsverbindung, in der beide Teile
gleichviel Kapital bringen müssen, entspricht es
dem Obligationenrecht, dass auch ein jeder Teil
gleichviel zu sagen hat. Dieser Vergleich ist viel
naheliegender als der mit der erzwungenen Ver-
nunftsheirat. Es ist recht und billig, dass hinsicht-
lich der Initiative für die Errichtung einer pari-
tätischen Ausgleichskasse beide Teile die gleiche
Möglichkeit haben, für beide die Spiesse gleich lang
sind.

Herr Ständerat Fauquex hat die Frage aufge-
worfen: Müssen denn die Arbeitnehmerorganisa-
tionen auch Beiträge an die Verwaltungskosten
leisten ? Das ist selbstverständlich, und das wird
der Grund sein, warum in vielen Fällen die Arbeit-
nehmerorganisationen auf die Parität verzichten,
weil sie die Kostentragurig, die Beteiligung an. den
nicht unbedeutenden Kosten, scheuen. Also wird
Herr Ständerat Wenk mit seiner Annahme, prak-
tisch werde Art. 53 bis keine allzu grosse Bedeutung
haben, schon recht haben. Aber es entspricht dem
Gebot der Billigkeit und Gleichbehandlung, dass
wir uns in bezug auf die Möglichkeit der Schaffung
paritätischer Ausgleichskassen nicht auf den ur-
sprünglichen Entwurf des Bundesrates beschränken,
sondern dafür sorgen, dass die Beteiligten die gleiche
Möglichkeit für die Errichtung einer paritätischen
Ausgleichskasse haben. Es ist nicht richtig, dass
darin eine Schikane den Arbeitgebern gegenüber
liegt und dass diese Vorschrift, wie Herr Ständerat
Fauquex behauptet hat, zu Komplikationen führen
werde. Wir wollen nur dafür sorgen, dass nicht der
eine Teil, der gleichviel Beiträge leistet wie der
andere, sich über Zurücksetzung beklagen kann.
Ich möchte Sie bitten, daran nicht zu rühren, im
Interesse der baldigen Verabschiedung der Vorlage.
Wenn Sie dem Antrag der Minderheit Folge lei-
steten, so würden wir zweifellos damit die ganze
Diskussion über die grundsätzliche Frage im
Nationalrat wieder aufleben lassen.

Nicht ganz verständlich ist mir, dass Herr
Ständerat Iten dem Antrag der Minderheit zu-
stimmt, nachdem er für den Fall der Annahme des
Art. 53 bis einen Abänderungsantrag gestellt hat,
dem ich zustimmen kann. Wenn Herr Dr. Iten
seinen Abänderungsantrag im Gesetz verewigen
will, hat er doch ein Interesse daran, dass der An-
trag der Minderheit abgelehnt und der Antrag der
Kommission und des Bundesrates, der durch den
Abänderungsantrag verbessert werden soll, ange-
nommen wird. Dann wird Ihr Antrag, Herr Dr.
Iten, in die Gesetzgebung eingehen und damit auf
lange Zeit hinaus Bestand haben, woran Sie doch
ein viel grösseres Interesse haben, als dass mit der
Annahme des Antrages der Minderheit das Ergebnis
Ihrer Überlegungen, das ich akzeptiere, untergeht.
(Heiterkeit.)

Wenk: Ich glaube doch, dass auch Herr Bun-
desrat Stampfli die Wirkung des Antrages Iten-
übersieht. Der Antrag Iten heisst: ,,. ... Sie muss,
sofern alle ändern Arbeitnehmerverbände, denen

Stündorat . — Canse.il dt.s Etals. 194Ç. .

einzeln oder zusammen mindestens 10% der von
der Kasse . . ." Nehmen Sie nun den Fall, die erste
Voraussetzung in bezug auf den Arbeitnehmerver-
band, der den Antrag gestellt hatte, sei erfüllt. Nun
aber ist die christlich-soziale Gewerkschaft da, die
hat 20% der Mitgliedschaft, und irgendein Ver-
bändchen hat 3% der Mitgliedschaft, mit der
christlich-Sozialen zusammen also 23%. Die Christ-
lich-sozialen wären mit der paritätischen Verwal-
tung einverstanden, aber die 3 % sind nicht einver-
standen. Weil sie mit den Christlich-Sozialen zu-
sammen mehr als 10% ausmachen, können diese
3% die paritätische Verwaltung der Kasse ver-
hindern. Das wollte eben die Kommission aus-
schliessen. Sie wollte, dass es doch mindestens 10 %
sein müssten, die eine solche paritätische Verwal-
tung verhindern könnten. Ich glaube, Herr Iten
sollte sich dieser Auffassung anschliessen. Denn
sonst beeinträchtigt er seine eigenen Gewerk-
schaften, die hier im allgemeinen bei denen sein
werden, die mit den ändern zusammen 10% oder
etwas mehr Prozent ausmachen. Denn wenn noch
ein kleines Gewerkschäftchen da ist, das gegen die
paritätischen Kassen ist, dann kann es eben alle
ändern, mögen sie so gross sein wie sie wollen,
daran verhindern, die paritätische Verwaltung zu
verlangen.

Bundesrat Stampili: Es wäre natürlich Sache
des Herrn Vizepräsidenten Dr. Iten, Ihnen seinen
Antrag noch genauer zu erklären. Aber ich bin der
Meinung, dass die Auslegung des Herrn Ständerat
Wenk falsch ist. Wenn eine Organisation für sich
allein 10 % umfasst, dann genügt das schon, und es
brauchen nicht noch die Mitglieder einer Organi-
sation hinzugezählt zu werden, die weniger als 10 %
umfasst. Also genügt es, wenn eine Organisation
allein die 10% umfasst, daneben aber auch, wenn
ihrer mehrere zusammen diese Voraussetzung er-
füllen und mindestens 10% umfassen. Das scheint
mir der Sinn des Antrages von Herrn Ständerat
Iten zu sein, sofern er nicht selbst das Bedürfnis hat,
Ihnen noch eine authentische Interpretation zu
geben.

, Wenk: Ich möchte Sie bitten, den Wortlaut zu
lesen: „Dieses Recht steht auch Arbeitnehmerver-
bänden zu, die weniger als die Hälfte der von der-
Ausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer umfassen,
sofern alle ändern Arbeitnehmerverbände, denen min-
destens 10% der von der Kasse erfassten, Arbeitneh-
mer angehören, der paritätischen Kassenverwaltung
ausdrücklich zustimmen." Es müssen alle zustim-
men, wenn sie zusammen mindestens 10% aus-
machen. Wenn also 3 % und 20 % sind, zusammen'
23%, so sind das „mindestens 10%"; aber es

müssten eben alle, auch die 3 %, zustimmen, und
nur dann haben Sie paritätische Verwaltung. Ge-
rade aus dieser Überlegung heraus, weil das das
Recht der Minderheiten übertreiben hiesse, gerade
darum hat die Kommission gesagt: „je 10%". Ich
glaube, diesem Antrag sollte auch Herr Iten zu-
stimmen können, damit nicht 2 oder 3 % verhindern
können, dass die paritätische Verwaltung zustande
kommt. Der ganze Artikel würde eigentlich mehr
oder weniger illusorisch, wenn er in der Fassung
Iten angenommen wird. Ich könnte den Antrag
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Iten eigentlich nur in diesem Sinne verstehen. Denn
es wäre sehr leicht möglich, dass die Arbeitgeber so
ein kleines Grüppchen zusammenbringen, das mit
der paritätischen Verwaltung nicht einverstanden
ist, und dann kann diese eben nicht beschlossen
werden, weil alle zusammen zustimmen müssen.

Iten: Ich kann die Interpretation des Herrn
Ständerat Wenk nicht teilen. Die Absicht meines
Antrages geht dahin, wie sie Herr Bundesrat
Stampfli ausgelegt hat. Ich kann nicht sehen,
wieso Herr Wenk seine Richtung in meinen Wort-
laut hineininterpretieren kann.

Abst immung. — Vote.-
Art. 53, Abs. 2. '<

Für den Streichungsantrag der
Mehrheit 19 Stimmen

Für den Antrag der Minderheit 9 Stimmen

Abst immung.— Foie.
. Art. 53 bis.

Für den Antrag Iten . 23 Stimmen
Dagegen • ' ' -5 Stimmen

Für den Antrag der Mehrheit ^ .24 Stimmen
Für den Streichungsantrag,der Minderheit

2 Stimmen
. * . .

'Wenk: Ich glaube, der Präsident 'der Kom-
mission wollte darauf aufmerksam machen, dass die
Kommission einen Antrag gestellt hat, über den
nicht abgestimmt wurde, sondern der. Kommissions-
antrag wurde mit dem Antrag Iten identifiziert. Das
ist nicht richtig. Die Kommission hatte nicht Ge-
legenheit, zum Antrag Iten Stellung zu nehmen.
Ich möchte deshalb darauf aufmerksam machen,
dass korrekterweise mindestens über den Antrag
der Kommission abgestimmt werden sollte.

Altwegg, Berichterstatter der Mehrheit: Nach-
dem der Präsident uns mitgeteilt hat, wir hätten die
Fassung der Mehrheit der Kommission, die die bun-
desrätliche Vorlage unter Einbau des Antrages
Iten abändert, angenommen, so war ich beruhigt.
Wenn Sie nochmals abstimmen wollen, müssen Sie
sagen: „Mehrheitsantrag Artikel 53bis, abgeändert
durch den nachträglichen Antrag Iten."

Präsident: Stellt Herr Wenk einen Rückkom-
mensantrag? .

Wenk: Wenn der Präsident den Antrag der
Kommission, abgeändert durch den Antrag Iten,
meint, habe ich keine Veranlassung, einen Rück-
komménsantrag zu stellen. Ich möchte aber darauf

' aufmerksam machen, dass der Antrag der Kom-
mission gerade das nicht wollte, was nun Herr Iten
will. Darum hat die Kommission gesagt:, „je min-
destens 10%". Gerade diese Voraussetzung wollte
durch den Kommissionsantrag abgeschafft werden.

Altwegg, Berichterstatter der Mehrheit: Es
-existieren also drei Fassungen. Die erste Fassung
des Bundesrates, „mindestens 10%", dann die
Fassung der Mehrheit, „je mindestens 10%", damit
nicht eine ganz kleine Gruppe hier opponieren

kann, und nun die Fassung Iten, „einzeln oder zu-
sammen mindestens 10%", also eine Kombination,
der der Bundesrat zugestimmt hat. Da Wollte ich,
wie gesagt, nicht päpstlicher sein als der Papst und
glaubte, nur zu komplizieren, wenn wir hier die
Fassung des Bundesrates, die er selber abgelehnt
hat, wieder aufnehmen würden. Ich gebe ohne
weiteres zu, es ist eine Differenz zwischen der Mehr-
heit der Kommission, aber der Rat hat mit grosser
Mehrheit entschieden. Wir werden uns auch hier
fügen müssen. '

Präsident: Ein Rückkommensantrag zur Wieder-
holung der Abstimmung ist nicht gestellt worden.
Art. 53bis ist somit bereinigt mit dem Abände-
rungsantrag von Herrn Ständerat Iten und demje-
nigen der Kommission.

Art. 54.
Antrag der Kommission.

Marginale Und Abs. l, 4. Zustimmung zum
Beschluss des Nationalrats.

2 Die Sicherheit ist nach Wahl der Verbände
zu leisten:
a) durch Hinterlegung eines Geldbetrages in

Schweizer Währung;
b) durch Verpfändung schweizerischer Wertpapiere ;
c) durch Beibringung einer Bürgschaftsverpflich-

tung.
3 Die Sicherheit ist zu leisten in der Höhe eines

Zwölftels der Summe der Beiträge, welche die Aus-
gleichskasse voraussichtlich im Jahr vereinnahmen
wird; sie rnuss jedoch.mindestens lOO'OOO Franken
betragen und' darf l 000 000 Franken nicht über-
steigen. Weicht die tatsächliche Beitragssumme
um mehr als 10 Prozent von der Schätzung ab, so
ist die Sicherheit entsprechend anzupassen.

Antrag Iten. '
3 ... ; sie muss jedoch mindestens 100 000 Frànr

ken betragen und darf 250 000 Franken nicht über-
steigen, respektive l Million Franken, wenn die
Kassen eine kollektive Sicherheit bringen. Weicht
die . . .

Proposition de la commission.
Note marginale et al. I, 4. Adhérer à la décision

du Conseil national. .
2 Ces sûretés seront constituées, aux choix des

associations, par:
a) un dépôt d'argent en monnaie suisse;
l>) des papiers-valeurs suisses remis en nantissement ;
c) un acte de cautionnement. -

3 Les sûretés doivent s'élever à un douzième du
total des cotisations que la caisse de compensation
encaissera annuellement, selon toutes prévisions;
elles doivent toutefois s'élever à 100 000 francs au
minimum et ne pas dépasser 1 000 000 de francs.
Lorsque la différence entre le total effectif des co-
tisations et les prévisions dépasse 10 pour cent,
les sûretés devront être adaptées.

Proposition Iten.
3 ... ; elles doivent toutefois s'élever à ,100 000

francs au minimum et ne pas dépasser 250 000
francs, ou un million de francs si les caisses four-
nissent une sûreté collective. Lorsque... •
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Altwegg, Berichterstatter: Art. 54 fordert' die
, Sicherheitsleistung der Verbände, die eine Aus-

gleichskasse errichtet haben. Die Sicherheits-
leistung ist Voraussetzung der Errichtung einer
Ausgleichskasse. Alinea 2 regelt die Art der Sicher-
heitsleistung, währenddem das Alinea 3 ihre Höhe,
in der Fassung des Nationalrates auf 1/e der Summe
der Beiträge, auf mindestens 100 000 Franken, im
Maximum auf l Million Franken festsetzt. Die Si-
cherheitsleistung ist den tatsächlichen Beitragsein-
nahmen anzupassen, mit einer Marge von 10 %.
Nun hat Ihre Kommission durch Mehrheitsbe-
schluss einem Antrag Fauquex zugestimmt, der die
Sicherheit von Ye au^ Via reduzieren will, also die
Kasse müsste die Monatseinnahmen jederzeit ga-
rantieren. Ich 'glaube, dieser Entscheid der Kom-
mission ist nicht von allzu grosser Tragweite. Der
Antrag 1/j2 ist auch im Nationalrat seinerzeit ge-
stellt worden. Es war der Antrag Haeberlin, der
dort unterlegen ist. Wesentlich ist eben die weitere
Sicherheit, die verlangt wird, im Minimum 100 000
Franken, und diese ist auch von Herrn Fauquex
nicht bestritten worden. Wenn er die kleinen Kas-
sen im Auge hatte, so kann man sagen, dass diese,
auch wenn sie einen Sechstel garantieren, kaum
die Summe von 100 000 Franken aufbringen kön-
net!. Damit besteht schon Gewähr, dass nicht ganz
kleine Kassen entstehen. ,

Die solidarische Bürgschaftsverpflichtung war
in Absatz l, lit. c, vorgesehen. Dort ist das Wort
„solidarisch" gestrichen worden. Man hat es als
überflüssig erachtet und im übrigen den Referenten
ermächtigt, zu sagen, dass die Bankgarantie, über
die Auskunft verlangt wurde, in der Bürgschafts-
verpflichtung eingeschlossen sei. Wir beantragen
Ihnen, die Fassung der Kommission hier anzu-
nehmen.

Iten: Zu Art. 54, Abs. 3, habe ich einen Antrag
gestellt. Ich schlage Ihnen vor: „Sie muss jedoch
mindestens ,100 000 Franken betragen und darf
250 000 Franken nicht übersteigen, respektive
l Million, wenn die Kassen eine kollektive Sicher-
heit bringen." Der Restsatz würde bleiben.

Zu meinem Antrag komme ich aus folgenden
Erwägungen: Dass eine Sicherheit verlangt wird,
ist unbestritten und meines Erachtens am Platze.
Hingegen scheint es mir doch, dass man.zu weit
geht, wenn man diese Sicherheit bis zu einer Mil-
lion steigern will; denn dadurch werden den Kassen
allzugrosse Lasten auferlegt. Es ist eine feste Tat-
sache, dass die Kassen alle vierzehn Tage abrechnen
und das Geld abliefern müssen, so dass die Gefahr
von Unterschlagung in hohem Ausmass nicht vor-
handen ist. Tatsächlich hat sich auch gezeigt, dass
in den bisherigen Ausgleichskassen die Unregel-
mässigkeiten zum Glück selten voikamen.

Dann bezweckt mein Antrag weiterhin, die
Möglichkeit zu schaffen, dass verschiedene Ver-
bandskassen sich zusammenschliessen können, um
eine kollektive Sicherheit zu erbringen, und in die-
sem Falle glaube ich, sollte l Million genügen, denn
es ist ja vom versicherungstechnischen Standpunkt
aus festzustellen, dass solche Unterschleisse nicht
immer gleichzeitig und nicht immer bei den glei-
chen Kassen erfolgen. Deswegen glaube ich, sollte
man hier diese Möglichkeit der kollektiven Sicher-

heit geben. Es steht überdies in Alinea 2 bei lit. c:
„durch Beibringung einer Solidarbürgschaftsver-
pflichtung". Ich .lese aus dieser Umschreibung
heraus, dass tatsächlich eine Kollektivsicherheit
gegeben werden kann in Form'einer Bankgarantie
oder einer Bürgschaftsversicherung. Es'wäre .mir
angenehm, wenn seitens des Departementes diese
meine Auffassung bestätigt würde. In diesem Sinne
will ich meinen Antrag verstehen, dass eben diese
kleinen Kassen in Forni eines Verbandes sich kol-
lektiv versichern lassen können gegen das Risiko
von Verlusten.

'Bundesrat Stampili: Im ursprünglichen:'Ent-.
wurf des Bundesrates war eine Mindestsicherheits-
leistung in der Höhe von % der Beiträge, mindestens
aber 100 000 Franken vorgesehen. In der national-
Tätlichen Kommission wurde der Antrag gestellt,
die Sicherheitsleistung auf 1/12 der Summe der Bei-
träge festzusetzen. Die Mehrheit der Kommission
fand, dass das eine zu weit gehende Erleichterung
der Sicherheitsleistung bedeuten würde. Sie hat
sich deshalb auf x/6 geeinigt. Nun ist die stände-
rätliche 'Kommission den. Ausgleichskassen weiter
entgegengekommen und hat den Antrag, der seiner-
zeit in der nationalrätlichen Kommission abgelehnt
wurde, die Sicherheit auf x/12 festzusetzen, ange-
nommen. Dementsprechend sollte nun auch das
frühere Màximum von l 000 000 herabgesetzt wer-
den. Die Reduktion müsste 2/3 betragen, so" dass
sich ein Maximum von 333 000 Franken ergäbe.
Wenn wir gemäss Antrag Iten die Sicherheits-
leistung auf 250 000 Franken beschränken, so ent-
spricht das bei x/12 bereits einer Lohnsumme von
75 Millionen Franken. Also hat es wirklich keinen
Sinn mehr, mit dem Maximum auf l "Million
Franken stehen zu bleiben. Ein Bedürfnis, das
Maximum auf einer Million zu belassen, besteht
nicht mehr, nachdem die Sicherheitsleistung auf
1/j2 der Beitragssumme festgesetzt wurde, und des-
halb kann ich dem Antrag des Herrn Ständerat
Iten zustimmen, dass die Sicherheitsleistung 250000
Franken nicht übersteigen dürfe. Man darf auch
annehmen, dass durch die regelmässige. Kontrolle
verhütet werden könne, dass .grössere Schäden ent-
stehen, die diesen Betrag überschreiten. Auch unter
diesem Gesichtspunkt darf eine Sicherheitsleistung
von 250 000 Franken als genügend erachtet werden.

Dagegen habe ich Bedenken gegen die Sicher-
heitsleistung in Form einer kollektiven Sicherheit.
Das ist nun doch eine Schwächung der Sicher-
heitsleistung. Es sollte bei Ziffer 2 bleiben, dass
die Sicherheit nach Wahl der Verbände geleistet
werden kann durch Hinterlegung eines Geldbetra-
ges in Schweizer Währung, Verpfändung schwei-
zerischer Wertpapiere, durch Beibringung einer'
"Bürgschaftsverpflichtung oder einer Bankgaran-
tie. Dagegen sollte auf eine solche kollektive Si-
cherheit, wie sie Herr Ständerat Iten vorschlägt,
überhaupt verzichtet werden. Dann brauchen wir
auch diese besondere Limite von l Million nicht.
Es ist mir viel lieber, eine greifbare, unter allen Um-
ständen hieb- und stichfeste Sicherheit zu haben
urid dann keine Erhöhung der oberen Grenze der
Sicherheitsleistung vorzusehen, als eine kollektive
Sicherheit, für welche man die Höhe der Sicherheits-
leistung heraufsetzen müsste. Darum möchte ich
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Ihnen empfehlen, dem Antrag des Herrn Ständerat
Dr. Iten so weit zuzustimmen, als die maximale
Sicherheitsleistung von l Million auf 250 000 Fran-
ken herabgesetzt wird, dagegen die Möglichkeit
einer kollektiven Sicherheitsleistung auszuschlies-
sen. Herr Dr. Iten gibt doch selber zu, dass die kol-
lektive Sicherheitsleistung nicht die gleiche Garan-
tie bietet wie die in Absatz 2 vorgesehene. Sonst-
käme er nicht dazu, das Maximum für diese Form
der Sicherheitsleistung von 250 000 Franken auf
l Million heraufzusetzen. Ich bitte Sie, in diesem
Sinne zu beschliessen.

Iten: Es scheint, dass mein Antrag nicht ganz
richtig verstanden worden ist. Um Missverständ-
nisse zu beseitigen, möchte ich noch einige Ausfüh-
rungen zum zweiten Teil meines Antrages machen.
Der erste Teil meines Antrages, das Maximum von
einer Million auf 250 000 Franken herabzusetzen,
scheint die Zustimmung des Departementsvorste-
hers zu finden. Hingegen macht er meinem zweiten
Teil des Antrages Opposition. Er ist Gegenstand,
wie » ich gehört habe, von Missverständnissen.
Meine Meinung war bei diesem zweiten Teil des
Antrages folgende: Es gibt kleinere Kassen, bei
denen auch der Höchstbetrag von 250 000 Franken
noch zu hoch und zu drückend ist. Für diesen Fall
sehe -ich vor, dass verschiedene Trägerverbände
sich zu einem Verband zusammenschliessen und
dann als Verband eine Sicherheit geben können,
die im Maximum l Million Franken betragen kann.
Diese Sicherheit kann in Form einer Bankgarantie,
in Form von Wertsehriften oder anderen Sicher-
heiten erbracht werden, wie sie in Art. 54 vorge-
sehen sind. Wenn also von kollektiver Sicherheit
die Rede ist, so ist die Meinung, dass viele kleine
Verbände sich zusammenschliessen und dann eine
gesetzmässig anerkannte Sicherheit leisten. Da bin
ich eben der Meinung, dass gegenüber solchen Ver-
bänden eine Sicherheitsleistung von l Million ge-
nügen sollte, und zwar, gemäss meinen vorange-
gangenen Ausführungen, aus dem Umstand heraus,
dass das Risiko versicherungsmässig nicht so gross
ist, wenn verschiedene Verbände beieinander sind,
und dass eine Million die Summe sein dürfte, welche
dieses Risiko sicher deckt.

Ich bin damit einverstanden, dass man meinen
Antrag teilt und gesondert über die beiden Teil-
anträge abstimmt.

Ich bin nicht in der Lage, den zweiten Teil
meines Antrages zurückzuziehen, denn ich halte
nach wie vor daran fest, dass. er eine zweckmässige
Lösung ist, um diesen kleinen Verbänden die Bei-
bringung der gesetzlich geforderten Sicherheit zu
erleichtern.

Klöti: Ich möchte mich dem Antrag von Herrn
Bundesrat Stampfli anschliessen und den Antrag
des Herrn Iten nur in dem Sinne annehmen, dass
gesagt wird, die Sicherheit müsse mindestens
100 000 Franken betragen und dürfe 250 000 Fran-
ken nicht übersteigen. Ich kann nicht begreifen,
wie man hier von einer kollektiven Sicherheit spre-
chen kann. Man verlangt eine Sicherheit von den-
jenigen Verbänden, die eine Ausgleichskasse ge-
bildet haben; die Höhe der Sicherheit richtet sich
nach der Zahl der Mitglieder und der Höhe der

Beitragssumme, wobei ein Minimum und ein Ma-
ximum festgesetzt wird. Hier eine besondere Be-
stimmung über eine sogenannte kollektive Sicher-
heit einzufügen, ist nicht am Platze. Ich glaube,
Herr Iten darf durchaus zufrieden sein, wenn man
das Maximum von einer Million auf 250 000 Fran-
ken herabsetzt, nachdem man das Minimum auf ei-
nen Zwölftel der Beitragssumme der Beiträge herab-
gesetzt hat. Es macht sich auch nicht schön, in
einen Artikel das „respektive" hineinzusetzen. Ich
empfehle daher den gekürzten Antrag Iten zur
Annahme.

Abs. 1. Angenommen. — Adoptés.

Präsident: In Artikel 54 bestehen drei Diffe-
renzen gegenüber der Fassung des Nationalrats:
Eine Differenz besteht bei Abs. 2, litera c. Dort
wird von der ständerätlichen Kommission beantragt,
das Wort „solidarisch" vor ,;Wirtschaftsvertreter"
zu streichen.

Abs. 2, lit. c. Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 23 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Präsident: Abs. 3 : In der ersten Linie beantragt
die Kommission zu sagen: „in der Höhe eines
Zwölftels", während der Nationalrat beschlossen
hatte: „in der Höhe eines Sechstels".

Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag der Kommission 23 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Es liegen zwei Anträge Iten vor: ein gekürzter
Antrag und ein vollständiger Antrag Iten. Dem ge-
kürzten Antrag Iten stimmt auch der Bundesrat zu.

Abs t immung. — Vote.
1. Eventuell — Eventuellement:

Für den gekürzten Antrag Iten 19 Stimmen
Dagegen 2 Stimmen

2. Definitiv — Définitivement :
Für den Antrag Iten 21 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Art. 55.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Berufsverbände, die
eine Ausgleichskasse errichten wollen, haben dem
Bundesrat ein Gesuch einzureichen, unter Vorlage
eines Kassenreglementes.

Dabei muss natürlich die Voraussetzung des
Art. 53 betreffend Mindestzahl der Mitglieder oder
Mindestbeitragssummen erfüllt sein. Ferner muss
die entsprechende Sicherheit geleistet werden. Mit
der Genehmigung des Kassenreglementes durch
den Bundesrat erhält die Verbandsausgleichskasse
die Rechte der Persönlichkeit.

Angenommen. —• Adopté.
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Art. 56.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 56 enthält die
Vorschriften über das Kassenreglement. Das Regle-
ment ist von den Gründerverbänden aufzustellen.
Es muss über die unter a bis h aufgeführten Punkte
Bestimmungen enthalten. Abänderungen des Régle-
mentes bedürfen der Genehmigung des Bundesrates.

Angenommen. — Adopté.

Art. 57.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. l, 3, 4. Zustimmung zum
Beschluss des Nationalrats.

2 Der Kassenvorstand setzt sich zusammen aus
Vertretern der Gründerverbände -und gegebenen-
falls aus Vertretern von Arbeitnehmerorganisatio-
nen, sofern diesen insgesamt mindestens 10 Prozent
der von der Ausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer
angehören. Der Präsident sowie die Mehrzahl der
Vorstandsmitglieder werden von den Gründerver-
bänden, die übrigen Mitglieder, jedoch mindestens
ein Drittel, von den beteiligten Arbeitnehmer-
organisationen nach Massgabe der Zahl der durch
sie vertretenen, von der Ausgleichskasse erfassten
Arbeitnehmer gewählt. Zu Vorstandsmitgliedern
dürfen nur Schweizer Bürger gewählt werden, welche
der betreffenden Ausgleichskasse als Versicherte
oder Arbeitgeber angeschlossen sind.

Die Änderung zu Abs. l berührt nur den fran-
zösischen Text.

Proposition de la commission.'
Note marginale et al. 3, 4. Adhérer à la décision

du Conseil national.
1 L'organe suprême de la caisse de compensa-

tion professionnelle est constitué par le comité de
direction de la caisse.

2 Le comité de direction de la caisse se compose
de représentants des associations fondatrices et, le
cas échéant, de représentants des associations d'em-
ployés ou d'ouvriers si, au total, 10 pour cent au
moins des employés ou ouvriers rattachés à la
caisse de compensation en font partie. Le président,
ainsi que la majorité des membres du comité de
direction, sont nommés par les associations fon-
datrices. Les autres membres, mais qui doivent
au moins former un tiers du comité de direction,
sont nommés par les associations d'employés ou
ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre
des employés ou ouvriers représentés par les asso-
ciations et rattachés à la caisse de compensation.
Ne peuvent être choisis comme membres du comité
de direction que des ressortissants suisses qui ap-
partiennent à la caisse en qualité d'assurés ou d'em-
ployeurs.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 57 enthält Be-
stimmungen über die Zusammensetzung, Befug-
nisse 'und Pflichten des Kassenvorstandes.

Alinea 2 enthält Vorschriften über das Einsprache-
recht ' der Arbeitnehmer. Den Arbeitnehmer-
organisationen soll ein Mitspracherecht gegeben
werden, wenn diese insgesamt mindestens 10 %
der Arbeitnehmer umfassen, und zwar muss ihnen
mindestens % der Vorstandssitze eingeräumt wer-
den. Bestehen mehrere Verbände, so müssen sie
sich in diese Sitze teilen, wobei jedem Verband,
der mindestens 10 % der Arbeitnehmer umfasst,,
ein Sitz einzuräumen ist.

Angenommen. — Adopté.

Art. 58.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Hier sind die Funk-
tionen und Obliegenheiten des Kassenleiters ge-
ordnet.

Angenommen. — Adopté.

Art. 59.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Der Artikel bestimmt,
dass die Auflösung sowohl von den Gründerver-
bänden wie vom Bundesrat beschlossen werden
kann. Die Auflösung kann aber von den Gründer-
verbänden nur mit qualifiziertem Mehr beschlossen
werden. Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt
der Auflösung einer Verbandsausgleichskasse. Er
ordnet das Verfahren einer Liquidation.

Der Bundesrat kann eine Ausgleichskasse auf?
lösen, wenn die Voraussetzungen für die Errichtung
einer Kasse und die Sicherheitsleistungen nicht
mehr erfüllt werden oder die Kassenorgane sich
wiederholt schwerer Pflichtverletzungen schuldig
gemacht haben.

Angenommen. — Adopté.

II. Die kantonalen Ausgleichskassen.
Art. 60.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

II. Les caisses de compensation cantonales.
Art. 60.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Hier handelt es sich
um die kantonalen Ausgleichskassen. Jeder Kanton
hat eine kantonale .Ausgleichskasse zu errichten.
Der kantonale Erlass hierüber bedarf der Genehmi-
gung des Bundesrates.
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Abs. 2 umschreibt sodann einige Punkte, die im
kantonalen Erlass enthalten sein müssen. Im übrigen
sind die Kantone frei in der Organisation der
Kassen. Nach Art. 104 bis kann im Notfall die
Kantonsregierung die kantonale Lohn- und Ver-
dienstersatzausgleichskasse provisorisch mit dieser
Aufgabe betrauen.

Angenommen. — Adopté.

III. Die Ausgleichskassen des Bundes.
Art. 61.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

///. Les caisses de compensation de la Confédération.
Art. 61.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altweggf Berichterstatter : Der Artikel sieht vor,
dass der Bundesrat zwei Ausgleichskassen schafft:
eine für das Bundespersonal mit Einschluss der
Bundesanstalten und eine zweite für die Ausland-
schweizer. Die Vorarbeiten sollen bereits getroffen
sein.

Wenk: Ich möchte mir die Frage an Herrn
Bundesrat Stampfli erlauben, ob abgeklärt ist, in
welchem Verhältnis die Ausgleichskassen zur Hilfs-
und Pensionskasse des eidgenössischen Personals
und zur eidgenössischen Versicherungskasse stehen.

. Bundesrat Stampili: Ich bitte Herrn Ständerat
Wenk, diese Frage an den Chef des Finanzdeparte-
ments zu richten, wenn der finanzielle Teil der Vor-
läge zur Beratung steht.

Wenk: Befriedigt.

Angenommen.—Adopté.

IV. Gemeinsame Vorschriften.
^Art. 62.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

IV. Dispositions communes.
Art. 62.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Der Artikel um-
schreibt die Aufgaben der Ausgleichskassen. • In
diesem Artikel kommt die entscheidende Bedeutung
der Ausgleichskassen zum deutlichen Ausdruck. Es
geht daraus zugleich hervor, wie stark in diesem
Versicherungssystem das Schwergewicht bei den
Ausgleichskassen der Verbände und der Kantone
liegt.

Den Ausgleichskassen liegen gemäss Art. 62 ob:
die Festsetzung, die Herabsetzung.und der Erlass
der Beiträge; die Festsetzung der Renten; der Be-
zug der Beiträge und die Auszahlung der Renten,
soweit dafür nicht ein Arbeitgeber zuständig ist ? die

Abrechnung über die bezogenen Beiträge und die
ausbezahlten Renten mit den ihnen angeschlossenen
Arbeitgebern, Selbständigerwerbenden und Nicht-
erwerbstätigen einerseits Und mit der zentralen
Ausgleichsstelle anderseits; der Erlass von Veran-
lagungsverfügungen und die Durchführung des
Mahn- und Vollstreckungsverfahrens; die Führung
der individuellen Beitragskonten; der Bezug von
Verwaltungskostenbeiträgen.

(Die kantonalen Ausgleichskassen besorgen über-
dies noch die Kontrolle über die Erfassung aller
Beitragspflichtigen.

Der Regierungsrat des Kantons Zürich macht '
hiezu noch kritische Bemerkungen. Diese Lösung
entspricht aber fast vollständig der Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung. Schon dort ist die Kontrolle
nach Meldung an die Kassen in Verbindung mit den
Einwohnerkpntrollen vorgesehen.

Den Ausgleichskassen können überdies im Rah-
men des Gesetzes weitere Aufgaben übertragen
werden. Es, können ihnen aber auch ausserhalb des
Rahmens des Alters- und Hinterlassenenversiche-
rungsgesetzes liegende Aufgaben übertragen werden,
d. h. auf dem Gebiete des Wehrmännerschutzes und
des Familienschutzes.

Angenommen. — Adopté.

Art. 63.
Antrag der Kömmission.

Marginale und Abs. l, 3, 4, 5. Zustimmung zum
Beschluss des Nationalrats.

2 Den durch zwischenberufliche Verbände er-
richteten Ausgleichskassen werden alle Arbeitgeber
und Selbständigerwerbenden angeschlossen, die
einem der Gründerverbände angehören. Arbeit-
geber oder Selbständigerwerbende, die mehr als
einem Gründerverband angehören, können nur der
Ausgleichskasse eines der Gründerverbände ange-
schlossen werden; sie können die Ausgleichskasse,
der sie angeschlossen zu werden wünschen, wählen.

Antrag Iten.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. .,/

Proposition de la commission.
Note marginale et al. l à 5. Adhérer à la dé-

cision du Conseil national.
2 Sont affiliés aux caisses de compensation créées

par des associations interprofessionnelles tous les • .
employeurs et personnes exerçant une activité
lucrative indépendante qui sont membres d'une
association fondatrice. Les employeurs ou les per-
sonnes exerçant une activité lucrative indépendante
qui sont membres de plus d'une association fonda- ;
trice ne peuvent être affiliés qu'à la caisse de com-
pensation de l'une des associations fondatrices; ils
ont le droit de choisir la caisse de compensation .
à laquelle ils veulent être affiliés.

Proposition Iten.
Adhérer au projet du Conseil fédéral. :

Altwegg, Berichterstatter; Der Artikel regelt
die Kassenzugehörigkeit der Arbeitgeber, der
selbständig Erwerbenden und der Nichterwerbe-
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tätigen. Grundsätzlich werden alle Arbeitgeber,
die einem Gründerverband angehören,, den durch
schweizerische Berufsverbände errichteten Aus-
gleichskassen angeschlossen. Den durch zwischen-
berufliche Verbände errichteten Ausgleichskassen
werden alle jene Arbeitgeber und Selbständig-
erwerbenden angeschlossen, die dem betreffenden
Berufsverband, nicht aber dem schweizerischen
Berufsverband angehören. Die neue Lösung be-
zweckt grössere Freiheit in der Wahl einer Aus-
gleichskasse -— speziell, im Sinne des Antrages
Fauquex, der von uns soeben angenommen worden
ist, im Welschland, wo regionale Verbände existie-
ren, und wo man Wert auf diese grössere Freiheit
legte. Der Bundesrat sieht diese Lösung nicht be-
sonders gern, hat sie aber auf sich genommen, um
speziell den Welschen entgegenzukommen. Der
Artikel hat vielleicht nicht so grosse Bedeutung,
ist aber immerhin symptomatisch.

Die kantonalen Kassen umfassen alle ändern,
soweit sie nicht erwerbstätig sind. Die Kassen-
zugehörigkeit erstreckt sich auch auf alle Arbeit-
nehmer, für die die 'betreffenden angeschlossenen
Arbeitgeber Beitrag zu leisten haben.

Besondere Bestimmungen sind noch auf dem
Verordnungsweg zu erlassen über die Kassenzuge-
hörigkeit von Arbeitgebern und selbständig Er-
werbenden, die mehreren Gründerverbänden ange-
hören, oder solchen, deren Tätigkeitsgebiet, sich
über mehrere Kantone erstreckt.

Iten: Ich habe den Antrag gestellt, zum Ent-
wurf des Bundesrates zurückzukehren. Ich könnte
auf diesen Antrag verzichten, sofern der letzte
Satz beim Antrag der Kommission bei Absatz 2
sich tatsächlich nur auf den Fall der zwischen-
beruflichen Kassen bezieht, wie das stilistisch
zweifellos so aufzufassen ist. Denn es handelt sich
bei dieser Formulierung nur um eine Ergänzung
von Absatz 2. Wenn das richtig ist, dass es sich
nur um die zwischenberuflichen Kassen handelt,
wo das Wahlrecht statuiert werden soll, dann kann
ich mich damit einverstanden erklären. Aber ich
habe gehört, dass der Antrag Fauquex nicht diese
Meinung hatte, sondern dass man mit diesem letzten
Satz denjenigen die Freiheit lassen will, die bereits
bei einem schweizerischen Berufsverband ange-
schlossen sind, dort zu bleiben oder sich einer
zwischenberuflichen Kasse anzuschliessen. Wenn
das die Meinung ist, ist aber die Redaktion falsch,
indem dann ein neues Alinea gemacht werden
müsste und die Bestimmung nicht Absatz 2 ange-
hängt werden darf. Nun, wenn aber das die Mei-
nung hat, dass die Freiheit überhaupt hergestellt
werden soll, bin ich gegen den Antrag der Kommis-
sion. Ich sehe nicht ein, wieso man im Alinea l
den schweizerischen Berufsverbänden die Priorität
gibt und dann in einem neuen Alinea 2 bis den
Grundsatz des Wahlrechts aufstellt und die Leute
trotzdem machen können, was sie wollen, sich dem
Berufsverband oder den zwischenberuflichen Ver-
bänden anschliessen können.

Die Gefahr des .Vorschlages der Kommission
besteht darin, dass die schweizerischen .Berufs-
verbände, die sich auf die ganze Schweiz erstrecken,
sich durch eine solche Austrittsmöglichkeit ihrer
Mitglieder aufsplittern und sozusagen zerstört

werden". Es ist nicht im Interesse der schwei-
zerischen Berufsverbände der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer, dass hier ein Grund zu einer Auf-
splitterung geschaffen wird.

Sofern meine Vermutung zutrifft, "dass der An-
trag unserer Kommission auch das Alinea l be-
rühren soll, möchte ich beantragen, dass man zum
Antrag des Bundesrates zurückgehe.

M. Fauquex: Après le résultat obtenu en com-
mission qui a voté à une belle majorité l'article 63
modifié selon ma proposition, je ne pensais pas
reprendre la parole. Mais, étant donné l'attitude
de M. Iten, je reviendrai sur cette question et ex-
pliquerai les raisons pour lesquelles nous avons
proposé cet amendement.

Il existe en Suisse 70 caisses professionnelles et
une seule caisse interprofessionnelle. Comme par
hasard, cette dernière se trouve être en Suisse ro«
mande. Dans le message du Conseil fédéral, on
explique qu'on a voulu empêcher.de choisir entre
les caisses professionnelles pour favoriser l'une ou
l'autre d'entre elles, afin d'empêcher une éventuelle
rivalité qui ne pourrait qu'être préjudiciable.
Toutefois, il convient'de constater que chez nous
surtout, nombre d'entreprises préféreraient être
affiliées à des caisses domiciliées à proximité, ainsi
que l'a dit M. le conseiller fédéral Stampfli lui- ,
même., ce matin. On ne peut pas nous enlever de
l'idée, en Suisse romande, qu'on .cherche par cet
article 63, formule du Conseil fédéral, à exercer
une pression, par l'organe des associations centrales,
qui ne veulent pas admettre l'existence d'un grou-
pement indépendant en Suisse romande. Notre
proposition modifie celle du Conseil fédéral en ce
sens qu'elle permet simplement de choisir. Elle a
été rédigée de façon qu'on ne puisse pas faire partie
de deux caisses mais d'une seule seulement.

Je fais remarquer^ qu'il n'appartient .pas au
législateur d'imposer à l'employeur, membre de
deux associations fondatrices de caisses de compen-
sation, l'obligation de s'affilier à une caisse plutôt •
qu'à une autre. Malgré tout le désir des associations
suisses de tout centraliser en Suisse allemande,
rien ne permettrait de justifier l'intention du légis-
lateur de tout centraliser en Suisse allemande. Si
vous ne nous accordez pas cette concession, je tiens
à déclarer ici, ainsi que je l'ai déjà fait en commis-
sion, que lé sort de l'assurance est gravement com-
promis chez nous. C'est là que la chatte a mal. au
pied! Ma théorie a été reconnue exacte. J'espère
qu'elle le sera également par ce Conseil, qui, je l'es-
père, adoptera la formule déjà admise en commis-
sion à une grande majorité.

Bundesrat Stampfli: Herr Ständerat Fauquex
hat Ihnen die Bedeutung des Antrages Ihrer Kom-
mission ; auseinandergesetzt. Nach dem Entwurf
des Bundesrates würden Arbeitgeber, die sowohl
einem schweizerischen Berufsverband, sagen wir
einem dem Arbeitgeberverband schweizerischer Ma-
schinen- und Metallindustrieller angeschlossenen
Verband, und • einem regionalen Verband, -z. B.
dem Verband von Genf usw., gleichzeitig angehören,
von Gesetzes wegen der Ausgleichskasse des Ver-
bandes .schweizerischer Maschinen- und Metall-
industrieller angeschlossen. Sie hätten nicht die
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Möglichkeit, als Doppelmitglieder sich einem re-
gionalen, westschweizerischen Verbände anzu-
schliessen. Nun haben Sie aber seinerzeit lesen
können, dass man in der welschen Schweiz das Ge-
fühl hat, in diesen grossen, schweizerischen Bran-
cheverbänden einfach unterzugehen, wenn nicht
vergewaltigt zu werden. Sie können immer wieder
lesen, das Haupt dieser Verbände sei entweder in
Zürich oder Bern, aber nicht in Lausanne und nicht
in Genf, .und deshalb sei der Einfluss der west-
schweizerischen Wirtschaft in diesen Verbänden
wenn nicht gleich Null, so doch sehr unbedeutend.
Das ist mit ein Grund des Malaise, von dem man
von Zeit zu Zeit in Lausanne und Genf spricht,
das man aber nicht so tragisch zu nehmen braucht.
Also wenn Sie dieser Verdrossenheit in der wel-
schen Schweiz, diesem Gefühl der Zurücksetzung in
unserer Wirtschaft eine Bedeutung beimessen und
•ihm Rechnung tragen wollen, sollten Sie dem An-
trag des Herrn Ständerat Fauquex zustimmen.
Davon werden diese grossen Brancheverbände
nicht sehr entzückt sein. Ich glaube aber, dass Sie
sich damit abfinden werden.

Herr Dr. Iten hat recht, wenn er sagt, dass die-
ser Gedanke in der Art der gewählten Formulierung
nicht gerade einen glücklichen Ausdruck gefunden
habe. Ich finde mit ihm, dass zunächst im Abs. l
gesagt werden sollte, dass den durch schweizerische
Berufsverbände errichteten Ausgleichskassen alle
Arbeitgeber und selbständig Erwerbenden ange-
schlossen werden, die einem Gründerverband ange-
hören. In einem besondern Absatz wäre dann die
Ausnahme bei Doppelmitgliedschaft zu statuieren.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 23 Stimmen
Für den Antrag Iten l Stimme

Art. 64.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum ' Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 64 sieht Zweig-
stellen durch die Kantons- und Verbandsausgleichs-
kassen vor. Die ersteren sind verpflichtet, .Zweig-
stellen zu schaffen, entweder für jede einzelne Ge-
meinde oder für mehrere zusammen. Die letzteren
können Zweigstellen schaffen. Die Verbandsaus-
gleichskassen haben jedoch Zweigstellen auf-Ver-
langen zu errichten. Die Zweigstellen dienen in
erster Linie als Auskunftsstellen und haben als
solche ihre Bedeutung. Der Nationalrat hat einen
Abs. 2 angenommen, wonach den Kantonsregie-
rungen die Befugnis erteilt wird, für das kantonale
und das kommunale Personal Zweigstellen z,u er-
richten.

. Angenommen. — Adopté.

Art. 65.
Antrag der Kommission. >

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Dieser Artikel be-
stimmt, dass Personen, die mit der Durchführung
der Versicherung betraut sind, den für Beamte
geltenden strafrechtlichen Bestimmungen unter-
stellt sind. Dieser Artikel dürfte zusammen mit
Art. 50 über die Schweigepflicht hinreichen, um
dem Bürger die Gewissheit zu geben, dass die Sozial-
versicherung korrekt durchgeführt wird. Alinea 2
sagt denn auch in der Fassung des Nationalrats,
dass der Kassenleiter sowie sein Stellvertreter in
keinem Abhängigkeitsverhältnis zu dem Gründer-
verband stehen dürfen. Die neue Fassung ist etwas
enger als diejenige des Bundesrates.

Angenommen. — Adopté.

Art. 66.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Dieser Artikel gibt
dem Bundesrat die Kompetenz, über den gesamten
Abrechnungsverkehr die nötigen Anordnungen zu
treffen.

Angenommen. — Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 10. Dezember 1946.
Séance du 10 décembre 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Ackermann.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

5028. Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Financement de l'assurance vieillesse et
survivants/

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 408 hiervor — Voir page 408 ci-devant.

Art. 67.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 2—5. Zustimmung zum Be-
schluss des Nationalrats.

1 Jede Ausgleichskasse, einschliesslich ihrer Zweig-
stellen, ist periodisch zu revidieren. Die Revision hat
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Möglichkeit, als Doppelmitglieder sich einem re-
gionalen, westschweizerischen Verbände anzu-
schliessen. Nun haben Sie aber seinerzeit lesen
können, dass man in der welschen Schweiz das Ge-
fühl hat, in diesen grossen, schweizerischen Bran-
cheverbänden einfach unterzugehen, wenn nicht
vergewaltigt zu werden. Sie können immer wieder
lesen, das Haupt dieser Verbände sei entweder in
Zürich oder Bern, aber nicht in Lausanne und nicht
in Genf, .und deshalb sei der Einfluss der west-
schweizerischen Wirtschaft in diesen Verbänden
wenn nicht gleich Null, so doch sehr unbedeutend.
Das ist mit ein Grund des Malaise, von dem man
von Zeit zu Zeit in Lausanne und Genf spricht,
das man aber nicht so tragisch zu nehmen braucht.
Also wenn Sie dieser Verdrossenheit in der wel-
schen Schweiz, diesem Gefühl der Zurücksetzung in
unserer Wirtschaft eine Bedeutung beimessen und
•ihm Rechnung tragen wollen, sollten Sie dem An-
trag des Herrn Ständerat Fauquex zustimmen.
Davon werden diese grossen Brancheverbände
nicht sehr entzückt sein. Ich glaube aber, dass Sie
sich damit abfinden werden.

Herr Dr. Iten hat recht, wenn er sagt, dass die-
ser Gedanke in der Art der gewählten Formulierung
nicht gerade einen glücklichen Ausdruck gefunden
habe. Ich finde mit ihm, dass zunächst im Abs. l
gesagt werden sollte, dass den durch schweizerische
Berufsverbände errichteten Ausgleichskassen alle
Arbeitgeber und selbständig Erwerbenden ange-
schlossen werden, die einem Gründerverband ange-
hören. In einem besondern Absatz wäre dann die
Ausnahme bei Doppelmitgliedschaft zu statuieren.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 23 Stimmen
Für den Antrag Iten l Stimme

Art. 64.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum ' Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 64 sieht Zweig-
stellen durch die Kantons- und Verbandsausgleichs-
kassen vor. Die ersteren sind verpflichtet, .Zweig-
stellen zu schaffen, entweder für jede einzelne Ge-
meinde oder für mehrere zusammen. Die letzteren
können Zweigstellen schaffen. Die Verbandsaus-
gleichskassen haben jedoch Zweigstellen auf-Ver-
langen zu errichten. Die Zweigstellen dienen in
erster Linie als Auskunftsstellen und haben als
solche ihre Bedeutung. Der Nationalrat hat einen
Abs. 2 angenommen, wonach den Kantonsregie-
rungen die Befugnis erteilt wird, für das kantonale
und das kommunale Personal Zweigstellen z,u er-
richten.

. Angenommen. — Adopté.

Art. 65.
Antrag der Kommission. >

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Dieser Artikel be-
stimmt, dass Personen, die mit der Durchführung
der Versicherung betraut sind, den für Beamte
geltenden strafrechtlichen Bestimmungen unter-
stellt sind. Dieser Artikel dürfte zusammen mit
Art. 50 über die Schweigepflicht hinreichen, um
dem Bürger die Gewissheit zu geben, dass die Sozial-
versicherung korrekt durchgeführt wird. Alinea 2
sagt denn auch in der Fassung des Nationalrats,
dass der Kassenleiter sowie sein Stellvertreter in
keinem Abhängigkeitsverhältnis zu dem Gründer-
verband stehen dürfen. Die neue Fassung ist etwas
enger als diejenige des Bundesrates.

Angenommen. — Adopté.

Art. 66.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Dieser Artikel gibt
dem Bundesrat die Kompetenz, über den gesamten
Abrechnungsverkehr die nötigen Anordnungen zu
treffen.

Angenommen. — Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 10. Dezember 1946.
Séance du 10 décembre 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Ackermann.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

5028. Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Financement de l'assurance vieillesse et
survivants/

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 408 hiervor — Voir page 408 ci-devant.

Art. 67.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 2—5. Zustimmung zum Be-
schluss des Nationalrats.

1 Jede Ausgleichskasse, einschliesslich ihrer Zweig-
stellen, ist periodisch zu revidieren. Die Revision hat
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sich auf die Buchhaltung und die Geschäftsführung
zu erstrecken! Sie hat durch eine den Anforderungen
des Abs. 3 entsprechende Revisionsstelle zu erfolgen.
Die Kantone können die Revision ihrer Ausgleich^
kasse' einer geeigneten kantonalen Kontrollstelle
übertragen. Der Bundesrat ist befugt, nötigenfalls
ergänzende Revisionen vornehmen zu lassen.

Proposition de la commission.
Note marginale et alinéa 2 à 5. Adhérer à la

décision du Conseil national.
1 Chaque caisse de compensation, y compris ses

agences, doit être revisée périodiquement. La revi-
sion doit s'étendre à la comptabilité et à la gestion.
Elle doit être effectuée par un bureau de revision
remplissant les exigences du 3e alinéa. Les cantons
peuvent confier la revision de leur caisse de com-
pensation à un service cantonal de contrôle appro-
prié. Le Conseil fédéral peut faire procéder, en cas
de besoin, à des revisions complémentaires.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 67 enthält die
Vorschriften über die Kassenrevision und die Arbeit
der Gewerbekontrolle. Die Vorschriften passen sich
eng an das bestehende System der Ausgleichskassen
an. Die' Ausgleichskassen der angeschlossenen
Arbeitgeber sind periodisch zu kontrollieren. Die
Revisions- und Kontrollstellen müssen hohen An-
forderungen entsprechen und vollständig unab-
hängig sein. Der Bundesrat erlässt hierüber die not-
wendigen Vorschriften auf dem Verordnungswege.
Ergänzende Revisionen können auch vom Bundes-
rat aus angeordnet werden.

Es ist hervorzuheben, dass die, Kassen von pri-
'vaten Revisionsgesellschaften revidiert werden. Es
entspricht dies dem Aufbau des Ausgleichskassen-
Systems. Das entspricht dem Aufbau des Aus-
gleichssystems. Ein 'staatlicher Revisionsapparat
soll vermieden werden. • -

Die Fassung des Nationalrates bringt nichts
Neues. Sie stellt vielmehr eine klarere Redaktion und

. Ausscheidung der Kontrolle der Ausgleichskassen
einerseits und der Arbeitgeber anderseits dar. Es
ist eine redaktionelle Änderung. Wir haben in
unserer Kommissiion lediglich zwei Worte gestri-
chen „formell und materiell", weil wir sie als über-
flüssig betrachtet 'haben. Keine weiteren Bemer-
kungen.
• • . • • • Abstimmung. — Vote.

Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Art, 68.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 4. Zustimmung zum Be-
schluss des Nationalrats.

, * Zur Deckung, ihrer Verwaltungskosten erheben
die Ausgleichskassen besondere Beiträge von den
ihnen angeschlossenen Arbeitgebern, Selbständig-
erwerbenden und Nichterwerbstätigeri. Diese Bei-
träge sind nach der Leistungsfähigkeit der Pflich-
tigen abzustufen. Art. 15 findet Anwendung. Der
Bundesrat ist befugt, die nötigen Massnahmen zu
treffen, um zu verhindern, dass die Ansätze für die
Verwaltungskostenbeiträge bei den einzelnen Aus-
gleichskassen allzusehr voneinander abweichen.

Ständerat. — Conseil des Etats. 1S46. * . ;

'2.Den Ausgleichskassen können an ihre Verwal-
tungskosten Zuschüsse aus dem Ausgleichsfonds der
Alters- und Hinterlassenenversicherung gewährt
werden, deren Höhe unter angemessener Berück-
sichtigung der Struktur und des Aufgabenbereiches
der einzelnen Kasse vom Bundesrat' zu bestimmen
ist.

3 Die Verwaltungskostenbeiträge gemäss Abs. l
und die Zuschüsse gemäss Abs. 2 sind ausschliess-
lich zur Deckung der Verwaltungskosten der Aus-
gleichskassen und ihrer Zweigstellen sowie zur
Deckung der Revisions1 und Kontrollkosten zu ver-
wenden. Die Ausgleichskassen haben darüber be-
sonders Buch zu führen.

. v

Proposition de la commission.
Note marginale et alinéa 4. Adhérer à la décision

du Conseil national.
1.Pour couvrir leurs frais d'administration, les

caisses de compensation prélèvent sur leurs affiliés
(employeurs, personnes exerçant une activité lucra-
tive indépendante et personnes n'exerçant aucune
activité lucrative), des contributions aux frais
d'administration, .différenciées selon leur capacité
financière. L'article 15 est applicable. Le Conseil
fédéral peut prendre les mesures nécessaires afin
d'empêcher que les taux des contributions aux frais
d'administration ne diffèrent trop d'une caisse de
compensation à l'autre.

2 Des subsides, prélevés sur le fonds de compen-
sation de l'assurance-vieillesse et survivants, peu-
vent être accordées aux caisses de compensation,
pour leurs frais d'administration. Les montants de
ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral qui
tiendra équitablement compte de la structure de
chaque caisse de compensation ainsi que de la tâche
lui incombant.

3 Les contributions aux frais d'administration
prélevés en vertu de l'alinéa premier, et les subsides
accordés en vertu du deuxième alinéa doivent servir
exclusivement à couvrir les frais d'administration
des caisses de compensation et de leurs agences,
ainsi que. les frais résultant des revisions et des.
contrôles. Les caisses de compensation doivent en
tenir un compte séparé.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 68 hat seine
finanziellen Auswirkungen für das Versicherungs-
wesen. Auch die Art und Weise der Deckung der
Verwaltungskosten der Ausgleichskassen durch die
angeschlossenen Arbeitgeber, Selbständigerwerben-
den und Nichterwerbstätigen ist im,Prinzip dem
gegenwärtigen System entnommen. Die Lösung ist
zweifellos für eine Sozialversicherung eigenartig.
Um allzu grosse Unterschiede in den Verwaltungs-.
kostenbeiträgen zu beseitigen, gibt das Gesetz dem
Bundesrat die Möglichkeit, einen teilweisen ' Ver-
waltungskostenausgleich zu organisieren.

Unser Abänderungsantrag entspricht einem Vor-
schlag des Bundesrates, und dieser einem kantonalen
Begehren von Zürich, demzufolge ein neuer Abs. 2
eingefügt wird, wonach die Ausgleichskassen aus
dem eidgenössischen Ausgleichsfonds Zuschüsse, die
auf ca. 5 Millionen berechnet werden, gewährt
werden können. Es bedeutet dies die dritte finan-
zielle Belastung der Vorlage durch unsern Rat, geht
aber, wie gesagt, auf einen Antrag des Bundesrates

55
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zurück. Im übrigen sind die Grundsätze betreffend
Erhaltung der Verwaltungskostenbeiträge gemäss
Art. 56—60' in den Kassenreglementen festzulegen.

Abst immung. — Vote: ('
Für den Antrag der Kommission iMehrheit

- Art. 69.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 2—4..Zustimmung zum Bë-
schluss des Nationalrats.

1 Die Gründerverbände, der Bund und die Kan-
tone haften
a) für Schäden aus strafbaren Handlungen, die

.von Kassenorganen oder einzelnen Kassenfunk-
tionären bei Ausübung ihrer Obliegenheiten
begangen werden;

b) für Schäden, die infolge vorsätzlicher oder grob-
fahrlässiger Missachtung der Vorschriften durch
ihre Kassenorgane oder einzelne Kassenfunk-
tionäre entstanden sind.

' Proposition de la commission.
Note marginale et alinéa 2 à 4. Adhérer à la

• .décision du Conseil national.
1 Les associations fondataires, la Confédération

et les cantons répondent:
a) des dommages causés par des actes illicites com-

mis par les organes et tout fonctionnaire ou em-
ployé de leur caisse dans l'exercice de leurs
fonctions ;

b) des dommages causés par une violation, inten-
tionnelle ou due à la négligence grave, des pres-
criptions par les organes et tout fonctionnaire
ou employé de leur caisse.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 69 regelt die
Haftung für Schäden, die entstehen aus Missachtung
der Vorschriften oder aus der Ausübung der Ob-
liegenheiten der Kassenorgane oder Funktionäre
derselben. Der Bundesrat macht die Ansprüche
geltend. Für Streitigkeiten ist das Bundesgericht
als einzige Instanz zuständig. Der Schaden wird
gedeckt durch die geleistete Sicherheit, die im
Bedarfsfälle entsprechend auf den vorgeschriebenen
Betrag zu ergänzen .ist. Die scharfe Haftung ent-
spricht dem Zustand bei, den heutigen Ausgleichs-
kassen. Eingeschaltet wurde lediglich die Haftung
des Bundes, die wohl aus-allzu grosser Bescheiden-
heit im bundesrätlichen Vorschlag unterblieben ist.

Abs t immung . •— Vote.
Für den Antrag der Kommission ' Mehrheit

\ .
D. Die zentrale Ausgleichsstelle.

Art. 70. ,
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
f ^ *

D. La centrale de compensation.
•Art. 70.' , ....

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 70 umschreibt
die Aufgabe der Zentralen Ausgleichsstelle. .Diese
ist ein Teil der Bundesverwaltung und geht somit

'zu Lasten des Bundes. Die Zentrale Ausgleichsstelle
hat nach dem Gesetz zwei Hauptaufgaben: den
Landesausgleich durchzuführen, und für" die Regi-
sterführung zu sorgen. Ferner überwacht sie den
Abrechnungsverkehr, um den Landesausgleich vor-
nehmen zu können. Um das zu tun, kann die Zen-
trale Augsleichskasse Anweisungen an . den Aus-
gleichsfonds ausstelle'n.

Die Kontrolle durch den Versicherten selbst ist
dadurch garantiert, dass ein jeder Versicherter
jedes Jahr einen Auszug aus seinem Register erhält, •
womit er Gelegenheit hat, sein Konto zu kontrol-
lieren und nötigenfalls Beschwerde einzulegen. -

Angenommen. — Adopté.

E. Die Aufsicht des Bundes.
Art. 71. ' '

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
Die Änderung berührt den französischen Text.

E. La surveillance par la Confédération
'Art, 71.

Proposition de la commission.
Note marginale et"'alinéa 1, 3, 4. 'Adhérer à la

décision du Conseil national.
2 Les fonctionnaires ou employés des caisses,

s'ils ne remplissent pas leur tâche conformément
aux prescriptions, seront, dans les cas de grave
violation de'leurs devoirs, et .sur demande du Con-
seil fédéral, relevés de leurs fonctions par le canton
ou le comité de direction de la caisse.'

Altwegg, Berichterstatter: Art. 71 ordnet die
Aufsicht durch den Bunde*srat. Dieser hat gegenüber
den Ausgleichskassen das Weisungsrecht zum Voll-
zug des Gesetzes. Der Bundesrat kann die Ersetzung
unfähiger Kassenfunktionäre verlangen. In schwe-
ren Fällen kann er die, kommissarische Verwaltung
einer Kasse anordnen. Schliesslich verpflichtet der
Artikel Aufsichts- und Revisionsstellen zur perio-
dischen Berichterstattung gegenüber dem Bundes-
rat. Alle diese Vorschriften sind notwendig, um
die korrekte Durchführung der gestellten Aufgabe
sicherzustellen. Für die anerkannten Versicherungs-
einrichtungen gilt die bereits bestehende gesetzliche
Kontrolle. - '

Angenommen. — Adopté. •

Art. 72. ' •
Antrag der Kommission.

Marginale und AI. 1. Zustimmung zum Be-
schluss des Nationalrats. *

. Mehrhei t :
Abs. 2. Zustimmung zum Beschluss des, Natio-

nalrats.
Minderhe i t ""

(Fauquex, Bosset, Muheim, Piller):
Zustimmung zum Entwurf des B^undesrats.
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•Proposition de la commission.
Note marginale et alinea 1. Adhérer à la décision

du Conseil national.

Ma jo r i t é :
Al. 2. Adhérer à la décision du Conseil national.

Minori té
(Fauquex, Bosset, Muheim, Piller):'

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Altwegg, Berichterstatter der Mehrheit: Art. 72
sieht im Rahmen der Aufsicht des Bundes die Schaf-
fung einer Alters- und Hinterlassenenversicherungs-
kommission vor, in welcher die grossen Wirtschafts-
verbände, die anerkannten Versicherungseinrich-
tungen, Bund und Kantone, vertreten sein müssen.
Ihr fällt in erster Linie die Begutachtung von
Fragen und die Durchführung und "Weiterentwick-
lung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
zuhanden des Bundesrates zu. Daneben sind ihr
im Gesetz selbst bestimmte Aufgaben zugewiesen,
wie die Festsetzung des Zinsfusses für das im
Betrieb arbeitende eigene Kapital, das Vorschlags-
recht .betr. die Zusammensetzung des: Verwal-
tungsrates des Ausgleichsfonds und die Entgegen-
nahme des Berichtes über die periodisch zu erstel-
lenden, technischen Bilanzen; die Schaffung einer
Alters- und Hinterlassenenkommission ist wünsch-
bar. Sie stellt den regelmässigen Kontakt mit der
Öffentlichkeit dar.

Präsident: Es liegen hier Minderheitsänträge vor.

Altwegg, Berichterstatter der Mehrheit: Diese
Abänderungen wären nur aktuell geworden, wenn
Sie Art. 53bis geändert hätten. Dann hätte der,
Minderheitsantrag einen Wert gehabt. So können
die Herren auf diese Ergänzung verzichten.

Präsident: Die Herren der Minderheit sind damit
einverstanden.

Angenommen. —Adopté.

Fünf te r Abschnit t .
Die Versicherungseinrichtungen.
; Art. 73?

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
Die Änderung berührt nur den französischen

Text.
, Chap i t r e V. :

Les institutions d'assurance.
Art. 73. ;

Proposition de la commission.
Note marginale. Adhérer à la décision du Conseil

national.
Sont institutions d'assurance, au sens de la pré-

sente loi, les fondations, associations- et coopératives
suisses, ainsi que les établissements'de droit public,
qui assurent un ensemble déterminé de personnes
assurées conformément à l'article premier, contre
les conséquences pécuniaires de la vieillesse et du4

décès, que ce-soit à leurs propres risques ou pai"
• contrat avec un établissement d'assurancexautorisé
par la Confédération. , •• ,

Altwegg, Berichterstatter: Dieser Artikel défi- *
niert den Begriff der Versicherungseinrichtung ^inj
Sinne des Gesetzes. Als solche gelt'en schweizerische
Stiftungen, reine Genossenschatfen, sowie öffent-
lichrechtliche Anstalten. In Betracht kommen ih>
erster Linie Pensionskassen und Gruppenversiche-
rungen. Dagegen fallen die Versicherungsgesellschaf-
ten selbst nicht'unter den Begriff der Versicherungs-'
einrichtung gemäss diesem Gesetz. Es ist unbedingt .
nötig, dass für die Anerkennung eine hinreichende
rechtliche Grundlage der Versicherungseinrichtung
verlangt wird., Blosse Fonds ohne Statuten-oder

' sonst blosse Gewinne können wegen der Bedeutung^
der Sache die Anerkennung nicht verlangen.

Angenommen, —: Adopté. ' . • • • • ' , - .

A. Die anerkannten Versicherungseinrichtungen.
'. ' Art. 74. ' • • ;.

Antrag der Kommission.
-Marginale, Abs. l, lit. a, Abs. Ibis-1—3. Zustim-

mung zum Beschluss des Nationalrats.-
Abs. l, lit. b, den bei ihnen versicherten Per-

' 'sonen und deren Hinterlassenen, welche die Voraus- '
Setzungen 'der Art. 18 bis 28 erfüllen, Renten aus-
richten, die den Renten, auf welche die Versiche-
rungseinrichturig gemäss Art. 77, Abs. l, für den
einzelnen Versicherten Anspruch erheben kann,
mindestens gleichwertig sind. .

. Mehrhe i t : •
Lit. c, die ihnen gemäss Art. 77, Abs. l, zukom-,

-menden Renten ausschliesshch für die" bei ihnen
'•versicherten Personen 'verwenden. • , ,.,-

- \ . -
Minde rhe i t '(Klöti):

Lit. c. Streichen. .
v

• A. Les institutions d'assurances reconnues.
Art. 74.. • . :- •

Proposition de la commission.
Note marginale, alinéa 1, lettre a, alinéa Ibis à 3.

Adhérer à la décision du Conseil national. /
Lit. c. Qu'elles servent aux personnes assurées.

auprès d'elles et à leurs survivants, qui remplissent
les conditions des articles 18 à 28, des rentes au
.moins équivalentes à celles auxquelles l'institution
/d'assurance a droit pour1 chaque assuré, en vertu
de l'article 77, 1er alinéa. ' '

' ' • • ' . . ' - '
Ma jo r i t é .

Lit. c. Qu'elles utilisent les rentes qui leur revien- -
nent conformément à l'article 77,1er alinéa, unique-
ment en faveur des personnes assurées auprès d'elles.

• M i n o r i t é (Klöti):/
Lit. c. Biffer. ' '

• " f . •

Altwegg, Berichterstatter der Mehrheit: Art. 74
legt die Voraussetzungen für die Anerkennung fest.
Danach muss jîine Versicherungseinrichtung- Prä-
mien erheben, die den gesetzlichen mindestens
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gleichwertig sind. Die Versicherungseinrichtung
muss .aber auch Renten ausrichten, die den gesetz-
lichen Renten entsprechen, auf die der Versicherte
Anspruch hätte, wenn er seine Beiträge der Aus-
gleichskasse bezahlt hätte.. Die Rente muss sowohl
der Höhe wie den Voraussetzungen zum Bezug der
gesetzlichen Rente entsprechen. Die Versicherungs-
einrichtung muss ferner die Renten nach sozialen
Gesichtspunkten verwenden. Die Anerkennung
selbst wird durch den Bundesrat ausgesprochen.
Derselbe hat auch Abänderungen der Statuten in
bezug auf Höhe der Prämien und .Renten zu ge-
nehmigen. Der Nationalrat'legte Wert darauf, auch
bei diesem Anlass zu betonen, dass auch paritätische
Versicherungen anerkannt werden können, deshalb
die-Präzision zu Beginn des ersten Satzes und die
Beifügung eines Alinea Ibis, wonach der Bund die
paritätische Verwaltung von Versicherungseinrich-
tungen fördert. Aus dem Text und dem steno-
graphischen Bulletin ergibt sich, dass es sich nicht
um eine finanzielle Förderung handelt. Diese Geste
an die Adresse von Herrn Nationalrat Ilg wurde
sogar von Arbeitgeberseite begrüsst und' vom
Bundesrat nicht bestritten. Die neue Formulierung
der Ziffer 6 in Absatz l ist lediglich eine bessere
Redaktion.

Bei Litera c sind die Worte „nach sozialen
Gesichtspunkten" von unserer Kommission mehr-
heitlich gestrichen worden, und zwar als Resultat
einer längeren, ich darf vielleicht sagen nicht, ganz
klaren Diskussion. Diese Bestimmung ist nur.von.
Bedeutung bei anerkannten Versicherungseinrich-
tungen. Es ist dabei die Frage akut, ob eine der
Kasse zukommende Rente zur Sanierung derselben
verwendet werden könne, oder eventuell zugunsten
einer ändern Kategorie von Versicherten. Die Sanie-
rung einer Kasse durch Verwendung der ihr zu-
kommenden Renten muss nicht unbedingt als ein
Fehler bezeichnet werden, weil dies schliesslich allen
Versicherten zukommt. Die Mehrheit der Kommis-
sion, die diese Worte „nach sozialen Gesichts-
punkten" gestrichen hat, wollte das Hineinregieren
in die Kassen verhindern. Man kann in guteyi
Treuen darüber geteilter Meinung sein. Die Kom-
mission beantragt Ihnen diese Streichung.

Klöti, Berichterstatter der Minderheit : Dem
Sprechenden, der in der Versicherungsmathematik
nicht zu Hause ist, ist es schwer gefallen, sich von
den Voraussetzungen und Wirkungen der Anerken-
nung bestehender Versicherungseinrichtungen ein
richtiges Bild zu machen. Da auch die Diskussion
im Schosse der Kommission über den Art. 74 nicht
an übermässiger Klarheit litt, habe ich mich bei der
Abstimmung über die gestellten Anträge der
Stimme enthalten und mir vorbehalten, nach noch-
maliger Überlegung meinen ursprünglichen Antrag
auf Streichung der lit. c als Minderheitsantrag im
Rate zu stellen. Ich stelle nunmehr diesen Antrag
und will versuchen, ihn so verständlich als es mir
als Laien bei der Kompliziertheit der Frage möglich
ist, zu begründen.

Die lit. a und 6. des Art. 74' sind klar -und ein-
deutig. Sie-entsprechen dem Grundsatz, dass alle
Bürger bezüglich Beitragspflicht und Rentenan-
sprüch gleich zu. behandeln, sind, unbekümmert
darum, ob sie bereits bei einer Versicherungsein-

richtung gegen die wirtschaftlichen Risiken von
Alter und Tod versichert sind oder nicht.

Weniger verständlich ist die lit. c des bundes-
rätlichen Entwurfes, laut der die anerkannten
Kassen die von der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung erhaltenen Renten „ausschliesslich für die
bei ihnen versicherten Personen nach sozialen Ge-
sichtspunkten verwenden" müssen. Unsere Kom-
mission hat aus den vom Referenten angegebenen
Gründen die Worte „nach sozialen Gesichts-
punkten" gestrichen, so dass die Kassen nunmehr
verpflichtet sind, die erhaltenen Renten ausschliess-
lich für die bei ihnen versicherten Personen zu ver-
wenden. Wer diese Bestimmung ohne Kenntnis der
dazu gegebenen Kommentare liest, dürfte ihren
Sinn kaum erfassen. Nachdem durch die lit. a und b
deutlich zum Ausdruck gebracht worden ist, dass
die Kassen der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung die 4% Beiträge abliefern müssen und als
Gegenleistung ~die gesetzlichen Renten erhalten mit
der Verpflichtung, durch die Statuten ihren Mit-
gliedern Renten' zuzusichern, die mindestens so
gross sind wie die gesetzlichen Renten, sollte man
meinen, das rechtliche Verhältnis zwischen den
Kassen und der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung sei damit unter Vorbehalt der Detail-
bestimmungen von Art. 75 bis 80 abschliessend
geregelt.

Was man durch die lit. c anstrebt, wird erst ver-
ständlich, wenn man die Theorie des sogenannten
Rückversicherungsgewinnes der anerkannten Kas-
sen kennt, die in dem Bericht des Bundesamtes
für Sozialversicherung vom 2. März 1946 einlässlich
dargelegt worden ist. Die Versicherungsfachmänner
bezeichnen den Einbau der anerkannten Kasse in
die Alters- und Hinterlassenenversicherung, vom
Standpunkt der Kasse aus gesehen, als eine Rück-
versicherung. Rückversicherungsanstalt ist dabei
die Alters- und Hinterlassenenversicherung; die
Kasse zahlt ihr als Rückversicherungsprämie die 4 %
Beiträge, und die Alters- und Hinterlassenenver-.
Sicherung richtet ihr als Gegenleistung die gesetz-
lichen Renten für ihre rentenberechtigten Mitglieder
aus.

Dank dem Beitrag der öffentlichen Hand an die
Alters- und Hinterlassenenversicherung und dem
sozialen Ausgleich zwischen den Versicherten mit

'hohem und denjenigen mit niedrigem Einkommen
sind diese Renten in der Regel höher, als sie nach
rein versicherungstechnischer Berechnung als Ge-
genleistung für'die 4% Beiträge sein könnten. Der
Barwert der .Differenzen zwischen den der Kasse
durch die Alters- und Hinterlassenenversicherung
zu überweisenden.Renten und den versicherungs-
technisch auf Grund des Beitrages von 4% finan-
zierten Renten ist der sogenannte Rückversiche-
rungsgewinn. Ein Beispiel : Die Pensionskasse für
das Personal der Stadt Zürich erhebt Beiträge in der
Höhe von 15,5% der Saläre; 7%'haben die Ver-
sicherten zu bezahlen, 8,5 % die Stadt.- Lässt die /
Kasse sich bei der Alters- und Hinterlassenenver-
sieherung anerkennen, so. muss sie von den einge-
nommenen 15,5 % Beiträgen 4% als sogenannte
Rückversicherungsprämie an die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung abliefern. Es bleiben ihr zu
eigener Verfügung noch 11,5 %. Weil, die Renten,
die sie von der Alters- und Hinterlassenenversiche-
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rung als Gegenleistung erhält, aus den genannten
Gründen grösser sind als 4 % der Saläre entspräche,
benötigt die Kasse zur Ergänzung der Leistungen
der Alters- und Hinterlassenenversicherung auf die
Höhe ihrer statutarischen Leistungen nicht mehr
1.1,5 %, sondern weniger. Bezieht sie trotzdem wie
bisher 15,5 % Beiträge, so hat sie versicherungs-
technisch zu viel Einnahmen, und dieses Zuviel
wird als Rückversicherungsgewinn bezeichnet.

Man beachte wohl, dass dieser sogenannte
• Rückversicherungsgewinn nicht etwa davon her-
rührt, dass die bei einer anerkannten Kasse ver-
sicherten Personen indirekt von der Alters- und
Hinterlassenenversicherung mehr zugewiesen er-
halten als die übrigen Bürger. Nein, der sogenannte
Rückversicherungsgewinn ist lediglich eine Wir-
kung der Sozialfunktion der Renten der Alters-
und Hinterlassenenversicherung, die freilich hier
nicht den Versicherten direkt zugute kommt, son-
dern der Kasse, die aber auch nicht allein durch die
Beiträge der Versicherten, sondern meistens in noch
stärkerem Masse durch diejenigen des Arbeitgebers
gespiesen wird.

Es lassen sich zahlreiche Arten der Verwendung
des Rückversicherungsgewiiines* durch eine aner-
kannte Kasse denken. Der praktisch wichtigste und
am nächsten liegende Fall ist der, dass die Mehrein-
nahme zur Verminderung eines vorhandenen Man-
kos des Deckungskapitals verwendet wird. Da bis
zum 1. Januar 1948 wohl alle Pensionskassen vor
die Notwendigkeit gestellt sind, die bisherigen
Teuerungszulagen ganz oder teilweise zum ver-
sicherten Gehalt oder Lohn zuzuschlagen, werden
gewaltige Deckungskapital-Fehlbeträge entstehen,
für deren teilweise Deckung der sogenannte Rück-
versicherungsgewinn sehr willkommen sein wird.
Die Kasse kann aber auch die Beiträge der Mit-
glieder entsprechend herabsetzen oder die Renten
entsprechend erhöhen, usw.

Hier will nun Art. 74, Abs. l, lit. c, eingreifen.
Während der Gesetzgeber bezüglich aller übrigen
Versicherten lediglich verlangt, dass ihnen min-
destens die gesetzlich vorgeschriebenen 'Renten ver-
abfolgt werden, will er sich bei den anerkannten
Kassen damit nicht begnügen, sondern auch über
die Verwendung des sogenannten Rückversiche-
rungsgewinnes Vorschriften machen und sich ein
Entscheidungsrecht vorbehalten.

Der Sprechende ist mit dem Bundesrat einver-
.standen, wenn er die Auffassung vertritt, dass die
Kasse^ den sogenannten Rückversicherungsgewinn
möglichst (ich füge dieses „möglichst" bei) im Inter-
esse ihrer Mitglieder verwenden und dabei die
sozialen Gesichtspunkte nicht vernachlässigen solle.

Wogegen aber sich mein Minderheitsantrag
grundsätzlich wendet, das ist die vorgesehene Vor-
mundschaft, unter die die anerkannten Kassen dies-
bezüglich gestellt werden sollen. Meines Erachtens
darf man den Kassen vertrauensvoll freie Selbst-
verwaltung zugestehen, ohne befürchten zu müssen,
dass sie mit den Rückversicherungsgewinnen nicht
wie ein sorgfältiger Hausvater umgehen. Sie waren
ja die Pioniere der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung und haben aus eigener Initiative, ohne
gesetzlichen Zwang, aus guter sozialer Einstellung
heraus ihre Versicherungen geschaffen. Als aner-
kannte Kassen werden überdies vor allem kantonale

und kommunale Pensionskassen, in Frage kommen,
so dass die kantonalen :und kommunalen Parla-
mente und, auch die Stimmberechtigten das ent-
scheidende Wort über die Verwendung des Rück-
versicherungsgewinnes zu sprechen haben werden.
Es ist .nicht nötig und nicht erwünscht, dass diese
Körperschaften bei einer eidgenössischen Amtsstelle
fragen müssen, welche Lösung genehm sei und dass
sie derselben ihre Beschlüsse zur Genehmigung vor-
legen müssen- Diese Selbstverwaltungskörper ver-
fügen über genügend Intelligenz, soziale Einsicht
und Verantwortungsbewusstsein* um ohne Bevor-
mundung den richtigen Weg zu finden.

Die Streichung der lit. c erscheint um so eher an-
gebracht, als eine gleichartige Bestimmung für alle
ändern Versicherungseinrichtungen nicht vorge-
sehen ist. Eine nicht anerkannte Kasse^ist materiell
in der gleichen Situation wie die anerkannte Kasse,
wenn sich auch die Entlastung in rechtlich anderer
Form als in der eines Rückversicherungsgewinnes
zeigt. Ihre, 'Mitglieder sind rechtlich doppelt ver-
sichert. Will die Kasse die Mitglieder ' insgesamt
nicht mehr an Beiträgen bezahlen lassen und ihnen
nicht höhere Renten zukommen lassen als bisher,
so braucht sie nur die Prämien unì 4 % herabzu-
setzen und als Renten das zuzusichern, was zur Er-
gänzung der Alters-' und Hinterlassenenversiche-
rungs-Renten auf die Höhe der bisherigen statu-
tarischen Renten erforderlich ist. Dann macht sie
genau den gleichen „Gewinn" wie die anerkannte
Kasse. Wenn aber der Bund bei den anerkannten
Kassen eine Vorschrift im Sinne der lit. c für nötig
erachtet, so ist sie bei den nicht anerkannten Kassen
nicht minder nötig. Ich möchte auch noch folgendes
Beispiel bringen, das meines Erachtens zum gleichen
Problem gehört. Nehmen wir an, ein erwerbstätiger
Mann unterstütze seinen 63jährigen erwerbslosen
Vater, indem er ihm eine, monatliche Rente von
200 Franken ausrichtet. Vom 65. Altersjahr an er-
hält der Vater eine Altersrente von 1200 Franken
pro Jahr. Da ihm 200 Franken pro Monat genügen,
setzt der Sohn, der durch die Zahlung der 200
Franken Rente stark gedrückt wurde, diese auf
100 Franken pro Monat hinunter, so dass der Vater
monatlieh insgesamt weiterhin 200 Franken erhält.
Wollte man ähnlich argumentieren, wie bei der
Begründung der lit. c, so müsste man dieses Vor-
gehen'beanstanden .und sagen, man wolle durch die
Alters- und Hinterlassenenversicherung dem alten
Vater und nicht dem Sohn helfen: der Sohn dürfe
sich nicht um' die Rente der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung entlasten. Ähnlich liegt der
Fall, wenn eine- Armenpflege ihre Unterstützung
herabsetzt,- weil der Unterstützte nunmehr eine
Altersrente bezieht. Niemand wird dies beanstan-
den. Es ist eben so, dass die Alters- und Hinter-
Jassenenversicherung eine Aufgabe übernimmt, die
bisher von ändern zu erfüllen war, von Verwandten,
Armenpflegen, Versicherungskassen usw. Alle diese
Personen und Institutionen werden bewusst ent-
lastet und können die frei werdenden Mittel für
andere Zwecke verwenden. Die entlasteten Per-
sonen müssen übrigens als Versicherte und Steuer-
zahler auch an die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung beitragen, wenn auch nach anderm Mass;
stab. Dieser soziale Ausgleich ist gewollt. Niemand
begehrt eine andere Regelung. Deshalb ist es am
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Platz, auch bjèi den anerkannten Kassen auf Vor-
schriften über die Verwendung des Rückversiche-
rungsgewinnes: gänzlich zu verzichten und lit. c zu
streichen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch eine
Bemerkung mehr allgemeiner Natur zu den aner-
kannten Kassen anbringen. Beim Studium der
Art. 74—80 habe ich immer mehr den Eindruck be-
kommen, dass den anerkannten Kassen'nicht die
Bedeutung zukommen werde, wie man,vielfach an-
nimmt und auch der Sprechende geglaubt hat. Ein-
.mal ist zu beachten, dass-der Grundsatz, wonach
alle Bürger, ob sie einer Kasse angehören oder nicht,

' in Rechten und Pflichten genau gleich gestellt sind,
mit der Anerkennung einer Kasse nichts zu tun hat.
Dieser wichtige Grundsatz gilt für Angehörige der
nicht anerkannten Kassen in gleicher Weise wie'für
die von anerkannten Kasten. Die Anerkennung
einer Kasse und damit ihre Eingliederung in den
Apparat der Alters- und Hinterlasserienversicherung
hat also, wenn ich mich nicht täusche, nur den Vor-
teil der administrativen Vereinfachung. Diese ist
nun aber wegen unüberwindlicher Hindernisse
recht bescheiden. Die anerkannte Kasse leistet für
ihre Mitglieder die Beiträge nur auf dem von ihr er-
fassten Einkommen. Für Einkommen aus ändern
Quellen muss daher der Pflichtige über die Aus-
gleichskasse besondere Beiträge leisten. Analog er-
hält die anerkannte Kasse die Renten der Alters-
und Hinterlassenénversicherung für ihre Mitglieder
nur auf Grund der von ihr bezahlten Beiträge. Das
hat zur Folge, dass in fast allen Fällen, nämlich
immer dann, wenn der Versicherte nicht vom 20. bis
zum 65. Altersjahr ununterbrochen beim gleichen
Arbeitgeber mit anerkannter Kasse angestellt ge-
wesen ist, zwei Renten ausbezahlt werden müssen,
die eine von der anerkannten Kasse, die andere von
der Ausgleichskasse. Das kompliziert das Verfahren
sehr, wie ja auch die Art. 75—80 erkennen lassen.

. Der Unterschied zwischen anerkannten und nicht
anerkannten Kassen wird administrativ noch ge-

ringer, wenn — was dringend nötig ist und was ich
als selbstverständlich erachte — die Alters- und
Hinterlassenénversicherung die Kompetenz be-
sitzt, mit nicht anerkannten Kassen, trotz ge-
trennter Rechnung, Vereinbarungen administra-
tiver Natur zu- treffen, die geeignet sind, Doppel-
spurigkeit und Leerlauf möglichst zu vermeiden.

Kommt nun noch hinzu, dass angesichts der Be-
stimmung der lit. c des Art. 74 die anerkannten
Kassen weniger frei sind als die nicht anerkannten,
so werden sich manche Kantone und Gemeinden
und private Versicherungseinrichtungen zweimal
überlegen, ob sie die Anerkennung nachsuchen
wollen. Es ist deshalb gar nicht gleichgültig, ob die
Ht. c beibehalten oder gestrichen wird. ,

Ich möchte abschliessend auch der Befürchtung«
Ausdruck geben, dass die strenge Fassung der
lit. c, nach welcher der Rückversicherungsgewinn
„aussch'liesslich" zugunsten der bei der Kasse, ver-
sicherten Personen zu verwenden ist, zu unerquick-
lichen .Streitigkeiten Anlass geben, könnte. Wird
z. B. bei der Pensionskasse der Stadt Zürich der
Rückversicherungsgewinn zu einer Herabsetzung
4es Fehlbetrages, des Deckungskapitals verwendet,
so ist dies nicht ausschliesslich im Interesse des Ver-
sicherten, sondern auch im Interesse der Stadt, die

ebenfalls Beiträge bezahlt und sogar statutarisch
zur Verzinsung 'des Fehlbetrages verpflichtet ist.
Ähnlich ist es bei einer Prämienherabsetzung, wenn
davon auch die Stadt profitieren möchte.

Alle diese- Gründe haben mich bewegen, den
Antrag auf Streichung der lit. c zu stellen. Es wäre
mir angenehm, wenn Herr Bundesrat Stampfli zu
den geäusserten Bedenken Stellung nehmen würde.
Es würde mich freuen, wenn meine Bedenken wider-
legt werden könnten, denn es liegt mir wahrlich
nicht daran, ohne Not Differenzen zwischen den
Beschlüssen der beiden Räte zu veranlassen.

' ' • » ;

Bundesrat Stampfli: Die lit. c geht auf Anregung
aus Arbeitnehmerkreisen zurück. Die Absicht war,
dafür zu sorgen, dass die Zuschüsse der öffentlichen
Hand in. erster Linie zugunsten der unteren Ein-
kommensschichten verwendet werden, zugunsten
derjenigen Mitglieder von anerkannten Versiche-
rungseinrichtungen mit bescheidenem Einkommen.
Wenn Sie nun aber finden, dass dadurch unnötiger- .
weise in die Autonomie dieser Versicherungsein-
richtungen eingegriffen werde, so halten wir an der
lit. c nicht fest. Ich gebe zu, dass gegenüber öffent-
lichen Kassen, gegenüber Kassen von 'Kantonen ,
und Gemeinden ein Bedürfnis für eine solche Vor-
schrift nicht besteht; sie hat vielleicht ihre Bedeu-
tung für private Kassen. Es ist ja durchaus möglich,
dass für private Pensions- und Fürsorgekassen die
Bestimmung doch: eine 'Bedeutung hat, da es vor-
kommen könnte, dass der Vorstand in den Händen
höherer Funktionäre mit grösseren Einkommen
liegt und der Einfluss von dieser Seite vielleicht '
dann doch so stark ist, dass die Rücksicht auf Mit-
glieder mit kleinerem Einkommen in den Hinter-
grund tritt. *

Aber wenn Sie finden, die Organisation der
•öffentlichen Versicherungseinrichtungen sowohl wie'
der privaten — die letzteren sind ja meist Genossen-
schaften — biete eine genügende Gewähr dafür,
dass die Interessen der Versicherten mit kleinem
Einkommen gewahrt bleiben, so können wir auf
diese lit. c Verzichten und auch darauf, in die
Autonomie dieser Versicherungseinrichtungen ein- '
zugreifen, in der Hoffnung, dass die Organisation
derselben eine genügende Garantie dafür biete, dass
die sozialen Gesichtspunkte ausreichend berück-
sichtigt" werden. Ich mache dem Streichungsantrag
des Herrn Ständerat Dr. Klöti daher keine Oppo-
sition.

N *

Klöti, Berichterstatter der Minderheit: Wenn "
Herr Bundesrat Stampfli erklärt, dass die Bestim-
mung vielleicht bei privaten Versicherungseinrich-
tungen einen Wert hätte,,muss ich sagen, dass sie
bei nicht anerkannten Kassen auch ihren Wert
hätte, denn das ist eben > der grosse Unterschied
zwischen der Aufrechterhaltung der lit. c und ihrer
Streichung, dass man, wenn lit. c aufrechterhalten
wird, die Bestimmungen darüber, wie die Entlastung
verwendet werden muss, nur für anerkannte Kassen
gelten lässt, nicht für Privatpersonen, nicht- für
Armenpflegen, nicht für'iiicht anerkannte Kassen,
die alle auch eine Entlastung erfahren, weil der
Bu'nd ihnen eine Aufgabe abgenommen hat. Man
hat den Gedanken, der der lit. c zugrunde liegt,
nicht konsequent durchgeführt; sondern man hat
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ihn nur auf die anerkannten Kassen beschränken
wollen, auf die man afti ehesten einen Einfluss aus-
üben kann. Aber das hat die bedenkliche Folge, dass
fast keine der Kassen,- die für die Anerkennung in
Betracht kommen, angesichts dieser Bestimmung
heute willens ist, die Anerkennung nachzusuchen.
Das hat seine Gefahren. Es könnte den Verdacht er-
wecken,- \dass die Pensionskassen der Städte, Kan-
tone usw. ihre Leistungen in vollem Umfange auf-
rechterhalten wollen, neben der Altersversicherung
,des Bundes, was zur Folge hätte, dass die Ange-
'hörigen dieser Kassen Pensionen bekämen, die in
der Summe bis zu 100 % und mehr ihres bisherigen
Gehaltes ausmachen würden. Das wird kein Bürger
wollen, denn diese Kassen werden stark durch die
öffentlichen Mittel der Kantone und Gemeinden
finanziert. Die Bürger würden sich empören, wenn
man die hohe b'isKerige Leistung der Kassen und
diejenige der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung kumulieren wollte. Das ist ein ganz wesent-
licher Punkt, und ich möchte daher empfehlen, der
Streichung von lit. c zuzustimmen, nachdem auch
der Vertreter des Bundesrates sich damit einver-
standen erklärt hat.

Lit. a: Angenommen. —Adopté.

Abs t immung . — Vote.
Lit. b:

Für den Antrag der Kommission: 20 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Lit. c.
Präsident: Hier hat die Mehrheit der Kommis-

sion beantragt, bei lit. c die Worte „nach sozialen
Gesichtspunkten" zu streichen.

Abst immung. — Vote.
Für Streichungsantrag der Minderheit 14 Stimmen
Dagegen ' .. • 3 Stimmen

Art. 75.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
Die Änderung berührt nur den französischen

Text:
Proposition de la commission.

Note marginale et al. I, 3. Adhérer à la décision
du Conseil national. •

2 Les institutions d'assurance reconnues peu-
vent, pour la fin d'une année civile, par décision
de leur pouvoir suprême, renoncer à la reconnais-
sance. Le Conseil fédéral devra être informé de
cette décision au moins six mois avant son entrée
en vigueur.

Altwegg, "Berichterstatter: Art. 75. Sind dje Vor-
aussetzungen für die Anerkennung nicht mehr "er-
füllt,, oder machen sich die Organe der anerkannten
Versicherungseinrichtungen schwerer Pflichtver-
letzungen schuldig, dann kann ihnen die Anerken-
nung durch den Bundesrat entzogen werden. Die
Versicherungseinrichtung kann aber auch auf die
Anerkennung verzichten, wobei der Bundesrat
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen ist. Kommt die
Anerkennung in Wegfall, .dann sind*- natürlich
allenfalls stehen gelassene Saldi abzuliefern.

"Angenommen.^—Adopté. ^

Art. 76. ; . .
Antrag der, Kommission.

Zustimmung zum.' Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission. -•
Adhérer à la décision du Conseil national. .

- • ' *• ' ' • ',
Altwegg, Berichterstatter: Die VerSicherungs-'

einrichtung hat die Beiträge der durch sie erfassten
Einkommen zu erheben/ Für jeden • Versicherten^
ist ein individuelles Beitragskonto zu errichten.
AI. 2 schliesst sodann die Doppelversicherung aus.
Beiträge und Einkommensteile, die von der àner-
kanijglbn Versicherungseinrichtung nicht erfasst
sind,' hat der Versicherte der Ausgleichskasse direkt •
zu bezahlen.

Angenommen. — Adopté. .. ' • / . '

' ^ Art. 7 7 . • ' • , • • ' • • , • ' ' • ;
Antrag der. Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nätionalrats. .

Proposition de la commission. •
Adhérer à la décision du Conseil national.- ;

Altwegg,/Berichterstatter: Art. 77 ordnet die
Anspruchsberechtigung. Die Versicherungsemrich- '•'
tung hat Anspruch auf jene Rente, die dem von
ihr bezahlten Beitrag entspricht. Der •',Versicherte -
hat Anspruch gegenüber der Versicherurigseinrich-
tung auf die dort für ihn entstandene Rente und
gegenüber der zuständigen Ausgleichskasse auf
die Differenz zwischen der der Versicherungs-
einrichtung zukommenden Rente und der auf
Grund aller von ihm bezahlten Beiträge zu be-
rechnenden gesetzlichen Rente. Auch gegenüber
der Versicherungseinrichtung besteht wie gegen-
über der Ausgleichskasse ein unbedingter Rechts-
anspruch auf die' Rente. Jede Abtretung oder
Pfändung ttieses Renteiiteils ist nichtigf . ' * . . .

'" ' • . ' ' • '•
Angenommen. — Adopté.

Art. 78. , -
S * .f* • ' ' :.

Antrag der Kommission. - •'
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

\ t . '

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

. Altwegg, Berichterstatter: Art. 78 bestimmt,
dass die Beiträge an'die,Alters- und Hinte'rlassenen.-
versicherung von einer allfälligen Abgabeentschä-
digung in Abzug gebracht-werden können. "Diese ,
abgezogenen gesetzlichen Prämien kommen*na-
türlich den Versicherten zugute, .da sie individuellen
Beitragskonten gutgeschrieben werden und somit
bei der Rentenfixierung in Betracht fallen. Die
Fassung des Nationalrats bringt nur eine Präzision.

•\ ' • ' ' . . " . • •
' Angenommen. —Adopté. ' -
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Art. 79.
Antrag der Kommission.

Marginale 1, Abs. 2. Zustimmung zum Beschluss
des Nationalrats. ;

1 Die anerkannten Versicherungseinrichtungen
haben mit der zuständigen Ausgleichskasse perio-
disch über die von ihnen zu leistenden Beiträge und.
die ihnen zukommenden Renten abzurechnen. Die
Zuständigkeit der Ausgleichskasse richtet sich nach
der Kassenzugehörigkeit des Gründers der Ver-
sicherungseinrichtung.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
La modification ne concerne que le texte*^lle-

mand. ,

Altwegg, Berichterstatter: Art. 79 stipuliert die
Ablösungspflicht der Versicherungseinrichtung-mit
der zuständigen Ausgleichskasse. Zuständig ist
jene Ausgleichskasse, welcher der Gründer der
Versicherungseinrichtung oder* der Verband, dem
die Mitglieder einer Versicherungseinrichtung an-
gehören, angeschlossen sind.

Der Ausdruck „Gründer" entspricht dem fran-
zösischen Text und kommt der Sache näher. Es
ist in der Kommission eine längere Diskussion ent-
standen über die Bedeutung des Ausdruckes
„Träger", und die Auskunft war nicht ganz ein-
deutig. Ich habe versucht, mich zu orientieren bei
dem Ihnen wohl nicht unbekannten Dr. Oskar
Friedli, der auf S. 89 seiner „Grundlagen einer
schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Inva-
lidenversicherung", u. a. sagt: „Als Versicherungs-
träger bezeichnet man diejenige Person, der das
Versicherungsgeschäft obliegt, d. h. die Auf-
gabe hat, die Versicherung nach Vorschrift des
Gesetzes und auf eigene Rechnung durchzuführen.
Der Träger der Versicherung ist Gläubiger der Prä-
mie und Schuldner der Rente." Nun kann man ja
sagen, • dass hier die Geschäftsführung bei dieser
Instanz liegt. Aber ob sie das auf eigene Rechnung
macht, das möchte ich in Frage stellen. Ich glaube,
wir haben gut getan, wenn wir den Ausdruck
„Träger" beseitigten und ihn ersetzten durch den
Ausdruck „Gründer der Versicherung". Dies ent-
spricht dem französischen Text. Es wird damit

• vermieden, dass hier eine Differenz entsteht. Ich
beantrage, dieser redaktionellen Änderung zuzu-
stimmen.

'Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Art. 80.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Natipnalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter : Art. 80 regelt die so-
genannte Saldomethode. Er schreibt mit der Fas-
sung des Nationalrats positiv vor, dass der Bundes-
rat eine Versicherungseinrichtung auf Gesuch hin
vom Ausgleich dieses Saldos entbinden kann. Dei-

Saldo ist zu verzinsen und sicherzustellen. Abs. 2
bestimmt jedoch, dass der Saldo ausgeglichen wer-
den muss, soweit er einen noch festzusetzenden
Gesamtbetrag überschreitet. Das Stehenlassen des
Saldos hat nicht den Sinn einer Kapitalanhäufung,
sondern nur den, vorübergehende Kassenschwierig-
keiten zu beheben. Der nichtausgeglichene Saldo
ist sicherzustellen, soweit er nicht laufend .zur Be-
zahlung der vertraglichen Prämien an eine das
Risiko tragende konzessionierte Versicherungs-
unternehmung verwendet wird.

Angenommen. — Adopté.

B. Die nichtanerkannten Versicherungs-
einrichturgen.

Art. 81.
Antrag der Kommission.

Marginale und, vAbs. 2. Zustimmung zum Ent-
wurf des Bundesrats.

1 Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes beste-
henden Versicherungseinrichtungen, die nicht ge-
mäss den Art. 74 bis 80 anerkannt werden, und
deren Bestimmungen eine Änderung im nach-
stehenden Sinne nicht vorsehen, sind während 10
Jahren berechtigt, unter Befolgung der für die
Revision ihrer Bestimmungen geltenden formellen
Vorschriften, die Prämien der bei ihnen Versicher-
ten und deren Arbeitgeber herabzusetzen sowie ihre
Leistungen anzupassen. Die Prämien dürfen jedoch
höchstens um den Betrag der auf Grund dieses
Gesetzes zu entrichtenden Beiträge herabgesetzt
werden.

B. Les institutions d'assurance non reconnues.
Art. 81.

Proposition de la commission.
Note marginale et al. 2. Adhérer à la décision

du Conseil national.
1 Les institutions d'assurance existant au mo-

ment de l'entrée en vigueur de la présente loi, et
qui ne sont pas reconnues conformément aux ar-
ticles 74 à 80, sont autorisées pendant 10 ans, à
condition d'observer les prescriptions formelles re-
latives à la revision de leurs dispositions, et même
si ces dernières ne prévoient pas une telle modifi-
cation, à réduire les primes des personnes assurées
auprès d'elles, ainsi que celles des employeurs de
ces personnes et à y adapter leurs prestations. La
réduction des primes ne peut toutefois pas dépasser,
au total, le montant des cotisations dues en vertu
de la présente loi.

Altwegg, Berichterstatter : Art. 81 gibt den
nicht anerkannten Versicherungseinrichtungen die
Möglichkeit, durch eine Änderung der Statuten
und Réglemente die Prämien und Leistungen den
Anforderungen der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung anzupassen, .und zwar können von dieser
Möglichkeit alle Einrichtungen Gebrauch machen,
auch wenn sie nicht in der Form der Stiftung des
Vereins, einer Genossenschaft, oder in Form einer
öffentlich-rechtlichen Anstalt bestehen. Die Ver-
sicherungseinrichtungen haben sich •—• das kommt
nun neu dazu — innert zehn Jahren seit Inkraft-
treten der Alters- und Hinterlassenenversicherüng
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zu überlegen, ob sie eine Anpassung im Sinne dieser
Bestimmungen in Betracht ziehen wollen. Dagegen
bleibt jener Kasse, die die ständigen Voraussetzun-
gen darüber besitzt, die Möglichkeit, die Statuten
auch später anzupassen. Die Fassung des National-
rats bringt eine redaktionelle Verdeutlichung. Alle
neuen Kassen werden die Möglichkeit der Statuten-
änderung vorsehen.

Abs t immung . —=- Vote.
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

C. Die kantonalen Versicherungseinrichtungen.,
Art. 82.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

C. Les institutions d'assurances cantonales.
Art. 82.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Dieser Artikel gibt
den Kantonen das Recht, bestehende kantonale
Versicherungseinrichtungen weiterzuführen, oder
neue zu schaffen. Diese Kompetenz muss den Kan-
tonen ausdrücklich gegeben werden in dem Moment,
wo der Bund von seinem Recht, die Alters- und
Hinterlassenénversicherung einzurichten, Gebrauch
macht. Hingegen soll den Kantonen die Erhebung
von Arbeitgeberbeiträgen ausdrücklich untersagt
sein. Das Verhältnis zur Alters- und Hinterlassenen-
versicherung ist im übrigen in Art. 74c geregelt.

Angenommen. — Adepte.

Sechster Abschnit.t.
* Die Aufbringung der Mittel.

Art. 83.
Antrag der Kcmmissicn.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
»...

C h a p i t r e VI.
La couverture financière. -

Art. 83.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national. •

Altwegg, Berichterstatter: Hier kommen wir
schon ins Finanzielle. Der Art. 83 hat provisori-
schen Charakter. Er braucht eine neue Redaktion
anlässlich der Zusammenlegung der zwei Gesetzes-
vorlagen. Wir werden uns dort definitiv dazu aus-
sprechen können.

Angenommen. — Adopté.

Art. 84. :
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à.la décision dû Conseil national.

Ständerat . — Conseil <lrs Etats. 1SÌ6.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 84 verankert in
der Fassung des Bundesrates die Treppe im Gesetz.
Diese Bestimmung ist im Nationalrat durch einen
Hinweis auf das Finanzierungsgesetz ersetzt wor-
den. Nachdem die beiden Gesetze gesetzesrecht-
lich zusammengefasst werden, wird dieser Artikel
auch in der neuen Fassung der Kommissionsvorlage
überflüssig werden und dort enthalten sein.

Angenommen. — Adopté.

Art. 85.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss' des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 85 normiert den
Ausgleichsfonds, der eine rechtlich selbständige
Einrichtung sein soll. Ihm werden alle Einnahmen
und Ausgaben der Versicherung gutgeschrieben,
respektive belastet. Die Zuwendung der öffentlichen
Hand soll vierteljährlich erfolgen. Die Kantone
überweisen ihren Anteil dem Bund. Der Bund -über-
weist seinen Anteil und denjenigen der Kantone
dem Ausgleichsfonds, der hier geregelt ist.

Angenommen. — Adopté.

Art. 86.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à là décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 86 enthält die
Vorschrift, dass die Fondsanlagen Sicherheit bie-
ten und eine angemessene Verzinsung gewähr-
leisten. Dort ist natürlich vor allem an den tech-
nischen Zinsfuss zu erinnern, mit dem gerechnet
wurde. Weitere Vorschriften sind in das Gesetz
nicht aufgenommen worden, da gerade auf diesem
Gebiet die Entwicklung der Verhältnisse im Laufe
der Zeit berücksichtigt werden muss. Hingegen ent-
hält der Artikel in Alinea 2 die Vorschrift, dass
die Jahresrechnung, die Bilanz und der Vermögens-
ausweis zu veröffentlichen sind.

Klöti: Zu Art. 85 und 86 möchte ich eine Be-
merkung anbringen, ohne einen Antrag zu stellen.
Im Nationalrat hat Herr Guinand der Befürchtung
Ausdruck gegeben, der Ausgleichsfonds könnte dazu
dienen, die Kasse des Finanzdepartementes zu
speisen, und dass es sich dann nur um ein jeu d'écri-
tures handeln würde, ein Spiel mit Buchungen. Die
Referenten Bratschi und Hirzel sind dieser Be-
fürchtung entschieden entgegengetreten und haben
darauf hingewiesen, dass Art. 86 gerade vorschlägt,
dass der Ausgleichsfonds ein öffentlicher Fonds sei,
der seine Gelder mündelsicher anzulegen habe^
vorab in Obligationen des Bundes, der Kantone und
Gemeinden. Ich möchte diese Ausführungen unter-
streichen und darauf hinweisen, dass der Bund und
der Fonds getrennt voneinander unabhängige
Wesen sind. Hat der Fonds in seinem Portefeuille
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Obligationen des Bundes, so steht der Bund dem
Fonds nicht anders gegenüber als gegenüber irgen-
einem ändern privaten Gläubiger. Seine Obliga-
tionen figurieren in der Staatsrechnung unter den
Passiven und beim Fonds unter den Aktiven, wie
auch die Zinszahlungen beim Bund Betriebsaus-
gaben sind und beim Fonds Kapitalerträge. Dieses
Verhältnis ist das gleiche, ob der Fonds Bundes-
obligationen auf dem Kapitalmarkte erwirbt, oder
durch Zeichnungen bei 'Anleihensemissionen des
Bundes, oder ob er dem Bund direkt Darlehen gibt.
Ich betrachte es als selbstverständlich, dass der
Bund, wie er und'v^iele Kantone und Gemeinden es
heute bei ihren Pensionskassen tun, Anleihen direkt
beim Ausgleichsfonds aufnimmt und damit wesent-
liche Emissionsspesen einspart.. Bei grösseren Be-
trägen den Weg über die Emission zu gehen, wäre
eine unbegreifliche Verschwendung und ein volks-
wirtschaftlich nutzloser Leerlauf, denn ob die

v Kasse dem Bund ein Darlehen von 100 Millionen
gäbe oder ob der Bund bei ihr 100 000 Obligationen
zu 1000 Franken plaziert, ist- bezüglich Sicherheit
der Anlage und Zinssatz dasselbe, nur braucht man
im letzteren Falle viel mehr Papier.

Diese Frage wurde kürzlich in der Subkom-
missioii .der Expertenkommission für die Bundes-
finanzreform erörtert. " Man ist dort einhellig der
gleichen Auffassung gewesen, wie ich sie hier vor-
trage, dass auch direkte Anleihen bei den Fonds ge-
macht werden können. Ich legte Wert auf diese
Feststellung; denn angesichts der seltsam' ver-
schwommenen Ausführungen, die man über das
jeu d'écritures lesen konnte, wäre unter Umständen
zu gewärtigen, dass man später aus der Rückwei-
sung der von Nationalrat Guinand geäusserten Be-
fürchtungen schliessen könnte, es seien direkte An-
leihen des Bundes beim Ausgleichsfonds der Alters-
und Hinterlassenenversicherung nicht zulässig.

Bundesrat Stampf H: Ich lege Wert darauf, zu er-
klären, dass die Ausführungen, die Herr Klöti
soeben gemacht hat, durchaus mit der Auffassung
des Bundesrates übereinstimmen.

Angenommen. — Adopté.

Art. 87.
' Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à là décision du Conseil national.

. Altwegg, Berichterstatter: Der Ausgleichsfonds
wird durch einen Verwaltungsrat von 11 bis 15
Mitgliedern verwaltet. Dieser entscheidet über die
Anlage der Gelder und legt die Rechnung ab. Er ist,
die vorgesetzte Behörde der Ausgleichsfondsver-
waltung. Das Geschäftsreglement wird durch den
Bundesrat erlassen. Dieser Körperschaft kommt
eine volkswirtschaftlich sehr grosse Bedeutung zu.
Der Nationalrat hat eine Bestimmung aufgenom-
men in bezug auf die Zusammensetzung des Ver-
waltungsrates in Analogie zu der Vorschrift-über die
Zusammensetzung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherungskommission.

Angenommen. — Adopté.

Art. 88.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
Die Änderung berührt nur den französischen

Text.
Proposition de la commission.

Note marginale et äl. 2. Adhérer à la décision du
Conseil national. ' '

Al. 1. Le Conseil fédéral fera établir périodique-
ment, mais tous les dix ans au moins, un (bilan
technique de l'assurance vieillesse et survivants. Le
rapport y relatif sera soumis à la commission fédérale
de l'assurance vieillesse et survivants.

Altwegg, Berichterstatter': Art. 88 schreibt vor,
dass mindestens alle zehn Jahre eine technische
Bilanz der Alters- und Hinterlassenenversicherung
zu erstellen ist. Es wird die Hauptaufgabe der
Mathematiker des Bundesamtes für Sozialversiche-
rung sein, die technische und finanzielle Entwick-
lung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
fortlaufend zu überwachen. Die technische Bilanz
geht an die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rungskominission, die dem Bundesrat auf Grund
derselben allfällige Anträge zu stellen hat.

Für die Regel mag nach Ansicht auch der Kom-
mission die Frist von zehn Jahren genügen. Die
technische Prüfung betrifft immerhin zirka zwei
Millionen Konten. Die Volkszählung wird dabei
massgebend sein, deren Auswertung bekanntlich
immer fünf Jahre dauert. Jährliche Zwischenprü-
fungen sind möglich und werden vorgenommen bei
Überraschungen oder Katastrophen, an die man
heute nicht unbedingt denken muss.

Angenommen. — Adopté?

Siebenter Abschni t t . ,
Die Rechtspflege.

'''. Art. 89. »
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Chapi t re VI I .
Le contentieux.

Art. 89.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national. ,

Altwegg, Berichterstatter: Gegen die Verfügun- •
gen der Ausgleichskassen können die Betroffenen
innert 30 Tagen Beschwerde erheben. In erster
Instanz entscheidet eine kantonale Rekursbehörde,
in zweiter Instanz das Eidg. Versicherungsgericht.
Das Eidg. Versicherungsgfricht-hat,-wie Sie der
Botschaft entnommen haben, diese Lösung aus-
drücklich gewünscht. Wir erachten sie als zweck-
mässig. Der Nationalrat hat beschlossen, es sei das
Recht der Beschwerde, ausser den direkt Beteiligten
auch den Blutsverwandten in auf- und absteigender
Linie und den Geschwistern des Rentenansprechers
zu gewähren. v

Unsere Kommission legte im ferneren WTert auf
die protokollarische Feststellung, dass unter den
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Betroffenen, die Beschwerde erheben können, auch
die kantonalen interessierten Verbände, die kanto-
nalen und Gemeindebehörden verstanden sein sol-
len, was hiermit geschehen ist.

"Angenommen. — Adopté. • N

Art. 90.
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. l, 3. Zustimmung zum Be-
schluss des Nationalrats.

2 Die Kantone regeln das Rekursverfahren. Es
soll--einfach und für die Parteien grundsätzlich
kostenlos-sein, wobei jedoch in Fällen leichtsinniger
Beschwerdeführung dem Beschwerdeführer eine
Spruchgebühr und-die Verfahreriskosten auferlegt
werden können. Die Entscheide sind, mit einer
Begründung und einer Rechtsbelehrung versehen,
innert 30 Tagen seit der Ausfällung schriftlich zu
eröffnen. ' .

Proposition de la commission.
., Note marginale et alinéa l, 3.. Adhérer à la déci-

sion du Conseil national. v

2 Les cantons règlent la procédure. Celle-ci doit
être simple et,' en principe, gratuite pour les parties;
des émoluments de justice et les frais de procédure
peuvent toutefois être mis à la charge du recourant
en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère.
Les décisions, motivées et indiquant les voies de
droit, doivent être notifiées par écrit dans un délai
de.30 jours dès leur prononcé. .

Altwegg, Berichterstatter: Die kantonale Rekurs- •
behörde wird von den Kantonen bestimmt, die eine
bestehende Gerichtsbehörde mit' der Rechtspre-
chung betrauen können. Das Verfahren ist einfach
zu gestalten und soll in der Regel auch kostenlos
sein. Die kantonalen Vorschriften über die Organi-.
sation_ünd das Verfahren bedürfen der Genehmigung
des Bundesrates. Der Nationalrat hat beschlossen,
.die Auferlegung von Kosten auf Fälle von leicht-'
sinniger Beschwerdeführung zu beschränken. l

Auf Antrag innerhalb der Kommission wurde
noch das Wort ,,mutwillig" eingefügt, damit also
die Kosten nicht nur bei leichtsinniger, sondern
'auch bei mutwilliger Beschwerde auferlegt werden
können. • - ,

Abst immung. T~ Vote.
Für den Antrag der Kommission Grosse Mehrheit

Art..91: - \
Antrag der Kommission. "

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à'la décision du Conseil national.

Âltwegg, Berichterstatter: Die Rekursfrist gegen
kantonale Entscheide an das Eidg. Versicherungs-
gericht beträgt 30 Tage. Die Betrauung des Eidg.
Versicherungsgerichts f mit der obersten Recht-
sprechung auf dem Gebiet der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung bedingt eine Anpassung des
Bundesbeschlusses vom-28. März 1917 betreffend die

Organisation und das Verfahren des Eidg. Versiche-
rungsgerichts. In welcher Weise eine Anpassung
vorzunehmen ist, wird hoch zu prüfen sein, insbe-
sondere auch die Zusammensetzung des Gerichts
für diese Spezialfragen. In der Zwischenzeit er|ässt
der -Bundesrat die erforderlichen Vorschriften.

Angenommen. — Adopté.

Achter Abschni t t . r

Strafbestimmungen. ,.
Art. 92—-97.

Antrag der Kommission.
Art. 92-—96. Zustimmung ' zum Beschluss 'des'

Nationalrats. , •• * ' . •

Neunte r Abschni t t .
Schluss- und Vollzugsbestimmungen.

Art. 97. Zustimmung zum Beschluss des Natio-
nalrats. .

Chap i t r e V I I I . _ .
Dispositions pénales.

: Art. 92—97.
Proposition de la commission.

Art. 92—96. Adhérer.à la décision du Conseil
national.

Chapi t re IX.
Dispositions finales et dispositions d'exécution.

Art. 97. Adhérer à la décision du Conseil natio-
nal.

Angenommen.'—Adoptés.

. Art. 98.
Antrag der Kommission.

1 Die Ausgleichskassen und der Ausgleichsfonds
der Alters- und Hinterlassenenversichening sind von
den direkten Steuern vom Einkommen und vom .
Vermögen sowie voh den Erbschafts-- und •Schen-
kungssteuern befreit; vorbehalten bleibt die Er-
hebung von Vermögenssteuern für Gründeigentum,
das keine notwendige und unmittelbare Beziehung
zur Verwaltungstätigkeit der Ausgleichskassen und
des Ausgleichsfonds hat.

2 Urkunden, die bei der Durchführung der .
Alters- und Hinterlassenenversicherung im Verkehr
mit den Versicherten oder zwischen dèh in Art. 49
bezeichneten Personen und Organisationen verr
wendet werden, sind von' den kantonalen Stempel-
und Registrierungsangaben' ausgenommen. Der
Bezug der gesetzlichen Versicherungsbeiträge unter- '
liegt der eidgenössischen Stempelabgabe auf Prä-
mienquittungen nicht. • '

3 Streitigkeiten 'über die Anwendung dieses
Artikels beurteilt das Bundesgericht im Verfahren
nach Art. Hl des Bundesgesetzes über die Organi- '
sation der Bundesrechtspflege.

Proposition de la commission. ',-
1 Les caisses de compensation et le fonds de

compensation de 1'ass.urance vieillesse et survivants
sont exonérés des impôts directs sur le revenu et la
fortune ainsi que des impôts sur les successions et
donations; demeure réservée la perception d'im-
pôts sur la fortune pour ce qui est des immeubles
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n'ayant aucun rapport nécessaire et direct avec
l'activité administrative des caisses de compensa-
tion et du fonds de compensation.

2 Les documents utilisés lors de l'application de
l'assurance vieillesse et survivants dans les relations
avec les assurés ou entre les personnes et.les organes'
désignés à l'article 49, sont exonérés des droits
cantonaux de timbre et d'enregistrement. La per-
ception des cotisations dues en vertu de la présente
loi n'est pas soumise au droit fédéral de timbre sur
les quittances de primes d'assurances.

3 Les différends relatifs à l'application de cet
article sont tranchés par le Tribunal fédéral selon
la procédure prévue à l'article 111 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 98 ordnet die
Fragen der, Steuerfreiheit. Dazu ist das Exposé in
Betracht zu ziehen mit der neuen, mit der Steuer-
verwaltung vereinbarten Fassung, auf das ich Sie
aufmerksam machen möchte.

Auf Grund eingehender Besprechungen des Eidg.
Volkswirtschaftsdepartementes mit der Eidg. Steuer-
verwaltung wurde die Bestimmung des Art. 98 des
Entwurfes, welche die Ausgleichskassen, den Aus-
gleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung, sowie die gemäss Art. 80 von den aner-
kannten Versicherungseinrichtungen sichergestell-
ten Saldi von allen 'Steuern und ändern öffentlichen
Abgaben befreit, enger gefasst. Dabei ist grund-
sätzlich davon auszugehen, dass den Einrichtungen,
wie sie der Ausgleichsfonds und die Ausgleichskassen
darstellen, nicht mehr Steuerprivilegien eingeräumt
werden sollen, als dem Bunde selbst gemäss Art. 10
des Bundesgesetzes über die politischen und poli-*
zeilichen Garantien zugunsten der Eidgenossen-
schaft (vom 26. März 1934) zukommen. Diese Be-
stimmung befreit die Bundeskasse und alle unter
der Verwaltung des Bundes stehenden Fonds, sowie
diejenigen Liegenschaften, Anstalten und Materia-
lien, die unmittelbar für "Bundeszwecke bestimmt
sind, nur von der Entrichtung der direkten Steuern.
Für das übrige Grundeigentum, sagen wir einmal
für Anlagen in Liegenschaften usw., bleiben den
Kantonen und Gemeinden auch die direkten Steuern
gewahrt. Die indirekten Steuern werden auf der
ganzen Linie entrichtet. Das Räderwerk dieser so-
genannten indirekten Steuern darf nicht durch sub-
jektive Privilegien gestört werden. Selbstverständ-
lich sind aber Urkunden, die bei der Durchführung
der Alters- und Hinterlassenenversicherung im Ver-

'kehr unter ihren Organen verwendet werden, von
allen Abgaben zu befreien. Zum Vergleich sei noch
erwähnt, dass auch die Schweizerische Unfallver-
sicherungsanstalt in Luzern verpflichtet ist, sämt-
liche eidgenössischen und kantonalen indirekten
Steuern und Abgaben'zu entrichten, soweit es sich
nicht um Abgaben auf Aktenstücken handelt, die
unmittelbar für den Anstaltsbetrieb ausgestellt
werden, wie, beispielsweise die Prämienquittungen.

In Zusammenarbeit mit der Eidg. Steuerver-
waltung, kantonalen Finanzverwaltungen, kanto-
nalen Ausgleichskassen und Verbandsausgleichs-
kassen wurde diese neue Bestimmung über die
Regelung der Steuerfreiheit im Gebiete der Alters-
und Hinterlassenenversicherung ausgearbeitet, .

Sie haben das Resultat dieser Verhandlungen im
Entwurf nun vorgesehen als unser Antrag, als An-'
trag, der uns vom Bundesrat unterbreitet wurde.
Wir ersuchen Sie um Genehmigung. - ,

Abs t immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission Grosse Mehrheit

Art, 99—101.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de ia commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

•*

M. Fauquex: L'article 99 prévoit que la Confédé-
ration'prend à sa charge les taxes postales résultant
de l'application de l'assurance vieillesse. Je suppose
qu'en parlant de taxes postales on comprend aussi
celles des chèques postaux. Si ce n'est pas le cas,
je fais la proposition de modifier cet article et
je demande au Conseil fédéral, qui sera chargé
d'édicter les prescriptions relatives à la délimitation
de l'affranchissement à forfait, de bien vouloir
étudier avec bienveillance la franchise postale pour
les chèques postaux. Voici pourquoi: '

Les caisses cantonales, les caisses artisanales et
interprofessionnelles comptent entre 10.000 et
96.000 membres dont la plupart sont des agricul-
teurs. Ces caisses reçoivent chaque mois autant de
versements qu'elles comptent de membres et sont
débitées ainsi en moyenne de 5 à 20 centimes, soit
dé-1 à 2 francs par mois: C'est une lourde charge
surtout pour les cais*ses cantonales où les membres
n'ayant pas de compte de chèques postaux font leurs
versements non pas par virements, lesquels sont
gratuits comme vous le savez, mais aux guichets
des offices postaux, ce qui entraîne pour ces caisses
des frais que l'on peut évaluer entre 10.000 et 100 000
francs. C'est ainsi que ces frais atteignent pour le
canton de Vaud plus de 60.000 francs. La franchise
postale doit donc être totale et non partielle, sinon
les caisses industrielles à faible effectif de membres
sont avantagées d'une manière anormale par rap-
port aux caisses professionnelles et interprofession- _
nèlles, lesquelles comptent parmi leurs membres un
grand nombre de petits patrons.

Nous demandons donc que le Conseil fédéral
veuille bien examiner cette suggestion avec bien-
veillance en préparant les prescriptions complémen-
taires.

Bundesrat Stampili: Der Wortlaut von Art. 99
gibt zweifellos dem Bund die Möglichkeit, auch die
Auszahlungen durch Postcheck gebührenfrei zu
vollziehen. Eine Änderung von Art. 90 ist nicht not-
wendig. Der Bundesrat kann bei Erlass der Voll-
ziehungsvorschriften in Art. 99'vorsehen, dass die
Postcheckgebühren ebenfalls der Post vom Bund
vergütet werden. Wir wollen bei der Verordnung die
Frage prüfen und uns darüber mit der Postverwal-
tung verständigen. '

Angenommen. — Adoptés.
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Art. 102.
Antrag der Kommission.

Marginale. Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrats.

Streitigkeiten zwischen Bund und Kantonen
über die Verteilung der Zuwendungen der öffent-
lichen Hand an die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung werden vom Bundesgericht als einziger
Instanz beurteilt.

Proposition de la commission.
Note marginale. Adhérer à la décision du Con-

seil national.
Les différends qui s'élèveraient entre la Con-

fédération et les cantons au sujet de la répartition
des prestations des pouvoirs publics à l'assurance
vieillesse et survivants sont réglés par le Tribunal
fédéral statuant en instance unique.

Abs t immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Art.103.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalräts.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Art. 104—104lis—105.
Antrag der Kommission.

Art. 104. Zustimmung zum Beschluss des Na-
tionalrats.

Art. 104bis. Marginale: Übergangsbestimmungen.
1 Sofern die Voraussetzungen für die Errichtung

einer Verbandsausgleichskasse gemäss den Art. 53
und 54 erfüllt sind, die weiteren Vorbereitungen
aber bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht
mehr abgeschlossen werden können, ist der Bundes-
rat befugt, die gemäss Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung bestehende Ausgleichskasse des betreffen-
den Verbandes bis zur Errichtung der neuen Kasse,
längstens aber während eines Jahres, provisorisch
mit der Durchführung der Versicherung für die
Verbandsmitglieder und deren Arbeitnehmer zu
beauftragen.

2 In Kantonen, in denen der in Art. 60 vorge-
schriebene besondere kantonale Erlass nicht bis
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes beschlossen wer-
den kann, hat die Kantonsregierung die gemäss
Lohn- und Verdienstersatzordnung bestehende kan-
tonale Ausgleichskasse provisorisch mit der Durch-
führung der Versicherung für die in Art. 63, Abs. 3,
genannten Personen zu ^beauftragen. Art. 105,
Abs. 3, bleibt vorbehalten.

3 Auf die gemäss Abs. l und 2 mit der Durch-
führung der Versicherung provisorisch beauftragten
Ausgleichskassen der Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung finden die Vorschriften der Art. 54, 59,
Abs. 2, 62 bis 69, 71 und 79 sinngemäss Anwendung.

4 Versicherungseinrichtungen, die erst im Laufe
des dem Inkrafttreten 'dieses Gesetzes folgenden
Jahres anerkannt werden können, ist auf Gesuch

himdie Anerkennung rückwirkend auf das Datum
des Inkrafttretens auszusprechen.

Art. 105. Marginale 8 und Abs. 2,3. Zustimmung
zum Beschluss des Nationalrats.

' 1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1948 in Kraft.
Der Bundesrat ist befugt, nach Aufnahme des Ge-
setzes in die eidgenössische Gesetzessammlung
einzelne Bestimmungen organisatorischer Natur
schon vor dem 1. Januar 1948 in Kraft zu setzen.
Sofern bis zu diesem Zeitpunkt die Gesetzgebung
über ' die Aufbringung des Bundesanteils gemäss
Art. 84 noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist,
hat der Bundesrat das Inkrafttreten des Gesetzes
bis zu jenem Zeitpunkt zu verschieben, in dem die
Deckung der vom Bund nach Art. 84 aufzubrin-
genden Leistungen sichergestellt sein wird.

Proposition de la commission:
Art. 104. Adhérer à la décision du Conseil

national.
Art. 104bis. Note marginale: Dispositions tran-

sitoires.
1 Pour autant que les conditions prévues par

les articles 53 et 54 pour la création d'une caisse
de compensation professionnelle sont remplies, mais
que les autres préparatifs ne peuvent plus être
réglés jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente
loi, le Conseil fédéral est autorisé à charger provi-
soirement la caisse de compensation professionnelle
créée, conformément aux régimes des allocations
pour perte de salaire et de gain pour une association
professionnelle donnée, d'appliquer l'assurance pour
ce qui est des membres de l'association «et leurs
employés et ouvriers et ce jusqu'à la constitution
de: la nouvelle caisse,, mais pendant une année au
plus.

2 Dans les cantons où le décret spécial prescrit,
par l'article 60' ne pourra pas être rendu jusqu'à
l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouverne-
ment cantonal chargera provisoirement la caisse
cantonale de compensation créée conformément aux
régimes des allocations pour perte de salaire et dé
gain d'appliquer l'assurance pour ce qui est des
personnes visées' par l'article 6*3, 3e alinéa. .L'article
105, 3e alinéa, est réservé.

3 Les articles 54, 59, 2* alinéa, 62 à 69, 71 et
79 sont applicables par analogie aux caisses de com-
pensation des régimes des allocations pour perte
de salaire et de gain chargées, conformément aux
dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article,
de la gestion provisoire de l'assurance.

4 La reconnaissance des institutions d'assurance
aura, sur requête, effet rétroactif à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, lorsque ces institu-
tions ne pourront être reconnues qu'au cours de
l'année faisant suite à celle de l'entrée en vigueur
de la présente loi.

Art. 105. Note marginale et al. 2, 3. Adhérer à
la décision" du Conseil national.

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publi-
cation de la présente loi dans le recueil officiel des
lois de la Confédération, à mettre en vigueur,
déjà avant le 1er janvier 1948, certaines disposi-
tions particulières se rapportant à l'organisation.
Au cas où la législation réglant la participation de
la Confédération à la couverture financière conformé-
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ment à l'article 84 n'aurait pas acquis force de loi
à ce moment-là, le Conseil fédéral retardera la mise
en vigueur jusqu'au moment où le financement des
prestations incombant à la Confédération en vertu
de l'article 84 sera assuré.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 104, 104bis
und 105 sind miteinander zu behandeln. Es betrifft

. die.1 Einführung des Versicherungswerkes in der
Übergangszeit. Die reibungslose Einführung der
Alters- und Hinterlassenenversicherung auf den
1. Januar 1948 macht es notwendig, dass eine ganze

' Reihe von organisatorischen Vorbereitungen bis zu
diesem Datum abgeschlossen werden können. -Da
für die Inangriffnahme dieser Vorbereitungen keine
gesetzliche Vorlage besteht, ist es notwendig, dass
verschiedene Bestimmungen organisatorischer Na-
tur vom Bundesrat schon vor dem 1. Januar 1948
in- Kraft gesetzt 'werden können. Zu denken ist in
erster Linie an die Art. 53 und 53 bis, Einrichtung
der Verbandsausgleichskassen; Art. 54, Sicherheits-
leistung; Art. 55, Verfahren für die Errichtung
von Ausgleichskassen; Art. 60, Errichtung der kan-
tonalen Ausgleichskassen; Art. 61, Errichtung der
Ausgleichskassen des Bundes ; Art. 64, Errichtung
der Zweigstellen; Art. 70, Errichtung der zentralen
Ausgleichsstelle; Art. 72, ^ Einsetzung der eidge-
nössischen Alters- und Hinterlassenenversicherungs-
kommission ; Art. 74—80, Anerkennung von Ver-
sicherungseinrichtungen; Art. 85, Errichtung des
Ausgleichsfonds und Art. 87, Ernennung des Ver-
waltungsrates- der Ausgleichsfonds. Das sind die
verschiedenen Vorkehren, die noch bis zum 1. Ja-
nuar *1948 notwendig würden. Selbstverständlich
können alle diese Bestimmungen erst dann in Kraft
treten, wenn das Gesetz vom Volk angenommen
worden ist, sei es stillschweigend, sei es durch
Nichtergreifung des Referendums, 'sei es anlässlich
einer Volksabstimmung. Das Merkmal hierfür ist
die Aufnahme des Gesetzes in die eidgenössische
Gesetzessammlung, weshalb es gegeben erscheint,
den Bundesrat zu ermächtigen, nach Aufnahme des
Gesetzes in die eidgenössische Sammlung einzelne
Bestimmungen organisatorischer Natur in Kraft zu
setzen. Dazu kommt noch folgendes : Da das Gesetz,
falls das Referendum nicht ergriffen wird, frühestens
im Frühjahr .1947, und falls das Referendum
kommt, frühestens im Sommer 1947 in die eidge-
nössische Gesetzessammlung aufgenommen werden
kann, bleibt für die Vorbereitungsarbeiten wenig
Zeit. 'Es erscheint als fraglich, ob in einer verhält-
nismässig so kurzen Zeit alle Ausgleichskassen er-
richtet, alle kantonalen Erlasse beschlossen und
alle Versicherungseinrichtungen, die es wünschen,
anerkannt werden können. Aus diesem Grunde
scheint die Aufnahme einer weiteren Übergangs-
bestimmung notwendig, gemäss welcher die diesen
Ausgleichskassen obliegenden Aufgaben bis zur
Konstituierung der neuen Kassen, spätestens aber
bis 31. Dezember 1948 von den bestehenden Aus-
gleichskassen durchgeführt 'werden können, und
gemäss welchen die Anerkennung von Versiche-
rungseinrichtungen, sofern sie' erst im Laufe des
Jahres 1948 angesprochen werden, rückwirkend
auf 1. Januar 1948 geht. Auf diese Weise kann die

i ordnungsgemässe Durchführung der Versicherung
ab 1. Januar 1948 sichergestellt werden. In diesem

Sinne möchten wir Ihnen empfehlen, die Bestim-
mungen des Art. 104, 104bis-und 105 zu akzep-
tieren. • - ,

Art. 105 war noch abzuändern und der Tatsache
der Zusammenfassung der : Finanzierungsbestim-
mungen im Versicherungsgesetz anzupassen. Ferner
.ist ihm ein Absatz beizufügen, wonach der Bundes-
rat befugt ist, nach Aufnahme des Gesetzes in die
eidgenössische. . Gesetzessammlung einzelne Be-
stimmungen, wie ich bereits ausgeführt habe, vor-
her in Kraft zu setzen. -Ich beantrage Ihnen, wie
gesagt, Art. 104, 104 bis und 105 anzunehmen/

Art. 104. Angenommen. —: Adopté.
f •

Art. 104bis. Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission Grosse Mehrheit

Art. 105. Für den Antrag der Kommission
Grosse Mehrheit

Präsident: Damit ist die Vorlage durchberaten.
Ich möchte Sie anfragen, ob Sie noch Rückkom-
mensanträge stellen wollen. ,

M. Bosset: Mon collègue, M. Petrig,.-et moi-même
voudrions vous prier de demander au Conseil fédé-
ral s'il verrait une objection à ce que l'on revienne
à'l'article 43. Vous vous souvenez peut-être que
lors de la première lecture de cet article nous-avions
demandé qu'on examine la possibilité de renoncer,
à toute discrimination dans la fixation des rentes
transitoires selon que le bénéficiaire habite une
région urbaine, mi-urbaine ou rurale; Notre «pro-
position avait été repoussée, mais il nous est revenu
des échos d'approbation émanant de nombreuses
personnes qui estiment, elles aussi, que s'il était
justifié autrefois de soumettre à un régime différent
les personnes selo-n qu'elles habitent la campagne
ou la ville, cette'différenciation ne se justifie plus
aujourd'hui par les, motifs que l'on ayait'invoqués,-
notamment lorsqu'il s'était agi de fixer les secours
en faveur des vieillards et des survivants en vertu
de dispositions fédérales.

En effet,, le coût des marchandises nécessaires
à l'existence est exactement, je l'ai dit et je le
répète, le même à la ^campagne qu'à la ville. • On
n'assiste pas à une réduction des prix de vente de
ces denrées, réduction qui existait autrefois, parce
qu'un débitant d'un petit magasin de campagne
ou de la montagne pouvait avoir des prix de vente
inférieurs à ceux de la ville, parce que ses frais
généraux étaient aussi inférieurs. Aujourd'hui, ce"
n'est pas le cas. Toutes ces marchandises sont en
quelque sorte réglementées quant à leur prix et
on achète un kilo^de sucre exactement au même
prix dans une petite localité de la montagne qu'en
ville. Il n'y a aucune différence quelconque.

Si vous voulez acheter des étoffes, vous' les
payerez exactement la même chose dans la plus re-
culée des bourgades de notre pays qu'à Berne, à
Zurich ou à Baie. Par conséquent cette différen-
ciation ne se justifie' pas. La question des loyers
est absolument insignifiante et nous pensons que
cet argument ne justifie pas une différence aussi
considérable que celle qui' existe notamment,'par
exemple,, pour des. rentes transitoires de couples



10. Dezember 1946' 443 — Bundesgesetz ARV. Finanzierung àer AHV.

qui passent de 1200 à 77Q francs'suivants la localité
considérée. Et puis, il est absolument, comment
dirais-je, difficile, presque impossible de fixer
cette différenciation de zones. On peut taxer d'ar-
bitraire la qualification que l'on donnera à telle
localité pour déclarer qu'elle est mi-urbaine alors
que le coût de la vie y est exactement le même que
dans la grande ville.

Je n'allonge pas puisqu'il s'agit d'un retour sur
une question qui a déjà été débattue ici, mais M.
Petrig et moi nous vous demandons de bien vou-
loir admettre une seule rente transitoire pour toute
la population et de la fixer au chiffre qui est prévu
pour les localités urbaines.

Bundesrat Stampf li: Ich bin wirklich erstaunt,
dass ein Mitglied der Kommission, das alle Diskus-
sionen über Art. 43 mitgemacht hat, am Schluss
der Beratung einen solchen Antrag stellen kann.
Herr Ständerat Bosset weiss ganz genau,'dass über
die Frage der Differenzierung der Bedarfsrenten
nach städtischen, halbstädtischen und ländlichen
Verhältnissen in der nationalrätlichen Kommission,
im Nationalrat und in der ständerätlic'hen Kom-
mission die längsten und lebhaftesten Diskussionen
stattgefunden haben. Das Ergebnis war, dass der
Mindestsatz für ländliche Verhältnisse erhöht wurde.
Alle Anträge seitens der Vertreter der städtischen
Verhältnisse wurden abgelehnt, das ganze Ergebnis
dieser langen Auseinandersetzungen war also eine
Verbesserung zugunsten der Übergangsrenten für
ländliche Verhältnisse. Damit ist man nicht zufrie-
den, sondern Herr Ständerat Bosset stellt Ihnen'
nichts weniger als den Antrag, sämtliche Über-
gangsrenten, diejenigen für ländliche und halb-
städtische Verhältnisse auf das Niveau der städti-
schen Verhältnisse zu heben. Herr Ständerat Bosset
kann sich Rechenschaft über die finanzielle Aus-
wirkung eines solchen Antrages geben. Wir haben
darüber die ständerätliche Kommission und den
Rat selb'st nie in Zweifel gelassen. Dieser Antrag
hätte zur Folge, dass die jährlichen Ausgaben um
30 Millionen erhöht würden. Sie selbst hatten Be-
denken, jene Änderung eintreten zu lassen, wonach
die Rentenberechtigung schon am ersten Tag des
auf die Erreichung des 65. Altersjahrs folgenden
Kalenderhalbjahres'eintreten soll, weil das eine Er-
höhung der jährlichen Ausgaben um ca. 10 Millionen
zur Folge hat. Dagegen hatte auch Herr Bosset
Bedenken, aber unbedenklich stellt er*Ihnen heute
einen Antrag, 'der eine Erhöhungxder jährlichen
Ausgaben um 30 Millionen zur Folge hätte. Ich
frage mich .nur, ob Herr Bosset geschlafen hat, als
ich seinerzeit 'in der ständerätlichen Kommission
diese Auswirkungen eingehend genug ausmalte.
Wenn „quelques personnes" darüber Herrn Bosset
belehrt haben, dass diese Unterschiede untragbar
sind, so war es Sache des Herrn Bosset, diese „quel-
ques personnes" darüber zu belehren, welche finan-
ziellen Konsequenzen "ihre Wünsche hätten, aber
sich nicht von diesen „quelques .personnes" veran-
las'sen zulassen, am Schluss der Beratung einen
solchen unmöglichen Antrag zu stellen. Dann sollte
man im Alter des Herrn Bosset und wenn man einer
kantonalen Regierung mit städtischen, halbstädti-
schen und ländlichen Verhältnissen während mehr
als 20 Jahren angehört, nicht behaupten, es bestän-

den zwischen Stadt und Land keine Unterschiede
in den Lebenshaltungskosten. 'Jetzt ist Lausanne
in die Reihe der • Grossstädte aufgerückt und der
erste 100 000. Einwohner ist sogar mit einem Spar-
heft beehrt worden. Auch in Lausanne hat man also
Freude an diesem Unterschied, ist man entzückt
darüber, dass die Hauptstadt Grossstadt geworden
ist. Dass'Unterschiede bestehen nicht nur in den

.„loyers", sondern auch in ändern Lebensbedürf-
nissen, wird niemand bestreiten wollen. Diese Unter-
schiede kommen in den bestehenden Fürsorgelei-
stungen zum Ausdruck. Das haben wir in der Alters-
fürsorge feststellen können, da, wo die Kantone
dann selbst bezahlen, wo sie ins eigene Portemonnaie
grçifen müssen,' da machen sie Unterschiede. Die
ländlichen Kantone finden bald einmal Fürsorge;
beitrage genügend, die in städtischen Verhältnissen
als absolut unzulänglich empfunden werden.

Die Abstufung der Übergangsrenten wurde vom
Bundesamt für Sozialversicherung nach langen
Untersuchungen vorgenommen, es hatte grosse Er-
fahrungen gerade durch die Altersfürsorge und
konnte feststellen, wie bei dieser Altersfürsorge von
den Kantonen selbst deutliche Unterschiede in den
Fürsorgeleistungen gemacht wurden. Nun sollen sie
jetzt nicht mehr berechtigt sein, wo der Bund die
Hauptsache zu bezahlen hat. Das können wir unmög-
lich als berechtigt anerkennen. Die Unterschiede
bestehen nicht nur in den Mietzinsen, sondern auch
in ändern Lebensbedürfnissen, das habe ich selbst
feststellen können, als ich vom Land nach Bern,
zog, was für einen Unterschied es ausmacht, wenn
man jede Sälatstaude, jede Birne und jede Gurke
auf dem Markt kaufen muss oder wenn man sie
in seinem Garten pflanzen kann.

Ich möchte Sie daher dringend bitten, nicht auf
einen solchen neuralgischen Punkt der Vorlage zu-
rückzukommen. Wenn diesem Antrag Folge gegeben
und beschlossen würde, nach Antrag des- Herrn
Bosset, dass die Renten für ländliche und halb-
städtische "Verhältnisse auf die Höhe derjenigen für '
städtische Verhältnisse heraufgesetzt werden, dann
können, Sie etwas erleben, dann ist es selbstver-
ständlich, dass die Vertreter städtischer Verhältnisse
Verlangen werden, dass die Ansätze ,auch' für
städtische Verhältnisse erhöht werden. Dann wird
die Mehrausgabe nicht bloss 30 Millionen, 'sondern
viel höher sein. Ich habe Ihnen wiederholt -ausge-
führt, dass die Ansätze für die Übergangsrenten
auch bestimmend sind für die Höhe, der Vollrenten,
denn wir können- unmöglich, wenn wir Leuten in
ländlichen Verhältnissen, die nie einen Beitrag
bezahlt haben, eine Altersrente 'von 750 Franken
und eine Ehepaar-Altersrente von 1200 .Franken
.gewähren, nachher für städtische. Vollrenten, für
welche Beiträge bezahlt wurden, niedrigere Ansätze
vorsehen. Diese Erhöhung hätte unvoraussehbare
E'olgen, sie-würde„zu einer ganz neuen Rentenskala
für'die Vollrenten führen. Dann können wir wieder
von vorn anfangen. Neue Berechnungen wären er-
forderlich. Diese können wir nicht von heute auf
morgen aus dem Ärmel schütteln. Die Folge wäre
eine Verschiebung der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung ad calendas graecas. Keine Rede da-
von, dass wir in der-Lage wären, die nötigen Be-
rechnungen . zwischen' Weihnachten und Neujahr
durchzuführen. Die Folge wäre, dass die Inkraft-
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setzung um Monate, um mindestens ein halbes Jahr,
hinausgeschoben werden müsste. Es ist nicht die
Absicht des Herrn Bosset, aber sein Antrag wäre
nichts anderes als eine Sabotage. Daher muss ich
Sie bitten, am Schluss der Beratungen solche An-
träge, auf fundamentale Bestimmungen zurückzu-
kommen, die für den ganzen Aufbau des wichtigsten
Kapitels, nämlich der Versicherungsleistungen,
massgebend sind, abzulehnen.

Präsident: Ich verweise Sie auf Art. 57 unseres
neuen Geschäftsreglementes : „Eine kurze Begrün-
dung eines Wiedererwägungsantrages und eines
Gegenantrages ist gestattet. Der Rat entscheidet
ohne weitere Diskussion."

Iten: Es ist richtig, was der Herr Präsident
gesagt hat, dass man weiter diese Frage nicht dis-
kutieren kann. Ich möchte das auch nicht tun,
sondern nur feststellen, dass Herr Bosset nicht den
Antrag gestellt, es solle Art. 43 in einem bestimmten
Sinne geändert werden; sondern es handelt sich
auch für ihn nur darum, ob wir auf diesen Art. 43
zurückkommen sollen oder nicht. Ich werde diesem
Rückkommensantrag zustimmen, nicht um dem
materiellen Antrag von Herrn Bosset zuzustimmen,
sondern, weil ich selber einen eigenen Antrag zu
Art. 43 zu stellen hätte.

Abs t immung. — Vote.
Für den Antrag Bosset • 6 Stimmen

• Dagegen 22 Stimmen

Altwegg, Berichterstatter: Ich möchte Sie er-
suchen, bei Art. 6 und 8 noch eine Korrektur vor-
zunehmen, die ebenfalls Herrn Muheim, als dieser
seinen Abänderungsantrag bei Art. 30 stellte, ent-
gangen ist, und worauf wir erst in der Folge auf-
merksam geworden sind. Herr Muheim hat bekannt-
lich den Antrag gestellt, dass gewisse Kategorien
Versicherter, deren Lohn- und Verdienstersatzbei-
träge von 4 auf 2 % nach einer bestimmten Skala,
reduziert werden könnten, trotzdem Anspruch auf
die Vollrenten haben sollen. Sie haben mehrheit-
lich zugestimmt. Damit fällt die Vorschrift, die in
den Art. 6 und 8 eingebaut worden war, als der
Antrag Muheim noch nicht bekannt war, dahin; sie :
lautet: „Es ist jedoch dem Versicherten freigestellt,
den vollen Versicherungsbeitrag zu entrichten." Es
wird nun niemandem einfallen, die vollen Prämien
zu bezahlen, wenn er mit der halben Prämie die
ganze Versicherungsleistung erlangen kann. Ich
möchte Ihnen empfehlen, diesen Satz in Art. 6 und
8 zu streichen.

Abstimmung. —• Vote.
Für den Rückkommensantrag Altwegg 23 Stimmen
Dagegen l Stimme

Für den Abänderungsantrag Muheim Mehrheit

Präsident: Weitere Rückkommensanträge wer-
den nicht gestellt.

Gesamtabs t immung . - Vote sur l'ensemble.
Für Annahme des Gesetzentwurfes 31 Stimmen

(Einstimmigkeit bei einigen Enthaltungen)

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Postulat der Kommission.
Flükiger: Ich möchte daran erinnern, dass ich

beim Eintretensvotum das Postulat bereits begrün-
det habe. Ein Anlass zu weiteren Ausführungen
darüber erübrigt sich.

Präsident: Der Bundesrat erklärt sich bereit, das
Postulat entgegenzunehmen. «

Abstimmung. — Vote.
Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

An den Bundesrat.
(Au Conseil fédéral.)

II. Vorlage.

, Präsident: Eintreten haben Sie bereits beschlos-
sen.

Artikelweise Be.ratung. - Discussion des articles.

Titel und Ingress.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
/.

Titre et préambule.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. —• Adoptés.

Erster Abschni t t :
Die Beiträge aus öffentlichen Mitteln.

Art.l. .
Antrag der Kommission.

Marginale und Abs. 1. Zustimmung zum Be-
schluss des Nationalrats.

Die Änderung berührt nur den französischen
Text.

' Mehrhe i t :
Abs. 2. Zustimmung zum Beschluss des Natio-

nalrats.
Minde rhe i t (Bosset, Fauquex): •

2 , .

.. . sind drei Viertel der Zuwendungen aus
öffentlichen Mitteln vom Bund und ein Viertel von
den Kantonen aufzubringen.

Proposition de la commission.
Note marginale. Adhérer à la décision du Con-

seil national.
Al. 1. Les prestations qui doivent être faites par

les pouvoirs publics en faveur de l'assurance vieil-
lesse et survivants, s'élèvent annuellement, sous
réserve de l'article 34quàter, 5e alinéa, de la Consti-
tution fédérale, à:

Major i t é : .
Al. 2. Adhérer à la décision du Conseil national.

Minori té (Bosset, Fauquex):
2... la Confédération prend à s'a charge les trois

quarts et les cantons prennent à leur charge un
quart des prestations des pouvoirs publics.
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Altwegg, Berichterstatter der Mehrheit: Art. l,
Abs. l enthält die Treppe, auf die im Eintretens-
votum wiederholt hingewiesen wurde und die von
keiner Seite bestritten ist. Der Interpretations-
streit, ob nach Art. 34quater, Abs. 5 unserer
Bundesverfassung die Leistung aus öffentlicher
Hand jedes einzelne Jahr oder nur "total nicht mehr
als die Hälfte des Gesamtbetrages ausmachen dürfe,
ist obsolet, weil nach Feststellungen der Techniker
in allen drei Stufen die Aufwendungen der öffent-
lichen Hand die Beiträge der Wirtschaft nicht er-
reichen, also nicht mehr als die Hälfte der Gesamt-
aufwendungen ausmachen. v

Zu Abs. 2 : Die Kommission stimmt dem Antrag
zu, dass die Regelung des Verteilers zwischen Bund
und Kanton nur für die ersten zwanzig Jahre gelten
soll.

Ein anderer Antrag ist auch in der Kommission
nicht gestellt worden. Dagegen möchte eine Minder-
heit die kantonalen Leistungen auf einen Viertel
beschränken. Bekanntlich ist der Verteiler jetzt %
und 2/3. Mit 9 gegen 4 Stimmen haben wir aber dem
Nationalrat zugestimmt, und zwar war die Frage
massgebend, welches Budget wohl als elastischer
zu bezeichnen wäre, dasjenige des Bundes oder
dasjenige der Kantone, und auch als kantonaler

•Regierungsmann habe ich die Auffassung, dass wir
doch in den Kantonen jetzt noch etwas leichter
budgetieren können und wollen als im Bunde. Viel-
leicht lernt man es dort auch noch. Die heutige
Belastung der Kantone mit % von 160 Millionen
wäre 53% Millionen; von denen gehen 6% Millionen
weg. Die kommen aus dem Ausgleichsfonds zur
Entlastung finanzschwacher Kantone, bekanntlich
aus dem Lohn- und Verdienstersatzfonds, der bis
jetzt auf 400 Millionen geschätzt wird. Damit geht
die Belastung der Kantone von 53% auf 47 Millio-
nen zurück und damit bereits unter die 47*4 Millior
nen, die den Viertel ausgemacht hätten, wenn man
bei - der ersten Berechnung von 190 Millionen des.
Entwurfes hätte bleiben müssen, was glücklicher-
weise nicht der Fall ist. Wenn wir aber die Kantone
jetzt mehr entlasten würden, also auf einen Viertel,,
so würde natürlich mit den % der Bund entspre-
chend mehr belastet. Das würde 14 Millionen mehr
ausmachen. Wenn wir Wert darauf legen, dass we-
nigstens in den ersten 20 Jahren die ganze Finan-
zierung gedeckt ist, dann müssten wir dafür sor-
gen, dass für diese 14 Millionen eine Deckung vor-
handen ist. Man müsste entweder diese 400 Millionen
nicht nur mit dem Zins, sondern aus dem Fonds
angreifen, trotzdem in der Vorlage von einem unan-
tastbaren Fonds die Rede ist, oder man müsste,
was jetzt schon irgendwo zu lesen war, diesen
Fonds von 400 auf 500 Millionen oder noch mehr
erhöhen, was dann aber diese unangenehme und
unschöne Diskussion über die Verteilung dieser
Burgunderbeute, d. h. dieser Millionen aus derLohn-
und Verdienstersatzordnung noch weiter kompli-
zieren würde. Mit der vorgeschlagenen Entlastung
der finanzschwachen Kantone — es ist das wenig-
stens in einzelnen Fällen meines Erachtens nicht so
tragisch zu nehmen — .zahlen dieselben bereits
weniger als einen Viertel der öffentlichen Hand.
Im Nationalrat machte ein entsprechender Antrag,
die Verteilung l zu 3 vorzunehmen, glaube ich, nur
11 Stimmen. Wir haben keinen Grund, hier eine

SUnderat. — Conseil des Etait. If46.

aussichtslose, ernste Differenz mit dem Nationalrat
zu schaffen. Wie gesagt, die Kommission beantragt
Ihnen hier Zustimmung zum Nationalrat.

M. Bosset, rapporteur de la minorité: Comme on
dit dans les milieux ecclésiastiques, je prends la
parole avec crainte et tremblement, parce, qu'on
a un peu l'impression en intervenant dans ce débat
d'être considéré comme un trouble-fête, comme
quelqu'un qui veut saboter une grande œuvre na-
tionale parce que, sur tel ou tel point de détail, on
n'est pas d'accord avec le haut représentant du
haut Conseil fédéral ou avec l'éminent et — il me
permettra de le lui dire — un peu autoritaire
président de notre commission. Je pense cependant
qu'on a bien le droit d'avoir une opinion qui ne
concorde pas essentiellement avec ce que l'on est
convenu d'appeler l'autorité gouvernementale, mal-
gré tout le respect que l'on a, cela va sans dire,
pour cette autorité. C'est ainsi que j'ai été vigou-
reusement pris à partie il y a un instant par le re-
présentant de cette autorité gouvernementale pour
avoir eu «l'audace» de ne pas accepter sans autre
toutes les dispositions du projet de loi et de m'être
permis de demander que l'on examine à nouveau
un article qui me paraissait devoir être modifié
quelque peu.

C'est pourquoi il me faut beaucoup de courage
— et je m'efforcerai d'en avoir — pour revenir sur
une disposition et soutenir un point de vue qui
n'est ni celui du^ Conseil fédéral, ni celui du prési-
dent de la commission. De quoi s'agit-il ? Il s'agit
en réalité d'une question que j'avais déjà soulevée
au sein de la commission' où nous avions, mon col-
lègue, M. Fauquex, et moi-même — c'était une pro-
position ̂ de minorité — demandé que la répartition
prévue au 2e alinéa de l'article 1er, relatif aux
charges incombant à la Confédération et aux can-
tons, soit très légèrement modifié. Nous demandions
que la Confédération prenne à sa charge % des
prestations qui sont prévues à l'article 2 et les
cantons %, alors que le texte gouvernemental pré-
voit 2/3^%.«Cela ne représente pas, je crois, une
somme considérable pour la -Confédération; mais
pour les cantons il s'agit en revanche d'un montant
assez important. J'ai fait remarquer déjà au sein
de la commission — et je jie fais» ici que répéter
ce que j'ai dit afin de montrer que sur ce point
je n'ai pas changé d'opinion — que la Confédéra-
tion s'est attribué la totalité des recettes provenant
de l'imposition du tabac et des boissons distillées.
D'un autre côtéj la Confédération empiète aussi
sur le domaine fiscal des cantons dans quantité de
domaines. L'ancienne formule selon laquelle les
impôts directs reviennent aux cantons et les impôts
indirects, c'est-à-dire les droits de douane, à la
Confédération, est périmée depuis longtemps. Lés
cantons n'ont pas, n'ont plus les possibilités fis-
cales qu'avait ou qu'a la Confédération aujourd'hui
et je pense que l'on doit tenir compte aussi de cette
évolution. Le chef du Département fédéral des
finances nous dira peut-être que la situation finan-
cière des cantons est meilleure que celle de la Con-
fédération. C'est un point de vue que l'on peut
discuter et sur lequel on peut diverger d'opinion.
Je crois cependant que, malgré les apparences, la
situation d'un grand nombre de cantons est beau-
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coup plus/difficile que les chiffres ne le laissent ap-
paraître. Il est, d'autre part, incontestable qu'un
certain nombre de cantons ne peuvent plus trouver
les ressources nouvelles que la Confédération, avec
l'ingéniosité bien connue des collaborateurs du
Département des finances, arrive encore à découvrir.

Ce sont les motifs pour lesquels j'ai fait minorité
au sein de la commission et c'est pourquoi nous

• vous demandons que cette proportion soit revue
dans la mesure que je vous ai indiquée. Telle est la
proposition qui avait été faite et que nous reprenons
aujourd'hui.

Bundesrat Nobs: Herr Kommissionspräsident
Altwegg hat die arithmetische Seite dieser Auf-
teilung der Beitragsleistung, sehr richtig auseinan-
dergesetzt. Man hat seinerzeit, als die erste Treppe
noch auf einen Betrag von 190 Millionen angesetzt
war, von den Kantonen aus die Beteiligung der
Kantone auf % zu reduzieren gewünscht. Das
hätte dann 47% Millionen. ausgemacht, und auf
den Bund wären 142% Millionen gefallen. Nun,

1 nachdem der Gesamtbeitrag auf 160 Millionen re-
duziert worden ist, würde die Aufteilung % Bund,
% Kantone den Kantonen einen Betrag von nur
40 Millionen ausmachen, dem Bund aber 120 Mil-
lionen. Wenn man die Leistungen aus dem Aus-
gleichsfonds in Berücksichtigung zieht, haben die
Kantone "selber jetzt noch 46% Millionen auf-
zubringen. Wir sind also gar nicht sehr weit von

' jenem Viertel entfernt, der seinerzeit postuliert
worden ist, und dann wird dieses Viertel namentlich
für eine grössere Zahl von Kantonen de facto durch
die Ausgleichsleistung noch unterschritten. Zehn
Kantone zahlen jetzt schon weniger als ein Viertel
von der neuen Aufteilung ausmachen würde, sind
also schon unter diese Quote gegangen. Nun will
der Antrag von Herrn Ständerat Bosset nochmals
tiefer gehen. Welches wären die Konsequenzen
für den Bund ? Er müsste dann 120 Millionen über-
nehmen und käme um einen Betrag von 13 bis
14 Millionen höher als nach der vorliegenden Finan-
zierung. Herr Ständerat Bosset hat es unterlassen,
zu sagen, wo der Bund diese 14 Millionen hernimmt.
Wenn Sie dieses Loch durch Annahme des Antrages •
des Herrn Ständerat Bosset jetzt in die Finanzie-

- rung hineinbringen würden, dann müssten Sie die
Vorlage an den Bundesrat zurückweisen, um in
erster Linie die Finanzierung für die 14 Millionen
zu suchen, denn sie ist nicht da. Ein solcher Antrag
würde die Wirkung haben, dass wir das überaus
grosse Schwierigkeiten bietende Kapitel der Finan-
zierung wieder von -vorne zu bearbeiten anfangen
müssten. Ein solcher Antrag ist sicher im heutigen
Zeitpunkt einmal sachlich überholt, weil er sich
nicht mehr rechtfertigt; dann ist er aber auch zeit-
lich nicht mehr möglich, weil er die Verschiebung
der gesamten Arbeit um viele Monate bringen

^ würde; je nachdem,'was dann für Finanzierungs-
vorschläge kämen, rtiüsste man sich noch fragen,
ob weitere gesetzliche Voraussetzungen, zum Bei-
spiel verfassungsrechtliche, zu erfüllen wären, um
diese Finanzierung dann beizubringen. Und dann

'kann man gewiss ohne Übertreibu'ng sagen, dass die
Budgetlage dés Bundes und die Verschuldung des
Bundes doch im Vergleich zu der Lage aller Kantone
eine recht-ungünstige ist. Die Kantone können das

jetzt leisten, was ihnen zugemutet worden ist. Bei
den bedeutenden Erleichterungen, die wir geschaffen
haben durch die Heranziehung der Zinse des. 400
Millionen-Fonds, werden ja zahlreiche Kantone um
25, 30, 35, 40, 50—60% entlastet, so dass die Kan-
tone, die man wirklich als finanzschwach bezeichnen
kann, in der Tat jetzt eine so weitgehende Ent- • ' •
lastung erfahren, dass ein derartig grobes Mittel wie
die Herabsetzung des kantonalen Anteils auf %
nicht mehr gerechtfertigt werden kann.

Erlauben Sie mir noch, Herrn Ständerat Bosset
zu sagen, dass es gewiss selbstverständlich ist, dass
man hier Anträge stellen kann. Wir kennen Herrn
Bosset ja sehr wohl als einen Parlamentarier, dem
es nie an der Zivilcourage gefehlt hat, Anträge zu
stellen und zu begründen; aber es kommt doch
darauf an, ob diese Anträge noch vertretbar, ob sie
sachlich zu rechtfertigen sind. Da ist nun doch '
auch zu sagen, dass die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung so, wie sie jetzt in ihren Grundlagen,
in ihrer ganzen Struktur aufgebaut ist, ein Gemein-
schaftswerk des Bundes mit den Kantonen ist. Je
mehr Sie die Kantone herausnehmen und ihren
Anteil reduzieren, desto weniger hat das Werk
dann Deinen -föderativen Einschlag Und desto mehr '
führt es eindeutig zu einer zentralistischen Lösung.
Ich glaube nicht, dass das dem Werke förderlich
wäre,-sondern der Gedanke, wie er schon vom ">
Verfassungsartikel aus geplant und gedacht ist,
dass Bund und Kantone das Werk gemeinsam finan-
zieren sollen, sollte aufrecht erhalten und nicht
abgeschwächt werden durch immer weitergehende
Herabsetzung der kantonalen Leistungen, Herab-
setzungen, die zudem vom Gesichtspunkte der
Bundesfinanzen aus absolut nicht annehmbar
wären. Ich möchte Sie bitten, den Antrag von
Herrn Ständerat Bosset abzulehnen.

Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 25 Stimmen •
Für den Antrag der Minderheit 6 Stimmen

' Art. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung, zum Beschluss des Nationalrats.

Antrag Pictet.
Der Bund leistet seine Beiträge aus den Mitteln,

die ihm aus der Belastung des Tabaks und der ge-
brannten Wasser sowie aus der Gesamtheit oder
einem Teil der Mittel, die ihm-aus einer allgemeinen
Steuer auf alkoholische Getränke urtd Tafelwasser
zufliessen. '

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
i .

Proposition Pictet.
La Confédération fournit sa contribution à

l'aide des ressources qu'elle tire de l'imposition du
,tabac'et des boissons distillées, ainsi que de tout
ou partie des ressources qu'elle retire de l'impôt
général sur les boissons alcooliques et sur les eaux
de table.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 2 behandelt die
Finanzierung des Bundesanteils an der Versiehe-
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rung_während der ersten 20 Jahre (also Tabak,
gebrannte Wasser und Fondszinse). Für den Fall,
dass diese drei Bundesquellen nicht genügen soll-
ten, um die verlangten 1062/3 Millionen Franken auf-
zubringen, ist im Art. 5 vein Ventil vorhanden bei
den Bestimmungen über die Tabakbesteuerung,
indem in diesem Notfalle der Bundesrat die ein-
zelnen Ansätze des Tabaktarifes bis auf 20 % er-
höhen kann. Diese Bestimmung ist im Verhand-
lungsresultat, sagen wir einmal als Kompromiss
mit den Tabakinteressenten, inbegriffen.

Der Art. 2 enthält hier als dritte Quelle für den
Bund die Zinse des Spezialfonds für die Alters- und
Hinterlassenenversicherung. Es rechtfertigt sich
vielleicht, sei es zu Händen des Protokolls oder
eventuell auch zur Klarstellung im Rate, die drei
wesentlichen Fonds einmal auseinanderzuhalten,
die hier bei diesem grosseri Versicherungswerk eine
nicht unbedeutende Rolle spielen.'

Hier in Art. 2 ist die Rede von einem Spezial-
fonds für die Alters-und Hinterlassenenversicherung.
Das ist der Fonds, der aufgelaufen ist, bevor Ta-
bak und gebrannte Wasser ihre Einnahmen in die
allgemeine Kasse ableiten mussten, wie das bei der
Eintretensdebatte mitgeteilt wurde, indem durch
einen Verfassungsübergangsartikel — im Jahre
1938 — eben diese Überleitung der spezialgebun-
denen Einnahmen in die allgemeine Kasse verfügt
wurde. Dieser Fonds (weil wir nun vom 1.'Januar,
1948 an wieder einen Zweck für denselben haben)
wird nun erneut diesem Zweck zugeführt. Dieser
Fonds ist bis 1938 bis auf die Höhe von 244 Millio-
nen angewachsen, die nicht angetastet werden dürf-
ten und heute noch zur Verfügung stehen. In diesen
Spezialfonds der Alters- und Hinterlasseneriversi-
cherung gehen nun während der Dauer der Versi-
cherung, also vom. 1. Januar 1948 an, weiterhin alle
Einnahmen aus Tabak und gebrannten Wassern.
Mit den Zinsen, die zur Verfügung stehen, gibt es
dann die 1062/3 Millionen, die den Betrag ausmachen,
den der Bund in den ersten 20 Jahren zur Finan-
zierung aus Mitteln der öffentlichen Hand auf-
bringen muss.

Neben diesem sog. Spezialfonds der Alters- und
Hinterlassenenversicherung kennen wir nun einen
Lohïi- und Verdienstersatzfonds. Das ist derjenige
der 400 Millionen Franken, der Sie wohl noch be-
schäftigen wird, wenn wir an die Aufteilung der
Milliarde oder etwas mehr als l Milliarde heran-
treten, die sich bekanntlich aus der Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung aufgestaut hat. Die Zinsen
dieser 400 Millionen sollen zu 50 % vom Bund
und zu 50 % von den Kantonen zur Entlastung
finanzschwacher Kantone verwendet werden.
Schliesslich — das ist der wichtigste — ist der zen-
trale Ausgleichsfonds zu erwähnen, dessen Zinsen
die Finanzierung in späteren Dezennien mittragen
müssen. In diesen zentralen Ausgleichsfonds fliessen
alle Einnahmen der Wirtschaft, die 2 und 4 %,,

•die Einnahmen der öffentlichen Hand, letztere via
Spezialfonds für die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung. Dieser Fonds wird nach menschlicher
Berechnung innert 20 Jahren" den Betrag von ca.
4 Milliarden Franken ausmachen. Bekanntlich ist
das nicht eine absolut sympathische Angelegenheit ;
aber alle diejenigen, welche sagen, das Werk der
Versicherung sei für spätere^ Generationen nicht

oder schlecht finanziert, müssen mit beiden Hän-
den nach diesem Fonds greifen* denn das ist die
Möglichkeit und die Art, wie die jetzige Generation
durch Auf nung des Fonds den späteren Generationen
nach 20 und 30 Jahren hilft. Das sind die Bemer-
kungen,, die ich Ihnen zu Art. 2 machen möchte.

M. Malche: On vous a distribué une proposition
de M. Pictet qui se trouve malheureusement absent,
étant retenu à Genève pour des raisons de famille.
Il m'a téléphone en me demandant de présenter
sa proposition en son absence afin qu'elle puisse
être votée au moment où l'on examinerait cet ar-
ticle 2. Je rends bien volontiers ce petit service
à mon collègue, non sans regretter de n'avoir pas
sa compétence pour défendre sa thèse. J'ignore
en effet quels arguments M. Pictet désirait déve-
lopper et je dois me borner à commenter très
brièvement le texte que vous ,avez sous les yeux.

Ainsi que l'a dit, tout à l'heure le rapporteur,
il s'agit de la troisième source _ qui doit alimenter
l'assurance vieillesse et survivants pendant les vingt
premières années. A l'article 2, ce troisième apport
est. demandé aux intérêts du fonds spécial pour
l'assurance vieillesse et survivants. Or, M. Pictet
pense, au contraire, qu'il faudrait le demander à
l'impôt général sur les boissons alcooliques et sur
les eaux de table qui serait mis en tout ou en partie
à contribution. Il s'agirait donc de laisser de côté
l'intérêt du fonds spécial en faveur de l'assurance,
au montant de. 7 millions par an,~et, en son lieu
et place, d'affecter à cette contribution le produit '
de la recette sur les boissons alcooliques et les'eaux
de table qui est estimé par les experts à lin minimum •
de 80 millions. Vous voyez que la marge est très -
considérable. C'est pourquoi M. Pictet, dans son •
texte a mis: «tout ou partie».

Si par hasard, on songeait à ' augmenter les
rentes des bénéficiaires, on pourrait faire appel à
cette contribution dans sa totalité; si, au contraire,
on n'y pense pas, comme je le suppose, alors ori ./
pourra ne faire appel qu'à une partie de ce revenu
en réservant- le surplus à d'autres fins. ( • • '"

Telle était, je crois, l'idée 'de notre collègue
absent et, encore une fois, je m'excuse d'être sim-
plement ici son porte-parole.

Klöti: Ein solcher Antrag ist nicht angezeigt.
Wollte man 'in dieses Gesetz noch Finanzierungs-
quellen aufnehmen, die der verfassungsmässigen
Grundlage, entbehren, so wäre ich versucht, "auch *•
noch die Nachlassteuer mit hineinzunehmen. Aber
das hat doch gar keinen Sinn. Wenn die Bestim-
mung einen praktischen Wert haben soll, muss vor-
gängig der'Abstimmung über das Alters- und Hinter-
lassenenversicherungsgesetz eine Abstimmung von
Volk und Ständen über die Einführung der Ge-
tränkesteuer stattfinden, wie wir es auch für die
Nachlassteuer haben vorschlagen müssen. Ich
glaube, ein solches Vorgehen ist durchaus unrichtig.
Den Kampf um Getränkesteuer, Warenumsatz-
steuer, Wehrsteuer, Nachlassteuer usw. werden wir
bereits in l—2 Jahren im Rate auszufechten haben,
wenn es gilt, die Bundesfinanzreform zu erörtern, '
die ja, wie Sie wissen, auf den 1. Januar 1950
in Kraft treten soll. Ich beantrage Ihnen daher.'
den Antrag Pictet abzulehnen.
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Bundesrat Nobs: Selbst wenn ma.n:so „vorgehen
wollte, wie es 'Herr Pictet vorschlagt, wäre es text-
lich völlig ungenügend. Iii einer allgemeinen Ge-

'tränkebesteuerung unseres Landes werden • Sie die
alkoholfreien Getränke nicht insgesamt mit Tafel-
wasser umschreiben können. Sodann ist sicher, dass
eine solche Bestimmung im Alters- und Hinter-
lassenenyersicherungsgesetz ohne Verfassungsgrund-
lage vollständig in der Luft hängt. Es sind zwar
ähnliche Anträge auch in der Kommission des
Nationalrates und im Nationalrat selbst gestellt
worden, an beiden Orten wurden sie 'aber mit
grossem Mehr abgelehnt. Ich bin ein überzeugter
Anhänger einer allgemeinen Getränkesteuer, und
der Bundesrat hat sich ebenfalls für eine solche
Steuer ausgesprochen. Aber das ist nun nicht der
Weg, sie einzuführen. Wir haben zuerst für die
ordentliche Verfassungsgrundlage zu sorgen. Ich
möchte Sie deshalb ersuchen, den Antrag abzu-
lehnen". • ~

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 27 Stimmen
Für den Antrag Pictet . l Stimme

' Art. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des -Nationalrats.
Die Änderung berührt nur den französischen

Text.
Proposition de la commission.

Note marginale. Adhérer à la décision du Con-
seil national.

1 Les prestations de chaque canton s'e calculent:
a) D'après le montant moyen de la rente par

bénéficiaire dans le canton ;
b) D'après le nombre des bénéficiaires de rentes du

canton, sur la base du rapport existant, dans
la Suisse entière, entre le nombre des bénéficiai-
res de rentes et celui des personnes ayant une
activité à but ' lucratif ;

c) D'après la capacité" financière du canton.
2 Le Conseil fédéral arrête les mesures d'exécu-

tion après avoir entendu les gouvernements canto-
naux. • s

Altwegg, Berichterstatter : Diesem Artikel
kommt eine erhöhte Bedeutung zu, weil er lange i
Zeit das Schmerzenskind unserer Vorlage war. Wie
ich beim Eintreten sagte, ist hier dem Departe- :
mentschef ein Stein vom Herzen gefallen, als das
Resultat dieses Artikels 3 zustande gekommen ist.
Es ist das Resultat langer, zäher, mühsamer Ver-
handlungen des Departementes mit den ̂ kantonalen
Finanzdirektoren. Es sind hier drei Prämissen fest-
gesetzt, welche den Schlüssel zusammenstellen
sollen.
. Zu Litera a und b möchte ich nicht viel
sagen, indem diese beiden Bestimmungen bereits
in der Lohn- und Verdienstersatzordnung sich
bewährt haben? ' .

Lit. c, welche am meisten zu reden gab, betrifft
die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kantone. Hier
wird .abgestellt werden müssen auf das Resultat

• der Wehrsteuer. Nun wissen Sie aber, wenn Sie
Einblick in kantonale Finanzen haben, dass." auch
dieses Resultat der eidgenössischen Wehrsteuer, von

.Jahr zu Jahr variiert, so dass also auch diese Unter-
lagen für die Schlüsseluhg sich ändern können. Das
ist aber nicht nur der Fall bezüglich der Finanz-
kraft der " Kantone, sondern auch die Zahlen in
lit. a und b können variieren, weil die-Zahl der
Rentner und das Verhältnis zu der allgemeinen
Zahl der Rentenbezüger in der Schweiz ständig
sich ändern. Ich nehme an, die meisten von Ihnen
werden die sehr wichtige Tabelle auf S. 13' der
letzten Botschaft, die wir erhalten haben? der Er-
gänzungsbotschaft vom September 1946, einge-
sehen und studiert haben. Dort kann sich jeder aus-
rechnen, was die Finanzierung der kantonalen An-
teile seinen Kanton gekostet hätte, wenn man nicht
den etwa 13 oder 14 finanzschwachem Kantonen
etwas nachgeholfen hätte. Sie haben dort den pri-
mären Beitrag, wie er den Kanton getroffen hätte,
und dann den reduzierten Beitrag. Man erklärt uns,
was verständlich ist, dass diese Zahlen keine defini-
tiven sind, mit Rücksicht auf die variierenden Unter-
lagen, sondern, dass die Zahlen, die Sie auf der
Tabelle von S. 13 der Botschaft finden, nur appro-
ximative Zahlen sind, aber doch ungefähr ein Bild
geben, in welchem Verhältnis jeder gegenüber
ändern Kantonen belastet wäre. Ich möchte Ihnen
beantragen, nachdem die Finanzdirektoren hier
vielleicht etwas brontolando zugestimmt haben,.zu-
zustimmen. In lit. b und in Abs. 2 sind im fran-
zösischen Text redaktionelle Änderungen vorzu-
nehmen, denen wir. zustimmen sollten. Ich bean-
trage Ihnen, diesen Antrag der Kommission in Zu-
stimmung zum Nationalrat» anzunehmen.

Angenommen. — ^Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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#ST# Vormittagssitzung vom 11. Dezember 1946.
Séance du 11 décembre 1946, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. 'Ackermann.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversieherung. .

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

5028. Finanzierung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Financement de l'assurance vieillesse et
survivants.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 428 hiervor. — Voir page 428 ci-devant.

Art. 3bis.

Antrag der Kommission.
Marginale und Abs. 1. Zustimmung zum Be-

schluss des Nationalrats.
2 Die Zinsen dieses Fonds dienen zu:

a) 50 % zur Erleichterung der Beitragspflicht des
Bundes; ,

b) 50 % zur Erleichterung der Beitragspflicht
finanzschwacher Kantone, gemäss Art. 3, Abs. l,
lit. c.

Antrag Stüssi.
1 Aus den Einnahmenüberschüssen der Lohn-und

Verdienstersatzordnung werden für die Alters- und
Hinterlassenenversicherung 400 Millionen Franken
ausgeschieden, welche für die Erleichterung der Bei-
tragspflicht der öffentlichen Hand bestimmt sind
und als unantastbare Reserve sicherzustellen sind.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
Note marginale et alinéa 1. Adhérer à la décision

du Conseil national.
2 Les intérêts de ce fonds serviront:

a) pour 50 %, à faciliter le paiement de la contri-
bution de la Confédération;

b) pour 50 %, à alléger la contribution des cantons
à capacité financière réduite, selon article 3,
1er alinéa, lettre c.

Proposition Stüssi.
1 Un montant de 400 millions de francs sera

prélevé, à titre de réserve inaliénable, sur les excé-
dents de recettes du régime des allocations pour
perte de salaire et de gain, afin d'alléger la contri-
bution'des pouvoirs publics.

Altwegg, Berichterstatter: Es geht dem Ende
entgegen. Sie werden den Kommissionsreferenten,
der in dieser Beziehung kein allzu schlechtes Ge-
wissen hat, nicht mehr allzulange anhören müssen.

Zu Art. 3bis schlägt Ihnen die'Kommission'vor,"
den beiden Abänderungen des Nationalrates zuzu-
stimmen._ Diese Bestimmung war wesentlich' für
die Lösung der Schlüsselung, weil damit ermöglicht
wurde, dass mit den Zuschüssen aus dein Lohn-'
und Verdienstersatzfonds, den bekannten 400 Mil-
lionen Franken, vermieden werden kann, dass'die
finanzstarken Kantone die Entlastung der finanz-
schwachen Kantone hätten übernehmen müssen:
Damit ist eine Überbrückung geschaffen und die
finanzstarken Kantone sind entlastet.

Stüssi: Art. 3bis betrifft die Reserve, welche
die Beitragspflicht erleichtern soll. Merkwürdiger-
weise ist die Fassung dieses Art. 3bis derart, dass
durch diesen Artikel die Reserve selbst nicht ge-
schaffen wird, sondern nach- dem Wortlaut ist
lediglich festgestellt, dass die anderweitig ausge-
schiedenen Mittel aus den Lohn- und Verdienst-
ersatzüberschüssen im Betrage von 400 Millionen
Franken für die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung bestimmt sein sollen. Es wird also in
diesem Artikel 3 bis nicht direkt eine Verfügung
getroffen, wonach aus diesen überschüssigen Mit-
teln die Summe ausgeschieden wird. Offenbar hat
man sich gedacht, dass gleichzeitig oder vorgängig
ein Bundesbeschluss gefasst werde, wie 'er vom
Bundesrat der Bundesversammlung über die Ver-
wendung der Einnahmenüberschüsse der zentralen
Ausgleichsfonds der Lohn- und- Verdienstersatz -

' Ordnung vorgelegt wird. Im Hinblick darauf, dass
'durch diesen Bundesbeschluss unter anderem auch
400 Millionen für die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung ausgeschieden werden sollen, ist in
diesem Art! 3 bis Bezug genommen auf die ander-
weitige Ausscheidung, ohne diese direkt zu be-
nennen*. Nun hat man zu prüfen, ob wirklich auf
diesem Weg die Reserve für die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung sichergestellt werden kann.
Da wird man sich die Frage zu stellen haben, ob
überhaupt auf dem vorgesehenen Weg des ein-
fachen Bundesbeschlusses über diese Einnahmen-
überschüsse verfügt werden kann. Ich meinerseits
verneine diese Möglichkeit. Ein einfacher Bundes-
beschluss ist in einem solchen Falle rechtlich unzu-
lässig. Man kann nicht durch einen einfachen Bun-
desbeschluss über Mittel verfügen, die eigentlich
auf dem Weg der Gesetzgebung hätten beschafft
werden sollen und müssen. Es ist im Nationalrat
darauf hingewiesen worden, dass Art. 11 der Ver-
ordnung über die Lohn- und Verdienstersatzordnung
vorsehe, dass der Bundesrat über die Überschüsse
verfügen könne. Dieser Hinweis ist absolut hinfällig
im Augenblick, wo der Bundesrat eine andere
Methode einschlägt. Wenn dieser Artikel dem Bun-
desrat selbst die Befugnis erteilt hat, so ist sie eben
nur dem Bundesrat selbst erteilt, nicht der Bundes-
versammlung. Die Bundesversammlung kann immer
nur gemäss der Verfassung und der Gesetzgebung
Beschlüsse fassen- Sie kann nicht, wie der Bundes-
rat, der im Besitze von ausserordentlichen Voll-
machten ist, über Verfassung und Gesetz hinweg-
gehen und Verfügungen treffen, die normalerweise
in einer viel strengeren Form getroffen werden
müssen. Es gibt für den Bundesrat auch keine
Möglichkeit, irgendwie die delegierten Vollmachten
an die Bundesversammlung zurückzuüberträgen.
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Das ist- ein absolût unhaltbarer Gedanke. Die Bun-
desversammlung kann wohl dem Bundesrat ausser-
ordentliche Vollmachten geben und der Bundesrat
kann von diesen Gebrauch machen, aber die Bun-
desversammlung selbst besitzt keine ausserordent-
lichen Vollmachten; sie besitzt nur-Vollmachten
auf Grund der Verfassung. Deswegen ist die Situa-
tion für den Bundesrat und für die Bundesversamm-
lung sehr verschieden. Wenn der Bundesrat die
Absicht gehabt hat, irgendwie über die Einnahmen- "
Überschüsse der Lohn- und Verdienstersatzordnung
im Sinn des Bundesbeschlusses, den er vorlegt, zu
verfügen, dann hätte er gestützt auf die ihm erteilte
Befugnis das selbst machen müssen. Wenn er aber
darauf verzichtet und die Bundesversammlung ,in .
Anspruch nimmt, muss er sich schon der Verfassung
und der Gesetzgebung anpassen und einsehen, dass
für die Bundesversammlung nicht dieselben Mittel
der einfachen Verfügung ^gegeben sind, sondern
dass die Bundesversammlung eben so vorgehen
muss, wie das normalerweise nach der Verfassung,
möglich ist.

Nun dürfte es unbestritten sein, dass die Bun-
desversammlung, wenn sie diese Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung selber hätte schaffen wollen,
sich des Bundesgesetzes hätte bedienen müssen,
denn in dieser Lohn- und Verdienstersatzordnung
sind Rechtssätze im. Sinne der Rechte und Pflichten
des einzelnen aufgestellt; und immer dann, wenn
Rechtssätze aufgestellt sind, hat man sich der-
Gesetzgebung zu bedienen. Hin und wieder wählt
man 'auch den Weg des allgemeinverbindlichen
Bundesbeschlusses,- der aber in solchen Fällen nicht
zu empfehlen ist. Klar ist, dass .die Lohn- und Ver-
dienstersatzordnung von der Bundesversammlung
selbst nur auf dem Wege der Gesetzgebung hätte
eingeführt werden können. Daraus ergibt sich nach
einem staatsrechtlichen Grundsatz, der immer zu
gelten hat: ein Bundesgesetz kann nur wieder durch
ein Bundesgesetz aufgehoben werden, dass die
Bundesversammlung, wenn sie diese Lohn- und
Verdienstersatzordnung selbst geschaffen hätte, zur
Erledigung der Ordnung und zur Verteilung der
Überschüsse sich des Bundesgesetzes bedienen
müsste. Wenn der Bundesrat also einerseits darauf
verzichtet, gestützt auf die ihm erteilten Vollmach-
ten und Befugnisse, die Verteilung .selbst vorzu-
nehmen, und an die Bundesversammlung gelangt,
so kann die Bundesversammlung ihrerseits die
Sache nur lösen auf dem Wege der Gesetzgebung.
Wenn sie aber statt des Bundesbeschlusses, wie er
Jhnen vorgelegt wird, ein Bundesgesetz in Antrag
bringen muss, <so ist, einerseits klar, dass dieses
Gesetz dem Referendum untersteht, anderseits, dass
der Inhalt diesesvBundesgesetzes ein überaus um-
strittener ist. Es ist gar nicht denkbar, dass man
sich irgendwie auf einen Inhalt dieses Bundes-
gesetzesNeinigt, der als übereinstimmende Willens- !
auffassung der Bundesversammlung dem Volke
unterbreitet werden könnte. Die Folge wäre nun
die, dass wir auf der einen Seite das Gesetz über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung, auf der
ändern Seite ein Bundesgesetz über die Schaffung
der Reserve von 400 Millionen für die Alters- und
Hinterlassenenversicherung ins Referendum stellen
müssten und dass ''wir uns damit den Zufälligkeiten

auszusetzen hätten, ob diese Finanzierungsvorlage
gleichzeitig angenommen würde oder nicht.

Ich glaube, dass man dieser Schwierigkeit da-
durch ausweichen muss, dass man direkt im Bundes-

^gesetz über die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung die Finanzierung, die man mit diesen 400 Mil-
lionen treffen "will, verankern muss. Dann ist im
Gesetz selber diejenige Finanzquelle genannt, die
man für die Versicherung in Anspruch nimmt. Es
ist dann diese Finanzquelle an das Schicksal der
Versicherungsvorlage selbst gebunden. Wird <lie
Versicherungsvorlage angenommen, so ist damit
auch die Finanzierung ohne weiteres angenommen,
und es bedarf nicht noch der Annahme eines beson-
deren Gesetzes über die Verteilung dieses Fonds.
Das. ist der Grund, warum ich Ihnen den Antrag
stellte; dem Art. 3bis eine andere Fassung zu
geben, nämlich eine ̂ Fassung, welche diese Reserve
direkt schafft, welche die Mittel direkt aus den Mit-
teln der Lohn- und Verdienstersatzordnung aus-
scheidet, nicht etwa nur die Feststellung macht, dass
irgendwo anders die Mittel ausgeschieden ^werden.
So wird einer Verfügung getroffen, nicht nur eine
Feststellung. Das wird die Finanzierung der Alters-
und Hinterlassenenversicherung erleichtern. Durch
diesen Art. 3 bis werden diese 400 Millionen Franken
gewissermassen ausser die öffentliche Diskussion
über die Verwendung der Mittel der Lohn- und
Verdienstersatzordnung gestellt: Über die Verwen-
dung dieser Mittel herrschen ja sehr verschiedene
Auffassungen im Volke.-Vielleicht ist man der
überwiegenden Auffassung — nicht ohne Rechts-
grund —, ' dass man über Mittel, die auf Grund
einer bestimmten Rechtsordnung geschaffen wor-
den sind, nicht einfach zu anderen .Zwecken ver-
fügen kann. Das ist doch sicher etwas eine Auffas-
sung, welche ohne weiteres einleuchten dürfte.
Nehmen wir einmal eine Steuergesetzgebung für
einen bestimmten Zweck. Wenn nachher die
Mittel beisammen sind, kann man die Mittel nicht
einfach für andere Zwecke verwenden. So 'ist es
auch sicher nicht ohne weiteres als zulässig zu
betrachten, dass man Mittel, die für den Wehr-
mannsschutz zusammengetragen worden sind, für
andere Zwecke Verwendet. Diesen Einwand kann
man allerdings auch gegenüber der Alters- und
Hinterlassenenversicherung anbringen; aber wenn
irgend eine anderweitige Zweckverwendung durch
das Volk die Billigung erhalten kann, so ist es die
Verwendung für die Alters- und Hinterlassene.n-
versicherung.

Es hat aber auch noch einen anderen Grund,
diese 400 Millionen Franken hierfür auszuscheiden.
Man liess diese Lohn- und Verdienstersatzordnung
nach Kriegsschluss weiterlaufen, speziell mit dem
Gedanken, diese nachträglich eingesammelten Mit-
tel für die Finanzierung der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung zu verwenden. Das war ge-
wissermassen die Sanktion, die man dieser âusser-
gewöhnlichen Massnahme erteilt hat. Es bestand ja
im Grunde keine Berechtigung mehr, Lohn und
Verdienst zu belasten, da der Zweck und die Not-
wendigkeit nicht mehr bestand, aber man sagte
sich, man werde diese eingesammelten Mittel speziell
für die Versicherung verwenden und insofern kann
man nun schliessen, dass die zuletzt eingegangenen
Mittel für diese Altersversicherung Verwendung fin-



11. Dezember 1946 — 451 - — Bundesgesetz AHV. Finanzierung der AH V.

den können. Aber immerhin wird man sich auch in
diesem Zusammenhang klar sein müssen, dass es
eine andere Verwendung ist, als sie nach der Ver-
ordnung vorgesehen ist, und dass man jedenfalls
eine andere Verwendung nur dann begründen
kann, wenn man die Verwendung macht für eine
Institution, die an und für sich durchaus als eine
Institution bewertet werden .kann, .für die minde-
stens grundsätzlich das Volk das Verständnis auf-
zubringen vermag. Ich möchte, ohne auf diese
Lohn- und Verdienstersatzordnüngsüberschüsse jetzt
weiter einzugehen — es wird sich Gelegenheit hiezu
bieten bei Beratung des Bundesbeschlusses im-
merhin das gesagt ha~ben, dass mari sehr vorsichtig
sein soll mit dem Versuch, Verteilungen vorzu-
nehmen. Es ist psychologisch ein grosser Fehler,
wenn irgendwie der Bundesrat oder die Bundes-
behörde auf eine Verteilung eintreten wollten; denn
wir sind noch nicht über die Zeit hinaus, wo man
erklären kann, es werden für diese Mittel keine
Verwendungsmöglichkeiten mehr bestehen. Es kann
in kürzerer oder längerer Zeit wieder der Fall ein-
treten, dass unsere Armee einberufen werden müsste,
und dann wird jeder einzelne Wehrmann mit Recht
einen Anspruch darauf machen, dass die für den
Wehrmann gesammelten Mittel, die als Überschüsse
aus der früheren Ordnung bestehen, zu seiner Ver-
fügung sind. Da wird man sich nicht damit aus-
reden können,* man hätte die_Mittel bereits verwen-
det, man müsse wieder von vorne beginnen. Das
ist etwas, das man im Volke und in der Armee nie
verstehen würde. Solange wir in diesen unsicheren
Verhältnissen leben, hat man absolut keine Berech-
tigung, über diese Mittel endgültig zu verfügen.

Noch eine weitere Bemerkung. Es ist in der
Presse eine Diskussion entstanden über das effek-
tive Vorhandensein dieser Mittel. Die Finanzdirek-
tion hat sich auf den Standpunkt gestellt, es sei
richtig,, da'ss diese Mittel nicht in irgendwelchen
Drittwerten vorhanden sind, sondern es handle sich
um buchmässige Gutschriften der Bundesverwal-
tung zugunsten dieser Kasse; die Eidgenossenschaft
sei schuldig, der Lohn- und Verdienstausgleichs-
kasse diese Mittel, zur Verfügung zu stellen.',Aber
wenn man auch die These aufrecht erhalten kann,
dass solche Gutscheine ebenso viel wert sind wie
eine Anleihensobligation des Bundes, was ja unbe-
dingt zutrifft, wird man auf der ändern Seite sagen
müssen, dass sie immer nur soviel wert sind, als
der Bund Kredit bekommt. In dem Augenblick,
wo irgendwie Obligationen oder Gutschriften nicht
mehr gedeckt sind durch Aktiven — das sind sie
nicht mehr in dem Moment, wo Passivüberschüsse
vorhanden sind — so ist ganz klar, dass der Wert
dieser Gutschriften lediglich darin besteht, dass der
Bund immer und immer wieder Geld bekommt, um
diese Gutschriften in Form von Werten zu decken.
Also sind es im Grunde genommen vom Kredit
abhängige Werte. Da möchte ich nun doch im .
Sinne der Diskussion, die gestern gewaltet hat und
in der Herr Dr. Klöti mit Recht darauf hingewiesen
hat, dass man eigentlich in effektiven Werten
gewisse Reserven halten muss, doch sagen, dass
diese Reserven vom Bund sichergestellt werden
müssen. Es muss sichergestellt werden, dass diese
Reserve der Alters- und Hinterlassenversicherung
vorhanden ist. und zwar nicht nur in Form einer

Forderung gegenüber der Bundesverwaltung, son-
dern in effektiven Werten ausgeschieden. Es kommt
in vielen Kantonen vor, dass1 man die Fonds ein-
fach unter den Passiven, auf führt, aber die Mittel,
die in solche Fonds geflossen sind, bestehen in
Wertschriften. Das haben wir in meinem Kanton
auch. Der Kanton leistet einfach eine bestimmte
Verzinsung für diese Fonds, aber der Gegenwert
ist vorhanden, es ist angelegtes Vermögen. Ob
man wirklich ein Aktivum von Wert ausscheidet,
hängt davon ab, ob man dieses Aktivum auch
whjklich in die Kasse der Alters- und Hinterlas-
senenversicherung bringen karin. Das ist noch ein
ungelöstes Problem, ob man nicht eine Abtretung
macht, die eine rein formelle Abtretung bedeutet
und nicht zugleich eine Reserve begründet, die an
sich schon einen Aktienwert darstellt. Da sollte
man sich klar sein, wenn man ^diesen Artikel an-
nimmt, dass diese Sicherstellung auch tatsächlich
geschaffen werden muss und diese unantastbare
Reserve in effektiven Werten vorhanden sein muss.

Sie könnten in diesem Zusammenhang auch die
Frage aufwerfen, ob es einen Sinn hat, dass man
diese 400 Millionen ausscheidet, wenn sie nur im
Sinne einer Gutschrift des Bundes vorhanden sind.
Aber es hat einen Sinn, denn wenn man diese Ab-
tretung der 400 Millionen nicht vornimmt, wenn
man die Finanzierung nicht auf diese Weise macht,
bleibt der Bund natürlich l Milliarde .schuldig an
die Lohn- und Verdienstausgleichskasse und würde
die 400 Millionen für die Alters-, und Hinterlas-
senenversicherung dann noch nebenbei aufbringen
müssen. Das trifft im vorgeschlagenen Fall nicht
zu; indem man von dieser Milliarde 400 Millionen
ausscheidet und' abtritt an diese Kasse, hat der
Bund diese Beträge weniger aufzubringen, er wird
sich um diese Summe besserstellen, als wenn man
die Finanzierung direkt vornimmt. Also hat es doch
eine gewisse Bedeutung, dass man auf diese Weise
die Sache löst.

Ich will auf diese Materie nicht weiter eintreten;
ich möchte Ihnen nur beantragen, weil es sich um
ein Finanzierungsgesetz für die Altersversicherung
handelt, die Finanzierung auch wirklich vorzu-
nehmen. Das ist doch der Zweck dieses Gesetzes
und des Art. 3bis. Es ist eben keineswegs sicher,
dass Sie dazu gelangen könnten, über die Lohn-
und Verdienstersatzordnung ein Bundesgesetz oder
einen Bundesbeschluss betr. die Verteilung durch-
zubringen.

Ich empfehle Ihnen aus diesen Gründen, dem
Art. 3bis eine andere -Fassung zu geben, durch
welche eine positive Ausscheidung erfolgt und nicht

' einfach eine Feststellung gemacht wird, dass ander-
weitig diese Mittel ausgeschieden sind.

Bundesrat Nobs: Ich habe Ihnen schon in mei;
nem Eintretensvotum bekanntgegeben, dass wir
den Antrag Stüssi zur Annahme empfehlen. Unsere
seinerzeitige Redaktion ist noch von der Auffassung
ausgegangen, dass im gleichen Zeitpunkt von den
eidgenössischer! Räten auch über den zentralen
Ausgleichsfonds verfügt werde. Nachdem das nicht
der Fall ist, ist es gegeben, Art. 3bis in diesem
Punkte zu ändern, unji das geschieht auf die Art
und Weise, wie Herr Stüssi das vorschlägt, in be-
friedigender Form.
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, Herr Ständerat Stüssi hat es für richtig befun-
den, sich sehr einlässlich über die Frage der Ver-
teilung des Ausgleichsfonds, über die Rechtsform
dieses Beschlusses, über die Anlage der Mittel die-
ses Fonds und über deren Verteilung zu äussern.
Ich will auf diese Fragen jetzt nicht eintreten und
keine dieser speziellen Fragen diskutieren, die er
so einlässlich erörtert hat. Wir werden bei einem
ändern Geschäft Gelegenheit haben, darauf zu-
rückzukommen.

Ich möchte noch auf eine andere redaktionelle
Diskrepanz in Art. 3bis, lit. b, hinweisen. Dort
steht unter dem Beschluss des Nationalrats die
textliche Form, dass die Herabsetzung der kanto-
nalen Beiträge in Berücksichtigung der finanziellen
Leistungsfähigkeit vorgenommen werde. Nach dem
Beschluss der ständerätlichen Kommission wird
nicht von finanzieller Leistungsfähigkeit, sondern
von finanzschwachen Kantonen gesprochen. Ich
bin nicht ganz sicher, ob das wirklich der Beschluss
der Kommission des Ständerats war; jedenfalls ist
ein solcher Antrag dort gestellt worden.

Nun erlauben Sie mir, mich vor Ihnen ganz
kurz dazu zu äussern, welche Redaktion die bessere
sei, ob man auf die finanzielle Leistungsfähigkeit
detf Kantone abstellen muss oder ob man die Zu-
weisung nur an die finanzschwachen Kantone
machen müsse. Vor allem möchte ich darauf hin-
weisen, dass Sie in Art. 3, lit. c, schon den Ter-
minus finanzielle Leistungsfähigkeit des Kantons
haben. Nun sollte man in der Gesetzgebung für
die gleiche Sache nicht ungleiche Ausdrücke wäh-
len; im Interesse der Klarheit und der sauberen
Redaktion von Gesetzestexten sollte man überall,
wo dies möglich ist, auf Identität der Ausdrucks-
weise halten. Es ist sachlich ein enormer Unter-
schied, ob Sie diese Ausgleichsbeiträge den finanz-
schwachen Kantonen oder an die Kantone nach ihrer
finanziellen Leistungsfähigkeit zuweisen. Wir kom-
men nach dem Rechnungsbeispiel dazu, diese Zu-
weisung an 14 oder 15 Kantone und Halbkantone
vorzunehmen. Wenn Sie auf Ihren Text abstellen
und sagen wollen, dass nur finanzschwache Kantone
etwas bekommen, dann können wir diese Mittel
nicht aufteilen auf 14 oder 15 Kantone, sondern
nur auf 4 oder 5 Kantone, die wir mit gutem Ge-
wissen vielleicht als finanzschwach bezeichnen
können. Wir können aber nicht dazu Hand bieten,
14 oder 15 Kantone als finanzschwach zu bezeich-
nen und ihnen unter diesem Titel aus dem Zins-
ertrag des 400 Millionen-Spezialfonds etwas zu-
kommen lassen. Es ist'ein materieller Unterschied
von grosser Tragweite, darum halte ich dafür, dass
man unbedingt den Ausdruck „finanzschwache
Kantone" in der Gesetzgebung vermeiden und es
dabei bewenden lassen sollte, bei der Verteilung
der Fondserträge auf die finanzielle Leistungsfähig-
keit der Kantone abzustellen. Ich möchte Sie bitten,
in diesem Punkt unbedingt dem Nationalrat zuzu-
stimmen.

Klöti: Ich möchte den Antrag Stüssi unter-
stützen, da er eigentlich dem entspricht, was auch
die Kommission wollte. Herr Kollege Bosset schlug
in der Kommission vor, man solle die ganze Be-
stimmung über die 400 Millionen zurückstellen,
bis der Beschluss über die Verteilung der Milliarde

der Lohn- und Verdienstersatzordnung geregelt
sei. Wir haben erwidert, hier handle es sich um ein
Gesetz, und dieses Gesetz nehme die 400 Millionen
vorweg; nachher könne man im betreffenden Be-
schluss. nur noch über den Rest verfügen; es gebe
keine Kollision zwischen beiden Beschlüssen. Aber
der Wortlaut der Bestimmung, den wir vom Na-
tionalrat übernommen haben, drückt dies nicht
deutlich aus ; das wird nun im Antrag Stüssi nach-
geholt. Ich glaube, dass auch der Kommissions-
referent mir zustimmen wird in der Auffassung,
dass der Antrag Stüssi dem entspricht, Was wir
selber auch wollen.

Noch ein Wort zu der Anlage der Gelder. Herr
Stüssi hat mich missverstanden, wenn er sagt, ich'
hätte gestern erklärt, man dürfe nicht das Geld in
direkten Schuldverpflichtungen des Bundes an-
legen. Ich habe im Gegenteil ausgeführt, dass es
ein Unsinn wäre, Tausende von Obligationen aus-
zugeben und dann diese vom Markte her in die
Schatulle der Ausgleichskasse zu nehmen. Das
wäre ein unnötiger, mechanischer Vorgang. Natür-
lich muss man auf den Kredit des Staates abstellen,
aber bis jetzt waren wir der Auffassung, der Bund,
die Kantone und die Gemeinden seien mit der
Steuerkraft ihrer Bevölkerung die sichersten Schuld-
ner und ihre Obligationen seien mündelsichere Pa-
piere. Wenn Herr Stüssi reale Werte» haben wollte,
müsste er verlangen, man müsse direkt Liegen-
schaften, Fabriken usw. kaufen; nur dann hat man
den realen Wert, im ändern Fall sind es immer
Forderungen entweder an Private oder an öffent-
liche Körperschaften. Und diese Forderungen sind
so sicher wie die Sicherheit der betreffenden Kör-
perschaften. Es wird Sache der Kommission sein,
die die Verwaltung des Ausgleichsfonds zu besorgen
hat, darüber zu bestimmen, wie die Anlage der
Gelder erfolgen muss. Vielleicht macht man es so
wie im Kanton Zürich, wo vorgeschrieben ist, dass
nicht alles in einer Schuld des Kantons bestehen
darf, sondern dass gewisse Bruchteile der Fonds
aus Obligationen anderer Körperschaften und Hy-
potheken I. Ranges bestehen sollen. Darüber brau-
chen wir nicht zu legiferieren, das ist ein Detail
der Verwaltung des Ausgleichsfonds. Ich schliesse,
indem ich nochmals den Antrag Stüssi zu diesem
Art. 3bis unterstütze.

Altwegg, Berichterstatter: Noch zwei Bemer-
kungen zum Antrag Stüssi, dem Herr Bundesrat
Nobs zugestimmt hat, dem ich als Kommissions-
präsident ebenfalls zustimmen kann. Es entspricht
durchaus dem Sinn und Geist der Bestimmung
und der Meinung, die wir hatten, dass eben diese
400 Millionen aus dem früheren Fonds ausgeschie-
den werden sollen und zur Verfügung dieser Gesetz-
gebung stehen. Wenn nun hier präzisiert wird,
dass diese Entnahme aus diesem Fonds ganz unab-
hängig von einem späteren Beschluss sei, mit oder
ohne Referendum, dann ist das nur vorteilhaft.
Wir sind ganz sicher Herrn Stüssi dankbar, dass er
auf diese Diskrepanz aufmerksam macht. Ich hätte
diese Meinung auch aus der jetzigen Fassung her-
ausgelesen, aber wenn man ganz fein und scharf
stilistisch und juristisch denkt, ist der Antrag
Stüssi ganz sicher von Vorteil, so dass wir zustim-
men können.
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Auf der ändern Seite muss ich Herrn Bundes-
rat Nobs danken, dass er uns auf den deutschen
Text in Art. 3 bis aufmerksam macht, der dem Re-
ferenten beinahe entgangen wäre. Es ist hier wirk,-
lich eine Angelegenheit der Messieurs le bureau,
denn das, was darin steht, haben wir gar nicht be-
schlossen; ich hätte es beinahe übersehen, dass
diese finanzschwachen Kantone in den Art. 3bis
hineingekommen sind, und zwar auf dem Umweg
über einen Antrag in der Kommission, an den ich
mich ganz gut erinnere. Er wurde vom französischen
Referenten, Herrn Piller gestellt, der die Ausdrücke
«diminuer» und «capacité financière» • unter die
Lupe nahm und statt «diminuer» sagen wollte
«alléger» und statt von «capacité financière» von
«cantons à capacité financière réduite» sprechen
wollte. •

Nun ist die Bemerkung gefallen, und wir müssen
die beiden Texte aufeinander abstimmen. Dann ist
als deutscher Text das herausgekommen, was Sie
hier haben in einer Form, die eben nicht überein-
stimmt mit dem französischen Text. Finanz-
schwacher Kanton und capacité financière réduite
sind nicht unbedingt dasselbe. Ich bin durchaus
einverstanden, dass nicht der Ausdruck „finanz-
schwache Kantone" hineingehört, sonst würden die
Kantone der beiden Referenten voraussichtlich
nicht mehr unter diese Beiträge fallen. Es hat an-
dere Lukrierende in diesem Saale, die sich nicht
gern als finanzschwach bezeichnen Hessen, die aber
ganz gerne Leistungen aus diesem Fonds von
400 Millionen in Anspruch nehmen. Die Lösung
ist so zu suchen, dass wir im deutschen Text, wenn
die Herren von den Bureaux damit einverstanden
sind, die alte Fassung wieder hervornehmen „unter

.Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähig-
keit gemäss Art. 3, Abs. l, lit. a". Das einzige, was
wir beschlossen haben, ist die Herabsetzung der
kantonalen Beiträge. Das ist rein redaktionell. Ich
glaube, die Kommission wird ihr ohne weiteres zu-
stimmen, besonders nach dem, was Herr Kollege
Klöti bereits gesagt hat. Die Anpassung wollen
wir ruhig und vertrauensvoll der Redaktionskom-
mission überlassen, wir werden die endgültige Fas-
sung wohl nicht wählen, ohne dass Herr Piller auch
Stellung nehmen kann. Ich hoffe es, dass er damit
einverstanden ist.

Abstimmung. — Vote.
Abs. 1. Für den Antrag Stüssi Einstimmigkeit

Präsident: Die Kommission hat ihren Abände-
rungsantrag bei lit. b zurückgezogen und beantragt
lediglich eine redaktionelle Änderung, indem sie
von Herabsetzung der kantonalen Beiträge *,spre7

. chen will.
Abstimmung. — Vote.

Abs. 2. Für den Antrag der Kommission
Grosse Mehrheit

Zweiter Abschnitt.
Die fiskalische Belastung des Tabaks.

Art. 4—44.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
Ständerat. — Conseil des Etats. l»4B.

C h a p i t r e II.
. L'imposition du tabac.

Art. 4—44.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 4ff. behandelt
die Tabakbesteuerung. Diese ist das Fundament,
für den Bundesbeitrag an die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung. Gegenüber der heutigen Be-
lastung gemäss Finanzprogramm 3, das auf De-
zember 1949 abläuft, soll der, Ertrag aus dem Ta-
bak von 65 Millionen um 20 Millionen gesteigert,
werden. Dies ist das Resultat von längeren Ver-
handlungen des Finanzdepartements mit der Tabak-
industrie und dem Tabakhandel. Wer sich noch an
die Rückhaltung erinnert, die vor Jahren Oberzoll-
direktor Gassmann • gegenüber unseren Mehrf pr-
derungen aus dem Tabak gemacht hat, darf über
das Resultat dieses Kompromisses zufrieden sein.
Dabei soll der Gedanke nicht stören, dass diese
Änderung der Ansichten dem Umstand zu ver-
danken sein soll, dass speziell der Zigarettenverkauf
sehr stark zugenommen habe, wobei, die holde
Weiblichkeit eine nicht unwesentliche Rolle spielt.
Leider hat der Konsum an süssen Schnäpsen, wel- '
eher der gleichen Konsumentenschaft vorgeworfen
wird, mit dem Ertrag der Einnahmen aus den ge-
brannten Wassern bisher nicht dieselbe wohl-
tuende Nebenwirkung gezeigt.

Am bisherigen Steuersystem des Tabaks sind
keine wesentlichen Änderungen vorgenommen wor-
den, so dass sich der Rat durch diese Spezialbestim-
mungen im Abschnitt II kaum weiter aufhalten
lassen muss. Die Kommission prüfte immerhin die
Frage, ob diese Spezialbestimmungen über die
Tabakbesteuerung wirklich in das Alters- und Hin-
terlassenen-Gesetz hineingehören, während doch
die entsprechenden Vorschriften über die gebrannten
Wasser hier keine Aufnahme gefunden haben.
Prof. Blumenstein soll die Aufnahme des Ab-
schnittes II auch nicht als Verschönerung der Ge-
setzesvo'rlage bezeichnet, aber aus praktischen Er-
wägungen nicht beanstandet haben. Es wäre im-
merhin zu bemerken, dass zwei getrennte Gesetzes-
vorlagen zwei Referendumsmöglichkeiten geschaffen
hätten und damit die Gesamtvorlage kompliziert
und gefährdet worden wäre. Die Bedenken wegen
der verfassungsmässigen Grundlage zu Art. 18 der
Vorlage: Massnahmen zur Sicherung einer bäuer-
lichen Tabakkultur, zur Erhaltung einer leistungs-
fähigen Tabakindustrie, zur Erhaltung der dies-
bezüglichen Handarbeit und zur Regelung des
Kleinhandels, wurden bezüglich der ersten drei
Ziele beseitigt unter Hinweis auf das Besteuerungs-
recht gemäss Art. 41 ter unserer Bundesverfassung:
„Der Bund ist befugt, den rohen unverarbeiteten
Tabak zu besteuern." Dieser Art. 41 ter mag auch
die Erhaltung eines gesunden Steuerobjektes im-
plicite in sich schliessen. Nach der Botschaft des
Bundesrates vom Mai 1946 rechtfertigen sich diese
Schutzmässnahmen namentlich auch im Hinblick
darauf, dass kein anderer Zweig unserer Wirtschaft
derart hohe Fiskallasten zu tragen hat "wie die
Tabakbranche. Anders liegen die Verhältnisse hin-
sichtlich des unter lit. d hievor vorgesehenen Klein-
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handels mit Tabakwaren und Zigarettenpapier.
Der staatliche Interventionismus beschränkt sich
zwar einzig und allein auf den Schutz der vom
Fabrikanten festgesetzten Kleinhandelspreise, ver-
bunden mit einem Zugabeverbot. Diese Massnahmen
können nicht mittels Steuererhöhungen oder Steuer-
ermässigungen durchgeführt werden. Sie können
sich daher nicht auf die Steuer betreffend Art. 41 ter
stützen. Art. 34ter unserer Verfassung'lautet : „Der
Bund ist befugt, aufydem Gebiet des Gewerbe-
wesens einheitliche Bestimmungen aufzustellen."
Dieser Artikel hat sction manchmal als Mädchen
für alles, möchte ich 4agen, hinhalten müssen. Ich
glaube aber, wir dürfen ihn hier in Anspruch neh-
men. Denn es handelt sich auch um Gewerbe. Zum
.Gewerbe im Sinne von Art. 34 ter der Bundesver-
fassung gehört auch der Kleinhandel. Ich möchte
hinweisen auf den Kommentar zur Bundesverfas-
sung von .Prof. Burckhardt, S.Auflage, S. 234. Es
dürfte somit kaum in Zweifel gezogen werden, dass
auch für den Preisschutz auf Tabakwaren, wie er
gemäss Art. 18, lit. d, des Gesetzesentwurfes durch
den Bundesrat eingeführt werden kann, die ver-
fassungsmässige Grundlage besteht.

Mit diesen Bemerkungen möchte ich Ihnen emp-
fehlen, den ganzen Abschnitt II zu genehmigen.

Iten: Ich möchte vom 'Herrn Departements-
vorsteher oder vom Herrn Kommissionspräsiden'ten
eine Auskunft über die Besteuerung der Tabak-
fabrikate haben. Es heisst in Art. 4: ,,Die Belastung
des Tabaks erfolgt 1. durch Erhebung eines Ein-
gangszolles auf dem eingeführten Rohtabak und
dessen Abfällen sowie auf den eingeführten Tabak-
fabrikaten." Im Anhang auf Seite 21 sind diese
erhöhten Zollansätze, welche zugunsten der Alters-
und Hinterlassenenversicherung vorgesehen sind,
aufgeführt.. Nun sind durch Bundesratsbeschluss
betreffend Abänderung des Bundesratsbeschlusses
vom 24. Dezember 1937 über die Besteuerung des
Tabaks diese erhöhten Zollans'ätze für die Tabak-
fabrikate gemäss Art. 4, lit. a, bereits vorgenommen

% worden, wie auf Seite 21 der gedruckten Vorlage
erwähnt ist. Hingegen sind diese Erhöhungen auf
Rohtabaken usw., wie sie auf Seite 19 und 20 vor-
gesehen sind, nicht vorgenommen worden. Es in-
teressiert mich nun zu wissen, Warum vor der In-
krafttretung der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung diese erhöhten Zollansätze für die importierten
Tabakfabrikate vorgesehen worden sind. Es scheint
mir unbillig zu sein, dass nur auf den Importen
der Fabrikate so hohe Ansätze vorgesehen sind,
während für ..die inländische Verarbeitung weniger
hohe Abgaben in Aussicht genommen wurden. Dies
scheint den Verdacht zu erhöhen, dass das bisherige
faktische Monopol der Inlandindustrie weiter ver-
stärkt werden soll.. Es ist nicht einzusehen, warum
nicht auch der Konsument zu annehmbaren Preisen
Importe kaufen kann, sondern einzig und allein
auf die Inlahdproduktion angewiesen sein soll. Es
würde mich also interessieren zu vernehmen, warum
diese erhöhten Zollansätze vorzeitig eingeführt
wurden, während die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung noch nicht in Funktion ist.

Bundesrat Nobs: Ich benütze die Gelegenheit
sehr gerne, Ihnen darüber Aufschluss zu geben.
Eine Gesetzgebung wie die vorliegende, die in Aus-

sicht stellt, dass von einem gewissen Zeitpunkt,
nämlich vom 1. Januar 1948 an, ganz, bedeutende
Zollerhöhungen auf bestimmte Waren in Wirksam-
keit treten, hat die unvermeidliche Konsequenz,
dass spekulative Importeure sich sofort daran ma-
chen, ganz grosse Quantitäten vor Erhöhung der
Steuersätze zu importieren und demzufolge auf
Jahre hinaus die Zuschüsse, welche die Alters- und
Hinterlassenenversicherung bekommen sollte, als
Gewinn in ihre eigene Tasche bringen. Dafür blei-
ben dann die Erfrage niedriger. Diese spekulative
Tätigkeit sahen wir kommen. Als wir vor ganz
kurzem Kenntnis erhielten, dass Quantitäten von
Zigaretten, die in die 100 Millionen Stück gingen,
eingeführt werden- sollten zu dem Zwecke, hier das
Prävenire zu spielen, sah sich der Bundesrat in
eine Zwangslage versetzt und war froh, dass er
noch das Vollmachtenrecht zur Verfügung hatte,
um diesen Absichten zuvorzukommen. Die getrof-
fene Regelung ist so, dass wir den normalen Im-
port, den legitimen Handel ungeniert lassen, dass
wir aber derartige spekulative Importe der erhöhten
Belastung unterstellen.

Herr Iten hat noch eine zweite Frage kurz be-
rührt, ob nicht durch diese steuerlichen Massnah-
men das Monopol der einheimischen Produktion
gestärkt werde. Ich weiss nicht, ob Herr Ständerat
Iten diese kleinen Fabriken, die Kopfzigarren ma-
chen, als Gewerbe oder als Industrie bezeichnen
will. 'Wir glaubten, dem gewerblichen Schutz zu
dienen, und nun hören wir, dass das auf einmal
Monopolschutz für eine Industrie sein soll. :Die
ausländische Kopfzigarrenfabrikation wäre aller-
dings in der Lage, namentlich in den Ländern, in
denen sie heute maschinell arbeitet, zu sehr viel
niedrigeren Preisen Kopfzigarren herzustellen, als,
das unser schweizerisches Kleingewerbe tun.kann.
Bei der Kopfzigarrenherstellung handelt es sich
fast ausschliesslich um kleine. Betriebe. Ich habe
Gelegenheit gehabt, eine Reihe dieser kleinen Be-
triebe zu sehen, und ich war erstaunt, dass es sich
da keinesfalls um grosse Fabriken handelt, sondern,
wie gesagt, überall um.sehr bescheidene Betriebe.
Nun können wir allerdings diese Betriebe ruinieren,
wenn wir dem Wunsch einiger weniger Importeure
nachgeben, Das ist vielleicht der einzige Punkt,
in dem wir nicht zu einer vollständigen Überein-
stimmung mit den interessierten Geschäftsleuten
gekommen sind..Es handelt sich um ca. 7 oder 8
Importeure, die sich sehr darüber beklagen-, dass
sie nicht bei der Gelegenheit, wo wir für die Tabak-
besteuerung eine neue Regelung treffen, ein ganz
besonders gutes Geschäft machen können. Die
meisten dieser Importeure sind aber durchaus nicht
nur auf den Import allein angewiesen. Sie betätigen

- sich 4uch sonst im Gewerbe und im Verkauf von
Tabakwaren.'Für einige der kleinen Gewerbetrei- "

'benden und für ihre Arbeiter ist es aber eine Exi-",
stenzfrage,- dass -wir sie nicht durch eine skrupellose .
ausländische Konkurrenz ruinieren lassen. Diesen
Schutz dürfen wir nicht aus der Vorlage heraus-
nehmen. Ich möchte Sie deshalb bitten, nach dieser
Richtung beruhigt zu sein. Wir dürfen nicht im
Augenblick, wo wir für die Zwecke der Alters- und
Hinterlass'enenversicherüng eine Erhöhung der
Steuer durchführen, gleichzeitig einen Teil unserer"
Tabakindustrie um ihre Existenz bringen. ,
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Vieil: Ich möchte den Art. 18 nicht so ohne wei-
teres 'annehmen mit der Interpretation, die ihm
von seiten des Herrn Kommissionspräsidenten ge-
geben worden ist. Der Art. 18 spricht von Schutz-
massnahmen zugunsten der bäuerlichen Tabak-
kultur, der Erhaltung einer leistungsfähigen Tabak-
industrie, der Erhaltung der Handarbeit in der
Tabakindustrie und endlich der Regelung des
Kleinhandels mit Tabakwaren und Zigaretten-
papier." Das sind Schutzmassnahmen besonderer
Art zugunsten-eines Produktions- und Fabrikations-
zweiges in der Schweiz.

Was die Steuerbelastung betrifft, so ist .diese in
Art. 4 und folgende geregelt. Wenn hier im Art. 18
von besonderen Schutzmassnahmen gesprochen
wird, um die-Tabakproduktion und -fabrikation
zu schützen, SB will man damit einen besonderen

• Schutz gewähren. Einen solchen Schutz können
wir Wirtschaftszweigen in der Schweiz nur gewäh-
ren, wenn einmal die Wirtschaftsartikel'angenom-
men sein werden.' Heute könnte dieser Schutz nur
gewährt werden, sofern die Vollmachtenbeschlüsse
noch- gelten. Wenn diese Vollmachtenbeschlüsse

"einmal dahinfallei», entbehrt dieser Wirtschafts-
zweig wie andere auch des Schutzes.

Nun gebe ich ohne weiteres zu, dass nach den
Ausführungen - des Herrn Kommissionsreferenten
zugunsten der Tabakproduktion und der Tabak-
industrie usw. mittels der Steuer und der Zölle
gewisse Schutzmassnahmen ergriffen werden kön-
nen. Was hingegen die besonderen Schutzmass-
nahmen nach Art. 18 betrifft — ich stelle keinen
Antrag — so möchte ich meine Bedenken dahin
äussern, dass die Schutzmassnahmen gestützt auf
diesen Artikel in einem Sinne angewendet werden,
dass man nicht mit der Verfassung in Widerspruch
gerät. Darüber muss man sich kjar sein,, denn sonst
könnte jeder Wirtschaftszweig -kommen und den
gleichen Schutz begehren. Ich glaubte, diese Be-
merkungen hier machen zu müssen, damit man
nicht den Eindruck gewinnt,, dass man für diesen
Fabrikationszweig besondere Schutz'massnahmen
vorsehen dürfe. • *'. -

! / '

' Bundesrat Nobs: Sie werden es vielleicht be-
grüssen, wenn ich zu diesem Art. 18 im .Anschluss
an die Darlegungen, die wir soeben von Herrn
Vieli gehört haben, noch einigen, näheren Aufschluss
gebe.^Die Bemerkungen, die wir eben gehört haben,
sind sowohl in rechtlicher wie in materieller Be-
ziehung von erheblicher Bedeutung. Art. 18 ver-
leiht dem Bundesrat eine -ganze Reihe von Kom-
petenzen-. ^Vpr allem kann er-Massnahmen treffen
für die Sicherstellung der bäuerlichen Tabakkultur.
Da bringt nun das neue Gesetz zweierlei Neue-
rungen :. einmal einen erhöhten Zollschutz 'und so-
dann die Steuerbegünstigung für Zigaretten,' die
vorwiegend aus Inlandtabaken bestehen, und zwar
im gleichen Ausmass wie bis anhin* Heute sind
Zigaretten, die nur aus Inlandtabaken bestehen,
je 20 Stück-mit 15 Rappen belastet, nach dem Ge-
setzesentwurf mit 19 Rappen. Zigaretten aus
Importtabaken sind mit 31,5 Rappen belastet bis-
her, nach dem neuen Gesetzesentwurf mit 35,5
Rappen. Dazu kommt hoch, dass .das Rohmaterial
der inländischen Zigaretten billiger ist. Deshalb
stellt sich der Preis des Paketes um 20—25 Rp.' ' i r-

niedriger als der Preis der billigsten Zigarette aus
Importtabaken. Diese Vergünstigung hat genügt,
um der Zigarette aus Inlandstabak eine recht be-
deutende Entwicklung zu ermöglichen. Diese Ent-
wicklung stärker zu betonen und noch stärker zu
begünstigen, das wäre gefährlich für die Fiskal-
einnahmen. Eine Garantie für den Verbrauch einer
bestimmten Menge Inlandtabak kann unseres Er-
achtens vom Bunde aus nicht gegeben werden. Es1

ist durchaus nicht sicher^ dass der Konsum der
Zigarette aus Inlandstabak steigen würde, wenn die
Fiskalabgabe und damit der Preis sinken würde,
denn die1 Wahl der Zigarette hängt noch von ändern
Gesichtspunkten ab als nur vom Preis. Für den
Absatz .ist insbesondere die- Qualität ausschlag-
gebend. Weder Pflanzer noch Fabrikant, noch der
Staat können dem Raucher vorschreiben, was er
zu rauchen hat, dafür ist ausschliesslich sein per-
sönlicher Geschmack mas-sgebend.'Wenn^man wün-
schen sollte, dass der Staat es ermöglichen müsse,
ein bestimmtes Quantum Inlandstabak, ganz gleich-
gültig weither Qualität, abzunehmen und zu ver-
werten, so ginge das zu weit.

. Ein zweiter Punkt: Der Bundesrat kann Mass-
nahmen treffen auf Grund des Art. 18 für die Er-
haltung einer leistungsfähigen Tabakindustrie. Als
die Abgaben für alle Betriebe gleich hoch waren,
ergaben sich Schwierigkeiten für die kleineren und
mittleren Fabriken. Diese konnten im Konkurrenz-
kampf mit den Grossbetrieben nicht mehr bestehen.
Man wollte also die Leistungsfähigkeit der Klein-
betriebe erhalten. Im Jahre 1937 wurden die Be-
gehren um staatlichen Schutz zum ersten Mal ge-
stellt. Einige grosse, sehr kräftige Betriebe ent-
wickelten eine grossangelegte Propaganda und ver-
abfolgten den Rauchern Geschenkzugaben wie
Damentaschen, Handkoffern, Tischservietten usw..
Für heue Marken wurden besondere Einführungs-
rabatte gewährt. Die Kleinbetriebe, unterstützt von
der grösseren Zahl auch der grösseren Betriebe, die
für solche Propaganda nicht die nötigen Mittel
besagen, verlangten nun in der Zigarrenindustrie
die Kontingentierung des Rohtabakverbrauchs und
verlangten die Gewährung von Rückvergütungen auf
der Fabrikationsabgabe für die kleinen Firmen,
und in der Zigarettenindustrie wurde die Rückver-
gütung für die Kleinen anbegehrt. Die Prüfung
hat ergeben, dass die Begehren begründet waren.
Man weiss es gar nicht, wie ausserordentlic.h gross
der Unterschied in den Produktionskosten ist, je
nach der technischen Einrichtung eines Betriebes
und je nachdem, ob der Betrieb in der Lage ist,
seine technischen Einrichtungen voll oder nur teil-
weise auszunützen. Es stehen zwar in den kleinen
Betrieben häufig die gleichen Maschinen wie in den
grossen, aber ein Kleinbetrieb hat dann nicht die
Möglichkeit-, eine solche Maschine während der gan-
zen Zeit auszunützen. Diese Maschinen laufen nicht
immer, und so haben die kleinen Betriebe grössere
Unkosten als ein durchrationalisierter-Grossbetrieb.
So wird berichtet, dass in der Zigarettenindustrie
beim grössten Betrieb auf eine-Arbeitskraft im Jahre
5 Millionen Stück Zigaretten kommen, bei kleine-
ren und mittleren dagegen nur l bis 2 Millionen
Stück. Die Vertriebskosten-sind ebenso gross bei
den klemen- Betrieben, diese benötigen auch ver-
hältnismässig mehr Reisevertreter, haben höhere
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Versandspesen und höhere zentrale Verwaltungs-
kosten.

Man kann sagen, diese Verhältnisse seien in än-
dern Branchen gleich, aber es ist zu bedenken, dass
keine andere Branche in Industrie und Gewerbe
dem Fiskus so bedeutende Abgaben zu entrichten
hat, wie die Tabakindustrie. Besondere Verhält-
nisse bedingen besondere Massnahmen; ' man hat
daher seit 1. Januar 1938 diesen Begehren entspro-
chen und für die Zigarrenindustrie die Kontingen-
tierung des Rohtabakverbrauchs eingeführt auf der
Grundlage des Verbrauchs im Jahre 1937. Dabei
erhielten die Kleinbetriebe prozentuale Zuschüsse,
während sich die Grossfabriken, welche die Pro-
duktion in den letzten Jahren mehr als verdoppelt
hatten, prozentuale Abzüge gefallen lassen mussten.
Überschreitung der Kontingente ist nicht verboten,
aber es ist ein prohibitiv wirkender Zuschlag zu
entrichten. Diese Kontingente werden vierteljähr-
lich durch die Oberzolldirektio.n festgesetzt, unter
Berücksichtigung der Marktversorgung und während
des Krieges auch unter Berücksichtigung der Roh-
tabakvorräte. Die Fabriken werden vorgängig um
ihre Ansicht befragt. Allgemein ist festzustellen,
dass die Verständigung 'zwischen unseren -Zoll-
organen und der überwiegenden Mehrzahl der Be-
triebe stets zu erreichen war.

Dann eine andere Massnahme : Rückvergütungen
auf der Fabrikationsabgabe. Diese Rückvergütun-
gen sind am höchsten für die kleinen, weniger hoch
für die mittleren und am geringsten für die grossen
Betriebe. Für die Zigarettenindustrie wurden nur
Rückvergütungen, gestaffelt nach der Produktions-
höhe ausgerichtet, also höchste Rückvergütungs-
ansätze für niedrigste Produktion, abnehmend mit
höherer Produktion, um vollständig wegzufallen
bei den höchsten Produktionsziffern.

Dann hat der Bundesrat nach dem Art. 18 die
Kompetenz, Massnahmen zu treffen zur Erhaltung
der Handarbeit in der Tabakindustrie. Hier fallen
namentlich darunter Kopfzigarren und Stumpen,
Brissago und andere Produkte typischer Handar-
beit. Werden jedoch zur Herstellung von Zigarren
Maschinen verwendet, so ist diese Vergünstigung
nicht mehr gerechtfertigt, und es ist daher in den
bisherigen wie in den neuen Vorschriften für Ma-
schinenarbeit ein Zuschlag zur Fabrikationsabgabe
vorgesehen. Die Ansätze für 'die Verwendung von
neuen in Betrieb gesetzten Maschinen sind heute
prohibitiv ; der Gesetzesentwurf gibt einen Maximal-
ansatz an. Es liegt in der Kompetenz des Bundes-
rates, in der neuen Vollziehungsverordnung wieder
einen prohibitiven oder aber einen tragbaren An-
satz festzusetzen. Er wird auf alle Fälle so hoch
sein müssen, dass die Maschinenarbeit nicht billiger
zu stehen kommt als die Handarbeit. Wir wissen
nicht, wie lange die gegenwärtige Überbeschäfti-
gung dauert; jedenfalls wird das nicht über lange
Fristen so weiter gehen. Für die von Hand herge-
stellten Zigaretten kann sodann ein ermässigter
Abgabesatz festgesetzt werden. Für die von Hand
verpackten Zigaretten muss eine Rückvergütung
zum Ausgleich der Mehrkosten für die Handarbeit
ausgerichtet werden. Das Verpacken der Zigaretten
in Handarbeit beschäftigt zahlreiche Arbeiterinnen.
Im Falle der Aufhebung dieser Bestimmung wür-
den Maschinen angeschafft, die sehr teuer sind.

Wären sie einmal vorhanden, so würden sie alsdann
auch in Zeiten der Arbeitslosigkeit verwendet, ;es
würden also;dann weit weniger Arbeiterinnen be-
schäftigt werden können als bisher. Das scheint für
den augenblicklichen Zeitpunkt der Hochkonjunk-
tur ein Nachteil zu sein, aber in der Krise wendet
sich das Blatt. Schliesslicb hat der Bundesrat das
Recht, Massnahmen zu treffen zur Regelung des
Kleinhandels mit Tabakwaren und Zigaretten-
papier. Diese Bestimmung wurde seinerzeit auf
Begehren von Gewerbevertretern aufgenommen. Der
gesamte Handel und Kleinhandel, einschliesslich
der Wirte, Hoteliers, Konsumvereine usw. setzte
sich nachdrücklich dafür ein. Vor 1938 bestanden
in unseren grösseren Städten zahlreiche sogenannte '
Tiefpreisgeschäfte, welche die Tabakwaren unter
dem vom Fabrikanten festgesetzten Preis verkauften,
was für den normalen Handel eine ruinöse Konkur-
renz bedeutete. Grosshandel und Industrie erlitteia
wegen Zahlungsunfähigkeit zahlreicher Kleinharidels-
betriebe bedeutende Verluste. Aus diesem Grunde
wurde der Preisschutz nach, unten zum Schutz des
Handels eingeführt.

Die neue Vollziehungsverord^iung wird nun den ;

Preisschutz nach unten wie nach oben einführen;
es soll somit auch der Konsument gegen Preis-
überforderungen geschützt werden. In Verbindung
damit wird das Zugabeverbot eingeführt, da sonst
der Schutz wirkungslos wäre.

Ich möchte Sie nicht länger mit diesen Details
der Herstellung von Tabakwaren und der Gepflo-
'gçnheiten des Handels hinhalten, dagegen doch
noch die Feststellung ausdrücklich wiederholen,
dass in diesem sehr difficilen Gebiet der staatlichen
Einmischung in die Produktion und in den Handel
eine vollständige Übereinstimmung zwischen' den
staatlichen Organen einerseits und den Wirtschaf-
tenden, den Verbänden der beteiligten Interessen-
ten anderseits erreicht werden konnte. Das gibt
uns die Gewähr, dass die wirtschaftlichen Interessen
aller Beteiligten hinlänglich berücksichtigt sind.

Wir machen "bei Besteuerung des Tabaks und
der Tabakwafen die eine glückliche Feststellung,

"die auch für die künftige Einführung der Getränke-
steuer wegleitend sein darf: So bedeutend auch die
Besteuerung ist, hat sie doch den Konsum in keiner
Weise behindert. Der Konsum an Zigaretten allein
hat sich im Verlauf-weniger Jahre verdoppelt. Es
zeigt sich, dass da, wo es sich um die Besteuerung
von Genussmitteln handelt, der Konsument 'nicht
darauf abstellt, ob er auf diesem Genussmittel eine
Steuer bezahlt oder nicht. Wenn er sich eine Freude
leisten will, so leistet,er sich diese und schaut nicht
darauf, ob die Ausgabe kleiner oder grösser ist.
Diese Lehre hat uns die Entwicklung .der Tabak-
belastung in unserem Lande gegeben ; das ist für
den eidgenössischen Gesetzgeber eine überaus Wert-
volle Erfahrung, die wir auch für die künftige wei-
tere Gesetzgebung auf dem gleichen Boden frukti-
fizieren dürfen.

Altwegg, Berichterstatter: Zu Art. 18, lit. d,
habe ich mich bereits geäussert. Die verfassungs-
mässige Grundlage findet man bei largeV Interpre-
tation des Gewerbeartikels 34 ter. Ich möchte mich
deshalb nicht wiederholen und möchte nur Herrn
Vi eli danken, dass «r keinen Antrag gestellt hat,
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nachdem er Gelegenheit hatte, im Rat sein juri-
stisches Gewissen zu entlasten. • •

Auf die Anfrage Iten, die auch an die Adresse
des Kommissionspräsidenten gerichtet war, möchte
ich unter Hinweis auf den Bundesratsbeschluss vom
29. November 1946 betreffend Abänderung des
Bundesratsbeschlusses vom 24. März 1937 über die
Besteuerung des Tabaks antworten, d.ass sich dieser
Beschluss stützt auf Art. l des Bundesbeschlusses
vom 21. Dezember 1945 über die zweite Verlänge-
rung der Finanzordnung 1939/1941 für die Jahre
1946/1949. In dieser Finanzordnung, wo bis jetzt
die Tab'akbesteuerung enthalten ist, hat der Bun-
desrat die Ermächtigung erhalten, die Ansätze fest-
zusetzen unter angemessener Berücksichtigung der
Bedeutung und der wirtschaftlichen Lage der ein-
zelnen Zweige der Tabakindustrie. Im Gegensatz
zu dem, was Ihnen Herr Bundesrat Nobs gesagt
hat, handelt es sich nicht um einen Vollmachten-
besc'hluss, sondern um einen Beschluss des.Bundes-
rätes gestützt auf die Finanzordnung. Deshalb

'glaube ich nicht, dass er in die Vollmachtensamm-
lung Eingang finden sollte.

• Präsident: Ich stelle fest, dass zu Abschnitt II,
Art. 4 bis 44, keine Abänderungsanträge gestellt
sind. Der Abschnitt ist somit genehmigt.

Angenommen. — Adoptés.

Dritter Abschnitt:
Der Spezialfonds des Bundes.

1 - Art. 45.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Chapi t re III .
Le fonds spécial de la Confédération.

Art. 45.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Unter Hinweis auf
gemachte schlechte Erfahrungen habe ich zuhanden
des Bundesrates die Erwartung auszusprechen, es
möchte ein landesüblicher Zinsfuss für diese Fun-i
dationen vom Bundesrat bestimmt werden. Dieser!
Zinsfuss sollte nicht über Gebühr herabgesetzt!
werden. ' j

Angenommen. — Adopté. . -.

Art..46. ' \
Antrag der Kommission. *

Marginale: II. Überweisung an den Ausgleichs-,
fonds. . ',

Aus.dem Spezialfonds des Bundes für die Alters-f
und Hinterlassenenversicherung werden während;
der ersten 20 Jahre vom Inkrafttreten dieses Ge-
setzes dem Ausgleichsfonds der Alters- und Hinter-:

lassenenversicherung-jährlich 1062/3 Millionen Fran-;
ken in vierteljährlichen Raten überwiesen. Errei-
chen die Einnahmen nach Art. 45 einschliesslich \
Zinsen diesen Betrag nicht, so wird der Unterschied
dem Spezialfonds aus den Zinsen der Reserve,;
gemäss Art. 3bis, Abs. l, zurückerstattet. .

Proposition de la commission.
Note marginale: II. Virement au fonds de com-

pensation.
Pendant les 20 "premières années suivant l'entrée

en vigueur de la présente loi, il sera viré chaque
année, du fonds spécial de la Confédération pour
l'assurance vieillesse et survivants au fonds de com-
pensation de l'assurance vieillesse et survivants,
une somme de 1062/3 millions de francs par verse-
ments trimestriels. Si les recettes visées à l'article 45,
y compris les intérêts, n'atteignent pas ce montant,
la différence est remboursée au fonds spécial au
moyen des intérêts de la réserve prévue à l'article
3bis, 1er alinéa.

Altwegg, Berichterstatter: Hier ist lediglich das
Wort „zentrale" gestrichen worden. Ferner wird
hier statt eines festen Datums eine Frist von
20 Jahren vom Inkrafttreten-des Gesetzes an fest-
gesetzt. Diese Änderung ist eigentlich mehr redak-
tionell.

Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Vier ter Abschnit t :
Inkrafttreten und Vollzug.

Art. 47.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats. ,

Chapi t re IV.
Entrée en vigueur et exécution.

Art. 47.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

' Präsident: Damit ist die Vorlage durchberaten.
Ich möchte Sie anfragen, ob Sie Rückkommensan-
träge stellen wollen. Es ist das nicht der Fall.

Gesamtabs t immung. - Vote sur l'ensemble.
Für Annahme des Gesetzentwurfes 35 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

t
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Bundespräsident Kobelt: Ich glaube, wir sollten
eventuell den Antrag des Nationalrates gegenüber-
stellen dem Antrag des Nationalrates mit meinem
Zusatz, und das. Ergebnis dieser Beratung würden
wir dann dem Antrag der Kommission gegenüber-
stellen. (Zustimmung. — Adhésion.)

Wenk: Ich glaube, das Richtige wäre, wenn wir
zuerst den Antrag des Nationalrates bereinigten,
indem wir entscheiden, ob der Zusatzantrag von
Herrn Bundespräsident Kobelt beigefügt werden
solle oder nicht. Was herauskommt, würden wir
dem Antrag der Kommission gegenüberstellen.

Präsident: Das ist dasselbe.

Abst immung. — Vote.
Eventuell -r- Eventuellement:

Für Zustimmung zum Nationalrat . Minderheit
Für den Zusatzantrag von Bundes-

präsident Kobelt Grosse Mehrheit

Definitiv —- Définitivement:
Für Festhalten am eventuell gefassten

Beschluss 20 Stimmen
Dagegen 15 Stimmen

Gesamtabst immung. - Vote sur l'ensemble.
Für Annahme des Beschlussentwurfes

Grosse Mehrheit

An den Nationalrat
(Au Conseil national.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 18. Dezember 1946.
Séance du 18 décembre 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence : Hr. Ackermann.

4865. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

Siehe Seite 333 hiervor. — Voir page 333 ci-devant.

Beschluss des Nationalrats Vom 17. Dezember 1946.
Décision du Conseil national du 17 décembre 1946.

Dif f e r enzen . — Divergences.

Art. 30. ,
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Ständerat: — Conseil des Etats. 1946.

Altwegg, Berichterstatter: Ich hoffe, dass ich
Sie bei der Differenzenbereinigung nicht sehr lange
in Anspruch nehmen muss, schon mit Rücksicht
auf die etwas knappe Zeit für die Budgetberatung.
Nachdem die nationalrätliche Kommission sämt-
lichen Anträgen des Ständerates zugestimmt hatte,
sind im Nationalrat doch noch zwei Differenzen
übrig geblieben, über die ich Sie kurz orientieren
möchte.

Die erste Differenz betrifft den Art. 30, wo wir
am ursprünglichen Text des Bundesrates, und zwar
auf Antrag des Bundesrates, eine Änderung vor-
genommen hatten. Der Bundesrat glaubte, durch
eine kleine Änderung beim Verfahren in der Ver-
waltung, speziell bei den individuellen Beitrags-
konten eine Vereinfachung erzielen zu können. Wir
haben deshalb zugestimmt, dass Jahre mit schlechten
Beiträgen nur auf Gesuch der Beteiligten gestrichen
werden können. Nun hat sich gezeigt, dass man die-
ses Entgegenkommen auch anders auffassen kann.
Im Nationalrat ist ein Sturm im Wasserglas dar-
über entstanden. Man hat diese Neuerung sogar als
eine Bauernfängerei bezeichnen wollen, indem
Leute, die das Gesetz nicht à fond kennen, gar
nicht daran denken, ein solches Gesuch zu stellen
und deshalb zu kurz kämen. Das hat dazu geführt,
dass der Nationalrat mit überwältigendem Mehr
diese Änderung gestrichen hat. Der Bundesrat ist
nicht unglücklich. Ich glaube, wir haben keinen
Grund, nicht auch zuzustimmen. Die Zustimmung
bezieht sich auf Abs. 3 und damit auch auf den
Kopf der Tabelle, die dort enthalten ist. Wir bean-
tragen Zustimmung.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission , Grosse Mehrheit

Art. 53.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Natipnalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Art. 53 betrifft die
Verbandsausgleichskassen. Da möchte ich Sie an
die längere Diskussion erinnern, die im Anschluss
an den kombinierten Antrag Iten/Fauquex sich
seinerzeit ergeben hatte. Hier glaubten der Bundes-
rat und Ihre Kommission, mit dieser Änderung auf
der einen Seite dem Gewerbe und auf der ändern
Seite unseren welschen Kollegen ein Geschenk zu
machen, resp. ein Entgegenkommen zu zeigen.
Deshalb haben Sie'wohl auch diesen kombinierten
Antrag angenommen, auf dessen Detail ich ohne
Auftrag nicht zurückkommen will. Nun hat sich
auch hier gezeigt, dass man im anderen Rate die
Sache ganz anders aufgefasst hat. Nicht nur hat
der Präsident des Gewerbeverbandes diese Lösung
kategorisch abgelehnt, sondern auch die Welschen
wollten von -, diesem Entgegenkommen absolut
nichts wissen; das sei ganz falsch verstandener
Föderalismus, den man ablehnen müsse. Von allen
Parteien ist dagegen Sturm gelaufen worden, so
dass auch der Bundesrat keine Veranlassung mehr
hatte, an diesem Entgegenkommen festzuhalten,
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dem er seinerzeit nur ungern zugestimmt hatte.
Deshalb brauchte es auch heute Nachmittag für
Ihre Kommission keine besondere Überwindung,
dem Nationalrat zuzustimmen, was wir Ihnen
ebenfalls beantragen. Herr Fauquex hat übrigens
auch seine Zustimmung zu diesem Rückzug er-
klärt. Ich weiss nicht, ob Herr Iten sich zu seinem
Antrag noch äussern will. Er scheint nicht da zu
sein.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission " Grosse Mehrheit

Präsident: Damit sind die Differenzen bereinigt.1

Altwegg, Berichterstatter: Ich möchte Sie noch
zwei Minuten hinhalten, denn der Nationalrat hat
neben diesen zwei Differenzen noch einige redak-
tionelle Änderungen am Gesetz vorgenommen, und
zwar mit Zustimmung des Bundesrates. Davon
muss ich Ihnen schon zuhanden des Protokolls
Kenntnis geben. Wir haben heute Nachmittag-in
der Kommission hievon zustimmend' Kenntnis
genommen. Es ist von keiner Seite ein Einwand
erhoben worden.

Die erste redaktionelle Änderung betrifft den
Art. 2, der von den Auslandschweizern handelt.
Dort hatte die Kommission die Zahl von 65 Jahren
auf 60 Jahre abgeändert. Das hatte zur Folge, dass
der Text geändert wurde. Nachdem Sie den Vorschlag
des Bundesrates auf 65 Jahre wieder angenommen
hatten, hätte logischerweise der ganze Artikel wie-
der aufgenommen werden sollen. Das ist jetzt nach-
träglich nachgeholt worden. '

Die zweite Änderung betrifft den Art. 30,
Ziff. 5. Es ist der gleiche Artikel, bei dem Herr
Muheim seinen Antrag eingebracht hatte, der spe-
ziell die Erleichterung für die Bergbauern und
kleinen Gewerbetreibenden vorsah. Der Antrag
ist mit Zustimmung von Herrn Muheim redak-
tionell etwas geändert worden. Dann ist aus for-
mellen Gründen eine Verschiebung zwischen Abs. 4
und 5 vorgenommen worden.

Die folgende redaktionelle Verbesserung be-
trifft den Art. 32, Abs. 2; sie ist das Resultat einer
längeren Debatte im Nationalrat. Ihre Kommission
konnte ohne weiteres zustimmen.

In den Art. 52 und 70 ist das Wort „vorsätz-
lich" durch „absichtlich" ersetzt worden.

Art. 64, der frühere Art. 63, der die Kassen-
zugehörigkeit betrifft, hat ebenfalls eine redak-
tionelle Änderung erfahren, ohne dass der materielle
Inhalt geändert worden wäre.

Schliesslich ist zu sagen, dass der Art. 98 -ver-
schwunden ist in dem Sinne, dass er in den neuen
Art. 94 und 110 aufgegangen ist, wo der materielle
Inhalt in etwas anderer Form Aufnahme gefunden
hat. -

Das sind die Änderungen, von denen ich Ihnen
Kenntnis geben musste.

Zum Schluss möchte ich Sie noch orientieren,
dass die gemeinsame Redaktionskommission von
National- und Ständerat bereits heute Vormittag
und Mittag die redaktionelle Überprüfung der Ge-
samtvorlage vorgenommen hat. Wenn Sie .nun
Ihre Beschlüsse heute so fassen, dass die Vorlage
dem Druck übergeben werden kann, werden die

beiden Räte morgen Nachmittag oder Freitag
Morgen die Schlussabstimmungen gegenüber einem
definitiven Text vornahmen können.

Abst immung. — Vote.
Für Annahme der redaktionellen Abänderungen

Grosse Mehrheit

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 19. Dezember 1946.
Séance du 19 décembre 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Ackermann.

5126. Teuerungszulagen zu den
Militärpensionen.

Allocation de renchérissement aux
bénéficiaires de pensions militaires.

For tse tzung. — Suite.
Siehe Seite 460 hiervor. — Voir page 460 ci-devant.

Dringl ichkei tsklausel . — Clause d'urgence.

Präsident: Wir behandeln die Frage der Dring-
lichkeitsklausel, während die Schlussabstimmung
über dieses Geschäft morgen erfolgt.

Ullmann, Berichterstatter: Ich habe nichts zu
bemerken. Der Nationalrat hat die Dringlichkeits-
klausel eingeflochten. Wir werden zustimmen müs-
sen. Ich stelle diesen Antrag. Ich habe aber keine
Kommissionssitzung einberufen, sondern wir wa-
ren, als wir die Angelegenheit behandelten, damit
einverstanden, dass die Dringlichkeitsklausel be-
jaht werde.

Abs t immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 24 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)
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#ST# Vormittagssitzung vom 20. Dezember 1946.
Séance du 20 décembre 1946, matin.

Vorsitz — Présidence:.Hr. Ackermann.

4865/5028. Alters- und
Hinterlassenenversicherung.

Bundesgesetz.
Assurance vieillesse et survivants. Loi.

Siehe Seite 461 hiervor. — Voir page 461 ci-devant.

Beschluss des Nationalrates vom 20. Dezember 1946.
Décision du Conseil national, du 20 décembre 1946.

Präsident: Verschiedene Herren Fraktionsprä-
sidenten haben den Wunsch geaussert, Erklärungen;

' abzugeben. Es ist auch eine persönliche Erklärung
abgegeben worden von Herrn Ständerat Wahlen,
dass er, wenn er anwesend sein könnte, zustimmen
würde.

, (M. Piller: Au moment où nous allons passer au
vote final sur le projet de loi fédérale sur l'assurance
vieillesse, j'ai l'honneur, au nom du parti conserva-
teur-catholique, de faire la déclaration suivante:

Le groupe conservateur-catholique a toujours
considéré que la protection de la famille et l'assu-
rance vieillesse constituaient les deux pièces maî-
tresses de la politique sociale de l'avenir. Il l'a pro-
clamé publiquement à diverses reprises et l'a répété
lors de la discussion sur l'entrée en matière. C'est
en partant de cette conception que nous avons
demandé que l'on s'efforce, en même temps que
l'on s'occupait du projet de loi sur l'assurance
vieillesse, de mettre sur pied la législation qui doit
contribuer à une protection efficace de la famille.
Nous enregistrons avec satisfaction qu'un projet
de loi. sur l'assurance maternité a été élaboré et
nous prenons acte du fait qu'un .projet de loi sur
les caisses de compensation familiale est en chantier.

Le groupe conservateur considère qu'il va de
soi qu'une part appropriée des excédents des fonds
centraux de compensation soit réservée pour la
protection de la famille. Il a eu la satisfaction de
constater que ce point de vue est aussi celui qu'ex-
prime le Conseil fédéral dans son message relatif à
l'emploi des dits fonds.

Notre groupe doit déplorer qu'au sein du Con-
seil national une certaine opposition ait surgi à ce
sujet et que l'on ait proposé de biffer soit les sommes
prévues pour la protection de la famille, soit celles
qui sont réservées au paiement d'allocations aux
travailleurs agricoles et aux agriculteurs de condition
indépendante. Ces critiques pourraient être à bon
droit interprétées comme impliquant une opposition
de principe aux postulats relatifs à la protection
de la famille.

Notre groupe tient à signaler qu'une telle atti-
tude pourrait avoir les répercussions les plus fâ-
cheuses dans une votation éventuelle du peuple
suisse au sujet du projet de:loi fédérale sur l'assu-.

rance vieillessej Le groupe^ conservateur-catholique
croit devoir souligner expressément ce point.

Fidèle à l'attitude qu'il a adoptée depuis le
début de la discussion du projet de loi et consé- -
quent avec lui-même, le groupe votera en faveur
du projet; mais il le fait en partant de l'idée que
le projet d'arrêté fédéral sur l'emploi des excédents
.de recettes des. fonds centraux de compensation
-créés en vertu des dispositions sur les allocations
pour perte de salaire et de gain, sera liquidé défi-
nitivement durant la prochaine session de mars et
que la répartition des fonds prévus pour la protection
de la famille et pour le paiement d'allocations aux
travailleurs agricoles et aux agriculteurs de con-
dition indépendante interviendra conformément
aux propositions du Conseil fédéral.

Notre groupe considère également que le vote
du peuple et des cantons sur les articles économi-
ques revisés doit intervenir en tout état de cause
avant une vo'tâtion populaire éventuelle sur le
projet de loi sur l'assurance vieillesse et survivants.

C'est dans ce sens et au bénéfice de ces décla,-
rations que notre groupe accepte, en votation
définitive, le projet de loi tel qu'il est sorti de nos
délibérations.

t
M. Bosset: Je tiens à apporter ici la voix de la

fraction radicale-démocratique de cette assemblée.
Celle-ci m'a confié le mandat d'exposer son point
de*vue à l'occasion de ce vote final.

Depuis des décennies, la question de l'assurance
vieillesse était une de celles qui étaient inscrites
dans tous les programmes. du parti radical-démo-
cratique suisse. Celui-ci s'était fait le défenseur
énergique de cette idée et de cette notion en 1926
notamment lors de la votation sur l'article consti-
tutionnel y relatif. Il avait également appuyé en
•son temps le projet, critiqué il est vrai parce qu'in-
'suffisant, qui avait été déposé par le Conseil fédé-
ral à l'époque et défendu par M. Schulthess, con-
seiller fédéral. Nous avions regretté, tout en cons-
tatant les insuffisances de ce projet,1 que l'idée
qui avait été acceptée par le peuple suisse n'ait

/pas, en 1932, trouvé une première solution.
Le problème s'est posé de nouveau récemment

et je tiens à apporter l'adhésion du groupe radical-
démocratique de' cette assemblée au projet que nous
avons discuté. On peut, il va sans dire, faire quel-
.ques réserves sur telle ou telle partie de cette œuvre
que nous pouvons qualifier d'oeuvre capitale et
maîtresse de notre économie sociale. Mais dans
l'ensemble le projet apportera, nous en sommes con-
vaincus, une notable amélioration dans un grand
nombre de milieux où cette œuvre en faveur des
vieillards et des survivants sera certainement
appréciée.

Je voudrais apporter ici également un tribut
de gratitude et de reconnaissance à ceux qui furent
les auteurs de ce projet, tout particulièrement à
M. Stampfli, conseiller fédéral, dont l'énergie est
égale au courage — pour employer peut-être un
euphémisme — avec lequel il a soutenu et^fdéve-
loppé ses idées et son projet. Grâce à son initiative
et à la façon dont il a su développer les idées qui
caractérisaient ce projet, il l'a fait triompher. Je
joins M. Nobs, conseiller fédéral, à l'expression de
notre reconnaissance .t
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J'associe à ce tribut de gratitude celui que
nous devons au Dr Saxer et aux experts qui ont
construit de toutes pièces cet édifice extrêmement
important. Et je n'oublie pas non plus notre dis-
tingué et aimable président de la commission, notre
collègue Altwegg, qui, à travers vents et marée, a
réussi à nous conduire à bon port.

Je n'ai pas l'intention d'aborder ici les ques-
tions qui ont été soulevées par notre collègue, M.
Piller, au sujet de la protection de la famille, ni
le problème des fonds centraux de compensation.
Nous pensons que ces projets doivent être discu-
tés pour eux-mêmes et qu'ils seront examinés
lorsqu'ils seront posés par le Conseil fédéral devant
cette assemblée. Nous estimons qu'il s'agit là de
problèmes différents de ceux du projet sur l'assu-
rance vieillesse et survivants que nous venons de
discuter et auquel j'apporte ici l'adhésion chaleu-
reuse de la fraction radicale-démocratique de cette
assemblée.

Weber: Unsere Gruppe möchte folgende Er-
klärung abgeben: Die Bauern-, Gewerbe- und Bür-
gerfraktion hat die Vorlage über die Alters- und
Hintcrlassenenversicherung und die dazu gehörende
Finanzierungsvorlage bei den bisherigen Bera-
tungen unterstützt. Mit Rücksicht auf die grosse
Bedeutung des Versicherungswerkes für das ge-
samte Schweizervolk wird sie der Vorlage auch in
der Schlussabstimmung zustimmen. An diese Zu-
stimmung wird die bestimmte Erwartung ge-
knüpft, dass bei.einem allfälligen Zustandekommen
des Referendums über die Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung dem Volke zuerst die Wirtschafts-
artikel zur Abstimmung vorgelegt werden. Diese
bilden die verfassungsmässige Grundlage für die
dringend notwendige Agrargesetzgebung und dan it
die wirtschaftliche Sicherung für die Landwirt-
schaft und das Gewerbe, ohne welche die finanzielle
Belastung des grossen Sozialversicherungswerkes
für unsern Bauernstand kaum tragbar wäre. Eine
andere Anordnung der Volksabstimmung würde
für den gesamten schweizerischen Bauernstand
eine arge Enttäuschung bedeuten. In diesem Fall
würde es kaum möglich sein, die Mehrheit der
Schweizerbauern für die Annahme des Bundes-
gesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung zu gewinnen. Die Bauern-,. Gewerbe- und
Bürgerfraktion müsste die Verantwortung für die
Folgen einer Nichtberücksichtigung dieser gerecht-
fertigten Forderung mit aller Entschiedenheit ab-
lehnen. In diesem Sinne stimmen wir für Annahme
der Vorlage.

Präsident: Zwischenhinein möchte ich mitteilen,
dass bei keinem Geschäft mehr Differenzen zwischen
den beiden Räten bestehen. Wir müssen die Sitzung
einen Moment unterbrechen.

Wiederaufnahme der Sitzung.
(Reprise de la séance.)

Präsident: Im Nationalrat ist die Schlussab-
stimmung über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung wie folgt ausgefallen.: Bei Namens-
aufruf 170 Ja, 8 Nein. 8 Enthaltungen.

Klöti: Ich habe vorhin im Nationalrat drüben
' der Schlussabstimmung beigewohnt und die 'Er-
klärungen, die dort abgegeben wurden, angehört.
Ich war der Meinung, dass hier die Schlussabstim-
mung mit den Erklärungen, die vorangeschickt
werden, erst nachher stattfinden werde. Ich habe
also die Erklärungen, die hier abgegeben worden
sind, nicht gehört, sondern diejenigen im National-
rat. Ich habe aber soeben vernommen, dass die
Erklärungen der Herren Piller und Weber ungefähr
identisch seien mit denjenigen der Herren Holen-
stein und Wartmanr im Nationalrat. Ich möchte
mir eine persönliche Bemerkung gestatten, da ich
keine Gelegenheit hatte, mit meinen Fraktions-
kollegen Beratungen zu pflegen. Ich halte es für
sehr bedauerlich, dass man die Zustimmung zu
dem versprochenen grossen Werk, das schon im
Jahre 1925 durch die Verfassung in Aussicht ge-
stellt wurde, an Bedingungen und Voraussetzungen
knüpft, die mit der Vorlage selber nur in losem
sachlichem Zusammenhang stehen. Unsere Auf-
fassung ist die, dass alle diesem sozialen und natio-
nalen Werk vorbehaltlos zustimmen und nicht ver-
suchen sollten, sich die Zustimmung durch Konzes-
sionen auf ändern Gebieten abkaufen zu lassen.
Unsere Forderung geht dahin, dass die Abstim-
mung so rasch als möglich erfolge und ich glaube,
es sollte möglich sein, die Abstimmung im (Mai
dieses Jahres stattfinden zu lassen, denn bis gegen
Ende März wird die Referendumsfrist ablaufen
und es kann die Abstimmung sofort nachher an-
geordnet werden. Wenn die Abstimmung Ende
Mai oder Anfang Juni durchgeführt wird, bleiben
noch knappe sieben Monate bis zur Inkraftsetzung
des Gesetzes, deren Datum im Gesetz festgelegt
ist: 1. Januar 1948. Dieser Termin hat einen gera-
dezu zwingenden Charakter, wenn Sie daran den-
ken, dass am 31. Dezember .1947 die Übergangs-
ordnung der Altersfürsorge, ganz besonders aber
auch die Bestimmungen über den Fortbezug der
Beiträge der Lohn- und Verdienstersatzordnung

*dahinfallen. Was 'den Vorbehalt betreffend Vertei-
lung des Fonds der Lohn- und Verdienstersatz-
ordnung betrifft, geht die Volksmeinung zweifel-
los dahin, dass, man diese Mittel ausschliesslich
für die beiden Zwecke verwenden sollte, für welche
die Beiträge bezogen worden sind, einmal für den
Wehrmannsschutz, zweitens für die Alters- und
Hinterlassenenversicherung. Wir können nicht recht
verstehen, dass man die Bildung eines besondern
Fonds für den Familienschutz für so wichtig hält.
Meines Erachtens könnte der Familienschutz im
reinen Umlageverfahren durchgeführt werden. Ob
man 50 Millionen aus den Geldern der Lohn- und
Verdienstersatzordnung dafür als Fonds zur Ver-
fügung stellt, um an Fondszinsen etwa anderthalb
Millionen als jährliche Einnahme zu erhalten, spielt
keine Rolle. Aber das möchte ich erklären: Wenn
wegen dieses Punktes irgendeine Gefahr für die
Alters- und Hinterlassenenversicherung sich erge-
ben sollte, dann sind wir durchaus für einen Kom-
promiss. Im März wird die Vorlage zur Behandlung
kommen. Ich möchte in Übereinstimmung mit
Äusserungen, die Herr Bringolf vorhin im National-
rat getan hat, sagen, dass auch wir mithelfen wer-

, den, dass dem vom Vertreter der katholisch-
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konservativen Fraktion geäusserten Wunsche ent-
sprochen wird.

Viel schwieriger ist die Forderung, die dieBauern-
fraktion stellt. Ihre Erfüllung ist meines Erachtens
geradezu unmöglich, schon wegen der Zeitnot, die
ich vorhin geschildert habe. Ich kann mir nicht vor-
stellen, wie die Kantone die Durchführung des Ge-
setzes und die Finanzierung richtig vorbereiten
könnten, wenn erst etwa im Herbst 1947 die Ab-
stimmung stattfinden würde. Ich möchte auch fest-
stellen, dass Herr Buhdesrat Stampfli gegen die
Meldung der Depeschenagentur, wonach er hier
erklärt habe, der Abstimmurgskalender sei fest-
gelegt; im Mai Abstimmung über die Initiative
über, die Wirtschaftsreform, im Juli Abstimmung
üljier die Wirtschaftsartikel und im Herbst Abstim-
mung über ^ie Altersversicherung, Verwahrung
eingelegt hat. Ich habe seine Ausführungen auch
nicht anders aufgefasst als so, dass er nur sagen
wollte, dass man vor den Wahlen alle drei Abstim-
mungen noch unterbringen könnte, dass er aber
nicht in dem Sinne Stellung genommen hatte, dass
die Wirtschaftsartikel vor der Altersversicherung
zur Abstimmung kommen müssten. Wir nehmen
von dieser Erklärung mit Befriedigung Kenntnis,
denn wir müssen schon sagen: Es wäre nicht an-
nehmbar, wenn man verlangen würde, dass die
Abstimmung über die Altersversicherung verzögert
würde, um diejenige über die Wirtschaftsartikel
vorwegzunehmen. Die Landwirtschaft sagt, ihre
Existenz sei bedroht, ,wenn die Wirtschaftsartikel
nicht vorher angenommen werden. Wir könnten
die Gegenfrage stellen: Wie steht es um die zu-
künftige Existenz der Arbeiterschaft; haben wir
Sicherheit dafür, dass die internationalen Konkur-
renzverhältnisse uns den Lebensstandard garan-
tieren? Können die Arbeiter die Beiträge, die man
von ihnen verlangt, auch in schlimmen Zeiten ge-
zahlt werden? Ich glaube, die Forderung der Bau-
ernfraktion ist eine Forderung, die nicht erfüllbar
ist. Ich kann auch den Kleinmut der Vertreter der
Landwirtschaft nicht begreifen; das ganze Volk,
mit Einschluss der Sozialdemokraten, hat noch
immer anerkannt, dass wir einen gesunden Bauern-
stand haben müssen und wollen. Niemand wird
den Bauernstand zugrunde gehen lassen Bollen,
niemand wird wollen, dass man ihm nicht seine
Existenz sichert. Der Voranschlag des Bundes bietet
genug Beweis dafür, dass man in ändern Kreisen
für die Landwirtschaft reichlich Verständnis hat
und wir werden es auch künftig beweisen und selbst,
wenn die Wirtschaftsartikel verworfen würden —
wir haben keine Garantie, dass das nicht geschieht,
da man auch nicht weiss, wie die bürgerlichen Kreise
stimmen werden —• dann müsste man trotzdem
irgendwie helfen. Das ist klar. Diesen Trost sollten
sich auch die Landwirte selbst geben.

Nun hat die Bauernfraktion ihre Forderung
nicht als eigentliches Ultimatum gestellt, sondern
lediglich den W'unsch ausgesprochen, dass ihrer
Forderung entsprochen werde. Ich hoffe, dass sie
sich diesen Wunsch noch etwas überlege, und dass
sie noch nicht das letzte Wort gesagt habe. Denn es
ist doch so, dass wir an einem wichtigen Wendepunkt
in der Schweizergeschichte stehen. Jetzt handelt
es sich darum, das grosse solidare Werk, das man
seit Jahrzehnten von allen Parteien dem Volke

versprochen hat, zu verwirklichen. Da sollten alle mit-
wirken, handelt es sich doch darum, ein nationales
solidares Werk zu schaffen und die Zersplitterung
zu verhindern. Sie müssen nicht meinen, dass die
industriellen Kantone ohne Altersversicherung oder
Altersfürsorge kutschieren können, wenn die Vor-
lage verworfen würde; wir würden kantonale Lösuri--
gen bringen müssen. In den industriellen Kantonen
würde der durch eine Verwerfung der Alters- und
Hinterlassenenversicherung bewirkte Zustand we-
niger schädlich wirken, als in den.andern Kantonen,
aber für die Gesamtheit des Schweizervolkes wäre
eine Verwerfung sehr nachteilig. Ich möchte daher
an die Vertreter der Bauernschaft appellieren,
und sie bitten, darauf zu vertrauen, dass alle Kreise
ihren Bedürfnissen und Interessen Verständnis
entgegenbringen. Sie brauchen nicht zu befürchten,
dass, wenn man"nun die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung so rasch als möglich zur Abstimmung
bringt, darin eine- Gefährdung der Landwirtschaft
zu erblicken wäre.

Weber: Ziehen Sie Ihre Initiative zurück, dann
ist die Sache in Or.dnung!

Altwegg: Gestatten Sie mir als Kommissions-
präsident ein ganz kurzes Wort. Die beiden Frak-
tionserklärungen der Konservativen Partei und der
Bauernpartei enthalten zwei Hypotheken, weichte
die Vorlage belasten. Ich hoffe, sie werden sie nicht
gefährden. Da der Abstirnmungskalerider 1947
sowieso schwere Probleme aufgibt, erlaube ich mir,
hier den Gedanken zur Erwägung zu stellen — er
braucht heute nicht definitiv erledigt zu werden
— ob nicht die Wirtschaftsartikel und die Alters-
versicherung dem Volke am gleichen Tag vorgelegt
werden könnten. Ich möchte nicht länger werden.
Es bestehen Zusammenhänge zwischen den beiden
Vorlagen, die sehr wohl zur gemeinsamen Annahme
führen könnten.

M. Pictet: Je n'ai pas d'autre déclaration à faire
que celle que je voterai de toute ma conviction
contre ce prétendu cadeau que vous voulez faire
au peuple suisse.

Mais je voudrais tout de même faire une réserve
en ce qui concerne la suggestion de notre collègue,
M. Klöti, qui voudrait que le vote populaire inter-
vienne déjà au mois de mai.

Or, Messieurs, le referendum sera lancé la se-
maine prochaine. Il sera acquis à la fin du mois
de mars. Si la votation était fixée au mois de mai,
nous n'aurions pas le temps d'orienter le peuple
suisse. Ce n'est pas lors de la cueillette des signatures
qu'on oriente le peuple, mais bien à partir du jour
où le referendum est acquis. Vouloir prétendre
orienter le peuple sur une question aussi importante
en un mois, c'est nous refuser le temps nécessaire
pour une telle tâche. C'est pourquoi je fais foutes
mes réserves 'en ce qui concerne la date de la vota-
tion populaire qui sera fixée à la suite du referen-
dum, qui va être lancé.

Heîti: Die kleinen Fraktionen sind nicht ge-
wohnt, Erklärungen abzugeben, aber ich glaube,
es ^st sehr nötig, dass auch die kleinen Parteien
ihre Hilfe zusagen, um'Hie" Alters- und Hinterlasse-
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nenversicherung durchzubringen, und ich gebe die
Erklärung ab, dass unsere Partei zustimmt, vorbe-
haltlos, ohne Wenn und Aber.

StUssi: Ich gebe Ihnen für die Unabhängigen
die Erklärung ab, dass ich mich der demokrati-
schen Erklärung anschliesse.

Joller: Ich hatte die Absicht, der Vorlage zuzu-
stimmen. Nach den Ausführungen unseres Kollegen
'Herrn Dr. Klöti und des Herrn Kommissions-
präsidenten Altwegg, wonach (die Erklärung unse-
rer konservativen Fraktion 'eine Belastung der
Vorlage bedeute, werde ich mich nun aber der
Stimme enthalten, denn ich halte dafür, dass der
Familienschutz ein ebenso wichtiges Werk bedeu-
tet wie diese Vorlage.

Schlussabstimmung. — Vote final.

Für Annahme des'Gesetzesentwurf es 34 Stimmen
Dagegen • l Stimme
Enthaltungen • 2 Stimmen

Präsident: Ich teile mit, dass die Herren Wahlen,
Antognini, Bossi und Petrig die Erklärung abgege-
ben haben, dass sie mit Ja gestimmt hätten, wenn
sie im Moment der Abstimmung hätten anwesend
sein können.

Möge dieses grosse, in seinem Aufbau gut durch-
dachte Sozialwerk, ein Werk eidgenössischer Soli-
darität, beim Schweizervolk eine gute Aufnahme
finden und sich segensreich auswirken.

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# 5126. Teuerungszulagen zu den
Militärpensionen.

Allocations de renchérissement aux
bénéficiaires de pensions militaires;

Siehe Seite 462 hiervor. — Voir page 462 ci-devant.

Beschluss des Nationalrates vom 20. Dezember 1946.
Décision du Conseil national, du> 20 décembre 1946.

Sch lussabs t immung— Vote final.
Für Annahme des Beschlussesentwürfes ,

32 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Schluss des stenographischen Bulletins der Winter-Session 1946.
Fin du Bulletin sténographique de la session d'hiver 1946.

Für di« Redaktion verantwortlich : Dr. 0. Vollenweider, — Druck und Expedition der Verbandsdruckerei AG, Bern.



Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Alters- und Hinterlassenenversicherung. Bundesgesetz.

Assurance vieillesse et survivants. Loi.

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1946
Année

Anno

Band V
Volume

Volume

Session Wintersession
Session Session d'hiver
Sessione Sessione invernale

Rat Ständerat
Conseil Conseil des Etats
Consiglio Consiglio degli Stati

Sitzung 11
Séance

Seduta

Geschäftsnummer 4865
Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 20.12.1946
Date

Data

Seite 463-466
Page

Pagina

Ref. No 20 034 010

Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung.

Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.

Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.


	144 AB_NR_1
	144 AB_NR_2
	144 AB_NR_3
	144 AB_NR_4
	144 AB_NR_5
	144 AB_NR_6
	144 AB_NR_7
	144 AB_NR_8
	144 AB_NR_9
	144 AB_NR_10
	144 AB_NR_11
	144 AB_NR_12
	144 AB_NR_13
	144 AB_NR_14
	144 AB_NR_15
	144 AB_NR_16
	144 AB_NR_17
	144 AB_NR_18
	144 AB_NR_19
	144 AB_NR_20
	144 AB_NR_21
	144 AB_NR_22
	144 AB_NR_23
	144 AB_SR_1
	144 AB_SR_2
	144 AB_SR_3
	144 AB_SR_4
	144 AB_SR_5
	144 AB_SR_6
	144 AB_SR_7
	144 AB_SR_8
	144 AB_SR_9

